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NEUE JENAISCHE
ALLCSIIIIW UTHATIil-lEITUMb

Fünfter Jahrgang. M 156. 1. Mi

<Mriecl>ische Ijiteratnr.
Theocriti Carmina, recensuit Christophorus Ziegler. 

Tubingae, Laupp. 1844. 8mai. 1 Thlr. 5 Ngr.

Die Gedichte des Theokrit sind zwar zu keiner Zeit 
von Seiten der Kritik vernachlässigt worden, deren 
Hülfe sie freilich ganz besonders bedürftig sind: und 
wenn auch durch die in ihrer Weise verdienstlichen Be
strebungen der frühem Herausgeber wenig Bleibendes 
geleistet war, so ist doch in neuerer Zeit von Schäfer’s 
Ausgabe an sovvol die diplomatische als die Conjectu- 
ralkritik bemüht gewesen, den Text des Dichters in 
grösstmöglichster Reinheit herzustellen: dass aber un
geachtet der vielfachen Bestrebungen auf diesem Felde 
die Kritik des Dichters keineswegs abgeschlossen ist, 
liegt hauptsächlich in der Beschaffenheit der handschrift
lichen Hülfsmittel, die, weder durch Alter, noch durch 
Treue der Überlieferung ausgezeichnet, alle einen mehr 
oder minder entstellten Text darbieten. Unter diesen 
Umständen ist eine neue kritische Ausgabe des Theo
krit, die entweder noch unbenutzte handschriftliche 
Hülfsmittel bringt, oder, wo diese nicht ausreichen, auf 
Jem Wege der Conjecturalkritik den Text von Fehlern 
zu reinigen bemüht ist, zwar keine durch ein dringen
des Bedürfniss gebotene, immer aber dankenswerthe 
Erscheinung. Und in dieser Erwartung nahm Rec.} 
dem freilich ein Commentar zum Dichter im wahren 
Sinne dieses Wortes eine ungleich willkommenere Gabe 
gewesen wäre, die vorliegende Ausgabe zur Hand, von 
der er die günstigsten Erwartungen hegte, da ihr der 
Ruf vorausgegangen war, dass sie bedeutende hand
schriftliche Schätze biete. Leider aber sieht sich Rec. 
in dieser Erwartung getäuscht.o o

Was man zunächst schmerzlich vermisst, ist der 
Mangel einer Vorrede, in welcher der Herausgeber sich 
sonst über seine Aufgabe und die Mittel, die ihm zu 
Gebote standen, auszusprechen pflegt. Aber davon ist 
keine Spur zu entdecken, wir sind daher einzig und 
allein an den Index codicifm, der der Ausgabe voran
geht, gewiesen. Dieser zählt zunächst sieben vatica- 
nische Handschriften auf, von denen A in Gaisford m 
ist, B entspricht h, D = b, neu wgren also
verglichen: C, nach Hin. Z. Angabe aus dem 15. Jahrh., 
E, aus dem 14. Jahrh., und G, von dem Hrn. Z. be
merkt: „Contuli ultimum idyUinm.^ Darauf folgen Pa- 
lat. 330, über den Hr. Z. bemerkt: »Contuli partim 

dann Palat. 190 und Reg. 151 mit der Bemerkung: 
„Ex utroque cod. pauca excerpsi.“ Darauf wird eine 
ganze Partie Codices non collati aufgezählt, man 
sieht nicht ein zu welchem Zwecke, meist vaticanische; 
man vermisst darunter Nr. 139 (bei Gaisford #9; findet 
dagegen vier neue Nr. 16. 43. 62. 39. Dann folgen 
drei mediceische Handschriften (bei Gaisford P. S. R.), 
jedoch mit dem Bemerken, dass die beiden letzten nur 
zum kleineren Theil verglichen sind; dann wiederum 
Codices non collati. dann drei mailändische Hand
schriften, bei Gaisford K.A. C.; den Beschluss machen 
wiederum Codices non collati. Etwas Genaueres erfährt 
man durch diesen zwei Seiten langen Index codi- 
cum durchaus nicht, nicht einmal dies, ob Hr. Z. 
selbst die Handschriften verglichen hat, oder nur fremde 
Collationen sich erworben hat (z. B. die im Besitz des 
Buchhändlers Weigel in Leipzig, die jedoch meines 
Wissens hauptsächlich auf florentinische Handschrif
ten sich beziehen); nur aus den paar gelegentlichen 
Bemerkungen, contuli partim, pauca excerpsi, u. s. w. 
darf man wol das Erstere annehmen. Von seinen Vor
gängern, namentlich von Gaisford’s Ausgabe spricht Hr. 
Z. nirgends, bezeichnet sämmtliche Handschriften, die 
schon verglichen sind, und deren Benennungen allgemein 
recipirt sind, mit neuen Zeichen, was im höchsten 
Grade störend und unbequem ist; man sollte glauben, 
die Ausgabe Hrn. Z. sei die erste, welche einen hand
schriftlichen Apparat darbiete, und doch liegen die Col
lationen fast sämmtlicher hier verglichener Handschriften 
in Gaisford's Ausgabe und zwar nebst vielen andern 
vor: was Hr. Z. uns Neues bietet, ist ohne sonderlichen 
Belang. Es kann daher nur darauf ankommen, in wie
weit sich seine Collationen vor denen Gaisford’s durch 
Sorgfalt und Vollständigkeit auszeichnen. Und in dieser 
Beziehung verdient die Arbeit des Hrn. Z. allerdings 
Anerkennung; in der Genauigkeit der Collation ini All
gemeinen besteht entschieden das Hauptverdtenst der 
neuen Ausgabe. Ich begnüge mich dies an einer Stelle, 
dem Anfänge des dreizehntes Gedichtes nachzuweisen, 
und zwar indem ich mich auf die vier besten Han( ’ 
Schriften des Theokrit beschränke, bei Gaisford 
m, bei Hrn. Z. Mediol. 2, Mediol. 1, Medic.
Hier bemerkt Hr. Z. zu v. 3, lyitv Vat. A. ttf -Q Medic.

Mediol. 1, wo sich bei Gaisford keine Vaiiante 
findet; aber auch bei Hrn. Z. vermisse ich die Anga e 
der Lesart von Mediol. 2, was auch sonst öfter ei 
diesem Codex der Fall ist, sowie noch häufiger
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ngereT^ Handschriftenfiel . — V. 4, Igoqumtv Vat. A} 

(fehlt bei Gaisford.) — V. 7, tov bis Vat. A. initio 
1, (fehlt bei G.) — V. 8. vda Mediol. 1. (fehlt 

LKei — V. 11, differiren die Angaben, bei Gaisford 
A ovt bxa, bei Hrn. Z. Vat. A. (d.h. m) 

*Meaw; h*. P.) Mediol. 2, (d. h. A) ovO' bxa, Mediol.
1, (d. h. K) ovc? bxa. — V. 12, orJ’ onor. Mediol. 1, 
o&y bnor Vat. A. Medic. Mediol. 2, wo bei Gaisford 
nur eine ungenaue Angabe aus A. Dagegen vermissen 
wir bei Hrn. Z, zu v. 13, die aus P angeführte Vari
ante ai&aXbivTa, ähnliche Beispiele lassen sich noch 
mehre beibringen, indess berechtigt uns dies noch 
nicht, Hrn. Z. der Üngenauigkeit zu beschuldigen, es 
kann ebenso gut die Angabe der Variante bei Gaisford 
auf einem Irrthume beruhen.— V. 16, bw Vat. A. Me
dic. Mediol. 1, 2, dagegen Gaisford aus A ouo. — V. 
18, nollav Medic. .toliäv Mediol. 2, dagegen Gaisford 
noUav P. — V. 19, Ta^at^yog dvrß und Vat. A. Medic. 
Mediol. 1, bei Gaisford werden nur K T dafür ange
führt, eben daselbst wird tg dcpvabv 3Ic‘Axbv, was ich 
schon im Rhein. Museum 1836 p. 219 empfohlen hatte, 
jetzt durch Mediol. 1 bestätigt. — V. 20, 3Alxpiriv^g Me
diol. 1, (fehlt bei G.) ebendas. Mrß&diTiöog Mediol. 1, 
Gaisford führt aus demselben MiStatziSog, und ausser
dem aus P. gtStdrivog an. — V. 21, ivivöqov Mediol. 1, 
(fehlt bei G.) — V. 24, dtp3 ob Vat. A. Medic. Mediol.
1, 2 (fehlt bei G.). — V. 25, rgog — rrgtog Vat. A 
(fehlt bei G.) —- V. 26, Ttrpaggmo Mediol. 2 (supra ov) 
Tizoaputvov Vat. A. Medic. Mediol. 1. Dagegen Gais
ford: TtTQaptpttvov K a m. prima. — V. 26, Me
diol. 1, 2. — V. 33, Vat. A. Mediol. 1, in
priore e corr. fuerat — oi. Dagegen Gaisf. dutkivbv K. 
— V. 34, uiyag Vat. A, Medic. Mediol. 2, bei Gaisford 
nur A. — V. 35, ßa&vv t Vat. A. Medic. Mediol. 1, (bei 
Gaisford keine genauere Angabe.) — V. 39, ly/og Vat. 
A. Medic. Mediol. 2, bei Gaisford nur A. P. Doch diese 
Vergleichung der Varianten zu den ersten vierzig Ver
sen des dreizehnten Gedichtes genügt, um zu zeigen, 
dass Hrn. Z. Collationen durch Sorgfalt sich rühmlich 
auszeichnen, und Rec. glaubt, dass Hr. Z. auch da 
Glauben verdiene, wo seine Angaben von denen Gais- 
ford’s abweichen. Am dankenswertesten ist die Ver
gleichung der Vaticanischen Handschrift A (bei Gaisford 
m), deren Werth für die Kritik des Theokrit sich erst 
jetzt deutlich erkennen lässt.

Eine andere Frage ist die, was überhaupt durch 
die Collationen des Hrn. Z. gewonnen ist. Dass dadurch 
die Constituirung des Textes bedeutend gefördert wäre, 
muss Rec. in Abrede stellen: die hier zum ersten Male 
verglichenen Handschriften sind ohne sonderlichen Werth; 
die Codices, von denen wir eine genauere Vergleichung 
Hrn. Z. verdanken, waren wenigstens an den schwie
rigen und verderbten Stellen schon von den Frühem 
benutzt, das, was neu zu Tage gefördert worden ist, 
ist nur für Kleinigkeiten, nie für den Dialekt von Be

lang; somit bietet sich für die Conjecturalkritik im 
Theokrit noch immer ein weiter Spielraum dar. Hier 
vermissen wir nun vor allen bei Hrn. Z. eine genauere 
Bestimmung des Werthes der einzelnen Handschriften 
zu einander. Hr. Z. fügt wohl zuweilen im Index co- 
dicum eine Bemerkung wie ad meliores pertinet, 
cod. optimae notae hinzu, aber dies geschieht we
der durchgehends, noch kann dies Verfahren über
haupt als genügend angesehen werden. Wenn schon 
dies Zweifel erregen muss, ob Hr. Z. seine Aufgabe 
richtig aufgefasst und erkannt hat, so werden diese 
Zweifel noch bedeutend dadurch vermehrt, dass Hr. Z., 
indem er verfährt, als sei er der erste Herausgeber 
des Theokrit, die von Andern verglichenen Handschrif
ten mit Ausnahme weniger Stellen gar nicht benutzt 
hat, vielmehr dieselben völlig ignorirt, so dass seine 
Recension des Textes als eine einseitige und unzurei
chende zu betrachten ist. Unter den Handschriften des 
Theokrit ist keine, die eine unbedingte Autorität für 
sich in Anspruch nehmen könnte, selbst die schlechte
ren Handschriften dienen theils zur Bestätigung dessen, 
was jene darbieten, theils geben sie einen geeigneten 
Wink zur Verbesserung, theils endlich enthalten sie, 
wenigstens in formellen Kleinigkeiten öfter allein das 
Richtige: wer also eine Recension des Theokrit geben 
will, der muss den gesammten handschriftlichen Appa
rat, soweit er vorliegt, sorgfältigst zu Rathe ziehen, 
dies aber ist von Hrn. Z. nicht gethan.

Ebenso hätte man erwartet, dass Hr. Z. die Ver
besserungen der Gelehrten möglichst berücksichtigen 
und besonders auch die in Zeitschriften und anderwärts 
niedergelegten kritischen Bemerkungen Anderer zusam
menstellen würde; denn wenn auch viel daran fehlt, 
dass alle Conjecturen wirkliche Verbesserungen sind, 
die im Texte eine Stelle verdienen, so geben sie doch 
oft einen richtigen Finzerzeig zur Verbesserung, machen 
auf verborgene Fehler aufmerksam, und durften des
halb nicht mit Stillschweigen übergangen werden. So 
sehr ich auch die Vorsicht billige, mit welcher Hr. Z, 
Conjecturen einen Platz im Texte eingeräumt hat, so 
hätten doch eine Menge Verbesserungsvorschläge we
nigstens in den Noten einen Platz verdient, so z. B. 
Briggs Conjecturen, wenn auch mancherlei Unhaltbares 
darunter ist, hätten sämmtlich Erwähnung verdient, zu
mal da deren Ausgabe in Deutschland fast unbekannt 
ist (ich z. B. habe’ sie nie zu Gesicht bekommen). 
Ebenso ist von Döderlein9s scharfsinnigen und zum Theil 
treffenden Verbesserungen, so viel ich sehe, nirgends 
Notiz genommen. Am meisten berücksichtigt ist G. 
Hermann, sowie Ahrens, obwol dessen Conjecturen nur 
selten das Richtige treffen; denn wir vermissen hier 
allzusehr das poetische Element, während doch der 
Kritiker in einem Dichter eine gewisse geistige Ver
wandtschaft errungen haben, ein congeniales Talent be
sitzen muss, um da, wo die Hand des Dichters ver
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wischt ist, gleichsam nachdichten zu können; ja manche 
dieser Vermuthungen sind geradezu ungriechisch; es 
ist dies ein Urtheil, was nicht etwa auf unserer sub- 
jectiven Ansicht beruht, sondern worin alle stimmfähi
gen Richter auf diesem Gebiete übereinstimmen. Was 
die eigenen Vermuthungen des Herausgebers anbelangt, 
so hat ei' sich derselben an den schwierigen Stellen 
meist gänzlich enthalten, und wo er eine vorträgt, theilt 
er sie in der Regel nur m den Noten mit: eine beson
ders gelungene oder wahrscheinliche wüsste ich nicht 
nahmhaft zu machen. Andere Änderungen im Texte, 
die Hr. Z. selbständig vorgenommen hat, beziehen sich 
auf dialektische9 orthographische und andere Kleinig
keiten, Aber hier zeigt sich ein anderer sehr wesent
licher Mangel dieser Ausgabe.

Ist nun schon die geringe Berücksichtigung, welche 
im Allgemeinen fremde Leistungen in der Ausgabe Hrn. 
Z. finden, ein Übelstand, so vermissen wir noch viel
mehr eine zusammenhängende Darstellung des Theo- 
kritischen Dialekts, oder doch wenigstens eine Andeu
tung der Grundsätze, welche Hr. Z. in dieser Beziehung 
in der Constituirung des Textes befolgt hat. Der Dia
lekt hat hier aber besondere Schwierigkeiten; er ist 
nicht die angeborene Stammessprache, in der ein Archi- 
lochus, ein Alcäus oder Sappho dichten, sondern ein 
künstlich gebildeter, auf eigenthümliche Weise durch 
Mischung verschiedenartiger Elemente entstandener Dia
lekt, der in den einzelnen Gedichten stets anders ge
staltet erscheint. Deshalb will aber Rec. keineswegs 
den Dialekt des Theokrit als eine willkürliche Mischung 
heterogener Elemente betrachtet wissen; hat er doch 
selbst schon vor Jahren an andern Orte auf die Ge
sichtspunkte, welche dabei in Betracht kommen, hinge
wiesen. Hr. Z. hat über den Dialekt des Theokrit einen 
Vortrag in der Ulmer Philologenversammlung (1842) 
gehalten; was davon gedruckt vorliegt, fördert die 
schwierige Untersuchung nicht im Geringsten. Ebenso
wenig kann ich in der Art und Weise, wie Hr. Z. in 
der Ausgabe selbst das Dialektische behandelt, einen 
wesentlichen Fortschritt erkennen; Hr. Z. schliesst sich 
meist an Ahrens an, keineswegs zum Vortheil des 
Theokrit. Ich könnte in dieser Beziehung eine lange 
Reihe von Irrthümern nach weisen, will mich aber bei
spielsweise auf einen Punkt beschränken, auf die Form

, welche Hr. z. bei Theokrit XIV. 34, gegen die 
Autorität der Handschriften einführt.

Ahrens sagt de ptal. Dor. p. 312: Pro Tartg Theokr. 
XIV, 34 optimi libri i'oaig praebent, quod aut in taug 
niutandum est; ut "Mi;, (rectius cwiäg,) aüt ipsum reti- 
nendum est — in duobus pejorihus Ubris est Taag, quod 
Bulgariresponderet; vulgaris lectio i'ortq propter g 
non Doricum intolerabilis est.iS Allein ih«? muss Rec. 
ebenso gut wie das von Ahrens fingjrte zwTqg für eine 
nngriechische Formation erklären, während wtüg ganz 
richtig ist, aber mit der Conjugation auf UL nichts zu 

schaffen hat. Wie aber Ahrens dazu gekommen ist, 
jene Formen bnag und wag zu bilden, erklärt sich aus 
der Auseinandersetzung im ersten Bande de dial. Aeol. 
p. 139: „Nam rlfhtg, 'wiaig, hlöotg ex anliquissimis for- 
mis öiömgl Iota transposito natasunt., ne-
que minus liQ-n, lovai, öaSot ex antiquissimo rl&Tpt) wtuti, 
öiöcoTi, nisi quod haec r finale abjeceruntN Dies ist 
aber eine ganz äusserliche Betrachtungsweise von der 
Sprachbildung, wenn gleich andere Linguisten lange 
vor Ahrens dieselbe Ansicht ausgesprochen haben. Wäre 
wirklich das i auf diese Weise in jenen Formen ent
standen, alsdann müsste ja nothwendig auch in der 
gewöhnlichen Sprache rf^gg, ^arijg, öldotg u. s. w. 
geschrieben werden, eine Consequenz, vor der Ahrens 
doch gewiss selbst zurückschrecken wird. Ahrens hat 
die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen Stamm 
und Endung gänzlich verkannt. Nun müssen wir aber, 
wie dies die vergleichende Sprachforschung auch schon 
richtig erkannt hat, in den Verbalendungen die leichten 
von den schwerenunterscheidcn; leichte Endungen sind 
die des Singularis Activi, schwere die des Duals und 
Plurals Activi, sowie sämmtüche Endungen des Me
diums und Passivums. Wie nun aber der Organismus 
der Sprache durchgehends auf Compensation dringt, je
den Verlust wieder zu ersetzen bemüht ist, so tritt bei 
den leichten Endungen eine Verstärkung des vorhergehen
den charakteristischen Vocales ein; daher erklärt sich 
auch nun ganz einfach die bekannte Erscheinung, dass 
der Singular Activi der Verba auf tu eine Verstärkung 
erfährt, die bei allen übrigen Formen unterbleibt.*)  
Dies geschieht aber auf doppelte Weise, entweder 
durch Verwandlung des kurzen Vocales in den entspre
chenden langen oder durch Diphthongenbildung; und 
hierbei findet hauptsächlich der Unterschied statt, dass 
der äolische Dialekt, wie in ihm überhaupt der Vocal 
möglichst in ungetrübter Reinheit sich erhält, Diph
thonge bildet, während in den übrigen Dialekten ganz 
einfach die Verlängerung eintritt: es ist dies übrigens 
ein Gesetz, was nicht blos hier, sondern auch ander
wärts sich geltend macht und eine Hauptdifferenz des 
äolischen Dialektes bildet, gleichwol hat es Ahrens meist 
völlig verkannt, und schaltet nun ganz willkürlich mit 
der Überlieferung, gegen die der besonnene Sprach
forscher nicht schonend genug verfahren kann. Denn 
er soll ja nicht Gesetze machen, sondern die in der 
Sprache waltenden Normen auffinden, er soll an sein 
Object keinen von Aussen her gebrachten Maastab an
legen, sondern mit Hingebung und Wahrhaftigkeit die 
Erscheinung auffassen und zu begreifen suchen. .Dabei 
ist vor allem festzuhalten, dass die griechische Sprache 
ein wunderbar reiches Leben entfaltet, die Eigenthüm- 
lichkeit des einzelnen Dialektes keine starre, unwandel

*) Inwieweit der äolische Dialekt hiervon abweicht, indem ®r 
auch anderwärts die Verstärkung anwendet, wie in «itnia > 
«qvTi'fiet'O! u. s. w, kann ich hier nicht ausführlicher eiöiter»
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bare, die Entwickelung der Sprache weder abgeschlos
sen ist, noch auch sprung- oder stossweise statt findet, 
sondern successiv. Ahrens aber, weil sein Verfahren 
ein mehr mechanisches ist, und er die sprachbildenden 
Normen nicht begriffen bat, nimmt gar häufig an jener 
unendlichen Mannichfaltigkeit der Erscheinungen, die 
allerdings den Blick des Sprachforschers, der keinen 
festen Standpunkt gewonnen hat, leicht verwirren kann, 
Anstoss und sucht nun dieselben durch Gesetze, die er 
selbst mit dictatorischer Willkür gibt, und durch maas
lose Correcturen zu bewältigen. Davon kann sich Je
der überzeugen , der Ahrens Darstellung der äolischen 
Conjugation auf genauer ansieht.

Dass die Äolier ytkaifii, xl^Quint, nhavatfu, 'kjtuii.ii, 
u. s. w. gesagt haben, dem oben entwickelten Princip 
gemäss, steht durch die Autorität der besten Gramma
tiker (man sehe die Stellen bei Ahrens S. 137) fest; 
dafür bürgt die Autorität des Heraclides (bei Eustath. 
1613, 22: onu tüv tlq fit rfi ui dapdopyco nagakrtfoyitai, 
mov to yWuigi xui tu Wina, zijq Atvßuav tyovrai dtaktxTOv), 
und des Herodian (n. g. zZ£. 23. 26: AloWtq nül.aiiit xal 

(paGi y.ai nlüvatfii'). Ahrens aber meint, alle diese 
Formen seien von den Grammatikern fmgirt. die sich 
durch die vermeintliche Analogie der zweiten und drit
ten Person hätten täuschen lassen, 'loTaiq, 7otui, 'igtuigi 
u. s. w., und verlangt deshalb für die erste Person überall 
ufit, ytlagt, "aragi, u- s. w. nur Ttukaigt lässt er zu, weil 
es für stehe, und gerade dies habe den Irr
thum des Herodian befördert: aber nicht die Gramma
tiker, am wenigsten Herodian (der wahrhaftig nicht, 
wie ihm Ahrens wiederholt Schuld gibt, mit moderner 
Willkür Formen fingirt selbsterfundenen Gesetzen zu 
Diebe, sondern überall von der sorgsamsten Beobachtung 
ausgehend, keine Form hinstellt, für die er nicht Be
lege hätte), sondern Ahrens ist im Irrthum befangen, 
der die Entstehung des Diphthongen in der zweiten und 
dritten Person auf verkehrte Weise erklärt. Das Ver
kehrteste aber ist, wenn er nukaifu mit nakalw zusam
menstellt und in diesem einzelnen Falle den Diphthong 
anerkennt, während es doch mit naluco verglichen 
werden muss, also sich ganz wie ytkaigt, nlüvatgi zu 
ytküu), nXavaco verhält; nämlich aus TiaXaco ist erst nach
her naXatM entstanden, wie Sappho fr. 27 meiner Aus
gabe güogai statt galof-tai sagt. Das Hauptargument für 
Ahrens Behauptung ist dies, dass bei Sappho fr. 81 
yapu sich findet: allein diese Form selbst beruhte bisher 
nur auf Conjectur, denn bei Dio Chrys., T. II, p. 128 
ed. Reiske war die gewöhnliche Lesart (f üll')] , erst Em- 
perius Handschriften haben die Verbesserung cpugi be
stätigt: übrigens wäre hier (paßu herzustellen, wodurch 
eine jenen völlig analoge Form gewonnen würde, nicht 
eben allzu kühn: allein ich halte dies gar nicht einmal 
für nöthig: denn schon innerhalb des äolischen Dialek

tes, wie leicht erklärlich ist, findet allmälig der Über
gang von Diphthong zum langen Vocale statt: 
kann also recht gut als jüngere Nebenform von (faTgi 
gelten. Ein ganz analoges Verhältniss zeigt sich in der 
dritten Person desselben Verbums: nach dem Gesetz 
des äolischen Dialektes muss diese Form (putoi lauten, 
und es ist diese Form von mir der handschriftlichen 
Überlieferung gemäss bei Sappho fr. 71 ‘O vA^vq 
tpaial xfv ''AtpatGTov ayrtv ßla hergestellt worden, was 
Ahrens zu dem seltsamen Misverständniss veranlasst, 
ich hätte die dritte Person Singularis mit der dritten 
Person Pluralis verwechselt, während der Irrthum auf 
seiner Seite ist. Vollkommen gesichert wird meine 
Verbesserung (putoi durch Alcäus fr. 39: nüviu Je JZ- 
yjuio vna y.uvfiaToq, was Ahrens entweder nicht beachtet 
hat, oder in ähnlicher Weise misversteht. Für dieses 
(fuicsi. was übrigens durch die Form rtGi bei Sappho 
fr. 98: Aüioogtv ßai 7iar)]Q hinlänglich sicher gestellt 
wird, und von Ahrens in den Addendis zum zweiten 
Bande ganz mit Unrecht angezweifelt ist, existirt nun 
auch wie gewöhnlich im äolischen Dialekte die apoco- 
pirte Form (pu.T, die bei Alcäus fr. 83 aus der handschrift
lichen Lesart (poi herzustellen ist: Al yü$ xuWo&iv 
o öt (pat y.r^o&iv fyifitvai,, wie jetzt Ahrens selbst in den 
Addendis im zweiten Bande vermuthet. Neben diesen 
beiden echt äolischen Formen kennt nun aber der äoli
sche Dialekt auch schon die dorische (pÜTit s. Hera
clides bei Eustath. p. 1613, 28, eine Form, die Ahrens 
S. 138 ohne allen Grund verwirft: so wird denn auch 
(papi recht gut neben (puigt seinen Platz behaupten dür
fen. — Ganz demselben Schwanken begegnen wir auch 
bei den Verbis auf ouir. Formen, wie dldoim, SlSotq (JZ- 
Öoig&u), ölSot (apocopirt aus ÖldoiGt), sind die echt äoli
schen, wie die Grammatiker ganz richtig bemerken, 
deren Autorität Ahrens wiederum ohne allen Grund ver
wirft; und eben daher ist bei Sappho fr. 74 aus der 
mehr als zweitausendjährigen Papyrushandschrift Jo- 
xliMtfu herzustellen; daneben bilden sich aber auch 
schon die anderen Formen, wie Soxlficopii, lltv&tQwpit, 
u. s. w., die ausdrücklich von den Grammatikern eben
falls als äolische bezeichnet werden (wie denn auch 
Baibilla im 24. Epigramme , der Memnonssäule sagt; 
AW iyw ov doxtfiMfii Gtd'iv toje xttKov o'WgO'oii, wo^e^en 

Ahrens mit Unrecht bei Sappho fr. 15 jpavijv ö* Int ov 
SoxTgu, wie ich veibessert hatte, in öoyJiiwiu verwan
delt), und dann ist auch kein Grund abzusehen, warum 
wir Möwe, ülöco und ähnliche Formen den Äoliern ab
sprechen sollen, wie Ahrens S. 139 thut, da er ein
mal das Princip des äolischen Dialektes und den Über
gang von diesen echt-äolischen Formen zu den dori
schen, der schon im äolischen Dialekt selbst statt fin
det, nicht eikannt hat. Ohnedies werden diese Formen 
durch Alcäus fr. 69 6? äocf anoWvgtvotq aüwg bestätigt 
was von outoftt abzuleiten ist.

(Der Schluss folgt.)
■■
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(Schluss aus Nr. 156.)
Anders verhalt es sich mit den Verbis, die* zum Charakter 
haben, das äolische Gesetz verlangt eigentlich auch hier 
den Übergang zum Diphthong, also (pfaipu, (uvtipu, u. s. w., 
aber gerade bei diesen Verbis hat das nicht-äolische Prin- 
cip zuerst den Sieg davon getragen, e ist nicht in den 
Diphthong sondern wie auch sonst häufig, in y über- 
gegangen, und so sind ai'pr^i, fAöqpu, u. s. w.
die gewöhnlichen Formen. *) Ferner aber existirte im 
äolischen Dialekte auch noch eine andere Form — epipu, 
wie tpfapipu, nöteptpu, die Heräklides ausdrücklich (Eu- 
stath. p. 1407 fin.) als äolisch bezeichnet. Ahrens aber 
S. 60 und 136 vorschnell verwirft, als wenn Heraclides 
mit sich selbst in Widerspruch wäre, indem er bei Eustath. 
p. 1613. 16 lehre ivioi tmv 'Atokixwv sagten 7^« st.

sind Formen, die vollkommen 
gerechtfertigt erscheinen, auch hier ist die Compensa- 
tion, welche die leichte Endung erheischt, eingetreten, 
nur nicht durch Diphthongisirung, W’ie in fpikttpi., oder 
Verlängerung, wie in (pD.ypif sondern durch Verstär
kung des consonantischen Elementes, gerade wie no- 
&tvvog, agytwog sich zu den Formen nodwog, agyttvog 
verhält, so zu (pikttpi, und leicht dürften wir in
yiktpiu die älteste Form besitzen, aus der erst später 
ylUqu und tpilypi sich bildeten; denn wie schon be
merkt worden ist, wir dürfen auf keine Weise den 
äolischen Dialekt, wie Ahrens thut, als einen fertigen 
und abgeschlossenen betrachten, sondern müssen vor 
allem seine zeitliche und räumliche Entwickelung be
achten. Dagegen ‘/.ukrpipu was bei Sappho I, 16 ei
nige Handschriften darbieten, ist wol entschieden zu 
verwerfen, eine solche potenzirte Verstärkung lässt 
sich durch nichts begründen. Was die zweite Per
son anbelangt, so lässt Ahrens diese auf ug aus
geben , und dem äoliSchen Princip der Diphthongisi-

) Diese Formen erkannten ^enig8tens Qrammatiker bej den 
lesbischen Dichtern als die ge räuchlichen an: wobei man freilich 
fragen kann, ob denn dies entschieden sicher sei: denn nach
alter Orthographie geschrieben, kann ebenso gUt als qikv^i
gelautet haben: nur so viel scheint festzustehen, dass in der Zeit,, 
wo man die alte Schreibweise in die neue umsetzte, man im äoli
schen Dialekte (ptkr/ut sprach; und dabei müssen wir uns auch be
ruhigen: gehen wir über die Paradosis der Alexandriner hinaus, so 
verlieren wir allen festen Boden. 

rung gemäss muss es eine solche Form gegeben ha
ben, allein wie in der ersten Person in der Schrift
sprache, d. h. bei Sappho und Alcäus, nur noch die 
Form ig.it erscheint, gerade so war auch hier yg die 
gebräuchliche Form, wie entschieden aus Apollonius 
de Synt. p. 92 hervorgeht, der die Ansicht derer be
streitet, welche (.ttSug bei Alcäus fr. nicht für ein Par- 
ticipium, sondern für die zweite Person erklärten, in
dem er bemerkt: xaz tyg y^acpyg owyltyovro, ovx ovayg 
noTS 8ta tov e (lies ft) xarä näv StvTtgov TtQttoconov naQ 
AloUvoiv, daher denn auch bei Sappho fr. 25 aus der 
Handschrift (ptkyG&a, herzustellen ist: und ebenso findet 
sich bei Theokrit XXIX, 4 l&llyo&a, ebendas, v. 15 
(.lazyg, v. 21 noyg (denn so ist zu schreiben), und ähn
liches. Natürlich bezieht sich Apollonius’ Bemerkung 
nur auf die Verba auf igu, denn bei der gewöhnlichen 
Conjugation geht auch die zweite Person auf tig aus, 
wie bei Sappho fr. 24 iyeiad-a, bei Alcäus fr. 7 ugupißal- 
Ttig. Schwierig ist die Entscheidung über die dritte 
Person. Die volle Forni liegt nur vor in bei Sappho 
fr. 98 die apocopirte in bei Alcäus fr. 20 (was 
Ahrens, ich weiss nicht, aus welchem Grunde, viel
leicht wegen des attischen ygyatai für gar kein Verbum, 
sondern für ein Substantivum erklärt), doch haben wol 
die Grammatiker Recht, wenn sie eben solche Formen, 
wie ygy, il&y u. s. w., als die gewöhnlichen äolischen 
bezeichnen. Bei denen, welche die spätere Sprache 
nur als verba contracta auf iw kennt, lautet die dritte
Person regelmässig «, aber hier kann man zweifelhaft 
sein, ob es die alte echt-äolische Form der Conjuga
tion auf p.i sei, die gerade hier sich erhalten habe, 
oder vielmehr eine contrahirte Form nach der regel
mässigen Conjugation, vgl. Ale. 19 o-cl/ti, 39 ü./h und 

Sappho I, v. 22 (ptkti; 2, v. 14 uygii; 4 y.zkädtt;
43 8vvii; 48 xaTayQH. Doch die Entscheidung dieser 
Frage würde zu weit führen; ich werde an einem an
dern Orte, wo ich die Gesetze der griechischen Con- 
traction ausführlicher darzustellen gedenke, darauf 
zurückkommen; ich kehre jetzt vielmehr zurück zu 
dem Theokritischen taiig, was Ahrens und Hr. Z. ein
führen wollen: ioatg, was einige Handschriften dar
bieten, ist eine echt-äolische Form, diese in Theo
krit einzuführen hat gar keine Wahrscheinlichkeit, 
denn wenn Nossis in der Anthol. Pal. VII, 718 nach
Meineke’s Restitution im Participium i'aaig sagt, so hat 
dies seinen guten Grund: es ist frag, die donsc e 
Form, mit verlängertem Vocal, wie toyg im iomscien 
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Dialekt, aus einigen der schlechtem Handschriften her
zustellen, vgl. Theokr. V,- 119 loa/u, XV, 146 laazt, 
XV, 64 l'oavTt; denn was Ahrens und Hr. Z. empfehlen, 
Haag, widerstrebt, wie ich schon bemerkt habe, dem 
Grundgesetz der griechischen Sprache, was bei dem 
Verbo auf in den leichten Endungen nur die ein
fache Verstärkung erheischt, ”trqg aber wäre eine po- 
tenzirte, durch nichts gerechtfertigte Verstärkung. Ich 
habe diese Sache mit solcher Ausführlichkeit behan
delt, weniger um Hrn. Z., als um Hrn. Ahrens willen, 
der in seinem Eigensinn die sprachlichen Erscheinun
gen nur so gelten lässt, wie er sie sich gerecht ge
macht hat, und das, was mit seinen Ansichten im Wi
derspruche steht, sofort als unwissenschaftliches und 
leichtfertiges Raisonrement zu bezeichnen pflegt.

Ferner muss Rec. die neue durch nichts motivirte 
Eintheilung der Gedichte des Theokrit tadeln, welche 
Hr. Z. stillschweigend eingeführt hat. Von der herge
brachten Reihenfolge abzuweichen, ist überall eine miss
liche Sache, schon weil durch die Abweichung von der 
bisherigen Zählung eine Menge Unbequemlichkeiten ent
stehen ; gerechtfertigt erscheint ein solches Verfahren 
nur dann, wenn überzeugende, vollwichtige Beweise 
vorliegen; entweder die übereinstimmende Autorität 
der ältern und bessern Handschriften, oder innere 
Gründe eine solche Abänderung erheischen. Bei Hrn. 
Z. können wir diese Abänderung nur als einen sub- 
jectiven Einfall betrachten, ich vermisse selbst jede 
Andeutung eines Grundes; nicht einmal eine Übersicht 
der Abweichung in seiner Anordnung von der bisher 
gewöhnlichen ist zu finden, Hr. Z. begnügt sich damit, 
dass er in der Note zum Index Codicum bemerkt: ,3In 
numerandis Id. sequutus sum ordinemmeae editionis.“ 
Die Abweichung selbst besteht wesentlich in Folgen
dem. Auf das XVIII. Gedicht (^Ellvyg yE7ti&ald^iov) 
lässt Hr. Z. sogleich das XXII. (Aiöaxovgoi) folgen, dann 
das XXV (HQaxXijg faovtoyovog'), dann das XX (Bov- 
xollaxog), dann das XXI, CAXatg), dann das XXIII. {Avg- 
fgwg), sodass hier einmal wieder Hrn. Z.’s Zählung 
mit der gewöhnlichen übereinstimmt; dann XXIV. (Hoa- 
xlfoxog), dann XXVI. (Bax/ai), dann XXVII. ^OaqiGTig), 
dann XIX. (K^ptoxZcTTT?;?), XXX. (tlg v&cqov Abwviv), 
XXVIII. (HXaxäiy), XXIX. (Hauhxa), alsdann die Epi
gramme ebenfalls in veränderter Ordnung, und auch 
das Bruchstück aus der Berenike. Was dadurch ge
wonnen ist, welche Gründe Hrn. Z. dabei leiteten, ver
mag ich nicht einzusehen.

Auf die Probleme der höhern Kritik, die bei so 
manchem Gedicht des Theokrit nicht leicht zu lösen 
sind, ist Hr. Z. gar nicht eingegangen: hier und da 
findet sich eine flüchtige Bemerkung über Echtes und 
Unechtes, die aber nur beweist, wie wenig Hr. Z. einer 
solchen Untersuchung gewachsen ist. Denn was soll 
man dazu sagen, wann Hr. Z. Idyll. XXVII, v. 34 
die Vulgata ov p avzbv zbv Tiara, d. i. ov ^<a, mit den 

Worten vertheidigt: 33Debebat omnino aut ov pa?, ov 
tov, ut Schaef. edidit 3 scribi, aut ovx avzbv vor. Sed 
fraudi fuit auctori huius carminis corrupta 
scriptura in Id. V. 14. Itaque malui vulgatam ser- 
vare3 quam ipsius poetae manum corrigere,“ sodass es 
scheint, als wenn Hr. Z. den Verfasser dieses Gedichts 
etwa für einen byzantischen Mönch gehalten hätte. 
Hier noch eine andere Probe von der seltsamen Kritik, 
welche Hr. Z. anwendet, zu Id. XXVI, 1 lesen wir die 
Bemerkung: 33ProAyava, ut recentiores tantum pronun- 
ciasse videntur, est in edd. Camer. Brub. Ayava. Pro
barem, si certonobis constar et, hoc carmen a Theocrito 
profectum esse3iS so scheint es fast, als ob Hr. Z. die 
Accentuation zum Kriterium für Echtheit und Unecht
heit machte.

Ich habe, glaube ich, im Vorliegenden die Eigen- 
thümlichkeit dieser neuen Ausgabe des Theokrit genü
gend charakterisirt, und will nur noch, um an einem 
Beispiel zu zeigen, was Hr. Z. im Einzelnen geleistet 
oder nicht geleistet hat, aus dem sechszehnten und 
siebzehnten Idyll ein paar Stellen herausheben.

Id. XVI, v. 3 schreibt Hr. Z. Mmom, ebenso 29 
Movodwv; aber v. 58 Moioäv und v. 69 Molaaig, ebenso 
v. 107 lhoujai(ji3 nach welchem Princip vermag ich 
nicht zu erkennen, da sich sonst eben Hr. Z. nicht 
sklavisch an die Handschriften anschliesst. Doch der
gleichen Inconsequenzen finden sich bei Hrn. Z. auf 
jeder Seite.

V. 16. Häg b* vnb xoknov ytiQag t'/^ov av^tai 
d&Qu uqyvqov, so schreibt Hr. Z. auf die blosse Au
torität einiger alten Ausgaben , um eine hier völlig un
statthafte Attraction einzuführen j während die Hand
schriften richtig aQjvQog haben.

V. 24 fertigt Hr. Z. die schwierige, und vielfach 
behandelte Stelle: to Je xal tivl Sovvai aoiödiv, mit den 
Worten ab: 3,Vera videtur Hermanni coniectura 
Hesychius: aotpi, &tQanovztg,(‘aber geradejene
Conjectur ist von allen, welche vorgeschlagen sind, die 
unstatthafteste, wie Hr. Z. hätte leicht wahrnehmen 
können, wenn er den Hesychius selbst eingesehen hätte, 
dessen Glosse, die Hermann nur verkürzt mittheilt, so 
lautet: Aot/oi: pdytiQOi. vny^etat, titounoyng, äxolov&oi 
KaHlpayog, und zwar ist diese erste Bedeutung offen
bar die ursprüngliche, daher wird das Wort auch von 
Opferdienern gebraucht, wie bei Äschylus Ag. 223: 
(Ppatw ö’ äoCpig nazriQ ^v/av Alxav yqial^aq vntQ- 

ßwpov — ngovojnTl haßtiv
V. 30. vO<pQa ^at Atbao xty.ovuu.tvog ia&kbg äxov- 

ogg. Hier ist wol xat tiv Atda zu verbessern, wo dann 
xixQvggglvog wie gewöhnlich verlängert wird, wie 
XVII, 120 ufQt na xlxQvnrui’ Auch wird diese Verbes
serung bestätigt durch die Lesart zweier Handschriften 
bei Gaisford, die aiba (Dativ) darbieten, nämlich SW. 
Hr. Z. erwähnt diese Variante mit keinem Worte, und 
doch ist der Cod. S. der Med. 16, von dem Hr. Z.
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S. VI sagt: „Integra contuli XVI, XVII, XVIII, reliqua 
passim.

N. 38. lYLvpla b' dg mSlov Kgavvwviov tvdidaaxov 
Iloig^vsq IxxQtTa g^a (piko&lvoiai Kpsdvdatq. Hier nimmt 
Hr. Z. an dem ganz insolenten transitiven Gebrauch 
von tvöidaoxov nicht den geringsten Anstoss, obwol der 
Fehler sehr leicht zu heben war; es ist zu schreiben: 
XLvpla 6’ dg ntSlov Kpavvoivtov evdidaGy.ov 
Ilolgvqq (nolgvaq) txxQira gifta (pikofylvoiGt Kptcbvdaiq. 
vgl. Apoll. Rhod. IV, 1185: dytv d’ o glv txxpiTOV dÜMv 
upvtibv grß-wv, o d dtpy^/ßjv en nopriv. An der Verbin
dung von gr^a mit dem Plural ist natürlich kein An
stoss zu nehmen.

V. 62 nimmt Hr. Z. mit Meineke aus einigen Hand
schriften Tj vöari vtütv &oXipuv ötatidti nliv&ov auf für 
lotidCl, was allerdings hier nicht angemessen ist, aber 
es muss vielmehr verbessert werden &o).tpdv loeiöta 
7i)av&ov: das vergebliche Bemühen des laterem lavare 
wird durch die Verdoppelung des Epithetons besonders 
hervorgehoben.

V. 63. Kai qikoy.tQdtla ßfß).uggtvov dvdpa naQtXS'tTv, 
bemerkt Hr. Z. über das entschieden unrichtige napeX- 
&hv kein Wort, so wenig, wie Vers 99 an den Wor
ten xal 7i6vtov Sxv&ixoio Titpav Anstoss genommen wird.

V. 95 schreibt Hr. Z. wie gewöhnlich avlxa Ttirii 
Ikoiglvaq ivdlovq ntfpv'kaygtvoq tvdodr devdpcov A/tT iv 
dy.pegovtaoiv, ohne die Gaisford’schen Handschriften zu 
beachten, von denen mehre, wenn auch nicht gerade 
die besten, l'vötiog darbieten, es ist also tvdioq her
zustellen, was von den Abschreibern verändert ward, 
die, wie gewöhnlich, bemüht sind, jedem Substantivum 
auch ein Epitheton zu vindiciren. Es ist aber schon 
bemerkt worden, dass unter den Handschriften des 
Theokrit keine in der Weise einen absoluten Vorzug 
vor den übrigen behauptet, dass diese ganz zu ver
schmähen wären. Ebenso konnte bemerkt werden, 
dass v. 98 die Lesart des Vat. A dotdai durch einen 
ander« Vat. bei Gaisford bestätigt wird.

v- 107. tq öt xallovrwv Oapoyoaq MoIgüigi rbv 
agiTtQ»i<jiv so schreibt Hr. Z. nach Brunck’s
Vorgänge mit einer bedeutenden Zahl von Handschrif
ten; aber vor allem musste doch erst die Form lolgav 
gerechtfertigt werden, bis dies geschieht behalten wir 
ixolgav, was auch durch den Vat. A geschützt wird, 
bei, wie denn schon Valckenaer ganz richtig bemerkt: 
„In duobus codd.est lQ^taVf quod nollem nuper rece- 
ptum.£( An den folgenden Versen nimmt Hr. Z. nicht 
den mindesten Anstoss, obwol das Hyperbaton rl yap 
Xaplnov ayanaiov dndvev&tv; del XaplreGGiv

dl^v mehr als befremdlich und durch nichts motivirt 
ist; ich schreibe:

Ti yap Xapti^ uti uv tv &ev 
Av&pamoiq dyanaiov’ XapiTtaaiv ßt^y, 

Id. XVII, v. 14 schreibt Hr. Z. mit Meineke AuyiaSuq 
und bemerkt dazu: „Potnit etiam scribi Aayeldaq.“ 

Dafür hätte nun auch ein Beweis beigebracht werden 
sollen, nämlich das Epigramm bei Böckh C. I. T. II, 
n. 2613:

07]xazo Aayzldaq xolpavov ryyegova. 
vgl. Keil, Analect. Epigraph, p. 166.

V. 16: Tryvov xal gay.upeoot Ttarijp bgbltgov t&rty.tv 
A&avazoiq, y.al ot xpvotoq öogoq ty Aibq ol'xq) Aldgijiai. 
Hier ist das Sögoq lv dibq oiAo nicht so sehr an sich 
anstössig, als wegen des Folgenden: 7iapu avrbv 
Ak^avSpoq cpika tiöwq ‘Edptde t und Avrla (Y cHpay.).ijoq 
Ydpa xevravpoqovoio Töpviai befremdlich ; es ist offenbar 
von keiner Wohnung, sondern von einem Sitz in der 
Götterversammlung die Rede; es ist sicher, wie auch 
schon anderwärts von mir bemerkt worden ist, zu ver
bessern: y.al oi /pvoeoq &povoq tv Aibq ol'xw dtdgryiut, 
was dem edpa 'Idpvrai GTspeoto mvyglva dödgavroq 
vollkommen entspricht; an Sedgr^ai O-povoq ist kein An
stoss zu nehmen; vgl. Apoll. IV, 250: rö ye g-qv a)'o? 
l'^lri y.civov b pa &ta Tjpwtq enl pqygtGiv eöeiguv, WO tdoq 
das Bild der Göttin, das 'Ey.draiov ist. Ebendaselbst 
schreibt Hr. Z.: HlpoatGi ßapvq Ihbg alokoglrpaiq, mit 
der Bemerkung alo’kogqTaq edd. ante Winterton. Is ato- 
loglrpaq“ ohne dass man über das Resultat seiner (Kol
lationen etwas erfährt. Allein aloXoglipai.q hat nur die 
Autorität des Cod. Tolet. für sich, alle andern Hand
schriften bei Gaisford haben alologlTpaq, während 
man nach Hrn. Z.’s Angabe glauben sollte, es sei dies 
eine Conjectur von Winterton: es ist aber aloXoglrpaq 
die allein richtige Lesart; denn nicht die Perser kön
nen aio’kogtrpai genannt werden, sondern Alexander, 
der das Diadem, das Zeichen der königlichen Würde trägt.

N. 86 schreibe ich unbedenklich aus dem Med. und 
dem Urbinas bei Gaisford Nat gqv (Potvlxaq anoregverai 
Apaßlaq re y.xk. statt der. Vulgata gqv. Denn val 
g?]v ist die gewöhnliche Übergangspartikel der Alexan
driner beim Aufzählen, vgl. Nicand. Ther. 145: Nal gi}v 
y.al vtqötGQa qepei Övqnalnal.oq ^'O&pvq qotvd duxrj. 334 
Nal gr;v diipaboq tiuoq buiMGciat atev lyjövg. N. 520: Nal 
grtv y.al rpüfvWov bndfyo xvwiplv dpwyijv. Alexipharm. 
64. val grtv y.al ßXaaauoio tot tv GiayovtGGi yal.ay.roq ib. 
178. 567. 597.

V. 88 verwirft Hr. Z. Schrader’s allgemein reci- 
pirte Conjectur Ilagqv'koioi statt nngqvllotGt und statuirt 
eine Synizesis wie v. 101 in Aiyvitrlgaiv, allein der 
grosse Unterschied ist übersehen, dass hier kein ande
res Auskunftsmittel vorhanden war, neben Aly^nTioq 
keine passende Form cursirte, während dort die Sprache 
selbst eine andere gleich gewöhnliche, selbst in Prosa 
gebräuchliche Form, nügqvXog darbot; hier dürfen wir 
also dem Dichter nicht das Ungeschick zutrauen , ohne 
alle Noth eine Synizese, die niemals als eine Schön
heit des Gedichts zu betrachten ist, angewandt zu 
haben.

Doch ich breche hier ab, da ich keine Beiträge 
zur Kritik des Theokrit, sondern nur eine Beurtheilung 
der Leistungen des neuesten Herausgebers geben wollte-

Marburg. Theodor Berg
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Oescliiclite der Baukunst.
Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen, 

bearbeitet und herausgegeben von Dr. L. Puttrich 
und G. 11. Geyser dem Jüngern. Erste Abtheilung, das 
Königreich, das Grossherzogthum und die Herzogthü- 
mer Sachsen, die Herzogthümer und Fürstenthiimer 
Anhalt, Schwarzburg und Reuss enthaltend; erster 
Band, aus 9 Lieferungen bestehend. Zweite Abthei
lung, die königl. preuss. Provinz Sachsen enthaltend; 
erster Band, aus 14 Lieferungen bestehend. Leipzig, 
Friedlein und Hirsch. 1836—43. Gr. Fol. 47 Thlr. 
10 Ngr.

Die christliche Kirchenbaukunst hat zwei Urformen, 
die runde oder vier-auch mehreckige der Katakomben
kapellen und Hallen, in denen die ersten Christen Got
tesdienst gehalten hatten, und die der Basiliken, welche 
seit Constantin’s Zeit bei Kirchenbauten meistens zu 
Grunde gelegt wurde. Aus der ersten Form entsprang 
der Kuppelbau, welcher im griechischen Reich seine 
Hauptentwicklung fand und deshalb jetzt byzantinischer 
Stil genannt wird, s. Kugler’s Handbuch d. Kunstgesch. 
S. 336 ff. So waren erbaut die Sophienkirche in Kon
stantinopel, St.-Marcus in Venedig, St.-Vitale u. a. 
Kirchen in Ravenna. Aus der zweiten Form ging das 
lateinische Kreuz hervor, welches im Abendland sehr 
allgemein wurde. Die erstere Form hatte auf die Bau
ten des Occidents keinen allgemeinen und durchdrin
genden Einfluss, denn der reine Rundbau wurde hier 
nur in kleinem Maasstab angewendet und zwar an 
solchen Orten, wo das Bedürfniss einen kleinen Raum 
heischte oder wo die Localität keine grössere Ausdeh
nung gestattete, z. E. bei Grab-, Tauf- und Schlosska
pellen. Als Beispiele von runden Grabkapellen sind 
mehre in Rom und Ravenna, die alte heil. Grabkirche 
in Jerusalem, die Krypte von St.-Michael in Fulda und 
die alte Kapelle in Regensburg zu nennen, s. Kinkel’s 
Geschichte der bild. Künste, S. 113 ff. Baptisterien fin
den sich bei grössern Kirchen , z. E. in Florenz, Pisa, 
Parenzo, Ravenna, Rom, Parma, Köln und in Drü- 
chelte bei Soest; die in Bonn und Worms existiren nicht 
mehr. Als Schlosskapellen sind die Karolinger Bauten 
in Aachen und Nymwegen zu nennen, desgleichen die 
Kapellen auf den grossen Burgen in Nürnberg und 
Gelnhausen, sowie auf den Ritterschlössern Marxburg, 
Kobern u. a. Der grössere Kuppelbau aber wurde im 
Abendland nie selbständig, sondern um in Verbindung 
mit Basiliken angewendet und nicht selten erhoben sich 
Kuppeln über dem Kreuz der Kirchen, z. E. bei den 
Domen in Pisa, Siena und Florenz, bei St.-Lorenzo in 

Mailand, bei St.-Martin und St.-Gereon in Köln, bei 
den Kirchen zu Neuss und Laachs u. s. w. Ein wei
terer Einfluss auf die Bauten des Abendlands ist der 
uralten Rundform nicht zuzuschreiben; denn nur höchst 
gewaltsam kann man die langausgedehnten Kirchen auf 
die Kapellenform zurückführen. Viel bedeutungsvoller 
war die römische Basilika als Grundform der christli
chen Kirchen, welche Gestalt für alle Jahrhunderte 
festgehalten wurde. Dieses geschah nicht etwa des
halb, w eil die Christen von Constantin u. a. christlichen 
Kaisern Basiliken zu ihren religiösen Versammlungen 
eingeräumt erhalten hätten, — wie z. E. Stieglitz, von 
altdeutscher Baukunst (Leipzig 1820) S. 8, v. Quandt, 
Beobacht, und Phantas. auf einer Pteise in d. mittäg. 
Frankreich S. 80. u. A. behaupten, denn man kennt 
kein Beispiel einer Basiliken Kirche, welche vorher 
weltlichen Zwecken gedient hätte —, sondern weil die 
Räumlichkeiten der Basiliken den Ansprüchen des christ
lichen Gottesdienstes ganz entsprachen, während die 
heidnischen Tempel durchaus unpassend waren, s. Kug
ler, S. 327; v. Quast, die Basiliken der Alten (Berlin 
1845), und Kinkel S. 52 f. Die halbkreisförmige Nische, 
welche das Ende einer jeden Basilika bildete und dem 
Eingang gegenüber lag, wurde für den Hochaltar und 
für die Geistlichkeit genommen, während hier früher das 
Tribunal des Prätor gestanden hatte (zuweilen lag 
diese Nische zwischen zwei kleinern, was auch in ei
nigen Kirchen nachgeahmt wurde), und die geräumigen 
Schiffe der Basilika (gewöhnlich drei oder fünf, selten nur 
eine) dienten der gläubigen Menge zum Versammlungs- 
platz. Die Trennung des langen Schiffs vom Chor, 
die runde Form und etwas erhöhte Lage des letztem, 
die grössere Höhe des Mittelschiffs, welches die äus- 
sern Seiten zuweilen überragte (damit lenster zur Er
hellung des mittlern Raums angebracht werden könn
ten), der Umgang über die untern Seitenhallen (Chal
kidike genannt), der gleichsam ein zweites Stockwerk 
bildete, waren in den Basiliken wenigstens der An
lage nach — schon gegeben, während man Alles dieses 
der Kapellenform gewaltsam aufzwingen müsste. Nur 
in Italien finden sich noch solche Kirchen, welche den 
reinen Basilikenstil bewahrten (z. E. St.-Maria mag- 
giore in Rom, die alte St.-Peterskirche und mehre in 
Ravenna, s. Kugler S. 345 ff., Kinkel S. 75ff. 105 ff.), 
in Deutschland ist keine Spur davon; denn die einzige 
noch erhaltene Basilika m Trier, welche unter dem 
Namen Constantin’s Palast bekannt ist, hatte nie kirch
lichen Zwecken gedient , sondern von jeher eine welt
liche Bestimmung gehabt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F» A. Brocfchaus in Deip^ig'.
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(Fortsetzung aus Nr. 157.)
Zeigen aber spätere Kirchen eine der alten Basilika 
nahestehende Form, wie die abgebrochene Klosterkirche 
Sion in Köln, die St.-Nikolaikirche in Eisenach, die Stifts
kirche von Frose (s. unten) u. a., so war diese Gleichheit 
durch Weglassung der Kreuzflügel unbewusst entstanden. 
Desto mehr bildete sich der aus der Basilika hervor
gehende feste und einfache, obgleich etwas düstre und 
massenhafte romanische oder Rundbogenstil*)  in Deutsch
land aus. Die antiken Säulen blieben (obwol nach und 
nach seht modificirt, theils durch dieWürfelcapitäle, theils 
durch phantasievolle Bildungen von Blattwerk, Thier- 
und Menschengestalten), allein ihre Verbindung wurde 
nicht mehr durch horizontale Balken (Architrave) bewirkt, 
sondern durch neuhinzugefügte Bogen, welche nur die 
Mauern der Schiffe trugen: ja man fing sogar an, die 
Decke des Mittelschiffs und der Seitenschiffe mit Kreuz
gewölben zu Überspannen, obwol sich das Täfelwerk 
der flachen Decken noch lange daneben erhielt. Auch 
die Thüren und Fenster wurden im Halbkreis geschlos
sen, indem kleine Säulchen die Bogen trugen, ja man 
construirte in dieser Weise ganze Säulenumgänge oder 
Arkadengalerien, welche um einzelne Theile des Ge
bäudes liefen und oft einen gewürfelten Gurt unter sich 
hatten. Die Aussenseite der Kirchen zeigte nackte starre 
Wände, jedoch nach und nach in Felder getheilt und 
unter dem Dachgesims mit einer Reihe kleiner Halb
kreisbogen verziert, welche man den byzantinischen 
oder ric itiger romanischen Bogenfries nennt. Ein an
drer Schmuc waren die Portale, welche tiefer ange
legt und gewö mlich aus abwechselnden Pfeilern und 
Säulen zusammengesetzt würden. Aber auch die ganze 
Form und ^esta der Basilika wurde geändert, die

*) Die älteste dieser Bauten in Deutschland war St. - Maria auf 
dem Capitol in Köln (nach der gewöhnlichen Ansicht 700 n. Chr. an
gelegt, nach Kugler S. 469 neuer), welcher viele andere folgten, 
so in Köln: St.-Martin, die Apostelkirche und St.- Gereon, die 
Dome von Mainz, Bamberg, Worms, Speier, Limburg, Konstanz, 
St. - Michael in Hildesheim, die Schottenkirche in Regensburg, 
St. - Castor in Koblenz, die Klosterkirchen von Laach und Arnstein 
(an der Lahn, in welcher Gegend noch andere kleine Kirchen dieses 
Stils gefunden werden), die leider im Verfall begriffene Stiftskirche 
von Hameln, deren Restauration der verdienstvolle Pastor Schläger 
zu wiederholten Malen angeregt hat. In Italien ist namentlich »t.-Mi- 
chele in Pavia (Kugler S. 429), in Frankreich St. -Ainay in Lyon 
und der Dom von Avignon (Kugler S. 446 ff.), in England die Kir
chen von Durham, Norwick und Rochester (Kugler S. 451 ff.) zu 
nennen. Leider sind aber viele Kirchen aus jener Zeit vorhanden, 
welche den reinen Stil nur in einigen Theilen bewahrt haben und 
in dem Laufe der Zeit sehr verändert worden sind, ja bei manchen 
haben sich die letzten Jahrhunderte auf eine sehr unerfreuliche Weite 
betheiligt, so bei den Domen von Trier, Aachen, Würzburg, Mainz, 
Augsburg, Hildesheim, Braunschweig, Wetzlar, Emmerich, hei 
St.-Andreas in Hildesheim, St.-Sebald in Nürnberg, Kloster Ebrac 
bei Bamberg u. a., ebenso äusser Deutschland, z. E. bei St.- r 
phime in Arles, bei den Kathedralen in Canterbury, Carlisle u. s. w.

*) Die frühem Namen dieses Stils, wie byzantinisch (am häufig
sten angewandt), neugriechisch (s0 Stieglitz), 'sächsisch (so Büsching; 
bei den Engländern altsachsisch} ,lomhardi8c/l u a> werden hoffent. 
lieh durch den einzig entsprec en en Namen des romanischen immer 
mehr verdrängt und beseitigt en (so Boisseree, v. Rumohr, 
Lepsius, Kugler, v. Quandt, Kinkel u. A.). Bei dem Spitzbogenstil 
findet weniger Widerstreit statt, denn wenn auch Einige statt der 
neuem Bezeichnung deutsch oder germanisch die ältere gothisch bei
behalten, so liegt darin kein Widerspruch, denn gothisch soll nichts 
anderes bedeuten, als deutsch.

halbrunde in den Chor umgewandelte Nische wurde 
verlängert und — in Erinnerung an die Katakomben — 
mit einer Krypta unterwölbt (ursprünglich um die Ge
beine eines Heiligen aufzunehmen), der Mittelplatz zwi
schen Nische und Schiff erhielt sowol des Bedürfnisses 
halber, als um das dadurch abgesonderte Sanctuarium 
mehr hervortreten zu lassen, eine Ausdehnung nach 
beiden Seiten hin, sodass ein Qnerraum entstand, 
welcher die Nebenschiffe überragte und dem Gebäude 
die symbolische Kreuzesform gab. Zuweilen wurde — 
jedoch nur in Deutschland — am Westende ein zwei
tes Chor hinzugefügt, z. E. in dem ehemaligen Dom 
von Köln, in den Domen von Worms, Mainz, Bam
berg, Speier, Naumburg, in den Klosterkirchen von 
St.-Gallen, Laach und Gernrode, s. Boisseree Denk
male der Baukunst am Niederrhein, S. 13. Endlich 
wurden Thürme, welche früher nur neben der Kirche 
in loser Verbindung gestanden hatten (z. E. in den al
ten Kirchen von Ravenna) eng mit dem ganzen Bau 
verbunden. *)  Vorzüglich reich ist an solchen Bauteil 
Sachsen und Thüringen, wie folgende Namen zeigen: 
die Klosterkirchen von Gernrode, Memleben, Zschillen 
(jetzt Wechselburg), Paulinzelle, Petersberg, Thalbür
gel, Konradsburg. Hecklingen, Frose, die Schlosska
pellen von Querfurt, Landsberg und Freiburg; die 
Stadtkirchen zu Aken, Treffurt, Quedlinburg, Halber-
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stadt, das ehrwürdige Landgrafenhaus der Wartburg 
und vor Allen die Dome von Naumburg und Merseburg.

Neben dem Rundbogenstil entwickelte sich allmä- 
lig der Spitzbogenstil, welcher anfangs von untergeord
neter Bedeutung war, aber endlich den Rundbogen 
ganz verdrängte und sich bald nach 1200 zum herr
schenden Baustil erhob. Die Rundbogen der Haupt- 
und Nebenhallen, der Thören und Fenster, der ver
zierenden Säulengänge u. s. w. ging oben in eine Spitze 
über und ebenso zeigte der ganze Stil ein Abnehmen 
und eine Erleichterung der Formen nach oben. Die 
Gewölbe wurden höher spitz und gleichsam himmelan
strebend, und die sich mannichfach durchkreuzenden 
Gurtbogen derselben bildeten einen prachtvollen Schmuck 
der Decke, die Säulen wurden höher, schlanker, und 
zu grossen Bündeln vereinigt, nahmen sie die Pfeiler 
ganz in sich auf; statt des würfelförmigen erhielten sie 
einen glockenförmigen, blätterreichen Knauf, der sich 
kelchförmig erweiterte und in das Gewölbe überging. 
Die Fenster dehnten sich aus nach Höhe und Breite 
und erhielten sowol prachtvolle Glasmalereien, als 
reiche Füllungen von durchbrochener Arbeit. So wie 
Alles in dem Innern emporstrebte und reich geschmückt 
wurde, so geschah dieses natürlich auch nach aussen : 
die bisher kahlen Wände verschwanden unter den 
mannichfaltigsten Füllungen, Säulenstellungen, Gale
rien, Simsen, Standbildern, Reliefs u. s. w., die tiefen 
hallenartigen Portale mit ihren prächtigen Baldachinen 
nahmen einen grossen Raum ein, Strebepfeiler wurden 
angelegt, welche zierlich gegliedert in mehren Absätzen 
emporwuchsen und viele Spitzsäulen trugen, ja es wur
den reich dekorirte Strebebögen in kühne Spannung 
von dem Neben- zum Hauptschiff hinübergeschlagen. 
Als Krone des Ganzen sind die Thürme zu betrachten, 
welche sich leichter, freier, luftiger als vorher erhoben 
und ganz aus durchbrochener Arbeit bestanden. — Alle 
Verhältnisse und Formen dieser Bauten waren leicht, 
schlank und schön, der Schmuck war zart und sinn
voll erfunden (oft auf das phantasiereichste aus Blu
men- und Blätterverzweigungen, aus vierfüssigen Thie- 
ren, Vögeln und Menschengestalten, nicht selten mit 
symbolischer Bedeutung verschlungen), die Ausführung 
zeugte von der höchsten Feinheit und Sorgfalt, und 
das ganze Gebäude, kühn und frei in die Lüfte ragend, 
offenbarte den erhabensten Schwung der Begeisterung. *)

Siena [Kugler S. 566 ff]; in Spanien: Barcellona, Burgos, Segovia, 
Toledo; in Portugal: Batalha; in Belgien: Antwerpen, Brügge, 
Brüssel, Löwen, Lüttich, Mecheln; im Norden: Upsala u. s. w.

*) Stieglitz, von altdeutscher Baukunst (S. 61 f. 110. 118 ff. 137 f.), 
suchte das Aufkommen des Spitzbogen schon unter den Karolingern 
und vindicirte denselben den Deutschen. Den deutschen Ursprung 
nahmen ebenfalls an Wiegmann, über den Ursprung des Spitzbogen
stils S. 24; C. R. Lepsius (Sohn), über die ausgedehnte Anwendung 
des Spitzbogens im 10. und H. Jahrh., als Einleitung zu der Über
setzung von H. Gally Knight, Entwickelung der Architektur unter 
den Normannen (Leipzig 1841); v. Quandt a. a. O. S. 141. 304, 
welcher die Kirche von Memleben als das älteste Beispiel der con- 
structiven Anwendung des Spitzbogens bezeichnet und vor den Bau 
St.-Ainay in Lyon (s. Quandt S. 82 f.) und vor andern französischen 
Bauten setzt. — Von dem Alter der Kirchen in Memleben, Bamberg, 
Naumburg u. a. hängt also die Entscheidung auch über diese Frage 
ab, s. oben.

*) Die Dome von Freiburg, Strasburg, Köln und St.-Stephan 
in Wien zeigen diesen deutschen Stil in der schönsten Vollendung. 
Ihnen schliessen sich viele andere Kirchen an in Brandenburg, Braun
schweig, Kassel, Cleve, Danzig, Erfurt, Esslingen, Frankfurt, Kollin, 
Kuttenberg, Landshut, Magdeburg, Marburg, Nürnberg, Oppen
heim, Prag (St.-Veit), Regensburg, Reutlingen, Stargard, Stralsund, 
Trier (Liebfrauenk.), Ulm, Xanten. In Frankreich: Amiens, Beau
vais, Chartres, Coutances, Metz, Mortain, Paris (notre dame), Rheims, 
Rouen, Sdez [Kugler S. 529 ff.]; in England: Canterbury, Cambridge, 
Ely, Exeter, Lincoln, London (Westminster), Oxford, Salisbury, 
York [Kugler S. 539 ff.]« in Italien: die Dome von Mailand und '

Solche Bauwerke hat Thüringen und Sachsen in Meis
sen, Freiberg, Erfurt, Heiligenstadt, Nordhausen, Halle, 
Rochlitz, Zwickau, Zerbst, Eisleben, Schulpforta u. a. 
Orten aufzuweisen.

Ob die Deutschen den Spitzbogen von den Mauren 
entlehnten (wie zuletzt wiederum von Kugler, S. 474 
gegen Boisseree, Rumohr, Moller u. A. behauptet wor
den ist), ist ziemlich gleichgültig, ebenso ist es nicht 
von grosser Bedeutung, ob sie ihn zuerst unter den 
christlichen Völkern als constructive Form im Innern 
der Kirchen anwandten* *);  viel wichtiger und nicht zu 
bestreiten ist, dass sie ihn zuerst frei und unabhängig 
vom Rundbogenstil in allen Formen rein und selbstän
dig durchführten und zum wahren Baustil erhoben, 
weshalb man demselben mit Recht den Namen des 
germanischen gibt. Die Entwickelung desselben, welche 
stufenweise, ja gewissermassen organisch erfolgte (Bois
seree, a. a. O. S. 40 f.)> fällt in die zweite Hälfte 
des 12. Jahrh. und dauert bis in die Mitte des drei- 
10. Jahrh. Mehre interessante Bauten deuten auf die
sen Übergang des vornan. zum german. Stil, so z. E. 
die Klosterkirche von Heisserbach (1202—1233), in 
welcher die Bogen der Nebengänge rund, die des Schiffs 
und des Kreuzes aber spitz sind (ähnlich in Sinzig), 
während die Fenster vorn eine spitze, an den Neben
seiten und am Chor eine runde Form haben. In der 
Kirche von Neuss (v. 1208) finden sich runde Haupt- 
gewölbbogen und spitze über den Nebengängen, in St.- 
Gereon und St.-Cunibert in Köln runde und spitze 
Fenster neben einander. Vgl. unten die Kirchen von 
Pölnitz, Nienburg und im zweiten Band von Puttrich 
das Kloster heil. Kreuz bei Meissen. Alle diese Bauten 
verkünden mehr oder weniger den Untergang und die 
baldige Aullösung des romanischen Stils, indem der oft 
allzureiche Schmuck derselben (namentlich in Neuss, 
Sinzig, heil. Kreuz) sich nicht mehr mit der ernsten 
romanischen Weise verträgt. — Es sind aber mehre 
Bauwerke vorhanden, welche ebenfalls neben den Rund
bogen Spitzbogen enthalten und einer viel frühem Zeit 
angehören, wo die Idee eines Übergangs in den neuen
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Stil ganz fern lag, indem sich vielmehr der Rundbo
genstil erst nachher vollkommen entfaltete. Bei diesen 
Bauten ist nicht an einen Übergang des Alten zum 
Neuen, überhaupt noch an keinen Spitzbogenstil zu 
denken, sondern man muss Spitzbogenstil von dem 
Vorkommen des Spitzbogen genau unterscheiden. Der 
Spitzbogen durchgeführt und zum Grundgesetz aller 
Formen gemacht, erscheint erst im 13. Jahrh., der 
Spitzbogen als construcrive Form im Innern, namentlich 
bei Scheid- und Gurtbogen, nicht der Schönheit, son
dern der Festigkeit und Tragfähigkeit halber angewandt 
(da der Rundbogen der Gefahr des Schiebens ausge
setzt, so grosse Lasten zu tragen kaum fähig war), 
begegnet uns bereits im 10. und 11. Jahrh., obgleich 
er alsbald auf längere Zeit zurücktritt, um später mit 
um so grösserm Glanz wieder zu erscheinen. Solche 
Bauten sind der Dom von Basel (1010), dessen Unter
bau und Hauptgewölbe aus Spitzbogen besteht, der Dom 
von Bamberg (1012), in welchem die Hauptpfeiler durch 
Spitzbogen verbunden werden, während alles Andre 
rund ist, die Kirche von Gelnhausen und Fritzlar; in 
Thüringen und Sachsen folgende wichtige Bauten: die 
Kirche von Memleben und Freiburg, und die Dome von 
Naumburg und Merseburg, s. unten. Der Charakter die
ser Gebäude ist durchaus romanisch, nämlich starr und 
massenhaft, der daran befindliche, der Nützlichkeit und 
der Noth, zuweilen auch der Mannichfaltigkeit wegen 
angewandte Spitzbogen steht vereinzelt da und berech
tigt uns nicht, diese Gebäude der Übergangsperiode 
des 12. und 13. Jahrh. zuzuweisen, sobald das frühere 
Alte historisch nachzuweisen ist und sobald der Bau 
nicht offenbare Anachronismen zeigt. *)

Obgleich aber, wie sich aus der vorangehenden 
Skizze ergibt, die Verdienste unserer Voreltern um 
die Baukunst wahrhaft einzig sind, so ist dennoch die 
Geschichte der altdeutschen Architektur noch lange 
nicht genug durchforscht, namentlich sind die einzelnen 
Stadien der erwähnten Hauptstile, das Gemeinsame al
ler deutschen Bauten und die provinziellen Eigenthüm- 
lichkeiten derselben nicht genug ermittelt. Einzelne 
tüchtige Kunstkenner haben sich zwar, als die deutsche 
Kunst nach langer Vernachlässigung wieder zu Ehren 
gekommen war, diesen Studien zugewandt, z. E. Stieg
litz , Boisseree, Moller, und in neuester Zeit vorzüglich 
Kugler; allein eine vollständige Geschichte wird erst 
dann möglich werden, wenn der Forscher nicht allein 
eine sorgfältige Abbildung und Beschreibung, sondern 

auch eine auf beglaubigte Urkunden basirte Geschichte 
der zahlreichen Baudenkmäler aus allen Gauen unseres 
Vaterlands, namentlich aus den Rheinlanden, aus Fran
ken , Schwaben, Ober - und Niedersachsen und Thürin
gen vor sich hat, aus deren Vergleichung er das der 
Zeit, dem Land und der Kunst nach Zusammengehö
rende verbinden, das Abweichende ausscheiden und 
endlich eine vollständige Geschichte wird entwerfen 
können. An solchen vorbereitenden Werken hat aber 
Deutschland keinen Überfluss; denn abgesehen von 
mehren verdienstlichen Schriften, welche sich speciell 
mit einzelnen Überresten beschäftigen, gibt es grössere 
Sammlungen nur von Boisseree und Moller, von denen 
sich der Erste auf die romanische Zeit und auf einen 
kleinen Raum Deutschlands beschränkt. Auch fehlt es 
diesem so tüchtigen und prachtvollen Werk an einer 
vollständigen Beschreibung. Moller umfasst zwar einen 
weit grössern Kreis und die verschiedenen Perioden, 
allein auch seine Beschreibung ist keineswegs erschöp
fend, und Sachsen und Thüringen waren von seinem 
Plan ausgeschlossen. Sehr verdienstlich ist es daher, 
dass Hr. P. (obgleich er nicht Architekt von Fach, 
sondern praktischer Jurist ist, welcher seit Jahren alle 
Mussestunden diesem Zweck gewidmet hat) es unter
nahm, die Bauwerke eines so wichtigen Theils von 
Deutschland mit vollständiger, historischer und kunst
geschichtlicher Beschreibung herauszugeben und so ei
nen ausgezeichneten Beitrag für eine künftige Geschichte 
der deutschen Baukunst zu liefern. Der von ihm ge
zeigte unermüdliche Fleiss ist um so verdienstlicher und 
mit um so grösserm Dank anzuerkennen, je uneigen
nütziger Hr. P. gearbeitet hat; denn anstatt dass er 
durch einen reichen Absatz seines Werks für die darauf 
verwandte Zeit und Mühe entschädigt worden wäre, 
hat er nicht einmal seine grossen Geldauslagen gedeckt 
erhalten. Er arbeitet aber trotz der von ihm gebrach
ten bedeutenden Opfer an Zeit und Geld aus reiner 
Liebe zur Kunst und zur altdeutschen insbesondere 
rastlos fort, sein Unternehmen der Vollendung entge
genzuführen.

Die erlauchten Fürstenhäuser der betreffenden Län
der haben Hrn. P. durch Öffnen der Archive, Subscrip- 
tion u. s. w. nachdrücklich unterstützt, auch haben 
manche andere kunstliebende Fürsten und Privatleute 
dem Werke ihre Theilnahme geschenkt, allein von einer 
andern Seite her hätte ich Hrn. P. mehr Unterstützung 
gewünscht, ich meine von den Gymnasien, und zwar 
nicht nur im Interesse des Hrn. P., sondern noch weit 
mehr um der Schüler willen. Ich glaube nämlich, dass 
es sehr zweckmässig ist, wenn der Geschichtslehrer in 
der ersten Klasse (und zwar nur in dieser) bei Jer Er
zählung des Mittelalters seine Schüler in kurzen Um
rissen mit den Hauptperioden der altdeutschen Baustile 
bekannt macht, wenn er ihre Aufmerksamkeit auf ie 
Hauptbauten, sowol der grossen Kaiser, als der e- 

’) Kugler, S. 474 ff., setzt die erwähnten Denkmale der 
Baukunst an den Schluss er Periode, indem er sich
auf die gesammte künstlerische Bildung dieser werke beruft. Lepsius 
(Vater) in der zu dem Puttrich sehen Werke gehörenden Beschrei
bung des Doms von Naumburg, 8. ff., macht dagegen die Wich
tigkeit historischer Urkunden geltend und beweist , dass in dem Bau 
jener Kirchen kein Widerspruch gegen den aitromanischen Stil ent. 
halten ist.
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«•enten und der Corporationen des engern Vaterlandes 
(Kirchen, Paläste, Klöster, Grabstätten) hinlenkt und 
wenn er ihnen zuweilen eine Abbildung jener Werke 
zeigt. Dazu gibt sich die beste Gelegenheit, theils 
wenn er am Schluss jeder Geschichtsperiode Wissen
schaft, Cultur, Sitte u. s. w. dieses Zeitraums zusam
menfasst, theils wenn er von der Geschichte der ein
zelnen Kaiser und heimatlichen Fürsten handelt. So 
kann der Lehrer bei den Karolingern auf Aachen ver
weisen, bei den sächsischen Kaisern auf Magdeburg, 
Quedlinburg, Merseburg, Memleben, bei den fränki
schen auf das ehrwürdige Speier und Bamberg, bei der 
sächsischen Geschichte auf Meissen, Wechselburg, Pe
tersberg, bei den thüringschen Landgrafen an den 
Wartburgsbau, speciell an Freiburg und bei dem tap- 
fern aber unglücklichen und durch die Einflüsterungen 
der Geistlichkeit in eine falsche Stellung gebrachten 
Heinrich Raspe an das von ihm gegründete Dominika
nerkloster in Eisenach, dessen weite Räume seit 300 
Jahren unserm Gymnasium dienen. Durch die hier 
nur angedeutete Verbindung der Geschichte mit den 
historisch und artistisch merkwürdigen Localitäten wird 
nicht allein der Unterricht sehr belebt und durch Mo
mente erfrischt, welche dauernde Wurzel schlagen in 
der jugendlichen Seele, sondern der Schüler erhält auch 
Kenntnisse, die er sich später nicht leicht erwerben 
kann und ohne welche die grossen Bauwerke, welche 
von der Frömmigkeit und von dem Kunstsinn der Ah
nen ein so glänzendes Zeugniss ablegen, ihm stets ein 
verschlossenes Buch bleiben werden. Indem er aber 
durch den Lehrer in das Verständniss dieser Werke 
eingeführt wird, erhält er klare Blicke in den Geist und 
in die Culturgeschichte des Mittelalters, sein National
gefühl wird erweckt, die Liebe zu der Heimat und 
zu den angestammten Fürsten, die so Grosses schufen, 
genährt und der Sinn für die Kunst überhaupt in das 
Leben gerufen. Auch darf ich wol hinzufügen, dass 
der Jüngling, wenn ihm einmal Auge und Sinn für die 
Kunst geöffnet sind, eine nie versiegende Quelle edlen 
Genusses erhält, welcher ihn nicht selten vor unedlen 
Zerstreuungen bewahren wird. — Es kann natürlich 
meine Meinung nicht sein, als wenn durch diese gele
gentlichen architektonischen Belehrungen und Erwäh
nungen , die der Geschichte gewidmete Zeit geschmälert 
und der Geschichte etwas entzogen werden sollte. Das 
Geschichtsstudium muss vielmehr dadurch gewinnen und 
der geringe Zeitverlust wird durch die dadurch beför
derte Anschauung des Mittelalters überhaupt auf das 
reichste compensirt. Deshalb ist sehr zu wünschen, 
dass das P.’sche Werk von mehren Gymnasien an
geschafft werde, als bisher, und dass wenigstens 
die Verwalter der bemitteltem Bibliotheken nicht ver
säumen, ein solches vaterländisches Werk von bleiben-1 

dem Werth den Lehrern und Schülern zugänglich zu 
machen.

Wenn wir aber fragen, wie Hr. P. die an ein sol
ches Werk zu machenden Ansprüche befriedigt, so er
geben sich als Haupterfordernisse: Richtigkeit und Treue 
der Aufnahmen, Klarheit und Schönheit der Abbildun
gen, genaue Schilderung und solide historische Grund
lage. Was das Erste betrifft, so lässt die von Hr. P. 
und den ihm zur Seite stehenden Künstlern gezeigte 
Gewissenhaftigkeit nichts zu wünschen übrig. Ich kann 
wenigstens von den Bauwerken, welche ich selbst zu 
besuchen Gelegenheit hatte, versichern, dass dieselben 
treu nach der Wirklichkeit aufgenommen sind, und dass 
die P.’schen Zeichnungen alle andere bei weitem über
treffen. Man vergleiche z. E. die P.’sche Abbildung der 
Kirche von Freiburg mit der in des verewigten Stieg
litz, „von altdeutscher Baukunst“ gegebenen — nicht 
zu gedenken so vieler fabrikmässig gearbeiteten Litho
graphien und Stahlstiche. Dasselbe Lob ist aber auch 
in Beziehung auf den . zweiten Punkt auszusprechen. 
Die Zeichnungen des Aussem und des Innern der 
Gebäude (namentlich die schönen Durchblicke) — nicht 
auf reine Umrisse sich beschränkend, wie im Moller’- 
schen Buch, sondern mit Licht und Schatten ausge
führt, etwa wie bei Boisseree — sind im Ganzen sehr 
glücklich aufgefasst; viele machen einen trefflichen 
landschaftlichen Effekt und fast alle verrathen die Hand 
ebenso geschmackvoller und kunstsinniger, als prak
tisch tüchtiger und geübter Maler. Die geometrischen 
Grundrisse dagegen, die architektonischen Details, die 
speciell für den Architekten bestimmten Längendurch
schnitte sind durch Schärfe, Sauberkeit und Klarheit 
ausgezeichnet. Kurz, die Bilder geben eine klare voll
ständige Anschauung und sind demnach ganz geeignet, 
zur Grundlage kunsthistorischer Forschungen auch de
nen zu dienen, welche durch zu grosse Entfernung 
oder Mangel an Musse von dem Besuch unserer heimat
lichen Baudenkmale abgehalten werden. Die lithogra
phische Ausstattung, welche von den besten Anstalten 
in Leipzig, Dresden, Meissen, Berlin, München, Paris 
ausgeht, ist fast durchgängig schön zu nennen und es 
lässt sich bei Vergleichung der frühem und spätem 
Hefte ein stetes Fortschreiten zum Vollkommneren nicht 
verkennen. Auch sind die radirten kleinen Vignetten 
rühmlichst zu erwähnen, welche die Titel und passende 
Stellen des Textes schmücken, z. E. Gernrode, Bern
burg, Schulpforta, Naumburg, Freiburg v. v. a. *)

*) Einen glänzenden Beweis, wie gewissenhaft und uneigen
nützig Hr. P. für Treue und Schönheit der Zeichnungen besorgt ist, 
liefert sein bei der goldenen Pforte zu t reiberg gezeigtes Verfahren. 
Er hatte drei Zeichnungen dem bekannten Lithographen Fragonard 
in Paris übergeben, um dieselben auf Stein zu zeichnen, dieser aber 
erfüllte die von ihm gehegten Erwartungen schlecht und lieferte Ab
drücke , welche im Ganzen matt und undeutlich, im Einzelnen flüchtig 
und sogar verfehlt waren, sodass sie ein richtiges Bild dieses schönen 
Monuments zu geben nicht im Stande waren. Anstatt nun, dass 
sich Hr. P. mit diesen mangelhaften Abbildungen begnügt hätte, 
zahlte er Fragonard für die verfehlte Arbeit /U0 Francs und liess 
dann dieselben Zeichnungen von deutschen Künstlern lithographiren,. 
deren Arbeit die französischen Blätter (welche zur Vergleichung gratis 
beigegeben sind) in jeder Beziehung übertrifft und gänzlich verdunkelt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von H1. A. Brockhaus in Iicipzig’.Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena.
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G. W. Geyser dem Jüngern.

(Fortsetzung aus Nr. 158.)
Endlich drittens, der beigegebene Text enthält zuerst 
die historischen Hauptmomente der Stadt, des Klosters 
oder Stiftes, denen die zu beschreibenden Kirchen an
geboren, und diese Geschichte ist durchgängig aus 
Chroniken, Urkunden (zum Theil noch unbenutzten) und 
aus den neuern Schriften mit gelehrtem Fleiss ge
schöpft. Darauf folgt die höchst sorgfältige Schilderung 
des Baues, welche sehr zweckmässig in die des Äus- 
sern und des Innern zerfällt, sodann die Erklärung 
der Sculpturen, und am Schluss stehen Betrachtungen 
über den Kunststil des Gebäudes, sowie über die in 
verschiedenen Zeiten fallende Entstehung der einzelnen 
Theile, Alles mit Gründlichkeit und Einsicht verfasst. 
— Wesentliche Mängel sind in dem Werke nicht vor
handen; der Architekt wird wol die Gleichheit des 
Maasstabes bei den verschiedenen Aufnahmen vermis
sen, auch hat sich der Wunsch nach mehr architekto
nischen Profilzeichnungen, Längen- und Querdurch
schnitten ausgesprochen; allein der Kunstfreund, welcher 
nicht ex professo Architekt ist, wird Hm. P. daraus 
keinen Vorwurf machen. Mit grösserm Rechte könnte 
der Leser wünschen, dass im Text mehr Parallelen mit 
den Bauten anderer Gegenden (z. E. mit den rheinischen) 
und mehr allgemeine Bemerkungen über die Baustile 
überhaupt aufgenommen wären (wie sich solche in den 
von Lepsius (Vater) gearbeiteten Beschreibungen häu
figer finden, ajs «n fjen von jjrn< p verfassten), allein 
auch dieser Wunsc|j beseitigt sich dadurch, dass Hr. 
P. am Schluss seines Werks eine Geschichte der Bau
kunst in Sachsen und Thüringen zu geben beabsichtigt, 
in welcher er Alles das in systematischer Ordnung 
wird nachholen können, Was je(Zt doch nur zerstreut 
und unvollständig zu bemerken gewesen wäre. Man 
darf daher mit gutem GewisSen versichern, dass das 
Werk P ’s ein Werk deutschen Fleisses, Kunstsinnes 
und Gründlichkeit ist, dessen geschmackvolle äussere 
Ausstattung dem werthvollen inner« Gehalt vollkom
men entspricht und welches nicht blos in der Ge
schichte der Kunst eine ehrenvolle Stelle behauptet und 
stets behaupten wird , sondern auch jedem Gebildeten 

eine höchst anziehende und belehrende Unterhaltung 
geben kann und muss.

Der Inhalt der beiden ersten Bände ist folgender: 
I. Abtheilung, 1. Bd., 1. und 2. Lief., Wechselburg, vor
mals Zschillen genannt, mit 13 Kupfertaf., und einer 
historischen Einleitung von Stieglitz. Dedo IV. der Feiste, 
Graf von Rochlitz, Sohn Konrad’s des Grossen, Grafen 
von Wettin, gründete 1174 dieses Kloster für Augusti
ner - Domherren und machte es zum Erbbegräbniss. Im J. 
1278 wurde das Kloster dem deutschen Orden überlassen 
und zur Comthurei erhoben, 1539 nach der Säculari- 
sation kam es durch Tausch an Sachsen und schon 
1543 durch abermaligen Tausch an die Grafen von 
Schönburg, wovon Zschillen den Namen Wechselburg 
erhielt. Die Kirche, erbaut in Kreuzesform und mit 
halbrundem Chor, leider durch anstossende Gebäude 
fast verdeckt, zeigt das einfache Äussere des romani
schen Stils. Nur die runde Vorlage des Chors, welche mit 
räthselhaften Menschen- und Thierköpfen ausgestattet 
ist, und die prächtige Vorhalle der Nordseite, deren 
Säulen ebenso mannichfach und zierlich zusammenge
setzt, als technisch vollendet ausgeführt sind, weichen 
von dieser Einfachheit ab. Im Innern sind Kanzel und 
Altar vom höchsten Interesse, vielleicht als die einzigen 
Deutschlands, welche in den spätem Jahrhunderten 
nicht verändert oder vernichtet worden sind, sondern 
sich in der alten Reinheit erhalten haben, Die stei
nerne Kanzel, in der römischen Amboform, vorn auf 
zwei schönen Säulen ruhend und durch Reliefsculptu- 
ren ausgezeichnet, hat an der Vorderseite eine ovale 
Nische mit Christus zwischen Johannes dem Täufer 
und Maria, an der Westseite Kain und Abel, und über 
ihnen Moses mit der ehernen Schlange, an der Ostseite 
Abrahams Opfer. Der Altartisch, mit Rundbogen und 
Streifen geschmückt, steht vor einem kolossalen bis 
zur Decke reichenden und die ganze Kirchenbreite aus
füllenden Altargebäude, welches aus zwei Abtheilungen 
zusammengesetzt ist. Die untere Abtheilung hat auf 
beiden Seiten einen offnen runden Durchgang, und zwi
schen beiden Durchgängen hinter dem Altartisch ist 
abermals die Mauer rund durchbrochen (um ein Bild 
aufzunehmen), über welcher Öffnung eine zweite rund
bogige emporsteigende Öffnung angebracht ist, wodurch 
das obere Geschoss pyramidalisch emporgehoben wird. 
Die Spitze desselben bildet ein grosses freistehendes 
hölzernes Crucifix mit einer Gruppe von Figuren. 
meisten der erwähnten Figuren, zu denen noc zwei 
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Standsäulen am Altarplatz kommen, ein Ritter und ein 
Geistlicher, mit den Pfeilern aus einem Stück gear
beitet, sind in Beziehung auf Zeichnung höchst correct 
und naturgemäss, dabei voll von Leben und Ausdruck, 
mit trefflichem Faltenwurf und überhaupt in einem der 
Antike sich nähernden und dabei von christlicher Be
geisterung zeugenden Stil ausgeführt. Sculpturen aus 
jener Zeit von solcher Vollendung waren bisher noch 
unbekannt, indem damals sowol die deutschen als die 
italienischen Werke ernst und steif waren. Von min
derem Kunstwerth, aber noch immer bedeutend sind 
die um wenige Jahre jüngern Grabdenkmäler des Stif
ters Dedo und seiner Gemahlin. Am Chor der Kirche 
befinden sich zwei gewölbte Räume über einander, de
ren untern Hr. P. als Sacristei bezeichnet, der obere, 
versehen mit einem steinernen Becken und Ausguss 
diente zur Aufbewahrung der Messgefässe, Gewänder, 
Bücher u. s. w. Diese Vermuthung bestätigt sich als 
richtig durch Vergleichung mit andern Klosterbauten, 
in denen sich unmittelbar am Hochaltar die Sacristei 
und darüber die Schatzkammer befindet, welche mit der 
Sacristei gewöhnlich durch eine Treppe verbunden ist, 
so im Dominicanerkloster zu Eisenach, wo sich im 
oberen Raum auch der sonst seltene Ausguss erhalten 
hat, ebenso in der Abtei Altenberg bei Köln, welche 
Boisseree beschreibt. Auffallend ist, dass in Wechsel
burg das obere Zimmer seine Thure etwa 6 Ellen hoch 
nach dem Altar zu hat. Dass eine wegnehmbare Holz
treppe hinaufgeführt habe, ist mir nicht wahrscheinlich 
und eher möchte ich vermuthen, dass eine schmale 
Steintreppe sogleich vom Standbild des Ritters begin
nend hinaufgeführt habe, welche man abbrach, als das 
Zimmer eine andere Bestimmung und einen andern 
Ausweg erhielt.

Lief. 3. Die gofdne Pforte in Freiberg, mit Be
schreibung von Stieglitz und Hrn. P. und mit sieben Bildern 
(ungerechnet die drei oben erwähnten Pariser Stein
drücke). Als einziger Rest der Frauenkirche in Frei
berg, welche (wie St. und Hr. P. nachweisen), wahr
scheinlich von Otto dem Reichen, Markgrafen von 
Meissen, Bruder des Stifters von Wechselburg, etwa 
1180 erbaut worden ist und 1484 abbrannte, worauf der 
neue Dom gebaut wurde, hat sich dieses im Rundbo
genstil construirte und äusserst reich verzierte Portal 
erhalten, welches den Namen „goldne Pforte“ in ho
hem Grade verdient und dessen Bildwerke sogar noch 
die Wechselburger Arbeiten an Vollendung übertreffen. 
Zwischen den fünf Säulen desselben stehen acht freie 
Figuren aus dem alten Testament, als Verkündiger Christi 
(Abraham, Josua, David, Johannes der Täufer u. a.); 
auf diesen Gestalten ruhen Abbildungen aus dem neuen 
Testament, welche in den vier Wölbungen der Bogen 
angebracht sind, nämlich in der ersten Gott der Vater, 
in der zweiten Christus, in der dritten der heil. Geist, 
alle von Engeln und Aposteln begleitet, in der vierten 

endlich das Weltgericht. Der Halbkreis über der Thüre 
enthält eine die Maria umgebende Gruppe, die Anbe
tung der Könige darstellend. Die Coinposition des gan
zen Werks ist unendlich reich und voll der tiefsinnig- 
sten Symbolik, die Ausführung aber ist so correct, 
wahrhaft anmuthig und edel, dass man dem Meister 
desselben einen hohen und gebildeten Schönheitssinn 
zuschreiben muss, in dem sich classische Einfachheit 
und Erhabenheit mit dem tiefen Gefühl und der reli
giösen Anschauung des Mittelalters paart. Der Schöpfer 
mag ein talentvoller Mönch gewesen sein, welcher von 
byzantinischen Lehrern unterrichtet seine Hauptausbil
dung durch Nalurstudien empfangen hatte. Da aber 
die Mönche abgeschlossen in ihren Klöstern arbeiteten, 
hatten sie auf andere Meister oder Klöster keinen Ein
fluss, und daraus ist die räthselhafte Erscheinung zu 
erklären, dass die Sculpturen von Wechselburg und 
Freiberg, welche noch am meisten Ähnlichkeit mit ein
ander haben, in der Geschichte der Kunst bis jetzt 
einzig und isolirt dastehen. Hr. P. und St. haben das 
Verdienst, diese bisher ungekannten Werke entdeckt 
und mit vollständigen und lehrreichen Beschreibungen 
in die Kunstgeschichte eingeführt zu haben.

Lief. 4—7, die Herzogtümer Anhalt, mit 63 Sei
ten Text und 37 Abbildungen. Nach kurzer Schilde
rung des Schlosses zu Bernburg wird von Zerbst ge
handelt und zwar zunächst von der im Innern impo
santen Nikolaikirche, welche im 15. Jahrh. erbaut ist 
(der Chor 1447, der westliche Theil 1488). Nur der 
Unterbau der Thürme rührt noch von der ältern Ni- 
kolaikirche her. Herzog Leopold Friedrich von Anhalt 
Dessau hat die Kirche mit einem Aufwand von 
60,000 Thlr. durch Pozzi trefflich restaurirt und Kaiser 
Nikolaus von Russland hat zum Bau der Orgel 1000 Du
caten beigesteuert, wahrscheinlich seinem Schutzheiligen 
und der Kaiserin Katharina zu Ehren. Vorzüglich in
teressant sind die schön geschnitzten Chorstühle und 
im Äussern ist ein Relief nicht ohne Interesse, welches 
ein Schwein vorstellt, an dessen Euter zwei Juden hän
gen, während ein dritter den Kopf und ein vierter Jude 
den Schwanz des Thieres festhält. Dass durch diese 
Sculptur die Judenverfolgungen des 14. Jahrh. ange
deutet würden, wie auch Hr. P. annahm, ist aus meh
ren Gründen zu verwerfen, denn das Bild ist um hun
dert Jahre neuer und Stil, Haltung, Ausdruck ist für 
diese ernste Bedeutung viel zu komisch. Es ist dieses 
Bild vielmehr ein Ausfluss des altdeutschen satyrischen 
Humors, welcher sich sogar bei kirchlichen Bauten nicht 
selten aussprach, zumal wenn dabei noch ein Neben
zweck erreicht werden sollte. Dieser bestand aber 
nach einer von Hrn. P. g. 63 mitgetheilten Notiz des 
Hrn. Präs. Krüge darin, dass die schachernden Juden 
dadurch abgehalten werden sollten, am Gotteshaus 
Handel zu treiben. Deshalb wurde auch an der Kirche 
zu Wittenberg ein ähnliches Kunstwerk angebracht.
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Von der Bartholomäikirche in Zerbst ist nur das manche 
Eigentümlichkeiten habende romanische Portal übrig. 
Sehr schön sind die beiden Giebel des Rathhauses, 
welche 1597—81 erbaut wurden. Sie sind mit Statuen, 
Reliefs, Wappen, Säulen und Ornamenten auf das 
reichste decorirt und bestehen ganz aus Backsteinen.

Die Kirche zu Pötnitz bei Dessau war wahrschein
lich die Kirche des Klosters Mildensee und wurde etwa 
1200 in Kreuzform aus Backsteinen erbaut. Herzog 
Leopold Friedrich tranz von Dessau hat sie 1805 aus
gezeichnet restaurirt. Zu bemerken ist, dass, während 
Alles halbrund ist, die (übrigens weggerissenen) Vor
hallen aus Spitzbogen bestanden und die Übergangszeit 
beurkunden, welche aber auch aus andern Zeichen 
hervorgeht.

Die Kloster -} jetzt Schlosskirche von Nienburg a. 
d. S. Dieses Kloster wurde 975 von Tangswarsfelde 
hierher verlegt, 1004 eingeweiht und von den sächsi
schen Kaisern reich dotirt; 1166 wurde es Magdeburg 
untergeben und 1552 säcularisirt, worauf die Kloster
gebäude in ein Schloss verwandelt wurden. Die im 
Ganzen einfache, in Kreuzesform gebaute Kirche ge
hört der Übergangsperiode an und ist für die Geschichte 
der Baukunst nicht unwichtig. Die Fenster, das süd
liche Portal, die Gewölbe, der Fuss und die Capitäl- 
form der Pfeiler gehören dem deutschen Stil an; dass 
derselbe aber noch nicht völlig entwickelt war, ver- 
rathen die Grundform der Pfeiler (rund mit vier Halb- 
säulen, wie in der Elisabethenkirche zu Marburg und 
im Dom zu Verden), das Verhältniss der Pfeiler und 
Säulen, die alterthümliche Gestalt der Spitzbogen u. a. 
Daher setzt Hr. P. die Erbauung der Kirche gegen den 
Anfang des 13. Jahrh., wo auch die ähnlichen Kirchen 
der Klöster Dobrilugk und Güldenstern gebaut wurden. 
Von Bedeutung sind die Grabmonumente des Markgra
fen Ditmar und seines Sohnes (v. J. 1350), und des 
Fürsten Bernhard III. mit seiner Frau. Nachdem Hr. 
P- kürzlich über die durch ihren reich verzierten Chor 
und einige Sculpturen ausgezeichnete Marienkirche zu 
Bernburg kurz berichtet hat, folgt der wichtigste und 
ganz vorzüglich bearbeitete Theil dieser Abtheilung, 
nämlich die Beschreibung der Stiftskirche zu Gernrode 
am Harz, mit 11 KUpfern< Die Kirche gehörte zu ei
nem von dem, Markgrafen Gero 960 gestifteten und in 
der Reformation aufgehobenen Nonnenkloster und ist 
wegen ihres hohen Alters einzig in ihrer Art. Das 
Äussere der in Kieuzesform erbauten Kirche ist fest 
und gediegen, aber unbeholfeu U11(j roj1? die beiden am 
Westchor stehenden (es sind nämlich zwei Chöre mit 
zwei Krypten da) runden Thürme haben wenig Ver
zierungen und gleichen den alten Burgthürmen, das 
Innere zeigt ein weites durch kleine Fenster spärlich 
erleuchtetes Mittelschiff mit niedrigen Seitenschiffen und 
ist mit einer platten Holzdecke versehen. Interessant 
sind die Säulen und Pfeiler, die Bogenstellung unter 

den Fenstern, sowie das kolossale Wandgemälde 
der Chornische, vorzüglich aber der Busskapelle oder 
Kapelle zum heil. Grabe (auch Gerokapelle genannt) 
mit höchst wichtigen Reliefs, welche trotz der sorgfäl
tigen Erklärung Hi n. P.’s manches Rätselhafte enthal- 
ten. Die beiden Kreuzflügel bilden zwei überwölbte 
Kapellen, deren ursprüngliche Gestalt und spätere all- 
mälige Veränderungen Hr. P. trefflich nachgewiesen 
hat. Reiche und schöne Säulen sind in dem Kreuz
gange und in dem darüber befindlichen Corridor. Von 
den beiden gewölbten Sälen an dem östlichen Kreuz
gange, welche unmittelbar an die Kirche stossen, soll 
eine nach Hrn. P. als Speisesaal gedient haben. Der 
zweite mag allerdings das Refectorium gewesen sein, 
den ersten aber (zunächst der Kirche) halte ich für den 
Capitelsaal und den Raum über beiden mit viereckigen 
Fenstern (nach Analogie des Klosters Altenberg) für 
das Dormitorium. Je wichtiger aber dieser ehrwürdige 
Bau für die Geschichte der Baukunst ist, um so mehr 
muss man beklagen, dass ein Theil desselben in die 
Hände von Verächtern der alten Kunst gerathen ist. 
Nach einem in der Preuss. Allg. Ztg. v. 23. Nov. 1845 
enthaltenen Hülferuf ist die eine Krypte zu einer in 
Rauchwolken gehüllten Dienstbotenküche herabgewür- 
digt, der Kreuzgang dient als Holzremise, der Kirch
boden ist von schweren Lasten gedrückt u. s. w. 
Möge diesem modernen Vandalismus des materiellen 
Princips bald und kräftig Einhalt gethan werden!

Sehr interessant ist die von Hrn. P. angestellte 
Vergleichung der gernroder Kirche mit der des ehe
maligen Nonnenklosters Hecklingen. welches von dem 
Markgraf Konrad und dessen Bruder Bernhard etwa 
1130 gebaut worden ist. Die Grundform beider Kirchen 
ist sich zwar gleich, allein der hecklingische Bau zeigt 
in allen Theilen grössere Genauigkeit, Sorgfalt und 
Zierlichkeit. Die Quadern sind vortrefflich behauen 
und zusammengefügt, der bekannte Fries und Lissenen 
schmücken das Äussere, die Fenster sind grösser, die 
Portale reicher u. s. w., sodass der Fortschritt der 
romanischen Kunst deutlich zu erkennen ist. Beson
ders reich an Merkwürdigkeiten und Schönheiten ist 
das Innere, z. E. die schlanken Säulen und Pfeiler, die 
zwischen den Bogenabschnitten der Gewölbe ange
brachten Engelfiguren in Stucco und der wunderbare 
Umbau der Säulen und Pfeiler auf der Süd- und West
seite. Dieser machte sich nämlich nöthig durch die 
Anlegung einer Empore, welche in der Übergangs
periode eingezogen wurde, und zwar auf die reichste 
und zierlichste Weise.

Die Stiftskirche des mit Gernrode verbundenen 
Klosters Frose ist in Basilikenform ohne Kreuz gebaut 
und gehört nach Hrn. P. dem Ende des 11. Jahrh. an. 
Von vorzüglicher Bedeutung ist die an der Westseite 
über der Vorhalle für die Nonnen angelegte Loge. 
Die Petrikirche zu Wörlitz und die Nikolaikirche zu
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Kosswick haben äusser ihren alten Portalen nichts 
Merkwürdiges.

Die 8. und 9. Lief enthält die Bauten der fürstlich 
schwarzburgischen Länder, und zwar zuerst Paulinzelle 
(mit 8 Abbildungen). Die Kirche wurde etwa 1105 in 
Kreuzform gebaut und gehörte zu dem von Paulina, 
Tochter des miles Moricho, gestifteten Mönchs- und Non
nenkloster, welches bis zur Reformation fortbestand. 
Der Chor, die Pfeiler des Kreuzbaues und der nörd
liche Thurm der Westseite sind leider eingestürzt, die 
Überreste bilden eine höchst malerische Ruine. Als 
merkwürdig und selten sind hervorzuheben die fünf 
Nischen nach Osten, nämlich drei als Schluss des 
Mittelschiffs und zwei an den Kreuzflügeln, desgleichen 
die grosse Vorhalle auf der Westseite, welche, wie 
Hr. P. sehr wahrscheinlich macht, dem ursprünglichen 
Plan nicht angehörten, sondern erst nachher angefügt 
wurden, um einen Platz für die Mönche zu gewinnen. 
Diese Vorhallen rühren noch aus dem Basilikenstil her 
und sind in Sachsen sehr selten. Imposant ist das aus 
der Kirche führende Portal und die Verzierungen im 
Innern haben manches Schöne und Eigenthümliche.

Die Liebfrauenkirche in Arnstadt (mit 10 Kupfern) 
gewährt ein besonderes Interesse durch die verschie
denen Baustile, welche dieselbe zeigt. Das Schiff rührt 
aus dem Ende des 12. oder aus dem Anfang des 
13. Jahrh. her, die beiden ungleichen Westthürme und 
das Portal des nördlichen Seitenschiffs aus der Über
gangszeit, Querschiff und Chor sind ganz germanisch. 
Bemerkenswerth ist, dass der dritte Thurm cor dem 
Kreuzbau steht, und durch treffliche Arbeit ausge
zeichnet ist das Grabmal des Grafen Günther XXV. 
von Schwarzburg (gestorben 1368).

Von der alten Klosterkirche zu Stadt Ilm (vom 
J. 1287) bestehen nur noch die Thürme, der Chor und 
die Vorhalle, an welcher ein Cyclus äusserst wun
derbarer bis jetzt noch nicht gedeuteter Sculpturen an
gebracht ist. Die Kirche zu Oberndorf ist eine Ba- 
silike (etwa vom J. 1100) und die ebenso alte Kirche 
des Klosters Göllingen bei Sondershausen zeigt nur 
noch eine durch hufeisenförmige Bogen merkwürdige 
Krypta, sowie den westlichen Thurm in unveränderter 
Gestalt.

Während sich der eben besprochene erste Band 
der ersten Abtheilung durch eine grosse Menge der 
verschiedensten Bauwerke charakterisirt, welche allein 
schon hinreichen würden, eine Geschichte der baukunst 
in Sachsen zu entwerfen, behandelt der erste Band 
der zweiten Abtheilung nur wenige, aber um so grös

sere und wichtigere Denkmale. Lief. 1 und 2, die 
Kirchen von Merseburg, vorzüglich der Dom mit 10 Ab
bildungen. Das Domstift wurde von Otto I. 968 ge
gründet und 1544 aufgehoben, die Kirche entstand 1015 
und wurde 1042 zum zweiten Mal consecrirt. Aus 
dieser alten Zeit rühren noch her die östlichen Thürme, 
der untere Theil der westlichen und die Krypta; Chor 
und Kreuzbau mit schwerfälligen gedrückten Spitzbogen 
sind bald darauf, oder nach Hrn. P., in der Übergangs
zeit erbaut, das Schiff und die Abseiten, sowie die 
Wölbung, erst im 15. und 16. Jahrh. Besondere Er
wähnung verdienen das Lectorium (Letten), das Bronze
denkmal Rudolph’s von Schwaben, eines der ältesten 
dieser Art in Deutschland, ein ziemlich gleichzeitiger 
Taufstein und mehre andere alte Sculpturen.

Lief. 3 u. 4. Memleben mit 7 Bildern. Den be
festigten Königshof Memleben (castellum), wo Hein
rich I. und Otto I. ihr edles Leben ausgehaucht hatten, 
machte Otto II. zu einem Kloster, etwa 975 und be
schenkte es ebenso als Otto III.; Heinrich II. aber un
tergab es. der Abtei Hersfeld, woran die Verarmung 
des Klosters und wahrscheinlich noch andere Umstände 
Schuld waren. Im J. 1545 wurde es aufgehoben und 
die Besitzungen der Klosterschule Pforta überlassen. 
Die Kirche war 1729 noch ziemlich erhalten, allein 
sie verfiel seit dieser Zeit durch die engherzige Öko
nomie der verwaltenden Finanzbehörde immer mehr, 
sodass jetzt nur noch eine grossartige Ruine übrig ist. 
Aber auch in diesem Zustande ist sie noch immer ar
chäologisch wichtig und hat zu manchen Differenzen 
Veranlassung gegeben. Die Mauern des Schiffes wer
den nämlich von schweren Spitzbogen getragen, die 
auf 10 freistehenden Pfeilern ruhen, welche an beiden 
innern Seiten eine Halbsäule haben und nach der 
Kirche zu merkwürdige Spuren lebensgrosser Bildnisse 
zeigen. Äusser diesen tragenden Spitzbogen ist noch 
das westliche Portal spitzbogig 5 ebenso die Krypten
fenster, während alle andere Bogen halbrund sind. 
Diese Einzelheiten würden für die Übergangszeit spre
chen , desgleichen die drei aus Hälften eines Achtecks 
construirten nach Osten stehenden Vorlagen, sowie 
das schöne Verhältniss des ganzen Baues überhaupt. 
Was jedoch die Spitzbogen betrifft, so ist schon oben 
bemerkt worden, dass deren Vorkommen allein nicht 
berechtige, einen Bau in neuere Zeit zu versetzen, so
bald andere Umstände für eine frühere Zeit sprechen.

(Der SchlUSS folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» Brocliliaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 159.)
Es ist nämlich nicht zu verkennen, dass der Bau der 
memlebener Kirche eher für ein durch kaiserliche Frei
gebigkeit ausgestattetes Stift passt, als für ein in Ab
hängigkeit gerathencs und verarmtes Kloster, was Mem
leben in der Übergangszeit war. Hr. P. gibt die für 
die ältere und neuere Zeit der Erbauung anzuführenden 
Gründe an und neigt sich zu der erstem Ansicht hin, 
ohne sich jedoch mit Bestimmtheit zu entscheiden, in
dem er bis zur Abfassung der am Schluss seines Wer
kes verheissenen Geschichte der Architektur weitere 
Materialien für den romanischen Stil zu gewinnen sucht. 
Ich möchte um so weniger Bedenken tragen, diesen 
Bau in die Klosterstiftung zu versetzen, da auch die 
Krypta, welche so manche unverkennbare Spuren des 
hohen Alterthums an sich trägt, in mehrfacher Bezie
hung ganz mit der obern Kirche übereinstimmt, nament
lich in den Säulen und in der aus dem Achteck con- 
struirtcn Vorlage, welche oben wie unten ist. Wenn 
diese scheinbar einer ausgebildetem Kunstperiode an
gehörende Form in der Krypta kein Bedenken gegen 
das Alter derselben erregt, so kann auch bei der 
Kirche kein Zweifel stattfinden. Ebensowenig kann 
man aus dem schönen Verhältniss des ganzen Baues 
einen Schluss für eine neuere Entstehung ziehen, in
dem es, wie in der Sculptur (man denke an Wechsel
burg und Freiberg), so auch in der Architektur schon 
frühzeitig einzelne besonders begabte Meister gegeben 
haben kann, welche ihrer Zeit vorausgeeilt waren, aber 
wegen ihrer klösterlichen Stellung keinen Einfluss auf 
ihre Zeitgenossen ausgeübt haben. Den Beschluss die
ses Heftes macht das schöne romanische Portal der 
Kirche zu Schraplau unj das höchst ehrwürdige Tre- 
benkirchlein bei Dölitz a. d. S., welches auf dem 
Schlachtfelde, wo Heinrich I. die Ungarn schlug, bald 
nach jener Zeit gegründet worden ist.

Lief. 5. u. 6. Schulpfwta mit 10 Abbild. Die be
rühmte Landesschule Pfoita befindet sich in den Räu
men eines 1134 gegründeten und 1540 aufgehobenen 
reichen Bcnedictinerklosteis, dessen imposante Kirche 
1251 — 1268 erbaut worden ist und den deutschen Stil 
in seinen reinen Anfängen zeigt. Namentlich muss die

6. Juli 1846.

einfach und edel gehaltene Westseite hervorgehoben 
werden. Die wohlerhaltene von der Kirche entfernt 
liegende Abtkapelle rührt aus der Zeit der zierlichsten 
Entwickelung des romanischen Stils her (etwa von 
1200 oder kurz vorher) und der Kreuzgang ist zum 
Theil noch älter, als der genannte Stil noch einen ern
steren Charakter hatte. Die Abbildungen dieser interes
santen Gegenstände sind besonders gelungen.

Lief. 7 u. 8. Freiburg an der Unstrut, mit 10 Ab
bildungen. Über der Stadt Freiburg thront die alte 
Neuenburg, welche, von Ludwig dem Salier nach 1062 
erbaut, ein Lieblingsaufenthalt der mächtigen thüringi
schen Landgrafen war. Aus der ältern Zeit hat sich 
nur eine merkwürdige Doppelkapelle erhalten, nämlich 
die eine über der andern. Die untere mag mit dem 
Schloss selbst erbaut worden sein, die obere mit reichen 
Capitälen und zackenförmigen Gurtbogen geschmückt, 
welche an das Arabische streifen, ist von Ludwig VI. 
oder Heiligen um das Jahr 1230 hinzugefügt worden, 
wie Lepsius (Vater) in seiner vortrefflichen Beschrei
bung sehr wahrscheinlich macht. Derselbe handelt 
auch ebenso erschöpfend als lehrreich von der Stadt
kirche zu Freiburg, welche in verschiedenen Zeiten 
vielfach verändert worden ist. Die drei Thürme, die 
Kreuzarme, die Seitenmauern des Chors bis zum ersten 
Strebepfeiler, die innere und äussere Vorhalle gehören 
dem romanischen Stil an, wobei aber auch gedrückte 
Spitzbogen der ältesten Zeit vorkommen. Während 
diese Theile vermuthlich vor dem Schlüsse des 12. Jahrh. 
entstanden, erfolgte 1499 ein grosser Umbau, in wel
chem das Chor um das Doppelte verlängert und das 
Langhaus sowol, als die Seitenschiffe verändert und 
überwölbt wurden. Manches Räthselhafte enthält die 
äussere Vorhalle.

Lief. 9—14. Naumburg, mit 29 Abbildungen. Diese 
Partie bildet den Schluss, aber auch den höchsten 
Glanzpunkt der beiden ersten Bände. Der Dom > zu 
Naumburg, der umfangreichste und archäologisch wich
tigste Bau in Sachsen und Thüringen, hat an Lepsius 
(Vater) einen seltenen und seiner würdigen Beschrei
ber gefunden. Alle Theile des Riesenbaues werden 
einzeln auf das sorgfältigste und geschmackvollste oe 
schildert und deren Erbauungszeit aus artistischen un 
historischen Gründen entwickelt. Die mittlern Stücke, 
als Schiffe, Kreuzbauten, Thürme, sowie Krypta un 
Kreuzgang sind romanische, zum Theil aus der Et * 
bauungszeit nach 1032 herrührend, die beiden Joie 
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wurden später verlängert und im deutschen Stil zu ver
schiedenen Zeiten umgebaut. Höchst interessant ist, 
wie Lepsius die zuerst genannten Theile der alten Zeit 
vindicirl und den darin vorkommenden Spitzbogen mit 
dem alten romanischen Stil in Einklang bringt; höchst 
interessant und belehrend sind ferner seine 'Bemerkun
gen über die reichen und wichtigen Sculpturen, über 
die beiden Lectorien, über die Anfänge der Überwöl- 
bung, die romanische Bogenverzierung u. v. a., des
sen ich hier nicht gedenken darf, um diese Anzeige 
nicht ungebührlich auszudehnen. Hr. P. hat sowol ge
haltreiche Zusätze , als die Beschreibung einer alten 
Curie (Domherrnwohnung) und der wunderbar gestal
teten St.-Wenzels- oder S-tadtkirche hinzugefügt.

Zum Schluss bemerke ich noch, dass seit dem Er
scheinen der beiden beschriebenen Bände mehre Liefe
rungen vom Hin. P. in gewohnter tüchtiger Weise mit 
gediegenem Text und schönen Abbildungen herausge
geben worden sind, deren rasche Folge die Vollendung 
des ganzen Werks in nicht zu grosser Ferne erwarten 
lässt. Möge Hr. P. bis dahin Kraft und Muth behalten 
und möge die Theilnahme Deutschlands an diesem echten 
Nationalwerk immer grösser und allgemeiner werden!

Eisenach. fK Rein.

an derkunde.
Die portugiesischen Besitzungen in Südwestafrika. Ein 

Reisebericht von G. Tams, Dr. Med. et Chir. Mit ei
nem Vorworte von Prof. Dr. C. Ritter. Hamburg, 
Kittler. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Der Verfasser dieses Werkes erzählt in der Vorrede, 
was ihn nach der Südwestküste Afrikas geführt hat. 
Er begleitete dahin als Arzt den portugiesischen Consul 
dos Santos aus Altona, der im Frühjahr 1841 eine 
grosse Handelsexpedition ausrüstete und nach Angola 
führte, eine Unternehmung, die zu ihrer Zeit ziemliches 
Aufsehn machte, weil sie verläumderischer Weise als 
ein kecker Versuch, den Sklavenhandel offen zu trei
ben , ausgegeben wurde. Sie schlug übrigens theils 
durch andere Umstände, hauptsächlich aber wegen der 
Ungesundheit jenes Küstenlandes, in Folge welcher 
mehre Mitglieder, auch das Haupt selbst, das Leben 
verloren, gänzlich fehl, und der Verf. kehrte (im Mai 
1842) nach einer Abwesenheit von eilf Monaten wieder 
nach Europa zurück.

Das Werk, welches den Bericht über diese Re.se 
enthält, besteht äusser der Einleitung und dem Vor
worte des Professor C. Ritter, welches auf die Wich
tigkeit einer neuen Erforschung eines noch so wenig 
bekannten Landes aufmerksam macht, aus acht Ab- 
theilungen. Die erste schildert den Anfang der Reise 
bis zur Ankunft bei den Inseln des grünen Vorgebirges, 
die zweite den Aufenthalt auf den Inseln St. Antonio 

und St. Vincente, namentlich den Besuch der Haupt
stadt der ersten, Grande Ribeira (ein besonders inter
essanter Abschnitt); die dritte ertheilt eine ausführ
liche Beschreibung der Stadt Benguela und ihrer Be
wohner, die vierte den Bericht über die Fortsetzung 
der Reise längs der Küste nach Novo redondo, die 
fünfte eine Schilderung dieses Küstenplatzes. Die fol
gende Abtheilung, die bei weitem ausführlichste des 
ganzen Buches, handelt von der portugiesischen Haupt
stadt Loanda und der Kolonie im Ganzen; nach einem 
siebenwöchentlichen Aufenthalt in Loanda begab sich 
die Expedition zur Verfolgung ihrer Handelszwecke 
nach Benguela zurück, allein der dort erfolgte Tod ih
res Hauptes, der ihr ein Ende machte, führte den Verf. 
bald wieder nach Loanda und von da so schnell als 
möglich, um den schändlichen Bedrückungen der por
tugiesischen Behörden zu entgehen, nach dem ersten, 
von unabhängigen Negern bewohnten Küstenorte Am
briz, wo sich die Reisenden erst vor den Massregeln 
jener Behörden sicher glaubten (S. 142). Die beiden 
letzten Abtheilungen enthalten recht interessante Schil
derungen des kleinen Negerstaates Ambriz und der In
sel Annobon, (der Verf. schreibt, wie er den Namen 
auf der Insel selbst aussprechen hörte, Annabon), die 
auf der Rückkehr nach Europa noch besucht wurde.

Das Küstenland, welches den Gegenstand dieser 
Schilderung bildet, ist in aller Beziehung so verrufen 
und daher so wenig bekannt, dass jede Bereicherung 
unserer Kenntnisse über dasselbe mit Vergnügen ange
nommen werden muss. Augenscheinlich haben die mit 
unverkennbarem Eifer angestellten Untersuchungen des 
Verf. mjt manchen Hindernissen zu kämpfen gehabt, 
wie geringe Kenntniss der Sprache, Sorge für die Ge
sundheit in einem so überaus gefährlichen Lande, das 
von ihm dazu nur an vier bis fünf Punkten betreten 
ist; der Verf. des Vorwortes bemerkt daher ganz rich
tig, dass das Feld der Untersuchung nicht sehr ausge
dehnt ist. Ausserdem aber müssen die Ansichten des 
Hauptes der Unternehmung, des Consul dos Santos, über 
den Sklavenhandel, das einzige Geschäft der portugie
sischen Colonisten, seine offen ausgesprochene Mis- 
billigung desselben (Einleitung S. XV) und die daraus 
hervorgehende Feindseligkeit der Kolonisten gegen ihn, 
die sich namentlich in den nach seinem Tode getroffe
nen Maasregeln so deutlich zeigt, die Einziehung von 
Nachrichten ungemein erschwert haben, und wenn der 
Verf. z. B. (S. 44) sagt, man wisse dort nichts von 
einer Durchschneidung Südafrikas, obschon zwei Bei
spiele bekannt seien, dass Sklaven aus Mozambique in 
Angola verkauft sein, so scheint er dabei nicht an die 
Fabeleien des berüchtigten Donville gedacht zu haben, 
denen allerdings ein Kern von Wahrheit zu Grunde 
liegt, uml die classische Untersuchung von W. Desbor. 
Cooley, eine der trefflichsten Arbeiten, deren sich die 
geographische Literatur rühmen kann, wird zeigen, dass 
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man selbst in Europa viel mehr und bestimmteres dar
über nachzuweisen im Stande ist, als man bisher ge
wöhnlich angenommen hat.

Aber obschon das Feld der Untersuchungen für 
den Verf. so beschränkt war, (und es scheint fast, als 
habe er es selbst noch mehr beschränkt und manche 
Beobachtungen von streng wissenschaftlichem Interesse 
unterdrückt, um seinem Werke einen grössern Kreis 
von Lesern zu verschaffen), so tragen doch seine Schil
derungen unverkennbar den Stempel der inneren Wahr
heit an sich, und das ist es, was ihnen um so grösse
ren Werth verleiht, wenn man gleich nicht vergessen 
darf, dass sie der Lage der Dinge zufolge nicht jeder
zeit erschöpfend sein können, dass es auch an Irrthü
mern nicht fehlen wird; (so ist das an mehren Stellen 
(z. B. S. 33, 43) von den Jaggas Gesagte gewiss nicht 
aus im Lande eingezogenen Nachrichten entsprungen). 
Sie beziehen sich übrigens theils auf die Natur der be
suchten Localitäten, theils und vorzugsweise auf die 
Eigenthümlichkeiten der Neger oder wol richtiger Kaf- 
fernstämme, welche das Küstenland von Kongo bewoh
nen. Ein anderes aber, was aus den Darstellungen des 
Verf. viel bestimmter hervortritt, weil es zu erkennen 
und würdigen geringere Schwierigkeiten waren, ist die 
Stellung der portugiesischen Colonie und die Verhält
nisse der europäischen Einwohner des Landes, und ich 
möchte fast die Theile des Werkes, welche sich hierauf 
beziehen, für die lehrreichsten erklären. Man möge sich 
eine Vorstellung von einer Colonie machen, deren Be
wohner, grösstentheils deportirte Verbrecher, die übri
gens nicht in der Absicht hergesandt sind, ihnen Be
schäftigung zu verschaffen oder nach Kräften an ihrer 
Besserung zu arbeiten, wie in Sibirien oder in New- 
southvvales, sondern nur nm sie los zu werden, kein 
anderes Geschäft kennen, als den schändlichen Men
schenhandel. Allein erst in der neusten Zeit ist die 
sittliche Verderbtheit und Versunkenheit, die hieraus 
hervorgehen musste, zu einer Höhe gestiegen, wie jetzt 
ohne Zweifel der Erdboden kein anderes Beispiel dar- 
bieten wird; die Unterdrückung des Sklavenhandels hat 
ihn hier wie allenthalben in Afrika nur noch gesteigert, 
und da der Einkaufspreis der europäischen Händler 
nicht wesentlich, der Verkaufspreis dagegen ausseror
dentlich gestiegen ist, so ist dieser Handelszweig trotz 
den Gefahren, denen die Wachsamkeit der englischen 
Kreuzer die Sklavenschiffe aussetzt, unglaublich ein
träglich geworden, Habgier, namentlich die Sucht schnell 
und ohne viele Anstrengungen reich zu werden (S. 22), 
haben den Eifer, mit ^em dieser entehrende Handel 
früher betrieben wurde, ausserordentlich erhöht, und 
natürlich ist die unzertrennlich mit ihm verbundene 
Demoralisation in gleicher Art gestiegen, alle Schänd- 
lichkeiten der iruhern Zeiten stehen so in keinem Ver
gleich zu denen, welche das Leben der Europäer an 
dieser Küste jetzt dai bietet. So flössen die Berichte 
des Verf., (und man eiwage, dass ihm, dem Gefährten 
eines offenen Feindes des Sklavenhandels, gewiss das 
Bedenklichere verborgen gehalten ist), Ekel und Abscheu 
ein. Die Colonie ist, da jener Handelszweig die Thätig- 
keit der europäischen Einwohner. fast ausschliesslich 
in Anspruch nimmt, verfallen, in einem Grade, den man 
kaum für möglich halten möchte, verfallen, sodass erst 

vor wenigen Jahren ein wilder Haufe Neger die zweite 
Stadt des Landes, Benguela, trotz Befestigungen und 
Besatzung überfallen, gänzlich ausplündern und zer
stören konnte (S. 33); sie ist hülflos in einem kaum 
begreiflichen Grade (ein Einwohner von Benguela, in 
welcher Stadt überdies ein sogenannter Arzt sich be
findet, musste, um sich einen Zahn ausziehen zu las
sen, eine Reise nach Brasilien machen). Unsittlichkeit 
und Verderbtheit herrscht über den Europäern in sol
chem Maasse, dass sie tief unter den rohen Menschen 
stehen, die als Diener und Sklaven unter ihnen leben 
(S. 105), und die Bildung der Negerstämme nimmt zu, 
sobald man das portugiesische Gebiet verlässt. Endlich 
ist selbst die Regierung und ihre Beamien, die ohne 
Zweifel grösstentheils ebenfalls am Sklavenhandel be- 
theiligt sind, in gleicher Art dem Verderben verfallen, 
und das S. 115 berichtete Verfahren gegen einen ge
fürchteten Negerhäuptling kommt an Ruchlosigkeit und 
Nichtswürdigkeit allem gleich, was der Übermuth der 
Europäer jemals gegen die rohern Völker des Erdbodens 
ausgeübt hat. Der Verf. führt den Ausspruch eines unbe
fangenen Zeugen, Mich. Angelo von Gattinara, an (S. 55), 
der schon im 17. Jahrh. die Weissen von Angola die 
verruchtesten und untreuesten unter allen Menschen 
nennt; er fügt hinzu, „lebte er noch, so würde er heu
tigen Tages vielleicht dasselbe sagen“, allein es ist offen
bar, dass das noch ein viel zu mildes Urtheil ist.

Prenzlau. Meinicke.

IVaturkunde.
Mittheilungen aus den Verhandlungen der naturwissen

schaftlichen Gesellschaft in Hamburg, vom Jahr 1845. 
Mit neun auf dem Titel nicht bemerkten , lithogra
phischen , meist colorirten Tafeln. Hamburg, Herold. 
1846. 8. 1 Thlr.

Grössere Städte erfreuen sich des Vorzugs, dass sich 
in ihnen mehr unabhängige Männer finden, die frei der 
Wissenschaft leben, und im Verein dieselbe auf ver- 
schiedentliche Weise fördern können. Dieses ist auch 
in Hamburg der Fall, sodass sich schon seit Jahren 
dort eine naturforschende Gesellschaft unter dem Prä
sidium des als Mineralogen rühmlichst bekannten kaiserl. 
russischen Minister von Struve bildete, die sich aber, 
wie wir ersehen, im J. 1844 spaltete, sodass der eben
genannte Präsident mit 17 Mitgliedern zu einer geson
derten Verbindung austrat, von welcher gegenwärtige 
kleine Schrift die ersten Resultate ihrer Wirksamkeit 
bekannt macht, während die ältere, soviel uns bekannt, 
noch keine dergleichen in die Welt gesandt hat. Dieses 
Heft gibt ein sehr erfreuliches Zeugniss regsamer wie 
gründlicher Thätigkeit. Die erste Abhandlung enthält 
einen: Versuch einer orographisch-geognostischen Be
schreibung der Umgegend von Hamburg, nebst einer 
geognostischen Karte und Tabelle, von Dr. K G. Zimmer
mann. Hamburg liegt am Nordrande eines Beckens, das 
an 8 Meilen lang und 3 Meilen breit und d’.s 
Bett der Elbe ist, die vormals hier in das Meer mündete. 
Man findet daher auch nur Alluvial-, Postdilnvial- und 
eigentlich diluvianische Gebilde, die bis auf einige Ter 
tiärschichten, zumal eines plastischen Thönes und a ‘ 
des, hinab verfolgt werden können, hie und
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Kreidemergel grenzend. Bei der Karte ist die Illumi
nation etwas zu schwach, sodass die Farben schwer 
zu unterscheiden sind. Ein folgender Aufsatz, von dem
selben und H. Schacht, spricht in wenig Worten von den 
unter dem Bette der Elbe und der Oberfläche des Gras
brooks aufgefundenen Baumstämmen und Früchten, aber 
Taf. 4 gibt sehr schöne anatomisch-mikroskopische 
Durchschnitte jener Stämme, woraus sich meist auf 
Eichen und Buchen schliessen lässt. Eicheln und Hasel
nüsse (wol zusammengeschwemmt) finden sich daselbst 
in Massen. Auch hier deutet die umgeworfene Lage 
auf ein Naturereigniss (Fluth v. W. N. W.), welches 
den ehemaligen Wald daselbst vernichtete. — Vortrag 
des Geh. Baths von Struve über den letzten Jahresbe
richt der kaiserl. russischen Akademie der Wissen
schaften am Ende des Jahres 1844.— Über Kartoffel- 
krankheil, von E. A. Janssen und H. Schacht, nebst 
3 Tafeln Abbild. Eine klare und recht übersichtliche 
Arbeit über dieses so gefährliche Übel, schön durch 
die colorirten Abbildungen erläutert. Die unter be
trächtlicher Vergrösserung des Mikroskops gezeichneten 
Durchschnitte zeigen, wo sich die durch Jod blauge
färbten Stärkmehlkörner noch erhalten haben und wo 
sie, wenn die kranke Kartoffel der Luft ausgesetzt wor
den, verschwunden sind. Die erkrankten Stellen zeigen 
sich gelbbraun. Häufig hat sich ein Fadenpilz, theils 
oberflächlich, theils zwischen den Zellen, in den Inter
cellulargängen gebildet. Nach dem Verf. soll die Krank
heit damit beginnen, dass die stickstoffhaltigen Bestand
theile der Pflanze, die eiweissführenden Säfte, zuerst 
von der Verderbniss ergriffen werden. Die zersetzten 
stickstoffhaltigen Bestandtheile scheinen sich als kör
niger Stoff auf den Wänden der Zellen abzuscheiden, 
welche letztere sodann, der Lebcnsthätigkeit entrissen, 
sich bräunen, vermodern, und in Ulmin und Humus 
übergeführt werden. Demnach lasse sich die Krankheit 
als eine einfache Verwesung, als ein Oxydationsprocess 
betrachten, der, je nach dem gehemmten oder freien 
Luftzutritt, einen verschiedenen Charakter annimmt. 
Dass die Krankheit einem Pilze ihre Entstehung ver
danke, der seine Fäden ins Innere hinabsende, bezwei
feln die Verff, und sehen denselben als eine secundäre 
Erscheinung an, zumal er sich nie zu Anfang der 
Krankheit zeigt. Auch sie vermuthen, dass die Be
schaffenheit des Bodens, verbunden mit der ungleichen 
Witterung, die nächste Veranlassung der Krankheit sei. 
Der ganze Aufsatz ist beherzigenswerth, und wird, 
verbunden mit den zahlreichen Untersuchungen Anderer, 
z. B. Münter’s? gewiss zur Einsicht und künftigen Be
gegnung des Übels viel beitragen. —- Über die Be
fruchtung von Cucumis sativus, von H. Schacht, mitT.V. 
Eine Vertheidigung der Lehre von Schleiden über diesen 
Akt. — Über ein plasmaiisches Gefässsystem in allen 
Geweben, insbesondere aber in den Knochen und Zähnen, 
von Dr. J. G. Lessing. (Mit d. Abbildungen auf T. VII. 
VIII.)« Mikroskopische Untersuchungen des Knochen- 
und Zahngewebes, zumal aus den frühesten Perioden. 
Keines Auszugs fähig, aber sehr schön und ausführlich 
behandelt, und ähnlichen Arbeiten Anderer zur Seite 
stehend. Der Verf. sucht in diesem Aufsatz ein Gefäss- 
system in den genannten Organen aufzuzeigen, welches, 
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nur das Plasma führend, zur Ernährung und Verbrei
tung in denselben bestimmt ist. Auch scheine ein ähn
liches System in den weichen, imbibitionsfähigern Ge
weben anzunehmen nöthig, da die blosse Endosmose 
hierzu nicht genügt: und ferner, dass die Zellenkerne, 
welche auf und in den einzelnen Grundgeweben des 
thierischen Körpers allenthalben vorkommen, sich als 
den Knochenkörperchen verwandte Bildungen betrachten 
lassen. — Darstellung des reinen Quecksilbers mittels 
Eisenchlorid, von G. L. Ulex. Da die gewöhnliche 
Reinigungsmethpde des Quecksilbers durch Destillation 
viele Übelstände mit sich führt, zumal aber ungenügend 
ist, so verfiel der Verf. auf die Anwendung des Eisen
chlorids, welches die Eigenschaft besitzt, dasselbe bis 
ins Unendliche zu zertheilen und zu durchdringen, und 
so auf das Befriedigendste von allen fremdartigen An
hängseln zu befreien. Man übergiesse ein Pfund Queck
silber in einer starken Flasche mit 2 — 3 Quent. Liquor 
ferri muriatici mit eben so viel Wasser verdünnt, und 
schüttle dasselbe eine halbe Stunde lang kräftig. Das 
Metall ist dann verschwunden und in einen grauen Brei 
verwandelt. Der Reinigungsprocess wird auf diesem 
Wege vollständig erlangt, der Verf. giebt das fernere 
Verfahren und noch die Theorie an, sowie er sich noch 
über einige verwandte Punkte verbreitet. — Über die 
beim Grundbau der Nikolaikirche aufgefundenen Kry
stalle von G. L. Ulex. Mit T. VI, deren Formen dar
stellend. Es ist schon aus den Zeitungen bekannt ge
worden, dass man bei der bis 26 Fuss tiefen Aufgrabung 
des Grundes zur neuen Nikolaikirche auf eine moorige, 
aus Verwesung organischer Substanzen gebildete Erde 
stiess, in welcher sich „zu Millionen“ Krystalle fan
den, die grössten bis zu einem Zoll lang und % Zoll 
breit und dick. Sie gehören zu dem zwei und zwei
gliedrigen oder rhombischen System, und bilden eine 
sechsseitige, oben und unten mit zwei Flächen zuge
schärfte Säule. Die Formel ihrer Bestandtheile ist 1 
Atom Ammoniak, 2 At. Magnesia, 1 At. c. Phosphor
säure und 13 At. Wasser. Sie sind also eine phosphor
saure Ammoniakkalkerde, aber künstlich nur als ein 
feines Pulver zu erzeugen. Dei Untersucher nannte 
dieses merkwürdige Fossil zu Ehren des Präsidenten: 
Struvit, und betrachtete es mit allem Recht als eine 
neueMineralspecies, worüber ihm auch die Zustimmung 
der competentesten Naturforscher, eines Iorchhammer, 
Berzelius, Wöhler, Hausmann, v. Leonhardt u. s. w. 
schriftlich zu Theil ward. Denn wenn auch die Loka
lität auf Niederlagen von Schutt und Dünger deutet, so 
können diese doch auf viele Jahrhunderte zurück da- 
tirt, und die Productionsthätigkeit darin als eine völlig 
irdische, wie in jedem andern geologischen Deposit, 
angesehen werden. Wunderlichster Weise erhob sich 
aber darüber ein Streit, wol nur aus dem traditionellen 
Vorurtheil, dass Mineral vorweltlich entstanden sein 
müsse. Diesem nach dürfte man aber auch das in alten 
Grubenleitern zu Andreasber«' gewachsene Silber nicht 
zu den Mineralien rechnen. Das Ganze ist wol nur 
ein Wortstreit ohne Gewicht, und die Aufnahme dieses 
neuen Körpers in das Mineralreich beschliesst würdig 
dieses interessante Heft. dem wir viele folgende wünschen.

Jena. ' ___________ Voigt.
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Knnstverein in Berlin. An» 

15. April hielt Prof. W. Stier einen Vortrag über die Werke 
und Wirksamkeit des herzoglich dessauischen Hofbaumeisters 
v. Erdmannsdorf, und gab eine ins Einzelne gehende Beschrei
bung des Schlosses und Gartens zu Wörlitz, v. Corvin aus 
Leipzig, als Gast anwesend, legte mehre glyphographische 
Blätter vor und erläuterte an den Platten und Stöcken diese 
wichtige Erfindung, welche an die Stelle des Holzschnitts treten 
dürfte. Das Verfahren dabei ist galvanoplastisch. Prof. Eichens 
hatte den von ihm vollendeten Kupferstich : Friedrich der Grosse 
als Kronprinz, nachPesne, welcher für die Prachtausgabe der 
^erke des grossen Königs bestimmt ist, ausgestellt. Am 
15. Mai erstattete Hofrath Förster Bericht über zwei aus London 
vom Buchhändler Asher eingesendete Werke: Altars, tabernacles 
and sepulchral monuments of the \4thand I5th centuries, published 
by Tori and Becchio (Lagny 1845), ein fleissig ausgeführtes 
Kupferwerk, welches die vorzüglichsten Grabmonumente älterer 
römischer Kirchen enthält, und Collection d’imitdtions de dessins 
d’apres les principaux maitres hollandais et flamands , commencee 
par C. Ploes van Amstel, continueepar Josi (2 Vols., 1821), 
welches Prachtwerk hundert Facsimiles und Handzeichnungen 
berühmter Meister, meistens aus Privatsammlungen, aufs treueste 
wiedergibt.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
23. März ward die Vorlesung der Abhandlung von G. W. Earl 
^ber die Stämme der Nordküste Australiens fortgesetzt. Sie 

^handelt die Eingeborenen, welche die Küste von der Koburg- 
Auf nach Osten bewohnen. Diese theilen sich in drei Kasten, 
denen^ K°bnrg»nsel sind vier verschiedene Communen, von 
Vandiem*e mächtigste die südliche Küste und die Insel des 
reicher St* *nne hat. In den Gebirgen hauset ein zahl- 
Stämme gleich’ Marigianbirik genannt. Die Yarlo- und Sül- 
sch’e len Voe‘nai>der, doch sind ihre Sprachdialekte ver- 
Insel scheint nur der Stämme der Koburg-
• . Thaiin.. verschieden von denen zu sein, welche
zwar"in™en Worten?.,; ^P^chcn werden, nnd
Sonanten , und f schein^"”* > »eal end.gen. DteCon- 
lischen Dialekten, durcha^ W'e das “P“'^ *’ •" den anstra- 
hnuo -i . w < i- Weggeworfen zu werden. Zwei «nttheile der Wörter endigetl ., ... * auf einen Consonant, oft auf
e,nen doppelten. Sehr gewöhnlich + , T . n- i?-1 i . i v । .“ lbt der Laut ng. Die Ein-a“S ‘n'm V?, ' mit den Macassar-Trepan-
irrthw ''''‘"'yiesisches sich angeeig„et> Engländer haben 
Die Stam c'tS ■ Gernlsc l 'ir 16 ,Landessprache genommen. 
•ÄXÄrK " "V beSSOT

dienen Producten des Landes, von wildem g > •
verrieben in Kuchen backen yom Yams und der Wurzel einer 

«ss, die Marowait heisst. Bei feierlichen Gelegenheiten be

malen sie sich mit rothem Ocker und behängen sich mit Qua
sten. Während die übrigen Stämme aller Kleidung ermangeln, 
tragen hier die Weiber Mattenschürzen. Earl betrachtet diese 
Völkerschaft als eine Mischung von Polynesiern und Urbewoh
nern, welche den Papuas auf Neuguinea sehr ähnlich sei.

Chronik der Gymnasien.
Weimar.

An die Stelle des am 4. März 1845 verstorbenen Directors 
Gernhard trat am 20. Oct. v. J. Dr. Hermann Sauppe, ausser
ordentlicher Professor an der Universität und Oberlehrer am 
Gymnasium in Zürich. Die Stelle des in Ruhestand versetz
ten Quartus Thierbach wurde dem zeitherigen Collaborator 
Dr. Const. Scharff übertragen und derselbe zum Professor 
ernannt. Als Collaborator trat ein Dr. Fr. Eduard Const. 
Elle. In dem Lehrplan ist die Veränderung getroffen worden, 
dass in den Klassen jährige Curse und sonach Transloca
tion, Aufnahme und Entlassung der Schüler nur zu Ostern 
stattfinden. Den Unterricht in der Religion und im Hebräi
schen ertheilt forthin in den obern Klassen nur ein Lehrer, 
Prof. Vent. Feierlichkeiten hatten statt, am 1. Oct. v. J. zur 
Feier des 25jährigen Amtsjubiläum des Vicepräsidenten Dr. 
Röhr, wobei Prof, Zeiss über den Satz: „die Wahrheit wird 
euch frei machen,“ sprach; am 30. Oct., dem Geburtstag dös' 
Herzogs Wilhelm Ernst; am 2. Febr., dem Geburtsfeste Sr. 
K. H. des Grossherzogs, wobei Prof. Zeiss übe»' Klopstock’s 
Worte: „Noch viel Verdienst ist übrig; auf, habt es nur, die 
Welt wirds kennen,“ die Festrede hielt, und zugleich an den 
nahen 18. Febr., den Todestag Luther*», erinnerte; am 
4. April de»' Redeactus, in welchem sieben Zöglinge zur Uni
versität entlassen wurden. — Die Zahl der Schüler beträgt 
191. Der zu Ostern ausgegebene Jahresbericht enthält eine 
Abhandlung des Directors Dr. Sauppe: De demis urbams Athe- 
narum. Diese durch Gründlichkeit und musterhafte Klarheit 
sich auszeichnende Abhandlung bringt die neuerdings von Vie
len betriebene Untersuchung zu folgenden Resultaten. Die 
161 bestehenden Demen waren zu ihrer Zahl allmälig erhöht 
worden; denn vor Klisthenes bestanden nur 100. Klisthenes 
theilte die hundert Demen je zehn den Phylen zu und ver
mehrte ihre Zahl (weshalb die Angabe des Herodot 5, 69 nicht 
auf Irrthum beruht, indem derselbe wahrscheinlich v.aGtf! öexa 
geschrieben hat) ohne den neuen Demen besondere Heroen 
zuzutheilen. Auch die Bewohner der Stadt bildeten Demen, 
die ganz oder zum Theil von der Mauer umschlossen waren, 
und innerhalb der Mauer lassen sich sieben mit Bestimmtheit 
nachweisen. Klisthenes hatte zehn Demen oder Theile von 
Demen innerhalb der Mauern festgestellt, sodass aus jeder 
Phyle ein Demos oder der Theil eines Demos in de»’ Stadt 
lag. Dies stimmt zu der Zähl der Einwohner, da Athen mehr 
als den fünften Theil der Bewohner von Attika in sich schloss 
und 12,000 Einwohner befasste; es einigt sich mit den Loc» 
Verhältnissen, indem der Umfang der Stadt nicht gering • 
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schon von Klisthenes mehre ländliche Demen zur Stadt gezo
gen worden waren und Klisthenes alle Volksklassen innerhalb 
der Mauern zu vereinigen suchte. Kwpai waren Unterab- 
theilungen der städtischen Demen zur Erleichterung der Auf
sicht des Areopagus. Eingeschaltet sind genaue Erörterungen 
der Namen der Demen und der Heroen.

Naumburg.
Das Lehrercollegium des Domgymnasium bilden sieben 

Lehrer; Director Dr. Förtsch, Conrector Prof. Dr. Müller, 
Subrector Dr. Lieboldt, Mathematikus Hülsen, Dr. Holtze, zu
gleich Ordinarius über Tertia für den emeritirten Prof. Schmidt, 
Dr. Schulze und H. Silber. Ausserdem unterrichten Dompre
diger Heizer, Diakonus Slevogt, Musikdirector Claudius, Sprach
lehrer Cavin, Schreiblehrer Künstler und Zeichnenlehrer Wei
denbach. Am 7. Juni v. J. starb im fast vollendeten 75. Le
bensjahre der emeritirte Collaborator J. Chr. Ehrenfried Buch
binder. Zu Michaelis verliess der Schulamtscandidat Stutzbach 
das Gymnasium, um bei dem zu Erfurt als Hülfslehrer einzu
treten. Am 6. Oct., dem Geburtsfeste des Königs, sprach 
nach einigen Reden der Schüler Director Förtsch über die 
hohen Verdienste des hohenzollernschen Fürstenhauses, sowie 
am 29. Jan., dem sogenannten Bücherfeste, über Luther als 
Gatten und Vater. Durch höchste Verordnung ist bestimmt 
worden,, dass derjenige, der in der Zukunft mit der Aussicht 
auf Beförderung zum Offizier in die Armee treten will, die 
vollständige Reife für Prima erworben haben muss, aber kein 
Griechisch zu lernen braucht. Ein Ministeriairescript macht 
auf den Nachtheil aufmerksam, welchen ein häufiger Wechsel 
der Lehrbücher der lateinischen und griechischen Sprache mit 
sich führt und wünscht die Einführung derselben Grammatik 
in allen Gymnasien, wenigstens einer Provinz. Mehre ergan
gene Verordnungen beziehen sich auf den evangelischen Re
ligionsunterricht. Für den mathematischen Unterricht wurde 
neben dem rechnenden Verfahren die Anwendung der coustrui- 
renden Methode, nach Adam’s musterhaften Schriften empfoh
len. —- Die Zahl der Schulen beträgt in fünf Klassen 125, 
unter denen 57 Auswärtige sich befinden. Das vom Director 
Dr. Förtsch ausgegebene Programm zu der am 30. März ge
haltenen Prüfung enthält dessen Abhandlung: Quaestionum Tul
lianarum particula altera. Es werden darin 22 Stellen aus 
Cicero’s Büchern de divinatione und Tusc. 4, 9, 21 kritisch 
behandelt. Die vorgeschlagenen Verbesserungen und Recht
fertigungen werden grösstenteils der Beistimmung sich er
freuen ; denn sie sind aus scharfsinniger Erwägung der ein
zelnen Momente hervorgegangen. Zum Beweis mögen die 
ersten Verbesserungen der Reihe nach dienen. De Div. 2, 32, 69 
wird emendirt: nam lila praedicta Veientium, si lacus Al
banus redundasset isque in mare fluxisset, Romain perituram, si 
regressus est, Veios, mitto: aqua Albana; wobei nur bemerkt 
werden musste, dass die Worte aqua — retinendam als paren
thetischer Zusatz, in welchem est fehlen kann, zu befrachten 
»nd zu bezeichnen sind. 2, JO, 25 werden Hottinger und 
Hand, welche die Partikel enim zu vertheidigen suchten, wi
derlegt und zu lesen vorgeschlagen ; Addant ad extre- 
mum omnia levius casura rebus divinis procuratis. Si enim etc. 
1, 53, J2I wird also hergestellt: si luna paulo ante solis or- 
tum defecisset in signo leonis, fore ut Arbelis Darius et Per- 
sae ab Aleandro et Macedonibus proelio vincerentur.

Berlin.
Das Personale der Behörden und festangestellten Lehrer 

am Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster ist während 
des vergangenen Schuljahres unverändert geblieben. Prof. 
Pape lehnte einen annehmbaren Ruf an eine andere Lehran
stalt in Berlin ab. Prof. Zelle und Musikdirector Grell haben 
die Auszeichnung des Rothen Adlerordens vierter Klasse er
halten. Aus der Zahl der Streit’schen Hülfslehrer schied zu 
Ostern v. J. Dr. Duvinage, Lehrer der französischen Sprache, 
dessen Stelle dem Lehrer Dr. Liesen übertragen wurde. Von 
den am Gymnasium beschäftigten Schulamtscandidaten traten ab 
Dr. Scheibel, welcher eine Anstellung am Pädagogium zu Char
lottenburg erhielt, und Candidat Causse, an dessen Stelle Can- 
didat Felgentreu fungirt. Als Mitglied des Seminarium für 
gelehrte Schulen ist Candidat Lehmann seit Michaelis in Wirk
samkeit. Die Reden am Geburtsfeste des Königs und am 
Gedächtnisstage der vaterländischen Kirchenreformation hielt 
Director Dr. .Ribbeck, die Rede an Luther’s Todestage Prof. 
Bellermann. Für die Zukunft sollen mit Ausschluss der Leh
rerstelle des Directors an dem Gymnasium sieben Oberlehrer
stellen bestehen. Das Gymnasium besuchen 437 Schüler, jn zehn 
Klassen vertheilt. Das vom Director Dr. Ribbeck zu Ostern 
ausgegebene Programm enthält den ersten I heil einer Abhand
lung: „Leben des Georg Rollenhagen“, von dem Oberlehrer 
Dr. Lütcke. Das äussere Leben des bekannten Dichters des 
Froschmäuselers wird, namentlich nach der von Burkhardt ver
fassten Leichenrede, ausführlich erzählt (wobei manche ergötz
liche Anekdote die Sitten jener Zeit schildert) und Rollen
hagen als Schulmann, als Prediger, als astrologischer Forscher 
näher bezeichnet. Die Beurtheilung des Dichters wird eine 
Fortsetzung liefern. Jedpr Beitrag zur Literaturgeschichte 
dieser Art kann nur als eine schätzbare Gabe betrachtet 
werden.

Literarische u. a. Nachrichten.
Auf Anordnung des Papstes ist zu Rom ein botanischer 

Garten an den südöstlichen Abhängen des Janiculus errichtet 
worden, welcher sich durch den Reichthum der tropischen Ge
wächse auszeichnet. Die Sendungen der Missionare haben dazu 
viel beigetragen. Zum Director ist Prof. Donarelli ernannt 
worden, welcher neuestens ausgegeben hat: Enumeratio seminum, 
quae hortus botanicus romanus pro mutuo commutamme offert.

Die berliner politischen Zeitungen beschäftigen sich viel
fach mit den Fragen, ob Gott nach den Aussprüchen der Bibel 
Zorn beizulegen sei und wirklich ein zürnender Gott existire; 
sie erörtern, ob der Prediger Arndt richtig oder unrichtig be
hauptet habe, der Glaube an Einen Gott sei Teufelsreligion 
und die Lichtfreunde seien Diener des Windlicht- und Irrlicht- 
Fabrikanten Lucifer. Was nur das Ausland, zu welchem diese 
politischen Zeitungen gelangen, von unserm politischen Leben 
halten mag? Tröstlich scheint, dass es nur berlinisches Leben ist

Der im vorigen Jahre zu Berlin gestiftete „Evangelische 
Bücherverein“, w'elcher die Verbreitung älterer kirchlicher Schrif
ten zum Zwecke hat, nnd unter dessen Vertretern die Pro
fessoren Hengstenberg und Stahl, die Prediger Arndt, Uhden, 
Salin, der Criminaldirector Hitzig, der Generalmajor v. Gerlach 
u. A. sich befinden, hat bisher in erneuertem Druck erscheinen 
lassen: Luther s Katechismus, Spener s Katechismus. Nun 
sollen folgen: Luther’s Hauspostille, Müller’s Erquickstunden, 
Arndt’s Wahres Christenthum.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand In Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhans in Leipzig.
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(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

3m Serlage ber Unterzeichneten ift erfdjienen:
©eoloßie un> aetenfun&e.

3uni ®ebraud)c bei SSorlefungen unb jum ©elbjhinterridjte. S^cilweife nach L. (Hie be ^Beaumont’ö 3?orlcfungen ein 
ber Ecole des mines, von Dr. (H Sogt Sn jmei SSänben. Grfeer S3anb, in givei Lieferungen. SJ?it 388 SUujlrationen

in ^oljftic^. ®r. 8. ^ein Velinpapier. ®eh- ’iPreiS jeber Lieferung 1 £t>lr. 5 9?gr. (1 Sl)lr. 4 g®r.)
Die ©eologte ift, wie bie unb Gtjcmie, eine SBiffenfchaft beö SageS geworben; fie hat einen weitcn Äreig »on greunben gewonnen. 

Die sKinbe be§ Planeten, welchen wir bewohnen, bietet einerfeitß fo vielte ©chäße für bie Snbuftrie, anbererfeitö fo reicheJiBelehrung für ben bem 
fenben SRenfchen / baß jeber ©ebilbete fich beftreben muß, bie ©runbjüge einer SBiffenfdjaft fennen ju lernen, welche, wie bie ©eologic, fid; mit ber 
Silbung unb Gntftehung unferer Grbe befdjäftigt.

Die ^Bearbeitung beö oben genannten 8ehrbuci)e§ burch ausgezeichnete wiffenfdjaftlidje .Kräfte, bie reiche 2CuSftattung burd) zahlreiche unb vor: 
trefflich ausgefugrte •polzftidhe, unb ber verhältnismäßig fe^r billige fPrciS, werben ihm fth.’rlid; eine große 3ahl von greunben unter ben ^ruftifern 

'Püttenmännern, — ben Stubirenben unb greunben ber Xöifienfcbaft im 2(llgemeinen, Zufuhren.
im Suni 1846.

____   n«®
dityuft WHOdm von Mjkgd’o 

fämmUid^e Äertr 
herauggegeben von 

^buarb ^ädting.
Soeben finb ber 4te unb 6te 33anb fertig geworben unb eS finb nun 

ausgegeben unb burch alle 33ud)hanblungen zu beziehen:
Uer u. 2ter 25anb: ^oeti^e g&etfe. SBotlftäntig in 2 feilen.
•her u. 4ter Sanb: OerfetJitngen n«b

Mmgen nebft ^riäuteningen unö 5Ct>:
r ^anMungen. SSoUffänbig in 2 ^heilen.
ater u. 6ter «Banb: SSorlr fangen über bramatiftye «ftnn ft 

UH& .'BitetrttUt« Soligänbtg tn 2 Sßcilen.
Seber 23anb ift geheftet für ben $)ret§ von I Shlr. einzeln ju haben.

ferner ift erfchtenen: 
Oeuvres 

de
M. Auguste-Guillaume de Schlegel,

ecrites en fran^ais
et publiees par

Edouard JSöcMng,
Die F ®-Ome 1-
in ä'^^Gdjen franzofifchen Schriften 21. 2ß. von ©chlegel’^ werben 

anben erscheinen, von welchen ebenfalls ber ^reiS für jeben
Äcibii- ^anb 1 Mir- fein wirb.5q’ »m Suni 1846.

^’pnnil'djc fiteratur.

dR„ Romances,
n «prvir°S|tle ^as de Juan Timoneda,qne pueden X“ dre 'Supie^ent0 ä todos los Roma,; 
Duhb ’ tSl aW ^l Priorin m°dernos y especialmente al publicado nor el senor DOn /> r» • .2«rdenados, y anotados por DÄn%

j bernando Jose Wolf.^•r Gr. 12. Geli. 20 N 1
n Wlbrt s «Äsr ”‘ä' <■" W. 18« W 
Hom&nCei.o oastcnano, 6 colleccio'i de
r «e«' r Ä&irrzx

• Depping^ Nueva edicion, con lab notas de Don Antnnin ,Äcai^Galian(). Zwei Theile. Gr. l2ae"«n
Juli 1846. lhlr*

F. A. Blockhaus.

In K. Gerold’S Verlagsbuchhandlung in Wien ist soeben erschienen 
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Des
IieHies ubmI der Seele

vollständige
Gesuiidheits - iijiOrzielHwgslehre.

Briefe
über

Erziehung, Beförderung und Aufrechthaltung eines möglichst 
glücklichen Zustandes des Körpers und Geistes, in jedem Alter, 
fiir jedes Geschlecht, die verschiedensten Stände und Lebens
verhältnisse, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten 

Forschungen und Entdeckungen in diesen Fächern.

Ein unentbelirliches Handbuch
^ür

Gebildete überhaupt, und für Ärzte, Eltern und Er
zieher insbesondere

von
Marl lleiwrich Bosenberg,

der Medicin und Chirurgie Doetor u. s. w.
Erste bis siebente Lieferung, oder Erster Band.

Gr. 8. Geh. Preis jeder Lieferung 15 Ngr. (12 gGr.) 
Wir glauben dieses Werk sowol wegen seines wichtigen und Jeder
mann interessanten Gegenstandes, als wegen der gefälligen und ge
wiss allgemein ansprechenden Form, der Darstellung dem geehrten 
Publicum mit vollem Rechte empfehlen zu können. Diätetik und 
Pädagogik vereint bilden, in harmonischen Zusammenhang gebracht, 
den gediegenen Inhalt desselben. Ein von uns ausgegebener Pro- 
spect belehrt über die Tendenz des Werkes mit kurzer Angabe der 

darin behandelten Materien.
Das ganze Werk wird im Laufe dieses Jahres vollständig erscheinen.

SBei @b. SCntOtt in ift foeben erfdjienen unb in allen 25ud)ljanb- 
lungen zu fyaben:

©agen, 5P?äl)rc^en unb ^ebräudie au^ 
Saufen unb S^üringen. @rfte$ ^>cft. 8. ®el). 16 ©gr’ 

E. Tli.j Vollständige Übersicht der ele
mentar-analytischen Untersuchungen organischer Sub
stanzen nebst Andeutung der verschiedenen Theorien 
über deren chemische Constitution. Aus den chemi
schen Journalen nach den Original-Abhandlungen in 
systematischer Ordnung entworfen. Gr. 8. Gen. 
2 Thlr. 20 Sgr.
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blätter für Itferarisdje Unfedjalfttng. So^9<»n9 1846. ®n 4. 12 S^lr.tt n h
Sie ätraufe’fihe ^^ilofop^ie. — Sag gaternenmänndien. tlphorigmen über geben, Äunft unb Statur, von ®. SSccfmann. — ©je bcut5 

fdjen 2(lpcn. Gin ^anbbud) für Steifenbe bürd? Sirol, Öfterreidj, (Steiermart, SUpri™, ©berbaiern u. f. tu. 83on 21. ©djaubach- SJon g. 
©djufclfa. — Englifcheg (Schriftenthum. SSon E. giebler. — Sarftellung bog Erjiehunggwefeng im 3ufammenhange mit ber allgemeinen 
Eulturgefdjichte. SSon E. 2lnbalt. — Preußen in ben Sauren 1806 unb 1807. Ein Sagebudj. Siebft einem 2ln^ange nerf^iebener, in ben Sauren 
1807—9 verfaßter politifdjer Senffdjriften. — 3ur polnif^en Literatur. — Sag europäifche Stußlanb. — ©djopcnhauer in feiner Sßahrheit. sjJlit 
einem Anhänge über bag abftracte 3fe^t unb bie Sialeftif beg et^ifdjen unb beg Stechtgbegriffg von §. Sorguth. — 2fuö bem Stadjlaffe von ©eorg 
£einrid) vonSJerenhorft, SSerfaffer ber „Setradjtungcn über bie Ärüggfunft". £eraugg. von E- v. Säülow. Erfte 2lbtheilung. — Sie preußif^e 
SSerfaffungsfrage unb baß norbifdjc ^rincip. S?on einem Öftcrrei^er. Sritter 2lrtifel. SJon §. v. Florencourt. — Citcrar^ifiorifdjeS Saften* 
budj. 4erauög. von 9?. E. $>ru£. Sritter unb vierter Sahrgang. — Sichterftimmen. — Englifdfer focialer Senbenjroman. — ®regor VII. — 
SB.' g)reecott’ö ®efd)id?te ber Eroberung von SDterico. — ©oetbe’ö Berfe. Erklärungen von Ä. S^wencf. — £>ie .Klugheit ber ©brigkeft in 2ln= 
orbnung beg S5ierbrauenö. — Sic beutfdje Stationalliteratur feit bem 2fnfange beg 18. Sahrhunbertg / befonberg feit geffing big auf bie ©egenwart, 
hiftorifd) unb äftbetifd) = Eritifd? bargeftcllt von 3. $illebranb. Erfter unb ^weiter SBanb. SSon Ä. ®. £ el big. — SSriefc beg geheimen @taatö= 
ratbö von ©tägemann an ben ätriegCrath ©cheffner. — Stomanliteratur. — 2(uä ber Provence. Steifebriefe von 3- Snbwig. — 3ur polnifdjen gis 
teratur. — Sie heilige Elifabeth Von Ungarn, Banbgräftn von Thüringen. SJon -Katharina Siej. SSon g. SepcEä. — sicugricchtf^e gitcratur. — 
SSibliothef politifdjer bReben aug bem 18. unb 19. Sahrhunbcrt. — Safchenbücherfdfau für bag Sahr 1846. Sritter unb Jester 2(rtifel. — Jlnfelm 
von Eanterburp. Sargefteilt von §. 21. ^affc. Erfter Sheil. — SJraunfchroeigg fchöne giteratur in ben Sahren 1745— isno/ bie Epodje beg 
s0lorgenroth$ ber beutfehen frönen giteratur. 3um hunbertjabrigen ©tiftuhggfefte beg Collegii Carolini, von Ä- ®. SB- Schiller. — Sie SJers 
faffung ber Äirdje ber ßufunft. $)raftifd)c Erläuterungen ju bem SJrieftvechfel über bie beutfehe Äirdje, bag Epiofopat unb Serufalcm. >f>eraugg.

von Eh- dt 3. -Sunfen. SSon SÄar quarb.'— JRutijen; ^Cngeigen u»

SSon biefer 3eitfchrift erfdjeint täglich eine Stummer unb fie wirb in Söochenlieferungen, aber auch in SERonatä^eften auggegeben. Ein 
&iter ßf if er

wirb mit ben SBIättern für literarif<$ß Unterhaltung unb ber .^fiö von ©len auggegeben. Snfertionggebühron für ben Siaum 
einer aefpaltenen Seile 2% Stgr. SSefonbere 2Cnjeigen ?c. werben gegen SSergütung von 3 shlrn. ben ^Blättern für Ittevarif^e 

Untergattung beigelegt.
im Suli 1846. SC*

©oeben erfdjien im SSerlage ber ^aKe’fdhen Suthhanblung in Sßolfcn* 
Büttel unb ift in allen aSudjhanblungen vorrätljig:

unb bie
S5erl)dltniffe ber Reiftet ben ©efeUen unb Sefyrlingen, 
nad) ben ®runbfä£en ber allgemeinen Cäemerbeorbnung 

für bie preu^ifdje 9Ronard)ie vom 17. Januar 1845 
von

Aemii Funk,
Stabtratl) in SJlagbeburg.

15 Sogen. Sauber brofe^irt. ^rei§ 20 Sgr.
Siefe obige ©d)rift umfaßt im SÖefentlidjen bag je^t in ber preußifchen 
SDtonardjie feit ber neuen ©eroerbeorbnung vom 17. San. geltenbe «£)anbs 
werfgre^t. ©ie ift baher nidjt nur für spolijei- unb Eommunalbeamte 
von Sntereffe, fonbern wirb vorjugg’veifc ben ©ewerbtreibenben felbft ein 
fehr brauehbareg SÖtittel fein, ftd) über i$re Stecbte alg gehrherrn, alg 
ajleifter ben ©efellen gegenüber, alg SJlitgiieber von Snnungen vollftänbig 
unb namentlid? and) über foldje $älle aufjuflären, worüber bie ©efe^ 
gebung feine beutliche tlugfunft gi&t- hbchft billig gestellte g>rei§ 

erleichtert bie 2Cnfchaffung._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sm meinem SSerlage ift erfchicnen unb in allen SBuchhanblunnen ju haben:

& t n e St p v e l l e.
3wei tljeile«.

®r. 12. ®eh 3 ^lr. 10 9?gr.
im Suli 1846.

^eute würbe an alle SSu^hanblungen verfanbt:

Neunte Auflage. O)tunbfteb|tgfteg ^>eft.
£)iefe neunte Auflage erfd)eint in 15 Stuben ober 120 

fetten at bem greife von 5 S'tgr. für.bag ^eft; ber SSanb 
foRet 1 S$lr. 10 9?gr., auf ^reibpapier 2 Sblr., auf 
Velinpapier 3 £t)lr.
323^ Von ber Steuert (in 240 2ßod)enlieferungen

a 272$Rgr.) ift bie erfte fc$Sunbbrei|igfte gieferung 
erfdjienen.

SJon bem in meinem SJerlage erfdjeinenben

Bilder-Atlas zm Conversations-Lexikon.
Vollftänbig in 500Vlatt in s^uart, in 120 Lieferungen 

. 8U greife von 6 S^Qr.
ift bie erfte WS gieferunö auggegeben unb in allen
83uchhanblungen einjufehen.

am 30- Suni 1846.
J. tockljaus.

©oeben ift erfchienen unb in allen SJuchhanblungen ju haben:
»e inferis rebusaue post mortem 

faturis ex Hebraeorum et Giraeco
rum Opinionibus libri duo. Scripsit Fr. Boettcher, 
theol. et phil. Doctor. 8max. 2 Thlr.

in £)reöben.
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Theologie,
Theologischer Commentar zum Pentateuch, von M. 

Baumgarten,-Philos. Dr., Theol. Licent., Privatdocen
ten zu Kiel. Erster Theil. Erste und zweite Hälfte. 
Kiel, Universitätsbuchhandlung. 1843—44. Gr. 8. 
5 Thlr.

Endlich erhalten wir auch über den Pentateuch einen 
„theologischen“ Commentar und zwar von einem Manne, 
welcher sich als Schüler des Hrn. Hengstenberg be
kennt. Ein solches Werk war dringendes Bedürfniss! 
Denn man hatte in der neuern Zeit zwar in kritischer, 
historischer und philologischer Hinsicht Manches für 
den Pentateuch geleistet; aber ein Commentar, in wel
chem die Sachen fein theologisch gefasst und mit theo
gischer Speculation gestützt wären, fehlte uns noch. 
Hrn. B. kann darum der Dank aller derer, welche 
solche „theologische44 Commentare lieben und glauben, 
dass durch sie dem Verständniss der h. Schrift Vor
schub geleistet werde, nicht entgehen. Wie guten 
Grund aber dieser Dank der theologischen Welt hat, 
das wird die folgende Anzeige weiter ins Licht stellen.

Der Pentateuch gilt dem Verf., wie man es bei 
einem Schüler des Hrn. Hengstenberg erwartet, als 
Werk Mosis und vom Anfang bis zum Ende auch als 
Geschichtsbuch. Moses hat darin die Ereignisse sei- 
der aUS e’oener Anschauung, und die Ereignisse 
er ff^hem Zeit von Adam an nach einer durchaus 

^Ss’Sen Überlieferung beschrieben. Auch die Er- 
Tk UhnQn ^er Genesis über die Zeit von Adam bis 
Abia am enthalten nichts Mythisches, sondern sind 
lauter esc lohte. Der Beweis für diese Behauptung 
ist leie t ge u rt. ssyon Adam bis Abraham,44 bemerkt 
Hr. B., „ist zwar ein Sehr janger Zeitraum, aber durch 
das hohe Le ensalter der Urväter wird er bedeutend 
zusammengebiac . Denn Adam erreicht Methusala, 
Methusala Sem un leser schon den Abraham. Dazu 
kommt, dass die e tnisskraft des in der Unmittel
barkeit lebenden Alterthums viel nachhaltiger war, als 
in den reflectirenden papiernen ze:taitprn« tThl j 
s. XCVIII). Abraham hatte als» die Nachricht\n 
die Urzeit der Welt etwa nur aus der drjtten jjand 
und es begreift sich, wenn sie einen so augenschein
lich geschichtlichen Charakter tragen. gr t|jeyte sje 
nun, da er „die Bestimmung hatte, sein Haus in dem 
Wege Jehova’s zu unterweisen,44 den Seinigen mit und 

sie haben sich mit den Nachrichten über die Zeit nach 
ihm unverändert bis auf Moses erhalten. Aus diesem 
geschichtlich verbürgten Gange der Sache erklärt es 
sich, dass es im Pentateuch keine Mythen gibt, wie 
der Unglaube behauptet hat, sondern es ist alles baare 
Geschichte. Wenn also z. B. Gen. 11, 5 erzählt wird, 
Jehova sei vom Himmel hernieder gestiegen, um den 
Thurmbau zu Babel in Augenschein zu nehmen, so ist 
nach Hrn. B. dieses „Herabfahren und Schauen Jeho
va’s nicht Bild, sondern Wirklichkeit,44 und Hr. B. hat 
auch ausgemittelt, in welchem Zeitpunkt Jehova den 
Himmel als Wohnung bezogen hat. Von Adam bis 
auf Noah wohnte Gott auf der Erde; die Sündfluth 
aber „zerstörte den Ort des Lebens44 und Jehova be
gab sich deshalb in den Himmel; daher ist „nach der 
Fluth ganz bestimmt von einem Herabsteigen Jehova’s 
zur Erde die Rede44 (z. Gen. 8, 20). Wenn ferner 
Ex. 24, 10 berichtet wird, Moses und seine Begleiter 
hätten auf dem Sinai den Gott Israel’s gesehen, so 
kann nach Hrn. B. „dieses Schauen Gottes freilich 
nicht über die Schranke des A. T. hinausgehen, aber 
es ist ein Schauen, welches, obgleich mit einer Schranke 
behaftet, dennoch das vollkommenste Schauen vorläu
fig verwirklicht44 und es bleibt eine unbestreitbare That- 
sache, dass jene Männer auf dem Sinai Gott gesehen 
haben. Wenn weiter Gen. 2, 2 gesagt wird, Gott habe 
am siebenten Tage nach der Schöpfung geruht, so ist 
nach unserm theologischen Commentar „gewiss, dass 
Gott am siebenten Tage nicht geschaffen, sondern ge
ruht hat;44 nur muss man sich diese Ruhe Gottes nicht 
denken als eine „reine Negation,44 sondern als „Zu
stand, in welchem die ganze Arbeit enthalten ist, aber 
als eine vollendete, als Punkt, in welchem sich der 
reine und unmittelbare Gewinn zusammendrängt, mithin 
als die wahre Vollendung der Arbeit.44 Fasst man die 
Sache so auf, nämlich dass das Ruhen von der Arbeit 
= dem Vollenden der Arbeit ist, so ist „die Möglich
keit gegeben, die Ruhe Gottes ebenso eigentlich zu 
fassen, als das Werk Gottes.44 Wenn endlich Gen. 6,6 
es heisst, Gott habe über seine Erschaffung des Menschen
geschlechts Reue und Schmerz empfunden, so bezweifelt 
Hr. B. nicht im Geringsten die Thatsächlichkeit dieses 
Vorganges im Gemüthsleben Jehova’s. „Die Reue und 
der Schmerz Jehova’s,44 sagt er, „hat dieselbe Wahr
heit und Wirklichkeit, welche seiner That, dem folgen
den Gerichte, zukommt. Wenn Gott die Welt unter
gehen lässt, so muss es ihm leid sein, dass sie exi- 
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stirt, und insofern er selber Urheber dieser Welt ist, 
welche er wegen ihrer Verkehrtheit untergehen lässt, 
muss ihn seine Schöpfung zuvor gereuen“ u. s. w. Die 
Genesis enthält demnach nicht blos eine Geschichte 
des Menschengeschlechts der Urzeit, sondern auch 
eine „Geschichte Gottes,“ von welcher Hr. B. Manches 
zu sagen weiss. Auch enthält sie gar schöne Beiträge 
zur Geschichte der Engel, die man bisher irrthümlich 
als Mythen betrachtete. Dass einstmals Engel bei 
Abraham einkehrten und eine Mahlzeit hielten, hat für 
Hrn. B. keinen Anstand; er macht darüber zu Gen. 18, 8 
die Bemerkung: „Die Engel essen nicht etwa zum 
Scheine, wie Josephus und Pseudojonathan meinen.“ 
(Die Ungläubigen!) „Dass die Engel essen können, 
liegt in ihrer pneumatischen Natur, denn der Geist hat 
Macht über die Materie.“ Bei solchen Engeln, welche 
sich mit Speise und Trank stärken, ist es daher kein 
Wunder, dass sie auch Kinder zeugen, wie sie nach 
Hrn. B. wirklich gethan haben. Die Genesis erzählt 
nämlich (6, 1 ff.), einst hätten sich Engel mit Erden
töchtern vermischt und ein Riesengeschlecht in die 
Welt gesetzt. Hr. B. erklärt diese Thatsache also: 
„Die Engel sind zwar Geister, aber Geist ist nach der 
Schrift kein blosser Gegensatz zum Materiellen, im 
Gegentheil, das Pneumatische erscheint als die innere 
bewegende Kraft der Materie“ u. s. w. „Steht nun 
die Macht des Geistes über die Materie fest und ist 
die Einwilligung der Töchter der Menschen vorausge
setzt, wer vermag dann die Möglichkeit des Products 
zu leugnen?“ Bec. nach einer so treffenden Beweis
führung gewiss nicht und noch viel weniger ist er ge
sonnen, Hrn. B. zu bestreiten.

Diese Geschichte der höhern Geisterwesen stattet 
Hr. B. nun noch mit eingenen Zuthaten aus, indem er 
die Engel auch da aufzufinden weiss, wo nach der 
Meinung der ungläubigen Ausleger der Text nichts da
von sagt oder auch nur andeutet. Bei solchen Gele
genheiten macht die Theologie gar manchen ungeahn
ten Gewinn oder es wird wenigstens ein bereits ge
machter Gewinn für alle Zeiten gesichert. Dies ist 
z. B. der Fall mit der Thatsache, dass die Engel Gott 
bei der Weltschöpfung geholfen haben. Hr. B. erhär
tet dies zu Gen. 1, 1 nicht blos mit dem Umstande, 
dass Gott auch im Plural von sich redet, was auf 
„eine persönliche Vielheit hinweist, auch nicht blos mit 
der Gottesbezeichnung welcher Plural „Gott
mit Eiuschluss der Engel“ bezeichnet, sondern noch 
besonders mit dem Ausdruck niiqs welcher 
nicht etwa durch „Jehova der Heerscharen“ zu über
setzen ist, sondern bedeutet: f9Jehwa, welcher die 
Menge den Heerscharen ist.ie Es wird also, folgert 
Hr. B., in der Schrift „eine Mitwirkung der Engel 
bei der Weltschöpfung gelehrt,“ und diese „Mitwir
kung darf uns nicht befremdlich sein.“ Bec. findet sie 
ebenso natürlich, wie die in der Genesis dentlich ge

lehrte , von den untheologischen Auslegern aber gänz
lich verkannte Thatsache, dass im Anfänge auch die 
bösen Geister ihr heilloses Wirken entfaltet haben, wie 
Hr. B. überzeugend nachweist. Am Anfänge, heisst 
es, hat Gott Himmel und Erde geschaffen und die 
Erde ist finster, öde und wüst gewesen. Die von Gott 
geschaffene Erde finster, öde und wüst? Hr. B. findet 
es „befremdend, dass das erste Werk Gottes eine to
tale Unordnung gewesen sein soll.“ Was bleibt also 
übrig, als die Annahme, dass es die bösen Geister wa
ren , welche Gottes neue Schöpfung sofort verwüstet, 
entstellt, in einen chaotischenZustand gebracht haben? 
Diese Annahme drängt sich von selbst auf und lässt 
sich auf dem Wege theologischer Speculation auch 
über allen Zweifel erheben. Hr. B. philosophirt darüber 
tiefsinnig also: „Der Gegensatz von Geist und Materie 
ist mir das Erste. Das Zweite aber ist, dass sich 
Beide auf einander beziehen, indem der Geist die Macht 
über die Materie ist. Haben aber die Geister von An
fang an ein wesentliches Verhältniss zur Erde, so muss 
auch der Zustand der Erde verschlungen sein in ihren 
Fall. Nun geht der Fall der Engel offenbar der Ge
schichte der Menschen vorher.“ Folglich ist das 
Gen. 1, 2 Beschriebene „die Folge von dem Fall 
der Enge.!.“ Allein die bösen Geister richteten 
nichts für die Dauer aus; Gott liess seine ver
unstaltete Schöpfung nicht los, sondern gestaltete sie 
durch den Geist der Liebe aus dem Zustande der Ver
wüstung wieder neu,“ und wie sie fertig war, da 
„drückte Gott der Schöpfer seine Welt an seinen Bu
sen und erquickte sich in seiner Schöpferfreude.“ In
dessen liessen die bösen Geister doch ihre Bosheit 
nicht, sondern stifteten immer noch einzelnes Unheil in 
Gottes schöner Welt an. Dahin gehört, wenn Bec. an
ders Hrn. B. recht verstanden hat, der Baum der Er- 
kenntniss des Guten und Bösen im Paradiese, welcher 
eine dämonische Anpflanzung 2U sein scheint. Zu 
Gen. 2, 15 ff. nämlich macht unser theologischer Aus
leger folgende Schlüsse: „Die Schöpfung der sechs 
Tage hat eine negative und eine positive Seite;“ „die 
negative Seite ist die in die Welt eingetretene dämoni
sche Störung, die positive das Licht und Leben;“ das 
Paradies ist „die Concentration der ganzen Erde;“ in 
ihm muss folglich jene „Doppelseitigkeit der Erdschö
pfung zum Vorschein kommen;“ demnach ist „der 
Baum der Erkenntniss die Spitze aller finstern, chaoti
schen Mächte“ und die Erkenntniss des Guten und 
Bösen im Menschengeiste hat also eigentlich einen dä
monischen Ursprung. Sollte jedoch Bec., der es in 
der theologischen Speculation noch nicht weit gebracht 
hat, hier die tiefen Gedanken des Hrn. B. nicht ganz 
erfasst haben: so ist ihm desto klarer geworden, dass 
nicht die Schlange, wie die rationalistischen Exegeten 
den Text erklären, sondern der Teufel die Eva ver
führt hat. Denn obwol der Text nichts davon sagt, so 
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beweist dies doch folgende von Hrn. B. zu Gen. 3, 1 
^gestellte Schlussfolge schlagend. Die Schlange ist 
ein „natürliches Thier;“ ihre Rede gegen die Eva war 
„Zweifel an dem Worte Gottes;“ solches Wort des 
Zweifels aber „kann nicht hervorgehen aus der Natur, 
welche Gott als gut erschaffen hat;“ es muss mithin 
neben und bei der Schlange ein „böser Wille“ ange
nommen werden; dieser böse Wille ist ausserhalb der 
Natur und des Menschen und muss „ein böser Geist“ 
sein; der böse Geist aber, der den Menschen verführt 
hat, ist der „Satan.“ Hiernach war die Schlange blos 
das „Organ“ oder die „Verhüllung“ des Satans; gleich- 
wol wurde sie und nicht der Teufel gestraft, weshalb 
Einer sagen könnte, das wäre eine Justiz, wie wenn 
der Richter statt den Verbrecher dessen Rock aus
peitschen liesse. Solchem unverständigen Einwand 
aber begegnet Hr. B. mit der Bemerkung, das Thier sei 
nicht selbständig, sondern unselbständig und wie die 
ganze übrige Natur in des Menschen „Wesen und Ge
schichte verpflochten“; obwol es nun „keiner Zurech
nung fähig“ sei, so müsse es doch „leiden um des 
Menschen willen, sobald dieses Leiden zum Besten des 
Menschen dient.“ Aber, wird der Unglaube entgegnen, 
Adam und Eva wurden so gut wie die Schlange be
straft, und ihnen kam das Leiden der Schlange nicht 
zu Gute, sondern allein dem Teufel, indem er, da blos 
seine Hülle gezüchtigt wurde, straflos ausging. Diesen 
Einwand hat Hr. B. zu widerlegen vergessen und bei 
den künftigen Auflagen dieses Commentars dürften über 
diese Sache noch einige Aufklärungen nöthig sein. 
Dagegen ist wieder an und für sich klar, dass, wenn 
die ägyptischen Zauberer ihre Stäbe ebenfalls in 
Schlangen verwandeln konnten, dies durch dämonische 
Kräfte geschah; „nicht blos die äusserliche Gewalt 
Ägyptens stritt gegen Israel, sondern auch die pneu- 
^atischen Gewalten, die Götter Ägyptens,“ sagt Hr. 
sein'1 i* un^ fin^et es zugleich „auffallend,“ dass 

rer Hengstenberg dies zweifelhaft lassen will.
ist der V^11 aus ^en ^*s^er^gen Anführungen ersieht, 
._durchaus nicht verzagt, wenn es darauf snkommt, di» • >• > ht • ... j, v i J übersinnlichen Wesen wie Gegenstände der Geschichte zu behandeJn u„d er zieht sie°auch oft

gewöhnlichen Annahme von ihnen 
T v X 1S\’ die bösen Geister, welche 
•»em Ffa >er Manchmal indessen scheint

n oc i eine so c e erzagtbejt anzuwandeln und dann 
findet er für gut, etwas heraus zu in_

rpretiren. Dms ibt z. B. der FaR bei Gen 18 wo 
sicher erzählt ist, Jehova und
2»,«^ “n hät'h! sich dessen Bewirthung 
den F?i,laJSen- * T drei Engel aus 
Fi^M?Jki ire"de" U”d das Anstössige, was eine solche 
Einkehr Jehova’s haben könnte, ist beseitiet Dacsplhp 
geschieht bei Gen. 32, 25 ff., wo ebenso Sicber erzäblt 
»st, Gott selbt habe mit Jakob gerungen, aber nicht ob- 

zwei Engel wären bei

gesiegt. Hr. B. macht hier aus Gott einen Engel und 
das Bedenkliche ist aus dem Texte entfernt. Rec. be
greift nicht, wie Hr. B., dem es doch nach obigen Bei
spielen an gläubigem Muthe nicht fehlt, hier eine Scheu 
haben konnte, den Text ganz einfach so zu nehmen, 
wie er lautet.

Verlassen wir jedoch die übersinnliche Welt und 
begeben wir uns in das sinnliche Gebiet, um auch 
über dieses manche wichtige Aufklärung von dem 
„theologischen“ Ausleger zu empfangen. Zu den wich
tigsten und interessantesten Belehrungen gehört unstrei
tig die über die Erschaffung der Eva aus einer ybi:, 
d. i. Rippe des Adam (Gen. 2, 21 f.). Über diesen 
Vorgang ist die Welt lange in Irrthum gewesen, indem 
sie das Wort »bis. von einer Rippe verstand. Nach 
Hrn. B. ist dies falsch und es ist vielmehr darunter zu 
verstehen „ein für sich bestehender, ablösbarer Theil 
am ursprünglichen Menschen“; dieser ablösbare Theil 
befand sich an einer Stelle, „an welcher das Fleisch 
überwiegend vorwaltet,“ also am Bauche; die Ablösung 
durch Gott erfolgte, da sie „ja nicht eine chirurgische 
Operation, sondern von Anfang her angelegt“ war, für 
den Adam „ohne Schmerz“. Dass aber gerade dieser 
ablösbaren Theil am Bauche des Adam zur Schöpfung 
des Weibes dient, das erklärt sich daraus genügend, 
„dass die Ersetzung des Theiles die Ausbildung des 
geschlechtlichen Unterschiedes herbeiführt.“ Rec. er
kennt mit Freuden das Befriedigende dieser Deutung 
an, ist indessen doch noch über manche Punkte in 
Zweifel, namentlich darüber, dass nach dem Texte 
Gott nhN, eine von seinen Rippen nahm, wor
aus hervorzugehen scheint, dass Adam anfänglich mehre 
solcher ablösbare Theile hatte, von denen blos Einer 
abgelöst und zur Bildung der Eva verwendet wurde. 
Darüber werden die künftigen Auflagen dieses theolo
gischen Commentars Aufklärung geben müssen und 
vielleicht würde auch eine beigegebene Kupfertafel 
über die ursprüngliche Gestalt Adam’s sehr erspriess
liche Dienste leisten. Die Erschaffung der Eva ge
schah im Paradiese und über dieses bringt der Verf. 
auch sonst noch manches Neue bei. Sehr gut erledigt 
er die Streitfrage von den vier Paradiesflüssen (Gen. 
2, 8 ff.), indem er bemerkt, dass „von der Gegend 
Armeniens herab sich ein Strom ergoss, der sich in 
vier Arme theilte, von denen die beiden östlichen den 
spätem Euphrat und Tigris entsprechen, die beiden 
westlichen (Pischon und Gihon) durch Arabien, wel
ches etwa durch eine spätere Hebung über das ur
sprüngliche Stromthai erhöht worden ist, ihren Lauf 
hatten“. Durch diesen glücklichen Fund ist aller Noth, 
welche die beiden ersten Paradiesflüsse den Exegeten 
gemacht haben, ein Ziel gesetzt. Das Paradies gehört, 
der antediluvianischen Erdfläche an; diese letztere aber 
ist durch die Fluth sehr „entstellt“ worden; deshalb 
sind auch zwei Paradiesflüsse auf der postdiluiavnisc en
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darin hat Hr. B. gewiss ganz Recht. In ähnlicher 
Weise wird Hr. Hengstenberg bei einer andern Gele
genheit berichtigt. Nach Ex. 12, 29 starb bei den 
Ägyptern alle Erstgeburt an Menschen und Vieh, wo
gegen Hr. Hengstenberg behauptet hat, die Pest habe 
weder alle Erstgeburt hingerafft, noch auch alle Nach
geborenen verschont. Hr. B. verwirft diese Annahme 
und bleibt unerschütterlich bei dem Worte der heil. 
Schrift stehen.

Die Sündfluth hat sich nach Hrn. B. gerade so zu
getragen, wie in der Genesis erzählt wird und die et
waigen Zweifel lassen sich mit Leichtigkeit beschwich
tigen. Ree. führt als Probe nur einige Zweifel nebst 
ihren bei Hrn. B. gegebenen Erledigungen an. Konnte 
dis Arche die gesammte Thierwelt in sich beherbergen ? 
Nach Jesaia Silberschlag sei. „bot sie für alle Thiere 
des Linne’schen Systems und für nöthiges Futter hin
länglichen Raum dar“. Der Einwand ist für immer 
beseitigt. Kamen die Thiere allesammt freiwillig zu 
Noah, um in die Arche zu gehen ? Warum denn nicht? 
Man erinnere sich an den „Trieb der Zugvögel, welche 
den Ort verlassen, der ihnen bald zum Verderben wer
den würde“ u. s. w. Fand Noah an seinem Wohnorte 
Futter für die verschiedenen Thiergattungen ? „Die jetzi
gen klimatischen Verschiedenheiten sind in der Urwelt 
nicht vorhanden gewesen/4 Und so weiss Hr. B. auf 
alle Fragen eine treffende Antwort zu geben. Auch' 
mit dem trockenen Durchzuge der Kinder Israel durch 
das rothe Meer, bei welchem das Wasser zu beiden 
Seiten wie Mauern stand, weiss er gut Bescheid. 
Es galt dabei, sagt er zu Ex. 14, 21 „nichts 

; Geringeres, als die völlige Erlösung Israels von 
seinem Feinde, die ewige Befreiung Israels von 
fremder Gewalt zu vollbringen. Die Erlösung und Be
freiung des Volkes Gottes ist. aber der höchste und 
letzte Weltzweck, das höchste und letzte Weltgesetz. 
Diesem Zwecke und Gesetze müssen nicht blos alle 
andern Zwecke nnd Gesetze dienen, sondern sie müs
sen sich an demselben brechen und untergehen, damit 
die Gnade als die allein bleibende und ewige Macht 
offenbar werde. Wer die Sache so ansieht, dem ist 
das Wunder, an welchem das Gesetz der Natur zu 
Schanden wird eben recht und er mag und kann sich 
keine andere Weise der Erlösung Israels denken. Wer 
aber nicht darüber hinauswill, dass das Wasser nach 
dem Gesetz der Schwere und Flüssigkeit nicht zer- 
schieden werden und stehen kann, der bleibt stecken 
in den Kräften und Gesetzen der Natur, in der Macht 
der ägyptischen Götter (d. i. des Teufels und seiner 
Gesellen, Rec.) und muss in den Fluthen umkommen, 
wie Pharao“ u. s. w.

(Der Schluss folgt.)

Erdfläche nicht mehr nachzuweisen; aber geströmt ha
ben sie vor der Fluth sicher. Auch hat das Meer vor 
der Fluth existirt, sowie die Pflanzenwelt, von welcher 
sich die lebendigen Geschöpfe ernährten. Gleichwol 
hat es in den Jahrtausenden vor der Fluth noch kei
nen Regen gegeben, sondern blos starken Thau. Denn, 
sagt Hr. B. zu Gen. 9, „die Gewaltsamkeit des Regens 
aus der finstern Wolke scheint nicht ursprünglich zu 
sein, sondern Etwas von der Natur der grossen Fluth 
an sich zu haben. Der Regen vor der Fluth (2, 5) 
mag ein starker Thau gewesen sein, der des Nachts in 
in der Zeit der Geburt gefallen ist.“ Daher schuf 
Gott auch nach der Fluth den Regenbogen. Überhaupt 
ist in jener antediluvianischen Welt nach Hrn. B. gar 
Vieles anders gewesen. Damals konnte z. B. die 
Schlange noch reden. Denn Hr. B. macht zu Gen. 3,1 
die Bemerkung: „Die Schlange spricht, es ist aber 
nicht die menschliche Rede, so wenig Gott menschlich 
redet, aber es ist eine Sprache, die der Mensch Ver
stehen kann. Dass die Schlange dies vermag, ist die 
Macht des Geistes über die Materie,“ d. h. des Teufels, 
der in ihr steckte. Aber auch zu Mosis Zeit ereigne
ten sich noch ähnliche Dinge, z. B. mit Bileam’s Ese
lin, welche ebenfalls geredet hat. Nach unserm theo
logischen Commentar zu Nurn. 22, 28 „hat Jehova den 
Mund der Eselin aufgethan, um Bileam zu unterwei
sen“; „diese Thatsache gewährt einein Jeden, der sich 
nach einer göttlichen Offenbarung sehnt, Ruhe und 
Trost;“ diese Wirkung ist „ein so mächtiges Zeugniss 
für die Wahrheit des Berichtes, dass alle Zweifel und 
Bedenken daran scheitern müssen “; „wir sollen und 
können dieser wunderbaren Geisteswirkung aus dem ; 
Munde der Eselin gewiss werden und uns derselben 
getrosten,“ was wir Hrn. B. durchaus nicht verdenken.’ 
Die Eselin hat geredet. Zur Bekräftigung dieser sichern 
Thatsache beruft sich derVerf. auf eine andere gleich 
sichere Thatsache, nämlich die, dass „Nebukadnezar 
in einen thierischen Zustand gerathen und Gras fressen 
musste auf dem Felde“. Bei dieser Gelegenheit ver
fehlt er nicht, gegen die Herren Tholuck und Heng
stenberg, welche das Reden der Eselin blos als eine 
„innere Thatsache“ betrachten und in dieser Sache 
schier auf der rationalistischen Bahn der Wunderer
klärerei wandeln, einen Streich zu führen, und ihnen 
zu verstehen zu geben, sie gehörten zu denjenigen, 
„welche darauf ausgehen, die Möglichkeit des Wun
ders überhaupt zu leugnen.<£ Besonders gilt dieser Ta
del Hrn. Hengstenberg, der von einer „ewigen Grenze, 
welche nach 1 Mos. 1 zwischen Mensch und Thier be- 
stehe“, geredet hat; ihmswird bemerkt: „Wenn es in 
der Schöpfung ewig unverrückbare Grenzen gibt, so 
können in Ewigkeit keine Wunder geschehen.“ Und ,
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JJie untheologischen Ausleger werden Hrn. B. ver- 
muthlich nachsagen, er sei voller Voraussetzung und 
Befangenheit. Allein das ist keineswegs der Fall. 
Schon das Angeführte zeigt dies sattsam und Hr. B. 
selbst spricht sich auch über seine hermeneutischen 
Grundsätze, die jedermann als unbefangen anerkennen 
wird, folgendermassen aus: „Das A. T. erzählt die 
beschichte der Menschheit, welche in gerader Linie 
von Adam auf Christus führt, sodass Christus den rei
nen und ewigen Gewinn dieser Vorzeit in sich auf
nimmt, und in wem der Geist Christi wohnt, der steht 
in wirklicher, wesentlicher Beziehung und Verbindung 
mit allen Thatsachen jenes geschichtlichen Zusammen
hanges,“ ihm „stimmen die beiden entsprechenden Sei
ten zusammen“ und diese „wunderbare Harmonie ist 
das Geheimniss des Verständnisses“ (Thl. II, S. XII). 
Noch deutlicher spricht unser „theologischer44 Aus
leger S. XIV seine Unbefangenheit so aus: Es „hat 
sich mir innerlich das Gesetz gebildet, dass ich Alles, 
was sich mir auf dem Wege des Verstehens oder des 
Auslegens irgend Notizenartiges, sei es sprachlich oder 
geschichtlich, oder Raisonnementsartiges, sei es theolo- 
S*sch oder philosophisch, alt oder neu, aus meinem Ge- 

achtnisse oder von aussen her aufdrängt, zu entfer- 
«fehXtLsobald ich es nicht mit dem Geiste zu 

u*‘Sen vermag und es sich in jene oben er- 
wa ne AanUon|e weic]ie mjr die Seele meines Werkes ist, ir•’ ' X avvie hineinzutönen weigert, denn dann ist 
es mii em _ usserlic}ies und für die Auslegung Todtes44.

• j • ! Uc,it fugt in diese angenommene Har
monie, as wu °hne Umstände abgewiesen und darin 
beste it, wie es sc ‘eint, das Wesen des „theologischen“ 
Auslegers es . ., dass er sein c}iristijches Bewusst
sein zum A. • mi ringt und i)im jer Auslegung 
den möglichsten in uss verstattet. er ßn(]et dann viel 
leichter und sicherer, was iU1 A rf h Ffi 
Wahrheit gibt der vorliegend

e ege. Adam und va zuerst nackend, dann
machten sie sich'Schamschurzen, endlich verlieh ihnen 
Gott Kleider aus Thierfellen (Gen. 21J. Dies war 
eine Gnadenwohlthat Gottes und sie ist nach Hrn. B 
anzusehen „als eine Folge vom Glauben Adam’s“. 

Adam war also bereits gläubig und es blieb ihm nicht 
unvergolten. Aber die Stelle lehrt noch weit mehr. 
„Gott muss damals,“ bemerkt Hr. B. „ein Thier getöd- 
tet haben, um die zu den Kleidern nöthigen Felle zu 
erhalten; es „trat also damals der Tod zum ersten 
Mal in die Schöpfung des Lebens“. Da nun, wie Hr. 
B. in einer gründlichen Beweisführung weiter darthut, 
„die Überkleidung mit dem Leibe der Auferstehung 
als das Ziel aller Bekleidung erscheint,“ so darf man 
sagen, „dass die göttliche Bekleidung der ersten Men
schen auf dieses Ende aller Wege der göttlichen Gnade 
mit dem Menschen vorbedeutend hinweise,“ ja „in der 
Bekleidung des Menschen durch die Hand Gottes er
kennen wir die Überwindung der ersten Spuren der 
Todesmacht und die reale Weissagung des neuen Le- 
bens“. Welch’ glücklicher Fund! Nunmehr ist das 
Dogma von der Auferstehung des Fleisches unwider
leglich begründet und Hr. B. hat das Verdienst, eine 
der beweisendsten Stellen nachgewiesen zu haben, die 
Stelle von den Thierfellkleidern der beiden ersten Men
schen. Diese Probe setzt die echt „theologische44 Aus
legung des Hrn. B. in ein so helles Licht, dass Rec. 
alle weitern Belege weglässt. Nur noch Einen Zug, 
den Hr. B. im Leben der Mutter Eva zu entdecken so 
glücklich gewesen ist, muss er mittheilen. Dass auch 
sie bereits Glauben hatte, unterliegt keinem Zweifel. 
Denn sie braucht zu Gen. 4, 1 den Gottesnamen Je
hova. „Dies allein,44 ruft Hr. B. aus, „ist schon Be
weises genug, dass Glauben vorhanden ist.44 Ja, Eva 
that es an Gläubigkeit sogar ihrem Ehemanne zuvor, 
indem sie bei der Geburt Kain’s glaubte, den Jehova 
selbst geboren zu haben. Hr. B. nämlich nimmt dn 
a. a. O. als not. Accus. und darnach hätte Eva gesagt: 
hervor gebracht habe ich einen Mann, den Jehova. Ge
gen diese Fassung hat man eingewendet, „es sei ganz 
unmöglich, dass Eva auf den Gedanken kommen könne, 
Jehova geboren zu haben.44 Aber diesen nichtssagen
den Einwand weist Hr. B. siegreich zurück mit dem 
„Factum, dass wirklich ein Weib Jehova den Herrn 
geboren hat und selber darum weiss,44 gibt indessen 
doch zu, dass „von einer besondern Klarheit darüber 
bei Eva nicht die Rede sein könne44. Aber eine dunkle 
Vorstellung hatte sie, dass sie den Jehova gebaren 
habe. Späterhin liess sie die Freude über ihr Gebären 
Jehova’s ganz fahren; bei der Geburt des Abel, wie 
Hr. B. zu V. 2 angibt, „ist sie bereits von ihrem schvväf' 
merischen Glauben zurückgekommen und durch as
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Weinen und Leiden ihres kleinen Kain nüchtern ge- 
worden/4

Und dass dies auch Hr. B. werden möchte, wün
schen wir ihm von ganzen Herzen und wahrlich nicht 
ohne hinlänglichen Anlass. Denn nach dem vorliegen
den Commentar sieht es in seinem von starrer Gläu
bigkeit befangenen und speculativem Dunste erfüllten 
Kopfe schrecklich aus und es kommen Partien vor, so 
unklar und verworren, so sinnlos und aberwitzig, dass 
dem Rec. manchmal grün und blau vor den Augen ge
worden ist. Wenn z. B. Gen. 1,1 „Himmel und Erde 
für „Welt” gesagt wird, so macht Hr. B. die Bemer- 
kun°-: „Es ist lehrreich, dass das zusammenfassende 
Wort Welt dem A. T. fehlt. In der Zweitheiligkeit der 
Welt ist die Bewegung und Entwickelung angedeutet, 
denn die Zwei müssen Eins werden und dies wird das 
Ende sein. Dass aber das A. T. in diessr Zweitheilig
keit beharrt, beweist, dass es das Ende noch nicht ge
schaut hat, der Anfang dieses Endes (!) liegt auch 
jenseit der alttestamentlichen Zeit (vgl. Joh. 1, 51). 
Dabei hat aber das alttestamentliche Bewusstsein seine 
Einheit in Gott und darin die feste Hoffnung des En
des. Wie hoch steht auch hier wieder das A. T. über 
dem Heidenthum.“ Was soll doch mit diesem Qualme 
gesagt sein? Oder wenn es Gen. 1, 4 heisst, Gott 
habe gesehen, dass das Licht gut war, so gibt dies 
Hm. B. Anlass zu folgendem Gerede: „Das Sehen 
Gottes ist ein so eigentliches Sehen, wie kein anderes, 
denn das andere Sehen ist nur ein Ausfluss, ein Schat
ten von dem göttlichen Sehen. In dem Sehen Gottes 
liegt weiter, dass für Gott sein eigenes Werk Object 
geworden ist. Das ist eben das Kreuz der Vernunft, 
welche diese Kluft nicht leiden kann, weil sie zu eng 
ist, sie zu umspannen. Es geschieht ihr aber eben 
Recht, weil sie lieber philosophiren, als das Geheim- 
»iss der Schöpfung glauben will. Wenn sie Glauben 
hätte, so würde sie auch so viel Verstand haben, ein
zusehen, dass hier nichts weiter gesagt werde, als dass 
es mit der Schöpfung wirklich Ernst gewesen ist. 
Denn hat Gott das Licht wirklich durch seinen freien 
Willen gesetzt, so wird es auch äusser ihm und ihm 
gegenüber existiren müssen.“ Und solch unklares Ge
wäsch steht in einem Commentar, welcher erklären 
soll! Fast noch seltsamer ist der Passus zu Gen. 3,4. 5, 
wo Hr. B. sagt: „Es sind in der Rede der Schlange 
zwei Elemente, die Unwahrheit: ihr werdet nicht ster
ben, und die Wahrheit: ihr werdet sein wie Gott. Aber 
diese beiden Elemente durchdringen sich zu einer Einheit. 
So wird denn das Ganze zur Lüge, deren Wesen eben 
jn dieser Einheit des Wahren und Unwahren besteht.“ 
Der heutigen Sppculation ist Alle® möglich; nach ihr 
können Wahres und Unwahres eine Einheit sein und 
die eine Seite der Lüge ist das Wahre! Wie aber solch 
ping geschehe, begreift Keiner, der an ein klares, be
stimmtes Denken gewöhnt ist. Und von solchen Unbe

greiflichkeiten wimmelt dieser Commentar! Oder ist es 
nicht unbegreiflich, wenn hier gefaselt wird, „eines 
Menschen Fluch habe überall Kraft“ (z. Gen. 9, 25), 
in den „beiden Bäumen concentrire sich das Wesen 
des Gartens“ (z. Gen. 2, 8 ff.), Jakob’s W’eg nachHa- 
ran sei „nicht ein blos äusserlicher, sondern ebenso gut 
ein innerlicher gewesen“ (z. Gen. 28, 22), „das Erd
reich werde dem Untergange unterworfen und zwar 
um des Menschen willen; es sei klar, dass, wenn die 
Erde um des Menschen willen geschaffen sei, sie auch 
um des Menschen willen untergehen könne“ (z. Gen. 
3, 17 f.) u. s. w. Woher weiss denn Hr. B., dass die 
Erde um des Menschen willen geschaffen sei? Und 
wo steht denn in der Stelle etwas vom Untergange der 
Erde? Daneben fehlt es nicht an den fadesten Trivia
litäten und Spielereien. Denn eine fade Tändelei ist 
doch z. B. die z. Gen. 6, 13 ff., wo von der Erbauung 
der Arche die Rede ist, gemachte Bemerkung: „Auch 
hier ist es wieder ein Bau, der dem Menschen zu 
Gute kommt. Ein Bau war es, der des ersten Men
schen Einsamkeit umschloss und ihm nach dem Falle 
die Möglichkeit des Lebens und Heiles sicherte. (Er 
meint die Erbauung der Eva aus dem — ablösbaren 
Theile Adam’s. Rec.) Aber auch hier ist der Fort
schritt offenbar, der Bau für den guten Menschen 
(Adam) ist von Gott, der Bau für den Gerechten 
(Noah) von dem Menschen selber.“ Nicht minder un
nütz und selbst ungehörig ist die Belehrung zu Gen. 
28, 17, welche also lautet: „Hier zeigt sich wieder 
der Abstand zwischen Jakob und Christus. Die Ver
bindung zwischen Himmel und Erde, welche Jakob of
fenbar worden, knüpft er an eine bestimmte Örtlichkeit 
und nicht an seine Person, während in Christo die 
Fülle Gottes wohnt und er sich deshalb selber als den 
Tempel und das Haus Gottes bezeichnen kann. Es ist 
also die Verbindung bei Jakob noch äusserlich und 
daher unvollkommen, während sie in Christo innerlich 
und daher vollendet ist.“ Für wen glaubt wol Hr. B. 
diese Belehrung von einem Abstande zwischen Jakob 
und Christus geschrieben zu haben ? Für christliche 
Leser eines „theologischen“ Commentars über den Pen
tateuch doch wol nicht.

Das Schlimmste dabei aber ist, dass Hr. B. über 
solchen verworrenen und überflüssigen Geschwätzen^ 
die wahrscheinlich seinen Commentar zu einem „theolo
gischen“ machen sollen, gerade das vernachlässigt, 
was in einen Commentar gehört und darin gesucht 
wird. Von Kritik ist bei ihm nicht die Rede; auf die 
gegen den Mosaischen Ursprung des Pentateuch vor
gebrachten Gründe lässt er sich gar nicht ein und die 
Ansicht von verschiedenen Erzählern im Pentateuch er
wähnt er kaum. Bei den historischen und geographi
schen Dingen hält er sich gewöhnlich an seine Vor
gänger und nimmt an, was dieser oder jener von ihnen 
gesagt hat, sodass er in dieser Hinsicht die Erklärung 
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des Pentateuch’s um beinahe nichts gefördert hat. 
Wenn er die Profanscribenten erwähnt, so gibt er in 
der Regel die gemeinten Stellen nicht an und man sieht 
deutlich, dass er sie blos nachnennt, ohne sie selber 
eingesehen zu haben. Nicht besser steht es mit dem 
Sprachlichen, dem er keine Sorgfalt gewidmet hat, auch 
da nicht, wo Schwierigkeiten vorhanden waren, z. B. 
Gen. 6, 4; 21, 14; 30, 31 ff. Wahrscheinlich meint er, 
dass solche Dinge in einem „theologischen” Commen- 
tar keine besondere Berücksichtigung verdienen. Wehe 
aber der Exegese, wenn bei ihr Kritik, Geschichte und 
Sprache nicht Hauptsachen sind: sie wird dann jeden
falls ungründlich und beim Hinzutritt theologischer Be
fangenheit zugleich auch „tief“, damit aber nur dem 
Nichtverstehen und Misverstehen (auch Misdeuten und 
Verdrehen) der h. Schrift förderlich. Zu diesem Ur
theile ist der vorliegende Commentar von Anfang bis 
zum Ende ein deutlicher Beleg. — Über die zahlreichen 
Druckfehler (zum Theil wol auch Fehler) in der Schrei
bung der Eigennamen, z. B. Kimt/fanoi für 
Deucaleon f. Deucalion, Heine f. Heyne, Burkhardt f. 
Burckhardt, v. Behlen f. v. Bohlen u. a., sowie in der 
Punctation der hebräischen und in der Schreibung und 
Accentnaiion der griechischen Wörter, z. B. TiQoqtTtlag, 
to nvw[.ia tu nvti[ta, tz^ov tI u. a. schweige ich 
um so mehr, da das Buch im Ganzen ein Druck
fehler ist.

Giessen. A. Knobel.

Physiologie.
Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes, 

im gesunden und kranken Zustande. Von den Docto- 
ren A. Becquerel und A. Rodler. Eine der Akademie 
der Wissenschaften in der Sitzung vom 18. November 
^844 vorgelegte Denkschrift, übersetzt von Dr. Eisen- 

Erlangen, Enke. 1845. 8. 25 Ngr.
? deren Übersetzung in das Deutsche wir
dem Hrn. Dr 1 • , . ,r r -eicrh ’ ^’ssiNnann Dank wissen, wurde in der 
ranzo Akademie durch die bekannten Arbeiten 

varretTorbereiteT’ LecanU) Mögende, Andral und Ga-
' . ' , ! Un<l dass trotz dieser tüchtigen Vor-

ar eher ennoc ie Kenntniss von den Veränderungen
Blutes sehr unvolUt?ndig zeugt von(Jeng’s.

n, - 61 rv' WC V'e derartigen Forschungenverknüpft stnd. D.e vorhe^ Schri^ sucht die ln. 
«m" *’ery°r8anSer *he,la ergänzen, theils zu be- 
zu fäh" 0,ler f" "e"enr’ “'^'licheren Erklärungen 

‘“wen, und die Verfasser habcn zn diesem Zwe®ke 
tas”nheeF?ne Und W,e,isa achtzehn Monate
an Cesnna emente deS BluteS ,V°” 160 Ad«lässen, theils 
an Gesunden, theils an Kranken, analysirt, geschieden 
und gewogen. — Unter den zahlreichen Aderlässen 

welche ihren Analysen dienten, war nicht ein einziger, 
welcher zur Begünstigung ihrer Untersuchungen von 
vorn herein dienen sollte, alle Aderlässe waren durch 
den Zustand des Kranken geboten, wobei Cruveilhier 
fast alles Untersuchungsmaterial bereitwillig vermittelte.

Die Arbeit der beiden Forscher zerfällt in drei Ab- 
theilungen. In der ersten geben sie die Verfahrungsart 
ihrer Analyse an, und liefern einige physische und che
mische Resultate, welche die Analysen des Blutes über
haupt, und abgesehen von der Ursache, wegen welcher 
die Blutentleerungen gemacht werden, geliefert haben; 
in der zweiten Abtheilung stellen sie die allgemeinen 
Regeln auf, welche sie aus ihren Erfahrungen ziehen 
zu dürfen glaubten, und zwar Regeln, welche einzeln 
oder im Zusammenhänge Rechenschaft geben können 
über diejenigen Veränderungen des Blutes, welche es 
im gesunden und krankhaften Zustande erleiden kann; 
— in der dritten Abtheilung wenden sie die aufgestell- 
ten Regeln auf die Untersuchung des Blutes in jeder 
Krankheit besonders an und suchen zu zeigen, dass 
jene Einflüsse, welche sie in der zweiten Abtheilung 
ihrer Arbeit erforscht haben, allein im Stande sind, die 
Veränderungen in Krankheiten erklären zu können. 
Hierdurch wollen die Verfasser gewissermassen eine 
specielle Pathologie des Blutes bilden, wie sie ihre 
zweite Abtheilung als eine allgemeine Pathologie des 
Blutes betrachten.

Was zunächst das Verfahren der beiden Forscher 
bei den vorgenommenen Analysen betrifft, so handelte 
es sich darum, die verschiedenen Blutstoffe (als Was
ser, Blutkügelchen, Faserstoff, Albumen, Extractivstoffe 
nebst Osmazom, Fette, Chlornatrium, freie Soda, lös
liche und unlösliche Salze) so genau als möglich zu 
scheiden und zu wägen, um dieselben in den beiden 
Zuständen der Gesundheit und Krankheit zu vergleichen. 
Zu diesem Zwecke unternahmen die beiden Forscher 
drei Reihen von Operationen. Durch die erste Reihe 
suchten sie zu ermitteln: die Dichte des Blutes und des 
Serums und das Gewicht der Fibrine, der Kügelchen 
und der festen Serumbestandtheile, letztere zusammen
genommen. — Durch die zweite Reihe soll das Gewicht 
der Extractivstoffe und der Fettstoffe, durch die dritte 
Reihe endlich der Zweck erreicht werden, das Gewicht 
des Eisens und der verschiedenen, unorganischen Kör
per (welche nicht alle im freien Zustande und aufge
löst in Serum vorhanden, sondern auch integrirende 
Bestandtheile des Eistoffes, Faserstoffes und der Blut
kügelchen sind) festzustellen.

Die Forscher liefern in Folge dieser drei Prüfungs
reihen Resultate, die sich sowol durch die mitgetheilte 
Methode der Prüfung als auch durch die Sorgfalt der 
Beobachter empfehlen. Aus der Analyse des Blutes 
gewannen sie aber einige rein physikalische und che
mische Resultate, die um so wichtiger erscheinen, als 
sie durch ihre Bekanntschaft vor manchen Irrthümern 
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erfahrungsmässig schützen können. — Hervorzuheben 
sind hier die Sätze: „dass es ebenso wichtig sei, neben 
der Veränderung der Qualität auch die bei Krankheiten 
sich verändernde Quantität des Blutes kennen zu lernen, 
dass es unmöglich sei, die Dichte des Blutes, wie es 
im Gefässsysteme enthalten ist, zu bestimmen; dass die 
Dichte des Serums im geraden Verhältnisse stehe zu 
der Summe der in 1000 Grammes Serum aufgelöst 
enthaltenen, festen Stoffe, dass alle Körper, welche 
sich im freien Zustande im Blute befinden, in Hinsicht 
der Veränderung, welche sie erleiden können, in der 
Regel von einander völlig unabhängig sind; dass die 
Quantität des im Blute enthaltenen Eisens sehr wahr
scheinlich mit dem Gewichte der Blutkügelchen im ge
raden Verhältnisse stehe; dass das Serum seine gelbe 
Farbe einem eigenthümlichen gelben Stoffe verdankt, 
der noch nicht gehörig isolirt werden konnte, aber 
wahrscheinlich der färbende Stoff der Galle ist. —

Um die Zusammensetzung des Blutes im gesunden 
und kranken Zustande genau beurtheilen zu können, 
berücksichtigten die beiden Beobachter vier Einflüsse, 
nämlich das Geschlecht, Alter, die Constitution und 
die Ernährung. Auch wäre der Einfluss der Schwan
gerschaft hier zu berücksichtigen. Die Forscher geben 
dann zunächst die Analyse von 1000 Grammen Blut ei
nes gesunden Mannes, aus welcher gefolgert werden 
muss: dass die Grenzen, innerhalb welcher die Zusam
mensetzung des normalen Blutes wechselt, nicht weit 
sind und dass hier sehr wahrscheinlich nur Alter, Con
stitution und Ernährung differiren; — dass ferner die 
Zahl der Blutkügelchen über die gewöhnliche physiolo
gische Mittelzahl (127) steigt; dass die Zahl der Fibrine 
(2,2) niedriger ist, als die allgemein angenommene Zahl 
(3). — Nach einer folgenden, nach Alter, Constitution 
und Nahrung berücksichtigten Prüfung des Blutes beim 
gesunden und schwangeren Weibe, wird das Blut in 
Krankheiten specieller untersucht und es sind hier acht 
allgemeine Einflüsse, welche die Herren Verfasser Ge
setze nennen, von ihnen anerkannt. Diese Gesetze 
sind: 1) Die Entwickel«ng einer Krankheit als solcher, 
verändert immer die Zusammensetzung des Blutes auf 
eine bemerkliche Weise und diese Veränderung ist in 
den meisten Fällen so ziemlich dieselbe. 2) Die Blut
entleerungen üben einen merkwürdigen Einfluss auf die 
Zusammensetzung des Blutes, welcher um so stärker 
auftritt, je öfter die Blutentleerung wiederholt wird. 
3) Der Zustand der Plethora und die Zufälle, welche 
sie begleiten, haben ihren Grund wahrscheinlich in ei
ner positiven Vermehrung der Quantität des im Orga

nismus vorhandenen, normalen Blutes und keineswegs 
in einer Veränderung der Zusammensetzung dieser Flüs
sigkeit und namentlich nicht in einer Vermehrung der 
Blutkügelchen. 4) Die Verminderung der normalen Menge 
von Blutkügelchen, welche jenen allgemeinen Zustand 
charakterisirt, den man in der neueren Zeit Anaemie 
genannt hat, wird häufig in Krankheiten beobachtet, 
und zwar als wesentliches Merkmal oder als Compli- 
cation oder als Folge der Krankheit. 5) Die Entwick
lung einer Entzündung bewirkt merkwürdige Verände
rungen in der Zusammensetzung des Blutes, welche 
besonders in einer Vermehrung des normalen Gehaltes 
des Faserstoffes bestehen. 6) Das normale Quantitäts- 
verhältniss des Faserstoffes im Blute kann sich vermin
dern und selbst die physischen Eigenschaften desselben 
können sich verändern in einer Reihe von Zuständen, 
welche unter zwei Kategorien zusammengefasst worden 
sind, nämlich: a) die Vergiftungen, b) eine unzurei
chende und unpassende Nahrung. Diese Verminderung 
des Faserstoffes findet aber nicht nothwendiger Weise 
statt. 7) Wenn eine Absonderung unterdrückt oder 
auch nur vermindert wird, so wird oft eine gewisse 
Anzahl von Elementen, welche Bestandtheile der ab
zusondernden Flüssigkeit sind, im Blute zurückgehalten 
und somit hier in einer, die Norm überschreitenden 
Menge gefunden. — 8) Der Eistoff des Serum vermin
dert sich beträchtlich unter drei besonderen Zuständen 
und diese sind: a) die Bright’sche Krankheit, b) ge
wisse Krankheiten des Herzens mit Wassersüchten und 
c) die schweren Kindbettfieber.

Nach diesen allgemeinen Resultaten prüften die 
Verfasser die Zusammensetzung des Blutes in einer 
gewissen Anzahl von solchen Krankheiten, welche häufig 
in der Praxis vorkommen, und bei denen die Blutent
leerung immer durch den Zustand der Kranken geboten 
war. Hierher gehörten: das typhoide Fieber, das ephe
mere Fieber, die Phlegmasien, die Chlorose, die Lun
gentuberkeln, Icterus, nach der Entbindung, Herzkrank
heiten , verschiedene Krankheiten, wie z. B. Emphysema 
pulmonum, ahe Hemiplegie, ferner constitutioneile Sy
philis. Wir würden einen grossen Raum in Anspruch 
nehmen müssen, wenn wir auf die einzelnen Angaben 
und Zusammenstellungen der Herren Verf. näher als 
nur andeutend eingehen würden; im Allgemeinen aber 
haben wir hervorzuheben, dass die Verfasser für sich 
und ihre Arbeit: Bestätigungen, Widerlegungen und 
neue Entdeckungen in Anspruch nehmen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. in Jen». Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in IteiprJg.
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Physiologie.
Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes, 

im gesunden und kranken Zustande. Von den Docto
ren A. Becquerel und A. Rodier.

(Schluss aus Nr. 163.)
Oie Verff. haben bestätigt:

1) Die Vermehrung der Fibrine in den Phlegma- 
sien, deren genaue Wägung vorzüglich Andral und Ga- 
varret zu verdanken ist.

2) Die Verminderung der Blutkügelchen in der 
Chlorose, im sogenannten anaemischen Zustande und 
unter dem Einflüsse einer verlängerten Diät. Dieses 
wurde ebenfalls von Lecanu, Andral und Gavarret 
nachgewicsen.

3) Die Verminderung der Blutkörperchen unter dem 
Einflüsse der Blutungen und der vorhergegangenen Ader
lässe; früher schon von Prevost und Dumas, dann auch 
von Andral und Gavarret nachgewiesen.

4) Den geringen Einfluss, welchen die Aderlässe 
auf die Menge des Faserstoffes üben.

5) Die Verminderung des Eistott'es in der Bright’- 
sehen Krankheit, früher schon von Gregory, Bostock, 
Christison, Andral und Gavarret beobachtet.

Sie haben widerlegt:
1) Die Richtigkeit der Zahl 0,127, als Durchschnitts- 

®ahl der Blutkügelchen im gesunden Zustande, die näm-
•C, v*el zu niedrig ist und beim Manne und Weibe nicht .«oeremstimmt.

, u i, Dichtigkeit der Zahl 0,003, als mittlere Zahl der ribnne m . . , u u • .
3) Die Ni a"er Vie^ ZU h°cu lst>

d • Ri ’uung von der Richtigkeit einer Vermeh
rung ei uthörperChen im plethorischen Zustande, 
eine zueis von Lecanu aufgestellte, später von Andral 
und Gavaiie ^nSenornmene Meinung.

4) Die a er Blutkügelchen, welche in der Mehr
zahl der acuten lankheiten als normal geblieben be
trachtet wurde.

5) Die Abnahme des Faserstoffs, die als beinahe 
constant in den schweren Fiebern betrachtet wurde.

Sie haben neu entdeckt'.
1) ein genaueres und vollkommneres Verfahren bei 

der Analyse des Blutes;
2) die Bestimmung der Dichtigkeit des Blutes und 

des Serum im gesunden und kranken Zustande;
3) den Einfluss d. r beiden Geschlechter auf die 

Zusammensetzung des Blutes, welcher sich der Auf

stellung einer allgemeinen Mittelzahl für die Blutkügel
chen beim Menschengeschlechte widersetzt.

4) Die Zahl 141, als Mittelzahl der Kügelchen beim 
Manne im gesunden Zustande und der Zahl 127, als 
normale Mittelzahl beim Weibe.

5) Die Zahl 2,2. als normale Mittelzahl für den 
Faserstoff, welche geringer ist als die bisher angenom
mene Zahl (3.).

6) Die Abwesenheit von Mischungsveränderungen 
im Blute beim Zustande der Plethora und dagegen das 
Dasein einer wahren Plethora, einer Vermehrung der 
Gesammtmasse des Blutes, die bei jeder Zusammen
setzung desselben vorkommen kann.

7) Den Einfluss der Krankheit überhaupt auf die 
Zusammensetzung des Blutes, nämlich der Art, dass 
beinahe gleich mit dem Beginne der Krankheit auch 
die Verminderung der Blutkügelchen beginnt, während 
ihres ganzen Verlaufes fortschreitet und zuletzt oft be
deutend genug wird, um den sogenannten anaemischen 
Zustand zu erzeugen.

8) Die Gesetze der Veränderungen des Eistoffes, 
welche die Verfasser immer rein und isolirt erhalten 
haben. — Diese Gesetze sind: a) Verminderung des 
Eistoffes unter dem Einflüsse der Krankheit: b) bedeu
tendere Verminderung desselben bei den Phlegmasien, 
wo sie mit der Vermehrung des Faserstoffes in solchem 
Verhältnisse steht, dass die Summe des verminderten 
Eistoffes und des vermehrten Faserstoffes gleich ist der 
Summe des normalen Faserstoffes und des normalen 
Eistoffes. (Es scheint demnach, dass bei den Phleg
masien die Vermehrung des Faserstoffes durch die Um
wandlung einer gleichen Menge Eistoff geschieht.) c) 
Die bedeutendere und sehr starke Verminderung des 
Eistoffes nicht allein in der Bright’schen Krankheit, 
sondern auch in gewissen Krankheiten des Herzens 
mit Wassersüchten, und bei schweren Kindbettfiebern.

9) Das absolute Übermaas an Fibrine in vielen 
Fällen von Chlorose und in der Schwangerschaft, so 
wie seine viel weniger constante Verminderung in den 
Pyrexien, als man früher angenommen.

10) Die Trennung und Wägung aller Fettstoffe und 
namentlich die so merkwürdigen Gesetze über die Ver
änderung der Cholesterine und der Fettsäuren, welche 
auch wesentliche Bestandtheile der Galle sind.

11) Die Trennung und Wägung der sogenannte» 
Extractivstoffe und der freien Salze im gesunden 
kranken Zustande.
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12) Die Trennung und Wägung der löslichen und 

unlöslichen Salze und namentlich des Chlornatrium und 
des Kalkphosphats.

13) Die Trennung und Wägung des im Blute ent
haltenen Eisens im gesunden und kranken Zustande. —

Das wichtigste Resultat dieser Arbeiten ist beson
ders die Nachweisung, dass die Veränderungen in der 
Zusammensetzung des Blutes nicht sowol das Ergebniss 
gewisser specifischer Krankheitsprocesse, sondern die 
Folge gewisser allgemeiner Zustände seien, welche bei 
sehr verschiedenen Krankheiten vorkommen können. Die
sen wichtigen Lehrsatz hat früher schon Dr. Eisenmann 
geglaubt und er hatte dafür gewisse Voraussetzungen, 
welche er in einem Nachworte seiner sehr sorgfältigen 
Übersetzung näher entwickelt. Dagegen eifert Eisen
mann mit Recht gegen die Annahme der Verfasser, 
dass die Phlegmasien eine genau abgegrenzte Klasse von 
Krankheiten seien, dass ferner die Vermehrung des 
Faserstoffes immer die Wirkung der Entzündung sei 
und nie der Phlegmasie vorhergehe, dass endlich die 
Vermehrung des Faserstoffes auf Kosten des Eistoffes 
geschehe und dass die Summe des vermehrten Faser
stoffes und verminderten Eistoffes immer gleich sei der 
Summe des normalen Faserstoffes und des normalen 
Eistoffes. Diese drei Behauptungen sind entweder ganz 
oder theilweise falsch und könnten, würden sie so auf 
Glauben angenommen, zu weitern Irrthümern in der 
Pathologie führen. Einen sehr scharfen und treffenden 
Nachweis dieser Irrthümer hat Eisenmann selbst dem 
Nachworte seiner Übersetzung einverleibt, w’orauf wir 
den Leser dringend verweisen müssen.

Betrachtet und vergleicht man die Angaben ver
schiedener, neuerer Forscher über die Beschaffenheit 
des menschlichen Blutes in den verschiedenen Krank
heiten, dann ist es auf den ersten Blick befremdend, 
wie bedeutend die Angaben differiren, es erklärt sich 
aber sehr leicht, wenn man erwägt, dass jeder For
scher nur auf eigne Beobachtung fussen will und sein 
Object prüft, während es immer ungewiss bleibt, ob 
die Objecte zweier Forscher desselben Gegenstandes 
auch gleichbedeutend waren und sich überhaupt in ei
nem gleichen Zustande befunden haben.

So war es dem Bef. des Buches von Becquerel 
und Rodier auffallend, wie sehr die Angaben des Dr. 
Popp, welcher in neuester Zeit ein ähnliches Werk 
edirt hat, von den Angaben der genannten französischen 
Forscher abweichen. — So stimmt z. B. d.e Angabe 
der Durchschnittszahlen in der Zusammensetzung des 
gesunden Menschenblutes weder bei Popp, noch Bec
querel, Rodier, Andral überein. Es maS immer der 
Fall sein, dass äusser Becquerel und Rodier kein ge
höriger Unterschied im Geschlechte gemacht wurde und 
ob die von Becquerel und Rodier gefundenen Zahlen 
wirklich die richtigen Durchschnittsverhältnisse ange
ben , bedarf immer noch einer fernem Bestätigung, da 

einestheils das zu diesen Bestimmungen dienende Ma
terial nicht ausreichend gewesen zu sein scheint, an- 
derntheils noch immer ein Zweifel motivirt werden kann, 
ob die Individuen, deren Blut auf seine normale Zu
sammensetzung geprüft wurde, auch in der That eine 
volle Gesundheit dargeboten haben.

Jedenfalls ist das genannte Werk von Becquerel 
und Rodier eine bedeutende Bereicherung der Wissen
schaft, und es fand glücklicher Weise an Hrn. Dr. 
Eisenmann einen Übersetzer, der namentlich im Stande 
war, die Resultate der beiden Forscher auf eine echt 
kritische Weise dem deutschen Publicum vorzutragen.

Dem Werke selbst wurde von Dr. Eisenmann noch 
ein interessanter Anhang beigegeben, nämlich eine Note 
über die Veränderungen des Faserstoffverhältnisses im 
Blute während Krankheiten, von Andral und Gavarret, 
Beide forscher hatten neue Reihen von Versuchen er
öffnet, um die Vermehrung der Faserstolfmenge in den 
Phlegmasien zu bestätigen. Besonders hatten sie in dem 
Zustande bei acuter Meningitis Untersuchungen ange
stellt. Obgleich nun die beiden Forscher in ihren no
sologischen Angaben sehr viele Verstösse gegen unsere 
deutsche Pathologie machen, und sehr häufig die Krank
heit vom Krankheitscharakter nicht zu unterscheiden 
verstehen (indem sie z. B. die Peyer’schen Platten den 
Ausdruck des einfachen Fiebers nennen oder indem sie 
behaupten, dass ein einfaches Fieber sich in eine Me
ningitis verwandle oder ein Typhoid mit dem entzünd
lichen Charakter aufhöre ein Typhoid zu sein,) so ha
ben die beiden Experimentatoren dennoch sehr interes
sante Aufschlüsse gegeben, um von Neuem die frühem 
Angaben zu bestätigen.

Die Ausstattung des Buches in klein Octav wurde 
von der Enkeschen Buchhandlung in Erlangen sehr 
schön hergestellt. Das Papier ist besonders dauerhaft 
und gut, und der Druck deutlich und geschmackvoll. 
— Wir wünschen diesem inhaltreichen Buche recht 
viele Leser, die es studiren, besonders unter den prak. 
tischen Ärzten.

Braunschweig. Klencke.

{griechische Alterthumskunde.
Akragas und sein Gebiet. Ein Beitrag zur Geographie 

und Geschichte Siciliens, von Otto Siefert. Ham
burg, Nestler und Melle. 1845. Gr. 4. 1 Thlr.

Eine ansprechende Monographie? ansprechend theils 
durch ihr anständiges Äussere, theils durch ihren an
genehmen, nicht selten geistvollen Stil, theils endlich 
durch den Gegenstand selbst. Denn was kann den 
heutigen Geographen, den Forscher der alten Geschichte 
oder der ganzen griechischen antiken Welt mehr inter- 
essiren, als die geographisch-historisch-antiquarische 
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Schilderung einer Stadt und ihres Umkreises, die noch 
jetzt existirt, die im Alterthum auf Sicilien eine geraume 
Zeit hindurch als die zweite nach Syracus glänzte, die, 
eine Niederlassung der Hellenen, noch gegenwärtig in 
ihren kolossalen Ruinen laut und vernehmlich von dem 
Geiste dieses geistreichen Volkes zeugt, die nicht al
lein selbst die wechsel vollsten Schicksale erfahren hat 
— sie ist hänfig in die Gewalt von Zwingherren, kurz 
nach ihrer Anlage in die eines Phalaris gefallen und 
drei Male von Feinden lange belagert und fünf Male 
erobert und eingenommen worden —, sondern deren 
Geschichte auch in die gewaltigsten Kämpfe des Alter- 
thums zwischen den (»riechen und Griechen, zwischen 
den Gliechen und Karthagern, zwischen den Kartha
gern und Römern, und in die furchtbarsten Katastro- 
p ien der ganzen Insel eingreift.

Eine Monographie hat, weil sie Specielles gibt, 
das Schöne, dass sie uns im Concreten das Allgemeine 
anschauen und besser verstehen macht, und dass sie 

dem Concreten allgemeine Abstractionen thun lässt. 
Je mehr Einzelheiten sie gibt und geben hann, desto 
besser. Der Verf. einer solchen Schrift hat demnach 
Vor Allem die Pflicht auf sich, den ganzen Vorrath von 
Nachrichten und Aufklärungen und Meinungen und An
sichten herbeizuschaften, den er nur auftreiben kann, 
selbst scheinbare Kleinigkeiten nicht ausgenommen. In 
einer Monographie verlangt man die grösstmöglichste 
Vollständigkeit des vorhandenen Stoffes, vom Mono- 
graphisten die umfassendste Gelehrsamkeit, die Kennt- 
niss, Auffindung, Benutzung jeglicher Quellen, die nur 
existiren. Hr. S. ist mit grosser Belesenheit ans Werk, 
wiit grosser Gelehrsamkeit zu Werke gegangen. Nur 
«’n und wieder findet man die Andeutung, dass er 
o\ese oder jene Schrift nicht habe benutzen können, 

oder Schrift, die ihm hätte zugänglich 
sollen, unbenutzt gelassen. In letzter 

Einsicht*^ *st Uns besonders aufgefallen, dass er keine 
liches, in Grotefend’s so treffliches, gründ-
des Werk- Übersichtlichkeit etwas Mangel leiden- 
Italien“ (Hft Geographie und Geschichte von Alt- 
Akonk.nHn was ihm und seiner Schrift bei demAbschnitte von den c i ,rii i_ ♦ " Omanern und Siculern , bei der
gen arf Sicilien zuj^.der griechischen Ansiedelun- 
Würde. Wünschenswert]?^”.. ^ewlun gebracht haben 
hätte die Quellen zu sei^Tc -n • n
lioi. Schrift uns alle übersieht-.' zu Anfänge, der Reihe nach auf„ftfiihr.

dem Vermerk, welche er .7 ‘ j zu teich 
nicht k i . r benutzt und welche erbenutzt habe.

In der wohlgeschriebenen Einleit wir4 lin<4 
kurzen, bis zur Wehmuth ergreifenden züo.en das Bild 
des alten und gegenwärtigen Siciliens und°seiner Phv- 
siognomie im Allgemeinen gegeben. Sonderbar aber 

ass der X erf. der alten Ansicht huldigt, das apenni- 
»ische Gebirge habe einst mit dem sicilischen zusam

mengehangen und wäre durch die Fluten des Meeres 
getrennt worden. Die neuere Theorie von der Hebung 
der Gebirge, wobei denn natürlich auch manche Lücken 
derselben blieben, überhebt uns dergleichen Annahmen. 
Die so höchst bemerkenswerthe Fruchtbarkeit, Schön
heit und Weltlage der Insel Sicilien, welche die be
weglichen Griechen nothwendig zu Ansiedelungen ein
laden mussten, hätten wir noch mehr hervorgehoben» 
auch noch in ein klareres Licht gestellt den Einfluss, 
welchen von den Griechen das Eiland erfahren und 
zurückwirkend auf diese wieder geäussert. Was der 
Verf. in dieser Beziehung erinnert hat, ist zu zerstreut.

Die Gebirge auf Sicilien sind nur eine Fortsetzung 
der Apenninen. Indem sie die schmale Meerenge hin
abtauchen, erheben sie sich am östlichen Rande des 
Eilandes aufs neue, bergend in ihrem Schoosse drei 
der herrlichsten Thäler, welche, durch ihre Fruchtbar
keit ausgezeichnet, für den Ackerbau im höchsten 
Grade geeignet und darum von der mythisirenden Phan
tasie der Griechen als Wohnstätten, als Lieblingssitze 
der fruchtbringenden Demeter dargestellt werden. Einer 
der Gebirgszüge, welche die Insel durchfurchen, bei 
den alten Römern (Gemelli Colles) geheissen, trennt 
sich bei der Quelle des nördlichen Himeraflusses von 
den Nebroden und fallt in der Gegend der selinuntischen 
Thermen ins Meer ab. Diesem parallel, jedoch durch 
den Lauf des Himera und des nach Süden fliessenden 
Allava (Calatabellota) geschieden. streicht der ziemlich 
hohe Zug des Kratasberges. Diesen südwestlichen 
Küstensaum, bei Lilybäum durch die Ausläufer der 
Nebroden, bei Pachynum durch die heräischen Berge 
begrenzt, schmückte, äusser Lilybäum, Selinus, Hera- 
klea Minoa und Kainarina, eben auch Akragas. So 
schildert der Verf. uns im Allgemeinen vorbereitend die 
Physiognomie der Insel, um uns über die Lage Agri
gents im Speciellen zu orientiren. Leider hat er sei
nem Werke selbst keine Karte beigegeben: wir rathen 
daher denen, welche sich genau orientiren wollen, die 
schöne Karte von Parthey sowol hierzu, als auch bei 
der noch speciellern Darstellung der ganzen Umgegend 
und des Gebietes von Agrigent herzunehmen.

Bevor Hr. S. uns das Einzelne kennen lehrt, hält 
er für nöthig, kurz anzugeben, welche Völker Sicilien 
und namentlich diesen Theil desselben, bewohnt haben. 
Wir sind ganz hiermit einverstanden, wenn er nur so
gleich ausführlich von den vorgriechischen Bewohnern 
des Landes gesprochen hätte, als Vorbereitung auf das 
Hellenenthum. Die desfalsige Trennung des historischen 
Theiles hätte nichts auf sich gehabt. So gibt cs eine 
unangenehme Wiederholung mit S. 51 ff. Wie wenig 
die Cyklopen und Lästrygonen hierbei zu berücksichti
gen seien, lehrt eine vorurtheilsfreie Prüfung der my
thischen Geographie Homer’s. Man vgl. Grotefend in 
der angeführten Schrift, Hft. 1, S. 4 u. Hft. 2, S. u* 
S. 4. Von den Sicanern und der vermeintlichen Kren
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sehen Colonie, die sich in Folge unserer Darstellung 
in reine Dichtung auflösen wird, nachher.

Die geographische Übersicht (S. 9—50) gibt uns 
ein Bild: I. von den Verhältnissen des akragantinischen 
Küstenstrichs im Allgemeinen (S. 9—13), dann II. vom 
akragantinischen Gebiet im Einzelnen (S. 13—50), und« 
zwar 1) vom Küstenstriche rom Halycus bis Akragas 
(S. 13—19), 2) von Akragas nebst seinen Umgebungen 
(S. 19—45^ 3) rom Küstenstriche vom Ftusse Akragas 
bis zum Halycus (S. 45—50). Hier werden wir unter 
Nr. I mit dem Klima, der Abdachung, dem Wasser
reichthum, der Fruchtbarkeit des Bodens, den Erzeug
nissen der Gegend bekannt gemacht, auch sehr treffend 
auf gewisse tellurische Verhältnisse hingewiesen, von 
welchen die Lebensweise der Agrigentiner und die 
Blüthe ihrer Stadt abgehangen. Z. B. „Häfen bietet 
dieser Theil der Küste, wie auch der übrige, nur we
nige. Doch waren und sind dieselben zu sehr der 
Versandung ausgesetzt und mussten — durch Molen 
vor diesen Nachtheilen gesichert werden. Daher fin
den wir bei den Akragantinern trotz ihrer Macht und 
ihres Glanzes keine bedeutende Seemacht.“ Oder 
(S. 11): „Im Mineralreiche gibt zuerst der Muschel
kalk, auf dem die Stadt erbaut ist, ein treffliches Ma
terial zum Bauen, welches besonders durch Anwendung 
eines Firnisses an Härte gewinnt.“ So war es denn 
den Agrigentinern leicht möglich, jene Bauten zu voll
führen, deren Überbleibsel noch gegenwärtig die An
schauenden in Verwunderung setzen.

Unter Nr. II, S. 14 f. kommt der Verf. bei Be
schreibung der zum agrigentinischen Gebiete, eine Zeit- 
lang gehörig gewesenen Stadt Heraklea Minoa weit
läufiger auf Minos und die kretische Colonie zu spre
chen, aber nicht ohne sie S. 55 noch zum dritten Male 
wieder zu erwähnen. Ein Beweis, dass der Verf. sei
nen Stoff nicht immer scharf genug gruppirt hat. 
Seine Ansicht ist nun: „Der Name Minoa deutet be
stimmt auf eine kretische Niederlassung. Minoa grün
deten die Kreter aber nur zur Zeit ihrer Meerherrschaft, 
die hier auf Sicilien gebrochen wurde.“ Hr. S. zeigt 
sich hier zu gläubig den mythischen Dichtungen, gegen
über bestimmten historischen Zeugnissen und der sicher
sten Deutung jener Mythen. Heraklides aus dem Pon
tus nennt die Stadt Minoa ausdrücklich eine selinun- 
tische Colonie, und was ist dagegen einzuwenden ? 
Nichts! Vgl. Grotefend a. a. O. Hft. 1, S. 12 f., Hft. 4, 
S. 31. Das Wort Minoa ist aber nicht blos den Kre
tern eigen: es ist ursprünglich von appellativer Bedeu

tung und bezeichnet eine Art von Weinreben (Hesych. 
5. v.). Weiter! Ein König Minos ist erdichtet auf 
Kreta aus und nach der kretischen Stadt Minoa, wie 
Romus aus Roma. Die Existenz des Mannes löst 
sich also rein in Dunst auf. Wenn er nun nach Sici
lien gekommen sein soll, so ist zu solcher Dichtung 
jene sicilische Stadt gleiches Namens die Veranlassung 
geworden. Hatte der Mythos erst eine solche Person 
gewonnen, so ward’s ihm nicht schwer, sie auch nach 
Sicilien zu spediren und dort den Tod erleiden zu las
sen. Man muss die Beweglichkeit der griechischen 
Phantasie kennen, um solche Sprünge der Dichtung 
nicht unmöglich zu finden. Natürlich geht nun die 
ganze Vorstellung von einer kretischen Colonie nach 
Sicilien in vordorischer Zeit in Nebel auf. Die Tha- 
lassokratie der Kreter fällt historisch erst in die Pe
riode nach der Heraklidenwanderung, nachdem Dorier 
vom Peloponnes aus Colonien auf Kreta gründeten und 
so musterhaft organisirt hatten. Den Berichten des 
dessfalsigen Mythos ist gar wenig zu trauen: sie sind 
zu nehmen für das, was sie sind, für — Dichtungen. 
Nicht minder scheint der sicanische Kokelus ersonnen 
zu sein. Vgl. Grotefend II, S. 5 f., 21. An einen Dä- 
dalus wird doch Hr. S. nun gar nicht glauben. Der 
sei ihm der volle Zeuge für unsere Annahme, dass das 
Ganze von einer Expedition des Minos nach Sicilien 
erdichtet ist, um den Namen der Stadt Minoa zu moti- 
viren. Vgl. Höck’s Kreta Bd. II, S. 372 ff. Grotefend 
a. a. O. S. 21 f. IV, S. 31.

S. 17 verbreitet sich Hr. S. über die, von Einigen 
behauptete, Identität der (ursprünglich sicanischen) Burg 
Kamikus und der Burg von Agrigent, und leugnet 
solche, wie uns scheint, mit Recht, Auch Parthey auf 
seiner Karte setzt jene Burg westlich von Agrigent. — 
Kritiker des Herodot (VII, 170) und des Polybius (IX, 
27) machen wir auf die Erklärungen gewisser Stellen 
dieser Historiker aufmerksam in der vorliegenden 
Schrift (S. 20 ff«)«

Die Beschreibung der steinernen Denkmäler des 
alten Agrigent sehen wir ungern in diesem Abschnitt. 
Noch ist nicht von den Dorern die Rede viel gewesen, 
und doch wird hier von dorischer Bauart, von dorischer 
Bildnerei u. s. w. gesprochen. Im Übrigen aber gibt 
der Verf. uns eine sehr. ausführliche, dankenswerthe 
Beschreibung. Nur Schade, dass er Klenze’s Werk 
nicht hat benutzen können.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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CriecIiBselie ^IterthumsMunde.
Akragas und sein Gebiet. Ein Beitrag zur Geographie 

und Geschichte Siciliens, von Otto Siefert.
(Schluss aus Nr 164.)

Es folgt der Abschnitt: Geschickte von Akragas 
(S. 51 87) und zwar 1. bis zur Einwanderung der Hel
lenen (S. 51—56). (Aber da gab es ja noch kein Akra
gas.) II. Bis zur ersten Eroberung Akragas’ XCIII, 3 
(S. 57—77), III. Neues Aufblühen, Akragas unter den 
Römern (S. 78—87).

la dem ersten, hier sehr am unrechten Orte ste
henden Capitel beschäftigt sich unser Verf. zunächst 
nnt den Sicanern und ihrem Verhältnisse zu den Sicu- 
lern. Er „nimmt mit Thukydides eine Einwanderung 
derselben aus Hispanien oder dem südlichen Gallien 
an und erkennt in ihnen Stammgenossen des iberischen 
Volkes; ferner meint er: „Die Siculer waren gewiss 

.Stammverschieden von den Sicanern und auf die von 
A. W. v. Schlegel nach Analogie des Namens Sic-ani 
und Sic-uli (die auch wol schon von Griechen [Pausan. 
V. 25, 2 Etym. M. s. v.&xtkol] aufgestellt ist) behaup
tete Identität beider Stämme ist wol ebensowenig zu 
halten, als auf eine von ihm supponirte Einwanderung 
von der libyschen Küste.“ Auf die letztere allerdings 
hichts; allein was die erste anbetrifft, so wünschten 
Wir, hätte Hr. S. Grotefend’s Untersuchungen a. a. 
$rte berücksichtigt. Diese würden ihn eines Andern, 
d. h. eines Bessern, überzeugt haben. Ref. ist wenig
stens ganz von denselben eingenommen worden, und 
er hat die Genugthuung, dass Andere auch so denken. 
Man ygl. z. ß Klotz’s Handbuch der latein. Literatur
geschichte , Thi. i ? f, Grotefend bringt nach
Hecatacus (vgl. ijft s 10 15. Hft 2, s 5 ff. Hft. 4, 
8. 5 f.) die Sicaner mit den Sequanern in Gallien an 
der Sequana (Seine) jn Verbindung, lässt sie von da, 
durch die Iberer oder Ligyer verdrängt, nach Oberitalien,

da wieder fortgetrieben, nach Latium einwandern. 
Hier befreunden sie sich unbezweifelt mit der lateini-

(pela^gisch - gi iechisch - italischen) Sprache. Ein 
heil zieht nach UnteiItalien,, imjuer noch Sicaner ge- 
eissen, und von da nach Sicihen über, das freilich

noch nicht diesen Namen führte. Der grössere 
bleibt noch eine Zeitlang in Latium, nimmt dort 

oder bekömmt den Deminutivnamen Siculi (wieRo- 
n»us, Romanus, Romulus; Sabinus, Sabellus; unus ul-

benus bellus u. a. W.; vgl. Grotef. Hft. 4j § 4^ 

wird aber zuletzt auch aus Latium verdrängt und geht 
nach Unteritalien. Das Alles in vorhomerischer Zeit; 
denn bei Homer kommen bereits die Sicaner auf Sici- 
lien, die Sikeler (Stxekoi ist nichts Anderes, als das grä- 
cisirte Siculi) in Unteritalien vor. Vgl. Grotef. 1, S. 4; 
4, S. 9 f. Später, gepresst von den Nachbarvölkern, 
gehen auch die letztem nach Sicilien über, geben der 
Insel den Namen und treten daselbst sogar feindlich 
gegen ihre Stammgenossen, die Sicaner, auf, die ihnen 
freilich durch die Länge der Zeit nicht wenig mochten 
entfremdet sein. Grotef. ebend. 4, S. 15.

Eine gute, aber meist aus Fischer (antiquae Agri- 
gentinorum histor. prooem. p. 8 u. 99) entnommene Be
merkung ist’s, dass die Sicaner zum Theil in Schluchten 
gewohnt und eine eigenthümliche Kunst besessen hätten, 
ihre Wohnungen in Felsen zu arbeiten. „Der Berg, wo 
das heutige Girgenti liegt, und weiter östlich ein Thal 
val d’Ispica, geben merkwürdige Beweise davon. — 
Auch in dieser Eigenthümlichkeit liegt ein Beweis der 
Verwandtschaft mit dem iberischen Stamme (vielmehr 
wol ein Beweis der im hohem Alterthume sehr verbrei
teten Sitte, so gerade zu wohnen). Die iberischen Be
wohner der Balearen, die bisher Troglodyten hiessen, 
bauten ähnlich; auch die Jolaenser oder Ilienser auf 
Sardinien zogen sich gegen die Angriffe der Karthager 
in die Bergklüfte zurück und wohnten in unterirdischen 
Wohnungen bis zu den Zeiten der Römer unabhängig. 
Unwillkürlich, sagt Fischer p. 16, wird man bei die
sem Allem an die Kyklopen und ihre Wohnungen er
innert; ja! selbst der Name der Lästrygonen scheint 
nur auf ein Volk zu deuten, das in Stein arbeitete und 
in Höhlen wohnte/4 Sehr richtig bemerkt Hr. S. dann 
(mit Fischer a. a. O.) S. 55: „Dass der hellenische 
Mythus hier einen trefflichen Anknüpfungspunkt für den 
Dädalus fand, ist natürlich: auf ihn bezog man ja Al
les, was Kunst damals betraf (schärfer und richtiger: 
was in spätem Zeiten nach alterthümlicher roher Kunst 
aussah, was von Kunstdenkmälern aus frühester Vor
zeit herzurühren schien).“ Hier sagt der Verf. ganz 
mit Recht „der hellenische Mythos,44 nicht kretische; 
denn der Mythos vom Dädalus scheint nicht lokal kre
tisch zu sein, sondern vielmehr allgemein hellenisch, 
lokal vielleicht im eigentlichen Hellas, am meisten wol 
in Athen, in der Stadt, wo früh Kunstfertigkeit ge- 
blühet hat. Daher ist es auch falsch, wenn Fischer 
a. a. O. sagt: Cretenses enim quum hasce Sicanorum 
urbes vidcrent, eorum statim meminisse eos oportebät, 
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quae de labyrintho Cretensi, Daedali insigni opere, 
domi vulgo ferebantur: neque igitur fieri poterat, quin 
haec Sicanica opera ad Daedalum quoque auctorem re- 
ferrent.“ Es brauchten nicht blos Kretenser zu sein; 
die Griechen überhaupt, denen der Mythos von Däda- 
lus bekannt war, konnten so dichten. Für Cretenses 
ist also Graeci zu setzen. Darum ist auch falsch, wenn 
Hr. S. a. a. O. also fortfährt: „Aber deswegen entbehrt 
die damit in Verbindung stehende Landung der Kreter 
nicht jeglichen historischen Grundes.” Allenfalls kann 
man mit Grotefend (a, a. O. IV, S. 9), annehmen: „die 
Kreter kamen erst um 690 n. Chr. G., als sie mit den 
Lindiern aus Rhodos Gela am Flusse Gela gründeten, 
nach Siciiien, und erst nachdem die Gelaer im J. 582. 
Akragas — erbauten, — bildete sich eine der ältesten 
Sagen von Dädalos und Minos aus.“

„Einflussreich für alle Zeiten“ — diesen passenden 
Übergang macht hier unser Verf.; wir hätten nur spe- 
ciell angegeben gewünscht, nach welchen verschiedenen 
Seiten hin dieser Einfluss statt gefunden, damit auch 
an Sicilien, an Akragas die welthistorische Bedeutsam
keit des Hellenismus recht klar ins Auge fiele — „war 
aber die Einwanderung hellenischer Colonisten. Unter 
den von ihnen gegründeten Städten nahm Akragas nicht 
die letzte Stelle ein. Es erhob sich auf seiner Höhe 
im dritten Jahre der neunundvierzigsten Olympiade.“ 
(582 v. Chr.) Diese Jahresrechnung für die Anlage 
Agrigents ist nämlich die wahrscheinlichste.

Die Perioden der Geschichte der Stadt hätte Hr. S. 
im Allgemeinen markiren sollen, damit man gleich von 
vorn herein eine Übersicht hatte, in die man die Ein
zelheiten subsumiren konnte.

Wie bei der Gründung Gelas herrschte auch bei 
der von Agrigent das dorische Element vor. Was folgte 
hieraus? Was hatte solches für einen Einfluss auf die 
Verhältnisse der Stadt während des Alterthums? Auch 
das war in zusammenfassenden Zügen zusammenzustel
len und das Einzelne daraus abzuleiten oder darauf 
zurückzuführen.

Schon der Namen ’AxQdyac ist dorischen Klanges. 
Der Verf. hätte sich über denselben etwas verbrei
ten sollen. Er übersetzt ihn (S. 8) kurzweg „die Hü
gelstadt.“ Offenbar ist ^Axgdyaq = «xpa yäg, wie schon 
Polybius (T. V, p. 37. H* Schweigh. aus Steph. Byz» 
s. v. 1 Axgayavzeg) das Wort gefasst, nur dass er axga 
fälschlicher Weise in übertragener Bedeutung genom
men hat, indem er als Grund beifügt: to tvyttov
(i. e. praestantissima terrae propter soli fertilitatem). 
Agrigent lag aber hoch, gleichsam lv -ifi dx^: yfc.
Daher also der Namen (vgl. Grotef. a. a. O. IV. H. S. 
31), und zwar hiess die Höhe o 'AxQwyag, nach ihr 
ist die erste Stadt y \Axqayag und der Fluss 6 "AxqÜ- 
yag benannt worden. Dafür zeugt theils die Natur der 
Sachen, theils das verschiedene Genus des Namens. 
Wenn Hr. S., wie billig, die mythische Genealogie des 

personificirten Akragos erwähnt, nach welcher derselbe 
ein Sohn des Zeus und der Asterope (Blitz) sein sollte, 
so war zugleich nachzuweisen, warum er dazu ge
dichtet wurde. Zeus ward in Agrigent vor allen Göt
tern heilig verehrt; er ward aber überhaupt auch als 
äx()iog oder äxgaiog verehrt, und — Akragas lag hoch, 
und der erste Theil des Namens deutete ebenfalls dar
auf. Daher lag es denn auch nahe, den personificir
ten Blitz, die Asterope, zur Mutter des vermeintlichen 
Stadtheros zu dichten. — Der Römer hatte in seiner 
Sprache kein dem Axgayag ähnliches Wort; ihm war 
sein ager, agri geläufig, und so nannte er die Stadt, 
als er sie kennen lernte, Agrigentum. So war es ihm 
gerade bequem.

Über die ursprüngliche Verfassung der Agrigenti- 
ner spricht der Verf. gut und besonnen — doch hätten 
wir auch hier gern an diesem Beispiele auseinander 
gesetzt gesehen, wie die Colonien der Griechen be
strebt waren, ihre Verfassungen besser als im Mutter
staate, d. h. freier und edler herzustellen — desgleichen 
über diejTyrannis des Phalaris. Nur wären in Bezug auf 
dessen berüchtigten Stier die Nachrichten noch schärfer 
zu untersuchen und — zu trennen gewesen, damit wir 
endlich ein sicheres Resultat gewonnen hätten. Zuerst 
ist auf jeden Fall der eherne Stier, dessen sich Pba- 
laris zu seinen Grausamkeiten bedient hat, zu scheiden 
von dem, der ursprünglich in Agrigent gestanden hat. 
Dieser letztere war das Bildniss des Flussgottes Gela 
(Schot. Pind. Pyth. I, 185), wahrscheinlich nach Ti- 
mäus: es ist sehr glaublich, dass die Gelenser, als sie 
Akragas gründeten, entweder diesen Stier mitgebracht 
oder ihn als Denkmal ihrer Abkunft von Gela daselbst 
errichteten. Dass es ein Stier war, ist ganz in der 
Ordnung. Dieses Kunstwerk ward bei der Eroberung 
von Agrigent durch die Karthager nach Karthago ge
schafft; denn auch diese liebten es, ihre Stadt mit er
beuteten Kunstdenkmälern zu verzieren. Cf. Cie. in 
Verr. IV, 33. Scipio gab es den Agrigentinern zurück. 
Cic. a. a. O. Diod. XIII, 90. Der eherne Stier, den Pha
laris benutzt hat, stand erweislich auf dem Eknomus, 
im Gebiete von Agrigent, und wurde nach der Ermor
dung des Tyrannen ins Meer versenkt. S. Schol. Pind. 
a. a. O. (nach Timäus). So konnte denn mit allem 
Rechte Timäus (nach Polybins, bei Göller Frag. Tim. 
p. 272 sq.) sagen, es habe einen solchen in Agrigent 
gar nicht gegeben, und der, welcher in der Stadt ge
zeigt werde, sei nicht der des Phalaris (nach den Schol. 
pind. bei Göller p. 273). Später wusste man das gar 
nicht, dass der echte phalaridische Stier ins Meer ge
worfen worden sei, und hielt den des Flusses Gela 
für denselben. Gegen solche Meinung eifert aber Ti
mäus. Da nun aber jener Stier des Phalaris ins Meer 
versenkt worden war, so konnte man auch nachmals 
und kann man auch jetzt nicht mehr über denselben, 
über seine Gestalt und seine eigentliche Bedeutung ur
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theilen, wenn er wirklich eine solche gehabt hat und 
nicht als die Ausgeburt der Phantasie eines Tyrannen- 
tnechts blos zur Marter erdacht und gebildet worden 
ist. Aber wo war die Idee dazu hergenommen von 
dem Künstler, dem Perillus oder Perilaus? Der kürz
lich verstorbene Pauly äusserte darüber vor Jahren (im 
Tübinger Kunstblatt, 1835, Nr. 57), Folgendes: Da Agri
gent eine von Gela aus gegründete Enkelcolonie von 
Rhodos war, so ist auf eine Nachricht der altern Scho
lien zu Pindar (Olymp. VII, 160, vgl. Tzetz. Chil. IV. 
390) zu achten, nach der auf Rhodos, auf dem Berge 
Atabyris nahe dem berühmten Zeustempel eherne Rin
der aufgestellt waren, von welchen man die abergläubi
sche Sage hegte, sie brüllten, so oft der Insel ein Un
heil bevorstände. Weil nun der Cultus des atabyrischen 
Zeus vollständig nach Agrigent übergetragen wurde, 
und der Gott daselbst als Ztvq noXitvg einen Tempel 
erhielt (Polyb, XI, 27), den, nach Polyän {Strateg. N, 
P« 333, ed. Casaub), Phalaris baute: so möchte dieser 
wol auch die ehernen Stiere haben nachbilden lassen, 
und diese Thatsache später, nachdem der Gebrauch der 
brüllenden Stiere vergessen war, zu der gewöhnlichen 
Erzählung die Veranlassung gegeben haben. Pauly 
hielt also das Ganze für eine blosse Ausgeburt der 
Sage. Irrte ei' schon darin, so liegt, so geistreich die 
Erklärung sein mag, auch darin ein Irrthum, dass dem 
Phalaris die Idee der Stiernachbildung zugeschrieben 
wird. Der Künstler selbst soll sie den historischen Zeug
nissen zufolge zuerst gehabt haben, und — er war ein 
Athenienser. Konnte er von den rhodischen Kühen 
wissen? Endlich hat ja, wie wir oben bemerkten, der 
phalaridische Stier nickt beim Zeustempel in Agrigent 
gestanden, sondern auf dem Eknomiis. Das Ganze ist 
also zu weit hergeholt. Näher liegt, dass der Künstler 

Idee von den Flussstieren entlehnt hat. Und vom 
sesn°DUS Wai ^ern *^e Mündung des Himera-Flus- 
nen e^emabge Vorhandensein eines solchen eher- 
wollen Xl ^r’Sens mit Gillies und Hirt läugnen zu 
stenz eines p}en so ver^ehrt? als mit Böttiger die Exi- 
ziehun°- S. 62 ^5*®’ Unser Verf. sagt in letzterer Be- 
nwrVtwwapn’ ^echt: „Zuvörderst muss hier be- 
phaleridischer/Stiers9 'm“ immer a,lch daS Dasein des 
des Phalaris selbst werde» mag, die Existenz
darf. Das hiesse wo] 8S*e*“« ," cl“ bezwetfeh werden 
Hohn sprechen zu GeXZe,,Sn,ssen deJ A 
reichen, Hypothese.“ " e,ncr’ wenn anch ®c,st-

Im Folgenden werden nns „
Magischen Schicksale der Agl.;, ' 'yec''sel™'le,n’, . 
soviel r p.. . •• ausführlich und.Zen v f“r de!1 Augenblick zu beur-
und mit , C" voriandfne" Nachrichten getreu 
schilXrtRUw-S1Cht a“f da\A"oemai- recht wohl ge- 
e±F slau,,cn nich' UnST Verpflichtung zu 
entstehen, wenn wir diese Darstellung den Freunden 
und Forschern der Geschichte Siciliens und jener Stadt 

durch so viele Katastrophen hindurch empfehlen. Die 
innern Kämpfe und die verschiedenen Tyranniden, die 
mehrfache Umgestaltung der Verfassung Agrigents, die 
auswärtigen Kriege mit den Siculern, mit manchen der 
eignen Stammgenossen, mit den Karthagern, Römern 
bieten ein abwechselndes, interessantes Bild. In das 
Einzelne einzugehen verbietet uns der Raum dieser 
Blätter.

Der nun folgende Abschnitt: Cultur der Akragan- 
tiner (S. 88 —104), umfasst: 1) den Cult, 2) die Kunst 
und Literatur, 3) Verfassung, Sitte, Lebensweise, 4) 
die Münzen. (Warum die letztem nicht zur Kunst mit- 
gereehnet?)

Es ist nicht ganz richtig, wenn der Verf. S. 89, in 
Bezug auf den rhodischen Pallas-Dienst sagt: „Selbst 
auf Rhodos hiess die Göttin die Lindische.“ Warum 
selbst? Wo sind die Stellen, in welchen sie vorzugs
weise die Lindische geheissen wird ? — Eben so ist der 
Schluss in Folgendem falsch: „Auch von Athen ging 
ein Zweig des Cults der Athene aus: dort war er mit 
dem Cult des Hephästos und mit Ausübung der Kunst 
verknüpft (das war er auch auf Rhodos, und zwar 
ward die Göttin hier nach dem betreffenden Mythos 
bei Pindar als Göttin der Bildnerei verehrt). Die Rho- 
dier hatten aber bei dem Opfer, welches sic der Athene 
nach ihrer Geburt brachten (der Verf. wird dies doch 
nicht als ein historisches Factum nehmen wollen ?), das 
Feuer vergessen (nämlich zufolge der spätem mythischen 
Dichtung, durch welche man den auffallenden Cult 
rechtfertigen und erklären, in seinem Ursprünge nach
weisen wollte), und in Lindos erhielt die Göttin daher 
(?) änvQa (der Verf. verkennt ganz und gar die 
Bedeutung des desfallsigen kirchlichen Mythus, nimmt 
ihn wirklich als historische Überlieferung.’). So mag 
der Cult auch nach Akragas gekommen sein (d. h. in 
jener Gestalt mit feuerlosen Opfern), und es möchte 
daher (?) zweifelhaft sein, ob man hier einen Hephä
stostempel zu suchen habe.“ Hier fragen wir: Ist denn 
Hephästos der Gott des Feuers und nicht vielmehr der 
Gott des Bildens in Erz und Thon? und darum erst 
secundär der Gott des Feuers? Wie sollte denn sein 
Cultus darum in Agrigent gefehlt haben, weil der Pal
las Athene feuerlose Opfer dargebracht wurden? Das 
steht in keiner reellen Beziehung.

Gewünscht hätten wir, Hr. S. hätte sich der un
wahren Vermuthung S. 90, enthalten: „Eine Spur von 
Apollons Verehrung als fruchttreibende Sonnenkraft 
(wo möchte der Gott in solcher Eigenschaft Vorkom
men? Apollo ist in Bezug auf die Saaten nur anoMvq 
oder aX^lxaxoq, nie und nirgends wirklich fruchttrei
bend. Und Sonnenkraft?) möchte sich in dem auf Si- 
cilien, und namentlich in Akragas sehr gefeierten Culte 
der Demeter und Kora nachweisen lassen.“ Apollo 
gruppirt sich mit der Demeter und der Kora nur als 
abwehrende oder vernichtende Gottheit. — Warum doc 
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behält Hr. S. nicht selten die assertorische Sprache 
des Mythos bei1? Es nimmt sich sonderbar aus, wenn 
er S. 92, sagt: „Die Anthesphorien wurden am Tage 
vor den eigentlichen Theogamien gefeiert zur Erinne
rung des Raubes, während die Göttin Biwnen suchte,“ 
oder bald nachher: „Auf seinen Fahrten hatte Hera
kles auch Sicilien berührt,“ oder „Herakles hatte den 
Dioskuren die Pflege der olympischen Spiele übertra
gen.“ Das sind doch keine Thatsachen? — S. 92 ff. 
gibt er eine neue Erklärung von den Owt-tvioig. Hier
nach sind dieselben ein Fest der Gastlichkeit der Dios
kuren, wo sie nicht gespeist wurden, sondern „an dem 
sie das ganze Volk speisten, wobei denn die Könige 
und Grossen, wie billig, die Götter in soweit reprä- 
sentirten, als sie die Gastgeber bei diesen Speisungen 
waren.“ Die Sache verdient eine nähere Prüfung.

Während die bildende Kunst in Agrigent so herr
liche Schöpfungen hervorgebracht hat, dass die Ruinen 
derselben noch jetzt zu den bedeutendsten Resten rein 
dorischer Baukunst in Sicilien, ja überhaupt im Alter- 
thume gehören, konnte das Capitel von den Schrift
stellern nur höchst dürftig ausfallen: der einzige Ein- 
pedokles macht in der Geschichte der Literatur Epoche.

Der letzte Abschnitt: Verfassung-, Sitte und Le
bensweise der Ahragantiner bietet gleichfalls manches 
Interessante und Treffliche, unter dem die Vertheidigung 
der Nachricht bei Diogenes von Laerte, Agrigent habe 
800,000 Einwohner in der Zeit seiner höchsten Blüthe 
gehabt, nicht das Einzige ist.

Zur genügenden Darstellung der Rubrik von den 
Münzen bedauert der Verf., nicht Franz Strebers Ab
handlung in den Schriften der Münchner Akademie ha
ben benutzen zu können.

Der Druckfehler sind wenige und nur unbedeu
tende. Unter ihnen ist uns nur „Höckh“ aufgefallen.

Und so scheiden wir mit Achtung von einem Manne, 
der durch dieses Werk seine Tüchtigkeit zu einer sol
chen Darstellung hinreichend bekundet hat.

Brandenburg a. H. Dr. Heffter.

Jurisprudenz.
Der ordentliche bürgerliche Process nach königlich säch

sischem Rechte systematisch dargestellt von Dr. Ro
bert Osterloh, Sachwalter in Leipzig. Zweite ver
mehrte und verbesserte Auflage. Erste” Band, ent
haltend: die Einleitung und den allgemeinen Theil. 
Zweiter Band, enthaltend: den besondern Theil. Leip
zig, Tauchnitz jun. 1846. Gr. 8. 41hlr. lONgr.

Es ist immer ein eigen Ding um das sächsische Ter- 
ritorialprocessrecht gewesen. Schon der erste Theil der
Constitutionen Kurfürst August’s hat, im Gefühl der 

Nothwendigkeit, einige Lücken der gemeinrechtlichen 
Gesetzgebung auszufüllen, manche Abweichungen von 
dieser allgemeineren Grundlage festgestellt, die später
hin durch ihre Aufnahme in die ältere Processordnung 
von Kurfürst Johann Georg vom Jahre 1622 zu ei
nem wissenschaftlichen Ganzen gestaltet worden sind, 
— eine Musterarbeit, die durch das Verbot des articu- 
lirten Libells, die Annahme des Eventualprincips, die 
Specialisirung der Litiscontestation, die Regulirung des 
Beweisverfahrens durch ein besondres Beweisinterlocut 
und die Beschränkung der Nullitätsquerel so dauerhafte 
Grundlagen für die Ausbildung des Ordinarprocesses 
gewonnen hat, dass ein grosser Theil dieser neuen 
Verfügungen in den jüngsten Reichsabschied von 1654 
aufgenommen und dadurch zur Grundlage des gemeinen 
deutschen Processrechtes erhoben ward. Wenn nun die 
Schriften der sächsischen Processpraktiker in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrh. in der öffentlichen Meinung be
deutend gestiegen, und mit Nutzen zur Erläuterung des 
jüngsten Reichsabscbiedes weit über die Grenzen des 
Sachsenlands hinaus verwendet worden sind, so haben 
sich dieselben im Gefühl ihrer Wichtigkeit und im Über- 
maass der Selbstschätzung zu der jetzt freilich längst 
verworfenen Behauptung verleiten lassen, dass es gar 
kein gemeines deutsches Processrecht mehr gebe, son
dern dass dieses lediglich nach der sächsischen Doctrin 
zu modeln sei. Nun kam man freilich schon in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrh. von dieser übersehwängli- 
eben Ansicht zurück, seitdem Ludovici und Estor es 
versuchten, die Grundlagen des gemeinen deutschen 
Processes von denen des sächsischen Territorialrechts 
genau zu sondern, aus jenen eine eigentümliche und 
selbständige Doctrin zu entwickeln und auf diesem 
Wege eine Emancipation des gemeinen deutschen Pro- 
cessrechts von dem sächsischen Elemente herbeiführ
ten, wodurch zugleich diesem im System die Stellung 
als Erläuterungsmaterial zur Exegese des jüngsten 
Reichsabschieds für die ganze Zukunft angewiesen wor
den ist; allein in Sachsen selbst blieb nichtsdestowe
niger die Überzeugung von der Vortrefflichkeit des 
Landesproductes und die Geringschätzung von der ge
meinrechtlichen Doctrin nach, wie vor, unerschütterlich 
fortbestehen, und dieser unwissenschaftliche Eigendün
kel ist der Hauptgrund davon geworden, dass man selbst 
nach der Promulgation der Erläuterten und Verbesserten 
Processordnung von 1724 die gemeinrechtliche Grund
lage dieses Territorialprocessrechtes noch mehr als 
früher vernachlässigte, wobei natürlich der Thatum- 
stand recht absichtlich äusser Acht gelassen ward, 
dass die ganze Begriffsforschung auf processualischem 
Gebiete sich nur auf die gemeinrechtliche Grundlage 
basirt

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. K*. Hand in Jena. Druck und Verlag von I1. A. Krockhaus in JLeipsig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATÜM-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 166. 13. Juli 1846.

Jurisprudenz.
Der ordentliche bürgerliche Process nach königlich säch

sischem Rechte systematisch dargestellt von Dr. Robert 
Osterloh.

(Fortsetzung aus Nr. 165.)
So setzte sich, je mehr sich die particularrechtlichen 
Quellen häuften, und durch die Fülle und Ausführlichkeit 
i rer Detailbestimmungen das gemeine Recht immer 
mehr und mehr in den Hintergrund zurückdrängten, in 
Sachsen schon im Laufe des 18. Jahrh. ein gewisser 
Schlendrian fest, der alle processualische Begriffsbestim
mungen von Compendium zu Compendium vererbte, und 
unbekümmert um ihre Begründung aus den Rechtsquel
len , bei jeder Einzellehre nur die territorialrechtlichen 
Bestimmungen der sächsischen Processrechtsquellen er
örterte. Zwar fehlte es auch hier nicht an guten Köp
fen , welche das Unzureichende und Mangelhafte dieser 
Methode gebührend rügten, dem gemeinen Processrecht 
seine Stellung im Systeme anwiesen und das sächsi
sche Territorialrecht nur als Modification und Ergän
zung der gemeinrechtlichen Grundsätze behandelten. 
So erörterte z. B. schon in der ersten Hälfte des ver
flossenen Jahrhunderts Joh. Heinrich von Berger in dem 
vierten Buche seiner Oeconomia iuris ad usum hodiernum 
accommodati ausführlich das gemeinrechtliche Process- 
recht unter stäter Berücksichtigung der sächsischen Terri-' 
^rialrechtsquellen; in gleicher Weise verband auch 

ner ini Systema processus iudidarii et communis et 
fanff de usum sch°lae ac tori scriptum seit dem An- 
Bestimmn^aU^eu^en ^u^^uudert8 die gemeinrechtlichen 
♦' larrerhFen den Vorschriften des genannten Par- 
icu es durch wissenschaftliches Denken zu ei

nem Ganzen und , . o
stems bei diesem l auch die Anordnung des 
«nd meht durch die Gedankens bcdingt

ir , so rüge» je wiederholten Auflagen dieses Lehr-
Whes mcht wenig daa„ bei>

.,er 16 ®ente’nrechtliche Grundlage des 
^chsnsehen Civdprocesses „ie ¥erkannt 
üL Sc‘^e,n fre‘ W d‘eS Uch untcr den Händen der 

lungern Bearbeiter einen grossen Theil seines ehemali OPn Ai 1 beilies (3IlvIIlclll-
P Ansehens emgebusst hat, auch da« hier in Ffop-p

Gesetzraateria1’ ”am“>«ieh seit dem Jahfe 
lööO, hauptsächlich durch die Veränderung der Lan
destribunale zu einer fast übermässigen Masse ange
schwollen ist; konnte der Biener’sche Versuch nicht 

mehr den Anforderungen der Gegenwart genügen, und 
es stellte sich sonach von selbst die Nothwendigkeit 
heraus, die jüngsten Producte der Landesgesetzgebung 
mit den Vorschriften des frühem Rechtes im Sinne 
Bieners zusammenzudenken und zu einem wissenschaft
lichen Ganzen zu verarbeiten. Das nun hat für den Or- 
dinarprocess zunächst versucht Volkmann, System des 
sächsischen Civil- und Administrationsprocesses nach 
Biener (Leipzig 1841 f.). Allein, obschon es diesem 
Manne nicht an Fleiss und Quellenstudium gebrach, so 
fehlte ihm doch der Geist und Scharfsinn Bien er’s, um 
das betreffende Material in angemessener Weise zu 
verarbeiten; auch geht ihm überall die Detailkenntniss 
des gemeinen Processrechtes und dessen Literatur ab; 
von Begriffsforschung, die hauptsächlich der gemein
rechtlichen Grundlage zu entnehmen war, findet sich 
im ganzen WTerke keine Spur; und die Ansichten, wel
che der Bearbeiter als die eignen zu Tage fördert, 
sind grossenteils so schlecht, dass sie dem Kenner 
des sächsischen Processrechtes gar keiner ernsthaften 
Widerlegung werth scheinen werden. Überhaupt trägt 
das Ganze das Gepräge einer rohen Compilation, die 
nicht einmal auf weitern Vorarbeiten beruht, als welche 
der Augenblick zufällig an die Hand gab. Wollen wir 
nun auch das Misslingen dieses Unternehmens gern 
mit der durchaus praktischen Richtung des Verf. ent
schuldigen, so ward doch das Verlangen nach einem 
andern Werke, welches das neue Gesetzmaterial mit 
dem frühem zu verbinden wüsste, um so dringen
der, je weniger der oben genannte Versuch dem Be
dürfnisse der Gegenwart entsprach. Hierauf führte 
auch ferner mit unabweisbarer Nothwendigkeit der Um
stand, dass der gemeine deutsche Civilprocess durch 
die Anwendung der historischen Forschungsmethode 
auf ein Gebiet, welches früher längere Zeit hindurch 
brach gelegen hatte, unter den Händen eines Linde, 
Bayer und Andrer gerade in der jüngsten Zeit eine 
neue Phase der Entwickelung zeigte, welche hauptsäch
lich die Reconstruction der processualischen Begriffe 
aus der gemeinrechtlichen Grundlage betraf und für 
jedes deutsche Territorialrecht, um wie vielmehr für 
das königlich sächsische von der höchsten Bedeutung 
war, das in seiner endlichen Grundlage alle processua
lische Begriffe aus dem gemeinen Rechte entlehnte, 
wenn auch Krug und Siebdrat in ihrer Bearbeitung des 
Biener’schen Werkes beliebt haben, diese Tha!sa^ 
gänzlich zu ignoriren. Von ganz andern Ansic e 
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ging der Verf. des gegenwärtigen Handbuchs aus. 
dem wir nicht blos Fleiss und Ausdauer in der Durch
forschung des territorialrechtlichen Gesetzstoffes (auch 
die ältern Quellen des sächsischen Rechtes sind von 
Neuem durchgegangen worden), sondern auch wissen
schaftlichen Sinn und Ernst der Forschung insoweit 
nachzurühmen haben, als es von einem tüchtigen Prak
tiker nur immer verlangt werden kann, der unter einer 
Masse zeitraubender und ganz heterogener Arbeiten 
Vergnügen und Erheiterung in der Bearbeitung eines 
Rechtstheils findet, dem er sich mit sichtlicher Vorliebe 
zugewendet hat. Überhaupt leuchtet aus dem Ganzen 
der Arbeit recht klar und deutlich das Talent des Verf. 
hervor, ein lesbares Buch zu machen, was sich vor
zugsweise dem Bedürfnisse des sächsischen Praktikers 
anschliesst und eine übersichtliche Zusammenstellung der 
Resultate von den meisten Einzeluntersuchungen gewährt, 
die bis auf den heutigen Tag herab in sehr verschie
denartigen und bändereichen Werken d. h. in Zeitschrif
ten für das Territorialrecht und in Sammlungen von 
Rechtsentscheidungen oder processualischen Abhand
lungen zerstreut sind. Selbst die bekannt gewordenen 
Präjudicien des Oberappellationsgerichtes und der Mit
telgerichte finden hier Berücksichtigung, und so wird 
ein tüchtiger Sachwalter wol Alles im Buche vereint 
finden, was der tägliche Bedarf des praktischen Lebens 
erheischt. Dieser praktische Comfort des Buchs hat 
schon wenige «Jahre nach dem Erscheinen der ersten 
Ausgabe eine zweite Auflage nöthig gemacht, ehe 
der Verfasser die nöthige Musse gefunden, die 
Resultate seiner bisherigen Arbeit durchgehends einer 
neuen Prüfung zu unterwerfen. So kommt es denn, 
dass die zweite Auflage nur in wenig Punkten von der 
ersten ab weicht, indem der Verf. die neuere Process- 
literatur an den geeigneten Stellen nachträgt, und un
ter völliger Beibehaltung seines frühem Systems nur 
ab und zu seine frühem Ansichten ausführlicher be
gründet, oder Stellenweise berichtigt, was dann immer 
mit der Bemerkung geschehen ist, dass er in der frühem 
Ausgabe andrer Meinung gewesen sei.

Der praktische Comfort, den wir dem Buche nach
gerühmt haben, zeigt sieh auch in der vom Verf. be
liebten Anordnung fies Systems. Im speciellen Theile 
liegt die gewöhnliche Ordnung eines vollständigen Or
dinarprocesses zu Grunde, wodurch Abweichungen, die 
sich Biener des akademischen Vortrags halber erlaubt 
hatte, z. B. die Veranstellung der Lehre voi den Eiden 
vor das Beweisverfahren und die Behandlung demselben 
als Theil des ersten Verfahrens, was mit der eigen- 
thümiichen Stellung des Eidesantrags über den Klag
grund im sächsischen Processe zusammenhängt, von 
selbst wieder in das natürliche Gleis des Ordinarpro
cesses gebracht werden. Der allgemeine Theil, der ge-: 
wohnlich nur subjectiver Bedürfnisse halber da zu sein • 
pflegt, scheint, wenn man ihn auffasst als den Inbegriff 

der allgemeinen Voraussetzungen, die in jedem Ein
zeltheile des Ordinarprocesses zu Grunde gelegt wer
den müssen, recht übersichtlich gehalten und zeugt 
überall von der Einheit des Gedankens, den der Verf. 
entwickelt. Eins ist indess Ref. aufgefallen, dass die 
Lehre von den Poenae inficiationis nicht, wie zu erwar
ten stand, in der Lehre von den Parteien des allge
meinen Theils bei den Poenae temere litigantium vor
getragen, sondern im speciellen Theile bei Gelegenheit 
der Litiscontestation und noch dazu in einer Note 
eingeschaltet wird (Bd. II, S. 73 f.). Nun finden 
sich aber unter diesen processualischen Nachtheilen 
auch solche verzeichnet, die nach dem gewöhnlichen 
Gang des Ordinarprocesses schwerlich bei der Litis
contestation vorkommen dürften z. B. die Strafe des 
Doppelten für den, welcher die Ächtheit eines Docu- 
ments frivol in Abrede stellt, was doch vielmehr ins 
Beweisverfahren gehört u. s. w. — Viel Fleiss hat der 
Verf. auf das Anführen der juristischen Fachliteratur 
verwendet, und wenn er in dieser Rücksicht auch nicht 
gerade Vollständigkeit angestrebt hat, so ist das haupt
sächlich deshalb- nicht geschehen, weil ihm nur die 
Stellen Berücksichtigung zu verdienen schienen, die 
dem praktischen Juristen am leichtesten zugänglich und 
daher die nutzbarsten sind, (Vorrede zur ersten Aus
gabe S. VI). Zweckmässig scheint es uns hier einmal, 
dass vorzüglich die sächsischen Praktiker von Carpzow 
abwärts durchgehends von Neuem benutzt sind; sodann 
auch, dass aus der Reihe von Schriftstellern über den 
gemeinen Process hauptsächlich nur die Neuern seit 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zur Er
weiterung des Literaturapparates gedient haben, was 
in dem Umstande seine Rechtfertigung findet, dass 
gerade von da abwärts die Doctrin dieses Rechts
theiles eine neue Entwickelungsstufe betreten hat. Ob 
es indess hier nöthig war, bei jeder Einzellehre die 
Lehrbücher von Martin, Linde u. s. w. speciell anzu
führen, dürfte bei der grossen Verbreitung dieser Werke 
und nach der Stellung überhaupt, welche solche Bü
cher in der Literatur einnehmen, zu bezweifeln sein. 
Höchstens könnte man sie dazu benutzen, um die ge
wöhnlichen und gangbaren Ansichten über ein Rechts
institut kennen zu lernen; denn eigner Forschung 
aus den Rechtsquellen sind sie fast alle baar und le
dig, was auch schon durch ihre specielle Bestimmung, 
als Leitfaden bei akademischen Vorlesungen zu dienen, 
vollständig gerechtfertigt scheint. Wenn ferner z. B. 
bei der Eintheilung der Jurisdiction in contentiosa und 
voluntaria Linde’s Lehrbuch und Brackenhöft’s Erörte
rungen dazu speciell angezogen werden (Bd. I, S. 158, 
Not. 5), obgleich sie schon auf der vorhergehenden 
Seite für die Lehre von der Gerichtsbarkeit im All
gemeinen angeführt worden waren, so fragt man wol 
nicht mit Unrecht; wo ist die Grenze solcher Citate? 
Endlich scheint es seltsam, dass die Autoren des 
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gemeinen deutschen Processes mit denen des sächsi
schen an vielen Stellen ohne Weiteres zusammenge
worfen werden, wo der eigenthümliche Bildungsgang, 
welchen die sächsische Doctrin schon seit dem 17. Jahrh. 
genommen hat, eine genaue Abtrennung beider Par
ten unumgänglich zu erheischen schien. Durch ein 
derartiges Durcheinanderwerfen von heterogenen Be- 
standtheilen wird die Literatur wahrlich eine rudis 
indigestaque moles, die sich von Handbuch zu Hand
buch,, von Lehrbuch zu Lehrbuch wie eine ewige 
Krankheit fortschleppt und zuletzt zu einem völlig un
nützen Ballaste bei der Buchmacherei herabsinkt, wel
cher den Bogen füllen hilft, wo dem Autor die Gedan
ken ausgehen. Wer gewohnt ist, die Literatur mit Geist zu 
behandeln, der wird darin gewiss etwas Anderes sehen, 
a s eine literarische Krücke, deren sich die Autoren 
äusser der ökonomischen Rücksicht zu bedienen pfle- 

um sich den Anschein einer tiefeindringenden Ge
lehrsamkeit zu geben. Wer wird z. B. glauben, dass 
der Verf. für die wenigen Bemerkungen, die er über 
die Contumaz macht (Bd. I, S. 96), die ganze Masse 
der Seite 113, Note 1, angeführten Schriften durchge
lesen haben werde? Sieht man aber genauer zu, so 
findet sich mit Ausnahme der sächsischen Praktiker, 
die erst vom Verf. hinzugefügt worden sind, das näm
liche Autorenverzeichniss schon bei Sartorius in der 
Giessener Zeitschrift, Bd. 17, S. 1 £ So erscheint 
ferner in der Lehre von der Gewissensvertretung (Bd. 
II, §. 264), ein grosser Theil der S. 235, Not. 4, ange
führten Literatur bereits in Linde’s Lehrbuch S. 305, 
und bei Glück, Erläuterung der Pandekten Bd. XII, §. 
804, S. 327, 330. Allein Ref. spart gern solche Finger- 
arbeit, die sich nur im Nachschlagen von Büchern 
zeigt, aus denen der Verf. seine Literaturquellen ge- 
amcht hat, und bemerkt nur, dass wenn man einmal 
als daran gewöhnt hat, die juristische Fachliteratur 
ohne1^11 ^eSenstand zu betrachten, an dem man sich 
Art undnw°rWUr^ ^eS ^aS*ats furchten zu dürfen, nach 
Kunst sein ei$e ^er I reibeuter erholen kann, es keine 
schätz noch^11^’ ^en vom ^erf. angehäuften Literatur- 
merkung, weku"^8 zu Ter,mehren- Eine andre Be’ 
wollen wir gleich L® Processllteratur näller anSeh‘> 
scheint in der Lite^“* ,nähar. begründen. Der Verf. 
nicht so erfahren, P"va‘- u"d Kirchenrechts
sischen Processes; dah« das und sach-

r» -i v _ Kommt es wol, dass ihm eine 8 ize Reihe Forschungen über nrocessualische Gegen
stände entgangen ist, die ZLP T. *
wni u i . i. ZWar nicht dem Buchtitel, 7 b l a 7 hi«her gehören. So fehlt

I Lel're 1°" personales und
87) Mühl"VVi Drentes (Bd. II, S.
deL^e^n,ÄD“! der ^ession der For
derungsrechte 3. Ausg., S. 585 f.; ferner . . . 
ceptso spolii (Bd. U, S. 110), ist ein Hauptschriftsteller 
unerwähnt geblieben J. H. Böhmer, Exercit. ad Fand 

num. XCI, tom. V, p. 662 — 665 und im Jo ecclesiasii- 
cum Prostestantium lib. II. tit. 13. tom. II. p. 1133 — 
1135: sodann bei der ficta possessio als Wirkung der 
Litiscontestation (Bd. II. S. 77. Not. 12), hätte er
wähnt werden müssen Wetzell, Der römische Vindica- 
tionsprocess S. 214 f.; ferner in der Lehre von den 
Strafen des frivolen Leugnens (Bd. II, S. 72, Not. 25), 
fehlt zur Erklärung von fr. 80, D. 6. 1 (de rei vindi- 
catione die Hauptschrift von Rudorff, Über das Interdi- 
ctum quem fundum und die demselben nachgebildeten 
Rechtsmittel in von Savigny’s Zeitschrift für geschicht
liche Rechtswissenschaft Bd. IX, S. 7 — 55, auch We
tzell a. a. O. S. 215 f.; sodann ebendaselbst bei den 
Fällen, wo die Lis durch das Ableugnen des Beklagten 
duplirt wird, fehlt Sell, von den Causis ex quibus inf,- 
ciatione lis er es eil in duplum in dessen Jahrbüchern für 
historische und dogmatische Bearbeitung des römischen 
Rechtes Bd. II, S. 1—64, 252 — 301; in der Lehre von 
der legitimatlo ad causam fehlt bei der Erörterung der 
Frage, ob bei Urkunden die ausdrücklich auf den Gläu
biger und jeden getreuen Briefsinhaber lauten, schon 
der Besitz der Urkunde allein legitimirt oder ausserdem 
noch der Nachweis eines Erwerbstitels von nöthen sei 
(Bd. I, S. 242), Treitschke, Encyklopädie des Wechsel
rechtes Bd. I, S. 239 f., der allerdings für die An
sicht des Verf. spricht; was aber noch mehr auffällt, 
es ist sogar die Hauptschrift unerwähnt geblieben, de
ren treffliche Dogmengeschichte vielleicht den Verf. 
von der Irrthümlicbkeit seiner Ansicht überzeugt haben 
würde: Duncker, Über Papiere an den Inhaber §. 3, 
in Reyscher’s Zeitschrift für deutsches Recht Bd. V. 
S. 40—44. — Bei der Begriffserörterung der Administra
tivjustizsachen (Bd. I, S. 10) sind die geschichtlichen 
Bemerkungen von Jordan in Weiske’s Rechtslexikon 
unter d. W. nicht berücksichtigt worden, welche den 
Zweck haben, das seltsame Institut der neuern Zeit 
auf die zunächst in Frankreich beliebte Trennung der 
Justiz- und Verwaltungsbehörden in allen Instanzen zu
rückzuführen. Hieran schliesst sich nun weiter die a. 
a. O. Bd. I, 11, Not. 5, angeführte Schrift von Kuhn, 
Das Wesen der deutschen Administrativjustiz (Dresden 
und Leipzig 1843), an, die an einer ganzen Reihe von 
Beispielen auf dem Wege der logischen Analyse zeigt? 
dass Administrativjustizsachen ihrem Wesen nach nichts 
weiter sind, als einfache Verwaltungssachen, bei denen 
Rechtspunkte zur Sprache kommen, mögen dieselben 
nun dem öffentlichen oder dem Privatrechte entlehnt 
sein. Diesen Autor nun hätte der Verf. a. a. O. und 
§. 22, Bd. I, S. 23 £ wol schwerlich mit einem 
Vergl. auch abthun dürfen- um so mehr, da die Be
griffsbestimmung, welche das königlich sächsische 
Gesetz von» J. 1835 davon gibt, sogar nach des er£ 
eignem Dafürhalten nicht erschöpfend ist. . Überhaupt 
wäre es wol auch im Interesse des sächsischen Pro 
cessrechts zu wünschen gewesen, dass an solchen e
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len, wo die neuere Doctrin durch bessere und gründ
lichere Auslegung der gemeinrechtlichen Quellen, die 
zugleich auch jenem Particularrecht mit zu Grunde lie
gen, neue Forschungsresultate gewonnen hat, diese Re
sultate mit ein paar Worten angedeutet, und nicht blos 
lediglich ein Literaturcitat gegeben worden wäre. Als 
Beispiel zur Erläuterung des Gesagten mag dienen, 
was Bd. I, S. 195, über den Gerichtsstand des geschlos
senen Contractes gesagt wird. Nach der gewöhnlichen, 
in Praxi angenommenen Ansicht, heisst es da im Texte, 
soll, wenn über einen besondern Erfüllungsort nichts 
verabredet ist, dieser Gerichtsstand zutreffen bei dem 
Untergerichte des Ortes, wo der Contract, aus dem 
geklagt wird, perfect geworden ist. Hierauf heisst es 
in der Note 2, ebendas., dass Mühlenbruch im Archiv 
für civ. Praxis Bd. 19, Num. 13, eine abweichende Ansicht 
aufgestellt habe, der auch Mittermaier beigetreten sei. 
Wäre es da in einem Handbuch des Processes nicht 
passend gewesen, mit zwei Worten anzudeuten, dass 
der Unterschied der Mühlenbruch’schen Ansicht von 
der gewöhnlichen nur darin besteht, dass im genannten 
Falle nach dem ausdrücklichen Zeugnisse von Ulpian 
L. 19 §. 2 D. 5. 1 (de iudiciis) der Beklagte am Per- 
fectionsort zur Zeit des Contractabschlusses seine Woh
nung oder ein Magazin, eine Werkstätte oder sonst 
etwas gehabt habe, rücksichtlich dessen der Contract 
abgeschlossen worden ist? Ein Erforderniss, das frei
lich dann in Wegfall kommt, wenn in dem Contracte 
ein besondrer Erfüllungsort verabredet ist. Wenig
stens wäre dadurch der Praxis Gelegenheit gegeben 
worden, die falsche Doctrin in der Rechtsausübung zu 
beseitigen, da ja die angeführte L. 19 §. 2 zweifels
ohne auch in Sachsen Gesetzeskraft hat. Ein tieferes Ein
dringen in die Fachliteratur hätte dem Verf. vielleicht 
auch Gelegenheit geboten, sich über die doctrinellen 
Grundansehauungen einzelner Processinstitute, insofern 
dieselben auf particularrechtlicher Grundlage beruhen, 
eines Weitern zu verbreiten, als dies im vorliegenden 
Handbuche geschehen ist. So wird in der Lehre von 
der Contumaz (Bd. I, S. 112), wo die Autoren der Ver
zichtstheorie ganz friedlich neben denen der Straflheorie 
in buntem Gemisch durch einander stehen, nicht weiter 
erörtert, welche von beiden Grundansichten über das 
Wesen des Institutes im sächsischen Particularrecht 
angenommen ist, obschon hier die erläuterte Process- 
ordnung von 1724 mit ihrer gleich anfänglich peremto- 
rischen Ladung unter dem Präjudiz des Eii geständnisses 
und der Überführung im Ordinarprocesse und dem des 
Anerkenntnisses im Executivprocesse zweifelsohne nur 
vom Standpunkte der Straftheorie erklärt werden kann. 
Ebenso wenig erklärt sich der Verf. in der Lehre von 
den Processkosten Bd. I, S. 316 darüber, “ob die Ver
anlassung zum Kostenaufwand für den Gegner nach 

. Verantwortlicher Redacteur: Dr. JF. Hand in Jena.

dem sächsischen) Particularrecht von dem Gesichts
punkt der Schadenzufügung aus beurtheilt werden muss, 
die wenigstens für den gemeinen Process nach dem 
Vorgänge Weber’s und Andrer als Grundlage der Ko
stenerstattung von Seiten dessen, der im Processe un
terliegt , allgemein angenommen wird. Stützt doch selbst 
Biener, Systema processus iudiciarii I, §. 43, welcher 
nach dem damaligen Stand der sächsischen Gesetz
gebung die Kostencompensation noch als Regel und 
die Kostenerstattung als Ausnahme betrachten konnte, 
diese Ansicht nur auf einige missverstandene Stellen 
des Justinianischen Pandektenrechts (Not. 1) und auf 
den Grundsatz des Naturrechts: quamlibet partem apud 
magistratum impensa litigare sua — einen Grundsatz, 
welchen Ref. in den bekanntem Werken über Naturrecht 
bisjetzt noch nicht hat auffinden können. Gleichwol bieten 
schon die Bd. I, $» 325 und 327 erwähnten Stellen der 
ältern und der erläuterten Processordnung hinlängliches 
Material zur gründlichen Widerlegung dieser Ansicht, 
welche neuerdings auch durch das Gesetz vom 11. Ja
nuar 1838 ausdrücklich reprobirt worden, und gleich
wol noch heutzutage die alleinige Grundlage des vom 
Verf. Bd. I, S. 324 angeführten mildern Gerichtsbrauchs 
ist, dass auf Erstattung der Kosten nur dann erkannt 
wird; wenn der Process von Einer Partei offenbar in 
böslicher Ansicht veranlasst oder fortgesetzt worden 
ist, oder wenn dies ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 
vermieden werden können. Eine Ansicht, die vom 
Gesichtspunkt der Schadenzufügung aus sich durch die 
Bemerkung erledigt, dass in dem allgemeinen Gesetze 
welches den Ersatz der positiven Schadenzufügung re- 
gulirte, — in der Lex Aquilia — nicht blos Dolus und 
Culpa lata, sondern auch das geringste Verschulden 
von jeher berücksichtigt worden ist. (L. 44, pr, D. 9. 2, 
ad legem Aquiliam L. 13, pr. D. 40, 12 de überall causa).

Allein bleiben wir nicht bei dem zufälligen Inhalt 
des Buchs, der Literatur, stehen; sondern sehen wir 
in der Hauptsache auf dessen wesentlichen Inhalt, auf 
das Zusammendenken des sächsischen Particularrechts 
mit den Vorschriften des gemeinen deutschen Process- 
rechts zu einem wissenschaftlichen Ganzen. Hier nun 
wird es sofort klar, und ist auch vom Verf. an ver
schiedenen Stellen anerkannt worden, dass, wenn auch 
die sächsische Particulargesetzgebung durch den Reich
thum der ihr eigenthümlichen Gedanken und durch die 
Fülle ihrer Detailvorschriften schon zeitig vor allen 
übrigen Territorialrechten Deutschlands hervorragt, 
sie gleichw'ol das Civil- und Kirchenrecht nicht äusser 
Gebrauch gesetzt hat, sondern die Gültigkeit dieser 
gemeinrechtlichen Grundlagen auch fernerhin voraussetzt 
und nur Modificationen derselben enthält, hauptsächlich 
aber zum Complement der Lücken dienen will, welche 
in jenen Gesetzgebungen des gemeinen Rechts da^ 
praktische Bedürfniss herausgestellt hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

Drude und Verlag von A. Brockhaus in Leipzig.■ 1
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Jurisprudenz.
Der ordentliche bürgerliche Process nach königlich säch

sischem Rechte systematisch dargestellt von Dr. Robert 
Osterloh,

(Portsetzung ans Nr. 166.)
fxehtman von diesem Standpunkt bei der Beurtheilung 
j.H p ehandlung der sächsischen Rechtsquellen aus, so 
ar te sich Manches gegen die vom Verf. beobachtete 

tode erinnern lassen, was in spätem Ausgaben des 
erks leicht verbessert werden kann. Der Haupteinwand 

etnftt das, wie es scheint, recht absichtliche Durchein- 
andervverfen der Vorschriften des gemeinen deutschen 
Processes und derer, welche Sachsen eigenthümlich 
sind, in den §§, welche die Bestimmung haben, einzelne 
Processlel.ren vom Standpunkt des sächsischen Rechts 
aus zu erörtern. Hier hat nun Biener in einem dunkeln 
Vorgefühle der Grundsätze, welche neuerdings die hi
storische Schule weiter entwickelt hat, die Einzelrechte 
genau von einander geschieden; überall zuerst ange
geben, was gemeines Recht ist, und wie sich darnach 
die betreffende Lehre in ihren Grundzügen gestaltet; 
hierauf geht er zur Erörterung der Specialvorschriften 
des sächsischen Territorialrechts über, unterscheidet 
auch hier einzelne Perioden nach Massgabe der alten 
Processordnung von 1622 und der Erläuterten von 1724, 
®»d trägt zuletzt die Modificationen des neuesten Rechts

‘angsweise nach. Ganz anders ist unser Verf. zu 
Bedürf zunächst dazu veranlasst durch das
owrJ"88 der Praktiker, die sich mehr um das, was gCV; Olflen nl ' * •
den zu 1 »i um d’e Art und Weise, wie es gewor- 
der Theil de^immer,‘ P^eSen- üeSf zunächst nur 
.. »«öl. sächsischen Processrechts am Herzen, der nocn m (]».. r . 7• , • Jetztzeit Geltung bat — nur dieserwird in den §§. Ve . S .e .. u Ko?« eiai'beitet; alles Übrige fallt der Ge- schichte anheim, m ... °. . .. ■ i • i 1 Wlr<l mi Allgemeinen nicht wei-ter berücksichtigt; ,, dass ab .n <]e|i Noten

iic itet wn< . mi itthern sächsischen Rechte sei es 
anders gewesen. So I8t B

.„SepttduumBd,  ̂s faUei| obschon
es Erwähnung verdient hatte, .«oln. ■>. ° . m aass zum Anbringen des-J.™ *',.e zwel ersten ™aSe des Zeitraums bestimmt 

ßvtebn
d 4 die ein2ige Veranlassung davon geworden ist 
dass nach dem Wegfall dieses Satzes die «-anzen 
vier ersten Tage dem Beklagten z4r Einreichung 
des Exceptionssatzes zu Gute kommen, womit natür

lich auch die Litiscontestation verbunden sein kann. 
Der Verf. sagt: Die Antwort des Beklagten auf die 
Klage muss bis zum vierten Tage erfolgen. Das ist 
ungenau und stimmt wenig zu dem, was Bd. II, S. 52 
und 115 gelehrt wird, dass die Einlassung noch mit 
der Duplik eingebracht, also am sechsten Tage des Se- 
ptiduums nachgeholt werden kann. So wird ferner die 
Verfügung der ältern Processordnung von 1622 die 
erste Ladung zum Verhörstermin dilatorisch und unter 
Umständen erst die zweite peremtorisch zu erlassen, 
nicht weiter benutzt zur Erklärung des seltsamen Phä
nomens, dass jetzt in manchen summarischen Process- 
arten die erste Ladung dilatorisch und erst die zweite 
peremtorisch ist, z. B. im Provocationsprocess. Vgl. 
Bd. II, S. 49, Not. 8, Summ. Processe §. 104, S. 259. 
Dass man aber in einem Handbuche des königl. säch
sischen Processrechts Alles zusammen finde, was zur 
Erklärung der Territorialrechtsquellen in ihren verschie
denen Perioden dient, wird wol auch der Verf. keine 
unbillige Forderung nennen, da der Einfluss, welchen 
namentlich die ältere sächsische Processordnung von 
1622 auf die Fortbildung des gemeinen deutschen Pro
cesses gehabt hat, zu bedeutend ist, als dass man schon 
jetzt das genauere Eindringen in den Sinn und die Be
deutung dieser ältern Rechtsquelle ungestraft vernach
lässigen dürfte. Gesetzt nun, ein Lehrer des gemeinen 
deutschen Processes nähme das vorliegende Buch zur 
Hand, um sich daraus in Etwas über das ältere säch
sische Recht zu unterrichten, so wird es ihn wenig be
friedigen, wenn er sich vergeblich nach einer Erörte
rung der Exceptio Guarandae umsieht (aus der ehe
maligen Guaranda schreibt sich ja noch jetzt der Rechts
satz her, dass der Kläger während der Processdauer 
gegen denselben Beklagten aus demselben Grunde keine 
zweite Klage erheben kann, was indess der Verf. Bd. L 
S. 171, Bd. II, S. 91 auf die Prävention zurückzu
führen geneigt ist. Vgl. Biener, Systema ed. 2. tom. I. 
p. 164), oder wenn er Bd. I, 8. 120 nur bemerkt findet, 
dass es nach älterm sächsischen Rechte zum Eintritt 
der Nachtheile des Ungehorsams in den meisten Fällen 
der Ungehorsamsbeschuldigung von Seiten des Gegners 
bedurft habe. Dem Tadel, das historische Material un
gebührlich vernachlässigt zu haben, würde der ^er. 
zweifelsohne entgangen sein, wenn er sein Buch über
schrieben hätte: Der ordentliche bürgerliche Process 
u. s. w. nach neuestem königl, sächsischen Rechte, n 
dess darf hier nicht verschwiegen werden, dass es 
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ihm hier gewissermassen zur Entschuldigung gereicht, 
wenn Biener gerade diesen Theil in den frühem Auf
lagen seines Lehrbuchs mit einer gewissen Vorliebe 
behandelt hat, so dass gerade die angegebene Lücke 
in der Verarbeitung des sächsischen Territorialrechts 
durch das Vorhandensein dieses Werkes weniger fühlbar 
wird. — Weiterhin wäre es für die Darstellung solcher 
Institute, welche in dem sächsischen Territorialrechte 
eine Wendung genommen haben, die dem gemeinen 
Rechte durchaus fremd ist, zu wünschen gewesen, dass 
der Verf. die hauptsächlichsten Momente dieser Wen
dung in einer geschichtlichen Einleitung zu den Einzel
lehren zusammengestellt hätte. Belege dazu bietet z. B. 
die Lehre von der Auctoris Nominatio, die im sächsi
schen Rechte immer als Einrede behandelt wird, was 
nach gemeinem Rechte nicht überall der Fall ist; auch 
hier in den Fällen, wo sie als Einrede gilt, vom Exci- 
pirten bescheinigt werden muss, was bekanntlich im 
sächsischen Rechte nicht vorkommt, weil im Vor
schützen derselben ein Verzicht enthalten sein soll. 
Ferner gehört hierher die Lehre von der Gewissens
vertretung, die nach gemeinem Recht zwar als ein Sur
rogat des angetragenen Eides erscheint, aber keinen 
Verzicht auf den Eid selbst enthält, woraus dann 
weiterhin folgt, dass, wenn der Beweis des Gewissenver
treters misslingt, der Delac immer noch den angetragenen 
Eid annehmen oder zurückschieben kann, vorausgesetzt 
dass die peremtorische Frist zur Erklärung über den 
Eid noch nicht abgelaufen ist — lauter Sätze, die im 
sächsischen Rechte schon deshalb in Wegfall kommen 
müssen, weil der Delat durch die Wahl der Gewissens
vertretung auf den Eid verzichtet. Überhaupt behandelt 
der Verf. das gemeine Recht ungeachtet alles Citaten- 
prunkes nicht, wie Biener, als die Grundlage der säch
sischen Processgesetzgebung, sondern vielmehr als ein 
Mittel zur Ausfüllung der Lücken, welche das sächsi
sche Territorialrecht gelassen hat. Hiernach werden 
die Vorschriften des erstem nicht vollständig erörtert, 
sondern in den Noten nur insofern berücksichtigt, als 
sie entweder von der sächsischen Doctrin entschieden 
abweichen, oder aber Bestimmungen über Punkte ent
halten, die das sächsische Recht unentschieden gelassen 
hat. Dass eine derartige Behandlungsweise den sächsi
schen Praktikern ganz mundrecht sein mag, bezeugt 
die schnelle Aufeinanderfolge von zwei Auflagen; dass 
sie aber auch den gerechten Anforderungen der Wis
senschaft nicht entspricht, dürfte nach den obigen 
Bemerkungen nicht füglich zweifelhaft sein.

Kenntniss des gemeinen Civilprocesses scheint 
überhaupt nicht die starke Seite des Verf. zu sein. 
Dies zeigt sich hauptsächlich in einer Reihe von Mis- 
verständnissen, die sich in das Werk eingeschlichen 
haben; ferner bei Lücken, die sich im Buche vorfinden, 
und ohne Weiteres aus jener Quelle ausgefüllt werden 
durften; endlicn aus dem an manchen Stellen recht 

sichtbaren Mangel an Begriffsforschung, die sich gröss- 
tenthcils nur auf die gemeinrechtliche Grundlage ba- 
sirt. Ref. will diesen Tadel jetzt im Einzelnen ge
nauer begründen. Also zunächst von Misverständ- 
nissen des Verf, Zum Beweise, dass unter Einwilligung 
beider Parteien auch über zukünftige Rechte gestritten 
werden kann, wird Bd. 1, S. 12, L. 41 D. 5. 1 und 
L. 4 pr. D. 42. c. angeführt. Die zuerst angeführte 
Stelle spricht aber nur davon, dass man in bonae fidei 
iudicia auch vor dem Eintritt des Verfalltags auf Lei
stung einer Caution klagen und unter Umständen, wenn 
ein gerechter Grund vorliegt, eine Condemnatio erwir
ken könne. Wie dies zu verstehen sei, besagt L. 38 
pr. D. 17. 2 (pro socio) 3 wo nach der Ansicht von Sa- 
binus bei allen solchen Klagen behauptet wird, dass 
der Judex auf Sicherstellung künftiger Leistungen aus 
dem Contracte erkennen soll. Es hängt dies also mit 
der Compensationsbefugniss bei den freien Klagen zu
sammen , die sich nicht auf bereits fällige Ansprüche be
schränkt, sondern auch auf solche geht, die erst in der 
Zukunft fällig werden, sofern sie aus demselben Con
tracte herstammen. Vgl. Gajus, bist. IV. §. 63. §. 30 
J. 4. 6. (de actionibus). Offenbar bezieht sich also die 
angeführte L. 41 D. 5. 1 auf solche Fälle, in welchen 
die Compensationsbefugniss für die erst in der Zukunft 
fällig werdenden Leistungen factischer Hindernisse hal
ber in der freien Klage nicht berücksichtigt worden 
ist, und somit einer neuen Klage Raum gibt, einerlei, 
ob dies eine directe ist, wie z. B. im Societätscontract, 
oder eine Gegenklage, wie z. B. bei dem Mandat. Von 
diesem Standpunkte aus erhalten nun auch die End
worte der Stelle: ex iusta causa condemnatio fit, ihre 
volle Bedeutung, dass nämlich in solchen Fällen, wo 
zukünftige Leistungen cautionsweise eine Condemnation 
herbeizuführen vermögen, vorerst das factische Hinder
niss bescheinigt werden muss, welches die Möglichkeit 
ausschloss, jenen Anspruch in dem Vorprocesse auf 
dem Wege der Compensation zu realisiren. Von der 
Möglichkeit, unter Einwilligung der Parteien über zu
künftige Leistungen zu processiren. ist hier schon des
halb nicht die Rede, weil die Intentio der freien Klagen 
regelmässig nur auf fällige Prästationen lautet: quiequid 
ob eam rem aare facere oportet. Noch weniger folgt 
für die Ansicht des Verf. aus L. 4 pr. D. 42. 8, wo 
die Separationswohlthat Gläubigern zugestanden wird 
vor dem Eintritt der Bedingung und des Zahltags, 
wovon ihre Forderung abhängt. Allein das bezieht 
sich offenbar auf Fälle, in denen die Einweisung in 
den Güterbesitz des Schuldners auch solchen Gläubi
gern gewährt wird, wenn ihnen auch nicht zum Schutze 
ihres Besitzes die in factum actio zusteht oder zur voll
ständigen Befriedigung das Verkaufsrecht an den Gü
tern des Schuldners eingeräumt wird. Vgl. L. 6, L. 7, 
§. 14, L. 14, §. 1 u. 2 D. 42. 4 (quibus ex causis in 
possesionem eatur). Vgl. Cuiacii Observationes et
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Emendationes, lib. X, c. 32. — Ein nothwendiges Domicil 
haben nach dem Verf. Bd. I, S. 181 Hauskinder bei 
dem Vater, auch wenn sie sich auf dessen Anordnung 
oder wider seinen Willen an einen antlern Ort begeben 
haben. Wirklich? Hier sind dem Verf. entgangen die 
sehr guten Bemerkungen von Schilling, Lehrbuch für 
Institutionen und Geschichte des römischen Privat
rechts Bd. II, §. 44, S. 191, der wenigstens von mündigen 
Hauskindern lehrt, dass sie allerdings einen eigenen, 
von dem des Vaters verschiedenen Wohnort nach eige
ner Wahl haben können arg. L. 3 u. 4 u. L. 17 §. 11, 
D. 50. 1 (ad ntunicipalem) 9 wobei sehr richtig hervor
gehobeni wild, dass es völlig willkürlich ist, wenn 
Glück, Erläuterung der Pandekten, Bd. VI, S. 268 und 
die (Oit angeführten Autoren, die genannten Stellen nur

»en beschränken, wenn der Sohn irgendwo 
e'P^igung seines Vaters einen eigenen Wohnsitz 

o1, ^’e letzte *st dem Verf. durchaus 
an ekannt geblieben; die beiden zuerst angeführten 

1 er aber wegen des Institutes der oeconomia sepa- 
für unanwendbar (Bd. I, S. 181, Not. 7). Das 

leisst doch die Anwendbarkeit römischrechtlicher Be- 
shmmungen für Sachsen ein wenig keck hinwegdispu- 
tiren! Hätte sich der Verf. im angeführten Buche 
Glück’s Bd. II, S. 444 in etwas umgesehen, so würde 
er leicht haben ersehen können, dass weder das abge
sonderte Wohnen der Kinder die väterliche Gewalt 
aufhebt, noch diese sonst erlischt, wenn der Sohn mit 
des Vaters Bewilligung ein Gewerbe treibt, oder sonst 
sich ausserhalb des väterlichen Hauses auf hält, woraus 
dann weiterhin folgt, dass Hauskinder, die sich ein ei- 
genes Domicil wählen, durch diesen Umstand noch 
nicht von der väterlichen Gewalt befreit werden. Zwar 

ezieht sich der Verf. auch auf Biener’s Systeme §. 21, 
neT $ «Krug I, p. 24. Allein gerade davon sagt Bie- 
Vi(. 111 den frühem Ausgaben seines Buchs kein Wort: 
Her».. F lst die ganze Stelle ein Zusatz der neuern 
andeuten er ’ w’e sc^on die beigesetzten Klammern 
weiter: ein" derselben Seite lehrt der Verf. 
uneheliche Ki„?WendiSes Domicil haben nnmö«diSe 
und sie von ihr ' wenn *bre Mutter selbständig ist 
wenn dieselbe in6^0®011 werden, bei der Mutter, und 
Vater von ist’ bei d®“ Gr0?s‘
«»eheliche Kind zu sich ,te; wenn a.1”* d1er?‘“c'' *•» 
ter. Woher der Verf. k8“"”;«men .hat’. Je” Va’ 
a«s nicht klar geworden V ! "T’»S‘wk i 
nur so viel dassPunillen yas,run»sehe Recht bestimmt 
doch im ’ . > ■ \ ('""1 uneheliche Kinder sind

immer dergleichen) an n . -i a.
*8es Domicil haben der ihnen v °rte '’r n0,1"ven' 
heutzutak ! . ’ .. , ?°n der Obrigkeit, d.h.
Erziehungk*"' der Vor'nUJ,' .af,Sbol‘»«-de, ™ ihrer 
T.. angewiesen worden ist. v,pj T . T .

’ T * ? pupillus) Rudorff, Das Recht der Vor’ 
mundtschaft, ß/n i omv Schilling < der y 01 Bd II S 1Q1 a JV S* 25°; Shilling Institutionen,

’ iy1. Allem dieser Ort kann selbst hi den Fäl

len, wo die Mutter die Erziehung des Pupillen leitet, 
sehr verschieden sein von deren eigenem Domicile, 
z. B. in den Fällen, wo sie als Gattin oder Tochter 
ein nothwendiges Domicil hat. Fragt man, woher die 
neue Lehre stammt, so wird aus der jüngsten Bearbei
tung des Biener’schen Werkes so viel klar, dass der 
Verf. einen Passus der neuern Herausgeber durchaus 
misverstanden hat. Hier heisst es mit dürren Worten: 
Wer kein eigenes Domicil hat, oder an einem fremden 
Theil hat, ist der Gerichtsbarkeit des Richters unter
worfen, evius ex districtu originem ducant. Quam 
legitimi quidem habere int eil i g u ntur ex eo districtu, 
in quo pater, illegitimi ex eo} in quo maters vel si 
hacc sui iuris non sit, avus maternus, ultimum domicilium 
habuit vel adhuc habet (I, §. 21. p. 33). Die Heraus
geber des Biener’schen Werkes sprechen hier offenbar 
nicht mehr vom Domicil. sondern von der Origo, die 
subsidiarisch an die Stelle des forum domicilii treten 
soll. Nur auf das Wort originem bezieht sich das fol
gende quam, folglich ist späterhin auch bei den unehelichen 
Kindern nicht vom forum domicilii, sondern originis die 
Rede. — Dass in allen Fällen auf Sicherstellung künfti
ger Rechte geklagt werden kann, wenn dieselben ge
fährdet sind, wird Bd. II, S. 5, Not. 4 aus L. 41, D, 
5. 1 (de iudiciis) bewiesen. Allein davon ist bereits 
oben bemerkt worden, dass sie nur von bonae fidei 
iudicia spricht, woraus dann weiterhin folgt, dass sie 
auf actiones stricti iuris keine Anwendung leidet, noch 
viel weniger auf solche Fälle, in denen die Verpflich
tung zur Cautionslcistung nicht durch die Lehre von 
den prätorischen oder Judicialstipulationen anerkannt 
worden ist. Übrigens bezieht sich die angeführte Ge
setzstelle auch bei den bonae fidei iudicia. wie oben 
erörtert ward, auf einen so speciellen Fall, dass nicht 
einmal für diese Klaggattung die Allgeineingültigkeit der 
vom Verf. behaupteten Regel aus dieser Stelle herge
leitet werden darf. — Ferner besagt Bd. II, S. 50, das 
Gericht, von dem die Ladung insinuirt worden ist, 
werde durch Prävention ausschliesslich zuständig, und 
in der Note 8 wird unter Berufung auf No v. 112. Cap. 3 
der Grundsatz angezogen: ubi lis coepta est, ibidem 
finiri debet. Hier scheint Mehres zu berichtigen. Ein
mal ist nämlich die Prävention, die durch die erste La
dung begründet wird, durchaus nur ein Institut des 
Kirchenrechts, und hier aus der Concurrenz mehrer 
Fora für die causae mixtae entstanden; sodann ist jene 
Regel nicht für sich allein, sondern vielmehr im Zu
sammenhänge mit dem Pandektenprocess aufzufassen. 
Da heisst es aber in L- 30 D. 5: ubi acceptum se- 
mel est iudicium, ibi et finem accipere debet. Schon 
die Worte accipere iudicium deuten nach dem 
Sprachgebrauch des classischen Pandektenrechts auf 
den Zeitpunkt der Litiscontestation, und es fällt sor 
nach jede Beziehung der angeführten Regel auf die 
Begründung der Prävention durch den Erlass er 
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ersten Ladung auf die eingereichte Klage hinweg. 
Wahrscheinlich bezog sich die Regel ursprünglich zu
nächst auf den Ordo Judiciorum und besagte nur so 
viel, dass das Verfahren in iudicio (das Beweisverfah
ren) an demselben Orte abgehalten werden solle, wo 
das einleitende Verfahren in iure stattgefunden hat. 
Seitdem indess alle Judicia extra ordinem verhandelt 
wurden und der Magistrat den Process in eigener Per
son leitete und entschied unter Wegfall des Privat
richters, hat die Regel ihre Bedeutung nicht verändert, 
sondern bekundete nur, dass das Beweisverfabren vor 
den Richter des Ortes gehört, der den Process einge
leitet hat. Es wird also darin nicht sowol die durch 
Prävention begründete Ausschliesslichkeit der Gerichts
zuständigkeit bezeichnet, als vielmehr angedeutet, die 
Fortdauer seiner Competenz in der Sache, wenn in der 
Zwischenzeit von der Litiscontestation abwärts Um
stände eingetreten sind, welche die Competenzverhäit- 
nisse abgeändert haben (L. 7 u. L. 34, D. 5. 1); dass 
ferner, wenn der Beklagte sich vor einem incompeten- 
ten Gerichte einlässt, ohne die fori exceptio zu brau
chen, die Prorogation der Gerichtsbarkeit entsteht; end
lich mit dem Eintritt der Litiscontestation die Befugniss 
verloren geht, den Richter als suspect zu recusiren 
(L. 12, 14, 16, C. 3. 1 (de iutlicüs) Nor. 53. cap. 3, 
pr. VgL Asverus, Die Deminciation der Römer, S. 271). 
Die Unmöglichkeit, ein anderes Gericht in der Sache 
anzugehen, welche mit der Litiscontestation für den 
Kläger eintritt, beruht im vorjustinianischen Rechte 
auf einem ganz andern Institute, nämlich auf der Kla- 
genconsumtion, welche zur Zeit der classischen Juri
sten in den legitima iudicia ipso iure eintrat; bei de
nen aber, quae imperio continentur, auf dem Wege der 
exceptio rei in iudicium deductae geltend gemacht 
wurde, und im Justinianischen Rechte nach dem Weg
fall dieses Rechtsmittels materiell noch stehen geblie
ben ist. Vgl. Gaius, Inst. III, §. 180, 181; IV, §. 106 
—108. Keller Uber Litiscontestation und Urtheil nach 
classischem römischen Rechte, S. 82—126. Dass aber 
diese Wirkung im sächsischen Rechte heutzutage be
reits auf einen frühem Zeitpunkt verlegt ist, ist nur 
eine Folge der früherhin vor jedem Kläger vor der 
Litiscontestation anzuleistenden Guar anda, die jetzt 
freilich unter veränderte)» Umständen weggefallen ist, 
obschon ihre Wirkungen noch andauern. Vgl. Biener, 
Syslema 1, §. 79, p« 164- — Ferner lehrt der Verf. 
ebendaselbst, dass auch der active Übergang der Kla
gen auf die Erben bereits mit der Behändigung der 
Ladung zum Verhörstermin eintritt. Das römische 
Recht knüpft diesen Übergang zweifelsohne an den 
Ziehpunkt der Litiscontestation (L. 26, D. 44. 7; L. 28, 
D. 47. 10; L. 12 pr. D. 50. 16; §. 1, J. 4.16) und macht 
nur bei der inofßciosi testanienti querela eine Aus
nahme, die sich bekantlich auf den Umstand gründet, 
dass die Klage nur gegen den Erben angestellt wer
den kann, welcher die ihm angebotene Erbschaft er
worben hat, wozu der Kläger für den Aditionsfall 
den künftigen Beklagten nicht zwingen kann. Gegen

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Rand in Jena. 

die heutige Anwendbarkeit dieses Grundsatzes wird 
auch aus der Kammergerichtsordnung von 1555, III, 9, 
§. 6 weiter kein Zweifel hergeleitet werden können, 
da diese so oft misverstandene Stelle nach der richtigen 
Interpretation nur vom passiven Übergang der Klagen 
spricht (vgl. dazu hauptsächlich Sintenis, Erläuterun
gen zu Linde, Hft. 1, S. 149), und nur diesen von der 
Behändigung der Ladung zum ersten Verhörstermine 
abhängig macht, sich also auf die active Klagentrans
mission gar nicht bezieht und auch interpretationsweise 
darauf nicht ausgedehnt werden kann , weil specielle 
correctorische Gesetze streng auszulegen sind. Für die 
sächsische Doctrin hat die Sache an sich um so weni
ger Zweifel, als ein ziemlich bekannter sächsischer 
Praktiker, den auch der Verf. anführt, Wernher, Ob- 
serv. P. I, Obs. 145, n. 5, Vol. I, p. 106, sich für die 
hier vertheidigte Ansicht entscheidet. — in der Lehre 
von den Grundsätzen, die von den Exccptionen gelten, 
wird einigen Regeln des gemeinen Rechts, wie es 
scheint, eine allgemeinere Beziehung gegeben, als sie 
in der That wirklich haben. So wird z. B. der Regel 
reus excipiendo fit actor Bd. II, §. 233, p. 91 die Bedeutung 
geliehen, dass der Beklagte, welcher Exccptionen vor
schützt, insoweit nach den nämlichen Grundsätzen be- 
urtheilt werden muss, nach denen der Kläger in Be
treff seiner Klage beurtheilt wird, als dies überhaupt 
bei selbständigen Verträgen der Fall ist, womit weiter
hin die Behauptung Bd. I, §.160, S. 229 zusammenhängt, 
dass er dann nicht formell, wohl aber materiell Kläger 
werde. Nun bezieht sich abev in den römischen Rechts
quellen jene Processregel weder auf die Form, noch 
auf den Inhalt solcher selbständigen Verträge im All
gemeinen, sondern lediglich auf die Beweislast und be
deutet nur so viel, dass der Beklagte die in der Ex- 
ception geltend gemachten Thatumstände ebenso zu 
beweisen hat, wie dcnKläger den Grund seiner Klage, 
wenn sie im vorliegenden Processe berücksichtigt wer
den sollen. Am klarsten ergibt sich das aus L. 14, 
D. 37.10 (de Carboniano edicto), wo die W01’te petito- 
ris partibus fungi debere erklärt werden im Folgenden 
durch die Worte probationem ei incumbere. Ferner 
aus L. 7, §• 5, D. 40. 12 (de Uberali causa), wo es in 
ähnlicher Beziehung heisst: is qui se dominum dicit, 
actoris parte s sustinebit et necesse habebit ser- 
vum suum probare. Endlich aus L. 14, D. 22. 3 
(de probatiofnibus et praesumtionibus), wo der Ausdruck 
actoris partibus fungi späterhin erläutert wird durch 
den Begriff „den Beweis führen müssen“. Nun sagt 
aber gerade Ulpian, von dem die beiden Stellen her
rühren, auch in Betreff der Exccptionen in L. 19 pr- 
D. 22.3, in exceptionibus dicendum est reum partibus 
actoris jungi debere ipsumque exceptionem 
velut intentionem implere. Die Übereinstimmung 
des Sprachgebrauchs lässt fernerhin keinem Zweifel 
Raum, dass die Worte ipsumque — implere, die voP 
der Übernahme des Beweises handeln, nur zu betrach' 
ten sind als Exegese der Verba partibus actoris fungb 
was nach der Eigentümlichkeit der classischen LaÜ' 
nität häufig durch die Partikel que eingeleitet wird.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 169.)

Druck und Verlag von F. A. Drockhaus in Leipzig«
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Ober-Appellationsgerichtsrath unj probst Günther in Wol

fenbüttel ist zum Präsident des gemeinschaftlichen Appellations
gerichts daselbst ernannt worden.

Dem Professor der Theologie Dr. E. L. Tb. Henke in 
Mar urg ist die Stelle eines zweiten Bibliothekars der Univer
sität übertragen worden.

. Professur der Geschichte an der Universität zu Inns-
* ».. 1St ^em Capitular des Benedictinerstifts zu Marienberg 

Jäger verliehen worden.
Dem Oberlehrer Dr. Jungk am Friedrich-Werder’schen 

_ynanasium und dem Oberlehrer Könitzer am Gymnasium zu 
euruppin ist das Prädicat Professor ertheilt worden.

Dem Helfer Kraz in Backnang ist eine Professur am evan
gelischen Seminarium in Urach übertragen worden.

Dr. Riefenstahl in Münster ist zum Medicinalrath bei dem 
dortigen Medicinalcollegium ernannt worden.

Bei der von der Universität Leipzig veranstalteten Feier 
des 200jährigen Geburtstags von Leibniz wurden K. Rosenkranz 
in Königsberg zum Doctor der Theologie, Geheimrath und 
Director des Justizministerium in Dresden Fr. Albert v. Langem, 
Stadtgerichtsrath Ph. Heinr. Fr. Hänsel in Leipzig, Advocat und 
Notarius Fr. Wilh. Römisch d. Ä. in Leipzig zu Doctoren der 
Rechte, Oberarzt bei der königl. Garde in Dresden Chr. Fr. 
Wess?ieck, Prof. Jos. Hyrtl in Wien zu Doctoren der Medicin, 

' ^aatsminister K. Aug. Wilh. Ed. v. Wietersheim in Dresden, Prof. 
D?rd. Reich in Freiberg, Jul. Schnorr v. Carolsfeld, ernannter 
v GC/°r ^er Galerie in Dresden, Geh. Regierungsrath Joh. Conon 

a elentz in Altenburg zu Doctoren der Philosophie ernannt.
Or 1nover' , en> Das Commandeurkreuz zweiter Klasse des han- 

ttein Guelphenordens erhielt Abt Dr. J. G. E. Fr. Rup- 
der eiser ann°Ver ’ das Ritterkreuz des österreichischen Ordens 
D nebrofror1! ^r°ne dritter Klasse Rath Edler v. Balbi; den 
Dr Au" Du-Me ’.tter Klasse der Geh. Oberbergcommissar 

in Wunstorf; das Ritterkreuz des Sächsisch- Ernest,n,sehen Ha,„ CünsistoriaIratll Nmne HMb
aasen, < as »r re,^ des grossherzoglich sächsischen Or- 

uens vom weissen ralken r, i • *,r> • v , v>ceprasident und Generalsiipennten- f nT; <*“• Ritterkreuz dieses Ordens das 
Mdghed des Akademischen Baths Quandt in Dresden; das 
Commandeurkreuz des anhal,;^ Ha„sor(je„s Albrecht.s des 
Baren Geh. Oberrcgierungsr ath »r. L Hal, das
Ritterkreuz des Ordens vom e'ederlän(liscllcn L5wen Geb Medi. 

Froriep und Hofrath S^u in Weimin.cinalrath w.

Nekrolog.
Am 8. 

durch seine
Juni starb zu 
humoristischen

Genf Prof. Bud. Tsrf bekannt 
Federzeichnungen in BüMr,

Mr. Jabot, Histoire de Mr. Crepin, und Verfasser der Schriften: 
Nouvelles gendvoises; Bibliotheque de mon oncle; Voyages en 
Zig-Zag u. a.

Am 8. Juni auf seinem Gute Sternwarte zu Bilken bei 
Düsseldorf Dr. Joh. Friedr. Benzenberg, Professor der Physik 
und Anatomie am Lyceum zu Düsseldorf, geb. zu Schöller bei 
Elberfeld am 5. Mai 1777. Seine Schriften sind, äusser ein
zelnen Abhandlungen in Journalen: Der aufrichtige Lottospieler 
(1790); Versuche die Entfernungen, die Geschwindigkeit und 
Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen (1800); Diss. de 
determinatione longitudinis geographicae per stellas transvolantes 
(1800; deutsch, 1802); Versuche über das Gesetz des Falles 
u. s. w. (1804) ; Versuche über die Umdrehung der Erde (1804); 
Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Paris (1805); Der 
vollkommene Visirmeister (1810); Anfangsgründe der Rechen
kunst und Geometrie (1810); Briefe, geschrieben auf einer 
Reise durch die Schweiz (1810); Die Rechenkunst und Geo
metrie für Stadtschulen (1811; 2. Auf!., 1815); Beschreibung 
eines Reisebarometers (1811); Erstlinge von Tobias Mayer 
(1812); Handbuch der angewandten Geometrie (1813); Briefe, 
geschrieben in Paris (1816); Über Verfassung (1816); Über 
das Kataster (2 Bde., 1818); Über Handel und Gewerbe 
(1819); Über Provinzialverfassung (2 Bde., 1819, 1822); Über 
Preussens Geldbaushalt und Steuersystem (1820); Ist Cäsar 
ermordet worden? (1822). Er hat die von ihm errichtete Stern
warte nebst einer Sammlung physikalischer und astronomischer 
Instrumente und ein Legat zur Erhaltung der Anstalt von 
7000 Thlrn. der Stadt Düsseldorf vermacht.

Am 10. Juni zu Hamburg H. J. Michael, ein gelehrter 
Kenner der hebräischen Literatur, im 54. Lebensjahre. Die 
von ihm hinterlassene Sammlung enthält 6000 Druckschriften 
und 800 Handschriften.

Am 21. Juni zu London der berühmte Chemiker James 
Marsh im 57. Lebensjahre. Er war Erfinder des nach ihm 
benannten Apparats zur Auffindung des Arseniks bei Ver
giftungen.

Am 23. Juni zu Ghent J. C. Willems im 53. Lebensjahre, 
Herausgeber der Zeitschrift für vlämische Literatur.

Chronik der Gymnasien.
Arnstadt.

An die Stelle des als Pfarrer nach Plaue berufenen 
Oberlehrers Uhlmann sen. trat der Collaborator Uhlmann jun.; 
in dessen Stelle der zum Oberlehrer ernannte Collaborator 
Hoschke ein. Die Collaboratur wurde Fr. Aug. Wilh. Hallens
leben übertragen. Äusser den Feierlichkeiten, in welchen 
Redeübungen der Schüler stattfanden, hielt am 29. Mai v. J. 
Collaborator Axt die Eichling-Sauer’sche Gedächtnissrede, über 
die nothwendige Überwachung der häuslichen Lectüre der 
Schüler, die Zange’sche Gedächtnissrede Prof. Thomas über 
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die Grösse und Gefahr des Kampfes der Gegenwart; am 
18. Sept, zum Andenken des Prinzen Wilhelm Prof. Braunhard 
über das Edle und Gemeine; am 24. Dec. die Beck’sche 
Stiftungsrede derselbe über den Beruf des Schulmannes; am 
19. März d. J. die Gedächtnissrede zum Andenken dreier 
Frauen und Andreas Gerhard’s Prof. Thomas über das Thema: 
dass in dem Kampfe der Gegenwart zwar Ehrerbietung und 
Religion nicht so sehr vermisst werde, als sehr gefährdet sei. 
Die Stiftung des in Petersburg lebenden Staatsraths v. Beck, 
eines ehemaligen Schülers des Gymnasium, beträgt 1550 Thlr. 
Ein anderer ehemaliger Schüler, Staatsrath v. Pansner, hat 
dem Gymnasium schätzbare Beiträge zu einer naturhistorischen 
und physikalischen Sammlung geliefert. Die Zahl der Schüler 
beträgt 106 in fünf Klassen. Das von dem Director Dr. 
Pabst zu Ostern ausgegebene Programm handelt „über eine im 
J. 1705 zu Arnstadt aufgeführte Operette; ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Nationalliteratur.“ Es ist dies eine 
unter Graf Ant. Günther aufgeführte, wahrscheinlich von dem da
maligen Rector Treiber gedichtete und vom Cantor Joh. Seb. 
Bach componirte Oper: „Die Klugheit der Obrigkeit in An
ordnung des Bierbrauens“, von welcher ein Auszug des ersten 
Akts, der zweite, dritte und vierte Akt vollständig abgedruckt 
gegeben und durch Anmerkungen erläutert werden. Die Lite
raturgeschichte und die Forschung der deutschen Provinzial
dialekte wird diesen interessanten Beitrag zu benutzen nicht 
unterlassen. Möchte die Composition der Oper von dem be
rühmten Bach nicht verloren sein!

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 

2. März las Prof. Kunth über die verschiedenen Arten der ge
schlossenen oder begrenzten Inflorescenzen und über die innere 
Beschaffenheit des Fruchtknotens von Loranthus. Prof. H. Rose 
berichtete über eine Arbeit des Grafen F. Schafgotsch, die 
Verschiedenheit des specifischen Gewichts der Kieselerde be
treffend. Die schwerste Kieselerde ist der Quarz, in Gewicht 
2,653; die künstlich durch Abscheiden von Silikaten dargestellte 
Kieselerde gab 2,20; noch weit geringere Zahlen bis zu 1,34 
der geglühte Opal. Prof. Dove las über die täglichen Ver
änderungen des Barometers in der heissen Zone. Aus den 
bei der Beobachtung der täglichen Oscillationen des Barometers 
geltend gemachten Gesichtspunkten ergeben sich folgende Be
stimmungen: l) die täglichen Veränderungen sind eine Erschei
nung des Courant ascendant und als solche unabhängig von 
den durch horizontale Luftströmungen bedingten sogenannten 
unregelmässigen Veränderungen des atmosphärischen Druckes. 
Unter den Tropen treten sie unmittelbar innerhalb jeder ein
zelnen täglichen Periode in die Erscheinung, ausserhalb der 
Wendekreise erst im Mittel einer grössern Anzahl solcher Pe
rioden durch Compensation in entgegengesetztem Sinne statt
findender grösserer unregelmässiger Veränderungen. 2) Äusser 
den von Laplace angedeuteten dynamischen Ursachen, nämlich 
a) der directen Einwirkung der Sonne und des Mondes auf 
die Atmosphäre, b) dem periodischen Steigen und ^allen des 
Oceans, als der beweglichen Grundlage derselben, c) der An
ziehung des Meeres, dessen Gestalt veränderlich ist, auf sie, 
sind die physischen Ursachen primärer und secundärer Art. Die 
primären sind «) die mit steigernder Erwärmung zunehmende 
thermische Auflockerung der Luft, welche eine 24stündige Pe
riode befolgt; 6) die mit steigender Erwärmung zunehmende 
Verdampfung der flüssigen Theile der Grundfläche der Atmo

sphäre, in 24stündiger Periode. Die secundären Ursachen sind: 
d) die Maxima der Wirkung auf das Barometer im Allgemeinen 
treten erst später als die Extreme der thermischen Ursachen 
ein; b} das Abkühlen der Luft in den obern Schichten eines 
bestimmten Beobachtungsortes influencirt auf die Nebenstationen 
durch eine gleichzeitige Vermehrung des Druckes andenseiben' 
c) eine auf einem einzelnen Berge gelegene Station erhält 
durch das Aufsteigen unterer Luftschichten eine Vermehrung 
der über ihrem Barometer befindlichen Luftmenge 3) Je grösser 
die tägliche Temperaturveränderung, desto grösser ist auch die 
Wirkung derselben auf den gesonderten Druck der Atmosphäre 
der trocknen Luft; diese nimmt also zu an demselben Orte 
vom Winter nach dem Sommer hin und ebenso ab vom Äqua
tor nach den Polen. 4) Die Elasticität des Dampfes bildet 
eine convexe Curve ohne Wendepunkt, wenn hinlänglich Wasser 
in der Grundfläche vorhanden ist (Plymouth, Brüssel, Toronto), 
erhält aber bei mehr im Innern der Continente und fern von 
grossen Süsswasserspiegeln gelegenen Stationen zur Zeit der 
höchsten Tageswärme eine concave Einbiegung (Mühlhausen, 
Halle, Ofen). 5) Durch Combination der Wirkungen beider 
Atmosphären kann eintreten d) eine völlige Compensation, b) 
ein Überwiegen der Steigerung der Elasticität des Dampfes 
über die Auflockerung der Luft; c) ein Überwiegen der letz
tem über die erstere. 6) Die Grösse der täglichen barome
trischen Oscillationen ist eine Function der Grösse der täglichen 
thermischen Oscillation, da sie aber auf beide Atmosphären 
in ungleichem oder gleichem Sinne wirken kann, nimmt sie 
ab, wenn die Elasticität der Dämpfe sich mehr steigert als die 
thermische Auflockerung der Luft (in Hindostan zur Sommer
zeit); sie nimmt zu, wenn die convexe Krümmung der Elasti- 
citätscurve in den heissesten Tagesstunden eine Einbiegung er
hält, also je mehr wir uns vom Meere aus in das Innere der 
Continente begeben; sie bleibt unverändert, wenn die convexe 
Krümmung der Elektricitätscurve sich so steigert, wie die con
cave des Druckes der trockenen Luft, also an Orten der ge
mässigten Zone. — Am 10. März las Hofrath Grimm über 
Jemandes, zeigte die Richtigkeit des Namens (nicht Jordanes), 
erläuterte Herkunft, Leben und bischöfliche Würde dieses 
Schriftstellers, legte die Quellen der gothischen Geschichte dar, 
nahm die Vorstellung des Jemandes von der Identität der Go
then und Geten in Schutz und bekämpfte die neuere diese 
Völker unterscheidende Kritik. Am 12. März las Geh. Medi- 
cinalrath Müller fernere Bemerkungen über den Bau der Ga- 
noiden, eine grosse Reihe von Beobachtungen über Kiemen
deckelkieme, Kiemenarterie, Schwimmblase, Schilddrüse, Ge
schlechtsorgane, Nerven der Ganoiden, namentlich des Lepi- 
sosteus. Am 16. März las Prof. Schott einen Auszug aus einer 
Einleitung zu seiner sinesischen Grammatik. Am 19. März las 
Prof. Mitscherlich den ersten Theil einer Abhandlung über den 
Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung 
nnd dem Brechungs - und Zerstreuungsverhältniss der Kör
per, und zeigte die zu den Untersuchungen angewandten 
Instrumente vor. Am 26. März las Prof. Steiner über einige 
geometrische Lehrsätze und Aufgaben, worunter sich fol
gende befand: Wenn in einer Ebene zwei beliebige Kegel
schnitte A und B gegeben sind, einen dritten Kegelschnitt 
C zu finden, in Bezug auf welchen sie einander p0|ar ent
sprechen, d. h. jeder die Polarfigur des andern ist. Über
geben wurde ein Auszug aus des Correspondenten Prof. Kummer 
in Breslau zahlentheoretischen Untersuchungen. Der Verfasser 
vervollständigt und vereinfacht die Theorie derjenigen com- 
plexen Zahlen, welche aus hohem Wurzeln der Einheit gebil
det sind, indem er eine eigenthiimliche Art imaginärer Diviso-
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ren, welche er ideale complexe Zahlen nennt, einführt. Prof. 
Ehrenberg machte Mittheilungen über die geformten unkrystal- 
Jinischen Kieseltheile von Pflanzen, besonders über Spongilla 
Krinaceus in Schlesien und ihre Beziehung zu den Infusorien- 
er^e~ Ablagerungen des berliner Grundes. Am 20. März machte 
^*r°f- Lejeune - Dirichlet Mittheilungen über eine von ihm aus
geführte Untersuchung, welche die Theorie der complexen Ein
heiten zum Gegenstände hat. Leopold e. Buch las eine Note 
über Spirifer und Terebrateln. Prof. Dove theilte auf Wart- 
Mann’s in Lausanne Wunsch die Ergebnisse von Versuchen mit, 
■welche derselbe zur Erläuterung der Entstehung der Töne, 
welche ein Eisenstab hervorbringt, der in einer von alterniren- 
den elektrischen Strömen durchflossenen Spirale sich befindet, 
angestellt hat.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
27. April ward ein Schreiben des Capit. Beeroft aus Fernando- 
Po vom Januar 1846 verlesen. Es enthielt einen Bericht über 
die neueste Fahrt auf dem Niger, welche aufwärts von dem 
Dampfboote Äthiop versucht worden ist. Am 21. Juli 1841 
lief der Äthiop in den Nun-Arm des Niger, in der Bucht 
von Benin ein und legte am 29. d. M. bei Eboe an. Dort 
herrschten die zwei Söhne des verstorbenen Königs. Am 
7. Äug. kam man nach Idda, wo man wohl empfangen und 
zum Handel aufgefordert wurde. Am 15. gelangte man nach 
Odocoado, legte bei Kuttum Kurifi, Moye und Bidda, der 
Hauptstadt von Kakunda, an und traf am 2. Sept, bei Egga 
ein. Dort erfuhr man, dass Osiman, der Beherrscher derFel- 
latahs, der in Rabbah residirte, gezwungen worden sei, diese 
Stadt zu verlassen, die von seinen Feinden vom Grunde aus 
zerstört worden war. Das Dampfboot kam am 1 8. Sept, in Rab
bah an, von welcher einst blühenden und volkreichen Stadt 
nur noch kahle von Rauch geschwärzte Mauern übrig waren. 
In Folge dieses Umstandes war der Zweck der Expedition ver
eitelt. — Der zweite Vortrag enthielt ein Schreiben des Capit. 
Sturt an Sir John Barrow aus Australien, worin derselbe den 
Fortgang seiner Unternehmungen und seiner Reise von den 
Laidleyponds bis zu seinem Lager unter 291' 40' Br. und 114° 
40'L. meldete.— Am 11. Mai wurden folgende Mittheilungen 
gemacht: 1) über die Dampfschiffahrt von Indien und China 
»ach Sydney und Tasmania (Vandiemensland) an der Ostküste 
Ton Australien hin, von Capit. Stockes; 2) über einen Versuch 
der bolivischen Regierung, den Pilcomayo zu beschißen, von 
Masterton; 3) Nachrichten über die Provinz Beni in Südame
rika, von Demselben. Murchison benachrichtigte die Gesell- 
scha t, ass die Geographische Gesellschaft in St. - Petersburg 
besc abe, ihre erste grosse Expedition nach der öst
lichen e e <;es Uraj sone Von der Parallele des 60^ nördl. 
Br. (Bogos a s ) bis zum Eismeere unternommen werden und 
unter der ei,Un^r;. ^es Grafen v. Keyserling stehen. Das 
Hauptquartier er xpedition wird in Obodosk sein, und man 

»fit genaue Resu a e über die Einsenkung und Erhaltung der 
Mammuths zu erha en. as neue W'erk des Grafen v. Keyser
ling über die Petschora, en Nordwest-Ural und die Timan- 
Kette wird unter dem • e . „Wissenschaftliche Beobachtungen 
im Lande der Petschora erscheinen.

Deutscher Verein für Heilwissenschaft in Berlin. 
In der Mai-Sitzung hielt Prof, Gwrlt einen Vortrag über die 
Krankheiten, die von Thieren auf den Menschen übergehen, 

namentlich über den Karbunkel. Er zeigte die schwarze Blat
ter an einer Menschenhaut vor und theilte die mikroskopischen 
Beobachtungen des in Spiritus aufbewahrten Präparats mit. Er 
erwähnte eines Falles, in welchem ein Anatomiewärter durch 
Ansteckung von einem Schafe, während ein zweiter und dritter 
Assistent gesund blieben, sich den Tod zuzog. Er ist über
zeugt, dass das Product der Krankheit in der Haut in Folge 
der Blutvergiftung ein wirklicher Brand ist. Eine Abbildung 
zeigte den Arm eines Thierarztes, der mit Furunkel-Pusteln 
bedeckt wurde, nachdem er bei einer ganz gesunden Stute 
bei dem schwierigen Abwerfen eines todten Fötus Hülfe ge
leistet hatte. Eine andere Beobachtung war die an einer Magd 
mit Kuhpocken, die einer Kuh beim Melken die Krankheit als 
Rückimpfung mitgetheilt hatte. Hieran knüpfte sich eine Dis- 
cussion über Kuhpocken und Menschenpocken, woran die Mit
glieder Hertwig, Casper und Ribbentrop Theil nahmen. Prof. 
Gurlt bestätigte ferner, dass Sarkoptus des Menschen auf 
Thiere und umgekehrt übergehe.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
6. Juni hielt Prof. Zeune einen nachträglichen Vortrag über 
Menschenracen, worin er über die verschiedenen Hypothesen 
sprach, welche die Naturforscher über die Abstammung des 
Menschengeschlechts aufgestellt haben. Missionar Halleur sprach 
über die Werke, welche die Küste von Guinea behandeln., und 
gab eine Kritik derselben nach seinen eigenen dort angestellten 
Forschungen. Er theilte mit, was er in Beziehung auf die geo
graphische Lage und Beschaffenheit des Landes, auf die Vege
tation und Statistik selbst erforscht hatte und schloss mit Be
merkungen über die Lebensweise der Bewohner. Prof. Dove 
theilte mit, wie weit unsere Kenntniss der meteorologischen 
Verhältnisse jenes Landes bereits fortgeschritten sei. An die 
Gesellschaft eingegangen waren: I) Witt erungs - Beobachtungen, 
zu Emden von Dr. Prestel und auf der Sternwarte zu Mai
land von Abbate Cavelli im J. 1845 angestellt. Diese sind 
besonders wichtig wegen der dreistündlich angestellten Feuch
tigkeits-Beobachtungen und der nach der Lambert’schen For
mel berechneten mittlern Windrichtung. 2) Eine summarische 
Übersicht der auf dem Brocken vom Administrator Nehse an
gestellten meteorologischen Beobachtungen vom 1. Jan. 1836 
bis 31. Dec. 1845. Aus achtjährigen Beobachtungen folgt der 
mittlere Barometerstand bei 12° Temperatur gleich 24" 6w,0,8, 
aus zehnjährigen die mittlere Temperatur gleich -f- 0°,75 R. 
Höchster und niedrigster Stand des Thermometers während 
dieser Zeit 21°,6 und —22°,4 R. Hauptmann v. Orlich 
legte eine Reihe von Aquarellzeichnungen zur Ansicht vor, welche 
einzelne von ihm durchreiste Gegenden Indiens darstellen. Prof. 
Ritter legte zur Ansicht vor eine Anweisung zur Glyphographie 
für Zeichner und Kupferstecher von Otto v. Corvin - Wiersbitski, 
nebst einigen Probeblättern. Derselbe sprach über das vor
gelegte Werk: Seconde note sur une pierre grav^e, trouvee dans 
un ancien tumulus americain, et d cette occasion sur l’idioiM 
Libyen (Paris).

Preisaufgaben.
Die Akademie der moralischen und politischen Wissen

schaften zu Paris hatte die Aufgabe gestellt: Sur la certitude- 
Unter zwanzig eingegangenen Abhandlungen erhielt den Preis 
die von Javary., Lehrer der Philosophie an dem College zu 
Libourne (Gironde), eine ehrenvolle Erwähnung die von Gou
raud f Licentiat in Paris, und von Christ. Bartholomes.

Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Deipz^-Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.
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NEUE JENAISCHE
ALIGEIEINE LITEBATUB-ZEITEAG.

Jurisprudenz.
Der ordentliche bürgerliche Process nach königlich säch

sischem Rechte systematisch dargestellt von Dr. Ro
bert Osterloh.

(Fortsetzung aus Nr. 167.)

f)ie Regel excipiens non fatetur wird ebendaselbst 
S. 93 dahin erklärt: aus dem Umstande, dass der Be
klagte peremtorische Einreden vorschützt, könne nicht 
gefolgert werden, dass er gesonnen sei, den Grund der 
Klage einzuräumen. Wenn man indess die Stelle des 
Marcellus L. 9. D. 44. 1 (de exceptionibus), worauf 
jene Regel beruht, näher ansieht, so besagt sie nur 
so viel, dass im Vorschützen einer Einrede nicht im
mer ein Zugeständniss der Klage liegt (verbis: non 
utique). Daraus ergibt sich, dass unter Umständen 
auch in der Vorschützung eigentlicher Exceptionen ein 
Zugeständniss des Klaggrundes enthalten sein kann. 
Zudem sind hier die Schlussworte der Stelle quia ex- 
ceptione utitur offenbar nicht von dem heutigen Ein- 
rbdenbegriff zu verstehen, sondern sie beziehen sich 
vielmehr auf die prägnante Bedeutung des Wortes ex
ceptio im Pandektenrecht als eines Thatumstandes, der 
im Processe des prätorischen Schutzes geniesst. Da
nach war also jene Regel schon von Alters her nicht 

। auf die civilrechtlichen Einredengründe anwendbar, 
deren Wesen darin besteht, dass sie gelten als ipso 
iure zustehende Defensionen; denn Einreden, wie die 
Jet Zahlung, Novation u. s. w., heben von vornherein 
das debete auf, und enthalten insofern, als sie vorge- j 
schützt werden, wol immer ein Zugeständniss des Klag
grundes. un hat zwar die Regel im Kirchenrechte 
(c. 23 m < e R. j) anscheinend eine allgemeinere 
Fassung erhalten; allein auch hier lässt sich nicht 
bezweifeln, (s’e nach den Grundsätzen der 
historischen Erkaiung in der oben angegebenen 
Weise beschränkt weiden muss. Ferner scheint 
der Verf. nach, dem Gesagten die Regel nur auf 
peremtorische Einreden zu beziehen; allein sie wird 
im angegebenen Sinne auch von dilatorischen gegolten 

. haben, wenn man diese nur im römischen Sinne
aufiesst Offenbar ist nämlich der processualische 
Grund jener Regel das Bestreben, dem Kläger seine 
Rolle n^ht durch den Gebrauch des dem Beklagten 
schutzweise zustehenden Rechtsmittels zu erleichtern, 
d. h. jenen nicht der Beweislast in Betreff der Intention 

zu überheben. Vielmehr sollte, sofern er diesen Be
weis nicht zu erbringen vermochte, der exceptivische 
Streitpunkt zurücktreten, und dann ohne Weiteres die 
Lossprechung des Beklagten erfolgen nach der Regel 
actore non probante reus absoloitnr, woraus sich dann 
weiter von selbst ergab, dass der Exceptionsgrund 
vom Judex nicht weiter berücksichtigt wird. Diese Be
schränkung der Einredenwirkung auf den Nothfall trat 
aber ebenso klar bei Einreden hervor, die auf ei
nem dauernden Grunde beruhen, als bei solchen, de
ren Grund seiner Natur nach späterhin wegfallen muss. 
Auch spricht‘für die Anwendung des Axioms auf alle 
Einreden ohne Unterschied ganz deutlich die allgemeine 
Fassung der angeführten L. 9, D. 44. 1 und c. 23 in 
VI. de R. I., wo sich keine Spur von der Beschränkung 
des Satzes auf peremtorische Einreden vorfindet. — 
Dass der Grundsatz contumax non excipit, welchen der 
Verf. Bd. II, S. 94 nur auf den Wegfall peremto- 
rischer Einreden zu beziehen scheint, nach der richti
gen Ansicht auch auf alle ausgedehnt werden müsse, 
die auf keinem dauernden Grunde beruhen, sofern 
sie nur vom Beklagten zu beweisen sind, kann kei
nem gegründeten Zweifel unterliegen. Das Axiom 
ist nämlich zur Zeit der classischen Juristen entstan
den aus den Formen des gewöhnlichen Verfahrens, als 
die Processe in zwei getrennten Hälften in iure und in 
iudicio abgesetzt wurden. Hier hatte das Aussen
bleiben des Beklagten nicht immer den Processver- 
lust für ihn zur Folge, weil der Kläger die Sache 
einseitig fortzusetzen, und falls er eine Condemnatio 
erwirken wollte, den Beweis seiner Intentio zu erbrin
gen hatte. Dabei lag es in der Natur der Sache, dass 
dem Beklagten der Gegenbeweis und der Beweis sei
ner Einreden durch sein Ausbleiben völlig abgeschnit
ten ward, und das nun musste wegen Gleichheit des 
Grundes ebenso gut bei peremtorischen als bei dilato
rischen Exceptionen im römischen Sinne zutreffen.
In der Lehre von der Rechtskraft der Erkenntnisse 
Bd. I, S. 153 heisst es: Noch vor Ablauf der zehntä
gigen Frist tritt (bei Erkenntnissen) die Rechtskraft 
ein, wenn sich die Parteien bei der Eröffnung oder 
doch vor dem Eintritt der Rechtskraft dem Erkenntnis® 
unterwerfen. Eine solche Unterwerfung ist indess auc 
vor der Publication des Urtheils möglich, ehe die Par
teien von dem Inhalt desselben unterrichtet werden. 
Vgl. L. 1, §. 3, D. 49. 2 (a (juibus appeUari non licep 
Aich enthält L. 5, §. 6, C. 7. 63 (de tempm'ibus d’ - 



6T4
parationibus) keine Spur von einer Beschränkung, wie 
sie des Verf. Rede zu enthalten scheint.

Von den Lücken, welche sich im Werke vorfinden, 
lassen sich einige zurückführen auf das Fehlen gemein
rechtlicher Processgrundsätze, die auch im königlich 
sächsischen Rechte zweifelsohne noch in Übung sind; 
andere betreffen ganz speciell die Doctrin dieses Ter
ritorialrechts. Zur erstem Klasse gehören hauptsäch
lich folgende Fälle. In der Lehre von den Incident- 
sachen, den Präjudicialsachen und den dependenten 
Nebensachen Bd. I, §. 31 u. 32 S. 32 f. wird die Lehre 
von der exceptio praeiudicialis ganz mit Stillschweigen 
übergangen, deren Vorkommen im Pandektenrechte 
folgende Stellen darthun: L. 13, L. 16 u. 18, D. 44. 1 
(de except.) ; L. 25, §. 17, D. 5. 3 (de kacred. pet.) ; 
L. 1, §. 1, D, 10. 2 (fam. hercisc.). Sie verhilft in 
allen Fällen zur Abwendung der Condemnatio, wo der 
Beklagte dadurch in Schaden kommt oder in Scha
den zu kommen fürchtet, dass in zwei verschiedenen 
Sachen dieselbe factische Frage zur 'Entscheidung 
kommt, d. h. wo in Folge eines und desselben Factums 
zwei verschiedene Processe entstehen, also der Richter 
der Einen die zweite ganz oder theilweise mit ent
scheidet, mithin dem Richter der zweiten eine Entschei
dungsnorm an die Hand gibt, die dieser entweder be
folgen muss oder zu befolgen geneigt sein möchte. 
Die Ordnung, in der präjudicielle Sachen in diesem 
Sinne entschieden werden sollen, bestimmt sich nun 
nach zwei Regeln; a) wenn dieselbe Frage den aus
schliessenden Inhalt beider Processe ausmacht, so 
soll die grössere (wichtigere) Sache auf Verlangen 
des Beklagten zuerst entschieden und dadurch der klei
nern präjudicirt werden. Vgl. L. 54, D. 5. 1 (de iu- 
diciis); L. 4, C. 3. 8 (de ord. iudiciorum). Als die 
wichtigere gilt aber jede Sache, die einer besondern 
Jurisdiction unterworfen ist, z. B. fiscalische Processe 
im Gegensatz der gewöhnlichen Privatklagen, ferner 
jede causa existimatiönis neben blos pecuniären Sachen, 
b) wenn dieselbe Frage in dem Einen Process als In- 
cidentpunkt erscheint, in dem Andern aber den aus
schliesslichen Inhalt des Streites bildet, soll auf Ver
langen des Beklagten die letztere zuerst untersucht 
und entschieden werden. Ganz natürlich, da der ge- 
sammte Inhalt dieser Sache für jene entscheidend, prä- 
judiciell ist, in jener aber manche Thatsachen unter
sucht werden müssen, die auf diese einflusslos sind. 
Vgl. Weiske’s Rechtslexikon III, S. 762 f. — ln der 
Lehre vom mandatum praesumtum fehlt die gemein
rechtliche Controverse, ob Streitgenossen männlichen 
Geschlechts auch vor der Litiscontestation für einander 
ohne Auftrag vor Gericht handeln können, was nach 
der richtigem Interpretation von L. 2, C. 3, 40 (de 
consortibus eiusdem litis) zu verneinen sein dürfte und 
auch verneint worden ist vori Dapp, Versuch über die 
Lehre von der Legitimation zum Process, S. 304—307, 

und Glück, Erläuterung der Pandekten, Thl. V, S. 235 
—238. Hiernach möchte es doch wol einigem Zweifel 
unterliegen, ob die scheinbar allgemein lautenden Worte 
der Alten Processordnung tit. 7, §. 2 „welches (d. h. 
die Leistung der cautio rati im Termin) auch in con
sortibus eiusdem litis stattfinden soll“ jene o.e_ 
meinrechtlicbe Beschränkung haben aufheben sollen, 
wenn auch Berger, Oeconomia iuris ed. Winckler IV 9 
§. 2, p. 717 ganz entschieden behauptet, dass nur dies 
der Sinn der fraglichen Stelle sein könne. — In der
selben Lehre wird Bd. I, S. 279 ff. mit Recht bemerkt, 
dass sogenannte Actus specialissimi mandati, von denen 
die ex mandato praesuinto handeln, nicht expedirt wer
den können; auch nicht solche Handlungen, bei denen 
Stellvertretung überhaupt unzulässig iSf. Allein da
bei ist vergessen worden, dass das nämliche auch von 
den Actus specialis mandati gelten muss, die nach säch
sischem Territorialrechte von denen, so specialissimi 
mandati sind, zweifelsohne unterschieden Werden müs
sen (vgl. Dapp a. a. O. S. 354 £; Glück a. a. o. Thl. V, 
S. 240), und dass dies durch die Erläuterte Process
ordnung von 1724 ad tit. 7, §. 3 ausdrücklich sanctio- 
nirt worden ist in folgenden Worten: „Es sind aber 
die obbenannten Personen, wie bisher o, also auch in Zu
kunft, weiter nicht als in actibus so kein speciale man
datum erfordern zuzulassen.“ — In der Lehre von 
der Streitgenossenschaft Bd. I, S. 274 wird als Regel 
aufgestcllt, dass Streitgenossen keineswegs verpflichtet 
sind, gemeinschaftlich ihre Procuratoren zu wählen; 
dabei ist aber unerwähnt geblieben, dass ausnahms
weise Litisconsorten für die ganze Sache zusammen 
nur Einen Procurator zu bestellen haben, nämlich in 
den Fällen, wo es sich um ein untheilbares Process- 
object handelte, einmal bei der Redhibitoria, wenn der 
Käufer einer Sache von Mehren zusammen beerbt wird, 
und diese gegen den Verkäufer klagend auftreten (L. 31, 
§. 5 u. 9. D. 21. 1. de aedil. edicto); sodann bei den 
Theilungsklagen , wenn während des Processes die Eine 
Partei verstirbt, von Mehren zusammen beerbt wird und 
diese den Process fortzusetzen denken (L. 48, D. 
10. 2. fam. hercisc); ferner, wenn mehren Mitbürgen 
aus der stipulalio iudicatum solvi belangt werden von 
Personen, welche den Promittenten zusammen beerbt 
haben (L. 5, §■ 7, D. 46. 7. iudicatum solvi). — In der 
Lehre von der Litisdenunciation Bd. I, S. 309 werden 
die speciellern Vorschriften des gemeinen Rechts ver
misst über die Person, an die sie ausgebracht werden 
soll. Bei Pupillen soll denuncirt werden entweder dem 
Vormund oder dem Pupillen unter dem Beitritt des 
Vormundes; ja manches Mal ist ni^t einmal der Bei
tritt des Vormundes nöthig, nämlich wenn er ab
wesend ist (L. 56, §. 7, D. 21. 2. de evictionibus). An 
den blossen Procurator dessen, der. zur Evictionsleistung 
verpflichtet ist, kann die Denunciation mit Wirkung 
nicht ausgebracht werden, es müsste denn der letztere
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bei dem Acte gegenwärtig und von dem Vorgänge un
terrichtet sein (L. 56, §. 4, D. ibid.}. Falls die verkaufte 
Sache zum Sondergute eines Haussohns gehört und 
Von ihm verkauft worden ist, geschieht die Denun- 
ciation nur an ihn, nicht an den Vater, der ihn in sei- 
ller Gewalt hat (L. 39, §. 1, D. ibid.). — Weiterhin 
heisst es S. 309: „Dem Kläger ist die Litisdenunciation 
so lange gestattet, als sie überhaupt noch nützen kann, 
also auch nach der Einlassung und bis zum Enderkennt
nisse.“ Richtiger wird aber auch im gemeinen deut
schen Processe, wo die Eventualmaxime vorherrscht, 
klägerischerseits die Möglichkeit der Denunciation auf 
das eiste ei ahren beschränkt wrerden müssen, weil 
Lails sie später geschähe, der Denunciat, welcher den 

rocess m der gegenwärtigen Lage zu übernehmen hat, 
lier 1 * ei" ^run^a8eu jener Maxime die Befugniss ver- 
p ^urde, seine Schutzreden im obschwebenden 
n oc®s®e vorzubringen, mithin für diesen Fall die De
nunciation juristisch unwirksam sein würde. Dies bemerkt 
^c loii Gensler im Archiv für civ. Praxis, Bd. IV, S. 182.

summt aber auch vollkommen zu dem gemeinrecht- 
C ^nGrundsatz, dassDenunciationen für nicht geschehen 

pachtet werden, die zu einer Zeit erfolgen, wo es dem 
Denunciaten nicht mehr möglich war, vom Denuncian- 
ten die drohende Gefahr der Entwährung abzuwenden 
(L. 53, §. 1, D. 21. 2; L.8, C. 8. 45). Danach scheint 
die im römischen Rechte anerkannte Möglichkeit, 
bis zum Endurtheil zu denunciren, beschränkt werden 
zu müssen (L. 29, §. 2, D. 21. 2). Dass es demnach 
Cautel für den Kläger ist, vor der Replik zu denunci
ren, ist freilich nur Folge; wäre aber doch wol in ei
nem Handbuche des Processes anzuführen gewiesen. — 
Bei den Wirkungen der Litispendenz, welche Bd. II, 
§. 223 aufgezählt werden, ist unerwähnt geblieben, dass 
davon auch die Möglichkeit abhängt, eine Widerklage 
anzustellen, und der Eintritt des davon abhängigen Fo- 
suchutGCOnVCn^°^S’ b*er d*e c^ass’sc^e Unter- 
§ 42 u^ Iq11 Sartorius, Die Lehre von der Widerklage 
welches T ’ $98 f* ^n königlich sächsischen Rechte,
r e^entliche Widerklage nicht anerkennt, sofern sie mit der i i • x , . ’ , ,. . -i. r ... vorklage in denselben Acten behandeltwird, gilt freilich der =enannte Rechtssatz nur fflr die 
uneigentliclie, dle „ur be- dem Executi Executions. 
und Wechselproces5 „Ocb vorkomnit _ Jn der Lehre 
von der Klage Bd. § wird nichtg den 
Caunonalstipulaüonen de prätoriSchen Edicts gesagt, 
ie sich grossen iei s au die Sicherstellung zukünftiger 
echte beziehen, wec ie von einer Suspensivbedingung 

Verf e?em Zeittermin abhängen. Vielmehr lehrt der 
Reetf^ Not. 4 o ne eschränkung: „War das 
bedL ein bedin9^s^ oder von Eintritt einer Zeit- 
nrj abhängig, so muss ie Bedingung existiren 

der ^itpunkt eingetreten sein« (ehe geklagt wer_ 
oat . ann)* ^ie sich das mit der Cautio le-
9 orum servandorum bei bedingten Vermächtnissen, oder 

solchen, deren Zahlungstermin noch nicht gekommen 
ist? Vgl. L. 14, pr. D. 36. 3. (ut legatorum) L. 14, §. 1, 
D. 42. 4 (quibus ex causis in possessionem). Zwar 
meint der Verf. ebendaselbst, in allen Fällen könne auf 
Sicherstellung zukünftiger Rechte geklagt werden, wo 
dieselben gefährdet sind. Allein von besonderer Ge- 
fährde ist hier gar nicht die Rede, weil die Caution im 
prätorischen Edicte nur als ein Mittel erscheint, die 
darin versprochene Mission abzuwenden. Ebensowenig 
scheint es zu billigen, dass hier gar Nichts von dem 
Grundsatz gesagt wird, der bei den Cautionalstipula- 
tionen gilt, dass sie instar actionum habent, d. h. sie 
werden auf gerichtlichem Wege gerade so geltend ge
macht und nach denselben Grundsätzen beurtheilt, wie 
die Actionen, womit es dann weiterhin zusammenhängt, 
dass selbst Compensationsansprüche bei ihnen zugelas
sen werden (L. 10, §. 3, D. 16. 2. de compens.); und 
dass die gewöhnlichen Vorschriften über die Vollmacht 
auch hier Platz greifen (L. 20, D. 46. 8.). — In der 
Lehre von der Litiscontestation und ihren Wirkungen 
(Bd. II, §. 228) sind einige dieser Wirkungen ausge
lassen, die sich auf gemeinrechtliche Grundlagen zu
rückführen lassen. Einmal, dass in Fällen, wo dem 
Gläubiger das Wahlrecht bei alternativen Obligationen 
zusteht, für dieses Wahlrecht der Zeitpunkt der Litis
contestation entscheidet, sodass von diesem Augen
blicke abwärts die einmal getroffene Wahl unwiderruflich 
ist. Vgl. L. 33 in (in. D. 30 (de legatis LJ; L. 1, D. 
33. 9 (de penu leg.); L. 57, §. 1, D. 46. 3 (desolutio- 
nibus); L. 9, D. 45. 1 (de verborum obligat.), v. Van- 
gerow, Leitfaden für Pandektenvorlesungen I, S. 192 
(3. Ausg.). Sodann, dass die Frage, ob der Beklagte 
zu leisten hat, regelmässig nach dem angegebenen 
Zeitpunkt beurtheilt wird. Dieser Grundsatz wirkt 
nach beiden Seiten hin, auf den Kläger und auf den 
Beklagten. Auf den Kläger, inwiefern die Statthaftig
keit seiner Klage und deren juristische Begründung 
lediglich nach der Litiscontestation beurtheilt wird, es also 
in den meisten Fällen zur Condemnation ausreicht, 
wenn der Kläger die Existenz seines Rechts für die
sen Zeitpunkt erweist. Vgl. Keller, Über Litiscon
testation und Urtheil, S. 175 ff. Bei den dinglichen 
Klagen freilich, welche nur unter der Voraussetzung 
zur Condemnation führen, dass der Beklagte Besitzer 
der Sache ist, kommt freilich für den Besitzpunkt, aber 
auch nur für diesen nicht das Moment der Litis
contestation, sondern vielmehr der Endentscheidung in 
Frage (L. 27, §. 1, D.6.1, derei vind.; L.42, D. ibid. L.30, 
pr. D. 15.1, de peculio), während für die Frage: wer Ei' 
genthünier der geforderten Sache sei, auch hier wiederum 
der Zeitpunkt der Litiscontestation entscheidet (L. 18, L» 
20, D. 6. 1, L. 8, 4, D. 3. 5, si servitus vindicetur).
Vgl. Keller a. a. O. S. 175—179. Das Nämliche wird 
auch in den römischen Rechtsquellen bezeugt für die 
ad exhibendnm actio (L. 7, §. 4-—6; L. 8j L. 11, S- * 
D. 10. 4, adexhib.; ^.^,pr. D. 15. 1), ferner für die 
haereditatis petitio (L. 4: L. 18, §. 1; L. U
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5.3, de haer. pet.), endlich auch für die Depositenklagen 
(L. 1, §. 21, D. 16. 3, depositi vel contra). Es scheint 
also, dass diese Bestimmung in allen Fällen zur An
wendung gekommen sei, wo es sich um einen Exbibi- 
tions - oder Restitutionsbefehl handelte. Eine weitere 
Ausnahme kommt noch in der depeculio actio vor, wo 
die endliche Condemnation auch an das Vorhandensein 
eines Peculiums überhaupt geknüpft wird, und gerade 
in dieser Beziehung entscheidet nicht das Moment der 
Litiscontestation, sondern der Zeitpunkt, wo die Sen
tenz gefällt wird (L. 30, D. 15. 1; L. 7, §. 15, D. 42. 5, 
quibus ex causis in poss.; L. 5, §. 2, D. 34. 3, de 
liberat. leg.; L. 35, D. 46.1, de fideiuss. et mand. Dazu 
Keller a. a. O. S. 193). Auf den Beklagten, inwiefern 
aus den alten Controversen über die Möglichkeit einer 
Condemnation, falls der Beklagte nach der Litisconte
station den Kläger freiwillig befriedigt, oder das Pro- 
cessobject nach diesem Zeitpunkt durch Zufall unter
geht, in den Justinianischen Rechtsquellen wenigstens 
so viel stehen geblieben ist, dass der Beklagte für den 
erstgenannten Fall condemnirt wird, wenn die Leistung 
in einem facere, nicht in der Eigenthumsübertragung 
bestand (L. 84, D. 45. 1, de verb. obl. vgl. mit §. 2. J. 
4. 12, de perpet); im zweiten aber jedenfalls auch 
nach dem Untergänge der Sache in den strengen Kla
gen forthaftet, was für die actio ex testamento und ex 
stipulatu ausdrücklich bezeugt wird in L. 12, §. 3, D. 
16. 3 (depos.)-, L. 8, D. 42. 1 (de re iudicata). End
lich hätte hier auch erwähnt werden sollen, dass in 
Fällen, wo ausnahmsweise bestimmte Personen nur bis 
zum Betrag der Bereicherung haften, diese Bereicherung 
lediglich nach dem Zeitpunkt der Litiscontestation beur- 
theilt wird. Dies wird bezeugt für unvollständige 
Schenkungen (L. 7, pr. D. 24. 1, de donat. inter virum); 
ferner für alle Fälle, wo das Pupillenalter der Grund 
von der Unvollständigkeit des Rechtsgeschäftes, und 
der daraus entstehenden unvollkommenen Rechtsüber
tragung, Liberation oder Obligation ist (L. 34, pr. D.
4. 4. de minor. XXV; L. 37, pr. D. 3. 5, de negotiis 
gest.; L. 47, pr, §. I, D. 46. 3, de solut.; L. 4, pr. D. 44. l,cZe 
except)', endlich auch bei der ausnahmsweisen Haftung 
der Erben aus den Klagen ihrer Erblasser, die regel
mässig nur bis zum Betrag der Bereicherung passiv 
transmittirt werden (L. 20, D. 4. 2 quod metus causa). 
In der Lehre von der Exceptio spotii (Bd. II, §. 237), 
kommen gleichfalls Lücken zu Tage. Der Verf. lehrt 
hier Bd. II, S. Ul, dass der Beklagte, wenn in 
Folge der genannten Einrede dessen Recht^ die Rück
gabe des Spolium zu fordern durch rechtskräftiges Er- 
kenntniss anerkannt ist, den Hauptprocess nicht eher 
fortzusetzen brauche, als bis diese Rückgabe erfolgt 
ist. Allein das ist nicht blos für die Rückgabe des 
Spoliums Rechtens, sondern erstreckt sich auch auf 
den Ersatz der Kosten und sonstigen Schäden, die 
der Spoliirte durch das Spolium erlitten hat. Vgl. 
Cap. 11, X. de rest. spol. (2. 3). Noch mehr, es wird 
sogar dem Richter zur Pflicht gemacht, den Haupt
process bis zum Austrag der Restitution gänzlich zu 
sistiren, sodass spätere Processhandlungen des Rich
ters der Nullität unterliegen. Vgl. Cap. 7 u. 10. X,

ibid. Von alle dem ist bei dem Verf. kein Wort zu 
lesen. Endlich ist es noch auffallend, dass er die 
Fälle, in denen die Exceptio spoln von selbst 
in Wegfall kommt, gar keiner Berücksichtigung für 
werth erachtet. Sie ist aber nach dem Kirchenrechte 
theils aus Rücksicht auf das öffentliche Wohl ausge
schlossen, wenn in der Klage vom Recht oder von 
einer Sache der Kirche die Rede ist, in der Exception 
aber vom Rechte einer Privatperson oder umgekehrt 
(Cap. 1, in VI, 2. 5, de rest. spol.); theils, wo 
die Restitution der Natur der Sache nach moralisch un
möglich ist, z. B. wo sie eine Sünde involviren würde 
(Cap. 13, X, 2. 13). — In der Lehre von dem frivolen 
Ableugnen Bd. II? S. 74, jst Manches vergessen wor
den; einmal, dass die Rücknahme der Inficiation bis zum 
Endurtheil immer die Strafen ausschliesst (vgl. Glück, 
Erläuterung der Pandekten, Bo, VI, § 186); sodann, dass 
der Beweis des Abgeleugneten auf andere Weise, als 
durch des Klägers Eidesantrag erbracht werden muss. 
(Vgl. Glück a. a. O. Th. 6, S. 187.) Bei dieser Gelegenheit 
behauptet der Verf., dass es zum Eintritt der Strafen 
immer eines darauf gerichteten Antraars des Klägers be
darf, und rechtfertigt dies durch Nov. 18, cap. 8 u. 9. 
Für die Litiscrescenzfälle des Pandektenrechts nun ist 
dies jedenfalls äusser Zweifel (vgl. L. 1, g, 4, p, g, 3, 
dehis quieffud), allein für die des Novellenrechts, also 
gerade für Nov. 18, cap. 8 u. 9, wird wol das umgekehrte 
Verhältniss eintreten müssen' Denn, wenn der°Richter 
hier die Litiscrescenz nicht ex officio beachtet, unter
liegt er selbst der Strafe des Duplum. Nov. 18, cap. 8, 
et si praeter haec egerit, iudicem scire, quia trans- 
scendens legem ipse tenebitur bis poenis. In der 
Erörterung der hierher gehörigen Einzelfälle heisst es, 
dass, wer in Eigenthums- und in Besitzprocessen den 
Besitz der Sache, auf deren Herausgabe geklagt wird 
der Wahrheit zuwider leugnet, mit dem Verlust des Be
sitzes und seinerVortheile bestraft wird (Bd. II, S. 72). 
Allein dabei ist unerwähnt geblieben, dass diese Strafe 
von der Doctrin auch auf die Publiciana und die Pfand
klage ausgedehnt worden ist (vgl. Sintenis. Handbuch des 
gemeinen Pfandrechts S. 563); ferner ist nirgends die 
Rede von der allgemeinem Beziehung dieser Strafe auf 
alle Klagen, welche die Herausgabe von Sachen be
zwecken, die nach der Angabe ces Klägers dem beklagten 
Besitzer nicht eigentümlich zugehören, falls dieser wahr
heitswidrig das fremde Eigenthumsrecht leugnet, und da 
durch den Kläger in die Nothwendigkeit versetzt, dies 
zu beweisen. Wird nämlich dann das fremde Eigen
thum erwiesen, so verliert der Beklagte den Besitz der 
Sache zu Gunsten des Klägers, ohne dass er sich zur 
Erhaltung desselben auf ein Pfand- oder Retentions
recht zu berufen vermöchte, und so wird der jetzige 
Beklagte gezwungen, die Rolle zu wechseln, und seine 
Ansprüche an die Sache auf dem Wege einer selbst
ständigen Klage zu verfolgen. Dies ist der Sinn der 
vom Verf. zu andern Zwecken angeführten Nov. 18, 
cap. 10, dessen Anfangsworte auch die Allgemeinheit 
der Bestimmung verbürgen. So hat auch Glück, Erläute
rung der Pandekten Th. 6, S. 183, die Sache aufgefasst.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hand in Jena. Druck und Verlag von S?. A. Brockhaus in KiCipzig»
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Der ordentliche bürgerliche Process nach königlich säch

sischem Rechte systematisch dargestellt von Dr. Ro
bert Osterloh.

(Schluss aus Nr. 169.)
Hauptsächlich bezieht sich die Vorschrift auf die Pfand- 

a^e, wo er Kläger nicht blos den Besitz der Sache 
von mten des Beklagten, und die Pfandconvention, 
j°n dJ1 ausserdem auch noch zu beweisen hat, dass 

h „^Schuldner zur Zeit der Pfandbestellung Ei- 
^mer der verpfändeten Sache gewesen ist (vgl. 

• 3, D. 22. 3, de prob., dazu Sintenis a. a. O. S. 563); 
aiauf ist sie auch schon von den Glossatoren ange

wendet worden, welche von diesem Standpunkte aus die 
Authentika item possessor C. qui potior es (8.18), gebildet 
haben. Allein das nun war offenbar nicht der einzige 
Fall ihrer Anwendung, theils nach der allgemeinen Fas
sung des Gesetzes, theils nach den Zeugnissen der 
alten Novellenepitomatoren des Athanasius in der epi- 
tome 9. 2. p. 100, des Theodorus Nov. 18, §. 14, p. 
30. — Bei den Grundsätzen, die von den Exceptionen 
gelten, wird Bd. II, S. 95, die Regel erörtert: exceptiones 
de iure tertii non sunt attendendae. Von Einschränkun
gen der Regel ist nirgends die Rede. Allein einmal 
leidet sie keine Anwendung auf die exceptiones rei co- 
haerentes> die dem Hauptschuldner zustehen und dessen 
Bürgen und sonstigen Intercessoren auch dann zu Gute 
G^r”6”’ wenn jener von der Rechtswohlthat keinen 

macht, oder ihren Gebrauch dem Interces* 
vibusL (L* 7’ §• L 19’ D’ 44’ de ™™ptio- 
J, 4. ’14, * P' 46'?’ defidei^S- §• 4-
i vUatnccA ^^at). Eine Anwendung davon ist, dass 
e1. \ Forderungen des Hauptschuldners

Dritten gegenüber eompensirc° kann. (L.4 u. 5. D. 16. 
2, de compensat.) sodann kalin unter Umständen der 

atei Dut en geoenu er Forderungen seines Haus- 
sohns compensnen so wie ke)lrt ihln aach Ton 
Dritten deren Forderungen an °en Sohn ba]d in soli- 

w«, bald nur bis ztn uantität des Peculiums ange-
geebnet werden können (L. 9. L 19? D
die ll comPensirt,.<Ier Dritten gegenüber,
den F^aus Pecuhengeschaften verklagcn) auch mit 
T . iorderungen seines Vaters an die Kläger gesren 
Leistung der SCa„tio rati (L, 9. i,

ExCepti° rÜ ^"«ahmsweise
Gleichberechtigten oder GIeiehverpflicjlteten zu 

Statten, wo, falls nur Einer von ihnen processirt hat, das 
von diesem erwirkte Urtheil wegen Untheilbarkeit des 
Processobjectes auch für und gegen Alle wirkt. Dies 
kommt vor bei Evictionsanspriichen (L. 62. §. 1. D. 21. 
2), und wenn ein partieller Eigenthümer eines Grund
stücks diesem eine Realservitut vindicirt, oder umge
kehrt (L. 4. §. 3 u. 4. L. 19. D. 8. 5, si servitus rind. 
L. 1. §.5. D. 43. 27, de arboribus caed.). — Weiterhin 
hätten sich, wenn die gemeinrechtliche Grundlage des 
Processes genauer berücksichtigt worden wäre, von 
selbst wol manche Beschränkungen der vom Verf. auf
gestellten Behauptungen ergeben. So wird Bd. I, S. 52, 
gelehrt, dass der Beklagte mit der Behändigung der 
ersten Ladung in Verzug kommt, und von da an die 
Verzugszinsen laufen, wo dies allgemeinen Grundsätzen 
nach überhaupt möglich ist. Allein dass nicht immer 
durch jene Ladungsbehändigung ein Verzug begründet 
wird, sagt mit dürren Worten L. 24. pr. D. 22. 1 (de 
usuris), \md dies wird namentlich überall der Fall sein^ 
wo der Beklagte probabilem liligandi causam hatte. 
Vgl. auch L. 3, pr. D. ibid. und dazu Liebe die Stipu
lation S. 55. Demnach ist das Zusammenfallen des 
Verzugseintritts mit der Litiscontestation, oder, wie 
Andre wmllen, mit der Behändigung der ersten Ladung, 
nur zufällig, und das muss bei den Wirkungen der er
sten Ausfertigung auf die eingereichte Klage hervorge
hoben werden.

Auch für das sächsische Territorialrecht, das von 
dem Verf. mit seltenem Fleisse ausgebeutet worden, 
finden sich manche Lücken, wovon schon oben Einiges 
vorgekommen ist. Was ausserdem Ref. noch aufgefallen 
ist, besteht in Folgendem. In der Lehre vom Manda
tum praesumtum Bd. I, §. 179 ist nicht angegeben, dass 
nach sächsischem Gerichtsbrauche dasselbe auch zu
steht denen, quorum in ipsa re et causa interest, velut 
— socii, coheredes 9 membra corporis vel Universität^ 
praesertim quae communem aliquant administrationem 
habent •— das sind Worte Biener’s im systema proc. I. 
§. 41. Allein aus solchen Kleinigkeiten dem Verf. ei
nen Vorwurf zu machen, wird keinem billig denkenden 
Richter einfallen, am wenigsten Ref., der die Weit
schichtigkeit der sächsischen Processgesetze und des 
darauf basirten Gerichtsbrauchs aus Erfahrurg kennt, 
und eher dazu geneigt ist, das Talent des Verf. zu 
bewundern, der nicht blos eine vollkommne Beherr
schung des reichhaltigen Stoffes überall zu Tage legt, 
sondern auch in der Art und Weise, wie er aus diesem 
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chaotischen Gewirr das heutzutage geltende Process- 
recht entwickelt, alle seine Vorgänger übertrifft, und 
eine Meisterschaft bekundet, wie sie nur aus inniger 
Liebe zur Wissenschaft und aus einer völligen Durch
dringung des hier in Frage kommenden Gesetzstoffes 
hervorgehen konnte.

Dass in einem Handbuch des sächsischen Territo- 
rialprocessrechts die Begriffsforschung, die grössten- 
theils auf gemeinrechtlicher Grundlage beruht und nur 
an der Hand der inneren Geschichte des Civilprocesses 
gewonnen werden kann, einiger Maassen zurücktreten 
musste, das leuchtet von selbst ein, wofern nicht das 
vorliegende Werk über die Maassen anschwellen sollte. 
In dieser Rücksicht ist nun von Biener so gut, wie gar 
nichts geleistet worden, und hatte der Verf. die be
treffenden Begriffsbestimmungen mehr den Arbeiten 
eines Bayer, Linde und Anderer zu entnehmen, die 
in Monographien auf diesem Forschungsfelde Bedeu
tendes geleistet haben. Dass der Verf. hier eigner 
Untersuchungen entbehrte, lässt sich ziemlich genau 
nachweisen. Einmal aus einer gewissen Vermischung 
der modernen und antiken Elemente, die, wenn dem 
Unwesen nicht bei Zeiten Einhalt gethan wird, zu ei
ner grenzenlosen Begriffsverwirrung führen muss. So 
heisst Bd. I, S. 157, Gerichtsbarkeit (iurisdictio) dem 
Verf. der Inbegriff aller einer Justizbehörde als solcher 
zustehenden Rechte. Gleich darauf heisst es: sie ist 
als Ausfluss der höchsten Gewalt anzusehen, und da
für wird citirt L. 78, D. 5. 1. L. 3, C. 3. 13. Also 
Stellen des römischen Rechts, die doch wol den Verf. 
davon hätten überzeugen müssen, dass hier nicht vom 
heutigen, sondern vom römischen Begriff der Jurisdictio 
die Rede ist, der zur Zeit der classischen Juristen 
die Executionsgewalt nicht einschliesst, und in dem 
hohem Begriff des mixtum Imperium aufgeht, wenn auch 
bei der Übertragung der Jurisdiction an Andere dieses 
Imperium zugleich mit übergeht (vgl. L. 1, §. 1, D. 5. 
§. 1, D. 1. 21, de officio eius, cui mandata iurisd. L. 3, 
D. 2. 1, de iurisd. L. 14 u. 15, D. 42. 1, de re iudi
cata); ebenso wenig die tutoris datio enthält (vgl. 
L. 6, §. 2, D. 26. 1, de tutelis); zur Zeit Justinians 
aber, wo die Judicis Datio abgekommen war, in dem 
Rechte des Magistrats bestand, streitige Processsachen 
zu leiten und durch die Sentenz zu entscheiden. Nun 
trifft es sich ferner, dass die erste der vom Verf. an
gezogenen Stellen (L. 78? D. 5. 1) nicht etwa die Ju
risdiction als einen Ausfluss der höchsten Gewalt, son
dern vielmehr das iudicare des Privatrichters als ein 
munus publicum bezeichnet d. h. als eir e Verpflich
tung, die jeder Staatsbürger zu übernehmen hat. Wie 
aber, wenn das classische Pandektenrecht die Juris
diction im römischen Sinne nicht als einen Ausfluss der 
höchsten Gewalt, sondern vielmehr der im Magistrates 
liegenden Amtsgewalt behandelt? Das nun sagt mit 
dürren Worten Papinian in L. 1, pr. D. 1.21., wornach 

dann die L. 3, C. 3. 13, eine ganz andre Beziehung 
erhält, als ihr der Verf. zu geben scheint. — Wie 
ferner der Verf. dazu kommt, Bd. I, S. 259 die De
fensoren zu den Procuratoren zu rechnen, ist Ref. 
nicht deutlich geworden. Schon Dig. III, 3, de pro- 
curatoribus et defensoribus lehrt, dass ein Unter
schied zwischen beiden Ausdrücken obwaltet; ferner 
sagt Gaius, inst. IV. §. 84, dann Ulpian in L. 1, pr. 
D. 3. 3, auch zum Überfluss §. 3, J- 4, 10. (de his, 
per quos apere) mit dürren Worten, dass der Begriff 
Procurator sich nur auf den gegebenen Auftrag bezieht; 
endlich lehrt auch L. 3, §. 3, D. 46. 7, (iudicatum 
solvi), dass dieser Begriff nicht einmal auf das sogenannte 
Mandatum präsumtum Anwendung leidet. — Sodann 
braucht der Verf. gewisse wissenschaftliche Termino
logien , die sich nicht auf Quellenzeugnisse zurückfüh
ren lassen, sondern mir der Doctrin ihren Ursprung 
verdanken, in einem andern Sinn, als dies gewöhnlich 
geschieht. So nennt er Bd. I, g. 276 jeden Dritten, 
der zur Vornahme von Processhandlungen weder von 
der Partei noch vom Gericht beauftragt ist, einen 
falschen Procurator. Also gehörte dahin wol auch, wer 
ein Mandatum präsumtum hat? Biener, syst. I, §. 
42, init. fasst den Begriff anders; er versteht unter 
falsus procurator jeden, der weiss, dass er keinen Auf
trag, nicht einmal einen präsumirten hat, g]eich- 
wol sich als Procurator gerirt. — So sind dem Verf. 
die Ausdrücke summarischer und ausserordentlicher Pro- 
cess im Gegensatz des ordinarischen Bd. I, S. 44 iden
tisch, obschon Bayer Theorie der summarischen Pro- 
cesse §. 1, S. 1 f. (2. Ausg.) sehr richtig darauf auf
merksam macht, dass der summarische Process nur eine 
Unterart des ausserordentlichen Processes ist, welche 
einen schnellem Rechtsgang zum Zwecke hat. — In 
der Lehre von der Klagenhäufung Bd. II, S. 30, kommt 
der Verf. zu dem Resultate, dass auch die subjective 
Klagenhäufung in Sachsen erlaubt ist, weil er diesen 
Begriff auf alle Fälle bezieht, in denen eine Mehrheit 
von Klagen von mehren Klagern gegen Einen Be
klagten oder von Einem Klager gegen mehre Be
klagte in Einem Libell geltend gemacht wird. Allein 
hier ist das wesentliche Begriffsmerkmal übergangen, 
dass die Mehrheit von Personen, welche in der einen 
oder andern Parteirolle auftritt, keine Streitgenossen
schaft bilden dürfen (vgl. Linde’s Lehrbuch des gern, 
deutschen Civilprocesses 6. Ausg., §• 193, denselben in 
der Giessener Zeitschrift für Civilrecht und Process 
Bd. I, S. 321). Sodann ist der Fall der subjectiven 
Klagenhäufung, wenn unter der genannten Voraus
setzung mehrere Kläger gegen mehrere Beklagte zu
sammen auftreten, ganz mit Stillschweigen übergangen. 
Die Zulässigkeit der subjectiven Klagenhäufung bindet 
der Verf. S. 33, an dieselben Erfordernisse, die bei der 
objectiven vorhanden sein müssen, dass alle gehäufte 
Klagen bereits anstellbar sind, vor demselben Gerichte
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erhoben werden, auch alle in der nämlichen Processart 
ver landelt werden können, der Richter aber überhaupt 
keine Verwirrung zu fürchten hat. Dabei ist unerwähnt 
S^lieben, was bereits Claproth, Ordentlicher Process 

’ 113, und Linde, Lehrbuch §. 193, hervorgehoben
jaben, dass der Richter, vor dem die Mehrheit von 
Klagen angebracht wird, auch in Ansehung aller zu
ständig sein müsse; weil, wenn z. B. dinglich privile- 
girte Sachen mit andern, die es nicht sind, vor dem 
ordentlichen Gerichtsstände der Beklagten gehäuft wer
den , eine, wenn auch nur theilweise Abweisung des 
Klaglibells unvermeidlich ist. Weim demnach derVerf 
zu t em eil ic en Resultate gelangt, dass die subjective 
Klagernau ung durch die A. P. O. tit. 5, §. 3, und die 
laubt sei . 2’ Wenigstens für den Fall er-
Beklagte? Weim e‘ne Mehrheit von Klägern denselben 
belang ” aU.S verschiedenen Klaggründen zusammen 
ihm d* ? S°a s*ck Senöthigt, zu erklären, dass 
cesso Ansicht mit dem Standpunkt der alten Pro- 
«. .. l. nung durchaus unverträglich scheint. Diese spricht

achst von der einfachen Klage (tit. V. §. 1 u. 2), 
de 0 W s*e §• 3, die Klagenhäufung mit folgen- 

n orten: wir lassen auch geschehen, dass man in 
klagschreiben unterschiedene Klagpunkte so ei

nerlei Personen belangen, fürbringen möge. Diese Er- 
laubniss würde nun Zweifelsohne den vom Verf. heraus
gehobenen Fall einschliessen, wenn nicht gleich darauf 
gesagt würde: und hat dasselbe zumal weniger Zweifel, 
wenn die unterschiedenen Punkte ex eadem adionis 
causa et iisdem concludendi mediis herkommen, wie 
wir dann in solchem Fall dem Kläger keine gesetz
liche Maas gegeben haben wollen, worauf weiterhin 
bei diversen Klagfundamenten die Beschränkung auf 
drei Punkte ausgesprochen wird. Aus der gebrauch- 

(dem Kläger) geht nun hervor, 
ohend aSr- esetz i*1 den anscheinend allgemein spre- 
wo ^agangsworten nur an den Fall gedacht hat, 
libell häufig61 versclnedene Klagpunkte in Einem Klag- 
die Zulas«; \ das aber nun schliesst auf das bündigste 
Fall aus, Wo • suhjectiven Klagenhäufung in dem 
schiedenen Kla«»2."e Mehrheit von Klägern aus ver- 
Ausnahmsgesetze3 düpfen dieselbe Person belangt. Denn 
am wenigsten da, woe«mc^ extensiv erklärt werden, 
setzgebers gegen die T eiwe>sliche Absicht des Ge- 
man nun vollends, das/T^?T5 Streitet Bedenkt 
cessuaiisten Sachsens. *e vorzüglichsten Pro- 
Biener die angeführte Stelle G"eb"er’ Wernher, 
anders verstanden haben, so 1 ’ • ' ®0 
«J« Sache, theils das Gewicht !
des vom Verf. angeführte Präjudi ■ 7 nn

. aPP^ationsgerich^
Irngkeit de“ Ansicht zu überzeugenver^u™^ 

re Interpretation eines Gesetzes nicht aus dessen 7n 
sammenhang zu entnehmen, sondern von der zufäUigen •

Stimmenmehrheit der Mitglieder eines Gerichtshofs ab
hängig zu machen sei. — Eine seltsame Begriffsbe
stimmung der processhindernden Einreden findet sich 
Bd. II. S. 100. So heissen dem Verf. nämlich alle im 
ersten Verfahren liquid gewordenen Einreden, welche die 
Klage und zwar diese in ihrem ganzen Umfange elidiren, 
denen auch keine vom Kläger sofort liquid gemachte 
Replik entgegensteht. Hier nun ist es vor allen Dingen 
durchaus neu, dass der Begriff vom Nichten tgegenstehen 
einer sofort liquiden Replication abhängig gemacht wird. 
Nicht blos, dass die Lehrer des gemeinen Processes 
z. B. Linde Lehrbuch §. 209, davon nichts wissen, so 
sagt auch Biener, systema cd. II. tom. I. §.70. p. 146, für 
das sächsische Territorialrecht geradezu das Gegentheil. 
Auch die Reichsgesetze geben keine Veranlassung zur 
Ansicht des Verf. Die Kammergerichtsordnung v. J. 
1507 IV, 1, nennt sie (endliche) Auszug, do die Sach 
mit Urteil entschieden, vertragen oder der Krieg vol- 
lendt were, und unterscheidet sie nach ihrer Stellung 
vor der Kriegsbefestigung von den peremtorischen Ex- 
ceptionen, die erst nachher vorgebracht werden sollen. 
Hiernach bezeichnet sie die Kammergerichtsordnung 
von 1523, tit. III, §. 1, mit den Worten: peremtorias 
in vim dilatoriarum und unterscheidet sie wieder von 
den dilatorischen und peremtorischen Einreden. In ähn
licher Weise stellt die von 1555, III, tit. XXIV, §. 1, 
dilatorias oder peremtorias in vim dilatoriarum zusam
men, und verfügt III, tit. XXVII, §. 1, dass end
liche und peremtoriä nach der Litiscontestation vorge
schützt werden sollen. Hieraus erhellt zugleich, dass 
dilatorische Einreden im Sinne der deutschen Reichs
gesetze vom Begriff der processhindernden ganz aus
geschlossen bleiben; denn sonst hätten die letztem 
nicht als endliche und peremptorische Einreden be
zeichnet werden können. Gleichwol scheint der Verf. 
das Gegentheil anzunehmen , theils nach der oben an
geführten Begriffsbestimmung, theils weil er hinzufügt: 
da dilatorische Einreden stets sofort im ersten Verfah
ren liquid sein müssten, so unterscheide man gewöhn
lich (in Sachsen) nur zwischen processhindernden und 
einfachen peremtorischen Ausflüchten.

Dass der Verf. den deutschen Kunstausdrücken 
auf processualischem Gebiete auch die entsprechenden 
lateinischen Phrasen beigefügt hat, ist eine, wol auch 
für Praktiker nicht unzweckmässige Einrichtung, inso
fern ein grosser Theil der sächsischen Processliteratur 
in lateinischer Sprache geschrieben ist. Dann hätten 
aber falsche Terminologien vermieden werden müssen, 
oder solche, die in den Rechtsquellen entschieden eine 
andre Bedeutung haben. So heissen dem Verf. Bd. Hy 
S. 87, unverjährbare Einreden exceptiones perpetuae, 
verjährbare aber temporales. Sieht man indess die 
Rechtsquellen an, so erscheint jener Ausdruck als 
gleichbedeutend mit peremtoriae exc., und dieser 
dilatoriae im römischen Sinne. Vgl. §• 9 u. 10.
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13, (de except.) L. 3, D. 44. 1, (de except.) L. 26, §. 
3, D. 12. 6, (de cond. indebiti) L. 40, pr. D. ibid. — 
Eigentliche Repliken d. h. selbständige Verträge des 
Klägers zur Elision von Exceptionen, die der Beklagte 
gebraucht hat, heissen Bd.jll, S. 113, in der lateinischen 
Kunstsprache replicae. Nun trifft es sich aber gerade, 
dass dieses Wort erst von den Neuern gebildet worden 
ist, und dass solche Verträge, wie sie der Verf. meint, 
in den römischen Rechtsquellen replicationes genannt 
■werden, wie ja schon aus Biener, systema I, §. 82, 
Not. 2, S. 169, zu ersehen war. — Vielleicht wäre es 
zweckmässig gewesen, dass der Verf. echte Kunstaus
drücke von den unechten, die erst von den neuern 
Processualisten gebildet worden, schon durch die Ver
schiedenheit der Lettern kenntlich gemacht hätte, wie 
das neuerdings in Unterholzner’s systematischer Zusam
menstellung des Obligationsrechts geschehen ist. We
nigstens wäre dadurch der akademische Processunter- 
richt im Königreich Sachsen wesentlich erleichtert wor
den, der doch wol in der Hauptsache auf die vorlie
gende Erscheinung zu verweisen haben wird.

Eine gewisse Vorliebe scheint der Verf. für die 
Behauptungen Rizy’s über die Verbindlichkeit zur Be
weisführung im Civilprocesse Wien 1841 gefasst zu 
haben. Die von diesem Schriftsteller vorgeschlagene 
Eintheilung der Behauptungen in formell bejahende und 
verneinende, was sich nach der äussern Wortform ent
scheidet, und real bejahende und verneinende, je nach
dem sich der Behauptende auf ein Factum oder Non- 
iactum bezieht, ist nicht so neu, wie der Verf. 
Bd. II, S. 17, Not. 5, zu glauben scheint. Ref. entsinnt 
sich sehr genau, dieselbe schon 1827 in Processvor- 
lesungen gehört zu haben. Dass sie aber vom Verf. 
sehr geschickt zur Aufhellung der Lehre von der Li- 
tiscontestatio negativa praegnans benutzt wird, (Bd. II, 
S. 66), ist ein Verdienst des Verf. Minder glücklich 
scheint die Anwendung der Unterscheidung auf die Ab
grenzung des Exceptionengebiets von der Litiscontesta- 
tion (Bd. II, S. 79 f.). Das ergibt sich schon daraus, 
dass es dem Verf. hier nicht gelungen ist, zu einer 
allgemeinen Regel aufzusteigen, welche diese Abgrenzung 
nach allen Seiten hin genau bezeichnet. Hätte er in- 
dess sich die Mühe genommen, den Andeutungen Beth
mann- Hollweg’s, Versuche über einzelne Theile der 
Theorie des Civilprocesses S. 269 f., nachzugehen, so 
würde es ihm leicht geworden sein, die Litiscontesta- 
tion als reine Beantwortung des Klaggrundes aufzu
fassen, nicht gerade dessen, wie er im Klagschreiben 
vorgestellt wird, sondern vielmehr des idealen, wie er 
nach den Vorschriften der Rechtsquellen vorgestellt 

werden soll, wozu natürlich unter Umständen auch die 
Legitimation zur Sache gehört. Hat man sich aber im 
concreten Falle einmal zur klaren Anschauung dessen 
erhoben, was nach juristischen Begriffen zur Begrün
dung dieses idealen Klaggrunds gehört, was nicht, so 
wird Beklagtens Antwort auf den Klagvortrag, soweit 
sie einen Theil jenes idealen Klaggrundes betrifft, und 
in dessen Bejahung oder Verneinung besteht, als wahre 
Litiscontestation gelten müssen, während umgekehrt 
alle ^tatsächliche Behauptungen des Beklagten, die da
rüber hinausliegen, unfehlbar in das Gebiet der Excep
tionen hinüberreichen. Nur eine Folge des Axioms ist 
es, dass die Verneinung von Thatsachen, ohne die das 
Recht des Klägers überhaupt gav nicht a]s entstanden 
gedacht werden kann, den Einreden nicht beigezählt 
werden können, und dass des Beklagten Behauptung, 
das schon entstandene Klagrecht sei hinterher wieder 
weggefallen, vom gesunden Takt der deutschen Praxis 
immer als Einrede angesehen und als solche auch pro- 
cessualisch behandelt worden ist. Hiernach entscheidet 
sich von selbst die Frage, welche Behauptungen des 
Beklagten selbstständiger Vorträge bedürfen, welche 
nicht. Das erste wird mit allen Behauptungen der Fall 
sein, welche nicht auf eine reine Bejahung oder Ver
neinung jenes idealen Klaggrunds hinauslaufen; das 
zweite aber immer da statt haben, wo das Gegentheil 
eintritt.

Möge der Verf. aus diesen Bemerkungen Refs. das 
Interesse herauslesen, mit dem dieser seine Leistung 
aufgenommen hat. Dass sie sämmtlicli aus dem Bestre
ben hervorgegangen sind, das Buch in einer vielleicht 
bald zu hoffenden dritten Auflage vollendeter zu sehen, 
wird der geehrte Verf. desselben gern einräumen, 
wenn er auch nicht in allen Punkten, die hier zur 
Sprache gebracht worden sind, Refs. Ansichten theileri 
sollte. Und so möge denn das Werk auch in der neu
verjüngten Gestalt ein Hand- und Hülfsbuch für alle 
sächsischen Praktiker werden, und, soviel an ihm ist, 
dazu beitragen, in den jüngein Juristen den Sinn für 
vaterländische Rechtsforschung zu beleben, damit ein 
Territorialrecht, das im 17. Jahrh. als ein unerreich
bares Muster von Gesetzgebung allgemein anerkannt 
ward, im 19. nicht Beute eines gewissenlosen 
Schlendrians werde, der sich im vornehmen Eigendün
kel über alle wissenschaftliche Behandlung des gegebe
nen Rechtsstoffs hinaussetzt, weil er es für bequemer 
erachtet, sich das Civilprocessrecht unter den Händen 
zu machen und zum Hausbedarf zuzubereiten.

Leipzig. G. Heimbach.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. H. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig,
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ljiteraturgescliiclite.
Histoire de la Litterature frangaise, par Mr. D. Ni- 

sard. Deux Volumes. Paris, 1845. 8. 15 Fr.
Vielleicht erinnert man. . —■■ sich noch eines donnernden
,1<aem Qumet, dem seine deutschen Studien 
DentsrM verdreht haben, den Bannstrahl gegen 
schäft Ti deutscbes WTesen und deutsche Wissen- 
be» j. Sc Puderte. Das Sündenregister, welches er uns 
sei Gelegenheit entgegen hielt, war lang und 

bcb« Aber im Allgemeinen könnte der Angriff 
& oen uns, die wir — thöricht genug— diesen Quinet ge- 
pnesen haben, als sei er eingedrungen in das Heilig- 

1Um der Wissenschaft, plump und verfehlt genannt 
Werden. Die Hauptanklage, welche er gegen uns er- 
lob und auf die er immer wieder zurückkam, ivar die, 
ass er uns Schuld gab, wir bildeten uns zwar ein, 

den Stein der W eisen gefunden und das Wesen frem
der Völker durchschaut zu haben, im Grunde aber 
wären wir nur arge Tölpel und im starren Irrthum be
fangen. Wir wollen hier nicht näher prüfen, in wie 
weit an dieser Beschuldigung, der wir — wir gestehen 
es selbst — der Eindringlichkeit wegen eine etwas 
schärfere Fassung gegeben haben, irgend etwas Wahres 
»st. Nur insofern wollen wir sie hier ins Auge fassen, 
as Quinet sie auf die Art und Weise anwendet, wie 

mmnt, dass wir die französischen literarischen Ver- 
aufzufassen pflegten. Er entwirft hier ein 

ist. Se’1 d’ ^as »ns nicht eben sehr schmeichelhaft 
steiler * Ansicht nach ist jeder französische Schrift- 
aller Art Bedeutung von deutschen Spionen
beiten mit spaV“’ die illm seine $’tten und Gewohn- 
auf seine Finan^T" Kammerdienerbliek ablauschen, 
grösster Sorgfalt X?? tmSSe Und Liebesabenteuer mit 
wichtigen Nachrichten^ Jnd ^ann diese unermesslich 
schicken. Wir gebend« Jas erste beste deutsche Blatt 
grössern Journale, ,2U’ das.s ^h selbst unsre
im Vorbeigehen und mit stol“”^

i r. • iion „„a Zem Blick berücksichtigen, mit den literarischen und so^fu n - u t- i ruiok j i7 i je t ®en Beziehungen Frank-rmchs und Englands allzusehr bpx« i Trzem k u . u • ”etassen. Erst vor Kur- ein haben wir gesehen, wie Zeitsok^-ft. i uhen ™ i x r > CSchnften, welche ei-"kelbX P T nlaiien Vorgeben, sich mit 
Hu-o’schcn Si'te V D-‘a,laUsmaI«ng der Victor 
... ° ®.chen ^kandalgeschichte ergangen hab .. 
über dieses Haschen nach pikanten Klatschereien wpL 
€ e uns meist von jenen Blättern des Anstandes halber 

„als charakteristische Beiträge zur Sittengeschichte“ 
und mit dergleichen beschönigenden Redensarten gebo
ten werden, herrscht unter Leuten, die sich selbst 
achten, nur Eine Stimme. Ein Literarhistoriker, dem 
es um eine Auffassung des innern Zusammenhanges zu 
thun ist, wird aus diesem Schlamme seine Belehrung 
nicht schöpfen. So begreift man also nicht recht, wie 
Quinet, dem diese Verhältnisse doch bekannt sein müs
sen, deshalb, weil vielleicht ein obscurer Winkelliterat 
die gewagte Conjectur aufgestellt hat, die George Sand 
möchte wol ihren angenommenen Namen vom Mörder 
Kotzebue’s entlehnt haben, oder weil irgend eines unsrer 
grossen Journale sich über den zunehmenden Leibesum
fang von Alex. Dumas ereifert hat, so sehr hat in 
Wuth gerathen können. Seine Leidenschaft reisst ihn 
soweit hin, dass er die Behauptung aufstellt, noch nicht 
ein einziger deutscher Schriftsteller habe über das so 
viel besprochene und soviel verschriene Grand Siede 
d. i. über die Regierungszeit Ludwig’s XIV., auch nur 
Eine vernünftige Seite geschrieben.

Wir wollen einmal den einzelnen Punkt, welchen 
der gallige Quinet hier aufgestochen hat, unentschieden 
bei Seite liegen lassen. Wahrscheinlich hat doch dieser 
phantastische Kunstrichter mit seiner verdammenden 
Äusserung überhaupt unsere Fähigkeit, über die Bedeu
tung und den Zusammenhang der französischen Lite
ratur zu reden, in Zweifel ziehen wollen. Wenn er 
damit hat sagen wollen, unsere gesammte Literatur hätte 
noch kein durchaus genügendes Bild vom Entwicklungs
gänge der französischen Poesie, so wollen wir ihm, 
ohne in unsrer Bescheidenheit zu weit zu gehen, gern 
einräumen, dass in dieser Beziehung allerdings noch 
Manches zu thun übrig bleibt. Aber ist etwa in Frank
reich selbst schon die schwierige Aufgabe einer un- 
parteischen Würdigung aller einzelnen Punkte innerhalb 
der französischen Literaturgeschichte auf eine durch
aus befriedigende Weise gelöst worden? Ist etwa die 
neuere französische Philosophie auf eine so vollstän
dige, so tiefgehende und so geistreiche Weise in Frank
reich selbst dargestellt und entwickelt, als dies in dem 
bekannten Werke des trefflichen Mager geschehen ist? 
Wäre etwa, um Quinet den Vorwurf, den er uns macht, 
zurückzugeben, gerade die Darstellung der Periode, 
von der er meint, wir seien nicht im Stande, sie auf 
eine genügende Weise aufzufassen, in den französischen 
Werken der neuern Zeit schon zu einem gewissen Ab
schluss gekommen?
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Zwischen der unermesslich weitschichtigen „Hi- 

stoire litteraire de la France“, welche von den Bene- 
dictinern begründet wurde, und den dürftigen Abrissen, in 
denen uns ein trockenes Geripp und eine lückenhafte 
Übersicht der französischen Literatur geboten wird, 
liegt ein weites Feld, dem sich sehon viele müssige 
Federn zugewandt haben. Aber wir wären doch neu
gierig zu erfahren, welches französische Werk Quinet 
als dasjenige bezeichnen würde, in dem mit überlege
nem Geiste in allgemeinen Umrissen der Entwicklungs- 
eana: der französischen Literatur entworfen wurde und 
welches uns zugleich auch eine genügende Verarbeitung 
des weiten Materials zu geben im Stande wäre. Uns 
ist in der französischen Literatur selbst noch kein 
Werk dieser Art bekannt, an dem sich nicht tausen
derlei Ausstellungen machen liessen.

Wir geben gern zu, dass es nicht an einzelnen 
trefflichen Monographien und weniger umfassenden Ab 
handlungen fehlt. Die Specialwerke von Maquin, Fau- 
riel, Ampere u. s. w. können zum Theil für Muster 
ihres Genre gelten. Mit ganz vorzüglichem Geschick 
haben sich einige gewandte Kritiker der Portraitzeich
nung hervorragender Dichter zugewandt. Sainte-Beuve, 
G. Planche, Philarete Chasles u. A. haben in dieser Be
ziehung Treffliches geleistet, und es wäre manchem 
unsrer Kritiker, welche vom Richterstuhle irgend einer 
absoluten Ästhetik ihr Machtwort schleudern, zu wün
schen, dass er in ihrer Schule ein liebevolles, hinge
bendes Eingehen in die Individualität eines Schriftstel
lers, dessen geistige Erzeugnisse ihrem Urtlieile vorge
legt sind, lernen möchte. Aber wenn wir auch die 
ganze Reihe der Werke durchgehen, welche Anspruch 
darauf machen, uns ein genügendes Bild vom Gange 
der französischen Nationalliteratur zu liefern, so will 
es uns doch nicht gelingen, etwas nach allen Seiten 
hin Befriedigendes aufzufinden. Die oben erwähnte 
„Histoire litteraire de la France“ ist so weitschweifig, 
dass der jetzt erschienene Band, der einundzwan- 
zigste, erst bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts 
geht. Es liegt auf der Hand, dass auf diese Weise 
von dem unermesslichen Detail jede leitende Idee er
drückt werden muss. Wenn das Ganze, welches einer 
Specialcommission der Akademie anvertraut ist, erst 
noch weiter fortgeführt sein wird, so wird man sich 
vergeblich nach dem Faden der Ariadne umsehen, wel
cher im Stande ist, durch dieses verworrene Labyrinth 
und diesen Wust von Notizen, welche wie ein Alp la
sten, hindurchzuleiten. Als eine viel kürzere, aber auch 
unendlich geistreichere Fassung des ungeheuren Mate
rials, welche in diesem endlosen Werke aufgespeichert 
ist, verdient die „Histoire litteraire de la France avant 
le douzieme siecle, par J. J, Ampere'' zwar alle Beach
tung; aber sie behandelt doch erst einen im Vergleich 
zum Ganzen sehr beschränkten Theil der französischen 
Literaturgeschichte. Villemain’s Verdienste um die Sa

che, von der wir hier reden, wollen wir keineswegs 
zu gering anschlagen. Aber eines Theils überblickt er 
in seinen Vorlesungen, auf die wir hier besondere 
Rücksicht nehmen, nicht den ganzen, breiten Strom 
der französischen Literatur, und dann ist bei aller 
Feinheit des Geschmacks, den wir entfernt sind ihm 
abzusprechen, doch sein eigener kritischer Standpunkt 
von den veralteten Traditionen der zu Grabe geläuteten 
classischen Schule nicht frei genug, um den Forderun
gen einer wahren Ästhetik zu genügen. So widmete 
er der äussern Form, dem Prunk der gekräuselten 
Phrase, dem glatten Versbau und der steifgeregelten 
Durchführung irgend eines classischen Bildes eine über
triebene Berücksichtigung, welche nicht selten ein tie
feres Eingehen in die Idee der Composition selber be
einträchtigt. Daher kommt es, dass ihm die englische 
Literatur, welche er zum Theil in den Kreis seiner Er
örterungen gezogen hat, etwas ungeheuerlich und schwer 
zu bewältigen scheint. Die deutsche Poesie nun aber 
erst ist ihm ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch. 
In diesem Punkte steht Villemain noch auf dem Stand
punkte des crassesten Classicismus. xv,e jn auer ^Pelt 
aber will ein Literaturhistoriker die modernen Richtun
gen innerhalb der französischen Poesie verstehen und 
erklären, ohne dass ihm zu gleicher Zeit das Verständ- 
niss des germanischen Wesens aufgegangen ist? Dies 
ist doch offenbar das bewegende Element, welches; in 
der romantischen Schule zu einem durch die Nothwen
digkeit bedingten Durchbruch gekommen ist. So ist 
also Villemain, vor dessen stilistischer Gewandtheit 
wir alle Achtung hegen, im Grunde eigentlich hinter 
der Zeit zurückgeblieben, und es fehlt ihm zum vollen
deten Geschichtschreiber der literarischen Entwicklung 
das Verständniss der modernen Tendenzen und die phi
losophische Durchbildung. Wir können hier keine voll
ständige Übersicht über die in I'iankreich erschienenen 
ausführlichem Werke und Handbücher geben, welche 
diesem Gegenstände gewidmet sind; es würde uns sonst 
nicht schwer fallen nachzuweisen, dass Quinet den 
Mund nicht so voll zu nehmen berechtigt ist, wenn er 
meint, wir hätten keine genügende Darstellung1 der 
französischen Literatur; denn der Vorwurf, den er uns 
macht, fallt auf Frankreich mit verdoppelter Wucht 
zurück. Auch dort sieht man sich nach einem erschöp
fenden Werke über dieses reichhaltige Thema vergeb
lich um. Nur Baron’s „Histoire abregee de la littera- 
ture frangaise depuis son origine jusqu’au XVIIsiecle,“ 
wollen wir ihrer Brauchbarkeit wegen nicht mit der 
grossen Menge ähnlicher Schriften, welche unfehlbar 
der Vergessenheit anheimfallen, mit Stillschweigen über
gehen. Höhern Anforderungen genügte dieses Werk 
freilich auch nicht vollkommen. Neben mancher geist
reichen Bemerkung spricht sich doch als Grundzug, der 
sich durch das Ganze zieht, eine gewisse philister
hafte Beschränktheit und Befangenheit in vorgefasster
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Meinung aus, von der der Verf. sich nicht losmachen 
kann.

So soll also das Werk noch erscheinen, von dem 
nian behaupten könnte, dass es die lockende Aufgabe, 
die geistige Thätigkeit der französischen Nation auf 
dem Gebiete der Literatur zu verfolgen und zu gestal
ten, auf eine befriedigende Weise löste. Obgleich wir 
aus dem wärmsten Interesse für die Sache nach jeder 
neuen Schrift, welche uns als Geschichte der franzö
sischen Literatur geboten wird, mit einer gewissen 
Spannung und Erwartung zu greifen pflegen, können 
wir dies doc von der Schrift, deren Titel wir an die 
Spitze leses Aufsatzes gestellt haben, nicht sagen.

sucht man sich von den Erinnerungen und 
orurt er en loszumachen, welche sich an den Namen 

ut°rs knüpfen. Hr. Nisard hat sich unter den 
eönern der literarischen Reform, wie sie von der ro- 

man ischen Schule angestrebt wurde, zu bemerklich ge- 
mac t, als dass man nicht zu der nicht ungegründeten 

ermuthung gelangen sollte, sein Standpunkt sei nicht 
rei genug, um seinem Urtheile in so wichtigen litera- 

iischen Fragen grosses Gewicht zu verleihen. Auch 
ihm kleben allerlei Zopfideen an, welche in ihm den 
Repräsentanten einer veralteten Richtung erkennen las
sen. So enthalten so ziemlich alle seine bisher erschie
nenen Werke von seinen „Etudes sur les poetes latins 
de la decadence^ bis zu seinen „Souvenirs de voyages“ 
mehr oder weniger fade Allgemeinheiten, mit ungerech
ten Ausfällen gegen neuere Bestrebungen verbrämt. Es 
ist unbegreiflich, wie namentlich letzteres Werk, wel
ches abgesehen von einigen Sünden gegen den Ge
schmack so unverfänglich als möglich ist, den Zorn 
der ultramontanen Partei hat herausfordern können. 
Hr. N. trübt kein Wasser, so friedliebend, so sanft und 
^hm ist er. Aber demungeachtet hat die heimliche 
flächi'6 ^es »Univers“ das Anathema über sein ober
weil er e$ Heisewerk ausgesprochen, wahrscheinlich 
Rnnsc. JllC'lt so unbedingt gegen den gotteslästerlichen

Noch ^eV Pr^ra^e Chorus macht.
Urtheil in dürftiger gestaltete sich sein
/. tv ’^'eds de rhistoire de la litterature

Sc,lrift ungenügend in der An- 
nrfen w CV| Ausführung. Die Umrisse, welche hier entworfen werden • j l n -in 

j u ■ «mA., il’ Slnu sehr allgemein gehalten und verschwimmen^. Dabei stelIt sich aber dag Detail 
überall als unbefriedigend h “ sl“‘ aber das 7™ 
, . , i i ", ueiaus, wahrend man dafürkeineswegs durch leitende j r - e n lichter entschädigt wird. 'deen oder fe,nele SchIaS'

Wir führen die literarische Autecedentien Hrn. N. 
zu erMs’™ e'n,?e™aSSen ,daS G«fühl von Missbehagen 
Mta?’ W±he.S T ube,Se,"i'1'> als uns der Zu- 
krs in dTu“^ dieS^ “"glichen Schriftstel- 

® m dl® Hand führte. Unmöglich konnten wir uns 
nach solchem Vorgängen viel versprechen. Resonders 
Hess uns der „Precis“ gleich vermuthen , dass wir I 

schwerlich neue Belehrung oder auch nur eine gewisse 
Anregung aus dieser neuen Erscheinung schöpfen wür
den. Hrn. N. Ideenkreis ist ziemlich beschränkt, und 
wie es scheint, hatte er schon längst den Fonds seiner 
Ideen verausgabt.

Unser Vorgefühl hat uns nicht getäuscht. Bei ei
ner nähern Kenntnissnahme des neuen Werks hat es 
sich herausgestellt, dass es seiner Anlage nach zu be
schränkt und in seiner Ausführung oberflächlich ist. 
Dieses Urtheil weicht bedeutend von den lobpreisenden 
Kritiken ab, durch welche einige wohlmeinende Freunde 
dieser neuen Production gleich von vornherein eine 
günstige Aufnahme haben bereiten wollen. Es bedarf 
deshalb hier noch einiger Andeutungen, um darzu- 
thun, was wir darunter verstehen, wenn wir den Ent
wurf der Schrift dürftig und zu eng begrenzt nennen.

Man weiss, dass die classische Schule — um diese 
Ausdrücke, über die wir eigentlich schon längst hinüber 
sind, hier noch zu gebrauchen — im Grunde auf eine 
nicht allzu reiche Anzahl gewisser conventionneller 
Traditionen beruht. In sprachlicher Hinsicht ist ihr Ho
rizont ziemlich beschränkt, und es gilt hier vor Allem 
beim Gebrauch eines Wortes oder einer Wendung erst 
zu fragen, ob der Ausdruck das Gepräge der Akade
mie an sich trägt und dadurch coursfähig geworden ist. 
Noch gebundener ist man in der Anwendung gewisser 
Tropen und Bilder, von denen man sich nicht entfernen 
darf, ohne sich dem Vorwurf des Haschens nach Ori
ginalität auszusetzen. Die Macht der Rücksichten und 
Gesetze, welche man hier zu beobachten hat, erstreckt 
sich aber noch weiter. Wir wollen nicht noch einmal 
auf die längst abgethanen drei Einheiten, welche man 
aus einer übelverstandenen Stelle der Aristotelischen 
Poetik herausgeklaubt hat, zurückkommen. Worauf es 
hier ankommt, ist nur, zu zeigen, wie gering die An
zahl der ältern Dichter und Schriftsteller ist, welche 
in den Augen der rückwärts Gekehrten, der Anhänger 
der alten literarischen Überlieferung mit der Schwung- 
vollen Perücke der Classicität angethan sind. Wie viele 
von den Autoren des 16. und 17. Jahrh. werden, so 
mächtig auch der Einfluss war, welchen sie auf die Ge
staltung der französischen Literatur ausgeübt haben, 
von diesen kurzsichtigen Historikern, die wie Hr. N- 
selbstzufrieden in ihrer engen Schranke beharren, dem 
ungünstigsten Tadel oder einem verachtenden Still
schweigen preisgegeben. Wenn man aber schon in Be
zug auf eine Vergangenheit, an der sich nicht rütteln 
lässt, sich so ungerecht bezeugt, wie befangen muss 
man dann nicht erst bei der Beurtheilung moderner 
Verhältnisse sein, wo Parteirücksichten und leidenschaft
liche Aufregung sich mit ins Spiel mischen.

Es ist gerade eins der wesentlichen Verdienste, 
welche sich die Gegenwart um das Verständnis der 
literarischen Entwicklung erworben hat, dass sie mit 
liebevollem Eifer den Strom hinaufgegangen ist, m» 
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manche von den Quellen, welche kaum den Namen 
nach noch bekannt waren, wieder in ihr Recht einzu
setzen. Nodier Sainte-Beuve in seinem „Tableau de 
la litterature frangaise au 16 siecle/' Theophile Gau
tier in seinen „Grotesques“ und Philarete Chasles in 
einigen kleinen, geistvollen Aufsätzen, welche den äl- 
ern Jahrgängen der nun selig entschlafenen Revue de 

Paris zur Zierde gereichten, sind in dieser Beziehung 
vielleicht selbst etwas zu w’eit gegangen. Sie haben 
aus dem Schachte der vergangenen Jahrhunderte nicht 
blos reines Gold und Silber, sondern zum Theil selbst 
unbrauchbare Schlacken ans Licht gefördert. Das konnte 
aber natürlich, wenn es sich darum handelte, derVer- 
gangenheit ihr verlorenes Gebiet wieder zu erobern, 
nicht fehlen. Demungeachtet muss man gestehen, dass 
von jenen Kritikern manches schöne Lied und mancher 
beachtcnswerthe Dichter, welche von einer einseitigen 
Kritik mit dem Fluche des Ignorirens betroffen waren, 
wieder in ihren Rang und Würde eingesetzt sind. Von 
allen diesen literarischen Rehabilitationsversuchen nimmt 
Hr. N. so wenig Notiz als möglich. Für ihn ist das 
Bild der glänzenden Literaturepoche, über die uns Qui
net alles und jedes Urtheil abspricht, noch innerhalb 
desselben Rahmens begrenzt, wie der ist, welchen der 
Splitterrichter Boileau, diese verknöcherte Personifica- 
tion der französischen Akademie, in seiner „Art poe- 
tique“ aufgehängt hat. Die Dichter und Schriftsteller, 
welche Boileau aus der glückseligen Heerde der aka
demischen Schaafe mit seinem Machtwort zurückge
drängt hat, les Victimes de Boileau, wie sie Ph. Chasles 
im Titel zu einer seiner kleinen literarischen Abhand
lungen bezeichnet, lässt auch Hr. N. zum grössten Theil 
bei seiner Darstellung bei Seite liegen. Nur hier und 
da kann er es über sich gewinnen, von dem Urtheile 
Boileau’s abzuweichen. Boileau, die Norm bei einer 
ästhetischen Würdigung für die Gegenwart! welche Ver
wirrung der Begriffe! welche seltsame Verwechslung 
der Zeiten! Was wäre dann der Gewünn der Zeiten, 
wenn sich das Ergebniss ganzer Perioden auf fünf bis 
sechs Namen, denen der akademische Puder anklebt, 
zurückführen liesse?

Bei alledem gibt sich unser Verf. den Anschein — 
und seine freundlich gesinnten Beurtheiler haben beson
deres Gewicht darauf gelegt — als wenn er eigentlich 
das Gemälde der Literatur dadurch erweitere, dass er 
auch den philosophischen und theologischen Bestrebun
gen seine Berücksichtigung widmet. Ist dies etwa eine 
so befremdende Neuerung, dass gleich an die grosse 
Glocke geschlagen zu werden braucht? Hr. N. öffne 

nur eins der bessern Büchern, welche der Charakteri
stik irgend eines der Zeitabschnitte aus der französi
schen Literatur gewidmet sind, z. B. Barante’s „De la 
litterature frangaise pendant le dix-huitieme siede“, um 
die Überzeugung zu gewinnen, dass auch schon vor 
ihm die philosophischen, politischen und religiösen 
Ideen, insofern sie sich auf dem Felde der Literatur 
eine Gestalt errangen, berücksichtigt worden sind. Also 
hier gab es keinen neuen Weittheil zu entdecken, und 
Hr. N. hätte eine gründlichere philosophische Bildung 
mitbringen müssen, wenn er, da es ihm versagt war 
ein Columbus zu werden, wenigstens den Namen eines 
jetzt nun rehabilitirten Vespuci in Anspruch nehmen 
wollte. Aber dann hatte er auch tiefer eingehen müs
sen auf das eigentliche Wesen der geistigen Thätigkeit, 
wie sie sich in der Literatur einer so begabten Nation, 
wie die französische ist, herausstellt. Mit allgemeinen, 
wohlgedrechselten Redensarten ist hier nichts gethan. 
Nicht einmal die positiven Forschungen, welche in Be
zug auf die religiösen und philosophischen Bewegungen 
der bezeichneten Periode angestellt sind, und die sich 
gerade in der jüngsten Zeit äusserst ergiebig gezeigt 
haben, sind auf eine erschöpfende Weise verarbeitet 
worden.

Worauf Hr. N. sich bei seiner Darstellung beson
ders viel zu Gute zu thun scheint, ist der Umstand, 
dass er sich überall bemüht hat den inner» Zusammen
hang oder die eigentliche Nothwendigkeit vom Entwick
lungsgänge der französischen Literatur nachzuweisen. 
In der That muss man bei Abfassung jedes literatur
historischen Werks von dem Gesichtspunkte ausgehen, 
dass in der Literatur — weniger noch als im Gebiete 
des gewöhnlichen Lebens — nirgends die Willkür ihr 
Spiel treibt. Die Ideen werden mit unwiderstehlicher 
Gewalt, wenn zuweilen auch mit dem Anscheine von 
Launenhaftigkeit, in einer bestimmten Richtung hinge
trieben. Nur wenn man dies im Auge hält, und wenn 
man zugleich berücksichtigt, dass die Literatur als ein 
Spiegel des geistigsten Lebens einer gesammten Nation 
nothwendig mit der Geschichte überhaupt in Verbindung 
gesetzt w erden muss, kann man als Literaturhistoriker 
Anspruch auf Bedeutung machen. Alle Werke, deren 
Verfasser vom Flügelschlage dieser Ideen nicht berührt 
sind, können nur ein bibliographisches oder höchstens 
biographisches Interesse als Sammlungen brauchbarer 
Notizen geltend machen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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(Schluss aus Nr. 171.)
]\un hat zwar Hr. Nisard diesen Standpunkt ange- 
strebt, aber mit dem besten Willen muss man ihm das 
Urt ei , ass er das Ziel, welches er sich gesteckt 
latte, erieic it habe, versagen. Er tappt in diesen Par

tien seines ° t- x i ,»»erKes immer im Finstern umher, und man 
enn^ bald, dass es ihm an der tiefer leitenden Idee 

e Weicbe ihn allein durch dieses Wirrsal hätte füh
ren können.

Daher kommt es denn auch, dass man vergebens 
»ach neuen, wohlbegründeten Urtheilen über Charaktere 
und Bücher forscht. Immer schleppen wir uns an sol
chen Stellen, wo es darauf angekommen wäre, die 
Schärfe und die Einsicht seiner Kritik zu zeigen, über 
öde Steppen, auf denen nur das Unkraut der hohlen, 
Wohlgedrechselten Phrase wuchert. Nirgends bietet 
Sich ein Punkt dar, von dem man sagen könnte, der 
Verf. habe ihn mit einem neuen Lichte beleuchtet. 
Das Urtheil, welches er über die bedeutenden hervor
ragenden Schriftsteller fällt, lautet im Grunde gerade 
ebenso, wie man es, wenn auch mit andern Phrasen, 
schon tausendmal gelesen hat. Nirgends entfernt sich 
der Verf. von der breitgetretenen Strasse der Mittel
mässigkeit auch nur einen Schritt weit.
^^A^es das wollten wir uns aber allenfalls noch ge- 
Verfg ®e^en lassen, wenn nur die Ansichten des 
gungen dS°nders *n Bezug auf die literarischen Bewe- 
wurmstichT neuern Zeit nicht gleich von vornherein so 
seit den lebl^ scbadhaft wären , wenn er nur nicht, 
Schulen der CI«", Kämpfen der beirten feindseligen 
Stellung als ÄsthZT und Rom!,ntike;' eilie s0 schiefe 
Werk eigentlich angenommen hätte Was sein 
ist der Umstand, da™ Rehaus unbrauchbar macht, 
dem Classicismus vers.n ■ N’ mlt 8anzer SeeIe s,ch dem tlasstcism s vels hriebeii Tra(]i.
tion dieser Schule nicht auf«.^ .t -i. □ , ,sklavischen Gehorsam, der Ä*’ d,e ,h™ ?"rc !kn 
ligt scheint. Wir sind weit e™f^e ^8^ 

.1 ii ^11^ etwa die thonchteForderung stellen zu wollen, er n ..▼ , r k Solle <he volltonendenLosungsworte der romantischen SchnIe a„f seine Fah. 
nen schreiben. Das wäre ein eben5o ar„er 
und es hiesse dies, aus der Scylla in die Charvbdfefel- 
w’l..Wa-i.W,r ™n dem Schriftsteller, welche/sich zum 

ichter über eine literarische Vergangenheit aufwirft, 

vielmehr verlangen, ist Parteinahmlosigkeit, die ihn 
gleich fern von dem einen wie von dem andern Lager 
halten muss. Sein Flug muss über dem Kampfgewühl 
der Parteien sich bewegen. Es ist dies übrigens auch 
so schwer gar nicht, als es auf den ersten Blick schei
nen könnte. Im Grunde sind ja in der unwillkürlichen 
Fortentwickelung die Gegensätze bereits nothwendig 
überwunden und die Ausdrücke „classisch“ und „ro
mantisch“ sind zu leeren Worten herabgesunken, 
welche für den verständigen Beobachter keinen Sinn 
mehr haben. Wie wäre es auch möglich, dass man 
den lebendigen Geist, der in einem ewigen Flusse be
griffen ist, in so armselig beschränkten Formeln auf 
die Dauer bannen könnte?

Mit der classischen und romantische Schule ver
hält es sich überhaupt in der Kürze so: Die französi
sche Literatur war in ihrer ersten Periode eine heiteres, 
unbefangenes, naives Naturkind, bis man sie nach den 
misverstandenen Regeln der alten Poetik zu dres- 
siren und einzuschulen anfing. Diese Lehrzeit war hart 
und kläglich. Aber wenn man erst äusser allen Ver
kehr mit der freien, schönen Gottesnatur gesetzt ist, 
wenn man sich erst an den nüchternen Glanz eines 
überkünstelten Hoflebens gewöhnt hat, dann macht 
man auf dem Pfade des Ungeschmacks und der Ver- 
zerrtheit Riesenschritte. Bald tanzte dann nun auch 
die Dame Poesie mit steifem Schritt und einstudirten 
Verbeugungen ihre schleppende Menuett und sonnte 
sich am huldreichen Lächeln des königlichen Herrn. 
Ihre Wangen, auf denen sich erst vor Kurzem noch 
volle Lebenskraft malte, waren blass und schmachtend 
geworden und trugen wohlberechnete Schönheitspfläster
chen. Auf ihren Lippen schwebte nicht mehr das hei
tere Lachen des natürlichen Frohsinns; statt dessen 
hatte ein erzwungenes Grinsen der Unnatur Platz ge
nommen. Dafür aber war sie auch wohlgelitten in den 
glänzenden Sälen der vornehmen Welt und Alles beeilte 
sich, in der feinen Dame ein Vorbild des neuesten Ge
schmacks zu sehen. Sie spielte nicht mehr mit den 
frischen, farbigen Blumen der Wiese, welche sonst den 
Horizont ihrer Welt begrenzte, sondern mit den frosti
gen , gekünstelten Redeblumen. Ihrem Herzen waren 
die natürlichen Regungen fremd geworden, und nur 
selten stahl sich in ihr trockenes Auge, welches co- 
quette Blicke, wie Liebespfeile zu entsenden gelernt 
hatte, eine Thräne, aus der man ahnen konnte, dass 
bei aller Überbildung denn doch zuweilen — freilich 
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selten genug — eine wehmüthige Erinnerung an ihre 
frühere, heitere, unbefangene Zeit zog.

Wie es gekommen ist, dass die französische Poe
sie, die anfangs einem frisch sprudelnden Quell glich, 
in der Folge in die beschränkenden Fesseln einer ohn
mächtigen, hirnlosen Rhetorik gerathen konnte, würde 
sich leicht erklären lassen. Indessen genügt es uns 
hier, an das Factum selbst noch einmal zu erinnern. 
Wir sind weit entfernt, das Kind mit dem Bade aus
zuschütten, und die bedeutenden Dichter, welche in je
ner Glanzzeit Ludwig’s XIV. geblüht haben, gänzlich 
herabsetzen zu wollen. Es kann nur als Ausbruch 
roher Parteileidenschaft erklärt werden, wenn Granier 
de Cassagnac, dieser gewandte und kampflustige Con
dottiere der Tagespresse, Racine einen „polisson“ 
nennt. Alle Achtung vielmehr dem Doppelgestirn 
Corneille und Racine und ihren grossen Zeitge
nossen , deren Talent noch viel herrlicher strahlen 
würde, wenn es nicht vor der Vogelscheuche der Ari
stotelischen Poetik verkümmert und eingeschüchtert 
wäre! Vergebens suchte sich hier und da ein genia
ler Kopf von den Banden, in die man von der allmäch
tigen Königin Mode gezwängt wurde, loszumachen. 
Gleich wurde er von der Akademie, welche die Rein
heit der literarischen Ehre zu überwachen hatte, aus 
der gebildeten Gesellschaft gestossen., in Bann gethan 
und der Verachtung der gehorsamen, eingeschüchter- 
Menge preisgegeben.

Diese Flüchtlinge nun aus dem steifen Parke der 
französischen Prunkpoesie, welche den Muth hatten, 
sich an die scharfgeschnittenen Taxushecken und die 
unerbittlichen Götter nicht zu kehren, sind von Hrn. 
N. in seiner Darstellung gar nicht berücksichtigt. Und 
doch verdienten sie als Vorläufer der neuern Literatur
richtung nicht geringe Beachtung. In ihnen regten sich 
die ersten Versuche, die Fesseln abzustreifen und dem 
verkrüppelten Körper einen neuen belebenden, verjün
genden Äthern einzuhauchen. Sie scheinen berührt von 
den ersten Strahlen der neuen Morgenröthe, welche, 
nachdem die frische Wiese durch die starren Gesetze 
der rhetorisirenden Poetik immer mehr zur Wüste ge
worden war, am französischen Dichterhimmel allmälig 
aufstieg.

Es ist nämlich durchaus falsch, zu glauben, die 
neue Bewegung sei so, wie mit Einem Schlage, in die 
Welt getreten, ohne Einleitung und ohne Vorzeichen. 
Solche abgerissene Erscheinungen gibt es in der Lite
raturgeschichte überhaupt nicht, und wer da meint, es 
könnten sich ein paar beliebige Individuen zusammen- 
thun, eine Schule stiften und der Literatur eine eigen- 
thümliche Richtung geben, der irrt sich gewaltig. Kei
nem Einsichtsvollen kann es entgehen, dass schon 
lange vor dem Ausbruch der literarischen Revolution, 
welche sich während der Restauration Luft machte, 
abseits von der grossen Heerstrasse einige, irrlichteri- 

rende strebsame Talente gesehen wurden, welche, un
zufrieden mit dem Drucke des akademischen Zopf
systems, singen wollten, wie ihnen ums Herz war. Das 
Publicum stand damals zwar noch zu sehr unter dem 
Einfluss der Schreckensregierung der vierzig Unsterb
lichen, die einen Torismus der drückendsten Art aus
übten untl deren Bannstrahl nicht einmal der „Cid4- 
von Corneille entgehen konnte; aber demungeachtet 
fühlt man doch beim Anblick jener ungeschulten Dich
ter, welche sich gegen die sinnlosen Schranken der 
geschminkten und gepuderten Hofpoesie auflehnten 
und die, weil sie das echte, wahre Lebensprincip, den 
poetischen Halt in sich selbst noch nicht gefunden hat
ten, im kometenartigen Irrlaufe umherfuhren, die Ah
nung einer neuen freiem Zeit.

Endlich wurde die Herrschaft des Phrasenthums 
immer drückender und unerträglicher. Der Wider
spruch , welcher darin lag, dass die Geister auf dem 
Gebiete der Politik allmälig einen weiten Spielraum ge
wonnen hatten, während auf dem Felde der Poesie die 
freie Regsamkeit wo möglich immer mehr eingezwängt 
wurde, stellte sich immer schroffer heraus. Dazu kam 
noch, dass nach einer langen öden Periode, während 
welcher die Skepsis mit knöcherner Hand den Scepter 
geführt hatte, endlich auch die ersten Strahlen einer 
neuen Religiosität die menschlichen Herzen berührten. 
Da thauten allmälig die Fesseln des Winters, welche 
die Regungen des Gefühls gefangen gehalten hatten.

Nun trat aber noch ein neues Moment hinzu, un
ter dessen Einfluss der neue Umschwung, der sich in 
der französischen Poesie geltend machte, gefördert 
wurde. Wir meinen die allmälig sich gestaltende Ein
sicht in die fremden Literaturen. Die ersten Keime 
des neuen Frühlings wurden also gezeitigt und entfaltet 
durch den poetischen Hauch, welcher vorzüglich aus 
einem Lande herkam, welches man bis dahin gewohnt 
gewesen war, als den Sitz der Barbarei und Unge
schliffenheit zu betrachten. In Deutschland, das bald, 
nachdem einmal der erste Anstoss gegeben war, zum 
Eldorado der Poesie wurde, hatte die Dichtkunst im 
Gegensatz zum französischen steifen Formenwesen ei
nen rein innerlichen Charakter angenommen. Während 
in Frankreich Alles gestutzt und zugeschnitten wurde 
mit der unerbittlichen Scheere einer beschränkten Kri
tik, wucherten in unserm Dichterwalde die Gedanken 
unbehindert. Mad. de Stael war es, welche in ihrem 
vielbekrittelten 33De VAllemagne“ ihren Landsleuten, 
welche angefangen hatten, dem Wandererin derW’üste 
gleich nach einem frischen Trunk zu lechzen, das Ver- 
ständniss des neuen räthselhaften Wesens, welches sich 
den erstaunten Blicken darbot, zuerst erschloss. Auch 
dex’ Geist der englischen Poesie fuhr über Frankreich 
hin, um die schlummernde Zeugungskraft zu erwecken, 
und um die Gemüther zu einem neuen Morgen wach 
zu rufen.
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Wenn auch die romantische Schule nicht jene freu

digen Erwartungen, zu denen sie zu berechtigen schien, 
erfüllt hat, so ist ihr doch, da sie eine nothwendige 
Keaction gegen den frühem Druck war, eine vollkom
mene Begründung nicht abzusprechen. Selbst die Ex- 
eesse, deren sich einzelne Häupter dieser neuern Rich- 
*Ung schuldig machten, entbehren nicht der Entschul
digung. Man findet sie erklärlich, wenn man die über- 
sprudelnde Kraft des lange beschränkt gehaltenen Gei
stes erwägt, der sich plötzlich eine neue Bahn bricht. 
So war es also eine Nothwendigkeit, der man sich 
nicht entziehen konnte, dass, während früher die Form 
das alleinige Idol gewesen war, welches man angebe
tet hatte, die neue Schule der Idee, dem poetischen 
Motive, < em Inhalte — zum Theil mit gänzlicher Ver
nachlässigung der formellen Seite der Poesie — aus- 
sc less ich huldigte. Es kamen dann zum Theil ge- 
an erschwere W’erke zu Tage mit einer Tiefe und 
nnerlichkeit, wie man sie nach der Öde und Ober

flächlichkeit der zurückgelegten Literaturperiode kaum 
erwarten durfte; aber die Gedanken hatten sich keine 
ihnen entsprechende Form errungen. Es waren mehr 
dunkle Ahnungen, denen die klare, durchsichtige Form 
abging, zuweilen selbst Verkrüppelungen, wo man na
turgemäss entfaltete Bildungen verlangen muss.

Die Aufgabe der Gegenwart ist es nun, diese 
Dissonanzen und Widerspräche zu lösen. Ebenso un
möglich als die unumschränkte Herrschaft des Classi- 
cismus, der nun ein für alle Mal in seiner Einseitig
keit abgethan und zu Grabe getragen ist, ebensowenig 
kann sich die romantische Schule als solche länger noch 
behaupten. Im Grunde besteht sie auch nicht mehr.
Nachdem der Classicismus überwunden ist, hat auch 
ihre eigene Berechtigung aufgehört, und wer noch län
ger den berühmten Grundsatz: ,,Le laid, c’est lebeau,“ 
Reicher sein Verständniss nur im Gegensatz zur alten 
fehlb^ auf seine Fahne schreibt, der fällt un- 
die neue^em« Gespött anheim. Die Forderung, welche 
weder die^F* an ^en Dichter stellt, lautet dahin, dass 
auf Kosten arm au^ Kosten der Idee, noch der Inhalt 
den kann. Beia USSein Form 8ehegt und gepflegt wer- 
und das Alte '.l8011 sich §eSenseitiS durchdringen 
findet auch hier^i“6. in fernen Schalen“
diesem Gegensätze "r tP>! 7'

j r- o-n.. . ®hen Form und Inhalt, den wir 
an un ui & nicht; gelten lassen, hier natürlich 
nnr >m Hinbhck auf den Parteik f Schul 
wo Form und Idee LosungSw £ „ ’. i . ?. VOrtund Schlachtruf waren.Wer nun ment aut diesem . , ... n .nimi / ‘ \ • u neuen, höhern Stand-SVI*“’ /'V01 - S\h Urtheils über die 
halten ±"S der rra,1,Z0S'Schen Literatur füglich ent- 
les den habe” SC,°n SeSa?'’ dass Hr. N. an Al- 
aber sn ^aSstab eineS Classicismus legt.
aber so mild er auch über die vermeintlichen Verirrun
gen auf dem Gebiete der Poesie aburtheilt, so kann 

man doch sein Erkenntniss nicht mehr für rechtskräf
tig halten. Mit rückwärts gekehrtem Blick liebäugelt 
er mit einer Vergangenheit, welche auf der französi
schen Literatur — wir übertreiben nicht — wie ein 
Alp gelastet hat. Weit entfernt, die wirklichen Schön
heiten jenes sogenannten grossen Jahrhunderts zu ge
ring anzuschlagen, können wir doch nicht umhin, die 
Zumuthung, dass wir die bornirten Regeln jener Zeit 
noch jetzt als unwandelbare Norm annehmen sollen, 
von der kein Iota aufgegeben werden darf, für mehr 
als lächerlich zu halten. In Bezug auf das äussere 
Leben mag man allenfalls durch Zwangsmassregeln 
und wirkliche Gewalt den Fortschritt, dem Anscheine 
nach wenigstens, für den Augenblick hemmen oder un
terbrechen, aber auf dem Gebiete des Geistes werden 
alle Versuche scheitern, der vorwärts strebenden Ent
wickelung Schranken zu setzen.

Bernburg. G. F. Gllnther.

Völkerkunde.
Biography and History of the Indians of North Ame

rica, front its first discovery to the present time, etc. 
By Samuel G. Drake. Seventh edition. Boston.

Das Werk besteht aus fünf Büchern. Das erste, wel
chem drei Abbildungen von alten Jucas von Peru bei
gefügt sind, handelt in vier Capiteln von dem Ur
sprung , den Alterthümern, Sitten und Gewohnheiten 
der Indianer Amerikas, das zweite enthält in sieben 
Capiteln eine Biographie und Geschichte der nördlichen 
oder Neuengland-Indianer, das dritte in elf Capiteln 
die Fortsetzung davon, das vierte in zwölf Capiteln 
eine Biographie und Geschichte der südlichen Indianer, 
und das fünfte in elf Capiteln eine Biographie und Ge
schichte der Iroquois oder fünf Nationen und anderer 
westlichen Nachbarstämme.

Den langen Titel des Werks habe ich nicht gleich 
Anfangs in seiner vollständigen Form geben wollen, da 
aber das Specielle des mannichfachen Inhalts dieses 
umfangreichen Buchs deutlicher daraus erhellt, so möge 
er hier verdeutscht dennoch seinen Platz finden. Er 
heisst also: „Biographie und Geschichte der Indianer 
von Nordamerika, von dessen erster Entdeckung bis 
zur gegenwärtigen Zeit, enthaltend Details in dem Le
ben aller ausgezeichnetsten Häuptlinge und Räthe, Tha- 
ten von Kriegern, und die berühmten Reden ihrer Ora
toren, ingleichen eine Geschichte ihrer Kriege, Blut
bäder und Plünderungen sowol, als die Ungerechtig
keiten und Leiden, welche sie von den Europäern und 
deren Abkömmlingen erlitten, sammt einem Bericht von 
ihren Alterthümern, Sitten und Gebräuchen, Religio» 
und Gesetzen, endlich eine Analyse der ausgezeichne - 
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sten und der ungereimten Schriftsteller, welche über 
die grosse Frage des ersten Bevölkerns Amerikas ge
schrieben haben.“

Drake’s Biographie und Geschichte der Indianer 
Nordamerikas hat viel Quellenstudium oder wenigstens 
viel Zeit zum Sammeln der Materialien gekostet, sie 
lässt sich im Ganzen als eine sehr nützliche, lehrreiche 
Compilation betrachten, und zwar aus durchgehends 
gleichzeitigen Specialgeschichten, Reisebeschreibungen, 
Archivurkunden, Journalen, Manuscripten und literari
schen Producten und historischen Quellen anderer Art. 
Überall in dieser mühevollen und doch höchst anzie
henden Arbeit hat der Verf., wo der Gegenstand es 
verlangte, die sorgfältigste Genauigkeit und eine Haar
kleinheit des Details beobachtet, wie man es ganz sel
ten in unsern neuern Büchern findet. Die Pünktlich
keit und Ausführlichkeit ist besonders gross in den 
Biographien indianischer Häuptlinge, und es lässt sich 
schwerlich irgend anderswo ein grösserer Betrag india
nischer Geschichte finden. Der Verf. sagt in der Vor
rede zur dritten und vierten Ausgabe, er übergebe sein 
Werk mit einigem Vertrauen, aus einem Bewusstsein, 
grosse Anstrengungen angewandt zu haben, um es 
brauchbar zu machen, und weil er seinen Gegenstand 
mit der strengsten Unparteilichkeit behandelt habe. 
Alles Geschwätz sei vermieden, und die reinen That- 
sachen auf dem kürzesten und geradesten Wege er
reicht worden. Wbrtgedehn und Umschweiferei sei. ein 
Fehler neuerer Büchermacher, und jedem Beobachter 
müsse der Contrast zwischen einem modernen Titelblatt 
und dem Rest des Buchs sehr auffallen. Hinsichtlich 
der Portraits versichert er, dass es treue Gopien der 
Originale sind, sowol das der Lady Rebecca oder Mrs. 
Rolfe, der Retterin Virginias, als die der indianischen 
Häuptlinge.

Von den aufgezählten 191 Stämmen nordamerika
nischer Indianer sind die zahlreichen Sioux am St.-Pe
ters, Mississippi und Missouri, 33,000 Köpfe stark, die 
Ojibwas oder Chippewas, etwa 30,000 an der Zahl, an 
den grossen Seen, die Blackfeet (Schwarzfüsse), ver
schiedene kriegerische Horden an den Quellen des Mis
souri und in der Region der Rocky Mountains, im 
J. 1834 auf 30,000 geschätzt, die Choktaus, einst von 
Karolina, nun auf der Nordseite von Red River, etwa 
18,000, die Muskogees an den Strömen Alabama und 
Apalachicola, 17,000 im J» 1775, die Cherokees in Ka
rolina und Tennessee, 12,000 im J. 1812, die Paunees 
am Platte und dort umher ungefähr 10,000, die Snake 
Indians oder Shoshones an den Grenzen 'n den Rocky 

Mountains, ungefähr 8000, die Knisteneaux oder Chri- 
stinaux am Flusse Assinnaboin. im J. 1812 zu 5000 an
geschlagen, die Osages, an den Flüssen Arkansaw und 
Osage, zu 4000 und die Orees nördlich vom Missouri 
und westlich vom Mississippi, im J. 1834 an Zahl 3000. 
Von den Nottaways am Nottaway River in Virginia 
waren im J. 1817 nur zwei von ursprünglichem oder 
Vollblut (dßui blood) übrig. Die Zahl der Bevölke
rung der übrigen Stämme ist unter 3000, und oft unter 
100, einiger sogar unter 50, mehrer unbekannt. Die 
Eneshures an den Great Narrows vom Columbia River 
zählen in 41 Clans 1200 Köpfe. Die Massawomes in 
dem jetzigen Kentucky waren einst eine sehr kriege
rische Nation. Die Manahoaks, früher eine grosse 
Nation von Virginia, sind seit einiger Zeit vertilgt. Die 
Iroquois oder fünf Nationen, einst vjeje Tausende an 
der Ostseite der grossen Seen, sind jetzt nur ein Über
bleibsel am Grand River. Die Attikamegues im Nor
den von Canada wurden im J. 1670 durch Seuche auf
gerieben. Die Marshpees in Massachusetts sind im 
Wesentlichen ein Überrest der alten Wampanoags. Die 
Mohawks waren einst ein grosser Stamm der Iroquois 
und die kriegerischeste dieser fünf Nationen. Die Mo- 
hegans sind ein Überbleibsel unterhalb Norwich in Con
necticut. Die Munsees sind jetzt unbekannt. Die Na- 
bijos zwischen Neumexico und dem stillen Meer leben 
in steinernen Häusern und treiben Manufacturarbeit. 
Die Narragansets waren einst eine mächtige Völker
schaft auf der Südseite der Bai dieses Namens. Die 
im J. 1701 entdeckten Natchez wurden 1720 grössten- 
theils vernichtet. Die Nigmuks in Massachusetts sind 
vernichtet. Von den ehemals zahlreichen Pottowatto- 
mins sind vor kurzem nur anderthalb hundert übrig 
gewesen am Huron River. Die Powhatans zählten 
32 Stämme in dem jetzigen Virginia, als es von Weis
sen angesiedelt ward. Die Scattakooks in Troy in 
Newyork zogen im J. 1762 aus Neuengland. Die in 
alter Zeit am Saio River wohnenden Sokokies sind 
jetzt erloschen. Die St.-Johns Indians am St.-John in 
Newbrunswick sind ein kleiner Überrest der Eskimos. 
Die Welsh Indians sind der Sage nach ein Stamm an 
einem südlichen Zweig des Missouri. Die Westons, 
einst eine mächtige A ölkerschaft in South Karolina, 
wurden im J. 1670 fast aufgerieben. Auch die Yamoi- 
sees in diesem Staat hatten schon früh dasselbe Loos. 
Die Yazoos, früher ein grosser Stämm in Louisiana, 
haben sich unter den Chikasaws verloren.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hawd in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocKhaus in T^eipzig.
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Völkerkunde.
Biography and History of Jndians North Ame

rica etc. By Samuel G. Drake.

(Fortsetzung aus Nr. 172.)

»Plf6 ers*en Capitel des ersten Buchs ent
halten die Meinungen vieler Schriftsteller alter und 
neuerer Zeiten , T1 , .A ’L- en uoer den Ursprung der Eingeborenen 

men as. Manche dieser Meinungen sind oberflächlich 
nt unSereimt, unter andern auch die von der Abstam- 

®Ming der Indianer Amerikas, da sie doch zurRedrace 
0 er mongolischen Art gehören, von den in Assyrien 
verlorenen zehn Stämmen Israeliten, einige völlig un
sinnig, wie die von Dr. Cotton Mather vor 150 Jahren, 
Welcher in seinem Buch: Magnalia Christi Americana, 
erschienen 1702, die amerikanischen Indianer im Ernst 
vom Teufel herstammen lässt. „Obgleich wir nicht 
wissen“ — spricht er — „wann und wie diese Indianei' 
zuerst Bewohner dieses mächtigen Continents wurden, 
können wir doch muthmassen, dass wahrscheinlich der 
Teufel jene jämmerlichen Wilden hierher lockte, in der 
Hoffnung, dass das Evangelium von dem Herrn Jesus 
Christus nie hierher kommen würde, um seine absolute 

errschaft über dieselben zu zerstören oder zu ver- 
^leren’<C ^em bequemen Dogma von der Abstammung 

r?^ensc^en von einem einzigen Paar widersetzt 
bertson hauptsächlich in folgenden Worten: „Ro- 
Volk von$p^ ^mer^ca) hätte beweisen sollen, dass 
sagte: „Wjrar^.e an^ere °hne Farbe erzeugt, bevor er 
das »anze MW1SSen untriiSlicher Gewissheit, dass 
Quelle (Adam)80^611^680^60^ aus e*ner un^ derselben 
Behauptung auf n(b£r""”c"“ Sr“ndet di,ese brcke 
andere zugelassen falsche
, ein Angriff auf die Wahrheit derhed.gen Scbnf s«„
unserer . . ®n> Gegenstände gleichermassen unverletzt,indem w.re^
men, nämlich, dass alle beWohnbaren der WeU zur 
selben Zeit und von verschledenen Menschenracen be
völkert sein können. Kass Sle bev6]kert
sen wir, dass sie so weit zurück, aIs wir Nachricht 
haben, so bevölkert Ward, das zu ltugne„! finden wir 
keinen Grund. Folglich ist es ebenso läppisch, au un- 
tersuchen, wann sie das nicht ward, als es unmögiich 
sein würde, sich die Vernichtung des Raumes zu den
ken. Wenn ein neues Land entdeckt ward, forschte 

man viel nach, um Gewissheit zu erlangen, woher die 
darin gefundenen Bewohner stammten, ohne zu fragen^ 
woher die andern lebendigen Geschöpfe kamen. Die 
Antwort ist uns eine leichte und einfache. Der Mensch, 
die andern lebenden Creaturen, Bäume und Pflanzen 
aller Art wurden dort von der höchsten leitenden Hand 
hingesetzt, welche alle Operationen der Natur nach 
festen und nie abweichenden Gesetzen betreibt. Dies 
— muss jedem Leser einleuchtend sein — ist ebenso 
verträglich mit der biblischen Geschichte, als die Theo
rie Robertson’s, welche die von Grotius ist, und aller 
derer, welche ihnen gefolgt sind.“

„Die Idee, dass alle Menschen aus derselben Quelle 
(Adam) entsprungen, noch immer festzuhalten, wenn 
zugegeben worden ist, wenigstens von allen, welche 
über den Gegenstand gedacht haben, dass das Klima 
die Complexion des Menschengeschlechts nicht ändert, 
erinnert uns nur an unsere Grossmütter, welche bis 
auf diesen Tag über uns lachen, wenn wir ihnen sa
gen, dass die Erde eine Kugel ist. AVer, fragen wir, 
will beweisen, dass der Neger seine Farbe wechselt 
dadurch, dass er unter uns lebt oder seine geographi
sche Breite ändert? Welche sind jemals Neger ge
worden dadurch , dass sie in deren Land oder unter 
ihnen ^lebten ? Hat der Indianer jemals seine Com
plexion geändert dadurch, dass er in London lebte ? 
Verändern sich die, welche unsere Sitten und Gewohn
heiten annehmen, und von uns umgeben sind? Bis 
diese Fragen bejahend beantwortet werden können, 
werfen wir jenes unitarische System der W’eltbevölke- 
rung ganz und gar bei Seite.“ „Bei den vielen Syste
men, welche gemacht werden über die Art und Weise, 
wie Amerika bevölkert worden — sagt Voltaire —, 
bleibt uns nur übrig zu sagen, dass der, welcher in je
nen Regionen Fliegen schuf, dort auch den Menschen 
schuf. Wie angenehm es auch sein mag, zu disputi- 
ren, so lässt es sich nicht leugnen, dass das oberste 
Wesen, welches in der ganzen Natur lebt, auf 
achtundvierzigsten Grad zweibeinige Thiere ohne Federn 
geschaffen hat, deren Hautfarbe ein Gemisch von weiss 
und fleischfarbig ist, mit langen an roth grenzenden 
Bärten, unter der Linie, in Afrika und seinen Inseln 
Neger ohne Bärte, und auf derselbigen Breite andere 
Neger mit Bärten, deren einige Wolle und etwas Haar 
auf ihren Köpfen haben, und unter ihnen andere ganz 
weisse Creaturen, welche weder.Haar noch Volle ha
ben, sondern eine Art von weisser Seide. Es er
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nicht ganz deutlich, was Gott daran gehindert haben 
sollte, auf einem andern Continent Creaturen derselben 
Gattungen zu setzen, von Kupferfarbe, auf derselben 
Breite,0 auf welcher sie in Afrika und Asien schwarz 
gefunden werden, oder gar dieselben ohne Bärte zu 
machen, gerade anf derselben Breite, auf welcher an
dere mit Bärten versehen sind. Wie weit werden wir 
gebracht durch die Wuth nach Systemen, welche in 
Verbindung mit der Tyrannei des Vorurtheils stehen! 
Wir sehen diese Animalien, man ist einig, dass Gott 
die Macht gehabt, sie dort zu setzen, wo sie sind, aber 
dennoch nicht, dass er sie so gesetzt hat. Dieselben 
Leute, welche gern zugeben, dass die Biber von Ca
nada von canadischem Ursprung sind, behaupten, dass 
die Menschen dorthin in Böten gekommen sein müssen, 
und dass Mexico von einigen der Abkömmlinge Ma- 
gog’s bevölkert worden sein muss. Ebenso gut könnte 
man sagen, dass, wenn Menschen im Monde sind, die
selben von Astolpho auf seinem geflügelten Pferde 
dorthin mitgenommen sein müssen, als er ging, um 
Roland’s Sinne oder Verstand zu holen, welcher in ei
ner Flasche eingestöpselt war. Wäre Amerika zu sei
ner Zeit entdeckt worden, und wären damals Menschen 
in Europa systematisch genug gewesen, mit dem Jesui
ten Lafitau zu behaupten, die Caribbees stammten von 
den Bewohnern Cariens ab, und die Hurons von den 
Juden, so hätte er wohl daran gethan, die Flasche mit 
dem Verstände dieser Grübler zurückgebracht zu ha
ben, welchen er unzweifelhaft zugleich mit dem des 
Geliebten der Angelika im Monde gefunden haben 
würde. Das erste, was geschieht, wenn eine bewohnte 
Insel entdeckt wird im indischen Ocean oder in der 
Südsee, ist zu forschen, woher kam dieses Volk? Doch 
was die Bäume und die Schildkröten anbetrifft, so wei
den die ohne Anstand für Eingeborene erklärt, ^ls ob 
es für die Natur schwerer wäre, Menschen als Schild
kröten zu machen. Ein Ding jedoch scheint dieses 
System zu stürzen, nämlich, dass es in dem östlichen 
oder westlichen Ocean kaum eine Insel gibt, welche 
nicht Gaukler, Marktschreier, Spitzbuben und Narren 
enthält. Das war vermuthlich die Veranlassung zu der 
Meinung, dass diese Animalien mit uns von Einer Race 
sind« _ pie Arche Noah’s übergehen wir. — Aus
führlicher, als irgend Jemand, hat über den frag
lichen Gegenstand, Amerikas Urbewohner und deren 
Ursiedelung auf diesem Continent, Alexander W. Brad
ford in seinem „American Antiquities and researches 
into the origin and history of R^ce (Newyork
1841 — also später, als Drake) geschrieben, von wel
chem wichtigen Werk ich in dieser Zeitschrift eineRe- 
cension mitgetheilt habe.

Das dritte Capitel des ersten Bachs theilt einige 
Geschichtchen, Erzählungen u. s. w. zur Erläute
rung der Sitten und Gebräuche, Alterthümer und Tra
ditionen Amerikas, unter andern auch das Narrative

von Capt. Isaac Stuart im J. 1782 über die welschen 
oder weissen Indianer unweit des Red River, ferner 
eine Hypothese über den Ursprung des Namens Yankee. 
Anbury, Offizier in General Bourgogne’s Armee und 
einer der Gefangenen von Saratoga, sagt darüber in 
seinen Travels through the Interior Parts of North 
America (1776) also: „Der Name Yankee stammt von 
einem Cherokeewort eankke, welches Bärenhäuter und 
Sklav bedeutet. Diesen Beinamen Yankee legten die 
Virginianer den Neuengländern bei, weil sie ihnen nicht 
beigestanden in einem Kriege mit den Cherokees, und 
sie sind immer damit verspottet worden. Seit (1776) 
dem Anfänge der Feindseligkeiten aber ist der Name 
herrschender und geltender geworden, das Militair zu 
Boston brauchte ihn als Ausdruck des Tadels, allein 
nach dem Vorfall bei Bunkers Hin rühmten sich die 
Amerikaner des Namens Yankee. Yankee-Doodle ist 
ihr Lieblingspäan, welcher in der Armee gespielt wird 
und so kriegerisch gilt, als der grenadier’s march — es * 
ist des Geliebten Zauber-, das Wiegenlied der Amme. 
Nach unsern schnellen Fortschritten hielten wir die 
Yankees in grosser Verachtung, allein es war keine 
geringe Kränkung, diese Melodie spielen zu hören, als 
ihre Armee herabmarschirte zu unserer Übergabe.“

Das vierte Capitel des ersten Buchs, welches von 
den Alterthümern handelt, enthält nur neun Seiten. Die 
Alterthümer sind namentlich Todtenhügel, Festungs
werke von Erde, Steininschriften, Städteruinen u. s. w. 
Von den gerühmten Überbleibseln nordamerikanischen 
Alterthums hat Hr. D. jedoch keine hohe Meinung.

Das erste Capitel des zweiten Buchs theilt das Be
tragen früher Reisenden, von der Entdeckung Amerikas 
bis°zur Gründung Neuenglands (1620), gegen die In
dianer und einige Nachricht über manche von ihnen 
nach Europa gebrachten Eingebornen mit. Eine Stelle 
aus Sir Ferdinando Georges (Anfang des 17. Jahrh.) 

America painted to the h/e. by Ferd. Gorges Esq.ec: 
^Während ich mich quälte, durch welche Mittel ich am 
besten mein Leben fortsetzen möchte in meinen schmach
tenden Hoffnungen, da kommt ein Henry Harley zu mir, 
einen Eingebornen von der Insel Capawick, einem süd
lich von Cape Cod belegenen Ort, mit Namen Epenewe 
mit sich bringend, eine Person von schöner Gestalt, 
stark und wohl proportionirt. Dieser Mann war mit 
einigen 29 andern auf der hohen See gewaltsam von 
einem Schiff von London genommen worden, welches 
damit umging, dieselben als Sklaven in Spanien zu ver
kaufen, doch als sie erfuhren, dass es Amerikaner 
waren und dieselben für ihren Gebrauch unnütz fanden, 
wollten sie sich nicht mit ihnen abgeben, und das war 
einer von diesen Refüses. Hierin äusserten sie mehr 
Würde, als jene, welche sie auf den Markt brachten, 
und durchaus wissen mussten, dass unser Volk zu der 
Zeit mit Siedelung christlicher Colonien auf jenem Con- 

Itinent beschäftigt war, und das war ein Akt, welcher
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uns sehr zum Nachtheil gereichte, als wir in den Theil 
der Länder kamen. Wie Capt. Harley in Besitz die
ses Wilden kam, weiss ich nicht, höre aber von An- 
ernj wie er in London als ein Wunder gezeigt wor- 
en* Es ist wahr, wie ich gesagt, er war ein wohl- 

aussehender Mann, von stattlichemÄussern, derb, und 
gesetzt in seinem Betragen, und hatte so viel Englisch 
gelernt, dass er denen, welche ihn anstaunten, Willkom
men, Willkommen sagen konnte. Das war der letzte 
und beste Gebrauch, den sie von ihm machen konn
ten, der jetzt aus des Volks Wunder herausgewach
sen war.“

Die herübergebrachten Wilden brauchten die Eng- 
län er ama s häufig als Wegweiser und Interpreten 
bei inren> Uolonisationsversuchen in Virginien. Der er- 

e* Ferdinando in Plvmouth in England war 
auch em Solcher s nfc ■
B h Se^F anz*ehende zweite Capitel des zweiten 
fafi1 S von der Ankunft und dem ersten Ver-
r’k aei? eno^sc^en Siedler zu Plymouth in Ame-

a J- 1620. Das war der geringe Anfang der
^Schichte der Vereinigten Staaten, und darum ist diese 

eyste Unternehmung jener puritanischen Ehrenmänner 
hier vor allen der Erwähnung werth.

Im J. 1620 — so lautet die Erzählung — unter
nahmen einige entschlossene Weissen mit erstaunlicher 
Und unbesiegbarer Festigkeit eine Reise von 3000 miles 
vom Lande ihrer Väter und in der gewagtesten Weise, 
um am Rande einer endlosen Wildniss ihren Aufenthalt 
zu nehmen, einer Wildniss, welche so gross oder weit 
grösser war — denn einigermassen wussten sie’s —, 

die weite See, welche sie durchfahren sollten, 
och alle zu bestehenden Gefahren und Schwierigkei- 

deereWaren Vergleich mit der Gewissensfreiheit, 
Zwano>Sle S*Ch erfreuen könnten, wenn einst über die 
einzigenSLValt ihrer biSotten Verfolger hinaus. Diese 
James I . uta hatten Freiheit von ihrem Unterdrücker 
sitz einiger1*ydjeser Wildniss zu siedeln und sich in Be
ten sie ihm $ndereien der Indier zu setzen, nur muss- 
Keiner scheint einigen seiner Freunde dafür zahlen. 
König zu einem ft bezweifelt zu haben, wie dieser 
gebiet käme, ebenso»* U.nd AnsPruch auf dortiges Land- 
Nach vielfachen Verz8“'S’ a s wi® er z“ seiner Krone •'' 
segelten die Pilger, 41 “"'«'S™ und Widerwärtigkeiten 
Kindern und Dienstboten v '1',?“’ “it.ihr®n Frauen 
am Mittwoch den 6. Sept., P?ymou,,b <n England ab 
aannt die Maiblume (Mayflow*™mn k,C1"™ Schiff, ge- 
gcosser Gefahr begleitet, doch, ’hre. ^rt T* J°n 
langten sie wohlbehalten, ohne euJ’^T n. 
Terlore“ zu haben, bei Cape Cod" VOn„den 1'"8en 
nun zu den nothwendigen Entdeckung ®,e Sch"ft™ 

oiederzulassen. Eines ™ S‘® t
Dinge, welche sie zu thlin für nöthig fanden, L Ord" 

ug unter sich zu erhalten, war eine Art Verfassung 

zu bilden. Nachdem dies geschehen, ward dieselbe 
von den 41 unterzeichnet zwei Tage nach ihrer Ankunft, 
nämlich am 11. Nov. Desselben Tages begannen 15 
oder 16 aus ihrer Zahl in voller Rüstung ihre Ent
deckungen. Die Indianer zeigten sich den Engländern 
nicht bis zum 15. Nov., doch anfangs erschienen nur 
fünf bis sechs, welche alsbald in die Wälder flüchte
ten. Die Engländer folgten ihnen, konnten sie aber 
nicht ereilen. Die erste Schlacht mit den Indianern 
war am 8. Dec. 1620 u. s. w. Das war der kleine An
fang des mächtigsten Reichs der Erde. — Samoset 
war der erste Wilde, mit dem die Pilger verkehren 
konnten, zu Plymouth in Amerika, ihrem Landungsort, 
dessen indianischer Name Patuxet war. Es war am 
16. März 1621, als er zuerst mit ihnen in Plymouth 
zusammentraf. Bis zum II. Dec. 1620 blieben die Pil
ger in ihrer „Maiblume“, dann nahmen sie zärtlich Ab
schied davon und landeten insgesammt auf der sandi
gen Küste der Bai von Cape Cod den 11. Dec. Die 
Maiblume kehrte nach Altengland zurück, aber sie fan
den bald in Neuengland eine schönere wieder. — Den 
Hauptinhalt dieses Capitels machen Notizen über indi
sche Sachems oder Häuptlinge aus und Vorfälle zwi
schen ihnen und den Neuengländern.

Das dritte Capitel des zweiten Buchs gibt Nachricht 
über die Massachusetts und die Geographie ihres Lan
des, ingleichen über einige Sachems und einzelne Land
erwerbungen von diesen.

Das vierte Capitel des zweiten Buchs handelt 
von der grossen Völkerschaft der Narragansets und 
der Geographie dieses Landes, nebst indischen Ange
legenheiten, Kriegen mit den Weissen und unter sich, 
und den Thaten einiger Sachems.

Das fünfte Capitel des zweiten Buchs liefert die 
Biographie des Sachems Uncas von dem Lande Mo- 
gan und theilt unter andern auch das Vater Unser in 
dieser Sprache mit.

Die Hauptpunkte des sechsten Capitels des zweiten 
Buchs sind die Pequots, die Geographie ihres Landes, 
ihre Häuptlinge und Conflicte mit den Weissen.

Das siebente Capitel des zweiten Buchs handelt 
von den Praying Indians oder christlichen Indianern 
Neuenglands, der Schwierigkeit, dieselben zu christia- 
nisiren (in den ersten 30 Jahren nach der ersten Nie
derlassung hatte das Evangelium sehr geringen Erfolg), 
John Elliot’s Mühen, Wauban, dem ersten christlichen 
sagamore, indianischen Gesetzen, der indianischen Bi
bel u. s. w.

Im ersten Capitel des dritten Buchs werden die 
Biographien der Söhne Massasoits, Wamsutta (alias> 
Alexander) und Metacomet (alias, Philip), und die Ver
anlassung zu dem Kriege, den der letztere mit den 
Neuengländern beginnt, mitgetheilt. Am Schluss ist 
Philip’s Bildniss beigefügt. Das zweite Capitel des 
dritten Buchs enthält vollständig die Lebensgeschic



692
Philip’s, des Christenfeindes, und dessen Kriege mit 
den Weissen, ausserdem das VaterUnser in derWam- 
panoagsprache. Die Biographien der vornehmsten Feld
herren Philip’s oder Schilderungen des Krieges zwischen 
den Neuengländern und den Anhängern Philip’s bilden 
den Inhalt des dritten Capitels des dritten Buchs. Das 
vierte Capitel des dritten Buchs schildert die Persön
lichkeit zweier angesehenen indianischen Frauen im 
Kriege Philip’s. Das fünfte Capitel des dritten Buchs 
gibt Nachricht von ausgezeichneten indianischen Heer
führern im Kriege Philip’s, ihren Thaten und ihrem 
Ende. — Die indianischen Häuptlinge des 17. Jahrh. 
bedienten sich bei ihren Verträgen mit den Weissen 
gewisser häufig Runen ähnlicher Zeichen als Unter
schriften oder neben ihren Namensunterschriften. Im 
sechsten Capitel des dritten Buchs ist von indianischen 
Capitänen, deren einige Christen waren, im Dienst der 
Weissen die Rede. Im siebenten, achten, neunten, 
zehnten und elften Capitel des dritten Buchs sind die 
Vernichtungskriege der Neuengländer gegen einige Sa- 
chems und Capitäne der Indianer dieses Landes Haupt
gegenstand. Ein paar Beispiele von freundlich gesinn
ten Indianern: Capt. Simmo antwortete den Boten, 
welche der Gouverneur Dudley im Jahre 1703 an ihn 
abgeschickt, um ihn in seiner Treue zu befestigen: 
„Wir danken dir, guter Bruder, so weit her gekommen 
zu sein, um mit uns zu sprechen. Es ist eine grosse 
Gunst. Die Wolken fliegen und werden dunkel, aber 
wir singen immer noch mit Liebe die Friedenslieder. 
Glaube meinen Worten. — So fern als die Sonne über 
der Erde ist, sind unsere Gedanken von Krieg, oder 
der geringste Bruch zwischen uns.“ Und der Indianer 
Cap. Samuel kam mit seinem Gefährten Bomazeen zu 
den Neuengländern und sprach: „Obgleich mehre Mis
sionare unter uns gekommen sind, gesandt von den 
französischen Mönchen, um den Frieden zwischen den 
Engländern und uns zu brechen, so haben ihre Worte 
doch keinen Eindruck auf uns gemacht. Wir sind so 
fest als die Berge, und werden so bleiben, so lange 
als Sonne und Mond dauern.“ Ungeachtet dieser star
ken Ausdrücke der Freundschaft, war innerhalb sechs 
Wochen darauf das ganze östliche Land in Flammen, 
kein Haus stehend, und kein Besatzungsort unange- 
griffen. — Das zehnte Capitel enthält eine Probe der 
Penobscotsprache.

Die interessantesten Gegenstände im ersten Capitel 
des einen Theil der Biographie und Geschichte der süd
lichen Indianer umfassenden vierten Buchs sind fol

gende: Wingina, der erste den Engländern Virginias 
bekannte Häuptling, im 16. Jahrh., welcher die hier 
gesiedelte erste Kolonie vernichtete, die darauf folgende 
Kolonie, welche sich gezwungen sah, die neue Welt 
wieder zu verlassen (— weder der Elisabeth, dieser 
Sycorax in Shakespeare’s Sturm, noch James I., und 
diesem am allerwenigsten, wollte die Sklaverei des 
wilden Mannes gelingen —) und den Altengländern 
zur Entschädigung den ersten Tabak mitbrachte, wo
gegen ganz besonders König James einen solchen Ab
scheu hatte, dass er, dessen Geist grade schwach ge
nug war, um mit Windmühlen zu fechten, wie der 
Engländer sagt, ein Buch dagegen schrieb im wildesten 
Stil; ferner Powhatan und sein Gegner Capt. Smith, 
des letztem zweimalige Gefangenschaft und jedesmalige 
Befreiung durch Powhatans Tochter Pocafyontas, die 
nachherige Mrs Rolfe, welche zu Gravesand in Eng
land starb; endlich Capt. Smith s Abenteuer und insbe
sondre auch die von König James an Powhatan ge
schickte Krone als eine Lockspeise, welche die üble 
Wirkung hatte, dass der indianische Fürst, den man 
bekämpfen wollte, sich nur noch mehr Überhub.

Die in der Geschichte Virginias jener Zeit hervor
stechenden Charaktere Powhatan, Pocahontas und Capt. 
Smith sind der Hauptstoff des zweiten Capitels des 
vierten Buchs. Pocahontas, ein seltnes Muster von Tu
gendgrösse und Gemüthstiefe, geräth durch ihren Edel- 
muth in ein tragisches Verhängniss hinein, in Folge 
ihrer Aufopferung für die Feinde ihres Hauses und ihrer 
Heimat, und zunächst ihrer Lust an der äussern Er
scheinung des englischen Geschlechts, wird sie die Ge
mahlin eines Weissen (Mr. Rolfe), verlässt ihr Vater
land, ihre Verwandten und ihre Religion und stirbt 
nach kurzem Glück, als Gattin und als Mutter, in der 
fernen Fremde an der Thames, 22 Jahr a]^ Ihren Sohn 
Thomas Rolfe erzog sein Oheim Mr. Henry Rolfe in 
London. Nachher kehrte er in das Land seiner Mutter 
zurück und ward hier ein Gentleman von grossem An- 
sehn und Vermögen. Er hinterliess eine Tochter, keine 
andern Kinder. Sie heirathete Colonel Robert Bolling, 
mit welchem sie einen Sohn zeugte, Major John Bol
ling, Colonel John Bollings Vater, und mehrere Töch
ter, deren eine die Gemahlin Colonels Richard Ran
dolph ward, von welchem der sehr angesehene John 
Randolph und die, welche diesen Namen in Virginia 
bis auf diesen Tag führen, abgestammt sind.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. in Jena, Druck und Verlag von V* A* Brockhaus in Leipzig'«
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£)as dritte Capitel des vierten Buchs handelt von den 
Creek-Indianern, einer aus mehren Völkerschaften be
stehenden grossen Nation. Den Namen gaben Eng
länder, weil ihr Land voll von (creeks) kleinen Buch
ten ist. Es liegt zwischen dem Savannah ostwärts, dem 
Mississippi westwärts und dem Gebiet am Ohio nord
wärts. Die wichtigste Creek-Völkerschaft waren die 
Muskogees. Eine Probe der Creek-Sprache, welche 
auch ziemlich wol als Probe aller südlichen Sprachen 
von Karolina bis zum Mississippi gelten kann, ist fol
gendes: Isti tsukholhpi Caksakat Tshihofy inhomitsito-

. momais fctsv opunahoyanim afvlskitomis (entlehnt 
aUS dem „Moskogee Assistant“, Boston 1835), d. h. 
Eügenhafte Lippen sind dem Herrn ein Greuel, aber 
die, welche treu und redlich handeln, sind seine Lust. 
— Die Choktaus, eine andre Creek-Völkerschaft zäh
len so: achvfa (1), [tuklo (2), tuchina (3), ushta (4), 

den

tahlapi (5), lianali (6), untuklo (7), untuchina (8), cha- 
ali (9^ pokoli (10). An die 9 ersten Zahlen hängen 

das^?S ^rä^x auli) und zählen so bis 20, bis 30 durch 
v-s- w. Die Cherokees haben 

erste Seschriebene Sprache, und 1828 erschien die 
mit eine'ei°kee"Zeitung, Cherokee Phoenix genannt, 
Mississippi ^SÜschen Übersetzung. Die Indianer am 
die Musko» a^en plattere Köpfe als die Kanadier, und 

Cap. 4*^1 s’nd von hellerer Farbe.
Kriegen der Weis±S 7^ V“CVS '“"/'i1'1 
im 18. und 19. jX.! Engländer und Amenkaner) 
sonders den Creeks ^'V“ s«dlichen
• x • i ^eminoles. — Das vierte Cap.ist anziehend auch dm^ *
t? i -i • TnLi*o 17^4 VT66K “ Gesandtschaft nach England im Jahre 17o4. .,.?. , , lese Indianer waren lomo-chihi, oberster Häuptling oderMj« • « a p i„ i xr Mico einer Horde Creeksund Yamasees, Senawk. Prinz T k ; c . 
Hdhspdh, und fünf andeie H«„ptli mit ihrem 
? 7 X , NaCt ‘,h a"> 16- Juni auf der
Insel w ,ght erhielten sie Audienz bei Kiini G 
au Kensington. Nachdem Tomochihi dcm £ £el. 
eher auf seinem Throne sass, einige AdWed ® 
reicht hatte, die von seinem Volk für das schätzbarste 
Geschenk angesehen wurden, welches sie senden konn

ten, redete er seine Majestät in folgender Weise an: 
„An diesem Tage sehe ich die Majestät Eures Ange
sichts, die Grösse Eures Hauses und die Zahl Eures 
Volks. Ich bin gekommen zum Besten der ganzen Na
tion der Creeks, um den längst mit den Engländern 
geschlossenen Frieden zu erneuern. Ich bin herüber
gekommen in meinen alten Tagen, und obgleich ich 
nicht leben kann, um irgend einen Vortheil für mich 
selbst zu sehen, bin ich gekommen zum Besten der 
Kinder aller Völker der Ober - und Nieder - Creeks, dass 
sie unterwiesen werden mögen in dem Wissen der Eng
länder. Das sind die Federn des Adlers, welcher der 
schnellste der Vögel ist, und welcher allenthalben rings 
um unsere Völker fliegt. Diese Federn sind ein Frie
denszeichen in unserm Lande, und wir haben sie her
übergebracht, um sie bei Euch zu lassen, grosser Kö
nig, als ein Zeichen immerwährenden Friedens. 01 
grosser König, welche Worte Ihr auch immer mir sa
gen werdet, ich will sie treulich allen Königen der 
Creek-Völker erzählen.“ Nach ihrer Audienz bestat
teten die Indianer einen eben an den Blattern gestor
benen Gefährten und zwar nach der Weise der Che
rokee-Creeks also: „Der Todte ward in zwei Decken 
eingenäht, mit einem Bret von Tannenholz unter und 
einem andern auf ihm, und mit einem Seil zusammen
gebunden, dann auf eine Bahre gestellt und zum Be- 
gräbnissplatz von St.-Johannes zu Westminster getragen. 
Bei der Bestattung waren nur König Tomo mit einigen 
von den Häuptlingen, der Ober-Kirchenvorsteher und 
der Todtengräber anwesend. Als die Leiche hinabge
senkt ward, wurden die Kleider des Gestorbenen ins 
Grab geworfen, danach eine Menge Glasperlen, und 
dann einige Stücke Silber, nach dem Brauch jener In
dianer, alle Effekten des Todten mit ihm zu begraben.“ 
— Im fünften Cap. ist die Reise des Indianers Mon- 
cachtape gen Sonnenaufgangs im vorigen Jahrhundert, 
bemerkenswerth, welche er selbst erzählt. — Ein Theil 
des eilften Cap. enthält die Verhandlung im Congress 
im Jahre 1836 über den Krieg mit den Seminoles.
Der Rest des Werks, das fünfte Buch, gibt die Bio
graphie und Geschichte der Iroquois oder fünf Nationen 
und anderer Nachbar-Stämme im Westen.

Cap. 1. Iroquois (von hiro i. e. ich habe gesagt, 
und koue i. e. ein Schrei) ist der französische, the Tire 
nations der englische Name, der einheimische Aqua- 
nuschioni oder Agonnonsionni i. e. vereinigtes Volk. Z«- 



weilen hiessen sie die Six Nations. Die Tradition sagt, 
sie kamen von jenseit der Seen vor langer Zeit. Ihre 
Grenzen waren nicht stationär, zu einer Zeit reichten 
sie über St.-Lorenz und Mississippi hinaus, zu einer 
andern waren sie innerhalb dieser Flüsse. Als die Hol
länder die Siedelung zu New-York begannen, waren 
alle Indianer von Long Island und der Nordküste des 
Sundes, an den Ufern des Connecticut, Hudson, Dela
ware und Savannah den fünf Nationen unterworfen und 
tributpflichtig. Diese Iroquois sprechen ungefähr eine 
und dieselbe Sprache. In diesem Cap. ist das Vater 
Unser in ihrer Sprache. Ausserdem ihre Kriege mit 
den Franzosen, und ein Bericht einer Reise einiger 
Iroquois-Häuptlinge nach England im Jahre 1710 zur 
Audienz bei Königin Anna.

Cap. 2. — angenehm uud lehrreich durch die Bio
graphie mehrer indianischen Fürsten des vorigen Jahr
hunderts, ferner Dr. Franklin’s Erzählung von Konrad 
Weiser und dem Häuptling Canassatego und des letz
tem Urtheil über Hans Hansen in Albany und die Weis
sen überhaupt, welche sich jeden siebenten Tag in dem 
grossen Hause versammelten, um da, wie es hiess, 
gute Dinge zu hören und zu lernen, nach seiner Mei
nung aber, um die Indianer zu betrügen (weil ihre 
Werke es zeigten), endlich das Blutbad zu Gnadenhüt
ten, der Niederlassung der mährischen Brüder u. s. wr.

Cap. 3. Hauptinhalt sind Häuptlinge, von denen Wa
shington in seinem Journale einer Ambassade zu den 
Franzosen von Ohio spricht, und andere, hauptsächlich 
der kriegerische Logan der Cornstod, und der auch in 
den europäischen Zeitungen damaliger Zeit bekannte 
Pontiak, und das blutige Gefecht bei Bloody Bridge 
Ende Juli 1763.

Cap. 4. Thaten des tapfern indianischen Capitäns 
Pipe oder Hopocan während der Revolution Amerikas, 
der unmenschliche Colonel Broadhead. Colonel Craw
fords schreckliches Loos in Pipe’s Gefangenschaft. Er 
sah auf seinem Wege zum Tode vier von seinen Freun
den auf dem Boden liegen, von den Indianern zerrissen 
und ohne Kopfhaut- Er ward erst an einen Pfahl ge
bunden, worauf Pipe vor seinen versammelten India
nern eine Rede hielt, und als sie zu Ende war, erhüben 
diese ein greuliches Geheul und marterten ihn mit Feuer 
drei Stunden lang, endlich sank er nieder und ver
schied mit einem Stöhnen. Das war im Mai 1782. Ge
neral St.-Clairs Niederlage. Die Indianer füllten den 
Erschlagenen den Mund mit Erde. Colonel Butler lag 
schwer verwundet auf den Boden. Ein Indianer schlug 
ihm sein tomahawk in den Kopf; andere zogen ihm die 
Hirnhaut ab, nahmen sein Herz heraus und schnitten 
es in viele Stücke. Solches geschah am 4. Nov. 1791 
unweit Fort Jefferson, wo 900 Weisse fielen. Das Ge
metzel war grässlich. Ein Lied aus jener Zeit, welches 
die Schlacht beschreibt, ist hier abgedruckt.

Cap. 5. Das Leben des Mohawk-Indianers Thay- 
andaneca, alias Brant. Er war auf englischer Seite 
gegen die Vereinigten Staaten.

Cap. 6, welches von den Sinikers oder der Seneka- 
Nation, der vierten und wichtigsten Nation der Five- 
Nations, handelt, ist eins der interessantesten des 
Werks und zwar durch die Biographie des Seneka- 
Fürsten Sagoyewatha oder Red-jacket, dessen Bildniss 
dem Capitel angefügt ist. Seine Residenz, eine hölzerne 
Hütte, war eine deutsche Meile von Buffalo im Staate 
New-York und eine Mile nördlich vom Wege, welcher 
durch den für den Überrest der Seneka-Nation aufbe
haltenen Landstrich Reservation geht. Der wunderbare 
Mann, den jeder Durchreisende aufsuchte, und dessen 
tiefe Beobachtungen und Beredsamkeit Alle anstaunten, 
starb den 20. Jan. 1830. Im J. 1805 ward zu Buffalo 
im Staat von New-York ein Concil gehalten, auf "wel
chem viele Häuptlinge und Krieger der Seneka-Nation 
versammelt waren auf Verlangen eines Missionars Mr. 
Cram von Massachusetts. Bei dieser Gelegenheit hielt 
Red-jacket die berühmte meisterhafte Rede, welche 
Mr. Drake in ihrer vollen Länge in seinem Werk auf
zunehmen mit Recht für passend gehalten hat. Sie 
würde auch jetzt vor den Augen und Ohren unserer 
unduldsamen Zeit ihre Wirkung nicht verfehlen.

Die Indianer, von ganz anderm Ursprung, ais (]ie 
Weissen, können nicht begreifen, wie sie in der Schuld 
der Kreuzigung Christi betheiligt sein sollen. Red-jacket 
antwortete einst einem Geistlichen, der ihn in sehr zu
dringlicher Weise damit belästigte: „Bruder, wenn ihr 
Weissen den Sohn des grossen Geistes mordetet, so 
haben wir Indianer nichts damit zu thun, und es ist 
unsere Sache nicht. Wäre er unter uns gekommen, wir 
hätten ihn nicht getödtet, wir hätten ihn gut behandelt. 
Ihr müsset dieses euer Verbrechen selbst wieder gut 
machen.“

Red-jackets Klageschrift im J. 1821 an den Gou
verneur von New-York ist höchst merkwürdig. Es 
heisst unter andern dann: „Aber etwas anderes, was 
uns empfohlen, hat grosse Verwirrung unter uns ange
richtet und macht uns zu einem zänkischen und in 
Spaltungen zerfallenem Volk, und dieses ist, dass man 
Prediger in unsre Nation eingeführt. Diese Schwarz
röcke (black coats) wissen es dahin zu bringen, dass 
sie die Zustimmung einiger Indianer erhalten, unter 
uns zu predigen, und überall wo dies der Fall ist, da 
folgt sicherlich Verwirrung und Unordnung nach, und 
die Eingriffe der Weissen in unsre Landgebiete sind 
die unabänderliche Folge. Der Gouverneur muss nicht 
unsanft von mir denken, dass ich so von den Predi
gern spreche. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet, 
und wenn ich zurückblicke auf das, was sich vor Al
ters ereignet, bemerke ich, dass immer wann sie un
ter die Indianer kamen, sie die Vorläufer ihrer Zer
streuung waren, dass sie stets Feindschaften und Zwiste 
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unter ihnen erregten, und dass sie das weisse Volk in 
ihre Länder einführten, welches ihnen ihr Eigenthum 
raubte und plünderte u. s. w.“

Cap. 7 —11 handeln von den wichtigsten indiani
schen Häuptlingen und Feldherren und ihren Kriegen 
mit den Weissen im 19. Jahrh., und namentlich bis zum 
J. 1833. Die berühmtesten sind Tecumseh ein Shawa- 
ner, im Kriege von 1812 in britischen Diensten, Round- 
head ein Wyandot, ebenfalls Feind der Amerikaner, 
Walk-in-the-water, Teyoninhokerawen, alias John Nor
ton, ein Mohawk-Häuptling, Logan der Shawanee, 
Black-bird ein Pottowattomie-Fürst, Wawnahton vom 
Stamm der Yankton, Mackkatananamakee oder Black- 
Thauder, Ongpatonga oder Big-elk ein Mahas-Fürst, 
Petalesharoo ein Paunee, Metea ein Pottowattomie- 
Häupt mg, Keewagoushkum ein Ottowa-Fürst, Mucata- 
mishkakanky oder Blackhawk. Der allerletzte ist, sei
nem i de nach, of monstrous shape, und seine Stirn 
vil anous loW (niederträchtig niedrig, abscheulich flach), 
um mich des shakspeare’schen Ausdrucks im Sturm zu 
be lenen. Thierartig sehen im Allgemeinen diese Men
se en der Red Race, die rohen Kinder der Erde von 
Mongolen-Art , aus.

Das siebente Cap. theilt das Vater Unser in der 
Shawanee (Shawani)-Sprache mit, ausserdem die fol
gende Probe der Mohawk-Sprache: Evangel. Johann. 
15 3. Yorighwagwegon ne rode weyenbkden, ok tsi ni- 
kon ne kaghson yagh oghnahhoten teyodon ne ne yagh 
raonhah te hayädare. Alle Dinge sind durch dasselbige 
gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was 
gemacht ist.

General Tecumseh’s Fall in der Schlacht an der 
halfmeS ^e^en Amerika oder Harrison am 5. Octbr. 1813?

^en Muth der Indianer niederbrechen und die da- 
chernG ^Or<lwest-Grenze der Vereinigten Staaten si- 
Prophet p um diese Zeit sprach der indianische 
rige Wort• kWatawa zu se’nen Landsleuten das trau- 
alle rothen grosse Geist ist euch böse und wird 
Häuptling Metänner vert^Sen-£* — Der Pottowattomie- 
Lake Michiga$\ dessen Land am südlichen Ende von 
beim Traktat voJT cl^ana ?nd IUinois fieotj. ausserte 
vor Gouverneur ca$ b*caS° J* 1821 in seiner Rede 
wahren Worte: „Wasd.je folgenden merkwürdigen und 
von uns verlangt habt l^.uns vorgeschlagen, was ihr 
Das wisset ihr. Eine’ ia'r haben zu alIem Ja gesagt, 
dem wir zuerst auf unser LaLZeit ist verSanSen’ seit- 
Jlten Leute sind alle ins G^ebiet kamen, und unsere 
^>tand. Wir alle sind jung u^su?ke.n\ Sie hat*en 
7°7t passen nicht allein aufn' \ 
H™ Ursprünge der Vier Seen sp^w- t“ 
Haupthng Uttle-Black in einer Frie^V f8“' 
am 26. Mai iqo« , „ , Versammlungder VereinÄj” anweSe"d'n Geschäftsträger 

annte, habe ich stets nach Deinem Rath gehört und. 

gethan was Du mir sagtest. Mein Vater, der grosse 
Geist hat euch beide hieher gesandt. Du hast mich bei 
der Hand genommen und hast sie fest in Deinen ge
halten. Wir hoffen im Namen des grossen Geistes, 
und alle unsre WTeiber und Kinder, dass Du dieselbe 
fest halten wirst, und wir werden an Dir halten so 
stark, dass Du uns nicht abschütteln kannst. Mein 
Vater, ich bitte nichts als einen klaren Himmel über 
unsern Köpfen, welche kürzlich heruntergehangen, und 
der Himmel ist dunkel gewesen, und der Wind hat 
fortwährend geblasen und versucht Lügen in unsre 
Ohren zu blasen, allein wir wenden unsre Ohren von 
ihm weg, aber wenn wir Dich anblicken, ist das Wet
ter klar, und der Wind wehet nicht... So glaubens
voll und servil war nun schon das indianische Volk 
geworden. Von einem solchen Volk ist die Lebens
kraft gewichen. Nur Black-hawk endete wie ein Held, 
sein Volk nicht.

Kiel. K. J. Clement,

^riecliisclie Literatur»
Beiträge zur Erklärung des Thukydides, von Franz Wolf

gang Ullrich. Hamburg, Perthes-Besser & Mauke. 
1846. 4. 1 Thlr. 20 Ngr.

Das vorliegende Buch enthält äusser einem Anhänge 
zwei längere Abhandlungen, die eine mit der Über
schrift „die Benennung des peloponnesischen Kriegs 
durch Thukydides“ S. 3 — 61, die andere „die Ent
stehung des thukydideischen Geschichtswerks,i( S. 65 
—150. In beiden zeigt sich die Tüchtigkeit eines be
sonnenen, gelehrten, alle Momente der Untersuchung 
sorgfältig abwägenden und dem Leser mit grosser Ge
wissenhaftigkeit vorführenden Forschers, die fast ängst
liche Sorgfalt eines Mannes, der ohne Ermüdung alle 
Wege und Gänge, welche zu einem glücklichen Funde 
zu führen scheinen, durchsucht und nicht ruhet, bis 
er denselben vollständig enthüllt und als künftiges Ge
meingut recht sicher gestellt zu haben meint. Wenn 
das letzte Ergebniss dieser mühsamen Untersuchungen 
doch nur ein einfaches und unscheinbares ist und in 
der Hauptsache vielleicht nicht einmal zugegeben wer
den kann, so .möge sich Niemand dadurch abschrecken 
lassen, die lehrreichen Erörterungen des mit Thuky
dides innig vertrauten Verfassers von Anfang bis zu 
Ende zu lesen. Doch will ich mir selbst und dem Le
ser nicht vorgreifen, sondern gleich auf den Inhalt der 
genannten Abhandlungen näher eingehn.

In der erstem sucht der Verf. nachzu weisen, dass 
es die eigenthümliche Auffassung des Thukydides war, 
in den verschiedenartigen grössern und kleinern Ab
schnitten und so überaus mannichfaltigen Begebenheiten 
der von ihm selbst erlebten Kriegszeiten so wie sons i
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gen Erschütterungen einen innern Zusammenhang zu 
erkennen und dieselben als ein Ganzes auf den Zeit
raum von siebenundzwanzig Jahren abzugrenzen. „Wäh
rend seine Zeitgenossen44 (so der Verf. S. 7), „wie in 
der Natur der Sache liegt, die einzelnen Vorgänge 
dieser langen und an den verschiedenartigsten Kämpfen 
und Bewegungen überreichen Zeit jedesmal in ihrer 
Gesondertheit aufgefasst und auch verschieden benannt 
haben, bewährte Thukydides seinen historischen Beruf 
auch schon darin, jene vielfach verschiedenen Begeben
heiten als die eine grosse Bewegung, welche für Athen 
so tragisch enden sollte, zusammenzufassen und zu
sammenzugestalten.“ Diese Aufgabe hat Hr. Ullrich in 
der ersten Abhandlung genügend und erschöpfend ge
löst. Das gewonnene Ergebniss soll nun als Grund
lage einer zweiten grössern Untersuchung dienen, und 
darin will der Verf. zeigen, dass Thukydides ursprüng
lich nur den ersten Krieg, welcher zehn Jahre dauerte, 
zu schreiben beabsichtigte, dass er denselben auch 
wirklich schon vor dem Eintreten der zweiten Kriegs- 
zeit fast vollständig geschrieben habe. Thukydides soll, 
nachdem er den Stoff zu dieser Arbeit gleich beim Be
ginne des Kriegs aufzuzeichnen angefangen hatte, mit 
der Darstellung selbst, sobald der Friede des Nikias 
abgeschlossen war, und zwar gleich mit dem Prooimion 
des ersten Buchs begonnen, dieses selbst, das zweite, 
dritte und die Hälfte des vierten, ehe er die Fortsetzung 
des Kriegs kannte, ausgearbeitet haben. „Den in sei
ner Darstellung44 (S. 133) „bedächtig fortrückenden 
Geschichtschreiber überholte der Gang der Dinge. Eine 
neue allgemeine Kriegszeit hatte Griechenland wieder 
ergriffen, bevor er noch seinen ursprünglichen Plan 
ganz ausgeführt hatte. Als der Kampf zwischen Sparta 
und Athen schon vor Syrakus wieder anhob, darauf 
aber in dem dekeleischen und ionischen Kriege aufs 
neue — entbrannt war, da wird er mit seiner Dar
stellung inne gehalten haben, um die Entwickelung die
ses zweiten Kriegs abzuwarten.44 Bisher wurde ziem
lich allgemein angenommen, dass Thukydides während 
der Dauer des ganzen peloponnesischen Kriegs nur 
Vorarbeiten gemacht, Einzelnes auch wol schon aus
gearbeitet, die Darstellung des Ganzen aber erst nach 
dem Ende des 27jährigen Kriegs, nach seiner Rück
kehr aus der Verbannung, in Athen begonnen habe, 
dass er mit dieser Arbeit bis zum 21. Kriegsjahre vor
geschritten sei, als ihm der Tod die Fortsetzung und 
Vollendung seines Werks unmöglich machte. Danach 
würde das Prooimion im Anfänge des Werks und das 
ganze erste Buch eine Einleitung zu dem 27jährigen 
Kriege sein, nach Hrn. U. hingegen soll diese Einlei

tung nur auf die ersten zehn Jahre dieses Kriegs oder 
auf des Thukydides zweites, drittes, viertes Buch und 
den Anfang des fünften (Cap. 1—24) sich beziehen, 
auch soll Thukydides, wo er bis in die Mitte des vier
ten Buchs vou dem Kriege der Peloponnesier und Athe
ner redet, immer nur die ersten zehn Jahre des pelo
ponnesischen Kriegs verstehen.

Der Unterzeichnete trägt kein Bedenken, das Er- 
gebniss dieser gelehrten zweiten Untersuchung für ver
fehlt zu erklären. Seine Gründe dafür sind folgende.

1) Der Annahme, dass Thukydides schon nach 
dem Frieden des Nikias die Darstellung der ersten 19 
jährigen Kriegszeit begonnen und ursprünglich auch 
nur so viel habe schreiben wollen, als wir jetzt vom 
ersten Buche bis zum 24. Cap. des fünften lesen, muss 
sich auf eine andere unwahrscheinliche Voraussetzung 
stützen, auf die Voraussetzung, dass Thukydides, der 
den Stoff zu dieser Geschichte doch schon; vollständig 
gesammelt hatte, ehe er an die Ausarbeitung ging, in 
den sechs Jahren, welche zwischen dem Frieden des 
Nikias und dem Feldzuge nach Sicilien liegen, nicht 
bis zu seinem Ziele (V. 24) gekommen, sondern nur 
bis etwa zur Mitte des vierten Buchs vorgerückt sei, 
dass er hier auf Veranlassung des Sicilischen Unter
nehmens den Faden der Erzählung habe fallen lassen, 
um ihn nach vielen Jahren wieder aufzunehmen. Hätte 
Thukydides während seiner Verbannung überhaupt die 
Musse gefunden, sein Werk bis zur Hälfte des vierten 
Buchs auszuarbeiten, so würde er in einer Zeit von 
sechs Jahren doch gewiss bis zu V, 24 vorangeschrit
ten sein; auch konnte die Erneuerung der Feindselig
keiten keinen genügenden Grund darbieten, in der Dar
stellung des ersten 10jährigen Kriegs nicht weit von 
dessen Ende Halt zu machen.

2) Die neue Ansicht über die Entstehung des thu- 
kvdideischen Geschichtswerks muss eine zweite uner
weisbare Annahme zu Hülfe nehmen: sie muss nämlich 
annehmen, dass Thukydides zwei Stellen (II, 65 und 
100) nachträglich eingeschoben habe.

3) Von den vielen Stellen, welche Hr. U. aus den 
ersten drei Büchern und einem Theile des vierten zur 
Begründung seiner Behauptung angeführt und bespro
chen hat, nöthigt uns keine einzige, sie von diesem 
Gesichtspunkte zu fassen, sondern alle lassen sich mit 
der altern Ansicht ohne Anstoss vereinigen. Da der 
Umfang dieser Anzeige mir nicht gestattet, alle jene 
Stellen zu prüfen, so werde ich meine Behauptung an 
einem Theile derselben zu bewähren versuchen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 3P, Hand in Senl^ Druck und Verlag von !’• A» ®r°cl<liaus in Ijeipxig.
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Beiträge zur Erklärung des Thukydides, von Franz Wolf- 

gang Ullrich.
(Schluss aus Nr. 174.)

Den ersten Beleg für seine Meinung findet Hr. U. 
in dem Anfänge des zweiten Buchs in diesen Worten: 
aq/trai 0 ^o^gog tvdtvöt qöi] A^valojv xal ütkoTiov- 
vijoimv xai tü)v txar^oig fr w ovte Imglyruvzo
Iti axrjQVKTt nay dAAT/Aor? xaTaazavT^g t« gvviyä/g lnok£- 
povv. Der Ausdruck ‘̂ wt/ßg, sagt Hr. ü., müsse be
fremdlich erscheinen, da der 27jährige Krieg keines
wegs ohne Unterbrechung geführt worden sei, sondern 
eine lange Zwischenzeit ohne förmlichen Kriegszustand 
nach dem Frieden des Nikias statt gefunden habe: 
'iwiyüg passe also nicht für die 27 Jahre, sondern nur 
für die ersten zehn bis zum Abschluss des genannten 
friedens. Dagegen muss erinnert werden, dass Thu- 
kydides bei seinem weder an 27 noch an 10
Kriegsjahre gedacht hat. Die Athener und Lakedämo- 
^er hatten nämlich, wie Thukydides im ersten Buche 
erzählt hat, schon früher sich feindlich gegenüber ge- 
^nden, ohne dass es zum Ausbruch eines förmlichen 
wn,e8s zwischen ihnen gekommen war. Die Zeit aber, 

der Darstellung des zweiten Buchs beginnt, 
dadii leidet sich von der unmittelbar vorhergehenden 
lung • ^ass beide Theile nicht mehr ohne Vermitte- 
jetzt ^nes. Herolds mit einander verkehren und von 
dides häu*10 ununterhrochene Fehde führen. Thuky- 
können, we a^s° sein Ivvtywg selbst dann schreiben 
zehn Jahre U ^er erste Abschnitt jenes Kriegs nicht 
hätte. 5 s°ndern nur vier oder gar drei gedauert

Im 54. Cap. j
die Athener hätten V**“™ Bl,chs erzä,llt Thukydides, 
sie von der Pest j™ Seiten Sommer des Kriegs, als 
auf dem Lande hart bedX,^ ,und dureF d™ Fei,‘d 
sich erinnert: , altC"
CS wäre aber darüber gestrig ' \ u , > ,‘'
hgog dann gestanden habe, .
Sicht auf das wirkliche Pestäbel für fixeres sich ent 
schieden. Darüber ftgt Thukydid H . B 
^erkungbei: ™

«Wf o»™<; Znrrai. Hr. U. meint, aus diesen Worten 
sehe hervor, dass Thukydides bei

derselben das Ende des Kriegs noch nicht gekannt 
habe. Denn eben durch eine lang dauernde äusserste 
Hungersnoth sei die Übergabe Athens an die Lakedä- 
monier herbeigeführt worden; damals habe also wirk
lich ein dorischer Krieg und Hungersnoth Athen be
drängt, Thukydides aber erwähne hier nur die Mög
lichkeit eines solchen Zusammentreffens. Liest man 
die Worte des Thukydides im Zusammenhänge und be
achtet die beiden namhaft gemachten Übel, nämlich 
einerseits den nofagog, anderseits den hgcg oder Xotgog, 
so zeigt sich, dass jener Spruch zwei verschiedene Be
drängnisse ankündigen wollte, nämlich Noth von Men
schenhänden und Noth welche ausserhalb menschlicher 
Macht liegt, z. B. Pest oder Hungersnoth. Es kann 
demnach nur von einer durch Miswachs herbeigeführ
ten Hungersnoth die Rede sein. Durch Belagerung 
und Einsperrung kann zwar auch Hunger entstehen, 
aber solches Übel gehört mit zum noUgog und ist kein 
solcher hgog, wie ihn der Seherspruch neben dem no- 
Xigog ankündigte.

Von dem zweiten Einfalle, den die Lakedämonier 
im zweiten Sommer des Kriegs in Attika machten, mel
det Thukydides II, 57: J’ tGßokf] TlhlOTOV T6 XQOVOV
tguvav xal Ti]v yTyvnäoav tugov' ygigag yag TtoaaguxovTa 
gaXiGTü tv ty[ yf) zfi 3AttixI] tywovzo. Diesen vierzig Tage 
dauernden Einfall vergleicht Hr. U. mit demjenigen, 
wovon bei Thukydides VII, 19, im Anfänge des 19. 
Kriegsjahrs die Rede ist und der auf jeden Fall länger 
als vierzig Tage gedauert haben muss. Von diesem 
letztem, sagt Hr. ü., könne Thukydides noch nichts 
gewusst haben, als er II, 57 schrieb, weil er sonst 
nicht behauptet haben würde, dass der zweite Einfall 
am längsten gedauert habe. Diese Folgerung fällt weg, 
sobald man die Worte des Thukydides in ihrem Zu
sammenhänge betrachtet. Vorher nämlich wird ange
führt, man habe damals gesagt, die Lakedämonier seien 
aus Besorgniss vor der in Athen hausenden Pest schnel
ler abgezogen. Diesem Gerede gegenüber, und um in 
der Seele des Lesers eine daraus zu entnehmende fal
sche Voraussetzung nicht aufkommen zu lassen, be
merkt Thukydides, dass .jener Einfall allerdings sehr 
lange Zeit (nUTozov xqovov) gewährt habe.

Noch weniger lässt sich aus Thuk. III? 26, wo er 
anführt, dass der dort erwähnte vierte Einfall nächst 
dem zweiten der furchtbarste für die Athener gewesen 
sei, ein Beweis für die neue Annahme gewinnen: denn 
hier ist gar keine Beziehung auf folgende Einfälle, so»
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dern Thukydides beschränkt sich auf die vier bisher [ dass bei und nach der frühen Stiftung des Klosters, in
von ihm beschriebenen; von diesen war der zweite der 
ärgste, nächst ihm der vierte.

Es wäre nicht schwer, in gleicher Weise alle die 
Belege zu entkräften, welche der Verf. für seine An
sicht beigebracht hat. Allein dadurch würde ich nicht 
allein die Geduld der Leser dieses Blatts ermüden, 
sondern auch ein ungerechtes Mistrauen in die Unbe
fangenheit und Wahrheitsliebe Hrn. U.’s setzen. Denn 
ich bin fest überzeugt, dass dieser, sobald die Vorliebe 
für seine allerdings neue und originelle Hypothese sich 
bei ihm etwas abgekühlt hat, nicht allein die LL.hier
besprochenen Stellen, sondern auch alle übrigen, 
mit er seine Annahme zu beweisen wähnt, anders 
fassen und erklären, und damit die Wahrheit der 
hern Ansicht, nach der Thukydides sein ganzes 

wo- 
auf- 
frü- 
Ge-

schichtswerk erst nach Beendigung des peloponnesischen 
Kriegs auszuarbeiten begonnen hat, um so entschiede
ner anerkennen und festhalten wird. Wenn Thukydides 
die ihm eigenthümliche Auffassungsweise, nach welcher 
die Begebenheiten von 27 Jahren und mehrer Kriege 
zusammengehören, erst V, 25 und 26 darlegt, und nicht 
schon im Prooimion damit hervorrrückt, so liegt der 
Grund dazu einzig in dem Bestreben, sich und dem 
Leser nicht vorzugreifen, sondern alles zur rechten 
Zeit und an seinem Orte vorzubringen. Jene beiden 
Capitel enthalten auch kein neues Prooimion, sondern 
eine Vorerinnerung zu einem neuen Abschnitte der dar
;estellton Kriegszeit.

Bonn. F. Ritter.

Geschichte.
Traditiones et Äntiquilates Fuldenses. Herausgegeben

von Ernst Friedr. Joh. Dronke. 
drucktafel. Fulda, Müller. 1844. 
772 Ngr.

Von anerkannter Wichtigkeit und 
für die Geschichte des Mittelalters, 

Mit einer Stein- 
Gr. 4. 2 Thlr.

eine Hauptquelle 
zunächst für die

Specialgeschichte, doch auch für die allgemeine, sind 
die Schenkungsurkunden der ältesten Kirchen, Klöster 
und geistlichen Stiftungen. In ihnen finden wir häufig 
die erwünschtesten und zuverlässigsten Nachrichten 
über Personen, Orte und Sachen, von denen sonst nir
gends eine Nachricht zu finden ist. Selbst manches 
minder bedeutende Kloster besitzt oder besass solche 
literarische Schätze; doch die Menge und die Wichtig
keit der Urkunden eines Klosters müssen um so grös
ser sein, je älter, angesehener und begüterter ein sol
ches ist oder war. Welches deutsche Kloster könnte 
in dieser Hinsicht mit der Abtei Fulda, mit der reichen 
Stiftung des heil. Bonifacius, sich messen ? Schon im 
9. und 10. Jahrh. besass Fulda in ganz Deutschland 
Schenkungen in überraschender Menge. Dieser frühe 
Reichthum wird erklärt zunächst durch den Umstand,

den ersten Jahrhunderten nach der Einführung des 
Christenthums in Deutschland, so viel noch nicht von 
andern Kirchen und Klöstern in Anspruch genommenes 
und ausgebeutetes Gebiet vorhanden war, auf welchem 
leichter eine reichliche Ernte gemacht werden konnte, 
dann aber auch durch den wohlbegründeten grossen 
Ruf des Stifters und der Stiftung, durch die Gunst der 
Könige, zumal der Karolinger (Pipin’s und seiner 
Nachfolger), und den Ruhm und die Tüchtigkeit einiger 
Äbte von Fulda (schon des ersten, Sturmis).

Wie in andern Klöstern, so wurden auch in Fulda 
Copialbücher angelegt, in welche die Urkunden des 
Stifts eingetragen wurden. Dies geschah hier schon im 
9. Jahrh., wahrscheinlich unter dem berühmten Abte 
Hraban (Rabanus Maurus), und es gab solcher ältester 
Copialbüchtr oder Chartularien im Kloster Fulda, wie 
Eberhard bezeugt, nicht weniger als acht. Von diesen 
ist gegenwärtig nur das eine im Archive der kurfürst
lich hessischen Regierung zu Fulda noch vorhanden, 
welches die Schenkungen im Elsass, Wormsgau, Rhein
gau und Nahegau enthält, auf 86 Pergamentblätter in 
Quart mit sogenannter angelsächsischer Schrift*  **)) ge
schrieben. Zwei jener höchst wichtigen Copialbücher, 
welche im 16. Jahrh. dem Stifte entfremdet waren, liess 
Pistorius 1607 abdrucken; fünf scheinen ganz verloren 
zu sein. Wie gross der Verlust ist, erkennt man am 
besten aus den Auszügen, welche sich glücklicherweise 
erhalten haben. Diese Auszüge finden wir in der 
Sammlung des Mönchs Eberhard.

•) Schannat gibt davon eine Probe im Corp. traditt. Fuld., 
Praefat.

**) Auch die Urkunden über verlorene Güter wurden nicht aus
gelassen, um der darauf zu gründenden Ansprüche ^illen. Solcher 
Ansprüche viele machte namentlich A Marcuard wieder geltend.

•*) Zwei Blätter fehlen jetzt in diesem Bande.

Als nämlich um die Mitte des 12. Jahrh. jene drei
hundert Jahre früher angelegten Chartularien mit ihren 
Nachträgen den Besitzstand des Klosters Fulda nicht 
mehr genügend constatirten, indem nicht blos Neues 
hinzugekommen, sondern auch vieles Gute verloren ge
gangen war, so wurden von dem Mönche Eberhard, 
wahrscheinlich auf des verdienten Abts Marcuart’s Be
fehl sämmtliche Urkunden ) wieder in Copialbücher 
eingetragen, und neue Dienst- und Zinsregister angelegt. 
Die° Originalhandschrift davon befindet sich, wie jener 
einzelne Band der alten Chartularien, in dem Regie- 
«^ieruno-sarchive zu Fulda. Es sind zwei Folianten, der 
erste Band von 177 ***),  der zw eite von 196 Pergament
blättern, welche reichlich geschmückt sind mit bild
lichen Darstellungen, und daher auch für die Kunst- 
o-eschichte wichtig. Eberhard hat die Urkunden in ge
wisse Abteilungen gebracht, und diesen, wie dem gan
zen Werke, kürzere oder längere Prologe vorausge
schickt, welche Hr. D. (und das ist sehr dankenswerth) 
in der Vorrede S. V ff. mittheilt. Die ersten Urkun
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den im ersten Bande BL 3b, bis 69a sind 59 päpstliche 
Bullen vor der Zeit des heiligen Bonifacius bis auf die 
Zeit des Abts Marcuard I.*). Die Blätter 70a bis 135b 
enthalten Urkunden (Privilegien 7C) der Könige und 
und Kaiser, worauf von Bl. 136a an geographisch geord
nete Auszüge (Summarien) von Traditionen oder Schen
kungsurkunden nebst einigen andern interessanten 
Stücken folgen. — Der zweite Band Eberhard’s ent
hält von Bl. 7b bis 82” die Traditionen der Könige und 
Kaiser, darauf von Bl. 83 an die andern zahlreichen 
Schenkungsurkunden, doch diese (wie I, 136 ff.) blos 
in kurzen Auszügen. Auf Bl. H6a bis 131a stehen die 
Tauschverträge (concambia), alsdann Bl. 131b bis 157b 
Dienst- und Zinsregister (de reditibus). Auf Bl. 158b 
sind die Schenkungen der Mönche und Klosterangehö
rigen eingetragen, endlich auf Bl. 191 ff. die Autobio
graphie des Abts Marcuard I.

Ein Theil des Corpus iraditionum, Fuldensium, wel
ches durch die alten Chartularien und Eberhard’s Ab
schriften gebildet wird, gab zuerst Job. Pistorius unter 
dem Titel „Antiguitaium Fuldensium libri tres“ heraus in 
seiner Sammlung „Scriptores r er. germ“ (Francof. 1607). 
Das erste seiner drei Bücher enthält das alte Chartu-
larium im Salgau und Woringau (auch in Ascfeld und 
Sinngau), das zweite das Chartularium der Schenkun
gen im Grabfeld und Tullifeld; der Inhalt des dritten 
Buches ist nicht aus jenen ältesten Chartularien genom
men, und dasselbe enthält zum Theil viel spätere Schenkun
gen. In der Zueignung an den damaligen Abt vonFulda er- 
erzählt Pistorius, wie er dieses in drei Theile getheilte Buch 
in der Bibliothek eines deutschen Grafen gefunden habe, 
in welche dasselbe als ein Theil der vor 50 Jahren 
durch einen protestantischen (haereticus) Edelmann aus 
der reichen fuldaer Bibliothek mit kaiserlicher Erlaub- 
niss zum literarischen (historischen) Gebrauch entnom
menen, darauf aber liederlich zerstreuten Schätze ge- 
Kommen sei. Jenes Grafen Erbe, der Graf (später

urst) Joh. Georg von Hohenzollern, habe ihm erlaubt, 
das uch abzuschreiben. — Auf diese Angabe gestützt 
meint und hofft Hr. D., dass die fehlenden alten Char
tularien von Fulda wol noch in einem hohenzollerschen 
Archive legen möchten. Diese Hoffnung ist schwach 
begründet. uc hatte Pistorius in jenem dreitheiligen

uche schwel ic 1 ie Originalhandschriften der Char
tularien vor sich, sondern eine alte Abschrift derselben. 
Wol nicht protestantische, sondern die katholischsten 
Hände haben der tei ulda die besten schriftlichen 
Schätze entführt.

nichardi abbatts M P VI halte ich für einen
”®“rei}fehler statt Marcuardi a. Jener Prolog stand auf den :etzt 
fehlenden zweiten Blatte des Eberhard sehen Originalcodex, und 
Hr. D. liefert denselben aus einer wahrscheinlich im 14 jahrh. ge
machten Abschrift, deren Schreiber jenen Fehler gemacht haben mag. 
Es könnte indessen auch Burchardi abbatis zu lesen sein, denn Abt 
Burchard folgte auf Marcuard I.

Über hundert Jahr nach Pistorius liess Joh. Friedr. 
Schannat in seinem Corpus Iraditionum Fuldensium 
(Lins. 1724) eine Sammlung der Schenkungsurkunden 
von Fulda aus den Chartularien (mit Benutzung der 
Abdrücke bei Pistorius) und aus dem Codex Eberhard s 
drucken, manche Stücke auch aus andern alten Absclim- 
ten, ja einige auch nach den Originalurkunden, und zwar 
als einen Prodromus historiae luldcnsis. Noch m dem
selben Jahre fügte er in der Buchonia yetus eine An
zahl Stücke hinzu, und 1727 m der DioecesisFulden- 
sis und 1729 in dem Codex probatmm hist. Fuld. In
dessen hat der verdiente Mann weder eine vollständige 
Urkundensammlung geliefert, noch genaue und zuver
lässige Abdrücke. Zu Schannat s Corpus gab Schott
gen 1753 in dem ersten Bande der Diplomataria et 
Scriptores hist. germ. (nach Schöttgens Tode allem 
besorgt von Kreyssig) aus einer Papierhandschrift, 
welche er aus einer Bücherversteigerung erhalten hatte, 
Nachträge und Verbesserungen heraus, die aber keine 
Berücksichtigung verdienen, wenn man den Ongmal- 
codex Eberhard’s benutzen kann, aus dem jene nicht 
sehr sorgfältige Schöttgen’sche Handschrift entnommen 
war. Ausserdem benutzte auch der Polygraph Schött- 
gen die Handschrift mit wenig Umsicht und Sorgfalt.*) - 
Auch Struve hat in seiner Ausgabe der Scriptores R. 
G. von Pistorius (1726) keine neuen handschriftlichen 
Hülfsmittel für die Antigg* et traditt. Fuld, benutzt, . 
sondern blos die Schannat’scben Abdrücke verglichen. 
Pistorius liess die Traditionen in ihrer ursprünglichen 
Aufeinanderfolge ab drucken, wie sie in seiner Hand
schrift standen. Dadurch wird die Vergleichung mit 
den Summarien Eberhard’s leicht, indem dieser seine 
Auszüge geradezu aus und nach jenen acht alten Char
tularien machte. Schannat verliess und änderte in sei
nen Sammlungen die mehr geophraphische, auch per
sönliche und sachliche Anordnung der alten Hand
schriften, aus denen er schöpfte, indem er die chrono
logische Ordnung herzustellen sich bemühte, eine Be
mühung, in welcher er nicht immer glücklich war, und 
welche, bei der grossen Anzahl der Traditionen ohne 
Zeitangabe, auch häufig ein befriedigendes Resultat 
ni%mtendike°Se” Umständen ist das Unternehmen des 
Herrn Gymnasial-Directors Dronke in Fulda, em 
kritische Ausgabe der Fuldaer Traditionen zu besorgen 
ein höchst verdienstliches und lobenswerthes. Möge er 
die Ausruhrung desselben
^sV^ * Wied—dung 

der verloren gegangenen( fünf (und zwei) 
pialbücher der Abtei Fulda. Vielleicht sind diese vb

chonia vet. 337-
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tularien, wenn sie noch existiren, jenseit der Alpen 
zu suchen, oder überhaupt äusser Deutschland. Einzelne 
Abschriften können eher noch in Deutschland aufge
funden werden. — Das vorliegende sehr schätzbare 
Werk Hrn. D.’s ist ein würdiger Prodromus jenes grös
sern Unternehmens. In der ersten Abtheilung enthält 
dasselbe einige wichtige Abschnitte aus Eberhard’s Hand
schrift, nämlich — nach den interessanten Stücken auf 
S- 3 f. aus der H. S. I, Bl. 72 f. und Bl. 98a — 1) S. 
5—63 die Traditionen u. s. w. bei Eberhard I, 136a— 
178‘, 2) S. 69 — 115 =» Eberh. II, 83b-115b, 3) S. 
115—142 = Eberh. II, 131” — 157b, 4) S. 142—153 = 
Stücke aus Eberh. II, 159—186b, 5) S. 153 —188b = 
Eberh. II, 191a-196a.

Bei weitem die umfassendsten dieser mitgetheilten 
Stücke sind die bekannten wichtigen Summarien Eber
hard’s, welche hier zum ersten Male in einer solchen 
Gestalt erscheinen, dass sie gegen alle Vorwürfe und 
Verdächtigungen leicht gerechtfertigt werden können. *)  
Irrthümer finden sich allerdings bei Eberhard. Klagt er 
doch selbst über die Schwierigkeit, die alten Hand
schriften und Documente richtig zu entziffern, welche 
theils durch das Alter bereits sehr gelitten hatten, theils 
bei dem eigenthümlichen angelsächsischen Ductus der 
Schrift (scotica scriptura) und bei dem Gebrauche der 
Abkürzungen nur mit Mühe zu lesen waren. Besonders 
viele Eigennamen hat Eberhard falsch gelesen oder 
mit andern vertauscht, auch wol in eine neuere, zu 
seiner Zeit übliche Form gebracht. Die Urkunden selbst 
hat er für einen ergiebigen Gebrauch allzusehr abge
kürzt. Dennoch bleibt seine Arbeit von hoher Wich
tigkeit, bis wir etwa, wie kaum zu hoffen ist, in den 
Besitz aller seiner Quellen, der sämmtlichen alten Char- 
tularien und resp. Originale, die er benutzt hat, gelan
gen. — Einen kleinern, ebenfalls nicht unwichtigen 
Theil des hier Abgedruckten bilden die Zins - und Dienst
register, welche den Besitzstand des Klosters im 12. 
Jahrh. zeigen, und die Schannat auch nur unvollständig 
und zerrissen geliefert hat. — Die interessanten Notizen 
und Urkunden, welche Hr. D. äusser jenen Summarien 
und Registern aus andern Abschnitten Eberhard’s hier 
hat abdrucken lassen, stehen in Beziehung zu jenen 
Theilen, und sollen zugleich die Nachlässigkeit zeigen, 
mit welcher man bei den ältern Abdrücken jener Stücke 
verfahren ist. — Die Anmerkungen Hrn. D.’s unter dem 
Eberhard’schen Texte geben zunächst die Varianten in 
den Orts- und Personennamen nach den Abdrücken bei 
Pistorius und Schannat.

*) Wirklich lächerlich ist es, dass .Falcke (in den Traditt. Cor- 
beiens.) den guten Mönch Eberhard einen falsarius nennt, er der, 
wenn nicht selbst ein falsarius, mindestens sehr leichtgläubig war 
und von einem falsarius nicht sehr verschieden. Dass die Sum
marien Eberhard’s nur ganz kurze, zuweilen auch fehlerhafte Aus
züge aus Urkunden sind, war leicht zu erkennen. Freilich konnte 
erst durch die Originalhandschrift das Verhältniss derselben zu den 
vollständigen Urkunden und zu der, ältern Chartularien, sowie die 
Echtheit und bedingte Zuverlässigkeit der Summarien völlig bewiesen 
werden.

Die zweite Abtheilung des vorliegenden Werks S. 
159—484, ist entnommen aus einer Pergamenthand
schrift der Fuldaer Landesbibliothek. Der aus 32 Quart-

blättern bestehende Codex scheint aus einzelnen Lagen 
verschiedener Handschriften zusammengesetzt zu sein, 
und ist von acht verschiedenen Händen im 9. und 10*  
Jahrh. geschrieben. Den Hauptinhalt desselben bildet 
das Todtenbuch oder Nekrologium des Klosters Fulda 
(auch der davon abhängigen Klöster) in dessen drei 
ersten Jahrh. (dem 8., 9. und 10.). Schannat benutzte 
bei seinem Abdrucke eine andere Abschrift, welche das 
Nekrologium bis zum J. 1064 fortführt, und von dem 
vorliegenden Nekrologium bedeutend abweicht. Auch 
das zu Rom in der Vaticana befindliche Fuldaer Ne
krologium ist reicher als das unsrige. —- Die Sorgfalt 
Hrn. D.’s bei dem Abdrucke der Handschriften ist lobend 
anzuerkennen; 'doch in der Beibehaltung des f statt s 
(z. B. fünf) geht diese Sorgfalt wol zu weit. Die mei
sten Abkürzungen mussten freilich aufgelöst werden. 
Einige Versehen, welche in dem Abdrucke vorzukom
men scheinen, können Fehler der alten Handschriften 
selbst sein. — Eine Stemdrucktafel, enthaltend den 
obern Theil S. II, 83 , gibt eine Probe der Handschrift 
Eberhard’s.

Die von Hrn. D. S. 185 — 244 beigefügten Register, 
ein Personen- und ein geographisches Register (nebst 
einem kleinen Glossarium) beziehen sich blos auf die 
aus Eberhard’s Codex hier abgedruckten Stücke. Die
selben sind eine sehr dankenswerthe Zugabe, obgleich 
wie es in der Natur der Sache liegt, namentlich das 
geographische Register noch viele Berichtio-un^en und 
nähere Bestimmungen zulässt. Das erkennt auch der 
Hr. Verf. selbst an, indem er bedauert bei dieser (to
pographischen) Arbeit aller dazu erforderlichen Hiilfs- 
mittel in Fulda entbehrt zu haben. — Zu einigen Seiten 
des geographischen Registers mögen hier zum Schluss 
einige kleine Bemerkungen stehn. S. 231, Thungesbrucken 
heisst jetzt nicht Thamsbrück sondern Thamsbrück und 
Woll'grimeshusen nicht Welkramshousen sondern Wol
kramshausen. — S. 232, Badungen wird wol Gross- 
oder Kleinbodungen sein, und Buseleben Pustleben an 
der Wipper, CriemhiUerot (Chrimhilderode) Crimderode 
(sonst auch Crimilderode) bei Nordhausen. — S. 233, 
Englide (sonst Engine} ist nicht der Gau Engilin, son
dern eins von den sogen. Engelsdörfern (Westerengel, 
Kirchengel, Holzengel, r eidenge]) im Schwarzburg- 
Sondershausischen. Das ceine Forste (Cemeferste) 
ist gewiss Kammerforst (Eberhard mag ein ’ übersehn 
haben in Ceme’forste—Centerefoi'ste) und S. 234, Ho- 
nide Höngeda bei Muhlhausen (nicht wie Wersebe meint 
Ober- und Niederhohne)..— S. 233, Fugulsburc ist Vo
gelsburg oder Vogelsberg im Weimarischen und Furari 
wahrscheinlich Gross- oder Kleinfurra an der Wipper 
bei Sondershausen (nicht bei Heringen). — Gubinesleibe 
möchte ich für einen Schreibfehler Eberhard’s halten 
statt Gudiresleibe d. i. Gudersieben (im Klettenbergi
schen) bei welchem auch Sähswirphen (S. 235), d. i. 
Obersachswerfen liegt, das auch in der Urkunde damit 
zusammensteht, Cap. 38, Nr. 343. — Gundeslebe heisst 
jetzt noch Gundersieben (bei Ebeleben) nicht Günthers- 
leben. — Das Papier, auf welches das gute Buch ge
druckt ist, sollte besser sein, namentlich bei dem gros
sen Formate stärker.

Nordhausen. E. G. Förstemann.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in ibeipziig’.



NEUE JENAISCHE
AIlUEMEIKE LITEli m R-ZEITI

Fünfter Jahrgang. 24. Juli 1846.M 176.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Generalinspector der Rechtsstudien und Akademiker 

Giraud in Paris ist zum Rath der Universität an Stelle von Rossi, 
und der ro essor der Rechte zu Rennes Laferriere an Stelle von 
Girau zum eneralinspector der Rechtsstudien ernannt worden.

Hofprediger Dr. Grüneisen in Stuttgart ist zum Oberhof
prediger ernannt worden.
L’t ^lanz Michel ist zum Professor der ausländischen 

i era ur an der Universität zu Bordeaux ernannt worden.
.g* ^>r°f- Dr. Nordström in Stockholm, früher in Helsingfors, 

zum schwedischen Reichsarchivar ernannt worden.
Der bisherige Prorector Prof. Dr. Schulze am Gymnasium 

Zu Prenzlau ist zum Director des Gymnasium erwählt worden.

Der Privatdocent Licentiat Dr. ph. Staib in Tübingen ist 
ZUm ausserordentlichen Professor in der evangelisch-theologi
schen Facultät der Universität zu Bonn berufen worden.

Die Akademie der Wissenschaften in Berlin hat den Ge
nerallieutenant Rühle v. Lilienstern zum Ehrenmitgliede, den 
Prof. Dr. Bernhardy in Halle, den Prof. Dr. Haupt in Leipzig, 
den Archivar Chmel in Wien, Prof. Kopp in Luzern zu Cor- 
respondenten der philosophisch-historischen Klasse, den Prof. 
Dr. Naumann in Leipzig und den Prof. Dr. Bunsen in Marburg zu 
Correspondenten der physikalisch-mathematischen Klasse erwählt.

Orden. Zu Commandeurs des Ehrenlegionsorden wurden 
ernannt der Professor am naturhistorischen Museum und Aka
demiker Serres und Prof. Mirbel in Paris, zu Offizieren Prof. 
„^Sniart, Akademiker de Savigny, Prof. Ampere, Akademiker 

zu Paris und Akademiker Viguerie in Toulouse, zu 
Lan^ Akademiker Leverrier, die Bibliothekare Labiche und 
schäft^ Paris, der Präsident der Geologischen Gesell- 
sident der ^er Historiker Jubinal in Paris, der Prä-
der Geogranh^^°^°®'SC^en Gesellschaft zu Angouleme de Chancel, 
„Histoire de ^er Herzog von Caraman, Verfasser von
fasser von en Armand Lefebvre, ,Ver-
hoen, Verfasser vo!? cabinets de l’Europe“, Baron de Pen- 
ler Verfasser von de la conquete de l’Inde“, Schnitz-
von „PoUtique de Russie“, Charriere, Verfasser
der Fabeln des Babrius * L M™>ide Mynas, der Entdecker 
libraire“ Charles de Saint-x* ’ Verfasser von „Manuel du 
les hjeMlV*s“, Graf * ',°n s“r
* M Villsmar^, Herausgebe/ ’
Verfasser von „Marie et les 
f»»er von „PlMes lyri^es- Oen ’s»"

dritte Klasse erhielt Oberbib&r n H 
berg in Brüssel. k ’ Baron ’’ Äe^en'

Nekrolog.
Am 22. Mai starb zu Stuttgart Ludw. Amand Bauer Pro- 

essor am dasigen Gymnasium, geb. zu Crendelhall am 15 Oct 

1803, Verfasser der Schriften: Der heimliche Maluff. Drama 
(1833); Alexander der Grosse (1836); Die Überschwenglichen. 
Roman (1836); Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände 
(6 Bde., 1836—-40); Auswahl römischer Satiren und Epi
gramme (1841); Kaiser Barbarossa (1842); Schwaben wie es 
war und ist (1844 — 45); Panorama der deutschen Classiker 
(1846).

Am 27. Mai zu Paris der Architekt Vaudoyer, Mitglied 
des Instituts, geb. zu Paris am 21. Dec. 1756. Herausgeber 
des Werks : Grands prix d’ar chitecture et autres productions de 
cet art (4 Vols., 1802); Description du theatre de Marcellus 
ä Rome (1842) u. a.

Am 16. Juni zu Paris Jean Baptiste Benoit Eyries, der 
Gründer und Präsident der Geographischen Gesellschaft und 
Mitglied des Instituts, Herausgeber der „ Voyage ä Peking, par 
Timkowski“ und „Histoire des naufrages, par Despertes“, 
Übersetzer der „Voyage au Bresil, par le Prince Maximilien 
de Wied-Neuwied“.

Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissen
schaften.

Die zum Andenken Leibniz’s gegründete Königlich Säch
sische Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig 
wurde am 1. Juli, als dem 200jährigen Geburtstage des grossen 
Mannes, eröffnet, nachdem Se. Majestät der König von Sachsen 
das Protectorat der Gesellschaft anzunehmen geruht hatte. Die 
Feierlichkeit hatte vor einer zahlreichen Versammlung in der 
Aula des Augusteums statt. Zuerst sprach der Staatsminister 
v. Wietersheim, indem derselbe in einer geistvollen Rede die 
Bedeutung Leibniz’s für seine Zeit, für unsere Gegenwart und 
für die Zukunft darlegte, die wunderbare Persönlichkeit des
selben in ihrer fast märchenhaften Universalität, aber auch die 
überwiegende Biegsamkeit und die das Gcmüth beherrschende 
Macht seines Geistes schilderte, den für die Gegenwart hoch
wichtigen Einfluss der Infinitesimalrechnung auf die technisch
praktische Thätigkeit hervorhob, darauf hinwies, dass Leibniz s 
speculative Ansicht von der Organisation der Materie bis ins 
Unendlichkleine, seine der Atomistik entgegentretende geist
volle Naturanschauung sich geltend gemacht, seine Anregung 
zur vergleichenden Sprachforschung, zur Beobachtung er e 
clination der Magnetnadel und Anderes reiche Früchte getragen 
habe, wie derselbe die politische Zukunft mit prophetisc em 
Blicke durchdrang und eine grosse Revolution Europas,16 
künftige Eroberung von Ägypten, die Zerstörung der afrika
nischen Raubstaaten durch Frankreich u. a. vorauss^gte, un 
nach Schilderung der verschiedenen Zustände des 18. und . 
Jahrh., mit der Verheissung einer von Leibniz’s Sjahnete 
schönem Zukunft schloss. Der vorsitzende Secretar Prof. P 
Hermann verlas die Statuten und das königl. für
decret der Gesellschaft, und sprach den schuldigen 
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den erhabenen Protector der Gesellschaft, für die hohe Staats
regierung, insbesondere für das Cultusministerium und dessen 
Vorstand, den Staatsminister v. Wietersheim, welcher die von 
einem Vereine leipziger Gelehrten ausgegangene Idee zur Grün
dung der Gesellschaft mit regem Eifer zur Verwirklichung 
führte, aus. Die durch Gründlichkeit und Klarheit sich aus
zeichnende Festrede hielt Prof. Dr. Drobisch. Von Leibniz’s 
Ansichten über Gesellschaften der Wissenschaften ausgehend, 
erörterte er die Aufgabe solcher Vereine in unserer Zeit, durch 
vereinigte Wirksamkeit der Mitglieder zur Erweiterung der 
Wissenschaften beizutragen, bezeichnete die Wissenschaften, 
in denen man über die Principien allgemein einverstanden ist, 
als diejenigen, welche sich zur Förderung durch gesellschaft
liches Zusammenwirken eignen, und rechtfertigte durch vor
liegende Erfahrungen und Leibniz’s Ansicht und Autorität die 
Beschränkung der Gesellschaft auf eine philologisch-historische 
und eine mathematisch-physikalische Klasse, und die Verzicht
leistung, zwar nicht auf philosophische Untersuchungen, wol 
aber auf eine besondere philosophische Klasse. Daran schloss 
sich eine Vergleichung der gelehrten Gesellschaften mit den 
Universitäten, welche zwar als die natürliche Basis jener an
zuerkennen seien, aber theils andere Zwecke verfolgen, theils 
auf einen engern Kreis beschränkt, nicht die Forscherkräfte 
eines ganzen Landes vereinigen können. Die Aufgabe der 
neugegründeten Gesellschaft wurde dahin bestimmt, sie solle 
eine deutschgesinnte Gesellschaft in sächsischen Landen zur 
Bereicherung der Wissenschaften sein. Zum Schluss sprach 
der Redner im Namen der Fürstlich Jablonowski’schen Gesell
schaft, von welcher die erste Anregung zu der neuen Anstalt 
ausgegangen ist, und deren Mitglieder sämmtlich der königl. 
Gesellschaft angehören, überreichte einen zur Feier dieses Tages 
herausgegebenen Band von Abhandlungen, denen ungedruckte 
Briefe von Leibniz vorangehen, und erstattete Bericht über 
das Resultat der Leibniz’s Calcul der Lage betreffenden Preis
aufgabe, indem der Abhandlung des Prof. Grassmann in Stettin 
der Preis zuerkannt worden war. — Die königl. Gesellschaft 
hat zu Ehrenmitgliedern erwählt Sr. königl. Hoheit den Prinzen 
Johann, Herzog zu Sachsen, und den Staatsminister v. Wieters
heim, auswärtige Mitglieder zu wählen sich vorbehalten. Die 
Zahl der einheimischen Mitglieder, zu welchen auch diejenigen 
gehören, welche in den grossherzoglich und herzoglich säch
sischen Ländern ihren Wohnsitz haben, ist auf 40, die der 
auswärtigen auf 30 festgestellt. Der gegenwärtige Bestand der 
Gesellschaft ist folgender: Philologisch-historische Klasse. Prof. 
Hermann in Leipzig, Secretär. Vicepräsident und Oberhof
prediger v. Ammon in Dresden, die Professoren Becker, Brock
haus, Fleischer in Leipzig, Geh. Regierungs - und Kammerrath 
v. d. Gabelentz in Altenburg, Geh. Hofrath Prof. Göttling in 
Jena, Hofrath Hänel in Leipzig, Geh. Hofrath Prof. Hand in Jena, 
die Professoren Hartenstein, Hasse und Haupt in Leipzig, Geh. 
Hofrath Jacobs in Gotha, Hofrath Seidler, Prof. Seyffarth in 
Leipzig, Geh. Hofrath Uckert in Gotha, die Professoren Wachs
muth und Westermann in Leipzig. Mathematisch-physikalische 
Klasse. Prof. W. Weber in Leipzig Secretär. Geh. Medicinal- 
rath Carus in Dresden, Geh. Hofrath Döbereinr • in Jena, die 
Professoren Drobisch, Erdmann, Fechner in Leipzig, Prof. Hans
sen in Gotha, Hofrath Huschke in Jena, Prof. Kunze, Prof. 
Lehmann in Leipzig, Staatsminister v. Lindenau in Altenburg, 
die Professoren Möbius, Naumann, Poppig in Leipzig, Prof. 
Reich in Freiberg, Prof. Schwägrichen in Leipzig, Prof. See
beck in Dresden, die Professoren E. H. Weber und E. F. Weber 
in Leipzig.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

6. April legte Morin Erfahrungen über die Räder mit geboge
nen Schaufeln dar. Payen erstattete Bericht über eine Mit- 
theilung in Beziehung auf das Zellgewebe in einer Klasse der 
wirbellosen Thiere (der Tunicatae). Fr. Margueritte über die 
Dosage des Eisens auf nassem Wege. Baumgarten (Ingenieur 
zu Marmande), Versuche über die Woltmann’sche Walze zur 
Messung der Schnelligkeit des Wassers. Couche über die An
wendung der Kieselerde zur Verbesserung des Bodens. De- 
lesse (Professor der Mineralogie zu Besancon) über das neue 
Mineral Sismondine, über Talk- und Speckstein, über die 
Hydrosilicate des Kupfers. Dupasquier über die Nützlichkeit 
des doppelsauren Kalks und die Nachtheile der übrigen kal
kigen Salze im 1 rinkw'asser. Am 11. April. Boussingault über 
die allmälige Entwickelung der Waizenpflanze, mit Bemerkungen 
von Biot. Dutrochet über die Frage: kann der Magnetismus 
einen Einfluss auf den Saftumlauf der Chara ausüben? Die 
Annahme einer fortdauernden Circulation in den Wasserpflanzen 
Chara wurde geleugnet. Baron Ch. Dupin, Vergleichung der 
Kraft der Segel- und der Dampfschiffe und deren Ausrüstung. 
Aug. Cauchy über ein Fundamentaltheorem in Bezug auf zwei 
Systeme verbundener Substitutionen. Aug. Laurent über die 
Wirkung der Salpetersäure auf Brucin. Girou de Buzareingues 
über den Wechsel, der sich in Frankreich in der Zahl der 
männlichen und weiblichen Geborenen während der Jahre 1834 
— 43 gezeigt hat. Milne - Edwards, Bericht Über des Prof. 
Pouchet in Rouen Abhandlung von der Structur des Triton. 
A. Daubree (Professor in Strasburg) über das im Rheine (zwi
schen Basel und Manheim) gefundene Gold und die Gewinnung 
dieses Metalls. Deville, Studien über die Inseln Teneriffa und 
Fogo, in geologischer Hinsicht. Goujon, Berechnung der Ele
mente des von Brorsen entdeckten Kometen. Am 20. April 
trug Gaudichaud Bemerkungen gegen die von Payen und Wirbel 
eingereichten Abhandlungen in Bezug auf die Organographie 
und Physiologie der Pflanzen vor. Er widerlegte die aufge
stellten Behauptungen, dass durch chemische Analyse ermittelt 
sei, a) je jünger die Pflanzen, desto befähigter seien sie zur 
Entwickelung und desto mehr enthalten sie Stickstoff; b) je 
älter die Zweige der Pflanzen werden, desto mehr ziehe sich 
die Stickstoffsubstanz zurück und werde durch die rtine oder 
mit der Holzsubstanz vermengte Cellulose ersetzt, dann ver
dichte die Cellulose ihre Wände. Duvernöy über den Sinus 
venalis genitalis bei den Lampreten und das analoge Behältniss 
im abdominalen Adersystem der Salacinen, namentlich der Ro
chen. Boussingault, Bericht über die von Bertrand aus China 
gesendeten Salzwasser und Erdharze. Das Salzwasser enthält 
Chlornatrium 16,0, Chlorcalcium 3,9, Chlormagnesium 1,3, Spu
ren von chlorhydrischen Ammoniak und von organischen Stoffen, 
78,8 Wasser, aber keine Spur von Schwefelsäure. Die Unter
suchung des Erdharzes ergab: flüchtiges, der Naphta ähnliches 
Öl 1,0, Petroleum 86,5, asphaltähnliches Bitumen 12,5. de 
Saint- Venant über die Leitung der den festen Boden mit sich 
reissenden und überschwemmenden Flusswasser. Das Verfahren 
beruht in anzulegenden Graben. Rochard, Resultate der An
wendung einer Mischung von Chlor, Jode und Merkur im Heil
verfahren von skrophulösen Zuständen. Bobierre, Anwendung 
der schwefelsauren Soda zur Abwendung der Fäulniss. C. Pre
vost über die Steinlager von Sansan bei Auch. Bouchardat 
über den Einfluss des Bodens bei der Wirkung von Giften auf 
Pflanzen. Sacc über die Zusammensetzung des Gelben im Ei.



703
• ecquetel über*den Einfluss der Gase auf die elektrischen 

on actwirkungen. Guyon über das schnelle Auskriechen der 
,er er Odipoden, welche 1845 gewisse Gegenden Algeriens 

^erwustet haben, und über die Wanderung der Cloportiden an 
•J50 usten von Tafna. Piegu über die doppelten Bewegungen 
C h,en fledern, verglichen mit der doppelten Bewegung im 
Gehirne. Am 27. April. Payan, Documente zu den Unter- 
ac ungen über die Bestandtheile der Pflanzen. Boussingault, 
ntersuchungen über die nährende Kraft des grünen und ge- 
öirten Futters. Es eigibt sich, dass das Heu ebenso gut nährt, 

als das grüne Futter. Prof de la Rive in Genf über die molecu- 
laren Ersehe,nungen welche den Volta’schen Bogen zwischen 
zwe. J.Htnngspnnkten begleiten. Ang. Laurent über eine 
neue er .n ung orcyanilide genannt. Derselbe und Delbos 
■■her schnelle d”*! Hn$ uos*Dcarulide benannt. Leroy (TEtiolles über schnelle Fulvencjn.«^ i tm .

- . - (IP!* a i m zl L- n c>4- K z* A »»c- . ■
über schnelle Pulverisirnnc ö, »enannu .uioy a volles 
Ziehung der Stücken W der Blasensteme und künstliche Aus- 
Bonjean über die W- ilrtelouP uber denselben Gegenstand. 
Arterien Der^ll -t*""8 der Ergotine bei Verletzung der 
Aussaat benot, i Uber d,e FraSe> ob kranke Kartoffeln zur 

über diot? MVerden können: Die FraSe wird beJaht 
Katastrr h e ^chUnimeruption bei dem Vulkan zu Raiz und die 
Beobacht* ° ZU kaSun’Ha ’n der Republik Neugranada. Goudot, 

ungen in Beziehung auf die Geschichte der Meliponiten.

. esellschaft für Geschichte Frankreichs in 
a.ris’ ..^,n 4’ Mal hielt die Gesellschaft ihre Jahressitzung 

und erwählte aufs neue Barante zum Präsident. Insofern das 
Restreben der Gesellschaft darauf gerichtet ist, geschichtliche 
Documente aufzusuchen und zu veröffentlichen, soll nun Journal 
de Barbier, ein im vergangenen Jahrhundert geführtes Tage
buch erscheinen, welches zwar nicht neue Thatsachen enthält 
und nicht tiefer dringende Beurtheilung mit sich führt, aber 
über die öffentliche Volksmeinung berichtet und das Volksleben 
schildert. Es beginnt mit dem Jahre 1718 und lässt erkennen, 
wie schon damals ein gediegenes Volksleben nicht mehr exi- 
stirte die grösste Sittenlosigkeit von einer schlechten Polizei 
ge mdet wurde und häufige Empörungen die Ruhe störten. — 
die eTCK la-S cbarak^er*s^scbe Auszüge und Bemerkungen über 
heili^T Beise des Dominicaners Ricard nach dem

i,gen Lande im 13. Jahrh.

Preisaufgaten.
Die Ges 11

gende Preise \Sfbaft der Alterthumsforscher Moriniens hat fol- 
Werthe für dieU£estedt: 0 Eine Medaille von 300 Fr. im 
suchung der allge^.te Abhandlung über die Aufgabe: Unter- 
die grosse Zahl relig^en und speziellen Ursachen, welchen man 
nung, aus dem 12., Bauwerke erster und zweiter Ord- 
Drovinzen der Loire, in/v°d ,.4* Jabrb*> in den nördlichen 
Bauwerke aus derselben p efSleich der geringen Zahl solcher 
zuzuschreiben hat. 2) Eine»?^ den söd,icl»en Provinzen, 
Biographie von Robert de FieilI^a,,le zu 200 Fr. für die beste 
Moreau de Fiennes, Connetable’ bekannt unter dem Namen 
na«h Duguesclin. Die Einsendung 7° .Frankreich unmittelbar 
v°r dem 1. Oct. 1847 an de GivencL, Handlungen geschieht 
schäft zu St.-Omer ’ Secretär der Gesell-

B‘e Akademie der Wissenschaften zu .
folgende Preis,. erlheilt. Dcn astronomisch
- - 1 v<>n Lalande ge

stifteten Preis erhielten die Entdecker der Kometen de Vico 
in Rom und Darrest in Berlin. Ein Preis auf dem Gebiete 
der Mechanik wurde nicht ertheilt. Den statistischen Preis 
von 525 Fr. erhielt das Werk von Chalette, Sur la statistique 
generale du ddpartement de la Marne. Die Aufgabe über die 
vortheilhafteste Anwendung des Dampfes auf den Lauf der 
Schiffe wurde bis auf den 1. Juli 1848 mit dem Preis von 
6000 Fr. ausgesetzt. Ein die Experimentalphysiologie behan
delndes Werk war nicht eingegangen; doch wurde der ausgesetzte 
Preis den Werken von Agassiz, Recherches sur les poissons fossi
les und Histoire des poissons d’eau douce de UEurope, zuertheilt. 
Für einen zu gewährenden Preis wurde Bischoffs „Entwicke
lungsgeschichte des Hundeeies“ empfohlen, und ehrenvoll der 
Untersuchungen von Raciborski, in welcher die Forschungen 
von Pouchet von der Eibildung der Säugethiere auf den Men
schen angewendet worden sind, gedacht. Den Preis in Be
zug auf die arts insalubres erhielt Chaussenot für die Erfindung 
zur Verhütung der Explosion der Dampfkessel. Der medici- 
nisch - chirurgische Preis ward als Belohnung, 1500 Fr. an 
Amussat, Chirurg in Paris, wegen seiner Untersuchungen über 
die Verletzung der Blutgefässe, und an Prof. Bonnet in Lyon, 
wegen des Werks: Tratte des maladies des articulatiohs, 
1200 Fr., der Abhandlung von Alfred Becquerel und Rodier 
über die Zusammensetzung des Blutes im gesunden und kranken 
Zustande 600 Fr. zugetheilt. Reveille-Paris erhielt wegen der 
Anwendung von Bleiblättchen beim Verband der Wunden und 
Geschwüre 500 Fr., Morel - Lavallde wegen neubegründeter 
Thatsachen in Beziehung auf die Luxation des Schlüsselbeins, 
500 Fr. Donne wegen seiner Lehre, von der Anwendung des 
Mikroskops in der Heilkunst, Clias wegen der von ihm durch 
Schriften und Anstalt erprobten Nutzbarkeit der Gymnastik 
zur Bekräftigung der Gesundheit eine ehrenvolle Erwähnung.

Neue Aufgaben sind folgende, die nach dem Original 
also lauten. Für Mathematik: Perfectionner dans quelque point 
essentiel la theone des fonctions abeliennes^ ou plus generalement 
des transcendantes qui resultent de la consideration des integrales 
de quantites algebriques. Preis: eine Medaille zu 3000 Fr. 
Einsendungstermin: vor dem 1. Oct. 1846. Etablir les equa- 
tions des mouvements gdneraux de V atmosphere terrestre, en ayant 
egard « la rotation de la terre, ä l’action calorifique du soleil, 
et aux forces attractives du soleil et de la lune. Einsendungs
termin: 1 März 1847. Für Astronomie: Die interessanteste 
Beobachtung oder Abhandlung eines astronomischen Gegen
standes. Preis: 635 Fr. Für Mechanik: Die vorzüglichste Er
findung zur Förderung des Ackerbaues und der mechanischen 
Künste. Preis: 500 Fr. Einsendungstermm: 1. April 1847. 
Für Statistik: Das beste gedruckte oder handschriftliche sta
tistische Werk. Preis: 530 Fr. Einsendungstermin: 1. April 
1847. Für Naturwissenschaften: L'dtude des mouvements des 
corps reproducteurs, ou spbres des algues zoosporees, et des corps 
renfermes dans les antheridies des cryptogam.es, telles que chara, 
mousses, hdpatiques etfucacees. Einsendungstermin: 1. April 1847.

Die Academie fran^aise in Paris hatte als Preisaufgabe für 
Poesie für dieses Jahr „La Vapeurli bestimmt. Von 24 ein
gegangenen Gedichten erhielt keins den Preis. Zwei unter 
denselben, eine Dithyrambe von A. P. und eine Epitre zeich
neten sich aus, doch wurde eine Theilung des Preises nicht 
beschlossen, sondern die Aufgabe für das nächste Jahr erneuert.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand ta Jena.
Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in

cryptogam.es
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Literarische Anzeige für Mediciner.
In der Wicterich’schen Buchhandlung in Göttingen, ist erschienen:Lehrbuch

der

speciellen Nosologie und Therapie
von

Konrad Heinrich Fuchs.
Band I. Klassen und Familien. 3 Thlr. 20 Ngr.
Band II. Gattungen und Arten. Erste Abtheilung. Hämato- 

nosen. Ordnung 1—3. 3 Thlr. 20 Ngr.
Dies ausgezeichnete für jeden Mediciner höchst wichtige Werk 

«nthält in der Isten Abtheilung des 2ten Bandes die ausführliche 
Schilderung der zahlreichen Krankheitsformen, welche zu den drei 
ersten Ordnungen der Krankheiten des Blutlebens gehören. Die 
2te Abtheilung umfasst den Rest dieser Krankheitsklasse und er
scheint demnächst, die 3te Abtheilung aber, welche von den Neu
rosen und Form- und Bildungskrankheiten handeln und das Werk 
schliessen wird, soll noch vor Ende des Jahres erscheinen. Das 
Buch gibt den» praktischen Arzte eine vollständige Übersicht der 
speciellen Nosologie und Therapie auf ihrem jetzigen Standpunkte 
und dient ihm besser als viel voluminösere Werke als Handbuch.

Ferner sind erschienen :
Abu Zakariya Yahya El-Mawawi biographical Dictio

nary by F. Wüstenfeld. Part. VIII. Gr. 8. 1 i hlr. 10 Ngr.
Beneke, F. G., De ortu et causis monstrorum. Gr. 8. Geh.

20 Ngr.
©inigeö über bie 93ebeutung beg bie gräfliche 

Familie SSentimf betreffenben SJunbe^befityluffeS vom 12. Suni 
1845. ©et). 7l/2 SRgr.

Jacuts RIoscMarik, das ist: Lexikon geographischer Homo
nyme, aus den Handschriften zu Wien und Leyden heraus
gegeben von F. Wüstenfeld. Heft 2 u. 3. Subscriptionspreis 
1 Thlr. 10 Ngr.

©♦ ©♦, £)ie ivaljre SBebeutung beö 
©tubiumg ber ^rijtlidjen Geologie mit ücffidjt auf bie tl) eo= 
togifc^en SSeritrungen unferer Seit, ©ine 9?ebe. 8. 2y2 Slgr. 

Libri symbolici ecclesiae Catholicae, conjuncti atque notis 
prolegomenis indicibusque instr. opera et studio F. G. Streitwolf 
et R. E. Kiener. T. I. II. Editio pretii minoris. 2 Thlr. 20 Ngr. 

Qgann, F., De Eratosthenis Erigona carmine elegiaco. Gr. 8.
71/2 Ngr.

SSaS ifi Sßa^rtjeit? ^Jrebigt. ®r. 8. 
2'4 «Rgr.

^enbfi^reiben an ben £rn. Jpofratt) Dr. @. 
^olf^er/bie Slu^übung ber SSunbarjneifunft betreffend ®r. 8.

W-
Ciceronis, M. T., Paradoxa. Ad Codd. Mss. partim recens 

collatorum editionumque veterum fidem recognovit, prolego- 
mena, excerpta scholarum Dr. Wyttenbachii, annotationem 
veterum et recentiorum interpr. sei. suamque, excursus et in- 
dicem rerum verborumque adj. G. H. Moser. 8mai. 1846. 2 Thlr.

Conradi, J. W. H., Bemerkungen über die Werlhof’sche Blut
fleckenkrankheit und Willan’sPurpura urticans. Gr.4. 7y2Ngr.

Leuckart, F., De monstris eoiumque causis et ortu. Gr.4.
25 Ngr.

Schwanert, EL A., Enumeratio per universitatem successio- 
nuin quae extant in Jure Romano praeter hereditatem et 
bonorum possessionem- Gr. 4. 15 Ngr.

Cotn>er$atton$ - Wtxikon.
Neunte, 

verbefferte unb fel>r vermehrte S^iginalauftage.. 
VüU^tänbtij in 15 Äänöen.

®iefe neue Tluflage, meldje ben Snl)alt frühem 
Auflagen unb (Supplemente be§ ^onUei’faftOUÖ=8cxifon 

in fid) aufgenommen mirb auögegeben:
1) in 120 von benen monatlich 2 erfdjeinen,

$u bem greife von 5 9?gr. @rfd)ienen: 80 Riefte.
2) fcaubwife, berS3anbauf©ru^pap. 1^. lO^gr., 
©djreibpap. 2 Sljlr., SMinpap. 3 g r f i c n e n: 

10 23anbe.
Sn einer neuen Slu^abe

3) in 240 äßodieiificferungeit, ju bem greife von 
2% 9?gt- ©rfdjienen: 38 Lieferungen.

(^u&fmlwntenfammlcr erhalten itt jeher 
5lu^gaBe auf 12 Template 1 Srete^cmplar.

$n alle Auflagen nnb 9?ad)bilbungen be$ ©OUUerfation^ 
Stpifott fließt fid) «n« 

Systematischer 

BILDER-ATLAS.
Vollstänbig 500 in Gkuart, in 120 Cicferungen, 

ju Dem greife von 6 ^gr.
©rfc^ienen: 56 Lieferungen.

Suli 1846-
/. 3* JfracMjaiw.

Sm SBcrlage ber ^x)tto’f^cn Sucbhanblung in Sßolfcnbüttel erfebkn 
foeben unb ift in allen SSudjbanblungen vorrdthig: 

©te rationale Geologie.
Jturj bargefteüt gegen bie ©vangetifdje Mirchenjeitung fomie mit 

befonberet SRüdiftcht auf sßrebiger Kämpfe vert^eibigt von 
Dr. phil. U. ^olUrsiarff, 

gebiger an ©t.^aföarinen in ©aljmebel.
9 SSogen. @r. 8. eauber brofehirt. ^reig 20 @gr.

«Bei San&§öetget in ©leimig ift foeben erfebienen unb in allen 
SSutbbanblungen »orrdtbig:

Dr. &.
publicum unb 2£er§te in Preußen, in i^ren 

niffen jueinanber unb jum (Staat.
I. ^Ibtbeilunö. Sie 2ferjte im preuMfyn Staate unb bie SKittel, ibne” 

eine belfere Stellung ju geben.
II. SCbt^eiluttg. 3)lan, allen Älaffen ber SSeublferung beö preu^f^” 

(Staats mebicinif^e «&ülfe gleich sugdnglid; ju machen.



NEUE JENAISCHE
allgemeine LITEÄATEÄ-ZEITIJNG.

Fünfter Jahrgang. J77 25. Juli 1846.

Theologie.
Hr. Dr. Rupp zu Königsberg im Conflict mit den Sym

bolen der evangelischen Kirche und dem preussischen 
Provinzial-Consistorium. Eine Beleuchtung der Schrift: 
„Die Symbole oder Gottes Wort? Ein Sendschreiben 
an t le evangelische Kirche Deutschlands von Julius

UPP (Leipzig, O. Wigand. 1846)“, von Dr. Heinrich 
^le 1 ich Jacobson, ordentlichem Professor der Rechte. 
Königsberg, Gräfe & Unzer. 1846. Gr. 8. 10 Ngr.

AFem aufmerksamen Beobachter der Bewegungen und 
Zustände unserer Zeit kann es nicht entgehen, dass in 
Betreff der kirchlichen Symbole und der Verpflichtung 
auf dieselben weit und breit, aueh bei übrigens wohl
gesinnten und höchst achtungswerthen Männern, selbst 
bei manchen Gläubigen, dem Evangelium aufrichtig er
gebenen Christum lieb habenden, eine grosse Unklar
heit und Aufregung sich finde. Und zwar beides zu
gleich und in Wechselwirkung mit einander. Denn 
wäre eine ruhige, gesammelte, unbefangene Stimmung 
vorhanden, so würde man wol leicht mehr ins Klare 
kommen; und umgekehrt, wäre man nicht durch ver
worrene Vorstellungen in Schwanken und in unsicheres 
. gerathen, so würde man nicht so heftig bewegt, 
ja eidenschaftlich aufgeregt erscheinen. Beides hängt 
a er auch zusammen mit dem ganzen Übergangszustand, 
iinsei ei Zeit. Wir sind unleugbar auf dem Wege zu 
meiner lö ern Entwickelung des evangelisch-kirchlichen 
Le ens, in welcher es sich um wahrhafte Ausgleichung 
des ec its der Individualität und der Gemeinschaft, 
der su jectiven Freiheit und der objectiven Gesetzmäs
sigkeit hanc e t, diese höchste Aufgabe alles kirchlichen, 
staatlichen un Kulturlebens, deren Lösung jedoch nur 
eine approximative sein kann, und nachdem Gesetz 
menschlicher Geschichte durch den Conflict der Gegen
sätze hindurch allmahg zu Stande kommt: das Recht 
Jes Subjects, welches dm eh die Reformation zunächst 
in seinem innersten religiösen Verhältniss, in seiner 
Beziehung zu Gott, äusserer gesetzlicher Bevormundung, 
^er Herrschaft eines zwischen das Individuum und sei
ften Gott sich drängenden Priesterthums entzogen und 
zur Freiheit und Selbständigkeit erhoben worden war, 
hatte sich unter dem Druck einer die Freiheit in mehr 
als einer Beziehung beschränkenden und hemmenden 
Macht, welche, zunächst als theologischer Orthodoxis- 
mus die Geister zu bannen bemüht war, mehr und 

mehr herausgearbeitet: tbeils in der schroffem Form 
eines separatistischen Mysticismus, welcher hier mehr 
in theoretischer Weise, als Theosophie, dort mehr in 
praktischer, als Pflege stiller innerlicher Frömmigkeit 
sich darstellte; theils in der hieran sich anschliessenden 
mildern Form des Pietismus, welcher von. der grossen 
kirchlichen Gemeinschaft sich nicht losreissen wollte, 
sondern nur innerhalb derselben besondere Gemein
schaften eines innigen und thätigen Christenthums bil
dete und hegte, und dem Werthlegen auf dogmatische 
Formeln, überhaupt auf Theoretisches, entgegentrat; 
theils endlich in der aus pietistischer Gleichgültigkeit 
gegen die herkömmliche kirchlich-theologische Form, 
sowie aus arminianischen und socinianischen Einflüssen 
und aus dem Eindringen des englischen Deismus und 
Naturalismus hervorgegangenen Form des Rationalis
mus, welcher seine höhere, einerseits dem positiven 
Christenthum gefährlichere, andererseits aber auch ei
nen Umschwung zu Gunsten desselben wieder vorbe
reitende Ausbildung durch die deutsche Philosophie von 
Kant an erhielt, und in der einen Richtung immer mehr 
mit den positiven, biblischen und kirchlichen Elementen 
sich befreundete und vereinigte, und in langsamerm 
oder rascherm Verwandlungsprocess in eine von bibli
scher kirchlicher Wahrheit durchdrungene speculative 
Theologie sich umbildete, in der andern dagegen weiter 
und weiter von der Anerkennung der göttlichen Offen- 
barungs- und Heilsthatsachen und der Wahrheit ihrer 
kirchlichen Aneignung und Entwickelung sich entfernte, 
und in einen widerchristlichen Pantheismus und Anthro- 
potbeismus, in eine Verleugnung, ja Verhöhnung aller 
Religion sich verlor.

Während aber soWol im Bereiche der Kirche und 
ihrer Wissenschaft, als auch in allen andern Gebieten 
des grossen Menschenlebens, das bubject sich immer 
mehr zu selbständigem Verhalten erhob und die » 
vidualität einen weiten Spielraum erhielt: so war es 
hinwiederum, wenn nicht in particulären und indivi
duellen Bestrebungen und Richtungen Alles auseinander
gehen und so das Leben sich zersplittern und auflosen 
sollte, durchaus nothwendig, dass auch der Geist a 
Concentration, der Sammlung, der organischen Umg^J^ 
zu energischer Bethätigung sich erhob. Der dem 
bendigen evangelischen Christenthum unmittelbar em; 
wohnende und bis dahin in kleinern Kreisen s™hernj 
gebende Gemeinschaftsdrang, der Geist einer 
auf Einheit in allem hinstrebenden Wissens 
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er in seinen bedeutendsten Organen, einem Schleier
macher, Hegel u. a. sich kundgab, und das Bedürfniss 
des Sichzusammennehmens und immer festem Zusam
menschliessens gegenüber der compacten römisch-katho
lischen Einheit — alles dieses wirkte zusammen, um 
der Richtung auf objective Kirchlichkeit eine feste Con- 
sistenz zu geben und so der individuellen Zersplitterung 
und Willkür ein Gegengewicht zu bereiten. Die grosse 
und schwierige Aufgabe der Zeit oder des Geistes der 
Kirche in dieser Zeit ist nun die organische Ineinander
bildung der verschiedenen Richtungen , sodass dem 
kirchlichen Ganzen in seiner Glaubens- und Bekennt- 
nisseinheit durch individuelles Meinen und Behaupten 
eben so wenig Eintrag gethan, als das Recht und die Frei
heit des Individuums durch jene angetastet werde, viel
mehr jene Einheit durch diese Freiheit und in dersel- 
bigen zu lebendiger Entfaltung und reicher mannichfal- 
tiger Verwirklichung komme, diese Freiheit aber mit 
ihrer mannichfaltigen Äusserung und Bethätigung in 
jener Einheit ihren festen Haltpunkt habe, und dadurch 
gegen ihre Selbstvernichtung in eitler leerer Willkür 
gesichert sei. Dies ist das Ziel, nach welchem die 
Edelsten und Einsichtsvollsten auch in den höher» Re
gionen des Kirchenregiments ohne Zweifel jetzt Hin
blicken, und auf dessen Erreichung die grossartigsten 
Bemühungen und Massregeln gerichtet sind. Aber fürs 
erste sind wir noch in einem Interimszustand, der seine 
eigenthümlichen Schwierigkeiten hat. Wir dürfen wol 
hoffen, dass die vereinigte Einsicht kirchenregiment- 
liche Erfahrung, theologische und kirchenrechtliche 
Wissenschaft und unmittelbare Anschauung der Ge
meindezustände und Bedürfnisse auch in dieser Be
ziehung ein gutes richtiges Maas des Bindens und 
Lösens, des Verpflichtens und Freigebens finden und 
aufstellen werde, und dass wir zu solchen Einrichtun
gen gelangen, wodurch die Kirche mit ihren Gemeinden 
ebenso gegen bedenkliche und freche Lehrwillkür ge
sichert, wie die Einzelnen so gestellt werden, dass sie 
nicht durch Gewissensscrupel in Führung des Amts oder 
durch Heuchelei in ihrem Wirken gehemmt und verun
reinigt werden mögen, und freie gewissenhafte Forschung 
in der Bahn eines gesunden und entschiedenen Glau
bens- und Bekenntnissiebens immerhin Raum finde. 
Bis aber dieses Alles sich gehörig feststellt und ordnet, 
kann es an mehr oder weniger harten Conflicten nicht 
fehlen; sei es nun, dass die Vollzieher kirchlicher 
Ordnung die Bande straffer anziehen, al die Schwach
heit der Zeit es verträgt, und als es dem bisherigen 
Stande der kirchlichen Angelegenheiten entspricht; oder 
dass dieser und jener Einzelner in übermüthigem Frei
heitsdrange, oder in Unklarheit und Misverstand, in ver
meintlicher Gewissenspflicht und unverstandenem Eifer 
für Wahrheit, Liebe und Recht die Schranken der 
bisherigen Ordnung durchbricht, gegen das öffentlich 
Geltende sich empört, und dadurch mit dem Regiment 

in Zwiespalt tritt und dessen Ahndung und disciplina- 
risches Einschreiten sich zuzieht.

Einer der merkwürdigsten Fälle eines solchen Con- 
flicts bietet sich in Königsberg dar. Auf diesem frucht
baren Boden philosophischer, theosophischer und poli
tisch-liberaler und radicaler Bewegungen und Bestre
bungen bat in der neuesten Zeit namentlich Dr. J. Rupp 
als Vorfechter der Ansprüche der Subjectivität und Be- 
kämpfer der herkömmlichen kirchlichen Lehrdisciplin 
sich bemerklich gemacht. Dieser auch literarisch nicht 
unbekannte Mann, w elcher in seiner Monographie über 
Gregor von Nyssa das Gebiet der dogmengeschichtlichen 
Forschung betrat, freilich so, dass der objective That- 
bestand vor der Menge der subjectiven Reflexion nicht 
zu seinem Rechte kam, und die Einsicht in das Ge
dankenleben und System dieses geistvollen Kirchenleh
rers nicht gehörig gefordert wurde, — dieser Mann 
also, den man wol der Schleiermacher’schen Richtung 
zuschreiben möchte, so jedoch, dass er in den äusser
sten Grenzen derselben, w7O sie dem Rationalismus zu
geneigt ist, sich bewegt, machte besonders dadurch 
Aufsehen, dass er öffentlich von der Kanzel herab die 
streng katholische Formel des athanasischen Symbols, 
welche das Seligwerden an das Festhalten des reinen 
christlichen Glaubens, wie er in seinen Fundamental
dogmen hier verzeichnet ist, bindet, mit grossem Nach
druck angriff, als eine Äusserung unchristlicher Ex- 
clusivität, wovon die evangelische Kirche sich losma
chen müsse, wenn sie den Charakter der Christlichkeit 
behaupten wolle. Es war dies ein ungebührlicher Ge
brauch der Kanzel, eine öffentliche Antastung des her
kömmlichen Bestands, ja der Ehre der bestehenden 
evangelischen Kirche von Seiten eines Dieners, eines 
amtlichen Organs derselben, und zwar in seiner amt
lichen Function, von der Stelle aus, wo er Kraft der 
von eben dieser Kirche erhaltenen Vollmacht, die Ge
meinde, einen Theil des kirchlichen Ganzen, erbauen 
sollte. • Dass dies nicht übersehen wurde, dass das 
Kirchenregiment, dem die Wahrung des Rechts und 
der Ehre der Kirche anvertraut ist, ihn zur Rechen
schaft zog, dass es bei der Offenkundigkeit und Un
zweideutigkeit der That disciplinarisch einschritt, und 
ihn zu einem Widerruf der Beleidigung, zu einer öffent
lichen Ehrenerklärung, dahin gehend, dass er unbe
sonnen gehandelt und Ungebührliches, seiner Stellung 
und Function nicht Entsprechendes sich habe zu Schul
den kommen lassen, — dass die Behörde zu einer sol
chen Genugthuung ihn aufforderte, das war ganz in 
der Ordnung. Freilich lag in einem solchen Widerruf 
etwas Demüthigendes; aber dies war nur die öffentliche 
Sühnung der ungerechten Selbsterhebung, der Verletzung 
der Achtung, die er dem Ganzen, dein er diente, schul
dig war; und er konnte der Aufforderung genügen, 
ohne seine religiöse Überzeugung zu verleugnen. Er 
konnte erklären, dass er in diesem Falle seine Ansicht
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am unrechten Ort und daher auf ordnungswidrige Weise 
ausgesprochen, dass ihm diese Unbesonnenheit und 
Hintansetzung der gebührenden Rücksicht leid thue, 
nnd dass er fernerhin dergleichen meiden wolle. Hier
mit hätte das Kirchenregiment sich beruhigen können. 
Aber der aufgeregte Mann lehnte dies beharrlich ab, 
und zog sich denn endlich die Strafe des Ungehorsams 
zu, wobei jedoch seiner übrigens achtungswerthen Per
sönlichkeit Rechnung getragen und mit Schonung ver
fahren wurde. Nun trat er immer schroffer auf. Mit 
den dortigen Lichtfreunden verbündet, kämpfte er für 
evangelische Freiheit im Sinne jener Partei. Seine Po
lemik beschränkte sich nicht mehr auf die Eingangs
formel des athanasischen Symbols, er stellte die Alter
native von Wort Gottes und Symbol, sodass eine völ- 
ige eseitigung der bisherigen Bekenntnissschriften als 
seine eigentliche Intention erschien; wie denn auch die 
positiven Erklärungen und Andeutungen über seine und 

er Seinigen Ansicht und Bekenntniss auf eine völlige 
- bwendung vom positiven Gehalt des evangelischen 
Uhiistenthums hinführten, und in formeller Hinsicht • >
eine schrankenlose Willkür der Subjectivität postulirten ; 
und zu Tage brachten. Da er das Consistorium mit i 
Heftigkeit angriff, und eines unevangelischen Verfall- । 
rens öffentlich bezüchtigte, so fand es sich bewogen, । 
in einem ausführlichen Schreiben an die von ihm an
gerufenen Amtsbrüder, welche sich für ihn verwandten, ; 
seine ganze Verfahrungsweise darzulegen und zu recht
fertigen.

Die Behörde und die Sache der Bekenntnissschrif- 
ten fand auch tüchtige Vertheidiger. Der Generalsuper
intendent Dr. Sartorius sprach sich in seiner bekann
ten ansprechenden und deutlichen Weise über die Ver
pflichtung auf die Bekenntnissschriften aus, und liess 
des1 keso,iders angelegen sein, die eigentliche Substanz 
und aiekenntn’sses, wie sie durch alle hindurchgeht, 
Glaube8 gewonnenes Resultat der kirchlichen
ihnen mehr1^0^11”® nac^ ihren Hauptmomenten in 
nm .U?d mehr hervortritt, bestimmt darzulegen,
handle undnleUChtend zu machen, um was es sich I 
li&iKIle • und Was d in r»
halten die Kirche i“ rT" thch,e.
ihre Diener als genöth.gt se>, «nd was anch

„ lc mitzubekennen haben; wobei natürlich vorausgesetzt i , . ,pi . r werde, dass sie dies aus demWauben, aus freier UberzpIln.. , n .i ■» . ’ « i x 4eu»ung heraus thun, und wo-bei von Zwang nicht die Rede sein kOn da es Je. 
dem frei stehe, Diener der Kirche zu wcrden und zn 
trai r ! !!' n,C “• ,N.e v" r- Sartorius und nach ihm 
riK p ,dn ei^te kn chenreehtliche Autorität der Pro- 
nen Selu-n J in der klei-tH . 'ft’.dere" Anzeige uns hier zunächst beschäf-

1"^ k,,lzen «>"Ie,tende" Betrachtung (S. 3 
Zeit w > b i Ve‘£ K age. geSe" jene in “nse*“ 

eit weit verbreitete Sitte, die bestehenden Institute 
nach selbstgeschaffenen Bildern und Vorstellungen auf

eine meist abstract-formelle W’eise zu beurtheilen, und 
dann eine Disharmonie des Bestehenden mit dem Be- 
«•riffe der Sache selbst zu proclamiren. Dieses theo
retisch wie praktisch verwerfliche Verfahrens bediene 
man sich vorzugsweise bei dem Begriffe der ireikeit, 
dieser Voraussetzung und Grundlage für die gedeihliche 
Entwickelung in Wissenschaft, Staat und Kirche Der 
rechten Freiheit, welche die Weisen aller Zeit als die 
durch das Gesetz bestimmte anerkannt, substitmre man 
das subiective Belieben, absehend von aller objectiven 
Norm, welche in der Anwendung auf dm verschiede
nen Institute höchst mannichfaltig sich gestalte. Zu 
den bemerkenswerthen Fällen, an welchen die Ver
letzung des Princips der ordnungsmässigen Freiheit 
nachzuweisen höchst lehrreich sein könne, rechnet er 
nun den von Rupp, ein Vorhild oder auch Nachbild 
vieler andern; und er nimmt gerade diesen vor, weil 
diese Angelegenheit am meisten vorgeschritten, ja wol 
vollendet, und weil das Rupp’sche Sendschreiben ganz 
besonders geeignet sei, die obschwebenden Fragen ei
ner Prüfung zu unterwerfen. Die Erörterung betrifft 
aber theils die Lehre, theils die Verfassung der Kirche, 
und so wird denn Dr. Rupp in seinem Verhältnisse zu 
den Symbolen der evangelischen Kirche und zu den 
evangelischen Consistorien gewürdigt.

Im ersten Abschnitt (S. 7 — 30), geht er zunächst 
aus vom Verhältnisse der heiligen Schrift zu ihre)' 
Quelle, dem heiligen Geiste, und rügt die Gleichstellung 
des endlichen individuellen Geistes mit dem Geiste Got
tes, in Folge deren der Geist des Individuums, der 
durch das Wort Gottes gerichtet werden soll, zu dessen 
Richter gemacht werde. Dieser Irrthum der Schwarm
geister, wogegen Luther so ernstlich aufgetreten, gehe 
wieder stark im Schwange, und zeige sich namentlich 
in der Schrift von Wislicenus: Ob Schrift? ob Geist? 

I welche den in uns lebenden Geist als höchste Autori
tät bezeichne, in einem unüberwundenen quäkerschen 
Gegensatz sich bewegend, als wäre das Wort geistlos, 
der Geist wortlos. Im vollen Gegensatz hingegen scheine 
Dr. Rupp nicht nur die Schrift, sondern auch die Sym
bole anerkennen zu wollen, jene als das Buch der 
Wahrheit, worin das Wort Gottes zu finden sei, diese 
als Zeugnisse, welche an dem Worte Gottes zu prüfen 
seien, als öffentlich anerkannte Schriften, in denen eine 
bestimmte Kirche ihren Unterschied von andern dai- 
stelle. Da nun aber auch die evangelische Ruche nm 
das Wort Gottes in der Schrift als ^orm des Glaubens^ 
die Symbole nur als Zeugnisse betrachtet wissen wo^ 
so erscheine die Alternative Rupps: wollt ihr die Syn^ 
bole oder Gottes Wort? als
Sache stellt

durch ^»cnJ ersetzt 

will. Er meint, der neuerlich heraufbese ino‘e 
' tomungseifer habe einen Schein des Recht»
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Verdammungsformeln des Augsburgischen Bekenntnisses 
gefunden, und findet den ersten bestimmten Ausdruck 
dieses Verdammens im athanasischen Symbolum, dessen 
Hauptinhalt eine Glaubenssatzung sei, welche vielleicht 
von Keinem, der ihre Entstehung wirklich kenne, an
genommen werde. Auf die Ausrottung dieser Wurzel 
des Unkrauts bedacht, erklärte er sich nun gegen den 
Eingang jenes Symbolum in einer Predigt und in ei
nem Schreiben an das Censistorium, und zwar in der 
Weise, dass jene Formel einen Widerspruch gegen das 
Grundgesetz des Neuen Testaments, das Gesetz der 
Liebe, enthalte.

Unser Verf. nun weist vor allem nach, dass je
ner Eingang keine Verdammungsformel sei, dass von 
Verfluchen d. h. Böses anwünschen sich nichts darin 
finde, vielmehr nur die Bedingung des Seligwerdens 
darin angegeben werde — ob richtig und klar, das sei 
wieder eine ganz andere Frage. — Sodann zeigt er, 
wie jenem Eingang Analoges in einer Reihe von Stellen 
der heiligen Schrift selbst sich finde, nur dass in den 
Sätzen des Symbols eine entwickeltere Form des in 
diesen ausgesprochenen Glaubensinhalts liege, und 
zwar gegenüber der Irrlehre. (Die Stellen sind: Marc. 
16, 16. Joh. 3, 16. 36. 8, 24. Apg. 4, 12. Röm. 10, 9. 
10. Gal. 1, 8. 9. Joh. 20, 31. 1 Joh. 5, 10 — 12, —un
ter diesen allerdings, was Rupp in seiner neuesten 
Schrift geltend macht, eine Verdammungsformel — 
Gal. 1, 8. 9.) — So zieht denn der Verf. den Schluss, 
dass der richtig verstandene Sinn jenes Eingangs schrift
mässig, wahrhaft christlich und evangelisch sei, was 
Rupp anerkennen müsse, es sei denn dass er, zwischen 
Buchstaben und Geist unterscheidend, diese Stellen zum 
geistlosen Buchstaben rechnen wollte. So wäre aber 
die Grundgesetzlichkeit der Schrift formal höchst zwei
felhaft gemacht. Aber die Consequenz werde sehr pro
blematisch auch in dem, was nach Rupp’s Erklärung 
material den Charakter dieser Grundgesetzlichkeit ge
mäss sei. Dies setzt der Verf. ins Licht zunächst mit 
Hinweisung auf die ausgesprochenen Grundsätze der 
freien christlichen Gemeinde, in welcher der positiv 
christliche Glaubensinhalt ganz zurücktritt, und auf die 
von Rupp herruhrende Declaration: „Was wir wollen 
und nicht wollen" (Beilage I, S. 52 f.). Sodann aber 
geht er in dieser Hinsicht auf das Sendschreiben Rupp’s 
selbst ein. Hiernach ist das ewige Grundgesetz, wel
chem er sich geweiht und welches das ganze Men
schengeschlecht erfüllen soll, der Glaube an die Offen
barung Gottes durch den Erlöser, welche heisst: Gott 
ist die Liebe; eine Erklärung, die man als ein Bekennt- 

niss bezeichnen könne, welches sich von den frühem 
Symbolen unterscheidet durch die Fordassung der Be
stimmungen, welche durch das kirchliche Leben und 
die Theologie in dem Zeitraum von 1800 Jahren auf 
der Grundlage der Schrift entwickelt worden. — Die 
nähere Bestimmung aber würde sich für Dr. Rupp, da 
es ihm Ernst mit dem Christenthum sei, aus dem Grund
gesetz, dem Glauben an das Wort Gottes in der Schrift, 
wie es zu lesen ist: 1 Joh. 4, 9 —12, vgl. 5, 1. f., er
geben; und er würde nicht umhin können selbst zu 
verdammen, d. h. das Bedingtsein der Seligkeit durch 
die Annahme und Verwirklichung der Wahrheit jenes 
Glaubens zu behaupten; es sei denn, dass jenes Ge
setz: „Gott ist die Liebe“, entweder die objective Ge
wissheit für ihn verloren, oder dass er ihm die Wir
kung, Trost und Kraft im Leben und im Tode zu ge
ben, abspreche. Er habe aber weder das eine noch, 
das andere nöthig, wenn er seine unbegründeten Vor
würfe zurücknehme. — Hr. Rupp hat nun zwar in sei
nem „Offenen Brief an das Consistwium zu Königs
berg“, die Argumentationen und Schlüsse des Prof. 
Jacobson für blosse logische Kunststücke erklärt, aber, 
wie es Ref. scheint, nicht sovvol dieses, als vielmehr 
seine eigene Unklarheit und Verworrenheit für Unbe
fangene erwiesen. Mag er auch zugestehen, dass äusser 
den Verdammungsformeln nichts dem Geiste des Chri
stenthums Widersprechendes in den evangelischen Be- 
kenntnissschriften und namentlich im apostolischen Sym
bolum sich finde, so geht doch aus der Gesammtheit 
seiner Äusserungen das hervor, dass er mit allen bis
herigen Symbolen gebrochen hat; und dies ergibt sich 
auch aus seinen neuesten Erklärungen, nach welchen 
er jene nähere Bestimmung des Satzes: Gott ist die 
Liebe und die Vermittlung des Zusammenhangs der 
Bruderliebe mit demselben durch die Offenbarung die
ser Liebe in Christo von sich weist, und den ganzen 
Grundriss evangelischer Glaubens- und Lebensgerech
tigkeit, wie er in jenen Johannischen Stellen so klar 
und bündig verzeichnet ist, einer unbestimmten und 
allgemein gehaltenen Vorstellung zum Opfer bringt. 
Wer das apostolische Lehrzeugniss in seinen bedeu
tendsten Aussprüchen so bei Seite legt, und Christum 
von seinen Aposteln, welche nach seiner Zusage den 
Geist in die ganze /Wahrheit einführen sollte, so los
reisst, der muss in einer grossen Unklarheit befangen 
sein, wenn er noch auf Schriftglauben in dem von Dr. 
Rupp selbst behaupteten Sinne Anspruch macht.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. BSand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.
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(Schluss aus Nr 177.)
Sonach glauben wir, dass die Hiebe des Hrn. Dr. 

' Rupp unsern Verf. nicht wirklich treffen. — Wir 
folgen diesem weiter in seiner Auseinandersetzung. 
Diese enthält im ersten Abschnitte noch Bemerkungen 
über die Bedeutung der Verpflichtung auf die Symbole. 
Zuvörderst wird durch Cihat e aus der Concordienformel 
und der confessio Sigismundi dargethan, dass die evan
gelische Kirche dieselben, wie Dr. Rupp, als Zeugnisse 
betrachte. Zur Prüfung der Schriftmässigkeit dersel
ben ist, wie weiterhin bemerkt wird, jeder berechtigt 
und verpflichtet; und daraus folgt denn die Anschlies
sung als Mitzeuge und Mitbekenner an diejenige Ge
meinschaft, deren Zeugniss sich ihm als schriftmässig 
erprobt hat: aus der er aber, wenn fortgesetzte Prüfung 
ihn vom Gegentheil überführen sollte, wieder ausschei
den kann. Die Verpflichtung der Geistlichen als Beam- 
tete, deren Beruf ist, für die Erhaltung und Verbrei
tung der evangelischen Wahrheit in einer Gemeinde 
thätig zu sein, kann nur, da das Bekenntniss nicht der 
vollkommene Spiegel der Schrift zu sein behauptet 
und darum den Fortschritt nicht ausschliesst, keine 
buchstäbliche sein : aber sie muss auf das Princip ge
hen, der Schrift gemäss zu lehren, deren Hauptinhalt 
in den Bekenntnissen ausgesprochen ist. Solche schliesst, 
da Keiner ins Amt zu treten oder darin zu bleiben ge- 
^Wungen wird, durchaus keinen Zwang in sich. — Bei 
geänderter Überzeugung erfolgt Niederlegung des Amts, 

er Entfernung daraus, sobald er sich gegen das Be- 
e,Uitniss ausspridht und die Gemeinde, statt zusammen- 
lläälten , aufzulösen sucht.

Der Verf. zeigt nun, wie Dr. Rupp dieses klare 
ei lältniss nicht, rein aufgefasst , und wie nach ihm 

s^‘e Verpflichtung höchstens auf ein Forschen in der 
stattfinde, und zwar darum, weil es überhaupt 

dilrh gebf. die man als eine olgeetwe ansehen
eine Ansicht, der dei. Verf. mit Richter das 

Segenstellt, dass die Kirche nicht allein eine Gemein- 
se aft der suchenden, sondern nach ihrem Begriff auch 
ine Gemeinschaft der gefundenen Wahrheit sein sollte 
» ass es daher eines öffentlichen Zeugnisses über 

diese bedürfe, damit ein Mittelpunkt bestehe, um 
den sich alle sammeln können, die als lebendige 
Glieder der Kirche sich erkennen und erkannt sein 
wollen.

Der zweite Abschnitt (S. 31 — 51) bespricht die 
Stellung des Dr. Rupp zur kirchlichen. Obrigkeit und 
bezweckt nicht sowol die Vertheidigung des königs- 
berger Consistoriums, dessen Verfahren Dr. Rupp 
als ein unevangelisches bezeichnet hatte, als die Prü
fung der Vorwürfe des letztem, inwiefern sie jede evan
gelische kirchliche Behörde, zumeist alle Consistorial- 
Verfassung betreffen. — Vor allem wird gezeigt, dass 
die Behauptung, das Consistorium betrachte die Sym
bole in römischer Weise als Gesetze, da es auf Grund 
des Widerspruchs gegen ein Symbol einen evangeli
schen Prediger seines Amts entlassen, falsch sei, in
dem Rupp entlassen worden wegen eigenmächtiger 
Symbolstürmerei und wegen der Anmassung, um Eines 
bestrittenen Grundsatzes willen das Symbol selbst und 
die ganze Kirche, wenn sie sich nicht davon lossage, 
des christlichen Namens für unwürdig zu erklären. 
Dies habe die Behörde nicht dulden können,, und fest 
darauf bestehen müssen, dass er den Widerspruch ir
gendwie löse; wobei sie übrigens aufs mildeste ver
fahren sei. — Hierauf wird dem zweiten Vorwurf, das 
Consistorium stelle sich als die Behörde hin, die zu 
entscheiden habe, was christlich sei, entgegengetreten. 
Zuerst erinnert der Verf., dass Dr. Rupp den Weg der 
kirchlichen Ordnung sofort wieder verlassen habe, da 
er, statt den Bescheid des Consistoriums auf sein Be
denken zu erwarten, die Sache sofort auf die Kanzel 
gebracht, und zwar so, dass er die Kirche zu excom- 
municiren wage, wenn sie nicht mit seiner voreiligen 
Deutung einer Formel übereinstimme, die er für un
christlich halte. Der Belehrung und Beruhigung aber 
habe er bedurft wegen Misverstands und beunruhigen
der Scrupel. die er sich gemacht. Dass das Consi
storium als Behörde dazu geschritten, das sei keines
wegs eine der Ansicht Luther’s und seiner Freunde 
widersprechende Anmassung eines römisch-katholischen 
Bischofsamts. Der Verf. weist nach, wie schon zu 
Luther’s Lebzeiten und in Folge seines Antrags in 
Wittenberg eine Behörde eingerichtet wurde, welche die 
bisher von den Bischöfen und bischöflichen Behörden 
verwalteten, auf den Landesherrn übergegangenen kircj 
liehen Gerechtsame vermöge Auftrags in dem ™ 
übernahm, welcher dem Princip der evai o
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Kirche selbst entsprechend gefunden war; wozu ins
besondere gehört, „hierauf zu sehen, damit die Pfarrer 
und Diener des Evangelii dem heiligen göttlichen Worte 
gemäss einträchtiglich und gleichförmig predigen und 
lehren” u. s. f. — Nach dieser in Deutschland fast all
gemein gewordenen Einrichtung seien also die Consi- 
storien in die Rechte und Pflichten der Bischöfe in 
Kirchensachen eingetreten. .

Halte man nun auch die Consistorialform als al
leinherrschende für nachtheilig, so möge man auf ge
setzlichem Wege ein Änderung anstreben, müsse aber 
inzwischen der vorhandenen Ordnung sich fügen. Leute, 
wie Wislicenus, meinen freilich, sowie die Sachen jetzt 
stehen, müsse das Kirchenregiment eben „die Sache ge
hen lassen, wie sie gehe, damit alles ehrlich und or
dentlich zugehe.“ Da aber im vorliegenden Falle die 
Behörde dies nicht gethan, sondern Recht und Ge
rechtigkeit gehandhabt, so werde sie hierarchischer 
Gewaltthätigkeit beschuldigt, und dieser stelle Rupp als 
die Grundlage der evangelischen Kirche das allgemeine 
Priesterthum entgegen, wonach jeder glauben und lehren 
dürfe, was er nach gewissenhafter Prüfung als die im 
Worte Gottes offenbarte Wahrheit erkannt — die Ge
wissens- und Lehrfreiheit der protestantischen Kirche. 
Der Verf. ist damit einverstanden, dass in der Lehre 
vom Priesterthum ein wesentlicher Gegensatz der rö
misch-katholischen und evangelischen Kirche liege, und 
dass die Reformatoren sich wohl gehütet, in die Stelle 
des Priesterstandes ein Amt zu setzen. Er bemerkt 
aber, dass sie dies auch nicht nöthig gehabt, weil das 
Amt vor dem Stande da war als eine göttliche Stiftung, 
und weist darauf hin, wie die Reformatoren das öffent
liche Lehramt, als vom allgemeinen Priesterthum unter
schieden, gegen wiedertäuferische Angriffe gerechtfer
tigt haben, und wie alle Kirchenordnungen dem bei
stimmen. Hierin liege denn freilich eine Beschränkung, 
welche für die mündige, auch den Frauen öffentliche 
Rede gewährende, freie Gemeinde nicht passe. — Mit 
Recht wird schliesslich zu bedenken gegeben, wie we
nig der wirkliche Gang der kirchlichen Angelegenhei
ten seit fünf Jahren, die fortgehenden Bemühungen des 
Kirchenregiments, die Selbständigkeit der Kirche zu 
erweitern, zu solchen extremen Schritten, zu solcher 
Abweichung von der sonst üblichen Ordnung be
rechtigen.

Der dritte Vorwurf endlich, den der Verf. zurück
weist, ist der: das Consistorium habe vor Rupp Wider
ruf gefordert, und dadurch bewiesen, dass es die ihm 
untergeordneten evangelischen Geistlichen als blinde 
Werkzeuge zu Knechtung des Gewissens betrachte. 
Hiergegen zeigt der Verf., dass Dr. Rupp nicht aufge
fordert worden, einen Glaubensirr thum zU widerrufen, 
sondern seine gegen die Kirche9 deren Diener er sein 
wolle, ausgesprochenen Schmähungen zurückzunehmen, 
dass eine Disciplinarsache, ein Excess hier vorliege, 

und dass das Consistorium, momentane Übereilung vor
aussetzend, gewünscht habe, dass er diese als Ord
nungswidrigkeit anerkenne und verspreche, dergleichen 
künftig zu vermeiden. Er hätte ja jene disputable For
mel zum Gegenstand des Forschens, der Disputation 
machen können. Sei ihm aber die von der evangeli
schen Kirche für beseligend gehaltene Wahrheit Irr
thum, dann sei es ihm näher gelegen, sie zu verlassen. 
Das Consistorium, welches seine evangelische Gesin
nung vorausgesetzt, habe seiner eigenen Erklärung zu
folge dem Wunsche der Erhaltung dieses Mannes die 
kirchliche Ordnung nicht zum Opfer bringen, und aus 
Furcht vor Gefahr für die Einheit der Kirche vor einem 
vtyi den Grundsätzen der wahren Lehrfreiheit gefor
derten Acte nicht zurücktreten dürfen. — Über diese 
Grundsätze spricht sich das Consistorium in dem hier 
(S. 49 ff.) mitgetheilten Abschnitt seines Schreibens an 
die Geistlichen auf eine sehr billige und angemessene 
Weise aus, indem es als die wesentlichen Erfordernisse 
der evangelischen Lehrfreiheit ebenso Beschützung der 
Freiheit des evangelischenVolks gegen die Lehrwillkür der 
Geistlichen, wie Schirmung des Rechts der letzterri, sich 
innerhalb der Schranken der evangelischen Principien 
und Grundwahrheiten mit aller Freiheit zu bewegen 
bezeichnet, und die Vereinigung von beiden darin fin
det, dass beide Theile ein gemeinsames Höheres über 
sich anerkennen, dem sie in Liebe und freiem Gehor
sam zugethan sind.

Der Verf. bemerkt zum Schluss, dass die Bemühun
gen in Bezug auf Dr. Rupp erfolglos geblieben, indem 
er aus der Landeskirche aus- und in die freie Gemeinde 
eingetreten und dass nun die evangelische Kirche 
Deutschlands zu entscheiden haben werde, ob sie bei 
dem inf 16. Jahrh. aufgestellten und seitdem fortent
wickelten evangelisch-protestantischen Princip beharren, 
oder den Grundsätzen der neuen Gemeinde den Vor
zug zugestjehen wolle.

In einem Anhang, S. 52—56, theilt der Verf. noch 
einige Documente mit: I. Was wir wollen und nicht 
wollen. II. Hie ^re^e evangelische Gemeinde an die 
Bürger Königsbergs. III. Offener Brief (des Presbyte
riums derselben) an die Geistlichen und Gemeinden der 
evangelischen Kirche Deutschlands. IV. Schreiben 
ihres Vorstands an den Oberpräsidenten nebst Erklä
rung über das Bestehen der Gemeinde.

Ref. hält dafür, dass es dem Verf. gelungen sei, 
zur Einsicht in die Sache beigetragen zu haben, und 
kann nicht umhin, die ruhige Objectivität der Darstel
lung zu rühmen im Gegensatz gegen die subjective 
Leidenschaftlichkeit und persönliche Verdächtigung, 
welche in der Rupp’schen Antwort sich kundgibt, und 
welche nicht eben für die Güte seiner Sache zeugt, so 
gern man auch nach dem ürtheil derer, die den Mann 
kennen, das Achtungswürdige seiner Persönlichkeit 
anerkennen mag, sodass man nur bedauern muss, dass 
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er in solche Unklarheit und Befangenheit hineingera- 
sinT 1St’ iUnd hoffen, dass er noch zu gründlicher Be- 
r ?un8 komme. Übrigens wird auch das Kirchen- 
7 daS Seinige thun ’ u,n suchen Conflicten in 
p“5“nft so viel als möglich vorzubeugen, und den 

^’e en in der Kirche der Wahrheit unbeschadet auf
recht zu halten. In dieser Hinsicht wäre wol viel «*e- 
wonnen, wenn die evangelische Gesammtkirche zu- 
nächst deutscher Nahon sich dazu vereinigte, bei Fest- 
haItung der herkömmlichen Bekenntnissschriften als 
o ent'cie* ’ Mong ihrer Katkoltcitül einerseits, d. h. 
ihren Glaube» geX 9*lsteseinl,e,it "j'1 de.r 
sehen Irrthums in°d' ma"cherlel Formen des häreti- 
Kirche des vereinig "nr" b>mbolen bekennenden 
ihres r Tnioten Morgen- und Abendlandes, und 
Romanism lSC <en 7 dem hierarchisch - pelagianischen 
auf eine entSe»engesetzten Charakters andererseits, 
liehe V UUd bündige Weise den für das öffent- 
sentl" iUc i ,cke Lehramt zu Verpflichtenden die we-

Je en Momente des Inhalts der sämmtlichen Be- 
nntnissschriften vorzulegen, etwa so, dass die Ver- 

wäre ein Mitbekennen 1) der dreieinigen 
göttlichen Ökonomie, wie sie in den göttlichen That- 
sachen der Schöpfung, der Erlösung und der Heiligung 
Sich entfaltet (apostolisches Symbolum); 2) der ab
soluten Göttlichkeit ((TOttheit) des Erlösers und des 
heiligen Geistes, mit Ausschliessung soxvol der An
nahme von Mittelwesen zwischen Gott und dem Men
schen (Schöpfer und Geschöpfen), oder von Crcatür- 
lichkeit des einen und andern (Arianismus), als auch 
der Behauptung vorübergehender Relationen und Mani
estationen des Einen göttlichen Wesens (Sabellianis- 

ko?’ Sa®osat®nismus), also des Inhalts des nicänisch- 
göttlich tU1°^°^ta,dSC^ei1 ^ymbo,um’ $) die Einheit des 
Geist^ h ^esens ki der Dreiheit von Vater, Sohn und 
des Erlöser^ wabren gottmenschlichen Persönlichkeit 
vollkommene ^atbanasisches Symbolum); endlich 4) die 
Glauben j iechtfertigung des Sünders durch den 
Schrift bezeugt^ göttlichen Worte der heiligen 
gen Vermittler (je^oJ!’^enschlichen Heiland als alleini- 
vertrauensvolle Ero.re.eds’ oder durch das aufrichtige 
denn in sich schliße,{ des HeiIs in Christo; was 
was als Voraussetzuno. as Mitbekennen alles dessen, 
mentalartikel der evangelis i F°Ise. mit diesem Fnnda" 
sammenhängt. chen Kirche wesentlich zu-

Schonend

Ein Mitbekennen dieser p„ i .
hsche Kirche mit gutem Recht e kann die evan$e‘ 
J-ehramt verwalten wollen, vertan2?" l6"61!’, die 
» Aren kirchenregimentlichen
schonend und m.,de verfahren sow'h"^en immerhin 
im Amte stehenden mehr oder wemÄV . 
so lange dieselben den kirchlichen BestaS 
no? C" hnd de" Fundamentallehren nicht beharrlich 
polemisch entgegentret;m, als auch gegen die eS 

an-

tretenden, in welchen das Mitbekenntniss ein noch un
vollständiges und unvollkommenes, aber doch eine 
solche Grundlage von Überzeugung zu erkennen ist, 
dass sie, inwiefern sie sich nicht abschliessen oder 
rückwärtsgehen, als auf dem Wege zur wesent
lichen kirchlichen Rechtgläubigkeit befindlich anzu- 
sehen sind.

Bonn. Dr. Kling.

Englische Sprachkunde.
Erster Artikel

Das Studium der englischen Sprache in England.

Seitdem die vergleichende Sprachforschung die Ver
achtung, unter welcher die neuern Sprachen so lange 
gelitten haben, wenigstens zum Theil beseitigt und ge
zeigt hat, wie auch hier trotz anscheinender Regellosig
keit und Willkür noch Gesetze walten, wie auch hier 
eine stete Entwickelung stattfindet, seit dieser Zeit ist 
denn auch für Erforschung der neuern Sprachen man
ches Treftliche geleistet worden. Die romanischen 
Sprachen haben an Diez, Fuchs, Blanc u. A. tüchtige 
Bearbeiter gefunden und für einzelne deutsche Sprachen 
ist, seitdem durch Grimm die Bahn gebrochen ist, von 
Graff, Schmeller, Richthofen, Molbech u. v. A. des 
Dankenswerthen viel gethan worden. Nur für das 
Englische ist seit Grimm verhäitnissmässig nur wenig 
geschehen, und dieses wenige, meistens von Engländern 
geliefert, ist in Deutschland wol nur sehr wenigen un
ter der grossen Menge derer, die der englischen 
Sprache ihre Theilnahme schenken, bekannt geworden. 
Die jährlich erscheinende Fluth von Lehrbüchern der 
englischen Sprache^ die gerade noch ebenso seicht und 
unwissenschaftlich sind, wie vor dreissig Jahren, be
weist hinlänglich, wie sehr die englischen Sprachlehrer 
noch immer dem alten Schlendrian in ihrer Lehrweise 
folgen; eine aufmerksame Durchsicht aller mir seit den 
letzten sechs Jahren zu Gesicht gekommenen deutschen 
Bücher aus diesem Fache — und deren ist eine grosse 
Masse — hat mich auch nicht eines entdecken lassen, 
in dem wenigstens der Versuch zu einer wissenschaft
lichen Durchdringung des Englischen gemacht worden 
wäre. Wo aber ja einer den Versuch macht, wenig
stens etwas Neues zu liefern, da geht ihm alle wissen
schaftliche Grundlage ab und es kommt baarer Unsinn 
zu Tage; wie das z. B. mit der neu erschienenen 
Schrift von Theod. Smith in Kiel: „Das Fundament der 
englischen Grammatik, ihr Ursprung aus der skandina
vischen Sprache und nicht aus dem Angelsächsischen“ 
(Kiel 1845), der Fall ist.

So tadelnswerth nun auch diese Gleichgültigkeit 
«•egen die Wissenschaft an den deutschen Sprach e i- 
rern des Englischen ist, so muss man doch auci ie 
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Hindernisse berücksichtigen , welche das Studium der 
englischen Sprache so wesentlich erschweren. Eng
lische Romane und andere Werke der schönen Lite
ratur kann man zwar schnell und für wenige Groschen 
in den Tauchnitzer und andern Ausgaben erhalten; alle 
übrigen Bücher muss man nicht nur nach ihren hohen 

' englischen Preisen bezahlen, sondern häufig noch froh sein, 
wenn man sie überhaupt erhalten kann. Denn die meisten 
werthvollen und zur Erforschung der englischen Sprache 
nothwendigen Werke, wie die Ausgaben der ältesten 
Werke angelsächsischer, normannisch-französischer und 
altenglischer Literatur kommen fast gar nicht in den 
Buchhandel und werden nur für die Mitglieder gewisser 
Gesellscsaften, wie der Percy-, Shakspeare-, Camden- 
Gesellschaften gedruckt, sodass sie oft nur antiqua
risch za erhalten sind. Andere werden in so wenig 
Abdrücken veröffentlicht — der Bücher, von denen nur 
30 —100 Abdrücke gemacht werden, ist eine grosse 
Zahl — dass der Preis in gar keinem Verhältnisse 
mehr zum eigentlichen Werthe des Buches steht. Nun 
muss man in Deutschland obendrein sehr gut mit eng
lischen Zeitschriften versehen sein, um oft nur die Ti
tel der sprachwissenschaftlichen Werke zu erfahren 
und lässt man sich darauf hin ein Buch kommen, so 
wird man sich oft getäuscht finden und sich dadurch 
von fernem Versuchen abschrecken lassen.

Aus diesen Gründen habe ich es für kein unnützes 
Unternehmen gehalten, von Zeit zu Zeit Übersichten 
über das bisher von Engländern und andern Völkern 
für das Englische Geleistete und über den Zustand der 
Sprachwissenschaft in England, und Kritiken einzelner 
wichtiger Werke dieses Inhalts erscheinen zu lassen. 
Zunächst haben wir zu sehen, was die Engländer zur 
Erforschung ihrer Sprache bisher gethan haben. Die
ser erste Aufsatz hat den Zweck, einen kurzen Abriss 
der Leistungen der Engländer zu geben, und den Stand
punkt zu zeigen, von welchem aus man dieselben zu 
betrachten haben dürfte.

Die englische Sprache konnte natürlich erst mit 
einigem Erfolge grammatisch und lexikographisch be
handelt werden, seitdem eine Niedersetzung der Sprache 
erfolgt und eine Gesammtsprache gebildet war. Vor
her, so lange die Schriftsteller entweder in ihrer Mund
art schrieben, oder wenn sie auch etwas allgemeiner 
Geltendes anstrebten, doch so viel Mundartliches bei
mischten, dass ihre Werke für die Bewohner anderer 
Gegenden immer viel Unverständliche enthielten, än
derte sich die Sprache mit grosser Schnelligkeit, wie 
u. A. der berühmte Buchdrucker Caxton bezeugt in der von 
Grasse (Erschund Gruberi, 40,177) angeführten Stelle. 
Wenn daher im 15. Jahrh. auch hier und da ein Versuch 

' gemacht wurde, ein englisches Wörterbuch zu schreiben, 
[ wie in dem von dem norfolkischen Predigerrnönche Gal- 
fridus um 1440 verfassten Promptuarinm parvulorum 
(herausgegeben von A. Waiz [1843. 4. I. Bd.]), so ist 
dies nur als ein Wörterbuch der Mundart von Norfolk 
zu betrachten, wie anch der Verf. selbst zugesteht *),  
als solches aber freilich von bedeutendem Werthe. Die 
neuenglische Gesammtsprache aber kann man erst von 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. an rechnen, seitdem 
Spencer und Shakespeare als Dichter und Sidney, Ba
con, Raleigh als Prosaiker, anderer Dichter und Pro
saiker nicht zu gedenken, zuerst als Vorbilder und 
feste Haltepunkte auftraten. Seit dieser Zeit erst be
gannen die Gelehrten sich in grösserm Masse als frü
her, ihrer Muttersprache zu bedienen und zahlreiche 
Anweisungen zur englischen Redekunst trugen das 
Ihrige bei, eine geregelte, wenn auch häufig gezierte, ' 
Schreibart einzuführen

*) Comitatus tarnen Northfolchie modum loquendi solum su^ 
secutus, quem solum ab infantia didici et solotenus plenius per 
fectiusque cognovi.

(Der Schluss folgt.)

Lehrbücher und Wörterbücher der englischen 
Sprache gediehen in dieser Zeit noch nicht; diejenigen 
Arbeiten der Art, die dennoch zu Stande kamen, wa
ren meistens weniger um der englischen, als um der 
lateinischen oder irgend einer andern Sprache unter
nommen, wie der Thesaurus lingnae Bomanae el Bri- 
tannicae, 1565 und 1584; Minshew’s Englisch-spanisches 
Wörterbuch 1623; Hexham’s englisch-holländisches 1648, 
und die englisch-lateinischen von Gouldmann 1674 und 
Elia Coles 1677. Den ersten einigermassen beachtens- 
werthen Versuch zu einer englischen Sprachlehre 
machte Gill 1691 in seiner Logonomia Anglica. die 
auch deswegen merkwürdig ist, weil hier zum ersten 
Male auf die Mundarten aufmerksam gemacht ist, die 
er freilich nur ganz äusserlich eintheilt in die östliche, 
westliche, nördliche und südliche, wozu er als fünfte 
die gewöhnliche Sprache und als sechste die dichte
rische rechnet. Im J« 1648 erschien die Sprachlehre 
von Hexham (vor seinem Wörterbuche) und 1653 die 
lange berühmte von John Wallis, die 1745 bereits in 
zwölfter Auflage erschien und auch später, von An
dern umgearbeitet, wieder aufgelegt wurde. Der Bei
fall, den sie durch länger als ein Jahrhundert fand, 
war kein unverdienter; dass sie indessen den Anfor
derungen, die man heute an eine Sprachlehre macht? 
nicht genügt und nicht genügen kann, braucht kaun» 
gesagt zu werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Mand. in Jena. Druck und Verlag von F. A« Brockhaus in Ixeipxig?
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(Schluss aus Nr. 178.)
Im 17. Jahrh. erwachte das Studium der angelsäch
sischen Sprache. Zuerst trat W. Somner im J. 1659 
in seinem T)ictionarium Saxonico-latino-anglicum hervor 
und bald darauf folgte Stephen Skinner mit seinem 
Etymologicum, Anglicanum (Lond. 1671), beides sehr 
werthvolle Werke für ihre Zeit, mit Fleiss und Gelehr
samkeit gearbeitet, und so eine Grundlage bildend, auf 
welcher mit Erfolg hätte fortgebaut werden können. 
Auch fehlte es an Versuchen zu einem solchen Fort
bau im 18. Jahrh. nicht: 1701 erschien Benson’s Voca- 
bularium Anglo-Saxonicum, 1705 Georg Hiekes’ The
saurus linguarum seplenlrionalium (3 Bde. Fol.), zu
gleich eine Grammatik des Angelsächsischen enthal
tend, 1743 Fr. Junius’ Etymologicum Anglicanum und 
1772 Edward Lye’s Dictionarium Saxonico- et Gothico- 
latinum. Diese Werke leiden grösstentheils an zwei 
Hauptfehlern, erstens an der unseligen Vermischung 
und Zusammenbehandlung zweier so sehr verschiede
nen deutschen Sprachen, wie das Angelsächsische und 
*lus Altnordische es sind, und an mangelhafter Kennt-

Vou beiden. Am meisten treten diese Hauptfehler 
SröbsT Ietzten’ dem von LJe hervor, das von den 
o>Arm«eu Fehlern wimmelt und fast nirgends als eini- 
Aus^abei /Verlässiger Führer gelten kann. Auch die 

a,1gelsächsischer Schriftdenkmäler von In- 
sen eine grB"® "■ A. förderten wenig, da auch die- 
abHng. llche Kenntniss des Angelsächsischen

Unter solchen Vr i -i
dass das Studium <!o®‘ v’T“ war “icl“ m88«eh> 
sondere Höhe komnie®"®1,schen Z .‘®
nicht; der englische Spr.,.?"1®- E,fcr fel‘“e eS 
forscht (von Lowth, Z»Ä®,^ wurde genau er- 
mar 1762. Thomas ^heridan '« ™
W, scharfsinnige Unters«^“^ wrn,y

Sprache und über EigenÄ.^ da? W^®D 
hschen geführt (namentlich von Horne ^oöke 
raTfll^ Bd,e- der Wortvor-

dU1 ntlssig gesammelt und kritisch gesiebt t k son 1755 ii j . pachtet von John-i/oo, II. 4 un(J spater von Ashe, Sheridin Ri 
festge- 

naiKei, Sheridan, Jones u. A., das Alteng

lische herangezogen und dessen Schriftenthum vielfach 
herausgegeben, erläutert und mit Wörterbüchern ver
sehen (Percy, Ritson, Tyrwhitt (Chaucer 1774), Nares 
(Wörterbuch zu Shakespeare und dessen Zeitgenossen 
[1822]), Sir Walter Scott, Ellis u. v. A.), endlich auch 
die Mundarten in Wörterbüchern und schriftstellerisch 
bearbeitet — kurz, den Mangel an gutem Willem etwas 
Tüchtiges zu leisten, kann man den Engländern we
nigstens nicht zum Vorwurfe machen. Namentlich 
aber war die Thätigkeit hinsichtlich der englischen 
Mundarten sehr gross, und über diesen wichtigen 
Zweig der englischen Sprachkunde ist so wenig in 
Deutschland bekannt, dass man mir wol erlauben wird, 
etwas ausführlicher zu sein.

Den ersten Versuch eines mundartlichen Wörter
buchs machte zu Ende des 17. Jahrh. der Arzt John 
Ray, der auf seinen Reisen Gelegenheit hatte, viele 
mundartliche Wörter und Spruch Wörter kennen zu ler
nen, die er in zwei Werken, der Collection of English 
wwds not generally used und der English proverbs 
niederlegte, welche beide, nach den zahlreichen Auf
lagen zu urtheilen, grossen Beifall gefunden haben 
müssen. Sonst wurde für Sammlung mundartlicher 
Ausdrücke in den nächsten hundert Jahren nur wenig ge- 
than, etwas mehr für schriftstellerische Bearbeitung 
der Mundarten; wir erhalten vor Allem Tim Bobbim’s 
(John Collier of Milnrow’s) View of the Lancashire 
dialect 1746 u. o. eine der besten mundartlichen Schrif
ten, The Exmoor scolding (die Schimpferei in Exmoor
mundart), ebenfalls zuerst 1746, zuletzt L. 1839, fer
ner Gedichte in Cumberlandmundart von Josiah Relph 
(1746) und Ewan Clark (1779) und einen Brief von 
Isaak Ritson 1788, Gespräche in Westmorelandmundart 
von Miss Ann Whales 1790 und oft, Dr, Wolcott’s Ge
dicht in Devonshiremundart auf die Reise des Köni^ 
nach Exeter und einige andere unbedeutendere Schrif
ten in den Mundarten von York - und Somersetshire. 
Einige der angegebenen Bücher sind mit dürftigen Wör
terbüchern versehen, und einige wenige mundartliche 
Ausdrücke sind in den Geschichten der einzelnen Grat- 
schaften und in den Ackerbauschriften von Marshall 
zu finden.

Das war Alles, was bis 1787 für die Mundarten ge- 
than wurde; in diesem Jahre erschien das grössere mun - 
artliche Wörterbuch von Francis Grose (4. Aull. ’ 
das sowol in Hinsicht der Zahl derWörterals der Nai 
sungder Gegenden , in denen sie vorkommen, 
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mangelhaft ist, aber immerhin eine dankenswerthe Ar
beit bleibt. Dass Grose keine Ableitungen beibrachte, ist, 
wenn man den damaligen und noch den jetzigen Stand 
der englischen Etymologie bedenkt, nur ein Vorzug 
des Buches. Nachträge zu Grose lieferte Samuel Pegge, 
der auch die Mundart von Middlesex in seinen Anec- 
dotes of the English langiiage, einem albernen Buche, 
behandelte.

Für die deutschen Mundarten Schottlands war bis 
in lexikographischer Hinsicht sehr wenig geschehen, 
desto mehr in schriftstellerischer Hinsicht. Da trat 
Jamieson 1808 mit seinem grossen etymologischen 
schottischen Wörterbuche in zwei Quartbänden hervor, 
das er 1825 mit zwei neuen Quartanten als Supple
mentbänden vermehrte. Dieses Werk ist ohne Zweifel 
das bedeutendste aller in Grossbritannien erschienenen 
mundartlichen Werke und eine Fundgrube für die eng
lische Sprachforschung überhaupt, trotz seiner grossen 
und zahlreichen Mängel. Jamieson ging von dem Ge
danken aus, dass die schottische Mundart mit dem 
Englischen und folglich auch mit dem Angelsächsischen 
nichts zu thun habe , dass vielmehr Stammverschieden
heit obwalte, und dass die Schotten Skandinavier seien. 
Diesem Gedanken zu Liebe mussten die Pikten Skan
dinavier werden, die Verwandtschaft der Südschotten 
mit den Northumbriern weggeleugnet und jedes Wort, 
das irgendwie zu dem oder jenem altnordischen, schwe
dischen oder dänischen Worte zu stimmen schien, 
musste skandinavischen Ursprungs sein, auch wenn die 
angelsächsische Form viel näher lag. Jamieson hatte 
überdies nur eine höchst unvollkommene Kenntniss der 
deutschen Sprachen, daher seine Etymologien grossen- 
theils werthlos sind. Noch bedeutender ist ein anderer 
Mangel des Werkes: die beiden ersten Bände behan
deln vorzugsweise die altschottische Sprache und ge
ben ein ebenso rühmliches Zeugniss von Jamieson’s 
Fleiss und Belesenheit, als ein trauriges von seiner ür- 
theilslosigkeit. Seine langjährige Beschäftigung mit 
den Denkmälern der altschottischen Sprache verhalf 
ihm nicht zu einer grammatischen Kenntniss derselben; 
die abgeschmacktesten Formen, reine Fehler der Ab
schreiber trug er gewissenhaft in sein Wörterbuch ein. 
Die neuere schottische Sprache kam in diesen beiden 
Bänden schlecht weg; desto genauere Sammlungen der 
schottischen mundartlichen Wörter enthalten die beiden 
folgenden Bände, welche dem Werke seinen hohen 
Werth verleihen.

Dies regte auch die Engländer zu fleissigen Bear
beitungen und Sammlungen ihrer Mundarten an: die 
Mundart von Cheshire bearbeitete Roger Wilbraham 
1820, die von Suffolk Major Moor 1823, die Mundart 
von Crawen in Yorkshire der Prediger W. Carr 1824 
und in 2. Aufl. 1829, 2 Bde., Somrset Jennings 1825, 
den ganzen Norden von England John Trotter Brockett 
1825 (2. Aufl., 1829), Hallamshire im Westriding von 

York John Hunter 1829, Norfolk und Suffolk zusam
men der Geistliche Robert Forby 1830, nach längerm 
Zwischenraum Shropshire der Geistliche Hasthorne in 
seiner Salopia antiqua 1841, Herefordshire Lewis 1842, 
Dorset Barnes 1844 und ein kornisches Wörterbuch 1846. 
Holloway’s Allgemeines Wörterbuch der englischen 
Mundarten 1839, ist ein elendes Machwerk sowol hinsicht
lich des Sammlerfleisses, als hinsichtlich der Ablei
tungen , auf die er sich dessenungeachtet viel zu 
Gute thut.

Die obengenannten Bearbeitungen der einzelnen 
Mundarten geben fast alle von dem Fleisse ihrer Verf. 
rühmliches Zeugniss, vor allen die von Wilbraham, 
Moor, Jennings, Carr und Forby; aber bei allen, mit 
Ausnahme des einzigen Lewis, finden wir Mangel an 
Sprachkenntniss, verbunden mit einer wahren Sucht, 
Ableitungen von allen Wörtern zu geben, die denn 
freilich der von lucus a non lucendo nichts nachgeben. 
Nur einige wenige zur Probe:

Ky loes } small sort of cattle. Atay it not be front 
Germ, kuhklein a small cow? Brockett.

Wkickens (Quecken) quick-ones ; for there is no 
killing them. Brockett.

Snod (glatt) contracted front sine nodo. Carr. 
Pedlar contracted front petty dealer. Jennings. 
Not sheep, not cow sheep or cow without horns; 

probably front not; a not sheep or cow is one that has 
not hör ns. Holloway.

Cans any lang mound of earth. Is it not front 
came as it is not a. natural mound, but it came or was 
bronght to the spot Holloway.

Farantly, front fair and comely, fa’r an 
faranlcly, farantly. Hartshorne.

Indessen muss man anerkennen, dass namentlich 
Carr, Forby und Hunter sich eifrig bemühen, die Mund
arten durch altenglische zu erläutern, wodurch sie dem 
künftigen Sprachforscher vorgearbeitet ]iaben> in wel
cher Weise aber auch hier die Vergleichung bisweilen 
getrieben wird, zeigt folgendes Beispiel aus Hartshorne:

Winnows Hay raked togethe in rows, so that the 
wind may have power to dry it; wind rows as it were. 
It is also a Scotch term as I find it, though in an al
ter ed form in the bailad of the Fenmorar aud, bis 
dochter:

As Idid walk onys be ane medo sido
In ane syntnter sessoun, quhennien wynnis thushay. 

wo der Verf. wynnis (d. i. wins g Ps- plur. praes. für 
wyn) andere Form des Hauptworts winnows ange
sehen hat.

Unterdessen wurden auch die Mundarten schrift
stellerisch angewandt und wenigstens in einigen Mund
arten nicht zu Verachtendes geleistet, in der Cumber
landmundart die Volkslieder von Anderson und die Ge
dichte von Susanna Blamire, in der von Nortliumber- 
land das Newcastle-songbook (neueste Auflage 1842) in
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t Yorkshiremundart Gespräche von Carr, Volks- 

sc riften in den Mundarten von Sheffield und Barnsley 
u* A., in Somerset Gedichte von Jennings und Halli- 

ls Collection of pieccs in the Somerset dialect 
(1842), iu Dorset Gedichte von Barnes, in Essex, Sus- 
Sex «nd Kent einige Erzählungen in Versen.

Unterdessen aber hatte die in Deutschland vor 
etwa drei Jahrzehnten durch Bopp und Grimm gegrün
dete Sprachwissenschaft sich auch nach England ver
breitet und dort wenigstens einige Anhänger gefunden. 
Den eisten n ang zum Bessern machte Beni. Thorpe 
mit seiner ei Setzung von Rask’s angelsächsischer 
biamma i , a t folgte Kemble, ein Schüler und Freund 
Grimms, mit seiner Ausgabe des Beovulf. Dieser 

vorzüglich, der den Kampf des Alten 
Magazin dureb e»ien Aufsatz im Gentlemans
behau hervorrief; er hatte in diesem Aufsatz
heutig e,r dass aBe englische Gelehrten bis auf den 
den voni Angelsächsischen nur wenig verstan-
her latten.’ Segnungen folgten, man forderte ihn 

aus, die Kenntnisslosigkeit eines Conybeare zu be- 
Weisen und Kemble deckte nun eine Masse der schü- 
eriaftesten Verstösse dieses Gerühmtesten unter den 

englischen Kennern des Angelsächsischen auf. Der 
Streit dauerte bis 183(i, ohne zum eigentlichen Siege 
zu führen; indessen , der Anstoss war gegeben und 
seitdem ist so mancher Engländer für die neue Sprach
forschung gewonnen worden, auch schon Manches ge
leistet, was einen Fortschritt in der Wissenschaft be
kundet. Schon Rev. Richard Garnett’s Recension der

eRgl>sche Mundarten, erschienenen Werke ist im 
sie*Ste der neuern Sprachforschung geschrieben, obwol 
ich Sebr. v*e^es zu wünschen übrig lässt; indessen glaube 
AnsickS*Ckeru zu können, dass der Verf. selbst seine 
J. 183§eU mittlerweile bedeutend geändert hat. Im 
fleissige^1 Sch*e«en Edwin Guest’s English rhythms, ein 
MundartenSchätzbares Buch, das ebenfalls die 
Der Verf. J“ 
schung bekannt^ 
suchen zu woll,

einem besonder« Abschnitte behandelt.
^eichfalls mit der neuern Sprachfor- 

en^e*nt a^er e“ien eigenen Standpunkt 
zum zweiten BandeVe‘.‘isstens gibt er in tler EinleitunS 
Rask und Grimm, welc?6 Beurtheil«ng tler Werke von 
zu tadeln als zu loben m ?n beiden Werken fast mehr 
heit, wenn nicht Anmassung "nd niit Süsser Bestimmt- 
einmal die Mühe gegeben s • ritt Er hat sich nicht 
zu erweisen, doch wird es BehauPtunSen
anSenehm sein, wenn ich sein
beifüge • 1 Urtheil über Grimm

great defect of the Deutsche r- , i • want of sound d[sanct[on _ of a ls a
trating criticism. Words of like ending ^^^P6^ 
ning are cla,ssed together, mang of which ^e 

(dong to different formations, for we can resoh^lp 
«« o their elements and prove a different construction. 

We have also a large portion of the work, devoled to 
the ckange of the letters ; bul the laws whicJi regulate 
these changes are barely glanced at and, it would seem 
imperfeetly understood, for we hace letters represented 
as original which are certainly eorrnplions and others 
degraded into corruptions, which are as certainly ori
ginal. The declensions again are dioided into the zeeak 
and the strong or as Rask has it, into the simple and 
the complex and this has been called a natural dirision. 
Had it any claim to such a title, it would be more 
widely applicable; we hace only to test it by some of 
the kindred languages, to see at once its unsotindncss. 
As an artificial System it does not possess the ordinary 
merit of convenience; it is al once cumbrous and im- 
perfect. His arrangement of the conjugations approaches 
nearer to a natural order, and is /ar more convenient.

Es möchte Hrn. Guest schwer geworden sein, alle 
diese Behauptungen zu erweisen; bis Jetzt hat er mei
nes Wissen auch noch nicht den Versuch dazu ge
macht. — Bosworth, Angelsächsische Grammatik 1823 
und sein Angelsächsisches Wörterbuch haben beide 
nicht mit der Wissenschaft gleichen, Schritt gehalten 
und obwol es von Grasse in Gruber’s Encyklopädie 
ein Muster eines Wörterbuchs genannt wird, so muss 
ich denn doch, selbst auf die Gefahr hin, dieses Man
nes Zorn von neuem auf mich zu laden, auf das Ent
schiedenste widersprechen. Die Unentschiedenheit, mit 
der er bald neuern, bald älter« Ansichten folgt, selbst 
wo sie sich einander widersprechen sollten, wird er 
indessen hoffentlich in der zweiten soeben angekündig- o o
ten Auflage ablegen, die zugleich eine vollständige 
Umarbeitung sein soll. Auch Kemble hat ein angel
sächsisches Wörterbuch schon seit Jahren versprochen, 
bis jetzt ist indessen noch nichts davon erschienen.

Einen wesentlichen Fortschritt müssen wir in Dr. 
Latham’s English Langnage (Lond. 1841) begrüssen, 
das, obwol zu neun Zehntheilen auf Rasks und na
mentlich Grimm’s Vorarbeiten beruhend, doch als der 
erste Versuch, die englische Sprachlehre nach den An
forderungen der neuern Sprachforschung umzugestal
ten, alle Anerkennung verdient, um so mehr, da es so 
klar und einfach geschrieben ist, und so wenig vor
aussetzt, dass ich kein besseres Buch weiss, um den 
der neuern Sprachforschung Fremden damit bekannt zu 
machen. Leider scheint es diese Anerkennung noch 
nicht sehr gefunden zu haben.

Zu Ende des Jahres 1842 sind die Bedeutendsten 
unter den jetzigen englischen Sprachforschern in Eng
land zur Gründung der philologischen Gesellschaft zu
sammengetreten , deren hauptsächlichster Zweck die 
Sprachvergleichung ist. Diese Gesellschaft hat denn 
auch auf die Mundarten ihr Augenmerk gerichtet und 
im August 1844 folgendes Rundschreiben erlassen:

The philological society havinq resolved to a- 
tempt, the collection of such remains of our ol &
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guage as are still preserved in our local dialects of 
the British Islands; requests al your hands, in farthe- 
rance of this important object, any Information respect- 
ing the provincialisms current in yonr neighboarhood, 
which your personal experience or opportunities may 
enable you to communicate: The Society begs to specify 
the followinq points, as those towards which ils views 
are more particularly direded; 1) Words peculiar to 
the district with which you are acquainted. 2) Words 
not to be found in the ordinary dictionaries of the Eng
lish language, 3) Words employed in significations 
dif'erent front those commonly atlached to them. 
4) Peculiarities of pronunciation and of grammatical 
construction. Any Communications sent to the Society 
will be preserved with carc and it is hope may even- 
tually be turned to accounl in the publication of a di- 
ctionary of British provineiaHsms on a more extensive 
scale than has hitherto been accomplished.

Bis dahin, dass dieses Werk za Stande kommt, 
was wol noch ziemlich lange dauern wird, müssen wir 
uns sowol hinsichtlich der Mundarten, als hinsichtlich 
des Altenglischen, mit dem so eben erscheinenden 
Dictionary of archaic and provincial words front the 
fourteenth Century von James Orchard Halliwell, dem 
Sammler von ^ursery rhymes of England und Heraus
geber vieler altenglischen Schriftdenkmäler, begnügen, 
über welches wir im nächsten Artikel ausführlicher be
richten werden.

Dessau. ‘ E. Fiedler.

Momisclae JLHeratur.
(Jensorini de die natali Uber. Becensuit et emendavit 

Otto Jahn. Berolini, Reimer. 1845. Gr. 8. 20 Ngr.

Dass eine neue Ausgabe des Censorinus an der Zeit 
war, wird Jedermann eingestehen, der in den Fall ge
kommen ist, sich mit diesem Schriftsteller zu beschäf
tigen. Von den frühem Ausgaben haben blos dieje
nigen des Lud. Carrio (Paris 1583) und des Sig. Ha
verkamp (Lugd. Bat. 1743) eine handschriftliche Grund
lage, jene einen Kölner, jetzt Darmstädter, diese einen 
Leidener Codex (beide auch von Jahn benutzt); alle 
übrigen sind ohne kritischen Werth. Hr. J. hat es un
ternommen, gestützt theils auf genauere Vergleichung 
der bisherigen Hülfsmittel, theils mit Hülfe neuer, eine 
neue Recension des Censorinus zu veranstalten, von 
dem sich in Wahrheit sagep lässt (proleg. p. XXIII): 
lange diversus factus est ab eo, qui antea legebatnr.

Allein Censorinus verdiente auch eine neue Bear
beitung. Sein Buch de die natali ad Q* Cerellium (es 
findet sich in Inschriften sowol Cerellius, als Caerellius) 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Sinns! in Jena.

enthält eine solche Fülle guter Notizen aus alten zum 
Theil verloren gegangenen Schriftstellern, dass wir ihm 
das von Priscian erthei'te Prädicat doctissimus artis 
grammaticae gerne zugestehen, wenn auch manchmal 
viel Unrichtiges mit unterläuft (s. proleg. p. IX) und 
die Gelehrsamkeit bisweilen affectirt scheint. Nament
lich ist es der gelehrte und so unendlich vielseitige 
Varro, dei> wie Hr. J. ganz richtig angibt, die Haupt
quelle für Censorinus gew esen ist. Allein für uns sind 
diese Auszüge gerade um so wichtiger, weil die Quel
lenschriften verloren gegangen sind.

Die Hülfsmittel, die Hr. J. zu Gebote standen, sind 
folgende: 1) Ein Darmstädter Codex, Nr. 166, ehemals 
zu Köln, Pergament, lolio, mit Uncialschrift aus d^m 
7. Jahrh. Ihn benutzte schon Carrio, aber ziemlich 
nachlässig. Genauer theilte Lesarten aus demselben 
mit Franciscus Modius in seinen novantiquae lectianes. 
Hr. J. verglich diesen Cod. theils selbst, theils erhielt 
er eine von Hrn. Bibliotheksecretär Walther in Darm
stadt gemachte Collation. Wenige Recensionen gründen 
sich auf eine Handschrift von so respectabeln Alter, 
wie diese des Censorinus. 2) Ein Vaticanus, Nr. 4229. 
Pergament, quarto, auf zwei Columnen sehr gut ge
schrieben, aus dem 10. Jahrh., ehemals im Besitz des 
Cardinals Sirletus, aber von Aldus Manutius in seiner 
Ausgabe (Ven. 1581) nicht benutzt, wie man aus der 
Dedication schliessen könnte. Er wurde von Hr. J. 
selbst verglichen.

Diese beiden Codd, sind die einzigen von Autorität. 
Beide flossen aber aus einer gemeinschaftlichen altern 
Quelle, einem Archetypon, das nicht mehr existirt. 
Dennoch aber sind sie nicht für Einen Codex zu hal
ten ; sie ergänzen einander gegenseitig. Die oft fehler
hafte Schreibart des viel altern Darmstädter ist in dem 
Vaticanus verbessert: dagegen finden sich in diesem 
Auslassungen und Interpolationen, welche der Darm
städter nicht hat.

Der übrige handschriftliche Apparat, welchen Hr. 
J. benutzte, hat, nach seinem eigenen Ürtheil. wenig 
Werth. Er besteht aus einem Görlitzer Cod., Papier, 
aus dem 15. Jahrh., von Haupt verglichen; einem Lei
dener, dessen Lesarten schon in der Haverkamp’schen 
Edition mitgetheilt sind; einem Vaticanus aus dem 13. 
oder 14. Jahrh., einem Wiener aus dem 12. Jahrh., 
der aber blos das 13. Capitel enthält. Ferner wurden 
benutzt die Lesarten eines Cod. in der Lindenbrog’schen 
Ausgabe, die sich zu Hamburg befindet und auch Con- 
jecturen von Almeloveen und §caliger enthält, ein nach 
einer Handschrift von P. Daniel verbessertes Exemplar 
der Mailänder Ausgabe von 1503 auf der Bibliothek zu 
Bern, sowie ein Cod. aus dem 11. Jahrh. ebendaselbst? 
für die Fragmente besonders wichtig. Dieser letztere 
Codex ist, wrie die Unterschrift zeigt, geschrieben im ‘ 
Kloster fet.-Peter zu Luxenil im J. 1004, und von dem ? 
Ref. in der Neuen Jen. Allg- Literaturzeitung, 1845? < 
Maiheft, S. 465 f., bei einer andern Gelegenheit näher z 
beschrieben worden. Es ist daher wol nur ein Ver* ® 
sehen, wenn er in dem Elenchus bei Jahn S. 74, als a 
sec. XV, aufgeführt wird. e(

(Die Fortsetzung folgt.) *
t

Druck und Verlag von ff1. A. Brockhaus in EiCipzigl'
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Römische Literatur.
Censorini de die natali liber. Recensuit et emendai'it 

Otto Jahn.
(Fortsetzung aus Nr. 179.)

Als Haupteigenthümlichkeit oder Hauptvorzug dieser 
neuen usgabe lässt sich angeben, dass neben einer 
bestimmteren Sonderung und Abtrennung der Frag
mente a s eines Ganzen von dem Buche de die natali 
der Text durch die angeführten kritischen Hülfsmittel 
wirklich eine ganz neue Gestaltung erhalten hat. Auch 
die Conjectur hat das Ihrige dazu beigetragen; nament
lich bemerken wir einige wichtige Verbesserungen, die 
durch Transposition zu Stande gekommen sind. Diese 
ist zwar schon von Carrio versucht, aber nicht ge
nügend durchgeführt worden; es war dem Scharfsinne 
Lachmann’s vorbehalten, uns auch hier, wie bei Gajus, 
den Agrimensoren u. s. w. aus dem Labyrinth, das durch 
eine verkehrte Ordnung der Blätter in dem ursprüng
lichen Archetypen entstanden ist, herauszuführen. Ge
wiss ist die neue Ordnung der alten vorzuziehen. Auch 
ist die Art und Weise^ wie sie zu Stande kam, nach 
dem in den Prolegomenis Mitgetheilten ziemlich erklärlich, 
wenn schon kein eigentlicher diplomatischer Beweis? 
z. B. aus der Zahl der Blätter, der Zeilen u. s. w., ge
führt wird. Man muss in den Proleg. p. XIII—XV, 
selbst nachlesen, und in der Ausgabe selbst nachschla
gen, um die neue Constituirung des Textes kennen zu 
lernen, wobei Hr. J. auch eine grössere Zahl Lücken 
annimmt, als seine Vorgänger, die er durch Asterisken 
bezeichnet, sowie Interpolationen durch Klammern. Es 
würde zu weit führen, auch nur die hauptsächlichsten 
Abweichungen der neuen Recension vor der alten an
zuführen. Um jedoch ein Beispiel derselben zu geben, 
wählen wir aus Cap. 17, ^ie wjc]jtjge Stelle, wo von 
den ludi saeculares gehandelt wird. Sie lautet bei

Jahn.
Quae dissensio temporum, si ve- 

terum revolvantur annales, longe 
magis in incerto invenietur. Pri
mos enim ludos saeculares exactis

Haver kamp.

rfi^hus post Romam conditam annis 
CCXLV a Valerio Publicola insti- 
tutos esse * * ad XV virorum com- ,
mentarios, anno CCLXXXXVIII at XV virorum 
AI. Valerio Spurio Verginio Coss. * * ~ ~ 
anno post urbem conditam octavo 
et quadnngentensimo, ut vero in 
commentariis XV virorum scrip
tum est anno CCCC et decimo M. 
valerio Corso II. C. Poetilio Co.s.

At enim temporum, si veterum 
revolvantur annales, longe magis 
tu incerto invenietur. Primos enim 
,u saeculares exactis regi- 

^omam conditam annis 
a Valerio Publicola in- 

S i v-xr e?se ^alerius Antias ait:
nnr ww.;' oommentarii annis 
CCLXXXXVIII^ Valerio Spu- 
rlo \ergimo Coss, secundos ludos, 
ut Antias vult, anno post urbem 
conditam qumto trecentesimo ut 
vero in commentariis Xy viro’rum
scriptum est anno octavo et qUa_

Jahn.
Tertii ludi fuerunt Antiate Livio- 
que auctoribus P. Claudio Pul
chro L. lunio Pullo Coss. * * anno 
quingenteiisimo duodevicensimo P. 
Cornelio Lentulo C. Licinio Varo 
Coss.

Haverkamp.
dringentesimo M. Valerio Corvino 
II. C. Poetilio Coss. Tertii ludi 
fuerunt Antiate Livioque auctori- 
bus P. Claudio Pulchro C. Innio 
Pullo Coss, aut, ut in libris quin- 
decimvirorum scriptum est, anno 
quingentesimo duodevicesimo P. 
Cornelio Lentulo C. Licinio Varo 
Coss.

Es ist dies gerade eine derjenigen Stellen, wo ein ecla- 
tantes Beispiel der Transposition aufzuweisen ist. Nach 
den aus dem Horazischen carmen saeculare cap. 17 
§. 9 angeführten Worten nämlich: nocte frequentes 
folgt in dem Darmstädter, Vaticanus und Görlitzer 
Cod.: superest dicere de temporibus cap. 7 bis zu cap. 
14 §. 7 ßi enim in prima hebdomade dentes homini 
cadere. Dagegen stehen die Worte quae dissensio, die 
von Lachmann hieher gezogen wurden, in den genann
ten Handschriften cap. 5 §. 3. Epicuro Visum est quae 
dissensio difinite se scire , wo jetzt in der neuen Aus
gabe gelesen wird: de conformatione autem partus ni- 
hilo minus definite se scire Alcmaeon confessus est. Übri
gens zeigt die Stelle, dass auch gegen die Autorität 
der beiden maassgebenden Handschriften Verbesserun
gen aufgenommen wurden, wenn der unzweifelhafte 
Sinn es forderte. So haben jene statt ad XV virorum: 
ad XL virorum, statt anno CCLXXXXVIII: anno 
CCLXXXXVIIII, statt octavo et quadringentensi- 
mo: VIII et XL oder quadr aginsimo, statt com
mentariis XV virorum: commentariis XII viro
rum, eine Verwechslung die "öfter Statt findet. Die 
sachliche ^Differenz erläutern die zwar nicht ausführ
lichen, aber doch genugsam orientirenden Anmerkungen.

Dass der Schluss des Buches fehle, wird aus cap. 
16, §. 1 gefolgert, wo Censorinus verspricht, von dem 
Geburtstag seines Gönners Cerellius sprechen zu wol
len : Nunc vero quatenus de die natali scribo meum niu- 
nus implere conabor, tempusque kodiernum, quo maxime 
fiores, quam potero lucidissimis notis signabo; QUO 
etiam primus ille tuns natalis liquido noscetui. Dies 
thut er nun aber nicht. Eben so wenig redet er den 
Cerellius noch einmal an, wie cap. 1 und 15, was doc 
nach diesem Vorgang auch zu erwarten gewesen wäre, 
zumal da er den Cerellius als einen Gönner, von dem 
er honorem, dignitatem, decus atque praesidium, cuncta 
denique vitae praemia erhielt (cap. 3), sehr ehren un 
schätzen musste. Wie ist nun aber zu erkUre», 
in allen Handschriften das Fragment de natma
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tutione und hierauf alles Folgende mit dem Vorher
gehenden unmittelbar zusammenhängt? — Es waren 
aus dem Archetypen, aus dem alle Codd, geflossen 
sind, zufällig diejenigen Blätter ausgefallen, in denen 
der Schluss des Buches de die natali und der Anfang 
einer andern Schrift enthalten war. Dies merkten die 
Abschreiber nicht, und daher wurde von ihnen diese 
zweite Schrift mit der ersten zu einem Ganzen verbun
den und so auch in den ältesten Ausgaben abgedruckt. 
Carrio war der erste, der sie trennte, dem Censorinus 
absprach und ihr einen andern Verfasser vindicirte 
Caspar Barth allein soll ihm widersprochen und das 
Fragment wirklich dem Censorinus zngeschrieben ha
ben. Bef. hat die dafür citirte Stelle Adv. LI, 24 nicht 
gefunden. Er fand blos Adv. XV, 9 hieher gehörend, 
wo gesagt ist: adiungitur ei scriptori fragmentum de 
Numeris. In eins exordio ita vulgatur etc., aber keine 
Gründe angegeben werden, ob das Fragment von Cen
sorinus herrühre oder nicht. Ebenso ist die p. X. Anm. 
erwähnte Stelle aus Bährs Literaturgeschichte nicht II, p. 
465, sondern p. 485. Übrigens wäre es zweckmässiger, 
bei solchen Citaten die Paragraphen zu citiren, also 
hier §. 352.

Um auf Kaspar Barth zurückzukommen, so muss 
hier noch erwähnt werden, was p. XVII gesagt ist, 
dass die Lesarten, die er aus einem Kölner Codex zu 
den vier ersten Capiteln mittheilt, so sehr von allen 
andern handschriftlichen Lesarten abweichen , dass sie 
den Verdacht erwecken, sie seien von ihm erdichtet 
worden, wenn er sie schon angeblich aus einem Co
dex haben will. Man vergleiche z. B. folgende Stellen.

Gleich von Anfang liest Barth’s Ms: Munera quae 
ex auro vel argento nitent caelata, opere quam materie 
cariora, wo alle Codd, caelato opere; ferner qui vulgo 
divites vocati, wo alle vocantur.

Cap. 2, itaque kodie diem — at quod — hincfor- 
sitan, wo alle hunc diem — et quod — hic forsitan.

Cap. 3- Genius est deus suus, cuius in tutela quis
que, ut natus est, vivit, wo die Codd, nichts von suus 
wissen, und ut quisque nicht quisque ut haben.

Ebendaselbst §.4, quocirca non per omne vitae 
spatium annuis relligionibus arcessuntur, wo die Codd. 
novis religionibus.

Cap. 4. Suntque ante hunc multa, wo keine Codd. 
diem auslassen; quasdam brevians exponam, wo die 
Codd, quaedam (das von Lachmann allerdings auch in 
quasdam corrigirt wurde) breviter exponam.

§. 3. Sed et Plato et Xenocrates Athenicnses, wo 
der Darmstädter zwar hat: sed et Plato Athenienses et 
Xenocrates, jedoch mit übergeschriebenem i.

§. 5, hac aestuatione haben die Codd, hac existi- 
matione.

§. 6, rationem furiosarum haben alle Codd, ratio
nem suarum.

§. 8, in der lückenhaften Stelle liest Barths Ms: 

haec eadem opinio etiam ino Parmenide, Gellio, Sta- 
bone fuit, woraus die Lesart der ed. Cant, gemacht ist: 
Parmenide Veliate et Slratone fuit, aber in den be
kannten Codd, durchaus keine Unterstützung findet.

Ebenso unbegründet ist §. 11, ultro für vulgo, ge- 
nio logice für genealogiae, qua ex Graeca et Latina 
stirpe non sint für quae ex adventicia stirpe non sint._ 
Dies möchte für den Unbefangenen Kritiker genügen, 
um in Barths eigene Worte einzustimmen: mirum vero 
nobis, immo miro mirius in tarn parvo libello tantam Ms. 
lectionis varietatem esse, aber zugleich auch den ge
gründetsten Verdacht zu erwecken. Dieser wird noch 
gesteigert durch das, was Barth von seinem Ms. er
zählt adv. XVIII, 14: Libellum ge die natali Manu- 
scriptum apud Vbios, prima mea e nidis patriis erup- 
tione, vidi in possessione eins hospitis mei quem modo 
nomine citavi {Michaelis MascerelU). Notavi quaedam 
inde sane non deteriora vulgatis, si qUis pervicax re- 
ceptarum affaniarum propugnator haec inspicere vo- 
luerit. Nun aber zeigen die angeführten Lesarten aufs 
Deutlichste, dass dieser Codex Barths keineswegs mit 
dem Darmstädter identisch sei, was man auf den er
sten Schein hin vermuthen könnte, wenn dieser schon 
auch ehemals zu Köln war. Wäre dies der Fall gewe
sen , so hätte Barth gewiss nicht unterlassen, auch das 
Alter desselben hervorzuheben, zumal da er ganz junge 
Codd. in ein graues Alterthum hinauf zu setzen weiss. 
Bedenkt man, was er an einem andern Orte von Cen
sorinus sagt (adv. XXVII, 19): puto ego hunc aureo- 
lum libellum nmltis ignotis vulneribus comfectum ad nos 
venisse, so wird hieraus erklärlich, dass ein Mann 
dessen ganzes Streben, wie er selbst sagt (adv Li’ 
13), dahin ging: ut multis bonis scriptoribus melius fo- 
ret opera nostra, sich in seiner Eitelkeit verleiten liess, 
einen literarischen Betrug zu begehen, wie deren im 
16. und selbst im 17. Jahrh. nicht selten sind. Auch 
Hr. Jahn theilt diese Ansicht (prol. p. XVII); da es 
aber immer noch Leute gibt, Welche dem Barth, so wie 
einem Merula, Fiocchi, Aretinus, Ligorius, Paulus Gu- 
lielmus und andern notorischen Falsariern aufs Wort 
trauen, so ergreift Ref. die Gelegenheit, an einigen 
Beispielen wenigstens des erstem vollkommene Unzu
verlässigkeit äusser allen Zweifel zu setzen.

Barth führt einen Nonius an Adv. XLI, 13: nactus 
exemplar vetus cartaceum, und ebendaselbst cap. 14: 
est apud Helvetios Nonius cartaceus, in quo legitur etc., 
und so wird dann häufig citirt: scriptura veteris carlae, 
in carta veteri, in veteri schedio etc. Nun aber gibt 
es unter den schweizerischen Codd, des Nonius nur 
einen chartaceus, den Basler F. IV, 13. Die beiden 
Berner, die übrigens später nach Bern gekommen sind, 
als Barth die Adversaria herausgab (1624), so wie der 
Genfer, der zudem nur ein Capitel enthält, sind mem- 
branacei, können also hier nicht in Betracht kommen. 
Vgl. Gerlach praef. ad Nonium p. XXV sq. Barth hat 
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also mit der vagen Bezeichnung apud Helvetios den 

as er Cod. gemeint, wenn er irgend einen bestimmten 
0 • wirklich eingesehen hatte, gerade so wie er von 
ern Kölner des Censorinus, jedoch noch bestimmter, 

Sa3t: nianuscriptum apud Vbios. Allein er gibt die Les
arten des Basler Cod. so unrichtig und ungenau, ja so 
Sanz falsch, dass sie ebenso sehr das Gepräge der 
Erdichtung tragen, wie diejenigen bei Censorinus. So 
lautet z. B. die Stelle.

& v. agere p. 165 Gerl, non Ercules potest qui 
Augebes sed ampison, nicht wie Barth angibt: non Her
cules potest, qm agebat a se necopron.

& P* 165 Gerl, in der Stelle aus Varros
Eumenic en so vor dem Worte vix in dem Ms. eine 

uc e sein, ei Basler Cod. weiss nichts davon.
non videt’0^676 ^6 Herl, heisst es im Basler Cod.:
arida A Unus ut Parvulus Amor ardifeta lampade 
Non aesiuantis, nicht, wie Barth bezeugt.
arid unus parvolus Amor ardifera lampade

a ®9 ot amantes aestuanlis.
ecc t'r ca^um P' 186 Gerl. : cum dixisset vitulus, 

e tibi caldus pedibus, wo keine Spur von dem, was 
aith vorbringt: cum dixisset Duillius excaldis pedibus.

Barth führt ferner einen Fulgentius an Adv. XXXVII, 
* In casco codice, non iflo, quem alibi composuimus, 

sed Basileae a nobis collato, und aus diesem berichtigt 
er dann an der genannten Stelle mehrere Lesarten. 
Hier bezeichnet er also einen Basler Cod. Dies kann 
aber kein anderer sein, als der von C. L. Roth ver
glichene mit der Bezeichnung F. VIII, 11. Diesen Cod. 
aiacht Barth zu einem membranaceus, während er ein 
. ^'taceus, und zu einem cascus, während er ganz neu 
Übr*o^S dem Q. Gerlach praef. p. XXXIII.
des1^?8 s’.nd d’e LesarteRj die er aus diesem Cod. 
dern n $ent*us mittheilt, nicht geradezu erdichtet, son- 
ben wei^16 $nden sich wirklich so, wie sie angege- 
oder un<>A«n* Allein sehr oft sind sie doch unrichtig

P So heisst es z. B.
brotus Süufa,.,jnid slt sandapila allerdings Tesim. 
rum regis, soider^ ”icht de morte ^y01'^8 Samio-

P. 388 quid de Polierati regis seniorum. 
auch victus für ch^pill° allerdings in Europe, aber 
turam. Und a sepultura für ad sepul-

P. 388 quid sit potn^ t
Menechmi citirt, nicht deiWpWerden allerdin?s ^lauti 
des Apuleius in Hermagora l oenidus> aber die Stelle 
«ere dormlionem paramus. PoUmctore sub fu- 
d°™ieimiem param„. ■ PMmctm-e sub ^ne

P. 388 quid sint manales lapilles
piO phunae commutanda h'i inopia w . , p . „
ieoenneit nimmt, die Göttin Ins hereinzubrino.,. i 
es findet sieh über comtmda blos in übergj^XVen"

r. oyi quid sit problema heisst es Problematik an 
entium gradum, nicht authenticum.

P. 392 quid sit sutela heisst es in der Stelle des 
Plautus: non ego hoc verbum empsi titivilitio, nicht emsim.

Am meisten Aufhebens macht Barth von einem 
Basler Cod. des Festus (Adv. XXXVII, 21 Codex, quo 
nos usi sumus, exstat in publica Basllaeensis (sic!) Aca- 
demiae Bibliotheca .... • schedae veteres, quas apud 
Bauracos utendas nacti sumus). Er theilt aus demselben 
Lesarten mit Adv. XXXVII, 21 aus den Buchstaben A 
und B, Adv. XXXVIII, 11 aus dem Buchstaben R, 
XL, 11 und 14 aus dem Buchstaben A, XLI, 1 und 8 
aus dem Buchstaben C, XLI, 12 aus dem Buchstaben 
E. Er wurde von Barth nur oberflächlich eingesehen, 
wie er selbst sagt (XLI, 8 quo utinam ad arbitrium 
meum uti licuisset), daher eine Menge falscher und un
genauer Angaben, wodurch auch O. Müller irregeleitet 
wurde, der sich veranlasst fand, von der Sache zu 
sprechen, praef. ad Festum p. XI. Ref., der diesen 
Cod. selbst verglichen hat, findet es nöthig, zur Be
richtigung einige genauere Angaben hierüber mitzutheilen.

Am meisten verwirrt Barth die Sache dadurch, dass 
er von zwei Codd, des Festus spricht, einem, den er 
selbst gekauft habe, und dem Basler, den er richtig 
codex Epitomes nennt. Ref. bat sich aber überzeugt, 
dass alle handschriftlich mitgetheilten Lesarten von dem 
Basler zu verstehen sind, jene Angabe daher von ei
nem eigenen Codex Barth’s sehr verdächtig ist. Allein 
darin zeigt sich wieder die falsarische Natur unseres 
Kritikers, dass er diesen Cod. zu einem uralten stem
peln will (denn er nennt ihn fortwährend Uber cascus, 
priscus, carta vetus, Uber blattarius, codex exoletus), 
während er ganz neu ist, aus dem 15. Jahrh., und so 
gut erhalten, als man es nur wünschen kann. Es ist 
ein Cod. in quarto, aus dem ehemaligen Karthäuser 
Kloster in Klein-Basel herstammend und früher in 
Besitz des Johannes de Lapide, bezeichnet F. VII. 13. 
Er enthält den Auszug des Paulus Diaconus mit der 
Aufschrift: FESTI POMPEJI | latinae linguae Censoris 
acutis | simi de Origine et proprietate | Vocabulorum 
Liber foeliciter Incipit —also ganz dieselbe, die Barth 
Adv. XXXVIII, 11 angibt, und die O. Müller l. c. Anm. 
3, von seinem eigenen Codex verstanden hat. Hierauf 
folgt: Differeutiae Domini Bartholomei Bonifacii Jnci- 
piunt foeliciter, 11 Blätter, und sodann: Isidori hypsa- 
lensis Episcopi de Sermonum di/ferentiis ac proprieta- 
tibus Uber incipit. Der Cod. ist aRf sehr schönem Pa
pier, abwechselnd mit rothen und blauen Anfangsbuch
staben und von Anfang mit einem schön vergoldeten 
A. Er stimmt nach O. Müller s Bemerkung (die Anm. 
5 angegebenen Varianten Catholipis und colluvie hyeme 
sind richtig) mit dem von Niebuhr verglichenen Berliner 
und hat alle Fehler neuerer Handschriften. Im Allge
meinen ist daher richtig, was O. Müller auch ohne ge
nauere Kenntniss desselben blos durch Schlussfolgerung 
aus Barth’s Angaben mittheilt: pretium perexiguum de- 
prehenditur, si ad normam bonorum librarum exigi u
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Es würde hier'zu weit führen, sämmtliche Angaben 

Barths zu berichtigen; wir wählen nur diejenigen aus, 
die O. Müller praef. p. XI anführt, aus denen sich 
widerum ergibt, dass Barth ein höchst unzuverlässiger 
gewissenloser Gewährsmann ist.

N. v. avillas heisst es in dem Basler Cod. avillas 
agnus recentis partus, und nicht: agnellus agnus recen- 
tis partus, wie Barth angibt.

& v. ambitus ist, wie angegeben, ipsa actio aus 
dem Folgenden hereingekommen, und überdies noch 
ein Schreibfehler cucum eundo für circumeundo.

S. c. angiportus ist die Lesart richtig angegeben.
N. v. athanuvium wird geschrieben achacinium, nicht 

acacinium.
S. v. atroces heisst es: Sive atrox dicitur ab eo 

quod nihil timeat. rgtw enim grece} dicunt timeo, tqhv 
timere, niclK rof/aco enim graece dicitur timeo, 
timere.

S. v. arillator liest der Cod. Bas. im Ganzen ziem
lich übereinstimmend mit O. Müller’s Text (p. 20): Aril
lator coctio qui etiam cocio appellalur dictus videtur a 
voce greca hoc est tolle, quia sequitur merces ex 
quibus quid candens lucelli possit tollere lucellum dimi- 
nutivum est a lucro. Durchaus fingirt ist, was Barth 
angibt und O. Müller (praef. p. XI) als eine inficeta et 
monastico stupore digna interpolatio verdammt: .... 
a voce graeca, quae officium ipsius significat, quia se
quitur merces, ex quibus quid capiens lucelli possit 
dollerare.

Mit den angeführten Glossen verhält es sich fol
gendermassen. Am Schlüsse des A wird unter aconita 
angeführt, was von Barth Adv. XL, 14 angegeben wird, 
jedoch lauten die Schlussworte: sunt sortita nomen So
lino testante. Bucephalus findet sich zweimal, das eine- 
mal nach bubleum und ohne Abweichung vom gedruck- 
ten Text, das anderemal am Schlüsse des B, und hier 
findet sich, was von Barth Adv. XXXVII, 21 angegeben 
wird (cf. O. Müller p. 32), jedoch mit der Wortstellung 
taurinum caput inustum armo.

Die Glosse s. v. Caucaseum montem wird so ge
schrieben: crocasum id est nivibus candentem scithe 
appellant. Was Barth Adv. XXXVIII, 11 als Glosse von 
Agelius citirt, findet sich allerdings bei susque deque 
am Rande geschrieben, aber von späterer Hand. Eine 
ähnliche Stelle am Rande findet sich bei aqua aus 
Lactantius. Auch ist hin und wieder Einiges daselbst 
notirt, jedoch ist der Cod. durchaus frei von Interlinear- 
Glossen.

Nach diesem Excurs kehren wir zu Censorinus zu
rück und sprechen noch ein Wort über das fragmentum 
Censorino adscriptum. Hr. J. theilt dasselbe in XV. Cap. 
ab in folgender Art: I. de natur alt institutione II. de • 

caeli positione III. de stellis fixis et errantibus IV. de 
terra V. de geömetrica VI. de formis VII. de figuris 
VIII. de postulatis IX. de musica X. de rhythmo XI. de 
musica XII. de modulatione XIII. de metris id est nu- 
meris XIV. de legitimis numeris XV de numeris simpli- 
cibus. Wie sehr auch hier der Text eine Umgestaltung 
erlitten hat, möge der Anfang des 13. Cap. beweisen, 
welches in den gewöhnlichen Ausgaben de metris et 
pedibus überschrieben ist. Noch Gaisford, der in sei
nen scriptores Latini rei metricae Oxonii 1837 die drei 
letzten Capitel abgedruckt hat, (sowie sie sich auch 
bei Putsch finden p. 2723 sqq.)5 ist hier ganz Haverkamp 
gefolgt, obschon er bei den andern Metrikern sonst 
gute neue handschriftliche Hülfsmittel benutzt hat. Die 
Worte lauten bei

Jahn.
Metra Graece Latine numeri vo- 

cantur. Numerus est aequalium 
pedum legitima ordinatio: huius 
pars Integra pes, partes sunt pe
dum syllabae -[elementa numerum 
modorum elementa spatia syllaba- 
rum ac tempora.

Gaisford.
Metrum Graece, Latine numerus 

tocatur. Numerus est aequalium 
pedum legitima ordinatio: huius 
arsts et thesis partes sunt. Ye dum. 
syllabae elementa, numeri modo- 
rum elementa, spatia syllabarum 
ac tempora.

Die Stelle ist verdorben, wie das Zeichen des 
Kreuzes anzeigt. Bei Gaisford hat sie zwar einen Sinn 
allein die dort aufgenommene Lesart ist ohne hand
schriftliche Autorität. Lachmann ist ihr durch eine 
sehr schöne Conjectur zu Hülfe gekommen, die also 
lautet: partes sunt pedum syllabae, syllabae elementa; 
numerorum incrementa spatia syllabarum ac tempora.

Über den Verfasser des Fragments oder der Frag
mente sagt Hr. J. sehr bescheiden (prol. p. XI): De 

i auctore huius fragmenti et de tempore eins ne coniectu- 
ram quidem capere possum, neque de ea re certum in- 
dicium habeo, quid hoc libro voluerit auctor, quaenam 
sint necessaria illa, quibus plenum esse Hbrum suum 
praedicat. Nichtsdestoweniger gibt er einige schätzbare 
Andeutungen über denselben. Er Weist darauf hin, dass 
bei vielem Bekannten und Unrichtigen sich doch auch 
Einiges findet, was andeiswoher nicht bekannt ist und 
beweist, dass der Verf. ältere Quellen benutzt haben 
muss. So findet sich das ganze zweite Cap. de caeli 
positione und von Cap. 3 de stellis fixis et errantibus

5 —10 fas* wörtlich in den sogenannten scholia Ger- 
manici, oder, wie es in den alten Ausgaben heisst: 
Arati cDatvoptvojv fragmentum Germanico Caesare inter-
prete. Wir finden es sehr wahrscheinlich, dass beiden
Schriften eine gemeinschaftliche ältere Quelle zu Grunde 
liege. Denn dass einer den andern benutzt oder abge
schrieben habe, ist schwer zu glauben, wenigstens sehr 
unwahrscheinlich, dass Pseudo-Censorinus aus Pseudo- 
Germanicus geschöpft habe.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. IKand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.
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(Schluss aus Nr. 180.)
lJie cap. V — VIII
finden sich am volktr r Büche de 9e0metricu 
Berner Cod. Ului • andiSste!? 111 dem oben erwähnten 
welche aber w 1 . . eine .Übersetzung aus Euklides, 
mit jener, die ndt derjenigen des Boethius, noch 
ed. Goesius den. rel "9™™™ Fiores veteres
ganz eiopnfJ- r i ßndet? öberei«stimmt, sondern 
muthlich T 1St Am meisten aus älte™ ver- 
was d °,lecb,scben Quellen geschöpft erscheint das. 
der ea6 ?eSaSt ist Diese Quelle ist vielleicht 
Bvz P erwähnte Nicocrates, dessen auch Steph. 
oJa' t und die Sobol. ad Apoll. Rh. 1, 831
?rte,lken’ • ElldHch si“d auch die Capitel über die Me- 
Wik aus einem altern Metriker geflossen; denn die Bei
spiele die angeführt werden, reichen nicht über Lu
canus herab, sondern sind aus Lucretius, Catullus. 
libullus Xirgihus, Horatius und Lucanus selbst, und 
sodann finden sich Musterverse aus altern zum Theil 
««bekannten Tragikern, zum Theil aus Ennius, Pacu- 
vius, Attius. Eine Vermuthung Lachmanns, welche noch 
± ^CTden so"’ ist’ Caesius Bassus
»X ±rC sei. den Pseudo - Ceosorinus be-
oder Mif ^en,Ftens scheint Terentianus Maurus 

. Victormus es nicht in dem Grade zu sein.
könnte* Auch ist die ars Caesii Basti 

ebenso wenV^-—68 deS Persius’ der unter Nero lebte. 
Fragment auf JVUV \aIs das von Prisciai‘ angeführte 

Der vere|lrpn. Bu®“e dc accentibus des Censorinus 
entnommen haben ] Le«r wird aus dem Bisherigen 
und schätzbare A.u.aS? Hr’ J' eine durchaus gediegene 
Jedermann empfohi^, e Seliefert bat’ die mit Recht 
ein Hauptverdienst dab^r^^1111* Er selbst schreibt 
der That eine grosse Zakf‘ Fachmann zu, welcher in 
mitgetheilt hat, und desf ‘^gezeichneter Conjecturen 
Correctur nirgends zu verk\ S0,$same Hand bei der 
des Ganzen, die genaue ’st Hie Anordnung
den beiden hauptsächlichsten« n$ der .Varianten aus 
Weichling von Haverkamp, die „.^dschriften, die Ab- 
läuterung. lassen wenig zu wiinsH n§!e sachliche Er- 
nur recht viele Herausgeber sich ükrig. Möchten 
Muster nehmen; gewiss würde dann^r ,Spabe.zum 
Literatur weniger unpraktische und nntle Pbdologische 
tionen aufzuweisen haben. ^messbare Edi-

al

Basel.
Dr. Streuber.

Orientalische Sjiteratnr.
1. Sur la reprise des recherches de manuscrits orien- 

taux en Asie. ordownee par G. E. Monsieur le Mi
nistr e des finanees. et sur un nouveau Catalogue des 
Desiderata. ParM. Fraebn. St.-Petersburg, 1845. 8.

2. AHMHTPIOY FAMASOY A&HNAIOY INAIKQN 
METAQPASEQN JIPOA  POMOS. (Herausgegeben 
vom Bibliothekar Typaldes.) Athen, 1845. Gr. 8.

Schon im J. 1834 verfasste Hr. Staatsrath v. Fraehn, 
ermuntert durch den damaligen Finanzminister, Grafen 
Cancrin, einen Katalog aufzusuchender arabischer, per
sischer und türkischer Handschriften, vorzüglich aus 
der historischen und geographischen Literatur, welcher 
besonders an den östlichen Grenzen Russlands» ver
theilt ward, mit dem Auftrage, die darin verzeichneten 
Werke wo möglich auf Staatskosten zu erwerben. In 
der That wurden auf diesem Wege mehre werthvplle 
Handschriften für die Petersburger Sammlung erlangt, 
worüber Hr. v. F. 1837 im Bulletin scient. Tom. III 
und neuerdings Hr. Dorn im Bulletin histor. pbilol. T. II 
Bericht erstattet. Jener Katalog, welcher die Titel von 
100 Werken enthielt, und ein Ergebniss sorgfältiger 
literarhistorischer Nachforschungen war, ward indessen 
bald vergriffen, sodass Hr. v. Mussin-Puschkin als Cu- 
rator des kasanischen Lehrbezirkes ihn 1841 in Kasan 
von neuem drucken liess. Gleichwol konnte nicht al
len Forderungen nach demselben, die besonders vom 
Zollamte zu Orenburg wiederholt eingingen, ge-
nügt werden, und da der jetzige Finanzminister, Hr. 
v. Wrotschenko, das rühmliche Unternehmen der Auf
suchung werthvoller morgenländischer Handschriften 
gleichfalls zu fördern sich bereit erklärte, so übernahm 
Hr. v. F. die Besorgung einer neuen, stark vermehr- 
Ausgabe jenes Katalogs. Es soll auch den Vor
stehern des orenb urgischen und sibirischen Zoll- 
bezirks der Auftrag ertheilt werden, zu versuchen, 
durch verständige und unterrichtete Asiaten gute Ab
schriften der Kataloge jener Bibliotheken anzuschaffen, 
welche an den khanischen Höfen zu Bochära, Samar
kand, Chokand und andern, sowie bei den Moscheen 
und Lehranstalten jener Länder sich befinden.

Zur Zeit der Blüthe der moslemischen Literatur 
gab es in den moslemischen Ländern sehr grosse Bi
bliotheken, worüber uns Nachrichten genug auf bewahrt 

( sind. Der arabische Geschichtschreiber El wäkedi zu 
| Bagdad ums J. 810 gebrauchte 120 Kamele zum Trans
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port seiner Bücher. Ibn abbäd, der gelehrte Vezier 
der buvvaihidischen Sultane, besass ums J. 990 zu Rey 
in Persien eine Bibliothek von 114,000 Bänden. Der 
Khalif El mustansir el hakem zu Cordova ums J. 960 
hatte 400,000 Bände. Die Kreuzfahrer verbrannten 
ums J. 1109 zu Tripolis in Syrien die Bibliothek der 
dortigen Akademie, enthaltend drei Millionen Bände. 
Sultan Saladin schenkte im J. 1183 bei Eroberung der 
Stadt Amid oder Diarbekr die dortige Bibliothek seinem 
Geheimschreiber, und die Zahl der Bände betrug eine 
Million und 40,000. Der letzte fatemidische Khalif zu 
Kahira ums J. 1160 hatte eine Palastbibliothek, welche 
eine Million und 600,000 Bände enthielt. Der vorletzte 
abbassidische Khalif El mustansir zu Bagdad schenkte 
ums J. 1225 allein der vor ihm gestifteten Schule El 
mustansirija 80,000 Bände. Als die Mongolen im 
J. 1258 Bagdad eroberten, warfen sie sämmtliche dor
tige Bibliotheken in den Tigris, und die Bücher thürm- 
ten sich im Wasser zu einem festen Damme auf, über 
welchen, wie über eine Brücke, Fussgänger und Reiter 
zogen. Quatremere hat über diese grossen Bibliothe
ken der Moslemen in seinem Memoire sur le goitt des 
Iwres ckez les (Jrientaux eine Menge genauerer Nach
richten mittheilt. Mögen die einzelnen Zahlen auch 
übertrieben sein, so ergibt sich doch hinlänglich, dass 
ausserordentlich grosse Büchervorräthe dort waren, 
welche solche Zahlangaben veranlassten. Aber der 
Sturm der Kriegsverwüstungen hat im Morgenlande jene 
grossen Bücherschätze zerstört. Man findet dort jetzt 
nur viel kleinere Bibliotheken. In Constantinopel befin
den sich gegen vierzig Bibliotheken, meist den einzel
nen Moscheen gehörend. Die mehrsten derselben ent
halten 1000—2500 Codices, einige grössere gegen 5000. 
Die beiden Bibliotheken des Serail, oder richtiger Serai, 
die innere und die äussere, haben zusammen etwa 
15,000 Bände; den Büchervorrath aller 40 Bibliotheken 
schlägt man auf 100,000 Bände an. Von Bibliotheken 
in Bagdad'und Ispahän wissen wir nichts; doch müs
sen auch dort bei einigen Moscheen sich dergleichen 
finden, sowie zu Aleppo und Damask. Feuersbrünste 
und der Bücherwurm zerstören gleichfalls viele Bücher 
im Morgenlande. Was in den Ländern am Oxus und 
Jaxartes noch an Bibliotheken vorhanden, ist uns bis 
jetzt völlig unbekannt. Diese Gegenden sind abend
ländischen Reisenden schwer zugänglich. In Samar
kand, wo einst die moslemischen Wissenschaften blüh
ten, ist fast kein kenntnissreicher Reisender gewesen 
in jenen vier Jahrhunderten, welche zwischen Gonzalez 
de Clavijo, dem Gesandten Heinrich’s III. von Kastilien 
an Timur im J. 1404 und dem gebildeten Bengalen Mir 
Issetullah im J- 1813 liegen. So waren in jener Ge
gend einst auch Bochära, Charesm, Schäsch, Faryäna, 
Balch, die Sitze der Gelehrsamkeit, und es hat auch 
dort an wohlversehenen Rüstkammern der Wissen
schaften nicht gefehlt. Zwar hat auch diese Länder

der Sturm der Verwüstung heimgesucht. Durch die 
Kara-Chataier im 12. Jahrh., und durch die Mongolen 
im 13. Doch mag dort von dem frühem Bücherreich
thum immer noch einiges übrig sein, und Hr. v. F. er
wirbt sich ein grosses Verdienst dadurch, dass er dies 
zu erforschen bemüht ist, und von dem dort etwa noch 
vorhandenen Werthvollen uns etwas zuzuführen sucht.

Der von ihm zu diesem Zwecke ausgearbeitete 
Katalog aufzusuchender Werke führt einige Centurien 
derselben auf, und zwar die Titel der Werke in arabi
scher, russischer und französischer Sprache. Die 
Werke gehören fast alle der historischen und geogra
phischen Literatur an, aus welcher wir vorzüglich un
sere Kenntnisse über Asien zu bereichern haben. Der 
Verf. musste bei der Auswahl dieser Werke einige 
Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse Petersburgs, 
nämlich in Betreff solcher Werke, die in den dortigen 
Sammlungen noch fehlen, und solcher, die vor andern 
zur Aufhellung der Geschichte der Völker Russlands 
beitragen können. Daher sind in dem Kataloge nur 
wenige Schriften aufgeführt, die Afrika betreffen, und 
gar keine derjenigen, welche die Geschichte des mos
lemischen Spaniens abhandeln. Dagegen sind einige 
von magrebischen oder andalusischen Arabern verfasste 
geographische und reisebeschreibende Werke aufge
nommen, weil ihre Verfasser auch in Asien, oder selbst 
in?Ländern des jetzigen Russlands, gewesen waren, und 
dort zum Theil schrieben. Die Mehrzahl der im Ka
taloge verzeichneten Bücher ist bisher noch gar nicht 
aufgefunden worden, und in keiner europäischen Hand
schriftensammlung vorhanden. Denn zum Theil sind 
es sehr bändereiche Werke, deren Abschriften wol 
stets seltener waren, wie z. B. Samanis Chronik der 
Stadt Meru in Persien in 20 Bänden; Säi’s Geschichte 
in mehr als 30 Bänden; Sibt ibn el Dschausis Zeiten
spiegel in 40 Bänden; Safedi’s Biographien, 50 Bände; 
Machmuds ibn muhammed’s Geschichte von Charesm, 
80 Bände; Ibn asäkir’s Geschichte der Stadt Damask 
soll 80—100 Bände stark sein; das asiatische Museum 
zu Petersburg besitzt den 37. Band davon. Die Fort
dauer dieser grossen Werke ward gefährdet durch die 
aus ihnen gemachten Auszüge, w-elche sich vielmehr 
verbreiteten. Aus Jaküt s grossem geographischen Lexi
kon wurden zwei uns bekannte Auszüge gemacht, El 
muschterek, welchen jetzt Wüstenfeld herausgibt, und 
El meräsid, und schon im 14. Jahrh. citiren die meisten 
moslemischen Schriftsteller nur den El muschterek. 
Ebenso wurden die arabischen Originalwerke häufig 
durch persische und türkische Bearbeitungen verdrängt. 
Vom arabischen Texte der Annalen des Taberi sind 
bisher nur einzelne Bände aufgefunden, während die 
das Original sehr abkürzende persische Bearbeitung, 
sowie die türkische, gar nicht selten ist. Ferner befin
den sich in dem Kataloge viele der ältesten arabischen 
Werke aus dem zweiten und dritten Jahrhundert der
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U”d man könnte wol besorgen, dass es ver- 

ge icheMühe sein werde, nach so alten Schriften jetzt 
uoc i zU sucilcn wenn nicht wirklich schon einige 

s°lchen Alters in unsern europäischen Hand- 
Ah v^nSa,llmiungen vorhanJen wären, wie die von 

u Michnaf, Ibn koteiba, Belädsori, Ibn hischäm, Ach
med el katib u. A.

Schriftsteller]

Bei der Anfertigung des Katalogs hat der Verf. 
sich keineswegs auf eine blosse Auswahl aus dem 
grossen Bücherverzeichnisse Hadschi Cholfa’s beschränkt, 
sondern auch die literarhistorischen Arbeiten europäi- 
se ei uen a is en «nutzt, und vieijährige eigene For- 
s„ch"X" Rü b ” Felde- Dahei' ko"«"«" “ dem 
gÄn 
feit werden dirf l " DaSei" |eiloch “ sez'vei' 
ScliriftsteUern nni > Sle V°" später" moslemischen 
genannt oder i ** “en von ihnea be,mtzten Quellen 
Verf auf r $eJeöentlich citirt werden. Auch hat der 
falt ve' ( der wahren Titel viele Sorg-
der S Und an^ d’e Bestbnmnnö des Zeitalters
schi ]C da über beide Punkte oft grosse Ver
hüt 6 fW dei *^nSaben obwaltet. Diese Ermittelung 

°lt sehr langwierige Nachsuchungen erfordert. 
Jese chronologische Zuthat sichert dem Kataloge für 
Aeratoren und Geschichtsforscher ein grosses Inter- 

esse. Manchem Gelehrten vom Fache dürften hier 
™ entgegentreten, die bisher seinen Forschungen 
entgangen sind, wie z. B. das Kitäb el mutenasa oder: 
das Buch des Streites zwischen Abu seid el balchi und 
Abu ishäk el istachri über wichtige geographische Fra
gen ; die Chronik der Stadt Bulgar von dem dortigen 
Kadi Jakub ibn noman aus dem 1’2. Jahrh. p. C. Fer- 
nm Ibn haukal’s Schrift über die lobenswürdigen Eigen- 

^ei ^c^aner> das grosse historische Werk 
dieYe/ h’ von dem Türken Schehri sade, und 
Werk^ 1S<dle Übersetzung zweier bekannter arabischer 
Sekerya^ef i?’ ^abrk« unserer Zeitrechnung. Nämlich 
läd. i asvvu)i sagt in seinem Buche Ahär el bi- 
lehren des Is]a uch des Imam Schäfii über die Grund- 
dium des Ismaik M U°d .das Muchtasar oder Compen- 
ren des moslemisch86”*’ we^c^es die abgeleiteten Leh- 
sche Sprache übersetzt^GChtS abhandelt, in die lesghi- 
scheinlich der von Rein"”lden* Bies letztere ist wahr- 
des Kaukasus erwähntet UU<1 andern Edl«ographen 
als ein altes arabisches GVa\Isma^ sie
dessen Entscheidung von denVbezeichnen, an 
Sachen appellirt werde. Aufo-pl? n.ern ’? a^en Bechts- 
beiden lesghischen Übersetzungen ,L-en- slnd, aker diese 
Obwol in der Zeitschrift: Das Auslandr k®in£f^eSs’ 
gemeldet ward, wahrscheinlich aus ’w*' einer von Hrn. F. über diese, für ^erstandniss 
lesghischen Sprache ohne Zweifel höchst” Werke gegebenen Nachricht. Ebensowenl^tT 
die arabische Übersetzung des Ptolemäus aufo-pfiiJX»« 
die zu Meschhed in Persien entdeckt sein sollte. Aber 

die russische Gesandtschaft zu Teheran strebt fort
während der Erforschung dieser Sache nach, und hat 
sich deshalb an den Asad eddaula, den Statthalter von 
Meschhed, gewandt. Die Leute zu Meschhed nämlich, 
welche als Besitzer der Handschrift bezeichnet worden 
waren, erklärten hinterher, das Werk sei ihnen ver
brannt. Möge dieser neue, von Hrn. F. mit dem der 
Sache würdigen Fleisse ausgearbeitete Katalog ihm und 
allen Freunden der orientalischen Literatur die reich
sten Früchte tragen!

Die Schrift von Nr. 2 gibt Nachricht von den grie
chischen Übersetzungen indischer, in der Sanskrit
sprache verfasster, Schriften, welche der gelehrte Grieche 
Demetrios Galanos während eines mehr als vierzigjäh
rigen Aufenthalts zu Benares in Indien ausarbeitete, 
und handschriftlich hinterliess. Sie befinden sich jetzt, 
seiner letztwilligen Verfügung gemäss, auf der Univer
sitätsbibliothek zu Athen, und die Schrift theilt zugleich 
Proben daraus mit. Demetrios Galanos ward 1760 zu 
Athen geboren. Seine Eltern waren Pantaleon Galanos 
und dessen Gattin Diamanto, ivnäTQiötq die
unter ihren Mitbürgern in grosser Achtung standen. 
Der junge Demetrios zeigte von früh an grosse Neigung 
und Fähigkeit zu den Studien. Seinen ersten Unter
richt genoss er im damaligen tXlrjvizov zu Athen, 
unter der Anleitung des Schulvorstehers Mpenizelos. 
Besonders beschäftigte er sich mit der griechischen 
Grammatik, einer dort damals seltenen Sache. Um 
weitere Fortschritte zu machen, begab er sich im vier
zehnten Jahre seines Alters nach Missolongi, wo er 
den Unterricht des Panagiotes Palamas genoss. Von 
dort ging er nach Patmos \md studirte hier sechs Jahre 
unter dem gelehrten Daniel. Dann begab er sich nach 
Konstantinopel, wo ihm sein Oheim, der tiqmtoQqövoq 
Ttjg ev KtitvoTavrivovTioXti ovvoöov, Gregorios den 
Vorschlag machte, Geistlicher zu werden. Aber De-
metrius lehnte dies ab um ungestörter seinen Studien
leben zu können. Damals hatten sieh schon zu Cal- 
cutta mehre angesehene griechische Kaufleute nieder
gelassen. Einer derselben, Konstantinos Pantazes, aus 
Adrianopel gebürtig, schrieb nach Konstantinopel an 
seinen Correspondenten, Mandratzoglos, und ersuchte 
diesen, ihm einen jungen Mann zu senden, welcher 
seine Verwandten in der griechischen Sprache unter
richten könne. Demetrios ward hierzu in Vorschlag 
gebracht, und nahm die Einladung freundlich an, da er 
von dieser Reise eine grosse Erweiterung seiner Kennt
nisse hoffen durfte. Im J. 1786 verfügte er sich nach 
Calcutta, und sah sein Vaterland niemals wieder, ob
wol er 72 Jahre alt ward. Immer aber bewahrte er 
seinem Vaterlande, und seinen dort wohnenden Ange
hörigen, die treueste Liebe. Mehre Briefe desselben, 
die er aus Indien an die Scinigen schrieb, sind in den 
biographischen Nachrichten, welche das vorliegende 
Buch über ihn gibt, mitgetheilt, und verrathen die zärt
liche Anhänglichkeit, welche er für die Heimat und die 
Blutsverwandten hegte. Immer klagt er nur, dass er 
von Hause so selten Briefe und Nachrichten erhalte. 
Ungefähr sechs Jahre blieb Demetrios Galanos zu Cal
cutta, als Lehrer im Hause des Pantazes, und lernte 
dort zugleich die englische und die persische Sprache, 
ingleichen Sanskrit. Da er sich von der indischen Li
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teratur sehr angezogen fühlte, so übergab er sein Ver
mögen einigen Handlungshäusern in Calcutta, um von 
den Zinsen zu leben, und verfügte sich nach Benares, 
als dem Hauptsitze der indischen Gelehrsamkeit. Hier 
brachte er nun noch 40 Jahre zu, bis an seinen Tod, 
mir den indischen Studien lebend , und mit gelehrten 
Brahmanen verkehrend, deren Tracht und Sitten er 
selbst angenommen hatte. Wegen seiner Redlichkeit 
und seiner Gelehrsamkeit stand er dort bei Engländern 
und Indiern in allgemeiner Achtung. Er begann eine 
Anzahl griechischer Übersetzungen wichtiger Sanskrit
werke, vollendete diese Übersetzungen aber nicht alle. 
Nachdem seine Ältern und Geschwister alle verstorben, 
behielt er in der Heimat als nächste Verwandte noch 
zwei Nellen. Der ältere derselben, Panages, machte 
einen Besuch bei dem schon alternden Demetrios Ga
lanos zu Benares, da dieser ihn dringend dazu aufge
fordert hatte. Dann lud Demetrios, bereits siebenzig- 
jährig, auch seinen jungem Neffen, Pantoleon ein, nach 
Benares zu kommen, damit er selbst alsdann mit ihm 
in die liebe Heimat zurückkehre. Pantoleon machte 
sich auch auf, und gelangte 1832 nach Calcutta, wo 
er, dem Wunsche des Oheims gemäss, noch etwas 
verweilen sollte, um Englisch zu lernen. Da erkrankte 
Demetrios heftig, und liess nun sogleich den Pantoleon 
von Calcutta kommen, während er sein Testament 
machte. xAber als Pantoleon in Benares eintraf, war 
Demetrios schon von dieser Welt geschieden, und auf 
dem englischen Kirchhofe bestattet, wo sein Grabmal 
steht, mit englischer und indischer Inschrift. In der 
griechischen Kirche zu Calcutta liess Pantoleon eine 
Denksäule zur Erinnerung an seinen Oheim aufrichten, 
mit der folgenden griechischen Inschrift:

6 t^ddog ra)Mrbg L^Or^aiog 
idth’qxe drj[.dtTQiog er ’lvtdag'. 
fiovof~>v (Vmv tpdog o zßi natddag 
XapnQbg zaTtaTTj rg 7^/7; xat rfj xkrptt. 
Imitn1 M totJe top no)dpoyt)ov ßtov 
dmßddv dg dkvnov xat duhor ßlov.

ToirvT Evyrutpoarrgg yd.Qiv
0 adidjidovg avTov rode xcvoTatfHOV 
0 Uf'VTo/ddiv dg atötov pVgttrp'.

Demetrios Galanos hinterliess ein beträchtliches 
Vermögen, welches theils an seine Neffen, Theils an 
die athenische Universität fiel. Die von ihm hinter
lassenen Handschriften, bestehend hauptsächlich in 
den von ihm angefertigten griechischen Übersetzungen 
indischer Werke, vermachte er der athenischen Univer
sitätsbibliothek.

Die in den Handschriften enthaltenen Übersetzungen 
des Demetrios Galanos aus dem Sanskrit sind folgende. 
1) Bälabarata, der kleine Bharata. ein Auszug aus 
dem bekannten grossen Heldengedichte Mahabharala 
d. i. der grosseßhdratn, verfasst von Amaras. Eine 
Probe aus der Übersetzung ist mitgetheilt. Den meisten 
Versen hat Galanos erläuternde Anmerkungen beige
fügt. 2) Bagavata, wahrscheinlich der Bhagavat Pu- 
räna; die Handschrift dieser Übersetzung ist nicht mehr 
vollständig vorhanden. 3) Gila, das bekannte metaphy
sische Gedicht Bhagaval Gita, welches bei Galanos so 
beginnt: re Inohioav, d> iSavdaa, 01 nokipgadovTEg vtot

Verantwortlicher Redacteur: Dr. S?. Maud in Jena. 

f.iov xai 01 ztov Ilardov^ Gvrd&ovTtg dg vgv Kdvgov^tTQavf 
t?)p 77p Trtg uQtTT]Q. 4) ’/n/woa oapovraata, wahrschein
lich das sanskritische: Ilihäsasamuggaja 9 Geschichten
sammlung, wird von Galanos bezeichnet als eine Samm
lung von Unterredungen über die Götterlehre, und die 
indischen Gesetze und Sitten, aus dem Mahabharata 
ausgezogen; enthält 32 Capitel und 3333 Verse. 5) 
Durga, enthält dreizehn Capitel, und berichtet über die 
Entstehung des achten Manus. 6) Pangatanlra oder 
mvtdTEvypq, das bekannte Sittenbuch des Wischnu sarma. 
Die von Galanos begonnene Übersetzung ist nicht voll
ständig. Der Druck der vom Ref. unternommenen Aus
gabe des Sanskrittextes hat bereits begonnen. Einige 
Handschriften des Werks beginnen mit folgender Be
grüssung der Göttinn Saraswati, der Beschützerin der 
Beredsamkeit:

wände saraswatim nitjam 
wanmanahkdjakarniabhih 
waksamudro jajd naddho 
dustaras tridaseirapi

Ich verehre die Saraswati stets
Mit Thaten der Sprache, des Geistes, und des Leibes, 
Sie, welche die Brücke schlägt über das Sprachmeer, 
Welches schwer zu überschiften selbst für die Götter.

Eine Handschrift mit diesem Eingänge hat auch Ga
lanos vor sich gehabt. Er übersetzt jenen Vers ganz 
richtig so: Kat tQytg zai Xoytp xat rot xat cupan n^oazwöi 
xai vprw SaQaaßargv ?g ad. ötaßarov tytvtTü to 
ntkayog rgg paO-goEwg, to dvGtddßavov y.at uv-roig ioig 
&eotg. 7) Baghuwansa, das Raghugeschlecht, das von 
Stenzler herausgegebene Gedicht. Der erste Vers lautet 
in Stenzlers Übersetzung: Lovis sensusque instar iun- 
ctos, ad impetrandam vocum sensumnque intelUgentiam, 
invoco mundi parentes. Pareatim atquc Siram. Bei Ga
lanos so: dg diirtvitv opfrov }.6yov y.at tvvotag.
vprcii xat 7TQ0(Jxvvdi ttp 0eui- Ha^ßarijv xat tov Qeov ~t- 
ßav. di datr TETvgTOQtq tov xoagov, xat aydruorot, xa&wg 
6 koyog xai /] drota. 8) Pittuxov uv frodr/iat rvx- 
Ttotval, das bekannte indische Papageienbuch, eine 
Mährchensammiung. Von den eben erwähnten acht 
Übersetzungen siml in der vorliegenden Schrift kurze 
Nachrichten und Proben gegeben.

Vollständig abgedruckt sinn darin folgende, von 
Demetrios Galanos verfertigte, Übersetzungen kleinerer 
indischer Schriften: 1) Die Sprüche des Bhartrihari, 
deren Sanskrittext uns der verstorbene Peter von Boh- 
len Beliefert hat. 2) Desselben Lebreu über die Eitel
keit °der Welt. 3) Sprüche aus verschiedenen Dichtern. 
4) Sprüche des Sanakas. 5) Lehren des DschagannaUta 
Panditaradscha, eines weisen Mannes, welcher am 
Hofe des Kaiser Akbar in Indien lebte. Auch diese 
Stücke sind sämmtlich mit Anmerkungen des Galanos 
begleitet. „Es leidet keinen Zweifel? dass die Heraus
gabe der Übersetzungen des Galanos den Griechen für 
das Studium der indischen Literatur sehr nützlich wer
den können. Denn Galanos besass. wie sein^ Über
setzungen zeigen, eine gründliche Kenntniss des Sans
krit, benutzte den Unterricht gelehrter Brahmanen. und 
schliesst sich in seinen Übertragungen sehr genau an 
den Sanskrittext an.

Greifswald. ■ _____ G. C. Kosegarten.
Druck und Verlag von V. A. Mrockhaus in
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Fünfter Jahrgang. 31. Juli 1846.

Leibniz’s Gedächtnissfeier.
Der 1. Juli ward, als 200jähriger Geburtstag Leibniz’s, an 

mehren Orten Deutschlands zu einer Festfeier. Die Akademie 
der Wissenschaften in Berlin hatte die öffentliche Sitzung, 
Ye CQ? "C1 niZ s Gedächtniss am Donnerstag nach dem I. Juli 
<en a u en nach gehalten werden sollte, auf den eigentlichen 

e ur stag verlegt. Der Vorsitzende Secretär Prof. Dr. Encke 
wies ei der Eröffnung der Sitzung auf den Grund dieser Ab- 
weic mng hin und deutete di^ Schwierigkeit an ein solches Uni
versalgenie würdig und vollständig zu feiern. Er hob die drei 
VVendepunkte in Leibniz’s Leben, sein Verhältniss zum Kur
fürsten von Mainz, seine Reise nach Paris und England, seine 
Ernennung zum Historiographen des braunschweigischen Hauses 
in Bezug auf die daran sich knüpfenden Werke hervor. Die 
Akademie hatte eine Denkmünze prägen Jassen, welche auf 
der einen Seite Leibniz’s Brustbild mit der Umschrift Godo- 
fredus Wilh. L. B. de Leibniz natus etc., auf der andern die 
Akademie darstellt, welche als weibliche Gestalt unter dem 
Schirm des preussischen Adlers einen Lorberkranz auf einen 
Altar legt, auf dessen Seiten zwei weibliche Gestalten, die 
eine mit dem Globus, die andere mit einem Griffel, die beiden 
Hauptrichtungen von Leibniz und zugleich die beiden Klassen 
der Akademie andeutend, erscheinen. Die Umschrift lautet: 
Academia reg. Boruss. Scientiae primo praesidi suo 1846. D. t.Juli. 
Der Secretär las ein Schreiben von Dr. Grotefend in Hannover, 
durch welches derselbe einen Band noch ungedruckter Briefe 
Leibniz’s und ein Leibnizalbum einsendete. Der übrige Theil 
der Sitzung war dem Andenken Bessel’s und der Aufnahme 
des Prof. Trendelenburg durch Rede und Gegenrede gewidmet. 
Oberbibliothekar Dr. Pertz sprach zuletzt über Leibniz’s reli
giöse Überzeugung, wobei er das Systema theologicum zum 

’ dessen Handschrift, nachdem sie aus der königl.
i lotiek in Hannover vom Cardinal Fesch entliehen und 

ange vergeblich gesucht worden war, nun durch die Vermit- 
e ung es r. Guhrauer wieder aufgefunden und der Biblio

the zu annover zurückgegeben worden ist. — Zu Hannover 
ward die »acularfeier, an welcher die gesammte Bürgerschaft 
Antheil na m, von dem Historischen Verein in der Aula des 
Gymnasium ge ia ten. Als Redner traten anf Gödecl(e und Geh> 
Regierungsra unten ach. Ersterer charakterisirte Leibniz als 
Polyhistor im o iern mne des Worts, Letzterer erzählte, wie 
es gekommen, dass .Leibniz’s Grabstätte bis zum Ende des 
Jahrhunderts unbekannt gebheben war> Das Marmordenkmal 
am Waterlooplatze war festlich geschmückt und Abends das 
Haus, in welchem Leibniz wohnte und starb, und welches der 
König zur Bewahrung des Andenkens erkauft hat, erleuchtet. 
Auch das Grab, welches in der neustädter Hof- und Stadt
kirche durch die einfache Inschrift Ossa Leibnüii bezeichnet 
ist, war geschmückt und das sogenannte Leibnizzimmer auf 
der Bibliothek den Besuchenden geöffnet worden. Hier war 
der gesammte Nachlass sowol der schriftliche, a]s die übrige 
Habe des Verstorbenen (derSessel, in welchem er starb, das 
Buch bei dessen Lesung ihn der Tod überraschte, die Arge- I 

nai§ von Barclay, in weiches Eccard eingeschrieben hat: lllu- 
stris Leibnitius hunc librum in manibus habebat et legebat, quando 
illum anno 1716 die 14 flovembris mors nondum exspectata op- 
primeret: testis Georgius Eccard) ausgestellt. Erschienen war 
„Leibniz-Album aus den Handschriften der königl. Bibliothek 
zu Hannover, herausgegeben von Dr. C. L. Grotefend (Han
nover, Hahn. Gr. Fol.)“, welches Leibniz s Bildniss und Wap
pen, die Zeichnung von dessen Haus, ein Facsiraile der Hand
schrift, ein Tagebuch aus den Jahren 1696 und 1697, vier 
Briefe und mehre bisher unbekannte Gedichte enthält. Zu
gleich gab Dr. Grotefend den Briefwechsel zwischen Leibniz 
und Arnaud heraus. — Zu Leipzig hatte eine akademische 
Feier des Geburtstags nach dem julianischen Kalender am 
21. Juni statt. Der Rector der Universität Dr. v. d. Pfordten 
hatte das Säcularfest in üblicherweise angekündigt, Prof. Dr. 
Hartenstein durch ein Programm: De Materiae apud Leibnitium 
notione et ad monadas relatione. In der Aula des Augusteums 
war die vom Bildhauer Knauer nach Bernigeroth’s Kupferstich 
gebildete kolossale Büste Leibniz’s aufgestellt. Der Senior der 
Universität Prof. Dr. Gottfr. Hermann hielt die Festrede, in 
welcher er eine Charakteristik des grossen Philosophen in Be
ziehung auf seine Verhältnisse und Leistungen darlegte, und 
am Schlüsse im Auftrage der Facultäten die von denselben 
beschlossenen Ehrenpromotionen bekannt machte. Zu gleicher 
Zeit haben der Rector v. d. Pfordten und Bürgermeister Otto 
im Namen der Universität und des Stadtraths einen Aufruf zu 
Beiträgen für ein in Leipzig zu errichtendes Denkmal ergehen 
lassen. Die Universität und der Stadtrath haben die gleiche 
Summe von je 1000 Thlm. verwilligt.

Gelehrte Gesellschaften.
Verein für Geschichte der Mark Brandenburg 

in Berlin. In der Februarversammlung sprach der Director 
v. Ledebur über den handschriftlichen Nachlass des im J. 1745 
als Archidiaconus zu Kyritz verstorbenen Joh. Buchholtz, von 
welchen dessen Urenkel der Prediger Buchholtz in Witzke einen 
Theil dem Vereine zur Benutzung überlassen hat. Unter den 
die Priegnitz betreffenden Urkunden-Abschriften sind viele noch 
ungedruckte, welche auch Buchholtzs Prignitia diplomatica, 
die handschriftlich sich auf der königlichen Bibliothek befindet, 
nicht enthält. Ein werthvolles Geschenk ist ein dem 14. Jahrb. 
angehöriges Copialbuch von ungedruckten Urkunden für die 
Geschichte der Stadt Kyritz. Geh. Archivrath Riedel legte die 
wichtigen Ergebnisse einer Anzahl bis jetzt unbekannter r 
künden, welche Priester Wolny aus mährischen Klosterarchiven 
mitgetheilt hat und die im 3. Bande, 2. Hauptheil», des » 
dex diplomaticus Brandenburgensis abgedruckt sind. Ur un ic 
ist nun nachgewiesen, dass der Markgraf Jost von Ma ren in 
der Mark Brandenbnrg förmlich belieben wurde. Die üe e - 
nung geschah, nachdem ihm das Kurfürstenthum, 
Vertrages, schon mehre Jahre früher erblich Quast
im J. 1397 am Tage nach Ambrosn zu Prag. B< 
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legte Zeichnungen der Kirche zu Seehausen vor. — In der 
Märzsitzung hielt Geh. Archivrath Riedel einen Vortrag über 
die angeblichen Rechtsansprüche des Kurfürsten Friedrich I. 
auf Kursachsen und die bisherige Darstellung der Besitznahme 
des sächsischen Landes durch diesen Fürsten. Er wies die 
Unwahrscheinlichkeit der Annahme nach, dass der Kurfürst, 
Namens seines Sohnes Johann überhaupt Rechtsansprüche an 
die Succession in Kursachsen erhoben, und dass die Be
hauptung, Friedrich habe Kursachsen gewaltsam und mit der 
Absicht es zu behaupten, in Besitz genommen, historischer 
Begründung ermangele. Baurath v. Quast las eine Abhandlung 
zur nähern Feststellung der Grenzen des einen Theil der 
Priegnitz und Mecklenburgs umfassenden Landes Lietze, indem 
er nachwies, wie sich dies Land in den heutigen ruppinischen 
Kreis hineinerstreckt habe. Director v. Ledebur sprach über 
zwei in der Kirche zu Wilsnack befindliche alte Glasgemälde, 
woran der Hofschauspieler Schneider Mittheilungen über Bronze
figuren in der Pfarrkirche zu Frankfurt a. d. O. knüpfte. Prof, 
v. d. Hagen legte Namens des Regierungsraths b. Minutoli die 
Inschrift eines alten Gemäldes zum Entziffern vor. — In 
der Aprilsitzung las Director v. Ledebur eine Abhandlung über 
Ost und West, Nord und Süd, diesseit und jenseit in histo
risch-geographischer Beziehung und über das Schwankende 
und Wechselnde dieser Bezeichnungen in den verschiedenen 
Zeiten; ferner über die verschiedenen Ausdrücke für die Be
standtheile der Marken, besonders von Alt- und Neumark. 
Baurath v. Quast legte einige Zeichnungen von der Kirche zu 
Arendsee vor, deren Anlage er ums J. 1200 setzte und über 
das Eigenthiimliche ihrer Bauart sprach. Derselbe theilte dann 
Mehres über die Bauart der merkwürdigen ^Kirche von Kloster 
Zinna mit. Director Odebrecht legte eine abweichende Ansicht 
über die in der Dominikanerkirche zu Röbel befindliche In
schrift dar, namentlich über das räthselhafte Ghadessiavensis. — 
In der Maisitzung legte v. Uslar einige Urkunden vor, als 
deren Aussteller ein Hugo von der Marke erscheint. Geh. 
Archivrath Riedel sprach über des Kurfürsten Friedrich’s 1. 
Theilnahme an der konstanzer Kirchenversammlung, die Art der 
Mitwirkung, welche dieser Fürst auf die Herstellung des da
mals gestörten Friedens der christlichen Kirche, auf die Ver
theidigang und Verurtheilung des Johann Huss und andere 
derzeitige Ereignisse äusserte und nach den zum Theil unge
gründeten Behauptungen neuer Biographen geäussert haben 
soll. Director v. Ledebur besprach eine Gruppe adeliger Fa
milien, welche das gemeinschaftliche Wappenzeichen des Wol
fes mit den Garben verknüpft. Es wies gegen 20 verschieden- 
namige stammverwandte Geschlechter nach, wozu unter andern 
die von der Asseburg, von Bartensleben, von Wartensleben, 
von Azenburg und von Winterfeld gehören. Director Odebrecht 
legte einen Urtheilsspruch vom J. 1544 vor, welchen die kur
fürstlichen Räthe und Rentmeister unter dem kurfürstlichen 
Kammergerichtssiegel erliessen, ferner eine Sammlung inter
essanter Notizen über Strafen, welche in älteren Protokollen 
erwähnt werden, z. B. das Reiten auf dem rothen Reiter in 
Lichtenberg, nach einem Protokolle vom J. 1682. G°h. Re- 
gierungsrath Vossberg legte aus seiner Sammlung von Siegel- | 
abgüssen das grosse Siegel des Kurfürsten Johann I. vor, dessen 
sich auch mehre seiner Nachfolger mit blosser Veränderung 
des Namens in dem Stempel bedienten.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 4. Mai 
wurden die bisherigen Mitglieder des Vorstandes wieder ge
wählt und zu Ehrenmitgliedern ernannt Assessor Albrecht in 
Öhringen, Fürst Baratajeff und Staatsrath w. Reichel in St.-Peters

burg, Pfarrer Leitzmann in Tunzenhausen und Prof. Dr. Stickel 
in Jena. In dieser Sitzung und in der am 8. JUni hatten fol
gende Vorträge statt: Der Präsident Fürst Radziwill sprach 
über einen im Grossherzogthum Posen neuerlichst gemachten 
Fund von mittelalterlichen Münzen, und legte drei Stück von 
Herzog Heinrich von Baiern, in Regensburg geprägte, zwei 
muhamedanische und eine byzantinische Münze vor. Geh. Re- 
gierungsrath Tölken zeigte einen antiken Chalcedon mit einer 
bisher nicht vorgekommenen Darstellung: der Adler Jupiters 
überbringt der Psyche ein Gefäss mit dem Wasser des Styx, 
welches die zürnende Venus zu schöpfen ihr befohlen hatte, 
und eine fragmentirte Bronzeplatte mit einer Inschrift in alt
lateinischen Charakteren. Krieger legte aus seiner reichen Samm
lung von Bergwerksmünzen verschiedene Token, und um einen 
Begriff von der grossen Anzahl englischer Fabrik- und Com
pagniemünzen zu geben, ein im Ausgange des vorigen Jahr
hunderts bei Denton in London erschienenes, aber nicht fort
gesetztes Werk, welches auf 240 Kupferplatten die Abbildungen 
derartiger Gepräge enthält, vor. Verlesen wurde ein Aufsatz 
von Dr. Köhne in St.-Petersburg über Bracteaten.

Asiatische Gesellschaft in London. Am 16. Mai 
wurde eine Übersicht der verstorbenen Mitglieder der Gesell
schaft gegeben und dabei besonders Oberst Burney^ Resident 
am birmanischen Hofe, erwähnt, welcher als gründlicher Kenner 
mehrer jenseit des Ganges geredeten Sprachen sich grosse Ver
dienste um die englisch-indische Geschichte erwarb. Eine Reihe 
von Abhandlungen in dem Bengal asiatic Journal enthält die 
von ihm gesammelten Nachrichten über die Geschichte, Geo
graphie, Alterthümer, den Handel und die Statistik von Ava. 
Ein unter seiner Aufsicht ausgearbeitetes Wörterbuch des Pali 
befindet sich abschriftlich in der Bodley-Bibliothek zu Oxford. 
Auch der Verdienste A. W. Schlegel’s um die Sanskritliteratur 
wurde gedacht. Besprochen wurde die Bekanntmachung der 
grossen von Major Rawlinson copirten persischen Inschrift, wo
bei Grotefend’s Verdienste gewürdigt wurden. Die Nachricht 
von der Stiftung einer Zweiggesellschaft der Asiatic society auf 
Ceylon wurde mit grossem Beifall aufgenommen. Auf Hong 
Kong will man eine Medicinische Gesellschaft gründen. Zum 
Vorsitzenden bei dem Übersetzungsfonds wurde an Stelle des 
verstorbenen G. Ousely der Grat v. Clare erwählt. Äusser den 
in der Fortsetzung begriffenen Werken Quatermere’s, der Aus
gabe des Ibn Khalikan und des Hadschi Khalfa, soll ein hinter
lassenes Wrerk von G. Ouseley, »Biographische Notizen über 
persische Dichter,“ mit einer Lebensbeschreibung Gore’s von 
dem Geistlichen J. Reynolds gedruckt Werden. Nächstens wird 
die Basa Kumdra Tschanta und ein zweiter Theil des Schari- 
stdni erscheinen. Die zwei ungedruckten Gedichte des Dich
ters Ali von Schiras sind unter der Presse, und Prof. Falconet 
ist mit dem Abdrucke des ersten Gedichts Dschami s aus der 
Khamsah beschäftigt.

Chronik der Gymnasien.
Pforta.

Per vom Rector der Landesschule Dr. Kirchner ausge- 
gebene Jahresbericht gibt von den ioi 'origen Jahre stattge
fundenen Veränderungen und dem jetzigen Bestand der Lehr
anstalt ausführliche Nachricht. Am 21. Aug. v. J. wurde der 
zum zweiten Geistlichen und dritten Adjunct ernannte Candidat 
Heinr. W. Robert Buddensieg eingeführt, nachdem derselbe 
seit Ostern 1844 die durch den Tod des Dr. Bittcher erledig-
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,en k-ei.e” v*car‘r«nd versehen hatte. Als Musikdirector trat 
*r . lS ?nge Or&anist >» Naumburg K. Seiffert ein. Feierlich 

Prof K ^an^en am 21. März das Stiftungsfest, zu welchem 
» .. ’ durch ein Programm: „Sylloge Inscriptionum
des°pCffrM,^’a e*nlud’ am Aug. das 25jährige Amtsjubiläum 

rrof. Koberstein; am 1 5. Oct. das Geburtsfest Sr. Majestät 
«es Königs, wobei Adjunctus Dr. Dietrich eine Rede: „Über 
d?S gegenseitige Verhältniss der Vaterlandsliebe und des Welt- 
burgerthums,“ hielt; am 18. Oct. das Erinnerungsfest der Be- 
frerang Deutschlands durch eine Se(je des prof

. ov- as ° ea es zu‘ Erinnerung der im vergangenen 
Jahre verstorbenen ehemaligen Zög|inße wobei Prof JaaM I 
den Vortrag hielt; am SOOjährinen « ’k , t « ' 7
Prof. Kober,tan über Luther’s V J-u 'e g “ Sprach 
Geistesbildung der Deutschen im Mdr a."se,ne,nen
Zeit. Bemerkenswert!) i / Mittelalter und in der neuern 
Kupferwerken reichen irn- „ . die Anstalt> neben der an 
logie eine nicht unh 1 lbllotbek^für das Studium der Archäo- 
antiker Statuen un I l..eutende Sammlung von Gypsabgiissen 
gangenen Verm-.i * busten gewonnen hat. Unter den er- 
gionsunterrichf Strafen auch hier mehre den Reli-
zur Feier d * Q • der Zöglinge beträgt 200. — Dem
vorgesetzt- Stiftungstages ausgegebenen Programme sind 
maticac 1 Dietrich, Phil.Dr., Commentationes gram- 
lingua / erSte Abband,ung handelt: De literarum in
Kühnh a lna ^TansPosl^one’ Ausgehend von der verwerflichen 
i. , eit der Etymologen, die Abstammung der Wörter ver- 

i... ener Sprachen durch Umstellung der Buchstaben zu er- 
aren (wobei jedoch zu erwidern ist, dass das Vorhandensein 
erselben Buchstaben, zwar nicht auf Entlehnung aus der 
remden Sprache, doch auf die gemeinsamen Elemente des iin 

Worte ausgedrückten Begriffs hindeutet), behandelt der Ver
fasser die anzuerkennende Umstellung der Consonanten in der 
lateinischen Sprache und führt die einzeln behandelten, in 
reicher Zahl gesammelten Beispiele auf gewisse Regeln zurück, 
wobei sich ergibt, dass die lateinische Sprache zu der Um
stellung der Liquidä nicht so geneigt ist als die griechische, 

der Wechsel zwischen Liquidis und Vocalen, aber nicht 
Donn ? und Wicalen oder Liquidis stattfindet, dass 
(Griech^r’11^ nicbt versetzt werden. Über die von Buttmann 
thesis bemerk11" S* 82^ aufgefbbrten Ursachen der Meta
nischen Sprack dei Xer^asser? dass das Metrum in der latei- 
Nachlässigkeit d Wen'8 Veranlassung gegeben hat, auch eine 
ländischen Namen AUssPrache höchstens nur in entlehnten aus- 
klange nur unsicher°ZU8eSteben ,st’ ,ind der Grund im Wohl- 
rathen ist, von eine"aCib8e-WieSen werden kann> daber es ge- 
abzustehen. Die Frage timraten Nacbvveisunff des Grundes 
sei, entscheidet derVerfasWelcbe von zwei Formen die ältere 
Form sich neben der lat^r?ahin» dass’ wo eine griechische 
ist, sowie beim Umtausch ‘en vorfindet> letztere die ältere 
diejenige Form für älter zu Consonant mit einem Vocal 
sehen zwei Consonanten bewahrt r Wdche einen Vocal zwi‘ 
«her die Consonanten verbunden “r JunSer diejenige, in wel- 
oder nach steht. Die Erörterung Und ,der Vocal voraus 
mit vorzüglicher Genauigkeit durchgefüL1”556 ne.n ®e’®P’e^e ’st 
brauchbares Material zur Lexikographie, rn.Und S<d?r 
lung: De vocalibus latinis subiecta litera l . bhand"
Reihe der Consonanten, von denen eine bebt aus der
begleitenden Vocals ausgeht; den Buchstaben /l'V1°n deS S1® 
behandelt die Aufgabe auf eine umsichtige und gründllch^WeTe, 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

wobei auch verwandte Fragen zur Lösung gezogen werden, 
z. B. der Umtausch von u und o. Dem Verfasser ist eigen- 
thümlich, nicht vorschnell zu allgemeinen Regeln zu schreiten, 
sondern die Bedingungen zu erwägen, auf welchen das Be
sondere beruht, und dasjenige abzuscheiden, was in der Wort
bildung durch anderweite allgemeine Gründe bewirkt wird. Auf 
das Einzelne einzugehen kann hier der Ort nicht sein.

Helmstedt.
Der vom Director Prof. Dr. Hess ausgegebene Jahresbericht 

benennt als einzige Veränderung, dass an Stelle des nach 
Wolfenbüttel abgegangenen Abts Dr. Hille der frühere Pastor 
zu Kirchberg, Generalsuperintendent Stöter als Ephorus und 
Religionslehrer der drei obern Klassen eingetreten ist. Die 
Zahl der Schüler betrug am Schlüsse des Schuljahrs 62, dar
unter 30 Auswärtige. Das Programm enthält: „Vier Entlassungs
reden, gehalten in dem hiesigen Gymnasium in den Jahren 
1839 — 44.“ Die erste spricht Ermahnungen an die zur Aka
demie Abgehenden aus, diezweite beantwortet die Frage: Wer 
hat innern Beruf zumStudiren? die dritte behandelt die Frage: 
Woran erkennt man den guten Geist eines Gymnasium? die 
vierte erörtert die Frage: Welche sind die vornehmsten Hinder
nisse, die in unserm Zeitalter die Bildung des Jünglings, 
namentlich des studirenden, hemmen und erschweren? Alle 
bezeugen die Einsicht eines erfahrenen Schulmannes und eine 
Gesinnung der reinsten Humanität, und werden, im Drucke mit- 
getheilt, eine umfangreichere Wirkung nicht verfehlen.

Preisaufgaben.
Dei deutsche Verein für Heilwissenschaft in Berlin wünscht 

als diesjährige Preisaufgabe die Beantwortung folgender Frage: 
Lassen sich und wie lange lassen sich auf metallenen und höl
zernen Werkzeugen sowie auf Kleidungs- und Wäschstücken 
Blutflecken nachweisen , und namentlich auf eisernen Instru
menten von Rostflecken unterscheiden? Gibt es Methoden, 
durch welche in solchen Fällen vor Gericht menschliches von 
Thier-Blut unterschieden und überzeugend oder auch nur mit 
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden kann? Die Einsendung 
der Abhandlungen geschieht unter der Adresse des „Deutschen 
Vereins für Heil Wissenschaft“ zum 1. April 1847. Preis: 
20 Friedrichsd’or.

Die Societe litteraire de VEwre hatte zur Aufgabe gestellt 
ein Gedicht auf Poussin und dessen zu Andelys errichtetes Mo
nument. Der Preis wurde dem Advocat und Deputaten Eduard 
Cremieux ertheilt und von dem Minister des öffentlichen Unter
richts auf 600 Fr. verdoppelt. Belobung erhielten Prof. Guiard. 
in Rouen und Blanchemain daselbst.

Literarische u. a. Nachrichten.
Die Academie franfaise in Paris hat den Gobert’schen Preis 

zu 10,000 Fr. für das beste Werk aus der französischen Ge
schichte dem Werke von Buchen: „Nouvelles recherches sur la 
principautd fran^aise de Meree^ zugesprochen, als der Ver
fasser vor Veröffentlichung des Urtheils starb. Das Testament 
von Gobert lässt den Preis nur lebenden Verfassern ertheilen 
und die Akademie schwankt, ob sie ein anderes Werk auf
suchen oder dem verstorbenen Buchon den Preis zuerkennen soll.

Druck und Verlag von F. A. B8rocfcli»us in
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Intelli genzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

®urd) alle SBudffjanblungen unb Zollämter ift ju begießen:

für bie

SbrsUoflk.
5« SJetbinbung mit ber von ^Rgett gegrünbeten
hiftorifch=theolcgifcben @efeUf<i)aft ju ßeipjig berauggegeben von

Dr. W. 11 i e h n e r.
, Jahrgang 1846.

®r. 8. ^reig 4 ^lr.
Snljalt beg er ft en ^efteg.

Sie ^iftorifdj = t^eologifdje ©efellfc^aft ju Seipjig, im Anfänge bedSatyreg 
1846. — I. «Borlefung jur afabemifrfjen ®ebdd)tnififcier Sut^er’g an feinem 
brei^unbertjä^rfaen Sobegtage am 18. gebr. 1846 in ber Univerfitätg! 
Xula ju Setpjig. SSom ’fjetauSgdier. — II. Über einige Senfmäler 
ber fönigl- SJlufeen ju Berlin von religionggefdjfdjtlidjer SBebeutung. 6in 
SSortrag, gehalten im wiffenf(j)aftlid.)en Kunftverein ju ^Berlin 16. gebr. 
1846, von^^Ptpet. («Ülit einer ©teinbrudtafel.) — III. SSictor 
■ßoufin über bie erfte sperfobe ber ©djolaftif. ©em wefentlidjen fyiftorv 
fdjen Snfjalte nach mitget^eilt non 3. ®. ©ngefparbf. — IV. SBei= 
träge jur ®efd)idjtc ber bänifc^en Kirdje im SUlittelaUer, nadj ungebrud= 
ten Urfunben aug ben päpftlictjen Tlrdjiven. 23on 9t. (Slaufen. — 
V. Äirdjengefdjidjtlicbe «Otigcellen. Kraftworte aus bem SRcformationgs

Zeitalter. SÖlitgetbeilt von ST. ^5ef^e(f.
Öiefe Seitfdjrift erfdjeint je^t in meinem tlerlftge in merteljiiljrlicfjen Reffen, non 

(jenen Das erfte [oeben uusgegeben mürbe.
£eip$tg, im Suli 1846.

Soeben erschien:
Handbuch

der

Römischen Aherthiimei’
nach den Quellen bearbeitet

von
W. A. Hecker,

Professor an der Universität Leipzig.
Zweiter Theil.

Zweite Abtheilung.
Gr. 8. 456 S. Preis 2 Thlr. 15 Ngr.

Der Iste Band dieses Werkes, enthaltend die Topographie der Stadt 
Rom mit einem vergleichenden Plane derselben, erschien 1843 und. 
kostet 3 Thlr. 15 Ngr. — Des 2ten Bandes Iste Abtheilung (1844) 

kostet 2 Thlr.
Leipzig, am !• Juli 1846.

Weidmann’sehe Buchhandlung.
®on bem

Dictionnalre etymologiqne 
de la langue Wallonne 

par
Ch. Grandgagnage

ift foeben ba$ 2te ^eft (C—Hah), U Sogen ftarE, $reig 27% 9tgr. 
(22 gSr.), auggegeben, unb burcEj alle IBucb^anblungen ju bejie^en. — 
£)ag ganje SBert, weldjeg circa 3%— 4y2 S^lr. Sofien wirb, wirb vor 
(Snbe biefeg Sa^reg vollftänbig erfdjeinen. 9?adj SJoUenbung beffelben 
tritt ein erboster Sabenpreig ein. Sie erfte Sieferung fann burd) iebe 
Jbudfbanblung jur 2Cnff^t beforgt werben.

2Cttchenz im Suli 1846.
•J. A. Mayer. 1

SSei ©♦ SReclam sen. in Setpjtg ift foeben erfdjienen:

Biblisches
RealwSrterbucfi

zum Handgebrauch herausgegeben
von

Hr. 4*eorg ßened. Winer,
königl- Kirchenrath, Professor, Ritter u. e. w.

Dritte, sehr verbesserte und vermehrte Auflage.
Erster Band, Istes Heft, die 12 ersten Bogen in gr.Lex.-& 

enthaltend.
Subskriptionspreis 1 Thlr.

Diese dritte Auflage erscheint in einzelnen Lieferungen von je 
12 Bogen und kann ungefähr 100 bis 110 Bogen stark werden. Bis 
zur Vollendung des Ganzen gilt der Subscriptionspreis. Der Laden
preis wird bedeutend höher sein.

Sn ©erol&’ö SSerlaggbucb^anblung in Sßten ift erfebienen unb in 
allen SBucfyfyanblungen —eutfdjlanbö ju erhalten:

II Tesoretto.
^ausfdjaty italtenifdjrr |)ocfte.

Auswahl aus den Werken
von hundert italienischen Dichtern seit den frühesten 
Tagen bis zur Gegenwart in chronologischer Folge, 
nebst biographischen Notizen über dieselben; zugleich

Handbucli
der

italienischen Poesie, Poetik und Geschichte 
der Poesie

von
Dr. o. i. b. Woijgr,

Professor der neuern Literatur an der Universität zu Jena.

Erste und zweite Lieferung.
£>er «Beifall, ben bie vom -&rn. Serfaffer J)erauggegcbcnen Sßerfe 
lieber 2Crt für bcutfdje unb franjofifcpe poefie fanben, mürbe ibm 
anlaffung, ber italienifdjen poetifipen Literatur gleidje Sorgfalt ju mib; 
men, unb eine 2Cusroal)i aug berfeiben ju veranftalten, bie ben Spfer in 
ben Stanb fe^en fönnte, ftd) eine umfaffenbe Kenntnis berfeiben, obnt 
bebeutenben 2lufmanb von seit unb Koften ju verfc^affen- So entftanb 
biefer Tesoretto, ber alg eme ben üorjüglirfiften £>icfjtern Stalieng ent5 
nommene Sammlung djararteriftifc^er Stüde aller ©idjtungßatTen ben 
greunben ber fernen italienifchen ^oeffc mit vollem piekte ju eifrigem 
©tubium empfohlen werben fann. •— ©aß ®anje erfdicint in 4 Lieferungen

ju 7 «Bogen, bie Sieferung foftet 15 <12 g®r.)

Soeben erfi^ien unb ift in allen SBu^anblungen ju erhalten:

ber evangeltfc^en
^tri^e feit her Deformation, ^in Familienbuch 
§ur Belebung beö evangeliW^ ©eifteS. S« jmei 
Sänben. Viertes ®v- $• SebeS

©er erf.e «Banb ift mit bem Britten ^>efte gefdjloffen unb foftet 27 9?gr.; 
ber jweite S5anb wirb ebenfailg aug 3 heften befielen, unb ben $Prei# 

beg erften nidjt überfdjreiten.
^ci|>8t9r im Suli 1846.

/. ^mkljaue.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 183 1. August 1846.

Tlieolo^je.
Deutsch - katholische Literatur,

(Fortsetzung aus Nr. 140.)
III. Die Gründung der Gemeinde.

59. Ronge, Czerski imühl. Ein 7P' i unQ die christ.-kath. Gemeinde zu Schneide-
19. Jahrh. von ^er Zeit und Beitrag zur Kirchengesch. des 
nicke. Jang, ev. luth. Pastor. Leipzig, E. Pö-

€0. Refor • Gr- $• 11’A Ngr.
von Molhnstimmen der christlich-kath. Kirche. Herausgegeben 

€1. DieG] 'i Zwei Hefte. Arnstadt, Meinhardt. 1845. Gr.8. 6Ngr.
Gemeind auöensbekenntnisse einiger Christ - apost. - kath. - deutschen 
Lein»; eJ! vergiichen mit dem apost. und dessen Grund der Lehre.

(J2 & Zwicke. (1845.) Fol. 4 Ngr.
rr 10thek der Bekenntnissschriften der deutsch-kath. Kirchen, 

ausgeg. v. Dr. J. Günther. Erste Sammlung. 1845, Zweite 
(J3 jiml. 1846. Jena, Fr. Luden. Gr. 8. 20 Ngr.

*_ .onSe und Czerski. Erhebung des evang. Geistes gegen die 
römische Hierarchie. Eine historische Skizze. Zweite unver. Aufl. 
Jena, Fr. Mauke. 1845. Gr. 8. 7% Ngr.

Ronge und Czerski, Wort und That, Gegenwart und Zukunft. 
Erzählt für den Bürger und Landmann von F. Treumund. Leipzig, 
E. Pönicke. (1845.) 16. 5 Ngr.

65. Joh. Ronge oder die Entstehung der neuen kath. Kirche in 
Deutschland. Von C. G. Schlossmann. Zweite Aufl. Hannover, 
A. L. Pockwitz. 1845. 8. 5 Ngr.

66. Die Trennung der Deutsch - Katholiken von Rom in ihrem Ur
sprünge und Fortgange, dem deutschen Volke erzählt von Hr. 
Schulze. Magdeb., E. Baensch. 1845. 8. 8 Ngr.
• Geschichte der Gründung und Fortbildung der deutsch-kath.

*rche von Dr. Eduin Bauer, deutsch-kath. Pfarrer. Meissen, 
68 Gklcht.’ ’?45- Gr- 8- 20 Ngr-

säini 6^phichtliche Übersicht der Gründung und des Wachsthums 
äussern er 3etzt entstandenen neukath. Gemeinden und ihrer 
Uniriss Und innern Fortbildung, in synchronistisch-alphabetischen 
7'/2 N«? V°n ßr. M. Müller. Grimma, Verlags-Comptoir. 1845. 16.

69. Kirc?en„
von Dr. ^^^‘chtliche Übersichten zu Anfänge des Jahres 1846 
1846. Gr. ^iet'enbach. Offenbach a. M., Ernst Hoinemann.

70. Die deutsche^Jgr-
auf die Gegenwart ’ ßewegung von ihrem ersten Entstehen bis 
beleuchtet. Von j^aus protest. Gesichtspunkte historisch-kritisch 
Gr. 8. 7 ’/2 Ngr. ' Lampadius. Leipzig, J. Klinkhardt. 1846.

71, Katholische Kirchenr„f
A. Mauritius Müller. isJPrm* Monatsschrift herausgegeben von 
1846 b. j- 6 Hefte. 4 $ 1$ Hefte. Erstes Heft in 3 Auflagen.

72. Rechtfertigung meine, W- Hermes. .
Ein offenes Sendschreiben an Än von der römischen Hofkirche, 
fen wollen und können, von ’. die da hören, sehen und prü- 
Schneidemühl. Bromberg, LouirSl^P08,^ *ath« in 

73. Offenes Glaubensbekenntnis
Gemeinde zu Schneidemühl in ihre^ christlich-apostolisch-kath. 
römisch-kath. Kirche d. h. der Hier^^
gäbe an die Königl Preuss. Regierung in' B®^«^ lst dl® E1«' 
S. Gerhard. 1845. Gr. 8. 5 Ngr. " ßromberg. DanzIg, F.

741 Jrau-Rede bei der kirchlichenTrauung des kath. Predigers Czerski 
m Schneidemühlgehalten von dem evai.g. Ortsnfiirr #Berlin, W. Hermes. 1845. Gr. 8. l’A Ngr.P r ^rutimacher-

75<, Me!.n jüngster Aufenthalt in Schneidemühl, oder Mittheikiniren 
über die Persönlichkeiten und Verhältnisse in der neuen Gemeinde 
daselbst. Von A. Freiherr von Seid. Vierte Aufl. Berlin C A 
Wolff. 1845. Gr. 8. 2% ^gr. ’ U A'

76. Czerski’s erste christlich - apostolisch - kath. Predigt in der Stadt 
Posen. Mit herzl. Zuruf an alle, welche den Reformator zu has
sen meinen. Herausgeg. von Carl t’. Heugel. Posen, Selbstver
lag. 1845. Gr. 8. 2% Ngr.

77. Joh. Czerski der Stifter der christlich-apost. kath. Kirche zu 
Schneidemühl dargestellt in Wort und Bild. Nebst. Glaubensbe- 
kenntniss und Bevorwortung von Czerski. Leipzig, Pönicke. 
1845. Gr. 4. 7’/2 Ngr.

78. Joh. Czerski’s Leben und Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Gegenwart (Von —r.) Jena, Fr. Luden. 1845. 16. 3 Ngr.

79. Offenes Sendschreiben an römisch - kath. Christen., auf Veran
lassung der Rechtfertigung des Hrn.Czerski wegen seines Abfalles; 
von J. C. Jureck, röm. kath. Priester der Erzdiözese Posen. Lissa, 
E. Günther. 1845. 8. 3 Ngr.

80. Beleuchtung der Rechtfertigung des-apost. kath. Priesters Czerski. 
Von einem Katholiken. Gnesen, E. Günther. 8. 5 Ngr.

81. Joh. Czerski, Stifter der neuen Gemeinschaft, dargestellt nach 
seinem eigenen Bekenntniss. Für Alle die Sittlichkeit lieben. 
Magdeburg, Mazzucchi. 1845. 8. 2’A Ngr.

82. Offenes Sendschreiben der Wittwe Anna Czerska zu Komorsk, 
an ihren Sohn, den suspendirten Priester Joh. Czerski zu Schnei
demühl. Regensburg, Manz 1845. 8. 2% Ngr.

83. Lüge über Lüge! Actenmässig nachgewiesene Widerlegung der 
bei Manz in Regensb. erdichteten Brochüre u. s. w. Auf den 
Wunsch des Hrn. Pfarrers Czerski veröffentlicht. Thorn, E. Lam- 

.beck. 1845. 8. 2 Ngr.
84. Zur Würdigung zweier Pamphlete, gegen den apost. kath. 

Pfarrer Czerski zu Schneidern, und gegen dieDiaconen der apost. 
kath. Gemeinde zu Danzig J. Rudolph u. R. Dowiat, von Fr. 
Gerhard, Buchhändler in Danzig. Dritte Aufl. Danzig, Gerhard. 
1845. Gr. 8. Ngr.

85. Der Schneidemühler Glaubensheld. Erzählungen für’s Volk, von 
P. U. Fabisz, Benefiziaten am Collegiatstifte ad I). Mariani Mag- 
dal. Posen, Stefanski. 1845. 8. 3% Ngr.

86. J. Czerski gegenüber seinen Widersachern. Als Anhang: Auf
ruf an Theiner. Bromberg, L. Levit. 1845. Gr. 8. 5 Ngr.

87. Die Hauptsätze der christl. apost. - kath. Gemeinde zu Schneide
mühl beleuchtet vom Standpunkte der christl. Freiheit. Leipzig,, 
Otto Wigand. 1845. Gr. 8. 6 Ngr.

88. Die christl. apost.-kath. Gemeinde Schneidemühl und die mit 
ihr sind vor dem Richterstuhle der h. Schrift. Erfurt, F. W. Otto. 
1845. Gr. 8. 10 Ngr. , ,. .

89. Erklärung des Professors des kan. Rechts an der hiesigen Uni
versität Dr. Regenbrecht an den Bisthums- Verweser Dr. Latussek 
über sein Ausscheiden aus der römisch-kath. Kirche. Beilage zum 
Januarhefte des 6. B. des Propheten. Neunte Auflage. Breslau, 
Gosohorsky. (1845.) 4. I Ngr. .

90. Die christkath. Gemeinde zu Breslau.. Von ihrem Entstehen *•_ 
zur Eröffnung ihres Gottesdienstes. Dritte Aufl. Breslau, 
ther. 1845. Gr. 8. I y2 Ngr. . ,

91. Der erste öffentliche Gottesdienst der christkath. Gemeinae 
Breslau. Ein denkwürd. Ereigniss, beschrieben von Dr. • e ” 
Sechste Aufl. Breslau, W, G. Korn. (1845.) Gr. 8. - A ST-

92. Geschichtliche Constituirung nebst dem Glaubensbekenntnis 
der deutsch-kath. Gemeinde zu Dortmund. Dortm., Kruger. < 
2’A Ngr.93. Die erste deutsch-kath. Gemeinde zu Danzig. Von II. Bertholdt. 
Danzig, Homann. 1845. 8. o Ngr. *k„i;irPn in

94. Die drei ersten Erbauungsstunden der Deutsch - Katho i 
Dresden. Dem Beschlusse derselben gemäss herausgegeoe 
Franz Wigard. Dresd. u. Leipz., Arnold. 1845. Gr. ».• ».

95. Vertrauensvolle und dringende Bitte kathohsch Kaiser
der Stadt Offenbach an den Hochwürdigsten Bischo 
zu Mainz um Beistand und Anführung gegen e 
Christenth. Hanau, König. 1845. Gr. 8.
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SG. Conferenz des Hochw. Bischofs Dr. Kaiser zu Mainz mit den 

Abgeordneten der kath. christl. Gemeinde zu Offenb. Nach den 
Mittheilungen der Letzteren. Offenb., Heinemann. 1845. Gr. 8. 
2’A Ngr.

97. Authentische Darstellung der vor dem Bischöfe zu Mainz statt
gehabten Besprechung mit der Deputation der s. g. Deutschka
tholiken von Offenbach. Beitrag zur Gesch. des rel. Sektenwe
sens in Deutschl. Mainz, Kirchheim u. s. w. 1845. Gr. 8. G’/jNgr.

98. Bericht über die Offenbacher Deputation an den Hochw. Bi
schof in Mainz. Verbürgt von den Redactionen des Katholiken 
und der kath. Sonntagsblätter zu Mainz. Nebst einem Anhang. 
Offenb., E. Heinemann. 1845. Gr. 8. 33/4 Ngr.

99. Gedenkbuch des ersten öffentl. Gottesdienstes der deutsch-kath. 
Gemeinde in Offenbach. Von P. Wagner. Offenb., P. Wagner. 
1845. Gr. 4. 15 Ngr.

1(M). Das erste Concil der deutsch-kath. Kirche gehalten zu Leip
zig. Zweite Aufl. Leipz., C. Berger. 1845. 12. 5 Ngr.

101. Ronge und Czerski zur Kirchenversammlung in Leipzig. Eine 
Denkschrift zur Erinnerung an das Concil und die Osterfeier. 
Leipzig, G. Brauns. Gr. 8. 7% Ngr.

102. Die erste allg. Kirchenversammlung der deutsch-kath. Kirche. 
Abgehalten zu Leipzig, Ostern 1845. Authentischer Bericht. 
Herausg. von R. Blum und F. Wigard. Leipz., R. Friese. 1845. 
Gr. 8. 15 Ngr.

Ehne Geschichte des Deutsch - Katholicismus war bis
her um so weniger möglich, je mehr derselbe künftig 
ein Gegenstand für die Geschichte werden sollte, denn wir 
haben dann erst die Anfänge derselben durchlebt. Nur 
Urkundensammlungen und Denkwürdigkeiten dürften jetzt 
für eine künftige Geschichtschreibung von Bedeutung 
sein; doch hat das Bedürfniss einer Übersicht der in 
Zeitschriften zerstreuten Nachrichten bereits einige ge
schichtliche Versuche veranlasst. Der Gedanke einer 
Actensammlung hat den beiden zuerst angeführten 
Schriften vorgeschwebt. Die von Janj (Nr. 59), mit 
Vorrede Leipzig v. 12. Febr. 1845, gehört nur hierher, 
wiefern der Herausgeber sie als den Anfang seiner 
Acta ecelesiastica nustri temporis gegeben hat, denn 
wirklich beziehen sie sich nur auf Ronge’s schriftstelle
rische Thätigkeit bis Ende 1844, und auch darin fehlen 
zwei von der Censur gestrichene Capitel, wahrschein
lich die in Leipzig anfangs weggenommenen kleinen 
Schriften Ronge’s betreffend, indem die Lücke nur aus 
dem Sprunge von Artikel 9 auf 12 und durch das Citat des 
Censurgesetzes erhellt, welches die Anführung und 
Beurtheilung eines verbotenen Presserzeugnisses verbie
tet. Hr. Janj hat einen so guten Glauben an seinen Gegen
stand , dass er Laurahütte und Schneidemühl schon „in 
den deutsch-katholischen Landen des Königreichs Preus
sen44 gelegen sein lässt, und die Absicht seiner Schrift 
geht eigentlich auf die Noten, theils eigene ziemlich 
weitschweifige und mitunter ungrammatische Berichti
gungen, theils Auszüge aus Luther’s Schriften, mit de
nen zunächst Ronge’s Brief „gerechtfertigt und gegen 
alle Widersacher des Lichts verpallisadirt44 werden 
soll; aus denselben erhellt allerdings für diejenigen, 
welche es noch nicht wussten, dass Ronge auch darin 
gegen Luther nur ein Lamm ist, und dass Luther’s 
Streitschriften dermalen durchaus nicht gedruckt wer
den dürften, wenn Der nicht von Gottes Gnaden cen- 
surfrei wäre. Die Reformationsstimmen von Mallwitz | 

(Nr. 60) sollten, „so lange die kirchlichen Bewegungen 
interessanten Stoff darbieten, alle ein bis zwei Monate 
ein Heft erscheinen ,44 doch sind uns nur zwei Hefte 
bekannt. In den Einleitungen und Zwischenreden ist 
ein enthusiastischer Glaube an das Anbrechen eines 
einigen christlichen Deutschland ausgesprochen, zuwei
len mit ein wenig übertreibenden Bildern, besonders 
Lichtbildern: so verbreiten sich Ronge’s Worte gegen 
„den trierschen Fetisch mit der Schnelligkeit des Son
nenlichtes44 und sogar ganze deutsch-katholische Ge
meinden begründen sich „rasch wie die Lichtstrahlen.4*' 
Bei einer Sammlung der Art kommt es besonders auf 
Vollständigkeit und Genauigkeit an. Auf die Erstere 
ist es hier gar nicht angefangen, es erscheint wie ein 
Zufall, ob ein Actenstück aufgenommen oder ausgelas
sen ist, dagegen Anderes dem Deutsch-Katholicismus 
Fremde sich vorfindet, wie das ungarische Convertiten- 
Bekenntniss von 1673, aus einem deutschen Drucke 
von 1716 ohne weitere Bemerkung abgedruckt. Die 
Genauigkeit vermissten wir z. B. in der Angabe (Hft. 1, 
S. 7), dass Ronge’s Schrift an die niedere katholische 
Geistlichkeit vom Neujahrstage 1845 sei (durch Ver
wechselung mit der Schrift an die Römlinge), sowie 
(Hft. 2, S. 13 ff.) in der Mittheilung von „allgemeinen 
Grundsätzen und Bestimmungen der deutsch-katholischen 
Kirche44, ohne irgendeine Erwähnung, dass es die Be
schlüsse des sogenannten leipziger Concils sind. Eine 
Sammlung der Glaubensbekenntnisse, wie sie anfangs 
in den einzelnen Ortsgemeinden aufschossen, ist in 
Nr. 61 synoptisch zusammengestellt mit dem aposto
lischen Symbolum und dessen Auslegung in Luther’s Ka
techismus, vollständiger bis zum October 1845 und rein 
geschichtlich von Günther (Nr. 62). Sie bewegen sich 
natürlich in demselben Kreise nur mit der Verschieden
heit des Typus von Schneidemühl und Breslau, und 
finden ihren Abschluss in den leipziger Beschlüssen.

Den Anfang zu einer Geschichte macht die Schrift: 
„Ronge und Czerski“ (Nr. 6b), die zwar in der Weise 
einer Reformationspredigt anhebt und der römischen 
Kirche vorwirft, dass sie Christum nur als den Grund
stein betrachte, was doch nicht ganz gegen den 
Sinn des Ecksteins sein möchte, den die Bauleute 
verworfen hatten: aber das reformatorische Thun und 
Leiden der beiden Genannten ist bis zum Fe
bruar 1845 verständig, treu und übersichtlich be
schrieben, wobei auch, was die andern Apologeten 
verschwiegen oder beschönigt haben, die Geschichte 
von Czerski’s Ehestande, sowie die zwiefache Glaubens
richtung in Schneidemühl und Breslau, so weit sie da
mals hervorgetreten war, aufrichtig dargelegt ist. Die 
zweite Ausgabe erscheint auch dem Drucke nach 
von der ersten nicht verschieden und führt die Ereig
nisse nicht weiter. Die Erzählung, die sich als von 
Treumund bezeichnet (Nr. 64) und als ein „abgerunde
tes Ganze44 gibt, das jetzt erst (17. April 1845) mög- 
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4° Lr ’ 1St ihren Steindruckbildern von Ronge, 
^raoldi und Gregor XVI., die ebenso gut jede andere 

erson in diesen Kleidern vorstellen könnten, wol nur 
uchhändlerspeculation, mit den damals in gewissen 

Kreisen üblichen Phrasen: „Ronge der Luther — Ar- 
^oldi der Tetzel unsers Jahrhunderts, der nächst Ronge 

allmächtigem Donnerwort an die erzumpanzerten 
Pforten der Hierarchie schlug, war Robert Blum, zwar 
®ur ein Laie, aber ein Leu an Muth.“ Eigenthümlich 
Jst wenigstens, dass nicht Ronge, sondern seine Feinde 
5,die ganze katholische Christenheit wie aus einem 
Todtenschlummer aufgerüttelt,“ sowie der Glaube, dass 
man dei einst dem Reisenden Ronge’s niedriges Ge- 
b“rtshaus ze’Sen werde, „sowie man heutzutage dem 

^ier. ^aS von Luther zu Eisenach (kein Druck
feh ei) zeigt.“ Von den beiden neuen Reformatoren 

eisst es: „gleichen Schrittes gingen sie muthig vorwärts, 
Hand in Hand, verkörpertes Wort, verkörperte That,“ 
nämlich Ronge als Mann des Worts, Czerski als Mann 
der That, ohne dass auf ihre verschiedene Bahn auch 
nui hingedeutet würde. Dergleichen gilt nun als volks- 
thümliche Darstellung. Auf derselben Höhe steht 
Schlossmann (Nr. 65), welcher deutsch-katholische Er
eignisse bis zum März 1845 berichtet, mit etwas rei- 
cherm Inhalte, doch in so geringer Ordnung, dass 
zuerst das Glaubensbekenntniss der elberfelder Ge
meinde mitgetheilt wird, dann das leipziger, dann erst 
folgt Schneidemühl und Breslau. Auch hier soll der 
Lon volksmässig sein, so die Überschrift eines Capi- 
tels: „Ronge steckt aller Welt ein Licht auf,“ daneben 
Bilder als: „ein geistiger Schwefelfaden durchdringt 
bald das ganze katholische Deutschland, überall stei- 
&en die Raketen der kirchlichen Emancipation vom tau
sendjährigen Römerjoche auf zum gütigen Himmel.“ 
als^b ^ei Verf* aucb classische Erinnerungen, 
«•ustus^d werde der Papst klagen wie einst Cäsar Au- 
iAnpn'w’ i”15’ Varus von Trier, gib mir meine Le

Du Knef • ’ und die behlussvermahnung an Ronge: 
facher und <len Kubicon überschritten.“ Ein- 
bis in den hat diese Ereignisse
Geschichte zur vtthe?Z \ <N j bTn,tZt 
Sache, der er wol anÄ8 ^«tsch-kathohsehen 
nicht, dass gegenüber Z’ l veJrschwe,8t er 
»in auch eine mit 1000 V°”
Adresse an Arnoldi abgi,1?J • aus8esta“e‘e
Katholiken, an ihrer Spitze »>e.stangesehene
Bischer *u au w» r.n i. ^Ulst Radziwil, dem U, ±1? r 11„ rle Unw’ssenheit, Bosheit, 
der B skeit aussPrachen’ dle sich ~e-en das Kleid 
Zu dÄ “n<1 8e8e" '”?■ Xdmt habe.
/ h?storischen Versehen, die m Vorschriften so 

streng wie in geiehrten Arbeiten zu vermeiden sind 
gehor£ dass (s. 29) „der Erzbischof Droste Visckering 
von Köln durch Rundschreiben vom 31. März 1828 

le Kinsegnung gemischter Ehen nur dann gestatten 

wollte, wenn die katholische Erziehung der zu erwar
tenden Kinder sicher gestellt,“ und dass dieses durch 
das Breve von 1830 bestätigt worden sei; während 
doch bis 1835 der für die protestantische Regierung so 
gefällige Erzbischof Spiegel auf dem Stuhle von Köln 
sass. So ist’s eine Verwechselung mit dem Rocke von 
Argenteuil, dass (S. 77) versichert wird, der h. Rock 
zu Trier sei nach der Nachweisung eines tüchtigen Ge
schichtskenners „in einem bestimmten Jahre verbrannt 
und mithin vernichtet“ worden. Den ausführlichsten 
Bericht bis Ende August 1845 und jedenfalls die Grund
lage einer künftigen Geschichte hat Ediün Bauer (Nr. 
67) gegeben, evangelischer Candidat, dermalen Pfarrer 
an der deutsch-katholischen Gemeinde zu Dresden. Er 
gebraucht die Geschichte, wie es seine Überzeugung 
und Stellung mit sich bringt, als „eine gute Wafte in 
dem Kampfe für die heilige Sache er ist überzeugt, 
dass das Glaubensbekenntniss der dresdner Gemeinde 
„das einfachste und geläutertste, welches je die Chri
stenheit sah.“ Es fehlt auch hier nicht an den bekann
ten Phrasen, gleich im Inhaltsverzeichnisse nach der 
Austeilung zu Trier, „gegen diese Tezel’sche Ablass
krämerei tritt ein zweiter Luther auf.“ Aber das Haupt
verdienst dieser Arbeit ist da , wo ihre Schwierigkeit 
liegt, in der Darstellung, wie die tonangebenden Orts
gemeinden aus kleinen Anfängen und unter welchen 
Schwierigkeiten sie sich entwickelt haben, wobei Schnei
demühl am flüchtigsten, Breslau, Leipzig und Dresden 
am genauesten gefasst sind. Unrichtigkeiten in Neben
sachen sind meist dadurch entstanden, dass der Stoff 
aus liberalen Zeitungsartikeln ohne nachfolgende Be
richtigung und Erwägung geschöpft ist. So wird die 
jungfräuliche Gräfin Droste eingeführt als ,, eine Frau,, 
die seit Jahren contract war“; sie habe sich leider 
wieder neue Krücken fertigen lassen müssen, da die 
alten einmal zum Beweise des Wunders im Dome auf
gehängt waren; doch sei das nicht das einzige Wun
der gewesen, man habe sich noch mehre erzählt, „frei
lich ergaben sie sich später als Täuschung!“ Das ist 
auch für den Wunderungläubigsten nach demjenigen, 
was wir über diese Vorfälle wissen, Journalstil, aber 
kein geschichtliches Urtheil. In der weitausgeholten 
Episode von den vorangehenden staatsgefährlichen 
hierarchischen Umtrieben wird der Streit des Erz" 
bischofs Droste mit der Krone Preussen parteiisch er
zählt, um den Erzbischof als „den Rebellen im Namen 
Roms“ zu bezeichnen. Die Regierung selbst hat mitten 
in der Hitze des Streites ihn nie als solchen bezeichnet, 
sondern das Ministerium hat ihm nur vorgeworfen, un
ter dem Einflüsse zweier revolutionären Parteien zu 
handeln, und der König hat nachmals in offenem Briefe 
auch diese Beschuldigung für unbegründet erklärt. So 
unverschämt ist die römische Partei nicht genesen, 
„die Wartburg für eine katholische Kirche“ zu ver an

nur in Eisenach hat sie dieselbe gesucht unc
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langt, die Protestanten nahmen daran Anstoss als am 
Fusse der Wartburg. Unter den protestantischen Stim
men für die deutsch-katholische Reform (S. 282) ist 
„Paulus, Consistorialrath in Breslau," wol unser alter 
Paulus in Heidelberg. Über die wachsende Zahl der 
Gemeinde zu Breslau heisst es vor dem ersten Gottes
dienste und in Bezug auf die Rauinbedürfnisse dessel- 
ben (S. 145), dass „die Zahl derer, welche durch Un
terschrift ihren Beitritt erklärt hatten, bereits die Zahl 
1000 überschritten hatte." Auf der nächsten Seite be
laufen sie sich ,. bereits auf 800“ und endlich S. 148 
„nach diesem ersten Gottesdienste stieg die Zahl der 
Mitglieder schon bis auf 1000.“ Es kommt wenig dar
auf an, allein durch solche Flüchtigkeiten wird das 
Vertrauen auf andere Angaben erschüttert, bei denen 
eine solche Controle des Selbstwiderspruchs nicht statt
findet. Wir verlangen nicht mehr die neunjährige Auf
bewahrung der Handschrift vor ihrer Veröffentlichung; 
aber das dürfte doch angemessen sein, sie vor dem 
Drucke noch einmal durchzulesen. Die geschichtliche 
Übersicht von M. Müller (Nr. 68) bemerkt mit kurzen 
Worten unter jedem Ortsnamen nach dem Alphabet, 
was daselbst bis zum September 1845 für oder wider 
die deutsch-katholische Sache geschehen. Hierdurch 
tritt zwar der Zusammenhang des Ganzen zurück, auch 
verbirgt sich manche Notiz, z. B. die Massregeln der 
baierischen Regierung gegen den Deutsch-Katholicismus 
finden sich unter Neustadt a. d. Hardt und unter Dres
den , weil die dresdener Gemeinde sich deshalb mit na
türlich vergeblicher Beschwerde an das sächsische 
Cultus-Ministerium gewendet hat: aber diese anspruchs
lose Form ist doch zum Nachschlagen, wie zur allmä- 
ligen Ergänzung des Einzelnen geeignet. Die Vorrede 
hat sich bedächtig darüber ausgesprochen, wie unsere 
Zeit nur nach zwei rohen Maasstäben, die da Vor
wärts und Rückwärts heissen, alles messen wolle, wie 
die Erscheinung des Deutsch-Katholicismus zu einem 
Spiegel geworden sei, in welchem die entgegengesetz
ten Parteien hineinschauen, um darin nichts, als sich 
selber und jede ihren Widerpart zu sehen, und wie 
ebendeshalb die Deutsch-Katholiken ungeirrt von den 
Parteien und aller fabelhaften Gedanken von der 
Gründung einer neuen Kirche sich entschlagend, vor 
allem auf die innere Consolidirung hingewiesen wären, 
durch Ausbildung einer freien Gemeindeverfassung und 
der einfachen Wahrheit des Evangeliums sich dankbar 
erfreuend. Diefenbach (Nr. 69) in der erste:. Abhand
lung „zur Geschichte und Charakteristik der gegen
wärtigen religiösen Bewegungen , zunächst in der ka
tholischen Kirche“, setzt das Geschichtliche voraus, 
über welches er vom Standpunkte der Deutsch-Katho
liken und Lichtfreunde aus die Streiflichter seiner Re
flexionen wirft. „Der aus dem Allerheiligsten, Aller

innersten des deutschen Volkes vorschreitende Bildungs
gang desselben erstickt die Revolution durch die Re
form. Der irreligiöse, wie der fanatische Pöbel revolu- 
tionirt, das religiös gebildete Volk reformirt die nicht 
mehr genügenden Zustände.“ Er will frei gewählte 
Volksvertretung in der Kirche, wie im Staate. Eine 
kühne, anderwärts noch zurückgehaltene Wendung 
weist auf das Kirchengut hin, auf eine Zeit, wo die 
deutsch-katholischen Gemeinden durch ihren quantita
tiven Wachsthum veranlasst sein würden, „nicht blos 
den Namen, sondern auch die von ihren Voreltern, 
lange vor der Religion des trierschen Rocks und wahr
lich nicht für dessen Bekenner, gestifteten Kirchen und 
Kirchengüter gegen fremde Eingriffe zu schützen.“ Im 
zweiten Theile folgt eine „Übersicht der katholischen 
Gemeinden deutschen Bekenntnisses “ bei dem Ab
schlusse des J. 1845, gegen 300 Gemeinden, doch manche 
sehr klein als mitten unter einer protestantischen Be
völkerung, wo die Katholiken fehlen, um Deutsch- 
Katholiken daraus zu machen, manche, wie dies auch 
oft bemerkt ist, erst „in Werdelust und Werdewehen“ 
begriffen, noch als Lesevereine, oder mit einem wohl
berechtigten Fragezeichen versehen; die Mitgliederzahl 
konnte nur theilweise und meist aus frühem Monaten 
angegeben werden, am imposantesten Breslau mit 
8000 Seelen. Lampadius, wahrscheinlich ein sächsi
scher Geistlicher (Nr. 70), gibt mit Vorwort vom 
„Sylvester“ 1845 eine Übersicht des geschichtlichen 
Materials, bis zum leipziger Concil nach Eduin Bauer, 
er will dadurch zu einem richtigen Urtheil über den 
Deutsch-fcatholicismus beitragen und sein wahres Ge
deihen durch Reinigung von störenden Elementen för
dern. Dies geschieht in der Weise eines guten Jour
nalartikels, zu welchem die Schrift ursprünglich be
stimmt war, verständig, möglichst unparteiisch und 
wohlwollend. Er führt Thatsachen maasloser Vereh
rung, wie roher Verfolgung Ronge’s an, die letztere, 
soweit sie handgreiflich war, meist nur in effigie. wie 
dass in Esslingen die Schützen sein Bild zur Zielscheibe 
nahmen (muss wol Eiwangen heissen). Er wünscht, 
dass die beiden Elemente im Deutsch - Katholicismus, 
das fromm-gemüthliche durch Czerski und das kräftig
negative durch Ronge vertreten, sich gegenseitig ergän
zen, und ermahnt den letztem, sich vor zweierlei zu 
hüten, vorerst, dass er sich nicht durch die vielen 
Huldigungen sein wahres Ziel verrücken lasse, sodann 
dass er sich nicht seine natürliche Bundesgenossin, die 
protestantische Kirche „durch eine unnütze, hin und 
wieder wirklich ungewaschene Polemik“ entfremde. In
dem er dann auf die Reformen hin weist, deren auch 
die protestantische Kirche bedürfe, lässt er in der Ferne 
den hohen Dom einer deutschen Nationalkirche sehen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.Verantwörtlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.



NEUE JENAISCHE
allgemeine literatur-zeitijng.

Fünfter Jahrgang. M 184. 3. August 1846.

Theologie.
Deutsch - katholische Literatur,

(Fortsetzung aus Nr. 183.)
Endlich hat Mauritius Müller eine Zeitschrift für die 

°^!Scbe Reform in Monatsheften begründet 
1 ' • . e,n ^r8an? „welches ein gemeinsames Eini-
^«n^sprinrnp enthält, dessen historische Entwickelung ver- 
° in systematischer Ordnung das Gesammtinter- 

esse ei neuen katholischen Kirche in ihren innern und 
aussein Beziehungen umfasst, — ein Authentikon der 
gegenwärtig im Katholicismus obschwebenden Verhand- 
ungen.“ Der Herausgeber, Einer der tausend Referen- 
are in Berlin, aber einst auf dem Wege Priester zu 

werden mit Czerski im Alumnate zu Posen, Eins der 
ersten auswärtigen Mitglieder der christ-katholischen Ge
meinde zu Schneidemühl, die fast im Schoosse seiner 
dortigen Familie entstanden war, hat die Gemeinde in 
Berlin unter widrigen Verhältnissen der Gleichgültigkeit 
wie der rohen Verstörung gegründet, und bis zur Erwer
bung eines eigenen Pfarrers fast geistlich verwaltet. Die 
auf dem Titel der Zeitschrift angekündigte „Mitwirkung 
“^ Herren Cerski und Ronge“ ist seit dem December” 
. weggefallen, als von einem Zusammenwirken
komX SC\On seit Monaten nicht wol die Rede sein 
handln» Je?es Heft enthält als leitende Artikel Ab- 
KatholinT” Uber flie Absichten und Thaten des Deutsch
als Literu^^^^ Polemik gegen die römische Kirche; 
treffenden der den Deutsch-Katholicismus be-
disch als *W? nJereT,ren<,en Schrif,en5 endlich mo- 
, -L n■ Na«l>richten über Gemeindean<>e- 
egenheten , B„efe, Adressen 1

*) Auch ein besonderer Abdruck als „ein neues Zeichen 
ist damals veranstaltet worden: Schaffhausen, Brodtmann.

ist daher der Natw der "
‘«“Tfe in die Gestaltung der neuen Kirche, 
anderntheils <l>e Uiknnden „nd
enrnmeln. Das Letztere hiernach zunächst dem Er
stem dienstbar, ist nicht gerade vollständig, auch wol 
X ^“"chca Auslassungen Immer doch erwfinscht 
geschT*̂  ‘iSe Geschichtschreibung
führ :"n; DaS Er:te,'r ' mnS‘ umsichtig durchge 
sich ein?ih in ma"ChC fe;nele1I.Besti“™'»gen hat man 
liechen nUsSen’ SOga5 Christ-katho-
nschen pogmatik« S]nd vom Aprilhefte an -eeeben 
Es ist eine gewöhnliche rationalistische Dogmatik ohne 
viel Eigentümlichkeit mit einem leichten Anfluge der

ern Hegel sehen Auffassung. Warum sie bezeichnet 

wird „als Vorlage für die nächste allgemeine Kirchen
versammlung“, vermögen wir nicht einzusehen, denn 
eine officielle Dogmatik wird doch die Kirchenversamm
lungnichtaufstellensollen? Einen Mangel an theologischer 
Bildung bemerkt man, abgesehen von argen Druckfeh
lern besonders bei Namen, zuweilen in den geschicht
lichen Notizen der Streitenden gegen die römische 
Kirche, oder es fehlt doch bei den ganz populären 
Mitteilungen das Wort zur klaren Verständigung. Hin
sichtlich des Erstem heisst es z. B. gleich im ersten 
Hefte S. 8: „Der Presbyter zu Antiochien, nachher 
Patriarch von Konstantinopel, Johannes Scholasticus, 
und der römische Abt Dionysius Exiguus gaben die auf 
den allgemeinen Kirchenconcilien geschöpfte Sammlung 
der Entscheidungen der römischen Bischöfe von Siri- 
cius bis Anastasius II. heraus,“ was in Bezus? auf Jo- 
hannes Scholasticus ein grober Irrthum und auch in 
Bezug auf Dionysius sinnlos ausgedrückt ist. Als Bei
spiel des Andern sei nur der Hirtenbrief angeführt 
„des Hrn. Bischofs von Nancig, Primas-Coadjutor Lo
thringens“, welcher im Juni - und Juli-Hefte 1845, als 
aus dem Französischen übersetzt, abgedruckt ist, ohne 
irgend eine Aufklärung über denselben. *)  Dieser Hir
tenbrief, der im J. 1832 hinreichend besprochen wurde, 
ist voll der kecksten Invectiven gegen das Papstthum. 
Die nicht gerade geschichtskundigen Leser der Kirchen
reform mögen darüber erstaunt sein, dass ein Prälat 
von Frankreich in solcher Weise gesprochen habe, und 
begierig auf die Folgen eines solchen Aufrufs. Aber 
der Coadjutor von Lothringen, Hr. L’Höte ist ein ein
facher Privatmann zu Nancy und sein Bisthum nichts 
als eine der lächerlichen Decorationen, welche die 
Templerloge in Paris zu vertheilen beliebt hat.

Nach dem Gesetze, welches geschichtliche Entwicke
lungen, die aus einem nicht blos individuellen Drange her
vorgehen , meist von verschiedenen Punkten aus unab
hängig von einander beginnen lässt, geschah’s, während 
Ronge zu einer freien katholischen Kirche aufrief, dass 
dieselbe in einem Winkel von Deutschland, da wo 
deutsche und polnische Nationalität schon neben einan
der hergehen, soeben im Kleinen verwirklicht war. 
Czerski (geb. 1813) hat in der Rechtfertigung seines 
Abfalls (Nr. 72) nur die eine mehr dogmatische Ver
anlassung desselben geschildert, über die andere aus 
einer natürlichen Scheu schweigsam. Polnischer M«t- 
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tersprache, auf einem deutschen Gymnasium und im 
bischöflichen Seminar gebildet, nach dortiger Sitte ohne 
Universitätsstudien, ward er 1842 Vicar an der Dom
kirche zu Posen. Hier, an einem Hauptsitze des Prie
sterregiments, macht er Erfahrungen, er sagt, „wie sie 
Luther in Rom gemacht hat.“ Bestimmtes gibt er nur 
dahin an, dass er durch Vergleichung mit Schriftstel
len irre wurde an den Vorrechten der Priesterkaste 
und an der Christlichkeit des priesterlichen Cölibats. 
Als schmählicher Trostspruch erschien ihm die Mit
gabe ins Priesterleben: non nnam kabebis, sed mille 
pro una. Nehme man den Schleier weg, der vor den 
Zellen der Mönche hängt, und blicke in das Geheim
zimmer frömmelnder Weltpriester, so werde man da
selbst als vornehmstes Götzenbild die Venus finden. 
Wie viele heisse Thränen seien dem unsinnigen Gesetze 
des Cölibats schon geflossen von denen, die in das 
Netz eines gewissenlosen Priesters gefallen sind. Er 
selbst nahm in sein Haus ein polnisches Landmädchen 
auf, Marianna Gutowska, „eine zarte Blondine, von re
gelmässigen Gesichtszügen, mit dem lebhaften, anmuthi- 
gen Ausdruck der Polinnen,“ mit welcher er schon da
mals oder bald nachher eine Gewissensehe vor Zeugen 
einging. Brach er hierdurch ein priesterliches Gelübde, 
so ist doch ein solcher Bund nach einer alten katho
lischen Anschauungsweise eine wirkliche Ehe, deren 
Sacrament durch die Verlobten selbst vollzogen wird. 
In Folge dessen, was hiervon ruchbar wurde, ge
schah seine Versetzung nach Wiry und im März 1844 
als Vicar des Probstes Busse nach dem Städtchen 
Schneidemühl, auch eine achttägige Freiheitsstrafe 
wurde über ihn verhängt mit der Auflage, jene Person 
zu entfernen. Bald nachher kam es auf Anzeige des 
Probstes zu seiner Suspension und Untersuchung wegen 
gebrochenen Cölibats. Der Gemeinde war er lieb ge
worden und eine Bittschrift an das Consistorium in 
Posen mit 500 Unterschriften bat um seine Wiederein
setzung mit dem Schlusssätze, wenn er, wie sie gehört 
hätten, sich verheirathen wolle, so fanden sie das sehr 
vernünftig und bäten hiermit, es ihm zu gestatten. Es 
mag geschehen sein, wie der Probst erzählte, dass ih
rer viele auf die Frage hin, ob ihnen wol lieb sei, wenn 
der Vicar wieder predige, zur Unterschrift bewogen 
wurden, ohne den Inhalt genau zu kennen. Als das 
erzbischöfliche Consistorium, wie es nicht anders konnte, 
dieses Gesuch als unvereinbar mit den Kirchengesetzen 
zurückwies und Czerski, weil er sich zur Untersuchung 
nicht gestellt hatte, in contumaciam zu einer vier
wöchentlichen Pönitenzhaft verurtheilte, erklärte dieser, 
in seinem Herzen längst vom Papste abgefallen, am 
22. August seinen Austritt als röm.-kathol. Priester. 
„Aber man verstehe mich recht (sagt er in der Recht
fertigungsschrift), ich falle ab von den Irrlehren der 
römischen Hierarchie, aber ich will nicht Lutheraner, 
picht Calvinist werden. ich bleibe katholischer Christ, 

katholischer Priester, aber nach den Worten der 
Schrift, nach den Geboten Christi und seiner Apostel.“ 
Etwa 24 Gemeindeglieder hielten an ihm fest und si
cherten sein Hauswesen wenigstens vor Hunger, sie 
lebten theils in gemischter Ehe, gegen welche der 
Probst seit Jahren geeifert hatte, übrigens ein hochbe
jahrter gutmüthiger Eiferer, theils waren sie durch das 
Lesen der h. Schrift schon längst an der römischen 
Priesterreligion irre geworden; unter ihnen ein alter 
Ackerbürger, Namens Sänger, als wegen seiner Hin
neigung zur evangelischen Kirche, der seine Mutter 
angehört hatte, durch den Probst bereits von der Com- 
munion ausgeschlossen, ebenso sehr ein Mann von 
klarem, thatkräftigen Verstände, als Czerski ein wei
cher, in sich verschlossener, blonder Gefühlsmensch 
ist, der eigentlich begründende. Beide beriethen mit 
einander, was zu thun sei, eine schwere, rathlose Zeit, 
in der sie einmal drei Nächte unter freiem Himmel zu
brachten, weil sie weder Ruhe noch Trost im Hause 
fanden; endlich beschlossen sie auf Grundlage der 
h. Schrift eine christlich - apostolisch - katholische Ge
meinde zu begründen. Über das Glaubensbekenntniss 
derselben einigte man sich am 19. Oct. (Nr. 73), 
nachdem der Probst am 30. Sept, auf der Kanzel 
die Anhänger der neuen „Teuf'elslehre“ von den 
Sacrarnenten ausgeschlossen hatte. Vorangeht eine 
Widerlegung von neun Menschensatzungen und Irr
lehren der römischen Kirche mit Bibelstellen, die nicht 
durchaus Stich halten, nämlich Entziehung des Kelches, 
Heiligsprechung, Heiligen Verehrung, bewirkende Abso
lution mit Ohrenbeichte und Ablass, gesetzliches Fa
sten, fremde Kirchensprache, Cölibat, Verwerfung der 
gemischten Ehe, endlich Statthalteramt des Papstes. 
Das Glaubensbekenntniss selbst beginnt mit der nicänisch- 
konstantinopolitanischen 1 assung des apostolischen Sym
bols von der wesenhaften Gottheit des in der Jungfrau 
Mensch Gewordenen, nur dass an der Stelle des Hin
abgestiegenseins zur Unterwelt blos ein Begrabensein 
steht, wie dieses doch auch in den ältesten Lesarten 
des apostolischen Symbols sich findet. Die h. Schrift 
wird .als die einzig sichere Quelle des Glaubens und 
zwar in dem Sinne, der einem jeden erleuchteten Chri
sten zugänglich ist, anerkannt, die sieben Sacramente 
als von Christo eingesetzte Heilsmittel, die Messe als 
Gedächtniss des Kreuzesopfers nützlich den Lebendigen 
wie den Todten, auch Christi Leib und Blut wirklich 
im Altarsacramente vorhanden. Selbst ein Fegefeuer 
wird zugestanden, zwrar nicht wie es die römische 
Hierarchie lehre, aber die vielen Wohnungen im Hause 
des himmlischen Vaters seien gleichsam Stufen, durch 
welche derjenige, der sich auf Erden der vollkomme
nen Anschauung Gottes noch nicht würdig gemacht, 
werde hindurchgehen müssen, und weshalb unser Ge
bet den Verstorbenen nützlich sein könne. Die Indivi
dualität dieses Bekenntnisses tritt am schärfsten in depi
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Ze lerv°t’: „Wir bekennen, dass die Priester das 

aciament der Ehe nicht nur empfangen können, son- 
«m würdige Muster für das Volk zu sein, der 

• Schrift gemäs, sogar empfangen sollen.“ Die Vor- 
$ e ler der neuen Gemeinde übersandten am 27. Oct. 
an die nächstvorgesetzte Staatsbehörde, die Provincial- 
^egierung zu Bromberg, das Glaubensbekenntniss mit 
dem Gesuche, falls in selbigem nichts der Lehre des 
Evangelii Entgegenstehendes gefunden werde, sie als 
abgesonderte christlich • katholische Gemeinde anzuer
kennen, als tieue Unterthanen des Königs vor der Ver- 
fdgung der römischen Priestervasallen zu beschützen, 

ie ei la wegen des vorhandenen Kirchenver- 
mOgCns un c ulbesuchs zu reguliren, zugleich anzei
gen , ass sie den wegen seiner Glaubensrichtung „un
ter einem remden Vorwande“ suspendirten Vicarius 

zers i, einen würdigen Diener des Evangeliums, als 
nichT e,'SaSirt“ bat^en" Regierung antwortete 
nie i , aber auf den entgegengesetzten Antrag des 
in i S.GS "ekrte sie nicht, dass die kleine Gemeinde 

t ei gemietheten Wohnung ihres Predigers ein Zim
mer zur Kapelle eingerichtet hatte, wo Czerski noch 

öo dverbrämten Mcssgewande mit Ministranten und 
Klingel die Messe las, nur in deutscher Sprache, und 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt austheilte.

Seine „Rechtfertigung“ hat Czerski erst nach dem 
9. Nov. herausgegeben , als er bereits gegen „die un
würdige bastnachtsfarce mit einem sogenannten h. Rocke 
Christi — die Donnerworte eines Ronge“ vernommen 
hatte. Auch sie beginnt mit dem Gedanken der Frei
heit, „es gibt keinen Kerker für den Geist,“ stellt ein 
me ir oder minder begründetes Sündenregister des mit 
X S“lten verbMete» Papstthums auf, dessen „Ziel 
eine iZr U",mende Geistesdespotie und dadurch auch 
darauf i unumschränkte Herrschaft“ sei, beruft sich 
von Unmn bürSerliche» Eeben Verbindlichkeiten, 
mehr auf einSeSan5en, ungültig seien, wie viel- 
Unmündigkeit^,®  ̂ in geistiger
sei kein Meineid ket v ’l 7 Irrtl,ume™ en‘^« 
die Freiheit, die « i, abar
von Christus erwo. !,™ P 1° , Z”T 
Wahrheit die nach
Verständnisse, auf die h ScMft Z ‘ d7 T 
mol. x • r...-;i ^cinitt gegründete. So ver-mahnt er setne f.uhern Amtsbrüder, das Haus der 
japste zu verlassen, „denn es . d , Jerusalem 
Verstört und ein Stein nicht auf den . T 7 7 7 
So VA... - A 1 ”em andern bleiben,“auf G‘7 er 7 m ^"^hentler Verfolgung 
dersaeh Sel" Ke7 ’ 7" V°lk’ ™ft seinen Wb 
mir, sch2 7 '1 Ba""strahlen „ach
hier steh ‘ d,e S^ederhaufen, schmiedet die Ketten, 
helfe mir ‘ anders*

Nachdem Czerski auf weitere Vorforderung des 
Konsistoriums in einer dei Rechtfertigung beigedruckten 

Antwort vom 9. Nov. dessen Incompetenz erklärt und 
etwanige Klagführung desselben an seine Civilbehörde 
verwiesen hatte, wurde doch erst nach Ablauf aller 
im kanonischen Rechte möglichen Termine am 17. Febr. 
1845 durch den Capitularvicar von Posen, mit Auf
zählung mannichfacher Vergehungen, der grosse Kir
chenbann über ihn „als hartnäckigen Irrlehrer und 
frevelhaften Verächter der Kirche“ und über seine An
hänger gesprochen in einem erbaulichen Erlasse, wel
cher am Sonntage nach der Predigt in allen Kirchen 
der Erzdiöces verlesen werden sollte. Nach Entschei
dung seines kirchlichen Standpunkts hatte Czerski die 
nöthigen Schritte gethan um seinem häuslichen Verhält
nisse das Recht einer Ehe zu verschaffen. Da der ka
tholische Ortspfarrer das Aufgebot verweigerte, der 
evangelische nicht wagte, gelangte die Sache vor das 
Cultus-Ministerium, welches im December dahin ent
schied, dass dem Anträge zu willfahren sei, da die 
Landesgesetze bei Ehesachen eine Unterscheidung zwi
schen Priestern und Laien nicht machen. Eine neue 
Schwierigkeit ergab sich aus der verweigerten Einwil
ligung der Eltern der Braut und nach dem Excommu- 
nicationsschreiben auch seiner eignen Eltern. Da we
nigstens unnatürlich ist, dass Eltern, welche jahrelang 
es ertragen haben, dass ihre Tochter das Weib eines 
Mannes gewesen ist, ihrer Ertiebung zur Ehefrau des
selben widersprechen, wurde nach abgehaltenen Ter
minen die elterliche Einwilligung durch die Behörde 
ergänzt und endlich am 21. Febr. in der kleinen Haus
kirche die Trauung durch den evangelischen Ortspfarrer 
vollzogen. Die Traurede (Nr. 74) geht davon aus, dass 
Christus gekommen sei nicht blos uns frei zu machen 
von den Menschensatzungen im Heiden- und Juden
thum , sondern auch von denen, die nach ihm im Chri
stenthum selbst sich geltend machen würden, wodurch 
der Übergang zu einer biblischen Polemik gegen den
Priester-Cölibat gegeben ist. Die Rede ist nicht 
würdig, aber für die Eigenthümlichkeit des Falls 
druckt etwas unbedeutend.

Ein anschauliches Bild dieser Zustände hat 
Freiherr v. Seid gegeben (Nr. 75), nachdem er im 

un-
ge-

der 
Ja-

nuar 1845 aus freiem Interesse an der Sache, wie es 
scheint aus Berlin, auf einige Tage nach Schneidemühl 
gereist war, und dort leicht das Vertrauen der Bethei- 
ligten gewann, aber auch den alten Probst nicht über
ging. Aus diesen Memoiren sind die obigen Mittheilun- 
gen meist entnommen. Die Gemeinde bestand damals 
aus 85 fast allein dem Bürgerstande angehörigen Mit
gliedern, von denen 10 Auswärtige nur ihren Beitritt 
zur neuen Kirche gemeldet hatten, gleichsam Ehren
mitglieder. Die Kinder gingen zur evangelischen Schule. 
Czerski hatte die Stolgebühren abgeschafft, nach dem 
Gottesdienste wurden auf einem zinnenen Teller an den 
Stufen des Altars reichliche Spenden dargebracht, a«c i 
von evangelischen Honoratioren und Juden, doch sc len
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•die Gemeinde sich nur durch auswärtige Geldhülfe hal
ten zu können, die bereits so reichlich angekommen 
war, dass an den Bau einer Kirche gedacht wurde« 
Im Orte selbst war die evangelische Kirche mit der 
von ihr ausgehenden Gesinnung ein Schutz für die neue 
Gemeinde, und die Geschichte mit dem Nachtwächter, 
die damals durch die Zeitungen ging, nicht auf eine 
gewaltsame Entführung, sondern wahrscheinlich nur 
auf eine unschuldige Demonstration angefangen. Aber 
mitten unter einer rohen und eifrigen katholischen Be
völkerung war Czerski auf seinen nachmaligen Rund
reisen einigemal bedroht, so am 28. und 29. Juli in 
Posen 3 als er vor der dort gegründeten Gemeinde pre
digte, und eine wol zu diesem Zwecke veranstaltete 
Procession den Anlass gab das „Steinigt ihn!“ der 
Ausführung nahe zu bringen. Seine damalige Predigt 
ist von einem Freunde herausgegeben worden (Nr. 76), 
über das Evangelium vom barmherzigen Samariter ist 
sie einfach, fast gewöhnlich, aber diese milden Liebes
worte, am Schlüsse des Gottesdienstes noch die Mah
nung, auf dem Heimwege die Strassen zu meiden, auf 
denen sie mit der Procession Zusammentreffen könnten, 
bilden einen schroffen Contrast zu dem Volkstumulte, 
der sich unmittelbar nachher gegen ihn und die Seinen 
erhob. Der Herausgeber „wendet sich mit viel Geschick 
an „die lieben frommen Leute,“ die für Gott zu eifern 
wähnten, die mit den Steinen, erzählt ihnen Czerski’s 
Verbrechen, und überführt sie, dass sie wenigstens 
gegen alte polnische Gastfreundschaft gehandelt hätten, 
aber aus jedem Saulus könne noch ein Paulus werden.

Die beiden folgenden Biographien sind nicht ur
kundlich, aber aus den bisher genannten Quellen ge
schöpft. Die Erstere (Nr. 77), ist zwar von Czerski 
selbst bevorwortet, vom 11. Febr. 1845, mit feierlichen 
Worten der Schrift, z. B. „Höre, Mensch, die Stimme 
deines Erlösers, der zu dir, wie zum Lazarus im Grabe 
spricht: stehe auf! Ja stehe auf von den geistig Todten 
und Christus wird dich erleuchten.“ Aus der Biogra
phie erfahren wir: „Wie fast alle grosse Männer, wel
che die Weltgeschichte auf ihre Tafeln eingezeichnet 
hat, wurde auch Johannes Czerski nicht im Palast, 
sondern in der Hütte geboren.“ Hat er dies und Ähn
liches gelesen, und es dennoch durch seine Vorrede 
bekräftigt, so ist ihm geschehen, was den Löwen des 
Tags leicht geschieht; hat er es nicht gelesen, so war 
es sehr unvorsichtig, eine unbekannte Schrift zu be- 
vorworten. Dieselbe soll übrigens dem deutschen Volke 
nur zum Bilde des leiblichen auch einen Abriss des 
geistigen Menschen bringen, d. h. zu einem Portrait 
Czerski’s, einem gutmüthigen, leeren, nach unten hin 
langem Gesichte, ist es eine biographische Zugabe, 
in welcher er, blos mit den Gedanken des römischen 
Glaubens zerfallen als „das Opfer des Priesterstolzes 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

und Priesterhasses“ dargestellt wird. Die andere Bio
graphie (Nr. 78) vom April 1845 hat ohne Phrasen 
alles Bekannte zu einem deutlichen Bilde sorgfältig zu
sammengestellt, vornehmlich Seid, doch auch Zeitungs
notizen benutzend, so dass uns neben einigem Wichti
gem, unverholen bleibt, was die Frau Czerski bei 
der Trauung trug, „ein schwarzseidnes Kleid, weis
sen Atlasshawl und eine mit einer Rose geschmückte 
Haube.“

Die katholische Polemik gegen Czerski in den 
Schriften von Jureck (Nr. 79) und „von einem Katho
liken“ (Nr. 80), so weit sie sich an die Sache hält, be
dient sich jener Streitgründe, die seit drei Jahrhunder
ten in denselben streitigen Sätzen gegen die Protestan
ten üblich sind. Man wird nicht daran denken, sie in 
jeder einzelnen Flugschrift einer Kritik zu unterwerfen, 
und es ist bekannt, welche Übertreibungen hier auf 
beiden Seiten hergebracht sind. Wenn z. B. Czerski 
sich gegen den Cölibat auf 1 Tim. 3, 2 beruft, und 
diese Stelle schreibt „ein Bischof soll sein unsträflich, 
eines Weibes Mann“, so sieht das freilich darnach aus, 
als wenn der Apostel nur verheirathete Priester wolle, 
wie man es in Schneidemühl verstanden hat. Dagegen 
„der Katholik“' mit gutem Rechte einwendet, theils dass 
unmöglich der Apostel mit sich selbst so im Wider
spruche stehen könne, um hier allen Priestern dasHei- 
rathen zu empfehlen, während er anderwärts selbst an 
einfachen Gemeindegliedern die Ehelosigkeit vorzieht, 
theils dass der Grundtext unverweigerlich die Über
setzung fordert „eines Weibes Mann,“ also nur einen 
Gegensatz gegen das zweimalige Verheirathetsein ent
hält, wie man dies auch in jedem guten protestanti
schen Commentar lesen kann. Dennoch erhellt aus die
ser Stelle, dass der Apostel gegen den ehelichen Stand 
eines Priesters nichts einzu wenden hat, es war dem
nach nicht ganz „sinnlos", diese Stelle gegen den Cö
libat anzufuhren, und es ist nur eine Ausflucht, wenn 
„der Katholik“ versichert: „weil zur Zeit Christi unter 
Juden und Heiden selten Unverehelichte gefunden wur
den, die zugleich tüchtig genug waren, ein Kirchenamt 
zu übernehmen, so konnte die Kirche noch nicht als 
allgemeines Gesetz promulgiren, jass nur Unverehlichte 
die priesterliche Ordination erhalten dürften“, denn wo
her weisst er denn, dass die apostolische Kirche ein 
solches Gesetz für christlich gehalten habe? Das Ur
theil über die Form der „Rechtfertigung“ ihres Gegners 
ist in beiden Schriften sehr verschieden ausgefallen. 
Jureck bezeichnet Czerski’s Apologie als „eine schü
lerhafte Arbeit, ein Kauderwelsch“: der anonyme Ka
tholik findet darin alles „so schön gerundet, so wohl 
gefügt,“ dass im Vergleiche mit Czerski’s erster Schrift, 
dem offnen Glaubensbekenntnisse, ihn der Gedanke an
gewandelt hat, eine zweite geschicktere Hand möge 
wenigstens die letzte Feile an die „Rechtfertigung“ ge
legt haben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Schrift von Jureck weiss ihre eigne Unbedeu- 
ten eit au gute Weise zu rechtfertigen, Czerski ver- 
ciene gai nicht durch einen Gelehrten vom Fach 
V*  Werd611 ? selbst wenn seine Verirrungen

*) An den christl. Adel deutscher Nation. Werke. Bd. X, $54.

un ’ö gründlicher widerlegt werden sollten, werde es 
auc i nur durch „einen schlichten Seelensorger” ge- 

andere anonyme Schrift (vom 25. Jan. 
°) ist nicht nur gehaltvoller auf die Sache einge- 

gangen, sondern ist auch bedeutender in ihrem Angriffe 
auf die Person, als von einem Studiengenossen Czers- 
ki’s, für dessen priesterliche Wirksamkeit m Posen als 
Prediger und als Kinderlehrer hier ein gutes Zeugniss 
ausgestellt wird, wie er hoch geachtet war, und be
sonders arme Kinder, deren Unterricht er aus freiem 
Antriebe auf sich genommen hatte, an ihm hingen. 
Aber eine verführerische Schlange habe sich in die 
stille Wohnung des arglosen Geistlichen geschlichen, 
und wie ein alter naiver Vers von Heinrich VIII. er
zähle: „Liebe war’s, die Heinrich Weisheit lehrte, und 
des Evangeliums Licht strahlt’ ihm aus Boley’s Augen“, 
so habe die „Haushälterin, oder was sie sonst ihm 
War den römischen Priester immermehr zu einem 
!X^hl£iaUMensbeken^ verholfen, „denn das 
die Bitten n ist erfinderisch“ Vergeblich seien 
cn als dasn^rniahnun^en der Freunde gewesen, und 
S ’Ln ak .°ffe?tllche Argerniss schon zu gross ge- 
Ähe BebT? ''r ArSSte CTf0lst war’ musste 
V und seiner^ dem hyPeii<lynisCh«n Leben des 
Vjcats J«ngen treundin ein Ende zu machen
suchen.- _H’e7.Xrfi er Vorwnrf hegründet: „Czerski 
y^rschweigt fteihch unredlich genug diesen wichtigen 
Wendepunkt in seinei Biographie.“ °

?Chr>.ftA-T Ich nn ^iebhaber <>er Sittlichkeit 
(Nr. 81) beschäftigt sich allein mit dieser offnen Stelle, 
we ehe Czerski persönlichen Angriffen bietet, und über 
welche ja schon Erasmus den bekannten Scherz gemacht 
nat. in einem Zeitungsartikel vom 24. Nov 1844 der 
damals die Rnnde macbte und mit dessen Abdrucke 
«hese Schrift anhebt, hatte Czerski treuherzig den 
Wunsch ausgesprochen, „dass der ganze Cölibat bald 
mit einer Hochzeit beschliesse.“ Man kann nicht sa
gen, dass er mit dem Folgenden das allgemeine Bedürf- 

niss der Ehe tief begründet hätte: „Der katholische 
Priester ist eben so gut wie jeder andere Mensch der 
weiblichen Pflege bedürftig, wenn er nicht, dem Wilden 
ähnlich, im Schmutze versinken will. Die Mehrzahl 
der Geistlichen unterhält daher Cousinen, Köchinnen 
u. s. w., und wechselt mit diesen, so oft es die Umstände 
fordern.“ Er habe nicht heucheln können und wahr
haft religiöser sei, das Papstgesetz der Ehelosigkeit 
aufgebend nach dem göttlichen Gesetze ein christliches 
Ehebündniss einzugehen, „welches, da die Kirche ihren 
Segen verweigert, nur ein matrimonium clandestinum 
sein kann.“ Unser namenloser Verf. findet diese Lehre 
im Munde eines Seelensorgers gefährlicher als einen 
Roman des einstmaligen jungen Deutschland von „der 
Entfesselung des Fleisches,“ und ruft aus: „Wehe, 
tausendmal Wehe einem Lande, in dem ein gefallenes 
Kind, statt zu wimmern: ihr Berge fallt über mich! 
den Altern mit den höhnenden Worten entgegentritt: 
da die Kirche ihren Segen noch nicht geben konnte, 
habe ich eine heimliche Ehe (matrimonium clandesti- 
num) abgeschlossen.“ Es lässt sich nicht bergen, dass 
solche heimliche Ehe, über welche auch Luther als 
gültig nach damaligem katholischen Kirchenrechte bitter 
gezürnt hat, vom Tridentinischen Concilium mit Recht 
für nichtig erklärt worden ist, denn sie enthält die ge
fährlichste Nachbarschaft von Ehe und Zuchtlosigkeit, 
und schliesst jede besonnene Erwägung und jede Be
achtung fremden Rechtes vom Momente der Leidenschaft 
aus. Czerski mag darum getrost bekennen, dass er 
menschlich gefehlt hat, aber nachher hat er gehandelt, 
wie Luther gerathen*):  „Man findet manchen frommen 
Pfarrherrn, dem sonst niemand keinen Tadel geben 
mag, denn dass er gebrechlich ist, und mit einem Weibe 
zu Schanden worden, welche doch Beide also gesinnt 
sind in ihres Herzens Grunde, dass sie gern immer 
wollten bei einander bleiben in rechter ehelicher Treu, 
wenn sie nur das möchten mit gutem Gewissen thun, 
ob sie gleich die Schänd müssten öftentlich tragen. Die 
zwei sind gewisslich vor Gott ehelich. Und hie sage 
ich, dass wo sie so gesinnt sind, dass sie nur ihr Ge
wissen frisch erretten. Er nehme sie zum ehlichen 
Weibe, und lebe sonst redlich mit ihr, unangesehn, ob 
das der Papst will oder nicht will, es sei wider geist
lich oder fleischlich Gesetz. Es liegt mehr an deinei 
Seelen Seligkeit, denn an den eigengewaltigen, frevent- 
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liehen Gesetzen, die zur Seligkeit nicht noth sind, und 
sollst eben thun wie die Kinder Israel, die den Ägyp
tern stahlen ihren verdienten Lohn; also stiehl auch 
dem Papst dein ehelich Weib und Kind.“ Auch lässt 
sich nicht bergen, dass diese Sache den Ausschlag ge
geben hat für Czerski’s Abfall und als Vermittelung 
für den Umschwung seiner religiösen Überzeugung 
leicht zu verdächtigen ist: dennoch kann nur der Par
teihass behaupten, dass er diese Sache begonnen habe 
um ein Weib zu nehmen; und was haben die gewollt, 
die ihm nachfolgten?

Im Excommunicationsdecrete wird ihm auch vorge
halten, dass er den eignen Vater wegen verweigerter 
Einwilligung zu seiner Verheirathung vor Gericht for
dern liess, und derselbe bald nachher vor Gram ge
storben sei. Es hat etwas Tragisches, wenn statt des 
Vaters frohen Segen die älterliche Einwilligung durch 
eine Gerichtsbehörde ergänzt werden muss: dennoch 
kann selbst die Pflicht für Ehre und Lebensglück einer 
andern Person dieses Verfahren fordern, wenn jene 
Einwilligung nur durch die Einflüsterung feindseliger 
Priester verkümmert wird. Den Grund von des alten 
Vaters Tode hat die bischöfliche Behörde schwerlich 
genau untersucht, und ist derselbe ihrem Vorwurfe je
denfalls sehr gelegen gekommen. Dieses weiter aus
bildend erschien ein Sendschreiben der Witwe Czerska 
(Nr. 82), als Anklage der Mutter gegen ihren Sohn, 
öffentlich, weil er erklärt habe, die Briefe der Seini- 
gen uneröffnet zurückzuschicken. Die Mutter beschul
digt den Sohn des Mädchenraubes, der Verführung, 
jeder Schande und Lieblosigkeit. Beigefügt ist ein Zeug- 
niss des ältern Bruders, vom 16. Febr. 1845, welcher 
alles von der Mutter Angeführte bekräftigt. Ferner 
von demselben Datum die Zeugnisse zweier Einsassen 
desselben Ortes, Komorsk, des Grammatowski, dass 
Joh. Czerski seine sechzehnjährige Stieftochter, Thekla 
Solecka, kurz nach Ostern 1842 zur heimlichen Ver- 
lassung des älterlichen Hauses verführt, dieselbe nach 
Posen entführt, und sie erst wieder herausgegeben 
habe, als ein expresses Fuhrwerk nach ihr geschickt 
wurde; ferner des Gutowski, dass seine Tochter Ma
rianna sich im Sommer 1843 heimlich entfernt, zu dem 
Domvicar Czerski begeben habe und trotz aller Auffor
derungen noch nicht zu ihrer kindlichen Pflicht zurück- 
gekehrt sei. Hierzu ein Zeugniss des evangelischen 
Schulzen zu Komorsk. dass „Vorstehendes von den Un
terschriebenen wirklich eigenhändig unterschrieben, re- 
spective unterkreuzt worden ist/4 da die beiden Ein
sassen des Schreibens nicht kundig sind. Diese Schrift 
erschien zu Regensburg mit der Schlussbemerkung, 
„die beglaubigten Originalzeugnisse befinden sieh in den 
Händen des Verlegers,“ ist aber auch in der Provinz 
Posen ohne Censur nachgedruckt und zahlreich unter 
das Volk verbreitet worden.

Das Sendschreiben der Mutter ist zwar schlecht 

genug geschrieben und selbst ohne allen Pathos eines 
gekränkten Mutterherzens: aber es lag auf der Hand, 
dass eine arme polnische Bauernfrau, welche ihrem 
Sohne sogar seine „mangelhafte höhere und feinere Bil
dung und die crasseste Unwissenheit im Gebiete der ka
tholisch-theologischen Wissenschaften“ vorwirft, in 
dieser schriftgelehrten deutschen Weise nicht schreiben 
konnte. Man mochte es als eine poetische Fiction an
sehen , um die häuslichen Verhältnisse Czerski’s auf 
eine eindringliche Weise zur Sprache zu bringen, wenn 
nicht die nachfolgenden Zeugnisse doch wider den Glau
ben an den Ernst des Briefes hervorbringen sollten. 
Das Schriftchen „Lüge über Lüge44 (Nr. 83) enthält 
bereits das Hauptdocument zur Aufklärung dieser Sa
che, da es aber namenlos ist, durfte man ihm mis
trauen. Die zweite Schrift von Gerhard, einem be
kannten danziger Buchhändler (Nr. 84). trägt das volle 
Gepräge der Offenheit und Urkundlichkeit. Er, aller
dings mit Czerski befreundet, liess die Witw e Czerska, 
welche dermalen im Hause ihres Sohnes zu Schneide
mühl lebt, über jenes Sendschreiben vernehmen, sie 
erklärte: „Ich kann nicht deutsch, auch nicht schreiben. 
Ich habe daher diesen Brief nicht geschrieben, ihn auch 
nicht in meinem Namen schreiben lassen. Er ist ganz 
ohne mein Wissen geschrieben und gedruckt worden.44 
Diese Aussage ist in aller Form Rechtens polnisch und 
in amtlicher deutscher Übersetzung mit den drei Kreu
zen der alten Frau unterzeichnet vom königl. Stadtge
richte zu Schneidemühl ausgefertigt. Hr. Gerhard be
merkt, dass das Original dieses Protokolls sowie die 
Originale der übrigen von ihm noch abgedruckten Do
cumente sich in seinen Händen befinden und von jedem 
Gebildeten eingesehen werden können; ohnedem ist 
mitten in einer grossen preussischen Stadt bei lebhaf
ter Theilnahme an dieser Sache die Fälschung oder 
blosse Vorgeblichkeit eines preussischen Gerichts-Pro
tokolls undenkbar. Nachdem hierdurch die Hauptan
klage als eine Fälschung daigethan ist, kommt wenig 
darauf an, wie die andern Zeugnisse entstanden seien. 
Über das Zeugniss des ältern Bruders versichert Hr. 
Gerhard sich zu der Erklärung ermächtigt, dass der
selbe jenes Zeugniss nicht ausgestellt hat, dass jedoch 
eine gerichtliche Vernehmung desselben erst noch be
wirkt w erden soll. Nach der anonymen Verteidigungs
schrift geht seine Aussage dahin, dass ihm zwar ein 
Schriftstück der Art zur Unterschrift mit der Bedeutung 
vorgelegt worden sei, er möge nur unterschreiben, es 
würde ihm nichts schaden, dass er aber seine Unter
schrift standhaft verweigert habe. 1" ür dieses Sach- 
verhältniss im wesentlichen spricht, dass Simon Czerski, 
Organist an der Pfarrkirche zu Komorsk, weil er im 
April 1845 seinen Bruder bei dessen Durchreise nach 
Danzig gastfreundlich bei sich aufgenommen hat, von 
seinem Amte suspendirt und dadurch mit sechs Kindern 
in grosse Dürftigkeit versetzt worden ist. Die beiden
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erkprn ^eu^n‘sse scheinen echt zu sein, und hieraus 
. । d,t s‘ch die Bezeugung des Schulzen, nur dass sie 
stell kei<1en letztem gehörig im Drucke so ge- 
d ! lst’ als gehöre sie zu sämmtlichen Unterschriften 

^«eiügten Personen. Wer das Zeugniss des Gram- 
owski liest, kann nicht anders denken, als dass von 

einer gewöhnlichen \ ei - und Entführung die Rede sei. 
Hr. Gerhard macht mit Recht aufmerksam, wie künst
lich die Worte dieses Landmannes, der als nur mit 
drei Kreuzen unterzeichnend, sie jedenfalls durch fremde 
Hand aufschreiben liess, gestellt sind, um den Worten 
nac i v\an zu sein, und doch einen ganz andern Ein
druck zu machen. Nämlich Thekla Solecka war 16 
'JX a«nnn i*61 ^t,e^vater dieses schreiben liess, im J. 
im dreizehn? 1 star)d sie zur Zeit der Entführung 1842 
dem Wiilp q11 ^lre. Czerski nahm sie damals nach 
Tochter seines P z”^31, ni5t der achtjährigen

Sol i "ru"ers mit nach Posen, damit sie dort 
°*emn ?U 6 ^eha^ten würde. Die bestimmte Schule ist 
der n.5 u,,d Czerski besitzt einen Brief der Mutter, 
eir W* (heses Sachverhältniss passt. Später wurde 

1 agen zur Abholung des Mädchens nach Posen 
■»eschickt, weil die Mutter tödtlich erkrankt war. Hr. 

ci hard nennt als den Urheber dieser Intrigue, respec- 
tive \ erfasser des Sendschreibens, den katholischen 
Probst Bonin zu Komorsk nebst einem andern Helfers
helfer desselben Standes. Die Gründe dieser persön
lichen Anschuldigung sind nicht ausgeführt. Unter dem 
Siegel dieses Probstes Bonin erhielt Czerski auch zwei 
Thaler nach Danzig zurückgeschickt, welche er bei 
seiner Reise durch Komorsk dem dasigen Hospital ge-

Ilatte‘ ln <Jem Couvert fand sit'h nachfolgende 
der Du ’ ”Unser Prediger Czerski vzu Schneidemühl, 
Dein e’H Hallunck; Dein Name sei verwünscht; 
geschehe0\ komme nicht mehr über uns; Dein Wille 
uns römi^O<ler Schneidemühl noch anderswo; gib 
welche Du Katholiken heut’ unsre Ehre zurück, 
gieb uns unsre »V Bosheit genommen hast; und ver- 
zuin Teufel geia^t ]ld; dass wir öich nicht schon lange 
Schurkereien; ‘ fl^r e”’ aIs auch wir veroeben Deii1e 
nicht wieder in Ver^ |UKS echte römische Katholiken 
dein erlöse uns ew^‘Uns Dicb zu unterstützen; son- 
wart; denn aus ist DeinVpn.Deiner. hässlichen Gegen- 
Macht zu Schneidemühl, Deine Kraft und Deine
Gerhard darlegt, enthält eh^T Dey zweiteFall, den 
gesponnene und durch untadeliri^ ™’nde5 bösartig an- 
Intrigue der Vorsteher des kühner ^,euo,nsse enthüllte 
gen zwei aus demselben zu den 
übergetretene Alumnen. Es w«re 5 n"
schmachvolle Thaten dem römischen KaUtoi'0 • ’ S° j 6 
««inpin iru. n . .. t i vtuioiicismus oder seinem Kleins aufzuburden: aber unleugbar * d 
unter diesem sich immer Menschen gefunden h 
welche für die gemeinsamen Zwecke weder Fäkrfm^ 
noch Verläumdung scheute.], von der Schenkung Con”

stantin’s her bis zu diesem kleinen Bubenstücke in 
Komorsk.

Eine harmloser,e Polemik waltet in den Erzählun
gen von Fabisz (Nr. 85), mit dem unwillkürlichen Ver
dienste, nicht ohne Anschaulichkeit darzustellen, wie 
die Bedenken gegen Priestercölibat, Ohrenbeichte, la
teinische Cultussprache u. s. w., welche Czerski zu
nächst unter die Bevölkerung einer kleinen Stadt ge
worfen hatte, sich im Volksmunde ausnehmen; freilich 
in der Art mancher Kindergeschichten, die Widerlegung 
der Bedenken höchst oberflächlich, aber die Aufnahme 
dieser Widerlegung und hierdurch bewirkte Rückbe
kehrung desto bereitwilliger. Wenn z. B. ein vom 
schneidemühler Markte zurückkehrender Ökonom die 
Mittheilungen des „neuen Heirathsapostels“ überbringt, 
so entgegnet sein Probst, eine Rede Czerski’s gegen 
den Cölibat parodirend: „Man ziehe den Schleier fort, 
der vor den Ehegemächern hängt, man blicke kühn in 
das Geheimzimmer zärtlich thuender Ehegatten, und ich 
darf es behaupten, was die Welt selbst nicht zu leug
nen vermag, ein Grauen wandelt mich an, denn wie 
viele Thränen sind nicht schon von denen vergossen 
worden, die in das Netz gewissenloser Ehepersonen 
gefallen sind.“ Ist hiermit die Neigung zum Sacramente 
der Ehe überhaupt eingeschüchtert, so folgt dann die 
positive und biblische Begründung des Priestercölibats: 
„Der katholische Priester ist der Vermittler zwischen 
der Gottheit und Menschheit, weshalb ihm der Zustand 
der Engel, der Himmelsbewohner, zweifelsohne nur 
zusagen kann und muss, und da wir aus dem Munde 
unsers Heilandes wissen, dass man im Himmel weder 
freit, noch sich freien lässt, also in der steten Ehelo
sigkeit verharrt, so soll der Priester folgerecht auch 
ehelos bleiben.“ Der Erfolg solcher katholischen Zu
rechtweisung wird dann am Schlüsse jeder Geschichte 
in der Art berichtet: „schweigend und mit Schamröthe 
bedeckt ging der apostolische Christ von dannen,“ oder 
eine Mutter „wischt sich eine Freudenthräne aus den 
Augen,“ dass sie ihren Knaben wieder zum Fasten be
wegt, nachdem er sich Czerski’s Lehre angeeignet 
hatte, dass mau nur fasten solle, wenn ein innerer 
Drang dazu vorhanden sei, den er dermalen gar nicht 
in sich spürte; oder es wird auch nur erzählt, wie eine 
fromme katholische Jungfrau die Bewerbungen eines 
jungen Mannes zurückwies, „der sich einen Schüler 
des schneidemühler Propheten nannte.“ Eine solche 
concrete, geschichtlich eingekleidete Polemik wird im
mer manche Schafe der Heerde bewahren, wenn sie 
auch eine sehr geringe Volksbildung voraussetzt.

Unter den namenlosen Vertheidigungsschriften ist 
die Erste (Nr. 86) von einem entschiedenen Freunde 
der Deutsch-Katholiken noch in den Anfängen dieser 
Sache verfasst. Von dem Gedanken ausgehend, dass 
das Ereigniss zu Schneidemühl nicht die zur That ge
wordene Idee eines einzelnen Menschen sei, so« ern
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das Werk der durch das Volk verbreiteten Überzeugung, 
die unter dem Drucke geistiger Bevormundung aufge
reizt, im Muthe einiger kühnen Männer sich Bahn brach, 
will doch der Verf. jenen einzelnen redlichen Menschen 
nicht ungestraft verläumden lassen. Viele der ihn 
Schmähenden im Klerus, wenn sie heute heirathen könn
ten, würden nicht diejenige erwählen, die ihnen bis
her gedient habe, weil sie sich ihrer zu schämen hät
ten ; sie handelten nicht wie Czerski, „weil Ihr, gerade 
herausgesagt, nicht so rechtlich seid wie er.“ Die bei- 
den Andern (Nr. 87, 88) haben mit der auf ihren Ti
teln angegebenen Verschiedenheit des Standpunktes in 
Bezug auf die durch das schneidemühler Bekenntniss 
beanstandeten Artikel des römischen Katholicismus die 
hergebrachte protestantische Polemik verständig und 
theilweise beredt ausgefuhrt.

Schneidemühl wäre ohne Ronge in seiner blos 
localen Stellung leicht verkümmert, aber Ronge’s all
gemeine Aufrufe erhielten durch Schneidemühl ein be
stimmtes Vorbild der Verwirklichung. Er war im 
November 1844, als sein Verhältniss in Laurahutte 
sich durch dortige Eröffnung einer öffentlichen Schule 
gelöst hatte, nach Breslau gekommen, wo Dr. Ritter 
seine gelehrte Vorlesung über die Reliquien gegen 
Ronge’s „ Declamationen“ hielt und Domprediger För
ster seine glänzende stürmische Beredtsamkeit gegen 
alle Neuerer in der Kirche, wie im Staate richtete. 
In der altkatholischen, und doch von allen Geistern 
der Freiheit und des Protestantismus durchdrungenen 
Stadt fand Ronge vornehmlich an einem unabhängigen, 
liberal gebildeten Bürgerthum eine Stütze. Durch den 
Absagebrief, welchen Dr. Regenbrecht, selbst Dom
herr und Professor des kanonischen Rechts an der 
Universität, am 15. Dec. an das Domcapitel erliess 
(Nr. 89)? die selbstsüchtigen und verdunkelnden Bestre
bungen des hohen Klerus seit einem Menschenalter 
scharf durchgehend und von einer Kirche Abschied 
nehmend, deren Bestrebungen er mit dem Geiste Jesu 
nicht zu vereinigen wisse, erhielt diese Partei einen an
gesehenen und gelehrten Rathgeber. Aber ihre Bestre
bungen waren noch sehr unbestimmt und Ronge er
scheint hier durchaus nicht als kirchengründend. Als 
ein reicher Fabrikherr und Stadtverordneter berathende 
Versammlungen veranlasst hatte, vereinten sich unter 
mancherlei Verstörung geringe Minoritäten, erst zu ei
ner Anfrage an das Domcapitel, ob es den Verdäch
tigungen seines Predigers gegen den guten katholischen 
Glauben aller Männer des Fortschrittes beistimme? 
dann zu einer Beschwerdeschrift gegen die vom Klerus 
geltend gemachten Misbräuche an den König mit der 
Forderung einer Provinzialsynode, wo möglich eines 
Nationalconcils. Bevor noch die Vergeblichkeit dieser

Verhandlungen sich herausstellte, hatte ein. einfacher 
Mann, Einer aus den Kriegsjahren her, ein Maler, der 
uns nicht aus der Kunstgeschichte bekannt ist, Albrecht 
Höcker das entscheidende Wort gefunden durch den 
„Aufruf an die schlesischen Katholiken: Wer von Euch 
zu der neuen katholischen Kirche Deutschlands sich 
bekennen und Joh. Ronge zu seinem Seelsorger er
wählen will, der sammle Namensunterschriften.“ Die 
Unterschriebenen hielten am 22. Januar 1845 ihre erste 
Versammlung, welcher Ronge bestimmte Artikel vor
legte, die Grundlage der folgenden Verhandlungen am 
26. und 29. Jan. Man einte sich leicht über jene Pro- 
testationen, welche seit den Tagen der Augsburgischen 
Confession die Losung aller derer gewesen sind, die 
sich von der römischen Priesterreligion lossagten, auch 
in Schneidemühl, nur dass das Recht der Gemeinde 
sich ihren Prediger und Vorstand zu erwählen bestimm
ter herausgestellt, und die Sacramente auf Taufe und 
Abendmahl beschränkt wurden, indem doch die Ehe 
als göttliche Einrichtung heilig zu halten sei. Als die 
einzige Grundlage des Glaubens wurde die h. Schrift 
anerkannt, mit dem Zusatze, dass die freie Forschung 
und Auslegung durch keine äussere Auctorität beschränkt 
werden dürfe. In der Berathung am 2. Febr. über das 
Glaubensbekenntniss vereinigte man sich für das apo
stolische Symbol als das älteste, fast allen christlichen 
Parteien noch gemeinsame. Aber in freiwilligen Con- 
ferenzen der leitenden Mitglieder im Laufe der Woche 
wurde beschlossen, diesem Symbol eine dem jetzigen 
Zeitbewusstsein entsprechendere Form zu geben, welche 
in der Sonntagsversammlung am 9. Febr., von Ronge 
empfohlen, als die Bedingung einer allgemein-christli
chen Kirchengemeinschaft ohne allen Glaubens- und 
Gewissenszwang, angenommen wurde. Dieses bres- 
lauer Bekenntniss hat an die Stelle der alten heiligen 
Formeln modernere Ausdrucksweisen gesetzt, der erste 
Artikel hat einen Zusatz von der göttlichen Weltre
gierung erhalten, der zweite in rein praktisch christli
cher Fassung alles verloren, was sich auf das Gött
liche und Wunderbare im Leben des Heilands bezieht, 
selbst die Auferstehung. Nachdem ein Kirchenvorstand 
erwählt war, wurde in dem vom Magistrate überwiese
nen Betsaale des Armenhauses am 9. März der erste 
Gottesdienst gehalten und auf die Anfrage des Vor
standes Ronge als Pfarrer berufen durch ein einmü- 
thiges Ja dei Gemeinde, die hier bald zu Tausenden 
wuchs. Ein kurzer allgemein gehaltener Bericht hierüber 
ist in Nr. 90 gegeben.*)

) Vg], Geschichte der Christ -kath. Gemeinde zu Breslau. In 
d. kath. Kirchenreform. Decemb.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Haud in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrockliauH in Leipzig.
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Deutsch katholische Literatur, 

!?• 1(F°rtSetzunS aus Nr. 185.)
j^ine ausführliche P 
dienstes von jenes ersten Gottes-
Oer ersten Feie, 1; <Nr 91> lässt das Herzerhebende 
die Idee des Ul1,61068 Bundes^ der sich berufen glaubt, 
Menschen zu v . v”n einem Bruderbünde aller
gekleideten m? ??rklicben; Machfuhlen: auch an weiss- 
^nd scho . dchen mit Blumenkränzen fehlt es nicht, 
hervor r tntt Ro,,Se’Verehr”ng in vulgärer Poesie 
Wurde ? am ^kare überreicht und vorgesungen 
betropf Z* 8’ ”üeh, Würd’ger kühn voran, auf der 
inan 11 ^akn 5 f°]gen Dir. — Du würd’ger Ehren- 

n> biachest dazu die Bahn echt ritterlich.44 In der 
^spräche an die Gemeinde, mit welcher Ronge das 

Amt übernahm, ist zwar von der Ehre und dem Ver- 
tiauen ihrer Wahl die Rede, er verzichtet auf das Prä
dicat Ehrwürden und Hochwürden. er will nur an der 
Menschenwürde Theil haben, „denn eine höhere Würde 
gibt es nicht4*: aber irgend eine christliche Individualität 
ist an dieser Rede nicht erkennbar.

Auf ähnliche Weise wie in Breslau setzten sich bis 
unter^erzeit etvva in 20 norddeutschen Städten fast nur 
Bevölk atbobken ’ zerstreut in einer protestantischen 
alle ^ebten’ kleinere Gemeinden an. Sie sind
an ROnge e”\ BörSerstande hervorgegangen, Adressen 
Erkennung* .er nach Schneidemühl waren meist das 
gemischter EbC\en der Gleichgesinnten, solche, die in 
Ermangelung y e^ten, gingen meist voran, anfangs in 
den, dann auch°n Geistlichen wurden die begründen- 
redten, für die ? ersanimlunoen von be-
Anfänge sind fast be?eisterten Laien geleitet. Diese 
die als Gedächtnissblütt L°calschriften beschrieben, 
hin, einige Beispiele Es reicht
Dortmund (Nr. 92) begingU . ‘ Der Bericht über
nes Premier-Lieutenant. wieT q6’’ kräftiSen Bede ei' 
manität in Rom auf einen aame christlicher Hu- 
Kämpfe Rom gekämpft habe beI’ und welche 
an die Stelle römischer OberherS±K T" 
Unabhängigkeit der Gemeinde stellen Y°. en S1G ^ie 
Glauben, keine neue Sekte gründen,”’ r™ 
sehe Heiligthum in seiner ursprünglichen Soh" \ 
Wahrheit widerherstelleh. In dem Berichte üb« 'n U° 
(Nr. 93) verkündet Bertholdi, dass der römisch^T^ 
cm, Stück für Stück, wia sie den Opfern ihres Fana-'

tismus in den Kerkern der Inquisition so oft gethan, 
die Glieder werden vom Rumpfe getrennt werden, be
vor die Glocken der grossen Kathedrale in Rom zum 
Begräbnisse des letzten Papstes läuten werden, denn 
das Papstthum, dessen Geschichte eine so genaue 
Kenntniss der Menschennatur beweise, habe die Sehn
sucht derselben nach Bildung, den Drang nach Frei
heit vergessen. Der Unterschied zwischen der Refor
mation des 17. Jahrh. und der von 1845 wird darein 
gesetzt: „Ronge hat nicht wie Luther die Reformation 
gemacht, er erhält und erweitert sie nicht durch die 
Gewalt seiner Persönlichkeit, der Katholicismus von 
1845 reformirt sich selbst;44 eine vollkommene Wahr
heit in Beziehung auf Ronge, aber man darf nur er
wägen, wer Luthern voran und wer ihm zur Seite 
ging, um anzuerkennen, dass auch er die Reformation 
nicht gemacht hat. Die ersten Erbauungsstunden der 
Gemeinde in Dresden (Nr. 94) wurden, die beiden er
sten von Professor Wigardf Vorsteher des dasigen 
stenographischen Instituts, über die Tendenzen der neuen 
Kirche auf eine wirklich erbauliche, ja bibelfeste Weise 
gehalten, bis dann in der dritten Versammlung ein Can- 
didat des evangelischen Predigtamtes. der nachmalige 
Pfarrer dieser Gemeinde, das Wort erhielt und den Vor
wurf der katholischen wie protestantischen Schriftge
lehrten zurückwies, als habe sich das deutsch-katholi
sche Bekenntniss von Christo losgesagt.

Eigenthümlich geschah in Offenbach, dass die der 
neuen Sache Zugeneigten sich in einer Adresse mit 
65 Unterschriften an ihren Bischof Dr. Kaiser in Mainz 
wandten (Nr. 95), dass er zur Rettung der katholischen 
Christenheit als ihr Beistand und Führer die Abstel
lung der Misbräuche bewirken helfe, als welche sie auf
zählten: Verbot des Lesens der Schrift nach nicht ap- 
probirten Übersetzungen, Fastengebot, Verehrung der 
Heiligen und Reliquien, alles Todte, Mechanische im 
Gottesdienste wie lateinische Sprache und Rosenkranz, 
Vorenthaltung des Kelchs. Ohrenbeichte, Ablass, Lieb
losigkeit gegen Mitglieder anderer Glaubensbekennt
nisse, namentlich bei gemischten* Ehen, Cölibat und 
Abhängigkeit der Deutschen vom Papste. Wolle der 
Hochw. Bischof hierauf eingehen , bei weitem die toste 
Mehrzahl seiner geistlichen und weltlichen Diöcesanen 
harre mit Ungeduld seines Rufs, er habe umgeben von 
einer dankbaren Gemeinde Roms Feindschaft nicht zU 
fürchten. Der Bischof von Mainz hatte einst 
seine kirchliche Pflicht mild und gemessen erfüllt, er
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war auch als Bischof nicht zum h. Rocke gezogen und 
hatte, obwol mannichfach angegangen, in seinem Spren
gel nichts dafür thun lassen. Jetzt entbot er eine De
putation seiner aufrührerischen Heerde von Offenbach 
zu sich, fünf Stunden lang standen sie einander gegen
über, zu gegenseitiger Bekehrung aufgelegt, der Bischof 
der alten Zeit und die Abgeordneten der neuen, der
Bischof berichtigte einige Übertreibungen, und liess die 
dereinstige Abstellung einiger Übelstände in Nebendingen 
hoffen, in allen Hauptpunkten musste ein vom Papste 
eingesetzter Bischof und der es bleiben wollte, die Un
terwerfung menschlicher Meinungen unter das göttlich 
offenbarte Dogma der Kirche behaupten; so entliess er 
sie mit wehmüthiger Mahnung, nach dem einen Be
richte ihnen rathend, wenn sie nicht wahrhafte Katho
liken bleiben wollten, Protestanten zu werden, und am 
9. März bekannten sich an 400 Seelen als katholisch 
christliche Gemeinde zum breslauer Glaubensbekennt
nisse. Gegen den Bericht über jene Unterredung, wie 
er zuerst im Frankfurter Journal, dann genauer in ei
nem besondern Abdrucke (Nr. 96) bekannt gemacht 
wurde, erschien im „Katholiken“ eine Berichtigung, zu
nächst um einige Zugeständnisse und Verwickelungen 
des Bischofs als Misverständnisse derjenigen, die bei 
dieser „grossartigen, in der Weise vielleicht noch nie 
vorgekommenen Katechisation eine sehr traurige Rolle 
spielten“' darzustellen, dann aber auch zu ihrer wei
tern Beschämung und Widerlegung. Zu diesem Behufe 
wird ihnen spöttisch in Erinnerung gebracht, wie sehr 
sie erstaunten, als der Hochwürdigste Bischof ihnen be
merkte, „die lutherische Bibelübersetzung werde in der 
lutherischen Kirche eben so hoch, wo nicht höher ge
halten, als die Vulgata in der katholischen,“ und wie 
sehr sie überrascht waren zu erfahren, „St. Petrus 
(und einige andre Heilige) hätten keine Weiber gehabt.“ 
Zu welcher Überraschung doch in Bezug auf die Schwie
germutter des Petrus und auf 1 Corinth. 9, 5 einiger 
Grund vorlag, auch hat Luther’s Bibelübersetzung, wie 
hoch wir dieses edle Denkmal deutscher Sprache und 
Frömmigkeit achten, in protestantischer Wissenschaft 
gar keine Auctorität. Zuletzt werden die Absender der 
Adresse feierlich angeredet: „Ihr Männer von Offen
bach, ihr Gerber und Haarschneider, ihr Drechsler und 
Musikanten, ihr Zuckerbäcker und Leimsieder, vortreff
lichster Demos allzumal.“ Eine Sammlung dieser Ac- 
tenstücke nebst einer zweifachen katholischen Relation, 
die von der Offenbacher doch nur so weit verschieden 
ist, als es die durch ein entgegengesetztes Interesse 
getrübte Erinnerung an ein stundenlanges Gespräch 
mit sich bringt, ist hierauf mit bischöflicher Approba
tion erschienen (Nr. 97). Der Artikel des Katholiken 
ist in Offenbach abgedruckt und mit Anmerkungen 
<ausgestattet worden (Nr. 98), denen z. B. nicht schwer 
fallen konnte gegen jene Aristophanische Volksver
achtung daran zu erinnern, „dass unser Herr Christus 

und seine Apostel selbst solchem Demos angehörten, 
gleich wie ihm auch viele der wirklichen und angebli
chen Nachfolger der Apostel entsprossen sind. Behaltet Ihr 
da drüben immerhin eine Anzahl schlesischer, niederrhei
nischer und anderer Archonten sammt allen ihren noblen 
Passionen und lasst uns den Demos .’ Unsere geistlichen 
Hirten werden sich demüthig bescheiden, dass sie nur 
gemeine Schafe weiden, ihr aber hohe Schafs-Häupter.“ 
Diese Gemeinde zu Offenbach wollte Sonntag den 18. 
Mai ihren ersten Gottesdienst halten, wozu die An
kunft des in Breslau übergetretenen Caplan Kerbler 
und die reformirte Kirche als die grösste der Stadt 
verheissen war. Wenige Tage vorher kam von Darm
stadt das Verbot, den Deutsch-Katholiken eine evange
lische Kirche zu öffnen. Eine zur Hauptstadt gesandte 
Deputation, um die Zurücknahme dieses Beschlusses 
zu erlangen, kam Freitag Abend vergeblich zurück. 
Eine Abendversammlung der Gemeinde begann sehr 
niedergeschlagen, da liess ein Fabrikherr sein grosses 
Lagerhaus anbieten, doch schien es unmöglich dasselbe 
unter acht Tagen zum Gottesdienst einzurichten. Als 
aber der meist protestantische Sängerverein, der eben 
Probe gehalten hatte für diesen Gottesdienst, hinzu
kam, wuchs allen der Muth und alles rief: den näch
sten Sonntag! Durch die ganze Stadt ging die Lust, 
den katholischen Brüdern ihr Gotteshaus zu bereiten, 
der Demos nahm die Sache zur Hand, im Morgengrauen 
des Sonnabend kamen die Gewerke gezogen, die Fa
briken schickten ihre Arbeiter, Fuhrwerke wurden zur 
Verfügung gestellt, man hatte erst ein 5000 Centner an 
Ballen und Kisten hinwegzuschaffen, es war wie eine 
grosse Arbeit der Concurrenz, bei der Tausende zu 
gewinnen wären, feinere Hände flochten Guirlanden, 
und so war bis Sonntag früh eine Fest-Kirche mit al
lem Zubehör hergestellt, in welche unter dem Geläute 
der andern Kirchen, das zu verbieten vergessen war, 
an 3000 Menschen zogen, Kerbler predigte über die 
Vereinigung aller Confessionen durch die Liebe mit 
Abstellung alles Glaubenszwanges, also dass ein Hirt 
und eine Heerde sei (es scheint seine gewöhnliche 
Reise- und Anfangspredigt zu sein, wenigstens in Dres^- 
den hat er sie am 6. April auch gehalten), das Abend
mahl unter beiderlei Gestalt wurde gespendet und ein 
Kind getauft. In der Schrift von Wagner (Nr. 99) ist 
dieses alles mit lebhaftester Antheilnahme erzählt, auch 
ein hübscher Abriss vom Innern dieser improvisirten 
Kirche beigefügt.

Die beiden Richtungen, welche in mannichfacher 
Mischung immer durch die Kirche gegangen sind, wa
ren gleich in der Begründung des Deutsch -Katholicis- 
mus sehr bestimmt vertreten. Während das schneide- 
mühler Bekemitniss, auch abgesehen von seinen römi
schen Überresten, sich zu den Grundgedanken alt- 
kirchlicher Orthodoxie bekannte, war der breslauer 
Glaube entschieden rationalistisch. Die andern Ge-
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memden schlossen sich meist an den breslauer Typus

S?’ dass auch Vermittelungen hervortraten, so 
nahm die leipziger Gemeinde das apostolische Symbo- 
Um. an, allerdings nur, weil sie gehört hatte, man habe 

es m Breslau angenommen, dagegen die dresdner Ge- 
memde noch stärker, als Breslau, doch nach einem 
schon in den doitigen erhandlungen vorgekommenen 
Ausdrucke bekannte: „Die Grundlage des christlichen 
Glaubens soll uns emz.g un(1 allein h Sckrift u„d

TV C “■,StI!chen Wee durchdrungene und be- 
wegte Vernunft sein;“ 
heisst: nicht einzig und was denn doch auf deutsch

führt worden
war an Czerski Ha7d L- T" 1 R0“Se
führt worden nnü . * S 1 farrer in Breslau einge- 
bevor es zum? • ”ei Getlanke ,aS jedermann nahe, 
]uno. von Aho- ÄWlesPake komme, durch eine Versamm- 
auch die °eordneten eine Ausgleichung zu versuchen, 
samme ^streuten Ortsgemeinden in eine Einheit zu- 
15 F b*ZU • Sen die Gemeinde zu Elberfeld am 

r* BauPtsätze des schneidemühler Bekennt- 
Fh ’* annabm > doch nur zwei Sacramente als von 
m eingesetzte, die andern von der Kirche und die 

Edition der h. Schrift bestimmt unterordnend: unter- 
sie zugleich dieses Bekenntniss einer auf tiefere 

orschung in der h. Schrift begründeten Fortentwicke
lung und stellte die erforderliche Abänderung oder Er
gänzung einem allgemeinen Concilium der Vertreter 
sämmtlicher deutsch-katholischen Gemeinden anheim. 
Zu Leipzig, in einer kleinen Gemeinde, die noch kei
nen Gottesdienst, keinen Geistlichen und kein aner
kanntes Recht hatte, beantragte Robert Blum am 2. März 
1845, alle neugebildete Gemeinden zu dieser allgemei- 
zi^T Kirchenversammlung auf das Osterfest nach Leip- 

Noch nie ist ein sogenanntes Conci- 
den. z olcher kme beschlossen und ausgeführt wor- 
Zeit seiVar antworteten beide, Ronge und Czerski, die 
Püngsten ?U1^Urz anberaumt, man möge warten bis 
mussten, U(na je^ock ’kre Briefe zu spät ankommen 
entfernten Gei ei.ne Änderung des Beschlusses andern 
übrig, als einö'X”^“ melden zu können, blieb nichts 
men. Und so wu^0^ mit der dennock zu kom- 
des Deutsch-Katholici d‘cse er5te Kirchenversammhing 
23. März, im Hotel zu™u<? a,n ersten Osterfeiertage, den 
vier Ta°-en in fünf s/*tadt ^0,n erö^net un^ binnen 
waren 13Gemeinden durch^nA1! ^gehalten. Vertreten 
Element anfangs nur durch
kam erst inmitten der vierten § 7 V° n ’ 
fünften. Theologische Bildung XS?
^n, aber die Versammlung b^d -T V° 
bildeten Männern des Mittelstandes, .°e"
den wurde zum Präsidenten erwählt, BiX* V°n .ieS 
Stellvertreter. m zu se,nem

Die beiden ersten Schriften über dieses Concilium 
smd nichts weniger als historische Berichte über das
selbe, sondern die Eine (Nr. 100) von einem protestan

I tischen Lichtfreunde wirft einen Blick über die Kirchen
geschichte. um nachzuweisen, dass in diesem Concilium 
ein Ostermorgen der neuen Kirche tage, welche be
stimmt sei, Katholiken und Protestanten in ihrem 
Schoosse zu vereinen. Bei solchen Zweckübersichten 
kommt das Geschichtliche nicht immer zum genauesten 
weg, so soll ein eigener Lehrerstand als Klerus sich 
erst seit dem 3. Jahrh. gebildet haben, als gehöre der 
kürzere Text der Ignatianischen Briefe, gesetzt auch, 
seine Echtheit sei noch zweifelhaft, nicht sicher ins 
2. Jahrh.; so wird Gregor VII. als ein alter schwacher 
Priester eingeführt. Die andere Denkschrift (Nr. 101) 
von einem bibelgläubigen protestantischen Pfarrer, sehr 
feierlich gehalten , erinnert die Bauherren der neuen, 
nicht katholisch zu nennenden Kirche, dass nur im 
getreuen Bekenntnisse des biblischen Christus und sei
ner Urlehren das Heil sei, diese jedoch lägen so klar 
und einfach vor, dass jeder nicht durch dogmatische 
Zänkereien verschrobene Verstand sie auf der Stelle 
finden müsse. Auch er verheisst für Katholiken und 
Protestanten: „Das Reich Gottes ziehet ein in Deutsch
lands Gaue und das Osterfest des J. 1845 wird das 
Auferstehungsfest der freien christlichen Kirche in 
Deutschland heissen.“ Unerwartete Bürgen werden da
für gestellt. „Dafür bürgst du, Friedrich Wilhelm auf 
Preussens Throne, der du die ersten Strahlen der neuen 
Sonne mit einem königlichen Willkommen begrüsst 
hast.“ Dafür bürgen endlich sämmtliche Fürsten Deutsch
lands ; wahrscheinlich auch diejenigen, welche deutsch
katholischen Gottesdienst bei 50 Thaler Strafe verbo
ten oder als Hochverrath erklärt haben.

Die Acten dieser Kirchenversammlung sind im Auf
trage derselben von ihren beiden Vorsitzenden herausge
geben worden (Nr. 102), eine durchaus urkundliche Schrift, 
und bis jetzt das geschichtliche Hauptwerk dieser Li
teratur, wenn auch, wie in officiellen Schriften zu ge
schehen pflegt, einiges Mistönende übergangen ist. In 
der Vorrede wird die der Kirchenversammlung vorlie
gende Aufgabe angedeutet, als von ihr, wenn auch 
nicht erfüllt, doch klar erkannt. Hierauf das Einla
dungsschreiben, und unter der Überschrift „die Auf
gabe der Kirchenversammlung“, die mancherlei Be
kenntnisse und Einrichtungen der verschiedenen Ge
meinden nach alphabetischer Ordnung, indem die Auf
gabe in der Ausgleichung und Einigung dieser Man- 
nichfaltigkeit bestand. Dann nach einem Verzeichnisse 
der Abgeordneten die Verhandlungen selbst, die ge
haltenen Reden nur im Auszuge, am Schlüsse jeder 
Sitzung ihre Beschlüsse, am Schlüsse des Ganzen eine 
in der letzten Sitzung redigirte Übersicht sämmtbcher 
Beschlüsse. Im Anhänge von Wigard ausgearbeitete 
Artikel der dresdner Gemeinde, welche den Verhand
lungen zu Grunde gelegt wurden, allerlei Zuschriften, 
endlich eine Schilderung des geselligen Lebens aussej- 
halb der Sitzungen und bei einem Zweckessen i
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gegen den Vorwurf, das Leben der Abgeordneten sei 
„eine ununterbrochene Schwelgerei“ gewesen.

In der ersten Sitzung war die Geschäftsordnung 
zu bestimmen: Jede Gemeinde, wie viel sie auch Ab
geordnete sende, hat nur eine Stimme, nur ein Drittheil 
der Abgeordneten darf dem geistlichen Stande ange
hören, zur Rechtsgültigkeit einer allgemeinen Kirchen
versammlung gehören Abgeordnete von der Mehrzahl 
der constituirten deutsch-katholischen Gemeinden, die 
Beschlüsse sind nur Vorschläge, welche erst durch Zu
stimmung der Majorität der Gemeinden Rechtskraft er
langen, eine Nichtzustimmung ist binnen drei Monaten 
an den Gemeindevorstand des Orts, an welchem das 
Concilium gehalten worden ist, einzusenden. Hier ent
stand das Bedenken, was mit den in Nichtzustimmung 
Verharrenden zu thun sei? Eine Suspendirung ihres 
Stimmrechts erschien bedenklich. Man behalf sich ohne 
Beschluss mit dem Vertrauen, dass der Majorität sich 
alle fügen würden. Mindestens alle fünf Jahre soll 
eine allgemeine Kirchenversammlung gehalten werden, 
die nächste 1847 in Berlin, die Sitzungen öffentlich. 
Die zweite Sitzung beschloss über die Gemeindever
fassung nach dem, was sich bereits thatsächlich gel
tend gemacht hatte, dass jede Gemeinde, vollkommen 
selbständig, durch die von ihr berufenen Geistlichen 
und durch den jährlich gewählten Vorstand vertreten 
werde. Auch wurde der Name deutsch-katholisch für 
die Kirche festgestellt, doch in einer spätem Sitzung 
auf die Erinnerung der Abgeordneten von Schneide- 
mühl auch die Bezeichnung christ-katholisch zugestan
den, da unter der dortigen polnischen Bevölkerung eine 
deutsch-katholische Kirche nie beliebt werden kann. 
(Auch in Breslau ist der andere Name bevorzugt wor
den, und Ronge hat sogar einmal den Einfall gehabt, 
auf förmliche Abschaffung des deutsch - katholischen 
Namens anzutragen.) Die dritte Sitzung entschied sich 
für den Mitgebrauch der protestantischen Schulen, etwa 
mit Ausschluss des Religionsunterrichts und stellte die 
Bestandtheile der deutschen Liturgie auf, wie sie aus 
der katholischen..Messe sich bereits entwickelt hatte, 
doch solle alles Äussere freigestellt und nur untersagt 
werden, was zum Aberglauben führe; dazu Abschaf
fung der Stolgebühren, Feiertage nur nach den Landes
gesetzen. Die vierte Sitzung trat zur Glaubensfrage 
mit einiger Scheu im Bewusstsein der bereits vorhan
denen Verschiedenheit und des Bedenkens, wie ein ei
niges Glaubensbekenntniss mit allgemeiner Glaubens
freiheit zu vereinigen sei. In der Anerkennung, dass 
jeder Gemeinde unbenommen bleibe^ die nur aufzustel
lenden allgemeinsten Normen des glaubens durch be
stimmtere Fassung zu individualisiren, und dass die 
Einheit der Liebe mächtiger sei, als die Verschieden
heit des Glaubens, schien sich die Aushülfe zu finden. 
Vergebens forderte Czerski, der im Laufe der Ver
handlungen eingetreten war, eine Anerkennung der 

Gottheit Christi, wolle man diese nicht, so möge man 
lieber gar kein Glaubensbekenntniss aufstellen, sondern 
sich blos an die Bibel halten. Ausgesprochen wurde 
dagegen nur die Nothwendigkeit eines Bekenntnisses 
gegenüber dem Staate. Der breslau - dresdner Typus 
blieb in der vollen Oberhand und nach dem amtlichen 
Berichte haben auch die Schneidemühler bei der Ab
stimmung nicht widersprochen. Sonach wurde beschlos
sen als Grundsatz: „Die Grundlage des christlichen 
Glaubens soll uns einzig die h. Schrift sein, deren 
Auffassung und Auslegung der von der christlichen 
Idee durchdrungenen und bewegten Vernunft frei ge
geben ist.“ Als Symbol: „Ich glaube an Gott den 
Vater, der durch sein allmächtiges Wort die Welt ge
schaffen und sie in Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe 
regiert. Ich glaube an Jesum Christum, unsern Heiland. 
Ich glaube an den h. Geist, eine heilige allgemeine 
christliche Kirche, Vergebung der Sünden und ein ewi
ges Leben. Amen.“ Dazu die Bestimmungen, dass die 
Aufgabe der Kirche und des Einzelnen sei, sich den 
Inhalt der Glaubenslehren zur lebendigen, dem Zeit
bewusstsein entsprechenden Erkenntniss zu bringen, 
und dass bei völliger Gewissensfreiheit die Verschie
denheit der Auffassung dieser Glaubenslehren keinen 
Grund zur Absonderung oder Verdammung enthalte, 
aber die erste Pflicht des Christen sei, den Glauben 
durch Werke christlicher Liebe zu bethätigen. dies als 
ein Unterscheidungsmerkmal von der protestantischen 
Kirche. Über die andern durch den gleichen Gegen
satz meist schon einmüthig hervorgetretenen Artikel 
einte man sich leicht in dieser und der folgenden 
Sitzung: Verwerfung der römischen Hierarchie und al
ler Concessionen, die von ihr etwa gemacht werden 
könnten, um die freie Kirche wieder unter ihr Joch zu 
beugen, der Ohrenbeichte, des Priestercölibats, Vereh
rung der Heiligen, Reliquien und Bilder, Ablässe, °'e- 
botener Fasten und Wallfahrten. Bei der Anerkennung 
von blos zwei Sacramenten wurde für die schneide- 
mühler Anschauungsweise der Zusatz gemacht: „ohne 
jedoch die einzelnen Gemeinden in der Beibehaltung 
christlicher Gebräuche beschränken zu wollen.“ Die
selbe Rücksichtnahme gab Anlass, die rationalistische 
Bestimmtheit des dresdner TypuSj der die Taufe blos 
als Zeichen der Aufnahme, das Abendmahl blos als 
Erinnerung an Christus und als Zeichen des Bruder
bundes bezeichnet, fallen zu lassen, um nur das All
gemeine, Praktische festzuhalten: ,, Die Taufe soll an 
Kindern, mit Vorbehalt der Bestätigung des Glaubens
bekenntnisses bei erlangter Verstandesreife, vollzogen 
werden , — ^as Abendmahl wird von der Gemeinde, 
wie es von Christo eingesetzt worden ist, unter beiden 
Gestalten empfangen;“ endlich die Ehe als eine heilig 
zu haltende Einrichtung mit der kirchlichen Einsegnung 
ohne andere Beschränkungen, als die durch die Staats
gesetze gegebenen.

So schien das Werk der Einigung gelungen, eine 
bestimmte Grundlage der neuen Kirche war festgestellt, 
und alle schieden, nach dem amtlichen Berichte, in ge
rührter, freudiger, hoffnungsreicher Stimmung.

(Fortsetzung folgt später.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in üeipzig.
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Thrift m^dw6!1“88'8 Sei"’ “ e'ner seIehrten Zeit’ 
di^un0* ] T Anzeige des obigen Werks eine Wür- 
hinden 1^ . °emein anerkannten Verdienste zu ver- 
Cphp?™ le. S*ck der sicher Rüstigkeit fortwirkende

• • 1 eJatk Professor Schlosser zu Heidelberg als Ge- 
c i s orscher und Geschichtsschreiber erworben hat. 
ist nur als ein gerechter Lohn für solche Verdienste 

zu etrachten, dass eine Zahl von Schülern seinen 
Grundsätzen und den Ergebnissen seiner Forschungen 
jetzt in den weitesten Kreisen Anerkennung verschaf
fen und dass die hier anzuzeigende Zusammenschmel- 
zung seiner vornehmsten geschichtlichen Werke in ein 
einziges für möglichst Viele lesbares mit solchem Eifer 
unternommen, mit solchem Beifall aufgenommen wurde.

Dieses Unternehmen kann keineswegs als ein Sprung
Wirksamkeit berühmten Verf. betrachtet 

GXb?LSChJOn dje un^versa^istorische Übersicht der 
erste der alten Welt und ihrer Cultur, und die 
hatten de„e^.^US^be Geschichte des 18. Jahrh. 
beiden hattp !einer üeser bedeutend erweitert. In 
Schatze sein nUF den aus dem reichen
sondern ihn lssens höchst glücklich ausgewählt, 
beim Hinblick r $° vortre^‘ck behandelt, dass ich 
vermag, wie man1 f°lcke Werke nicht zu erkennen 
tadeln oder ihnen di^a Spracke ^d Darstellungsweise 
vorziehen könne. ye er vorliegenden Weltgeschichte 
Geschichte des 18. Jahrb^T^ neue!ten. umfassenden 
grosse Publikum, in desJ» dass daS
Auflagen nach gekommen sein Zahl der
zu würdigen vermöge, und dieselbe durchaus 
mehr, als wir gewünscht und U”S dpFi.n
nige Stichwörter jenes hohlen Liberalis e1’
für dessen Gegner er doch mit Recht e,nzuoe^eib

Höchst wahrscheinlich hat der Ruu , .
genannten Werks auch auf den Entschluß 
Verlegers, sei es des Verf. oder beider ’ §
gäbe dieser „populären Weltgeschichte« eingewirkT8'

In wiefern die Schlosser sehen Arbeiten zu einer 
Volk Deeionet seien, inwiefern 

die letztere als solche uns mehr oder weniger gelun
gen scheine, darüber wollen wir, nachdem wir sie nä
her eingesehen, unsre Meinung offen aussprechen. Die 
Achtung vor dem Hrn. Verf. sowol als die Pflicht, 
welche wir hier erfüllen sollen, würde uns ohnedies 
verhindern, unsre Gedanken zurückzuhalten, und Rück
sicht zu nehmen würde einem Manne wie Hr. S. ge
genüber fast lächerlich sein.

Zuerst bemerken wir, dass Verf, und Verleger darin 
sehr glücklich gewesen sind, in Hrn. Dr. Kriegk einen 
Mann gefunden zu haben, der sich in der Bearbeitung 
ganz nach Hrn. S. Wünschen richtete, wenn wir auch 
glauben, dass die Sache nur gewonnen hätte, wenn 
die Ausführung ihm allein überlassen wäre.

Wie wenig Hr. S. selbst sich zu dem Tone herab
zulassen verstehe, der flir das ungelehrte, wenn auch 
zum Theil gebildete „Volk“ passt, das beweist schon 
die dem ersten Bande vorausgeschickte „Einleitende 
Vorrede des Verf. der Weltgeschichte.“

Gewiss darf sich ein bedeutender Mann, wie Je
dermann, auf seine Verdienste und auf die Lauterkeit 
seiner Absichten dann berufen, wenn man jene herab
setzen, diese verdächtigen will, und wir waren ‘stets 
auf Hrn. S. Seite, so oft er nur würdige Gegner im 
Gefühle seiner Überlegenheit abfertigte. Aber wir fin
den es seiner eben so nicht würdig, dass er gleich 
im Eingänge eines für das „Volk bestimmten Buches 
von — der so oft in eiteln Streben und Treiben be
fangenen unfreien Seele eines Gelehrten, der nach 
Ruhm rennt,“ spricht und darauf sagt: „F. A. Wolf, 
hochmüthig, eingebildet, wegwerfend wie er war, weil 
er sich als eins der grössten Genies, nicht blos Ge
lehrten, der Nation und als wahrhaft grossen Mann 
unter den Zwergen fühlte, hat dem Verf. sogar von 
dem höchst unvollkommnen ersten Theil der Weltge- 
schichte, an dessen Stelle der Abriss getreten ist, 
mündlich bezeugt, dass er den Geist der Alten darin 
erkenne. Der eben so einfache und wahre, als ge
lehrte und geistreiche Gottfried Hermann in Leipzig 
hat seiner Zeit sich über den universalhistorischen Ab
riss sehr ausführlich in einem Schreiben erklärt. Die
sen mehrere Briefbogen füllenden Aufsatz des grossen 
Leipziger Philologen hat der Verf. zwar nie zur Schau 
getragen (indessen schon einmal öffentlich davon ge
redet) „er ist aber für ihn der süsseste Lohn seiner 
Studien gewesen und unter den vielen Diplomen» 
zu erhalten er die Ehre gehabt hatte, ist di^ses a 
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einzige, worauf er stolz ist, weil es aus einem edlen 
Herzen und einem grossen Geiste floss/4

Es braucht Niemandem zu gefallen, wenn wir Feh
ler und Schwächen, die jedem wie die Erbsünde an
kleben, nur an Andern wahrnehmen. Alle Menschen, 
warum nicht auch alle Gelehrte, haben mit dem Hoch
muth zu kämpfen, der in jedem Herzen steckt, und 
die schwache Eitelkeit ist demjenigen um so eher zu 
verzeihen, dem sie nicht ins Blut geht, der sie an sei
nem wahren Wesen nicht Theil haben lässt. Ein Mann 
wie Hr. S. hat gar nicht nöthig, sich darauf zu beru
fen, wie er in der fraglichen Vorrede thut, dass er 
nicht um des Beifalls, in dessen Gefolge ja der Ruhm 
auch nicht immer ist, sondern um des gemeinen Nuz- 
zens willen geschrieben und dass er nicht studirt habe, 
um Bücher zu machen; denn das versteht sich bei ei
nem solchen Manne von selbst. Aber Urtheile wie das 
über Wolf scheinen uns an diesem Orte so unpassend, 
als durch den Zusammenhang ungerechtfertigt, denn 
wenn Wolf „sogar von dem höchst unvollkommnen er
sten Theile der Weltgeschichte“ bezeugte, dass er den 
Geist der Alten darin entdecke, so bewies er sich we
nigstens nicht bei einer Gelegenheit hochmüthig und 
wegwerfend, wo er, nach Hrn. S. eignem Geständniss, 
sich dazu hätte versucht fühlen können. Wir hoffen 
also, dass dieser übertriebene Tadel gegen Wolf nicht 
mehr Grund haben möge, als das übertriebene Lob 
hat, womit Hr. S. oft auch die unbedeutendsten seiner 
Schüler und Anhänger belegt.

Sonst gibt die „Einleitende Vorrede“ auf befriedi
gende Weise den Plan an, nach welchem diese Welt
geschichte geschrieben wird, und wir können den Be
dacht und Fleiss des Verf. und Bearbeiters nur loben. 
Aber wie vielen Lesern eine Schlosser’sche allgemeine 
Weltgeschichte von mässiger Bändezahl in möglichst 
populärer Form auch angenehm sein wird, wie sehr 
also das Unternehmen in dieser Beziehung auch für 
erwünscht gelten kann, so scheint mir doch eine solche 
fürs Volk oder, nach den Ankündigungen der Verlags
handlung und nach der Stärke der veranstalteten Auf
lage, für möglichst viele Abonnenten bestimmte Arbeit 
kein so glücklicher Gedanke zu sein.

Man wird mir hierin gewiss gern beistimmen. Die 
vor uns liegenden Bände umfassen die Geschichte der 
alten Welt und geben unter Benutzung der Weltge
schichte, wenn auch abgekürzt und zusammengezogen, 
die universalhistorische Übersicht im Wesentlichen 
und soviel als möglich wörtlich wieder. Wer nun die 
letztere kennt, wird mir zugeben müssen, dass sie mit 
ihren geistvollen Darlegungen z. B. der griechischen 
Cultur, Poesie, Philosophie und Geschichtschreibung 
allenfalls für den unterrichteten Kaufmann, den studir- 
ten Geschäftsmann, aber vielleicht schon nicht für den 
Volksschullehrer, geschweige für das Volk und die 
Jugend, welche doch aus einer „Weltgeschichte fürs | 

Volk" ihre ersten Geschichtskenntnisse ziehen soll, 
zurecht gemacht w'erden könne. Dazu setzt sie viel 
zu viel voraus, und alles, was zur Ausfüllung dieser 
Lücke bei dem vorliegenden Werke wie unwillig ein
geschaltet wird, ist für den Gebildeten störend, und 
für den Ununterrichteten ungenügend. Dies tritt be
sonders auffallend in der Geschichte der Griechen her
vor. Gewiss mussten in einer Weltgeschichte fürs 
Volk die homerischen und herodotischen Geschichten 
in der bisher üblichen- oder wo möglich in besserer 
Weise nacherzählt werden. Da dies aber nicht zum 
Ton und Inhalt der universalhistorischen Übersicht 
passt, so unterblieb es. Aber dass es unterbleibt, ist 
natürlich uicht minder drückend für die Verfasser einer 
populären Weltgeschichte, sie sehen sich also genö- 
thigt und lassen sich herbei, gelegentlich zu sagen, dass 
die Cyklopen eine Art Halbgötter gewesen, und einige 
homerische Helden mit ihren Schicksalen und die zwölf 
Arbeiten des Herkules und Ähnliches so trocken und 
so kurz als möglich herzuzählen. Obendrein sind diese 
Einschiebsel nicht ohne Unrichtigkeiten, wie wenn vom 
Telamonier Ajax gesagt wird, er sei nächst dem Achil
les nicht nur der tapferste, sondern auch der schönste 
Grieche gewesen. Sogar die herodotische Erzählun0' 
von Solon und Krösus wird nicht nur unrichtig, son
dern auch mangelhaft erzählt, obschon sie unnöthiger
weise zweimal vorkommt.

Dass die Anekdote, welche Herodot so glücklich 
und fruchtbar zu gebrauchen weiss, und welche sowol 
der Unterhaltung als Anschaulichkeit wegen in einer 
populären Geschichte nicht fehlen sollte, zu sehr ver
schmäht wird, liegt schon in dem oben Gesagten. Die 
Verfasser gehen aber noch w eiter und lassen den Vor
theil, welchen ihnen der häufigere Gebrauch derselben 
gewährt hätte, nicht nur unbenutzt, sondern vernichten 
ihn selbst durch ihre Kritik. „Man würde sich,44 heisst 
es z. B. Bd. III, S, 371, „in Rücksicht der römisch
karthagischen Verhältnisse sehr täuschen, wenn man 
bei der Beurtheilung Hannibal’s auf den angeblichen 
Römerhass des Hauses Barkas Gewicht legen und eine 
Anekdote berücksichtigen wollte, nach welcher Hamil- 
kar, als er nach Spanien ging und damals seinen neun
jährigen Sohn mit sich nahm, diesen an einem Altäre 
habe schwören lassen, dass er die Römer ewig hassen 
wolle. Was Hamilkar in Spanien vorbereitete und sein 
Sohn in Italien zur Ausführung brachte, ging nicht aus 
blosser Leidenschaftlichkeit hervor, sondern aus einer 
wohlberechneten Politik, es war das Werk des Ver
standes.44 War das Unternehmen Hannibal’s allerdings 
ein Werk des Verstandes, so war es darum nicht we
niger auch ein Werk der Nothwendigkeit, in welcher 
sich Karthago und seine Grossen Rom gegenüber be
fanden, und die Anekdote drückt es gewiss vortreff
lich aus, dass die Einsicht in diese Nothwendigkeit, 
d. h. in die Nothwendigkeit eines Kampfes mit Rom auf 
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r0<! keben, von dem unsterblichen Helden der 

aithager fast schon mit der Muttermilch eingesogen 
w«den musste.

Mit diesen wenigen Bemerkungen glaube ich hin
reichend angedeutet zu haben, was nach meiner An- 
S1cht, wenn sie nicht irrig ist, in den noch zu erwar
tenden Bänden eines Werkes zu vermeiden sein dürfte, 
Welches, wenn es auch nicht mit seinem Verf. eine 
»populäre Weltgeschichteu zu nennen ist, doch eines 
grossen Publicums gewiss sein kann.

Weitere Ausstellungen, die zu Ausstellungen an 
der universalhistorischen Übersicht selbst werden müss
ten , liegen nicht in meiner Absicht; werden doch die 
Kenner von dieser, wie von den mehrsten Arbeiten 
des berühmten Verf. mit uns denken: Ubi plurima ni- 
tent, ego non paucis offendar maculis.

Frankfurt a. M. Ang. Boden.

InsehiHtenkinHie.
De Inscriptionibus quae ad numerum Saturnium 

fcruntur. Scripsit Guil. Theod. Streuber. 
rici. Meyer & Zeller. 1845. 8mai. 15 Ngr.

re-
Tu-

Der Verf. dieser Schrift hat sich die Aufgabe gestellt, 
zu beweisen, dass diejenigen Inschriften, von welchen 
man bisher glaubte, sie seien im saturnischen Versmaas 
abgefasst, entweder einem andern, oder gar keinem 
Metrum zuzuschreiben, oder endlich gar von gelehrt 
thuenden Grammatikern (Atilius Fortunatianus) erdich
tet seien. Unglücklicherweise ist aber die Abhandlung 
in zwei, leider! nicht verbundene Theile zerfallen, in 
die eigentliche Beweisführung bis p. 41 und die Ad-

We^cbe jene theils vervollständigen, theils die in 
des beseh . ^este*“en Behauptungen um ein Bedeuten- 
stellt freilich6” odei $ar zur^ck«ehmen sollen. Das 
mit welchen dT” AÜbles ProSnostikon für den F,eiss’ 
zeigt sich an ma7Vlandluns 8eschrieben> und Ieider 
keit des Verf. nur . ®teUen eine 8ewisse FlücbtiS- 
scheint mir eines F„al°ffenbar’ Ja ’ die Abhandlung 
ermangeln und im den HauPttbeilen zu
zu sein; doch das Weii i” Slnue ein iaT^ov 
Schrift, bei der man oft <£7" lst eine Gelegenheits- 
in der sie geschrieben, w ‘ Eder Zeit vergisst, 
der Wissenschaft wünschen T ^f.8*
geworfenes nicht in seiner erste ’80 flücbtlSHin- 
in besserer Überarbeitung dem nhifV^’ sondern.erst 
geboten werde; und wenngleich in a °^cben Publicum 
fehlt, so enthält das Schriftchen doOL aUptSa,che T” 
Anerkennung Würdige. einzelnes der

Im Eingänge verspricht der Verf. eine Abhandlung 
über den saturnischen Vers, als deren Vnri- c 8 
das hier anzuzeigende Schriftchen betrachtet 
will. Allein der Vorläufer hatte hier offenbaren 

Nachläufer sein müssen. Hr. S. ist nicht mit Hermann, 
nicht mit Düntzer und Lersch einverstanden und Ottfr. 
Müller’s Ansicht über den Saturnius wird gar nicht er
wähnt. Das Unternehmen aber, alle dem Saturnius 
bisher zugeschriebene Inschriften (nur die Grabschrift 
des Naevius wird als saturnisch anerkannt) diesem 
Verse zu entreissen, musste auf einer klaren Ansicht 
von dem Versmaasse selbst basirt sein, und doch er
fährt der Leser an keiner Stelle, welches Schema der 
Verf. dem Saturnius gibt, im Gegentheil wird der Be
weis bei den Hauptmonumenten, den Grabschriften der 
Scipionen. so geführt, dass Hr. S. leugnet, irgend eine 
dieser Inschriften passe in das von Heimann in den 
Elementis aufgestellte Maas. Rec. gesteht, nun, ebenso
wenig , wie Hr. S., an die unbedingte Richtigkeit die
ses Maasses zu glauben, und hofft daher, mit allen 
Lesern verlangen zu können, dass Hr. S. nicht eine 
solche Mystification oder Unconsequenz — nenne man 
es, wie man will — von ihm verlange, wie die ist, 
welcher er selbst sich so naiv hingibt. Diese unver
zeihliche Flüchtigkeit, hat sich denn aber auch an Hm. 
S. sehr bald bitter gerächt; denn nachdem er den er
sten Theil des Schriftcheus schon zum Druck abge
schickt, kommt Hermann’s Epitome zweiter Ausgabe 
in seine Hände und da findet er denn die Grabschriften 
der Scipionen so hübsch in den Saturnius hineinge
bracht, dass er eine vollständige Palinodie in den Ad- 
dendis (p. 46) zu singen beginnt: ..Qiiis est. qui nunc 
obloquatur Hermanno?“ Also gesteht Hr. S., dass 
diese Inschriften in Saturnien abgefasst sind , wogegen 
er sich p. 13 — 19 so heftig gesträubt. Glaubt aber 
Hr. S. wirklich an die neue Art der Messung des nu- 
merus Saturnius, welche die Epitome bringt? Bewahre; 
denn er deutet p. 45 11. 47 an, dass seine Schrift über 
den versus Saturnius doch erscheinen, also Neues brin
gen werde. Man kann sich über diese naive Art der 
Selbsttäuschung nicht genug wundern. Der Grund von 
alle dem ist aber, dass Hr. S. ohne die nöthige Vor
bereitung an sein Werk ging. Denn er scheint mit 
der altrömischen Prosodie gänzlich unbekannt: er wun
dert sich, dass Niebuhr fuit, Scipio, cansentiunt, licuis- 
set habe für einsylbig. zweisylbig und dreisylbig halten 
können (p. 13, n. 5), dass duello von den Metrikern 
als Spondeus gemessen sei, während es doch augen
scheinlich ein Bacchius wäre (p. 32) und fällt mit iro
nischer Überhebung über solche Metriker und Prosoden 
p. 16 her: Quid enim mirvan, si versificatwes isti (das 
lautet, wie wenn Ennius die Fauni und vates durch
hechelt) ex libidine kiatu utebantur, syllabas in arsi 
producebant, breves pro longis usurpabant s longas in 
breves solvebant (?) et alia huiuscemodi, cum antiqui®' 
ribus poetis Romanis amorem prosodiae et artis meti'icae 
Ucentiam. dandam esse omnes uno ore consentiant. Wie 
will vor solchem strengen Richter Becker bestehen, 
der selbst dem Riesengeist Plautus derartige Freiheiten 
zugeschrieben hat in der Schrift De comicis Romanoi um 
fabulis. Es geht Hrn. S. gerade, wie dem von ihm gea
delten Atilius Fortunatianus: er glaubt das Maas des 
versus Saturnius genau zu kennen, kann aber doch, 
wie dieser in dem bellum Punicum des Naevius, so in 
den sämmtlichennachher anerkanntenSaturnien, in * 
Grabschriften der Scipionen kein passendes V r 
finden; beide leiden an dem Grundirrthum,
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alte Prosodie und Metrik der Römer eine griechi
sche sei.

Doch der Widersprüche, gleich dem oben gerüg
ten , gibt es mehr. Cicero selbst nennt die Grabschrift 
des Atilius Calatinus, aus der ein mit einem andern in 
der Sepulcralinschrift des Cn. Scipio Asina genau über
einstimmender Vers angeführt wird, ein carmen (Cato 
XVII, 61). Diesen Ausdruck von einer metrisch ab
gefassten Inschrift zu verstehen, warnt Hr. S.: Cicero 
sei weit entfernt, darunter Verse, Saturnien, zu ver
stehen; carmina seien neue in solenne Worte gefasste 
Formeln. Virgil (Bucel. V, 42) nenne so eine Grab
schrift und eine Dedicationsüberschrift für dem Gotte 
geweihte Waffen (Aen. III, 287). Ist denn das bei der 
gewöhnlichen Bedeutung des Worts so unerhört? Hexa
meter bietet ja die dritte Grabschrift der Scipionen und 
Hr. S. tadelt (p. 21), Düntzer, der geglaubt hatte, 
blosse Hsxameter kämen auf Inschriften nicht vor; und 
die Dedicationsüberschrift des Pyrrhus im Tempel zu 
Tarent (p. 25) hält ja Hr. S. selbst für Hexameter. 
Der letzte Grund Hrn. S. ist, dass Cicero diese In
schrift auf dem Grabe des Calatinus erst elogium, dann 
carmen nenne. Als wenn beide Ausdrücke bei der ge
wöhnlichen Bedeutung von carmen unvereinbar wären. 
Allein selbst zugegeben, carmen bedeute eine solenne 
Formel, so widerspricht sich Hr. S., indem er im An
hang seiner Abhandlung, wie mir scheint, rnit vollem 
Beeilte der Ansicht streng entgegentritt, dass die Nänien 
die Quelle der Sepulcralinschriften seien. Denn wenn 
carmina solche solenne Formeln sind, so sind sie es 
doch nur insofern, als sie in solennen Ton gesprochen, 
gewissermassen gesungen wurden; also müssten die 
Inschriften einem solchen solennen Recitativ entnom
men sein, und wenn das, welchem dann anders als 
einen der Nänien? Doch die Beweisführung gegen die 
Saturnien der zweiten Inschrift scheint abermals eine 
reine Mystification; denn am Ende kehrt Hr. S. wieder 
um, indem er zugiebt, wenn in irgend einer der In
schriften, so seien hier Saturnien.

Ich benutze diese Gelegenheit, um meine Ansicht 
über die Entstehung der Sepulcralinschriften auszuspre
chen. Ich thue dies mit Beziehung auf einen Zweifel, 
welchen Niebuhr (Röm. Gesch. III, p. 424), über die 
erste Grabinschrift der Scipionen aufgeworfen hat. Es 
muss in der That Wunder nehmen, wenn hier von L. 
Scipio Barbatus gesagt wird, dass er Taurasia und Ce- 
sauna in Samnium erobert, Lucanien unterworfen und 
Geiseln von da weggeführt habe — Thaten, von denen 
die Geschichtschreiber nichts melden. Niebuhr findet 
es mit Recht unwahrscheinlich, dass Scipio unter eige
nen consularischen Auspicien den Krieg geführt. Livius 
(X, 14) aber und Frontinus (II, 4. 2) erzählen, dass im 
J. 457 n. C. Scipio unter Q. Fabius Maximus Rullianus 
IV, Cos. als Legat gedient, und in diesen Feldzug fal
len jene Thaten. Wie aber kommen diese auf Rech
nung des Legaten Scipio? Die wahrscheinlichste Ant
wort darauf entnehme ich den Worten des Cicero 
(Brut. XVI, 62): his laudationibus (funebribus) historia 
rerum nostrarum est facta mendosior. Mnlta enini scripta 
sunt in eis, quae facta non sunt, falsi triumpki, plures 
consulatus est. (Vgl. Niebuhr II, p. 5 sqq. 3, Aull-
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Wachsmuth’s ältest. Gesch. d. röm. Staats p. 14; Bek
ker röm. Alterth. I, p. 34.) Diesen Grabreden, die nur 
auf das Lobspenden für den Todten und den daraus 
für die Familie widerstrahlenden Glanz berechnet wa
ren, sind die Grabinschriften der alten Zeit entnommen, 
und aus der Lobrede, welche dem Legaten die Ver
dienste des Feldherrn parteiisch zuschrieb, ist der In
halt dieser Grabinschrift entstanden, und so betrachte 
ich die laudationes funebres als Quellen für die in den 
Sepulcralinschriften angeführten Data (vgl. Livius VIII, 
40, auf welchen ich besonders verwiesen haben will). 
Ob deshalb auch Cicero in der angeführten Stelle die 
Inschrift ein elogium nenne, lasse ich unentschieden.

Den Grabinschriften der Scipionen folgt bei Hrn. S. 
die des Cn. Naevius, von dem Dichter selbst verfasst, 
sie bleibt unangefochten; denn die des M. Aecius (so, 
nicht Maccius schreibt Hr. S.) Plautus, welche er mit 
Ritschl (Parerg. Plaut.* p. 41) für hexametrisch hält, 
mit Recht, wie ich glaube. Darauf folgt der zweite 
Abschnitt der Inschriften, die Triumphaltafeln, über 
welche in der Hauptsache Hr. S. die frühem Unter
suchungen nicht bereichert. Doch sind die historischen 
Einleitungen dazu recht brauchbar zusammengestellt. 
Die erste Tafel ist die des 1. Quinctius Cincinnatus, 
welche Livius (VI, 29) mit einem bis ferme incisa U- 
teris anführt; auch hier sollen keine Saturnien »ewesen 
sein, obwol die Sprache des ersten Verses Jupiter at- 
que Divi omnes hoc dederunt offenbar eine poetische 
ist und Saturnien verräth. Versuche der Wiederherstel
lung sind allerdings mehr Spielerei. Die zweite Inschrift 
ist die obenerwähnte des Pyrrhus, ursprünglich in grie
chischen Distichen abgefasst, und wie ich mit Näke 
(Opuscul. I, p. 211) glaube, von Ennius in lateinischen 
Hexametern nachgebildet, wogegen Hr. S. Widerspruch 
erhebt. Es folgt mit der Frage, warum man bei ihr 
nicht auch habe Saturnien finden wollen, die columna 
rostrata des Duilius; die Inschrift ist nicht wieder ab
gedruckt. Dann die Tafeln des L. Aemilius Regillus, 
bei welcher Atilius Fortunatianus sehr übel mitgenom
men wird, des M. Acilius Glabno, des Ti. Sempronius 
Gracchus, des Cn. Octavius, die Inschriften des L. 
Mummius, L. Albinins, M. yunius Camillus, Appius Clau
dius Caecus und Q- Marcins Tremulus. Daran knüpfen 
sich dann die Addenda m denen recht Brauchbares 
über die naeniae nachgeholt, bei Gelegenheit der Her- 
mann’schen Epitome die frühere Behauptung über die 
Grabinschriften der Scipionen widerrufen wird, darauf 
vortreffliche Berichtigungen über die Reihenabtheilung 
der Scipionischen Grabinschriften bei Orelli (Corp. Inscr. 
550 u. 558) endlich eine genauere Begründung der An
sicht, dass Atil. Fortunatianus den Marius Victorinus 
über den Saturnius fast nur abgeschrieben und Bei
spiele erdachtet habe. Rec. bedauert, auf diese letztere 
Auseinandersetzung nicht näher eingehen zu dürfen, 
da dieselbe nicht ohne Verdienst ist, und scheidet von 
dem Verf. mit dem Bedauern, dass derselbe nicht Zeit 
genug 'gehabt, den interessanten Gegenstand ernstem 
Betrachtungen zu unterwerfen und der Bitte, das ver
sprochene Werk über den Saturnius nicht zu übereilen.

Rudolstadt. Ernst Klussmann.
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Fünfter Jahrgang. Jg 188. 7. August 1846.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Vicepräsident des Oberappellationsgerichts in Kassel 

Dr. Bickell ist zum Staatsrath und provisorisch zum Vorstand 
des Justizministerium ernannt worden.

Der Professor an der medicinisch-chirurgischen Akademie 
5\re“ en un(l vortragender Medicinalrath im sächsischen 

Mmis enum Hofrath Dr. Choulant ist zum Geheimen Medicinal
rath ernannt worden.

Der Oberlehrer Dr. Druckenmüller in Düsseldorf ist zum 
Director der höhern Bürgerschule in Trier gewählt worden.

Dr. K. Fortlage ist zum ausserordentlichen Professor in 
der philosophischen Facultät der Universität zu Jena ernannt 
worden.

Der ausserordentliche Professor Dr. Johannes Frans in 
Berlin ist zum ordentlichen Professor in der philosophischen 
Facultät der dasigen Universität ernannt worden.

Dem Rector an der Gelehrtenschule zu Kiel Dr. M. J. Fr. 
Lucht ist das Prädicat eines Professors gegeben worden.

Die philosophische Facultät der Universität zu Jena hat 
dem Oberbibliothekar Baron v. Reiffenberg in Brüssel die Ehren
doctorwürde ertheilt.

Hof- und Garnisonprediger Sydow in Berlin ist zum Pre
diger an der Neuen Kirche daselbst erwählt worden.

P^m . ausserordentlichen Professor der Medicin Dr. Vogel 
’n jpingen *st die ordentliche Professur der Pathologie und 
der mik an der Universität zu Giessen übertragen worden.

.Pr’rP.ranz Werner ist zum Professor der Veterinärkunde 
a r niversität Prag ernannt worden.

den Be8lCTUngsratl1 »r- in Berli" "M'11
Bitterkreuz des k,S''°rd“’ PrOf: Schleiden in Jena das 
der Eichenkrone, ^«^ogüch luxemburgischen Ordens 

r das Comthnrt ^dicinalrath Prof. Dr. Lichtenstein in 
I oY des sächsischen Civilverdienst-

kreuz des Ordens der das R.tter-

^ekroiog.
Am 22. Juni starb zu Wien U n ( T , ™ .

Graf Barth v. Barthenheim, k. k. HofL? Ludw’ Ehrenreich 
Seine Schriften sind: Das politische VoriJ?1 .62’ Eel)ensjahre‘ 
denen Gattungen von Obrigkeiten zum Ba*“188. yers^ie" 
herzogthum Österreich unter der Ems (I819\.erA»tande. im„Erz“ 
reichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde Vroo
— 22); Beiträge zur politischen Gesetzkunde im österreichischen 
Kaiserstaate (3 Bde., 1822); System der österreichischen ad
ministrativen Polizei (4 Bde., 1829—30); Leitfaden für sämmt- 
liche Hausinhaber Wiens (1839); Das Ganze der österreichi

schen politischen Administration (20 Lief., 1836 — 42); Öster
reichs geistliche Angelegenheiten (1841).

Am 27. Juni im Bade Kosen Karl Gustav Adalbert 
v. Weissenbach, Geh. Regierungsrath beim Ministerium des In
nern zu Dresden; geb. zu Dresden am 5. Dec. 1797, früher 
Bergmeister in Freiberg. Von ihm erschien: Sachsens Bergbau 
(1833). Unvollendet blieb ein grosseres Werk über Formation 
der Gänge.

Am 8. Juli im Seebade zu Kolberg J. Fölsing, Professor 
und Lehrer der englischen Sprache am Gymnasium zum grauen 
Kloster und dem Realgymnasium in Berlin. Er gab heraus: 
Lehrbuch der englischen Sprache (1840).

Am 20. Juli zu Rudolstadt Dr. Christ. Lorenz Sommer, 
Professor am dasigen Gymnasium und Assessor des Consisto- 
rium daselbst. Von ihm erschienen gehaltvolle Schulschriften, 
wie: De Euripidis Hecuba Comment. I—III. (1838 — 44.)

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Institut des provinces de France. Memoires. Deuxieme serie, 

tome premier. Geographie ancienne du diocese du Mans, par 
M. Th. Cauvin, suivie d’un Essai sur les monnaies du Maine, 
var M. E. Hu eher, imprime aux frais de M. A. de Caumont. 
Paris, Derache. 1845. 4. Die neugegründete Gesellschaft lässt 
ihre Arbeiten in zwei Folgen erscheinen, von denen die eine 
die industriellen, naturhistorischen und medicinischen Wissen
schaften, die andere die Geschichte, Archäologie, Literaturund 
Künste behandeln wird. Der Schrift von Cauvin ward im vori
gen Jahre die grosse Preismedaille von der Akademie der In
schriften in Paris ertheilt.

Original papers read before the Syro - egyptian society of 
London. Vol. I. London, Madden and Malcoin. 1846. In
halt: J. Cullimore über Pharaoh und seine Prinzen oder die 
dynastischen Veränderungen in der alten ägyptischen Regierung. 
W. H. Yates, Bemerkungen über die Obelisken des alten 
Ägyptens, ihre vermuthliche Bestimmung, ihre Inschriften u. s. w. 
W. Fr. Ainsworth , Bemerkungen über den Feldzug des Kaisers 
Trajanus in Mesopotamien und über die Eroberung von Se- 
leucia und Ktesiphon. J. Lee, Bemerkungen über die Hier0* 
glyphen des Horapollo Nilous. Ein Besuch in den Trümmern 
der alten Stadt Naukratis und in der Gegend des alten Sais 
im Delta von Ägypten, aus Buckingham’s ungedruckten Papieren. 
Notizen über Abyssinien und dessen historische Beziehung zu 
Europa, Syrien und dem heiligen Lande, mit einigen^Bemer
kungen über die Quellen und den Lauf des Nils von Uh. John~ 
ston. Geographische und historische Bemerkungen über die 
Provinz Hadramat, mit einer Übersieht der Geschichte der Ein 
Führung des Christenthums in das südliche Arabien und fhma, 
von W. Plate. Erster Theil. Bemerkungen über die 
von dem königl. preussischen Ingenieurhauptmann v. Muhlbac, 
am obern Euphrat entdeckte keilförmige Inschrift, von 
Grotefend, übersetzt von dem Geistlichen Philpott, d» 
lithographirten Tafeln Inschriften.
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Gelehrte Gesellschaften.
Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 

4. Juni zeigte Prof. Ross aus Halle verschiedene auf seinen 
Reisen in Griechenland und Kleinasien gesammelte antike Ge
genstände, namentlich ein goldenes Stirnband mit der Inschrift 
I2U0TH und zahlreiche geschnittene Steine, unter denen 
ein aus Marathon herrührender persischer Cylinder durch vor
züglich feine Arbeit überrascht. Die von demselben in der 
Beschreibung der Insel Melos (Griechische Inseln, III, S. 21) 
näher erörterte Auffindung alter Gemmenbilder ward in zahl
reichen Beispielen anschaulich gemacht und auf den orientali
schen Charakter der darauf befindlichen Thierfiguren hinge
wiesen. Auch wurde in Bezug auf die weder in Griechenland 
noch in Kleinasien seltenen Skarabäen bemerkt, dass deren 
Käfergestalt oft nur andeutungsweise und ohne die genauere 
Bezeichnung des Thierkörpers sich vorfinde, welche in den 
etruskischen Skarabäen durchgängig ist. Die Theilnahme der 
Versammlung nahm der Inhalt eines von Ross herausgegebenen 
Heftes „Hellenika“ in Anspruch, namentlich die zu Larnaka 
(Kilion) auf Cypern neuerdings entdeckte assyrische Grabstele 
mit Keilschrift, deren Wichtigkeit zugleich mit den Venusidolen 
auf Idalion nun auch die Aufmerksamkeit französischer Reisen
den auf sich gezogen hat, dann die ausgeführte Ansicht, dass 
die Annahme der Hypäthraltempel mit durchbrochener Deckung 
nur auf einen Misverständniss Vitruv’s beruhe. Architekt Böt
ticher suchte Vitruv’s Autorität zu unterstützen, wie denn auch 
der angefochtene Sprachgebrauch von Hypäthrum aus Ulpian 
gesichert wurde. Dr. Wiese berichtete über einen in den An
nalen des archäologischen Instituts eben erschienenen Aufsatz 
von Th. Mommsen, worin die Lage des römischen Comitium 
in die Nähe des Concordientempels verwiesen und andere 
Punkte der römischen Topographie bestimmt werden. Zu einst
weiliger Ablehnung dieser gelehrt und scharfsinnig durchgeführ
ten Ansicht ward theils die enge Räumlichkeit der hier dem 
Comitium angewiesenen Stelle, theils manche schwierige Fol
gerung, namentlich für die Lage des Cäsarischen Forum gel
tend gemacht Prof. Panofka legte eine Abhandlung vor, in 
welcher der auf mehren Vasenbildern veranschaulichte Gegen
satz des Wassergottes Poseidon und des Weingottes Dionysos 
auf deren Streit um die Insel Naxos und die darauf erfolgte 
Versöhnung beider Gottheiten bezogen ist. Prof. Gerhard be
richtete über die neuesten Funde etruskischer Bronzen und 
Vasen und über andere Erscheinungen des römischen Kunst
handels, unter denen eine wohlerhaltene kleine bacchische Mar
morgruppe von drei Figuren wegen der aus Tusculum her
rührenden schönen und lebensgrossen, aber sehr verstümmelten 
ähnlichen Gruppe im königlichen Museum zu Berlin besondere 
Beachtung verdient. Auf Anlass neuer italienischer Schriften 
wurde gedacht: 1) des im Giardino della Pigna des Vaticans 
neu auf^estellten Piedestals der Antoniussäule und des daneben 
eingemauerten, neuerdings wieder aufgefundenen Restes dieser 
Säule mit Inschrift des Künstlers (nach de Fabris); 2) des 
neben der Ariadne des Vaticans neu aufgestellten Reliefs, in 
welcher, ehemals für Kleopatra, dann für eine Nymphe ge
halten, Ariadne sich findet, von welcher Pheseus scheidet 
(nach de Fabris); 3) einer Vase des Cardinals Lambruschini, 
worauf der Raub des Palladium räthselhaft dargestellt ist (nach 
Grisi); 4) eines etruskischen Spiegels, auf welchem Peleus dar
gestellt ist, wie er die Thetis bewältigt (nach Vermiglion); 
5) des mit einer Verschwörungsformel versehenen Nagels, in 
christlicher Zeit der Artemis als Zaubergöttin gewidmet: Ter 
incanto: W signo Bei et signo Christi domini nostri et signo 

de domina Artmix (nach Orioli); 6) des in Rhätien am nörd
lichen Abhang des Brenners bei Matrai (Matrejum) neulich er
folgten Fundes sehr alterthümlicher etruskischer eingegrabener 
Bronzen und Inschriften, welche an die zwei bei Zilli gefun
denen mit Inschriften ähnlicher Art versehenen Heben der wie
ner Antikensammlung erinnern (nach Giovanelli).

Naturhistorischer Verein* für die preussischen 
Rheinlande. Der Verein hielt am 4. und 5. Juni seine Ge
neralversammlung zu Boppard. Die Sitzung eröffnete der Vice
präsident des Vereins Dr. Marquart aus Bonn mit einer Über
sicht der Mitglieder, des Rechnungswesens und der Leistungen 
des Vereins, welcher 217 Mitglieder zählt und dessen Samm
lungen in Aachen aufgestellt sind. Oberlehrer Bach aus Bop
pard verband mit einer Begrüssung eine Darlegung der in 
vieler Hinsicht merkwürdigen Flora und Fauna der Umgegend 
Boppards, wobei er sich über die Feststellung einer neuen 
Käferspecies Melolontha rhenana verbreitete. Berghauptmann 
v. Bechen aus Bonn legte die von ihm bewirkten Zusammen
stellungen aller Höhenmessungen von Rheinland - Westfalen vor, 
und zeigte den Nutzen, welchen eine solche Übersicht der 
Reliefverhältnisse eines Landes für die Geognosie, für die 
Kenntniss der Verbreitung der Fauna und Flora eines Landes 
u. s. w. habe. Oberförster Tischbein aus Herstein legte eine 
Reihe von Achat- und Amethystkugeln (grosse Mandeln) aus 
dem Melaphyrgebirge zu Oberstein vor, worauf Geh. Bergrath 
Nöggerath aus Bonn über das Eigenthümliche der Formen die
ser Bildungen und Genesis sprach, indem er diese Mandeln 
für spätere Bildungen auf dem Wege von Infiltrationen, welche 
die ursprünglich mit Gasen oder Dämpfen erfüllt gewesenen 
Blasenräume ausgefüllt oder innerlich überkleidet, erklärte, und 
wies an der Gestalt der Achat- und Amethystdrusen nach, wie 
sie eine solche Entstehungsweise bestätigen. Dann sprach er 
über die organischen Einschlüsse in den Achaten und legte 
Stücke des edlen Opals aus Guatimala vor, welche im Trachyt 
vorkommen und dem ungarischen Opal in Schönheit des 
Farbenspiels vollkommen ähnlich sind. Präsident Stöninghaus 
aus Krefeld zeigte ein schönes gestreiftes Stück von Labrador aus 
Finnland. Dr. Budge aus Bonn sprach über eine in der Umgegend 
von Bonn vorkommende Crustacee Branchipus paludosus, deren 
Circulation, Digestion und Generation. Director Katzfey über 
den Wasserfloh. Lehrer Wirtgen aus Koblenz über die Ver
mehrung des Vereins-Herbarium und theilte das Resultat zahl
reicher Beobachtungen von yie ach modificirten Misbildungen 
der Gages arvensis mit. Diese Misbildungen, abhängig von 
der Natur des Bodens , erscheinen im Allgemeinen als retro
grade und beziehen sic auf fast alle Theile der Pflanzen. 
Medicinalassessor Mohr aus Koblenz zeigte eine von ihm er
fundene sehr zweckmässig eingerichtete Wage vor. Dr. Pritzel 
aus Schlesien sprach über das von ihm künftigen Jahrs heraus
zugebende Werk. Thesaurus literaturae botanicae. Dr. Debey 
aus Aachen über Petrefacten aus beiden organischen Reichen, 
die der Umgegend von Aachen angehören. Derselbe theilte, 
indem er über die Fortsetzung seines begonnenen Werkes über 
die Rüsselkäfer sprach, neue Beobachtungen über Rhynchites 
Betulae und über die parasitischen Thiere auf den Rüsselkäfern 
mit- Lehrer Brasselmann aus Düsseldorf sprach über die Fort
pflanzung des Tetratoma fungorum, welche merkwürdiger Weise 
in den Winter fallt, dann über einen von ihm beobachteten 
Kampf eines Carabus nuratus mit Melolontha vulgaris und theilte 
die Namen von 20 für die Rheinlande neue Käfer mit. Gym
nasiallehrer Duhr aus Düsseldorf sprach über das Vorkommen 
des Diorit mit Asbestadern bei Boppard. Berghauptmann



751
C ?eC^n die Karte der Umgegend des Laachersees vom 
Ueh- P^erbergrath v. Oeynhausen in Berlin, welche nächstens 
erscheinen wird, und die von der Bergpartie gearbeitete grosse 
geognostische Karte des rheinischen Hauptbergdistricts vor. Am 
5. Juni trug Lehrer Wirtgen vor, dass er seit sechs Jahren 
monöcische Exemplare von Spinacia spinosa beobachtet habe, 
einmal auch bei Spinacia inermis; es seien nicht neue Species 
sondern Abnormitäten. Gleiche Beobachtungen bei Mercurialis 
annua fügte Hofapotheker Sohlmeyer aus Köln, bei Canabiosa 
sativa Dr. Pritzel, bei Stachys recta und Galeopsisrecta, Fühl- 
Tott und Wirtgen hinzu. Apotheker Löhr aus Köln theilte die 
Beobachtung mit, dass sich bei Crataegus ozyacantha die Staub
fäden in verschiedenen Zeiten nach und nach zum Pistill hin
neigen und wieder zurückziehen, was Bach bestätigte. Wirtgen 
sprach über eine neue Form von Fumaria, von Prof. Koch in 
Erlangen Fumaria Wirtgenii genannt, die Bach auch bei 
Boppard gefunden zu haben erklärte; ferner über eine neue 
hybride Form von Verbascum tapsonigrum im Lahnthale. Leh
rer Förster aus Aachen hielt einen Vortrag über den grossen 
Werth der Bestimmung der einzelnen TheiJe der Flügel bei 
den Hymenopteren, auf welche sich allein die Systematik die
ser Ordnung der Insecten genau begründen lasse. Oberberg
rath Burkard aus Bonn sprach über die sogenannten Rutsch
oder Spiegelflächen an den Dioriten von Boppard, welche in 
diesem Gesteine, wie in vielen Felsarten, zahlreich und nach 
allen Richtungen sich verbreitend vorkommen. Er glaubte diese 
Diorite als aus einer Metamorphose des Thonschiefers entstan
den und die Spiegelflächen nicht als Folge von Abrutschungen, 
sondern als die zurückgelassenen Spuren von durchgedrängten 
Gasen oder Dämpfen ansehen zu müssen. Dr. Marquart sprach 
über die Ursachen, welche das Verderben der Pflanzen, be
sonders sehr saftiger, beim Eintrocknen veranlassen und gab 
eine Methode diesen Übelständen zu begegnen an.

Preisaufgaben.
Die Societät der Wissenschaften in Harlem hatte für das Jahr 

1846 die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob die Steinkohlen 
aus Pflanzen, welche dem Standorte derselben angehörten, ent
standen seien, und einzelne Steinkohlenlager zu vergleichen. 
In der Sitzung am 23. Mai wurde der Preis der Abhandlung 
des Professors Göppert in Breslau zuertheilt.

ie ademie der Wissenschaften in Berlin hat zur Auf- 
gabe ges e t eine Sammlung der deutschen Eigennamen von 
der altes en eit bis zum Jahre 1100 und zwar der gothischen 
(zugleich van a ischen), longobardischen, fränkischen, thürin
gischen, alemanisc en, burgundischen, baierischen, altsächsi
schen und fnesisc en, mit Ausschluss der angelsächsischen und 
altnordischen. eu nng der Eigennamen, wie sie erst allmälig 
aus dem Studium es sammtlichen Vorraths gründlich hervor- 

cn kann, wird nie zur Bedingung gemacht, wird aber 
als eine willkommene betrachtet werden. Die Abhandlungen 

önnen in deutscher, ateimsc er oder französischer Sprache 
verfasst sein, und müssen vor dem 1. März 1849 eingesendet 
werden. Preis: 100 Ducaten.

Ilscellen.
Soeben ist zu Berlin der Prospectus einer „Zeitschrift für 

das Gymnasialwesen“ ausgegeben worden, welche die Profes
soren A. G. Heydemann und W. J. C. Mützell im luftrage und 
unter Mitwirkung des berlinischen Gymnasiallehrer -Vereins her-
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ausgeben werden. Sie wird im Verlage von Th. Chr. Fr. Ens- 
lin in vierteljährlichen Heften von 8 —12 Bogen erscheinen; 
das erste Heft soll zum 1. Jan. 1847 ausgegeben werden. Die 
Zeitschrift soll zwar zunächst ein Organ des genannten Vereins 
sein und darthun, wie die Aufgabe der Gymnasien von dem
selben aufgefasst wird, und was er dazu thut, die Lösung 
derselben zu fördern; indessen soll sie sich nicht darauf allein 
beschränken, sondern zugleich eine allgemeinere Bestimmung 
erhalten, indem sie den Anforderungen zu entsprechen suchen 
soll, die jeder Schulmann an eine dem Gymnasialwesen ge
widmete periodische Schrift zu machen berechtigt ist. Dem 
Inhalte nach wird jedes Heft in sechs Abtheilungen getheilt 
sein und demnach enthalten: I) Abhandlungen, 2) Literarische 
Berichte, 3) Verordnungen der Behörden in Betreff des Gymna
sialwesens, 4) Personal-Notizen, 5) Vermischte Nachrichten 
über Gymnasien und Schulwesen, 6) Pädagogische Miscellen. 
Das Unternehmen ist unstreitig ein sehr zeitgemässes, das 
einem fühlbaren Bedürfnisse abzuhelfen verspricht und dem 
man einen glücklichen Fortgang vorhersagen darf, wenn, — 
wofür die Namen der Herausgeber zu bürgen scheinen, — 
nur Gediegenes aufgenommen wird. Besondere Beachtung ver
dient die dritte Abtheilung, in welcher wichtige, nicht blos in 
Preussen, sondern auch in andern deutschen Ländern erlassene 
Verordnungen vollständig und wörtlich mitgetheilt werden sollen, 
zumal da sich erwarten lässt, dass auch einer freimüthigen 
Besprechung derselben kein Hinderniss im Wege stehen wird. 
Sehr zu wünschen ist jedoch, dass der Plan nicht zu weit 
ausgedehnt und dadurch die durch den Titel bezeichnete Ten
denz der Zeitschrift nicht beeinträchtigt werde. In dieser Be
ziehung erregt die erste Abtheilung einiges Bedenken, da sie 
nicht nur Abhandlungen aus dem Gebiete der allgemeinen Pä- 
dagogik, über die Geschichte, den gegenwärtigen Stand und 
die weitere Entwickelung des Gymnasialwesens, sowie metho
dische und didaktische Abhandlungen für die einzelnen Fächer 
des Gymnasialunterrichts, sondern auch rein wissenschaftliche 
Abhandlungen aus dem Gebiete derjenigen Wissenschaften, auf 
deren Boden der Gymnasiallehrer steht, und zwar besonders 
philologische, insofern die Philologie die Basis unseres Gymna
sialwesens ist, aher auch andere, historische, mathematische, 
naturwissenschaftliche, enthalten soll. Bei einer solchen Aus
dehnung wird sich schwerlich ein fester Plan verfolgen lassen, 
sondern es ist zu fürchten, dass die Zeitschrift entweder eine 
willkürliche Zusammenstellung der verschiedenartigsten Aufsätze 
werde, oder sich der Redaction unter der Hand in eine Zeit
schrift für die Alterthumswissenschaft umgestalte; an solchen 
ist aber kein Mangel. Viel wünschenswerther ist es, dass die 
Zeitschrift eine Arena werde, auf der die verschiedenen An
sichten über das Gymnasialwesen sich bekämpfen, damit die 
vielen wichtigen Fragen über dasselbe, die zum 1 heil beseitigt 
aber noch keineswegs erledigt sind, wo möglich zu einer Ent
scheidung gebracht werden. Dann wird sie auch bei dem 
grössern gebildeten Publicum Eingang finden und Interesse er
regen, vorausgesetzt, dass man sie ebenbürtigen Gegnern nicht 
verschliesst. Möge das Unternehmen die Theilnahme und Unter
stützung finden, die es jedenfalls verdient.

Literarische u. a. Nachrichten.
In Stuttgarter Zeitungen erklärt Herm. Hauber in Gmund, 

er sei Verfasser des Buchs „Der Protestantismus in seiner 
Selbstauflösung “ und habe vor drei Jahren die Handschnf 
dem Dr. H. Elsner abgetreten; jetzt habe sich das B«c 
Dr. W. Binder angeeignet. _______ : —

___ Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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In teilt genzb lat t.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

Sn meinem Verlage ift erf^ienen unb in allen SJuchhanblungen ju erhalten:
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Zwei Theile.
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bekannten „SDtethobifchen Veitfaben in ber Naturgefchith^" ift aber auch 
fo eingerichtet, baß er neben jebem anbern naturgefc&idjtlicfjcn £eßrbucf)e 
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®erfelbe foU beim naturgefc^icbtlic^en Unterricht in ber ^anb beS SeljrerS 
jur SSerfinnlichung ber ße^robfecte bienen, währenb ber genannte ^)anb= 
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3—6 Slbbilbungen von Xtyeren unb Steleten aus berfelben ßrbnung, 
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ginalien, theilS nach ber Natur gezeichnet würben.

3)aö ganje Sßert wirb in 5 heften erfdjeinen unb jwar f0, bafi bie 
Slbbilbungen jebeS Naturreichs ein ®anjeS für fich bilben unb einjeln be» 
jogen werben tonnen. ®er ^reiS biefeS ^eftS mit fchwarjen Qlbbilbungen 
ift 3 gl. Nhein., ober l ^blr. 20 Ngr., ber eines fein colorirten Fracht* 
eremplarS 5 gl. 20 ^r. Nhein., ober 3 Shlr. Sie vor einigen üßoehen 
erfeßienene erfte Slbtheilung, bie „WlinetaWgie^ complet enthal= 
tenb, 24 Safeln mit 96 Är^ftadformen auf f*warjem ©runbe, foftet 
1 W)lv. 20 Ngr., ober 3 gl.

23ei Sfricbrid) ^Xeif^er in ßeipjig ift neu erfebienen:
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DU DIPLOMATE ET DU CONSUL.
Pär

le Baron Ferd. de Cussy.
12. Broch. 3 Thlr.

Publications be la memo maison:
Recueil manuel et pratique de traites, convent.ons et autres actes diplomatiques sur lesquels sont ^tablis les relations 
et les rapports existant aujourd’hui entre les divers etats souverains du globe, depuis l’annee 1760 jusqu’a l’epoque actuelle» 
Par le Baron Ch» de JfliLTtenS et le Baron ^erd» dß CUSSy, Tomes premier et second. 8. 1846. Broch.

4 Thlr. 16 Ngr.
Guide diplomatique. Par le Baron €h. de Jflartens. 2 vols- 8. 1832. 4 Thlr. 15 Ngr.
Causes c61&bres du droit des gens. Par le Baron Ch» Ae JtfUTtens» 2 vols. 8. 1827. 4 Thlr. 15 Ngr.
Nouvelles causes c61äbres du droit des gens. Par le Baron Ch, de Jflartens. 2 vols. 8. 1843. 5 Thlr. 10 Ngr. 
Histoire des progr&s du droit des gens en Europe et en Amerique depuis la paix de Westphalie jusuq’ä nos 

jours. Par Henry WTheaton. Seconde edition, revue, corrigee et augmentee par l’auteur. 2 vols. 8. 4 Thlr.



NEUE JENAISCHE

Fünfter Jahrgang. J|o 189. $• August 1846.

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Völkerkunde.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Friedrich 

v. Raumer. Zwei Bände. Leipzig, Brockhaus. 1845. 
Gr. 12. 5 Thlr.

Uber die genannten Freistaaten sind in den letzten 
Jahrzehnten viele Schriften erschienen, meistens Reise
beschreibungen von Ausländern, während die jugend
liche Literatur der freien Nordamerikaner selber vor
zugsweise sich mit der Geschichte ihrer Emancipation 
und den Biographien der ausgezeichneten Männer be
schäftigte, welche entweder in jenem Befreiungskriege 
oder bei der Aufführung des neuen Staatsgebäudes ei
ner wahren Demokratie (dergleichen die Geschichte bis
her noch nirgends in einem grossen Staate gezeigt hat) 
die erste Rolle spielten. Jene Reisebeschreibungen oder 
auch andere Schilderungen jenes Landes und Volkes, 
die von Engländern und Franzosen herrühren und de
ren Verfasser zum Theil anderweit berühmte Autoren 
sind (wie z. B. Capit. Marryat. Misstress Trollope, Boz, — 
Chateaubriand, Michel Chevalier, Tocqueville u. s. w.), 
trugen jedoch meistens das Gepräge einer subjectiven 
Färbung, namentlich sehr einseitiger nationaler, politi
scher oder socialer Vorurtheile, zu stark an sich, als 
das^-hus ihnen ein wahres Bild des dortigen Lebens 
und Webens hätte entnommen werden können; grösse
res Verdienst haben unstreitig in dieser Hinsicht die 
Deutschen, von denen wir nur an Herzogs Bernhard 
von Weimar Werk (herausg. von Luden), sowie an 
Julius Ries (Schilderung des Lebens und Treibens im 
Handel der V.^ St. Berlin 1840), an Julius (Nordame
rika s sittliche Zustände. Leipz. 1834) und Büttner (Briefe 
aus und übei Nordamerika. Dresden 1845) erinnern 
wollen. Die Nordamerikaner übrigens sind fast mit 
allen Schilde! ungen ihres Lanjes und Volks höchst 
unzufrieden, und beklagen sich aufs Bitterste über die 
J^asse von Wideispi liehen und Thorheiten, welche 
ihnen jene Besehteibei andichten, wie dies der Hr. 
Verf. der vorliegenden Schrift in der Vorrede (S. VI), 
näher angibt; er selbst, findet diese Klagen gerecht
fertigt; ser habe lernbegierig nach einander „unzählige 
Reisebeschreibungen“ zin and genommen, wrelche 
Antworten wurden ihm meist aber zu Theil? „Ein Land, 
spätei entstanden und in jedei Beziehung unvollkom
mener, als die andern Welttheile, widerwärtiges Klima, 
ansteckende Krankheiten, eine platte Demokratie, her

vorgegangen aus widerrechtlicher, verdammlicher Em
pörung, anmassliches Verwerfen aller natürlichen ständi
schen Unterschiede, und daneben schändliche Mishand- 
lung der Neger und Indianer. Überall Parteiung im 
Staate, Zersplitterung der Sekten, Gleichgültigkeit ge
gen Wissenschaft und Kunst, eine übermässige Ver
ehrung des Mammon, gieriges Streben nach materiellen 
Verbesserungen mit Zurücksetzung des Geistigen und 
Gemüthlichen, nirgends Treue und Glauben, nirgends 
die Annehmlichkeit höherer Bildung, Mangel aller Ge
schichte, aller grossen poetischen Erinnerungen.“

So abschreckend dies Bild ist, so hat Hr. v. R. 
dabei doch keineswegs die grellsten Farben aufgetragen. 
Andere Schriftsteller und zwar selbst solche, die nicht, 
wie so Viele, als getäuschte Aus- und respective Ein
wanderer nach Yorik’s bekannter Eintheilung der Rei- 
senden in die an der Milzsucht, („Trollopismus“! 
jetzt bekanntlich genannt) leiden, urtheilen noch weit 
ungünstiger. So sagt z. B. Chateaubriand in seinem 
Essai sur les revolutions von den Amerikanern: „Ich 
liebe euer Land und deren Regierung, aber nicht Euch 
selbst. Alles Wissen der Amerikaner beschränkt sich 
auf den Kreis der Zeitungen, die sie alle gern lesen, 
und besteht in der Kenntniss ihrer natürlichen und po
litischen Rechte, welche sie in sich selbst ehren, aber 
an Andern öfters verletzen, indem sie kalt, selbstsüch
tig, düster, träge und mit wenig oder gar keinem Ge
fühl begabt sind.“ Ferner Hr. v. Fürstenwärther (ein 
naher Verwandter des Freiherrn von Gagern, von Letz
term ausdrücklich zu dem Endzweck einer unpartei
ischen Berichterstattung nach Nordamerika gesendet) 
in seinem Bericht über deutsche Auswanderung nach 
Amerika: „Man vermisst alles Qas, was das Leben 
verschönern und veredeln kann; jede Mannichfaltigkeit 
des bessern Genusses in der Unterhaltung. Grober Ma
terialismus und Interesse sind der Charakter und das 
leitende Princip der Bewohner. Ungefälligkeit, verächt
licher Stolz, Zurückhaltung und Grobheit zeichnen die 
Bewohner in der Masse aus und stossen den Europäer 
von Bildung und Gefühl zurück. Sie kennen jene hö
here Seelenfreiheit nicht, welche nur in Europa und 
ich sage es dreist, am meisten in Deutschland zu fin
den ist; Jene sind bei all’ ihrer Freiheit dennoch Sla
ven ihrer Beschränktheit, ihrer Unwissenheit in Allem, 
was nicht local und praktisch ist und ihrer Nationa - 
vorurtheile“ Ähnlich lauten andere Urtheile mehie*
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unserer berühmtesten Staatsgelehrten *); ja einer unserer 
gelehrtesten Politiker, Prof. Vollgraff (s. dessen Sy
stem der praktischen Politik Bd. III, S. 161) spricht 
unumwunden aus, dass die Nordamerikaner — nur ein 
„niedriges Gaunervolk“ sind, welches allerdings in ma
teriellen Beziehungen cultivirt oder civilisirt ist, aber 
— „gar kein, oder nur sehr wenig Gefühl für Ehre, 
Rechtlichkeit und höhere Bildung hat, und unter wel
chem Jeder den Andern für einen Schurken hält, bis 
ihm das Gegentheil bewiesen ist/* — Wir haben dies 
angeführt, weil solche Urtheile in der That bei uns in 
Deutschland so ziemlich die allgemeine Meinung, die 
man von den dortigen Bewohnern hegt, ausdrücken; 
Urtheile, dte bei dem grossen, später noch näher zu 
erwähnenden Verkehr zwischen Deutschland und Nord
amerika natürlich nicht ohne praktischen Einfluss sind, 
und deren Berichtigung mithin in dieser Beziehung, so
wie auch abgesehen davon im Interesse der Wahrheit 
und Wissenschaft als von entschiedenster Bedeutung 
anerkannt werden muss.

Das Verdienst dieser Berichtigung hat sich nun 
ohne Zweifel Hr. v. R. durch das vorliegende Werk er
worben, der sich weder durch solche Schilderungen, 
noch durch die in der Natur der Sache selbst liegen
den grossen Schwierigkeiten davon hat abhalten lassen, 
selber dies merkwürdige Land zu besuchen und ein 
wahrheitgetreues Bild desselben aufzustellen; und ge
wiss kann schwerlich ein anderer Gelehrter seinen Be
ruf hierfür durch eine bessere legitimatio ad causam 
documentiren. Die erste Bedingung oder Forderung, 
welcher jeder ethnographische Schriftsteller Genüge 
thun muss, ist offenbar die nationale Vorurtheilslosig- 
keit, sowie Empfänglichkeit für Würdigung fremder 
Individualität, oder mit einem Wort ein Kosmopolitis
mus, welcher anerkennt, dass jedes der verschiedenen 
Völker die Aufgabe hat, in seiner Volkstümlichkeit die 
allgemeine menschliche Natur oder Humanität zur be
stimmten Erscheinung zu bringen; die zweite: die Fä
higkeit, sich zu allgemeinen Ansichten zu erheben, den 
Blick nicht durch einzelne Erscheinungen blenden oder 
verwirren zu lassen, sondern die Widersprüche in eine 
höhere Einheit aufzülösen, kurz eine echte philosophi
sche Dialektik, ohne welche es nun einmal keine ge
nerellen Xn - und Übersichten, keine wahre Totalanschau
ung der Natur und des Menschenlebens gibt (wie 
Alexander v. Humboldt erst kürzlich in seinem Kosmos 
I, S. 33 so treffend gezeigt hat). Kommen diese Eigen
schaften Hrn. v. R. sowie vielen Andern unserer Lands
leute gleichsam als deutsche Erbtugend zu, so besitzt 
er seinerseits in eminentem Grade noch andere Bedin
gungen, die den meisten Deutschen abgehen und gerade 
für die Auffassung und Darstellungnordamerikanischer 
Zustände am meisten in Betracht kommen müssen.

♦) Z. B. F. W. Tittmann, J. Schön, Bülau u. A.

Während man nach Fr. Schlegel’s bekanntem Worte es 
„von den deutschen Gelehrten schon gewohnt ist, vor
auszusetzen, dass sie praktisch nicht brauchbar seien“ 
(Vorles. üb. die Gesch. d. Lit. I, S. 6); während 
Dahlmann von ihnen sagt: „dass sie Alles gründlich 
studiren, nur nicht den Staat“ (s. dessen erste Vorles. 
in Bonn), sowie Goethe ihnen schuld gibt, „sie hät
ten die besondere Gabe, die Wissenschaften unzugäng
lich zu machen“ (Aphorismen zur Naturwissenschaft), 
und selbst Arndt meint,’ „die Deutschen würden zwar 
nicht mit Unrecht die Denker Europas genannt, seien 
aber auch zugleich die Träumer“ (Schriften an seine 
lieben Deutschen Bd. III, S. 270) — finden auf Hrn. v. R. 
alle diese Vorwürfe durchaus keine Anwendung. Eine 
Reihe von Jahren hindurch hat er, bevor er sich vor
zugsweise der Wissenschaft widmete, die Staatsge
schäfte (unter Hardenberg) genau kennen gelernt, und 
ebenso das Leben der Völker durch seine vielen Rei
sen, mit deren Beschreibungen er schon seit einem 
Menschenalter, unsere Literatur bereichert hat (die 
Herbstreise nach Venedig erschien bereits 1816); zu
gleich hat ihn sein wissenschaftliches Fach, die Ge
schichte, vorzugsweise in lebendigem Zusammenhang 
mit dem Staatsleben gehalten und dass er auch die ge- 
sammte Literatur der Staatswissenschaft von den älte
sten bis zu den neuesten Zeiten genau kennt, hat er 
ebenfalls zur Genüge documentirt (s. seine geschieht!. 
Entwickelung der Begriffe Recht, Staat und Politik) — 
ein Punkt, der besonders darum hier hervorgehoben 
werden muss, weil die vorliegende Schrift ihren wissen
schaftlichen Werth hauptsächlich in der steten Bezug
nahme auf die wichtigsten politischen Theorien und 
socialen Probleme unserer Zeit hat, über welche mei
stens die Ansichten noch sehr unklar und getheilt sind; 
daher es besonders wichtig ist, wenn ein mit der ge- 
sammten Geschichte der europäischen Staaten und ihrer 
Politik so innig vertrauter Mann wie Hr. v. R. uns zu
gleich mit der Auffassung jener Theorien und Probleme 
bekannt macht, welche sich bei jenem schon zu gros
ser Bedeutung gelangten jugendlichen Volke entwickelt 
hat. Sein Buch ist dadurch zugleich ein trefflicher 
Commentar für die neuere praktische Politik gew orden, 
namentlich kommen die wichtigsten staatsrechtlichen, 
nationalökonomischen und socialen Fragen hier zur 
Sprache, wie z. B. die Verfassungsfrage, sowie allge
meine Menschen- und Volksrechte, das allgemeine 
Staatsbürgerrecht der activen Wahlföhigkeit (oder das 
sogenannte allgemeine Stimmrecht), die über das Ver- 
hältniss von Staat, Kirche und Schule, über Schutz
zölle und Staatsbanken, besonders auch die über Aus
wanderung. Diese letztgenannte ist gerade gegenwärtig 
für Deutschland von besonderer Wichtigkeit; die Zu
nahme dieser Auswanderung ist eine ebenso unleug
bare als bedenkliche Thatsache, und wenn Hr. v. R. 
I, 301, nach der Bemerkung, dass nächst den Ein-



Wanderungen aus England und Irland die aus Deutsch- 
and die stärkste ist, dabei folgende Zahlen angibt: 

«Uber Bremen wanderten aus 1837: 14,700: 1838: 
8934; 1839: 12,421; 1840: 12,650; 1841: 9505 (Soet- 
beer Hamburgs Handel I, 174; II, 121)sc — so berich
ten die Zeitungen von diesem Jahr, dass jene im vori
gen über 50,000 betragen habe, und eine ähnliche dies
mal zu erwarten stehe. Dazu kommt nun noch der 
Umstand, dass in Neuyork nach den neuesten Nach
richten (s. Fkf O.-P.-A.-Zeitung vorn 8. März) die 
Regierung durch ein Gesetz beschlossen hat, „dass in 
Zukunft jeder bchiffscapitän, Eigner oder Agent, die 
Emigranten aus Europa bringen und die an den Ufern 
dieses Staats landen wollen, für diese Leute während 
zwei Jahren eine Garantie gegen Verarmung stellen 
müssen, so dass während dieser Zeit keine derselben 
dem Staate zur Bürde und zur Last fallen sollen.” 
Diese neue Massregel fand man für nothwendig, indem 
unsere Spital - und Armenhäuser meistens mit diesen 
fremden Ankömmlingen angefüllt, während doch die
selben für Bürger dieser Stadt und unsers Staats be
stimmt sind.“ Man kann den Amerikanern dies nicht 
verdenken, zumal, wie aus v. Gülich’s geschichtlicher 
Darstellung des Handels u. s. w., 1842, III, S. 582, zu 
ersehen, diese (Überfüllung der dortigen meist sehr gut 
eingerichteten Armenhäuser mit Ausländern schon seit 
Jahren Gegenstand vieler Klagen war. Sonach wird 
allerdings die deutsche Auswanderung dorthin eine be
deutende Beschränkung auf die wohlhabendere Klasse 
erleiden, aber um so mehr zu beherzigen sein, was 
der Hr. Verf. über diesen Punkt sagt (I, 310 f.). 
Übrigens wird höchst wahrscheinlich das vorliegende 
Werk die Zahl solcher Auswanderungen von Seiten 
Begüterter und Gebildeter noch bedeutend vermeh
ren, da der Gesammteindruck, den dessen Lectüre 
macht, trotz dem, dass darin die Schattenseiten nicht 
verschwiegen sind, doch ein entschieden günstiger auch 
in Hinsicht des geschilderten Gegenstands ist, und da, 
wie leider! die Erfahrung zur Genüge beweist, beson
ders in Hinsicht auf politische Fortschritte es in Deutsch
land noch so langsam geht, und im Gegentheil das 
alte feudalistische Und ]nerarchische Unwesen von ei
nem fälschlich sich so nennenden conservativen Princip 
so gehegt und gepf egt worden ist, dass natürlich auch 
bei Solchen, die nicht dein gemeinen materialistischen 
Grundsätze huldigen, ubi bene ibl patria! und die auch 
Nicht eben zu dei yetacbtlichen Clique der blasirten 
«Europamüden“ gehören, der Wunsch, in einem Staate 
sich anzusiedeln, entstehen muss, iR welchem! man 
von jener politischen Misere und den sonstigen man
cherlei Unbilden unseres, mit Goethe zu reden (s des- 
sen Divan, die Stelle über Jean Pani)
Lebens“, namentlich ungehudelt vom Pfaffen - und Jun- 
kerthum, der Censur und europäischen Polizei über
haupt, sein Leben frisch und frei entwickeln kann. 

Der Hr. Verf. erklärt am Schluss der Vorrede, man 
habe ihm daheim geweissagt, er werde nach seiner 
Reise von allen günstigen Vorurtheilen geheilt sein und 
eine ungünstige Ansicht des Landes und Volkes mit 
zurückbringen; allein gerade das Umgekehrte sei der 
Fall gewesen. „AH5 die kleinen Unannehmlichkeiten 
der Reise verloren bereits jede Bedeutung, während 
die wahrhaft grossen und bewundernswerthen Erschei
nungen und Thatsachen (wie die sonnenrothen Gipfel 
der Alpen) noch immer in vollem Glanze vor meinen 
Augen stehen. — Wie wenig Hoffnung für eine weitere, 
neue Entwickelung der Menschheit bietet Asien und 
Afrika, wie krank erscheinen manche Theile Europas! 
Müsste man auch an den germanischen weltgeschicht
lichen Fortschritten Amerikas verzweifeln, wo gäbe es 
da noch eine Rettung, als in einer neuen, unmittelba
ren, göttlichen Schöpfung! ’“' — Er hätte in der That 
die Xenie Goethe s zum Motto seiner Schrift wählen 
können:

„Amerika, du hast es besser, 
Als unser Contiuent, das alte, 
Hast keine verfallenen Schlösser, 
Und keine Basalte;
Dich stört nicht im Innern 
Zu lebendiger Zeit 
Unnützes Erinnern 
Und vergeblicher Streit!“

Jene Aussprüche sind um so gewichtiger, als wol 
schwerlich ein anderer Gelehrter ein so competentes 
Urtheil über den krankhaften Zustand Europas haben 
möchte, als Hr. v. R., der die Hauptstaaten nicht blos 
aus Büchern kennt; und ebenso geeignet ist er zu der 
Schilderung jener Freistaaten, da er nicht nur in po
litischer Hinsicht dem echt germanischen Liberalismus 
huldigt, sondern auch von jeher auf das Unumwun
denste die Sache der Freiheit und des Rechts verthei- 
digt und eine Freimüthigkeit gezeigt hat, die leider un
ter den deutschen Gelehrten nur zu selten ist. Wir 
erinnern hier nur an seine gerade in diesem Augenblick 
doppelt merkwürdige Schrift: Polens Untergang (Leip
zig, Brockhaus. 1832), in welcher das strengste Ver
dammungsurtheil über jene unseligen Theilungen aus
gesprochen ist „diese grösste Ungerechtigkeit und 
Schlechtigkeit, welche die neuere Geschichte bis dahin 
kannte“ (S. 62); ferner an seine trefflichen Gelegen
heitsreden als Secretär der königl. Akademie der Wis
senschaften (deren Mitglieder freilich auch nicht unter 
dem Damoklesschwert der karlsbader Beschlüsse sich 
befinden, welche letztere eins der ausgezeichnetsten, 
Wilh. v. Humboldt, wie aus Schlesiens Erinnerungen 
an W. v. H., 1845, Bd. III, S. 391, zu ersehen, und zwar 
in einer Ministerialsitzung selber für „schändlich; un
national, ein denkendes Volk aufregend“ erklärte); 
denn auch hier gilt der Satz: dass nur von Gleichen 
das Gleiche erkannt werden kann, und die sc ne en



756
Urtheile, die wir in so vielen europäischen politischen 
Schriften über die unvermeidliche und beständige poli
tische Unmündigkeit der Völker und die Nothwendig
keit autokratischer oder feudalistischer Staatsformen 
lesen, hat ohne Zweifel ihren Hauptgrund in der Staats
lakaiengesinnung der Autoren selber. Dagegen wird 
man vielleicht Firn. v. R. in Betreff dieses Buchs wie 
des frühem über England (s. Huber’s Beitr. z. Krit. d- 
neuest. Lit. I, 1837) den Vorwurf machen, die Nord- 
amerikanische Demokratie eben so in einem viel zu 
günstigen Lichte erblickt und dargestellt zu haben, als 
die englische Aristokratie; doch glauben wir, dass sein 
„Optimismus“ hier jedenfalls viel begründeter erscheint.

Um einen Begriff von der Reichhaltigkeit des In
halts des vorliegenden Werks zu geben, theilen wir 
hier die Überschriften der Hauptabschnitte mit, von 
denen jeder einzelne wiederum in fünf, zehn, auch wol 
zwanzig und mehr (in dem Inhaltsverzeichnisse beson
ders rubricirte) Abtheilungen zerfällt: •

Erster Band: 1) Natürliche Beschaffenheit des Lan
des. 2) Die PSntdeckungen und ersten Ansiedelungen. 
3) Die Kriege bis 1763. 4) Vom Frieden zu Aachen 
(1763) bis zu der Unabhängigkeitserklärung Nordameri
kas (1776). 5) Von der Unabhängigkeitserklärung (1776) 
bis zum Ausbruche des Kriegs zwischen England und 
Frankreich (1778). 6) Vom Ausbruche des Kriegs zwi
schen Frankreich und England (1778) bis zum Frieden 
von Versailles (1783). 7) Vom Frieden zu Versailles 
(1783) bis zur Annahme der neuen Verfassung (1789). 
8) Die neue Verfassung von 1787. 9) Die Verfassun
gen der einzelnen Staaten. 10) Die Zeiten der Präsi
dentschaft Washington^ und J. Adams. Von 1789— 
1801. 11) Thomas Jefferson. 12) Die Menschenracen 
und die Sklaverei. 13) Die Indianer. 14) Die Einge
wanderten. 15) Bevölkerung. 16) Ackerbau. 17) Die 
Staatsländereien. 18) Manufakturen und Handel. 19) 
Kanäle, Dampf böte, Eisenbahnen. 20) Die Banken. 
21) Abgaben und Finanzen. 22) Postwesen. 23) Der 
Zolltarif und die Nullification. 24) Das Heer, die Land
wehr und die Flotte. 25) Das Recht und die Gerichts
höfe. 26) Gefängnisse. 27) Arme und Armenwesen. 
28) Milde Stiftungen. 29) Polizei. 30) Verwaltung, 
Städteordnung. — Ziveiter Band. 1) Aufstände und 
Parteiungen. 2) Schulen und Universitäten. 3) Litera
tur und Kunst. 4) Religion und Kirche. 5) Der Staat 
Ohio. 6) Auswärtige Verhältnisse. 7) Staatsrecht und 
öffentliches Leben. — Anhang. Auszüge aus Reisebrie
fen (wovon die blossen Überschriften drei Seiten des 
Inhaltsverzeichnisses füllen).

Man sieht hieraus zugleich, dass auch in dieser 
Hinsicht hier keine gewöhnliche Reisebeschreibung vor
liegt, und die Zusammenstellung nach den Gegenstän
den , nicht nach den einzelnen Staaten, erleichtert na

türlich gar sehr den Überblick über das Ganze. Über
haupt muss es als einer der bedeutendsten Vorzüge 
des Buchs angesehen werden, dass es eine Total- 
Schilderung enthält, während allerdings einzelne Par
tien, wie z. B. die kirchlichen- und Gefängniss - Zu
stände von Julius und Büttner, die Politik von Tocque- 
rille und Schmidt-Phiseideck, der Handel von Ries 
und Gülich u. s. w. ausführlicher besprochen worden sind.

Natürlich können wir hier nur Einzelnes näher ins 
Auge fassen, was in ethnographischer und politischer 
Beziehung besonders für uns Deutsche wichtig erscheint 
und worüber sich auch von solchen, die nicht selber 
in Nordamerika waren, Bemerkungen machen lassen.

Der erste Abschnitt macht uns mit der natürlichen 
Beschaffenheit des Landes bekannt, dessen Flächenin
halt nicht weniger als 112,000 geograph. Quadratmeilen 
beträgt (das will sagen, 10 bis 11 Mal soviel wie die 
Grundfläche Frankreichs.’), wovon bis jetzt erst ein 
sehr kleiner Theil angebaut, ein anderer übrigens kei
ner Cultur fähig ist. Auch an hohen Bergen fehlt es 
nicht, namentlich an den Quellen des Columbiaflusses. 
Laut der Messung eines Hrn. Thompson erhebt sich 
der braune Berg auf 16,000 Fuss, und er vermuthet, 
dass andere Spitzen noch um 10,000 Fuss höher sind 
(S. 7.) (Diese Angaben weichen doch sehr von den ge
wöhnlichen ab, nach welchen man kaum die Hälfte 
der Höhe annimmt. s. Hassel, Vollständ. Handbuch der 
Erdbeschr. Bd. XVII, S. 16 ff.) Übertreffen auch die 
südamerikanischen Berge die nördlichen an Höhe und 
Ausdehnung, so sind doch die nordamerikanischen Seen 
in ihrer Art einzig auf Erden. Wir erwähnen nur die 
fünf grössten: der Ontariosee hat 582 Meilen Oberflä
che, der Eriesee 397, der Huronsee 760, der Michi
gansee 744, der obere See 1800.’ Sie zeigen grössten- 
theils eine ungeheure Tiefe (sodass man bei 1800 F. 
an mehrern Stellen noch keinen Grund gefunden hat) 
und enthalten mit ihrem Ausfluss den Eorenzstrom, etwa 
die Hälfte alles süssen Wassers auf Erden. So gross 
das Flussgebiet des letztgenannten ist, durch welchen 
sich in jeder Stunde über l/2 Mill. Cubikfuss Wasser 
ins Meer ergiessen, so steht derselbe doch dem Missis
sippi und noch mehr dem Missouri nach, welcher letz
tere „mit Unrecht beim Zusammenfluss mit ersterem 
seinen Namen verliert, obwol er viermal so viel Was
ser herzuführt und noch einmal so lang ist, als der 
Mississippi, und bevor er diesen erreicht, schon 730 
Meilen durchströmt hat. Der wichtigste aller Seiten
flüsse des Mississippi ist der Ohio, dessen tief einge
schnittenes Flussbett von Pittsburg bis zum Mississippi 
auf 1600 engl. Meilen nur etwa 400 Fuss Fall hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Bland in Jena. Druck und Verlag von IT» A. Hrockliaus in Ueip®ig.
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NEUE JENAISCHE
A1LGEMEIAE LITERATUR-ZEITUNG.

Völker künde.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Friedrich 

v. Baumer.
(Fortsetzung aus Nr. 189.)

In Hinsicht des Klima ist es ausgemacht, dass bei 
gleichen Breitengraden in Nordamerika die Winter käl
ter und die Sommer wärmer sind, als in Europa. („In 
Neuyork [S. 12], unter der Br. von Madrid und Nea
pel , dauert der Winter mit Eis im Durchschnitt 164 
Tage, und der Delaware ist 5 — 6 Wochen zugefroren; 
Neuyork hat den Sommer Roms und den Winter Ko
penhagens, Quebeck den Sommer von Paris und den 
Winter von Petersburg!“) Wie gesund trotz der grossen 
Verschiedenheit der Luftwärme im Allgemeinen dort 
das Klima ist, ergibt sich aus der hohen Lebensdauer, 
die z. B. durch die Angabe bestätigt wird, dass 1835 
alt waren zwischen

80 — 90 Jahren 33,517 Personen
90 — 100 „ 4,477

100 und darüber 508 „
Mit allen unentbehrlichen Schätzen des Mineralreichs 
(namentlich Eisen, Blei, Salz, Kohlen) ist Nordame
rika in Überfluss versehen, während es allerdings in 
Bezug auf die edeln Metalle Südamerika sehr nach
steht. Die Pflanzenwelt übertrifft in ihren zwei grossen 
Gestaltungen der Wälder und Prärien alle Vorstel
lungen, die sich Europäer etwa davon machen. Die 
Prärien, baumlose Wiesenmeere, südwestlich der gros
sen Seen und an den Ufern des Mississippi, Missouri 
ii, s. w., hält Hr. v. r. für alten Seeboden, was auch 
in der That sehr wahrscheinlich ist; auf den feuchtem 
Strecken finden sich unzählige Wasservögel, die trock- 
nern durchziehen grosse Büffelheerden. „Mit Ausnahme 
mancher dürftigen oder sumpfigen Stellen an den Ufern 
des atlantischen Meeres und der jenseit aller jetzigen 
Ansiedelungen liegenden grossen Wüste an dem abend
lichen Felsgebirge erlaubt der gesammte Boden der 
amerikanischen Fieistaateu bei einiger Fürsorge einen 
vortheilhaften Anbau, und zeigt zum grössern Theile 
eine ausgezeichnete Fruchtbarkeit.“

Der zweite Abschnitt i edet von den Entdeckungen 
und ersten Ansiedelungen in Nordamerika, worüber man 
übrigens noch Ausführlicheres in einer kürzlich er
schienenen Übersetzung von Dudley Mann’s Schrift: Die 
Nordam. Freistaaten (Bremen 1845), findet. Der Spa

nier Ponce de Leon landete 1512 in Florida; Toto drang 
1541 am Mississippi vor, und 1565 gründeten Spanier 
St. Augustin in Florida, welches die älteste Stadt in 
den Vereinigten Staaten ist. Nachhaltiger waren die 
Unternehmungen der Engländer, unter denen besonders 
Drake’s Reisen (1577 f.) und des berühmten Raleigh 
Ansiedelung (seit 1584) in den zu Ehren der Königin 
Elisabeth Virginien (lucus a non lucendo!) genannten 
District zu nennen sind. Sehr merkwürdig ist, dass 
diese Colonie Virginien, die schon 1619 eine der eng
lischen Verfassung ähnliche erhalten hatte, im J. 1642 
als England ein allgemeines Handelsmonopol forderte, 
die Antwort gab: „Freiheit des Handels ist Blut und 
Leben eines Staats:“ also ganz das Princip, dessen 
Durchsetzung jetzt, nach mehr als zwei Jahrhunderten, 
die grosse Tages- und Lebensfrage in England gewor
den ist! Es ist bekannt, dass unter den Stuarts die 
Beligionsverfolgungen viele Auswanderungen nach Nord
amerika zur Folge hatten, und dass namentlich die An
siedelungen in Neu-England ihren Ursprung den aus- 
ge wanderten protestantischen Dissenters und Puritanern 
zu danken waren. Karl I. wünschte diese unruhigen 
Unterthanen los zu werden, und bewilligte daher dort 
noch mehr Freiheit, als in Virginien, sodass in Mas
sachusetts, dessen Hauptstadt Boston 1630 gegründet 
ward, eine Bepräsentativverfassung von sehr demokra
tischer Natur gegründet werden konnte. (Wie merk
würdig, dass der Absolutismus sich selbst seine Grube 
graben muss!) Ähnliches zeigte sich in den im J. 
1629 und 1636 gegründeten Staaten von Neuhampshire 
und Connecticut. Karolina ward 1663 von Karl II. meh- 
rern vornehmen Lords geschenkt und erhielt von dem 
berühmten Philosophen Locke eine der englischen nach
gebildete aristokratische Verfassung, die aber so un
passend befunden ward, dass man sie 1693 abschaffte 
und dafür demokratische Einrichtungen annajmi.

Aus dem dritten seht kurzen Abschnitte, Krieg 
von 1763, erwähnen wir nur die merkwürdige Nach
weisung. wie in Folge des Siebenjährigen Kriegs die 
Franzosen alle ihre nordamerikanischen Besitzungen an 
England verloren, (während ebenfalls an denselben 
sich die Herrschaft der Engländer in Ostindien reihete); 
daher der Hr. Verf. ganz mit Recht bemerkt (»• 
40), wie die grösste Bedeutung dieses Kriegs für die 
Geschichte der Menschheit darin lag, „dass die He^- 
schaft der romanischen Völker in fremden Welttnei en 
seitdem zusammenbrach, und die Herrschaft der ger-



758
manischen Entwickelung, besonders in Amerika, unwi
derstehlich fortschreitet.“

Die folgenden Abschnitte 4, 5, 6, 7, enthalten eine 
kurze und klare Darstellung der Verhältnisse, welche 
die Einancipation Nordamerikas (die Unabhängigkeits
erklärung erfolgte am 4. Juli 1776) und die Geschichte 
der Kriege unter dem Beistände Frankreichs, wobei 
natürlich der grössten Staatsmänner und Feldherren der 
damaligen Zeit (Chatham, Burke, Washington, La
fayette u. s. w.) gedacht wird. Der Hr. Verf. erwähnt 
hierbei der Thatsache nicht, dass 1776 die Landesvä
ter von Hessen-Kassel und Braunschweig einen Theil 
ihrer Unterthanen zum Kriege gegen Nordamerika an 
die Engländer verkauften — nach Artikel 2. dieses Sub- 
sidientractats ward ein Mann für 30 Thlr. Banko ge
schätzt und wurden drei Verwundete einem Todten 
gleich gezählt (s. Martens, Recueil T. I, §. 540, und D. 
Voss, Friedensschlüsse des 18. Jahrh. V, S. 4, worin 
ebenfalls gesagt wird, dass hierdurch der Menschen
handel zuerst in Deutschland eingeführt worden sei, 
vgl. auch die Selbstbiographie Seume’s, der bekanntlich 
auch dazu von dem alten „Betelkauer“ weggepresst 
wurde). Hrn. v. R.’s Buch wird ohne Zweifel auch 
vielfältig in Amerika gelesen werden und vielleicht aus 
Interesse für die Ehre des deutschen Namens diesen 
Skandal nicht in Erinnerung bringen wollen; allein 
dies hilft nichts, denn er ist dort doch verewigt und 
zwar durch den Namen eines Insekts, welches, wie 
wir aus der trefflichen Schrift: Darstellung des Han
dels u. s. w. von Gülich, Bd. III, S. 532 ersehen, öf
ters dort einen Miswachs veranlasst und Hessian fly 
beisst, weil es durch die Hessen dorthin gekommen 
sein soll!

Der achte Abschnitt redet von der Verfassung von 
1787, die übrigens schon insofern von grosser Bedeu
tung für Europa geworden ist, als von ihr an sich erst 
die eigentlichen Constitutionen im Sinne der neuern 
Zeit datiren (daher sie von Pölitz mit Recht in seinem 
bekannten Werke: die Constitutionen der europäischen 
Staaten, vorangestellt wird). S. 85 erwähnt Hr. v. R. 
das Princip, welches die Gegner der amerikanischen, 
sowie der französischen und jeder andern Revolution 
geltend zu machen pflegen, indem sie jene Unabhängig
keitserklärung als einen reinen Act der Empörung, der 
Auflehnung wider das göttliche - Recht der Obrigkeit 
darstellen. Er erklärt sich an ■ dieser Stelle, sowie . 
später (S. 107) gegen diese Auffassung, weil dieselbe 
sich nur auf abstracte, allgemeine Principien und blosse 
Schulbegriffe stütze, ohne die Verschiedenheit des Wi
derstandes zu beachten und „die 30 Tyrannen The
bens, die römischen Decemvire und Triumvire, Gessler 
und Teil, Alba und Wilhelm von Oranien, Karl I. und 
Cromwell, Jakob II., Wilhelm III. und Ludwig XVI., 
Washington und Robespierre u. s. w. ganz in derselben 
Weise beurtheilte.“ Ganz richtig! da indessen Hr. v.

R. schon in der Vorrede (S. XII) darauf hindeutete, 
dass die in Europa noch herrschende Meinung „der 
grosse Bundesstaat sei aus einer Empörung hervorge
gangen und könne niemals ein gesundes Leben führen 
und gute Früchte tragen,“ sei durchaus falsch; so wäre 
hier wol etwas näher auf das wahre Princip zur Ent
scheidung der Rechtsfrage einzugehen, ein passender 
Ort gewesen. Dieses Princip scheint uns ganz einfach 
in der unleugbaren Berechtigung aller nach und nach 
zur Selbständigkeit erwachsenden Colonien auf Aner
kennung ihrer Unabhängigkeit zu liegen, indem dieses 
ganz das Analogon der selbständigen Gründung eines 
Hauswesens von Seiten eines erwachsenen Sohns ist, 
den auch keine väterliche Gewalt, so gross und heilig 
auch die Rechte derselben bis zu einem gewissen Zeit
punkte sein mögen, von jener Gründung abzuhalten be
fugt ist. Nur bis zu einer gewissen Periode sind solche 
Colonien, die den Keim zur Selbständigkeit in sich 
tragen, in einem wirklich begründeten Verhältniss der 
Unterthänigkeit (welches ohnehin in der Regel von dem 
Mutterstaate gemisbraucht zu werden pflegt). Jeder 
Staat, welcher Colonien ‘gründet, muss sich selbst sa
gen, dass es ein allgemeines politisches Naturgesetz 
ist, dass Colonien sich endlich frei machen. (Dass 
dieses Princip sich nicht nur aus Grundsätzen der 
Rechtsphilosophie ergibt, sondern zugleich in dem po
sitiven Völkerrecht als gültig anerkannt ist, findet sich 
näher nachgewiesen in unsers berühmtesten deutschen 
Publicisten Zachariä bekannten Hauptwerke: Vierzig 
Bücher vom Staate. Bd. V, S. 52 f., 2 Ausg.)

Gleichfalls wäre hier wol der Ort gewesen, auf den 
wichtigen Einfluss aufmerksam zu machen, den die 
Verschiedenheiten der Regierungsformen des Mutterstaats 
auf das Schicksal sich emancipirender Colonien noth
wendig haben, worüber sich in Bezug auf die Verschie
denheit des Schicksals von Nord- und Südamerika, in 
einer Recension der interessanten Biographie des Gou
verneur Morris (the life of Gouv. Morris by J. Sparks, 
Boston 1832), des intimen Freundes und Gefährten Wa
shingtons und nordamerikanischen Gesandten in Paris 
von’1789 an, eine treffende Bemerkung findet*), die 
wir nicht umhin können hier als Ergänzung der Rau- 
mer’schen Darstellung einzuschalten. **)

’) Götting. Gel. Anzeig., 12. Juni 1834, g. 931.
’•) „Das Räthsel, wie |es zuging, dass die englischen Colonien, 

in Nordamerika nicht nur den Kampf mit dem Mutterlande siegreich 
bestanden, sondern sich zu einer Republik bildeten, ohne zu den 
convulsivischen Bewegungen überzugehen, in welche wir die vorn 
Spanien abgefallenen Colonien versunken sehen, löst sich, wenn wir 
erwägen, dass die erstem schon eine republikanische Regierungsform,, 
mit der Ausnahme, dass ein erblicher, aber durch das Parlament 
eingeschränkter, in grosser Entfernung von ihnen residirender König, 
mehr dem Namen, als der Wirklichkeit nach Chef des Staates war, 
hatten, und daher ihre 'eigentlichen Institutionen durch die Einfüh
rung der republikanischen Regierungsform keine wesentliche Ver
änderung erlitten. Ein Unterschied der Stände fand in den nord-
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Abschnitt enthält die Verfassungen der 

terps^6^ Staaten und S. 142 findet sich eine sehr in- 
toren Tabelle über die Za1d der Statthalter, Sena- 
von ’i' ePräsentanten, sovvie die Eigenschaften, welche 
. f eilselben und ihren Wählern erfordert werden, 
vir fuhren nur die Namen der damals (1844), das 

b^denden 26 Staaten mit ihren Hauptstädten auf:
1) Alabama, Hauptstadt: Tuscalosa. 2)Arkansas,Hauptst. 
Eutle Rock. 3) Nordcctrolina, Hauptst. Raleigh. 4) 
^dkarolma Hauptst. Columbia. 5) Connecticut, Hauptst. 
Hartford. 6) Delawara, Hauptst Dover 7) Georaien

SÄiir ir* n12) Kennet,,, Haunt Ji - a’ Ha,,Ptst- Indianopohs. 
Nen - Orleans 1 13) Louisiana, Hauptst.
rytaiul, Hanntst A HauP‘st- A“g«sta- 15) Mo- 
Boston 17^ i* . naP°bs* 1$) Massachusetts, Hauptst. 
sinni M ^tehigan, Hauptst. Detroit. 18) Missis- 
ferson 90?^' Jackson- 1$) Missouri, Hauptst. Jef- 
nien 'n ~ Hauptst. Columbus. 21) Pennsylca-
Prov’rl au^st. Harrisburg. 22) Rhodeisland, Haupst. 
Ver^ eilCe' $$) Tennessea, Hauptst. Nashvilla. 24)

niont, Hauptst. Montpellier. 25) Virginien, Hauptst. 
96 Q m°nd‘ Neuyork, Hauptst. Albany. Zu diesen 
-b Staaten sind seitdem Florida und Jowa, sowie Texas 
hinzugekommen, und nächstens dürfte Wisconsin (da 
jedes Territorium, sobald es 60,000 Einwohner zählt, 
die Rechte eines Staats erhält, und seine eigene, na
türlich republikanische Verfassung, entwerfen kann) die 
Zahl der Staaten auf 30 erhöhen.

Abschnitt zehn berichtet über die Zeiten der Prä
sidentschaft Washingtons und .lohn Adam’s 1789-—1801, 
während welcher Periode der grosse Gegensatz der 
°kr?en ZWei HauPtparteien, der Föderalisten und Re

publikaner, sich entwickelte.
wJ^Werk^^ Vorliebe und vergleichungs- 
AbschnhtTT A"sführ,ichkeit redet Hr. v. R. im 11. 
zu Chadwell n" Jb0mas Jefferson (geb. 2. April 1742 
einigten Staaten dem Präsidenten der Ver-
  111 E 1801 —1809, gestorben 1826 im

amerikanischen Colonien nicht
Keine Feudalrechte existirten alle Einwohner waren Colonisten. 
durch die zweckmässig organis-gUläre bewaffnete Macht war 
Provinz hatte ihre Stände, (1;^ M'!!z schon vorha«den; eine jede
Verwaltung derselben ausübten • Rechte in Betreff der innern 
von England losrissen, nur nöthig‘d W!r es’ als sich die Co,onien 
Natienalcongress zu vereinigen. Und hie?^ Se,bigC" 
nur so viele Macht zu concentriren, a]sTmans° ^se\in 
war, um ein gemeinschaftliches Vertheidi*LUm8anghch erJordedlch 
während man einer jeden Provinz die Beso® aufzusttenen’
legenheit überliess, und dadurch ihren guten yv;it i1””ngC' 
des Ganzen zu befördern, erhielt. Anders gestaltet” ’ °«tg^ng
spanischen Colonien, die von den Vicekönigea nach
Unumschränkter Monarchien regiert wurden, und in Wpi run^ z®n 
niinistration ganz in den Händen der aus Alt - Spanie^116" 
Beamten war.“ P en geschickten 

83. Jahre am 4. Juli, an demselben Tage und in der
selben Stunde, wo er 50 Jahre vorher die von ihm ent
worfene Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staa
ten im Congress unterzeichnet hatte. (An demselben 
Tage starb einige Stunden später im 90. Jahre sein 
„Mitgenoss in Arbeit, Anstrengung und Würde“ J. Adams). 
Wir bedauern aus diesem, so höchst interessanten Ca- 
pitel aus Mangel an Raum nichts hervorheben zu können.

Die dunkelste Schattenseite der Vereinigten Staa
ten , die Sklaverei, bespricht der zwölfte Abschnitt sehr 
ausführlich, sowie zugleich die Frage über die „Men- 
schenracen“, in Bezug auf welche er uns die Neger 
und Farbigen doch zu tief zu stellen scheint. Die Zahl 
der Sklaven beträgt bereits Tk Million (S. 252), ihr 
Preis im Durchschnitt 500 Thaler, an eine Abschaffung 
der SkJaverei mittels Loskauf wie in dem Englisch 
Westindien (wo nur 700,000 sich befanden), ist mithin 
nicht zu denken, da dazu 1500 Mill. Thaler gehören 
würden. „Diese kurzweg (durch ein Staatsgesetz und 
ohne Entschädigung) den dermaligen Sklaveneigenthü
mern nehmen, wäre der grösste Raub, dessen die Welt
geschichte Erwähnung thäte, und würde dem ganzen 
Unternehmen den ärgsten Flecken anhängen“, sagt Hr. 
v. R. (S. 252). Darin sind wir anderer Meinung. Das 
Eigenthumsrecht an einem Sklaven hat selber keine 
wahre rechtliche Begründung (sogar das römische 
Recht erklärt ja die senntus für eine institutio Juris 
gentium, qua quis alter ins potestati contra natur am 
subjicitur, und den Vertrag für nichtig, wodurch sich 
Jemand selbst in die Sklaverei verkaufen wollte), und 
der Menschenhandel ist eine Verletzung unveräusser
licher Menschenrechte, ein Verbrechen (den afrikani
schen Sklavenhandel hat ja selbst der Congress für ein 
„todeswürdiges“ erklärt), aus welchem mithin Niemand 
Rechte im wahren Sinne erwerben kann, was sieJi,Jer 
der selbst sagen kann und muss, der Sklaven kauft,' 
oder selbige durch das auch blos positiv begründete 
Erbrecht besitzt. Jeder Sklave ist ursprünglich als ge
raubt anzusehn, und kann auch nicht durch Verjährung 
diesen character indelebilis verlieren, da ja selbst nach 
positivem Rechte keine Verjährung gestohlener Sachen 
gilt. Aus Verbrechen kann Niemand Rechte erwerben, 
dies ist ein unumstössliches Axiom, und eben darum 
darf z. B. auch bei uns der Staat, jedes, obwol schon 
bezahlte Exemplar eines Nachdrucks confisciren. Recht
lich liegt bei der Aufhebung der Sklaverei ein ganz 
anderer Fall vor, wie etwa bei Aufhebung von Frohn- 
den, Zehnten, Steuerfreiheit u. d. m., wo Entschä
digung statt finden muss, weil hier nicht schon ursprüng
lich eine absolute Rechtswidrigkeit zum Grunde lag. 
— Politisch wäre aber eine sofortige Freilassung aller
dings höchst unklug, und Hr. v. R, hat gewiss Recht, 
wenn er eine allmälige, zunächst durch ein unserer 
germanischen Hörigkeit oder Schollenpflichtigkeit nach' 
gebildetes Verhältniss herbeizuführende vorschlägt. ie 
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wünschenswert!! die Aufhebung dieses Schandfleckens 
selbst schon vom Standpunkte der sogenannten mate
riellen Interessen ist, deutet unser Hr. Verf. in folgen
der, auch in Bezug auf die Auswanderung beachtungs- 
werthen Notiz (S. 328) an: „Vergleichen wir die Verhält
nisse der freien und der Sklavenstaaten (dreizehn Staaten sind 
jetzt ohne Sklaverei: Connecticut, Neuhampshire, Neujersey, 
Illinois, Indiana, Maine, Massachusets, Michigan, Ohio, Penn- 
silvanien, Vermont, Rhodeisland, Neuyork), so ergibt sich zu
nächst, dass diese in materieller Hinsicht Zurückbleiben. Zwar 
mehren sich die Neger (jedoch mehr in gefährlicher, als er
freulicher Weise); aber weder reiche noch arme Weisse wan
dern aus nach einem Sklavenstaate, denn diese wollen nicht 
mit Sklaven vermischt, jene nicht in Misverhältnisse anderer 
Art verwickelt werden.
TmJ. 1*790 betrug die Bevölkerung in den freien Staaten 1,930,000

,, ,, ,, ,, Sklavenstaaten 1,394,000
1840 ,, „ ,, freien Staaten 9,782,000
„ „ ,, ,, Sklavenstaaten 4,739,000.

Von 1830—40 stieg die Bevölkerung in den Sklavenstaaten
um 23 Proc.

,, „ ,, ,, ., freien Staaten
um 38 Proc.

„ „ „ „ in Virginien „ 2 „
» „ >> 5, ” ” $$ ”

Arkansas (Sklavenstaat) hatte 1830: 30,000; 1840: 97,000 
Michigan (freier Staat) ,, ,, 31,000; ,, 212,000
Alabama (Sklavenstaat) ,, ,, 191,000; ,, 337,000
Illinois (freier Staat) „ „ 147,000; „ 476,000
Kentucki (Sklavenstaat) hatte 1790 : 61,000; 1810: 325,000; 

1840: 597,000; 
Ohio (freier»Staat) 1790 eine Wildniss; 1810: 230,000;

1840: 1,549,000; 
Repräsentanten schickte Kentucki 1802: 6; 1842; 10

,, ,, Ohio ,, ; 1 ; ,, 21.
Die Erscheinungen haben allerdings sehr verschiedene 

Gründe (z. B. Klima, Fruchtbarkeit u. s. w); der richtigste 
bleibt aber ohne Zweifel der Gegensatz des Sklaventhums und 
der freien Entwickelung.“

Der 13. Abschnitt redet von den nordamerikani
schen Indianern , die bekanntlich immer mehr ausster
ben und von den Weissen immer weiter in die west
lichen Urwälder zurückgedrängt werden. Die Schilde
rung , die Hr. v. R. von ihnen macht, ist im Ganzen 
sehr ungünstig? und stimmt gar nicht mit frühem Nach
richten überein (z. B. mit denen des Missionars Hecke- 
welder von der Geschichte, den Sitten und Gebräuchen 
der indianischen Völkerschaften in Pennsylvanien [Göt
ting. 1821]); jedoch machen einige Stämme, die sich 
zum Ackerbau bequemt haben, die Creeks, Choktaws 
und Cherokees, eine rühmliche Ausnahme. Den letzt
genannten wurde durch Vertrag nach langen Streitig
keiten ihr bisheriger Landbesitzt in Georgien in der 
Art abgekauft, dass man ihnen für 9'/2 Million Acker
land jenseit des Mississippi 13%t Million abtrat, und 
beinahe 7 Millionen Dollars für die Übersiedelung aus
zahlte. Überhaupt haben von 1829 —1838 auf diese

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Weise die Vereinigten Staaten 116,349,000 Acker Land 
von den Indianern an sich gebracht und dafür nicht 
weniger als 73,560,000 Dollars gezahlt. (Nach Büttner 
sollen übrigens doch bei diesen Verträgen die Indianer 
arg von den Weissen übervortheilt worden sein.)

Besonders wichtig in socialer Beziehung (aber dann 
auch wegen der Parallelen, die dabei zwischen den 
nordamerikanischen und europäischen Zuständen gezo
gen werden), ist der 14. Abschnitt, „die Eingewander
ten“ überschrieben. Er beginnt damit, den Nordame
rikanern eine Volkstümlichkeit zu vindiciren, die man 
ihnen abgestritten hat, „weil es ihnen an einer langen 
grossartigen Vorzeit, an einem Alterthum fehle, und 
weil ein Zusammenfluss vieler Völker eine colluvies 
gentium, die Möglichkeit einer abgerundeten, selbstän
digen, festen Eigentümlichkeit ausschliesse. Hierauf 
lässt sich antworten: die europäische Vorzeit gehört 
auch denen, welche sich nach Amerika übersiedeln; 
sie ist die Grundlage, der hindurchgehende Faden ihrer 
Bildung, und sie bringen in die neue Welt hinüber, 
was des Hinbringens werth ist. Aber freilich ist ihnen 
jene unthätige schwächliche Vorliebe für ein abgestor
benes Allerthum fremd, welche sich nur darum so breit 
macht, weil sie in Bezug auf die Gegenwart gleichgül
tig ist und an keine Zukunft mehr glaubt.“ Wir erin
nern an die oben angeführte Xenie Goethe’s, sowie an 
seine Empfehlung der Auswanderung in den „Wander
jahren“.

Der Verf. bezeichnet nun (S. 300) die nordameri
kanische Volksthüinlichkeit vorzugsweise als eine ger
manische, weil an die grosse Überzahl der Engländer 
sich die nahverwandten Deutschen anschliessen, deren 
Zahl 1844 auf 4,886,000 sich belief, während die Ge- 
sainmtbevölkerung auf 18.980,000 angeschlagen ward. 
Er theilt auch eine nähere Notiz über die Anzahl der 
Deutschen in den verschiedenen Staaten und Städten 
mit’, welche für Alle, die irgendwie bei der Auswan
derung betheiligt sind, von Interesse sein muss. *)

Es leben von Deutschen in 
Pennsylvanien 889,WO unter 

’ 527,000’ ’’ 
. 309,000 
. 281,000 
. 267,000

1,968,000 Einwohnern
1,784,000
2,641,000

’)
Ohio
Neuyork • 
Indiana 
Tennessee. 
Illinois 

In der Stadt

783,000
921,000
633,000

Philadelphia . 81,000 
Neuyork . . 63,000 
Baltimore . . 52,000 
Boston . . . 23,000 
St.-Louis . . 19>W)O 
Cincinnati . . 17 000 
Brooklyn . . U^OtO
Pittsburg . , u 000

unter 301,000 Einwohnern
364,000
164,000
118,000
37,000n 56,060
67,000n

n 31,000

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Völkerkunde.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Friedrich 

v. Raumer.
(Fortsetzung aus Nr. 190.) 

Oehi zu beherzigen scheinen uns besonders folgende 
Worte (I, o()8): „Die moi«fQ.v • • i. » • h ben (t ‘l ’ e «leisten europäischen Regierungen 

a en ( ro z i n er Neigung zur Vielreqiererei) sehr 
wenig, o er meist nur Verkehrtes in Bezug auf die Aus- 
wan eiunoen angeordnet. Sie suchten die letzten ledig-

1VZU. ei sc^weren, ja man betrachtete sie wie eine 
t l. ei oder doch wie eine ansteckende Krank
heit, während doch selten etwas geschah oder gesche
hen onnte, die Gründe wegzuschaffen, welche den 
Auswanderern einen langem Aufenthalt in ihrem Vater
lande verleideten. Wo der dreifache Druck stehender 
Heere, ungeheurer Abgaben und kirchlicher Quängelei 
oder Herrschsucht fortdauert, werden Viele auch da, 
Wo gar keine Übervölkerung stattfindet, eine Verbesse
rung ihrer Lage durch Auswanderung zu erreichen 
streben!“ (Hierbei können wir nicht umhin, zu be
merken, dass ein Theil der europäischen Staaten, so
gar sogenannte constitutionelle, entweder das Auswan
dern ganz verbieten, oder es doch nur gegen Erlegung 
eines sogenannten Abfahrtgeldes gestatten, oder gar 
von vorhergehender Leistung der sogenannten Militär- 
P } „ ,und von besonderer Erlaubniss der Regierung

17? fachen, — lauter Bestimmungen, die sich 
... ^p^chaus nicht begründen lassen (vgl. Zacha- 
XX*  Saat-Bd-v’s-241; R-E-Schmid’ 
Bd. I Hft Veleker, Staatslex. Stift Auswanderung, 
klugen ZeretnJ”"“ <S'311>: „Mochten statt derun- 
Weltgegenden. s^i,‘le"‘sche1' Auswanderer nach all«n 
düng eines B™'* 5',™ Richtung zur Grün
gierangen endlich beg X * veretnen, und d.e Re- 
heim nicht verlieren,’^"’ dass s,e dad«rel> auch da- 
wahrhaft gewinnen.« “,unzabl,Ser Beziehuns

•) Unter der letztem Summe waren: weisse Männer 7,249,0v0. 

freie Neger und Farbige 386,000.

Der 15. Abschnitt handel/i n ..ii 
der in ethnographischer Bezieh/1 teil” ’

* •• r \ .Zlehung ohne Zweifel er-staunungswurdigsten EischemUng . . T , 
bei der Verf. (I, S. 314, vgl. n’ «r? ? Laude, wo 
, i . ,xt u r- ij , 5 ff-) unter andermbemerkt: „Die Weltgeschichte kennt keinen Staat solchen Umfangs, wo die Bevölkerung in kurzer Staat °lchen 
und in solchem Maasse gestiegen wäre, wie in den Vereinig
ten Staaten. Die einfachen Ziffern sind hier so snrechend 
und lehrreich, dass wir aus unzähligen wenigstens ei/Lp mit- 
theilen. Die Gesammtbevölkerung betrug ®

im Jahre 1780 2,051,000
„ „ l790
„ „ I890
„ „ 1810
„ „ 1820
„ „ 1830
„ „ 1840

3,929,000
5,309,000
7,239,000
9,683,000

12,858,000
17,062,000 *)

„ „ 1844
Hauptsächlich fallen die neuern

18,980,000 !
grossen Fortschritte auf das

ungeheuere Thal des Ohio und Mississippi. Es wuchs namheh
die Bevölkerung binnen 50 Jahren

in Neuengland um 221 Procent 
in den mitdern Staaten 382 „ 
,, ,, südlichen ,, 226 „
„ „ nordwestl. „ 5654 ,,
„ „ südwestl. „ 6174 ,,

Ref. kann wegen Mangel an Raum von den übri
gen bereits oben nach ihrem Hauptinhalt bezeichneten 
15 Abschnitten des ersten Bandes nur allgemein be
merken, dass sie sämmtlich sehr interessant sind, na
mentlich aber muss er auf den 21. über das einen di- 
recten Gegensatz zu unsern europäischen bildende 
nordamerikanische Steuersystem, und auf den 23. auf
merksam machen, der die Nachtheile der Schutzzölle 
bündig nachweist. Dabei will er die Notiz beifügen, 
dass schon früher nordamerikanische Schriftsteller über 
Finanzwesen treffliche Schriften verfasst haben, z. B. 
Morris (vgl. Gött. geh Anz. 1834, St. 95, S. 933), und 
dass es der durch den Befreiungsversuch Lafayette’s 
aus Ollmütz berühmte und nach Amerika ausgewan
derte Bollmann war, der 1814—15 bei seiner Anwesenheit 
in Wien dem Fürsten Metternich und dem berühmten Gentz 
den Plan angab, wie Österreich sich aus seiner Finanzkri
sis retten könnte, und durch dessen Befolgung es sich 
wirklich rettete ; vgl. Varnhagen’s Denkwürdigkeiten, 
Neue Folge, 1837, Bd. I (V), S. 109). Übrigens ver
hehlt Hr. v. R. nicht, dass die jetzt bestehenden 800 
Banken das dortige Geldwesen in eine sehr bedenk
liche Lage gebracht haben, die selbst Amerikanern a s 
eine ..hoffnungslose“ erscheint (S. o96), was ihm 
dessen nicht so vorkommt. Auch den 26. Abschnitt 
über die Gefängnisse und die berühmten zwei (soge
nannten) Gefangensysteme, das Auburn’sche (mit ge
meinsamer, aber schweigsamer Arbeit der Gefangenen 
bei Tage und Absperrung derselben bei Nacht) un« 
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das Philadelphische, der absoluten Einzelhaft oder ste
ten Absperrung bei Tag und Nacht (S. 497), berührt 
einen auch für uns praktisch wichtigen Gegenstand, da 
man in Preussen mit dem letztem einen Versuch ma
chen will, sowie dasselbe auch, anderwärts dringend 
empfohlen wird (s. Kieser’s zwei akad. Reden [Jena 
1845] S. 47). Der Verf. erklärt sich gegen beide, sofern 
sie in schroffer Einseitigkeit ihr Princip gegen Jeden, 
ohne Berücksichtigung der Individualität des Verbre
chers, geltend machen wollen, und meint, man könne 
beide verbinden, von jedem das Gute annehmen und 
die Mängel zurückweisen. Der Ref. stimmt zwar die
sem bei, glaubt aber doch mit Kieser, Julius u. A., 
dass das philadelphische oder pennsylvanische den 
Vorzug verdient, vorausgesetzt, dass die auch bei Tage 
isolirten Gefangenen Unterricht in Gewerben oder Kün
sten, sowie in Moral und Religion bekommen, mit wel
chem letztem sich dort bekanntlich die Quäker befas
sen, die darin echtes praktisches Christenthum zeigen. 
Um auch hierin Christi Lehre und Beispiel zu folgen, 
braucht man übrigens kein Quäker zu sein: sondern 
so gut, wie schon vielfach Vereine zur Besserung ent- 
lassener Sträflinge zusammengetreten sind, so braucht 
man nur dergleichen zur Besserung der Gefangenen zu 
errichten. Unsere Criminaljustiz, der in unserer Zeit 
von den berühmtesten Rechtsgelehrten, Feuerbach, 
Mittermaier, Welcker u. s. w. ihre unsäglichen Ge
brechen quantum satis vorgehalten worden, wird hof
fentlich eine solche Beihülfe nicht ausschlagen.

Die sieben Abschnitte des zweiten Bandes sind in 
literarischer oder wissenschaftlicher Beziehung noch 
interessanter, da sie vorzugsweise das geistige Leben 
in Literatur und schöner Kunst, Religion und Politik 
betreffen; aber wir müssen es uns versagen, in das 
Nähere hierüber einzugehen. Der Abschnitt überNc/tw- 
len und Universitäten (S. 37 ff.) belehrt uns, dass im 
Allgemeinen die Wichtigkeit des ganzen Unterrichts
und Erziehungswesens in Nordamerika schon längst 
anerkannt ist; fast alle Verfassungsurkunden der ein
zelnen Staaten enthalten darüber sehr löbliche Bestim
mungen, sowie auch von Seiten des Staats und der 
Privaten in Bezug auf die materiellen Mittel, nament
lich die Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen, frei
gebige Sorge getragen wird; in welcher Hinsicht unser 
Europa jenem gar sehr nachsteht, in welchem es mäch
tige Staaten gibt, namentlich England, die diese wich
tigste Staatssache so gut, wie ganz unberücksichtigt 
lassen. Und gab es doch noch vor drei Jahren inPreussen, 
dem „Staate der Intelligenz“, in welchem, wie behauptet 
wird, am meisten für die Volksbildung geschieht, über 
12,000 Schulstellen von unter 100 Thlr. bis 10 herab! 
(263 evangelische, 60 katholische unter 10 Thlr., 
641 evangel., 216 kathol. zwischen 10 und 20 Thlr. 
u. s. f. 2116 evangel., 841 kathol. zwischen 60—80 Thlr.; 
vgl. Harkort, die preuss. Volksschule 1843, S. 49).

Dass auch in Amerika noch viel zu wünschen 
übrig bleibt, versteht sich, von selbst, und unser Verf. 
führt mehre bittere Klagen selbst von Amerikanern 
hierüber an, bemerkt aber sehr richtig, dass jene Kla
gen zugleich das grosse Interesse zur Sache beweisen, 
und dass ferner selbst Engländer zugestehen, dass das 
Landvolk in Amerika nicht so unwissend ist, wie in 
England. Da die allgemeine Bundesregierung nicht 
das Recht hat, das Erziehungswesen zu leiten, so gibt 
es kein Ministerium des öffentlichen Unterrichts und 
keinen allgemeinen Schulplan u. s. w. Übrigens findet 
man in Amerika (II, 47) Sonntagsschulen, Volks- oder 
Elementarschulen, etwas weiter führende grammatische 
Schulen (grammar schools), Colleges (welche sich mit 
unsern Gymnasien vergleichen lassen) und Universitä
ten mit einer bis vier hacultäten. Sehr natürlich und 
durchaus republikanisch zeigt sich der gröseere Eifer 
für und die genauere Aufsicht Uber die Volksschulen-, 
doch hat man mit Recht darauf aufmerkam gemacht, 
dass eine Vernachlässigung der höchsten Bildung auch 
den Fortschritt und die Erhebung der Massen verhindern 
würde. Zwischen den einzelnen Gymnasien und Universi
täten, deren Zahl hinreichend gross ist, findet eine be
deutende Verschiedenheit statt: indem einige erst be
ginnen und wenige Lehrer, Schüler und Bücher zählen, 
andere (wie Cambridge in Massachusetts und Thale- 
college in Newhaven in Connecticut) mit Professoren, 
Studenten, Bibliotheken und andern Sammlungen reich
licher und zweckmässiger versorgt sind. Auf den Col
leges oder Gymnasien verweilen die Schüler gewöhn
lich vier Jahre, vom 14. bis 18., oder in andern weiter 
führenden Anstalten vom 16. bis 20. Jahre. Gewöhn
lich verlangt man bei der Aufnahme mehr oder weni
ger Kenntniss der englischen Grammatik, Rechnen, 
Erdbeschreibung, einen Anfang im Lateinischen und 
auch wol im Griechischen. Gelehrt werden dann wei
ter diese beiden Sprachen , hin und wieder hebräisch 
oder neuere Sprachen, Mathematik, Rhetorik, Philoso
phie der Natur und des Geistes, sowie Einiges über 
amerikanisches Recht und Völkerrecht. Der Unterricht 
in der Geschichte ist oft mangelhaft, ja er fehlt bis
weilen ganz. Bei dem Abgänge von den Collegien 
erhalten die meisten Schüler die Würde eines Bacca- 
laureus der Künste oder schönen Wissenschaften, und 
gehen dann gewöhnlich auf zwei oder drei Jahre über 
zu einer Bildungsanstalt für Gottesgelahrtheit, Rechte 
oder Arzneikunde u. s. w.

Die Hauptsache sind und bleiben die höchsten 
pädagogischen Principien, die man als leitende Grund
sätze anerkennt, und in dieser Hinsicht scheint uns 
folgende Stelle aus einem Programm der leitenden Be
hörde im Thalcollege zu Newhaven (einer der berühm
testen Erziehungsanstalten Nordamerikas) über Gang 
und Zweck des Unterrichts sehr zu beherzigen: „Es ist 
nicht der Zweck, in unserer Anstalt einseitigen Unterricht 
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andV” e^Ucation) nur über einzelne Gegenstände zu geben, 
<res Äer^i aber auch nicht von allen Dingen nur ein Weni- 
stimmt p zcA beizubringen, oder alles Einzelne für einen be- 
hunff en ZU ^ebren T“ sondern eine umfassende Erzie- 
als Bildung zu beginnen und sie soweit fortzuführen. 
, waürend der Dauer des Aufenthalts der Schüler und Stu- 

dpn en mäglich ist. Man bezweckt ein Verhältniss zwischen 
_ > 'erschiedenen Zweigen der Literatur und Wissenschaft zu

a en, welches eine eigentümliche Symmetrie und ein Gleich- 
gewicht des Charakters hervorbringt. Um eine solche durch- 
greifende Erziehung zu begründen, ist es nothwendig, alle 
wichtigen Fähigkeiten des Menschen in Thätigkeit zu setzen; 

enn wenn einige eiselben weit mehr ausgebildet werden, 
als die andern, erha t der «,• l i. i .schiefe Richtung. Die KrS« "lsse”scllaf‘l":lle, Charakter eine 
schönsten Verhältnissen ‘ "e Ge.ste» werden nicht m den 
oder Mathematik, oder N . . ’ "™" mar‘ aUe,n SPrachc">
schäften treibt D * Naturwissenschaften, oder Staatswissen- 
irgend einen 1’ r °r ^weck unserer Anstalt ist nicht, das für 
dem den Gru Beruf Erforderliche zu lehren, son-
und worauf b” '’fZU dein zu legen,was Allen gemeinsam ist 
der Wrs jaS übrige erbaut werden muss. Die Grundsätze 
die Erfa5 ienSCaaff und Literatur geben den Stoff, die Zucht, 
'ed s Ullg deS G^eistes, welche am Besten für das Studium 
1 " eiIizelnen Fachs vorbereiten.“ Es folgen hierauf
noci andere ähnliche Anerkennungen der Schädlichkeit 
einseitiger Entwickelung der Intelligenz in andern Schul- 
eitchten, und hierauf ein Zugeständnisse dass aller- 

< ings die Amerikaner eine zu geringe Verehrung für 
die eigentliche Wissenschaft haben und namentlich dem 
Studium der classischen Literatur nicht so viel Bedeu
tung einräumen. Hr. v. R. setzt aber sofort Folgen
des hinzu, was zuverlässig allgemein Beherzigung ver
dient, da es das Grundübel unsers Gymnasial- und 
Universitätsunterrichts so treffend bezeichnet: „Gewiss 

Schauen-

»st hiermit eine schwächere Seite der amerikanischen Zustände 
^chtig bezeichnet; könnte denn aber ein mit der europäischen 
lerne Un^ bekannter Amerikaner nicht antworten: Allerdings 
Deutsch!^'6 Scbbler, wenn nicht in Europa, dann doch in 
wie viele011’ mehr Griechisch und Lateinisch, wie in Amerika; 
lesen denn ^e^rer und Philologen von Fach ausgenommen) 
sitäten noch^^ nacb dem Abgänge von Schulen und Univer- 
für sie wahrh* r c^ass'scüen Schriftsteller, wie Viele sind denn 
ten beziehen begeistert? Fast nur die künftigen Beam- 
denselben soll ane Universitäten, und nach dem Abgänge von 
Geschäfte herbeige^1.1616 Bildung durch die Führung kleiner 
kaum die daran Sitz^ Werden! Der grüne Tisch erzieht aber 
den — viel weniger And* Und nicht darüber hinaus 
fügungen. Unser praktisch^ durch zMlose ^ripte und Ver- 
fiir alle Einwohner des Lai ]U°Ser Politisches Leben erfordert 
brochene geistige Thätigkeit mannichfaltige,
anderes und grösseres Ergebnis« es ^omm^ dann
hung zu Tage, als aus der S^mteu Lebenserzie-
gM. Wie Viele sind in Europa G®‘-
Jugend; Kritiker ohne Begeisterung alt,u blas,rt “ d" 
doch nichts wisssend; immer unzufrieden \,eSSerT'T'", J"? 
eine platte, Geistlosigkeit bekundende E;Le s ’t”6 ™ ei 
i, i Tz , ö m • i &eu^chaft; kein Glau-ben und Vertrauen zu Ehern, Eraehern, Lehrern hochmüthi- 
ger Tadel der ganzen Welt und aller geselligen’Verhällnissc 
ohne demuthrg nnt der Besserung ta »eh anzufangen; keine 
Hoffnung, Irost oder Erlösung, als die aus eigener Allgenug- 

ununter-
ein ganz

samkeit und Geringschätzung alles Seienden und Gewesenen 
hervorgehen soll.“ Hic Rhodus, hic salta! — Unsere 
Gymnasien und Universitäten sind zu blossen Dressur
anstalten für den Staatsdienst der einzelnen deutschen 
„Vaterländer“ (!) und -Länderchen herabgewürdigt wor
den, — wer dies bestreitet, leugnet das Sonnenlicht am 
hellen Mittag, und beweist die gröbste Ignoranz in der 
Geschichte und Literatur unseres gesammten gelehrten 
Unterrichtswesens seit dem Tode Friedrich’s des Gros
sen. Doch darüber kann man sich unter 21 Bogen 
natürlich nicht weiter expectoriren.

Aus dem Abschnitte über „Literatur und Kunst“ 
(S. 94), welcher zugleich auch die wichtigen Fragen 
über Journalistik und Pressfreiheit, ferner über Biblio
theken, Geschichtschreibung, Beredsamkeit, Dichtkunst 
und Philosophie der Amerikaner erörtert, heben wir 
nur Einiges aus dem Anfänge und Schlüsse hervor, 
weil darin ein am allgemeinsten gegen die Nordameri
kaner verbreitetes Vorurtheil widerlegt wird. „Die 
Amerikaner, heisst es (sobald man von Literatur und Kunst 
spricht) haben kein Alterthum und keine Denkmale, keine Ju
gend und keine Poesie, keine Literatur und keine Kunst — 
und hiermit glaubt man einen unbedingt wahren und zugleich 
den bittersten Tadel, ja die gerechteste Verdammung ausge
sprochen zu haben. Könnte denn aber ein unparteiischer 
Beobachter nicht antworten: das Alterthum und die Denkmale 
Englands gehören auch den Amerikanern, sie dürfen Chaucer 
und Shakspeare mit Hecht zu den Ihrigen rechnen. Will man 
dies aber (ich weiss nicht weshalb) leugnen, und den ersten 
Tag der Unabhängigkeit Amerikas als den rechten Geburtstag 
betrachten, nun so tritt es sogleich auf wie Adam, der aus 
Gottes Hand kam und nie Kinderschuhe trug; oder wie Mi
nerva, die aus Jovis’ Haupte sprang, und keiner Bonne zum 
Erziehen übergeben wurde. — Jeder, sagt man, arbeitet in 
Amerika um zu leben, keiner um zu denken. Welch einseiti
ger, unwahrer Gegensatz! Die Arbeit ist nie ohne alle Ge
danken ; nur die Faulen (von manchem Majoratsherrn bis zu 
den Lazzaroni) sind gedankenlos. — Amerika hat keine Denk
male, aber es besitzt eine Natur, welche das Ehrwürdige des 
Alters mit voller Kraft der Jugend verbindet. Und beweisen 
denn Pyramiden und Kolosseen und Raubschlösser mehr den 
Werth und die Fortschritte der Kunst, oder mehr das Elend, 
welches Tyrannei immer Erzeugt und begleitet? Die Poesie 
der Amerikaner liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in 
der Zukunft. Wir Europäer sentimentalisiren uns durch das 
Abendroth des sinkenden Tages in die Nacht hinein; die 
Amerikaner gehen durch die Morgenröthe vorwärts zum Taget 
Ihre grosse historisch erwiesene, unbezweifelbare Vergangenheit 
liegt ihnen nahe: ihre Väter thaten Grosses, nicht ihre Ur- 
Ur-Ur-Väter. Athen hatte* zur Zeit des Miltiades, Rom zur 
Zeit des Scipio auch noch keine alte Geschichte und das 
J. 1813 ist für Preussen glänzender, als die Zeit, wo sich die 
Markgrafen mit den Quitzows herumschlugen. Besser bauen, 
gründen, wirken, in der Gegenwart leben und bilden, als 
durch Lohnbedienten Ruinen zeigen und erklären lassen. Oder 
wird Amerika grösser, tiefsinniger, bewunderungswürdiger se 
wenn es dereinst in Ruinen liegt; oder möchte man t en 
lieber jetzt sehen, als zur Zeit des Perikies, Phidias, Platon 
und Sophokles?“ ,

Für die dermahgen „kirchlichen Wirren ist
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4. Abschnitt (S. 147 ff.), »Religion und Kirche“ * *),  be
sonders lehrreich9 da in unserm Europa bisher überall 
die „echte Demokratie des Christenthums durch das 
Priesterthum zurückgedrängt“ und an ihrer Stelle der 
„Absolutismus in Staat und Kirche, Glaubens-, Polizei- 
und militairische Tyrannei“ getreten ist (S. 150), wäh
rend in Amerika Religionsfreiheit stattfindet, und es 
keine sogenannte Staatsreligion oder Staatskirche dort 
gibt. Unsere europäischen Politiker und Theologen 
(namentlich auch die protestantischen, die sich die von 
Hofjuristen und Hoftheologen erfundenen servilen Con- 
sistorialVerfassungen geruhigst gefallen lassen, obwol 
deren Unhaltbarkeit von Männern, wie Eichhorn , Pahl, 
Grossmann, Ammon, selbst Eylert u. s. w., zur Genüge 
gezeigt worden ist) halten die dortigen Zustände des
halb für sehr unvollkommen; mögen sie aus Hrn. v. R.’s 
Buch sich eines Bessern belehren! Dasselbe würden 
wir unsern Staatsbeamten, die sich ohne Bureaukratie, 
Centralisation und Polizeivormundschaft kein Staats
leben denken können, in Bezug auf den Abschnitt 7 
(S. 268 if.) „Staatsrecht und öffentliches Leben“ zu 
rathen so frei sein, aber ebenfalls der jungen ultra
liberalen oder radicalen Partei, den „Freiheitsaposteln“, 
die nach Goethe’s treffender Xenie immer nur „Willkür 
für sich“ suchen. Wir heben nur folgende den bei 
uns vorherrschenden drei politischen Hauptparteien der 
feudalistischen Reaction, der Bureaukratie und des fal
schen Liberalismus oder Republikanismus, so nützliche 
Lehren gebende, und die echte Demokratie in Nord
amerika so treffend charakterisirende Stelle hervor: 
„Die Fragen, welche Europa so gefährlicherweise beun
ruhigen und so viel Unzufriedenheit verbreiten (z. B. über । 
Pressfreiheit, öffentliches Gerichtsverfahren, Art und Maas po- | 
litischer Rechte, Gleichstellung und Freilassung aller Bekennt- | 
nisse u. dergl.) sind in den Vereinigten Staaten längst geord
net und abgemacht.**)  All dieser Krankheitsstoff ist- ausge
schieden, und der Staat so stark, die Freiheit so begründet, 
dass man die Aufstellung und Entwickelung jeder abweichenden 
Meinung ohne Gefahr erlauben und ertragen kann (S. 333). — 
In dem staatsrechtlichen Sinne, als es in Nordamerika ein Volk 
gibt, ist noch niemals eins auf Erden dagewesen; und alle Übel 
der Demokratie zusammengenommen, haben dort nicht so viel 
Leiden verursacht, als die eine (daselbst gar nicht vorkom
mende) Frage: über Legitimität oder Illegitimät der Herrscher 
m England, Frankreich, Schweden, Portugal und Spanien. 
Weil man dies einsieht und beklagt, ist man aber noch kein 
Republikaner, es sind deshalb noch keine Bestandtheile vor
handen , eine Republik zu gründen. Vielmehr vergessen die

dass sie jeder Reform widersprechen und keinen Begriff davon haben, 
wie man das Privatrecht mit dem Staatsrechte und dein allgemeinen 
Rechte nothwendig versöhnen muss.“ (Wie wahr! Man vgl. dazu 
z.B. Rehberg’s Sämrnti. Schrift. Bd. II, S. 225 ff,, über die „Steuer
freiheiten des Adels“.)

*) „Daher misfällt manchem herrschlustigen Liberalen die ameri
kanische umfassende Demokratie, wenn er sie an Ort und Stelle 
kennen lernt.“

**) Hierüber hat auch Mob.1 kürzlich sehr geklagt, s. Zeitschr. 
für die gesammte Staatswissensch. (Tübing. 1845) Hft. II, S. 682 ff.

(Der Schluss folgt.)

’) Eine neuere Schrift des dortigen Geistlichen Rob. Baird über 
diesen Gegenstand finden wir in der Augsb. Allg. Ztg., 1845, vom 
19. April, Beil., sehr gerühmt.

**) „Wie viel mehr Fragen über Dienstbarkeiten, Jagdrechte 
u« dgl., deren Unantastbarkeit und Unablöslichkeit noch immer von 
Denen behauptet wird, welche politische Revolutionen herbeiführen, | 

meisten angeblichen Republikaner Europas, dass jene Verfas
sung erfordert (was man auch habe voraus), sich unterzuord- 
nen. *)  — Wo von oben herab immer regiert und gegängelt 
wird, lernt Niemand sich selbst regieren. Während in Ame
rika die Dinge durch Selbstbestimmung vorwärts gehen und mit 
dem eigenen Rechte auch die Geschicklichkeit und der edle, 
freie Sinn wächst; kann man in manchen europäischen Län
dern für höhere Ämter sehr selten taugliche Männer finden **),  
weil die jiingern durch willenlose Abhängigkeit in unlustige 
Maschinen verwandelt werden und ihnen Kraft und Saft be
reits ausgesogen ist, wenn sie endlich, nicht die Flügel schwin
gen, aber doch ohne Krücken gehen sollen. Die Zahl der 
Verfügungen von oben, der Berichte von unten, der entbehr
lichen Beamten (Minister, Räthe bis zu Abschreibern hinab) 
wächst wie eine Lawine. Die Einmischung in Jegliches, das 
Vorschreiben auch des Unbedeutendsten, der Mangel an Un
abhängigkeit und Autonomie, erzeugt entweder Unzufriedene, 
oder gedanken- und gemüthlose Knechte, und an die Stelle 
thatkräftiger Begeisterung tritt höchstens nergelnde und un
fruchtbare Kritik. — Die Demokratie ist in Amerika nicht Ne
bensache, oder Parteisache: sie ist das Wesen selbst, wie es 
in andern Staaten Monarchie und Aristokratie gewesen sind; 
und trotz alles Sträubens und alles Gefühls der Unbequem
lichkeit müssen sich anders Gesinnte anschliessen und, gern 
oder ungern, Jefferson’s und seiner Faeunde System des 
Vertrauens zum amerikanischen Volke und den Volksberechtigun
gen loben. Wiederum sind alle Schlüsse, welche man von 
andern geschichtlichen Demokratien und Bundesrepubliken auf 
Nordamerika macht, ungenügend und unpassend. Die Ver
einigten Staaten sind etwas wesentlich Neues, Eigenthümliches, 
das bei einer Vergleichung mit frühem Erscheinungen mehr 
Unähnlichkeiten, als Ähnlichkeiten zeigt. Insbesondere reicht 
das Nordamerikanische weit über das hinaus, was die alte Welt 
den staatsrechtlichen Formen darbot, oder bewilligte. So wa
ren alle angeblichen Demokratien jener Zeit nur Oligarchien^ 
alle angeblichen A'taatÄverfassungen nur Stadtverfassungen. So 
bereitete sich Hellas durch unvereinbare Gegensätze und un
aufhörliche innere Kriege den Untergang ; so litt Rom keine 
Freiheit über seine Stadtmauern hinaus, war allein dem Kriege, 
nie dem Frieden zugewandt und die Consuln wurden so zu 
jener vorherrschenden Richtung hingedrängt, wie umgekehrt 
der amerikanische Präsident seine Grösse lediglich als Frie
densfürst zeigen kann- Weder Athen, noch Rom, noch Ve
nedig, noch Florenz, noch die Schweiz, noch die Niederlande 
verliehen eroberten oder irgendwie gewonnenen Landschaften 
ein volles gleiches Staatsrecht; erst die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika gewähren in dieser Beziehung, was Gerech- 
keit und Weisheit gebieten.“

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von IN A. Brockhaus in Leipzig-.
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Völker ku nde.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Friedrich 

v. Ilaumer.

(Schluss aus Nr. 191.) 
Dass in dem Abschnitte „Auswärtige Verhältnisse“, 
auc^ € ,e lm jetzigen Augenblicke so sehr in den Vor- 
r ergrünt tretende OregonfiG/(j6 (b. 200^ Ci örtert ist^ 

em ren wir nur kurz. Nach Hrn. v. R. wird man 
einer fi iedlicheu Lösung den Vorzug geben.

Die specielle Schilderung der Republik Ohio (die 
er V erf. „die Königin, das Wunder des Westens“ 

nennt, S. 207), wird Niemand ohne das stärkste Ge
fühl der Befriedigung lesen. In der That ein Wunder
land ! Im J. 1780 eine, von wenigen Indianern durch
streifte Wiklniss (von 44,000 engl. Quadratmeilen’): 
1781 ward das erste weisse Kind dort geboren, 1788 
gründeten 40 Colonisten die Stadt Marietta (nach der 
unglücklichen Marie Antoinette.’); 1800 zählte der Staat 
schon 45,000 Einwohner; 1810; 230,000; 1820:581,000; 
1830: 937,000; 1840: 1,519,000, und jetzt etwa 2 Mil
lionen! 1844 waren darunter 764,000 Deutsche. In
dies gesegnete, dem südlichen Deutschland im Klima 
gleiche Land, von dessen 25,600,000 Ackern sich 7/8 
tiefflich zum Weizenbau eignen, sollte 
Ya” erungslustigen hin weisen, wenn 

c eibau und Gewerbe passen.

man 
sie

alle Aus- 
sonst für

ne- A^hmi9 (S. 341-540) enthält 
aus KeisebriefPn « ...
keine nähere aL übergrosse

Angabe gestattet.

die „Auszüge
Reichhaltigkeit

Möchte dem Verf
nern England« ; r’.nur vergönnt sein, wie bei sei-
einer neuen P-M-m »it
beschenken, nachdem ™
mals besucht, welches a„•»Würdige Land noch-

.. v k 4z.» Rpcnhrnik lllm gewiss bis jetzt seinen vorzüglichsten Beschieiber gefunden hat.
Jena. Ur. K. H. Scheidler.

Philosophie.
Johann Gottlieb Fichte’s sämmtliche Werke, heraus

gegeben von J. H. Fichte. Erster bis sechster Band. 
Berlin, Veit & Comp. 1845. Gr. 8. 11 Thlr. 1 Ngr.

Eine Anzeige von Fichte’s sämmtlichen Werken kann 
entweder nur die Arbeit des Herausgebers oder auch 
zugleich den Inhalt dieser Werke zur Sprache bringen. 
Wenn die Werke eines Schriftstellers gesammelt her
ausgegeben werden, so wird in dem, was sie enthalten, 
der Grund zu ihrer Sammlung und Herausgabe gesucht 
werden müssen. Dieser Inhalt muss wenigstens für 
die Zeit, welche zunächst mit einer solchen Ausgabe 
beschenkt wird, von Bedeutung und Interesse sein.

Dass es ein Bedürfniss unserer Zeit sei, sich ge
nauer bekannt zu machen mit Fichte’s Schriften, er
sieht man aus dem Bestreben, das in ihr wirksam ist. 
Viele Versuche auf dem philosophischen Gebiete zei
gen auf J. G. Fichte’s Lehre zurück. Die Beschäfti
gung der Denker mit ethischen Gegenständen haben 
dasinteresse für Fichte wieder angefacht, dessen Lehre 
fast ausschliesslich die ethische und praktische Welt 
in Betrachtung zog und die sich nicht, wie die heutige 
Philosophie, damit begnügte, was wirklich geworden 
ist, auch vernünftig zu finden, sondern die Begriffe zu 
entwickeln, welche dem Handeln der Menschen zu 
Grunde liegen, und seine sittliche Bestimmung aus
sprechen. Was da sein soll, dies im folgerichtigen 
Denken oder auch in populärer Form darzustellen, war 
keiner mehr als Fichte bemüht. Hat man nun mehr 
oder weniger erkannt, dass es nicht genug sei, das 
ewige Werden erfasst zu haben, sondern dass es nöthig 
sei, die idealen Begriffe, welche das Handeln der Ein
zelnen und der Gemeinschaften, des Staates, der Kirche 
richten, festzusetzen, so ist es erklärlich, dass sich die 
Aufmerksamkeit wieder aufDenker hinwendet, welche mit 
diesen Gegenständen sich besonders beschäftigt haben.

Das wissenschaftliche Leben wird aber gleichfalls 
zurückgeführt auf den Verfasser der Wissenschafts
lehre. Die Logik nach der Art und Weise, wie sie 
durch Hegel ausgebildet und angewandt worden ist, 
bewirkte eine Auffassung von der reinen Gedankenwelt, 
in welcher Erfahrung und Leben nur als verschwin
dende Momente einen Platz finden, und eine Behänd-
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lungsweise der besondern Wissenschaften, wodurch 
diese nicht nur von der Erforschung des eigentüm
lichen Gehaltes einer jeden Erscheinung abgelenkt wur
den , sondern auch immer mehr und mehr das Ver
trauen zu der Macht des Erkennens, auch im Besondern 
noch einen substantiellen Kern der Wahrheit zu erfas
sen verloren, sodass sie theils in leeren Abstractionen 
sich herumzutreiben verführt werden, theils aber einem 
Skepticismus und Empirismus entgegeneilen. Diese Er
scheinungen des wissenschaftlichen Lebens führten zu 
Untersuchungen über die Natur und Methode des Er
kennens, und historisch zur Nachforschung der Quelle, 
aus der auch die Hegel’sche Logik ihren Ursprung ge
wonnen hat. Fichte’s Wissenschaftslehre aber ist der 
erste Versuch, die Logik als Metaphysik zu behandeln 
und enthält die Theorie über die Methode und Syste
matik der Wissenschaften, welche die idealistische Phi
losophie im Allgemeinen durchzuführen versucht hat. 
Auch in dieser Beziehung ist daher die Herausgabe 
der sämmtlichen Werke Fichte’s für unsere Zeit von 
Bedeutung, welche offenbar über das Erkennen und 
Denken sich zu orientiren beginnt. Die ursprüngliche 
Gestalt, in welcher die idealistische Wissenschaft in der 
Wissenschaftslehre Fichte’s zur Darstellung gekommen 
ist, bietet dem Denker Veranlassung, über die Natur 
des Erkennens und die Eintheilung der Wissenschaften 
nachzusinnen, besonders aber aus der historischen 
Entwickelung der Philosophie zu erkennen, auf welche 
Weise die Wissenschaftlichkeit, welche jetzt die mei
sten Wissenschaften angenommen haben, sich gebildet 
hat. Eine solche Erkenntniss ist aber durch Fichte’s 
Wissenschaftslehre vermittelt, welche wenigstens ver
anlassen kann, dass man einsehen lernt: die Theorie 
der Wissenschaft, welche jetzt allgemeine Anerkennung 
gefunden hat, sei noch nicht die allgemeine.

Endlich findet sich ein Bestreben in unserer Zeit, 
die Philosophie aus ihrer exclusiven Stellung, welche 
sie dem Leben gegenüber eingenommen hatte, heraus
zuführen, und in populärer — allgemein - verständ
licher Form sie wieder inmitten der lebensvollen Wirk
lichkeit erscheinen zu lassen. Wenn auch die Ver
mischung der Philosophie mit allerlei Raisonnements 
über das politische und gesellschaftliche Leben, welche 
die Junghegelianer und die sogenannten Socialisten 
und Communisten anwandten, um die Philosophie, wie 
sie es nannten, praktisch zu machen, nicht sehr gelobt zu 
werden verdient, so ist doch darin das Bestreben un
verkennbar und nicht gering zu achten, die Philoso- 
pheme zugleich als fruchtbare Gedanken für das Le
ben auch aus demselben zu schöpfen und sie in „deut
scher Sprache“ in Prosa auszudrücken. Denn es fehlt 
gar viel daran, dass eine klare und einfache Sprache 
von den Wissenschaften cultivirt wird, ein Mangel der 
oftmals noch den Nachtheil mit sich führt, dass ge

meint wird, durch eine geistreiche Wendung und bild
liche Rede lasse sich eine Erkenntniss der Dinge ge- 
winnen. Auch in dieser Beziehung ist die Herausgabe 
von Fichte’s sämmtlichen Werken für unsere Zeit be
deutungsvoll. Denn in denselben lassen sich Vorbilder 
in beiderlei Beziehung erkennen. So sagt Fichte (s. 
W. Bd. II, S. 333): „Nichts hat unbedingten Werth und 
Bedeutung, als das Leben; alles übrige Denken, Dich
ten, Wissen hat nur Werth, insofern es auf irgend 
eine Weise sich auf das Lebendige bezieht, von ihm 
ausgeht, und in dasselbe zurückzulaufen beabsichtigt. 
Dies sei die Tendenz seiner Philosophie“. Fichte in- 
teressirte nicht nur, was zu seiner Zeit in politischen 
und religiösen Dingen sich zutrug, lebhaft, sondern er 
wandte auch sein Nachdenken darauf, und hat mehr 
als einmal gezeigt, dass er die Resultate seines Nach
denkens in einer populären Form zur Darstellung zu 
bringen verstand, wrelche mit der Klarheit und Einfach
heit des Ausdrucks eine tiefe und gehaltvolle Erkennt
niss verband.

Erkennt man an diesem dreifachen Bestreben, das 
ethische Leben anzuerkennen und es als eine dein 
ewigen Werden nicht unterworfene selbständige Macht 
zu begreifen, die Natur der Wissenschaften zu unter
suchen und die Philosophie selbst in populärer Form 
dem Leben zu nähern, eine Zurückweisung auf Fichte, 
so bietet der Inhalt seiner Werke vielfach Anknüpfungs
punkte zur Orientirung in den Aufgaben, nach deren 
Lösung das heutige Geschlecht strebt, und zur Ver
gleichung mit frühem schon gewonnenen Lösungen ähn
licher Aufgaben. Allein der Inhalt der Fichte’schen 
Werke nimmt nicht blos das Interesse in Anspruch, 
wiefern Bestrebungen und Gedanken unserer Zeit darin 
vorgebildet sind, sondern auch an und für sich, da 
diese Werke überall einen Denker und eine Persön
lichkeit zu erkennen geben, welche das Maas ihres 
Seins und Handelns in sich selber trägt. Solche Män
ner sind unvergängliche Vorbilder des Denkens und 
der Gesinnung. Das kühne, folgerichtige Denken Fich
te’s, die selbständige und entschiedene Stellung, welche 
er unter den Parteien einnimmt, verdient zu jeder Zeit 
beachtet und erkannt zu werden.

Ein Denker, der in einem solchen Grade, wie 
Fichte, von der Möglichkeit überzeugt ist, dass über 
das Bewusstsein und alle Objecte desselben sich eine 
allgemein-nothwendige Theorie aufstellen lasse, woraus 
der Zusammenhang und Verlauf aller Erscheinungen 
soll erklärt werden können, tritt so selten in der Ge
schichte auf, dass schon deshalb dieselben weniger 
begriffen, vielmehr angesehen werden als Ausnahmen, 
welche eigentlich nicht statt finden sollen. Diese Den
ker erscheinen als Ausnahme von einer Regel, welche 
nach unserer Überzeugung selbst nichts wreiter, als 
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eine ormel ist für alle Ausnahmen des wahren Den- 
Gan& lclite s Überzeugung, dass das Universum im 
erklärt” Und E’nzelnen nach einer allgemeinen Theorie 
mpn w_e^den könne, lässt ein Denken nicht aufkom- 

.’ welches dem Zufalle die Ehre erweist real ob- 
WBl'h Ztt. sein’ die Erscheinung aus den Umständen, 
H- , 6 r^‘e begleiten un<1 11Ich‘ ans ihrem Wesen er- 
Kiart. Diese verbreitete Denkweise vermag nicht, sich 
vorzustellen, dass Jemand im Ernste, wie Fichte, der 
Überzeugung lebe, jegliche Erscheinung sei allgemein 
aus der lheone zu erklären und das Zufällige sei ge
rade gar nichts. Solche Denkweise, vor der jegliche 
Skepsis den Vorzug hat dncc- • i ■ ,, 1 i • p i öass Sle ein solches Denken als unwahr verwirft, hält r- .. , . . ..
Entdeckung, dass nich i a ™ gegründet durch die 
Geschichte über ir»en > J ■ ° 1^°r,e’ dar
worden ist, so-lmVk n C'"e" GeSens,and aufgestellt 
die Erklärung °-,IG r V"d fert's und aus ,l,r schon 
ist. So hat man A Erscheinungen adäquat gefunden

•p ps m UU Ä“st°ss daran genommen, dass Fichte, 
Sosse06”^1 Wird’ A1Ies deduciren sollte, Se- 
Lebens , andeJstaat Einrichtungen des praktischen 
räth nh C 61 ^eor*e unterworfen ansieht. Dies ver- 
sen c •ei 5 dass man gar keine Ahnung von dem We- 
i ei,1ei Theorie hat und die Überzeugung nicht 

a j Welche den Denker in der Bildung und Con- 
stniction der Begriffe beseelt. Es gibt gar keine Philo
sophie, wenn es keine schlechthin apriorische gibt, 
^tch mit dem Empirismus, welcher jede Theorie durch 
das Zufällige und die blossen Umstände erst verbessern 
will, der kein Absolutes im Denken und der Erschei
nung findet, zu begnügen und diese Denkweise für 
Philosophie auszugeben, das ist in Deutschland, seitdem 

whte’s Überzeugung über diesen Punkt getadelt wor- 
ceptirte e*”e ver^re’tete’ von der Philosophie selbst ac
keren eyylichtsdesto'veniger aber verwerfliche Meinung, 
verbindp. . stbum das Studium Fichte’scher Werke 

ein kann.

Schicksal gehab^16 Ltdire ,iat ein e’ga«thümliches 
lieh überschätzt* V°“ ihren Freuuden ist sie anfäng- 
Urtheile über die”” d sPater verkannt worden. Die 
wie die Auffassung Vhre schvvanken nach wie vor, 
Erkenntniss ihres WP'e!S<^cn an Vollständigkeit und 

vesens leidet.
Als man inne gewori

Sehen Philosophie uiancher]e”MVar’ daSS dei ^ant" 
vorhanden seien, wandte mar . n8el.und Widersprüche 
sicherte, die Philosophie als w* ^c’lte ZUj der ver‘ 
fanden zu haben. Die ide{flk/ST‘SchaftS^ §e‘
Wissenschaftslehre galt als Lösun^ln der
Wissenschaften. Einige jedochV” 
noch jetzt, dass mit dieser PhilosoX^V TT 
Iebrptf Lpip c i i . e ”Wissenschaits-lehie kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt zu ei
nem logischen Dogmatismus gemacht wowi • i o r worden sei, und 

verwarfen selbst alle Versuche, die seit der Zeit ge
macht worden sind, die Philosophie als Wissenschaft 
vom Absoluten auszubilden. Diese Meinung hielt fest 
an der althergebrachten Wissenschaftlichkeit, wie sie 
durch eine von der formalen Logik und der Erfahrung 
gebotenen Methodik sich zu erkennen gibt und ver
sicherte , die Erkenntniss von dem Wesen der Dinge 
werde vergeblich erstrebt. Jedoch trotz der Bekäm
pfungen, welche von Philosophen und Empirikern ge
gen die neue Theorie der Wissenschaft, welche Fichte 
zu geben versuchte, unternommen worden sind, hat 
diese vorzüglich durch Hegel’s Vermittelung jetzt in 
allen Wissenschaften eine ausgebreitete Anwendung 
gefunden.

Der Idealismus der Wissenschaftslehre aber ist 
vielmehr durch ihre Anhänger, als durch ihre Gegner, 
in den Verruf gekommen, da nicht diese — wie Her
bart, Fries — sondern jene die Ansicht zu verbreiten 
unternommen haben, Fichte’s Idealismus sei blos sub- 
jectiver Art, die Lehre, dass die Vorstellungen des 
subjectiven Ichs das Wesen und die Realität der Dinge 
selbst seien. Diese Ansicht, welche Fichte selbst im
mer als eine ihm angedichtete bekämpft hat, gilt heute 
für eine ausgemachte Wahrheit, welche nicht in Zwei
fel soll gezogen werden können. Weil man in Fich
te’s Lehre nichts anderes, als einen solchen subjecti
ven Idealismus enthalten glaubte, beachteten die ur
sprünglichen Anhänger und Freunde der Wissenschafts
lehre die weitere Ausbildung, welche Fichte seiner 
Lehre gegeben hat, gar nicht, und gaben zu erkennen, 
dass in Fichte’s Lehre äusser dem verrufenen subjecti 
ven Idealismus nur noch seichte Aufklärungen enthal 
ten seien.

Eben wie die Auffassung von Fichte’s ursprüng
licher Lehre durch die Anhänger der Philosophie als 
Wissenschaftslehre entstellt wird, so haben auch diese 
die Entwickelung, welche Fichte’s Lehre in späterer 
Zeit gewonnen hat, weder gehörig verfolgt, noch den 
Versuch gemacht, dieselbe als eine Fortsetzung der 
frühem Lehre Fichte’s, wofür er sie selbst immer aus
gegeben hat, anzusehen; sondern nachdem sie sich 
überredet haben durch eine Construction der Geschichte 
der neuesten Philosophie, Fichte’s Philosophie sei 
nothwendig subjectiver Idealismus, geben sie die spä
tem populären Schriften Fichte’s für Werke „ohne 
philosophisches Interesse“ aus und bequemen sich höch
stens zu Darstellung derselben als eines zweiten, „neu 
umgebildeten Systems.“ Nicht fähig, von ihrer „formali
stischen Manier“ des Denkens zu abstrahiren, merkten 
sie weder, dass in den spätem Schriften Fichte’s die
selbe Lehre, wie in den frühem, entwickelt wird, noc^ 
verstanden sie diese populäre Darstellung zu beurthei- 
len, denn nach ihnen soll sie ,, eine Philosophie für
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aufgeklärte Juden und Jüdinnen, Staatsräthe, Kotze
bueu enthalten, eine Ansicht, die von Fichte’s Lehre 
keine Vorstellung gibt, wohl aber zur Charakteristik 
einer Zeit dient, deren Theilnehmer es sich zur Ehre 
rechneten, sittliche Begeisterung und nationales Bestre
ben zu schmähen.

Der Inhalt der Fichte’schen Lehre, wie ihre ver
schiedene systematische und populäre Darstellung, ver
dient schon in blos historischer Beziehung eine verän
derte Auffassung. Die Geschichte der Philosophie 
kann bei den verkehrten und einseitigen Urtheilen über 
die Wissenschaftslehre nicht länger verbleiben, wenn 
sie in der That versucht, nach den jetzt vorliegenden 
„sämmtlichen Werken“ und den früher herausgegebe
nen „nachgelassenen Werken“ Fichte’s eine Erkennt- 
niss dieser Philosophie zu gewinnen. Dahin, das steht 
zu erwarten, wird diese neue Ausgabe wirken, dass 
die Vorurtheile üoer Fichte’s Lehre verschwinden und 
man die Entwickelung, welche sie gefunden, als eine 
einheitliche derselben Grundlehre erkennen lernt, und 
die verschiedenen Formen der populären und systema
tischen Darstellung gleich sehr gewürdigt werden. 
Eine solche Erkenntniss fördert wesentlich die 
Erklärung der Philosophie selbst, welche in dem 
von der Wissenschaftslehre zuerst hervorgebrachten 
Formalismus befangen , eine freiere wissenschaftliche 
Darstellung nicht kennt und eingeschlossen in den en
gem Raum einer „Schulphilosophie,“ die Stellung, 
welche der Philosophie nach ihrem Weltbegriffe zu
kommt, geringschätzt und die Theorie von Erkennen 
und der Eintheilung der Wissenschaften, welche sie 
von Fichte gelernt haben, in ihrer Abgeschlossenheit 
festhalten will gegen die Fortschritte, welche die Wis- 
senschaften zu machen beginnen.

Wie die bisherige Auffassung von der Fichte’schen 
Philosophie unvollständig ist, da sie nicht ihre Ent
wickelung als eine zusammenhängende erkennt, so ist 
sie auch inadäquat, weil sie das Wesen derselben in ei
nem subjectiven Idealismus bestehen lässt. Das We
sen der Fichte’schen Philosophie, welches dasselbe in 
den verschiedenen Darstellungen und Ausbildungen, 
welche ihr Urheber hinterlassen hat, geblieben ist, kann 
nicht in der Subjectivität des Fichte’schen Idealismus 
gefunden werden. Nach der Ansicht des Ref., welche 
er anderswo dargelegt hat, besteht das einheitliche 
Wesen der Fichte’schen Philosophie in einem ethischen 
Idealismus objectiver Art. Diese Ansicht coincidirt so- 
wol mit den Darstellungen, welche Fichte hinterlassen, 
wie mit der Meinung, welche er selbst über seine 
Lehre gesetzt hat. „Mein absolutes Ich, schreibt er 
an Jacobi, ist offenbar nicht das Individuum; so haben 

beleidigte Höflinge und ärgerliche Philosophen mich 
erklärt, um mir die schändliche Lehre des praktischen 
Egoismus anzudichten. Aber das Individuum muss aus 
dem absoluten Ich deducirt werden.“ Fichte’s Meinung 
über das Grundprincip seiner Philosophie ist daher gar 
nicht in Übereinstimmung zu bringen mit der behaupteten 
Subjectivität seines Idealismus, und gilt wenigstens ebenso 
viel, als diese unerwiesene Behauptung. Wenn mt 
nur auf das Interesse, das Fichte am Leben und der 
Wissenschaft genommen hat, und den Grundzug seines 
Geistes selbst achtet, muss schon dies Äussere jene 
verbreitete Behauptung verdächtigen. Denn sowol mit 
Fichte’s persönlichem Charakter, und dem Interesse, 
das Fichte an den politischen und ethischen Gegen
ständen in den populären Schriften zu erkennen gibt, 
wie der besondern Rücksicht, welche er auf die Aus
bildung der praktischen Philosophie legte, stimmt wohl 
die Grundansicht von seinem Systeme, wahrhaft wirk
lich sei nach demselben nur die ethische Welt, aber 
nicht die andere von der Subjectivität des Fichte’schen 
Idealismus zusammen. Diese Übereinstimmung ist ein 
äusseres Kennzeichen von der Wahrheit der Ansicht, 
dass ein ethischer Idealismus der constituirende Lehr
begriff der Wissenschaftslehre schon in den ersten 
Darstellungen, welche wir von derselben besitzen, sei.

Die Fichte’sche Philosophie kann in der Geschichte 
nicht allein blos als ein System unter vielen andren 
zur Betrachtung kommen, sondern es muss ausserdem 
dieselbe noch in zweierlei Rücksicht beachtet werden. 
Als System ist Fichtes Lehre ein ethischer Idealismus 
objectiver Art, wodurch die einzelnen Lehrsätze der
selben bestimmt sind. Diese Philosophie hat aber noch 
zwei allgemeine Seiten an sich, welche historisch von 
grosser Bedeutung sind. Da die Philosophie auch als 
Denkweise und als eine Potenz des praktischen Be
wusstseins in populärer Form zur Darstellung kommen 
kann, so muss, wenn sich eine solche findet, diese 
besonders betrachtet werden, weil die Philosophie nicht 
blos ein einsames Leben in dem Geiste der Denker 
führt, sondern auch in Wechselwirkung mit allen Mäch
ten der Geschichte sich verwirklicht. Diese Wirklich- 

'keit ist ihrer Form und dem Einflüsse nach, wrelche sie 
gewinnt nicht äusser Acht zu lassen, falls man nicht 
gänzlich die Entwickelung der Philosophie auf ihre 
„blosse Schulform“ einseitig beschränkt; eine Verein
seitigung, welche hinderlich wird in der historischen 
Erkenntniss der Philosophie, die oftmals nur in einer 
solchen populären und praktischen Form dargestelK 
erscheint.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr. F* Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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J)ie andere an der Fichte’schen Philosophie bemerk
bare Seite steht in Verbindung mit dem Bestreben der 
Phi osophie eine Methode der Begriffsbildung zu ent
decken, wodurch alle Wissenschaften systematische 
Gestalt und adäquate Erkenntniss der Dinge sollen ge
winnen können. Eine solche Methode gefunden und 
zur Anwendung gebracht zu haben, behauptet die Wis
senschaftslehre Fichte’s. Durch diese Entdeckung hat 
dieselbe nach einer andern Seite hin eine Wirksamkeit 
gehabt, die nicht weniger als „das System44 welches 
Fichte aufstellte, nach den Elementen, wrelche eine 
Umgestaltung der Wissenschaften bedingen, in Erwägung 
Zu ziehen ist. Bildet das System den Mittelpunkt der 
Philosophie., so hat sie doch auch eine Peripherie, wo
durch sie nach der einen Seite in Verkehr mit dem 
praktischen Leben, nach der andern Seite in Wechsel
wirkung mit den besondern Wissenschaften tritt. Die 
Fichte’sche Philosophie muss daher nicht blos ihrem 
Centralpunkte nach als System des ethischen Idealis
mus, sondern auch ihrer Wirksamkeit nach in der Ein
wirkung auf dje Wissenschaften und als populäre Dar- 
ste ung praktischer Philosopheme erkannt werden.
v <le>? ^noa^e derjenigen Punkte, welche das

,z.u den monnichfa.
historische Bed®, „t /e<r T®

rUr Rn* , S derselben betreffen, gehen wir 
11 el sämmtliHC^tUh® ^ei -Arbeit des Herausgebers 
von den sammthchen Werken Fichtes.

Nach ^indung mannichfacher Schwierigkeit 
ist es ein Jetzt auch die Druckschrif-
en seines a herauszugeben. An dieser
Usga e lai ei \v-ZU bemerken die Anordnung

der einzelnen Weike. WIr beginnen hiermit. inde’ 
sich daian eim?e Bemerkungen über den jnhalt der 
Schriften anschliessen lassen. Woi.ft„r • „. .. . .. ’^uiaui wir an diesemOrte uns beschranken müssen.

„Bei der Anordnung der einzelnen Schriften für 
die Gesammtausgabe, sagt der Herausgeber in der An
kündigung44, ist es der leitende Gesichtspunkt gewesen. 

neben der Zusammenstellung des Gleichartigen zugleich 
die chronologische Folge ihres Erscheinens zu beobach
ten. Beides vereinigt, gibt nicht nur eine äussere ver
bindende Übersicht, sondern es lässt weit mehr noch 
die innere, stufenweise Entwicklung hervortreten, in 
welcher das Gleichzeitige und zugleich durch Inhalt 
Verwandte sich zu gegenseitiger Erläuterung und Er
gänzung dient.44 Nach diesen beiden Eintheilungsgrün- 
den ist das Ganze in drei Abteilungen gebracht, von 
welcher die erste die Schriften „zur theoretischen Phi
losophie44, die zweite die zur „Rechts- und Sitten
lehre44 und zur „Religionsphilosophie“ gehörigen, die 
dritte die „populärphilosophischen Schriften“ enthält. 
Innerhalb einer jeden Abteilung ist eine chronologische 
Ordnung befolgt. Wir finden es lobenswert, dass der 
Herr Herausgeber sich bei der Einteilung wenigstens 
nicht ganz hat leiten lassen von der gewöhnlichen, von 
der Einteilung der Philosophie in die bekannten drei 
Theile hergenommen leitenden Idee für die Anordnung, 
da er die populärphilosophischen Schriften in eine 
besondere Abteilung gebracht hat; können jedoch nicht 
ganz mit der Begrenzung, welche derselben gegeben 
worden ist, übereinstimmen; denn wir meinen gerade 
bei den Fichte’schen Schriften hätte vielleicht mit einer 
nur geringen Abweichung die chronologische Anordnung 
allein befolgt werden müssen, da diese zugleich die 
verschiedene Darstellung und Entfaltung, welche Fichte 
seiner Philosophie gegeben hat zu erkennen gibt, und 
dennoch diese Werke so sondert, wie sie gesondert sind.

Den vom Herausgeber befolgten Eintheilungsgrund 
in theoretische und praktische Philosophie mit der Re
ligionsphilosophie , und in populärphilosophische Schrif
ten finden wir nicht richtig durchgeführt; da in der 
ersten und zweiten Abtheilung sich Schriften finden, 
die offenbar zur dritten Abtheilung gehören, so in der 
Abtheilung „theoretische Philosophie“ „die Bestimmung 
des Menschen“, die erste Schrift, in der Fichte nach 
der berühmten Jenenser Katastrophe „was äusser dei 
Schule brauchbar ist von der neueren Philosophie44 vor
trägt „in derjenigen Ordnung, in der es sich dem kunst
losen Nachdenken entwickelt.44 Diese Schrift enthält 
ausserdem von der praktischen Philosophie ebensovie 
wie von der theoretischen. In der zweiten Abtheilung 
steht gleichfalls der „geschlossene Handelsstaat44 um- 
„die Anweisung zum seligen Leben44 wie wir meinen 
selbst nach der Anordnung des Herausgebers mit Un-
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Techt, da beide Schriften in „kunstlosem Nachdenken44 
Philosopheme darstellen. Es mag sein, dass die Rück
sicht auf gleichmässig starke Bände mit entschieden 
hat für die Anordnung der Schriften, der Grund aber 
warum die gewählte Idee der Anordnung nicht richtig 
durchgeführt werden kann, liegt in dem Bestreben bei 
solchen Anordnungen nach systematischen Ideen der 
Philosophie verfahren zu wollen. Wir haben schon er
wähnt, dass dem Herausgeber dieser Vorwurf nur zum 
Theil gemacht werden kann, wir hätten aber ge
wünscht, ihn gar nicht erheben zu dürfen.

Ref. ist kein Liebhaber von dem modernen Ge
brauche, die sämmtlichen Werke eines Philosophen nach 
der Eintheilung der Philosophie in zwei oder drei Theile 
zu ordnen. Dieses Verfahren ist um so weniger zu 
billigen, wenn nicht einmal wie bei Kant alle Schriften 
philosophische sind. In der Ausgabe von Rosenkranz 
und Schubert ist durch dieses Verfahren allerlei Con
fusion in der Anordnung entstanden und gänzlich ver
deckt worden, dass Kant drei wissenschaftliche Ge
biete bearbeitet und in denselben eine gründliche Ver
änderung bewirkt hat: in der Erklärung der „Verfas
sung und dem mechanischen Ursprünge des ganzen 
Weltgebäudes44 der physischen Geographie, und der 
Philosophie selbst. Wenn einmal nach dem Inhalte 
eingetheilt werden soll, so ist es nothwendig, auch den
selben so einzutheilen, wie er wirklich in den Werken 
gesondert ist. Bei Kant aber finden sich wenigstens 
jene drei Gebiete, an welche sich die verschiedenen 
Abhandlungen und Schriften anschlicssen lassen. Falls 
man es daher nicht vorzieht, chronologisch zu ordnen, 
so hätte man die Gesammtheit der Schriften nach die
sen drei wissenschaftlichen Gebieten sondern müssen.

Die Eintheilung von Fichte’s Schriften ist gegeben 
durch die verschiedene Ausbildung und Darstellung, 
welche er seiner Lehre zu geben versucht hat. Es 
lassen sich drei Perioden unterscheiden. Zuerst ver
suchte Fichte die Wissenschaftslehre durch die Auf
stellung dreier Grundsätze zu gewinnen. Aus denselben 
wurde das Ganze durch Wiederholung der Formel, wie 
sie durch den dritten Grundsatz für der Methode sich 
ergeben hatte, abgeleitet. Diese Methode und Anwen
dungsart übertrug bichte auch auf die besondere Theile. 
Dieser Periode gehört auch die bekannte Terminologie 
der Wissenschaftslehre an, welche später ganz oder 
zum Theil verschwand. Fichte lebte überhaupt der 
Überzeugung, dass seine „Theorie, wie er an Reinhold 
schrieb, auf unendlich mannichfaltige Art vorzutragen 
sei. Jeder wird sie anders denken und anders denken 
müssen, um sie selbst za denken. Je Mehre ihre Ansich
ten derselben vortragen werden, desto mehr wird ihre 
Verbreitung gewinnen. Ihre eigne Ansicht, sage ich, 
denn das Gerede über Ich und Nicht - Ich und Ichen- 
welt, und Gott weiss wovon noch, das sich erhebt, hat 

mich herzlich schlecht erbauet.44 Nach der Anklage 
auf Atheismus liess Fichte die erste Form fallen und 
versuchte seine Lehre in populärer Form, in „der Ord
nung, in der sie sich dem kunstlosen Denken entwickelt44 
darzustellen. Seine Ansichten und Überzeugungen stellt 
er in einfacher und klarer Rede ohne viel Demonstra
tion da, er versuchte unmittelbar durch die Kraft und 
Stärke seiner Überzeugungen auf den Leser zu wirken. 
Später endlich kehrte Fichte zur systematischen Dar
stellung zurück. Mit dem Lebendigen in Conflict und 
Wechselwirkung gewesen, suchten die Philosophen ihr 
eignes Gebäude wieder herzustellen, und den Mangel 
der ersten Darstellung zu ergänzen.

Zu der ersten Periode bis zur Anklage auf Atheis
mus gehören die Schriften „Grundlagen der gesammten 
Wissenschaftslehre44, (1794), „Grundlage des Natur
rechts44 (1796), „das System der Sittenlehre44 1798. 
Diese und daran sich anschliessende kleinere Schrif
ten und Abhandlungen bilden zusammen eine und zwar 
die erste Gruppe.

In der zweiten Periode versuchte Fichte seine 
Lehre in populärer Form darzustellen und sie so dem 
Leben und der Erfahrungswelt selbst näher zu bringen. 
Dieses übte eine Rückwirkung aut seine Lehre aus, 
sie gewann an Ausbreitung und tieferes Eingehen in 
concretere Verhältnisse. Die Schrift „die Bestimmung 
des Menschen44 (1800) macht hier den Anfang, und 
daran schliessen sich „Sonnenklarer Bericht über das 
Wesen der neuesten Philosophie, „der geschlossene 
Handelstaat44, „Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters44, 
die „Reden an die deutsche Nation“, „Anweisung zum 
seligen Leben"4 u. m. a. Auch würden wir es ganz In
der Ordnung finden, diesen populären Schriften die er
sten Schriften Fichte’s, wie die Schrift „Zurückforde
rung der Denkfreiheit44, „Beiträge zur Berichtigung der 
Urtheile über die französische Revolution44, welchen auch 
der Herausgeber diese Stellung gegeben hat, anzu
schliessen.

Eine dritte Periode in der Entwickelung derFichte’- 
schen Philosophie beginnt mit der kleinen Schrift „die 
Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse44 (1810), 
und ist am besten kennen zu lernen aus den „That- 
sachen des Bewusstseins« (1817). Hierher gehören 
alsdann die „nachgelassenen Werke Fichtes.44 Diese 
Schriften zeigen nur die Fichte’sche Lehre in einer fei
neren wissenschaftlichen Form. Es wird dieselbe Me
thode in diesen Schriften angewandt, welche in der 
ersten Periode formalistisch ausgeübt wurde. Die „That- 
sachen des Bewusstseins44 enthalten eine allgemeine 
Übersicht der Fichte’schen Lehre in freierer wissen
schaftlicher Form und können "daher sehr empfohlen 
werden zur Einleitung in das Studium dieser Philosophie.

Sondert sich die Entwickelung der Fichte’schen Phi
losophie im Allgemeinen in diese drei Perioden nach 
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?er verschiedenen Darstellungsweise, so liessen sich 
ln einer jeden Abtheilung entweder wie in der ersten 
pT??1 ^er Eintheilung in theoretische und praktische 
Inilosophie, welche der Herausgeber gewählt hat, im 
Einzelnen die Werke anordnen, oder in der zweiten, wo- 
hin Schriften gehören, welche beide Gebiete der Philo
sophie umfassen, chronologisch. Durch die schon 
früher bewerktstelligte Herausgabe der nachgelassenen 
Werke Fichte’s ist der Herausgeber nun genöthigt wor
den, auch in dieser Ausgabe Arbeiten Fichte’s mitauf
zunehmen, die eigentlich zum Nachlasse gehören, wie 
die „Darstellung der Wissenschaftslehre“ (1801), die 
„Vorlesungen über die Staatslehre“ 1820 u. a. Auch 
scheint es uns, dass im Allgemeinen diese verschiede
nen Dai Stellungen der Wissenschaftslehre aus dem Nach
lasse nicht sonderlich förderlich sind, da ihr Studium aus
serordentliche Anstrengung erfordert und wegen der 
Unvollendetheit der Abfassung, doch nicht zu einem 
vollständigen Abschlusse führt. Die Druckschriften und 
diejenigen unter den nachgelassenen, welche von Fichte 
selbst schon zum Drucke vollendet waren, wie die 
Thatsachen des Bewusstseins, haben entschiedene Vor
züge vor den andern, welchen man oft gar zu sehr 
anmerkt, dass sie nur Entwürfe, Aphorismen geblie
ben sind.

Die Entwickelung der Fichte’schen Lehre wie sie 
zumal mit den verschiedenen Darstellungen derselben 
verläuft, lässt sich an allen Punkten derselben nach
weisen, ohne zur Annahme zu führen, Fichte habe 
seine Lehre, wie Schelling meinte, durch die Naturphi
losophie verbessert oder er habe zwei Systeme gehabt.

Auf dem Lehrbegriffe des Idealismus führt das Sy
stem eine ethische Weltanschauung auf, welche die 
Theorie vom Wissen und der Natur, dem Recht und 
Staate, die Lehre von der sittlichen Bestimmung des 
Menschen und der Geschichte, und die Betrachtung 
des Absoluten durchdringt.

Diese Entwickelung nach den drei Perioden Fichte’s 
schriftstellerische Thätigkeit anzugeben, führt uns zu- 
8, ’c * Zl? Pachtung der einzelnen Schriften und den 
einlei en en orten, welche der Herausgeber densel
ben vorangeschickt hat.

„Völlig «»nelitig, heisst es in ()er Vorredc (i,]] 
®' v . Überlieferung, Fichte’s Lehre
als bubjechvttatephrlosophie, wie es dieNautische noch 
war, zu bezeichnen da SIe vielllleln, das pfinci der 
Identität des Subjectiven und Objectiven. die Grund
lage des ganzen neuern Idealismus mit eillcl. K!arheit 
und Entschiedenheit ausgesprochen, welche sie an den 
Anfang der gegenwärtigen Philosophie stellt.“ Wir 
streiten hier nicht mit dem Herausgeber darüber ob die 
Kantische Philosophie einfach als „Subjectivitätsphilo- 
sophie“ zu bezeichnen sei, obgleich wir es nicht zu

geben können, da sie nur in einem Punkte, in ihrem 
Resultate und auch nur in einer Beziehung so genannt 
werden kann, stimmen aber völlig damit überein, dass 
die Fichtesche Philosophie nicht Subjectivitätsphiloso- 
phie sei; der Herausgeber sagt, weil sie das Princip 
der Identität des Subjectiven und Objectiven klar und 
entschieden ausgesprochen hat. Dieses Princip ist von 
Fichte überall zu Grunde gelegt, denn durch dasselbe 
d. i. durch den Begriff des Wissens ist sie Wissen
schaftslehre , welche nur auf einem solchen Princip er
baut werden kann.

Subjectivität wird von der Fichte’schen Philosophie 
prädicirt in der That nach gar keinem methodischen 
Grundsätze. Es scheint nun einmal den Construenten 
so, dass erst der subjective, dann der objective und 
zuletzt der absolute Idealismus sich habe entwickeln 
müssen. Die Begründung dieser Noth Wendigkeit liegt 
ausserhalb der historischen Entwicklung der Philoso
phie, in welcher sich dazu keine Daten finden. Was 
aus dieser für die Bezeichnung der Fichte’schen Philo
sophie entnommen werden kann, hat seinen Grund in 
einer äusserlichen durch Schclling’s Naturphilosophie, 
welche allerdings in der Fichte’schen noch nicht ent
halten ist, vermittelten Betrachtungsweise und durch eine 
Auffassung einzelner Sätze in Fichte’s Schriften äusser 
dem Zusammenhänge mit dem Systeme.

Nach Fichte ist das Ich, wie er anfänglich das 
Princip der Wissenschaftslehre nannte, sowol Identität 
von Subject und Object als auch das „absolute Ich“ 
„Einen solchen Punkt stellt unser System auf, und 
geht von demselben aus. Die Ichheit, die Intelligenz, 
die Vernunft — cder wie man es nennen wolle, ist die
ser Punkt“ (s. W. Bd. 4. S. 1). Wird ein solcher Be
griff als erster Grundsatz des Systems ausgesprochen 
und von dem Urheber desselben ausdrücklich erklärt, 
es sei nicht das individuelle Ich oder blosses Subject 
ohne Object, so kann, wenn dennoch behauptet wird, 
jener erste Begriff enthalte doch nur das Subjective, 
dies entweder eine Folge einer oberflächlichen Auffas
sung oder eine Consequenz sein, welche sich dem Ur
heber selbst verdeckt hat. Das letztere können die 
nicht gut annehmen, welche sonst nicht Worte genug 
finden können, die Consequenz Fichtes zu loben, da sie 
ibn alsdann in demselben Athemzuge der grössten I*1" 
consequenz beschuldigen, weil sich ihm verhüllte, was 
sich sonst jedem sogar ohne viel Nachdenken erge
ben soll. . n

Folge einer oberflächlichen Auffassung ist aller
dings die Meinung von der Subjectivität der Fichte’schen 
Philosophie, welche sowol durch einen äusserlichen 
Standpunkt wie durch Zusammenhangslosigkeit in der 
Betrachtung vermittelt ist. Wird die Subjectivität der 
Fichte’schen Philosophie darin gefunden, dass das c 
nicht das absolute, sondern das individuelle, odei m
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Identität von Subjectivität und Objectivität, sondern 
nur jenes sei, so erhellt daraus, dass weder der Zu
sammenhang, in welchem nach Fichte der dritte Grund
satz seiner Wissenschaftslehre mit dem ersten steht 
oder allgemeiner, wie nach ihm zufolge einer noth
wendigen Deduction das individuelle Ich und die Diffe
renz von Subject und Object im Bewusstsein sich aus 
dem absoluten Ich ergibt, noch der Zusammenhang, 
in welchem die praktische Philosophie mit der theore
tischen steht, aufgefasst worden ist. Weil jene auch 
zum Systeme, welches Fichte aufstellte, mitgehört, so 
entscheiden auch die Erklärungen und Ansichten, wel
che dieselbe enthält, über das Wesen der Fichteschen 
Philosophie. Dass Fichte in der praktischen Philoso
phie die Realität einer Welt von Ichen aus der sittli
chen Natur derselben gewinnt, wird nicht in Zweifel 
gezogen, wol aber äusser Acht gelassen, weil man 
durch die Naturphilosophie sich angewöhnt hatte zu 
meinen, nur die physische Welt, sei es als körperliche 
oder geistige, habe Realität. Indem Fichte diese ne- 
girte. konnte man sie in seiner Lehre auch nicht er
kennen und durch einen solchen Standpunkt angeleitet, 
zog man Consequenzen aus einer Lehre nach einem 
Maasstabe, dessen Gültigkeit diese nicht anerkennt. 
Wir müssen daher behaupten, dass nach dem Zusam
menhänge in dieser Lehre und der Äusserung ihres 
Urhebers über dieselbe das Wesen derselben verkehrt 
werde, wenn man von einem solchen äusser«Stand
punkte und zusammenhangslos das System auffasst.

Es kann am wenigsten hier unsere Absicht sein, 
jene irrige Meinung aufzudecken, noch die Construenten 
von unserer Ansicht zu überzeugen, da wir dies bei 
ihnen doch nur durch Überredung vermöchten, worauf 
wir daher verzichten, sondern nur die Punkte haben 
wir angeben wollen, deren Erwägung die Entscheidung 
herbeiführt. Eine solche wird jedenfalls gewonnen, 
wenn, wie das jetzt in Aussicht gestellt werden darf, 
bei dem erneueten Studium der Fichte’schen Schriften 
die Aufmerksamkeit auf die angegebenen Momente ge
richtet wird.

Annehmend, die Fichte’sche Philosophie sei eine 
idealistische, und behauptend, dieser Idealismus sei ein 
objectiver und das eigenthümliche Wesen der ganzen 
Lehre ihre ethische Weltanschauung, erklären wir zu
erst die letztere Behauptung, da wir die erstere als er
klärt voraussetzen. Wir nennen die Fichte’sche Philo
sophie einen ethischen Idealismus objectiver Art, weil 
das Grundprincip derselben ein ethisches ist, woraus 
alle Lehrsätze abgeleitet werden. Dieses Grundprincip 
ist das freie, sich selbst setzende Ich. Die Freiheit ist 
der positive Begriff, wodurch jeder andere des Sy- 
stems erklärt wird. Demnach ist „Bewusstsein Freiheit 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

von einem Sein; bestimmter von einem bestimmten 
Sein; Natur die gebundene Freiheit, das Individuum 
ein Concentrationspunkt der freien Kraft, real nur die, 
„so den Willen in sich erzeugt haben“, „Sein der 
Freiheit jenseits alles Werdens und Sittlichkeit durch
aus eins“ und Gott dieses Sein.“

Die Entwickelung des Wissens betrachtet Fichte als 
eine stufenartige Befreiung des Bewusstseins von Bil
dern, der realen Thätigkeit, oder dem Objectiven. Das 
Wissen ist nur ein Product der freien Thätigkeit, des 
Denkens. Nur soviel Erkenntniss und Wahrheit ent
hält es, als es von der Freiheit zur Darstellung bringt. 
Daher ist jede Erkenntniss selbst nur als ein Gewor
denes und freies Product im Ich, ohne dessen That- 
handlung nichts für dasselbe ist und ohne für es zu 
sein, ist es seine jeweilige Hemmungin der Entwicke
lung. „Das Selbstvergessen ist der Charakter der 
Wirklichkeit; und in jedem Zustande des Lebens ist 
der Focus, in welchen Du Dich selbst ihm unterwirfst 
und vergissest, und der Focus der Wirklichkeit Eins 
und eben dasselbe.“

Auf dieselbe Weise ist die Natur gebundene Frei
heit, und hat Realität nur wiefern in ihr ein entlehntes 
Princip, die Freiheit, allmälig zum Vorschein kommt. 
„Ihr Princip ist schlechthin ein sittliches Princip, kei
neswegs ein Naturprincip (denn dann eben wäre sie 
absolut); es ist in ihr Heteronomie, keineswegs Auto
nomie“ (Thats. des Bewussts. s. W. Bd. II, S. 663). 
Diese Betrachtung der Natur und des Wissens — der 
Inhalt der theoretischen Philosophie — zeigte daher 
schon darauf hin, dass das Princip nicht in ihr, son
dern in der praktischen Philosophie zu seiner eigent
lichen Entfaltung gelangt, welche daher den wahren 
Aufschluss über Fichte’s Lehre enthalten muss. Durch 
sie gewinnt nicht nur das Wissen erst seine Vollendung, 
indem es im Wollen einen Gegenstand findet, dem es 
wahrhaftige Realität zuerkennt, sondern auch die Er
scheinungswelt einen Kern, ohne den sie blosser Schein 
wäre. — „Hier — liegt tler Punkt, an welchem das 
Bewusstsein aller Realität sich anknüpft; die reelle 
Wirksamkeit meines Begriffs, und die reelle Thatkraft, 
die ich mir zufolge jener zuzuschreiben genöthigt bin, 
ist dieser „Punkt“. Dieses Bewusstsein der Freiheit 
und Selbständigkeit des (wollenden) Ichs gibt dem Ge- 
müthe Beruhigung, dem Wissen und der Natur Be
deutung, und führt durch den Begriff eines Endzwecks 
meiner Handlung, einer intelligiblen moralischen Ord
nung, welche alle individuellen Iche zu einer Welt 
„ausserhalb derselben“ vereinigt, zur Theologie. Der 
Gravitationspunkt des ganzen Systems ist daher der 
Begriff „eines Triebes zu absoluter, unabhängiger Selbst- 
thätigkeit“, und hierauf erbauet, ist dessen Weltan
schauung und Erkenntnisstheorie ausschliesslich ethisch. 
„Nicht zum müssigen Beschauen und Betrachten Deiner 
selbst, oder zum Brüten über andächtige Empfindungen, 
.— nein zum Handeln bist Du da; Dein Handeln und 
allein Dein Handeln bestimmt Deinen Werth.“

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 202.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATIIR-ZEITIING

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der M issenschaften inMünchen. Hi- 

storische Klasse. Am 17. Jan. las Prof. Dr. G. Philipps über 
«ine Stelle in dem 13. Capitel der Germania des Tacitus. 
Die sachliche Richtigkeit der Angaben des Tacitus bestätigen 
die spätern altgermanischen Quellen ; darum aber ist noch nicht 
jeder Bericht bei lacitus umunstössliche Wahrheit, und er selbst 
ist oft dunkel. Die Abweichungen späterer Nachrichten lassen 
nicht eine Umwandelung früherer Zustände voraussetzen. In 
der Schilderung von den Versammlungen der freien Leute 
spricht lacitus zuerst von der Waffenbekleidung der Jünglinge. 
Die Bekleidung mit den Waffen war eine religiöse Handlung, 
es winden Schwert, Schild und Lanzen den Altären geweiht, 
mit diesen Waffen schmückte der Fürst, oder der Vater oder 
der nächste Verwandte den Jüngling; denn die Familie war 
eine Waffengenossenschaft. Der Knabe w urde durch die Schwert
leite zum Knechte gemacht, nach allgemeiner Sitte beim Ein
tritt der Pubertät, und galt, nun mündig geworden, wie Ta
citus sagt, nicht mehr so sehr für Angehöriger des Hauses als 
des Staats. Unter den Jünglingen gab es einen Vorrang: 
insignis nobilitas. Auch die Geburt ertheilte ihn und gab das 
Recht des Erbbesitzes. Die Bedeutung des Geburtsadels war 
eine religiöse. Der Solin ward in dem Vater fortlebend ge
dacht und die Verdienste des Vaters kamen ihm zu Gute 
(magna patrum merita) in vorausgegangenen kriegerischen Thaten. 
'l acitus unterscheidet durch insignis einen ausgezeichneten Adel 
der Abstammung und einen Adel des geerbten Thatenruhms. 
Unter adolescentuli werden die wehrhaft Gemachten und auch 
solche, die das 20. Jahr erreicht hatten, verstanden. Assignare 
hat hier die Bedeutung von bezeichnen , dignatio bezieht, sich 
auf Titel und Rang, und Tacitus sagt: die Abstammung sei 
die Ursache, dass auch die Jünglinge den hohen Rang eines 
princeps einnehmen. Ceteris hat vor ceteri den Vorzug, weil 
die» einen matten Gedanken gibt: die adolescentuli aus edelm Ge
blüt« ei ia ten den Rang eines Princeps, die übrigen wehrhaft 
gemachten unglinge werden iu die Heerschar der schon be
währten neger aufgenommen. Da Princeps hier im kriege
rischen Sinne gesagt ist, enthält dignatio principis die Gefolgs- 
herrnwiirde, OJgeici es ihm nicht zur Schande gereichte (nec 
rubor etc.) auc i uner den comitibus gesehen zu werden. — 
Mathematische-physikalische K|asse Äm 24 Febr. hiek Aka_ 
demiker Dr. A. einen Vortrag: Beiträge zur Kennt-
W der baierischen Fauna Akademiker Dr. A. Buchner 
Uber die Wirkung des Zuckers auf die Zähne. Nicht der 
Zucker als solcher, sondern die Milchsäure, welche durch Ein
wirkung thierischer Substanzen bei gelinder Wärme aus dem 
Zucker entsteht, löst den phosphorsauren Kalk auf und cor- 
rodirt die Zähne. Derselbe gab einen „Beitrag ZUr Kenntniss 
der Bierbestandtheile“. Akad. Dr. Schafhäutl trug einen Aus
zug aus einer Abhandlung über die Nummulinen des baierischen 
östlichen Gebirges vor. Derselbe hielt einen Vortrag: Beiträge 
zur nähern Kenntniss der baierischen Voralpen. Er behan
delte die Zone der Alpen, welche den entschiedenen Alpenkalk^ 

d. i. reine dem Körnigen sich nähernde kohlensaure Kalk erde 
mit dem Molossengebilde verbindet, von Füssen bis in die 
Gegend von Hailein. Mitgetheilt w urde ein Auszug aus einem 
Briefe des Generals Baron Eschwege über das Gebirge von 
Cintra. Conservator Dr. Zuccarini gab Bemerkungen über 
einige wenig gekannte Pflanzengattungen'. Dion Lindl. und 
Platyzamia Zuccar. Linder a Thunb. , Prof. Dr. Mädler 
in Dorpat übersendete: Übersicht der neuesten Erweiterungen 
und des gegenw ärtigen Standes unserer Kenntniss des Sonnen
systems.

Institut in Paris. In der öffentlichen Sitzung der ver
einten fünf Akademien am 2. Mai führte Dunoyer, Präsident 
der Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften, 
den Vorsitz und erstattete Bericht über die vertheilten Preise. 
Den linguistischen Preis erhielt der Akademiker Sjögren in 
Petersburg wegen seines Werkes: Ossetische Sprachlehre 1844; 
eine beehrende Erwähnung Dr. Curtins in Berlin wegen seiner 
Schriften: „Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältniss zur 
classischen Philologie“, „Die Bildung der Tempora und Modi 
im Griechischen und Lateinischen 1846“. Auf das Jahr 1847 
ward der Preis von I 200 Fr. für das beste vor dem Anfänge des 
Jahres 1846 erschienene Werk zur Vergleichung zweier Sprachen 
ausgesetzt; die Einsendung wird bis zum 1. März 1847 er
wartet. Vorträge hielten, ans der Akademie der moralischen 
und politischen Wissenschaften, Amedee Thierry: Constantin 
in Gallien, ein historisches Fragment. Dutrochet, aus der Aka
demie der Wissenschaften, Erfahrungen über die Lebenskraft. 
Augustin Thierry, aus der Akademie der Inschriften, Fragment 
eines Versuchs über die Geschichte der Bildung des Bürger
standes. Hatevy, aus der Akademie der Künste, Nachrichten 
über die königi. Akademie der Musik. Viennet, aus der fran
zösischen Akademie, einige ungedruckte Fabeln.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
8. Juni wurde ein Aufsatz des Lieut. Leycester über die Lage 
von Aulis verlesen. Der zweite Vortrag war ein Bericht über 
die Seen von Benzest, Besesta (Biserta) oder Bengesta in der 
Regentschaft Tunis von Lieut. Spratt. Dies sind zwei grosse 
Seen, ungemein fischreich, sodass der Bey einen jährlichen 
Pacht von 4000 Pf. bezieht. Die alten Reisebeschreiber ge
denken dieser Seen unter den Namen Hippomcus (Hipponensis) 
lacus und Sisarae Palus; der neuere Namen Benzest rührt von 
einem an der Mündung gelegenen Fort her; der lacus ts^rae 
heisst jetzt der von Dschebel Ischkel, nach einem hohen Mar
morfelsen. Beide Seen sind ungefähr 8 geogr. Meilen lang, 
der See von Benzest 5 Meilen breit und hat klares salziges 
Wasser, der von Dschebel Ischkel ist nur 3!/2 Meilen breit und 
sehr seicht, dessen Wasser aber sehr weich und vom Findi
gen des Sandes und Mergels der benachbarten Hügel tr ' 
Die darin befindlichen Fische sind grösstentheils Rothbar e 
eine Art Hering, welche man nicht isst, doch sxnd der 
Barban (grey müllet) und Bassen (perca ocellata) vo
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Die Seen stehen durch einen Kanal in Verbindung, der durch 
eine niedrige etwa 2 engl. Meilen breite Landzunge sich hin
zieht. Dicht an den Seen findet man einige Trümmer aus 
später römischer oder mittelalterlicher Zeit und eine dieser 
Trümmer scheint einer christlichen Kirche gehört zu haben. 
In dem See Benzest beträgt die grösste Tiefe acht Klaftern. 
Der Kanal, wodurch er mit dem Meere zusammenhängt, ist 
ungefähr 4 engl. Meilen lang und ys Meile breit; über einen 
Theil desselben führt eine Brücke. Das Land um die Seen 
ist sehr fruchtbar, doch leidet die Vegetation durch Züge der 
Heuschrecken. An dem östlichen Ende des Dschebel Ischkel 
befinden sich viel benutzte Mineralquellen.

Gesellschaft für deutsche Sprache und Alter
thumskunde inBerlin. In der Aprilsitzung las Prof. Mass
mann einen Aufsatz über die Wanderung der deutschen Helden
sage nach Italien, zeigte, dass der Schauplatz eines grossen 
Theils der Sage Italien sei, indem er auf die Stadt Luna mit 
Günther’s Schlangenhi'hle, auf Bern (Verona), wo schon Dietrich’s 
Vater Dietmar ein Wunderhaus bewohnte (domus Theodoricis), 
und auf Ravenna hinwies, und erwähnte den Namen einiger 
Kapellen und Kirchen, welche die grosse Verbreitung der deut
schen Sage beweisen. Director Kannegiesser las eine Probe 
einer Übersetzung des Heliand, nachdem er in einer Einleitung 
die Schwierigkeit einer Übertragung wegen des Reichthums des 
Ausdrucks, und in Hinsicht der Metrik und des Satzbaues nach
gewiesen hatte. Dr. Liebrecht las über den Ursprung der Re
densart ,,die Felge weisen“ (/ar la ficof Prof. v. d. Hagen 
legte neue Bücher vor. In der Maiversammlung sprach Di
rector Zeune über die 14 Zeilen im Anfänge des Parcival, in 
denen die verschiedenen religiösen Gemüthsstimmungen des 
Menschen mit den verschiedenen Farben des Gefieders der El
ster verglichen werden. Nach Erläuterung des Sinnes und Zu
sammenhangs hob er die Schwierigkeiten der Übersetzung des 
Wortes pariret hervor und theilte dann eine Übersetzung jener 
Zeilen mit. Dr. Kuhn las einen Aufsatz über englischen Aber
glauben, Zaubersprüche u. s. w. Man unterscheidet drei Ar
ten von Zaubereien, schwarze, weisse, graue. Weit verbreitet 
ist der Glaube an Hexensteine, Elfen, Wechselbälge, Aufent
halt der Elfen in Bergwerken, an die Dobbie und den Kob- 
thrust. Er theilte mehre englische, besonders schottische Zau
bersprüche gegen Beschädigungen der Pferde an den Füssen, 
gegen den Krampf im Fusse, gegen den Blitz u. a. mit und 
erwähnte der Sagen über das Rothkelchen, Eichhörnchen, über 
den Zaunkönig, auf den am Neujahrstage auf der Insel Man 
Jagd gemacht wird, über den Kiebitz und die Elster, sowie 
des Kinderspruchs über das Marienwürmchen. — In der Mai
versammlung des engem Kreises las Director Zinnow die Ein
leitung zu einer grössern Abhandlung über die Sagen von Ma
iagis. Nach einer Übersicht der vorhandenen Quellen gab er 
den Inhalt des in Heidelberg aufbewahrten Gedichts von Ma
iagis, welches, wie das Gedicht von Reinald, mit dem es zu
sammen einen Band ausmacht, als eine Bearbeitung eines alt
niederländischen Gedichts, von dem einige Bruchstücke aufge
funden worden sind, angesehen werden mussz

Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde. Die naturwissenschaftliche Abtheilung der Ge
sellschaft hielt am 26. Juni zu Bonn eine Sitzung. Dr. Dieffen
bach hielt einen Vortrag über die neuesten geographischen Er
mittelungen im Innern von Neuholland und über die geogno
stische Beschaffenheit von Neuseeland. Das Innere Neuhollapds 

bildet nicht, wie angenommen worden ist, ein grosser See, 
sondern eine Wüste mit Salzschlamm, welchen Regenwasser 
erzeugt. SüsseWasserbecken sind gar nicht vorhanden. Neu
seeland bietet die verschiedenartigsten vulcanischen Erscheinun
gen dar. Nachricht wurde ertheilt über die in der jüngern 
Zeit ausgestorbene Vogelgattung Dinornis, wovon die riesen
mässigen Knochen von sechs verschiedenen Arten in Neuseeland 
gefunden werden, sowie über einen merkwürdigen, eine Mittel
form zwischen den Papageien und den Eulen, Eulenpapagei 
genannten Vogel. Berghauptmann v.Dechen legte einige Gebirgs
arten aus der Nähe von Bertrich vor und erläuterte die dortigen 
vulcanischen Erscheinungen durch eine Karte und Zeichnungen. 
Geh. Bergrath Prof. NöggeratÄ zeigte mehre neue Mineralien 
vor, auch grosse Krystalle des sogenannten Struvits, welche 
das Product einer seit dem Brande in Hamburg verschütteten 
Kloake sind. Man glaubte diese chemische Verbindung (phos
phorsaure Talkerde-Ammoniak - Wasser) nicht in das Gebiet 
der Mineralogie aufnehmen zu dürfen. Prof. Argeiander hielt 
einen Vortrag über die eigentümlichen Anomalien der Bahn 
des Uranus.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
4. Juli legte Prof. Ritter zwei Karten vor: Archäologische Karte 
der Gegend von Uelzen im Königreich Hannover, von G. O. C. 
v. Estorff und G. H. Hagen (1843), und Chart of Cape Mount, 
the property of George Clavering Redman and Theodore Canot. 
Über die erste hielt v. Ledebur einen erläuternden Vortrag. 
Prof. Ehrenberg sprach über die zwischen den capverdischen 
Inseln und Afrika vorkommenden Staubarten, welche er, zu
folge seiner mikroskopischen Untersuchungen, als grossentheils 
aus organischen Wesen bestehend erkannt hat, und zwar zum 
Theil aus solchen, welche nur in Amerika vorkommen. Das
selbe Resultat hatte sich bei der Untersuchung einer Staubmasse 
ergeben, welche während eines Sirocco bei Genua niederge
fallen ist. Derselbe überreichte seine Abhandlung über den 
am 2. Sept. v. J. auf und bei den Orkneiinseln gefallenen und 
von ihm untersuchten Meteorstaub und besprach den Inhalt 
desselben. Auch berichtete er über das Material des bei 
Jeserich befindlichen Moores, welches ebenfalls aus Organismen 
besteht. Missionar Halleuer setzte seine Mittheilungen über 
Guinea fort und sprach ausfühnich über die Natur und Lebens
weise der dortigen Neger; er schilderte ihr Leben von der 
Geburt bis zum Tode und erwähnte am Schlüsse ihres reli
giösen Glaubens. ______ _

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
4. Mai antwortete Gaudichaud auf die am 27. April von Payen 
vorgetragenen Bemerkungen in Bezug auf Organographie und 
Physiologie der Pflanzen. Payen las die erste Abtheilung einer 
Abhandlung über den Kaffee. Die Untersuchungen ergaben: 
der Kaffee, welcher iö ioo Theilen 2,45 Stickstoff in sich 
fasst, verliert im Brennen von demselben 0,68. Verschieden 
ist das Ergebniss bei braunem, dunkelbraunem und rothem Kaffee. 
Setzt man einem halben Litre Kaffee, welcher enthält 9,5 Nah
rungsstoff, 4,53 Stickstoffsubstanz, 4,97 Salz-, Fett- und 
Zuckerstoff, einen halben Litre Milch, welcher aus 70,0 Nah
rungsstoff, 45,00 Stickstoff, 25,00 Salz-, Fett- und Zucker
stoff besteht, und Zucker zu 75,00 nährenden Stoff und 75,00 
Salz-, Fett- und Zuckerstoff zu, so ergibt sich, dass eine 
solche Composition sechsmal mehr Nahrungsstoff und dreimal 
mehr Milchstoff enthält als Fleischbrühe. Raffeneau - Delile sprach 
über die Akklimatisirung einer neuen Varietät von Nelumbiuo®
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und die Benennung Colocasia im Alterthum (bei Virgil, Martial 
u'A.). Babinet stattete Bericht ab über die vierte Abhandlung 

„die Theorie des Auges“. In derselben wurde der 
eweis für dje Hypothese, dass die gläserne Feuchtigkeit an 

refringenter und zerstreuender Kraft von dem vordem zum 
’ntern Theile des Auges schnell wächst, gänzlich vermisst. 

Vorgelegt wurden folgende Abhandlungen.: über die beim Boh- 
ren des artesischen Brunnens im königl. Palast zu Neapel zum 
Vorschein gekommenen verschiedenen Erdschichten, von L. Gan- 
giano. Über die Höhe des Vesuvs, von Demselben. Desloiseaux 
über die während des Sommers 1845 in Island gemachten mine
ralogischen Beobachtungen, Pournel über die muriatischen Salz
lager in Algerien Porro über den Durchstich der Berge beim 

au er isena nen. Guiot über die geradlinigen Asymptoten 
der algebraischen Curven. Die Sitzung am II. Mai wir der 

er lei ung er leise gewidmet. Arago Jas Fragmente aus 
einer Bmgrapne von Gaspard Monge. A6m 18 Mai B ,, 

ungen der Elektrochemie auf die Zerlegung mine- 
ra isc er ustanzen. Aug. Laurent über den Gallertzucker.

ward« erstattete Bericht über eine Abhandlung von Blaud 
R 61 ^en Ölbaum schädlichen Insekten zu tilgen,

enc) über fachet d Hericourt zweite Reise nach Abyssinien 
h' ^e?g^aP^’Scher, meteorologischer, magnetischer, geologischer, 

o «mscher und zoologischer Hinsicht. Coste las über die Weise 
wie t er Stichling (Gasterosteus) seine Eier verbirgt und pflegt. 

arneoud über den Organismus von Trapa natans. Robin, 
ötersuchungen über ein besonderes Organ in der Fisch- 

gattnng Raia. Fabre und Silbermann, Untersuchungen über die 
während chemischer Combinationen entbundene Wärme. de 
la Pronostaye und Paul Desains, Untersuchungen über das Strah
len der Wärme. Becquerel und Rodier über die Zusammen
setzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Flo
res Domonte über eine neue Methode zur Dosage des Bleies 
auf nassem Wege. Aubergier, 
des Opiums gehören. E. Stein 

Thatsachen, die zur Geschichte
(im Haag)} Bemerkungen über

die Einfügung der Piacenta in den Muttermund. Bussy über 
die Anwendung der Magnesia bei Vergiftung durch Arsenik
saure. P. Gervais über einige fossile Säugethiere im Departe- 
ment Vauduse. Aug. Cahours über die Wirkung der Phosphor- 
S0UMJ aUf .orSan’sche Substanzen. Malaguti und Durocher 
Y Auflösbarkeit des Alumin in Ammoniakwasser. Ma- 
le'MphU V ^as ®tar^emehl. Gerhardt über die Verbindung 
Dr^nrrp°T Stickstoff. Gaultier de Claubry über die

~ Zl“nS' Am ‘25- Mai- Dmm de la E»t- 
^.ts 1^!°^ Schrift <lcs Dr- ”Sur les d'm&- 
«timmnnz der m»”’* * ta Prmm-“ * BaUat über die Be- 
die von Fraysse Kr“ft; *
acMnngen. nber NenfZ? .,net“rol,>S'^he” B'ob- 
wandelung des P«ipheriX

Asiatische Gesellschn rr t , . T .wurde eine Abhandlung des Cani ä„' p L, ° " d “ a Am . 
Paniermanufactur verlesen. I)er ort 1- ’ ü

. i • j • i y Wo die ganze Bewohner- schäft Papiermacher sind, ui der Nähe von Rhizah, heisst Khar- 
gnspur (Papierstadt). Die Pap.erbereit„„g unterscheidet sich 
wemg von der alten europäischen Mo<|ißcati
welche das Klima und Material bedurgen. Daä Matcrial 
steht aus groben Hanf der backe, welche die Briwries Hau- 
sirer mit Reis, bringen, sobald sie zu Lumpen geworden sind. 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IE. Hand in uenit

Diese Lumpen werden in Stücke geschnitten und in den da- 
sigen Teichen gewaschen. Die zu einem weissen Brei gewor
denen Lumpen werden zu Klumpen von etwa vier Pfund zu
sammengeballt, in einem kleinen Teiche mit Wasser vermischt, 
und dann auf Rahmen zu Papier verarbeitet. Die Rahmen 
sind mit feinem Rohr überzogen. Die Bogen werden mit Stei
nen belastet, um die Feuchtigkeit anszupressen, und an die 
Wand geklebt, um sie von der Sonne trocknen zu lassen. 
Das Papier wird später mit einer Auflösung von Gummi ge
leimt und mit platten Steinen polirt. Hierauf wurde eine Ab
handlung über die Münzen der Dynastie brahmanischer Könige, 
die in Kubül regiert haben, von 15. Thomas vorgelegt. Am 
20. Juni überreichte Oberst Sykes das Verzeichniss einer Samm
lung von Büchern über die buddhistische Religion, welche sich 
in den chinesischen Bibliotheken befinden. Dieser Katalog ist 
von Gützlaff in Folge eines Ansuchens des Sir J. David ge
fertigt, welcher einige Bemerkungen vortrug. Sykes verbreitete 
sich über das Alterthum der buddhistischen Religion in Indien 
und über das Studium derselben von Seiten der chinesischen 
Buddhisten. Die Zahl der Bücher beträgt 157, von denen 
27 ganz, und 6 grestentheils in der Palisprache geschrieben, 
die übrigen sämmtlich in chinesischer Sprache verfasst sind. 
Der grösste Theil ist asketischen Inhalts, zwei davon haben 
jedoch ein geschichtliches Interesse, indem das eine die Jahr
bücher des Buddhismus enthält, und das andere den Fort
schritt des Buddhismus behandelt.

Literarische n. a. Nachrichten.
Der französische Minister de Saivandy, eifrig bemüht die 

wissenschaftlichen Anstalten neu zu organisiren und dem Unter- 
richtswesen eine erhöhte Wirksamkeit zuzuwendeh, hatte der 
Deputirtenkammer die Anforderung bedeutender Zuschüsse in 
den Sitzungen am 26. Mai vorgelegt und erlangte in den 
meisten Punkten allgemeine Zustimmung. So wurde der er
höhte Etat für die Inspectoren, Rectoren, für die Secretäre 
der Akademie, für die Bibliothek u. s. w. bewilligt. Nicht zu
gestanden hat die Kammer die Errichtung neuer facultes des 
Sciences, weil noch nicht bestimmt werden konnte, welcher 
Stadt sie zugetheilt werden sollten.

Auf Kosten der österreichischen Regierung haben seit dem 
Monate Januar dieses Jahres neue Ausgrabungen der Stadt 
Salona, der Residenz des Kaisers Diocletianus in Dalmatien, 
begonnen, nachdem die im J. 1821 begonnenen Versuche 
schon 1828 wieder aufgegeben worden waren. Prof. Carrara 
in Spalato hatte zu der Erneuerung des Unternehmens die 
Veranlassung gegeben. Eine Commission unter Vorsitz des 
Kreishauptmanns Carrara wird das Ganze leiten. Schon sind 
43 Thürme mit den verbindenden Mauern zum Vorschein ge
kommen , deren Bauart über die Befestigungskunst der Alten 
Aufschluss gibt. Äusser der Umfangsmauer kommen Gebäude 
der Stadt, ein Bad, ein Tempel, eine gepflasterte Strasse zu 
Tage, und man sieht einem reichhaltigen Ergebnis® entgegen.

Aus Rom wird gemeldet, eine wissenschaftlich gebildete 
Frau Mertens - Schaffhausen aus Bonn habe in den Trümmern 
von Antium eine geschichtlich wichtige Inschrift aufgefunden, 
ein Stück der alten Consular - Fasten, welche die Jahre 9 bis 
19 der christlichen Zeitrechnung enthalten.

Druck und Verlag von F. A. Brocl<I»»»*8 in
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 195. 15. August 1846.

J urisprudenz.
Zur Lehre von der naturalis obligatio und condictio in

debiti. Eine civilistische Abhandlung von Dr. C. 
Christiansen s Privatdocenten an der Universität zu 
Kiel. Kiel, Schwers. 1844. Gr. 8. 22’/2 Ngr.

VFie schon der Titel der vorliegenden civilistischen 
Erörterungen anzeigt, hat der Verf. nicht eine erschö
pfende Darstellung der Lehre von der naturalis obli- 
gatio: sondern nur einen Beitrag zn derselben zu ge
ben beabsichtigt. Die Schrift geht jedoch insofern die 
genannte Lehre im Allgemeinen an, als sie durch Er
läuterung einer besondern Beziehung der natur, oblig. 
die juristische Bedeutung derselben überhaupt in ein 
helleres Licht zu setzen bezweckt. Diese besondere 
Beziehung ist die soluti retentio des sogenannten credi- 
tor naturalis, mit der sich namentlich die zweite Ab- 
theilung der Abhandlung beschäftigt, nachdem die erste 
eine Beurtheilung der gangbaren Auffassung von der 
natur, oblig. gegeben hat. Die Erklärung der soluti 
retentio machte zugleich ein näheres Eingehen auf die 
condictio indebiti und die Gründe, weshalb diese hier 
cessirt, nöthig, sodass danach der Zusatz auf dem Ti
tel: „und condictio indebiti“ sich rechtfertigt.

Prüfen wir zuvörderst des Verf. Beitrag zur Lehre 
von der natur, oblig. im Allgemeinen. Bekanntlich ver
standen die Juristen des vorigen Jahrhunderts unter 
naturales obligationes entweder blos moralische, oder 
auf dem Naturrechte beruhende Verbindlichkeiten, de
nen das positive Recht eine, wenn auch nur be
schränkte, Wirkung verliehen hätte. Es hingen diese 
Ideen mit der Annahme eines äusser und neben dem 
positiven Rechte bestehenden , aus einem willkürlich 
gesetzten IV mal- oder Rechtsprincip abgeleiteten Natur
rechtes zusammen, an dessen Existenz jetzt nicht mehr 
geglaubt wn . Die neuere Doctrin dagegen, welche 

eUie V b*st°rische Auffassung des posi- 
nve» Rechts auszeiclinet, hat in dem Gegensatze der 
natm-ahs zur aml,s oblig. 11Mr ciue besondere Äusse- 
rong des steh durch das gailze rölnischc Reclu hin. 
durchziehenden allgemeinen Gegensatzes des ins gen- 
Hum zum ius civile wieder zu finden geglaubt. Allge
mein versteht man unter naturales Obligationes jelzt 
die auf das ius gentium, als ihre Quelle, zurück^eführ- 
ten, im engem und gewöhnlichen Sinne jedoch nur die 
klaglosen, von denen auch hier allein die Rede ist. 
Nach dieser Ansicht, welche den naturales obligationes 

einen positivrechtlichen Ursprung, aus dem System des 
ius gentium zuschreibt, sind wir in denselben auch ur
sprünglich juristische Elemente zu suchen berechtigt. 
Die herrschende Theorie erkennt dieses an,.indem sie 
den Begriff der naturalis oblig. nur negativ im Gegen
sätze zur civilis oblig. als diejenige bezeichnet, der die 
Klage fehlt, im Übrigen aber die regelmässigen Wir
kungen einer civilis oblig. beiwohnen.

Hr. Christiansen will nun aber diese Ansicht, nach 
welcher die naturalis obligatio als eine Species der 
juristischen obligatio überhaupt und zwar neben der 
civilis als eine nur mit geringerem rechtlichen Schutze 
versehene, dargestellt wird, nicht gelten lassen (S. 6 
—34). Die gemeinsame Benennung (obligatio) sei nur 
daraus zu erklären, dass beiden, der civilis und natura
lis obligatio, ein höherer Begriff gemeinschaftlich sei. 
Dieser sei aber ein unjuristischer, nämlich „die in bei
den Verhältnissen objectiv erkennbare Aufforderung 
des Willens der Person zu einer Willensthätigkeit. 
Eine solche Aufforderung an den Willen könne nur von 
dem Willen ausgehen, entweder von dem Willen des 
Verpflichteten selbst, oder von einem allgemeinen über 
dem Einzelnen stehenden Willen; die einzige und all
gemeine causa obligandi im juristischen und natürlichen 
Sinne sei mithin: ein den Willen des Debitors bestim
mender Wille. Sei letzterer der Gesetzeswille, so ent
stehe die juristische mit der Folge der Erzwingbarkeit 
versehene Verbindlichkeit (oblig. civilis und praetoria), 
einerlei, an welche factische Voraussetzung das Gesetz 
die Verbindlichkeit geknüpft habe, ob an die Willens
erklärung des Debitors, oder an eine andere That- 
sache. Die natürliche Betrachtungsweise aber, welche 
die besondere Eigenschaft des, die juristische obligatio 
anerkennenden Gesetzeswillens und die davon abhän
gige Erzwingbarkeit äusser Augen lasse, und nur jenes 
allgemeine Wesen der obligatio festhalte (?), müsse 
zunächst 1) diesen Begriff in jeder juristischen obliga
tio wiederfinden, denn auch diese enthalte den zn el" 
ner Leistung bestimmten Willen der Person. und 
2) ausserdem in vielen Fällen eine obligatio anerken
nen, wo eine solche im juristischen Sinn entweder gar 
nicht vorhanden oder wenigstens unwirksam geworden 
sei“ (S. 83—84). „Bei der oblig. civilis,“ sagt der 
Verf. S. 23—24, „sei der Wille des Verpflichteten ein 
gebundener, bei der naturalis ein freier, aber wirklicher 
Wille.“ — Hr. Ch. verlegt nach dieser Theorie offen
bar die naturalis oblig, (inwieweit sie nicht in der civi. 
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oder praet. obl. enthalten ist) von dem Gebiete des 
Rechts auf das Gebiet der Moral. Wenn die natur, 
oblig. keine juristische ist, so lässt sie sich blos als 
eine moralische denken. Ob der Einzelwille des Ver
pflichteten selbst oder ein allgemeiner Wille (das ob- 
jective Sittengesetz) die causa obligandi ist, kann auf 
Wesen und Inhalt der einmal entstandenen natur, obl. 
keinen verschiedenen Einfluss äussern. Ebensowol, als 
der durch einen allgemeinen Willen zur Leistung Auf
geforderte, wie z. B. der Freigelassene oder Beschenkte 
zur Äusserung der Erkenntlichkeit gegen Patron und 
Schenker, gehorcht der durch seinen Einzelwillen ver
pflichtete debitor naturalis, wenn er die Obligation er
füllt, d. h. das von ihm gegebene Wort, für welches 
er allein sich selbst verantwortlich ist, hält, einem Mo
ralgesetze. Wenn der Wille des debitor naturalis im
mer nur ein freier, ine ein gebundener ist, so kann 
die natur, obl. auch unter allen Umständen nur als 
eine Gewissenspflicht in Betracht kommen. Daraus 
folgt, dass Hr. Oh. nothwendig für alle naturales obli- 
gationes gleichmässig muss gelten lassen, was er S. 92 
zunächst mit Beziehung auf eigentliche Anstands- und 
Pietätspflichten äussert: „Wenn es sich herausstellt, 
dass die Wirkungen einer nicht klagbaren natur, obl. 
überhaupt nicht aus dem Grunde einer juristischen 
oblig. erklärt werden können, so darf auch von jenen 
Gewissenspflichten nicht gesagt werden, dass sie im 
römischen Rechte theilweise zu juristischen Verbind
lichkeiten erhoben seien, sondern die Verbindlichkeit 
an sich (abgesehen von andern, ihre juristische Wirk
samkeit vermittelnden Thatsachen) bleibt auch im Sinne 
des Rechts negativ eine nicht juristische Verbindlich
keit, un,d positiv das, was sie eben an sich ist, — eine 
den Anforderungen einer objectiv erkannten Moral ent
sprechende Pflicht. Das Gesetz nimmt sie blos als 
moralische Verbindlichkeiten wahr, ohne sie in irgend 
einem Grade in juristische zu verwandeln/5 — Da die 
Moral, als solche, mit dem Rechte nichts zu schaffen 
hat, und, sobald sie ins Recht übergegangen ist, auch 
nur das Recht, nicht mehr die Moral der juristischen 
Betrachtung anheimfällt, so müsste man erwarten, Hr. 
Ch. werde sowol den historischen Grund, als die Wir
kungen der natur, obl. nicht auf dem Gebiete des 
Rechts, sondern blos der Moral suchen. Was nun 
1) den historischen Grund betrifft, so sagt der Verf. 
freilich S. 115: „Man dürfe nicht, wie es meistens un
ter Berufung auf 1. 84, §. 1 D- de reg. iur. geschehe, 
die natur. obl. überhaupt dem iusgentium zuschreiben.“ 
Sowie er aber schon hierdurch eine wenigstens theil
weise Entstehung der natur, obl. aus dem ius gentium 
zugibt, so sagt er auch S. 118, „nur bei denjenigen 
natur, obl. , welche weder auf einer Willenserklärung 
des Verpflichteten noch auf einer andern nach ius 
gentium obligirenden causa beruhen, solle „naturalis“ 
einen Gegensatz gegen Recht überhaupt, nicht blos 

gegen ius civile bilden.“ — Er vergleicht den „viel
deutigen“ Ausdruck naturalis obligatio mit dem Aus
druck naturalis possessio. „Sowie naturalis possessio 
(als Detention) ein juristisch bedeutnngslosses Factum 
bezeichne, welches nur rücksichtlich des corpus eine 
natürliche Ähnlichkeit mit dem juristisch interessanten 
Factum der possessio habe, ebenso umfasse die natura
lis obligatio auch solche Obligationen, welche weder 
im Sinne des Civilrechts, noch des ius gentium juristi
sche Verbindlichkeiten seien, sondern nur eine natür
liche Ähnlichkeit mit der juristischen obligatio in den 
allgemeinen Merkmalen der oblig. überhaupt hätten.55 — 
Schon gegen diesen Vergleich zwischen natur, oblig. 
und natur, possessio liesse sich Vieles einwenden, weil 
es schwer fällt, sich eine oblig> anschaulich zu machen, 
die eine blos natürliche Ähnlichkeit mit der juristischen 
hat. Aber es genügt, auf die Widersprüche aufmerk
sam zu machen, in die der Verf. mit seiner Annahme, 
dass die natur, obl. überhaupt „weder in ihrem Grunde, 
noch in ihren Wirkungen juristisches Obligationsver- 
hältniss sei,“ sondern „lediglich ein natürliches und in 
gar keinem Grade juristisches“ (S. 106), geräth. Denn 
jener Satz lässt sich, ohne Veränderung des Sinnes, 
mit leichter Mühe so umkehren : „Durch natur, oblig. 
soll nicht blos diejenige obl. bezeichnet werden, welche 
eine blos natürliche Ähnlichkeit mit der juristischen 
hat, sondern auch die juristische im Sinne des ius gen
tium, ähnlich der naturalis possessio, die auch das ju
ristisch interessante Factum der possessio bezeichnet.“ 
Nun sind aber die „auf einer Willenserklärung, oder 
auf einer andern nach ius gentium verpflichtenden 
causa beruhenden Verbindlichkeiten jedenfalls die wich
tigsten der ganzen Gattung, ja im Grunde die einzigen, 
denen der Begriff einer naturalis obligatio zukommt 
Es ergibt sich dies theils aus 1. 84, §. 1 jt C f theils 
aus den Stellen, in denen der naturales obligationes 
neben den civiles und praetoriae gedacht wird (§. l.J. 
1. 8, §. 3, 1. 16, §. 3, 1. 21, §. 2 D, fideiussw. C. 1 
pr. §. 1 D. de novat. u. A.). Von natur, obl. im All
gemeinen wird1 hier gesprochen, und auf eine Weise, 
die jede Möglichkeit eines Gegensatzes von naturale zu 
Recht überhaupt ausschliesst. In der That findet sich 
überdiess keine Spur, dass blosse Anstands- und Pie
tätspflichten bei den Römern in irgend einer Beziehung 
als obligationes naturales angesehen wären. Wenn 
auch bei diesen die soluti retentio scheinbar aus einer 
natur, obl. abgeleitet wird, so ist dies nichts, als ein 
doctrineller Versuch der römischen Juristen, der soluti 
retentio eine juristische Grundlage zu geben, ohne dass 
sie zugleich in jenen Pflichten, so lange sie nicht er
füllt sind, eine bestehende und nach irgend einer Seite 
wirksame nalur. oblig. anerkannt hätten. Die 1. 32, §. 
2 D. de cond. indeb. spricht eher für, als gegen uns. 
Nicht aus einer vorhergegangenen obligatio, weder einer 
civilis, noch naturalis, wird die soluti retentio herge-
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^?ndern ex causa pietatis. Mit andern Worten 

woSS] dlSeS: es dürfe nicht zurückgefordert werden, 
Ab ‘ jagende Theil behaupten müsste, es sei seine

Lei t n’Cllt Sewesen’ Pie zu ha«deln. Wo Beide, der
s ende und der Empfänger, durch enge persönliche 

Bande verbunden sind, da soll ein für alle Mal, um 
aiöeiliehe Untersuchungen zu vermeiden, die Präsumtion, 
ass wirklich expietate geleistet sei, die objective Geltung 

bekommen, selbst, wenn im einzelnen Falle, wie in der 
angeführten Stelle, auch das (durch die falsa opinio 
obl. ausgeschlossene) Motiv der Pietät, den Willen zur 
Leistung nicht bestimmte. - Durch eine scharfe Ab- 
som ei un^ so c lei blos moralischen Pflichten von den 
PJpmpnff n lerV01oeöai!oenen5 wirklich juristische 

e ite enthaltenden naturales obligationes hätte sich 
n Vp,?U.ol^SSeres Verdienst erworben, als durch 

lsuc ? die naturales obligationes alle, wo dieser 
hp* ,DR ’m *önrischen Rechte nur vorkommt, auf densel- 

. ° e?H Zlllackzuführen, und deswegen, weil der 
^nen ** nie juristische Natur fehlt, sie auch der an- 
ein a zusprechen. — Sowie der Verf., wenn er den 

na uia . obl. jedes juristische Element streitig machen 
will, sie in keiner Weise auf das positive Recht hätte 
zuruckführen dürfen, so durfte er ihnen 2) auch keine 
juristischen Wirkungen beilegen. Bald leugnet er diese, 
bald spricht er von ihnen, als ob er solche anerkenne. 
So z. B. b. 106: „Wo im natürlichen Sinne eine obli
gatio übrig bleibt (d. h. eine natur, oblig.}, müssen auch 
die juristischen Wirkungen einer natur, oblig. zugelas
sen werden.“ Nun heisst es freilich S. 11: „Die der 
natur, obl mit der civilis oblig. gemeinschaftlich beige- 
legten Wirkungen müssten aus andern Gründen, als 
denen einer bestehenden juristischen oblig. erklärt wer- 
den“ (vgl. S. 35), und ferner (S. 17) gelegentlich: „Un
ter juristischen Wirkungen eines Rechtsverhältnisses 

onn en nui die in nothwendigem Zusammenhänge mit 
emse en stehenden, also von dem Berechtigten zu 

erzwingenden Folgen verstanden werden.«— Von die
sen beiden Sätzen kt i i . * • ,.... .. i ’ lst aber der letztere ein offenbar 
wi uricier, wei der Begriff des Juristischen nicht 

1 < em er "rzYlngbarbeit zusammenfällt, sondern 
weiter ist; der erstere Satz dagegen enthält eben das, 

as dem Verf. eist zu beweisen obliegt. Es fra-t sich 
kun- Zu"ächst.’ Wa7S Sethan hat, um die Wir-

;^ ^t^ weiche man bisher für
gnerisch g^ch mit denen der civil. oblig. gehalten 

als nicht juristische zu beseitigen, bevor die Noth- 
Wendigkeit einleuchtet, jede einzelne juristische Bezie
hung der natur, oblig. auf einem andern, äusser den 
Grenzen der oblig. liegenden, Wege zu vermitteln. Be
sonderes Gewicht legt der Verf. darauf: Dass hpi 
der naturails obligatio die (allerdings vorhandene) Be
ziehung des Willens auf eine künftige Leistung juri
stisch gar nicht wahrnehmbar sei Denn auf dem 

ecitsgebiete komme sie erst zur Sprache, wenn der 

Inhalt derselben bereits realisirt worden.« (S. 23.) 
Vorausgesetzt, dass diese, vom Rec. keineswegs ge
billigte , Ansicht richtig wäre, so müsste doch auch 
wiederum die Erfüllung, wenn sie zu Recht bestehen 
soll, ihren juristischen Grund haben. Nun sagt der 
Verf. selber S. 7: Gesetze leiten die wirksame
solutio der natur, obl. aus einer vorhergehenden natur. 
ab, also (im Gegensätze zur Schenkung) aus dem Zu
sammenhänge der solutio mit einer causa praeterita,^ 
und S. 23: „Die naturalis obligatio erscheint juristisch 
als Grund einer eingetretenen Wirkung, sie dient zur 
Rechtfertigung des zwischen dem frühem Creditor und 
Debitor nunmehr bestehenden definitiven Rechtsverhält
nisses.« Ist die naturalis obligatio hiernach der juri
stische Grund einer eingetretenen Wirkung, so ist diese 
letztere auch eine juristische Wirkung der natural, 
obligatio, weil die Qualität des Grundes auch für die 
Qualität der Wirkung entscheidend ist. Wenn überdies 
Hr. Ch. nach dem eben Angeführten emräumt, dass die 
Gesetze selbst (wie auch nicht anders möglich ist, we
gen 1. 9, §. 5 und 1. 10 I). de Scto Macedoniano’. „non 
repetant, quia nat. obl. manet,“ I. 19 pr. D. de cond. 
indeb.: „natur, obl. manet, et ideo u. s. w, 1. 10 D, 
de obl. et act.; 1. 16, p. 4 D. de fideiussor. u. s. w.) 
die soluti retentio des creditor naturalis nicht anders, 
als die des creditor civilis, aus dem Zusammenhänge 
mit der causu oblig. erklären, so liegt wenigstens keine 
äussere Veranlassung vor, andere juristische Gründe 
herbeizuziehen. — Noch weniger, als die soluti reten
tio (auf welche wir unten noch einmal zurückkommen 
werden), hat der Verf. die andern Wirkungen der na
tural. oblig. hinwegzuräumen vermocht. Von der com
pensatio heisst es S. 21: „Der Excipient behaupte, 
dass das bisher durch Nichtzahlung factisch bestandene 
negative Verhältniss ganz dasselbe Resultat enthalte, 
welches eine reelle Erfüllung von beiden Seiten her
beigeführt haben würde.« Da aber eine derartige Be
hauptung, wie der Verf. selber nach S. 20 zugestehen 
muss, mit einer Berufung auf eine Gegenforderung 
übereinkommt, und die Berufung wieder der Begrün
dung auf die Gegenforderung gleichsteht, — da es sich 
ferner hier um eine erst durchzusetzende exceptio, 
nicht, wie nach geschehener solutio, um eine ipso iure 
zurückzuweisende Klage handelt, so ist auch, wenn, 
die Gegenforderung nur eine naturale ist, klar, erstens, 
dass diese, bis die exceptio durchgesetzt ist, als eine 
noch vorhandene erscheint, und zweitens, dass sie 
nicht allein factischer, sondern auch juristischer Grund 
(denn beide sind nicht zu trennen) der exceptio corn- 
pensationis ist. — Dasselbe, was von der exceptio com- 
pensationis gilt, gilt.auch von den andern Exceptionen, 
die in einer obligatio naturalis ihr Fundament haben, 
namentlich von den ex pactis nudis hervorgehenden. 
Von der exceptio pacti de non petendo sagt der Verf, 
„sie sei nur das Mittel, die bereits vollständig gesche
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hene Erfüllung des pactnm gegen einen ungerechten 
Angriff zu schützen. Denn der creditor civilis könne 
jetzt nicht mehr mit Erfolg klagen , und der Debitor 
sei dem Erfolge nach frei von seiner Verbindlichkeit, 
so lange er nicht freiwillig leiste“ (S. 20. 21). — Da 
Inhalt des pactum de non petendo das: ..Nicht klagen 
wollen,“ also eine Negative ist, so kann, so lange ihr 
positiver Gegensatz, das civile Klagrecbt besteht, un
möglich von einer vollständigen Erfüllung des pactum 
die Rede sein. Erlaubt sich der Creditor, im Wider
spruche mit seinem durch das pactum erklärten Wil
len, das Klagrecht auszuüben, so wird er an den In
halt einer ihn verbindlich machenden, noch existirenden 
obligatio durch die exceptio pacti erinnert, und seine 
Handlungsweise demselben unterzuordnen, d. h. das 
pactum in concreto ni erfüllen, förmlich juristisch ge
zwungen. Die spitzfindige Bemerkung des Verf., dass 
das pactum von Anfang an vollständig erfüllt sei, die 
exceptio pacti also nur die bereits geschehene Erfül
lung schütze, lässt im Dunkeln, wie das pactum nach 
seiner vollständigen Erfüllung sich noch durch eine 
pacti exceptio äussern könne. Wäre das pactum von 
Anfang an erfüllt, so könnte man ferner nicht sagen, 
dass dasselbe eine obligatio naturalis erzeuge, weil 
diese todt geboren wäre, und im Momente der Entste
hung zu existiren schon aufgehört hätte. Kaum bedarf 
es endlich der Erwähnung, dass es unsinnig sei, die 
exceptio pacti aus andern juristischen Gründen, als 
aus dem pactum selbst abzuleiten. Heisst es doch zum 
Überflüsse auch in der 1. 7, §. 4 D. de pactis von dem 
nudum pactum: „parit exceptionem;ee und woher 
liesse sich die Ausdehnung der ex pacto erworbenen 
exceptio auf Bürgen, correi socii u. s. w. (1. 21, §. 5 
— 1. 27 D. de pact.} rechtfertigen, wenn die in dem 
pactum de non petendo enthaltene naturalis obligatio 
aller juristischen Elemente entbehrte? — Des Verf. 
Meinung führt nothwendig auf Absurditäten, und es 
verlohnt sich gar nicht der Mühe auf die Wirkungen 
hinzuweisen, welche die natur, obl. indirect dadurch 
äus^ert, dass sie durch Pfandrecht und Bürgschaft ver
stärkt, durch Novation und Constitutum in eine klag
bare verwandelt werden kann. Der Reb. bemerkt nur 
noch, dass, wenn die nuda pacta, gleich den übrigen 
naturales obligationes, in gar keinem Grunde juristische, 
sondern nichts als moralische Verbindlichkeiten bei 
den Römern gewesen wären, das neuere Recht sie 
schwerlich stillschweigend den vollkommen erzwing
baren gleich gesetzt hätte. Nur, wenn man ihre juri
stische Natur nicht verkennt, und ihre mangelhafte 
Wirkung bei den Römern allein aus der nothwendigen 
Berücksichtigung allgemein civilrechtlicher, unserem 
heutigen Rechtszustande fernliegender Normen ableitet, 

findet diese Erscheinung ihre, alsdann sehr natürliche, 
Erklärung.

Als Resultat des Bisherigen kann gelten, dass dem 
Verf. nichts übrig bleibt, als die obligatio natur, nur 
deswegen, weil ihr die actio fehlt, eine nicht juristische 
zu nennen. Aber einestheils würde dies eine durch 
nichts gerechtfertigte, leicht zu Misverständnissen Ver
anlassung gebende'Terminologie. und anderntheils auch 
zu unwichtig sein . als dass darauf ein Begriff gegen 
die herrschende Ansicht gebaut werden dürfte. Es 
scheint, als ob der Verf. S. 27 selber die Werthlosig- 
keit seiner ganzen Untersuchung geahnt habe. Nur 
wegen der praktischen Folgen, die aus seiner Ansicht 
sich ergeben, so oft es sich fragt, „ob Grund zu einer 
natur, qbl. vorhanden sei,“ hält er die von ihm ge
machten Entdeckungen für besonders wichtig. Rec. 
gesteht aber, auch in dieser Beziehung bei dem Hrn. 
Ch. nichts, als Widersprüche finden zu können. Wenn 
z. B. die juristische oblig. immer zugleich eine natura- 
lis sein soll (S. 58 ff.), so weiss Rec. nicht, wie ein’ 
freier Wille, welcher die Leistung des debitor natur. 
bestimmt, zugleich in dem gebundenen des debitor 
civilis erkannt werden kann. Der gebundene Wille 
schliesst immer den ungebundenen Willen, seinen ge
raden Gegensatz, aus. So wenigstens, wenn die juri
stische oblig. als solche wirksam ist. Ist diese aber 
noch nicht wirksam oder durch eine exceptio unwirk
sam geworden, so ist es gewiss, 1) dass der sub die 
sich verpflichtende juristische Debitor naturalis nichts 
Anderes. als civiliter kann gewollt haben , und dass 
deshalb vor dem Eintritte des dies nicht mehr Grund 
zu einer naturalis, als einer civilis oblig. vorhanden 
ist. Mag auch der sub die Obligirte den Willen er
klärt haben (wie der Verf. S. 87 sagt), „einmal“ zu 
leisten, so hat er doch durch die ausdrückliche Verab
redung des dies deutlich genug zu verstehen gegeben, 
dass sein Wille von Anfang an nicht auf eine vor dem 
dies zu leistende Erfüllung gerichtet gewesen. Jedenfalls 
könne der Debitor auch naturaliter zu nichts Anderem, 
als was er wirklich gewollt hat, verpflichtet sein, und 
nicht zugleich eine betagte und eine unbetagte Verbind
lichkeit gewollt haben. Unverständlich ist die Bemer
kung des Verf., „dass bei der natur, obl. die obl. selbst 
immer nur als objectiv erkennbare Verbindlichkeit in 
Betracht komme.“ Die objective Erkennbarkeit soll ja 
nur im Allgemeinen das Vorhandensein einer obl. be
weisen, lässt aber die Frage, ob die obl. eine juristische 
oder blos natürliche sei, ganz unbeantwortet. Dasselbe 
allgemeine Requisit der objectiven Erkennbarkeit soll 
auch da, wo 2) die civilis obl. durch eine exceptio per- 
petua unwirksam geworden ist. eine natur, obl. bewei
sen (S. 96 ff.).

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. ISrockSmus in Ijeipzi^.
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JJanach nimmt der V™^' .. 1 n- uvl veri. auch eine oblig natur, an, 
ai\ e“lem5 an sich naturaliter obligirenden

Gründe beruhende obligatio, v. B. die durch zweijäh- 
? * er etnes Schuldscheins über ein nicht em-

picmgenes Darlehn entstandene juristische Verbindlich- 
61 Rückzahlung durch eine exceptio perpetua 

unwn sani geworden ist. Wenn die oblig. hier vor 
ntste lung der exceptio blos juristische und nicht na- 

^ais war, so ist es wieder eine der vielen bei dem 
orf. sich findenden Unbegreiflichkeiten, wie sie allein 

deswegen, weil hier eine noch fortbestehende obl. ob- 
Jectiv erkennbar ist, nachher als naturalis soll erkannt 
werden können. Ist die obl. objectiv erkennbar geblie
ben, so kann dies nur heissen, dass die Existenz der
selben von der exceptio gar nicht berührt ist. Als
dann fehlt es aber an jedem Kriterium, um nach Ent
stehung der exceptio aus der objectiven Erkennbarkeit 
etwas Anderes, als vorher möglich war, herauszufinden. 
Mit der Möglichkeit einer exceptio perpetua cessirt 
noch nicht der Gesetzwille aus dem die obl. als eine 
juristische hervorging. Denn sonst müsste auch die 
objective Erkennbarkeit überhaupt cessiren, weil die 
o igatio, welcher die naturaliter obligirende Grundlage 
e 1 , mit ihrem gesetzlichen (juristischen) Grunde noth- 

Z-Tblsteh^ u“dfölIt Die °^l9a^n also, welche ipso 
Cesetzeswill11 b!eibt’ würde, da sm ihren Grund in dem 
erkennen sei? 1.v?me,ir llur als eine juristische zu 
für Begriff eS’ Wie der Verf leW$. 98),

’’ 1 -dass die v kunSen der natur, obl. nichts wei-
er, as ,k O1aussetzungen vorlägen, an welche 
das Gesetz in abstracto > - r ..„ 1 r .... nnnh • e geknüpft hätte,« somüsste fernei auch m t|e Vöiion .1^.. . • j /•4- 1 * allen der exceptio doli."letus. nactl und iwi isiuraurti a: ... 1 . .zivile Forderung nMt, wie t

zug.bl, bis auf ihren naturale» Bestand zerstört wer- 
den. Weil das Gesetz die ope exc^n^ • . ,nrt1- r f i Xceptioms unwirksameobligatio als eine noch bestehende wahrnimmt so könnte 
auch m diesen Fällen das objective Vorhandensein ei
ner obligatio nicht bezweifelt werden. Der Verf Pinot 
sich also in seinen eigenen Netzen, aus denen er sich 
vergebens durch eine Gegenüberstellung einer juristischen 
und natürlichen Betrachtungsweise herauszuwinden 

sucht (S. 101). Nur die juristische Auffassung soll die 
noch vorhandene obligatio erkennen; die natürliche da
gegen gehe davon aus, „dass die Erfordernisse der 
juristischen und natürlichen Existenz des Willens Eins, 
und insgesammt als Voraussetzungen eines juristisch 
gültigen Willens anzusehen wären. Dann gelange sie 
zu dem Resultat, dass, wo die Willenserklärung durch 
Zwang und Betrug veranlasst worden, ein gültiger 
Wille, also auch die davon abhängige oblig. gar nicht 
vorhanden gewesen sei. Desgleichen sehe die natür
liche Anschauung da, wo das positive Recht eine be
stimmte Form der Willenserklärung verlange, diese 
Form nur als Erkenntnissmittel des Willens an, weil 
das Gesetz durch Gestaltung eines Exceptionsschutzes 
aus einer entgegenstehenden Willenserklärung zu ver
stehen gebe, dass es einen in jener bestimmten Form 
geäusserten und in Wirklichkeit noch vorhandenen 
Willen verlange. Dann stehe die causa civilis einem 
formlosen pactum gleich, und werde, wie letzteres, 
durch ein entgegenstehendes pactum vollständig aufge
hoben. Wo also die civilis obligatio aus der Stipu
lation durch eine exceptio pacti oder iurisiurandi nur 
unwirksam geworden, da sie sie, als naturalis oblig. aufge
fasst, vollständig aufgehoben, weil im natürlichen Sinne 
das contrarium der causa obligandi, eine auf die Auf
hebung der oblig. gerichtete Willenserklärung vorliege.« 
— Da derRec., um Raum zu ersparen, die Zergliede
rung dieser Sätze und deren Kritik getrost dem Leser 
selbst überlassen darf, so beschränkt er sich pur dar
auf, die Bemerkung zu machen, dass diese Gegenüber
stellung von juristischer und natürlicher Betrachtungs
weise nur alsdann, wenn darunter eine Trennung der 
rein civilen und der nach ius gentium wesentlichen Be
standtheile einer obligatio verstanden werden soll, eini
germassen Sinn bekommt. So würde aber Hr. Ch. nur 
mit andern Worten, und zwar in sehr unverständlicher 
Weise gesagt haben, was Savigny, den er angreifen 
zu wollen scheint (S. 103 ff.)? in seinem System des 
heutigen römischen Rechts, Bd. V, S. 378 ff, anschau
lich lehrt. — Ebenso mislich, als es nach des Verf. 
Theorie ist, in der juristischen oblig. eine naturalis zu 
erkennen, ist die Beantwortung der Frage, wann Grund 
zu einer naturalis oblig. als solcher (ohne Verbindung 
mit der juristischen) vorhanden sei, möge sie nun aus ei
ner Willenserklärung des Verpflichteten selbst (S. 87 
—90), oder ohne dieselbe entstanden sein (S. 90—96)« 
Unter die erste Rubrik fallen die obligationes ex pacto
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nudo. des servus, pupillus u. s. w. — In Fällen dieser 
Art ist es weniger die Erkennbarkeit des Willens des 
Debitors, als der Consens der Contrahenten, also die 
schon nach ins gentium erforderliche allgemeine Vor
aussetzung einer obligatio, welche uns das Vorhanden
sein einer obligatio naturalis erwarten lässt. Dieser 
Consens würde freilich fehlen, wenn auch in dem Falle 
der 1. 9, §. 5 D. de iur. et facti ign. und der 1. 2 C. 
de fdeicomm. eine auf dem Willen des Verpflichteten 
beruhende natur, obl., wie der Verf. will (S. 88 ff.), 
vorläge. Weil in der Erbschaftsantretung die freiwillige 
Anerkennung der letztwilligen Dispositionen enthalten 
ist (1. 55, §. 2 D. ad Sctum Trebell.), findet der Verf. 
durch eine Vergleichung dieser (direct doch wol nur 
auf die Erbschaftsantretung gerichteten?) Willenserklä
rung mit den vom Erblasser wirklich angeordneten 
Dispositionen, auch bei solchen Vermächtnissen, welche 
die Quart verkürzen, eine natürliche Verbindlichkeit 
zu deren vollständiger Erfüllung. Wäre diese Ansicht 
gegründet, so müsste der Erbe ebenfalls ungültige Ver
mächtnisse (Fall der 1. 2 C. de fideicomm.) als gültig 
anerkennen und (allein in Folge der Erbschaftsantre
tung) zu deren Auszahlung naturahter obligirt werden. 
Nun heisst es aber bei dem Verf. S. 139, Anmerk.: 
„Wenn auch von einem objectiven Standpunkte aus 
die, in der Antretung liegende Anerkennung der letzt
willigen Disposition dieselbe natürliche Beziehung auf 
ein ungültiges, als auf ein gültiges Vermächtniss hat, 
so ist doch insbesondere von der Erfüllung des erstem 
bei der Antretung nicht die Rede gewesen. Also, wenn 
der Erbe sich darauf beruft, dass die Anerkennung 
eines ungültigen Vermächtnisses nicht in seiner Absicht 
gelegen habe, kann die Compensation desselben weder 
auf eine nothwendige, noch freiwillige Anerkennung des 
Erben gestützt werden.Hiernach muss der Verf. 
auch von der Anerkennung eines die Falcidische Quart 
Schmälernden Vermächtnisses sagen, dass von einer 
unverkürzten Zahlung desselben bei der Antretung 
nicht die Rede gewesen, mithin, wenn der Erbe hinter
her (auch nach der solutio) die Absicht der Anerken
nung leugnet, von keiner natur, obl. die Rede sein 
könne. Wenn der Verf. hier zwischen soluti retentio 
und compensatio einen Unterschied gemacht wissen 
will, so ist dies nur ein nener Widerspruch mit dem, 
was er selbst S. 9 und 20 lehrte, wo es ausdrücklich 
heisst, dass die Compensation „ja gar nichts Anderes, 
als jene Retention“ ist. — In die zweite obengenannte 
Rubrik (die ohne Willenserklärung des Verpflichteten 
erkennbare natur, obl.) gehören nach dem Verf. na
mentlich die allgemein anerkannten Pietäts- und An- 
standspflichten. Sollte der allgemeine Wille hier ge
nügen, um eine daraus hervorgehende natur, obl. er
kennen zu lassen, so müssten wir eint; naturalis oblig. 
allenthalben, wo eine moralische Pflicht zu erfüllen ist, 
annehmen, und über die Grenzen der „objectiv er

kannten“ Moral würde bald Streit entstehen, zumal, 
wenn auf diese, wie der Verf. S. 95 — 96 darzuthun 
sich bemüht, auch die natur, obl. zur Zinszahlung für 
ein unverzinslich gegebenes Darlehn deswegen, weil 
das Factum des Zinsversprechens „häufig zur causa 
einer Zinspflicht durch Gesetz oder Privatwillen ge
macht wird, und dadurch, auch ohne ausdrückliche An
erkennung im einzelnen Falle die objectiv erkennbare 
Eigenschaft einer causa obliganditoe^ommt^, zurückge
führt werden soll.

Wenden wir uns jetzt zu des Verf. Versuch, die 
soluti retentio des sogenannten creditor naturalis aus 
andern, als in der juristischen Wirksamkeit der na
tural. obl. liegenden Gründen zu rechtfertigen. Wir 
lernen hiebei zugleich des Verf. Beitrag zur Lehre von 
der condictio indebiti kennen, von der er S. 39—83 
in einem besondern Abschnitte handelt. Im Allgemei
nen erkennt Hr. Ch. die Richtigkeit der Savigny’schen 
Theorie vom Irrthum, nach welcher zwischen echtem 
und unechtem Irrthum eine scharfe Grenze gezogen 
wird, an. Nur will er, dass die condictio indebiti kein 
Ausnahmsrecht von der Regel, dass der Irrthum keine 
positiven Wirkungen habe, enthalte, sondern dass ihr 
ein Fall des von Savigny sogenannten „unechten“ hr- 
thums zu Grunde liege, welcher unter die von ihm er
wähnte Kategorie eines Irrthums im Rechtsverhältnisse 
gehöre. — Dies zu beweisen holt, der Verf. ziemlich 
weit aus. Nur das, was er von dem als Beweggrund 
zu einer Willenserklärung wirkenden Irrthum, vorträgt, 
gehört zunächst hierher. Der Verf. unterscheidet zwi
schen factischem und juristischem Beweggründe. Im 
Falle des Erstem habe das positive Recht unzweideu- 
dig die Regel ausgesprochen, dass der daraus hervor- 
gegaiigene Wille vollgültig sei. Eine Ausnahme hier
von würde nur durch die ädilicischen Klagen gebildet 
(S. 69—61). Im Falle des juristischen Beweggrundes 
dagegen sei ein Irrthum, welcher in seiner natürlichen 
Beziehung nur als Bestimmungsgrund des Willens er
scheine, juristisch als ein, den Willen ausschliessender 
Irrthum im Willensinhalte zu betrachten. Die durch 
eine juristische causa praeterita bestimmte Leistung 
enthalte den Willen 1) das geleistete Object ins Ver
mögen des Empfängers zu übertragen, und 2) dadurch 
die Aufhebung einer juristischen Schuld zu bewirken. 
Da nun im Rechtsgebiete der Zusammenhang zwischen 
einer juristischen causa und deren solutio durch eine 
juristische objective Norm hergestellt werde, welche 
über das Vorhandensein der causa entscheide, so folge 
zunächst, dass eine Leistung, welche durch die irrige 
Voraussetzung einer juristischen Verbindlichkeit be
stimmt sei, wenigstens nicht als Wirkung dieser, dem 
Leistenden vorschwebenden causa aufrecht erhalten wer
den könne: denn eine, lediglich durch die objective 
Anerkennung des Gesetzes bestehende, causa könne 
nur da juristisch wirksam werden, wo sie objectir vor-
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tun ^er ^crner
^bfer^86 aUC^ IeuSnen’ dass man au^ dem Hechts- 

' 6 V°n der *rrig®» causa absehen, und dem dadurch
dau*1110!^11 Villen desungeachtet eine vollständige und 
cLernde Wirksamkeit zuschreiben könne. Denn die 

und der correspondirende Zweck erschienen hier 
s euie juristisch wichtige Relation jenes Willens selbst, 

gerade so wie die Beziehung des Willens auf eine be- 
xJr^mte Person- l^ei Jurist könne diese beiden Bestand- 
theile des Willens: „leisten“ und „aus dieser bestimm
ten causa eisten wollen“ nicht trennen; sie seien un
zertrennlicher Inhalt eines und desselben Willens. Ein 
lioh T! Sei beabsichtigt, ein indebitum wirk-
auch°der für’ V S° Leistung eines indebitum hätte 
tet sein “ leSe ^e^stunö erforderliche Wille gerich
tet sein müssen. Der W;iu • • i - x
<1. k zu schenken e ein ^debitum zu leisten, 
mnn inrtoii .11? erf°rdere aber das Wissen, dass 
i ‘ • ..u .. °iste. Da demnach ein solcher Wille in 
... 1 1Um , eu indebiti solutio nicht enthalten, also 
u er *aupt nicht vorhanden gewesen, so verhindere hier

er rr inm eine nothwendige thatsächliche Voraus- 
se zung einer Rechts Wirkung, nämlich den für die Gül
tigkeit einer indebiti solutio erforderlichen Willen. Der 
rrthum sei ein unechter, — das Rechtsgeschäft ein 

nichtiges.“ (S. 61—64). Diese Ansicht des Verf. wi
derlegt sieh durch sich selbst. Denn wäre der Irrthum

r müsse die juristische Betrach-1 letztem Bemerkungen nicht alles vorhin umständlich

ner natürlichen und juristischen Auffassung doppelt 
verwerflich. — An der naturalis obligatio sucht der 
Verf. nun zu zeigen, dass der auf die Zahlung eines 
nicht vorhandenen, juristischen debitum (also insofern 

, n „ _M7. . . unwirksame) Wille dennoch als freiwillige Anerken-
darf, um die Wnkungen einer irrigen solutio aufzuhe- nung einer in der That vorhandenen, nnd nur in ihrer 
. • "i1™8 kau" daher klarer sein! als dass die durch juristischen Natur verkannten causa, aufrecht erhalten 

einen falschen Beweggrund veranlasste solutio an sich werden könne.

ein unechter und das durch denselben veranlasste Rechts
geschäft ein schon an sich nichtiges, so bedurfte es 
begreiflich nicht erst einer besondern Klage, dasselbe nich
tig zu machen, wie es doch der condictio indebiti be-

gültig, und der Irrthum ein von Savigny sogenannter 
echter ist, der hier eine positive Wirkung, die cond. 
rndeb. erzeugt. Seltsamer Weise meint Hr. Ch. freilich. 
. aSi Juristische Übergang des geleisteten Objects 

hi deS b°nue fidei Empfängers seiner An-
V ”Deiin ein den Willensinhaltbctreffe der iITto schliesse

T 11 dorSWndei mdebiti solutio liesse sich 
sehr wohl “die, „das geleistete Object ins Ver
mögen des En p igers zu übertragen“ und der Wille: 
„durch diese Leistung eine juristische Schuld zu tilgen“ 
^cheiden. In jenem erstcn ßestandthcilc meiner 
Willenserklärung hatte ich llicht gei dennich wo]) 
dieses Object an diese Person verüussern; „also diese 

nkung trete ein. er m die juristische Auffassung 
unzertrennliche Zusammenhang zwischen diesem Inhalte 
des Willens und der irrthumheh angenommenen juristi- 
schen causa äussere sich erst nach geschehener Lei- 
stung. Alsdann behaupte der Leistende mit Recht dass 
das geleistete Object, wenn gleich mit seinem Willen 
auf den Empfänger übergegangen, dennoch ohne seinen 
Willen sich dort befinde“ - (S. 64-65). Wenn diese 

zur Begründung seiner Theorie Angeführte vollständig 
widerlegen, so muss die Logik des Verf. eigenthüm- 
licher Art sein. Denn dass, auch wenn die indebiti 
solutio nur hinterher nichtig werden soll, die einmal 
gültige Leistung hier doch nicht ipso iure zu einer un
gültigen und nichtigen wird, gibt ja der Verf. selbst 
zu, indem er eben die ratio der condictio indebiti zu 
entwickeln sich bemüht. Total unverständlich und un
methodisch ist überdies die Gegenübersetzung von na
türlicher und juristischer Betrachtungsweise,' die sich 
auch hier wiederholt, und, je nachdem die erste oder 
zweite zu Grunde gelegt wird, immer ein entgegenge
setztes Resultat zur Folge haben soll. So heisst es 
z. B. S. 67, es s6i nur „eine natürliche, unjuristische 
Auffassung, zu sagen, dass durch die condictio inde
biti die Wirkung eines gültigen Willens rescindirt

i werde.“ Wenn aber die juristische Betrachtungsweise
hier ein anderes Resultat, als die natürliche ergibt, so 
müsste, ob auch nur der Wille, „der für ein fort
dauernd gültiges Haben des Empfängers nothwendig 
gewesen wäre“, durch den Irrthum ausgeschlossen 
wurde, die condictio keine persönliche, sondern eine 
Eigenthumsklage sein, ist das Letztere nicht möglich, 
so ist auch die, schon an sich sinnlose, Trennung ei-

Da die solutio der natur, obl. nur als
eine freiwillige zu Recht bestehe, sei erforderlich 1) 
Veräusserungsbefugniss des Debitors und 2) freiwillige 
Anerkennung der natur, oblig. Hiernach sollte man 
glauben, dass die solutio einer natur, oblig. einer wirk
lichen Schenkung gleichstehe. Aldann würde, weil ein 
nicht in juristischem Zusammenhänge mit der Willens
erklärung stehender Irrthum irrelevant, und ein solcher 
juristischer Zusammenhang, nach dem Verf., zwischen 
der natural, obl. und ihrer solutio nicht vorhanden ist, 
auch ein Irrthum in dem Factum der naturaliter obligi- 
renden causa, ähnlich wie bei der Schenkung arg. I. 
65, §. 2, 1. 52 D. de condict. indeb., bedeutungslos sein, 
und keine condictio indebiti zur folge haben können. 
Hr. Ch„ der S. 123 selbst hierauf aufmerksam macht, 
will jedoch, wenigstens in dieser Beziehung die Gleich
stellung der freiwilligen solutio mit der Schenkung nicht 
zugeben. Denn halte sich Jemand irrthümlich natura- 
liter verpflichtet, so „betreffe der zur Leistung bestim
mende Irrthum zugleich das Object derselben, weil 
dieses unmittelbar durch die irrig angenommene causa 
bestimmt wurde; es sei also das Object nur scheinbar 
mit dem Willen des Leistenden übergegangen. Den«
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ein Irrthum über das Object müsse den Willen, das
selbe zu leisten, ausschliessen.“ (S. 125). Ein seltsa
merer Schluss, als dieser des Hrn. Verf., kann wol 
nicht leicht vorkommen. Weil die causa massgebend 
für das Object der Leistung ist, soll der Irrthum über 
die causa auch ein Irrthum über das Object sein, und 
das noch dazu in einem Falle, wo, ohne Irrthum über 
die causa, nicht nur nicht dieses bestimmte Object, son
dern überall gar keins geleistet worden wäre! Und wozu 
würde es hier wiederum der condictio indebiti bedür
fen, wo der Irrthum über das Object die solutio von 
Anfang an nichtig macht und ein Übergang des Objects 
in das Eigenthum des Empfängers nach des Verf 
Theorie gar nicht hätte statuirt werden dürfen? — S. 
126 ff. sucht Hr. Ch. anszuführen, dass eine wirksame 
Erfüllung der naturalis obl, dadurch nicht ausgeschlos
sen werde, dass der Debitor dieselbe irrthümlich für 
eine juristische halte. „Denn man könne sich hier nicht 
darauf berufen, die Leistung nur als Erfüllung einer 
juristischen Schuld gemeint zu haben, sondern wenn 
schon in der natur, obl. eine natürliche für jeden er
kennbare Aufforderung zur Leistung läge, so sei in je
der absichtlichen Vollziehung derselben eine freiwillige 
Anerkennung dieser natürlichen Verbindlichkeit von 
selbst enthalten.44 (S. 128.) Nach der Ansicht des Verf. 
würde also die Leistung eine freiwillige Erfüllung der 
natur, obl. auch dann enthalten, wenn der Debitor ein
zig und allein, um der gegen ihn sonst zu erzwingen
den Erfüllung zuvorzukommen, leistete, und ihm nie, 
wenn er sich nicht irrthümlich für juristisch verpflich
tet angesehen hätte, die Anerkennung der natur, obl. 
in den Sinn gekommen wäre. — Soweit Bec. zu sehen 
vermag, stehn aber die irrthümliche Meinung, juristisch 
obligirt zu sein, also eine juristische Obligation erfüllen 
zu wollen, uml der Wille, eine Nichtschuld zu leisten, 
mit einander in directem Widerspruch, so oft es nicht 
äusser allem Zweifel ist, dass der Zahlende die Lei
stung unter allen Umständen beabsichtigt habe. Wenn 
der Verf. daher in der Anm. a. a. O. fortfährt: „wer, 
die obligatio naturalis kennend, dieselbe erfüllt, der 
will sie auch erfüllen, einerlei ob er zugleich eine ju
ristische Schuld dadurch zu tilgen glaubt oder nicht-4, 
so beweist dies, abgesehen davon, dass der Verf. sei
nen Standpunkt verrückt, schon deswegen nichts, weil 
die falsa opinio obl. cic. die Kenntniss von der allein 
naturellen Oblig., um deren wirksame Erfüllung es sich 
hier handelt, nothwendig ausschliesst. Ebenso wenig 
beweisen für den Verf. die von ihm angeführten Ge
setzesstellen. Von der 1. 32, §. 2. D. de cond. indeb. 
ist schon oben die Rede gewesen. Die Worte in der 
1. 64, eod. aber: „quia naturale agnovit debitum{( kön
nen nach dem ganzen Zusammenhänge nur dahin ver
standen werden, dass die Zahlung eine Handlung sei, 

welche von dem Leistenden als solutio einer oblig:, 
nämlich einer obl. naturalis anerkannt werden muss. 
Der Ausdruck agnoscere soll sich also nicht sowol auf 
die Anerkennung der obl. nat. cor der Erfüllung, als 
vielmehr auf die Unanfechtbarkeit der bereits geschehe
nen solutio beziehen. Kein subjectives Moment wird da
durch angedeutet, sondern objectiv das Vorhandensein 
einer Handlung, die eine nicht willkürlich zu widerru
fende Erfüllung in sich schliesst; — und in diesem 
Sinne also auch objectiv eine Anerkennung der natur, 
obl. enthält. — Nachdem der Verf. bereits S. 69 — 83 
die Bedeutung der Unterscheidung des error iuris und 
facti für die Gültigkeit einer indebiti solutio zu ent
wickeln versucht, und das Resultat hingestellt hat, dass 
weder der Unterschied beider Arten des error an und 
für sich, noöh Entschuldbarkeit oder Unentschuldbar
keit von Einfluss sei, kommt er S. 130—136 und S. 
141 —146 wieder auf die in diese Lehre einschlagen
den Gesetzesstellen, namentlich die bekannten 1. 9, 
§. 5 D. de jur. et facti ign. und die 1. 10 C. eod. zu
rück. In dem lalle der erstem Stelle soll der error 
juris dem die Legate unverkürzt auszahlenden Erben 
nur deswegen schaden, weil „die Leistung selbst in 
Beziehung auf Object und causa wirklich gewollt, also 
gültig ist, wenn auch ohne jenen Irrthum vielleicht 
nicht geleistet wäre. Dass der Erbe aus Unkenntnis« 
des Falcidischen Gesetzes eine juristische Verbindlich
keit angenommen, sei nur ein Irrthum im Beweggründe.“ 
Ohne uns auf weitere Gegengründe, die nahe genug 
liegen, einzulassen, genüge die Hinweisung auf den in 
der Stelle selbst angegebenen Entscheidungsgrund. Es 
heisst dort ganz allgemein: „Si quls ins ignorans, lege 
Falcidia usus non sit, nocere ei dicit epistola Dini PiiiS 
und am Schlüsse: „sciant, ignorantiam facti, non iuris 
prodesse; nec stultis solere succurri, sed errantibus.“_  
Das Gewicht der letzten Worte, die keinen Zweifel 
übrig lassen, sucht der Verf. zu beseitigen, indem er 
(S. 132) bemerkt: „Der wegen error iuris Condicirende 
werde mit Recht stultus genannt, weil er seinen, un
geachtet des Irrthums vorhandenen und erklärten Willen 
beliebig revociren zu können glaube. Schon die Worte 
„Nec stultis u. s. w." sprächen gegen die gewöhnliche 
Erklärung der Stelle, wonach hierzwischen einem ver
schuldeten und unverschuldeten Irrthum unterschieden 
werden sollte. Es werde vielmehr der errans entge
gengesetzt dem, welcher (unmittelbar in Beziehung auf 
die Leistung) nicht geirrt habe, sondern jetzt mit sich 
in Widerspruch gerathe (stultus), indem er das, was 
er weggegeben und wirklich weggeben gewollt, wieder 
haben wolle.“ Stultitia soll also einen Fehler im Wil
len, und nicht im Wissen bezeichnen, und zwischen 
dem stultus (dem Einfältigen und Dummen) und dem 
errans kein Gegensatz nach der gewöhnlichen Ausle
gung dieser Stelle «lenkbar sein!! — Genug davon. —

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.



Fünfter Jahrgang. M 197. 18. August 1846.

NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEKATUB-ZEITUNG.

Jurisprudenz.
Zur Lehre von der naturalis obligatio und condictio in

debiti. Von Dr. C. Christiansen.
(Schluss aus Nr. 196.)

INicht besser ergeht es der 1. 10 C. eod. Es heisst dort: 
^Cum quis, ins ignorans, indebilam pecuniam solverit, 
cessat lepetitio. Per ignorantiam enim facti tantum in
debiti condictionem competere, tibi notum est.“ Ob
gleich dies Rescript schlechthin von pecunia indebita 
spricht, so scheint es dem Verf. doch „verzeihlich, 
dass es unter dem indebitum wenigstens ein naturale 
debitum stillschweigends voraussetze. Dies vorausge
setzt betrachte das Gesetz den Irrthum nur in seiner 
Beziehung zu dem subjectiven Requisite des animus sol- 
vendi und sage 1) die Behauptung allein, dass man 
durch Rechtsirrthum verleitet, etwas geleistet habe, 
wozu man juristisch nicht verpflichtet gewesen, könne 
die indebiti condictio nicht begründen. 2) Wolle man 
(da, wo im natürlichen Sinne allerdings ein debitum 
solvirt sei) die Rückforderung durch Berufung auf ei
nen Irrthum rechtfertigen, so müsse das ein error facti 
sein.“ — Gegen eine derartige Interpretation nament
lich der Worte „indebita pecunia“ brauchen wir uns 
allein auf den entgegenstehenden Constanten Sprachge
brauch des römischen Rechts, und zum Überfluss auf 
die ausdrücklichen Worte der 1. 64 D. de cond. indeb.

»debiti vel non debiti ratio in condictione naturali- 
ter intelligenda est“ berufen, welche klar genug darauf 
hindeuten, dass in der Lehre von der condictio indebiti 
das debitum naturale mit unter dem Ausdrucke debi
tum, nicht aber unter indebitum befasst werde.

Wenn dem Verf. schon der Versuch, die solutire- 
tentio, welche in der That über den Begriff der natur, 
obl. hinausgeht und nicht immer als Wirkung derselben 
angesehen werden kann, auf eine freiwillige Anerken
nung des debitor naturalis zu stützen, misrathen ist, 
so kann ihm noch viel weniger die Ableitung der an- 
'lern Wirkungen aus, nicht in der obl. natur, selbst lie
genden Gründen gelingen. Ohne Zweifel hat Hr. Ch. 
des selber eingesehen, weshalb er sich auf die Be- 
giündung der soluti retentio beschränkt, und ausserdem 
nir noch die Compensationsbefugniss des creditor na- 
tui. zu erklären versucht hat. Auch> die Compensation 
soL nach seiner Ansicht „nur eine mit dem Willen des 
delitor naturalis bestehende Erfüllung schützen“, also 
ebenfalls Folge einer freiwilligen Anerkennung der ob- 

lig. natur, durch den Debitor sein. Dies deducirt er 
auf folgende Weise: „Alles komme hier auf die beson
dere Natur der verschiedenen Naturalobligationen an. 
Es handele sich nämlich bei der compensatio darum, ob 
das, unabhängig von einer absichtlichen solutio, durch 
zufälliges Zusammentreffen gegenseitiger gleichartiger 
Forderungen vorhandene Factum der Erfüllung mit ei
nem anderweitig geäusserten entsprechenden Willen des 
Debitors in Verbindung gebracht werden könne. Wo 
nun dieser Wille des Debitors selbst schon in der be
stehenden obl. nat. erkennbar sei, da müsse jene zu
fällig vorhandene Erfüllung in ihrer Wirksamkeit der 
absichtlichen solutio gleichstehen; denn, wenn gleich 
dort der Wille und das objective Factum der Erfüllung 
nicht, wie bei der solutio, im Verhältniss von Ursache 
und Wirkung ständen, so seien des ungeachtet beide 
Momente der absichtlichen solutio: der Wille und die 
reelle Erfüllung wirklich vorhanden. — Es bedürfe also 
hier, wenn die Erfüllung auch nur zufällig vorliege, 
einer nochmaligen ausdrücklichen Anerkennung dieses 
Factums von Seiten des Debitors nicht“ (S. 138—139). 
Was das Resultat dieser Deduction betrifft, so steht es 
sowol mit sich selbst, als mit frühem Äusserungen des 
Verf. in Widerspruch. In letzterer Beziehung verwei
sen wir auf S. 120, wo geleugnet wird, dass eine na
tur. obl. compensando wider den Pupillen geltend ge
macht werden könne. „Denn, wo eine juristische Ver
pflichtung zur Leistung überhaupt nicht vorliege, und 
das Recht nicht einmal eine freiwillige Erfüllung von 
Seiten des Debitors anerkenne, da wäre eine Geltend
machung der Forderung wider seinen Willen durch Be
rufung auf eine compensable Gegenforderung ganz un
begreiflich.“ — Bei dieser Gelegenheit spricht also der 
Verf. geradezu aus, dass die Compensation wider den 
Willen des Debitors geschehe. Warum bemüht er sich 
denn jetzt hinterher, das Gegentheil nachzuweisen? — 
Und was hat er denn nachgewiesen? Offenbar ist es 
ein grosser Unterschied, ob die compensatio auf den 
Willen des Debitors, als auf ihren letzten Grund, zu
rückgeführt, oder ob die durch die compensatio bewirkte 
Erfüllung als ein Act der freiwilligen Anerkennung der 
nat. obl. von Seiten des Debitors betrachtet werden 
kann. Wenn der Verf. nun sagt, es seien auch hier 
der Wille und die reelle Erfüllung vorhanden, so könne 
dies nichts heissen, als dass der Debitor mit seinem 
früher erklärten Willen in Widerspruch geräth, wenn 
er die Compensation sich nicht will gefallen lassen
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Lässt es nun der Debitor auf die erst gegen ihn durch
zusetzende Einrede der Compensation ankommen, so 
liegt gerade das Gegentheil von einer freiwilligen An
erkennung der natur, oblig. vor, nämlich ein Zwang 
auf Anerkennung dessen, was er zufolge der nat. obl. 
wollen muss. Etwas Anderes ergibt sich aus des Verf. 
eigener Deduction nicht. Auch könnten dafür Gesetzes
stellen, wie z. B. 1. 18, §. 1 D. de compensat. ange
führt werden, in denen Ausdrücke, wie compensare co- 
gitur“ gebraucht werden, wodurch die Ansicht, dass 
die Durchsetzung der Compensationseinrede einer Er
zwingung der Erfüllung wider den Willen des Debitors 
gleichstehe, eine Bestätigung findet. — Wenn übrigens 
der Verf. zuletzt noch die Bemerkung macht, dass die 
Compensation bei den, nicht auf einer Willenserklärung 
des Debitors selbst oeruhenden Naturalobligationen un
zulässig sei, z. B. bei der naturalen Zinspflicht, so 
muss Bec. auch dieser Bemerkung, wenn sie allgemein 
gelten soll, widersprechen. Die von Hrn. Ch. über
sehene 1. 11 D. de compensat. spricht wenigstens für 
den dort angegebenen Fall die Compensabilität klar aus: 
„Cum alter atteri pecuniam sine usuris, alter usurariam 
debet, constitutum est aDivo Severo, concurrentis apud 
utrumque quantitatis usuras non esse praeslandas.“

Obgleich der Rec., der hiermit seine Kritik schliesst, 
bedauert, die in der beurtheilten Schrift enthaltenen 
Beiträge zur Lehre von der naturalis obl. und condictio 
indebiti von Anfang bis zu Ende unhaltbar gefunden zu 
haben, so verkennt er doch keineswegs das bewiesene 
lobenswerthe Streben nach Selbständigkeit. Der Stil 
ist gut, namentlich aber die Enthaltung von jeder per
sönlichen Polemik zu rühmen. Möge aber der talent
volle Verf. in Zukunft, bevor er uns mit neuen Früch
ten seiner Musse beschenkt, seinen Stoff mehr be
herrschen lernen, und bei der Erforschung der Wahr
heit den diesmal von ihm eingeschlagenen Irrweg einer 
falschen Dialektik mehr zu vermeiden suchen.

Flensburg. Dr. A. W. Wolff.

Psychiaterle.
1. Seelenheilkunde, gestützt auf psychologische Grund

sätze. Ein Handbuch für Psychologen, Arzte, Seelsorger 
und Richter, von Jos.Nic. Jäger, gew. ordentl. öffentl. 
Professor der Philosophie und deren Geschichte zu 
Insbruck. Wien, Heubner. 1845. Gr. 8. 2 Thlr.

2. Die Pathologie und Therapie der psychischen Krank
heiten , für Ärzte und Studirende dargestellt von 
Wilhelm Griesinger, Privatdocenten der Medicin und 
klinischem Assisstenzarzte in Tübingen. Stuttgart, 
Krabbe. 1845. Gr. 8. 3 Thlr.

3. Über Irren-Heilanstalten, Pflege und Behandlung der 
Geisteskranken, nach den Principien der bewährte
sten Irrenärzte Belgiens, Englands, Frankreichs und 
Deutschlands, von Oskar Mahir, praktischem Arzt und 
Privatdocenten der königl. Ludwigs-Maximilians-Uni
versität München. Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1846. 
Gr. 8. 1 Thlr. 6 Ngr.

Die raschen Fortschritte, welche die Physiologie des 
Nervensystems in den neuesten Zeiten gemacht hat, 

waren nicht ohne rückwirkende Folgen für die Patho
logie dieses Systems. Auch die Pathologie der psychi
schen Krankheiten hat dadurch einen neuen Aufschwung 
bekommen, und es erklärt sich daraus und aus dem 
in Einrichtung neuer Irrenanstalten sich mehr und mehr 
bethätigenden Humanitätsprincip das wieder erwachte 
rege Interesse, welches sich in den jüngsten Zeiten für 
diesen Zweig ärztlicher Wissenschaft in allen civilisir- 
ten Ländern kundgab. Auch Deutschland hat rüstig 
an dieser Unternehmung Theil genommen und der va
terländischen Psychiaterie einen ehrenvollen Platz ge
sichert.

Von je her haben sich in der Pathologie der psy
chischen Krankheiten zwei Wege der Behandlung gel
tend gemacht, indem man entweder vom physiologischen 
Standpunkte, welcher hier zum psychisch - anthropolo
gischen wird, oder vom metaphysischen ausging. Die 
Lehre von den kranken Zuständen der Seele muss die 
Kenntniss der gesunden voraussetzen. Die Psycholo
gie, welche diese Erkenntniss gewähren soll, wurde 
aber seither fast allein vom metaphysischen Gesichts
punkte aus bearbeitet, was sich durch die Schwierig» 
heit der psychisch-anthropologischen Untersuchung und 
durch die erst in neuerer Zeit gemachten Entdeckungen 
in der Nervenanatomie und Physiologie zwar erklärt, 
die Einseitigkeit des Standpunktes aber nicht anfhebt. 
Ihrem einen wesentlichen Theile nach gehört die Psy
chologie zu den Naturwissenschaften, zur Physiologie. 
Wie diese überall Kraft und Materie vereinigt vorfin
den, wo sie Thätigkeiten und veränderte Zustände unter
suchen, so ist für die Psychologie als Naturwissenschaft 
auch Körper und Seele immer verbunden gegeben und 
sie hat das nur durch Abstraction getrennte gegensei
tige Verhalten beider empirisch zu erforschen. Wenn 
die metaphysische Bearbeitung die Seele vollständig 
vom Körper trennt und als ein vollständiges dynami
sches Wesen betrachtet, so wollen wir es philosophi
schen und theologischen Betrachtungsweisen anheim
geben, zu zeigen, mit welchem Rechte dies geschieht; 
es ist aber durchaus widersinnig, wenn man solchen 
Betrachtungen zu Liebe und gewöhnlich aus Furcht, 
dass die Seele etwas von ihrer göttlichen Natur ver
liere , jene ganze naturwissenschaftliche Bearbeitung 
für überflüssig und schädlich erklärt, zumal nur aus 
dieser ein wirkliches Verständnis» der Vorgänge seeli
scher Thätigkeiten erwachsen kann. Hat man die 
Kraft vollständig von der Materie getrennt, so wird 
man nie im Stande sein, die Verbindung beider zu er
klären. Die Frage nach der sogenannten Wechsel
wirkung zwischen Seele und Körper rührt zunächst »ur 
von der metaphysischen Bearbeitung der Psycholcgie 
her; es ist dies eines von jenen Worten, welche alle 
Welt im Munde führt und mit denen man alle Schwie
rigkeiten der Untersuchung abgethan zu haben ghubt. 
Die Psychologie als Naturwissenschaft muss Äuss?run
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gen wie die, dass die Seele als ein eigenes dynami- 
sches Princip an sich im Stande sei, in unser Natur- 
e en einzuwirken und ohne Werkzeug thätig zu sein, 

geradezu für widersinnig erklären. Aber zu den See- 
enäusserungen werden auch bestimmte Werkzeuge er- 
oidert und die empirische Forschung ist im Stande, 

«>ese Organe nachzuweisen. Werden nun die seeli
schen Thätigkeiten auch bei materieller Veränderung 
jener Organe normal von statten gehen ? Dies leugnet 
der Somatiker und er gründet darauf die Möglichkeit 
der psychischen Krankheit. Von diesem Gesichtspunkte 
aus hat der Veifasset der Schrift Nr. 2 die psychischen 
Krankheiten beaibeitet. Anders der Metaphysiker.

V°n vom Fache nicht Arzt, son
dern Philosoph, steht nun auf diesem metaphysischen 
Stam pun te und hat von diesem aus die psychischen 
Krankheiten behandelt, weshalb er besonders hervor
hebt, dass seine Schrift auf psychologische Grundsätze 
gestutzt sei. Leider scheint er indess die psychischen 
Krankheiten nur aus Beschreibungen und den Schrif
ten der Irrenärzte zu kennen. Noch schlimmer aber 
ist dei Umstand, dass demselben, wie aus der ganzen 
Schrift erhellt, die genauere Kenntniss der Lebensver
richtungen des Organismus, namentlich des für die 
psychischen Krankheiten so äusserst wichtigen Nerven
systems durchaus abgeht. Schwer ist der Irrthum, die 
gesunden sowol als kranken Erscheinungen des indivi
duellen psychischen Lebens aus dem metaphysischen 
Begriffe der Seele herleiten zu wollen, und da auf die
sem Grundirrthume die ganze Schrift des Verf. ruht, 
so müssen wir, so leid dies uns thut, bei der offenbar 
grossen Sorgsamkeit, mit welcher die Schrift ausgear
tet wurde, ihr doch praktischen wie theoretischen 
Werth absprechen.

Die Schrift Nr. 1 zerfällt in drei ziemlich gleich 
grosse Abschnitte: in die Einleitung, in welcher die 
allgemeinen Vorbegriffe, eine Eintheilung und kurze 
Abhandlung der Seelenthätigkeiten, sowie die Geschichte 
der Psychiaterie gegeben werden; in einen allgemeinen 
Theil, welcher die allgemeine Pathologie und Therapie 
der psychischen Krankheiten umfasst, und endlich in 
einen besondern Theil, in denen die einzelnen Formen 
des Irrseins behandelt werden. Da wir mit dem Verf. 
vollkommen einverstanden sind, wenn er sagt, „es 
kommt (in der Psychiaterie) Alles auf den Standpunkt 
an, von dem wir bei der Bestimmung der Wesenheit 
der Seele ausgehen,“ dagegen aber mit seinem Stand
punkte auf diesem Gebiete durchaus nicht übereinstim
men können, so verwenden wir den uns in diesen Blät
tern verstatteten kurzen Raum um so lieber auf die 
Darstellung der eigenthümlichen Grundansichten des 
Verf., als aus diesen für die Bearbeitung des allgemei
nen, wie des speciellen Theiles seiner Schrift die wich
tigsten zu irrthümlichen Auffassungen führenden Folge
rungen hervorgehen.

Der Verf. unterscheidet Geist und Seele, ohne in
dess diese Begriffe consequent anzuwenden, im Gegen
theil wird Geist sehr häufig als gleichbedeutend mit 
Seele gebraucht; „der menschliche Geist ist eine be
schränkte übersinnliche Substanz, welche der Thatsache 
des Bewusstseins zu Grunde liegt; Seele dasselbe Prin
cip in Verbindung mit dem Leibe.Sf Über diese Ver
bindung wissen wir nichts; alle Hypothesen zur Erklä
rung der Wechselwirkung zwischen organischen und 
psychischen Leben sind in sich widersprechend und 
ungenügend (S. 37). Die Erfahrung aber lehrt, dass 
mit Erhöhung der organischen Lebenskraft auch alle 
geistigen Functionen mit mehr Energie auftreten, sowie 
dass die Seele auf den Leib zurückwirkt, namentlich 
in den veränderten Gemüthszuständen, Leidenschaften 
und Affecten. — Aber die Erfahrung lehrt noch weit 
mehr rücksichtlich dieser Weselwirkung, nur dass der 
Verf. diese Erfahrungen entweder nicht kennt oder 
ignorirt. Auch entspringen daraus die offenbarsten 
Widersprüche bei Darstellung des Wesens der psychi
schen Krankeiten. So heisst es (S. 18): „Nach den 
Gesetzen der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele 
findet keine Veränderung im Organismus statt, ohne eine 
derselben entsprechende Veränderung des Seelenzu
standes. Somit erscheint mit der gehemmten Lebensthä- 
tigkeit des Organismus der Seelenzustand selbst gehemmt. 
Gleichwol wird damit im offenbaren Widerspruche be
hauptet (S. 3): „Der Geist des Menschen unterliegt 
nicht den psychischen Gesetzen; psychische Störungen 
erfolgen unabhängig von organischen Veränderungen. — 
Letztere Behauptung wird als Thatsache hingestellt, 
und den Beweis für dieselbe glaubt Verf. durch Auf
stellung der einfachen Frage geliefert zu haben: wie 
viele hat nicht die Liebe verrückt, der Hochmuth wahn
sinnig, die Eifersucht toll gemacht und der Schrecken 
um den Verstand gebracht? Wahrlich, die Beispiele 
hätten nicht ungünstiger gewählt sein können; einmal 
ist hier das ersichtliche Moment mit der nächsten Ur
sache verwechselt, dann aber sind es gerade Liebe, 
Eifersucht, Zorn und Schreck, welche die bedeutend
sten Veränderungen der Organisation bedingen, zum 
Theil selbst eben durch diese materiellen Veränderun
gen augenblicklichen Tod herbeiführen können. — Nach 
des Verf. Ansicht liegt der Grund der psychischen 
Krankheiten in der Seele selbst, nicht in der Organi
sation des Leibes; „es ist die Seele, welche erkrankt 
und auf welche vorzugsweise der Heilungsversuch ge
richtet werden muss.“ Er definirt die Seelenkrankhei
ten „als die kürzer oder länger anhaltende, öfter auch 
bleibende Abweichung einzelner oder aller geistiger 
Functionen von ihrem eigentlichen Grundtypus, sodass 
dadurch die Selbständigkeit des vernünftigen Bewusst
seins und der Willenäusserung theilweise oder gänzlich 
aufgehoben wird.“ Nach dieser Definition gehören 
Rausch, Leidenschaft und selbst die Sünde gleich a 
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zu den Seelenkrankheiten, was der kundige Leser sich 
mit Leichtigkeit selbst entwickeln wird.

Indess scheint doch auch der Verf. anzunehmen, 
dass unter Umständen die Krankheit der Seele eine 
directe Folge des organischen Erkranken sein und so
mit bald durch primäre Veränderung ihrer übersinn
lichen Substanz, bald durch Erkrankung des mit ihr 
verbundenen Körpers entstehen könne. Leider hat er 
sich, wie dies der Gegenstand allerdings gefordert 
hätte, darüber nicht bestimmt und klar ausgesprochen. 
Doch sagt er gelegentlich, dass der Leib das Werk
zeug für die Thätigkeitsäusserungen der Seele abgibt, 
und dass Untauglichkeit und Unvollkommenheit des 
Werkzeugs allerdings anomale Thätigkeitsäusserungen 
der Seele erzeugen könne (S. 7 u. 152) ; ferner wird 
(S. 124) dem Arzte der Rath gegeben, zu erforschen, 
ob die Seelenkrankheit nicht etwa in Folge organischer 
Störungen eingetreten sei, welche vor allem gehoben 
werden müssen. Mit Beseitigung der somatischen 
Krankheit werde dann meist auch die psychische ge
hoben. Wie verträgt es sich aber ferner mit der An
sicht des Verf., dass er (S. 152) die Mitwirkung des 
Gehirnnervensystems als nothwendig zur psychischen 
Reproduction angibt, während er doch (in der Einlei
tung) die Annahme eines Seelenorgans verwirft. Auch 
die grössere Zahl der Anhänger somatischer Theorien 
verlangen ja weiter nichts, als diese nothwendige Mit
wirkung des Gehirns für die psychischen Thätigkeiten 
und bezeichnen eben deshalb das Gehirn als Seelen
organ. Ferner werden (S. 18) jene psychischen Krank
heiten als unheilbar bezeichnet, welche in Folge von 
Misbildungen solcher Organe entstehen, „welche die 
Erfahrungen als Werkzeuge für die Thätigkeitsäusserung 
der Seele nachweist.14 — Aber warum hat denn der 
Verf. dem Leser nicht gezeigt, wie durch solche selbst 
angeborene Misbildung jener Organe sein übersinnliches 
mit dem Körper verbundenes Princip erkranke? Über
haupt ist es durchaus verkehrt, den Begriff der Krankheit, 
welche nur für körperliches Leben Geltung hat, auf 
eine übersinnliche Substanz zu übertragen.

Obschon nun der Verf. in solchen gelegentlichen 
Bemerkungen die Nothwendigkeit von Werkzeugen (Or
ganen) zur Thätigkeitsäusserung der Seele überhaupt, 
zu der psychischen Reproduction aber in specie des 
Gehirnsystems, zugibt, so eifert er doch gegen die so
matische Ansicht und die Annahme eines Seelenorgans 
namentlich auch aus dem Grunde, weil sie die psychi
sche Behandlung unmöglich mache. Aber selbst wenn 
man das geistige Leben als Resultat körperlicher Or
gane, des Gehirns z. B., auffasst, wird äusser der so
matischen Behandlung noch die psychische übrig blei
ben, da diese ja gerade die specifischen Reize zur An

regung des Seelenorgans enthält. Freilich bezwecken 
wir durch diese psychische Behandlung nicht die Wir
kung auf die Seele als solche, sondern auf die ihrer 
Thätigkeit dienenden Organe. Wenn der Verf. sagt: 
in den Fällen, wo Liebe wahnsinnig, die Eifersucht 
toll, Gram, Kummer, Herzeleid u. dergl. melancholisch 
machte , wird' kein Arzt, wenn er nicht für verrückt 
gehalten werden will, einen Erfolg von Purgier - und 
Brechmitteln erwarten , so werden es sich wol die be
ste Irrennärzte gefallen lassen müssen, dass ein Metaphy
siker sie für verrückt hält. Freilich werden „weder 
kalte noch warme Bäder den Wurm ersäufen, der tief 
im Verborgenen des Herzens nagt;44 aber sie werden 
eine gleichmässige Verkeilung des Blutes in den äus- 
sern und inner« Organen bewirken, sie werden die 
Nerventhätigkeit beruhigen und Schlaf bringen, sie 
werden mit einem Worte die vorhandenen organischen 
Störungen beseitigen und die Krankheit heben, auch 
wenn der besagte Wurm tief im Verborgenen des Her
zens noch lange fortnagen sollte. Gerade hier zeigt 
sich das Verkehrte solcher Grundansichten am auffal
lendsten, welche immer wieder auf die, Gott sei Dank, 
endlich abgethane Heinroth’sche Sundenthewie zurück
führen. Jeder Irrenarzt wird, wenn ihm nicht theore
tische Vorurthsile verblenden, in den ihm an vertrauten 
Irren nicht Sünder, sondern Kranke sehen, und es ist 
ein die Rechte vieler Unglücklichen tief verletzende 
Ansicht, wenn man immer ein yorausgegangenes sünd
haftes Leben als nothwendig zur Prädisposition oder 
zu dem Ausbruch des Irrseins postulirt. Ganz so weit 
geht Hr. J. nun freilich nicht,. aber seine Ansichten 
streifen wenigstens nahe daran. Die Seelenkrankheit 
wird auch als Abweichung vom Sittengesetze dar^e- 
stellt, mit dem Unterschiede, dass bei der Sünde ehie 
rasche Umkehr möglich sei, bei der Seelenkranheit 
nicht. — Aber liegt denn der Grund davon in der 
Seele und in der Veränderung ihrer übersinnlichen 
Substanz.

Bei der von dem Veif. in der Einleitung voraus
geschickten Theorie der Seelenthätigkeiten, die wir ihrem 
Grundzuge nach anführen, wird es dem kundigen Leser 
nicht entgehen, wie auch hier des Sonderbaren und 
Falschen so manches gesagt wird. Die Functionen der 
Seele zerfallen in die niedern und die höhern. Zu den 
niedern gehört der Sinn3 das Empfindvngsverniügen und 
der Trieb. Unter dem Sinne wird die Reproductions- 
und Denkkraft zugleich mit abgehandelt und ausführ
licher über die Ideenassociation, über Phantasie, Ge- 
dächtniss und Verstand gesprochen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verant wörtlich er Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von ®’. A. Brockhaus in fjeipzig«
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(Fortsetzung aus Nr. 197.)
Auf der Veibindung der Vorstellungen nach dem Ge
setz der Ähnlichkeit soll die Vergesellschaftung der 
Voiste ungen durch Zeichen beruhen, und nach diesem 
Gesetze sollen wir bei psychisch Kranken aus gewis
sen äussern Zeichen, Blick, Mienen, Ton der Stimme, 
Haltung und Bewegung des Körpers auf den Seelen
zustand schliessen, aus dem sie hervorgeheu. Da der 
Verl, das Gesetz der Reflexthätigkeit nicht kennt, darf 
man sich über solche Erklärungen nicht wundern. 
Aber unbegreiflich ist, weshalb er zu dem Sinne die 
Reproduction und die Denkkraft zählt, und weshalb 
das Empfindungsvermögen als eine besondere Function 
der Seele getrennt von den Sinnen abgehandelt wird. 
Die Empfindung soll deshalb vorhanden sein, damit die 
Seele den organischen Zuständen, durch welche jene 
veranlasst wird, abhelfen könne (.*)•

Zu den hökern Functionen der Seele gehört die 
Vernunft als das Vermögen der Ideen, die Freiheit 
als der innere Möglichkeitsgrund des Eintretens der 
freien Kraft (!) und das Gefühlsvermögen. Unter der 
Freiheit werden auch die Leidenschaften abgehandelt; 
zu der Habsucht gehört unter andern auch der Hang 
zu unwillkürlicher Dieberei, der sich oft bei Personen 
von sonst guter Erziehung findet (!). Bei den Ge
fühlsvermögen werden die Temperamente besprochen ; 
sie beruhen (S. 35) auf einer angeborenen Beschaffen
heit < es Körpers, wodurch die Äusserung des Seelen
lebens esonders bestimmt wird; dieser gegebenen De
finition Zlln\ trotz werden die Temperamente in die 
allgemeine Ätiologie (S. 146), wo der Verf. die prä- 
dispomrenden Ursachen von Seiten der Seele selbst, 
von Seiten des Körpers und von Seiten der äussern 
Einwirkungen^ etiachtet, zu den prädisponirenden Ur- 
sachen von Seiten dei NeeZe gestellt, obschon sie auf 
einer angeborenen Beschaffenheit des Körpers beruhen.

Die Geschichte der Psychiaterie ist sorgfältig, die 
ä|tere vorzüglich nach Hemroth und Friedreich gear
beitet; neue Resultate sind nicht aufgestellt worden. 
Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass Hein- 
roth’s System als besonders vorzüglich Un/ einer weJt_ 
läufigen Darstellung würdig erachtet wird.

in^ dem allgemeinen Theile hat der Verf. beson
dere Sorgfalt auf Darstellung der psychischen Cur- 

methode verwandt, und dieser Abschnitt dürfte als der 
beste in dem Buche bezeichnet werden. Unter den 
Bändigungsmitteln werden manche obsolete Vorrichtun
gen noch aufgeführt, welche selbst in schlechten An
stalten nicht mehr in Anwendung kommen, z. B. die 
Autenrieth’sche Maske; das Gehäuse und die Birne. 
Psychologen, Seelsorger und Richter, für welche äus
ser den Ärzten die Schrift noch besonders berechnet 
ist, dürften sich wohl eines Grauens nicht erwehren, 
wenn sie lesen, dass man den Kranken, um sie am 
Schreien zu hindern, ein hartes Stück Holz von der 
Gestalt einer Birne in den Mund steckt. Solche Mittel 
gehören der Geschichte an , sollten aber nicht ohne 
alle Kritik in einem Handbuche der Psychiaterie zu 
fernerem Gebrauche angeführt werden! — Von der 
somatischen Behandlung ist in der allgemeinen Thera
pie nirgends die Rede, was Seelsorger und Richter 
vielleicht nicht übel bemerken, die Ärzte aber als zu 
grossartige Vernachlässigung ansehen möchten. Dieselbe 
Einseitigkeit zeigt sich, wie später nachgewiesen werden 
soll, bei den einzelnen Formen der Seelenkrankheiten.

Noch viele der übrigen Abschnitte dieses allgemei
nen Theils sind mangelhaft und einseitig, z. B. die 
Ätiologie. Der Aufgabe der Pathogenie ist nirgends ge
dacht, um so viel weniger ein Versuch zur Lösung der 
Aufgabe gemacht worden. Die prädisponirenden Ursachen 
sind vielfach mit der Gelegenheitsursache vermischt; 
letztere, psychische sowol, wie somatische, werden auf 
zwei Seiten abgethan. Zu den prädisponirenden Ur
sachen von Seiten des Körpers werden ursprüngliche 
Misbildung und Krankheiten jeder Art des Gehirns ge
rechnet, ferner aber auch Knochenauswüchse, Brüche 
und Splitterungen der Kopfknochen, Wasseransamm
lungen, Blutextravasate, Polypen (soll wol heissen Hy- 
tatiden, denn von Hirnpolypen hat Rec. wenigstens • 
noch nichts gehört), Insolation u. s. w. gezählt, welche 
doch zu den Gelegenheitsursachen gehören. Die Erb
lichkeit muss es sich «^fallen lassen, in einer Anmer
kung abgefertigt, re.3p. grossen Theils verworfen zu 
werden; doch ist der Verf. nicht abgeneigt, die Über
tragung „einer psychischen Disposition“ anzunehmen. 
Ausserdem werden noch prädisponirende äussere Mo
mente unterschieden, unter welchen Klima und Witte
rungsverhältnisse, Alter, Stand und Lebensweise, sowie 
die Erziehung und das Geschlecht (!) abgehandelt wer
den. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gehö
ren zu den prädisponirenden Innern Momenten.
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Der specielle Theil enthält die einzelnen Formen 

der Seelenkrankheiten. Der Eintheilung derselben wird 
eine kurze Betrachtung vorausgeschickt, in welcher 
wir erfahren, dass durch eine einzige erkrankte psychische 
Function, in Folge der inigen Wechselwirkung zwischen 
den einzelnen geistigen Thätigkeiten, auch mehre an
dere. .oft sogar das gesammte geistige Leben, in Mit
leidenschaft gezogen werden können, wobei sich der 
Verf. auf die Ausbreitung körperlicher Krankheiten auf 
dem Wege der Sympathie beruft und in der speciellen 
Auseinandersetzung der einzelnen Formen von dieser 
Ansicht der Ausbreitung häufig Gebrauch macht. Es 
ist aber dagegen wieder zu erinnern, dass es sowol 
willkürlich als grundfalsch ist, wenn der Verf. nicht 
nur den blos für somatisches Leben geltenden Begriff 
der Krankheit auf seine übersinnliche Substanz über
trägt, sondern zugleich auch alle jene Gesetze von 
der Ausbreitung derselben, wie sie gleichfalls nur an 
dem somatischen Leben beobachtet sind.

Die psychischen Krankheiten zerfallen in zwei 
Gruppen, von denen die erstere die grössere Zahl der 
Formen umfasst: in Vergegenwärtigungs- vmA Strebens- 
krankheiten. Das Vergegenwärtigen ist entweder ein 
unmittelbares (Wahrnehmen) oder mittelbares (Vorstel
len), deshalb zerfallen die Vergegenwärtigungskrank
heiten ferner in Wahrnehmungs- und Vorstellungskrank
heiten. Das unmittelbare Vergegenwärtigen bezieht 
sich entweder auf einen gegebenen Gegenstand (Krank
heiten der Sinne), oder auf einen gegebenen Seelenzu
stand (Krankheit des Empfindungsvermögens und des 
Gemüths). Das mittelbare Vergegenwärtigen ist ent
weder individuell (Reproduction) oder generell (Ver
stand) und so entstehen die beiden letzten Formen, 
Krankheiten der Reproductions- und Krankheiten der 
Denkkraft. — Aber ist denn der Trieb nicht auch ein 
Seelenzustand und wird derselbe nicht auch durch die 
Seele wahrgenommen? Über die Strebenskrankheiten 
sagt der Verf.: so lange der Wille in Verbindung mit 
dem vernünftigen Bewusstsein seine Herrschaft in dem 
geistigen Leben behauptet, kann von einem psychischen 
Erkranken keine Rede sein, nur insofern diese Herr
schaft durch das Übergewicht anderer Seelenthätig- 
keiten verloren geht, also der Wille des vernünftigen 
Regulativs entbehrt, nimmt der Trieb Besitz von der 
Herrschaft u. s. w. Auch hier sind die Zustände des 
Rausches, der Leidenschaft lÄd der Sünde mit einge
schlossen,. obwol sie Hr. J. selbst nicht zu den Seelen
krankheiten zählt.

Indem wir alle Erörterungen über die Zulässigkeit 
dieser Eintheilung, mit welcher wir uns in keiner 
Weise einverstanden erklären können, der nothwendi
gen Beschränkung wegen ausschliessen, halten wir uns 
in diesem speciellen Theile vorzüglich an das in prak
tischer Beziehung Wichtige, untl bemerken nur so viel, 
dass durch diese Eintheilung eine Menge symptomati

scher Zustände als Seelenkrankheiten aufgeführt wer
den , welche diesen Namen gar nicht verdienen, wie 
schon ein flüchtiger Blick auf die vom Verf. aufgeführ
ten einzelnen Formen lehrt.

Unter den Vergegenwärtigungskrankheiten beginnen 
die Krankheiten der Sinne den Reigen, die durchaus 
unzureichend abgehandelt sind. Keine durchgeführte 
Trennung zwischen Illusion und Hallucinationen, und 
von physiologischer Verständigung über diese Vorgänge 
keine Spur! Die Hallucinationen sollen ausschliesslich 
durch die Thätigkeit der Seele entstehen , welche viel
leicht in ihrer energischen Thätigkeit in dem entspre
chenden Sinnesorgane eine solche Veränderung hervor
bringt, wie der äussere Gegenstand selbst, wenn er 
vorhanden gewesen wäre? deshalb werden diese Sym
ptome zu den Krankheiten der Phantasie gezählt. Was 
bleibt aber denn von den Krankheiten der Sinne noch 
übrig, da (mit Recht) auch die Sinnestäuschungen, wo 
äussere Gegenstände durch das Urtheil falsch aufge
fasst und verbunden werden, nicht zu ihnen gehören? 
Blos die rein physikalischen \ eiänderungen derselben. 
Wenn aber Jemand, um des Verf. Worte zu gebrauchen, 
mit einer gespaltenen Linse alles doppelt sieht, ist dies 
eine Seelenkrankheit? Deshalb können die Krankhei
ten des Sinnes gar nicht zu den psychischen gezählt 
werden, sondern bilden nur zufällige, in vieler Weise 
allerdings wichtige, Symptome.

In gleicher Weise gilt dies von den Krankheiten 
des Empfindungsvermögens; und es wird die zu hoch 
gesteigerte (Hyperästhesie), die geminderte (Anästhe
sie) und die verkehrt aufgefasste Empfindung unter
schieden ; letztere soll indess in die Kategorie der 
krankhaft angegriffenen Vorstellungsthätigkeit gehören. 
Sie gehört aber offenbar zu den Illusionen des Sinnes, 
von welchen sie nur deshalb getrennt ist, weil Hr. J. 
die Empfindung widernatürlich von den Sinnen trennt 
und als besonderes jSeeZewvermögen auffasst. Aber wel
cher Patholog wird Lähmung der Empfindung und die 
Hyperästhesie zu den Seelenkrankheiten stellen? Der 
Verf. ist nun freilich nicht Patholog. sondern Philosoph, 
das Studium der Weltweisheit hätte ihn aber vorsichti
ger machen sollen, sich nicht ohne Weiteres auf prak
tische Gebiete zu wagen, von denen man keine Erfah
rung hat. Aber inwiefern ist denn bei z. B. in Folge 
von Nervenverletzung entstandener Lähmung der Em
pfindung das übersinnliche Princip der Seele erkrankt?

Die Krankheiten des Gemüths werden unter der 
Form der Melancholie zusammengefasst. Die Beschrei
bung derselben, sowie der übrigen Formen, zeigt, wie 
sehr der Standpunkt des Verf. ihn zu einer Menge 
von Unrichtigkeiten hinriss, welche Jedem, welcher 
auch nur einige Erfahrung in diesem Gebiete hat, so
gleich in die Augen fallen. Da es weder unsere Ab
sicht sein kann, noch es überhaupt der Raum dieser 
Blätter gestattet, den Verf. bei der Beschreibung aller 
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einzelnen Formen zu begleiten, so wollen wir nur mit 
wenigen Worten seiner Entwickelung der Gemüths- 
krankheiten folgen.

le Melancholie wird charakterisirt als Depression 
es Gemüths vermöge eines herrschend gewordenen 

unangenehmen Gefühls. Damit ein solches unangenehmes 
e ühl herrschend werde , wird immer die Einwirkung 

eines äussern unangenehmen Ereignisses, eines Verlustes 
u' s. w. vorausgesetzt; ja nach der Grösse der Ein- 
drücke und nach der Empfindlichkeit des Gemüths soll 
sich dann der Grad der traurigen Gemüthsstimmung 
richten. —Dies ist zwar für gesunde psychische Ver
hältnisse richtig, aber durchaus nicht für krankhaft 
veränderte, und gerade das Unmodifirte der traurigen 
Gemüthsstimmung, der Umstand, dass entweder sehr 
geringfügige äussere Einflüsse den bereits krank ge- 
woi enen Menschen in weit höherem Grade afficiren, 
ja dass solche äussere Einwirkungen gar nicht noth
wendig sind, unterscheidet die Melancholie charakteri
stisch von dem in der Breite der Gesundheit liegenden 
Depressionszuständen des Gemüths. Bei diesen steht 
äussei e Einwirkung und Gemüthsstimmung im Verhält- 
niss, bei dem Melancholiker ist dieses Verhältniss auf
gehoben : er fühlt in sich ohne sein Zuthun und ohne 
entsprechende Einwirkung der Aussenwelt eine Menge 
trauriger Gefühle entstehen, von denen er gar nicht 
angeben kann, woher sie kommen. Die Kranken pfle
gen gewöhnlich zu sagen , dass diese Gefühle ihnen 
aufgezwungen werden, die meisten derselben erkennen 
ziemlich lange ihren Zustand noch richtig, beklagen 
und beschweren sich bitterlich über denselben, und na
mentlich martert sie ein ihnen unerträgliches Angst
gefühl. Es ist ferner psychologisch unrichtig, wenn 
der Verf. sagt, dass die Aufmerksamkeit des Melancho
likers mit grosser Energie auf irgend einen bestimmten 
Gegenstand gerichtet und concentrirt sei, auf welchen 
er auch alle Reproductionen beziehe und mit denen er 
sich auch ausschliesslich beschäftige. Aufmerksamkeit, 
als wi üiliche Richtung des Geistes auf Sinnesan- 
schauunoen oder Vorstellungen, geht den Melancholi
ker ab. t leproduc.rt nicht etwa willkürlich die trau
rigen V erste ungen, sondern diese drängen sich ihm 
unwillkürlich au und füneu sein ganzcs Bewusstsein 
uus. Und gera e leses unwillkürliche und unmodifirte 
Auftauchen solcher tiaurigcn Vorstellungsreihen cha- 
rakterisirt wesentlich die psychische Krankheite und 
deren specielle Form, die Melancholie. Die Vorstel- 
lungsthätigkeit ist gleichfalls bei der Melancholie mit 
afficirt, indem der Wechsel der Vorstellungen auch in 
«en meisten Fällen ein zu langsamer ist. Ebenso ist 
auch das Streben der Kranken verändert, und zwar in 
der grossen Mehrzahl der Fälle verändert. Wo sich 
zu der Melancholie anhaltende Aufregung des Willens 
gesellt,. entstehen entweder Mischungszustände von 
Melancholie und Manie, oder Übergänge von einer 

Form zu der andern. Hätte der Verf. praktische Er
fahrungen im Gebiete der Psychiaterie, so würde es 
ihm nicht entgangen sein, dass in jeder concreten Form 
der psychischen Krankheiten nicht etwa blos ein soge
nanntes Grundvermögen des Geistes erkrankt sei. Wol 
sind wir noch darauf angewiesen, aus dem verwalten
den Leiden des einen oder des andern für die Krank
heit der Namen zu entlehnen, da wir zur Zeit nur auf 
die symptomatologische Beschreibung derselben An
spruch machen, daraus folgt aber nicht, dass man die 
nothwendig zu einer Form gehörenden Störungen der 
andern geistigen Thätigkeiten unberücksichtigt las
sen dürfe.

Auf das somatische Leiden der Melancholiker ist 
fast gar keine Rücksicht genommen, was dieses doch 
jedenfalls, selbst wenn es nach des Verf. Ansichten 
ein blos die psychischen Krankheiten begleitendes wäre, 
in höhßrm Maasse verdient hätte; nirgends aber wird 
der Versuch gemacht, die erfahrungsmässig beobachte
ten körperlichen Krankheitssymptome mit den psychi
schen Leiden in Verbindung zu setzen; . der Verf. hätte 
doch wenigstens zeigen müssen, wie aus den psychi
schen Leiden die somatischen folgen. Ebenso sind bei 
den Ursachen der Melancholie körperliche Krankheiten 
auch nicht mit einem Worte erwähnt, während doch 
früher zugestanden worden ist, dass unter Umständen 
die psychische Krankheit eine directe Folge einer so
matischen Veränderung sein könne. Auch der Hellu- 
cination ist unter den erregenden Ursachen mit keiner 
Sylbe gedacht.

Die verschiedenen Formen der Melancholie, die 
erotische, religiöse, hypochondrische, das Heimweh, der 
Trübsinn, der Lebensüberdruss u. s. w., sollen von der 
verschiedenen Form der erregenden Ursachen abhän
gen, was wir nur für das Heimweh zugeben können. 
Alle diese Formen sind nämlich nur nach dem Inhalt 
des Deliriums unterschieden, und es ist unrichtig — ob
gleich auch diese Unrichtigkeit mit der Grundansicht 
des Verf. zusammenhängt — dass sie von der Form 
der ursächlichen Momente abhängig seien, wonach 
jede religiöse Melancholie aus religiöser Schwärmerei, 
jede Melancholie mit Lebensüberdruss in folge eines 
vergeudeten Lebens entstehen müsste. Dem wider
spricht aber die Erfahrung alle Tage.

Bei der Behandlung der Melancholie ist nur der 
psychischen, nicht der somatischen Curmethode Er
wähnung geschehen. Hier hätte sich der Verf. an 
Heinroth ein Beispiel nehmen können, der als Arzt so 
hinlänglich von dem heilsamen Erfolge dieser Mittel 
überzeugt war, dass er trotz seiner theoretischen An
sichten eine recht gute somatische Behandlungsweise gab.

Auf gleiche Weise sind die übrigen Formen der 
psychischen Krankheiten dargestellt, und es genügt 
deshalb, die von Hrn. J. unterschiedenen Arten nur in 
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kurzer Zusammenstellung aufzuführen, indem aus die
ser die eigenthümlichen, obwol nicht eben glücklichen 
Ansichten des Hrn. Verf. noch weiter hinlänglich er
kannt werden können.

Die Krankheiten der Beproductionskraft zerfallen 
in Anomalien derselben dem Grade und der Form 
nach. Zu den Anomalien der Reproductionskraft dem 
Grade nach gehört die Zerstreutheit und das Vertieft
sein (sind dies denn aber Seelenkrankheiten ?), zu den 
Anomalien der Form nach gehören die Krankheiten 
des Gedächtnisses, der Einbildwngslhäligkeit, der Phan
tasie und der Denkkraft. Unter den Krankheiten des 
Gedächtnisses werden speciell aufgeführt die Beschränkt
heit, die Kürze, die Langsamkeit, die Untreue dessel
ben und die Vergesslichkeit. Einbildungsthätigkeit und 
Phantasie werden so unterschieden: erstere ist das 
Vermögen der Seele, vermittelst dessen veränderte Re- 
productionen ohne unser Zuthun ins Bewusstsein ein
treten, letztere ist das Vermögen, veränderte Repro- 
duction unwillkürlich zusammenzusttllcn. Die specielle 
Form der Krankheiten der Einbildunnsthätigkeit ist der 
Wahnsinn, beruhend auf dem Fixirtsein von Wahnvor
stellungen, welche das gesammte geistige Leben auf 
sich beziehen; die speciellen Formen der Phantasie
krankheiten sind Phantasterei und Schwärmerei. Als 
Krankheiten der Denkkralt werden unterschieden die 
Formen des Blödsinns, der Verwirrtheit und der 
Narrheit.

Die Krankheiten des Strebens zerfallen in die 
Sthenie und Asthenie des Triebes; erstere gibt die Toll
sucht mit ihren Modificationen, der Mordwuth, geilen 
Wuth und Tanzwuth, letztere hat keinen besonder« Na
men gefunden.

Eben erhält Rec. die zweite Aullage der Schrift. 
Während früher dieselbe nur in Commission gegeben 
war, hat jetzt die Brockhaus’Sche Verlagshandlung den 
Verlag übernommen , und es ist so der unveränderte 
Abdruck der ersten als zweiten Auflage erstanden.

Mit einem ganz andern Gefühle wenden wir uns 
zu der zweiten der oben angezeigten Schriften. Schon 
aus einigen früher über Gehirn- und Rückmarksirri- 
tation geschriebenen Aufsätzen liess sich von einer Be
arbeitung der psychischen Krankheiten Seitens des Hrn. 
Verf. etwas Tüchtiges erwarten. Diese Erwartungen 
sind in Erfüllung gegangen. Hr. Griesinger hat in der 
vorliegenden Schrift die vorzügliche Schule Zellers, un
ter dessen Leitung er mehre Jahre Secundärarzt an der 
Heilanstalt Winnenthal war, und die eigene sich überall 
Luft machende Genialität sattsam beurkundet. Das Buch 
füllt wirklich eine Lücke aus und ist als Lehrbuch 
Ärzten und Studirenden zu empfehlen.

In dem Vorwort wird die Nothwendigkeit zu er
richtender regelmässiger psychiatarischer Kliniken her- 
vorgehobßn und die grobe Vernachlässigung des Stu
diums der Psychiaterie getadelt. Und mit Recht! Denn 
es bleibt ja bis auf den heutigen Tag noch immer das 
Wort Spurzheim’s wahr, dass der Staat von seinen Ärz
ten wol verlangt, Thierheilkunde zu kennen, Seelen
heilkunde aber nicht. „Der Staat, sagt Hr. G., welcher 
Niemandemeinen Verband anlegen lässt, ohne dass er 

dazu seine Fähigkeiten und praktische Übung nachge* 
wiesen hätte, gestattet es, dass die subtilsten Fragen 
über zweifelhafte Gemüthszustände über den Köpfen 
der Angeschuldigsten weg von Ärzten debattirt werden? 
welche noch nie eines Geisteskranken ansichtig gewor
den sind oder einen solchen zum ersten Male in dem 
Augenblicke sehen, wo sie über seinen Seelenzustand 
und damit über seine Todeswürdigkeit oder Freisprechung 
ein Urtheil abzugeben haben. Die gänzliche Unsicher
heit dieser Urtheile hat dieselben bei den Juristen, völlig 
mit Recht, um ihren Credit gebracht/*

Die Grundansichten des Verf. sind materialistisch 
oder, um den üblen Klang dieses Wortes zu vermeiden, 
somatisch, er tröstet sich übrigens über ihm deshalb 
drohende Vorwürfe damit, dass es einmal so sei, dass 
unsere Wissenschaft von der Anatomie und auch von 
Abstractionen auszugehen habe. Nach diesen Grund
ansichten werden die Seclenthätigkeiten in derjenigen 
Einheit mit dem Leibe und namentlich mit dem Gehirn 
aufgefasst, welcher zwischen Function und Organ be
steht, sodass Vorstellen und Streben in gleicherweise 
als die Thätigkeiten, die spezifischen Energien des Ge
hirns erscheinen, wie dies die Leitung in den Nerven, 
die Rellexaction in dem Rückmarke ist. Nach der empi
rischen Betrachtungsweise ist daher, mit kurzen Wor
ten ausgedrückt, die Seele die Summe aller Gehirnzu
stände. Durch diese empirische Betrachtungsweise wer
den aber metaphysische Fragen darüber, was als See
lensubstanz in diese Relationen des Empfindens, Vor- 
stellens und Wollens eingehe, nicht ausgeschlossen, so
wie dem menschlichen Seelenleben sein ganzer Reich
thum und die Thatsache der freien Selbstbestimmung 
unberührt bleibt. Hr. G. nimmt somit auch Krankheiten 
der Seele an, sowie wir auch von Krankheiten anderer 
Functionen reden; Krankheiten der Functionen aber 
gehen immer nur aus blos symptomatologischer Be
trachtungsweise hervor, und aus dieser ist auch die 
Aufstellung der ganzen Gruppe der psychischen Krank
heiten entstanden. Zur Ausübung der Functionen wer
den Organe erfordert; — welches Organ dient für die 
psychischen Verrichtungen £ Das Gehirn (welche Be
hauptung aus physiologischen und pathologischen That- 
saehen nachgewiessen wird). Somit ist in den psychi
schen Krankheiten Erkrankung des Gehirns jedes Mal 
nothwendig vorhanden, entweder ein primäres idiopa
thisches Leiden desselben, oder ein secundäres und 
consensuelles. Beruht somit alles Irrsein auf Gehirn- 
aifection, so gehören doch bei weitem nicht alle Ge- 
hirnkrankheiten zu den Geisteskrankheiten; letztere 
fassen wir aber nur symptomatologisch auf und be
greifen unter ihnen solche Gehirnaffectionen, bei denen 
Anomalien, Störungen im Vorstellen und Wollen die 
für die Beobachtung hervorstechendste Symptomengruppe 
bilden. Freilich sind wir zur Zeit noch nicht im Stande, 
das Zustandekommen der Symptome in exacter Weise 
von den Veränderungen der Gewebe ableiten zu kön
nen, was übrigens nicht nur die Psychiaterie, sondern 
auch andere Fächer der praktischen Medicin gleich
mässig trifft.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Mandl in Jena. Druck und Verlag von F. A. Krockhaus in I«espKig.
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(Fortsetzung aus Nr. 198.)
^Nach der Feststellung der Grundbegriffe folgt Einiges 
über Untersuchung des Gehirns, an welches sich im 
dritten Abschnitte physio - pathologische Vorbemerkungen 
über das Seelenleben anknüpfen, welche den theo
retischen physiologischen Ansichten zur eigentlichen 
Stütze dienen. Dieser Abschnitt ist von reichem Inter
esse, und wir müssen die Leser um so mehr auf die 
Schrift selbst verweisen, als es nicht möglich ist, mit 
kurzen Worten die gewonnenen Resultate sammt ihrer 
Begründung zu geben. Indem wir auf Letzteres ver
zichten, theilen wir nur die Hauptgedanken des Verf. 
mit, obschon die Losreissung aus dem sie Verbindenden 
das richtige Verständnis» derselben erschweren dürfte.

In einer besonders nahen Beziehung zu den gei
stigen Processen stehen die sämmtlichen freien Ober
flächen des grossen Gehirns, die der Rindensubstanz 
sowol als die Ventrikularwandungen, da es durch
schnittlich Erkrankungen dieser Oberflächen sind, wel
che den Symptomencomplex des Irrseins geben. Tiefer 
im Innern der Gehirnsubstanz stattfindende Desorgani- 
sation pflegt von motorischen Störungen begleitet zu 
sein, und diese gesellen sich auch zu den Geisteskrank
heiten, wenn sich die Läsion von der Oberfläche der 
Ventrikel oder der Rinde etwas mehr in die Tiefe er
streckt.

Das psychische Leben erscheint als steter Fluss 
( von Aussen nach Innen und von Innen nach Aus
sen —); es beginnt in den Sinnorganen und tritt in den 
Bewegungsorganen wieder nach Aussen, mit oder ohne 
sensitiv e eiception, unter dem Schema der Reflex
action. wlnc len diese beiden Grundacte des psychi
schen Lebens schiebt sich, von der Empfindung ange- 
regt, immei me ir etwas Drittes ein, gleichsam ein Sei
tengebiet der Empfindung, <jas zwischen Empfindung 
und motorischem Impuls in der Mitte liegt, das Gebiet 
ues Vorstellens, innei la dessen das ganze geistige 
Leben des Menschen spielt. Das klare, recht deutliche 
Vorstellen scheint Sache des grossen Gehirns zu sein!

Es folgt nun eine geistreiche Vergleichung des geisti
gen Geschehenens innerhalb des Vorstellens mit dem Ge
schehenen innerhalb der sinnlichen Empfindung, ferner 
das Verhältnis» des Vörstettens und der Bewegung, wo 
die Bewegungsanschauungen besonders hervorgehoben 

und aus der Einmischung derselben in das Vorstellen 
Triebe und Wollen hergeleitet werden. Bei dem Triebe 
sind es nicht einzelne klare Vorstellungen, wie bei dem 
Wollen, sondern Empfindungen und Gefühle, welche 
Bewegungsanschauungen erregen und damit das moto
rische Nervenorganen nach den Muskelgruppen deter- 
miniren. Mit Recht macht der Verf. aber darauf auf
merksam, wie auch bei dem hohem Wollen das Fun
damentalgesetz der Reflexaction sich noch erkennen 
lasse, indem es auch die Geistesgesunden treibt und 
drängt, sich seiner Vorstellungen in Handlungen zu 
entäussern. — Die Thatsache der menschlichen Frei
heit wird mit der Thatsache des Widerstreits im Be
wusstsein in Verbindung gebracht, welcher Widerstreit 
selbst wieder aus den Gesetzen der Ideenassociation 
und den contrastirenden Vorstellungen hergeleitet wird. 
Eine der wesentlichsten Bedingungen aller Freiheit ist 
der Zustand der Besonnenheit, d. h. des normalen Auf
einanderwirkens des Vorstellens, wobei neben den im 
Flusse befindlichen Vorstellungen auch contrastirende 
oder überhaupt beschränkende geweckt werden. — Auf 
ähnliche Weise werden die Metamorphosen des Ich im 
gesunden Zustande (durch die fortschreitende Entwicke
lung) und durch Krankheit betrachtet, ferner das Füh
len, das Gemüth, die Stimmungen und Affecte, die 
Vernunft und ihre Störungen und endlich kurz die Mög
lichkeit der Rückbildung des Irrseins.

Dem kundigen Leser wird in dieser Auseinander
setzung die Fassung der leitenden Grundsätze nach 
Herbarth’schen Principien nicht entgangen sein, wobei 
jedoch der Verf. seinen Scharfsinn besonders auf Dar
stellung der psychisch-anthropologischen Lebensprocesse 
verwandt hat, ein Streben, was um so anerkennungs- 
werther ist, als solche Versuche einer wissenschaftli
cher Bearbeitung der psychischen Anthropologie noch 
nicht zu den häufigem Erscheinungen gehören. Auch 
Hr. G. hätte somit seinem Buche den vielversprechen
den Titel, „gestützt auf psychologische Grundsätze“ hin
zufügen können!

Im vierten Abschnitt werden die einzelnen elemen
taren Störungen, welche sich in den speciellen Formen 
der psychischen Krankheiten verschieden gruppirt wie
derholen, nämlich die sensitiven, motorischen und gei
stigen (Vorstellungs -) Anomalien, abgehandelt. Da der 
Verf. die Formen der einzeln psychischen Krankheiten 
nicht nach dem vorzugsweise afficirten geistigen Grund
vermögen bestimmt, so wurde dies allerdings nothwen-
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dig, um Wiederholungen zu vermeiden; auch hat da
durch die klare Darstellung derselben nur gewonnen. 
Mit Recht wird auf. das Entstehen gewisser Stimmun
gen, Urtheile, Affecte und Willensimpulse von innen 
heraus, durch Krankheit des Seelenorgans, Gewicht 
gelegt, wodurch das harmonische Verhältniss zwischen 
Aussenwelt und den innern geistigen Zuständen aufge
hoben wird. Die Schule Zellers beurkundet Hr. G. 
äusser andern dadurch, dass er das häufige Vorkom- 
men von Gemüthsanomalien, namentlich melancholischer 
Zustände, Angst, Traurigkeit, Unruhe im Beginne des 
Irrseins besonders hervorhebt. Durch diese ohne will
kürliches Zuthun veränderten Gemüthszustände erklärt 
sich zugleich das veränderte Benehmen der Kranken, 
ihre Abneigung gegen frühere Beschäftigungen, ihre 
Abscheu vor Gesellschaft und die Neigung zur Einsam
keit u. s. w., sowie eine Menge Wahnvorstellungen 
durch sie entstehen, indem die Kranken, je nach ihren 
verschiedenen Bildungsstufen sich ihren veränderten 
geistigen Zustand zu erklären versuchen. — Die ent
gegengesetzten Zustände des fröhlichen Irrseins werden 
mit Guislain fast immer für secundär erklärt. — Die 
Anomalien des Denkens zeigen sich entweder nur in 
formaler Beziehung durch zu grosse Langsamkeit oder 
normwidrig beschleunigten Ablauf der Vorstellungen, 
wodurch in höherm Grade Verworrenheit entsteht, oder 
in dem falschen Inhalt, den Wahnideen. Diese Wahn
ideen sind entweder blosse Erklärungsversuche der 
krankhaften Stimmungen und Alfecten, oder sie ent
stehen mit der zufälligen Abruptheit der Hailucinationen 
oder jener sonderbaren, bizarren Gedanken, die sich 
selbst dem Gesunden mitten in den Kreis seiner ern
stesten Beschäftigungen eindrängen können. — Dass 
alle Wahnideen nur auf eine von diesen beiden Arten 
entstehen sollten, kann dem Verf. nicht zugegeben 
werden; eine sehr grosse Anzahl derselben entstehen 
aus directer Folge vorausgegangener Hallucinationen 
und Illusionen, manche derselben auch auf eine dem 
Irrthum analoge Weise durch falsche Verbindung 
von Vorstellungen. — Von den Anomalien des Wollens 
ist die Willensschwäche und Willenlosigkeit die Folge 
theils von Trägheit des Vorstellens, theils der bestehen
den Gemiithsstimmungen; Willenssteigerung ist begrün
det theils auf dem Gefühl erhöhter körperlicher und 
psychischer Kraft, theils’ gleichfalls auf den vorhandenen 
Gemüthsbewegungen.

Von den sensitiven Elementarstörungen werden, 
wie sie dies auch durchaus verdienen, vorzugsweise 
die Hallucinationen und Illusionen ausführlicher bespro
chen. Dem Verf. standen hier allerdings schöne Vor
arbeiten zu Gebote, die er aber auch gewissenhaft 
benutzt hat. Sowol die Entstehung und das Vorkom
men, als die Bedeutung derselben für das Irrsein sind 
klar und anschaulich dargestellt, auch im Allgemeinen, 
für die höhem Sinne wenigstens, bei den Arten der 

Sinnestäuschungen gut von einander getrennt. Um so 
mehr muss es aulfallen, wenn (S. 81) eine Beobach
tung Esquirol’s, welche dieser selbst bei den Illusionen 
des Gesichtssinnes erzählt, und welche auch offenbar 
zu denselben gehört, bei den Gesichts-Hallucinationen 
aufgeführt wird, und wenn ebenso mit den Gehörshal- 
lucinationen eine Menge von blossen Illusionen dieses 
Sinnes angeführt worden. Ob übrigens das für wahr 
Halten von Hallucinationen genüge, um geisteskrank zu 
sein, sondern Geisteskrankheit immer von einer tiefen 
psychischen Verstimmung oder ausgebildeter Wahnvor
stellung begleitet sein müsse, dürfte für manche Fälle sehr 
zweifelhaft sein, obschon uns die gleiche Ansicht ge
wichtiger Autoritäten nicht unbekannt ist. — Die moto
rischen Elementarstörungen sind kurz weggekommen 
und es ist fast nur ihre bekannte Wichtigkeit für die 
Prognose erwähnt.

In dem Abschnitte „das Irrsein als Ganzes,“ wird 
die grosse Ähnlichkeit desselben mit Traum- und son- 
nambulen Zuständen hervorgehoben, sowie das acute 
(Fieber-) und chronische (Irren-) Delirium mit Recht 
als ihrem Wesen nach gleiche Processe dargestellt 
werden.

Die Ätiologie und Pathogenie sind im zweiten Buche 
vorurtheilsfrei und sorgsam bearbeitet; psychischen und 
somatischen Ursachen wird gleiches Recht, obschon der 
Verf. nach seinen eigenen Erfahrungen die psychischen 
Ursachen für etwas an Zahl überwiegend hält. Nach 
unsern (Rec.) Ansichten, sollte man indess bei den psy
chischen Gelegenheitsursachen nie nachzuforschen, ver
gessen, ob auch dieselben blos scheinbar für solche 
gelten, indem ihrer Einwirkung häufig jener veränderte, 
von innen heraus entstandene Gemüthszustand voraus
geht, in Folge dessen der bereits in den Anfangssta
dium der Krankheit stehende Kranke gegen äussere 
Einwirkungen ganz anders und heftiger reagirt. Dies 
wird häufig für die Ursache der psychischen Krankheit 
gehalten, obschon es nur die böige schon begon
nener ist. -— Hr. G. macht übrigens, wo sich die Ge
legenheit dazu findet, darauf aufmerksam, wie sehr 
eine genauere, wissenschaftlicher bearbeitete Ätiologie 
noch immer grosses Bedürfniss sei, obgleich die deut
schen Psychiatriker von jeher darauf mehr Sorge ver
wandten, als Engländer und Franzosen, welche sich 
mit ganz abstract gehaltenen Tabellen begnügen. Letztere 
bestechen das Auge des in die Verhältnisse nicht näher 
Eingeweihten, sind aber in der Wirklichkeit durchaus 
unbrauchbar, — Dje Wirkungsweise der ursächlichen 
Momente ist, soweit dies der Raum des Buchs ver- 
stattete, im einzeln angegeben; sie bewirken sämmtlich 
psychiches Erkranken auf doppelten Wege, entweder 
durch nervöse Irritation des Gehirns oder durch Ent
wicklung von Hyperämien in der Schädelhöhle. Es ist 
besondere Sorgfalt darauf verwendet, die für die Haupt
gruppen der psychischen, somatischen und gemischten 
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^sächlichen Momente nachzuweisen, und auch diese 
^rstellung müssen wir als gelungen bezeichnen. — 
.en Krankheiten des Unterleibes ist nach unserer An- 

sicht zu Wenig Werth als ätiologisches Moment gege- 
bew? obgleich auch wir den vielfach mit demselben ge- 
tr’ebenen Misbrauch nicht verkennen. — Gleichsam 

Resultat der Ätiologie stellt der Verf. den Schluss* 
s^tz auf: ..dass alle Herabsetzungen der Ernährung, 
alle wahren Schwächenzustände, dass ferner alle Um
stände, durch welche das Nervensystem überreizt wird, 
alle, welche Congestion nach dem Centralorgan begün
stigen, alle überhaupt, welche die Ausbildung und Fixi- 
rung der nervösen Constitution zur Folge haben, zu 
Ursachen des Irrseins werden können.

Das dritte Buch enthält die Form der psychischen 
Krankheiten; die Analyse der Beobachtung ergibt über
haupt zwei grosse Gruppen psychisch anomaler Grund
zustände als die beiden wesentlichsten Verschieden
heiten des Irrseins, indem dieses entweder auf dem 
krankhaften Entstehen, Herrschen, Fixirtbleiben von 
Affecten und affectartigen Zuständen beruht (Hypochon
drie} Melancholie, Tobsucht und Wahnsinn) oder in 
Störungen des Vorstellens und Wollens besteht, die 
nicht von dem Herrschen eines affectartigen Zustandes 
herrühren, sondern ein ohne tiefere Gemüthserregtheit, 
selbständiges, beruhigtes, falsches Denken und Wollen 
darstellen, meist mit dem Charakter psychischer Schwä
che, Verrücktheit und Blödsinn. Bei jeder Hauptform 
wird nicht blos das Leiden der vorzugsweise ergriffe
nen psychischen Seite genauer dargestellt, sondern ge
zeigt, wie immer das geistige Leben in weit grösserm 
Umfange afficirt ist, selbst dort, wo dies am beschränk
testen zu sein scheint, bei den fixen Ideen. Rec. kann 
nach seinen Erfahrungen darin dem Verf. nur beistim
men. — Bei den verschiedenen Formen des Irrseins 
werden die psychischen Veränderungen gewöhnlich in 
der Reihenfolge besprochen, dass zuerst die Anomalien 
der belbstempfindung, der Triebe und des Wollens, 
dann die des Vorstellens, zuletzt die der Sinnes-Em
pfindung und Bewegung beschrieben werden. Und ge
rade dadurch erstehen diese Formen als nach der Na
tur gezeichnete Abbilder, nicht, wie wir dies z. B. in 
der Schuft des Hrn. Jäger finden, als blosse Parade
stücke des Handbuchs.

Von der Schilderung der einzelnen Krankheiten 
müssen wir die Melancholie als die gelungenste und 
sorgfältigste bezeichnen, während uns die Darstellung 
des Wahnsinns nicht befriedigt hat. Wie auch in der 
Melancholie, wenigstens in den spätem Perioden der
selben, die den Kranken beherrschenden Wahnvorstel
lungen den wesentlichen Charakter des Erklärungsver- 
SS haben, wird anschaulich gezeigt, sowie dass 
Wille, Triebe und Bewegungen den herrschenden Af
fecten entsprechen. Diese selbst aber bestehen als die 
wesentliche die Melancholie charakterisirende Seelen

störung in einem psychisch-schmerzhaften Zustande, 
in einem Gefühl von tieferem geistigen Unwohlsein und 
Veränderung der eigenen Persönlichkeit, von Unfähig
keit zum Handeln, von Niedergeschlagenheit und Trau
rigkeit, von einer totalen Herabstimmung des Selbstge
fühls. Als Hauptformen der Melancholie werden die in 
sich versunkene Schwermuth (mit Stumpfsinn), die 
Schwermuth in Äusserung negativer zerstörender Triebe, 
und die Schwermuth in anhaltender Willensaufregung 
als Übergangsstufe zur Tobsucht unterschieden. Da
durch wird die symptomatologisch aufgestellte Gruppe 
der Monomanien umgangen, welche ihren Platz ihrer 
Natur gemässer theils bei der Schwermuth und Tob
sucht, theils bei der Verrücktheit finden. Auch darin 
können wir mit dem Verf. nur übereinstimmen; denn 
eine und dieselbe Wahnvorstellung und derselbe zer
störende Trieb, welche den Kranken beherrschen, können 
bald zu dieser, bald zu jener Hauptform gehören; der 
Wissenschaft ist aber nicht damit genutzt, dass man 
dieselben unter einem gemeinsamen Namen zusammen
fasst und gleichfalls als Hauptform betrachtet wissen 
will, wo nur Verschiedenes vereinigt und Zusammen
gehöriges getrennt werden muss.

Der Depression der Selbstempfindling in der Schwer
muth stehen die psychischen Exaltationszustände gegen
über. Ihre Grundform ist die Manie, welche in zwei 
verschiedene, aber eng mit einander zusammenhängende 
Formen, die Tobsucht und den Wahnsinn zerfällt. In 
beiden soll das Grundleiden in einer Störung der moto
rischen Seite des Seelenlebens, und zwar in der Art 
bestehen, dass das Streben frei, losgelassen, unge
bunden gesteigert sich zeigt, und dass damit das Indi
viduum erhöhte Kraftäusserung empfindet. Dies ist zwar 
für die Tobsucht vollständig begründet, kann aber nach 
des Ree. Ansicht für den Wahnsinn nicht zugegeben 
werden, dessen Schilderung eben deshalb weit unbe
friedigender ausgefallen ist; und wenn der Verf. selbst 
sagt (S. 209): „aus diesem Triebe zu vermehrter psy
chischer Bewegung von innen nach aussen, welche den 
Mittelpunkt der maniacalischen Störungen ausmachen, 
ergeben sich als von einem gemeinsamen Ursprünge 
diese beiden, in ihrem Wesen und in ihrer reinen Äus
serungsweise bald sehr verschiedenen hormeiP’, so würde 
es eben passender gewesen sein, wegen dieser grossen 
Verschiedenheit des Wesens und der reinen Äusserungs
weise diese beiden Krankheiten nicht unter eine Form 
zu bringen.' Wir können mit dem Verf. nicht überein- 
men, wenn er das ausschweifende Wollen im Sinne 
bestimmter Wahnvorstellungen als das Grundleiden im 
Wahnsinne bezeichnet, sondern es sind hier zunächst 
die Wahnvorstellungen, in deren Folge das Wollen 
ausschweifend werden kann; dass beide mit erhöhtem 
Selbstgefühl sich verbinden, wird damit nicht in Abrede 
gestellt. Wahnsinn und Verrücktheit, wie beide vom 
Verf. dargestellt werden, stehen sich ihrem Wesen und 
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ihrer Äusserungsweise nach weit näher, als Tobsucht 
und Wahnsinn, obwol beide getrennt werden, da die 
Verrücktheit den psychischen Schwächezuständen beige
zählt wird. Das Zusammenwerfen des Wahnsinns mit 
der Tobsucht unter die Form der Manie hat etwas 
durchaus Gezwungenes, und es ist auch dem Verf. 
nicht gelungen, das Unnatürliche dieser Verbindung 
verschwinden zu machen. Übrigens ist die Schilderung 
der Tobsucht und ihrer Modificationen geschickt durch
geführt, die Beschreibung des Wahnsinns aber hat aus 
den angeführten Gründen gelitten.

Unter den psychischen Schwächezuständen werden 
die partielle und allgemeine Verrück theit (demence) und 
der secundäre Blödsinn, die gewöhnliche Ausgangsform 
ungeheilter psychischer Krankheiten, abgehandelt; der 
angeborne Blödsinn und Kretinismus worden ausge
schlossen. Alle diese Formen sind secundäre aus an
dern hervorgegangene Zustände und unheilbar.

Eine dankenswerthe Zugabe hat die Schrift dadurch 
erhalten, dass Hr. G. der Abhandlung jeder einzelnen 
Form kurze Krankengeschichten als Beispiele angehängt 
hat, was gewiss das Verständniss bei jenem Theile 
der Arzte und der Studirenden, welche Irre nicht zu 
sehen bekommen können, wesentlich erleichtert. Die 
Beispiele sind passend gewählt.

Im vierten Buche folgt die pathologische Anatomie 
der psychischen Krankheiten, auf welche der Verf. be
sondere Sorgfalt verwendet hat, und von der er selbst 
sagt, dass dieser Theil seiner Untersuchungen nicht 
ohne Resultat geblieben sein dürfte, was man ihm auch 
gern zugestehen wird. Vorzüglich ist die französische 
Literatur benutzt, da die deutschen Psychiatriker im 
Ganzen, äusser dem verdienstvollen Bergmann, ihre 
Aufmerksamkeit weniger auf diesen Theil gewendet 
haben. — Jede Frage nach einer für das Irrsein speci- 
fischen Läsion des Gehirns wird als eine a priori sinn
lose verworfen. Die constantesten und wichtigsten ana
tomischen Läsionen finden sich bei den Irren auf der 
Gehirnoberfläche, theils der äussern Gehirnperipherie, 
theils der Ventrikularwandungen. Ausserdem werden 
als besonders häufig hervorgehoben die Trübungen und 
Verdickungen der Arachnoidea und die Hämorrhagien 
in den Sack derselben, sowie die Affection der Pia, 
und der Gehirnrinde, deren Verwachsungen unter ei
nander und die oberflächlichem oder tiefem Erweichun
gen der letztem. Doch ist das Irrsein nicht selten das 
Ergebniss einer blos nervösen Irritation des Gehirns, 
häufiger aber das Symptom anatomischer Läsion, und 
zwar hyperämischer und exsudativer Processe. — Da 

alle diese Affectionen indess auch auf sympathischen 
Wegen entstehen können, so ist auch die hierher ein
schlagende pathologische Anatomie der übrigen Organe 
erörtert, unter denen besonders die Anomalien der Re- 
spirations- und Circulationsorgane nach den überein
stimmenden Erfahrungen der besten Irrenärzte hervor
gehoben sind.

Das fünfte Buch enthält die Prognostik und die 
Therapie. Die Prognose hängt ab von dem Stadium 
der Krankheit oder ihrer Form, von der Dauer dersel
ben, von den sie bedingenden ätiologischen Momenten 
und von wichtigem, innerhalb des Krankheitsverlaufes 
eintretenden Veränderungen. In der Therapie wird der 
psychischen und somatischen Behandlung eine absolut 
gleiche Berechtigung zugeschrieben, ein strenges Indi
vidualismen und eine möglichst bald begonnene Kur 
gefordert, und die frühzeitige Unterbringung der Kran- 
keu in gut eingerichtete Irrenanstalten für die meisten 
Fälle als nothwendig bezeichnet. Vorurtheile und die 
Sünden der frühem (— zum Theil auch noch bestehen
den —) schlechten Anstalten lassen aber nur selten 
diesen frommen Wunsch in Erfüllung gehen, obschon 
davon die Heilbarkeit der Fälle vorzugsweise mit ab
hängig ist. In der speciellen Angabe der einzelnen 
Mittel wird die Anwendung des allgemeinen Aderlasses 
nur für wenige Fälle beschränkt, die der örtlichen Blut
entziehungen, namentlich im Beginne der Krankheit, 
hingegen empfohlen, Narcotica werden im Allgemeinen, 
mit Ausnahme der Digitalis verworfen, die Datura 
strammonii, welche unsere überrheinischen Nachbarn 
gegen Hailucinationen, namentlich des Gehörs empfeh
len. soll versucht werden. Auch Hr. G. warnt vor dem 
verbreiteten Vorurtheile, als ob man bei Irren immer 
bedeutend grösserer Arzneidosen bedürfe; es ist dieser 
Gebrauch nach unsern (Ree.) Erfahrungen, namentlich 
auch in der gewöhnlichen Landpraxis zum oft grossen 
Nachtheile der Kranken nur zu gewöhnlich. — Unter 
den psychischen Mitteln ist die Arbeit das erste und 
wichtigste, dann folgt der Unterricht; die Handhabung 
der Religion bei Behandlung der Irren bedarf grosser 
Vorsicht. Das System der No-Bestraint (Abschaffung 
aller physischen Zwangsmittel) wird als einseitig und 
als ein Excess der Philanthropie verworfen, und so 
zeigt sich auch hier der Verf. als vorurtheilsfreier Ken
ner des Irrenwesens.

Die äussere Ausstattung des Buchs ist gut und der 
Druck correct, und so kann dasselbe auch in dieser 
Beziehung empfohlen werden.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hftnd in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brocfchaug in Leipzig.
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P s y c h i a t e r i e.
Schriften von Jäger, Griesinger und Mahir.

(Schluss aus Nr. 199.)
J)ie Schuft des Hrn. Mahir ist das Ergebniss seiner, 
wie es heisst, mit Unterstützung der baierischen Re
gierung unternommenen wissenscliaftlichen Reise. Fast 
scheint es so, als wolle man sich bequemen, den wirk
lich miserablen Zustand der Irren in Baiern zu verbes
sern; dass die Lage derselben eine wirklich klägliche 
sei, erklärt auch Hr. M. in dem Vorwort zu seiner 
Schrift eßen, obwol er dieses offene Geständniss spä
ter wieder durch schmeichelnde Redensarten etwas zu
zudecken sich bestrebt. „Bezüglich der Psychiaterie blieb 
kein Land so weit zurück, als Baiern; den schlechte
sten Winkel, die elendeste Hütte hielt es für schön und 
gut genug, um darin die armen Geisteskranken einzu
sperren und über die Unschuldigen das harte Urtheil 
der zeitlichen Verdammung und des frühem Todes, das 
Urtheil zu sprechen, welches über Verbrecher gefällt 
wird.1* Doch weiss der Verf., dass äusser der bei Er
langen bereits länger erbauten, doch noch immer nicht 
eingerichteten Anstalt, noch andere bei München, Würz
burg und anderorts neu errichtet werden sollen; „es 
liegen viele mit deutscher Gründlichkeit und einem vier
zigjährigen (!) Fieisse ausgearbeitete Baupläne vor.” 
Wenn aber Hr. M. gleich darauf in die begeisterten ec- 
statischen Worte ausbricht: „wer möchte noch länger 
zweifeln. dass bei dem zarten, wahrhaft väterlichen 
Herzen des grossen König Ludwig’s, des Königs, der 
nui iur das Wohl seiner Ünterthanen zu leben scheint; 
wer mochte zweifeln, dass unter dem weisen, gerech- 
en um gewissenhaften allerhöchst königlichen Mini- 

s eiium “tcht sogleich Hand ans Werk gelegt wird“ 
!vrÖnnen wir nur antworten, dass jeder 

Zei Huio? ist ensc11 unter diesen Umständen so lange ÄÄ bis der Zweifel durch dU
für da^ wen“ wenn der grosse König Lud- 

wl» ,a und wenn seiner ünterthanen zu leben 
r’hnn weise »eii k tlas allerhöchst königliche Ministerium weise, gerecht und «-ewissenhaft Fst so ist bis jetzt doch noch nichts &ewissennait ist, so ist 

Ser armen Irren geschehen Ve1rbesserunS ^r Lage 
vierzigjährigem Fieisse ausgearh?-^ we”n aapb mit 
deutsche Gründlichkeit sprechen1 ° en ®auPjan® J ie 
stand, dass andere deutschen StaatP.°
so lange zu den Vorarbeiten
für die baierische Langsamkeit. Wa,m Bai^rn
gen Staaten nachkommen wird, lasst sich deshalb noch 
nicht absehen.

Hr. M. hat die Schrift eigentlich für ano.ehcnde 
Irrenärzte, nicht aber zu dem Zwecke geschrieben, 

um seine subjectiven Ansichten kund zu geben; man
che Abschnitte in derselben scheinen indess mehr für 
Laien oder für besondere Zwecke geschrieben zu sein. 
So durfte der Verf. doch wol voraussetzen, dass an
gehende Irrenärzte die Schriften und Ansichten Guis- 
Iains kennen würden und hätte sich füglich die breite 
Auseinandersetzung derselben grössten Theils ersparen 
können. — In der Einleitung zu seiner Schrift spricht 
dann aber doch der Verf. seine eigenen Ansichten 
aus, und wir dürfen uns daher wol erlauben, dieselben 
einer ruhigen Kritik zu unterwerfen, wobei wir im vor
aus bemerken müssen, dass wir in mancher Hinsicht 
dem Hrn. Verf. mehr Klarheit, in mancher allerdings 
aber auch eine bessere Einsicht gewünscht hätten.

Den einfach mechanischen Zwangsmitteln wird mit 
Recht der Vorzug vor der manuellen Unterjochung von 
Seiten der Wärter gegeben. Wenn der Verf. aber bei 
dem Nutzen, welchen der Unterricht in Irrenanstalten 
bringt, sagt, dass in den Pariser Instituten der Salpe- 
triere und zu Bicetre durch Veredlung des geistigen 
Wesens im Menschen körperliche Deformitäten der Ge
hirnmasse und des Schädels gänzlich oder theil weise ge
hoben würden, so dass selbst die Blödsinnigsten zu 
thätigen und nützlichen Menschen umgewandelt würden, 
so sollte man billig zweifeln, ob Hr. M. jemals einen 
in tiefen apathischen Blödsinn versunkenen Kranken 
gesehen habe. Bei solchen ist ja jede psychische Ein
wirkung und somit auch jeder Unterricht geradezu un
möglich, denn nichts macht mehr den nöthigen Eindruck, 
und in dem höchsten Grade ist physische und psychi
sche Reizbarkeit gleichmässig erloschen. Auch begreift 
man nicht, warum mit Hebung jener Deformitäten der 
Gehirnmasse und selbst der Schädelknochen in Folge 
des Unterrichts nicht auch der Blödsinn schwindet. 
Durch Übertreibung bringt man einer an sich guten 
Sache keinen Nutzen. — Nicht ganz klar scheinen fer
ner Hr. M. Ansichten über die Bedeutung und die Stel
lung des Wärterpersonals zu den Irren zu sein; be
kanntlich ist die Bildung tüchtiger Wärter und Wärte
rinnen einer der schwierigem Aufgaben für den Irren
arzt. Verf. schlägt nun das Klostergebäude zu Für
stenfeldbruck in der Nähe von München zur Einrichtung 
einer neuen Irrenanstalt vor; da dasselbe aber seit Jah
ren von alten Invaliden bewohnt ist, so sollen diese zu 
Irrenwärtern verwendet werden. Nun, neu ist der Vor
schlag allerdings und ergötzlich zugleich! Invaliden zu 
Irrenwärtern! — Bei solchem. Flickwerk kommt nichts 
heraus; soll dem Schaden einmal abgeholfen werden, 
so helfe man ihm gründlich ab, selbst die Einrichtung 
alter Gebäude ist nach allen Erfahrungen zu widerra- 
then. Und was sollte denn aus den mit deutscher 
Gründlichkeit und vierzigiährigem Fieisse entworfenen 
Bauplänen werden?
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Bezüglich der speciellen Therapie der Geisteskrank

heiten bemerkt Verf. ganz richtig, dass es keine ihrer 
Behandlung ausschliesslich angehörende materia medica, 
keinen therapeutischen Rosenkranz geben kann; er fol
gert daraus, dass nicht blos die Behandlung des Irr
seins nach den Principien des Hippokrates, sondern 
auch Hahnemann’s und Priessnitzen’s unternommen wer
den müsse. Die von Hippokrates muss sich in dieser 
Zusammenstellung doch viel gefallen lassen! — In der 
Behandlung der entzündlichen und plethorischen Zu
stände, der Entzündung selbst, und der Fieber mit 
entzündlichem und nervösen Charakter sei aber die Ho
möopathie und Hydropathie glücklicher, als die alte 
Schule. Ja, die herrschenden Krankheiten und Suchten, 
besonders aber die in einer zu geringen Vitalität der 
edlen Organe oder in Anomalien und Nerventhätigkeit 
beruhenden Leiden sollen allein nur den beiden erstem 
Heilmethoden weichen. Förmlich naiv wird aber Hr. 
M., wenn er sagt: „was vermögen wir gegen Tuber
culosis, gegen Geschwüre, Scrofeln und Gicht, gegen 
chronische Exantheme, Krätze, Flechten u. s. w., was 
gegen Hypochondrie und Hysterie vermittelst des ge
wöhnlichen Heilverfahrens? Sehen wir nicht statt Hei
lung ein doppeltes Siechthum entstehen? Des Hrn. Verf. 
Erfahrungen müssen auf diesem Gebiete nicht gross, und 
die gewöhnliche Behandlung muss eine ganz eigenthüm- 
liche gewesen sein, dass er diese Krankheiten noch 
nicht hat heilen sehen. — Mit ihren Rathschlägen kom
men die Herren nun freilich nicht in Verlegenheit; das 
homöopathische Heilverfahren wendet Mittel an, welche 
in einer specißschen Beziehung zu dem krankhaft er
griffnen Organ stehen: das ist sehr bequem und man 
bedarf dann auch gar nicht der so lästigen Erklärung 
über die physiologische Wirkungsweise dieser Mittel. 
Auch nach des Verf. Ansichten ist dieses Heilverfah
ren sehr wirksam, wenn es aber nichts nützt, wenig
stens immer unschädlich. — Bisher war die Psychiaterie 
allerdings frei von solcher Heilart; nun, sie mag sich 
gratuliren zu dieser Bereicherung!

Der Nutzen kalter und warmer Bäder ist seit den 
ältesten Zeiten in der Behandlung psychischer Krank
heiten anerkannt worden, und es dürfte für den Hrn. 
Verf. nicht unnütz gewesen sein, wenn er sich näher 
um die in dieser Hinsicht gemachten Erfahrungen be
kümmert hätte. Dann dürfte er wol Behauptungen, wie 
die: „in allen Geisteskrankheiten, in welchen der Cha
rakter des Torpor vorherrschend ist, die Patienten 
phlegmatischer Natur und von schlaffer Faser sind, so
wie auch für alle diejenigen Kranken, deren Vitalkraft 
gering ist, und bei welchen Neigung zu Lähmung Zu
ständen erkannt wird, eignet sich das hydropathische 
Heilverfahren am besten“, unterdrückt haben, da er
fahrungsgemäss gerade diese Kranken die Anwendung 
des kalten Wassers aus leicht zu begreifenden physio
logischen Gründen gar nicht vertragen.

Waren wir bisher gezwungen, einzelne Ausstellun
gen an dem Schriftchen zu machen, so wollen wir 
darüber doch das Anerkennungswerthe nicht verges
sen. So sind die Mittheilungen, welche über die äus- 
sern Verhältnisse der Anstalten selbst und über das 
dirigirende und Wärter-Personal gegeben werden, wrie 
z. B. bei Guislains Anstalt, interessant. Auch ist das 
Zeugniss eines Augenzeugen über die Irrencolonie zu 

Gheel von Wichtigkeit, das allerdings den in den An
nales medico-psychologiques gegebenen Angaben stark 
widerspricht. Wenn, wie uns Hr. M. erzählt, kein 
Jahr vergeht, in welchem nicht Tödtungen und Brand
stiftungen von diesen freien Irren verübt- werden, so 
verträgt sich dies schlecht mit der Sorge für öffentliche 
Sicherheit. — Die übrigen Anstalten Belgiens. äusser 
der zu Gent, befinden sich alle in einem schlechten 
und der Anforderung der Zeit durchaus nicht entspre
chenden Zustande. Übrigens hat, was der Verf. nicht 
bemerkt , auch die Belgische Regierung in neuerer Zeit 
Schritte zur Verbesserung der Irrenpflege gethan.

Über die englischen Anstalten erfahren wir nichts 
Neues; Hr. M. selbst sah nur Bethlem, Han well und 
das St. Luke’s Hospital. Ziemlich ausführlich werden 
Conollys Systeme des No- Restraint nach dessen eignen 
Worten und Crommelink’s Gegenbemerkungen mitge- 
theilt. Die Beschreibung der übrigen englischen An
stalten, äusser jenen drei, wird nach Crommelink’s 
Rapport gegeben. Auch über die französischen Anstal
ten ist im Ganzen meist Bekanntes gesagt; interessant 
ist die Angabe der Persönlichkeiten der einzelnen Di
rigenten und ihres Verfahrens bei dem Umgang mit 
den Irren. Besonders wird die Salpetriere (für 1500 
Frauen) gerühmt; Bicetre enthielt unter 3000 Männern 
900 Irre. Von der nur für reiche Kranke, von denen 
jährlich 6 bis 12,000 Fr. bezahlt werden, bestehenden 
Privatanstalt zu Vanves unweit Paris unter der Leitung 
von Falret und Voisin glaubt der Verf., dass sie die aus
gezeichnetste Anstalt unter allen ähnlichen der Welt sei.

Von den deutschen Instituten macht das zu Wien 
unter Viszanik’s Leitung den Anfang; jedes fühlende 
Menschenherz w ird sich empört fühlen über den scheuss
lichen Zustand, in welchem Hr. M. die armen Kranken 
dort fand. Gibt es denn in Wien keine Ohren, welche 
solche Schändlichkeiten hören, und keine Arme, die 
ihnen abhelfen können? Wir mögen den Lesern die 
Beschreibung der Jammerscenen nicht vorführen, — 
wen Beruf oder Interesse dazu treibt, weiss sie zu 
finden. — Wie ganz anders erscheint dagegen die Pra
ger Anstalt unter des würdigen Riedel’s Leitung! — 
Von den übrigen deutschen Anstalten wird das neu er
richtete Illenau in Baden s^ner Localitäten (mit Aus
nahme des Raums für lobsüchtige) und Einrichtungen 
wegen gerühmt, rücksichthch der Anwendung heftig wir
kender äusserer Reizmittel und des Zwanges getadelt. 
Das benachbarte Winnenthal in Würtemberg erhält das 
grösste Lob; „Winnenthal entspricht meinem Herzen und 
Geiste am meisten und vor allen andern bisher gesehe
nen Anstalten.

In den Schlussbetrachtungen, welche Hr. M. über 
das Verhältniss der deutschen, französischen und eng
lischen Psychiaterie anstellt, ist das Resultat für unser 
Vaterland ein recht erfreuliches; werden auch die An
stalten zum Theil durch Grösse und Pracht der Ein
richtungen übertroffen, so soll die psychiaterische Schule 
Deutschlands die fremden doch an Solidität und der 
zweckniässigen Verbindung physischer und psychischer 
Heilmittel übertreffen.

Schliesslich wünschen wir, dass Hr. M. seinen 
Zweck, zur Verbesserung der Lage der Irren in seinem 
Vaterland beizutragen, erreichen möge; möge er sich 
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«oha ir° i^er. ^er das so wirksame, aber immer un- 
«ioh/ 1C le lornöopathische Heilverfahren klarere Ein- 
die J»ei^a^en5 möge er bezüglich der Hydrotherapie 
nicht' 6 Erfahrung und die Anwendung der Vorsicht 
alten ^USSef Acht lassen, möge er sich vor allem die 
«•an 1,,va^den aus dem Kopfe schlagen und nicht 

z Vergessen, dass Flickweik nichts nützt, wo Ver
besserung der Grundzustände Noth thut.

Jena. Dr. O. Domrich.

G e s e h j c h t e.
Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenordens, von 

Dr. Wilh. Havemann, ordentlichem Professor an der 
Hochschule zu Göttingen. Stuttgart und Tübingen, 
Cotta. 1846. Gr. 8. 2 Thlr.

In dem Vorworte censirt und charakterisirt der Verf. 
bum ig um tieflend die bisher über die Tempelherren 
um i nenA.usgang in Frankreich, Spanien, Portugal, 
Eng am , ^olland und Deutschlaiid erschienenen Mono- 
giapmcn. Die in diesen Monographien und sonst her- 
vortietende Verschiedenheit der Urtheile über Schuld 
oder Unschuld des Ordens und der Mitglieder dessel- 
1 S*C^1 zuuac^st aus der verschiedenen Stel-
luno dei’ Urtheilenden. aus den Affecten und vorgefass- 
ten Meinungen. Auf der einen Seite das natürliche 
Mitleiden mit den Unterdrückten, mit den von glänzen
der Höhe so plötzlich und so schrecklich Herabge
stürzten, auch der Hass gegen geistlichen Despotismus 
und weltliche Tyrannei, auf der andern der Verdacht 
gegen einen geheimen Bund und der Eifer gegen das 
Ordenswesen überhaupt, williges Anerkennen dessen, 
was die Staatsgewalt geboten, und die Überzeugung 
von der Unfehlbarkeit des Papstes haben entscheiden
den Einfluss auf jene Urtheile gehabt: recht geflissent
lich wurden die Quellen, die gleichzeitigen Berichte, 
Urkunden und Protokolle der vorgefassten Meinung ge
mäss gedeutet, und das ging um so leichter, da die 
wichtigsten dieser Quellen Acten eines Ketzerprocesses 
Snij ’ • denen früher wenig bekannt war, und die 

noc.h nicht hinlänglich bekannt sind, aber 
tur n'irhe«Ai SIC yollstä»<lig bekannt wären, ihrer Na- 
«chluss o-ew-m einen völlig genügenden Auf
würden. ° Es ’ r1,d ein sicheres Urtheil begründen
Wer Inquisitionsaem zwisclien den Ze,len zu lesen, 
liehe Verfahren gXr M1«elalters und das pein- 
Hexen) kennt. auch Zauberer und
wundern. Die InquisitoTX i • d?eSe BehauPtung n,cht 
sagen, welche sie erhalten Älten meistens die Aus-

Üie neue Eröffnung der°i»Ja’ w n r- 
die ümere Geschichte und fir 5Hauptquellen für 
dens in den Jahren 1840 und 1841 p''kanntmachung der Regel und der sLm . 
durch Maillard de Chambure und der
Kel^T 1“ Frankrefch durch
und mR KH.-r T1, f diÄ W lUten Handschriften 
MoldSaw? r wodurch die Werke von Münter und 
■inoiaennawer, an welche man sich bis dahin hnlmn 
musste, ihren Werth verloren haben, bewog den Verf 
auch nach dem Erscheinen der trefflichen Abhandlung 
von Soldan, da diese sich mehr im Allgemeinen hält 

uud in Einzelheiten nicht eingeht, die Untersuchung 
wieder aufzunehmen, und dieselbe auf einer breitem 
Basis unbefangen und unabhänig von fremden Meinun
gen und Ansichten auszuführen. — Die Hauptaufgabe, 
welche der Verf. bei dieser Arbeit sich stellte, war, 
das gerichtliche Verfahren gegen den Orden zu be
leuchten , uud daraus die Schuld oder Unschuld der 
Angeklagten darzuthun. Um die Aufgabe genügend 
zu lösen, durfte die äussere Geschichte der Tempel
herren , auch ihre Statuten und ihr Verhältniss zur 
Geistlichkeit und zu den weltlichen Herren nicht unbe
rücksichtigt bleiben, indem darin die Anklage und die 
Verdammung des Ordens ihre Begründung und Erklä
rung finden. Doch auch nur in jener Beziehung sollte 
die äussere Geschichte und die innere Verfassung des 
Ordens hier behandelt werden: eine vollständige Ge
schichtserzählung und eine tiefer eingehende Unter
suchung der Statuten, sowie des Grundbesitzes des 
Ordens blieben ausgeschlossen. Nur die Momente, 
welche bei der Anklage hervorgehoben und geltend ge
macht wurden, sollten nach den Quellen unparteiisch 
dargelegt und beleuchtet werden. Es war nicht leicht, 
in dieser Beschränkung das rechte Maas zu treffen, 
besonders da die Geschichte der Templer eigentlich 
nur in der Verbindung mit der Geschichte der Kreuz
züge und des Königreichs Jerusalem lichtvoll und 
fruchtbar behandelt werden kann. Der Verf. durfte 
seinen Zweck nicht aus dem Auge lassen, selbst auf 
die Gefahr hin, dass durch die ihm gebotene Beschrän
kung sein Werk eine gewisse Zerrissenheit und Trocken
heit erhielte. — Erst nach Vollendung seiner Arbeit 
wurden dem Verf. drei interessante Urkunden der 
Templer aus dem Copialbuche des ehemaligen Stifts 
zum St.-Willibald-Chor in Eichstätt durch den Herrn 
Domprobst Popp daselbst mitgetheilt. Auch die nicht 
unwichtige Arbeit von Addison The knights Templars 
(2. Ausg. Loml. 1842. 8), erhielt er zu spät, ferner das 
Memoire sur deux coffrets gnostiques du moyen äge 
(Paris 1832. 4.) des Hrn. v. Hammer: das letztere 
konnte er indessen füglich entbehren, da der Hr. v. Ham
mer auch in dieser Schrift, welche nicht in den Buch
handel gekommen ist, in seinen vorgefassten Meinun
gen über die gnostischen Geheimlehren der Templer 
befangen bleibt, es auch mehr als zweifelhaft ist, ob 
die von ihm gedeuteten Bilder und Inschriften der 
Kästchen sich auf die Templer beziehen und diese 
Kästchen Eigenthum der Tempelherren waren. Bei
weitem wichtiger für die Geschichte des Ordens und 
den Process gegen denselben in Frankreich wird sein, 
was nach der Angabe von Champollion higeac, wieder 
Verf. am Schlüsse seines Vorwortes erwähnt, hand
schriftlich in dem Präfecturarchive zu Marseille sich 
befindet (aus dem Archive der reichen Grosscomthurei 
St.-Gilles), sowie die den Tempelherrenorden betreffen
den Acten im Archive zu Perpignan.

Das Werk des Verf. ist in sechs Abschnitte ge- 
theilt: 1) Übersicht der äussern Geschichte des Ordens 
bis zu „dessen“ Verhaftung, S. 1 — 102. 2) Übersicht 
der Grundgesetze und der Statuten des Ordens, S. 10 J 
—146. 3) Grundbesitz und Einkünfte des Ordens;
seine Stellung zum päpstlichen Hofe und zu weltlichen 
und geistlichen Fürsten, S. 146-178. 4) Verhaftung 
und erste Verhöre „des Ordens“, S. 178—227. ’) H
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Untersuchung vor der päpstlichen Commission, S. 227 
—281. 6) Die Verurtheilung des Ordens, S. 281—298. 
7) Die Untersuchung ausserhalb Frankreichs, 298—340. 
8) Schluss, S. 340 — 382. — Der erste Abschnitt ist 
demnach der längste, der sechste der kürzeste, und 
das ist natürlich, indem jener die Geschichte, die Tha- 
ten und Schicksale des Ordens von seiner Stiftung bis 
*zum Eintritt der Katastrophe in Frankreich an uns vor
überführt, die Schlussverhandlung in dem Processe 
und die Verurtheilung aber kurz und tumultuarisch ge
nug war, und so auch kurz erzählt werden konnte. — 
Die Darstellung des Verf. im Einzelnen und durch alle 
Abschnitte zu verfolgen, würde zu weit führen. Die 
ganze Monographie, das muss lobend anerkannt wer
den, ist mit Kenntniss und Benutzung der besten Quel
len geschrieben; der Verf. bewährt Fleiss und Beson
nenheit in der Forschung, Geschicklichkeit in der Zu
sammenstellung, gute Wahl und Gewandtheit im Aus
druck und Selbständigkeit im Urtheil. Das Endurtheil 
ist: der Orden ist unschuldig; seinen Untergang führte 
zunächst und fast allein die Habsucht eines tyranni
schen Königs herbei, welcher in geübten und gewissen
losen Dienern, besonders aber in einem höchst unwür
digen Papste geeignete Werkzeuge zur Ausführung sei
nes Willens fand: falsch, gänzlich falsch und unge
gründet sind die Hanptbeschuldigungen, welche man 
gegen den Orden erhoben hat, zunächst im Allgemei
nen die Beschuldigung der Ketzerei, dann im Einzelnen 
einerseits des Deismus, andererseits der Idololatrie, der 
Anbetung eines Kopfes, von welchem die verschieden
sten und seltsamsten Sagen umgingen und zu Protokoll 
genommen wurden, der Erscheinung einer Katze und 
andern Teufelsspuks in den. Capiteln, eines ekelhaften 
Kusses, der Sodomiterei, vorzüglich der Verleugnung 
Christi und der Anspeiung und Mishandlung des Kreu
zes u. s. w. Alle diese Beschuldigungen werden in dem 
Resume des letzten Abschnittes unseres Buchs, nach
dem in den vorhergehenden Abschnitte die nöthigen 
Data zu dem Endurtheil gesammelt sind, trefflich und 
mit schlagenden Gründen zurückgewiesen, wobei die 
Mängel und Blössen in den Urtheilen der andern 
Schriftsteller über die Templer, zumal der deutschen — 
selbst Anton’s, freilich also auch die Träumereien Ni- 
colai’s (dem ^ich Wilcke anschliesst) und v. Hammer’s — 
gezeigt und in das rechte Licht gestellt worden. Um 
das Treffende der Beweisführung darzuthun, müsste 
ein ausführlicherer Auszug aus dem Buche, namentlich 
aus dem letzten Abschnitte gegeben werden, als es das 
Gesetz dieser Allg. Lit.-Ztg. zulässt. Alle, welche der 
Gegenstand interessirt, und er wird Viele interessi’en, 
werden das schätzbare Werk selbst studiren.

Mit dem Urtheile des Verf. simme ich in der 
Hauptsache überein; doch möchte ich nicht so sehr, 
wie es von ihm und den meisten neuern und altern 
Schriftstellern , ja schon von den ältesten und gleich
zeitigen geschieht, die Habsucht des Königs Philipp 
hervorheben. Diese Habsucht scheint mir nur etwa der 
zweite Grund zu sein, welcher Philipp antrieb, den 
Orden der Templer so grausam zu verfolgen und zu 

verderben; Herrschsucht} das Streben nach unum
schränkter Königsmacht war wol der Hauptgrund. Frei
lich bereicherte Philipp sich gern aus der grossen Ver
lassenschaft des Ordens; aber wichtiger war es ihm 
gewiss, eine Corporation im Königreiche Frankreich zu 
unterdrücken, durch welche die Erhebung des könig
lichen Ansehens, worauf Philipp eifrig und rücksichts
los hinarbeitete, gehemmt und sehr gefährdet werden 
konnte. Obwol nicht mancher viel bessere König sich 
bemüht haben möchte, einen in seinem Lande so be
güterten und mächtigen, mit der Kirche verbundenen 
kriegerischen Orden zu schwächen oder gänzlich zu 
vernichten ? Obwol nicht mancher viel bessere König 
und seine Diener^ sich lange bedacht haben möchten, 
um diesen hohen Staatszweck zu erreichen, auch solche 
Mittel anzuwenden, welche von der gemeinen christ
lichen und bürgerlichen Moral nicht gebilligt werden ? 
König Philipp scheute aber kein Mittel, auch das ent
setzlichste nicht, wenn es zum Ziele führte. — Sollte 
ihm aber nicht in dem Streite mit dem Papst Bonifa- 
cius eine Theilnahme des geistlichen Ritterordens der 
Templer für die Sache der Hierarchie sichtbar gewor
den sein ? Endlich, das Hauptbollwerk des Ordens in 
Frankreich, der Tempel in des Königs Hauptstadt, Pa
ris , hatte ihm und seinen Vorfahren in gefährlichen 
Zeiten eine Zuflucht gewährt. Groll und Hass, nicht 
Dankbarkeit, musste das Herz eines Philipp erfüllen, 
wenn er so grosser von dem Orden genossener Wohl- 
thaten gedachte, vielleicht auch wol geflissentlich daran 
erinnert wurde.

Schliesslich wage ich noch die von dem Verf. nicht 
undeutlich ausgesprochene Meinung auch als die mei
nige auszusprechen, dass nicht blos der Orden der 
Templer im Allgemeinen unschuldig war, sondern dass 
auch die einzelnen Theilnehmer des Ordens, die Ritter, 
Servienten und Geistlichen meistens ganz unschuldi0’ 
waren, gewiss ganz unschuldig an den entsetzlichen 
Ketzereien und Greueln, welcher man sie bezüchtigte. 
Wer wagt es, auf Geständnisse, welche nach dem vom V erf. 
geschilderten Verfahren einzelnen Unglücklichen durch 
Folterqualen abgepresst, von Schwachen, um sich zu 
zu retten, gegeben, vielleicht m Wahnsinn gegeben wur
den, auf Geständnisse, welche, wie es kaum zu ver
kennen ist, theilweise verfälscht und von eifrigen Kö
nigs- und Kirchendienern (des elenden Papstes Clemens) 
suggerirt sind, auf Geständnisse, die dennoch so wenig 
mit einander überemstnnnien und von Vielen widerru
fen oder mit Empörung ihres ganzen sittlichen Gefühls 
zurückgewiesen wurden, wer wagt es, auf solche Ge
ständnisse das Urtheil von der Schuld des ganzen Or
dens oder einzelner Mitglieder desselben, namentlich 
der Würdenträger, zu gründen? -— Der Orden der 
Templer stand auch noch bei seinem Untergange höher 
und reiner da, als mancher andere geistliche Orden 
seiner Zeit, und beobachtete seine strengen Statuten 
gewissenhafter. Einzelne unwürdige oder minder wür
dige Mitglieder hatte und hat jede so zahlreiche Gesell
schaft der ältern wie der neuern Zeit.

Nordhausen. E. G. Förstemann.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. jland in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipxig»
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NEUE JENAISCHE
ahgemeiae LITERATUR-ZEITUNG.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Privatdocent Dr. Beyrich in Berlin ist zum ausser

ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät der da- 
sigen Universität ernannt worden.

Dem Obeilehrer und Professor Krach am kölnischen Gym
nasium zu Berlin ist die durch Zinnow’s Tod erledigte Stelle 
des Directors übertragen worden.

n a?sserordentlichen Professor der Rechtswissenschaft
Dr. . W. Wetzell zu Marburg ist eine ordentliche Professur 
an der dasigen Universität übertragen worden.

Orden. Den herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus
orden erhielt Geh. Medicinalrath. Prof. Dr. Jüngken in Berlin; 
den preussischen Rothen Adlerorden dritter Klasse Dechant und 
Oberpfarrer Würschmidt in Erfurt und Geh. Oberregierungsrath 
und Regierungsbevollmächtigter bei der Universität zu Halle 
Dr. Pernice.

Nekrolog.
Zu Anfänge des Monats Juni starb zu Paris Charles de 

Ochoa im 29. Jahre, welcher auf seiner mit Unterstützung der 
Regierung unternommenen Reise nach Indien und dem centralen 
Asien eine grosse Sammlung von sanskritischen, mahrattischen, 
hindostanischen und persischen Handschriften zusammengebracht, 
.zur Kenntniss der mahrattischen Literatur Beiträge geliefert 
und namentlich über das religiöse Sektenwesen in Indien und 
Persien neue Forschungen mitgetheilt hat. Seine letzte Schrift, 
die nächstens erscheinen wird, ist die Übersetzung einer per
sischen Schrift des 13. Jahrh.: La Vallee des Roses de Saadi.

m Juni zu Aschaffenburg Dr. Joh. Mich. Heilmaier, 
ro essor am dasigen Gymnasium, Verfasser der Schrift: Über 
le n s e ung jer romanischen Sprachen unter dem Einflüsse 

fremder Zm,ge„. ge|) zu

mann, Vicedirect’“.^^* Graf Benedict Giowrfi, k. k. Amt- 
«Äprtinn der Un<i . ^nnasium, Präsident der italienischen Vorarlberg,1 Verl^ Gesellschaft fiir Tirol »d

all' antica zecca trentina WrirSeschichtlicher Werke: Intorno 
communi e di altre popola^); L>oriSine <lei S(itte e tredici 
la Brenta (1826); Le AntüL*™™ abitante fra V Adige e 

1 ^Wa Rezio - Etrusche (1845).
Am 8. Juni zu Mainz Dr. , tu ifranzösischen und englischen Sp^'' „„“i Y 

geb. zu Mainz am 26. Sept. I7m. -"<1^ Realschule daselbst, 
Time 1-1 i__ ‘ i. Von lhl» erschienen mehreHulfsbucher zur Erlernung der französi^n , r l 
Sprache eine Grammatik der französischen“^““ehe' "(1838)" 
English lessons literary and moral (1840). 1 v

Am 16. Juni zu Gröningen Dr. Sibrandin Eizoo Stradingk, 
ementirter Professor der Physiologie und Medicin an der Uni
versität, im 72. Jahre. Von ihm erschienen Abhandlungen wie 
De ophthalmia neonatorum. ’

Am 24. Juni zu Gent Joh. Franz Willems, Recipient der 
dasigen Registratur, Mitglied des niederländischen Instituts, als 
Sprach- und Alterthumsforscher, als Dichter und Kunsthisto
riker rühmlichst bekannt, geb. zu Bouchoute bei Antwerpen am 
11. März 1793.

Am 6. Juli zu Aix Cardinal Joseph Bernet, Erzbischof zu 
Aix, Arles undEmprun, Herausgeber der Statuts du diocese de 
La-Rochelle (1833), mehrer Sermons und Instructions pastorales.

Am 13. Juli zu Halle F. L. v. Soltau, geb. zu Lübeck, 
der Herausgeber von: Einhundert deutsche historische Volks
lieder (1836).

Am 22. Juli zu Stuttgart Generalstabsarzt Dr. Joh. v. Sont- 
heimer, im 58. Lebensjahre. Von ihm erschien eine Über
setzung von Wilson Philipp: Untersuchung über die Gesetze 
der Functionen des Lebens (1822); von Ebn Beithar. Zu
sammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- 
und Nahrungsmittel (2 Bde., 1840); Zusammengesetzte Heil
mittel der Araber (1845).

Am 22. Juli zu Halle Dr. Emil Sommer, Privatdocent an 
dasiger Universität, Verfasser der Schriften: De Theophili cum 
diabolo foedere (1844); Sagen, Märchen und Gebräuche aus 
Sachsen und Thüringen (1846).

Am 31. Juli zu Klein-Glienicke Regierungs- und Schul- 
rath Karl Wilh. Christ, v, Türk, ein um die Waisenerziehung 
und um den vaterländischen Seidenbau hochverdienter Mann. 
Früher Kanzleirath zu Neustrelitz, dann Justizrath in Olden
burg, widmete er sich der Volkserziehung und lebte längere 
Zeit bei Pestalozzi und zu Vevay im Waadtlande, ward königl. 
preussischer Regierungs- und Schnlrath zu Potsdam und Vor
steher des CivilWaisenhauses in Klein - Glienicke. Seine Schriften 
sind: Verzeichniss meiner Insektensammlung (1793); Uber 
zweckmässige Einrichtung dei' öffentlichen Schul- und Unter
richtsanstalten (1804); Briefe über Pestalozzi und seine Ele
mentarbildungsmethode (2 Thle., 1806); Beiträge zur Kennt
niss einiger deutschen Elementarschulanstalten (1806); Die 
sinnlichen Wahrnehmungen als Grundlage des Unterrichts in 
der Muttersprache (1812, 1822); Leitfaden zur Behandlung 
des Unterrichts im Rechnen (5. Aufl., 1830); Leitfaden zur 
Behandlung des Unterrichts in der Formen- und Grössenlehre 
(1818; 4. Aufl., 1830); Die Erscheinungen in der Natur 
(1818); Über den Seidenbau (1825); Anleitung zur zwec 
mässigen Behandlung des Seidenbaues (3 Thle.; 2. Aufl., 1 ® »
Der Prediger Oberlin in Steinthai (1829).

Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Knnstverein in Berlin. »>e 

Maler P. Gropius und Pape legten am 11. Mai, von einer Studien
reise zurückgekehrt, eine grosse Anzahl landschaftlicher und ar 
tektonischer Studien und Skizzen vor, namentlich Gropius I a 
skizzen von altgriechischen Tempeltrümmern Siemens, r
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farbige Ölskizzen Tiroler- und Schweizer-Landschaften. Hofrath 
Förster sprach über die Bedeutung der Freiheit in der Kunst, 
in besonderer Beziehung auf eine durch öffentliche Blätter dem 
Director v. Cornelius zugeschriebene Äusserung, dem Exercier- 
platze vor dem brandenburger Thore (wo das Cornelianum 
steht) falle die Bestimmung zu, ein Übungsplatz für die gei
stigen Kräfte zu werden, um die Victoria der Kunst aus den 
Fesseln, in welchen sie noch liege, zu befreien. Diese Äus
serung und jene' Vertheidigung der berliner Kunstleistung hat 
vielfache Discussion in Tagesblätterh veranlasst. Am 15. Juli 
waren die sechs ersten Hefte der nach Meulemeester unter 
Calamatta’s Direction in Brüssel gestochenen Raphael’schen Lo
gen ausgelegt. Hofmedailleur Pfeuffer legte die zum Gedächt- 
niss der Aufführung der Antigone geschnittene Medaille vor. Sie 
zeigt auf der Hauptseite den nach einer antiken Büste geschnit
tenen Kopf des Sophokles mit einer von Böckh verfassten griechi
schen Umschrift; auf der Kehrseite erscheint Antigone, wie sie 
in der ersten Scene mit dem Kruge auf dem Kopfe zum Brun
nen geht, nach einer Zeichnung von Cornelius; vor ihr steht 
ein Altar und eine Säule mit einer Statuette des Bacchus. 
An dem Rande der Kehrseite befinden sich zwei kleine Bilder, 
die Porträts von Mendelssohn und von Tieck. Die Medaille 
darf mit Recht zu den ausgezeichnetsten Kunstwerken neuerer 
Prägkunst gezählt werden. Prof. Zahn übergab den zwölften 
Heft seiner Ornamente aller classischen Kunstepochen, welcher 
fünf farbig gedruckte Blätter enthält, nämlich Taf. 56 Wand
malerei aus dem 16. Jahrh. im Casino des Palazzo del Re zu 
Mantua, von Giulio Romano. Taf. 57. 58. 59: antiker Mo
saikfussboden aus Pompeji, dessen Mittelfeld aus 20 verschiedenen 
phantastischen Rosetten im griechischen Stil, von 'schmalen 
Seitenfeldern geschmackvoller Arabesken eingefasst, besteht. 
Taf. 60: antike freistehende Mosaiksäule in der Casa delle 
quattro colonne a Musaico, an der Gräberstrasse zu Pompeji 
1837 ausgegraben. Zahn bemerkte, dass vier kleinere Mosaik
säulen nebst drei Mosaikwandgemälden, auch aus farbigen 
Glasstücken bestehend, am 11. April 1839 zu Pompeji in der 
Casa di Apollo entdeckt worden sind, und vermuthet, dass 
die Mosaikarbeiten aus Glaspasten aus der letzten Zeit stammen, 
manche vielleicht erst aus der Zeit nach dem Erdbeben vom 
Jahre 63 n. Chr., und dass die Mosaikarbeiten aus farbigen 
Marmorstücken viel älter sind. Prof. Piper übergab seine im 
Druck erschienene Abhandlung: „Über einige Denkmäler der 
königl. Museen in Berlin von religiös - geschichtlicher Bedeutung/4 
Staatsrath v. Morgenstern las einen Brief Klinger’s an Staats- 
rath Nicolovius vom Jahre 1809, in welchem Preussen, wenn 
es den Principien der Reformation treu bleibe, eine grosse und 
glückliche Zukunft verheissen wird.

Syro-ägyptische Gesellschaft in London. Am 
9. Juni wurde die zweite Abtheilung der Abhandlung des Dr. 
Jlincks über das medische Alphabet gelesen. Gallimore las aen 
Schluss seiner Abhandlung über die astronomische Chronologie 
der Ägyptier von den Zeiten der Patriarchen bis zu Antoninus 
Pius. Der Vorlesung folgte eine mündliche Erörterung, bei 
welcher Sharpe bemerkte, dass Bartlett kürzlich einige Copien 
von Inschriften aus den Kupfergruben von Wadi Mughare, im 
Thale des Sinai, mitgetheilt, und dass in diesen sich die Namen 
Tschafo oder Suphis und Knept-Schofs oder Sensuphis, nebst 
andern Namen der memphitischen Dynastie, finden, woraus 
die wichtige Thatsache hervorgehen würde, dass diese Kupfer
gruben bereits in jenen frühen Zeiten oder zur Zeit der Er
bauung der beiden grossen Pyramiden benutzt worden sind.

Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 
2. April las Prof. Zumpt den dritten und letzten Theil seiner latei
nisch abgefassten Untersuchung über die römischen Gesetze 
und Gerichte wegen Misbrauch der Amtsgewalt zur Gelder
pressung (De legibus et iudiciis repetundarum) und behandelte 
darin die ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit. Am 30. April 
las Prof. v. d. Hagen über die verschiedenen Darstellungen und 
Bearbeitungen des altdeutschen Heldengedichts von Otnit, Hug
dietrich und Wolfdietrich, welche sich vorzüglich darin scheiden, 
dass sie den Otnit von den beiden Dietrichen, sowie diese 
unter sich sondern oder sie ineinander verarbeiten und mannich- 
faltig erweitern oder verkürzen. Am 23. April las Geh. Justiz- 
rath Dirksen über einige vereinzelt auf unsere Zeit gekommene 
schriftliche Verfügungen der römischen Kaiser, und über Jie 
pragmatischen Sanctionen insbesondere. Am 30. April las Prof. 
Panofka über die Kunstvorstellung der Gräa. die er im britischen 
Museum auf einer unedirten und bisher auf die Sirene bezo
genen Amphore phönizischen Stils entdeckte, und legte sechs 
etruskische bereits edirte Spiegel in Abbildungen vor, von 
denen vier die Hauptperson mit dem Namen Malachisch oder 
Maiafisch bezeichnen. Er zeigte nach Ablehnung anderer Er
klärungen, dass eine Göttin Malachisch zu verstehen sei, 
von welcher die Heroine Malache Namen und Schutz erhielt. Sie 
entspricht genau der Hemera und ist eine Feuer- und Licht
göttin. Die Darstellung enthält ihre Schmückung für den Apollo.

Gesellschaft der Literatur in London. In der 
Versammlung vom 11. Juni wurde ein Aufsatz des Prof. Dr. 
Ulrichs über die Topographie der Häfen von Athen, welchen 
E. R. Colquhoun aus dem Deutschen übertragen hatte, gelesen, 
worin namentlich der Umstand erörtert wurde, dass der Piräeus 
in zwei Theile getheilt gewesen sei, das Emporium oder den 
Handelshafen und den Kriegshafen Kantharos. Ausserdem 
wurde behauptet, dass das gegenwärtige Paschabemari, von 
neuern Schriftstellern für Munychia gehalten, das grosse See
arsenal Zea gewesen sei, und dass das Phänari, welches die 
neuern Commentatoren für den phalerischen Hafen halten, 
Munychia genannt wurde, und das dritte Schiffswerft oder Ar
senal war. Zur Erläuterung wurden die trefflichen Karten des 
Piräeus und der Bucht von Salamis und Eleusis vorgelegt, 
welche man dem gelehrten Hydrographen der Admiralität Ca- 
pitän Beaufort verdankt. Der Secretär Jas eine Abhandlung 
des Geistlichen Dr. Hincks in Bezug auf die Erläuterung der 
persepolitanischen Inschriften. Birch wies die Zeichnung einer 
Inschrift vor, welche in Ibrini gefunden, von Harris in Alexan
drien copirt worden war, und sich auf die Geschichte des 
äthiopischen Fürsten Amenemay bezieht, der unter Ramses II., 
nachdem er von den Äthiopiern verjagt worden war, wieder 
in sein Reich eingesetzt W'urde.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
9. Juli lagen die neuesten Stücke der Archäologischen Zeitung 
vor, in welchen unter Anderm ein Aufsatz des Prof. Lepsius 
enthalten ist über das Felsenrelief vom Karabul, unweit Smyrna, 
in welchem derselbe, statt der früher vorausgesetzten Hiero
glyphen, Keilschrift vorfand. Dadurch wird die Ansicht des 
Dr. Kiepert, dieses von Herodot dem Sesostris beigemessene 
Relief sei nicht ägyptisch, sondern assyrisch, vollkommen be
stätigt. Prof. Zahn legte farbige Abdrücke zu seinen ,,Orna
menten aller classischen Kunstepochen“ vor, unter denen 
Taf. 80 die im J. 1837 in einem Hause an der Gräberstrasse 
zu Pompeji entdeckte und mit farbiger Glasmosaik überkleidete 
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diV A einsa,^e enthält. Derselbe wiederholte seine Ansicht, dass 
sehe solcher Glasmosaik später falle als die musivi-
viell ./Bindung musivischer Marmorstücke, die Säule daher 

em erst nach dem Erdbeben vom J. 63 n< ehr, verfertigt 
uch legte derselbe seine Originalzeichnung eines nicht 
'Or^andenen pompejanischen Gemäldes vor, welches in 

amerriafter Behandlung das Atelier eines Malers darstellt, der 
udhiss einer vor ihm stehenden Person arbeitet. Prof. 

anofka legte ein unedirtes asenbild der Blacas’schen Samm- 
Ung vor und deutete dasselbe auf die Artemis Hiereia, welche, 

statt des ihr dargebotenen Opfers der Iphigenia, die stellver- 
retende Hirschkuh opfert. Prof. Gerhard zeigte zwei werth- 

volle antike Gegenstände, welche aus römischen Kunsthandel 
nach Berlin gc ang sin , den Grift eines Plectrums aus Plasma 
di Smeraldo, einerseits mit Blätterwerk, andererseits mit der 
emgegra enen ars e ung vom Urtheil des Marsyas geschmückt, 
un einen i^gs ein, dessen altgriechisches Doppelbildniss, vom 
HpTp- ner Gotte™utter überragt, vielleicht die Gesichtszüge 
d'p fn't ''J*8 ^halten hat. Aus London hatte Birch. über 

c rei ende Aufstellung der lycischen Marmor und über 
neUeS- i nvacbs des britischen Museum berichtet, wor- 

i F T*' .platten halbcirklicher Form, vermuthlich Brust- 
sc imuc mit bildlicher Darstellung vom Tode des H’ppolytus, 
we c ien eptuns Rosse verschlingen. Auch über die schätz- 

are asensammlung von Blayds in Englefield-Green (Surrey, 
nwei Windsor) hatte derselbe sich verbreitet, sowie über die 
unzen von Kauloma in einer kleinen Schrift, welche für den 

rathselhaften Typus jener Münzen die Besonderheit beflügelter 
Pusse an der kleinen Knabenfigur nachweist, welche von Apollo 
getragen wird. Birch hat dieselbe auf den Knaben Merkur 
und dessen Streit xnit Apollo gedeutet, dagegen Panofka , selbst 
wenn jene Flügel sich als unzweifelhaft .bestätigten, bei seiner 
frühem Beziehung auf den Gründer von Aulonia, auf Aulon, 
um so entschiedener beharrte, je mehr diese Fussbeflügelung 
den Winden und der Iris, gleich Hermes, eigenthiimlich, zur 
Bezeichnung des Begriffs «w, wehen, der dem Worte Avkwv 
zum Grunde liegt, beizutragen vermag. Von Prof. Urlichs in 
Bonn waren ablehnende Bemerkungen über Mommsen’s neue 
Anordnung des römischen Forum, von Roulez in Genf eine 
Erläuterung der auf einem Sarkophag zu Arezzo dargestellten 
I oilettenscene, von Lebus in Mailand ein nur in 15 Exemplaren 
abgezogener Aufsatz: Intorno all’ oscurissimo Dio Cante Pate, 
^"^Saogen, veranlasst durch einen brescianischen Marmor und 
lich^ein*^] ^enen e’n Cantus pater oder pates, vermuth-
pati sich XderholL gleichSeltender Gott in der Formel Canto

Literarische
Von Dr. Max Müller

«• a. Nachrichten.
aus Oessau haben wir eine kritische
^warten Für dieselbe hat er die

Ausgabe des Rigweda zu ..„arten
Handschriften der königl. Bibliothek ;n p • . < * , .
findet e- i • v nn. j- eK ln Paris benutzt, und be-unciet sich m England um die Bihün+k > t i i Oxford für gleichen Zweck zu ben^^n ZUAL°ndr 
zugleich den vollständigen Sanskrit - Comment16 e 
Verständniss des Weda von höchster WichtiekeV• t^ ° th ifUm 
Das Werk wird zu Königsberg erscheinen. 8 1 1S > en a en*

P« Verein zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse durch 
g^emfassliche Schriften unter dem Präsidium des Kronprinzen 
Maximilian von Baiern hatte im December 1844 zur Bearbei-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. 

tung einer Schrift über die Wärme aufgefordert. Siebenzehn 
Abhandlungen sind eingegangen, keine aber in Hinsicht der 
erforderten Durchführung der wissenschaftlichen Ergebnisse in 
praktischer Richtung und der Popularität der Darstellung des 
ausgesetzten Preises werth gefunden worden.

Der Akademiker Reinaud hat den Katalog der arabischen 
Handschriften der königl. Bibliothek in Paris vollendet. Der
selbe enthält den Zuwachs seit dem Jahre 1739. Die alte 
Sammlung befasst 1640 Bände, die neue oder das Supplement 
enthält 1960 Werke in mehr als 2000 Bänden. Auch die Er
gänzungskataloge der persischen und türkischen Handschriften 
hat Reinaud gearbeitet.

Bekanntlich ist die von dem in Brüssel lebenden Professor 
J. Petraszewski während eines zehnjährigen Aufenthalts in Syrien, 
Ägypten und andern Ländern des Orients gewonnene Samm
lung orientalischer Münzen eine der ausgezeichnetsten (man vgl. 
Stickel’s Handbuch der morgenländischen Münzkunde). Ein 
Schüler des gelehrten Sammlers, L. L. Sawasckiewicz, hat über 
die aus 2683 Münzen bestehende Sammlung jetzt einen erläu
ternden Katalog erscheinen lassen: Le genie de f Orient, com- 
menU par ses monuments monetaires (Bruxelles, van Dale. 1846), 
in welchem die Geschichte und Alterthumskunde des Orients 
vielfache Aufklärung erhält. Beigegeben sind Bemerkungen von 
Le lew el. Die Sammlung selbst befindet sich jetzt im britischen 
Museum deponirt, wird aber von ihrem Besitzer, der Berlin 
zu seinem Aufenthalt gewählt hat, wieder an sich genommen 
werden.

In der Akademie zu Aix, welche eine Rechtsschule und 
eine theologische Akademie besitzt, ist durch königl. Decret 
vom 11. Juni eine Faculte des lettres errichtet worden, welche 
fünf Professuren in sich fasst, für Philosophie, Geschichte, alte 
Literatur, französische und auswärtige Literatur.

Noch immer ruht der Name des Verfassers der Junius- 
Briefe im Dunkeln, doch könnte vielleicht jetzt einiges Licht 
gewonnen werden. Das Manuscript der Originalbriefe, welches 
ein Nachkomme des Buchdruckers des Public Advertiser durch 
Erbschaft besessen hatte, befindet sich jetzt in den Händen 
der Buchdruckerherren Payne und Foss, welche es dem briti
schen Museum zum Kauf angeboten haben. Äusser den Brie
fen des pseudonymen Junius an den Buchdrucker des Public 
Advertiser liegen dabei mehre Aushängebogen der ursprünglichen 
Octavausgabe mit des Verfassers eignen, dann gedruckten Ver
besserungen; zugleich auch die Abschrift eines Gedichts auf 
den Herzog von Grafton und dessen Freundin Nancy Persons, 
welches wegen seiner Derbheit nicht zum Druck sich eignet, 
aber doch beweiset, dass der Verfasser der Briefe auch als 
Dichter auftrat.

Caplan Stephan Mlinaric in Agram hat seine ansehnliche 
Sammlung alter Münzen dem dasigen Nationalmuseum als Ge
schenk überlassen und wird damit auch seine Bibliothek ver
binden.

Die zweite Versammlung deutscher Schulmänner zu Be
sprechung über die das deutsche Real- und höhere Bürger
schulwesen betreffenden Angelegenheiten, welche nach einem 
in vorigem Jahre zu Meissen gefassten Beschlusse in Hanau 
gehalten werden sollte, deren Abhaltung aber nicht erlaubt 
wurde, wird am 30. Sept, bis 3. Oct. in Mainz gehalten werden.

Die Berichte über die Reise des Prinzen Waldemar von 
Preussen nach Ceylon und den ostindischen Continent werden 
unter der Redaction des Geh. Medicinalraths Prof. Dr. Lichten- 
stein in Berlin erscheinen. ____

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig
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Juli. Heft 27-31-
luhalt: Theologie. Anger, De Onkelo, chaldaico Pentateuchi paraphraste. — Berkowitz, ranieitung in die chaldäische Übersetzung des 
Onkelos. — Chrysostomi Homilia in ramos Palmarum; ed. Miklosich. — Sazava-Emmauser heiliges Evangelium; herausg. von Hanka. — 
Kimchi, Commentar zur Genesis. — Leopold, Das Predigtamt im Urchristenthume. ■— Mortara, Bell’ autenticita del Pentateuco. — Ostro- 
mir's Evangelium; herausg. von Wostokow. — Sforno, Commentar zum Hohenliede. — Novum Testamentum Sinice. — della Torre, 
I Salmi volgarizzati ed illustrati. — Weisse, Mart. Lutheras quid de consilio mortis et resurrectionis Jesu Christi senserit. — de Wette, 
Das Wesen des christlichen Glaubens- — Mcdicin. Bergmann, Lehrbuch der Medicina forensis für Juristen. — Günsburg, Studien zur 
speciellen Pathologie. 1. Bd. — Leupoldt, Zur Charakteristik der Medicin der Gegenwart. — Naumann, Pathogenie. — Classische 
Altcrthumskundc. Tabula Alimentaria Baebianorum; illustravit Uenzen. — Terentii Comoeuiae; ed. ollbehr. — Morgcnländische 
Literatur. Der Index desKandjur; herausg. von Schmidt. — Schott, Über den Buddhaismus in Hochasien und in China. — Hebräische 
Wörterbücher von Menachem ben Seruk, Eben Bochan und Parchon. — Länder- und Völkerkunde. ^yre’> Journals of Expeditions 
of Discovery into Central Australia. — Schoeffer, L’Egypte en 1845. — Selberg, Reise nach Jaya. Steinbach, The Punjaub. — 
Geschichte, v. Aretin, Wallenstein. — Beaumont- Vassy, Histoire des etats Europöens. — Bürck, Ulrich von Hutten. —— Clinton, 
FastiRomani. — Havemann, Geschichte des Tempelherrenordens.— Kiene, Der römische Bundesgenossenkrieg.— Nicolas, The Dispatches 
and Lettres of Nelson. Vol. I—IV. — Wachsmuth, Das Zeitalter der Revolution. I. Bd. 1. Lief. — Weil, Geschichte der Chalifen.

1. Bd. — Schul - und Unterrichtswesen. Ellendt, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Eisleben.
Leipzig, im August 1846. A- IBTOClÜtlAUSe

SSet in ßetpjig ift erfdjienen:
Basilicorum Libri LX. Post Annibalis Fabroti curas 

ope codd. Mss. a G. E. Heimbachio aliisque collatorum 
integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, 
deperditos restituit, translationem latinam et adnota- 
tionem criticam adiecit Dr. G. E. Heimbach. Tom. 1—IV. 
Libr. I—XLVIII. cont. 400 Bogen hoch 4.* Gewöhnliche 
Ausgabe 26Thlr. 20Ngr., feine Ausgabe 40 Thlr.

jDie SBollenbung von Tom. V. bet biö Libr. LX. enthalten wirb, 
ift für beö Saures 1847 in fixere 2fuöficfet geftellt, Tom. VI. 
bringt bann bie nötigen ©rcurfe, Indices unb bai Glossarium, womit 
baS ®anje fid) fdjliefjt.

£ierju gehört nodj:
Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianae libr. 

XV-XVIII. Basilicorum cum scholiis antiquis integros 
nec non Libr. XIX. Basilicorum novis auxiliis resti- 
tutum continens« Edidit, prolegomenis, versione la- 
tina et adnotationibus illustravit C. E. Zachariae ab 
Lingenthai. 37 Bogen hoch 4. Gewöhnliche Ausgabe 
2 Thlr. 20 Ngr., feine Ausgabe 4 Thlr.

Soeben erfdjien unb ift in allen SBudj^anblungen $u erhalten:
(<♦ bet evangenfc^en

feit bet ^efwntattOtt. ©in ^amilienbud) 
Belebung beö ©elftes. jwet

^dnben. SSierteg £eft. ®r. 8. Sebeö 9 97gr. 
©er erfte SBanb ift mit bem brüten ^efte geWoffen unb foftet 27 9tgr.; 
ber gweite SBanb roirb ebenfalls aus 3 heften befielen, unb ben $)retS 

beS erften ni^t überfdjreiten.
im 2fuguft 1846.

Sei HB. ©♦ Sletthner in ßetpjtg ift crfc^ienen unb in allen 93u^ 
^anblungen ju traben:

Qunestionum crltlcarum 
de 

dialecto Herodotea 
libri quatuor.

Scripsit
Ferd. Jul. Caes. Bredovius, 

ßerolinensis, 
philos. doctor et A. A. L. L. magister. 

Gr. 8. Brosch. Preis 2 Thlr.

Sn meinem SSerlage ift neu erfdjienen unb burdj alle SSud^anblungen 
5« Rieben:

mit» Bitten.
23on 

Win Öctjücktng. 
@r. 12. ®et).

I. ®te ^HtterbttttmeiL Vornan. $rei Shelle, 
4 £&lr. 15 ^9r.

ii. ®ine bunfte XJat Vornan. 2 sblr.
Sm Sa^re 1843 erfdjien von bem SSerfaffer bei mir:

@tn am S0leer. Vornan. 3n>ei Steile.
®r. 12. Sef>. 3

im 2lttgufi 1846.
W. JSrvrf^nuö.
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Philosophie,
Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke, heraus

gegeben von J. H. Fichte.
(Fortsetzung aus Nr. 193.)

lA-önnte man an der Auffassung des Wissens und 
und das"lBewueXeineSh ff/U1Ch u Th,ätiskeit 
, . eisern bestimmt sind, nicht schon er-

enn n, t ass das Princip der praktischen Philosophie 
aUf\ aS (ei theoretischen ist, in dem Begriffe der 
„a so uten Identität des Subjects und Objects im Ich“, 
so wui e man Recht haben, beide gänzlich von einan- 

ei zu trennen und zu meinen, nur die theoretische 
M osophie enthalte die eigentliche Philosophie Fichte’s. 
a dem aber nicht so ist, so bew irkt eine solche Tren- 

nunSj dass man nicht erklären kann, warum Fichte in 
der theoretischen Philosophie keine Beruhigung findet, 
warum er die blosse Erkenntniss der Natur als ..Sin- 
nenweit“ für gehalt- und realitätslos erklärt. Diese 
Erklärung ist nicht durch die theoretische Philosophie 
selbst gefunden, sondern nur durch die Vorausnahme 
der Principien der praktischen Philosophie. Die Er- 
kenntniss und die Natur für sich sind allerdings nichts 
Ethisches, und weil sie dies nicht sind, sagt Fichte, 
sind sie nicht an und für sich, es ist allein „Selbstän
digkeit und Freiheit.“ Und umgekehrt, weil er meinte, 
nur das Sittliche habe in Wahrheit Realität, so erklärt 
er daraus auch die Erkenntniss und die Natur.

Es gibt nach der Fichte’schen Philosophie sowol 
WehS es’ die sittliche Handlung, als eine objective 
sehe ’ordnu^" den ’ndiyiduen vorhandene morali- 
griffes enthalten’ Ä d,e trklä,run8 des Gro«esbe- 
tischen Wissens leuL®aSS. er d,er deJ5 th®ore- 
dass alles Wissen °Xh n8™”8 S-‘ t? -S E"“i’ 
noch das andere, da«« r”1 nur ein subJectlves seb

• i. diese verneinende Behauptungnicht im Zusammenhang Stände j • • t > «pinne c • tdnde mit der positiven Lehreseines Systems. 1

dutch den Mangel in der Abfassung, welche Kant den 
Kategnnen und den drei Kritiken gegeben hat. Diesen 
fehlte Einheit, jenen die Bewickelung aus einandeI. 
Beides, die Einheit der drei Kritiken, und die Ablei
tung aller Begriffe der Vernunft aus jener Einheit, sollte 
auf Grundlage des Resultates der Kantischen Philoso

phie gewonnen werden. Dieses Resultat war der kri
tische Idealismus. An demselben wurde das Prädicat 
„kritisch“ aufgehoben und an dessen Stelle, der „me
taphysische Idealismus“, dass das positive Prädicat des 
Seins der Gedanke selber oder nur der Geist wirklich 
ist, gesetzt. Der Gedanke aber, welcher erst einem 
Gegenstände für sich entspricht: der Geist, welcher 
allein wirklich ist, ist nach Fichte der sittliche, freie.

Die Theorie der Wissenschaft, welcher die Wissen
schaftslehre Geltung verschafft hat, ist durch ihre Ver
anlassung historisch erklärbar. Diese wurde aufgestellt, 
um die Kantische Philosophie zu ergänzen. Als eine 
solche Ergänzung war sie bedingt durch das Resultat 
dieser Philosophie, den kritischen Idealismus, dem in
nere, systematische Einheit und die Übereinstimmung 
des Denkens mit defm Sein fehlte. Beides versuchte 
die Wissenschaftslehre auf folgende Weise zu erlangen. 
Der einheitliche Zusammenhang der Wissenschaften 
soll in der reihennüissigen Entwickelung der Begriffe 
aus einem — absolut oder relativ — voraussetzungs- 
losen ersten Begriff, oder Grundsätze bestehen. Die 
Übereinstimmung der Begriffe mit dem Sein wird durch 
den Lehrbegriff des Idealismus erklärt, und das Be
griffssystem nach seiner innern Nothwendigkeit ist daher 
das Maas und Kriterien der Wirklichkeit. Die reihen- 
mässige Entwickelung der Begriffe durch ihre Entge
gensetzung oder den Widerspruch soll der stufenmäs
sigen Entwickelung des Wirklichen gleich sein. Das
selbe wurde daher als Leben, Thätigkeit, Werden auf
gefasst. Beide Bestimmungen, die über den innern 
Zusammenhang der Wissenschaft in sich, und die über 
die Übereinstimmung derselben mit dem Wirklichen, 
sind eine Folge nicht von den Grundbegriften der Kan- 
tischen Philosophie, ihrem Realismus und Kriticismus, 
sondern dem Resultate derselben, welches von seinen 
Grundlagen getrennt für die wahre Basis der Philoso
phie gehalten wurde.

Ursprünglich gestaltete Bichte die Wissenschafts
lehre, welche die absolute Freiheit und Voraussetzung 
des Wissens in dem sich selbst setzenden Ich aufstellte, 
nach jenen bekannten drei Grundsätzen. Diese führten 
zu der formalistischen Darstellung der Wissenschafts
lehre vom J. 1794. Später wurde die Form verändert, 
die Theorie über die Wissenschaft aber blieb dieselbe. 
Unter den populären Schriften verbreitet sich hierüber 
besonders der „Sonnenklare Bericht über das Wesen 
der neuesten Philosophie.“ In der dritten Periode ver
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änderte Fichte die Darstellung einerseits, indem er eine 
besondere Disciplin — in den Thatsachen des Bewusst
seins — annahm, welche „von der Wahrnehmung des 
Wissens durch den innern Sinn ausgeht und zu dem 
Grunde desselben aufsteigt,“ während die Wissenschafts
lehre selbst „fallen lassend alles besondere und be
stimmte Wissen“ von der Einheit selbst ausgeht und 
die besonderen Erscheinungen daraus ableitet, ander
seits veränderte er die Auffassung des Problemes der 
Wissenschaftslehre, welches er dahin aussprach, das 
Einheits- und Disjunctionsprincip der Mannichfaltigkeit 
habe die Wissenschaftslehre darzustellen. Dem Ref. 
scheint, dass die Wissenschaftslehre vom J. 1812 in 
den nachgelassenen Werken diese Fassung wenn auch 
sehr aphoristisch doch am meisten bezeichnend ausge
führt hat.

Ob die Betrachtung der Natur in allen Perioden 
der Entwickelung und allen Schriften Fichte’s dieselbe 
bleibt oder ob nicht vielmehr eine doppelte Naturan
schauung von Fichte angenommen worden ist, wie 
Schelling behauptet hat, kann zweifelhaft sein. Die 
populären Schriften sind von Schelling angezogen wor
den um zu zeigen, dass anfänglich die Natur als blosse 
Sinnenwelt, von dei’ aus es an sich keinen Übergang 
zur intalligiblen Welt gäbe, später aber selber als das 
Absolute angesehen wurde. Allein stehen auch in den 
von Schelling angezogenen Schriften Sätze, die viel
leicht nach ihm diesen Sinn haben, so kann er selber 
doch in Wahrheit nicht der Ansicht sein, dass dies 
Fichte’s Meinung sei, theils weil Schelling selbst immer 
gesteht, solche Sätze hätten in Fichte’s Denkweise nicht 
den naturphilosophischen Sinn, weshalb sie nach ihm 
gar keinen Sinn haben, theils weil in denselben Schrif
ten zu bestimmt die frühere Ansicht von der Natur 
widerholt ausgesprochen wird. In der Schrift „Über 
das Wesen der Gelehrten“ heisst es so (W. Bd. VI. 
S. 363): Die objective und materielle Welt oder die 
sogenannte Natur ist nicht lebendig, so wie die Ver
nunft, und einer unendlichen Fortentwickelung fähig, son
dern todt, ein starres und in sich beschlossenes Dasein. 
Sie ist das —das Zeitleben Anhaltende und Hemmende; 
und allein durch diese Hemmung zu einer Zeit Aus
dehnende, was “ausserdem mit Einem Schlage als ein 
ganzes und vollendetes Leben hervorbrechen winde. 
Sie soll ferner durch das vernünftige Leben in seiner 
Entwickelung selber belebt werden; sie ist darin der 
Gegenstand und die Sphäre der Thätigkeit und der 
Kraftäusserung des ins unendliche sich fortentwickeln
den menschlichen Lebens, das selber, in wiefern es im 
Vergleich mit dem ursprünglichen und göttlichen Leben 
beschränkt ist, nichts weiter als Natur ist.“ Deshalb 
werden in dem Begriff der Natur hier dieselben Prädi
cate gedacht, wie in der ersten und letzten Darstel
lung der Wissenschaftslehre (nachgelassene Werke 
Bd. II, S. 426/ In dieser wird behauptet, dass die 

Natur, wie auch das factische Ich nichts sei als das 
Product der Anschauung und Anschaubarkeit des ab
soluten Werkes an sich. Und hieraus wird dann die 
andere Bestimmung der Natur abgeleitet, dass sie die 
„blosse Sichtbarkeit“ von der Welt ist, in der sie be
gründet ist, der sittlichen, welche „der Begriff als 
Grund der Welt ist.“' „Diese ganze, allgemeine Sin
nenwelt ist nur dazu da, damit in ihr die sittliche Auf
gabe realisirt und anschaubar gemacht werde. Ist aber 
diese Aufgabe realisirt, so fällt der Grund der Sinnen
welt, und da sie nur durch diesen im Sein erhalten 
wird, sie selbst hinweg und geht zu Grunde“ (s. W. 
Bd. II, S. 676). Die Natur, welche nur der Anschauung 
und Anschaubarkeit des absoluten Werdens (Bildens) 
folgen soll, ist als blosse Erscheinungswelt an eine 
andere Realität geknüpft, um deren willen sie da ist. 
Der metaphysische Idealismus kann nicht wie der kri
tische die Beschränkungen des Erkennens nur demsel
ben zuschreiben, und ausserdem eine Welt von Dingen 
an sich auch in der Natur anerkennen, daher behauptet 
er, „die Natur kann nur da sein für ein Ich, in einem 
Ich und durch ein Ich.“ Ohne eine Intelligenz gibt es 
keine Erscheinungswelt d. i. Natur. Auch die Ansicht 
von der Natur bleibt daher in den verschiedenen Pe
rioden der Entwickelung der Fichte’schen Philosophie 
ihrem Wesen nach dieselbe.

Der positive Inhalt des Fichte’schen Systems ist 
nur in der Sitten-, Rechts-, Staats-und Religionslehre 
desselben zu entdecken. Die verschiedenen Theile der 
praktischen Philosophie und die darauf erbauete Reli
gionsphilosophie legen die Ansichten dar, wie nach 
diesem Systeme die Wahrheit wirklich beschaffen ist. 
Auch ist diese praktische Philosophie in der historischen 
Entwickelung der neueren Philosophie die erste, welche 
versucht, was Viele in unserer Zeit nachzuahmen für 
nöthig erachten; durch diese Disciplin der Philosophie 
alle ihre Probleme in letzter Instanz zu lösen. Die 
praktische Philosophie kommt daher in solchen Syste
men zweifach in Betracht, einer Seits als ein beson
derer Theil, anderer Seits als derjenige Theil des Sy
stems , der alle vorhergehenden Disciplinen ergänzt und 
vollendet.

Rie theoretische Betrachtung der Welt wie die Er- 
kenntnisstheorie kann für sich nicht vollendet werden, 
es soll in derselben keinen wirklichen Abschluss geben. 
Denn fortgeht das Reich der Ursachen in der Natur 
ohne Abschluss, „es gibt überall kein Dauerndes, we
der äusser mir noch in mir, sondern nur einen unauf
hörlichen Wechsel. Ich weiss überall von keinem Sein 
und auch nicht von meinem eignem. Es ist kein Sein. 
— Ich selbst weiss überhaupt nicht und bin nicht. Bil
der sind: sie sind das Einzige, was da ist und sie 
wissen von sich nach Weise der Bilder: — Bilder, die 
vorüberschweben, ohne dass etwas sei, dem sie vorüber
schweben : die durch Bilder von den Bildern zusammen
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langen, ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne Be- 

und Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder;
1 bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworre- 

n.e® . *1 von den Bildern. — Alle Realität verwandelt 
sic m einen wunderbaren Traum ohne ein Leben, von 

cuem geträumt wird, und ohne ein Geist, dem da 
träunit; in einen Traum, der in einem Traume von sich 
selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist der Traum; 
das Denken, — die Quelle alles Seins und aller Rea
lität, die ich mir einbilde, meines Seins, meiner Kraft, 
meines Zwecks ist der Traum von jenem Traume.“ 
?,Ich habe eingesehen und sehe klar ein, dass es so 
ist; ich kann es nur nicht glauben.“ Aber es sei das 
wahre Resultat der theoretischen Philosophie: „was 
duici as issen und aus dem Wissen entsteht, ist 
nur ein issen. Alles Wissen aber ist nur Abbildung, 
um es wnd in ihm immer etwas gefordert, das dem 

i < e entspreche. Diese Forderung kann durch kein 
issen befriedigt werden; und ein System des Wissens 

ist nothwendig ein System blosser Bilder, ohne alle 
ea ität, Bedeutung und Zweck.“ In diesem Resultat 

aus der Betrachtung der vorhandenen Sinnenwelt und 
deren Erkenntniss ist jedoch mehr enthalten, als in 
blos theoretischer Philosophie gegeben sein kann, der 
Punkt des Übergangs zur praktischen Philosophie; so- 
Wol von objectiver Seite; dass die ganze Sinnenwelt 
nicht real ist, durch das Wissen entsteht, und dieses 
Wissen selbst der Realität entbehrt, weshalb es einen 
andern Maassstab der Realität und ihrer Erkenntniss 
geben muss, als derjenige ist, welcher in der theore
tischen Philosophie gefunden werden kann; als auch 
von subjectiver Seite; dass dieses Lehrgebäude der 
theoretischen Philosophie das Gemüth unbefriedigt lässt 
uud empört, und in ihm ein Streben hinterlässt, ein 
„äusser dem blossen Bilde liegendes Reales“ zu su- 

”etvvas? das da mehr und höher ist, denn 
^eh i und den Endzweck des Wissens selbst in *icii enthalt.4f

mcht^intfi“de^h“osI°P,lie Wahrheit in der Natur 

das Erkennen gleichr “unnen; wenn sie getrieben wird, 
muss schon vorher e . v“SSer sicl‘ Z" be8riin'len> s0 
Beschaffenheit und der Se"Dae,c?en v0" ,<ler wahren 
Stens unbewusst angenom„^nnt“'ss "T"
nur das eine und das andere aUS T T 
das auch der lebendige Gr^e^°rt T’ 
schung ist. Denn aus keiner Lk" T?
wj* j j ^kenntmss der Sinnen-welt und des Wissens folgt von jj t i- i • i belb*»t, dass sie nichtig
and« v F.01?erU”S wenn schon ein
S T T 7 W®hT '■»‘•uusgesetzt worden 
>st, das hoher hegt denn beides, nioht treibt die 
Erkenntniss von der Bedeutvmgslosigkeit dieser Welt 
den Geist fort, es sei denn, ein Höheres ziehe ihn an 
Den Zweifel hebt nicht der Zweifel, das Nicht-Erken
nen nicht Erkenntnisslosigkeit auf. Sondern was den 

Zweifel besiegt, liegt äusser dem Zweifel, was das 
Nicht-Erkennen auf hebt, ist ein Erkennen. Äusser dem 
Zweifel liegt aber bei Fichte der Begriff eines Wesens, 
das „frei von allem Einflüsse der Sinnenwelt, absolut 
thätig in sich selbst und durch sich selbst, sonach eine 
über alles Sinnliche erhabene Macht ist“ „Ohne mich 
selbst aufzugeben, kann ich daran nicht zweifeln“. 
„Hier liegt dasjenige, was dem sonst ungezähmten Fluge 
des Raisonnements seine Grenze setzt, was den Geist 
bindet, weil es das Herz bindet; hier der Punkt, der 
Denken und Wollen in Eins vereinigt, und Harmonie 
in mein Wesen bringt“ (s. W. Bd. V. S. 181—182). 
Es gibt daher in der Fichte’schen Philosophie nichts, 
das nicht von Anfang an durch diesen allein festen, 
zweifellosen Punkt bestimmt wäre.

Eine Eigenthümlichkeit der deutschen Philosophie 
nach Kant, zeigt sich hierin, die nämlich, vermittelst 
einer besondern Anschauung und nicht im Allgemeinen, 
am Ende un^l nicht im Anfänge die Philosophie zu be
gründen. Dieser Versuch, der noch immer nachge
ahmt wird, war nur historisch bedingt durch die kriti
sche Philosophie, welche selbst nur durch die Ergeb
nisse der Kritik der reinen Vernunft dahin getrieben 
wurde: in der praktischen Philosophie die Anerken
nung der Wirklichkeit, in der Kritik der Urtheilskraft 
die mögliche Erkenntniss der intelligiblen Welt zu su
chen. Am Ende, in der dritten Philosophie, sei es 
der Ethik, der Ästhetik, oder Religionsphilosophie, 
die Philosophie im Allgemeinen begründen und bewahr
heiten zu wollen, setzt voraus, dass die Philosophie 
ihre Gedanken auch in der Physik und Dialektik nicht 
auf ihren eigentlichen Gegenstand, das was seiner Na
tur nach ein Ganzes ist, sondern nur auf ein Beson
deres gerichtet hat, auf eine Auffassung des Erkennens 
und der Natur des Erkennbaren, welche einmal wie 
das anderemal durch eine Abstraction von einem be
sondern Gebiete gewonnen ist. Und wenn dies der 
Fall ist, so tritt die dritte Philosophie immer als eine 
verbesserte Auflage der Physik und Dialektik und als 
eine Ergänzung derselben auf, welche für das Ganze 
ausgegeben wird. Einer solchen dritten Philosophie 
kann weder die Natur als eine positive Macht des Le
bens, noch die Theorie als in sich wahr, noch das 
Absolute als vollendete Wirklichkeit zu Grunde liegen, 
sondern an sich mangelhaft, ist die Natur in einem 
solchen ethischen oder teleologischen Idealismus wie 
nach mittelalterlicher Anschauungsweise nichtig an sich, 
die Theorie erst durch die Praxis wahr d. i- an sich 
unwahr, das Absolute ein Endzweck, der, wie er nichts 
zu erkennen gibt, ohnmächtig in dem Treiben des Men
schen sich verliert. Praxis und Ethik können der Phy
sik und Theorie nicht geben, was sie allein von diesen 
erlangen können, die Wahrheit, ohne welche Leben 
und Sittlichkeit nur Anmassungen sind.

Auf diese Weise will auch Fichte gefunden haben, 
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dass die wahren Bestimmungen der Dinge durch die 
ethische Anschauung vermittelt seien, und die Erkennt
niss Realität erst gewinne als praktisches Wissen, das 
allein „äusser der Vorstellung Seiendes“ anerkennen 
könne. Er versuchte daher sich und seine Leser da
von zu überzeugen, dass sich hier eine Anschauung, 
die intellectuelle genannt, findet, welche sowol von ei
ner Realität Zeugniss wrie Erkenntniss gibt. Sonderbar 
wäre es, wenn das Erkennen nicht durch die An
schauung besonderer Gebiete, der organischen Natur, 
der sittlichen und religiösen Welt sich leiten lassen 
wollte, während es diese zu erkennen trachtet, allein 
unverständlich wird es, wenn eine solche besondere 
Anschauung mehr gelten soll als sie es ihrer Natur 
nach kann. Durch das Prädicat „intellectuell“ wird 
jedoch dieser Anschauung ein Charakter verliehen, der 
ihrem Wesen nicht innewohnt, und daraus die Begrün
dung des Erkennens im Allgemeinen abzuleiten, invol- 
virt die angeführten Folgen.

Dieses Experiment, vermittelst einer Anschauung 
von einem besondern Gegenstände die Erkenntniss der 
Wahrheit überhaupt zu gewinnen, bezeichnet alle phi
losophischen Systeme, welche nach Fichte gebildet 
sind, wenn dieselben auch , wie Hegel’s und Herbart’s 
Philosophie durch die Polemik wider die Möglichkeit 
einer intellectuellen Anschauung sich das Ansehen ga
ben, als vermittelten sie die Erkenntniss der Wahrheit 
nicht gleichfalls auf eine solche absonderliche Weise, 
da doch bei Herbart die ..Ästhetik“, bei Hegel die „Re- 
ligionsphilosophie“ in der Systemetik dieselbe Stellung 
einnehmen, wie bei Fichte die Ethik. Eine besondere 
philosophische Disciplin soll leisten, was die erste Phi
losophie nicht hat erreichen können.

Von dieser Betrachtung der „praktischen Philoso
phie“ Fichte’s als Fundamental-Philosophie gehen wir 
über zu der Entwickelung der ethischen Anschauung, 
welche in derselben dargestellt ist. Dieselbe umfasst 
aber theils die Ethik im engern Sinne theils die Lehre 
vom Rechte, dem Staate, der Religion u. s. w. Es 
scheint allmälig sowol in der Ansicht vom Staate, der 
Religion, und der Gottesbegriffe eine Veränderung in 
diesen Lehren eingetreten zu sein, welche als eine Ver
besserung aber auch als ein Abfall von der frühem 
Lehre Fichte’s beurtheilt wird.

Fichte’s Ansicht vom Recht und dem Staate hat 
nun folgende Ausbildung gewonnen. Die Rechtsphilo
sophie abgesondert von der Moral und dem „Rechts
staat“ ins besondere zur Darstellung gebracht zu ha
ben, kann als eine von Fichte gewonnene Consequenz 
betrachtet werden, welche in den „Grundlagen des Na
turrechts“ (1796) dargelegt worden ist. Unter den po
pulären Schriften wie den nachgelassenen finden sich 

nur zwei Werke, wrelche über den Staat erweiterte Be
trachtungen enthalten, „der geschlossene Handelsstaat*4 
(s. W. Bd. III.) und „die Staatslehre oder über das 
Verhältniss des Urstaates zum Vernunftreiche“ (s- W« 
Bd. IV). Der Gesichtspunkt, unter welchen jener den 
Staat auffasst, ist in der Einleitung (S. 399) klar aus
gesprochen. „Der wirkliche Staat lässt sich vorstellen 
als begriffen in der allmäligen «Stiftung des Vernunft
staates. Es ist bei ihm nicht blos, wie beim Vernunft
staate die Frage, was Rechtens sei, sondern: wie viel 
von dem, was Rechtens ist, unter den gegebenen Be
dingungen ausführbar sei? Nennt man die Regierungs
wissenschaft des wirklichen nach der eben angegebenen 
Maxime Politik, so läge diese Politik in der Mitte zwi
schen dem gegebenen Staate und dem Vernunftstaate: 
sie beschriebe die stete Linie, durch welche der erstere 
sich in den letztem verwandelt^ und endigte in das 
reine Staatsrecht. Wer es unternimmt zu zeigen, un
ter welche Gesetze ins besondere der öffentliche Han
delsverkehr im Staate zu bringen sei, hat daher zu
vörderst zu untersuchen, wras im Vernunftstaate über 
den Verkehr Rechtens sei; dann anzugeben, was in 
dem bestehenden wirklichen Staat hierüber Sitte sei; 
und endlich den Weg zu zeigen, wie ein Staat aus 
dem letztem Zustand zu dem erstem übergehen kann.“ 
Die philosophische Betrachtung des Staats wird hier 
also erweitert zur „Politik“, indem sie die „Verwirk
lichung“ des Staats in Erwägung zieht. Und wie hier 
so finden wir in allen populären Schriften Fichte’s 
das Neue, dass seine philosophische Anschauungs
weise sich dem Leben und der Erfahrung nähert und 
dieselbe zu durchdringen versucht. Der geschlossene 
Handelsstaat enthält alsdann die Theorie über die Art 
und Weise „wie der Handelsverkehr eines bestehenden 
Staats in die von der Vernunft geforderte Verfassung 
zu bringen sei.“ Fichte meint, durch „die Schliessung 
des Handelsstaats“ und die kunstgemässe Ordnung der 
Gewerbe und des Handels durch den Staat selbst werde 
dies erreicht. Dass diese Ansicht mit der platonischen 
Republik und den neueren communistischcn und socia- 
listischen Theorien Analogien enthält, deren sich viele 
darbieten, können wir hier nur anmerken, ohne sie aus
zuführen.

Die „Staatslehre“ Fichte’s entwickelt die Ansicht 
vom Staate noch weiter. Diese „Vorlesungen“ stehen 
ausserdem im Zusammenhänge mit den populären Schrif
ten „Reden an die deutsche Nation“ und „Grundzüge 
des gegenwärtigen Zeitalters“, welche drei auf die 
3JPhilosophie der Geschichte“ als angewandte Philoso
phie sich beziehen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Uer Staat bekommt in diesen Vorlesungen eine an- 
deie Aufgabe zu vollführen, als ihm als Rechts-, d. i. 
Zwangs- oder Nothstaat zukommt. Er bekommt hier 
die Aufgabe, die Erziehung der Jugend zu (Welt) Bür
gern öffentlich zu bewerkstelligen und im Allgemeinen 
den Endzweck des Lebens durch die beiden Stände 
der Lehrer und der Zuerziehenden, „sichtbar“ zu ma
chen. Jenes sind die Herrscher, welche, da sie den 
gegenwärtigen Standpunkt der Freiheitsentwickelung 
erkannt haben , durch die Wahl der Übrigen zu Obrig
keiten erhoben worden. Durch die öffentliche Erziehung 
werde es den Vernunftstaaten gelingen, das Reich der 
Freiheit und Gleichheit überall herrschend zu machen. 
Die politische Betrachtung erhebt sich bei Fichte daher 
im Zusammenhänge mit dem „wirklichen Staate“, und 
„der Geschichte“, zu einer Ansicht, die auf einem an
dern Wege und durch die ethische Betrachtung etwas 
verändert, auch in unserer Zeit allgemein sich Geltung 
verschafft hat, dass der Staat, Alles umfassend selbst 

und die Selbständigkeit

das Reich der Sittlichkeit sei. Fichte’s Staat wird je
doch durch die Bestimmung „geschlossener Handels
und Erziehungsstaat“ zu sein absolut, der dahin ten- 
dirt die „Wahl des Berufs 
der Familie aufzuheben.
, des Staates im Streite des-Glau-
\ die Geschichte dar. In

• e- zwei Geschlechtern, von welchen 
n ’ t und Viehes Handeln von Natur einge

pflanzt ist, und dem andern v •• । v n1 j Jnc ft ern das v ermogen der r reiheitund Bddbarkeit ins UnendlioLo ? - r i, ,, . . cne zukommt, ursprünglichder Gegensatz, welcher sie a -u r? • iiii • "eueirscht, vertheilt. BeideGeschlechter in wo<lureh sie zur Erkennt-
niss ihrer Gegenseitigkeit gela„sen, bezeic)1Ilen den An.

^r Geschichte. Die alt«. Völker din.ch 
Natur- und Autoritätsglauben ■„ ihrcm Leben 
geleitet, bilden in dem römischen Reic]le den Rechts. 
staat, der als eine Noth- und ZwangsanstaIt zerstört 
wird, durch die Erschaffung eines neuen Reiches durch 
das Christenthum. Dieses vermittelt die Entstehung des 
Vernunftstaates, indem sein Wesen in der freien°Ein
sicht des Verstandes in den Willen Gottes besteht. 
Rie klare Einsicht des „individuellen Verstandes eines 

jeden Christen“, bildet von da an, die Grundlage der 
historischen Entwickelung. Das Christenthum bildet den 
Verstand des Menschen, so dass sie nicht mehr aus 
blindem Glauben sondern aus freier Einsicht den Willen 
Gottes thun. Durch diese Lehre ist die „Verfassung“ 
des Vernunftstaates bedingt, durch den das „rein In- 
telligible, die Freiheit“ sichtbar werden soll. Indem 
Freiheit und Gleichheit d. i. das Himmelreich sich 
überall verbreitet, wird das Reich Gottes auf Erden 
wirklich, da alle Menschen den Willen Gottes in sich 
vollziehen. „Die Offenbarung dieses Reiches, die Ein
ladung, Glieder desselben zu werden, und die allge
meine Anweisung wie dies zu machen, das ist das 
Wesen des Christenthums, sein absoluter, ewiger, von 
der Zeit unabhängiger Zweck für alle Zeit.“ Das 
Rechts- und Staatsleben wird demnach allmälig durch
drungen von dem freien Leben nach dem Endzweck 
d. i. dem Willen Gottes. (Grundz. d. gegenw. Zeit
alters: Reden a. d. D. N.; die StaatsL).

Durch die Anklage auf Atheismus, welche gegen 
Fichte erhoben wurde, ist seine Vorstellung von Gott 
und der Religion bekannter geworden als andere nichts 
weniger bemerkenswerthe Vorstellungen Fichte’s „Es 
ist nicht mein Atheismus, so urtheilt er über diese Sa
che, den sie gerichtlich verfolgen, es ist mein Demo- 
kratismus^, denn es hat von jeher solche und es wird 
zu allen Zeiten deren geben, welchen ein selbständiger 
und kräftiger Charakter ein Ärgerniss ist, den sie 
wenn sie ihm sonst nichts anhaben können, als Athei
sten zu verdächtigen suchen. Seine freie Gesinnung 
hatte Fichte aber schon in seiner ersten Schrift (s. W. 
Bd. VI), zu erkennen gegeben, wo es S. 9 heisst: 
„Nein, Fürst, Du bist nicht unser Gott. Von ihm er
warten wir Glückseligkeit; von Dir die Beschützung 
unserer Rechte. Gütig sollst Du nicht gegen uns sein; 
Du sollst gerecht sein.“ Wenn alsdann die Lehre vom 
Ich so misgedeutet wurde, dass Fichte darunter das 
subjective und individuelle Ich verstanden habe, so ist 
es erklärlich, ihm unterzuschieben, sein Gott sei das 
Ich selbst.

Die moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir 
annehmen. dies ist der wahre Glaubensinhalt, dass eine 
moralische Ordnung im Leben wirksam ist. Allein in 
der Macht des Menschen ist sein sittliches Handeln. 
Dieses setzt aber ettvas voraus, was nicht aus dem
selben folgt, oder wodurch es verursacht ist; die mo 
ralische Ordnung, das Göttliche, woran geglaubt wir



810
Sieht man hierin Atheismus, so nimmt man an, dass 
sittliches Handeln und die moralische Übung, Moral
und Religion dasselbe ist. Kommt man mit einem sol
chen Vorurtheile an die spätem religionsphilosophi
schen Schriften Fichte’s, so scheinen diese äusser allem 
Zusammenhänge mit den frühem zu stehen. In jenen 
findet man eine ganz leidliche Gottesanschauung, diese 
selbst mit dem Johanneischen Lehrbegriffe in Überein
stimmung gebracht, und die Religion selbst, statt in 
lauter Pflichtgeboten zerstreut, sogar mit „Mystik“ 
versetzt. Diese Entwickelung setzt die Leser in Er
staunen, welche in den ersten Schriften Fichte’s über 
diesen Gegenstand mehr Unsinn als Erkenntniss gefun
den haben. Und doch ist die spätere Auffassung nur 
eine weitere Ausführung von den Grundzügen der er
sten, die man freilich entstellt, äusser allem Zusammen
hang aufgefasst hatte. Der mystische Zug in den 
spätem religionsphilosophischen Schriften wird erklär
lich in einer Philosophie, welche eine intellectuelle An
schauung als Erkenntnissorgan der Philosophie ange
nommen hatte, wie die Ausbildung der Lehre selbst 
aus der adaequaten Auffassung der ersten Grundzüge.

Für die Beurtheilung dieser Lehre Fichte’s kommt 
wie er selber sagt (s. W. Bd. V, S. 359), alles darauf 
an, ob die Freiheit, („ich finde mich frei von allem 
Einflüsse der Sinnen weit, absolut thätig in mir selbst, 
und durch mich selbst“), welche das Deductionsprincip 
bildet, und der „Zweck der Freiheit („diese Freiheit 
ist nicht unbestimmt, sie hat ihren Zweck“) Ein Stück 
sei oder ob es zwei Stücke seien?“ Fichte behauptete, 
es seien zwei Stücke, und wirft seinen Gegnern vor, 
sie hätten daraus Ein Stück gemacht, ohne anders als 
durch die blossen Worte seines Aufsatzes dazu veran
lasst worden zu sein. „In allem menschlichen Handeln 
wird gerechnet auf ein Doppeltes', auf etwas vom Men
schen selbst Abhängendes, seine Willensbestimmung, und 
auf etwas von ihm nicht Abhängendes. Beim sinnlichen 
Handeln ist dies letztere die Naturordnung 9 und wer 
nur sinnlich handelt, „bedarf nichts anderes, worauf 
er rechne, und hat nichts anderes, wenn er conse- 
quent ist. Beim sittlichen Handeln, dem reinen guten 
Willen ist das letztere eine intelligible Ordnung. „Die 
Kraft aller endlichen Wesen geht „ohne Zweifel nur 
bis zur Willensbestimmung = A, und dasjenige, wo
durch an diese Willensbestimmung sich eine Folge der
selben = B nothwendig anknüpfte, war nicht meine 
Kraft, lag ausserhalb meiner Kraft und meines We
sens. Wenn nun jemand das Gesetz nach welchen B 
auf A nothwendig folgt, eine Ordnung —und zum Un
terschiede von der Naturordnung, eine moralische oder 
intelligible Ordnung nennte, wodurch ein moralischer 
oder intelligibler Zusammenhang, oder System, oder 
Welt erwüchse: so setzte dieser doch ohne Zweifel 
die moralische Ordnung nicht innerhalb der endlichen 
moralischen Wesens selbst, sondern ausserhalb dersel

ben, und nähme sonach ohne Zweifel noch etwas äus
ser diesen Wesen an.“ „Dies ist nun nach mir der 
Act des religiösen Glaubens; dieses nothwendige Den
ken und Fordern einer intelligiblen Ordnung, Gesetzes, 
Einrichtung oder wie man will, nach welcher die wahre 
Sittlichkeit, die innere Reinheit des Herzens nothwen
dige Folgen hat. Aus diesem — unter Vorausetzung der 
frei erzeugten moralischen Gesinnung — nothwendigen 
Denken, behaupte ich, entwickelt sich und hat sich 
von jeher entwickelt in den Gemüthern aller guten 
Menschen, der Glaube an einen Gott und an ein Gött
liches: und ihr Glaube ist überall nichts anderes, als 
der Glaube an jene Ordnung, deren Begriff sie nur, 
ihnen selbst unbewusst, auch durch den Unterricht in 
der Gesellschaft getrieben, weiter entwickelt und be
stimmt haben, ihn erst nach dieser weitern Entwicke
lung in ihrem Bewusstsein vorgefunden, und seitdem 
nie wider auf jene ursprüngliche Einfachheit, deren zu
letzt nur der Philosoph und der Volkslehrer bedarf, 
zurückgeführt haben.“

Weil es gewissen Theologen eigen ist, jegliche 
wissenschaftliche Betrachtungsweise durch Gemüths- 
erregungen und moralische Insinuationen zu unter
brechen , so lassen sich dieselben von der Wahrheit 
einer philosophischen Betrachtungsweise der Religion 
und der göttlichen Welt nur dann überzeugen, wenn 
dieselbe in ihrer Sprache, d. i. die biblische, übersetzt 
wird, oder mit Namen und Ausdrücken geschmückt 
oder verunziert wird, welche ihr Ohr zu vernehmen 
gewohnt und geneigt ist. Daher, wenn einer nur recht 
oft das Wort „Persönlichkeit“, „Dreieinigkeit,“ „Gott
mensch“ u. s. w. unterbringt, oder in dem den meisten 
Nichttheologen widerwärtigen Pastoralidiom redet, so 
kann er an sich alle Religion durch Naturalismus un
tergraben und eine Erkenntniss Gottes durch Hyposta
sen beschränkter Begriffe verunreinigen, er ist und 
bleibt ein guter Christ. Gegen den Naturalismus aber 
und die Hypostasirung blos physischer Begriffe ging 
Fichte’s Unternehmen an, das gerade deshalb ungele
gen war, weil, wie es scheint, der Orthohoxie der 
wahre Ursprung der Religion ans der Sittlichkeit in 
alle Ewigkeit verborgen bleiben wird, und sie statt ein 
Erkennen auszubilden, mehr Vergnügen daran finden 
wird, ihre Phantasie in der Hypostasirung der Begriffe 
zu üben.

Jedoch auch Fichte hat eine bessere Aufnahme bei 
ihnen gefunden, nachdem er in der Anweisung zum 
seligen Leben und a. a. O. seine ethische Auffassung 
in nähere Beziehung mit dem Leben und der Johan
neischen Auffassung des Christenthums brachte. Hierzu 
kam noch, dass das mystische Element seiner Phi
losophie ursprünglich durch die Annahme der intelle- 
ctuellen Anschauung als das wahre Erkenntnissorgan 
der Philosophie gegeben, später eine grössere Ausbil
dung gewann, wie überhaupt die idealistische Philoso-
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phie getrieben wurde, an dem Christenthum diesen 
Punkt besonders hervorzuziehen. Fichte selbst ver
suchte nachzu weisen, wie seine durch blosse Specula- 
tmn gefundene Anschauung über die Einheit der Welt 

’Ott in Übereinstimmung stehe mit der Logoslehre 
es Johannes, dessen Ansicht er für die wahre hält, 

indem er den Lehrbegriff des Paulus bestreitet. An 
leseni findet er auszusetzen, dass nach demselben der 

aube nur als eine Überredung erscheine und das 
Verhältniss Gottes zur Welt als ’aus blosser Willkür 
entsprungen, während nach Johannes diese Einheit als 
eine ewige im Wesen Gottes begründete aufgefasst 
werden müsse.
/1 ’a f Veif- ^^eser Anzeige in seiner Schrift 

n *OP° °ojsnius u. s. w.) dargelegt hat, auf 
kichte’s entwickelte Ansicht von Gott 

um er Welt, dass Gott absolute Einheit, welche als 
n zweck des Lebens im Wissen sich spaltet und of- 

en ait, die Welt aber mannichfaltiges Werden im Wis- 
sen sei, dessen positiver Gehalt die Sittlichkeit ist, mit 
<em uncip seines Systems übereinstimmt und als aus 

e?yS . en gewonnen anzusehen sei, verweist er in Be- 
treft dieses Punktes auf jene Darstellung.

Betrachten wir nun zuletzt noch die Entfaltung der 
ethischen Ansicht Fichte’s selbst, so ist an derselben
Vornehmlich die Auffassun
die Bestimmung

des ethischen Princips und 
dass das Sittliche auch in individuel

ler Form, dem Berufe, den Jeder in der ethischen 
Welt erhalten und zu vollziehen hat, sich darstelle, 
hervorzuheben. Jenes zeigt auf Kant zurück, dieses 
weist auf Schleiermacher hin, der dies letztere vor
nehmlich ausgebildet hat.
F Auffassung der ethischen Systeme nach den 

orme egriffeu einer Ethik überhaupt, führt nicht zur 
♦1S? des Realprincips derselben. Diese Auffas- 

. Ut.C^ Schleiermacher’s Kritik der bisherigen 
fach in *a eiUen Grund erhalten und ist seitdem viel- 
macher in^e^r”^ ^kommen. Nachdem Schleier- 
Sittenlehre gezeiA eb,.er1.Kritik der bisherigen
men der Tugenden >«• ' b,ttI,che,,n de" drei For- 
That noch in einer viml', unA t’te und in dcr 
als Reflexionsform des ÖX’. * V nUr.,"ebe"bei 
gestellt werden kann, hat Crw?hn‘’. da?
nen , 11 anS«fangen, die emzel-?" ethischen Systeme, welche in der Geschichte vor- 
kommen, nach jenen drei Formen zndn • al 
der u » i x ~ zi- \ zu classificiren. Auch Uei Herausgeber der sammthchen WrrU ir- u ’ sucht j t ! werke Pichte s ver-Stand^TC ,d,eS: j, w eine »Ethik von dem 
Harten« ‘e deS Tn8endbefda™stellen (vgl. 
ten) rt ’ Grundbegriffe der «h«ehen Wissenschaf- 
auA.- man batte n.1Cbt "“'Schleiermacher

seiner Kritik schliessen müssen, das Sittliche sei 
“lcht in einer, sondern in jenen drei Formen zumal 
aizustellen, weil diese drei oder vier Formelbegriffe

10 er Tkat gar nicht entscheidend sein können °über 

den Realbegriff des Sittlichen. Auch Herbart, der aus 
Schleiermncher’s Darlegung diesen Schluss gezogen 
hat, lässt sich doch durch Schleiermachers mangel
hafte Betrachtung der „ Reflexionsform “ des Sittlichen 
verführen, nur diese Form als die wesentliche des Sitt
lichen anzusehen. Denn an jeder Sittenlehre die vier 
Formen aufzuzeigen, hält gewiss schwer und zur Cha
rakteristik eines einzelnen Systems wäre sie daher nur 
insoweit anwendbar, als eine dieser Formen vorwiegend 
zur Auffassung des sittlichen Lebens gebraucht worden 
wäre. Obwol danach Kant’s Sittenlehre als blosse 
Pllichtenlehre bezeichnet wird, so fehlen doch auch in 
ihr die andern Formen gar nicht, die Reflexionsform in 
der „Achtung“, die Tugend als oberstes Princip (su- 
premum, originarium)} das Gute als das vollendete 
(consummatum, perfecüsslmum) Sittliche. Deshalb sagt 
man nicht sonderlich viel von Kant’s Moral, wenn man 
angibt, dass in ihr der Pflichtbegriff vorherrrsche, weil 
dadurch nicht die principielie Fassung des Sittlichen 
bedingt ist. Allein zu Schleiermacher’s Zeit hatte die 
Philosophie schon einen sehr eklektischen Charakter 
angenommen, sie sollte nun einmal die Vermittelung al
ler Meinungen, die Einheit aller entgegengesetzten An
sichten sein. Daher glaubte Schleiermacher auch eine 
Sittenlehre gestalten zu können, wenn er sie als Ein
heit von der Mannichfaltigkeit der Güter, Tugenden 
und Pflichten darstelle, wovon eine jede „für sich die 
ganze Sittenlehre" sei, nach einem Princip, das gar 
keine Gehaltsbestimmung und keinen Disjunctionsgrund 
in sich enthält, sondern nur zeigt, Schleiermacher habe 
gern die Heteronomonie und Autonomie das Handelns, 
das individuelle und öffentliche Leben vereinigen wol
len. Deshalb sagt man mit Recht, diese Ethik werde 
von einem vagen Begriffe vom Sittlichen beherrscht, 
da der constituirende Begriff derselben, das höchste 
Gut, es ist nicht zu wissen wie, ein Gut, das Gute und 
die Glückseligkeit bedeutet.

Wir versuchen daher die ethische Weltanschauung 
Fichte’s zu verzeichnen, ohne auf die erwähnten For- 
melbegrifie besondere Rücksicht zu nehmen. Es muss 
hier aber in Betracht gezogen werden: die sittliche 
Welt im Allgemeinen der Natur gegenüber; die Dar
stellung der Sittlichkeit in dem individuellen Leben; 
und endlich, auf welche W’eise beides in der Gottheit 
gesetzt ist. Das ethische Leben betrachtet Fichte 
zuerst im Gegensätze mit der Natur. Von der allge
meinen Forderung, welche aus dem Idealismus ent
springt, dass, indem das Bewustsein als „eine auf ei
genen Füssen stehende Erscheinung“ aus sich selbst 
erklärt werden soll, Alles, was ist, für das Bewusst
sein sichtbar sein muss, geht die Deduction aus. Da
mit ein Bewusstsein überhaupt stattfindet, wird ein all
gemeines Leben angenommen, das seiner Form nach 
allein durch sich selbst existirt. Dies absolute Verwö
gen zu bilden , das dem Leben zukommt, beseht an 
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sich und producirt Individuen als Formen seiner Dar
stellung. In Individuen sich spaltend, kommt das all
gemeine Leben zum Bewusstsein, indem die Beschrän
kungen, welche es in diesen Formen erfährt, in ihm 
selber gesetzt sind. Diese Sphäre des Lebens und Be
wusstseins ist jedoch „nicht um sein selbst willen da“, 
nur damit es sich eben äussere und zum Bewusstsein 
komme, sondern es hat einen Endzweck, um dessen 
willen es eben ist, und der daher der Grund des Le
bens selber ist.

Der Endzweck, d. i. der „Begriff als Grund der 
Welt, mit dem Bewusstsein, dass er es sei, erschafft 
das Leben schlechthin und bestimmt es.“ Dieses Le
ben und Alles, was in demselben ist, bringt der End
zweck hervor, um realisirt und anscheinbar zu werden. 
Des Leben ist daher „das Werkzeug und Mittel“, wo
durch ein absoluter Endzweck sichtbar gemacht wer
den soll. Diese Forderung, dass der Endzweck, der 
ganz und durchaus fertig und durch sich bestimmt ist, 
sich im Leben realisiren müsse, entspringt aus der 
idealistischen Forderung, dass Alles nur da sei, um 
sichtbar zu werden. Soll der Endzweck daher ange
schaut werden, so muss es sich im Leben, und durch 
dasselbe mit Freiheit hervorbringen. Im Leben nimmt 
der Endzweck die Form desselben an, die allgemeine 
und individuelle, und den Gegensatz von realer Kraft 
und Anschauung derselben.“ Nur die Form kann das 
Leben erschaffen; „es erschafft nämlich den End
zweck, der vorher nur in der geistigen, durchaus un
sichtbaren Welt war, hinein in die sichtbare, in der 
er schlechthin nicht war. Er ist darum absoluter Schö
pfer der Form des Endzwecks, keineswegs seines Ge
haltes. Diesen macht er so wenig, dass er selbst durch 
ihn gemacht wird.“ Der Gehalt des Lebens der gan
zen Welt soll daher durch den Endzweck derselben, 
Alles mit Freiheit nach der Vernunft einzurichten, die 
Sichtbarmachung dieses Endzweckes aber durch die 
Form des Lebens, d. i. das Werden, bestimmt sein.

Der Endzweck gibt dem Leben einen innern Ge
halt und einen Kern, da dasselbe um seinetwillen da 
ist. In dem Gegensätze daher zwischen Endzweck und 
Leben ist jener der absolute Grund für die Gehaltbe
stimmung von diesem, und dieses gibt dem Endzweck 
eine Form, und in der Duplicität von realer Kraft und 
Anschauung derselben, und in der Hervorbringung in 
individueller Form durch die Contraction der allgemei
nen Kraft auf Einheitspunkte. Allein „das Leben ist 
in diesem Hervorbringen individueller Formen durchaus 
bestimmt durch den Endzweck und um desselben wil
len“. „Der allgemeine, dem Einen Leben aufgegebene 

Endzweck — vertheilt sich in mehre besondere Auf
gaben, in Theile, durch deren Realisation, wenn sie ja 
in der Zeit möglich wäre, der allgemeine Endzweck 
realisirt sein würde: und jedes Individuum hat durch 
sein blosses Dasein in der Sphäre des allgemeinen Le
bens eine solche bestimmte Aufgabe. Jeder soll das, 
was schlechthin nur Er soll, und nur Er kann — nur 
Er und schlechthin kein anderer; und das, wenn er es 
nicht thut, in dieser stehenden Gemeinde von Indivi
duen wenigstens gewiss nicht geschieht/4 Das Indivi
duum „ist auch in der sittlichen Welt seiner morali
schen Bestimmung nach, ohne sein Zuthun oder Be
wusstsein schlechthin, was es ist, und kann dieses 
nicht ändern; es soll es auch in der weitern Fortbe
stimmung nicht ändern wollen, sondern nach dem 
Grundgesetze dieser Bestimmung mit Freiheit sich wei
ter bestimmen. Es gibt sich seine Aufgabe nicht etwa, 
sondern diese ist ihm gegeben zugleich mit seinem 
Sinn; wol gibt cs sich dieselbe irgend einmal mit Be
wusstsein, aber das vermag es nur demzufolge, dass 
sie ihm ursprünglich ohne Bewusstsein durch sein blos
ses Sein gegeben ist.“ ..Die Entstehung eines Indivi
duums ist ein besonderes und durchaus bestimmtes De- 
cret des sittlichen Gesetzes überhaupt, welches erst 
durch seine Decrete an alle Individuen sich vollkom
men ausspricht.“ Das Leben hat einen Gehalt, weil 
es den Endzweck sichtbar machen soll, und die Indi
viduen sind nicht, wie in der Natur, nur verschwin
dende Phänomene, sondern real, und ein jedes besteht 
durch die sittliche Bestimmung, die durch es allein 
vollführt werden kann. Der Endzweck daher, welcher 
dieses bewirkt, ist „das unmittelbare Grundprincip aller 
Wirklichkeit,44 er bringt das Leben in der Natur her
vor, welches sich sondernd, in Individuen zum Be
wusstsein kommt, er gibt diesem Einem und allgemei
nen Leben eine Aufgabe und Realität, er bewirkt es, 
dass dadurch auch die Individuen eine substanzielle Be
deutung haben.

Da der Endzweck seinem Wesen nach unendlich 
ist, so kann er nur in einer unendlichen Reihe von 
Individuen und in einer unendlichen Folge von Welten 
auf einander sichtbar werden. Er ist die absolute Rea
lität und die Fülle seines Gehaltes kann nur in der 
Unendlichkeit sichtbar werden. Auf diese Weise be
herrscht der Endzweck die Entstehung des allgemeinen 
Lebens, die Hervorbringung der Individuen, die Ge
haltbestimmung derselben, und die Unendlichkeit der 
Welten.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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sittliche Leben, wie es in den Individuen sich 
offenbait, ist bestimmt sowol durch den Endzweck, als 
die Natui, d. i. das allgemeine Leben. Dieses in der 
Duplicität von einer realen Kraft, die sich in individuel
len formen concentrirt und deren Anschauung, ist das 
Naturgesetz, dem wie dem Endzweck, als Sittengesetz, 
welches den Gehalt und die Aufgabe des allgemeinen 
und individuellen Lebens bestimmt, die Individuen 
gleich sehr unterworfen sind. Dem Naturtriebe „fol
gend ist das Individuum durchaus nicht frei, sondern 
steht unter einem unwiderstehlichen Gesetze4' und „be
stimmt von der andern Seite das Individuum sich durch 
das Sittengesetz, so ist es abermals nicht frei (denn 
seine Bestimmung hat es sich nicht selbst gegeben) und 
das Leben als solches, hat abermals keine Causalität; 
denn dieses Alles wird unter Freiheit verstanden. Hat 
es denn nun überhaupt keine? Allerdings, im Unter
gänge, in der Erhebung von der Natur zur Sittlichkeit.“ 
Daher charakterisirt Fichte die Sichtbarmachung des 
sittlichen Lebens in den Individuen als einen Kampf 
des Sittengesetzes mit der Natur, vermittelt durch die 
Freiheit der Individuen. Diese müssen daher einerseits 
sica .. osreissen“ von der Natur und andererseits „ei
nen im igcn Willen in sich erzeugen“. „Durch die

Individuum den Trieb, als sein un- 
^les Sein, vernichten“ (sonst bleibt er 

1 ^d/’durch die Ertödtung des Triebes
Jdingung, seine sittliche Bestimmung unmittelbar zu er^ zu machen wekhes ße! 

wusstsem CI n e ectuelle Anschauung ist, die sich 
sebstmaci. nc ^vie diese unendliche Anschauung, 
unendliche nsc n uung wen dk sittijcije Bestimmung 
nur in einet nun zu w endenden Reihe einzelner be- 
bestimmter Anse iauimoen zum Bewusstsein kommt, 
»dcht durch die freiheit des Denkeils gemacht wirdj son. 
dem sich schlechthin selbst macht, so tritt vor dem 
landein selbst die Beschränkung des Naturtriebes durch 
J. s Sittengesetz an dem positven Widerstand des Sitt
ichen Triebes hervor, und das Sittliche selbst erscheint 
als ein Sollen, d. i. als ein das Wollen (das natürliche) 
als letzten Bestimmungsgrund, Negirendes.« „Daher 
diese Form des Gesetzes (als Sollen), die darum auch 

nur für diesen Gegensatz gilt. Bestimmend das Eine 
Leben, hat der Endzweck nämlich gar nicht die Form 
des Sollens, sondern des Müssens; er herrscht als 
Naturgesetz. Der Trieb selbst ist sein Product, inwie
fern er Naturgesetz ist; und nur zu seiner Sichtbarkeit 
überhaupt und der blossen Form nach, ist derselbe 
Trieb da, der durch dasselbe Gesetz als bestimmtes 
Freiheitsgesetz mit seinem Inhalte vernichtet werden 
soll — nicht zwar seinem Sein nach, welches ein voll
kommener Widerspruch wäre, sondern als Bestimmungs
grund des Handelns.“ Das sittliche Handeln, die Sicht
barmachung des Endzwecks durch das Individuum, be
ginnt daher in der That erst nach dieser Ertödtung 
des Naturtriebes, der Einschränkung desselben durch 
das Sittengesetz und dem Bewusstwerden der sittlichen 
Bestimmung.

Da aber der Trieb als ein wesentlicher Bestand- 
theii des Individuums ewig bleibt und eben darum auch 
die Freiheit, ist sein unendliches Leben ein fortdauern
des Erschaffen freier Entschlüsse, die ebensowol un
sittlich sein können. Darum, weil jedoch das Sitten
gesetz die feste und unwandelbare Bestimmung des in
dividuellen Lebens sein soll, muss der Wille ewig fort 
sich durch sich selbst halten, welches Halten aber die 
fortdauernde Vernichtung der doch immer möglich blei
benden realen Freiheit ist und er wird auch als ein solches 
Sichhalten vorkommen in der Erscheinung, unmittelbar 
als Princip des äussern Lebens; denn der Wille, als 
das vermittelnde Glied, ist unverrückt da. Dieser „Act 
der Erschaffung eines ewigen und heiligen Willens in 
sich ist der Act der Sicherschaffung des Individuums 
zur unmittelbaren Sichtbarkeit des Endzwecks und so 
der sein eigenthümliches inneres Leben durchaus be
schliessende Act. Von nun an lebet er selbst nicht 
mehr, sondern in ihm lebet, wie er sein soll, der End
zweck. Der Endzweck, nicht das Gebot.“ Denn „nach 
Vernichtung der Freiheit wird auch das individuelle 
Leben Natur, nämlich die höhere und übersinnliche“.

Den höchsten Aufschluss, den die Fichte’sche Phi
losophie zu geben versucht, ist die Darlegung, dass 
der Endzweck selbst nicht das Absolute ist, sondern 
dass er „die Äusserung des Seins (Gottes) im Werden 
ist, wie dieses Sein (Gott) sichtbar zu machen“. Wenn 
der Endzweck den Grund enthält, warum das Leben 
ist und Individuen bildet, und dieses ihn sichtbai 
machen soll, so wird „die Anschauung Gottes 
des Sittengesetzes und dieses Äusserung der erstem , 
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weil das Sein des Lebens blos in der Synthesis mit 
dem Werden als der Form des Lebens Endzweck ist, 
und weil „Anschauung Freiheit von einem Sein ist, 
sich auf ein Sein bezieht, das in der Anschauung an- 
geschauet, im Bilde gebildet wird, in der Erscheinung 
erscheint“. Das Sein der Freiheit aber jenseits alles 
Werdens, und Sittlichkeit sind durchaus Eins. Und 
dieses Sein ist Gott. „Unmittelbar ist Gott nur sitt
licher Gesetzgeber: aber in der Form der Sichtbarkeit: 
darum mittelbar Urheber dieser Form, d. i. der Welt 
(innerhalb dieser Form, d. i. im Bewusstsein)“. Die
selbe ist „nicht das Absolute, — aber das absolute 
Ich“, enthaltend die Anschauung, ein stehendes festes 
Bild, und diese als „Freiheit vom Sein“ ist ein forma
les Leben in der ewigen Form des Werdens, der das 
Sein (Gott) als Endzweck sichtbar macht. Das Le
ben nach dem Endzweck wird das Bild Gottes, denn 
er ist das Sein des Lebens, das blos in der Synthesis 
mit dem Werden, als der Form des Lebens, zum End
zweck wird. Das Leben darum in seinem eigentlichen 
Sein ist Bild Gottes, so rein er ist schlechthin in sich 
selbst. Als formales Leben aber, als wirklich leben
diges und thätiges, ist es das unendliche Streben, wirk
lich zu werden dieses Bild Gottes, das es aber, eben 
darum, weil dieses Streben unendlich ist, nie wird, 
weshalb es eine unendliche Reihe von Welten und In
dividuen geben muss.

Diejenige W’elt, welche der absolute Ausdruck des 
Endzwecks ist, liegt in einer unendlichen Reihe, eine 
letzte, der keine folgt, gibt es nicht. Aber in den künf
tigen Welten sind alie vorhergehenden, die vorher
gehende ist immer die Bedingung der Möglichkeit des 
Seins der folgenden, in welcher die Individuen, so den 
Willen nicht in sich erzeugt haben, nicht fortdauern. 
„Der unter der Bestimmung des Endzwecks stehenden 
Natur bleibt nichts übrig, als statt derer, die ihre Be
stimmung nicht erfüllt haben, andere Individuen mit 
derselben individuellen Aufgabe zu erschaffen. Nur 
das Individuum, in dem der Wille zu einem festen und 
unwandelbaren Sein geworden ist, schreitet über in die 
zukünftige Welt, diese überleben den Untergang aller 
Welten, während die, welche sich nicht losreissen von 
der unsittlichen Natur und einen heiligen Willen in 
sich erzeugt haben, blosse Erscheinungen sind und mit 
der Sinnenwelt vergehen.

Fichte’s Ansicht über die Unsterblichkeit der Seele 
drückt den Standpunkt seiner Weltbetrachtung vollkom
men aus, dass nur das Sittliche Werth und Dauer habe. 
Wie Individuen , welche thatlos bleiben, ihre sittliche 
Bestimmung nicht erfüllen, nur vergängliche Erschei
nungen sind, so beruht die Unsterblichkeit der Seele 
nicht auf einer physischen oder metaphysischen Eigen
schaft, die ihr daher ohne ihr Zuthun beiwohnte, son
dern nur das Geschlecht der freien Seelen, die gethan, 
was sie gesollt, dauert fort, weil es sich selbst Wirk- 

। lichkeit gibt. Sie können nicht untergehen, da sie 
| durch ihre freie That wirklich geworden sind. Ver
mittels dieser Wirklichkeit gehören sie dem göttlichen 
Reiche an, sie leben in Gott, denn in ihnen lebt der 
Endzweck. „Das Product der absolut unmittelbaren 
Bestimmung des Lebens durch den Endzweck sind die 
Individuen; erst innerhalb der Individuen durch die 
Selbstanschauung ihrer Kraft entstehen sinnliche Wel
ten. Jene, die Individuen, werden hervorgebracht 
durch das Leben, als absolute Eine und ewige Natur; 
die letztem, die sinnlichen Welten, entstehen erst durch 
das Hindurchgellen durch das Princip der Anschaubar- 
keit des Lebens. Jene sonach, die Individuen, durch 
das Sein des Endzwecks schlechtweg, keineswegs durch 
irgend eine besondere Äusserung desselben begründet, 
bleiben, bleiben dieselben; die individuelle Einheit geht 
hindurch durch die unendliche Reihe aller Welten: in
wiefern nämlich diese Individuen in der Wirklichkeit 
ihr Sein durch den Endzweck bestimmt, d. h. den sitt
lichen Willen in sich erzeugt haben (s. W. Bd. II, 
S. 677).

Die Anschauung oder allgemeiner das Bewusstsein 
als ein selbständiges Leben zu begreifen, war das Be
streben der Fichte’schen Philosophie. Die Anschauung 
als Freiheit von einem Sein, welche „da ist, nicht Ge
worden. unwandelbar und unveränderlich dieselbe“, ist 
daher das Princip, welches zu der gedoppelten Erkennt- 
niss geführt, dass jenseits alles Werdens und äusser 
dem Bilde Gott ist. Diese Erkenntniss aber war be
dingt durch das Princip: Ich bin, das Spinoza gedan- 
los überschreitet. Denn bin ich, so kann Gott nicht 
anders, als zumal mit »einem Bilde (d. i. der W’elt) 
begriffen werden. „Äusser dem Absoluten, sagt Fichte 
daher (nachgel. W. Bd. II, S. 333) ist da, weil es nun 
einmal da ist, sein Bild, sei der bejahende Satz der 
Wissenschaftslehre, von dem sie ausgeht.“ Deshalb 
drückt der Satz: „der Verstand versteht sich als Bild 
des absoluten Seins,“ den Inhalt und das Bestreben der 
Fichte’schen Lehre iii nuce aus.

Wenn die Fichte sehe Philosophie nicht vom An
fänge ihrer Entwickelung an erklärte und durch die 
That bewiese, dass das Ich, von dem sie in ihren Ab
leitungen ausgeht, „das absolute Ich,“ „die Identität 
des Subjectiven mit dem Objectiven“ ist, und nicht 
überall dasselbe Bestreben gezeigt hätte, Gott und das 
Ich zumal zu begreifen, so würde ebenso sehr die Be
griffseifklärung von Gott unverständlich sein, dass er 
die lebendige moralische Ordnung „nicht innerhalb der 
endlichen moralischen Wesen selbst, sondern ausserhalb 
derselben“ (s. w. Bd. V, S. 392) sei, wie die andere, 
Gott („als nothwendig seiend, wenn auch der Begriff 
desselben gar nicht wäre“ [N. W. Bd. II, S. 329]), ist 
das wandellose Sein jenseits des Werdens und äusser 
dem Bilde, das Bild und das Werden aber ist die Form 
oder die Erscheinung des Seins, um dieses Sein, Gott, 
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sichtbar zu machen. Vom subjectiven Idealismus und 
einer Verbesserung der Fichte’schen Philosophie kön
nen daher nur die in laugen Reden sich ergehen, de- 
ren Rede ebenso der historischen Auffassung, wie der 
^griffe entbehrt. Sprächen sie von einem Punkte in 
der Fichte’schen Philosophie, der auf einen subjectiven 
Idealismus hinweist; versuchten sie die Entwickelung 
der Fichte’schen Lehre zu begreifen, so würden wir, 
'veil wir alsdann einen Gegenstand der Untersuchung 
hätten, uns des Weiteren in diesen Streit einlassen 
und könnten hoffen, denselben zu Ende zu führen. 
Wird aber so im Allgemeinen hin blos der Construction 
zu Liebe von der Subjectivität und der Verbesserung 
der lichte sehen Philosophie durch die Naturphiloso
phie fortgeschwatzt, so ist selbst jeder Streit hierüber 
unnöthig. Denn gegen Jemand zu streiten, der von 
Nichts oder blos vagen Vorstellungen in seinen Unter
suchungen ausgeht, mag zur Übung in der Disputirkunst 
recht gut sein, zur Ausbildung der Erkenntniss ist ein 
solcher Streit jedoch ein Mittel, das, da es keinen 
Zweck hat, auch nicht zum Ziele führt. Eine Tendenz 
zum subjectiven Idealismus ist in der Fichte’schen Phi
losophie nur an ihrer Auffassung von der Natur zu 
erkennen. Aber dies selbst zugegeben, enthält sie nicht 
weniger, als die Schelling’schc und Hegelsche Philoso
phie, welche, wie jeglicher Idealismus, dieselbe Ten
denz in sich haben, einen objectiven Idealismus, dessen 
Grundprincip, die Freiheit, die Basis der ganzen Aus
bildung bleibt, welche Fichte seinem ethischen Idealis
mus gegeben hat. Der positive Unterschied der Fich
te’schen von der Schelling’schen und HegcFschen Phi
losophie liegt äusser in dem Grundprincip ihrer ideali
stischen Systeme in der Auffassung von Gott, von dem 
Fichte negirt, was diese davon prädiciren, „das Wer
den und Bildsein.“

Schliesslich haben wir über die Ausstattung die- 
sei usgabe und die Herstellung des richtigen Textes 
nur noch zwei Worte hinzuzuffigen.

. . ruc Papier, wie Format und Einkleidung, 
sim so oewatt, dass wir nur unsern Beifall darüber 
zu et ennen ge en können. Wenn hierbei etwas zu 
erinnern wäre, so könnte es nur ,)arin besjeh dass 
diese Ausgabe mit den nachgelassenen Werken der 
»ruckschnft nach meht übereinstimmt, da die nachge
lassenen Werke mit deutschen, die sämmtliehen Werke 
aber mit lateinischen Lettern gedruckt sind. Hier- 
«nrch entstellt in der bamnilung aller Werke Fich. 
l.ts eine Ungleichmässigkeit, die freilich hätte vermie-

en werden können. Berücksichtigt man aber, dass 
lateinischen Buchstaben einen Vorzug vor den deut- 

^en haben, und dass die ältern Werke Fichte’s gleich-
mit lateinischen Lettern gedruckt sind, so jst ^ie 

Wahl derselben für diese Ausgabe nicht zu tadeln.
Was die Herstellung des richtigen Textes betrifft, 

so möchte dabei nur das Eine zu erinnern sein, dass 

mit grösserer diplomatischer Sorgfalt verfahren wor
den sei, und nicht alle alten Formen in der Orthogra
phie, Formenbildung u. s. w., simpel weggeworfen wor
den seien. Diesen Theil der Willkür der Setzer und 
Correctoren zu überlassen, können wir nicht loben. Es 
wäre in dieser Beziehung zu wünschen, dass deutsche 
Philologen, wenn nicht überhaupt, so doch diesen Theil 
jeder Gesammtausgabe bearbeiteten. In der That be
sitzen wir nur eine einzige classische Ausgabe von ei
nem deutschen Schriftsteller, „Lessing s Werke von 
Lachmann“; in den andern ist alles Sprachliche einem 
willkürlichen Nivellirungsprincip der Setzer und Cor
rectoren überlassen. Dass aber manche äusser Ge
brauch gekommene Formen, Wörter und Schreibarten 
auch nicht ganz äusser aller Kunde kommen, dafür ist 
doch um so mehr Sorge zu tragen, als die Bildung der 
deutschen Sprache keineswegs abgeschlossen und in 
jenen alten Formen und Wörtern oftmals, wenn man 
sie nicht selbst wieder aufnehmen will, wenigstens An
leitung. zu richtiger Bildung und zum Gebrauche der 
heutigen liegt.

Kiel. Dr. Friedrich Harms.

e s e Ii i c la t e.
Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im 

Reformationszeitalter. Mit besonderer Rücksicht auf 
Wilibald Pirkheimer. Von Dr. Karl Hagen, Privat- 
docent (jetzt ausserordentlichem Professor der Ge
schichte) in Heidelberg. Drei Bände. Erlangen, Palm. 
1843 — 44. Gr. 8. 6 Thlr.

In dem gegenwärtigen Zeitpunkt neuer religiöser und 
theologischer Bewegungen, wo die evangelische Kirche, 
wie wir hoffen, ihrer Wiedergeburt entgegengeht, ist 
es von besonderer Wichtigkeit, zur Würdigung dieser 
ausserordentlichen Zustände, zur Erforschung ihrer er
sten Keime und Grundlagen und ihrer allmäligen Ent
wickelung, zur Richtschnur unseres Verhaltens, das 
Orakel zu befragen, welches die Räthsel der Gegen
wart durch die Aufschlüsse der Vergangenheit, die 
Räthsel der Vergangenheit durch die Aufschlüsse der 
Gegenwart löst. Kein Zustand ist allein erklärlich aus 
dem zunächst vorhergehenden; die Zeitalter der Mensch
heit stehen in einem unauflöslichen organischen, dem 
oberflächlichen Betrachter verborgenen, Zusammenhänge; 
die Unbekanntschaft mit diesem Zusammenhänge gibt 
nicht selten den rechtschaffensten Staatsmännern eine 
Schiefheit der Ansichten, welche zu denverkehrtesten 
(wenn gleich scheinbar consequenten) Massregeln führt.

Bei fast allen geistigen und politischen die Reform 
grosser Misbräuche bezweckenden Umwälzungen be
merkt man — eine ursprünglich freiere grossartige wer 
um sich greifende reformatorische Bewegung; 
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der fremdartigen Stoffe, die sich ihr zugesellen, der 
Gegensätze, der Übergriffe und des Widerstandes, eine 
beschränktere stillstehende oder zurücktretende von 
dem ursprünglichen Princip abfallende Richtung, eine 
durch einseitige, unzulängliche, die Sehnsucht der Ge
genwart, die öffentliche Meinung nicht befriedigende 
Massregeln hervorgerufene Krisis, eine Periode der Er
mattung und des Zwiespaltes von der einen, der Ein- 
schreitung und der Reaction von der andern Seite, in 
deren Folge die ursprünglich freiere grossartige Rich
tung zurückgedrängt, eine einseitige provisorische Mass
regel ergriffen, und die vertagte Lösung der ganzen 
Aufgabe einem zukünftigen Geschlecht, das heisst, 
einem neuen Ausbruch des gewaltsam niedergehaltenen 
Geistes, oder dem alhnäligen Aufgang einer im Stillen 
reifenden Saat überlassen wird.

Die Reformation des 15. und 16. Jahrh., eine Em
pörung der Vernunft gegen den geistlichen Despotis
mus, eine Wirkung der Rückkehr zu derselben Auf
klärung, deren Fortschritten das alte System des Ka- 
tholicismus, das Pfaffenthum des Mittelalters, schnur- 
straks entgegen gesetzt war, eine durch hervorragende 
Geister der frühem Jahrhunderte verbreitete, durch die 
Widerherstellung der Wissenschaften, du^li den Sieg 
der öffentlichen Meinung hervorgerufene grasartige Be
wegung, hatte einen ähnlichen Ausgang. Bevor sie, in 
einem weitern Umkreis der Civilisation, andern Völkern 
Europas nicht nur eine Quelle der Gewissens- und 
Glaubensfreiheit, sondern auch der wissenschaftlichen 
und politischen Fortschritte und des bürgerlichen Wohl
standes ward, nahm sie in Deutschland unter dem hart
näckigen Widerstand derer, welche einer freieren Ent
wickelung entgegen waren, und nach dem individuellen 
Charakter ihrer Stimmführerin der religiösen und kirch
lichen Sphäre eine ganz eigenthümliche und beschränkte 
Richtung an. In dem Schoos einer ernsten, aber dem 
Mysticismus zugeneigten Nation, in dem Kampfe gegen 
die Scholastik des Mittelalters, welche das Bollwerk 
der päpstlichen Hierarchie und der römisch-katholischen 
Gelehrsamkeit war, von Theologen erzeugt, welche 
ihre polemische Reizbarkeit aus der Zelle der alten in 
den Vorhof der neuen Kirche herüberbrachten, entzün
dete sie hier mit einer anderwärts unerhörten Wuth das 
Feuer jener dogmatischen Streitigkeiten, welche die 
christliche Kirche seit den ältesten Zeiten heimgesucht 
hatten. Weil Luther nicht blos die Lehrsätze, sondern 
auch die Finanzen des päbstlichen Stuhls ergriff, weil 
der mächtigste, die Unabhängigkeit Aller bedrohende, 
der Sympathien der deutschen Nation entbehrende, 
christliche Fürst nicht blos die Rechte des römischen 
Stuhles, sondern auch anderweitige despotische Plane 
verfolgte, weil die deutsche Kirchenreform in die in

nersten Verhältnisse des Reichs eindringend, alle Terri
torial-Interessen der Reichsstände und Stammesfürsten 
berührte, erhielten diese theologischen und dogmati
schen Streitigkeiten gleich anfangs eine hier wie in kei
nem andern Lande über die Grenzen der Schule hinaus
gehende politische Wichtigkeit. In drei verschiedenen 
durch das Hauptprincip der Reformation, die Denk
freiheit, verknüpften Richtungen hatten die edelsten 
und rüstigsten Geister der damaligen Zeit der Religion, 
der Wissenschaft und der politischen und bürgerlichen 
Entfesselung ein Asyl eröffnet. Aber die Theologen 
waren die ersten, welche durch das Schwert des kai
serlichen Damokles, durch die Waffenrüstung ihrer 
fürstlichen Beschützer eingeschüchtert, zurückwichen. 
Die schriftgemässe freiere Lehre von dem heiligen 
Abendmalde, frühzeitig verketzert und geächtet, die ur
sprünglichen grossartigen reformatorischen Ideen von 
dem Christenthuni überhaupt, das ganze Princip der Re
formation und des geistigen und wissenschaftlichen Fort
schrittes unterlag dem in der Angst und Eile entwor
fenen, fast ganz alt-Kirchlichen Glaubensbekenntniss 
der sächsischen Gottesgelehrten, welche, jede Verei
nigung mit den helvetischen, französischen und anderen 
freieren evangelischen Protestanten verschmähend, den 
Aufbau einer allgemeinen, der Christuslehre und der 
heiligen Schrift gemäss zugleich stetigen und bewegli
chen, in freier geistigen Thätigkeit sich entwickelnden, 
evangelischen Kirche versäumten. Der Dogmenstreit, 
diese unselige Klippe der christlichen Kirche, diese 
fruchtbare Mutter gehässiger und unwesentlicher Con- 
troversen, die Menge der dadurch erzeugten sich ge
genseitigabstossenden Secten, das Übermaas der Theo
logie verdunkelte das Licht des Evangeliums; der Fa
natismus der orthodoxen Partei, die unter dem Schutz 
des römischen Stuhles angefachte, die Tempel der Re
ligion, der Wissenschaft und der bürgerlichen Freiheit 
verwüstende blutige Reaction förderten den Zwiespalt 
der Kirche und der Nation. Aber inmitten der Explo
sion dieses in Deutschland entzündeten Vulkans, unter 
den Trümmern des zersplitterten und verwüsteten Va
terlandes, leuchtete, -\vie durch Gewitterwolken ver
dunkelt, die tackel der Aufklärung. Die göttliche Kraft, 
welche den menschlichen Geist von seinem gefährlich
sten Feinde befreit und der Denkfreiheit den ersten 
Anstoss gegeben hatte, zeugete fort: die zuerst von 
geächteten Ketzern gepflanzte, von den edelsten und ge
bildetsten Männern der Nation gepflegte Saat grossar
tiger allmälig geläuterter reformatorischen Ideen reifte 
empor. Wir leben noch jetzt unter dem Einfluss der
selben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. 28and in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig;.
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Und einem reiferen durch die bitteren Erfahrungen 
unserer Vorfahren gewarnten Geschlecht ist es Vorbe
halten, eine auf Gemeinschaft der Liebe und des Glau
bens gegründete, nicht blos stetige, sondern auch be
wegliche.. bei aller Mannichfaltigkeit der dogmatischen 
Bekenntnisse einige, das Zerstreute sammelnde, die 
edelsten Kräfte an sich ziehende, versöhnende und le
bensvolle christliche und nationale Kirche zu gründen. 
Das vorliegende Werk gibt zu diesem Zweck einen 
quellenmässigen, aus den Flugschriften und andern Litera
tur-Werken damaliger Zeit gezogenen Beitrag zur Ge
schichte — nicht der orthodoxen Dogmatik, sondern 
jener darüber hinausgehenden. ursprünglich mit der
selben in Opposition stehenden grossartigen reformato
rischen Ideen, bis zum J. 1530, d. h. bis zum Abschluss 
der orthodoxen Dogmatik.

Der Verf. gesteht selbst, dass er sich erst nach und 
nach des Umfangs seiner Aufgabe bewusst wurde. Und 
man kann noch hinzusetzen, dass er die grosse Schwie
rigkeit der Sichtung, Begrenzung und Anordnung eines 
so äusserst flüchtigen und in den kürzesten Zeiträumen 
sich zusammendrängenden Stoffs, ohngeachtet seiner 
vorzüglichen Darstellung der einzelnen Richtungen je- 
ner Zeit (der religiösen, humanistisch-literarischen, 
v°lksthümlichen und nationalen und ihrer Gegensätze), 
nicht ganz überwältigt habe; dass es sich durch die 
fast gänzliche Ausschliessung des historischen und po
litischen Elementes, jener entscheidenden Epochen und 
Wendepunkte, wodurch Ranke’s Entwickelung der Re
formation so klar und plastisch wird, eines grossen, 
durch die encyklopädische und geographische Übersicht 
der geistigen Bewegungen nicht ganz ersetzten äussern 
Hülfsmittels und Rahmens beraubt habe; dass sich die 
Darstellung des Verf.. weil er den religiösen und kirch
lichen Mittelpunkt nicht zur Grundlage nahm, zuweilen 
io eine zu weite Peripherie verliert. Man hat dem Verf. 
aUch vorgeworfen, (Neues theoh Repertorium von Rhein
wald II, 2), dass er kein „theologisches Herz“ habe, 
dass er, zu nachsichtig gegen die heterodoxen und ketze
rischen Meinungen jener Zeit, und ungerecht gegen 
Luther und Melanchthon, die evangelische Lehre der

selben nicht gehörig gewürdigt und begriffen habe, dass 
es ihm an einer klaren und wahren christlichen Grund
anschauung fehle. Aber wie ein theologisches Herz 
noch keineswegs gleichbedeutend mit einem religiösen» 
wahrhaft gottesfürchtigen, von der christlichen Liebe 
zu Gott und zu den Menschen innig durchdrungenem 
Herzen ist, wie die christliche und evangelische Lehre 
nicht blos auf einem kirchlichen und theologischem Bo
den ruht: so darf man auch nicht übersehen, dass die 
von den Theologen zur Genüge ausgebeutete Geschichte 
der Entwickelung1 des protestantischen Lehrbegriffs 
ganz äusser dem Plane des Verf. lag; dass er auf der 
breiten Basis der vielseitigsten geistigen Bewegungen 
die dogmatische Begründung des protestantischen Kir
chenthums nicht nur von der ursprünglichen grossarti
gen Reformation unterscheidet, sondern für eine Abart 
derselben erklärt; dass er das Heil der deutschen Na
tion nicht „von dem einseitigen, bigotten, sich selbst 
untreuen Protestantismus44 {Kirch ent hum), sondern viel 
mehr von jenen ursprünglichen echten, reformatorischen 
Principien erwartet, und dass er als Historiker die Er
forschung der Wahrheit für seinen höchsten Beruf er
kennt (Vorrede zu Bd. III). Und was Luther und Me
lanthon anbetrifft. von denen wir den ersten, trotz der 
ihm vorgezogenen Helden der baierischen Walhalla, alles 
zusammen erwogen, für den grössten Mann, welchen 
Deutschland je erzeugt hat, anerkennen, diesen den 
praeceptor Germaniae als ein nicht minder ehrwürdiges 
Werkzeug der Vorsehung verehren, so haben schon 
andere unbefangene Geschichtsforscher ihre unläug- 
baren Schwächen, Luther’s dogmatischen Eigensinn und 
seine Ungerechtigkeit gegen die Schweizer, Melanch- 
thon’s den Papisten gegenüber furchtsames, tergiver- 
sirendes, die evangelische Sache in dem kritischen 
Augenblicke des J. 1530 beinahe verratendes Verhal
ten , und die politische Beschränktheit beider im Kampfe 
gegen papistische Kanonisten und Curialisten ergrauter, 
ungern auf das Getreibe der Welt blickender Reforma
toren hinreichend gewürdigt. Man könnte es weit eher 
zum Gegenstand einer Ausstellung machen, dass der 
Verf. den volkstümlichen Einfluss der Lutherischen 
Bibelübersetzung und des Kirchenliedes nicht gehörig 
in Anschlag bringt (ygl. II, 219), dass er hin und 
wieder die der Opposition angehörigen, flüchtigen, über
schwenglichen , unreifen, nicht selten lockeren und 
abenteuerlichen Stimmführer der reformatorischen Be
wegungen zu hoch schätzt. Aber man muss dem r*
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sehen lebendigen Eindruck der von ihm trefflich aus
gebeuteten Flugschriften etwas zu Gute halten; nirgends 
nimmt er die Rottengeister, die fanatischen und politi
schen Schwärmer in Schutz; wol aber jene bisher zu 
wenig beachteten unter dem papistischen Titel der Ketzer 
verdammten heterodoxen Secten, „welche damals in 
demselben Verhältniss zur protestantischen orthodoxen 
Partei standen, wie heut zu Tage die feinere religiöse 
Richtung zum Pietismus und zur herrschenden Reli
gionsansicht.“ (Kirchenlehre, Kirchenthum.) Vorrede 
zu Bd. III, S. VIII. Auch wissen wir schon aus Ar- 
nold’s Kirchen - nnd Ketzerhistorie, wie viele edle, wahr
haft christlich gesinnte Männer sich in der Reihe jener 
Freigeister fanden. Als Nachfolger Dante’s und Boc- 
caccio’s. als Gegner des schon im Mittelalter verab
scheuten Pfaffenthums, welches unter dem hinterlistigen 
Vorwand einer heilsamen Verbindung des Thrones und 
Altars, der Herrschsucht und der Habsucht fröhnend, 
sich an die Stelle des Christenthums gesetzt hatte, als 
Vertreter eines im Bewusstsein der deutschen Nation 
nie erloschenen, zugleich mystischen und rationalen 
Elementes, als Vorgänger der neuern Philosophie, ver
dienten sie die aus ihren eigenen Schriften und Zeug
nissen gezogene Rechtfertigung, welche der Verf. zu 
seiner Aufgabe gewählt hat.

Dem ersten aus acht Capiteln bestehenden Bande 
dieses Werks, welcher die reformatorischen Bewegun
gen zunächst von dem 15. Jahrh. an bis auf Luther 
(1517) begreift, ist eine Einleitung über die Entstehung 
und den (ersten) Fortgang derselben vorangeschickt. 
Der Verf., welcher hier die leitenden Grundsätze seines 
Werks niederlegen wollte, besorgt selbst, dass er im 
Conflict zwischen dem was er wusste und dem was er 
in gedrängter Kürze sagen wollte, diesem ersten Ab
schnitt nicht die gehörige Klarheit und Anschaulichkeit 
gegeben habe. Nach der allgemeinen Bemerkung, dass 
die (bewusste oder unbewusste) Intention der ersten 
Reformationsepoche nicht blos auf die Dogmen der 
nachherigen protestantischen Kirche, sondern auf etwas 
viel Allgemeineres und Grossartigeres hinausgegangen 
sei (es war eine die ganze menschliche Cultur umfas
sende, nicht blos vom Evangelium ausgehende Bewegung, 
wobei man jedoch in dem engern Kreise und als ei
gentlichen Heerd derselben die christliche Kirche be
zeichnen muss) werden die verschiedenartigen Bestre
bungen jener Zeit unter den Gesichtspunkt einer Ver
mittlung der antiken und mittelalterlichen Weltanschauung 
gestellt. Das Wesen des classischen (griechischen und 
römischen) Alterthums wird als ein Vorherrschen der 
Naturgewalt sowol in ihrer äussern Nothwendigkeit als 
in dem in uns liegenden Element, das Wesen des Mit
telalters als eine Entfremdung von jener Natur als 
eine Opposition gegen dieselbe bezeichnet (S. 2). Zwar 
wird diese zu allgemeine Erklärung durch die folgende 
Andeutung der Hauptrichtungen des Alterthums (der in

nigsten sich in der Vollkommenheit der Kunst und Li
teraturwerke offenbarenden Versehwisterung mit der 
ewig heitern, klaren und schönen Natur, der Unter
werfung des Menschen nicht unter ein höheres Sitten
gesetz, sondern unter die eherne Gewalt des Schick
sals, der nationalen Religion, des schroffen, nicht zur 
kosmopolitischen Idee der Menschheit gediehenen Pa
triotismus, der Unterordnung der Kirche unter der alle 
Kräfte und Thätigkeiten an sich ziehenden und umfas
senden Staatsgewalt) näher bestimmt, und das mit der 
antiken Welt und der Natur in Opposition stehende 
finstere, ascetische, scholastische Mittelalter genauer be
zeichnet. Der Verf. schreibt demselben nämlich ein höheres 
Princip äusser uns, ein geistiges Element, ein über
schwengliches, aus der innern Weit des Gemüths her
vorgehendes Gefühl, eine tiefe religiöse Empfindung, 
den universellen kosmopolitischen Charakter der christ
lichen Religion, und die alle politische und bürgerliche 
Verhältnisse durchdringende Einheit und Allgewalt der 
christlichen Kirche zu. Aber wir finden weder in dem 
engern Kreise und Charakter der ersten religiösen und 
kirchlichen Bewegung, noch in dem weitern Kreise der 
durch Bevölkerung, Verkehr und Aufklärung herbeige
führten Länder- und Völkerentwickelung, welche der 
Reformation zur Seite ging, ein den damaligen Trägern 
der reformatorischen Ideen bewusstes Ziel der Vermit
telung jener beiden Weltanschauungen. Man erkennt 
zuerst einen Durchbruch, eine Zersetzung jener mittelal
terlichen und antiken Elemente, eine anfangs negative 
Opposition gegen die Hierarchie des Mittelalters, gegen 
das alte System der Bevormundung und Verdumpfung 
des menschlichen Geistes überhaupt, hierauf ein fast 
allen Trägern der reformatorischen Ideen gemeinsames 
allmälig fruchtbareres Princip der Denkfreiheit, welches 
auf dem kirchlichen Boden, dem Hauptheerde der Re
formation , über das Mittelalter hinaus bis zum alten 
Testament reichte. Dagegen hat der Verf. mit grosser 
Vielseitigkeit nach der Schilderung des alten Systems, 
die Entstehung und das Verhältniss der neuen Rich
tungen, der volksmässigen, gegen das Pfaffenthum ge
richteten, der wissenschaftlichen und humanistischen 
den leeren Formeln des Scholasticismus und dem ul- 
tramontanen Romanismus entgegengesetzten, der theo
logischen zur freien Schriftforschung führenden, der 
ernst religiösen Richtung, und deren Zusammenhang 
und allmäligen Einklang mit dem nationalen Bewusst
sein gezeigt. Allerdings geht der Verf. in dieser schwie
rigen Entwickelung verschiedener sich oft durchkreu
zender Richtungen auf der einen Seite über den Titel 
seines Werks (Deutschlands literarische und religiöse 
Verhältnisse) hinaus, und auf der andern Seite ver
misst man, wie schon erwähnt, ungern, ungeachtet der 
Verweisung auf Ranke, eine gleichlaufende Berücksich
tigung der vaterländischen und öffentlichen Verhältnisse, 
der Opposition der Fürsten und- Staatsmänner; wozu 
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unter anderm Bebel’s Triumph der Venus S. 381 u. s. w. 
eine gute Gelegenheit darbot. Auch scheint er hin und 
wieder die einzelnen Repräsentanten der humanistischen 
Richtungen (wie den frivolen überläuferischen Äneas 
Sylvius) in moralischer und poetischer Hinsicht nicht 
streng genug zu beurtheilen. Aber die Hauptstimmführer 
des classischen Gymnasiums der reformatorischen Un
»iversität, welche der protestantischen Theologie die 
Stätte bereiteten, Gregor von Heimburg, Agricola, Hutten, 
Wimpfeling, Reuchlin, Erasmus (von welchem Ranke 
mit Recht sagt, dass er wesentlich dazu beigetragen 
habe, den Geist des Jahrhunderts in seiner antiklerica- 
lischen Richtung zu befestigen), und der reiche, statt
liche giosse Pirkheimer, der Correspondent und Mä- 
cenas allei vorhanden Gelehrten, Pädagogen und Künst
let , sind vortrefflich geschildert. Aus den Flugschriften 
der Repräsentanten der volksmässigen satyrischen Rich
tung empfangen wir hier reiche und interessante Mit- 
theilungen; der Abscheu gegen das Pfaffenthum, gegen 
den unsittlichen, wollüstigen, habsüchtigen Klerus, ge
gen die das Volk ausmergelnden und in dem scheuss
lichsten Aberglauben bestärkenden Mönchsorden, wie 
er sich schon in Dante und Boccaccio Bahn bricht, 
geht aus den zahlreichen Facetien hervor, zu denen 
Heinrich Bebel den Ton angab. Beiläufig bemerken 
wir, dass Bebel, ein Schwabe von Geburt, aus dem 
letzten Viertel des 15. Jahrh., der unter den Verehrern 
der Venus den Bettelmönchen den ersten Rang ein
räumte, ausdrücklich in seiner Übersicht der deutschen 
Völker erwähnt, dass nur die Hessen den Ruhm der 
Keuschheit behauptet hätten (S 385). Dies führt uns 
auf eine Unterlassungssünde unseres Verf., welcher die 
hessischen Vertreter oder Anhänger der neuen Richtung 
theils den benachbarten sächsischen Ländern zuweiset 
(I, S. 227. II, 348), theils überhaupt zu wenig berück
sichtigt; wenn gleich er am Ende des Werks, wie kein 
Anderer, dem Landgrafen Philipp Gerechtigkeit wider
fahren lässt. Um in die ältern Zeiten (siehe Einleitung) 
zurückzugehen, so diente 'schon das im J. 1015 von 
zwei schottischen Prinzessinnen gegründete Stift zu 
Wetter zur Zeit des grossen ohnweit Marburg erschla
genen Ketzerverfolgers Konrad von Marburg, den er
sten Vorboten der Kirchenreform zu einer heilsamen 
Zuflucht (Hess. Gesch. I, 140. Anm. Nr. 93); die im 
Anfang der Kirchenieform blühende von Euricius Gor
ows, und Eobanus Hessus besuchte Schule dieses Stifts 
'var eine Wiege der trefflichsten hessischen Gelehrten 

Anhänger der neuen Richtung (Hess. Gesch. II, 
392> Anm. 72). Den grossen Vorgängern der Kirchen
versammlungen zu Pisa und KostnitZ; den Hauptlehrern 
der opponirenden Universität Paiis (Einleitung S. 43), 
hätte Heinrich von Hessen zugesellt werden können, 
dessen Schrift „über die Union und Reformation der 
Kirche“ selbst Gerson zur Richtschnur nahm, dessen 
Consilium pacis gegen die heillose Vermehrung der geist

lieben Pfründen, gegen den Luxus gottesvergessener 
Priester und gegen die Klöster als prostibula meretri- 
cum d. h. Bordelle gerichtet war (siehe meinen Artikel 
über Heinrich von Hessen in Strieders liess. Gelehrten* 
geschichte XVIII, 216). Der Verf. hat die, freilich sel
ten als Repräsentanten der reformatorischen Ideen auf
tretenden, Fürsten überhaupt ausgeschlossen; sonst 
würden wir ihn auf die merkwürdigen Beschwerden 
der beiden Vorgänger Landgraf Philipps (Wilhelms II. und 
III), aufmerksam machen, worin unter andern die Klö
ster „sonst der Heiligkeit und Tugend, jetzt der Pos
senreisser Sitze“ genannt werden (Hess. Gesch. III, 
132, 171). Den Gothaischen Kanonicus Konrad Muth 
(Mutianus), geboren zu Homberg in Hessen und Bruder 
des hessischen Kanzlers Johannes Muth, der in der 
freiem Richtung der christlichen Theologie am weite
sten ging, der in seiner geistigen Auffassung des Chri- 
stenthums die Religion Christi (d. h. der göttlichen 
Weisheit) als eine natürliche allen Menschen gemein
same Wahrheit erkennt, der unumwunden erklärt, dass 
nicht das Glaubensbekenntniss} sondern die Rechtschaf
fenheit und die Gottesfurcht die Religiosität aiismacht" 
(I, 227, 323), hat der Verf. gehörig gewürdigt. Um 
aber diesen mit Cicero, Atticus und Varro verglichenen 
(von den orthodoxen Theologen mit unheimlicher Scheu 
betrachteten) hessischen Weltweisen, den grossmüthigen 
Pfleger aller jungen reisenden Gelehrten, besonders 
seiner freisinnigen Landsleute Euricius Cordus und Eo
banus Hessus, der im Streite der Parteien, und ge
sucht von allen Kirchenreformatoren, einer unabhängi
gen Würde, und der höchsten Achtung des weisen 
Kurfürst Friedrich genoss, noch etwas näher kennen 
zu lernen, empfehlen wir (äusser unserer Anmerkung 
Nr. 93 in der hessischen Geschichte Bd. III, Buch V, 
Abschnitt II), die auf der Frankfurter Stadtbibliothek 
unseres Wissens nach befindliche handschriftliche Brief
sammlung desselben. Auch Eobanus Hessus, dessen 
Hauptwirksamkeit als literarischer und humanistischer 
Unterstützer der lutherischen Reformation zwar in die 
zunächst folgende Periode gehört (Bd. II), verdient eine 
nähere Betrachtung. Luther nannte ihn wegen seiner 
Psalmen-Übersetzung den Dichter der Könige und den 
König der Dichter. Im J. 1488 in der Gegend von 
Frankenberg in Hessen geboren, und wie der Verf. 
aus Camcrarius richtig bemerkt hat, Schüler des dorti
gen Lehrers Hodäus, der zu den reformatorischen Hu
manisten jener Zeit gerechnet wird, zeichnete sich 
Hesse schon 1504 auf dem Gymnasium zu Erfurt aus; 
ward der Mittelpunkt jener Erfurter Tafelrunde, welche 
Luthern als Reformator begriisste, und entwickelte nach
her zu Nürnberg und zu Marburg, wo er die besondere 
Gunst des Landgrafen Philipp genoss, und in seinen zahl
reichen Verbindungen mit den berühmtesten Gelehrten sei
ner Zeit eine so ausserordentliche Thätigkeit, dass man 
ihn mit Recht als einen Hauptvertreter der damaligen



82®
| Haltung der öffentlichen 'Behörden hervorbrachte, ist 
äusserst belehrend dargethan. Alle Versuche der alten 
Partei, der päbstlichen Legaten und Bischöffe, der 
scholastischen Universitäten, der fanatischen Mönche? 
selbst der Reiz des Fuggerschen Geldes (wodurch man 
unter Anderen den trefflichen von Landgraf Philipp be
sonders geschätzten Urbanus Rhegius bestechen wollte) 
scheiterten an dem Eindruck, welchen nunmehr die patrio
tischen deutsehen Schriften nicht blos Luthers, sondern 
auch Hutten’s, die zahlreichen (von unserm Verf. ge
hörig ausgebeuteten,) Flugblätter, die Predigten reisen
der , von Luther und Melanchthon empfohlener Prädi- 
canten, der unerwartete Zutritt der (nicht blos durch 
den Druck des alten Systems, S. 165, sondern wol 
auch durch die Macht der Überzeugung bekehrten) 
Dorf- und Gemeinde-Pfarrer auf das deutsche Volk 
machten. Das volkstümliche Element ward überwiegend. 
Die Opposition, durch das starre Festhalten der geist
lichen und weltlichen Machthaber an dem alten nicht 
mehr haltbaren System, aurch die unkluge Versagung 
jeder durchgreifenden Reform gereizt, erweiterte sich 
und griff, gestützt auf die Masse der unteren Volks
klassen , alle diejenigen Gewalten an, welche mit der 
evangelischen Lehre jede Neuerung unterdrücken woll
ten. Die Organe der eingeschüchterten Regierungen 
wurden abgenutzt. Man fand, wie Erasmus im J. 1523 
an den König von England schrieb, selbst in Basel 
keinen Buchhändler mehr, der es wagte, etwas gegen 
Luther und die neue Lehre drucken zu lassen. Man 
las und verbreitete nur die gegen den Pabst und dessen 
Anhang geschriebenen Büchei.

Drittes Capitel. Wesen und Inhalt der reformato
rischen Richtung. In einigen allgemeinen Bemerkun
gen bezeichnet der Verf. erstens das negative Freiheits- 
princip der reformatorischen Richtung, welchesaufeine 
nationale, sociale und individuelle Freiheit, d. h. auf 
eine äussere Unabhängigkeit des deutschen Reiches 
und Volkes, eine innere Verbesserung der bürgerlichen 
Verhältnisse besonders der niedem Klassen, eine be
schränktere Stellung des hab- und herrschsüchtigen 
Pfaffenthums den Laien und der weltlichen Macht ge
genüber, eine Erlösung von dem klerikalisclien Gewis
sens- und Glaubenszwang gerichtet war: zweitens das 
mehr positive, religiöse und kirchliche Princip der 
neuen Richtung, Wonach man eine auf die göttlichen 
Elemente der I er^iunft und Natur (vgl. hierüber die 
Belegstellen S. 396 — 408) und auf die unmittelbare 
Offenbarung der heiligen Schrift gegründete Erneuerung 
des ganzen innern Menschen, eine wahrhaft fromme, 
dem esen des Christenthums gemässe, thätige, men
schenfreundliche, in der Liebe zu Gott und den Näch
sten sich offenbarende Gesinnung bezweckte, und den 
Tand, die Ceremonien, die spitzfindigen Glaubenssätze 
der bisherigen Kirche für unnütz, gleichgültig und nach
theilig erklärte.

| (Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Hrockhaus in

literarisch-reformatorischen Bestrebungen ansehen kann | 
(Siehe Lossius: Helius Eoban Hesse und seine Zeitge
nossen. Gotha r/97 und den Artikel Hessus bei Erseh 
und Gruber).

Bd. H (auch unter dem Titel: der Geist der Re
formation und seine Gegensätze Bd. I), 1517 —1523. 
Hier tritt der Verf. dem Vulkan der religiösen Bewegung 
etwas näher. Er zeigt Cap. 1 (Luther und die religiöse 
Bewegung bis 1520) wie nach den zusammenwirkenden 
Angriffen der Wiederhersteller des classischen Alter- 
thums, der Volksliteratur, und der neuen auf Sclirift- 
forschung gegründeten Theologie Luther, der felsen
feste Glaubensheld, der Mann des Volkes, durch seine 
Verwandtschaft mit allen diesen reformatorischen Rich
tungen , Mittelpunkt der geistigen, religiösen und na
tionalen Bewegung ward: wie er Anfangs im Einklang 
mit der; durch den gewaltigen Hutten repräsentirten hu
manistischen und nationalen Richtung, mit grosser Ent
schiedenheit, besonders in seiner Schrift an den deut
schen Adel, an die gesammte Nation appellirte, die 
Abschaffung des Pfaffenthums, aller Misbräuche der 
römischen Kirche, der durch Scholaslicismus versun
kenen Universitäten, eine vollständige Reform der Chri
stenheit verlangte: und welchen Wiederhall im Volke, 
welche zahlreiche Anhänger in allen einzelnen Landen, 
besonders in Süddeutschland, diese grossartigen refor
matorischen Plane fanden. Wieviel hierzu Luthers po
sitiver Gehalt christlicher Frömmigkeit, wozu das deut
sche Volk eine unvertilgbare Anlage hatte, die Eröff
nung des Schatzes der heiligen Schrift, die Verkün
digung des reinen (wie ein gleichzeitiger Marburger 
Mönch, Jakob Limburg, öffentlich predigte, seit fünfhun
dert Jahren verfälschten) Evangeliums beitrug, hat der 
Verf. nicht hervorgehoben. Es genügt aber die That- 
sache, dass damals trotz einiger Besorgnisse des Eras
mus, welcher die Sache der schönen Wissenschaften 
durch das Lutherthum bedroht fühlte, noch keine offene 
Kluft zwischen den Lutherischen und den Repräsen
tanten der humanistischen und patriotischen Richtung 
bestand, und dass von allen Opponenten keiner gleich 
Anfangs so weit vorschritt, und so viele nationale Hoff
nungen erweckte, als Luther selbst.

2. Cap. Reactionen. Fortgang der oppositionellen 
Bewegung. Wie die papistische, anfangs durch persön
liche Invecliven und schwache Waffen des Geistes, 
dann durch kirchliche Verketzerung und Bestrafung, 
hierauf durch Anrufung und Einschreitung der weltli
chen Macht versuchte Reaction gerade das Gegentheil 
dessen, was man bezweckte, bewirkte, welchen unge
heuren Widerstand die päbstliche Bannbulle und das 
Wormser Verdammungsedict (des unerfahrenen, schlecht 
berathenen, mehr hispanischen als deutschen Kaisers) 
bei einer an fast allen Orten rathlosen unentschiedenen (
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as die damaligen Stimmführer der Reformation über 
"V ernunft und Natur, über die h. Schrift und deren Ver- 
hältniss zur V ernunft, über das Dogma von der Sünd
haftigkeit der menschlichen Natur, über die Erkenntniss 
und Bekehrung unserer selbst, über die fromme Gesinnung 
(Glaube), als dem eigentlichen Kern der neuen religiösen 
Richtung, über das damit innigst verwandte Gesetz der 
Liebe, über Gewissens- und Glaubensfreiheit, über die 
Reformation des Predigtstuhls und des Klerus überhaupt, 
über die ihrem innern Wesen nach ideale unsichtbare, 
ihrer äussern Gestaltung nach, dem Staat gegenüber, nach 
dem Princip der Nationalität zu organisirende Kirche, 
dachten nnd lehrten, und wie hiermit gleich freisinnige 
Ideen über die Reform der socialen und politischen 
Zustände der Nation nach dem Grundsatz: von oben 
billig, von unten willig, verbunden waren, zeigt der 
Verf. aus den damaligen Flugschriften. Die Belegstel
len zu diesem Versuch einer Construction aller refor
matorischen Ideen vor dem Abschluss der Dogmatik 
hat der Verf. nicht blos aus Myconius, Urbanus Rhe- 
gius, Karlstadt, Wenzeslaus Link, Ebertin von Günz
burg. Wolfgang Russ, Hübmaier. Heinrich von Ketten
bach, Bucer, Zwingli, Zell, Landsberger, Stiefel, Speng
ler, sondern auch aus Luther selbst (nämlich aus des
sen frühem, namentlich über die eheliche Verbindung 
äusserst freisinnigen Schriften) genmm^en. Die dogma
tischen Gottesgelehrten werden sich zwar darüber wun
dern, dass das, wie der Verf. selbst S. 257 zugesteht, 
in den damalig611 PP®si6onsschriften sehr häufig vor
kommende „strenge ogma von der absoluten Sünd
haftigkeit der menscliehen Natur“ (das widersinnige 
Wort Erbsünde ist mit Recht vermieden), wodurch 
man zunächst habsüchtigen Priestern der alten Kirche 
und ihrer neuen Lehre von dem freien Willen und der 
Werkheiligkeit Einhalt thun wollte, hier als etwas fremd
artiges mit den übrigen freiem Ansichten der Zeit, na
mentlich mit der Theorie von der Selbsterkenntniss 
unserer selbst und der sündhaften egoistischen Ele
mente in uns, nicht gut Vereinbares erscheint, vvie jenn 
unserem Berichterstatter zufolge selbst die Theorie vom 

Glauben an den Opfer- und Erlösungstod Christi, nur 
aus Oppositionsgeist gegen die alte Kirche angehängt 
wurde, und Luther selbst damals unter dem Glauben 
keineswegs ein blosses Fürwahrhalten einer Summe 
von Lehrsätzen, sondern eine fromme Gesinnung, ein 
aus den innersten Tiefen des Herzens quellendes Got
tesbewusstsein, eine Überzeugung, dass das, was man 
glaube und thue, das Rechte und Gottwolilgefällige 
sei, verstanden haben soll. Eine gründliche Kritik die
ses wichtigen Abschnitts vom Glauben aber muss den
jenigen Kennern der Entwickelung des protestantischen 
Lehrbegriffes überlassen werden, welche aus authenti
schen Beweissiellen die Ansichten der damaligen Re
formatoren in bessern Einklang zu bringen wissen. Es 
war nämlich eine Zeit der Gährung, des Kampfes des 
gesunden Menschenverstandes mit allen jenen Dogmen 
der alten Kirche, welche vor der ewig leuchtenden 
tackel der göttlichen Vernunft nicht bestehen konn
ten. Nachklänge dieser rationalistischen Ansichten fin
det man selbst nach dem dogmatischen Abschluss der 
Augsburgischen Confession. Der dem Verf. unbekannte 
marburgische Professor Theobald Thamer verwarf nicht 
nur die Lehre von der Erbsünde und von der Recht
fertigung durch den Glauben allein, sondern behaup
tete auch, dass man neben der heil. Schrift, als einem 
sonst todten Buchstaben, noch zwei andere Zeugen der 
göttlichen Wahrheit, das eigene Gewissen, und die 
Kreatur (Natur) annehmen müsse. Und es ist als ein 
herrliches Zeugniss des Einflusses der ursprünglichen 
freiem Ideen der Reformation anzusehen, dass man 
diesem vermeintlichen Ketzer nicht durch einen Schei
terhaufen, sondern durch sanfte Belehrungen aus dem 
Munde Philipp’s des Grossmüthigen antwortete (vgl. 
Wachler in Strieder’s Hess. Gelehrtengeschichte, Bd. 
XVI unter dem Artikel Thamer).

Das vierte Capitel gibt eine encyklopädisch-geo- 
graphische Übersicht der Verbreitung der neuen Lehre 
von 1521 — 23. Ein erstaunenswürdiges Resultat der 
gegen das Pfaffenthum überhaupt gerichteten volks- 
thümlichen Bewegung, besonders in den Reichsstädten 
Süddeutschlands, wobei man aber, mehr als hier ge
schehen ist, die neutrale Haltung der meisten Reichs
fürsten , die entschiedene Zuneigung des freigesinnten 
deutschen, durch Sifkingen und Hutten vertretenen 
Adels, und die günstige Stimmung der zu Nürnberg 
damals nicht durch die Gegenwart Karl’s V. beengten 
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Reichsversammiting in Anschlag bringen muss (vgl. 
Rancke II). Wie frühe und wie schnell übrigens auch 
in Norddeutschland die neue Richtung um sich griff, 
zeigen die Reformationsgeschichten von Westfalen, 
Braunschweig-Lüneburg, Goslar, Eimbeck, Osnabrück, 
Tecklenburg, Ostfriesland und andern benachbarten 
Orten, aus denen noch manches zur Ergänzung dieses 
Abschnittes beigebracht werden könnte. Namentlich 
verdient Anton Corvin, Prediger zu Witzenhausen in 
Hessen, nachher Reformator des Fürstenthums Kalen
berg, der schon gegen das Jahr 1522 wegen seiner 
Verkündigung des E^angeliums aus dem Kloster ge
stossen wurde, eine besondere Berücksichtigung (vgl. 
dessen Leben von Baring, Hanover 1749).

Band III. (Geist der Reformation und seine Gegen
sätze, Bd. II.) Der Hauptzweck dieses Bandes ist wol 
die Nachweisung, wie schon im dritten Decennium des 
16. Jahrh. der Abfall von dem Princip der Reforma
tion, von den ursprünglichen echten reformatorischen 
Ideen in religiöser, humanistischer und nationaler Rich
tung hauptsächlich durch Luther und dessen orthodoxe 
Partei, durch dogmatische Abgrenzung, durch Verdrän
gung des demokratischen Elementes bei der ersten Or
ganisation der neuen Kirche, durch übertriebene Zuge
ständnisse an die weltliche Herrschaft geschehen sei; 
wie viel zu diesem Abfall die Gegensätze und Über
griffe der radicalen Partei, der Rottengeister, des 
Bauernkriegs und der dadurch entstandene Wendepunkt 
in der Gesinnung Luther’s, der Abendmahlsstreit, die 
Abneigung der Wittenberger gegen die freiere Lehre 
der Schweizer, die Furcht vor den ketzerichen Meinun
gen, die Einschreitung der mit der orthodoxen Partei 
sympathisirenden Fürsten beigetragen; wie dieser Ab
fall in der ängstlichen Zeit, wo die Gefahr des Über
gewichts der katholischen und kaiserlichen Partei am 
grössten erschien, in dem augsburgischen fast papisti- 
schen Bekenntniss zum grössten Nachtheil der Ent
wickelung der Reformation ihren höchsten Culminations- 
punkt erreicht habe; wie daraus eine intolerante, un
freie, beschränkte biblische Richtung, ein hundertfälti
ges lutherisches Papstthum, ein böser Nachwuchs theo
logischer, den schönen Wissenschaften verderblicher 
Spitzfindigkeiten und Zänkereien, eine servile Hoftheo
logie, zum Untergang echter nationaler Vaterlandsliebe, 
zur Spaltung der Kirche und der Nation erfolgte; wie 
endlich die echt reformatorischen Ideen, durch soge
nannte Ketzer vertreten und von den herrschenden Ge
walten verfolgt, dennoch in dem Herzen des Volks, in 
dem guten Geiste der Nation nicht untergegangen, son
dern nach der Entwickelung neuer freierer, nationaler, 
humanistischer und volksthümlicher Elemente, unter 
der Einwirkung der grössten und edelsten Geister der 
Nation nachher wieder hervorgetreten seien, sodass 
die religiösen Kämpfe unserer Zeit, als eine Fortsetzung 

der ursprünglichen Reformation, als der Aufgang der 
damals gelegten Saat erscheinen, und die Möglichkeit 
einer freiem deutschen Nationalkirche noch vorhanden 
ist. — Denn, was Wahres und Grosses je in der Mitte 
eines Volkes, wie das deutsche, gedacht, gebildet und 
geschrieben worden ist, kann nie, wenn es auch eine 
Zeitlang verleugnet, beseitigt oder verfälscht wird, aus 
dem Herzen desselben gerissen werden.

Der Verf. hat es vorausgesehen (Vorr. zu Bd. III), 
dass eine solche Enthüllung der innern Gebrechen der 
Reformation, eine so offene Darlegung der Wiege des 
protestantischen Kirchenthums und der officiellen Or
thodoxie, im Gegensatz zu den unterdrückten freiem 
Ansichten, mannichfachen Anstoss finden würde. Und 
es mag auch sein, dass er sich hinsichtlich der dog
matischen Grundansichten Luther’s mit seiner Partei 
und ihrer ursprünglichen Stellung zu den freiem refor
matorischen Ideen, in der Auffassung der bekannten 
Seelen- und Gewissenskämpfe, jes vielleicht gegen 
seinen Willen an die Spitze der öffentlichen Meinung 
gestellten Reformators, von vornherein in einer leicht 
erklärlichen Täuschung befindet. Auch dürfte man es 
nicht so sehr dem in der schwierigen Lage einer Scvlla 
und Charybdis stehenden Luther als den verketzerungs- 
und zanksüchtigen Ultras seiner Partei zuschreiben, 
dass die junge evangelische Kirche so frühzeitig in die 
Fesseln der Dogmatik geschmiedet, der Gewissensfrei
heit und allen grossartigen wissenschaftlichen und 
volkstümlichen Principien der Reformation entfremdet 
wurde. Luther hatte selbst eine Ahnung von den ver
derblichen Folgen der durch seine Partei im Innern 
des Protestantismus hervorgerufenen Reaction, als er 
kurz vor seinem Tode dem vermittelnden Melanchthon 
die Fortsetzung seines Werkes auftrug; auf einer an
dern, als der wittenberger allzu theologischen Schule, 
unter dem Einflüsse eines Fürsten, wie Landgraf Philipp, 
und bei einem länger« Leben würde er vielleicht jener 
Reaction Einhalt gethan haben. Aber abgesehen von 
dem Antheil, welcher hier dem Stifter der Luther’schen 
Kirche an deni beschränkten dogmatischen Ausgang 
der Reformation in vollem Maasse zugemessen wird, 
bleibt das Verdienst Unseres Verf. unbestritten. Leben
dig und klar (wenngleich ohne Entwickelung der poli
tischen) Lage der Dinge hat er aus den Volksschriften^ 
Predigten und der zahlreichen Flugschriftenliteratur den 
allgemeinen Charakter der bisher wenig geachteten von 
der orthodoxen Partei zurückgestossenen heterodoxen 
Meinungen geschildert; und aus der Vergleichung der 
damaligen und spätem Vorläufer der neuern Philoso
phie gezeigt, dass jene scheinbar isolirt stehenden Dis
senters keineswegs „Chausseen in der Sahara“ bauten. 
Mit grosser Vorliebe ist besonders Sebastian Franck 
nicht nur als Vorläufer der neuern deutschen Philosophie, 
sondern auch der Geschichte als einer geistigen Ent
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wickelung äusserer Begebenheiten geschildert (S. 391 f.). 
Hinsichtlich des gleichzeitigen, damals gleich heftig 
verfolgten edeln Schwärmers Schwenckfeld (S. 327) 
verweisen wir auf dessen spätem , allzuwenig bekann
ten theologischen Briefwechsel mit Landgraf Philipp 
(Urkundenband, Anhang Nr. 1 und in der Biographie 
Landgraf Philipp’« , sowie im vierten Bande der Hess. 
Gesch. Anm. 192).

Besonders wichtig ist die Bemerkung des Verf., 
wie frühzeitig und wie maaslos die Gewissensfreiheit 
der Unterthanen, das echte demokratische Element der 
neuen Kirche, die freie Wahl der Prediger und andere 
Urrechte christlicher Gemeinden der weltlichen Obrigkeit 
zum Opfer gebracht wurden (III, 154 f.). Es scheint 
n ™ p l en^n^en zu sein, dass selbst ein deutscher 
Leie isfüist, nämlich Landgraf Philipp, bei der Einfüh
lung der Reformation im J. 1526 jenem echten demo
kratischen Element in seinem Lande einen grossen 
Spielraum gab. Es war dieselbe Zeit, wo Philipp, 
durch Lambert von Avignon begeistert, und im Begriff, 
die Synode zu Hamburg zu halten, an Luther und Me
lanchthon über die schmähliche Sucht nach Klostcr- 
gütern klagte, und unter den denkwürdigen Worten: 
„Ich will den Hessen helfenden nachher so fest 
ausgeführten Entschluss kundthat, die Klosergüter zu 
gemeinem Nutzen zu verwenden (Hess. Gesch., An
hang V, S. 860 — 862). Jene ursprüngliche hessische 
Kirchenverfassung wurde zwar bald nachher in Folge 
der sächsischen Episcopaleinrichtungen und der Ein
führung von Superintendenten, dem monarchischen Prin- 
cip gemäss, stark modificirt. Aber, wie sie nichtsdesto
weniger das Dasein und den Einfluss jener ursprüng
lich grossartigen reformatorischen Ideen beweist, so ge
winnt das Studium derselben aus den vorhandenen hes
sischen Quellen (Hess. Gesch. III und Biographie Land
graf Philipp’s, Text I, Hauptst. 3, Anm. 38. 39. 40. 41) 
an Interesse, wenn man bedenkt, dass noch jetzt die 
reforniirte französische, schottische und amerikanische 
Kirche auf einer gleichen Basis beruht (Ranke III, 154). 
Die augsburgische Confession, von der schon Ranke 
bemerkt hat (III), dass sie im Grundbegriff von der 
Rechtfertigung eine Opposition gegen das zuletzt aus
gebildete Dogma der lateinischen Kirche (von der Werk
heiligkeit) ent ne t, um auf dem a|ten {]urch Augustinus 
befestigten Boden der katholischen Kirche steht; dass 
sie, selbst untei Anerkennung (]er „einigen Bischöfe, 
zunächst nur eine Abwewung des VorKnrfs der Secli- 
rerei, eine fnedbche^Darlegungder Schriftgemässen Dog
men, die man leinte, und derMisbräuche die man ab- 
schaffen wolle, bezweckend, aller übrio« ♦ i'•’uugen starken reformatorischen Sympathie baar md ledig War hat (]er 
Verf. als den beschränkten Ausdruck der lutherischen 
Orthodoxie gehörig gewürdigt. Nur kühn in <]er Ver_ 
werfung papistischer Misbräuche, und scharf in (]en 

Seitenblicken auf die heterodoxen protestantischen Mei
nungen, stützt sie ihre Beweise von den unterscheiden
den Merkmalen der orthodoxen Lehre nicht blos auf 
die Sätze der alten Kirchenlehrer, sondern auch der 
päpstlichen Decrete. Die nächste Folge war die Ver
achtung der triumphirenden, den Kaiser nunmehr an
treibenden Majorität der altgläubigen, nachher durch 
die Regeneration ihrer Kirche gestärkten und über
mächtigen Partei. Was Landgraf Philipp, dessen Ein
willigung Luther beinahe erzwingen musste, welchem 
der unglückliche Versöhnungsversuch mit den Schwei
zern noch am Herzen lag, von diesem dogmatischen 
Abschluss und von der damaligen, eine schmähliche Ver
einigung mit der Hierarchie bezweckenden Umtrieben 
Melanchthon’s hielt, erkennt man aus seiner merkwür
digen an die hessischen Gesandten gerichteten Instru- 
ction vom 24. Aug. ISoO (Urkundenband zur Gesch. 
Landgraf Philipp’s, Ni. 10, S. 41. 42), worin folgende 
Worte vorkommen; „Zeigt den Städten diese meine 
Handschrift und sagt Ihnen, dass sie nicht Weiber 
seien, sonder Männer. Es hat keine Noth, Gott ist auf 
unserer Seite, wer sich gern fürchten will, der fürchtet 
sich. In keinem Weg verwilligt, dass man die Zwing- 
lischen mit Gewalt dämpfe. Denn Christus hat uns 
nicht berufen zu vertreiben, sondern zu heilen. Greift 
dem vernünftigen weltweisen verzagten, ich darf nicht 
wohl mehr sagen, Philippo (Melanchthon) in die Wür
fel.“ Und es ist wol keinem Zweifel unterworfen, 
wenn der nachherige schmalkaldische Krieg und eine 
schmähliche fünfjährige Gefangenschaft nicht die Kraft 
und den Einfluss dieses freisinnigen Reformationsfür
sten gebrochen hätten, dass die Wendepunkte der 
Jahre 1552 und 1557 (wo Landgraf Philipp die Melan- 
chthonische mildere Fassung der Confession geneh
migte) der evangelischen Kirche, trotz den Zeloten zu 
Jena, ein anderes, unbefangeneres und auf einer brei
tem Grundlage ruhendes Religionsbekenntniss gebracht 
haben würden.

Kassel. Rommel.

^ömisclie Ijiteratur,
Commentatio de Cn. lulii Agricolae vita guae vulgo 

Cornelio Tacito adsignatur. Scripsit Iulius Held, 
Dr. phil., Rector gymnasii Suidnicensis. Suidnicii, 
Heege. 1845.' 4. 12% Ngr.

Trotz des tüchtigen Fleisses bedeutender Kräfte, die na
mentlich in den letzten zwanzig Jahren mit der Biographie 
des Agricola sich beschäftigt haben, sind doch an vielen 
Stellen alle Bemühungen der Gelehrten bisher früchtlos ge
blieben. Ein Hauptgrund davon wurde von je her in 
dem mangelhaften Zustande der Handschriften gesucht, 
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in denen sie auf uns gekommen ist. ohne dass man 
sich jedoch früher darauf einliess, diesen Mängeln wei
ter nachzuspüren. In neuerer Zeit haben sich Pfitzner 
und vorzüglich Wex das Verdienst erworben, durch 
genauere Betrachtung derselben ihr Verhältniss zu dem 
verloren gegangenen Urcodex nachzuweisen, aus der 
Eigenthümlichkeit desselben mehre Gebrechen herzu
leiten und durch Transposition zu heilen. Die Besse
rungsversuche gründen sich nämlich auf die Vermu- 
thung, dass der Urcodex des Agricola, aus welchem 
die uns erhaltenen Handschriften geflossen , auf jeder 
Seite zwei Columnen und in jeder Columne ungefähr 
34 Zeilen enthalten habe. Hatte der Schreiber dessel
ben ein Wort in der innern Columne ausgelassen, so 
bemerkte er es nachträglich am äussern Rande; der 
spätere Abschreiber aber na^m diese einzelnen Wör
ter aus Unwissenheit in den Text der äussern, dem 
Rande zunächst stehenden Columne auf. Man braucht 
also nur, wenn irgendwo im Text ein Wort fehlt oder 
überflüssig ist, 34 Zeilen vorwärts und rückwärts zu 
lesen, um entweder das fehlende Wort oder die Lücke 
für das überflüssige zu finden.

Ob von dieser Entdeckung eine Radicalcur zu er
warten ist, wird die verheissene und sehr ersehnte 
Ausgabe des Agricola von Wex hoffentlich bald zei- 
gen. Jedenfalls hat die Besonnenheit, mit der derselbe 
bei der Anordnung verfahren ist, schon jetzt erfreu
liche Resultate gebracht.

Hr. Held sucht die Verderbniss tiefer. Inhalt und 
Form der Schrift führen ihn zu der Überzeugung, dass 
sie in dieser Gestalt, nach Anordnung und Ausführung 
eines Meisters, wie Tacitus, unwürdig, aus seinen Hän
den nicht hervorgegangen sein könne. Nicht ohne Be
sorgniss geht der Verf. an die Veröffentlichung seiner 
Ansicht, weil er weiss, dass er Manchem vielleicht ein 
Sacrilegium zu begehen scheint, indem er antastet, was 
Vielen als ein theures, köstliches Besitzthum immer ge
golten hat. Doch wer mit so ernstem Sinne, mit so 
besonnener Kritik, mit so gründlicher Gelehrsamkeit 
zur Prüfung sich anschickt, dem muss nicht minder 
zum aufrichtigen Dank sich verpflichtet fühlen, wer 
aus einer ihm werthgewordenen Täuschung herau^ge- 
rissen, mit unbefangenem Blicke neben den Vorzügen 
eines Lieblingwerkes auch die Mängel wahrnimmt, als 
wem auch in solchem Läuterungsfeuer sein Kleinod 
sich zu bewähren scheint.

Der Verf. geht von dem ürtheile aus, welches 
Walch, der bedeutendste Bearbeiter und entschiedenste 
Vertheidiger des Agricola, über die Biographie fällt. 
Walch hatte in seiner Abhandlung: Über Tacitus’ Agri
cola oder die Kunst form der antiken Biographie . S. 
XXXIV, den Satz aufgestellt, dass in einer antiken 
Biographie die Idee des Ganzen ,. 1) nur ihrem Zeit
verhältnisse gemäss, und 2) auch nur gemäss dem ei- 
genthümlichen Charakter des Verf. als Schriftstellers 
gedacht und beurtheilt werden dürfe.“ Was dem Rö
mer als Idee einer Biographie erschien, könne nur in
sofern der Biographie, absolut gedacht, entsprechen, 
als diese über den Geist des Antiken und der Römer
welt nicht hinausgehe. Im Alterthum nun, zumal bei 
den Römern, erhalte Alles seine grössere oder gerin
gere Bedeutung nur durch die nähere oder entferntere 
Beziehung zum Staate. Handlungen, Charakterzüge 
also, welche den Menschen nicht als römischen Bür
ger charakterisirten, seien für den Biographen unwich
tig und der Erwähnung nicht werth. Und aus diesem 
Gesichtspunkte betrachtet, fährt er fort, finden die der 
Biographie des Agricola gemachten Vorwürfe, der Held 
sei nicht genugsam im Kreise der Familie dargestellt, 
kurz, des Helden Persönlichkeit trete nicht individuell 
genug hervor, ihre Erledigung.

Was den zweiten Punkt, die Individualität des 
Schriftstellers anlange, so lasse sich (p. XXXVI—VII) 
von einem Geiste, der, wie Tacitus, das Innerste der 
Verhältnisse durchdringe, dessen allbekannte Kürze auf 
dieser SO wenig gekannten Eigenschaft beruhe, nur ein 
grosser, allgemeiner Überblick erwarten; „dasHandeln 
des Mannes als Hauptsache betrachtet, der Charakter- 
soweit er im Handeln sich ausspricht, mit beiläufiger 
Andeutung des Individuellen dorthin nicht gehörigen.“

Trete man mit diesem Maasstabe an die Biographie 
des Agricola heran, so lasse sich die ausserordentliche 
Kunst in Anordnung und Darstellung des Stoffes nicht 
verkennen, dessen , fünf Hauptabschnitte : die Einleitung, 
c. 1—3; Agricola s Jugendbildung bis zur Verwaltung 
Britanniens, 4-—S; Schilderung des Hauptplatzes seiner 
Thaten und frühem Leistungen, 9—17 ; Agricola’s Züge 
und Überwältigung Britanniens durch die Schlacht am 
Berge Grampius, 18—3g* letzte Schicksale mit dem Epi
log, 39 — 46, ein wohlverbundenes Ganze ausmachen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F- Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A- Brockhaus in Leipzig.
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Commentatio de Cn. lulii Agricolae vita quae vulgo 

Cornelio Tacito adsignatur. Scripsit Iulius Held.
(Schluss aus Nr. 206.)

Hr. Held ist mit Walch’s Bestimmungen über die 
Kunstfoim der antiken Biographie einverstanden, ge- 
W aber zu ganz andern Resultaten, indem er sie 
auf die Biographie des Agricola anwendet, die er nicht 
nur nicht im Einklänge, sondern vielfach im Wider
spruche mit derselben erkennt. In der Biographie ei
nes römischen Bürgers sollen nach Walch ausschliess
lich die in Beziehung zum Staate stehenden Handlun
gen eine Stelle finden. Aber gerade die bedeutendsten 
und wichtigsten Handlungen des öffentlichen Lebens 
sind jn der Biographie des Agricola oft mit grosser Un
genauigkeit und Nachlässigkeit behandelt, während an
deres weit minder Charakteristisches mit Ausführlichkeit 
erwähnt wird. So ist z. B. im zweiten Abschnitte aus
führlich davon die Rede, wie Agricola sich in Aquita
nien bei Ausübung der Gerichtsbarkeit gezeigt, wie er 
das amtliche Verhalten von dem ausseramtlichen zu 
unterscheiden gewusst und das Gewicht seiner Würde 
nie im gewöhnlichen Leben geltend gemacht habe; wie 
er jedoch die ganze Provinz während der drei Jahre 
verwaltet, ob und welche Gesetze er gegeben, welche 
Einrichtungen er getroffen, wie er sich gegen Munici- 
pien und Colonien gestellt, ob er den Handel zu heben 
gesucht, von Diesem und Andern, woraus vorzüglich 
ein Bild der öffentlichen Thätigkeit Agricola’s sich zusam- 
menstellen liesse, geschieht mit keinem Worte Erwähnung.

Dieselben Mängel treten in dem wichtigsten, Agri
cola’s Wirksamkeit in Britannien umfassenden vierten 
Abschnitt entgegen. Die sieben Verwaltungsjahre wer
den eins nach dem andern durch meistens wenig be
deutende, sich oft wiederholende oder einander ähn
liche Handlungen bezeichnet, während das Wichtigere, 
was man zu erfahren wünscht, unberührt bleibt. So 
wird erzählt, dass Agricola im dritten und fünften Ver- 
waltungsjahre früher unbekannte Völkerschaften be- 
knegt habe. Wer aber these waren, wo sie gewohnt, 
welcher Art ihre Sitten, ihre Lebensweise »ewesen 
davon erfahrt man nichts. W‘e ist diese SchweZ-sam- 
keit zu entschuldigen, wenn wir die ausführliche Be
schreibung von der Flucht der Usipier (c. asj dagegen 
halten.

So weit von den einzelnen Theilen an und für 
sich und ihrem Verhältnisse zu der nach Walch der 
antiken Biographie zum Grunde liegenden Idee. Im 
Folgenden sucht der Verf. auch die Verbindung der 
einzelnen Theile, namentlich des zweiten und dritten 
Abschnittes, als ungenügend nachzuweisen. Allein, 
wenn auch zwischen dem zweiten und dritten Abschnitte 
keine äussere Verbindung stattfindet, so lässt sich doch 
das innere Band, das sie zusammenknüpft, nicht ver
kennen. An die Ende c. 9 erwähnte Ernennung Agri
cola’s zum Statthalter von Britannien schliesst sich ganz 
natürlich die Beschreibung des Schauplatzes, der ihn 
erwartet, an. Weit auffallender ist dagegen, was auch 
Hr. H. hervorhebt, der Grund, durch den der Verf. der 
Biographie zu einer erneuten Beschreibung von Bri
tannien bewogen zu sein erklärt. Nicht, was man er
warten sollte, weil er im Begriff ist, Agricola auf den 
Schauplatz einzuführen, der ihm und dem Staate den 
höchsten Ruhm verleihen sollte, sondern weil unter 
Agricola die Kenntniss der Insel vervollständigt sei, 
„gebe er, fern von aller Anmassung, in Bezug auf Ta
lent und Fleiss, die Leistungen seiner Vorgänger in 
Schatten stellen zu wollen, seine Mittheilungen?*

Bis hierher (p. 1—7) hatte Hr. H. sich darauf be
schränkt, zu zeigen, dass die Biographie des Agricola 
den von Walch aufgestellten Forderungen nicht ent
spreche. Freilich ist damit noch nicht bewiesen, dass 
die Biographie nicht von Tacitus herrühre, weil ent
weder die Theorie selbst falsch sein könnte, oder weil 
möglicherweise Tacitus in der Zeit der Abfassung noch 
nicht auf der Höhe der Kunstbilduog stand, dass er 
diesen Anforderungen an die antike Biographie in der 
Art, wie es seine spätem Werke erwarten lassen, zu 
genügen vermochte. Der erste Fall kommt bei Hrn. 
H. nicht in Frage, weil er sich mit Walch’s Theorie 
einverstanden erklärt. Was den zweiten betrifft» so 
enthält der weitere Verlauf der Abhandlung eine aus
führliche Darlegung, wie nach Inhalt und Ausdruck die 
Biographie des Agricola in einer Weise den übrigen 
Werken des Tacitus unähnlich sei, dass an einen und 
denselben Ursprung selbst in den verschiedensten Pe
rioden der Entwickelung eines und desselben Schrift
stellers nicht gedacht werden könne.

Diese in viele Einzelheiten eingehende Untersuchung 
zeugt ebensowol von des Verf. feiner Beobachtungs
gabe, als von seiner tiefen und gründlichen Kenntniss 
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der Eigentümlichkeiten des Tacitus. Ich muss mich 
darauf beschränken. Einiges auszuheben.

Gleich im ersten Capitel tritt uns eine Stelle ent
gegen, deren Schwierigkeiten bis jetzt von keinem Er
klärer beseitigt worden sind. Es sind die Schluss
worte: At mihi nunc narraturo vitam defuncti hominis 
venia opus fuit: quam non petissem: ni cur s atu - 
rus (über diese Lesart haben sich in neuerer Zeit die 
meisten Herausgeber geeinigt) tarn saeva et infesta 
virtutibus tempora. .Man fragt mit Recht: Warum 
gerade zu einer Zeit, wo mit dem Beginne einer segens
vollen Regierung der Muth wiederkehrt, die Nachsicht 
der Leser erbitten , „weil der Gegenstand der Schrift 
in Zeiten, die der Tugend feindlich waren, zurück
führe? Sollte nicht gerade dadurch die Schrift sich 
von selbst empfehlen, weil die Darstellung früherer 
Ruchlosigkeit das Gefühl gegenwärtiger Glückseligkeit 
zum Bewusstsein zu bringen am Besten geeignet ist? 
Walch bezieht, mit Vergleichung von Tacit. Ann. IV, 33, 
die Worte auf das immer noch nicht ausgestorbene 
Delatorengeschlecht. Tacitus richte sie hauptsächlich 
an Übelwollende, Agricola’s geheime Verleumder bei 
Domitian, welche durch die Ehrenrettung des verkann
ten und verfolgten Mannes leicht erbittert werden konn
ten. Allein wie durfte Tacitus hoffen, durch solche 
Worte den Hass der verabscheuungs würdigsten Men
schenklassen zu versöhnen? Die verglichene Stelle 
ferner ist wesentlich von der vorliegenden unterschie
den. Dort erkennt er unumwunden die Gefährlichkeit 
der Delatoren an; zu Bitten aber würdigt er sich 
nicht herab. Endlich lässt sich aus dem ganzen In
halte der durchaus mässig gehaltenen Biographie in 
keiner Weise absehen, was einer solchen Befürwor
tung bedurft haben könnte.

Zu c. 3: Paud, ut ita dixerim, non modo aliorum, 
sed etiam nostri superstites sumus: exemptis e media 
vita tot annis, quibus iuvenes ad senectutem^ senes prope 
ad ipsos exactae aetatis terminos per silentium veni- 
mus“, sucht Hr. H. nachzuweisen, dass die hierin ent
haltenen Zeitbestimmungen mit den anderweitigen An
gaben über das Leben des Tacitus keineswegs über
einstimmen. In ähnlicher Weise ist c. 39 gefehlt: 
Octavus annus est . • . und transigite cum expeditio- 
nibus: imponite quinquaginta annis magnam diem.

An den Worten: Afoft tarnen pigebil vel incon- 
dita et rudi voce memoriam prioris servitutis et te- 
stimonium praesentium bonorum composuisse (c. 3), tadelt 
der Verf. falsche Bescheidenheit, da Tacitus damals 
nach der überzeugenden Stelle bei Blin, epist. II, 11 
als Redner sich ausgezeichnet ^iabe.

B. 13 A. handelt der Verf. über die vermeintliche 
equestris nobilitas zu c. 4. Gnaeus Iulius Agricola ve- 
teri et iUustri Foroiuliensium colonia ortus utrumque 
avum procuratorem Caesarum habuit: quae equestris 

nobilitas est. Die Ausdrücke illustres. splendidi, 
insignes kommen als Bezeichnungen verschiedener 
Grade von Rittern vor. Auch lässt sich aus Stellen 
bei Dio Cassius mit Recht schliessen, dass einzelne 
Ritter unter den Kaisern gleichen Rang mit den Sena
toren bekleidet haben, was Tac. Amu 11,59 und XVI, 17 
äusser Zweifel stellt. Nobiles aber heissen nur die 
Römer, welche eines der hohem Staatsämter verwaltet 
haben. Von einer Nobilität der Ritter ist nirgends an
derswo die Rede und nur unwürdige, einem Schriftsteller 
wie Tacitus durchaus fremde Schmeichelei konnte sie 
den Rittern beilegen.

C. 7. Classis Othanianalicenter vaga. dum Inteme- 
lios (Liguriae pars est) hosüUter populatur. matrem Agri- 
colae in praediis suis interpccit, nimmt Hr. H. Anstoss an 
dem Ucenter vaga7 denn nicht licenter. d. h. nullius 
recloris imperio obedientem^ habe die Flotte geplün
dert, sondern unter Anführung des Antonius Novellus, 
Suedius Clemens und Aemilius Pacensis. Doch Hist. 
II, 12 heisst es allerdings von einem dieser Anführer 
ausdrücklich: Sed Pacensis per licentiam mili- 
tum vinctus, womit unsere Stelle in der Biographie 
durchaus übereinstimmt.

Nicht hinlänglich begründet scheint mir ferner das 
Bedenken, das der Verf. c. 9 gegen die Worte: „Con
sul egregiae tum spei fdiam iuveni mihi despondit, ac 
post consulalum eollocavit“, erhebt, weil nach der rich
tigen Berechnung Walch’s die Tochter des Agricola 
bei ihrer Verheirathung dann erst 15 Jahr alt gewesen 
sein könne. Noch jetzt ist es in Italien gar nicht sel
ten der Fall, dass Mädchen in einem Alter von 12 —14 
Jahren sich verheirathen.

Die deutlichsten Kennzeichen der Unechtheit trägt 
die mit c. 10 beginnende Beschreibung von Britannien 
an sich. Zunächst fallt hier die grosse Ausführlichkeit 
in einer Biographie auf, die sonst fast überall mit ganz 
skizzenhafter Zeichnung der Hauptereignisse sich be
gnügt. Noch mehr aber scheint sie des Tacitus des
halb unwürdig, weil sie vieles gar nicht zur Sache 
Gehörige enthält. Der Mangel an Bian und Ordnung in 
dieser Schilderung liegt klar zu Tage. Es sind einzelne, 
mangelhaft verbundene Notizen, die nur das Allerge
wöhnlichste mittheilen, was der Verf. aus des Ersten 
Besten Munde erfahren haben konnte, nirgends eine so 
reiche, nur M enigen zugängliche Quelle, aus der sie 
geschöpft sein sollen, ahnen lassen.

Welche Ungleichmässigkeit herrscht ferner in der 
Mitteilung dessen, was vor Agricola zur Unterwerfung 
Britanniens geschehen ist (c. 14 —18). Über Aulus 
Plautius, Ostorius Scapula, Didius Gallus, Veranius ent
hält die Biographie nur ganz kurze Angaben, während 
sie bei Suetonius Baulinus so ins Einzelne eingeht, dass 
bei Gelegenheit seiner Expedition auf die Insel Mona 
und der während dessen Abwesenheit ausbrechenden 
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Erschwerung, sogar eine Rede der einander zum Wi- 
erstande aufmunternden Britannen eingeflochten wird.

Ein Rückblick auf den Inhalt der bis jetzt durch- 
^e8®ngenen Capitel zeigt uns auch in der Composition 
des Ganzen ein auffallendes Misverhältniss der einzel- 
nen Theile, dergleichen wir Tacitus kaum zur Last le- 
gen dürfen. Zehn Capitel (drei die Einleitung umfas- 
Send, sieben die Beschreibung Britanniens und Erzäh- 
Emg des vor Agricola in Britannien Geschehenen), also 
fast der vierte Theil der ganzen Schrift, beschäftigen 
sich mit Vorbereitungen zu, dem eigentlichen Gegen
stände des Werks. Wie viel ökonomischer Tacitus ver
fährt, beweisen unter Andermdie ersten Capitel der Histo
rien. Wie kurz und inhaltreich ist dort c. 1 — 3 die 
Einleitung und Angabe des zu verarbeitenden Stoffes. 
Wie bündig und anschaulich c. 4. 5 die Schilderung 
des zur Zeit von Galba’s Thronbesteigung herrschen
den Zustandes in Rom, in den Provinzen.

Um die an diesem Orte zu beobachtenden Gren
zen nicht zu überschreiten, erwähne ich nur noch des 
Verf. Bemerkungen zu c. 45. 46. Es ist nicht in Ab
rede zu stellen, dass diese letzten Capitel viel hohe, 
schöne Gedanken enthalten. Dennoch bieten auch sie, 
namentlich in Rücksicht auf die Umstände, unter wel
chen sie geschrieben zu denken sind, mannichfachen 
Stoff zu gerechten Ausstellungen. Im dritten Capitel 
heisst es: Nunc demum redit animus: et quanquam 
primo statim beatissimi seculi ortu Nerva Caesar res 
olim dissociabiles miscuerit avgeatque quotidie felicita- 
tem imperii Nerva Traianus etc. Hiernach zu schlies
sen, ist das Buch 850 a. u. c. herausgegeben worden, 
also vier Jahre nach dem Tode Agricola’s. So natür
lich nun Klagen der Art, wie wir sie in diesem Epilog 
finden, unmittelbar nach dem Tode Agricola’s waren, 
so unangemessen und unpassend erscheinen sie so 
lange nachher. Dass aber Gattin und Tochter von der 
schmerzlichen Klage über den Verlust Agricola’s zur 
Betrachtung seiner Tugenden und zur Nachahmung der
selben aufgefordert werden, darin kann ich nicht mit 
Hrn. H. etwas Anstössiges erblicken. Eher noch trifft 
die Schlussworte: Agricola, posteritati narratus et tra- 
ditus superstes erit, der Vorwurf der Arroganz.

Es bleibt noch übrig, den Stil des Verf. der Bio
graphie in näheie Betrachtung zu ziehen. Hr. H. lässt 
zuvörderst nicht uneiwähnt, wie grossen Schönheiten 
wir hier und da egegnen: c. 2< Dedimus profecto pa- 
tientiae documentum etc.; c. 13, c. 19j c. 25? c 30, Au- 
ferre, trucidare, rapere /alsis nominibus Imperium at- 
que ubi sohtudmem faciunt pacem appellant • c 38 40 
«• S. w. Ausserdem ist grosse Ä)lnlichkeU mit dem 
Tacitmischen Stile leicht bemerkbar, indem die h _ 
sächlichsten Eigenthümlichkeiten seiner Schreibart sich 
auch bei dem Verf. der Biographie finden. Aber be
sonders bedenklich macht gerade das sichtliche oft mis- 

glückte Haschen nach Tacitinischer Ausdrucksweise. 
So steht z. B. bei Tacitus der häufige Gebrauch der 
paarweisen Verbindung von Nomm., Advbb. und Verbb. 
hinlänglich fest. Während diese Verbindung jedoch bei 
Tacitus nur bei wesentlich unterschiedenen Begriffen, oder 
bei der unter dem Namen er diä övoiv bekannten Figur 
vorkommt , so finden wir dagegen bei dem Verf. der 
Biographie sehr häufig fast ganz congruente Begriffe 
zusammengestellt, sodass einer von beiden matt und 
überflüssig erscheint, z. B. c. 1. virtus vicit ac super- 
gressa est vitium; c. 4, jmaeter ipsius bonam inte- 
gramque natur am; incensum et flagrantem animum; 
sublime et erectum Ingenium; c. 10, immensum et enorme 
spaliam und an sehr vielen andern Stellen. Ja ein und 
dieselbe Verbindung quiete et otio kommt sogar drei
mal vor (c. 6. 21. 42).

Zeigt sich so sehr häufig ein übermässiger Ge- 
brauch der bei Tacitus vorkommenden eigentümlichen 
Wendungen, so ist Anderes dagegen von Tacitus’ Stil 
sehr abweichend oder seiner ganz unwürdig. Vorzugs
weise gehört hierher die vielbesprochene Stelle c. 5, 
Nee Agricola Ucenter more iuvenum, qui militiam in 
lasciviam vertun! neque segniter ad voluptates et com- 
meatus titulum Iribunatus et inscitiam retulit. die, mag 
man inscitiam, wie Walch will, von ad oder von retu
lit abhängig machen, sehr steif und ungewandt bleibt; 
c. 6, Ludos et inania honoris modo rationis alque abun- 
dantiue duxit, uti lange a luxuria, ita famae propior; 
c. 9, Revertentem ab legatione legionis divus Vespasia- 
nus inter patricios adsewit ac deinde provinciae Aqui- 
taniae praeposuit, splendidae inprimis dignitatis admini- 
stratione ac spe consulatus, cui de stinarat; c. 15, 
Recessuram, ut divus Iulius recessisset. Gar nicht Ta- 
citinisch scheint c. 33 das quod ad me attinet, iam- 
pridem mihi decretum est; c. 35. 36 kommt ingens bis 
zum Überdruss oft vor. Verwunderung erregt ferner 
c. 42, Aderat iam annus, quo proconsulatwn Asiae et 
Africae sortiretur; c. 43, Vulgus quoque et hic aliud 
agens populus.

Ein anderer, keineswegs unerheblicher Umstand, 
der an der Echtheit der Schrift Zweifel erregt, ist die 
Überhäufung der Biographie mit moralischen und poli
tischen Sentenzen. Auch Tacitus liebt es, einzelne 
Punkte der Darstellung durch gewichtige Schlagwörter 
und inhaltsreiche kurzgefasste allgemeine Gedanken her
vorzuheben, beobachtet aber dabei stets eine weise 
Mässigung. Der Verf. der Biographie hingegen über
schüttet uns mit seinen Reichthümern. Was aber noch 
schlimmer ist, die Sentenzen sind nicht selten matt und 
gesucht, oder passen wenigstens nicht an die Stelle, 
welche sie einnehmen. C. 5 heisst es von Agricola: 
intravitque animum militaris gloriae cupido, ingtata 
temporibus, quibus sinistra erga eminentes interpretatio 
nee minus periculum ex magna fama, quam ex mala. So 
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richtig dieser Gedanke, so wenig eignet sie sich an 
diesen Ort, wo der Verf. nichts zu erwähnen hatte, 
als auf welche Weise A.’s Liebe und Talent zur Krieg
führung unter Suetonius Paulinus Gelegenheit zur Ent
wickelung geboten worden sei. C. 21 paidlalim disces- 
sum ad delinimenta vitiorum, porticus et balnea et con- 
viviorum elegantiam: idgue apud hnperitos huma- 
nitas vocabatur cum pars esset servitutis.

Alle diese Wahrnehmungen, noch unterstützt durch 
die äussere Beschaffenheit der Handschriften, deren 
keine den Agricola mit den Historien und Annalen ver
einigt enthält, sind wol geeignet, den Verdacht zu be
gründen, dass die Biographie des Agricola nicht von 
Tacitus herrühre, dass sie wahrscheinlich das Werk 
eines Nachahmers sei, der theils aus Tacitus, theils 
aus andern Quellen vereinzelte Notizen entlehnt und 
mit Sentenzen durchwebt zu einem wenig zusammen
hängenden Ganzen verbunden habe.

Wenn wir nun aber auch Hrn. H. einräumen müs
sen, dass er an vielen Stellen die Unechtheit überzeu
gend nachgewiesen hat, wenn es mir wenigstens äusser 
Zweifel zu stehn scheint, dass die Biographie in dieser 
Form aus Tacitus’ Hand nicht hervorgegangen ist, so 
darf daraus noch nicht die Folgerung abgeleitet wer
den, dass Tacitus an dieser Biographie gar keinen An
theil gehabt habe. Ich möchte vielmehr die Meinung 
aussprechen, dass der Biographie eine laudatio Agri- 
colae von Tacitus zu Grunde Hegt, die unmittelbar nach 
Agricola’s Tode abgefasst, einen kurzen und gedräng
ten Abriss seines Bebens enthielt und von einem Nach
ahmer desselben benutzt, zu einer vollständigen Lebens
beschreibung ausgeführt wurde. Nehmen wir dies an, 
so verschwindet nebst vielen andern auch die sonst 
kaum zu beseitigende Schwierigkeit, wie ein Schrift
steller, der über solche Mittel zu gebieten hatte, wie 
einzelne überaus schöne Stellen bekunden, anstatt eigne 
Werke zu schaffen, zu einer solchen Mosaikarbeit sich 
hergeben konnte. Die von Hrn. H. aufgestellte Ansicht, 
dass die Biographie grossentheils aus Stellen der An
nalen und Historien zusammengesetzt sei, hilft darüber 
nicht hinweg. So richtig sie hinsichtlich der histori
schen Notizen sein mag, so wenig ist es glaublich, 
dass auch die auf Tacitinischen Ursprung hinweisenden 
Reflexionen eben daher entlehnt sein sollten. Üner- 
dies scheint meine Vermuthung dadurch bestätigt zu 
werden, dass sich, wenn ich nicht irre, vielfache Spu
ren finden, welche die Tugen des ursprünglichen und 
des überarbeiteten Werkes erkennen lassen. Die Gren

zen des beschränkten Raumes gestatten es nicht, das 
ganze Werk Schritt für Schritt zn verfolgen, und diese 
mehr oder minder gewissen Anzeichen einzeln nachzu
weisen. Auch glaube ich allerdings nicht, dass diese 
laudatio in der Art benutzt worden sei, dass der Über
arbeiter sie ganz unberührt gelassen und nur hier und 
da zur Vervollständigung des Ganzen grössere oder 
kleinere Partien eingeschoben habe. Die Bearbeitung 
fand gewiss in freierer Weise statt, so dass nur Ein
zelnes, wie es von Tacitus ausgegangen, sich erhalten, 
Manches weiter ausgeführt, Manches dem veränderten 
Plane des Nachahmers gemäss verändert wurde; wo
nach es selbst nicht mehr möglich sein würde, durch 
die ganze Schrift hindurch, Tacitus’ Eigenthum von 
fremden Zuthaten zu trennen. Allein wenigstens eine 
Stelle möge schliesslich hier einen Platz finden, um die 
Ansicht einigermassen zu begründen, und, falls sie der 
Berücksichtigung werth erachtet würde, zur schärfern 
Prüfung aufzufordern.

Gleich zu Ende des ersten Capitels scheint mir 
mit den vielbesprochenen Worten: At mihi nunc nar- 
raturo vitam defuncti hominis venia opus fiiit*. quam 
non petissem ni cursaturus tarn saeva et infesta virtu- 
tibus tempora, an denen auch Hr. H. Anstoss genom
men hatte, ein von dem spätem Bearbeiter hinzuge
fügter fremder Bestandtheil anzufangen. Schon Niebuhr 
hatte in einer Abhandlung: „Zwei lateinische Classiker 
des 3. Jahrh.44, (in den Abhandlungen der königlichen 
Academie der Wissenschaften zu Berlin 1822 — 23. Ber
lin, 1825. 4. S. 248) in diesen Worten eine Hindeutung 
auf eine frühere Ausgabe der Biographie gefunden 
und weil er eine doppelte Bearbeitung von Tacitus an
nahm, anstatt At mihi nunc zu lesen vorgeschoben: 
At mihi nuper und im Folgenden: Legimus cum Aru- 
leno Rustico P. Thrasea, Herennio Senecioni Ilelvidius 
laudati Capital es fuissent. Das Unhaltbare dieser 
Änderungen hat Walch in seiner Ausgabe des Agricola 
p. 435—436 nachgewiesen. Deniungeachtet scheint mir 
der Scharfblick Niebuhrs recht gesehn zu haben, in
sofern er in diesen Worten einen zu dem Vorhergehen
den nicht passenden Bestandtheil erkannte. Nur dass 
nicht, wie er annimmt, eine frühere oder spätere Be
arbeitung von Tacitus zu unterscheiden ist, sondern 
dass mit diesen Worten ein Zusatz des Nachahmers 
von Tacitus beginnt, der die von Tacitus verfasste Bio
graphie des Agricola zum Grunde legte und weiter 
ausführte.

Liegnitz. Julius Sommerbrodt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in ljeip%ig*
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ALUEHEIXE IITEBATUB-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M. 208. 31. August 1846.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Prof. Dielitz in Berlin ist die Stelle eines städti

schen Schulinspectors übertragen worden.
Dem Rector des Elisabeth-Gymnasium in Breslau, Prof. 

Fickert, hat die philosophische Facultät der Universität daselbst 
die Doctorwiirde ertheilt.

Dem ordentlichen Prof. Dr. Hecker an der Universität zu 
Ber m ist das Prädicat eines Geh. Medicinalraths ertheilt 
Worden.

Der wirkliche Geheimrath Dr. Fr. Albert v. Langenn, bis- 
her Director im königl. sächsischen Justizministerium, ist zum 
Präsident des Ober-Appellationsgerichts in Dresden ernannt 
worden.

Der Staatsrath F. Mackeldey in Kassel ist zum Director 
des Obergerichts in Hanau ernannt worden.

Die ausserordentlichen Professoren der Medicin Dr. Mar
tin, Dr. Schümann, Dr. Häser und der ausserordentliche Pro
fessor der Philosophie Dr. Schleiden bei der Universität zu 
Jena sind zu ordentlichen Honorarprofessoren ernannt, der 
letztgenannte aus der philosophischen Facultät in die medici- 
nische versetzt worden.

Der bisherige ordentliche Professor an der Universität zu 
München Dr. Massmann ist unter Beibehaltung seines bisheri
gen Ranges in den preussischen Staatsdienst aufgenommen, 
mit der Leitung der zur Bildung künftiger Turnlehrer zu er
richtenden Anstalt beauftragt und zum ausserordentlichen Pro
fessor in Berlin ernannt worden.

Der ordentliche Professor der katholischen Theologie an 
der Universität Giessen Dr. Leopold Schmid hat zugleich eine 
ordentliche Honorarprofessur in der philosophischen Facultät 
übertragen erhalten.

Orden. Das Grosskreuz des königl. sächsischen Civil- 
verdienstordens erhielt der wirkliche Geheimrath v. Langenn 
in Dresden; das Ritterkreuz dieses Ordens Geh. Kirchenrath 
Dr. Gust. Ludw. Hübet ebendaselbst.

Nekrolog,
Am 2S. Juli starb ««prag professor ,|cr Geschichte am 

Conservatonum ilaselbat Wolfgang Adolf Gale, geboren zu 
™ta?, aI°. ' iU1 Namen p ?sser ,e’ner nicht kleinen Zahl zum 
Thed unter den Namen Erle und Spät erscllie„ene„ Romane„ 
/.Ton?"T’ u isniv Volle r?“V v»"ch»le der Ästhetik 
(1808); Korallen (1807)- Volksmärchen der Böhmen (2 Bde., 
1819); Böhmen beschrieben Bde ,823) Historischer 
Bildersaal der Vorzeit Böhmens (3 Bde., 1824). pra£r und 
seine Merkwürdigkeiten (1825; 3. Auf!., 1836); Böhmens Heil
quellen (1830); Bilder aus Böhmens Vorzeit (1840—42).

Am 31. Juli in Glockenthal bei Thun in der Schweiz 
Dr. Bernhard Heine, Honorarprofessor für Orthopädie an der 
Universität zu Würzburg und Vorstand der orthopädischen 
Anstalt, Erfinder des Osteotom.

Am 1. Aug. zu Regensburg David Heinr. Hoppe, Sani
tätsarzt und Professor der Naturgeschichte am Lyceum da
selbst, geb. zu Vilsen in der Grafschaft Hoya 1760. Seine 
Schriften: Botanisches Taschenbuch (15Jahrg., 1790—1804); 
Neues botanisches Taschenbuch (7 Jahrg., 1805—11); Ectypa 
plantarum Ratisbonensium (1787—97); Entomologisches Ta
schenbuch; Ectypa plantarum selectarum (1796); Herbarium 
vivum (1798); Botanische Bibliothek (1802 — 4); Tagebuch 
einer Reise nach den Küsten des Adriatischen Meeres u. s. w. 
(mit Hornschuh; 1818); Anleitung, Gräser und Gewächse für 
Herbarien zuzubereiten (1819); Cdricologica germanica (1826); 
Flora oder Allgemeine botanische Zeitung (mit Fiirnrohr).

Am 7. Aug. zu Darmstadt Joh. Chr. Heinr. Rinck, Hof
organist, geb. zu Elgersburg am 18. Febr. 1770, einer der 
grössten Meister in Orgelcompositionen und geistlicher Musik. 
Äusser vielen trefflichen Musikwerken gab er heraus: Orgel
schule; Choralbuch; Neues Choralbuch; Praktische Ausweichungs
schule; Der Choralfreund; Theoretisch-praktische Anleitung 
zum Orgelspielen.

Am 10. Aug. zu Berlin Dr. Christ. Ludwig Ideler, Geh. 
Regierungsrath und ordentlicher Professor an der Universität da
selbst, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, geb. zu Gros- 
sen-Brese bei Perleberg am 21. Sept. 1766. Schriften: Hand
buch der englischen Sprache (1793; 4. Aufl., 1823); Hand
buch der französischen Sprache (1796; 6. Aufl, 1838); Neue 
trigonometrische Tafeln für die Dreimaltheilung der Quadranten 
(1796); Handbuch der italienischen Sprache (1800; 4. Aufl., 
1844); Historische Untersuchungen über die astronomischen 
Beobachtungen der Alten (1806); Untersuchungen über den 
Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen (1809); La
croix, Anleitung zur ebenen und sphärischen Trigonometrie, 
übersetzt und erläutert (1822, 1837); Handbuch der mathe
matischen und technischen Chronologie (1826); Lehrbuch der 
Chronologie (1829). Viele Vorlesungen in den Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Berlin u. s. w.; Abhand
lungen im Museum für Alterthumswissenschaft, in Zach’s Cor- 
respondenz und andern Zeitschriften.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in München. 

Am 21. Febr. las der functionirende Secretär mit Beziehung 
auf Niebuhr’s Vorlesungen, Bd. I, S. 358, Bemerkungen über 
die Anschuldigungen des Ämilius Scaurus bei Sallustius. Gegen 
die aus des Sallustius’ Erzählung sich ergebenden Anschuldi
gungen, Scaufus sei ein leidenschaftlich habsüchtiger, bestech
licher und hinterlistiger Mann gewesen, spricht das ehrenvolle 
Zeugniss des Cicero, des Horatius (Od. 1, 12), des Tacitus 
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(Eingang zum Agricola), und die Erzählung selbst ermangelt 
der Glaubwürdigkeit, wenn behauptet wird, dem Scaurus sei 
die Untersuchung eines Vergehens der Bestechung übertragen 
worden, dessen Mitschuldiger er selbst gewesen, ja die ganze 
Nachricht von der Bestechung der nach Afrika abgeordneten 
Senatoren wird durch Urtheile des Cicero über den Ausgang 
der Untersuchung zweifelhaft. Sallustius scheint nach 60 Jah
ren die im Volke noch erhaltene, vielleicht aus den heftigen 
Beden des Brutus (Cic. p. Font. 13) stammende Meinung 
der Schuld des Scaurus aufgenommen zu haben, wenn die 
Einsichtsvollem von der Schuldlosigkeit überzeugt waren. Sal
lustius folgte ihr in seiner Ungunst gegen die Grossen. Prof. 
Dr. Höfler legte die Fortsetzung seiner Abhandlung über den 
Römerzug Heinrich’s V. vor. Am 14. März wurde eine Ab
handlung des Dr. Wilh. Ludw. Seidel vorgelegt: „Erste Re
sultate photometrischer Messungen am Sternenhimmel.“ Am 
8. April las Rector J. Fröhlich über Catullus’ Carm. 79 Quis 
hoc potest videre etc.

Geographische Gesellschaft inParis. Am 6. März 
las Vicomte de Santarem über die Weltkarte des venetianischen 
Kosmographen Fra Mauro, deren Copie er für sein grösseres 
Werk über die Entdeckungen der Portugiesen stechen lässt. 
Derselbe las eine Abhandlung, in welcher er den Irrthum der 
Karten des 14. und 15. Jahrh. heraushob, welche südlich, vom 
Cap Bojador einen Hafen bezeichnen. Berthelot las die Über
setzung eines Artikels : „Die Einwirkung Europas auf Ame
rika,“ welcher in der chilesischen Zeitung erschienen war. 
Er rührt von einem amerikanischen Spanier her. Gay über
reichte die sieben ersten Lieferungen seiner physischen und 
politischen Geschichte von Chili, welches Werk unter Aufsicht 
der chilesischen Regierung erscheint. Jomard gab die Be
schreibung eines Verfahrens, Inschriften auf eine leichte, schnelle 
und genaue Weise, selbst wenn die Buchstaben ein vorragen- 
gendes Relief bilden, zu copiren.

Chronik der Universitäten.
Jena.

I. Das Lehrerpersonal betreffend. Dem bis
herigen Bestand der medicinischen Facultät ist eine fünfte or
dentliche Professur beigefügt worden, worauf in die dritte 
durch den Tod des Geh. Hofraths Dr. Stark erledigte Stelle 
Hofrath Dr. Huschke aufgerückt, die vierte Stelle und das 
Directorium der mit dem Landkrankenhause zusammen
hängenden Klinik dem Dr. A. Siebert in Bamberg, die fünfte 
Stelle und das Directorium der chirurgischen Klinik dem ausser
ordentlichen Professor Dr. Franz Ried in Erlangen, die Di- 
rection des Landirrenhauses dem Geh. Hofrath Dr. Kieser über
tragen worden ist. Dem Dr. Karl Fortlage, früher Privat- 
docent an der Universität zu Berlin, ist eine ausserordentliche 
Professur in der philosophischen Facultät verliehen worden. 
Als Privatdocent in der philosophischen Facultät habilitirte sich 
am 17. Juni Dr. Georg Bippart, nach Vertheidigung seiner 
Dissertation: Theologumena Pindarica, zu welcher Feierlichkeit 
Geh. Hofrath Göttling durch ein Programm einlud • Narratio 
de Chaeronea atque praesertim de leone, Chaeronensis pugnae 
monumento.

II. Zahl der Studirenden. Die Zahl der im Winter
semester 1845— 46 immatriculirten Studenten betrug 419, von 
denen 119 der theologischen, 140 der juristischen, 46 der 

medicinischen, 114 der philosophischen Facultät |angehörten. 
Unter ihnen befanden sich 234 Inländer, 185 Ausländer. 
Ausserdem war 15 der Besuch der Vorlesungen durch beson
dere Erlaubniss ertheilt, sodass die Zahl der Vorlesungen Be
suchenden 434 betrug.

III. Promotionen. Bei der theologischen Facultät er
hielt unter dem Decanate des Prof. Dr. Rückert die Würde 
eines Baccalaureus Dr. Elle, Collaborator am Gymnasium in 
Weimar. Bei der juristischen Facultät erwarben, unter dem 
Decanate des Geh. Justizraths Dr. Michelsen, die Doctor
würde am 3. April Rudolph Gabriel v. Gross aus Weimar; 
am 3. Mai Georg Gerhard Leopold Schäffer, Advocat in 
Hannover; am 5. Mai Ernst Karl Georg Wagner, Oberland
gerichtsreferendar in Hildburgshausen; am 23. Mai Joseph Nik. 
Bruno Frölicher aus Freiburg in der Schweiz; am 17. Mai Heinr. 
Emil Zerbst aus Jena. Honoris caussa wurde diese Würde 
dem Oberconsistorialpräsident Peucer in Weimar ertheilt. — 
In der medicinischen Facultät erhielten, unter dem Decanate 
des Geh. Hofraths Dr. Kieser, die medicinisch - chirurgische 
Doctorwürde am 20. März Joh. Ernst K. Weisse aus dem Für
stenthum Schwarzburg-Rudolstadt, nach Vertheidigung seiner 
Dissertation: Quaedam in Universum dicta de loco et modo, quo 
nascuntur tnorbi veri, eorumque natura, vita, morte, classifica- 
tione ac ratione, quam habent ad organismum maternum; am 
2. April Gust. Theod. Winkler aus Altenburg, dessen verthei- 
digte Dissertation enthielt: Verba quaedam de somno et de ser- 
vantibus et sanantibus somni viribus; am 4. April Alb. Meyerson 
ausCurland, dessen Dissertation den Titel führt: Sententiarum 
de inflammationis natura historia; am 9. April Theod. Westhoff 
aus Roda nach Vertheidigung seiner Dissertation: De tenotomia; 
am 20. April Ernst Bruno v. Gersdorff aus Eisenach, dessen 
Dissertation handelt: De hydrocele; am 3. Mai William Beattie 
Smith in Edinburg, praktischer Arzt in Northumberland (Diss. 
de gangraena); am 20. Mai Eduard Henneberg nach Verthei
digung der Dissertation: De vi soni et musicae in hominem sa- 
num et aegrotum; am 14. Juli Anton Löss, praktischer Arzt 
in Fünfkirchen in Ungarn (Diss. de Aleoloidibus)-, am 16. Juli 
K. Gottlieb Wlochatz aus Dresden (Diss. de dilatatione urethrae 
virilis incruenta et de ratione calculum vesicae parvum per eam 
extrahendi peculiari; am 18. Juli Aloysius Gilbert Ritter v. Koch, 
praktischer Arzt zu Dentschaltenburg in Niederösterreich (Diss. 
de typho abdominali)', am 27. Juli K. Ed. Grunert, praktischer 
Arzt in Gruna bei Chemnitz (Diss. Quaedam de mortuorum in- 
spectione'). — Von der philosophischen Facultät wurde, unter 
dem Decanate des Geh. Hofraths Dr, Reinhold, die Doctor
würde honoris caussa ertheilt am 22. Juni dem Oberbibliothekar 
Baron Fr. v. Reiffenberg in Brüssel und am 30. Juli dem Land
marschall Georg Ferd. Fr. J. Riedesel, Freiherr von Eisenbach. 
Die Magisterwürde erwarb Dr. Georg Bippart aus Eisenach. 
Zu Doctoren der Philosophie wurden promovirt: am 16. Febr. 
Fr. Ferd, Hofmeier aus Merseburg; am 28. Febr. Fr. Rud. 
Waldemar Reo aus Berlin; am 3. März Max Ant. Rietsch, 
zweiter Pagenhofmeister in Weimar : am 11 • März Ernst Bodo 
Phil. Äug. Raven aus Berga im Hannoverschen; am 12. März 
Karl van Daten aus Wien; am 19. März Fr. K. Balster aus 
Stahlhütte in Rheinpreussen; am 20. März Otto Gust. Neumann 
aus Königsberg in Ostpreussen; am 20. März K. Aug. Ernst 
Chr. Wilh. Frhr. v. Gersdorff, königl. preussischer Kammerherr; 
am 20. März Chr. Herm. Börner aus Schloss Heldrungen; am 
21. März K. Robert Puls aus Oschersleben; am 25. März K. 
Ludw. Sam. Achtermann aus Wolfenbüttel; am 18. April Wilh. 
K. Heinr. Schulz aus Dresden; am 8. Mai Joh. Chr. Ed. Graff 
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aus Göttingen; am 8. Mai Joh. Gotti. Pätzold aus Tschapplau 
in Schlesien; am 8. Mai Jakob Davisson aus Posen; am 9. Mai 
Aug. Reinhold Rempler aus Schwiebus; am 27. Mai K. Ludw. 
Ferd. Lömpcke aus Magdeburg; am 4. Juni Fr. Hammer aus 
Zerbst; am 14. Juni Ed. Rosenthal aus Labischin im Gross- 
herzogthum Posen; am 16. Juni Gottfr. Feidinger aus Temesvar 
in Ungarn; am 25. Juni Joh. Herm. Aus der Ohe aus Badberg 
im Osnabrückschen; am 10. Juli Julius Aug. Oswald Seiden
sticker aus Göttingen; am 16. Juli K. Christoph Martinius aus 
Horneburg im Hannoverschen; am 20. Juli Fr. Steger aus Braun
schweig; am 23. Juli Chr. Wilh. Aug. Rabe aus Berlin; am 
31. Juli Gust. Adolf Keil, Lehrer an der Landesschule zu 
Pforta, Heinr. Aug. Wilh. Du Roi aus Braunschweig; Joh. Heinr. 
Fr. Aug. Grund aus Osterode.

IV. Akademische Acte. Am I. Aug. übernahm das 
Prorectorat Geh. Hofrath Dr. Hand, zu welcher Feierlichkeit 
Geh. Hofrath Dr. Eichstädt durch ein Programm einlud: Me- 
morabiha academtae lenensis. HL Ex historia doctorum philo- 
logorum. Das Decanat übernahmen Geh. Kirchenrath Dr. Hoff
mann in der theologischen, Ober-Appellationsgerichtsrath Dr. 
Danz in der juristischen, Hofrath Dr. Huschke in der medici- 
nischen, Geh. Hofrath Dr. Göttling in der philosophischen 
Facultät.

Preisaufgaben.
Die Akademie der Wissenschaften zu Lyon hatte die Aufgabe 

gestellt: Donner la description giologique d’une partie quelconque 
du bassin sous - pyrinien, considiri sous le rapport de la giognosie 
proprement dite ou sous celui de la paliontologie. Dem Pro
fessor der Naturgeschichte zu Auch Abbe Dupuy wurde eine 
goldene Medaille zur Aufmunterung ertheilt. Für das laufende 
Jahr ist die Aufgabe gegeben: Etudier dans saforniation, dans 
ses monuments et dans ses consequences la Constitution et le re- 
gime municipal du midi de la France au moyen - dge. Preis eine 
Medaille zu 500 Fr.

Die Akademie der moralischen und politischen Wissen
schaften in Paris hatte in der Section der Philosophie zur Auf
gabe gestellt: Thiorie de la certitude. Am 30. Mai ward der 
Preis der Abhandlung von Javary, Lehrer der Philosophie an 
dem College zu Libourne, verliehen; ehrenvolle Erwähnung 
erhielten die Abhandlungen von Cb. Gournaud und von Ch. 
Barlholmess. Neue Aufgaben sind aufs Jahr 1847 in der Section 
für Moral: Rechercher quelle influence les progres et le goüt du 
bien - etre materiel exercent sur la moraliti d’un peuple. Preis: 
1500 Fr. Einsendungstermin: vor dem 31. Oct. 1846. In 
der Section der Staatsökonomie: Rechercher, par l’analyse com- 
parative des doctrines et par l’itude des faits historiques, quelle 
a iti Vinfittence de l ecole des physiocrates sur la marche et le 
diveloppement de la Science economique, ainsi que sur Vadmini- 
stration generale es ita^, ce fouche ies ßnances, l'In
dustrie et le commerce. . jggy Fr. Einsendungstermin: 
vor dem 30. Sept. . In secfjon (]er Geschichte: 
Faire connaitre la jorma ionde V administration monarchique de- 
puis Philippe-Auguste jusqu a Louis XIV inclusivement: marquer 
ses progres, montrer ce qu eile a emprunte au rigime fiodal: en 
9* Mo ion ost separio: commeM Mo ea rsmplaci. Preis: 
1500 Fr. Bm^rdongstenmn: 31. Oet. 1846. 'A„fJashhr 
1848. Io der Section der Moral: Ä8c4..rcA<tr * cmn_
parativement les conditions de moralite des dasses 0UVlrÜTes ri_ 
coles et des populations vouies ä Vindustrie manufacturiere. 
Preis: 1500 Fr. Einsendungstermm: vor dem 30. Sept. 1847.

Verantwortlicher Redäcteur: Dr. ¥• Hand in Jena, 

In der Section für Staatsökonomie: Determiner, d’apres les prin- 
cipes de la Science et les donnies de Vexpirience, les lois qui 
doivent regier le rapport proportionnel de la circulation en bil- 
lets avec la circulation mitallique, aßn que ritat jouisse de tous 
les avantages du cridit, sans avoir ä en redouter Vabus. Preis : 
1500 Fr. Einsendungstermin: der 30. Sept. 1847. In der 
Section für Philosophie: Examen critique de la philosophie sco- 
lastique. Preis: 1500 Fr. Einsendungstermin: der 31. Aug. 
1847. Section für allgemeine Geschichte: Demontrer comment 
les progres de la justice criminelle dans la poursuite et la pu- 
nition des attentats contre les personnes et les proprietis suivent 
et marquent les dges de la civilisation, depuis l’^tat sauvage 
jusqu’ä ritat des peuples les mieux policis. Preis: 1500 Fr. 
Einsendungstermin: vor dem 31. Oct. 1847. Aufgabe für den 
von Baron de Beaujour gegründeten Preis von 5000 Fr.: Exa
men critique du Systeme d’instruction et d'iducation de Pestalozzi, 
considiri principalement dans ses rapports avec le bien-etre et 
la moralite des classes pauvres. Eirisendungstermin: vor dem 
31. Oct. 1847. Baron de Morogues hat im J. 1834 ein Ca
pital von 10,000 Fr. legirt für einen aller zehn Jahre abwech
selnd von dieser Akademie und der der Wissenschaften zu er- 
theilenden Preis bestimmt. Die Akademie der politischen und 
moralischen Wissenschaften hat das beste Werk über den Pau
perismus in Frankreich und dessen Abhülfe, die Akademie der 
Wissenschaften das für Agricultur wichtigste Werk zu bezeichnen. 
Die Einsendung geschieht bis zum 31. Sept. 1847. Für das 
Jahr 1849. In der Section für Moral: Rechercher l’histoire des 
differents systemes de philosophie morale qui ont eti enseignis 
dans l’antiquite, jusqu’ä Retablissement de christianisme; faire 
connaitre Rinfluence qu’ avaient pu avoir, sur les developpements 
de ces systemes, les circonstances sociales au milieu desquelles 
ils s etaient formes, et celle qu'a leur tour Hs avaient exercee 
sur l’etat de la societe dans le monde ancien. Preis: 1500 Fr. 
Einsendungstermin: der 30. Sept. 1848. In der Section für 
Gesetzgebung: Rechercher l'origine de la juridiction ou de 
Vordre judiciaire en France; en retracer l’histoire: exposer son 
Organisation actuelle et en divelopper les principes. Preis: 
1500 Fr. Einsendungstermin: vor dem 30. Nov. 1848.

Die von der Flora, der Gesellschaft für Botanik, in Dres
den gestellte Preisfrage: „Welche Thiere sind als die natür
lichen Bekämpfer der der Pflanzenwelt schädlichen Insecten zu 
schützen?“ hatten acht Schriften zu lösen versucht. Der Preis 
von 30 Ducaten wurde der Abhandlung des Dr. Friedr. Helms 
in Altona zuerkannt.

Die Geographische Gesellschaft in London erkannte am 
25. Mai die erste Founder’s Preismedaille dem Grafen P. E. 
v. Strzlecki für seine Verdienste um die Erkundung des süd
lichen Theils von Australien, die zweite Patron’s Medaille dem 
Prof. Middendorf in St. - Petersburg für seine Forschungen im 
nördlichen und östlichen Sibirien zu.

Von der Geographischen Gesellschaft in Paris ward am 
22. Mai die grosse goldene Preismedaille dem Dr. Beke wegen 
seiner Forschungen in Abyssinien zuertheilt.

Literarische u. a. Nachrichten.
Baron Bergmann, schwedischer Gesandter in Florenz, hat 

in der Bibliothek des Marchese d’Azzolini eine grosse Zahl un
gedruckter Briefe und Autographa der Königin Christine von 
Schweden gefunden, welche unter seiner Aufsicht für das 
schwedische Archiv copirt werden.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzis»
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

IBoIlftänbig je$t erfdjiencn unb burd) alle 25ud)hanblungen ju 
begehen: 

be$ 

Bawer» Bari V.
Huö bem königlichen 2frd>tv unb ber Bibliotheque de 

Bourgogne ju SSrüffel mitgetheilt 
von

Dr. <Rarl
©rei SSättfee.

®r. 8. 1844 — 46. 12 ^tr.
83anb 4 Xblr.)

Äetyjig r im Xuguft 1846.

SSei ß-t eiferet? in £eip$tg ift neu erfchienen:

Aftern $er
SO^tt befonberer SJejiefyung auf 

feie fatculaiitoen unfe teltgtvfen 
>3uftänbe be$ S^talter^.

gJon ^tofeffor Dr. gi» gleif.
Erfter aUgemeiner

2fud6 alö felbftdnbißc ©dhrift unter bem Sitel:
utt^ ^eelDgie

nach ihrem SBiberfprudje unb höherem Sinttangc.
Seh- ^reiö 2 */2 Shlr.

Sn biefem SSerfe ift nicht nur ber gewöhnliche bogmatifche Stoff mit 
jeitgemä|er SBerüd? fidjtigung ber neueren religiöfen unb theologifchen Stich» 
tungen burdhgearbeitet unb mit erheblichen Stefultnten vermehrt, fonbern 
auch eine neue ©ahn gebrochen worben, burd? ben ©erfud), ber hier 
juerft gewagt ift, bie gefammte neuere ^hüofophie, fo weit fte baö 
religiöfe ©ebiet berührt, vonSartefiuö biö auf bie SReur-fjeg elianer 
in ihren ^»auptrepräfentanten bem ©hriftenthume gegenüber einer Äritit 
ju unterwerfen. Sin eben fo anjiehenbeö alö im hödjften @rabe fdhwie» 
rige6 Unternehmen, für helfen Ausführung unter ben SBirren ber Segen» 
wart bie heften unferer Beitgenoffen längft Sßünfche auSgefprodjen haben. — 
25er jweite ©anbz welcher halb nachfolgen follz wirb bie fpecielle 
wiffenfchaftliche Slaubenßlehre umfaffen.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Analekten für Frauenkrankheiten, 
öder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Mo
nographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen 
des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes 
und über die Zustände der Schwangerschaft und des 

Wochenbettes. Herausgegeben von einem Vereine 
praktischer Arzte.

Sechsten Bandes zweites Heft. Gr. 8. 20 Ngr.
Der erste bis fünfte Band erschienen in 20 Heften (1837 — 45); 

jedes Heft kostet 20 Ngr.
Leipzig, im August 1846.

F. A» Brockhaus.

$ube*t ßattgltei vindiciae contra tyrannos. Über bie 
gefe^üc^e SJtadht beö dürften über ba$ SSolf unb beg SBolfed 
über ben dürften. SRad) ber ^lu^gabe von 1580 mit einer 
gefd)id)tlid)en Einleitung über baö Sehen unb bie $eit beö 
Sßerfaffcrö bearbeitet von Dr. Stich- Sreitfcbfe. ®r. 8. 
1 £&lr.

jDiefeö h°dhft benfwürbige hift°rifdhe ©ocument aus bem 16. Sah15 
hunbert/ beffen ©erfafter berühmter, mit ber SBeltlage Vertrauter, an 
©cift unb greimuth hochauöge^eidjneter Diplomat, von ®eburt granjofe, 
pon SSilbung unb Sefinnung ©eutfdher unb §)roteftant war, fegt burd; 
Älarheit unb SSünbigfeit ber ©arftellung unb ^Beweisführung inSrftaunen, 
hält bie ©aft'S beö conflitutionellen CebenS öor bie Äugen z unb Cann be= 
fonberö in unferer Beit als görberungömittel hiftorifdh1 politifdher SSilbung 
beö ©olfeS betrachtet werben.
______ ___________ Slmbr. ^artb in Seidig.

Vollständiges Taschenbuch
der Münz-, Maass- und Gewichtsverhältnisse, der 
Staatspapiere, des Wechsel- und Bankwesens und 
der Usanzen aller Länder und Handelsplätze. Nach 

den Bedürfnissen der Gegenwart bearbeitet
von

Christian und Friedrich Noback.
Achtes Heft.

(Petersburg — Bio Janeiro.)
Breit 8. Preis eines Heftes 15 Ngr.

Das erste bis siebente Heft sind ebenfalls fortwährend zu er
halten; der Schluss des Werks ist nach den Versicherungen 

der Verfasser bald zu erwarten.
Leipzig;, im August 1846.

F. A. BROCKHAUS.
»ei Johann SCnguft in Jamburg ift Än~erfA(enen

unb burd) alle Suchhanbiungen ju bejie^n:
Hübener, Dr. J. Flora der Umgegend von 

Hamburg, städtischen Gebietes, holstein-lauenburgi- 
schen untl lüneburgischen Antheils, enthaltend die 
Gewächse, welche in diesem Bezirke wild wachsen 
oder zu ökonomischen! und technischem Bedarfe ge
baut werden. Gr. 8. Geh. Weiss Maschinendruckp. 
2 Thlr. 20 Ngr. (2 Thlr. 16 gGr.) Schreibvelinp. 3 Thlr.
10 Ngr. (3 Thlr. 8 gGr.)

«Reu erfchicn foeben in meinem ©erläge unb ift burd) alle 93ud?hanblungen 
ju erhalten:

Ire» ^wetten»
Dritte Auflage.

Beitgem^ eingeleitet unb f^^vt
von

Statt*
®r. 12. 1 15

ÄeWg, im Kuguft 1846.
X Ä. !0mkl)aue.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 209. 1. September 1846.

Theologie.
Über die Perfectibilität des Katholicismus. Streitschrif

ten zweier katholischer Theologen; zugleich ein Bei
trag zur Aufhellung einiger wichtiger Begriffe aus 
Bolzano’s Religionswissenschaft. Leipzig, Voss. 1845. 
Gr. 8. 2 Thlr. °

Unter den zahlreichen Schriften, welche seit einiger 
Zeit für und gegen die bestehenden confessionellen 
Lehrbegrifte der kirchlichen Parteien in Deutschland 
geboten werden, verdient die vorliegende eine beson
dere Beachtung, theils weil ihre Verfasser katholische 
Geistliche sind, welche rnit einer gründlichen Gelehr
samkeit eine edle und besonnene Begeisterung für das 
Wohl ihrer Kirche verbinden, theils weil diese Männer 
eine Lebensfrage ihrer Kirche sich zur Beantwortung 
vorgelegt haben. Es ist bekannt, dass auch in der 
katholischen Kirche die Lehrer und Wortführer auf 
dem Gebiete der theologischen Wissenschaft wesentlich 
und zuweilen mit überraschender Freimüthigkeit fortge
schritten sind, und auch den entgegen stehenden Reli
gionsparteien durch geistvolle Werke achtungswerthe 
Belehrung geboten haben. Anders verhält es sich mit 
der innern und äussern Verfassung der katb. Kirche 
selbst, wie sie als eine sichtbare sich kund gibt. Sie 
zerfällt in die symbolische Lehrnorm und in die rituelle 
und disciplinelle Verwaltung, die sich beide gegenseitig 
bedingen und durchdringen. Hierin ist bekanntlich die 
römische Kirche seit drei Jahrhunderten bei dem, was 
das Tridentinische Concil als unabänderlich festgesetzt 
hat, mit eiserner Consequenz und Hartnäckigkeit ste
hen geblieben. Alle Befehdungen von Seiten der Pro
testanten? alle Bewegungen in der römischen Kirche, 
— sie haben wol die kath. Wissenschaft fortgebildet 
und zeitgemäss umgestaltet, sind aber ohne Einfluss 
geblieben auf Symbol und Ritus und Disciplin und de
ren öffentliche Geltung, Die römische Hierarchie, auch 
wann und wo sie der drängenden Macht der Zeit wich 
und sich in ein scheinbares Dunkel verhüllte, blieb bis 
auf den heutig®« Tag die gewaltsame Despotie. Noch 
immer fesselt allenthalben den römisch-katholischen 
Klerus der donnernde Machtspruch; Roma locuta est, 
res iudicata est.

Dagegen nun sind besonders in neuerer Zeit viele 
Stimmen von kath. Geistlichen und Laien laut gewor
den, und rufen nach einer Perfectibilität des Katholi
cismus, die man bald allgemein, bald partiell aufge

fasst, bald mit Aufgebung des ganzen Princips der 
Kirche, wie die Deutschkatholiken, bald in neuen Fol
gerungen aus den alten kirchlichen Axiomen verlangt hat.

In dem angezeigten Buche, das in vier Briefe oder 
vielmehr Abhandlungen eingetheilt ist, treten zwei be
freundete kath. Geistliche gegen einander in die Schran
ken. Der Eine, der bereits im J. 1836 gestorben ist, 
gehört zu den Katholiken, welche Lehre und Verfas
sung ihrer Kirche für abgeschlossen und stabil halten 
und glauben, dass mit jeder Abänderung oder Umge
staltung das innerste Wesen des Katholicismus erschüt
tert und dieser selbst seinem Falle zugeführt werde. 
Er vertheidigt Seine Behauptung in der ersten und 
dritten Abhandlung. Der Andere dagegen, welcher in 
der zweiten und vierten Abhandlung sich ausspricht, 
kämpft für die Ansicht, dass der Katholicismus, wie 
er ihn auffasst, „einer allmäligen Entwickelung oder 
Vervollkommnung nach dem Bedürfnisse der Zeit und 
der Bildungsstufe seiner Bekennereher als jede andere 
Religion schon dem Begriffe nach fähig sei.44

Die erste Abhandlung (S. 1—49), nach S. 26 
schon im J. 1831 geschrieben, zeigt also den Katholi
cismus in seiner Abgeschlossenheit und Stabilität. Es 
kommt natürlich hauptsächlich darauf an, welche Be
griffsbestimmung der erste Kampfgenosse dem Katholi
cismus gibt. Er lässt sich hierüber folgendermassen 
vernehmen (S. 4 u. 5). „Die Mitglieder dieser christ
katholischen Kirche glauben, Jesus, der Sohn Gottes, 
der Erlöser der Welt, habe eine Anstalt gegründet, 
deren Geschäft es sei, die Menschen untrüglich über 
das zu belehren, was das Wohl ihres unsterblichen 
Geistes betrifft; bei ihr habe Jesus diejenigen Mittel 
niedergelegt, die nothwendig und nützlich sind, den 
Zweck der Besserung und Heiligung der Menschen zu 
befördern; Jesus habe eine Gesellschaft gestiftet, zwar 
verschieden in Zweck und Mitteln von andern Gesell
schaften dieser Erde, jedoch darin ganz nach dem Mu
ster anderer gesellschaftlicher Verbindungen constituirt, 
dass es in dieser christlichen Verbindung Befehlende 
und Gehorchende gebe, und zwar nicht aus einem frei
willigen Unterwerfungsvertrage, sondern vermöge einer 
Anordnung Christi, so zwar, dass jeder Mensch, der 
den Zweck seines Daseins erreichen wolle, in diese 
Gesellschaft treten müsse, deren Verfassung auch nicht 
von menschlicher Übereinkunft, sondern durch ein 
göttliches Recht, durch eine gesetzliche Bestimmung 
Christi festgestellt sei.44 (In d. Anm. die Beweisstellen
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aus E. Klüpfel, Instit. theol. dogm. — Studio G. Th. 
Ziegler. P. I, T. I [Viennae 1821], p. 246.) „An der 
Spitze der regierenden Klasse der Mitglieder dieser Ver
einigung, und überhaupt als Schlussstein dieser ganzen 
Gesellschaft stehe ein sichtbares Oberhaupt, durch Je- 
sum eingesetzt, das im Namen Jesu und an dessen 
Stelle das geistige Wohl der Gesellschaft besorge und 
diese Gesellschaft leite, in dessen Hände der göttliche 
Stifter des Christenthums das Depositum seiner Lehre 
und die Verwaltung der Heilsmittel in einem eminenten 
Grade niedergelegt habe. Dieser regierenden Klasse 
der Kirche, vereint unter einem sichtbaren Oberhaupte, 
habe auch Christus den göttlichen Beistand bis an das 
Ende der Welt verheissen, welcher Beistand sie in 
den Stand setze, die Lehre des Stifters des Christen
thums unverfälscht zu erhalten, und über den echten 
Sinn derselben, wenn sich Zweifel erheben, ohne Ge
fahr des Irrthums zu entscheiden. Daher bleibe für 
die Gläubigen der gehorchenden Klasse nichts übrig, 
als sich den Aussprüchen dieser geistigen Regierung 
unbedingt und vertrauensvoll zu unterwerfen, indem 
durch ihren Mund Gott selbst rede, und wei’ immer 
diesen Aussprüchen der regierenden oder lehrenden 
Kirche wissentlich widerspreche, wer seine individuellen 
Ansichten in Sachen der Religion dem Urtheile dieses 
untrüglichen Glaubensrichters aufzuopfern sich weigere, 
der schliesse sich eben dadurch von der Gemeinschaft 
der durch Jesum gestifteten Kirche aus und beraube 
sich der Güter, die die Kirche, von Jesu bevollmächtigt, 
ihren Gliedern anbicte, und die Vorsteher wurden auch 
kein Bedenken tragen, sobald diese Widersetzlichkeit 
zu ihrer Kenntniss gelangen sollte, ein solches Mitglied 
der kirchlichen Gemeinschaft für verlustig zu erklären.“ 
Dieses System des Katholicismus, welches den ganzen 
starren Glauben an das Papstthum in seiner untrügli
chen Machtvollkommenheit, die autoritätsmässige Tren
nung der lehrenden Mitglieder der Kirche von den ihnen 
unbedingt unterworfenen Laien, die hierarchische Ober
aufsicht des Klerus nach seinen Abstufungen zugleich 
mit der Gewalt der Excommunication und des Bannes 
enthält, muss folgerichtig demVerf. als einer Vervoll
kommnung unfähig erscheinen. Es steht schnurstracks 
entgegen dem Geiste der protestantischen Kirche, in 
welcher der gläubige Christ (S. 7), „das, was die Offen
barung über die Verhältnisse des Menschen zu Gott, 
über die Mittel, den Zweck unseres Daseins auch nach 
diesem irdischen Leben zu erreichen ausspricht, nicht 
deswegen annimmt, weil es z. B. der Apostel Paulus 
oder die symbolischen Bücher so lehren; sondern weil 
diese Lehren nach seiner Überzeugung und Erfahrung 
den wohlthätigsten Einfluss auf seine Besserung und 
Beruhigung, auf seine Tugend und Glückseligkeit aus
üben, und er eben darum keinen gegründeten Zw'eifel 
hegt, dies sei die Stimme der Gottheit, die sich im 
Christenthume auf eine so einleuchtende Art geoffen

bart habe," — während der Katholik der Kirche glaubt, 
„nicht wegen des Einflusses des katholischen Glaubens
systems auf Tugend und Menschenwohl, sondern weil es 
die Kirche so zu glauben befiehlt, die er als Organ, 
durch das Gott selbst zu ihm spricht. anerkennte 
(Wahrlich eine harte Rede, wer kann sie hören!) 
Dieses System ist endlich ausgesprochen in den De- 
creten der Synode zu Trient (S. 12). „Der Kirchen- 
rath (auf dem trindentinischen Concil), sich selbst als 
das Iribunal der gesammten christlichen Kirche an- 
sehend und von der kathol. Welt dafür anerkannt, 
wollte keineswegs ein sogenanntes Provisorium auf
stellen, das die Zukunft und die fortschreitende Ein
sicht etwa berichtigen könnte; nein, das Concilium 
wollte etwas Stabiles aufstellen, es wollte ein festes 
Bollwerk gegen den Andrang der neuern Meinungen 
aufbauen, das Niemand überschreiten dürfe, ohne sich 
von der echten Lehre der kathol. Kirche loszusagen.“ 
Diesem tridentinischen Concil nun, wie vor ihm jeder 
allgemein anerkannten Kircheiiversammluiig, gebührt 
das Prädicat der Infallibilität; und das Vorrecht der 
Irrthumslosigkeit besitzen „nur die Hirten, die Vor
steher, die Bischöfe, mit einem Worte die lehrende 
Kirche, auf welche die Verheissungen des höher« 
Beistandes sich erstrecken.“ (S. 13 — 20.)

Allein der Andrang der neuern Philosophie äus- 
serte auch auf die kathol. Welt seinen Einfluss, und 
Katholiken nahmen durch die Bekanntschaft mit der 
Literatur der Protestanten eine Menge Ideen in den 
Bereich ihres Wissens auf, die wenigstens sehr schein
bar im Widerstreite mit demje*iigen standen, was die 
kirchliche Autorität sanctionirt hatte. Die Kirche kämpfte 
dagegen, sogar mit Hülfe der weltlichen Macht, aber 
vergebens. Es bildeten sich zwei Parteien. Die Einen 
verwarfen ohne Prüfung Alles, was der Orthodoxie 
Gefahr drohete. Die Andern, wie treu sie auch an 
dem alten Glaubenssystem festzuhalten wähnten, nah
men aus den neuern philosophischen und protestanti
schen Schriften so Manches an, was ihnen mit dem 
orthodoxen Lehrbegriff vereinbar erschien: wo das 
nicht zu ermöglichen war, ward die Unzulänglichkeit 
der menschlichen \ ernunft anerkannt und dem kirch
lichen Glauben unterworfen; dabei diente die philoso
phische borschung zur Unterstützung und Vertheidigung 
der kathol. Lehre, ohne dass man ahnete, wie ..das 
Glaubenssystem der kathol. Kirche nach und nach von 
dem Geheimmssvollen entkleidet und theils dem Pro
testantismus, theils der Vernunftreligipn immer näher 
gebracht wurde:“ „man freute sich darüber, endlich 
einmal einen Weg gefunden zu haben, den Streit zwi
schen Vernunft und Offenbarung auf eine gründliche 
Weise au^zugleichen, und glaubte auch darin ein Mit
tel entdeckt zu haben, welches zu einer Wiederver
einigung der getrennten christlichen Confessionen führen 
dürfte;“ wiewol alle die Bestrebungen und Versuche 
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wichtig blieben, da man anfing, zwischen katholischer 
Wnd römischer Kirche zu unterscheiden und an eine 
kathol. Kirche ohne Papstthum zu denken, wogegen 
natürlich der Verf. mit einer gewissen Entrüstung an
kämpft, ohne jedoch seine Urtheil durch klare Stellen 
aus den Decreten des tridentinischen Concils zu be
weisen (S. 20 — 27). Denn die deutlichen Beweisstellen 
finden sich bekanntlich erst im Catechismus Romanus.

Hiernach glaubt der Verf. gezeigt zu haben (S. 
27 f.): a) „dass, wenn von der kathol. Kirche als 
der Quelle des kathol. Glaubens die Rede ist, immer 
nur die lehrende Kirche darunter verstanden werde; 
b) dass die lehrende Kirche in den mit dem Ober
haupte vereinigten Kirchenvorstehern, den Bischöfen, 
zu suchen sei, nach deren Aussprüchen sich die übri
gen Mitglieder der Kirche zu richten haben; c) dass 
der Unterschied zwischen echt katholischer und römi
scher Kirche im wohl aufgefassten Systeme des Katho- 
licismus keinen haltbaren Grund habe: d) dass, wo 
die lehrende Kirche über Gegenstände des Glaubens 
sich ausspricht , sie keinesw egs blos provisorische, nur 
für die Bedürfnisse einer gewissen Zeit berechnete An
sichten, sondern entscheidende für immer verbindende 
Glaub ensnormen aufstellen wolle.u

Nun erst schreitet der Verf. zur Beantwortung der 
Frage, ob der Katholicismus perfectibcl sei oder nicht 
(S. 28 ff.). Er erklärt das Wort zuerst für gleichbe
deutend mit dem Ausdruck: erweiterungsfähig. und gibt 
darauf die Antwort: „dass die Summe der von der 
Kirche entschiedenen Glaubenslehren in Zukunft noch 
vermehrt werden, dass das, wras bisher von einigen 
oder auch wol mehren Mitgliedern der kathol. Kirche 
oder von einzelnen Particularkirchen aus was immer 
für einer Quelle geschöpft und als religiöse Wahrheit 
angenommen wurde, ohne dass sich dafür noch die 
allgemeine Kirche entschieden ausgesprochen hat, einst 
als Glaubenssatz von ihr definitiv entschieden werden 
dürfte. In diesem Sinne haben selbst die bewährtesten 
Theologen der kathol. Kirche die Perfectibilität des Ka
tholicismus zugegeben. Denn obschon sie mit ziemlicher 
Übereinstimmung lehren, die Kirche enthalte keine neue 
Offenbarungen (in den Anm. „Nulhtm unquam ad ca- 
tholicam fidcm accesslt dogma. nnllwn ademtum fuit.“ 
Ziegler in s. Insttt. tbeoi. dogm. P. I, T. I, p. 416), 
sondern ihr Geschalt sei blos, die reine Lehre, wie sie 
Jesus und seine poste verkündigt haben, bis ans Ende 
der Welt zu bewahren, und wo Zweifel entstehen, den 
echten Sinn der Lehre Jesu zu bestimmen, bei welchem 
Geschäfte ihr die Irrthuinslosigkeit verheissen sei: so 
sagen sie doch, dass, wie deutlich auch >rgend eine 
religiöse Wahrheit aus Schrift oder Tradition hervor
leuchte, sie gleichw ol nicht eher auf den Namen eines 
Glaubenssatzes Anspruch machen könne, bis sic durch 
das Endurtheil der Kirche dafür erklärt sei. Dadurch 
erst werde sie zur Glaubenswahrheit.“ Als Beleg für 

diese Behauptung wird angeführt die Lehre Augustin’« 
von der Gnade, welche die Thomistische Schule zwar 
zu ihrem Bekenntniss gemacht, aber nicht eher 
für eine Lehre der Kirche erklärt und die entgegenge
setzte des Molina verurtheilt hat, bis hierüber durch 
das Pontificium Oraculum, wie sich Gazzaniga ausdrückt, 
öffentlich entschieden war.— Der Widerspruch, der in 
diesen Worten enthalten ist, scheint dem Verf. nicht 
klar gewesen zu sein. Denn ist die römische Kirche 
in diesem Sinne perfectibel. so ist sie früher nicht voll
kommen gewesen, und was sie nicht gewesen ist, ist 
sie auch jetzt nicht und wird sie auch nicht. Der Aus
spruch Ziegler’s widerspricht aller Erfahrung, wie sie 
ein gründliches und unparteiliches Studium der Kirchen- 
und Dogmengeschichte bestätigt. Wenigstens dürfte es 
keinem wahrhaft gebildeten Theologen in den Sinn 
kommen, zu behaupten, die auf dem tridentinischen 
Concil sanctionirten Dogmen wären in den ersten Jahr
hunderten der christlichen Kirche im Glauben und Le
ben ihrer Bekenner bekannt und geltend gewesen. 
Folglich haben die Dogmen des kathol. Glaubens einen 
Zuwachs erhalten. Auch nähert sich der Verf., nur 
mit einem feinen Unterschiede, der Ansicht der Pro
testanten. Nach ihm darf die Summe der von der Kirche 
entschiedenen Glaubenslehren in Zukunft noch, ver
mehrt w erden, freilich nur mit Bestätigung der lehren
den Kirche und ihres Oberhauptes, d. i. des Papstes- 
Den Protestanten ist die Kirche als äussere und sicht
bare Anstalt einer steten Vervollkommnung fähig und 
bedürftig: sie richtet sich nach der fortschreitenden 
Bildung ihrer Bekenner und der tiefem Erkenntniss der 
heiligen Schrift, und der Glaube des evangelischen 
Christen stellt sie mit frommem Vertrauen unter das 
Walten der göttlichen Vorsehung.

Doch der Verf. sieht recht wohl ein, dass so man
che und gewiss ebrenwerlhe Mitglieder der kathol. Kirche 
eine andere Perfectibilität derselben zur öffentlichen 
Geltung gebracht wünschen. Die philosophischen und 
exegetischen Grundsätze unserer Tage verlangen sogar 
eine theilweise Aufhebung oder Umgestaltung der von 
der kathol. Kirche sanctionirten Glaubensregeln und 
Disciplinargesetze. Gegen solche Neuerungen schreitet 
bekanntlich die römische Curie mit ihrer ganzen Waf
fenrüstung zu Felde. Rom wird niemals den Geist des 
freien Prüfens und Forschens nach Wahrheit billigen 
und dulden, noch auch von sich eine Reform der Kir 
ehe erwarten lassen. In Folge dieses Bekenntnisses 
verwirft nun der Verf. die Wünsche, welche von den 
Freunden jener Perfectibilität ausgesprochen worden 
sind (S. 37 f.). Keine Freiheit der kathol. Kirche und 
ihres Klerus vom römischen Stuhle, keine Aufhebung 
des Cölibats der Geistlichen, keine Abschaffung der 
Ohrenbeichte, dieser Dienerin der Hierarchie, keine 
Gestattung der Ehescheidung, keine Verbannung der 
lateinischen Sprache und Einführung der Volkssprache
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beim öffentlichen Gottesdienste, ■— das sind die harten ‘ unfehlbare 
Consequenzen, zu denen sich ein Mann gedrungen 
fühlt, der bei aller Gelehrsamkeit, die ihm in einer be
redten Sprache zu Gebote steht, sich dennoch aus in
nerer Überzeugung, welche sogar dem Gegner eine ge

ihnen von Gott geoffenbarte Wahrheit“ — 
Es leuchtet ein, dass der Verf. nicht von der kathol. 
Kirche, sondern nur von der kathol. Religion redet, 
dass ihn nicht kirchliche Symbole und kanonische oder 
päpstliche Decrete, sondern die Verständlichkeit und 
religiöse Wichtigkeit der Religionslehren zum Glauben 
nöthigen, dass der Inbegriff' der Religionslehren ein in 
und mit der Zeit gewordener ist und also eine factisch 
erwiesene Perfectibilität darstellt, dass dieser Inbegriff 
in der Gegenwart aufzufassen ist und, wie die Ge
genwart im Laufe der Zeit sich ununterbrochen er
neut, so auch fernerhin der Umgestaltung und Vervoll
kommnung unterworfen sein muss, dass eine relativ 
allgemeine Annahme der Lehre über deren Einträglich
keit und Wahrheit entscheidet. Und in diesem Sinne 
unternimmt auch der Verf. seine Beweisführung. Der 
Katholicismus ist ihm kein blosser Autoritätsglaube; 
es „darf und soll der Katholik so gut als der Prote
stant die Vernunft über den positiven Glauben stellen“ 
(S. 60), und auch Aussprüche der Philosophie, welche 
sich bei wiederholter Prüfung immer als wahr darge
stellt haben, unterscheiden sich von andern ganz un- 
abweislichen Überzeugungen von religiösen Lehren nur 
durch die Art ihrer Entstehung (S. 65).

Sonach fällt auch die Ansicht, dass die Unfehl
barkeit, deren sich die kathol. Kirche rühmt, nur den 
lehrenden Theil derselben (die Bischöffe und Kirchen
versammlungen) betreffe (S. 68). Es herrscht darüber 
unter den kathol. Theologen nicht einmal eine voll
kommene Übereinstimmung. „So gibt es z. B., sagt 
der Verf. S. 69, wol Einige;, die von uns verlangen, 
dass wir uns schon die blosse Entscheidung des Pap
stes sollen genügen lassen, um etwas anzunehmen; 
aber es gibt dagegen auch Andere, die sagen, dass 
nicht die Entscheidung des Papstes, sondern nur die 
eines allgemeinen Kirchenraths Unfehlbarkeit habe; und 
es gibt endlich Einige, die sogar verlangen, dass wir 
in jedem streitigen Falle erst nachforschen sollen, was 
in vergangener Zeit bis zu dem Ursprünge des Chri
stenthums über den fraglichen Gegenstand gelehrt wor
den sei.“ Allerdings.’ Curialisten, Episcopalisten und 
strenggläubige Verfechter der Tradition siml die Par
teien, welche die Unfehlbarkeit der Kirche bald da 
bald dort suchen lassen. Hätte doch der Verf. dieses 
streitige Verhältniss nicht blos historisch erwähnt, son
dern mit seinem gewohnten Scharfsinne geprüft und 
unzweideutig entschieden.

(Der Schluss folgt.)

wisse Achtung abnöthigt, unter die Machtspruche der 
Kirche und des Papstes beugt.

Hören wir nun dessen Gegner, der in der zweiten 
Abhandlung (datirt v. 1. April 1832) v. S. 50 — 117 
seine Ansichten über die Perfectibilität des Katholicis- 
mus und seine Gründe dafür erörtert. Er bildet sich 
zuvörderst ein anderes Princip zur Entscheidung des 
streitigen Punktes und stellt einen wesentlich verschie
denen Begriff des Katholicismus auf. Für ihn gibt es 
keine absolute, sondern nur eine relative Allgemeinheit 
der Religion, bei welcher nur nachzuweisen ist, „dass 
alle diejenigen über den fraglichen Gegenstand gleich
förmig denken, für welche derselbe Verständlichkeit 
und religiöse Wichtigkeit hat,“ und in welcher, da die 
Religion „ein Alter von Jahrtausenden hat“ und „sich 
im Verlaufe einer so langen Zeit in den religiösen Be
griffen manches Neue entwickelt haben könne, Zei
ten und Zeiten zu unterscheiden“ sind; es müsse uns 
demnach, „um zu behaupten, dass eine gewisse Lehre 
zu dieser Religion wenigstens In der Gegenwart gehöre, 
genügen, wenn wir nur finden, dass sie zu jetziger 
Zeit allgemein angenommen werde.“ „Endlich werden 
wir auch, wenn von der Religion grosser Gesellschaf
ten die Rede ist, uns schwerlich einfallen lassen zu 
zweifeln, dass wenn nicht schlechterdings von Allen, 
doch von den Mehrsten gewiss im Herzen geglaubt 
werde, wozu sich Alle öffentlich bekennen.“ Daher 
behauptet er (S. 55), „unter der hathol. Religion un
serer Zeit nichts Anderes zu verstehen, als den Inbe
griff aller religiösen Lehren, zu denen sich in unserer 
jetzigen Zeit alle diejenigen Katholiken, welche auf 
einer Stufe der geistigen Ausbildung stehen , auf der 
sie dergleichen Sätze für sich verständlich und wichtig 
finden können, wenigstens äusserlich und mit dem 
Munde bekennen.“ Und S. 68 heisst es: „wir können 
einen Satz nur dann als einen zur kathol. Religion, 
namentlich unserer Zeit, gehörigen Artikel ansehen, 
wenn wir finden, dass sich alle oder doch fast alle 
Katholiken, für welche dieser Satz Verständlicnkeit 
und religiöse Wichtigkeit hat, wenigstens äusserlich zu 
demselben bekennen.“ Sodann wird behauptet, „dass 
alle Katholiken darüber einstimmig sind, wenn nicht 
ein Mehres, wenigstens alles dasjenige, worüber sie 
alle derselben Meinung sind, sei eben darum auch eine
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Höchst bemerkenswert!} sind aber die Äusserungen 
des Verf. über die Infallibilität des Papstes und über 
das Papstthum überhaupt. S. 61 wird, wie vom Gegner 
schon S. 7 geschehen ist, wiederholt erwähnt, dass der 
Papst Innocenz XI. sich gegen die freie Prüfung der 
römischen Glaubenslehren erklärt habe. Darauf wird 
vom Verf. erwidert; „Hier muss ich zuvörderst erin
nern , dass der blosse Umstand, Papst Innocenz XI. 
habe im J. 1679 gewisse Sätze verworfen, in meinen 
Augen noch gar kein Beweis sei, dass dieselben Sätze 
auch von den jetzt lebenden Katholiken, und zwar von 
Allen, für welche sie verständlich und wichtig sind, 
wenn man sie ihnen vorlegte, würden verworfen wer
den; und nur, wenn sich dieses letztere erwarten liesse, 
kann ich nach meinem Begriffe von der kathol. Reli
gion zugeben, dass die Verwerfung jener Sätze, also 
die zwei derselben contradictorisch entgegengesetzten 
Behauptungen als ein paar zur kathol. Religion unserer 
Zeit gehörige Lehrsätze angesehen werden müssten.“

71 wird zugegeben, dass auch Kirchenversammlun
gen i» „menschliche Irrthümer“ verfallen sind. Eben
daselbst wird das Recht bezweifelt, mit welchem die 
kathol- Kirche, d. i. die Vorsteher derselben, der rö
mische Papst, einzelne oder allenfalls sämmtliche in 
einem Goncilio versammelte Bischöfe, „um die neuen 
Ideen gleichsam einen Cordon zu ziehen“ gesucht und 
es nicht verschmähet hätten, „selbst die äussere Macht 
zu Hülfe zu rufen, um wo möglich jede Gefahr der 
Verführung, wie sie (die Kirche) es meinte, von ihren 
Gliedern zu entfernend Sodann wird (S. 72 f.) die 
Vereinigung der Protestanten und Katholiken als mög
lich angenommen, nament ich, dass die rationalistischen 
Protestanten dabei nur nöt iig haben, „zu ihren bishe
rigen religiösen Überzeugungen noch einige neue hin- 
zuzufügen,“ um — Katholiken, — „freilich nicht solche, 
wie etwa Rom sie wünscht, abei doch wirkliche Katho
liken zu werden;“ ~~~ dass aber von den Vorstehern 
der kathol. Kirche leider nicht zu hoffen ist, „dass sie 
sobald in sich gehen und die grossen Hindernisse hin
wegräumen werden, welche dem Übertritte der Prote
stanten durch ihr Beharren bei so zeitwidrigen D'tsci- 

plinarvorschriften entgegenstehen.“ (Ein sehr offen
herziges Bekenntniss!) Hierauf wird der Behauptung 
widersprochen (S. 74), „dass auch nach zehn oder 
zwanzig Jahren, von jetzt an gerechnet, Niemand ein 
Katholik werde sein und heissen können, wenn er das 
Tridentinum nicht in einer jeden seiner Entscheidungen 
annimmt.“ Ferner gilt dem Verf. als bekannt (S. 75), 
„dass Päpste und Bischöfe fehlbare Menschen sind, 
dass der Eine zuweilen die Grenzen seiner Macht 
überschritt und die Andern zu feige waren, sich ihm 
zu widersetzen.“ Und endlich kommt er zu dem Satz 
(S. 76, Anin.), „dass man der Gesinnung nach ein ech
ter Katholik sein könne s obgleich man vom Papste ex- 
communicirt ist.“ Daher, um die Freiheit der For
schung und die Perfectibilität des Katholicismus festzu
halten, ruft der Verf aus (S. 77); „Die freie Unter
suchung verbietet und kann keine Religion verbieten, 
die, wie die unsere, die sämmtlicben Wahrheiten der 
natürlichen Religion, also auch das einem jeden Men
schen zustehende Recht, ja die ihm obliegende Ver
bindlichkeit, Alles zu prüfen, in ihren eigenen Lehr
begriff (implicite wenigstens) aufnimmt.“ Und nach
dem er mit ehrenwerther Begeisterung das Recht der 
Denkfreiheit und unbeschränkten Forschung und dem
nach auch der weitern Ausbildung und Vervollkomm
nung des Katholicismus vertheidigt hat, gelangt er 
(S. 99) zu dem Geständniss : „Ich weiss es nicht, welche 
den Primas der Kirche ganz umstimmende Veränderun
gen sich vielleicht im nächsten Jahre ergeben; das aber 
weiss ich, dass wir auf keinen Fall durch die Verwei
gerung des Papstes uns werden abzuhalten lassen 
brauchen, diejenigen Veränderungen einzuleiten, die 
einmal als nöthig anerkannt werden.“ — Gleichwol 
will der Verf. (S. 75) „aufrichtig eingestehen, dass er 
in einer Trennung von Rom, wenn diese so viel als eine 
Verwerfung des in der Kirche bestehenden Primats be
deuten soll, kein Mittel für das Heil der Kirche er
blickt, sondern im Gegentheil glaubt, dass die Aufhe
bung des Primats die Auflösung der Kirche selbst zur 
Folge haben würde. Bekanntlich aber kann man die 
Nothwendigkeit eines Primats, oder, was eben so viel 
heisst, eines Vereinigungspunktes für die ganze Kirche 
erkennen, ohne zu glauben , dass gerade der Bischof 
von Rom dieser Vereinigungspunkt für immer sein und 
bleiben müsse. Denn wenn z. B. Rom einst durch ein 
Erdbeben untergehen sollte, so würde darum kein Ka
tholik glauben, dass es nun keinen Primas mehr in dei
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Kirche geben könne; so wenig, als man dies glaubte, 
da der Papst in der That nicht zu Rom, sondern zu 
Avignon residirte.“ (Die Folge davon war, was der 
Verf. mit Stillschweigen übergeht, dass die römische 
Kirche drei Päpste auf einmal erhielt.) „Ebenso kann 
man ferner einen Primas anerkennen, und diesen na
mentlich in der Person des Bischofs von Rom aner
kennen, und gleichwol diesem Primas in gewissen ein
zelnen Stücken den Gehorsam verweigern; wodurch 
man sich dann von einer Seite auch wol eine Aus
schliessung aus der Gemeinschaft der Kirche zuziehen 
und somit in den Zustand einer scheinbaren Trennung 
von Rom versetzt werden kann, ohne dass man doch 
aufgehört hätte, ein echter Katholik und der Gesinnung 
nach noch immer mit dem Oberhaupte der Kirche ver
bunden zu sein.“ Darum soll auch die kathol. Kirche 
und ihr Klerus nicht frei werden vom römischen Stuhle 
(S. 93). „Die Kirche bedarf eines Mittelpunktes der 
Vereinigung ihrer in allen Ländern zerstreuten Mit
glieder.“

In dieser Darstellung vom Papstthum häufen sich 
die Widersprüche. Ist der Papst an sich nicht unfehl
bar, wie darf er dann als Statthalter Gottes und Christi 
auftreten? (Calechismus Hom. 1, 10— 12; 2, 7. 28,) 
Darf man seinen Geboten und Anordnungen den Ge
horsam verweigern und dennoch ein echter Katholik 
bleiben, selbst wenn die Excommunication darob aus
gesprochen wird, zu welch einer Impotenz sinkt dann 
der Papst herab! Wie ist eine Unfehlbarkeit der Kirche 
möglich, sofern sie darin besteht, dass alle oder doch 
fast alle Katholiken über eine Religionslehre, die für 
sie verständlich und religiös wichtig ist, übereinstim
men , da ja der Papst mit allen Katholiken, welche 
sämmtlich Menschen sind, sich in Irrthümern verlieren 
können. Kennt der Verf. nicht die Schwachheit des 
Inductionsbeweises ? Was soll die Freiheit der philo
sophischen und theologischen Forschung gelten und 
nützen, wenn van Rom aus und von den Vorstehern 
der Kirche nicht zu hoffen ist, dass sie eine Umände
rung der zeitwidrigen Glaubens- und Disciplinarvor- 
schriften gestatten werden? Wie kann endlich bei 
solchen Voraussetzungen das Papstthum ein Mittel
punkt der Vereinigung für die in allen Ländern zer
streuten Katholiken sein und bleiben? Man bleibe lei 
den ersten Worten in der angeführten Stelle aus dem 
Cat. Rom.: „umis est ecclesiae rector ac gubernator. in- 
visibitis — Christus“ 9 und gebe mit ehrlicher Freimüthig- 
keit alles auf. wodurch ein visibilis eccl. rector ac gub., 
d. i. der Papst. Geltung erhält, uml alle Widersprüche 
sind gelöst.

Endlich will der Verf. als Reformen der kathol. 
Kirche die Aufhebung des Cölibats der Geistlichen und 
die Auflöslichkeit der Ehe; dagegen soll die Ohren
beichte und ein theilweiser Gebrauch der lateinischen 
Sprache beim Gottesdienste, namentlich in der Litur

gie, fortdauern. Den Cölibat bestreitet der Verf. zwar 
ganz richtig aus moralisch-physischen Beweggründen, 
aber den Hauptgrund, welcher für dessen Beibehaltung 
in der That und Wahrheit vorhanden ist, hat er nicht 
berührt. Denn diese Ehelosigkeit befiehlt die römische 
Curie nicht blos darum, um angeblich die höhere Würde 
des Klerus durch die Virginität zu erhalten, sondern 
ganz vornehmlich, um alle Geistliche vor jeder Unter
werfung unter eine politische oder bürgerliche Obrig
keit , mit der sie, verheirathet, durch Frau und Kinder 
in Berührung kommen würden, sorgfältig zu bewahren. 
Dieser Umstand ist auch von Pnblicisteu hinreichend 
erörtert worden.

Hierauf antwortet nun der Verf. von Nr. 3 (S. 118 
—246, datirt vom 5. Juli 1833) so, dass er den ganzen 
Autoritätsglauben der kathol. Kirche in vielfachen Wie
derholungen vertheidigt, und sich dabei auf nicht we
nige Zeugnisse kathol. Schriftsteller, wie Gazzaniga, 
Klüpfel. Ziegler, Antoine, Concina, Ildephons Schwarz 
u. A., beruft. Es wird dabei die Infallibilität des Pap
stes und die Gewalt der Kirche, selbst bis zmn Rechte, 
alle Andersdenkende und somit Ungehorsame aus ihr 
auszuscheiden, festgehalten, und zwar nut einem so 
ernstem Eifer, dass man an der eigenen t'Tberzeu°*un°> 
des Verf. kaum zweifeln darf. Bemerkenswert!! ist 
(S. 150 ff.) eine Schilderung von einem hoffnungsvollen 
Jüngling, welcher, begabt mit den herrlichsten Eigen
schaften des Geistes und Herzens, den geistlichen Stand 
in der kathol. Kirche erwählt, weil er die Idee erfasst 
hat, in diesem Stande den schönsten Wirkungskreis 
zur Beförderung des Menschenwohles durch Religion 
und Tugend zu erhalten, welcher bei seinem Eifer in 
der Erlernung der theologischen Wissenschaften so 
manche Irrthümer und Misbräuche der Kirche gewahrt, 
und helldenkend sogar im Anfänge seiner amtlichen 
Wirksamkeit an der Wiederherstellung der reinen ka
thol. Lehre arbeitet, welcher aber, von seinen Vorge
setzten hierbei zurechtgewiesen und gehemmt, und durch 
die Aussicht auf eine einträgliche Pfründe verlockt, 
seine jugendliche Begeisterung mit der Gemeinheit der 
Erschlaffung und des Egoismus vertauscht. Noch mehr 
aber überrascht es, wenn man liest, mit welchem Lobe 
er die Vorzüge des supernaturalistischen und rationa- 
lististischen (nicht des symbolischen) Protestantismus 
bervorhebt, sodass ihm, wiewol man in manchen Punk
ten mit ihm rechten dürfte, eine nicht gewöhnliche Be
lesenheit in protestantischen Schriften zu Gebote stand.

Der Verf. von Nr. 4 (S. 247 — 399), datirt vom 
25. Aug. und 25.Nov. 1833) vertheidigt nun aufs Neue 
seine Ansichten, namentlich von der Perfectibilität des 
Katholicismus, die er nicht blos darein setzt, dass zu 
demselben neue Lehren hinzukommen können, sondern 
die ihm besonders auch darin besteht, dass die kathol. 
Religion „gewisse Sätze, welche sie früher als Lehren 
aufstellte, in einer spätem Zeit wieder aufgibt4f (S. 290).
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In der Ausführung dieses Gedankens, der sich durch 
beide Abhandlungen (Nr. 2 und 4) als leitender Faden 
hindurchzieht, mögen vor andern nur einige Behaup
tungen noch der Bemerkung unterlegt werden.

Um den Rationalismus der Protestanten mit dem 
Katholicismus zu befreunden, gibt der Verf. zwar zu, 
dass „das kathol. Christenthum nur insofern weniger 
logisch als der Rationalismus sein könnte, wiefern ei
nige der hinzugekommenen Lehren entweder unter ein
ander oder mit den Lehren der blossen natürlichen 
Religion in einem Widerspruche ständen:“ fügt jedoch 
hinzu: „Ein solcher Widerspruch ist aber schon aus 
dem Grunde nicht zu besorgen , weil uns erlaubt ist, 
eine jede Lehre, die, wörtlich ausgelegt, auf einen Wider- 
spruch stosst, m einem blos bildlichen Sinne zu nehmen, 
wo dann aber von keinem Widerspruche mehr die 
Rede sein kann.“ — Alle Lehren, welche übersinnliche 
Wahrheiten darstellen. müssen durch bildliche Aus
drücke versinnlicht werden, weil sonst die menschliche 
Sprache selbst zur Darstellung keine Worte bieten 
würde, und je populärer man die Wahrheiten der Re
ligion vorzutragen sich bemüht, oder je ungebildeter 
diejenigen sind, denen man sie vorträgt, desto reich
haltiger an Bildern w ird die Sprache des Vortrags sein. 
Niemals aber darf dabei vergessen werden, dass jeder 
bildliche Ausdruck nur als Mittel, den übersinnlichen 
Gegenstand zu verdeutlichen, dienen soll. Wenn da
gegen eine kirchliche Gesellschaft eine ihrer Lehren 
wörtlich und buchstäblich aufgefasst wissen will, wie 
das die römische Kirche in ihren Decreten thut, so 
kann man sie nicht blos in einem blos bildlichen Sinne 
nehmen, ohne ihre Worte zu verdrehen, und es wäre 
dann jeglicher Willkür Thor und Thür geöffnet. Mit 
einer solchen Maxime dürfte sich kein protestantischer 
Rationalist befreunden.

Ebensowenig kann man dem Verf. beistimmen 
in seiner Schilderung des Protestantismus. „Der Pro
testant (S. 312 ff.), der es nach supernaturalistischen 
Ansichten ist, hält an dem Grundsätze, dass eine Lehre, 
wenn sie auch von der ganzen kathol. Kirche geglaubt 
wird und das Merkmal sittlicher Zuträglichkeit besitzt, 
doch nicht geoffenbart heissen könne, falls sie nicht in 
der Bibel tu fineen ist; der rationalistische Protestant 
dagegen hat vollends den Grundsatz, dass eine Lehre 
nicht geoffenbart sein könne, wenn ihre Wahrheit 
nicht ohne Offenbarung eingesehen werden kann.“ 
Was der Verf. einen rationalistischen Protestanten 
nennt, ist ein Mystikei, welcher ohne die Hülfe einer 
göttlichen Inspiration eine Religionslehre nicht zu be
greifen vermeint. Der evangelische Theolog sucht 
aber sogar geflissentlich, alle und jede Vernunftwahr
heit auf und verbindet sie nacn logischer Prüfung mit 
seinen Religionskenntnissen, weil er sonst auf alle 
Wissenschaftlichkeit Verzicht leisten müsste. Freilich 
wird er nicht Satzungen einer Kirche darum, weil sie 

von allen oder doch von fast allen ihren Mitgliedern 
geglaubt werden, für wahr halten, noch viel weniger 
für eine göttliche Offenbarung oder Gottes Wort aus
geben, weil er nicht gestattet, dass ihm Menschen, und 
wären es auch alle Menschen, das Denken und Glau
ben anbefehlen. Darum ist auch jeder evangelische 
Theolog nur in bedingter Masse symbolisch gläubig, 
und völlig frei von aller symbolischen Bigotterie.

Bei dem Abendmahle nimmt der Verf. (S. 331) eine 
sacramentalische Gegenwart Christi an, „vermöge wel
cher bei der zugleich behaupteten Entfernung oder 
Vernichtung der sogenannten Substanzen des Brodes 
und Weines — diese drei Folgen stattfinden sollen: 
a) dass es nicht nur erlaubt, sondern sogar eine Pflicht 
sei, beim Anblicke der gesegneten Gestalten die Ge
fühle einer Gott selbst gebührenden Anbetung in uns 
zu wecken und zu unterhalten; b) dass jeder würdige 
Genuss des heiligen Mahles die herrlichsten Segnun
gen Gottes mit sich führe; jeder unwürdige aber c) die 
schwerste Versündigung sei.“ Der Verf. gesteht selbst 
(S. 334), dass er sich der Ansicht der Protestanten, 
namentlich der Reformirten, z. B. in der Conf. helv. II, 
Art. 22, annähert.

Endlich muss man die edle Freimüthigkeit des 
Verf. bewundern, mit welcher er dem autoritätsgläubi
gen Gegner entgegentritt, der behauptet (S. 210): „wo 
die Hierarchie im ungestörten Besitze ihrer Machtvoll
kommenheit sei, wo sie frei von jeder äussern Bevor
mundung ihre Zwecke verfolgen, ihre Gesetzgebung in 
Wirksamkeit treten lassen könne, wo es Niemand wa
gen dürfe, den Klerus in seinem Wirkungskreise zu 
stören , da sei der classische Boden des Katholicismus^ 
da müsse man hingehen, wenn man wissen wmlle, was 
Katholicismus sei oder nicht.“ Dieser ultramontanen 
Ansicht entgegen, erklärt ihm der Verf. (S. 357 ff.), 
wrie es ihm „völlig gewiss sei, dass jener äussere 
Glanz und jene Reichthümer, die der geistliche Stand 
der kathol. Kirche an sich gezogen habe, nicht nur 
nicht nothwrendig wären, um der Religion ihr gebühren
des Ansehen zu erhalten, sondern, dass sie vielmehr 
die vornehmste Ursache des sittlichen Verderbens des 
geistlichen Standes und dadurch auch die vornehmste 
Ursache des Verfalles der Religion selbst würen.“ Mit 
dem Bekenntnisse dieser Wahrheit, deren kühnere Be
weisführung aus der Geschichte und vielleicht auch 
aus der eigenen Erfahrung eine allzu ängstliche Scho
nung gehemmt zu haben scheint, ist doch in kecker 
Unerschrockenheit der römischen Curie der Krieg 
erklärt.

Was nun die Tendenz des ganzen Buches betrifft, 
so ist in ihm, was gewiss schon von ernster Bedeutung 
ist, nur ein Kampf mn die Principien des Autoritäts
glaubens und der Perfectibilität des Katholicismus ent
halten. Soll aber diese Perfectibilität wirklich erkämpft 
werden, so ist zuvörderst durch geschichtliche That- 
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Sachen und Zeugnisse nachzuweisen, dass der Katholi
cismus etwas in und mit der Zeit Gewordenes ist, dass 
er also, obgleich die jeder christlichen Confession zum 
Grunde liegenden Religionswahrheiten ewig und unver
änderlich sind, dennoch in seiner äussern Gestaltung, 
wie Alles, was auf Erden entsteht, der Veränderlich
keit, und demnach entweder der Vergänglichkeit oder 
Vervollkommnung fähig sein muss. Das ist in dem 
Buche mehrmals berührt, aber nicht auf historischem 
Wege durchgeführt; es würde sich auch bei einer sol
chen Darstellung ein Papstthum oder ein Primat in 
der Kirche, welcher jederzeit den frei fortstrebenden 
Geist des Forschens und Lehrens fesselt, nicht recht
fertigen lassen. Sodann ist es dringend nothwendig, 
die reine und volle Lehre der heil. Schrift in ihrem 
Einklänge mit den Gesetzen der menschlichen Vernunft 
und den Ergebnissen der Wissenschaft unserer Zeit zu 
entwickeln und zu erörtern, theils damit die Religion, 
die im Glauben und Handeln zum sittlichen Heile an
erkannt wird, den Namen und Charakter einer christ
lichen wahrhaft verdient und an sich trägt, theils damit 
an dieser Bibellehre alle Lehren der kathol. Kirche so- 
wol einzeln, als auch in ihrem Zusammenhänge ge
prüft, bestätigt oder verworfen, ergänzt, berichtigt, 
vervollständigt, vervollkommnet werden. Das ist von 
dem Freunde der Perfectibilität nur bei einigen Lehren 
und auch da nicht ausführlich geschehen, wiewol eine 
solche Behandlung des Katholicismus einem Manne, 
der so viel Treffliches über so manche. Religionslehren 
ausspricht, zuzutrauen und gerade von ihm, der mitten 
im Katholicismus aufgewachsen und gebildet ist, zu 
wünschen und hoffentlich noch zu erwarten ist. Un
geachtet • der vorgebrachten Ausstellungen aber sind 
diese Abhandlungen einem weiten Kreis von Lesern 
unter Katholiken und Protestanten sehr zu empfehlen, 
da man in ihnen erkennt, wie sehr sich noch immer 
der Autoritätsglaube der römischen Kirche für seine 
Erhaltung abmüht, und welche Bewegungen sich dage
gen unter wissenschaftlich gebildetem und geistig er
starkten Katholiken kundgeben, um — nicht im Sturme 
der Leidenschaft, woran die neueste Zeit solch Wohl
gefallen findet, — sondern mit der edeln Besonnenheit 
einer gereiften Bildung den Katholicismus zeitgemäss 
zu reformiren.

Bautzen. E. F. Leopold.

Psychologie.
Wissenschaft der empirischen Psychologie in geneti

scher Entwickelung, von Dr. P. Volkmuth. Trier, 
Lintz. 1846. Gr. 8. 2 Thlr. 16 Ngr.

Bei Gelegenheit derRecension von Stiedenroth’s Psy
chologie sprach Goethe das tiefsinnige Wort: „In dem 

menschlichen Geiste wie im Universum ist nichts oben 
noch unten, alles fordert gleiche Rechte an einen ge
meinsamen Mittelpunkt, der sein gemeinsames Da
sein eben durch das harmonische Verhältniss aller 
Theile zu ihm manifestirt.“ Dieses Wort hat der Verf. 
zum Wahlspruch seiner Bearbeitung der Psychologie 
gemacht. Er fand nämlich die Psychologie durch die 
gegensätzlichen Richtungen der alten Vermögenstheorie 
und der Phänomenologie des Geistes von Hegel aus 
einandergehalten und strebte die Vermittelung der
selben an.

Unterzeichneter Ref. muss diesem Streben vollen 
Beifall geben, um so mehr, da er schon seit vielen 
Jahren in seinen öffentlichen Vorträgen über psychische 
Anthropologie in genetisch-organischer Darstellung die 
von Herbart, Stiedenroth u. Ä. bestrittene Vet'mögens- 
theorie mit einer auf seine „Blicke ins Wesen des Men
schen1" gebauten Entwickelvngstheorie zu verbinden 
suchte. Nicht nur darin hat also der Verf, am Rec. 
einen Vorgänger gehabt, sondern auch in der Begrün
dung dieser Behandlungsweise der Wissenschaft. Alle 
Psychologen der neuern Zeit, so viele dem Rec. be
kannt sind, haben einem Systeme der Identität des 
Dualismus oder der Triplicität gehuldigt, während ich 
das Schema der Tetraktys: Körper, Leih, Seele und 
Geist metaphysisch ableitete und der Anthropologie in 
ihrer doppelten Verzweigung zu Grunde legte. Diese 
erfolgreiche Eigentümlichkeit, welche auch nach un
serm Ermessen die angestrebte Verbindung der Ver
mögens- und Entwickeluugstbeorie erst möglich macht, 
ist auch von vielen ausgezeichneten Männern der Wis
senschaft anerkannt und von den Professoren Buss und 
Werber in Freiburg selbständig ausgebildet worden 
Jüngst noch erklärte Dr. Ernst Freiherr v. Feuchters- 
leben in seiner ärztlichen Psychologie, da er S. 79 auf 
des Rec. Unterscheidung von Geist und Seele, und Leib 
und Körper zu sprechen kam: „Man kann sich diese 
Begriffe nicht deutlich und tief genug einprägen. Auf 
ihrer Feststellung beruht alle Sicherheit der weitern 
Schritte auf dem anthropologisch - ärztlichen Gebiete., 
Man prägt sie sich am tiefsten ein, wenn man durch 
ihre Anwendung nach verschiedenen Richtungen sich 
in sie einübt und gleichsam die Probe über sie macht. 
So deutet sich auch das pythagoräische Schema Trox- 
ler’s (Blicke in das Wesen des Menschen).“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur r Dr. ff'. Hand in Jena. Druck und Verlag von I?. A. Brockhaus jn Ijeipzig*.
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Psychologie.
Wissenschaft der empirischen Psychologie in geneti

scher Entwickelung, von Dr. P. Volkmuth.

■ (Schluss aus Nr. 210.)

VVenn nun der Verf. vorliegender Schrift sagt, S. 5 
Einleitung: „Der Mensch, als Einheit und Ganzheit 
gefasst, unterscheidet an sich ein Vierfaches, nach 
Körper, Leib, Seele und (Heist, und diese vier Auf
fassungsweisen seiner Existenz sind der Art in Ver- 
hältniss gestellt, dass je zwei Fact.oren in gegensätz
licher Zusammengehörigkeit auf einander hinweisen und 
sich ergänzen;” — ferner dann S. 8 die Anwendung 
macht: „Die Entwickelung des Bewusstseins vollzieht 
sich in den vier Folgen, die an der reellen Daseins
weise des Menschen selbst leibhaft vorgezeichnet sind, 
und das Subject der Reihe nach vorzugsweise bestim
men , körperlich, leiblich, psychisch und geistig,“ — 
so zeigt es sich, dass wir in den Principien sehr einig 
sind. Mit diesen Erweis wollte ich nun aber den 
Verf. keineswegs eines Plagiats beschuldigen, sondern 
nur der Geschichte der Wissenschaft ihr Recht sichern, 
und einen Ausgangspunkt finden , um die Schrift, in 
welcher überaus viel Material in die vorausgesetzte 
Form verarbeitet ist, auf die kürzeste Weise zu beur
theilen.

Rec. freut sich jeder psychologischen Erscheinung, 
die von Kenntniss und Fleiss zeugt und von einer 
Seite die Wissenschaft fördert. Dies ist auch bei der 
vorliegenden der Fall. Der Verf. hätte zwar der an
genommenen Grundlage gemäss eine höhere und wei
tere V ermittelung zwischen den zwei Seiten der Wis
senschaft, die wir als Vermögens- und Entwickelungs
theorie (Organismus und Lebenstheorie*)  der Seele) 
bezeichnen, eningen sollen. In dieser Doppelbezie- 
hung hat der Rec., und haben mit ihm Andere, von 
welchen ich hier »ui Hartmann und Heinroth nennen 
will, das Seelenleben zu bearbeiten gesucht.

*j Dieser Gegensatz, welchen ich vorzüglich mit Freund Kieser 
in der Medicin (Physio- und Biologie) aufgeklärt habe, muss auch 
in der Psychologie geltend gemacht werden.

Der Verf. vorliegender Schrift will nun zwar in 
ihr auch den Versuch gemacht haben, eine empirische 
Psychologie zwischen den letzten in der Zeit liegenden 
Extremen, als zu begreifenden Einseitigkeiten hindurch 
zu führen. Er erklärt sich darüber auf folgende 

Weise: „Meine Psychologie will zunächst eine empiri
sche sein, indem sie den Menschen nimmt, wie er 
thatsächlich ist, und es hat mir, von dieser Seite an
gesehen, niemals beikommen können, gleich beim Ein
gang schon mit Hegel einem versteckt mitgebrachten 
speculativen System das Wort zu reden ; aber meine 
Psychologie folgt zugleich auch der immanenten Selbst- 
entwickelung des Geistes, die als Methode jetzt allein 
noch fördern kann, und das ist der Punkt, auf dem ich 
die herkömmlichen Rubricirungen nach Classen und 
Vermögen als antiquirte Wendungen habe aufgeben 
müssen.“ Statt dieser antiquirten Wendungen und ei
nes versteckt mitgebrachten speculativen Systems hat 
denn aber der Verf. die Tetraktys der Menschennatur, 
wie wir sie aufgestellt und mit den sinnigen Ausdrücken 
der deutschen Sprache Körper, Leib, Seele, Geist, be
zeichnet haben, vorangestellt; freilich mit der etwas 
sonderbar lautenden Bemerkung: „Diese Auftassungs- 
weise des Menschen ist die des gewöhnlichen Lebens 
und die Psychologie als Wissenschaft kann von ihr 
problematisch ausgehen.“

Hier scheiden sich nun des Verf. und des Rec. 
Wege und Weisen der Anschauung, der Auslegung 
und der Anwendung der pythagoräischen Tetraktys. 
Der Rec. hat anderswo seine vierfache Naturgliederung 
begründet, der Verf. damit, wie es scheint, gänzlich 
unbekannt, gibt der pythagoräischen Tetraktys eine be
sondere Bedeutung. Die grossartige Idee der Vierzahl, 
die, wie er sagt, der speculativen Wissenschaft und 
der absichtslosesten Erfahrung nicht entgehen kann, hat 
eine unmittelbare Beziehung auf die Succession in der 
Zeit und zwar der äusser», nämlich der Seelenbestimmt
heit durch die vier Lebensalter. Die vier Lebensalter, 
welche bisher noch in allen Doctrinen der alten bla- 
sirten psychologischen Schulen als Naturbestimmtheiten 
neben denen durch Temperament und Geschlecht ge
standen hatten, werden ihm nun zur Hauptsache, zum 
Kanon seiner genetischen Seelentwickelung. Nachdem 
der Verf. in der Einleitung seinen Begriff der empi
rischen Psychologie aufgestellt, seine Ansicht über die 
Quelle und Methode der Wissenschaft mitentwickelt 
hat, geht er zur Eintheilnng der empirischen Psycho
logie fort und hat diese in 6 auf folgende Weise 
gegeben.

„Entsprechend der durchgreifenden Eintheilnng 
des Menschenlebens nach den vier Zeitaltern wird sich 
denn auch die Psychologie auf diesem Wege zu vier 
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Hauptabschnitten systematisch selbst theilen, ja diese 
psychische Vierheit des inner» Bewusstseins ist sogar 
der tiefer gelegene Grund, aus dem die äussern Le
bensverhältnisse erst als Folge offenbar werden. Das 
Kindesalter, das Jünglingsalter, das Mannesalter und 
das Greisenalter sind nur die veränderten Beziehungen 
des innern Menschen nach aussen , die aus der vier
fachen Umgestaltung seiner innern Denk- und Hand
lungsweise in die Erscheinung treten , und als solche, 
psychologisch gefasst, in den vier Lebensaltern, die 
Entwickelung der Anlage, der Gebrauch der Talente, 
die Productivität des Kopfes und die Schöpfungen des 
Genies sic h durchsetzen. ‘ Kurz gefasst würde dieses also 
heissen, auf dem Kindheitsalter beruht die Anlage, auf 
dem Jugendalter das Talent, auf dem Mannesalter der 
Kopf, auf dem Greisenalter das Genie. Eine De- 
duction und Reparation, deren Werth den Lesern von 
selbst einleuchten wird, besonders, wenn sie das Man
nesalter erreicht haben, wie es der Verf. charakterisirt.

Der nachfolgende Haupttheil der Schrift enthält 
dann die allerdings consequente Durchführung dieser 
Principien : Es entwickeln sich genetisch aus den vier 
Lebensaltern vier Hauptcapitel, deren Inhalt wir nur 
noch summarisch angeben wollen :

Das erste Lebensalter, äusserer und innerer Sinn, 
a) Das Vorkommen, b) das Wahrnehmen, c) das Müs
sen, d) das Anschauen.

Das zweite Lebensalter, Einbildung und Ausbildung, 
a) Das Vorstellen, b) das Kennen, c) das Denken. 
d) das Erkennen.

Das dritte Lebensalter, Per stand und, Vernunft, 
a) Das Verstehen, 6) das Erklären, r) das Einsehen, 
d) das Begreifen.

Das vierte Lebensalter, Phantasie und Uriheilskrafl. 
a) Das Beobachten, b) das Erfahren, c) das Ergrün
den, d) das Erforschen.

Auf welche Art und Weise diese (Koalition von 
den vier Lebensaltern und den acht Seelenkräften, die 
ihren ehemaligem Titel von Vermögen verloren haben 
sollen, zu Stande komme, sollte §. 2 zeigen, in wel
chem für die Tetraktys von dem körperlichen, leibli
chen, seelischen und geistigen Leben vier besondere 
Theilwissenschaften der Menschennatur unterschieden 
werden. Rec. kann nun zwar aus seinen Vorträgen 
und Schriften darthun. dass er längst schon seinem 
System gemäss die Anthropologie in Somatologie, Phy
siologie, Psychologie und Pneumatotogie eingetheilt oder 
vielmehr gegliedert hat, und er also auch darin bis 
auf die Bezeichnungen mit dem Verf. der so eben er
schienenen Wissenschaft vom subjectiven Geiste über
einstimmt. Allein es scheint dabei dem Rec. der we
sentliche Unterschied obzuwalten, dass in seiner alten 
Lehre der vierfache Wesens- und Lebenstypus des 
Menschen metaphysisch begründet und eine organisch
genetische Nothwendigkeit ist; bei dem Verf. der neuen 

Lehre hingegen, wie er erklärt, aus der Auffassungs- 
weise des gewöhnlichen Lebens entlehnt, problematisch 
vorausgesetzt, und eine von aussen angenommene Zu
fälligkeit ist; Der Verf. hätte auch nicht so weit zu
rückgehen oder ausholen dürfen, wenn es nur darum 
zu thun, eine empirische Psychologie genetisch aus den 
vier Lebensaltern zu entwickeln, denn dieses ist der 
Grundgedanke des ganzen Buchs. So wenig aber als 
dieser Grundgedanke sich mit unsrer Idee einer philo
sophischen Anthropologie verträgt, so wenig scheint es 
uns, sei er im Geiste der //e^e/’schen Lehre gedacht. 
Wir berufen uns hier auf den Verf. gegen ihn selbst. 
Er sagt S. 16: ;?Die historische Aufeinanderfolge im 
zeitlichen Werden ist nur erst die Aussenseite des Sy- 
stem’s und hat auf die Frage nach dem systematisiren- 
den Princip noch keine bestimmte Antwort gegeben. 
Auf diesen tiefer greifenden Gedanken gestützt spricht 
Hegel es mit vollem Rechte aus, dass die Ordnung in 
der Zeit, als eine durch äussere Umstände bedingte, 
doch für das reell Innere noch eine zufällige sein könne, 
und sich darum an der ^othwendlgkeit der innern 
Selbsten! Wickelung erst zu bewähren habe. Hegel bleibt 
auch das unsterbliche Verdienst dieser epochemachen
den Idee in der Psychologie. Aber wenn er den Pro- 
cess der Entwickelung nur in der Gestalt der Ewigkeit. 
fasst, so fällt seine Phänomenologie nur in das ander- 
seitige Extrem und bringt den Menschen in der Zeit 
die Unwirklichkeit des absoluten Wissens zum Opfer.“

Der Verf., bei diesem Anlass mit Unrecht auf Her- 
barl's sogenannte atomistische Vereinzelung des Abso
luten herab’sehend, spreizt sich mit seiner vermeintlich 
massgebenden Empirie gegen beide von ihm consignir- 
ten Extreme auf, bemüht sich aber natürlich umsonst, 
die vier Lebensalter als innere und äussere Entwicke
lungsgründe des menschlichen Geistes zwischen Zeit 
und Ewigkeit hinzustellen. Wir verweisen ihn der 
Kürze wegen hier nur darauf, wie zwei der ausge
zeichnetsten Geister der HegeVach^ii Schule in dieser 
Hinsicht einstimmig mit fast allen altern Schulen das 
gehörige Mass gehalten und das Rechte getroffen ha
ben. Rosenkranz in seiner Psychologie als Wissen
schaft des subjectiven Geistes handelt die Alterstufen 
S. 53 unter den natürlichen Veränderungen des Geistes 
ab, mid Erdmann in seinem Grundriss der Psychologie 
zählt S. 14 die Lebensalter unter die natürlichen Un
terschiede am Individuum. Über diese Stellung und 
Bedeutung der Lebensalter sowie über ihren Einfluss 
auf Geist und Körper sind wol heut zu Tage alle phy
siologischen und psychologischen Schulen einig, und 
schwerlich wird sich eine Schule bilden, welche in ge
netisch-empirischer oder speculativer Entwickelung An
lage, Talent, Kopf und Genie stufenweise wird auf
einander folgen und das Kindesalter Träger des ersten, 
Jünglingsalter des zweiten, Mannesalter des dritten und 
Greisenalter des vierten dieser, darf ich noch sagen?
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Vermögen wird werden lassen. Wir können uns kaum 
erklären, wie der Verf. zu dieser Verirrung gekom
men ist, und hätten glauben mögen, dass, wenn nichts 
anderes, schon das Verständnis» des Realschema’s 
der Tetraktys in Körper, Leib, Seele, Geist ihn da
von hatte abhalten und bewahren sollen. Rec. bedauert 
dies Missgeschick, ähnlich dem desjenigen, welcher 
den Stundenzeiger mit der Feder in der Uhr verwech
selte. aufrichtig- um so aufrichtiger, da dem Verf. 
wirklich viele innere und äussere Hiilfsmittel zu Ge
bote standen, etwas Vollkommenes zu produciren, da 
in dem gut angelegten und consequent gegliederten 
Buche selbst eine Menge wohl errungener Kenntnisse, 
viele beachtenswerthe Ansichten und Bemerkungen nie
dergelegt, und ein dialektisches Talent, wie eine ge
wandte Darstellungsgabe unverkennbar sind. Das Ganze, 
wie es jetzt vor uns liegt, sehen wir als ein grosses 
psychologisches Sophisma an, welches interessant ge
nug ist, dass man sich mit ihm bekannt mache, das 
selbst den Scharfsinn andrer Denker üben und neue 
Ideen wecken kann. Es ist auch gerade durch diese 
so einseitige und ausschliessliche Behandlungsweise der 
Geistesentwickelung das Capitel der Lebensalter in der 
Psychologie durch manche Zuthat bereichert worden. 
Eine Kritik, welche auf den besondern Inhalt der vier 
Lebensalter und ihre Entwickelungen einzugehen Raum 
und Geduld genug hätte, würde nur auszumerzen und 
zu berichtigen haben. Der grösste Übelstand besteht 
darin, dass die Entwickelung nicht genetisch, sondern 
atomistisch ist. Es ist, als ob sich die so schnöd 
hintangesetzte Vermögenstheorie an dem Verf. hätte 
rächen wollen. Sie, zur Thure hinausgeworfen, ist 
gleichsam wieder zum Fenster hineingestiegen, oder 
vielmehr zertrümmert und zerstückelt zurückgefallen. 
Statt alle Organe und Functionen des Seelenlebens aus 
einem Keim aufwachsen, aus einem Guss hervorfliessen 
zu lassen, wird gleichsam parasitisch innerer und äus
serer Sinn dem Kindheitsalter, Einbildung und Ausbil
dung dem Jugendalter, Verstand und Vernunft dem 
Mannesalter, und Fantasie und Urtheilskraft dem Grei
senalter angehängt. Das ist Unnatur und Misbildung, 
und es ist Schade, dass mancher gute Stoff und manche 
bessere fr01 m darin aufgegangen sind.

i vyar uns, dass bei der grossen Belesen
heit in den Scniiiten. Goethe's, welche der Verf. durch 
so viele Chate an lag legt, er $ 497 ein bekanntes 
Wort Hallers für eines von Goethe gibt:

In s Innre der Natur 
Dringt kern enchaffner Geist, 
Ghicksehg, wem sie nur 
Die äussere Schale weist

Freilich passt Halles Wort besser in eine empi
rische Psychologie als Gothes muthwillige Antwort:

Und so sag’ ich zum letzten Male 
Natur hat weder Kern noch Schale 
Du prüfe Dich nur allermeist 
Ob Du Kern oder Schale seist!

Bern. Dr. Troxler.

Astronomie.
Uranus, oder tägliche, für Jedermann fassliche Über

sicht aller Himmelserscheinungen im J. 1846. Für 
die Zwecke der beobachtenden Astronomen, beson
ders aber auch für die Bedürfnisse aller Freunde 
des gestirnten Himmels bearbeitet und zusammenge
stellt von Ernst Schubert und Hugo r. Bolhkirch. und 
herausgegeben von Dr. P^ H. L. v. Boguslawski. 
Glogau , Flemming. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Vom Volkskalender bis zum astronomischen Jahr
buche werden die Himmelserscheinungen von einander 
getrennt in Form der Ephemeriden aufgeführt, wie ver
schieden auch deren Angabe nach Vollständigkeit und 
Genauigkeit dem betreffenden Leserkreise entsprechend 
ausfallen mag; der „Uranus“ dagegen verfolgt einen 
noch nicht betretenen Weg, er vereiniget die Erschei
nungen eines jeden Tages in chronologischer Ordnung 
und sorgt zugleich für den allgemeinen Bedarf, wie für 
den der Freunde der Sternkunde überhaupt und derer, 
welche ein Fernrohr besitzen, wird sogar dem Astro
nomen vom Fach als Commentar zu seinen astronomi
schen Ephemeriden willkommen sein, während er aus 
letztem die Angaben zur scharfen Reduction seiner 
Beobachtungen entnimmt. Es genügte daher, die Zei
ten und Winkel in Minuten und in geeigneten Fällen 
in halbe Minuten zu notiren. Ist nun hierdurch der 
Grad der Genauigkeit hinlänglich bezeichnet, so erfor
dert es dagegen ein specielleres Eingehen, um ein Ur
theil über den der Vollständigkeit zu gewinnen. Zu 
dem Ende dient folgende Angabe der Erscheinungen 
und der Art, in welcher sie auf je zwei Seiten des 
aufgeschlagenen Buchs für je fünf Tage übersichtlich 
zusammengestellt sich vorfmden.

Die linke Seite enthält die Erscheinungen der täg
lichen Bewegung vom ersten, der fünf Tage, nebst An
gabe der kleinen täglichen Änderung, durch welche sie 
für die vier übrigen Tage bequem abgeleitet werden 
können, äusser der Culmination und den in die Nacht 
fallenden Auf- oder Untergängen des Mondes und Cul- 
minationszeiten der Mondsterne, welche sämmtlich für 
jeden Tag mitgetheilt sind. Jene Angaben umfassen 
aber die Culmination, den Auf- und Untergang der 
Sonne, die Sternzeit im mittler» Mittag, den Anfang 
und das Ende der Dämmerung, sowol der astronomi
schen (des Schimmerlichts) als der bürgerlichen (des 
Zwielichts), die Culminationszeit des Nullpunkts des 
Widders, an welche sich die Culminationen der 89 Fun- 
damentalsterne (S. 148 —150 nach mittlerer Zeit ge
ordnet unter Hinzufügung der geraden Aufsteigung und 
scheinbaren Declination, nebst der jährlichen Verän
derung derselben, sowie des halben Tagebogens zur 
bequemen Bestimmung des Auf- und Untergangs) an- 

^chliessen; ferner die Culmination der Planeten und 
etwa sichtbaren periodischen Kometen, wie 1846 des 
Biela’schen und deren bei Abwesenheit der Sonne statt
findenden Auf- oder Untergang, auf welche sich auch 
die Culminationen der teleskopischen Planeten beschrän
ken; endlich den jedesmaligen Abstand dieser Gestirne 
von der Erde, welcher als „Weg des Lichts« mit der 
Genauigkeit vierziffriger Zahlen durch die Zeitsecunden 
ausgedrückt wird, innerhalb welcher das Licht des
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stirns zur Erde gelangt (Aberrationszeit). Dividirt man 
diese Zeit durch 24'/8, so erhält man den Abstand in 
Millionen geographischer Meilen.

Die rechte Seite enthält für jeden einzelnen Tag 
die absoluten Erscheinungen und zwar: die vier Durch
gänge der Sonne durch die Coluren, die vier Mondes
viertel, Sonnen- und Mondfinsternisse, Bedeckungen 
der Sterne durch den Mond für Breslau und die der 
Planeten geocentrisch berechnet; die Durchgänge der 
Planeten durch die Sonnennähe, Sonnenferne und Kno
ten, deren Conjunctionen, Oppositionen, grössten Di- 
gressionen und Quadraturen mit der Sonne und deren 
Conjunctionen unter sich und mit den ansehnlichem 
Sternen; ferner den Ein- und Austritt der Jupiterstra
banten vor und hinter ihrem Planeten oder in dessen 
Schatten, endlich den Lichtwechsel der veränderlichen 
Sterne, soweit er nach Argeiander bekannt ist. Für 
diese Erscheinungen sind die mittlern und Sternzeiten, 
bei den Bedeckungen durch den Mond die Positions
winkel und bei Vorübergängen die scheinbaren Ab
stände angegeben. Auch findet man die bildlichen Dar
stellungen der scheinbaren Grösse der Planeten und 
deren Lichtphasen, der Stellung der Jupiterstrabanten 
für jeden Tag und der Sonnenfinsterniss am 25. April. 
Zu den Sternbedeckungen muss noch erwähnt werden, 
dass weil die Bedeckung kleinerer Sterne und zwar die 
Eintritte im Frühjahr vor dem ersten und die Austritte 
im Herbst nach dem letzten Viertel einer schärfern 
Beobachtung fähig sind, als grössere Sterne bei einer 
hellern Mondphase, häufige Bedeckungen von 29 sol
cher Sterne und der BesseFschen Constanten derselben 
eine sehr nützliche Zugabe bilden.

Was nun die Anwendung dieses Jahrbuchs betrifft, 
so ist sie zwar einem jeden Leser schon aus dem In
halte ersichtlich; jedoch mögen folgende Punkte noch 
besonders hervorgehoben und zugleich auch angedeutet 
werden, welche Hülfsmittel der Herausgeber für die 
zweckmässige und mehrseitige Benutzung geboten hat.

Er hebt in dieser Hinsicht zunächst die Regulirung 
der Uhren hervor, welche in neuerer Zeit ein immer 
fühlbareres Bedürfniss geworden ist und wozu die Cul- 
minationszeiten dienen, wenn man im Besitz einer ge
nauen Mittagslinie ist. Leider sind letztere selten vor
handen , so bequem sie auch hergestellt werden kön
nen, wenn man nach einer regulirten Uhr im Moment 
der Culmination der Sonne den Schatten des Lothes 
auf dem Boden des Zimmers markirt, denn die andern 
Methoden sind theils ungenau, theils Vielen weniger 
bequem und zugänglich, was sogar von der Anwen
dung des culminirenden Polarsterns (aUrsaemin.) gel
ten dürfte, bei welchem freilich ein grosser Uhrfehler 
ohne merklichen Einfluss sein würde. Bei der unzu
reichenden Genauigkeit der Sonnenuhren, der Auf- und 
Untergänge u. dergl., bleibt zu jener anfänglichen Uhr
stellung nur die Anwendung der Sonnenhöhen übrig, zif 
welcher ein Jahrbuch die Hülfsmittel nicht bieten kann. 
Dann weist der Herausgeber, wie die Kenntniss der 
Dauer des Zwielichts und des Schimmerlichts für das 
praktische Leben, wie zur Beurtheilung des Zodiakal- 
lichts, des Nordlichts und desSichtbarwerdens der Ge- 
stirne von Interesse sei.* Ferner gibt er Anleitung und

Verantwortlicher Redacteur: Dr. B1. Hand in Jena.

Tafeln zur Redaction der scheinbaren Örter des Jahr
buchs wegen Refraction und Präcession auf wahre für 
1890 zur genauen Eintragung in specielle Sternkarten 
dieser Epoche, besonders für Besitzer eines Fernrohrs, 
um auch die kleinsten, Gegenstände auffinden zu kön
nen, sowie Hülfszahlen zur Berechnung der scheinba
ren Halbmesser der Planeten und Trabanten und deren 
Bahnen aus der Aberrationszeit der Planeten. Mit be
sonderer Umsicht ist auch die Stellung der Jupiters
trabanten behandelt. Aus der graphischen Darstellung 
derselben erkennt man auch die Richtung ihrer Ab
weichung von der grossen Axe ihrer scheinbaren Bahn 
und kann mit Hülfe beigegebener Maasstäbe diese Stel
lung für jede andere Stunde mit grosser Leichtigkeit 
construiren. Endlich findet sich S. XXVII—XXXI ein 
Beispiel, „wie man einen Gesammtüberblick von dem 
Gange der Erscheinungen am Himmel zu jeder Zeit 
aus der symbolischen Zusammenstellung entnehmen und 
die werdende Gestaltung schon im Voraus mit geisti
gem Auge übersehen kann/*' welche anziehende Schil
derung man a. a. O. selbst lesen muss.

Nach dem Jahrbuche selbst S. 3 —151 werden 
„die beachtenswerthesten astronomischen Erscheinun
gen des Jahres 184644 von E. Schubert S. 152—155 
angeführt, auf welche S. 156—160 „astronomische No
tizen aus dem Jahre 1844 in biographischer, histori
scher, technischer und literarischer Beziehung“ vom 
Herausgeber folgen. „Der Druck des Jahrbuchs für 

; 1846,44 beginnt er, „hat so spät beginnen können (wäh
rend das Jahrbuch für 1847 unverzüglich schon näch- 

i stens unter die Presse gelangt), dass dieser Artikel 
für dies Mal nicht die beabsichtigte Ausdehnung erhal
ten darf, und sich nur auf die allemothwendigsten An
gaben beschränken muss.“ Ist hiernach Hoffnung vor
handen, dass diese Notizen später so vollständig aus- 
fallen werden, als die vorliegenden kurz sein mussten 
so erhält dadurch die astronomische Literatur eine Be
reicherung, welche ein längst gefühltes und in dieser 
Weise noch nie befriedigtes Bedürfniss stillen wird. 
Der Herausgeber besitzt sowol durch seine weitver
zweigten Verbindungen die besten Gelegenheiten zur 
Sammlung, als auch, nach diesem Versuche zu urthei- 
len, die Befähigung, diese Aotizen in einer Weise zu 
bearbeiten, wie sie noch nie geboten worden sind. Die 
„Nachrichten44 in Bode s Jahrbüchern waren unter Ab
handlungen und Beobachtungen zerstreut und sowenig* 
als Schumacher s „ Astronomische Nachrichten 44 für 
das grössere Publicum bestimmt, und einige andere 
Schriften lieferten in dieser Beziehung nur Fragmente. 
Es dürfte wol die Anzahl derer, welche sich für eine 
solche Zusammenstellung interessiren, noch die Anzahl 
jener überschreiten, für welche der „Uranus44 selbst 
berechnet ist, und so wäre eine weitere Ausdehnung 
der Notizen, die Erhebung derselben zu einem Haupt
theile des Werks und deren Erwähnung auf dem Ti
tel selbst für einen glücklichem Fortgang des ganzen 
Unternehmens zu wünschen, damit die eifrigen Bear
beiter auch für spätere Jahrgänge die verdiente Auf
munterung erhielten. Papier und typographische Aus
stattung sind vorzüglich zu nennen.

Jena. Schrön.
Druck und Verlag von B’. A. Hrockhaus in Deipzig«
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sagrenkunde.
Übersicht der die Sage und das Märchen betref
fenden Schriften aus den letzten acht Jahren.

Der Unterzeichnete hat bereits in den Haifischen (Deut
schen) Jahrbüchern, 1842, Nr. 154-158, eine Über
sicht der ihm bis zu dieser Zeit zu Gesicht gekommenen 
Deutschen bagenliteratur gegeben, und will nun hierzu 
eine Fortsetzung liefern, ohne sich jedoch dabei auf 
Deutschland zu beschränken, sondern wird auch was 
aus andern Ländern hierher Bezügliches ihm zu Hän
den gekommen ist, hier folgen lassen. Er bemerkt 
aber sogleich, dass er auf Sagensammlungen in poeti
schem Gewände, wie Ziehnert’s, Segnitz’s, Nodna- 
gel’s u. s. w. keine Rücksicht nehmen wird.

Zuerst möchten daher einige französische Werke 
hierher zu ziehen sein und zwar

1. La Normandie romanesque et merveilleuse. Tradi
tions , Legendes et Superstitions populaires de cette 
province, par M. Amel ie Bosquet. Paris, Teche- 
ner; Rouen, Le Brument. 1845. 8.

Es kann hier nicht der Ort sein auseinanderzusetzen, 
wie es gekommen, dass gerade die Normandie voll von 
Volkssagen und Märchen ist, wie eine Menge von 
EocalgeSPenstern und abergläubischen Ideen sich fast 
an alle nur irgend bemerkenswerthe Orte und Gegen
den daselbst knüpfen, darum erwähne ich nur, dass 
zu einem mit so grosser Sachkenntniss und Gelehr
samkeit abgefassten Werke, wie das vorliegende ist, 
bereits einige Vorarbeiten vorhanden waren, wie z. B 

(in der Revue de Paris 
T’ \ Pihce^Z ^' Pluiluet> Contes populaires du 
Bessin (m s.Pieces pour servir ä Vhist, des moeurs et 
des usages du Bessin dans le moyenäge. [Rouen 18231 
8.) n^Contes P°PU^ Ba e2
(Rouen lb25. b-h 1 • Le Pülastre, Superstitions du 
canton de Briquebec (im Annuaire de la Manche 1839) • 
L. S. Chretien, Usages, prejugös et superstitions de 
tarrondiss. d Argentan (Rouen 1836. 12 ). Monnier 
Du culte des esprits dans la Sequanie; L^ier T 
tions de la Sologne (in den Mem. de l’acad. Celtia 
T. II), «• s. w. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass 
die Verfasserin etwa eine blosse Compilation geliefert 
nein im Gegeritheil, ihr Buch enthält ein vollständiges 
Repertorium von Allem, was irgendwie zu den Tra- ]

ditionen der Normandie gehört. Der Inhalt ist in 24 
Abschnitte eingetheilt, nämlich 1) Ducs de Normandie, 
2) Robert le Diable, 3) Richard Sans-Peur, 4) Chas
ses fantastiques, 5) Les Fees, 6) Enlevements et Sub- 
stitutions d’Enfants, 7) Lutins, 8) Tresors caches, 9) 
Monuments druidiques, 10) Culte des Arbres et des 
Fontaines, 11) Animaux fabuleux, 12) Loups-garous, , 
13) Esprits-Meteores, 14) Revenants, 15) Sorciers, 
sortileges, 16) Possessions, 17) Legendes religieuses, 
18) Suite d. Leg. relig., 19) Saints populaires, 20) Mi
racles emblematiques, 21) Legendes historiques, 22) Per- 
sonnages celebres, 23) Legendes romanesques, 24) Le
gendes merveilleuses. Wie reichhaltig das hier gebotene 
Material, für den Sagenforscher und Mythologen sein 
muss, lehrt schon diese kurze Anzeige des Inhalts. 
Aber auch Psychologen und Ärzte finden hier viel 
Neues über die bekannten Besessenen zu Louviers und 
die enerves de Jumieges, die bekanntlich noch jetzt zu 
neuen Untersuchungen Anlass gegeben haben. Die bei
gegebenen deux tables alphab. des noms propres et des 
diverses denominations qui se trouvent dans cet ouvrage 
und Des localites de Normandie auxquelles se rappor- 
tent les legendes citees dans cet ouvrage erleichtern 
zwar das Nachschlagen, könnten aber vollständiger 
sein. Druck und Papier sind wie gewöhnlich gut. Zur 
Ergänzung dient:

2. Legendes et Traditions de la Normandie, par 
Octave Fere. Rouen, Haulard; Paris, Challamel. 
1845. 8.

Dieses Werk ist mehr in der Form der romantischen 
Erzählung gehalten und macht, während jenes für Ge
lehrte durch seinen wissenschaftlichen Apparat bestimmt 
ist. nur auf den Titel einer unterhaltenden Lecture An
spruch, weshalb es ohne alle Noten, dafür aber mit 
acht gutgezeichneten Lithographien geschmückt ist. Die 
Zahl der Erzählungen ist 21, nämlich: Le Chevalier 
blanc, L’äme qui chante, Le cle du Tresor, Un re- 
mords de Prince, St.-Andre, La Tour des Morts, La 
Fiancee du Croise, Deux moines, La Breche au Dia
ble, LaCroix du Bouquet, La Tour maudite, Le moine 
de Saire, Le Sire de Chaumont, Le Page et la Fee, 
Le Dragon de Villedieu, L’Epee maudite, Un Baisei' 
du Diable, Le Chanoine de Cambremer, Gannes, Nina, 
Une veillee Normende und Le Sire ä la Foie mentie. 
Die Ausführung der einzelnen Sagen ist etwas sentimental 
gehalten, aber erzählt sind sie sämmtlich gut und da
her wol werth übersetzt zu werden. S. 180 ist ein Ver-
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sehen in der Paginirung, denn auf 180 folgt gleich 189, 
ohne dass iin Texte etwas fehlt.

3. Le Foyer Breton, Tradition# populaires, par 
Emile Sour es Ire, illustrees par MM, Johan
not, O. Penguilly, A. Leleux, C. Fortin, 
St.-Germain. Paris, Coquebert s. a. (1845.) 8.

Wenn schon die Normandie reich an Märchen und 
Sagen ist. so fehlt es dem düstern Stammlande der 
Bretonen noch weniger daran, Ja es gibt dort noch, 
wie im Oriente förmliche Märchenerzähler, nämlich 
Discrerellerrs, d. h. ernste Erzähler, die stets, nachdem 
sie ein Kreuz geschlagen, mit gehöriger Feierlichkeit 
ihre Geschichte beginnen und fast nie ihre persönliche 
Meinung derselben beifügen, und Marvailherrs, lustige 
Erzähler, die zwar gleichfalls eine auswendig gelernte 
Geschichte vortragen, dieselbe aber durch subjective 
Einfälle und beliebige Ausschmückung würzen. Die 
Bühne, auf welcher sie ihr Talent zeigen, ist der Heerd 
in den Hütten der Bauern und hier vernahm Hr. Sou- 
vcstre die grössten, theils schauerlichen Geschichten, 
die er uns hier wiedererzählt. Er hat sie darnach in 
vier Sitzungen (Foyers) eingetheilt und dann noch einen 
Anhang hinzugefügt. Der I. Foyer spielt im Pays de 
Treguier und enthält vier Erzählungen La ferme des 
Nids, Comorre (Recit du Chercheur de pain), Les 
trois Rencontres (Recit duKloarek), und Jean Rouge- 
George (Recit de Margaridd); der II. F. im Pays de 
Leon in fünf Erzählungen, La Forge isolee, Les la- 
vandieres de nuil (Recit de Guissiniem), Le Groac’h 
de Vile d,u Lok {Recit du Roscovile), Invention des 
Ballins (Recit du Marchand de fit), Teuz-ar-Pouliet 
(Recit du marechal ferrant); der III. F. im Pays de 
Cornouailles in vier Erzählungen, L’ile de St.-Nicolas, 
Keris (Recit du vieux Pecheur), Uheureux Mao (Re
cit de la Veuve) und La Souris de terre et le Corbeau 
gris (Recit du Douanier); der IV. F. endlich im Pays 
de Nannes in fünf Erzählungen, nämlich La Hütte du 
sabotier, Le diable devenu recteur (Recit du Bracon- 
nier), Les Korits de Plaudrern (Recit du Meunier), Pe- 
ronnik Vidiot (Recit du Sabotier), Iles de Plouhinec 
(Recit du Bouchei). Im Appendice finden sich noch 
Vauberge blanche, Le sonneur, Al Lew- Drez, Bur- 
zudou-Nedellek. Herr Souvestre hat in den beige
gebenen kurzen Anmerkungen die nothwendigen Erklä
rungen theils der aus der Nationalsprache entnommenen 
Ausdrücke, theils einzelner abergläubischer Gebräuche 
und Sitten gegeben und somit den Anfang zu einer 
Sammlung des Bretonischen Volksaberglaubens gemacht, 
an der es jetzt immer noch fehlt, da Hrn. Souvestre’s 
Buch sich doch nur über Einzelnheiten verbreitet, und 
die Contes populaires des anciens Bretons, precedes 
d’un essai sur Vorigine des epopees chevaleresques de 
la Table ronde (Paris 1842. II. 8.) nur Auszüge aus der 
Walisischen Mabinogion auf die Sagen von Arthur’s 

Tafelrunde bezüglich enthalten. Auch Hrn. Janin’s Nor
mandie und Bretagne enthalten nur nebenbei Andeutun
gen über die Volkssagen und alten Gebräuche dieser 
Provinzen, ohne näher einzugehen oder einen wissen
schaftlichen Plan zu verfolgen, und sind hierin mehr 
Pendants zu dem malerischen und romantischen Deutsch
land als hierher gehörige Notizensammlungen. Was 
das Äussere dieses Buches angeht, so ist es ebenso 
splendid gedruckt, als mit prächtigen, charakteristi
schen Illustrationen und fünf sehr schönen Stahlstichen 
(darunter das Portrait des geistreichen Verfassers) ge
schmückt, die es zur Zierde einer modernen Bibliothek 
machen.

Mehr einen universellen Zweck, nämlich sich über 
ganz Frankreich zu verbreiten, hat

4. Legendes et Traditions populaires de la France, 
par le comte Am. de Beaufort. Paris, Debecourt. 
1842. 8.

Nachdem nämlich der Hr. Verfasser sich in einer 
Introduction (p. XIV. sq.), über die Entstehung und 
allmälige Verbreitung der Volkssagen und Legenden 
verbreitet hat, hat er dann 14 Volkssagen aus verschiede
nen Theilen Frankreichs (Orthon le farfadet, Madame 
Marguerite, La fantaisie de Pierre de Bearn, Le che- 
min du sei, Le saut de TErmite, Varmure enchantee, 
Le mariage du Diable. Le pas de souci, La reine 
aux pieds d'oison, La quenouille de fer, Le portrait 
du Diable, Le sire ä la main sanglante, Le retour und 
Saint Guillem du Desert) und endlich eine wahre Ge
schichte (Gabriel), worin die Schicksale eines zweiten 
Chattertons (Gabriel geb. zu Montpellier 1812, ermor
dete sich selbst 1837) geschildert werden, hinzugefügt, 
die sich sämmtlich recht angenehm lesen lassen, und 
ohngefähr in demselben Stile und derselben Absicht, 
wie das als Nr. 2 erwähnte Buch, geschrieben sind, 
d. h. romantische Novellen, die nur dem Stoffe nach 
der antiken Sage angehören, durch Ausführung und 
Form aber durchaus den modernen Schriftsteller ver- 
rathen. Die eine, und zwar längste Sage, Varmure 
enchantee, rührt von einen M. de B. her, nicht von 
dem Verf., wie er p. 148 eingesteht. Das Äussere des 
Buches ist anständig.

Endlich mag hier noch eine ähnliche Sammlung 
von Sagen erwähnt werden, von der bis jetzt; vier 
Bände in die Hände des Unterzeichneten gekommen 
sind. Sie sind von dem bekannten französischen Sagen
forscher , der auch nachher noch erwähnt werden muss, 
J. Collin de Plancy, mit vielem Geschick erzählt, und 
waren einzeln bereits theilweise in mehrern holländi
schen , belgischen und französischen Journalen gedruckt 
erschienen. Der Gesammttitel ist

5. Bibliotheque des Legendes, und zwar:
T. I, Legendes des Sept peches capitaux, par J. 

Collin de Plancy. Paris, Mellier; Lyon, 
Guypt s. a. (1845.) 8.
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T. II. Legendes des Commandements de Dien.

‘ Legendes des Douze convives du Chanoine 
de Tours.

T. IV. Legendes de la Sainte-Vi rge.
er Verf. hat für gUt befunden, sich für jeden ein- 

ze nen Band die Approbation des Hrn. Alfre, Erzbi- 
schofs von paris geben zu lassen, damit sein Buch ja 
iecht viele Käufer auch unter den Frommen finde, die 
er doch früher durch sein mehr als ungläubiges Diction- 
naire des religues gewaltig vor den Kopf gestossen 
hatte, und darum trägt auch der ganze Stil das Ge
präge des frommen Mysticismus, der freilich für man
che Sagen rec it passend ist. Um nun aber auch im 
Aussern le anti e Form zu bewahren, sind jedem 
$an u ln uaten’ grellen Farben und Gold aus-

1„10o^aPjnen beigegeben, welche die Miniaturen 
er a en an Schriften, freilich schlecht genug, nach- 

a imen so en. Bd. I soll wahrscheinlich Eugen Sue’s 
pomp la angekündigten Roman, Les sept peches capi- 
aux9 essen angebliche zu Grimma erscheinende Über- 
mort^l °n die Unechtheit (Les sept peches

.e 'M au^ fier Stirn trägt, präoccupiren, denn 
arLi^ef der sieben Todsünden sind einige Sagen er-

S° aus dem Orgueil: les aventures de maitre 
Adam Borel, le faiseur de religions, Legende des duels 
d Ypres, La republique de Ter-Piele. (Append. Note 
Sur le dragon de St.-Georges); aus dem Avaricez Les 
pensionnaires de Palermo und La legende du cheval de 
rhuissier; aus den L’envie: Le pamphlet, Les deux 
cousins und U hemme de mer; aus La luxure: La le
gende de Tanohelm Phcretiquc, La chronique du bois 
de Linthout, Marie la pauvre (Ille und Leg. de Gilion 
rivr aus La. Gourmandise: Venceslas
wer mT et S°n und Les faldlites d’Adrien Brou- 
pend Le co^rez L^abbaye de Furstenfeld (Ap- 
les V, Paume de Uonde, Le singe de Char
resse-. La ne de Juste-Lipse) und aus Lapa- 
(Append/ LaP^ und Le marechal d'Anvers
chez Velasquez) Ku.du Brison au fleau und Bubens 
Le sanglier d)Ard^X^ hat ei' als R^llection noch 
kannten Grafen von beschichte des be-
Quenfin Durward eine so / der auch in Scotts 
zugefügt. Bd. II enthält ehe ^/P^ hin' 
den zehn Geboten eingetheil^gende Sagen nach 
noine de Liege, Une scene des^cL™ eha-
Missionnaire und L’alelier des fr er es r’ Lr ?utde^ 
La tour des nats und Le Joueur de^lhte- VlII G 
L^idolin le jeune page du roi de Pwtvnnl 'ar" j 
le Link/ J ivr uriugal und Gerardle ^ hle; IV- G' AdolPhedLgmond, Le noete erile 

m°rt couronne und Le Chevalier du cvqne • v V r 
a erniere parole du moine. La rue d’Un-ä T]„ nnd 

Les artistes „L. . . vi r f . a'Vn und les-le-tZ m?>nratenrs; z. \ I. G. La JHStice de ctar_ 
, vn und Xes f^es d’Otkon III-

’ u* u La croix de St.-Jean, Un vol de nuit und 

Les confreres de St. Yves; z. VIII. G. Le demon d'Alost 
und La legende de Genevieve de Brabant; z. IX. G. 
Letang du nid de chien und L’epreuve du cercueil und 
z. X. G. La legende du Watergrave und I^e menefrier 
d'Echternach, woran sich als Collection noch die be
kannte Sage von La reine Berthe au grand pied schliesst. 
Bd. III enthält vermischte Sagen, welche von einem jo
vialen Kanonicus zu Tours (seinen Namen erfährt man 
nicht) und seinem Secretär Moreau und seinen zwölf 
auserwählten Tischgästen, die in dem Wettstreite, den 
er mit dem Preise einer lebenslänglichen Rente von 
1200 Fr. für den besten Erzähler ausgesetzt hatte, ge
siegt hatten und nun täglich seine Tafelfreuden theil- 
ten, dabei aber Geschichten erzählen mussten. Ihre 
fingirten Namen werden in der Einleitung mitgetheilt, 
und es liegt auf der Hand, wie Hr. Collin de Plancy 
nur diese Einkleidung gewählt hat, um eine Anzahl 
der heterogensten Sagen unter einen Gesichtspunkt zu 
bringen. Es sind folgende: Une histoire de Becottes? 
Messire Olivier van Steeland, Henri de Marlagne und 
IjC repaire de Chievremont (beide Legenden aus dem 
Sagenkreise vom Bischoff Notker von Lüttich), Matthieu 
Laensberg, Le prince d’un jour, L^es douze mendiants 
d’Enghien} Le sire de Beaumont, Le manche aux co- 
chons, Manie-Therese a Bruges, Le medecin de Kozma, 
La vieille de Lokeren, La Tour de Cordouan, L,a le
gende de Blankenberg, La sante de l’empereur, L^es 
matinees de Marie de Champagne, Une aventure de 
Baudouin IX, Le peintre dans Pembarras, Un homme 
pour un faucon, Le sacristain de Boussu, Le voleur 
vexe, Les enfants de la Giroflee (als Append.), La 
leg. de Gilles de Chin et du Dragon, Le tournoi de la 
Gruthuse, Le bac de Vescaut, La fille de Vorganiste, 
Le duel de Richard de Merode und La chair de St. 
Gudule. Bd. IV endlich enthält 50 Geschichten von 
Wundern, die von der Jungfrau Maria gethan worden 
sind, darunter eine Menge Lokalsagen, so von Notre- 
Dame de Hal, Notre-Dame de Liesse, N-D. de Char
tres, N.-D. de Damas, N.-D. de la Delivrande, N.-D. 
de Guadaloupe, N.-D. de Hanswyck, N.-D. du Puy, 
N-D.de Bethleem, N.-D. de Boc Amadour, N.-D. de 
Lor eite, N.-D. de Verviers, N.-D. de Bon-Espoir, 
N.-D. des Epines-Fleuries, N.-D. de Bourges, N.-D. 
de Bon - Secouns, N.-D. de Brebiere, N.-D. du Pilier, 
N.-D. de Betharram, N.-D. de Bonne-Delivrance, N- 
D. de Mont-Serrat, N.-D. du Petit-Lac, N.-D. des 
Neiges, N.-D. des Anges ou de la Portiuncule, N.-D. 
de Buglose, N.-D. la Grande ä Poitiers, N.-D. du 
Carmel, N.-D. des Ermites, N.-D. de Jesse, N.-D. 
de la Victoire, N.-D. de la Garde, N.-D. de Mon- 
taigu, N.-D. de St.-Augustin, N.-D. de Paris und 
Uabbaye d'Afllighem. Dass Hr. Collin de Plancy noch 
viele andere Wundergeschichten ähnlicher Art hätte 
erzählen können, wenn er, von der modernen Marien
literatur gar nicht zu reden, Bücher wie das Rosarium

D.de
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beatae Mariae Virginis (Antv. 1489. 8. Hispali 1491. 
4. u. oft.), das dicke Stellarium coronae benedictae 
Mariae virginis in laudem ejus pro singulis praedica- 
tumibus elegantissime coaptatum (Argent. 1493. 4.), des 
Benedictiners Potho (a. d. 12. Jahrh.) Liber de mira- 
culis St. Mariae (hinter: Ben. Agnetis Blannbekin etc. 
Vita et Revelationes ed. B. Pez. Vindob. 1731. 8.) u. a. 
dergl. mehr hätte plündern wollen, brauche ich nicht 
zu erwähnen, um so mehr wenn man bedenkt, dass in

6. Die Mariensagen in Österreich. Gesammelt und 
herausgegeben von J. P. Kaltenbäck. Wien, Klang. 
1845. 8.

nicht weniger als 150 einzelne Localsagen aus der 
österreichischen Monarchie mitgetheilt werden, die ohne 
Ausnahme die Jungfrau Maria zum Gegenstände haben, 
wobei noch in Anschlag zu bringen sein dürfte, dass 
der Verf. bei einzelnen Gnadenorten, wenn er keine 
alten und bewährten Quellen aufzufinden im Stande 
war, die selbige betreffenden Sagen ganz weggelassen 
hat, also jene Zahl immer noch leicht zu steigern sein 
könnte. Der Zweck der Sammlung war, ganz abge- 
sehn von dem religiösen Element, einen Beitrag zur 
Cultur und Sittengeschichte Österreichs zu geben, 
da die nähere Kenntniss der Ursachen, welche so viele 
Tausende zu Wallfahrten nach einzelnen Orten und 
Marienbildern veranlassen, jedenfalls einen wichtigen 
Theil der historischen Topographie eines Landes aus
macht. Die Aufeinanderfolge der einzelnen 141 Sagen 
ist chronologisch und beginnt mit dem Drachen bei Ra
gusa , den 789 der Frater Eremit Hilarion bändigte und 
dann daselbst eine Kirche zu Ehren der Mutter Gottes 
erbauen liess, endigt aber mit dem 1797 zu Absam in 
Tirol aufgefundenen Marienbild, worauf dann noch ein 
Anhang von einigen Sagen folgt, die sich nicht rubri- 
ciren liessen. Bibliographisch wichtig ist das S. 339— 
395 mitgetheilte Verzeichniss aller Schriften, aus denen 
das Material geschöpft ist, die in allgemeine und spe- 
cielle (diese nach den Gnadenorten eingetheilt) zerfallen. 
Zwei Inhaltsverzeichnisse, ein chronologisches und ein 
alphabetisches, erleichtern das Aufsuchen. Druck und 
Papier vorzüglich.

Während ich dieses schreibe, bekomme ich zu 
Gesicht:

7. Marienlegenden. Stuttgart, Krabbe. 1846. 8. 1 Thlr.
Dieses Werk ist keineswegs, wie der Titel erwar

ten lässt, eine der vorigen ähnliche Sammlung, son
dern vielmehr ein Supplement zu der neulich durch 
Hahn besorgten Ausgabe des altdeutschen Passionals. 
Der Herausgeber, der sich zwar nicht genannt hat, 
Unter dem ich aber den rühmlichst bekannten Gelehr
ten Hrn- Pfeiffer vermuthe, hat nämlich nachgewiesen, I

" VefantvTortlicher' Redacteur: Dr. F. Hand in Jena,

w’ieHr. Hahn nicht blos einen sehr ungenauen, sondern 
auch unvollständigen Abdruck des Passionals besorgt 
hat; denn er hat aus dem in den Handschriften enthal
tenen Legendenkranze der Jungfrau Maria, 25 an der 
Zahl, nicht weniger als 20 weggelassen. Diese nebst 
der dazu gehörigen Nachrede erhalten wir hier nun 
zusammen als Vnser Vrouwen Wunder mit Varianten 
und vom Verf. zum bessern Verständniss vorgesetzten 
kurzen Inhaltsanzeigen in Prosa, eine vorzügliche kri
tische Arbeit, die man nicht genug rühmen kann. Aus
serdem weist derselbe aber noch nach (p. Xllsq.), wie 
der Verf. des Passionals, nicht wie neulich (N. Jen. Allg. 
Lit.-Ztg., 1845, Nr. 214) behauptet ward, Konrad von 
Heimesfurt (dort steht fälschlich: Heninsfurt) sein könne, 
da dieser bereits 1210 gelebt, wol aber das dritte, noch 
ungedruckt zu Strassburg liegende Buch, das ihm Ger- 
vinus (I, p. 535, III. A.) abspricht, ebenfalls gedichtet 
habe, und auch noch Verfasser jener neuerlich von 
Roth (Dicht, d. Deutsch. M. A. Stadtamhof 1845), her
ausgegebenen (p. 39 — 57) Bruchstücke aus dem Leben 
der Väter sei. Über die Quellen der einzelnen Legen
den fügt der Herausgeber noch einige Capitel aus Po- 
tho’s oben angeführten Werke bei.

Gehen wir nun aber zu England fort, so wird sich 
später Gelegenheit finden, ein Werk anzuführen, wel
ches besonders geeignet ist, den alten Volksaberglauben 
der Nation, die Entstehung seiner Volksfeste u. s. w. 
näher kennen zu lernen, (J. Brandts Observ. on Po
pulär Antiquities. Revis, by Ellis. Lond. 1842. III. 8.), 
hier aber führen wir nur an:

8. Populär Traditions of Lancashire, by J. Roby 
III. Ed. III. Voll. Lond. 1843. 8.

Dieses Werk, welches früher schon als Tradit. of 
Lane. (1829), und als Second Series of Trad. (1831) 
erschienen war, und von W. Scott in den Noten zu 
seinen Tales of the Crusaders u. s. Hist, of Demono- 
logy and Iditchoraft ein nicht geringes Lob erhalten 
hatte, soll zugleich der erste Theil eines grössern 
Werkes desselben Verfassers The populär traditions of 
England sein, die für den Sagenforscher nach dem, 
was Hr. Roby hier geleistet, eine sehr willkommene 
Gabe sein werden. Nachdem nämlich Hr. Roby, in ei
ner Introd. gezeigt, wie verschiedene Sagen an ver
schiedenen Orten immer wieder in anderer Gestalt vor- 
konfmen, gibt er Bd. I folgende Sagen: The Goblin 
Builders, Cbtheroe Castle or The last of the Lacies, 
Matts Cross, The Prior of Burscough, The eagle and 
child, The black Knight of Ashton 9 The grey man of 
The wood or the secret mine, The fairies' chapel und 
The Peel of Fouldrey.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von A. Brockhaus in Leipzig. ,
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ALLGEMEINE IITERATLII-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 213. 5. September 1846.

S a s e n k u n d e.
Übersicht der die Sage und das Märchen betref
fenden Schriften aus den letzten acht Jahren, 

(Fortsetzung aus Nr. 212.)
1« Bd. II. der oben erwähnten Schrift finden sich die 
nFn °l ‘Whalley, George Marsh the Martyr,
DDee The Astrologen, The Seer, The Earl of Tyi*one, 

og i on ower, The Lancashire witches*), Siege of 
Lalhom und Windleshan Abbey, in Bd. III. endlich ste- 
len. Ute Dule upo’ Bun, Clegg Hall, George Fox,

Castle> The Demon of the Well, The Mermaid 
ef ilarlin Meer, The Sands, The ring and the Cliff, 
The dead Man’s Hand, The lost Farm or the The 
haunsted Casket, The maids stratagem or the captive 
lover, The Skull house und Rivington Pike or the 
Spectre Horseman. Sämmtlichen Erzählungen sind 18 
kleinere und grössere Illustrationen beigefügt, sowie 
das Bild des Verfassers in Stahlstich, und die Art der 
Darstellung dürfte das Buch, welches sich den oben 
angezeigten Sagen von Souvcstre am Meisten nähert, 
ins Deutsche übersetzt zu einer sehr angenehmen Lek
türe machen. Druck und Papier sind wie immer bei 
englischen Büchern vortrefflich. Da nun aber der Miss.

^ends ef Devonshire (Lond. 1843. III. 8.) in 
ue orrn gehalten, keineswegs etwa blosse Sagen, son- 
®rn meistens Merkwürdigkeiten aus der Topographie, 

anzen- und Mineralienwelt u. s. w. dieser Provinz enthalten, i n „
den wir uns nUV Se*ir ent*ernt *ner*ier wen-
Volksabereila hSo^eicb nach Schottland, über dessen 
liegt in: ” ein v°hständiges Repertorium vor-

9. The darker Sm^.
kam Dalyell. G1' Wls °f Scotland, by J. Gr«. 

9 '’*asgow, 1835. 8.
Dieses Werk ist von dem ™ i r .. ..

etwa bloss aus gedruckten Q ’ n rtC“ Verfasser ",'cl“ 
verdankt seinen Hauptreiehth^
schriftlichen Hexenprocessacten nna°v Vl •*' rr '3'* 
Der Inhalt ist folgender Ck. 7 ha„dell: „ evil
eyc, mvocations and maleaicltons, (g,
cult infection and eure of maladies, Ck. m. Miscella 
ne™s remedies_ar antidoles of disease, Ch.'jy Amu-

%
1841 8) S ■ Unterh.^

lets, Ch. V: Analogies topropitiatory Sacrifice, Ch. VI: 
Pr opitiatory charms, Ch, VH: Faculties ascribed to 
sorceries, Ch. VIII: Superstitions relative to marriage, 
Ch. IX: Doctrine of Sympathy, Ch. X: Instruments and 
Ingredients of Superstition and Sorcery, Ch.XI:My- 
stical Plants, Ch. XH: Myslical Animals, Ch. XHI: 
Mystical Mankind, Ch. XIV: Prognosücatwn -Divi- 
nation, Ch. XV: Imaginary Beings, Ch. XVI: ^Pec*™1 
Illusians, Ch. XVH: She Tongues, und Ch, XVHit 
Jests, Trial, Conviction and Punishment of Sorcery. 
Dann folgen noch Addenda und ein recht guter Index, 
Man sieht aus dem angeführten Inhalte, dass dies Buch 
eigentlich nicht sowol Sagen referirt, sondern den In- 
begrift* der ganzen abergläubischen Ideen Schottlands 
nach gewissen Klassen eingetheilt enthält, allein den
noch gehört es hierher, weil fast durchgängig Local
sagen zur nähern Erklärung beigefügt sind. Übrigens 
ist das Buch noch durch seine in den Noten gegebenen 
höchst schätzbaren Nachweisungen, wo sich ähnliche 
Gebräuche und Ansichten auch bei andern Völkern, ja 
andern Welttheilen finden, höchst beachtenswerth und 
verdiente bei weitem mehr gekannt zu sein, als dies 
der Fall ist, da selbst J. Grimm keine Notiz von dem 
Buche genommen hat. Die Ausstattung ist wie gewöhn
lich sehr splendid, nur bemerke ich, dass bei den Ca- 
pitelüberschriften ein Versehen vorgekommen ist, denn 
nach C. XII folgt nochmals XII, dann aber XI und 
nachher erst XV, sodass also erstere beiden doppelt 
sind. Eine scheinbare Sagensammlung (Legendary Ta
les of the Highlands A sequel to the Highland Rambles 
bu S. Th. Dick Lauder Lond. 1841. III. 8.) enthält 
zuviel Modernes, als dass sie hier erwähnt werden 
könnte. Über Irlands Sagen hat ebenso zwar neuerlich 
Lover (Populär tales and legends of Ireland,. Lond. 1845. 
II. 8.) ein Werk erscheinen lassen, allein auch dieses 
enthält zuviel Modernes, um hier genannt werden zu 
dürfen. Des durch seine Feenmärchen von Irland be
kannten Crofton Croker Märchen von den Irischen 
Seen (Legends of The lake), habe ich mir dagegen 
nicht verschaffen können.

Auch über das nördliche Europa liegen einige Sa
gensammlungen vor, so über Norwegen:

10. Norske Folke-Sage, samlede og udgiven af A. 
Faye. Christiania, Guldberg & Dzwonkowski. 
1844. 8. , ,

Vorliegendes Werk war bereits 1839 erschienen un _ 
ist eine zweite, vielfach verbesserte und vermehrte «s
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viel mir bekannt (das Original konnte ich nicht bekom
men), zur Hälfte vorliegt in

12. Volkssagen und Volkslieder aus Schwedens äl
terer und neuerer Zeit. Von Arn. Ang. Afzelius. 
Aus dem Schwedischen übersetzt von F. H. Un
gewitter. Mit Vorwort von L. Tieck. Drei Theile. 
Leipzig, Kollmann. 1842. 8. 3 Thlr. 15 Ngr.

Dieses Werk kann nicht füglich eine Sammlung von 
Sagen genannt werden, wie die vorigen, sondern ist 
vielmehr eine fortlaufende Sagengeschichte, wie sich 
aus dem Inhalte ergeben wird. Der erste Band um
fasst nach einer Einleitung von der Beschaffenheit und 
den Vorzügen des Landes und dem Ursprünge des 
schwedischen Volkes, die Heidenzcit und zwar während 
des Hünenzeitalters und der Fornjother’schen Dynastie, 
während des Verbrennungszeitalters aus der Ynglings- 
dynastie und des Grabhügelzeitalters unter den Königen 
aus dem Hause Ifwar und Sigrud Ring; Bd. II die 
katholische Zeit in den Anfängen des Christenthums 
und seine ersten Siege aus dem westgothischen und 
ostgothländischen Jarlgeschlechte. Band III endlich 
Sagen und Erinnerungen aus Erich’s des Heiligen Zeit, 
Könige vom Stamme des westgothländischen Jarls 
Jodward Bonde und den ersten Dynastiewechsel: Karl 
aus dem ostgothländischen Hause und Knut aus dem 
Hause Bonde, sowie die Heiligensagen des schwedi
schen Volks. Man sieht hieraus, dass beiweitem nicht 
erfüllt ist, was der Titel verspricht, und eigentlich nur 
ein Auszug der die Urgeschichte Schwedens betreffenden 
Sagas gegeben wird. Für unsere Zwecke ist eigentlich nur 
die Bd. II, S. 284 f. gegebene Abhandlung von Elfen, 
Huldinnen , Waldgeistern , Wassermenschen , Nixen, 
Berggeistern, Hausgeistern u. s. w., von Interesse, da 
die hier mitgetheilten Mythen stark an Irlands Feen- 
märchen erinnern. Was die Übersetzung anlangt, so 
ist sie nur zum kleinsten Theile in Versen , ob sie ge
lungen , können wir nur bei dem Namen des Hrn. Un
gewitter vermuthen , da ein bestimmter Nachweis beim 
Mangel des Originals fehlt. Zu wünschen wäre nur, 
dass der Verleger auch die folgenden Bände heraus
gäbe, da man so nur etwas Halbes bekommen hat.

Wenden wir uns jetzt zu den slawisshen Nationen, so 
haben wir zuerst, was Kussland anlangt, zu berichten über 

13. Die ältesten Volksmärchen der Russen. Von
J. N. Vogl. Wien, Pfautsch. 1841. 8. 1 Thlr.

Hr. Vogl theilt uns zwölf Märchen mit, die er aus einer 
1819 zu Moskau herausgekommenen Märchensammlung 

lIperTAKH, Spaziergänge eines Gross
vaters betitelt, genommen haben will. Nun hatte aber 
bereits 1831 H. A. Dietrich eine Sammlung von 17 rus
sischen Volksmärchen zu Leipzig erscheinen lassen, 
und so hätte man billig erwarten sollen, dsss das .hier 
Gebotene durchgängig Neues enthalten solle; dies ist 
aber nicht der Fall, denn gleich das erste Märchen von 
der schönen und wunderbar klingenden Harfe istNr. 2

gäbe. Der Verf. hat erst eine allgemeine Abhandlung 
über übernatürliche Wesen des Nordens und anderer 
Länder vorausgeschickt, und dann in sechs Abtheilun- 
gen folgende Sagen mitgetheilt. Die erste Afdeling 
handelt: Om overnaturlige Vaesener in fünf Capiteln 
von Thor og Ureb Urden, von Jutulen elfer Bjergri- 
sen, von de Underjordiske (z. B. Huldra, Nissen, Al- 
ferne) , von Vandrold und Varslende Vaesener; die 
zweite Afd.: Om Kjaemper og Kongeri die dritte: Om 
St. Olaf) die vierte: Om den sorte Dod; die fünfte: 
Om historiske Sagn (darunter die Deformationen, Skotte- 
kriegen, Karl XII. etc.) und die sechste: Forskjellige 
Sagn (darunter von Axel und Valborg u. s. w.). Die 
einzelnen Sagen sind bald kürzer, bald länger erzählt, 
und stets mit gelehrten Anmerkungen, in denen ver
wandte Mythen verglichen werden, begleitet, in welchen 
übrigens der Verf. sich auch ziemlich belesen in der 
deutschen Sagenliteratur zeigt. Vollständig sind be
sonders die ersten fünf Abteilungen, die letzte könnte 
mehr enthalten, wie mir denn selbst mehre Localsagen 
bekannt sind, die keiner andern Abteilung angehören 
und doch fehlen.

Eine ähnliche, doch gelehrter gehaltene und um
fassendere Arbeit über Dänemark bietet

11. Danmarks Folkesagn. Samlede af J. M. Thiele. 
Förste og ariden Deel. Kjobenhavn, Reitzel. 1843. 
8. 1 Thlr. 27 Ngr.

Der Inhalt zerfällt in Historiske Sagn, wozu auch 
Historiske Personer og Familiesagn gehören, in Sted- 
Sagn, die wieder in Sagn one Byer og forskiellige Ste- 
der, Kirker og Klostre, Gaardsagn , Sagn an Präster 
og kloge Mänd, Skatte og Skattegravere und Sagn an 
Rovere (Bd. I) zerfallen, und im Band II in Sagn an 
Naturgienstande, die wieder Om Soer bundlose Kiär, 
Aaer og Fiorde, Sagn om Kilder, Sandbakker, Huler 
og Kämpestene, Skove, Fräer og afsviet Graes, Om 
Pesten und Om Rotter handeln, und in Sagn om det 
Overnaturlige, die Fanden, Om Hexe og deslige, Sagn 
om ad skilligt Gienfärd, Woldfolket, zu denen er Hoi- 
folk, Ellefolk og Dwerge, Havfolket, Nissen, Kirke- 
grimmen, Skiftingen , Vaerulven , Maren, Hyldemoer, 
Lindormen, Damhesten, Helhesten, Kirkelammet, Grav- 
soen, Natravnen, Lygtemänd und Basilisken zählt, und 
endlich in Efterslät. Überall sind den einzelnen Sagen 
Anmerkungen beigefügt, die von sehr genauer Kennt- 
niss der deutschen Sagenliteratur zeugen. Nur bei der 
Pestjungfrau hätte ich gewünscht, dass er die von 
Woycicki (Polnische Märchen [Berl. 1839. 8.j) mitge- 
theilten Sagen S. 58 f., 68 f., und das, was von einer 
ähnlichen Mythe der Griechen Welker in s. Kleinen 
Schriften (Bonn 1844. 8.), Bd. I, S. 17 f., mitgetheilt 
hat, angeführt hätte.

Über Schweden haben wir von dem berühmten 
Afzelius eine Sammlung von Sagen erhalten, die, so
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bei Dietrich, das dritte von Bulat Nr. 10 bei Dietr.. 
das fünfte vom Schuster Gorja Nr. 12 bei Dietr., das 
siebente von dem berühmten Czarewitsch Malandrach 
Ibrahinowitsch Nr. 11 bei Dietr., das achte von Ljubin 
Czarewitsch Nr. 1 bei Dietr., das zehnte von dem 
Helden Bowa Carolewitsch Nr. 7 bei Dietr., das eilfte 
v°n dem muraner Helden Nr. 6 bei Dietr., und das 
zwölfte von dem Helden Jeruslan Lasarewitsch Nr. 17 
bei Dietr. So sind also nur vier, das Märchen vom 
Vogel Schar, dem Pferd mit der goldenen Mähne und 
vom grauen Wolf, von dem Jünglinge und sieben Wei
sen, vom Hund und der Schlange und vom listigen Hir
ten und dem wilden Eber, neu, und das eine vom Hund 
und der Schlange, ist nicht einmal echt russisch, denn 
es ist weitet nichts, als eine kurze Nacherzählung des 

aic lens in Lidpai’s Fabelbuche vom Hund und der 
Schlange. Man sieht also, dass Arbeiten, wie diese, 
der bagenforschung keinen Nutzen bringen und höch
stens eihbibliotheken zieren mögen.

. .., er haben wir die Sagensammlung Woy-
®,ckls bereits früher in den Hall. Jahrbb. besprochen, 
daher nennen wir hier nur
.. 14. Grosspolens Nationalsagen, Märchen und Legen

den und Localsagen des Grossherzogthums Posen. 
Herausgegeben von Sau Marte. Bromberg, Levit. 
1842. 3. 10 Ngr.

Regierungsrath Schtilz, der bekannte Bearbeiter des 
Wolfr. v. Eschenbach , übergibt uns hier eine Anzahl 
längerer und kürzerer, auch mit Balladen anderer Ver
fasser untermischten Sagen. Am besten sind ihm die 
mit grossem Quellenstudium abgefassten längern histo-
rischen Sagen gelungen, wie: die Gründung des Polen- 
reiches, der heilige Stanislaus, von Wardavski, dem 
polnischen Faust und Savizrzal, dem polnischen Eulen- 
spiege , wo aber dem Verf. Maciejovvski’s Abhandlung 
im us and 1841, Nr. 230 — 233 entgangen zu sein 
Swlein ’ • a^tev und Helgunde, einer Verarbeitung der 
3 Heldensage von Walther und Hildegunde,
mvospo ^ei sSen Adalbert. Zu wünschen wäre freilich 
fl'X?\n^SSh er1Verf- Volksaber-
»lauben ,nit berücksichtigt un(j in einer Vorrede sich 
überhaupt über den 7 ö UIU In eiuei 'orrcat S1U1 
ausgesprochen hätte,
sagen aus dem Herzogthitn. p Jedenfalls mehr Local- 

Lnt tik • Posen allein existiren, als er gebracht hat. Übrigens kt nk^ k, ° i . a ... ö , *st aber auch, was er gegeben hat, dankbai abzunehmen ö
Auch aus Ungarn erhalten wir cillei, Beitrag in: 

lo. Magyarische bagen .Märchen und Erzählungen,
von J Grafe» Aweite Auflage. Statt-
gart, Cotta. 1837. 8. 2 Thlr. io Ngr.

Dm Magyaren haben, wie die Orientalen ihre ei
gentlichen Märchenerzähler, die bei Wacht- und Hirtpn- 
feuern und den nächtlichen Feldarbeiten ihren Genos
sen die Zeit verkürzen und die seit längerer und kür
zerer Zeit im Munde fortgepflanzten Sagen und Mär-

chen immer wieder von Neuem, nach ihrem Gutdünken 
verändert oder mit einander in Verbindung gebracht 
vorzutragen pflegen. Einen solchen Erzähler macht 
nun Graf von Mailäth, der I, S. 252 selbst sagt, dass 
er äusser einigen Nebenstrichen nichts erfunden habe. 
Manches ist freilich ganz modern, so im Bd. I, zwölf 
Worte, die Tapisserie, Verlegenheit und Hülfe und 
die von einer ungenannten Dame herrührende Erzäh
lung, die Nachschrift, und Bd. II der Brief und Andor 
und Juczi (nach Kisfaludi), welches letztere gar eine 
Parodie jener magyarischen Schriftsteller ist, die ohne 
Glück ossianisiren wollen. Allerdings sind einige echt 
nationale Sagen darunter, wie z. B. Bd. I von den 
Willis d. h. Mädchen , die als Bräute sterben , daher 
ruhelos umherschwirren und auf Kreuzwegen ihre Rei- 
^en halten. Finden sie dort einen Mann, so tanzen sie 
Hin todt; er ist dann der Bräutigam der jüngsten Willi, 
die durch ihn zur Ruhe kommt. Etwas Ähnliches ha
ben die Alten, denn in den Proverb. e. cod. Colslin. 
Nr. 68 (p. 127 v. Gaisford, Paroem. Gr.) heisst es so: 
PtXXovg naiöotpikünfya: — Pel/M yaQ nc fynaQ&tvoe,yiq 
tv töi TittTtiv htXtvirto^ y.al inudi] u(üqwq htXtVTi](H, t(pa~ 
aav \n Aloßiui avvrfi io (favza^ta enapoiräv^ Im tu 7iai- 
ÖtU xal TOVQ TMV MüQWV &UVUTOVQ UVTT] UVSTl&tOUr. Mf 
(.tvipai tuvttiq 2an(pM. Allerdings fehlt hiei das Tan 
zen , allein das Rauben von jungen Leuten durch ein 
zu früh gestorbenes Mädchen bildet auch hier die 
Pointe. Übrigens hat Graf von Mailäth fast alle seine
Sagen allzu novellenartig bearbeitet, als dass er eigent
lich hier einen Platz verdiente, wenn wir ihm denselben 
nicht der wenigstens zum Theil echten Grundlagen 
seiner Sagen wegen zugestehen wollten. Übrigens be
merke ich, dass früher schon ein besseres Werk die
ser Art erschien, nämlich

16. Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns 
Vorzeit. Von Al. Freiherr von Mednyänszki. Pesth, 
Hartleben. 1829. 8. 2 Thlr.

Die meisten dieser 41 Sagen waren früher schon in 
dem trefflichen, für Sagenforschung nicht genug zu empfeh
lenden Taschenbuch für vaterländische Geschichte von 
Hormayr erschienen, und sind nun hier von dem Verf. 
zu einer recht unterhaltenden Lectüre nochmals gesam
melt worden, verdienen aber auch deshalb hier Beach- 
tun-, weil der Verf. weit weniger, als Graf Mailäth, 
sich künstlerische Verschönerungen erlaubt, sondern 
die einzelnen Sagen, wenn auch ui der zu seinem 
Zwecke passenden Weitläufigkeit, sowie sie im Munde 
des Volks gehen, erzählt hat. Die interessantesten 
sind die, welche einzelne Begebenheiten aus den Türkei 
kriegen zum Gegenstände haben, wie z. B. S. 90 f. die 
Sage vom Brunnen der Liebenden. Da eine dritte 
Sammlung: Sagen und Novellen ausdem^Magyari»cli . 
übersetzt von Georg v. Gaal (Wien 1834. 83

. acht ungarische Sagen, die theils Gaa!.''“‘^fXlbst 

. Podmaniczky, Dübrentey, Madath erzählt, th
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(nur Nr. 1) bearbeitet hat, viel zu novellenartig gehal
ten ist, als dass sie dem Sagenforscher irgendwie et
was Zuverlässiges bieten könnte , so gehe ich gleich 
über zu

17. Walachische Märchen, hcrausgegeben von Arthur 
und Albert Schott, mit einer Einleitung über das 
Volk der Walachen und einem Anhang zur Er
klärung der Märchen. Stuttgart und Tübingen, 
Cotta. 1845. 8. 1 Thlr. 25 Ngr.

Wie in Deutschland, und besonders in der Lausitz, 
die Spinnstuben der Ort sind, wo man heutzutage noch 
die meisten Volksmärchen erzählen hört, so ist dieses 
in der W’alachei die glacca, was ziemlich dasselbe ist 
und mit dem schwäbischen harz und lichtkarz über
einkommt, nur mit dem sächlichen Unterschiede, dass 
die dorthin Geladenen nicht, wie in Deutschland, Jeder 
seine eigene, sondern die Arbeit des Wirthes machen. 
Von dergleichen stereotypen Erzählern hörte denn nun 
Hr. Arthur Schott während seines sechsjährigen Auf
enthalts im östlichen Banat den grössten Theil seiner 
43 Märchen, die er in ebenso vielen Anmerkungen zu 
deuten versucht hat. Dann hat er aber auch noch in 
28 einzelnen Rubriken vom Aberglauben der Nation in 
Bezug auf geheimnissvolle Wesen, Zeiten und Tage, 
einzelne Gebräuche und Tod und Begräbniss (S. 294f.) 
gehandelt. Sehr viele der erzählten Märchen lassen 
sich auf einfache antike Göttersagen zurückführen, wie 
die von der entführten und wieder befreiten Jungfrau 
offenbar die vom Pluto entführte Persephone zur Unter
lage hat, die dann wieder in dem bekannten deutschen 
Märchen vom Dornröschen, einer Verarbeitung der 
Nibelungen in einer andern Verkörperung auftritt. Merk
würdig ist es übrigens, dass die meisten Märchen nur 
wie Episoden aus einer zusammenhängenden Sage er
scheinen, da sie grösstenteils nur eine einzelne Be
gebenheit aus dem Leben des Helden, der in ihnen 
auftritt, hervorheben, vor der dann die übrigen in 
Schatten treten, und nur höchst selten, wie in dem al
lerliebsten Märchen von Florianu, erhalten wir einen 
fortlaufenden Bericht über seine Abenteuer. Merkwür
dig ist es übrigens, dass die Walachen in ihrem Bakäla 
(s. S. 223 f., S. 359 f.) einen Pendant zu unserm Eulen
spiegel haben, nur glaube ich, dass der Verf. zu weit 
geht, wenn er in allen den verschiedenen Geschichten 
desselben Spuren alter Göttersagen finden will, da man 
ja dann auch bei den unserm Eulenspiegel zugeschrie
benen Verkehrtheiten ebenso verfahren könnte, was 
offenbar nicht angeht. Übrigens sind alle Bemerkun
gen des Verf. vortrefflich und seine als Einleitung vor
angeschickte Abhandlung über die Walachen ein wür
diges Seitenstück zu seinem vorzüglichen Buche über 
die deutschen Colonien in Piemont. Da wir über Schle
siens Märchen und Sagen bereits in den Hall. Jahrbb. 
a. a. O. berichtet haben, so wenden wir uns zur Lausitz 
und zwar zu

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I'. Hand in Jena.

18. Sagen und Märchen aus der Oberlausitz. Nach
erzählt von Ernst Willkomm. Mit 9 Federzeichnungen 
von G. Osterwald. Zwei Theile. Hannover, Kius. 
1845. Zweite Ausgabe. Gr. 12. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hr. Willkomm, der bekannte Belletrist, theilt uns 
hier neun Märchen aus seiner Heimat, der Oberlausitz, 
mit, die sämmtlich nur auf einem sehr kleinen Raume 
dieses Landes spielen, nämlich in (der Malzmönch und 
das Aschenweibchen, Bd. I, S. 195 und 283 f.) und bei 
Zittau (der Zwergbrunnen, die Tochter des Moores und 
der Eifensabbath, Bd. I, S. 27. 95 u. 161 f. und der 
Pfaffenborn, der Elf als Hofmeister, der Husar oder 
das reitende Irrlicht und der Schlangenkönig Bd. II, 
S. 1. 65. 87. 195 f.). in einer vorausgeschickten Ein
leitung bespricht er theils die Quellen seiner Erzählun
gen , die grösstentheils den Spinnstuben seiner Heimat 
angehören, theils (S. 21 f.) den Aberglauben derselben 
über Bannen, wovon er selbst überzeugt ist, Elfen, 
Wassernixen u. s. w\ Allerdings hat auch dieses 
Werk nur unterhaltende Lectüre zum Zweck und ent
behrt deshalb alles wissenschaftlichen Apparats, allein 
manche Märchen sind doch höchst interessant und der 
Zwergbrunnen, der Eifensabbath , der Pfaffenborn, der 
Elf als Hofmeister erinnern in ihren Grundlagen ganz 
deutlich an die irischen Sagen von Zwergen und Elfen, 
ja der Dr. Horn, das böse Princip, der den Priester 
zur Untreue gegen seine Elfin verleitet, ein hohes 
Toupe trägt, einen Menschenfuss, der mit einem gros
sen. Pantoffel bekleidet ist, hat, statt des andern aber 
eine Natter am Fusse angewachsen führt, und statt 
eines Hutes den Kopf beim Grüssen abnimmt, ist wei
ter nichts als eine Variation des Knechts mit weisser 
Cravatte und Stulpenstiefeln in den irischen Volks
märchen, sowie die mit ihren Köpfen kegelschiebenden 
Geister an die beiden Sagen bei Crofton Croker a. a. O. 
p. 209 u. 229 sq. The good uoman und The headhess 
horseman erinnern. Sehr poetisch ist die Tochter des 
Moores, interessant die Sage von dem alten Weibe, 
das vor der Verbrennung Zittaus im siebenjährigen 
Kriege täglich Abends vor allen Häusern, die nachher 
in Feuer aufgehen sollten, Asche kehrte*), und die 
Sage vom Schlangenkönig *)? jer mjt sejnen Üntertha
nen den Räuber des Goldes und der Edelsteine, welche 
die Schlangen angeblich auf ein gewisses Bann wort zu
sammenzutragen pflegen, zu Tode stach, furchtbar 
schön. Am schwächsten ist der Elf als Hofmeister, 
und der Husar oder das reitende Irrlicht, obwol auch 
hier sich ein ähnlicher Zug von einem reitenden Irr
wisch in dem Spirit Horse (bei Crofton Croker, Fairy 
Legends and Traditions of the South of Ireland [Lond. 
1834. 12], p. 129 sq.) findet, viel zu sehr ausgespon
nen und die humoristische Färbung nicht sonderlich 
gut gelungen.

) Etwas Ähnliches berichtet Baxter, Von der Gewissheit der 
Geister 8. 107.

’*) Ähnliche Sagen s. b. Grimm, Deutsche Myth. S. 650; Möllen
hoff, Schleswigsche S^en S. 355; Bochstein, Die Sagen des Fran
kenlandes 8. 158. 290; Wolf, Deutsche Sagen S. 583.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 215.) _
Druck und Verlag von jF. A. Brockhaus in ■
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7. September 1846.Fünfter Jahrgang. M 2U.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in St.-Peters

burg. Physikalisch-mathematische Klasse. Am 10. Dec. v. J. 
las Akad. en« emerkungen über die Temperatur des Welt
meers. a aer hatte von Triest aus eine Mittheihing über 

.die von i mzu Genua und Triest angestellten Beobachtungen 
u ercie uns iche Fortpflanzung verschiedener wirbelloser Meer- 
T)ier^1 nain^ntlich der Seeigel und Seescheiden , eingesendet, 

er i a er Dupuis d. Ä. in Paris hatte eine Methode für die 
geometrische Linearzeichnung und die verschiedenen Erschei
nungen der Perspective mitgetheilt. Akad. Peters überreichte 
drei mahomedanischeKalender auf die Jahre 1846, 1847, 1848 
und eiläuterte die dabei angewendeten Principien. Am 24. Dec. 
ü erreicnte Akad. Kupffer die erste Lieferung von Resume des 
observations meteorologiques faites dans l’etendue de Cempire de 
Russie, et deposees aux archives meteorologiques de l’ Academie. 
Es enthält die zu Irkutsk und zu Jakutsk angestellten Beob
achtungen. Akad. Ostrogradsky las eine Abhandlung, welche 
den Titel führt: Sur la theorie des surfac.es et des lignes courbes. 
Akad. Brandt, Bemerkungen über die Weiclitheile und äussern 
Theile des Rhinoceros (Tichorinus) der Vorwelt; ferner nach
trägliche Bemerkungen über den mikroskopischen Bau der Kau
platte der Rhytier; ferner Bemerkungen über das Vorkommen 
eines zweifachen Haarkleides beim songarischen Hamster (Cri- 
cerus songarus Pall.). Akad. Buniakorsky* las: neue Theorie 
der Parallelen. Akad. Middendorff überreichte eine Abhandlung 
des Grafen Keyserling. „Beschreibung einiger von Dr. Midden
dorff mügebrachten Ceratiten des arktischen Sibiriens.“ Einge
reicht hatte der Geheimrath Mussine - Puschkins: Nole sur l'in- 
tegration cs equations qui reprösenfent les petites vibrations des 

r>... corps elastiques fe Meur A popov. Ain 2J Jan jag 
\c Uv- ein.e Abhandlung: „Dinornis und Didus. Zweiter 

ei‘ .. lngereicht war: Doxococcus globulus Ehrenb. nebst 
? „ welche bei St-Peteru-

“r£ ! las Akad J ''orko|“m«" , ’on Dr. Weisse. Ara 
v C b. Zweite Beih ' Galva”ische und elektromagnetische

Abtheilung; über ^Leitung 
■ galvanischer Strome durch Flu„,gkeitei| Prof hatte zwei

Aufsätze emgesendet. I) Natr<>nsee„ anf (|er Araxes.Ebe„e. 
2) Die Sodapflanzen de. Araxes- Ebene. Ara 18. Febr. las 
Akad. Jacobi: Galvamsjcne und ,
Zweite Reihe, zweite Abtheilung; über 
schinen. Am 4. März. Akad.
curieuse de l’analyse des probabilites « appllCatwn
Ziive des limites de la perte reelle en ^ “V™1'
corps d’armee pendant un combat. Akad. Fritsch S-\U epr°UVe UH 

rusche über eine vortheilhafte Methode der Aufschliessung des Osmium Iridiums - 
Historisch-philologisch-politische Klasse. Am 17. Dec v J 
las Akad. Dorn eine Abhandlung: Zur Geschichte des afghani
schen Emirs Chandschahan Lodi nach Ni’met- Ullah. Der Prä
sident der Akademie, Minister Ouwaroff, zeigte an, dass der 
Kaiser zwei im J. 1834 angekaufte orientalische, Handschriften 
und das mit mongolischer Inschrift zu Ehren Tschinghiskhans 

errichtete Monument der Akademie überwiesen habe. Am 3 I.Dec. 
erstattete Dorn Bericht über einige durch Rudolph Fräkn, den 
Sohn des Akademikers, gemachte Erwerbungen an Münzen und 
persischen Schriftwerken. Köppen überreichte: Über die Brun
nen in den deutschen Ansiedelungen des melitopolischen Kreises 
des taurischen Gouvernements. Mitgetheilt vom Mennoniten 
Joh. Corniess dem Akad. Köppen 1842. Am 28. Jan. las Brasset 
eine Abhandlung: „Revue de numismatique georgienne.“ Fräkn 
überreichte zwölf dem Museum noch fehlende orientalische Mün
zen als Geschenk des Prof. Hansen in Dorpat. Schögren er
stattete einen belobenden Bericht über das handschriftliche rus
sisch-tscherkessische Wörterbuch und Grammatik von L’Huilier. 
Böhtlingk berichtete über eine von ihm und von Max. Müller 
in Paris zu veranstaltende Ausgabe des Rig-Veda. Am ll.Febr. 
überreichte Akad. Dorn eine Abhandlung von Tschernaiev: No
tice sur la lithographie de Tauris. Zur Beurtheilung wurde 
durch den Präsident vorgelegt eine vom Capitän Popov gefer
tigte zyränische Übersetzung der Schrift: „Ecole de devotion 
et Biographie de St.-Etienne, eveque de Parme.“ EinSchreiben 
des P. Hyacinthe theilte mit, dass die Geschichte Chinas Nach
richten über verschiedene Völker enthalte, welche im Alter- 
thutne Mittelasien und das nördliche Asien, die nördlichen 
Grenzen Europas und die östlichen Sibiriens bewohnt haben. 
Kunik erstattete Bericht über „Essai sur V Organisation du 
royaume des Francs et sur les causes qui en ont determin^ le 
car adere“ von Bernhardi.

Akademie der Wissenschaften 
1. Juni. Liouville übergab eine Abhandlung 
Sur quelques cas particuliers oü les equations 
point materiel peuvent s'integrer. Chasles, 
la theorie des foyers des sections coniques.

in Paris. Am 
unter dem Titel; 
du mouvement d’un 
Generalisation de 
Application ä des

points quelconques, de toutes les proprietes auxquelles donnent 
Heu ces points particuliers. Dumas, Untersuchungen über das 
Blut. Le Verrier über die Bewegungen des Uranus. Boussin- 
gault über die Frage: Ist der Geruch von den vom Blitz ge
troffenen Gegenständen richtig mit dem Namen eines schwefe
ligen zu bezeichnen? Nachtrag zu der Abhandlung von Che- 
vandier über die Zusammensetzung verschiedener Holzarten und 
die wärmende Kraft einer jeden Art. Gobley, neue Erfahrungen 
zur chemischen Geschichte des Gelben im Ei und der Gehirn
masse. Am 6. Juni erstattete Dumas Bericht über die bei der 
grossen geologischen Kupfertafel angewendete Colorirung. Girou 
de Buzaringues über den Nutzen der Untheilbarkeit der Land 
güter. E. Peligot über eine neue Methode den Zuckerstoff 
genau zu berechnen. Bouchardat über die Frage: ob Pflan
zen, in eine Auflösung mehrer Substanzen versetzt, ge
wisse Substanzen mehr als andere absorbiren. Barneoud über 
die Bildung der unregelmässigen Blumenkronen. Camay über 
das Stereoskop. Jacquelain über das sicherste Mittel zur Do- 
sirung des Kupfers mittels eines Farbemessers. Poumare.de Über 
ein Mittel, Eisen, Mangan und Stickel aus ihren Auflösungen 
metallisch zu fällen. Becquerel über die Wirkung des Magne-

I tismus auf alle Körper. Ch. Gerhardt über das basisch-salpeter-

surfac.es
Poumare.de
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saure Kupfer. Souvet über den Sauerstoff in der Kieselsäure 
und Borsäure. Durand über das diametrische Zunehmen der 
Pflanzen nach unten. Am 15. Juni. Jobart, Bemerkungen 
über die pathologische und therapeutische Anatomie der Harn
röhrenfistel bei den Menschen (anaplastie uretrale). Trecul 
über die Adventivwurzeln. O. Bonnet und J. Bertrand, An
wendung der Theorie der isothermen Oberflächen auf ein Theo
rem von Binet in Bezug auf Momente der Trägheit. Fuster sen
dete eine Vertheidigung seines Werkes: „Des changements dans 
le climat de la France“1, gegen die von Dureau de la Malle 
aufgestellten Entgegnungen, die Letzterer zu rechtfertigen 
suchte. Am 22. Juni. Pelouze über die Dosage des Kupfers. 
Milne Edwards erstattete Bericht über die Untersuchungen der 
Embryologie der gasteropoden Mollusken von Vogt. Serres 
fügte Bemerkungen bei, denen Milne Edwards erwiderte. Mo
rin berichtete über ein von Köchlin neuerfundenes Kreiselrad. 
Godart über die Störung der Bewegung der Glieder durch 
einen mittelbaren Druck auf das kleine Gehirn. Millon über 
das Verbleiben des Antiinonium in lebenden Organen. Mau- 
mene über das chemische Äquivalent von Chlor, Kalium und 
Silber. Marcell de Serres und Figuier über die Bildung der 
Muschelschalen im mittelländischen Meere. Bonjean über die 
Anwendung der Ergotine bei arteriellen Verwundungen. de 
Lapasse über die Wirkung des Sauerstoffs auf die Organe des 
Menschen. Am 29. Juni. Becquerel über die Decomposition 
4er Neutralsalze auf der Basis von Potasche und Soda durch 
die Berührung vou Eisen oder von Wasser nnd Luft. Morin, 
Bemerkungen über das von Köstlin neuerfundene Kreiselrad. 
Pelouze, Verbesserungen zu der oben erwähnten Abhandlung. 
Dureau de la Malle, Erwiderung auf die von Fuster am 25. Mai 
dargelegten Beobachtungen. Richard, Bericht über die Ab
handlung von Martins: Versuch über das|Klima und die Vege
tation im äussersten Norwegen. Morin, Bericht über zwei 
Aufsätze von Marozeau über die Circulation des Wassers in 
Köchlin’s Kreiselrad, und über die Anwendung der Theorie 
von den Bewegungen der Flüssigkeiten auf Marozeau’s Expe
rimente. Laugier, Duperrey und Elis de Beaumont, Bericht 
über die von Deville in den Antillen, in Teneriffa und auf den 
Inseln des Cap vert angestellten Beobachtungen. Bertrand 
über die Verbreitung des Schalls in einem heterogenen Mittel. 
Clerget über die Mittel die Analyse des Zuckers und der 
zuckerigen Flüssigkeiten durch die Wirkung ihrer Substanzen 
auf polarisirtes Licht zu vereinfachen, de la Provostaye und 
Paul Desains über die Wärmestrahlen. Favre und Silbermann 
über die während chemischer Verbindungen hervorgebrachte 
Wärme. Philipp Walter, chemische Untersuchung über das 
Behenöl. Guyon über die Beschaffenheit der von den Alten 
mit dem Namen GXikörvqßri bezeichneten Krankheit.

DeutscherVerein für Heilwissenschaft inBerlin. 
In der Junisitzung trug Dr. Magnus einen Krankheitsbericht 
über eine Entbindung einer Schwängern 20 Tage nach einem 
bedeutenden Falle vor. Das Neugeborene hatte eine kin
deskopfgrosse Geschwulst in der Umbilicalgegend, welche 
den rechten Leberlappen und eine Partie ganz entzündeter 
Darmschlingen enthielt und sich als seltener echter Nabelschnur
bruch kundgab, womit eine Peritonitis und Enteritis in foetu 
verbunden war. Diese Befunde wurden wissenschaftlich erläu

tert und es knüpfte sich daran eine Discussion, woran nament
lich die Mitglieder Berend und Ribbentropp theilnahmen. Dr. Be
rend zeigte das Modell eines künstlichen Unterschenkels vor, der 
sich durch Dauerhaftigkeit und Wohlfeilheit empfiehlt. Am 28. Juli 
zeigte der Vorsitzende der Gesellschaft an, dass bei der sta- 
tutenmässigenWahl Geh. Med.-Rath Klug zumVorsitzenden, Prof. 
Mitscherlich zum ersten, Prof. Böhm zum zweiten Secretär ge
wählt seien. Dr. Sinogowitz sprach über den Zweck und die 
bisherige Wirksamkeit des Vereins. Prof. Hertwig hielt einen Vor
trag über die Wirkung der Blausäure in grossen Gaben und 
über die Gegengifte dieser Säure. In erster Beziehung folgerte 
derselbe aus an Thieren angestellteu Versuchen unter Anderm, 
dass die Blausäure das Gefässsystem aufrege, die Schleimhäute 
durch Blutanbäufung röthe und dass die Herzthätigkeit bei 
solchen Vergiftungen später aufgehoben werde als die Functio
nen anderer Organe; in Bezug auf Gegengifte, dass kaustisches 
Ammoniak, Chlor, lerpentinöl und Eisenpräparate unwirksam 
sind, Übergiessungen aber mit kaltem Wasser am meisten lei
sten. Schliesslich machte Hertwig auf die Resultate von Ver
suchen , die derselbe an Thieren angestellt hatte, aufmerksam, 
denen zufolge der Salpeter in grossen Gaben Entzündung 
des Magens, wie bereits bekannt ist, hervorruft, und die Ge
rinnbarkeit des Bluts vermehrt, was mit den bisherigen Beob
achtungen im Widerspruch steht.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 
6. Juli wurden mehre Exemplare der zur Erinnerung an die 
Aufführung der Antigone des Sophokles geprägten Medaille 
vorgelegt. Cappe zeigte eine in den Blättern für Münzkunde, 
Th. II, Taf. 15, Nr. 269, abgebildete, aber noch nicht er
klärte Münze des Bischofs von Utrecht Heinrich I., Grafen 
von Blauen, der von 1252 — 76 den bischöflichen Stuhl ein- 
nahm. Sie hat auf der Hauptseite ein Kreuz mit darüberge
legtem Bischofsstabtt, in zwei Winkeln des Kreuzes A und O 
und die Umschrift ^[HIRSTJEIDTE BISCOP (hier steht der 
Bischof), auf der Rückseite ein Kirchengebäude mit der Um
schrift IEL1THS1ENING. (Ihr Leute seid einig.) Diese 
Münze hat Bezug auf den Kampf, den der Bischof mit der 
Familie und den Anhängern seines abgesetzten Vorgängers 
Goswinus bestand und kann als erste deutsche Denkmünze be
trachtet werden. Geh. Registrator Vossberg verlas eine von Dr. 
Meckelburg in Königsberg eingesendete Abhandlung über die 
von den Polen in der Schlacht hei Tannenberg im J. 1410 
von den Ordensherren erbeuteten Fahnen, und legte getreue 
Abbildungen dieser Siegeszeichen vor, die für die Wappenkunde 
von grosser Wichtigkeit sind. Am 3. Aug. wurde von Cappe 
über einen bei Sachagow, 6 Meilen von Warschau, gemachten 
Münzfund Vortrag gehalten. Derselbe enthält 263 Münzen, 
die von dem Vortragenden käuflich erworben wurden. Dar
unter befinden sich einige bis jetzt noch nicht bekannte und 
viele sehr seltene Münzen, von denen die ältesten von Kaiser 
Heinrich I. (919 — 36) und dje jüngsten von dem Bischof Adal
bert von Metz (gest. 1072) ausgegangen sind. Vorgelegt und 
erläutert wurden eine kleine Folge indischer, ägyptischer und 
anderer morgenländischer Münzen, ein in diesem Jahre gepräg
ter Scudo des Papstes Gregor XVI., die neue Denkmünze auf 
Dr. Smidt in Bremen und verschiedene andere Gegenstände.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*.
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(Der Raum einer Zeile wird mit 1 V2 Ngr. berechnet.)

^tll^emetnes ©ndjer^ltextlum etc.
Von

Neunter ®anb, iueltyet bie non 1835 bU @nbe 1841 etfeijienenen S3üct)er unb bie S3erid>ttgungen 
früherer (Srfc^etmingen enthält.

^eraußgegehen von

Otto Xu$u5t 5rl)u^.
bis ^icfertittgF Vogen 1 — 80.

(A — Missaic.)
®r- 4- Sebe Lieferung auf ©rudtyap. 25 9?gr., auf ©djreibpap. 1 Splr. 6 S^gr.

/xAllgemeinen Sucher^Serifon" von ^einstus (1812—29) ftnb je^t jufammengenommen im 
erlafFen" !?$;?♦ für 20 S^lr. ju erhalten; auch werben einzelne SSanbe ju verhältnismäßig erniebrigten greifen

-Jer achte oöanb, rvelcher bie von 1828 big @nbe 1834 erfchienenen Sucher enthält, fofiet auf ©ruefpap. 10 Shlr. 15 ^gr., 
a . . . auf Schreibpap. 12 Shlr. 20 «figr.Seidig, im 2luguft 1846. 7 9

Sn meinem Vertage ift foeben erfcpienen:
SJtÜtte», Dr. (Oberlehrer om ®pmtiafium ™ guliw)

ÖMWfifdji: Sranraiatil für Stunnafien. SRebft btn nötbiaen 
jum ubcrfW" «uS bem Seutftcn in« granw. 2t?»ertle ?Wun« f“' We mittfan ©OmnaftaSlafen. 

<9 Äff«teanflagr. 11 Sogen. Sr.8. $rei« ll'/.^r.

Quöjeithnenbs rcÜpfieWtlW Seljanblung i^reg Stoffcö befonberg 
i^rern «Meinen 9efunben' M fie furj nach
brei ^apren s er ar ®Vmnaften eingeführt unb bie ftarEe Auflage in

Met 22%jgg^itrbe. — ©er 2te Sheil für bie obern ®pmnafial= 
©pmnafien11^^^^ für bie Mittlern klaffen ber 
11/4 Sgr. (9 U ^ogen. ®r. 8. $reiß

üelavigne, r^itn'
gedie en trois actes t *Jes en^ants d’Edouard. Tra- 
troduction historique ’e/11 vers* Precedee d’une in- 
plicatives, par H. 7i/,;accompagnee des notes ex- 

-------- , Louis XI. TragÄ’ >844. 11'/. SSr.
precedee d’une introduction hi CH-^ actes et €u vers> 
des notes explicatives, par f/ V*ue et accompagnee 

»»«Htmon, Dr. (i^. ©., ^Ssr-
Sprache für älnfänger in f™>8°fWn

jum unreMlmWi. 3eiLo“y®gqr 
manual ofEnghsh convers*itu <>k>/' 

»enaU^en 1841. 10 ^önbbuc^
im 2Cuguft ]846 yr.

®> ^®4>b«iifen.

J?. 21.
©urd) alle Suchhanblungen unb ’pofldmter ift ju begehen:

ISIS. SSon®ken. Ssaptgang 1846. fünfte© 
unb fed>§te§ peft. ®t.4. $wiä beb 
gangä »on 12 «peften mit Tupfern 8 Stylt, 

©er unb ben blättern fite literarifdie Untetfyaltuns 
gemeinfdjaftlich ift ein 

®tierttrifdKACnjeiger,
unb n>trb bann ber Staum einer gefpaltenen 3etle mit 2’/2 9tgr. berechnet.
JSefonbcre ^Cnjeigen tc» werben ber .^fi$ für 1 Shlr. 15 ?tgr. 

beigelegt, 
«eipsig, im Jluguft 1846. <5rOCkljaU0.

S5ei Johann SCuguft SKei^nev in Jamburg ift foeben erfepienen 
unb burep alle SBucppanblungen ju bejiepen:

Jledslo^9 Dr. Jg,9 Prof. u. s. w., Die alt-
testamentlichen Namen der Bevölkerung des wirklichen 
und idealen Israelitenstaates etymologisch betrachtet. 
Gr. 8. Geh, 25 Sgr. (20 gGr.)_________ _

>peute würbe an alle SBucphanblungen verfanbt:

- M'extkott»
Neunte Auflage. 3weittitba^tjigfteg £eft.

Siefe neunte Auflage erfepeint in ]5 SSänben ober 120 
heften ju bem greife von 5 für baß ^)eft; ber S^attb 
Met 1 £plr. 10 ^r.z auf Schreibpapier 2 tylr., auf 
Velinpapier 3 £plr-

leimig, am 21- ^uguft 1846.
/. X Öruekpau^
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blätter für Itfcrartsdje ^nferfjalfnng.
Sa^rgang 1846. ®r. 4. 12 3$lr.tt Ö W fh

®ic jefuitifdje Neaction uub ber fbcate ÄatholiciSmuS. Son F- Q. ?>ipi^ — Nomanliteratur. — Steifeliteratur. —• ^Betrachtungen über 
ben politifchen äuftanb beS ehemaligen polens unb über bie Sefchidjte feines SolteS. Son 3. Selewel. ©eutfehe, mit Anmerkungen beS SerfafferS 
vermehrte Ausgabe. — «Schloffer unb ©ervinus. — Auguft ßewalb. Son S- ©egenbaur. — ^Bibliographie ber Freimaurerei unb ber mit ihr 
in Serbinbung gefegten geheimen ©efellfchaften. ©pftematifch jufammengeftellt non®.Älo|._ — 9teue©eutung ber „Divina commedia". — ©eorg 
Shriftoph Sickenberg. — Unterhaltungsliteratur. — £anS @ad)fen ungleiche Äinber Sva unb eine frühere ^Bearbeitung _beS «Stoffes. — Slelia 
Sonti. Son 3ba Srdfin — Sine merkwürbige Srrenanfialt in Snglanb. Nufftfdhe Literatur. — Allgemeine ^«dbagogik. 3n brei
Südhern. Son ©rdfe. Son F- Äörner. — Siebenbürgen unb feine Sewohner von A. be Seranbo. A. b. F'ranj. von 3. (Sepbt. — ©eutfdhe 
sjjipthologie von 5. ©rirnm. Zweite Ausgabe. Son Ä. Rimmer — Snglifdhe 3uftänbe. 3 weiter unb le^ter Artikel. — Unterhaltungslitcratur. 
Subwig Serger, ein ©cikmal. Son ß. Stellftab. Son F* Srenbel. — Sofeph Abbifon, y ®cf<hidhte beS UrfprungS unb ber Sntwicfelung beS 
franjbfifdhen SolkeS ober ©arftellung ber vornehmften Sbeen unb Flöten, von benen bie franjoftfehe Nationalität vorbereitet worben unb unter beten 
Sinfluffe fie fich auSgebilbet hot. Son S. Arnb. ^weiter unb le^ter Artikel. — Äunft unb ßeben. ©in ©efprddh, vorgetragen int ßiterarifi^en 
Seretn ju Naumburg von S. Steinhart. — ©ie Sinwirkung beS ShriftenthumS auf bie. althochbeutfche Sprache. Sin Seitrag jur ©efdhidhte ber 
beutfehen Äirche von 3t. v. Staumer. Son 3- 8 6 b e. — Sieber vom armen Mann. Mit einem Sorwort an baS <§auS Stothfchilb von Ä. Seck.— 
©er fouveraine dhriftlid)e «Staat, baS Snbe aller 3eitwirren. Som Senator Nbben ju ßeer. — Stomanuteratur. — ßiteraturberidjt. — BurSageS-

literatur. Son F- SNarquarb. — X’ioftjen; SSiHtogtapW» 9£n$eigen

Son biefer 3eitfchrift erfcheint täglich eine Stummer unb fie wirb in SBochenlieferungen, aber auch in Monatsheften auSgegcben. Sin

wirb mit ben ^lättcvn für ttntett^attung unb ber von Ofen ausgegeben. -snferttongge(>1i^rcn fccn gtQUm
einer qefpaltenen Seile 2% Ngr. Sefonbere Anieigen zc. werben gegen Sergütung von 3 2^n- öen ölrtttcrn für

ItnteröaltMnö beigelegt.
im Auguft 1846. »tote**«»*

3n meinem Serlage ift foeben erfchicnen:

SSie muß baS Slauben^betontniß begaffen fein, 
baS §ur Skreinigunö aller ßonfefjionen führen füll ?

Son
®r.

5>rofeffor ber ^bdofopljte ju Sena.
3 <sgr.

im Auguft 1846.
§od$aufem

Soeben ist erschienen:Bericht® 
über die 

Verhandlungen 
der königl. sächsischen 

^esellscliaft öer IWIssensdiafteii 
zu Leipzig.

I.
Gr. 8. Brosch. Preis 10 Ngr.

Leipzig, am 20. August 1846.
Wesdmaim’sche Buchhandlung.

Sn meinem Verlage ift erfchienen unb in allen ä3uchhan^un$el1 $u erMten:

©efomelte Sänften
von

Wilhelm von Hormann.
Zwei Theile.

®v. 12. (Sei). 2 Sbfr- 20 ^gr.

SnMt: asomott von ?Uf. Reumont. — ©je «Reife auf ben St.=®ottharbt. — SfRofaif. ^einrich’d IV. erfte Siebe. — 
Stcilien. — beutfdje «Bauernkrieg. — 0^0. — g^rifch^. — «Bermifchted.

Seidig, tm Auguft 1846.



Fünfter Jahrgang. M 215. 8. September 1846.

NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Sagenkunde.
Übersicht der die Sage und das Märchen betref
fenden Schriften aus den letzten acht Jahren,

(Fortsetzung aus Nr. 213.)
Einen weitern Umkreis schliessen wir aber ein in : 

19. Die Volkssagen und volkstümlichen Denkmale 
der Lausitz, von H. G. Gräve. Erstes Heft. Bautzen, 
Reichel. 1839. 8. 10 Ngr.

Der Verf. theilt uns im Ganzen 95 Sagen und Mär
chen mit, nachdem er in der Einleitung von dem ver
schiedenen Aberglauben, den er aus der alten Heiden
zeit herleitet, gesprochen hat. Mehres dieser Art hat 
er auch unter den einzelnen Sagen mit erwähnt, wie 
das Todaustreiben (S. 50 f.), worüber sich von Worbs 
und Franz in der Lausitz. Mon.-Schr. 1795, Bd. II, 
S. 246 f.; 1802, Bd. I, S. 193. 268 (s. ebendas. 1770, 
S. 85 f.; vgl. Haupt, Wend. Volkslieder, Bd. I, Einl. 
S. 20), mehre Abhandlungen finden, von Kobolden 
(S. 57 f.), Alraunen (S. 72 f.), Vampyren, Wichteln, 
Unterirdischen, Feuermännern u. s. w. Einige Sagen, 
wie von Martin Pumphut, der in Hildesheim als der 
Kobold Hütchen auftritt, und dem sächsischen General 
und Teufelsbanner Johann Paul Sybilski von Wolfs
berg (geb. 1677, gest. 1763) sind sehr interessant und 
überhaupt alle recht gut erzählt, wie denn der Verf. 
durchgehends nach guten Quellen, Chroniken u. dergl. 
gearbeitet hat. Der Druck ist gut, das Papier aber 
schlecht. Interessant und der Zusammenstellung werth 
sind die von Haupt im Neuen Laus. Magaz.-Bd. XV, 
S. 107. 378; Bd. XVII, S. 378 f. Gehen wir nun zu 
dem übrigen Deutschland fort} so ist zu bedauern, 
dass über H estfalen die Sammlungen von Redeker (in d WestfäL Prov. - BI. Bd. II S. J5 f>) und Sudend‘rf 
(m ta WestfaJ. Zmteehr. Bd. VI, S. 342 f.) fast gar 
nicht zugänglich sind, und wir beschränken uns da- 
her auf

20. Westfälische Sagen und Geschichten von L. Stahl.
Zwei Bände. Elberfeld, Büschler. 1831 8
1 Thlr.
Der Verf. hat seine Sagen (8 grössere und 30 

kleinere) entweder nach mündlichen Überlieferungen 
oder Chroniken mitgetheilt und sich besonders bei den 
Ungern mehr oder weniger romantische Umkleidungen

Stoffe erlaubt, was besonders bei der Sage vom 
Räuber Lutz, dem Märchen von dem boshaften Hick, 

dem Fegefeuer des westfälischen Adel, wozu sich ein 
Pendant in Thüringen findet (s. Bechstein, Thüring. 
Sagen, Bd.I, S.30f.), Gervin von Volmarstein, Elias 
Grail, Ursprung des Stifts Fröndenberg, dem letzten 
Burggraf von Stromberg und der Zerstörung der Irmen
säule der Fall ist. Von Münster hat er nur wenig 
mitgetheilt, weil wir über diese Stadt die von Fr. Stein
mann und seinen Freunden anonym herausgegebenen 
münsterischen Sagen und Geschichten haben (Münster 
1824). Jedoch hat er dafür als Zugabe abergläubische 
Gebräuche mitgetheilt, unter denen (S. 126 f.) der in
teressanteste von dem Erkunden einer Hexe oder eines 
Diebes durch den Erbsphiiissel und eine Bibel ist. Der 
Nachbarschaft einzelner hierin enthaltenen Localsagen 
wegen verbinden wir sogleich:

21. Sagen, Märchen und Legenden Niedersachsens. 
Gesammelt von H. Harrys. Zwei Abtheilungen. 
Celle, Schulze. 1840. Gr. 12. 25 Ngr.

Ehe ich zu dem Einzelnen übergehe, muss ich zu
erst bedauernd bemerken, dass diese auf mehre Bände 
berechnete Sammlung nicht fortgesetzt ist, denn sie 
schliesst sich trefflich an ihr Vorbild, Grimm’s Sagen, 
an und ist durchaus wissenschaftlich gehalten. Der 
erste Theil enthält 56 Sagen , darunter die bekannte 
(S. 56 f.) vom Rattenfänger zu Hameln, über die ich 
in meiner BibUotb. Magica p. 24 u. 146 sieben Mono
graphien angeführt habe und hier noch nachtrage 
Spangenb. N. v. Arch. 1827, Bd. II, S. 262 f.; Berl. 
Jahrbb. d. deut. Ges. Bd. IV, S. 44 f. u. Nieders. V. 
Arch. 1843, S. 8 f., wo einzelne Abhandlungen darüber 
eingerückt sind, wie denn auch Sprenger in seiner 
Geschichte der Stadt Hameln (Hanov. 1826), S. 23—29, 
die Wiederkehr dieser Sage zu Draucy-les-Nouis bei 
Paris und zu Belfast in Irland dargethan hat. Die 
zweite Lieferung aus 39 Sagen bestehend, beschäftigt 
sich mit dem Harze und theilt Vieles mit, was mir noch neu 
war. Ich bemerke daher nur zu Nr. 23, S. 56, dass 
die Sage von einer Wunderblume auch am Baier in 
Franken (s. Bechstein, d. Sage d. Frankenl. 8. 66 f.), 
auf dem Kyffhäusei’ (s. Bechstein, d. Sagensch, d. 
Thüring. Bd. IV, S. 16), dem Bergwalde Hassfurt bei 
Meiningen (s. ebend. Bd. III, p. 209 £) und in der 
Lausitz vorkommt (s- Gräve, Volkss. d. Laus. S. 41 £), 
und mache auf das aufmerksam, was von den abergläu
bischen Gebräuchen am Andreasabend (S. 25 f.) bemerkt 
ist. Ergänzungen zu den Th. I mitgetheilten Sagen über 
Osnabrück findet man übrigens von Sudendorf im Nie ers.
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V. Arcli. 1842, S. 115 f. Wir gehen weiter nach Nord
deutschland fort und zwar zuerst nach Bremen in:

22. Bremens Volkssagen. Herausgegeben von Fr. 
Wagenfeld. Zwei Bände. Bremen, Kaiser. 1845. 
8. 1 Thlr. 17y2 Ngr.

Der Verf. hat in dieser Sammlung theils kürzere 
Sagen und historische Notizen in ihrer dem Munde des 
Volks entnommenen Form mitgetheilt, theils solche, die 
nur in einzelnen Bruchstücken vorlagen, mit einander 
zu verknüpfen und in eine Art von Zusammenhang zu 
bringen gesucht, gelehrte Anmerkungen u. dergl., da 
sein Buch nur zur Unterhaltung bestimmt war, wegge
lassen. Im Ganzen theilt er im ersten Bande 47 Sagen 
mit, und darunter drei längere mehr novellenartig be
handelte, nämlich Nr. IV Von Scharfrichter Adelarius 
und dem Teufel Bassa, Nr. XX St. Oleffs Sarg und 
XXVII Hänschen von Halberstadt. Unter den kleinern 
ist Nr. 33 (S. 191 f.) merkwürdig, wo erzählt wird, es 
hätten zwei Freiberger Bürger Hans und Sigismund 
Löffler 1641 in Bremens Strassen ausgerufen, es be
finde sich zu Amsterdam eine 20jährige Jungfrau, die 
einen Schweinskopf statt eines Menschengesichtes habe 
und dass, wer sie heirathen werde, zwei Tonnen Gol
des mit ihr bekommen könne; sie seien aber, nachdem 
ihre gedruckten Beglaubigungsbriefe und Abbildungen 
öffentlich auf dem Markte verbrannt worden, unter 
Androhung des Staubbesens aus der Stadt gejagt wor
den. Wem fällt hier nicht die Geschichte von der pol
nischen Gräfin mit dem Todtenkopfsgesichte und den 
100,000 jährlicher Einkünfte ein, die vor zwei Jahren 
die Runde in allen grössern Städten Deutschlands 
machte und endlich durch die Kunst des grossen Dief
fenbach in Berlin ihre Erledigung fand ? Übrigens exi- 
stirt schon in derselben Art ein altes Märchen von der 
Prinzessin mit der langen Nase, welches unter dem 
Namen, die Prinzessin von Grenada mit dem Schweine
rüssel nach einem aus dem Spanischen entnommenen 
Deutschen Puppenspiel Lyser seiner Abendland. 1001 
Nacht (Bd. XI, S. 206 f.) einverleibt hat. Über den 
Inhalt des zweiten Theils dieser Sammlung kann ich, 
da er mir noch nicht zugekommen ist, mich nicht ver
breiten, wende mich daher sogleich zu den Sagen der 
berühmten Nebenbuhlerin Bremens, Lübeck in:

23. Lübecks Volkssagen und Legenden. Nach Chro
nik und Tradition. Bearbeitet von 1L Asmus. Lü
beck (Leipzig, Leo in Comm.)« 1841. Gr. 8. 1 Thlr. 
10 Ngr.

Biese Sammlung enthält im Ganzen 42 grössere untl 
kleinere Erzählungen, die ganz in demselben Tone er
zählt sind, wie die der vorigen; davon sind aber fünf 
nur Sagenbruchstücke und die letzte,, welche die Ge
schichte des gelehrten Wunderkindes Christian Henrich 
Heineken (geb. d. 6. Febr. 1721, gest. d. 27. Juni 1725) 
enthält, wahre Geschichte. Einzelne der erzählten Sa- l 

gen kehren auch anderwärts wieder, so ist die Sage 
vom Ringe (S. 119) offenbar dasselbe Sujet, welches 
die schottische Ballade von dem Erben von Linne be
handelt (b. Percy, Relig. of anc. engl. poetry [Lond. 
1839. 4J Ser. II, Bd. II. Nr. 5, p. 121 sq.), der flie
gende Schüler (S. 243 f.) gleich mit einer ähnlichen 
Sage aus dem Städtchen Geithayn in Sachsen (b. Zieh- 
nert, Sächs. Volks. Bd. II, S. 123 f.), nur mit einem 
nicht so tragischen Ende, welches derselben Sage in 
der Altmark ebenfalls fehlt (s. Kuhn Sage d. Altm. 
S. 123 f.), und der Ptabe (S. 251 f.) offenbar dieselbe 
Geschichte, die von dem Bischof Thilo zu Merseburg 
mit seinem Ring® erzählt wird (s. v. Pfaffenrath und 
Löwe. Landwirthsch. Dorfzeit. 1843. Unterh. Bl. Nr. 3. 
Nach Brandenburg setzt sie Kuhn, Märkische Sagen 
Nr. 61, S. 60 f • und erzählt sie unter Nr. 201 S. 215 
f. nochmals bei der Stadt Prenzlau. Lepsius in d. Thü- 
ring. Sächs. N. Mittheil, bd. I, 2, S. 118 f.) und auch 
hier in Dresden vorgefallen sein soll, wo auf der in 
der äussern Pirnaischcn Gasse unter Nr. 18 gelege
nen Hause über der Thure noch jetzt ein vergoldeter 
Vogel, der einen Ring im Schnabel trägt, abo'ebildet 
zu sehen ist. Was das Äussere des Buchs anlan«! 
so kann man dieses unbedingt loben. Wir gehen nun 
da sich über die eben erst begonnenen:

24. Sagen und Novellen aus Oldenburgs Vorzeit. 
Erstes Heft. Oldenburg, Stalling. 1845. 8. 5 Ngr. 

noch nichts weiter sagen lässt, als dass sie ebenfalls 
nur zur Unterhaltung bestimmt zu sein scheinen , und 
wenn sie alle so lang ausgedehnt werden sollen, als 
die hier begonnene Geschichte vom Jahder Meerbusen 
ein dickleibiges Buch bilden müssen, sogleich zu:

25. Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer 
Schleswig Holstein und Lauenburg. Herausgegeben 
von Karl IMüllenkoff. Kiel, Schwer». 1845. 8. 
3 Thlr. 7% Ngr.

Der auch neuerlich eist durch seine kritische Aus
gabe der echten Stücke der Gudrun rühmlichst bekannt 
gewordene Verf. hat sich in dieser Sammlung offenbar 
die unten zu besprechenden Deutschen und Niederlän
dischen Sagen des Hrn. Wolf zum Muster genommen, 
wie dies auch bei den kurzen literarischen Bemerkun
gen. wo Vergleiche mit andern Sagen (S. 591—607) 
angestellt werden, der Fall ist, und aus der Form und 
Erzählung der einzelnen Sagen hervorgeht, die sich 
lediglich nur dadurch unterscheidet, dass er jedesmal 
hinzufugt, wo und von wem ihm jede Sage mitgetheilt 
sei. Übrigens hat er sein ganzes Buch in vier Abthei- 
lungen zerlegt, deren drei erste 512 Sagen, zu denen 
dann als Nachlese noch die Nr. 513 — 609 hinzukom
men, enthalten, und deren vierte 54 Märchen und 
Volkslieder, 24 Räthsel und 38 Sprüche und Sagen in 
sich fasst. Dem Ganzen geht eine Einleitung voran, 
worin er (p. III — VIII) erst seine Quellen und die von 
den Hrn. Arndt, Klander und Hansen genossene Un-
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UpUn8 erwähnt, dann sich aber über die Entstehung 

^bildung des deutschen Volksepos (S. VIII— 
h der Märchen und Sagen (S. XV f.), des Volks- 

und der Volkstänze (S. XVIII f.) und über den 
5 bergang der alten Mythologie in den Volksaberglau

en (S. XL1H f.) verbreitet und Einiges über die Fort- 
i ung und Umgestaltung der einzelnen Sagen anknüpft 

LI f.). Noch ist zu bemerken, dass der Verf. die 
agen selbst nach verschiedenen Gesichtspunkten in 

einzelnen Gruppen zusammengestellt hat. sodass man 
z. B. alle Sagen über Hexen, Zauberei, Riesen, Zwerge 
u. s. w. ste s eisammen geordnet findet. Es kann nicht 
in ( em uVvec e (’eser Übersicht liegen, die einzelnen 
doSTf Ulcbzugehen, daher mache ich nur
gieieLngenTerselber da?S’ "’Ü1 '"a“ über!ia"1>t Vei’ 
literarischer mlt “”'lern anstelleil> eil> grosser
«n y R tv . zusammengebracht werden kann, 
Brode I nn 1 ' t Ie $aSe vora versteinerten
H. II S aucb zu Danzig (s. Karl, Danzig Sagen 
Deutch zu Oliva (s. Nodnagel, Gr. Sagenb. d. 
H. I 14' J ’ ^iese^be Sage setzt aber Karl a. a. O. 
a. a? O q 0*1 aucb uacb Danzig), Lübeck (s. Asmus 
S* o> 7,^* Opxerode (s. Stahmann, Anhaltsch. 

agen S. 223 f.), und anderwärts (s. Grimm. Deutsche 
Qa?en’ $• 240 lind Nodnagel. Sieben Bücher D. 
S. S. 373) vor, desgleichen Nr. 560 S. 554, von dem 
betrogenen Teufel, der statt des Schülers nur den 
Schatten desselben bekam, ist offenbar dieselbe mit der 
vom Teufel zu Salamanca, die Th. Körner so schön be
sungen. J. Grimm in seiner Mythologie S.976 hat die 
spanische und schottische Sage, jedoch ohne Gewährs- 
Xe«neV?rZäh!t? ich bemerke dass von letzterer Da- 
Beispiel « ^ kCr Gotland p. 578 sq. ein
auch schon’u,d das Vorkommen derselben Idee 
c. 38) imchwX (J'ausan. Arcad. 1. III,
dem verlorene/ q i*C anderc schottische Sage von 
1001 Nächt, B(J Schatten erzählt Lyser, Abendland, 
holsteinischen ähnl' 1 und e*ne dänische der
ther’s Folkeeventy/ s MöHenboff S(4bst aus Win- 
(Fr. Schulze) dasselbe 4?-’ U'e denn aUcb unser Laun 
kenjäger“ bearbeitet h< ‘lJet?n seiner Novelle „der Fal- 
sermann und Bär hat der 316 V°” deni "as-
sehe Märe vom Schretel se^st das deut-
Teutscher Heldensage veAic|VaSS?'bäl^ aus Mone’s 
dass schon in meinen Sagenkreis^bemerke aber, 
^ts wie dieselbe von der sogen'ani ? «achgewiesen 

uchholz in Sachsen berichtet und011 Katzenmühle bei 
öaehs. Volkssagen Bd. II, S. 17 f Zieh»crt in s- 
worden isl. Ebens0 wi,.(| Nr. * e‘»cl> bearbeitet 
Ernte (8. 278); Teufel der geteilten
Sv^r'?"'1 von <lem Wai“n nur die W "r *7*“ T 
betroco 1C ft,ickert in seinem Gedichte v7' 'a 
betrogenen Teufel 1 * v * . » e VOn dem ten Don JBBn X"'V“' vTe‘Z‘; Infen- 

lanuel bekannten Sagenbuche von Gra

fen Lucanor (c. 41), kommt sie aber gerade umgekehrt 
vor, und nach dem Berichte eines englischen Touristen 
im Preuss. Volksfreund (Berlin, 1845), Nr. 26, S. 103 f. 
gehört dieselbe dem Lande Lughmann in Afghanistan, 
sowie einem arabischen, in Persien spielenden Mär
chen (b. Kletke, Märchensaal. Bd. III, S. 94 f.) an. 
Endlich bemerke ich zu den Volksliedern, dass Nr. 
XXX, Vom Hähnchen und Hühnchen offenbar (S. 470 f.) 
eine sehr nahe Version von dem bekannten Kinder
liede: „Der Herr, der schickt den Jockel aus u. s. w.4tf 
ist. Da mir nicht erinnerlich ist, dass irgendwo etwas 
über die Entstehung desselben angemerkt ist. so füge 
ich hinzu, dass das Original aus der jüdischen Hymne 
des Sepher Haggadah fol. 23, genommen ist, welche 
sich ins Englische übersetzt findet bei J. Orchurd Hal
liwell, The nursery rhyms of England. (Lond. 1844, 8. 
S. 178 f.). Das deutsche Lied steht ebendaselbst (S. 
175 f.) als Shy is the house That Jack bullt und findet 
sich auch in der Schweiz unter dem Titel Vom Birnle 
und Jockeli (in d. Kinder Lustfeld. Frankfurt a. M. 
1827, 12. S 75 f.). Was endlich das Äussere des Buchs 
anlangt, so ist Ausstattung, Druck, Papier auf gleiche 
Weise zu rühmen.

Wenden wir uns jetzt nach Preussen, so haben wir 
bereits in unserer Übersicht der Sagenforschung in den 
Hall. Jahrb. a. a. O. besprochen

26. Die Volkssagen von Pommern und Rügen. Ge
sammelt von J. D. H. Temme. Berlin? Nicolai. 
1840. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

27. Die Volkssagen Ostpreussens, Litthauens und 
Westpreussens. Gesammelt von W. J. A. v. Tet- 
iau und J. D. H. Temme. Berlin, Nicolai. 1837. 8. 
1 Thlr. 10 Ngr.

28. Die Volkssagen der Altmark. Mit einem Anhang 
von Sagen aus den übrigen Marken und aus dem 
Magdeburgischen. Gesammelt von J. D. H. Temme. 
Berlin, Nicolai. 1839. 8. 25 Ngr.

Wir wenden uns daher zu einer andern grössern Samm
lung, nämlich zu

29. Märkische Sagen und -Märchen, nebst einem An
hänge von Gebräuchen und Aberglauben, gesam
melt und herausgegeben von Ad. Kuhn. Berlin, 
Reimer. 1843. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Diese Sammlung enthält zuerst 58 Sagen aus der 
Altmark, woran sich Nr. 59—113 aus der Mittelmark, 
dann Nr. 124 —154 aus dem Havelland und der Graf
schaft Ruppin, Nr. 155 —187 aus Barnim und dem Le
buser Kreise, Nr. 188 — 207 aus der Uckermark, Nr. 
208 — 225 aus der Prignitz und Nr. 226—243 aus der 
Neumark anreihen. Dann folgen 16 Märchen. Dann 
folgen Gebräuche und Aberglauben an Festtagen, bei 
der Ernte, Hochzeit, Kindtaufen und Leichen begäng- 
nissen, Nothfeuer, Rechtsgebräuche und Aberglauben 
an übermenschliche Miesen und solcher, der an gewisse
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Verrichtungen, Tage u. s. w. gebunden ist. Diese letzte 
Abtheilung ist ohne Zweifel die interessanteste und, 
sowie auch die erstere, mit der grössten Umsicht und 
Genauigkeit gesammelt, verdient daher unbedingtes Lob, 
wenn auch einige Sagen hin und wider fehlen, die man 
in den Specialsagensammlungen einzelner Städte findet, 
wie in den schon früher a. a. O. besprochenen

30. K. v. Reinhards Sagen und Märchen aus Pots
dams Vorzeit. Zweite Auflage. Potsdam, Stuhr. 
1841. 8. 22y2 Ngr.

31. Die Sagen der Stadt Stendal in der Altmark, von 
E. Weihe. Zwei Hefte. Dritte Auflage. Tanger
münde, Doeger. 1840. 8. 20 Ngr.

woran sich noch derselben Kategorie angehörig schliessen: 
32. Sagen und Miscellen aus Berlins Vorzeit. Nach

Chroniken und Traditionen herausgegeben von Al. 
Kosmar. Zwei Bände. Mit 9 Kupfern. Berlin, 
Kosmar & Krause. 1831, 1833. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Der bekannte Dichter Al. Kosmar hat im ersten 
Theile dieser Sammlung 12 Sagen und dann fünf an
dere zur Sittengeschichte Berlins interessante Miscel
len, im zweiten aber vier Sagen, fünf Miscellen, und 
eine von ihm selbst verfertigte dramatische Skizze, 
Katharina, Kurfürstin von Brandenburg in Versen, die 
besser ungeschrieben geblieben wäre, jedenfalls aber 
hierher nicht gehört, geliefert. Von den Sagen ist je
denfalls die interessanteste die von der weissen Frau 
im Schlosse zu Berlin (Bd. 1, S. 56 f.); bei der jedoch 
auf die alte Abhandlung darüber (J. J, Rohde et J. 
Ch. Nagel. Diss. de celebri speciro, quod vulgo die 
weisse Frau nominant. [Regiom. 1723. Viteb. 1743.] 4.) 
keine Rücksicht genommen ist. Merkwürdig ist aber 
Nr. 2, S. 251 f.: Der Stock als Verräther, wo dieselbe 
Sage von den in einem ausgehölten Stocke verborge
nen Goldstücken und dem nach Weglegung desselben ge
leisteten Meineide nach Berlin verlegt wird, welche von 
einem Wunder des heil. Nicolaus bei Jacob, de Vora- 
gine, Legenda Aurea c. III, §. 8, (meine Ausg.) erzählt 
ist, zu einem Gedichte in leoninischen Versen (b. Ed. du 
Meril, Poesies popul. latin., unter, au Xile siede. [Pa
ris, 1843. 8.] p. 185 sq.) und einem wie dieses latei
nisch geschriebenen Mystere (b. Th. Wright, Early 
mysteries p. 11 sq.) verarbeitet worden ist, und in einer 
etwas veränderten Gestalt von Sancho Pansa in sei
nem Königreiche Barataria (im Don Quixote. P. II, 
c. 15, T. V, p. 412, ed. Clement.) zur Entscheidung ge
bracht wird. Die übrigen Sagen sind unbedeutend.

33. Erzählungen und Sagen aus der Altmark, von C. G.
Kahlbau. Tangermünde, Doeger. 1845. 8. 22/4 Ngr- 

Diese Sammlung enthält im Ganzen nur drei recht 
hübsch geschriebene Erzählungen, nämlich: das Gespenst 
zu Schorstädt nach einer alten Predigt

Schorstediana, Das ist, christliches Bedenken und Gut
achten, Was von dem Polter und hernach redendem 
Geiste, So sich in einem Dorfe Schorstädt, hat herfür- 
gethan, zu halten, sampt Nützlichem Unterricht, was 
dabey zu bedenken, in eine kurze Predigt gefasset und 
J)om. IV. post Epiphanias in Stendale gehaltene Anno 
Christi 1644 a M. Joh. Stralio, Altmärkischen Super- 
intendente. [Berl. 1644. 4.]), welche übrigens auch 
Temme, Sagen d. Altm, S. 21 und Kuhn a. a. O. S. 52. 
erzählen; dann (S. 73 f.) Rothmännchen oder das Grab 
der Sarefja, eine Haussage aus Tangermünde und 
(S. 153) die Sage von der Jungfrau Lorenz und dem 
Hirsche (auch b. Temme a. a. O. S. 18 u. Kuhn S. 8.).

34. Danziger Sagen. Gesammelt von O. F. Karl. Zwei 
Hefte. Danzig, Anhuth. 1843—44. 8. 12/j Ngr.

Diese Sammlung, deren drittes Heft noch nicht in 
meine Hände gelangt ist, enthält 33 Sagen, die ohnge- 
fähr auf dieselbe Weise mit einigen literarischen An- 
merkungen erzählt sind, wie die oben genannten von 
Temme, Mullenhoff u. A. Ich bemerke, dass auch in 
Danzig sich jenes Wahrzeichen von den zwei Schim
meln, die aus dem Bodenfenster eines Hauses heraus
schauen (s. H. II, S. 31 f.) findet, welches auch in 
Köln (s. Weyder, Kölns Legenden, ebend. 1839, s. 39 
Schweinfurt (s. Bechstein, d. Sagensch, d. Franken
landes 1, S. 166 f.) und Magdeburg (s. Ziehnert, Preus
sens Volkssagen. Leipzig. 1839. Bd. I, S. 113), wiewol 
bei einer andern Gelegenheit (eine Frau, die scheintodt 
begraben war, kehrt aus dem Grabe zurück), vorkommt.

Gehen wir jetzt nach Süddeutschland fort, so ha
ben wir über die Rheingegenden anzuführen:

35. Die Sagen des Rheinlandes, von F. G. Kiefer. 
Mit 1 Titelkupfer. Köln, Eisen. 1845. 8. 1 Thlr.

36. Die Sagen und Geschichten des Rheinlandes. 
In umfassender Auswahl gesammelt und bearbeitet 
von K. Geib. Zweite Auflage. Manheim, Hoff. 1844. 
8. 1 Thlr. 20 Ngr.

37. Rheinlands Sagen, Geschichten und Legenden. 
Herausgegeben von A. Reumont. Mit 8 Stahlstichen 
und l Titelkupfer. Zweite, vermehrte und verbes
serte Auflage. Köln und Aachen, Kohnen. (1844.) 8. 
2 Thlr. 10 Ngr.

Diese drei Werke ergänzen sich gegenseitig und der 
Sagensammler kann daher keins entbehren, weil er 
immer mehrere Sagen in den einen finden wird, die in 
dem andern fehlen. Indessen haben sie sämmtlich das 
gemein, dass sie mehr zur Unterhaltung geschrieben 
scheinen, als wissenschaftliches Interesse beanspruchen.
Allerdings trägt Geib’s Arbeit weit mehr rein historische 
Elemente in sich als die der beiden andern, wo das 
poetische wieder mehr hervortritt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeip®8®*



NEUE JENA1SCHE
ALEGEMEOE LITERATUR-ZEITUNG.
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Sagenkunde.
ibersicht der die Sage und das Märchen betref
fenden Schriften aus den letzten acht Jahren.

(Fortsetzung aus Nr. 215.)

Kiefer’s Werk ist nach den Städten geordnet und be
ginnt vom Zuydersee und schliesst mit Basel. Im Ganzen 
enthält diese Sammlung 172 verschiedene Sagen, deren 
erste die von der versunkenen Stadt Stavoren (S. 1 f.) 
ist, welche nach zwei Versionen auch Wolf, Niederl. 
Sagen S. 30 31, erzählt, wo aber beidemal d’e Episode 
mit dem in einem Fische wieder gefundenen Ringe, ein 
Pendant zu dem Ringe des Polykrates, fehlt, welche sich 
in der poetischen Behandlung derselben Sage von Wetzel 
(in d. Braga. Bd. V, S. 85 f.) findet, und auch in der Sage 
von der stolzen Weitmoserin (b. Massmann, d. Unters- 
berg. S. 87) wiederkehrt. Die Sage von den zwei feind
lichen Brüdern kommt zweimal bei Kiefer vor, nämlich 
erstlich zu Bornhofen, wo aber einer durch den andern 
getödtet wird (S. 119), und dann die bekannte von den 
Schlössern Sternberg und Liebenstein, nach der sich 
zwei Btüder eines Mädchens wegen entzweien, als sie 
aber deren Unwürdigkeit erkennen, sich wieder ver- 
sö nen (S. 122), Eine ähnliche Sage findet sich bei 

ettau und Temme: Die Volkssagen Ostpreussens 
u. s. w. (S. 219) von den alten Schlössern Papovi und 
Lippinken .m Culmer Lande, und zwei von der Burg 
Plankemwart und den Schlössern Kronegk und Lich- 

tei* ®*e'ersc^en Volkssagen. Sechstes Floss.
J angemerkt, und der gelehrte Hammer Purg- 

wo 1 ’n Steiermärk- Zeitschr. N. F. Bd. VI, H. 2. 
102 I. den Ursprung der letztem Sage näher abge- 

handelt. Die Siegfriedssage hat Hr. Kiefer zerspalten 
und ihren ersten Theil bei der 
den andern unter Worms (S 14S A 
merke hierzu, dass über den Ur. e,rza i ,t; ^e'
brecht in den Jahrb. d. Berlin ^selben Giese- 
S. 203 f„ und v. der Hagen über . Bd' "; 
selben in Indien gehandelt hat 
übrigen Sagen sind so bekannt und so oft erz^lt un(1 
besprochen, dass weitere Untersuchungen unnöthig 
scheinen. Nur bemerke ich noch, dass Reumont 
nicht der Verf. aller der von ihm mitgetheilten Sagen 
ist, sondern nur von 28 unter 52, da die übrigen von 
A. T. Beer, F. Steinmann, H. Püttmann, E, Weyden. 
Alex. Reumont, A. Schreiber, M. Friedheim, R. Vogt/ 

W. Weitz, A. L. Grimm und G. Pfarrius beigesteuert 
worden sind. Die Geibsche Sammlung endlich enthält 
80 Sagen, die zugleich viel weitläufiger erzählt sind, 
wie die übrigen, allein wie sie im Äussern schon der 
Kiefer’schen Sammlung nachsteht, so werden beide von 
der wirklich prächtigen Ausführung des Reumont’schen 
Werkes übertroffen , welches auch das feinste Boudoir 
zieren dürfte.

Als Specialsammlungen von einzelnen Städtesagen 
könnten wir nennen:

38. Kölns Legenden, Sagen, Geschichten nebst Volks
liedern, Schwänken, Anekdoten, Sprüchwörtern 
u. s. w. Unter Mitwirkung Mehrer herausgegeben 
von E. Weyden. Vier Hefte. Köln, Tonger. 1839 
—40. 8. 20 Ngr.

39. Schlesischer Sagen-, Historien- und Legenden
schatz. Herausgegeben v. H. Goedsche. Vier Hefte. 
Meissen, Gödsche. 1839—40. 8. 1 Thlr.

40. Einige Aachener Volkssagen in Versen und Prosa. 
X on A. J. Flecken. Mit einem Vorwort des königl. 
preuss. Obersten v. Schepeler, Aachen, Hansen. 
1842. 8. 5 Ngr.

allein die ersten beiden trefflichen Sammlungen haben 
wir schon in den Hall. Jahrb. a. a. O. besprochen, und 
die letzte, welche nur vier Sagen in Prosa enthält, 15 
aber in Versen, würden wir als gehörig zur Klasse der 
Gedichte und Balladensammlungen, die eigentlich für den 
wissenschaftlichen Sagenforscher durchaus gar keinen 
Werth haben, deshalb auch gar nicht erwähnen, wenn 
nicht (S. 46 f.) die Sage von dem Bachkalb (Baa oder 
Bachkauf'), welches Abends den Leuten aufzuhocken 
pflegte, mitgetheilt wäre, welches zum Grunde liegt 
einem Aachener Volksliede, das, weil es wie das Ori
ginal von Goethe’s berühmten Erlkönig aussieht, hier 
seinen Platz finden mag, wie es uns Firmenich in sei
nem trefflichen Buche: „Germaniens Völkerstimmen“ 
(Lief. 7, S. 488), mitgetheilt hat:

We patscht esu spieh dörch Ren en Wenk?
Et es ene Vadder met si Kenk-,
Et Jöngsche helt an der Vadder sich faas, 
Et hat völ Schloff en es ganz naass.

„Och Vadder — och Vadder, bliev dah märr ens stob, 
Ich zedder en rasel, ich kan net mieh goh!
Hürsch Du dan net das Kettegeross?
Ich gläuv, et Bakauv es egen Stross.“
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„„Ich kick att, wat ich kicke kan, 
Do henge steeht der Tiiteman““

„Och Vadder — och Vadder, wie bevt mich et Hatz 
Nun stipt et de Maul op en schwenkt met der Statz 
Ich sihd sing fürige Oge ganz klor
Et es et Bakauv — et es em förwohr!“

„„Schwig stell doch, du mags dich märr selver bang, 
Für send jo bau heem, et duhrt net mieh lang!““

„Och Vadder — nun streckt et de Klauen att us, 
Ojömich! ogei! — der Ohm geeht mich us!
Ich kan net mieh goh, ich ben ganz stiev, 
Et Bakauv, — et Bakauv setzt mich opge Liev!“

„„Schwig stell, ich krieg dich opgen Aerm, 
Dan hast du auch die Köppche wärm““

Der Vadder leif en zauet sich gau
Et Jöngsche open Aerm he hau — 
Et Bakauv hau em zwor net gepackt, 
Märr et Jöngsche hau — egen Bocks gek... t.

41. Die lieblichsten Sagen und Bilder aus Süddeutsch  
land. Dargestellt von Ad. Frauenlob. Ulm, Seitz. 
1843. 12. 5 Ngr.

*

*) Andere ähnliche Sagen gibt Götzinger, Deutsche Dichter 
(2. Aufl.) Bd. I, S. 206. Über die Sage selbst s. Schmidt, Taschenb. 
deutsch. Romanz. 8. 24 f. und Würtemb. Jahrb. Bd. III, S. 275.

Diese aus Prosa und Versen (von andern Dichtern, 
z. B. Schwab) bestehende Sammlung, darf auf wissen
schaftliches Interesse nicht rechnen, da sie eben nur 
zur Unterhaltung, und zwar zur wohlfeilsten bestimmt 
scheint. Sie enthält sieben Sagen aus Baden und den 
Rheingegenden, 14 aus Würtemberg, Hohenzollern und 
dem Neckar, sieben aus Baiern, Franken und den Main
gegenden und fünf aus Österreich und der Donau.

42. Alemannische Volkssagen, Geschichten und Mär
chen. Gesammelt und neu erzählt von B. Binder. 
Zwei Bände. Stuttgart, Cast. 1842—43. Gr. 8. 
2 Thlr.

Der Verf. hat diese Sagen in novellistischer Form 
mitgetheilt, und schon die Länge der einzelnen beweist, 
dass er der Phantasie völlig freien Spielraum gelassen, 
und also den eigentlichen Stoff ganz nach Belieben ver
arbeitet hat. Der erste Band umfasst sieben Sagen: 
Das Mädchen vom See, der schwarze Brunnen, Bru
der Eckhardt, der Todtenkopf, das Nebelmännlein, die 
Gründung des Klosters Schörthal und das Grabmal auf 
Castell, der zweite den höllischen Schuss, die Zerstö
rung von Hohenkrähen, die Brüder von Geroldseck, 
Falkenstein, die neue Weibertreue (Pendant zu den 
Weibern von Weinsberg*)  und des Bastards Rache. 
Sie sind sämmtlich sehr gut erzählt, am interessante
sten aber der schwarze Brunnen, wo die Geschichte 

von dem Galgenmännlein, das man immer nur für we
niger verkaufen kann, als man es eingehandelt hat, er
zählt wird. Druck und Papier siud zu loben. Über 
Österreich haben wir

43. Die Volkssagen des Kaiserstaates Österreich, ge
sammelt von L. Bechstein. Leipzig, 1840—41. 8. 

bereits in d. Hall. Jahrb. a. a. 0. besprochen, daher 
können wir hier nur erwähnen

44. Volksmärchen, Sagen und denkwürdige Ge
schichten aus der Vorzeit Mährens. Eine Samm
lung interessanter Erzählungen als Beitrag zu Griems 
(sic!) und Tiecks Volksmärchen. Brünn und 01- 
mütz, Gastl. 1819. 8.

Diese Sammlung enthält im Ganzen nur zehn recht 
gut erzählte Sagen, darunter aber vier sehr umfang
reiche , nämlich Nr. 1 die Sagen von H. Cyrillus (S. 1 f), 
verschiedene Schwänke von Seehirten Nr. 7 (S. 125 f.), 
und die zwei Märchen von drei verwunschenen Jung
frauen am Maideiberge Nr. 8 (S. 172 f.) und von dem 
Schäfer und Schäflein oder den Ruinen von Blacsko 
Nr. 9 (S. 222 f.).

45. Erzählungen und Volkssagen aus den Tagen der 
Vorzeit von dem Erzherzogthume Österreich ob 
der Enns und dem Herzogthume Salzburg. Zwei 
Bände. Linz, Huemer. 1834—35. 8. 15 Ngr.

Diese Sammlung enthält nicht blosse Sagen, sondern 
auch einzelne historische Miscellen und Anekdoten, 
wie von der Eröffnung der ersten Eisenbahn in Öster
reich und dergl. Jedes Bändchen hat dieselbe Ordnung 
der einzelnen Sagen nach der Stadt Linz und seinen 
Umgebungen, dem Mühlkreise, dem Traunkreise, dem 
Hausruckkreise, dem Innkreise und dem Herzogthume 
Salzburg, dem zweiten Theile sind noch einige Schil
derungen berühmter Leute u. s. w. angehängt. Hieraus 
ergibt sich schon von selbst, was der Werth des Buchs 
sein kann.. Indessen findet man doch manches Inter
essante, wie z. B. Th. II, S. 17, die Erklärung des 
deutschen Sprich worts: „Hier liegt der Hund begraben“ 
nach einer wirklichen Begebenheit zu St. Veit gegeben 
wird, obgleich Bechstein im Sagenscb. d. Thüring. Land. 
Bd. II, S. 1^3 f. berichtet, dass sich dasselbe aus Win
terstein am Fusse des Inselberges herschreibe. Druck 
und Papier sind schlecht, unter aller Kritik das beige
gebene Bild des Raths zu Braunau Hans Staininger

1570) mit seinem bis auf die Füsse herabhängenden 
Barte. Als treffliche Ergänzung der hierin Bd. I, S. 107 f. 
mitgelheilten Sagen über den Salzburger Untersberg 
mag angeführt werden

46- Baierische Sagen, mitgetheilt und geschichtlich 
beleuchtet von H. F. Massmann. Erster Band. Mün
chen, Lindauer. 1831. 8. 7’/a Ngr.

Dieses Bändchen, das auch als zweiten Titel: „Der 
Untersberg bei Salzburg“ führt, enthält erstlich eine 
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historisch genaue Untersuchung und Vergleichung der 
über den Berg vorhandenen Sagen, wie man sie von 
einem so gelehrten Manne, wie Hr. Massmann ist, er
warten kann, dann aber (S. 42 — 84) den Abdruck des 
fl 59Q ,Iksbuchs von dem Besuche des Lazarus Aizner 

/0 im Untersberg, und als Anhang die Sagen vom 
wtinoser und dem Untergange seines Geschlechtes 

(S. 85 f.) und dem König Watzmann (S. 87 f.).
47. Steierische Volkssagen oder von der Mur. Lusti

ges aus Ober- und Freundliches aus Untersteier. 
Zwei Bände oder 12 Flosse. Grätz, Ludewig. 
(1841). 12. 3 Thlr.

Dieses Weik, welches seiner Einrichtung nach eher 
Taschenbuche ähnlich sieht, gehört nur seiner 

° ' e, e yeSen hierher, denn die ersten beiden
enthalten komische Erzählungen, Anekdoten, Räthsel, 

ie^ei ”, ie. ’’ Von denen einige sogar auf Steier- 
ma5 »ai einen Bezug haben. Die folgenden Hefte 

G1 en* 1 ^anzen ziemlich gut erzählten Volks- 
ne^F 1° °lni V°n ^l”* s°4en eln, welche während ei- 

a i1/ au^ der ^ur un4 Drau von einem alten Flös- 
1 ej^h lt wer4en. Dergleichen Sagen enthalten Heft 3 

3e 4, Heft 5—6. 3, Heft 7 und 8 je 2, ebenso 
Helt 9, Heft 10 hat deren 4, Heft 11, 3 u. Heft 12, 2. 
Binzelne sind recht interessant, so in Heft 9, die Ge
schichte vom Doctor Eisenschmidt und die Geschichte 
vom faulen Peter und in Hef'. 12 von der Veronika 
Gräfin von Lilli. Das Äussere des Buchs ist sehr an
ständig, jedes Heft mit einer Lithographie und zwar 
Heft 1 und 2 mit den colorirten Abbildungen eines 
Steiermärkers und einer Steiermärkerin in der Natio
naltracht versehen. Aus dem übrigen Deutschland ha- 
”e4SWD’ n°C^ anzu^bren:

Die italienische Sage b. Lyser, AbendL 1001 Nacht Bd. I,
S. 14 f. Vieles b. Grimm, Deutsche Mythol. S. 250 f.; Le Roux
de Lincy, Le livre des prov. fran?. T. II, p. 28; Grimm, Kinder
märchen Bd. III, S. 161 f. 228. Bekanntlich hatBoz (Dickens) diese
Sage neuerdings in seinem Märchen, „Das Heimchen auf demHeerd ,
ebenfalls theilweise behandelt.

HpJ6 * SaSen des Rhöngebirges und des Grabfeldes, 
«r ™UsSeSeben von L. Bechstein. Würzburg, Voigt 

Der Ä V842- 8 *- 2 Thlr. 10 Ngr.
Sagenschatzes ^i hler?Bt zuSleich den ersten Theil des 
Nachfolgern wir • * rankenlandes publicirt, dessen 
«ns darin nad! Be©ierde entgegensehen. Er theilt 
Ursagen des Franken! varausSeschickten Einleitung 10 
und 105 aus dem cTi 70 aus dem RhönSebir&e 
kommen mit solchen* üb -e mit Mebre derselben 
zu nennenden thüringischen^’ er seinen §Ieich 
so (S. 86 f.) die lächerlichen ^«bereits erzählt hat, 
von Ditges auf der hohen Rhön Einw?hner
Albernheiten der Wasunger und Tim ^^sern, mit den 
^ogthum Sachsen-Meiningen (Bd. nn ^4 
<S- f.) die Sage von der Jungfajj K10 “"d

er uns (Bd. III, S. 130 f.) bereks “ ‘ “ P ’ 
ne“ ™%etheUt hatte Da zwei Vanaüo-

er Sa§enschatz und die Sagenkreise «u. <tu~
V0'l L' ßec'^- 

4 Thlr. 10 ^lldbnr8hause“' Kesselring, I838. 8 

bereits von mir in den Hall. Jahrbb. sein verdientes 
Lob erhalten hat, und

50. Anhalts Sagen, Märchen und Legenden. Gesam
melt und herausgegeben von Fr. Stahmann und L. 
Zllllich. Bernburg, Gröning. 1844. 8. 20 Ngr. 

zwar 101 Sagen enthalten, aber weil diese grössten- 
theils in gebundener Rede abgefasst sind, unserm Plane 
nach hier keine Stelle finden können, so wenden wir 
uns gleich zu:

51. Volkssagen aus dem Orlagau, nebst Belehrungen 
aus dem Sagenreiche, mitgetheilt von W. Börner. 
Altenburg, Helbig. 1838. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Der Verf. hätte den Umfang dieses Buches beiwei
tem beschränken können, wenn er die langweilige Ein
kleidung (S. 1 — 30) weggelassen und überhaupt ohne 
Raisonnement die einzelnen Sagen an einander gereiht 
hätte. Es sind derselben im Ganzen neun, unter denen 
jedoch die interessantesten sind die aus mehren ein
zelnen Zügen zusammengestellten Sagen über die Perch- 
tha, die Königin der Heimchen, bekanntlich aus der 
Sage von Bertha der Spinnerin *) gebildet, und der Sa
genkreis über die Wald- oder Massweibchen, jedoch 
sind auch die Schicksale des berühmten Bauers Kresse 
aus den Zeiten des 30jährigen Krieges, der bekanntlich 
durch die passauer Kunst hieb- und schussfest war, 
und die Futtermännchen recht anziehend und überhaupt 
das ganze Buch eine wahre Fundgrube der abergläu
bischen Meinungen Deutschlands über die den Men
schen gewogenen geheimnissvollen Wesen, welche ge
hegt und geachtet, Segen bringen, geringgeschätzt und 
verspottet, Rache nehmen. Leider ist das Äussere des 
Buches unter aller Kritik.

52. Die Sagen der Stadt Leipzig. Nach geschicht
lichen Überlieferungen mitgetheilt von F. Backhaus. 
Leipzig. Hunger. 1844. 8. 1 Thlr.

Der Verf. theilt uns hier in den Sagen von der hei
ligen Brücke, dem Ritterlahn, dem Brautwehr, dem 
Ritter Georg, Lieschen’s Büschen und Poniatowsky oder 
die Elster sehr hübsch erzählte Novellen aus Leipzigs 
Sagengeschichte mit, die allerdings schon ihrer Form 
nach keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth 
machen dürften, dagegen aber eine sehr unterhaltende 
und spannende Lectüre darbieten. Wir wenden uns 
nun zu den untrennbaren:

53. Deutsche Märchen und Sagen. Gesammelt uni 
mit Anmerkungen begleitet herausgegeben von 
J. W. Wolf. Mit drei Kupfern. Leipzig, Brockhaus. 
1845. Gr. 8. 3 Thlr.
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54. Niederländische Sagen. Gesammelt und mit An

merkungen begleitet herausgegeben von J. IV. Wolf. 
Mit einem Kupfer. Leipzig, Brockhaus. 1844. Gr. 8. 
3 Thlr.

In diesen beiden Sammlungen begrüssen wir nun 
aber nicht blos die umfangreichsten (die deutschen Sa
gen enthalten 40 Märchen und 438 Sagen, die nieder
ländischen gar 585), sondern auch ohne Zweifel die 
besten dieser ganzen Übersicht, haben sie beide aber 
zusammenstellen zu müssen geglaubt, weil den deut
schen Sagen eigentlich dieser Titel nur im allerweite
sten Sinne zukon.mt, da auch sie sich grösstenteils 
auf Holland, Friessland und die Niederlande beziehen, 
aus dem eigentlichen Deutschland die allerwenig
sten herstammen. Der Verf. hat seine Sagen, die alle 
vortrefflich erzählt sind, theils dem Munde des Vol
kes entnommen, theils niederdeutschen Chroniken, theils 
alten Legendenbüchern, wie dem Cäsarius von Heister
bach, Thomas von Cantimpre u. s. w. Gregor’s des 
Grossen Dialogen, den Formicaring Nider’s, die Pre
digtsammlungen Herolt’s u. A. dagegen hat er unbe
nutzt gelassen trotz des unendlich reichen Materials, 
welches sie für Sagensammlungen enthalten, ebenso 
die alten Marienlegenden, den Malleus maleficarum 
konnte er angeblich nicht erhalten, doch mussten ihm 
dafür Del Rio’s Disquisitiones magicae aushelfen. Über
haupt hätte er noch eine Unmasse von Materialien 
aus den über Zauberei und Hexen handelnden Schrif
ten des 16. und 17. Jahrhunderta schöpfen können, 
allein einestheils hat er an sich schon eine so 
reiche Sammlung über alle -Fächer des Aberglau
bens sich verbreitender Notizen angelegt, dass man 
ihm nur für diese Zusammenstellung dankbar sein 
kann, theils würde der Umfang des Buches ungebühr
lich erweitert worden sein. Am Ende jedes Bandes 
hat Hr. Wolf gelehrte Anmerkungen beigefügt, unter 
denen sich in den Niederländischen Sagen besonders 
seine Notizen über die Mahr und das Wettermachen 
auszeichnen. Noch muss ich allerdings bedauernd hin
zufügen , dass Hrn. Wolf es nicht beigefallen ist, die 
allerdings ziemlich seltenen Werke des bekannten Prä
torius zu benutzen, weil in diesen gerade eine Unmasse 
von Material aufgehäuft und Manches enthalten ist, 
was anderwärts gar nicht vorkommt. Dass natürlich 
auch hier die beigegebenen Citate über die Quellen 
der einzelnen Sagen ungemein vermehrt werden kön
nen, will ich an einem Beispiele darthun. So theilt er 
in den Niederl. Sagen Nr. 344, S. 418 f. nach münd
licher Überlieferung die bekannte Sage von der Jung
frau Maria als Pförtnerin mit und fügt S. 697 in den 
Anmerkungen hinzu, dass dieselbe auch von Cäsarius 
von Heisterbach in den Dial. miracul. VII, 33 erwähnt 
werde, allein dieselbe Sage steht auch im Specul.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Ifciiiid in Jenn. 

exempl. Dist. VI, c. 64 und ist in zwei altfranzösischen 
Fabliaux (De la Sougreteine ou de la Segretaine qui 
devint /'ole au monde ou de la Soucretaine qui leset 
s’abaie que Nostre Dame i remist b. Meou, Nouv. Rec* 
de stabl. T. II, p. 154 sq. und in Prosa bei Legrand 
d’Aussy T. V, p. 79 sq., Nr. 2 als Fabl. d’une sacri- 
staine qui se sauva de son abbaye avec un komme., qui 
nostre dame fit Sottise in der Revue Suisse, T. II, p. 
249, s. die Heidelberg. Jahrbb. 1837, p. 690) bearbeitet. 
Nun wird von Hrn. Wolf die Sage nach der Abtei 
Pare des Dames bei Löwen verlegt, bei Cäsarius von 
Heisterbach und im Spee, exempl. wird gar kein Ort 
angegeben, dagegen versetzt Kaltenbaeck in den Ma
riensagen Oster. S. 41 f. die Begebenheit in ein Klo
ster auf der Traibotenstrasse zu Wien , und so könnte 
man noch manchen Pendant dazu finden, wenn es sich 
der Mühe verlohnte, übrigens hat E. v. Bülow in sei
ner Legendensammlung (Zur Nachfolge Christi [Leip
zig 1842]) als Nr. 11 die ungetreue Gottesbraut gleich
falls bearbeitet. Das Äussere des Buches ist so, wie 
man es von der Brockhaus’schen Officin gewohnt ist. 
Noch bemerke ich, dass mir nur dem Namen nach be
kannt sind: M. v. Plönnies (Gattin des genannten Wolf), 
Die Sagen Belgiens. Köln, Eisen. 1846. 16. und Oct. 
Delepierre, Old Franders or populär, traditions and 
legends of Bclgium. London 1845. II. 8. Nachdem 
wir jetzt die Europa betreffenden Sagensammlungen 
beschaut haben, bleiben uns noch einige aussereuropäi
sche übrig, die wir ganz kurz hier betrachten wollen. 
Darunter stehen die jüdischen Sagen mit Recht oben 
an. Wir stellen sie daher sogleich zusammen:

55. Heimann Hurwitzen’s Sagen der Ebräer. Aus 
den Schriften der alten ebräischen Weisen. Mit 
nachgewiesenen Stellen, wo solche im Talmud und 
in den Midraschim zu finden sind, mit mehren neu 
hinzugekommenen Erzählungen und mit einer Ein
leitung versehen von Neuburger und Obermeister. 
Leipzig, 1826, 1828, 1844. 8. , .

56. Das Buch der Sagen und Legenden Jüdischer !j 
Vorzeit. Nach den Quellen bearbeitet, nebst An-„r 
merkungen und Erläuterungen, von Abr. M. Tend-* 
lau. Stuttgart, Cast. 1842. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

57. Sagendichtungen, aus der Midraschliteratur ent
nommen und in neuhebräischen Dichtungen verar
beitet, von V. B. Schönfeld. Ofen. Universitäts
buchdruckerei. 1841. 8.

58. Hundert und ein Sabbath. Oder Geschichten und 
Sagen des israelitischen Volkes, von H. Schiff. Erstes 
Bändchen. Leipzig, Fleischer. 1842. 8. 22/2 Ngr.

59. Proben neuhebräischer Poesie in deutschen Nach
bildungen von L. Krafft. Erstes Bändchen. Ans
bach. (Erlangen, Enke.) 1839. Gr. 12. 25 Ngr.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A, liroclihaus in Ij ei



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. J|£ 217. 10- September 1846.

Sagenkunde.
Übersicht der die Sage und das Märchen betref
fenden Schriften aus den letzten acht Jahren.

(Schluss aus Nr 216.)
j^ie Juden haben ein Sagenbuch, Sepher Ha Maa- 
siot, welches man gewöhnlich dem Nissim Ben Jakob, 
einem dei Schüler Hai Gaon’s und Lehrer des Alfasi, 
zuschreibt (s. de Rossi. T. II, p. 79), von Reifmann im 
Orient 1843, Lit. Bl. S. 617 dagegen einem andern 
Nissim, dem Enkel des Ascher Ben Meschullan, zuge- 
theilt wird. Dieses ist unendlich oft gedruckt (s. Wolf, 
Bibl. Hebr. V. II, p. 1360, Nr. 395 [Frankf. a. M. 1683. 
^•])> *n jüdisch-deutscher Sprache geschrieben und theil
weise von Chr. Helvicus (Jüdische Historien oder tal- 
mudische rabbinische wunderbarliche Legenden [Giess. 
1612. 8.] 2 Thle.) übersetzt und enthält Sagen und Ge
schichten aus der Gemara, Babboth und dem Maseh 
Musar, einer ähnlichen Legendensammlung u. s. w. in 
Prosa. Später sind freilich eine Menge ähnlich betitel
ter Bücher herausgekommen, allein diese differiren fast 
alle, wenn ihnen im Ganzen auch jenes ältere zum 
Grunde liegt. Nun hat die neuere Zeit mehre jüdische 
Gelehrte auf denselben Gedanken gebracht, die im Tal
mud vorhandenen Sagen und Parabeln, die grössten- 
theils einen hohen poetischen Werth haben, zu sammeln 
und zu bearbeiten, und dergleichen hat uns, Veit’s Le- 
genden aus dem Talmud (in Mund’s Dioscuren [Berlin 
18 j (. II) nicht zu erwähnen, denn Hhrwitz 72 in 
Piosa, endlau 42 in Versen, eine ziemlich gleiche 
A®zal _ *a 1 Und Schönfeld 46, zu denen noch seine 

1SC ? Bearbeitung der Sage von Mirjam 
bat Nechtam nach den i m i i v J j, iwumsni» p v . Buchern der Makkabaer unddem Midrasch Leha in ann r t ,i i- „ ' Stanzen folgt, eine sehr
§ S D" Sagenforecher wird

'1 den Wr“r zn Ilza'1* von Sagen entdecken, d,e .hm den M eg zu ..e„en Ansichte^ fiber die Ent. 
Stellung anscheinend weit späterer Mythen zeigen dürf
te«. wenn es ihm auch schon der Sicherheit und Ge
ekelt wegen gewissi lieber gewesen wäre, dass sie 

in Prosa geschrieben waren. So steht z ß dic 
des Phaedrus (H, 2) von dem bejahrten Mann 

im ä Sci|ieii zwei Geliebten nicht etwa blos bereits 
® AsOp ,ed CoraiS' ,ir. 102) und den netiendeckten 
abelp (jes ßabrius (Nr. 162 in dei Ausgabe von Bois- 
Onnade p. 48 sq.), sondern auch im Talmud, Tract. 

Baba Kama (fol. 60). Sie ist auch in der persischen 
und türkischen Übersetzung des Bidpai (bei Loiseleur, 
Destongchamps, Les Ml jours. [Paris 1838] A. p. 52 sq.) 
zu finden und später oft bearbeitet worden (s. Robert, 
Fabl. inedit. d. XII, XIII et XIV, 5. T. I, p. 74). Was 
endlich Schiff’s Werk anlangt, so hat derselbe erst in 
drei Briefen einen Roman ersonnen, worin er das heu
tige Leben der Juden, wie es sich aus dem vorigen 
Jahrhundert entwickelt hat, darstellt und in den Sab- 
bathen- oder Sagengruppen das Resultat und die Be
lege dazu geliefert. Der erste Sabbath enthält nach 
einer Einleitung über die Weisheit und Poesie des Tal
mud in poetischer Bearbeitung die Begebenheiten Alexan
ders des Grossen, wie sie der Talmud erzählt, der 
zweite eine Novelle, das Tollhaus, aus jüdischen Mär
chen des vorigen Jahrhunderts genommen, und die Ge
schichte des Abba Chilkia, der dritte eine Fortsetzung 
der Novelle mit Einflechtung anderer Märchen, wie der 
von Salomon u. s. w., der vierte bis sechste erzählt 
eine wahre Geschichte des 17. Jahrh. : ,,Simon Abeles“ 
betitelt, und der siebente endlich eine talmudische Sage 
von Josef Mokir Sabbat. Möge der Verf. sein Unter
nehmen (101 Sabbath) bald vollenden. Das Äussere 
sämmtlicher Bücher (mit Ausnahme von 54) verdient 
alles Lob. Mit diesen Arbeiten steht schon dem Titel 
nach in Verbindung:

60. Biblische Legenden der Muselmänner. Aus ara
bischen Quellen zusammen getragen und mit jüdi
schen Sagen verglichen von G. Weil. Frankfurt a. M., 
Literarische Anstalt. 1845. 8. 1 Thlr. 12’/2 Ngr.

Wir erhalten in diesem Werkchen eine Arbeit, die 
gewissermassen noch für eine Ergänzung des von dem
selben ausgezeichneten Gelehrten gelieferten Leben 
Mohammed’s gelten kann. Es betreffen dieselben durch
weg die Traditionen des A. T. mit Ausnahme der letz
ten und haben noch durch die genaue Vergleichung 
der rabbinischen Traditionen einen sehr erhöhten Werth 
bekommen. Sie betreffen Adam, Nar Hud und Salih. 
Henoch oder Idris, Abraham, Joseph, Moses und Aron, 
Samuel Saul und David, Salomon und die Königin von 
Saba, und Johannes, Maria und Christus. Von dem 
früher erschienenen bekannten Werke Hammer’s, Ro
senöl, unterscheidet sich diese Sammlung besonders 
dadurch, dass jenes in Versen, das vorliegende in Prosa 
abgefasst ist, besonders aber dadurch, weil die Sagen 
des vorliegenden, einige Ausschmückungen abgerech-
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net, fast gänzlich von Mohammed selbst herstammen, 
während im Rosenöl weit spätere Mythen mitgetheilt 
sind. Es wäre daher zu wünschen, wenn Hr. Weil 
bald eine Sammlung ähnlicher Legenden folgen lassen 
wollte, wie bereits Perron im Magazin für die Litera
tur des Auslands 1842, Nr. 130—134 und 1843, Nr. 58 
—60 dergleichen mitgetheilt hat. Zu Henoch (S. 62) 
bemerke ich noch, dass ich in meiner Sage vom ewi
gen Juden S. 2 u. 42 mehre Traditionen über ihn ge
sammelt habe, wozu ich hier noch Herbelot T. II, p. 435 
(Bd. III, S. 118 d. A.) und Sichard, Le Hore de Henoch 
sur Vamitie trad. de VHebreu. [Paris 1838] p. 21—40 
füge. S. 67 führt Hr. Weil eine Stelle aus Midrasch 
fol. 12 von den neun Menschen, die lebendig ins Para
dies gekommen seien, an: ich setze zur Vergleichung 
Seder Olam rabah (ed. Amstel.) c. 1, die deutsche 
Übersetzung des hebräischen Originals hierher, wo es 
heisst: „Sieben Menschen füllten die ganze Welt aus, 
nämlich: der erste Mensch, Methusalem, Sem, Jakob, 
Amram, Achia der Silonite und Elias; letzterer lebt 
noch,“ woraus sich zugleich ergibt, wie die Juden Recht 
haben, wenn sie sich durch Verdrehung ihrer Mythen 
vom Elias die Veranlassung zur Entstehung der Sage 
vom ewigen Juden vindiciren. — Das Äussere des 
Buches ist splendid.

61. Sagen der nordamerikanischen Indianer. Mit 
einer coloriten Abbildung. Altenburg, Helbig. 
1837. 8. 20 Ngr.

Wir erhalten in diesem Buche einen Theil der Sa
gen, welche James Athearn Jones in seinen Traditions 
of the North- American Indians (Lond- 1830. 8.) als 
Ergebniss seiner Jugenderinnerungen — denn er hatte 
unter den Indianern gelebt — zusammengestellt hatte, 
recht gut ins Deutsche übersetzt, und zu beklagen ist 
es wahrhaft, dass der Herausgeber sein Versprechen, 
diesen 15 noch die übrigen folgen zu lassen, nicht er
füllt hat, da uns die phantasiereichen und tiefgefühl
vollen Mythen recht sehr nach mehren begierig machen. 
Überhaupt ist über alle diese nordamerikanischen Sa
gen ein eigener Zauber verbreitet und diesen tragen 
auch die an sich , welche neuerlich der gewandte Fr. 
Gerstäcker in seinen Wilden Scenen in Wald und Prä
rie; Aus dem Englischen des T. Ch. Fenow Hoffmann 
(Dresden und Leipzig, 1845. 8.) und das Magaz. f. d. 
Lit. d. Ausl. 1844, Nr. 43 , 46 u. 89 aus Schoolcraft 
Algir Researches mitgetheilt hat.

Ehe wir nun aber unsere Übersicht schliessen, 
wollen wir noch mit einigen Worten der Schriften ge
denken, die sich über das Feenwesen verbreiten, vor
her aber noch zwei Bücher anführen, welche gewisser
massen die Grenzlinien zwischen Märchen und Sagen 
bilden, obgleich der Titel derselben nur die erste Klasse 
zu betreffen scheint. Diese sind:

62. Märchensaal. Märchen aller Völker für Jung 
und Alt. Gesammelt, übersetzt und herausgege

ben von H. Kletke. Drei Bände. Berlin, Reima- 
rus. 1845. Gr. 8. 4 Thlr. 15 Ngr.

63. Deutsches Märchenbuch. Herausgegeben von L. 
Bechstein. Mit einer colorirten Abbildung. Leip
zig, Wigand. 1835. 8. 10 Ngr.

Aus dem Titel des ersten Werkes ergibt sich schon 
seine Tendenz; es soll mit besonderer Berücksichtigung 
der Jugend ein verjüngtes Cabinet des Fees sein, dabei 
aber lauter echte Märchen der verschiedensten Natio
nen enthalten. So enthält der erste Band 27 italieni
sche Märchen , von denen 9 aus Strapparola’s Piace- 
volissime Notte und zwar mit Ausnahme eines einzigen 
nach Schmidt s Übersetzung, die übrigen aus dem Pen- 
tamerone des Neapolitaners Basile, von welchem H. 
Kletke das nahe bevorstehende Herauskommen einer 
Übersetzung durch H. Liebrecht ankündigt. Von den 
französischen Märchen gehören 5 Perrault, 8 derMad. 
d’Aulnoy, eins der Madam. L’Heritier, ebenso eins den 
Nouv. Cont. des Fees (Cab. d. Fees, Bd. XXXI) und 
eins den Ballades et chants popul. de la. Provence (Pa
ris 1826) an. Der zweite Band enthält 6 ungarische 
Märchen aus den Sammlungen von Gaal (Märchen der 
Magyaren [Wien 1822. 8.]) undMailäth, ein croatisches 
(aus Vogl’s Erzählungen eines Grossmütterchens [Wien 
1840]), ein slavonisches (aus Vogl’s Volksmärchen; 
ebend. 1837. 8.), 5 esthnische (aus dem Berl. Magaz. 
f. Ausl. 1843, Nr. 8, Ausflug nach Esthland [Meining. 
1830. 8.] und Kohl’s, die deutsch-russ. Ostseeprovinz. 
Bd. II), ein kosakisches (aus dem Berl. Mag. f. Ausl. 
1836, Nr. 71 u. 72), 5 russische (aus Glaser’s Ost und 
West [Prag 1837], Nr. 1 u. 2 u. Dietrich a. a. O), 
8 polnische (aus Woycicki’s obeng. W.), ein böhmi
sches (a. Gerle, Volksmärchen der Böhmen [Prag 1819. 
II. 8.]), 6 irische (aus den Irisch. Elfenmärchen, übers, 
v. d. Brüd. Grimm [Leipzig 1826. 8.; H. Kletke hat das 
engl. Original d. Fairy legends and Tradit. of the 
South of Ireland, Lond. 1825. 8., nie gesehen , sonst 
würde er nicht H. Knightley, p. 390, für den Verfasser 
halten , der bekanntlich der berühmte Crofton Croker 
ist] und Zeitschr. f. d. eleg. Welt, 1841, Nr. 129, und 
Morgenbl. 1810), zwei englische (aus Sabart Poptilar 
fairy tales. [Lond. s. a, 12.]), 2 shetländische (aus 
Knightley, Mythol. der Feen und Elfen, übers, v. Wolff 
[Weimar 1822. II. 8)? 3 dänische (aus Andersen’s Mär
chen und Erzähl, für Kind. [Braunschw. 1839] und 
Knightley), ein schwedisches (a. Arndt’s Märchen und 
Jugenderinner. [Berl. 1842]), ein norwegisches (aus 
Knightley), 35 deutsche (aus Grimm, Kindermärchen; 
Haupt’s Zeitschr. f. deutsch. Alterth. 1841, I, 1, n, 2, 
Runge’s Hinteri. Schriften, Bd. I, y- d. Hagen, Erzähl, 
und Märchen, Jung Stilling’s Jugendgeschicbten, Kuhn’s 
Märk. Sagen, Stöber’s Elsäss. Volksbüchlein [Strasb. 
1842], Schuhmacher’s Wien. Gcsellsch. 1833, I und III 
H. und Ziska’s Österr. Volksmärchen [Wien 1822], so
wie a. Bechstein’s Märchenbuch), 6 wendische (aus
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Haupt’s Volkslied, der Wenden [Grimma 1841—43. II. 
4.]) und ein vlämisches (a. d. Berl. Mag. f. Ausl. 1844, 
Nr. 46). Der dritte Band endlich umfasst 9 mongoli
sche Märchen (a. Bergmann’s Nomad. Streifereien 
u. d. Kalmücken [Riga 1804], Bd. I), 3 indische (aus 

lockhaus’ Übersetzung d. Märchens, des Somadeca 
ia^a [Leipzig 1843. II. 8) ein malayisches (a. d.

* 01genbl.); drei indische (aus Knightley), 31 morgen- 
iandische, d. h. arabisch-persische (aus Kisseh Khun, 

persische Erzähler [Berl. 1829], d. 1001 Tag, 
«• 1001 Nacht, d. Tutinameh, Buch des Kabus, a. La- 
zotte’s Fortsetzung d. 1001 Nacht, Hammer’s Rosenöl, 
Schlegel s Indischer Biblioth. und Berlin. Magaz. f. 
Ausl.), 2 amerikanische (a. d. Berl. Mag. f. Ausl. 1844, 
Nr. 89) und 1 afrikanische (ebendaher 1842, Nr. 19 u. 
20). l an sieht, dass Hr. Kletke ziemlich viel compi- 
hrt hat, allein ob auch gut, das ist sehr relativ. 
Manches ist viel zu lang, z. B. die Abenteuer Sind- 

a s 5 Aly Babas und Aladdin’s u. w.. die allerdings 
a stai e Bände füllen. Überhaupt ist nichts leich- 

idchtn^h61116 s<dcbe Arbeit ; denn Hr. Kletke hat sich 
., e en weit umgesehen, sondern genommen , was

V01 die Hand kam, was man deutlich genug aus 
,ei Seringen Anzahl der indischen Märchen bei ihm 

Sieht, die er doch gerade genug hätte vermehren kön
nen, wenn er sich die zahlreichen zu Calcutta heraus
gekommenen Sammlungen durchzusehen Zeit genommen 
hätte. Allein davon existirten keine deutschen Über
setzungen u. s. w.! Die beigegebenen literarischen 
Anmerkungen beziehen sich nur auf die Quellen, die 
er benutzt hat; für den wissenschaftlichen Forscher ist 
gar nichts Neues darin zu finden. Doch mag das Buch 
für Kinder eine recht angenehme Lectüre sein. Das 
_ us®eie 4es Buchs ist splendid und macht der Ver- 
aW HrnUtF a^e ^hre. Ein ganz anderes Buch ist 
dio cntwpd echsteift’s Sammlung, das sind Märchen, 
deutschen O ^^fflich nacherzählt oder den besten 
sich auf mÄ entleh“‘ Meiste stützt
Franken, Mehrest VberIieferUnS “ ThürinSen ul'd 
Liedersal) entnommen ^tSChen Gedicbten (Lassberg’s 
Sage (Schmidt von Jüte.| ancbes streift ins Gebiet der 
sich ein anerkennbares aber in allen sPricbt 
glücklichen Wahl des Stoff ’ aUS’ nicbt bi°S dev 
Darstellung, sodass dieseslfoh sondern auch in der 
?hen Kindermärchen an die Seit UnbedinSt den Grimm‘ 

um so mehr, als auch der ^gesteht werden kmm, 
beispiellos billige Preis das Buch ^aten Ausstattung 
deutscher Nation zu machen verdient einem Gemeingut

Endlich gehen wir noch zu den da« .
sprechende,, Werken über. Diese ^FeeBwe‘e» be'

63. lUustratinns of the Fmry Mytholonu or . ... । 
summer Ninkt 'n r ? a/ > Am-liwell i t Drem- Ed-

' London, Shakespeare Society. I845. g

64. Nordische Elfenmärchen und Lieder. Von II. Pütt
mann. Leipzig, Fr. Fleischer. 1844. Gr. 16. 22’4 Ngr.

65. Les Fees du Mögen - Age. Recherches sur leur 
orig ine, leur histoire et leurs attributs pour servir 
ä la connaissance de la Mythologie Gauloise par 
A. Maury. Paris, Ladrange. 1843. 8.

66. Die Feen in Europa. Eine historishh-archäolo
gische Monographie von H. Schreiber. Freiburg, 
Groos. 1842. 4.

Von diesen vier Werken sind Nr. 64 und 65 mehr 
theoretisch , Nr. 63 enthält die Documente des engli
schen Feenglaubens und Nr. 66 weist die Existenz des
selben auf alten Denkmälern nach. Betrachten wir da
her zuerst Hin. Püttmann’s Werk, so müssen wir be
sonders auf die von ihm S. 1—96 gegebene Einleitung 
aufmerksam machen, worin er eine Darstellung des 
nordischen Elfenwesens nach den Quellen gibt. Er be
spricht als Naturgeister .die altnordischen Alhar, und 
Duergar, wobei die Nornen und Valkyrien u. s. w. 
ihren Theil bekommen. Dann wendet er sich zu dem 
neuern Elfenglauben, wo denn natürlich die Elfen, 
Trollen genau besprochen werden. Hieran schliesst 
sich S. 138—158 eine ebenso gelehrte Abhandlung über 
die Hausgeister, die gewöhnlich Nissen genannt wer
den, um! Wassergeister, die in Meermännern (darunter 
der Strankarl) und Meerfrauen, Necks und Nixen zer» 
fallen. Die beigegebenen Dieder sind grösstentheils 
aus Nyerup’s und Afzelius’ Sammlungen der dänischen 
und schwedischen Volkslieder trefflich übertragen und 
das ganze Buch nicht blos ein ausgezeichneter Beitrag 
zur altgermanischen Mythologie, sondern auch eine 
ebenso belehrende, als unterhaltende Lectüre. Einen 
andern Weg hat Hr. Maury eingeschlagen. Er betrach
tet die Feen als Schutzgöttinnen der Menschen und 
führt ihren Ursprung weit hinein in das classische AI- 
terthum zurück und entwickelt ihre Existenz besonders 
in Frankreich und Grossbritannien aus dem alten Cel- 
tenthume, wobei er auch nicht vergisst, einige recht 
bedeutende Winke über die Verbreitung des Feenwe
sens in Deutschland hinzuwerfen. Allerdings hat er 
jedoch übersehen, wie nothwendig ein Rückblick auf 
den Orient gewesen wäre, dessen Feenglauben man 
nicht sowol in der 1001 Nacht und andern Märchen- 
sammlurgen, als besonders in dem persischen Romane 
vom Hatim Tai aus einander gesetzt findet. Wir ge
hen , da hier von dem trefflichen Werke Knightley’s 
über die Feen und Elfen zu sprechen nicht der Ort 
ist. zu Schreibens Abhandlung fort, von der wir bereits 
vorhin die Tendenz angedeutet haben. Er behandelt 
die ältesten Steindenkmale und die damit verbundenen 
Sagen, die er, wie Maury, allein den Gelten vindicirt, 
indem er die orientalischen Gins sowol von anderer 
Wirksamkeit, als auch Ursprung, wie die occidentah- 
schen Feen, betrachtet. Jene Denkmale theilt er in 
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Feenschlösser und Feenhütten, Feenspindeln und 
Schwungsteine, Feentänze und Feengärten und Feen
strassen, endlich in Feenhügel und Feenhöhlen. Dann 
fügt er noch spätere Monumente mit Abbildungen und 
Inschriften hinzu, die entweder von Fremden (Römern) 
selbst herrührten oder doch unter dem Einflüsse frem
der Sprache und Vorstellungen entstanden waren. Sie 
betreffen grösstentheils Schutzgottheiten, als da sind 
die Junonen, Parcen, Nymphae, Sulevae, Campestres, 
Mairae (die deutsche Maar), Matres, Matronae, Neha- 
lennia u. s. w. Alles ist mit grosser Gelehrsamkeit 
auseinandergesetzt und die Münzen und Inschriften 
genau copirt. Endlich haben wir noch das von Halli
well über die Quellen des Sommernachtstraums zu
sammengestellte Material über den altenglischen Feen
glauben zu erwähnen, welches ein in jeder Beziehung 
treffliches Werk ist. Er bietet darin erstlich einen kri
tischen Abdruck der altenglischen Ritterromane von 
Launfal und King Orfes, worin der schon bei Ritson 
Metrical Rom. T. I, p. 170 sq. und II, p. 248 sq. theil
weise lückenhaft und incorrect gegebene Text nach 
Handschriften ergänzt und verbessert wird; dann fol
gen ein altenglisches Gedicht, Thomas and the Fairy 
Queen, früher nur stückweise bekannt, und die hierher 
gehörigen Episoden aus den altenglischen Prosaroma
nen von Sir Gawen und Huon von Bordeaux und das 
berühmte Leben des bekannten Robin Gutgesell (p. 120 
sq.) nach Robin Goodfellow, His mad pranks and 
merry Jests, full of honest mirth and is a fit medicine 
for melancholy (Lond. 1628 und abgedruckt ibid. 1843. 
Percy Soc. 8.), welches unbedingt das wichtigsteDocument 
zum Verständniss derPerson Pucks im Sommernachtstraum 
ist, und durch eine noch ungedruckte Ballad of Robin Good
fellow (p.I55 sq.) und Ben Jonson’sPranks ofPuck (p. 165 
sq.) vervollständigt wird. Unter kleinern hierher gehö
rigen Stücken in Prosa und Versen, von denen jedoch 
der grösste Theil auch bereits von Ritson seinen Fairy 
Tales (Lond. 1831) einverleibt war, zeichnen wir noch 
aus dem Abdruck (p. 181 sq.) des The severalt noto- 
rious and lewd Cousonages of John West, and Alice 
West, falsely called the King and Queen of Fayries 
(Lond. 1613), das herrliche Gedicht Drayton’s Nymphi- 
dia (p. 195 sq.) und die Scenen (p. 237 sq.) aus Ran- 
dolph’s Amyntas or the Impossible Dowry (Oxforu 1640). 
Das Äussere des Buchs ist in jeder Beziehung vor
trefflich zu nennen und dem Inhalte ganz angemessen.

Dresden. Dr. Grüsse.

Theologie.
Der Protestantismus nach seiner geschichtlichen Ent

stehung, Begründung und Fortbildung, von Friedr. 
August Holzhausen, Dr. phil., Licentiat der Theologie 
an der Universität zu Göttingen und ordentliches Mit
glied der historisch-theologischen Gesellschaft zu 
Leipzig. Erster Band: Die geschichtliche Entstehung 
des Protestantismus. Leipzig, Brockhaus. 1846. Gr. 8.
2 Thlr.

4
In einer langen Vorrede wird über die kirchlichen Zu
stände des Protestantismus eine Reihe von Halbwahr
heiten aufgestellt, die bisweilen schädlicher werden 
als ganz unwahre Behauptungen, zumal wenn sie von 
sophistischen römisch-katholischen Polemikern als an
gebliche Zugeständnisse der protestantischen Kirche 
zur Herabsetzung derselben ausgebeutet werden. Da
hin gehört schon gewissermassen die Erklärung, es 
sei „seit der Reformation unter den protestantischen 
Schriftstellern kein einziger aufgetreten, welcher ein 
organisch-kirchliches System im vollen Sinne des Worts 
entwickelt hätte“ (S. XIII); dadurch sei der Protestan
tismus, seiner selbst unbewusst, einen Weg geführt 
worden, wie ihm die Umstände denselben gezeigt ha
ben; in Folge dessen habe sich nach dem Erwachen 
des innern geistigen Lebens und dessen Hinstreben 
nach einer naturgemässen positiven Gestaltung „als
bald die schwankende und unklare Stellung des Pro
testantismus an den Tag gelegt.“ Hierin liegt zwar 
etwas Wahres; das Ganze ist aber von der Voraus
setzung aus gesagt, als könne je eine organische Theo
rie eines ethischen Gemeinwesens der Praxis norm^e- 
bend vorauseilen, da es sich vielmehr immer umgekehrt 
verhält. Auch in der römischen Kirche ist die° Theo
rie Abbild der Wirklichkeit und auch keinesweges ein or
ganisch-kirchliches System im vollen Sinne des Worts 
zu Stande gekommen; in der protestantischen ist aber 
das kirchliche System nach dem Episcopalsystem und 
später nach dem Territorialsystem klar genug ent
wickelt worden, die kirchlichen Einrichtungen und ihre 
Theorien hatten auch nichts Unbestimmtes, wenn sie 
gleich ungenügend waren und daher zu neuen Ver
suchsbildungen aufforderten. Es wäre die Sache also 
umzukehren gewesen und hätte gesagt werden sollen: 
es gelang dem Protestantismus nicht, sich eine organi
sche Form zu geben, daher konnte es auch zu keiner 
organischen kirchlichen Theorie kommen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand, in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in Ijeipizig.
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T hcologic,
Der Protestantismus nach seiner geschichtlichen Ent

hebung, Begründung und Fortbildung, von Dr. phil. 
Friedr. August Holzhausen.

-wj (Schluss aus Nr. 217.)
och mein gehört hierher die Unterscheidung eines 

nega tven lotestantismus, der blos auf den Symbo- 
en, un eines positiven, welcher zwar die Grund- 
age er ymbole nicht verlasse, aber doch auf den 
^iwungselementen unserer Zeit ruhe (S. XXIV. XXVII ff. 
Kirch Was soB ersterer negiren? die römische 
letzt den Zeitgeist? Beide werden aber auch durch 

eren, den vom Verf. sogenannten positiven Prote- 
an Ismus, negirt, wenn er echt ist, den Fortschritt 
1 aber ersterer, des Verf. negativer Protestantismus, 

ebenso wenig negiren. Die Bezeichnungen von Posi
tiv und Negativ werden aber nur dann in angemesse
ner Weise gebraucht, wenn sie im Verhältniss zu ei
ner bestimmten Grösse, sei es eine Kraft oder ein ge
gebener Inhalt, sich entgegengesetzt verhalten.

Dem Verf. ist diese Unterscheidung aber so wich
tig, dass er von ihr aus als Hauptzweck dieses seines 
Werks angibt, „die positive Gestaltung des Protestan
tismus (al$ das Lebensprincip des neuern Europa) zu

ZU diesem Zwecke den Protestantismus 
ein neues8!?’ d*e Elemente’ welche in unserer Zeit für 
(S. XXV)• dcIlenthum bereit liegen, sich anzueignen“ 
sei , bezeuge a^r f?r Bildun» desselben die Zei? nahe 
chenthums.° Ersetzung des gegenwärtigen Kir- 
Protestantismus a^utschland entsprungen, müsse der 
seine Vollendung «4 hUlac^lst auch in Deutschland 
mitten in Europa gei 11 Überhaupt bilde,
Centrum, von welchem 5 die deutsche Nation das 
ten die Strahlen des Li*1]/611 höchsten Angelegenhei- 
ausgingen (S. VII), „als d Zu. den übrigen Völkern 
tung des europäischen Völk?\ Mittelpunkte der Gestal- 
bensten, heiligsten Interessen^/« nach Seinen erha- 
deutschen Nation „gelingen Wird es der
gion und Humanität sich neu .$e. der Reli-
wwd sie wieder zu der Herrlichkeit dann
das c"St hatte’ un<1 wird’ wie » 
das Centrum f.m i tieialter, abermals
kerlebens WerdBn« rvim dn- e“°P8ischen VB1- 
Verf. aber X KirChe ist «le™
ab der Wölkerleben

F punkt und das letzte Ziel der harmoni

schen Gestaltung des innern geistigen Lebens“ (S.XXX). 
So hoch nimmt der Verf. seinen Gesichtspunkt für das 
deutsche Volk.

In üblicher Weise leitet der Verf. die Berechti
gung der Reformation hauptsächlich aus den vor der
selben in der Kirche herrschenden Zuständen ab, ver
misst aber hier mit Recht eine treue Darstellung des 
mittelalterlichen Katholicismus aus den Quellen; diese 
beabsichtigt er unter dem Titel: „Der Katholicismus 
des Mittelalters und seine Auflösung“ demnächst zu 
geben (S. XII. XXXI. 15), hätte sie aber um so eher 
dieser Schrift vorausgehen lassen mögen, da er das 
Werk fast ganz ausgearbeitet liegen hat, welches bei 
des Verf. Fleiss und Genauigkeit gewiss ein wahres 
Bedürfniss, welches unleugbar vorhanden ist, befriedi
gen wird. Ref. erwartet dasselbe mit Verlangen.

Hier will der Verf. nun aber eine Geschichte des 
Protestantismus nicht blos für Protestanten, sondern 
auch für vorurteilsfreie Katholiken, welche von der 
Nothwendigkeit einer Reformation überzeugt sind — 
möchten deren nur eine recht grosse Zahl sein.’ — 
schreiben. Das Werk soll in drei Theilen: 1) die Ein
leitung der Reformation, 2) die Reformationsgeschichte 
der deutschen, helvetischen, niederländischen, dänischen, 
schwedischen, englischen und schottischen Kirche — 
warum nur diese und nicht die der ungarischen, pol
nischen, französischen Kirche u. s. w.? 3) die Folgen 
der Reformation oder die gegenseitige Stellung der 
Protestanten und Katholiken bis auf unsere Zeit be
handeln (S. XXXI). Der gegenwärtige erste Band gibt 
eine Einleitung in zwei Büchern: die ersten Regungen 
des Protestantismus (S. 3—96) und die vorläufigen Re
formationsversuche (S. 99—399). Im ersten Buche folgt 
auf eine sehr kurze allgemeine Einleitung die Nach
weisung einer neuen Kräftigung der nationalen Ele
mente unter den europäischen Völkern und der Eman- 
cipation der Staatsgewalt von der Hierarchie (Cap. 1)? 
dann eine Betrachtung der Wiedergeburt der christli
chen Religionswissenschaft, wobei besonders Wessel 
und Erasmus als Repräsentanten hervorgehoben sind, 
welchen letzteren der Verf. warm und schön gegen den 
Vorwurf der Lauheit und Indifferenz in Schutz nimmt.

Der Verf. zeigt sich in den Quellen, auf welche 
es hier ankommt, sehr wohl bewandert und gibt man
che interessante Mittheilungen daraus; doch erkennt 
man überall, dass es ihm sehr an scharfer Auffassung 
des Dogmas wie der allgemeinen Stellung der Kirche 
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fehlt (spricht er sich doch S. XXVIII so über die be
kannte Berliner Erklärung vom 15. August 1845 aus, 
dass er sie gewissermassen zu seinem eigenen Pro
gramm macht, wenn sie nur so erklärt werde, dass 
sie sich auf kirchlichen Boden stelle und das Symbol 
nicht verwerfe. S. XXX); doch gibt er überall ein 
warmes Interesse für die Kirche kund. Seinen eige
nen dogmatischen Standpunkt deutet er auch dadurch 
an, dass er (S. 75) den rechten Weg, um zu einem 
reinen und lebendigen Christenthum zu gelangen, darin 
sieht, dass man mit ungezwungener Einfachheit und 
Natürlichkeit bei den Worten des heiligen Textes bleibe.

Das zweite Buch behandelt zuerst (Cap. 1) den 
Versuch, die Kirche durch allgemeine Concilien, dann 
(Cap. 2) die Versuche einzelner Reformatoren, die be- 
sondern Nationalkirchen zu reformiren oder eigentlich 
durch Umgestaltung der kirchlichen Verhältnisse solche 
zu begründen (S. 369). Es wird mit der richtigen Be
merkung angefangen, dass Männer auftraten, welche 
das Reformationswerk in seiner wahren Bedeutung auf
fassten, und weit entfernt, dasselbe blos in Abstellung 
im Katholicismus vorhandener Beschwerden zu setzen, 
ein neues kirchliches Princip aufstellten, woraus eine 
Wiedergeburt der Kirche nach dem religiösen Bedürf
nisse hervorgehen sollte (S. 99). Der Verf. drückt 
dasselbe zunächst etwas dunkler so aus: „Die Kirche 
müsse in ihrer Selbständigkeit aufgefasst“ und so eine 
oberste kirchliche Autorität gewonnen werden, „vor 
welcher die einzelnen Nationen ihre Beschwerden gel
tend machen und eine Abhülfe derselben erwirken 
könnten44 (S. 101). Es sind allgemeine Concilien ge
meint, als die allgemeine Kirche repräsentirende Or
gane, „die ihre Macht unmittelbar von Christus hätten, 
unmittelbar unter dem Einflüsse des h. Geistes ständen 
und aus diesem Grunde dem Irrthum nicht unterwor
fen , sondern unfehlbar seien44 (S. 106). Allein diese 
reformatorische Behörde erlag endlich im Kampfe mit 
den Päpsten, ein sicherer Beweis, „dass die allgemei
nen Concilien nicht selbst das Reformationsprincip in 
sich schlossen, sondern dasselbe nur vorbereiten und 
an das Licht bringen sollten44 (S. 188). Zwar waren 
Hindernisse vorhanden, welche den Erfolg hemmten, 
aber nicht von diesen, sondern von dem Unzureichen
den des Heilmittels selbst ist der Mangel an Erfolg 
abzuleiten; denn jedem grossen Werke in der Ge
schichte der Menschheit setzen sich Hindernisse ent
gegen, welche aber überwunden werden müssen; des
halb ist hier zu fragen, „woher jene Hindernisse die 
Macht hatten, das grosse wohlthätige Werk zu hemmen44 
(S. 187)? So der Verf. sehr richtig; aber ungenügend 
ist es, wenn er den Grund darin findet, „weil die letzte 
Tendenz -des lleformationswerks in der selbständigen Ge
staltung der europäischen Nationalkirchen“ zu suchen sei. 
Aber dagegen liesse sich mit gleichem Rechte fragen, 
warum diese so unvollständig zustande gekommen sei?

Das zweite Capitel beginnt mit der gründlichen 
Nachweisung, dass die Hauptursache, warum der ka
tholisch-baselische Weg, die Kirche zu reformiren, 
nicht durchdringen konnte, darin lag, weil die Syno
den zu Costnitz und Basel keine klare Ansicht von 
dem letzten Ziele einer Reformation der Kirche hatten, 
sondern als Grundlage derselben den römischen Ka
tholicismus festhielten. Dass der Reformationsdrang, 
welcher sich in den Völkern regte, nicht sogleich den 
richtigen Weg finden konnte, beweist nicht, dass ihm 
kein wahres Bedürfniss zum Grunde lag. Vielmehr ist 
das der Entwickelungsgang aller grossen Ereignisse in 
der Geschichte die Menschheit muss der Wege meh
rere versuchen, um zum eigentlichen Ziele zu gelan
gen (S. 210); jeder hat seine Wahrheit, aber auch 
seine Verirrungen und Misgriffe; „indessen das in der 
Tiefe des innern Lebens begründete Bedürfniss ist der 
Compass, welcher nach vielerlei Stürmen, Irrfahrten, 
Strandungen zu dem erwünschten Lande hinführt.44 
Dann wird bemerkt, Wicliffe und Huss seien insbeson
dere darum nicht durchgedrungen, weil sie von dem 
kirchenzerstörenden Princip der absoluten Prädestina
tion ausgingen (S. 280); allein das war ja auch bei 
den grossen Reformatoren des 16. Jahrh. zum Theil 
der Fall. Aber sicher geht der Verf. auch zu weit, 
wenn er nachher die anfängliche Geltung dieses Prin- 
cips eine geschichtliche Nothwendigkeit nennt (S. 280). 
Der Grund war auch nicht, weil die Vorläufer der 
Reformation das positive Princip derselben nicht ge
funden hätten — sie haben es vielmehr wiederholt aus
gesprochen: der wahre Grund ist vielmehr, weil die 
Zeit für die Aufnahme desselben nicht vorbereitet war 
und daher die rechten Persönlichkeiten und Verhält
nisse zur Durchführung desselben sich nicht fanden. _  
Hier sind überall viele, nicht selten zu viele (z. B. 238. 
241 f. 248—50) Einzelheiten mitgetheilt, wogegen es 
an kräftigen Zusammenfassungen und Übersichten fehlt, 
auch die Auffassung manchmal eine zu sehr beschrän
kende ist.

Des Verf. Ürtheu über Huss und seine Gegner ist 
im Ganzen treffend; nur könnte man zweifeln, ob Huss 
wirklich so mit der Geschichte gebrochen hatte, wie 
hier wiederholt behauptet wird (S. 321. vgl. 315 ff.). 
Auch die Hussiten sind richtig gewürdigt: wenn aber 
die spätem böhmischen Brüder, die Brüderunität so 
ohne Weiteres mit den Pietisten identificirt werden (S. 
377), so leidet das doch grosse Beschränkungen und 
setzt Unklarheit in Auffassung der Stellung beider voraus.

Ferner darf dem Verf. mit Recht eine grosse Milde 
in Beurtheilung aller kirchlichen Erscheinungen nach
gerühmt werden, welche er jede in ihrem Kreise gel
ten lässt, manchmal selbst nicht ohne den Schein auf 
sich zu laden, als billige er sie unbedingt, als könne 
von Misbräuchen und verschuldeten Verderbnissen im 
Gebiete der Geschichte gar nicht die Rede sein, als
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gestalteten sich dieselben vor dem unparteiischen Blicke 
alle in nothwendige Durchgangspunkte oder doch mit 
solchen wesentlich verknüpfte Thatsachen um.

Der bedenklichste Punkt in des Verf. geschichtli
cher Auffassung ist aber das Wesen der Reformation 
selbst. Sollte der Protestantismus wirklich das Prin- 
C,P zur Gestaltung des neuen Europa ebenso gut in 

tragen können- wie der Katholicismus im Mittel- 
alter ein solches hatte (S. IX), wenn er weiter nichts 
wäre als der rl rieb zur Gestaltung von Nationalkir
chen, wie der Verf. ihn oft bezeichnet (z. B. S. 209), 
wenn sein Inneies, die ihn beseelenden Glaubenssätze, 
dagegen als das Unwesentliche gelten müssten; — er hätte 
dann ja ein eigenthümlich christliches, sondern nur 
e!n. a. &erncm welthistorisches Princip. Wie der Verf. 
sici nei cas Verhältniss denkt, ist freilich nicht ganz 
, -ai1’1.ei1 n^*nt vielleicht nur jene naturgemässe äussere 
kirchliche Entwickelung, mit welcher „die gesunde Ent- 
wic ~e ung des innern religiösen Lebens ja unzertrenn- 
heb verbunden ist“ (S. X), - Der Verf. äussert aber 
einei, wie (]er Protestantismus nur durch Bildung ei- 

aes positiv christlichen Weltstandes den Vorwurf der 
Katholischen abwehren könne, er sei „die Quelle aller 
Revolution und Auflösung“; und ruft dann aus: „Wenn 
inu das heitere Morgenroth, das jetzt aufzugehen 
scheint, nicht, wie in der Reformationszeit, wieder 
durch das Gewölk finsterer Parteisucht getrübt wird 
setzt dann aber hinzu: ..zu einem Ungewitter, wie es 
sich im 17. Jahrh. über Deutschland entladete, soll es 
wahrhaftig in unserer Zeit nicht wieder kommen!“ (S. 
XVII). In dieser und ähnlichen Äusserungen zeigt er 
einen mit schöner Vaterlandsliebe verbundenen edlen 
Eifer für die heilige Sache der Religion und Kirche.

leser Seite begrüsst Ref. dieses beginnende Werk 
rendenmiUChen ähnlichen als Zeugniss des immer stei- 
die innere fÜr diese Angeleöenlieiten. Über
scheinen derb^ ^esiselben wird erst nach dem Er- 
ürtheil gefällt fol»enden Bände ein gegründetes 
darin etwas stren^” können* zumal wenn der Verf. 
so, wie es hier mVnHistoriker verfährt und nicht 
Darstellung hinüber^ 1 al geschieht, in eine populäre 
sion hat freilich theilwei^’ Der Mangel an Praci’ 
listischen Unbeholfenheit8^ au? in einer Sewissen sty-

Auf das viele Beacht« Ve‘f’ sei.ne" ?rn"<K 
eigentlich Neues wird auf e/n Wert^e Einzelnen — 
ten Gebiete kaum viel erwart S° vielfach behandel- 
»icht mehr hinweisen; er hebt m.6.r^n T kann Ref. 
Bemerkung hervor (S. 48), „dass ^gmliS”^*88^8 
d«te Individualität des griechischen VoW Volle"- 
che europäischen Völker so “ war> we!'
j8r Wo illre Volksthü.nlichkeit eine” ?
der^ickelu„g begann - ne »eue Periode

L. Pelt.

M e d i c i n.
Zur Charakteristik der Medicin der Gegenwart, von 

Dr. J. M. Leupold t. öffentlichem ordentlichem Profes
sor an der Friedrich-Alexanders-Universität zu Er
langen u. s. w. Erlangen, Bläsing. 1846. Gr. 8. 
15 Ngr.

Die Medicin liegt auf dem Krankenbette; sie ist in 
einer Entwickelungskrankheit begriffen. Da gibt es, 
wie bei jeder Krankheit, eigentliche Krankheitssym
ptome und psychiatrische (Reactions- oder Heilungs-) 
Symptome. Die Krankheit wirft sich hierhin und dort
hin; Patientin ist im Innersten angegriffen. Soporös 
liegt sie gerade nicht, aber der Puls jagt, Krämpfe er
schüttern sie von Zeit zu Zeit und Delirien stellen sich 
zuweilen ein. Alles wartet auf die Krise, die nicht 
ohne Sturm und Drang, und ohne stinkende Stühle, 
Schweisse und ohne BodensätzeimUrin abgehen wird; 
ja, einige Theile werden als brandig und gänzlich un
brauchbar von ihrem Leibe abfallen. Sie spricht in 
ihren fieberhaften Träumen davon, dass sie eigentlich 
gar kein Organismus sei, sondern eine automatische 
Puppe, freilich scheintodt und eigentlich todtgeboren 
zur Welt gekommen, dann aber durch eine ganz be
sonders tiefsinnig componirte Tinctur von einem Che
miker aufgeweckt; eigentlich lebendig sei sie aber auch 
jetzt noch nicht. Einige hätten gesagt, ihre Krankheit 
oder die Ursache ihrer Krankheit sei, dass sie voll 
Pilze und Läuse (Parasiten) sässe, das sei aber Ver
leumdung; Andere hätten gemeint, sie litte an einem 
organischen Fehler und freuten sich schon auf ihre 
Section, um das kranke Organ in Spiritus zu setzen 
und in einem Journal zu beschreiben; heilen könnten 
sie sie aber nicht und dächten auch nicht einmal daran.

Mit dem vorliegenden Büchlein naht sich ein Arzt 
dem Krankenbette der hohen Leidenden und gibt seine 
Diagnose und Prognose ab. Er hat Vertrauen auf die 
gute Natur der Kranken und meint, dieselbe würde 
schon siegen. Und das meint auch Referent.

Der wackere, wohlmeinende Verfasser, dem man 
in unserer gemüthsarmen Zeit nur zu leicht vorwerfen 
wird, dass er zu viel Gemüth in die Wissenschaft hin
eintrage, hat bereits seit einem Vierteljahrhundert an 
dem Wohl und Wehe der von ihm innigstgeliebten Wis
senschaft, der Medicin, Theil genommen. Es spricht 
ein gewisser Schmerz über die Verirrungen derselben, 
ihr haltungsloses, principloses Schwanken, ihre Entfer
nung vom Geistigen und ihre gänzliche Hingabe an 
materielle Interessen und die Rehabilitation des Flei
sches aus diesen Blättern. Zur gerechten Indignation 
lässt der Verf. sich in ruhiger Haltung nur seltener hin
reissen. Der Ton ist mehr milde, versöhnend, vermit
telnd. Hören wir den Verf. selber in seinem Vorworte:

Wenn unsere Gegenwart überhaupt als eine der bewegtesten 
Epochen der Geschichte erscheint, und die Zukunft, die sic
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aus Ihr loszuringen im Begriffe ist, theils ungewöhnliche Hoff
nungen, theils ungewöhnliche Befürchtungen erregt, so macht 
die Medicin davon wahrlich keine Ausnahme!“

„Mit mehr oder weniger einseitig und oberflächlich be
gründeten, wenn auch noch so lautem und zuversichtlichem 
Jubel über die Riesenfortschritte, durch welche sie es nun 
endlich erst so herrlich weit gebracht habe, ist aber ebenso 
wenig gedient als mit ähnlich begründeten herben Klagen über 
ihre Gegenwart und trüben Ahnungen wegen ihrer Zukunft. 
Um erstere richtiger zu würdigen, als hier und da versucht 
wird, muss sie mit umfassenderem und eindringlicherem Blicke 
namentlich auch sowol als Frucht ihrer Vergangenheit denn 
als Keim ihrer nächsten Zukunft in Betracht gezogen, und 
muss ernstlicher auf die Wechselwirkung der Medicin mit an
dern Gebieten und Interessen, sowie auf gemeinschaftliche 
tiefste und wesentlichste Grundlagen für sie und diese einge
gangen werden. Gerade auch dabei gilt es, dem Ausspruche 
Baco’s im ausgedehntesten Sinne zu genügen: Instauratio fa
cienda est ab imis fundamentis, nisi libeat perpetuo circum- 
volvi in orbem, cum exili et quasi contemnendo progressu.“

„Leider nur dass demjenigen, was dazu unumgänglich nö- 
thig ist, vollends wenn sich’s dabei um Anknüpfung an das 
religiöse Gebiet und christliche Princip handelt, die grössten 
Hindernisse nicht sowol in der Sache selbt, als vielmehr in 
Vorurtheilen und Antipathien zum Theil auch bei sonst Billi
geren und Tüchtigeren entgegenstehen! Verkennt und ver
schmäht man doch dabei nur allzu gern selbst nur den be
sonderen Beruf des eigenen volkstümlichen Geistes.“

„Dennoch wird hoffentlich wenigstens das nicht entgehen, 
wie sehr es den nachfolgenden Blättern nur um die Sache 
und zwar um die ganze Sache, sowie um wirklichen Fort
schritt zu thun ist. Sie wollen nicht blos Dieses oder Jenes, 
sondern jeder Seite und jedem Momente das gebührende 
Recht gewahrt wissen. Nur dass sichs dabei freilich auch 
nicht blos in eklektischer Weise um ein lockeres Aggregat von 
diesem und jenem, sondern um organische Einheit handelt, in 
der am wenigsten Leben und Geist die kümmerlichste Rolle 
spielen sollen. Nur dadurch ist aber auch erst wahrer, ge
deihlicher Fortschritt möglich, während durch vielgerühmte an
derweitige Fortschritte leicht mehr fehl- als rechtgegangen, 
und mehr verloren und verdorben als gewonnen und gut ge
macht wird.“

Die Medicin ist eine Wissenschaft, und weiter dann 
noch mehr, eine Kunst; sie kann und soll eine Wis
senschaft und Kunst sein und werden. Hier aber be
ginnt schon eben die bedenklichste babylonische Sprach- 
verwirrnng. Die Natur ist ein gegebenes Materielles; 
darum hat sie durch Materielles (die Sinneswerkzeuge) 
den Weg zu unserem Geiste zu machen. Auf diesem 
Wege gibt es aber mehre Stationen. Viele bleiben 
schon auf der ersten, höchstens der zweiten Station 
und wagen sich mit der Materie nicht weiter in den 
Geist hinein. Sie fürchten diesen wol gar, als ob Geist, 
Irrthum und Gespenst Synonyma wären. Mit andern 
Worten, sie (und das sind schon immer die Bessern) 

halten sich an Baco’s Hinweisung auf die Induction? 
als ob seit diesem Philosophen die Philosophie geschla
fen hätte, und man zu Baco zurückgehen müsste, um 
über das Verhältniss von Geist und Natur etwas Gu
tes und Wahres zu sagen. Doch, was schlimmer ist, 
sie verstehen auch Baco nicht, der wohl wusste, dass 
es keine Induction ohne Deduction, kein Heraufsteigen 
von der Natur zum Geiste ohne ein Hinuntersteigen 
vom Geiste zur Natur gäbe, und es in den viel citirten 
Worten ausspricht: Ne?«o exspectet magnum progres- 
sum in scientiis, nisi philosophia natur alis ad scientias 
particulares producta fuerit, et scientiae particula
res rursus ad naturalem philosophiam reducta. So 
ohne Weiteres lassen sich also gar keine Abstractio- 
nen aus der Natur machen, sondern wir haben ebenso 
sehr erst den menschlichen Geist und seine Formen 
zu diesem Ende zu untersuchen. Kurz, es handelt 
sich hier um die Bedeutung, den Inhalt und Weg einer 
wahren, echten Empirie, die immer geistiges Element 
in sich hat; es handelt sich um das Verhältniss des 
Geistes zur Natur. Zwei Abwege sind dabei möglich, 
einerseits ein Verflüchtigen und Überspringen des Ma
teriellen, das zur phantastischen Unwahrheit führt, und 
andererseits ein Versinken und Versumpfen in die Ma
terie. Die Wissenschaft bleibt so beim Material ste» 
hen und die Kunst wird Handwerk, Technik. Glaube 
man aber nicht, in dem letzteren Extreme, wohin un
sere Zeit stark tendirt, ein Schutzmittel gegen roman
hafte Speculation und Phantasterei zu besitzen. Sehe 
man doch nur die materialistischen Physiologien, Pa
thologien und Therapien einmal an! sind sie nicht voll 
von Theorie, oft von wirrer, matter Speculation? Die 
Jatromechaniker und Chemiatriker unserer Zeit, die 
sich mit Unkenntniss der Geschichte der Medicin für 
neu halten, während sie sich im Principe und in den 
allermeisten Specialitäten von den alten Namensvettern 
durch Nichts unterscheiden, sind weiter Nichts als Me
taphysiker in ihrer Weise, denn den Organismen steht 
es nicht auf der Stirn geschrieben, dass sie mechani
sche und anorganisch - chemische Composita wären, 
sondern das sind Gedanken — Gedanken, die freilich 
der organischen Natur nicht angemessen sind, aber 
doch Gedanken, die sich ungebeten bei der Naturfor
schung eingestellt haben. Weil es aber Gedanken sind, 
so verstehen sie sich nicht unmittelbar von selbst, wie 
eine wirklich reine Beobachtung, z. B. dass grün grün, 
und nicht roth ist, dass der Mensch zwei Beine hat etc.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 219. 12. September 1846.

M e d i c f n.
Zur Charakteristik der Mediein der Gegenwart, von

Dr. J. M Leupoldt. °

wenn 
nicht
dass

(Schluss aus Nr. 218.) 
^Venn oesaot wild, dass der Organismus seine ei- 
SmXrXl? GeSe‘Ze 1,abe’ k‘™‘

ri- i. W es unphysisch in ihm hergehe, 
?UC wlm w*rk^cke“j innersten Leben

r C 6 es nocb nicht erkannt hat. nass 
auci le anorganischen Gesetze nichts Weiteres sind 
as. 1ae^01Ien>uw<l Begriffe des menschlichen Geistes, 
^5 ie f^scr in den Dingen wiederfindet, der mag al- 
eumgs über metaphysische Gewalttätigkeit, über un- 

beikommende Idealisirung oder Beseelung, oder wie 
man sich sonst ausdrücken will, der organischen Na
tur seine Stimme erheben und rufen, dass das Capitol 
der Naturnothwendigkeit und Naturgesetzlichkeit bei der 
organischen Naturansicht in Gefahr sei. Geist steht 
hinter oder vielmehr in der Natur, existire diese nun 
in der organischen oder der (richtig auch vom Verf. 
so gefassten) secundären unorganischen Kategorie. So 
ergibt sich, dass wir allerdings, wie der Verf. ver
langt, die Naturforschung an die höchsten und heilig
sten Interessen des Geistes anknüpfen, und anderer- 
seis, namentlich beim menschlichen Organismus, im- 
Leupoldt6” GeiSt wieder zurückgehen müssen, was Hr. 
e-ip den GeSe»satz zu einer einseitigen Physiolo- 
selben Sinne™??108*80116*1 $tandPunkt nennt- 1,1 dem" 
Psychiaterie. * M”st cr auf eine bessere Cultur der

In der Patho]« •
Bestrebungen eine |!e. ®,nd ds Früchte der neueren 
sehen Anatomie und jleie Ausbildung der pathologi- 
mie (besser oder eigen!]] ^°Seuan»ten organischen Che- 
der Organismen) zu nennen * n* anoroaniscken Chemie 
Hebung auch nicht, dass man <r °C^ .me’ne man ’n Ober
dings geschallen habe. Ein ’^.se Wissenschaften neuer- 
reicher Meckel wiegt viele imue^1 denkender’ geist-

Analysis der organischen Ra,! ^Mat0rnen aQf 
Verbesserungen erlitten und wir eiOreuliche
uns dieser Erwerbnisse erfreuen. w,len und w0^en 
aber über den vegetativen oder biochemknk”13« dam,t 
die organische Stoffumsetzuag unmittelbar rocess> 
wissen meint, so ist das ein grober Irrthum- m WaS ZU 
eine Reihe von Schlüssen, und zwar von Truecrl!”1^ 
^n, eine Beobachtung. Niemals ist unvoS^ 

phantastischer, theorienvoller geschlossen, als in der 
neuesten Anwendung der Chemie auf Physiologie so
wol die pflanzliche als die thierische, und Pathologie. 
Dass z. B. Liebig ein guter Chemiker ist, bezweifle 
ich nicht, dass ihm aber die thierische Natur ganz 
fremd ist, hat Ree. schon früher in diesen Blättern 
nachzuweisen gesucht. Und dass 7/s der Ingredienzen 
seines Patentdüngers unbegründete, überspringende 
Theorie sei, werden die Landleute, denen darum zu 
thun ist, Früchte und nicht Theorien nach Hause zu 
fahren, wenn sie es nicht schon sind, inne werden. — 
Wenn der pathologischen Anatomie und der organi
schen Chemie ihre richtige Stellung gegeben wird, so 
sind sie willkommen; wenn man aber aus ihnen, die 
es mit den Residuen, den Produkten des Lebenspro- 
cesses zu thun haben, unmittelbar den Lebens- und 
Krankheitsprocess construirt, so ist das eben so grund
los, als wenn man aus einer zerstörten Stadt schlies
sen wollte, dass der Krieg die Ursache gewesen sei, 
während es doch auch ein Erdbeben oder eine Feu
ersbrunst, oder etwas Anderes gewesen sein kann. 
Wenn man nun weiter über den Gang und die Ursa
chen des Krieges, die Operationspläne der Feldherrn etc. 
Etwas aus der Zerstörung wissen zu können meinen 
sollte, oder es vielleicht für überflüssig hielte, sich 
nach dem Verlaufe der Verheerung zu erkundigen; so 
würde man das Product derselben, das immerhin inter
essant genug sein mag und auch zur Geschichte des 
Vorfalles nothwendig gehört, mit dem Processe ver
wechseln. Auf diesen aber kommt es der Pathologie 
wesentlich an.

Man hat in neuerer Zeit viel Gewicht gelegt auf 
eine natur historische Pathologie mit sogenannten na
türlichen (häufig unnatürlich genug gebildeten) Fami
lien und dies sogar für eine eigene neue Richtung ge
halten, während es doch seit Plater (1625), Sauvages 
gangbar ist, die Krankheiten als Entzündungen, Blu
tungen, Krämpfe, Schmerzen (Neurosen) etc. zusam
menzustellen. Einzelne neue Erwerbnisse, selbst ge
niale Blicke sollen hier über vieles Verfehlte nicht 
übersehen werden. Man könute den Namen: naturhi
storisch schon gelten lassen, wenn man das Richtige, 
nämlich eine wahrhafte Historie, Geschichte d. h. Pro- 
cess darunter verstehen wollte. Bekanntlich ist die 
Bezeichnung: Naturgeschichte—für Das, welches damit 
bezeichnet wird, falsch: es ist vielmehr nur eine Na
turbeschreibung. Wenn man nun für eine Krankheit 
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genug gethan zu haben glaubt, dass man ihre Sym
ptome nacheinander aufzählt, ohne sich darum zu be
kümmern, wie diese unter sich Zusammenhängen und 
ein Krankheitsbild geben, etwa wie es in der soge
nannten Naturgeschichte z. B. heisst: „Hyla arborea: 
oben grasgrün, unten gelblich; an den Seiten ein gel
ber und schwarzer Streif; im mittleren Europa sehr 
gemein, dient als Wetterprophet“ u. s. w. — so bedenkt 
man nicht, dass auch die tiefere Naturgeschichte nicht 
bei diesen Äusserlichkeiten stehen bleibt, sondern in 
der vergleichenden Anatomie und Physiologie die in
nere Gliederung der organischen Gestalt und die Stel
lung der Individuen zueinander verfolgt. Auf das 
Krankheitsbild, auf die Verknüpfung der Symptome 
als Ursache und Wirkung in dem Krankheitsprocesse 
kommt es dem guten Arzte an, und hiernach, also 
dem Grundleiden, dem Grunde des ganzen Processes, 
können allein die Krankheiten naturgemäss, für eine 
vollkommene, richtige Diagnose genügend und für die 
Therapie fruchtbar abgetheilt werden. Wenn man aber 
z. B. natürliche Familien wie Blutungen, Neurosen, 
Krämpfe. Wassersüchten, Hypertrophien, Erweichun
gen u. s. w. macht, so kann man ebenso gut auch fol
gende zählen: Kopfschmerzen, Durchfall, Harnverhal
tung, Wassersucht u. s. w., denn Blutungen, Neurosen 
können ebenso viele verschiedene Grundzustände haben 
als Durchfall, Verstopfung, Harnverhaltung u. s. w. Mit 
Einem Worte, es läuft oft auf eine rein symptomatische 
Eintheilung hinaus, die eine künstliche (nach Einem 
Zeichen, Einer Eigenschaft gemachte), keine natürliche 
ist. Dass auch hier manches Natürliche mit vorkommt, 
ist ersichtlich, wie die Familien der Tuberkeln, Scro- 
pheln u. s. w., aber die ganze Methode ist darum nicht 
neu; vielmehr waren die alten Ärzte, die nicht so sehr 
Krankheiten sahen, als kranke ganze Menschen, d. h. 
den ganzen Menschen mehr bei der Krankheit betrach
teten, häufig natürlicher. So sahen sie z. B. die Haut
ausschläge nur für Symptome, Reflexe innerer Leiden 
der Vegetation an, und hatten Recht darin. Erst in 
neuester Zeit ist man theilweise zu dieser Wahrheit 
wieder zurückgekehrt und curirt dieselben in Folge 
davon weniger local, obgleich zum Schaden der Kran
ken noch viel zu viel.

Werfen wir noch einen flüchtigen Blick arf die 
Therapie! Alle bessern Ärzte werden, wenn sie nicht 
von Systemsucht und gelehrtem Dünkel ganz und gar 
verblendet sind, mit mir ausrufen: dass sich Gott er
barme? Wie viel wird hier geschadet, wie wenig ge
nützt ! Wie wenig stehen die Erfolge am Kranken
bette und namentlich in chronischen Krankheiten mit 
den vielen Anpreisungen von Specificis in jedem Jour
nal im Einklänge! Einen grossen Theil der Schuld 
trägt die symptomatische Pathologie, die sich in der 
Therapie in ihrer ganzen Unzulänglichkeit und Schäd
lichkeit zeigt. Bessere Ärzte haben — Gottlob! — schon 

darauf gedrungen, dass die Processe der Naturheilkraft 
die Grundlage und der Ausgangspunkt aller Cur sein 
müssen. Jede acute Krankheit ist ein Heilungsversuch 
der Natur, der von manchem Arzte leider verkannt und 
gemishandelt wird, und chronische Krankheiten heilen 
nur dadurch theilweise und ganz, dass der Organismus 
sich zu einer acuten Reaction ermannt (Gichtanfall, 
Hämorrhoidalfluss, Wechselfieber u. s. w.). Dies der 
oberste Grundsatz der Therapie, und der zweite: Sim
plex sigillum veri.

Pathologie und Therapie sind überdies eine Me
salliance mit der iatromechanischen und chemiatrischen 
Physiologie eingegangen, während letztere am Kran
kenbette Nichts nützen. Das wusste und bezeugt schon 
Boerhave (und welcher neuere Mechaniker erreicht ihn 
als Praktiker?). Physiologische Theorie und patholo
gisch-therapeutische Praxis hatten in ihm Nichts mitein
ander zu schaffen. Ein grösseres Sterilitätszeugniss 
kann es natürlich für eine Theorie der Medicin nicht 
geben, als wenn sie der Praxis geständigermassen 
Nichts nützt.

Überhaupt möchte ich mit dem Verf. Allen, die es 
ernst mit ihrer medicinischen Bildung meinen, die Ge
schichte dieser Wissenschaft ans Herz legen. Freilich 
jene Geschichte, die nur eine Rumpelkammer von 
Namen und Sachen, ein Index, eine Chronik ist, wird 
nicht gemeint, sondern jene grossartige, erhabene 
Wissenschaft, welche die Lehrerin des Menschenge
schlechts ist, in der gedacht wird, welche zur Beschei
denheit mahnt und davor schützt, alte ausgefahrene 
Schachte für neue Goldgruben anzusehen.

Dies wäre ungefähr das Thema, das der Verf. in 
folgenden Abschnitten bespricht: I) Historischer Rück
blick. 2) Naturhistorische Schule der Medicin. 3) Die 
jüngste Gestaltung der Medicin. 4) Bedenkliche Fol
gen. 5) Bessere Aussichten. 1) Wissenschaftliche 
Vielseitigkeit heutiger Ärzte. 2) Biologische Grund
lage. 3) Anthropologie, nicht bloss Physiologie. 4) 
Einfluss des Geistes auf die Natur — Gift, Lebensmittel 
und Arznei. 5) Zur Pathologie. 6) Zur Therapie. 7) Eine 
Professur der Theorie und Geschichte der Medicin.

Jena. W. Grabau.

Chronologie.
Manuel <ie Chronologie universelle., par M. Sedillot, 

Troisieme edition. Paris, 1845. 16. 3 Fr.
Dieses kleine Werk ist durchaus nur auf den prakti
schen Gebrauch berechnet, und kann seiner ganzen 
Anlage nach keineswegs mit den systematischen Ar
beiten eines Ideler auch nicht im Entferntesten vergli
chen werden. Nur einige wenige Abschnitte sind einer 
kurzen Darlegung und übersichtlichen Zusammenstel
lung der chronologischen Theorien gewidmet. In dieser 
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Partie bietet sich durchaus nichts, was irgend wie her
vorgehoben zu werden verdiente. Die allzu grosse 
Kürze, deren sich hier der Verf. befleissigte, hat dazu 
beigetragen, dass seine Sätze zum Theil unklar, zum 
Theil selbst ungenügend und lückenhaft ausgefallen 
shid. Es wäre ihm eine wesentlichere Benutzung der 
Resultate deutscher Forschungen zu empfehlen gewe- 
$eri, denn so wie er seine Mittheilungen geboten hat. 
Sehen dieselben wenig über das hinaus, was Fr. Schöll 
Schon zu Anfang dieses Jahrhunderts in seinen „E/e- 
^nents de Chronologie“ gegeben hat.

Wenn wir also den theoretischen Theil dieses Hand
buchs keineswegs durchweg empfehlenswerth nennen 
können, so sind wir dein Verf. in Bezug auf diejenigen 
Partien, welche er für die hauptsächlichste Gabe be- 
tracitet wissen will, grössere Anerkennung schuldig. 
Er lat sic i nämlich die Aufgabe gestellt, eine mög
lichst grosse Masse historischer und biographischer 
Angaben aller Art in kurzer, gedrängter Fassung zu
sammenzutragen. Sein Werk ist also darauf berech
net, zum Nachschlagen zu dienen, und man muss es 
ihm nachrühmen, dass es, wenn man sich auf dem 
weiten leide der Geschichte orientiren oder in Bezug 
auf einzelne Thatsache«, Persönlichkeiten oder Zahlen 
eine sichere Auskunft verschaffen will, einen ziemlich 
zuverlässigen Leitfaden an die Hand gibt. Zwar hat die 
französische Literatur, welche an historischen Erschei
nungen aller Art so überreich ist, von den Tablettes 
chronologiques de Lenglet de Fresnoy bis auf die un
geheure Materialsammlung „UArt de verifier les dales“ 
manche ähnliche Werke aufzuweisen, denen ein histo
risches Interesse nicht abgesprochen werden kann;
aber bei den meisten derselben wird der häufige Ge
brauch durch ihre grosse Bändezahl und die üngefügig- 
keit ihres Formats allzusehr erschwert. Hier erhalten 
wir nun ein Werk, in welchem die brauchbarsten An
gaben jener riesigen Schriften zusammengedrängt sind, 
und we c es über wahrhaft wuchtige Momente der Ge
schichte m kurzen Worten Rede steht. Dabei hat der 

er . seinei rbeit ejne möglichste Übersichtlichkeit 
gege en, wei sie auf diese Weise allein ihrem Zwecke 
entsprechen kann Eine Prfifu der in.
zelnen Daten wird man in dieser kurzen Anzeige, wel- 
ehe nur auf vorliegende Puhl;™«- r , ® ,
soll, nicht suchen. Nur ma» ’XV' T 
dass die Angaben, so weit Seh Ze be™rke”’ 

. . . ° ah nach fluchtiger Durch-steh ergeben hat, m Allgemeinen * 
verlässig bezeichnet weiden mOssen goU

°b nich‘ eine ‘iefCT 
sehende Kritik im Stande wäre, mancherlei bearündete Ä’"8*“ Z“ CrMT'- "t"1 daS ^-Tnd die 
weieT»" 15 des WieV'el f"'abrteIder 
frZn pi ’ dcn» w0 es daraufank»»™t, nach einem 
testen Plane oder auch zum Theil nach Gutdünken aus 
einer unabsehbaren Masse einzelne Punkte auszutebZ 

da wird man über die Grenzen und das Ziel selten, 
über die einzelnen Punkte der Wahl niemals einerlei 
Meinung vernehmen. Vielleicht liesse sich dem Verf. 
der Vorwurf machen, dass er sich dnreh seine Vor
liebe für orientalische Studien — er hat sich besonders 
durch eine vergleichende Geschichte der orientalischen 
und griechischen Mathematik bekannt gemacht — zu 
einem allzu tiefen Eingehen in die dynastischen Ver
hältnisse des Orients verleiten lässt, während er wol 
manche historisch wichtige Familie des Abendlandes 
z. B. die der Herzöge von Burgund, über die man schon 
eher eine detaillirte Auskunft erwartet hätte, mit Still
schweigen übergeht oder doch nur in sehr oberflächli
chen Andeutungen berührt. ,

Ein Anhang, welcher eigentlich als eine iüi sich 
bestehende Arbeit betrachtet werden kann — wie der 
Verf. auch durch eine abweichende Rubricirung an
deuten zu wrollen scheint, — enthält ein Dictionnaire 
des Hommes illuslres. In demselben werden etwa sie
ben tausend mehr oder minder wichtige Personen an 
uns im Fluge vorübergeführt. Freilich sind die Notizen 
sehr kurz und die Anführungen auf das Nöthigste be
schränkt: oft sind es nur drei bis vier Worte, mit de
nen der Verf. den Kern zu bezeichnen sucht: aber im 
Allgemeinen muss man mit dem Material, sowie mit 
der Form, in der es gegeben wird, und seiner Ver
arbeitung zufrieden sein, wenn schon auch hier die 
Schwierigkeit oder das Unmögliche einer Alle befrie
digen Auswahl Stoff und Veranlassung zu manchen 
Gegenbemerkungen bieten könnte. Die biographischen 
Notizen, welche hier mitgetheilt werden, sind so be
stimmt und positiv, dass man überzeugt sein ^ann, 
Hr. S. habe sich bei dieser Arbeit nicht auf ein un
sicheres Excerpiren der in ihren einzelnen Angaben oft 
so sehr von einander abweichenden gewöhnlichen bio
graphischen Hülfsquellen beschränkt.

Zum Schluss endlich bemerken wir noch, dass der 
Herausgeber sich nicht auf die Seite der Neuerer ge
stellt hat, welche eine veränderte Schreibweise in Be
zug auf die historischen Eigennamen einzuführen be
müht sind. Es ist kein Zweifel, dass Namen wie Clo
vis und dergl. sich allzu weit von der richtigen Ortho
graphie entfernen; aber sie sind nun einmal in der 
französischen Sprache, welche trotz aller romantischer 
Neuerungen immer noch übertrieben streng auf das 
Gesetz des Gebrauches und des Herkommens hält, ein
gebürgert, und alle Versuche, sie durch die wahren 
Bezeichnungen zu verdrängen, werden . wol vor dem 
Phantome des französischen Sprachgenius zu Nichte 
werden. Man kann es dem V erf. also nicht verargen, 
dass er in einem Werke, welches doch eigentlich auf 
ein grösseres Publikum angelegt ist, dem gewöhnlichen 
Herkommen nicht durch Neuerungen, die wenn sie 
auch noch so wol begründet wären, für Viele ihrem 
eigentlichen Wesen nach unverständlich geblieben wa- 
ren,B“SrgSetreten «• F- G”ther'
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Topographie.
Nürnbergs Gedenkbuch. Eine vollständige Sammlung 

aller Baudenkmale, Monumente und anderer Merk
würdigkeiten dieser Stadt. In 20 Lieferungen mit 
100 Blättern nach Originalzeichnungen von J. G. 
Wolff. Lieferung 1 —13. Nürnberg, Schräg. 1843 
— 46. 4. Die Lieferung 10 Ngr.

Die alte berühmte Noris ist bekanntlich unter den 
deutschen Städten diejenige, welche die grösste Fülle 
der merkwürdigsten Kunstdenkmale erzeugt hat und 
noch jetzt wohlerhalten bewahrt. Keine deutsche Stadt 
ist so reich an baulichen und plastischen Denkmälern, 
als Nürnberg, in keiner werden sie sorgsamer gepflegt, 
von dem reichverzierten . Giebel der Privathäuser bis 
zu den prachtvollen Fa^aden der hochgethürmten Kir
chen von St.-Sebald und St.-Lorenz, von den schönen 
Brunnen, bis zum ehrwürdigen grossen Raihhaus, vom 
Gänsemännlein hinter der Frauenkirche bis zum ge
staltenreichen St. - Sebaldusgrabe.

Nun sind zwar, namentlich durch den verewigten 
Pfarrer Wilder in seinem Nürnberger Taschenbuch und 
dem Sammler, durch die Reinderschen Arbeiten über 
den schönen Brunnen und das heilige Grab, durch 
Waagen’s und Rettberg’s Briefe die meisten grössern 
Kunstdenkmäler der Stadt den Freunden vaterländischer 
Kunst bekannt geworden, allein es fehlte doch immer 
noch an einer leicht zu handhabenden, billigen und 
zweckmässigen Zusammenstellung der nürnberger Mo
numente, wie sie uns hier durch den würdigen Veteran 
der nürnberger Buchhändler dargeboten wird.

Das erste Heft enthält die Südwestseite der Lo
renzkirche mit ihren beiden Thürmen, drei Ansichten 
des Schiffes von verschiedenen Standpunkten und das 
Sacramenthäuschen des Adam Kraft.

Das zweite Heft bringt uns das bekannte Nassauer 
Haus mit seinen Eckthürmchen, dann auf einem Blatt 
die Deutschherrenkirche, die als ein architektonischer 
Fremdling mit ihrem Kuppeldach und Säulenportal im 
thurm-, zinnen- und giebelreichen alten Nürnberg da
steht, sowie die Jakobskirche, ferner eine höchst ma
lerische Ansicht des schönen Kreuzganges in der Kar
thause, die Spitalkirche und ein Pegnitzbild mit der 
Spitalbrücke, endlich aber eine Ansicht des schönen 
Brunnens mit seiner Umgebung.

Das dritte Heft enthält die Facade des Peller’schen 
Hauses und die Ägydienkirche, die bekanntlich dem spä
tem Renaissancestil angehören. Sehr willkommen wird 
den Kunstfreunden die zweite Tafel mit der Innenan
sicht der alten, im Rundbogenstil begründeten Eucha- 
riuskapelle in der Ägydienkirche und die dritte mit der 
Kapelle im landauer Kloster sein, worin jetzt die Samm

Verantwörtlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

lungen der Kunstschule aufgestellt sind. Die vierte 
Tafel bietet zwei Brücken, Karls- und Fleischerbrücke, 
letztere aus einem Bogen, die fünfte aber zwei Stras
senansichten in der Nähe des weissen Thurms.

Das vierte Heft enthält fünf Bilder, welche der 
Frauenkirche am Markt zugehören, deren Vorderseite 
und Halle (letzterer sind zwei Blätter gewidmet) so> 
überreich an Sculpturen des 14. Jahrh. sind.

Das fünfte Blatt versetzt uns auf den belebten 
Obstmarkt, wo der Gänsemannbrunnen sich befindet.

Die fünfte Lieferung ist dem ehrwürdigen Rath- 
hause gewidmet und das erste Blatt gewährt die An
sicht der, der Sebalduskirche gegenüberstehenden, Fa- 
$ade, das zweite stellt die Vorhalle, das dritte den 
inner« Hof, das vierte die gothische Rückseite und das 
fünfte den grossen Rathhaussaal mit der kolossalen, 
tonnenförmigen Holzdecke dar.

Die sechste Lieferung ist meist modernen Denk
mälern gewidmet, und bringt die Statuen A. Dürer’s und 
Ph. Melanchthon’s von Burgschmied, das Theater und 
das Bestelmeyer’sche Haus, den Ketten- und den Henker
steig, sowie die Schüttinsel zur Anschauung.

Die siebente Lieferung versetzt uns auf die Burg, 
die Aufgänge, die beiden Hauptthürme und Innenan
sichten der Margarethen- und Oswaldskapelle darbie
tend ; das fünfte Blatt ist eine trefflich aufgefasste An
sicht des friedlichen Burghofs mit seiner schönen Linde.

Die achte Lieferung enthält zwei äussere und zwei 
innere Ansichten der St.-Sebalduskirche und das reich- 
geschmücktc bronzene Sebaldusgrab. Die mit Statuen 
und Schnitzwerk reichverzierte Brautthüre, den becher
förmigen Erker am Pfarrhof, sowie den ehernen Tauf
stein derselben Kirche enthalten die drei ersten Tafeln 
der neunten Lieferung , die noch das Thiergärtnerthor 
und Innen- und Aussenansichten des heil. Geistspitals 
darbietet.

Das zehnte Heft bringt das gothische Haus der 
Adlerstrasse, den Hallplatz und das Hallgebäude, 
das ehemalige^ Zeughaus, die Martha- und Klarakirche, 
den Lauffer fhorthurm und das Nistnerthor, sowie 
Wurzelbauers Brunnen bei St.-Lorenz.

Aus dieser Übersicht erhellt zur Genüge, wie 
zweckmässig und verständig die Auswahl aus dem 
Schatze der nürnberger Denkmäler getroffen ist. Der 
Zeichner hat überall diejenigen Standpunkte gewählt, 
welche die am meisten charakteristische Ansicht ge
währen, und mit wenigen, aber sichern und bestimm
ten Linien seine Bilder hingestellt, wie jeder, der so 
glücklich war, längere Zeit in Nürnberg zu leben, be
kennen wird. Wir wünschen diesem dankenswerthen 
Unternehmen den gedeihlichlichsten Fortgang.

Dresden. Dr. Gustav Klemm.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in JLeipzi<.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEIEINE LITERATÜB-ZEITUXG.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft naturforschen der Freunde inBerlin. 

Am 21. Juli machte v. Oyenhausen Mittheilungen über die sehr 
befriedigenden Erfolge der in dem Soolbade Neusalzwerk bei 
Minden gemachten Kuren in skrophulösen und andern Krank
heiten. Geh. Medicinalrath Link zeigte eine Abbildung der 
männlichen Blüthen von Zamta renuifolia vor. Die zerstreut 
sitzenden Antheren finden sich zu beiden Seiten der Schuppen 
des Blüthenstandes auf einem fleischigen unregelmässigen gel
ben Auswuchs. Prof. Ehrenberg legte mehre Exemplare der in 
diesem Jahre bei Berlin (Wilmersdorf) im gefüllten Zustande 
zahlreich blühend vorgekommenen wilden Cardomine pratensis 
vor, sowie mehre Exemplare von diesjährigen merkwürdig über
bildeten Blumen von Aconitum neomontanum, mit drei Hauben, 
fünf Nectarien, neun und zehn Fruchtkapseln, und zwei Exem
plare von Calendula officinalis, jedes mit drei Cotyledonen, in 
der Art, dass je eine der beiden gewöhnlichen völlig zwei
theilig war. Dr. Münter zeigte Kartoffeln, welche er nach der pe
ruanischen Manier (bekannt unter dem Namen Chunoy behan
delt hatte, desgleichen Kartoffeln, welche der nassen Fänle 
des Jahres 1'845 entstammten. Grat Schafgotsch sprach über 
eine auf scheinbare Bewegung bezügliche Gesichts- und Ge
fühlstäuschung, welche unter gewissen Umständen eintritt, wenn 
man sich auf einer Brückenwage wägt. Dr. Troschel zeigte eine 
neue peruanische Landschnecke Clmisilia cancellata aus der 
Sammlung des Hrn. v. Tschudi vor. Sie ist die erste dieser 
Gattung vom Festlande Amerikas und zugleich die grösste. 
Dr. Bruecke las über das Verhalten der optischen Medien des Auges 
gegen das Sonnenlicht, und ‘theilte als Resultat seiner Expe
rimente mit, dass es nur in der Beschaffenheit unserer Augen
medien liege, dass uns nicht alle erwärmten Gegenstände als 
selbstleuchtend erschienen, was z. B. der Fall sein würde, 
wenn unsere Augenmedien aus Substanzen beständen, die sich 
gegen die Strahlung wie SteinMb verhieJten.

Gesellschaft für n , . _ .
hielt Sturz einen Vortrag b /"?'
liauischen Ströme para„ag„ p‘lle Geb,et« be.den brasi-
zelnen, in dieselben sieh erL^^r besPrac„h 
h j r ... io., n i °iessenden Flusse, die Beschaffen- W des anliegenden Bodens und die in der Nähe liegenden 
2rtschaften. Prof. Ritter legte ZUr V .g: ‘
Sect- , r h 4. Tx . . r Ansicht vor die fünfte Action der Landkarte von Deutschland w c i nY* dieser Karte ist, auf der BÖb L“
sc.das naturwahre Bild landschaftlicher p"°s ,ac r 
mittels X; “ i ry • k • Hlic!|er Gruppirung ver- theilte S""* '."“r' r“ «larzustellei Derselbe
findlichen*1*^ , "SC.bn^"p ? d<™ « Srzerutn be-

1 m h* WC< V°n ^assa bis zum ^°^en Meere und von Je 
usalem bis zum Berge Tabor mittels barometrischen Nivelle

1 Gebäude. Tschifteh Minareh genannt „ .
""d6e-^- 

ments erhalten hat. Er verglich die Resultate derselben mit 
andern früher bekannten. Zum Schlüsse hielt derselbe einen 
Vortrag über das Vaterland des Kaffee, welches nach seiner 
Ansicht Arabien nicht zu sein scheint.

Akademie der moralischen und politischen Wis
senschaften in Paris. Am 4. April las Am. Thierry ein 
historisches Fragment: Constantin in Gallien. Alban de ^il- 
leneuve-Bargemont setzte seine Abhandlung über den Einfluss 
der Leidenschaften auf den Staatshaushalt fort. Baron Dupin 
las den vierten und letzten Abschnitt seines Force commerciale 
exterieure de la Grande-Bretagne. Mignet hielt einen Vortrag 
über die Ursachen des Aufstandes in den Niederlanden unter 
Philipp II. und der Sendung des Don Juan de Austria als 
Generalstatthalter. Am 18. April las de la Forelle über die 
Nothwendigkeit, den Unterricht der Staatsökonomie in Frank
reich zu begründen; wozu Cousin, Blanqui, Passy, Dunoyer 
Anmerkungen fügten. BarihAlemy Saint-Hilaire las über die 
Psychologie des Aristoteles. Am 9. Mai überreichte Dutens 
seine Schrift Pr^tendues erreurs dans lesquelles, au jugement des 
modernes economistes, seraient tombes les anciens economistes re- 
lativement au principe de la richesse nationale. Barthelemy 
setzte seinen Vortrag über die Psychologie des Aristoteles fort. 
Am 15. Mai übergab Thierry die Schrift von Henry Julin: 
Histoire de Beziers, ou Recherches sur la province de Langue
doc Und erläuterte deren Inhalt. Ebenso Giraud bei Überrei
chung der Schrift von Clos-Mayrevielle: Histoire du comte et de 
la vicomte de Carcassonne. Villerme las eine Abhandlung über 
die von Dieterici in Berlin herausgegebenen statistischen Ta
bellen, worin er den vorzüglichen Werth dieses Werks dar
legte. Am 23. Mai berichtete Passy über die Schrift von Ho
race Say: Etudes w Vadministration de la ville de Paris et 
du departement de la Seine. Villerme überreichte und erläu
terte eine Schrift von Barthelot in Beziehung auf den Fisch
fang an den Küsten Algeriens. Blanqui las eine Abhandlung: 
Sur la concurrence et Uesprit d’association, wozu Passy, Dunoyer, 
de Remusat Bemerkungen gaben, welche mit der Abhandlung 
in dem Compte rendu der Akademie gedruckt erschienen sind. 
Dieses enthält überdies im Maiheft von Mignet: Notice histo- 
rique sur la nie et les travaux de M. Charles Comte, ancien se- 
cretaire perpetuel de l’academie.

Der erste Bericht über die Verhandlungen der königl. 
sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig enthält 
1) Das Decret Sr. Maj. des Königs zur Bestätigung der Sta
tuten. 2) Das Verzeichniss der ernannten Ehrenmitglieder 
und ordentlichen Mitglieder der philologisch-historischen und 
der mathematisch - physischen Klasse. 3) Bericht über die 
Eröffnungsfeier am 1. 1846 und zwar die Rede des
Staatsministers v. Wietersheim: ,,Whs Leibniz seiner Zeit war, 
der Gegenwart ist, der Zukunft noch werden kann ; die 
Rede des vorsitzenden Secretär Hermann, die Festrede von 
Prof. Drobisch über die Frage, ob Leibniz’s Ideen über ie 
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Bestimmung der gelehrten Gesellschaften für unsere heutigen 
Zustände in jeder Hinsicht anwendbar erscheinen, woran sich 
ein Bericht über die von der Jablonowski’schen Gesellschaft 
bestimmte Prcisertheilung, deren S. 702 gedacht worden ist, 
schloss.

llscellen.
Der Akademiker Bezeimeris hat der Akademie der poli

tischen und moralischen Wissenschaften in Paris die Ent
deckung von drei unter den Schriften des' Hippokrates bis 
jetzt befindlichen Schriften des Empedokles, des Democritus 
und des Diogenes von Apollonia mitgetheilt. Von seiner Ab
handlung ist bis jetzt die erste Abtheilung erschienen. Er 
nimmt an, dass diese Schriften der genannten Philosophen 
Hippokrates, wie die Anführungen erweisen, besessen habe, 
dass sie aber, unter dessen Papieren aufgefunden, nach sei
nem Tode irrthümlich zu den eigenen Schriften gelegt und 
mit Hippokrates’ Namen bezeichnet worden seien. Die Be
weisführung ist folgende: Unter den Schriften des Hippokra
tes enthalten die drei Bücher mit der Fort
setzung myi twnvtMV eine Methode, welche von der in den 
echten Schritten angewendeten gänzlich verschieden ist: dies 
zögt eine Vergleichung der Schrift ntQt
Indem in dieser der Arzt ganz auf Beobachtung und Erfah
rung hingewiesen wird, stellen jene eine Doctrin auf, welche 
auf Hypothesen und kosmogenischen Grundbegriffen beruht, 
die selbst der Widersprüche in sich nicht ermangeln. Diese 
Lehre wird vom Verfasser der Schrift von der ältern Heil
kunst als irrthümlich bezeichnet. Wenn in dem Buche von 
der Diät die Voraussetzung einer Erkenntniss der Elementar
theile im Menschen gemacht wird, verwirft Hippokrates diese 
für den Arzt unbrauchbare Speculation und muss ein älteres 
Werk vor Augen gehabt haben, auf dessen Widerlegung .er 
selbst im Einzelnen eingeht. Der Verfasser der Diätetik zeigt 
sich als einen Arzt, welcher zugleich speculirender Philosoph 
war; die Hindeutung auf die Divination führt auf Empedokles, 
der nach dieser Wissenschaft benannt wurde. Die Beziehun
gen auf die Musik stimmen mit der Nachricht bei Jamblichus 
und Tzetzes, Empedokles habe die Musik eifrig betrieben, 
ebenso die Berücksichtigung der Wirkung der Winde und die 
mythologische Bezeichnung der Elemente. Dass Empedokles 
ein Werk der Mediein in Prosa geschrieben habe, besagt 
Suidas, und die Stelle bei Diogenes Laertius muss so gefasst 
werden, wie die wiener Handschrift sie herstellte, dass Em
pedokles, äusser dem Gedicht von 600 Versen KaDainud, 
prosaische Schriften über die Mediein in Prosa geschrieben habe. 
Aristoteles aber schreibt dann die Lehre von den zwei Ele
mentarkräften des Feuers und Wassers und dem Princip der 
Freundschaft und Feindschaft dem Empedokles zu, und diese 
behandelt die Schrift von der Diät; nicht minder finden sich 
hier einzelne Erklärungen, welche Aristoteles als dem Empe
dokles eigenthümlich anführt. Auf der andern Seite können 
die Bücher von der Diät und der alten Heilkunde nicht von 
Hippokrates herrühren.

Literarische u. a. Nachrichten.
In der Versammlung des physikalisehen Vereins zu Frank

furt a. M, am 8. Aug. machte Prof. Böttger eine Mittheilung 

in Bezug auf die Entdeckung des Prof. Schönbein in Basel, 
die Pflanzenfaser in eine durchsichtige, farblose, dem Glase 
ähnliche Materie zu verwandeln. Aon dem Verfahren Schön- 
bein’s ist nur so viel bekannt, dass ungeleimtes Papier zähe 
und starker, vollkommen wasserdicht, weder von Säuren noch 
Alkalien angreifbar wird und weder des Leimens noch des 
Stärkens bedarf, um zum Schreiben, Drucken und Verpacken 
tauglich zu sein. Rohe Baumwolle erhält die Eigenschaft, bei 
Annäherung einer glimmenden Kohle wie Schiesspulver zu ex- 
plodiren. Prof. Böttger theilte mit, auch ihm sei gelungen, 
ganz dieselben Ergebnisse zu erlangen, und zeigte eine Probe 
des so präparirten Papiers vor, wie auch Baumwolle im Mo
mente der Berührung eines glimmenden Zunders mit dop
pelt stärkerer Kraft als Schiesspulver explodirte und die 
Kugel eines mit dieser Baumwolle geladenen Terzerols ein 
2y2zolliges Eichenholzbret und dahinter noch ein einzölliges 
Tannenholzbret durchschlug, während die Kugel des mit einer 
gleichen Gewichtsmenge Schiesspulvers geladenen Laufes ein 
einzölliges Tannenholzbret nicht zu durchschlagen vermochte.

Der neueste von der Shakspeare Society ausgegebene 
Band enthält: Memoirs of the Principal actors in the plays of 
Shakspeare, von J. Payne Collier, Der Verfasser gibt die mit 
grosser Sorgfalt ausgearbeiteten^ Biographien von 26 Schau
spielern , worunter man äusser Shakspeare die bekannten Na
men Burbadge, Beminge, Ostler, Condell findet. Die Gesell
schaft setzt ihre Lhätigkeit mit Eifer fort. Unter der Presse 
sind sechs Werke, unter denen ein Band Balladen, auf welche 
alte englische Stücke sich gründen, nicht das Unwichtigste 
sein dürfte.

Der italienische wissenschaftliche Congress wird im näch
sten Jahre zu Venedig gehalten werden, wobei die Errichtung 
eines Denkmals des grossen Reisenden Marco Polo stattfin
den soll.

Durch die unterstützende Gnade des Königs von Preus
sen wird ein Werk vollendet und zur Erscheinung gebracht 
werden, welches sowol zur Erhöhung des geschichtlichen In
teresse als auch zur Belebung des geschichtlichen Unterrichts 
ein Wesentliches beizutragen bestimmt ist. Eine Reihe von 
Jahren hindurch hat der Maler K. Hermann in Berlin an ei
nem Cyklus von Zeichnungen gearbeitet, welche die Entwicke
lungsmomente des deutschen Volks darstellen. Jede dieser 
Zeichnungen behandelt eine Periode der Geschichte und ver
einigt in einer wohlgeordneten Zusammenstellung die wichtig- 
tigsten Ereignisse zu einer lehrreichen Übersicht. Um das 
Hauptereigniss reihen sich in gegenseitiger Beziehung die Ne
benbegebenheiten, ruhend auf einem nach der jedesmaligen 
Zeitform aufgestellten architektonischen Gerüste. Das Ganze 
wird in Stahlstich fünfzehn Blätter befassen. Die geistreiche 
Erfindung wie die sorgsame Ausführung beurkundet einen aus
gezeichneten Künstler.

Der als Schriftsteller bekannte Pfarrer Krolmus hat auf 
Kosten des archäologischen Comite des Böhmischen Museums 
Ausgrabungen in einer heidnischen Grabstätte in der Scharke, 
einem Thale bei Prag, veranstaltet und fünf woblerhaltene 
Aschenkrüge, zwei steinerne Opfertische und einige Bronze
sachen, äusser mehren der christlichen Zeit zufallenden Gegen
ständen gefunden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzigs
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Intelligenzblatt,
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

Verzeicliniss
der auf der Universität Jena für das Winter

halbjahr 1846 47 angekündigten Vorlesungen.

Der Anfang der Vorlesungen ist am l9< Qct l846

Theologie.
Einleitung in die gesammte Theologie trägt vor Lic. Dr. 

ph Stieren. Einleitung in das Neue Testament GKß Dr 
erklärt Der*elbe; Buch Hiob 

T ■ • n iC ’ * as Evangelium und die Briefe des Johan
nes ^1C' r- P • Otto; Pauli Briefe an die Römer und die 
r»af CIi d™ r k Lückert; den Brief an die Hebräer und die 

a& ora ne e Prof. Dr. Grimm. Dogmatik trägt vor Prof. 
Ur. Rückert. Dogmengeschichte Lic. Dr. Otto. Der Kirchen
geschichte ersten Theil Prof. Dr. Lange und Lic. Dr. Stieren. 
Kirchengeschichte vom 9. Jahrh. GKR. Dr. Hase. Über die 
neuesten Ereignisse in der Kirche und die Verhandlungen der 
Theologen Lic. Dr. Stieren. Christliche Ethik KR. Dr. Schwarz. 
Katechetik Derselbe. Das theologische Seminarium leiten GKR. 
Dr. Hoffmann, GKR Dr. Hase, Prof. Dr. Rückert; das homi
letische und das katechetische Seminarium KR. Dr. Schwarz. 
Theologischen Gesellschaften stehen vor Lic. Dr. Stieren und 
Lic. Dr. Otto. Examinatorien über Dogmatik und Dogmen
geschichte Prof. Dr. Lange und Prof. Dr. Grimm.

Jurisprudenz.
Die Grundsätze der Rechtsphilosophie erläutert GJR. Dr. 

Michelsen. Die Institutionen trägt vor Prof. Dr. Schmidt. Die 
Pandekten Prof. Dr. Fein. Erbrecht OAR. Dr. Danz. Deut- 
SChu! P"vatrecht OAR. Dr. Walch und Dr. Gerber. Lehn- 
rec AR. Dr. Walch. Völkerrecht GR. Dr. Schmidt. All- 
gememes und deutsches Staatsrecht GJR. Dr. Michelsen. Deut- 

T^Cht °AR- Dn Luden- Bergrecht Bergrath Dr. 
bach RörnkTSCh.^ Privatrecht «»<1 Process OAR. Dr. Heim- .

Dr. ScknMt. Ge- 
klärung des Sachsen^ nvatgerichte OAR. Dr. Danz. Er- 
Process GJR. Dr. Gerber. Deutschen gemeinen
und Prof. Dr". Schnaubt 2rim’naIprocess 0Aß* Dr- Schühr 
Prof. Dr. Schnaubet ^ferirkunst GJR. Dr. Guyet und 
Guyet und Prof. Dr. ’Sch» nd.ek*enPracticum leitet GJR. Dr. 
OAR. Dr. Luden. nuhert. Das juristische Seminarium

®®edieuie
Encyklopädie und Methodnln«: .

Dr. Hörer und Prof. Dr.GraJw. Sn^,,..'1” Metli.ci" lebrt Prof- 
Behen Körners HR. Dr. Huschk. deS ™Th‘
^■be. Osteologie Derselbe. Phydolog,./ ! ^^1 ^a 0«ne Der-

Pathologie und Therapie Prof. Dr.
Pathologie und Therapie SB» fc" 

Den zweiten Theil der .p,T 
Therapie pro£ Dr. Bii„. Die Lehre von d^Ä 

S“8e”dtn ProE Dr' X17 
«Je Hedkunde OHR. Dr. Kfe« Allgemeine 
Chirurgie Prof. Dr. Ried und Prof. Dr. Schö mann. Amren- 
heilkunde Prof. Dr. Ried. Den zweiten Theil der Gyuäkolo- 
g'e’ von den Krankheiten der Frauen Prof. Dr. Martin. Ge-

I burtslehre Prof. Dr. Martin. Gerichtliche Heilkunde Prof. Dr- 
Schümann. Über die Heilquellen Deutschlands GHR, Dr. Suc
cow. Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten Prof. 
Dr. Hüser.. Receptirkunst GHR. Dr. Succow. Anatomisch- 
physiologische Praxis HR. Dr. Huschke. Die medicinische Kli
nik im Landkrankenhause leitet Prof. Dr. Siebert, die chirur
gische und ophthalmologische Prof. Dr. Ried, die geburtshülf- 
liche Prof. Dr. Martin. Die medicinische, chirurgische und 
ophthalmologische Klinik GHR. Dr. Kieser. Geburtshilfliche 
Operationen Prof. Dr. Martin. Die Lehre von den Krank
heiten der Hausthiere und der dem Menschen schädlichen 
Thiere Prof. Dr. Renner. Die Lehre vom Hufbeschlag und der 
Anatomie der Hufe Derselbe. Die Veterinärwissenschaft Derselbe.

Philosophie.
Encyklopädie der Philosophie lehrt GHR. Dr. Bachmann. 

Psychologie Prof. Dr. Fortlage. Psychologie und Logik GHR. 
Dr. Bachmann und Prof. Dr. Mirbt. Logik und Metaphysik 
GHR. Dr. Reinhold. Metaphysik Prof. Dr. Mirbt und Prof. 
Dr. Apelt. Religionsphilosophie GHR. Dr. Reinhold. Ethik 
und Religionsphilosophie Prof. Dr. Mirbt. Geschichte der Phi
losophie GHR. Dr. Bachmann. Geschichte der Schelling’schen, 
Hegels’chen und Herbart’schen Philosophie Derselbe. Die Leh
ren Kant’s und Herbart’s Prof. Dr. Stoy. Naturrecht Prof. 
Dr. Scheidler. Ein philosophisches Conversatoriuin leitet GHR. 
Dr. Reinhold.

Mathematik.
Reine Mathematik lehren Prof. Dr. Snell und Prof. Dr. 

Schrön. Differenzial- und Integralcalcul Prof. Dr. Schlömilch. 
Analysis des Unendlichen Prof. Dr. Snell. Goniometrie und 
Trigonometrie Prof. Dr. Schrön. Populäre Astronomie Prof. 
Dr. Apelt. Praktische Astronomie Prof. Dr. Schrön. Ge
schichte der reinen und angewandten Mathematik Prof. Dr. 
Schlömilch. Ein arithmetisches und stöchiometrisches Practi- 
cum leitet Prof. Dr. Schrön.

Naturwissenschaften.
Mineralogie und Geognosie lehren Prof. Dr. Succow und 

Prof. Dr. Langethal. Dieselben Wissenschaften in Bezug auf 
Ackerbau Prof. Dr. Langethal, Geologie GHR. Dr. Voigt, 
Phytophysiologie Prof. Dr. Schleiden, Zoologie Prof. Dr. Koch. 
Specielle Zoologie GHR. Dr. Voigt. Anthropologie Prof. Dr. 
Schleiden. Klimatologie Prof. Dr. Langethal. Physik Prof. 
Dr. Snell, Prof. Dr. Succow, Prof. Dr. Schmid. Allgemeine 
Chemie Prof. Dr. Artus und Prof. Dr. Schmid. Analytische 
Chemie 2.Th. HR. Dr. Wackenroder. Zymologie GHR. Dr. Döber
einer und Prof. Dr. Artus. Phytochemie Prof. Dr. Schleiden. 
Chemie der organischen Körper Prof. Dr. Artus. Allgemeine 
polytechnische Chemie GHR. Dr. Döbereiner. Technische Chemie 
Prof. Dr. Artus. Ökonomische Chemie Prof. Dr. Succow. Den 
chemischen Theil der gerichtlichen Arzneikunde Prof. Dr. Artus. 
Geschichte derChemieDerselbe. Stöchiometrie und mathematische 
Physik Prof. Dr. Schrön. Pharmakognosie HR. Dr. Wackenroder 
und Prof. Dr. Schleiden. Pharmacie HR. Dr. Wackenroder und Prof. 
Dr. Artus. Die Lehre von der Einrichtung und der Visitation der 
Apotheken HR. Dr. Wackenroder. Das physiologische Institut leiten 
Prof. Dr. Schleiden, Prof. Dr. Hüser, Prof. Dr. Schmid und D^. 
Domrich. Chemische und chemisch-pharmaceutische Übungen un
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Examinatorien HR. Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus. 
Chemische Übungen Prof. Dr. Succow. Die Kunst meteoro
logische Instrumente zu fertigen und anzuwenden Dr. Körner.

Staats-, Camerai- und Gcwerbwisscnschaftcn.
Politik lehren Prof. Dr. Scheidler und Prof. Dr. Fischer. 

Encyklopädie der Cameralwissenschaften GHR. Dr. Schulze. 
National- und Staatsökonomie Derselbe. Die Lehre vom Acker
bau Derselbe tind Prof. Dr. Langethal. Die Lehre von der 
Güterabschätzung GHR. Dr. Schulze. Praktisch - ökonomische 
Übungen leitet Derselbe.

Geschichte.
Geschichte des Alterthums lehrt Prof. Dr. Preller. Ge

schichte der Römer GHR. Dr. Luden. Geschichte des Mit
telalters von Karl d. Gr. bis zum 16. Jahrh. Dr. Rückert. 
Geschichte des 18. und 19. Jahrh. Dr. Bippart. Geschichte 
Frankreichs von 1789—1814 Prof. Dr. Fischer. Staats- und 
Culturgeschichte der Franzosen von 1774 — 92 Prof. Dr. Wolff. 
Geschichte von Thüringen und Sachsen Prof. Dr. Wachter. 
Historische Übungen leitet Dr. Rückert.

Philologie.
Orientalische Literatur. Sanskrit lehrt GKR. Dr. 

Hoffmann. Hebräische Grammatik Prof. Dr. Stickel. Die sy
rische Chrestomathie von Rödiger, Hareth’s Moallaca und Ge
dichte der Hamasa erläutert GKR. Dr. Hoffmann. Arabische 
Sprache lehrt Prof. Dr. Stickel. Das orientalische Seminarium 
leitet Derselbe.

Classische Literatur. Des Sophokles’ Elektra er
klärt Prof. Dr. Weissenborn. Des Cicero Bücher de Oratore 
GHR. Dr. Eichstädt. Des Plautus Miles gloriosus Prof. Dr. 
Weissenborn. Des Horatius’ Episteln Dr. Bippart. Des Taci- 
tus’ Germania Prof. Dr. Wachter. Lateinische Grammatik lehrt 
GHR- Dr. Göttling. Die Theorie des lateinischen Stils GHR. 
Dr. Hand. Römische Alterthiimer GHR. Dr. Göttling. Die 
griechische und lateinische Sprache Dr. Bippart. Das philolo
gische Seminarium leiten GHR. Dr. Eichstädt, GHR. Dr. Hand 
und GHR. Dr. Göttling; eine philologische Gesellschaft Prof. 
Dr. Weissenborn.

Neuere Literatur. Theorie des deutschen Stils lehrt 
Prof. Dr. Wolff. Der »Nibelunge Not und Tristan und Isolt 
erklärt Dr. Rückert. Übungen im Altdeutschen leitet Dr. 
Rückert. Neuere Sprachen lehren Prof. Dr. Wolff und Dr. 
Voigtmann.

Ästhetik und Literaturgeschichte.
Ästhetik lehrt GHR. Dr. Hand. Metrik und Poetik Prof. 

Dr. Weissenborn. Vergleichende Geschichte der Poesie Prof. 
Dr. Fortlage. Geschichte der deutschen Literatur bis zum 
17. Jahrh. Dr. Rückert. Von Schiller’s Leben, Geist und 
Werken handelt Dr. Bippart.

Hodegetik und Pädagogik.
Hodegetik lehrt Prof. Dr. Scheidler. Volks- und Staats

pädagogik Derselbe. Einzelne Theile der Lehre von der Kna
benerziehung Prof. Dr: Stoy. Das pädagogische Seminarium 
leitet Derselbe.

Freie Künste.
Die Reitkunst lehrt Stallmeister Sieber-, die Fechtkunst 

Fechtmeister Roux; die Tanzkunst Tanzmeister Helmke; die 
Zeichnen- und Kupferstecherkunst Hess; die Maler- und Zeich- 
nenkunst Dr. Schenk; die Malerkunst Ries; die Tonkunst Mu
sikdirector Stade; die Kunst anatomische und chirurgische In
strumente zu fertigen Mechanicus Besemann, *

Soeben ist erschienen:

Invernizi
d e

publicis et criminalibus iudiciis 
Homanorum

Libri tres.
Leipzig, am 20. Aug. 1846.

Weidmaim’sche Buchhandlung.
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Fünfter Jahrgang. M 221. 15. September 1846.

Theologie.
Deutsch - katholische Literatur,

(Fortsetzung aus Nr. 186.)

IV. Die Spaltung.
103. Zuruf von Joh. Ronge. Dessau, Neubürger. 1845. 8. 2 Ngr. 

Schlesiens § Sa Rundreise zu den Christ-kathol. Gemeinden 
ÄÄ der Mark> Ostern 1845- Denkschrift 
u, i . t- Katholiken bearbeitet von einem seiner Begleiter. 
Breslau, A. Schulz. 1845. Gr. 8. 5 Ngr.

•!°nge.’nT}Veiinar- Gedächtnissblätter von Franz Schuselka. 
Weimar, W. Hoffmann. 1845. Gr. 8. 5 Ngr.

106. Frommes Andenken an J. Ronge in Weimar. Eine Nachmit- 
ags e rachtung gehalten am 26. Sonntage nach Trinit. in der 

Haupt- und Stadt-Kirche zu Weimar von F. T. Krause, Cons.- 
w« ~ Archidiac. Vierte verb. Aufl. Weimar, Hoffmann. 1845. Gr. 8. 3% Ngr.

107. Ronge’s Fahrten. Von einem protest. Theologen. Rudolstadt, 
Fröbel. 1846. Gr. 8. 6 ’

10b. Bestimmungen über die Glaubenslehren der deutsch - kathol. 
Gemeinde zu Elberfeld v. 27. April 1845.

109. Sendschreiben an alle christlich-apostolisch-kathol. Gemein
den, von J. Czerski. Landsberg a. d. W., Volger u. Klein. 
1845. Gr. 8. 3 Ngr.

HO. Sendschreiben an alle Christ-kathol. Gemeinden des apost. 
Glaubens-Bekenntnisses von J. Czerski, Pfarrer in Schneidemühl, 
und Anselm Bernhardt, Pfarrer in Thorn. Thorn, E. Lambeck, 
1845. 12. 2% Ngr.

HL Sendschreiben an alle deutsch-kathol. Gemeinden des Vater- 
o o Leipzig’ R- Friese’ 1845- 4- 1 Ner-

Üfend detUeS ^,en^scDreiben an den Herrn Pfarrer Czerski, betref- 
.rohene eudschreiben und seine spätere in Betreff dieses ge- 

l8^atUng’ von Christianus Sincerus 11. Glogau, C. Flemming. 1845. Gr. g. 2J/ N
113 Offenes Gl R *gemeine in BcrrUbens'Dekenntniss der deutsch-kathol. Christen- 
114. Die Feier de"’ W- Hermes. 1845. Gr. 8. 2% Ngr.

kathol. Gemeinde zu B |-U,lg des ersten Pfarrers in die deutsch- 
den und Predigten dern ’ nebst vollstä»diger Liturgie, den Re- 
schinger. Von R. Ronge, Brauner, Müller und Flei-

115. Denkschrift, betreffend d‘ ’e 1845’ 8‘ 5
meinde in Berlin bei der Einf^ Feier der deutsch-kathol. Ge
vorangeschickter Würdigu„„ desp"g/eS Pfarrers Brauner. Mit 
meinde, von C. W. Schmidt, Ca„d
Gr 8 ’ 2% Ngr. n<t' Berlin, Enshn. 1845.

H6. Glaubens-Bekenntniss der nach dem + i-, vt -Berlin sieb bildenden ehristkath»liS(ih'e7 'S Mai zu
Wohlgemuth. 1845. Gr. 12. 2./, ^Gememde. Berhn, J. A.

We neuesten Kirche. Wort
^'9^- B S-M’“1«-- 1845. j Vkur
/ .*e Spaltung in der christ-kathol. Gemeinde zu Bromberg
fö45 T Vorsta"<1<! Bromberg, F Fischen’

un ' Vrr’ 8- $ Ngr.
Die Spaltung des Christ-kathol. Vereins in Bromberg jn ih- 

rem geschichtlichen Zusammenhänge erzählt und gewürdigt von 
H’ F' Bromberg, Mittler. 1845. 8. 5 Ngrg

• Neue und doch alte Feinde. Von J. Ronge. Dessau, Neu
burger. 1845. 8. 2 Ngr.

| 12J. Zweites Sendschreiben an alle Christ-kathol. Gemeinden mit 
Rücksicht auf die Versammlung zu Rawicz, von J. Czerski. Brom-

I berg, Mittler. 1846. 8. 2’/2 Ngr.

Bald nach dem leipziger Concilium hat Ronge sei
nem Zuruf (Nr. 103) erlassen in der Zuversicht, welche 
dem Capitelsverweser des Bisthums Breslau weissagt: 
„Sie und Ihr Capitel werden in Deutschland kein De- 
cennium -mehr verleben.“ Dieses Siegsgefühl und etwa 
die Absicht, durch das stärkste Aussprechendesselben 
seine Feinde in beiden Kirchen zu schrecken, mag 
manchen ungemessenen Ausdruck vertreten, obwol man
cher an Überschätzung und Ungerechtigkeit grenzt. 
„Noch sind es wenige Monden her, dass eine schwere 
Geistesnacht über uns lastete, welche immer düsterer 
und düsterer wurde. Es schien, als sollten die geisti
gen Errungenschaften der vergangenen Jahrhunderte im 
19. Jahrh. ihr Grab finden; es schien, als sollten die 
civilisirten Völker Europa’s untergehen durch die reli
giös heuchlerische Barbarei des Jesuitismus und Pietis
mus. — Da erwachte das tiefgedrückte christliche Be
wusstsein in der Menschheit, mit zürnender Gewalt 
zerschlug der Geist des Jahrhunderts in raschen Schlä
gen die unwürdigen Fesseln, und riss den Heiligen
schein von der Sündenglatze des christlichen Phari- 
säerthums. — Meint Ihr, dass die deutschen Männer, 
jetzt neu ermuthigt, das Vaterland dem Jesuitismus und 
den Kosaken zur Beute überliefern werden?.’ Ha, mich 
schauert, dass wir schon so nahe daran! Doch jetzt 
ist’s vorüber. Der grosse Wurf ist gelungen, der Fort
schritt des Jahrhunderts ist gerettet; der Genius Deutsch
lands greift schon nach dem Lorbeerkranz.“ Hiernach 
scheint Ronge alle die selbst in seinem Sinne freisin
nigen Bestrebungen zu ignoriren, die seit Jahrzehnten 
und seit Jahrhunderten durch die katholische Kirche 
gegangen sind, auch von den Protestanten die beschei
dene Meinung zu haben, dass sie bisher im Schatten 
des Todes gesessen hätten, bis er kam um den Lor
beerkranz vom Genius Deutschlands zu empfangen. Er 
stellt sich hier zum ersten Male einem Gegner, der, seit 
dem Siege der rationalistischen Richtung durch die 
leipziger Versammlung? sich entschieden gegen den 
Deutsch-Katholicismus erklärt hatte, dem mit dem rö
mischen Pfaffengeiste, wie er’s nennt verbündeten „fau
len Pietismus.“ Die streng orthodoxe Partei in der 
protestantischen Kirche hatte der neuen Sache und 
ihren Vertretern vorgeworfen: modernes Heidenthum, 
Mangel an positivem Glauben und an Wissenschaftlich-
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märkischen Gemeinden, um sie zu bekräftigen, bei ei
nigen auch ihren ersten Gottesdienst zu halten. Einer 
seiner Reisegefährten, wahrscheinlich Dr. Breuer, ein 
breslauer Arzt, hat diese Rundreise beschrieben (Nr. 104). 
Man sieht daraus, unter welchen Versuchungen sich 
eine Stimipung ausbilden mochte, in welcher Ronge je
nen Zuruf verfasst hat. Der Reisegefährte hat freilich 
nicht wie sein Vorfahrer Lucas apostolische Wande
rungen zu beschreiben, sondern: „Ronge’s Rundreise 
war ein Triumphzug. Die Hauptstädte zweier König
reiche, Preussens und Sachsens, beeilten sich ihm ihre 
Huldigung darzubringen und die Tage, die er in ihren 
Mauern verlebte, werden als Freuden- und Festtage in 
ihren Denkbüchern und in den Herzen der Einwohner 
verzeichnet bleiben.“ Und von Ronge’s Einzuge in 
Leipzig: „Der Einzug eines Königs in einer getreuen 
Stadt, die Rückkehr eines Siegers nach der erwartungs
vollen Hauptstadt kann keine lebhaftere, freudigere Er
hebung in den Herzen hervorrufen, als hier die An
kunft des Reformators.“ Die Thatsachen mögen nicht 
übertrieben sein, und würden etwas zu bedeuten haben, 
wenn Städte mit überwiegender katholischer Bevölke
rung ihm entgegengejubelt hätten. Aber die Beschreibung 
ist im Stile eines Kammerherrn verfasst, der eine 
Reise seiner hohen und höchsten Herrschaften beschreibt. 
Da heisst es von Görlitz: „Die Passagierstube füllte 
sich mit den Notabilitäten der Stadt und Jeder beeilte 
sich dem Reformator seine Huldigung darzubringen.44 
Vom zweiten Tage in Leipzig: „Der heutige Tag 
brachte wieder geschmackvolle Festivitäten.44 Von Pots
dam: „Die Vorsteher des Ronge - Vereins — brachten 
zweimal mit grossem Enthusiasmus das Wohl der Schle
sier und insbesonders der Breslauer aus, welche Auf
merksamkeit auf die Gäste den angenehmsten Eindruck 
zu machen nicht verfehlte.“ Und so wird uns kein 
Vivat und kein glänzendes Zweckessen erspart, von 
den Gemeindevorstehern begleitet fährt der Gefeierte 
unter dem Jubel des Volks durch die Stadt, „um ihre 
Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen,“ und 
mit Courierpferden fährt er weiter, wo keine Eisenbahn 
ist. Gegenüber einem solchen allerdings auch aufrei
benden Leben klingt es ebenso komisch als pretiös, 
wenn die freudige Volksbegeisterung zeigen soll, „wie 
auch die grosse Masse von Achtung und Verständniss 
durchdrungen ist für das sich willig opfernde Bestre
ben, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, als das ge
meinsame Recht und Selbstbewusstsein aller Bürger zu 
gebären und zu befestigen.44 Ronge konnte sich diesen 
Dingen vielleicht nicht immer entziehn, aber das Ge
wicht, welches in einer von seiner nächsten Umgebung 
ausgehenden Schrift auf sie gelegt wird, macht einen 
widerlichen Eindruck inmitten eines religiösen Unter
nehmens , und lässt sich nur dadurch entschuldigen
dass man seine Person mit seiner Sache verwechselt 
und durch die laute Huldigung derselben den Gegnern

keit. Nur auf den letzten Vorwurf hat Ronge geant
wortet: ..Was nennt Ihr Wissenschaft? Die Sprachlo
sigkeit Eurer dogmatischen Puppe, mit der man Euch 
von frühen Jahren an spielen gelehrt. Die höchste 
Wissenschaft ist wol die: seine Zeit zu kennen, und die 
stärkste Logik die: aus den Prämissen, welche die Ge
schichte gegeben, den Schlusssatz zu ziehen: Wohl und 
Heil der Menschheit, Rettung und Glück dem Vaier- 
lande!“ Das ist eine hübsche Wendung und Ausflucht, 
allein sie würde doch nicht einen unwissenden Candi
daten durch’s Examen bringen. Ronge aber versichert, 
es sei solchen protestantischen Geistlichen, die sich 
nicht scheuen es offen mit Rom zu halten, nur um ihre 
Stolgebühren zu thun, „und das haben solche offen 
ausgesprochen.“ Wo sie es ausgesprochen haben, hat 
er uns nicht mitgetheilt. Aber er lässt diesen. Judassen 
ihr Recht widerfahren: „Das verrätherische Pfaffen
thum verkauft Christum überall um Silberlinge und 
dieses protestantische Hierarchen- und Pfaffenthum ist 
wreit verächtlicher, als das römische, weil seine Schuld 
eine doppelte. O, würde man’s glauben, wenn man 
sich nicht überzeugte, dass sogenannte protestantische 
Prediger lieber das Jesuiten- und Römerthum anneh
men, als ihren faulen Heiligennimbus und hierarchischen 
Dünkel aufgeben: überzeugte, dass deutsche Väter, 
deutsche Männer, ihre Kinder lieber hierarchischer 
und kosakischer Barbarei überliefern, als ihre Markt
oder Beichtgroschen mit einem ehrenvollem Gehalte 
umtauschen?44 Nachdem die protestantische Kirche 
Deutschlands mit grenzenloser Uneigennützigkeit ihr 
ungeheures Kirchengut dahin fahren liess, ist es eine 
schwierige Frage der Kirchenverwaltung geworden, 
welche mit dem Glaubensstreite nicht das geringste zu 
thun hat, ob für eine grosse Volkskirche auf die her
gebrachten Einnahmen für einzelne Dienstleistungen 
des Pfarrers zu verzichten sei? und die protestantische 
Kirche reformirten Antheils hat sich meist dafür ent
schieden: aber es gehört mindestens eine grosse Un
kunde der in unserer Zeit sich bekämpfenden Geister 
dazu, um den nothwendigen Gegensatz, der sich aus 
der protestantischen Kirche gegen das leipziger Be- 
kenntniss erhob, nur aus der jämmerlichen Angst um 
Stolgebühren herzuleiten. Gegen die römische Kirche 
ruft der Verf. Gegner oder vielmehr Gegnerinnen auf, 
die wenig Besseres als Stolgebühren zu rächen haben, 
indem er seinen Römlingen zuruft: „Meint Ihr, dass 
die Frauen nicht Genugthuung für die Schmach, welche 
ihrem Geschlecht der Cölibat angethan, fordern Wer
dern? O, die Weltgeschichte ist das Weltgericht.“ 
Solche erhabene Phrasen haben einen starken komi
schen Beigeschmack, und der bedächtige Ernst des 
deutschen Volkes dürfte sich solchen Zurufen, wie gut 
und mannhaft sie auch gemeint seien, bald verschliessen.

Ronge verband mit der Reise zum Concilium eine 
Rundreise zu einigen schlesischen, sächsischen und
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imponiren will. Im Herbste unternahm Ronge wieder 
eine Rundreise nach dem Rhein und nach Schwaben 
bis Constanz, wo inmitten einer katholischen Bevölke
rung es ihm mitunter etwas apostolischer ergangen ist. 
als auf der ersten Fahrt. Mit welchem Jubel aber ihn 
auf seiner Rückreise die sonst nicht gerade excentri
sche Bevölkerung von Weimar begrüsste, hat Schuselka 
beschrieben (Nr. 105). der zu seinem Liberalismus sein 
treues österreichisches Herz bewahrt hat und damals 
zuerst wieder am deutsch-katholischen Altar „ein gei
stig eingeborner Weimaraner“ den vollen Herzschlag 
einer Andacht fühlte, welche ihm längst abgestorben 
war in dei lömisch-katholischen Kirche. In dem Vor
worte zui vierten Ausgabe der Predigt, mit welcher 
der Consistorialrath Krause am Nachmittage dieses 
Sonntags das fromme Andenken an Ronge feierte 
(Nr. 106), heisst es von Weimar: „Einen Lichttag 
hatte die Lichtstadt erwartet, einen frommen Lichttag 
feierte sie. Weimars edle Bevölkerung hat sich selbst 
«inen neuen Ehrentempel erbaut.“ Erscheint dieser 
Tempel ziemlich wohlfeil erbaut, so wird weiter aus 
Ronge s Aufnahme gefolgert: „Weimar wird seine Welt
stellung behaupten.“ In der kirchlichen Rede selbst ist 
von Ronge gesagt: „Sein ist dieser Sonntag, sein sei 
auch zu unsrer Erbauung diese Stunde.“ Aber die Aus
führung ist in der milden und erbaulichen Weise ge
halten, wie es einem Pfarrer wol ansteht, ein kirchli
ches Ereigniss, das durch einen localen Eindruck den 
Gemüthern besonders nahe gerückt ist, vor seiner Ge
meinde denkend zurechtzulegen. Die Dorfzeitung be
richtete davon in einem Artikel mit der Überschrift: 
„Nicht wider Ronge, aber wider Götzendienst,“ denn 
„der Sonntag sei der Tag des Herrn, nicht des Herrn 
Ronge.' Weiter ist dieses ausgeführt in der anonymen 
Schrift von den Hanges-Fahrten (Nr. 107). Ihr Verf., 
zu dessen Zwecke eine genauere Kenntnissnahmc nicht 
geiölte, ei zählt nach Zeitungsnotizen meist in einem 
peisi Jien en Tone von den Triumphzügen des Refor-

®1S’ z; •• »Weimar, bis jetzt gross durch seine 
Todten, wird endlich • i i i •T , r i 1 wieder einmal gross durch einen Lebendigen, der zwei °a • .i 1 lage unter ihnen weilte.“ Dazu Wortwitze um jeden Preis- n, • * • r- it • -t eis> „Christus qinq fürbass zupred.gen in den Städten: der neBe R^ator fäl.rt 
ohne Pass zwe.spann.g „mller!
digen, wo ei ‘ > 111 sich honoriren zu lassen, wo 
man will“; welches ihm noch einmal vorgehalteneRei- 
»en ohne Pass zu rügen ein theologischer Schriftsteller

Polizei anhernisteften konnte. bic Schreibart ist 
Mitunter vielleicht absichtlich gemein, um für gemein 
Gehaltenes darzustellen: „von Berlin machte der Herr 
Reformator nach Magdeburg, von da machte Ron°*e 
jpe?’ Dampf, den er sehr liebt, nach Dresden.“ Der 
Verf. übrigens „lebt der sichern Hoffnung, dass sein 
Schriftchen keiner Partei gefalle.41 ' Er hat in einer 
naturgemässen Reaction das Misfallen an der Eitelkeit 

und Übertreibung, welche Ronge’s Fahrten umgibt, 
ausgesprochen, aber in oberflächlicher, ungebildeter 
Weise.

Während aber die neue Kirche sich in alle Gegen
den Deutschlands verbreitete, in denen ihr nicht eine 
abgeschlossene katholische Bevölkerung oder eine ent
schlossene katholische Regierung entgegenstand, brach 
die ursprüngliche, auf dem leipziger Concilium nicht 
gründlich gehobene Glaubens-Verschiedenheit zum Zwie
spalte aus. Zwar von Verwerfung der leipziger Beschlüsse 
durch einzelne Gemeinden ist nichts kundgeworden, 
nur dass die Gemeinde zu Elberfeld das leipziger Zu- 
geständniss ausdrücklich benutzte, um innerhalb des 
allgemeinen ihr besonderes Bekenntniss nach dem 
schneidemühler Typus festzuhalten (Nr. 108). Aber 
Czerski hat zuerst in einem an den evangelischen Con
sistorialrath Romberg gerichteten, von demselben pro- 
vocirten und (in der Schrift Nr. 117) veröffentlichten 
Briefe vom 6. Mai 1845 die entschiedenen Rationali
sten als hochmüthige Vernunftanbeter und Ungläubige, 
die er nicht für Christen halten könne, bezeichnend, 
versichert: „Ich widersetzte mich auf dem leipziger 
Concil mit allen Kräften dem sündhaften Treiben, und 
hätte gewünscht, die Feinde Christi wären zur Erkennt- 
niss gekommen.“ Weiter in dem Sendschreiben an 
alle apostolisch-katholische Gemeinden vom 18. Mai 
(Nr. 109) klagt er, dass sie mit Recht Ärgerniss näh
men an einem Bekenntnisse, in welchem „das eben, 
weshalb es ein christliches Bekenntniss genannt, mit 
Stillschweigen übergangen, d.i. Christus selbst.“ Wolle 
man Christus für einen blossen Sittenlehrer ansehen, 
so sei nicht abzusehen, warum wir nicht die Bekenner 
des Confucius in unsere Gemeinschaft aufnähmen. Un
begreiflich sei, wie man Christo die Gottheit abzuspre
chen sich erkühne, da sie so deutlich und so häufig in 
der h. Schrift ausgesprochen sei, dass für diese Ab
sprechenden die Bibel keinen höhern Werth haben 
könne als der Koran. Warnend erhebt er seine Stimme 
gegen Diejenigen, welche mit der Gottheit Christi das 
Christenthum in seinen Grundfesten angriffen und uns 
„mitten aus dem Christenthum in die dürren Sandflä
chen des Heidenthums führen möchten.“ Als sein ei
genes Glaubensbekenntniss setzt er dagegen, von der 
Schärfe des nicänisch schneidemühler Bekenntnisses 
also nachlassend, das apostolische Symbol, doch un
verkürzt mit der Höllenfahrt, ein. Hiermit waren die 
beiden, wennschon einander nicht genau entsprechen
den Feldzeichen der Spaltung erhoben: die Gottheit 
Christi und das apostolische Glaubensbekenntniss als 
unverträglich mit den leipziger Beschlüssen. Über seine 
persönliche Stellung zu denselben ist Czerski mittels 
der erbaulich apostolischen Form des Sendschreibens 
hinweggegangen.. Gegen die nationale Begrenzung des 
Deutsch-Katholicismus ist wol die Ermahnung gemeint, 
nicht etwa die Kirche eines Landes, sondern der gan
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zen Welt zu bauen: „oder ist Christus nur für dieses 
oder jenes Volk Mensch geworden? Gilt seine Lehre 
nur dein deutschen und nicht vielmehr Allem, was 
Mensch heisst?” Ferner in einer Erklärung, die bald 
hernach durch die Zeitungen ging, erwägt Czerski die 
Schwere des Vorwurfs, dass er das Wachsthum der 
jungen Kirche durch den Samen der Zwietracht hemme- 
Aber schweigen, wo es sich darum handele, die christ
liche Wahrheit zu vertheidigen, heisse eine Sünde wi
der den Herrn Christus begehen, und mit Denjenigen 
könne er nicht in Gemeinschaft stehen, welche Chri' 
stum nicht für den Sohn des lebendigen Gottes achten. 
„Das auf dem leipziger Concil entworfene Glaubens- 
bekenntniss habe ich nicht unterschrieben, sondern blos 
die Präsenzliste als solche.44 Doch sei sein Send
schreiben nicht gegen das leipziger Concil als solches 
gerichtet, sondern gegen die ungläubigen Elemente, 
und zwar gegen diese, wo sie immer auftauchen mö
gen. Nur Diejenigen könnten an diesem Sendschreiben 
Anstoss nehmen, die alles Glaubens bar als Feinde 
des Kreuzes Christi wandeln. „Ihr Gott ist der Bauch, 
ihnen ist die Lehre Jesu ein Ärgerniss und das Wort 
vom Kreuze eine Thorheit.44 Endlich das Sendschrei
ben von Czerski und Bernhardt (Nr. 110) vom 11. Au
gust verkündet eine Einigung der Gemeinden zu Schnei
demühl und Thorn, und theilt eine Bittschrift an den 
König mit, in welcher sie beklagen, dass die leipziger 
Versammlung auf dem lockern Boden des Nichtglau
bens mit leichtfertiger Hand das ehrwürdige allgemeine 
Symbolum angegriffen habe, daran sic festhaltend ihre 
Einstimmigkeit mit den wesentlichen Stücken der augs- 
bursischen Confession erkannt hätten und insofern als 
„augsburgische Confessionsverwandte44 bäten, kraft der 
bestehenden Rechte ihnen und allen sich an sie an
schliessenden Gemeinden als einer eigenen christlich- 
und apostolisch - katholischen Religionsgesellschaft die 
Anerkennung und den Schutz des Staates zu gewähren.

Dagegen das Sendschreiben des Vorstandes der 
deutsch-katholischen Gemeinden zu Dresden und Leip
zig vom 15. Juli (Nr. 111) mit der ironischen Wen
dung anhebt, dass sie Czerski’s Sendschreiben nach 
der ersten Kunde davon für ein Machwerk der Jesui
ten gehalten hätten, ersonnen, um mit scheii barem 
Zwiespalte in der jungen Kirche schwache Gemüther 
zu ängstigen und ürtheilsunfahige irre zu leiten, denn 
Czerski habe ja nach Beseitigung einiger Bedenken ge
gen den zweiten Satz des Bekenntnisses: „ich glaube 
an Jesuni Christum unsern Heiland4*, wie alle andere 
demselben beigestimmt und die Beschlüsse des Concils 
angenommen und unterschrieben, auch in zahlreichen 
Privatgesprächen sich billigend über die freiere Auf
fassung des Christenthums ausgesprochen. Nach Ein- j 
sicht des Sendschreibens hätten sie in Czerski’s offe- j
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nem und redlichem Charakter sich nicht getäuscht, 
denn davon abgesehen, dass sein Geineinsinn nimmermehr 
zugegeben haben würde, einen feindlichen Schritt ge
gen die überwiegende Mehrheit der jungen Kirche zu 
thun, ohne vorher einen Einigungsversuch zu machen, 
sei das Bekenntniss, welches Christum mit Stillschwei
gen übergehe, seine Gottheit leugne und am Funda
mente des Christenthums rüttele, am wenigsten das 
ihre, die sie Christum, den Erlöser und Heiland, freu
dig und mit heiliger Ehrfurcht bekennten. „Wir wis
sen nicht, gegen wen Czerski’s Vorwürfe gerichtet sind, 
aber wir erklären es offen vor aller Welt für eine 
schändliche Verleumdung, für einen jesuitischen Bu
benstreich , wenn man dieselben auf uns anwendet.4t 
Während sie daher unentschieden lassen wollen, ge
gen wen Czerski’s Schreiben gerichtet sei, ob er das
selbe aus eigenem Antriebe geschrieben habe, oder das 
durch Gutmüthigkeit verblendete Werkzeug römischer 
und protestantischer Jesuiten, fühlen sie bei dieser 
Gelegenheit doch das Bedürfnis®, sich über die Frage 
von der Persönlichkeit Christi vom schlichten Stand
punkte des Laien aus auszusprechen. Sobald das Chri
stenthum nicht mehr um seine Existenz zu kämpfen 
hatte, seien aus seinem Schoosse abweichende Ansichten 
hervorgegangen, der Einen, welche Christum für einen 
menschgewordenen Gott achteten, trotzdem dass er an 
vielen Stellen der h. Schrift sich selbst aufs entschie
denste dagegen erklärt habe, der Andern, welche min
destens auch schriftgemäss ihn als den Gottgesandten 
und Heiland ehren. Wenn die letztere Ansicht in der 
alten katholischen Kirche mit blutiger Gewalt nieder
gehalten worden sei, so habe sie doch ^tatsächlich im 
Volke wie in der Wissenschaft immer bestanden und 
sei mit jeder freien Geistesregung mächtig geworden. 
Daher im Angesichte dieser unleugbaren Thatsache 
eine Kirche, die eine wahrhaft katholische d. h. allge
meine werden wollte, zum Urchristenthuin zurückkeh
rend von ihrem Bekenntnisse alles auszuschliessen 
hatte, was einen grossen Theil der Christen ihr fern 
halten musste, wie der Heiland selbst nur den Glau
ben an Gott und an seinen Gesandten Jesuni Christum 
als nothwendig zum Heile verlangt habe. Daher das 
allgemeine Symbolum nur ein Kleinstes von Lehrsätzen 
enthalten durfte, deren Anerkennung von jedem Chri- 1 
sten zu fordern sei. Dieses Kleinste enthalte nicht 5 
die ganze Summe ihres Glaubens, sie hätten es ausge- I 
sprechen so laut, dass nur absichtliche Taubheit es 
überhören könne, dass sie die ganze h. Schrift als 1 
die Grundlage ihres Glaubens anerkennen: aber in je- j 
neu einfachen, klar und scharf ausgesprochenen Sätzen 
liege ihre Zukunft, ihre Siegesgewissheit, ihre Welt
herrschaft; die neue Kirche sei vernichtet, sobald sie , 
aus ihrem Bekenntnisse eine neue Zwangsjacke für ” 
den Menschengeist machen lasse. 1

(Die Fortsetzung folgt.) f
■ —— 1 "■ n
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Xieipzig.
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Auch die pseudonyme Schrift von Christianus Sin- 
cei us ( r. ), ^?ginnt mit der rhetorischen Figur, 
dass er Czerski s Sendschreiben zuerst für „das Mach
werk eines römischen oder protestantischen Jesuiten 
gehalten habe, ersonnen, um die höllische Brandfackel 
der Zwietrac t m die junge, so herrlich aufblühende 
Kirche zu schleudern.“ I» Leipzig sei es Zeit gewe
sen, für seine Überzeugung zu kämpfen, oder, über
stimmt, offen zu protestiren. Auch er, der Verf. hätte 
gewünscht, dass damals der zweite Artikel schriftge
mäss gefasst worden wäre: „ich glaube an Jesum Chri- 
stum, des lebendigen Gottes Sohn, unsern Herrn und 
Heiland.“ Aber wie dieses dermalen doch auch biblisch 
gefasst sei, wisse Czerski, dass hierdurch keinem Mit-
gliede seiner Kirche verwehrt werde, an den Sohn des 
lebendigen Gottes zu glauben, während doch für eine 
Gottheit Christi im Sinne des nicänischen oder athana- 
sianischen Symbols auch nicht eine klare Bibelstelle 
vorgebracht werden könne. Aber sein Auftreten im 
Sinne Derjenigen, denen einerlei sei, ob Alles unter
geht, wenn nur ein einziger vermeintlicher Glaubens
satz geiettet wird, und seine lieblose Verdächtigung 
^ndel’S|riu^^^^^ de“ Ge^nern der jungen Kirche
einen n?eie,te’ wie sie ihn nicht glänzender
Wünschen konnten, führe zur Vermuthung, dass er 
doch nur aus der römischen Kirche getreten sei, um 
em Weib zu nehmen, oder dass Neid und Ehrgeiz ihn 
bewege, wed XLn^ n” Vor muthigern Käm-
da er doch einmal der Freiheit bltte[e Ratb’
dass er wolthäte, unter das alte CJ1C n ^wachsen sei, 
zukehren: „Denn mit den ausgesprotbensJoch zuruck- 
gen können Sie der jungen Kirchf nicht«^fsl“nun" 
^re frühere Mutter wird gewiss Sie «•näd^^f111]^”' 
Und gut versorgen, wol auch wege^e“^ 
Auge zudrücken. ••

Der literarische Streit brach sogleich in das ne 
ein d eieben ein. Das erste öffentliche Lebenszeichen 

«es „deutsch-katholischen Christenverbandes“ in Berlin 
•Weh Mauritius Müller vom 25. Febr. 1845 War ein 
Glaubensbekenntniss im gläubigen Sinne von Schneide- 
Uiühl gewesen, mit der Aufforderung zu einem Conci-

lium, die bald hernach von Leipzig Überboten wurde. 
Als hernach die Gemeinde dem leipziger Concilium bei
stimmte, und unmittelbar vor der Einführung eines ei
genen vielerwünschten Pfarrers, erschien in der Vossi- 
schen Zeitung am 15. Mai ein Protest (abgedruckt 
Nr. 115) gegen das leipziger Glaubensbekenntniss, als 
welches zwar den Vater bekenne, nicht aber den Sohn 
und mit dem zweiten Glaubensartikel auch den dritten auf
hebe, denn wo man nicht die Gottheit Christi bekenne, da sei 
auch nicht die Vergebung der Sünden noch ewiges Leben. 
Gegen diese Reform durch die Vernunft und das Zeit
bewusstsein, die uns an den Rand eines Abgrunds ge
führt habe, wird eingeladen zu einer wahrhaften Re
form auf dem Grunde des göttlichen Worts. Dieser 
Zwiespalt warf seinen Schatten auf die Feier des 
18. Mai, an welchem Ronge den schlesischen Caplan 
Brauner als Pfarrer einführte, der in einfacher, edler 
Rede dessen, was er daheim verlassen hatte, nur ge
dachte , weil diese Opfer ihm der mächtigste Antrieb sein 
mussten, dass sie nicht vergeblich gebracht seien. In 
der Schrift von Nentwig (Nr. 114) ist diese Feier ge
schildert unter Mittheilung der gehaltenen Reden. Die 
Denkschrift von Schmidt (Nr. 115) hat ihren Schwer
punkt in der Entgegnung auf den Protest. Derselbe 
ist von drei Gewerbtreibenden unterzeichnet, einem 
Tischler, einem Cravattenfabrikanten und einem Schnei- 
der, daher auch abgesehen von einiger Übeln Nachrede 
über das Gemachte des Protestes, welche Hr. Schmidt 
mittheilt, seine Ansicht von fremder Einflüsterung oder 
Beihülfe durch den theologischen Charakter des Pro
testes etwa im Sinne der evangelischen Kirchenzeitung 
bestätigt wird. Er macht dagegen geltend, dass, wie 
dies gleich anfangs in der berliner Gemeinde so ge
fasst worden sei, das Glaubensbekenntniss von Leip
zig den alten Glauben der Kirche nicht ausschliesse, 
und sich zum berliner Bekenntnisse verhalte, wie das 
Allgemeine zum Besondern. Aber selbst im sogenannten 
apostolischenGlaubensbekenntnisseliessenSätze,  wie „nie
dergefahren zur Hölle“ und „AuferstehungdesFleisches“ 
doch nur eine symbolische Auslegung zu, der wieder 
die gewöhnliche Volksbildung nicht gewachsen sei. 
Übrigens sei die anfangs auf 400 angegebene Zahl der 
Theilnehmer des Protestes sogleich auf 13 geschwun
den, „eine unglückliche Zahl!“ Diese sogenannte Pro
testgemeinde hat am 15. Juli 1845 ihr Glaubensbekennt
niss ausgehen lassen (Nr. 116), mit erbaulicher Einlei
tung und untergesetzten Beweisstellen aus der h. Schrift,
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einige Mal auch aus den Kirchenvätern. Auch hier ist 
an die Stelle der Strengern Orthodoxie des nicänischen 
Bekenntnisses das apostolische Symbolum getreten, „weil 
dies Fundament aller kirchlichen Bekenntnisse mittelbar 
gewiss ein apostolisches Erzeugniss, wenigstens ein 
treuer Ausdruck dessen ist. was die Apostel in Predigt 
und Schrift verkündigt haben,41 und „der dreieinige 
Gott der Gnade, der Wahrheit und des Friedens,44 steht 
nur als Segensformel am Schlüsse. Die übrigen Be
stimmungen sind meist wörtlich nach dem frühem ber
liner Bekenntnisse, wobei das Zugeständniss für römisch- 
katholische Sitte und Satzung bald mehr aufSeiten des 
ältern, bald mehr auf Seiten des neuern Bekenntnisses 
steht, so gestattet jenes bei dem h. Abendmahl „auch den 
Genuss des Brotes allein.44 dieses in der Lossagung von der 
römischen Kirche wünscht doch den ehrwürdigen Cbarak- 
ter einer apostolisch-bischöflichen Kirche zu bewahren: 
„unsere Geistlichen würden daher durch den Bischof ordi- 
nirt, aber mit ihm verfassungsmässig so gestellt werden, 
dass sie nicht Herren, sondern Hirten und Väter der 
Gemeinde wären.44 Die Protestgemeinde , obwol, wie 
es schien, mehrfach begünstigt, ist doch beiweitem in 
der Minderzahl geblieben und hat erst in den Weih
nachtsfeiertagen 1845 ihren Gottesdienst eröffnet; aber 
auch über die andere deutsch-katholische Gemeinde in 
Berlin gingen bis auf die neueste Zeit Gerüchte, dass 
sie durch gesellschaftliche Streitigkeiten zeriittet werde.

In der Gemeinde zu Bromberg, welche sich bei 
ihrer Entstehung zum breslauer Glauben bekannt, dann 
die leipziger Beschlüsse angenommen hatte, doch in 
dem nachbarlichen Verkehre mit Czerski auch das apo
stolische Symbolum beim Gottesdienste gewähren liess, 
und, obwol mit geringer Mehrheit, den schneidemühler 
mehr katholischen Ritus dem breslauer vorzog, ist der 
Zwiespalt durch die Einwirkung des dasigen evangeli
schen Superintendenten Bomberg hervorgetreten. Er 
hatte bereits in der Schrift von den neuesten Bewegun
gen in der katholischen Kirche (Nr. 117) den aposto
lischen Kafholicismus’ von Schneidemühl, der sich nicht 
mit einem Parteinamen deutsch nenne, und ebenso sehr 
auf dem Standpunkte Luther’s zur Zeit der Verbren
nung der Bannbulle, als des Christenthums am Aus
gange des apostolischen Zeitalters stehe, für vollkom
men berechtigt erklärt, vom Staate anerkannt zu wer
den, sogar mit Behauptung seines Erbtheils am Kirchen
vermögen, dagegen das unbedachtsam eingeführte bres
lauer Glaubensbekenntniss mit seinem Absehn von apo
stolischer Katholicität sich ebenso sehr von der Chri- 
stianität entfernt habe. Als nun am 3. Aug. 1845 der 
deutsch-katholische Prediger Dowiat aus Danzig einen 
Gottesdienst halten sollte, zu welchem die evangelische 
Ortskirche durch ihr Kirchencollegium bereits verheis
sen war, verweigerte Romberg die Öffnung der Kirche, 
bevor sowol die Gemeinde, nachdem sie hinter seinem 
Rücken das gehaltlose leipziger Bekenntniss angenom

men hätte, als auch Dowiat Garantien geleistet habe, bei 
dem Gottesdienste nur das apostolische Symbolum brau
chen zu wollen, „dessen die ganze Christenheit sich seit 
achtzehn Jahrhunderten erfreut hat,44 wie in dem Schrei
ben an den Gemeindevorstand bemerkt ist, dem diese 
Notiz vielleicht neu war. Am 31. Juli verwahrte sich 
der Vorstand noch einmüthig gegen diese Einmischung 
als gegen versuchten Glaubenszwang. Da jedoch zu
fällig oder hierzu berufen am 2. Aug. Czerski ange
kommen war, erklärte Romberg, diesem die Kirche öff
nen zu wollen, und in einer Abendversammlung forderte 
Czerski die Gemeinde auf, von dem „unchristlichen“ leip
ziger Bekenntnisse abzustehen und das apostolische an
zunehmen. Nach heftigem Streite gingen die Getreuen 
des leipziger Bekenntnisses hiweg, sie in der Minder
zahl. Am nächsten Morgen hielt Czerski den Gottes
dienst in der evangelischen Pfarrkirche, Dowiat unter 
freiem Himmel. Am Nachmittage constituirten sich die 
getrennten Parteien zu besondern Gemeinden, 56 zum 
apostolischen, 35 Mitglieder zum leipziger Bekenntnisse. 
Der Bericht über die Spaltung von dieser Seite (Nr. 118) 
schildert Romberg als einen orthodoxen Hierarchen, 
durch den früher auch Czerski zu seinem Rückschritte 
bewogen worden sei. Ein Theil der eigenen Gemeinde 
Romberg’s hat in einer unter Mitwirkung des Bürger
meisters unterzeichneten Adresse erklärt, dass die 
Verweigerung ihrer Kirche nicht mit der Gesinnung 
der Gemeinde übereinstimme. Die Geschichtserzählung 
Romberg’s (Nr. 119) ist bestimmt, sein Verfahren vor 
der öffentlichen Meinung zu rechtfertigen. Es ist lier- 
vorgegangen aus der Überzeugung, dass das breslau- 
leipziger Bekenntniss durch das Verlassen des christ
lichen Grund und Bodens das Todesurtheil für die 
neue Bewegung in sich trage. Sein Verweigern der 
Kirche rechtfertigt er dadurch, dass sein Gewissen ihm 
nicht erlaubt habe, „an dem Orte, wo sonntäglich das 
allgemeine apostolische Symbolum unverkürzt verkün
det wird , ein verstümmeltes und dadurch unchristlich 
gewordenes Bekenntniss44 verkündigen zu lassen. Zwar 
macht er sich selbst die Einwendung, die wol in Brom
berg hier und da gehört worden ist, „Hr. Dowiat fun- 
girte ja nicht für die protestantische Gemeinde, son
dern für den noch christkatholischen Verein, und was 
diesem zusage, damit müsse ein Anderer zufrieden 
sein.4. Er entgegnet: dieses habe zwar den Schein der 
Wahrheit, aber „in der Wirklichkeit war es mehr ein 
Gottesdienst für die neugierige protestantische Welt.4« 
Sein zweiter Weigerungsgrund war, dass die Genehmi
gung des Regierungspräsidenten, welche damals bis 
zum 3. Aug. zufällig nicht eingeholt werden konnte, 
gesetzlich nothwendig sei zur Gestattung der evangeli
schen Ortskirche. Er scheint grosses Gewicht hierauf 
zu legen, indem er dem Bürgermeister vorhält: ihm als 
Mann des Gesetzes und der öffentlichen Ordnung hätte 
lebendig vor der Seele stehen müssen, dass er, der
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Consistorialrath, ohne die Präsidialgenehmigung zur 
Einräumung der Kirche nicht ermächtigt war. und an 
Dowiat schrieb er: „meine Grundsätze haben sich noch 
nicht dazu erheben können, dass man die Verfügungen 
der vorgesetzten Obrigkeit willkürlich ignoriren und 
ihnen entgegenhandeln dürfe.“ Indess, wenn man das 
apostolische Symbolum annehme, will er’s doch auf 
sein Gewissen nehmen , weil er dann die Beruhigung 
habe, die Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten 
nachträglich zu ei halten.

Unmittelbar vorher in Graudenz, als Czerski und 
Dowiat noch gemeinsam den Gottesdienst hielten, hatte 
jener sich veranlasst gesehen, in der Abendmahlsrede 
das zu widerlegen , was dieser in der Predigt gesagt 
hatte, und bald nachher in Stettin, als in einer schon 
aufgeregten Gemeinde Brauner von Berlin die Predigt? 
Czerski eine kurze Ansprache am Altar zugetheilt er
halten hatte, die Predigt aber das apostolische Symbo
lum herabsetzte: verliess Czerski den Saal und sprach 
zu denen, die ihn zurückhalten wollten: „Wer nicht 
mit sammlet, der zerstreut. Ich stehe auf dem Felsen, 
welcher ist Christus. Ich will meine Trennung von 
Ronge nicht verbergen, ich will sie so laut als möglich 
verkündet wissen.“ Die Rundreise Ronge’s in jene 
Gegenden galt zunächst dem Siege des leipziger Be
kenntnisses. Er hatte in Berlin bei der Einführung 
Braun er’s zum Frieden gesprochen, die nothwendige 
Individualität des Glaubens und die Verbesserlichkeit 
der nur zeitgemässen Beschlüsse von Leipzig aner
kennend, das aber sei ein Grundunterschied zwi
schen ihrer und der römischen Kirche, dass ihnen die 
Verschiedenheit des Glaubens nicht dem höchsten Ge
bote Christi Eintrag thue: Liebet euch unter einander. 
Auf seiner Herbstreise im südlichen Deutschland schrieb 
er die Schrift gegen die neuen und doch alten Feimle 
(Nr. 120), „vollendet Wonns, den 2. Oct. 1845.“ Sie 
ist ebenso sehr gegen Czerski, als gegen eine „finstere 
Macht“, gegen die „hierarchisch-protestantische Partei“ 
gerichtet, welche sieh, wie Rom, zur Aufgabe gestellt 
habe, „ nemigkeit zu erregen und die grosse welt
erlösende tat der Reformation zu vernichten.“ Diese 
Partei ttei e „um zeitlichen Gewinn, um Ehren und Orden 
mit dem Blut von Millionen“ ihr Spiel. Die Schlingen 
in Berlin seien sc i au gelegt worden, es sei ein ekelerre
gendes Gewebe von lntrigUeu und kleinlicher List, das 
er enthüllen wolle, denn er kenne seine Pflicht, dass 
er der Nation, der Menschheit mit seinem Leben ein- 
$tehen müsse für die ne ormation, zU deren Kämpfer 
ei' berufen sei. Zuei st labe man es mit ihm selbst 
^ersucht, dann sei Czerski in diese Schlingen gefallen. 
Genannt wird nur Romberg, von dessen Pfiffen die 
Rede ist, und der sich äussere, als ob er die Bewe
gung schon in der Tasche hätte. Die angekündigte 
Enthüllung des Gewebes ist blos eine unklare Hinwei
sung auf die obenerwähnten bromberger Ereignisse 

nebst der Anklage: „Ja die polnische Nationalität, oder 
vielmehr der Hass der Polen gegen uns, sollte zu Hülfe 
genommen werden.“ Statt des römischen Papstes wür
den sie irgend einen ministeriellen Bischof bekommen 
haben. So habe denn der evangelische Consistorial
rath Ronge’s ersten Streitgenossen in einer schwachen 
Stunde mit scheinheiligen Reden und süssfrommen Wor
ten zur Verdammung seiner Mitbrüder verleitet. Seit 
Czerski’s traurig bekannt gewordenem Sendschreiben, 
in welchem der Geist der Reformation des 19. Jahrb. 
verleugnet sei, erkenne die Reformation ihn nicht mehr 
als ihren Streiter an. und habe sich gegen ihn gewandt. 
Er selbst betrachte nun „die schneidemühler Reform 
blos als den Schleier, dessen sicli der Geist, der die 
Geschichte lenkt, bediente, um hinter demselben ungestört 
die grosse Reformation des 19. Jahrb. geboren werden 
zu lassen und um sie den Blicken der Feinde zu ver
hüllen.“ Freilich versichere Romberg: „Die sehneide- 
mühler Richtung sei die allein richtige, weil sie auf 
denselben Standpunkt tritt, wo die wittenberger stand, 
als Luther die Bannbulle des Papstes verbrannte,“ wo
durch er nur beweise, dass er nichts verstehe von der 
Reformation des 19. Jahrh. Denn die 15 Millionen 
Katholiken Deutschlands hätten ebenfalls drei Jahrhun
derte Geschichte hinter sich, wie ihre protestantischen 
Mitbrüder, die wie sie eine Reform bedürfen und for
dern. „Eine Reformation in Deutschland, welche nicht 
weiter geht, als Luther vor 300 Jahren ging, ist histo
risch unnöthig, weil sie schon da gewesen.“ Zur 
Gründung einer allgemeinen Kirche sei vor allem der 
sittliche Muth nötbig, unsere volle Überzeugung aus
zusprechen. „Wir haben jenen Muth gezeigt, indem 
wir ein funfzehnhundertjähriges Glaubenssymbol bra
chen, weil es unserm religiösen Bewusstsein nicht ent
sprach und wir haben dem religiösen Bewusstsein der 
Jetztzeit Ausdruck zu geben gesucht.“' Dies wird vor 
Allem darein gesetzt, dass in der errungenen Glaubens
freiheit Christus nicht mehr als ausserweltlicher Gott, 
sondern jubelnd als unser Bruder anerkannt werde. 
„Dies — bemerkt Ronge — der Hauptpunkt unserer 
Reformation und ich werde ihn vertheidigen um jeden 
Preis; wer ein Mann, thue desgleichen.“ Seine Geg
ner aber vermahnt er: „Hüte sich Jeder, den Geist 
der Reformation zu reizen. Wehe euch, die ihr es 
wagt, die naturgemässe Entwickelung der Reformation 
zu hemmen und ihr den Zorn in die Pulse zu jagen, 
die ihr es wagt, die Menschheit abermals in die'blut
dürstige Wüste des Glaubenshasses zu drängen.“ Die 
Reformation sei die grösste, die welterlösende That 
des deutschen Volkes, es handle sich hier um Sein 
und Nichtsein desselben, in der ersten Reformation 
habe Deutschland die Weltherrschaft geopfert, in der 
zweiten wird es sie wiedergewinnen.

Hiermit war es eingestanden, sowol, dass die 
neue Kirche nicht nach einer bescheidenen Stätte ne-
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ben der alten Kirche der Reformation trachte, sondern 
diese in sich aufzulösen beanspruche, als auch, dass 
die weite Fassung des leipziger Bekenntnisses nicht zu
nächst bestimmt war, die mancherlei Glaubensweisen 
an Christus friedlich in sich aufzunehmen, sondern ei
nen nur menschlichen Heiland zu bekennen, wie es die 
Gegner diesem Bekenntnisse nachsagten. Czerski hat 
die leipziger Beschlüsse nicht unterschrieben, weil sie 
überhaupt nicht von der Gesammtheit der Abgeordne
ten unterschrieben worden sind, und seine Namens
unterschrift steht in der That nur auf der sogenannten 
Präsenzliste: allein da jeder Gemeinde nur seine Stimme 
zukam, über weicht sich ihre Abgeordneten unter ein
ander zu einigen hatten , so hat nach dem amtlichen 
Protokoll sein Freund Sänger jene Beschlüsse bei dem 
Namensaufrufe im Namen von Schneidemühl in seiner 
Gegenwart angenommen, und Czerski hat nicht dagegen 
protestirt, wennschon auch damals seine Neigung einer 
gläubigem Fassung zugewandt war. Wie er hier dem 
Zureden der Majorität nachgegeben hatte, so wird auch 
das Hervorbrechen seines plötzlichen Abscheues vor 
den leipziger Beschlüssen aus persönlichen Einflüssen 
zu erklären sein, und es ist wahrscheinlich genug, dass 
diese von der orthodoxen Partei in der protestantischen 
Kirche ausgegangen sind; aber abgesehen von einigen 
Mitteln, die man etwa gebraucht hat, ist nicht einzu
sehen, was daran schmachvoll sei, wenn diese Partei, 
in der natürlichen Theilnahme am Geschicke des 
Deutsch-Katholicismus und in der Überzeugung, dass 
die leipziger Beschlüsse sein Todesurtheil in sich trü
gen, ihren Einfluss auf die Führer der Bewegung auf
bot , um sie für eine andere Richtung zu gewinnen. 
Dies hat denn auch Romberg in einem Artikel der All
gemeinen Kirchenzeitung vielleicht etwas weniger of
fen , als er gekonnt hätte, dargethan. *) Er findet in 
Ronge’s Schrift „ein bedauerliches Zeugniss, zu wel
chen Verirrungen die Berauschung von dem süddeut
schen Weihrauche ihn fortgerissen hat,“ und wenn 
Ronge in seiner Liebhaberei, sich fremde Schlagwörter 
anzueignen, geschrieben hatte: „Vom Erhabenen bis 
zum Lächerlichen ist blos ein Schritt,“ setzt er dafür: 
„vom Aufgeblasenen bis zum Gemeinen.“ Nicht zu
frieden, Ronge’s Vorwürfe wider eine hierarchisch pro
testantische Partei von sich selbst zurückzuweisen, 
greift er diese Sache von Grund aus an: „Hierarchisch 
und protestantisch sind, wie Ronge nicht zu wissen 
scheint, zwei Extreme, die sich so wenig mit einander 
reimen und vereinigt denken lassen, wie Wasser und 
Feuer. Ein hierarchischer Protestantismus oder eine 
protestantische Hierarchie ist reiner Unsinn, ein Un
ding, das in den Köpfen der neuesten Ritter von der

*) 1846, Nr. 35. Neue und alte Feinde von Ronge. Aufdeckung 
einiger in dieser Schrift enthaltenen Unwahrheiten. 

traurigen Gestalt spuken geht.“ Dieser Trost ist doch 
so wenig sicher, als das physikalische Gleichniss Stand 
hält, freilich der Idee des Protestantismus widerspricht 
alle Hierarchie, aber in der Wirklichkeit nisten sich 
oft Widersprüche auf Jahrhunderte neben einander ein, 
da hat auch das Ungereimte seine vorübergehende Exi
stenz, und so haben wir seit den Tagen der Concor
dienformel eine stattliche Reihe protestantischer Hier
archen gesehen bis auf diesen Tag.

Lag der Gegensatz, der in Czerski und Ronge 
hervortrat, naturgemäss in der geschichtlichen Ent
wickelung, so bezeugt die Art seines Hervortretens 
doch den Mangel an Umsicht und theologischer Durch
bildung in beiden Wortführern. Wie naiv und ver
worren ist es, wenn Czerski das kirchliche Dogma 
von der Gottheit Christi mit dem biblischen und auch 
in der heiligen Schrift so mannichfach gefassten Glau
ben an den Sohn des lebendigen Gottes gleichstellt, 
und sich für beides auf das apostolische Symbolum be
ruft! und wie unbekannt ist er mit allen den Gründen, 
durch welche eine Fraction des modernen Bewusstseins 
seit Jahrhunderten zu einem rein nienschlichenErlöser hin
gedrängt worden ist, wenn er die Gegner seines Glaubens 
ohne weiteres in denen findet, denen dasWort vom Kreuze 
eine Thorheit und deren Gott der Bauch ist ! Ron°*e 
hat in seiner letzten Schrift uns wieder mit einigen 
Resultaten seiner kirchengeschichtlichen Forschung un
terhalten. So nennt er die Erbsünde „ein Märchen, 
erfunden von Priestern, um durch ihre Sündenvergebung 
ihre Mitmenschen sich zu unterwerfen.“ Wie unbe
kannt muss man sein mit der Persönlichkeit Augustin’s 
und mit dem Entwickelungsgange jenes Dogma, um in 
diesem tiefsinnigen Irrthume, dem gerade die katholische 
Theologie fast immer widerstrebt hat, nur ein herrsch- 
siichtiges Priestermärchen zu finden! Er versichert: 
„Das Dogma der Trinität erlangte seit dem 7. Jahrh* 
im Abendlande Geltung durch die Annahme des Atha- 
nasischen Glaubensbekenntnisses. Siehe Kirchenge
schichte, zweite Periode.“ Als sei der dreieinige Gott 
erst im 7. Jahrh. und durch dieses Glaubensbekennt- 
niss im Abendlande anerkannt worden.’ Dazu diese 
cavaliermässige Art zu citiren, die sich etwa auf das 
Coliegienheft bezieht, das Ronge in Dr. Ritter’s kirchen
geschichtlichen V orle^ngen niedergeschrieben haben 
mag. Doch das sind Kleinigkeiten, nur an dem zu rü
gen, der auch ein Reformator für die protestantische 
Kirche werden will. Aber wie unbekannt muss er 
sein mit den mächtigen Grundlagen, auf denen so viele 
Jahrhunderte durch der Glaube an den in Christo 
Mensch gewordenen Gott geruht und in der Gegenwart 
mit dem entgegengesetzten Weltbewusstsein noch ein
mal den Kampf Um die Weltherrschaft erneuert hat, 
oder wie von Leidenschaft verblendet, um die Gegner 
des leipziger Bekenntnisses ohne weiteres für Hier
archen zu erklären, die um ihre Stolgebühren zittern, 
oder für Orden und zeitlichen Gewinn mit dem Blute 
von Millionen ein Spiel treiben!

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. y. Hand in JFcna. Druck und Verlag von JF. A. Brockhaus in Leipzig’.
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(Fortsetzung aus Nr. 222.)

In dem Zwiespalte von Czerski und Ronge trat der
selbe Gegensatz hervor, durch den einst, abgesehen von 
ganz anders ausgerüsteten Persönlichkeiten, Luther und 
Zwingli zerfallen sind: damals war die Spitze des Streites 
die Gegenwart des Gottmenschen im Abendmahle, nun 
sein gottmenschliches Dasein überhaupt. Wie die Re
formation durch dieses innere Zerfallen gehemmt, aber 
nicht verhindert worden ist, so brauchte auch die deutsch
katholische Bewegung, wenn sonst die rechte Energie 
und göttliche Mission in ihr ist, dadurch nicht aufge
halten zu werden; aber freilich war es eine Beunruhi
gung der Gemeinden und ein Triumph für die Gegner, 
dass die Führer der Bewegung sich bereits unter ein
ander excominunicirten.

Eine Zeitungsnachricht verkündete zuerst, dass 
Ronge und Czerski auf einer Zusammenkunft in Ra- 
wicz am 3. Febr. 1846 sich wieder versöhnt hätten. 
Die Bestätigung folgte bald in einem Schreiben Ronge’s 
an den Vorstand der danziger Gemeinde, dass sie ein- 
ander die Bruderhand gereicht hätten unter denselben 
Bedingungen, wie zu Leipzig, indem Czerski im Namen 
der ihm verbundenen Gemeinden erklärt habe, dass, 
wenn sie auch auf ihrem bisherigen Standpunkte ste
hen blieben, sie sich doch den übrigen Gemeinden an
schlössen, um in vereinter Kraft das Heil der Mensch
heit zu ewirken; sie wollten keine Verdammung An- 
dersdenkem er und drängen vorzugsweise auf Bethäti- 
gung < ei e igion. Endlich hat auch Czerski wieder 
in eine™ Sendschreiben vom 12. März
sich erai Um sich vor den Seinen zu
rechtfeitigen, sie ur die Aussöhnung zu gewinnen und 
die Art derselbe» genauer 2U bestimmen Er habe in 
die dargereichte in ei and des Mannes eingeschlagen 
der ihn noch kürzlich der Schwäche, der Hin^ebuno- «» fremde Einflüsse und unlauterer ÄbXhte» Ä 
hch angeklagt, denn sein Heiz kenne keinen Groll ge- 
gen personen und keine Eifersucht gegen sie um der 
Vorzüge willen, welche die M eit gibt. Unverändert 
hebe er noch immer die Siegesfahne des unverkürzten 
apostolischen Bekenntnisses freudig in die Höhe, aber 
gegenseitig hätten sie sich „als solche erkennen wollen 
und gern erkannt, die im Glauben nicht so fern von 

einander stehen, als es eine Zeitlang wegen der Ab
weichung im Bekenntnisse den Anschein hatte,“ und 
Ronge habe versprochen, „dass er auf der nächsten 
Synode der Erste sein werde, der auf Vervollständi
gung des leipziger Bekenntnisses dringen wolle.“ Das 
unbedachtsame Antasten des christlichen Symbols sei 
nicht in der Absicht geschehen, um den Fels zu er
schüttern, auf dem die Kirche erbaut ist, sondern nur, 
weil man in irriger, doch guter Meinung, der christ
lichen Gemeinschaft ein weites Feld gewinnen und sie 
den Richtungen des heutigen Zeitgeistes anpassen 
wollte. Zum Zeugnisse folgt eine Reihe Artikel, wie 
er und die Seinen sich das Evangelium angeeignet hät
ten, aber Ronge und die Seinen auch; Harmonien, wie 
sie vielleicht unter allen Parteien aufgefunden werden 
könnten , die sich in ihrer Weise an Christus halten, 
wenn man sie nur ernstlich sucht.

Dieses Sendschreiben ist wol nicht ganz ohne Ver
legenheit abgefasst. Zwar ruft er muthig über sich 
selbst: „wo ist eine Untreue, wo eine Inconsequenz!“ 
Seine Umstimmung, über die er mit erbaulicher Rede 
flüchtig weggeht, besteht darin, dass er diejenigen, mit 
denen er wegen ihres Unglaubens nicht in Gemeinschaft 
stehen zu können, inzwischen behauptet hätte, wieder 
als Brüder anerkennt, ohne dass sie sich bekehrt oder 
eines Bessern besonnen haben. Seine Partei war doch 
fast überall in der Minorität geblieben, sei’s aus per
sönlichen, sei’s aus sachlichen Ursachen und hatte nur 
in preussisch Polen einen Anhalt. Das Unglück der 
Spaltung für die junge Kirche mochte auf seiner Seele 
lasten. So ist er umgestimmt, vielleicht auch über
rascht worden, denn er wusste nicht, dass er in Ra- 
wicz Ronge selbst vorfinden werde. Jeder von beiden 
hatte damals an seiner Seite einen theologischen Bei
stand, der für den Frieden war und in mehr als einer 
Hinsicht die Hauptpersonen des Streites übersehen 
mochte. Es wird nun darauf ankommen, ob Czerski 
die Seinen bei dieser Toleranzacte erhalten kann, und 
ob nicht etwa für ihn selbst entgegengesetzte Einwir
kungen übermächtig werden. Denn wesentlich ist er 
doch nur auf seinen Standpunkt in Leipzig zurückge
kehrt. Doch bemerkt er, Ronge’s desfalsige Erklärung 
berichtigend, dass er die Bestimmungen des leipziger 
Concils, welche das Fundament des Glaubens betreffen, 
niemals angenommen habe, und von Annahme dersel
ben nie die Rede sein könne, sondern nur, dass sie 
in Liebe neben einander gegen Menschensatzungen 
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kämpfen wollten. Er hofft auf eine künftige Einigung 
im Bekenntnisse. Sollte aber diese Hoffnung trügen, 
so wollten sie sich zwar „als geschieden betrachten“, 
aber gegenseitig in Liebe ertragen. In dieser schwan
kenden, für Ronge vielleicht unerwarteten Friedenser
klärung könnte schon der Same neuer Zwietracht 
liegen.

Jena, am 1. Aug. 1846.
(Fortsetzung folgt später.)

Classisclw Mythologie.
1. Handbuch der classischen Mythologie nach geneti

schen Grundsätzen. Erste Abtheilung: Griechische 
Mythologie. Von Dr. Gustav Emil Burkhardt. Er
ster Band: Die Mythologie des Homer und Hesiod. 
Leipzig, Weichardt. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

2. Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie 
der vorzüglichsten Völker des Alterthums. Nach 
der Anordnung K. O. Müller’s. Für Lehrer, Studi- 
rende und die obersten Klassen der Gymnasien. 
Von Dr. Karl Eckermann. Zwei Bände. Halle, 
Schwetschke und Sohn. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 25 Ngr.

3. Die Mythologie der asiatischen Völker, der Ägypter, 
Griechen, Römer, Germanen und Slawen. Von 
Konrad Schwenck. ErsterBand: Die Mythologie der 
Griechen. Mit 12 lithographirten Tafeln. Zweiter 
Band: Die Mythologie der Römer. Frankfurt a. M., 
Sauerländer. 1843—45. Gr. 8. 4 Thlr. 10 Ngr.

4. Die Religion der Griechen und Römer, nach histo
rischen und philosophischen Grundsätzen, für Leh
rer und Lernende jeglicher Art. Von Dr. M. W. 
Heffter. Brandenburg, Müller. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 
20 Ngr.

Vier verschiedene Versuche, dieselbe Aufgabe zu 
lösen, sodass diese wenigstens ein dringendes Bedürf
niss unserer Zeit sein muss. Es ist die einer über
sichtlichen Darstellung der Mythologie und Religions
geschichte, welche gewiss sehr nothwendig ist, nur, 
glauben wir, nicht so schnell gelöst werden kann, als 
hier geschehen ist; sondern es werden umfassendere 
und mühsamere Untersuchungen nöthig sein, zumal über 
das praktische Religionsleben der Alten und über die 
Geschichte ihrer Glaubensformen. Auch geben sich 
die vorliegenden Bücher mehr als resumirende Über
sichten des seither Gewonnenen, als dass sie die For
schung selbst in ihrer höhern wissenschaftlichen Be
wegung zu vertreten suchten; wie denn ja auch das 
Publicum, an welches sie sich wenden, für alle das 
grössere der Gebildeten, der studirenden Jugend, oder 
wie die Verfasser sich sonst ausdrücken, ist.

Nr. 1. Der Verf. ist Rector an der Stadtschule 
zu Lützen. Eine systematische Übersicht der griechi
schen Mythen- und Götterwelt nach Homer (mit Ein
schluss der Hymnen) und Hesiod, in Paragraphen ab- 
getheilt mit daruntergesetzten Beweisstellen, ohne alle 
Erklärung und gelehrte Forschung,, daher auch ohne 
Berücksichtigung anderer mythologischer Werke. Das 
Buch ist für Schüler bestimmt, als Anleitung zum Pri
vatstudium, da die Mythologie bei der Erklärung der 
Schriftsteller doch immer nur beiläufig und ohne inne
ren Zusammenhang besprochen werden könne. Der 
Verf. meint, es gebe zwar auch sonst manche Hand
bücher der Art, aber die Methode sei in diesen nicht 
die richtige, nämlich die genetische, über welche das 
Vorwort sich bestimmter ausspricht. Von Homer und 
Hesiod müsse man nothwendig ausgehen, wenn eine 
gründliche Kenntniss zunächst der griechischen Mytho
logie erreicht werden solle. Daran reihe sich dann 
das Studium der übrigen Dichter und zwar zunächst 
der andern Epiker, hierauf der Lyriker und endlich 
der Dramatiker. Auf diesem der allmäligen Entwicke
lung der Mythe selbst entsprechenden Wege wird der 
anfänglich in rein darstellendem Gewände erscheinende 
Stoff sich immer mehr vergeistigen und endlich zur 
Idee erheben. Die Mythographen und Scholiasten bah
nen uns hierauf den Übergang aus dem poetischen 
Gebiet der Sage in das Reich der Wirklichkeit; aus 
den Schriften der Prosaiker lernen wir die Religion 
der Griechen im innigsten Zusammenhänge mit ihrer 
Mythologie genauer kennen. Nur durch ein solches 
genetisches Verfahren, wie wir es eben in grösster 
Kürze angedeutet, dürfte es nach unserer Ansicht mög
lich sein, nach und nach eine vollständige und genaue 
Kenntniss und Übersicht der gesammten griechischen 
Mythologie in ihrer Grundlage, Fortbildung und Vol
lendung zu erlangen. Anders verhält es sich mit der 
römischen; hier würden vor allen Dingen die altitali
schen Mythen und die darauf grösstentheils begrün
dete Staatsreligion der Römer zu betrachten sein; das 
spätere Hinzutreten griechischer Sagen und deren all- 
mälige Verschmelzung mit den echt römischen zu ei
ner umfassendem Dichtermythologie würde den zwei
ten Theil der hierher gehörigen Untersuchungen bil
den. Die Absicht ist gut und bei der römischen My
thologie liesse sie sich wol auch durchführen. Bei der 
griechischen aber wird der Verf., wenn er auf diesem 
Wege weiter fortschreitet, wol bald selbst merken, dass 
sein Werk einen grössern Umfang bekommt als zu 
wünschen ist. Überdies wird selbst die angestrebte 
Wirkung nicht erreicht werden. Allerdings sind die 
verschiedenen Klassen der Literatur, besonders der 
Poesie, gewissermassen ebenso viele Stadien und Pha
sen des Mythus, der sich ihnen gemäss innerlich selbst 
abstuft und äusserlich zugleich erweitert; allein von 
dem Mythus in dieser Hinsicht d. h. dem allgemeinen 
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poetischen Stoffe der griechischen Poesie, soweit sie 
historische (epische) Elemente enthält, sind wohl zu 
unterscheiden die Mythen, die einzelnen Theile und 
Formen der Mythologie, über deren Alter und Abstam
mung nach dem blossen äusserlichen Vorkommen bei 
einem altern oder jüngern Dichter auf keinem Fall 
entschieden werden darf. Vielmehr sind in dieser 
Rücksicht die Mythen auf das wunderlichste durchein
ander geworfen, und sind dabei äusser den Dichtern 
vorzüglich auch die Quellen der localen Mythologie zu 
berücksichtigen, welche einen Mythus so oft in seiner 
allerältesten Gestalt, in welcher die Poesie ihn ehe
mals aufgenommen hatte, darstellen. Ganz unverständ
lich ist endlich jenes „Reich der Wirklichkeit'*, in 
welches die Prosaiker den Weg aus der idealen Welt 
der Poesie bahnen sollen. Sind die Mythen bei Apol. 
lodor, bei Pausanias denn weniger bedeutsam als die 
bei Homer und Hesiod? Und hängen die Mythen die
ser Dichter weniger mit der Religion zusammen als 
die jener Mythographen? — Doch darüber werden 
die folgenden Theile des Werkes Aufschluss geben. 
Den vorliegenden anlangend erkennen wir gern das 
V erdienstliche einer solchen Zusammenstellung an, kön
nen aber nicht umhin, eine Besorgniss auszusprechen. 
Die mythischen Gestalten Homer’s sowol als Hesiod’s 
athmen in der Poesie; diese ist ihr Lebenselement; na
mentlich die epische Poesie, mit dieser bestimmten An
schauungsweise, diesen Verwickelungen, dieser so ganz
wunderbaren und doch wieder so ganz wirklichen 
Handlung. Eine prosaische Übersicht der Art, wie 
der Verf. sie gibt, wo alle poetischen Momente sorg
fältig herausgeschnitten werden, verhält sich zu der 
Lebensfülle jener Dichter wie ein Herbarium zu der 
saftigen und farbigen Pracht des Gewächshauses. Also 
hüte sich der Schüler, dass er nicht, wenn er sich von 
diesem Buche an- und einleiten lässt, über der Prosa 
des mythologischen Stoffes den Blick für die Poesie 
des Epos verliere. Mit einem Worte, nicht als Einlei
tung zuni omer würden wir dieses und ähnliche Bü
cher emp e i en , sondern höchstens zur Recapitulation 
der stofflichen Data lles Gei]ichteSj wekhe8 erst ganz 
genossen un< nn Gemüthe erlebt sein will, ehe eine 
so c le anu “c ,o“ ohne Gefahr angewendet werden 
kann. Sonst ist d.ese Übersicht sehr verständig ge
ordnet und ausgefuhrt, praktisch, H voHstandig, ganz 
objectiv gehalten.

Nr. 2. Übel dieses Buch hat die Kritik schon ge
achtet und zwar m solcher Weise, dass wir den Verf. 
bür bedauern können, zumal da er durch frühere my
thologische Arbeiten schon auf dem Wege war, sich 
einen guten Namen zu machen. Auf dem Titel steht; 
55Nach der Anordnung Müller s“. Die Vorrede sagt: 
9>Wenn ich aber in meinem Lehrbuch mich so streng 
als möglich an die von meinem theuern Lehrer O. Mül
er ausgesprochenen Grundsätze angeschlossen habe, 

so scheint dies in einem Zeiträume kaum der Recht
fertigung zu bedürfen, wo sie schon ziemlich allge
meine Anerkennung gefunden haben.“ In Wahrheit 
aber liegt zum grössten Theile ein bei Müller nachge
schriebenes Heft zu Grunde, welches der Verf. theil
weise überarbeitet hat, grösstentheils aber auch ziem
lich unverändert hat abdrucken lassen. Das liesse 
man sich schon gefallen, wenn Hr. Eckermann es of
fen gesagt und wenn er bei dieser Überarbeitung ei
nen guten Text benutzt hätte, endlich wenn seine Zu
sätze der Art wären, dass sie die Sache förderten und 
dem Lehrer Ehre machten; allein leider ist weder das 
Eine noch das Andere der Fall. Das Heft, welches 
zu Grunde liegt, ist vielmehr ein sehr schlecht nach
geschriebenes gewesen, und was die Zuthaten des Her
ausgebers betrifft, so mag er zu einzelnen Partien, 
z. B. zu der Religionsgeschichte und Mythologie des 
Orientes, eigene Studien gemacht haben; in den wich
tigsten Abschnitten der griechischen und römischen 
Mythologie aber hat er es sich nur zu leicht gemacht, 
und im Allgemeinen macht das Buch den Eindruck, 
wie wenn ein gutes Stück Tuch in die Hand eines un
geschickten Schneiders gekommen ist. Hr. E. hat sich 
durch seinen Melampus und andere Arbeiten als fleis
sigen und der Mythologie mit Liebe zugewendeten For
scher gezeigt; aber er hätte lieber mit solchen Mono
graphien fortfahren, sich nicht gleich an die ausseror
dentlich schwierige Aufgabe einer Gesammtmythologie 
wagen sollen, welcher er vorzüglich hinsichtlich seiner 
allgemeinem wissenschaftlichen Bildung bis jetzt kei- 
neswegs gewachsen ist. Wo philosophische Fragen, 
Archäologisches, Literatur im Ganzen und Grossen, 
nach ihren innern Beziehungen und Abstufungen, zur 
Sprache kommen, da zeigt er sich so ungeschickt, 
dass er zu einer solchen Leistung unmöglich reif sein 
konnte; und eben diese Unreife und das Gefühl davon 
mag ihn bestimmt haben, sich dem Müller’schen Hefte 
so rücksichtjos in die Arme zu werfen. Sie verräth 
sich auch durch einen Stil, der wirklich höchst selt
sam ist, ohne innere Verknüpfung und Ordnung; das 
Verschiedenartigste wird ganz lose aneinander gereiht, 
oft sind die Sätze ganz abgerissen, und bisweilen er
schrickt man ordentlich über die Heterogeneität der 
Gegenstände, welche in eine und dieselbe Periode zu
sammengepackt worden, als ob die Sätze wie Säcke 
gehandhabt werden könnten und nicht ihre logische 
Regel hätten. Für Bestätigung dieser Urtheile wollen 
wir Einzelnes hervorheben. Zuerst wird eine literari
sche und philosophische Einleitung vorausgeschickt, 
wo sich aber weder eine besondere Einsicht in den 
Geist und die Geschichte der Literatur noch in die 
der Philosophie beurkundet. Eigenthiimlich ist dem 
Verf, dass er den griechischen Dichtern eine Art von 
Orthodoxie oder Heterodoxie zumuthet, je nachdem sie 
an den Mythen ändern oder nicht ändern; wobei er
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nur hätte sagen sollen, an welcher Quelle wir denn 
nun den wahren, ganz ursprünglichen Mythus zu schö
pfen haben. Es scheint bei Homer, von dem es unter 
Anderm heisst: „Reflexion geht ihm ganz ab, seine 
poetische Kunst ist durch die Religion begeistert, und 
was er sagt, das glaubt er auch wie er es sagt.“ Die 
sogenannten Kykliker aber haben schon weniger Glau
ben, weil sie nämlich an den Mythen ändern, und vol
lends bei den Lyrikern wirkte, wie der Verf. sich aus
drückt, „ihre moralische Kritik, oder, um deutlicher 
zu reden, ihre subjective Ungläubigkeit auf die ver
schiedenen Mythenkreise störend und entstellend ein.“ 
— Und weiterhin. „Pindar wurde durch sein tiefes re
ligiöses Gefühl nicht selten veranlasst, unwahr zu sein 
d. h. die Mythen so abzuändern, dass sie mit seiner 
moralischen Überzeugung übereinstimmten.“ Äschylus 
und Sophokles waren „fromme, religiöse Dichter“, Eu
ripides dagegen war „nicht fromm“. — Gerade als ob 
wir es mit symbolischen Büchern und einem festen 
Kanon des Glaubens und Unglaubens zu thun hätten! 
— Auch die weiterhin folgenden Urtheile über Herodot 
und Thukydides sind ganz verfehlt. Es heisst von ih
nen, sie seien zwar tief in den Geist der Geschichte 
eingedrungen gewesen, hätten aber keine Ahnung von 
wissenschaftlicher Mythenbehandlung (nämlich so wie 
Muller’s Prolegomena sie vorschreiben) gehabt. Na
mentlich bei Thukydides habe der in seiner Einleitung 
ausgesprochene nüchterne historische Sinn den Mangel 
einer eindringenden, umfassenden Mythenkenntniss, die 
zur Begründung einer wissenschaftlichen Beurtheilung 
von Mythen unumgänglich nothwendig sei, nicht er
setzen können. Aber wie kann man auch so etwas von 
Thukydides verlangen! Was hat er mit der Mythologie 
zu schaffen! Es ist ja eben sein Verdienst, Mythologie 
und Geschichte ganz geschieden zu haben! — Weiter
hin wird auch an Aristarch getadelt, dass er den Zu
sammenhang der ältesten Culte und die nothwendige 
Harmonie der ganzen griechischen Mythologie nicht be
griffen habe. Aber auch er hatte ja mit andern Dingen 
zu thun: doch hätte wol bemerkt werden sollen, dass 
er sich um Mythenkritik zu seiner Zeit eben so ver
dient machte, als Voss und Lobeck in neuerer Zeit, 
Charakteristisch ist es, dass bald darauf die Periegese 
des guten Pausanias ein „unsterbliches Werk“ gc lannt 
wird, welches uns besonders seine Forschungen an 
Ort und Stelle, seine fleissige Sammlung verlegener 
Traditionen und Mythen, die er aus dem Munde der 
Priester, der Tempeldiener oder anderer Leute ver
nommen, so lieb und werth mache; wozu noch sein 
„alter unverfälschter Glaube“ komme, welcher ihn 
ganz neben Herodot stelle: charakteristisch nicht blos 
für den Verf., sondern in manchem Betracht auch für I 

die Müller’sche Schule der Mythologie überhaupt. — 
Ein merkwürdiger Satz ist folgender S. 47: „Auf dem 
ergiebigen Boden der Mythologie wurzelte die Kunst. 
Die Griechen hatten sich einmal daran gewöhnt Alles 
persönlich aufzufassen, und gerade darum wurde die 
Landschaft verachtet und als etwas gar zu Alltägliches 
zurückgewiesen. Darum wurde auch nicht die Land
schaft selbst gemalt, sondern man suchte vielmehr poe
tisch und plastisch die Gefühle; auszudrücken , welche 
der Anblick und Genuss derselben im menschlichen 
Herzen erzeugte. So ist das phantastische Heer der 
Satyrn, Nymphen, Najaden und ähnlicher Wesen ent
standen/4 Welche Sprünge, welche Hiatus im Gedan
kengange ! — S. 48 ist vom Unterschiede der Allegorie 
und des Mythus die Rede. „Allegorie ist willkürliche 
Einkleidung einer Wahrheit in der Form einer Erzäh
lung, während im Mythus der menschliche Geist ge- 
nöthigt ist, auch die Einkleidung als wahrhaftige Wirk
samkeit der Gottheit anzunehmen/4 Auch dieses ist 
nur halb verstanden und deshalb so schwülstig ausge
drückt. Gleich darauf heisst es, die Mythe vom Raube 
der Persephone sehe aus wie eine Allegorie, sei es 
aber nicht, sondern eine Mythe. „Denn wäre diese 
Erzählung blosse Allegorie gewesen, sie würde nie Ge
genstand religiösen Glaubens geworden sein.« Im 
Grunde will das Alles auf den von Müller so schön 
ausgeführten Satz hinaus, dass die Mythen nichts 
künstlich Gemachtes, Erfundenes, sondern etwas volks- 
thümlich Gewordenes und Gewachsenes sind; aber da
mit verträgt es sich recht wohl, dass unter den Mythen 
einige ganz deutliche Allegorien sind (z. B. bei Homer 
Demeter, welche mit Jasion den Plutos erzeugt), denn 
auch die Allegorie kann etwas volksthümlich Gewor
denes sein und darf auf keinen Fall dein Mythus als 
etwas ganz Heterogenes geradezu entgegengesetzt wer
den. — Noch ein charaktei istischer Satz ist dieser 
S. 52: „Das Symbol ist wohl zu unterscheiden von der 
eigentlichen correspondirenden sinnlichen Form. Die 
Kunstform ist eine andere als die symbolische! Die 
Kunstdarstellung beruht in der Natur überhaupt auf 
weggegebenem Zusammenhang des Innern und Äussern. 
Was der Anblick einer Landschaft (immer die Land
schaft!) dem Gefühle mittheilt, das fühlt ein jeder, 
wenn auch nicht in gleichem Maassc; aber es bedarf 
doch dazu keines besondern Ideenkreises.“ Wer kann 
das verstehen?*)

*) Beiläufig, die Accente sind durchweg sehr vernachlässigt, 
obgleich sich der Verf. rühmt, grosse Aufmerksamkeit auf die Cor- 
rectur verwendet zu haben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F» A» Brockhaus in lidpzig«
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Classisdie Mythologie.
Schriften von Burkhardt, Eckermann, Schwenck und Heffter.

(Fortsetzung aus Nr. 223.)
Auf diese Einleitung folgt als erstes Buch die Reli- 
gionsgeschichte der heidnischen Völker des Orients, 
in welches Id er Verf. wol am meisten eigene Studien 
niedergelegt haben mag; wenigstens behandelte Müller 
in seinen Vorlesungen über Mythologie (die auch Ref. 
gehört und zwar im Winter 1831 — 32) diese Partie 
nicht so ausführlich und blos nachträglich, wie in dem 
Handbuche der Archäologie. Dann das zweite Buch'. 
Die Griechen; zunächst eine Art äusserer und innerer 
Geschichte ihrer Religion und Mythologie, wo Manches 
im Verhältnisse zu den spätem Abschnitten zu weit 
ausgeführt wird; dann zwei Capitel über ihre allge
meinen Vorstellungen von der Natur der Götter, dem 
Weltgebäude u. s. w.; endlich (womit der zweite Band 
anfängt) die theogonischcn Systeme der griechischen 
Götterwelt, die olympischen Götter, die chthonischen 
Götter (beide nach Müller’scher Weise ganz getrennt), 
die Menschheit im Verhältniss zur Gottheit. Besonders 
in diesen letztem Abschnitten kommen manche derbe 
Nachlässigkeiten vor, welche sich gar nicht anders er
klären lassen, als dass ein schlecht nachgeschriebenes 
Heft zu Grunde liegt. So sagte S. 28, wo von der 
bekannten Cerimonie der Dipolien die Rede ist: „Man 
liess einen Stier von einem Altar Gerste fressen, tödtete 
ihn dann, forderte die Thater zur Rechenschaft auf 
und errichtete das Beil, weil sie weggelaufen waren", 
der Vortiagende offenbar richtete9 so wie gleich im 
folgenden, „und endlich die Soterien dem Zeus So- 
ter“ Disoterien. - Ähnlich ist wo[ der
s. 32 und 40 zu erklären (für „S. 37 der Berg 
Qgoras, • 0 eP üstos Am schlimmsten
abei is ennes . 92 gefa]lren dessen obgleich 
sehr kurzgefasste Mythologie sich dennoch Fehler auf 
Fehler hat gefallen lassen müssen u„d w0 untcr An
dern das seltsame Misyerständniss verkommt: „Der 
bienst war sehr in Mythen emgehullt und die Bildung 
des Gottes ithyphallisch.“ Ein Mythologie der Verf 
ist, noch dazu ein so grosser Verehrer des Pausanias, 
sollte diesen Schriftsteller doch soweit im Kopfe haben, 
dass er Myrthen nicht mit Mythen verwechselt, s’ 
Pausan. 1, 27, und die Hymnen des Homer soweit 
kennen um zu wissen, dass die Schlauheit des kleinen 
Hermes nicht darin besteht, dass er Rinder Apolls ge- 

tödtet, sondern dass er sie gestohlen. Stilistische Pro
ben aus demselben Abschnitte sind S. 29: „Der kreti
sche Zeus wurde ganz wie Bacchos als Naturgott ver
ehrt. Dort sah man öffentlich was man sonst nur in 
Mysterien erblickte. So erklärt sich die Sage vom 
Grabe des Zeus, welches nicht erfunden sein kann. 
Später war die Sage eine Hauptstütze des Euhemeros. 
Sie hat denselben Sinn wie die Delphische vom Tode 
des Dionysos. Deshalb hat der Cultus des Zeus auch 
eine furchtbare Seite." S. 31: „Auch Pamphos singt: 
Zeus Hehrster und Grösster der Götter, eingewickelt 
in Mist von Schafen, Rossen und Mäulern. Auch in 
menschliche Angelegenheiten verwickelte man den Zeus, 
und brachte die Anzahl der von ihm geliebten Frauen 
mit der Zeit auf achtzehn.“ S. 41: „Hera ist Ehegöttin 
£v/z«, und der Archon König in Athen musste 1000 
Drachmen in den Tempel der Hera zahlen, wenn er 
etwas versah.“ S. 45: „Alle Palladien d. h. Bilder, 
welche die Göttin kämpfend darstellten, und die man 
immer mit einer Schuld und Verblendung des Geistes 
in Zusammenhang brachte, und deshalb mit dunkeln 
Schauern erfüllten, wurden aus Ilion abgeleitet.“ S. 61, 
wo von Apollon die Rede ist: „In dem Worte 
liegt eine gesuchte Malignität (?), aber das oraculöse 
Element ist tief im Apollinischen Wesen begründet, und 
man kann bei dem lykischen Gotte auch an den Wolf 
denken, wie denn in Delphi ein grosser Wolf stand, 
und ebenso im attischen Lykeion.“ Und von derartiger 
Satzbildung könnte noch manches andere Beispiel an
geführt werden. *)  — Endlich folgt ein drittes Buch, 
die italischen Stämme und der Fall des Heidenthums 
überschrieben; die Vorrede aber stellt noch einen drit
ten Band in Aussicht, welcher die germanischen und 
gallischen Religionsweisen nach gleichen (hoffentlich 
bessern) Principien besprechen und das Werk ab
schliessen soll. Der letzte Abschnitt des Vorliegenden, 
welchen der Verf. S. 205 den seltsamen Titel: „Allge
meine Niederlage der Religion und Fall des Heiden
thums“ gibt, scheint wieder ziemlich auf eignen Beinen 
zu stehen, enthält dafür aber auch um so mehr Unge
reimtes. So heisst es S. 212 von den Römern, zwei 
Feinde hätten ihre Staatsreligion unterminirt, die grie
chische Philosophie und der stets mehr auflodernde 
Thatendurst der Römer, welcher die Edelsten und Be-

*) Ein Misverständniss scheint wieder S. 123 zu Grunde zu 
liegen: „Dieselben Ideen finden sich bei den Römern auf Picenischen 
Monumenten ausgesprochen.“
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sten des Staats verderbt, die Verfassung und das Prie- 
sterthum verändert habe u. s. w. Aber der blosse Tha- 
tendurst pflegt doch sonst nicht so verwüstende Folgen 
zu haben. S. 213 heisst es vom Ennius, „welcher, ob
gleich pythagoreischen Ansichten hold, dennoch haupt
sächlich dem Epikuros huldigte“, wo es Euhemeros 
heissen müsste. Ganz verdreht ist ferner, was S. 216 
über Apollonios von Tyana und Alexander Pseudo
mantis gesagt wird, über welche der Verf. unmöglich 
im Philostrat und Lucian nachgelesen haben kann. 
„Selbst Pythagoreer, die abgesagten Feinde der Zau
berei, hingen ihm an.“ Dass die Pythagoreer von dazu
mal keineswegs abgesagte Feinde der Magie waren, 
lehrt Lucians Philopseudes zur Genüge, und zum Über
fluss war Apollonios selbst Pythagoreer. Vom Alexan
der heisst es, bei seiner Weihe habe Rutilianus selbst 
getanzt und einen goldnen Schenkel gezeigt, und sein 
Tod sei seines Lebens würdig gewesen, aber noch im 
Tode habe Rutilianus beschlossen ihn selbst weissagen 
zu lassen. Wer den wahren Zusammenhang kennt, 
begreift nicht, wie solche Misverständnisse entstehen 
konnten. Ein Versehn ist zu entschuldigen, besonders 
wenn es nicht die Hauptsache trifft, aber das ist mehr 
als Versehn, mehr als Flüchtigkeit, das ist liederliche 
Arbeit! Möge sich der Verf. besinnen, möge er be
schliessen, diesen argen Misgriff durch gediegene Ar
beiten wieder gut zu machen, denn er kann es, und 
das Publicum wird sich versöhnen lassen, sobald es 
bemerkt, dass es mit der Reue Ernst ist. Im Übrigen 
aber müssen auch wir dem von anderer Seite geäusser- 
ten Wunsche beistimmen, dass Müllers’ Mythologie nun 
auch aus guten Heften und in authentischer Gestalt 
mitgetheilt werden möge. Es liegen von dem Verstor
benen genug Schriften und Aufsätze mythologischen 
Inhaltes vor, um sein System im Ganzen darzustellcn, 
und sicherlich würde Müller selbst an die Herausgabe 
seiner Vorlesungen nicht gedacht haben; allein nach 
solcher Entstellung fordert es wirklich sowol das In
teresse der Wissenschaft als das des Meisters, dass 
nun auch das echte Werk zu Tage komme.

Die beiden noch übrigen Bücher sind um so be
deutender, als Arbeiten bewährter Forscher, welche 
dem Studium der Mythologie gewiss sowol in weitern 
als in engern Kreisen grossen Vorschub leisten wer len.

Nr. 3. Hr. Schwenck ist durch seine etymologisch
mythologischen Andeutungen mit dem schönen Anhänge 
von Welcker (Elberfeld 1823), sowie durch die mytho
logischen Skizzen (Frankf. a. M. 1836) und andere Ar
beiten in der Mythologie als gründlicher und geistreicher 
Schriftsteller hinlänglich bekannt. Das vorliegende 
Werk ist zunächst durch den Wunsch des Verlegers 
(Sauerländer) veranlasst, welchem es an einer Mytho
logie für die Gebildeten, zur Belehrung, nicht zur 
Unterhaltung, zu fehlen schien. Und zwar ist es da
bei auf eine allgemeine Mythologie abgesehen, wie 

der Titel sagt; es soll äusser der griechischen und 
italischen in einem dritten Bande auch noch die orien
talische , germanische und slavische Mythologie behan
delt werden. Die Haltung ist auch hier eine ganz ob- 
jective, ohne Erörterungen, ohne Rücksicht auf die An
sichten Anderer; das Factische ist aus den Stellen der 
Alten musivisch dargestellt, mit grosser Vollständigkeit. 
Deutungen sind nur dort eingeschoben, wo der Zusam
menhang sie erfordert, und auch dann gewöhnlich mit 
grosser Vorsicht ausgesprochen, was indessen bei der 
römischen Mythologie weniger der Fall ist. Eine grosse 
Unbequemlichkeit des ersten Bandes ist die gänzliche 
Weglassung aller Citate; während aus den Dichtern, 
aus Pausanias, Athenäos, Apollodor, den Scholiasten 
das Verschiedenartigste neben einander angezogen 
wird, sind sie doch nirgends genannt, was ein zu weit 
getriebenes Streben nach Kürze ist, wie der Verf. denn 
auch im zweiten Bande diese Schweigsamkeit über 
seine Quellen aufgegeben hat. Im ersten Bande sind 
Bilder hinzugefügt, die aber eher schaden, als nützen 
möchten; auch scheint der Verf. in den archäologischen 
Studien nicht sehr bewandert zu sein, da hin und wie
der Versehen in dieser Hinsicht Vorkommen. Ein be
sonderer Vorzug der griechischen Mythologie ist die 
grosse Vollständigkeit des angesammelten Materials 
was eine Vertrautheit mit den Quellen verräth, wie sie 
nur nach so anhaltender und vielfältiger Beschäftigung 
mit der Sache erlangt werden kann. Obgleich wir mit 
Hinsicht auf den nächsten Zweck des Buches, behaup
ten möchten , dass zu sehr nach Vollständigkeit ge
strebt worden ist, wie es denn oft mehr einem Reper
torium für mythologische Thatsachen, in welcher Hin
sicht es dem der Literatur sonst Kundigen gute Dienste 
leisten kann, als einer für den weitern Kreis der Ge
bildeten bestimmten Anleitung entspricht, zumal da die 
Ordnung nicht immer die beste ist und der Leser mehr 
mit verschiedenartigen Notizen überschüttet, als zur 
Übersicht derselben und zur Unterordnung des Facti- 
schen unter die wichtigem allgemeinen Gesichtspunkte 
des nationalen Lebens, der Religion, der Literatur oder 
auch historischer Beziehungen angehalten wird. Ein 
anderer Vorzug des Werkes aber untl zwar gilt dieser 
für alle Fälle und Leser, ist der Reichthum an feinen 
und geistreichen Deutungen der Mythen, in welcher 
Hinsicht es ausserordentlich anregt. Der Standpunkt 
des Verf. ist dabei durchaus selbständig, seine Auffas
sung abei zart und sinnig, und zwar geht er mit ein
dringender Sympathie für das schaffende Leben der 
Sprache und des Glaubens der alten Welt auf die 
obersten geistigen und natürlichen Anfänge der Mythen
bildung zurück, in welcher Hinsicht seine Untersuchun
gen oft dazu dienen können, den allzu historischen 
Sinn und Standpunkt der Müller’schen Schule zu be
richtigen. Aber freilich geht Hr. Sch. in seiner Nicht
achtung der neuerdings geltend gemachten historischen
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Principien ein bischen gar zu weit; es ist das ein 
Mangel an Sinn und Übung für solche Untersuchungen, 
wie der Verf. von Nr. 1 sie bei seiner Beschreibung 
dessen. was er das genetische Princip der Mythologie 
nennt, mit Recht fordert, ein Mangel an Aufmerksam
keit für die verschiedenen Epochen und Formen des 
Cultus, der allgemeinem religiösen Vorstellungen, der 
Kunst und Poesie, der Sittengeschichte u. s. w., ohne 
deren Verflechtung mit der Mythologie diese letztere 
immer etwas nur halb Verstandenes, Haltungsloses, 
Phantastisches bleiben, gewissermassen in der Luft 
schweben wird. Dieser Mangel an Sinn für das Posi
tive, Factische, Historische des griechischen Glaubens 
tritt besonders auch in der Art und Weise, wie der 
Stoff vertheilt ist, zu Tage. Es sind nämlich drei Ab- 
theilungen angenommen, deren erste überschrieben ist: 
„Himmel, beuer, Licht und Nacht, Sonne, Mond, Ge
stirne, Winde, Zeugung,“ die zw'eite: „Wasser. Erde, 
Gewächsesagen,“ die dritte: „Personificationen, Mär
chen und Heroensagen,“ und in diesen drei Fächern 
sind dann die verschiedenartigsten Wesen, Cultusgöt- 
ter, theogonische und kosmogonische Wesen, Dämonen, 
poetische Personificationen, hellenische und hellenisirte 
Gottheiten u. s. w., ohne nähere Unterscheidung oder 
Bevorwortung neben einander untergebracht und grup- 
pirt, wie sie sich bei ungefährer Verwandtschaft ihres 
Wesens allenfalls neben einander vertragen wollten. 
Diese Disposition kann aber zu mancherlei falschen 
Auffassungen veranlassen, wie sie denn auch zum Theil 
auf solchen beruht. Erstens ist gewiss das natürliche 
Moment in dem Wesen der griechischen Götter zu ein
seitig berücksichtigt. Ohne Zweifel ist die Grundlage 
der gesammten hellenischen Mythologie Naturrcligion; 
allein dieses ist nur die erste und anfängliche Stufe 
ihres Glaubens gewesen; weiterhin haben sich specu- 
lative, ethische, ästhetische und andere Tendenzen mit 
gleicher Kraft geltend gemacht, und die Vorstellungen 
und Mythen ihrer Götter haben diese Stufenwandlung 
jnit duic gemacht. Wenn man also das Allgemeine des 
einem giiecnschen Gotte zu Grunde liegenden Gedan
kens ei assen wi 1, so Soute man sjc]j nicht begnügen, 
an dei c we e i ires Tempels stehen zu bleiben, und 
von dort einen phantasievollen Blick in den Tempel 
hineinzuwerfen, sondern man sol,te dfe mt mit 
dem geistigen Leben, der Nation verflochtene Geschichte 
dieses Gottes übersehen und davon zuletzt die Summe 
ziehen. Was ist z. . amit gesagt, Zeus sei ein Licht
gott, der Äther, der Himmel u. s. Uranos ist das 
auch; wodurch unterscheidet sich nun Zeus und üra_ 
nos? Wie kommt es, das Zeus zugleich der Koni«’ 
der Könige, der Gott der Götter; der Centralgedanke 
aller ordnenden und regelnden Formen des nationalen 
Lebens geworden ist? Mich dünkt, der Grundgedanke 
oder die Grundanschauung seiner Gottheit ist viel we
niger der Äther, als vielmehr to wie die 

Griechen sagen wurden, das königliche Princip gött
licher Energie und Ordnung, welches sich auf den frü
hesten Stufungen der Nation, ihrer damaligen An
schauungsweise gemäss, natürlich besonders als waltende 
Natur geltend macht, in dem, was man für das oberste 
und mächtigste Princip des Naturlebens hielt, darstellte, 
auf den Stufen einer gereiftem Bildung aber in ganz an
dern Kreisen und Auflassungen. Ja selbst bei solchen Göt
tern, welche sich noch am ersten durch eine allgemeine 
Form des elementaren Naturlebens erklären lassen, z. B. 
beim Hephästos, ist doch die blosse Bestimmung, er 
sei ein Gott des Feuers , noch in mehr als einer Hin
sicht unzureichend. Es verführt das so leicht zu der 
oberflächlichen Ansicht von der Religion der Alten, 
wodurch man dieser in Wahrheit ein schreiendes Un
recht thut, als ob sie die blosse Erscheinung des Na
turlebens im Auge gehabt, diese angebetet, diese in 
dem Spiegel ihres religiös bewegten Gemüthes aufge
fangen hätten, was doch durchaus nicht der Fall ge
wesen ist. Sondern dasjenige, was sie anbeteten, ist 
vielmehr die unsichtbare, göttliche und geistige Macht, 
die schöpferische Kraft, die sich in der Naturerschei
nung darthut, beim Hephästos z. B. die demiurgische 
Kraft des Feuers, to twq vtyviMv, wie die Alten sagen, 
weshalb Hephästos denn eben zugleich der erfindsame 
Künstler des Feuers werden konnte, und der Feuer
gott Prometheus neben ihm sogar zugleich der bildne
rische, formen- und sinnreiche vovqt wie er sich in al
len Ordnungen und Erfindungen des Menschenlebens 
offenbart, geworden ist. Und vollends, wenn nun solche 
Wesen, wie Eirene oder Ares, oder solche, wie die 
Kentauren, Orpheus. Melampus, ohne weiteres an dem
selben Faden der Beziehung auf Natur, Licht, Luft, 
Gewächsesagen aufgezogen werden, so muss das nicht 
allein zu paradoxen, sondern auch zu ganz falschen 
Vorstellungen von der Mythologie nnd Religion führen. 
Dieses sind einige allgemeine Bedenken, die wär dem 
Verf. entgegenzuhalten uns gedrungen fühlen, einige 
unter manchen andern, die wir jetzt auf sich beruhen 
lassen, um im Folgenden nur noch eine Reihe einzel
ner Punkte hervorzugreifen, und zwar solche, welche 
zugleich zur Charakteristik der Methode und der lei
tenden Ansichten des Verf. überhaupt dienen können. 
S. 45 halte ich den Ausdruck, Zeus erzeuge mit der 
Here den Frühling, für unrichtig. Den Alten ist es 
nie eingefallen, die Jahreszeiten so, wie wir es zuthun 
pflegen, zu personificiren; auch erscheinen sie niemals 
als Producte besonderer mythologischer Vorgänge. 
Sondern der Frühling, dieses factische Hervortreten 
der Erneuerung des Naturlebens auf der Erde, ist eben 
nur die reale Seite des Vorganges, welcher durch den 
religiösen Glauben uml nach den poetischen Gesetzen 
des Mythus zu einem Vorgänge der Götter weit gewor
den ist, wie das Absterben desselben Naturlebens z« 
dem mythologischen Vorgänge des Raubes der Per-



896
sephone u. s. w. S. 46 heisst es, Ares sei aus Ur
sachen, „welche wir nicht errathen können,“ zum Sohne 
des Zeus und der Hera gemacht worden, vielleicht um 
auszudriicken, dass seine eigentliche Wirksamkeit eine 
vom Himmel stammende sei. Eine viel bessere Erklä
rung gibt Nägelsbach in der Homerischen Theologie- 
Hera ist in der epischen Götterwelt schon ganz die 
zänkische, auf ihre matronalen Rechte unablässig eifer
süchtige Königin des Himmels geworden, sodass der 
Gott des Streites an ihr seine beste Mutter fand. Es 
folgt daraus zugleich, dass Ares erst in der epischen 
Periode der Mythenbildung in das griechische Götter
system eingereiht wurde, was auch klar ist, denn seine 
eigentliche Heimat ist offenbar die Religion der thra- 
kischen Völker, wo er eine viel umfassendere Be
deutung gehabt haben mag, als er sie bei den Griechen 
je erlangen konnte, etwa eine solche wie sie der itali
sche Mars durchgängig behalten hat. S. 52 ist es wol 
nur die Folge der oben gerügten Eigenthümlichkeit des 
Verf. auf die historischen und localen Elemente der 
Mythologie nicht viel zu geben, wenn er die Jo erst 
durch künstliche Mittel (Genealogien u. s. w.) zu ei
ner Argiverin gemacht werden lässt, da es doch, wenn 
irgendwo, so bei dieser Gestalt klar ist, dass sie we
sentlich eine Gestalt der argivischen Localmythologie 
ist und die äussern Momente ihrer Sage, das Priester
thum im Dienste der Hera, ihre Wanderungen u. s. w„ 
gar nicht anders begriffen werden können , als bei je
nem Ausgangspunkte. Auch sagt der Verf. S. 54 gar 
zu vorsichtig: „Welche Verehrung Jo je in Argos ge
habt und welche Veranlassung sie zu einer Priesterin 
der dortigen Hera gemacht, wann ihr etwaniger Cult 
aufgehört, alles dieses ist in völliges Dunkel gehüllt 
u. s. w.“, da die pragmatische Auffassung dieser argi
vischen Mondheroine sicher mit den alten, nachmals 
von Hellanicus bearbeiteten chronologischen Verzeich
nissen der Herapriesterinnen zusammenhängt, s. die 
Abhandlung des Unterzeichneten: De Hellanico Lesbio 
p. 40. S. 61 ff. wird Athena zu einer Gottheit des 
Wassers gemacht, vornehmlich wegen des Tritonsees 
oder Tritonflusses, der in der Mythe von ihrer Geburt 
immer genannt wird. Es weist aber doch so Manches 
auf einen andern Naturgrund dieser Göttin hin, dass 
dieser Umstand im Zusammenhänge des Ganzen kaum 
so hoch wird angeschlagen werden dürfen. Den Na
men Trito lasse ich unerklärt; der Umstand aber, dass 
Athena an einem Flusse, an einem See geboren wird, 
möchte auf die alte Mythe hindeuten, dass die Heimat 
der Götter die Enden der Erde am Okeanos gewesen, 
eine älteste Ansicht, von welcher sich auch sonst in 
der griechischen Göttergeschichte manche Spuren nach
weisen lasen. S. 74 heisst es vom Phidias: „Derselbe 
verfertigte eine noch grössere Statue aus Erz vom 
Zehnten der marathonischen Beute für den Tempel der ] 
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Polias. Als das schönste Bild aber galt die kleine 
Erzstatue, welche die Lemnier von Phidias machen 
liessen und in den athenischen Tempel weihten.“ Viel
mehr stand die Kolossalstatue der Pallas Promachos 
im Freien, die lemnische Pallas, deren Maasse wir 
nicht kennen, gleichfalls, im Parthenon befand sich 
die unter Perikies gearbeitete bekannte chryselephan
tine Statue, im Tempel der Polias gar kein Bild des 
Phidias. S. 99 ff. und S. 106 ist von den Dioskuren 
und der Helena die Rede, deren Wesen gewiss gleich
falls wichtiger und bestimmter ergriffen wäre, wenn 
der Verf. sie als Licht-, See- und ritterliche Gotthei
ten des leiegischen Volksstammes aufgefasst hätte, 
welche von diesem zu den Lakedämoniern oder Spar
tanern übergingen und deshalb einseitig aufgefasst und 
zu historischen Gestalten der Heroensage umgebildet 
wurden. Gerade bei solchen Wesen ist es uns unum
gänglich nothwendig, auf die Geschichte und das Ver- 
hältniss der Stämme zurückzugehen, da sonst diese 
seltsame Metamorphose und mythologische Capitis de
minutio, wodurch Götter zu Heroen werden, gar nicht 
verstanden wird. Was S. 104 zur Erklärung der 
Dioskurensage bemerkt wird: „ Man sieht aus den 
mannichfaltigen Abweichungen dieser Sage wie ver
breitet und berühmt sie war, ihren wahren Gehalt aber 
vermögen wir nicht zu erkennen, doch scheint ein 
Schimmer von einem Kampf der Dorier, welche die 
lykischen Gottheiten als Apollon und Artemis verehr
ten , mit den Achäern, welche sie als Tyndariden 
(Dioskuren) verehrten , durchzublicken , oder Kämpfe 
zwischen den Spartanern und Messeniern,“ das scheint 
uns durchaus unbegründet und ist der Rest einer prag
matischen Mythenbehandlung, die sonst ziemlich abge
storben ist, zu welcher Hr. Sch. aber überhaupt mehr 
hinneigt, als man bei seiner geistvollen und durchaus 
idealistischen Grundanschauung vermuthen sollte. S. 106 
werden die Kolosse von Monte Cavallo in Rom Werke 
des Phidias genannt. Bekanntlich trägt der eine die 
Inschrift Opus Phidüie, der andere diese: Opus Praxi- 
telis, welche Inschriften aber keine andere Gewähr, als 
die einer alten Tradition haben. S. 158 ff. von der 
Artemis, welche der Verf. sehr eigenthümlich als Göt
tin der Nacht auffasst, was aber gewiss unrichtig ist. 
Sie ist doch wol die weibliche Seite des Apoll, wie 
Hera die des Zeus, Amphitrite die des Poseidon ist 
u. s. w. Apollon und Artemis sind aber deshalb kein 
ehelich verbundenes Paar, sondern Bruder und Schwe
ster, weil die Bestimmung der ewigen Jugend, Reinheit 
und Heiligkeit (ayyoT1^ nothwendig zu ihrem Wesen 
gehört. Sie sind Lichtgottheiten, Kinder der weil 
das Licht aus der Finsterniss, aus dem Dunkel der 
Verborgenheit geboren wird, beide ayvol, Artemis noth- 
wendigjungfräulich, Apoll ewiger Jüngling. Später wurde 
Apolimit dem Helios, Artemis mit der Selene identificirt, 
weil Sonne und Mond die beiden diesem Gesch wisterpaare 
am meisten entsprechenden Phänomene des Himmels sind. 
Dazu kam bei der Artemis die Verschmelzung mit der 
Hekate und die mit der Persephone, wodurch sie denn 
allerdings zuletzt immer mehr Nächtliches bekam.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von A. Brockhaus in jLeipxig.
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S- 173 ist der sinnige Mythos von den Hyperboreern 
auffallenderweise wieder ganz äusserlich historisch auf
gefasst und so liesse sich noch sonst manches Einzelne 
anmerken, was indessen zu weit führen würde und 
auch nicht die Aufgabe des Bec. ist, welcher nur 
charakterisiren und Licht- und Schattenseiten gleich
mässig hervorheben soll; weshalb wir in Betreff dieser 
griechischen Abtheilung nur noch bemerken, dass die Be
handlung durchweg eine sehr anregende ist, dem Leser 
überall sinnreiche Gedanken begegnen, einige Abschnitte 
z. B. der über Apollon, über Hermes u. A., besonders viel 
Schönes enthalten, und das ganze Buch der Mythologie ge
wiss nicht allein in grössern Kreisen viele Freunde gewin
nen, sondern auch in engern dazu dienen wird , dieses 
Studium zu beleben und manche Einseitigkeiten, welche 
sich in letzter Zeit festgesetzt haben, zu verdrängen.

Auch der zweite Theil, die römische Mythologie, 
enthält viel Vortreffliches; indessen will es uns, das 
Buch im Ganzen angesehen, bedünken, als ob der 
Verf. hier nicht so auf seinem Gebiete sich befindet. 
Die Deutungen sind willkürlicher und dabei zuversicht
licher, als in der griechischen Mythologie; die Studien 
des römischen Alterthums scheinen den Verf. nicht so 
lange und so gründlich beschäftigt zu haben, wie die 
des griechischen. Eröffnet wird dieser Theil durch ein 
sehr angemessenes Vorwort, in welchem auf die Ver
wandtschaft, aber auch auf den ausserordentlichen Un
terschied zwischen griechischer und römischer Mytho
logie aufmei sam gemacht wird. Die Anordnung ist in 
(]er Hauptsache dieselbe, wie im ersten Theile, nur 
dass wenigstens ine n Abtheilungen gemacht und somit 
das Bedürfoiss einer feinem Distinction zwischen den 
einzelnen Götteigiuppen und Götterklassen wenigstens 
factisch aneikannt m • 1) Die Gottheiten des Him
mels und Feuers, wo Jupiter, juno, Minerva; Vulka- 
nus, Vesta u. A. besprochen werden. 0) Licht und 
Nacht, Sonne, Mond, Winde: Mars, Apollo, die Sibyl
len. Janus u. s. w. 3) Hirtengotteeiten: Faunus. Lu- 
percus, Pales u. s. w. 4) M asser und Nymphen: 
Neptunus, die Camoenen, Nymphen u. s. w. Zeugung. 
Gewächse, Erde: Merkurius, Venus, Saturnus, Ceres, 
Liber. 6) Die Unterwelt und die Heroen: Dis oder 
Pluto: die Feier der Todten, die Laren. 7) Halbgötter: 

Semones, Indigetes, Semo Sancus. Herkules. 8) Per- 
sonificationen: Terminus, Silvanus und alle die kleinen 
Genien und Dämonen praktischen Charakters, an wel
chen die römische Religion so reich ist. 9) Ungewisse 
Gottheiten. Also auch hier eine sehr lose Reihe, ohne 
Berücksichtigung der in der Geschichte, in dem System 
des Glaubens, im Cultus und in der Cultusliteratur ge
gebenen Unterschiede. Wäre es z. B. nicht besser ge
wesen, zuerst den Unterschied der Dii. Genii, Semo
nes, Indigetes, Lares u. s. w., zu besprechen, dann die 
italischen, latinischen, römischen Elemente und die mit 
der griechischen Bildung eingedrungenen Götter (Apoll, 
Neptunus, Merkurius, Ceres, Liber, Libera, Venus), 
endlich die orientalischen (Cybele, Isis und Osiris, Ju
piter Dolichenus u. s. w.) zu untercheiden, die itali
schen dann wieder gruppenweise (etruskische, auso- 
nisch-latinische, römische) und nach dem Unterschiede 
der grössern und kleinern Gottheiten zu behandeln, 
und welche Eintheilungsgründe sich sonst hier noch 
geltend machen liessen? Sehr zweckmässig aber ist 
es, dass 10) eine Übersicht der römischen Sage, d. h. 
der Geschichte der Königszeit, und 11) eine Übersicht 
der Götterverehrung und Priester, endlich 12) der Aru- 
spicien und Augurien gegeben wird , in welchem letz
tem Anhänge auch eine chronologisch geordnete Über
sicht von portentis und Träumen aus Livius, Julius Ob- 
sequens u. A. hinzugefügt wird, welche ganz an ihrer 
Stelle ist. Es ist damit factisch anerkannt, dass der 
Cultus nothwendig zur Mythologie gehört, vollends 
bei den Römern, wo der symbolische Trieb der Reli
gion sich weit mehr auf das rituale Gebiet geworfen 
hat, als dass es sich in mythologischen Bildungen aus- 
spräcbe. Im Einzelnen liesse sich Manches berichti
gen. theils aus den alten Schriftstellern, die nicht im- 
mer ganz genau benutzt sind . theils aus den neuern 
Untersuchungen über römische Religionsalterthümer von 
Klausen, Ambrosch, Herzberg u. A., welche der Verf. 
nicht blos nirgends erwähnt, sondern auch wirklich 
unbeachtet gelassen zu haben scheint, eine Unterlas
sung, welche sich natürlich nicht ungerächt lässt. Auch 
aus den topographischen Arbeiten neuerer Zeit, nament
lich aus denen von Becker, ist Vieles zu berichtigen; 
da der römische Cultus mit den Localitäten der Stadt 
aufs innigste verbunden ist, so hätte diese Seite der 
Arbeit wahrlich nicht so leicht genommen werden sol
len. Dazu kommt, dass auch die Behandlung im Ein
zelnen wieder ebenso lose und in logischer Hinsicht 
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unaufgeräumt ist, wie im ersten Theile, wie z. B. gleich 
beim Jupiter doch am zweckmässigsten zuerst die 
Natursphäre dieses Gottes, dann die ethisch-politische 
Seite im Culte des Jup. Latiaris Capitolinus behandelt 
wäre, da diese verschiedenen Phasen und ihre unter
geordneten Formen jetzt in einer ziemlich bunten Un
ordnung durch einander gemischt sind. Doch wir wol
len auch hier lieber das Mangelhafte der Ausführung 
im Einzelnen auf sich beruhen lassen, und uns an die 
Auffassung im Ganzen halten, welche so lebendig und 
eigenthümlich ist, dass sie dem Buche jedenfalls einen 
bedeutenden und bleibenden Werth sichert.

Nr. 4. Auch Hr. Heffter ist ein bewährter Mytho- 
log, durch seine Schrift über die Götterdienste von 
Rhodos und durch zahlreiche kleinere Aufsätze. Mit 
grosser Liebe zur Sache verbindet er eifriges Studium, 
wie denn das vorliegende Buch, das Resultat einer 
langjährigen Forschung, von beiden ein sprechendes 
Zeugniss ablegt. Er unterscheidet sich von dem soeben 
angezeigten Buche vorzüglich dadurch, dass er die Re
sultate der mythologischen Forschungen der neuesten 
Zeit in sich aufgenommen hat und wiedergibt, wobei 
O. Müller am meisten Einfluss auf die Bildung seiner 
Ansichten gehabt hat. Er hat ein lebendiges Interesse 
für die Religion, auch für die übrigen geistigen Bewe
gungen des Volkslebens, namentlich für Philosophie 
und Geschichte der Philosophie, obgleich er hier nicht 
immer so lebendig eingedrungen ist, wie zu wünschen 
wäre. Dasselbe gilt von seinen Urtheilen über Kunst, 
wo er ganz von Müller abhängig ist und dessen Re
sultate meistens etwas äusserlich aufgenommen hat, 
indem er gewöhnlich mit dessen eigenen Worten refe- 
rirt. Die Behandlung des Stoffes ist im Allgemeinen 
die geschichtliche. Er beschränkt sich auf das Noth- 
wendigste, ohne nach Vollständigkeit im Materiellen zu 
streben, was bei einer übersichtlichen Darstellung 
gleichfalls zu rühmen ist. Die Forschung ist überall 
verständig, gründlich, gewissenhaft, aber das ist auch 
der Hauptvorzug, denn wo es auf lebendigere An
schauung ankommt, auf geistvolle Durchdringung, auf 
die Umsicht der innern wissenschaftlichen Erfahrung 
und Bildung, welche die Behandlung der Mythologie so 
besonders in Anspruch nimmt, da beginnen die schwa
chen Seiten des Buches. Eben deshalb ist sein Stand
punkt auch kein eigentlich selbständiger, sondern mehr 
das Product des Balancirens zwischen den Principien 
der ausgezeichnetsten Mythologen neuerer Zeit, und 
wo er ein eigenthümlicher ist, da verräth er eine ge
wisse prosaische Nüchternheit und Magerkeit, welche 
wiederum zu dem Studium der Mythologie nicht recht 
passen will. Übrigens gibt das Buch wenig Unter
suchung , meistens nur Resultate, welche compendia- 
risch zusammengestellt sind. Die erste Abtheilung be
schäftigt sich mit der Religion der alten Griechen, be- 
vorwortet mit einleitenden Betrachtungen über das In

teresse dieser Religion und mit einer kurzen Darlegung 
der Grundsätze, nach welchen der Verf. verfahren ist. 
Dann folgt als erster Abschnitt eine Geschichte der 
griechischen Religion in fünf Perioden, welcher viel 
Vorzügliches enthält. Hernach ein zweiter Abschnitt 
mit der Überschrift: Die griechische Religion an sich, 
d. h. nach ihrem Inhalte; in diesem werden nach einer 
Bevorwortung über die dabei befolgte Methode (S. 113 ff.) 
die einzelnen Gottheiten behandelt. Endlich eine zweite 
Abtheilung, die Religion der alten Römer, nach gleichen 
Grundsätzen verhandelt. Überall spricht der Verf. nur 
von Religion; ja die Mythologie im engem Sinne des 
Wortes, Theogonie, heroische Mythologie, die mythi
schen Vorstellungen von der Erde, von den Ländern und 
Völkern der Vorzeit, sind sogar ganz weggeblieben. Zur 
nähern Charakteristik und theilweisen Berichtigung des 
Buches heben wir Einzelnes aus den verschiedenen Ab
schnitten hervor, indem wir es zugleich unter allge
meinere Gesichtspunkte zu bringen suchen.

Zuerst scheinen mir die Ansichten des Verf. über 
Religion und Mythologie im Allgemeinen und über ihr 
beiderseitiges Verhältniss in mancher Hinsicht etwas, 
sozusagen, unbeholfen. Gewiss muss zwischen Reli
gion und Mythologie unterschieden werden, nur nicht 
in der Weise, dass für die Religion nichts Anderes 
übrig bleibt, als ein Complex gewisser Erkenntnisse 
und Vorstellungen, die man sich in verständiger Weise 
erdenkt; eine rationalistische Grundanschauung, zu 
welcher der Verf. trotz dem, dass er nicht selten ge
gen den Rationalismus eifert, gar sehr hinneigt. Im
mer ist es die reflectirende Vorstellung, welche bei 
ihm als das Medium der Mythenbildung erscheint da
her die Mythen selbst von ihm oft als künstliche, poe
tische Einkleidungen der auf dem Wege der Reflexion 
und verständigen Berechnung gewonnenen Vorstellun
gen aufgefasst werden, deshalb auch als etwas Dogma
tisches und als Objecte des Glaubens oder Unglaubens, 
der Orthodoxie und Heterodoxie, von welchen Krank
heitsformen des lehgiösen Lebens die Alten doch 
glücklicherweise eben wegen ihres mythologischen, 
bildlich darstellenden Triebes so weit entfernt waren. 
So kommen mitunter Äusserungen vor, welche sonder
bar genug klingen. Z. S. 37: „Durch diese poeti
sche Auffassung der Natur hatte der Grieche zugleich 
den Vortheil (’), (jje f)jnge jn der Welt zu erklä
ren. Er fand darin Befriedigung seines desfalsigen 
innerlichen geistigen Dranges” u. s. w., als ob die 
Mythologie von der einen Seite das Product der Poe
sie , von der andern das des Verstandes, der kühlen 
Berechnung wäre, als ob das Wesen der Sache nicht 
in der Coincidenz beider geistigen Bewegungen , der 
poetischen und reflectirenden läge, und zwar in einer 
solchen, wo die erste die beiweitem überwiegende, und 
zwar zugleich eine rationale war. Auch in dem, was 
über Homer und Hesiod gesagt wird, S. 47 ff., liegt 
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diese Anschauung zu Grunde, besonders, wenn es von 
der Theogonie Hesiod’s heisst: „Hier (auf dem Fest
lande, namentlich in Böotien) mochte man in der That 
nicht mehr wissen, was man glauben sollte. Obendrein 
mochte sich mancher leichtfertige Dichter erlauben, mit 
manchem Göttlichen ein allzu freies Spiel zu treiben, 
dem hohem Wesen viele fremdartige Fabeln anzudich
ten. Dieser Willkür entgegenzutreten, das Misverhältniss 
jener Culte (der chthonischen und olympischen Götter) 
auszugleichen und solchem leichtsinnigen, frivolen Ver
fahren Einhalt zu thun und im Gegensätze hierzu das 
Eigentliche, das Wahre, aufzustellen, d. h. Einheit in die 
Wirrniss, Festigkeit in das Lockere, Zusammenhang in 
das Unzusammenhängende zu bringen, das machte sich 
der Böoter Hesiodus zur Aufgabe: er verfasste eine 
Theogonie, d. h. er suchte von allen Göttern die Ab
stammung zu erfahren u. s. w.: wo Wahres und Un
wahres seltsam durch einander gemischt sind, das 
Wahre, dass ein sozusagen cyklographischer Trieb der 
Zeit der Hesiodischen Dichtung zu Grunde liegt, und 
das Unwahre, als ob es bei diesem Gedichte zugleich 
auf eine Art von Glaubenskanon abgesehen gewesen 
wäre. Im ähnlichen Sinne wird aber auch über Bücher, 
wie die Bibliothek des Apollodor, geurtheilt, S. 96: 
„So ward also immer hin und hergestritten, und der 
alte Glaube — versiegte nicht. Zu seiner Erhaltung 
trug jetzt auch der gelehrte Fleiss der Gelehrten, na
mentlich in Alexandrien, bei. Sie stellten nämlich unter 
Anderm auch aus den Werken, die sie lasen und stu- 
dirten, die Nachrichten zusammen über die hellenischen 
Götter, über ihre Culte, ihre Mythen, Genealogien 
u. s. w.” Ferner S. 113, wo ganz richtig bemerkt 
wird, weil die griechische Religion nicht zu einer Zeit 
fertig geworden, nicht von einem oder mehren intelli
genten oder systematischen Köpfen hervorgebracht oder 
gestaltet, sondern nach und nach und unter dem Volke 
als ein naturwüchsiges Product hervorgegangen sei, so 
trage sie auch nicht den Charakter eines streng-logi
schen Systems, wo aber doch schon die blosse Zuinu- 
thung, Ms atte diese Religion unter Umständen aller
dings ein so c les ysteni werden können, als sei der 
Grun< , ass sie es nicht geworden, blos in dem äus- 
sern Gange ihrer Geschieh tc und in dem Umsta„(le zn 
suchen, dass das Volk dabei beiheiligt gewesen sei, bereits 
ein falsches I iincip in sic i schliesst, was in den folgen
den Worten noch deutlicher durchblickt: „Ja! es ist 
nicht einmal spätem philosophischen Geistern, z. B. 
einem Aristoteles, der doch sonst an Alles seinen logi
schen Verstand gelegt hat, beigekommen oder möglich 
gewesen, ein Religionssystem iür die Hellenen zu bil
den: so getrennt, so zerstückelt, so zerfahren ist das 
Ganze, so wenig geeignet zur logischen Systematisi- 
rung.“ Und vollends bei der Art, wie der Verf. sicb 
die Bedeutungen der einzelnen griechischen Götter con- 
struirt, tritt dieses falsche Princip noch mehr zu Tage, 

z. B. beim Zeus. Die in dem Namen und in der My
thologie sowol, als dem Culte dieses Gottes doch be
stimmt angedeutete Thatsache, dass er der Gott vor
zugsweise ist und zwar der im Himmel waltende, von 
dort die Erde mit seinem Blitz beherrschende, mit dem 
Erguss seiner Wolken befeuchtende, weiterhin dann 
der königliche Gott überhaupt, diese so ziemlich in al
len Mythologien anerkannte Thatsache genügt ihm nicht, 
sondern er folgert aus dem Namen zli$, der mit Siw 
Zusammenhänge, dass die Grundvorstellung die des 
Furchtbaren, Schreckenden sei; als ob eine Naturreli
gion von einem so abstracten Gedanken ausgehen, und 
davon ausgehend eine so lebensvolle, in jeder Hinsicht 
abgerundete und volkstümliche Gestalt hätte zu Stande 
bringen können. Als furchtbaren Gott habe, man ihn 
hernach zum Gott des Gewitters gemacht, und weil 
diese und andere Naturerscheinungen, die man ihm zu
geschrieben, im Äther geschehen, habe dieser nun auch 
sein Wirkungskreis, sein Wohnsitz sein müssen; wobei 
Jedem gleich der Einwand einfällt, warum denn nun 
andere gleich oder noch mehr furchtbare Götter, z. B. 
die Götter der Unterwelt, nicht auch in den Äther 
versetzt würden, sondern diese in die Erdtiefe und ge
rade Zeus in jene Sphäre? Und nun vollends die übri
gen Eigennamen und Thätigkeiten des Zeus. „Man 
wollte und konnte ihn überall und in Allem als Ver
mittler gebrauchen (!) oder als thätiges Werkzeug ein
greifen und vollbringen lassen. Dazu kam, dass er als 
höchster Gott gleichsam die Spitze des Götterthums 
bildete“ u. s. w. Gewiss, dieses ist nicht der Weg, 
wie sich die Mythenwelt der Alten gebildet hat, und 
dieses unmöglich der rechte Schlüssel, um ihre Ge
heimnisse aufzuschliessen. Wir werden aber weiter 
unten noch andere Beispiele verwandter Art vorzufüh
ren haben.

Auch gegen die Geschichte der griechischen Re
ligion, so gelungen dieser Abschnitt im Ganzen ist, 
müssen wir im Einzelnen [verschiedne Einsprüche er
heben. So ist Hr. H. nach Müller’scher Weise gar zu 
sehr dem Glauben an die Autochthonia der griechi
schen Religion ergeben, die er sogar theilweise noch 
weiter treibt als Müller. Denn die Autochthonia der 
griechischen Cultur ist eine doppelte, sofern sie ent
weder als Product des griechischen Volkes selbst, oder 
als Product des Wohnsitzes der Griechen, wo wir die
ses Volk kennen, angesehen werden kann. In jener 
Hinsicht ist die Volkstümlichkeit und Originalität der 
hellenischen Mythologie jedenfalls festzuhalten, was 
man aber auch dann durchführen kann, wenn man die 
Erregung der frühesten Bildungsperiode durch manche 
ausländische Einflüsse zugesteht; wo Ref. dann aller
dings dem Auslande weit mehr zugestehen würde, als 
Müller und Hr. H. thun. Doch hierüber lässt sich dis- 
putiren; aber ganz entschieden muss ich dem Verf. 
darin widersprechen, wenn er die Religion der Grie-
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chen nicht allein auf das Volk, sondern auch auf das 
Land beschränkt, wenn er nicht blos die Mythologie, 
sondern auch die Religion in Griechenland und erst in 
Griechenland entstehen lässt; eine Ansicht, die wie
derum viele falsche Consequenzen involvirt. Die Reli
gion der Griechen ist nicht allein älter als ihre My
thologie, sondern auch als weit älter als ihre ganze 
bekannte Geschichte, also auch als die Wanderungen, 
in Folge welcher sie nach Griechenland kamen, ja man 
kann sagen, älter als das Volk selbst d. h. als das 
geschichtliche Hervortreten dieser bestimmten Ab
zweigung der indogermanischen Völkerfamilie, welche 
wir, soweit wir sie geschichtlich verfolgen können, 
Griechen nennen. Denn die Religion ist die ursprüng
lichste Aussteuer der Völker, und es ist überdies in 
der griechischen Religion so viel Primitives, so Vieles, 
was auf eine andre Heimat, eine frühere Abstam
mung, einen alterältesten Ursprung hinweist, dass wir 
uns auch aus geschichtlichen Gründen genöthigt sehn, 
über die Geschichte hinauszugehn. So z. B. gleich die 
Götternamen, von denen Welcker gelegentlich (zu 
Schwenck S. 254) sehr schön sagt, in ihnen erblicke 
man die urälteste Verwandtschaft mit andern weitver
breiteten Völkern, „sie gehören der Menschheit, nicht 
der besondern religiösen Bildung eines Volkes an, oder 
sind unter den Völkern gewurzelt wie alte Eichstämme 
in einem Wald, um welche herum viele Geschlechter 
nacheinander abgelebt sind, und die längst aufgehört 
haben, selbst neue Zweige und Bluthen zu treiben.44 
Bei Hrn. H. hat diese falsche Ansicht unter Andern auch die 
Folge, dass er sogar die Religionsformen der italischen 
Völker, soweit sie mit denen der Griechen verwandt 
sind, von diesen und zwar aus Griechenland selbst ab
leitet, wie man nach alter, nun veralteter Weise, die 
italischen Sprachen von Griechenland ableitete, was 
denn natürlich viele andere falsche Ansichten hervor
rief. So heisst es z. B. S. 43: „Es ist nicht unwahr
scheinlich, dass in der Zeit (einer allgemeinen Wan
derlust) auch Pelasger von Epirus nach Mittelitalien 
übergingen und dorthin (nach Latium) die (griechischen) 
Keime der nachmaligen römischen Religion, einen Ju
piter und eine Juno, eine Vesta u. s. w. verbreiteten.“ 
Und eben so lässt er S. 119 den Zeusdienst in Dodona 
zuerst entstehen und von dort in andere Gegenden und 
namentlich auch nach Mittelitalien verpflanzt werden, 
wo dieser Gott unter dem Namen Jupiter aufgetreten 
sei. Solche Ansichten verrathen einen Mangel an ethno
logischer Bildung, welchen der Verf. besonders durch 
Studium der vergleichenden Sprachforschung, wenn 
auch nur in ihren allgemeinem historischen Resultaten, 
gut zu machen haben wird. — Andere hierher gehörige 
Irrthümer, denn dafür müssen wir sie erklären, sind 
die Ansichten des Verf. über das Verhältniss der ältern 

und jüngern Götter der griechischen Mythologie (S. 38. 
117. 127) und die über die Entstehung des Heroen- 
cultes (S. 44), welche Erscheinungen, anstatt dass er 
sie als höchst merkwürdige Thatsachen zur innern Ge
schichte der Religion hätte fassen müssen, von ihm 
meist äusserlich und pragmatisch interpretirt werden. 
Doch wollen wir dieses nur beiläufig bemerken und 
nur noch auf verschiedene Punkte des Abschnittes 
von den zerstörenden Wirkungen der Philosophie auf 
den Glauben und die Volksreligion näher eingehen. Zu
nächst um Einzelnes anzumerken, wie z. B. S. 64 aus 
Plato's Kratylos nicht so unbedingt auf die Lehre des 
alten Heraklit hätte geschlossen werden sollen, da zwi
schen der eignen Lehre dieses Philosophen und der 
Art, wie sie in Athen von Kratylos und seines Glei
chen vorgetragen wurde, jedenfalls ein bedeutender 
Unterschied war. Ebenso wundern wir uns S. 66 dem 
Hippo unter den Eleaten zu begegnen; es scheint, dass 
dem Verf. die treffliche Untersuchung von Bergk, Com. 
Antiq. Att. p. 165 und 176 sq., unbekannt geblieben ist. 
Ferner hätte S. 68 Pythagoras nicht so unbedingt unter 
den Feinden Homers genannt werden sollen, da bei 
solchen Überlieferungen vielmehr, wie gewöhnlich die 
Lehre der jüngern Schule auf jene alte Autorität über
tragen ist, s. Porphyr V. Pyth. 2, 15; Jamblich V. 
Pyth. 11 und besonders Plato Rep. X. p. 600. Ferner 
ist S. 71 Pherekydes der Theolog und Pherekydes der 
Genealog, welche zwei sehr verschiedene Personen 
waren, verwechselt worden. S. 72 liesse sich gegen 
die Auffassung des Empedokleischen Sphäros Manches 
einwenden; S. 78 ist die falsche Ansicht vom Dämo
nien des Sokrates, als habe er damit einen neuen Gott 
lehren wollen, wiederholt; S. 90 sind die dönda Epi- 
cur’s durch Ideale übersetzt, was zu ganz verkehrten 
Vorstellungen führt; S. 102 hätte der treffliche und 
sinnige Dio Chrysostomus, der füp die Religionsge
schichte seiner Zeit von grösstem Interesse ist, noth
wendig genannt und kurz charakterisirt werden müssen. 
Ausserdem können wir nicht umhin, gelegentlich auf 
die vielen übel angebrachten Fremdwörter und sonstige 
sonderbare Ausdrücke und Wendungen, deren sich der 
Verf. bedient, hinzuweisen, z. B. S. 74: „Man war 
darin oft höchst penibel“. S. 75: „Anaxagoras musste 
durch jene und ähnliche Lehren öffentlich bei dem 
Gros des atheniensischen Volkes anstossen“, S. 80: 
„Gewiss so recht das Contre/ait des atheniensischen 
Pöbels in dieser Zeit 1“ S. 67: „Eine Art Mucker- 
thuni!^ b. 83: „Über den verderblichen Einfluss der 
hellenischen Götterlehre auf die Moralität des Volkes 
konnte er (Antisthcnes) sich vor Wuth nicht lassen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in heipzi^.
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(Schluss aus Nr. 225.)
Von grösserem Belange aber ist auch in diesem Ab
schnitte der allgemeinere Mangel der Auffassung, in
dem der Verf. das Verhältnis« von Religion und Philo
sophie in einer Weise entwickelt hat, dass es nach 
seiner Darstellung wirklich unbegreiflich bleibt, wie die 
griechische Religion bei so fortgesetzten, verwüstenden 
und schonungslosen Angriffen, wie sie hier erscheinen, 
überhaupt nur noch so lange hat existiren können. Be
sonders die Entwickelung S. 61 f. und S. 89 f. leidet 
an diesen Gebrechen. Es ist bei dieser Erörterung so- 
wol der Philosophie Unrecht gethan, indem ihr Einfluss 
auf den Volksglauben gewöhnlich ausschliesslich von 
der negativen Seite aufgefasst wird, als der Mytholo
gie, welche fortgesetzt als etwas Dogmatisches, als 
ein Inbegriff von theoretischen Vorstellungen über die 
Götter, von Rcllexionsbestimmungen erscheint, und al
lerdings, wenn sie dieses wirklich gewesen wäre, sehr 
bald gänzlich hätte Zusammenstürzen müssen. Aber die 
Philosophie negirte nicht blos, sondern sie accommo- 
dirte sich auch, gerade wie bei uns. Man allegorisirt 
oder man verwirft die Götter nicht schlechterdings, 
sondern bringt sie in den neuen Systemen nur auf eine 
andere Weise, in einem höhern Zusammenhänge unter, 
so dass sie zuletzt doch immer noch anerkannt wer
den. $° z* P; bei Plato und Aristoteles. Ihr höchster 
Gott ist freilich ein ganz andrer, als ihn der Volks
glaube je hatte oder haben konnte; aber die Götter des 
positiven G aubens werden bei ihnen, wie es auch 
schon bei lüiern Philosophen der Fall gewesen, doch 
wenigstens noch als begleitende und secundäre Welt
mächte anei annt, so dass sie zwar aus dem Penetrale 
des Tempe s verwiesen werden und dort jenem höch
sten Wesen den a z räumen müssen, aber doch we
nigstens noch in cm nyovaog Sitz und Stimme behalten. 
Auf der andern Seite ist die ausserordentliche Dehn
barkeit der griechischen yt len nicht anerkannt, wie 
sie in der engern, epischen form zwar negirt, aber 
doch bei geistigerer Auffassung immer noch als volks- 
thümliche und allegorische Foi men eines tiefem Inhalts 
eine gewisse Wahrheit behaupten können; ein Umstand, 
welcher namentlich auch bei der Beurtheilung der My
sterien hätte mehr hervorgehoben werden müssen. End
lich ist auch nicht genug berücksichtigt, dass bei der 

positiven Religion der Cultus, der Inbegriff der prakti
schen Religionsgebräuche, immer bei weitem die Haupt
sache blieb, wie es sich denn leicht beweisen liesse, 
dass die Philosophen, namentlich die Populärphiloso
phen nur in solchen Fällen, wo sie sich geradeswegs 
von den Gesetzen des Cultus lossagten oder gegen die 
allgemeinen principiellen Voraussetzungen desselben 
verstiessen, für äatßttg oder a&toi gehalten und dem 
gemäss gerichtet wurden, also wann sie z. B. solche 
Gebräuche profanirten, oder sich ausdrücklich dagegen 
erklärten, oder geradeswegs die Existenz der Götter, 
ohne welche allerdings ein Gottesdienst nicht denkbar 
war, leugneten oder in Zweifel stellten. Im übrigen 
müssen wir es wiederholen, dass Mythologie und Or
thodoxie zwei ganz verschiedene Dinge sind, dass we
nigstens die Mythologie der Alten einen theoretischen 
Kanon, wonach über Rechtgläubigkeit oder Unglauben 
hätte entschieden werden können, gar nicht darbot, 
dass der Mythus vielmehr etwas absolut Dehnbares ist, 
was sich maimichfach denken und anwenden lässt, 
ohne gleich unwahr zu werden. Nur wenn man diese 
Sätze gehörig bedenkt und im Einzelnen richtig anzu
wenden gelernt hat, wird man diesen Abschnitt des 
Verf. lesen können, ohne es unbegreiflich zu finden, 
dass die Religion der Griechen so viele Krisen und 
dieses so lange bestehen konnte.

Schliesslich wollen wir noch Einiges über die Ein
theilung der griechischen Götterwelt und über die Me
thode seiner Behandlung der einzelnen Götter sagen, 
worüber das Buch S. 115 f. seine Grundsätze theore
tisch ausspricht. Die Eintheilung der Götter ist die 
nach Göttern der Oberwelt, der Unterwelt und des 
Wassers, jedenfalls, wenn man überhaupt eine sach
liche Eintheilung für anwendbar hält, die beste, ob
gleich auch dabei viele Unbequemlichkeiten bleiben. 
Denn diese Eintheilung ist weit mehr im Cultus als in 
der Mythologie begründet, welche letztere verschiedene 
Götter gerade dadurch charakterisirt, dass sie siezwi
schen Tod und Leben, Schatten und Licht schwanken 
lässt, eine Auffassung der Götterwelt, welche in der 
ältesten Epoche der griechischen Religion noch weit 
allgemeiner gewesen zu sein scheint. Ebenso ist aber 
auch Poseidon nicht blos ©aZamnof, sondern auch "In- 
7tiog, und überhaupt ist das Wesen keines Gottes so 
ganz an das eine Naturgebiet gebunden, dass es nicht 
in das andere mannichfach hinübergriffe. Dazu kommt, 
dass bei dieser Anordnung der viel wichtigere Unter
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schied der verschiedenen Klassen göttlichen Wesens, 
welches auf der innern Geschichte der Mythologie be
ruht, verloren geht, der Unterschied zwischen theogo- 
nischen Göttern, eigentlichen National- und Cultusgöt- 
tern, Heroen und Dämonen u. s. w., eine Classification, 
deren Nichtbeachtung ich bereits an dem Werke des 
Hrn. Schwenk gerügt habe. Die Methode des Verf. 
ist im Allgemeinen die, dass er von dem Namen des 
Gottes ausgeht, nach der Etymologie desselben einen 
allgemeinen, meist ganz abstract gefassten Grundbe
griff seines Wesens zu fixiren sucht, und denselben 
dann nach verschiedenen Kategorien und Bestimmungen, 
welche S. 116 aufgezählt werden, hindurchführt. Da
bei kommen, wie es uns bedünken will, mehr mislun- 
gene, als glückliche Erklärungen vor, und namentlich 
leidet auch dieser Theil des Werkes an einer gewissen 
nüchternen und pedantischen Verständigkeit, welche 
sich in dem Verkehr mit so lebens - und seelenvollen, 
durch und durch poetischen und überschwellenden Ge
stalten, wie die griechischen Götter sind, oft recht 
wunderlich gebehrdet. Unsere Bedenken hinsichtlich der 
Erklärung des Zeus haben wir schon oben angedeutet; 
hier sei nur noch zur bestimmtem Charakteristik der 
Methode des Hrn. H. seiner Behandlung der Aphrodite 
und der Pallas gedacht. Bei jener weist er in der 
Consequenz seines Princips der Autochthonie den doch 
so wahrscheinlichen Ursprung aus dem Dienste der 
syrischen Astarte sehr entschieden ab, indem er blos 
die Vermischung eines ursprünglich griechischen Dien
stes mit einem ähnlichen orientalischen zugibt. „Hat 
man von einem Culte mit Sicherheit und Bestimmtheit 
behauptet, dass er aus Asien herstamme, so ist es 
dieser, bis in die neueste Zeit. Nichts falscher als 
das!£S Er lasse sich seinem Ursprünge nach verfolgen 
bis ins nördlichste Griechenland; wobei es uns befrem
det, etwas weiter unten zu lesen: „Diesem Gange des 
Aphroditecultes nach ist der Ursprung desselben zu
verlässig in Hellas selbst geschehen (!); wo dort? ist 
freilich nicht mehr zu ergründen, aber wahrscheinlich 
in einem der nördlichen Theile, weil auch Aphrodite 
zum olympischen Göttersysteme gerechnet worden ist“, 
wo dieser zuletzt angeführte Grund gar keine Kraft 
hat. Der Name 'A^qoSItt) sei nicht syrisch, sondern 
griechisch. Sehr wohl, aber der kosmogonische Grund
gedanke , dass die Substanz der Liebe das Feuchte sei, 
ist syrisch, und diesen Gedanken haben sich die Grie
chen in ihre Sprache übersetzt. Es wird dann die Hy
pothese ausgesprochen, sei eigentlich ein
Epithet der Hera gewesen, die zu diesem Beiworte ge
kommen sei, weil sie irgendwo am Meeresstrande ver
ehrt wurde. „Hera, als Ehegöttin, war auch ursprü ng
lich Göttin der Geschlechtsliebe; als solcher ward von 
ihr in irgend einem Theile von Hellas, wo man ihren 
Ursprung? ihre Abstammung nicht auf eine andere Gott
heit zurückzuführen verstand, der aber am Meeres
strande lag, gefabelt, sie wäre getaucht (Jur?/) gewe
sen, in den Schaum (d^po?) des Meeres u. s. w.“ 
Welche mechanische Erklärungsweise. Und wie ist 
es denn nur möglich, dass zwei so von Grund aus 
verschiedene Göttinnen, wie Hera und Aphrodite, in 
der Wurzel Eins gewesen sein sollten. Jene ganz fyyfa 
und die strenge Hut der ehelichen Treue, was
mythologisch seit uralter Zeit durch die Eifersucht, mit 

welcher sie über dem Gemahle wacht, motivirt wird; 
Aphrodite das Gegentheil von ihr, ganz buhlerisch und 
verliebt, eine Gottheit, welcher nur dann eine höhere 
Würde und tiefere Bedeutung vindicirt werden kann, 
wenn man auf den kosmogonischen Grundgedanken 
zurückgeht, oder wenn man sich dem unendlichen 
Reize und der feinen Anmuth, mit welcher die Grie
chen dieses Wesen in ihre Mythologie und in ihre 
Kunst übertragen haben, hingibt. Der Verf. freilich 
thut sein Möglichstes, um seiner Hera-Aphrodite den 
Ruf guter Sitten zu erhalten. „Nichts desto weniger 
pflanzte sich der eigentliche, sittliche Cultus der Aphro
dite bei reinen, schamhaften, keuschen Seelen, im 
Kreise sittlicher Familien, selbst in Städten und Gegen
den , welche von dem Fremden wenig berührt wurden, 
fort: er zieht sich durch das ganze Alterthum hindurch, 
lässt sich hin und wieder bei Schriftstellern und bei 
bildenden Künstlern erkennen und hat offenbar da den 
wohltätigsten Einfluss auf die Zucht im öffentlichen 
und Privatleben gehabt, indem das religiöse Moment 
doch zugleich auch einen Zügel des Naturdranges ab
gab (!) und unschuldige Seelen vor Frechheit und Lü- 
derlichkeit bewahrte.“ Wir wünschten die Belege zu 
dieser Behauptung und verweisen einstweilen auf die 
ebenso gründliche als umsichtige Behandlung des Aphro
ditedienstes bei Engel im zweiten Bande seines Kypros. 
welcher nur leider gleichfalls gar zu sehr dem Principe 
der Autochthonie alles Griechischen ergeben ist. Ganz 
eigentümlich ist dann ferner bei Hrn. H. wiederum die 
Erklärung der Pallas, deren Namen er von 7iäll(o (ich 
schwinge) ableitet, worauf er so fortfährt: „Es wird 
nun noch nachzuweisen sein, erstens warum das weib
liche Geschlecht gewählt, zweitens was geschwungen 
worden oder Specielles dabei zu denken ist. Das 
Schwingen ist ein Hin- und Herbewegen von Etwas, 
ein Handhaben desselben mit Behendigkeit und Ge- 
schiklichkeit. Gewiss ist, wed Pallas als eine Göttin 
gedacht worden, dabei ursprünglich an eine weibliche 
Beschäftigung zu denken. Und welche könnte das an
ders sein als die, welche von jeher dem weiblichen 
Geschlechte vorzugsweise eigenthürnlich und auch eine 
Haupteigenschaft der Pallas gewesen ist? Wir meinen 
das Spinnen und Weben.“ Ein sonderbarer Einfall! 
So wäre also die griechische Mythologie von dem ganz 
leeren Grundgedanken der Schwingung zu der An
schauung des Spinnens, von da zum weiblichen Ge
schlecht, von da weiter fort zu allen solchen Beschäf
tigungen übergegangen, „welche mit dem Spinnen Zu
sammenhängen, als da ist die Kunst zu weben, zu 
sticken, Kleider zu fertigen“, hernach zu andern 
Kunstfertigkeiten, dann zur bildenden Kunst überhaupt, 
und als das Product dieser seltsamen Ideenassociation 
wäre dann eben die Göttin Pallas anzusehn, welcher 
man hinterher dann auch noch Intelligenz, Vorsicht, 
Tapferkeit und andre gute Eigenschaften zugeschrieben 
hätte, Alles aus dem Grunde, „weil Mädchen, vor Al
len jene weiblichen Künste des Spinnens, Webens, 
Wirkens u. s. w. im höchsten Alterthume trieben, und 
diese Eigenschaft zur reinen Idee von der Kunst und 
Wissenschaft so schön auch passt.<f — Ich denke, ich 
habe Recht, wenn ich solche Erklärungen für höchst 
prosaisch und für ganz verfehlt erkläre; wobei ich 
übrigens keineswegs in Abrede stellen will, dass andere
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Erklärungen gelungener und geistvoller sind, wie dieses 
Buch denn überhaupt trotz der bemerkten Mängel mit 
so viel Gründlichkeit und Liebe zur Sache ausgeärbeitet 
ist, dass es nicht verfehlen kann, dem Studium der My
thologie auch seinerseits wesentliche Dienste zu leisten.

Jena. Preller.

Oriecliisclie Literatur.
Die Krankheit zu Athen nach Thukydides. Mit erläu

ternden Anmerkungen von Dr. H, Brandeis, kaiserl. 
russischem Hofrathe. Stuttgart, Cast. 1845. 8. lll/4Ngr.

Kach mehren ältern und neuern über die von Thuky
dides beschriebene athenische Volkskrankheit ange- 
.stellten Untersuchungen, die, mit wenigen Ausnahmen, 
Mangel an Kritik und umsichtiger Forschung verrathen, 
und daher weder zu sicheren Resultaten geführt, noch 
zur Aufhellung des über diese Krankheit schwebenden 
Dunkels etwas beigetragen haben, verdient die vorlie
gende neueste Bearbeitung dieses Gegenstandes von 
dem bereits durch einige andere werthvolle Schriften, 
vorzüglich sein „Griechisch-medicinisches Wörterbuch“ 
und seine „Verdeutschung der Aphorismen des Hippo- 
krates“ bekannten Verfasser um so mehr eine An
zeige, als eben diese Bearbeitung eine für den ärztli
chen Geschichtsforscher und den Freund des Studiums 
der Volkskrankheiten und des Thukydides gleich be- 
achtenswerthe ist.

Die Schrift zerfällt nach einem kurzen Vorworte 
in zwei Theile, von denen der erste eine neue deut
sche Übersetzung des Bruchstück aus des Thukydides’ 
Geschichte des peloponnesischen Krieges, welches das 
47.—55. Capitel des zweiten Buches umfasst, und un
ter dieser die erläuternden Anmerkungen enthält; der 
zweite Theil besteht aus einer Inhaltsübersicht dieser 
Capitel und einem Nachworte.

In dem Vorworte bezeichnet der Verf., der am 
Abend seines einsamen Lebens in dem Lesen der Grie
chen und Römer Trost und einen wahrhaft beglücken
den Genuss findet, die gegenwärtige Arbeit als das 
Ergebniss eines aufmerksamen und ernsten Studiums 
der von Thukydides gegebenen Schilderung der Volks
krankheit zu Athen — bei ursprünglich blos zur Zeit
verkürzung gewählter Lectüre des unsterblichen Ge
schichtschreibers, und zugleich als eine Gabe, welche 
vielleicht den Aizten, wenn nicht positive, doch nega
tive Belehrung, den Philologen aber zum bessern Ver- 
ständniss des lextes das Licht der Arzneiwissenschaft 
zu bieten geeignet sei, und gibt Rechenschaft von den 
bei dieser Arbeit benutzten literarischen Hülfsmitteln, 
unter welchen der florentmer Nachdruck von 1506 
(richtiger 1526) und rz. Uoller’s Ausgabe des Thuky
dides sich befinden und der Übersetzung zu Grunde 
gelegt sind. . ..

Was nun zuvörderst die Übersetzung des Verf. 
anbelangt, so ist unverkennbar, dass sie mit Sorgfalt 
abgefasst ist und grösstenteils richtig den Sinn der 
Urschrift darstellt, doch kommen auch Ungenauigkei
ten und selbst Unrichtigkeiten vor. So lässt die Über
setzung S. 4 „sowol Lemnos nebst den Inseln umher“ 
nicht wol errathen, dass im Texte A^^voy steht. 
Warum statt dieser erklärenden Übersetzung nicht lie

ber: die Umgegend von Lemnos, oder: Lemnos und 
seine Umgebung? — S. 9: „und zw^' zuerst die Be
wohner des Piräeus“ — zj^azo — ist nicht übersetzt. — 
S. 13: Durch die Verstellung der dem Griechischen 
vyaig ovzag entsprechenden deutschen Worte scheinen 
diese, nach des Rec. Ansicht, ihren wahren Charakter 
und ihre Bedeutung als Erklärung des Quapyg zu ver
lieren, also wol besser: plötzlich, da sie bis dahin ge
sund waren. — S. 21: „auch jene Ausleerungen“ als 
erklärende Übersetzung von yawa. Wenngleich 
diese Erklärung von rein medicinischem Standpunkte 
aus gerechtfertigt werden kann, so scheint es in sprach
licher Hinsicht doch ebenso kühn als hart , ftiza Tavia 
auf Etwas zu beziehen, was durch später Erwähntes 
ziemlich weit davon getrennt ist, da gewöhnlich 
zavza sich auf das zunächst Vorausgehende bezieht 
und, um auf a7ioxa&d()oug zu gehen, gleich nach zakai- 
nMQiag (.uyakiig stehen müsste. Wenn man daher 
zavza nicht für ein Adverbium (statt tv&vg) ansehen 
will, so muss man es wol auf das zunächst vorausge
hende Ivyt beziehen, sodass es „zugleich mit, gleich 
nach“ bedeutet. — S. 26: „dass die Kranken weder die 
dünnsten Gewänder, noch die feinsten Gewebe — er
trugen“ , wornach zag iTiißoläg in der Übersetzung 
fehlt. Rec. würde übersetzen: dass die Kranken eine 
Bekleidung (Bedeckung) weder mit den dünnsten Ge
wändern, noch mit den feinsten Geweben — oder: 
dass die Kranken weder die dünnsten Gewänder, noch 
die feinsten Gewebe auf dem Leibe — ertrugen. — 
Ebend.: „deswegen und des nicht zu löschenden Dur
stes halber“ zwar nach der unter Anni. 24 beigefiig- 
ten Erklärung des Verf. richtig, aber weder wörtlich, 
noch genau. — S. 28: „Der Durst blieb sich jedoch 
gleich bei vielem oder bei wenigem Trinken“ nicht 
wörtlich und sogar den Sinn verfehlend, besser: Und 
es blieb sich gleich, ob sie mehr oder weniger tran
ken, da dies offenbar nicht auf den Durst allein, son
dern vielmehr zugleich auf das vorerwähnte innere 
Brennen zu beziehen ist. Vgl. hierüber Anm. 45. — 
S. 36: „zeigte sich“ = mxQdvnei, richtiger: belästigte, 
beschwerte. — S. 37: „Ging bald — über“, bald — 
steht nicht im Texte. — Ebend.: „Kein Körper ver
mochte der Krankheit zu widerstehen“ = awf-td zt av~ 
zagxtg ov ovdtv darpdvi] n^bg avzb — Smpdvzj ist hier 
gar nicht ausgedrückt. — S. 39: „sich selbst aufge 
ben“ ngötevzo aepag avzovg — nqoavai tavzov würde 
Rec- lieber übersetzen: sich gehen lassen, was ihm in 
dieser Verbindung und wegen des tioUm fiaMo? hier 
richtiger zu sein scheint, als „sich aufgeben“, ganz 
abgesehen davon, dass er nicht versteht, was es heis
sen soll: „indem sie — nur desto mehr hierdurch sich 
selbst aufgaben.“ — S. 45: „Die durch einige Herz
haftigkeit sich hervorzuthun suchten“ = ^iTijg zt 
f.itzanoiov(.tfvoi — f.azanoaTaO'ai heisst aber, wie der Verf. 
selbst in der Anm. 40 ganz richtig sagt: sich aneignen, 
besitzen, haben — und würde daher hier richtiger durch 
eines dieser Wörter ausgedrückt werden. — S. 49: 
„Die Tempel, in denen sie wohnten und starben, wa
ren voll todter Körper“ = za ze aga, tv oTg iax^v^vzo, 
vtxQÜv nÜa avzov — viel richtiger
übersetzt hier Heilmann: (Selbst) die Tempel, worin sie 
ihren Aufenthalt genommen hatten, waren voll (todter) 
Leichname, die daselbst ihren Geist aufgegeben hatten
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Die Anmerkungen, welche die Übersetzung be

gleiten, dienen tfieils zur Worterklärung, hauptsächlich 
zur Vergleichung des griechischen Textes mit der Über
setzung des Verf., seltener zur sprachlichen Erläute
rung, die der Verf. hier und da zu wenig berücksich
tigt zu haben scheint, theils zur Sacherklärung. In 
beiderlei Hinsicht ist anzuerkennen, dass der Verf. oft 
eine richtigere Erklärung gibt als seine Vorgänger, und 
wenn in einigen Stellen, die in sachlicher Hinsicht wol 
zu den schwierigeren gehören, die Erklärung dessel
ben auch nicht ganz befriedigt und keineswegs alle 
Zweifel löst, so ist doch nicht zu leugnen, dass gröss
tentheils seine Erklärungsversuche mehr für sich ha
ben als die bisherigen. Rec. will nur einige Stellen 
kurz berühren, wo er gegen die Erklärung des Verf. 
etwas einzuwenden hat. Anm. 4: t/zßiwz/'zaBr wird 
ganz eigentlich vom Blitze gesagt, heisst aber nach des 
Rec. Ansicht vielmehr einschlagen als „treffen“ ent
hält also neben der Rücksicht auf das Ziel auch die 
auf die Art der Bewegung = irrumpere, und kann in
sofern auch von Krankheiten und andern Übeln ge
braucht werden. „Getroffen“ mag aber immer in der 
Übersetzung stehen bleiben. — Anm. 5: Die Bezie
hung des uyvola zu lässt der Verf. den
wahren Sinn des Satzes verfehlen, während er sich 
unschwer aus der Verbindung dieses Wortes mit 
xow ergibt. Der weitere Verfolg des thukydideischen 
Berichtes bestätigt auch die Richtigkeit dieser Constru- 
ction, insofern er die Annahme einer spätem Hülfslei- 
stung — im Gegensätze zu to hqwtov — als eine ge
rechtfertigte erscheinen lässt. Heilmann in seiner Über
setzung dieser Stelle: Denn maassen sich anfänglich 
nicht einmal Arzte fanden, solche zu heilen, weil sie 
sie nicht kannten, ist unleugbar der Wahrheit näher 
gekommen. — Anm. 11: Obgleich es nicht leicht sein 
mag, über die Echtheit der Worte: övvapiv l'g to /utza- 
GT^aai a/tiv zu entscheiden, so ist es doch nicht eben 
wissenschaftlich, sich durch eine freiere Übersetzung 
dieser Entscheidung ganz zu entziehen. ’Eg to ptta- 
tmjoat scheint dem Rec. in der Übersetzung nicht aus
gedrückt zu sein, der Genitiv Tooavz^g pivußo'krig ist 
aber am natürlichsten von tdrlag abhängig zu den
ken, also: die Ursachen, welche er für die geeig
neten einer solchen Umwandlung hält. Will man aber 
Alles übersetzen, so muss man wol den Genitiv mit 
övvapiv verbinden, obwol er der Wortstellung nach auf 
den ersten Augenblick nicht zu diesem zu gehören 
scheint, also: die Ursachen, von denen er glaubt, dass 
sie eine solche Umwandlungskraft hinsichtlich dieser 
Veränderung hätten — freilich etwas geschraubt und 
pleonastisch.’ — Anm. 42: Die Einschiebung des toi- 
ovtov scheint dem Rec. nicht gerade nöthig, weil die 
Davongekommenen ebenso gut die Meinung haben 
konnten, dass sie nach Überstehung der Epidemie, die 
man gewiss damals für die mörderischste Krankheit 
hielt, keiner andern Krankheit erliegen würden. — 
Anm. 48: Da die dvala/wToi liydnovio in
dem darauffolgenden mit eingeführten Satze auf
gezählt und näher bezeichnet wrerden, so begreift Rec. 
nicht, warum der Verf. diesen Satz in der Übersetzung 
jenem, der das Allgemeine ganz zweckmässig voraus

schickt, vorangesetzt hat. Er scheint den Zusammen
hang nicht recht eingesehen zu haben, denn in seiner 
Übersetzung enthält der mit xal noMoi eg — beginnende 
Satz offenbar eine Steigerung des vorhergehenden. 
Ebenso wenig begreift Rec., inwiefern über das Wort 
dwiG/yvTog ein Zweifel obwalten soll. Es heisst ganz 
einfach: unverschämt, schamlos, wobei alle Scham aus 
den Augen gesetzt wird, also: dvala/ywoi — Be
gräbnisse, bei denen man sich nicht schämt, gegen Ge
setz und Sitte gröblich zu verstossen.

In dem Nachworte endlich gibt der Verf. eine 
kurze Beschreibung sowol des Verlaufes der atheni
schen Volkskrankheit, in welchem er vier Zeiträume 
unterscheidet, die in natürlicher Aufeinanderfolge nach 
ihren Symptomen charakterisirt werden, als auch ih
rer Ausgänge, lässt auf diese Angaben, mit deren Dar
stellung Rec. vollkommen einverstanden ist, eine Wi
derlegung der vornehmsten bisher über diese Krank
heit gebesserten Meinungen folgen und spricht am 
Schlüsse des Ganzen die Vermuthung ans, dass die 
athenische Seuche in einem eigenthümlichen, hitzigen, 
mit Entzündung der Schleimhäute und der Leber ver
bundenen Hautausschlage bestanden habe, der in der FoPe 
der Zeiten nie wieder zum Vorschein gekommen sei.

Es erweckt jederzeit ein günstiges Vorurtheil für 
den Muth eines Schriftstellers, wenn er es wa^t o,e- 
gen fast allgemein geltende Meinungen aufzu treten °in 
denen man einen Irrthum auch nur zu ahnen schon für 
Verbrechen hält, weshalb es auch doppelte Pflicht ist 
die Gründe genau zu prüfen, welche den Verf. zur 
Bildung einer Opposition bestimmt haben. Da aber 
eine solche Prüfung Rec. hier zu weit führen würde, 
so enthält er sich dieser gänzlich und bemerkt nur, 
unter Verweisung der geehrten Leser auf die Schrift 
selbst, dass der Verf., wenn er die gründliche und um
sichtige Erörterung dieses Gegenstandes von Häser (in 
Dessen Historisch-pathologische Untersuch un^en. Als 
Beiträge zur Geschichte der Volkskrankheiten. 1. Thl. 
[Dresden und Leipzig 1839. 8.] S. 32 ff.) bei seiner Ar
beit berücksichtigt hätte, jedenfalls zu einem andern 
Resultate gelangt sein würde. Er (la|ierj dass
der Verf. das in dieser Rücksicht Versäumte auch jetzt 
noch nachzuholen um so weniger Anstand nehmen 
werde, je einleuchtender es ist, dass ihm nur dadurch 
für die Möglichkeit eines entscheidenden Urtheils in 
dieser Angelegenheit eine sichere Bürgschaft geboten 
werden kann. Seine Beistimmung wird der Verf., wie 
Rec. glaubt, nach unbefangener Erwägung der von 
Häser zu Begründung des ägyptischen Ursprungs der 
athenischen V dkskrankheit und zu Nachweisung der 
Identität dieser und der wahren ägyptischen Bubonen- 
pest in ihrer ursprünglichen — „embryonischen“ — 
Gestaltung angeführten Thatsachen und Umstände, wie 
dieselben aus sorgfältiger Vergleichung der athenischen, 
antonnnschen und cyprianischen Seuche sich ergeben 
haben, und nach Berücksichtigung Dessen, was Eben
derselbe in seiner Geschichte der Medicin und der 
Volkskrankheiten (Jena 1845. 8. §. 89 ff.) von Neuem 
hierüber mitgetheilt hat, diesem trefflichen Geschichts
forscher nicht versagen können.
Meissen.Thierfelder.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Broekliaus in l^eipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Advocat K. H. Braun in Plauen hat die juristische 

Facultät der Universität Greifswald die Doctorwiirde honoris 
caussa verliehen.

Der Privatdocent Dr. Gerber in Jena ist zum ausserordent
lichen Professor in der juristischen Facultät der Universität da
selbst ernannt worden.

Der Oberlehrer Dr. J. G. Hanschmann in Leipzig ist zum 
Director der Bürgerschule und Inspector des Landschullehrer- 
Seminarium in Weimar ernannt worden.

Prof. Lessing ist zum Professor der Geschichts- und Land
schaftsmalerei am Städel’schen Institut in Frankfurt a. M. be
rufen worden.

Der Regens an dem Klericalseminarium in Posen Pohl ist 
zum ordentlichen Professor in der katholisch-theologischen 
Facultät der Universität Breslau berufen worden.

Der Hiilfslehrer an der katholisch-theologischen Facultät 
in Tübingen Prof. Schimeie ist zum wirklichen ausserordent
lichen Professor und Mitglied der Facultät ernannt worden.

Der Beisitzer des Appellationsgerichts in Dresden Dr. Louis 
Fr. Oskar Schwarze ist zum Justizrath bei dem königl. säch
sischen Spruchcollegium in Leipzig ernannt worden.

Der Director der Akademie der Künste zu Antwerpen 
Baron Wappers und der Hofbaumeister v. Zanth in Stuttgart 
sind von der Akademie der Künste in München zu Ehrenmit
gliedern ernannt worden.

Der Doctor der Rechte und Philosophie und Lehrer der 
studirenden israelitischen Jugend in Prag Wolfgang Wessely ist 
als Docent der hebräischen Sprache und Literatur bei der Uni
versität daselbst eingetreten.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Wunderlich in Tü
bingen ist eine or< entliehe Professur in der medicinischen Fa
cultät daselbst verliehen worden.

Ouok^en Preussischen Rothen Adlerorden dritter 
Klasse erh.elt Obercons,stor,alrath ,,„d Oberhofprediger o. Grim- 
eüen in Stattgart; das Comthnrkreua des Ordens der wiirtem- 
bergischen Krone bei seiner Pensionirung Prof. ». Brey in Tü
bingen ; das Ritterkreuz des niederländischen Ordens der Eichen- 
kröne der Stadtbibliothekar Dr. F. W. Ghillany.

Nekrolog.
Am 16. Juli starb zu Halle K. W. Passavant, Pastor pri- 

marius an der Frauenkirche in Bremen, geb. zu Minden am 
27. Juli 1779. Er schrieb: Darstellung und Prüfung Jer pe_ 
stalozzi’schen Methode (1801); Predigten.

Am 21. Juli zu Lille Jean Massieu, ehemals Pro
fessor am Taubstummeninstitut zu Paris und Gründer und Di

rector des Instituts zu Lille, ein Schüler und Nachfolger von 
Siccard, im 75. Lebensjahre.

Am 22. Juli zu Algier Dr. L. F. Gaste, Medecin en chef 
der französischen Armee in Algerien, Verfasser von: Abreg^ de 
l’histoire de la medecine (1835); Du calcul applique ä la md- 
decine (1838), und von vielen Abhandlungen in medicinischen 
Zeitschriften.

Am 25. Juli zu Kassel Dr. Aug. Fr. A. Theobald, Ober
lehrer am Gymnasium daselbst, im 30. Lebensjahre. Seine 
Schriften sind: Über das Verhältniss der Gymnasiallehrer zu 
den Altern ihrer Schüler (1834); Über Vernunft und Christen
thum (1836); Statistisches Handbuch der deutschen Gymna
sien (2 Bde., 1837—39).

Am 25. Juli zu Verona Dr. G. Zamboni, Professor der 
physikalischen Wissenschaften, 70 Jahre alt.

Am 27. Juli zu Breslau der Oberlehrer am Gymnasium 
Fridericianum J. Ernst Wollersdorf, geb. daselbst 1789. Von 
ihm erschien eine Preisschrift: Comment. vitam Mithridatis 
Magni per annos digestam sistens (1813), und mehre philolo
gische Abhandlungen/

Am 31. Juli zu Paris Theod. Fix, geb. zu Bern 1801. 
Seine Schriften: Observations sur l'etat des classes ouvrieres; 
De la mesure de la valeur; Etudes sur les traites de commerce; 
Observations sur l’etat des classes ouvrieres (1846).

Am l.Aug. zu Rudolstadt Generalsuperintendent und Con- 
sistorialrath Christ. Georg Fr. Keller, im 7 3. Lebensjahre.

Am 2. Aug. zu Münster Bischof Dr. Kasper Max Frhr. 
Droste-Vischering, geb. zu Vorheim 1770, auch als Schrift
steller durch Bearbeitung der „ Unterweisungen über das h. 
Sacrament der Firmung, von Regnault“ (1797) bekannt.

Am 6. Aug. zu Berlin der Oberlehrer am Kölnischen Real
gymnasium Ludw. Bledow, ein ausgezeichneter Kenner des 
Schachspiels, daher auch Verfasser der Schrift: Die zwischen 
dem Berliner und Posener Klub gespielten Schachpartien (1843), 
und Herausgeber der Schachzeitung (1846).

Am 7. Aug. zu Marburg Dr. K. W- Justi, Oberconsisto- 
rialrath und ordentlicher Professor der Theologie, geb. zu Mar
burg am 14. Jan. 1767. Seine zahlreichen Schriften verzeich
net Meusel Bd. III, S. 581; Bd. X, S. 47 ; Bd. XI, S. 407 
Bd. XIV, S. 251; Bd. XVIII, S. 285 ; Bd. XXIII, S. 67.

Am 7. Aug. zu Künzelau Dr. Christ. Gottlieb Schmid, Pro
fessor am Obergymnasium in Stuttgart, 54 Jahre alt, Mither
ausgeber der Süddeutschen Schulzeitung.

Am 10. Aug. zu Auteuil der ehemalige Divisionschef im 
Departement des Innern, Requettenmeister Ymbert, Verfasser 
von „Ci-devant Jeune Homme“ und mehren Theaterstücken.

Am 11. Aug. zu Beelitz J. Fr. W. Seyffert, Superinten
dent und Oberpfarrer daselbst, im 70. Lebensjahre.
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Am 12. Aug. zu Wien der pensionirte Primararzt am 

k. k. allgemeinen Krankenhause und Mitglied der medicinischen 
Facultät Dr. J. Eisl, im 86. Lebensjahre.

Am 14. Aug. zu Berlin Geh. Oberbauratb Dr. Matthias.
Am 16. Aug. zu Heilbronn der pensionirte Rector Tscher- 

ning im 83. Lebensjahre.
Am 18. Aug. in Preston-Hall bei Maidenhead Sir Charles 

Wetherell, einer der ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten Englands.
Am 22. Aug. im Seebade Misdroy auf Wollin Ernst Wilh. 

Bernhard Eiselen, königl. Universitätsfechtlehrer und Vorsteher 
der Turnanstalten in Berlin, geb. zu Berlin am 27. Sept. 1792. 
Seine Schriften sind: Die deutsche Turnkunst, mit Jahn dar
gestellt (1816); Das deutsche Hiebfechten der berliner Turn
schule (1818); Abriss des deutschen Stossfechtens (1826); 
Der Wunderkreis (1829); Die Hantelübungen (1833); Turn
tafeln (1837); Merkbüchlein für Anfänger im Turnen (1838).

Am 26. Aug. zu Bremen Friedr. Wagenfeld im 36. Lebens
jahre. Von ihm erschien: Sanchuniathon’s Urgeschichte der 
Phönizier (1836); SanchuniathonisHistoriarum Phoeniciae libriIX. 
(1837); Bremens Volkssagen (1844); Die Kriegsfahrten der 
Bremer zu Lande und Wasser (1846).

Am 27. Aug. zu Leipzig Dr. Gottfr. Wilh. Fink, den 
7. März 1783 zu Stadtsulza geboren. Er verband mit dem 
theologischen Studium das der Musik und gab 1810 Volkslieder 
und 1811 Häusliche Andachten heraus; von 1811 — 16fungirte 
er als stellvertretender Prediger bei der reformirten Gemeinde 
zu Leipzig, gründete 1812 eine Erziehungsanstalt, übernahm 
1827 die Redaction der Allg. musikalischen Zeitung, welche 
er bis 1842 fortführte, und ward 1841 Privatdocent der 
Musikwissenschaft bei der Universität in Leipzig. Seine Schrif
ten sind äusser den genannten: Häusliche Andachten (1814); 
Gedichte (1815); Predigten (1815); Erste Wanderung der 
ältesten Tonkunst (1831); Das Jahr der Erde und der Mensch 
(1835); Familienunterhaltungen in Erzählungen (1835); Wesen 
und Geschichte der Oper (1838). Viele Aufsätze in Tzschir- 
ner’s Magazin für Prediger, in der Musikalischen Zeitung und 
andern Zeitschriften und musikalische Compositionen.

Chronik der Gymnasien.
Gera.

Das von dem Director, Schulrath Herzog ausgegebene 
Programm berichtet den erfreulichen Bestand des Gymnasium, 
indem es bezeugt, dass die Anstalt von den erprobten Grund- 
principien weder in der Theorie, noch in der Praxis abweiche 
und die nur scheinbar, nicht wirklich fremden Elemente, die 
in der neuern Zeit in den Unterrichtsplan der Gymnasien 
aufgenommen worden sind, zur Einheit und zu einem organi
schen Ganzen zu verbinden trachte. Eine wesentliche Verän
derung hat im vergangenen Jahre nicht stattgehabt. Die neu
eingerichtete Progymnasialklasse hatgihre Nützlichkeit bewährt. 
Die Prüfungen der Abiturienten sind vereinfacht worden. Das 
Gymnasium zählt in sechs Klassen 198, die Bürgerschule 565 
Schüler. Das zum Schüssler’schen Actus ausgegebene Pro
gramm des Directors enthält: Observationum Part. XV11- w 
qua praeparatur ilovae conjecturae de carminis Horatii 1> i 
versu penultimo eocciisatio. Diese Abhandlung ist der Vorläufer 
eines noch zu erwartenden Beweises, dass in den vielbespro- 
chenen Ausgangsversen des Gedichts, quodsi und inseret ver

Verantw.ortlicher Redacteur: Dr. F*. Hand in Jena.

ändert werden müssen. Zweifelhaft sei, ob Horatius dies Ge
dicht seiner Gedichtsammlung in der Absicht vorgesetzt habe, 
um diese einem Gönner und einsichtsvollen Kenner der Poe
sie und dadurch den Lesern zu empfehlen. Mäcenas habe 
den Horatius viel zu nahe gestanden, um als Gönner dessel
ben auftreten zu können, derselbe sei viel zu wenig Dichter 
gewesen, um mit Horatius in eine Vergleichung gezogen zu 
werden, und Horatius, ein offener Bekenner seines dichteri
schen Werthes und Ruhmes, habe nicht durch ein solches der 
Sammlung vorausgeschicktes Gedicht eine Erhebung von Mä
cenas erzielen können. Das Gedicht sei also nicht in dieser 
Hinsicht auf Mäcenas zu beziehen, aber in sich echt und nur 
in den angeführten W orten verdorben. Eine spätere Abhand
lung wird den so angebahnten Weg weiter verfolgen. .— 
Zum Neujahrsactus schrieb Prof. Dr. Mayer das Programm: 
„Über den Charakter des Kreon in den beiden Oedipen des 
Sophokles. Erste Abtheilung.“ Seit Antigone auf unserer 
Bühne erschien, haben die Schriften über diese Tragödie und 
die dramatische Kunst des Sophokles sich zu einer grossen 
Zahl gehäuft, sodass eine Revision der verschiedenen Ansich
ten nöthig wird. Der Verfasser gibt hierzu einen schätzbaren 
Beitrag. Schon hatte Held dem Charakter des Kreon eine 
besondere Untersuchung zugewendet, indem er nachwies, So
phokles habe im Kreon den Repräsentanten des. menschlichen 
Rechts im Contlict mit dem göttlichen Rechte darstellen wollen. 
Diese Ansicht als die wahre erkennend, gibt der Verfasser 
eine Widerlegung der von Wex und von Firnhaber aufgestellten 
Meinung, als verfechte der tyrannische Kreon nur seine eigene 
Sache und wage die ihm entgegenstehende Bestrebung nicht 
dergestalt anzugreifen, dass er sie durch die Kraft der in ihm 
wirkenden Idee bekämpfe. So ergibt sich eine Rechtfertigung 
des Kreon, der nur durch die einseitige Verfolgung seiner 
Ansicht tyrannisch und hart erscheint, nicht als vollendeter 
Tyrann und leidenschaftlicher Thor aufhört eine tragische Per
son zu sein. In einer genauen, ausführlichen, aus den Tragö
dien selbst geschöpften Charakteristik wird dargelegt, wie So
phokles in allen drei Tragödien, in welchen Kreon handelt 
der einmal gewählten Zeichnung des Charakters treu geblieben 
ist, und zwar im König Ödipus das verderbliche Walten der 
Sicherheit des auf seine Einsicht und sein Glück vertrauenden 
Menschen, gegenüber der Wachsamkeit auf sich selbst, dar
stellt und zum Vertreter dieser Idee in Kreon einen in Selbst
schätzung vermessenen, auf Weisheit und Macht pochenden 
und in der Verachtung aller Warnungen der Götter dem Ver
derben zueilenden Herrscher wählt. Eine vollständige Dar
legung des Ganges der Tragödie gibt hierzu den Beweis und 
zeigt nicht allein die feste Haltung der Charakterzeichnung, 
sondern auch die harmonische Construction des ganzen bewun
derungswürdigen Meisterstücks tragischer Kunst auf eine frei
sinnige Weise und mit scharfer Auffassung der psychologischen 
Wahrheit. Eine zweite Abtheilung wird den Beweis aus dem 
zweiten Ödipus schöpfen. Das Ganze enthält einen der allge
meinen Beachtung werthen Beitrag zur ästhetischen Kritik. — 
Das von Schulrath Herzog zur Feier des Heinrichstages ge
schriebene Programm enthält: „Bemerkungen eines Schulmannes 
über die kirchlich religiösen Fragen der Zeit“, in denen er mit 
der Würdigung unserer Zeit die Andeutung dessen, was noth 
thut, verbindet. Es kommen dabei Fragen über die Stellung 
der Schule zur Kirche, über den Religionsunterricht, wobei 
namentlich auf Landfermann’s neueste Schrift Rücksicht ge
nommen wird u. A. zur Besprechung und man vernimmt die 
Rede eines umsichtigen und scharfsinnigen Schulmanns.

Druck und Verlag von F. A. Brockiiaus in Leipzig«
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Intelli^enzblatt.
(Der Baum einer Zeile wird mit 1Vä Ngr. berechnet.)

Gemäss Directorialbeschlusses sollen im Laufe des Monats Septem
ber von den im Portefeuille der deutschen Eisenbahnschienen-Com- 
pagnie aufbewahrten Actien (a 200 Thlr. Courant)

weitere zweitausend Stück mit 12% Aufgeld 
begeben werden. Der Bezug derselben geschieht gegen Anschaffung 
des vollen Betrags in Baar, oder in couranten, zinstragenden Effecten, 
letztere zum Tagescours berechnet.

.Wir knüpfen an diese Anzeige die Bemerkung, dass ein weiterer 
Actienverkauf unter Aufgeld nicht geschehen wird, und 
folglich die gegenwärtige Emission eine sich nicht wieder erneuernde, 
vortheilhafte Gelegenheit bietet, sich noch bei einem Unternehmen 
zu betheiligen, welches unter den günstigsten Conjuncturen und den 
vortheilhaftesten Local - und Productionsverhältnissen entstanden, 
schon im nächsten Frühjahr zum schwunghaften Betrieb gelangt, und 
den .Actionnairs, nebst Fünf Procent festen Zins, 12 bis 15% 
Dividende zuverlässig erwarten lässt.

Der Plan des Unternehmens und ein Situationsriss der Werke 
kann bei uns unentgeldlich abgefordert werden.

Hildburghausen, 31. August 1846.
»le »ireclion

der deutschen Eisenbahnschienen - Compagnie.

SBon in ßeipjtg ift ju bestehen:
De materiae apud JLeibuitium ’notione et 
ad monadas relätione commentatio auctore 
G. Hartenstein. Gr. 4. Geh. 12 Ngr. 

feilte mürbe an alle SSud^anblungen verfanbt:

^oiiücvöntiono - WexikotL
Neunte Jluflage. Sretunbacbtpgftes

£>tefe neunte Auflage erfdjeint in 15 SBänben ober 120 
Reffen ju bent greife von 5 «Rgr. für ba$ £eft> ber ^anb 
foftet 1 £tylr. 10 9?gr., auf Schreibpapier 2 £$lr., auf 
Velinpapier 3 £tylr.

0111 29. 2luguft 1846.
/♦ X $rocklj aus.

Sn meinem SJerlage ift focben erfdjiencn unb burd? alle 23ud)banblungen 
beö 3n = unb TCuötanbeö ju bewert:

5lbi)mtbliutßen
au§ bem

Gebiete ber £Red)Wfd)M)te
von

Dr. ^riebricp $luqu|l Wiener.
n 0 a 11:

I. Über bie (Stnfüljrung ber ©efdbmorncngertcbte in ©nglanb.
II. ^iftorif^e ©rörtcrungen über ben Urfprung unb ben «Begriff beS SBc^felö

®r. 8. Vtofdj. 3/4 '
Beruh. Tauchnitz jun. in Leipzig.

der dentselien und ausländischen Literatur
Herausgegeben von JE. G. Gersdorf .

1846. Gr. 8. 12 Thlr.
Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Bibliogra

ph sehen Anzeiger“ für den Raum einer Zeile 2 Ngr.; Beilagen werden mit 1 Thlr. 15 Ngr. berechnet.

August. Heft 32 — 35.
Inhalt: Literaturgeschichte.. Griepenkerl, Der Kunstgenius der deutschen Literatur des letzten Jahrhunderts. L Bd. ■ ■ Hillebrand, 
Die deutsche National iteratur seit Lessing bis auf die Gegenwart. 3. Bd. — Jurisprudenz. Basilicorum supplementa inedita; ed. 
Witte.' v. Bethmann Ursprung der lombardischen Städteverfassung. — v. Kamptz, Abhandlungen aus dem deutschen und
preussischen Staatsrec . • '1uJ~-.Sehwanert, Enumeratio successionum in iure Romano. — Physiologie. Valentin, Grundriss der
Physiologie des..Mense en. Cj Casper, Denkwürdigkeiten zur medicinischen Statistik. — Deutsch, .Publicum und Ärzte ii. 
Preussen. — Jörg, Die Bi ung un Prüfung der Ärzte nach den Anforderungen der Heil Wissenschaft und Humanität. — Naturwissen
schaften. Streffleur, Die primitive physikalische Beschaffenheit der Nord - Polarländer. — Mathematik. Adams, Das Malfattische 
Problem. — Germar, Tafeln zur Erleichterung der Himmelskunde. — Mädler, Die Centralsonne. — Classische Alterthumskunde. 
Reichardt, Die Gliederung der Philologie. Xenophontis Agesilaus; ed. Breitenbach.— Zjumpt, Über die persönliche Freiheit des römischen 
Bürgers. - Abendländische Literatur. Hanky, Pocätky posvätuöho Jazyka slovanskeho. — Jordan, Kratka mluvnice jazyka polskäho 
%• s. w. — Derselbe, Die polnische pracae. - Derselbe, Taschenwörterbuch der polnischen und deutschen Sprache. — Miklosich, Ra
dices linguae Slovenicae veteris dia.octi. Lukaszewski und Mosbach, Polnisch-deutsches Taschenwörterbuch. — Smith, Grammatik der 
Polnischen Sprache. — Morgenländische Literatur. Goldberg, Anecdota Rabbinica. — Landsberger, Fabulae aramaeae. — Redslob, 
die alttestamentlichen Namen der Bevölkerung, des Israelitenstaates. — Geschichte. Arbanere, Etudes sur l’histoire universelle. Tom. 
1 et II. — Kopp, König Rudolf und seine Zeit. 1. Bd. — Statistik. Becher, Die Bevölkerungs-Verhältnisse der österreichischen Mo- 

narchi von 1819 — 43. — Schul- und Unterrichtswesen. Vilmar, Schulreden über Fragen der Zeit.
Leipzig, im September 1846. F. A. Brockhaus.
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En vente chez F. A. Brockhaus ä Leipzig:

Hictionaiaire
ou Manuel -lexique

DU DIPLOMATE ET DU CONSUL
Par

le Baron Ferd. de Cnssy.
12. Broch. 3 Thlr.

Sn jeber 83ud)^anblung vorrätig:

an bie im Safjrc 1846 in Sena ftd) verfammelnben
^Philologen

vonDr.
®r. 8. @ef). ^reiö 4% sRgr.

Sena, ^r.

föQUflänDig iß je^t erf^ientn unb burd) alle 23udjfyanblungen tu 
beziehen:

beS

Mathew <arl V.
2fu6 bem Föniglidjen 2frd)iv unb ber Bibliotheque de 

Bourgogne ju Trüffel mitgetyeilt
von

Br. »ftarl

®r. 8. 1844 — 46. 12 ^Ir.
(Seber 33anb 4 £5lr.)

£eip$ig, im September 1846.
/. ^mbtyans.

Bei lernst Fleischer in Leipzig ist erschienen und durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen:

Bes Pindaros Werke, in die Versmaasse 
des Originales übersetzt von J. T. Mommsen. Gr. 4. 
Brosch. Preis 2 Thlr. 15 Ngr.

23ei SBnffermaitn in ^an^etm ift erfcbienen:

<®r0cl)irl)te 
unferer abenblänbifdjen ^bilofopbte 

von ifjren erften Anfängen biö auf bie ©egenmart 
von Br.

au|erorbentli(f)etn $>rofeffor ber ^ilofopbie an ber Univerfitöt ?u •^eibelbecQ. 
„ @r#er »nnb.

«hr ättrstrn CßtucUen nnsmr sprenlatipen ^bern. 
®r. 8. 53rof$. ^rei^ 8 £f)lr., ©bet 14 gl. SRljein.

Sn meinem Verlage ift erfdjienen unb burch alle SBudjhanblungen jit 
besiegen:

gttt^er’s gehen.
^rfte ^Ibttjeitung:

£utljer wn feiner ©ebnrt bis 3ttm ^blaßftreite. 
(1483 — 1517.)

SBon
eRatl Rogens.

3weiter iBanb.
®r. 8. @e$. 2 ^lr. 15 $Kgr.

©er erfte Sanb tvurbe ju Anfang biefeö Saures auggegeben unb ^at 
benfelben ^rei£.

ÄeWge im September 1846.
._____________________ XX^rack^aue.

In G. IT. Heyer’s Verlag in Giessen ist erschienen und in allen 
Buchhandlungen Deutschlands vorräthig:

Scbilderang
der

deutsche» Pflanzeufamillen
vom

botanisch-descriptiven und physiologisch-chemischen 
Standpunkte.

* Von
Br. Hermann Hoffmann,

Privatdocenten der Ludwigs-Universität zu Giessen.
Ein Band von 15 Bogen gr. g. mit 12 Tafeln erläuternder 

. Abbildungen. 1846.
Preis 1 Thlr. 20 Sgr., oder 3 Fl. Rhein.

Der gelehrte Berr Verfasser hat es sich in dieser Schrift zur Auf
gabe gemacht, neben der wissenschaftlichen vorzüglich die praktische 
Seite der Botanik hervorzuheben und gibt daher bei jeder Pflanze 
die chemischen Bestandtheile, den Aufenthaltsort und die Art ihrer 
Anwendung und Nutzbarkeit an. Die Behandlung des Stoffes ist 
so ganz nei^5 dass das Buch äusser Chemikern, Pharmaceuten, Bo- 
tanikern und Landwirthen jeden Gebildeten interessiren wird.

SSon in ßetpjtß iß bur$ a^e SSu^anblungea
tejiepen: 
©er 

23on
Otiarö ßaöel.

@r. 12. ®e^. 16 sRgr.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 228. 23. September 1846.

Jurisprudenz.
Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren, 

eine Sammlung von Rechtsbücherns Urkunden und 
alten Aufzeichnungen zur Geschichte des deutschen 
Rechtes, herausgegeben und erläutert von Emil Franz 
Rössler, Doctor der Rechte, Mitglied der prager 
Juristenfacultät und Supplenten der Lehrkanzel für 
das österreichische Civilrecht. Mit einer Vorrede 
von Jakob Grimm. Erster Band. — A. u. d. T.: Das 
altprager Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert. Nach 
den vorhandenen Handschriften zum ersten Mal her* 
ausgegeben u. s. w. Prag, Calve. 1845. Gr. 8. 2 Thlr.

Schon die Richtung des vorliegenden Werkes auf eine 
wissenschaftliche Untersuchung der in der Vorzeit lie
genden Rechtsdenkmäler eines Theils des österreichi
schen Kaiserstaates muss in Jedem, der an der Ent
wickelung des einheimischen Rechts Theilnahme und 
Interesse findet, einen wohlthuenden Eindruck hervor
bringen. Denn seit langer Zeit ist 'man gewohnt, in 
der österreichischen Rechtsliteratur fast nichts, als ma
gere , unwissenschaftliche Commentare der neuesten 
Legislation auftauchen zu sehen, deren letzte Gründe 
dem Buchstaben des dortigen Gesetzes entnommen 
sind, und nur äusserst selten ist es versucht worden, 
diesen neuesten Rechtszustand als ein Moment in der 
Gesammtentwickelung des Rechts auf deutschem Bo
den darzustellen. Indem man sich so wenigstens auf 
dem Gebiete des Privatrechts (das Criminalrecht ist 
vermöge seiner allgemeinen Beziehung zum Leben ei
ner solchen Abschliessung nicht fähig) über den Parti- 
cularisnius dort nicht zu erheben vermochte, hat man 
bewirkt, dass die österreichische Rechtsliteratur von 
der des übrigen Deutschlands allmälig geschieden und 
der Theilnahme an der Erhebung entzogen worden ist, 
welche die Jurisprudenz namentlich in den Ländern 
des gemeinen Rechts, erfahren hat. Dies Ergebniss 
wirkt um so schmerzlicher, je mehr man sich bewusst 
ist, dass gerade die österreichischen Lande eine Fülle 
des herrlichsten rechtshistorischen Materials erzeugt 
haben, dass gerade dort so reiche Denkmäler deutscher 
Rechtsüberzeugung vorhanden sind, wie beiden 
neuesten Quellensammlungen entschieden darthun. Leicht 
würde es sein, aus diesen Quellen die organische Ent
faltung jenes Rechts darzustellen, und der Vortheil 
einer solchen Thätigkeit würde nicht blos darin be

stehen, dass die österreichische Rechtswissenschaft sich 
von Neuem an die deutsche Jurisprudenz überhaupt 
anschlösse, und die Erfolge dieser letztem sich an
eignete , sondern auch darin, dass selbst der gegen
wärtige Rechtszustand heller beleuchtet und dass man 
durch die Auffassung desselben von einem weitern Ge
sichtspunkte aus eine Erklärung gewinnen würde, die 
ihm durch keinen, auch noch so ausführlichen Com- 
mentar der bezeichneten Art zu Theil werden kann; 
denn so willkürlich auch das österreichische Gesetzes
werk verfasst sein mag, so entschieden und exclusiv es 
auch dem Rechtsleben sich aufgedrängt hat, so hat es 
doch schwerlich vermocht, der gesammten Entwicke
lung des im Volksbewusstsein ruhenden Rechts mit 
einem Male ein Ziel zu setzen, sondern schon nach 
kurzer Zeit wird es dem letztem assimilirt und dann 
als ein organisches Glied in der gesammten Reihe der 
gesammten Entwickelungsmomente des dortigen Rechts 
dastehen. Dies um so mehr, da es durch seine didakti
sche und mehr principielle als casuistische Haltung der 
freien Entfaltung des Volksgeistes auf dem Gebiete des 
Rechts in der That weit weniger hemmend entgegentritt, 
als dies der Fall sein würde bei einer durch lauter specielle 
Entscheidungen sich charakterisirenden Gesetzgebung.

Das vorliegende Werk nun verdient aus den ange
führten Gründen eine ganz besondere Berücksichtigung, 
indem es von echt wissenschaftlichem Standpunkte aus 
eine Bearbeitung der Rechtsdenkmäler Böhmens und 
Mährens zu liefern bestimmt ist, zweier Länder, die, 
wie schon jetzt ersehen werden kann, an trefflichem 
rechtsgeschichtlichem Materiale ausserordentlich reich 
sind. Zu dem Interesse, welches dieses Werk, nach 
den obigen Bemerkungen, bietet, tritt aber hier noch 
das besondere, für den deutschen Rechtshistoriker vor
züglich beachtenswerthe hinzu, welches in der Nach
weisung der Resultate liegt, die durch eine Verschmel
zung des deutschen und slawischen Rechts hervorge
bracht wurden. Mit Recht äussert Jakob Grimm in 
seiner Vorrede zu dem vorliegenden Bande, dass jene 
Nachweisung wünschenswert!! erscheine, weil bei der 
uralten Gemeinschaft zwischen Slawen und Deutschen, 
die in diesen Ländern noch mehr durch die Einheit 
der Herrschaft genährt wurde, gewiss auch im Rechte 
gewisse Berührungspunkte beider Nationalitäten zu fin
den sind, deren Auffassung für die comparative Rechts
geschichte von besonderm Werthe sein dürfte. In den 
Rechtsdenkmälern des vorliegenden ersten Bandes frei
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lieh prävalirt das deutsche Element so sehr, dass dies 
letztbezeichnete Interesse hier seine volle Befriedigung 
noch nicht finden kann; desto mehr aber ist dies zu 
erwarten von dem Inhalte der folgenden Bände, na
mentlich den über den Ursprung der Städte zu liefern
den Urkunden und den mährischen Rechtsquellen. Das 
ganze Werk wird nämlich nach der Bestimmung des 
Verf. in vier Bänden vollendet werden, von denen der 
zweite die alten brunner und iglauer Stadtrechte, und 
die Weisthümer und Sprüche des alten brunner Ober
hofs (Uber dedsionum), der dritte eine Urkundcnsamm- 
lung und der vierte eine Sammlung von Dorfweisthümern 
liefern wird. Der vorliegende erste Band, welcher das 
altprager Stadrecht enthält, erweckt in der That den 
lebhaftesten Wunsch, dass die in dieser Weise ange
kündigte Fortsetzung des Werkes recht bald erschei
nen möge. Wir wollen diesen ersten Theil jetzt einer 
nähern Betrachtung unterwerfen.

Das Werk ist bevorwortet von Jakob Grimm, der 
diese Gelegenheit benutzte, auf wenigen Seiten mit der 
bekannten Meisterschaft in einigen, theils der Sprache, 
theils dem Rechte entnommenen, Beispielen das Vor
handensein wirklicher Berührungen der slawischen und 
deutschen Nationalität in anziehender Weise anzudeu
ten. Auch der Verf. fasst diesen Gesichtspunkt in sei
ner Vorrede richtig auf, und wenn irgendwo, so wird 
hier durch das in diesem Bande Gelieferte die Ansicht 
unterstützt, dass die Denkmäler des Rechts, als der 
vollkommenen Reproduction des geistigen Lebens eines 
Volkes, durch ihre Veranlassung zu Rückschlüssen 
das treueste Bild des Culturzustandes geben, aus des
sen Schoosse sie erwachsen sind.

Die äussere Anordnung, die Technik des Werkes 
anlangend, so ist der Verf. von Grundsätzen ausgegan
gen, welche Ref. vollkommen billigen muss. Er lässt 
nämlich dem Texte der eigentlichen Rechtsdenkmäler 
eine Einleitung vorausgehen, in der er. äusser der Cha- 
rakterisirung des kritischen Apparats, eine möglichst 
systematische Darstellung des Inhaltes der nachfolgen
den Quellen gibt. Es wird hier eine dogmatische Ent
wickelung aller in dem Statut enthaltenen Sätze beab
sichtigt, und hier und da wol auch ein Erklärungsver
such beigefügt. Die Einleitung empfiehlt sich durch 
Präcisiou und Klarheit der Darstellung und ist so 
zweckmässig angelegt, dass sie sogleich eine Gesammt- 
auffassung des stadtrechtlichen Materials möglich maent, 
ein Vortheil, der bei den planlosen und jeder systema
tischen Anordnung entbehrenden städtischen Statuten 
der frühem Zeit gewiss sehr hoch angeschlagen wer
den muss. Es wäre sehr zu wünschen, dass diese 
Einrichtung von allen Herausgebern deutschrechtlicher 
Quellen nachgeahmt würde, weil eine Erleichterung der 
Auffassung des Quellenmaterials nirgend so dringend 
gefordert wird, als im deutschen Rechte, das nach sei
ner Eigentümlichkeit ja vorzüglich auf der Beobachtung 

des Rechtslebens des deutschen Volkes in seiner Totalität 
beruht, dessen Erkenntniss man nur aus der Gesammtheit 
dergrossen Masse einzelner Rechtsquellen schöpfen kann. 
Nach dieser Einleitung folgen dann die Statuten selbst.

Obschon das Stadtrecht von Prag nicht allein Ge
genstand wissenschaftlicher Bearbeitungen, sondern 
selbst akademischer Vorlesungen geworden war, so 
hatte man doch der ältern statuarischen Grundlage 
desselben bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
jede Berücksichtigung entzogen, weil? wie das in so 
vielen Städten der Fall war, zwei neuere städtische 
Reformationen aus dem 16. Jahrh., von Brictius und 
Koldin, die Erinnerung an ihre Grundlagen vertilgt 
hatten. So kommt cs, dass der älteste Codex, welchen 
der Verf. als Textesgrundlage angenommen hat, bisher 
gänzlich unbekannt war. Es ist jjes ein altes, im 
J. 1310 angelegtes und noch im J. 1517 zu öffentlichen 
Zwecken benutztes Stadtbuch. Anfangs mochte dies 
Buch als Liber rationum zur Aufzeichnung von Stadt- 
rechnungen gebraucht worden sein ; später schrieb man 
auch die allmälig entstehenden Schöffensatzungen und 
Weisthümer hinein, so oft solche auf Grund einer öffent
lichen Veranlassung entstanden waren, und zuletzt 
diente das Buch sogar noch zur Aufnahme wichtiger 
Privaturkunden (etwa als Amtshandelsbuch) und der 
Bürgerrechtsvertheilungen. Man erinnert sich dabei 
jedenfalls an die alten Wandelbücher der Stadt Nürn
berg und an das alte Stadtbuch von Bamberg, auf 
welches der Verf. selbst hinweist. Der zweite Codex 
ist ein ebenfalls zur Aufnahme von Privaturkunden und 
Copien der städtischen Privilegien benutztes Stadtbuch, 
welches auch eine sorgfältige Abschrift der in jenem 
Codex enthaltenen rechtlichen Satzungen enthält, die 
nach dem Urtheile des Verf. vor dem J. 1380 gefertigt 
worden ist. Die dritte Handschrift, welche in der 
Domcapitular-Bibliothek zu Prag aufbewahrt wird, und 
nach der Ansicht des Verf. schon im J, 1394 vollendet 
war, enthält zwar abermals eine Abschrift der städti
schen Statuten, allein diese ist durch die Gedanken
losigkeit und Unkenntniss des Abschreibers vielfach 
corrumpirt; dagegen ist dieser Codex aus dem Grunde 
besonders werthvoll, weil er manche wichtige Zusätze 
enthält, welche in jenen Handschriften fehlen und den 
Verf. schliessen lassen. dass dem Abschreiber noch 
eine andere Handschrift vorgelegen haben möge. Aus
serdem findet sich in diesem Manuscript auch ein 
Rechtsbuch, welches der Verf. mit Recht für die Pri
vatarbeit eines Notars gelten lässt, und wegen seines 
allgemeinen Interesse ebenfalls in diese Sammlung auf
genommen hat. Es ist ein Auszug des prager Stadt
rechts , unterstützt durch eine häufige Benutzung der 
sächsischen Rechtsbücher. Der Verf. hat dies durch 
sorgfältige Verweisungen auf die benutzten Stellen zu 
zeigen gesucht; dabei vermissen wir nur eine Verglei
chung des magdeburgischen Rechts (bei Gaupp, Das 
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alte magdeburger und hallesche Recht, 1826, S. 269 ft.), 
welches hier entschieden einflussreich gewesen ist, wie 
ich aus Ähnlichkeit mehrer Stellen beider Rechte er
kenne.

Was nun die Textkritik der Statuten betrifft, so 
lässt eis sich gewiss nur rechtfertigen, dass der Verf. 
den ältesten Codex als Grundlage seiner Recension an
nahm, da er offenbar die eigentliche Originalaufzeich
nung enthält; es ist jedoch Ref. beim Mangel einer 
eigenen Einsicht in den Codex nicht wohl möglich, über 
die Leistungen des Verf. in dieser Hinsicht ein be
stimmtes Urtheil auszusprechen, zumal da eine Ent
scheidung auf diesem Gebiete ein besonderes Special
studium der durch Einflüsse slawischer Elemente hier 
und da modificirten Codexsprache voraussetzt. Ich be
schränke mich deshalb hier darauf, noch einige Bemer
kungen über den Inhalt der Rechtsquellen anzu
knüpfen.

Die Statuten enthalten viele überaus interessante 
Zeugnisse des mittelalterlichen Rechtslebens, nament
lich bietet das über das Municipalwesen Prags Ausge
sprochene ein frisches und farbenreiches Bild des re
gen und fruchtreichen Wirkens der städtischen Bürger 
im 14. Jahrh., zugleich aber auch des ungestümen und 
wilden Treibens, das, zum Theil hervorgegangen aus 
den Kämpfen der Geschlechter mit den Gilden und 
Zünften, zu jener Zeit in allen volkreichen Städten zu 
finden war, und hier eine besondere Berücksichtigung 
durch strengere Polizei- und Stiafsanctionen erzeugte. 
Und doch vermochte man noch kaum durchzudringen, 
sondern war genöthigt, manche Unbilden in einem be
stimmten Maasse zu dulden; dies geht z. B. aus dem 
Art. 92 der Stat. hervor, nach welchem die zum 
Zwecke der Privatrache gegen einen Verletzer be
wirkte Sammlung der Freunde und das Eindringen in 
das Haus des Feindes nur bestraft werden zu sollen 
scheint, wenn nicht vorher eine Anzeige beim Richter 
und seinen Schöffen geschehen war. Überhaupt erin
nert dies Strafrecht mit seinen Bussen und Sühngeldern 
überall an das der mittelalterlichen Rechtsbücher. — 
Das Privatrecht dieser C^uelle enthält wenig Eigenthüm- 
liches, ja es würde ohne die grösstentheils dem Sachsen
spiegel und Weichbild entnommenen Bestimmungen des 
Rechtsbuchs dürftig zu nennen sein. Besonders auf
fallend ist es, dass man wol kaum eine Spur der al
ten Erbgüter findet und im Allgemeinen das Immobiliar
vermögen der fahl enden labe schon fast ganz gleich
gestellt sieht. Auch hier ist der Erwerb städtischer 
Grundstücke an die Auflassung vor dem Richter ge
knüpft, und erst nach Ablauf von Jahr und Tag, wozu 
hier noch besondere 1 ormalitaten treten, entsteht die 
rechte Gewere. Ein sehr bemerkenswerthes und inter
essantes Institut dagegen, das ich nirgends sonst in die
ser Weise gesehen habe, ist die ’n diesen Statuten 
vorkommende Receptio super damno debitoris. Dar

unter ist nämlich die Befugniss des Gläubigers verstan
den, sich von einem Andern, als dem Schuldner, auf 
Kosten des letztem das Geschuldete zahlen zu lassen. 
Ich kann in diesem eigenthümlicheu Institute nichts An
deres, als eine der Cession gegen Zahlung des Wer- 
thes entsprechende Idee finden, und halte die an sich 
scharfsinnige Ansicht Weiske’s (Schneidens Jahrbb. 
Jahrg. 1845, S. 83o), dass dann schon Grundlagen 
des Wechsels zu suchen seien, für sehr unwahrschein
lich. Abgesehen davon, dass von einem Campsor hier 
gar keine Erwähnung geschieht, dass ferner in dieser 
Zeit das selbst in Italien noch in seiner ersten Ent
wickelung begriffene Institut in Prag schwerlich Ein
gang gefunden haben konnte, widerpricht jener Ansicht 
besonders der Umstand, dass hier von einer Zahlung 
an einem dritten Orte nirgends die Rede ist; darin 
scheint mir aber gerade das den Wechsel in jener Zeit 
am meisten charakterisirende Element zu liegen, inso
fern es als ein von den Campsores ausgehendes Ge
schäft erscheint, weil Platzanweisungen in Wechsei- 
form eine vor dem Ende des 16. Jahrh. schwerlich vor
kommende Erfindung sind. Will man die Eigenthüm- 
lichkeit des Wechselinstituts übersehen, welche in der 
dem Handelsbedürfnisse entsprechenden Erfindung der 
italienischen Wechsler liegt, so kann man freilich gar 
mancherlei Einrichtungen jener Zeit auffinden, von wel
chen mau mittels einer mehr oder weniger gewagten 
Schhissreihe zuletzt wol zu dem Institute des Wechsels 
gelangen wird ; allein eine solche Argumentation würde 
gewiss ebenso unzulässig erscheinen, als die ehemali
gen Versuche, das Lehnrecht auf ähnliche Institute des 
römischen Rechts zurückzuführen.

Das Erbrecht unseres Statuts ist dürftig und ent
hält (mit Ausnahme der Bestimmung über Gerade, 
Heergeräthe und Musstheil) wenig eigentlich deutsch
rechtliche Principien. Es scheint hier schon viel römi
sches und kanonisches Recht eingewirkt zu haben. 
Auch Testamente kommen schon vor, und bemerkens- 
werth ist dabei nur die eigenthümliche Bezeichnung der 
Solennitätszeugen als „Todtbettleute“. — Über die 
Güterrechte der Ehegatten sind die Bestimmungen des 
Statuts so dürftig, dass man einen eigentlichen Cha
rakter derselben aus dem Vorliegenden schwerlich 
wird ermitteln können. Dagegen gewähren die über 
das Verfahren in Civil- und Strafsachen vorkommen
den Vorschriften wieder manche treffliche Zeugnisse 
für die Nachweisung des aus dem landrechtlichen Pro- 
cesse sich allmälig in den Städten umgestaltenden Ge
richtswesens.

Auch der Anhang enthält viel Interessantes, z. B. 
die statuta ludaeorum von 1254 und die iura Teutonia 
corum in suburbio pragensi von 1065. Merkwürdig ist, 
dass in den letztem das Princip der Stammrechte noch 
immer durchschimmert, wie dies z. B. die Satzung des 
§. 23 (auf welche schon Grimm in seiner Vorrede hin-
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weist) darlegt, nach welcher der Deutsche, wenn ein 
gestohlenes Pferd bei ihm gefunden wurde und der 
Eigenthümer in gewöhnlicher Weise den Diebstahl 
durch seinen Eid erhärtet hatte, nach uraltem Brauche 
mit seinem Schwerte einen Kreis um sich ziehen und 
innerhalb dieses letztem seine Unschuld beschwö
ren soll.

Diese Andeutungen mögen genügen, um das germani
stische Publicum auf den Werth der vorliegenden Samm
lung aufmerksam zu machen. Nochmals spreche ich 
den Wunsch aus, dass es dem Verf. gefallen möge, 
recht bald in der begonnenen Weise die versprochene 
Fortsetzung des Werkes zu liefern, der Jeder mit 
Spannung entgegen sehen muss, der das hier Geleistete 
geprüft hat.

Jena. Karl Friedrich Gerber.

Supplemenlum editionis Basilicorum Heimbachianae^ lib. 
XV — XVIII. Basilicorum cum scholiis antiquis inte- 
gros, nee non lib. XIX. Basilicorum novis auxiliis 
restitutum continens, edidit, prolegomenis, verstaue 
latina et adnotationibus illustravit Car olus Eduar- 
dus Zachariae a Lingetkal, iuris utriusque 
doctor, instituti archaeologici Romani socius, expro- 
fessor Heidelbergensis s dominus in Grosskmehlen. 
Lipsiae, Barth. 1846. 4. 2 Thlr. 20 Ngr.

Der Unterzeichnete hat den ihm gewordenen Auf
trag, diese ausgezeichnete literarische Erscheinung, 
welche sich als eine Ergänzung der von ihm unternom
mene Basilikenausgabe ankündigt, anzuzeigen, um so 
lieber übernommen, als ihm dadurch Gelegenheit ge
geben wird, sich über manche Ausstellungen, welche 
der um das byzantinische Recht hochverdiente Verf. 
an des Unterzeichneten Basilikenausgabe gemacht hat, 
auszusprechen.

Herr Prof. Zachariae fand auf seiner nach dem 
Orient angestellten Reise im J. 1838 zu Konstantinopel 
in der im Hause des Patriarchen von Jerusalem befind
lichen Bibliothek des heiligen Grabes die seiner Aus
gabe zum Grunde liegende Pergamenthandschrift, wel
che jetzt aus 222 Blättern Quartformat besteht, und 
rescribirt ist. Nachricht von diesem Funde gab er in 
seiner delineatio historiae iuris Graeco-Romani p. 30 
(1. a. «) und 49 (2.), und in seiner Reise in dem Orient 
in den J. 1837 und 1838, S. 293 f. Eine genauere Be
schreibung der Handschrift und ihres Inhaltes gab er 
sammt einer Ausgabe des tit. 1, üb. XVIII, Basil, aus 
derselben in dem Programm: 3 Avtxdoxov. Lib. XVIII, tit. 1. 
Basilicorum cum scholiis antiquis. Specimen Codicis pa~ 
limpsesti Constantinopolitani bibliothecae S. Sepulcri, 

qui solus lib. XV — XVIII. Basilicorum integros cum 
scholiis continet. Heidelb. 1842. 4. Dieselbe Beschreibung 
liefern die Prolegomenen zu obigem Werke. Rec. theilt 
daraus das Nöthigste mit.

Die Handschrift enthält BI. 1 — 210, das Manuale 
des Harmenopulus, und Bl. 211 f. die Schenkung Con- 
stantin’s des Grossen an den Papst Sylvester und ei
niges Andere, was in der gedachten Beschreibung näher 
angegeben ist. Sie ist rescribirt. BI. 1 — 216 mit Aus
nahme von Bl. 22 und 29, gehörten sonst einer Basi
likenhandschrift in Folio an, aus deren einzelnen Blät
tern, während die neue Schrift darauf geschrieben 
wurde, man je zwei Blätter machte. Von dieser ur
sprünglichen Handschrift sind noch 102 ganze Folio
blätter und 10 halbe dergleichen übrig. Auf BL 22 und 
29 ist eine Urkunde vom J. 1217 geschrieben, welche 
Hr. Z. sowol in den Prolegomenen des erwähnten Pro
gramms, p. V sq. als in denen der jetzt anzuzeigenden 
Ausgabe p. IV sq. hat abdrucken lassen. Die Urkunde 
ist von einem Geistlichen Hermogenes auf Befehl des 
Jeremias Chimadas, der in der Urkunde oaxekld^iog

pTjTQonoktwg Qtaoakovlx^q Ta^ovV.dgiog ge
nannt wird, zu Thessalonich im J. 1217 nach Christus 
in griechischer Sprache geschrieben, und von diesem 
Jeremias und noch drei anderen Zeugen unterschrieben. 
Sie ist für die Geschichte der Handschrift insofern 
wichtig, als, wie Hr. Z. bemerkt, daraus wahrschein
lich wird, dass die Basilikenhandschrift zu Thessalo
nich geschrieben und auch dort rescribirt worden ist. 
Auch für das Alter der Basilikenhandschrift ist die Ur
kunde nicht unerheblich. Denn die Schrift der Urkunde 
ist nach des Herausgebers Bemerkung der Scholien
schrift in der Basilikenhandschrift ähnlich, woraus der 
Herausgeber vermuthet, dass der Geistliche Hermoge
nes, der Schreiber der Urkunde, auch die Basiliken
handschrift geschrieben habe. Die Schrift der Basili
kenhandschrift ist der des Cod. Coislin. 152, und des 
Cod. Paris. 1350 sehr ähnlich. Der Text steht in der 
Handschrift in der Mitte der Seite und ist mit grösserer 
Schrift geschrieben. Die Scholien stehen mit kleinerer 
Schrift über und unter dem Text und am Rande. Ein 
getreues Abbild der Stellung des Textes und der Scho
lien in der Handschrift geben die fünf den tit. 1, lib. 
XVIII, Basil, enthaltenden Blätter, welche der Heraus
geber in dem gedachten Programm hat abdrucken lassen. 
Die Handschrift ist sehr schwer zu entziffern gewesen. 
Dasjenige chemische Mittel, welches bei der Veroneser 
Handschrift des Gajus sich wirksam bewiesen hatte, 
war unwirksam. Erst durch andere dem Herausgeber 
von Hrn. Prof. Gmelin zu Heidelberg an die Hand ge
gebene und in den Prolegomenen §. 6, näher bezeichnete 
Mittel wurde die Entzifferung der alten Schrift möglich.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig«
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Supplementum editionis Basilicorum Beimbachianae. Edi- 

dit CarolusEduardus Zachariae a Lingethai.
(Fortsetzung aus Nr. 228.)

Die Handschrift enthält die Bücher XV -XVIII, der 
Basiliken mit bis jetzt unbekannten Scholien. Die neue 
Ausgabe des Textes und dieser Scholien gibt wesent
liche Bereicherungen der Fabrot’schen und des Rec. 
Basilikenausgabe.

1) Der Text hat folgende Ergänzungen erhalten; 
Lib. XV, tit. 1. Basil, cap. 16, th. 2. (L. 16, §. 1. D. 
VI, 1), fehlt in den frühem Ausgaben.

Lib. XVI, tit. 1, Basil, hat in den frühem Ausga
ben eine Lücke. Im Cod. Paris. 1352, welcher hier der 
Fabrot’schen und Heimbach’schen Ausgabe zum Grunde 
liegt, fehlt ein Blatt, auf welchem diejenigen Basiliken- 
capitel standen, welche den L. 36, §. 2. L. 37 — 62, 
§. 1, D. VII, 1, entsprechen. Rec. hat aus der Synopsis 
und aus den Scholien des Cod. Coislin. 152, diejenigen 
Stellen ergänzt, welche den L. 36, §. 2, u. L. 43, D. 
VII, 1 entsprechen. Die von Hrn. Z. entdeckte Hand
schrift, welche wir mit demselben Cod. S. Sepulcri 
nennen wollen, hat die fehlenden Stellen vollständig 
enthalten, und die neue Ausgabe liefert dieselben, so
weit die Handschrift lesbar war. Von den Stellen, 
welche den L. 37, 42, §. 1. L. 44, 55—59, pr. §. 1, 
D. VII, 1 entsprechen, haben nur einzelne Worte ent
ziffert werden können.

Lib. XVI, tit. 9 und lib. XVII, tit. 1, Basil, sind 
bei Fabrot und Heimbach lückenhaft, weil im Cod. 
Paris. 1352, ein Blatt fehlt, auf welchem diejenigen Ba
silikenstellen standen, welche den L. 9, §. 4, L. 10 — 
12. D. VII, 9. L. 1 — 3, C. IV, 27. L. 1-6, §. 9. D. 
III, 5 entsprechen. Auch der Cod. S. Sepulcri füllt 
diese Lücke nicht ganz aus. Denn nachdem Rec. im 
tit. 9, lib. XVI, diejenigen Stellen aus der Synopsis er
gänzt hat, welche den L. U. D> vn 9 und L 
C. IV, 27 entsprechen, nachdem L. 2, C. IV, 27 aus 
dem Cod. S. Sepulcri mit Eigänzungen aus dem dem 
Rec. bei der Restitution entgangenen schol. 20, Heimb. 
T. II, p. 600, hinzugekommen ist, fehlen noch die den 
L. 9, §. 4, L. 10, 12. D. VII, 9 entsprechenden Basili
kensteilen. Die Lücke im Anfang des tit. I, üb. XVII 
hat Rec. mit c. 1. 2, (L. 1. 2, D. III, 5), aus jer 
Synopsis ergänzt. Der Cod. S. Sepulcri ist im Anfang 

desselben Titels ebenfalls lückenhaft, und beginnt erst 
mit der der L. 3, §. 8, D. III, 5, entsprechenden Basi
likenstelle, gibt aber von da an bis L. 6, §. 9, die bei 
Fabrot und Rec. fehlenden Stellen.

Im tit. 2, lib. XVIII, Basil, schliesst der Cod. Paris- 
1352, mit c. 16 (L. 4, C. IV, 26). Die übrigen Stellen 
dieses Titels, und die übrigen Titel desselben Buches, 
sowie das ganze 19. Buch fehlen. Fabrot und Rec. 
haben die Restitution des Fehlenden versucht. Der Cod. 
S. Sepulcri schliesst mit den Worten des c. 17 (L. 5, 
C. eod.) noai xazfyta&at. Der Herausgeber vermuthet, 
dass nur ein Blatt in dieser Handschrift fehle, und er
gänzt die fehlenden Stellen dieses Titels aus der 
Synopsis.

Im tit. 3, lib. XVIII, Basil, beginnet der Cod. S. 
Sepulcri mitten im c. 1, dessen Anfang der Herausge
ber aus der Synopsis ergänzt, mit den Worten tlq za 
nquypozä pov, und schliesst im c. 4, th. 5, (L. 4, §. 5, 
D. XIV, 5) mit dem Worte hivuv. Der Schluss dieser 
Stelle und c. 8 (L. 8, D. eod.) wird aus der Synopsis 
ergänzt. Es fehlen aber immer noch c. 5 — 7. (L. 5 — 
7, D. eod.)

im tit. 4, lib. XVIII, Basil, beginnet der Cod. S. 
Sepulcri im c. 1, th. 2. (L. 1 , §. 1. 2, D. XIV. 6) mit 
den Worten d pw vnooi^ttpu. Es fehlen aber in ihm 
diejenigen Stellen, welche den L. 1, pr. §. 1. 2, L. 9, 
§. 3. 4, L. 10—16. D. XIV, 6 entsprechen. Der Her
ausgeber hat diese aus Cod. Paris. 1367. aus der Syn
opsis und dem sogenannten Tipucitus und den Basi
likenscholien ergänzt.

Von tit. 5 — 8, lib. XVJI1, gibt der Cod. S. Sepulcri 
den Text vollständig.

2) Das Werthvollste der neuen Ausgabe sind aber 
unstreitig die aus dem Cod. S. Sepulcri herausgegebe
nen bis jetzt unbekannten Scholien. Sie enthalten zu 
den betreffenden Digestentiteln Auszüge aus dem Index 
des Stephanus und Cyrillus, und at des Ste
phanus und Anonymus, auch einzelne des
Cobidas. Zu den Codextiteln sind sie aus den Schrif
ten des Theodorus und Thalelaeus geschöpft. Neuere 
Scholien, welche sich auf den Basilikentext selbst be; 
ziehen, finden sich nur in geringer Zahl. Die in die
ser Handschrift enthaltene Redaction der Scholien ist 
derjenigen sehr ähnlich, welche sich zu lib. XXXVIII — 
XLH, Basil, im Cod. Paris. 1345, und zu lib. XLV — 
XLVIII im Cod. Paris. 1349 findet. In beiden gedach
ten Handschriften ist die Zahl der neueren Basiliken-
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scholien im Verhältnisse zu den altern unbedeutend. 
Hingegen die aus Cod. Coislin. 152, zu Jib. XI—XIV 
vom Bec. nach einer Abschrift seines Bruders heraus
gegebenen , und von Fabrot zu lib. LX aus Cod. Paris. 
1350 herausgebenen und vom Bec. aus derselben Hand
schrift, welche Fabrot nicht vollständig benutzt hat, 
nach einer von Hrn. Prof. Tischendorf zu Leipzig wäh
rend seiner Anwesenheit in Paris gefälligst besorgten 
Abschrift noch herauszugebenden Scholien enthalten 
äusser den Auszügen aus den Schriften älterer vor den 
Basiliken lebender Juristen, eine grosse Masse neuerer 
Scholien zu dem Basilikentexte selbst, von denen, so
viel die zu lib. LX anlangt, ein grosser Theil dem Ha- 
giotheodoritus angehört, wodurch die in Hrn. Z. deli 
neatio historiae iuris Graeco—Ilomani §. 38, Nr. 2, c. 
p. 63 ausgesprochene Vermuthung, dass Hagiotheo- 
doritus der Urheber der neuesten Scholienrcdaction sei, 
bestätigt wird.

Was die kritische Behandlung des Textes und der 
Scholien anlangt, so liess sich von dem durch die Aus
gabe mehrerer bisher unbekannten Stücke des byzan
tinischen Bechts rühmlichst bekannten Herausgeber, 
dessen Forschungen über viele bisher dunkle Partien 
auf dem Gebiete dieses Bechts neues Licht verbreitet 
haben, nur eine sehr sorgfältige, besonnene und um
sichtige Kritik erwarten. Im Einzelnen hier nachzuwei
sen, dass diese Erwartung nicht getäuscht worden sei, 
würde die Grenzen dieser Anzeige weit überschreiten. 
Rec. kann dem Herausgeber das Zeugniss nicht ver
sagen, dass er sowol bei Entzifferung der Handschrift 
selbst mit grosser Umsicht verfahren ist, als auch den 
in des Rec. Basilikenausgabe niedergelegten kritischen 
Apparat gewissenhaft benutzt hat, dass er etwaige 
Lücken der Handschrift theils aus andern Quellen, 
theils auch ex ingenio glücklich ergänzt, offenbar ver
dorbene Stellen durch glückliche Conjecturen oft ver
bessert. Um so mehr hat sich Rec. über folgende 
Note des Herausgebers verwundert. In dem Index der 
L. 17, §. 1. 2, D. VII, 1 von Stephanus (schol. 35, p. 
72 sq.) ist davon die Rede, wie weit der Usufructuar 
bei der Züchtigung des Sclaven, an welchem er den 
Niessbrauch hat, gehen dürfe. Es heisst darin: «AZ’ 
O»T« ÖVVUTUI 0 OVGOVqQOVXTOVaQlVg Tvntliv OVT(tl TOV olxl- 
vqvs olgve ti ix vw nkqyiov gtvt . .t ..upe^vor.. $.. uvtwv 
(der Herausgeber verbessert richtig, äfiogqoTegov avrov) 

ovie ya{> xaJiavi^tir ovve yguyyeldotg tvt thv 
tov olxeTyv, «t x«i aiggtr^ov eya. oioq'Qtoviapbv b ovoov- 
(foov/.TOVUQvjg, d>g 6 Ovkatavbg tv toi xy. diy, q^ctv. elg yag 
ßaoaviljnv T'tiQova avtbv xavf^fx«« tio axoviXiw
xul IviovQiaQOVfi, aig b ILavkog ev tm £t. diy. q^olv. Die 
Note des Herausgebers zu dem räthselhaften Worte 
xanavi^Hv (Not. i. p. 73) lautet so: „Aut in hoc verbo 
corruptela quaedam tatet (ductus enim literarum non 
utique certi erant) (int intelligendum est genus guoddam 
punitionis servorum, de quo lexicograpkis non constat.^ 

Hier boten die folgenden Worte, el ybo ßaaavl^wv 
yetQova avibv noi^Gtj x. t. A. gewiss die nächste Gelegen
heit zu der Annahme, dass statt xamtvl^etv zu lesen sei, 
ßaoavlCetv, welche Lesart Rec. für die allein richtige 
hält. Hiernächst glaubt Rec. noch folgendes verbessern 
zu müssen, wovon er sich jedoch überzeugt hält, dass 
es auf Druckfehlern beruhe. P. 3, lin. 7 des Textes 
liess löia^H'Tug für IdiatyvTco; p. 10, schol. 47, lin. 8 
und p. 12, schol. 58, lin. 12. 13 lies ^noxaTeGT^oev 
für anoxaTttrcq (p. £0, schol. 49, li:». 3 kommt anoxa- 

in der passiven Bedeutung vor); p. 12, schol. 57, 
lin. 8 lies n^aeT^tTog statt uQaerbgaog; p. 12, schol. 57, 
lin. 9 lies npb für zqiog» p. 25, Text lin. 3, lies ov Sv- 
varal Ttg oder ov dvvazbv für ov övvaTar, p. 32, schol. 
171, lin. 6 lies aQog tw für n^g . p. 50, schol. 7, 
lin. 1 lies xtvwv statt xneu,. p. 116, schol. 11, lin. 23, 
lies na&bvvog für na&eiTog; p. 173 ? schol. 54, lin. 4 
lies nQoßeßlr^tevog für KQ^ßbr^tevog; p. 195, schol. 11, 
lin. 1 lies GvvaivovvTa für ^avalvovTa. Ferner ist p. 29, 
schol. 152, col. 2 für L. 6 >, zu lesen L. 62 u. p. 63, 
schol. 190, col. 2 Thal, ad L. 3 statt ad L. 2. Wo der 
Herausgeber sich über des Rec. Conjecturen äussert, 
und die handschriftliche Lesart dagegen in Schutz 
nimmt, mag dies oft mit Grund geschehen sein. Wenn 
aber der Herausgeber im c. 1, th. 5, tit. 3 und c. 1, 
tit. 4, lib. XVI, Basil, die handschriftliche Lesart, an 
der ersten Stelle em tov vnb ijpfyav, an der zweiten 
Im tov xar iviavrbv statt der vom Rec. vorgeschlagenen 
tm r^g seil. y^Gtwg tmv xa^naiv, in Schutz nimmt, weil 
der Anonymus, aus dessen summa Digestorum die frag
lichen Steilen in die Basiliken übergegangen sind, ge
schrieben habe, «r« tov sc. oioovq^ovxrov, so räumt 
Rec. zwar ein, dass Anonymus so geschrieben habe: 
er kann aber diesen in Not. 06, p. 98 und Not. 58, 
p. 99 für Beibehaltung der Lesart em tov im Basiliken
texte angeführten Grund nicht als richtig und kräftig an
erkennen, indem es doch ganz offenbar ein Verstoss 
gegen die Gesetze der Sprache sein würde, wenn die 
Basilikencompilatorcn, welche dem ovGOvqpovxTog des 
Anonymus überall xfrifag vaiv xu^nebv substituiren, nach
dem unmittelbar vorher letzterer Ausdruck gebraucht 
ist, inl tov sc. ovG0V(f.Qvxi;QV aus (]en) Anonymus bei- 
behalten hätten. Am auffallendsten ist dies an der zwei
ten Stelle: GM^tTtu /.toi ygfjaig tw xagmbv q&aya&fvg. xai 
em tov x«t tviavTov gqva rt rgii^ttv ubvi] r* TTQoyMQr^raGa 
(sc. tuv xaqnwv) q&elgeTai.

Die hauptsächlichste Abweichung dieser Ausgabe 
von der des unterzeichneten Rec. und ein Hrn. Z. aus
schliesslich zukommendes Verdienst ist die cigenthüm- 
liche Anordnung der Scholien. Fabrot hat dieselben hinter 
dem Texte jedes einzelnen Titels abdrucken lassen, 
und mit lateinischen der Übersetzung der Scholien vor
gesetzten Buchstaben auf diejenigen Worte der Über
setzung des Basilikentextes verwiesen, auf welche sich 
seiner Meinung nach die Scholien bezogen. Die grosse 
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Unbequemlichkeit des Gebrauchs, welche diese Anord
nung der Scholien mit sich führt, hat den Rec. veran
lasst, nach Ruhnken’s Vorgänge in seiner Ausgabe un
ter jeder einzelnen Stelle des Textes die seiner Meinung 
nach darauf bezüglichen Scholien zusammenzustellen, und 
ihnen die Worte des Textes, welche sie betreffen, mit 
gesperrter Schrift vorauzusetzen. Uber diese vom Rec. 
gewählte Stellung der Scholien spricht der Heraus
geber in der Recension über die beiden ersten Bände 
der Basilikenausgabc des Rec. (vgl. Kritische Jahrbb. 
für deutsche Rechtswissenschaft, Jahrg. VI, S. 496 ff.) 
sich fast noch mehr tadelnd aus, als über die Anord
nung der Scholien bei habrot. Rec. gibt der Wahrheit 
die Ehre, und erkennt des Herausgebers Ausstellungen 
als wohlbegründet an. Der Herausgeber hat einmal 
darin Recht, dass durch die Vorsetzung der Worte des 
Textes, auf welche sich die Scholien beziehen sollen, 
letztere den Charakter von Anmerkungen zu dem Ba
silikentexte erhalten, was sie in der Mehrzahl, soweit 
sie aus den Schriften der vor den Basiliken lebenden 
Juristen geschöpft sind, nicht sein können. Zweitens 
hat der Herausgeber mit, Grund gerügt, dass sich in 
den Basilikenscholien Summen und Bemerkungen aus 
den alten Bearbeitungen der Rechtsbücher Justinian’s 
zu Stellen finden, welche in den Basiliken weggelassen 
sind, welche Bemerkungen in der vom Rec. gewählten 
Stellung der Scholien als referens sine relato erschei
nen. Endlich ist die Bemerkung des Herausgebers ge
gründet , dass in des Rec. Ausgabe einer Stelle des 
Textes oft ein Scholium beigefügt ist, welches sich zu
gleich auf vorhergehende oder auch nachfolgende Stel
len bezieht. Rec. war auf den Gedanken, einen gros
sen Theil älterer Scholien, namentlich die des Anony
mus zu den Digesten, und des Thaleläus zum Codex, 
für Anmerkungen zu dem Basilikentexte selbst zu hal
ten , dadurch gekommen, dass die Bemerkungen des 
Anonymus sich sehr oft auf Worte seiner in die Basi
liken übergegangenen Digestenbearbcitung, und die des 
Thaleläus öfters auf Worte des in die Basilika über
gegangenen To oder seiner statt dessen in
dieselbe aufgenommenen beziehen, obwol es
dem Rec. wegen der so häufigen Citate aus den Dige
sten und dem Codex nicht entgehen konnte und nicht 
entgangen ist, dass Anonymus und Thaleläus nicht Com- 
mentatoren der Basiliken waren, sondern die Beifügung 
ihrer Bemerkungen zu den Basiliken auf Rechnung ei
ner spätem Zeit zu setzen ist. Eine weitere Ausstel
lung des Herausgebeis in seiner Recension betrifft die 
vom Rec. unterlassene irennung der Scholien ver
schiedener Verfasser, und die unterlassene Angabe der 
Quellen derjenigen Scholien, deren Urheber in den 
Handschriften nicht genannt ist. Rec. hielt es aber 
für eine seine Kräfte und Fähigkeiten übersteigende 
Aufgabe, so in den Geist und die Schreibart der ein
zelnen Scholiasten einzudringen, dass mit Sicherheit 

oder wenigstens mit Wahrscheinlichkeit die bei Fabrot 
ohne Absatz fortlaufenden Scholien in ihre ursprüng
lichen Bestandtheile zerlegt, was verschiedenen Ver
fassern angehört, geschieden , und der Urheber eines 
Scholiums, wo solcher nicht genannt ist, ermittelt wer
den könnte. Wenn er daher unterlassen hat, auf alle 
diese Punkte die Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu ver
wenden, welche Hr. Z. dafür mit Grund fordert, so 
mag er dafür in der Schwierigkeit, das wahrhaft uner
messliche Material, welches schon in der Fabrot’schen 
Ausgabe eine schwer zu bewältigende Masse bildet, 
und durch die reichhaltigen, dem Rec. durch Collation 
mehrer Handschriften gebotenen Hülfsmittel noch be
deutend vermehrt wurde, allseitig zu durchdringen und 
zu beherrschen, wol Entschuldigung finden. Auch 
würde Rec. gewiss schon in den ersten Bänden seiner 
Ausgabe eine andere Anordnung der Scholien gewählt 
haben, wenn ihm die Erinnerungen des Hrn. Z. so früh 
vorgelegen hätten, dass er schon im ersten Bande dar
auf hätte Rücksicht nehmen können. Da aber dessen 
Recension zu der Zeit erschien, als der Druck des 
dritten Bandes beinahe vollendet war, und das Manu- 
script zu vierten Bande bereits zum Druck vorbereitet 
war, so musste Rec., um nicht eine jahrelange Unter
brechung im Drucke eintreten zu lassen, und um nicht 
einen grossen Theil seiner bereits vollendeten Arbeit 
zu kassiren, seinen ursprünglichen Plan festhalten. Er 
ist aber entschlossen, den von Hrn. Z. gerügten Män
geln hinsichtlich der Behandlung der Scholien in dem 
nach dem Erscheinen einer neuen Ausgabe doch ein
mal nothwendigen neuen Manuale Basilicorum nach 
Möglichkeit abzuhelfen. Dass es da noch möglich sei, 
damit ist Hr. Z. selbst einverstanden. In diesem Ma
nuale sollen die ältern und neuern Scholien streng ge
schieden , die in der Ausgabe zusammengedruckten 
Scholien verschiedener Verfasser getrennt und in ihre 
ursprünglichen Bestandtheile zerlegt, die Namen der 
Verfasser der Scholien, wo solche nicht angegeben 
sind, aber sonst aus den Eigenthümlichkeiten der Schreib
art, der Citirweise u. s. w., ermittelt werden können, 
genannt werden. Auch soll bemerkt werden , was bei 
demselben Scholium älterer ursprünglicher Bestandtheil 
und was späterer Zusatz ist. Ein Manuale Basilicorum 
in dieser Ausdehnung ist allerdings eine Herkulesarbeit. 
Allein nachdem Hr. Z. so vortreffliche Vorarbeiten für 
das Manuale in Bezug auf die Scholien geliefert hat, 
unter welchen Rec. die Recension über Mortreuil, Hi- 
stoire du droit Byzanün (Kritische Jahrbücher für 
deutsche Rechtswissenschaft, Jahrg. VIII, S. 794— 828) 
für die wichtigste und ihn» erspriesslichste hält; nach
dem Rec. selbst die Basilikenscholien einer sorgfältigen 
Revision unterworfen, die Sprache und Eigenthümlich
keiten ihrer Verfasser genau studirt hat, und dadurch 
im Wesentlichen zn denselben Ergebnissen gekommen 
ist, wie der Herausgeber; so zweifelt er nicht, auch
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mit dieser Arbeit zu Stande zu kommen. Der Heraus
geber hat bei der von ihm gewählten Stellung der Scho
lien die Misstände, welche er in des Rec. Ausgabe 
gerügt hat, vermieden. In Hrn. Z.’s Ausgabe erschei
nen die ältern Scholien als das. was sie wirklich sind, 
als Anmerkungen zu den Rechtsbüchern Justinian’s: 
bei jedem Scholium ist der Verf., auch wo er in der 
Handschrift nicht genannt ist, angegeben, und die 
Stelle, worauf sich das Scholium bezieht.

Eine sehr dankenswerthe Zugabe zu den aus dem 
Codex S. Sepulcri herausgegebenen Büchern XV—XVIII 
der Basiliken mit Scholien ist die vom Herausgeber ver
suchte neue Restitution des XIX. Buchs. Es standen 
demselben dabei verschiedene Hiilfsmittel zu Gebote, 
welche Rec. bei der von ihm versuchten Restitution 
nicht hatte benutzen können, nämlich die netga und 
Epanagoge aucta, aus welcher gegen 120 bisher unbe
kannte Basilikenstellen des XIX. Buchs jetzt restituirt 
worden sind. Ob der Herausgeber, statt eine ganz 
neue Restitution zu versuchen, sich nicht darauf hätte 
beschränken können, die in der und Epanagoge 
aucta aufgefundenen neuen Basilikenstellen unter den 
passenden Rubriken mitzutheilen, will Rec. nicht wei
ter untersuchen. Rec. hat die Bemerkungen des Hrn. 
Z. über die von ihm versuchte Restitution der fehlen
den Stücke des XV11I. und des ganz fehlenden XIX. 
Buchs (vgl. Kritische Jahrbücher für deutsche Rechts
wissenschaft, Jahrg. VI, S. 501—508) wohl erwogen; 
er räumt ein, dass er bei der Restitution insofern zu 
viel gethan hat, als er griechische Übersetzungen der 
Stellen justinianischer Rechtsbücher auch aus solchen 
Quellen aufgenommen, welche erweislich echten Basi
likentext nicht enthalten, und zum Theil älter sind, als 
die Basiliken. Er glaubt indessen, jedem Misverständ- 
niss dadurch zur Genüge vorgebeugt zu haben, dass er 
die von ihm benutzten Quellen bei jeder aufgenomme
nen Stelle angegeben , und die aus der Synopsis und 
andern unzweifelhaft echten Basilikentext enthaltenden 
Quellen entlehnten Stellen mit einen) Sternchen bezeich
net hat, wie von ihm not. b und a, S. 235 u. 257, T. II 
der Basilikenausgabe bemerkt worden ist. Als Muster 
schwebte dem Rec. die von Reiz in dessen Ausgabe 
des Theophilus unternommene Restitution, der Basili- 
kentitel ntQt ^ryiuTüiv aypaalaq und nigl öiayöywv xavo- 
vav Sixulov ug^alov vor. In Bezug auf einzelne Quel
len der Restitution bemerkt Rec. folgendes: 1) Bei den 
Basilikenscholien sollen nach Hrn. Z.’s Ausstellung Fa- 
brot und Rec. den Unterschied der ältern und neuern 
Scholien nicht beachtet haben. Rec. gibt zu, dass die 
ältern Scholien in der Regel nicht zur Restitution des

echten Basilikentextes gebraucht werden können, be
hauptet aber hinsichtlich der in den Scholien des 
Anonymus und Enantiophanes citirten Digestenstellen 
eine Ausnahme machen zu müssen, da die Digesten
bearbeitung des Anonymus regelmässig, wenn auch mit 
Interpolationen, in den Basilikentext übergegangen ist. 
2) Den sogenannten Tipucitus hat Rec. vielfach bei 
der Restitution benutzt. Hr. Z. will für die Restitution 
des Basilikentextes nur selten davon Gebrauch gemacht 
wissen, weil Tipucitus bald längere, bald kürzere In
haltsanzeigen der einzelnen Stellen jedes Titels, und 
nur ausnahmsweise die Worte des Textes enthalte. Er 
betrachtet ihn regelmässig blos als Hülfsmittel zur 
Nachweisung des Inhaltes verlorener Stellen, nicht als 
Hülfsmittel zur eigentlichen Restitution, und behauptet, 
in den Prolegomenen zum Suppleinentum, p. VII, Rec. 
würde besser gethan haben, den Tipucitus besonders 
herauszugeben oder unter dem Basilikentexte abdrucken 
zu lassen. Es kann aber bei der Vergleichung des 
Tipucitus mit der Synopsis nicht entgehen, dass erste
rer mit letzterer oft ganz gleichlautend ist und daher 
wol als Hülfsmittel der eigentlichen Restitution mit be
nutzt werden kann, namentlich wenn die einzelnen 
Stellen mit den Worten xmI oti anfangen, welchenfalls 
in der Regel Worte der Basiliken selbst angeführt wer
den. Hr. Z. ist sich auch nicht consequent geblieben. 
Denn er hat in diesem svpplementum mehre in dem 
Codex S. Sepulcri fehlende Stellen, wie c. 12—16, tit. 4 
lib. XVIII. Basil. (L. 12—16, D. XIV. 6) nach des Rec. 
Vorgänge lediglich aus Tipucitus ergänzt, und mitten 
in den Text gesetzt, auch sonst diese Quelle zur Er
gänzung einzelner im Basilikentext dieser Handschrift 
fehlender Worte vielfach benutzt. 3) Dass der Com- 
mentar des Balsamo zu des Photius Nomocanon Quelle 
der Restitution des Basilikentextes sei, erkennt Hr Z 
in der öfters erwähnten Recension (vgl. Kritische Jahrbb. 
Jahrg. VI, S. 506) selbst an. Er tadelt aber den Rec. 
darin, dass dieser auch den Nomocanon des Photius 
selbst zur Restitution gebraucht habe. Rec. glaubt 
aber, dies mit Recht dann gethan zu haben, wenn Bal
samo im Commentar, wie sehr oft der Fall ist, sagt, 
dass die der im■ Nomocanon angeführten Stelle ent
sprechende Basilikenstelle ebenso laute, wie die im 
Text des Nomocanon angeführte. Er pflegt dies, wenn 
er das entsprechende Basilikencapilel cilirt, mit den 
Worten zu thun: ovvcog tyov, wq yfyQaniai (tuq lyQuqy, 
(nq fr Tfä y.uptv(y ytyganTai') d>q dq ro xdpwov (wvwipio&r^ 
oder tu avia

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocWiatis in Ijeipzig.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEHEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Jurisprudenz,
Supplementum edilionis Basilicoriim lleimbachianae. Edi- 

dit CarolusEduardusZachariae a Lingethai.
(Schluss aus Nr. 229.)

FLec. hat bei der Restitution der übrigen verloren
gegangenen Bücher der Basiliken, zuletzt des XLIV. 
Buchs, dieselben Grundsätze befolgt, nach welchen er 
gleich anfangs im XVIII. und XIX. Buche verfahren 
ist. Er konnte deshalb nicht anders, weil zu der Zeit, 
wo Hrn. Z. s Recension erschien , der Druck des drit
ten Bandes, in welchem die Restitution des XXX— 
XXXVII Buchs vom Rec. versucht worden ist, beinahe 
vollendet war, und wenn den Wünschen des Hrn. Z. 
hätte entsprochen werden sollen, eine nicht unbedeu
tende Zahl Druckbogen hätte kassirt werden müssen. 
Rec. hielt aber auch für zweckmässig, den eingeschla
genen Weg beizubehalten, weil er dafür, dass der echte 
Basilikentext von andern griechischen Übersetzungen 
der Stellen justinianischer Rechtsbücher unterschieden 
werde, durch die dein erstem vorgesetzten Sternchen 
zur Genüge gesorgt hat. Hat Rec. durch seine Arbeit 
auch nur nebenbei einen Beitrag dazu geliefert, nach
zuweisen, wie der Basilikentext in den spätem Erzeug
nissen der byzantinischen Jurisprudenz verarbeitet und 
benutzt worden ist, so wird dies schon als Material 
für spätere Forschungen nicht ohne Bedeutung sein. 
Übrigens kann Rec. nicht umhin, Hrn. Z.’s Güte, mit 
welcher ihn dieser bei der Restitution mit ihm bisher 
unzugänglichen Hülfsmitteln, z. B. mit der und 
andern in den Noten vom Rec. gewissenhaft angegebe
nen Quellen, unterstützt hat, mit gebührendem Danke 
anzuerkennen. Ree. wird bei der Restitution der Bü
cher LIII-^üIX auch auf jirn Bemerkungen die 
geeignete Rucksicit nehmen, aus dem Grunde, weil 
Tipucitus hier, mit Ausnahme des LVIII. Buchs, in der 
Regel nur die Rubriken der Basilikentitel, aber keine 
Inhaltsanzeigen der Basihkenstellen liefert, also füglich 
in die Noten verwiesen werden kann.

Rec. schliesst diese Anzeige mit dem Wunsche, 
dass der Herausgeber uns noch oft mit so verdienst
lichen Leistungen auf dem Gebietedes byzantinischen 
Rechts erfreuen möge. Er lugt die Versicherung hinzu, 
dass ihm Hrn. Z.’s Ausstellungen gegen die Basiliken
ausgabe , da deren Berücksichtigung nur dazu dienen 
kann, der Ausgabe einen höhern Werth zu verleihen, 
lieber gewesen sind, als die ausführlichste Lobpreisung.

Jena. Karl Wilhelm Ernst Heimbach.

Theologie.
Die deutsche Reformation der Kirche, nach ihrem We

sen und Werthe historisch dargestellt, von Dr. Karl 
Gottlieb Bretschneidei', Ober-Consistorialdirector und 
Generalsuperintendenten in Gotha. Leipzig, Reclam 
jun. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

2. Geschichte des evangelischen Protestantismus in 
Deutschland für tlenkende und prüfende Christen, 
von Dr. Chr. Gotthold Neudecker. Erster und zweiter 
Band. Leipzig, Köhler. 1844 — 45. Gr. 8. 2 Thlr. 
25 Ngr.

Seltsamerweise ist mir der Auftrag geworden, unmit
telbar nach einander Producte sehr verschiedenen Gei
stes in diesen Blättern zu besprechen , de la Gournerie’s 
christliches Rom aus der münchen-lacordairschen Schule 
und die Schriften zweier sächsischer Rationalisten über 
Reformationsgeschichte. Es ist nun ganz in der Ordnung, 
dass dasselbe Organ wissenschaftlicher Kritik mit 
so heterogenen Producten sich befasse, damit es nicht 
werde, wie Menzel sagt, damit nicht in der einen Hälfte 
Deutschlands Schriften erscheinen, ohne dass die an
dere davon Notiz nähme und wieder umgekehrt. Et
was frappant wollte mir der Wechsel dieser Objecte 
doch dünken; es war, als wenn wir soeben ein Ge
mälde betrachtet hätten, welchem eine gewisse Begei
sterung nicht fehlte, welches durch Farbenpracht lockte, 
das aber zu grelle Lichter und zu schwarze Schatten 
neben einander stellte, auch in der Correctheit der 
Zeichnung Vieles zu wünschen übrig liesse, und als ob 
wir uns nun zu einigen Zeichnungen wendeten, welche 
ungleich correcter, klarer, aber auch kälter wären, und 
deren eine in Manchem etwas steif uns entgegenträte. 
Namentlich sind es die Personen, welche uns in dem 
Gemälde ansprechen, während in den Zeichnungen der 
Mensch Nebenfigur ist, die Gegenstände, die Verhält
nisse sich in ihnen mehr hervorgearbeitet zeigen.

Dieses Zurückgedrängtsein des Menschen, der 
Persönlichkeit hinter die Thatsache fällt uns bei un
serm Vergleiche besonders auf, und macht diese pro
testantischen Schriften etwas weniger ansprechend; es 
ist nicht blos der italienische Himmel, was de la Gour- 
nerie voraus hat. Die Schuld liegt aber glücklichen* 
weise nicht am Protestantismus, auch er hat seine He
roen gehabt, deren Namen sogar wir zum Theil um
sonst hier suchen würden, während de la Gournerie
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es sich recht angelegen sein lässt, seine Wolke von 
Heiligen zu porträtiren , ohne das beliebte Rosenroth 
und Gold zu den Heiligenscheinen irgend zu sparen. 
Schriften , wie Ranke’s Deutschland im Zeitalter der 
Reformation, wie Merle’s Reformationsgeschichte, tra
gen das Gepräge lebendiger Charakteristik, ohne darum 
die Gründlichkeit zum Opfer zu bringen.

Unsere beiden protestantischen Historiker schrei
ben für das gebildete Publicum im weitern Sinne, un
ter welchem katholische Schriftsteller ungünstige, aller
dings meist falsche Ansichten und Nachrichten über 
die Reformation zu verbreiten suchen.

Hr. Bretschneider erklärt, nicht blos ein Aggregat, 
sondern die Grundsätze, den Charakter des Objects 
geben zu wollen; dazu rechnet er die Dogmen nicht. 
Ob sich dieses damit rechtfertigen lässt, dass Luther 
im Anfänge nur Misbräuche abstellen wollte, keine fer
tige antikatholische Dogmatik hatte, müssen wir sehr 
bezweifeln. Die Dogmen müssen ebenso gut, wie die 
Thatsachen zu Rathe gezogen werden , um den Cha
rakter einer Kirche zu fassen. Auch was „Christus 
und sein Werk“ sei, ist keine so abgemachte, aner
kannte Sache.

Das Werk Hrn. B.’s zerfällt in vier Theile, wovon 
drei historisch gehalten sind: 1) der Zustand der christ
lichen Kirche des Abendlandes unter den Päpsten vor 
der Reformation; 2) die Reformation; 3) die Unver
besserlichkeit des Papstthums und dessen fortgehender 
Kampf gegen die Reformation, während der vierte eine 
besondere Apologie der Reformation gibt, allerdings 
wieder vorherrschend mit historischen Mitteln. Da 
nun dem Apologetischen ein besonderer Theil ange
wiesen ist, sollten die drei ersten um so reiner histo
risch gehalten sein. Wir lassen uns nur ungern auf 
diese formelle Frage ein; denn wie Jeder sich berufen 
glaubt, das Werk eines Architekten zu kritisiren, oft 
ohne seine Motive zu verstehen, so ist es auch eine 
wohlfeile Sache um die meisten Gutachten über die 
Ökonomie, über Anordnung einer Schrift. Allein es 
handelt sich nun einmal darum, die Reformationsge
schichte für ein Publicum zu bearbeiten, welches nicht 
minder auf die Form, als auf den Stoff sieht; und wofei- 
gendich nur bekannte Thatsachen gegeben werden kön
nen , ist die Form um so wichtiger. Die Behandlung 
des Stoffes nach Perioden kommt auch dem damit noch 
weniger Vertrauten zu Gute: bei derselben wären’ wol 
Namen, wie der eines Leo M. und Gregor M. nicht 
ganz übergangen worden. Es drängt sich auch hier 
die Frage besonders hervor: für welche Klasse von 
Lesern ist das Buch geschrieben? Es mag wol sein, 
dass es in Norddeutschland eine entsprechende gibt, 
bei uns, im südlichen, ist diese Mittelklasse klein, die 
Gebildeten verlangen etwas Gediegenes, die geringen 
Leute verstehen solche rubricirte Geschichte nicht. In
dessen scheinen uns die Stoffe nicht einmal immer in 

das rechte Fach geschoben , z. B. sollte das Interdict 
neben Bann und Inquisition behandelt werden. Gehö
ren die Verbote der Naturforscher-Versammlungen im 
Kirchenstaate, die neuern Aufstände im Bolognesischen, 
Galiläi’s Widerruf (NB. der dadurch doch wol nicht sein 
Leben rettete) unter §. 26: „Gewalttätigkeiten gegen 
die Reformation in Italien“ u. s. w.? Lobenswerth 
sind die eingeflochtenen Erklärungen von allgemein re- 
cipirten Wörtern, z. B. Laie, Klerus; nur dürfte das 
griechische Stammwort wol auch mit andern, als grie
chischen Lettern beigefügt werden, da das gebildete 
Publicum meist nicht Griechisch versteht. Die Zer
reissung zusammengesetzter Zeitwörter, sodass die eine 
Hälfte an den Anfang, die andere an das Ende eines 
langen Satzes geworfen wird, ist leider eine sehr herr
schende Untugend; allein wer für das grössere Publi
cum schreibt, sollte sie zu vermeiden suchen.

Wenden wir uns nunmehr zur Hauptsache, zur 
Geschichtsauffassung, so ist besonders zu loben die 
Darstellung des Einflusses des römisch - griechischen 
Staatswesens auf das zur Staatskirche erhobene (oder 
degradirte ?) Ch-ristenthum. Hier schon wäre der Ort 
gewesen, zu zeigen, wie die Reformation zwar bald 
auch in eine ähnliche Grube fallen musste. wie aber 
der Geist des Protestantismus sich selbst aus diesem 
Kanzleidienst herausarbeiten musste. In der Apologie 
der Reformation wird zwar auf diesen Einwurf einige 
wenige Rücksicht genommen, jedoch ohne in diesem 
Stücke auf die Fortbildung der Reformation ebenso zu 
dringen, wie dies in Sachen des Dogmas geschieht. Es 
wird auch im Mittelalter hauptsächlich der Kampf des 
Staats gegen die Kirche als Vorläufer der Reformation 
rühmend hervorgehoben; auch die Reformationsversuche 
desEpiscopats werden erzählt, und der hochwürdige Verf. 
zeigt sich eher als Freund desselben, denn als Freund der 
Waldenser, Hussiten, welche in tiefem Schweigen be
graben bleiben. Ganz anders bewiesen die Kirchen
historiker zur Zeit der Reformation und die bessern 
Pietisten das mächtig gefühlte Bedürfniss einer Reforma
tion vor deren Ausführung durch Luther. Allerdings 
war von dem Verf. nicht zu verlangen, dass er sich 
solcher Mystiker annähme, und es ist hierin wenig
stens seine Consequenz und Ehrlichkeit zu rühmen. 
Dahin gehört auch, dass er die Bedeutung der mittel
alterlichen Mystik gegenüber der Scholastik verkennt. 
St. Iranz und Dominicus werden ohnedies nur kurz 
als „zwei Schwärmer“ abgefertigt. Gregor VII. wird 
in der bekannten Weise der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhundert? behandelt. Überhaupt finden wir selten 
Spuren davon, dass der Verf. Zeitgenosse Ranke’s und 
einiger Kirchenhistoriker ist, welche von einem Stand
punkte offenbar höherer Bildung und Objectivität aus 
auch den Heroen der nach Weltherrschaft strebenden 
Kirche ihre Stelle anzuweisen wissen. Gregor VII. ins
besondere ist nicht blos das Widerspiel, das andere 
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Extrem der Reformatoren, er bietet auch eine Seite 
dar, von welcher er als Vorläufer von Huss und Lu
ther erscheint. War er doch auch ein Reformator, ein 
Reformator des Papstthums, wie Luther es ja anfangs 
auch, nur von seinem deutschen Standpunkte aus, wer
den wollte. Er kämpfte für die Freiheit der Geistlichen 
vom Materiellen, für die Herrschaft jenes über dieses. 
Aber der Mönch verwechselte geistig und geistlich, wie 
es noch Manchen geht. Gregor hatte allerdings auch 
ein entartetes, entwürdigtes Papstthum gesehen, aber 
entwürdigt besonders durch seine Unterjochung unter 
die Gewalt römischer und anderer Grossen. Dass 
Hr. B. uns die Abscheulichkeiten einer Marozia vor- 
cnthält, hat sein Lobenswerthes; er geht nicht dar
auf aus, allen Modergeruch des Papstthurns aufzu
decken. Aber die Auffassung, die Würdigung Gregor’s 
leidet darunter. Auch verliert er damit eine lehrreiche 
Parallele mit unserer Zeit; dem Papstthum war die 
Hand zur M iedererhebung geboten worden durch die 
weltliche, die kaiserliche Macht selbst (welche aller
dings Gregorn , zumal in der Person des liederlichen 
Heinrich IV., nicht die gehörigen Garantien für die 
Zukunft zu bieten schien); es fühlte sich aber nicht 
sobald wieder auf den Beinen, als es schon der welt
lichen Gewalt den Fuss auf den Nacken setzte.

Der Verf. sieht die Reformation einerseits als eine 
Wohlthat für die Menschheit, andererseits als durch
aus nicht inangellos an, noch für eine Form, welche 
ewigen Bestand anzusprechen habe. Hätte er nicht 
auf ähnliche Weise von der katholischen Kirche urthei- 
len sollen und können? Das Papstthum sogar ist wol 
auch ein irdisches, mitunter sehr irdisches, Gefäss ge
wesen für himmlische Kräfte; die Reformation war 
ein weniger starkes, aber reineres Gefäss. Die 
stärksten Verfechter des Papstthums, ein Hurter und 
Ähnliche, haben, allerdings sehr wider Willen, zur 
Durchführung dieser Behauptung den Stoff herbeige- 
schaftt. Denn was St. Paulus von dem Gesetz sagt, 
das gilt von jedem Vormünder höherer Sendung, er 
gräbt, wie jenei' Einsiedler in der Wüste, sein eigen 
Grab, sein grösster Nutzen ist, dass er sich unnütz, 
überflüssig macht. Der Bürgerstand, sein Geist und 
seine Kraft, oft geschützt durch den Krummstab, fühlte 
zuerst, dass ei dessen nicht mehr bedurfle. „Wir sind 
durch das Gesetz dem Gesetz gestorben,“ das ist sein 
Ruhm und sein Unteigang. Wer. wie unser Verf, ei
nen so grossen Glauben an die unwiderstehliche Macht 
der Wahrheit hat, sollte sich wohl besinnen, ob das 
Fortbestehen des Papstthums durch Jahrhunderte bei 
so vielen offenbaren Sünden und Misbräuchen, die sich 
ihm anhängten, nur weltlicher Macht und List zuzu
schreiben sei, ob nicht ein guter Kern darin das er
haltende Princip war und ist? Je weiter wir aber in 
unserm Buche vorschreiten, desto mehr ist das Papst
thum nur schwarz und dunkelgrau gemalt. Dass muss 

in Jedem, der auch nur ein wenig skeptischen Sinn 
hat, die entgegengesetzte Wirkung, Mistrauen in eine 
solche Schilderung hervorrufen.

Es ist nicht möglich, hier auf alles Einzelne ein- 
zugehen; z. B. die Bischöfe der grössern Städte des 
römischen Reichs, namentlich Roms, wurden nicht al
lein durch den Glanz ihrer Residenz so bald über die 
andern erhoben, sondern weil sie oft den ersten und 
stärksten Anlauf der Verfolgung auszuhalten hatten 
und mit wenigen Ausnahmen als Helden bestanden. 
Alexander VI. war allerdings kein grosser Heiliger, 
Audin wird ihn ebensowenig rein waschen können, als 
seine Übertreibungen und Lügen Luthern in den Augen 
des besonnenen Lesers heruntersetzen können, aber 
das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass von ihm selbst 
credenztes Gift Alexandern tödtete. Es ist eben auch 
keine Heiligsprechung, wenn wir sagen, dass das Gift 
wol von des Papstes Sohne einem Tischgenossen zu
gedacht war.

Es könnte unpassend scheinen, dass wir uns bei 
einer Darstellung der deutschen Reformation so lange 
beschäftigen mit dem Mittelalter. Allein namentlich für 
die erste Hälfte desselben ist von dem Geschichtschrei
ber, zumal dem protestantischen, am ehesten ganz par
teilose Gerechtigkeit zu erwarten. Für die Zeiten des 
Kampfes von der Reformation ab ist sie schwieri
ger. Auch die gemeinsten Verleumdungen der Refor
mation dürfen uns nicht ungerecht gegen das Papst
thum machen. — Indem wir nun zum zweiten Buche 
von Hrn. B.’s Werk kommen , welches von der Refor
mation selbst handelt, tritt uns schon viel Mehres ent
gegen, was mit vollem Lobe zu nennen ist , z. B. das 
allmälige Werden der Reformation in Luther’s Seele, 
die weitläufige Darstellung der Augsburger Confession. 
Denn nicht nur die Katholiken, welche jedoch die Le
ser des Buchs nicht sehr vermehren werden, sondern 
ein grosser Theil seiner protestantischen Leser möchte 
mit dem Inhalt derselben ziemlich unbekannt sein. 
Wenn es aber von den Katechismen Luther’s heisst: 
„sie enthielten manches Falsche“ (S. 127), so können 
wir das in Beziehung auf manche Citate und Beweis
führungen unbedingt zugestehen, können uns aber ei
nes leichten Lächelns nicht enthalten bei dem Gedan
ken, dass doch wol noch etwas Anderes damit gemeint 
sein möchte, ein Lächeln selbst über diese zuversicht
liche Sprache, über den rationalistischen Dogmatismus* 
welcher an Luther’s Glauben nur so „manches Falsche“ 
wegschneidet, um ihn nach solcher Censur zu Geltung 
anzunehmen. Wenn wir uns nicht täuschen, regt sich 
in unsern Tagen in der Tiefe ein Geist, der nicht be
schneiden , sondern aus den Fugen heben und doch 
sich als geistesverwandt mit dem Glaubenskern der 
Reformation ausweisen wird. Wenn es S. 122 heisst, 
die unmittelbar nach der Reformation ausgebrochenen 
Streitfragen haben nur noch ein historisches Interesse,
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denn sie seien von der theologischen Wissenschaft 
längst überwunden , so wird damit die Geschichte zu 
einem Mumiencabinet, die Wissenschaft zur Leichen
beschauerin gemacht. — Allerdings meist unter andern 
Formen, bewegen doch dieselben Fragen auch unsere 
Zeit, ja ich möchte sagen, einen Jeden unter uns. — 
Wiederholt wird gesagt, Eck und die Ablassprediger 
haben von Anfang an unnöthigerweise den Streit auf 
das Gebiet und die Frage von der päpstlichen Macht
vollkommenheit hinübergespielt. Uns däuchte, sie ha
ben diese sehr nöthig gehabt zu Begründung ihrer An
massungen in Ermangelung besserer Gründe! Der 
Bauernkrieg wird gar nicht in dieser Geschichte er
wähnt, während er doch auf Luther’s Gesinnnung sehr 
wesentlichen Einfluss übte und hauptsächlich bewirkte, 
dass er die Durchführung der Reformation grossentheils 
den Händen der Fürsten anvertraute. — Die Überein
einstimmung der meisten bedeutendem reformirenden 
Männer in den Hauptlehren bei grosser sonstiger äus
serer und innerer Unabhängigkeit von einander ist ein 
Punkt, welchen eine Apologie der Reformation nicht 
vergessen sollte. Dies zeigt die positive Bibeltreue der 
Reformation und dass die Gewissen allenthalben den
selben Ankergrund suchten und in der Reformation 
fanden.

Eine merkwürdige Parallele hätte sich von selbst 
angeboten. Wie es sich in der ersten christlichen Ge
meinde nicht verleugnete, dass viele ihrer einflussreich
sten Mitglieder geborene Juden, im Judenthum heran
gewachsen waren, ebensowenig verleugneten die Theo
logen, welche Gevatterstelle an der Reformation ver
traten und ihr noch etwas mehr, als den Namen gaben, 
dass sie im Katholicismus, im Scholasticismus aufge
wachsen waren. In der protestantischen Kirche, wie 
in der ersten christlichen, riss menschliche Autorität 
ein durch das Märtyrerthum (die alte sächsische Kur
familie) , durch Vergötterung grosser Kirchenlehrer, 
durch immer nähere, engere steinere Bestimmung des 
Glaubens um Frieden zu stiften, durch Einmischung 
der weltlichen Gewalt. Selbst die Brandmarkung der 
Heterodoxie mit alten Ketzernamen gewinnt durch diese 
Parallele eine höhere Bedeutung.

In diesem Buche hätten wir dem Verf. Eins gar 
gern geschenkt, dass er nämlich so ganz einseitig seine 
Stimme zur Verdammung der irischen Katholiken ab
gibt. Wir nehmen es ihm nicht übel, dass er manche 
blosse Zeitungsnachricht in sein Werk aufnimmt, aber 
er hätte doch auch aus den Zeitungen lernen sollen, 
wie viel Schuld die englische Aristokratie an dem trau
rigen sittlichen Zustand Irlands trägt. Gottlob ist die 
Sache der deutschen Reformation nicht Eins mit der 
^er englischen Aristokratie; die Sünden der allein hei
ligen Hochkirche wollen wir guten Deutschen nicht 
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auch noch auf unsern breiten Rücken nehmen. Über
haupt hat unser Verf. eine gar zu schlechte Meinung 
von dem sittlichen Zustande der katholischen, der ro
manischen Länder. Allerdings sind oder waren manche 
Sünden, welche wir besonders hart verdammen, bei 
ihnen verbreiteter; dagegen finden sich wieder andere 
Sünden bei uns häufiger, von welchen jene streng, wir 
aber nachsichtig urtheilen. Man sollte doch so billig 
sein, unsern sittlichen Maasstab nicht zu dem katholi
schen, zum allein richtigen zu machen. Und trägt 
denn der Katholicismus allein die Schuld der Fehler, 
welche die romanischen und zum Theil die slawischen 
Völker auszeichnen? Wir wiederholen es, selbst die 
gemeinsten Verleumdungen, welche von Fanatikern des 
Ultramontanismus auf die Vergangenheit und Gegen
wart, ja auf die Zukunft der protestantischen Kirche 
gewälzt werden, dürfen uns nicht zu Unwahrheiten 
und Ungerechtigkeiten hinreissen. So werden wir im
mer mehr die Vernünftigen , die Christlichen auf unsere 
Seite bringen, jene vielleicht den Pöbel. Rom mag 
allerdings von seiner Politik immer viel gehofft haben; 
aber dürfen wir es anklagen (wie S. 137 und 138 ge
schieh, als hätte es nur im Glauben an die Unfehlbar
keit der Machiavellistischen Politik gehofft, sich gegen 
die Macht der bessern Erkenntniss zu behaupten ? 
„Denn das, was man (die Anhänger dieser Politik in 
Rom) am wenigsten fürchtete, war die Macht der Wahr
heit, die Kraft eines göttlichen Waltens in den Ange
legenheiten der Menschen,“ sagt unser Autor.

Wir haben schon im Bisherigen Verschiedenes aus 
dem dritten Theile ausgehoben, welcher die Überschrift 
führt: die Unverbesserlichkeic des Papstthums und des
sen fortgehender Kampf gegen die Reformation. — Als 
Hauptmangel rügen wir das völlige Ignoriren der merk
würdigen Krise der katholischen Kirche in der Mitte des 
16. Jahrh., zumal in Italien, wo so viele evangelische 
Elemente dem Papstthum so nahe standen?, deren Un
terdrückung durch die „Reaction“ Ranke vortrefflich 
charakterisirt.

Der vierte Theil unserer Schrift enthält nun ei
gentlich die Apologie der deutschen Reformation, auf 
Protestanten berechnet, welche etwa durch die histo
risch-politischen Blätter möchten irre gemacht worden 
sein, oder auf Katholiken, wenn je einige sich 
durch die drei ersten Bücher durchlesen sollten. In 
diesem Theile sind viele treffende Urtheile, aber auch 
nicht wenige Phrasen. Der Verf. ist nicht gemeint, 
Alles an der Reformation und der aus ihr entsprunge
nen Kirche gut zu heissen (sogleich der zweite Para
graph der Apologie schildert die Kämpfe der Refor
mation); manches seiner Worte trifft mit denen der 
Ultramontanen zusammen.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Theologie.
Schriften von Bretschneider und Neudecker.

(Schluss aus Nr. 230 )
Der §. 31 handelt von der Anklage der Reformation, 
dass sie ein Aufruhr gegen die legitime Gewalt gewesen 
sei, und den Geist des Aufruhrs geweckt habe. Das 
gemahnte uns eines alten Spottgedichts in der Vaticana, 
worin die Protestanten deshalb mit den Türken und ih
ren unaufhörlichen Serailrevolutionen verglichen werden. 
§. 32 behandelt den Vorwurf, dass Luther eine schon 
im Gange gewesene friedliche Reformation der abend
ländischen Kirche gestört habe. Darauf zu antworten 
wäre dem Verf. wol auch dann nicht schwer geworden, 
wenn er auf oben genannten Abschnitt in Ranke die 
gehörige Rücksicht genommen hätte. §. 33 behandelt das 
Verdienst der Reformation um die Monarchie. Ob nun 
gleich hach unserer Überzeugung die Monarchie eine 
Garantie für die Wohlfahrt der europäischen Völker ist. 
so wäre doch das Erlöschen so mancher Winkeldynastie, 
welchem nach unserm Autor nur durch die Reformation 
d. h. Secularisation vorgebeugt wurde, eben kein so 
grosses Unglück für die Menschheit gewesen. Der 
Eifer für jene Dynastenhäuser und für Klosterseculari- 
sation hat unsern Autor etwas zu weit geführt. Und 
soll das im Ernste ein Lob der Reformation sein, wenn es 
S. 201 heisst: ..Nun konnte der verheirathete Geistliche 
sein Gut und Einkommen, dessen er zu Erhaltung der 
Familie bedurfte, nicht entbehren und musste dessen 
Vermehrung vom Landesherrn erwarten.“ Auch daran 
ist allerdings etwas Gutes, aber man sollte doch der 
nach Brod gehenden , manchmal ihrer Würde verges
senden Couragelosigkeit ebensowenig ein Monument 
setzen, als einet wühlerischen Hierarchie. Die Gering
schätzung unserer Kirche hat bei Vielen ihren Grund 
hierin.

Der 34 handelt von den Verdiensten derRefor- 
mation um deutsche Rationalität und Unabhängigkeit. 
Dieser Punkt düifte immet wichtiger werden und so 
absurd und bornirt manche Angriffe von dieser Seite 
Sein mögen, so wird doch namhaften Männern gegen
über Manches noch mehr ans Licht gehoben, Anderes 
ehrlich zugegeben werden müssen. Die Hauptschuld 
fällt auch hier nicht auf das Zeitalter der Reformation 
(man denke nur an die darauf unmittelbar sich bezie
hende Abneigung Luther’s gegen Krieg), sondern auf 
üie spätem sich absperrenden Geschlechter, welche 

dazu halfen, mitten durch Deutschland eine chinesische 
Mauer im seltsamsten Zickzack zu ziehen. Etwas selt
sam lautet §. 36: Verdienst der Reformation um die 
christliche Kirche und Religion. So gut verschiedene 
Schmarotzerpflanzen des Katholicismus gerügt wurden, 
hätte hier einerseits die todte Glaubensgerechtigkeit, 
andererseits die kahle Denkgläubigkeit und der starre 
Dogmatismus beider gerügt werden mögen. Es sind 
Verschränkungen des in der Reformation sich gestal
tenden Princips, aber seine Verschränkungen. Ebenso- 
wenig sind einige andere Mängel, welche in den guten 
Eigenschaften des Protestantismus selbst wurzeln, ein
gestanden worden; z. B. hat er die Bedeutung des Fa
milienlebens gehoben, aber übel ist es, wenn auch pro
testantische Kirchen fürsten die besten Speckseiten ihrer 
Kirchen ihren Familien zuschieben, während Gregor VII. 
ergrimmte über den Versuch, reiche Pfründen zu erb
lichen Lehen der geistlichen oder weltlichen Familien 
zu machen. Das hat auch Bunsen in seiner Kirche 
der Zukunft gar zu sehr übersehen.

Die grosse Bedeutung des Protestantismus in der 
hohem Literatur ist hervorgehoben, und es hätte noch 
mehr geschehen mögen, wobei auch das Hintennach- 
Hinken und Nachäffen des deutschen Ultramontanismus 
hinter der deutsch-protestantischen Wissenschaft hätte 
können charakterisirt werden. Sowol die ehrlichen Rü
gen , als die Ehrenrettung des Protestantismus in dem 
§. 37 sind zu loben; er handelt von den Verdiensten 
der Reformation um das Fortschreiten der Wissenschaf
ten. — Ein blosses Versehen ist es, aber zugleich et
was komisch und rühmlich an einem Ober-Consistorial- 
rath, wenn es S. 216 heisst: „Nicht die Priester sind 
die Kirche (ob sie dieses gleich immer sein wollen), 
sondern die Laien sind es, und sie lassen sich jetzt von 
der Priesterschaft nicht mehr gleich einer w illenlose Heerde 
nach Belieben gängeln!“ Nun wir bitten doch die 
Priester, die Geistlichen nicht gerade hinauszuwerfen, 
sie möchten sonst durch eine Hinterthüre wieder her
einkommen, sondern das allgemeine Priesterthum und 
die allgemeine Mündigkeit, oder doch die Berechtigung 
dazu anzuerkennen.

Es ist um eine Apologie eine misliche Sache, man 
thut des Guten leicht zu viel, man steht zum voraus im 
Verdacht der Parteilichkeit und fühlt es; man kommt 
daher in Versuchung, sich seines guten Rechts zu be
geben oder doch seine eigenen Blössen aufzudecken, 
nur um sich von j’enem Verdacht zu reinigen. Wahrer
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Humor, Witz im höhern Chor scheinen uns sehr heil
same Ingredienzen einer ansprechenden Apologie. Aus 
ihnen mag gewaltig der tiefste Ernst herausschauen. 
Daher müssen wir auch gestehen, dass wir an dieser 
in vielen Stücken lobenswerthen Apologie sowol den 
humoristischen Ton vermissen, als das tiefe Bewusst
sein von dem göttlichen Lebenskern in der Reforma
tion, welcher sich wol noch unter ganz andern Hüllen 
entfalten wird; denn vielleicht stehen wir noch im er
sten oder im Anbruch des zweiten Stadiums der Re
formation.

Wenden wir uns nun zum zweiten ungleich um
fangreicheren Werke, zu Neudecker's Geschichte des 
evangelischen Protestantismus in Deutschland für den
kende und prüfende Christen. Es ist allerdings ungleich 
mehr in der Form der Geschichte gegeben und das 
rein Historische daran sein Haupt-Verdienst. In dem 
eigentlich Apologetischen scheint uns Bretschneider ihm 
entschieden überlegen zu sein.

Der Gedanke die Geschichte des evangelischen 
Protestantismus, von den Zeiten der Apostel beginnend, 
durch die Krisis der Reformation hindurch bis auf un
sere Zeiten hindurchzuführen, ist sehr lobenswerth und 
es ist zu verwundern, dass Hr. N. eigentlich nur we
nige Vorläufer hatte. Manche protestantische Kirchen- 
Geschichte hat allerdings, nur unter anderem Titel, 
Ähnliches geboten, z. B. obiges Buch.

Den Zweck seines Werks entwickelt der Verfasser 
in der Vorrede, welche der vierten Lieferung des er
sten Bandes vorgedruckt ist. Seite IV und V heisst 
es: „Eine ernste Pflicht scheint es für unsere Zeit zu 
sein, auch dem nicht eigentlich gelehrten, dem gebil
deten, dem denkenden und prüfenden Theile unseres 
Volks, in religiös-kirchlicher Beziehung, die Resultate 
der Wissenschaft in klarer Darstellung treu und wahr 
vorzulegen, und ihn dadurch in den Stand zu setzen, 
die Hoheit und Würde, den Gehalt und Werth des 
evangelischen Protestantismus klar und bestimmt zu 
erkennen, die kirchlichen Bewegungen der Zeit recht 
zu würdigen, Verführungen durch philosophische Geg
ner und jesuitisch - priesterliche Intriguen zu widerstehen. 
Hier kann der Gelehrte seine Studien und sein Wissen 
eben so gut. an den Tag legen, wie in Schriften voll 
gelehrter Phrasen und Terminologien. Hier haben wir 
selbst das Beispiel der Reformatoren für uns. — Für 
den Laienstand ist die historische Darstellung die ge
eignetste.“ Nur zu wahr ist, was der Verf. über die 
Unkenntniss Mancher sagt, die dem Protestantismus 
angehören wollen, ohne ihn zu kennen, wie daher oft 
Lauheit und Haltungslosigkeit komme. Auch dagegen 
ist nichts zu sagen, dass unser Verf. sich auf die Ge
schichte des Protestantismus in Deutschland beschränkt, 
obgleich sein geistiger Reichthum, der Reichthum sei
ner Formen und Farben auf diese Weise sich nicht 
erschöpfen lässt. Richtig ist: „Der evangelische Pro

testantismus hat seine Entwickelung zur Kirche zu
nächst in und durch Deutschland gefunden.“ Dieses 
gute Augurium der Vorrede wird uns nur ein wenig 
gestört durch ein Wort derselben, S. IX: „Bekanntlich 
haben wir jetzt in Deutschland zwei, aber sehr wesent
lich verschiedene Arten historischer Werke über das 
kirchliche Leben; die eine ergeht sich in Lüge und 
Verläumdung, verzerrt und entstellt historische That- 
sachen bis zur völligen Unkenntlichkeit, die andere 
aber enthält wirkliche und wahre Geschichte.“ Jenes 
geschieht allerdings von Manchen; aber unser Verf. 
hätte nicht vergessen sollen, dass ein Geschichtschrei
ber, welcher seine Kollegen in zwei Klassen spaltet, 
in Engel der Wahrheit und in schwarze Böcke, die 
nur Böcke machen, eher in den Verdacht einiger Par
teilichkeit, als in den strenger Kritik kommen dürfte. 
Vergessen wir doch ja nicht das intra Troianos muros 
peccatur, dann dürfen wir das extra mit um so besse
rem Gewissen und Rechte strafen.

Die eben erwähnte Äusserung unseres Verf. ver
anlasst uns unwillkürlich zur Frage, zu welcher Rich
tung, zu welcher Partei er selbst denn gehöre. Er ant
wortet uns, er bekenne sich zum christlichen oder 
religiösen Rationalismus, den er auch dem ordinären 
gegenüber, den evangelischen nennt. Er steht also 
wol mit Bretschneider auf Einem Grund und Boden, 
und wir haben es dieser Richtung anzurechnen und zu 
danken, dass sie diese beiden Werke zur Vertheidigung 
des Protestantismus hervorgebracht hat. Diese rationa
listische Richtung bringt offenbar mehrere nicht geringe 
Vortheile mit sich, zumal bei Abfassung eines Buchs 
für das grössere „gebildete“ Publikum. Der Rationa
lismus hat am meisten Verwandtschaft mit den sittlich
religiösen Grundlagen unserer classischen Literatur- 
Periode, besonders mit den Schriftstellern derselben, 
welche auf das „gebildete Publikum“' den stärksten 
Einfluss gewonnen haben. Nur eine gewisse Trocken
heit hängt dem Rationalisten an; schon die Sprache 
jener Männer ist kräftiger. Einiges Salz des Humors 
sparsam ausgestreut, hätte auch hier manches längliche 
Raisonnement wol ersetzen mögen. — Mit den Ansprü
chen des Staats wird sich, wie wir oben sahen, die 
rationalistische Tendenz meist recht gerne einverstan
den erklären, und damit allerdings einen grossen und 
nicht eben den schlimmeren Theil des Bürgerstandes 
für sich haben. Nur geräth diese Tendenz leicht in 
Gefahr, den Vergewaltigungen der vielleicht ängstlichen 
(gewissen durch die Macht des Staats das Wort zu 
reden; und in diese Schlinge ist unser Verf. einige 
Male gefallen, wenn er z. B. dem Gewaltstreich Phi
lipp des Schönen (Bd. I, S. 7) Lob zollt. So heisst es 
(Bd. I, S. 77): „die Autonomie der Krone ging schon 
(im spätem Mittelalter) soweit, dass sie in rein kirch- 

I liehe Dinge entscheidend eingriff. Solche Schritte der 
' weltlichen Macht konnte indess das Volk damaliger 
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Zeit noch nicht gut heissen; von dem Klerus noch zu 
sehr am Gängelbande gehalten, erkannte es in solchem 
Verfahren eine Verletzung göttlicher Gebote, und oft
mals wandte es sich dann von der weltlichen Macht 
ab, deren Bestrebung es vorher unterstützte.“ Aller
dings ist es in protestantischen Landen herkömmlich, 
dass der Fürst oder sein Kabinet auch in rein kirch
lichen Sachen gewaltig handelt; mancher Protestant 
hat aber den Zweifel noch nicht überwinden können, 
ob denn das wirklich die höchste Entwickelung der 
Kirche sei? —

Allein noch ein anderer Mangel findet sich ge
wöhnlich in historischen Arbeiten, welche auf rationa
listischem Grund und Boden gewachsen sind: sie stei
gen weder in die Tiefen des Glaubens, noch in die der 
Wissenschaft und des Zweifels muthig hinab. Daher 
will es ihnen ebenso wenig gelingen, die Schachte der 
Geschichte, als die der Religion auch nur soweit zu 
verfolgen, als es dem Menschengeiste vergönnt ist. 
Noch deutlicher als oben bezeichnet unser Verf. seine 
Gegner in den Worten: „Der Kampf der Kirche geht 
vornehmlich nach zwei Seiten hin; theils zeigt er sich 
in den offenen und geheimen Angriffen der römischen 
Kirche gegen den evangelischen Protestantismus als 
Denkart und Kirche, theils in den destruktiven philo
sophischen und religiösen Richtungen, welche der Ul- 
tramontanismus und der Pseudo-Protestantismus— die- 
sei’ bald als Freigeisterei, bald als mystischer Pietismus 
und Buchstaben - Orthodoxie — sntwickeln.“ Man kann 
im Falle sein, dieses Programm mit Freuden zu unter
schreiben und es doch auf eine andere Weise ausge
legt und ausgeführt zu wünschen.

Das Prokrustes-Bette, worauf die kirchlichen und 
überhaupt die geistigen Erscheinungen gespannt werden, 
ist uns etwas zu kurz und zu enge. Der rationalisti
sche Standpunkt ist ein wesentlich gesetzlicher; er 
führt daher leicht darauf die Entwickelung der Geister 
nachträglich polizeilich regeln, massregeln zu wollen. 
Die Kühnheit der philosophischen Kritik, wie die der 
Mystik ist dem rationalistischen Historiker unangenehm, 
er verkennt oft, wie die Kritik, wenn sie auch etwas 
zu tief schneidet, nachhaltig doch nur das Todte weg
schneiden kann. Wie nahe lag die Anerkennung, dass 
die Mystiker zur Zeit der Reformation viele Resultate 
der neuern Forschungen vorausgenommen hatten, wenn 
auch auf eine unvermittelte, darum unordentliche Weise, 
mit gar manchen Schlacken vermischt. So genau und 
richtig dieselben auch hier gegeben sein mögen, so 
vermissten wir doch hierin eine gewisse Höhe und Frei
heit der Auffassung. Gegen Mysticismus und Pietismus 
finden sich — neben Anerkennung des „wahrhaft from
men Spener und des mittelalterlichen Mysticismus“ — 
viele starke Stellen (z. B. Bd. b $• ^85); es würden 
deren wenigere genügt haben, welche vielleicht manche 
Ausartungen nach stärker hätten strafen dürfen. Bd. II, 

S. 704 heisst es: „Merkwürdig genug ist es, dass die 
mystisch-pietistische Orthodoxie gerade da, wo sie die 
Hoftheologie geworden war und der Staatspolitik zur 
Maxime und Folie der Religiosität diente, von den 
höchsten weltlichen Behörden in die Schranken der 
Ordnung zurückgewiesen werden musste, ohne jedoch 
des revolutionären Charakters bezüchtigt zu werden, 
den sie in der That an den Tag (unangenehme Asson- 
nanz!) legte.“ Die Aufhetzungen der Gewalt durch 
pietistische Organe ist uns von jeher ein Ärgerniss ge~ 
wesen; darum sind wir aber nicht gemeint politische 
Verdächtigung und Denunciation gut zu heissen, wenn 
sie von einem Rationalisten geübt wird. Unser Verf. 
redet hier von der Gegenwart; wir glauben nicht, dass 
man sich in Deutschland über ein so Schweres Über
mass von Freiheit zu beklagen habe, dass es noth 
thäte, sogleich vor Revolutionären zu warnen. Bei der 
grossen Billigkeit für den Deutsch-Katholicismus und 
die modernen Ormuz-Diener, die Lichtfreunde, wäre 
Mässigung nach der andern Seite hin billig und klug 
gewesen. Dabei müssen wir die quaternio terminorum 
rügen, dass der derzeitige Deutsch - Katholicismus mit 
den Bestrebungen der josephinischen Erzbischöfe, eine 
deutsche katholische Kirche aufzurichten, vermischt wird.

Statt nun die rechts und links in Mystik und phi
losophische Kritik sich verlaufenden Richtungen vor
herrschend zu tadeln, statt ihre Abweichung vom evan
gelischen Protestantismus scharf herauszukehren, wie 
es das gesetzliche, negative Wesen des rationalistischen 
Standpunkts mit sich zu bringen scheint, hätte unser 
Autor wol besser gethan, das Wahre daran anzuer
kennen, seinen Zusammenhang mit dem Protestantis
mus nachzuweisen, um diesen in seiner ganzen Fülle 
erscheinen zu lassen, das Mangelhafte aus den Ele
menten der Zeit, aus dem Wesen der Entwickelung, 
worin sich der Protestantismus stets befindet, zu er
klären. Wer nicht ohnedies dem Protestantismus er
geben ist, wird sich durch die oft wiederkehrende 
Versicherung, „diese zahlreichen Erscheinungen liegen 
nicht im Princip des Protestantismus, sie seien nur Aus
wüchse“, er wird sich durch diese Versicherung nicht 
beschwichtigen lassen, und er wird einiges Recht für 
sich haben. Indem unser Autor die Heroen der classi
schen Jahrzehnde um das Ende des vorigen Jahrhun
derts nur gesetzlich richtend '(an der Hand Gelzer’s) 
verfolgt, wird er einen Theil seines anhänglichen Pu- 
blicums gegen sich reizen. Aber nicht nur die Klug
heit, auch die Wissenschaft verlangte eine mehr posi
tive, anerkennende Behandlung dieser mit dem Prote
stantismus wesentlich verbundenen Erscheinungen. Man 
soll uns unsern Antheil an ihrem Ruhm nicht nehmen, 
aber auch von dem Tadel, der sie trifft, muss etwas 
auf den Protestantismus fallen, eben weil er den Aus
wüchsen nicht vorbeugte, ja sie auf verschiedene Weise 
mit verschuldete. Dem Protestantismus wohnt ein red
liches Sündenbewusstsein inne, dieses möge sich auch 
darin bewahrheiten. Es genügt nicht, dasselbe beson
ders in Betreff der erstarrten Orthodoxie abzulegen.



924
Der Verf. kann vermöge seines Standpunkts nicht 

anerkennen, dass Keime des Katholicismus schon im 
Urchristenthum und im Boden der Weltlage und der 
Volkseigenthümlichlichkeiten waren, welchen das Chri
stenthum eingeimpft wurde. Er ist der Überzeugung, 
dass sein Vernunft-Glaube mit dem echten ürchristen- 
thum so ziemlich zusammenfalle; schon das musste 
ihm die Richtung, welche die Kirche schon frühe nahm, 
als eine durch äussere, fremde Motive in sie hineinge
brachte erscheinen lassen. Er lässt die Weltmacht des 
päpstlichen Rom nur aus selbstischen Motiven entsprin
gen. Wir leben der Überzeugung, dass das beste, 
richtigste Mittel, die Entbehrlichkeit Roms für einen 
grossen Theil der jetzigen Christenheit zu beweisen, 
darin liegt, wenn klar nachgewiesen wird, warum es 
früher ein Bedürfniss war, und wie in der sich nicht 
immer gleichbleibenden Stärke und Schwäche dieses 
Bedürfnisses auch Roms Stärke lag und seine Schwä
che liegt. Die Lebenswurzeln Roms werden auch nicht 
sowol durch die blosse Hervorhebung der von ihm 
verdammten Opponenten aufgedeckt und angegriffen, 
sondern namentlich wenn man die Männer in den Vor
dergrund stellt, welche , wie Augustin, Bernhard von 
Clairvaux, wider Rom zeugen, deren Zeugniss man aber 
durch die Heiligen - Glorie zu vertuschen sucht. Die 
religiöse Opposition vor der Reformation ist nicht blos 
von ihrer guten Seite zu zeigen, sondern die histori
sche Wahrheit und die Reformation tritt nur dann in 
ihr volles Licht, wenn auch das Verfehlte an den vor
hergehenden Reformations-Versuchen aufgedeckt wird. 
Wie die Opposition ausserhalb der Kirche von Bret
schneider, so werden die Reform-Versuche zu Con
stanz und Basel in unserm Werke beinahe übergangen, 
während über den Investiturstreit eine Menge von Ein
zelheiten mitgetheilt wird, wobei aber gerade die Be
deutung dieser Frage hätte klarer hingestellt werden 
mögen. Dieses Vorwalten des Details ist besonders 
stark bei der Schilderung der Einführung der Refor
mation in den einzelnen Parcellen des deutschen Reichs. 
So dankenswert!! der Fleiss ist, womit eine Reihe von 
Monographien excerpirt ist, so sieht man doch schier 
den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, das grosse 
kirchlich-nationale Leben wird uns verdeckt, und die 
bedeutenderen Persönlichkeiten treten doch nicht auf 
eine charakteristische Weise in den Vordergrund. Wir 
erfahren eine Masse von Namen, durch wen und wann 
sogar in einzelnen Dörfern und in den bekannten und 
unbekannten Grenz- und Central-Staaten Deutschlands 
die Reformation eingeführt wurde. Besonders in die
sem Abschnitt erinnert uns die Behandlung der Ge
schichte durch unseren Verfasser an das Daguerreotyp. 
Das Detail an und für sich ist weder gut, noch buse, 
weder wichtig, noch unwichtig; es kommt darauf an, 
ob es charakteristisch ist. So loben wir es, dass Bd. I, 
S. 304, erwähnt wird, wie bei der Kirchen-Visi
tation in Altenburg 1528 nur noch zehn Einwohner zur 
römischen Kirche sich bekannten. Ebenso, wenn er
zählt wird: „Die Evangelischen zu Naumburg besuch
ten, da die evangelischen Prediger auf kaiserlichen Be
fehl ausgewiesen waren, die evangelischen Kirchen in 

den benachbarten Dörfern. An einem Sonntage brach 
Feuer in der Stadt aus; ein grosser Theil derselben 
brannte ab, da die nöthige Hülfe fehlte. Da verord
nete nun der Kurfürst Johann Friedrich die Anstellung 
eines evangelischen Predigers.“ Solche Details haben 
Leben, geben ein Bild des Lebens, viele andre nicht. 
Gar manche Ortschaften vermochten wir auf keiner 
Karte zu finden; da nicht jeder Spruners Atlas zur Hand 
hat, hätte der Verf. billig etwas mehr zur Orientirung 
im alten deutschen Reiche beitragen sollen; z. B. hätte 
mögen erwähnt werden, dass Erfurt, das doch refor- 
mirt wurde, kurmainzisch war. Auch über das Schul
wesen der ältern evangelischen Kirche hätten wir gerne 
Näheres gelernt.

Ob wir gleich den evangelischen Protestantismus 
in gar manchen Händeln weltlicher Machthaber mit 
dem Papst nicht zu erblicken wissen, ist doch anzuer
kennen , dass sein Vorhandensein als Gesinnung schon 
längst vor der Reformation mit Recht behauptet wird. 
Durch diese wurde er allerdings auch dem Volke ver
traut und musste sich in Folge derselben als Kirche 
constituiren. Dieser leitende Gedanke, wie vieles An
dere, der Fleiss womit auch Erscheinungen der Gegen
wart zusammengestellt werden, die Art wie er z. B. 
die Scholastik, die Regierung Joseph’s I. schildert, das 
Alles ist Lobes werth; der verehrte Verf. selbst aber 
wird es uns wol mehr danken, wenn wir frei erklären, 
was wir bei einer voraussichtlichen zweiten Auflage 
anders bearbeitet wünschen. Denn vor Allem ist es 
wol dem Verf. wie uns um die Sache des evangeli
schen Protestantismus zu thun (ob wir gleich nicht 
ganz denselben Begriff davon haben mögen). Daher 
müssen wir, obschon wider Willen, noch mit einigen 
Bedenken schliessen.

Wir sind damit einverstanden, dass dem sogenann
ten „gebildeten Publikum« nicht sehr mit Citaten aus 
den Quellen zuzusetzen sei, zumal nicht in Anmerkun
gen unten, welche es doch nicht liest. Es ist dadurch 
viel Betrug an ihm geübt worden von Leuten, die wis
sen, dass genanntes Publikum damit sehr im Respect 
und blindem Glauben erhalten werden mag. Von die
sem Fehler hat sich unser A erf. rein erhalten. Allein 
wir hätten doch ungleich mehre schlagende Worte, 
wodurch namhafte Männer sich selbst charakterisiren, 
buchstäblich citirt gewünscht. Wo aber citirt wird, 
sollte nicht eigenes Raisonnement eingeflochten werden, 
wie dies z. B. Bd. I, S. 664 oben bei Gelegenheit der 
katholischen Schrift „von Freistellung mancherlei Re
ligion“ offenbar geschieht.

Wir können, zumal in Beziehung auf den zweiten 
Band, uns nicht damit einverstanden erklären, dass die 
Zeitordnung durch logisches — und nicht einmal streng 
logisches Fachwerk so sehr verdrängt wurde. Es 
ist damit etwas Ähnliches wie mit den tödtenden Ka
tegorien. Die Inhalts - Tafel mit ihren Anachronismen 
und Wiederholungen allein schon genügt zum Belege.

Die Sprache des Buchs ist ungezwungen und klar, 
die Ausstattung schön.

Pfrondorf. Dr. Reuchlin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jenn. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig»
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Grammatik.
Philosophie der Grammatik. Unter steter Leitung der 

Geschichte entworfen von Dr. Konrad Michelsen. 
Erster Band. — Der besondere Titel: Casuslehre der 
lateinischen Sprache vom causal-localen Standpunkte 
aus. Berlin, Trautwein. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 5 Ngr.

Herr Michelsen ist uns schon bekannt aus einer frü
hem Arbeit: „Historische Übersicht des Studiums der 
lateinischen Grammatik seit der Wiederherstellung der 
Wissenschaft, nebst einer Einleitung über das allge
meine Wesen der Sprache“ (Hamburg 1837). Wie er 
in dieser Hinsicht einen sehr gelungenen Versuch ge
macht hat, in der historischen Entwickelung der latei
nischen Sprachforschung die allmälige Begriffsentwicke- 
lung der Grammatik selbst zu geben, so haben wir im 
vorliegenden Buche einen Theil der Früchte seiner rü
stig fortgesetzten Studien auf diesem Felde. Rec. hat 
nicht die Absicht, hier eine Beurtheilung des Buches 
zu geben, die alle Theile der Untersuchung beträfe: 
dazu ist dieser Raum zu beschränkt, wenn er es auch 
unternehmen wollte, über die vielen hier angeregten 
Formen sein an vielen Punkten von der Ansicht des 
Verf. ganz abweichendes Urtheil ausführlich zu be
gründen. Demi da Hr. M. bei seiner durchaus selbstän
digen Forschung so viel Neues darbietet und auch 
das schon vor ihm Gefundene in eine eigenthümliche 
wissenschaftliche Beleuchtung stellt, so darf ein Rec. 
es sich nicht zutrauen, mit wenigen Worten an dieser 
und jener Stelle eine Widerlegung zu versuchen. Aber 
auch nicht einmal referirend kann ich den Verf. das 
ganze Buch hindurch begleiten; denn die Darstellung 
ist so knapp? s0. gedrungen — wenn wir absehen von 
den sehr zahlreichen Noten, die oft zu ausführlichen 
Episoden sich ausdehnend , fast als ein selbständiger 
Theil des Buches auftreten dass eine ReIation weit 
mehr als erweiternde Paraphrase, denn als Zusam
menziehung erscheinen wurde. Nur das Wesen der 
Forschung, die wissenschaftliche Methode und den 
Standpunkt, den dieses Buch in der Literatur der Gram
matik einnimmt, will ich versuchen zu charakterisiren. 
Da muss nun Rec. sich gleich dahin erklären, dass er 
mit dem Verfahren durchaus nicht übereinstimmen 
kann. Gern erkennt er dagegen das ungemein gründ
liche Streben, die umfassende genaue Kenntniss der 
ganzen hierher gehörenden Literatur an und glaubt 

zuversichtlich, dass, schon von dieser Seite betrachtet, 
das Buch nicht ohne Bedeutung vorübergehen werde.

Hr. M. geht von Principien aus, die er nicht aus 
dem concreten Leben der Sprache selbst entwickelt. 
Indem er nun mit fertigen allgemeinen Grundsätzen, 
die auf einem der Sprache an sich fremden Gebiete ge
wonnen, nur dort ihre volle Geltung haben, auf die 
Sprache losoperirt, verschliesst er sich die Fähigkeit, 
dem innern Leben derselben begreifend zu folgen. So
mit verschiebt er sich ihm selbst unbewusst die Auf
gabe seines Buches; statt das wirkliche Leben der 
Sprache, wie sich dasselbe in den einzelnen Momenten 
der individuellen Erscheinung manifestirt, zu erfassen 
und zu einem allgemeinen Begriff zu erheben, ist er 
nur bemüht, die als absolut nothwrendig aufgestellten 
Sätze, von denen er ausgeht, in der Sprache wieder 
zu finden. Wir stimmen Hrn. M. darin ganz bei, wenn 
er gegen C. E. Prüfer die Ansicht in Schutz nimmt, S. 127, 
Not. 143, dass der schaffende Sprachgeist logicam ra- 
tionem secutum esse, wie ja alles Lebendige als in sei
nem innern Wesen vernünftig, insofern auch von einer 
Gesetzlichkeit durchdrungen erscheint: nur aber muss 
man unsere Logik als Wissenschaft mit ihren Katego
rien nicht als ein Schema oder Regulativ in der Hand 
haben wollen, um damit ein organisches Leben in sei
nen innern Gesetzen zu erforschen. Es ist schon von 
vornherein klar, dass ein solches Verfahren, auf die 
Sprache angewendet, nicht ohne Gewaltthätigkeit für 
dieselbe durchzuführen sei. Hr. M. legt keine be
stimmte Philosophie seinen Sprachforschungen zum 
Grunde — er verwahrt sich irn Gegentheil sehr ent
schieden dagegen S. 25, Not. 36 Ende, „soll ich einer 
Schule angehören, so ist es der Humboldt’s und 
Grimm’s, nach der Schleiermacher’s — denn diesen 
dreien Männern danke ich zunächst meine geistige Ent
wickelung. Aber sie sind auch darin eigenthümlich, 
dass sie keine Schule bilden wollten.“ Wir glauben 
aber, dass die neuere Philosophie einen richtig leiten
den Einfluss auf des Verf. Forschungen hätte ausüben 
können, obgleich er gelegentlich geringschätzende Sei
tenblicke auf sie zu werfen scheint. Das glänzendste 
und man kann zuversichtlich sagen, das bleibende Re
sultat der neuern Philosophie ist das, dass der Stand
punkt des forschenden Geistes der Natur und Ge
schichte gegenüber ein anderer geworden ist, als frü
her. Suchte man früher das Wesen des Objectes le
diglich von der Seite zu erfassen, wie sich dasselbe in
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das Auge und den Sinn des betrachtenden Subjectes 
reflectirte, was natürlich dabei immer ausserhalb der 
Sache stehen blieb, so nahm die neuere Philosophie 
den Standpunkt ihrer Betrachtung in dem Objecte 
selbst und somit ist die Theorie aus der Willkürlich
keit des Subjectivismus eine Betrachtung und Erkennt- 
niss des Dinges selbst geworden, dessen Wesen in sei
ner Entwickelung begriffen wird als die Idee, welche 
in ihrer Explication das Leben des Dinges und die 
Totalität seiner individuellen Erscheinungen bildet. Es 
kann nämlich die Aufgabe der Philosophie nur die 
sein, das Daseiende zu begreifen. Aber der Begriff 
ist nichts anderes s als das Leben des Dinges selbst, 
insofern in diesem Leben alle Einzelheiten, die zu dem 
Dinge wesentlich gehören, in einer organischen Einheit 
zusammengehalten werden, sodass alles Besondere nur 
als Fortbildung und Individualisirung der implicite in 
dem Dinge liegenden Grundbestimmung erscheint. Ist 
also der Begriff das Allgemeine, was sich realisirt in 
den einzelnen Entwickelungsmomenten, sodass nichts 
in todter Gesondertheit isolirt an dem lebendigen Ge
genstände erscheint, so hat die Philosophie nur zuzu
sehen , wie das Allgemeine durch und in dem Leben 
des Dinges sich in den verschiedenen Gestaltungen be- 
sondert, ohne dass es dadurch ein Anderes wird, als 
es war, sondern nur die Bestimmungen, welche ideali- 
ter in ihm lagen, realiter heraustreibt. Hiermit ist die 
wahre und einzige philosophische Methode gegeben, 
die als eigentliche nur darin bestehen will, dass
wir mit unserm Denken der Dialektik des Dinges nach
gehen, und statt eines willkürlichen Erklärens den Ent- 
wickelungsprocess der Sache selbst darzustellen suchen. 
Es würde sich bei diesem von uns mit wenigen Um
rissen gezeichneten Gange der Forschung dem Verf. 
von selbst eine Zweitheilung seiner Arbeit aufgedrun
gen haben. Zuerst nämlich hätte analytisch verfahren 
werden müssen: in der concreten Erscheinung der 
Sprache — näher bestimmt: in der lateinischen Sprache 
— musste das Allgemeine bis in seinen Besonderheiten 
erkannt werden. Der zweite Theil des Buches, der 
synthetische, würde eine Reconstruction des Besondern 
aus dem Allgemeinen — d. i. die wirklichen Casus aus 
dem allgemeinen Begriffe derselben, welcher aus der 
Analysis resultirte — gegeben haben. Es hätte also 
der Verf. in dem ersten Theile nicht dabei stehen blei
ben müssen, aus der lateinischen Sprache das Wesen 
der Sprache überhaupt zu finden; in einer Species 
kommt ja nie vollkommen die Gattung zur Erscheinung; 
sondern der Aufgabe des Buchs zufolge hätte er bis 
zur Individualität der bestimmten lateinischen Sprache 
vordringen müssen. Dass diese Aufgabe nicht leicht 
ist, zumal da sie nicht zu lösen ist, ohne eine richtige 
bei jedem Schritte die Forschung leitende lebendige 
Anschauung des eigenthümlichen Volkscharakters, liegt 
auf der Hand. Es ist aber in dem besondern Cha

rakter des betreffenden Volks der individuelle Bau sei
ner Sprache in derselben Weise bedingt, wie der in
dividuelle Organismus der Pflanze durch die Qualität 
des Bodens und der Temperatur. Wir glauben diese 
Forderung, so schwierig sie auch ist, gerade an un
sern Verf. stellen zu können , da wir selbst in dem, 
was er hier geleistet, eine Gewähr seiner Tüchtigkeit 
besitzen. Denn obgleich wir den Grund und die ganze 
Anlage dieser Untersuchung nicht billigen können, so 
zeigt sich doch im Einzelnen eine so scharfe Beobach
tungsgabe, überhaupt ein so gediegenes, gründliches 
Streben, dass sein Buch vor vielen ähnlichen Mono
graphien sich sehr rühmlich auszeichnet. — Haben wir 
nun es uns erlaubt, dem Verf. gegenüber unumwunden 
unsere Meinung über sein Verfahren im Ganzen aus
zusprechen, so wäre es jetzt unsere Pflicht, im Einzel
nen die Aussetzungen, die wjr machten, nachzuweisen 
und auch — denn das ist eine nicht geringere Pflicht 
des Rec. — theils das wirklich Neue, was nicht wenig 
ist. theils das neu Begründete als ein Resultat in der 
gesammten Fortbildung der grammatischen Wissenschaft 
herauszustellen. Da wir übrigens erwarten dürfen und 
hiermit den Wunsch aussprechen, dass das Buch von 
den Grammatikern studirt werde — mit ejnem blossen 
Lesen lässt sich hier wenig gewinnen, es erfordert die 
Darstellung selbst eine ungetheilte Application _  so 
beschränken wir uns auf Weniges.

Die ganze Construction des Buches lässt sich kurz 
so angeben. Der Verf. geht aus von dem durch Hum
boldt (vgl. Abhandlung der königl. Akademie d. Wissen
schaften zu Berlin, Jahrg. 1832, Th. II [Berl. 1836], 
S. XVIII, XXI ff.) ausgesprochenen und jetzt, wol 
ohne Widerspruch allgemein anerkannten Grundsätze 
dass „die Sprache ein natürlicher Organismus sei, der 
ans eigener innerer Lebenskraft sich entwickelt“ (S. 3). 
„Also, schliesst Hr. M. weiter S. 4, kommen der Sprache 
alle diejenigen Merkmale mit Nothwendigkeit zu, welche 
jedem Organismus wesentlich sind und ausserdem noch 
diejenigen, welche ihr um ihres besondern Wesens wil
len eigenthümlich sind.“ „Wer daher,ie wird S. 5 fort
gefahren, das Wesen der Sprache erfassen will, muss 
in ihr Objecte der Physik und Logik vereint sehen.“ 
Hiermit ist nun Hr. M. zu den allgemeinen Sätzen an
gelangt, mit denen er sofort operirt, ohne sie selbst auf 
genügende Weise aus dem Wesen der Sprache zu ent
wickeln oder ihre Berechtigung weiter auf dem Ge
biete der Sprache nachzuweisen. Das allgemeine We
gen der Casus findet der Verf., indem er ausgeht vom 
Satze als „der einfachsten Erscheinung der Sprache in 
ihrer lebendigen Verwirklichung,“ S. 27. In jedem 
Satze liegt 'materiell „die Lebensäusserung eines Et- 
was^ S. 28. Jede Lebensäusserung ist nun Gesetzen 
unterworfen, welche absolute Nothwendigkeit haben. 
Als solche Gesetze sind von Empirie und Philosophie 
schon längst anerkannt (S. 30): 1) das Gesetz derCau- 
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salität oder der nothwendige Nexus zwischen Ursach 
und Wirkung; 2) das Gesetz der Finalität oder der 
nothwendige Nexus zwischen Zweck und That. Es 
seien daher die Fragen nach Ursach} Wirkung und 
Zweck der That (Lebensäusserung) für die Erkenntniss 
jedes Satzes absolut nothwendig. Man sieht es schon 
dieser Deduction au, was zugleich gewissermassen als 
Bestimmung des ganzen Buchs betrachtet werden kann 
(§. 2), dass damit eine Widerlegung derjenigen Ansicht 
versucht ist, nach welcher den Casus die räumliche 
Anschauung zum Grunde liege. Uns scheint aber, dass 
eine Widerlegung des localen Princips davon ausgehen 
müsse, zu erweisen, dass die Thätigkeit (die Lebens
äusserung), welche im Verbo ihre Darstellung findet, 
nicht als Bewegung., wie es doch wirklich der Fall ist, 
im concreten Leben erscheine. Denn sobald die Thä
tigkeit ursprünglich als Bewegung angeschaut wird, so 
ist damit auch nothwendig die räumliche Beziehung ge
geben. Die causalen Beziehungen sind dagegen, wie 
die nicht im Raume sich darstellenden Thätigkeiten, 
solche, die von der ursprünglichen Räumlichkeit ab
geleitet und übertragen erscheinen. Ausgehend vom 
Verbo, in welchem als dem Mittelpunkte des Satzes 
die Lebensäusserung sprachlich zur Erscheinung kommt, 
findet nun der Verf. durch Anwendung jener allgemei
nen „absoluten“ Gesetze die nothwendigen grammati
schen Casus (S. 27 — 49), welche der Ursache, der 
Wirkung und dem Zweck entsprechen. Und zwar 
muss die Lebensäusserung „herrühren von einer Ur
sache: damit ist der Nominativ als der Subjectivitäts- 
casus (S. 35); sie muss zweitens sich vollenden in ei
ner Wirkung: so ist der Accusativ als Objectivitäts- 
casus gegeben. Hiermit seien die nothwendigen Casus 
erschöpft. Der Zwreck der Lebensäusserung stelle sich 
dar im Dativ. Diesem Casus des Zwecks — Hr. M. 
bildet für diese Kategorie den nicht unpassenden Na
men ^Terminatio” oder „Finalitätscasus“ — komme 
nur relative Noth wendigkeit zu. Denn ein Satz kann voll
ständig sein im Subject, Verb und Object; der Zweck ist 
nicht in der Lebensäusserung selbst begründet (S. 45); son
dern in dem intelligenten mit ihr congruirenden Subjecte. 
Nur im Vorbeigehen können wir hier hinweisen auf 
den interessanten Abschnitt über die verba inipersonalia 
(S. 53-61) und das griechische Medium (S.66- 74). 
Die eigenthumhche Auffassung, die Hr. M. vom Wesen 
des Genitivs gibt, erwähnen wir gleich hier beim No
minativ, dem Casus fier Subjectivität (vergl. S. 80, Not. 
113). Obgleich Rec. sich nicht einverstanden erklären 
kann mit der Art, wie der \ erf. diese seine Auffassung 
des Genitiv-Verhältnisses in Concreto durchzuführen 
sucht — auch hier entwickelt er nicht aus dem Ge
gebenen; sondern es kommt ihm nur darauf an, die 
fertige Bedeutung auf die betreffenden Spraeherschei- 
nungen aufzupassen — so verdient doch diese Erklä
rung des Genitivs alle Beachtung, zumal da wol kein 

Casus so sehr die Auffassung von dem Wesen der 
übrigen indirect mitbestimmt als der Genitiv. Der Ge
nitiv nämlich entwickelt sich nach Hrn. M.’s Ansicht 
aus dem Nominativ. Wie dieser der prädicative Sub- 
jectivitätscasus ist (S. 95), so ist der Genitiv der at
tributive Subjectivitäts-Casus. Das Verhältniss der Sub
jectivität sei ein Verhältniss der Congruenz. In der 
prädicativen Aussage stehe das Subjectivitäts-Nomen 
mit der sprachlichen Form der Lebensäusserung (dem 
Verbo) im Congruenz-Verhältniss und das ist der No
minativ. Dagegen in der „attributiven Aussage“, in 
welcher die Lebensäusserung dem Sein als Attribut bei
gelegt wird, congruirt das Subjectivitäts-Nomen mit 
der sprachlichen Form des Seins, dem Nomen. Es tritt 
mithin der Genitiv als Träger der Subjectivität auf und 
in dieser Qualität dient er zur nähern Bestimmung ei
nes andern Nomens. „So beschränkt (S. 124) der 
grammatische Umfang des prädicativen Subjects- Casus, 
des Nominativ, ist, so vielfach ist der grammatische 
Umfang des attributiven Subjects-Casus, des Genitivs. 
Er ist grammatisch möglich in der wechselseitigen Ver
bindung aller derjenigen Nominen, deren Begriff sich 
nicht gegenseitig aufhebt, mithin bildet das principium 
contradictionis seine logische Grenze.“ In parentum 
amor liberorum (S. 101) ist amor durch zwei subjective 
Merkmale näher bestimmt; denn es liegt das Urtheil 
zum Grunde: parentes amant und amantur Liberi. Sehr 
Jesenswerth ist die klare geschichtliche Entwickelung 
des Genitiv-Begriffs, die Hr. M. S. 124 Not. 143 bis 
S. 129 gibt: er beginnt mit Sanctius, (über dessen 
Bedeutung für die Grammatik wir Hrn. M.’s Urtheil 
schon aus der „historischen Übersicht des Studiums 
der lateinischen Grammatik S. 24 f. kennen) — und 
verfolgt die verschiedenen Erklärungsversuche bis in 
die neuesten Erscheinungen der Litteratur über diesen 
Casus. — An die nothwendigen grammatischen Casus, 
welche das erste Capitel des ersten Abschnittes zum 
Gegenstände bat, schliessen sich die im zweiten Capi
tel desselben Abschnittes behandelten möglichen Casus 
S. 74 ff*. Hier glaubt der Verf. sich beschränken zu 
müssen: so vielfach nämlich die Beziehung zwischen 
Thätigkeit und Sein sein kann, so viele grammatisch 
mögliche Casus müssen auch angenommen werden. 
Allein es werden hier nm diejenigen Beziehungen des 
Seins zur Thätigkeit einer nähern Untersuchung un
terworfen, „welche ihre Darstellung finden durch ein 
an die Nominal-Form sich anschliessendes Suffix S. 75. 
Es entsprechen die möglichen grammatischen Casus dem 
Gesetze der Localität und «lern der Instnimentalität 
Der zweite Haupttheil des Buchs von S. 85 mit der 
Überschrift „die Flexionscasus“ soll in der Realität das 
Wesen der im ersten Theile entwickelten grammatischen 
Casus aufzeigen; denn „der grammatische Casus (S. 85) 
verhält sich zu dem Flexions - Casus wie der allgemeine 
abstracte Begriff zu der wirklichen Erscheinung, inso
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fern dieselbe in ihren Gattungen betrachtet wird.“ — 
Schliesslich noch einige aus dem Buche entnommene 
Bemerkungen, die den Standpunkt, den Hr. M. als 
Sprachforscher seinem Objecte gegenüber einnimmt, 
näher bezeichnen. Der Verf. spricht sein Bewusstsein 
hierüber an mehren Stellen bestimmt genug aus und 
es ist aus diesem Streben, sich selbst Rechenschaft 
von jedem Schritte, den er in seiner Forschung thut, 
zu geben, gewiss zu erwarten, dass er den Abweg, wo
hin ihn mehr die eigene Verstandesschärfe als Mangel 
an Kenntniss geführt zu haben scheint, gewahr werden 
und dann noch Tüchtiges leisten werde, wenn auch 
seine äussere Lage, was wir ihm im Interesse der 
Grammatik recht wünschen, ihn zu fernem Studien 
mehr begünstigen wird. Im Betreff einer Schrift von 
Aug. Frdr. Chr. Vilmar „de genitiri casus syntaxi etc. 
commentatio, welche als Programm des Gymnasiums in 
Marburg erschien 1834, sagt Hr. M., dass er mit der 
dort p. 7 gegebenen Erklärung des Genitiv übercin- 
stimme, und er berufe sich um so lieber auf Vilmars 
Zeugniss, da derselbe nicht gleich ihm seine gramma
tischen Betrachtungen auf allgemeine Wahrheiten zu
rückführe, sondern auf dem rein historischen oder po
sitiven Standpunkte stehen bleibe, .„den manche unsiei 
Philologen als den rein philologischen angesehen wis
sen wollen“ S. 128, Not. 143. Rec. möchte hierauf er- 
wiedern, dass das echtphilologische Verfahren insofern 
immer ein rein historisches bleiben soll, wie der Phi
lologe von der concreten geschichtlichen T.hatsache, 
die ihm stets der sichere Boden ist, ausgeht, um das 
Innere, den die Erscheinung durchdringenden Gedanken 
zu erfassen; nie aber von fertigen Axiomen, die er 
nur verwirklicht sehen will in dem historischen Stoffe. 
Die Philologie hat das als Ziel anzuerkennen, die Bil
dung des Menschengeschlechts in einer gewissen Pe
riode bis in die individuellen Gestaltungen zu möglich 
klarer Anschauung zu bringen, so dass der Geist in 
allen seinen Kräften und Richtungen dadurch gestärkt 
„über die Beschränktheit des persönlich-zufälligen Ho
rizonts zu einer höhern Anschauung des menschlich 
Edlen, Grössen und Schönen erhoben werde“; wie we
nig nun mit der reinen Empirie diese Aufgabe zu er
reichen sei, leuchtet von selbst ein, und selbst eine 
oberflächliche Kenntniss von der jetzigen Philologie 
zei^t wahrlich nicht ein Stehenbleiben oder Beharren 
bei° dem empirisch, Gegebenen. Dass aber der Hr. 
Verf. den Fehler, von welchem er selbst nicht frei ist, 
bei Andern erkenne, spricht sich deutlich aus, z. B. 
S. 131, wo es heisst: man habe die verschiedenen Be
ziehungen des Genitivs bis jetzt nicht in Einklang brin

gen können, weil man dieselben nicht auf das ihnen 
gemeinsame Grundprincip zurückgeführt habe; dies aber 
habe nicht geschehen können, weil man jene einzelnen 
Beziehungen (genitiv. possessiv., partitiv., adverbial. 
u. s. w.) nicht in der subjectiven Grundbedeutung (der 
Subjectivität) dieses Casus gefunden; sondern in den
selben hineingetragen habe: folglich seien jene Bedeu
tungen nur ein Resultat subjectiver Willkür. — Ebenso 
S. 80, Not. 113, wo es vom lateinischen Ablativ heisst: 
die lateinische Sprache habe diesen neuen Casus ent
wickelt und ihm die Darstellung des lokalen „Wo“ 
nicht allein, sondern auch des „Woher“ zugewiesen, 
„wenn man nun auch den lateinischen Genitiv einen 
Woher-Casus nennt, so heisst das, die gegebene Sprache 
in philosophische Principien ohne alle Wahrheit ein- 
zwängen.“ S. 3, Not 2 erkennt Hr. M. drei wesentlich 
verschiedene Richtungen in der Grammatik: die der 
reinen Empiriker (kann man dies noch jetzt als eine 
hervortretende Richtung bezeichnen?) welche die ein
zelnen Spracherscheinungen nur referiren, ohne sich 
darum zu bekümmern, ob dieselben eine lebendige Ge- 
sammtheit bilden oder nicht; diezweite ist die der em
pirischen Systematiker (wir meinen jedes System muss 
auf der Analysis — also auf Entwickelung des durch 
Erfahrung gegebenen Stoffs beruhen), welche weit ent
fernt, die einzelnen Spracherscheinungen nach ihrem 
System gewaltsam zurecht rücken zu wollen, auch in 
den Erscheinungsformen der Sprache den lebendigen 
Zusammenhang zu finden bemüht sind. Drittens die 
Richtung der reinen Systematiker „die nach aufgenom
menen und aufgefundenen Principien auch die Sprach
wissenschaft zurecht rütteln.“ Sieb selbst zählt der 
Hr. Verf. den empirischen Systematikern zu. Dessen
ungeachtet stellt sich der Verf. S. 94 in Gegensatz zu 
der umfassenden Empirie Bopp’s als Systematiker.

Beim Abschiede von Hrn. M. fühlen wir uns ver
pflichtet, ihm eben so offen unsere Hochachtung vor 
seinem überall selbständig und kräftig auftretenden 
Forschungssinn und unsren Dank für mannichfache Be- 
lehrun®* und Anregung auszusprechen, wie wir ohne 
Hehl nach Rec.-Weise das Mangelhafte, wie es uns 
erschien, andeuteten, und fügen noch die Versicherung 
hinzu, dass wir uns von der Fortsetzung des hier er
schienenen ersten Theils seiner grammatischen Unter
suchungen viel versprechen. Das Äussere des Buchs 
ist lobensvverth; jedoch von Druckfehlern und Irrthü
mern dieser Art nicht ganz rein.

Eutin. Ernst Hausdörffer.
i
« '
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Biographie.
Ein Bild aus den Ostseeprovinzen oder Andreas von 

Löwis of Menar. Von Dr. K. L. Blum, ordentlichem 
Professor, Staatsrath und Ritter. Berlin, Duncker 
& Humblot. 1846. 8. 1 Thlr.

Ein kleines, aber in mehr als einer Rücksicht des 
Lesens werthes Buch. Denn es schildert uns in der 
angemessensten Weise das Leben eines persönlich 
höchst achtungswürdigen und im thätigen Berufe des 
Landwirthes, des Forstmannes und des Förderers al
les Nützlichen und Heilsamen redlich bemühten Edel
mannes, der allerdings verdient, dass sein Name auch 
in weitern Kreisen, als die seines unmittelbaren Wir
kens waren, ehrenvoll bekannt werde. Für einen sol
chen Zweck ist die vorliegende Schrift des rühmlich 
bekannten Verf. mit frischer Wärme, und mit ruhigem 
Bedacht verfasst und verbreitet sich, indem sie die per
sönlichen Züge deutlich genug ausdrückt, zugleich in 
anmuthiger Darstellung und mit sehr reichen Erörterun
gen über manche ebenso wichtige, als bisher noch we
nig besprochene Gegenstände. Sie wird daher ein um 
so erwünschterer Beitrag zur Aufklärung vieler Ver
hältnisse in den russischen Ostseeprovinzen sein, da 
wir dieselbe von der bewährten Hand eines vieljähri
gen Bewohners dieser Landschaften empfangen, der 
einen geachteten Namen und eine edle Bescheidenheit 
den namenlosen Nachrichten gegenüberstellt, mit denen 
von Zeit zu Zeit die Spalten unserer Tageblätter er
füllt werden.

Der Freiherr Andreas von Löwis of Menar (der 
letztere Name deutet den schottischen Ursprung der 
Familie an) war am 27. Nov. 1777 zu Wannawois in 
Esthland geboren. Sein Vater wird als einer der | 
tapfersten Generale des russischen Heeres und als ein 
Mann von einer füi seine Zeit seltenen Bildung geprie
sen, die Mutter, aus altadeligem Geschlechte entsprossen, 
zeichnete sich ebenfalls durch Bildung und einen höchst 
sanften weiblichen Chaiakter aus, dessen Einwirkung 
auf ihren Sohn sich schon fiüh in seinem sinnigen We
sen und in der gemüthlichen Betrachtung der Natur, 
der er sein ganzes Leben hindurch treu geblieben war, 
bekundete. Zwanzig Jahre alt tiat der junge Edel
mann nach dem Willen des Vaters, aber ohne eigene 
Neigung in die kaiserlich russische Garde ein, und 
'vurde damit unmittelbar den Lebensströmungen eines 
Ungeheuern Reiches anheimgegeben, sowie dem beson- 

dern Dienste Katharina’s II.} von der er aber selbst 
noch in spätem Jahren nie ohne eine gewisse Gereizt
heit sprechen konnte. Die scharfe Einsicht und der 
grosse Verstand, den sie in der Eintheilung ihres un
ermesslichen Reiches in Statthalterschaften und in de
ren Einrichtung darlegte, entbehrt nicht des verdienten 
Lobes: „Wie mussten dagegen die deutschen Provin
zen , welche längst ein ausgebildetes Recht und allbe
währte Einrichtungen besassen, sich im Innersten er
schüttert fühlen, da ihnen dieser Boden altbürgerlicher 
Existenz unter den Füssen weggezogen wurde. Auch 
war von jenen Neuerungen, die so tief in alle Verhält
nisse eingriffen, nicht blos der Adel auf das Schmerz
lichste berührt, die Altbürger empfanden sie wol noch 
herber“ (S. 19). Nach dem Regierungsantritte Paul’s I. 
ward Löwis zur Chevaliergarde versetzt und galt bald 
wegen seiner körperlichen Schönheit als ein Liebling 
der Frauen, sowie bei seinen Kameraden als ein Mei
ster im Reiten, Fechten und Schiessen. Aber die Hef
tigkeit Paul’s, der bei einer Revision nicht alle die 
kostbaren silbernen Rüstungen seiner Reiter fand, hob 
schnell das ganze Regiment auf, Löwis kehrte in die 
Heimat zurück und wenn ihm auch späterhin eine 
neue Stelle im Heere angetragen ward, so zog er es, 
da inzwischen auch sein Vater gestorben war, vor, 
auf seinem livländischen Landsitze Nurmis im Kirch
spiele Rujen zu bleiben, um sich auf seinen Lieblings
plan, die Universität zu beziehen, würdig vorzubereiten.

In diesem idyllischen Leben verweilte Löwis vier 
Jahre, besonders gehoben und erquickt durch den Um
gang mit dem Prediger des Kirchspiels, Gustav v. Berg
mann. Hier stellt uns nun Hr. B. (S. 26 ff.) das an
ziehende Bild eines kräftigen, sehr gebildeten, ja ge
lehrten livländischen Geistlichen auf, der es aber eben 
so gut verstand, sein Rappier zu führen (er hatte mit 
Goethe in Leipzig studirt und ihm als Fuchs sogleich 
den Arm gezeichnet), als er unter seiner Gemeinde 
das Einimpfen der Blattern zu befördern und mittels 
einer eigenen Druckerei in seinem Pastorate zahlreiche 
gemeinnützige Schriften ausgehen zu lassen. 55 Als 
Hauptsegen der Art und Weise,“ lesen wir, „wie die 
Reformation in den deutschen Ostseeprovinzen Eingang 
gewann, ist die anständige, bisweilen reiche Stellung 
anzusehen, welche der protestantische Predigerstand 
in mehren Gegenden erhielt. Er fuhr hier, wie bei
nahe überall ausserhalb Deutschland, besser dabei, als 
in Deutschland selbst. Grösstentheils mit Grundbesitz
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ausgestattet. theilte er mit Adel und Bauern dieselben 
materiellen Interessen, indessen ihn an beide zugleich 
das geistige Band der Seelsorge knüpfte. Mit dem 
Adel hatte er das deutsche Blut und viele Vorrechte 
gemein; dem Bauer verkündigte er das göttliche Wort 
in dessen Sprache.“ Als aber Kaiser Alexander s 
Thronbesteigung einen neuen Tag für sein Reich her
aufführte, und Löwis die freisinnigen Anregungen zur 
Aufhebung der Leibeigenschaft mit inniger Freude 
wahrgenommen hatte, konnte er sich im J. 1801 auf 
die Universität Jena begeben, da Alexander den Bann, 
welchen Paul auf die Universitäten des Auslandes ge
legt, sofort aufgehoben hatte.

Die antheilvolle »Veise, in welcher Hr. B. diese 
jenaischen Jahre geschildert und durch zweckmässige 
Bemerkungen über das geistige Leben, welches dort 
seine Nahrung fand und bis in den weitesten Kreisen 1 
hinausreichte, eingeleitet hat. zeigt auf das Beste, wie 
gern Löwis dieser Zeit gedacht hat. Wir sehen ihn j 
als einen Jüngling von unverwüstlicher Lebensfriscbe, I 
voll grosser Anziehungskraft für seine Umgebungen, 
lleissig mit den Fleissigen, fröhlich mit den Fröhlichen, 
dabei wegen seiner körperlichen Geschicklichkeiten in 
grosser Achtung und vor Allem von den Ränke- 
machern und Raufbolden gemieden, denen seine kräf
tige Vermittelung und Beschützung der Schwachem 
unter seinen Landsleuten wenig zusagte. Die Namen 
eines Schelling, Schütz und Loder treten besonders un
ter den Berühmtheiten jener Zeit hervor und die leb
hafte Erinnerung an die persönliche Erscheinung der 
«•rossen Weimaraner hat den Jüngling bis in das Alter 
begleitet. Von Jena zog Löwis im J. 1805 nach Hei- 
defberg, wo der Leser wieder auf S. 45 ff. durch einige 
Andeutungen des Hrn. B. auf den rechten Boden ge
stellt wird, um das geistige Leben zu würdigen, wel
ches sich damals in Heidelberg entfaltete und in einer 
Wechselwirkung zu der unvergleichlichen Lage der 
Stadt zu stehen schien. „Wer hätte sich alles dessen,“ 
sagt er (S. 48), „mehr freuen können, als das tiefe 
Gemüth unseres Freundes ? “ Seine Neigung hatte sich 
jetzt entschieden den Naturwissenschaften zugewendet, 
und da es ein Bedürfniss seiner gründlichen Natur 
war, sich auf einem begrenzten Gebiete anzusiedeln 
und heimisch zu werden, so wählte er dazu die Bota
nik und Forstkunde, ohne dabei andere Vorlesungen, 
als über das Recht, die Theorie der Musik, Mathema
tik und Geschichte zu versäumen , besonders wendete 
er seinen Fleiss auf das Lateinlesen, dass er früher 
vernachlässigt hatte. Seine Persönlichkeit, sein gern- | 
des und, bei aller Bescheidenheit, so entschiedenes We-। 
sen, zog wiederum Viele an , der nachmalige Schäfte 
von Günderodc in Frankfurt a. M. und der bekannte 
Livländer Jochmann werden unter diesen vorzugsweise 
genannt, unter den Studenten war er sehr angesehen.,, 
und häufig in die Händel Anderer, für die er sich ( angesonnene Bestechung unwillig zuruckgewiesen hatte.

schlug oder als Secundant eintrat, verwickelt, Hr. B. 
hat jedoch (S. 56) nur einen sehr bezeichnenden Fall
anführen können
ficht.

in dem er seine eigene Sache ver-
Von der edelsten Seite zeigt ihn ein anderer

Vorfall aus der Heidelberger Zeit , den wir nicht uner
wähnt lassen dürfen. Es waren damals die traurigen 
Zeiten, wo sich die Franzosen in Ungeheuern Massen 
über den Rhein ergossen und auch Heidelberg von 
ihnen heimgesucht wurde. An der Wirthstafel hatte 
Löwis lange den übermüthigen Hohn junger französi
scher Offiziere über die Niederlage der Russen und 
Österreicher mit angehört. als er endlich mit scharfen 
Worten dazwischen fuhr: „Er rühme sich russischer 
Unterthan und ein Deutscher zu sein, würde sich aber 
dessen schämen, wenn er noch ein einziges schnödes 
Wort über eins der beiden Völker dulde. Jedes Volk 
habe seine Grösse und seine Schwäche, seine guten 
und schlimmen Tage, und es sei die Frage, wer hier 
bei der genauem Vergleichung gewinnen würde, die 
Sieger oder die Besiegten.“ Die Franzosen verstumm
ten, denn sic hörten bald, wie gefährlich ihnen dieser 
Gegner werden könnte (S. 58).

In Heidelberg verfasste Löwis seine erste Schrift: 
„Vom Leben der Erde,“ an der man gleich damals die 
lebhafte Phantasie und die gründlichen Kenntnisse 
öffentlich belobte und in der uns noch nach anderthalb 
Menschenaltern die Frische des Gemüths, die da» 
Ganze durchdringt, erfreut, sowie die Glut, welche die 
Darstellung oft bis zum Dithyrambenartigen steigert, 
ohne dass irgendwo etwas Blumenreiches oder ein Ge
fallen an Phrasen stört. Hiernach fesselte ihn Heidel
berg um so mehr, er war eingebürgert in zwei schö
nen Gegenden , und nahm gern die Stelle eines Forst
junkers in badischen Diensten an. Aber die Zuredun
gen des Grafen Plater, der im Auftrage des Kaisers 
Alexanders das deutsche forstwesen kennen lernen 
sollte, und die durch ihn bei Löwis erweckte Aussicht, 
im Vaterlande den würdigsten Wirkungskreis einneh
men zu können, siegten über sein persönliches Gefal
len und er verliess im Herbste 1808 die Gegenden, die 
ihm während seines langem Aufenthalts zur andern 
Heimat geworden waren.

So fröhlich ihm auch die Seinigen entgegenkamen, 
so fand er doch für einen erwünschten Wirkungskreis 
keineswegs lachende Aussichten. Er müsse, heisst es, um 
einen höhern Posten im Forstwesen zu erhalten, entweder 
den Rang eines Stabsoffiziers haben, jedenfalls aber sich 
zu einer Prüfung verstehen. Löwis ging auf das Letz
tere ein, und der mit der Blüte deutscher Kunst und 
Wissenschaft genährte Mann, der geschickte Zeichner 
und praktische Kenner der Forstbotanik, sah sich ei
nem Examinator gegenübergestellt, der kaum unge
schickter sein konnte und dessen Abneigung gegen un
sern Freund noch gestiegen war als dieser die ihm
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Der gestrenge Mann, so erzählte Löwis, empfing ihn 
unhöflich und brummend, und legte ihn zuerst die Frage 
vor, ob er wisse, was ein Tannzapfen sei? Examinan- 
dus beschrieb denselben nach allen seinen Merkmalen; 
aber der k urrende Mann schob ihm einen derben 
Zimmermannsbleistift von Daumsdicke nebst einem gro
ben Bogen Papier hin, mit dem Befehl, die Zeichnung 
eines Tannzapfens zu entwerfen. Dies geschah auf 
das Beste. Aber der Gegner erklärte sich ebenso un
zufrieden mit der gelieferten Zeichnung, als mit allem 
Übrigen. Auf das Betreiben des Grafen Plater fand 
dann ein zweites Examen statt, wo der Examinator ei
nen Messtisch vorzeigte und fragte, ob der Aspirant 
denselben zu gebrauchen wisse. Die Erklärung erfolgte 
natürlich sehr vollständig, aber darauf kamen solche 
Lücken in des Examinators Kenntnissen an den Tag, 
dass dieser sehr froh war, endlich das Protokoll voll
ziehen zu können. Löwis aber verliess schnell St.-Pe
tersburg und hat sich nie wieder um eine Forstan- 
stellnng beworben, wenngleich ihm dieselbe später 
durch ein sehr belobendes Zeugniss zugesichert wurde 
(S. 60 f.).

Von jetzt an lebte er bei seinem Bruder auf dem 
Landsitze Nurmis. Und ein solcher Aufenthalt war 
recht eigentlich für einen Mann geschaffen, der immer 
wieder zur belebenden Anschauung der Natur zurück
kehrte und ihre verschiedenartigsten Seiten stets mit 
treuer Liebe aufzufassen pflegte. Daher hat das vor
liegende Buch auch einen hohem menschlichen Inhalt, 
der vielleicht noch bedeutender ist, als manches Poli
tische und Historische in demselben, und gewährt 
schöne Naturblicke. Zu diesen gehört Löwis’ grosse 
Liebe zu der bunten, stillen Welt der Gewächse, be
sonders a' ; zu den Bäumen und hier wiederum zu 
den Eichen in Livland und Esthland, für die er wahr
haft schwärmte und deren Geschichte und Erhaltung 
er im Jahre 1815 seine vielleicht trefflichste Schrift 
(S. 101) gewidmet hat. sowie seine Aufmerksamkeit auf 
die Eigenthümlichkeiten und Thätigkeiten der Thiere 
seines Vaterlandes. Der Verf. theilt aus Löwis’ Erin
nerungen gar hübsche Thiergeschichten mit, über den 
Winterschlaf dei Haselhühner, Schwalben und Bären, 
über das fast menschliche Verhältniss zwischen den 
Landleuten und den M ölfen , deren Nest die erstem 
nicht verrathen, weil sie den Glauben haben, jener 
rühre, so lange als die 1 liege seiner Brut dauert, auf 
dem Gebiete, das er mit ihr bewohnt, nichts an, end
lich über seine unausgesetzte Beschäftigung mit den 
Pferden des Landes und ihie mögliche Veredelung. 
Ein von ihm im J« 18o6 hierüber abgegebenes Gutach
ten (S. 86 f.) war für Livland von grosser Wichtigkeit 
und zeigt die einsichtigsten Bemeikungen für die He- 
gung der irländischen Pferdezucht. Um alle diese Be
strebungen recht zu würdigen und in ihren wahren Be
ziehungen zu Löwis’ vaterländischem Boden erscheirypn 

zu lassen, nehmen wir nicht Anstand, eine schöne 
Stelle des Hrn. B., der ja auch hier aus eigener An
schauung spricht, mitzutheilen. „Es liegt hier im Land
leben, trotz des hohen Nordens, ein unbeschreiblicher 
Reiz , zumal lür ein , tiefes Gemüth. Dies Leben be
wahrt eine alte Tradition besonders geselliger Bildung, 
die von der Geschäftsthätigkeit, zu welcher die Land- 
wirthschaft besonders auflbrdert, aufs Schönste geho
ben und getragen wird. Dem Wohlhabenden bietet es 
einen fortwährenden Wechsel von Freuden des Um
gangs und vom Drange der Arbeiten. Da das Land 
dünn bevölkert ist, und in jener Zeit auch in be
bauten Gegenden noch viele dichte Waldungen be- 
sass, so herrschte neben der Geselligkeit, die man von 
Gut zu Gut unterhielt, eine tiefe Stille und oft eine 
wahre Waldeinsamkeit, die nicht minder durch Jagd 
zu kräftigen, als ein sinniges Gemüth auf sich zurück
zuführen geeignet war“ (S. 9).

Löwis war noch nicht lange wieder in der Heimat, 
als er die Nothwendigkeit einer forstwissenschaftlichen 
Behandlung der Waldungen einsah und sich zu einer 
Schrift anschiekte, in welcher er seinen Landsleuten 
die bessern Grundsätze der Waldwirthschaft mittheilen 
wollte, die freilich in Russland trotz eines jetzt 25,000 
Köpfe starken Forstdepartements noch nicht durchge
drungen sind, wie mau aus Blasius’ Reisen im südli
chen Russland ersieht. Ehe er indess diesen Vorsatz 
ausführen konnte, sah er sich im Winter 1811 zum 
Secretär der livländischen ökonomischen Gesellschaft 
ernannt und hat in dieser freien Stellung bis an das 
Ende seines Lebens, dreissig Jahre lang, die schönsten 
Gelegenheiten zu würdiger Beschäftigung und kräftiger 
Gcistesäusserung gefunden. Durch seinen Eifer ward 
das Neue vconomische Repertorium für Livland seit 
1811 eine eben so gelesene als nützlich wirkende Zeit
schrift, seine „Anleitung zur Forstwirthschaft für Liv
land“ (1814) lenkte den Blick der livländischen Wald
besitzer zuerst auf den Zustand ihrer Forsten und hat 
denen, welche sich von dieser Anleitung belehren liessen, 
die besten Früchte getragen, seine Schrift ..über die 
Verbesserung der livländischen Bauerwohnungen“ war 
ein sprechendes Zeichen der rein menschlichen Gesin
nungen eines jungen Mannes aus den ersten Kreisen 
der Gesellschaft, und eines zum zartesten Wohlthun 
geneigten Gemüthcs. Äusser diesen Schriften und an
dern Verbesserungen einzelner Zweige der Landwirth- 
schaft war er bei der trigonometrischen Vermessung 
Livlands und der darauf begründeten Specialkarte ei
frigst betheiligt, begann im reifem Alter sich mit der 
Differential Rechnung zu beschäftigen und förderte die 
geordneten Beobachtungen über die Witterungsverhält- 
nissc. Daneben fand er an Zeichnen. Malen und an 
der Musik grosse Freude, las geschichtliche Bücher 
und Reisebeschreibungen und versäumte nicht sich mit 
der schönen Literatur bekannt zu machen. Alles dieses 
hat Hr. B. mit vielen Einzelnheiten nachgewiesen und 
die Leistungen des Freiherrn von Löwis so heiter und 
sinnvoll dargelegt, dass wir mit Ehrerbietung und Ver
gnügen bei dem Bilde dieses vortrefflichen Mannes 
verweilen.

Für das viele Licht, m welchem dieser schöne 
Charakter erscheint, w’äre es nach Hrn. B. Versiche
rung auf S. 178 schwer den Schatten zu finden, dessen
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ein jedes Bild zu seiner Begrenzung bedarf, lieferte 
ihn nicht das harte Leiden, das beinahe ein Drittel sei
nes Lebens ihm wegdarbte. Aber wie Lowis’ ganze 
Erscheinung genialisch war, so ist es auch jene räthsel- 
hafte Krankheit. Sie verhält sich zu dem kräftigen 
Körperbau, dem sie selbst in der letzten Zeit seine 
Schönheit nicht rauben konnte, wie die mädchenhafte 
Reizbarkeit seines Geistes zu der edeln, starken Seele, 
die nie ihre Schwungkraft verlor; er konnte seit dem 
Winter 1823, wo dieser üble Zustand begann, ver
stimmt und verbittert werden, aber die ursprüngliche 
Kraft und Schönheit seines Geistes sowie seine ange- 
borne Gutmüthigkeit und Bescheidenheit liess sich nicht 
unterdrücken. Das zeigen recht vollständig die Aus
züge aus einem Tagebache, welches er im Sommer 
1830 führte, wo er in Königsberg die künstlichen Stru- 
ve’schen Mineralwasser trank. Aus diesem Tagebuche 
möchten wir gern ganze Seiten hier abschreiben, so 
tief und wahr ist sein Inhalt, so schön und ansprechend 
die Fassung. Aber einige Stellen dürfen nicht fehlen. 
S. 139: „ich glaube, es geht ein schadenfroher Teufel 
stets vor mir hin und flüstert den Leuten Böses zu, 
denn sonst weiss ich nicht, wie ich mit soviel Demuth 
und so wenig Verstand nicht mehr Glück mache. Ich 
spreche oft ganze Tage kein auffallend vernünftiges 
Wort, verleugne hartnäckig mein geringes Wissen, und 
spitze stets die Ohren, wie ein wohlgezogenes Reit
pferd, um nur ja kein Wort zu verlieren von der Weis
heit der Gesellschaft, und doch zieht man sich allmälig 
scheu von mir zurück.“ In dieser hypochondrischen 
Laune schrieb er noch einige Zeilen, worauf er denn 
fortfuhr: „aber ich will mich in mein Schicksal zu fin
den suchen, und fröhlich sein in meinem Herzen, in 
welchem kein Falsch wohnt und worin mehr Sanftmuth 
wohnt als unter mancher seidnen Schnürbrust, denn 
leider bin ich schon oft in meinem langen Leben durch 
die schwächlichsten Frauen gar sehr beschämt worden, 
wenn es darauf ankam, dem Nächsten mit etwas Bos
heit und der erforderlichen Unbarmherzigkeit wehe zu 
thun.“ Aber nach einigen Tagen bessern Befindens 
ist auch die Stimmung eine bessere. „Nur nicht den 
Muth verloren und es ist Alles gewonnen, denn des 
Menschen wahres Heil ruht in seinem eignen Herzen. 
Ist es dort heiter und hell, so mag es ringsumher stür
men. Wer sich in seinem Innern kein Paradiesgärtlein 
zu bauen versteht, sucht es auswärts zeitlebens ver
gebens.“ (S. 142). Und dann wieder: „Für mich war 
Wochenlang das Labsal der belebten Natur ein ver
derbliches Gift, denn ich war ja ausgeschlossen von 
den Wohlthaten der liebenden Mutter der Wesen. O Gott, 
soll ich nicht mit innigster Rührung dieses Geschenk 
empfangen, soll ich nicht mit fröhlichem Herzen in 
die Welt, der ich schon fast entfremdet schien, hinaus
schauen, und die wiedererwachenden Jugendgefühle mit 
Freuden empfangen, wie alte, lange nicht bewillkommte 
Freunde“ (S. 147). Warmer Dank für die ihm be
wiesene Gastfreundlichkeit („denn der Mensch ist dem 
Menschen das Liebste auf Erden, und nur von den 
Menschen, die uns umgeben, geht alle Annehmlich
keit des Lebens aus“ S. 148), herzliche Anerkennung

neuer Bekannter, vor allen das wiederholte Lob der 
Musik, und die innere Freude und Erhebung über die 
Macht der Töne, „wo deren Zeit und Raum schwin
den“, weil „der Wohllaut das Element des Seligen ist“ 
(S. 135) füllen andre Seiten dieses Tagebuches. Auf 
äussere Zustände geht Löwis nur selten ein, doch prei
set er an mehrern Stellen die milde, humane preussi
sche Regierung, erkennt (S. 129) den hohen Werth 
allgemeiner Wehrhaftigkeit in einem Volke, ärgert sich 
über die ewigen Trinkgelder in Ostpreussen und meint 
auf S. 118, dass der Pressbengel unter allen Bengeln 
der einzig nützliche und für den Staat erspriessliche 
sei, indem nur durch eine gewissen Gesetzen unter
worfene Presse, eine Regierung ihre untreuen, gewalt- 
thätigen Beamten und ähnliches Gelichter kennen ler
nen könnte.

Es muss befremdlich erscheinen, dass ein so ge- 
müthlicher, ritterlicher Mann als Löwis, der bei den 
Frauen in seinen frühen und spätem Jahren so wohl 
gelitten war, und der in Heidelberg manche anmuthige 
Irrgänge der Liebe durchwandelt hatte, sich in seiner 
Heimat keine entsprechende Häuslichkeit zu begründen 
vermochte. Es war, wie der Verf. ($. 74) bemerkt, 
ein eignes Schicksal, dass Löwis die Frau, an welche 
er bereits im J. 1812 sein Herz verlor, nicht ehelichen 
konnte, weil sie von ihrem Gemahle zwar sich Getrennt 
hatte, aber die Bande nicht zu zerreissen im Stande 
war, durch welche die griechische Kirche ihr den Ge
mahl verbunden hielt. Erst nach dem im Jahre 1835 
erfolgten Tode des Obersten Argamakow, vermochte 
Löwis die Gattin desselben, Elisabeth von Krüdener, 
zum Altar zu führen, nachdem er lange geschwankt 
hatte, ob er die noch lebensfrische Frau für immer an 
sein Krankenzimmer fesseln dürfte. Aber ein Quell 
ungehoffter Freuden kam von jetzt an über den wackern 
Mann, die angenehmste Häuslichkeit umgab ihn, Ge
lehrte, Künstler, Landwirthe, Handwerker suchten ihm 
auf alle Weise ihre Achtung und ihr Vertrauen zu be
weisen, junge, strebsame Männer schlossen sich an 
ihn, dessen Verpuppung in den letzten Jahren jetzt 
einer freundlichen Mittheilbarkeit Platz gemacht hatte, 
immer enger an, die Geschäfte der öconomischen So- 
cietät wurden mit neuem Eifer und sichtbarem Erfolge 
angegriffen, neue literarische Plane entworfen und die 
schätzbare Schrift, über Entstehung, Zweck und end
lichen Untergang der hitterschlösser in Livland war 
die erste Eracht des Wohlbehagens an den neuen Ver
hältnissen. Aber nur^ noch wenige Jahre, hielt die 
Kraft aus. Am 16. September 1839 starb Löwis und 
der Verf. bezeugt, dass wol selten in Livland eine 
Trauerbotschaft mit allgemeinerer Theilnahme vernom
men worden sei, als die Nachricht von dem Hinschei
den des Ereiherrn von Löwis.

Der schöne Brief des ältern Parrot in Dorpat an 
die edle Witwe macht den würdigsten Schluss eines 
Buches, dessen Verf. sich trotz aller persönlichen Vor
liebe nie hat zur Überschätzung hinreissen lassen. 
Freilich konnte er auch die einzelnen Umstände eines 
solchen Lebens getrost ihrem eignen Gewichte überlassen.

Pforta. K. G. Jacob.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Fichte’s Vorschlag zu einer Philosophen- 
Versammlung.

J. G. Fichte entwickelt (in einem langem Aufsatze im 
neuesten Hefte seiner Zeitschrift) mit Beredsamkeit die Gründe, 
warum es wünschenswerth sei, dass nach dem Vorgänge der 
Naturforscher, Philologen, Architekten u. s. w. auch die Philoso
phen von Profession den Versuch machten, in allgemeinen Ver
sammlungen zu wissenschaftlichen Zwecken sich persönlich näher 
zu treten,.und ihr Werk, das bisher nur zu sehr wie ein blos 
subjectives Ihun betrachtet worden sei, zu einem gemeinsamen 
zu erheben. Er fordert auf, sich über diesen Vorschlag, sei 
es für oder wider, öffentlich oder privatim, zu erklären. Ob- 
wol mir der Erfolg mehr als zweifelhaft erscheint, so kann 
ich doch nicht umhin, meine Stimme, so wenig sie gelten 
mag, zu Gunsten eines zu machenden Versuches zu erheben. 
Unter den Gründen, die Fichte dafür beibringt und die Jeder 
bei ihm selbst nachlesen muss, erlaube ich mir nur den Einen 
etwas näher auszuführen. Den Goefhe’schen Ausspruch: „nur 
ein Lump ist bescheiden“, haben sich insbesondere unsere Phi
losophen seit Kant nur zu sehr gesagt sein lassen. Jeder, 
wenn er auch allenfalls subjectiv, in Beziehung auf seine Per
son, die Bescheidenheit als eine lobenswerthe bürgerliche Tu
gend anerkannte, glaubte doch objectiv, hinsichtlich der von 
ihm vertretenen Sache nicht unbescheiden genug sein zu können. 
Das hat dem Credite der Philosophie, indem es ihre Vertreter 
lächerlich machte, mehr geschadet, als alle die verunglückten 
Versuche, sich zu einer exacten, d. h. nach feststehenden Prin- 
cipien auf ein bestimmtes Ziel sich hinbewegenden Wissenschaft 
zu erheben. Denn die Bescheidenheit ist gar nicht eine blos 
subjective Tugend , sondern eine objective Qualität der Sache 
selbst, ein allgemeines Moment im Begriffe der menschlichen 
Wissenschaft, das jeder ernste und gründliche Forscher, je 
tiefer er eindringt, desto mehr in seinem Gegenstände selber 
finden wird. Wenn nun der Anblick der zahllosen Schar von 
Philosophen der verschiedensten Richtungen und Systeme jeden 
Einzelnen, wie wir hoffen, zu der Überzeugung brächte , dass 
nicht der Philosop , sondern die Philosophie selbst, d. h. die 
menschliche Wissende aft überhaupt, bescheiden sein müsse, 
oder vielmehr ihrer L atur nach bescheiden sei, — so würde 
m. E. eine Versammlung nach Fichte’s Vorschlag schon dadurch 
einen unberechenbaren Segen für die Wissenschaft stiften.

Von diesem Segen v'>rd auch der Erfolg selbst abhängen. 
Denn wenn alle diejenigen, <ie noch immer an ihrer Philoso
phie ein absolutes Wissen zu iajen wähnen, von diesem Glau
ben nicht zurückkommen o< er i n nicht wenigstens äusserlich 
in Zaum und Zügel halten, so ann von einer Verständigung, 
ja auch nur von einer wissenscha hc en Discussion mit ihnen 
nicht die Rede sein. Sollte sich daher unsere Hoffnung nicht 
bewähren, so müssten für die Zukunft nicht blos alle philoso
phischen Schwätzer, Dilettanten u><d Solche, welche die Philo
sophie zu den sogenannten praktischen Zwecken misbrauchen 
Wollen, und die auch Fichte abgewiesen haben will, sondern 

auch alle Absoluten von den Versammlungen ausgeschlossen 
werden oder vielmehr sich selber ausschliessen. Denn so ge
wiss mit letztem alle und jede Verhandlung unmöglich ist, so 
gewiss dürfen die Vorträge und ihre Berathung nicht in das 
Gebiet religiöser und politischer Zeitfragen sich verlieren oder 
zu unwissenschaftlichem Geschwätze ausarten.

Es wird überhaupt .Alles darauf ankommen, den Verhand
lungen den rechten Geist einzuhauchen. In dieser Beziehung 
dürfte es äusserlich förderlich sein, wenn, wie Fichte bean
tragt, die Philosophen-Versammlungen sich zunächst an die 
Zusammenkünfte der Naturforscher anlehnten, und, so lange 
sie nicht selbständig constituirt sind, theils mit jenen gemein
schaftliche Sache machten, theils neben ihnen hergingen. — 
Doch genug. Ich wollte nur mein unmassgebliches Votnm zu 
Gunsten von Fichte’s Vorschlag abgeben, und dadurch auf 
denselben, den er selbst schon mit allen beizubringenden Grün
den unterstützt hat, aufmerksam machen.

H. Ulrici.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 

4. Mai theilte Prof. H. Rose einige Bemerkungen über das 
Spratzen des Silbers mit. Die sobenannte Erscheinung, welche 
davon herrührt, dass während des Schmelzens Sauerstoff vom 
Silber aufgenommen wird und beim Erkalten entweicht, hat 
äusser der Berührung des Silbers mit der atmosphärischen Luft 
auch dann statt, wenn über das Silber eine Decke von Koch
salz gelegt wird. Diese Beobachtung führte zu mehren Ver
suchen. Prof. Rose berichtete dann über eine Abhandlung von 
Heintz, die quantitative Bestimmung des Harnstoffes betreffend. 
Die Versuche waren in Beziehung auf gesunden Harn, und auf 
krankhaft veränderten fortgesetzt worden. Ferner sprach der
selbe über einige Untersuchungen, welche Heintz über das 
Dumasin angestellt hat. Aus dem bei Darstellung des Acetons 
aus einer Mischung von Bleizucker und Ätzkalk als Nebenpro- 
duct gewonnenen brenzlichem Öl wurde ein flüchtiger, fast 
farbloser, wie ein ätherisches Öl riechender Körper abgeschie
den, welcher C6H6O enthält und Dumasin genannt worden ist. 
Es ergibt sich, dass bei der Acetonbereitung aus essigsauren 
Salzen neben Aceton stets noch etwas Onyloxyd d. h. Aceton
äther gebildet wird. Dr. H. Karsten hatte ein Schreiben aus 
Guayra und Caraccas und eine Sammlung botanischer Manu- 
scripte und Zeichnungen gesendet. Am 7. Mai las Prof. Ja
cobi über den Euler’schen Beweis der merkwürdigen Eigen 
schäften der Pentagonalzahlen. Am 11. Mai las Akad. v. Buch 
über Spirifer Keilhavü, über dessen Fundort und Verhältniss 
zu ähnlichen Formen. Der Fundort ist die zwischen Spitz
bergen und Norwegen gelegene Bareninsel, welche Keilhau 
1827 besuchte und die merkwürdigen Steinkohlenflötze auffand. 
Die Kohlenformation gehört hier zur untern Kohlenformation, 
welche noch vom grössten Theile des Producten-Kalkes be
deckt wird. Spirifer Keilhavii, nahe an zwei Zoll breit und
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Chronik der Gymnasien.
Dresden.

in dem Lehrerpersonal des Kreuz - Gymnasium hat im 
vorigen Jahre keine Änderung stattgefunden. Der Unterricht 
in der freien Redekunst wurde in den Lehrplan der ersten 
Klasse aufgenommen und die Leitung desselben dem Oberlehrer 
Dr. Köchly übertragen. Die Zahl der Schüler in zehn Klassen 
beträgt .>24. Das vom Rector Gröbel ausgegebene Programm 
zu den jährlichen Schulfeierlichkeiten enthält; Philippi Wagneri 
Epistola ad Petrum Hof mann - Peerlkamp, sive commentationis de 
lunio Philargyro pars prior. Der kenntnissreiche und scharf
sinnige Bearbeiter des Virgilius gibt hier einen achtungswerthen 
Beitrag zur Kritik der Scholien zu Virgilius. Das gründlich 
durchgetührte Resultat der Untersuchung ist folgendes: Bur- 
mann’s Ausgabe des Scholiasten darf nicht, wie geschehen, 
verunglimpft werden, da er den Text nicht eigentlich ver
pfuscht hat; wol aber ist demselben als Fehler anzurechnen, 
dass er sich nicht beim Abdrucke der Ausgabe des Ursinus 
von 1587 oder der Commelinischen von 1589 bedient hat. 
Der Namen des Verfassers der Scholien ist Philargyrus, nicht 
Phiiargyrius, und sein Leben fällt nicht in die Zeit des Kai
sers Valentinianus, wie nach einer falschen Überschrift erschlossen 
worden ist, noch war er ein Zeitgleiche des Servius, wie Su- 
ringar annahm, wenn auch Beide aus gleichen Quellen ge- 
senöpft haben; viel weniger ging er dem Servius voraus, nach 
Annahme von Dübner und Osann, vielmehr ergibt sich aus 

’ einzelnen Andeutungen und aus der Schreibart, dass Philargyrus 
im 4. Jahrh. n. Chr. gelebt hat und ein Christ gewesen ist. 
Übrigens lässt sich die Annahme, derselbe habe Virgilius’eigen
händige Handschrift vor Augen gehabt, nicht erweisen.

Erfurt.
Das Lehrerpersonal des königl. Gymnasium bilden: Di

rector und Prof. Dr. Schöler, Prof. Dr. Besler, Prof. Dr. Men
sing, Prof. Dr. Schmidt, Prof, Dr. Thierbach, Prof. Dr. Herr
mann, Prof. Dr. Kritz, Prof. Dr. Dennhardt, Prof. Dr. Richter 
Pfarrer Hucke für katholischen Religionsunterricht. Musikdirector 
Gebhardt, Gymnasiallehrer Dufft, Zeichnenlehrer Dietrich. Am 
17. März starb zu Berlin der emeritirte Director Dr. Strass. 
Als Hülfslehrer waren Dr. Müller aus Mühlberg und der Schul- 
amtscandidat Stutzbach aus Naumburg thätig. Die Zahl der 
Schüler beträgt in sechs Klassen 186, unter denselben 27 ka
tholische Schüler. Durch Rescript vom 1. Oct. v. J. sind die 
vier ersten Lehrerstellen zu Oberlehrerstellen erhoben worden. 
Das dem Gymnasium zugehörige numismatische Cabinet, wel
ches mehre hundert römische Münzen enthält, hat Pfarrer 
Leitzmann in I unzenhausen geordnet und katalogisirt. Das 
zum Prüfungsact vom Director ausgegebene Programm enthält 
eine Abhandlung des Prof. Dr. Thierbach: „Erklärung der auf 
das Schriitwesen der alten Ägypter bezüglichen Stelle in den 
Teppichen des Clemens Alexandrinas.“ Der Verfasser erwirbt 
sich das Verdienst, die Grundlage, auf welcher Champollion 
sein System errichtete, zu berichtigen und für die Überlieferung 
von dem Schriftwesen der alten Ägypter den richtigen Ge
sichtspunkt darzulegen. Champollion fand nämlich in der Stelle 
des Clemens die Andeutung, dass die phonetischen Bilder den 
Kern der gesammten Hieroglyphik enthalten, und aus der 
hieroglyphischen Schrift allmälig sich die hieratische, aus dieser 
die epistolographische Schrift gebildet habe und die hiero- 
glyphische Schrift nicht den Priestern allein, sondern dem 
Volke verständlich gewesen sei. Nun erweist der Verfasser, 
nachdem er eine genaue periphrasirende Übersetzung der Stelle

lang, ordnet zur Abtheilung der Alati, bei welchen der Schloss
rand nicht gebogen und ebenso breit oder breiter ist, als 
die grösste Breite der Schalen. Dicke und breite Falten, 
sechs bis acht auf jeder Seite, bedecken die Oberfläche und 
sind stets gespalten. Geh. Medicinalrath Müller las einen Nach
trag zu seiner Abhandlung über die Stimmorgane der Singvögel, 
in Bezug auf viele Gattungen amerikanischer Passerinen. Prof. 
Ehrenberg machte eine Mittheilung über die Ausw urfaschen des 
Hecla in diesem Jahre. Die Untersuchung ergab ein reicheres 
Verhältniss von kieselschaligen Infusorien, im Ganzen 37— 38 
nicht neue Species, an deren Bildung das Seewasser keinen 
Antheil hat. Am 18. Mai hielt Geh. Kegierungsrath Pertz 
einen Vortrag über Leibnizen’s kirchliches Glaubensbekenntniss. 
Am 28. Mai theilte Geh. Oberbaurath Hagen die Fortsetzung 
seiner Untersuchung über die Oberfläche der Flüssigkeiten mit. 
Versuche, die sich zug'eich auf gereinigten Alkohol und Oli
venöl bezogen. Die angestellten Beobachtungen deuten darauf 
bin, dass der Grad der Flüssigkeit ohne Einfluss auf die Span
nung der Oberfläche ist, und dass die Flüssigkeiten um so 
weniger andere Körper netzen , je stärker ihre Oberfläche ge
spannt ist. Prof. Ehrenberg las weitere Untersuchungen des 
mikroskopischen organischen Verhältnisses zu den vulcanischen 
Ablagerungen beim Laachersee am Rhein, dritter Vortrag, und I 
über den Schlamm - Vulcan der Insel Scheduba in Hinterindien. 
Director Encke legte eine Berechnung des Orts des Schwer
punktes unsers Sonnensystems, sofern er ausserhalb und inner
halb des Sonnenkörpers fällt, für 1800 bis 1883 vor. Am 
8. Juni las Geh. Medicinalrath Müller einen Nachtrag zu der 
Abhandlung von den Comatulen, Beobachtungen an neuen Ar
ten. Darauf legte derselbe den zusammengesetzten Hinterfuss 
des gigantischen fossilen Gürtelthiers, der Banda oriental vor, 
dessen Panzer von Weiss 1827, dessen Knochenreste der Extre
mitäten von d’Alton 1833 beschrieben sind. Prof. Magnus 
theilte die Resultate einer Untersuchung mit, welche K. Brunner, 
Sohn, über die Veränderung der Cohäsion der Flüssigkeiten 
durch die Wärme in neuester Zeit ausgeführt hat. Die ange
stellten Versuche ergeben, dass bei Flüssigkeiten (Wasser, 
Äther, Olivenöl) die Capillarhöhe durch Erhöhung Jder Tem
peratur bedeutend abnimmt, und diese Abnahme nicht der 
Dichtigkeit, sondern vielmehr der Zunahme der Temperatur 
proportional zu sein scheint. Am 11. Juni las Prof. H. Hose 
über die Einwirkung des Wassers auf Chlormetalle. Durch | 
Versuche war wahrscheinlich geworden, dass Chlormetalle, 
welche basischen Oxyden entsprechen, bei ihrer Auflösung in 
Wasser keine Zersetzung erleiden. Mehre dieser Chlormetalle 
theilen in ihrer Auflösung in Wasser nicht so vollkommen alle 
Eigenschaften der wässrigen Auflösungen der ihnen entsprechen
den Sauerstoffsalze. Mehre schwache Sanerstoffbasen, welche 
aus den wässrigen Auflösungen der schwefelsauren und sal
petersauren Oxyde dieser Metalle die Oxyde fällen, sind nicht 
im Stande, die Auflösungen der Chloride zu zersetzen. Prof. 
Ehrenberg machte Mittheilungen über die Beziehungen des 
kleinsten organischen Lebens zu den Auswurfstoffen des Imba- 
bura-Vulcans in Quito, gab Zusätze zu seinen Mittheilungen 
über die vulcanischen Phytolitherien der Insel Ascension und 
legte die Ergebnisse seiner Untersuchungen des am 1 6. Mai 
dieses Jahres gefallenen Scirocco - Staubes von Genua vor. Am 
18. Juni las Oberconsistorialrath Neander über die geschicht
liche Bedeutung der Pensees Pascal’s in Bezug auf die Reli
gionsphilosophie insbesondere. Am 25. Juni las Prof. Lejeune- 
Dirichlet über die charakteristischen Eigenschaften des Poten
tials einer auf einer oder mehren endlichen Flächen vertheilten 
Masse.
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gibt und den Zusammenhang derselben mit dem Vorhergehen
den und dem Folgenden darlegt, dass Clemens in einer ge
legentlichen und daher unausgeführten Andeutung nur habe an 
dem Beispiele der ägyptischen Priester die Nützlichkeit einer 
Stufenfolge im wissenschaftlichen Unterrichte darthun wollen. 
Sonach ist in der Stelle nicht die Rede von einer Verwandt
schaft und allmäligen Entwickelung dreier Schriftarten aus ein
ander, das Wesen der hieratischen Schriftart bleibt ganz un
erklärt und nirgends wird behauptet, die hieroglyphische, na
mentlich die änigmatische Schriftweise sei eine allgemein ver
ständliche gewesen. Nur der methodische Verlauf des Studiums 
wird dargelegt. Es begann von der Epistolographik und der 
Grammateus hatte zu erlernen, Protokolle und Briefaufsätze 
mit Kenntniss der gesetzlichen Bestimmungen zu fertigen. Dem 
Studium des Hierogrammateus fiel die Hieratik (deren Umfang 
der Verfasser näher bestimmt) zu, bei welcher nicht eine aus 
Hieroglyphen durch lachygraphen entstandene Schreibart, son
dern eine Lautschrift angewendet wurde, die als eine allge
mein bekannte auch keiner nähern Bestimmung bedurfte. Die 
geheimnissvolle Hieroglyphik war nach Clemens theils ein ky- 
riologisches Verfahren, bei welchem man das Wort nach seiner 
Lautcomposition, nicht nach seiner Bedeutung nahm und da
bei die ersten Buchstaben wählte (Bai, die Seele, durch einen 
Habicht, der Baieth hiess, ausgedrückt), theils ein symboli
sches, welches dreifach war, indem man entweder mimetisch 
eine Ähnlichkeit des Gegenstandes wiedergab, oder durch Me- 
tagoge und Metathese den Wörtern eine tropusartige Umän
derung gab, oder in allegorischer Weise ein Bild für eine 
Abstraction oder einen ganzen Gedanken nahm, wie den Ska
rabäus als Bild der Sonne. So ist bei Clemens nicht so Vie
les zu finden, was Champollion gefunden haben wollte und 
die Forschung hat sich vorerst an die enchorischen und hie- 
rographischen Texte zu halten, um nach Ermittelung der 
Lautbilder zu der Entzifferung der symbolischen Inschriften 
vorschreiten zu können. Die Abhandlung ist der Verbreitung 
in einem weitern Kreise vollkommen werth, da sie ein Regu
lativ der fortzusetzenden Forschungen aufstellt.

Preisaufgaben.
Die Akademie der Inschriften hat den ersten Gobert’schen 

Preis zu 9000 Fr. dem Verfasser von „Histoire den peuples bre- 
tons dans la Gaule et dans les iles britanniques“, Aurelien de 
Courson, das Accessit zu 1000 Fr. der Schrift von Alexis Mon- 
teil für sein Merk: ,, Histoire des Fran^ais des divers Etats“, 
zuerkannt. Der fut die Aufgabe „Examen de l’histoire des dynasties 
egyptiennes d apres les texten et les monuments“ gestellte Preis 
von 2000 Fr. wurde dem Architekt Le Sueur ertheilt, eine 
beehrende Erwähnung erhielt Wladimir Brunet de Presle. Die 
aus den Jahren 184 1 und 1845 zurückstehenden Preise 
wurden, der erste < er landlung von Kiepert in Weimar über 
die Züge Gordians • <en Euphrat entlang, der zweite P. 
Ricard für „Examen entique des historiens de Constantin“ zu
gesprochen. Den numismatischen Preis erhielt „Description des 
medailles gauloises du cabinet de France“ von Adolf Du Chalais, 
eine ehrende Erwähnung Chevalier de Saint - Quintino in Turin 
für eine Abhandlung über die Medaillen des Kaisers Justinian II. 
Die Commission der Alterthümet Brankieichs ertheilte der Ab
handlung von Long, Arzt in Die (Dröme), „Sur les antiqui- 

tes du pays de Voconces“ die erste, dem ersten Theile von 
„Histoire du Limousin“ von Leymarie, die zweite Medaille. Der 
Schrift „ Monnaies au. type chartrain “ von Cartier und der 
„Histoire du chapitre de Saint-Etienne de Bourges“ von Ba
ron de Girardot ward zu getheiltem Antheil der Werth einer drit
ten Medaille zuerkannt; einen vierten ausserordentlichen Preis er
hielten getheilt Vandoyer für „T Anden Orleanais, architecture 
dvile des quinzieme et seideme siecles“ und Le Roux de Liney 
für „Histoire de VH6tel-de-Ville de Paris“.

Mlscellen.
In den letzten Nummern der böhmischen Zeitschrift.' 

„Kwety“ (die Blüten), befindet sich ein Aufsatz von Karl 
Winaricky, welcher einen wichtigen Beitrag zu einer künftigen 
ausführlichen und genauen Biographie Johann Gutenberg’s lie
fert. Eine deutsche Übersetzung dieser höchst mühsamen Unter
suchung über Gutenberg’s Lebensverbältnisse von Dr. F. Jonäk 
erschien soeben in den von Ad. Schmidt herausgegebenen Öster
reichischen Blättern für Literatur und Kunst, 1846, Nr. 90 
— 93“. An die Spitze des Ganzen werden als Resultate der 
Untersuchung gestellt, dass Joh. Gutenberg im Jahre 1412 zu 
Kuttenberg in Böhmen geboren und in Prag am 18. Nov. 1445 
zum Baccalaureus der freien Künste erhoben worden sei. In 
dem von Martinus de Laucicia lateinisch geführten Decanats- 
buche findet man unter etwa 20 Akademikern, welche am 
17. April 1445 sich der strengen Prüfung unterzogen, auch 
einen Joannes de Montibiis Kutnis, der alsdann am 18. Nov. 
unter dem Magister Joh. v. Przibram die Würde eines Bacca- 
laurcus der freien Künste erhielt. Es ist hier nicht der Ort, 
in das vielfach verschlungene Labyrinth der Winaricky’schen 
Untersuchungen, die in ihren Hauptdatis urkundlich belegt 
sind, einzugehen. Bei der ungemein grossen Verwirrung, 
welche noch immer in den Biographien Gutenberg’s herrscht, 
würde es aber jedenfalls hochverdienstlich sein, wenn Winaricky’s 
Ansichten einer durchgreifenden Kritik unterworfen würden, 
sodass endlich auch einmal dieser Streit zu Ende geführt würde. 
Als bei der letzten Säcularfeier der Erfindung der Buchdrucker
kunst Wrtdtko an die böhmische, fast 300jährige Sage erinnerte, 
dass Joh. Gutenberg in Kuttenberg in Böhmen geboren worden 
sei, betrachtete man diese Angabe als einen Mythus, entsprossen 
aus einem überspannten böhmischen Patriotismus.

Literarische 11. a. Nachrichten.
Das diesjährige siebente Heft von Jordan’s „Jahrbüchern 

für slawische Literatur u. s. w.“ enthält eine der böhmischen 
Museums - Zeitschrift (1829; III, 19, nach F. Palacky) ent
nommene Biographie des verdienten Amos Comenius, auf 
welche aufmerksam zu machen ist, da sich in ihr gegen die 
gewöhnliche Annahme viele Data berichtigt finden. So hält 
man z. B. das Dorf Komna in der mährischen Herrschaft 
Swjetla für seinen Geburtsort, von welchem er eben Comenius 
(böhm. Komensky) heisse; es sei aber wahrscheinlicher, dass 
er, und zwar am 28. Febr. 1592, in dem Städtchen Nivnice 
in der Herrschaft Ostrow, nicht weit von Ungarisch-Brod, gebo
ren sei, wovon er sich selbst Hunnobrodensis. Moravus nannte.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Ha»d in Jcaja, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Fünfter Jahrgang. M 235. 1. October 1846.

NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEKATIJ»-ZEITIING.

Jurisprudenz.
Das praktische gemeine Civilrecht. Von Dr. Karl 

Friedrich Ferdinand, Sintenis, herzoglich anhaitischem 
Regierungs- und Consistorialrathe zu Dessau, gewe
senem ordentlichen Professor der Rechte zu Giessen. 
Erster Band: Die allgemeinen Lehren und das Sachen
recht. Leipzig. Focke. 1844. Gr. 8. 4 Thlr. 15 Ngr 

Dem sogenannten gemeinen deutschen Civilrechte sind 
im Laufe dieses Jahrhunderts so bedeutende Kräfte, 
und mit einem so günstigen Erfolge, zugewendet wor- 
den, dass dieser Theil der Rechtswissenschaft zu einer 
Blüthe gelangt ist, von welcher selbst, das vorige Jahr
hundert noch keine Ahnung hatte. Mit regem Eifer 
wurden die geschichtlichen Studien begonnen und, un
terstützt durch die glückliche Auffindung und tüchtige 
Benutzung bisher unbekannter Quellen der Kunde des 
altern römischen Rechts, bis auf die jetzige Zeit fort
gesetzt. Dieser Richtung des Rechtsstudiums verdan
ken wir manche Aufklärung über die dem gemeinen 
Civilrecht angehörenden Rechtsinstitute, sowol in Be
treff ihres Wesens überhaupt, als der einzelnen darüber 
geltenden Grundsätze; und die dogmatische Behandlung 
des Civilrechts musste zugleich einen höher» Aufschwung 
bekommen, nachdem sie in den Stand gesetzt worden 
war, ihren Untersuchungen die reichhaltigen Resultate 
der historischen Forschung zum Grunde zu legen. 
Dennoch aber konnte es dem aufmerksamen Beobach
ter nicht entgehen, dass die Richtung der sogenannten 
historischen Schule insofern eine zu einseitige war, als 
man «alle Kräfte der Erörterung des altern römischen 
Rechts und der einzelnen , demselben ihren Ursprung 
verdankenden Institute, zuwandte, dagegen das für das 
gemeine Civilrecht so wicbtigeMoment desÜbergangs des 
römischen Rechts auf die germanischen Staaten wenig be
achtete. Die Stimmen bedeutender Männer haben dieses 
Moment geltend zu machen gesucht und darauf hingewie
sen, dass der Zeitpunkt derReception des römischen Rechts 
in den germanischen Staaten,in welchem durch dieCollision 
des einheimischen Rechts mit dem fremden bald jenes, 
bald dieses siegte, bald endlich ein neues Gebilde her
vorging, für das gemeine Civihecnt eine entscheidende 
und nicht genug gewürdigte Be eutung habe, indem 
die Erforschung des damaligen Kechtszustandes nicht 
blos zur Erläuterung mancher Rechtsinstitute der Ge- 
gewart. sondern auch zu einer genügendern Beantwor
tung der Frage führe, ob und inwiefern die im neue

sten römischen Recht anerkannten Rechtsinstitute, und 
die hiernach darüber geltenden Rechtssätze, recipirt, 
und bei der Reception verändert worden sind, oder 
nicht. Eine Vorarbeit von grosser Bedeutung für die 
angegebene Richtung des historischen Rechtsstudiums 
hat uns freilich v. Savigny in seinem höchst schätzens- 
werthen Werke: „Geschichte des römischen Rechts im 
Mittelaltergeliefert; im Übrigen aber ist bisher für 
die Erörterung des Rechtszustandes in dem angegebe
nen Zeitpunkte verhältnissmässig wenig geschehen. Die 
Richtung der historischen Rechtsstudien konnte für die 
dogmatische Behandlung des Rechts nicht einflusslos 
bleiben. Wie in den rechtsgeschichtlichen Werken das 
ältere römische Recht, und dessen Fortbildung bis auf 
Justinian’s Zeit, ausschliesslich erörtert wurde, so gin
gen die Lehr- und Handbücher des gemeinen Civil
rechts im Wesentlichen darauf aus, das reine römische 
Recht nach der Justinianischen Redaction vorzutragen, 
und die Frage, ob und inwiefern die Bestimmungen je
nes Rechts noch jetzt eine gemeinrechtliche und prak
tische Bedeutung hätten, fand gewöhnlich nur eine un
vollständige Erledigung. Durch den Satz „quod non 
agnoscit glossa . nec agnoscit curia“ war nur die Prä
sumtion der geltenden Kraft des den Glossatoren be
kannten Justinianischen Rechts festgestellt, weil dieses, 
aber auch nur dieses, zur Zeit der Reception vorlag. 
Der Gegenbeweis aber, dass glossirtes römisches Recht 
unanwendbar sei, war freilich durch diesen Umstand 
ebenso w enig ausgeschlossen, als der Beweis der prak
tischen Gültigkeit nicht glossirter Theile des Justinia
nischen Rechts. Die Beweislast aber musste demjeni
gen obliegen, welcher die Ungültigkeit jenes, oder die 
Gültigkeit dieses behauptete. Die genannten Beweise 
sind gewöhnlich nur unvollständig unternommen und 
durchgeführt, und nur selten bildete die Frage über 
die praktische Gültigkeit der Institute und Bestimmun
gen des römischen Rechts einen Hauptgegenstand der 
Untersuchung. Wir können daher dem Verf. des vor
liegenden Werkes nur beistimmen, wenn er bemerkt: 
..Wenige haben den Standpunkt eingenommen, und 
wirklich von ihm aus die Aufgabe versucht, von 
dem die unmittelbare Anwendbarkeit des römischen 
Rechts als die hervorragendste Hauptseite erscheint. 
Ob dieses aber namentlich in einem unserer neuern, 
auf der Höhe der Wissenschaft stehenden Bücher für 
alle einzelnen Lehren dergestalt als Haupt- und Mittel
punkt festgehalten worden, dass es zur Beantwortung
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der in diesem Gebiete nur zu oft entstehenden Fragen, 
ob und wie gewisse römische Rechtssätze in unsern 
heutigen Verhältnissen zur Anwendung kommen, denen, 
die sie aufwerfen müssen, wahrhafte Dienste leistete, 
— die Frage wird man nur mit dem Bedauern beant
worten können, dass namentlich die neuern Bücher, 
welche das Civilrecht ausführlicher vortragen, dem äl
tern nicht ebenso sehr, wie an wissenschaftlichem 
Werthe, in jener Tendenz überlegen sind. Fast ge
winnt es den Anschein, als würde hin und wieder ge
glaubt , dass die letztere dem erstem Abbruch thun 
möchte. Wir haben aber in den gemeinrechtlichen 
Ländern nicht nur das angenommene römische Recht, 
sondern ein Recht, welches einst römisch war, und 
nun unser geworden ist. Anstatt dieses überall her
vorzuheben und zum Bewusstsein zu bringen, pflegt 
dessen Darstellung vorherrschend römisch gefärbt zu 
sein, und die Behandlung von der Art, dass das Civil
recht als ein fremdes, und uns fremd gebliebenes er
scheint, und es wird dadurch das Misverständniss mit 
erklärlich, welches in unsern Zeiten so oft Abneigung 
und Widerstand gegen das gemeine, das römische Recht 
veranlasst, und das Verlangen nach nationalen Gesetz
büchern genährt, während das civilistische Studium in 
den letzten drei Jahrzehnten einen grössern Aufschwung 
genommen hat, als vorher in drei Jahrhunderten/* Der 
Tendenz, welche der Verf. in dem vorliegenden Werke 
verfolgt, das geltende gemeine Civilrecht, und nur die
ses, zum Gegenstände der Darstellung zu machen und fest
zustellen, kann daher Anerkennung nicht versagt werden. 
Sehen wir, nach dem bisher die Stellung, welche das vor
liegende Werk in der jetzigen Literatur einzunehmen 
bestimmt ist, angedeutet worden ist, auf die Art, wie 
der Verf. die sich gesetzte Aufgabe auszuführen ge
sucht hat, so lässt es sich nicht verkennen, dass der
selbe auch in der Ausführung dem Plane treu geblie
ben ist, nur die Masse des wirklich praktischen Rechts 
unmittelbar aus dem Standpunkte der Gegenwart und 
der Anwendung aufzufassen und dessen Organismus 
darzustellen. Von diesem Standpunkte aus kann man 
es nur durchaus richtig finden, dass der Verf. das hi
storische Material, soweit dieses möglich war, aus die
sem W7erke ausgeschieden, und blos da, und zwar in 
die Anmerkungen aufgenommen hat, wo die Darstel
lung der geschichtlichen Entwickelung eines RechtHn- 
stituts oder der historischen Ausbildung einzelner 
Rechtssätze zur nähern Begründung und Feststellung 
der Bedeutung jener oder dieser erforderlich war. Nur 
in denjenigen Fällen, in welchen es zur gründlichen 
und vollständigen Auffassung einzelner Lehren erfor
derlich war, das praktische Resultat in seiner Verbin
dung mit dem historischen Bildungsgänge zu betrach
ten, hat der Verf. zweckmässig die Darstellung der für 
die betreffende Lehre relevanten geschichtlichen Mo
mente in den Text selbst aufgenommen. Als Beispiele 

solcher Lehren führen wir die Ersitzung des Eigenthums, 
S. 434 f., die Bestellung der Servituten durch Vertrag, 
S. 578 f., und die Entstehung derselben im Wege der Er
sitzung, S. 583 f., an. Durch die Tendenz des vorliegenden 
Werks war es überhaupt von selbst geboten, alle un
praktischen Bestimmungen möglichst zu entfernen. Der 
Verf. hat diese Bestimmungen gewöhnlich ohne aus
drückliche Erwähnung ihrer Unanwendbarkeit, als 
welche sich von selbst durch deren Weglassung aus 
diesem Werke ergibt, weggelassen; und nur in den
jenigen Fällen, in welchen es zum Verständniss und 
zum Zusammenhang ganzer Lehren gehörte, und dann 
zu dem Zweck, um ausdrücklich die Nichtanwendbar
keit mancher wol für praktisch gehaltenen Gesetze er
kennen zu lassen , hat der Verf. das unpraktisch Ge
wordene als solches berühren müssen. — Wenn bisher 
in die meisten Lehr- und Handbücher des gemeinen 
deutschen Civilrechts nicht blos eine mehr oder weni
ger ausführliche Encyklopädie des Rechts und der ju
ristischen Hermeneutik, sondern auch die Erörterung 
einzelner dem Staatsrecht angehörender Lein’en, z. B. 
die von dei' Publication und den verschiedenen Arten 
der Gesetze, von der Kraft und Dauer der Verbindlich
keit derselben u. s. w., aufgenommen wurde, so konnte 
die Aufnahme dieser Lehren systematischen Anforde 
rungen freilich wenig entsprechen, ist aber doch bis
her aus Zweckmässigkeitsgründen, und wol besonders 
mit Rücksicht auf die gewöhnliche Behandlung der ge
nannten Lehren in den Pandektenvorträgen auf den 
Universitäten beibehalten worden. Der Verf. des vor
liegenden Werkes dagegen hat aus demselben jene in 
die Darstellung des gemeinen Civilrechts nicht gehöri
gen Lehren gänzlich weggelassen. Wir müssen hierin 
dem Verf. nach der Tendenz seines Werks beistimmen, 
und finden auch für diese um so weniger besondere 
Zweckmässigkeitsgründe für die Beibehaltung jener 
Lehren, je gewisser, wie vom Verf. selbst bemerkt 
wird, angenommen werden darf, dass dieses Buch nur 
von solchen gebraucht wird, welche die Vorstudien 
zurückgelegt haben. Dagegen finden wir die gänzliche 
Ausschliessung der Lehre von den Privilegien nicht in 
gleicher Weise begründet; denn wenn auch bei diesen 
die legislatorischen Acte, durch welche sie entstehen, 
mit dem Erwerb der Rechte im subjectiven Sinn in 
einem Momente zusammenfallen, so würde doch die 
letztgenannte Seite der Privilegien zur Erörterung der
selben im Civilrecht nöthigen. Ebensowenig dürfte in 
einem Werke, welches, wie das vorliegende, vorherr
schend eine praktische Tendenz verfolgt, die mangel
hafte Angabe der Literatur, insbesondere derjenigen, 
welche für das praktische Recht von Bedeutung ist, 
und die Inconsequenz in der Behandlung der civilrecht- 
lichen Cohtroversen, von welchen einige mit unbe
schränkter Ausführlichkeit behandelt, andere dagegen, 
und unter diesen manche in praktischer Beziehung 
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nicht unerhebliche, bald mit Stillschweigen übergangen, 
bald nur angedeutet sind, auf Billigung Anspruch machen 
können. Der Verf. scheint dieses auch selbst gefühlt zu ha
ben, indem er sich darüber ohne jedoch nach unserer Mei
nung dadurch den gemachten Vorwurf zu beseitigen, in der 
Vorrede, S. VIII, dahin erklärt: Es lag so wenig in 
meinem Plane, ein ins controversum zu liefern, als die 
Literatur der einzelnen Lehren vollständig anzuführen. 
Nur wo es aus besondern Gründen nöthig schien, also 
bei sehr bestrittenen Materien, und wenn es darauf an
kam, Gewährsmänner namhaft zu machen, habe ich 
über manche Lehren und* Fragen eine reichhaltigere 
Auswahl dargeboten, öfter aber mich damit begnügt, 
dahin zu verweisen , wo sie zu finden ist, und mich 
meist auf die Hauptwerke, vorzüglich die Einzelschrif
ten , auch so weit sie nur in Abhandlungen bestehen, 
beschränkt, hür die Erwähnung und Besprechung der 
Controversen ferner hat nicht die Wichtigkeit des Ein
flusses , je nachdem man der einen oder der andern 
Entscheidung folgt, sondern mein Urtheil über ihre bis
herige Behandlung und Erledigung den Massstab ab
gegeben. Viele konnten als abgethan auf sich beruhen. 
Wo ich eigene nicht schon früher und anderwärts zu 
begründen und vertheidigen versuchte Ansichten vorge- 
tragen habe, war natürlich eine genauere Beweisfüh
rung nöthig; dies besonders dann, wenn sie neben an
dern , oder diesen gegenüberstehen, und ein kritischer 
Bericht über diese also unerlässlich war. Insofern ich 
aber fremde Ansichten, namentlich der Neuern, ange
nommen habe, genügte die Verweisung auf die von 
diesen gesehene Begründung; zuweilen schien es mir 
wegen deren Eigenthümlichkeit nöthig, sie in den Haupt
punkten kurz zu wiederholen, und wol Eigenes an
knüpfend, Anderes dagegen haltend.— Wenn wir aber 
auch im Übrigen mit der Tendenz dieses Werkes, und 
der Art und Weise, in welcher der Verf. die Aufgabe, 
welche er sich stellte, zu lösen gesucht hat, einver
standen sind, so finden wir uns doch in Betreff einzel
ner Lehren zu mehren Bemerkungen veranlasst, welche 
den Gegenstand des nachfolgenden Theils dieser Re
cension bilden- Die praktische Unanwendbarkeit der 
nicht glossirten, später aber restituirten, Theile der Ju
stinianischen Rechtssammlung wird vom Verf., S. 12 f., 
wie von v. Savigny, Syst. I, S. 70 — 75, dem Grund
satz 99qnod non agnoscit glossa, non agnoscit curia 9 s. 
joruni“ zufolge, unbeschränkt angenommen. Im Allge
meinen kann und soll nun freilich die Richtigkeit die
ses Grundsatzes nicht in Zweifel gezogen werden; 
denn zur Zeit der Reception des römischen Rechts im 
Ganzen lag überhaupt von dem Justinianischen Rechte 
nur der den Glossatoren bekannte, freilich beiweitem 
grösste, Theil desselben vor, und es konnte daher auch 
nur dieser den Gegenstand dei’ Reception bilden, mit
hin auch nur für die einzelnen, zu demselben gehören
den, Gesetze der Justinianischen Rechtssammlung die 

Präsumtion der erfolgten Aufnahme begründet werden. 
Der Gegenbeweis, dass manche dieser Gesetze nicht 
recipirt seien, blieb jedoch frei gestellt. Ebenso aber 
darf man annehmen, dass die besondere Nachweisung 
der Reception einzelner restituirter Gesetze der Justi- 
stinianischen Compilation für dieselben diejenige Gül
tigkeit, welche den glossirten Gesetzen zukommt, be
gründet ; denn wenn auch die grösstentheils im 16. Jahrh. 
restituirten Gesetze, wie von v. Savigny, a. a. O. S. 72, 
bemerkt wird, zum Theil von zweideutigem oder völlig 
verwerflichem Inhalt sind, auch dieselben Gründe, 
welche die Aufnahme des römischen Rechts im Gan
zen veranlassten, für die Reception jener restituirten 
Gesetze nicht vorhanden waren, und wenn endlich auch 
die versuchte Nachweisung der erfolgten Aufnahme 
einzelner hierher gehöriger Gesetze mislungen sein 
sollte: so beweisen doch alle diese Momente nichts 
gegen den von uns aufgestellten Satz, den wir dadurch, 
dass wir der im 16. oder einem spätem Jahrhundert 
wirklich erfolgten Reception eines Gesetzes keine ge
ringere Kraft, als einer in frühem Zeiten vollendeten, 
beilegen können, gerechtfertigt halten, und an einem 
andern Orte (vgl. mein Handbuch des gemein, deutsch. 
Civilproc. II, §. 146, S. 283, Not. 20) auf die c. 22 
(rest.) C. de fide instrum. (4.21) angewendet haben.— 
Bei der Frage, ob im Fall der Abweichung des grie^ 
chischen Originaltextes der Novellen von der Vulgata 
jenem, oder dieser, der Vorzug einzuräumen sei, ent
scheidet sich der Verf., S. 14 f., für den Vorzug des 
griechischen Originaltextes, weil, wenn man von der 
jetzt nicht mehr bezweifelten Thatsache ausgehe, dass 
das römische Recht in Italien von da an, wo die ost
römische Herrschaft zum ersten Male erlosch, dennoch 
in Gebrauch geblieben sei, und ebenso nach deren 
zweitem Erlöschen bis zum Wiedererwachen seines 
Studiums unter den Glossatoren, nachdem inzwischen 
die Justinianische Rechtssammlung dort ebenfalls das 
vom Kaiser Justinian ihr verliehene Ansehen erhalten 
habe, mit Sicherheit angenommen werden zu dürfen 
scheine, dass die Glossatoren das geltende römische 
Recht haben lehren wollen, und es in den wieder her
vorgesuchten römischen Rechtsbüchern zu finden glaub
ten. Insbesondere sei es den Glossatoren bekannt ge
wesen , dass sie sich einer Übersetzung des Original
textes der Novellen bedienten, welche sie für eine wört
lich getreue gehalten haben, und es könne ihnen daher 
die Absicht, dieser, als solchen, Gesetzeskraft beizu- 
legen, nicht beigemessen werden. Gewiss sei man 
auch in Deutschland bei der Aufnahme des römischen 
Rechts in dem Glauben gewesen, und habe die Ab
sicht gehabt, das Justianische römische Recht zu ge
winnen, nicht blos das von den Glossatoren dafür ge
haltene. Wir können dieser Ansicht nicht beitreten, 
und halten den Vorzug der Vulgata unzweifelhaft ge
rechtfertigt durch die Worte v. Savigny’s, System. L
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S. 67: -Die Novellen, wie die drei Rechtsbücher des 
Corpus Juris kommen als Gesetze nur in den Grenzen 
und der besonder» Gestalt in Betracht, welche sie in 
der Schule von Bologna erhalten haben. Denn nur so 
waren sie bekannt; als sich von jener Schule aus die 
Anerkennung des römischen Rechts als eines gemeinen 
Rechts für das neuere Europa feststellte; und als vier 
Jahrhunderte später zu jenen Quellen allmälig noch neue 
hinzugebracht wurden, war die ausschliessende Herrschaft 
der frühem so lange und so allgemein anerkannt, ja 
sie waren so sehr in den wirklichen Rechtszustand 
übergegangen, dafcs es ganz unmöglich war, den neuen 
Entdeckungen einen andern, als blos gelehrten Ge
brauch zuzuschreiben. Nur aus diesem Grunde ist das 
vorjustinianische Recht von aller Anwendung ausge
schlossen, und diese Ausschliessung ist von allen ohne 
Ausnahme anerkannt. Ganz inconsequent aber würde 
es sein, dasselbe Princip nicht auch auf die Grenzen 
des Justinianischen Quellenkanons anwenden zu wol
len. Daher sind also ausgeschlossen die griechischen 
Texte in den Digesten, an deren Stelle die in Bologna 
angenommenen Übersetzungen treten; ferner die wenig 
bedeutenden Restitutionen in den Digesten, und die 
weit wichtigem im Codex. Ebenso aber ist unter den 
drei auf neuere Zeiten gekommenen Sammlungen der 
Novellen nur diejenige anzuerkennen, welche wir als 
Authenticum bezeichnen, und zwar in der Abkürzung, 
die sie in Bologna erhalten hat, und worin sie den 
Namen der Vulgata führt.“ — In der Lehre vom Ge
wohnheitsrecht bemerkt der Verf., S. 25, dass dasselbe 
nicht blos dadurch gebildet werden könne, dass die 
Betheiligten ihre Lebensverhältnisse danach regeln, 
und bei Rechtsgeschäften sich danach richten, sondern 
auch durch die Gerichte, welche hierin zu Organen 
des Volks geworden seien. Wenn wir hierin auch 
dem Verf. für die frühem Perioden der Entwickelung 
staatlicher Organisationen, in welchen das Volk, wie 
an der Rechtsbildung selbst, so auch an der Gerech
tigkeitspflege unmittelbaren Antheil nimmt, beistimmen 
müssen, so darf doch die vom Verf. dem Gerichtsge
brauch beigelegte Kraft für spätere Zeiten in Zweifel 
gezogen werden. Der Richter der spätem Zeit hat 
nur das vorhandene Recht anzuwenden nicht aber 
neues zu schaffen. Die Fortbildung des Rechts dage
gen , welche ursprünglich von dem Volke allein aus
ging, ist jetzt theils und zwar grösstentheils, der Legis
lation des Staats zugewiesen. theils aber dem Volke, 
welches in seinen Gewohnheiten seine Rechtsüberzeu
gung, seinen Willen, das Recht, ausspricht, Vorbehal
ten. Damit soll nun freilich der Praxis nicht alle Be
deutung abgesprochen, sondern nur behauptet werden, 
dass derselben eine rechtsbildende Kraft nicht zu
komme. c. 13 C. de sent. et interloc. (7. 45): „Nemo 
iudex vel arbitei' existimet neque consullationes} quas 
non rite ludicatas esse pvtarerit) sequendum. et mvllo 
magis sententias eminentissimorum Praefectorum. '
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| aliorum procerum (non enim si quid non bene dirima- 
tur, hoc et in aliorum iudicum vitiwn extendi oportet, 
cum non exemplis, sed legibus indicandum sit), neque 
si cognitionales sint amplissimae Pruefecturae9 vel ali- 
cuius maximi magistratus prolatae sententiae; sed omnes 
iudices nostros veritatem, et legum. et iustitiae sequi 
vestigia sancimus.“ Dagegen hat die Praxis allerdings 
insofern eine wichtige Bedeutung, als ihr die Kraft der 
üsualinterpretation bestehender, aber zweifelhafter, Ge
setze ausdrücklich beigelegt ist durch die Bestimmung 
der 1. 38 D. de legib. (1. 3): „In ambiguitatibus: quae 
ex legibus propciscuntur. consuetudinem. out rervm per- 
pctuo simililer iudicatarum auctoritatem rim legis obli- 
nere debere ;6f und es kann sogar dadurch, dass sich 
das Volk in seinen Rechtsgewobnheiten einer vorhan
denen Praxis anschliesst, ein wahres Gewohnheitsrecht 
veranlasst werden. Wenn aber der Gerichtsgebrauch 
die hier bezeichneten Grenzen überschreitet, und wahres 
Rechtsorgan im Staate wird, so kann derselbe nur an
erkannt werden als Thatsache, nicht als Recht. — 
Über die Anwendbarkeit der römischen Bestimmungen 
über das Gewohnheitsrecht sagt der Verf., S. 28, 
Not. 16: v. Savigny’s Ansicht über den Inhalt des Cor
pus Juris vom Gewohnheitsrecht (Syst. I. S. 165, vgl. 
S. 170) gehe dahin, dass sich für uns gar kein Ge
brauch davon machen lasse; denn die Bildungsweise 
des Rechts überhaupt gehöre dem Siaalsrecbt an. und 
da das römische nicht das unserige geworden sei, so 
sei die ganze römische Lehre von den Rechtsquellen 
auf die Quellen unseres Rechts nicht anzuwendeu. 
Ebensowenig das, was sich in dem kanonischen Recht 
über Gewohnheitsrecht finde. Man müsse* dieses, fährt 
der Verf., a. a. O.. fort, für durchaus richtig halten, 
und danach stehe es um die juristische Natur des Ge
wohnheitsrechtes als Quelle unseres gemeinen Civil- 
recbts so, dass sich zur Beurtheilung jener weder aus 
dem römischen noch aus dem kanonischen Rechte 
Elemente entlehnen lassen. Neu ist diese Ansicht, 
wie der Verf. selbst bemerkt, allerdings: es wäre zu 
wünschen, dass ihre Begründung in demselben Maasse 
gelungen wäre, als ihre Neuneit feststeht. Wäre man 
zur Zeit der Reception der fremden Rechte von der 
jetzt anerkannten Scheidung der staatsrechtlichen und 
privatrechtlichen Normen, und zugleich von dem Grund
sätze, dass von dem römischen Rechte nur die letzt
genannten Rechtsnormen recipirt werden sollten, aus
gegangen , und hätte man dann diesen Grundsatz 
ebenso consequent durchgeführt: dann allerdings dürfte 
das Princip richtig sein, dass alle staatsrechtlichen 
Lehren des römischen Rechts überhaupt und insbeson
dere d’e von den Rechtsquellen, aber ebenso auch die 
vom Process und, Criminalrecht, für uns bedeutungslos 
seien. Da aber von einer solchen consequentcn Aner
kennung und Durchführung des angeführten Grund
satzes bei der Reception der fremden Rechte das Ge
gentheil feststeht und die gemeinrechtliche Theorie des 
Gewohnheitsrechts insbesondere von jeher auf der 
Grundlage der fremden Rechte basirt war. so dürfen 
wir die Richtigkeit jener Ansicht bezweifeln.

_____ (Die Fortsetzung ‘ölgt.)_______________
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Jurisprudenz.
Das praktische gemeine Civilrecht. Von Dr. Karl 

Friedrich Ferdinand Sintenis.
(Fortsetzung aus Nr. 235.)

Über die Nachweisung der Existenz eines Gewohnheits
rechts erklärt sich der Verf., S. 44 f., dahin, dass der 
Richter zwar berechtigt sei, von Amtswegen Nachfor
schungen darüber anzustellen, und sich von dem Dasein, 
Inhalt und Umfange des Gewohnheitsrechts Kunde zu 
verschaffen; allein die Frage, ob der Richter zu die
sen Nachforschungen für verpflichtet zu erachten sei, 
sei aus dem Grunde zu verneinen , weil die ausserhalb 
der Grenzen des von der Wissenschaft erkannten und 
festgehaltenen, oder nach deren allgemeinen Grundsätzen 
mittels ihrer ausschliesslichen Hülfe zu entwickelnden 
Rechts liegenden Normen nicht zu denen gehören, de
ren Kenntniss vom Richter als Rechtsgelehrten erwar
tet werden müsse. Man müsse daher von der Ansicht 
ausgehen, dass, wenn in einem Rechtsstreite ein Ge
wohnheitsrecht von der einen Seite behauptet und von 
der andern bestritten werde, dessen Beweis nach den
selben Gesetzen von demjenigen, welcher sich darauf 
stütze, zu fordern sei, gleich dem Beweise von That- 
sacben, welche dem geltend gemachten Anspruch zu 
Grunde liegen. Indessen sei hier dennoch keine völ
lige Gleichheit anzunehmen, sondern, da das Vorhan
densein eines Gewohnheitsrechts für den Richter von 
ungleich grössern! und allgemeinem Interesse sei, als 
die Wahrheit einer solchen, wie der gedachten That- 
sachen, so sei damit zugleich gerechtfertigt, dass der 
Richter, besonders bei hervortretender Wahrscheinlich 
keit selbst thätig mit eingreifen dürfe. Übrigens aber 
sei und bleibe es allerdings Sache des Betheiligten, so
wol die Aufgabe für seinen Beweis zu wählen, als die 
wirklichen Beweismitte , und zwar ganz nach den pro- 
cessualischen Formen und Regeln. anzugeben. Wir 
können diesen Grundsätzen über die Ermittelung des 
Gewohnheitsrechts nicht beitreten, halten vielmehr den 
Grundsatz für gerechtfertigt, dass das Gewohnheits
recht nie Gegenstand einer eigentlichen Beweisauflage 
werden könne, vielmehr der Richter, wenn sich eine 
Partei auf ein Gewohnheitsrecht berufe, hier, wie bei 
promulgirten Gesetzen, der Existenz des Rechtssatzes 
nachzuforschen habe; denn tlnils ergibt sich dieser 
Grundsatz schon aus der Stellung des Richters über
haupt . indem dieser den Staatswillen über concrete 

Fälle aussprechen, und daher auch selbständig erfor
schen muss, theils sagt das c. 44 X. de appell. (2. 28) 
ganz allgemein: „Quum frequenter iuris quaestio mo- 
veatur, cuius apud nos probationes necessariae------  
non existant,“ und übereinstimmend damit der J. R. A., 
§. 36: „Ordnen Wir, dass — die Procuratoren und 
Advocaten sich künftig, nach Inhalt Unserer — iu 
puncto der Klaglibellen und Responsionen geschehenen 
Verordnung, also durchgehends blässlich in Erzählung 
des Facti und der Geschichte aufhalten, die Disputa- 
tiones und Allegationes Iuris aber — nicht einmi
schen, sondern — übergehen,“ und theils endlich ist 
dieser Grundsatz in besonderer Beziehung auf das Ge
wohnheitsrecht ausdrücklich anerkannt in 1. 3, §. 6 D. 
de testib. (22. 5): „ludicantis est explorare, quae con- 
suetudo in ea provincia, in qua iudicet fuerit“ c. 1 
C. quae sit longa consuetudo (8. 53): ,,Ne quid contra 
longam consuetudinem fiat s ad sotticitudinem suani re- 
vocabit jiraeses provinciae.“ Es obliegt demnach dem 
Richter die quaestio iuris 9 während das den Anspruch 
begründende Factum allein von der Partei in juridischer 
Gewissheit dem Richter vorzulegen ist. Dass dagegen 
diejenige Partei, der an der Anwendung des Gewohn
heitsrechts gelegen ist, den Richter in seiner Unter
suchung hier ebensowol. wie bei Gesetzen, unterstützen 
könne, ist unzweifelhaft, cf. c. 1 C. quae sit longa con- 
suet.(ß’^)- „Praesesprocinciae, probatis bis, quae 
in oppido frequenter in eodem controversiarum genere 
servata sunt, causa cognita statuet,“ Der Richter ist 
in Betreff der Rechtsnorm darauf verwiesen, sich eine 
selbständige Überzeugung, cf. pr. J. de off lud. (4. 
17), von der Existenz und dem Inhalte der geltenden 
Rechtsnorm, und zwar nach den Grundsätzen der Wis
senschaft , zu verschaffen. Welche Erkenntnissmittel 
der Richter zum Zweck der Erforschung eines Ge
wohnheitsrechts anwenden, und von welchen er seine 
Überzeugung abhängig machen will, muss ihm Vorbe
halten bleiben, und namentlich kann in dieser Beziehung 
von den Grundsätzen des Civilbeweises nicht die Rede 
sein. Wenn die Partei hier, wie bemerkt, den Richter 
freiwillig bei der Feststellung der Rechtsnorm unter
stützt, so versteht es sich von selbst, dass hier ebenso 
wenig von einem durch ein Beweisinterlocut festzustel
lenden Beweissatze oder von einer Beweislast, als ins
besondere von einer Beweisfrist, und einer in Folge 
einer Versäumung derselben eintretenden Präciusion, 
die Rede sein kann. Selbst dann, wenn die gewöhn-
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heitsrechtliche Norm von der Partei nicht nachgewie
sen; und vom Richter nicht als vorhanden anerkannt 
wurde, kann dennoch dieselbe in der Appellationsin
stanz nachgewiesen und zur Anerkennung gebracht 
werden. Aber auch in Betreff der Beweismittel und 
der Beweisgründe können hier die Grundsätze des ju
ristischen Beweises nicht entscheiden, da es hier auf 
die Existenz eines Rechtssatzes, und wie bemerkt, auf 
die wissenschaftliche Überzeugung des Richters an
kommt, und nur auf die Herstellung dieser das Stre
ben der Partei gerichtet sein muss; es kann mithin 
hier nicht von einem juristischen, sondern nur von ei
nem wissenschaftlichen Beweise die Rede sein. Wenn 
aber die Partei diesen dadurch zu begründen sucht, 
dass sie dem Richter eine Reihe einzelner Facta, wor
aus das Gewohnheitsrecht hervorgehen soll, vorlegt, 
dann freilich können rücksichtlich der Feststellung die
ser die Grundsätze über juristische Beweismittel und 
Beweisgründe zur Anwendung kommen. — Bei der 
Darstellung des Verhältnisses der Quellen des gemei
nen Civilrechts zu einander räumt der Verf., S. 51, 
zwar ein, dass das kanonische Recht im Allgemeinen 
vor dem römischen darum den Vorzug habe, weil die 
Glossatoren demselben einen solchen eingeräumt haben, 
deren Ansichten hier entscheidend seien, weil sie die 
Form mit bestimmen, in welcher die xlnnahme des 
fremden Rechts als geschehen zu betrachten sei, be
hauptet jedoch, dass dabei die Beschränkung gemacht 
werden müsse, dass , soweit in den collidirenden Stellen 
nur Misverständnisse des römischen Rechts vorliegen, 
ohne dass etwas Neues angeordnet worden, eine Än
derung des römischen Rechts nicht als beabsichtigt, 
also auch nicht als geschehen erscheine. Allein da ein 
mit römischen Grundsätzen collidirendes, wenngleich 
auf einem Misverständniss derselben beruhendes, kano- 
sches Gesetz immer eine vom römischen Recht abwei
chende, mithin neue,, Vorschrift enthalten muss, und 
ein zum Gesetz erhobener Irrthum dennoch formelles 
Recht bildet, so kann jene Beschränkung des dem ka
nonischen Recht im Allgemeinen beigelegten Vorzugs 
vor dem römischen nicht gebilligt werden, — In der 
Lehre von der Collision cöordinirter Gesetze können 
wir der Ansicht des Verf., S. 73 und 74, nicht beitre
ten , dass die vermögensrechtlichen Verhältnisse der 
Ehegatten durch eine Veränderung des Wohnort ■ des 
Mannes insofern nicht berührt werden, als dadurch 
ohne den Willen der Fran keine dieser nachtheilige 
und dem Manne vortheilhafte Änderung entstehen 
könne. Richtiger dürfte es dagegen sein, die güter
rechtlichen Verhältnisse der Ehegatten, sofern darüber 
keine Ehepacten vorliegen, bei einer Veränderung des 
Wohnorts der Ehegatten von dem Zeitpunkte des Ein
tritts dieser nach den Gesetzen des neuen Domicils zu 
bestimmen, weil jene güterrechtlichen Verhältnisse 
die gesetzliche Folge des persönlichen Eheverhält

nisses sind, dieses aber nach den jedesmaligen statuta 
personalia des Ehemannes sich richten muss. Dabei 
versteht es sich von selbst, dass diejenigen einzelnen 
Rechte am ehelichem Vermögen, welche während des 
frühem Domicils nach den hier geltenden Gesetzen be
gründet worden sind, durch die Veränderung des 
Wohnorts nicht berührt werden, weil den Gesetzen des 
neuen Domicils keine rückwirkende Kraft auf jene 
Rechte beigelegt werden darf. Die Ansicht, welche 
für den angeführten Fall die unveränderte Anwendbar- 
der Gesetze des zur Zeit der Ehe bestehenden Domi
cils vertheidigt, beruht darauf, dass die Ehegatten 
durch die Unterlassung der Normirung ihrer Vermö
gensverhältnisse durch Ehepacten stillschweigends ih
ren Willen erklären, jene Verhältnisse nach den ge
nannten Gesetzen beurtheilen zu lassen. Diese An
sicht beruht demnach auf dem Satze, dass die fort
dauernde Anwendbarkeit jener Gesetze durch die still
schweigende Verabredung der Ehegatten begründet sei, 
und eben die Richtigkeit dieses Satzes müssen wir be
zweifeln. Jedes bedingt gebietende, oder sogenannte 
dispositive Gesetz überhaupt, und das (jie güterrecht
lichen Verhältnisse der Ehegatten betreffende insbe
sondere, verliert seine Anwendung, wenn die Privaten 
von der ihnen hier zustehenden Befugniss, selbst das 
vorliegende Verhältniss normiren zu dürfen, wirklich 
Gebrauch machen, ist aber im entgegengesetzten Fall 
für die in seinem Bereich liegenden Fälle durch sich 
selbst, und nicht erst in Folge eines durch die Nicht
benutzung jener Befugniss stillschweigends erklärten 
Privatwillens gültig und anwendbar. Die Gesetze 
über die güterrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten 
kommen demnach, wenn keine Ehepacten Vorlieben, 
nur als juristische Folge des ehelichen Verhältnisses 
und nicht in Folge einer durch die Nichtabschliessung 
der Eheverträge stillschweigends erklärten Verabre
dung der Ehegatten, zui Anwendung, und müssen aus 
diesem Grunde nach dem jedesmaligen Wohnort des 
Ehemannes sich bestimmen. — Für unrichtig müssen 
wir ebenfalls die Annahme des Verf., S. 74, Not. 38, 
halten, dass, wenn die Klagbarkeit eines Geschäfts I 
schlechthin in dem Lande, wo geklagt worden, versagt j 
sei, dennoch für ein auswärts entstandenes Recht die 
auswärts begründete Klagbarkeit im Inlande nicht aus
geschlossen werden dürfe. Bei der Frage über die 
Klagbarkeit eines Verhältnisses handelt es sich näm
lich lediglich darum, ob und {inwiefern der angegangene 
Richter dem bei ihm geltend gemachten Anspruch den 
Schutz des Staats, in welchem er fungirt, verleihen 
darf, und kann daher auch nur nach den Gesetzen 
dieses Staats beantwortet werden. — In der Lehre von 
den juristischen Personen bemerkt der Verf., S. 108 
und 103, Not. 19, mit Recht Folgendes: Die privat
rechtliche Rechtssubjectivität der juristischen Personen 
trete zwar namentlich in der Vermögensfähigkeit her-
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vor; doch sei diese, wenn freilich die beiweiten vor
herrschende, nicht die einzige Beziehung, sondern es 
bestehe daneben auch noch die des Anspruchs auf Un
verletzlichkeit in Betreff der Ehre, sodass wenigstens eine 
aus einer Mehrheit von Menschen bestehende juristische 
Person auch beleidigt werden, und deshalb Schutz und 
Genugthuung fordern könne. Deshalb könne die von 
v. Savigny, System. H? k. 237 u. 240, aufgestellte Be
hauptung nicht zugegeben werden, dass, wenn, wie im 
Staatsreeht oft vorkomme, ein Zweig der öffentlichen 
Gewalt von Mehren, als einer collectiven Einheit aus
geübt werde, z. B. Richtercollegien und collegialiseh 
organisirten Verwaltungsbehörden, diese darum noch 
keine juristische Personen seien, indem den meisten 
Vermögensfähigkeit abgehe. Allerdings bemerkt der 
Verf., sei dies richtig, allein das Recht auf Unverletz
lichkeit der Ehre haben diese Collegien ohne Zweifel, 
nicht minder können sie aus amtlichen Handlungen 
verantwortlich werden, und endlich möchte sich schwer
lich eine solche Behörde finden, welche ganz und gar 
vermögensunfähig wäre; denn es werden doch minde
stens keiner Utensilien zum Betrieb ihres Geschäfts 
fehlen; sollte ferner nicht jedes Richtercollegium eine 
Bibliothek durch Schenkung oder Vermächtniss erwer
ben können? Dergleichen nicht ihnen, sondern dem 
Fiscus als gehörig zu betrachten, möchte bei der je
nen geschehenen Überweisung nicht zulässig sein. Es 
scheine daher nur überall darauf hinauszukommen, 
dass, da die Grenzen der Rechtsfähigkeit sehr ver
schieden sein können, für jede einzelne juristische Per
son untersucht werden müsse, wie weit sie verliehen 
sei. Wir haben selbst an mehren Orten die juristische 
Persönlichkeit der Richtercollegien angenommen und 
vertheidigt, und können uns demnach nur freuen, einen 
solchen Gewährsmann für diese Ansicht gefunden zu 
haben. — Dagegen können wir der vom Verf., S. 113, 
ausgesprochenen Behauptung, dass eine juristische Per
son selbst dann, wenn der Zweck der Corporation ein 
privater sei, nicht willkürlich von den daran Betheilig
ten aufgehoben werden können dazu vielmehr die Ge
nehmigung des Staats erforderlich sei, aus dem Grunde 
nicht beitreten, weil das die Fiction der juristischen 
Persönlichkeit begründende Privilegium den Corpora- 
tionsmitgliedern nur das Reckt gibt, als juristische Per
son zu existiren, auf jedes Recht aber von dem Be
rechtigten frei verzichtet werden kann, sofern nicht 
eine Pflicht zur Beibehaltung desselben begründet ist. 
Wodurch aber eine solche hier sollte begründet wer
den können, ist nicht wol einzusehen, und auch vom 
Verf. nicht angedeutet. In Betreff der Beschluss
fassung der Corporationen ist es zwar richtig, dass, 
wie der Verf., S. 119? bemerkt, zunächst die Statuten, 
Geschäftsordungen, welche für dieselben bestehen, und 
das von denselben beobachtete Herkommen , entschei
den; dagegen halten wir die Ansicht für unrichtig, 

dass die römische Bestimmung, nach welcher die An
wesenheit von zwei Drittheilen der sämmtlichen Mit
glieder, und absolute Stimmenmehrheit unter den er
schienenen Mitgliedern, zur Beschlussfassung erforder
lich ist, 1. 2, 1. 3, D. de decret. ab ord. fac. (50. 9), 
1. 3, 1. 4, D. quod cuiusc. univ. nom. (3. 4) c. 46, C. 
de decur. (10. 31), im praktischen Recht, als eine nur 
der Verfassung römischer Corporationen angehörende 
Bestimmung unanwendbar sei. Die angeführten Ge
setze handeln freilich ausdrücklich nur von den Civita- 
tes und dem Decurionencollegium, allein theils spricht 
nicht der geringste Grund dafür, dass diese Bestim
mung eine mit der jenen Corporationen eigenthümlichen 
Natur zusammenhängende ist, theils aber zeigt die Auf
nahme jener Bestimmung in den allgemeinen tit. D. 
quod cuiuscünque univ. nom., dass die Justinianische 
Gesetzgebung derselben eine ausgedehntere Bedeutung 
beigelegt hat. Dasselbe Verhältniss finden wir bei der 
1. 1, §. 1, D. quod cuius. univ. nom. (3. 4), die man 
doch unbezweifelt auf die Corporationen überhaupt be
zogen hat, und zwar mit Recht, weil auch hier kein 
Grund zu einer Beschränkung auf die res publica vor
handen war, indem diese Bestimmung mit der der 
res publica eigenthümlichen Natur nicht zusammen
hängt. — Uber die praesruntiones iuris et de iure be
merkt der Verf., S. 137 : Dieselben haben mit den 
Fictioneu gemein, dass dei’ Beweis, es habe der präsu- 
mirte Umstand nicht stattgefunden, daran nichts ändere, 
also gar nicht zugelassen werde; dagegen seien jene 
von diesen darin verschieden und den praesumtiones 
iuris ähnlich, dass das Recht durch die Begründung 
und Anerkennung der Präsumtion für den Fall, wenn 
die Existenz einer gewissen Thatsache bestritten, also 
Beweis nöthig werde, darin immer nur eine Folgerung 
anerkenne, von der vorausgesetzt werde, sie führe zur 
Wahrheit, 1. 3, §. 11, D. de suis (38. 16), c. 14, C. de 
non numer. pec. (4. 30). Wenn daher der, welchem 
die Präsumtion zur Seite stehe, das Gegentheil der 
Folgerung als richtig zugebe, so falle deren Kraft wes'- 
Die zuletzt angegebene Eigenschaft der praesumtiones 
iuris et de iure, in welcher sie mit den gewöhnlichen 
Rechtsvermuthungen übereinstimmen, geben wir zu, 
müssen aber dagegen die zuerst für dieselbe in An
spruch genommene Eigenschaft, in welcher sie den 
Fictionen gleichstehen sollen, diejenige nämlich, ver
möge welcher der Gegenbeweis gegen den durch die
selben hergestellten Beweis ausgeschlossen sein soll, 
in Abrede stellen. In juristischer Beziehung unter
scheidet sich vielmehr die sogenannte praesumtio iu
ris et de iure von der gewöhnlichen praesumtio iuris 
gar nicht, indem gegen jene und diese rechtlich der 
Gegenbeweis gleich zulässig ist. Gegen die in der 1. 
12 D. de statu hominum (1. 5): ^.Septimo mense nasci 
perfeetwn partum, iam receptum est propter auctorita- 
tem doctissimi viri Hippocratis; et ideo credendum est,
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eum, qui ex iustis nuptiis septimo mense nalus est. iu- 
Stum filium esse“, festgestellte praesumtio iuris el de 
iure ist die Zulässigkeit eines Gegenbeweises anerkannt 
in der 1.6 D. de bis, qui suirel alieniiur. sunt (1. 6): 
,,Vilium enim definimus. qui ex viro et uxore eins na- 
scitur. Sed si fingamus, abfuisse maritum, verbi gratia 
per decennium, reversum anniculum invenisse in domo 
sua; placet nobis Juliani sententia, hunc non esse ma- 
riti filium. Non tarnen ferendum Julianus ait, eum, qui 
cum uxore sua assidue moratus nolit filium adgnoscere, 
quasi non suum. Sed mihi videtnr, quod et Scaevola 
probat, si constet maritum aliquamdiu cum uxore non 
concubuisse infirmitaie interveniente, vel alia causa, vel 
si ea valetudine pate^'familias fuit, ut generare non pos- 
sit, hunc, qui in domo nalus est, licet vicinis scientibus, 
flium non esse.“ In ähnlicher Weise würde auch gegen 
die in der vom Verf. angeführten 1. 3, §.11 D. de suis 
(38. 16) festgestellte praesumtio iuris et de iure der 
Gegenbeweis zugelassen werden müssen. In der eben
falls vom Verf. angezogenen c. 14 C. de non num pec. 
(4. 30) ist von einer praesumtio iuris et de iure ebenso 
wenig die Rede, als der Gegenbeweis gegen eine Ur
kunde. welche durch den Wegfall der ursprünglich ge
gen dieselbe begründeten exceptio non numeratae pe- 
cuniae beweiskräftig geworden ist, ausgeschlossen. Die 
sogenannte praesumtio iuris et de iure zeichnet sich 
nur factisch dadurch aus, dass der Gegenbeweis nicht 
geradezu, sondern nur mittelbar dadurch, dass eine 
Thatsache nachgewiesen wird, bei deren Vorhanden
sein eine objective Unmöglichkeit der Wahrheit des 
durch die Präsumtion als wahr festgestellten Factums 
sich ergibt, geführt werden kann, und eben dadurch 
oft factisch unmöglich wird. — In der Lehre von den 
fremdartigen Einflüssen auf die Willensbestimmung des 
Handelnden bemerkt der Verf, S. 131—32, über den 
Begriff der Gewalt: dieselbe ruhe, wenn sie auf irgend 
eine Weise in Betracht kommen solle, auf diesen Vor
aussetzungen: 1) Die Drohungen müssen das Leben, 
die Freiheit, oder den Körper des Bedroheten oder sei
ner Kinder, sei es durch Verletzung oder Mishandlung 
irgend einer Art betreffen; 2) die dadurch bervorge- 
rufene Besorgniss dürfe keine leere, sondern müsse 
eine solche sein, dass sie auch einen beherzten Mann 
antreten würde. Die Drohungen müssen also unter Um
ständen geschehen, dass ihre unmittelbare Verwirk
lichung mit Recht zu besorgen sei. Die Richtigkeit 
des unter 2, angeführten Erfordernisses kann nicht in 
Zweifel gezogen werden, und ist in den vom Verf. 
angeführten Gesetzen: 1. 2, §. 1? E 3 D. ex quib. caus. 
(4. 6), 1. 5—7, 9, pr. D. quod metus causa (4. 2), l. 
184 D. de reg. jur. (50. 17), c. 9 C. de his, quae vi, 
melusve causa (2. 20), bestimmt anerkannt. Dagegen 
können wir der Beschränkung der Drohungen auf sol
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ehe, welche das Leben, die Freiheit, oder den Körper 
des Bedroheten, oder seiner Kinder, sei es durch Ver
letzung oder Mishandlung irgend einer Art, betreffen, 
nicht beistimmen. Der Verf. führt dafür, S. 191. Not. 7, 
an, dass diese Richtung der Drohung von den Rechts
gelehrten meist nicht hervorgehoben werde, aber aus 
1. 3, §. 1, 1. 7, §. 1. 1. 8 pr. §. 2, §. 3 D. quod metus 
causa (4. 2), 1. 3 D. ex quib. caus. maior. (4. 6), c. 13 
C. de transaction. (2. 4) und c. 7 C. de his, quae vi, 
metusve causa (2. 20), erhelle. Es ist in den angeführ
ten Gesetzen allerdings gesagt, dass die aus den vom 
Verf. bemerkten Gründen entsprungene Furcht als me
ins in dem Sinn, in welchem demselben rechtlicher 
Einfluss beigelegt werden darf, zu betrachten ist, kei
neswegs aber auch, dass nicht aus andern Gründen 
ein metus iustus entspringen könne. Vielmehr ergibt 
sich geradezu das Gegentheil aus 1. 3 inf, 1. 4 — 1. 6 
D. quod metus causa (4. 2). Hier heisst es nämlich: 
,,Pomponius scribit, hoc edictum (seil, „quod metus 
causa“) locum habere: si forte mortis, aut verbermn 
terrore pecuniamaalicui extorserit. Ego puto, eliam scr- 
vitutis timorem similiumque admittendum. Metum ac- 
cipiendum Labeo dicit, non quemlibet timorem. 
sed maior is malitatis. Metum auteni non vani ho
minis, sed qui merito et in hominem constanstlssimum 
cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus.“ Mit diesen 
Grundsätzen stimmt auch überein die 1. 3 inf. D. ex 
quib. caus. maior. (4. 6): „Sed non sufficil quolibet ler- 
rore adductum timuisse, sed hu ins rei dis quisitio 
iudicis est,“ wodurch die Entscheidung der Frage, 
ob im einzelnen Fall die Furcht hinlänglich begründet 
gewesen sei, dem richterlichen Ermessen anheimgestellt 
ist. Auffallend ist jene Annahme des Verf. übrigens 
auch schon aus dem Grunde, weil er selbst anerkennt, 
dass hier nur die Stärke des psychologischen Zwangs 
entscheide, indem er a. a. O. ferner bemerkt: Ob 
nicht, was von den Kindern gelte, auch von dem Gat
ten und den Altern und andern nahen Angehörigen an
zunehmen sei, wäre die trage; er stehe nicht an, sie 
zu bejahen, da wol nur die Stärke des psychologischen 
Zwanges entscheidend sein solle, und diese in Anwen
dung auf solche Personen gleich gross sein möchte.— 
In der Lehre von den Schenkungen erklärt sich der 
Verf., S. 205 — 6, über die donatio remuneratoria da
hin, dass bei dieser Schenkung, welche Bezug habe 
auf einen frühem Vorgang, durch den sich jemand zur 
Erkenntlichkeit, zu einer Art von Gegenleistung, ge
drungen fühle (remunerandi causa), der genannte Be
weggrund für die Natur der Schenkung selbst gleich
gültig sei. Im Allgemeinen stimmen wir dieser Ansicht 
bei, und halten ebenfalls die manchen Eigenthümlich- 
keiten, die man der donatio remuneratoria aus dem 
Gesichtspunkt einer in derselben angeblich enthaltenen 
Erfüllung einer obligatio naturalis hat beilegen wollen, 
vgl. z. B. Wening- Ingenheim, Civilr. II. 283. für 
unbegründet.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dagegen halten wir den Satz, dass eine remunerato
rische Schenkung wegen Undankbarkeit des Beschenk
ten nicht revocirt werden kann, für richtig. Zu
nächst nämlich fällt die moralische Verbindlichkeit des 
Beschenkten, gegen den Schenker wenigstens nicht 
undankbar zu sein, welche das römische Recht aner
kannte, und deren Verletzung nach demselben die Re- 
vocation der Schenkung zulässig machte, bei der re
muneratorischen Schenkung aus dem einfachen Grunde 
weg, weil durch diese der Schenker nur empfangene 
Wohltliaten vergütet, eine moralische Verbindlichkeit 
zur Dankbarkeit erfüllt, cf. 1. 25, §. 11 D. de hered. 
pet. (5. 3), und mithin dadurch keinen Anspruch auf 
Dankbarkeit, oder wenigstens auf Vermeidung einer 
wirklichen Undankbarkeit gegen den Beschenkten er
werben kann. Die Richtigkeit des Satzes, dass remu
neratorische Schenkungen wegen Undankbarkeit des 
Beschenkten nicht revocirt werden können, ist aber 
auch bestimmt anerkannt in 1. 34, §. 1 D. de üonation. 
(39. 5), wo es heisst: „Si quis aliquem a latruncidis 
rel host Ihns eripuit. et aliqvid pro eo ab ipso aceipial. 
haec donatio irrerocabilis est.i{ Eine Beschränkung 
dieser Bestimmung auf den besondere. im Gesetze ge
nannten lall, welche vom Verf., S. 206, Not. 11 in 
Übereinstimmung init v Savigny, System. IV, S. 36 f. 
angenommen wird, muss nach der obigen Ausführung 
des Grundes dieser Bestimmung als ausgeschlossen 
betrachtet werden. Die Schlussworte des angeführten 
Gesetzes ..non meices eximii laboris appellanda esl, 
quod, conlemplatioue safutis cerlo modo aesthnari non 
placidt" enthalten keineswegs eine Motivirung jener 
Bestimmung, sondern nur, wie besonders aus der ur
sprünglichen Fassung derselben in paitli rec > \ 
11, §. 6 klar wird, eine Rechtfertigung der Annahme 
einer Schenkung im erwähnten fall. |);e Annahme, 
dass in dem im Gesetz behandelten J ap auch die Noth
wendigkeit der Insinuation der Schenkung wegföllt, vgl. 
Sintenis und v. Savigny, a. d* a- ist durch die Ver
änderung ausgeschlossen, welche die ursprüngliche 
Fassung der betreffenden Stell- dadurch erlitten hat. 
dass die Worte in Pauli sent. rec., V, II, §. 6: ,.in 
fmitum donare non prohibemur“ t in der 1. 34, §. 1 d. 

1. ]. weggelassen, und durch die Worte: ..haec donatio 
irrerocabilis est“, ersetzt sind, vgl. Marezoll, in der 
Zeitschr. f. Civilr. u. Proc., I, S. 37. — In der Lehre 
von der Klagenverjährung stellt der Verf., S. 230 f., 
unter den übrigen Erfordernissen derselben auch fol
gendes auf: Die Klage müsse bereits rechtlich möglich 
(nata) sein, d. h. sie müsse nicht nur gegenwärtig und 
vollständig rechtlich begründet, sondern es müsse auch 
Veranlassung zu ihrer Erhebung gegeben, eine Rechts
verletzung geschehen sein. Hierin liege also zugleich 
der Anfangspunkt für die Verjährungfrist. Der Haupt
grund für die Hinzunahme der Rechtsverletzung, als 
Voraussetzung für die Extinctivverjährung, liege in dem 
Begriff der Klage selbst, indem von dieser nicht eher 
die Rede sein könne, bis die Störung eingetreten sei. 
Allerdings aber komme für die concreten Fälle Alles 
darauf an, richtig zu erkennen, ob und wodurch die 
erforderliche Verletzung geschehen sei. Es kommen 
insbesondere, bemerkt der Verf., S. 293, Vertragsverhält
nisse vor, welche ihrer Natur nach einen Zeitraum über
dauern und bestehen sollen, deren einstiges Ende über
haupt auch sammt der daun dem Schuldner obliegen
den Verbindlichkeit als beabsichtigt einem Zweifel nicht 
unterliege, wobei jedoch der Endpunkt nicht festgesetzt 
sei, dagegen aber dem Gläubiger meist völlig freistehe, 
denselben durch Aufrufung herbeizuführen, und damit 
die Solution nunmehr als nothwendig herzustellen. Für 
das hierher gehörige unverzinsliche Darlehn auf unbe
stimmte Zeit, das Commodat, das Depositum und Pre- 
carium könne unter diesen Umständen eine Verletzung 
des Rechts des Gläubigers nicht eintreten, bevor er 
nicht den Schuldner zur Erfüllung auffordere, mahne: 
erst wenn sie dann ausbleibe, sei die Klage begründet. 
Wir können dieser Ansicht nicht beitreten, glauben 
vielmehr annehmen zu dürfen, dass der Augenblick der 
Entstehung des Klagerechts den Anfangspunkt für die 
Verjährung der Klage bildet. Von diesem Zeitpunkt 
an kann nämlich die Klage geltend gemacht werden, 
§. 2 1 de verhör, oblig. (3. 16): „Omnis stipulaüo aut 
pure, aut in diem} aut sub conditione fit. Pure, ve- 
luti: quinque aureos dare spendest idque confestim 
peti polest, 1. 41, §. 1 D. de verbw. oblig. (45. 1): 
„Quoties autem in obligationibus dies non ponitur, prae- 
senti die pecunia debetur“ ; 1.14 D. de reg. iur. (50. 17)- 
Dieser Satz ist auf das, vom Verf. angeführte, Depo
situm insbesondere bezogen 1. 1, §. 22 D depos. (16.3): 
„cum. qui rem deposuit, st a tim posse depositi actione



946
agere.“ Es bedarf daher auch in den vom Verf. spe- 
ciell aufgefiihrten Fällen zur Begründung des Klage
rechts einer vorgängigen Mahnung nicht; und wenn 
ohne eine solche die Klage erhoben wäre, so würde 
die Unterlassung der Aufforderung zur Erfüllung der 
Obligation allerdings, wenn der Beklagte sofort dem 
Ansprüche des Klägers zu genügen bereit wäre, und 
so die Anhängigmachung des Rechtsstreits als temerär 
darstellte, eine Condemnation des Klägers zur Erstat
tung der verursachten Kosten und Schäden, cf. 1. 79 
pr. D. de iud. (5. 1), nicht aber eine Abweisung des
selben in der Hauptsache begründen können. Es ist 
daher auch in mehreren Gesetzen ausdrücklich der 
Grundsatz ausgesprochen, dass die Klagenverjährung 
vom Zeitpunkt der Entstehung des Klagerechts zu lau
fen anfange, c. 3 C. de praescripi. XXX vel XL annor. 
(7. 39):----- „Quae ergo antea non motae sunt actio- 
nes, triginta annorumiugi silentio, ex quo iure com- 
petere coeperunt, vivendi ulterius non habeant fa- 
cultatem^ ; c. 1, §. 1 C. de annali except. (7. 40): 
„Nemo audeat,---------- cujuscunque per sonalis aclio-
nis vitam longiorem esse triginta annis interpretari ; 
sed ex quo ab initio c ompetit, et sem el n a t a 
est — — post memoratum tempus finiri/' — Zu den 
Erfordernissen der Verjährung aller der Klagen, in 
rem wie in personam, welche die Herausgabe einer be
stimmten Sache betreffen, in deren Besitz der Verklagte 
ist, rechnet der Verf., S. 301 — 2, auch die bona fides 
des letztem, d. h. dasselbe Bewusstsein, beziehungs
weise dieselbe Nichtkenntniss während der Dauer der 
Verjährungsfrist, wie bei der Ersitzung. Aber auch in 
dieser Beschränkung dürfte sich die bona fides als Er
forderniss der Extinctivverjährung weder nach «lern 
Wesen dieser letztem, noch nach den vom Verf. an
gezogenen Gesetzen, c. 5 und c. 20 X de praescripi. 
(2. 26), rechtfertigen lassen. Die Extinctivverjährung 
begründet für den Verpflichteten keinen selbständigen 
Erwerb, sondern der Berechtigte verliert dadurch die 
Wirksamkeit seines Rechts gegen den Präscribenten, 
und dieses nicht wegen irgend einer subjectiven Über
zeugung des letztem, sondern wegen seiner eignen Un- 
thätigkeit für die Realisirung seines Klagerechts, und 
der darauf beruhenden Annahme des Nichtwollens des
selben. Wie unter diesen Umständen die bona oder 
mala fides des Präscribenten berücksichtigt werden 
sollte, lässt sich nicht wohl einsehen. Aber auch das 
c. 5 und c. 20, 1. 1. rechtfertigen die Annahme des 
Verf. nicht; denn in beiden Gesetzen ist nur von der 
eigentlichen Ersitzung die Rede, und in Betreff der für 
diese erforderlichen bona fides die Abweichung vom 
römischen Recht vorgeschrieben, dass die bona fides 
während der ganzen Ersitzungszeit ununterbrochen vor
handen sein müsse. Nur diese Bestimmung enthalten 
die Worte des c. 5 cit.: „postquam se aliena noverit 
possidere, cum bonae fidei possessor dici non possit^. I 

und die des c. 20 cit.: „Definimus, ut nulla vedeat abs- 
que bona fide praescriptio, tarn canonica quam civilis, 
— unde oportet, ut qui praescribit, in nulla temporis 
parte rei habeat conscientiam alienae“, vgl. auch Kie- 
rulff, Theorie, S. 206 f. — Die Frage, welche Wir
kung ein pactum de non alienando habe, wenn deije- 
nige, welchem ein dingliches Recht an einer fremden 
Sache zusteht, sich die Nichtveräusserungversprechen 
lässt, und wenn insbesondere der Pfandgläubiger mit 
dem Schuldner einen solchen Vortrag eingeht, wird in 
der 1. 7, §. 2 D. de distract. pignor. (20. 5) nach der 
Lesaxt der llorentine dahin entschieden: „Quaeritur, 
si pactum sit a creditore, ne Uceat debitori hypothecam 
vendere vel pignus, quid iuris sit, et an pactio nulla 
sit talis, quasi contra iits sn pQsita^ ideoque venire 
possU? Lt certum est, nullam esse v en ditionem, 
ut pactioni stetur." Andere Manuscripte enthalten 
dagegen folgende Schlussworte: ^nuHam es se padi o- 
nem, ut venditioni stetur" (vgl. v. Savigny, Ge
schichte d. röm. Rechts im Mitt., Bd. III, Anh. VIII, 
S. 633). Der Verf. nimmt S.405—ß} Not. 16, die Les
art der Florentine als die richtige an, und fasst mithin, 
in Übereinstimmung mit Andern, vgl. v# Van°*erow, 
Leitf., I, S. 4S7, den Inhalt jener Stelle so auf: der 
Pfandgläubiger habe durch einen solchen Vertrat sein 
dingliches Recht, welches er an der Sache habe, er
weitert, und eben darum könne er nicht blos gegen 
den Contrahenten, sondern gegen jeden Besitzer der 
Sache auftreten. Er brauche also die Veräusserung:o 
nicht anzuerkennen, und es habe dies fiir ihn die wich
tige Wirkung, dass er, sofern etwa Concurs über den 
neuen Eigenthümer ausbrechen sollte, die Sache von 
der Masse vorwegnehmen könne, und dass er sich die 
exceptio excussionis nicht gefallen zu lassen brauche 
Wir können nur der Erklärung Puchta’s, in dessen In- 
stit., Bd. II, S. 648, e), dass die angeführte Gesetzes
stelle das Gedankenloseste sei, was ein römischer Ju
rist geschrieben, wenn man sie nach der Florentine 
lese, beistimmen, und geben daher der oben angeführ
ten Lesart anderer Manuscripte vor der der Florentine 
den Vorzug. Die letztere setzt nämlich ein offenbares 
Verkennen des Unterschieds zwischen dinglichem und 
und persönlicheni Recht voraus. Das dingliche Recht 
ist nämlich, im Gegensatz des persönlichen, gegen Je
den wirksam, und legt Jedem die negative Verbindlich
keit auf, die Grenzen desselben durch Unterlassung 
der Verletzung derselben anzuerkennen. Aus diesem 
Grunde aber müssen die Grenzen des dinglichen Rechts 
durch eine Allen erkennbare, und Alle verbindende 
Norm festgestellt werden. Das Gesetz allein kann 
demnach diese Grenzen bestimmen, nicht der Vertrag, 
wenn gleich dadurch diesem an seiner Wirksamkeit 
unter den Contrahenten nichts entzogen ist, und der
selbe auch nur in jener, nicht aber in dieser Beziehung 
für wirkungslos erklärt ist durch die nach unserer An-
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drigste. Unzweifelhaft richtig ist es zwar, dass es zur 
Erlangung des Siegs in einem Rechtsstreit über eine 
Sache, keineswegs erforderlich ist, ein absolutes oder 
das stärkste Recht in Anspruch zu nehmen, sondern 
es vielmehr genügt, wenn derjenige, welcher Rechts
schutz verlangt, nur ein relatives, d. h. stärkeres Recht, 
als sein Gegner, für sich hat. Dass aber der Besitzer, 
als solcher, ein stärkeres Recht an dem von ihm be
sessenen Gegenstände hat, als sein nicht besitzender 
Gegner, ist unerwiesen. Wenn der Letztere mit einer 
dinglichen Klage gegen den Besitzer auftritt, ohne je
doch das von ihm in Anspruch genommene dingliche 
Recht erweisen zu können, so wird allerdings der Nicht
besitzer abgewiesen, und der Besitzer geschützt, aber 
nicht aus dem Grunde, weil letzterer ein stärkeres 
Recht hat, sondern weil der nichtbesitzende Kläger 
den von ihm geltend gemachten Anspruch auf die Ver
leihung der Staatshülfe gegen den Besitzer nicht hat 
rechtfertigen können, und daher eine durch den Staat 
erzwungene Veränderung des bestehenden Zustandes 
nicht eintreten darf. Nur davon handelt die vom Verf. 
angeführte 1.5 pr. D. si ususfruct. petat. (7. 6). Wenn 
aber der Besitzer, als solcher, gegen den Nichtbesitzer 
klagend auftritt, so ist durchaus kein Grund vorhan
den, den Sieg des erstem einem demselben zustehen
den stärkern Recht zuzuschreiben. Die Sache verhält 
sich vielmehr so: Die blosse Detention, oder die phy
sische Möglichkeit, auf eine Sache unbeschränkt ein- 
wirken, Andere aber von solcher Einwirkung ausschlies
sen zu können, ist unbezweifelt ein reines Factum. 
Tritt nun zu jenem körperlichen Verhältniss zu einer 
Sache der subjective Wille, diese Sache für sich zu 
haben (animus rem sibi habendi), so kann dieser Wille 
an der rein factischen Natur des Besitzes aus dem ein
fachen Grunde nichts ändern, weil der subjective Wille 
nur in seiner Conformität mit dem objectiven, dem Ge
setz, Recht im subjectiven Sinn wird, hier aber, wo 
vom Besitz, als solchem, die Rede ist, eben das Ent
ferntsein einer solchen Conformität vorausgesetzt wird. 
Auch der juristische Besitz ist mithin ein reines Fac
tum, und als solches Voraussetzung mancher rechtli
cher Verhältnisse, und, worauf es hier namentlich an
kommt, der Anwendung der possessorischen Interdicte. 
Für die Unterdrückung der Eigenmacht war im römi
schen Recht durch verschiedene Rechtsmittel gesorgt. 
Die Verschiedenheit derselben war durch die Verschie
denheit der Richtung der Eigenmacht begründet. Die 
Richtung der Eigenmacht gegen den Besitzer, als sol
chen, insbesondere veranlasste die Einführung der so
genannten possessorischen Inderdicte. Dieselben er
scheinen demnach als persönliche Klagen ex delicto, 
dienen zunächst zur Unterdrückung der Eigenmacht in 
der angegebenen Richtung, und begründen nur folge
weise einen Schutz des Besitzes, als solchen. Auf 
diesen praktischen Erfolg der Interdicte ist die vom

nähme den richtigen Schluss des angeführten Gesetzes 
bildenden Worte: „nullam esse pactionem, ut venditioni 
stetur— Die vom Verf. S. 412 f., der Lehre von 
den Sachen, als Objecten der Rechte, angewiesene 
Stellung im System halten wir für unrichtig gewählt. 
Derselbe behandelt nämlich diese Lehre in dem soge
nannten Sachenrechte. Die einzelnen juristisch rele
vanten Eigenschaften, und die damit zusammenhängen
den Eintheilungen der Rechtsobjecte sind aber für alle 
Rechtslehren, und nicht blos für das sogenannte Sa
chenrecht von Bedeutung; und eben durch diese allge
meine Bedeutung der genannten Lehre dürfte sich die 
bisher übliche Behandlung derselben in dem sogenann
ten allgemeinen Theile des Civilrechts rechtfertigen. — 
Der Besitz wird von dem Verf. als ein Recht ange
sehen , und die Lehre davon in dem zweiten Capitel 
des sogenannten Sachenrechts abgehandelt. Zur Recht
fertigung dieser Ansicht über die Natur des Besitzes, 
und der angeführten Stellung der Lehre vom Besitz im 
Rechtssystem, bemerkt der Verf. S. 441—2, Folgen
des: Wer eine Sache für sich habe, schliesse Andere 
davon aus, und wer sie also für sich haben wolle, 
wolle Andere davon ausschliessen. Dadurch entstehen 
Beziehungen zu diesen, es seien Conflicte möglich, und 
um diese zu entscheiden, seien rechtliche Bestimmungen 
nöthig. Um nun dem Verhältniss einer Person zu einer 
Sache Rechtsschutz zu verleihen, setze der Staatszweck 
nicht voraus, dass jene ein absolutes, oder das stärkste 
Recht in Anspruch nehme. Dem. ein Rechtsstreit sei ’ 
nur zwischen bestimmten Personen, und ein Rechtsver- i 
hältniss nur zwischen diesen zu entscheiden, nicht mit 
absoluter Wirkung. Es genüge also, wenn der, der 
Rechtsschutz verlange, nur ein relatives, d. h. stärkeres 
Recht, als sein Gegner, für sich habe. Werde nun, um 
in dem Gewaltsverhältniss zu Sachen gegen Wiilkür : 
Schutz zu erhalten, im Sinne des Rechtszwecks gar : 
nicht erfordert, dass der Verletzte überhaupt irgend i 
ein Recht an jenen habe, so folge um so mehr, dass, ’ 
wer sich in einem solchen Besitz befinde, den sein 1 
Gegner nur nicht als rechtswidrig schon äussern Merk- . 
malen nach in Bezug auf sich, d. h. hier, je nach den I 1 
möglichen Gestaltungen, gewaltsam, heimlich oder trotz < 
geschehenem Wideiruf einer bittweisen Vergünstigung 1 
(vi, clam, precmio) entstanden, zu bezeichnen ver- ] 
möge, in dem btieit um den Besitz Rechtsschutz er- s 
halten müsse. Denn dem Staat genüge zur Erreichung 1 
seines Zwecks, so lange nicht wirklich im Rechte an < 
Sachen gestritten werde, ein solcher Zustand vollkom- 1 
men, 1.5 pr. D. si ususfr. petat. (7.6), 1.3. p pQS_ , 
sid. (43. 17). Daher sei denn dieser Besitz rücksichtlich $ 
seiner Möglichkeit, seiner Entstehung, und seines Ver- s 
lustes an gewisse Bedingungen geknüpft, und es gebe < 
besondere Rechtsmittel für ihn Und sonach sei er ein < 
Rechtsverhältniss, ein Recht, und zwar unter denen, 1 
welche sich unmittelbar auf Sachen beziehen, das nie- <
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Verf. angezogene 1. 2 D. uti possid. (43. 17) zu be
ziehen. Der Besitz ist demnach nur eine Voraussetzung, 
nicht aber der Grund, der possessorischen Interdicte. 
Aus den bisher angegebenen Gründen, an deren wei
terer Ausführung uns die Grenzen einer Literaturzei
tung hindern, können wir weder die Ansicht des Verf., 
dass der Besitz ein Recht sei. noch die darauf begrün
dete , der Lehre vom Besitz in dem vorliegenden Sy
stem angewiesene Stellung als die richtige anerkennen. 
— Der Verf. fordert S. 468, zur Begründung der iu- 
terdicta retinendae possessionis, dass der Beklagte in 
irgend einer Art den Besitz des Klägers gestört, oder 
beunruhigt haben müsse, jedoch so, dass darin ein 
Bestreiten und eine Anmassung desselben für sich liege, 
1. 1, §. I D. utrubi (43. 31), 1. 11 D. de ri (43. 16), 1. 
3, §. 2 — 4 D. uti possid. (43. 17), 1. 52, §. 1 D. de 
acquir. Tel amitt. poss. (41. 2), ohne dass jedoch der 
Besitz des Kläffers dadurch etwa aufgehoben sein dürfe. 
Wir können es nicht begründet finden, dass zur Durch
führung eines interdictum retinendae possessionis gegen 
den Beklagten nicht blos eine Besitzstörung, sondern 
auch noch eine Besitzanmassung, des letztem erfor
derlich ist. Die vom Verf. für die Nothwendigkeit der 
Besitzanmassung von Seiten des Beklagten angeführten 
Gesetze reden auch sämmtlich nur von einer Besitz
störung. und insbesondere sagt die 1. 11 D. de vi (43. 
16): „Vim facit. qiii non sinil, possidentem co, quod 
possidebit, uti arbitrio sno: sine in serendo, sive fo- 
diendo. sive arando. sive quid aedificando, sive quid 
omnino faeiendo. per quod liberam possessionem adver- 
surii non relinq'uil.“ Dagegen ist allerdings zur Be
gründung der interdicia retinendae possessionis eine 
wahre Besitzstörung erforderlich, d. h. es muss durch 
die unerlaubte Handlung, aus welcher für den Besitzer 
das Recht zur Anstellung jener Interdicte hervorgehen 
soll. nicht etwa blos die Person des Besitzers verletzt, 
sondern das Verhältniss, in welchem der Besitzer zu 
dem Object seines Besitzes sich befindet, die Möglich
keit, beliebig auf dasselbe einwirken, und Andere von 
solcher Einwirkung darauf ausschliesscn zu können, 
gestört sein. — Das sogenannte possessorium ordina- 
rium unterscheidet sich nach der Annahme des Verf. 
S. 471. von den römischen interdicia retinendae pos
sessionis dadurch, dass diese auf dem Vorhandensein 
eines juristischen, gegenwärtigen, und, wenigstens im 
Verhältniss zum Gegner, fehlerfreien Besitzes beruhen, 
während jenes als dasjenige Rechtsmittel erscheine, 
kraft dessen der ältere und rechtmässigere Besitz (pos
sessio titulata) geschützt werde. Wir können dieser 
Ansicht über das Verhältniss des possessorium ordina- 
rium zu den römischen interdicta retinendae possessio
nis nicht beitreten. Das possessorium ordinarium ist 
vielmehr das reine römische interdictum uti possidelis, 
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dem jener Namen nur im Gegensatz zu dem allerdings 
im deutschen Recht neu entstandenen possessorium sum- 
marium beigelegt wurde. Das possessorium ordinarium 
oder interdictum uti possidetis. erfordert auch jetzt noch 
nur gegenwärtigen und fehlerfreien Besitz, d. h. der 
Besitz muss durch die Handlung, die zur Klage Ver
anlassung gibt, nur gestört, nicht aber aufgehoben, 
und die sogenannten vitia possessionis müssen entfernt 
sein. Auf Alter und Titel des Besitzes dagegen kommt 
an sich nichts an. Nur dann, wenn sowol der Kläger, 
als der Beklagte, so viele Besitzhandlungen für sich 
anführen und beweisen kann, dass es wahrhaft zwei
felhaft wird wer von ihnen im gegenwärtigen und feh
lerfreien Besitze sei, und nur Vermuthungen darüber 
entscheiden können, wird für den altern und titulirten 
Besitz gesprochen, indem angenommen wird, dass die 
Handlungen dessen, der nur einen nicht titulirten oder 
Jüngern Besitz nachweisen kann, unerlaubte Eingriffe 
in den titulirten oder früher erworbenen, und bis jetzt 
fortgesetzten Besitz seien. Eben dieses Verhältniss ist 
es, welches das c. 9 X. de probat. (2. 19) geregelt 
hat. Diese Stelle nämlich setzt das interdictum uti 
possidetis als geltendes Rachtsmittel voraus, und prüft 
nun nach dessen Erfordernissen den in dem dort vor
liegenden Fall geführten Beweis, wie sich auch schon 
aus der Stellung des Gesetzes im tit. de probatio- 
nibus ergiebt. In dem in dieser Stelle behandelten 
Fall hatte jede Partei durch Zeugen bewiesen, dass sie 
in einer Reihe von Jahren Besitzhandlungen ausgeübt 
habe, so dass es zweifelhaft wurde, wer im gegen 
wärtigen fehlerfreien Besitze sei. Da nun aber die eine 
Partei nachgewiesen hatte, dass sie zehn Jahre vor 
der andern die Besitzhandlungen ausgeübt habe, und 
ausserdem noch sich im Besitz eines Rechtstitels, wel
cher der andern fehlte, befinde, so entschied der Papst 
Innoceuz III, den obigen Grundsätzen gemäss, also 
präsumirend, dass der jüngere- und nicht titulirte Be
sitz eine possessio vitiosa sei. für diejenige Partei, die 
den altern und titulirten Besitz nachgewiesen hatte. _  
In der Lehrt* von der Ersitzung des Eigenthums be
merkt der Verf. S. oOo 6, über den iustus Hlnhtsz 
derselbe müsse auch ein sein, im Gegensatz zum 
pulativus., d. h. in der Wirklichkeit vorhanden, und es 
dürfe kein Irrthum in Ansehung der Identität der Sache 
verwalten, worauf sich der Titel beziehe. Das leide 
jedoch einige nähere Bestimmung dahin: 1) sei zwar 
der titulus ein verus. aber nicht iustus. so hindere das 
die Ersitzung dann nicht, wenn dabei auf Seiten des 
Erwerbers ein entschuldbarer Irrthum unterliefe: 2) 
wenn der Besitzer über den wahren Titel irre, der 
wirklich vorhanden sei. so schade das ebenso wenig, 
als wenn zwar das juristisch Wesentliche für die Exi
stenz des iitels fehle, aber doch das äussere ihn sonst 
vermittelnde Ereigniss wirklich sich zugetragen habe, 
und sich dei Besitzer darüber im guten Glauben be
finde, oder wenn zwar jenes lediglich in der Vorstel
lung beruhe, der Irrthum jedoch als auf ein factum 
alienum bezüglich entschuldbar erscheine.

(Der Schluss folgt.)
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Es ist allerdings richtig, das der ütulus putalivus in der 
Regel als Grundlage der zur Usucapion erforderlichen 
bona fides nicht hinreicht; den davon anerkannten Aus
nahmen und dem richterlichen Ermessen bei der Beur- 
theilung derselben sind aber vom Verf. zu enge Grenzen 
angewiesen, als dass wir den von ihm darüber aufge
stellten Sätzen beitreten könnten. Es ist vielmehr im 
römischen Recht deutlich der Satz ausgesprochen, dass 
der titelus ptitativus in allen denjenigen Fällen genüge, 
in welchen der demselben zum Grunde liegende Irr
thum ein entschuldbarer ist, 1. 11 D. pro emtore (41. 4): 
„Quod vulgo Iraditum est, eum, qui existimat, se quid 
emisse, nee emerit, non posse pro emtore usucapere, 
hactenus verum esse ait, si nullam iustam causam eins 
erroris emtor habeat“ : 1.5, §. 1 D. pro suo (41. 10).— 
Über die zum Schutz der quasi iuris possessio der Ser
vituten vom römischen Recht eingeführten possessori
schen Rechtsmittel lehrt der Verf., S. 593 f.: Die per
sönlichen Servituten erfordern zum Quasibesitz die 
Detention des Gegenstandes, woran sie bestehen, selbst; 
mithin sei die Störung jener effectiv dieselbe, wie beim 
wahren Besitz. Deshalb finden die gewöhnlichen In- 
terdicte (aber als utilia) zum Schutze jener statt, 1. 4 
D. uli possid. (43. 17). Was die Prädialservituten an
lange, so gebe es für eine Anzahl derer praediorum 
rusticoruui besondere Interdicte mit eigenthümlicher Be
nennung. nämlich: interd. de itinere actuque privato, 
de aqua quotidiana et aestiva. de rivis reficiendis, de 
foule und de fönte reficiendo purgando. und de refi- 
cienda cloaca. Auf die übrigen Prädialservituten habe 
das römische Recht den Schutz des Quasibesitzes durch 
Interdicte nicht angewendet. Warum dies in Betreff 
der übrigen servitutes praediorum rusticorum nicht ge
schehen sei, das lasse sich nur durch die, aber frei
lich sichere- Vermuthung beantworten, dass diese sel
tener vorgekommen sein möchten, und das Bedürfniss 
eines Besitzschutzes bei ihnen überhaupt weniger drin
gend und fühlbar gewesen sei, als bei den aufgezählten, 
welche die wichtigsten seien, hüi die servitutes prae
diorum urbanorum aber beantworte sich jene Frage 
dahin, dass zum Schutz des Quasibesitzes andere Mit
tel vorhanden, und wenigstens das interdictum utipOs. 

sidetis oder nur ein Analogon davon entbehrlich gewe
sen sei. Wir glauben dagegen, annehmen zu dürfen, 
dass der zunächst für die wichtigsten Prädialservituten 
eingeführte possessorische Schutz später auf alle Prä
dialservituten ausgedehnt, und für diejenigen derselben, 
für welche nicht schon besondere possessorische Rechts
mittel bestanden, das interdictum uti possidetis ange
wandt worden ist. Diese Ansicht wird ausdrücklich 
bestätigt durch 1. 20 D. de servil. (8. 1) und 1. 8, §. 5 
D. si serv. vind. (8. 5). Dagegen spricht auch weder 
die vom Verf. a. a. O., Not. 46, für seine Ansicht an
geführte 1. 5, §. 10 D. de operis novi nunc. (39. 1), in 
den Worten: ,,At si in suo quid facial, tune novi ope
ris nunciatio erit necessaria“, indem hier die operis 
novi nunciatio nur im Gegensatz zu der vorher erwähn
ten Selbstvertheidigung gegen Störung auf dem eignen 
Grund und Boden, nicht aber in der Weise, dass alle 
andern Rechtsmittel, interdictum uti possidetis, actio 
confessoria, u. s. w., dadurch ausgeschlossen wären, 
für nothwendig erklärt wird; noch die vom Verf. eben
falls angeführte 1. 3, §.5 D. uti possid. (43. 17): „Item 
videamus. si proiectio supra vicini solum non iure ba- 
beri dicatur, an interdictum uti possidetis sit utile al- 
teri adversus alterum. Et est apud Cassium relatum, 
utrique esse inutile, quia alter solum possidet, aller 
cum aedibus superficiemsee da in diesem Gesetz das 
interdictum uti possidetis nicht aus dem Grunde, weil 
es bei Servituten keine Anwendung leide, sondern nur 
deshalb, weil hier ein Besitzstreit nicht vorliegt („quia 
alte)' solum possidet, aller cum aedibus superficiem“), 
vielmehr das Becht selbst den Gegenstand des Streits 
bildet („non iure haberi dicatur“). ausgeschlossen ist. 
— Bei der Darstellung der erlöschenden Verjährung 
der Servituten, S. 599 f., handelt der Verf. insbesondere 
von der Verschiedenheit der servitutes praediorum ur
banorum von den übrigen Servituten, welche dadurch 
begründet sei, dass nur bei jenen, nicht aber bei die
sen, die usucapio libertatis erforderlich sei. Zur Er
sitzung der Freiheit sei aber, abgesehen von dem nö- 
thigen Zeitablauf, erforderlich, dass ein in comirarium 
factum von Seiten des Eigenthümers des dienenden 
Grundstücks vorliege, dass der dadurch herbeigeführte 
Zustand nicht auf solche Weise begonnen sei, die den 
Besitz zu einem fehlerhaften mache, und dass, nach 
den Grundsätzen des canonischen Rechts, der Eigen
thümer des dienenden Grundstücks sich im guten Glau
ben befunden habe. Die unrichtige Auffassung der so-
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genannte« usucapio libertatis, der man häufige und so 
auch hier, begegnet, veranlasst uns, die Bedeutung 
derselben näher zu erörtern. Diejenigen, welche die 
Bedeutung, die der Verf. der usucapio libertatis beilegt, 
als die richtige anerkennen, vgl. v. Vangerow, Leitf., 
I, S. 724 — 25, behaupten, die usucapio libertatis cha- 
rakterisire sich als erwerbende Verjährung des Stück 
Eigentbums, welches durch die Servitut von dem Com- 
plex der Eigenthumsrechte losgerissen gewesen sei, wo
bei leicht ersichtlich der bei servitutes urbanae über
haupt herrschende Gesichtspunkt vorgewaltet habe, dass 
die Rückkehr zur natürlichen Freiheit sich wieder als 
neue Servitut herausstelle. Hiergegen bemerken wir 
Folgendes: Das Eigenthum ist das absolute und unbe
schränkte Recht an einer Sache, welches durch das 
Bestehen einer Servitut nur in seiner Wirksamkeit ge
hemmt wird. Die Servitut, als ein das Eigenthum in 
seiner Wirksamkeit hemmendes Recht kann im Eigen
thum selbst nicht enthalten sein, und daher auch durch 
die Constituirung einer Servitut an einei* Sache kein 
Theil des Eigenthums, kein Stück Eigenthum, aus dem 
Complex der Eigenthumsrechte an derselben losgerissen 
werden. Durch den Wegfall einer Servitut kann daher 
auch der Eigenthümer der dienenden Sache nichts er
werben; jener Wegfall hat vielmehr nur den Einfluss, 
dass eine bisher bestehende Hemmung seines absoluten 
Rechts entfernt wird. Ebenso wenig kann durch die 
Constituirung einer Servitut das Eigenthum am herr
schenden Grundstück erweitert werden, weil dasselbe 
seiner absoluten Natur wegen keiner Erweiterung fähig 
ist. Es ist daher durchaus verfehlt, die Rückkehr des 
Eigenthums zur natürlichen Freiheit als die Constitui
rung einer neuen Servitut, die usucapio libertatis als 
die Ersitzung einer solchen zu betrachten. Ein indi- 
recter Grund gegen die Richtigkeit einer solchen An
nahme liegt ausserdem in 1. 4, §. 29 D. de usurp. (41. 3), 
indem hierin von der lex Scribonia gesagt wird, dass 
sie die usucapio sercitutum allgemein, nicht aber die 
usucapio libertatis, aufgehoben habe. Die „usucapio 
libertatis" oder „Ersitzung der Freiheit des Eigenthums” 
ist vielmehr, da von dem Eigenthümer, als absolut Be
rechtigtem, an dem Object seines Eigenthums nichts 
weiter ersessen werden kann, nur ein bildlicher Aus
druck, dessen wahre Bedeutung folgende ist: Bei den 
Personalservituten und den servitutes praediorum rusti- 
corum, d. h. denjenigen Realservituten, welche als 
Servitutes faciendi erscheinen, besteht die Ausübung 
des Rechts in einzelnen Handlungen, mit deren Unter
lassung der non usus, dessen Dauer während eines be
stimmten Zeitraums den Verlust des Rechts herbeiführt, 
seinen Anfang nimmt. Bei den serr/itutes praedioruni 
urbanorum dagegen, d. h. denjenigen Realservituten, 
welche als servitutes habendi und prokibendi erschei
nen, besteht die Ausübung des Rechts in der Fortdauer 
eines gewissen Zustandes, auf dessen Erhaltung die

Servitut ein Recht gibt, und der non usus, dessen Fort
setzung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt den Verlust 
der Servitut bewirkt, kann hier demnach erst dann be
ginnen, wenn jener Zustand durch ein in contrarium 
factum aufgehoben ist. Den in dieser Weise durch 
non usus entstandenen Verlust der Servitut nennt das 
römische Recht „usucapio libertatis1", obschon darin 
nur ein in seinem Anfangspunkt wegen der Natur die
ser Servituten abweichend normirter non usus enthalten 
ist. Dabei versteht es sich von selbst, dass jenes in 
contrarium factum nicht Vertrags- oder bittweise ent
standen sein darf, weil darin eine die Verjährung hin
dernde Anerkennung des Rechts von Seiten des Eigen
thümers des dienenden Grundstücks enthalten sein 
würde, cf. 1. 32 pr. D. de serv. praed. urban. (8. 2), 
1. 17 D. comm. praed. (8. 4). Aus der bisherigen Dar
stellung erklären sich auch die Worte Justinian’s in 
c. 13 C. de servit. (3. o4): „ut omnes sercitutes non 
ulendo amittantur^' — Der vom Verf. in der Lehre 
vom Zusammentreffen verschiedener Pfandgläubiger, 
S. 654 u. 56 ausgesprochenen Ansicht, dass der Vor
zug des pignus publicum auf die gesetzlichen Pfand
rechte keinen Einfluss äussere, können wir aus dem 
Grunde nicht beistimmen, weil nach dieser Annahme 
in dem Fall, wenn das der Zeit nach erste Pfandrecht 
ein pignus eonventionale privatum, das zw’eite ein pig
nus legale, und das dritte ein pignus convcntionale pu
blicum wäre, entweder ein circulus inextricabUis ent
stehen, oder, wie der Verf. will, das pignus conven- 
tionale privatum auch dem der Zeit nach jungem pignus 
legale nachstehen würde, c. 11 C. qiti potior, in 
pignor. (20. 4) aber weder zu einer solchen Abweichung 
von dem regelmässigen Vorzug des Alters Veranlassung 
gibt, noch einen Grund enthält, durch welchen die 
Verbindung des Vorzugs des pignus publicum mit einem 
schon entstandenen Pfandrecht überhaupt, und dem 
pignus legale insbesondere, als ausgeschlossen betrachtet 
werden könnte. Kann aber dem pignus legale die Ei
genschaft eines pignus publicum beigelegt werden, so 
ist nicht einzusehen, warum nicht in dem Fall, wenn 
dieses nicht geschehen, dasselbe mithin ein pignus le
gale privatum geblieben ist, der Vorzug des pignus 
publicum dagegen wirksam sein sollte.

Kiel. Dr. A. C. J. Schmid.

beschichte.
Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im 

Mittelalter, herausgegeben von Gustav Adolf StcnzeL 
Breslau, Max & Comp. 1845. 4. 4 Thlr. 15 Ngr.

Die Geschichte des Bisthums Breslau erhält in diesem 
Urkunden - Schatze, zum erstenmale eine dem heutigen 
Standpunkte der historischen Wissenschaft entspre- 
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eilende Grundlage, die ihr um so mehr nothwendig war, 
je bedeutsamer und wichtiger die Stellung ist, die diese 
Kirche und ihre Vertreter nicht blos für die Special
geschichte Schlesiens sondern überhaupt für die Ent
wickelung der deutschslavischen Lande im Mittelalter 
einnehmen. Allerdings wird es nun eher möglich sein, 
auf die hier gegebenen Vorarbeiten gestützt, eine um
fassendere Darstellung der Geschichte dieses Bisthums 
oder einzelner besonders merkwürdiger Momente des
selben zu geben, als dies früher der Fall war, wo na
mentlich für die ersten Anfänge äusser den wenigen 
Andeutungen, die in Thietmar von Merseburg und ei
nigen unbedeutenden polnischen Historikern zerstreut 
sich finden, so gut wie gar kein Material zur Bear- 
tung vorlag. Erst aus dem 15. Jahrh. bot der bekannte 
Dlugoos wider etwas mehr Stoß', der jedoch ohne Kri
tik zusammengerafft, und nur mit der höchsten Vorsicht 
zu benutzen war, was freilich die meisten Darsteller 
der altern Kirchengeschichtc Schlesiens nicht beachtet 
haben. Man kann es ihnen freilich nicht sehr verar
gen, dass sie ausserdem auf das allerdürftigste und 
trockenste Material beschränkt, aus der einzigen reich
lich fliessenden Quelle so lange und so viel schöpften, 
als es nur immer gehen wollte, ohne sich viel auf nä
here Untersuchung ihres Gehalts einzulassen. Daher 
finden sich bei allen dieselben Lücken, dieselben Un
sicherheiten und dieselben Irrthünier auf gleiche Weise 
wieder, und der Wissenschaft ist durch sie nicht die 
geringste Bereicherung angediehen Es ist dies freilich 
eine Erscheinung, die auch anderwärts, wohin wir nur 
auf dem weitläufigen Gebiete der Geschichte den Blick 
richten, uns entgegentritt. Unserer Zeit scheint es ja 
aber recht eigentlich aufbewahrt, mit Hülfe der erst 
geschaffenen historischen Kritik gegen diesen Schlen
drian zu Felde zu ziehen und so die Fundamente für 
eine richtigere und gründlichere Auffassung der Ge
schichte nach Hinwegräumung des alten W’usts zu le- 
gen. Die meisten wirklichen Verdienste noch haben 
sich einige Werke erworben, die ihrer eigentlichen 
Tendenz nach nur in geringem Maasse und nebenbei 
auf die Geschichte des Bisthums Breslau Rücksicht 
nehmen konnten, wie z. B. die Geschichte Schlesiens 
von Anders, die Geschichte der Stadt Breslau von 
Klose und mehre andere, die der Verf. S. XII der Ein
leitung ehrenvoll erwähnt; sie haben unter dem von 
ihnen mitgetheilten urkundlichen Material, welches sich 
natürlich zunächst auf ihren Gegenstand bezieht, auch 
vieles zu Tage gefördert, wodurch die Kirchengeschichte 
Schlesiens namentlich die Geschichte des Breslauer 
Bisthums bei weitem besser beleuchtet wird, als es 
trotz der mancherlei speciellen Behandlungen derselben 
früher der Fall war.

Das vorliegende Werk bietet für diesen Gegenstand 
zum erstenmale ein in sich zusammenhängendes Ganze, 
das die Resultate der früher in diesem Fache begon

nenen Arbeiten mit einer weit überwiegenden Masse auf 
ganz selbständiger und neuer Bahn vom Verf. gewon
nener Ergebnisse aufs brauchbarste und anerkennungs- 
wertheste vereinigt, wie wir es auch in seinen übri
gen längst allgemein anerkannten Leistungen auf dem 
Gebiete der allgemeinen und speciellen deutschen Ge
schichte genugsam finden. Den Hauptgesichtspunkt, 
der die Auswahl und Composition des hier gegebenen 
Materials leitete, gibt der Verf. S. III d. Einleit, selbst 
an: es sei ihm vor allem darum zu thun gewesen, das 
Verhältniss der Kirche Schlesiens zum Staate oder 
doch zum äussere Leben mit Ausscheidung, so weit es 
anging, alles die innre Einrichtung der Kirche selbst 
Betreifenden durch das herbeigeschaffte urkundliche 
Material zu erläutern.

Der bei weitem grösste Theil der hier mitgctheil- 
ten Documente ist, wie schon erwähnt, hier zum ersten 
Male aus seiner Verborgenheit hervorgezogen, und zwar 
ersehen wir aus den Angaben des Herausgebers (S. VI 
u. s. w. der Einleitung), dass er die meisten, wenn auch 
nicht wichtigsten und interessantesten Stücke den Ori- 
ginalien des Archivs des Breslauers Domcapitels ent
nommen hat, das im 17. Jahrh. durch den Domherrn 
Bergh seine noch jetzt bestehende Ordnung erhielt. 
Einige wenige Nummern, ebenfalls lauter Originale, bot 
das schlesische Provinzialarchiv und das Archiv der 
Stadt Breslau dar.

Nicht wenige Urkunden sind ferner aus dem Haupt- 
copialbuche des Domcapitels entlehnt, das seiner jetzi
gen Beschaffenheit nach zwischen 1456 u. 1486 ange
legt ist, doch laufen noch viele Blätter eines ältern 
Copialbuches aus dem 14. Jahrh. mitunter, sowie mehre 
neuere Urkunden später nachgetragen sind. Der 
Herausgeber glaubte sich dieses Copialbuches als einer 
ganz zuverlässigen Quelle vieler sonst unbekannten 
Thatsachen ohne Rückhalt bedienen zu dürfen, da eine 
sehr sorgfältige Vergleichung der noch vorhandenen 
Originale des Domarchiv’s mit den Abschriften in die
sem Buche, das unter dem Namen des schwarzen Buchs 
schon anderwärts, namentlich aus der ebenfalls von 
Hrn. Stenzel herausgegebenen Urkundensammlung zur 
Geschichte des Ursprungs der Städte u. s. w. in Schle
sien, als eine reiche Fundgrube historischen Materials 
bekannt worden war, überall die genaueste Überein
stimmung mit denselben ergeben hat. — Einen Haupt
theil endlich des vorliegenden Werks, der geschichtli
chen Bedeutung nach bei weitem der wichtigste und 
interessanteste, hat man einem neulichen glücklichen 
Funde zu verdanken, von dem der geehrte Herausgeber 
schon anderwärts in der Zeitschrift! für Geschichtswis
senschaft Bericht abgestattet hat. Unter der Aufschrift 
nämlich Acta Thomae II episcopi Wratislaviensis contra 
Boleslaum Cracoviensem qui bona ecclesiae vastaverat 
hat sich eine Handschrift des 14. Jahrh. auf Papier in 
Folio gefunden, die den denkwürdigen Streit des Bi
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schofs Thomas II. v. Breslau mit Herzog Heinrich IV. 
von Breslau zu ihrem Hauptgegenstande hat, keines
wegs die Zwistigkeiten zwischen Thomas und Boleslaus 
wie man nach dem Titel vermuthen sollte, der freilich, 
wie sich deutlich ergiebt, erst im 16. Jahrh, hinzuge
setzt worden ist. Für jenen Gegenstand aber, auf des
sen grosse und umfassende Bedeutung wir noch weiter 
unten zunickkommen werden, findet sich hier das voll
ständigste urkundliche Material, in Beglaubigungs
schreiben, Citationen, Edicten, Verordnungen, Appel
lationen, Defensionsschriften aller Art und nach den 
verschiedensten Seiten hin, die von dem Bischöfe aus
gingen, vorzüglich an Heinrich IV. selbst, an den 
König von Böhmen, an polnische Bischöfe, besonders 
an den Metropoliten, den Erzbischof v. Gnesen, mehre 
Kardinale und die damals regierenden Päpste, wiederum 
Antwortschreiben all ei' dieser Personen an den Bischof, 
die alle in Bezug auf diesen Streit stehen, der auf 
diese Art zu einer die ganze Zeit bewegenden grossen 
und allgemeinen Angelegenheit der damaligen Kirche 
geworden ist. Mit dem System, das der Herausgeber 
bei dem Abdrucke der einzelnen Stücke dieser Samm
lung angewendet hat, wird sich jedermann einverstan
den erklären: es ist die rechte Mitte gehalten zwischen 
einem allzu subtilen und peniblen Anschliessen an die 
Originale mit allen ihren Eigenthiimlichkeiten und Feh
lern in Orthographie und Interpunction, was den Le
ser, dem ja das Verständniss und nicht die individuelle 
Form des vorliegenden Documents die Hauptsache ist, 
nur allzu oft in neuern Urkundensammlungen stört, und 
einer vollkommenen Modernisirung, bei der wir uns 
gar zu sehr der Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit 
der Herausgeber oder richtiger Bearbeiter auf Gnade 
und Ungnade ergeben müssen, weil jeder Massstab für 
kritische Prüfung fehlt, der bei der hier befolgten 
Weise recht wohl und eben so gut wie bei jener Art, 
die einen Nachstich oder Abklatsch der Originale zu 
geben, sich, wenn gleich vergebens, bemüht, aufgefun
den werden kann, wenn man nur überhaupt ihn zu 
finden versteht.

Auch sonst ist für das möglichst genaue Verständ
niss der Documente durch Anmerkungen und Notizen 
aller Art, die der Herausgeber seinem eigentlichen 
Texte angefügt hat, hinreichend gesorgt, und die Ten
denz des Werkes, die derselbe S. VI der Vorrede aus
spricht, nicht nur dem eigentlichen Gelehrten, sondern 
auch dem wissenschaftlich gebildeten Freund der Ge

schichte überhaupt nützlich und verständlich zu sein, 
tritt überall sichtbar vor die Augen.

Von besonders praktischer Bedeutung aber ist die 
Einleitung, die in ansehnlichem Umfange von S. XI— 
CH sich erstreckt. Sie erfüllt die Aufgabe vollkommen, 
die sie sich stellt: nicht sowol eine vollständige und 
kritische Geschichte des Bisthums Breslau zu geben, 
als vielmehr den innern und Mussern Zusammenhang 
der einzelnen mitgetheilten Urkunden nachzuweisen und 
durch anderweitige theils urkundliche, theils sonst 
brauchbare und zuverlässige historische Angaben in ein 
klareres Licht zu setzen, um dadurch den Gewinn, den 
die Geschichte im Allgemeinen aus dieser vorliegenden 
Arbeit ziehen kann, die wirkliche Bereicherungund Er
weiterung, die der Wissenschaft dadurch zugewachsen 
ist, in möglichst scharfen und bestimmten Umrissen vor 
die Augen zu stellen. Es ist dies Verfahren nicht ge
nug empfehlenswerth für dergleichen Unternehmen, wie 
das vorliegende; namentlich dürfte es kaum eine bes
sere Methode geben, Lust und Liebe zu wirklichem, 
gründlichem Studium der Geschichtswissenschaft zu er
wecken, als diese, während die gewöhnlichen Urkun
densammlungen in ihrer Abgeschlossenheit und Ver
einzelung des mitgetheilten Stoffes, der ja in lauter 
Stückwerken besteht, ohne den leitenden Faden nach- 
zuweisen, der diese disiecta membra zu einem bedeu
tenden Ganzen verbindet, eher davon abschrecken 
könnten.

Die Sammlung wird durch eine Urkunde von 1226 
eröffnet und schliesst mit einer aus dem Jahre lo24. 
Die beinahe 300 Jahre, die dazwischen liegen, sind 
durch 316 Nummern vertreten, die natürlich höchst un
gleich auf die einzelnen Jahre vertheilt, doch im Gan
zen den Entwickelungsgang der Geschichte der schle
sischen Kirche eben in diesen ihren Verhältnissen zu 
dem Staat und dein Mussern Leben übersehen lassen. 
Da es hier nicht statthaft sein dürfte, auch nur andeu
tungsweise auf das Einzelne derselben, so interessant 
es auch sein mag, einzugehen, so wollen wir uns, 
hauptsächlich die erwähnte historische Einleitung im 
Auge behaltend, begnügen, auf einige Hauptmomente, 
die auch für die ganze deutsche Geschichte von be
sonderer Wichtigkeit sind, hinzuweisen und das übrige 
bei Seite liegen lassen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in SjpijjjKigj.
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Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im 

Mittelalter, herausgegeben von Gustav Adolf Stenzel.
(Schluss aus Nr. 238.)

Gleich die erste der hier mitgetheilten Urkunden ist 
in dieser Hinsicht eine der beachtenswerthesten; sie 
führt uns nämlich mitten in die Kämpfe hinein, die 
damals die geistliche Gewalt Schlesiens der weltlichen, 
den Herzögen feindlich gegenüber gestellt hatten. Es 
handelte sich in diesen Streitigkeiten allerdings um sehr 
materielle Interessen, hinter denen sich aber doch 
auch die tiefer eingreifenden Gegensätze zwischen Kir
che und Staat, die die damalige Welt bewegten, nicht 
verbergen konnten, zunächst um den Zehent, den die 
Bischöfe in einer ganz unmässigen Ausdehnung ganz 
im Widerspruch mit den eigentlichen Landesgewohn
heiten und dem Usus der benachbarten Länder in An
spruch nahmen. Darüber entbrannte zwischen Bischof 
Laurentius und Herzog Heinrich I. ein so heftiger Streit, 
dass der Herzog, als gehorsamer Sohn der Kirche, 
sich an Papst Honorius III., um Fällung eines Richter
spruchs wandte. Der aber übertrug dies Geschäft den 
Äbten von St.-Georg in Naumburg, Buchau und dem 
Dechanten des Hochstifts Meissen. Die Frucht ihrer Be
mühungen liegt uns in der ersten Urkunde vor. Im 
Ganzen wurde dem Bischof vieles zugestanden, was 
er bis dahin nur usurpirt hatte, doch musste er sich 
wenigstens zu einer einschränkenden Bedingung, die 
für' die ganze Entwickelung Schlesiens von der höch
sten Bedeutung ist, verstehen. In den Neubruchlän
dereien iu Niederschlesien nämlich, die gerade damals 
von einem immer reichlicher fliessenden Strome deut
scher Colonisten besetzt zu werden begannen, sollte 
er gar keinen Natuialzehnt erheben, sondern sich mit 
Geldentschädigung einer Viertelmark von jeder Hufe 
begnügen. Hatten früher die strengen bischöflichen 
Zehntforderungen . die Colonisation theilweise sehr ge
stört, worüber sich auc Herzog Heinrich bei Papst 
Honorius bitter beschwert, so datirf sich von diesem 
Vertrage an eine neue Aia derselben, Jie bald zur 
vollständigen Germanisirung wenigstens Niederschle
siens führte, trotz des Widerstrebens der Bischöfe, 
denen, wie sich deutlich ergiebt, die Hereinziehung des ------ y —  ------- „ . —o —s und seinen Begriffen von Staat und bürgerlicher Frei
deutschen Elementes stets und nicht blos aus pecuniä- l heit von Natur gegenüberstand, und denn durch An

ren Rücksichten unangenehm war, eine Erscheinung, 
die an mehrern Stellen der erwähnten historischen 
Einleitung durch interessante, vom Herausgeber ange
führte Thatsachen ihr wahres Licht erhält. Geduldige 
polnische Unterthanen, die, wie sie die reichlichsten 
Zehnten gaben, auch sonst sich der Kirche schmiegten 
und fügten, mussten ihr natürlich angenehmer sein, als 
freie, deutsche Ansiedler, die sich weder weltliches 
noch geistliches Joch ohne Murren und Widerstand 
auflegen liessen.

Eine willkommene Übersicht über das, was bis 
dahin die breslauer Bischöfe theils durch die Mildthä- 
tigkeit und fromme Gesinnung der Herzüge, theils auch 
des Adels, der ihnen übrigens im Allgemeinen aus 
ganz natürlichen Gründen mistrauisch, mitunter auch 
offenbar feindselig gegenüberstand, erworben hatten, 
gibt Nr. V, eine Bestätigungsbulle des Papstes In- 
nocenz IV. vom 9. Aug. 1245. Obgleich die hier auf
gezählten Besitzungen schon ziemlich ansehnlich sind, 
mehr als 150 Ortschaften im eigentlichen Schlesien und 
67 im Neisseschen, die jedenfalls nach des Herausge
bers Meinung, S. XXXII der Einleitung, den Bischöfen 
zugehörten, so findet sich hier doch noch keine Spur 
von den grossen Ansprüchen, die von den spätem Bi
schöfen mit mehr oder weniger Glück geltend gemacht 
wurden. — Für die eben erwähnte Stellung der Bi
schöfe, einmal gegenüber dem Adel und andererseits 
zu den Herzögen, ist in Nr. IX vom J. 1250 uns ein 
höchst interessantes Document aufbewahrt. Bischof 
Thomas I. nämlich hatte über ganz Schlesien wegen 
Beeinträchtigung der kirchlichen Güter und Besitzun
gen durch Adel und Ritterschaft das Interdict ausge
sprochen, das er auf Ansuchen des Herzogs für die 
unmittelbaren Besitzungen desselben zurücknimmt, wie 
uns die Urkunde sagt, freilich nicht, ohne durch einige 
Begünstigungen und Schenkungen dafür belohnt zu wer
den. Überhaupt ist für die ganze schlesische Geschichte 
im Allgemeinen als Hauptmoment festzuhalten, dass 
die fürstliche Gewalt, die anfangs, wie in den übrigen 
polnischen Landen, durch den übermächtigen Adel nur 
eine nominelle war, im Laufe der Zeit auf doppelte 
Weise, trotz der Theilungen und Zersplitterungen des 
Landes, verstärkt ist, einmal durch Heranziehen einer 
deutschen freien Bevölkerung, die dem polnischen Adel
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lehnen an die Kirche und Begünstigung derselben nach 
der Weise der Zeit, durch Beschaffung einer unabhän
gigen und starken politischen Stellung. Hier und da 
führten freilich übermässige Zugeständnisse in die geist
liche Gewalt und in Folge derselben immer mehr ge
steigerte Ansprüche derselben einen momentanen Bruch 
herbei, der jedoch, mag er für den Augenblick noch 
so gefährlich, ja beinahe unheilbar erscheinen, bald 
wieder durch verständige Nachgiebigkeiten von beiden 
Seiten ins Gleiche gebracht wird, und dann schreitet 
der Gang der Dinge wieder ruhig auf dem naturge
mässen Wege fort, auf dem allein es möglich gewor
den ist, dass sich hier Staatsbildungen, beinahe ganz 
nach deutscher, oder richtiger, allgemein abendländisch
germanischer Art, entwickelt haben, während doch ur
sprünglich genau dieselben Elemente vorlagen, die im 
eigentlichen Polen so ganz abweichende und eigen- 
thümliche Staatserscheinungen erzeugt haben. — Zeug
nisse für diese Ansicht bietet die Geschichte aller der 
vielfachen Reibungen und Streitigkeiten zwischen Bi
schöfen und Herzögen, deren unsere vorliegenden Ur
kunden Erwähnung thun, in reicher Fülle dar. So in
teressant auch manche derselben sind, so wollen wir 
doch nur auf eine, freilich die allerwichtigste Erschei
nung dieser Art, den schon oben berührten Kampf 
zwischen Bischof Thomas II. und Herzog Heinrich IV. 
von Breslau, der hier mit Hülfe eines vortrefflichen 
urkundlichen Materials bis beinahe zu seinem Ausgange 
in einer Volständigkeit und Genauigkeit, wie wenig 
derartige historische Ereignisse des Mittelalters, uns 
klar vor Augen gelegt wird, wenn auch nur andeu
tend, Rücksicht nehmen. Die Veranlassung dazu gab 
auch wieder der Zehnt, der in allen diesen Verhält
nissen eine so wichtige Rolle spielt. Es hatten näm
lich die Herzöge von Breslau, Liegnitz und Glogau 
nach dem Tode des Bischofs Thomas I. von Breslau 
im J. 1267 eigenmächtig während der Sedisvacanz, die 
bis 1270 dauerte, die Kirchenzehnten an sich genom
men, und theilweise, namentlich der Herzog Konrad II. 
von Glogau, sie auch nach der Ordination des neuen 
Bischofs Thomas II., trotz aller seiner Vorstellungen, 
unter allerlei Ausflüchten und Vorgeben immer fort 
usurpirt, bis er zuletzt durch das energische Auftreten 
des Bischofs, der nach mancherlei Vermittelungsver
suchen den Herzog und seine Räthe mit geschärften 
Bann uud das Land mit Interdict belegt hatte, zu güt
lichem Nachgeben gezwungen wurde und die Zehntan
gelegenheit mit diesem Herzog durch einen Vertrag am 
18. April 1273 Urk. Nr. LVIII ein den Bischof zufrie
denstellendes Ende erhielt, während sie auf einer an
dern Seite in Verbindung mit andern Zwistigkeiten 
über die Ausdehnung der bischöflichen Hoheitsrechte 
und Immunitäten in den kirchlichen Besitzungen, mit 
Herzog Heinrich V. von Breslau erst jetzt zu recht 

ernstlichen;Verwickelungen führte, die bis zum J. 1287 
in der mannichfachsten Weise fortdauerten, wo auch 
hier wieder das natürliche Bundesverhältniss zwischen 
Bischof und Landesfürst an die Stelle dieser Irrungen 
trat. Im Juli 1276 schien dieser Streit durch einen güt
lichen Vergleich für immer beigelegt, und wirklich er
schienen beide Betheiligte mehre Jahre in gutem Ver
nehmen mit einander. Doch bald aber aus uns unbe
kannten Gründen, wie es scheint einerseits durch Auf
hetzungen des Herzogs, die von dem Adel ausgingen, 
welcher sich in jenen frühem Zwistigkeiten dem Her
zoge angeschlossen hatte, andererseits aus der Heftig
keit, Unverträglichkeit und Hartnäckigkeit, die in dem 
Charakter des Bischofs. wie sich deutlich ergibt, sehr 
stark hervortrat, brach der Streit und nur um so hef
tiger los.

Dass es die alten Streitpunkte, ungerechte Be
steuerung und Belästigung der Kirche und deren Unter- 
thanen, Beraubung und Vorenthaltung ihrer Güter, 
Zehnten und Einkünfte waren, zeigt Nr. LXVHI, indem 
beide Theile den Legat Philipp, Bisehof von Farino, zu 
ihrem Schiedsrichter ernennen , der auch wirklich am 
10. Aug. 1282 seinen Anspruch that (Nr. LXVI), womit 
freilich der Bischof eher zufrieden sein konnte, als der 
Herzog. Demnach wurden alle Kirchengüter von allen 
fürstlichen Steuern, Lasten und Beschwerungen für 
frei erklärt, insofern nicht ausdrückliche Vereinbarun
gen darüber beständen. Von nun an ist alles formelle 
Recht auf Seiten des Bischofs und der Herzog, der 
auf ganz ungehörige Art eine Appellation gegen diesen 
Vertrag in Rom anbringt, sucht nun durch lauter will
kürliche und gewaltsame Massregeln gegen den Bi
schof und die Kirche, wobei er von dem Adel treulich 
unterstützt wird, die Sache in die Länge zu ziehen, 
und die Festigkeit und Hartnäckigkeit seines Gegners 
durch Verdriesslichkeiten aller Art zu brechen und ihn 
zur Nachgiebigkeit zu zwingen, So ladet er ihn vor 
das Gericht seiner Barone, erhebt Kriegssteuer von 
den bischöflichen Unterthanen; ja es gelingt ihm sogar, 
sowol unter der Klostergeistlichkeit, besonders unter 
den meist deutschen Minoriten, als auch unter der 
Weltgeistlichkeit, eine starke Opposition gegen den 
Bischof rege zu machen, sodass ein allgemeiner Voll
zug des Bannes und Interdictes, das erst der Bischof 
gesprochen und dann endlich der Papst bestätigt hatte, 
nicht durchgesetzt werden kann. Besonders Nr. C1X 
ist hier beachtenswerth: die deutschen Minoritencon
vente nämlich, die fest auf des Herzogs Seite standen, 
während die Dominicaner auch hier streng hierarchisch 
gesinnt sich zeigen, analog den spätem Erscheinungen 
in Deutschland unter Ludwig dem Baier, erklärten den 
Bann des Bischofs für nichtig und ihn selbst für ge
bannt. Antwort darauf ist das höchst merkwürdige 
Schreiben der auf der Synode zu Lenczycz versam- 
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Hielten polnischen Bischöfe an die Cardinäle, Nr. CXLIV 
vom 17. Jan. 1287, worin sie alle Schuld des Wider
standes und Ungehorsams in Schlesien zunächst gegen 
den Bischof Thomas und gegen die Kirche überhaupt 
geradezu dem Eindringen des deutschen Wesens zur 
Last legen. — Da auf solche Weise Bann und Inter- 
dict nichts helfen und der Herzog in seihen Feindselig
keiten gegen den Bischof und die ihm treu gebliebene 
Geistlichkeit immer weiter geht, sie gefangen setzt, 
die Kirchengüter vernichtet, ja sogar die Wälder der 
Kirche niederschlagen und verkaufen liess, so schlug 
Thomas endlich das letzte Auskunftsmittel der damali
gen katholischen Kirche dem Papste vor, gegen den 
Herzog das Kreuz predigen zu lassen, worauf dieser 
jedoch, es ist unbekannt aus welchen Gründen, nicht 
einging. Schade ist es, dass gerade die eigentliche 
Beendigung des Streits, die im J. 1287 erfolgte, nicht 
auch in solcher urkundlichen Genauigkeit uns über
liefert ist; aus andern Nachrichten, die uns diesen 
Mangel nicht ersetzen können, sehen wir, dass Herzog 
Heinrich den Bischof in Ratibor belagerte und dieser, 
als er sich nicht mehr halten konnte, in grossartigem 
Entschlusse, statt die Flucht zu ergreifen, sich freiwillig 
in die Hand des Herzogs gab, worauf dann sogleich eine 
feierliche Aussöhnung folgte, indem der Herzog alles, was 
er der Kirche entrissen oder vorenthalten hatte, ihr 
zurückgab, und so im Wesentlichen als Besiegter da
stand. — Aus den übrigen Urkunden wäre besonders 
Nr. CCCX hervorzuheben, der berühmte Colowrat’- 
sche Vertrag vom 3. Febr. 1504, auf dem alle spätem 
politischen Verhältnisse des bresiauer Bisthums bis 
1741 basiren. Er erscheint hier, obgleich schon mehr
mals gedruckt, doch zum ersten Male aus dem Origi
nale selbst, nach höchst sorgfältiger zweimaliger Col- 
lation mit der Abschrift. Auch Nr. CCCXIV ist höchst 
bemerkenswert!!; es ist ein päpstliches Breve vom 
26. Juni 1516, worin der Colowrat’sche Vertrag aufge- 
gehoben wird, als der Kirche nachtheilig. Merkwürdi
gerweise hat es gar keine Geltung erlangt, ja sogar 
seine Existenz ist früher von namhaften Gelehrten gänz
lich abgeleugnet worden.

Mögen diese wenigen Andeutungen genügen, um 
auf den reichen Schatz urkundlichen Materials und 
den grossen Gewinn , den die Benutzung desselben 
nicht blos der schlesischen Provinzialgeschichte, son
dern der allgemeinen deutschen bringen kann, hinzu
weisen, vor allen die, welchen es am nächsten liegt, 
die jüngern Kräfte in der schlesischen katholischen 
Kirche.

Jena. "eiurich Rückert,

Physik.
Lehrbuch der Physik mit vorzüglicher Rücksicht auf 

mathematische Begründung von Joh, August Grunert. 
Erster Theil. Leipzig, Schwickert. 1845. Gr. 8. 3 Thlr.

Dieses Werk bildet den physikalischen Theil des schon 
früher in diesen Blättern besprochenen Lehrbuchs der 
Mathematik und Physik für Cameralisten u. s. w. Es 
ist, wie der Titel sagt, vorzugsweise mathematisch be
arbeitet und unterscheidet sich dadurch wesentlich von 
den meisten Lehrbüchern der Physik, sofern dieselben 
sich nur auf die experimentale Feststellung der Grund
gesetze einlassen, ohne den zusammengesetzteren Er
scheinungen mit dem strengen Ausdrucke der Rechnung 
und der Construction zu folgen. Dadurch hat der Verf. 
allerdings einen schätzbaren Beitrag zu unserer physi
kalischen Literatur geliefert, der um so mehr unsere 
Berücksichtigung verdient, als neben den mathemati
schen Durchführungen die experimentalen Begründungen 
mit einsichtsvoller Wahl erörtert und die Apparate mit 
der erforderlichen Genauigkeit beschrieben sind. Es 
bleibt nur zu wünschen, dass der Verf. sich nicht 
durchaus auf den Gebrauch der elementaren Mathema
tik beschränkt hätte, vielmehr würde der Werth des 
Buches bedeutend erhöht worden sein, wenn neben den 
elementaren Betrachtungen auch solche Resultate vorge
bracht worden wären, deren leichte Auffindung bis 
jetzt nur mit Hülfe der höheren Analysis gelang. Ref. 
kann den Wunsch nicht verbergen, dass der Verf. in 
dem genannten Sinne noch Nachträge liefern und da
durch das Werk selbst Solchen unentbehrlich machen 
möge, welche in der mathematischen Analysis weitere 
Fortschritte gemacht haben.

Der vorliegende erste Band behandelt auf 586 Sei
ten zuerst die allgemeinen Eigenschaften der Körper 
und führt hierauf den Leser in ein ziemlich vollständi
ges Lehrgebäude der Mechanik fester Körper über, 
aus weichem besonders hervorzuheben sind: der Be
weis vom Kräfteparallelogramm und von der Resultante 
paralleler Kräfte, die vollständige, für den Physiker 
so wichtige Theorie der Wage und die Vergleichung 
der Pendellänge mit der Dauer des Schwunges. Für 
diesen Gegenstand nämlich hatte der Verf. eine allsei
tige Theorie des physikalischen Pendels im Auge und 
versuchte deshalb auf elementarem Wege zu zeigen, 
wie die Schwingungszeit zugleich vom Erhebungs  winkel 
mit abhängt. Dabei gelangt er zu dem Ausdrucke T =

+ 4 sin 02) 1/_L, wo T, X, g die Schwin- 
1b f 2g

gungsdauer, die Pendellänge, den Erhebungswinkel und 
das Maass der beschleunigenden Kraft bedeuten. Zu wün
schen bleibt indess, dass die Entwickelung lichtvoller 
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und kürzer sei, zumal da nicht mit Evidenz hervorgeht, 
dass der Ausdruck für T bis zum Gliede von der Di
mension sin &2 vollständig entwickelt sei, und dass 
also das Fehlende durch Verkleinerung von 0 gegen 
den Theil X sin ©2 1/— beliebig klein werden könne.

lb y 2 o>
°Eine Grösse nämlich, welche zwischen a und a -j- z2 

liegt, kann zwar mit gewisser Annäherung« a -f- ^z2 
gesetzt werden, aber wenn es sich um ihre richtige 
Darstellung bis zur Dimension z2 handelt, so reicht 
das arithmetische Mittel nicht aus.

Der Beweis des Kräfteparallelogrammes, in wel
chen der Verf. zugleich den für den Hebel mit einwebt, 
ist ohne Widerrede ein mathematisches Meisterstück, 
doch ist Rec. der Meinung, dass solche Beweise le
diglich dem mathematischen Eigensinn angehören und 
für die Physik durchaus entbehrt werden können. Zu
nächst nämlich müsste doch die Physik die Gründe 
feststellen, aus welchen das zu beweisende Kräftepa
rallelogramm folgen soll, aber diese Gründe werden 
nirgends hinreichend erwogen, sondern wie dies in den 
meisten Lehrbüchern der Mechanik geschieht, entweder 
•verschwiegen oder doch so gebraucht, wie wenn sie 
die Evidenz mathematischer Axiome hätten. Erwägt 
man aber diese Gründe genauer, so] findet man bald, 
dass eigentlich gar nichts oder nur sehr wenig zu be
weisen ist. Dieses rechtfertigt sich durch den Vortrag 
des Verf. selbst.

Im eilften Capitel bestimmt er den Ort eines im 
luftleeren Raume geworfenen Körpers danach, wie 
ihn der Wurf gleicförmig vorwärts, die Schwere mit 
gleichförmiger Beschleunigung niederwärts treibt; beide 
Bewegungen sollen neben einander, ohne gegenseitige 
Störung bestehen, aber wenn dieser Grundsatz bei die
sem Beispiele evident sein soll, warum soll er nicht 
auch bei zwei gleichförmigen oder bei zwei gleichför
mig beschleunigten Bewegungen gelten? Dann hat man 
aber das Kräfteparallelogramm ohne Weitläufigkeit, 
freilich nur, wie fern die progressive Bewegung eines 
Körpers in Frage kommt, ohne dass bewegte Massen 
verglichen werden. Für das letztere müssen neue 

Axiome beigezogen werden und keine Theorie wird 
ihre Darstellungen ohne folgende Voraussetzungen zu 
Stande bringen : 1) Wenn Kräfte an irgend einem Kör
per im Gleichgewicht sind, so sind sie überhaupt im 
Gleichgewicht, denn man kann an jenem Körper neue 
beliebig gestaltete Massen ohne Bewegung anfügen, 
ohne dass eine Bewegung entsteht. 2) Es ist gleich
gültig, ob man einem Körper eine Bewegung mittheilt, 
oder ob man ihn in beliebige Theile zerlegt denkt und 
diesen dieselben Bewegungen gibt, die ihnen in Folge 
ihres Zusammenhanges mit dem Körper und der diesem 
ertheilten Bewegung zukommen. 3) Für gewisse regel
mässige Körper mit homogener Masse muss der Schwer
punkt axiomatisch vorausgesetzt werden. Diese Axiome 
führen aber nach der Betrachtungsweise des Archimedes 
unmittelbar zum Gesetz des Hebels und mit gleicher 
Leichtigkeit auch zum Parallelogramm der Kräfte, wie
fern diese im zusammengesetzten Verhältnisse der Mas
sen und ihrer Geschwindigkeiten oder der in sie wir
kenden Beschleunigungen stehen. .

Mit der Lehre vom Stosse ist die Mechanik der 
festen Körper, in welcher sich der Verf. selbst den 
schwierigsten, für die Physik wichtigen, Problemen so 
weit nähert, als es mit Hülfe der niedern Analysis nur 
möglich ist, geschlossen. Dann trägt er sogleich die 
Lehre von der Wärme vor, hauptsächlich nur, um die 
bei bestimmten Temperaturveränderungen erfolgende 
Ausdehnung fester und flüssiger Körper zu messen, 
doch werden zugleich auch die Verhältnisse der speci- 
fischen und relativen Wärme entwickelt. Dadurch er
reicht der Herausgeber mehr Klarheit und Vollständig
keit in der Lehre vom Gleichgewicht und der Bewe
gung tropfbarer und elastischer Flüssigkeiten, sodass 
er daran unmittelbar die Lehre von der Verdunstung, 
die Hygrometrie, das barometrische Höhenmessen und 
die Bestimmung specifischer Gewichte anschliessen 
kann, ohne irgendwo eine Lücke lassen zu müssen.

Wir schliessen diese kurze Anzeige mit dem 
Wunsche, dass der Verf. das Werk baldigst vollen
den möge.

Weimar. Dr. Barfuss.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocKhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. JK 240.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Den Mitgliedern des Instituts von Frankreich P. Flourens, 

Louis Poinsot und Troplong ist die Pairwürde verliehen worden.
Der Privatdocent Licentiat der Theologie Dr. Gass in Breslau 

ist zum ausserordentlichen Professor in der theologischen Fa
cultät daselbst ernannt worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. F. Haase in Breslau 
ist eine ordentliche Professur in der philosophischen Facultät 
der Universität daselbst übertragen worden.

Der ausserordentliche Professor Dr. Chr. Krauel in Ro
stock ist zum ordentlichen Professor in der dasigen medicini- 
schen Facultät und zum Mitglied der Medicinalcommission er
nannt worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Lepsius in Berlin ist 
eine ordentliche Professur in der philosophischen Facultät der 
Universität daselbst verliehen worden.

Der Lehrstuhl der Dogmatik an der Universität zu Prag 
ist dem Professor Dr. B. Nahlowsky in Leitmeritz übertragen 
worden.

Consistorialrath C. A. Rüdiger in Neustrelitz ist zum Di
rector und ersten Professor des neuerrichteten Predigerseminar 
auf dem Domhofe bei Ratzeburg, und der Subrector K. Kämpffer 
daselbst zum zweiten Professor ernannt worden.

Dem Professor am Lyceum in Speier Dr. J. Ph. Schwartz 
ist die Pfarrstelle zu Odernheim in Rheinbaiern übertragen 
worden.

Der ausserordentliche Professor zu Marburg Dr. Georg W. 
Wetzell ist zum ordentlichen Professor der juristischen Facultät 
daselbst ernannt worden.

Orden. Den preussischen Rothen Adlerorden dritter 
Klasse erhielt Prof. Mädler in Dorpat, vierter Klasse der Di
rector des Gymnasium zu Rastenburg Dr. Heinicke.

Nekrolog.
Am 13. Aug. starb zu Paris durch einen Pistolenschuss 

Philipp Kaufmann. Fr gab eine Übersetzung vor. Rob. Burns’ 
Gedichten (1840) unc von hakspeare’s Schauspielen die von 
Schlegel nicht übersetzten.

Am 24. Aug. auf seinem LandgUte in Esthland Admiral 
Adam Joh. v. Krusenstern, durc seine Weltumsegelung be
rühmt, geb. zu Haggud in Esthland am 20. Nov. 1770. Seine 
Schriften sind.- Reise um die Welt m den Jahren 1803 — 6 
(3 Bde., 1810—12); Memoire sur une carte du detroit de la 
Sonde et de larade de Batavia (1815) ; öitersammlungen aus 
den Sprachen einiger Völker des östlichen Asiens und der Nord
westküste von Amerika (1815); Beiträge zur Hydrographie des 
grössern Oceans (1819); Beobachtungen über Ebbe undFluth

7. October 1846.

in dem Hafen von Nangasaky, in den Mänoires de l’academie 
de St.-Petersbourg, Abhandlungen in den Geographischen Ephe- 
meriden, in Storch’s Russland, in den Dörptschen Beiträgen, 
in Oldekop’s Zeitschrift.

Am 4. Sept, zu St.-Germain Etienne Jouy, Mitglied des 
Instituts und Bibliothekar im Louvre zu Paris, der berühmte 
Dichter des „Sylla11 und Verfasser des „l’Hermite de la Chaussee 
d’Antin“, Seine Werke erschienen als „Oeuvres completes“ 
(1823—28) in 27 Bänden.

Am 5. Sept, zu Aschaffenburg Appellationsgerichtsrath Fr. 
Hoffstadt im 44. Lebensjahre. Von ihm erschien: Gothisches 
ABCBuch, das ist, Grundlegung des gothischen Stils (2 Lief., 
1840—42).

Am 12. Sept, zu Hannover Consistorialdirector Georg 
Friedr. Jochmus.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

6. Juli. Morin, Beobachtungen über das von dem Mechanicus 
zu Chartres Fontaine-Baron erfundene Kreiselrad. Seguier, 
Bericht über eine neue von Vachon erfundene Maschine zur 
Reinigung und Sortirung der Fruchtkörner und Fruchtkerne. 
Die Maschine ist sehr sinnig erfunden, um namentlich kleine 
Körner von fremdartigem Gemenge zu reinigen und die ver
schiedenen Arten zu sondern. Bericht über mehre von Passot 
angestellte hydraulische Experimente. Bericht über die Her
ausgabe von Lavoisier’s Werken. Seb. Wisse und Garcia Moreno 
über den Vulcan Rucu-Pichincha ostnordöstlich von Quito. 
Barral über den Niederschlag des Goldes im metallischen Zu
stande. Dubrunfaut über einige Rotationserscheinungen und 
über Eigenthümlichkeiten der Zucker. Beihomme über eine hyper- 
cephale Misgeburt. Goupit über die Beschaffenheit der Tabak
säure. Gris, Resultate von Untersuchungen in Beziehung auf 
die Wirkung des Eisenoxyd auf die Vegetation. Bonjean* 
nachträgliche Bemerkungen über die Anwendung der Ergotine 
bei Arterienverletzungen. Am 13. Juli. Dumas über die 
Composition der circulirenden Kupfermünzen und den Vor
theil, welchen man durch Prägen einer Bronzemünze gewinne. 
Seguier, allgemeine Betrachtungen über die Gefahren der Eisen
bahnen und deren Minderung. Morin und Cauchy, Bemer
kungen hierzu. Payen über die neue Erscheinung der Kar- 
toflfelkrankheit. Morin über das Kreiselrad von Fontaine-Baron. 
Becquerel, Bericht über d’Abree Abhandlung von dem Goldsand 
des Rheins und die Gewinnung des Goldes daraus. Bouchar- 
dat und Sandras über die Verdauung der Alkoholgetränke und 
deren Wirkung für die Ernährung. Robert-Latour über die 
als Heilmittel anzuwendende Kälte. Clerget, Entgegnung gegen 
Dubrunfaut in Beziehung der optischen Analyse der Zucker. 
Gaultier und Claubry über die Dosage des Zinns. Pecqueur, 
Beschreibung eines neuen Systems der atmosphärischen Eisen
bahn mit gepresster Luft. Poncelet überreichte einen vom Me- 
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chanicus Boussard erfundenen regulateur dynamometrique ä Vaction 
instantande. Kölliker über die Entwickelung der organischen 
Gewebe der Batrachier. Lassaigne, Untersuchungen über die 
Zusammensetzung der Luft in den verschiedenen Höhen eines 
von Menschen angefüllten Saales und die Mittel zur Ventilation. 
Am 20. Juli. Gaudichaud über die Kartoffelkrankheit im Jahre 
1846. Er sucht die Veranlassung der neuen Epidemie in den 
eingetretenen Frösten, wogegen sich Payen erklärte. Morin, 
Seguier, Dufrenoy, Piebert und Seguin verhandelten über die 
Gefahren der Eisenbahnen in mündlicher und schriftlicher Er
klärung. Morin, Bericht über eine Abhandlung von Prof. Boi- 

, leau in Metz über den Lauf des Wassers. Bouchardat über 
den Weinbau in Niederbourgogne. de Saint- Venant über den 
Verlust der Kraft einer Flüssigkeit an den Stellen, wo ein Ab
schnitt des Laufs heftig wächst. Ed. Dusains über das Schmel
zen des Phosphor. Bonjean über die Gegenwart des Schwefels 
in den von Blitz getroffenen Metallen. Arnoux über das am 
9. Juli auf der Eisenbahn zu Saint-Ouen stattgefundene Er- 
eigniss. Polonceau über denselben Gegenstand. Person über 
die latente Wärme. Lapointe über Berechnung der in einer 
gewissen Zeit durch Dampf oder durch Luft in einem Cylinder 
sich entwickelnden Thätigkeit. Am 27. Juli. Gaudichaud, Be
merkungen über die von Payen und Mirbel aufgestellten Be
hauptungen in Beziehung auf Physiologie der Pflanzen. Payen 
über die Kartoflelkrankheit. Laugier über einige frühere ."Er
scheinungen des Halley’schen Kometen. Magendie über die 
normale Gegenwart des Zuckers im Blute. Delessert über eine 
Erfindung zur Verbesserung der Eisenbahnen von Classen. Du
hamel, Bericht über Passot’s Theorie der Centralkräfte. Favre 
und Silbermann über die während chemischer Verbindungen ent
wickelte Wärme. Durches, Geologische Bemerkungen über 
Skandinavien. Fordos und Gelis über die Wirkung des Schwe
fels auf Kali, Soda und deren kohlensaure Salze. Bou
chardat über die Wirkungen der alkoholhaltigen Getränke und 
Weine. Cresnier (zu Santiago in Chili), Mittheilung über die 
gegenseitige Wirkung gewisser Schwefelmetalle und der Queck
silber-, Silber- und Platinsalze. Sedillot über die Operation, 
welche er gastrotomie fistuleuse nennt. Dujardin und Didiot 
über die Vitalität der Blutkügelchen in Krankheiten. Lefort 
über die Oxydation der organischen Substanzen durch Jod 
oder Brom oder kaustische Säuren.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
7. Jan. las Dr. Mantell über die fossilen Reste von Vögeln in 
den Wealdschichten des Südostens von England. Der Ver
fasser hält es für zweifelhaft, ob sich Überreste von Vögeln 
im Weald finden. Prof. Sedgwick über die Classification der 
Schiefergebirge von Cumberland, Westmoreland und Lancashire. 
Die untersten Gebirgsarten der ganzen Fossilien führenden 
Gruppe scheinen die untern silurischen, sind aber wenig ent
wickelt. Die obern silurischen sind in Menge .vorhanden und 
zusammenhängend, zeigen sich aber nicht unterabgetheilt wie in 
den typischen silurischen District, obgleich die Fossilien meist 
dieselben sind und beide Reihen mit dem sogenannten Ziegel
stein (Tilestone), einem Schiefer, enden. Mit der Entwicke
lung der silurischen Reihe in Nord - und Süd-Wales existirt 
eine stärkere Ähnlichkeit als in Sheopshire und scheint hinrei
chend , um eine Vergleichung der verschiedenen Theile zu ge
stalten. Am 21. Jan. gab Prof. Sedgwick die Fortsetzung sei

ner Abhandlung. Er beschrieb die Aufeinanderfolge der nörd
lichen altern paläozoischen Gesteine, in der Überzeugung, dass 
die mitgetheilten Ansichten in Beziehung auf die allgemeine 
Classification dieser Gesteine richtig seien. Dann verglich 
er die Fossilien verschiedener Glieder der Silurgesteine, 
wie sie in Westmoreland und Nordwales entwickelt sind, und 
kam zu dem Schlüsse, dass in diesen Districten die Wenlock- 
Reihe (welche er als ein Mittelglied zwischen dem Ludlow- 
Gestein und Carador-Sandstein ansieht) wegen Mangel an 
Sandsteinschichten sehr unvollkommen repräsentirt wird, dass 
die obere oder Ludlow-Reihe und die Reihe der untern Silur- 
Gesteine gegenwärtig sind, jene in grosser Menge, diese un
vollständig. John W. Dawson Esq. las über einige in der Kohlen
formation von Neuschottland gefundene Fossilien. Es sind 
fossile Spuren eines Thieres, koprolithische Körper, deutlich 
unterschiedene Kohlenpflanzen und Wurmspuren im Sandstein. 
In diesen Lagern hat der Verfasser auch Holz von Coniferen 
gefunden, wie den Stumpf eines Baumes mit Wurzeln verbun
den, gleich der sogenannten Stig^naria. Auch hat der Ä er- 

Jasser zahlreiche Fragmente von Sternbergia in dem Zustande 
von steinernen hülsenartigen Abdrücken gefunden, welche eine 
Rinde von Braunkohle zeigten. J. p Bunbury über die er- 

| wähnten Kohlenpflanzen, in denen er die Annahme der Stig- 
maria in Zweifel zog. Was die Sternbergia anlangt, fand er 
eine gigantische cylindrische, binsenartige Pflanze, und w ünschte 
für diese Gattung den Namen Artisia beibehalten._ J. Dickin
son über die sogenannten Jackstone-Schichten zu Merthv-Tvd- 
vil. Diese Steine kommen in etwa einen Zoll dicken Schichten 

Ivor, unterwärts in Berührung mit Eisenerzlagen, und unter- 
j halb der Kohlenlagen. Sie enthalten etwa 45 Proc. kohlen- 
| sauren Kalk, 27/2 Proc. kohlensaures Eisen, etwa 10 Proc. 
1 Thon- und Kieselerde und etwas weniges Bittererde.

Esthländische literarische Gesellschaft zu 
Reval. Am 24. Juni beging die Gesellschaft die vierte Jahres
feier seit ihrer Stiftung; sie besteht jetzt aus 10 Ehren-, 62 
correspondirenden und 122 ordentlichen Mitgliedern. Ober- 

[’lehrer Pabst trug eine Geschichte der Einnahme des Schlosses 
zu Reval vom schwedischen Obersten Claus Kursei im Jahre 
1570 und der Vereitelung seiner Anschläge durch den Capitän 
Nils Dobbler vor, nach Urkunden, welche im vorigen Jahre 
Wilh. Arndt im Archive des Raths zu Reval aufgefunden hatte 
und welche die Mittheilungen der Chronisten hierüber vielfach 
ergänzen.

Literarische u. a. Nachrichten.
Nach einem Berichte in der „Transsilvania “ (Nr. 32 v. d. J.) 

sind durch die Ausgrabungen bei Maros - Porto in Siebenbürgen 
mehre Steine mit römischen Inschriften, irdene Gefässe und 
Münzen zu Tage gefördert worden; unter letztem sind die 
meisten von den ersten Antoninen, Septimius und Alexander 
Severus u. s. w. Unter den Votivsteinen zeichnet sich ein 
71/* Zoll langes und 5J/2 Zoll breites Basrelief aus W'eissem. 
krystallinischen Marmor aus, eine mit dem um ihr Haupt flie
genden Schleier und mit langen Gewändern bekleidete weib
liche Figur darstellend, welche in jeder Hand eine brennende 
Fackel hält.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig*
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Intelli^en^blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

Verzeiclmiss
der Vorlesungen, welche an der königlich baierischen 
Friedrich-Alexanders-Universität zu im
Winter-Semester 1846—47 gehalten werden sollen.

Theologische Facultät.
Dr. Kaiser: Übungen des exeget. Seminariums der alt- u. neu- 

testamentl. Abtheilung, biblische Einleitung, Genesis. — Dr. Engel
hardt: Übungen des kirchenhistor. Seminars, Kirchengeschichte, 
Dogmengeschichte. Dr. Höfling: Übungen des homilet. u. kate- 
chet. Seminariums, Homiletik, Liturgik.— Dr. Thomasius: Dog
matik, dicta probantia, comparative Symbolik. — Dr. Hofmann: 
Evangelium des Matthäus, alttestamentl. Weissagungen auf Christus, 
alttestamentl. Geschichte. — Dr. v. A m m o n: kirchl. Archäologie, 
Übungen im Pastoralinstitute. — Dr. Schmid: kirchl. Statistik, 
Geschichte der neuern Theologie von Semler an.

Unter der Aufsicht u. Leitung des königl. Ephorus werden die 
angestellten vier Repetenten wissenschaftliche Repetitorien u. Con- 
versatorien in lat. Sprache für die Theologie Studirenden in vier 
Jahrescursen halten.

Juristische Facultät.
Dr. Bucher: Institutionen des röm. Rechts, äussere u. innere 

röm. Rechtsgeschichte. — Dr. Schmidtlein: Encyklopädie u. Me
thodologie der Rechtswissenschaft, gern. u. baier. Criminalrecht, ein
zelne ausgewählten Lehren des Strafprocesses. — Dr. Schelling: 
Staatsrecht, gern. u. baier. ordentl. Civilprocess, deutsches Bundes
recht. — Dr. v. Scheuri: Pandekten, gern, deutsches u. baier. 
Kirchenrecht, ausgewählte Stellen der Digesten. — Dr. Gengier: 
deutsches Privatrecht, gern, deutsches u. baier. Lehenrecht, Verthei- 
digungskunst im Strafprocesse, baier. Hypothekenrecht. — Dr. Or- 
dolff: äussere u. innere Geschichte des röm. Rechts, Philosophie 
des Rechts, Pandektenpraktikum, Lehre von den Verträgen nach 
heutigem röm. Rechte.

Medicinische Facultät.
Dr. Fleischmann: menschliche patholog. Anatomie, mensch

liche specielle Anatomie, Secirübungen. — Dr. Koch: Anleitung 
zum Studium der kryptogamischen Gewächse Deutschlands u. der 
Schweiz, specielle Pathologie u. Therapie der chronischen Krank
heiten. — Dr. Leupoldt: allgem. Pathologie u. Therapie, Ge
schichte der Medicin in Verbindung mit der Geschichte der Gesund
heit u. der Krankheiten. — Dr. Rosshirt: geburtshülfliche Klinik, 
Krankheiten des weiblichen Geschlechts. — Dr. Heyfelder, Chi

rurgie, Chirurg. Klinik, Cursus über Anlegung chirufg. Verbände.— 
Dr. Can statt wird seine Vorlesungen nach seiner Rückkehr von 
Italien besonders anzeigen. — Dr. Trott: Arzneimittellehre, med. 
Polizei. Dr. Will: allgem. u. med. Zoologie, Encyklopädie u. 
Methodologie der Medicin, Naturgeschichte des Menschen Exami- 
natorium über vergleichende Anatomie u. Physiologie, mikrnsknmcphp. 
Übungen. - Dr. Fleischmann: Osteologie, sjndesmologie Ana
tomie u. Physiologie des Gehirns u. Rückenmarks. — Dr. Wintrich• 
specielle Pathologie u. Therapie, physikalische Diagnostik, Casuisti- 
cum medicum.

Philosophische Facultät.
Dr. Kastner: encyklopädische Übersicht der gesammten Natur

wissenschaft, Geschichte der Physik u. Chemie, allgem. Experimental
chemie, Verein für Physik u. Chemie. — Dr. Böttiger: Statistik, 
allgem. Geschichte, Geschichte u. Statistik des Königreichs Baiern. 
— Dr. Döderlein: Übungen des philolog. Seminars, Gymnasial
pädagogik, Horazens Briefe u. Ars poetica, griech. Literaturge
schichte..— Dr. v. Raumer: allgem. Naturgeschichte, Krystall- 
kunde. — Dr. v. Staudt: analytische Geometrie, Analysis._  Dr. 
Fischer: Logik u. Metaphysik, philosophische Ethik, Encyklopädie 
des akadem. Studiums. — Dr. Drechsler: Hebräische Sprache 
Jesaia Cap. 1 bis 35, Sanskrit. — Dr. Nägelsbach, Methodik des’ 
lat. Sprachunterrichts, Übungen der Seminaristen, Demosthenes’ Rede 
de corona, Geschichte der hellenischen Theologie. —■ Dr. Wein- 
lig: Finanzwissenschaft, Volkswirthschaftspolitik, Technologie. _  
Dr. Fabri: Technologie verbunden mit Excursionen, Finanzwissen
schaft, politische Rechenkunst. — Dr. Winterling: Dante’s Hölle 
englische, spanische u. italienische Sprache. — Dr. v. Schaden: 
Psychologie u. Anthropologie, speculative Ethik, Geschichte der grie
chischen Philosophie von Thales bis Proklus. — Dr. v. Raumer: 
neuere Geschichte, von der Entdeckung Amerikas bis auf die Gegen
wart. — Dr. Martius: Pharmakognosie des Pflanzenreichs mit Be
zugnahme auf die neuesten Entdeckungen, Examinatorium — Dr 
Heyder: Logik u. Metaphysik, Entwickelung der Platonischen Phi
losophie u. ihres Verhältnisses zur neuern, Conversatorium über 
Hauptfragen der Propädeutik, Logik u. Metaphysik. — Dr Schniz- 
lein: Pflanzen - Geographie in Verbindung mit den Grundzügen der 
Geologie, Repetitorium aus den gesammten Naturwissenschaften

Die Tanzkunst lehrt Hübsch. —'Die Reitkunst Flinzner — 
Die Fechtkunst Quehl.

Die Univ.-Bibliothek ist jeden Tag (mit Ausnahme des Sonn
abends) von I 2 Uhr, das Lesezimmer in denselben Stunden u 
Montags u. Mittwochs von 1 — 3 Uhr, das Naturalien- und Kunst- 

I cabmet Mittwochs u. Sonnabends von 1 — 2 Uhr geöffnet.

©urc^ alle S5ud)l)anblungen ift §u erhalten:

Sine (Sammlung bet intereffanteflen ßrtmmalgefdncljten aller Sänber aus älterer 
unb neuerer Seit.

^erauggegeben ven
Dr. <&. unb Dr. fök Rating (£$♦ Qtltgi#)* 

flenntet
®r. 12. ®ep. 2 ^lr.

Sn^alt: Miguel ©erbeto. — Sine erfte @onöentifiertn. — ®ie Studier in Softon. — ©lifabibe. — ©le Bartmann. — £er Sieb al« 
SJatermorber. Ser <Sobn beö Settlert. — ßontrafatto. — SBilfler, genannt JBaron non @ffen.

©er rtfte S^ei. Poftet 1 Sblr. 24 Sftgy., ber jmeite bis neunte S^cil jtber 2 S^lr.
Setpjig, im (September 1846.
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Sn meinem fßerlage ift foeben erfdjienen unb in allen 55ud)f)anblitngen ju erhalten:

von
fufrwig KHUtab.

IBter Bis IGter, otet Sleue Ifier Bis 4ter $3anfc.
®r. 12. ®e^. 4 Stjlr.

Sie erfte ^olgez SBanbl—12 biefer Sefammtauggabe, erfrier» 1843 — 44 in vierßieferungen ju 3sblr. unb enthält: 1812. ©ritte 2tufiagc.— 
Sagen unb romantift^e (Erklungen. — Äunftnovellen. — «Novellen. — Auöma^l auö ^eifebilbergaterie- — S8ermifd)te^. — SSermifdjfe 

©djriften- — ©ramatifdje SBerfe. —-
Sie erften vier SBänbe ber «Iteuen golge enthalten: „^tlgter unb ?|Jan§ ün Sabre 1830 . Sn,eite Auflage. — „Gtjäfjlungcn".

ßetpjtg, im (September 1846.

Srfdjienen ift:
Dr. 31,, ßebrbudb für Snjlitutionen unb ®e- 

fdjidjte be^ römifdjen ^rivatred^tö. Stifter SBanb, baö 
Sbligationenrec^t jum größern Steile ent^attenb. ®r. 8. 
4 Sfjlr. 24 (Sgr.

ben jafylreidjen Sefi^ern ber frühem SSänbe biefeS auägejcidjneten SGßerfeS 
nad) langem Darren gewiß eine fe^r erfreulidje Anzeige, bei welker icf) 
nidjt ermangele, auf
beS Iften 23anbeö Ifte 2lbtbeilung: (Einleitung ent^altenb. ®r. 8. 1 Sfylr. 
ben 2ten «Banb: bie 3nftitutionen in SSerbinbung mit ber in;

nern 9ted)t€gefd)id)te, unb jtvar ben allgemeinenSbeil 
unb baß ©adjenredjt enthaltend ®r. 8. 3 Ztyr. 15 ©gr. 

von neuem aufmerffam ju machen. Sie ^ublication beß Ijten SSanbeß 
2te 2lbtf)eilung: äußere 9ted)tßgefd)id)te;

beß 4ten 23anbeß: Schluß beß -Sbligationenred)tß unb baß 
ÜJerfonenrecbt;

beö 5ten SBanbeö: (Erbred)f;
gellt ber SSerfaffcr in nähere Auäfidjt.

JM). ^mbr. in geizig.

Von F. A. Brockhaus in Leipzig ist durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen:

D i e

Mi mirnnjs

Nach Theorie und Praxis.
Mit vergleichenden Blicken auf Deutschland.

Von
I>r. Emil Kratzmaon.

Erste Abtheilung.
Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 10 Ngr.

Dieses aus einem eifrigen Studium der französischen Medicin an Ort 
und Stelle und aus einer sorgfältigen Vergleichung und Benutzung 
der einschlagenden Schriften hervorgegangene Werk wird aus .zwei 
Abtheilungen bestehen, von denen die erste den. allgemeinen 
Theil, nämlich die fortlaufende Geschichte des Entwickelungsganges 
der neuern französischen Medicin enthält. Die zweite Abtheilung, 
der besondere Theil, wird sich über die speziellen Leistungen 

der neuern französischen Medicin verbreiten.

Sn Jtarl SSerlagßbu^an^ung jn ggien ift erfdjienen:

a rb ü er
) e t £ i 111 <t t n h

^unbertviergebnter SBanb.
1846. ?lpril, SRat, Suni.

2lrt. I. günf Sßcrfe jur fpanifdjen Stomanjenpoefie von ®. 3?0 f 5 
feeum;©t.-^>ilair ez ffi. 2L £uber, ©epping unb g.S.SBolf.— 
2lrt. 11. ©rei SteifeiverEe über ben Orient von @.3ad)ariäz X Srife; 
baä) unb 3. 1PI)- Salim er aper. — 2lrt. III. ©cutfdje ©eftbidjte im 
Zeitalter ber Steformation z von ßeopolb St ante. Vierter unb fünfter 
93anb. SSerlin 1843. — 2lrt. IV. Histoire de ('Artillerie, Ire partie, 
par HI Reinaud et M. Fave. Paris 1845. 9J?it einem litlaä in Sluart. — 
2trt. V. 1) Messager des Sciences historiques de Belgique. Recueil 
publie par MM. J. de Saint- Genois etc. Gand, 1839 — 44. (®ccb§ 
Sa^rgänge.) 2) Histoire des Beiges t la fin du dix - huitieme siecle 
^atAd. Borgnet. Deux Tomes. Bruxelles, 1844. (©djluß.)—2frt. VL 
2Cllgemeine (Eulturgefdjidjte ber SRcnf^f)«t, von ©uftavÄlemm. ©rit= 
ter unb vierter S5anb, bie Urjuftänbe ber «Berg; unb SBüftenvolfer ber 
activen SJienf^beit. ßeipjig. — v\- ^eife in ben Orient vonSon=
ff an tin Sifdjenborf. 3>veiter 43anb- Ceipjig 1846.

Inhalt be« Blattes CXiv.
Über baö (Entfielen Scttong unb SOtebaillen auf SeiverEen, 

«Bergwerk, Kammer; unb 43udjfjaltung§beamte in ben bfterreid)i|'d)en 
ßanben im 16. unb tm Anfänge beö 17. Safyrljunbertö, nebft Angabe unb 
^iftorif^er (Erläuterung von 70 berlei ©tücfen. 33on Sofepb ©ergs 
mann. — 9tad)trag ju Antonio2fbonbio im2lnjeigeblatte beä CXIL 
®anbeö biefer Saprbucper. — Stedjenfdjaft über meine Ijanbfdjriftlidjen 
©tubien auf meiner mifi’enfdjaftlidjen Steife von 1840 — 44. S?on ipro= 
feffbr Dr. Sifcpenborf ju ßeipjig (^ortfe^ung).
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEBATUR-ZEITENG.

Fünfter Jahrgang. 24-1. &• October 1846.

Archäologie.
Antiche opere in plastica, discoperte, raceolte e dickia- 

rate da Gio. Pietro Campana, Romano. Parte se- 
conda. Roma, dalla tipografia Salviucci. 1842.

J)er erste Theil des vorliegenden Werkes ist bereits 
seit längerer Zeit nach Deutschland gelangt, und es 
dürfen demnach Veranlassung, Zweck, Ausdehnung 
und Ausführung dieser Publicationen hier als bekannt 
vorausgesetzt werden. Der jetzt erst ausgegebene zweite 
Theil führt in künstlerischer Beziehung das Werk ganz 
in der begonnenen Weise fort; dagegen mangelt vor
läufig der erläuternde Text. Dem Herausgeber, dem es 
wie den antiken und den meisten modernen Römern 
nur vergönnt ist, die Wissenschaft als ein Otium zu be
treiben, erlaubten seine bürgerlichen Negotia nicht, für 
den Augenblick seinem frühem Versprechen Genüge 
zu leisten. Um jedoch dem vielfach ausgesprochenen 
Wunsche um Beschleunigung des Werkes zu begegnen, 
entschloss sich der Herausgeber, die Tafeln des zwei
ten Theils für jetzt ohne Text folgen zu lassen, indem 
er so dem Vorrechte entsagte, von den Monumenten, 
die er mit Liebe und Aufopferung gesammelt, auch 
zuerst die gelehrten Früchte zu ernten. Wir müssen 
ihm dafür unbedingt Dank wissen. Denn so wünschens- 
werth es ist, neue Denkmäler bei ihrer ersten Bekannt
machung sogleich in den Zusammenhang eingereiht zu 
sehn, in dem sie mit antiken Leben, mit antiker Kunst 
stehn, so gibt es schwerlich eine Sammlung antiker 
Kunstwerke, die schon durch die blosse Anschauung 
dem Liebhaber wie dem Künstler und Gelehrten so 
reichen Genuss, so vielfache Belehrung gewähren, als 
diese Reihe von Thongebilden, die, wenn auch aus rö
mischer Zeit, doch fast durchweg einen frischen, rein 
griechischen Geist athmen. Wenn ich es nun über
nehme, über die dargebotenen Schätze hier zuerst Be
richt zu erstatten, so laufe ich zwar Gefahr, einerseits 
statt der lebendigen Anschauung nur das todte Wort 
zu geben, und andererseits nicht einmal durch eine 
Fülle gelehrter Erörterungen zu entschädigen, die von 
einem Berichterstatter nicht wohl in der Fülle wie von 
einem Herausgeber erwartet werden können. Doch wird 
auch so eine Mittheilung des Thatsächlichen hoffentlich 
manchem Lehrer nicht unerwünscht sein.

Von den sechs Lieferungen, aus denen dieser 
zweite Theil besteht, enthalten die vier ersten (Taf.

31—54) bacchische Vorstellungen: wol die anmuthigste 
Bilderschau aus dem heitern und lärmenden, wie aus 
dem tiefgeweihten Treiben dieses Gottes und seiner 
Begleitung. Es sondern sich im Ganzen drei Haupt
massen : Bacchus und sein Thiasos, sein geweihter Cult 
und endlich auf Jacchus Bezügliches; welchen einiges 
Andere sich mehr unterordnet.

Sehr eigenthümlicher Art ist sogleich das erste 
Bild: Taf. 31. Ein Jüngling nimmt die Mitte ein; sein 
Kleid, ein kurzer Doppelchiton, ist ganz in der Weise, 
wie bei manchen Artemisstatuen z. B. der von Ver
sailles, mit einer Schärpe gegürtet, die von der linken 
Schulter queer über die Brust heruntergeht und unter
halb derselben sich mitten um den Körper schlingt. 
Ein dicker, runder Epheukranz umwindet das Haupt, 
in der Rechten ruht der Thyrsus, die Linke hält ein 
Rhyton hoch empor. Diese Hauptfigur ist der Höhe 
des Reliefs entsprechend; die übrigen, welche wie zur 
Verehrung sie umgeben, haben nur die halbe Grösse, 
ohne jedoch in ihrer Bildung etwas Zwerghaftes zu 
verrathen. Es sind dies zuerst, zu beiden Seiten des 
Gottes vertheilt, zwei Figuren, in dem Alter zwischen 
Knabe und Jüngling; nur ein leichter Schurz umkleidet 
ihre Lenden, und das Haupt bedeckt eine spitze Mütze. 
Indem sie den Fuss auf kleine Erhöhungen stellen, 
strengen sie sich an, zweihenklige, unten spitze Wein- 
kriige dem Gotte darzubringen. Gerade über ihnen und 
theilweise von ihnen bedeckt, stehen in einer höhern 
Figurenreihe zwei bekränzte Flötenbläser in langem 
Gewände. Am Boden liegen die hintern Hälften ge
schlachteter Thiere als bestimmte Hindeutung auf Opfer
feierlichkeiten, denen auch das solenne Flötenspiel zu 
gelten scheint. Eine Guirlande, nicht aus Wein oder 
Epheu, sondern aus länglich spitzen Blättern schmückt 
den Hintergrund. Die Unterschrift ist: Bacco Tebano 
festeggiato', und allerdings deutet vieles entschieden 
auf diesen Gott: der Thyrsus, die Opferthiere: Rehe 
oder Böckchen; auch das Rhyton und der Epheukranz, 
obwol dieser sonst üppiger und nicht wie hier, in der 
Art einer dicken Binde gebildet ist. Auffallend ist aber 
demnächst die Schürzung des Gewandes, die minde
stens höchst ungewöhnlich, wenn überhaupt sonst nach
weisbar ist; noch mehr aber der Ausdruck des Kopfes. 
Die Neigung des Hauptes nach unten ist dem Gotte 
auch anderwärts wol eigen, aber alle übrigen Formen 
des Gesichts haben durchaus nichts mit der Weichheit, 
Schwärmerei, Üppigkeit eines Bacchus gemein, sondern 
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zeigen einen zwar miiden, aber durchaus kräftigen, streng 
denkenden Ausdruck. Es bleibt daher vor der Hand 
kein anderer, als der freilich sehr misliche Ausweg, in 
dieser Bildung eine Mischgestalt vorauszusetzen, eine 
Gottheit vielleicht noch allgemeinrer Bedeutung, als die 
des Bacchus, etwa wie die Laren der Römer, denen 
Gewand und Rhyton wohl anstehen würde. Noch ver
mehrt werden die Schwierigkeiten durch die Eigen- 
thümlichkeit der Begleitung. Die Mützen der untern, 
ganz flache Kegel, finden sich meines Wissens nirgend 
im bacchischen Thiasos. Ähnlich ist die des Odysseus 
in einem Gemmenbilde bei Miilin, Mon. In. I, tav. 22; 
und eine andre neben Narcissus an einem Baume auf
gehängt. Winckelmann: Mon. In. Nr. 24; ohne dass je
doch die von dem letztem citirten Stellen für unser 
Bild weitere Aufklärung gewähren.

Taf. 32. Auf felsigem Grunde liegt ein nackter 
Jüngling lang ausgestreckt in tiefem Schlummer; müde 
und schlaff hängt seine Rechte herab, während die 
Linke über dem Haupte ruht. Eine Ziege zu seinem 
Haupte, eine andere zu Füssen, scheinen den Schläfer, 
wie sonst wol treue Hunde, zu bewachen: und über 
ihn ranken sich zwei Weinstöcke mit Trauben belastet 
wie zu einer Laube. Diese müssen es sein, auf denen 
die Benennung eines schlafenden Bacchus beruht, da 
andre Abzeichen dieses Gottes fehlen, es sei denn, 
dass im Original sich noch die in der Abbildung sehr 
zweideutige Epheubekränzung erkennen liesse. Sonst 
könnte man geneigt sein, an Endymions ‘Schlummer, 
ähnlich wie in der Stockholmer Statue, zu denken, 
wenn überhaupt die Scene nicht als rein idyllisch zu 
fassen ist, wie dies z. B. bei einer diesem Relief ähn
lichen Statue (Clarac Mus. d. sc. 741, N. 1784 cf. 
713, 1698) am nächsten liegt. Die Buchstaben im Felde 
D E PI beziehen sich möglicher Weise auf den sonst 
unbekannten Verfertiger. Taf. 33 stand schwerlich ur
sprünglich so vereinzelt da , wie wir sie jetzt besitzen. 
Bacchus, ein epheubekränzter Jüngling mit weiter Chla- 
mys über dem Rücken, den Doppelthyrsus nachlässig 
in der Linken, deutet mit dem Zeigefinger der erhobe
nen Rechten aufwärts, während er links nach einem 
Satyr sich umblickt, der auf der Schulter die spitze 
Amphora, in der Hand eine brennende, aber niederge
senkte Fackel trägt und so in tanzendem Schritt von 
dem Gotte sich zu entfernen scheint. Der Knoten 1er 
Composition liegt offenbar in dem Gestus des Zeige
fingers nach oben, und der entgegengesetzten Bewegung 
der Fackel, nach der der Satyr, halbrückwärts ge
wendet und auf die Rede des Gottes horchend, nieder
blickt. Welcher Moment aber in der Festfeier hier an
gedeutet, könnte nur der grössere Zusammenhang der 
Composition lehren. — Von gleicher Form und mit den
selben Verzierungen des obern und untern Randes ver
sehen, aber einer andern Scene angehörig, ist das fol
gende Relief, dessen Hauptfiguren an bekannte statua

rische Gruppen (z. B. in Villa Ludovisi) erinnern. 
Gemächlich lehnt sich der epheubekränzte Gott auf ei
nen Satyr, der seine brennende Fackel umgekehrt auf 
die Erde stützt. Nachlässig hängt ein Eichenkranz in 
seiner Linken und dem Cantharus in der Rechten ent
strömt der Wein, nach dem ein Panther mit Epheu um 
den Hals begierig leckt. Der Thyrsus wird dem Gotte 
von einer in doppeltem Chiton gekleideten Frau entge
gengebracht, deren reiches, würdiges Aufsehen eher 
an seine Gattin, die Ariadne, als an eine untergeord
nete Dienerin denken lässt. — Prunkvoller thront der 
Gott Taf. o5 auf vierrädrigem Plaustrum, mit Can
tharus und Thyrsus; neben ihm eine weinbekränzte 
halbnackte Göttin mit dem Tympanum. sei es Ariadne, 
sei es Methe, auf deren Schultern seine Hand ruht. 
Lin Pan, im indischen teldzuge ja sein Schildknappe, 
lenkt hier im h estzuge, die Syrinx neben sich, das 
rasch dahin eilende Doppelgespann der Panther, das 
ausserdem ein Satyr mit dem Thyrsus am Zügel führt. 
Ein anderer Pan hinten auf dem Wagen und zwar auf 
einem Sitz, der wie die Pritsche unserer Schlitten hin
ten über steht, begleitet den Zug mit dem Ton der 
Doppelflöte. Reiche Blättergewinde und Traubenbü
schel zieren den Ort der Feier. — Die folgenden drei 
Tafeln (36 — 38) schliessen sich zu einer Composition 
zusammen, wie schon äusserlich die Fugen zur Ein
fügung an den Rändern, auch die allen gemeinsame 
Inschrift, VALES (als Name des Verfertigers) andeu
ten. Wir sehen zunächst die weibliche Göttin des 
vorigen Bildes, bekränzt und mit dem Tympanum auf 
dem Wagen von zwei Löwen gezogen. Eine Dienerin 
folgt ihr, lang bekleidet und zierlich die kleinen Hand
becken schlagend. Vorau schieitet der alte Silen. nur 
unterwärts bekleidet, mit dem Cantharus in der Linken 
und der Cista auf dem Haupte. Ein Satyr mit der 
Doppelflöte eröffnet in zierlichem Tanze den Zug. Der 
Würde dieser Darstellung stellt sich bestimmt die hef
tigere Bewegung der folgenden gegenüber, gegen wel
che sich der Zug der ersteren bewegt. In wildem 
Tanze drehen sich eine Bacchantin mit dem Tympanum 
und ein Satyr mit den Becken zum Ton der Doppel
flöte, welche eine mehr bäurisch gekleidete Frau er
tönen lässt. In thierischer Lust hebt dazu Pan seine 
Bocksfüsse^ während er freudig nach der Mitte blik- 
kend die Syrinx in der Rechten für den Augenblick 
ruhen lässt. Crotalen, Tympana, Pans - und bacchi- 
sche Masken sind in der Höhe beider Bilder zwischen 
Guirlanden aufgehängt. Unter diesen Gruppen ziehen 
sich auf gesonderter, künstlich eingefügter Platte Eichen
gewinde, die abwechselnd von den Köpfen jener weib
lichen Gottheit, des Silen und Pan getragen werden. 
Diese Zusammenstellung scheint nicht zufällig, sondern 
so gewählt, dass sie den Grundcharakter der obern 
Darstellungen noch einmal mit Bestimmtheit hervorhebe- 
die doppelte Wirkung, welche die Göttin auf ihre Um
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gebung äussert, nämlich die geistigere, geweihte, die 
in der Weisheit des Sälen sich gewissermassen ver- 
kürzert zeigt: und die roh sinnliche, halb thierische 
Lust, deren sprechendster Ausdruck der bocksfüssige 
gehörnte Pan ist.

Rein idyllischer und ornamentaler Art sind die 
Bilder der folgenden vier Tadeln. T. 39: Ein doppelter 
Weinstamm breitet von der Mitte seine Zweige aus; 
unter ihnen kniet zu jeder Seite ein bekränzter Satyr, 
der in dem Schurz des fhierlells, das ihm als Chlamys 
dient, die Trauben sammelt, um damit den vor ihm 
stehenden Korb zu füllen. Vögel auf den Reben be
leben das ländliche Bild. —. Taf. 40: Bereits bekannt 
aus Zoega Bass, 87. Satyrn, die tanzend Wein keltern, 
den ein altei Silen herbeischleppt. Ein anderer Satyr 
begleitet den lanz mit der Musik der Doppelflöte und 
des Krupezion, dessen Form in dieser Terracotta be
sonders deutlich ausgeprägt ist. Taf. 41: Zu beiden 
Seiten eines in der Mitte aufgestellten Crater reiten 
zwei kleine, geschwänzte Satyrknaben auf Panthern, 
die hinten in Arabesken auslaufen. — Taf. 42: Zwei 
Satyre schlürfen begierig aus schönem Crater den 
M ein, der einem darüberstehenden Löwenkopf entflos
sen ist. Sie recken sich empor, mit den Fussspitzen 
auf den Blumenstengeln stehend, welche aus dem Fusse 
des Crater in schönen Bogen hervorwachsen, und Cra
ter und Satyrn rings umschliessen.

Alle diese Bilder haben ihren grössten Werth we
niger in der Seltenheit ihrer Darstellungen und dem 
Material, welches sie gelehrten Forschungen bieten, 
wofür mancher spät römische überladene Sarkophag 
reichere Ausbeute gewährt, sondern in der Einfach
heit, Klarheit, dem Adel der Composition, die dem 
Auge des Künstlers die vollste Befriedigung schafft, 
eines gelehrten Coinmentars aber selten bedarf. Wem 
dagegen die sogenannte Erudition einen Maassstab für 
die Schätzung eines Kunstwerks abgibt, der mag sich 
an einigen der folgenden Cultus- und Mysterienvorstel- 
lungen veisuchen, über welche die Alten theils als 
über etwas alltägliches, theils als über etwas unnenn
bares nur sparsames Zeugniss ablegen. Sie beginnen 
Taf. 43 mit einer Opferscene. Auf einem aus rohen 
Steinen aufgethüimten Beldaltar sind Früchte verschie
dener Art niedeigelegt: noch andere hält eine Frau, 
die Opferpriesteiin, mit der Rechten sorglich an ihre 
Brust gedrückt; um unbehindert zu sein, hat sie das 
Oberkleid vor dem Leibe in einen dicken Knoten ge
knüpft, während ihr Haar gelöst den Nacken herab
wallt. Aufmerksam blickt sie auf den Altar, dessen 
Spenden sie eben die zündende Fackel nähert. Ruhig 
steht ihr eine andere Bacchantin oder Priesterin be
kränzt mit Epheu gegenüber, das Tympanum in der 
herabhängeuden Linken, den Thyrsus auf der Schulter. 
Hinter ihr lässt ein Panisk (mit Bocksfüssen, aber ohne 
sichtbare Hörner) die Doppelflöte ertönen. Offenbar 

schliesst sich dieses Bild den ländlichen Opfern an, 
die man nach Zoega (Bass, zu tav. 105) metroisch ge
nannt hat. Hier aber liefern Thyrsus und die Gegen
wart des Panisk den Beweis, dass derartige ländliche 
Opfer, wenn nicht immer, doch häufig von bacchischer 
Natur sind. Denn auch das Relief bei Zoega hat nichts, 
was die Benennung metroisch zu einer bindenden machte. 
Fruchtspende, Tympanum, Doppelflöte haben wir hier 
wie dort; die Önochoe zu einer Weinspende bequemt 
sich gleichfalls dem bacchischen Gült an, und ebenso 
wenig kann das Alter der Opfernden einer solchen 
Deutung hinderlich sein. Endlich ist in unserm Relief 
noch ein Geräth zu erwähnen, eine kleine viereckige 
Tafel, die nuten an den Altar angelehnt steht. Man 
wird sich an ein ähnliches Geräth erinnern, das in 
oresteischen Darstellungen einige Male neben dem Altar 
der taurischen Artemis vorkömmt, und früher als die 
Brieftafel erklärt wurde, welche die Erkennung der 
Iphigenia und des Orest zur Folge gehabt. Doch hat 
schon Zoega (Bass. tav. 56) sie als ein Opfergeräth 
gefasst, und seine Deutung wird durch den Vergleich 
unseres Reliefs als die richtige bewährt.

Taf. 44 und 45 scheinen nach Grösse und Orna
menten einer Darstellung anzugehören. Die erste 
Hälfte ist bereits bekannt aus dem Mus. Worslei. I, 16; 
vgl. Müller u. Oesterley ant. Bildw. t. I, N. 4, wo in
dessen die Haupthandlung nicht richtig gefasst ist. 
Denn es handelt sich nicht um das Waschen einer bär
tigen (wie es scheint, phallischen) Bacchusherme, son
dern um die Bekränzung mit Trauben, die ein Satyr 
dem Becken entnimmt, welches eine bäurisch geschürzte 
Dienerin ihm darbietet. Ferner hält die Frau, vielleicht 
eine Priesterin, hinter der Herme deutlich einen Reb
zweig, der nach Analogie anderer Bildwerke nur dazu 
dienen kann, um den Schaft der Herme geschlungen 
zu werden, wie die Trauben um das Haupt. Ein fla
cher, geflochtener Korb zu ihren Füssen fehlt eben
falls in dem früher bekannten Exemplar. — Die zweite 
Hälfte stellt uns eine bacehische Einweihungsscene vor 
Augen ; und wenn mit dieser Bezeichnung oftmals Mis- 
brauch getrieben wird, so können wir sie hier einmal 
mit voller Zuversicht anwenden. In ein weites Gewand 
ist der Einzuweihende vollständig mit Kopf und Arme 
eingehüllt; er steht halb gebückt, sein Haupt wird von 
der Priesterin niedergehalten, die mit aufgeschürztem 
Gewände, halb offener Brust und lorbeerbekränztem Haupt 
von dem zu Weihenden weg nach den heiligen Symbolen 
blickt: ein alter Silen mit zottigen Füssen und wei
bisch mit langen dicken Ärmeln bekleidet, hält diese 
auf beiden Händen empor. Es ist die mystische 
Schwinge, aus der zwischen Früchten ein mächtiger 
Phallus hervorragt, er, das Symbol unerschöpflicher, 
unvergänglicher, stets sich erneuernder Fruchtbarkeit, 
ist hier enthüllt; das Tuch, das ihn vorher bedeckt, 
hängt von der Hand des Silen herab; er ist es, der 
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sich den Blicken des Einzuweihenden zeigen soll, so
bald von seinem Augen die Hülle fällt unter dem rau
schenden Getön des mit dem Bilde eines Bocks gezier
ten Tympanum, welches eine Bacchantin hinter ihm 
schlägt.

Es kann an diesem Orte nicht verlangt werden, 
den Sinn dieser bedeutungsvollen Vorstellung voll
ständig klar zu machen. Es müsste dazu ein guter 
Theil mystischer Lehren von neuem unter bestimmten 
Gesichtspunkten dargelegt werden, was allerdings auf 
einer so festen Basis zu schönen Aufschlüssen füh
ren würde. Es mag genügen, eine schon vielfach be
sprochene Stelle des Theon Smyrm (Mathern. I, p. 18 
ed. Bull.) von neuem anzuführen. Dort werden fünf 
Stufen mystischer Weihe aufgezählt: 1) xa^aptns, 2) rys 
TfXfT'iJf Tta^döoatc^ 3) Innntil».} 4) TfZo? rijq Inonidaq, 
(ivddwiq xai OTemiduov fnt&foiq} 5) si, welche 
kaum eine besondere Weihe genannt werden kann. 
Diese Stelle scheint uns zu berechtigen, hier die dritte 
Stufe, die Ceremonie der tnon-ctla zu erkennen , das 
Schauen des geheimnissvollen Inhalts der mystischen 
Schwinge, des Symbols der ewig sich verjüngenden 
Natur und dadurch der Unsterblichkeit. — Sehen wir 
uns nun aber unter den Bildwerken um, so findet sich 
Manches, was sich diesem Relief ziemlich ungesucht 
anreiht; so besonders ein Wandgemälde bei S. Bartoli 
(Piet. ant. crypt. t. Xll, cf. Ann. deW Inst. 1842, t. 
d’ agg. B, 2), wo zwei Priesterinnen die Schwinge mit 
noch verhüllten Symbolen über den Einzuweihenden 
halten, sei es nun zur r.di)a^Giq oder zur naQuifoaig iriq

Auch ein anderes Monument, dem Winckel
mann (Mon. in, N. 104) eine mythologische Deutung, 
auf die Sühnung des Oedipus im Hain der Eumeniden 
gegeben, scheint vielmehr den Mysterien anzugehören. 
Denn auf Bacchisches deutet mit Bestimmtheit der 
Priester in langem bacchischen Costüm mit langen Är
meln und weibisch aufgebundenem Haar. Für einen 
Einzuweihenden schickt sich aber besonders die Haupt
figur, die ganz verhüllt auf einem Thronsessel sitzt, 
welcher mit dem Fell eines frischgeschlachteten Scha
fes oder Widders bedeckt ist. Die Fasces aber, welche 
diese Figur, wie die weibliche Figur hinter ihr trägt, 
von Winckelmann als die dreimal neun Ölzweige ge
fasst (Soph. Oed. Col. 483), passen ihrer Form nach 
wenig für diese Deutung, sondern scheinen vielmahr 
Fackeln, der mystischen öaöovxia entsprechend. Von 
besonderer Wichtigkeit für Erklärung ähnlicher Cere- 
monien sind sodann die in dem Mon. deW Inst. 1840, 

t. 18 publicirten Reliefs, auf denen unter andern auch 
der Thron des vorigen Bildes in selbständiger Weise 
wiederkehrt. Nur eine reiche Fülle von Bildwerken 
kann hier mit der Zeit die Schwierigkeiten lösen, und 
es muss daher genügen, vorläufig auf einiges Verwandte 
hingewiesen zu haben.

Taf. 46. Von diesem Relief hat bereits Winckel
mann (Mon. in No. 26) zwei Figuren publicirc: einen 
geflügelten weiblichen Dämon, der voll Scham sich 
abwendet und wegeilt von der mystischen Schwinge 
mit dem Phallus, welchen eine knieende Frau enthüllt 
hat. Winckelmann nannte die Flügelgestalt Pndicitia. 
Nach dem jetzigen Stande der Denkmälerkunde würde 
jedoch die Schwinge mit ihrem Inhalt genügen, eine 
Gestalt bacchischer Weihungen in ihr zu erkennen. 
Vollkommene Bestätigung dafür gewährt aber eine 
dritte Figur hinter der knieenden, nämlich ein ithypha- 
lischer Satyr (so ist er im Original), der mit der Rech
ten sich gegen die Göttin wendend, nicht weniger als 
der Phallus in der Schwinge, die Veranlassung zu ihrem 
Entweichen zu bieten scheint. An einem Baume über 
ihm sind Hirtenstab und Rohrflöte aufgehängt. Diese 
Vorstellung steht bis jetzt ganz vereinzelt da und 
scheint sich für jetzt jedem Erklärungsversuche zu 
entziehen.

Taf. 47. Zwei Bacchantinnen, genau übereinstim
mend mit einem Relief der Villa Albani: Zoega Bass. 
t. 83, wo noch eine dritte mit dem Thyrsus hinzu
kömmt. Die Terracotta gewinnt indessen einen beson- 
dern Werth durch den Farbenschmuck, mit dem das 
Ganze mehr andeutend, als genau die Natur nachah
mend , überzogen ist. Von dem hellblauen Grunde 
hebt sich die Carnation ganz weiss ab; und im Ein
klänge mit dieser erscheinen auch alle andern Farben 
gemässigt, hellblond das Haar, gelb und violett die Ge
wänder, grünlich der Überwurf; die Thiere endlich in 
röthlichem Ton. — Taf. 48. Zwei herrliche Fragmente 
einer flöteblasenden und einer in wildem orgiastischen 
Tanz sich bewegenden Mänade, beide mit wallenden 
Gewändern, aus denen die Formen des Körpers in 
üppiger Fülle hervortreten. — Taf. 49. Ein Pan mit 
einer Ziege, fragmentirt gezeichnet, wahrscheinlich um 
die Obscönität der Darstellung zu verdecken. Denn 
die Composition verräth Ähnlichkeit mit der ebenso 
meisterhaft ausgeführten, als lasciv gedachten Marmor
gruppe des Gabinetto riservato im Museum von Neapel.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in DeipKig.
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J^rei Monumente sind durch die Unterschrift als auf 
Jacchus bezüglich bezeichnet worden. Taf. 50, schon 
von Winckelmann. Mon. In. tav. 53, publicirt: der 
kleine weinbekränzte Knabe in der Schwinge von ei
nem Satyr mit dem Thyrsus und einer Bacchantin mit 
der Fackel in lustigem Tanze getragen. Taf. 51. Aus 
einem Kelch von Akanthusblättern ragt der Kopf eines 
epheubekränzten, rundwangigen Knaben hervor. Zwei 
bärtige Satyrn zur Seite mit leichten Thierfellen be
kleidet, nur wenig unterschieden dadurch, dass der zur 
Rechten mit etwas edlem Zügen und sein Haupt mit 
einer dicken Blätterkrone umwunden gebildet ist, beu
gen das eine Knie vor dem Knaben . und indem sie 
demuthsvoll jeder eine Locke desselben mit der einen 
Hand gefasst, halten sie in der andern ihre Thyrsen. 
wie in Parade vor das Knie gestellt. Taf. 52. Eine 
Coinposition von der höchsten Anmuth, der vorigen 
in vieler Beziehung analog. Aus einem Pflanzenornate, 
der in seinen äusser» Linien einem umgestürzten ko
rinthischen Capitäl ähnlich sieht und oben mit Wein 
umkränzt ist, steigt der Bacchusknabe bis zu den Hüf
ten sichtbar empor, schon hier in seiner Kindheit an 
die Bildung des schönen gereiften Jünglings erinnernd. 
Weinbekränzt ist sein Haupt und um die Stirn schlingt 
sich das breite Band , das später so bezeichnend ist 
für die Weichlichkeit des Jünglings. Die Nebris ist 
um die Schulter geworfen und in der Mitte gegürtet. 
Sehr eigenthümlich sind die Ärmel. die ganz äusser 
Verbindung mit einem andern Kleidungsstück von der 
Hand bis fast zu den Schultern reichen, an beiden En
den mit starken Rändern versehen, um so bemerkens- 
werther, als die Ärmel des Silens in der oben bespro
chenen Einweihungsscene ganz dieselbe Form zeigen. 
Mit beiden nach unten ausgestieckten Händen hält der 
Knabe die Weinreben gefasst, die, wie die doppelten 
Schweife der Meerdämonen , unter den Voluten der 
Pflanzen hervor sich mit ihren Spitzen nach oben win
den. In demuthsvoller Ehrfurcht knieen zu den Seiten 
zwei Satyrn, den Götterknaben durch den Schall des 
Tympanum und der Crotalen zu erfreuen und zu ver
ehren. die sie nicht wie einen rauschenden Thiasus, son

dern zierlich und wie im leichten Spiel nur sanft er
tönen lassen. Auch hier ist der zur Rechten des Be
schauers mit dem Tympanon durch etwas edlere For
men des Kopfes und durch Bekränzung vor seinem Ge
nossen ausgezeichnet. Ein blosses Streben nach Ab
wechselung darin zu erkennen, scheint wegen der 
Übereinstimmung beider Darstellungen in diesem Punkte 
weniger rathsam. Vielleicht, dass der Gegensatz, den 
wir in einer frühem Darstellung in den Gestalten des 
Silen und Pan scharf ausgesprochen fanden, auch hier 
hat angedeutet werden sollen. Der Fries über der 
Darstellung ist mit einem Pflanzenornat ausgefüllt, des
sen Mittelpunkt eine dem Lotus ähnliche Blume bildet. 
Weiterer Erörterungen über diese Darstellungen kann 
ich mich enthalten, da der ganze Bilderkreis, in den 
sie gehören. bereits in einem Aufsatz der Annali deW 
Inst. 1842, p. 11 sq. im Zusammenhänge behandelt 
worden ist.

Taf. 53. Silen und Amor sich umarmend, dabei 
eine Tympasistria: dasselbe bei Zoega Bass. t. 79. Die 
Unterschrift bezeichnet diese Darstellung als Bacco 
alato von Sileno. Worauf sie beruhe, ist schwer ein
zusehen ; wir müssen deshalb unser Urtheil bis auf 
das Erscheinen des Textes unentschieden lassen. Be
trachten wir jedoch, wie Amor auch als Begleiter des 
Bacchus (so in Statuengruppen) vorkömmt, und also 
seine Verbindung mit Silen ganz natürlich scheint, fer
ner, dass der Kopf der Terracotta viel mehr die deut
lichen Züge eines Amor, als die eines Bacchus trägt, 
so wird es uns niemand verargen, wenn wir vorläufig 
noch der Deutung Zoega’s folgen. — Taf. 54. Nicht, 
wie die frühem Bilder, eine Reliefplatte, sondern ein 
flaches Gefäss mit niedrigem Fusse, dem leider der 
Deckel fehlt. Die architektonische Sonderung der un
tern Ausbauchung von der obern mehr friesartigen 
Hälfte ist auch malerisch durch verschiedene Farbe, blau 
und hellroth hervorgehoben. Der Reliefschmuck, der 
darauf aufgesetzt, ist vergoldet. In dem obern Kreise 
wechseln eine nackte stehende Venus, die ihr Haar 
trocknet, und ein Amorin, der auf einem Blatte halb 
kniend, halb schwebend ihr eine Frucht oder eine Ku
gel darreicht, regelmässig mit einander ab: weisse Ro
setten schmücken den Raum zwischen den Figuren. 
Nur an zwei entgegengesetzten Enden des Gefässes 
ist die Reihenfolge durch einen grössern Kopf unter
brochen, der'wie zum Henkel dient. Die Züge, deren 
Milde durch die Fülle des Haars noch verstärkt wird, 
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das in weichen Massen gleichmässig von der Mitte der 
Stirn hinterwärts sich sammelt, scheinen dem freien, 
nach aussen sich wendenden Blicke zufolge männliche 
zu sein. Das wichtigste sind aber die kleinen Flügel, 
die aus den Schläfen hervorbrechen , und den Kopf in 
die Reihe jener Dämonen stellen, von deren Wesen 
wir im Allgemeinen kaum einen festen Begriff haben, 
geschweige, dass wir von jedem einzelnen einen be
stimmten Namen anzugeben wissen sollten. Wenn sie 
aber schon sonst sich fast immer als batchisch dar- 
thun, so tritt hier zur Bestätigung noch die Verzierung 
der untern Hälfte des Gefässes hinzu. Eine Reihe von 
Pansköpfen ist rings um dasselbe zwischen Trauben
büscheln aufgehängt.

Aus dem Dunkel bacchischer Mysterien treten wir 
in die grössere Klarheit der griechischen Heroenmytho- 
logie und finden hier sogleich Taf. 55 eine bereits be
kannte Darstellung: den Raub der Leucippiden, gerade 
so, wie er in einem vaticanischen Sarkophag (P. CI. 
IV, 44) gebildet ist. Die beiden Dioscuren mit ihren 
Bräuten im Arm, neben diesen je eine erschrocken 
wegeilende Gespielin, auf welche sechs Figuren sich 
die Terracotta beschränkt, stimmen dermassen mit dem 
Sarkophag überein, dass unzweifelhaft ein und dasselbe 
Original zu Grunde liegt. Die einzige Zuthat in dieser 
neuen Copie sind Sterne über den Häuptern der Dio
scuren und strahlenförmige Halsketten als Schmuck 
der Bräute. — Nur geringe Abweichung von einem 
schon bekannten Typus zeigt auch Taf. 56. In einem 
Fragment bei Millin G<dl. myth. 108 bis N. 386****  
sehen wir Perseus ganz in derselben Haltung und Klei
dung mit dem Medusenhaupte in der Hand. Abwei
chend ist, dass er in der Terracotta unbärtig mit flach 
anliegendem Haupthaar gebildet ist. Ferner bleibt die
ser äusser dem Vorzüge der Vollständigkeit, welche 
die Beflügelung des Perseus an den Füssen, die gewal
tige Grösse des Medusenhauptes erkennen lässt, noch 
das Verdienst, den mit grosser Sorgfalt nachgeahmten 
archaistischen Stil in der Anordnung des Ganzen bei 
freier Durchbildung des Einzelnen vor Augen zu stel
len. — Eines Commentars bedarf auch die folgende 
Darstellung Taf. 57 nicht: Perseus, der den Drachen 
tödtet, um die Andromeda zu befreien. Nur an den 
Füssen beflügelt, schwebt der Held über dem Unge
heuer, dem er mit der Linken das (leider verloren ge
gangene) Medusenhaupt entgegenhält, während seine 
Rechte die Harpe zum entscheidenden Streiche erhebt. 
Das Thier, ein Seelöwe mit dreifach geringeltem 
Schweife, wendet das beflosste Haupt zwar wüthend 
zurück zum Helden, scheint jedoch weniger zu drohen, 
als den Schlag zu fürchten, von dem die Jungfrau, die 
nackt und hülflos an den Felsen geschmiedet nach 
dem Kampfe sich umschaut, ihre Befreiung hofft. ■ 
Taf. 58. Aktäon, von Diana bestraft, erinnert ebenfalls 
a» schon bekannte Darstellungen, ohne mit diesen ge

rade übereinzustimmen. Bcachtungswerth ist es zu
nächst, dass wir diesen Mythus aus einem Werke wirk
lich alten Stils, einer selinuntischen Metope, kennen, 
und dass auch die Terracotta diesen Stil in der Weise 
der spätem Nachahmung zeigt. Wir sehen, wie in je
ner Metope, die Göttin selbst das Rachevverk gebietet. 
Lang bekleidet in dreifachem Gewände, den Bogen 
ruhig in der Linken, streckt sie vorschreitend dem 
Aktäon die geöffnete Rechte gerade entgegen, wie um 
ihn zu bezaubern. Dieser, nur mit leichter Chlamys 
angethan, ist aufs Knie gesunken; und obwol er an 
der herabhängenden Rechten, wie in der erhobenen 
Linken, einen Dolch zückt, scheint er doch wehrlos, 
festgebannt durch den Zauber der Göttin; ein Hund 
zerfleischt ihm bereits die Hände, während ein anderer, 
man möchte sagen, in phantastischer Stellung, mit den 
Hinterfüssen auf dem Kopfe, mit den Vorderfüssen auf 
den Armen, auch in diesen mit scharfen Zehen einfällt. 
In Rücksicht auf den Stil, der auf ejn a]tes Original 
deutet, ist es beachtenswerth, dass sich von einer Me
tamorphose durchaus keine Spur findet. —• Taf. 59. 
Dädalus und Pasiphae, in Unterredung über die höl
zerne Kuh, welche in ganzer Länge die Mitte der 
Composition einnimmt. In ihrer Seite ist eine vier
eckige Öffnung, die, wie beim trojanischen Rosse die 
Helden, so hier die unglückliche Königin aufnehmen 
soll. Dädalus, der Werkmeister in kurzem Arbeits
rock mit dem Hammer, hat das Thier am Kopfe ge
fasst , als ob er es der Gebieterin vorgeführt. Auf
merksam blickt er auf sie, die auf der andern Seite 
mit den Zeigefingern beider Hände über den Rücken des 
Thieres hindeutet und gewissermassen die Richtigkeit 
des Baues zu prüfen scheint.

Taf. 60—62. Wir sehen hier drei Reliefs in ihrer 
Vereinigung zu einer schönen abgeschlossenen Compo
sition , von denen einzelne Theile bereits früher be
kannt waren. Guattani publicirte in seinen Man. ant. 
in.^ 1785, April, t. HL üg* 2 u. 3 zwei Fragmente, auf 
deren einen wir eine Braut in das Flammeum gehüllt 
sehen, welche vor einer mit der Stirnkrone geschmück
ten Göttin dem Mnemon zugeführt wird. Das andere 
enthielt die Figuren eines Heros mit einem Stier auf 
der Schulter, und einer Frau, welche zwei Vögel und 
einen Hasen an einer Stange aufgehängt trägt. Zu
gleich theilte Guattani (fig. 1) ein anderes Relief nach 
einem Gypsabguss mit, obwol er freilich einigen Zwei
fel geoen die Echtheit hegte. Die Mitte nehmen in 
diesem Relief Braut und Bräutigam (im Pallium, das 
die Brust unbedeckt lässt) ein; doch fehlt die Braut
führerin; aber dafür erscheint zwischen ihnen eine 
Säule mit einem kauernden Amor und davor ein bren
nender Altar. Zur Rechten des Beschauers, gerade 
umgekehrt, wie in dem Fragment, naht der Held mit 
dem Stiere, durch die herabhängende Löwenhaut als 
Herakles bezeichnet; und ihm entspricht links das
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Weib mit den Thieren, die hier durch ein Schwein in 
der Rechten noch bestimmter, als die Hora des Win
ters sich zu erkennen gibt. Über die Frage der Echt
heit wird sich ohne Anschauung des Originals nicht 
wohl etwas entscheiden lassen. Denn wenn sich auch 
die Ergänzungen der einzelnen Figuren als vollkom
men übereinstimmend mit den jetzt bekannten Exem
plaren ergeben, so konnten doch auch schon damals 
andere Fragmente den Weg zu einer richtigen Wieder
herstellung zeigen. Die Anordnung des Ganzen stellt 
sich aber jetzt wesentlich verschieden und zwar über
einstimmend mit den frühem Bruchstücken heraus. 
Wir haben so von rechts beginnend den Verlobten, die 
Braut und die Göttin, die nach dem nun folgenden 
Zuge umblickt. Dieser besteht aus zwei Reliefplatten, 
der einen mit drei Horen, der andern mit Herakles und 
der vierten dieser Göttinnen. Der Herausgeber stellt 
die erstem voran; ob äussere Gründe ihn dazu veran
lassten, ist aus den Abbildungen nicht ersichtlich; in
nere Gründe machen mich zweifelhaft gegen diese An
ordnung. Denn weshalb hätte wol der Künstler die 
vier zusammengehörigen Frauen durch eine dazwischen 
tretende Figur, den Herakles, getrennt? Lassen wir 
diesen voranschreiten, so folgen die Horen in ununter
brochener Reihe: zunächst der Winter, dann der Früh
ling mit einer Fülle von Blumen in dem Schurze des 
Gewandes, der Herbst mit dem Fruchtkorbe auf der 
Linken und einem Böckchen an der Rechten, endlich 
der Sommer mit Ähren und einem Kranze. Die ver
kehrte Folge wird man nicht als Gegenbeweis anfüh
ren können, da Frühling und Herbst doch einmal auf 
derselben Platte neben einander stehen. Dagegen fin
det der Winter als voranschreitend eine schöne Bestä
tigung in dem Sarkophagrelief der Villa Albani (Win
ckelmann, Mon. in. N. 111; Zoega Bass. N. 94), wel
ches überdies eine grosse Verwandtschaft mit den Ter- 
racotten verrath. Denn nur in Bezug auf diesen lässt 
sich die Bezeichnung als Hochzeit des Peleus und der 
Thetis rechtfertigen. In jenem Relief treten freilich 
noch die Götter Vulcan und Minerva zur Bestätigung 
hinzu, die hier fehlen; und damit fehlen freilich auch 
bestimmtere Anhaltepunkte. Denn die göttliche Braut
führerin und die mit den Geschenken nahenden Horen 
geben an und füi sich noch keinen Beweis ab, da sie 
auch in Darstellungen römischer Hochzeiten, so in dem 
Sarkophag von S. Loienzo fuori le mura in Rom wie
derkehren; und Herakles, den wir als Führer der Ho
ren betrachtet, kann immer als Vertreter des Hochzeits
opfers gefasst werden, welchem besonders nach römi
schen Begriffen eine bedeutende Wichtigkeit beigelegt 
wird. So ausgemacht daher auch die Deutung des 
Ganzen als eine Hochzeitsfeier ist, so wage ich doch 
bis jetzt noch nicht, sie in ihrer Anwendung auf ein 
bestimmtes mythisches Factum als hinlänglich gesichert 
anzunehmen.

Taf. 63. Die Besiegung des kolchischen Drachen 
durch Jason ist leider sehr fragmentirt. Erhalten ist 
noch die Figur des Jason ohne Kopf in der für diese 
Handlung, wie es scheint, typisch gewordenen Stel
lung; vorsichtig schleichend setzt der Held den linken 
Fuss vor und versteckt sich gewissermassen hinter der 
Chlamys, mit der er den linken Arm umwunden. So 
naht er dem Baume, von dem nur noch der Stamm er
halten, nebst einem Stück des an ihm aufgehängten 
goldenen Vliesses. Von der Figur der Medea, die auf 
der andern Seite thätig sein müsste, den Drachen ein
zuschläfern, sieht man nur noch den rechten Fuss. So 
weit stimmt die Darstellung mit sonst bekannten Bil
dern dieses Abenteuers. Neu ist aber der Chor, der 
hier gegenwärtig ist; er besteht aus eingeborenen Bar
baren, die drei an der Zahl, in dem gewöhnlichen Bar- 
barencostüm, gerüstet mit Bogen, Pfeilen und Schil
dern, hinter Jason sitzen und mit verschiedenem Aus
druck auf den Ausgang der Handlung gespannt 
scheinen.

Taf. 64, N. 65. Zwei Abenteuer des Theseus. 
Kräftig fasst der jungendliche Held den marathonischen 
Stier mit beiden Armen bei dem Horn und der Schnauze, 
uud indem er so den gewaltigen Nacken des Stiers 
aufwärts beugt, setzt er ihm das Knie in den Rücken, 
dass dieser kraftlos zusammensinkt. In ganz ähnlicher 
Weise greift Theseus in dem zweiten Relief einen bär
tigen mit Epheu umschlungenen Centauren von hinten 
an und schwingt über seinem Haupte das Schwert zum 
Todesstreiche, den die Hand des an allen Gliedern ge
hemmten und gelähmten Centauren nicht aufzuhalten 
vermag.

Taf. 66 ist bereits von Winckelmann: Man. in. 
N. 117, publicirt, dessen Erklärung der Herausgeber 
nach der Unterschrift: Elena rapita da Paricie gefolgt 
ist. Besonders bestärkt scheint er darin noch zu sein 
durch ein entsprechendes Relief, Taf. 67, wo ein in 
griechischer Weise gerüsteter Held und eine Frau auf 
einem Viergespann erscheinen, das der Herausgeber 
demnach als Helena’s und des Menelaus’ Rückkehr 
von Troja in Anspruch nimmt. Doch lenkt hier die 
Frau die Rosse, was für Helena unpassend ist. Be
denken wir nun , wie häufig Victorien die Helden auf 
ihren Wagen begleiten, so scheint auch hier weit eher 
eine ungeflügelte Siegesgöttin anzunehmen, als die He
lena, die als Urbild der Schönheit gefeiert, nirgends 
in Berührung tritt mit dem Kampf der Männer. Mit 
der Analogie fällt aber auch die Bürgschaft für die 
Erklärung des ersten Reliefs, das als Paris und Helena 
nichts ihm Verwandtes in andern Bildwerken nachzu
weisen hat. Dagegen schickt sich das phrygische Co- 
stüm sehr wohl für Pelops, von dem es durch Kunst 
und Schriftwerke überliefert ist, dass er während des 
Wettlaufs mit Önomaus die bräutlich verschleierte Hip- 
podamia neben sich auf dem Wagen hatte; und so
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müssen wir dieser Deutung, als der begründetem, den 
Vorzug lassen.

So weit denn für jetzt. Einer besondern Lobrede 
des Werkes kann ich mich enthalten, da es doch zu 
denen gehört, die sich selbst am besten empfehlen« 
Möge denn die Fortsetzung nicht zu lange auf sich 
warten lassen.

Rom. Dr. H. Bruun.

I4 ä bi <1 e r k u 11 d e.
Peru. Reiseskizzen aus den Jahren 1838 — 4’2, von 

J. J. v. Tschudi. Erster Band. St.-Gallen. Scheit
lin & Zollikofer. 1846. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Seit fast tausend Jahren haben die Völker der alten 
Welt Kenntniss von Amerika und nicht blos die islän
dischen Sagen, sondern auch deutsche Schriftsteller 
des 13. Jahrhunderts, wie ich in meiner Culturgeschichte 
(Thl. II, S. 345) nachgewiesen habe, hatten Kunde da
von. Trotzdem nun, dass seit den ersten Berichten der 
spanischen Conquistadoren so viel über Amerika ge
schrieben worden, bleibt dennoch dem aufmerksamen 
Reisenden dort noch gar viel zu forschen übrig, wie 
das vorliegende Werk abermals beweist. So schätzbar 
auch die Nachrichten von Ulloa, Stevenson, Poppig 
u. A. über die Westküste von Südamerika sind, so ist 
doch des Hrn. v. Tschudi Bericht keineswegs ein über
flüssiger; der erste Bard schildert uns zunächst die 
Insel Chiloe (S. 8) mit ihren herrlichen Urwäldern, die 
von einer ewig feuchten Atmosphäre genährt werden. 
S. 12 erhalten wir eine Notiz über den Seetang, der 
in Chiloe nicht allein dem armen Volke als Nahrungs
mittel , sondern auch bei Arm - und Beinbrüchen als 
festanschliessender Kleisterschienenverband zu dienen 
pflegt. Es ist eine altindianische Erfindung, die selt
sam mit dem unbeholfenen Pfluge und den ungestalten 
Booten contrastirt.

Das zweite Capitel (S. 21 ff.) schildert die Stadt 
Valparaiso und die Eigenthümlichkeiten der dortigen 
Bevölkerung, in welcher das Militär gewissermassen 
das komische Element darstellt, wie die höchst ergötz
lichen Geschichten beweisen, welche der Verf. an meh
ren Stellen seines Werkes mittheilt (z. B. S. 26.85^.). 
Unter den übrigen Eigenthümlichkeiten der Stadt Val
paraiso ist eine der seltsamsten das wandernde Zucht
haus. Es ist dies eine Art Menageriewagen für acht 
bis zehn Sträflinge. welche zu Strassenarbeiten ge- 
braucht werden und die, gleich der Schnecke, jedoch 
unter gehöriger Aufsicht, ihr Geföngniss mit sich her

umziehen müssen. Die Insassen bestanden meist aus 
Halbindianern (S. 31). Eine nicht minder seltsame Er
scheinung ist die Liebhaberei der Einwohner , in ihren 
Höfen Riesengeier zu halten, durch deren Nasenlöcher 
ein langer Lederriemen gezogen ist, durch welchen sie 
am Boden festgehalten werden. Sie werden auf dem 
Markte verkauft (zu 1 — 1 % Piaster) und messen wol 
über 14 engl. Fuss von einer Flügelspitze zur andern 
(S. 34). Das dritte Capitel schildert Callao (S. 37 ff.). 
Das vierte Scenen aus der neuern Geschichte von 
Peru (S. 66 ff.), die allerdings nicht die erfreulichsten 
sind. Das fünfte bis zehnte Capitel haben die Stadt 
Lima zum Gegenstände, die so reich an interessanten 
Erscheinungen ist. Wir übergehen die Bauart der Häu
ser (S. 94), die Kirchen (S. 95), die Klöster (S. 96), 
die Hospitäler (S. 101), den erst 1808 eröffneten Kirch
hof (S. 103), und theilen eine Geschichte mit. welche 
zeigt, wie ein entschlossener Mensch selbst der heili
gen Inquisition zu widerstehen vermag. Lima war 
der Sitz des Inquisitionstribunals für t]je ganze West
küste von Südamerika und es stand an Strenge kaum 
dem van Madrid nach, wie denn auch hier Menschen
opfer stattfanden, welche unter dem Namen der Autos 
da fe bekannt sind. Dennoch hatte der letzte Vice
könig Castel Fuerte im Beisein seines Beichtvaters sich 
nicht gescheut, Religionsansichten auszusprechen , die 
dieser dem heiligen Gericht anzeigen zu müssen 
glaubte. Der Vicekönig ward auch in der That citirt, 
erschien aber an der Spitze seiner Leibgarde mit zwei 
Kanonen und Infanterie , und erklärte den Richtern, 
dass er zwar bereit sei, mit ihnen zu sprechen, dass 
aber das Geschäft in 60 Minuten abgethan sein müsse? 
widrigenfalls der Offizier den Inquisitionspalast in 
Grund schiessen werde. Die Inquisitoren becomplimen- 
tirten nach kurzer Berathung den Vicekönig mit Gröss
ter Höflichkeit zur Thür hinaus (S. H])t Gegenwärtig 
dient das Inquisitionsgebäude als Gefängniss,” Magazin 
und Sitz des Bergamts.

S. 112 theilt der \ erf. eine Schilderung der Uni
versität und der wissenschaftlichen Sammlungen mit, 
unter denen die Nationalbibliothek die bedeutend
ste ist, deren Errichtung am 28. Aug. 1821 decre- 
tirt wurde, und welche etwas über 26,000 Bände 
enthält. Nächstdeni schildert der Verf. (S. 21 ft'.) den 
Zustand des lheaters, dessen Besuch sehr durch die 
daselbst in Unzahl nistenden Flöhe vergällt wird. Nicht 
weit vom lheater befindet sich das Coliseo de Gallos, 
ein Amphitheater für die Hahnenkämpfe, über welche 
viele interessante Details mitgetheilt werden.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Jf. in Druck und Verlag von F. A« Broclihaiisi in
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(Schluss aus Nr. 242.)
Oas sechste Capitel handelt von den Einwohnern, deren 
Anzahl auf eine erschreckende Weise abnimmt, da die 
Zahl der Gestorbenen die der Geborenen beinahe um das 
Doppelte übertrifft. Die Ursache dieser Verödung liegt 
in den Erdbeben, den Verwüstungen, welche die spani
schen Eroberungskriege nebst der Inquisition, die Be
freiungskriege und Revolution, die ungehindert verhee- 
renden Epidemien, und die grenzenlose Unreinlichkeit 
der Stadt und Umgegend zu suchen ist. Peru hat auf 
einer Ausdehnung von 19 Graden nur 1,490,000 Ein
wohner. In Lima lebten 1836 54,628 Einwohner, un
ter denen 19.593 Weisse, 5292 Indianer. 24,126 Misch
linge, und 4792 Negersklaven. Die gesammte Geist
lichkeit bestand aus 475 männlichen und 350 weib
lichen Individuen (S. 130). Hr. v. T. gibt (von S. 131) 
an eine sehr sorgfältige Schilderung der Menschen- 
racen, welche in Lima zusammen angetroffen werden. 
Unter den Creolen, weissen Eingeborenen, nehmen die 
Frauen in sittlicher Hinsicht die erste Stelle ein 
(S. 137), wenn wir ihre Schattenseite, Eitelkeit, in Ab
rechnung bringen. Wie überall, so üben sie auch hier 
einen mildernden und veredelnden Einfluss auf die Roh
heit der Männer aus. Namentlich zeigen die Damen 
von Lima durchdringenden, scharfen Verstand, klares 
Urtheil und seltene Charakterfestigkeit, ja einen Muth, 
der den feigen, charakterlosen Männern von Lima ganz 
abgeht, sodass sie auch in der That in der Revolution 
des Landes eine bedeutende Rolle spielen.

Die Indianer von Lima rühmt Hr. von T. (S. 150) 
als thätige. ehrliche Leute, tüchtige Handwerker und 
treue Dienstboten : sie haben vor den weissen Creolen 
eine angeborene, nicht leicht zu tilgende Scheu.

Die Neger 10,000 Individuen stark, worunter 4800 
Sklaven , die im Allgemeinen gut behandelt werden, 
bezeichnet der Verf. als eine wahre Landplage; sie 
treiben sich am liebsten als Räuber auf der Strasse 
umher. Hr. v. T. sagt S. 157: „Mejne Ansicht ist die, 
dass die Neger in ihrer Bildungsfähigkeit weit hinter 
den Europäern zurückstehen, und dass sie als Masse 
Jüe, auch bei der sorgfältigsten Erziehung nicht, sich 
auf eine hohe Stufe der Cultur schwingen können,44 

eine Ansicht, die Hr. v. T. namentlich aus dem Schä
delbau erklärt, und der ich aus historischen Gründen 
beistimmen muss, die ich bereits an einem andern Orte 
auseinandergesetzt habe (Culturgescb. III, 215). Bemer- 
kenswerth aber ist, dass unter den Negern die Frauen 
bildungsfähiger sind, als die Männer (S. 159).

Von grossem Interesse ist nun aber auch die Be
trachtung , welche Hr. v. T. über die Mischlinge an 
stellt, deren er folgende Arten aufzählt:
Weisser und Negerin gibt Mulato

99 Indianerin „ Mestizo.
39 55 Mulata ,. Cuarteron.
93 99 Mestiza ,, Creole.

Indianer 53 Negerin „ Chino.
Weisser 33 China ,, China blanca.

,5 93 Cuarterona „ Quintero.
33 Quintera ,, Weisser.

Neger 33 Mulata 1 ,, Zambo negro.
7* 4 4 Mestiza „ Mulata oscura.
99 99 China ,, Zambo Chino.
53 99 Zamba ,, Zamba negra.
95 55 Cuarterona und Quintara gibt dunkle Mulatten.

Indianer 99 Mulata gibt China oscura.
93 93 Mestiza „ Mestizo claro.
53 China „ Chino Cholo.
>5 99 Zamba ,, Zambo claro.
53 33 ChinaChola., Indianer mit Krauskopf.
,5 93 Cuarterona und Quintana gibt braune Mestizen.

Mulato 59 Zamba gibt Zamba.
99 Mestiza ,, Chino clarco.

5? 99 China ,, Chino oscuro.
Bemerkenswerth ist, dass wir in der Liste keine 

Mischung der Neger mit weissen Frauen finden, und 
dass unter allen Mischlingen die Mestizen die achtbar
sten und bildungsfähigsten sind, während bei den mit 
ausserordentlichem Gedächtnisse begabten Mulatten die 
Sinnlichkeit immer in entscheidenden Augenblicken den
Sieg davon trägt. Die schlimmste Klasse der Misch
linge sind die Zambos, bei denen alle Laster den höch
sten Grad der Entwickelung erreichen. Vier Fünf
theile der in Lima gefänglich eingezogeuen Verbrecher 
sind Zambos, die übrigens mit athletischer Körperkraft 
begabt sind, wodurch sie sich von den ebenfalls ziem
lich unmoralischen Chinos unterscheiden (S. 168 ff.).

Unter der Geistlichkeit von Lima herrscht wenig 
Ordnung und Zucht, und namentlich zeichnen sich die 
Mönche, besonders die fetten Dominicaner, durch grosse 
physische, wie moralische, Unreinlichkeit aus. Desto 
rühmlicher stehen die Mönche der buena muerte da, 
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welche unaufgefordert an die Sterbebetten treten und 
den Leidenden nicht eher verlassen, als bis er todt 
oder genesen ist (S. 185).

Die* Processionen bilden in Lima einen wesent
lichen Theil des öffentlichen Lebens, das grosse Erd
beben vom 28. Oct. 1746, das Weihnachtfest, St.-Fran
cisco und St.-Domingo veranlassen die brillantesten. 
Den 28. Dec., unschuldige Kindlein, suchen wie inDeutsch- 
land am 1. April Jedermann die Nachbarn und Freunde an
zuführen. Das Hauptvergnügen des Carneval besteht 
darin, dass man von den Baiconen allerlei Flüssigkei
ten auf die Vorübergehenden herabschüttet, die anfangs 
aus wohlriechenden Wassern, im Verlaufe des Tages 
aber aus schmutzigem Wasser bestehen u. dergl. Das 
Fest endet meist mit Rohheiten und Beleidigungen, die 
gar häufig Mordthaten zur Folge haben; ausserdem 
aber sucht man Vorübergehende durch einen Sack mit 
Glas- und Porzellanscherben zu erschrecken, der an 
einen Strick von den Baiconen über die Köpfe der Spazier
gänger oder Reiter herabrasselt, jedoch soeingerichtet ist, 
dass er sieben Fuss über dem Boden in der Luft hän
gen bleibt. Die Bemühungen der Polizei, dieses oft 
sehr bedenklich ablaufende Spiel abzuschaffen , sind 
vergeblich (S. 192).

Wie in Neapel, so ist auch in Lima das Eis eines 
der ersten Lebensbedürfnisse, das auf Maulthieren von 
den nordöstlich der Stadt gelegenen Cordilleren 28 Le- 
guas w’eit hergeschafft wird. Die Stadt verbraucht täg
lich 50—55 Centner (S. 196).

S. 198 beginnen höchst interessante Notizen über 
die Pferde, deren Zucht, Zäumung, Dressur, ihre Gang
arten u. dergl., woran sich S. 206 ebenso gründliche 
Beobachtungen über die Maulthiere schliessen. Der Verf. 
erwähnt eines Maulthieres, was 21 deutsche Meilen in 
Zeit von 7 Stunden zurücklegte (S. 207). Den Schluss 
des siebenten Capitels bilden Nachrichten über die in 
Lima gewöhnlichen Speisen und Getränke, worunter 
die Chocolate noch immer eins der vorzüglichsten ist. 
Das ganze achte Capitel (S. 218 ff.) beschäftigt sich 
mit den barbarischen Stiergefechten, die eine der gröss
ten Nationalbelustigungen sind und im Januar und Fe
bruar, der heissen Jahreszeit, allmontäglich abgehalten 
werden, was jedes Mal 10 —12 der schönsten Stiere 
das Leben kostet.

Das neunte Capitel (S. 237 ff.) handelt vom Kli.aa, 
Temperatur, Krankheiten, Erdbeben, Landesproducten. 
Geboren wurden in Lima vom 1. Jan. bis 31. Oct. 1841 
1682 Kinder, wovon 860 uneheliche und 195 todt aus
gesetzte, die meist eine Beute der in den Strassen le
benden Aasgeier werden. Ich mache nächstdem auf 
die Abschnitte von den Erdbeben (S. 247 — 253), den 
Getreidearten und Obst (S. 267) aufmerksam.

Die letzten vier Capitel schildern die Umgegend 
und die Küste von Lima und darunter verdienen be
sonders die Nachrichten über die Strassenräuber (S. 278), 

die Gebirgsbewohner (S. 284), die Huachanoindianer 
(S. 296\ die Begräbnisseinrichtungen (S. 299), die Ma
laria (S. 301), den gewaltigen Jäger Castilla (S. 305), 
das Salz (S. 308), die Erdflöhe (S. 317) und den Vogel
dünger, Guanu (S. 327) erwähnt zu werden.

Das Werkj dessen zweitem Theil gewiss jeder mit 
froher Erwartung entgegensieht, gehört unstreitig zu 
den reichhaltigsten, welche die neuere Literatur dar
bietet. Es zeichnet sich nächstdem auch durch den 
heitern , ansprechenden Ton aus, der darin herrscht, 
der jedoch seiner wissenschaftlichen Würde durchaus 
keinen Eintrag thut. Der zweite Theil wird uns das 
Innere und die Überreste der alten Urbevölkerung, so
wie deren merkwürdige Denkmale schildern.

Dresden. Dr. Gustav Klemm.

Theologie.
1. Baur: Über die Composition und den Charakter des 

Johanneischen Evangeliums. In Zeller’s Theologi
schen Jahrbüchern, Jahrgang 1844, Heft L S. 1—191; 
Heft 3, S. 397—475; Heft 4, S. 615—700.

2. Zeller'. Die äussern Zeugnisse über das Dasein und 
den Ursprung des vierten Evangelium. Eine Prüfung 
der kirchlichen Tradition bis auf Irenäus. In Zel
ler’s Theologischen Jahrbüchern, Jahrgang 1845, 
Heft 4, S. 595 ff.

3. Das Evangelium Johannis und die neueste Hypothese 
über seine Entstehung. Ein Beitrag zur Kritik der 
Evangelien. Von J. A. H. Ebrard, Dr. phiL, Licent. 
und ausserordentlichem Professor der Theologie in 
Zürich. Zürich, Meyer & Zeller. 1845. Gr. 8. 
1 Thlr. 3 Ngr.

4. Commentar über das Evangelium des Johannes. Von 
Dr. Adalbert Maier, öffentlichem ordentlichem Profes
sor der Theologie an der Universität zu Freiburg im 
Breisgau. Erster Band: Historisch - kritische Einlei
tung und Auslegung von Cap. 1—4. Zweiter Band: 
Auslegung von C. 5 21. Karlsruhe und Freiburg,
Herder. 1843—45. Gr. 8. 3 Thlr. 2'/2 Ngr.

5. Theologische Auslegung der Johanneischen Schrif
ten. Von Dr. Ludw. Fr. Otto Baumgarten-Crusius. 
Zweiter Band. Das Evangelium von Cap. 9 an und die 
Briefe. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des 
Verfassers. Herausgegeben von Ernst Julius Kimmel. 
Jena, Luden. 1845. Gr. 8. 15 Ngr.

6. Kurze Erklärung des Evangeliums und der Briefe 
Johannis. Von W. L. M. de Wette. Dritte ver
besserte Auflage. Leipzig, Weidmann. 1846. Gr. 8. 
1 Thlr. 5 Ngr.

Unter den neuesten Schriften der Johannesliteratur, 
deren Anzeige wir hier in einer Collectivrecension zu
sammenfassen , nehmen die unter Nr. 1 und 2 ange-
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führten Abhandlungen von Baur und Zeller hinsichtlich 
ihrer wissenschaftlichen Eigentümlichkeit und Selbstän
digkeit die erste Stelle ein. Denn wenn wir auch der 
von beiden Theologen mit ihrem bekannten glänzenden 
Scharfsinn und reicher Gelehrsamkeit vertheidigten 
Ansicht über Composition, Zweck und Ursprung des 
vierten kanonischen Evangelium unsere Beistimmung 
versagen, ja die vielfachen Verirrungen jenes Scharf
sinnes, die vielen so gut wie zu fixen Ideen erstarrten 
exegetischen und historisch-kritischen Grillen beklagen 
oder gar bisweilen belächeln müssen: so verkennen 
wir doch keineswegs das bedeutende Verdienst, wel
ches Baur und seine Schüler durch Anregung und Er
örterung von wichtigen Fragen in Betreff des vierten 
Evangelium sich erworben haben, über welche man in 
den bisherigen Untersuchungen gar zu leichten Fusses 
hinweggegangen war, z. B. nach dem Verhältnis« des 
Evangelium zur Apokalyse und zu den verschiedenen 
Lehrtypen des N. T. und der ältesten Kirche. Über
haupt ist durch die neue tübinger kritische Schule die 
Bekämpfung der Johanneischen Abfassung des vierten 
Evangelium zu einem Abschluss gebracht und auf eine 
solche Höhe getrieben worden, auf welcher der histo
risch-kritische Skepticismus sich erschöpft zu haben 
scheint, sodass, wenn Rec. sich nicht sehr irrt, eine 
weitere Schärfung und Mehrung der Zweifelsgründe 
und fernere Wühlereien an diesem Evangelium nicht 
wohl denkbar sind. Ein solches Resultat kann aber 
selbst der glaubensfestesten Apologetik nicht unwill
kommen sein, indem sie ihrer Glaubenszuversicht doch 
nicht eher froh werden kann, als bis alle Mächte des 
Zweifels entfesselt und überwunden sind , und indem 
ihr nun diejenigen Seiten der kritischen Streitfrage 
klar vorgezeichnet sind, auf deren Erörterung sie hin
fort ihr vornehmstes Augenmerk zu richten haben wird.

Der Inhalt von Baur’s Abhandlung war uns kei
neswegs neu und überraschend, indem die meisten ein
zelnen Momente der Untersuchung schon in den Schrif
ten seiner Schüler, vornehmlich Schwegler’s, Zeller’s, 
Schnitzer’« und Köstlin’s (von dessen Johanneischen 
Lehrbegriff Rec.^ neulich in Röhr’s Krit. Pred.-Bibl., 
Jahrg. 1846, Hft- eine kritische Anzeige besorgt hat), 
zerstreut vorlagen, während sie hier zusammengefasst 
und im Detail ausgeführt sind. — In der Einleitung 
(S. 1—7) vernehmen wir die Klage, dass in den bis
herigen kritischen Untersuchungen über das vierte 
Evangelium die Frage nach dem Verfasser in den Vor
dergrund gestellt und je nach der Annahme oder Ver
werfung des apostolischen Ursprunges in dem Evan
gelium entweder eine diplomatisch genaue Geschichts
erzählung anerkannt, oder ihm alle und jede geschicht
liche Glaubwürdigkeit abgesprochen und in letzterem 
Falle auch in seinem ideellen Gehalte nur Mangel an 
Ordnung und Zusammenhang, an Tiefe und Bedeutung 
der Ideen gefunden worden sei, da doch auch ein

apostolischer Verfasser einer Idee zu Liebe manches 
Historische mehr oder minder umgestaltet und auf der 
andern Seite ein nichtapostolischer Schriftsteller spä
terer Zeit unter dem Namen eines Evangelium und un
ter Benutzung des traditionellen Stoffes eine an Reich
thum und Tiefe der Ideen sich auszeichnende Schrift 
habe verfassen können, „deren substanzieller Inhalt 
der gleiche bleibe, ob der Verfasser ein Apostel gewe
sen sei oder nicht.“ Statt die Frage nach dem Ver
fasser vorauszustellen, hätte man dieselbe vielmehr der 
höhern Frage unterordnen sollen: „In welchem Ver
hältnisse die beiden wesentlichen Elemente, das ideelle 
und das geschichtliche, zu einander stehen, in welchem 
Grundgedanken beide ihre Einheit haben, um gerade 
in dieser Form sich gegenseitig zur Einheit des Gan- 
zen zu durchdringen ? “ Erst nach Beantwortung die
ser Frage könne man die weitere nach dem Verfasser 
aufwerfen und gewinne die letztere ein erhöhtes Inter
esse. Diese Klage des Hrn. B. über seine kritischen 
Vorgänger und Vorarbeiter, so ins Allgemeine hin ge
sprochen, ist aber jedenfalls ungerecht. Denn es kann 
ihm doch nicht unbekannt geblieben sein, dass die vie
len Rationalisten, zuletzt noch Gfrörer, welche seit 
dem Probabilienstreite den apostolischen Ursprung un
seres Evangelium anerkannten und vertheidigten, damit 
keineswegs die „diplomatische“' Treue und absolute 
Wahrheit der Darstellung desselben behaupten wollten, 
vielmehr deren stark subjective Färbung, besonders in 
dem Charakter- und Lebensbilde Jesu, namentlich in 
den dem Herrn beigelegten Reden, sowie in den Aus
sprüchen des Täufers in materieller und formeller Be
ziehung ausdrücklich zugestanden, während auf der an
dern Seite de Wette, trotz seiner Geneigtheit zum 
Zweifel am apostolischen Ursprünge unseres Evange
lium, doch dessen Reichthum und Tiefe der Ideen, so
wie hinsichtlich des äussern geschichtlichen Materials, 
in nicht wenigen Punkten den Vorzug grösserer Ur
sprünglichkeit und Treue vor den Synoptikern zuge
stand. Und welcher Kritiker hätte wol die Frage nach 
dem Verfasser des Evangelium ohne Rücksicht auf des
sen Inhalt und Charakter einzig und allein nach den 
äussern Zeugnissen untersucht ? Und hat nicht Eduard 
Reuss in seiner von Hrn. B. gänzlich unberücksich
tigt gelassenen Schrift (Ideen zur Einleitung in das 
Evangelium des Johannis, in der Denkschrift der theo
logischen Gesellschaft zu Strassburg [Strasburg 1840]) 
die Untersuchung über Inhalt, Charakter, Zweck und 
Plan des Evangelium in den Vordergrund gestellt, die 
Frage nach dem Verfasser dagegen als eine unter
geordnete nachfolgen lassen? Aber in so unbeding
ter Allgemeinheit, als es. nach Obigem den An
schein haben muss, ist Hrn. B.’s Klage über seine Vor
gänger wol auch gar nicht gemeint. Vielmehr kann, 
nach dem Muster zu schliessen, welches derselbe in 
seiner eigenen Untersuchung geben will, der Sinn der
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Anklage nur dahin gehen, dass bisher das Evangelium 
noch nicht demselben sophistischen Zersetzungsprocesse 
unterworfen worden sei, durch welchen das wahrhaft 
Factische in dem Evangelium auf ein verschwindendes 
Minimum reducirt werden und die Erzählungen dessel
ben entweder als absichtliche reine Dichtungen oder 
als willkürliche Umbildungen synoptischer Überliefe
rungen zum Behufe symbolischer und allegorischer Ein
kleidung dogmatischer Reflexionen oder apologetischer 
und polemischer Beziehungen auf kirchliche und theo
logische Parteifragen des 2. Jahrh. sich erweisen sol
len. In diesem Falle ist natürlich der nichtapostoli
sche spätere Ursprung des Evangelium eine sich von 
selbst verstehende Folge, und die weitere Frage wäre 
nur die nach der muthmasslichen Persönlichkeit des 
Falsators. wie nach dem Zwecke, den er mit seiner 
Fiction verfolgte. Und wirklich nimmt Hrn. B.’s Unter
suchung diesen Verlauf.

Der erste, den grössten Umfang (S. 7 —191) ein
nehmende Haupttheil der B.’schen Abhandlung ist über
schrieben: „Die Hauptidee des Evangelium und der 
Zusammenhang seiner einzelnen Theile“ In der Ein
leitung zu dem Abschnitt bezeichnet Hr. B. „nach ge
meinsamen (?) Zugestäudniss der neuesten Erklärer“ 
als die durch das Ganze des Evangelium sich hin- 
durchziehende Grundidee „den Unglauben der Juden 
in seinem steten Conflicte mit der göttlichen Grösse 
und Herrlichkeit Jesu“. Beides, diese Göttlichkeit Jesu 
und der Unglaube der Juden, seien die wesentlichsten 
Elemente eines von Moment zu Moment sich ent
wickelnden geschichtlichen Processes. Hr. B. stellt 
sich nun die weitere Aufgabe, jeden Haupttheil des 
Evangelium darauf anzusehen, „wie er sich zu jener 
Idee verhalte und wie in dem Verhältniss der einzel
nen Haupttheile zu einander die Idee selbst nach ihren 
verschiedenen Momenten sich entwickele.“ Von dieser 
Untersuchung erwartet er die Entscheidung, „ob die aus 
der geschichtlichen Erzählung hervorblickende Idee nur 
als verschwindendes Moment der rein geschichtlichen 
Tendenz des Evangelium anzusehei^ sei, oder ob die 
Idee in ihrer eigenen selbständigen Bedeutung so über
greifend über die Geschichte sei, dass sie sie selbst 
nach sich gestalte und im Grunde nur zur Form ihrer 
äussern Erscheinung gemacht habe.“ Rec. war an
fangs erstaunt, wie Hr. B. die Untersuchung über die 
Grundidee des Evangelium ohne irgend eine Rücksicht 
auf den vom Evangelisten selbst in Cap. 29, 30 f. klar 
und deutlich ausgesprochenen Zweck an stellen konnte, 
da doch die Fragen nach Zweck und Grundidee im 
unzertrennlichsten Zusammenhänge mit einander stehen. 
Doch löste sich uns das Räthsel auf S. 190 f„ wo Hr. 
B., unseres Wissens der Erste, jene beiden Schlussverse 

für unecht erklärt, aber aus welchen Gründen? Weil 
das Evangelium schon in Cap. 20, 29 in seiner innern 
Einheit als abgerundetes Ganze sich abschliesse , und 
ohne V. 30 f. der zweite Haupttheil des Evangelium 
auf dieselbe Weise sich ende, wie der erste in Cap. 12, 
44—50 und wie das Evangelium des Matthäus, mit ei
nem bedeutungsvollen Worte Jesu. Allein dergleichen 
subjective Geschmacksurtheile können doch nun und 
nimmermehr einen kritischen Kanon abgeben, wenn 
nicht der Willkür Thür und Thor geöffnet werden soll. 
Es müsste erst als Tbatsache entschieden sein, dass 
der Evangelist seinen Stoff in so kunstvoll abgemessene 
und äusserlich markirte Kategorien habe vertheilen wol
len , wie sie Hr. B. nachzuweisen sich abmüht. Als 
zweiten Grund macht Hr. B. die Ungewissheit geltend, 
ob die Worte gev ovv xat aWa arigtia inohjotr o
^Ir^ovq y.i\. auf die Erscheinungen des Auferstandenen 
sich beziehen , oder auf die von ihm im Evangelium 
berichteten Wunder. Hr. B. entscheidet sich für das 
Erste, und je weniger der in diesem Falle entstehende 
Sinn zum unmittelbar Vorhergehenden passt desto will
kommener ist er Hrn. B. als Beweis für die Unechtheit 
der beiden Schlussverse. Die Gründe, durch welche 
de Wette in seinem exegetischen Handbuchc die Bezie
hung der Worte nohla giv nur xtZ. auf die im ganzen 
Evangelium erzählten Wunder siegreich dargethan hat, 
werden von Hrn. B. ebenso vornehm, als schlau igno- 
rirt. Die beiden Schlussverse sollen nach seiner An
sicht, ebenso wie der zweite Schluss, C. 21, 24 f.. von 
einem Spätem in apologetischer Tendenz beigefiigt sein, 
um etwaigen Zweifeln zu begegnen, „welche die Diffe
renz dieses spätem Evangelium von den früher bekannt 
gewordenen synoptischen habe erwecken können.“ Al
lein wäre dieses der Fall gewesen, so hätte der Inter
polator seinen Zweck doch nur dann zu erreichen 
hoffen können, wenn er diese Differenz mit dem Schilde 
der apostolischen Autorschaft zu decken suchte; es 
hätte also die Versicheiung nicht fehlen dürfen, dass 
ein Apostel und Augenzeuge der Verf. des Evangelium 
sei, wie sie in dem unechten Abschnitte Cap. 21, 24 f. 
wirklich ausgesprochen wird. So aber hätte der ver
meintliche Interpolator nur die Liichenha/tigkeit unseres 
Evangelium in Vergleich mit den synoptischen haben 
können entschuldigen wollen. Aber nur, wenn die bei
den Schlussverse Cap. 20, 30 f. zum ursprünglichen 
Ganzen gehörten, erklärt sich der bekannte, wirklich 
unechte zweite Schluss in Cap. 21. 24 f. am leichtesten 
als eine die Sache ins Abenteuerl.'che übertreibende 
Nachbildung.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Stand in Jena. Druck und Verlag von F. A. SBrockhaus in Leipszi^»
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(Fortsetzung aus Nr. 243.)

Ist sonach kein Grund vorhanden, dem Verf. des 
Ganzen die beiden Schlussverse abzusprechen, so haben 
wir lediglich aus ihnen die Grundidee des Evangelium 
zu nehmen, nämlich: „Jesus von Nazareth ist der 
Messias und Gottessohn und der Glaube an diese seine 
Messianität und Gottessohnschaft erwirbt das ewige 
Leben.“ Und da aus dem Evangelium selbst sich er
gibt, in welchem Sinne der Verf. desselben die Messia
nität und Gottessohnschaft fasste, so haben wir den 
Grundgedanken bestimmter also zu fassen: „Jesus von 
Nazareth als menschgewordener Logos ist der Messias 
und Gottessohn“ u. s. w. NVie sich diesem Grundge
danken alles Einzelne im Evangelium auf das Leich
teste und Natürlichste unterordnet und zu ihm in die 
engste Beziehung tritt, habe ich in dem Artikel Apostel 
Johannes in Ersch’s und Gruber’s Encyklopädie, Bd. 
XXII, Sect. 2, S. 65 f. nachzuweisen gesucht. Anlan
gend aber den Plan und die Composition des Evange
lium und die Gruppirung des Einzelnen, so hat de 
Wette einen so einfachen uml schönen Schematismus 
nachgewiesen, wie er bei natürlicher Logik und prag
matischer Geschichtsbetrachtung dem Evangelisten von 
selbst sich ergeben musste, ohne dass er einer künst
lichen Reflexion darauf bedurfte. Nach demjenigen 
Schematismus und Plane dagegen, welchen Hr. B. 
nachzuweisen versucht, würde das Evangelium als ein 
dialektisches Kunststück erscheinen von der Art, als 
ob dessen Verfasset bei unsern Hegel’schen Dialekti
kern in die Schule gegangen wäre. Die Unnatürlich
keit und Künstelei des von Hrn. B. angenommenen 
Schematismus ergibt sich schon aus den dialektischen 
Umschweifen, zu denen er sich genöthigt sieht, um 
Einzelnes, wie die Zeugnisse Johannes des Täufers, 
das Wunder zu Kana, die Abschiedsreden in die Kate
gorien des Schematismus einzuzwängen.

Anlangend die Quintessenz der in dem ersten 
Hauptheile vom Verf. vorgetragenen Theorie über das 
vierte Evangelium , so verwirft derselbe (S. 52) und 
zwar mit vollem Recht, die von Strauss in Anwendung 
gebrachte mythische Auffassung dieses Evangelium, 
stimmt dagegen mit Strauss in Verwerfung seines hi

storischen Charakters überein, indem er zu zeigen 
sucht, der Evangelist habe der Durchführung der 
Grundidee seines Evangelium zu Liebe, den Stoff theils 
in freier Dichtung geschaffen, theils in eklektischem 
Verfahren, wo nicht unmittelbar aus den synoptischen 
Evangelien (zu welcher Annahme Hr. B. am geneigte
sten ist, besonders in Betreff der Evangelien des Mar
cus und Lucas, S. 405. 411. 416. 429. 457 ff.), doch 
aus der ihnen zu Grunde liegenden Tradition (S. 411) 
entnommen, „aus einem andern Gesichtspunkte aufge
fasst , in verschiedene Combinationen gebracht, und 
eben deswegen , wie es nicht anders habe geschehen 
können, mehr oder weniger umgestaltet.” Hrn. B.’s 
Ansicht ist demnach im Wesentlichen dieselbe, wie die 
von Bruno Bauer, nur dass er nicht, wie dieser Kriti
kaster, als leidenschaftlicher Polterer wild einherfährt, 
dass seine wissenschaftliche Zurüstung natürlicherweise 
eine ungleich gediegenere ist, dass er ferner alle ein
zelnen Erscheinungen in unserem Evangelium auf die 
supponirte Grundidee zurückzuführen sucht, während 
Br. Bauer beim Einzelnen stehen blieb, dass er endlich 
von Bewunderung des Kunstsinnes und Ideenreichthums 
des Evangelisten durchdrungen ist, während Br. Bauer 
denselben als armen Stümper behandelte. Auch Inhalt 
und Methode der Beweisführung für die Ungeschicht
lichkeit ist im Allgemeinen und Wesentlichen dieselbe, 
wie bei frühem Bekämpfern der Authentie des Evan
gelium, namentlich wie bei Strauss, Weisse und Bauer. 
Besonders die Art, wie Hr. B. mit Hülfe der halsbre
chendsten und abenteuerlichsten Kunststücke allegori
scher Interpretation die den Erzählungen untergelegten 
dogmatischen Ideen nachzuweisen sucht, erinnert leb
haft an Weisse und Bruno Bauer. Es versteht sich 
übrigens von selbst, dass wir auf dem beschränkten 
Raume dieser Recension Hrn. B.’s kritisches Verfah
ren nur an einzelnen eclatanten Beispielen zu charakte- 
risiren, ihm aber nicht in das Detail seines kritischen 
Auflösungs- und Zersetzungsprocesses zu folgen ver
mögen, da hierzu ein der B.’schen Abhandlung an Um
fang gleiches Buch erforderlich wäre.

Der Verf. zerlegt den Inhalt des Evangelium in 
folgende Gruppen , deren enge Beziehung zu der von 
ihm angenommenen Grundidee des Ganzen er überall 
nachzuweisen sich bemüht. I) Per Prolog und die 
Idee des Logos, Cap. 1, 1—18 (S. 11—25). Hier ent
wickelt Hr. B. eine ganz eigenthümliche Ansicht über 
die Lehre des Prologs von der Wirksamkeit des Lo



974
gos. Er meint, es sei nicht möglich, den Prolog rich
tig aufzufassen , so lange man nicht von der Voraus
setzung abgehe, es finde in ihm ein bestimmter ge
schichtlicher Fortschritt Statt und es werde die Wirk
samkeit des Logos in zwei Perioden geschieden, die 
vorchristliche untl die christliche. Vielmehr sei der 
Logos im ganzen Prolog das mit sich selbst identische 
Subject und die Wirksamkeit desselben vor und nach 
seiner Menschwerdung fliesse unterschiedslos in einan
der. Die Menschwerdung sei vom Evangelisten nur 
als Nebenbestimmung, als ein blosses Accidenz des 
substanziellen Daseins des Logos betrachtet worden. 
Nach der Ansicht des Evangelisten habe der Logos 
schon vor seiner Menschwerdung die Menschen in das 
Verhältniss der Kindschaft zu Gott gebracht und die 
Einheit mit ihm vermittelt, die Fleischwerdung sei nur 
dazu geschehen, „um das schon in seiner vollen Rea
lität bestehende Verhältniss zu einem um so segens- 
vollern und seligem zu machen“ (S. 16 — 22). Allein 
von dem Widerspruche in letztere Behauptung, dass 
ein schon in voller Realität bestehendes Verhältniss 
noch eines Zuwachses fähig sein soll, ganz abgesehen, 
wird sonst bei Johannes die Erlösung stets an die Be
dingung der siclttbaren Erscheinung des Logos geknüpft, 
vgl. 3, 16 ff.; 9, 39; 12, 46; 18, 37; 1 Joh. 3, 8; mit
hin kann sich Johannes das vom Logos in der vor
christlichen Zeit durch seine unsichtbare Wirksamkeit 
zwischen Gott und Menschen vermittelte Verhältniss 
nur als ein sehr relatives gedacht haben, welches erst 
durch die sichtbare Erscheinung des Logos zu einem 
absoluten erhoben werden sollte. Die Menschwerdung 
des Logos ist daher im Johanneischen Lehrbegriffe von 
der wesentlichsten Bedeutung. Hrn. B.’s Ansicht vom 
Inhalte und Gedankengange des Prolog stützt sich zu
letzt auf irrige Erklärung von V. 9. Er urgirt nämlich, 
dass Tp nicht im Sinne eines einfachen Präte
ritum stehen könne, sondern die längere Zeitdauer des 
Kommens anzeige, folglich nicht die Fleischwerdung als 
ein „schlechthin geschehenes Factum“ bezeichnen könne, 
sondern die unsichtbare vorchristliche und die sicht
bare christliche Wirksamkeit des Logos zusammenfas
sen müsse. Aber wie tautologisch und schleppend 
würde auf diese Weise die Rede ! Es würde Ein und 
derselbe Gedanke von Erscheinung und Wirksamkeit 
des Logos in der Welt dreimal in verschiedener Form 
wiederholt: V. 3, 9 u. 10. Ebensowenig wäre die Er
wähnung des vom Täufer abgelegten Zeugnisses an 
zwei verschiedenen Stellen des Prologs (V. 7 u. 15) 
begreiflich. Ferner bezeichnet tgxta&ai dc tov hoouov 
bei Johannes zwar allerdings nicht die Menschwerdung 
des Logos (in Cap. 18, 37 wird es ausdrücklich vom 
Geborenwerden unterschieden), wohl aber stets das 
öffentliche Hervortreten des menschgewordenen Logos 
unter den Menschen, seinen Auftritt als Messias und 
Lehrer, vgl. 3, 19; 12,46; 6,14; 9,39; 11,27; 18; 37; 

coli. 1 Joh. 4, 1; 2 Joh. 7. Alle Schwierigkeit schwin
det nun, wenn wir tgx. dq tov y.oopov als reines Prädi
cat von to ukrß-, fassen, nicht aber mit ^r zu ei
nem periphrastischen Präteritum verbinden. Also: der 
Täufer war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen 
von dem Licht. Letzteres war ein im Kommen begrif
fenes, nämlich zur Zeit, da der Täufer sein Zeugniss 
ablegte. Nach dieser Auffassung, wie sie jetzt immer 
gangbarer wird, ist in V. 7 f. dasjenige Zeugniss ge
meint, welches der Täufer nach 1, 20—28 unmittelbar 
vor dem öffentlichen Hervortreten Jesu ablegtc, sowie 
in 1, 15 das bei der in 1, 29 ff. berichteten Veran
lassung abgelegte, und es findet sonach in dem Prologe 
ein dem Factischen , wie es der Evangelist von 1, 19 
an darstellt, ganz angemessener historischer Fortschritt 
Statt. Indem aber der Evangelist in unmittelbarem An
schluss an das tt? w wapo? in y. 10 mit Iv w 

rp’ fortfährt, so kann dieses doch wol, zumal 
neben dem steigernden und specialisii-enden tlq tu oha 

in V. 11, kaum anders, als von der sichtbaren 
Erscheinung und Wirksamkeit des Logos in der Welt 
(nicht von der Menschwerdung; diese wird allerdings 
erst V. 14 als die Bedingung der sichtbaren Erschei
nung des Logos nachträglich erwähnt, ohne dass sie 
aber deshalb für den Evangelisten an dogmatischer Be
deutung Etwas verlöre) verstanden wrerden, ungeachtet 
es durch kein Epitheton bemerkbar gemacht ist. — 
Übrigens hätte man in einer Untersuchung über die 
Composilion des vierten Evangelium eine nähere Erör
terung des Zwecks erwartet, den der Evangelist mit 
dem Prolog verfolgte, sowie der Beziehung dieses Pro
logs zum Ganzen der Schrift, nämlich ein einleitendes 
Resume dieses Ganzen, oder, wie man es auch genannt 
hat, das theologische Programm oder die Ouvertüre zu 
dem Ganzen zu geben und darin zugleich die absolute 
Dignität des Christenthums in seinem Zusammenhänge 
mit dem ewigen Urgrunde alles Seins nachzuweisen.

2) Das Zeugniss des Täufers, Cap. 1,19—36 (S. 25 
— 37). Mit der gänzlichen Verkennung von Inhalt, 
Charakter und Zweck des Prologs hängt B.’s irrige An
sicht von der Bedeutung der Zeugnisse Johannes des 
Täufers und ihrer Beziehung zur Grundidee und zum 
Ganzen des Evangelium aufs Engste zusammen. „Ist 
denn,“ fragt Hr. B., „der Täufer eine so wichtige Per
son, dass er schon mit dem Logos, als dem abso
luten Princip des Lebens und Lichtes, so eng zu
sammengedacht werden muss ? Nur dem historisch 
auftretenden Messias ging der Täufer als Vorläufer 
voran , hier (im Prologe) aber ist ja blos noch von 
dem Logos als dem in der Finsterniss leuchtenden 
Lichte die Rede.“ Die Sache erkläre sich aus dem 
Gegensätze des Lichtes und der Finsterniss. Dieser 
Gegensatz müsse vermittelt werden. „Die eigentliche 
Vermittelung ist der Glaube an den Logos, die Voraus
setzung des Glaubens ist das historische Wissen. Ob
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ject des Glaubens kann nur das sein, von dessen hi
storischer Realität man überzeugt ist, das historische 
Wissen selbst aber beruht auf dem Zeugniss. Soll also 
das Dasein des Losjos als des in der Finsterniss leuch- 
tenden Lichtes ein gewusstes und geglaubtes sein, so 
muss es vor Allem ein bezeugtes sein.44 Sonach sei 
des Täufers Zeugniss das erste Moment der Vermitte
lung des Gegensatzes zwischen Licht und Finsterniss. 
Schade nur, dass unter dieser Voraussetzung die dem 
Täufer’ in den Mund gelegten und so stark betonten 
Versicherungen, er selbst sei nicht der Messias, ganz 
überflüssig sein würden, dass das positive Zeugniss 
vom erschienenen Lichte völlig genügt hätte. Der 
Grund , warum der Evangelist auf das Zeugniss des 
Täufers ein so hohes Gewicht legt, ist vielmehr in dem 
prophetischen Charakter des Mannes als eines gött
iiahen Gesandten (1, 6). sowie in dem hohen Ansehen, 
welches sich derselbe nicht blos nach den evangeli- 
sehen Angaben, sondern auch nach dem Berichte des 
Josephus (Anüqq. XVIII, 5, 2) beim jüdischen Volke 
erworben hatte, endlich wol auch sicherlich in 
einer polemischen Beziehung auf Johannesjünger zu 
suchen, welche den Täufer höher, als Jesum stellten; 
vgl. meine Abhandlung in Ersch’s und Gruber’s En- 
cykl. S. 63 f. Das Zeugniss des Täufers hat sonach 
nicht dialektisch-ideelle, sondern historisch-apologetisch
polemische Bedeutung, und einzig wegen dieser Bedeu
tung zieht es dessen Verf. gleich in den Prolog, als 
das Resume des Ganzen, mit herein.

Die Art, wie Hr. B. den Inhalt von 1, 19 — 2, 12 
behandelt, ist ganz charakteristisch für sein kritisches 
Verfahren überhaupt. Die auf einander folgenden Tage 
(V. 29. 35. 44. 2, 1) sollen nicht chronologisch zu 
fassen sein, sondern als verschiedene Momente der 
Explication des Johanneischen Zeugnisses und der fort
schreitenden Handlung, welche von dem noch unbe
stimmten Zeugnisse des Täufers ausgehend, in der vol
len Erscheinung der messianischen Joga sich entfalte 
(S. 27. 43. 400). In spielender Künstelei (denn dies 
nur wäre der rechte Name, nicht Kunst, Rec.) soll der 
Evangelist zwei Triaden von Tagen unterschieden ha
ben. Der Inhalt von V. 41—43 S0H nämlich auf einen 
besondern Tag zu setzen sein und so der Stoff von 
V. 19 an in folgendei Weise an die einzelnen Tage 
sich vertheiler.: 1) V. 19—28; 2) V. 29—34; 3) V. 35 
—40; 4) V. 41—43; 5) V. 44—55; 6) Cap. 2, 1—11, 
der in Cap. 2, 2 genannte dritte Tag aber von V. 41 
an zu rechnen sein. Aber in diesem Falle müsste es 
doch befremden, dass der dichtende Falsator weder die 
beiden Triaden durch ein demjenigen in Cap. 2, 1 pa
ralleles ■rtf.itQtt in V. 35 von einander geschie
den, noch auch den vierten Tag durch ein besonderes

ZnavQiov in V. 41 markirt hat, um auf diese Weise 
das künstliche Spiel des Zahlenschematismus desto 
schärfer vors Auge des Lesers treten zu lassen. Si

cherlich hat Baumgarten - Crusius Recht, wenn er den 
Inhalt von V. 41 — 43 noch auf den vorhergehenden 
Tag verlegt, und alle von Hrn. B. (S. 43) gegen diese 
Ansicht erhobenen Bedenklichkeiten schwinden, sobald 
man die Worte wp« wc in 1, 43 als den ter- 
minus ad quem des Bleibens fasst. Wie es sich aber 
auch hiermit verhalten mag, jedenfalls scheitert Hrn. 
B.’s Ansicht an der geographischen Schwierigkeit, dass 
die Reise von Bethanien am Jordan nach Kana sich 
nicht in Einem Tage machen liess, eine Schwierigkeit, 
über welche Hr. B. doch schwerlich durch die flüchtig 
hingeworfene Bemerkung hinwegkömmt, dass hierauf 
bei einem Schriftsteller, wie unser Evangelist, kein 
grosses Gewicht zu legen sei, besonders wenn man 
die Unsicherheit der Lage des in 1, 27 erwähnten Be
thaniens in Erwägung ziehe (S. 44). Aber mag der 
Evangelist ein Falsator gewesen sein oder nicht, das 
Streben nach historischer, archäologischer, chronolo
gischer und geographischer Genauigkeit kann ihm nicht 
abgesprochen werden , und nach Cap. 4, 3 f. wusste 
er, dass Galiläa und Judäa durch die Provinz Samaria 
getrennt waren, dass man also auch die Reise aus Ju- 
däa nach Galiläa nicht wohl in Einern Tage machen 
konnte, und so wird es wol auch fernerhin bei der ge
wöhnlichen Annahme bewenden müssen, dass die drei 
Tage in Cap. 2, 1 von dem tna-C^tov in Cap. I. 44 an 
zu zählen sind. — In dem axoXovtetv der ersten Jün
ger und ihrem ..dauernden“ (?) (.itvttv an dem Orte, wo 
der Meister selbst blieb (1, 40), soll nur eine sinnbildliche 
Darstellung der Nachfolge Christi gegeben sein (S. 29). 
Aber hat denn Hr. B. das tt,v rtf.i^av ixtirqv nach 
vnv gänzlich übersehen ? — Ganz neu und eigenthüm- 
lich, so viel wir wissen, aber auch grenzenlos kühn 
ist Hrn. B.’s Behauptung, in 1, 32 sei nicht von der
selben Begebenheit die Rede, welche nach der syn
optischen Relation mit der Taufe Jesu verbunden war, 
sondern der Evangelist wolle eine von der Taufe Jesu 
völlig unabhängige, dem Täufer in dem Augenblicke, 
da er Jesum habe kommen sehen, zu Theil gewordene 
innere Erscheinung berichten. Denn an den zwei er
sten Tagen , da der Täufer die Messianitat Jesu be
zeugte, sei kein Raum für die Taufhandlung gewesen. 
Dieselbe aber in die Zeit vor Cap. 1; 19 zu verlegen, 
sei gänzlich unstatthaft; „denn was müsste man von 
einem Geschichtschreiber denken, welcher hinter der 
eigentlichen Scene seiner evangelischen Geschichte noch 
eine Reihe solcher Begebenheiten, wie die Taufe war, 
hätte vor sich gehen lassen?44 Aber hat denn Hr. B. 
ganz vergessen , dass nach seiner Ansicht der vierte 
Evangelist in Cap. 6 Jesum vom Segen des Abend
mahles und noch dazu lange vor Einsetzung desselben 
sprechen lässt, die Einsetzung selber aber mit keinem 
Worte berührt? Sicherlich wäre auch bei Hrn. B.’s 
Ansicht wenigstens ein vvv vor erforderlich
gewesen. Wenn endlich, wie es doch allen Anschein
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hat, der Ausspruch ov vfitlq ovx oiöate in V. 26 als 
verschwiegenen Gegensatz in sich schliesst: „den ich 
aber kenne,“ so muss dem Täufer die Gewissheit von 
der Messianität Jesu schon früher zu Theil geworden 
sein. Unter dieser Voraussetzung haben wir uns die 
Taufe Jesu freilich als Privatact zu denken und diese 
Ansicht drängt sich als die psychologisch natürlichste 
auf, sobald wir den sämmtlichen evangelischen Rela
tionen zu Grunde liegenden factischen Kern kritisch 
zu ermitteln suchen. Hr. B. dagegen meint, diese Taufe 
lasse sich nur als öffentlicher, „feierlicher Act denken, 
mit welchem Jesus vor dem ganzen Volke öffentlich 
als Messias auftreten sollte.“ Aber was für ein Ge
schrei würde die dem Evangelium feindliche Kritik er
heben , wenn die Sache auf diese Weise dargestellt 
wäre! Wie würde sie nicht Worte genug finden, um 
den schneidenden Contrast solch eines theatralischen 
Schaugepränges mit der Demuth Jesu hervorzuheben !

3) Die Selbsto/fenbarung des Messias. Johannes und 
Jesus neben einander;, Cap. 1, 37 — 2, 11 (S. 38—57). 
In Deutung des Wunders zu Kana treibt Hr. B. sein 
allegorisirendes Spiel in einer Weise, als ob er mit 
Philo oder den allegorisirenden Rabbinen, Gnostikern 
und Kirchenvätern wetteifern wollte. Das Wasser soll 
das Element und Symbol des Täufers sein, der Wein 
den hohen Vorzug des Messias vor seinem Vorläufer, 
die Verwandlung des Wassers in Wein den Übergang 
und Fortschritt von der Vorbereitungsstufe des Täufers 
zur Epoche der messianischen Thätigkeit und Herrlich
keit bezeichnen. Der Bräutigam soll Christus sein 
(aber auf dem äussern Grunde der Erzählung werden 
ja der Bräutigam und Christus unterschieden, und 
schwerlich würde ein Allegorist früherer Zeit so ge
wissermassen zum Hohne des klaren Textes eine solche 
Identification beider sich erlaubt haben.’ Rec.), welcher 
die Gäste, d. i. seine gläubigen Anhänger mit der Fülle 
seiner Gaben bewirthe und es an Nichts, was zur 
Freude gehöre, fehlen lasse. Und wenn auch der von 
Christus gespendete Wein nicht unmittelbar der Abend
mahlswein sei (Ähnliches hatte Bruno Bauer behauptet. 
Rec.), so liege doch dieser Gedanke auch nicht so 
fern, dass er völlig auszuschliessen wäre.

4) Das erste Auftreten Jesu in Jerusalem. Der 
Glaube und Unglaube in ihren ersten Regungen rnd 
Erscheinungen; Cap. 2, 12 — 6, 71 (S. 57 —102). Alle 
in dem hier behandelten Abschnitte des Evangelium 
auftretenden und mit Christus in Berührung kommenden 
Personen haben nach Hrn. B. keine historische, son
dern blos ideelle Bedeutung. Sie repräsentiren die 
verschiedenen Grade und Schattirungen des Glaubens 
oder Unglaubens an Christus. Allein, wenn auch wirk
lich der Evangelist diese Personen aus dem angegebe
nen Gesichtspunkte betrachtet hätte, würde denn hier

aus folgen, dass der Inhalt der Erzählungen erdichtet 
und unhistorisch sei? Die nächste Folgerung wäre 
doch nur die, dass der Evangelist aus einem speciellen 
Gesichtspunkte und für einen bestimmten didaktischen 
Zweck eine Auswahl des historischen Stoffes eben 
nach seiner repräsentativen und typischen Bedeutung 
getroffen hätte. Bietet doch jedes christliche Jahrhun
dert einen Reichthum von Repräsentanten des ver
schiedenartigsten Verhaltens gegen Christus! Und hat 
nicht jede durch eine grosse Geistesbewegung ausge
zeichnete Zeit ihre mehr oder minder scharf markirten 
Repräsentanten der verschiedenen Stellungen des Ge
schlechts zu den angeregten Lebensfragen ? Sollen 
nun solche Repräsentanten eben um dieses ihres her
vorstechenden Charakters willen unhistorische Perso
nen sein ? Aber auch hiervon ganz abgesehen, hat 
Hr. B. in seinem Versuche einer Nach Weisung des re
präsentativen Charakters der einzelnen Personen da 
und dort bedeutend fehl gegriffen. — pen Nicodemus 
fasst derselbe mit Recht als Repräsentanten des jüdi
schen Glaubens um der Wunder willen (2, 23), und 
zwar eines solchen Glaubens, der in ängstlicher Rück
sicht auf die bestehenden äussern Verhältnisse (35 1; 
12, 42) es nicht bis zum freimüthigen und offenen Be
kenntnisse bringt, das samaritanische Weib dagegen 
und die durch sie bekehrten Samariter als Typus des 
empfänglichen, dem Glauben sich bereitwillig öffnenden 
und ein weites Erntefeld darbietenden Heldenthums 
(weil die Samariter den Juden als Heiden gegolten hät
ten) , als Typus des Glaubens um des Wortes willen 
ohne die urgitia (4, 41), S. 76 — 81). Diese bekannt
lich zuerst von Hengstenberg im orthodox - typischen 
Interesse vorgetragene und von Strauss, Bruno Bauer, 
Schwegler u. A. im entgegengesetzten negativ-kritischen 
Interesse ergriffene und ausgebeutete abstruse Behaup
tung ist schon von verschiedenen Seiten her widerlegt 
worden. Äusser demjenigen, was ich selbst schon an
derswo (Röhr’s Kritische Pred. - Bibl., 1846 , Hft. 2, 
S. 204) dagegen erinnert habe, möchte ich Hrn. B. noch 
Folgendes zu erwägen geben: Wenn der Evangelist, 
unbekümmert um den historischen Thatbestand, für 
rein ideelle Zwecke in freier Dichtung Luftschlösser 
aufführte, hätte er den Zweck, ein Vorbild des gläubi
gen Heidenthums zu geben, nicht viel besser und auf 
eine den Leser über diesen Zweck keinen Augenblick 
im Dunkel lassende Weise erreicht, wenn er Jesum 
von Palästina aus einen Abstecher in irgend einen be
nachbarten rein heidnischen District machen liess, wo
für ihm ja in der synoptischen Tradition der beste An
knüpfungspunkt geboten war: Matth. 15, 21 ff.; Marc. 
7, 24 ff.?

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr, F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 244.)

Übrigens widerspricht sich Hr. Baur fast in Einem 
Äthern, wenn er einige Seiten weiter (S. 81) den Ni
kodemus zum Repräsentanten des unempfänglichen, 
dem Glauben sich verschliessenden Judenthums macht. 
Auf ähnliche, wenn auch minder grobe Widersprüche 
stösst man in Hrn. B.’s kritischen Arbeiten öfters, 
und dieselben lassen sich ebenso, wie seine Umständ
lichkeit und Breite der Darstellung, desgleichen eine 
gewisse Unbestimmtheit des Ausdrucks nur daher er
klären , dass er seine Gedanken, sowie sie in ihm 
aufsteigen, auch flugs zu Papier bringt, und das Nie
dergeschriebene nicht wieder durchliest und abfeilt. 
Nur die Abhandlung über die Pastoralbriefe macht eine 
rühmliche Ausnahme. Sonst aber wird Hr. B. an Kraft, 
Rundung, Schönheit und Correctheit der Darstellung 
von seinen Schülern, Zeller und Schwegler, weit über
flügelt. — In dem ßaatlixog (Cap. 4, 47 ff.) soll nach 
Hrn. B. (S. 87) der JUvmderglaube repräsentirt werden 
im Gegensätze zu dem Glauben der Samariter um des 
Worts willen (4, 41), aber ein Wunderglaube, der sich 
umwandle in den Glauben um des Wortes willen. 
Denn „ist das Wunder schon auf das blosse Wort des 
Wunderthäters selbst in weiter Ferne geschehen, so 
muss man dem Wunderthäter auch auf sein Wort glau
ben , dass es geschehen ist, also glauben, ehe man 
das Wunder sieht und ohne dass man es sieht.“ Dem
zufolge sei TruyT^in' (V. 50) der Sache nach
nichts Anderes, «ds nimvftv öta top Äoj or avzov. Allein 
in letzter Redensai t ist Zoyo$ doch offenbar der geistige 
Inhalt und Gehalt der Lehre, in ntoz. T(p yöyw dagegen 
die Versicherung, dass der Sohn lebe; weit eher 
könnte man das moTtveiv dia top 16? or mit dem ra
tionellen auf die innere Wahiheit gestützten Glauben, 
das nuntwr tw Zo/w mit dem Autoritätsglauben ver
gleichen. — Das Verhältnis» des Abschnitts Cap. 3 u. 4 
zu Cap. 5 u. 6 soll nach Hrn. B. dieses sein: In 
Cap. 3 — 4 sei ausgeführt, wie der von den argtdoig 
ausgehende und auf sie sich gründende Glaube mit dem 
Unglauben ebenso nahe verwandt sei, als mit dein 
Glauben. Wie nun aber der selbst in dem Glauben 
der Juden enthaltene Unglaube in seiner wahren Ge

stalt sich äussere, oder als wirklicher Unglaube auf
trete, sei der Gegenstand von Cap. 6—7. Der mit dem 
Glauben um der crgu-ta willen an sich identische Un
glaube halte doch wenigstens die (jr^aTa. so äusserlich 
und eben darum unwahr er sie nehme, als etwas Gött
liches fest; der Unglaube als solcher aber sehe in den 
orgitlou; nicht einmal göttliche und spreche ihnen 
den göttlichen Charakter ab (S. 91).

5) Der dialektische Kamp/' mit dem Unglauben, 
Cap. 7, 1 f. — 10. 42 (S. 102—125). Das Neue, wo
durch dieser Abschnitt von dem vorhergehenden sich 
unterscheide, bestehe darin, ..dass jetzt, nachdem der 
Unglaube in seinen verschiedenen Formen sich ex- 
plicirt habe, der radicale Unglaube, der eigentliche 
Unglaube der Juden, gleichsam der Unglaube im Un
glauben es sei, welcher als Gegner im Kampfe Jesu 
gegenübertrete, um diesen Kampf bis zu seiner letzten 
Entscheidung fortzuführen44 (S. 102). Allein war denn 
der jüdische Unglaube in dieser seiner extremsten Ge
stalt nicht auch schon in Cap. 5, 16 —18 aufgetreten? 
Sodann lässt sich der Inhalt von Cap. 10 in keinem 
Falle mit unter den in der Überschrift bezeichneten 
Gesichtspunkt eines „dialektischen Kampfes mit dem 
Unglauben“ fassen. Und wenn Hr. B. S. 121 bemerkt, 
dass der Inhalt dieses Capitels kein besonderes Moment 
biete für die Verfolgung der Hauptidee des Evange
lium, so gesteht er damit selber zu. dass sein Versuch, 
den von ihm angenommenen Kategorienschematismus 
in unserm Evangelium nachzuweisen, am 10. Capitel 
scheitere. Überhaupt würde man unter Voraussetzung 
der Richtigkeit dieses Schematismus ein vorbildliches 
Beispiel des It ei dni sehen Unglaubens als Gegenstück, 
des heidnischen Glaubens der Samariter (Cap. 4) schwer 
vermissen. Man begriffe nicht, was den Falsator ver
hindert hätte, durch Erdichtung eines solchen Beispiels 
die Zahl der im Verhalten der Menschen gegen Chri
stus gegebenen Kategorien zu erschöpfen.

6) Die Auferweckung des Lazarus. Der Übergang 
zu der Leidens- und, Todesgeschichte. Die letzte Kri
sis des Unglaubens der Juden, Cap. 11 u. 12 (S. 126 
—146). Das Stillschweigen der Synoptiker über die 
Erweckung des Lazarus setze es äusser Zweifel, dass 
eine Begebenheit dieser Art gar nicht Statt gefunden 
habe (S. 128—131). Die Erzählung könne aber auch 
nicht Mythus sein. Denn wäre einmal eine solche Er
zählung auch nur als Mythus Bestandtheil der evange
lischen Geschichte gewesen, so hätte sie den Synopti-
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kern nicht unbekannt bleiben können. Dass aber eine 
Sage von einem so bedeutenden Wunder eine auf einen 
ganz engen Kreis beschränkte Localsage geblieben sei, 
dies sei gegen alle Wahrscheinlichkeit, S. 131. (Wie 
aber dann , wenn der Mythus sich gleichzeitig mit Ab
fassung der synoptischen Evangelien, oder gai’ später 
und in einer vom Vaterlande dieser Evangelien ver
schiedenen Localität gebildet hätte ? Rec.) Demnach 
bleibe nur die Annahme einer absichtlichen Fiction von 
Seiten des Evangelisten übrig, dazu bestimmt, als 
pragmatischer Hebel zur Herbeiführung der entschei
denden Katastrophe zu dienen (S. 133 u. 126). Auch 
Rec. gesteht das Bedenkliche des Stillschweigens der 
Synoptiker über eine nach Charakter und Folgen so 
grandiose Begebenheit, sowie die gänzliche Unhaltbar
keit aller bisherigen Versuche, die Gründe dieses Still
schweigens nachzuweisen, gern zu. Da jedoch die Ge
schichte der synoptischen Evangelientradition vor ihrer 
schriftlichen Fixirung in ein undurchdringliches Dunkel 
gehüllt ist, so würde es jedenfalls übereilt sein, aus 
jenem Stillschweigen auf die Unwahrheit der Erzählung 
zu schliessen. Die Grundlinien der Erzählung sollen 
nach Hrn. B. (S. 409 ff.) dem Evangelisten in der Er
zählung des Lucas 10, 38—42 und in der Parabel vom 
reichen Manne und Lazarus in Lucas 16, 19 ff. gege
ben gewesen und zu vorliegendem umfangreichen Ge
mälde ausgeführt worden sein. Der hypothetische Aus
spruch bei Lucas 16, 31 sei in einen kategorischen, die 
Parabel zur Geschichte uingewandelt worden; Lazarus 
sei wirklich vom Tode auferstanden, und die Phari
säer , deren Repräsentant in der Parabel der reiche 
Mann sei, hätten wirklich nicht geglaubt. Schade nur, 
dass diese Bedeutung des reichen Mannes in der Para
bel nichts, als ein grillenhafter Einfall Hrn. B.’s ist, 
dass es sich in der Parabel gar nicht um den Glauben 
an Christus, sondern um sittliche Lebensbesserung (gt- 
Tavottv^ V. 30), handelt, wie sie durch den Eindruck 
und die Ermahnung eines auferstandenen Todten be
wirkt werden soll, und dass endlich der erweckte La
zarus bei Johannes weder eine Erinnerung aus der 
Unterwelt mitbringt, noch auch eine Buss- und Glau
benspredigt an die ungläubigen Pharisäer hält.

7) Die Reden Jesu an die Jünger und das hohe- 
priesterliche Gebet, Cap. 13 —17 (S. 146 —154). Mit 
dem Unglauben der Juden habe sich Jesus im Bisheri
gen aus einandergesetzt. Das Resultat seines Lehrens 
und Wirkens sei gewesen: ovx tnltrctvaav tlg avrov, 
Cap. 12, 37. Und doch stehe auf der andern Seite 
fest, dass es ohne den Glauben an Christus kein ewi
ges Leben gebe. Um daher die ungläubige Welt hin
fort zum Glauben zu führen, bedürfe es der Vermitte
lung der Jünger. Diese Vermittelung sei nicht möglich 
ohne den eigenen Glauben derselben, der die Brücke 
vom Unglauben der Welt zum Glauben bilde. Für die
sen Zweck müsse er aber selber erst geläutert, befe

stigt und auf dieselbe Stufe der Gemeinschaft mit Gott 
erhoben werden, auf welcher Christus stand, daher die 
Ausscheidung des Verräthers und mit ihm des in den 
Kreis der Jünger eingedrungenen Fürsten der Welt. 
Der Abschnitt Cap. 13 — 1t sei mithin im Organismus 
unseres Evangelium „der Ort, wo die Bedeutung, welche 
die Jünger im Entwickelungsgange der messianischen 
Thätigkeit Jesu haben, in ihrem hellsten Lichte sich 
zeige“ (S. 147).

8) Die Geschichte des Leidens und des Todes Jesu, 
Cap. 18 —19 (154 — 168). Rec. hebt aus diesem Ab
schnitte blos die absonderliche Meinung des Verf. über 
die berühmte Stelle Cap. 19, 34 heraus. Das hier be
richtete Herausfliessen von Wasser und Blut aus der 
geöfineten Seite Jesu soll als historisches Factum rein 
undenkbar sein und daher bildlich genommen werden 
von der durch den Tod Jesu bedingten Mittheilung des 
heil. Geistes an die Gläubigen. Der Evangelist wolle 
die Erfüllung der im Cap. i, öS £ mitgetheilten Ver
heissung berichten. Diese Bedeutung des Todes Jesu 
dränge sich ihm hier in eine concrete Anschauung zu
sammen , in welcher Alles nicht blos Bild und Gestalt 
sondern auch Handlung und Begebenheit werde. Das 
herausfliessende Wasser sei Symbol des heil. Geistes 
das Blut Sinnbild des Todes Jesu. Damit Beides habe 
herausfliessen können, habe der Leib geöffnet werden 
müssen. Der Seitenstich sei folglich blos als pragma
tischer Hebel erdichtet und die feierliche Versicherung 
der Augenzeugenschaft in V. 35 sei von einem geisti
gen Schauen zu verstehen (S. 164 ff.). Allein wenn der 
Evangelist mit dieser feierlichen Versicherung nicht ei
nen schnöden Betrug oder läppische Spielerei treiben 
wollte, vor welchen beiden Annahmen sich doch auch 
Hr. B. zu scheuen scheint, so hätte er jenes Schauen 
durch irgend einen Beisatz, etwa lv nvtvgaTt, als ein 
Inneres und geistiges nähet bezeichnen müssen. Übri
gens entzieht sich die Sache, als Factum gefasst, kei
neswegs so sehr aller Vorstellbarkeit, als es die nega
tiven Kritiker der neuesten Zeit versichern, sobald man 
nur nicht ein abgesondertes Herausfliessen der beiden 
Flüssigkeiten annimmt, sondern den Hergang etwa in 
der von Hase (Leben Jesu S. 206) oder Gfrörer (das 
Heiligthum und die Wahrheit, S. 335 f.) vermutheten 
Art sich denkt. Der Hauptzweck der Erwähnung des 
Lanzenstichs war aber nach V. 36 f. kein anderer, als 
in demselben die Erfüllung einer alttestamentlichen 
Weissagung und somit ein Merkmal der Messianität 
Jesu nachzuweisen. Aber auch in das Herausfliessen 
von Blut und Wasser muss der Evangelist eine Bedeu
tung gelegt haben, denn sonst hätte die Erwähnung 
des einfachen Lanzenstichs genügt, der Evangelist ver
folgte mithin bei Mittheilung der Notiz noch einen 
Nebenzweck. Fragen wir nach demselben, so liegt es 
im Hinblick auf die ganz ähnliche Stelle 1 Joh. 5, 7. 
am nächsten, mit der ältesten Kirche, mit Gfrörer,
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Hase und Anderen eine typische Beziehung auf die 
durch Christus durch Tod und Taufe gestiftete Versöh
nung mit Gott anzunehmen» "’e Beides als Mittel der 
Sühne auch Eph. 5, 25 f. (vgl. Harless zu d. St.) Hebr. 
10» 22, l Cor. 6, 11 und als Mittel, wodurch Christus 
die Gläubigen zu seinem Eigenthum erworben habe 
1 Cor. 1 , 13 znsammengenannt wird. Als eine Er
füllung der Verheissung Christi in Cap. 7, 38 f. kann 
der Evangelist die Sache schon darum nicht haben dar
stellen wollen, weil dort das Subject der Gläubige, in 
unserer Stelle dagegen der sterbende Christus ist. Hätte 
er sie aber als solche geben wollen, so würde er wol, 
wenn wir nach der Analogie von 18, 32 zu schliessen 
berechtigt sind, in Rückbeziehung auf 7, 38 f. gesagt 
haben: zul sv9-vq fz zij<; xoikiaQ avvov noTagot
vSaiog Iwvto$9 Iva b Xöyog ov tbuv u. s. w., und
die Erwähnung des Blutes wäre ganz unnöthig gewesen.

9) Die Geschichte der Auferstehung Jesu, Cap. 20 
(S. 169 —188). Es liegt hier der Erörterung des Verf. 
durchgängig die Straussische Hypothese von der Sache 
zu Grunde. 10) Der unechte Anhang Cap. 20. 30 — 
Cap. 21 (S. 188—191). Die hier zu vertheidigen ge
suchte neue und eigenthümliche Ansicht, dass auch der 
Schluss von Cap. 20 unecht sei, hat Rec. schon oben 
(S. 972) besprochen*

Der im dritten und vierten Hefte der Zeller’schen 
Zeitschrift niedergelegte zweite Haupttheil der Baur’- 
schen Abhandlung enthält die „speciellere Untersuchung 
einzelner den historischen Charakter des johanneischen 
Evangelium betreffender Fragen. Über die beiden ersten 
Unterabtheilungen, 1) das Verhältniss zu den synopti
schen Evangelien (S. 398 — 439) und 2) die innere Wahr
scheinlichkeit der johanneischen Geschichtserzähhcng und 
der johanneischen Reden Jesu (S. 439—475), bedarf es 
um so weniger einer ausführlichen Relation, je mehr 
hier Hr. B« dem Geleis der schon seither gegen das 
vierte Evangelium üblichen Polemik sich ergeht, indem 
er sich von den übrigen neuesten Bestreitern der Au- 
thentie desselben nur dadurch unterscheidet, dass er 
dessen Abweichungen von den Synoptikern aus dem 
von ihm über das Ganze genommenen Gesichtspunkte 
zu begreifen und zu erklären sucht. Auffallen muss 
es dabei nur, wie er sich gebehrden kann, als erkenne 
er durchgängig die Glaubwürdigkeit der synoptischen 
Evangelien an, da man doch aus den Schriften von 
Zeller, Schwerer u. A.. zui Genüge die Art der Kritik 
kennt, welche Baur’s Schule auch an den Synoptikern 
übt, wie sie in den Erzählungen derselben grösstestheils 
nur Abspiegelungen und Verkörperungen dogmatischer 
Ideen der nachapostolischen Zeit, symbolische und pa
rabolische Darstellungen von Reflexionen über die Par
teikämpfe und das Verhältniss zwischen Paulinern und 
Petrinern findet und zwar mit Hülfe derselben Allego- 
ristik, welche der Meister der Schule beim vierten

Evangelium in Anwendung bringt. Hr. B. geht sogar 
so weit, dass er in Betreff der Chronologie der Leidens
woche und des Todestages Jesu den Synoptikern gegen 
die johanneische Relation Recht giebt, für welche letz
tere, selbst wenn sie nicht vom Apostel herrühren 
sollte, doch so sehr alle historischen und archäologi
schen Gründe sprechen, dass ein gutes Theil von Hals
starrigkeit dazu gehört, davor die Augen zu verschliesen. 
Hr. B. meint, gerade die grössere innere Wahrschein
lichkeit der Sache müsse gegen die Johanneische Re
lation Verdacht erwecken; gerade der auffallende An- 
stoss gegen die jüdische Sitte, der in dem synoptischen 
Hergänge der Sache liege, habe den spätem Schrift
steller bestimmen können, seiner Darstellung diese 
Wahrscheinlichkeit, welche die Sache bei ihm habe, 
zu geben (S. 435 f.). Nun freilich eine solche Behaup
tung lässt sich nicht widerlegen, aber mit einem sol
chen Kanon, der gerade die grössere innere Wahr
scheinlichkeit zu einem Merkmal des Unhistorischen 
macht, wird natürlich alle und jede historische Kritik 
unmöglich gemacht und Hr. B. hat keinen Grund zur 
Entrüstung, wenn er, wie vor Zeiten einmal von der 
Evangelischen Kirchenzeitung, mit dem Prädikate eines 
„berauschten“ Kritikers beehrt wird. Sonst ist in Baur’s 
Erörterung des Verhältnisses zwischen Johannes und 
den Synoptikern als interessant, wenn auch nur als 
theilweis neu und eigenthümlich die Ansicht hervorzu
heben: es gehöre zur Eigenthümlichkeit unseres Evan
gelisten, die einzelnen synoptischen Erzählungsstücke 
in ihrer Spitze zu erfassen, unter bestimmte Kategorien 
zu bringen, und gewissermassen in „Genrebildern“ zu
sammenzufassen, in denen alle in dieselbe Klasse ge
hörenden Handlungen Jesu in einer Gesammtanschauung 
dem Leser vor Augen gestellt würden (S. 40. 404 f.). 
So solle die einzige in Cap. 9 erzählte Blindenheilung, 
sowie die Krankenheilung in Cap. 5 die ganze Klasse 
solcher Handlungen Jesu repräsentiren und was an der 
Quantität fehle, durch die Qualität ersetzen (S. 406), 
und die Auferweckung des Lazarus in Cap. 10 sei als 
der „Superlativ“ zu den untern Graden zu betrachten, 
auf denen die Synoptiker stehen geblieben seien (S. 408). 
Diese Behauptung Hrn. B.’s hat allerdings einigen Schein 
von Wahrheit für sich, wie man denn auch längst ein
gesehen hat, dass die meisten Johanneischen Wunder 
Jesu, wie der Augenschein lehrt, eine höhere Potenz 
der synoptischen bilden. Dennoch kann die behauptete 
Genremalerei nicht in der klar bewussten Absicht des 
Evangelisten gelegen haben. Wenigstens begriffe man 
in diesem Falle nicht, warum derselbe sich nicht mit 
einem einzigen Heilungswunder begnügte, und zwar 
demjenigen, in welchem die Heilkraft Jesu auf ihrer 
höchsten Spitze erscheint, Cap. 4, 47 f. (welches Wun
der Hr. B. an dieser Stelle seiner Abhandlung gar nicht 
mit in Betracht gezogen hat), sondern daneben noch 
zwei andere referirte (Cap. 5 u. 9), oder, wenn er von
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jeder Gattung der Heilungswunder ein Genrebild geben 
wollte, warum er die Heilung der Aussätzigen und Dä
monischen überging. Und doch — wie leicht hätte sich 
seiner nach Hrn. B.’s Urtheil um den historischen That- 
bestand so gänzlich unbekümmerten, lediglich nach 
concreter Veranschaulichung strebenden Phantasie das 
Bild eines von Schwären bedeckten, vom Aussatz bis 
zu Mark und Knochen angefressenen Unglücklichen 
dargeboten, dem Jesus in einem Nu durch sein Macht
wort jugendliche Kraft und Schöne zurückzauberte! 
Oder das Bild einer Dämonenaustreibung, bei welcher 
die bösen Geister in recht anschaulicher Art in Gestalt 
von garstigen Hunden, Raben oder Schlangen entwichen 
(an welchen Schildelungen die apokryphiscben Evan
gelien bekanntlich so fruchtbar sind), oder wie in der 
bekannten Erzählung des Josephus ihre Auswanderung 
durch Umstossen eines Waschbeckens documentirten! 
Durch solche Detailmalerei wären die betreffenden Wun
dererzählungen der Synoptiker auf recht anschauliche 
und concrete Weise Überboten und zu „Superlativen“ 
gesteigert worden.

Unter der etwas dunkeln Überschrift der zweiten 
Unterabtheikmg: „Die /Stellung des Evangelium zum Be
wusstsein der Z.eit“ (S. 613—31) bespricht der Verf. 
die Stellung, welche das Evangelium seinem Inhalte 
nach in dem Entwickelungsgange der christlichen Kirche 
und Lehrauffassung einnehme. Das Johanneisehe Chri
stenthum sei nämlich eine höhere Potenz des Paulini- 
schen. „Was in dem Verhältnisse des Menschen zu 
Gott bei Paulus die erst durch Kampf und Widerstreit 
werdende Vermittelung der Gegensätze sei, sei bei Jo
hannes die Ruhe der über den Gegensätzen schweben
den Einheit, und was in Ansehung der Person Christi 
bei Paulus immer noch ein menschlich göttliches Ver
hältniss sei, das sei bei Johannes ein absolut göttliches“ 
(S. 616). Ferner erscheine unserem Evangelisten das 
Judenthum als etwas Abgetbanes, in weiter Ferne Zu
rückliegendes, der Bruch desselben mit dem Christen- 
thume als entschiedene Thatsache. Was beim Apostel 
Paulus noch im Entwickelungsprocesse erscheine, sehe 
man bei Johannes im Resultate vor sich (S. 625). Das 
vierte Evangelium könne folglich nur einer Periode an
gehören, in welcher man über die Paulinische Form 
des Christenthums schon hinausgeschritten gewesen 
(S. 619). So richtig hier der Unterschied der PauEm- 
schen und Johanneischen Auffassung des Verhältnisses 
zwischen Christenthum und Judenthum angegeben ist- 
so wenig können wir in den von Hrn. R. und seiner 

Schule angenommenen Grundunterschied der Paulini- 
schen und Johanneischen Christologie einstimmen. Denn 
nach richtiger und so gut wie allgemein zugestandener 
Erklärung der betreffenden Stellen erkennt auch Paulus 
in Christo ein übermenschliches und göttliches Wesen 
an (Röm. 1, 4)£ welches nach 1 Cor. 15, 47, Philip. 
2, 6. coli. 1 Cor. 10. 4 u. 9 bei Gott präexistirte und 
nach 1 Cor. 8, 6. Koloss. 1, 15 f. ihm als vermittelndes 
Princip bei Erschaffung der Welt diente, sowie (Koloss. 
1, 17) fort und fort bei Erhaltung der Welt. Was ist 
dies aber anders als der Begriff des Logos, wenn auch 
Paulus diesen Ausdruck nicht gebraucht? Die Baur’sche 
Schule vermag dieses Sachverhältniss nur durch Ab- 
leugung der Authentie der Briefe an die Kolosser und 
Philipper, sowie durch gezwungene peinliche und soci- 
nianisirende Deutelei der Stellen im Römer- und ersten 
Corintherbriefe zu beseitigen. Dass aber Johannes die 
Erscheinung Jesu sich nicht anders gedacht habe, denn 
als eine Umkleidung des Logos mit der od^ und letz
tere als dünne durchsichtige Hülle, die er nöthigenfalls 
den Blicken der Menschen habe entziehen können, um 
auch die dichtesten Volksschaaren unsichtbar zu durch
wandeln, ist wiederum nichts anderes als eine Baur’sche 
Grille. Vgl. meine Bemerkungen in Röhr’s Kr. Pred 
Bibl., 1846, 2, S. 213. Für nichts weiter vermögen wir 
zu erklären, wenn der Verf. S. 626—31 die längst 
verschollene Ansicht von Strauss wieder aufzufrischen 
sucht, dass „das vierte Evangelium in dem Verhält
nisse , in welchen Petrus und Johannes zu einander er
scheinen, eine gewisse Absichtlichkeit verrathe und in 
mehren Zügen sich bemüht zeige, den Johannes dem 
Petrus wo nicht vorzusetzen, doch an die Seite zu 
stellen“, um auf diese Weise die in dem Evangelium 
sicli aussprechende freie und geistige Auffassung des 
Christenthums gegenüber der Petrinischen Partei gel
tend zu machen und zut Anerkennung zu bringen. 
Übrigens hängen alle diese Punkte mit der zuletzt (S. 
631 — 700) behandelten trage „vom Verfasser des 
Evangelium“ so eng zusammen, dass Rec. nicht be
greift, wie sie Hr. B. davon hat trennen können, 
so wie er unter der letzten Überschrift wieder manche 
Erscheinungen im Evangelium bespricht, die nach sei
ner Meinung in engster Beziehung zu Parteifragen des 
2. Jahrh. stehen, also der Frage über ..die Stellung 
des Evangelium zum Bewusstsein der Zeit“ hätten sub- 
sumirt werden sollen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. ESrockhaus in Tjeip%ig.
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Theologie.
Schriften über Johannes von Baur, Zeller, Ebrard, Maier, 

Baumgarten-Crusius und de Wette.
(Fortsetzung aus Nr. 245.)

In der genannten letzten Abtheilung endlich sucht Hr. B. 
den Beweis zu führen, dass das aus unbezweifelt histo
rischen Quellen, nämlich aus Gal. 2, 1 —12 (S. 633 ff.), 
aus den Paschastreitigkeiten des 2. Jahrb. (S. 638 ff.), so
wie aus Inhalt und Form der entschieden Johanneischen 
Apokalypse (S. 659—664) sich ergebende Bild von der 
Persönlichkeit des Apostels Johannes mit der freien, gei
stigen und universalistischen Auffassung und Darstellung 
des Christenthums im vierten Evangelium in so schnei
dendem Widerspruche stehe, dass letzteres unmöglich 
echt sein könne. Nach Gal. 2, 9 habe Johannes mit Jakobus 
und Petrus die Ansicht getheilt, dass wenn auch der 
Wirksamkeit des Paulus unter den Heiden kein Hinderniss 
in den Weg zu legen sei, doch sie. die Judenapostel, 
nicht den Beruf hätten, das Evangelium den Heiden 
zu verkünden. Solch’ eine Ansicht aber vom Verhält
nisse des Judenthums zum Heidenthume stehe im ent
schiedensten Gegensätze zu der im Evangelium ausge
sprochenen. Denn wie habe ein Apostel die Über
zeugung hegen können, dass auch die Heiden zur 
Theilnahme am messianischen Heile berechtigt und be
fähigt seien, ohne selbst für diesen Zweck thätig zu 
sein und diese Thätigkeit für seinen Beruf zu halten? 
Und wie wolle man den Widerspruch zwischen Gal. 
2, 9 und Joh. 26 ausgleichen? Wie habe ein juden
christlicher Apostel die Freude seines Herrn über dessen 
Anerkennung von beiten der Hellenen theilen können? 
Nun, wir denken, es sei mit diesem Widerspruche 
nicht so arg. Die Theilnahme der Heiden am Reiche 
Gottes war ja bekanntlich schon messianische Erwar
tung. freilich untei V oiaussetzung ihrer Beschneidung 
Und Verpflichtung auf das mosaische Gesetz; aber die 
Urchristliche Streitfrage übet diesen Punkt war ja zur 
Zdt , als jene Hellenen dem Herrn sich vorstellen lies
sen, noch gar nicht angeregt, es handelte sich um wei
ter nichts, als um die Anerkennung Jesu von Seiten 
jener Heiden, und warum hätte sich hierüber nicht 
auch der ärgste Stockjudenchrist freuen sollen? Wenn 
ferner nach Gal. 2, 9 die judenchristlichen Apostel in 
der bisherigen Wirksamkeit des Paulus eine Offenba. 
’ung der göttlichen Gnade anerkannten, so erkannten

sie damit doch sicherlich auch die Berechtigung des 
Paulinischen Standpunktes, so wie die Berechtigung der 
Heiden zur Theilnahme am messianischen Reiche an, 
ohne voraufgehende Beschneidung. Jenes Übereinkom
men aber, in welchem sie die Bekehrung der Juden 
sich selbst vorbehielten, die der Heiden dagegen dem 
Paulus überliessen , erklärt sich am leichtesten daraus, 
dass jede Partei nach dem bisherigen Gange und Er
folge ihrer Wirksamkeit den gewählten Berufskreis für 
sich am geeignetesten finden musste. Schwerlich aber 
sollte diese Abgrenzung des Berufskreises eine absolut 
exclusive sein. Denn dass wenigstens Paulus mit seinem 
Berufe als Heidenapostel die Bekehrung von Juden nicht 
unverträglich gehalten habe, kann doch nach 1 Cor. 
9, 20, sowie nach demjenigen, was uns über die Bekeh
rung des Crispus 1 Cor. 1, 14, coli. Act. 18, 8, sowie die 
des Aquila und der Priscilla bekannt ist, kaum einem 
Zweifel unterliegen, um von den Berichten der Apostel
geschichte, nach denen er mit seiner Predigt sich immer 
zuerst an die Juden wandte, zu schweigen, da Hr. B. 
die Glaubwürdigkeit dieser Berichte leugnet. — Der 
Verf. stellt sogar in Abrede, dass der Evangelist ein 
geborner Jude gewesen sei (S. 635 — 38), ohne jedoch 
für diese Behauptung andere Gründe vorzubringen, als 
die schon von den frühem Bestreitern geltend gemach
ten vermeintlichen geographischen und historischen Ver
stösse. — Anlangend aber den schon von Bretschneider 
aus dem Paschastreite des 2. Jahrh. gegen die Johan- 
neisclie Abfassung des Evangelium entlehnten Grund, 
dass die kleinasiatischen Quartodecimaner zur Recht
fertigung ihrer Sitte, das Pascha zugleich mit den Ju
den am 14. Nisan zu feiern, constant auf das Beispiel 
mehrer Apostel, namentlich auf Johannes, sich berufen 
hätten, der es eben so gehalten habe, während doch 
die in dem vierten Evangelium befolgte Chronologie 
der Leidenswoche für die entgegengesetzte römische 
Ansicht spreche, so findet Bec. mit Lücke die Lösung 
dieser Schwierigkeit in der Annahme einer Accommo- 
dation von Seiten des Johannes um so unbedenklich^^ 
je leichter zur Erklärung der chronologischen Differenz 
der Evangelisten in Betreff der Leidenswoche und zur 
Erklärung des Ursprunges der synoptischen Tradition 
die bekannte Hypothese sich darbietet, dass Jesus wäh
rend des letzten Mahles am 13. Nisan auf das den Tag 
darauf bevorstehende Paschamahl der Juden mancherlei 
bedeutsame Anspielungen gemacht, es in Beziehung zu
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seiner eigenen Sache, namentlich zu seiner nahen Le
bensaufopferung gesetzt und vielleicht das gegenwärtige 
Mahl als Ersatz des Pascha dargestellt habe, womit 
zugleich der Baur’sche Einwand sich beseitigt, dass die 
Annahme einer Accommodation eine eines Apostels 
unwürdige Zweideutigkeit und Gesinnungslosigkeit vor
aussetzen würde (S. 651). Hielten doch auch Polykarp 
und Anicet, so wie später Irenäus den Gegenstand des 
Streites nicht für so wesentlich, um deshalb den Kir
chenfrieden zu brechen. Johannes aber hat sicherlich 
die kleinasiatische Festsitte nicht erst gestiftet, son
dern bereits vorgefunden. Vgl. auch meinen Artikel 
Johannes S. 20 f.

Dagegen müsste Rec. sein wissenschaftliches Ge
wissen verleugnen, und wie die orthodoxen Kritiker 
eine wahrhaft jüdische Herzenshärtigkeit besitzen, wenn 
er die, wie schon von frühem Kritikern, z. B. Dr. 
Paulus und Weisse, so jetzt von Hrn. B. und seiner 
Schule mit aller Kraft der Beredtsamkeit geltend ge
machte Schwierigkeit verkennen wollte, welche gegen 
unser Evangelium aus dessen Verhältniss zur Apoka
lypse sich erhebt, so wenig er sich auch bis jetzt hat 
überzeugen können, dass diese Schwierigkeit wirklich 
so bedeutend sei, um die Authentie des Evangelium 
über den Haufen zu werfen. Im Gegentheil können 
wir die Akten über das Verhältniss der beiden Schrif
ten zu einander noch nicht für geschlossen halten. 
Die Tübinger Schule urgirt es als ein durch die Unter
suchungen von de Wette, Ewald, Lücke und Credner 
unumstösslich festgestelltes Resultat, dass beide Schrif
ten bei ihrer Grunddifferenz in Inhalt, Geist und Spra
che unmöglich Werke Eines und desselben Verfassers 
sein können. Nun aber sei die Apokalypse weit früher 
und besser als Johanneisches Werk bezeugt, denn das 
Evangelium. Der Zweifel am apostolischen Ursprünge 
der Apokalypse beginne erst zur Zeit des antichiliasti- 
schen Interesse, also zu einer Zeit, da die Erinnerung 
an die erste Gestaltung des christlichen Lehrbegriffes 
unter den Aposteln längst geschwunden gewesen sei, 
und die in christlicher Erkenntniss fortgeschrittene 
Kirche von Inhalt und Charakter des vierten Evan
gelium, als der reifsten Frucht einer höheren Entwicke
lungsstufe, sich ungleich mehr habe angezogen fühlen 
müssen. Diese Argumentation hat etwas Imponirendes, 
das ist nicht zu leugnen. Dennoch reducirt sich der 
Vorzug der bessern traditionellen Bezeugung bei näherm 
Zusehen zuletzt doch nur auf das bekannte Zeugniss 
Justins des Märtyrers, sonst hält sich die äussere An
erkennung und Bestreitung so ziemlich die Wage. Die 
Tübinger Schule urgirt das durch die beiden kappado- 
kischen Bischöfe Andreas und Arethas zu Ende des 
5. Jahrh. aufbewahrte Zeugniss des Papias für die Apo
kalypse und beschuldigt den Eusebius, er habe dasselbe 
im antichiliastischen Interesse absichtlich übergangen.

Allein die beiden Bischöfe bemerken ja nur, Papias 
habe die Apokalypse als glaubwürdiges {aliomcTov) 
Werk anerkannt, daraus folgt noch nicht die Aner- 
erkennung als eines apostolisch - Johanneischen Produc- 
tes, denn Inspiration und Prophetie gelten ja zur Zeit 
des Papias und lange nachher noch nicht als an den 
Kreis der Apostel gebunden. Aus demselben Grunde 
kann die Nachricht des Eusebius, dass Melito, ein Zeit
genosse Justins, ein Buch über die Apokalypse ge
schrieben habe, nicht als Zeugniss für den apostoli
schen Ursprung derselben gelten. Die Beschuldigung 
des Eusebius aber, er habe das Zeugniss des Papias 
absichtlich übergangen, ist entschieden ungerecht. Wie 
sehr Eusebius dem Chiliasmus abgeneigt war, diese 
Abneigung hat ihn nicht bis zur gänzlichen Verwerfung 
der Apokalypse fortgerissen, er schwankte nur in sei
nem ürtheil über den Verf. derselben. Wie ehrlich 
und aufrichtig bemerkt er nicht 3, 18 in einem Zu
sammenhänge, der ihn nicht im Entferntesten zu einer 
solchen Notiz nöthigte, dass Justin die Apokalypse 
ausdrücklich als Werk des Apostels Johannes aner
kannt habe! Und in 3, 39, wo er geflissentlich des Pa
pias Zeugnisse von neutestamentlichen Schriften zusam
menstellt, soll er das Zeugniss für die Apokalypse ab
sichtlich übergangen haben, Er, der in 3, 24 und 25 
das Versprechen einer Untersuchung der Zeugnisse 
über die Apokalypse gab? Und da zu seiner Zeit das 
Werk des Papias noch vorhanden war, wie hätte er, 
wenn in demselben die Beziehungen und Berufungen 
auf die Apokalypse so offen vorgelegen hätten, vor 
seinen Zeitgenossen jenes absichtliche Stillschweigen 
verantworten wollen? Nein, das Zeugniss des Papias 
reducirt sich sicherlich nur auf eine namenlose Anfüh
rung einer apokalyptischen Stelle, oder vielleicht gar 
nur auf eine blosse Reminiscenz, welche Eusebius 
übersehen hat. Die Tübingei Schule beruft sich ferner 
auf jene Presbytern bei Irenäus, die den Apostel noch 
persönlich gekannt haben sollen. Allein wie diese ihrem 
Charakter und ihrer Glaubwürdigkeit nach völlig unbe
kannten Personen in ihrer Relation über die apokalyp
tische Zahl 666 handgreiflich irrten, wer will dafür 
einstehen, dass sie nicht auch über den Verfasser des 
Buches im Irrthum gewesen sind? Stehen sich aber, 
sobald wir von dem ausdrücklichen Zeugnisse Justins 
des Märtyrers absehen, beide Schriften in Bezug auf 
äussere Anerkennung und Bestreitung so ziemlich gleich, 
so sind wir an die inneren Gründe gewiesen und muss 
sich von hier aus das Urtheil über Entstehung und 
Charakter der kirchlichen Überlieferung bestimmen. 
Nun nennt sich der Apokalyptiker zwar Johannes (1, 
4. 9; 22, 8), aber ohne sich als den Apostel dieses 
Namens geltend zu machen, während der Inhalt der 
Schrift, rein an und für sich betrachtet, weder für 
noch gegen den apostolischen Ursprung spricht, es 
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müsste denn die Verherrlichung der Apostel in 21, 14 
als Merkmal eines nichtapostolischen Verfassers ange- 
sehn werden dürfen. Der Evangelist nennt sich zwar 
nicht Johannes, macht sich dagegen geflissentlich als 
Augenzeugen geltend (1, 14; 19, 34; vgl. mit 1 Br. 1, 
1 f.; 4, 14), und bietet in seiner Schrift nicht wenig 
Erscheinungen, welche mit psychologisch moralischer 
Nothwendigkeit zur Anerkennung eines autoptischen 
Verfassers aus dem Kreise der Apostel führen, oder 
doch wenigstens erst unter Voraussetzung eines sol
chen in das rechte Licht treten. Es sind dies sowol 
einzelne geschichtliche Scenen, als auch besonders die 
eigenthümliche Art, einen gewissen Jünger nicht mit 
Namen zu nennen, anderwärts ihn als den Lieblings
jünger des Herrn zu bezeichnen; vgl. meine Abhandl. 
über Johannes S. 52 f. Hr. B. hat diese Erscheinungen 
theils gar nicht, theils nicht gehörig beachtet, theils 
seiner Hypothese zu Liebe in ein falsches Licht ge
stellt, indem er in dieselben polemische Beziehungen 
legt auf die Parteistreitigkeiten des 2. Jahrh. So er
klärt er z. B. die tiefergreifende und erschütternde 
Scene Cap. 19, 25 — 27 für eine Fiction, durch welche 
der Evangelist zum Arger der schrofferen Judenchristen 
den Apostel Johannes zu einem Bruder des Herrn habe 
stempeln und somit dem Jakobus gleichstellen wollen.’ 
Solche rein aus der Luft gegriffene Hypothesen und 
muthwillige Einfälle sind wahre Versündigungen an 
dem herrlichen Evangelium. Da der Evangelist, wie 
Hr. B. ausdrücklich zugesteht, für den Apostel Johan
nes gelten will, so müsste er, wenn er alle die ihm 
von Hrn. B. untergelegten Tendenzen verfolgt hätte, 
der verschmitzteste und abgefeimteste Betrüger gewe
sen sein. Wolle uns Hr. B. ja nicht entgegenhalten, 
eine solche pia frans habe in der Art jener Zeit ge
legen und habe nicht als sündlich gegolten. Ein Mann, 
in dem, wie in unserem Evangelisten, was auch Hr. B. 
zugiebt, unter allen Schriftstellern der zwei ersten 
christlichen Jahrhunderte die Idee des Christenthums 
zum klarsten, energischesten und lebendigsten Bewusst
sein gekommen war, musste auch in Kraft dieser Idee 
die Unsittlichkeit und Lüge eines solchen literarischen 
Treibens durchschauen, oder seine christliche Erkennt- 
niss wäre nicht in solchem Grade lebendig und ener
gisch gewesen, als sie sich gibt. Die Richtigkeit dieses 
Schlusses wird feststehen, so lange man in der histo
rischen Kritik auch auf die Stimme des sittlichen Ge
fühls und Ürtheils noch Etwas gibt. Bleibt aber aus 
diesen Gründen die Abfassung des vierten Evangelium 
durch den Apostel Johannes immer noch das Wahr
scheinlichste, und soll doch das Verhältnis« dieses 
Evangelium zur Apokalypse es absolut unmöglich ma
chen, ihn auch als Verfasser der Apokalypse anzu
nehmen, nun so bietet sich ja in Betreu der letztem 
die bekannte uralte Hypothese dar vom Presbyter Jo

hannes. Die Tübinger Schule hat des Papias Angabe 
über diesen Presbyter so gut wie ignorirt. Und doch 
war es ein Schüler Jesu und ein Mann von apostoli
schem Ansehn und lebte nach einer von Dionysius von 
Alexandrien bei Euseb. VII, 25 mitgetheilten Tradition 
gleichzeitig mit dem Apostel in Ephesus, daher unter 
Voraussetzung, dass er Verfasser der Apokalypse sei, 
sich die schnelle Verbreitung dieses Buches eben so 
leicht erklären würde, als wie er bei weherer Zeitferne 
mit dem Apostel verwechselt werden konnte. Wenig
stens liegt ein Beispiel dieser Verwechselung in bei
nahe mathematischer Evidenz vor in der von der Tü
binger Schule zwar gläubig nachgesprochenen, aber 
entschieden falschen Angabe des Irenäus, dass Papias 
ein axovozyg des Apostels Johannes gewesen sei: vgl. 
meine Abhandl. über Joh. p. 15 Anmerk. — Im Bis
herigen hat Rec. die Resultate der neuesten Kritik, 
nach welchen Apokalypse und Evangelium nicht Werke 
Eines Verfassers sein können, als Voraussetzung stehn 
lassen. Sollte aber dieses Resultat wirklich so unum
stösslich sein? Sollte sich nicht wenigstens die ab- 
stracte Möglichkeit denken lassen, dass beide Schriften 
dem Apostel angehören? Die mehrfachen Berührungs- 
puncte zwischen beiden Schriften sind selbst von den 
Gegnern der Identität des Verf. nicht in Abrede ge
stellt worden. Als Fundamentalunterschied zwischen 
beiden Schriften gilt die Ansicht über die Realisirung 
der Idee des göttlichen Reichs. Im Evangelium soll 
dieselbe rein geistig, in der Apokalypse roh sinnlich 
und jüdisch gefasst sein. Nun aber sprechen sich die 
beiden Ansichten scheinbar unvermittelt neben einander 
doch auch in den übrigen neutestamentlichen Schriften 
aus. Nach der einen soll sich das Reich Gottes von 
Innen heraus entwickeln und vollenden durch die Macht 
des der Gemeinde mitgetheilten heiligen Geistes, nach 
der andern soll sich die Idee dieses Reichs realisiren 
durch das unmittelbare Eingreifen der göttlichen All
macht in äusserlichen Akten, in grossen kosmischen 
Ereignissen, im schroffen Abbrechen des Natur - und. 
Geschichtslaufes bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu. 
Im vierten Evangelium waltet nun zwar der geistige 
Gesichtspunkt vor, aber damit ist der andere nicht 
ausgeschlossen und die Anknüpfungspunkte für letztem 
liegen klar vor in Cap. 5, 28 f.; 6, 39. 44. 54; 1 Br. 
2, 28. Die detaillirte Ausführung dieser andern Seite 
der urchristlichen Hoffnung war bekanntlich der Gegen
stand der apokalyptischen Schriftstellerei, deren Form 
und Inhalt im Allgemeinen schon in der jüdischen Li
teratur gegeben und fixirt war. Auch unsere kanoni
sche Apokalypse ergibt sich zum grossen Theil als 
Nachbildung prophetischer Muster, als kunstreiche Ver-^ 
knüpfung jüdisch messianischer Bilder zum Tröste und 
zur Ermuthigung einer drangsalvollen Gegenwart. Sollte 
sich nun nicht aus diesem Sachverhältniss, so wie aus
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der Verschiedenheit des Zwecks der beiden Schriften 
ein grosser Theil ihrer Verschiedenheit in Sprache und 
Inhalt erklären lassen ? Selbst die primäre Stellung, 
welche die gläubigen Juden im apokalyptischen Gottes
staate einnehmen, contrastirt nicht so grell mit dem 
Evangelium, wie gewöhnlich behauptet wird. Denn 
auch nach ihm kömmt das Heil von den Juden (4. 22) 
und waren dieselben die Heimat und die Genossen des 
Logos (1. 11): Ganz schwindet freilich der Contrast 
nicht. Nach dem Evangelium soll der Cultus zu Jeru
salem wie aufGarizim auf hören, beide Religionsformen 
sollen einer höhern weichen, der Verehrung Gottes im 
Geiste und in der Wahrheit. Nach der Apokalypse 
soll der Tempel bei der Zerstörung der Stadt unver
sehrt bleiben und das neue und verklärte sichtbare Je
rusalem soll den Mittelpunkt des künftigen Gottesstaates 
bilden. Der Apokalyptiker erwartet eine doppelte Auf
erstehung der Todten. zwischen beiden liegt das tau
sendjährige Reich. Der Evangelist kennt nur Eine Tod- 
tenerweckung zum Leben oder zum Gericht (5, 28 f.), 
wodurch das tausendjährige Reich von selbst ausge
schlossen ist. Da indessen die Apokalypse augenschein
lich im J. 68 geschrieben ist (17, 10 f.: 11, 1 f.). so 
könnte ja die Geistesrichtung des Apostels einen freiem 
und geistigem Umschwung genommen haben, seitdem 
die Zerstörung Jerusalems einen Haupttheil seiner apo
kalyptischen Erwartungen als irrig erwiesen hatte. Auch 
auf die Verschiedenheit der Sprache in beiden Schrif
ten darf nicht so unbedingtes Gewicht gelegt weiden. 
Denn da dieselbe eine vom Apostel angelernte war, so 
konnte sie je nach der Verschiedenheit der Zeit und 
der Lebensverhältnisse verschieden sich gestalten. Und 
immer bleibt noch die Möglichkeit einer sprachlichen 
Überarbeitung des Evangelium und des ersten Briefs 
durch eine geübtere griechische Hand nicht ausge
schlossen.

Von S. 664—680 bespricht Hr. B. ziemlich flüchtig 
die traditionelle Bezeugung des Evangelium. Die An
klänge und Reminiscenzen an das Evangelium oder den 
ersten Brief vor deren namentlicher Anführung lässt er 
so gut wie ganz unberücksichtigt, wogegen er die Ver
werfung der Johanneischen Schriften von Seiten der 
sogenannten Aloger weitläufig bespricht und die so gut 
wie Nichts besagenden Zweifelsgründe dieser Häretiker 
in einer Weise urgirt, als ob schon durch sie allein 
die Streitfrage über unser Evangelium entschieden 
würde. — Im Folgenden erörtert Hr. B. die Fragen, 
wie das Evangelium in der Kirche in die Geltung eines 
Johanneischen habe kommen können, wenn es ein sol
ches nicht gewesen sei (S. 680 ff.), sodann ob und 
warum der Evangelist für den Apostel Johannes habe 
gelten wollen (S. 685) Den ersten Theil der zweiten 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Marod in Jena.

Frage sieht auch Hr. B. sich genöthigt »zu bejahen. 
Aber die argen Sophismen, in denen er sich ergehen 
muss, die wahrhaft peinliche Art. in der er sich ab
müht, um auch auf die übrigen Fragen eine Antwort 
zu finden, beweist nur, wie schwer es hält, unter 
Voraussetzung der Fälschung die Eigenthümlichkeit und 
die kirchliche Anerkennung des Evangelium zu erklä
ren. Hrn. B.’s Deductionen sind gar zu abgeschmackt, 
als dass wir für Relation und Widerlegung derselben 
noch weitern Raum ansprechen könnten. Wir erlauben 
uns nur noch eine einzige Bemerkung. Mehre Verthei- 
diger der Authentie unseres Evangelium haben mit 
Recht darauf aufmerksam gemacht, wenn der Ver
fasser desselben nicht derjenige wäre, als welcher er 
gelten will, so begreife man nicht, wie ein so tiefer, 
origineller und schöpferischer Geist, als welcher der 
Evangelist sich giebt, er mag nun gewesen sein wer 
er will, äusser dem Denkmal, das er sich’in diesem 
seinem Evangelium und seinem ersten Briefe setzte, so 
spur- und namenlos in der Erinnerung der Kirche habe 
verschwinden können, zumal unter der Voraussetzung, 
dass das Evangelium im 2. Jahrh. ‘verfasst sei. Um 
diese, freilich nicht juridische, sondern moralische In
stanz für die Echtheit des Evangelium zu beseitigen, 
schiebt ihr Hr. B., wir wissen nicht, ob im Misver- 
ständniss oder in strategisch berechneter Schlauheit 
die Voraussetzung unter, dass nur ein Apostel befähigt 
gewesen sei, ein solches Evangelium zu verfassen (S* 
693 ff.). Auf diese Weise hat sich Hr. B. freilich die 
Widerlegung kinderleicht gemacht, er stellt uns ohne 
Weiteres in Eine Kategorie mit jenen beschränkten Ju
daisten. die das an den Kreis
der Zwölfe gebunden glaubten und darum dem Paulus 
die Anerkennung als Apostel versagten. Ja Hr. B. 
weiss sogar ein frommes und salbungsvolles Pathos an
zustimmen über die Macht und Freiheit des christlichen 
Geistes, die Zeugen und Organe seiner Wahrheit zu 
wecken, wo er wolle, auch ausserhalb des ursprüng
lichen Apostelkreises. Aber welcher Unbefangene hätte 
dies in Abrede gestellt l Niemand hat so ins Abstracte 
hin behaupten wollen, dass nur ein Apostel zur Ab
fassung eines solchen Evangelium befähigt gewesen 
sei, sondern nur dass man sich in moralische Schwie
rigkeiten verwickeln würde, wenn man das Evangelium 
demjenigen absprechen wolle, für welchen dessen Ver
fasser selbst gelten will, da sonst im ganzen Bereiche 
der Kirchengeschichte der zwei ersten christlichen Jahr
hunderte keine Persönlichkeit bekannt sei, auf welche 
der Ursprung des Evangelium zurückgeführt werden 
könne.

(Die Fortsetzung folgt in iNr. 248.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in



Fünfter Jahrgang. M 247. 15. October 1846.

NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Nekrolog.
Am 16. Sept, starb zu Berlin Joh. Heinr. Karl Frhr. v. Minutoli, 

Generallieutenant a. D., Mitglied der Akademie der Wissen
schaften und Künste. Geboren zu Genf am 12. Mai 1772 be
trat er 1787 die militärische Laufbahn, ward nach den Feld
zügen 1794 Stabscapitän im berliner Cadettencorps, 1803 Gou
verneur des Prinzen Karl von Preussen, unternahm 1820 eine 
Reise nach Ägypten und lebte seit 1822 im Privatstande. 
Seine Schriften sind: Reise eines preussischen Offiziers von 
Berlin nach Lausanne (1797); Taschenbuch für Offiziere der 
leichten Infanterie (1799); Betrachtungen über die Kriegskunst 
(1799; 3. Aufl., 1816); Vom Festungskriege (1801); Dar
stellung der Veränderungen im türkischen Reich (1802); Reise 
durch einen Theil von Deutschland, Helvetien und Oberitalien 
(1804); Abhandlungen vermischten Inhalts (2 Bde., 1816—31); 
Reise zum Tempel des Jupiter Ammon (1824), Nachträge dazu 
(1824); Verzeichniss von Wörtern der Siwahsprache (1827); 
Beschreibung einer zu Stendal aufgefundenen Grabstätte (1827) ; 
Bemerkungen über die Pferdezucht in Ägypten (1832); Be
schreibung einer alten Stadt in Guatimala (1832); Notiz über 
eine zu Wopernon aufgefundene Erzbildsäule (1835); Ober 
die Anfertigung und Nutzanwendung der farbigen Gläser bei 
den Alten (1836); Über die Pioniere (1837); Friedrich und 
Napoleon (1840); Beiträge zur künftigen Biographie Friedrich 
Wilhelm III. (1843); Übersicht der Ausgrabungen in den Kü
stenländern des baltischen Meeres (1843); Der Graf von Haug
witz und Job von Witzleben. Viele Abhandlungen in Zeitschriften.

Arn 26. Sept, zu Berlin der wirkliche Oberconsistorialrath 
und Hofprediger Dr. Ludw. Fr. Franz Theremin, geb. zu Gran
zow in der Uckermark am 19. März 1780, früher seit 1810 
Prediger an der französischen Kirche, seit 1815 Hof- und 
Domprediger, seit 1839 Professor honorarius an der Univer
sität. Seine Schriften sind: Die Drangsale des Persiles aus 
dem Spanischen des Cervantes (1808); Des Preussen und des 
Franken Tod auf dem Schlachtfelde (1813); Die Beredsamkeit 
eine Tugend odei Grundlinien einer systematischen Rhetorik 
(1814; 2. Auf!., 1837); Predigten (7Thle., 1817—33); He
bräische Gesänge aus dein Englischen des Lord Byron (1820); 
Die Lehre vom göttlichen Reiche (1823); Adalbert’s Bekennt
nisse (1828); Abendstunden (3 Bde., 1833-39); Über die 
deutschen Universitäten (1836); Vom Tode, Predigten (1837); 
Der Rhein und Jerusalem (1844). Einzelne Predigten.

Am 29. Sept, zu Leipzig Dr. Moritz Hasper, ausserordent
licher Professor derMedicin, geb. zu Eilenburg (1797). Seine 
Schriften: Diss. de natura irritabilitatis (I80l); Bibliothek der 
ausländischen Literatur für praktische Medicin (I, Bd., 1823); 
.Novus thesaurus semiotices pathologuae (182a); De caussis qui- 
busdam ülcremento artis medicae amplificando — infensis (1826); 
Die epidemische Cholera (1830); Über die Natur und Behand
lung der Krankheiten der Tropenländer (2 fhle., 1831).

Literarische u. a. Nachrichten.
Dr. Pinner in Berlin arbeitet an einer Ausgabe des Tal

mud mit deutscher Übersetzung. Vor Kurzem hat er inter
essante Nachrichten über die alten hebräischen Handschriften 
der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer her
ausgegeben, namentlich über Handschriften des Propheten Ha- 
bakuk vom Jahre 616 mit eigenthümlichen Vocalzeichen und 
Accenten.

Der Chemiker Max Albert Röclil in München hat eine für 
Numismatik und Sphragistik wichtige Erfindung gemacht, mit
tels Gussformen, die aus blasenfreien Gyps bereitet sind und 
mit Hülfe einer äusserst elastischen Metallmasse, die feinsten 
und vollendetsten Güsse hervorzubringen. Dies Verfahren, auf 
Münzen und Siegel angewendet, ergibt die treuesten, haltbar
sten Copien von Münzen auf eine wohlfeile Weise, wobei die 
Originale beim Abdruck nicht leiden. Er hat im Auftrage des 
Barons v. Stillfried die auf die hohenzollerschen Vorfahren des 
preussischen Königshauses bezüglichen Siegel im Reichsarchiv 
zu München abgeformt und gegossen, und wird den Abguss 
der auf die deutsche Kaiser- und Reichsgeschichte bezüglichen 
Siegel des genannten Archivs in Arbeit nehmen.

Bei Mauren im Herrschaftsgebiet Harburg, zwischen Donau
wörth und Höchstädt, hat Forstmeister Mayer mitten im Walde 
die Reste eines verschütteten, wie scheint römischen Land
hauses aufgefunden, und zwar neben dem Grundgemäuer des 
Hauptgebäudes ein Bad, an den Wänden der Gemächer Malereien.

Von der Collection orientale, Manuscrits inedits de labiblio- 
t/teque royale, traduits et publids par ordre du roi ist der sechste 
Band erschienen. Die ganze Folge enthält: Raschid - Eddin, 
Histoire des Mongols de la Perse, traduite par Quatremere 
(1836); Bhagavata Parana, traduit par Burnouf (2 Tom., 
1840 — 44); Le livre desRois, par Ab ou Ikasim Fir dousi. 
Publie, traduit et commente par Jules Mohl (3 Tom., 1841 
— 46).

Bei dem Umfange der über Dante und dessen Dichtungen 
durch alle Zeit hindurch vervielfältigten Literatur ist eine biblio
graphische Übersicht zum Bedürfniss geworden, welches ein 
begonnenes Werk zu befriedigen sucht: Btbliographia Dantesca 
ossia catalogo delle edizioni, traduzioni, codict manoscritti e 
commenti della Divina commedia e delle opere nanori di Dante, 
seguito dalla serie de' biograß di lui, compilata dal Sig- Vis
conte C ol omb de Batines: traduzione üahana fatta sul mano- 
scritto francese dell' autore (Tomo 1 , Parte 1 , Prato. 1845). 
Möchte ein deutscher Bearbeiter sich der Revision und Bear
beitung desselben unterziehen!

In der literarisch-artistischen Gesellschaft „Concordia^ in 
Pesth las Prof. Dolezalek eine Abhandlung über die erste christ
liche Kirche Ungarns. Es ist die zu Szalavar im zalaer Co- 
mitat, w elche in fünf Jahren ihr tausendjähriges Jubiläum feiert.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hansl in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Int e 11 i g eii z b la 11.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

Universität Leipzig.
Verzeichniss der Vorlesungen, welche im Winter

halbjahre 1846—47 gehalten werden sollen.
I. Theologische Facultät.

Dr. A. L. G. Krehl, Theol. P. O., d. Z. Dech., Römerbrief, 
4 St.; homiletisches Seminar, 2 St. öffentlich. — Dr. Ch. G.L. Gross
mann, Theol. P. O., Pastoraltheologie, 4 St. öffentlich; Homiletik, 
2 St. — Dr. G. B. Winer, Theol. P. O., Geschichte des israelit. 
Volks von Abraham bis zur Zerstörung Jerusalems, 3 St öffentlich; 
Evangelium Johannis, 5 St.; christliche Symbolik, 3 St.; theologische 
Übungen. — Dr. Ch. W. Niedner, Theol. P. O., christliche Kir
chengeschichte, zweiter Theil, 9 St. öffentlich u. privatim; Exami- 
natorium über Kirchengeschichte, 6 St.; Übungen der Historisch
theologischen Gesellschaft, privatim aber unentgeltlich; Übungen der 
.Lausitzer Gesellschaft im Disputiren und freien Sprechen über Gegen
stände der speculativen Dogmatik.— Dr. G. Chr. A. Harless, Theol. 
P. O. des., Pastoralbriefe mit Berücksichtigung der ältesten kirch
lichen Einrichtungen, 3 St. öffentlich; Dogmatik, zweite Hälfte, 6 St.; 
Übungen des neutestament. exeget. Vereins und des Vereins zur 
freien Aussprache über Fragen aus dem Gebiete der Theologie. 
Dr. F. Tuch, Theol. P. O., historisch-kritische Einleitung in das 
A. T., 3 St. öffentlich; Erklärung des Jesaias und des Micha, 5 St.; 
Übungen der exegetischen Gesellschaft, 2 St. privatissime aber un
entgeltlich. — Dr. K. G. W. Theile, Theol. P. O. des., über das 
formale Princip des Protestantismus oder Theorie der biblischen Be
weisstellen, 2 St. öffentlich; christliche Apologetik als Prolegomena 
zur Dogmatik, 3 St. öffentlich; christliche Dogmatik, erste Hälfte, 
3 St.; Examinatorium über Dogmatik, 4 St.; Übungen der hebräischen 
und der exegetischen Gesellschaft des N. T., sowie der exegetischen 
Abtheilung der lausitzer Predigergesellschaft, privatissime aber un
entgeltlich. — Dr. F. W. Lindner, Catech. et Paed. P. E., Berg
predigt , "2 St. öffentlich; empirische Psychologie nach der h. Schrift, 
4 St.; christh Moral, 4 St.; Methodik nebst Anleitung, Schulen 
zweckmässig zu organisiren und zu verwalten, 4 St.; katechetische 
Übungen, 4 St.; katechetische Gesellschaft des Lausitzer Vereins, 
2 St. — Dr. F. F. Fleck, Theol. P. E., katholische Briefe des 
N. T., 3 St. öffentlich; christliche und philosophische Moral, 4 St.; 
Übungen der theologischen Gesellschaft, privatissime aber unentgelt
lich. — Dr. R. Anger, Theol. P. E. des., Hiob, 4 St. öffentlich; 
Evangelium des Matthäus, 4 St.; historisch-kritische Einleitung in 
das N. T., 4 St.; Examinatorium über Dogmatik, 4 St.; exeget. Ge
sellschaft des A. und des N. T., privatissime aber unentgeltlich. — 
Dr. L. F. C. Tischendorf, Theol. P. E. des., Evangelium Marei, 
mit synoptischen Beziehungen, 3 St. öffentlich. — M. W. B. Lind
ner, Theol. P. E. des., Kirchen- und Culturgeschichte von Sachsen, 
3 St.; Erklärung der Briefe Pauli an die Colosser und Epheser, 
3 St. öffentlich; Übungen der exeget. Gesellschaft, privatissime aber 
unentgeltlich; kirchengeschichtliches Repetitorium. — M.K. G. Küch- 
ler, Theol. Lic., Philos. P.E., Homilet. Übungen der Sachsen, 2 St. 
öffentlich. — M. F. M. A. Hänsel, Theol. Lic. , die drei Briefe des 
Johannes, 2 St. unentgeltlich; homiletische Übungen, privatissime 
aber unentgeltlich. — M. H. G. Hölemann, Theol. Lic., gramma
tisch-analytische Erklärung ausgewählter Abschnitte des A. T. in 
akroamat.-dialogischer Form, ,2 St. unentgeltlich; hebräisches Re
petitorium.

II. Juristische Facultät.
Dr. F. A. Schilling, lur. rom. P. €>., d. Z. Dechant, Natur

recht, 4 St.; Theorie der Verträge, 4 St. öffentlich und privatim; 
Interpretationsübungen, 2 St. — Dr. K. F. Günther, lur. P. Prim., 
Fac. lurid. Ord., ordinär, und summar. Civilprocess, 8 St. öffentlich 
und privatim; Criminalprocess, 4 St. — Dr. W. F. Steinacker, 
lur. patr. P. O., sächsisches Privatrecht, mit Ausschluss des Obli
gationen - und Erbrechts, 6 St.; königl. sächsisches Obligationen- 
und Erbrecht, 2 St. öffentlich; Referir- und Decretirkunst, 4 St. — 
Dr. G. L. Th. Mare zoll, lur. crim. P. O., Institutionen und Ge
schichte des röm. Rechts, 9 St.; Methodologie des Rechts, 1 St. 

öffentlich. — Dr. G. Hänel, Font, et Lit. lur. P. o., Institutionen 
und innere röm. Rechtsgeschichte, 8 St.; äussere röm. Rechtsge
schichte, 2 St. öffentlich: Quellenkunde, 2 St. öffentlich; exegetische 
Übungen, privatissime aber unentgeltlich. — Dr. W. E. Albrecht, 
lur. germ. P. O., deutsches Privatrecht, 6 St.; Lehnrecht als Theil 
des deutschen Privatrechts, öffentlich. — Dr. L. von derPfordten, 
Pandect. P. O., d. Z. Rector, Pandekten, 16 St.; römischer Civil
process, 2 St. öffentlich. — Dr. B. Schilling, lur. P. E., Kirchen
recht, 6 St.; Lehnrecht, 4 St.; Examinatorium über ausgewählte 
Lehren des röm. Rechts, 2 St. öffentlich; Examinatorium über sämmt- 
liche Theile der theoretischen Rechtswissenschaft. — Dr. J. W eisk e, 
lur. P. E., deutsches Staats- und Bundesrecht, 2 St.; deutsches 
Privatrecht, 4 St. öffentlich und privatim; deutsche Rechtsgeschichte. 
— Dr. G. E. Heimbach, lur. P. E., Concursprocess, 2 St.; Kir
chenrecht, 4 St.; Civilprocesspracticum; Examinatorium über röm. 
Privatrecht. — Dr. E. F. Günther, lur. P. E. des., Referir- und 
Decretirkunst, 3 St. — Dr. L. Höpfner, Concursrecht und Con
cursprocess, 3 St.; Referir- und Decretirkunst, 3 St.; Process- 
practicum, 3 St. — Dr. E. F. Vogel, deutsches Privatrecht mit 
Einschluss des Lehnrechts, 4 St.; neuere deutsche Geschichte seit 
1763, 2 St. unentgeltlich; Übungen der Otto’schen juristischen Ge
sellschaft und der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur. 
— Dr. W. G. Busse, Criminalrecht, 6 St.; Criminalprocess, 3 St.; 
Institutionen, 6 St.; röm. Rechtsgeschichte, 3 St. unentgeltlich. — 
Dr. W. Frege, Erklärung der Justinian. Institutionen, 2 St. priva
tissime aber unentgeltlich; Criminalrecht, 6 St. — Dr. H. Th.S c hl et
ter, Naturrecht, 2 St.; deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 2 St. • 
sächsisches Staatsrecht, 3 St.

III. Medicinische Facultät.
Dr. J. Ch. G. Jörg, Art. obstetr. P. O., d. Z. Dechant, Ge- 

burtshülfe, 6 St. öffentlich und privatim; geburtshülfliche Klinik, 
6 St.; Einübung der geburtshülflichen Operationen, 2 St.; über 
Krankheiten der Frauen, 4 St.; Studienplan. — Dr. E. H. Web er, 
Anat, et Physiol. P. O., Eingeweidelehre, 6 St. öffentlich; Gefäss - 
und Nervenlehre, 3 St.; Zergliederungsübungen, 12 St. — Dr. J. 
Ch. A. Clarus, Clin. P. O., Klinik, 12 St. öffentlich und privatim. 
— Dr. Ch. A. Wendler, Med. polit. for. P. O., gerichtliche Me- 
dicin für Juristen, 4 St.; dieselbe für Ärzte, 4 St. öffentlich._  
Dr. O. B. Kühn, Chem. P. O., analytische Chemie, 2 St. öffentlich; 
anorganische Chemie, 6 St.; chemisch - praktische Übungen; pharma- 
ceutisches Practicum. 8 St. — Dr. L. Cerutti, Pathol. et Therap. 
spec. P. O., zweiter Theil des Cursus der speciellen Pathologie und 
Therapie, 6 St. öffentlich und privatim; medicinische Poliklinik, 6 St. 
öffentlich. — Dr. A. Braune, Therap. gen. et Mat. med. P. O., 
allgemeine Therapie, 2 St. öffentlich; medicinische Poliklinik, 6 St. 
öffentlich; Receptirkunst, 8t.; Übungen im Krankenuntersuchen
und Examiniren, 4 St. Dr. L. Radius, Pathol. et Hyg. P. O., 
allgemeine Pathologie,. 4 St.;; klinische Demonstrationen am Kranken
bette im Georgenhospitale, 4 St. privatissime aber unentgeltlich; An
fänge der Seelenheilkunde, 2 St. öffentlich. — Dr. G. Günther, 
Chir. P. O., erster Theil der speciellen Chirurgie, 4 St.; chirurgische 
Anatomie und Akiurgie, 2 St. öffentlich; chirurgische Klinik, 9 St.— 
Dr. J. K. W. Walther, Med. P. O. des., chirurgische Poliklinik, 
12 St. öffentlich; allgemeine Chirurgie, 4 St.; Pathologie und 
Therapie der syphilitischen Krankheitsformen, 2 St.; über Rettungs
mittel beim . Scheintode und in plötzlichen Lebensgefahren. —— 
Dr. F. P- Ritterich, Ophthalm. P. E., Übungen in der Augen
klinik, 6 St. öffentlich; über Augenkrankheiten, 4 St. öffentlich. — 
Dr. E. H. Kneschke, P. E., Abriss der Geschichte und Bücher
kunde der Medicin, 2 St. öffentlich; Encyklopädie und Methodologie 
der Medicin, 2 St.; Receptirkunst, 2 St.; über die wichtigsten 
Krankheiten des Auges, 2 St. — Dr. K. G.Lehmann, Chern, path. 
P. E., Übungen im Gebrauche des Mikroskops mit besonderer Be
rücksichtigung der pathologischen Geweblehre, 4 St.; Übungen in 
Ausführung pathologisch - chemischer Versuche, 12 St.; physiologische 
und pathologische Chemie, zweite Hälfte, 2 St. öffentlich. — Dr. K. 
E. Bock, Anat. path. P. E. des., pathologische Anatomie, 4 St.; 
systemat. Anatomie; physikalische und physiologische Diagnostik, 
2 St. öffentlich. — Dr. K. G. Francke, chirurgische Poliklinik, 12 St. 
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unentgeltlich. — Dr. F. W. Assmann, vergleichende Anatomie, 2 St. 
unentgeltlich; Thierheilkunde. — Dr. E. F. Weber, Theat. anat. 
Prosect., Knochen- und Bänderlehre, 3 St.; Muskellehre, 2 St.; 
praktisch - anatomische Übungen, 12 St. — Dr. K. L. Merkel, Ge
schichte der neuern Medicin seit Harvey, 2 St. unentgeltlich; die 
physikalen Erscheinungen und Gesetze des Lebens im gesunden und 
kranken menschlichen Organismus, 2 St. unentgeltlich. — Dr. H. 
Sonnenkalb, Pathologie und Therapie der Entzündungen, 3 St. 
öffentlich; Examinatorium über Arzneimittellehre. — Dr. J. Clarus, 
Leitung der ihm übertragenen Repetitionen im königl. klinischen In
stitute; Krankheiten der Lungen und des Herzens, verbunden mit 
praktischen Übungen im Auscultiren und Percutiren, 3 St.; Patho
logie und Therapie der chronischen Hautkrankheiten, 2 St. — Dr. A. 
Winter, über Augenkrankheiten, 4 St. unentgeltlich; Übungen in 
Operationen am Auge, 2 St.; Examinatorien über specielle Patholo
gie und Therapie.

IV. Philosophische Facultät.
A. Westermann, Litt, graec. et rom. P. O., d.Z. Dechant, Er

klärung von Plutarch’s Biographien des Aristides und des Demosthenes, 
4 St. öffentlich; über Cicero’s Bücher vom Redner, 2 St.; Übungen 
im Lateinsprechen. — Dr. G. Hermann, Eloq. et Poet. P. O., 
Reg. Semin. philol. Direct., über des Äschylus Schutzflehende, 4 St. 
öffentlich; Übungen des königl. philologischen Seminars und der grie
chischen Gesellschaft. — Dr. W. Wachsmuth, Hist. P. O., Ge
schichte der letzten sechzig Jahre, 4 St.; Culturgeschichte seit der 
Zeit Karl’s des Grossen, 2 St. öffentlich; Übungen der historischen 
Gesellschaft. — M. W. Drobisch, Math, et Philos. P. O., reine 
Elementarmathematik, 2 St. öffentlich; analytische Dynamik, 4 St.; 
Psychologie, 4 St. — F. Ch. A. Hasse, Doctrinn. hist. auxx. P. O., 
Geschichte und Statistik von Grossbritannien und Frankreich, 2 St 
öffentlich; Hauptveränderungen des politischen Zustandes von Eu
ropa, 2 St. öffentlich; Geschichte des Königreichs Sachsen, 2 St.— 
Dr. Ch. F. Sch wägrichen, Hist. nat. P. O., Encyklopädie der 
Naturgeschichte der drei Naturreiche, 4 St. öffentlich. — H. F. 
Pohl Oecon. et Techn. P. O., Oeconomia forensis im Lichte un
serer Zeit, 4 St. öffentlich; Landwirthschaftslehre, 4 St. privat, 
aber unentgeltlich; ökonomisch - praktische Übungen, 2 St.; Übungen 
der kameralistischen Gesellschaft. — G. Th. Fechner, Phys. P. O., 
über die wechselseitigen Beziehungen von Leib und Seele, 2 St. 
öffentlich. — Dr. H. L. Fleischer, LL. 00. P. O., Forts, der 
Erklärung des Koran, 2 St. öffentlich; Forts, der Erklärung des 
türkischen Romanes von den 40 Vezieren, 2 St. öffentlich; Forts, 
der Erklärung von Saadi’s Gulistan, 2 St.; über die feinem Regeln 
der arabischen Gramm., 2 St.; Leitung der Übungen der arabischen 
Gesellschaft, 2 St. privatim aber unentgeltlich. — Dr. O. L. Erd
mann, Chern. techn. P. O., chemisches Practicum, täglich 9—4 Uhr; 
über die neuern Entdeckungen der Chemie, 4 St. öffentlich. — 
G. Hartenstein, Philos, theor. P. O., Logik, 2 St.; Metaphysik, 
4 St.; Geschichte der neuern Philosophie, 4 St. öffentlich. — F. 
Bülau, Philos. pract. P, O., philosophisches Staatsrecht und Politik, 
3 St. öffentlich; Polizeiwissenschaft, 2 St. öffentlich. — Dr. W. 
Weber, Phys. P; O., zweiter Theil der Experimentalphysik, 6 St.; 
theoretische Physik und Beobachtungskunst, 4 St. — A. F. Mö
bius, Astron. P-O, physische Astronomie, 2 St. öffentlich; praktische 
Astronomie, 4 St. —- ^- Hanssen, Doctrinn. polit. pract. et cameral. 
p. O. des., allgem- Statistik, ~ St. öffentlich; Nationalökonomie, 4 St. 
— M. Haupt, P. des Persius’ Satiren, 2 St.; Walther v. der 
Vogelweide, 2 St. öffentlich; Anfangsgründe der historischen Gram
matik der französischen Sprache, 2 St.; Übungen seiner lateinischen 
Gesellschaft. - Dr. G. Kunze, Boten. P. O. des. et Med. P. E., 
Horti botan. Dir., Morphologie und Physiologie der kryptogamischen 
Gewächse, 2 St. öffentlich; damit verbunden; botanische Excursionen 
oder Demonstrationen am Mikros op — S F- Naumann, Mineral. 
P. O. des., Krystallographie, 2 St. öffentlich; Mineralogie, 4 St.— 
Dr. Ch. H. Weisse, Phil. P- O. des. philosophische Rechts- und 
Staatswissenschaft, 4 St.; geschichtliche Übersicht der Lehren über 
Recht und Staat, 2 St. öffentlich; christliche Religionsphilosophie, 
4 St. öffentlich und privatim. — f y ” ™ ’ Archaeol. P. E.,
Archäologie des A. und N. T., 4 St. öffentlich, coptische Grammatik 
und Kunst die Hieroglyphenschrift der Ägypter zu er aren, 2 St. — 
C. F. A. Nobbe, Philos. P. E., Cicero^ Brr. an den Brutus, 2 St 
öffentlich; lateinische Disputirübungen, 2 St. unentgelt ich. G. J. 
K. L. Plato, Philos. P. E., Anleitung zur Erziehung«- und Unter
richtskunst für künftige Hauslehrer, 2 St. öffentlich; Katechetik, 2 St.; . 

katechetische Übungen, 2 St.; katechetisch - pädagogischer Verein. — 
R. Klotz, Philos. P. E., Reg. Semin. philol. Adiunct., über Cicero’s 
disputt. Tusculanae, 2 St. öffentlich; über latein. Syntax, 2 St.; 
fortgesetzte Übungen, der Mitglieder des königl. philolog. Seminarium 
im Erklären der Gedichte des Properz; Übungen seiner lateinischen 
Privatgesellschaft, sowie Übungen im Latein-Schreiben und Sprechen. 
— J. L. F. Flathe, Philos. P. E., allgemeine Weltgeschichte von 
dem Untergange des weströmischen Reiches an, mit besonderer Rück
sicht auf die Cultur, 4 St.; über die .moderne Poesie, 1 St. öffentlich. 
— E.Pöppig, Zoolog. P. E., specielle Zoologie, 4 St.; zoologische 
Übungen, 2 St. öffentlich, — G. Stallbaum, Philos. P. E., über die 
Satiren des Horaz, 2 St. öffentlich; lateinische Disputirübungen, 2 St. 
— H. Brockhaus, Litt, sanscrit. P. E. des., Elemente der Sanskrrit- 
Sprache, 4 St.; Erklärung des Bhagavad-Gita, 4 St.; Interpretation 
von Böthlingk’s Sanskrit-Chrestomathie, 2 St. öffentlich. — M. j 
L. Klee, über römisches Gerichtswesen, 2 St. unentgeltlich. — 
M. V. F. L Jacobi, Gewerbspolitik, 2St.; Encyklopädie der Land- 
wirthschaft, 2 St. unentgeltlich. — M. W. L. Petermann, medici
nische Botanik, 4 St.; landwirtschaftliche Botanik, 2 St. öffentlich; 
Examinirübungen über theoret. und praktische Botanik. — M. H. 
Wuttke, Geschichte Europas im Zeitalter Voltaire’s,» I St. unent
geltlich; historisches Privatissimum, 2 St. — M. Th. W. Danz el, 
Geschichte der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, 4 St.; 
Ästhetik, 2 St. unentgeltlich. — M. H. A. Kerndörffer, Ling, 
germ. et art. declam. Lect. publ., Anleitung zum geregelten münd
lichen Vortrage für künftige Religionslehrer; Anleitung zum geregel
ten rednerischen Vortrage für Nichttheologen; Anleitung zum ge
regelten schriftlichen Vortrage in eignen freien Ausarbeitungen; Theo 
rie der Declamation, 2 St. öffentlich. — M. J. A. E. Schmidt, Ling 
ross, et graec. hod. lect. publ., Anfangsgründe der russisch, und der 
neugriechisch. Sprache, 2 St. öffentlich. — M. F. A. Ch. Rathgeber, 
Ling. ital., hispan. et lusitan. Lect. publ., Anfangsgründe der ita
lienischen Sprache, 2 St. öffentlich; Anfangsgründe der spanischen 
Sprache, 2St. öffentlich; Anfangsgründe der portugiesischen Sprache, 
1 St. öffentlich. — M. F. E. Feller, Ling. angl. Lect. publ., For
menlehre und Syntax der englischen Sprache, 2 St. öffentlich. — 
M. J. P. Jordan, Lingg. et litt, slavonic. Lect. publ., Forts, der 
Übungen in der polnischen Sprache; serbisch-illyrische Grammatik. 
— M. J. Fürst, Geschichte der jüdischen Literatur vom Abschluss 
des hebräischen Kanons bis auf die Gegenwart, l St.

^tieratnr.

3m SSerlagc oon in ßetyjtg ift erfebienen unb bur$
alle SBucbbanblungen ju erhalten:

Sie SKärdjenfammluttg be& au§
Äafbpmir, $lu$ bem (SanSfrit in£ ©eutfdje überfe^t von 
jim. fcjckljffus. 3«ei Steile. ®r. 12. 1843.
1 STfjIr. 18 «K9r.

6ine alte inbifdje 3rabelfammlung. $lu$ bem 
©an^hit jum erften in$ ©eutfdje überfegt von 
JHÜlkr. ®r. 12. 1844. 20 SRgr.

Sttbif^e ©ebi^te^ Sn berufenen 5Rac^bilbungen von 21, fiaefer« 
3mei ßefen. ®r. 12. 1844. ®el). 2 SS^lt.

SüioSIidjebbtn @abi’$ bem Serie unb
bem arabifdjen Kommentar ©ururt’S au^ bem ^erftfe^en über» 
fe|t mit Slnmerfungen unb 3ltSaben von 
®r. 12. 1846. 1 6

Kathä Sarit Sägara. ©ie SRardjenfammlung be$
beim aus Jtafcbmir. @rfle§ bis fünftel 93ud).
Sanöfrit unb beutfeb berau^gegeben von OrGcktjdllö. 
®r. 8. 1839. ®eb- 8

Prabodha Chandrodaya Krishna Misri Comoedia. Edidit 
scholiisque instruxit Hm. Brockhaus. Gr. 8. 1845. Geh.
2 Thlr. 15 Ngr.
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In K. Gerold’s Verlagsbuchhandlung in Wien ist soeben erschienen 

und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:
Compendium

der populairen

Mechanik und Maschinenlehre.
Von

Burg,
k. k. Regierungsrath, ordentlichem öffentlichen Professor d. Mechanik und Ma
schinenlehre am k. k. polytechnischen Institute in Wien, Ritter mehrer hoher 
Orden und Mitglied mehrer in- und ausländischer gelehrter Gesellschaften, 

Akademien und Vereine.

Zwei A b t h e i I u n g e n
mit einem Atlas von 20 Kupfeitafeln in Folio.

Wien 1846. Gr. 8. In Umschlag brosch. 5 Thlr.

Der Verfasser dieses zeitgemässen Werkes ist durch seine vielen 
gediegenen Arbeiten im Gebiete der reinen und angewandten Mathe
matik und Maschinenlehre bereits so rühmlich bekannt, und die Klar
heit, mit welcher derselbe alle, selbst die schwierigsten Gegenstände 
so zu behandeln weiss, dass das Studium derselben angenehm und 
leicht wird, eine so anerkannte Eigenschaft aller Schriften dieses 
fruchtbaren und gründlichen Autors, dass es zur Anempfehlung nicht 
mehr bedarf als eine Hinweisung auf den reichen Inhalt dieses 
neuen Werkes, in welchem auf nur 38 Bogen fast alle aus dem 
Gebiete der technischen Mechanik und Maschinenlehre in der Praxis 
vorkommenden Sätze und Maschinen klar, bündig und ohne Anwen
dung eines höhern Calculs, daher auch dem minder vorgebildeten Ge- 
werbtreibenden leicht fasslich abgehandelt worden

Was aber den Werth dieses nicht sowol umfang- als inhalt
reichen Werkes besonders erhöht und es auch dem praktischen 
Maschinenbauer vorzüglich empfehlenswerth macht, sind die vielen 
aus der Wirklichkeit entlehnten Beispiele, an welchen der Verfasser 
mit grosser Umsicht jedes Mal an den betreffenden Stellen die 
praktische Brauchbarkeit der deducirten Regeln erklärt und bewährt, 
sowie die beigegebenen Kupfeitafeln, welche Originalzeichnungen 
enthalten, die selbst in dem kleinen Masstabe durch die sorgfältige 
und genaue Ausführung die Erklärungen wesentlich unterstützen und 
ergänzen.
Soeben ersten in meinem Verlage unb ift burd) alle Su^anblungen 

ju erhalten:

Stilen
«tue

betn <Sd)roebifd)en.
Zwei Theile.

®r. 12. Seb. I Sblr. 15 9lgr.
1846. Orockljaua.

3u ermäßigten Steifen finb für bie Sauer biefeS Safyreö burty 
alle SSucb^anblungen ju begießen:

Clearisi, Die ersten Makamen aus dem Tachkenioni 
oder Divan, des, nebst dessen Vorrede. Nach einem authen
tischen Manuscript aus dem Jahre 1281 herausgegeben, vocalisirt, 
interpungirt und ins Deutsche übertragen , wie auch sprachlich und 
sachlich erläutert und mit einer umfassenden Einleitung versehen 
von Dr. S. J. Kaempf. Lex-8. Geh. I Vs Thlr. Herabg. Preis % Thlr.

Dinare hi Orationes tres. Recognovit annotationem criti- 
cam et commentarios adiecit Eduardus Maetzner. Gr. 8. l^Thlr. 
Herabg. Preis ’A Thlr.

, Sßerner, Sag geben 3efu. @tne pragmatifdje Sefdiicbt^ 
barftellung. ®r. 8. ®eh- • % Sfilr. £erabg. ^reiö 2/( Shlr.

»mt ber $n>ein mit bem Söwen.
Sine Enählung. Überflut unb erläutert t>on SBolff ©trafen von S5au* 
biffin. 8. Eleg. gety. I % Shlr. £crabq. ‘preid % Sblr.

&erlin f im ^erBft 1846.
^Cle^attber $tttt$er*

9teu erftyeint in meinem SSerlage unb ift in allen 23u$banblungen ju 
erhalten:

Reisen in Dänemark
unb ben £ e r j o g t b ü m e t n 

<Sdjle&uig nnb ^olftein.
93on

3.
3 to e i ® ä n be,

8. @et). 6 STblr.
tm October 1846.

». 21. Sroct^au«.
(Soeben ift im fBerlage ber Unterjeidmeten erftyienen unb bafelbft, fomie 

burd’ alle SSudfhanblungen ju haben:
® e f $ i $ t e

ber bramatiscljen fiteratur unb Runst 
in Spanien.

«Bon ^rie^ric^ tu
3ter (testet) 83anb. ®r. 8. ©et). ^Jreig 3 Stylt, 

33b. 1 unb 2, weltye im vorigen erftyienen finb, foften 
572 Stylr- 3 SSänbe 81/, SEtjU.

Sn biefem SSÖerfe mirb bie reityfte unb glänjenbfte unter benbrama: 
tiftyen Literaturen (Europas jum erften SDlale in ihrem GrntnricMungö- 
gange von ber dlteften bis auf bie neuere$eit bargefteUt. SDlan 
finbet barin nicht allein eine ®harafteriR^ aller bebeutenben 
fpanifdjen ©ramatifer, fonbern auch eine auöführlidie äfthetiftye 
unb fritiftye SBürbigung ihrerSJcrfe unb Snhaltöanjeigen 
oon ben herborragenbften berfelben. -- ®aö 2Berf ift folgender 
SDtafkn eingetheilt:

33b. I entb- Einleitung: Über ben Urfprung beö ©ramaö im neuern 
Europa. ErfteSSJud): Sie erften ©puren be£ fpanifdjcn ©ramaö. 3tt>ei= 
teöSuty: fßon ber beginnenben litcrarifc&en Eultur beö fpaniftyen Sramaö 
burd! Suan bei Encina bis jum Auftreten bog Lope be Sega. — ©b 2 
enth- ©ritteö 35ud): Sie SBlütenperiobe beö fpaniftyen Sheaterö. IfteÄb* 
theil.: ®aö fpanifdie Shearer jur Seit bcö LopebeSBega. — SBb. 3 enth- 
drittes «Buch, 2te 2(btheil.: ®a$ fpaniftye Slieater jur^eit beöEalberon. 
SJiertee SSud): SSerfall beS fpamfmen Stycatcrö im 18. Sahrhunbert. 
Einbredien unb ^errfdiaft bcö frankoftfdjcn Sefdjmaci^. 9teuefte 23e- 
ftrebungen. Anhang.

«Berlin, im (September 184b.

Neu erschien im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig und 
ist durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Handbuch der Pathologie und Therapie 
- -■ ^erGeisteskrankheiten.

Für praktische Ärzte und Studirende bearbeitet von mehren 
Ärzten und herausgegeben

von
Dr. A. Schnitter.

Zwei Theile.
Gr. 8. 4 Thlr.

Im Jahre 1843 erschien ebendaselbst:
Handbuch der Kinderkrankheiten. Nach Mittheilungen 

bewährter Ärzte herausgegeben von Dr. A. Schnitzer und 
Dr. B. Wölfl". Zwei Bände. Gr. 8. Geh. 6 Thlr.
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NEUE JENAISCHE

All GEMEINE MTERA TO-ZEITUNG.

Theologie.
Schriften über Johannes von Baur, Zeller, Ebrard, Maier, 

BauiBgartcn-Crus''us und de Wette.
(Fortsetzung aus Nr. 246.)

Nr. 2. Hr. Baur die traditionelle Bezeugung des 
Evangelium gar zu kurz behandelt hatte, so gereicht 
es Hrn. Zeller, dem gelehrtesten und geistvollsten Schü
ler Baur’s, zum besondern Verdienst, durch die unter 
Nr. 2 aufgeführte Abhandlung die Untersuchung seines 
Meisters ergänzt zu haben. Denn Hrn. Z.’s Unter
suchung ist so ganz nach Baur’s Principien und in sei
ner Art und Weise angestellt, dass sie, wenn man von 
Hrn. Z.’s soliderer Darstellung absieht, recht wol auch 
als Baur’s Werk gelten kann. Nur Eine wesentliche 
Abweichung hat Bec. im Inhalte derselben wabrgenom- 
men. Während nämlich Baur als äussere Quellen des 
vierten Evangelium blos die drei Synoptiker annimmt, 
fügt Hr. Z. noc)i das Hebräerevangelium bei. Hr. Z. 
sucht zu erweisen , dass vor dem J. 170 sich keine 
sichere Spur unseres Evangelium nachweisen lasse 
und daher die Abfassung desselben nicht wohl über 
das Jahr 150 hinauf gesetzt werden könne. Um dieses 
Resultat zu gewinnen, sieht er sich genöthigt, die Be- 
denkrichkciten, welche aus der Unbekanntschaft des 
Papias, Justin’s des Märtyrers, der Gnostiker Valen
tinos und Marcion mit unserm Evangelium, desgleichen 
aus der antimontanistischen Bestreitung desselben ge
gen dessen apostolischen Ursprung sich wirklich oder 
scheinbar erheben, in einer Weise zu betonen und auf 
eine solche Spitze zu treiben, dass die Unechtheit des
selben als unabweisliches Resultat sich ergibt, während 
doch einige dieser Eischein-jngen, wie die antimonta- 
nistischc Bestreitung und die Unbekanntschaft des Va- 
lentinus mit dem Evangelium 5 wenn letztere überhaupt 
so ganz gewiss wäre, gai keine Schwierigkeit bieten, 
die übrigen Schwielig eiten aber wenigstens nicht so 
bedeutend sind, dass sie sic i nicht, wenn auch nur durch 
Hypothesen, auf eine den Nachtheil für unser Evange
lium beseitigende Weise sollten heben lassen. In Bc- 
treif der zahlreichen Reminiscenzen, Anspielungen und 
Anklänge an Johanneischcs in den kirchlichen Schrif
ten vor dem J. 170 befolgt Hr. Z. folgende Taktik. 
Einmal leugnet er die Echtheit der Biieie des Ignatius 
und Polykarpus und setzt deren Abfassung erst nach 
der Mitte des 2. Jahrh.; die Abfassung des namenlosen 
Briefes an Diognet rückt er gar bis gegen Ende des 

2. Jahrh. herab. Da nun aber, wie Hr. Z. selbst zugibt, 
auch so noch eine Abhängigkeit dieser Schriften vom 
Evangelium oder ersten Briefe des Johannes für deren 
Authentie nicht ohne Bedeutung sein würde, so stellt 
er die Eigenschaft der betreffenden Stellen als Remi- 
niscenzen und Anklänge an Johanneisches in entschie
dene Abrede, oder, wenn die Ähnlichkeit doch gar zu 
sprechend ist, leitet er sie aus der beiden Schriftstel
lern gemeinsamen Denk- und Sprechweise ab, oder er 
erklärt die übereinstimmenden Aussprüche als kirch
liche Losungswörter oder Zeitschiboleths. Und da 
endlich unterVoraussetzung eines dem Evangelium und 
ersten Briefe gemeinsamen Verfassers die traditionelle 
Bezeugung des letztem zugleich dem erstem zu Gute 
kommen würde, so wird ganz in Übereinstimmung mit 
Baur (vgl. dessen Abhandlung, S. 666) die so gut wie 
allgemein zugestandene Identität des Verfassers der bei
den Schriften auf Gründe bin, deren Nichtigkeit Rec. 
in den Theol. Studd, u. Kritiken, Jahrg. 1847, 1. Heft, dar- 
gethan hat, zu bestreiten gesucht. Ob sich aber in solchem 
Verfahren und in solchen Winkelzügen wahre wissen
schaftliche Freiheit und Unbefangenheit, deren Baur 
und seine Schule so gern sich rühmt, oder nicht viel
mehr kritische Willkür und Vandalismus beurkunde, 
bedarf keiner Erörterung. Es ist hier natürlich kein 
Raum vorhanden, eine abermalige Revision des Ver
hältnisses der kirchlichen Tradition zu unserm Evange
lium der Z.’schen Deduction entgegenzustellen, sondern 
Rec. muss sich mit einigen Einzelheiten begnügen. — 
Wie sehr Hr. Z. darauf versessen ist, alle in der kirch
lichen Tradition auch nur entfernt oder indirect zu 
Gunsten des vierten Evangelium sprechenden Er
scheinungen in wahrhaft chikanöser Art zu besei
tigen und ihre Bedeutung zu entkräften, beweist 
die Manipulation, mit welcher er die Angabe des 
Eusebius 3, 39: o ahog (Papias)
WQW.ig O7ib T^g^Iatavvov nQoreQag tni(fTokr]g xai II&qov 
o}.iolo)g für seinen Zwreck unschädlich zu machen sucht. 
Diese Angabe soll nichts weiter beweisen, als dass 
Eusebius in einer Äusserung des Papias eine Anspie
lung auf eine Stelle des ersten Johanneischen Briefes 
zu finden glaubte. Aber hierin könne er sich getäuscht 
haben. Die Stellen, von denen Eusebius eine aus der 
andern ableiten zu müssen glaubte, können zufällig zu- 
sammengetroffen sein, oder die Übereinstimmung könne 
sich aus gemeinsamer Abhängigkeit von cursirenden 
kirchlichen Überlieferungen, Anschauungen und Lo-
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sungswörtern. oder von einer dritten schriftlichen Quelle 
erklären, oder es sei auch denkbar, dass der Verfas
ser des ersten Johanneischen Briefes den Papias be
nutzt habe. Das Letztere sei selbst in dem Falle einer 
ausdrücklichen Berufung des Papias auf Johannes mög
lich, z. B. wenn in der Schrift des Papias die aus 
mündlicher Überlieferung oder persönlicher Erinnerung 
geschöpfte Äusserung sich gefunden habe: „Wie uns 
auch Johannes ermahnt hat, dass wir uns einander lie
ben sollen.“ Hr. Z. erschöpft sich sonach in Auf
suchung aller an sich freilich immerhin denkbaren 
Möglichkeiten, und man könnte seine Einrede allenfalls 
gelten lassen, wenn es sich blos um diesen Einen Fall 
von Beziehung auf Johanneisches in der ältesten christ
lichen Literatur handelte. Da es aber auch in allen 
übrigen Fällen derselben Anstrengung und Erschöpfung 
bedarf, so kann man sich des Mistrauens gegen solche 
kritische Verrichtung kaum erwehren. In dem hier 
beregten Falle hat aber Hr. Z. gerade die Hauptsache 
unbeachtet gelassen, nämlich, dass Eusebius des Plu
rals [lupivplatc sich bedient, also mindestens an zwei 
Stellen der Schrift des Papias Aussprüche aus dem 
Johanneischen Briefe gefunden haben muss. Dadurch 
wird Hrn. Z.’s Annahme jener vielen Möglichkeiten 
doppelt bedenklich. Die einzige sich hier noch dar
bietende. aber schon an und für sich höchst prekäre 
Ausflucht, [AUQTVQlaig als Plural der Gattung zu fassen 
und demzufolge auf eine einzige Stelle zu beschränken, 
wird dadurch ausgeschlossen, dass Eusebius in der 
ganz ähnlichen vom Briefe des Polykarp handelnden 
Stelle, C. 9, IV, 14, sich bestimmter so ausdrückt: zt- 
XQTpüd Tiot [.laQTVQlaig äno T^g Her^ov jigwvijg tmoToXijc; 
und dass wirklich in dem Briefe Polykarp’s mehre Aus
sprüche buchstäblich mit Stellen des ersten Petrini- 
schen Briefes harmoniren. — Gegen die Johanneischen 
Reminiscenzen in dem Briefe des Polykarp und den 
Briefen des Ignatius hat Hr. Z. eigentlich nur die schon 
von frühem Gegnern des Evangelium , namentlich von 
Lützelberger gemachten Einwendungen wiederholt. 
Dass in den ignatianischen Briefen keine Beziehungen 
auf den ersten Johannesbrief anzuerkennen seien, dar
über ist Ree. mit dem Verf. vollkommen einverstanden. 
Dagegen mäkelt Letzterer an der Stelle Röm. 7: ou/ 
^'doftai Tgofpij (p&OQac ovöi r^ovaig tov ßiov tovtov, uqtov

xf/Xco, aQTOV ovqaviov, a^rov gcoijg^ og toit 
^I^gov Xqigtov, tov viov tov &iov — xat no^ia Üeov 

to ai/tu ai>T0Vf o Igtiv wyant] arp&afrrog xal ätvvaog 
vergeblich herum, um den Eindruck zu schwächen, . 

den dieselbe auf jeden Unbefangenen macht, dass sie 
unter dem, sei es nun unmittelbaren oder mittelbaren 
Einflüsse des Johanneischen Evangelium (vgl. Cap. 6? 
32. 33. 48. 51 — 58) geschrieben sei. Denn auf so ge
ringe Abweichungen, wie diese, dass statt des Johan- ; 
neischen agrog Ix tov ovpavov oder «x tov ovpavov xara- : 
ßdg bei Ignatius gesagt ist ov^dviog, kommt es ebenso

wenig an, als darauf, dass das Bild vom Lebensbrote, 
und was Hr. Z. hätte beifügen können , vom Lebens
tranke schon in der hebräischen und jüdischen Litera
tur gebräuchlich war, sondern das Hauptmoment liegt 
in der Beziehung dieser Bilder auf Fleisch (man beachte 
wohl, dass es od^ heisst, nicht adjpa) uM(i ß]ut Christi 
und die durch deren Genuss zu erwerbende Unsterb
lichkeit , diese Beziehung ist ganz individuell Johan- 
neisch. Sonst hat Hr. Z. einige ignatianische Stellen, 
welche an das Johanneische Evangelium erinnern, wie 
Röm. 4: rove p a&qTp g dkp&dig tov q kh ov, 
live ovdt to Gui-ia {.uw o xoGitog oiper at} Vgl. mit Joh. 
8, 31 und 14, 19, wir haben nicht ersehen können, aus 
welchem Grunde, ganz unbeachtet gelassen. — Anlan
gend das Verhältniss Justin’s des Märtyrers zu unserm 
Evangelium, so habe auch ich in meiner von Hrn. Z. 
völlig ignorirten Abhandlung über Johannes S. 22 — 24 
dessen Schwierigkeit anerkannt und ausführlich nach
zuweisen versucht. Hrn. Z. wurde in dieser Beziehung 
die Polemik gegen unser Evangelium bedeutend erleich
tert durch einige neueste höchst unreife Versuche, die 
Bekanntschaft des Märtyrers mit dem Johannesevange- 
lium und dessen unmittelbare Benutzung durch ihn um 
jeden Preis zu erweisen und für diesen Zweck die ver
meintlichen Beweisstellen in erdrückender Masse zu 
häufen. Aber für den Unbefangenen muss es als 
entschiedenstes Resultat gelten, dass Justin unser Evan
gelium weder unter dem Namen „Denkwürdigkeiten 
der Apostel“ mit inbegriffen, noch überhaupt unmittel
bar benutzt haben kann. Gleichwol bleiben einige Stel
len übrig, welche die Annahme eines mittelbaren Ein
flusses des vierten Evangelium auf Justin höchst wahr
scheinlich machen, ein Eindruck, den Hrn. Z.’s polemi
sches Raisonnement schwerlich zu schwächen vermö
gen wird.

Der Verf. der unter Nr. b aufgeführten Streitschrift, 
Hr. Professor Ebrard in Zürich 9 ist durch sein grösse
res Werk über die Evangelienkritik dem theologischen 
Publicum schon hinlänglich bekannt als eifriger Ver
fechter der kirchlichen Orthodoxie, als leidenschaft
licher Sachwalter des Buchstabens und als geschwore
ner Feind jeder freien historisch-kritischen Forschung., 
auf dem Gebiete des Urchristenthums. Diese seine 
dogmatische Richtung war natürlicher Weise kein Hin
derniss , einzelne Sophistereien und kritische Chikanen 
Baur s gehörig inS Gebet zu nehmen und ihre Blösse 
aufzudecken; im Ganzen und Allgemeinen aber musste 
jene Richtung den kritischen Blick des Verf. dermassen 
trüben, dass ihm die richtige Einsicht in die historischen 
Verhältnisse des Urchristenthums und somit zugleich in 
die springenden Punkte der schwebenden Controvers 
verschlossen blieb. Zur Bestätigung dieses Urtheils 
genügen wenige Beispiele. So soll nach des Verf. An
sicht die Stelle Joh. 4, 44 auf die Geburt Jesu in Beth
lehem sich beziehen (S, 29). Die chronologische Dif-

1
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ferenz zwischen Johannes und den Synoptikern in Be
treff der Leidenswoche soll eine blos scheinbare sein 
und sich exegetisch beseitigen lassen (S. 42 und 120). 
Die Apokalypse soll nicht unter Galba geschrieben 
sein , weil sie sich sonst durch Aufstellung einer un
erfüllt gebliebenen Weissagung gar zu kläglich uni ih
ren Credit bringen würde (S. 192). Die Apokalypse 
soll eine Weissagung der Geschicke und des Entwicke- 
iungsganges der Kirche durch den Lauf der Jahrhun
derte bis ans Ende der Jage enthalten: in den sieben 
apokalyptischen Briefen sollen sieben Entwickelungs
stadien der Kirche ebenfalls bis auf unsere Zeit ge
schildert werden, in welcher Schilderung auch die Bi
bel- und Missionsvereine der Gegenwart nicht verges
sen seien; die Stelle 14, 6 soll sich auf die Reforma
tion des 16. Jahrh. beziehen. Mit einem solchen Kri
tiker in eine Erörterung sich einzulassen, wäre ein rein 
vergebliches Beginnen. Ohnedies hat Hr. E. mit äugen-

, und 1* Richtigkeit gearbeitet, woher
sovvol die schon von Zeller in seiner Abhandlung 
S. 623 f. gerügten kirchenhistorischen Verstösse des 
Verf., als auch ungerechte Beschuldigungen Baur’s sich 
erklären, wie S. 25, dass Baur „vergessen habe zu 
fragen, ob sich nicht vor Cap. 1, 19 in unserm Evan
gelium ein Plätzchen für die Taufe Jesu finden lasse.“ 
Aber Baur hat ja diese Frage S. 33 in Erwägung ge
zogen. Die beste und gründlichste Partie der E.’schen 
Arbeit ist unstreitig die ausführliche Erörterung des 
sprachlichen Charakters der Apokalypse, in welcher 
der Verf. in eingehender Berücksichtigung der bekann- 
ten Hypothese seines Collegen Hitzig, dass der Evan
gelist Johannes Marcus Verfasser der Apokalypse sei, 
nachzuweisen sucht, dass die Apokalypse in sprach
licher Beziehung weit mehr Berührungspunkte mit dem 
vierten, als mit dem zweiten Evangelium darbiete. — 
Eine starke Rüge verdient übrigens der Übermuth, mit 
welchem Hr. E. seinen gelehrten und scharfsinnigen 
Gegner hier und da wie einen armseligen Schulbuben 
behandelt.

Auch der Verf. des unter Nr. 4 verzeichneten 
Commentars, Hr. Dr. Maier, ein achtbarer Theolog der 
römischen Kirche, ist zu sehr von den Fesseln der 
kirchlichen Orthodoxie beengt, als dass er auch nur 
zu den unumgänglichsten Zugeständnissen an die neuere 
protestantische Evangelienkritik in ihrer gemässigtsten 
und besonnensten Ausseiung sich geneigt fühlen konnte. 
Derselbe hat den Inhalt der Prolegomena in folgenden 
Abschnitten behandelt: §. 1—2: Integrität (S. 3—31). 
§. 3: Inhalt, Plan und Charakter des Evangelium (S. 31 
—42). §. 4: Der Verfasser (S. 42-65). Unter dieser 
unpassenden Überschrift werden^ die Lebensumstände 
des Johannes erörtert. §• 5: Echtheit (S. 65 — 93). 
§. 6: Glaubwürdigkeit und Echtheit (S. 93—115). 7; 
Fortsetzung. Die Lehre vom Logos (S. 115—-124).

8: Fortsetzung. Die Lehre von der xQioig und 

avdoTafftg (S. 124—131). 5. 9: Zweck, Zeit und Ort 
der Abfassung (S. 131—142). Man sieht, Hr. M. hat 
einen Anlauf gemacht, die Untersuchung nach der ana
lytischen Methode zu führen. Um aber dieselbe conse- 
quent festzuhalten, hätte er die Untersuchung des Zwecks, 
sowie die Erörterung der Begriffe des Zo/o?, der

y.yicitg und dvdvToxnc., wenn dieselbe nun einmal in 
die Einleitung mit aufgenommen werden sollte, der 
Untersuchung der Echtheit vorausgehen lassen sollen. 
Das 21. Capitel erklärt Hr. M., mit Ausnahme der 
beiden Schlussverse, für einen spätem Anhang 'von des 
Evangelisten eigener Hand. Auch die Authentie der 
Perikope von der Ehebrecherin in Cap. 8 vertheidigt er, 
freilich, wie sich erwarten lässt, mit sehr schwachen 
Gründen. Ziemlich unkritisch sind die Lebensverhält
nisse des Apostels und die traditionelle Bezeugung des 
Evangelium behandelt. So setzt z. B. der Verf. das 
Exil auf Patmos in die Zeit des Domitian, ohne dass 
ihm nur im Entferntesten die Frage sich aufdringt, wie 
sich diese patristische Angabe mit Apokal. 17, 10 in 
Übereinstimmung bringen lasse. Ebensowenig soll es 
Einern Zweifel unterliegen, dass Polykarpus den ersten 
Johanneischen Brief als „apostolische Schrift“ ge
braucht habe (S. 81). Weit gelungener ist die Erörte
rung der innern Gründe für die Echtheit, sowie die 
Vertbeidigung der Glaubwürdigkeit des Evangelium 
gegen Strauss, Bruno Bauer und Gfrörer, welche Par
tie zugleich als ein Muster von würdiger, ruhiger und 
leidenschaftsloser Polemik nicht genug empfohlen wer
den kann. Aber der Verf. geht offenbar zu weit, wenn 
er gegen den klaren Augenschein allen und jeden An
theil der Subjectivität des Evangelisten in Darstellung 
des Lebens- und Charakterbildes Jesu, namentlich in 
Reproduction der Reden desselben in Abrede stellt, 
wenn er, um die diplomatische Treue dieser Reden zu 
vertheidigen und doch zugleich auch ihre Übereinstim
mung mit den erzählenden und räsonnirenden Abschnit
ten des Evangelium und mit dem ersten Johanneischen 
Briefe zu erklären, zu der längst verschollenen Hypo
these seine Zuflucht nimmt, dass Johannes vermöge 
seiner weichen und bildsamen Natur die volle Eigen- 
thümlichkeit Jesu sich eingeprägt und angeeignet, auch 
wol bald nach dem Hingange desselben die Reden auf
gezeichnet habe (S. 106 u. 114). Auch hat der Verf. 
den Zirkel nicht bemerkt, in welchem er sich bewegt, 
wenn er erst die einzelnen Züge seiner Charakter
schilderung des Apostels aus Inhalt und Charakter des 
Evangelium abstrahirt und dann wieder die Echtheit 
des Evangelium aus dessen Übereinstimmung mit dem 
Charakter des Johannes erklärt (S. 60 ff., 91. 106.110). 
In Erklärung des dem Apostel ertheilten Prädicats des 
Theologen stimmt Hr. M. mit der alten Kirche dahin 
überein, dass dasselbe die hohe Erkenntniss des gött
lichen Logos bezeichne (S. 64). Da aber unter dieser 
Voraussetzung das Prädicat in der Aufschrift des Evan-
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gelium zu erwarten wäre, während es sich bekanntlich 
nur in der Aufschrift zur Apokalypse findet: so mag 
es dem Apostel ursprünglich wol in dem griechischen 
Sinne von Prophet, göttlicher Sprecher beigelegt wor
den sein; vgl. Passow unter d. W. tZtoZo/o; und Suicer 
Thes. I, p- 135 sq. — Auch in der Entwickelung des 
Logosbegriffes hat sich Hr. M. unverkennbar vom Ein
fluss der kirchlichen Dogmatik beherrschen lassen. 
Denn um nicht einmal die entfernteste und mittelbarste 
Abhängigkeit dieses Begriffs von griechischer Philoso
phie annehmen zu müssen, stellt er jeden Zusammen
hang desselben mit dem Philonischen Logosbegriff ent
schieden in Abrede. Er erklärt daher den Johannei- 
schen Begriff für eine selbständige höhere Entwicke
lung der von Philo völlig unabhängigen targumistischen 
Memra. Aber auch diese Abhängigkeit von den Tar- 
gumim soll sich vorzugsweise nur auf den Ausdruck 
beziehen, also eine blos formelle sein; der Begriff sel
ber habe dem Evangelisten in den Aussprüchen Jesu 
von seiner himmlischen Präexistenz und Herkunft be
reits vorgelegen. Hr. M. sieht sich daher genöthigt, 
den Unterschied zwischen dem Philonischen und Johan-* 
neischen Logos so schroff als möglich zu bestimmen, 
indem er jenem die Persönlichkeit abspricht, diesen 
dagegen ohne Weiteres mit dem atbanasianischen Sohne 
Gottes identificirt.

Im Commentare selbst macht sich, wie zu erwar
ten stand, der dogmatische Standpunkt des Verf. haupt
sächlich bemerkbar in Ausgleichung der Differenzen 
zwischen Johannes und den Synoptikern nach dem 
Verfahren der gangbaren Harinonistik. Jedoch hält 
sich die dogmatische Denkart des Verf., wie schon in 
den Prolcgomenen, so auch bei der Auslegung, durch
aus in den. Schranken der ökumenischen Orthodoxie 
und ein confessionell katholisches oder gar speciell 
römisches Interesse macht sich nirgends bemerkbar, 
man müsste denn ein solches in der Deutung des be
rühmten Abschnittes Cap. 6, 51 ff. vom Abendmahle 
finden, aber bekanntlich haben sich für diese Erklärung 
in unserer Zeit nicht blos Altlutheraner, wie Scheibel, 
sondern auch, freilich in einem ganz andern , als dog
matischen Interesse, die tübinger Schule entschieden. 
A» hämischen Seitenblicken auf den Protestantismus 
fehlt es daher in unserm Commentare gänzlich, und 
wie häufig auch der Verf. gegen die Verirrungen eines 
Strauss und Bruno Bauer zu Felde zieht, so ist er doch 
weit entfernt, in der Weise mancher seiner Confessions- 
genossen dieselben als nothwendige Consequenzen dem 
Protestantismus überhaupt zur Last zu legen. Wenn 
sich also der Verf. nicht auf dem Titel als katholi
schen Theologen bezeichnet hätte, man würde es aus 
seinem Buche nicht entnehmen. Seine Exegese als 
solche bietet zwar keine neuen und eigenthümlichen

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?. Bffaad in «Jessa.

I Seiten, aber dies kann ihr nicht zum Vorwurfe ge
reichen, denn nirgends ist Originalität ein zweideutige
res und prekäreres Lob, als in der Exegese. Von 
mystischer Überschwenglichkeit, von sogenanntem Tief
sinn der pietistischen Ausleger der protestantischen 
Kirche gewahrt man keine Spur in diesem Commentar, 
vielmehr zeichnet sich derselbe durch Klarheit, Beson
nenheit und Präcision vor manchen exegetischen Schrif
ten der protestantischen Literatur vortheilhaft aus. Auf 
die Geschichte der Exegese ist viel Fleiss verwandt, 
und doch ist der historische und linguistische Apparat 
nichts weniger als überladen, ja das grammatisch-lexi
kalische Element ist wol zu kärglich bedacht. Die tü
binger Johanneische Literatur konnte, mit Ausnahme 
von Köstlin’s Johanneischem Lehrbegriffe, begreiflicher
weise noch nicht berücksichtigt werden. Eine unan
genehmen Eindruck macht aber die durchgängige Ac- 
centlosigkeit der griechischen Worte.

Nr. 5. Der erste Theil des Baumgarten-Urusius’- 
seben Commentars, das letzte unmittelbare Werk aus 
der Hand des verewigten Verf., ist nach seiner Eigen- 
thümlichkcit in dieser Allgem. Lit.-Ztg., 1^44, ]\r, 1 M. 2, 
von dem Strasburger Theologen Hrn. Dr. Eduard Reuss 
ausführlich geschildert und gewürdigt worden , und je 
einiger wir uns mit dem befreundeten Rec. wissen, so- 
wol in den obersten exegetischen und historisch-kriti
schen Principien, als auch in der gesammten theologi
schen Denkweise, um so weniger haben wir dem dort 
ausgesprochenen Urtheile Etwas beizufügen. Der frag
liche Commentar besitzt zwar nichts weniger als solche 
Eigenschaften, welche zur Verbreitung in weite Kreise, 
namentlich unter Studirende, Candidaten und Prediger 
ein unumgängliches Erforderniss sind, und er wird in 
dieser Beziehung weder mit dem Werke Lücke’s und 
noch weniger demjenigen de Wette’s jemals in die 
Schranken treten können. Dennoch vereinigt er in sieh 
eine Menge von Vorzügen, die sein Studium dem exe
getischen Fachgelehrten zur unerlässlichen Pflicht 
und zu einer Quelle nicht geringer wissenschaftlicher 
Ausbeute machen. Diesem Theile des theologischen 
Publicum kann es daher nur erwünscht sein, dass der 
nun ebenfalls verstorbene Licentiat Kimmel die Fort
setzung und Vollendung des Commentars besorgt hat, 
so gut sich dies nach den hinterlassenen Manuscripten 
des Verewigten bewerkstelligen liess. Diese Papiere 
waren von zweierlei Art. Bis zum Anfänge der Lei
densgeschichte lag noch das vom Verf. selbst für den 
Druck gearbeitete Manuscript vor, freilich nur der 
Text ohne die Noten, sodann ein neues und vollstän
diges für die Vorlesungen des Sommers 1842 ausgearbei
tetes Collegienheft.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. in Ijeipzig'«



NEUE JENAISCHE

Fünfter Jahrgang. Jl£ 249. 17. October 1846.

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Theologie.
Schriften über Johannes von Baur, Zeller, Ebrard, Maier, 

Baumgarten-Crusius und de Wette.
(Schluss aus Nr. 248.)

«Jenes erste Manuscript wurde vom Herausgeber unver
ändert- wiedergegeben, ohne Zusätze aus dem Colle- 
gienhefte; von da an aber, wo jenes Manuscript 
schliesst und der Herausgeber ans Coliegienheft ge
wiesen war , wurden ältere und neuere Nachschriften 
zu Ratbe gezogen und aus denselben manche Erläu
terung und Ergänzung beigefügt. — Schon der flüch
tigste Blick lehrt. dass der aus dem Coliegienhefte 
reproducirte Abschnitt viel tüchtiger und solider gear
beitet ist, als die von den Herren Kimmel und Otto 
herausgegebenen Vorlesungen des sei. B.-C. über die 
synoptischen Evangelien und einige Paulinische Briefe, 
und insofern waltete hier nicht das sittliche Bedenken 
ob, welches die Herausgeber hätte abhalten sollen, 
ihren verewigten Lehrer gegen dessen iiinen nicht un
bekannt gebliebene, noch im Angesichte des Todes 
niedergeschriebene Willensmeirung im literarischen 
Schlafrocke den Augen des Publicums bloszusellen. — 
Dass im vorliegenden Buche das Werk des sei. B.-C. 
diplomatisch getreu wiedergegeben sei, wird Jeder er
kennen , der aus dem ersten |Theile des Commentars 
mit dessen exegetischer Art auch nur die flüchtigste 
Bekanntschaft sich erworben hat. Zwar fehlen die 
sehr ausführlichen Noten. mit denen der erste Theil 
ausgestattet ist, in denen der Verewigte das reiche 
Füllhorn seiner unermesslichen Gelehrsamkeit aus
schüttete und den historischen Apparat mit den schätz
barsten Notizen , besonders aus der patristischen und 
scholastischen Exegese vermehrte. Dennoch können । 
diese Noten in Vergleich mit dem Texte nur als Ne
bensache erscheinen und darum leicht entbehi’t wer
den. Denn wahrend in ihnen B.-C. hauptsächlich nur 
die gelehrte Seite herauskehrte, entfaltet er im Texte 
seine innere Eigenthümlichkeit als Exeget. seine hin
gebende , den Ideen sinnig nachgehende Liebe zum 
Schriftwort, seinen bewundemswerthen Scharf- und 
Tiefsinn in Entwickelung des Zusammenhanges und in 
Ermittelung der innersten religiösen Substanz des hei
ligen Textes, einen Scharf- und Tiefsinn, der auch in 
seinen freilich nicht seltenen Verirrungen und Fehl
griffen immer noch anregend und belehrend ist. — jn 
durch Klammern bezeichneten eingeschalteten Notizen 

hat übrigens der Herausgeber manche historische und 
literarische Ergänzungen beigefügt, deren Zahl sich je
doch hätte bedeutend vermehren lassen, besonders was 
das bis dahin erschienene Neuere und Neueste betrifft. 
Da jedoch der Herausgeber die Stimme unserer Kritik 
nicht mehr vernimmt, so ist es überflüssig dessfalsige 
Nachträge zu geben oder auch dasjenige zu rügen, was 
in Untergeordnetem und Äusserlichem, wie in Accenf- 
tuation und Citaten bisweilen gefehlt worden ist.

Nr. 6. Selten hat Rec. ein Buch mit grösserer 
Spannung in die Hände genommen, als diese dritte 
Auflage des mit Recht als höchst verdienstvoll aner
kannten de Wette’schen Commentars. Besitzt doch der 
berühmte Verf. eine solche Selbständigkeit und Unbefan
genheit auf dem historisch-kritischen Gebiete der Theolo
gie. dass er in der Zeit der allgemeinen Anerkennung des 
vierten Evangelium, seit dem Ende des Probabilienstrei
tes bis zum Erscheinen des Lebens Jesu von Strauss, 
bescheidene Zweifel an der Echtheit desselben nie ganz 
zu unterdrücken vermochte, aber ebensowenig seit der 
Strauss’schen Epoche von dem neu begonnenen Sturme 
sich mit fortreissen liess, vielmehr beim gewissenhafte
sten Eingehen in die verschiedensten Seiten der Streit
frage eine unparteiische Stellung zum Evangelium sich 
bewahrte, doch mit überwiegender Neigung zur Aner
kennung des apostolischen Ursprunges. War es doch 
gerade diese unbefangene und unparteiische Haltung 
des Verf., welche dem Dr. Strauss eine Zeitlang so 
mächtig imponirte, wie keine der zahlreichen wider 
ihn ausgegangenen Gegenschriften und ihm seine Zwei
fel am Johanneischen Evangelium selbst wieder zwei
felhaft machte ! Um so begieriger war Rec., zu er
fahren , welchen Eindruck die von Baur und seiner 
Schule gegen die Authentie und Glaubwürdigkeit des 
Evangelium geübte Polemik auf Hrn. de W. geübt und 
welche Stellung er zu dieser Polemik eingenommen 
habe. Aber wie schwer wurden wir in unserer Erwar
tung getäuscht durch folgendes kurze Vorwort: 3,Zur 
Vorbereitung dieser neuen Ausgabe w^ mir wegen ei
ner zu unternehmenden grossen Reise nur kurze Zeit 
vergönnt, und daher konnte ich sie nicht so ausstatten 
wie ich gewünscht hätte. Die neuen Ausgaben der 
Commentare von Lücke und Tholuck konnte ich nur 
in wichtigem Stellen vergleichen und auf die kritischen 
Schriften über Johannes von Alex. Schweizer, Baur u. A. 
durfte ich gar keine Rücksicht nehmen. Indessen wird 
sich dem aufmerksamen Leser die Bezeichnung „ver
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besserte Ausgabe“ an mehren Stellen bewähren.“ Die 
Stellen selbst, wo die wahrscheinlich nur auf Unter
geordnetes sich beziehenden Verbesserungen angebracht 
sind, hat der Verf. nicht notirt, wie er sonst immer in 
den Vorreden zu neuen Auflagen seiner Schriften zu 
thun pflegt. Rec. hat schon die beiden ersten Auflagen, 
sowol zum Behuf seiner akademischen Vorlesungen als 
auch seiner oben öfter angeführten Abhandlung über 
den Johannes aufs Sorgfältigste studirt und hat sich 
daher unmöglich entschliessen können, bei so wenig 
Hoffnung auf neue wissenschaftliche Ausbeute, dieser 
dritten Auflage sein Studium zuzuwenden. Sicherlich 
hätte es nicht blos im wissenschaftlichen Interesse des 
theologischen Publicums gelegen, sondern auch der 
merkantilische Vortheil der verdienstvollen Verlagshand
lung wäre besser berathen gewesen, wenn es dem be
rühmten Verf. gefallen hätte, die Bearbeitung der neuen 
Auflage bis zur Rückkehr von der Reise zu verschieben-
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e s c h i c h-t e.
Correspondenz des Kaisers Karl V. Aus dem könig

lichen Archiv und der Bibliotheque de Bourgogne zu 
Brüssel rnitgetheilt von Dr. Karl Lanz. Ester Band- 
1513—32. Leipzig, Brockhaus. 1844. Gr. 8. 4 Thlr.

Das vorliegende Werk liefert wieder einen recht deut
lichen Beweis, mit welchem Eifer sich die Geschichts
forschung unserer Zeit bemüht, auf die echtesten und 
unmittelbarsten Quellen zurückzugehen, um so nach und 
nach die Möglichkeit herbeizuführen, ein durch und durch 
beglaubigtes, überall auf urkundliche Belege sich stützen
des Material der Geschichte zu gewinnen. Dieses Stre
ben, welches so sehr mit der Neigung der deutschen 
Wissenschaft, bis ins Einzelnste und Kleinste gründlich 
zu Werke zu gehen, übereinstimmt, trägt freilich auf 
der andern Seite die hauptsächlichste Schuld daran, 
dass von Jahr zu Jahr die Versuche, den vorhandenen, 
schon unermesslichen und täglich noch mehr sich an
häufenden Stoff künstlerisch gestaltend zu bewältigen, 
seltner werden, dass wir, mit einem Worte, zwar eine 
ausgezeichnete Geschichtsforschung, aber mit wenigen 
Ausnahmen so gut wie gar keine Geschichtschreibung 
haben. Man pflegt sich zwar, wir wissen es wol, mit 
der Hoffnung auf eine Zukunft zu trösten, die mcht 
mehr allzu fern sei, wo alles hierin bis jetzt Versäumte 
auf einmal nachgeholt werden solle, ja man beweist 
uns sogar, dass, bis erst überall oder doch so weit es 
gehen wolle, jene unmittelbarsten Quellen herbeige
schafft und durch Hülfe der immer mehr erstarkenden 
Kritik handgerecht gemacht worden, es ein Ding der 
Unmöglichkeit sei, Geschichte zu schreiben. — Die Be
trachtungen, die sich uns hier aufdrängen, können wir 

füglich dahin gestellt sein lassen; Niemand kann leug
nen, dass eben jener überall sich geltend machende 
Eifer das Material unserer Wissenschaft mit vielen und 
kostbaren Schätzen, die bisher ganz oder doch so gut 
wie unbekannt waren, bereichert hat. Deutschland ist 
auch hierin den andern Nationen mit seinem Beispiel 
vorangegangen, aber man muss anerkennen, dass na
mentlich Belgien und Frankreich in diesem Falle fast 
auf gleicher Stufe wissenschaftlicher Tüchtigkeit mit 
uns stehen, und es hat den Anschein, als wollte auch 
England und Italien in dieser Beziehung hinter den 
drei andern Ländern nicht länger Zurückbleiben. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass diese Thätigkeit sich 
auf die eigenthümliche historische Entwickelung, wie 
sie in jedem Lande besonders stattgefunden hat, rich
tet und deshalb die allgemeine Geschichte nicht gleich
mässig dadurch gefördert wird, weil specialgeschichtliches 
Interesse, nationale Liebhaberei, individuelle Neigung so 
sehr vorwiegt. Wünschenswert!) wäre es ohne Zwei
fel, es würde überall, wo dergleichen Bestrebungen 
thätig sind, mit beständiger Rücksicht auf das univer
salhistorische Interesse gearbeitet, da die Idee einer 
planmässig organisirten Weltgeschichtforschung (analog 
einer Weltliteratur), der dann die einzelnen nationalen 
Bestrebungen als vollkommen abhängige Theile und 
Glieder untergeordnet wären, nicht so leicht zu reali- 
siren sein dürfte. Es gibt nun aber doch einige, wenn 
auch nur wenige, Perioden der Geschichte, wo vermöge 
besonderer Umstände fast von allen Seiten gleichmässig 
die Quellenforschung und Kritik gefördert worden ist, 
so dass sie hier nicht weit mehr von ihrem gänzlichen, 
vollständigen Abschluss entfernt zu sein scheint. So 
vor Allem die Reformationszeit; hier ist die Ursache 
leicht zu erkennen. Das grosse und gewaltige Ereig- 
niss, welches über den ganzen Umfang hinauf den 
sich die moderne Geschichte bewegt, seine Wirkungen 
erstreckte, musste die Blicke aller Forscher, w’elcher 
Nation sie auch angehörten, mehr als irgend ein an
dres gleichmässig anziehen. Daher sehen wir denn 
schon seit langer Zeit Deutschland und England, neuer
dings Frankreich, Italien, Belgien, ja sogar in der letzten 
Zeit auch Spanien eine grosse Menge historischen Ma 
terials, welches hierauf Bezug hat, wetteifernd zu Tage 
fördern und dem jetzigen Standpunkte der historischen 
Kritik gemäss zurechtelegen. Einen sehr wichtigen 
Beitrag hiezu liefert das vorliegende Werk. An und 
für sich schon sind Briefe unter allen Quellen die 
wichtigsten und ergiebigsten, und ihre Bedeutung steigt 
im Allgemeinen in dem Maasse, als die Personen, von 
denen sie geschrieben sind, und die Verhältnisse, auf 
welche sie Bezug haben, von Einfluss auf die Ent
wickelung der Geschichte waren. Wer aber in dama
liger Zeit kann sich an welthistorischer Bedeutung mit 
Karl V. messen, dem Manne, dem die Gewalt über 
eine ganze Welt und, was mehk ist, die Möglichkeit^
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der Geschichte ganz neue Bahnen yorzuzeichnen, vom 
Schicksal gegeben war ? Allerdings wollte oder begriff 
er dies letztere nicht, und zog es vor, alle Kraft seines 
Geistes, alle Hülfsmittel seiner Macht durch starres 
Fe^halten an den alten Ideen und im Kampfe für sie 
zu verzehren, aber auch so steht seine Erscheinung 
hinter keiner in der ganzen Geschichte an Grösse zu
rück. Diese gewaltige Persönlichkeit hat denn auch 
auf den Verf. wie auf Alle, welche sie näher ins Auge 
zu fassen vermögen, von jeher den gewaltigsten Ein
druck gemacht, und in ihm den Entschluss entstehen 
lassen, sie auf eine dem jetzigen Standpunkt der Wis
senschaft würdige Weise uns vorzuführen. Robert- 
son’s Biographie genügt, das wird wol Jedermann zu
geben, den jetzigen Anforderungen durchaus nicht mehr, 
so ein yei dienstliches Werk sie auch für ihre Zeit ge
wesen ist.

Eine einstweilige Frucht dieses Entschlusses, zu 
dessen vollständiger Realisirung es Zeit und Mühe ge
nug bedarf, wird in den vom Verf, hier veröffentlichen 
Documenten geboten, von deren Dasein und Bedeutung 
man nur unvollständige Kenntniss hatte. — Sie sind 
den belgischen Archiven entnommen, die ohne Zweifel 
gerade für diese Periode die reichhaltigsten Quellen in 
sich schliessen, die man irgend finden kann. Früher 
waren sie so gut wie unzugänglich; die spanische und 
österreichische Regierung wachte über ihre Geheimhal
tung mit der grössten Sorgfalt. Freilich war auch in 
jener Zeit das Bedürfniss nach Entdeckung und Ver
öffentlichung solcher Schätze bei weitem nicht so leb
haft wie jetzt. Erst die Errichtung eines selbständigen 
belgischen Staates führte auch hier eine Änderung her
bei und es ist der jetzigen Regierung nicht genug Dank 
zu sagen, wie sie auf jede nur mögliche Weise sich 
bemüht hat und noch fortwährend bemüht, das früher 
hierin Versäumte nachzuholen. Wie der Zustand der 
Archive unter spanischer und österreichischer Herrschaft 
gewesen sein mag. darüber lässt sich nichts genaues 
angeben; wahrscheinlich ist, dass er, da sie so gänz
lich allem Gebrauche entzogen blieben, nicht der beste 
war. Jedenfalls aber haben die Stürme, welche die 
französische Revolution über das Land brachten, hier 
eine grenzenlose Unordnung und Verwahrlosung her
beigeführt, zu deien Abstellung man auch unter hollän
discher Regierung keine durchgreifenden Massregeln 
ergriffen zu haben scheint. In der neuesten Zeit aber 
hat sich eine grosse Anzahl von tüchtigen Kräften im 
Auftrage der Regierung mit der Sichtung dieses un
übersehbaren Wustes beschäftigt, deren unablässigem 
Bemühen es bis jetzt schon gelungen ist, diese grossen 
Schätze der Geschichtsforschung wenigstens einiger
massen zugänglich zu machen. Einen allgemeinen 
Überblick über den Reichthum des aufgestapelten Ma
terials gab ein Bericht im belgischen Moniteur von 
1838 von Gerhard; am wichtigsten aber war ohne

Zweifel die Auffindung des Archivs der deutschen 
Staatskanzlei durch Coremans, welches unter holländi
scher Regierung in Folge eines Brandes in einem völ
lig unzureichenden Locale aufbewahrt worden und dort 
völlig in Vergessenheit gerathen war. Der Verf. macht 
mit Recht darauf aufmerksam, wie einige der bedeu
tendsten Erscheinungen der neueren Geschichte, na
mentlich der Abfall der Niederlande von Spanien und 
der dreissigjährige Krieg, erst aus diesen Documenten 
ein vollständiges Licht gewinnen werden, wenn sie von 
der Geschichtsforschung gründlich benutzt werden, wie 
zu erwarten steht. Freilich ist das Material auch hier 
unermesslich; so füllen die auf den Abfall der Nieder
lande bezüglichen Documente gegen 70 Cartons, die 
auf den dreissigjährigen Krieg bezüglichen gegen 50.

Für die Zwecke des Verf. war die Abtheilung die
ses Archivs der deutschen Staatskanzlei, welche den 
Titel führt: Documents relati/s ä la reforme religieuse 
en AUemagne, am wichtigsten. Sie besteht aus einer 
Hauptserie von 17 Bänden und zwei Supplementen, zu
sammen wieder 15 Bände ausmachend. Daraus sind 
auch die meisten der in dem vorliegenden Werke ver
öffentlichten Briefe entnommen; einiges, was hier nicht 
enthalten war, und was dem Verf. der Mittheilung be
sonders werth schien, bot eine andere, ebenfalls erst 
ganz kürzlich veranstaltete Sammlung, Collection de 
documents historigues. die eine Reihe von Bänden um
fasst, von denen sich neun auf die Regierung Karl’s V. 
beziehen. Sie bot namentlich für die spanischen und 
italienischen Verhältnisse höchst schätzbare Ergänzun
gen zu dem Reformationsarchiv dar. Zuletzt endlich 
sind noch die Schätze der bibliotheque de. Bourgogne 
benutzt.

Sojst es also ganz deutlich, dass, was hier ver
öffentlicht wird, wenn es auch noch so umfangreich 
ist. nur ein verhältnissmässig kleiner Theil dessen ist, 
was dem Verf. von bisher noch ungedruckten Quellen 
zu Gebote stand. Bei der Auswahl derselben leitete 
ihn vor Allem der Gedanke, nur das zu geben, was 
unmittelbar selbst vom Kaiser ausgegangen oder auf 
ihn Bezug hat, um so vorläufig gewissermassen die 
Grundzüge des Bildes zu geben, dessen vollständige 
Ausführung er sich vorbehalten hat; was ausserdem 
noch geboten ist, dient nur zur Ergänzung und Ver
vollständigung.

Natürlicherweise beschränkt sich der Verf. soviel 
wie möglich nur auf Ungedrucktes, namentlich ist das 
ausgeschieden, was unter den Papiers d'etat de Granveile, 
den Lettere dei Principi, hei Bucholtz und in andern 
bekannten und ziemlich zugänglichen Werken sich be
findet, nur was anderswo gar zu incorrect gedruckt, 
und dem Verf. für seinen Zweck von Wichtigkeit war, 
findet sich hier zum zweiten Male in verbesserter Gestalt.

Bei Publicationen von der Art, wie die vorliegende, 
ist die höchste Genauigkeit und Treue die unerläss-
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lichste Bedingung, denn nur dann allein vermögen sie | 
der Wissenschaft wirklichen Nutzen zu verschaffen., 
wenn man in dem Abdrucke überzeugt sein kann, das 
nicht leicht oder für die Meisten gar nicht zugängliche 
Original in seiner wahren Gestalt, wiedergegeben zu 
finden. Es haben wie bekannt über die Art und Weise, 
wie dieses erste Erforderniss zu realisiren sei , erst in 
der neusten Zeit feste und bestimmte Normen in Form 
eines gewissen Systemes sich zu bilden begonnen; es 
thut deshalb jeder, der die Herausgabe solcher Docu
mente unternimmt, wohl, in der Kürze die ihn leiten
den Grundsätze anzugeben, was später, wenn jene Re
geln erst ganz allgemein angenommen sein werden, 
nicht mehr nöthig ist. Hier ist dies p. XVI u. folg, der 
Vorrede in der genügendsten Weise geschehen.

Die gebotnen Urkunden selbst sind von verschie
dener Beschaffenheit, bald wirkliche Originalien bald 
französische Übersetzungen und Copien aus früherer 
oder späterer Zeit, mit grösserer oder geringerer Sorg
falt gemacht. Bei den erstem hat der Verf. mit Ausnahme 
der Interpunction. die unserem heutigen Systeme mehr 
angepasst ist, die alte Gestalt ganz unverletzt beibe
halten ; bei den Copien ist er je nach ihrem relativen 
Werthe freier verfahren. Es will uns scheinen, als 
wäre selbst die geringe Willkür, die sich der Heraus
geber mit der Änderung der Interpunction erlaubt, 
besser unterblieben. Denn offenbar ist sie in ihrer Art 
dem damaligen Geiste der Sprache, der Denkweise 
jener Zeit ebenso angepasst, wie die jetzige dem unsri- 
gen. Es kommt dadurch ein störendes fremdartiges 
Element hinein, wie jeder sich überzeugen kann, der 
einmal versucht hat, in älteren Denkmälern Gleiches zu 
thun. Sie werden ihm dann weit unverständlicher und 
verworrener vorkommen, als früher, wo nur auf den 
ersten Anblick dieses Hulfsmittel des V erständnisses in 
seiner eigenthümlichen Anwendung etwas fremdartiges 
zu haben pflegt, was jedoch, sobald man nur mit dem 
Geiste des ganzen Documentes vertrauter geworden ist, 
von selbst verschwindet. Die Orthographie mit allen 
ihren Irregularitäten und Schwankungen ist beibehalten, 
obgleich dies nach unserm Erachten wol nicht so uu- 
erlässlich nothwendig ist, wie bei der Interpunction« 
Sonst ist noch zu bemerken, dass bei weitem der 
grösste Theil der Briefe in dem Französischen des 16« 
Jahrhunderts, und zwar nicht immer in dem reinsten 
und besten, sondern vielfach durch Idiotismen verun
staltet, wie sie sich in den Niederlanden gebildet hat
ten, geschrieben ist; ausserdem sind besonders in der 
letzten Hälfte dieses ersten Bandes sehr viele spanische 
Stücke, die sprachlich viel reiner und flüssiger erschei
nen, als die französischen , dagegen nur einige latei
nische, sehr wenige italienische und deutsche. Die 
Ordnung ist, was sich von selbst versteht, streng chro
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nologisch; mitunter, tritt natürlich dadurch der Übel
stand ein, dass die Antwort nicht unmittelbar hinter 
dem ersten Briefe folgt. Dies ist aber ein geringer 
Nachtheil im Vergleiche mit den grossen Vorzügen, 
welche diese Methode darbietet.

Die Reihe der Documente beginnt mit einem Briefe 
König Ludwig’s XII. von Frankreich vom 26. Mai 1513 
an den damals dreizehnjährigen Karl, zu der Zeit nur 
erst Erzherzog von Oestereich, Prinz von Castilien und 
einigermassen selbständiger Herr in den Niederlanden, 
voll heftiger Beschwerden über den Beistand, den seine 
niederländischen Unterthanen den Engländern mit oder 
ohne sein Wissen geleistet haben. Höchst bezeichnend 
für die Stellung, die KarFs Macht gegenüber der fran
zösischen damals einnahm, sind folgende Worte: ..Et 
de ce, comme celhiy gut etes per de France, sorty de 
ladite couronne et vassal dicelle. je vons en pourrois 
par raiaon sommer et reguerir; mais cmisiderant vot- 
re aige. je ne lay voulu jaire.“ Sonst ist weder aus 
diesem noch dem folgenden Jahre 1514 irgend etwas 
mitgetheilt, obgleich ohne Zweifel dem Verf. hinrei
chende Materialien dafür zu Gebote gestanden haben. 
Erst von 1515 hebt eine grössere Folge an. Es wer
den uns aus diesem Jahre nicht weniger als 26 Acten- 
stücke vorgelegt, die um so bedeutender erscheinen 
müssen, je unbekannter, oder richtiger gesagt, unbeach
teter bisher die geschichtlichen Verhältnisse waren, die 
sie betreffen. Es handelte sich damals um den Ab
schluss eines Friedens- und Freundschaftstractats zwi
schen Karl und König Franz t. von Frankreich. Lud
wig’s Nachfolger, welcher durch eine Heirath zwischen 
dem Erzherzoge und Ludwig’s zweiter Tochter, Renate, 
wo möglich besiegelt werden sollte. Durch die vorlie
genden Berichte der in dieser Absicht nach Frankreich 
geschickten Gesandten, an deren Spitze Graf Heinrich 
von Oranien stand, sind wir befähigt, den Gang der 
Unterhandlung in allen ihren mannichfaltigen Chancen 
vollkommen zu folgen. Wie wenig es beiden Theilen 
auf die Dauer mit dieser innigen Verbindung Ernst 
war, lehrt ein blick auf die damaligen grossen politi
schen Verhältnisse, aber eben so gelegen musste es 
für Beide sein, in diesem Augenblicke sich gegenseitig 
sicher gestellt zu haben, damit Franz freie Hand in 
Italien habe, Karl im Stande sei, manche obschwebende 
Fragen in den Niederlanden, die seine Stellung gefähr
deten, zu lösen, um sich dann den grossen Ereignissen, 
die seiner in Spanien warteten, gehörig gewachsen zu 
fühlen. Offenbar war in diesem Augenblicke Karl der 
bei weitem schwächere, daher es uns nicht Wunder 
nehmen darf, ihn den Schein einer gewissen ehrfurchts
vollen und subordinirten Haltung Franz gegenüber an
nehmen zu sehen, von der wol in seinem Herzen keine 
Spur sich vorfand.
________ (Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 249.)
Am auffallendsten erscheint sie in dem Glückwunsch 
zu dein glänzenden bieg von Marignano 13. Sept. 1515, 
welcher Franz das vollkommenste Übergewicht in Italien 
gegenüber dem Kaiser und dem Papste verschaffte. Karl 
konnte kaum die Nachricht davon erhalten haben, da 
schrieb er schon am 23. Sept., falls anders, was wir 
bezweifeln, das Datum dieses Briefes richtig ist: „Mon
sieur mon bon pere, je me recommande bien humblement 
a votre bonne grace. Monsieur, pur les lettres que 
madame votre mere ma presentement escriptes ay este 
averti de la disposilion de ros affaires des Haies, et 
de la bonne prosperite gue y avez eue jusgues wes, 
dont ay este et suis bien joyeux, priant dien vous don
ner grace de pouvoir continuer et achever ros dictes 
affaires a votre bien, desir, konneur, salut et exalla- 
tion; en guoi prendrois grand plaisir, sackant certai- 
nement, gue si iceulx ros affaires se portent bien, les 
miens en seront de tant mieulx dressez“ etc. und dann 
folgender Schluss: „Au demourant, rnons., se par deca 
vous plait chose, gue je puisse, le me signilfant, le 
ferois de bon coeur. Ce sait le benoit fdz de dien, 
auguel je prie vous donner par sa grace tres bonne vie 
et longue. Votre humble fdz el vassal Charles“

Die folgenden Jahre sind bis 1522 nur spärlich be
dacht, wahrscheinlich befindet sich das meiste hierher 
Gehörige m spanischen Archiven, aus denen sich nur 
hie und da irgend eine Copie nach Brüssel verirrt hat, 
so etwa Nr. 28 der sonst ziemlich unbedeutende Brief 
des Königs Muley Merin von Fez an Karl vom 
22. Februar 1518 und andere. Merkwürdig aber ist, 
dass sich sogai nichts, auf den bekannten Vertrag von 
Noyon (13. August 1516) zwischen Franz und Karl, 
eine Bestätigung und theilweise Modifikation der frühe
ren Tractate, Bezügliches hier findet. _ Das für Karl 
damals und überhaupt wichtigste Ereigniss, seine Wahl 
zum römischen König, wnd durch eine grosse Anzahl 
von Papieren erläutert, die sich jetzt in dem Archive 
zu Lille befinden. Der Verf. hat sie, weil zu hoffen 
steht, dass sie bald von dem doitigen bekannten Ar
chivdirector le Glay publicirt werden, sämmtlich unbe
rührt gelassen, und nur ein einziges auf diese Angele
genheiten Bezug habendes Docu ment gegeben, ein Schrei
ben der Kurfürsten von Sachsen und Mainz an den

in Spanien weilenden Karl mitgetheilt (Nr. 31, p. 57), 
worin er zu schleuniger Übersiedlung nach Deutsch
land dringend gemahnt wird. Es ist vom 20. Februar 
1520 datirt. Sie sagen unter anderem: Cum jam tre- 
decimus mensis agatur dir. caesar. Maximilianum ex 
hac vita migrasse, et interim sacrum romanum Imperium 
universamgue Germanium quodammodo absgue rege et 
capile fuisse, jamque passim jura, leges, honi mores et 
sanctissima romanorum imperatorum maiorum regie ma- 
jestatis vestr e instituta intereant corruantgue, et ita 
corruant, ut nisi ocius eadem regia magistas vestra bis 
rebus fessis atgue labantibus advenlu et presentia sua 
subceniat, non [adle sublevari et amplius posse repa- 
rari videantur, imo tale universe Germanie incendium 
perspicimus, quäle nullis ante temporibus auditum arbi- 
tramur. Dann: non nos tatet, aliguos et pr esertim se
ren. Francorum regem, gui et magnitudinem et digni- 
tatem et vires maj. vestr. suspectas habet guerere omnibus 
modis ejus ex Hispania discessum impedire. Quod 
tarnen majestat. vestr. minime retardare Hebet. — Quam 
obrem iterum atgue iterum supplicamus, ut adventum 
suam non differat, nee propter absentiam suam tot mala 
non modo Germaniae sed reipublice Christiane imminere 
patiatur. Si enim maj. v. venerit, tumultuantia nunc 
paci et tranguilUlatl restituet: nam habemus has res 
omnes ita preperatas atgue dispositas, ul brevi et haud 
magno negocio pro eterna sua gloria et stabilimento 
omnium rerum rete confci et ordinari polernnt.

Es waren ja damals bereits die ersten Zuckungen 
der Reformation auf kirchlich politischem Gebiet, sowie 
die Ahnung einer gänzlich socialen Umwälzung, die in 
den verschiedenartigsten Erscheinungen, als Bauernauf
ständen, ritterlichen Bünden und ihrer Selbsthülfe den 
Fürsten des Reiches, deren bedeutendste und intelli
genteste Repräsentanten wir hier in der Person Frie- 
drich’s des Weisen und Albrecht von Brandenburg vor 
uns haben, auf das Erscheinen eines Vermittlers und 
Ordners mit der dringendsten Sehnsucht harren liessen. 
Es verbreitet dieser Brief nicht geringes Licht auf eine 
höchst merkwürdige Erscheinung der Zeit; man sieht, 
die Sachen standen in Deutschland so, dass sich kein 
Einheimischer mehr die Lösung dieses Knotens zu
trauen konnte, und nur von einem Fremden (denn das 
war doch Karl immer) Heil zu erwarten war, wenn 
er, wie man von ihm hoffte, die nöthige äussere Macht' 
und die innere Kraft des Charakters und Geistes ver
einigt besass.
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Vorn Jahre 1522 zeigt sich hier eine ganze Reihe 

(13 Briefe) grösstenteils von untergeordneter Bedeu
tung, nur Nr. 32 und 33 sind höchst interessant; das 
•erste ein Schreiben Karl’s an den neugewählten Papst 
Adrian VI., früher als Cardinal A. v. Utrecht einer 
seiner innigsten Vertrauten und Regent von Spanien 
in seiner Abwesenheit, das andere die dazu gehörende 
Antwort. Karl unterlässt nicht, dem neuen Papste 
seine Stellung ihm dem römischen König gegenüber so 
genau wie möglich vorzuzeichnen, besonders auf ein 
inniges und rückhaltloses Einverständniss zwischen der 
höchsten geistlichen und weltlichen Gewalt, als der 
unerlässlichen Bedingung zu ihrer beider Heil zu drin
gen , um so mehr, da ja sein (des Königs) Einfluss es 
gewesen, der ihm die dreifache Krone verschafft hat: 
„De la joye gue jay eu de votredite elleclion west chose 
nouvelle, mais eust este desnaturelle, si allr erneut ex 
eusse use; cur je ne lensse sceu, a cuy plus desire 
que a votre sainclite. Et nie scmble gue estant le pa- 
pat en votre main, el lempyre en la myenne, est pour 
faire par ensemble beaucoup de bonnes et grandes cho- 
ses: et doit estre une mesme chose et unanime des deux, 
et lamour et obeissance que vous porte, nest maindre 
que celle gue bon filz doit porter a son propre pere 
etc. — Et pour ce guentre pere el filz ne doit avoir 
nulle couverture, mais declerer ce gue Ion ma dit, — 
et est gue jay este adverty, gue aulcuns vous doivent 
avoir informe, gue nag este cause de votre elleclion, 
et guen ay eu le plustost regret, gue joye. — Si vous 
estes bien informe, ce gue pourrez estre par ceulx gue 
si sont trouvez el gue scaivent la verite, trouverez, gue 
la chose est allee autrement; ce gue pourrez aussicog- 
neislre par une responce gui fut faicte a Don Jehan 
Manuel (der bekannte spanische Gesandte in Rom, der 
schon mit Leo X. ein Schutz und Trutzbündniss gegen 
Franz unterhandelt hatte) mon ambassadeur de par le 
College des cardinaulx, gue lui dir ent, gue a ma con- 
templacion fut faict ellection de votre sainclite.“ Mochte 
nun der Papst dies wissen oder nicht, wir glauben, dass 
er es wusste, genug die Bedeutung seiner Würde war 
ihm so hoch, dass er trotz aller Freundschaft für Karl 
diese Äusserungen doch als eine Art von Anmassung 
und Eingriffe in seine Stellung zurückwies, wenn auch 
in möglichst gelinder und schonender Weise: „Je 
crois bien toutesfois gue a contemplation de votre ma- 
jeste, comnie le sacre colliege des cardinaulx doit avoir 
dit a D. d- Manuel, jaye este esleut, sachant iceulx car
dinaulx moy estre aggreable a vostre majeste, et jamais 
neussent ose eslire komme malaggreable et a vous et 
au roy de France; je suis toutefois bien joyeux non 
estre parvenu allelection par voz prierez, pour lapurete 
et sincerite gue les droits divins et humains reguierent 
en semblables affaires; je vous en scay neantmoins aussi 
bon gre ou meilleur, gue si par vostre moyen et prieres 
vous le meussies impetre.“

Bezeichnend für ihn und seine Gesinnung, die, wie 
seine Handlungen als Papst zeigten, auch die wahrhaft 
ihm einwohnende war, ist auch folgendes aus demsel
ben Briefe: „Sire, la cause de nostre malheur et gran
des adversit.es est gue pervertissons le vray et deu 
ordrez, de chercher choses a nous convenables: plus a 
promis (ist wol seigneur oder a. W. ausgefallen ?) gue 
adjutera les biens temporeles a ceux gui premierement 
cerchent les biens spiritueles; nous pour ce gue cer- 
chons plus affectueusement et devant Ions les biens tem
poreles, pour ce maledicti sumiis.“

Vom Jahre 1523 heben wir besonders Nr. 47, 
p. 80 hervor, ein Bericht des Kaisers an Papst Cle
mens VII., über den Erfolg des wormser Reichstages, 
der vom Verf. nach einer der Nationalbibliothek zu 
Madrid entnommenen Abschrift gegeben wird. Er ist 
besonders deshalb so höchst bedeutungsvoll, weil hier 
gleich im Beginne der Reformation die entschiedene 
Abneigung des Kaisers gegen alle dergleichen Bestre
bungen und namentlich gegen die Person Luthers recht 
augenscheinlich hervortritt.

Man hat wol hie und da die Vermuthung aufge
stellt, Karl sei wenigstens anfänglich diesem Erei«’- 
niss lange nicht so feindselig gegenüber gestanden, 
als es später den Anschein hatte, habe vielleicht war 
eine Art von Hinneigung, wenn auch nicht zu den Per
sonen, die die neue Sache vertraten, doch zu ihren 
Principien erst allmälig in Folge von äusseren Staats
rücksichten unterdrückt, dies aber widerlegt sich hier
aus aufs schlagendste. Man lese nur etwa Sätze wie 
folgende: „Cum convenlum Germaniae apud Cangones 
ageremus, labefactatamque religionem conslituere ac fir- 
mare omni studio cuperemus, Lutherum, hotninem post 
homines natos scelestissimum, publice damnavimus, com- 
bustisguc libris in eam dum ab illo impie editis, omnibus- 
gueastadio improbissimae sectae gravissima pena deterri- 
lis, pro kostilnis habiluros esse declaravimus, guotguot 
aliguid commune cum eo habere comperissemus, paucis- 
gue seorsim vocatis, fidem omniuyi per antiguam Ger
manorum pietatem obtestati gravissime contendimus, ne 
privatis studiis rem ckristianam perpetua spectatissimae 
provinciae nota in discrimen adducerent. — Sed tanta 
seculi labes his accepia referri debent (sic), gui cum 
adolescentes (sic) monstra a primo tollere potuissent, 
vitiorum novitate allecti publico damno fovere atgue 
alere voluisse videntur. Nos a pietalis studio et insti- 
tuto nostro et S. V. praecepto nulla in re discede- 
mus etc.“

Mag man auch noch so viel auf Rechnung der 
officiellen Bestimmung dieses Briefes setzen, es bleibt 
doch noch genug übrig, um Karl’s wahre Gesinnung 
erkennen zu lassen. Es scheint ihm recht herzlich leid 
zu thun, dass man in Deutschland nicht ebenso wie in 
den Niederlanden gleich mit Feuer und Schwert gegen 
die gottlosen Ketzer verfahren könne, wovon er dem

adversit.es
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Papste mit sichtbarem Wohlgefallen erzählt, sondern 
Nachsicht und Langmuth üben müsse.

Wenn irgendwo in seinem Leben scheint hier die 
glühende Begeisterung für den Katholicismus, die er 
als Erb«*t seiner spanischen Mutter Johanna überkom
men hatte, mit der anerzogenen und gewissermassen 
zur andern Natur gewordenen Bedachtsamkeit und Ruhe 
seines Wesens in Conflict geraten zu sein. Später, je 
fester und consequenter er diese Principien seines po
litischen Charakters ausbildete, je weniger auch die 
spanischen Einflüsse so ungestört und alleinig auf ihn 
wirken konnten, kostet ihm seine äusserliche Mässi
gung bei weitem weniger Mühe, als in den Tagen der 
Jugend. Es ist übrigens nicht aus dem Auge zu lassen, 
dass obiger Brief in Spanien selbst geschrieben ist, 
wo gleichsam die Luft den Fanatismus anfachen musste. 
Wer weiss, wie sich überhaupt seine Ansichten gestal
tet hätten, wäre er allein auf das ganz von protestan
tischem Geiste durchdrungenen Deutschland oder die 
Niederlande beschränkt gewesen. So aber ist damals 
und noch für eine geraume Zeit Spanien der eigent
liche Mittelpunkt seiner Thätigkeit und das andere nur 
Nebending und so erklärt sich auch die auffallende 
Erscheinung, dass damals, wie auch der eigenthümliche 
Geist der einzelnen Nationen in Karl’s Charakter sich 
mischt, doch immer das spanische Element das Über
gewicht behielt, während später das Niederländische 
mehr vorwiegt.

Von Jahr zu Jahr steigt der Umfang und das Ge
wicht der mitgetheilten Documente. Da es ganz un
möglich ist, hier alles Bedeutende, wenn auch nur in 
kürzester Weise zu erwähnen, so begnügen wir uns 
für das Folgende im Allgemeinen blos die Hauptgrup
pen anzugeben, in welche sich das Material zerfallen 
lässt, und nur hie und da sei es uns erlaubt, den aller
interessantesten Stücken zu Liebe eine Ausnahme zu 
machen. •Dergleichen sind für das Jahr 1524 drei Briefe 
an den Vicekönig Lannoy, an die Statthalterin Marga
rethe und die dazu gehörigen Antworten, endlich Be
richte des kaiserlichen Bevollmächtigten Hannaert über 
die deutschen Zustände an den damals in Spanien wei
lenden Herrscher. Im Ganzen umfasst die Correspon- 
denz dieses Jahres 14 Nr. (48—61, p. 80 —150).

An der Spitze der Briefe von 1525 steht der Be
richt Lannoy s übei die Schlacht von Pavia (Nr. 62, 
p. 150 etc.), dringende Aufforderung nach Italien zu 
kommen, gegründet auf eine kurze und meisterhafte 
Charakteristik der dortigen günstigen Verhältnisse, rei
hen sich an. .J^ous donnames hier la balaille et plut 
a dieu vous donner vicloire laquelle fut suivie de sorte 
que avez le roy de France piisonniei et luy en nies 
mains. Et ne aurez jamais meilleur saison pour prendre 
ros couronnes, qua ceste heitre; car vous ne tenez Obli
gation a aucun de Italic. ni e^x espoir sur le roy de 
France. — Quant a argent, vous en trouverz en Italie; 

aussi que croie que vostre majeste en trouvera une bonne 
somme en Espaigne, et mesmes vostre royaubne de 
Naples vous fera un bon service.et

Auch die übrigen Briefe Lannoy’s aus diesem Jahre 
sind höchstbeachtungswerth: es handelt sich vornehmlich 
um den Gefangenen und seinen Transport nach Spa
nien; der Gang der Unterhandlungen mit der französi
schen Regierung, an ihrer Spitze Franz’s Mutter, Luise 
von Savoien, wird aufs anschaulichste in zwei Berich
ten de Praet’s geschildert. Aus ihnen lässt sich entneh
men, welche Gründe wrol den Kaiser zum Abschlusse 
eines so schnellen und für nicht besonders gewinnrei
chen Frieden mit seinen Rivalen veranlassten. Der 
Berichterstatter selbst ist freilich andrer Ansicht, er 
sagt: „mieulx vauldroit aclendre les hazarts dessusdts9 
soit de sa longue prison ou de sa mort, que le delivrer 
et quil demeurast puissant et votre ennemy“ Insbe
sondere Englands und Italiens Haltung, ferner die 
deutschen und nordischen Zustände (Absetzung seines 
Schwagers Christian II., Erhebung Friedrich’« von Hol
stein), und selbst Frankreichs Begeisterung und Bereit
willigkeit das Äusserste für seinen König zu thun, 
mussten ihn friedlich stimmen. Dazu mag denn auch 
mitgewirkt haben, was Karl seiner Tante Margarethe 
als Hauptgrund geltend gemacht. (Nr. 8f. p. 190.)

,, Et je espere, quelle (la paix) sera commenche- 
ment par ou le pape et tovs princes et potestatz se en- 
chemineront et guideront. pour par ce moyen entrepren- 
dre lentreprinse contre le Turcq, extirper les heresies 
que par nos pechiez dieu permect en la chrestiennete, 
tenir tonte celle en banne paix et justice. Et me 
semble — que mon honneur et bien particulier y a este 
tresbien garde. combien que je croy, que si jeusse volu 
plus regarder a mon prouffict que a la reste, que je 
le euisse bien peu grandement faire; mais ja dieu ne 
veulle que je advanche mon bien particulier es choses 
qui peuent touchier a son Service et bien universell

Die Bereitw illigkeit für die grosse gemeinsame An
gelegenheit der Christenheit des Abendlandes, den 
Türkenkrieg, wird auch durch ein anderes interessantes 
Document bestätigt, ein Scheiben (Nr. 75, p. 168) an 
den Perserschach Ismael Sophi, Aufforderung verbunden 
gegen den alten Erbfeind Europas und Persiens zu 
wirken. Es ist datirt vom 25. August 1525 und traf 
freilich den Schach lange nicht mehr am Leben. Auch 
kamen bei der Schwierigkeit der Communication diese 
ganzen Unterhandlungen nie in rechten Fortgang und 
Fluss.

In den folgenden Jahren fesseln uns vor Allem 
die auf die italienischen und französischen Verhält
nisse bezüglichen Documente, namentlich drei höchst 
umfangreiche Relationen (Nr. 99, 100, 101), die erste 
von Cäsar Ferramosca, dem kaiserlichen Gesandten, 
an den Papst Clemens, vom 4. April 1527 datirt, gibt 
uns ein höchst anschauliches Bild der eigentümlich 
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verwirrten Zustände im kaiserlichen Heere, welche 
jenen bekannten Zug desselben nach Rom und die 
Gefangennehmung des Papstes verursachten. Eine 
Menge höchst charakteristischer Einzelheiten wird sich 
die Geschichtschreibung hieraus hoffentlich recht bald 
zu eigen machen; ebenso aus der folgenden Nummer, 
der Relation des Antonio de Leyva, in der mehr Rück
sicht auf die oberitalischen Verhältnisse genommen ist, 
wie es die Stellung des Berichterstatters ganz natür
lich mit sich brachte. Fast 15 enggedruckte Seiten 
sind voll der interessantesten, grösstentheils noch ganz 
unbekannten Notizen, wodurch wir erst ein deutliches 
Bild dieser Zustände bekommen haben, die in allen 
bisherigen Darstellungen nur höchst fragmentarisch und 
unbestimmt gezeichnet erscheinen. Wie überall in die
ser Zeit, die noch keine geordnete Finanzwirthschaft 
kannte, ist es auch hier der Geldmangel, welcher von 
Leyva als die eigentliche Quelle der eingerissenen Ver
wirrung und Lähmung auf der kaiserlichen Seite mit 
trocknen untl dürren Worten bezeichnet wird (p. 237). 
..Ulan crois je, que votre mojeste ignoroit les besoins, 
en lesquels je me trouve ; car si eile les savoit, je suis 
assure quelle or donner oit, quon fit autres provisions 
que celle quelle a faite. — Je supplie votre ma^ de 
Souvenir de de que se doit aux gens; quelle sacke, que 
deins cet etat Ion ne sauroit plus manger a discretion, 
parce quils ne lont pas ni le peuvent souffrir, et cest 
la plus grande pitie du monde de le voir: et certaine- 
ment si votre majeste le voit, je crois quelle y reme- 
dieroit, parcequen verite il me paroit que cest une 
charge de conscience de plus grande. — Que votre wte 
se representat, que les soldats meme nont pas de quoi se 
maintenir etc.-- Man sieht, Leyva wagte die unge
schminkte Wahrheit zu sagen. Überhaupt liegt darin 
ein Hauptwerth dieser ganzen Sammlung, dass so we
nig conventionelles Rückhaltungsvolles in ihr enthalten, 
sondern meist, so weit es eben in der Möglichkeit des 
Schreibenden lag, eine wahre und ungetrübte Ansicht 
der Sachlage, und dadurch wirklicher historischer Ge
winn gegeben wird. Fast ebenso bedeutend wie diese 
beiden letzterwähnten ist 'das dritte Stück (Nr. 101), 
Peter de Veyre, Bericht über seine Mission nach Ita
lien. Hier erscheint im Gegensatz zu den vorigen mehr 
ein allgemeiner Überblick der Verhältnisse im Grossen 
und Ganzen; auch er zeichnet sich durch ungemeine 
Freimiithigkeit in der Schilderung der für den Kaiser 
sehr ungünstig sieh gestaltenden Verhältnisse aus, und 
räth unbedingt und schleunigst zum Frieden. — Von 
dem gewöhnlichen Genre abweichend zeigen sich die 

beiden Stücke Nr. 102, 103. Es sind die ganz officiel- 
len und durch und durch in genau abgecirkelten und 
abgewogenen Phrasen sich bewegenden Briefe Karl’s 
an den Papst, worin er ihm sein Beileid über die trau
rige Katastrophe vom 5. Mai des Jahres 27 zu erken
nen gibt und die dazu gehörige Antwort. Sie sind für 
die psychologische Würdigung beider Charaktere, sowie 
der ganzen Zeit von unschätzbarem Werth; den ersten, 
der sich schon in den lettere dei Principi findet, über
gehen wir ganz, dem andern aber seien einige Zeilen 
gegönnt. Mit der grössten Feinheit ist eine positive 
Erklärung über alle die streitigen Fragen zwischen 
Papst und Kaiser vermieden, und wenn man will, kann 
man den für Karl günstigsten Sinn hinein legen, wäh
rend wieder für eine ganz unbefangene Auffassung sich 
bald zeigt, dass auch nicht ein Fuss breit Terrain von 
der Curie dem Kaiser eingeräumt wird. So z. B. fol
genden Satz: „Et percio la fede et volonta nuestra 
reputata molto minore, pure ne questo ancora ci ritan- 
dera, ehe noi seguitiamo in fare sempre tutlo quel bene 
ehe potrone; ma per ehe noi possiamo ianlo poco, 
quanto ognuno vede, con quella bona etferma speranza 
a ehe sempre habbiamo nella religione, pieta et juslitia 
di vuestra pregliame dio et confortiano lei quanto 
piu possiamo, ad ajutarci con quello Studio et ardore 
ehe la, si offerisce et ehe si puo aspettare da un tanto 
et si catkolico principe et da quel buono fgliolo di santa 
chiesa et nuestro, ehe la dice et mostra essere} ehe 
non dubitiamo, mandando a effecto si santi suoi desi- 
derii, ehe tosto la rilevera noi, questa st11 sede et la 
republica christiana, et ripararla nella sua prima dignita 
et stato, et cosi se punto di sinistra opinione et nata 
tra li attri di lei per difecto de suoi; non solo ricupe- 
rera ogni sua laude et gloria, ma la acrescera gran
demente etc.“ So schön sich dies anhörte, so inhalts
leer war es. Auch später aus dem Jahre 28 und 29 
sind noch zwei mit dem eisten Briefe des Kaisers fast 
ganz gleich lautende Documente vorhanden, Nr. 105 
und 115, woraus deutlich zu ersehen, welches Gewicht 
Karl darauf legt, den so sehr ungünstigen Eindruck, 
den jene Ereignisse des Jahres 27 auf Clemens ge
macht hatten, zu vertilgen; wie wenig es ihm aber 
trotz aller Feinheit und diplomatischen Schmiegsamkeit 
gelingen will? den bösen Verdacht aus dem Herzen des 
Papstes zu entfernen, das geht eben aus dem Umstande 
hervor, dass er noch 1529 aufs angelegentlichste alle 
und jede Theilnahme von sich abzuwälzen suchen muss.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BroeKhau« in JLei pyJg.
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(Schluss aus Nr. 250.)

In ausgezeichneter Weise fesselt neben diesem be
sonders die Correspondenz zwischen Karl und Marga
rethe die Aufmerksamkeit. Es lässt sich aus ihr der 
Gang der Unterhandlungen, welche hauptsächlich durch 
ihr persönliches Zuthun zu dem Frieden von Cambray 
von 1529 führten, besser als irgend sonst woher ent
nehmen. Insbesondere ist auf Nr. 119 aufmerksam zu 
machen, leicht einem der wichtigsten Stücke dieses 
ganzen Bandes; wenn irgend wo, so zeigt sich hier 
der grosse politische Sinn, der Margarethe als Regen
tin ihrem Neffen Karl fast gleichstellt, auf wirklich be- 
wunderungswerthe Weise. Es ist ein ziemlich umfang
reiches Memoire über den Stand des Friedensgeschäf
tes; ein allseitiger, umfassender Blick fällt mit einer 
Schärfe, die man bei einem Weibe schlechterdings für 
unmöglich halten sollte, auf die ganzen politischen 
Verhältnisse der Zeit, je nachdem sie förderlich oder 
hemmend zu diesen Bestrebungen sich verhalten wer
den. Sie berührt hier auch gelegentlich eine Sache, 
die dem Kaiser damals viele Unruhe machte, den 
Scheidungsprocess Heinrich’s VIII. von England mit 
Katharine von Arragonien. Umständlicheres darüber 
lehrt ein folgender Bericht (Nr. 118) des Ynigo von 
Mendoza vom 17. Juni 1529, aus dem wir den Stand 
der für Karl’s Politik so äusserst wichtigen Frage recht 
anschaulich kennen lernen. Auch später wird dieser 
Sache hie und da Erwähnung gethan, jedoch nur immer 
mehr beiläufig: der Grund davon ist, dass der Heraus
geber alle auf England allein bezüglichen Papiere aus
geschieden hat, da ihre Pnblication von andrer Seite 
her zu erwarten steht.

Ähnlichen Eindruck wie Nr. 47 macht Nr. 125, 
wieder ein höchst ausführliches Memoriale Margare- 
then’s über die Lage Kails. Es ist von demselben 
Jahre 1529 und während das frühere mehr die Fragen 
ins Auge fasste, welche für die kaiserliche Politik im 
Westen Europa’s am bedeutsamsten waren, wendet sich 
dies mehr dem Osten zu, und vor Allem der gerade 
damals am drohendsten sich gestaltenden Türkenge
fahr. Mit grossartiger und doch dabei niemals extra
vaganter Phantasie entwirft sie Grundzüge für die kai
serliche Politik, die, wenn die übrigen Bedingungen, 
welche von ihr vorausgesetzt wurden, im Bereiche der I

20. October 1846.

Möglichkeit gelegen waren, leicht dem ganzen Osten 
eine andre Gestalt hätten geben können. Alles andre? 
so denkt sie, sei jetzt diesem einem Grössten hintanzu
setzen; daher Friede und offene und ehrliche Freund
schaft mit Franz, wozu dieser auch schon von ihr 
günstig gestimmt worden sei. Italien und besonders 
die Verhältnisse zu Mailand und den Venetianern müs
sen schnell geordnet werden, dann kann auch der 
Papst, von allen Seiten isolirt, seinen geheimen Wider
stand nicht länger mehr fortsetzen, und wird sich noth
gedrungen, wie es eigentlich die Pflicht seines Amtes 
ist, an die Spitze der Bewegung der Christenheit stel
len. Auch Deutschland darf dabei nicht fehlen, daher 
ist fürs erste mit den Ketzern ein Abkommen zu tref
fen. Ja, die so gut katholische Fürstin schaudert so 
wenig wie vor diesem Gedanken auch vor einejn noch 
bei weitem kühnerem nicht zurück: für den einen 
grossen Zweck muss Geld und zwar sehr viel Geld 
geschafft werden, was der Kaiser nie wird aufbringen 
können; dazu sollen die geistlichen Güter genommen 
und säcularisirt oder geradezu verkauft werden, vor 
allem die Güter des deutschen Ordens in Preussen. 
Der Papst muss zustimmen. Ja, sie geht noch weiter, 
die Geistlichen selbst müssen unmittelbar Hand anle
gen: ,, Et se pourroit tirer pour ceste expedicion en 
chacun cloistre ung s deux ou trois religieux des plus 
dispostz pour mesler entre les gens de guerre, dont se 
recouvreroit ung gros nom.br e.“ Dass aber dies so 
schleunig als möglich ins Werk trete, müssen unver
züglich drei grosse Versammlungen aller christlichen 
Potentaten gehalten werden, eine in Italien vom Kai
ser selbst, die andere in Deutschland von Ferdinand, 
die dritte in den Niederlanden, etwa in Cambray unter 
ihrem eigenen Vorsitz. Es darf aber nicht beim blossen 
Defensivkrieg bleiben: „et non seulement succourir 
vostredict frere et rebouter ledict Ture, ains le pour- 
suyr et augmenter nostre saincte foy. que vous sera 
sans comparaison trop plus grand honnenr et merite, 
que de beaucoup vous amuser sur le recouvrement dau- 
cunes villes oudict Italic.“ Solche Kühnheit behagte 
nun gerade Karl am allerwenigsten; er hätte das ganze 
bisherige System seiner Politik umändern müssen, wel
ches ihm doch schon manchen Erfolg, mit dem er 
einstweilen zufrieden sein konnte, gebracht hatte. Und 
besonders kam ihm die innige und rückhaltlose Ver
bindung mit Franz stets als eine Chimaire vor, da er 
von seiner eigenen Gesinnung wol mit Recht auf die' 
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seines Gegners schloss. Schade indessen ist es, dass 
uns Karl’s Antwort auf diesen merkwürdigen Brief 
seiner Tante nicht geboten ist, denn bei dem Ansehen? 
das sie ihm gegenüber behauptete, wird er es wol nicht 
gewagt haben, ihre Vorschläge ganz unbeachtet hin
gehen zu lassen. Theilweise machte er allerdings den 
ihm hier vorgezeichneten Weg der Politik für die näch
sten Jahre zu dem seinigen, namentlich was die deut
schen und italienischen Verhältnisse betraf.

Dem äusseren Umfange wie der innern Bedeutung 
nach überwiegt in dem Folgenden, welches die Jahre 
1530, 3! , 32 umfasst, bei weitem die Correspondenz 
zwischen Karl und seinem Bruder Ferdinand. Die 
Briefe des Letzteren sind Original und in spanischer 
Sprache, die des Ersteren gewöhnlich Copien oder 
Übersetzungen, meist französisch. Der Inhalt bezieht 
sich grösstentheils auf die deutschen Verhältnisse in 
ihrem weitesten Umfange, einmal nach innen die reli
giöse Spaltung, deren immer grössere Ausbreitung von 
Ferdinand sorglich wahrgenommen wird, nach aussen 
die dadurch hervorgebrachte Lähmung der Kräfte des 
Reiches gegenüber den Türken. Ja, die merkwürdigen 
Unterhandlungen zwischen beiden Brüdern, in Folge 
deren zur einstweiligen Abhülfe der dringendsten Noth 
der nürnberger Religionsfriede zu Stande kam, liegen 
ziemlich anschaulich vor Augen. Natürlich können wir 
uns hier durchaus nicht auf das Detail einlassen. Nur 
so viel bemerken wir, was für die Würdigung der bei
den Persönlichkeiten höchst bedeutend ist: Ferdinand 
zeigt sich hier überall im Innersten verletzt, durch die 
nothgedrungenen Zugeständnisse, die man den Ketzern 
machen muss, um durch ihre Hülfe dem eigenen dro
henden Untergang zu entgehen, während er vor Be
gierde brennt, so bald als möglich mit dem Schwerte 
in der Hand dem Protestantismus ein Ende zu machen. 
Karl dagegen tritt viel ruhiger und gelassener auf: au
genscheinlich ist er der neuen Lehre um nichts mehr 
als früher gewogen, aber er versteht es, schon weit in 
die Zukunft hinaus Fäden anzuknüpfen, und für die 
Gegenwart mit einem leidlichen Status quo sich zu be
gnügen, Am auffallendsten tritt diese Verschiedenheit 
der beiden Charaktere bei einer mit den deutschen 
Verhältnissen mittelbar in Verbindung stehenden Ange
legenheit hervor, die von beiden Brüdern mit der 
grössten Aufmerksamkeit verfolgt und so viel als thun- 
lich für ihre Zwecke ausgebeutet wird. Es ist dies 
der endliche Ausbruch des offenen Religionskrieges in 
der Schweiz, des ersten, welchen die Reformation in 
ihrem Gefolge hatte. Karl hat alle Mühe, Ferdinand’s 
immer wiederholte stürmische Bitten, um unmittelbare 
Einmischung in den Gang der dortigen Dinge, wodurch 
jetzt gänzliche Unterdrückung der Ketzerei in jenem 
Lande möglich sei, abzulehnen und zurückzuweisen. 
So schreibt Ferdinand am 24. October 1531, unmittel
bar nach deir neuen Niederlage der Reformirten beim 

Gubel: „swpplico a vra mg* kumillmente, ho dexe per- 
der la ocasion que se le offrece f de la quäl se puede 
ganar mas gloria que de ninguna otra rosa que en nu- 
estros tiempos ha avido ni puede aver; g asst eomo es 
de doler, que en ellos aga rrecebido la yglesia de dios 
tanta injuria y detrimento, assi es de dessear su reme- 
dio y restauracion que sin duda puede ntuy facihnente 
alcancarse por esta via de Suica. que es la cabeca y 
juerca de las sectas de Alemana, sin la qnal todos los 
demas quedaran flacos y derribados.“ Ähnliches nur 
noch stärker und entschiedener enthält eine Menge 
späterer Briefe Ferdinand’s; überall erscheint er als 
ein im Glaubensfanatismus glühender Spanier, während 
Karl damals schon bedeutend ruhiger und gemässigter 
geworden ist. — An Bedeutung zunächst stehen diesem 
Zweige der kaiserl. Correspondenz die Berichte des 
bekannten Scepperus über deutsche und Schweizerver
hältnisse, so z. B. Nr. 175, 176, 178, 254, 256 u. s. w. 
Am interessantesten darunter ist. offenbar Nr. 178 vom 
9. Juni Io31, worin dem Kaiser die merkwürdige Un
terredung des Berichterstatters mit dem Bischof von 
Augsburg mitgetheilt wird. Dieser glaubte, man könne 
der protestantischen Bewegung nur durch Nachgiebig
keit Herr werden und hielt eine Art von Vermittlung 
für möglich, wie sie denn später mehrmals ernstlich 
versucht ward, nachdem sich diese Ansicht immer mehr 
Anhänger, gerade unter den durchgebildetesten Männern 
beider Parteien, erworben hatte. Fünf Hauptpunkte 
werden hervorgehoben: Messe, Priesterehe. Fasten, 
Eucharistie, Klosterleben; in allen diesen wird der 
protestantischen Ansicht von dein katholischen Kirchen
fürsten so viel eingeränint. dass sie sich damit begnü
gen könnte.

Mitte Juli 1532 schliesst der Band mit einigen Be
richten über die Verhandlungen auf dem Tage zu 
Nürnberg, die noch in demselben Monat zu einem vor
läufigen Übereinkommen führten. — ßer Herausgeber 
hat wohl gethan, einer, durch die Natur der damaligen 
Geschichte ihm gebotenen Ruhepunkt zu benutzen, denn 
hier endet ein grosser Abschnitt in Karl’s politischem 
Leben.

Jena. ff. Rückert.

4 s t h e t i k
Shakspeare s Macbeth, erläutert und gewürdigt von 

Robert Heinrich. Riecke, Conrector und Professor am 
Gymnasium zu Merseburg. iMerseburg, Nulandt (Louis 
Garcke). 1846. Gr. 8? 22’/2 Ngr.

Es ist um die Erläuterung künstlerischer Werke durch 
Wort und Schrift ein eigen Ding. Sie fordern ein tie
fes Einleben in ihre Form und ihren Inhalt, und dazu 
sollte es doch beförderlich sein können, wenn man 
über sie redet; wie wäre es möglich, dass der mensch
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liehen Sprache, welche Alles in sich aufnimmt, etwas 
so specifiscb Menschliches, wie Hie Kunst, ganz und 
gar fremd bleiben müsste ? Gleichwol wird man sich 
durch die Lesung vieler neuerer literarischer Producte, 
welche uns dieses Einleben mit vielem Geiste und gros
ser Energie vorzumachen suchen, eher vom Ziele ent
fernt finden. Besonders, wenn dieselben die Gestalt 
eines Buches annehmen, welches das in ihm bespro
chene Werk nach allen Seiten hin zu erschöpfen ver
spricht, überfällt uns ein Gefühl, als hätten wir eben 
ein zweites Werk vor uns: wir sind uns nach der Le
sung bewusst, dass wir etwas verstehen gelernt haben, 
aber dies scheint nur das Buch über das Kunstwerk 
zu sein, nicht dieses selbst. Wie kommt das, und was 
heisst es, ein künstlerisches Werk durch den Gedan
ken erläutern“? Es kommt daher, dass jene Werke da
von ausgehen, das letztere heisse, den Inhalt des Kunst
werkes in der Form des Gedankens reproduciren. Das 
kann es aber nicht heissen, denn wenn es nachgerade 
eine triviale Einsicht genannt werden darf, dass eine 
andere Form selbst schon ein anderer Inhalt ist, so 
muss die gänzliche Incominensurabilität der Anschauung 
und des Gedankens auf der Stelle einleuchten. End 
daraus ergibt sich auch sogleich, was es allein heissen 
kann. Das Gedachte ist etwas Anderes, als das An
geschaute, die Einheit des erstem eine andere, als die 
eines Kunstwerks. Folglich kann das Denken, inso
fern es zur Erläuterung der Kunst beitragen will, auf 
keinerlei Autonomie Anspruch machen; es kommt hier 
nur im Sinne des Vorstellens in Betracht; es muss sich 
rein darauf beschränken, in dem Hörer die selbsteigene 
Reproduktion der Anschauung anzuregen. Die Erläu
terung, welche uns in ein Kunstwerk einführen soll, 
darf keine selbständige Existenz behaupten wollen ; sie 
ist nur dazu bestimmt, vergessen und in die Anschauung 
desselben verschlungen zu werden. Die mündliche Be
sprechung der Kunst ist daher der schriftlichen an sich 
weit vorzuziehen, weil sie unmittelbarer in die allge
meine Substanz des Vorstellens übergeht. Es wird 
auch bei ihr immer noch die Gefahr vorhanden sein, 
dass sie schiefe Gesichtspunkte einführt, weil sie im
mer nur eine einzelne Anschauung zur Zeit, die aus 
ihren» eigenthümlichen Zusammenhänge herausgerissen 
ist, namhaft zu machen vermag; es kann richtig sein, 
was der Erläuteiei sagt, aber es wird falsch, weil er 
es sagt. Wenn dei Gedanke mit seinen plumpen Hän
den die künstlerische Erscheinung anfasst, so wird ihr 
der leise Duft abgestieilt, der ihre Schönheit ausmacht, 
doch wer nicht denkt, dem wird es geschenkt, er hat 
es ohne Sorgen.

Der Verf. des vorliegenden Boches hat im We
sentlichen die richtige Anschauung der Sache. Er ist 
weit davon entfernt, von einem Gedankeninhalte der 
Tragödie, die er sich zur Betrachtung ausgewählt, aus
zugehen, und von ihm her dieselbe reconstruiren zu 

wollen; das Werk besteht ihm in nichts Anderem, als 
in seiner künstlerischen Composition, und nur dadurch, 
dass er diese vorlegt, gedenkt er dasselbe zu erläutern. 
Sein Hauptverdienst besteht daher in der Methode, die 
er befolgt, wie er denn auch S. 1 der Vorrede darauf 
hindentet, dass es ihm vor Allem darauf angekommen 
sei, einen Beitrag zur Methodik des Studiums grosser 
poetischer Kunstschöpfungen zu geben. Vielleicht wird 
dem Leser, der nur die Einführung in das Verständ- 
niss dieses bestimmten Shakspeare sehen Stückes sucht, 
oder das Buch nur darauf berechnet glaubt, dasselbe 
etwas weitläufig angelegt erscheinen : aber wer die Fort
bildung der Kunstwissenschaft selbst im Sinne hat, 
muss, nach des Ref. Überzeugung, dafür halten, dass 
für die wahre Erkenntniss von Shakspeare’s Dichter
grösse kein sicherer Boden gewonnen ist, so lange 
nicht sämmtliche Dramen desselben auf die gleiche 
oder ganz ähnliche Weise behandelt sein werden.

Es ist nämlich der Inhalt der reinen Kunstan- 
sebauung im Drama die Handlung, wie dies bei uns 
seit Lessing feststeht, und schon von Aristoteles aus
gesprochen wird, indem dieser im 6. Cap. der Poetik 
sagt, die Hauptsache sei die ru>v Trpay/naTwv;
y yup TpuywS(a} fügt er hinzu: wirr orz avSpat-
7i(t)v ulla Tipa^MQ y.v.t ßlov y.at x«/ y.ay.odat-
poviag’ xdt yap y £vSatj.iovln tr upa^tt iotiv, xai to vtkoc 
Ttpa&c Tig trm'v, ov notöryg. Dem stimmt Hr. II. bei; er 
sagt S. 69, die Idee des Kunstwerks selbst sei nichts 
anderes, als die ganz kurz und in ihren innern Trieb
federn angegebene Handlung. Und so ist denn auch die 
Methode, welche er bei der künstlerischen Betrachtung 
und Reconstruction des Drama’s befolgt, in ihren 
Grundzügen genau dieselbe, welche Aristoteles dem 
Dichter selbst für die Ausarbeitung seines Werkes 
anräth.

Aristoteles sagt S. 17, der Dichter müsse die be
handelten Mythen Txiiütq&ai y.adolov und sodann erst 

xa'i napavflvetv. Om zu erläutern, was er mit 
dem erstem sagen wolle, führt er als Beispiel die Iphi
genie bei den Tauriern an, ivD-tiuyg civhq y.öpy? y.at wpavt- 
oStlayg adykuq roig frvoaviv, itipvv&ttayg Öi dg ai./.yv ■/(!)- 
oav. tv votiog yv tovg gtvovg frittr Ty xaviyv layt 
tI/v hpewevyv XpovM vaiepor ly dötitpw (Tvvfßq &- 

tyc ifpitug .... t/.&tvv Öf xat i.yfp^Ttg (tti.-
)mv dvtyvwptntv .... y.at y awrypta. Nach dem
selben Schema lautet bei Hrn. H. der erste Abschnitt 
des ersten, „Handlung*" überschriebenen Capitels. „die 
Handlung nach ihrem Gesammtverlaufwie folgt: 
„Ein tapferer, hochbegabter und hochgestellter Mann 
wird durch Ehrgeiz, welchen glückliche Erfolge wecken 
und steigern, zur höllischen That des Königsmordes 
unter seinen eigenem Dache verführt und erlangt da
durch zwar den Thron, sieht sich aber auch, um sich 
zu behaupten, z« neuer Unthat genöthigt, sinkt sittlich 
immer tiefer und fällt zuletzt in gerechtem Gerichte
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vor den Rächern des ermordeten Königs und Helfern 
seines zum Throne berechtigten ältesten Sohnes.“ Fer
ner sagt Aristoteles, nachdem man so die Idee des Gan
zen (ro xa^oZov) festgestellt, lege man den Personen 
die Namen bei, und führe die einzelnen Akte (eneiaoSta) 
durch, wie ein Jedes am schicklichsten erscheint. 
Und so geht denn auch Hr. H. von dem angegebenen 
Anfänge aus, immer tiefer in die Ausführung des Ein
zelnen ein. Es folgt bei ihm zunächst die Durchfüh- 
führung der Handlung durch die einzelnen Akte (S. 1 
—5), darauf durch die einzelnen Scenen (S. 5 —12), 
und zwar dies in zwiefacher Weise, einmal in reiche
rer Ausführung, damit die Motivirung des Einzelnen 
und der Wechsel der Personen ins Licht trete, sodann, 
um ein übersichtliches Schema des ganzen Stückes vor 
Augen zu führen, in kürzerer Fassung. Der zweite 
Hauptabschnitt (S. 12—63) analysirt die Charaktere des 
Dramas von den Hauptpersonen herab bis zu den letz
ten Dienern und Boten. Jetzt erst folgt (S. 63 — 70) 
ein kurzes Capitel über die Idee des Stückes, unter 
welcher, wie schon oben erwähnt, nicht Anderes, als 
die Ganzheit des schon genannten verstanden wird. 
Hieran schliesst Äich S. 70—81 ein Abschnitt zur Kri
tik des Stückes, S. 81—102 wird das Verhältniss des
selben zur Sage, d. h. zur Erzählung des Holinshed, 
und der Kunst, mit welcher Shakspeare dieselbe be
nutzt habe, erörtert, und den Schluss macht, von S. 102 
an, eine bis ins Einzelne durchgeführte Vergleichung 
der Schiller’schen Bearbeitung des Macbeth mit dem 
Original, bei welcher vornehmlich auf die Bühnenge
rechtigkeit beider Rücksicht genommen wird.

So viel über die Methode des Ganzen. Es würde 
der Lectüre des Buches vorgreifen heissen, wollte Ref. 
allzu viele von den tiefen und feinen Bemerkungen 
ausziehen, welche der Verf. in allen genannten Ab
schnitten ausstreut. Nur eins sei ihm anzuführen ver
gönnt. Man erinnert sich der Meinungsverschiedenheit 
zwischen Goethe und Tieck in Betreff der Lady Mac
beth. Hr. H., obgleich sonst dem letztem gar nicht 
Freund — seine Apprehension vor Tieck ist etwas im 
Stile der Aufsätze über Protestantismus und Roman
tik in den Halleschen Jahrbüchern, unmanierlichen An
denkens, — gibt ihm in dem Punkte vollkommen Recht, 
dass die Lady von Liebe zu Macbeth getrieben werde, 
und weiss dieser Liebe einen gar guten Sinn zu geben. 
„Ein Analogon der Liebe“ sagt er S. 26, das Bedürf- 
niss der Ergänzung des einen Geschlechts durch das 
andere, und der befriedigte Stolz auf die gefundene 
Ergänzung, ist doch wol auch bei ihr möglich, ja, ich 
glaube, auch nicht abzuleugnen. Sie ist ein helden
haftes Weib und ein solches sehnt sich, schon weil es 
als Weib seinen Thatentrieb und Durst nach Grösse 
nicht für sich selbst und allein befriedigen kann, nach 
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einem heldenhaften Mann, um in dessen Thaten, die 
sie in der Phatasie mit vollbringt, ja zu denen sie ihn 
dann und wann auch noch anzutreiben Gelegenheit 
finden wird, und in seiner Grösse, die sie in der Wirk
lichkeit mit erreicht, jenem ihrem Drange eine Genüge 
zu .verschaffen. Einem solchen Manne .... gehört 
dann eine solche weibliche Natur mit der ganzen That- 
kraft ihres Wesens an, die bei ihr die Stelle zarter 
Schmiegsamkeit und Hingebung vertritt.“ Wir hätten 
es hier also überhaupt mit dem innigen Verwachsensein 
des Weibes an den Ehegatten zu thun , bei w elchem 
von besonderer Neigung und Liebesäusserung nicht 
mehr die Rede ist, weil sich das Alles seit lange von 
selbst versteht. Und dies erklärt vielleicht auch, warum 
Goethe sich nicht in die Sache finden konnte. „Wir 
sind gewohnt,“ sagt der Verf., „bei Liebe sogleich und 
stets an die gemüthsinnige und sogar sentimentale Form 
derselben zu denken“ — und diese herrscht in Goe- 
the’s dichterischen Productionen bis in sein höchstes 
Alter so sehr vor, dass wär wol annehmen dürfen, es 
habe jenes Andere seiner innern Erfahrung ziemlich 
fern gelegen.

Dagegen können wir es uns nicht versagen — wie 
denn immer in solchen Dingen ein anderer Mann gleich 
anders meinen wirtl — einige Punkte namhaft zu 
machen, in denen wir den Ansichten des Verf. nicht 
ganz beistimmen können. Doch wählen wir nur solche 
aus, die dem Kern des ganzen Werkes nahe liefen.

Vor Allem müssen wir uns gegen die Weise, in der der 
Verf. sich über die Idee des Ganzen ausspricht, erklären. 
Hier gilt es aber nicht, ihn zu bekämpfen, sondern wir 
haben ihn nur — er mag uns die Anmassung verzei
hen, vor ihm selber zu schützen. Es ist schon ange
führt worden, dass er unter der Idee nichts Anderes, 
als die Handlung selbst verstanden haben will. Allein 
dies hält er nicht fest, odei' legt es selbst auf eine 
Weise aus , durch welche die richtige Bedeutun0* des 
Ausspruches aufgehoben wird. Hr. H. hat von dem 
Kunstwerke die aller concreteste Anschauun0* es ist 
ihm im vollsten Sinne ein Wirkliches, er geh? nament
lich auf die lebendigste Weise in die psvchologische 
Thatsache ein, aber wo er sich über die Natur dieser 
Anschauung und des Ganzen, welches in ihr vorliegt, 
aussprechen will, kommt ihm der „Gedanke“ doch wie
der in die Quere. Er schiebt nämlich der Handlung 
sogleich eine „lebendige Macht“ unter, welche sie her
vorrufe , und die das eigentlich Treibende in ihr sei. 
Und da hat er denn nun freilich wieder etwas, was 
ein Anderes ist, als die Handlung selbst und sich ab
gesondert für sich aussprechen lässt; es ist das alte 
Lied von etwas Objectivem, anderweitig Vorhandenem, 
das sich in Kunstwerken durchführe. Was ist nun 
dieses? Es kommen, heisst es (S. 65), bei der voll
ständigen Idee zwei Momente in Betracht, die sich wie 
Einschlag und Aufzug eines Gewebes zu einander ver
halten , je nachdem man von der Hauptperson oder 
von den Verhältnissen ausgeht.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 251.)
Nach der ersten Seite wäre das vorliegende Drama 
„Darstellung des Ehrgeizes als einer dämonischen Macht, 
weiche auch den Hochgesinnten zum Bösen zu verleiten, 
ihn immer mehr zu entsittlichen und zu entmenschen und 
endlich, wie durch ihn andern, so zu gerechter Strafe 
ihm selber den Untergang zu bereiten vermag.“ Nach 
der andern Seite „läge die Idee in der Verherrlichung des 
geregelten Königthums durch die Darstellung der furcht
baren Folgen des Frevels gegen dasselbe.“ Beides, 
sagt Hr. H. ist wahr, aber unvollständig; denn der 
Ehrgeiz könnte sich auch in einer andern Sphäre, als 
in der des Staatslebens äussern (?), und andererseits 
die geregelte Staatsform noch auf andere Weise, als 
durch den Ehrgeiz eines Einzelnen erschüttert werden.“ 
Wir werden also (S. 67) jene beiden Bestimmungen 
ziisammenfassen, und die Idee, welche die bewegende 
Seele unseres Stückes ist, zu bestimmen haben als: 
Darstellung des Ehrgeizes als einer dämonisch wirken
den Macht, welche auch eine grossgesinnte und zum um
fassendsten Wirken befähigte, aber durch äussere 
Schranken begrenzte Heldennatur zum Frevel gegen eine 
geheiligte Maeht. von deren Anerkennung und Unter
stützung wie das Wohl Aller, so das eigene wahre 
Glück des Frevelnden selbst ab hängt, gegen die Macht 
des geordneten Erbkönigthums antreibt. dadurch unzäh
ligen Andern den Untergang bereitet, aber auch den 
Frevelnden selbst, wie in moralisches, so zuletzt in noth- 
wendiger sittlicher I erkettung auch in physisches Ver
derben stürzt, aber gerade hiermit die angetastete Macht 
durch den Sieg aus jener Negation nur um so herr
licher hervorgehen lässt. ) Man sieht, wie der Verf. 
ringt? mit dem Gedanken selbst dadurch, dass er ihn 
auf logische Weise näher bestimmt, an die Wirklich
keit, des Kunstwerkes heranzukommen. Aber er muss 
sieh selbst sogleich gestehen , dass dazu diese Weit
läufigkeit allein nicht helfen kann: er gibt zu, es 
könnte dieselbe Idee auch noch auf andere Weise, als 
es bei Shakspeare geschehe, etwa in der kurzem Form 
der französischen Tragödie. ausgeführt sein (S. 75), 
womit er also einräumt, dass dieselbe etwas vom 
Kunstwerke unterschiedenes ist, denn wie könnte sie 
sonst mehren möglichen Kunstwerken gemein sein ? —

*) Von dem Verf. selbst unterstrichen.

21. October 1846.

Es entsteht ihm also noch die fernere Aufgabe, das 
Einzelne der Ausführung, wie er aus ihm in analyti
scher Weise die Idee hergeleitet, wiederum synthetisch 
aus ihr entstehen zu lassen (S. 68), wie das auch die 
Aufgabe sei, die sich Rutscher in seinen trefflichen Ab
handlungen zur Philosophie der Kunst gestellt habe. 
Und so hätten wir also vom Verf. ein Verfahren zu 
erwarten . wie es der so soebengenannte und Hinrichs 
befolgt haben?— Nicht doch, das Ausgeführte ist vom 
Verf. nur gesagt, um seine metaphysische und Hegel’- 
sche animam #zu salviren ; es ist so vorausgeschickt, 
wie Hegel von den Kantianern bemerkt, dass sie ihre 
Bücher mit einer gewissen philosophischen Grundlegung 
einzuleiten belieben. von der nachher nicht mehr die 
Rede sei. Die Aufgabe theilt sich — weil nämlich 
(S. 64) die Poesie „eine Wiedergeburt einer Wirklich
keit, nicht nach ihrer ganzen empirischen Breite und 
Zufälligkeit (so wenig als andererseits blos nach ihrer 
einfachen Substanz), sondern in einer zur Durchsich
tigkeit abgeklärten Lebensfülle, in welcher bis aui die 
geringste Einzelheit hin überall die Idee durchscheint“ 
— in zwei verschiedene, die Nachweisung der Reali- 
sirung der Idee und der Idealisirung des Stoßes der 
historischen Überlieferung, da doch, wenn überhaupt 
eine Deduction des Einzelnen aus dem Allgemeinen 
möglich sein sollte, ein solcher Dualismus gar nicht 
zugegeben werden müsste. Die erstere Aufgabe, die 
Nachweisung der Realisirung dei’ Idee, wird in dem 
Abschnitte: „Zur Kritik Shakspeares,“ angegriffen. 
Aber auch hier schrickt des Verf. poetischer Sinn vor 
einer wirklich gedankenmässigen Deduction zurück: — 
es soll keine logische Nothwendigkeit sein, die hier 
nachzuweisen sei, sondern eine poetische. Und da wird 
dann gezeigt, dass das Einzelne, welches damit vor
ausgesetzt und gar nicht mit synthetischer Nothwendig
keit aus der Idee des Ganzen abgeleitet wird, sodass 
sich hier eigentlich eine noch weiter nach der Seite 
der Idee hinliegende Aufgabe ergäbe, und sofort ohne 
Zweifel in Infinitum — höchst zweckmässig angeordnek 
sei; es werden rein künstlerische Bestimmungen, wie 
Contrast und Steigerung, zu Hülfe genommen, und der 
Verf. gibt hier höchst bedeutende Winke über die ei- 
genthümliche Compositionsweise Shakspeare’s, auf die 
wir nicht näher eingehen zu können bedauern. Vol
lends in dem folgenden Abschnitte, der der künstleri
schen Verarbeitung der Holinshed’schen Erzählung /von 
Seiten Shakspeare’s nachgeht, ist, wenn man davon
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absieht, dass jene für eine tdealisirung der letztem gel
ten soll, worin die Ansicht zu liegen scheint, als würde 
die eigene Wahrheit der historischen Thatsache vom 
Dichter herausgearbeitet, da dieser dieselbe doch nur 
als Veranlassung benutzt, etwas ganz Anderes darzu
stellen — wie denn Hr. H. selbst sagt (S. 99), Mac
beth „thue zwar bei Shakspeare im Ganzen dasselbe, 
wie sein historisches Urbild, sei aber ein’ ganz ande
rer44 — von einer unsinnlichen Idee, die sich aus sich 
selbst entfaltete, weiter nicht die Rede; wir haben hier 
ein so gesundes Stück Kritik vor uns, wie man es nur 
irgend finden mag. Aber was würde Hr. H. etwa von 
Tieck oder einem andern Romantiker sagen, der sich 
auf solchem Schwanken und in solcher Halbheit — bei 
der es ihm ebenso sichtlich im Grunde gar nicht recht 
wohl wäre, wie es dies Hr. H. selbst bei jener meta
physischen Grundlage nicht ist, die er daher auch so
bald als möglich beseitigt — betreten liesse? Er würde 
von ihm sagen, er ist ein geistreicher Mann, welcher 
alle Sinne für die Kunst offen hat, und der ganz eigens 
dazu berufen scheint, sie auch Andern zu eröffnen — 
aber der Zopf, er hängt ihm hinten.

In der That rächt sich diese Einmischung des 
„Gedankens* 4 in der Auffassung des Kunstwerkes bei 
dem Verf. auf eine höchst bezeichnende Weise. Er 
legt nämlich gewissen Partien des Macbeth eine sym
bolische Bedeutung bei. Man kennt den unermüdlichen, 
ja erbitterten Kampf der jüngern Hegelianer gegen 
symbolische Poesie, namentlich die Goethe’sche im 
Faust. Aber wie, wenn sie damit im Grunde nur eine 
Consequenz ihrer eigenen Grundansicht bekämpfen ? 
Worauf läuft es denn bei ihnen mit dem Kampf hin
aus? Es soll in dem Kunstwerke nicht ein Gedanke 
in der Anschauung drinstecken, wie im Futteral, denn 
dies ist der Sinn, den sie mit dem Symbol verbinden, 
— sondern er soll mit derselben durchdrungen sein 
auf chemische Weise, oder sich zu ihr verhalten, wie 
die Seele zum Leibe u. dergl. Soll, soll! Aber kann 
er das denn auch ? Ref. gesteht, vollkommen ausserstande 
zu sein, sich dies begreiflich zu machen. Anschauung 
ist Waltenlassen der Wirklichkeit in uns, und Gedanke 
ist Reproduction derselben, wobei sie als solche aufge
hoben wird. W7ie sollen wir nun zugleich auf dem 
Standpunkte unserer Versenkung in die Wirklichkeit 
und der Versenkung der Wirklichkeit in uns stehen? 
Es wird immer eine Zweiheit übrig bleiben. Auch liegt 
diese schon in den Ausdrücken, mit welchen man die 
Aufhebung derselben im wahren Kunstwerke bezeichnen 
will. Ein chemisches Product wird als solches überhaupt 
nur aufgefasst, wenn wir seine Elemente kennen und aus
drücklich getrennt vorstellen, sonst ist es ein blosses Ding, 
wie denn die meisten Dinge in der That als chemische 
Producte aufgefasst werden können: soll also damit, 
dass das Kunstwerk als ein solches Product aufgefasst 
wird, überhaupt etwas gesagt sein, so liegt darin ge *) Schnaase’s Kunstgeschichte Bd. I, S. 31,

rade das Fürsichbestehen des Gedankens am aller Ent
schiedensten. Und dass Leib und Seele eben nicht eine 
blosse Einheit sind, sondern diese selbst sogleich unter
gehen muss, sobald beide nicht mehr in dem Grade 
getrennt vorhanden sind, dass die Seele sich selbst als 
für sich bestehendes weiss, ist doch wol fast eine Tri
vialität zu nennen. So wäre also das Kunstwerk we
nigstens auch das Getrenntbestehen von Gedanken und 
Anschauung. Aber dieses auch bedeutet in diesem Fall 
nicht mehr noch weniger als nw, denn die Verbindung, 
welche hier gefordert wird, ist nicht eine natürliche, im 
Wesen der Sache liegende, sondern eine solche in der 
an sich Verschiedenes, nämlich unser Denken und unser 
Anschauen, welche, wenn sie auch aufdenseiben Gegen
stand gerichtet sind, doch als ein durchaus verschiede
nes Verhalten von unserer Seite betrachtet werden 
müssen, als verbunden gedacht werden sollen. Und dies 
wird denn darauf hinauslaufen, dass wir bei der An
schauung etwas denken , was eben das so sehr ver
hasste Symbol ist. Auch stammt in der That die 
ganze Sache aus der Creuzer’schen Symbolik her. In 
dieser wird in der Einleitung bei der Entwickelung des 
Begriffes und der Gattungen des Symbols auch das 
plastische Symbol genannt, welches sich auf der zarten 
Mitte zwischen Natur und Geist halte, mithin die ei
gentliche Kunst bilde. *)  Hieraus ist Hegel’s Kunstbe
griff geschöpft, welcher bekanntlich mit dem Begriffe 
der griechischen Kunst insbesondere, indem die roman
tische schon wieder eine Auflösung jener Verbindung 
entgegengesetzter Elemente sei, identificirt wird, und 
Solger nannte dies griechische Kunstbewusstsein selbst 
Symbol. Diese Natur des vorgeblichen Kunststand
punktes macht sich nun bei Hrn. H. geltend. Zwar 
nicht in der Auffassung der Haupthandlung des Stückes 
und der menschlichen Charaktere; hier bewirkt sein 
gesunder Sinn für die Dichtung, dass er in der oben- 
angeführten lobenswerthen Inconsequenz beharrt. Aber 
bei den Geistererscheinungen und dem Höllenkram, 
der diesem Stücke einen so eigenthümlichen Reiz gibt^ 
kommt die Krankheitsmaterie zum Ausbruch, zum Theil 
wol, weil dies übeihaupt ein weicherer, der Willkür 
mehr ausgesetzter Stoft ist, als die rein menschlichen 
Vorgänge und Individualitäten, alsdann auch, weil die
sem Elemente eine specifisch göttliche und also gei
stige Bedeutsamkeit in wohnt. Schon beim Banquo
kommt etwas der Art vor. Der Verf. sagt S. 20 — 
als „seinem Macbeth’s — noch immer strafenden 
Innern die lodten auferstehen44 u. s. w. — das kann 
nicht heissen sollen, dass Banquo nur Macbeth’s in
nerer Anschauung ? wie etwa früher der Dolch, er
scheine; Hr. H. ist vielmehr offenbar der richtigen An
sicht zugethan , dass Banquo’s Geist wirklich da sei, 
und nicht nur von Macbeth gesehen, sondern vielmehr 
nur von den Andern nicht gesehen werde, wie das ja 
überhaupt der Volksglaube ist; die Geister sind da, 
werden aber nur von dem bemerkt, für den, d. h. um 
deswillen sie da sind; ist’s doch schon in der Ilias

der Athene so, wo sie bei dem Streite mit Agame
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mnon dem Achilleus erscheint; Hr. H. tritt selbst in 
Betreff Banquo’s S. 99 den Worten Simrock^s bei: „be
kanntlich halten die Todten noch über das Grab hinaus 
Wort.“ Also muss seine obige Äusserung den Sinn 
haben, dass uns, den Lesern und Zuschauern, in Ban
quo’s ‘ Erscheinung der Dichter das strafende Innere 
Macbeth’s symbolisire. Und eine ähnliche Auffassung 
spricht er denn auch in Betreff' der Hexen geradezu 
aus. Die, Idee des ganzen Stückes ist nach Hrn. H., 
wie wir °esehen haben, (las Walten des Ehrgeizes. 
Und da construirt er nun die Hexen so, S. 76: „Als 
dämonisch wirkende Macht in Naturen von dämoni
scher Kraft soll hier die Ehrsucht erscheinen. Da
durch war gefordert die Einführung der Hexen, na
mentlich auch ihr Auftreten gleich im Anfang.“ Und 
so werden sie auch an andern Stellen als eine Her
ausstellung der inner» Mächte in Macbeth’s Seele be
zeichnet. Weiter heisst es S. 76: „Aber durch diese 
äusserliche Herausstellung der dämonischen Macht des 
Ehrgeizes in besondern Figuren ist doch nicht etwa 
der Lösung der Hauptaufgabe Abbruch geschehen. Das 
Walten des Ehrgeizes musste jedenfalls in der mensch
lichen Seele selbst zur Anschauung gebracht werden. 
Und dies ist auch vom Dichter vollkommen geleistet 
und verdient gerade unsere vollste Bewunderung. Man 
sieht, Shakspeare symbolisirt, aber er ist nicht ein blas 
symbolischer Dichter “ Als ob nicht, wenn Shakspeare 
in dieser Weise jemals symbolisirt hätte, die jungfräu
liche Unbefangenheit seiner dichterischen Phantasie ein 
für allemal geknickt gewesen wäre! Altkluger Ratio
nalismus ! Hr. H. kann nicht vergessen, dass Thoma
sius gelehrt hat, dass es keine Hexen gibt, und Les
sing, dass die Hölle nirgend, als in uns selbst ist; es 
fehlt viel, dass bei ihm selbst wahr geworden wäre, 
was er S. 5 sagt: „die hexenungläubige Folgezeit ver
gisst durch die Zaubergewalt des Dichters ihren Un
glauben,“ ja er beweist gerade dadurch, dass er dies 
sagt, dass es bei ihm selbst nicht eingetroffen , denn 
was geht uns bei der ganzen Sache unser Unglaube 
überhaupt an? Es ist einmal in dem Glauben von 
Shakspeare’s Zeit angenommen , dass die Hölle etwas 
räumlich äusser dem Menschen Bestehendes sei, dass 
der leufel ganz auf dieselbe Weise eine empirische 
Wirkung auf den Menschen auszuüben vermöge, wie 
ein menschliches Individuum auf das andere, ja der 
Teufel und seine Genossen werden eben ganz wie 
menschliche Individuen vorgestellt, und da nimmt nun 
der Dichter einen Vorfall, bei dem sich dies bewährt 
haben soll, ganz unbefangen auf, und rundet ihn, wie 
andere auch, mit seiner psychologischen Wissenschaft 
zu einem Ganzen ab. „Wohl,« antwortet vielleicht Hr. 
H„ „aber dieser Glaube ist eben ein mythischer, das 
heisst, es werden m ihm die innern Mächte der 
Menschenseele als äussere Wesen hypostasirt.“ — Lie
ber Herr, ist denn die ganze Geschichte des Macbeth, 
wie sie uns in gutem Glauben der alte Holinshed be
richtet, so gar viel mehr als ein Mythus? Was geht 
das aber den Dichter an? Was geht es den Künstler 
überhaupt an, was Dinge, mit denen er es zu thun hat, 
an und für sich sind? Was ist die barbe? Der Ma
ler lacht euch aus, wenn ihr ihm damit kommt, dass 
sie eine Atherschwingung cder ein Hagel von Licht
atomen sei. Ich sehe sie, sagt er, und ihr seht sie 

auch und da ists nun meine Aufgabe, sie so zu behan
deln, dass sie auf uns beide eine künstlerische Wir
kung thut. Ebenso der Dichter. Was ist die psycho
logische Individualität, nicht einer Hexe, sondern eines 
historischen Helden, am Ende für ein Ding? Hand 
aufs Herz, wir wissen es im Grunde Alle noch nicht. 
Aber wir wissen, dass es etwas ist, wir verstehen ein
ander, wenn wir davon reden, und vermögen uns auch 
dergleichen lebendig vorzuführen — weiter bedarf es 
nichts; wir leben, ohne zu wissen, was es ist, nun thut 
der Dichter nichts, als dass er das Leben künstlerisch 
verarbeitet, wie sollten wir nun gerade bei ihm, wo die 
Sache in ihrer ganzen lebendigen Wirklichkeit heraus
tritt, dieselbe zerbrechen wollen, um zu sehen, was sie 
an sich sei? Und was bei den menschlichen Indivi
dualitäten von allen Menschen gilt, das muss auch von 
dem gelten, was dem geistigen Auge einer bestimmten 
Zeit vorschwebt; lassen wir doch sogar dem einzelnen 
dichtenden Individuum seine innere Welt, so dass wir 
uns selbst als Stoff' gebrauchen lassen, aus dem er sie 
erbauen möge, „er scheint uns anzusehn, doch mögen 
Geister an unsrer Stelle seltsam ihm erscheinen.“ Und 
man glaube nicht etwa, dass Hr. H. dies Alles doch 
wol selber wissen müsse, da er die Hexen, wie sie von 
Shakspeare vorgeführt werden, sehr wohl zu schildern 
und zu würdigen wisse; dass er in Betreff dieses Punk
tes in einer wunderlichen Unklarheit schwebt, zeigt 
sich gleich im Anfänge seiner Schrift darin, dass er 
in der allgemeinen Angabe der Handlung des Stückes 
das „Mythische“, wie er bei der Durchführung dersel
ben durch die einzelnen Acte selbst anmerkt, durchaus 
weglässt, mithin als den eigentlichen Vorgang, den das 
Stück behandle, den innerlichen in Macbeth’s und seiner 
Gemahlin Brust beleuchtet, und wenn er diesen ange
geben hat, zugleich auch dem mythischen Theile der 
Handlung genügt zu haben glaubt, welcher also jenes 
Innerliche ebenfalls muss zum Inhalte haben, d. h. be
deuten sollen — während doch gerade das die That- 
sache ist, die uns Shakspeare schildert, dass in dem 
verbrecherischen Ehepaar jene innere Vorgänge durch 
die Veranstaltungen der Hölle hervorgerufen werden.

Soweit über Hrn. H.’s Verwandtschaft mit den 
Lehren, welche ein Gedankenmässiges am Kunstwerk 
finden wollen. Es fordert aber die Gerechtigkeit, noch 
einen andern Punkt seiner Besprechung namhaft zu 
machen, in welchem er von den Consequenzen dieser 
Lehren wieder weit entfernt ist. Es verbindet sich näm
lich mit diesen häufig ein Glaube an die üntadelhaftig- 
keit der Kunstwerke und eine gewisse Ewigkeit ihrer 
Gestaltung im Einzelnen, die fast zum Aberglauben 
wird. Hr. H. dagegen wagt den Gedanken, dass am 
Shakspeare etwas zu tadeln sein könnte; er verlangt, 
dass man ihn zu kritisiren anfange. Die Vorrede 
spricht sich mit männlicher Beredsamkeit darüber aus, 
wie Shakspeare, der in dem Sturm und Drange gerade 
unser Befreier gewesen, durch die Romantiker beinahe 
zu unserm Tyrannen geworden sei, vor welchem sich 
unsere eigene Dichtung demüthig in den Staub beuge, 
und der uns die nationale dramatische Form, die uns 
Schiller gegeben, vergessen mache. Gewiss ist dies 
richtig — aber von welchem Gesichtspunkte soll nun 
die Kritik Shakspeare’s ausgehen? Der Verf. wird 
selbst keine andere Kritik im Auge haben, als die
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Shakspeare mit seinem eignen Maasse misst. Aber 
«u einer solchen möchte bis jetzt das wesentliche Er
forderniss mangeln, dass wir dieses sein eigenes Mass 
auch wirklich gründlich erkannt hätten. Es ist gleich 
Eingangs angedeutet worden, dass das vorliegende 
Buch gerade nur erst als eine der ersten Vorarbeiten 
dazu zu betrachten ist. Wenigstens will uns,, was der 
Verf. selbst in dieser Beziehung vorbringt, so verdienst
lich es ist, dass er überhaupt Hand ans Werk legt, 
nicht ganz stichhaltig erscheinen. So wird S. 70 der 
Unterschied der Shakspeare’schen Compositionsweise 
von der Lessing’schen, Schillerschen, Goethe’schen da
rin, dass bei Shakspeare gar keine eigentliche Exposi
tion vorhanden sei, d. h. fast nichts ausserhalb der 
Scene liege, ganz vortrefflich dargestellt. Wenn aber 
dann behauptet wird, diese Weise sei undramatisch, 
„denn das Drama erfordert, der geistigen Vertiefung 
der in ihm Handelnden und ihrer Interessen und Con- 
flicte gemäss, eine Vertiefung, wie der Bühne, so der 
Composition, eine Abstufung von Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund“ — so ist dass um so wunderlicher, da 
gleich die von der Bühne hergenommene Instanz sich 
gegen den Verf. anwenden lässt, indem diese bei 
Shakspeare eben nur eine geringe Tiefe hatte. Warum 
soll aber das das Wesen des Drama’s sein. wie will 
Hr. H. es beweisen, da eine entgegengesetzte Ansicht 
sich auch gerade auf Shakspeare beruft? Zwar spricht 
sich diese Auffassung bei dem Verf. nicht geradezu als 
Tadel aus , indem Shakspeare’n auch bei dieser Com
positionsweise ein grosser künstlerischer Verstand zu
geschrieben wird, doch erscheinen seine Werke auf 
diese Art immer als ein zweideutiges Mittelding von 
Epos und Drama. Auch lesen wir S. 116, dass es 
Shakspeare bisweilen an Plastik der Composition fehle, 
worin ihn Schiller übertreffe, ja im Macbeth verbessere. 
Wenn nur nicht gerade dass der Unterschied zwischen 
Beiden wäre, dass Shakspeare auf eine solche gar 
nicht ausgeht, während Schiller sie bisweilen zu sehr 
sucht. So schliesst der letztere gern die ganzen Stücke 
mit einem centnerschweren Schlagwort — „Ertränkt, 
wenn das besser lautet“, „dem Fürsten Piccolomini“, 
„der Graf ist fort nach Frankreich“, „der Übel grösstes 
aber ist die Schuld“, „Und frei erklär’ ich alle meine 
Knechte“ — worin man eine Nachwirkung der Ge
spreiztheit und ..Grossmannssucht“ sehen darf, ver
möge deren die Räuber auf ähnliche Weise schliessen: 
„Man hat tausend Louisd’or geboten, wer den grossen 
Räuber lebendig liefert, dem Mann kann geholfen wer
den“ •— wie das auch im Leben sehr wohl empfunden 
wird, indem man die Ausgänge des Wallenstein und 
der Maria Stuart gern parodistisch anwendet. Dage
gen pflegt Shakspeare zuletzt eine kurze Scene anzu
hängen, welche im Gegentheil unsere hochaufgereg^e 
Stimmung leise wieder auf das Gleichmaas einer ruhi
gen Betrachtung zurückführt, sei es, dass er den Ein
tritt eines geordneten gesellschaftlichen Zustandes nach 
den tragischen Zerwürfnissen andeutet, wie im Hamlet, 
oder dass er eine seiner Personen mit cliorartiger Re
flexion auf das Vergangene zurückblicken lässt, wie 
dies am prägnantesten im Julius Cäsar hervortritt. Aber 
Hr. H. hält zwei Dinge nicht genug gesondert, die doch 
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ganz und gar verschieden von einander sind, nämlich 
was Shakspeare an ‘sieh ist, und was also, wenn von 
Tadel die Rede sein soll, an und für sich bei ihm feh
lerhaft genannt werden mag, und welche Veränderun
gen wir etwa mit ihm vornehmen müssen, damit er 
nicht nur den gelehrten Kennern, sondern auch der 
Nation geniessbar sei. Unter diesem Gesichtspunkt 
muss Ref. es auffasseu, wenn Hr. H. an mehren Stel
len die Diction Shakspeare’s als affectirt und preciös be
zeichnet. So stösst er sich z. B. an den „Glückspro
logen zum erhabnen Schauspiel von königlichem In
halt“ (S. 128). Freilich sind sie kaum zu ertragen, 
aber etwas anderes ist es‘mit den happy prologues to 
the swelling act of the imperial theme. Auch will er 
(S. 126) das Golgatha nicht gelten lassen, sowie die 
Erwähnung Tarquin’s und Marc-Anton’s (S. 132). „Man 
sieht,“ sagt er, „die damals aus Übersetzungen be- 
karfhter werdenden Figuren der alten Geschichte (und 
Mythologie) werden Shakspeare’n zu symbolischen 
Ausdrücken für Begriffe, mit denen seine hieraus wie
der üppig wuchernde Phantasie ein allerdings bedeut
sames, zuweilen aber doch auch frostiges Spiel treibt.“ 
Abgesehen davon, dass das Spiel nicht frostig war, 
wenn es gebräuchlich war, auf dergleichen Dinge an
zuspielen — und Shakspeare darf in diesem Punkte 
als einer der enthaltsamsten seiner dichterischen Zeit
genossen betrachtet werden, ja er verspottet häufig die 
unter dem Namen Euphuism bekannte, vom Lillv auf
gebrachte Übertreibung jenes Gebrauches, von der uns 
z. B. in der Widmung des Buches: De la causa prin- 
cipio ed uno^ des Giordano Bruno ein dem englischen 
Modestil der Zeit nachgeahmtes Beispiel vorliegt — 
lässt sich auch ein innerer Grund angeben, weshalb 
solches Verfahren im Englischen unter jeder Bedin
gung eher erlaubt sein muss, als etwa im Deutschen. 
Schon A. W. Schlegel deutet ihn in dem gegen Klop- 
stock’s grammatische Gespräche gerichteten Gespräche 
über die Sprachen, welches das Athenäum eröff
nete, an. Klopstock hatte, um die englische Vermen
gung germanischer mit lateinischen Wörtern als ta- 
dclnswerth darzustellen, die Übersetzung einer Stelle 
aus dem Milton gegeben, in der er die letztem alle 
beibehalten hatte. In Bezug hierauf lässt Schlegel den 
Engländer sagen: „Hältst du entkörpern für ein edles 
Wort? Deutscher: Allerdings. Engländer: Wenn nun 
Jemand, wo es in einem euren Dichter vorkommt, ent- 
korporiren setzte l oder gar statt „ der Lorbeer krönt 
ihn“ — „der Laurusbeer koronirt ihn?“ Würde da
durch nicht die ganze Sache verändert? Dennoch hat 
es mit jener Übersetzung aus Milton ungefähr diese 
Bewandtniss.“ Und eben diese Bewandtniss hat es 
auch inj/ dem, wovon hier die Rede ist. Es handelt 
sich immer um ein Mehr oder Minder, oder ein in höhe
rem oder niederem Grade Assimilirtes, und da die 
Engländer überhaupt mehr gewohnt sind, neue latei
nische Wörter anzunehmen, als wir Deutschen, bei 
denen dies nur in der wissenschaftlichen Sprache er
laubtest, so muss ihnen auch der poetische Gebrauch 
lateinischer, und in Folge dessen überhaupt ausländi
scher Namen weniger auffällig sein.

Leipzig. W. Daniel.
Druck und Verlag von JF. A. Brockhaus in Xteipftiff"
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Fünfter Jahrgang. M 253. 22. October 1846.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Privatdocent Dr. Berndt in Greifswald ist eine ausser

ordentliche Professur in der philosophischen Facultät daselbst 
ertheilt worden.

Generalsuperintendent Dr. Bretschneider in Gotha ist zum 
Präsident des dasigen Oberconsistorium ernannt worden.

Prof. Dr. Gfrörer, Bibliothekar in Stuttgart, folgt dem 
Rufe als Professor der Geschichte an der Universität zu Freiburg.

Dem ausserordentlichen Professor Drj Marchand in Halle 
ist eine ordentliche Professur in der philosophischen Facultät 
der Universität daselbst ertheilt worden.

Der Superintendent und Pastor Winzer in Minden ist zum 
Consistorial - und Schulrath bei der dortigen Regierung er
nannt worden.

Orden. Den preussischen Rothen Adlerorden dritter 
Klasse erhielt Prof. Dr. Lepsius in Berlin; das Ritterkreuz des 
königl. sächsischen Civilverdienstordens der Pastor primarius 
J. Tb. F. Richter in Kamenz, das Comthurkreuz des Ordens 
der wiirternbergischen Krone Prof. Dr. v. Drey in Tübingen; 
das Comthurkreuz des belgischen Leopoldordens Conferenzrath 
H. K. Schuhmacher in Altona; das Ritterkreuz des sächsisch- 
ernestinischen Hausordens Bibliothekar Prof. Dr. Scheler in 
Brüssel.

Nekrolog.
Im September starb auf einer Reise nach Medeah durch 

einen Sturz G. Aime, Director der Sternwarte zu Algier, Ver
fasser von Exploration scientifique de l’ Algerie pendant les annees 
(1840 41); Physique generale (1845).

Am 24. Sept, zu Braunschweig K. Friedr, v. Vechelde, der 
Herausgeber der Braunschweigischen Annalen und der Schrift: 
Aus dem Tagebuche des Generals F. L. v. Wachholtz (1843).

Am 28. Sept, zu Apolda Dr. Joh. Heinr. Friedr. Görwitz, 
Superintendent und Oberpfarrer daselbst. Seine Schriften sind: 
Cato, 1 rauerspie von Addison, übersetzt (I 808); Agamemnon, 
Trauerspiel von Thomson, übersetzt (1815); Predigten über 
das Evangelienbuch (1825), Altar- und Kanzelreden bei be- 
sondern Gelegenheiten (lb37). Einzelne Predigten und Auf
sätze in Zeitschriften.

Am 30. Sept, zu Meissen Dr. Wilh. Adolf Becker ordent
licher Professer der classischen Alterthumskunde an der Uni
versität zu Leipzig, geb. zu Dresden 1795. Früher war er 
Conrector am Gymnasium zu Zei st, seit 1827 Professor an 
der Landesschule zu Meissen. Seme Schriften sind: Aristotelis 
de somno et vigiliis, de insomniis et dwinatione per somnum 
libri (1823); Der Symbolik Triumph (1826); Elegia Romana 
(iS27); De comicis Romanoruin fabulis (1837); Gallus oder 
römische Seenen aus der Zeit August’s (2 Bde., 1838); Chari- 
kles, Bilder altgriechischer Sitte (2 Bde., 1840); Handbuch 
der römischen Alterthümer (2 Bde., 1842—46).

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in München. 

Historische Klasse. Am 21. März las Prof. Höfler einen Brief 
des Scriptor an der Hofbibliothek in Wien E. Birk, in welchem 
derselbe gegen Kortiim’s Kritik von Höfler’s „Kaiser Hein
rich II.“ die Erklärung abgibt, dass die vermeintlichen von 
Kortüm gerügten Schreibfehler sich in den Handschriften selbst 
vorfinden. Am 18. April las der Secretär der Klasse, mit Be
ziehung auf Dahlmann’s „Geschichte Dänemarks“, Bd. I, S. 7, 
über die Herkunft der Cimbern. Die Teutonen, germanischer 
Abstammung, breiteten sich mit den Cimbern vereinigt über 
den grössten Theil Galliens aus, doch ohne mit ihnen selbst 
dahin den Zug gemacht zu haben. Julius Cäsar, Strabo und 
Tacitus stimmen für die Annahme, die Cimbern seien aus Ger
manen hervorgegangen, und die aus Cicero, Sallustius ent
nommenen Andeutungen, die Cimbern seien Gallier oder Kelten 
gewesen, enthalten nicht historische Beweise. Zur Auswan
derung wurden die Cimbern, der Sage nach, durch eine 
Wasserfluth bewogen. — Vorgelegt wurde „Skizze eines Be
richts des Legationsraths v. Koch - Sternfeld über seine 1845 
unternommene wissenschaftliche Reise in Unter- und Inner- 
Österreich, Tirol und Salzburg“. Zuerst werden die von 
dem Forscher der Topographie zu erfassenden Elemente be
zeichnet: die Familie, die Kirche und der Grund und Boden, 
als Kategorien der politischen Ökonomie, welche den Reisen
den geleitet, und ergibt dann die Resultate seiner Forschungen 
welche zum Theil von wesentlicher historischer Bedeutung sind. 
Daran schliesst sich eine Verzeichnung der historischen und 
topographischen Localdruckschriften aus den genannten Gegen
den. Am 20. Juni las Staats- und Reichsrath c. Maurer über 
das gerichtliche Weinen und Beweinen und die gerichtliche Be
weinung. Die in dem Weissenburger Mandatrecht oft vorkom
menden Worte bezeichnen das Wein Geben. Bei den dreimal 
des Jahrs zu haltenden Vollgedingen hatte der Schultheiss den 
Vorsitz zu führen, also das Gericht feierlich zu hegen, den 
Gerichtsfrieden zu wirken und die übrigen gerichtlichen Hand
lungen vorzunehmen , namentlich auch bei jedem Vollgedinge 
dem Weiser (d. i. dem erwählten Gerichtsvorstand) ein Viertel 
Wein und ausserdem dem gesammten Gerichte einen Imbis zu 
geben. Die feierliche Hegüng des Gerichts und die damit ver
bundene Weinspende nannte man „die Tafel rechten und be
weinen“. Von diesem Beweinen der Gerichtstafel war das bei 
den übrigen gerichtlichen. Handlungen vorkommende Weinen 
verschieden, da dabei die Parteien den Wein reichten. Diese 
Beweinung kommt hauptsächlich bei gerichtlichen Veräusserun
gen, bei gerichtlichen Traditionen von Gütern und Per
sonen, bei Auspfändungen, bei Verhaftung der Schuldner vor, 
und hatte zur Folge, dass die Ausklagung, Versteigerung, Tra
dition definitiv und unabänderlich wurde. Anderwärts benannte 
man dies mit dem Namen Weinkauf. In anderer Bedeutung 
heisst Weinen die Leistung der Weinbede und das Betrinken 
in Wein. — Philologische Klasse. Am 6. Juni las Prof, v. Hef
ner „Antiquarische Untersuchung über ein als Reliquiengefäss 
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benutztes, in der Reichenkapelle zu München befindliches Ur
horn und den Gebrauch der alten Völker aus Hörnern zu 
trinken“. Der Gebrauch der Hörner des Urs, welche auch 
Greifenklauen genannt wurden, wird durch Anführung der 
Stellen griechischer und lateinischer Schriftsteller und plastischer 
Darstellungen und Gemälde und durch den Nachweis bis ins 
Mittelalter festgestellt.

Chronik der Gymnasien.
Breslau.

Das Gymnasium zu St.-Maria Magdalena zählte im vorigen 
Jahre zu seinen Lehrern den Director Prof. Dr. Schönborn, den 
Prorector Prof. Dr. Klossmann, Prof. Dr. Rüdiger, die Colle- 
gen Klopsch, Dr. Sadebeck, Dr. Tzschirner , Dr. Bartsch, Dr. 
Lilie, Dr. Elsner, Collaborator John, die Lehrer K. Seltzsam, 
Blümel, Köhler, die Candidaten Dr. Beinert, Hoffmann, Neide, 
Dr. Schuck, Dr. Finger, Palm, den Cantor Kahl, den Zeichnen- 
lehrer Eitner, den Schreiblehrer Jung. Durch den Tod verlor 
am 14. April die Anstalt den Zeichnenlehrer Prof. Herrmann, 
einen ausgezeichneten Künstler und Lehrer, welcher an der 
Stiftung des Schlesischen Kunstvereins den thätigsten Antheil 
genommen hatte. Am 9. Jan. d. J. starb der College Prof. 
Dr. Franz Adrian Köcher (geb. zu Prag am 6. Febr. 1786), 
als mathematischer Schriftsteller rühmlichst bekannt, wie als 
Lehrer hoch geachtet. Prof. Nösselt w urde in Ruhestand ver
setzt. Der Lehrer L. Seltzsam ward an das Gymnasium zu 
St.-Elisabet versetzt. Im J. 1845 betrug die Zahl der Schüler 
in sieben Klassen 384 und in den Elementarklassen 167, zu
sammen 551; im J. 1846 375, in den Elementarklassen 164, 
im Summa 539. Ira vorigen Jahre wurden die Gebäude der 
Anstalt umgebaut und verbessert. Am 17. Juni ward der neu
errichtete Turnplatz feierlich eingeweiht. Das Einkommen der 
Lehrer .ward verbessert. Unter den ergangenen Verordnungen 
möchten folgende auszuzeichnen sein. Bei Mittheilung eines 
von dem Provinzial-Schulcollegium zu Koblenz dem dortigen 
Gymnasium empfohlenen Aufsatzes über den evangelischen Re
ligionsunterricht in den Gymnasien wird vorzüglich zur Beach
tung empfohlen, was darin von zweckwidrigem Heranziehen 
archäologischer, literarischer und historischer Nebendisciplinen 
in den Religionsunterricht gesagt ist, da dadurch dem näch
sten Zwecke, lebendiger Vertrautheit der Schüler mit dem 
biblischen Christenthum, Eintrag geschehe. Befohlen wurde 
den Lehrern sich der Theilnahrae an den Versammlungen der 
protestantischen Lichtfreunde und an den öffentlichen Protesten 
zu enthalten. In einem Rescript wurde in Folge des von der 
wissenschaftlichen Prüfungscommission über die lateinischen 
Arbeiten der Abiturienten mehrer Gymnasien Schlesiens aus
gesprochenen Tadels auf die Nothwendigkeit aufmerksam 
gemacht, den Unterricht im Latein in den untern und 
mittlern Klassen recht gründlich zu ertheilen. Der Rector 
wurde beauftragt, die Söhne der Altlutheraner, wenn es die 
Eltern wünschen, von den Religionsstunden des Gymnasium 
zu entbinden. — Das im vorigen Jahre ausgegebene Programm 
enthält eine Abhandlung des Collegen Dr. Elsner: „Differenz 
der empirischen Naturforschung und der Naturphilosophie,“ in 
welchem das Wesen und die Grenzen der Empirie, die Stellung 
der speculativen Physik und der Naturphilosophie bezeichnet wer
den. Die speculative Physik hat die empirische zu ihrer V oraus- 

setzung und ist selbst eine solche der Naturphilosophie; jene 
exprimentirt und untersucht, diese stützt sich auf die Unter
suchung und drückt in der adäquatem Form des Begriffs das 
aus, was der speculative Physiker gefunden. Der Vermittler 
zwischen Natur (dem empirischen Sein) und Philosophie (dem 
speculativen Denken) ist das Experiment, die speculative Physik. 
Das Ganze ist ein zeitgemässes Wort zur Sicherung des Be
standes der jetzt vielfach verkannten und verworfenen Natur
philosophie. — Das zum Prüfungsact dieses Jahr vom Director 
Schönborn herausgegebene Programm enthält eine Abhandlung 
des Prof. Dr. Rüdiger: „De cursu publico imperii romaniN 
Sie legt die Geschichte und die Einrichtung des von Augustus* 
gegründeten durch die spätere Kaiserzeit fortgeführten und für 
den Verkehr des grossen Reichs wichtigen Postenwcsens dar, 
und handelt daher von dem Ursprünge, den Arten, der Ex
pedition, dem Rechte der Benutzung, dsn angestellten Beam
ten des Instituts mit Verweis auf die Beweisstellen, zuletzt von 
den Misbräuchen und dem für die Provinzialen erwachsenen 
Schaden. Schätzbar ist die erneuerte Aufhellung einer bisher 
unbeachteten Partie vier Alterthumskunde, in welcher eine ge
naue Unterscheidung der Zeiten nicht allein die Einrichtung, 
sondern auch den Einfluss des Instituts auf Regierungs- und 
Volkswesen erkennen lässt.

Literarische u. a. Nachrichten.
Nachdem die Erfindung der Buchdruckerkunst den Wissen

schaften so förderlich zu werden anfing, konnte es nicht fehlen, 
dass man auch der Musik, die neben ihrer Praxis von jeher 
ein wissenschaftliches Gebiet für sich behauptet hatte, eine Be- 
theiligung an jenen Fortschritten wünschte; denn mühsam waren 
die Abschriften der Tonwerke zu verfertigen. Es ist daher 
nicht zu zweifeln, dass der Gedanke eines Notendruckes mit 
beweglichen Typen, nach Art des Bücherdruckes, mehr als 
einen der in den letzten Decennien des 15. Jahrh. thätigen 
und verdienstvollen Typographen beschäftigt hatte. Aber erst 

Izu Anfänge des 16. Jahrh. gelang es einem geachteten Typo
graphen zu Venedig, Ottaviano Petrucci (geb. zu Fossombrone 
im Kirchenstaate am 18. Juni 1466; gest. zu Venedig am 
I.Mai 1539), die ersten Notendruckwerke zu Stande zu brin
gen. Über seine und seiner Nachfolger Versuche und Leistun
gen gibt Andr. Schmids, Custos der k. k. Hofbibliothek zu 
Wien, verdienstliche Schrift. ,,Ottaviano dei Petrucci da Fossom
brone, der erste Erfinder des Musiknotendruckes mit beweg
lichen Metalltypen und seine Nachfolger im 16. Jahrh.“ (Wien 
1845), treffliche Aufschlüsse, sodass es, des Reichthums seiner 
literarischen Nachweisungen wegen, unbedenklich zu den vor
züglichsten Werken der neuern musikalisch-geschichtlichen Li
teratur gerechnet werden darf.

Freunde archäologischer Studien mögen auf die von dem 
Custos am k. k. Münz- und Antikencabinete Joh. Gabr. Seidl 
zusammengestellte Chronik der archäologischen Funde in der 
österreichischen Monarchie in den Jahren 1845 und 1846 auf
merksam gemacht sein, welche in den diesjährigen „Österrei
chischen Blättern für Literatur und Kunst “, Nr. 18—20, und 
Nr. 45, abgedruckt ist. Sie vermittelt eine dankenswerthe 
Übersicht keltisch - römischer /Vlterthümer, welche in der ge
dachten Zeit ans Licht kamen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand, in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig»
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Unterhaltung beigelegt.
eei»jig, im OrtoScr 18M.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhand
lungen des In- und Auslandes zu beziehen: 

sacra hmim
Ä SIVE

RELIQUIAE ANTIftüISSIMAE
textus NOVI testamenti graeci

ex 
novem plus nulle annorum codicibus per Europam dispersis 

eruit atque edidit
Constantinus Tischendorf.

Gross Quart. Brosch. 18 Thlr.
Dieses Prachtwerk schliesst sich in der äussern Ausstattung genau 

an den von mir verlegten Codex Ephraemi Syri Rescriptus an und 
ist wie dieser eines der wichtigsten Resultate der in der wissen
schaftlichen Welt so grosses Aufsehen erregenden Forschungen des 
Herrn Professor Tischendorf. ö b

Leipzig, im October 1846.
_ ____________ Bern!/. Tauchnitz jun.

£eute würbe an alle bu^lianblungen verfanbt:

©enuttöattdttö -
Neunte Auflage. ®ecßöunbad)üig(tCg

Siefe neunte Auflage erf^eint in 15 SSänben ober 120 
heften ju bem greife von 5 «Kgr- für ba$ $efti ber ^anb 
fohlet 1 &$lr. 10 «Rar., auf @c^retbpa|>ier 2 auf 
Velinpapier 3 S^lr.

«eWg, am 14. £)Ct06er 1846. /, 7t. i^rarkbüuö.

3m bertage von SC. JRehbct in SRttau ijt foeben erfdjienen unb 
burd? alle bu^^anblungen ju bejie^en:

©nOwrf ber
ßin geitfaben für borlefungen von Dr.

außerotbentlidjem ^)rofeffor an ber Univerfität ©orpat.
8. ®efy. $)rei$ 22’/2 «Rgr.

bon bemfelben berfaffer erf^ien 1844 bet mir:
$ie ein £e$rbu$.

®r. 8. «Preis 1 ^lr. 20 9?gr.

©urd) alle budjtjanblungen unb Zollämter ift ju bejiefjen:

ISIS. ^on©ken. Satyrgang 1846. eiebentea 
unb einem Tupfer. ®r. 4.

$ßrei$ beö Satyrgangö von 12 heften mit 
Tupfern 8 Stylt.

©er unb ben blättern f«* litemifdje Unterhaltung 
gemcinfebaftlüh ift ein

Witter^Cnjetger,
unb wirb barin ber Staum einer gefpaltenen $eile mit 2y2 9tgr. berechnet.
SMonftere Stnjeigen tc. werben ber für 1 Sblr. 15 bgt. 

beigelegt.
Äeipm, im October 1846.

/♦ 71. ^rockljauo.
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Beperfortntn 
der deutschen und ausländischen Elteratur

Herausgegeben von JE.

1846. Gr. 8. 12 Thlr.
Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Bibliogra

phischen Anzeiger“ für den Raum einer Zeile 2 Ngr.; Beilagen werden mit 1 Thlr. 15 Ngr. berechnet.

September. Heft 36 — 39.
Inhalt: Theologie. Brach, Betrachtungen über Christenthum. 2. Th. — hbrard, Das Dogma vom heiligen Abendmahl und seine Ge
schichte. 1. Bd. — Günzburg, Dogmatisch-historische Beleuchtung des alten Judenthums. Rüben, Der souveraine christliche Staat. — 
de Saint - Cheron, Histoire du Pontificat de Saint Löon-Le-Grand. Tom. I et II. — Tugendhold, Skazöwki prawdy. — Jurisprudenz. 
Authenticum; ed. Heimbach. — Basilicorum supplementa; ed. Zachariae a Lindenthal. .— Biener, Abhandlungen aus dem Gebiete der 
Rechtsgeschichte. — Gerber, Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutschen Privatrechts. Rosshirt, Geschichte des Rechts im 
Mittelalter. 1. Th. — Thöl, Volksrecht. Juristenrecht. — Mcdicin. Forcke. Über das Medicinalwesen zunächst im Königreich Han
nover. — Heidenhain, Die Medicinalreform im Sinne der Wissenschaft. — Kiwisch von Rotterau, Beiträge zur Geburtskunde. 1. Abth. 
— Meissner, Die Frauenzimmerkrankheiten. 1. Bds. 2. Abth. und 2. Bds 1. u. 2. Abth. — Schmidt, Die Reform der Medicinalverfassung 
Preussens. — Anatomie und Physiologie. Carus, Über Grund und Bedeutung der verschiedenen Formen der Hand. — Kölliker, 
Die Selbständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nervensystems. — Vogt, Physiologische Briefe. 1. u. 2. Abth. — Mathema
tische Wissenschaften. Adams, Die merkwürdigsten Eigenschaften des geradlinigen Dreiecks. — Schmeisser, Betrachtung einiger 
Lehren der reinen Analysis. 1. u. 2. Abth. — Naturwissenschaft. Pouillet’s Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 2. umgearb. 
Aufl. von Müller. — klassische Altcrthumskunde. Isocrates; ed. Baiter. — Plutarchi vitae; ed. Boehner. Vol. I. —. Thucydidis 
Syngraphe; herausg. von Krüger, ;1. Bds. 1. Heft. — Ullrich, Beiträge zur Erklärung des Thucydides. — Staats Ft nrn.
Bülau, Zeitfragen aus dem Gelfiete der Politik. I. Sammlung. — de Martens et de Cussy, Recueil de traites. Tom. 1 et 2. _  
Länder- und Völkerkunde. Borbstädt, Allgemeine geographische Verhältnisse in graphischer Darstellung. — Schaubach Die 
deutschen Alpen. 3. u. 4. Th. — v. Tschudi, Peru. 2. Bd. — Numismatik. Binder, Wurtembergische Münz- und Medaillenkunde

Leipzig, im October 1846. F. A. Brockhaus.
Sn ©etolß’ö Sierlagöbuchhanblung in 58ien ift foeben erfdjienen 

unb in allen IBu^^anblungen Seutfc^lanbö ju haben:

^tbltfcbe

„ für

jufammengeflellt unb erläutert 
von

<yratt$ X. Sodann ,
Sboctor ber Sbeologie, getftlidjem 3tatt>e, emeritirtem öffentlichen $>rofeffor unb 

Unimfüatß; SBibliottjetare, bann mehrer gelehrten ®efellfd)aften 3Bitgliebe.
SOlit einer

Beilage aufgewühlter ^ieUeu
über

^rjic^ung ber Knaben von ^apft II. (MeneaS StyltnuS 
Piccolomini).

^meite verbesserte unb vermeljrte Auflage.
SäSien iw®.

8- Sn Umfdffag brofd). ^reig 20 9?gr. (16 g®r.)
®er SJorrcbc beö $errn SSerfafferö jugoige ift biefeö bödjft verbienfh 

volle unb jwecEmäfige Sßerfdjen „ein SSerfud), Sibelftcllen über Srjieljung 
jufammen ju orbnen unb ©rjiehungßlehren baraus abjuleiten. mürbe 
babei nid)t fowol auf ftreng miffenf^aftli^eö Spftem unb SSoUftänbigteit, 
als vielmehr barauf 9?ücEft^t genommen, was in unferer Seit ju fagen 
unb mit biblifc^cn ^Sorten einjufdjdrfen vorzüglich notb tbut. Sie SBiebcrs 
auflage ber @d)rift aber bürfre um fo weniger überflüffig..erfcbcinen, alö 
jenes SBebürfnifJ fortbauert, unb frommen djriftlicben Jlltern auf foldje 
Sßeife ein wotjlfeileß ^aubbütijlein jugcmittelt wirb t barin fie ftcb ohne 
vielen Beitverlufi in zweifelhaften fritifdfen gaffen StattyS erholen Ebnnen, 
um fid) entmeber vor Eoftfpieligen Fehlgriffen ju E)ütcn, ober auf bag göth 
lidje Ttnfeben ber SSibelftellen fid? ftü^enb i^r ©ewiffen ju beruhigen." 
Bur nähern SharaEteriftif ber Steinen unb babei fo gehaltvollen S^rift 
verweifen wir auf bie gebiegene SBeurtheilung berfeiben im 4?auptblatte 
ber Sßiener Leitung vom 24. Suni b. 5.

Neue medicinische Encyklopädie.
Im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig erscheint und ist 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
JEziicylklofmciie 

der 

iiiediciölsche^j^seiisch^  ̂
Methodisch bearbeitet von einem Verein von Ärzten 

unter Redaction von
Bf. A. Moser.

Gr. 12. Geh.

Jede Abtheilung dieser Encyklopädie ist einzeln unter besonderm 
Titel zu erhalten; erschienen sind:

I. Handbuch der topographischen ÄMa- 
tomie? mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen 
Anatomie zum Gebrauch für Ärzte und Studirende, bearbeitet 

von Dr. L, Koehmann. 1844. 3 Thlr.
II. KüuMlbnch der speciellen Pathologie 
Hild Hhcrapj^ bearbeitet von Dr. L. Posner. Erster 

und zweiter Band. 1845 — 46. 4 Thlr. 12 Ngr.
(Der erste Band: „Acute Krankheiten“, kostet 2 Thlr.; der 

zweite Band: „Chronische Krankheiten. Erster Theil“, 2 Thlr. 
12 Ngr.

III. Ilie medicimsche iMa&oostik und 
Semiotik, oder die Lehre von der Erforschung und 
der Bedeutung der Krankheitserscheinungen bei den innern 
Krankheiten des Menschen, bearbeitet von Dr. A. Moser. 

1845. 2 Thlr.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEKATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. Jg 254. 23. October 1846.

Theologie.
Veteris Testamenti sententia de rebus post mortem fu- 

turis illustrata. Commentatio biblico-theologica. Scri- 
psit Gust. Frieder. Oehler, ph. et theol. d. huius- 
que professor p. o. in acad. Vratislav. Commenta- 
tionum ad theologiam biblicam pertinentlum Pars. I. 
Stuttgart, Liesching. 1846. 8.

Uber denselben Gegenstand, obwol zunächst nur von 
grammatischer, d. h. literärgeschichtlicher und exegetisch
kritischer Seite, hatte Ref. im J. 1840 einige zu 
eigenthümlichen Ergebnissen gediehene Untersuchungen 
in einem handschriftlichen Entwürfe an die leipziger 
theologische Facultät eingesendet, welcher kürzlich in 
der Wörter- und Stellenerklärung wieder ausgearbeitet 
und in der Quellenforschung bis zum 4. Jahrh. n. Chr. 
fortgeführt, in einer ziemlich umfänglichen Druckschrift 
(De inferis rebusque post mortem futuris ex 
Hebraeorum et Grae cor um et opinionibus libb. duo. 
Librl f, grammatici, Vol. I, Hebraica complectens [Dres
den, Gottschalck. 1846. Gr. 8.]), und, wie uns ver
sichert worden, einer baldigen Beurtheiiung in diesen 
Blättern entgegensieht. Derselben Kritik wäre daher 
vielleicht besser auch jene Abhandlung von Hr. O. auf
behalten geblieben, die fast noch gleichzeitig mit die
sem De inferis etc., Vol. I, in den Buchhandel gekom
mensein muss. Da indess die Redaction dem Unterzeichne
ten das Zutrauen schenkt, dass er nickt blos Richter in 
eigener Sache sein wird, so benutzt er diese Gelegen
heit, sich unbefangen über das Verhältniss der beider
seitigen Leistungen auszusprechen.

Zuvörderst musste sieh dem Ref. bei Vergleichung 
dieser breslauei chrift von Hrn. Ö. und ihrer nächsten 
Vorgängerin von Hahn dem Jüngern (s. De inferis 
§• 561, Oehlei, Ftue/. P- VII) mjt seiner? wieRhode’s, 
Kiesselbach’s u. A. Arbeiten wieder einmal die Erfah
rung recht augenfällig auf dringen ; wie unsere deutsche 
theologische Literatur nicht allem auf dogmatischem 

asketischem, sondern auch, wo naturgemäss die 
sO engste Neutralität herrschen sollte, auf rein gramma
tischem und historischem Gebiete, nicht mehr blos, wie 
seit Jahrhunderten, in eine katholische und protestanti
sche, sondern innerhalb der protestantischen nun auch 
seit Jahrzehnten immer sichtbarer und schioffer in eine 
kirchengläubige oder a priori schrift- und offenbarungs
gläubige, zerfallen ist, welche beide in Kirchen- und 

Dogmengeschichten, Bibel-Einleitungen und -Erklärun
gen völlig getrennt neben einander hergehen, und aus-? 
ser den Fällen der Bestreitung, wenngleich die neue 
altgläubige Richtung nothgedrungen auch von der lite
rarischen Errungenschaft ihrer Gegner Gebrauch macht, 
doch im Ganzen beiderseits viel weniger von einander 
Kenntniss nehmen, als es zur wechselseitigen Ergän
zung und Förderung wol wünschenswerth ist. Auch 
Ref. muss sich nach Durchlesung jener Ö.’schen Schrift 
und ihrer zahlreichen Citate aus Hengstenberg, Tho- 
luck, Hävernik u. A. allen Ernstes den Vorwurf machen, 
dass er in seiner Literaturbenutzung und Bestreitung 
viel zu einseitig die rationalistische Übermacht berück
sichtigt hat, und doch, wo es nicht auf den religiösen 
Standpunkt, sondern lediglich auf geistigen Scharfblick 
und gesunde Nachempfindung des im Bibeltext Ausge
drückten ankam, auch von jenen eben Genannten 
manche Belehrung oder Bestätigung hätte erhalten kön
nen. Auf der andern Seite wird man ihm aber auch 
das Zeugniss nicht versagen, dass er bei rationalisti
scher und dabei doch (oder vielmehr ebendeshalb) un
befangener, dem religiösen Gefühl nicht verschlossener 
Gesinnung, auf rein sprachlich - geschichtlichem For
schungswege, zur biblischen Begründung des Glaubens 
an ein Jenseits, für die schriftgläubige Ansicht noch 
reichern Gewinn, als selbst Hr. Ö. und die Schrifter
klärer seiner Richtung, errungen haben könnte.

Ref. hatte seine Aufgabe von rein menschlichem 
Standpunkte, als ein blos religions- und culturgeschicht- 
liches Thema, ohne Voraussetzung einer göttlichen, mit
telbaren oder unmittelbaren Offenbarung eines „Alten 
und Neuen Gottes-Bundes“, deren Beglaubigung sich 
ihm eben erst aus der Geschichtsforschung ergeben 
soll, also zunächst nur als wissenschaftliches für den 
Kirchenglauben gleichgültiges Problem aufgefasst, wor
über bei so streitiger Erklärung vieler darauf bezüg
licher Wörter und Autorstellen (nicht blos h. Schrift 
des A. und N. T.) vorerst durch grammatische Unter
suchung sicherer Aufschluss gewonnen werden musste. 
Diese Auffassung gibt sich gleich in jenem Titel kund: 
„De inferis etc. ex Hebraeorum et Graecorum opi
nionibus, Libri I, grammatici, in quo de verbis 
locisque ad inferos etc. pertinentibus explicatur,“ 
Vol. I etc.; und dieser Ankündigung entsprechen hof
fentlich, abgesehen von einigen nöthig gewordenen Ne
benuntersuchungen oder gelegentlich mit berührten nicht 
zugehörigen Einzelheiten, sämmtliche 561 Paragraphen, 
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bis auf die kurzen Schluss- und zum „Lib. historicus“ 
anbahnenden Vorbemerkungen (§. 560). Hr. Ö. da
gegen hat sich, obwol in zwei einleitenden Vorunter
suchungen (A. de hominis natura, B. de morte 
mortisque causis quae V. T. statuit, p. 11—24) mit 
dem Ref. zusammengetroffen, doch sonst strenger an das 
Thema gehalten, aber gegen die geschichtliche, meist 
dogmatisch-psychologische Entwickelung die grammati
sche Wort- und Stellenerklärung sehr zurücktreten 
lassen; und seinen wissenschaftlichen oder vielmehr 
kirchlichen, nur nicht so streng, als von Hrn. Hahn 
dem Jüngern eingehaltenen, aber jedenfals offenba
rungsgläubig vorausgenommenen Standpunkt bekunden 
1) schon die Worte des Titels: „Veter is Testa- 
menti sententia de reb. p. m. fut.si, an mögliche 
sententiae vielfacher und etwa gar widersprechender Art 
ist hiernach gar nicht gedacht; und vollends opiniones, 
wie auf des Ref. Titel, sind als vonvornherein unmög
lich, wie es scheint, mit der gesammten ihnen angehö
rigen Nekromaniie und der Erklärung 1. Sam. 28 (wor
aus der Verf. nur gelegentlich Verse citirt) von der 
Behandlung gänzlich ausgeschlossen. Auch bei Hahn 
erinnert sich Ref., nichts Beachtenswerthes über die
sen dem befangenen Schriftglauben freilich unbeque
men (daher auch von Wislicenus wieder mit vorgerück
ten) nekromantischen Artikel gelesen zu haben: und 
noch bezeichnender war der Titel jener Hahn’schen Ab
handlung : De spe immortalitatissubVet. Test.paulaiim 
exculta ,ei mit jener christlich kirchlichen Redeform 
(Hebr. 9, 15), die auch bei Hrn. Ö. (p. 69 u. a.) öfter 
vorkommt. Eben dazu stimmen 2) die neben der Be
nutzung rationalistischer Forscher (Gesenius, de Wette, 
Winer, Hitzig, Ewald, Hirzel, Movers, Themus u. A.) 
ungleich häufigem Anführungen von Augustin, Calvin, 
Tholuck, Hengstenberg, Hävernik, Delitzsch u. A., so
gar solchen, die der gelehrte und besonnene Verf. 
offenbar unter sich hat, wie v. Meyer, Stier, Hofmann 
(vgl. von „Weissagung und Erfüllung“) u. a. m. Der
selben Richtung entsprechen ferner 3) die Beseitigun
gen jeder kritischen Frage über das Zeitalter der in 
Betracht gezogenen Schriftstellen. Für den Mosaismus 
zeugen dem Verf. sämmtliche Theile des Pentateuch, 
sogar das Deuteronomium; über die Abfassungszeit des 
Daniel lässt er sich gar nicht aus; von Jes. 26 heisst 
es blos (p. 56): „Vtut de vaticinationis Jes. c. 24—27 
aetate iudicaveris, certe antequam ludaeis cum Persi^ 
etc.; aber von Ps. 73. 16. 17 gelten wieder unbestrit
ten Assaph und David als Verff. Und so befremdet 
es nicht, wenn neben der ganzen Behandlungs- und 
Darstellungsweise der Schrift, endlich auch 4) einzelne 
ausdrückliche Äusserungen ihre kirchen- oder schrift
gläubige Unterlage erscheinen lassen. So heisst es 
p. 7 vom A. u. N. T.: „Si ea est, quam N. T. statuit, 
Veteris ratio, facile nobis persuadebimus, omnium qui- 
dem, quae in N. T. divinitus patefacta sunt, quasi 

semi na N. T. in se continere, sed eodem omnino ni- 
hil doctrinae exhiberi, quod undique perfectum sit etc. 
In regni dir. perpetuitate operaDei et sei ent ia di- 
vinitus patefacta ita uno societatis vinculo continentur, 
ut utrorumque continuata cognatio et quasi concordia 
existat, nec ulla doctrina a re, per quam comprobatur, 
evulsa per se constare possil, nec quidquam, quid Deus 
in regno suo peracturus est, quamvis praemonstratum 
(Am. 3, 7) dilucide ante rem ipsam peractam intelliga- 
tur. Ex quo perspicuum est, eam quae omnes in se ha- 
beret veritatis numeros, coelestis et aeiernae vitae co- 
gnilionem, tum demum mortalibus impertiri poluisse, ubi 
is ipse, qui vitae ael. non testis solum, sed fons et au- 
tor exstitit, opere suo in terris peracto ad coelestes se- 
des Her aperuit (Hebr. 10, 20 coli. 9, 8; 2 Tim. 1, 10 
u. s. w.).“ Eine wenigstens für unbefangene Ge
schichtsforscher unstatthafte Voraussetzung! Ebendas. 
Not. 17 wird fast ebenso streng wie von den Dogmati
kern des 17. und 19. Jahrh. alle Auslegung des A. T. 
dem Spruche Joh. 5, 39 unterworfen. Ebendaher p. 42: 
Totius, quae V. T. continetur,prophetiae hoc est Consi
lium, ut regni divini, quod, in terris est, ordinemac 
decursum illustret, fatorumque eins arcana patefaciat.“ 
P. 57: „Ipsa humana vel institutione vel meditatione 
non potuit gigni illa firma fiducia, qua prophet ae 
mortuos ex inferis suscitatum iri pronunciant’. quod ex 
ipso lobi libro (14, 12. 19 et al.) cognoscere licet“ (den 
erhabenen, gedankenreichen Dichter des Hiob hat also 
die divina institutio hierin verlassen). P. 62: ,,V. T. 
doctrinam de regno Messiano Magis notam fuisse, de- 
claratur iis, qitae Matth, c. 2 narravit.“ (Ein Ge- 
schichtszeugniss neben Theopomp u. A., ohne nach 
dem apostolischen Ursprung von Matth. 1. 2 zu fra
gen !) Zum Schluss des Ganzen p. 87; „Hoc nimirum 
ratum mauere debuit, veram ac frmam de vita aeterno, 
sententiam rem esse non ab hontinibus excogitandam 
sed ab ipso deo patefaciendani.“

Ref. ist, wie er noch jüngst in einer Flugschrift 
für „Deutschen Kirchenbund“ bewiesen, weit entfernt, 
solche gläubige Gesinnung dem Verf. zum Vorwurf zu 
machen. Er bestreitet deren Berechtigung nicht im min
desten, wo es den kirchlichen Gemeindebestand und die 
Gemüthsruhe des Einzelnen gilt. Aber er muss we
nigstens den Autoritätsglauben aufmerksam auf seine 
Grenzen machen, wo derselbe der nicht minder berech
tigten und zur Zeit noch vom Staate geduldeten im 
guten Sinne „freien“, d. h. von Schule und Kirche 
unabhängigen „Wissenschaft“ Eintrag thut, oder in 
sich selbst widersprechend und unklar wird. Das 
Letztere scheint auch beim Verf. eingetreten. Seine 
Darstellung kündigt sich als „Veteris Testamenti“ sen
tentia an, also auf den Ausspruch der jüdisch-christ
lichen Offenbarungsurkunden beschränkt, springt aber 
gleichwol in des Ref. allgemein geschichtlichen Stand
punkt über, indem „Pseudo-Salomo’s (Buch der Weis
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heit) „sententia de reb. p. m. f.e‘ nur wegen ihres Zu
sammenhangs mit der gesammten „alexandrinischen“ 
Theologie für eine spätere Gelegenheit aufgeschoben, 
dagegen 2 Makk. und selbst das Buch Henoch und Jo
sephus mit in den Bereich gezogen, und gleichwol wie
der das vierte Buch Esra, sowie das Vorchristliche in 
den Sibyllinen u. a. m. unbeachtet gelassen wird. Über 
das Verhältniss zwischen kanonischen und apokryphi- 
schen Büchern ist nirgends etwas angedeutet; sie er
scheinen wie auf katholischem oder religionsgeschicht
lichem Standpunkt gleich geltend (s. p. VIII, 53 sqq.)« 
Ebenso wird p. 25 sqq. die ganze volksmässige Scheol- 
Vorstellung wie eine Offenbarungslehre zur „sententia“ 
oder „doctrina V. T.ei gezogen, und doch nicht blos 
die Nekromantie, sondern auch der FoZZsglaube von 
den pipenden Manen, den einherschwankenden Todten- 
erscheinungen, den versunkenen Riesen (Raphen) ganz 
bei Seite gelassen (Jes. 8, 19; 29, 4, 59, 10; Job. 26, 5). 
Wenn sich endlich die ganze Abhandlung als „Commen- 
tationumad theologiam biblicam pertinentium P. I“ 
anführt, so kann wenigstens jene den Unterschied ei
ner kirchlichen und „biblischen“ Theologie von vorn
herein auf hebende kirchengläubige Richtung nicht fest
gehalten werden, die sich in der Deutung von Gen. 2. 3 
und Num. 16, 29 (p. 20 sqq.) zu verrathen scheint. 
Diese Deutung thut wirklich der unabhängigen Schrift
forschung Eintrag, wenn sich auch sonst des Verf. 
Ausl egungs weise, bei allzu häufiger grammatischer 
Unentschiedenheit, wenigstens dogmatisch ziemlich un
befangen zeigt.

Von den einzelnen Stücken der Abhandlung wa
ren das Schätzbarste für Ref. die „Prolegomena“ p. 1 
—10, wo nach der vorstehenden Ankündigung „expo- 
mtur, qua ratione diversis ecclesiae aetatibus de quae- 
stione nostra sit disputatum, deinde (p. 6 sqq.) errores 
explicantur, quibus multi, qui eam tradlaverint, fuerint 
implicati.' Hier aus Justin M., Clemens Al., Tertul- 
lian, Origenes, EusebjUSj Augustin und andern Anfüh
rungen über »nostiker und Manichäer gute Belege zu der 
bei den Kuc envatern exegetisch befangenen, positiven, 
bei den aie i ern reien und meist negativen Ansicht 

und vergeltuugslehre des 
' ... el. yon ,? sPringt die Musterung über das 

ganze Mittelalter hinweg g)eich au Serve ° F Soci 
den englischen Deisten und Warburton; sowie ihren 
niehr oder minder orthodoxen Beatreitern Calvin, Ger
ard, Cocceius, Witsius, Moken (letzterer war in dieser 
Literatur sehr unbedeutend), ohne die vom Ref nach 
Thym u. A. versuchte literargeschichtliche Übersicht 
der Streitführung und Meinungsabwechselung 2U „.eben 
oder mit den angeführten gelegentlichen Äusserungen 
von Kant, Hengstenberg, v. Meyer, Stier, Delitzsch, 
Süsskind eine klare Einsicht in den dermaligen Mei
nungsstand gewinnen zu lassen. Die mit Recht be
strittenen Annahmen einer schon von Moses verhüllten

(p. 5 sqq.) oder spätem alttestamentlichen Geheimlehre 
(p. 8 sqq.) stehen wenigstens sehr vereinzelt.

P. IX und 10 gibt der Verf. nach seiner auch an
derwärts beliebten Trichotomie der alttestamentlichen 
Theologie „Mosaismus , Prophetismus, Hebraismus“, 
womit freilich die staats - und culturgeschichtlichen 
Epochen, sowie die sichern oder wahrscheinlichen Ab
fassungszeiten der einzelnen Bibelstücke durchkreuzt 
werden, folgenden Plan seiner Abhandlung: s quae 
Mos aismi (?) propria censenda est, sententia de r. 
p. m. f. iUustratur. Quasi fundamenti loco ponuntur 
ea, quae Vet. Test.“ (und zwar das ganze, sodass 
diese zwei Cap. eigentlich vor P. I als zweiter Theil 
der Prolegg. gehörten.) „A. de hominis natura, 
p. 11 sqq., B. de morte morUsque causis statuit, 
p. 19 sqq.; deinde C. doctrina de Sehe ole et de ani- 
marum (?) in ea, degentium conditione explanatur, 
p. 25 sqq., wo aber „non ea tantum, quae in Pentat. 
libris ad quaestionem pertinent, sed etiam cett. P. T. 
libb., quatenus earum sententia Mosaismum non su
per at, sed illustrat“ berücksichtigt werden; wie 
wenig gehört aber davon dem reinen „Mosaismus,“ 
wenn wir den wirklich nach Voraussetzung, dass 
Genes. — Deut, von Moses sind, auch in dieser Lehre 
ausscheiden dürfen ! Nicht einmal die kommen 
in den sogenannten Mosaischen Büchern vor; und was 
beweist uns, dass diese und andere Begriffe ,.Mosais
mum non super ent, sed illustrent (?); tumD.de causa 
disseritur, cur in ipso Mosaismo perfectiori doctri- 
nae locus datus non fuerit, p. 38sqq. (Aegyptiorum 
sententia de animi immort. sublimior Mosaica fuisse“ 
negatur, p. 35 sqqj; „postremo E. inquirilur in ea, 
quibus nonnulli occidtam aet. vitae spem indicari opi- 
nati sunt, p. 37 sqq.. et monstrantur radices, ex qui
bus perfectior sent. d. r. p. m. f. oriri potuerit. — 
II, prophet ar um doctrina de mortuorum r e sur
re ctione explicalur. A. et B. a quibus principiis haec 
doctrina exordium duxerit,“ p. 42 sqq. (A. divina 
potentia, B. Messiana felidtas); „C. interpretativ 
eorum locorum, quibus sent. de resurr. mort. continetur, 
p. 48 sqq.; D. de iis, quae posteriores ludaei hac de 
re statuerint, p. 53 sqq.; E. de ea quaestione, num 
dogma de resurr. m. ex Magorum disciplina in V. T. 
immigrav er it“ (immo ex V. T. in illam), p. 56 sqq« — 
III, qua ratione mens Isr aelitarum (waren die Pro
pheten keine Israeliten? Oder ist unter den hierher 
gezogenen Psalmen und andern Stellen gewiss keine 
von einem Propheten?) de rebus p. m. f. meditans sen- 
tentiam Mosaismi superare tentaverit. A. monstrantur, 
quae, quum animis scrupulum iniicerent, eos ad illam 
meditationem possent excitare, p. 64 sqq.; B. haec 
tarnen firmam aet. vitae spem non (?) est assecuta; 
quamquam in iis, quae de indissolubili piorum con- 
iunctione eum Deo dicta sunt, praesensio vitae aet. 
tatet (hier ist der Verf. mit Ref. zusammengetroffen, 

tumD.de
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hat aber die Äusserungen der exegetisch nur 
nicht weit genug verfolgt); etiam haec sententia emer- 
gere videtur, Scheolem tantum pro malorum sede 
habendamesse. Explicantur Psalm., Prov.} Job. loci, 
p. 70 sqq.; C. quomodo lib. Koheleth doctrinam V. 
T. absolvat, p. 82 sq.

Das Cap. I, A. (bei Ref. weiter gefasst) ist untreu 
der Ankündigung „de hominis natural, eigentlich nur 
eine kurze hebräische Seelenlehre, soweit die Lehre 
vom Fortleben in ihr bedingt ist. Vorerinnerungen 
über das Körperliche, auch über die hebräische Be- 
gräbnissweise, wie sie bei jeder Volksmeinung über 
den Zustand der Todten in Betracht kommt (s. den 
Verf. selbst p. 63), wären nicht minder am Orte ge
wesen. Den Unterschied der beiden Lebens - und 
Thätigkeitsprincipe, wes des individuellen, anhaftenden, 
HTn des allgemeinen, mittheil- und entziehbaren, hat 
der Verf. im Ganzen wol richtig getroffen, p. 13 sqq., 
aber weder etymologisch, noch exegetisch begründet, 
noch p. 15 (vgl. 17) bündig genug ausgedrückt, noch 
in seinen Folgerungen damit richtig durchgeführt, dass 
er nach Gen. 2,7; Ps. 104, 30; 146, 4; Job. 12, 10; 
27, 31; 34, 14 p. 11 die „inclusam in corpore Spi
ritus divini particulam“ sein lässt. In keiner dieser 
Stellen ist dies ausgesprochen; in den meisten wa; nicht 
einmal genannt; Job. 12 nur dem als gleichfalls 
in Gottes Macht gegeben zur Seite gestellt; Gen. 2, 7 
aber die Wirkung der göttlichen Einhauchung darauf 
beschränkt, dass das Menschengebild dadurch iTjhb 
wird (der Accent liegt auf 'n); ja Gen. 2, 19 werden 
die Thiergebilde ohne solche Einhauchung durch das 
blosse collectiv n^b (zumal wenn diese Bezeich
nung, wie höchst wahrscheinlich, ursprünglich hinter 
H72aisn -72, statt hinter dem zweiten ünan gestanden 
hat). Auch den Unterschied zwischen der Thier- und 
Menschenschöpfung gibt der Verf. nicht genau, son
dern aus den zweierlei Schöpfungsurkunden gemischt 
an; wie sich beim Elohisten sowol, als beim Jehovisten 
Gott näher und unmittelbarer an der Menschen-, als 
an der Thierschöpfung bethätigt, s. de inff. §. 54, 
Die Idee vom anerschaffenen göttlichen Ebenbilde ge
hört blos dem Elohisten an, ebendas. §. 53; der Jeho- 
vist zeigt vielmehr, wie die Verähnlichung mit Gott 
durch den Genuss vom Erkenntnissbaume erst einge
treten ist, dann aber ihrem weitern Fortschritt gewehrt 
wird, Gen. 3, 22 ff. Dass die menschliche lüe: nach 
hebräischer Ansicht durch Gottes Einhauchung erst ent
stehen soll, ist jedenfalls ein Grundirrthum des Verf., 
und stimmt nicht zu andern biblischen Äusserungen 

über dieselbe, z. B. ihr Haften am Blute. Selbst dass 
im Tode die öds gleich mi den Körper verlässt, ist 
keineswegs ausschliessende Denk- und Redeweise, s. 
de inff. §. 126 sqq.; daher auch der Hauptsatz des 
Verf. (p. 30 sq.) , dass in der Scheol die „amimae de- 
sertae a spiritu zugleich corpore car ent es degunt“? 
nicht durchaus begründet. Er hat es selbst Not. 64 als 
„notabile“ bemerkt, dass in der Todtenhöhle nicht 
ma’os so gut wie genannt werden; und Job. 14, 22 
(wenn hier anders der Zustand in der Scheol, nicht 
auf dem Krankenbett gemeint ist, de inff. §. 305) steht 
ja auch T-nöa neben tocs. — Mit vollem Rechte aber 
erklärt sich der Verf. gegen die voreilige Annahme in 
Beck’s Bibl. Seelenl., dass froWu specifisch der „ver
nünftige Menschengeist“ sei; nur ist Dt. 20, 16 die 
Ausdehnung auf Thiere und Menschen v. 14 nicht 
sicher begründet, vgl. dagegen v. 18 (T-rab**) ; zu Gen. 7, 22, 
worüber der Verf. den Nachweis schuldig bleibt, $. de 
inff. §. 40. — P. 13 „humanae singularis natura 
atque vis super bestiarum - longe excellens:' ist mit 
Nichts nachgewiesen; der Vorzug wird in der Bibel 
überall nur dem gesammten Menschen beigelegt. Der 
Sitz der Seele a^p und (a^a^ip) wäre besser mit in
te stina, als exta übersetzt. — P. 14 sind die Unter
schiede in den Redensarten mit ab und wc: gut nach
gewiesen ; aber p. 15, n. 31 unrichtig die mriTn Nurn. 16,22 
mit mWö2 identificirt; die S bleiben auch hier die je
dem einzelnen Menschen- oder ThierM’per zugefalle
nen Antheile vom allgemeinenLebens^ezs/e, s. Job. 12, 10, 
de inff. §. 40. Ebendas. Not. 32 wird richtig gegen 
Baumgarten-Crusius’ Vermengung oder falsche Unter
scheidung von b und '‘i protestirt; aber p. 16 würde 
die bessere Unterscheidung der beiden Wörter in den 
einzelnen Redensarten klarer sein, wenn die mannich- 
fache Anwendung von zuvor lexikographisch ent
wickelt wäre, s. de inff. §. 37; über das nicht ganz 
richtig gefasste 1 R« 10, 5, s. de inff. p. 24 not. Den 
spätem mehr subjectiven Gebrauch von nTi (für ab) 
hat der Verf. gar nicht beachtet, s. de inff. §. 37 <). — 
P. 18 ist sehr passend und im Ganzen treffend die ho
merische Psychologie mit der biblischen verglichen; 
nur möchte Ref. das Urtheil über Nägelsbach nicht 
unterschreiben, }>qui (Ulam) doctrinam ita illustravitf 
utperfectius aliquid hac de re prof'erre vix quis- 
quam possit.“ Ergänzungen und Berichtigungen sind 
auch nach jener gründlichen Arbeit möglich geblieben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in lieipzf
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(Schluss aus Nr. 254.)

Am befangensten zeigt sich der Verf. im zweiten 
Capitel des ersten Theiles (de morte etc.) bei der Er
klärung der Gen. 2. 3 von der erst mit dem Sündenfall 
eingetretenen nothwendigen Sterblichkeit. Gleich die 
nächste Voraussetzung zu Gen. 2, 17 in Vgl. mit 3, 
17: „scriptorem (ab scr.) Deum alia minitantem alia 
exsequentem  fecisse(factumesse), nemo facile sibi persua- 
debit" (p. 20), ist völlig unstatthaft und trifft z. B. an 
Ref. u. A. nicht ein. Wer nicht in eben wieder Mode 
gewordener Bibliolatrie blind dafür bleibt, dass der 
göttliche Schöpfer in der Jehovaurkunde (Gen. 2, 5 ff.) 
ein sehr menschliches, uns nicht einmal, wie in der 
Elohimsage, fürstlich gebietendes und nachsehendes, 
nur den allgemeinen Ruhetag geschäftlos feierndes, son
dern selbst arbeitendes, Feierabend geniessendes Wesen 
ist, ein schlichter Werkmeister, der während eines! 
(ohne ihn) aufsteigenden befruchtenden Nebels, gleich 
einem Töpfer den Menschen aus einem Erdenklos bil
det und ihm Lebensodem in die Nase haucht, dann 
gleich einem Gärtner einen Garten für ihn pflanzt, 
ihn darein setzt und mit Verhaltungsregeln an weist, 
darauf erst erkennt, dass sein Gebild nicht wohl ein
sam bleiben könne (vgl. dagegen Gen. 1, 28), daher 
noch mehr lebende Wesen bildet und ihm zuführt, bis 
er endlich zur vollen Befriedigung aus der Rippe des 
'EingeschLäfertcn die gleichgeartete Genossin baut; der 
dann, nachdem die Schlange seine unbewachten Schütz
linge verführt hat, und die Verführten vor dem nahen
den Geräusch des in der Abendkühle Lustwandelnden 
sich geflüchtet, erst nach den Versteckten rufen und 
sie verhören muss, die Schuldigbefundenen mit nach
träglichen Anordnungen über die wesentliche Bestim
mung seiner Gebilde stiaft, und ihnen zwar eigenhän
dig bessere Kleider macht, als sie selbst schon ver
sucht, dann aber, damit sie nicht gleich ihm nun zum 
Vernunftgebrauch befähigt, auch noch durch den 
Lebensbaum zum ewigen ihm gleichen Leben gelangen, 
den Zutritt dazu mit hütenden Greifen und drohendem 
Schwert verwehrt — wer alle diese Menschlichkeiten 
unbefangen beachtet, dem muss es wohl einleuchten, 
dass der Dichter solcher Stellen auch die Androhung 
2, 17 (rrnor... tn^) wie bei einem menschlichen Auf

seher oder Vater als entweder gleich anfangs (vgl. 3, 
4. 5) nicht ernsthaft und buchstäblich gemeint (wie ein 
„Du bist des Todes, wenn“, oder „Kind, du musst 
sterben, sobald du das issest“), oder hinterher (3, 17) 
nicht sowol vergessen, als in gnädiger Berücksichtigung 
der verminderten Schuld ('n rw:w ■’D) unausgeführt 
geblieben sich gedacht hat, vgl. 1 Sam. 14, 39. 44 ff.; 
Ex. 10, 28; 12, 31; Ez. 33, 14; 2 Sam. 12, 10 — 15. 
Alle Rettungsversuche der göttlichen Wahrhaftigkeit, 
und der nach jenem spätem jüdischen Aberwitz (de 
inff. §. 133), den unsere Orthodoxie zu ihrer Grund
lage gewählt hat, durch den sogenannten Sündenfall 
bedingtere menschlichere Todeswürdigkeit und Todes
nothwendigkeit — alle solche Versuche scheitern an 
dem ausdrücklichen Erin 2, 17 und dem bedeutungs
vollen ‘■pTO u. s. w. 3, 19, womit ja die Nothwen
digkeit der Auflösung im Tode als etwas schon vorher 
Bestimmtes, das „carpus“ nicht blos als „dissolubile“, 
sondern als necessario dissolv endum, nicht erst des 
übertretenen Verbots, sondern des ursprünglichen Stof- 

I fes und Schöpfungsactes wegen bezeichnet wird (“O
1^1 'rMiz). Bedroht war jene Übertretung allerdings mit 
dem Tode, aber bestraft wird sie zunächst nur mit dem 
mühseligen Leben (3, 16 —19), nicht einmal, wie Ei
nige wollen, mit dem erst aufgeklärten „Bewusstsein 
der Sterblichkeit“. Denn schon mit der Drohung des 
Todes, die auch als wohlverstanden dargestellt wird 
(2, 17; 3, 3 ff. 8), ist ja der Mensch auf das Lebens
ende, das er beschleunigen kann, hingewiesen; dass 
aber nachher statt des einfachen ausführlicher
'"51 ‘piiö 15" gesagt wird, hängt mit der ganzen dortigen 
Schilderung zusammen (3, 17 ff., vgl. 23), welche den 
Menschen und die Erde in ihrem naturnothwendigen 
Zusammenhänge darstellt. Wenn daher ja etwas von 
gewöhnlicher naturgemässer Ansicht Abweichendes hier 
zu suchen ist: so liegt es blos darin, dass nach roher 
alterthümlicher Weise (vgl. Dt. 28, 17; Mrc. 11, 21) 
um der erfolgten Sünde willen nicht blos das vernunft
lose Thier (3, 14), sondern auch der leb- und schuld
lose Erdboden wegen seiner Beziehung zum Menschen 
(3, 17) als fluchbeladen dargestellt wird; mit dem 
menschlichen Tode dagegen kann die Sündenstrafe 
höchstens insofern Zusammenhängen, als bei der An
kündigung derselben (3, 19) das Bewusstsein endlicher 
Nothwendigkeit des Todes mit begründet und befestigt 
wird. Aber bezeichnet als Strafe, auch nur als Zugabe 
der Strafe, ist dies keinesweges. Durch alle Strafan-
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kündigungen (3, 14—19) ist nur das Mühe- und Ge
fahrvolle des Lebens als Strafe auszusprechen (vgl. 
•o ... "O v. 14. 17). keinesweges die endliche Auflö
sung selbst, die sich vielmehr (vgl. ‘ly), und zwar ins
besondere für den am meisten mühebeladenen Mann, 
als von Anfang her unabänderliches, tröstliches Ende 
anschliesst. Mit Recht verwirft Hr. O. alle dem schlich
ten Hebraismus fremden Spitzfindigkeiten, womit die 
kirchen- oder vernunftgläubige Schrifterklärung den 
Widerspruch zwischen 2, 17 und 3, 17 durch Umdeu
tung von ürs oder man hat beseitigen wollen; aber er 
ist selbst in einer argen Spitzfindigkeit verstrickt, wenn 
er jenes .. . ‘on '1 erklärt (p. 21): „Ut homo inde ab 
hoc temporis puncto quasi mori incipiat; mise- 
riis, qnas Deus ei iniungit (3, 18 sq.), hoc efficitur. ut 
mortalitatis perpetuo memor maneat, donec Deus 
poenam, quam constituit, exsecuiurus sit (3, 19: "jy 
'n 'n “pW)“, womit das sinngemässe Verhältniss gegen 
die ausdrückliche Wechselbezeichnung von m'ni'nN ...■>□ 
3, 17 und 3, 19; 2, 7 geradezu auf das Naturwi
drigste umgedreht wird. Wenn er sich aber dabei 
schon p. 20 auf 3, 22 beruft, und noch p. 22 wenig
stens einigermassen beschränkend hinzufügt: (ea) „non 
ipsa est poena de homine sumta, sed eo consilio fit, ne 
homo poenam de eo s um end am irritam reddat“: so 
ist auch davon wieder gar nichts im Texte ausgespro
chen, vielmehr die Vertreibung aus dem Wonnegarten 
und der verwehrte Zutritt zum Lebensbaum, der das 
ewige Leben hätte verschaffen können, nicht nur äusser 
aller Beziehung zur Sündenstrafe gesetzt, sondern auch, 
nachdem inzwischen (v. 19. 20) von Eva als Stamm
mutter und Jehova als ersten Kleidermacher die Rede 
gewesen, ausdrücklich nicht von strafender, sondern 
einstimmig mit jener klugen Aussage der Schlange 
(3, 5) rein aus misgünstig beschränkender Willensmei
nung Jehova’s abgeleitet. Dem von Gott geschaffnen 
Menschen, ist der Sinn der Fabel, soll wenigstens, 
nachdem er die eine göttliche Vollkommenheit, Erkennt
niss von Gut und Böse, durch den angeblich untersag
ten Fruchtgenuss gewonnen hat, nicht auch noch (vgl. 
öi) die andre, das ewige selige Leben, die Unsterblich
keit zur Vernünftigkeit zu Theil werden. Von einer 
Fortsetzung oder Sicherung der Sündens/ra/e durch 
Entziehung des möglich gewesenen ewigen Lebens ist 
nicht das Mindeste angedeutet, vielmehr der schon aus
gesprochenen strafenden Verwandlung des Wohnoits 
(3, 17 ff.) in der ausschliessenden, nichts Ewiges äusser 
sich duldenden Gesinnung Jehova’s, ein neues vollends 
entschieden zur Vertreibung aus dem schönen Wohn
ort führendes Motiv beigefügt, jedoch (v. 23) zum Trost 
des Menschen und für das Recht seines Schöpfers 
immer wieder mit bemerkt, dass der ausserparadiesische 
Anbau des Erdbodens der menschlichen Herkunft da
von entspreche. Strafworte sind in dem ganzen letzten 
Abschnitt gar nicht mehr an den Menschen gerichtet;

Jehova wird nur für sich gegen ihn redend und han
delnd eingefuhrt. Fragt man aber gleichwol. warum 
der göttliche Schöpfer erst den Baum des ewigen Le
bens auf den ersten menschlichen Wohnplatz gepflanzt 
(2, 9), auch den Genuss davon nicht untersagt (2, 16), 
und doch nachher seine Menschen davon weggetrieben 
(3, 22. 24): so fragt man mit demselben Rechte auch, 
warum er die Menschen und Thiere erst geschaffen 
(2, 7. 19), und es doch dann bereut und beide in der 
Fluth vertilgt hat (6, 5—7). Dergleichen Fragen nach 
dem Gotteswürdigen lagen nun einmal äusser dem Ge- 
sichtskeis jener kindlichen Dichtungen. Gleich Gold 
u. a. Kostbarkeiten (2, 12) gehörte auch, wie in der 
Alchemie der goldschaffende „Stein der Weisen“ und 
des „Lebenselixir“ zusammengesucht wurden, die an
geblich ersehnte Leben verewigende Baumfrucht in 
jenes ideale Paradies. Aber wie vor der Fluth deut
lich gesagt wird, dass die Verschlechterung der Men
schen (6, 5) Grund zu ihrer Vertilgung für den be
reuenden Jehova geworden: so heisst es vor der Weg- 
treibung an dem auf ewig unzugänglich gemachten 
Lebensbaum (3, 23. 24) ebenso ausdrücklich, dass die 
Verständigung und Verähnlichung der Menschen mit 
Gott die nachtheilige Veränderung veranlasst hat (3, 22). 
Geschichtlich wichtig für den Unsterblichkeitsglauben 
ist die Fabel also blos durch die aufgetauchte, aber 
als unerreichbar dargestellte Idee eines ewigen irdi
schen Lebens {de inff. §. 97 sq.): und möglich wol, 
dass sowie Pr. 3, 18; 11, 30 u. a. positiv, moralisch 
und wissenschaftlich, so Gen. 2, 9; 3, 22. 24 negativ, 
physikalisch und populär schon damaligen morgenlän
dischen Adepten entgegengesetzt waren, die in falscher 
Weisheit Geheimmittel für Lebensverewigung zu kennen 
vorgaben. Aber eine Begründung der allgemeinen 
Sterblichkeit auf die Sündenschuld der ersten Men
schen sollte Gen. 2. 3 ursprünglich gewiss nicht geben; 
und wenn die später jüdische Weltansicht bei immer 
ausgebildetem und höher gespannten Begriffen von gött
licher Gerechtigkeit, bei immer mehr eingewurzelter 
Gewohnheit, einzelne unerwartete Todesfälle für Sün
denstrafe zu halten {de inff, 132), endlich auch nach 
Gen. 2, 17 Sünde und Tod im Allgemeinen ursachlich 
zusammengekettet hat (Sir. 25, 24; Weish. 2, 24; Röm. 
5, 12 u. a.)- s0 berechtigt uns das nicht, noch immer 
denselben Sinn schon jener schönen Fabel unterzulegen, 
an welcher die dogmatische Exegese von jeher so ge
schmacklos herumgedeutelt hat. Ebenso wenig durfte 
Num. 16» -9 tiNrr rnps parallel mit = ^73 nach 
Gen. 2. 3 als „mors communis omnium hominum poena“ 
gedeutet Werden. Aus dem Gegensatz v. 30 („Wenn 
aber Jehova etwas Absonderliches schafft“) ergibt sich 
ja für v. 29 deutlich der Sinn: „Wenn diese (die Ko- 
rachiten) einen Allerweltstod sterben, und eine Aller
weltsstrafe über sie verhängt wird“ (also nur keine 
ausserordentliche Todesart, keine ausserordentliche
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Bestrafungsweise), vgl. zu 3 vor fit» und mpB, sowie 
zu -5 Num. 12, 3: Jud. 16? 7. 11. 17: 1 R. 8, 
38; Ecch 5, 18; 7, 2. Und Num. 27, 3 bleibt 
auch wenn *o, wie nach s? fast nothwendig nicht 
„dass“ (i) sondern narn- daher sed ist, doch immer 
nicht „in seiner (Erbsünden-) Schuld“, sondern in 
(unbekannter) persönlich eigener, nicht mit den Kora- 
chiten gemeinsamer Schuld. Wie wenig Jes. 38, 10 

auf jenes Num. 16 zu beziehen ist, s. de 
inff. §. 271. Über Gen. 6, 3 (wo der Verf. p. 24 das 
mögliche W-öii aus 05 DW2 gar nicht beachtet hat) s. 
ebendas. 61 sqq. W enn aber endlich der Tod nach 
blosser Naturnothwendigkeit ohne stammälterliche Schuld 
p. 23 als der Ansicht des A. T. überhaupt widerstrei
tend bezeichnet wird, so stehen dem ja eine Menge 
Stellen entgegen, wo das Sterben ausdrücklich mit dem 
Staube und ÄattcÄwesen des Menschen und Gottes
Allgewalt in Verbindung gesetzt wird, Gen. 3, 19; Ps. 
78, 29 u. a.; de inff. §. 120 u. a. Dass einzelne To
desfälle Sündenstrafe sind, ist allerdings Lehre des 
A. T.; dass aber der Tod im Allgemeinen von den 
ersten Menschen verschuldet ist, steht wenigstens in 
keinem kanonischen Buche. Dies gelegentlich wieder 
einmal der königl. preussischen oder grossherzoglich 
meklenburgischen Orthodoxie gegenüber exegetisch nach
zuweisen, glaubte Ref. schon der „philologischen44 Mis
sion schuldig zu sein, welche der Kirchenstatistiker 
Wiggers den sächsischen Theologen neben der „ratio
nalistischen Verkümmerung des Evangeliums“ nachge
lassen hat (kirchliche Statistik II, §. 132).

Im 3. Cap. (I, C) über die Scheol neigt sich Hr. 
O. p. 25, obgleich ihm ,, de origine vocabuli mulla 
disserere, guum res nihil ad quacstionem nostram fa- 
ciat, supervacaneum videtur“ (eine befremdliche Äusse
rung in einer Schrift de reb. p. m. fut.) 3 doch wegen 
der Verwandtschaft von "15*3, ^6«, wb mit
bn (?), ^“>p? zu der Hupfeldischen Ableitung von 
bliö; es ist aber eben die Frage, ob dies neben 
ja auch hio bedeutet hat. — P. 26 ist das Vor
bild der Grabhöhlen, wenn davon die ..descriptio Orci“ 
blos lineamenta et otnamenia poetica traxit, in seiner 
Bedeutung viel zu eng gefasst Das p örtliche 
der Scheol, auch m der; Volksvomellung ist davon aus. 
gegangen; aber die Meinung, dass selbst auch Grab 
bedeute, war nach so vielen Rückfällen Neuerer weit 
gründlicher zu beseitigen, als p. 27 geschehen ist. - 
V 29 ist bei Job. 14, 22 die möglidle Beziehung auf 
de» noch lebenden Kranken nicht beachtet; ebend. 
u. a. unricbtig ,,sepulcrum“ erklärt; p. beitrKBI 
das Verbältniss zu den Riesen übergangen, Jes. 38, n 
b^H ununtersucht angenommen; ebenso Gen. 37, 35 
(p. 27) die Variante bei bs ganz übersehen; dagegen 
sind p. 33 die Stellen Jes. 24, 22; Dan. /, 11, die Ref. 
übersehen hatte, mit Recht berücksichtigt. — I, E (über 
Henoch u. a.) ist p. 38, n. 78 nicht bemerkt, dass npb 

doch nur bei Spätem und mit Andeutungen des Ge
waltsamen vom Tode gebraucht wird, vgl. dagegen de 
inff. §. 242. 250. Tiefere Untersuchungen über Henoch 
vermisst man ungern ; über Gen. 27 s. de inff, §. 561 
Ganz unrichtig aber wird p. 39 aus Odyss. 4, 560 ff. 
des Menelaus Sendung Iq 'Hkvotov mölov noch immer 
mit Henoch in Vergleich gebracht, s. dagegen de inff, 

250. Gerade das Wichtigste ov ... fr 1 nno- 
ßoT(p ist ausgelassen, und auch von dem in der Note 
citirten Weisse u. A. nicht beachtet. Ein „comwuni 
mortaliuni sorte exemtus“ ist bei Homer gar nicht aus- 
gedrückt (vgl. avS'Qwioioiv v. 565). Erst die Hesio- 
dische Vorstellung lässt die von Troja nicht heimge
kommenen Helden als Heroen fortlebend auf den In
seln der Seligen geblieben sein. Homer kennt "Hlva. 
ntä. nur als Inbegriff der schönen Westländer aus der 
Schiffersage, die hier eben darum im Munde des Pro
teus kund wird ein Steuermannsname); und
'Hkvo. m8. (Wanderfeld) ist ihm das individualisirte 
Bild glücklichen, nach der Heimath nicht verlangenden 
Wanderlebens in schönen Fremdländern, das Gegen
bild zu dem hUffo? nt8lov (Irrefeld) II. 6, 201, wohin 
Gottverhasste gerathen. Blos die stete Befangenheit in 
dem spätem unterweltlichen oder doch jenseitigen Ely
sium hat jenen Homerischen Text misverstehen lassen.

II, A, p. 44, n. 87 wird das überdies richtig 
erklärte ’-iTnst Hos. 13, 12 nur irrig mit Job. 14, 17 
gerechtfertigt, s. dagegen de inff. §. 304: durch „ans 
Reue“ v. 14 die schwierige Verbindung mit v. 15 nicht 
erleichtert. Die Stelle 1 Sam. 2, 6 wird auf wirkliche 
Todtenerweckungen (1 R. 17; 2 R. 4) gedeutet, ganz 
gegen Zusammenhang und Bestimmung des Liedes, s. 
de. inff. §. 268. Sap. 16, 13 sq. zeugt sowenig dafür, 
als Sap. 2, 24 für Gen. 2. 3. — P. 48 sqq. sind Jes. 
26, 13 ff. zwar die richtig als Götter erklärt, die 
allegorischen Deutungen v. 19 richtig mit v. 14 abge
wiesen; aber v. fmb5 v. 21 unpassend auch noch zur 
Auferstehung gezogen. — P. 50 war für Dan. 12, 2 
die Verbindung als unerträglich abzu
weisen; und ob v. 3 auf corpora ad sidereum splendo- 
rcm transformata geht, ist sehr zweifelhaft, de inff. 
§. 448. 496. — P. 51, n. 100 ist über 5W Jes. 24, 22 
nicht sicher entschieden; es kann weder „bestraft“ 
noch „begnadigt werden“' heissen, sondern nur beach
tet werden, Bescheid erhalten, wie in ähnlicher Verbin
dung Ez. 38, 8. — Auch über 2 Macc. 7 u. a. spricht 
sich p. 54 zu unbestimmt aus; bei grammatisch genauer 
Ansicht ist fast Alles sicher, s. de inff, §. 499.

III, B, p. 72 sqq. ist die Exegese bei Ps. 48, 15 
zu sorglos, bei den Hauptstellen Ps. 73. 49. 16 zu un
entschieden und zaghaft. Das Tao von jenseitiger 
Herrlichkeit (73, 24) gibt höchstens eine „frigida sen- 
tentia“ bei falscher Deutung von das neuere 
„deduces“ liegt nicht in JipK Gegen die falsche Auf
fassung von W? (49, 16) s. de inff. §. 387. Auf den
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Gegensatz von v. 8 weist auch der Verf. richtig hin. 
Er würde nicht minder Ps. 16, 10 mehr Hoffnung er
kannt haben, wenn er auf den Sprachgebrauch von 
und fitt© geachtet hätte. Dass aber Ps. 17, 15 nicht 
mehr mit v. 13, sondern nur mit v. 14 zusammenhängt, 
zeigt deutlich das dem häufigen dt üft inderlangen 
Schilderung des irdischen Glücks, stark entgegenge
setzte •’ü«. — P. 80 folgt der Verf. bei Prov. 15, 24 
der Evvald’schen Deutung von „Theilnahme am 
göttlichen Leben“); uns scheinen immer noch die Pa
rallelen (13, 14 u. a.), und ■pwb, das ein Streben voraus
setzt, nur Absicht, nicht Erfolg ausdrückt, entgegenzu- 
stehn; über 12, 28 s. de inff. §. 288 n. — Unsicher
heit der Exegese zeigt sich auch noch bei der Haupt
stelle Job. 19 S. 81 (wo sich jedoch der Verf. mehr 
auf Ewald’s und des Ref. Seite neigt), sowie bei meh
ren Sprüchen Koheleths S. 85. 86; über ö'-ab Eccl. 3, 
18 und das angebliche Seelengericht 12, 14 s. de inff. 
§. 471. 473.

Verdienstlicher als die Exegese des Verf., die fast 
nirgends den bisherigen Standpunkt weiter fördert, sind 
die geschichtlichen und psychologischen Entwickelun
gen, wie über die wirksamem Motive der mosaischen 
Gesetzgebung p. 35; über die Keime der Lehre vom 
ewigen Leben auch im Mosaismus p. 41; über den ein
heimischen Ursprung der biblischen Auferstehungslehre, 
und ihr Verhältniss zur Magierlehre, soweit diese vor 
der bald zu erwartenden Aufhellung der Zendliteratur 
erkennbar ist, p. 56 sqq.; über die gemüthlichen An
lässe der Unsterblichkeitshoffnung bei den frommen 
Israeliten, p. 64 sqq.; über das Verhältniss der Wider
sprüche im Koheleth S. 82 ff. Mit diesem Allen ist 
der künftigen historischen Ergänzung der vorläufig nur 
grammatischen Schrift des Ref. auf dankenswerthe 
Weise vorgearbeitet.

Das Latein des Hrn. Ö. liest sich zwar ungleich 
besser als das des Hrn. Hahn (de inff. §. 561) und 
manches Andern, der jetzt noch lateinisch schreibt, 
entbehrt aber doch, besonders im Satzbau und Mangel 
an Gliederung durch Correlativpartikeln, der eigentlich 
classischen Gestaltung. Unlateinisches oder Unclassi- 
sches theils gangbarer, theils eigenthumlicher Art ist 
uns ohne besondere Aufmerksamkeit darauf in Folgen
dem aufgefallen: de animi (prum) immortalitate 
p. IX u. ö., describi, -ptio p. 26 u. ö., non.-nihil 
aliud nisi, occurrit p. 29, quisque (ne^o non) 
p. 31, loci laudati p. 33 u. ö., posterorum copia 
(proles) p. 33, terr estria bona, res mundanae 
p. 35. 83, cogitare de (intelligere) p. 36, diversi 
(varii) p. 56 u. ö., procul habere p. 40. 65. 67. 75. 
85, contextus oralionis p. 44, ex omni hominum 
memoria (post h. m.) p. 50, nonnisi p. 52 u. ö., 
quodsi enim p. 56, rinorum neglexisse ib., serius 
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(postea) ib., exprimere, adhibere p. 61 u. ö., tan~ 
tum pretii habuit (tanti fuit) p. 65, clarius fiet 
p. 66. 70, cor am Deo (iudice D.) p. 64, neque (et 
non) p. 80 u. ö., vix diiudicandnm erit (-ari po- 
terit) p. 81, u. A. m. Druckfehler sind uns äusser 
den angezeigten nur wenige und unerhebliche vorge
kommen: p. 11, n. 24 st. 1834 1. 1843; p. 31, Z. 15 st. 
111 1. 115.

Dresden. F. Böttcher.

Englische Spraclikunde.
1. Henry Welsford, On the origin and ramifica- 

tions of the English language. London 1845. Gr. 8.
2. Mark Antony Lower, Essay on English surna- 

nies. Zweite Auflage. London 1844.
3. J. Orchard Halliw eil, A dictionary of arckaic 

and provincial words. London 1845. Bis jetzt 
5 Hefte.

Zweiter Artikel. *)
Die drei Bücher, welche wir hier zusammen behan
deln, sind allerdings sehr ungleichartig. Während das 
erste den Ursprung und die Verwandtschaft des Eng
lischen mit andern Sprachen behandeln soll, behandelt 
das zweite nur einen kleinen Abschnitt aus der engli
schen Sprach- und Alterthumsforschung, und das dritte 
hat zum Zweck, uns mit der grossen Masse veralteter 
und mundartlicher Ausdrücke bekannt zu machen, und 
so zugleich als mundartliches -und als Wörterbuch der 
altenglischen Schriftsteller zu dienen. Leider wird die 
wissenschaftliche Kenntniss des Englischen durch diese 
drei Werke nicht bedeutend gefördert, aber doch sind 
wenigstens die beiden letzten dankenswerthe Arbeiten.

Das erste Buch ist leider ein schlechtes. Bis jetzt 
ist mir kaum ein Buch vorgekommen, dessen Titel so 
sehr über seinen Inhalt täuschte, wie dieses, dem ich 
nur deshalb die Ehre einer Anzeige erweise, damit An
dere sich hüten mögen, ihr Geld unnütz wegzuwerfen. 
Es gehört in die berüchtigte Klasse der Sprachfor
schungen nach der Weise des Ritters Xylander und 
kann mit zum Beweise dienen, wie wenig die neuere 
Sprachforschung bisher in England durchgedrungen 
ist. Auch scheint der Verf. die Namen Grimm, Bopp, 
Pott, Rask u. s. w. nie gehört zu haben ; Pritchard’» 
Buch über die Kelten ist die einzige achtbare Quelle 
seiner Arbeit.

) Den ersten Artikel s. in Nr. 178 f.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von jF. A. HroCjkliaus in Iieip®'??'.
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Englische Sprach künde.
Schriften von Welsford, Lower und Halliwell.

(Schluss aus Nr. 255.)
Die Untersuchung beginnt mit der Entstehung der 
Namen von Völkern und Stämmen ; er verwirft die bei 
den Alten gewöhnlichen Ableitungen derselben von 
ihren Gründern und leitet sie vielmehr von Klima, 
Örtlichkeit, Wohnung, Nahrung, Religion und Gewohn
heiten der Völkerschaften ab; auf welche Weise, da
von einige Beispiele.

Siberian, ein Sibirier. Aus dem Arabischen Saba- 
rah, starke Kälte, und jan. Sanskrit, Mann, also Mann 
der starken Kälte.

Cimmerian aus dem Ägyptischen chemi. schwarz, 
dem Persischen Zeichen des Casus obliqui ra und aus 
Sanskrit jan, also Mann der Finsterniss.

Für Milch führt er drei Ausdrücke an. Arabisch 
chis und mas und Griechisch gala; von dem ersten 
sollen herkommen : die Kuschiten (zusammengesetzt aus 
chis und miat, arabisch Leben), die Skythen, Gothen, 
Goten und durch Rückwärtslesung des Skuth und Ein
schiebung eines r die Thrazier (Thrax); vom zweiten 
die Mysier, Massageten, Mösogothen, vom dritten die 
Galater, Kelten und durch Zusammenziehung die Gae- 
len. Alle diese Völkerschaften sind also Galaktophagen.

Nachdem dies und Ähnliches auf 47 Seiten abge
handelt ist, erhalten wir 33 Seiten über Grundsätze 
der Bevölkerung und über die Ursachen der Zerstreuung 
des Menschengeschlechts., unter denen die hauptsäch
lichste die ist, dass es Gottes Wille war, dass jeder 
Theil der Ei e evölkert sejn sollte. Dann kommt der 
Verf. auf die e en, Wo er prjtc]iarf] benutzt, aber 
eine Unmasse eigenen Unsinns hinzufügt, auf die Sia- 
wonier, wo er Dombiowsky’s Grammatik und Wörter
buch a s Que en la , au d;c Massageten. Mösogothen 
und Mysier, die er naturheh Volk a„6sieh
dann geralhen wir zu den Pel?sgenij in 
ebenso wie in den Le egein, Chaldäei.n und Ciconen 
Störche, d.h. Nomaden zu erblicken haben so]len) von 
da nach Italien , dem Lande des Zeitgottes (hit. ara
bisch Zeit, all. hebräisch Gott), von da endlich auf 
S. 20/ nach Grossbritannien und Irland, dessen älteste 
Bewohner aus Spanien kommen.

Nun endlich auf S. 228 kommt er auf die Etvmo_ 
logie im Allgemeinen zu sprechen. Die Wurzeln "sind 
alle Mal Hauptwörter, die Vocale sind gleichgültig, 

alle europäischen Wörter müssen aus morgenländischen 
Quellen erläutert werden, jedes mehrsylbige Wort ist, 
da die Ursprache einsylbig war, kein Wort mehr, son
dern ein Satz u. s. w. Daher leitet er denn auch eine 
Masse englischer Wörter aus dem Koptischen und an
dern Sprachen her, z. B. enough aus dem Koptischen 
henovfi^ Überfluss, away aus dem Koptischen ovei, Ent
fernung , now aus dem Koptischen nei. Zeit u. s. w. 
Alle weitere Anführungen sind nach dem Bisherigen 
wol als überflüssig zu erachten.

Erfreulicher ist das zweite Buch, die English sur- 
names von Mark Antony Lower. Der Verf. sagt selbst 
auf S. 51, dass sein Buch nicht den Zweck habe, die
jenigen zu unterrichten, die schon Alterthumsforscher 
von Fach sind, sondern vielmehr die grosse Klasse de
rer. die in die Geheimnisse des Alterthums noch nicht 
eingeweiht sind, belehren und unterhalten solle. Der 
Verf. hat sich daher wohl gehütet, sich auf weitläufige 
etymologische Untersuchungen und auf ein gelehrtes 
Beiwerk von Citaten einzulassen ; dagegen hat er sein 
Buch mit allerhand Anekdoten und Spässen gewürzt, 
um dem Leser für die stellenweise unvermeidlichen 
„langweiligen Untersuchungen“ zu entschädigen. Mit 
richtigem Takte hat er hier die rechte Mitte eingehal
ten und so ein Buch geliefert, das für Jedermann an
ziehend ist, ohne deshalb nutzlos für die Wissenschaft 
geworden zu sein.

Die englischen Familiennamen, deren Zahl Hr. L. 
auf etwa 40,000 berechnet, haben schon früher mehren 
Alterthumsforschern Veranlassung zu kleinern und grös
sern Untersuchungen gegeben, hauptsächlich Verste- 
gan (1605), Camden (Remaines concerning Britain), 
Markland u. A. Auch Hr. L. hat den Gegenstand kei
neswegs erschöpft, aber ihn wenigstens so vielseitig 
und so geschickt behandelt, dass sich auf ihn mit Vor
theil wird weiter bauen lassen.

Familiennamen sind zuerst von einigem Werthe für 
die Sprachforschung, obgleich sie eine der unsichersten 
Quellen für dieselbe sind, namentlich in Folge der viel
fachen oft willkürlichen Veränderungen, die sie erlit
ten haben und die sie noch jetzt in ausgedehntem 
Maasse erleiden würden, wenn der Staat dem nicht ein 
Ziel gesetzt hätte; ausländische Namen, in Deutschland 
hauptsächlich slawische, in England französische und 
keltische, sind in Masse eingedrungen und haben theil
weise ihren ausländischen Klang abgelegt, sodass es 
schwer, oft unmöglich ist, wenn Familienurkunden 



1022
nicht über diese Veränderungen Aufschluss geben, die 
ursprüngliche Form zu errathen. Aber können die Fa
miliennamen auch nirgend als Grundlage der Sprach
forschung angesehen werden , so können sie doch hier 
und da eine Hülfe bieten, die auch der behutsame 
Grimm nicht verschmäht hat. In Deutschland ist bis 
jetzt noch wenig für Sammlung und Erforschung der 
Familiennamen gethan, äusser Hoffmann’s Breslauer 
Namenbüchlein (1843) und einem Namenregister in 
Klöden’s falschem Waldemar ist mir eben noch wenig 
von Bedeutung zu Gesicht gekommen. Aber erst wenn 
derartige Untersuchungen aus allen Theilen Deutsch
lands vorliegen, werden sich mit Sicherheit Ergeb
nisse aus ihnen ziehen lassen, die auch für die Sprach
forschung nicht unwichtig sein werden.

Abgesehen vom sprachlichen Werthe wird aber 
eine Zusammenstellung und Sonderung der Familien
namen nach ihren verschiedenen Klassen ganz anzie
hende Ergebnisse über ihre Entstehung liefern. Die 
meisten Namen sind sicher ursprünglich vom Volke ge
geben worden, das noch jetzt Personen desselbeh Na
mens durch Beinamen, oft ebenso wunderliche und un
erklärliche, als die Familiennamen zum Theil sind, zu 
unterscheiden pflegt, und es ist jedenfalls anziehend, 
der Auffassung, den Einfällen und Launen des Volkes 
bei Ertheilung von Namen nachzuspüren.

Lassen wir uns von Hrn. L. durch das Gebiet der 
englischen Familiennamen führen. In der Einleitung er
läutert er zuerst das Wort s urname, das er für ur
sprünglich von der andern Form desselben Wortes sir- 
name verschieden hält; letzteres erklärt er nämlich durch 
sirename, d. h. Vatersname, sodass also Jones, Johnson, 
Edwards. Macdonald, das welsche ap Howell und das 
irische O’Connel sirenames wären. Gegen diese Tren
nung lässt sich nichts weiter einwenden, als dass sie 
sich geschichtlich nicht nach weisen lässt, daher wir 
wol in beiden Formen nur verschiedene Schreibungen 
des Wortes annehmen dürfen. Dann geht er die ver
schiedenen Gebräuche alter und neuer Völker hinsicht
lich der Namengebung durch, und zeigt, wie der zweite 
Name bei den Völkern, die einen zweiten hatten, erst 
später hinzugetreten ist. Die römischen Stammnamen 
werden passend mit den schottischen Klannamen ver
glichen. Der hinzutretende zweite Name war anfäng
lich entweder der Vatersname oder ein von der Her
kunft, dem Wohnsitze oder von Eigenschaften hei ge
nommener. So bildeten zuerst die Angelsachsen zweite 
Namen durch die Ansetzung der Ableitung Ing an den 
Vatersnamen, z. B. Ceonreding, Konrad’sSohn u. s. w., 
welche indessen auch andern Wörtern angehängt wird, 
z. B. AtheUng, ohne dass sich der von Hr. L. darin 
gesuchte Sinn „offspringe( immer nachweisen liesse; 
der Verf. scheint übrigens ing fiir ein selbständiges 
Wort zu halten, was es nicht ist. Nach Grimm liegt 
nur der Begriff der Verwandtschaft, nicht der der Ab

stammung zu Grunde. Der Verf. gibt uns sodann eine 
Anzahl angelsächsischer Namen, die nachher Familien
namen geworden sind und erklärt sie auf Verstegan 
und Camden fassend und folglich, möchte ich sagen, 
nicht immer richtig. So hält er z, B. das olph in Bo- 
tolph, Ranolph und Ranulph für aus help entstanden, 
während das angelsächsische vulf doch keinen Zweifel 
über die Urform lässt, obwol die Bedeutung Wolf auf 
viele Namen nicht passen will, so wenig wie hart in 
Engelhart; auch wie Richard zu der Bedeutung richly 
honoured kommen soll, sehe ich nicht ein.

Das Wichtigste des ersten Abschnittes sind jedoch 
die Untersuchungen über die Zeit, in der die Familien
namen in England aufgekommen sind. Camden nahm 
die normannische Eroberung als Anfang ihrer Geltung 
an, Hr. L. weist indessen eine Urkunde vom J. 1051 
nach, in welcher bereits Namen wie Gunter Einiet, 
Only Grimkelson, Turstan Dubbe, Gouse Gamelson u. a. 
neben blossen Vornamen vorkommen. Im Doomsday- 
book sind sie schon häufiger, obwol aus Guielelmus 
Camerarius Radulphus Venator u. dergl. noch nicht mit 
Sicherheit zu schliessen ist, dass Kämmerling und Jä
ger bereits Familiennamen geworden sind, um so mehr, 
da noch viele ohne Zunamen aufgeführt sind. Jeden
falls dauerte es lange, ehe die Sitte, zwei Namen zu 
haben, allgemein ward; in der Mitte des 12. Jahrh. 
finden wir allerdings schon den Fall, dass eine reiche 
Erbin den natürlichen Sohn des Königs Heinrich I., 
Robert, darum nicht heirathen wollte, weil er nur ei
nen Namen hatte, daher ihm sein Vater den Beinamen 
Fitzroy gab. Aber das war einer aus den vornehm
sten Ständen und weit entfernt, dass der zweite 
Name bald allgemein durchgedrungen wäre, wissen wir 
bestimmt, dass viele Yorkshire Familien es noch im 
17. Jahrh. nicht für nöthig fanden, einen zweiten Na
men anzunehmen, wenn man nicht die Hinzufügung 
von Vaters - und Grossvaters - Namen als Beinamen 
rechnen will, z. B. William a Luke a Tonis, d. h. Wil
liam the son of Luke, who was the son 6f Tom. Ja 
die Staffordshire-Grubenarbeiter kennen sich noch heute 
nicht an Familiennamen, obgleich sie deren besitzen 
müssen, sondern haben allerhand Beinamen für einan
der, die far ^e Weise, in denen die Familiennamen 
entstanden, noch ganz bezeichnend sind. So heissen 
dort Arbeiter boidenmouth (Schiefmaul), Loyabed (lieg’ 
im Bett), Bullyed (bull’s head) Stumpy (Holzbein )? 
Spindleshanks (Dürrschenkel) u. s. w.

Wir kommen nun zu den jetzigen Familiennamen 
Englands, die Hr. L. in 13 Klassen theilt und in eben 
so viel Abschnitten behandelt, nämlich 1) Namen, ab
geleitet von Ortschaften und Örtlichkeiten; 2) von Be
schäftigungen und Gewerben; 3) von Würden und Äm
tern; 4) von persönlichen und geistigen Eigenschaften; 
5) von Vornamen; 6) von natürlichen Gegenständen, 
Schildern u. s. w.; 7) von gesellschaftlichen Verhält



1023
nissen und Lebensaltern. Der 8. Abschnitt behandelt 
Wunderlichkeiten, der 9. Namen der Verachtung, der 
10. die aus Tugenden und andern abstracten Begriffen 
abgeleiteteten, der 11. fremde Namen und deren Ver
derbniss, der 12. veränderte Eigennamen, der 13. end
lich geschichtliche Beinamen. Es liesse sich vielleicht 
Manches gegen diese Eintheilung und Ordnung sagen, 
indessen gehen wir lieber sogleich zu den einzelnen 
Abschnitten über.

Der erste Abschnitt behandelt die örtlichen Namen, 
die, welche theils von Ortschaften oder Ländernamen 
abstammen, also geographische, wie ForAe, Carlisle, 
Aiman u. dgl., theils von Örtlichkeiten, w'xeillll. Wood, 
Hall u. s. w. Von normannischen Ortschaften haben 
die meisten mit Wilhelm dem Eroberer nach Eng
land gekommenen Familien ihren Namen, aber auch 
das übrige Frankreich, die Niederlande und andere 
Länder haben reichlich beigesteuert. Eine Liste der 
schwierigem, vom Auslande entlehnten Namen ist bei
gefügt; doch dürfte der Verf. in einigen Fällen hier zu 
weit gehen, wie z. B. wenn er Morris oder Morice 
für Maurisch oder aus Marocco erklärt, da es sicher 
nur der lateinische Name Mauritius ist, der, obwol er 
ursprünglich die Bedeutung, „von Mauren abstammend”, 
gehabt haben mag, dennoch bei seiner Einführung in 
England dieselbe sicher nicht mehr hatte. Auch die 
Namen Man und Wight haben wir sicher nicht von 
den Inseln dieses Namens abzuleiten, sondern von den 
englischen Wörtern, obwol wir die Möglichkeit zuge
ben müssen, da andere Familiennamen wie Hall, Ox
ford, London gerade so entstanden sind, d. h. durch 
Wegfall eines of.

Die Zahl der von englischen Ortschaften hergelei
teten Namen ist ungemein gross; fast alle die unzähli
gen ehemaligen und jetzigen englischen Städte, Dörfer 
und Maierhöfe auf ford, ham, ley, ton, field, hurst u. 
s. w. finden sich in englischen Familiennamen wieder; 
selbst die shires sind vertreten im Hamshire, H77e5- 
shire u. s. w.

Die zweite Klasse der örtlichen Familiennamen 
entsprang aus Ortsbestimmungen, z. B. Hill aus atte 
(at the) kill. Dies zeigen sowol alte Urkunden, als 
einzelne Namen, in denen sich das al oder by noch 
jetzt erhalten hat, z. B. Atttvood^ Attfield, Bywater, 
Bythesea. Manche Namen erklärt der Verf. durch Zu
sammenziehung, so Nash aus Atten ash (at nil 
Noake aus atten oal, wobei freilich 4er unbestimmte 
Artikel mir ein grosser Anstoss zu sein scheint, da 
man wol sjcher at the ash, at the oake gesagt hätte, 
wenn irgend eine merkwürdige Esche oder Eiche da 
war. Nash lässt sich auch recht gut aus dem Ags. 
hnesce zart, weich, erklären. Häufig waid auch aus 
at the gate, at the court: Agate, Acourt, wenn wir das 
a nicht lieber aus dem englisch611 of herleiten wollen, 
dessen Stelle es gewöhnlich in den Mundarten vertritt. 

Es folgt ein meistens aus Camden gezogenes Verzeich- 
niss der meisten Örtlichen Gegenstände, von denen 
Namen hergenommen sind, hier und da verbessert, aber 
doch mit häufigen Irrthümern; so soll wold einen Hü
gel ohne Holz bedeuten, während es im Gegentheile 
Wald bedeutet und dasselbe Wort wie Wald Ags. 
reald ist. Indessen können fast sämmtliche Fehler, die 
der Verf. hier gemacht hat, aus „H. Leo's rectitudines 
singularum personarum“ (Halle 1842) verbessert wer
den, daher ich mich nicht länger dabei aufhalte. — 
Bisweilen sind auch Namen von Örtlichkeiten durch 
Ableitungen gebildet, z. B. Weller, Fielder u. s. w., 
oder durch Zusammensetzungen mit man, wo indessen 
mibnan (Müller), Bridgeman (Zöllner), Pitman (Gruben
arbeiter) auszuscheiden sein möchten, da sie ebenso 
wie milkman und die mundartlichen barrowman (Kärr
ner), bernman (Drescher) zur Bezeichnung des Gewer
bes, nicht des Wohnortes dienen. Mit er von Städten 
gebildete Namen kommen bei Hrn. L. nicht vor, obgleich 
es deren wol geben muss; denn äusser dem in der 
Schriftsprache gewöhnlichen Londoner bilden noch jetzt 
einige Mundarten, z. B. die von Sulfolk die Namen der 
Bewohner von Ortschaften durch die Ableitung er. 
Beispiele solcher Familiennamen kann ich freilich jetzt 
nicht nachweisen, glaube aber, schon einige auf—forder 
gefunden zu haben.

Auch der Abschnitt über die von Beschäftigungen 
und Gewerben hergeleiteten Namen enthält viel Anzie
hendes; über eine Erscheinung jedoch kann der Verf. 
nicht mit sich einig werden, nämlich, dass es so viele 
Namen auf —sler gibt, während dies doch die weib
liche Bezeichnung gewesen sei und die Familiennamen 
zuerst Männern zugekommen wären. War es dem 
Verf. unbekannt, dass bereits im 14. und 15. Jahrh. 
die Formen auf ster, wie baxter, brewster u. s. w. mei- 
stentheils männliche Bedeutung angenommen haben? 
Siehe z. B. Promptuarium parvulorum ed. Weiss s. r. 
baxter.

Doch wir würden die diesem Aufsatze gesteckten 
Grenzen überschreiten, wenn wir die folgenden Ab
schnitte ebenfalls nach ihrem Inhalte genauer durch
gehen und mit Bemerkungen begleiten wollten. Wir 
erlauben uns daher nur noch einzelne Bemerkungen: 
Unter den von persönlichen und geistigen Eigenschaf
ten gebildeten sind die interessantesten die Satznamen, 
wie im Deutschen Leidenfrost, Gerathewohl u. s. w. 
So finden wir hier: Box-all, Shakspere. Breakspear 
(eigentlicher Name des Papstes Hadrian IV.), Shake- 
staff u. s. w., viele andere derselben Gattung sind u*iten 
im Cabinet of oddilies vom Verf. beigebracht. Derar
tige Bildungen sind im Englischen wie im Deutschen 
jetzt selten geworden; die schottischen Mundarten haben 
und bilden sie noch in grosser Zahl.

Die von Vornamen abgeleiteten Namen sind unge
mein zahlreich; bald ist der reine Vorname genommen,.
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z. B. Anthony, James, Lambert, bald ist der Genitiv 
davon gebildet, z. B. Edwards, Stephens, bald son an
gehängt, Stephenson, Johnson, bald der Vorname ver
stümmelt oder verkleinert, Wal (Walter), Sym (Simon), 
Simkin (dasselbe), u. s. w. Viel Noth machen dem Verf. 
die Endungen ock, cock, cox, in vielen Namen wie Lu- 
cock, Laycock, Alcock. Willcox, Mattock, Pollock, und 
er entscheidet sich dafür, sie als Verkleinerungen zu 
nehmen; das wäre nun bei Lucock, Pollock u. s. w. 
ganz einfach, aber die Verkleinerungssylbe wäre ock 
nicht cock oder cox. Indessen ist es nach Willcox, 
Wilcock, Willcoxon, Watcock, Pocock, Philcox, Mark- 
cock u. a. nicht unwahrscheinlich, dass hier ein unor
ganisches c eingedrungen ist, sowie im Deutschen und 
Englischen häufig Ung statt des ursprünglichen ing 
steht. Für einzelne Namen mag auch die Erklärung 
der Gaelischen Gesellschaft in London, die der Verf. 
beifügt, passen, nämlich dass cock das Gaelische coch 
oder cog sei, z. B. Alcock aus Algoch, gross u. s. w.

Merkwürdig sind die von Jahreszeiten, Monaten, 
Tagen, Festen und Tageszeiten abgeleiteten Namen, 
die man wol mit dem Verf. dahin erklären muss, dass 
die ursprünglich so benannten Personen zu den ge
nannten Zeiten geboren wurden: ebenso schwierig zu 
erklären sind die Namen nach Theilen des menschli
chen Körpers, deren es auch bei uns viele gibt, als 
Haupt, Mund, Hals, Bein, Hand u. s. w., ferner die 
Namen von Münzen, Maassen, Zahlen, vom Wetter, 
von Krankheiten u. s. w., die im Capitel ,,a cabinet of 
addities£’ zusammengestellt sind. Auch Namen wie 
God nie fetch, Twice a day, Paybody, Shake -lady, 
House-go, Buckthoughl, und der längste aller engli
schen Namen, God-love-mi-lady, sind ihrem Ursprünge 
nach gewiss nicht leicht zu erklären.

Doch genug von den Familiennamen; wir wenden 
uns inui zu den Anhängen, die Hr. L. gegeben hat; 
ein Abschnitt über Rebuse (die um 1408 aus Frankreich 
nach England eingeführt sein sollen, obwol die Dar
stellung von Wörtern durch Bilder wrol älter ist, als 
die Schrift selbst), ein zweiter über canting - arms, 
Anagramm und andere Spielereien sind höchst unter
haltend und durch Abbildungen erläutert. Dann folgt 
die bekannte Holl oj Battel Abbey, die Liste der mit 
Wilhelm nach England gekommenen Normannen nach 
den verschiedenen Handschriften mitgetheilt und den 
Schluss macht ein Abschnitt über latinisirte Namen.

Allen Liebhabern der englischen Sprache und Al
terthumsforschung empfehlen wir dieses auch äusser
lich prächtig ausgestattete Buch aufs angelegentlichste.

Hrn. HallivveU’s Wörterbuche der veralteten und 
mundartlichen Ausdrücke widmen wir hier nur eine । 
vorläufige Anzeige, um die Freunde des altenglischen 

Schriftenthums bei Zeiten darauf aufmerksam zu ma
chen. Es erscheint seit 1844 in Lieferungen, deren bis 
jetzt fünf erschienen sind, jede zum Preise von 2/^ 
Schilling. Das Ganze soll zwei Bände umfassen, doch 
dürften noch mehre Jahre bis zur Vollendung des Gan
zen hingehen. Bis jetzt sind die vier ersten Buchsta
ben vollendet, nach denen man bereits ein vorläufiges 
Ürtheil über das Ganze bilden kann. Die bisher er
schienenen Hefte leiden schon etwas an dem Übel
stande der ungleichen Bearbeitung, die indessen hier 
nicht leicht zu vermeiden war; eine Masse handschrift
licher Sammlungen mundartlicher Ausdrücke sind dem 
Verf. während der Bearbeitung zugegangen, daher die 
letzten Lieferungen des Mundartlichen bei weitem mehr 
als die ersten enthalten. In Hinsicht des Altenglischen 
ist der grosse behler des Jamiesonschen Wörterbuches, 
jede Form, sei sie auch nur Schreibfehler, in das Wör
terbuch einzutragen, aufs Neue begangen. So finden 
wir abowth, bought mit der Stelle:

And therefore God, that alle hath wrogth 
And all mankynde dere abowth

Sende ns happe and grace
Ms. Douce 84. f. 53.

wo doch offenbar ein th am Ende vollkommen unstatt
haft ist und nur auf dieselbe Weise entstehen konnte, 
wie unser deutsches th, indem das h, was vor das t 
gehörte, nach demselben gesetzt wurde. So finden wir 
aus dem Prompt. Parr, übergetragen die Formen: be- 
cettyn statt besettyn (beset), becekyn statt besekyn (be- 
seech), bedered (bedridden) statt bedrede u. a. falsche 
Schreibungen mehr. Auch gröbere Fehler finden sich 
vor; so gibt er ein Zeitwort begrede an. nach dem 
Perfectum begrad und begredde schliessend, aber be
grad steht hier für begrat vom Ags. graetan, gret und 
das Zeitwort kann daher nur begrete heissen. Die 
schottische Mundart hat noch das starke Verbum greit, 
grat und das Participium in der Zusammensetzung be- 
gratten.

Auf die Etymologie hat sich Hr. H. nicht weiter 
eingelassen, als dass er hier und da ein A. N. (Anglo- 
Norman), A. S. (Anglosaxon) und Fr. (French) den 
Wörtern hinzugefügt hat, ein Mangel, den wär indessen 
lieber als Vorzug gelten lassen wollen, wenn wir be
denken, wie wenig die Engländer bisher auf diesem 
Felde geleistet haben.

Übrigens enthält das Buch viel Neues, sowol in 
Betreff des Altenglischen als der Mundarten, und ist 
eine wesentliche Bereicherung für die englische Sprach
forschung. Ausstattung, wie gewöhnlich bei englischen 
Büchern, gut.

Dessau. E. Fiedler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jen®« Druck und Verlag von F. A. in



Fünfter Jahrgang. M 257. 27. October 1846.

NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEBATEB-ZEITIING.

kriechisclie l^teratur.
Aristophanis Ranae. Emendavit et interpretatus est 

Franc. Volcm. Fritzschius. Turici, Meyer & 
Zeller. 1845. 8mai. 3 Thlr. 10 Ngr.

enn auch in neuerer Zeit die attische Komödie ei
ner grössern Theilnahme von Seiten der Gelehrten sich 
zu erfreuen hat, als dies früher der Fall gewesen, so 
ist diese Theilnahme doch immer noch sehr gering und 
namentlich Aristophanes, wenn auch in einzelnen Stel
len und Stücken und nach besonderer Seite mehrfach 
behandelt, doch im Ganzen nur von Einzelnen, ja man 
kann sagen, nach Brunck nur von dem einzigen Din- 
dorf bearbeitet worden, was theils in den eigenthüm- 
lichen Schwierigkeiten seinen Grund haben mag, welche 
sich einem Bearbeiter des Aristophanes entgegenstellen, 
theils wol auch darin, dass nur wenige Gelehrte in je
ner geistigen Verwandtschaft zu unserem Dichter ste
hen, ohne welche die grösste Gelehrsamkeit und aller 
Scharfsinn vor groben Irrthümern nicht schützen wird. 
So war es für die Freunde des Aristophanes sehr er
freulich , als im J. 1838 der Hr. Prof. Fritzsche eine 
Gesammtausgabe des Dichters ankündigte, als deren 
erster Band die Thesmophoriazusen erschienen, denen 
der schon damals fast beendete zweite Band sofort 
folgen sollte. Indessen scheinen äussere Hindernisse 
dazwischen getreten zu sein , da erst 1845 und zwar 
nicht in Leipzig bei Köhler, wie das erste Stück, son
dern bei Meyer und Zeller in Zürich, auch nicht als 
zweiter Band, sondern als besonderes Stück, die 
Frösche erschienen sind, denen nach der Vorrede zu
nächst die Wolken und der Plutos folgen sollen.

Vergleichen wir die vorliegenden beiden Stücke in 
Hrn. F.’s Bearbeitung, so können wir einen bedeuten
den Fortschritt in der zweiten nicht in Abrede stellen, 
In Bezug sowol auf Kiitik als Erklärung und unter An
derem auch darauf} dass Hr. F. über einige Gelehrte 
“loht mehr mit jener wegwerfenden Geringschätzung 
urtheilt, die ihn früher sehr häufig verleitete, Ansich
ten als albern zu bekämpfen, deren Sinn er nicht ein
mal aufgefasst hatte. Allein tiotz dieses nicht unbe
deutenden Fortschrittes muss Hrn. I.s Ausgabe der 
Frösche doch als mangelhaft in vieler Hinsicht bezeich
net werden. Hr. p. sehr gelehrt, er hat sehr viel 
gelesen und excerpirt, er hat sich eifrig und anhaltend t 

mit Aristophanes beschäftigt und wie er selbst in der 
Vorrede angibt, so viel Mühe und Fleiss auf dieses 
eine Stück verwendet, als gewisse Herausgeber auf 
den ganzen Aristophanes nicht verwendet haben. Hr. 
F. hat auch Scharfsinn, eine sehr glückliche Combina
tionsgabe und viel Lebendigkeit und Regsamkeit des 
Geistes. Allein Hrn. F. fehlt es an der Besonnen
heit des Urtheils, Hr. F. kann nicht folgerichtig schlies
sen. Das ist der Hauptfehler. Sein beweglicher Geist 
führt ihm eine Menge guter und schlechter Gedanken 
zu, die er alle mit Lebendigkeit auffasst und sämmtlich 
als unumstösslich wahr zu erweisen im Stande ist, weil 
es ihm eben an Ruhe zu besonnener Prüfung fehlt. 
Zum Unglück kommt dazu , dass Hr. F. — so gibt er 
sich selbst in dem Buche — von seinen Vorzügen eine 
hohe Meinung hat und zu den Lesern, wie ein Profes
sor vom Katheder zu seinen staunenden Zuhörern 
spricht. Das geht so weit, dass, wenn Hr. F. über 
eine Stelle mehre Einfälle gehabt hat, deren Unhalt
barkeit er selbst einsieht, er sie doch alle mittheilt, da
mit ja keine seiner Ideen der Menschheit verloren gehe. 
Natürlich hat dies auch auf die Constituirung des Tex
tes einen sehr Übeln Einfluss geübt, indem Hr. F. gar 
keinen Anstand nimmt, seine Emendationen sofort in 
den Text zu setzen, ja er geht darin einmal (v. 897) 
sogar so weit, dass er eine früher gemachte und nach
träglich von ihm selbst als verfehlt anerkannte, übrigens 
äusserst gewaltsame Conjectur doch ohne weiteres in den 
Text aufgenommen hat. So weit hat es unseres Wis
sens doch noch kein Kritiker getrieben. Es hängt dies 
aber auch damit zusammen, dass Hr. F. überhaupt 
nicht den nöthigen Respect vor der geschichtlichen 
Überlieferung hat, die er ganz willkürlich, oft einer 
reinen Einbildung zu Liebe, auf eine unerhörte Weise 
verstümmelt. — Endlich müssen wir uns in der That 
wundern, dass einzelne Philologen es noch immer 
nicht lassen, das Beiwerk zum Werke zu machen. Ist 
es aber irgendwo schlecht angebracht, so ist dies bei 
einer Ausgabe des Aristophanes, der ohnedies einen 
weitläufigen Commentar erfordert, wenn Jemand, wie 
Hr. F., Alles erklären will. Hr. F. geht aber darin sj 
weit, dass einem die Lectüre wahrhaft verleidet wird, 
indem man sich fortwährend vom Dichter ab nach al
len Seiten hin verschlagen sieht.

Fassen wir unser Urtheil zusammen, so bietet 
der Commentar des Hrn. F. ein reiches Material,
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einige gute Bemerkungen, aber auch viel Verkehr
tes. Alles in sehr ungeniessbarer Form, die Textes- 
recension aber ist als nicht gefördert zu betrachten. 
Wir wollen dieses Urtheil in dem Folgenden zu be
gründen suchen und heben zu dem Ende Einzelnes 
keraus, um daran das Verfahren des Hrn. F. in Bezug 
auf Kritik und Erklärung näher zu beleuchten.

Gleich über den Anfang unseres Stückes, in wel
chem der Dichter die verbrauchten Spässe der Last
träger durchzieht, spricht sich Hr. F. p. 5. 6 in sehr 
ungeordneter Rede aus, und so, dass man eigentlich 
nicht weiss, was seine Ansicht ist. Wenn er aber mit 
den Worten, coniicio, personatum Xanthiam prope id 
unum egisse, ul alias poelas, maximeque Phrynichum, reri 
domini ricalem. in invidiam quoquo modo adduceret meint, 
Aristophanes habe dem Phrynichus hier Unrecht ge- 
than, so hat er nicht überlegt, dass er ja mit einer 
falschen Anschuldigung vor dem Publicum nicht hätte 
auftreten dürfen. Auch durfte sich Hr. F. nicht wun
dern, dass sich Ähnliches auch bei Aristophanes findet. 
Denn Lastträger auftreten und sich über die Last be
klagen zu lassen, ist nicht Tadelnswerthes , nur muss 
man der Sache, da sie als verbraucht die Zuhörer er
müdet, eine neue Seite abzugewinnen wissen. Daher 
hier Aristophanes selbst einen Lastträger vorführt, der 
das alte Lied anstimmt, es aber durch das Herein
ziehen des Esels unterhaltend zu machen weiss. — 
Nachdem Dionysos dem Xanthias verboten hat, ihn 
mit einem nitCopai mq gUßopat u. dergl. zu langweilen, 
sagt Xanthias v. 12—15:

tI löst pe ruvra tu oxtvy qtgtiv, 
untg noiyoM pyöiv, Mvntg (D^vvi/og 
ho)&£ noaiv xai ytvxig xdjitixpiag 
oxivyqwgovg txdcTOT iv xwpMÖiq;

Im letzten Verse bieten die Handschriften axtvy (ptgovg9 
oder axtvyrpogova, was mit Recht, wie auch schon Din- 
dorf vorgeschlagen, in oxtvoqjogovg verändert worden; 
und so hat auch der Scholiast gelesen: avvl tov oxivogo- 
govg av&gag notovotv. Ausserdem aber schreibt Hr. F.: 
yivxiaxautiV.jiag, weil nach der gewöhnlichen Lesart 
Lycis, der in der Mitte zwischen zwei berühmten Ko
mikern steht, auch berühmt gewesen sein müsse, wäh
rend er uns unbekannt ist, yirxioxapuyiiug aber durch 
Zusammensetzung der beiden Namen Lyciscus und 
Ameipsias entstanden sei, sodass Lyciscus ein Diener 
oder Schauspieler des Ameipsias sein könne. Sok he 
Argumente sind nichtssagend. Aristophanes kann ja 
absichtlich einen unbedeutenden Dichter zwischen die 
beiden bekannten gesetzt haben, um diese dadurch in 
der Meinung des Publicums- herabzusetzen , und dass 
Lycis öfter von Aristophanes genannt worden, ersehen 
wir aus dem Scholiasten: Avxig xMpMÖiag noiyryg • Myti 
Je uvtov xal Avxqv. Ferner ändert Hr. F. Mvmg in 
waneg, si non, licet poetari eo modo, quo Phrynichus et 

Amipsias fere semper inducere solent baiulos in comoe- 
dia. Aber wer wird die Worte tintg noiyoM pydiv in 
des Xanthias Munde in dem angegebenen Sinne si non 
licet poetari auffassen, zumal py^tv dasteht? und Xan
thias dichtet ja nicht, sondern fühlt wirklich die Last. 
d)V7t£Q ist ganz richtig: wenn ich nichts thun darf von 
dem, was doch Phrynichus thut mit seinen Lastträgern 
auf der Bühne, d. h. was Phrynichus seine Lastträger 
thun lässt.

V. 57. Den Vers dlZ’ dvdgog; uttutui . ^vrtytvov 
tm Kktio&tvti; nennt Hr. F. einen pessimus senarius und 
den ictus von ^vvtytvov statt ^_) perversus. 
Es ist zu bedauern, dass Hr. F. seine ganz unhaltba
ren Ansichten über den komischen Trimeter noch im
mer nicht aufgegeben hat. Warum hat denn Hr. F. 
den ictus perversus stehen lassen v. 194: dvuptpM ; 
787: Xogoxltyg; 850: dvoolovg^ 642: ßaauvatg; 802: ßa- 
aavair, dagegen steht als Kretikus ßaoavtM, ßaoavitig, 
ßuaarat, 1121. 1123. 1367. Zu v. 888 wird als Grund 
einer Verbesserung angegeben, dass Itßavanog den Ictus 
auf der dritten Sylbe zu haben pflege.

V. 117. Statt der Vulgata akku qguQt tmv oSmv 
edirt Hr. F. nicht übel dZZd gguLt tmv bÖ6v, doch kann 
die Vulgata beibehalten werden : sprich mir von den 
Wegen. Dann wäre uxpllop zu schreiben, was des 
Rhythmus wegen vor agji^opig-9 den Vorzug verdient.

V. 131—133. Dem nach einem Wege in den Ha
des fragenden Dionysos gibt Herakles den Rath, nach 
dem Kerameikos zu gehen und dort den hohen Thurm 
zu besteigen; dann heisst es:

ugjuptvyv Tyv Xaundd’ IvTtv&ev &fiö’ 
xuntiT9, tntiöuv qwatv ot tiiwpfvoi 
tlvai, dvai xai ov guvtgv. A. not- JA xutm.
Hr. F. ist der von mehren Gelehrten aufgestellten An

sicht gefolgt, dass bei dem Fackellauf das Signal zum 
Rennen in einer von einem Thurme herabgeworfenen 
Fackel bestand und dass Dionysos aufgefordert werde, 
sobald die Zuschauer rufen, die Fakel hinabzu werfen, 
sich gleichfalls hinabzuwerfen. Ausserdem construirt 
Hr. F. uvußdq tm TOV nvgyov OtM Tyv lvTtv$tv dgaptvyv, 
was die Wortstellung nicht zulässt, nach der tvttvdtv 
nur mit verbunden werden kann. Bei reiflicherer 
Erwägung würde Hr. F. diese Erklärung wol nicht gebil
ligt haben. Denn erstens würde es von einem grossen 
Ungeschick in der Darstellung zeugen, wenn Dionys 
aufgefordert würde, sich die herabgeworfene Fackel 
anzusehen, ehe des Fackellaufs überhaupt Erwähnung 
geschah. .Das erwartet man vor allen, und stände 
dqaeptvyv nicht da, so würde Niemand auf den Ge
danken kommen, Tyv kapndda anders zu fassen, 
als sieh dir den Fackellauf an. Dann zeigt das xantiva 
ganz deutlich, dass im ersten Verse die allgemeine Auf
forderung , sich den Fackellauf anzusehen, enthalten 
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ist. Endlich könnte Dionys auf die Aufforderung, sich 
der hinabgeworfenen Fackel nachzustürzen, unmöglich 
fragen wohin ? da ein Zweifel hierüber ganz und gar 
undenkbar ist. Prüfen wir ferner die Annahme eines 
solchen Signals an sich, so häufen sich die Unwahr
scheinlichkeiten. Wie hielt man es an andern Orten? 
und warum gerade in Kerameikos dieses Signal? Denn 
dass die Griechen eigends zu diesem Zwecke einen 
Thurm erbaut haben, um ein Signal geben zu können, 
das sich nicht unzweckmässiger denken lässt, als eine 
im Fallen leicht verlöschende Fackel, kann man nicht 
annehmen. Nnn sollen noch gar die Zuschauer durch 
Rufen das Signal geben, dass das Signal gegeben 
werden soll, weil nämlich die Leute auf dem Thurme 
nicht wissen können, wann Alles bereit ist. Als ob 
nicht die Leiter Jemanden hinaufsenden könnten, der 
das Zeichen zu geben befähle. Und wozu nun das 
doppelte Zeichen? Warum soll das Rufen des Vol
kes, das doch wieder nur auf ein Zeichen der Leiter 
des Wettlaufs erfolgt, nicht zugleich als das Signal 
zum Wettlauf gelten? Das sind Fragen, die sich 
schwer beantworten lassen und es wird wol die alte 
Erklärung, welche uns die Scholiasten geben, die rich
tige sein. Diese sagen : or (nvp/or) ovgßovlAti av-
zbv dvaßdvza &ta>QtTv ).agndda, xa'i brav ot npüzoi 
Xagnaöl^ovzeg dqe&äiai, xa'i avzbv vno tov nv^yov aqtivat 
eavzbv xdzw. Es scheint fast, als ob die Gelehrten das 
Nachspringen für das Wesentliche hielten. Das wäre 
aber ein grosser Irrthum. Vielmehr wird die ganze 
Einkleidung nur gewählt, um für den Moment des Her
abspringens eine gewissermassen feierliche Gelegenheit 
zu geben und darin, in dem Avat des Volkes, das 
den Läufern gilt, Dionysos aber auf sich beziehen soll, 
liegt die eigentliche Pointe. Geh auf den Thurm, sagt 
Herakles, sieh dir den Fackellauf an, und wenn das 
Volk ruft: Stürmt los! dann stürme auch du los. Nun 
ist die Frage des Dionys, wohin er losstürmeu soll, 
ganz aatürlich.

V. 14o ist mit Unrecht geza zovz’ statt gtza zaw 
aufgenommen, das sich auf Alles Vorhergehende be
zieht, v. 152 richtig Terror xal ft nvQ(il/yv edirt, v. 159 
^vog fyatv gvazy^a richtig erklärt, ein Esel, der die 
Mysterien feiet t, allein mit der sonderbaren Einleitung: 
Accipe primum veram explicati^em loci facillimi, quem 
tarnen intellexit nemo. Und doch hat die Stelle Photius 
und der Scholiast nach Hrn. F.’s ei§enem Urtheil rich.

verstanden. Dann miisste auch zu nemo noch inter- 
pretum hinzutreten. Hier hat nun noch Hr. F. die 
Nebenbeziehung nicht bemerkt, dass Xanthias , da er 
ein Sklave, nur als Packesel die Mysterien mitfpiern 
darf. V. i65 wiU gr F. zu viel sehen, wenn er dem 
gewöhnlichen Abschiedsgrusse xal gv yt vyiaivt die Be
deutung unterlegt: cura ut mente sis sana, ne forte, ut 
guondam ? insanias et Herum für er e incipias, mi Hercu

les. Ebenso, wenn v. 177 zu den Worten des Todten «ra- 
ßiwyv vvv nakiv gesagt wird: credo quod tristis fuit rei 
publicae Status vel post victoriam naralem. Daran ist 
gar nicht zu denken, sondern die Formel dnoXolgyv 
wird umgekehrt, die ein Todter nicht gebrauchen konnte. 
V. 186. Der Fährmann Charon fordert auf tlg zb Ay- 
ttyg neölov y 3g bvov nbxag. Der Scholiast bemerkt: zb 
de Ay9~yg nedlov, AlÖvgbg (pyoif %(t)Qiov ev qdov zezvno)- 
xev. Da nun aber bei Homer uocpoö&bg lelguv vorkomme 
und Lucian de luctu c. s. sage: ntQaioAevzag de zyv 
Idgvyv eg zb ßiao) lAgwv vnodfytzat geyaq, zm datpodelao 
xazdqvzog xal nozbv gvyuyg noUgtov Ay&yg yovv bta zovzo 
(üvogaazai, so schliesst Hr. F., es sei die Volksansicht 
gewesen, jene Wiese unterscheide sich nicht von dem 
Ay&yg ntölov und der Scholiast habe den Didymus gar 
nicht verstanden, der jene Bemerkung nicht zu Ay&yg 
neölov, sondern zu bvov nbxag gemacht habe. Aber bei 
Lucian ist ja lAgwv und nozbv ganz bestimmt geschie
den und Ay&yg kann nur von nozov abhängen: von 
einem Ay&yq neblov ist nirgends die Rede. Hr. F. fol
gert nun sofort weiter, dass der Irrthum des Scholia- 
sten äusserst nützlich sei, da wir daraus ersehen, dass 
die Glosse des Hesychius bvov nbxat: yyoQiov tv qöov 
biazezvnwxev Aqiazo(fdvyg von Didymus herstamme. — 
Auch die Notiz der alten Grammatiker über die sprüch- 
wörtliche Redensart bvov nbxoi verwirft Hr. F.. weil 
die einen tlg bvov nbxovg, andere bvov noxai^ andere bvov 
nbxotz endlich andere bvov noxovg Cyzetg erwähnen, so
dass alle aus Aristophanes geschöpft haben, der ea 
sollertia profecto fuit., ut eiusmodi dictionem facile 
nullo monstrante reperiret. Wohl, aber diese seine 
Erfindung würde wenig Anklang gefunden haben, eben
sowenig , als wenn wir sagten, einen Esel scheeren, 
während wir sagen, einen Mohren weiss waschen. Was 
aber die Varianten in den Angaben der Grammatiker 
betrifft, so hat Hr. F. daraus sehr voreilig geschlossen, 
da es sich hier nicht um ein zu einem vollständigen 
Satze ausgebildetes Sprichwort handelt, sondern nur 
darum, dass zur Bezeichnung eines vergeblichen Be
mühens oder des Nichtigen die Wolle des Esels ge
wählt wurde. Endlich wird noch Aristarch beschul
digt, dass er die Stelle falsch verstanden oder unrich
tig ovov nkbxag oder 'Oxvov nkoxdg emendirt habe; denn 
nkoxy bedeute niemals einen Streit. Das soll es auch 
nicht. IHoxy bedeutet das Geflecht, das hier das eines 
Strickes ist, was jeder, der die label vom Oknos 
kennt, sich dazu denken wird. Indessen scheint Ari
starch hier gar nichts emendirt, sondern Cratinus in 
einem Stücke "Ox.vov nkoxag gesagt zu haben, worauf 
Aristophanes hier anspielt. Diese Anspielung konnte 
den Athenern nicht leicht entgehen, da Aristophanes 
nbxag statt noxovg braucht.

V. 191 Charon sagt: bovbov ovx ayen^ el gy vevav- 
gd^yxe zyv neQi zwv xgewv, womit er die Seeschlacht
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quidem neque Bentleius animadverterunt primum — nun 
erwartet Jeder eine gründliche Widerlegung, allein Hr. 
F. führt, nachdem er vorher schon des Breitesten seine 
Ansicht dargelegt hat, so fort — primum ranas a Dio- 
nyso male mulcari, deinde versum integrum sententiae 
causa inseri debere, tum plagas remi nomine appellari 
iocoso, deiiique his quasi fundamentis sensum verborum 
tovti 7rap’ vuüv Xagßdvw innixum esse. Solcherlei lesen 
zu müssen, dazu gehört wahrlich mehr als die Geduld 
des Dionysos. Aber Hr. F. geht noch weiter und in- 
terpretirt sogar das xexgagogai des Dionys v. 265 durch 

x^d^wv und so schreibt er auch v. 266 iw y.od'§ 
statt tov y.od'£. Prüfen wir nun die Annahme des 
Schlagens, so spricht, abgesehen von der gänzlichen 
innern Unwahrscheinlichkeit, nicht nur nicht Alles, 
sondern Nichts dafür, am allerwenigsten aber der ange
führte v. 257 olpwCtT' ov jag nOl ufAf/. denn was sol
len die letzten Worte? Dionys bittet im Anfänge die 
Frösche zu schweigen, sieht aber bald ein , hier helfe 
nichts, als sich in Geduld fassen, daher: hoV euch der 
Henker, mich soll euer Koax nicht weiter kümmern^ 
und um den Fröschen zu zeigen, wie weni<r ihn ihr 
Koax genire, fängt er selbst an, xfzoagOaa,5 die Worte 
der Frösche v. 258 parodirend.

V. 308. bÖi Je ÜdoaQ vntQtnvQQiaot gov. Hr. F. bil
ligt mit Recht die Erklärung des Scholiasten, nach 
welcher der Priester des Bacchus gemeint ist, den er 
v. 297 zu Hülfe gerufen. Der Scholiast führt auf die 
Erklärung des Aristarch an: 3 A^Iotu^/oq Ji- tq’ tavrov 
fprjai Itystv tov Sav&lav’ xa'i yag öioti nvggoc, ovrwg 
xfxXija&at, xa&dneg TIvQQlug xa'i Sgixmvrig, Woraus Hr. 
F. schliesst, Aristarch habe gelesen o^ 
vneQtnvqqlact oov. Vielmehr hat Aristarch die ge
wöhnliche Lesart vor sich gehabt, o§[ auf den Priester 
bezogen, aber den Vers demXanthias beigelegt: dieser 
da aber ward röther noch als ich, als seine rothe 
Farbe , meint er, von welcher er den Namen Xanthias 
hat. Das ist auch das Richtige. Denn die Erklärung, 
die Hr. F. von dem gov gibt, erubuit pro me ist ganz 
unstatthaft.

Den Chorgesang von v. 323 an hat Hr. F. schon 
früher in einer besondem Schrift: De carmine Aristo- 
phanis mystico (Rostochii 1840) ausführlich behandelt, 
aus welcher hier ein Auszug oder theilweise eine In
haltsanzeige mit mehren Berichtigungen mitgetheilt wird.

(Der Schluss folgt.)

hei den Arginasen meint, in welcher die Sklaven mit
kämpften und als Preis dafür die Freiheit erhielten. 
Auch hier tadelt Hr. F. den Aristarch, welcher erklärt 
ov TUQi XQf],uaT(üv xai tiutqISoq, akkä mgi tov tölov awga- 
uog. xQtaQ jag zo Nihil vidi magis festivum,
heisst es, quam pugnam navalem de corporibus pugna- 
tam, hoc est, ut Aristarchus finxit temere, de corpori
bus tantum, non etiam de opibus neque de patria. Aber 
die Seeschlacht wird ja nur in Bezug auf die Sklaven 
erwähnt und der Sinn der Stelle ist: einen Sklaven 
fahre ich nicht, äusser wenn er in jener Seeschlacht 
um seine Freiheit mitgekämpft hat.

Über den ersten Chorgesang der Frösche hat G. Her
mann dem Hrn. F. briefliche Mittheilungen gemacht, die so
wol hinsichtlich der metrischen Constituirung, als auchjder 
Feststellung des Inhalts desselben, von ihm berücksichtigt 
worden sind. Was den Inhalt von v. 251 an betrifft, 
so hat man angenommen, Dionys und die Frösche strei
ten darum, wer den andern im Schreien zu übertreffen 
im Stande ist. Diese allerdings befremdende Annahme 
bekämpft Hermann und meint, Dionys habe die Frösche 
geschlagen. Hr. F. nimmt dies auf, aber anstatt nun 
auch die nothwendigen Änderungen Hermann’s mit auf- 
zunehmen, beutet er jene Ansicht vielmehr in eigener, 
ganz und gar verunglückter Weise aus. Omnino sin- 
gula propemodum verba clamant, quaenam sententia 
hisce versibus subiecta sit. Sed clarissime res apparet 
e v. 257 ubi Bacchus utitur verbo olpdfare, i. e. vapu- 
late; necesse est igitur ranas a Baccho vapulasse. Über 
diese Hyperbel später. Hr. F. hat nun dreimal nach 
v. 250. 256 und 261 ßQty.w<U% xo«$ zo«§ eingeschoben 
und dem Dionys zugetheilt, wofür er als die causas 
perspicuas planeque necessarias angibt, dass tovtI v. 251 
und tovt(o v. 262 gar nicht verstanden werden könnte, 
wenn es sich nicht auf dieses Koax bezöge. Unter 
diesem seien die Schläge zu verstehen, die er den Be
stien für ihr Koax austheilt, und so sage er v. 262 
mit diesem Koax werdet ihr mich nicht besiegen. Man 
sollte meinen, das wäre sehr leicht gewesen, den Dio
nys zu besiegen, die Frösche durften ja nur so weit 
zurückweichen , dass er sie mit dem Ruder nicht er
reichen konnte. Über v. 251 tovtI nao vgßv bagßdrM 
heisst es: Nunc nihil Ulis verbis planius est, nihil fa- 
cilius. Hocce brecececex coax coax a vobis sumo. Dar
auf werden die Erklärungen der Gelehrten durchgenom- 
men und sämmlich für Albernheiten erklärt, bis auf die 
des Scholiasten to Itynv ßQtxext^ vgüv f-'ga&ov, die J 
auch Bentley zu theilen scheine. Sed ne scholiasta >
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V. 470 — 478. Die als sicher ausgegebene Hypo
these, dass diese Verse eine Parodie einer Stelle des 
Euripides seien, in der ein Seher dem Herakles seinen 
Tod vorhergesagt, entbehrt ganz und gar allen Grun
des. Übrigens hat Hr. F. nicht überlegt, dass hier an 
eine eigentliche Parodie nicht zu denken ist, dass viel
mehr der Dichter das Pathos der Tragödie nachahmt 
und daher tragische Ausdrücke aus geeigneten Stel
len aufnimmt, die er mit Zuthaten aus der Komödie 
verwebt.

V. 483. Hr. F. schreibt mit Hermann und Dobree: 
löov kaßt ' TiQooikov. xJ. mv >onv; m xpvooi &tol , tv- 
Tavß’ i'/ti? rqv xagölav ; allein die Frage nov 3otiv ist 
im Munde des Dionys unpassend, da sie die Wirkung 
der folgenden Worte des Xanthias schwächt. Auch 
das spricht Xanthias, da er sieht, wohin Dionys nach 
dem Herzen langt: nov 3onv, w y^vaoi &tol; tvvavQr 
*7.^ xarjJt'av.

V. 488. ovx av ei£()oq ravt’ dv^g. £. dkka
Ttj Henn;ilin emendirt ovx dv tveoog y ti^ydaaT’ uvt)q dv. 
Diese Emendation tadelt Hr. F., weil die Komiker eine 
Gleichheit der ejnzeinen Metra vermeiden, wie sie den 
Vers niemals jn gleiche Theile zertheilen. Es ist dies 
eine von < en vieien Einbildungen , welche Hr. F. über 
den komiscien Trimeter hat und welche die fortge
setzte Lectm e unbegrejfljc}ier Weise noch immer nicht 
im Stande vtai, zu entfernen. Unicum, sagt Hr. F., 
novi qui sen en tae meae minus favet versum Thesm. 458.

ünd dochhat 
er selbst edirtv.1464 .
Wie konnte ferner Hr E vet5e' e^iren/die gegen 
beide Pracepte ungleich yeret«,^. Thesm 59f;“ai 

3g). m; 
»«mf oder uni bei Ullserm Stücke zu
bleiben 529; ov M qkva^iq e/uv & :gfuv&i 755 1203> 
1411. 1413, ferner in zwei gleiche Theile getheilte872 1134. 1229. 1282. 1416. 1435, in drei gläcbee ^fe 
1284. 1436. Muss man nun nicht annehmen, dass Hr 
F. seine Einbildungen in die Welt schreibt ohne die 
geringste Prüfung ? An unserer Stelle nun emendirt

er ovxow y dv iiqydca'i av^, sodass er gar
nicht gefühlt hat, warum hier Hermann emendirt, zu
mal er sagt: similiter Hermannus^ recte sublato pro- 
nomine. Aber das ist gerade ein Fehler an der Her- 
mann’schen Emendation, dass das Pronomen fehlt, auf 
welches sich dkka tZ bezieht.

V. 576. Eine sehr scharfe Rüge verdient das Ver
fahren des Hrn. F , wonach er der Ansicht zu sein 
scheint, dass, was er einmal niedergeschrieben, und 
sollte es das Unhaltbarste sein, doch, weil er es ge
schrieben , der Veröffentlichung werth ist. In seiner 
Ausgabe der Thesmophoriazusen hat er diese Ansicht 
auf eine Weise zur Schau getragen, wie sie in der 
ganzen philologischen Literatur unerhört ist. Aber 
auch hier bietet er uns Ähnliches. Zu v. 507 erklärt 
er, v. 576 sei zovq xokußovg zu lesen, und tadelt die 
Lesart tag yoktxag. Zu v. 576 heisst es, seine zu 507 
vorgebrachte Emendation xokdßovq sei unstatthaft, weil 
dieses Wort stets mit zwei k geschrieben werde, da
gegen sei ydktxag nicht zu tadeln gewesen, das er 
denn auch aufnimmt. Es ist schon sehr tadelnswerth, 
dass Hr. F. nachträgliche Zusätze und Verbesserungen 
in Klammern beigefügt hat, statt die ganze Anmerkung 
umzuändern, so lange das Manuscript in seinen Hän
den war. Allein das ist ganz unverzeihlich, dass er 
während der Ausarbeitung bemerkte Fehler stehen 
lässt; es ist eine Rücksichtslosigkeit, ja eine grobe 
Versündigung gegen die Leser, wenn ein Mann, der 
seiner Gelehrsamkeit nach Ansprüche auf ihre Beach
tung machen kann, sie durch nutzlose Declamationen 
und von ihm selbst als unhaltb^ erkannte Hypothesen 
um die in unsern Tagen so kostbare Zeit bringt.

V. 645. Hr. F. hat folgende emendationem certam 
aufgenommen:

oxontt vw, qv [r vnoxtvvjoavT idrtq.
(Nunc vapulat nec se tantillum movet Xanthias.) 

A* ak)) tqd enl tovdl xal nata^co. A. nrivty.u'
3udta'^ag; A. ov f-ib Ai . Ov^ tp.ol doxtig.

A. xal di] nata^a.
Das wäre ja ein unverzeihlicher Fehler von Aristo- 

phanes, wenn er dem Publicum den Schlag des Aeakus 
vorführte, ohne dass auch nur ein Wort darüber ge
sprochen würde. Wie kann ferner Xanthias fragen 

^näia^aq-, da er ja das sehen und auch hören 
konnte, wie kann er ferner sagen ovt? t^iol dozA;. was 
in dieser Verbindung ganz sinnlos ist. Wenn Hr. F. 
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meint, Dionys soll durch die gespannte Erwartung des 
Schlages gequält werden, so wird dies einmal auf diese 
Weise nicht erreicht, zumal ja Dionys die Augen nicht 
verbunden hatte, und dann ist diese ganze Annahme 
verwerflich, da Aeakus noch keinen Grund hat, dem 
einen mehr zu glauben, als dem andern. Die Verbes
serung des Hrn. F. ist demnach in jeder Beziehung 
eine arge Verschlechterung. Überhaupt ist Hr. F. in 
der Bearbeitung dieser Scene sehr leichtsinnig zu Werke 
gegangen. So lässt er v. 654 die Worte xl öyva y.ldeig; 
den Xanthias sprechen und darauf den Dionys erwi
dern : ygoggveiv boggnlvogai' fzia ngozipug oiSer, wd’ Igoi 
gehti, was nicht nur ganz abgeschmackt wäre, sondern 
auch schon deshalb nicht angeht, weil Xanthias in der 
dritten Person von Dionys reden würde. Ebenso ver
fehlt ist es, wenn Hr. F. aus v. 662 ovvtv noiag yäg 
folgert, Dionys sei dem letzten Schlage ausgewichen, 
oder der Schlag sei zu leicht gewesen, und deshalb 
schlage Aeakus auf den Vorschlag des Xanthias den 
Dionys noch auf den Bauch. Dass Dionys dem Schlage 
nicht ausgewichen, zeigt v. 659 und dass der Schlag 
nicht leicht war v. 660. Es ist also keine Frage, dass 
Dionys wirklich zweimal hintereinander geschlagen 
wird. Das hat aber keinen Anstoss. Bisher hatte 
Jeder drei Schläge bekommen, ohne dass der sehr 
bornirte Aeakus zu einer Entscheidung gekommen wäre; 
daher schlägt der boshafte Xanthias vor, er möge jetzt 
den Bauch schlagen. Ganz natürlich fängt Aeakus 
beim Dionys an, bei dem er schon steht und so wird 
erreicht, dass der Gott dabei den Kürzeren zieht.

V. 759. Hunc ego locum, heisst es, tandem in in
tegrum restitui. Es wird nämlich der ganze Vers d* 
ngäypa, ngäypa ptya xsxlvqTai, peya dem Aeakus und 
die Worte AlayvkQv xtvgmlSov noch dem Xanthias zu- 
getheilt, ut ipsa etiam poscit sententia. Das ist ein 
wenig stark. Denn die sententia ist geradezu entge
gen, da Xanthias ja nichts von Aeschylus und Euripi
des weiss und sich e^t von Aeakus darüber belehren 
lässt. Überhaupt scheint Hr. F. diese Scene sehr we
nig verstanden zu haben, wenn er p. 276 bemerkt: 
Hie locus, quo tragicorum certamen praeparatur, nescio 
quo pacto mihi semper displicuit, quum modo breviorem, 
modo totum aliter institutum cuperem. Ob eine Stelle 
dem Hrn. F. gefällt oder nicht, darauf kommt es gar 
nicht an und kann uns Lesern dies ganz einerlei sein, 
wenn er sein Urtheil nicht irgendwie begründet. I n- 
sere Scene empfiehlt sich gerade durch eine geschickte 
Erfindung. Phito hatte den Streit zwischen Dionys 
und Xanthias geschlichtet, der Letztere, als Sklave, 
muss nun heraus und unterhält sich mit Aeakus nach 
Sklavenart. Der neugierige und pfiffige Xanthias weiss 
dem Gespräche eine geschickte Wendung zu geben, 
forscht die Schwächen des Aeakus aus und als er 
hört, wie gern er horcht und plaudert, wird er ganz 

zärtlich und frägt ihn, was der Lärm im Hause zu be
deuten habe.

V. 840. Dass der hier angedeuteie und vom Scho- 
liasten angeführte Vers des Euripides aly&eg nat ryg 
&alaaalag &tov aus dem Telephus entnommen sei, ist 
möglich, keineswegs aber folgt dies so entschieden, 
als Hr. F. meint, aus den Worten 864 wu gd).a tov 
Trfacpov, die sich nämlich auf eine vorausgegangene 
Verspottung des Telephus beziehen sollen. Denn Te
lephus wird ja auch §55 genannt und wenn Hr. F. auch 
diese Stelle auf eine bereits vorhergesijangene bezogen 
wissen will, so weiss man in der That nicht, was man 
dazu sagen soll. Nun liesse man sich solche Hypothe
sen noch gefallen, wenn es nur nicht gleich hiesse: ut 
nihil possit esse certius. Hr. F. scheint zwischen den 
Wörtern möglich, wahrscheinlich und sicher gar keinen 
Unterschied zu machen. — Dass v. 844 aus dem 
Aeschylus entlehnt sei, hat Hermann vermuthet. Pro
babilius tarnen videtur, sagt Hr. F., kic quoque Euripi- 
dis e Telepho versum rideri. Aber warum ist das 
probabilius? Hermann’s Ansicht hat das für sich, dass 
Dionys zum Aeschylus spricht und sich ebenso der 
Worte des Dichters bedient, wie kurz vorher Aeschy
lus eines Verses des Euripides, da er diesen anredet 
oder der Chor v. 992 eines Verses des Aeschylus in 
gleichem Falle. Für Hr. F. probabilior Ansicht spricht 
aber durchaus nichts, wol aber das dagegen, dass Dio
nys aus seiner Rolle fallen würde, die er als unpar
teiischer Richter sonst behauptet.

V. 932 wird tnnaUy.Toga statt Inna.'kti'.TQvuva ge
schrieben metri indicio. Aber v. 937 lässt Hr. F. den 
Anapäst stehen. Und doch hatte er keinen andern 
Grund zur Änderung, vielmehr den gewichtigen dager 
gen, dass nach seiner Ansicht Aeschylus an der be
treffenden Stelle wirklich tanakty.Tgvöva und nicht hma- 
l&.Toga gesagt hat. Ebenso verfehlt ist es, wenn Hr. 
F. v. 937 dieselbe Borm ausgenommen hat, weil näm
lich sonst zwei Anapästen und ein Tribrachys auf einan
der folgen würden. Allein wenn auf einen Anapäst 
ein Tribrachys folgen darf und zwei Anapästen eben
falls nebeneinander stehen können, so ist gar kein 
Grund, warum nicht auch auf zwei Anapäste sollte ein 
Tribrachys folgen können.

V. 979 tig tovt’ Vkaßtv oder tlaßt meint Hr. F. ist 
contra metrum, quum neque solutioni neque anapaesto 
locus sit in fine systematis. Die Auflösung würde eben 
zeigen? dass das System noch nicht zu Ende ist, der 
Anapäst aber ist falsch als am Ende eines Verses, 
nicht eines Systems. Bentlöy’s Emendation zig toS’ 
tkaßtv ist ganz richtig, Hr. F. tIq ngovXaßtv unver
ständlich.

V. 993. Die ganz willkürlich eingeschobenen 
Worte co gigioTe und 31 hätten im Texte wenigstens 
eingeklammert werden sollen, wie dies sonst geschehen 
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ist. Übrigens ist der Restitutionsversuch schon des
halb verfehlt, weil es keinem Zweifel unterliegt, dass 
die Worte govov onwg der strophischen nva Ao/wv ent
sprechen.

V. 1026. tha lltoouq (Uera tovt\ — Die
Scholiasten behaupten an zwei Stellen, dass die Perser 
früher aufgeführt worden, als die Sieben gegen The
ben und nicht umgekehrt, wie der Dichter hier angebe. 
Es ist sehr anzuerkennen, dass Hr. F. den Scholiasten 
Glauben schenkt und nicht, wie in seiner Ausgabe der 
Thesmophoriazusen behauptet, Aristophanes verdiene 
hier mehr Glauben und die Gelehrten, sowie sein lieber 
O. Müller seien sehr im Irrthum. Zu tadeln ist es aber, 
dass er den schon früher eingeschlagenen Versuch, 
beide Angaben zu vereinen, indem er eine doppelte 
Recension der Sieben annimmt, auch jetzt noch wie
derholt. Denn das hätten ja doch die doctissimi gram- 
matici wissen müssen, da die Didaskalie jedenfalls 
darüber Auskunft gab.

V. 1028. Da in den meisten Bücher steht 
yovv grix yzovoa Tiepl Aa^elov , so hat Hr. F. (
Schon früher verbessert yovv, vixgaa? zovaaq
naga j, x. und erklärt nur, dass er dies für eine sei
ner besten Emendationen halte, nur edirt er jetzt 
viv.u.Mvau.c,. Dionysos habe sich nämlich gefreut über 
den von dem Schatten des Darius geweissagten Sieg 
bei Plataeae, der Chor der Perser aber habe zu kla
gen begonnen. Das stehe auch noch in den Persern 
800—823 u. 664. 671, wo Blomfield richtig iavof emen- 
dirt habe. Cedo, quid tandem, fragt Hr. F. his tarn 
certis ratiombus opponi polest? Wir sollten doch mei
nen, ein Weniges. Denn es heisst o /opog w9vq und 
in den Persern klagt der Chor noch vor dem Erschei
nen des Darius. Wer wird ferner bei t?} vbty an den 
Sieg bei Plataeae und nicht vielmehr an den bei Sala
mis denken? Diesen aber kündigt nicht Darius, son
dern vorher schon ein Bote an. Der Hauptgrund gegen 
diese Emendation ist aber die ganz unstatthafte Kra- 
sis, die Hr. F. vei gebens durch zv/ayadf zu rechtferti
gen sucht. So hat Hr. F. sicherlich nichts beigetragen, 
diese schwierige Stelle aufzuklären. — Über die Scho- 
lien zu dieser Stelle spricht Hr. F. ganz seltsame Dinge. 
Der Scholiast theilt mit, dass Herodicns sage, es habe 
eine zweite Aufführung der Perser stattgefunden, z«l 
?3V fr mazataig ga/qv.
, ft olxoi 04 n^at vw 7OÜ
iv ^ay-ovoaiq GnoMoavtoQ Tfqwvog, ^oaro-

Hr. F. erklärt den Herodi- 
cus für einen albernen und unverschämten Lügner, der 
das Factum sich erdacht habe und da man dem Era- 
tosthenes etwas der Art nicht aufbürden dürfe, So sei 
zu lesen ovtoi oi (pegogtvoi diese -Emendation
sei nun deshalb sehr wichtig, weil die schon von Blom
field und Naeke aufgestellte, aber mit sehr schwachen 

Gründen gestützte Behauptung, dass in Syrakus die 
Perser ohne Änderung aufgeführt worden, einen ge
wichtigen Gewährsmann erhält. Hr. F. hätte auch sa
gen können: Um ein sicheres Argument für die Näke’- 
sche Ansicht zu erhalten, dürfen wir ja nur den Sinn 
des Scholiums durch ein eingeschobenes qe^ogtvoi in 
den entgegengesetzten verwandeln und daun beweist 
das Scholium evident, was wir wünschen. Dass OVTOl 
oi ITtovai sich nur auf die zweite Aufführung beziehe, 
darüber kann kein Zweifel sein und der Scholiast meint: 
und das scheinen eben diese Perser zu sein, von denen 
Eratosthenes sagt, dass sie in Syrakus auf geführt wor
den. Demnach hat Eratosthenes nur die Aufführung 
der Perser in Syrakus erwähnt, ohne etwas über eine 
Veränderung des Stücks hinzuzufügen, der Scholiast 
aber vermuthet, dass dies wol die Perser gewesen sein 
mögen, von denen Herodikus spricht, wenn dies nicht 
etwa das ürtheil des Herodikus selbst ist. Dass die 
Angabe des Herodikus rein erdacht sei, scheint des
halb nicht wahrscheinlich, weil als Inhalt der zwei
ten Recension die Schlacht bei Plataeae angegeben 
wird, wozu die Aristophanische Stelle keine Veranlas
sung gibt. Allein zugegeben, Herodikus habe, weil die 
Aristophanische Stelle in den Persern nicht vorkommt, 
weil ferner die Perser als späteres Stück genannt wer
den, die Vermuthung aufgestellt, es sei eine zweite Re
cension der Perser gemeint, wie kann Hr. F. deshalb 
den Herodikus einen unverschämten Lügner nennen, 
er, der selbst kurz vorher diesen Ausweg ergriffen und 
eine zweite Aufführung der Sieben angenommen hat?

V. 1065. Hie mihi videtur Aristophanes nimio Eu- 
ripidis odio paene ad ineptias abire. Neque enim Eu- 
ripidei reges pannis obsiti eam vim habere poterant, ut 
ditissimus quisque civis trierarchiam detrectaret. Aus 
dieser und ähnlichen Bemerkungen geht hervor, dass 
Hr. F. jetzt noch ebensowenig das Wesen der Aristo
phanischen Parodie aufzufassen im Stande ist, als da 
er seip erstes Stück edirte. Es ist ja eine Komödie, 
die wir vor uns haben, und kein ernstes Gericht über 
den Euripides. Daher erlaubt sich der Dichter nicht 
nur zu übertreiben, sondern er pflegt auch das wirk
lich Tadelnswerthe doch auf eine verkehrte Weise an
zugreifen. Es ist eigen, dass Hr. F. zu v. 1051 recht 
gut einsieht, dass sich keine Frau der Stheneboea we
gen wird vergiftet haben und doch den Scherz nicht 
durchschaut, sondern bemerkt: Nimirum Aristophanes 
quo in Euripidem odio est, in hunc omnium civitatis 
malw’um culpam transferre solet. Aber würde sich denn 
Aristophanes durch einen so albernen Hass bei den 
Zuhörern nicht lächerlich gemacht haben, wenn diese 
nicht recht wohl einsahen, dass hier nach Sitte der 
Komiker Verkehrtes verkehrt bekämpft wird?

V. 1136. Hr. F. stellt diesen Vers vor v. 1135, 
wo er durchaus nicht stehen kann, schon deshalb nicht,
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weil ogäg oti bedeuten müsste: siehst du denn 
nicht ein, dass du von Sinnen bist?

Zu v. 1206 bemerkt Hr. F., dass diejenigen Verse 
in den Tragödien des Euripides, denen das ^xv&iov 
dawteaw angehängt worden, bei einer wiederholten Auf
führung der Stücke von dem jüngeren Euripides ab
geändert oder durch andere ersetzt worden sind, weil 
sonst die Zuhörer eingedenk unserer Scene mit dem 
‘k^vdiov eingefallen wären. Hr. F. weiss das sehr er
götzlich auszumalen: Quid autcm futurum erat, si quis 
tragoediae spectator comicum illud Xi^xv&iov dnd’ktatv 
magna voce tempore in ipso inseruisset? Ita profecto 
Ingens omnium risus in prima stalim fabula excitatus 
tragoediam totam obruisset. Das zu widerlegen, ist 
unnöthig. Aber Hr. F. hat Beweisgründe für seine An
nahme, so entscheidende, dass er sich wundert, eine 
so manifesta res habe den Gelehrten entgehen können. 
Drei Prologe beweisen das schlagend. V. 1285 wird 
der Prolog aus dem Phrixus angeführt. Der Phrixus 
ist zweimal aufgeführt worden und der Scholiast zu 
den Phönissen hat uns eine Stelle aus dem Prolog auf
bewahrt, die schwerlich in dem von Aristophanes be
nutzten Prologe gestanden haben kann. Also kann der 
jüngere Euripides geändert und zwar aus dem angege
benen Grunde geändert haben. Nun der Beweis, dass 
es so ist: Da der Scholiast zu v. 1225 ganz bestimmt 
dagegen ist, indem er entschieden behauptet tov Stv- 
Ttoov <I)Qti,ov EvQintdov rj uq/J,, so dürfen wir ja nur das 
ß' in « verändern und nun ist die Sache bewiesen. 
So argumentirt Hr. F. Aber Meleager, qui v. 1238 sqq. 
ridetur, nostram sententiam extra omnem dubitationem 
ponit. Der Scholiast sagt, die von Aristophanes heraus
gehobene Stelle sei nicht der Anfang des Prologs, den 
er auch anführt, sondern aus der Mitte desselben. Hr. 
F. aber meint, es müsse der Anfang sein, der Scho
liast aber habe die Recension des jüngeren Euripides 
vor sich gehabt, der die verspottete Stelle wenigstens 
in die Mitte gesetzt habe, damit nicht gleich im An
fänge gelacht werde, und dies sei um so nöthiger ge
wesen, je ärger gerade diesem Prologe Aristophanes 
mitgespielt habe. Also das Lachen, wenn es nur einige 
Verse später erfolgte, schadete nicht! Und wie klug 
war doch dieser jüngere Euripides, der die Verse der 
anderen Stücke ganz tilgte oder bedeutend umänderte, 
die Verse aus dem Meleager aber, dem am irgsten 
mitgespielt worden, unverändert stehen liess. Endlich 
beweist der dritte Prolog ebensowenig, macht die Sache 
auch nicht einmal wahrscheinlich, ist indessen nicht 
geradezu entgegen, wie die beiden ersten. Das sind 
die Beweisgründe für eine an sich ganz unwahrschein
liche Behauptung, und doch sagt Hr. F.: Atenim veris- 
sima esse quae supra dixi, e tribus prologis apparet.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

V. 1366 ist vmv ganz unnöthig in vw geändert; 
ebensowenig war 1045 die Lesart der Bücher gr^t y 
biArj in grßt gtztiq und noch weniger 1368 tintQ yt-gt 
’n tintQ gt-ye. zu ändern. Ganz ohne Grund ist auch 
nach v. 1419 eine Lücke angenommen: nam unum vel 
duo versus Plutonis excidisse apparet tum e v. 1411 sqq. 
quae verba sunt Plutoni respondentis, tum e v. 1414 
verbis adeo abruptis ut Plutonem necesse sit iam antea 
aliquid loquutum esse. Allein wenn Pluton eben auf 
die Bühne tritt, so liegt schon darin die Aufforderung 
für den Dionys, sein Urtheil auszusprechen, und da er 
sich für keinen entscheidet, so antwortet Pluton ganz 
verständlich und keineswegs verbis abruptis: Nun so bist 
du auch umsonst her gekommen.— Den. auf v. 1431 fol
genden Vers gcAioza gtv \tovTa gg ’v noXft.TQtfptiv lässt 
Hr. F. den Dionys sprechen, schreibt aber Atwu. und 
versteht den Leon, der mit Konon Befehlshaber gewe
sen und nach einem Verluste von 30 Triremen von 
Kallikratides in Mytilene eingeschlossen worden sei; 
darauf habe er den Oberbefehl verloren und werde 
daher in der Schlacht bei den Arginusen nicht genannt. 
Dagegen liesse sich Manches einwenden__ Die Schwie
rigkeit der Verse 1437 — 1441 hat Hr. F. nicht gehoben 
dadurch, dass er nach 1436 eine Lücke annimmt und 
1437—1438 dem Dionysos, 1439 dem Euripides, 1440 
bis 1441 dem Dionys zutheilt.

Doch wir brechen hier unsere Bemerkungen ab, 
welche das oben ausgesprochene Urtheil über die Ar
beit des Hrn. F., wie wir glauben, genügend rechtfer
tigen werden. Ähnliche Ausstellungen hat der Unter
zeichnete schon früher an mehren Orten gemacht, so 
dass ihn das harte, absprechende Urtheil über ihn in 
der Vorrede zu den Fröschen, die freilich nicht einmal 
eine Veranlassung dazu boten, keineswegs befremdete, 
sowie es ihn aber auch nicht abhalten konnte, der Auf
forderung der verehrten Redaction dieser Blätter nach
zukommen und sein Urtheil rücksichtslos und freimü- 
thig auszusprechen. Wir schliessen mit dem Wunsche, 
dass es Hrn. F. gefallen möge, bei der Herausgabe des 
nächsten Stückes vor Allem den Glauben an die Un- 
trüglichkeit seiner Ansichten aufzugeben, fremde An
sichten, besonders das geschichtlich Überlieferte mehr 
zu respectiren, seine Redseligkeit ein wenig zu mässi
gen und nur in logisch geordneter Rede zu sprechen, 
endlich alles Beiwerk auszuschliessen. So wird es 
möglich sein, dass die Leser in der Hälfte der Zeit und 
um den halben Preis aus dem nächsten Stücke man
ches Gute zu schöpfen Gelegenheit haben werden.

Ostrowo im Grossherzogthum Posen.
Robert Enger.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip®ig.
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Chemie.
Grundriss der organischen Chemie von Dr. Karl Ger

hardt, Professor der Chemie an der Universität der 
philosophischen Facultät zu Montpellier u. s. w. Aus 
dem Französichen übersetzt von Dr. Adolf Wurtz. 
Erster Band. Strasburg, Schmidt und Grucker. 
1844. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Zu einer Zeit, wo Thatsachen vereinzelt dastanden, 
wo das Ganze nur als ein Chaos verworrener Ideen 
dastand, konnte von einer organischen Chemie und na
mentlich von einer Chemie organisirter Körper nicht 
die Rede sein; als man jedoch die Erscheinungen in 
der Körperwelt von einem rationellerem Gesichtspunkte 
betrachtete, alle die Erscheinungen zu ordnen anfing, 
ihr Verhalten mehr mit dem Organismus in Einklang 
zu bringen suchte und somit ein richtiges Princip zur 
Constatirung einer wissenschaftlichen organischen Che
mie aufzufinden, sich bemühte, sich von alten einge
wurzelten vagen Ideen losriss, die Erscheinungen in 
Conllict mit der gesammten Organisation in Verbindung 
zu bringen suchte, gestaltete sich die Chemie organi
sirter Körper zu einer Wissenschaft, die zweifelsohne 
zu den fruchtbringendsten gehört, indem dadurch ein 
neues Licht der Physiologie aufging, wodurch das vor
her so geheime Walten in den organischen Körpern 
mehr und mehr erkannt wird. Jetzt, nachdem uns eine 
Reihe Thatsachen vorliegen, ist ein wahres Erkenuen 
möglich, wozu namentlich die Philosophie ihrerseits den 
Naturwissenschaften die Hand bot; sie erhebt den Na- 
turforschei über den Stand des vagen Empirismus, mit 
welchem man die Vorgänge im Organismus zu erklä
ren, sich abmühte. Man fabelte, stellte seichte Hypo
thesen hin und verfehlte somit den Weg, welcher zu 
einem rationellen Princip führte, auf welchem allein es 
möglich ist, eine Wissenschaft zu cultiviren, die na
mentlich in der neusten Zeit eine so hohe Stufe er
dichte, von weichet aus sie gegenwärtig überall hin 
ihre fruchtbringenden Strahlen sendet.

■Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns zu 
dem Werke selbst, welches in 4 Haupttheile einge- 
theilt ist.

In der Einleitung bemerkt zunächst der Verf.: es 
gibt 56 Elemente; wir jedoch kennen 61, von denen zwei 

noch etwas problematisch sind. Von diesen sind es 
namentlich vier, aus welchen die gesammte Organisation 
resultirt; sie können daher auch Organogenia genannt 
werden, da sie mit wenigen Elementen, die sie aus dem 
Mineralreiche entlehnen, die edelsten aller Gebilde, die 
des Thierreichs und Pflanzenreichs zu erzeugen vermö
gen. Wenn nun, was wir feststellen können, die vier 
Elemente eine so grosse Mannichfaltigkeit in der Orga
nisation, wie schon ein flüchtiger Blick in das Weltall 
zeigt, zu erzeugen fähig sind, können wir uns da nicht 
fragen: Müssen in dem organischen Körper nicht an
dere Gesetze obwalten, als in den Mineralindividuen? 
Die Frage muss sofort bejahend beantwortet werden; 
denn es lassen sich selbst die complicirtesten anorga
nischen Verbindungen; wie der Alaun, auf das Gesetz 
der Binarität oder Polarität zurückführen, während an- 
derntheils in dem organischen Reiche die constituiren- 
den Elemente in gleichem polaren Verhältnisse stehen; 
mithin hebt sich das Gesetz des Dualismus in dem or
ganischen Reiche in dem Gesetz der Trias auf, ganz 
so, wie sich das Mineralreich in der Pflanzenwelt auf
hebt und endlich in dem Thierreiche seinen Culmina- 
tionspunkt erreicht, und wie dann erst, wenn das Ein
heitsstreben der Materie, der Grundtypus aller organi- 
sirten Körper aufhört, die Verbindungen den Gesetzen 
des Dualismus folgen, sie treten aus der Reihe der 
organisirten Verbindungen, es entwickeln sich aus 
der irdischen Hülle des Individuums binäre Verbindun
gen, als Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas, Ammoniak, 
Schwefelwasserstoffgas u. s. w., Verbindungen, die 
sämmtliche Elemente der Organisation enthalten, und 
wiederum dazu dienen müssen, um belebte Körper zu 
erzeugen und zu ernähren; sie sind mithin als die End
glieder der Lebenskette zu betrachten, und müssen so 
wiederum dienen, ein neues Individuum zu gestalten. 
Alles Organische beruht mithin auf einer Auflösung 
und Zurückführung auf seinen ursprünglichen Zustand; 
hört dieses Bestreben auf, so tritt dann der Körper 
aus der Reihe lebender Wesen.

Da nun Leben im eigentlichen Sinne des Worts 
nur da zur Identität gelangen kann, wenn der Dualis
mus äusser Wirkung tritt; kann daher von einer 
Annahme der Radicale als die primitiven Formen (ge
wissermassen die Generäle) der organischen Verbin
dungen noch die Rede sein? Gewiss nicht. Sie ge
hören daher der Vergangenheit an, sind nur noch ge
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schichtlich bemerkenswert!!, die Theorie der zusammen
gesetzten Radicale ist daher verwerflich, wofür sich 
auch bereits mehre Naturforscher entschieden erklärt 
haben; auch der verdienstvolle Mulder sagt in seiner 
physiologischen Chemie p. 94, dass alle organischen 
Körper zusammengesetzte Radicale besitzen, ist sogar 
zweifelhaft. Dieser Ansicht schliesst sich nun auch 
der Verf. an, indem er S. 11 in der uns vorliegenden 
deutschen Übersetzung sagt: „Ich fühle mich gedrun
gen , zu erklären, dass die organischen Radicale in 
ihrer Auffassung zu unbestimmt, in ihrer Anwendung 
zu willkürlich sind, als dass es Gewinn für die Wis
senschaft wäre, sie länger beizubehalten; ja ich möchte 
behaupten, dass sie ihr nachlheilig geworden, indem 
sie ihr jene Bestimmtheit, jene Strenge der Principien 
entziehen, welche allein eine dauerhafte Zukunft ihr 
verbürgen.“

Auch in Frankreich fand die Lehre des Dualismus, 
da sie gar nichts erklärt, ja man möchte sagen, sogar 
Rückschritte für diesen Theil der Wissenschaft zu ma
chen befürchten liess, ihre Gegner; sie betrachten viel
mehr die organische Verbindung als eine Vereinigung 
von Elementartheilchen, unter denen eins oder mehre 
durch andere substituirt werden können, ohne dass die 
chemische Natur des ganzen Systems dadurch verän
dert wird; ein solches System von Elementartheilchen 
bezeichnet Dumas mit dem Namen Typus, und schlägt 
vor, alle Verbindungen, die bei identischen Formeln 
dieselben chemischen Eigenschaften besitzen, in ein 
Genus zu bringen; Körper, welche nun dieselbe An
zahl von Elementen auf dieselbe Art gebunden enthal
ten und in ihren Haupteigenschaften übereinstimmen, 
gehören zu einem Geschlecht oder zu demselben Ty
pus. Dumas nimmt ferner an, dass durch alle Sub
stitutionen hindurch, welche das Atom eines zusam
mengesetzten Körpers erleiden kann, indem seine ein
fachen Bestandtheile nach einander durch andere er
setzt werden, die so entstandenen Körper, so lange 
der innere Bau ihrer Theilchen unversehrt bleibt, zu 
derselben natürlichen Familie gehören.

Laurent gehörte zu denjenigen Chemikern, welcher 
zuerst die Theorie der permanenten Radicale angriff, 
um sie durch Grundradicale um! durch abgeleitete 
Radicale zu ersetzen. Ihm zufolge lassen sich alle or
ganischen Substanzen auf ein zusammengesetztes Grund
radical-Kohlenstoff und Wasserstoff zurückführen, in 
welchen der Wasserstoff durch Chlor, Brom, Sauer
stoff, Metalle u. s. w. ersetzt werden kann, eine Theorie, 
die im Wesentlichen die Wissenschaft nicht weiter ge
fordert hat. Man war daher genöthigt, sich nach 
einem andern Classificationsprincip umzusehen, ein Be
streben, wozu namentlich die neusten Resultate der 
organischen Chemie beitrugen und ihrerseits dem Che
miker die Hand boten, indem es glückte, eine Menge 

Körper theils vegetabilischen, theils tbierischen Ur
sprungs auf künstlichem chemischen Wege zu erzeu
gen. Denn kaum dürfte noch ein Chemiker angetroffen 
werden, welcher z. B. die Ameisensäure aus den Amei
sen abscheidet; er erzeugt sie künstlich chemisch, und 
zwar, wie zuerst W. Döbereiner nachwies, durch Oxy
dation aus Stärke, Zucker und verwandte Stoffe, durch 
einen eingeleiteten Oxydationsprocess mittels Mangan
hyperoxyd und Schwefelsäurehydrat, er isolirt den 
Harnstoff nicht mehr aus dem Harn, sondern erzeugt 
ihn chemisch, indem er auf analytischem und syntheti
schem Wege zu dem Schluss gelangte, dass der Harn
stoff dieselben Elemente und zwar in denselben Pro
portionen enthält, wie 1 Atom cyansaures Ammoniak
oxyd + ein Salz, welches in der That sich
schon beim Erwärmen zu Harnstoff’ umsetzt ; während 
durch den Vegetationsprocess das Amylon in Gummi, 
Dextrin und Zucker verwandelt wird, eine Metamor
phose, die sich z. B. beim Nachreifen des Obstes zur 
Zeit des Frühjahres in dem Auftreten der Cellulose 
auf hebt; so verschafft sich der Chemiker seinen Zucker 
aus dem Amylon mittels Sacharogen oder Schwefel
säure, ja selbst aus dem Holz mittelst Schwefelsäure, 
er bereitet sich die Bernsteinsäure aus dem Wallrath 
in wenigen Minuten, während die Natur Jahrtausende 
zu ihrer Bildung brauchte. Verfolgt man nun die Me
tamorphosen durch eingeleitete chemische Processe, so 
lassen sich alle Nachbildungen auf einen gemeinschaft
lichen Charakter zurückführen, und zwar soll dieses 
theils auf analytischem, theils auf synthetischem Wege 
geschehen, von welchen namentlich der erstere als der
jenige zu betrachten ist, welcher am meisten von den 
Chemikern verfolgt wird, indem man auf kohlenstoff- 
und wasserstoffreiche Körper oxydirende Körper als 
Salpetersäure, Chromsäure u. s. w. einwirken lässt. 
So lassen sich gewisse organische Atome durch den 
Contact von Schwefelsäure oder von Kali verdoppeln, 
selbst verdreifachen, liefern so polymerische Verbin
dungen, deren Äquivalent zwei oder drei Mal grösser 
ist, als das der Substanzen, woraus sie entstehen.

Mag nun die künstliche Erzeugung organischer 
Körper entweder aus der Oxydation oder Reduction 
entsprungen sein, wie der Verf. S. 24 sagt, so hindert 
dies nicht, die organischen Körper überhaupt als Ver- 
brennungsproducte von kohlenstoff- oder wasserstoff- 
reicheren Substanzen, und auf der andern Seite, als Er
zeugnisse der Reduction oder der Vervielfachung an
derer, an Kohlenstoff und Wasser weniger reichen Ver
bindungen anzusehen.

Werden nun die organischen Körper von diesem 
Gesichtspunkte aus betrachtet, so bilden sie ununter
brochene und beinahe unmerkliche Abstufungen, sie 
bilden eine ungeheure Leiter, deren Spitze die Gehirn
substanz, Eiweiss, Fibrin und andere noch verwickel- 
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tere Körper und das Ende Kohlensäure, Wasser, Am
moniak bildet, Körper, denen unmittelbar Holzgeist, 
Ameisensäure und die daraus entsprungenen Körper 
vorhergehen. Zwischen diesen genannten Endgliedern 
liegt jedoch noch eine grosse Anzahl von Zwischen
stufen, und so oft man bei organischen Untersuchungen 
Oxydationsmittel auf Körper, der ersten Stufe angehö
rend, einwirken lässt, steigt er die Stufe herunter, d. h. 
vereinfacht die organischen Körper, indem partiell der 
Kohlenstoff und der Wasserstoff verbrannt wird, im 
Gegentheil steigt er die Leiter hinan, sobald man Re- 
ductionsmittel anwendet.

Diese Principien festhaltend, glaubt der Verf., sei 
es möglich, eine sichere Basis für eine Eintheilung der 
organischen Körper zu gewinnen, wogegen die electro- 
chemischen Charaktere oder eine Indifferenz derselben 
oft bei der Classification zu Verlegenheiten führen. 
Der Verf. sagt daher S. 28: „In einer Classification, 
welche die bekannten Thatsachen ordnet, zugleich alle 
noch möglichen Fälle voraussieht und sich also auch 
auf die zukünftigen Erzeugnisse der Wissenschaft er
streckt, reiht man die Körper nach ihrer chemischen 
Verwandtschaft, man ordnet sie ohne Rücksicht auf 
ihre sauren oder basischen Eigenschaften, sondern viel
mehr nach der Art und Weise ihrer Bildung oder ihrer 
Zersetzung, bringt man sie in gewisse Reihen oder ge
wissermassen in natürliche Familien.“

Was die Leiter betrifft, so muss sie so geordnet 
werden, dass sie für einen Körper die entsprechenden 
Oxydations- und Reductionsproducte angibt.

Bei genauerer Betrachtung aller genau erforschten 
Verbindungen sieht man unter ihnen Körper auftreten, 
welche einander in Beziehung auf ihre Zusammen
setzung, ihre Eigenschaften und ihre Bildungsart voll
kommen entsprechen, wie wir dies z. B. bei den Sub
stanzen finden, die aus Holzgeist, Weingeist, Kartoffel
fuselöl und Aethal erhalten wurden.

Der Holzgeist enthält CH40, der Weingeist C2H60, 
das Kartoffelfuselöl C5H120, Aethal C16H340; alle vier 
enthalten mithin ein einziges Äquivalent Sauerstoff. 
Wird diesem sich mit so viel Wasserstoff zu verbinden, 
Gelegenheit gegeben, als zur Bildung des Wassers er
forderlich ist, so bleibt:

C : H = 1: 2, und demnach
CH2 für den Holzgeist, 
C2H4 „ „ Weingeist, 
C4H8 ?, das Kartoffelfuselöl, 
C16H32 „ Aethal,

das heisst, dass, wie aus dem Schema erleuchtet, bei 
allen, Kohlenstoff und Wasserstoff zu einander imVer- 
hältnisse stehen, wie 1:2; werden nun diese genannten 
Körper mit den oxydirenden Körpern behandelt, so 
verliert jeder dieselbe Quantität Wasserstoff, nimmt 

dagegen eine gleiche Quantität Sauerstoff auf und bil
det eine eigenthümliche Säure,
so entsteht aus Holzgeist CH20 Ameisensäure,
?? „ „ Weingeist C2H402 Essigsäure,
„ „ „ Kartoffelfuselöl CsH1002 Valeriansäure,
und aus Aethal bildet sich CI6H32()2 Aethalsäure.

Löst man ferner diese genannten Körper in Schwe
felsäure auf, so entsteht aus
dem Holzgeist die Methylschwefelsäure =CH2 -f- SO,3H2O 
,, Weingeist die Weinschwefelsäure =C2H4 + SO,3H2O 
,, Kartoffelfuselöl u. Amylschwefels.—C5H10-l- SO3,H2O 
,, Aethal die Aethalschwefelsäure = C16H32 -f- SO3,H’O

Behandelt man diese endlich mit gewissen Chlorü- 
ren, so erhält man wiederum neue analoge Substanzen, 
solche Körper nun, welche ähnliche Eigenschaften be
sitzen, und deren Zusammensetzung gewisse Analogien 
in den relativen Verhältnissen der Elemente darbietet, 
nennt der Verf. homologe Stoffe; wenn man daher alle 
Körper, welche aus der Zersetzung einer einzigen Sub
stanz hervorgehen und alle ihre homologen Stoffe 
kennte, so wäre nach des Verf. Angabe eine Classi
fication der organischen Körper leicht; dies ist jedoch 
zur Zeit nicht möglich und wird auch schwerlich wer
den ; der Verf. schlägt daher vor, die homologen Körper 
nach ihrem Kohlenstoffe zu ordnen, weil dieser Grund
stoff einmal in allen organischen Körpern vorkommt, 
und endlich den Reagentien den grössten Widerstand 
leistet. Des Verf. Angabe zufolge (S. 29) würden die 
organischen Leiter aus einer gewissen Anzahl von 
Stufen bestehen, deren Reihenfolge bestimmt würde 
durch die Zahl der Äquivalente von Kohlenstoff, wel
cher ein Äquivalent der Substanz enthält. Dieser Ge
genstand wird von dem Verf. im Folgenden weiter aus
geführt und scheint uns auch als das Princip, nach 
welchem eine Classification der organischen Körper 
möglich ist; immer jedoch bleibt sie erkünstelt; wir 
müssen vielmehr danach streben, die Anzahl der or
ganischen Körper zu reduciren, und sämmtliche or
ganische Körper auf primitive Körper, wie z. ß. 
Protein und secundäre Formen der Proteinkörper 
als Albumin, Fibrin, Casein, Globulin zurückzufüh
ren suchen; so würde z. B. das Amylon einen Pri
mitivkörper, das Gummi Dextrin, Cellulose und Zucker 
dagegen die Secundärkörper darstellen. Es lassen sich 
ferner alle Pflanzenfarben auf ein farbloses Princip, als 
die Grundlage aller Pflanzenfarben zurückführen, wel
ches dann mit dem Eisen, Mangan, Kali und Natron, 
u. s. w., Wasser u. s. w„ unter dem Einflüsse des Lich
tes die Farbennüancen bildet, welche uns bereite im 
Pflanzenreiche bekannt geworden sind. Es müssen 
dann bei dieser einfachen und natürlichen Methode die 
Körper ferner in der Weise abgehandelt werden, wie 
sie wirklich die organisirten Körper aufnehmen und
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metamorphosiren, mithin in ihrem Verhältniss zum Or
ganismus behandelt werden. Es müssen daher die 
Stoffe nachgewiesen werden, welche z. B. sich von 
der Entwickelung des Samenkorns an bis zur höchsten 
Entfaltung der Samenbildung, als dem Culmina- 
tionspunkt des Pflanzenlebens, entwickeln; nur dadurch 
wird eine natürliche organische Chemie möglich, wozu 
zwar schon der Weg gebahnt, allein dem Chemiker 
und Physiologen noch viel zu thun, übrig ist.

Nach der Classification der organischen Körper, 
die der Verf. mit vielem Fleisse und Scharfsinn ausge
führt hat, gelangt derselbe zu den Äquivalenten, S. 65 
zu den Verbindungsformen und S. 74 zu Vorschlägen 
über eine zweckmässige Nomenclatur, und nach die
sem Abschnitte, welcher zugleich den Schluss des ersten 
Theils bildet, wendet sich der Verf. zu dem zweiten 
Theile: „Charaktere der organischen Verbindungen“ 
überschrieben. Derselbe handelt von den Hauptgrup
pen der nach ihren chemischen Functionen eingetheil- 
ten organischen Verbindungen. Die Anordnung, wel
cher der Verf. gefolgt ist, ist folgende: Salze, An
hydrite, Amide, Alkaloide, die Alkoholarten, Ätherarten, 
Kohlenwasserstoffarten, die Glyceride und die Körper 
mit unbestimmten Functionen.

In dem dritten Theile von S. 216—295 werden 
die Metamorphosen der organischen Körper behandelt, 
die sie theils durch Hitze, sowie auch durch chemische 
Agentien, als Sauerstoff, Platinmohr, Platinschwamm, 
Schwefel, Chlor, Jod, Brom, Kalium, Natrium, Kali, 
Natron, Ammoniak, Kalk, Baryt u. s. w. erleiden.

Den Schluss des dritten Theils bilden die Fermente 
und allgemeinen Betrachtungen über die Gährung; 
daselbst (S. 295) bemerkt der Verf.: „Es gibt aber 
eine grosse Anzahl von Metamorphosen, welche sich 
weder durch diese Principien (der Verf. verstellt unter 
denselben die Metamorphosen durch chemische Agen
tien) erklären lassen, noch durch das Hinzutreten an
derer Kräfte, wie die Elektricität, die Hitze oder das 
Licht”. Diese Umwandlungen sind allgemein unter dem 
Namen Gährung oder Fäulniss bekannt, und entstehen 
nach dem Verf. und andern Chemikern durch Über
tragung (?) leicht zersetzbarer Körper (Fermente). 
Was die Natur des Fermentes, hingesehen auf die Me
tamorphose des Zuckers in Weingeist und Kohlensäure, 
betrifft, worüber die Ansichten noch sehr getheilt sind, 
so glauben wir jetzt feststellen zu können, dass es in 
der Entstehung von Gährungspilzen beruht, und dass 
daher die Hefe auf zuckerhaltige gährende Flüssigkei-

- ten nur durch den, ihr als organisch belebten Körper 
e inwohnenden Vermehrungstrieb wirkt, und obwol diese 
n Gährungspilze auf der niedrigsten Stufe der Organisa- 
[i tion stehen , so sehen wir doch schon bei ihnen den 
- allen Organismen eigenthühmlichen Charakter, ,, die 
a Erhaltung des Individuums und des Geschlechts,“ auf- 
i treten; dass das Ferment aus lebenden Organismen be- 
r steht, beweist die störende Einwirkung solcher Agen

tien , die überhaupt das Leben im Allgemeinen beein
trächtigen , als Hitze, Kälte; Metallsalze, die mit den 

’ Proteinkörpern unlösliche Verbindungen eingehen; fer- 
> ner durch Körper, wie Weingeist, die den Organismen 
j das zum Leben nothwendige Wasser entziehen, u. s. w.

wodurch gerade das Agens unthätig gemacht wird, durch 
) welches der solide Zustand der Materie mit dem gas- 
i förmigen vermittelt wird; mithin muss dadurch noth- 
4 wendigerweise das Einheitsstreben der Materie (Leben) 

in seiner Entwickelung gehemmt werden. Von einer 
Übertragung eines in Zersetzung begriffenen Körpers 
auf einen andern, was man von den Fermenten ange
nommen hat, und schon Stahl (s. dessen Chemia ratio- 
nalis fundamentalis) ausgesprochen hat, kann daher 

’ nicht mehr die Rede sein.f
Der vierte Theil des Werkes beginnt mit ei- 

ä ner Geschichte der Classification , und dann werden 
in passenden Unterabtheilungen die Familien, Geschlech- 

’ ter und Gattungen in dem Sinne der Verbrennungslei
ter geordnet, abgehandelt, und zwar umfasst eine Fa
milie nach Angabe des Verf. alle die Verbindungen, 

’ welche sich auf eine einfache Weise von einander ab
leiten lassen, ohne homolog zu werden, d. h. ohne dass 
ein Verbrennen ihres Kohlenstoffs stattfindet. Der Rano
der Familie wird mithin durch die Anzahl der Kohlen
stoffäquivalente bestimmt, die in einem Äquivalente der 
Verbindung enthalten sind.

Den Schluss des ersten Bandes bilden endlich 
Zusätze und Berichtigungen. Indem wir daher unsere 
Relation beschliessen, glauben wir, das Werk als ein 
mit vielem Fleisse und Gründlichkeit gearbeitetes den 
Chemikern empfehlen zu können, indem das Ganze 
durch einen ordnenden Geist beherrscht und in der 
Strenge des speculativen Begriffs entwickelt ist. Was 
die Beschreibung der übrigen Familien betrifft, so 
wird, wie der Verf. verspricht, diese bald in einem 
zweiten Bande nachfolgen, und hoffen wir daher, auch 
bald über diesen berichten zu können. Das Äussere 
des Buchs ist lobenswerth.

Jena. WlUbald Artus.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F« A. Hrockhaus in
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Schriften gelehrter Gesellschaften.
Abhandlungen bei Gründung der königlichen sächsischen 

Gesellschaft der Wissenschaften am Tage der 200jährigen Ge
burtsfeier Leibnizen’s, herausgegeben von der fürstlich Jablo- 
nowski’schen Gesellschaft. Leipzig, Weidmann. 1846. Gr. 4. 
Inhalt: Briefe von Leibniz an Christian Philipp, herausgegeben 
von W. Wachsmuth. Über eine neue Behandlung der analyti
schen Sphärik, von A. F. Möbius. Über die mathematische 
Bestimmung der musikalischen Intervalle, von M. W. Drobisch. 
Über die Schwingungen der Saiten, von A. Seebeck. Über die 
Spiralen der Conchylien, von C. F. Naumann. Elektrische Ver
suche, von F. Reich. Elektrodynamische Maasbestimmungen, 
von W. Weber. Zusätze zur Lehre vom Baue und den Ver
richtungen der Geschlechtsorgane, von F. H. Weber. Beiträge 
zur Kenntniss des Verhaltens der Kohlensäureexhalation unter 
verschiedenen physiologischen und pathologischen Verhältnissen, 
von C. G. Lehmann.

Mittheilungen der Geschichts- und Alterthumforschenden 
Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg, 2. Band, 2. Heft. 
Altenburg 1846. 1) Bericht über das Bestehen und Wirken
der Geschichts - und Alterthumsforschenden Gesellschaft des 
Osterlandes auf die Zeit vom 20. Sept. 1844 bis dahin 1845 
von dem Geschäftsführer Dr. Back, Landesregierungs- undCon- 
sistorialrath in Altenburg. Die seit 1838 bestehende Gesell
schaft zählte 94 Mitglieder. Vorträge hielten Regierungsrath 
Wagner, Regierungsrath Dr. Back, Rüstkammerconservator Brat- 

fach, Geh. Kammerrath v. d. Gabelentz, Kammerrath Hase in 
Altenburg, Diaconus Höckner in Treben, Pfarrer Dr. Löbe, Con- 
sistorialrath Dr. Sachse, Ephoralexpedient Quaas. 2) Die Grün
dung der Parochie Altkirchen im Jahre 1140, von Regierungs
rath Wagner. Zum Grunde liegt eine Urkunde des Bischofs 
Udo zu Zeitz. 3) Einige Nachrichten über die alte im J. 
1844 abgetragene und in demselben Jahre neuerbaute städtische 
Wasserkunst in Altenburg, von Demselben. 4) Die Aufhebung 
des deutschen Ordenshauses zu Altenburg und deren Folgen, 
1530, von Geh. Kammerrath v. d. Gabelentz, mit 23 Urkunden 
in den Beilagen , unter denselben die Stiftungsurkunde von Kai
ser Friedrich 1., 1213. 5) Einige Nachträge zu Spalatin’s
Lebensgeschichte, von pfarrer Löbe^ Nachtrag zu einem 
frühem Aufsatze über die Herren von Seiwitz von Ga. 
belentz. D Sammlungen der Gesellschaft.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 

Am 18. Aug. hielt Graf V. Schaffgotsch einen Vortrag über die 
Mengen von Kohlensäure, welche in der Glühhitze durch Borax
glas aus einem Überschuss der Carbonate von Kali, Natron, 
Lithcn, Baryt und Sirontian ausgetrieben wird. Cabanis sprach 
über einige äussere Kennzeichen der Singvöge. Für diese Ab- 
theilung der Vögel hat es bisher an äussern systematischen 
Kennzeichen gefehlt, aus welchen man mit Sicherheit auf das 

Vorhandensein des innern sogenannten Singmuskel-Apparats am 
Kehlkopfe schliessen konnte. Alle Singvögel haben entweder 
nur neun Schwingen an der Hand, indem die erste Schwinge 
gänzlich fehlt; ist diese vorhanden, so ist sie nur sehr kurz. 
Die Läufe sind entweder gänzlich gestiefelt, oder doch an den 
Seiten mit einer ungetheilten Schiene versehen. In den weni
gen Fällen, wo das eine Kennzeichen fehlt, tritt das andere 
um so entschiedener hervor. Dr. Klotzsch führte an, dass die 
Pyrolaceen und Monotropeen nicht zu trennen seien, da die 
Lage des Embryo nicht verschieden ist, und die Pyrolaceen 
ebenfalls zu den Parasiten gehören. Dr. Münter sprach über 
die nach dem Abbrechen des Blüthenstiels von Asculus Hippo- 
castanum L. regelmässig erfolgende Überwallung der Wund
fläche ; alsdann unter Vorlegung der betreffenden Präparate 
über die in Berlin abermals erscheinende nasse Fäule in den 
Frühkartoffeln. Kunstgärtner Bouche bemerkte über die Feinde 
des Acarus telarius L., dass solche, die bisher nicht beobachtet 
worden sind, sich in diesem Jahre häufig vorfinden, und na
mentlich in einer kleinen Wanze der Gattung Anthocoris und 
dem Scymmis minutus, sowol als Käfer, wie auch als Larve, 
bestehen.

Chronik der Gymnasien«
Eutin.

Das von dem Rector des Gymnasium Dr. Meyer am 
6. April ausgegebene Programm berichtet, dass der Lehrer der 
Mathematik und Naturwissenschaften Paul Bobertag einem Rufe 
zum Conrectorat am Gymnasium in Ratzeburg gefolgt und in 
dessen Stelle der Hofmeister an der Ritterakademie in Lüne
burg Dr. Hermann Bechtmann eingetreten ist. In dem Lehr
plane ist keine Veränderung vorgenommen worden. Die Zahl 
der Schüler beträgt in vier Klassen 65. Das Programm ent
hält eine Abhandlung des dritten Lehrers, Collaborator Ernst 
Hausdörffer: De artis historicae apud Graecos incrementis atque 
de Thucydide. Der Verfasser hat die Abhandlung insbesondere 
seinen Schülern bestimmt, welchen er den Thukydides erklärte. 
Er rechtfertigt zuerst die Wahl dieses Schriftstellers für die 
Lectüre in Gymnasien, charakterisirt die historische Kunst der 
Griechen und der einzelnen Schriftsteller von Herodot an, ver
weilt dann ausführlicher bei Thukydides, um dessen hohe Ach
tung bei den Alten, die Eigenthümlichkeit seines Geistes, seines 
Studium, seiner Ansichten und historischen Kunst darzulegen 
und die Urtheile der nachfolgenden und nachahmenden Histo
riker zu prüfen. Eine genaue Kenntniss der neuern Forschun
gen über diesen Gegenstand sehen wir hier mit einer selbst
ständigen Beurtheilung zu der bezweckten Belehrung Jüngerer 
aufs erfreulichste verbunden, indem sich dabei eine warme Be
geisterung für Thukydides ausspricht.

Nordhausen.
Die in einem vom Director Dr. Schirlitz zum 6. April aus

gegebenen Programm verzeichnete Chronik des Gymnasium be
sagt, dass in dem Lehrerpersonale während des vergangenen 
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Jahres eine Veränderung nicht vorgekommen. Es besteht das
selbe äusser dem Director aus folgenden Lehrern: Prof. Dr. 
Förstemann, Oberlehrer Dr. Rothmaler, Oberlehrer Dr. Theiss, 
Mathematicus Dr. Kramer, Lehrer Nitzsche, Lehrer Dr. Haacke, 
Hülfslehrer Weissenborn, Musikdirector Sörgel, Schreib- und 
Zeichnenlehrer Deicke, Turnlehrer Stephany. Die drei ersten 
Lehrerstellen sind zu Oberlehrerstellen bestimmt worden. Bei dem 
Redeactus am 19. März v. J. sprach der Director in der Ent
lassungsrede über die Frage: wie die Schulen in ihren Zög
lingen den bedenklichen Richtungen unserer Zeit entgegen 
wirken können. In dem Vortrage am Schlüsse des Schuljahres 
gedachte derselbe der Verdienste des am 14. April verstorbenen 
Superintendent und Pastors K. W. Förstemann; bei Schluss des 
Sommerhalbjahrs sprach derselbe über den Leichtsinn, nament
lich den jugendlichen Leichtsinn; bei der am Geburtsfeste des 
Königs gehaltenen Feier über die Frage: Worin können und 
sollen die Deutschen uugeachtet der äussern Getrenntheit Deutsch
lands mit einander einig sein? Dem Gymnasium zu Eisleben 
wurde zur Feier seines 300jährigen Jubiläums eine Votivtafel 
übersendet. Bei der 300jährigen Todtenfeier Luther’s, dessen 
Andenken in Nordhausen mit lebendigem Antheil aller Bewohner 
erneuert wurde, hielt Prof. Förstemann die Rede im Gymnasium, 
der Director einen Vortrag bei Aufführung eines Requiem. An 
diesem Tage ward ein Missionsverein gebildet und ein Unter- 
Stützungsfond für Schullehrerwitwen gegründet. Die Zahl der 
Schüler beträgt in sechs Klassen 160. Dem Programm ist vor
gesetzt: Vortrag bei der dritten Säcularfeier des Todestags 
Luther’s im Gymnasium gehalten von dem Conrector und Pro
fessor E. G. Förstemann, und ein von Dr. Rothmaler' gedich
tetes Lied. Die Rede, deren Verfasser ausserdem einige schätz
bare Denkschriften zu der Säcularfeier herausgegeben hat, 
erneuert das Andenken der Männer, welche Luthern durch 
Freundschaft und Mitwirkung am Reformationswerke nahe stan
den, und unter denselben namentlich der aus Nordhausen Ge
bürtigen. Derselben sind Anmerkungen beigefügt, welche bio
graphische und literarische Notizen über die Genannten (L. 
Süsse, J. Herrgott, J. Hüter, Fz. Günther, Justus Jonas, Ant. 
Otto, J. Oethe, Ch. Spangenberg u. A.) enthalten; ein äus
serst schätzbarer Beitrag zur Reformations - und Literarge- 
schichte, welcher einer weitern Verbreitung durch den Buchhan
del werth ist.

Literarische u. a. Nachrichten.
Im Jahre 1843 hatte der Minister Villemain die Akademie 

der Wissenschaften in Paris aufgefordert ein Gutachten zu er
statten, ob eine neue Ausgabe von Lavoisier’s Werken auf 
Kosten des Staats wünschenswerth sei. Die Klassen der Aka
demie für Chemie und Physik haben unter Zuziehung des Aka
demikers Arago sich einer Berathung unterzogen und am 6. Juli 
darüber Bericht erstattet. Die Schriften Lavoisier’s befassen 
die der Akademie seit 1768 übergebenen Abhandlungen und 
Berichte, Traite de Chimie, Nomenclature chimique, Opuscules. 
Dazu kommen die Handschriften, welche sich in den Händen 
der Erben nnd auf den Bibliotheken zu Orleans und zu Blois 
befanden, aus denen sich ergibt, dass Lavoisier eine neue 
Ausgabe des Lehrbuchs der Chemie zum Drucke vorbereitet 
hatte, dass Bemerkungen desselben Andeutungen geben, wie 
eine neue Ausgabe der Werke zu unternehmen sei, dass na
mentlich reichhaltige Materialien über die Formation des Sal

peters vorliegen. Unter den die Geologie betreffenden Papie
ren können wenigstens die Verzeichnungen der Temperatur der 
Wasserquellen für werthvoll erachtet werden, ebenso die meteo
rologischen Beobachtungen, die auf Pflanzen - und Thierphysio
logie gerichteten Untersuchungen. Die Akademie hat erklärt, 
eine vollständige Ausgabe der Werke sei wünschenswerth, die 
Kammern sollten zu einer Verwilligung von 40,000 bis 60,000 
Fr. aufgefordert, doch dabei auch das Interesse der Familie 
Lavoisier’s berücksichtigt werden.

Am 11. Juli d. j. ward das dem grossen Meister der 
Tonkunst Gluck auf dem matzleinsdorfer Friedhöfe von Wien 
gewidmete Monument enthüllt, ein einfacher Obelisk von ge
schliffenem Granit, an welchem in Basrelief die Bronzebüste 
des Verewigten, von Hohenecker jun. ausgeführt, angebracht 
ist. Das Fussgestell enthält die ursprüngliche Grabschrift:

Hier ruht 
ein rechtschaffner deut
scher Mann. Ein eifriger 
Christ. Ein treuer Gatte.

Christoph Ritter Gluck.
Der erhabenen Tonkunst 

grosser Meister.
Er starb am 15. November 1787. 

wie sie auf der einfachen, dem Zerfallen nahen Tafel auf sei
nem Grabe gestanden hatte. Bei dieser Gelegenheit ist wieder
holt auf den Grund eines urkundlich belegten Aufsatzes des 
Custos Schmid aufmerksam gemacht worden, dass Gluck 
nicht am 25. März, sondern am 2. Juli 1714 zu Weidenwang 
in der obern Pfalz — nicht zu Neustadt an der Waldnab — 
geboren wurde.

In der Beschreibung des alten Kaiserpalastes zu Goslar 
vom Geh. Regierungsrath Blumenbach in Hannover (befindlich 
im „Archiv des Historischen Vereins für Niedersachsen“, Jahrg. 
1846, Heft 1 , S. 1 ff.) wird auch über die zu diesem Pa
laste gehörige, erst im vorigen Jahre wieder aufgefundene 
kaiserliche Hauskapelle überraschender Aufschluss gegeben 
Bekanntlich finden sich solche Hauskapellen neben den Pala- 
tien zu Gelnhausen und Seligenstadt, auf den Burgen zu Nürn
berg und Eger, auf der Wartburg u. s> w., u®d zu Goslar 
sollte sie spurlos verschwunden sein ? Südlich von dem Kaiser
hause, etwa 50 Schritte davon, liegt der sogenannte „Ge
fangenenthurm“. Der Augenschein jm [nnern ergibt, dass er 
erst in späterer Zeit in seinem untern Theile zur Wohnung 
eines Gefangenwärters eingerichtet wurde, während auch das 
obere Geschoss durch eingesetzte Wände, Thüren u. s. w. in 
einige neuere Gefängnisskammern umgeschaffen worden ist. In 
diesem Gebäude ■ ursprünglich in Kreuzgestalt ausgeführt, 
sodass sich das über der eigentlichen Kapelle befindliche zweite 
Geschoss zu einem Achteck entfaltete — weiset Biurnenbach 
überzeugend die Burgkapelle nach. Um zu dem obern Ge
schosse zu gelangen, führte ein bedeckter Gang von dem 
Palatium aus über das, jetzt als Holzschuppen benutzte Zwischen
gebäude; an dem Kaiserhause zeigt sich noch die Spur einer 
(jetzt zugemauerten) correspondirenden Thüre. Der untere 
kreuzförmige Bau bildete demnach die eigentliche Kapelle; 
das obere achteckige Geschoss diente dazu, dass von hier 
der Burgherr und seine Familie durch eine in den Fussboden 
angebrachte Öffnung die unten am Altäre zu haltende Messe 
sehen und hören konnte, wie sich diese Vorkehrung in der 
Burgkapelle zu Eger noch vollständig erhalten findet.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jen». Druck und Verlag von F» A. Brockhaus in ÜdpsEig,
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23ei JSrocfbnus in Seipjtg ersten unb ift in allen 35ucb= 
banblunge/ju erhalten: 

gnHtkon, (g ß.), 
5wrt ^VbljanHunarn:

1) £)er gintyeitStrieb als bie organifdie Quelle ber 
Grafte ber ^atur.

©aö ^Jofitive ber von bem ^irdjenglauben gefon= 
berten d)d(Hi^Di ^Religion, burd) bie ^intjeitölebre an= 

fd)aulid)er gemacht.
Ste&ft einer bie «ei^Ä Wenf$oft 6e0tünbenben

@r. 8. ®ef)- 1 $¥r-
®aö ©vftem beö SSerfafferö, ba$ auf fein« ber biö^erigen PbilofOpbif*en 
<Spfteme ft^ grünbet, ifl: au« biefer '^e xn iebem Sebii- 
beten verftdnblidjen Sprache gefdjriebei, vollftanbig ju entnehmen. ßbrift= 
lidje 9?eligion$pbilofopbie unb bie Siegeln ber Statur neben nad? biefem 

Spfteme in ooiifomtnenem ©inflang.

In der J. C. Kriegerischen Buchhandlung in Kassel ist erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Das Keyserreclit,
nach der Handschrift von 1372, 

in Vergleichung mit andern Handschriften und mit erläuternden 
Anmerkungen herausgegeben

von
Dr. ii. K. Endemann.

ordentlichem Professor der Rechte zu Marburg.
(Mit einer Handschriften-Tafel.) Gr. 8. Brosch. (20 Bogen.) 

Preis 2 Thlr.

Vlonb'ö Sgcrfr
§ur Erlernung ber englifdben Spraye, im Verlage von
CTamlie in Jamburg er [ebenen unb von & 5t*

in Seidig burd) alle SSudj^anblungen ju begießen:
£l0#b, Sbeoretifcb = praftifebe enghf^e (Sprac^re für

©eutfefje. SRit fälligen Übungen nach ben Siegeln ber Sprache 
verfemen. Siebente verbefferte Auflage. 8. 1844. 27 Slgr-

—-- - - - - - - - - - - - , Cenglifdje unb beuffdi^ ®ejpräd)ei ein (Meidjterungö*
mittel für Anfänger. Siad) bearbeitet. 9lebg einer
Sammlung befonberer 9teben§arten. 3e^nte Auflage. 8. 1846. 
20 Slgr.

- - - - - - - - - - - - - - - - , Übcrfe^ungöbucb au$ bem ®eutfc&en inö Sngltf^e. 
8. 1832. 15 Slgr.

- - - - - - - - - - - - - - - , ©ngltfc^eö ßefebudj. @ine Sluöwabl auö ben heften 
neuern engltfd&en ©djriftfteUern. 8. 1832. 25 Slgr.

unb ©♦ Sleue§ englifc$=beutfcM
unb beutfdpenglifdjeö <£anbnwterbucb. 3*veite Auflage. 2 Sfyeile. 
®r. 8. 1836. 6art. 2 £blr. 20 Slgr.
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S>urd) alle S3ud)^ant)lungen ift ju erhalten:

Sine Sammlung ber intereffantefien Sriminalgef4)i(t>ten aller ßänber au§ älterer 
unb neuerer Seit.

^erauSgegeben von
Dr. unb Dr. Sß* (Sß.

HS ntuntt*
®r. 12. ®e$. 17 24 ^lr.

©er erfte 3$eil foftet 1 3$lr. 24 «Rgr., ber jweite bis neunte Sl;eii jeher 2 3$lr.

I. Äarl Cubmig ©anb. — ©ie ©rmorbung be$ gualbeö. — ©aö £auö ber grau SBeb. — ©ie Srmorbung beS $)ater S^omaö in ©amaöfuö. — 
Sameö *£>inb, ber ropaliftifdje ®tra|enräuber. — Sie SOiorbcr alö JReifegefellfdjaft. — ©onna SRaria SSicenta be SRenbieta. — ©ie grau beö $>ar= 

lamentöratfy Siquet. — ©er falfdje SOlartin Suerre. — ©ie vergifteten SRo^rrüben.
II. gonf unb ^amat^er. — ©ie SRarquife von SBrinviUier. — ©ie Se^eimrdtf)in Urftnuö. — 2lnna ®largaret^a Bmanjiger. — ©efdje 2Rargaret$a 

Sottfrieb. — ©er SBirt^fcijaftöf^reiber Smrnorn. — ©ie SRörberinnen einer ^ere. — ©ie beiben SRurnbergerinnen. — ©ie flRarquife be ©ange.
ID . ©truenfee. — ßefurqueö. — ©er ©djmarjmfiller. — ©er SRarquiö von 2(nglabe. — Sacqueö Sebrun. — ©er SRorb beö Sorb SBilliam Stufte!. 

— Stiefel ßift unb feine ©efeUen. — 2B er feiern p 3tobert§ unb feine glibujtier.
IV. (Sinqmarö. — 2lbniiral SBpng. — ©er Pfarrer Stiembauer. — ©er SDtagifter Siniuß. — Sugen 2lram. — ©er SDldbdjenfdjld^ter. — ©ie 
Äinbeömörberin unb bie Sb^arfricbterin. — Sean (SalaS. — Sonatfyan SBrabforb. — ©er Biegelbrenner al« SRorber. — ©er £err von $)ivarbiere. 

— .Klara SBenbel, ober ber ©djult^eifj Äeller’fc^e SJlorb in ßujern.
V. SSarren £aftingö. — ©er ©ofyn ber ®rdfin von ©t. = ®eran. — Eubmig Sbriftian von Olnbaufen. — SRarp £enbron unb SRargaret $)enber= 
graö. — Bur ©efcfyidjte ber englifeben £igbroar)men: 1) ©piggott unb $>bilipp§. 2) £arofinö unb ©impfon. 3) Stalpb RBiifon unb SBilliam 

SBarfmirtb- — ®rner. — ©er ©octor Saftaing.
VI. ©er Sob bc$ ^rinjen von ßonbe'. — Stubolf Äübnapfel. — Sonat^an SBilb. — Urban ©ranbier. — Stofenfelb. — ©ie beiben 6briftuöfamitien 
ju Sbllenbecf. — SRatfyeo von Safale. (3Rit einer litfyograpfyirten Safel.) — Surfe unb bie Surfiten. — Sa Stonciere unb SRarie SRorell. — 

SRaria Äatfiarina SBddftler, geb. Sßunfdj.
VII. ©aö papijlifcbe @omplot. — SSilliam Sorb SRuffeff. — ©er blaue Steifer. — ©er verrdt^erifc^e Sting. — ©aö ©clöbni^ ber brei ©iebe. — 

©ie Sragöbie von ©alem. — Socbim £inricb Stamcfe-
VIII. ©aglioftro. — ©ie £alöbanbgefd)id)te. — ©er ©obn beS £errn von ©aille. — gobn ©bepparb. — ßouiß SRanbrin. — Jlntoine SDlingrat.
IX. SRigucl ©erveto. — Sine erfte Sonoentiflerin. — ©ie Hudfer in SBofton. — Sli^abibe. — ©ie beiben SRarfmann. — ©er ©ieb alö 

SSatermbrber. — ©er ©obn beö 33ettlerS. — Sontrafatto. — SBilfter, genannt SBaron von Offen.
Stober 1846.

/. gl. ^rorkljatts.

Bei K. Gerold und Sohn, Buchhändler in Wien, ist soeben er
schienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Crrundzüge
der

Anatomie und Physiologie
der Pflanzen.

Von
F Unger, Med. Dr.

Professor zu Grätz.
Wien, 1846.

Gr. 8. In Umschlag brosch. I Thlr. 15 Ngr. (1 Thlr. 12 gGr.)

Der Verfasser liefert hier eine erweiterte Bearbeitung zweier 
Abschnitte der von ihm und Herrn Dr. Steph. Endlicher herausge
gebenen „Grundzüge der Botanik“. Die Resultate des Fortschrittes;, 
den die Botanik in letzterer Zeit gerade in diesen Theilen erfahren, 
werden hier verwebt mit zahlreichen neuen, bisher noch nirgends 
publicirten Untersuchungen in gedrängter Kürze dargestcllt. Ein 
solcher Überblick über einen der wichtigsten Theile der Pflanzen
kunde kann einestheils Anfängern, um sich zu orientiren, andern- 
theils Kennern, indem der Verfasser grösstentheils aus eigener Er
fahrung spricht, nicht anders als sehr erwünscht und willkommen 
sein. Die zahlreichen Holzschnitte, welche zur Erläuterung des 
Textes dienen, sind so gut ausgeführt, dass sie die Beigabe von 
Kupfertafeln überflüssig machen.

Von dem in meinem Verlage erscheinenden Werke:

Gflilhflbaud*S. Jfale»9 Denkmäler derBaukunst 
aller Zeiten und Länder. Nachzeichnungen der vor
züglichsten Künstler gestochen von Lemaitre, Bury, Olivier, 
und Andern, mit erläuterndem Text von de Caumont, Cham- 
pollion- Figeac, L. Dubeux, Jomard, Kugler, Langlois, J. 
Lenoir, L. Lohde, Girault de Prangey, Raoul-Rochette, L. 
Vaudoyer u. s. w. Für Deutschland herausgegeben unter Mit
wirkung von Dr. Franz Kugler, Prof, der königl. Aka
demie der Künste in Berlin, herausgegeben von Ludwig 
Lohde, Architekt und Lehrer am königl. Gewerbe-Institut 
in Berlin. 200 Lieferungen in Gross-Quart. 400 Stahl
stiche und mindestens 100 Bogen Text. Preis einer Lie
ferung , deren monatlich zwei erscheinen, bei ungetrennter 
Abnahme des ganzen Werkes, 15 Ngr. (12 gGr.)

sind jetzt neunzig Lieferungen in den Händen der resp. Subscri- 
benten, und liegen noch andere acht zur baldigsten Versendung bereit.

Probelieferungen, sowie complete Exemplare dieses in künst
lerischer wie culturffescl>ichtlich^r Hinsicht so umfassen
den und ausgezeichneten Werkes können in allen Buch- und Kunst
handlungen eingesehen werden; auch steht es den neu eintretenden 
resp. Subscribenten frei die bereits erschienenen Lieferungen auf 
einmal oder nach und nach sich anzuschaffen.

Hamburg, im October 1846.
Joli. Aug*.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Theologie.
Schriften über geistliche Beredsamkeit,

1. Demosthenes und Massilion. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Beredsamkeit. Von Dr. Franz Theremin. Berlin, 
Duncker & Humblot. 1845. 8. 2 Thlr. 10 Ngr.

In der Abhandlung über Demosthenes wollte der Verf. 
was Bewunderung an ihm verdient sich und Andern, 
besonders Geistlichen, klar machen und zeigen, dass 
manche Tugenden des attischen Redners auch für sie 
eine Zierde seien, weshalb wir kein Bedenken trugen, 
das Buch mit unter die obige Rubrik zu stellen. De
mosthenes gilt Hrn. Th. als Gewährsmann für das in 
seinen Grundlinien zur Rhetorik aufgestellte Princip: 
die Beredsamkeit eine Tugend. — Dies zu erweisen 
verbreitet sich Cap. 1 über Demosthenes’ Bildung bis 
zu seinem Auftreten gegen das Gesetz des Leptines. 
Sie wird mit geschicktem Hervorheben der Hauptmo- 
mente vorzüglich nach Ranke’s Artikel über Demosthe
nes in der allgemeinen Encyklopädie dargestellt. Der 
Verf. ist dabei eifrig bemüht, den Redner von dem we
gen seiner bekannten Anstrengungen zur Erlangung 
äusserer Beredsamkeit öfters erhobenen Vorwurfe der 
Eitelkeit zu befreien. Uns erscheint die Abweisung 
desselben leicht. Demosthenes hatte bei seiner ersten 
Staatsrede gesehen, so gehe es nicht. Wollte er noch 
den Zweck, so musste er die Mittel wollen; und diese 
Mittel waien in sich nicht verwerflich. Weiter reicht 
keine sittliche Beurtheilung; denn ins Innere können 
wir einmal nicht sehen. Einzelne in seiner Bildungs- 
geschichtc immei noch streitige Punkte übergehen wir. 
Sie werden niemals völlig aufgeklärt werden.

Cap. 2 behan e t die Reden gegen Leptines, über 
die Symmorien und gegen Midias. Sie sind unter An
gabe der Veranlassung und der geschichtlichen Ver
hältnisse mit geübter Hand analysirt, mil feinem Takte 
«harakterisirt, immer so, dass der Verf. die Abhängig
keit der Form von der Gesinnung und ganzen Tendenz 
im Auge behält. Die aus der ersten und dritten Rede 
mitgetheilten Stellen hat er ganz glücklich selbst über
setzt ; die aus der zweiten werden nach der Übertra
gung von Jacobs gegeben. So auch die aus den übri
gen Staatsredeii und aus der Rede über die Krone. 
Bei ler Rede gegen Midias, welche nicht gehalten 
wurde, weil Demosthenes die Klage zurückzog, 
Hr. Th. mit der Rechtfertigung desselben einen schwie

rigem Stand. Welche andere Motive auch zu Demo
sthenes’ Entschluss mitwirken mochten, er durfte von 
einem Gegner, der ihn so schwer beleidigt hatte, die 
30 Minen nicht nehmen. Doch steht glücklicherweise 
die Sache nicht unbedingt fest. — Wenn der Verf. in 
diesem Capitel nur auf die drei genannten , nicht auf 
weitere anerkannt echte gerichtliche Reden eingeht, 
so machen wir ihm dies nicht zum Vorwurf. Bei den 
durch seinen Zwreck gesetzten Grenzen genügte das 
Vorliegende.

Eher kann man Anstoss nehmen an Lücken des 
dritten und vierten Capitels, welche den grossartigen 
Kampf des Redners gegen Philipp bis zum Entsatz von 
Byzanz schildern und die erste Philippische, die drei 
Olynthischen Reden, die über die Angelegenheiten im 
Chersones und die dritte Philippika ausführlicher be
sprechen. Dass der Verf. über die jetzt wol allgemein 
als unecht erkannte, wahrscheinlich dem Hegesippus 
angehörende Rede über Halonesus und über das „ver- 
miculatnm emblema“ der sogenannten vierten Philip
pika schweigt, ist in der Ordnung. Weniger, dass er 
auch die zweite Philippika gar nicht, die Rede vom 
Frieden nur ganz kurz berührt. War es immerhin ein
seitig, wenn Einige die Äusserung Philipp’s über die 
Reden seines gewaltigen Gegners: „beim Zeus, wenn 
ich sie hätte halten hören , so würde ich selbst zum 
Kriege gegen mich gestimmt haben! “ vorzugsweise auf 
jene Rede bezogen (Jacobs, Staatsreden S. 266 f., 
2. A.), so steht sie doch schon als ein gedrängtes, 
wohl geschlossenes Ganze sehr hoch. Die Rede vom 
Frieden 'aber hätte gerade für den Zweck des Verf. 
und im Hinblick auf so manche homiletische Erschei
nungen der Gegenwart gewiss eine genauere Analyse 
verdient, weil sie ein treffliches Zeugniss gibt von der 
ruhigen,Umsicht und klaren Besonnenheit, mit welcher 
Demosthenes in jedem einzelnen Fall das Beste des 
Ganzen sorgfältig erw’ägt, anstatt die Idee, in welcher 
er lebt und webt, mit blinder Hitze und unverständigem 
Eifer zu verfolgen. Durch eine solche Nachweisung 
hätten zugleich die treffenden Bemerkungen über die 
fortreissende Gewalt in den übrigen Reden S. 71 ff. ihr 
gehöriges Licht empfangen.

Cap. 5 erzählt in gedrängter Kürze, aber mit hoher 
Anschaulichkeit die Begebenheiten seit der verhäng- 
nissvollen — sollen wir sagen leidenschaftlichen Über
eilung oder boshaften Verhetzung des Äschines, welche 
den zweiten heiligen Krieg entzündete, die Katastrophe 
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durch die Schlacht von Chäronea und Demosthenes’ 
letzte Schicksale. — Es bildet den einleitenden Über
gang zu dem sechsten Capitel, worin S. 93—133 sein 
Kampf mit Äschines in den Reden gegen Ktesiphon 
und für die Krone geschildert und eine tiefer ein drin
gende Würdigung dieser Erzeugnisse der classischen 
Beredsamkeit versucht wird, auf welche wir gleich zu
rückkommen werden. Cap. 7 stellt die vornehmsten 
Züge in dem oratorischen Charakter des Demosthenes 
zusammen : selbstverleugnende, vollkommene Hingebung 
an Gegenstand und Zweck der Rede; das Ringen nicht 
um Beifall, sondern um Zustimmung; daher Beschrän
kung auf die Hauptsache und Verzichten auf alles 
blosse Nebenwerk, aber um so tiefere Ergründung und 
Durchdringung der Sachen; Klarheit, Schluss, wellen
treibender Fortschritt in der ganzen Anlage; lebendiges 
Feuer des Affectes, welches, fern von hohler Aufregung 
des Gefühles, am Faden des Gedankens fortläuft und nur 
wo es unbedingt nöthig ist in seiner vollen Gewalt 
hervorschlägt; mit dieser Vollendung des Inhaltes über
einstimmend die Vollendung der Darstellung in einer 
durch Wahl der Worte wie durch den Rhythmus der 
Perioden gleich ausgezeichneten oratorischen Prosa; 
dies Alles endlich getragen von gediegener sittlicher 
Grundlage, ja so nur möglich, weil aus sittlicher Quelle 
entspringend und von ihr durchweg befruchtet.

Wir haben versucht, das hier entworfene Bild von 
Demosthenes in den engsten Rahmen zusammenzuzie
hen. Wurde es von den Alten, welche in diesen Din
gen eine so grosse Meisterschaft besassen, in ganzen 
Büchern noch nicht erschöpft, so konnte auch der 
Verf., der sie gern benutzt, nur skizziren. Hr. Th. er
innert aber an jene Maler, welche die Darzustellenden 
in den verschiedensten Situationen und von verschiede
nen Gesichtspunkten betrachten und dann ziemlich frei 
und doch treffend den Gesammteindruck wieder zu ge
ben wissen. Dadurch hat er den Beruf zu seiner Auf
gabe genügend documentirt. Dagegen scheint er uns 
in anderer Hinsicht einen Misgriff begangen zu haben, 
welcher den rechten Standpunkt für die Betrachtung 
zu verschieben droht und auf das Gegenbild des De
mosthenes , auf Äschines als Redner ungerechterweise 
einen so hässlichen Schatten wirft, dass wir uns ge
drungen fühlen, die Sache etwas näher zu beleuchten.

Ref. ist so weit als Einer davon entfernt, die Be
deutung des Sittlichen in der Beredsamkeit zu verken
nen. Es bildet den ersten wesentlichen Factor zu ihr, 
die durch nichts Anderes zu ersetzende Grundlage. 
Der schlechte, gemeine Charakter kann, wie schon die 
Alten erkannten (Plato Gorg. 508 Stallb.; Quintil. XII, 10), 
nie die höhste Stufe der wahren Beredsamkeit errei
chen. Der andere Factor aber ist die Gabe, das Ta
lent und zu beiden muss die Bildung kommen, was Hr. 
Th. besser wusste, als Viele. Ebendeshalb darf er aber 
nicht ohne Weiteres den Satz äufstellen : Die Bered

samkeit ist eine Tugend. Vielmehr setzt die Bered
samkeit die Tugend voraus und bewährt sie auf dem ihr 
angewiesenen Gebiete des Handelns. Sie selbst ist und 
bleibt immer Kunst. Für sie muss das Princip gesucht 
werden mit strenger Rücksicht auf das sittliche Mo
ment, aber nicht so, dass letzteres allein hervorgeho
ben und zum ausschliesslichen Kriterium der oratori
schen Leistungen gemacht wird. Geschieht dies, so 
verfallen wir in eine Befangenheit, welche, indem sie 
auf der einen Seite offenbare Fehler übersieht, auf der 
andern faule Flecke findet, wo keine sind oder doch 
vorhandene Schwächen ins Ungemessene übertreibt. 
Ein Beleg dafür ist die Art, wie Verf. im sechsten Ca
pitel die dort behandelten Reden des Äschines und 
Demosthenes würdigt.

Äschines hatte, objectiv betrachtet, die Aufgabe, 
zu zeigen, dass Ktesiphon’s Antrag, den Demosthenes 
zu krönen, gesetzwidrig sei. „Dies," heisst es nun, 
„konnte durch äussere und innere Gründe bewiesen 
werden. Die äussern Gründe mussten den Wider
spruch betreffen, worin dieser Antrag mit andern Ge
setzen und Verordnungen stände; die innern konnten 
nur darin liegen, dass Demosthenes durch sein Le
ben und seine Staatsverwaltung einer solchen Ehre un
würdig sei. Mit welchen von diesen Gründen sollte 
nun der Anfang gemacht und in welches Verhältnis» 
der Wichtigkeit sollten sie zu einander gestellt werden? 
Diese für den Plan der Rede und ihren Erfolg entschei
denden Fragen mussten sich dem Äschines darbieten, 
und unmöglich können einem Manne von solcher Ein
sicht die Vortheile entgangen sein , welche das Vor
anstellen der innern Gründe gewährt hätte, wie er 
denn auch in der That in seiner Klageschrift mit den
selben den Anfang macht/- — Was Hr. Th. hiermit 
sagen will, gestehen wir nicht zu begreifen. Der In
halt der Klageacte geht (Jacobs, Staatsr. S. 446; de 
cor. 17) auf die drei Punkte: Ktesiphon hat gesetz
widrig gehandelt 1) indem er darauf anträgt, einem 
Manne, der über sein Amt noch nicht Rechenschaft 
gegeben hat, eine Belohnung zuzuerkennen. Demosthe
nes aber war damals noch Vorstand des Baues der 
Mauern und hatte über die dazu empfangenen Gelder 
noch nicht die gesetzliche Rechnung gelegt; 2) indem 
er verlangt, dass die zuerkannte Krone im Theater an den 
Dionysien bekannt gemacht werden soll. Das Gesetz 
aber befiehlt, der Ausruf soll in der Senatsversammlung 
geschehen, wenn der Senat, hingegen in der Volksver
sammlung, wenn das Volk Jemanden bekränze; 3) in
dem er seinen Antrag auf eine Unwahrheit gründet, 
da Demosthenes keineswegs der Stadt nützlich gewe
sen ist. Vgl. Cicero, De opt. genere oratt., c. 7. —~ 
Äschines folgt also Punkt für Punkt Ktesiphon’s An
träge , welcher die Motivirung zuletzt gestellt hatte. 
Nichts •war’ einfacher, Nichts mehr durch die Sache ge
boten. Es war aber auch nothwendig durch den Zweck 
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der Rede und nach den rhetorischen Gesetzen, theils 
weil Äschines es zunächst mit Ktesiphon zu thun hatte, 
und die Ungesetzlichkeit seines Antrags nach weisen 
musste, was bei l und 2 durch die Berufung auf die 
bestehenden Verordnungen am Schlagendsten gesche
hen konnte {contra Ctes. §. 203 ed. Bekk.); theils, weil 
der Anönff zuletzt aller o gegen Demosthenes ge
richtet war und weil das, worauf es Äschines am meisten 
ankam {ly w pakiaxa (inovdd^io l. I. §. 49) und wovon 
er wusste, er werde die ganze Macht seiner Rede da
bei entwickeln können, schon nach der Regel des Fort
schrittes am geeignetsten war, die letzte Stelle einzu
nehmen. Auch hat weder Cicero in der angeführten 
Schrift, einer Vorrede zu seiner verlorenen Übersetzung 
der beiden Reden, noch, so viel Rec. weiss, irgend 
ein Alter oder Neuerer dem Äschines aus dieser An
lage einen Vorwurf gemacht. Quintilian (Instt. or. 
VII, 1 u. 2) lobt ihn sogar offenbar darum. Nur das 
tadelten nach Demosthenes’ eigenem Vorgänge {de cor. 
12) Manche (vgl. die imoOtoi? bei Bekk. S. 378), dass 
Äschines sich nicht auf den ersten und zweiten Punkt 
beschränkte und sie bemerkten (Cie. a. a. O.), dass er 
sie verhältnissmässig kürzer behandelt habe, als den 
dritten, ^id ulciscendi inimid caussa nomine Ctesiphon- 
tis iudicium fieret de fama factisque Demosthenes.“ Hr. 
Th. dagegen erklärt sofort die ganze Anlage für ver
fehlt. Er verlangt, Äschines hätte gleich von vornher
ein bekennen sollen, sein Angriff sei gegen Demosthe
nes gerichtet. Hätte er seine Beschuldigungen gegen 
ihn erhärtet gehabt, so wäre der Kampf zu seinem 
Vortheil entschieden gewesen und er hätte die äussern 
Gründe als Zugabe an einem passenden Orte in bün
diger Kürze hinzufügen können. So würde die Rede 
gleich von Anfang jenen kräftigen, lebendigen Schwung 
erhalten haben, der nothwendig sei, um die Gemüther 
fortzureissen, während sie nun, durch die Gleichstel
lung des Unwichtigen mit dem Wichtigen, sofort aller 
Kraft verlustig gegangen sei. An dem Befolgen dieses 
thörichten Planes und allen daraus entspringenden Feh
lern, die seine Niederlage unvermeidlich gemacht, sei 
aber nichts Schuld gewesen, als sein böses Gewissen 
und das Mistrauen in die eigene Sache. Wir wollen 
diese in sich schlechte Sache nicht rein waschen, so 
wenig als den ganzen Charakter des Äschines, den 
Passow in der allgemeinen Encyklopädie immer noch 
am besten aufgefasst haben dürfte; wir können es auch 
jedem unbefangenen Leser überlassen, ob seine. Rede 
gleich von An^ng aller Kiaft entbehrt, da sie nach 
einem allerdings etwas forcnten 1 roömium eindringlich 
genug an die Noth Wendigkeit ei innert*. die Gesetze als 
Grundlage der Demokratie aufrecht zu erhalten; wir 
mögen die übrigen rhetorischen Fehler demselben nicht 
beschönigen: die Anlage überhaupt aber War nun und 
nimmer ,,ein thörichtar Pteo^v. Eine^* sctl/SheR'.sdhiebt 
Hr. Th. dem Redner alten G^sFins.Gtwissen 

und würde, hätte er nicht in bester Absicht gehandelt, 
gemahnen an Demosthenes, de Cor. 68 „6 tov 
$ovkof.t&o$ SixulwQ xai ovxoqavttiv ovx av
loawTu xaTip/OQtf.“ Wenn dieser freilich der schlauen, 
aber unberechtigten Forderung seines Gegners zu
wider, den entgegengesetzten Weg einschlägt und 
im Bewusstsein seiner Unschuld sich vor Allem we
gen seines Verhaltens als Bürger und Volksführer 
glänzend rechtfertigt, so hat er schon deshalb guten 
Grund dazu, weil es nun zuerst galt, die wider ihn er
hobenen schmählichen Beschuldigungen von sich ab 
und auf den Ankläger zu wälzen. Indem er dann wol 
auf die beiden ersten Punkte der Anklage eingeht, 
aber nach kurzem Verweilen dabei durch einen An
griff auf das öffentliche und Privatleben des Gegners 
zur Vertheidigung seiner Politik zurückkehrt und, das 
eigene Privatleben nur flüchtig berührend, bei ihr und 
seinem ganzen öffentlichen Leben bis zum Ende be
harrt, so verfährt er, wie es ikm durch die Sache ge
boten war, befolgt aber zugleich, wie schon Libanius 
im Argum. Or. pro Cor. bemerkt, mit grosser Klugheit 
die taktische Regel, die schwächsten Truppen in die 
Mitte zu stellen — xaxovg dg ptaov tkdooag — und so 
den verwundbarsten Punkt von zwei Seiten besonders 
zu decken. Denn das ist der erste Klagpunkt. Was 
Demosthenes gegen ihn vorbringt, kann den Vorwurf 
der Gesetzwidrigkeit nicht eludiren und möchte selbst 
nicht frei sein von künstlicher Ausflucht, trotzdem, dass 
er sagt, Äschines habe das Oberste und Unterste 
dabei durch einander gerührt. Auch rücksichtlich des 
zweiten kann er sich nur auf Ausnahmen vom Gesetz 
berufen, nicht aber darthun, Ktesiphon’s Antrag sei 
wirklich gesetzmässig gewesen. Dies Alles beweist 
also eher, dass Äschines bei seiner Anlage das Rechte 
getroffen hatte, welche sich auf das Enthymema zu
rückführen lässt: Demosthenes darf nicht gekrönt wer
den, denn das ist gesetzwidrig; wäre es aber auch ge
setzmässig, so verdient er es nicht. Demosthenes da
gegen argumentirt eigentlich so: Ich verdiene es aller
dings und die Klage des Äschines ist nichtswürdig, 
wie der ganze Mensch. Das formell Gesetzwidrige, 
wenn es vorhanden wäre, was ich aber leugne, kommt 
dabei gar nicht in Betracht. Jeder auf seinem Stand
punkte ganz richtig. Für Demosthenes musste dann 
die siegende Kraft der Wahrheit und der gerechten 
Sache entscheiden. An der Stelle des Äschines aber 
hätte er selbst schwerlich einen andern Gang einschla- 

-^en können. ; Er wählt sogar in der für Euthycles 
gearbeiteten Rede gegen Aristokrates geradedenseiben, 
indem er (S. 626 ed. Reisk.) so disponirt: Der Antrag 
des Aristocr. zu Gunsten des Charidemos ist 1) den 
bestehenden Gesetzen zuwider; 2) der Stadt„nipht &u7 
träglich’; 3) verdient atich Charidemos die ‘Auszeichnung 
niöht. War irun dieser Plan nicht „thöricht^so war 
es#. auch^deN-aes ÄscKfnes-^fiibhV^** War* e^aßer uei 
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letztere, dann auch jener. Und doch war die von De
mosthenes hier vertheidigte Ansicht die rechte; doch 
wurde das bekämpfte Decret zurückgenommen und die 
Rede gegen Aristokrates schon im Alterthum (Dionys. 
Hal. ntgi dr^i. (kiroTijvog, §. 45) und später
mit Recht sehr bewundert. Ref. müsste Hrn. Th. an
heimgeben , die Schwierigkeiten , in welche die ange
deutete Alternative verwickelt, zu lösen, wäre er nicht 
seit Abfassung dieser Kritik allen Verwickelungen des 
Lebens durch den Tod enthoben worden. Hoffentlich 
reicht das Bemerkte hin , um die Einseitigkeit seines 
Kanon zu erweisen, vor übereilter Anwendung dessel
ben zu warnen und auf einen Punkt in der Rhetorik 
aufmerksam zu machen, welcher schärfer und gründ
licher, als von ihm gefasst sein will.

Kürzer müssen wir bei Massillon sein, können es 
aber auch, da dieser Theil S. 145—351, obschon aus
führlicher, nicht so viel Veranlassung zu Widerspruch 
gibt. Verf. schildert hier zuerst die katholische Kirche 
Frankreichs um die Mitte des 17. Jahrh., besonders 
Entstehung und Wirksamkeit des Oratoriums, den 
Kampf zwischen dem Jesuitismus und Port-Royal und 
die Stellung jener Congregation dazu, theils, weil Mas
sillon in ihr gebildet wurde, theils, um sich so den 
Hintergrund für die folgende Darstellung zu schaffen. 
Das äussere und innere Leben des ausgezeichneten 
Mannes und seine Bildung zum Redner wird zunächst 
bis 1698 verfolgt, wo er, nachdem er bereits seit 1696 
als Vorsteher des Seminars von St.-Magloire mehre 
sogenannte Conferenzpredigten gehalten, von denen Hr. 
Th. einige Proben mittheilt. zuerst als Advents- und 
Fastenprediger auftritt. Unterdess hat aber in dem po
litischen, literarischen, religiösen und sittlichen Leben 
Frankreichs ein sehr bedenklicher Verfall begonnen, 
zum Beweis, dass wir uns jene frühere Zeit nicht mit 
so reichen untl gediegenen Kräften ausgestattet denken 
dürfen, wie der Verf. anzunehmen geneigt ist. Und 
da, wenn auch Persönlichkeit, Gesinnung und Grund
sätze des Redners ihm seine Richtung anweisen, doch 
die ihn umgebende Welt den Stoff zu seinen Vorträ
gen und den Schlüssel zu der in ihnen vorherrschen
den Stimmung und Färbung gibt, so wird dieser Ver
fall in den augedeuteten Beziehungen mit scharfen Stri
chen bis zum Tode Ludwig’s XIV. gezeichnet, da
bei auch schon mancher treffende Zug zur Charakte
ristik Massillon’s aus den Advents- und grossen Fasten
predigten von 1699, 1701 und 1704 eingeflochten.

Nachdem Hr. Th. dann einen mit kurzer Be.a thei- 
lung verbundenen Blick auf Massillon’s Leichenreden, 
in welchen er nicht seine stärkste Seite erkennt, auf 
die vor dem achtjährigen Ludwig XV. gehaltenen soge
nannten kleinen Fastenpredigten, die neuerlich von J- 
G. Pfister übersetzt sind, und auf das spätere Leben 
und Wirken des nunmehrigen Bischofs von Clermont 
geworfen hat, aus welchem wir die von K. E. Reineck 
übersetzten, auch für den evangelischen Geistlichen

Verantwortlicher Re'dacteür/'Dr. Hand v 

so beachtungswerthen Conferenz- und Synodalreden 
besitzen, kehrt er zu den Advents- und grossen Fa
stenpredigten zurück. Sie erschienen zuerst 1745, drei 
Jahre nach Massillon’s Tode, wie Hr. Th. auch im Be- 
sondern S. 247. 317 nachweist, von ihm selbst mehr
fach überarbeitet und mit Zusätzen versehen. Maury, 
Principes d’eloquence (164 ed. 1805). nennt gar zwölf 
verschiedene Bearbeitungen. Mit ihnen, die unter uns 
verhältnissmässig weniger bekannt sind, Hrn. Th. aber 
als die vorzüglichsten unter Massillon’s homiletischen 
Producten erscheinen, will er eine nähere Bekannt
schaft vermitteln. Sie legt er daher bei der nun S. 
221 ff. folgenden ausführlichen zusammenhängenderen 
Charakteristik zum Grunde. Um dieselbe aber mög
lichst anschaulich zu machen und tiefer in die von 
Massillon angewendeten Erbauungsmittel einzuführen, 
geht er aus von 2 Tim. 3,15—17, also von jener Stelle, 
welche von den ältern Homileten vielfach als biblische 
Basis für die Lehre vom Wesen und Zweck der Pre
digt benutzt ward. Allein er verfährt nicht nach ihrer 
in der That ziemlich äusserlichen Weise, sondern hebt 
die Ideen der Seligkeit, der christlichen Tugend („Ge
rechtigkeit und Vollkommenheit“) und Pflicht („zu je
dem guten Werke geschickt“), und die Wahrheit („durch 
den Glauben“) als die den geistlichen Redner beherr
schenden Richtungen hervor, welche, je nachdem die 
eine oder die andere überwiegt, der Predigt ein eigen- 
thümliches Gepräge aufdrücken und zur Eintheilung in 
vier Klassen berechtigen. Danach werden die erwähn
ten Predigten Massillon’s in ebenso viel verschiedenen 
Capiteln besprochen.

Jener Gedanke ist ansprechend, der so gewonnene 
Gesichtspunkt fruchtbar und wertli, von der Homiletik 
verfolgt zu werden. Schade, dass es Hr. Th. selbst nicht 
thut, sogar die angedeutete Ordnung wieder verlassen 
hat. Bei der Ausführung nämlich stellt er die Predig
ten unter der Idee der Pflicht voran; dann kommen 
die nach der Idee der Seligkeit; darauf die nach der 
Tugend - Idee und die nach der Idee der Wahrheit 
machen den Beschluss. — Auf evangelischem Stand
punkt dagegen müssten die letzten vorangehen. Nach 
ihm ist und bleibt Religiosität Grundlage der Sittlich
keit; die Predigt, welche besondere Richtung sie übri
gens verfolge, soll aus dem Glauben kommen. Ob wir 
dann die Seligkeit voran oder an den Schluss bringen 
wollen, muss die Ansicht über Verhältniss und Zusam
menhang der sittlichen Ideen, insbesondere über Be
deutung und Stellung des höchsten Gutes entscheiden; 
denn unter diese Idee fällt die der Seligkeit. Auf kei
nen Fall darf die Pflicht den Vortritt haben, so gewiss 
nicht, als Werk und That nur von der im Glauben 
wurzelnden Gesinnung ihren Werth empfangen. An
ders freilich nach katholischer Anschauung und wenn 
der Verf. sich ganz in sie versetzen, wenn er durch 
die von ihm beobachtete Reihenfolge Zugleich die Ab
weichung derselben von der unsrigen andeuten und er
klären wollte, weshalb Massillon die Pflichtidee vor
zugsweise urgirt und die dahin einscldagenden Gegen
stände mit besonderer rednerischer Vollendung behandelt.

„ , . .(Die Fortsetzung folgt.)

Druck .und Ve^ftg von F. in l^eipxig;.
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Schriften über geistliche Beredsamkeit.

(Fortsetzung aus Nr. 261.)
Alsdann aber hätte Hr. Th. auch die verhältnissmässig 
geringeren Leistlingen in den Producten der dritten Klasse 
S. 291 f. nicht allein auf die eigenthümlichen Schwierig
keiten zurückführen dürfen, womit die homiletische Be
handlung der Tugendidee an sich behaftet ist. So wahr 
zum Theil die darüber gemachten Bemerkungen sind, so 
richtig bleibt, dass Stärke und Schwäche bei Massilion 
hier wesentlich mit seinem Katholicismus Zusammenhän
gen. Bei Bourdaloue wird die Sache noch fühlbarer.

Sonst ist die Charakteristik höchst gelungen, vor
züglich bei den Predigten der ersten Klasse, welche 
Verf. auch antithetische nennt, weil Massilion, anstatt 
die Pflicht direct festzustellen und zu empfehlen, lieber 
seine ganze Kraft auf bietet, um die scheinbaren Ent
schuldigungsgründe wegen ihrer Nichterfüllung zu wi
derlegen. Massilion entwickelt hier eine ebenso tiefe 
Melischenkenntniss als scharfe Dialektik und weiss 
den Vortrag durch die edelsten Mittel zu beleben. Bei 
den Predigten nach der Idee der Seligkeit herrscht 
theils die Form der Schilderung, theils die der Nach
weisung vor. Über jene werden S. 260 vom Verf. 
treffliche Winke gegeben. Die Predigten nach der Tu
gendidee begreifen zugleich die von Massillon selbst so 
genannten Homilien unter sich. Die über den verlore
nen Sohn ist hier als Muster zu nennen, um so mehr, 
da sie sich duich eindringende und umfassende Text
benutzung auszeichnet, ein Punkt, in welchem viele der 
übrigen Reden Massfllon’s begründeter Tadel trifft. Die 
Charakteristik der redigten der vierten Klasse wird 
mit feinen Bemerkungen über die verschiedenen Me
thoden der rhetorisc en und homiletischen Beweisfüh
rung eingeleitet und uich eine Analyse der beiden 
Predigten über die Unsterblichkeit und über die Gott
heit Christi belegt. Die letztere ist ein neuer Beweis 
für unsere Ansicht von dem Ungrund der Vorwürfe 
gegen Äschines, da Massillon hier augenscheinlich die 
äussern den innern Gründen vorangehen lässt. Hr. Th. 
hat daran aber nicht den geringsten Anstoss genom
men, ungeachtet er sonst keineswegs blind ffir andere 
Mängel in der Anordnung ist. Diese Unbefangenheit, 
die sich auch sonst an den Tag legt, um so woh- 
ler, je höher er im Ganzen seinen Redner stellt. Er 
gilt ihm geradezu als der Erste unter den Koryphäen 

der französischen Kanzelberedsamkeit des 17. Jahrh., 
auch rücksichtlich der Darstellung. Damit hat er aller
dings gegen die Ansichten der meisten französischen 
Kunstrichter verstossen. Allein auch dem Ref. ist es 
immer gewesen, als stehe Massillon seiner ganzen In
dividualität nach uns Deutschen wenigstens am näch
sten. Unter seinen Landsleuten hat er noch Keinen 
gefunden, der mit dieser Liebe und Hingebung auf ihn 
eingegangen wäre. Sie kann sich gleichsam nicht von 
ihm trennen, sondern fasst am Schluss seinen orato- 
rischen Charakter noch einmal in einer Übersicht zu
sammen. Ref. trennt sich gleichfalls hier nur ungern 
von dem so lehrreichen als anziehend geschriebenen 
Buche, in welchem der Verf. wieder seine bekannte 
Virtuosität in der Form an einem sehr dankbaren Stoffe 
bewährt hat. Möge es die verdiente Beachtung finden, 
um das nur zu oft sehr beschränkte und verblasste 
Ideal der Beredsamkeit zu erweitern und zu beleben, 
und nicht zur Nachahmung, wol aber zur Nacheiferung 
und zum Studium zu spornen durch Vergegenwärtigung 
so hoher Rednergestalten. Besonders bleiben die Alten 
für die Gesetze der Composition eine unerschöpfliche 
Quelle, die wir uns, vgl. 1 Cor. 3, 21, am wenigsten 
durch falsch verstandene Christlichkeit sollen verschüt
ten lassen. In eben dem Grade, wie das geschieht, 
wird auf dem Gebiet der geistlichen Beredsamkeit' die 
Bildung verdrängt werden durch maass- und formlose 
Abnormität und der Sinn schwinden für die Angemes
senheit von Gehalt und Gestaltung.— Von dieser Über
zeugung geht auch aus

2. Chrysostomus und die übrigen berühmtesten kirch
lichen Redner alter und neuer Zeit. Eine Ent
wickelung der homiletischen Principien von Joseph 
Lutz, Priester in Buchau. Tübingen, Laupp. 1846, 
Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Sieht man jedoch näher zu, so fehlt Viel, dass der 
Gedanke zur gehörigen Klarheit erhoben und hinläng
lich geltend gemacht wäre. Zwar wollte der Verf. die 
homiletischen Principien zunächst an und aus den be
deutendsten kirchlichen Rednern darthun, besonders an 
Chrysostomus, welcher, in der classischen Form gross 
gezogen, sich ihrer so vollkommen bemächtigt habe, 
dass er sie zur Entwickelung der christlichen Wahr
heit in ihrem ganzen Umfange habe an wenden können 
(Vorr.). Dies vorläufig zugegeben, wiewol es manche 
Einschränkung erleidet, kam es doch aber bei des Verf. 
Entwickelung vor Allem darauf an, Wesen und Zweck
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der christlichen Beredsamkeit mit Rücksicht auf ihn 
und die Übrigen, welche liier als Muster gelten, dar
zulegen, um so eine sichere Grundlage für die weitern 
Nachweisungen zu gewinnen. Statt dessen finden wir 
in einem ersten Theile S. 1 —182 folgenden Inhalt: 
Ursache der Eigenthümlichkeit der Kanzelberedsamkeit 
in jedem Lande. Diese wird als „Kunst zu erregen 
und zu überzeugen im weitesten Sinne“ gefasst. Als 
jene Ursachen kommen in Betracht: Geist der Nation, 
der Sprache, der Zeit und Beschaffenheit der Zuhörer* 
Sofort springt der Verf. über zu den Gattungen des 
Vortrags: Improvisiren, Vortrag des Gelernten und Ab
lesen des Geschriebenen mit beigefügter Kritik. Dann 
Eintheilung der Redner nach ihrer Eigenthümlichkeit: 
Phantasiereiche, Logiker und Dialektiker, Pathetiker 
und Phrasenmacher, gleichfalls mit Kritik. Weiter 
zwei Capitel über den Unterschied zwischen geschrie
bene!' und vorgetragener Rede und zwischen der pro
fanen und Kanzelberedsamkeit. Diesen Gegensatz wie- 
derzugegeben, sollte man eine auf das Wesen der Sache 
eingehende Entwickelung des allgemeinen und specifisch 
christlichen Oratorischen oder Homiletischen erwarten. 
Wir finden aber selbst nur viel Phrasen und Declama- 
tionen, welche um den Kernpunkt herumreden. — Ein 
sechstes Capitel leitet durch einige Bemerkungen über 
Originalität, oder wie es Verf. auch nennt, Proprietät 
des Redners eine Reihe von ein über Demosthenes, 
Lysias und Isocrates, über Basilius und Augustin, über 
Bossuet, Flechier, Bourdaloue und Massilion. — Ein 
siebentes über Nachahmung mit nochmaliger Verwei
sung auf die Alten bildet den Schluss dieses Theils. 
Nun suche man aber in ihm einen leitenden Faden, und 
die verheissene principielle Entwickelung mit der er
forderlichen Scheidung des Wesentlichen und Äusser- 
wesentlichen. Und wenn wenigstens die Charakteristi
ken gerechten Anforderungen entsprächen! Allein, um 
von dem dürftigen Paragraph über die drei classischen 
Redner zu schweigen, auch die hier geschilderten Re
präsentanten altkirchlicher Beredsamkeit treten keines
wegs in das gehörige Licht. Nicht, als ob wir dem 
Verf. Kenntniss ihrer Leistungen absprechen möchten. 
Aber er hascht nach falschen Gegensätzen, begnügt 
sich zu sehr mit allgemeinen Redensarten und Prädi- 
caten, gibt mit der einen Hand, was er mit der andern 
nimmt und verwickelt sich in Widersprüche. So über
treffen erst die griechischen Kirchenväter die latei
nischen. Als diese auftraten, war die Beredsamkeit 
schon in Verfall, die Sprache in der Auflösung S. 41. 
Und doch erreicht S. 45 die Beredsamkeit bei Augustin 
den höchsten Grad von Vollkommenheit und wenn es 
hohe Gedanken gilt, kömmt kein Redner weder der 
alten noch neuen Zeit ihm gleich. Wir wollen ihm die 
hohen Gedanken, selbst die grössere, Tiefe im Ver
gleich mit den griechischen Homileten feiner Zeit nicht 
streitig .machen, sowenig als seine hervorragende Stelle 

unter den Homileten der lateinischen Kirche. Aber 
Verf. mag zusehen, wie er bei solchen Übertreibungen 
mit dem eignen Urtheil über Chrysostomus zurecht
kömmt. Die weit ausführlichere Schilderung der fran- 
zösischen Redner befriedigt mehr. Nur dass es auch 
bei ihr immer noch zu sehr an festen Umrissen, an 
bestimmter, übersichtlicher Gruppirung und an der ge
nügenden Beherrschung des Stoffes gebricht. Bossuet 
wird im Ganzen viel zu hoch gestellt, weil sich Verf. 
von seinem Talent für den Panegyrikus und von dem 
Urtheil der Franzosen bestechen lässt. In Beziehung 
auf ihn kann die Schrift Theremin’s das Urtheil modi- 
ficiren.

Der zweite Theil S. 183—396 schickt eine Bio
graphie des Chrysostomus voran und sucht dann ein 
Bild von seiner Beredsamkeit zu entwerfen, welchem 
wieder ein Blick auf den Zustand der griechischen Li
teratur seiner1 Zeit voraufgeht. Die Correctheit seiner 
Sprache, seine Ansicht von der Beredsamkeit, seine 
Exegese, der Einfluss der homiletischen Form im Stren
gern Sinn auf seine Reden, seine Popularität (Deut
lichkeit und praktische Richtung), Frömmigkeit und 
Freimuth; die Art der Darstellung in Beschreibung, 
Erzählung und Beweisführung; Redeschmuck, Beispiele 
und Citate aus der Schrift; erhabene und schöne Schreib
art, niedere Schreibart; Vollkommenheit des Redners; 
Lob- und Gelegenheitsreden; endlich der Vortrag — 
aus diesem bunten Durcheinander ist die Hauptpartie 
des Buches zusammengebraebt. Zahllose Wiederholun
gen können dabei nicht ausbleiben; in den einzelnen 
Capiteln stösst man auf weitläufige Abschweifungen; 
gewöhnlich leitet der Verf. die verschiedenen von ihm 
zur Erörterung aufgegriffenen Punkte durch allgemei
nere Reflexionen ein, kömmt dann, oft nur ziemlich 
flüchtig, auf seinen Redner, vergleicht ihn mit andern, 
knüpft allerlei Bemerkungen an, bricht aber nicht sel
ten ab, ehe er zu einem bestimmten Resultate gelangt 
ist. So Cap. V, welches eigentlich die so wichtige 
Frage nach dem Organismus der Rede behandeln soll. 
Da wird gar Viel verhandelt über die eigentlich soge
nannte Homilie und ihren Unterschied von der Pre
digt in strengerer Form, über Anordnung und Verthei- 
lung der Gedanken, über das Gesetz des Fortschrittes. 
Aber weder wird der Begriff der Homilie gehörig fest
gestellt, noch ihre Bedeutung genügend gewürdigt, noch 
das Verhältniss der blos logischen zur organischen 
Anordnung einigermassen erschöpfend dargestellt. — 
Kurz, der Mangel an Herrschaft über den Stoff tritt 
uns auch in diesem Theile zu störend entgegen. Dies 
ist um so mehr zu bedauern, da der Verf. ziemlich 
viel Belesenheit zeigt, verbunden mit oft scharfer Beo
bachtung, mit Geschmack und Sinn für die Form. Es 
kommen in dieser Beziehung recht glückliche Apercus» 
treffende Andeutungen, einzelne sehr ansprechende 
Ausführungen vor. Hin und wieder werden geschickte 
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Parallelen gezogen und gute Gesichtspunkte für Theorie 
und Praxis eröffnet z. B. im sechsten Capitel, welches 
freilich seltsam genug „Eigenschaften der Beredsamkeit 
des Chrysostomos“ überschrieben ist, als ob die andern 
Capitel dieses Theiles von ihnen nicht gleichfalls handeln 
sollten. Was der Verf. da über das eigentlich prak
tische Moment der Rede beibringt, ist wohl erwogen 
und der Beachtung werth. Durchweg gibt sich bei 
ihm das Streben kund, zur Belebung und Umgestaltung 
der Beredsamkeit in seiner Kirche beizutragen. Eine 
besondere Schlussbetrachtung spricht sich darüber warm 
und andringlich aus. Aber da er S. 396 bekennt: „der 
Katholik hat neben dem geschriebenen Wort seine le
bendige Tradition, die niedergelegt ist in einem ewigen 
Volke der Kirche; er hat als Mittelpunkt seines Got
tesdienstes die heilige Messe, die mehr erbaut und 
kräftigt, als oft das Wort Gottes, von einem Menschen 
gesprochen, Nutzen bringt; er hat seinen bestimmten, 
begrenzten Glauben, an dessen einfacher Auseinander
setzung und Entwickelung der Kirche genügt“ u. s. w., 
so hat er damit auch zum Theil selbst die Klippen an
gegeben, an denen in ihr solche Bestrebungen im Gan
zen immer gescheitert sind und ferner scheitern werden. 
Und wenn er S. 403 auf einen Abbe le Coeur, auf Ra- 
vaignan und Lacordaire hin weist, die als leuchtende 
Muster die Macht ihrer Beredsamkeit entfalten, um 
mit Gottes W’ort das Wort der Menschen zu beschä
men: so ignorirt er, was besonnene Katholiken von 
dieser Art, das Wort Gottes zu verkündigen halten. 
Im Hinblick auf die grossen französichen Redner des 
17. Jahrh., besonders auf Fenelon, urtheilen sie, ohne 
das Talent jener Prediger des modernen Ultramonta- 
nismus zu verkennen: „Le discours chretien est devenu 
un spectacle: les choses de Lieu ne se font point. avec 
tont ce [racas-fac« (les sermons de M. Lacordaire par 
A. Thomas; Revue des deux mondes, 1845, Avril, 
2. Livr.), ein Urtheil, welches Hr. Lutz desto unange
nehmer berühi en dürfte, da er bemüht ist, auch durch 
Übersetzungen Lacordaire’s Beredsamkeit auf deutschen 
Boden zu verpflanzen.

Ref. war im Begriff, Ztl dei, fo]genden Schrift von 
ähnlichem Titel und »halt Überzugehen, als ihm eine 
Anzeige derselben von der besten Hand zukam. Er 
tritt mit Freuden zurück, einen Manü reden zu< 
lassen, dessen Wort, wenn es nicht die Stimme eines 
Predigers in der Wüste gewesen wäre, viel Unheil von 
der katholischen Kirche, wenigstens in Deutschland, 
abgewendet haben würde.

3. Chrysostomus. Ein Reformplan der katholischen 
Kanzelberedsamkeit von J, Adol/ Rüdisser. Lin
dau, Stettner. 1845. 8. Io Ngi.

In dieser kleinen Schrift würde man vergebens eine 
neue Anleitung zur Kanzelberedsamkeit suchen. 
ist vielmehr nur ein warmer, kräftiger Aufruf an den 
Klerus, sich für dieselbfe durch gründliche Geistesbil

dung tüchtiger zu machen. Der Verf., ein wahrschein
lich noch junger Geistlicher von schönem Talent, der, 
wie er selbst sagt, durch seine ungünstige Stellung 
und die Dürftigkeit seines Jahrgehalts den gelehrten 
Hülfsquellen entrückt ist, dem es aber mit dem Wunsch, 
das Ansehen und den Einfluss seines Standes gehoben 
zu sehen, ein wahrer Emst zu sein scheint, verdient 
schon deswegen alle Beachtung und Aufmunterung, 
wenn er gleich, wie Ref. dafür hält, in Betreff der 
Mittel und Wege, die er zu diesem Zweck empfiehlt, 
mitunter in nicht ganz richtigen Ansichten befangen 
ist. Denn befremden muss es allerdings, dass er von 
der Idee ausgeht, es liege in des Geistlichen Bestim
mung, die Welt zu beherrschen (S. 6). Diese Idee ist 
weder christlich noch apostolisch. Wol soll nach 
Christi Wort und Sinn der Geist in der W’elt herrschen, 
nicht aber der Geistliche. Die geistige Bildung des 
letztem soll ihn in Stand setzen, nicht dass er die 
Menschen beherrsche, sondern dass er ihnen diene;, 
indem er ihr Heil befördert. Diese Bewandtniss hat es 
auch mit der ihm geziemenden Beredsamkeit. Um sie 
mit Erfolg zu handhaben, muss er sich selbst ganz 
vergessen; er muss lediglich aus der Fülle eines von 
der Liebe zu seinen Zuhörern durchglühten Herzens, 
mit dem einfachen Ausdruck der innigsten Überzeu
gung sprechen, ohne den mindesten Gedanken, glänzen 
oder Lob ernten zu wollen. Nur so kann er der Auf
gabe wahrhaft genügen, welche der Verf. dem geistli
chen Redner stellt: den gesammten Inhalt des christ
lichen Offenbarungsglaubens mit gewissenhafter Rück
sicht auf die Würde des Gegenstandes den Gebildeten 
und dem Volk vorzutragen (S. 12). In der Erörterung 
des Verf. über die Methode, den Stil, die Form der 
Beredsamkeit, die für den Vortrag des Geistlichen am 
angemessensten sei, kommt viel Geistreiches vor und 
sie bezeugt schätzbare Kenntnisse. Unter den drei 
Rednerschulen der alten Welt, der attischen; der rho* 
dischen und asiatischen,; gibt er mit Recht der erstem 
den Vorzug, weil hier Adel und Erhabenheit der Ge
sinnungen, Offenheit und Geradheit des Charakters, 
Reichthum, Fruchbarkeit und Klarheit der Ideen, Ge
schlossenheit und strenge Verkettung der Beweise, Tiefe 
der Empfindung, ernste Einfachheit mit Vermeidung 
des Überflüssigen und Gezierten, und endlich eine 
Ruhe, wie sie nur aus Überlegenheit und Sicherheit 
hervorzugehen pflegt, sich vereinigten (S. 13). Die 
rhodische Schule, an ihrer Spitze Äschines, suchte den 
Abgang an Gediegenheit und Klarheit des Verstandes 
und der Empfindung mit grellen Bildern, metaphorischen 
Phrasen und dialektischen Künsten zu ersetzen (S. 17 f ). 
Noch tiefer sank die Beredsamkeit, welche der Verf. 
die asiatische nennt, aber vielleicht richtiger die mor
genländische genannt hätte, und die ihren Hauptsitz in 
Alexandrien nahm (S. 20). Von dem reinen Geschmack 
sich immer mehr entfernend, befreundete sie sich mit
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den Spitzfindigkeiten und Wortspielen und der allego
risch-mystischen Dunkelheit der dort ausgebildeten 
Weltweisheit. Ungeachtet der ernsten Warnung des 
Weltapostels (1 Cor. 2, 1—8) gewann diese auf den 
Vortrag der Christenlehre bedeutenden Einfluss, und 
wenn gleich später Chrysostomus, Basilius und Gregor 
von Nazianz sich wieder der attischen Form näherten, 
so traten doch nur Wenige in ihre Fusstapfen, wäh
rend im Abendlande die Beredsamkeit, welche sich zu 
Rom aus dem Gemisch hellenischer und hetrurischer 
Elemente gebildet hatte, zwar allmälig an Schönheit 
und Kraft verlor, aber doch in Hieronymus, Ambrosius 
und Augustin noch mit Glanz sich kund gab. Ihre ei
gentliche Gewalt verdankte jedoch die Beredsamkeit 
sowol dieser lateinischen als jener morgenländischen 
Kirchenlehrer dem Geist des Evangeliums, der ihre 
Seele über das gemeine Treiben der irdischen Bestre
bungen weit emporhob. Als die zwei preiswürdigen 
Hersteller der heiligen Beredsamkeit in neuerer Zeit 
erscheinen dem Verf. der Italiener Paul Segneri und 
der Franzose Bourdaloue. Wenn er in dem ersten ei
nen glücklichen (?) Nachahmer Cicero’s bewundert, 
so findet er sich durch letztem wieder ganz in die ge
sunde Atmosphäre der alten Welt versetzt, indem in 
seinen Reden vernünftige, auf reale Weltanschauung 
und Menschenkenntniss gebaute Gedanken und natür
liche lebensfrische Bilder dem Leser überall entgegen
treten. Den Preis der Erhabenheit spricht jedoch der 
Verf. Bossuet, den der Salbung und Innigkeit Fenelon 
und den der vollendeten Harmonie des Gedankens und 
Ausdrucks, der Begeisterung und Kunst Massillon zu. 
Wenn der Verf. die Deutschen ganz besonders beru
fen hält, ihm noch näher zu kommen (S. 60), so ist 
Ref. weit entfernt, ihm zu widersprechen. Auch fehlt 
es nicht an Werken, welche bezeugen, dass Deutsche 
diesen Beruf verstanden haben. Dies hindert jedoch 
nicht, dass ihn auch andere Nationen in Anspruch 
nehmen können.

Nachdem der Verf. noch eine Betrachtung über 
den geistigen Bildungsgang einiger Völker angestellt 
und darzuthun gesucht hat, wie das Gelingen geistiger 
Bildung vorzüglich davon bedingt sei, dass sie in kla
ren Anschauungen und Empfindungen an die Natur der 
Dinge sich anschliesst und mit der Wirklichkeit Hand 
in Hand geht, lenkt er wieder auf diejenige Bildung 
ein, die dem Beruf des Klerus ganz entspricht. In 
Dante’s Divina Comoedia findet er das sprechendste 
Zeugniss, dass die Theologie (die gesammte Berufs
wissenschaft des Geistlichen), wofern sie ein wirksa
mes und verdientes Ansehen behaupten will, sich nicht 
isoliren dürfe, sondern nur im engsten Bunde mit den 
Profanwissenschaften und den schönen Künsten ge
deihen, erstarken und auf die Menschen Einfluss ge

I winnen, ja an die Spitze aller menschlichen Fächer 
sich stellen kann, und dass dem Verkünder einer Welt
religion, die ein unauflösliches Band zwischen Gott und 
Mensch, zwischen Ewigem und Endlichem knüpfen 
und alle Widersprüche eines im Kampfe der Zweifel 
und Leidenschaften begriffenen Gemüths versöhnen soll, 
die innere und äussere Welt, Menschengeist und Natur 
der Dinge, damit er sie in den Einklang der Erkennt- 
niss und des Gefühls bringe, gleich klar vor Augen 
liegen muss (S. 85. 86). Im Hinblick auf die Apostel 
hat der Verf. (S. 92) diese Anforderung an die Geist
lichkeit der Gegenwart gewiss sehr hoch gestellt. Wenn 
er sie dann noch dahin steigert, dass sie, um im gross
artigen Sinn der Apostel zu wirken, das mannigfaltige 
und unermessliche Erdreich ihrer Bearbeitung mit bei
nahe chemischer Genauigkeit kennen lernen und die 
verschiedenartigsten Einflüsse des Klimas, der Jahres
zeiten, der Temperatur und Witterung zu beurtheilen 
wissen müsse, um wie ein erfahrner Gärtner darnach 
die Aussaat zu bemessen, so scheint er doch das Ge
lingen apostolischer Thätigkeit zu sehr von der Wis
senschaft abhängig zu machen. „In dem Grade (S. 94), 
als die Profanwissenschaften seit drei Jahrhunderten 
in den civilisirten Ländern Europas einen unverhält- 
nissmässigen Vorsprung vor der katholischen Theologie 
gewonnen haben, und in formeller Ausbildung selbst 
den classischen Werken des Alterthums nicht mehr 
weit nachstehen, wurde auch die katholische Geistlich
keit hinter jene Stände, die in Geschichte, Politik, Ju
risprudenz, Mathematik, Naturkunde, Staatswirthschaft 
und Technik fussen, gewaltig zurückgeschoben.“ Diese 
Zurücksetzung, ihre Wirklichkeit vorausgesetzt, würde 
jedoch, so sehr sie auch der Verf. bedauert, nach des 
Ref. Überzeugung von der Geistlichkeit leicht zu ver
schmerzen sein und ihr weder zur Unehre, noch zum 
Nachtheil gereichen, ja sie würde vielleicht gar nicht 
erfolgt sein, wenn nur die echtchristliche Bildung, Cha
rakterwürde und Berufstätigkeit des Klerus mit jenem 
Fortschreiten der weltlichen Volksbildung gleichen 
Schritt gehalten hätte. In der Empfänglichkeit und 
Tüchtigkeit des Geistes zur Auffassung und rechten 
Würdigung der Wahrheit in jeder Beziehung soll aller
dings die Geistlichkeit keinem andern Stand nachstehen. 
Aber die gelehrte Einweihung in alle Profanwissen
schaften würde die Geistlichen im Ganzen in ihrem 
Berufe weit mehr hemmen als fördern. Auch kann ihr 
Ansehen weit weniger hierdurch, als durch Verwen
dung ihrer Studien und ihrer ganzen Thätigkeit auf 
Erziehung der Menschen für Gottes unvergänglichem 
Reich und durch Vermeidung aller eigenen Verweltli
chung festbegründet werden.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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(Schluss aus Nr. 262 )
wenn einzelne Geistliche sich auch in weltlicher Wis
senschaft hervorthun, so kann dies die Achtung für ihren 
Stand nur erhöhen. Jedoch sind solche Individuen als
dann gewöhnlich dem geistlichen Beruf insofern entzogen? 
als sie ihn nur noch durch Charakter und Wandel be
währen können. Der Glanz, der von ihrer gelehrten 
Persönlichkeit ausgeht, kann aber nie die Mängel und 
Gebrechen der grossen Mehrheit ihrer Standesgenossen 
zudecken oder den Eindruck davon verwischen. Aller
dings ist die W’elt voll Erscheinungen, die die Geistlich
keit zur Entfaltung der Fülle moralisch-geistiger Kraft 
aufrufen, um das Salz der Erde und das Licht der Welt 
zu sein. Aber sie würde ihr Ziel sicher verfehlen, wenn 
sie dem Gedanken Raum gäbe, diese Aufforderung durch 
Streben nach äusserm Glanz und Weltehre, nach den 
vordersten Sitzen in der Walhalla irdischen Ruhmes oder 
nach Wiedererwerbung des Machteinflusses, den sie in 
grauer Vorzeit übte, erfüllen zu können. Der Geist
liche soll vor Allem im vollen Sinn Mann des Geistes 
sein. Dies ist aber eben das Eigenthümliche des Gei
stes in seiner Reinheit und höchsten Würde, alles Eitle 
und Vergängliche, alles, was Neid und Eifersucht er
regt, seines Strebens für unwerth zu achten. Damit steht 
indessen ganz im Einklang, wenn der Verf. (S. 102) 
die (echte) Philosophie (jene nämlich, die in dem 
menschlichen Geist und in der geistigen Auffassung 
der Natur ihren Grund hat, von der mithin einzelne 
Denker nur die Geburtshelfer sein können), für ein 
Hauptbildungsmittel des Geistlichen erklärt, weil sie 
ihn auf den Standpunkt stellt^ von welchem alle Sphä
ren des wirklichen Lebens und sämmtlicher Fächer der 
Wissenschaft überschaut werden können. Und mit 
gleichem Recht bezeichnet der Verf. (S. 103) die (in 
ihrem wahren Sinn erfasste) Bibel als das unerschöpf
liche Grundbuch geistlichei Wissenschaft und Weis
heit. so ist es. Der Geistliche muss, um das Ge- 
»vrige zu wirken, ein Schüler, nicht des Zeitgeistes, 

den er zwar kennen und beachten soll, dem er sich 
aber nicht verdingen darf, sondern der ewigen Weis
heit sein. Gewiss wird er, wenn seine Bildung in die
sem Grunde wurzelt , am tüchtigsten sein, zur Verbes
serung seiner Zeit beizutragen, insbesondere auch, sich 
zur wahren Beredsamkeit zu erheben. Die eigentliche 

(Quelle und Fundgrube der letztem muss er in sich 
selber, in seiner Selbst- und Menschenkenntniss und 
in der Tiefe und Fülle seines von der christlichen 
Wahrheit durchdrungenen Herzens, und ihre Stärke 
nicht sowol in rhetorischen Künsten, als in der Ein
falt und Klarheit suchen, die die Vorträge Christi so 
unvergleichlich als den Ausfluss einer höhern Macht 
auszeichnen. Nur dann wird seine Beredsamkeit, in
dem sie den Zuhörern einen wahrhaftigen Spiegel ihres 
Innern vorhält, ihr Herz von der Sophistik niedriger 
Neigungen zu reinigen und mit unwiderstehlicher Ge
walt dem Göttlichen zuzuwenden vermögen.

Den Ref. wird es freuen, wenn Hr. Rüdisser in 
vorstehenden Bemerkungen einige Aufmunterung findet, 
sich selbst der Mühe einer scharfen kritischen Prüfung 
seiner Ansichten über Kanzelberedsamkeit zu unter
ziehen und dann auf dem Grund dieser Prüfung eine 
ausführliche Umarbeitung seiner Schrift mit Rücksicht 
auf die vorzüglichsten Werke, die diesen Gegenstand 
behandeln, zu unternehmen.

Constanz. J. II. Wessenberg.
4. Beredsamkeit der Kirchenväter. Nach J. A, Weis- 

senbach bearbeitet von M. A. Nickel, geistlicher 
Rath und Regens des bischöflichen Klericalsemi- 
nars zu Mainz, und Jos. Kehrein, früher Lehrer am 
Gymnasium daselbst, jetzt Prorector am Gymna
sium zu Hadamar. Vier Bände. Regensburg, Manz. 
1844 — 46. Gr. 8. 9 Thlr.

Jos. Weissenbach, Chorherr in Zurzach, auch durch 
eine eloquentia biblica bekannt, liess 1775 zu Augs
burg in neun Octavbänden erscheinen: De eloquentia 
patrum libri XIII in usum ecclesiastieorum. Von die
sem weitschichtigen, ziemlich planlos angelegten Werke 
erhalten wir hier eine Übersetzung und Bearbeitung.

Band I. bringt nach einer Einleitung über Namen, 
Begriff, Zahl, Ansehn und Beredsamkeit der sogenann
ten Väter eine aus ihnen gezogene Homiletik, d. h. 
fünf Abschnitte, von denen der erste allgemeine Re
geln enthält; der zweite handelt von den Gemiithsbe- 
wegungen, der dritte von den Redegattungen, der vierte 
von den Haupttheilen der Rede, der fünfte von den 
Redefiguren. Was über diese Punkte in der Weise 
der altern Rhetorik und Homiletik oft sehr principien- 
los und bald, wie bei der Wahl des Stoffes, unverhält- 
nissmässig kurz und flüchtig, bald übermässig breit und 
ins Kleinliche gehend, beigebracht ist, wird durch nicht 
immer glücklich gewählte Beispiele und Proben aus den
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Kirchenvätern belegt, deren Reihe mit Möhler bis in 
das 13. Jahrh. herabgeführt ist. — Band II. enthält 
Beiträge zur Moral und Dogmatik aus ihnen, d. h. 
Stellen, welche dogmatische oder ethische Materien 
betreffen, in alphabetischer Ordnung, damit aber auch 
in systematischer Unordnung und ohne strenge Rück
sicht darauf, ob die Stellen den locus wirklich behan
deln, wenn sie nur einigermassen auf ihn bezogen 
werden können. Ausserdem sind weitere Nachweisun
gen darüber hinzugefügt, wo die Sache sonst in den 
Vätern besprochen wird. Wenn nun schon der erste 
Band weit über ihre homiletischen Producte hinausgeht, 
so ist dies noch mehr beim zweiten der Fall. — Der 
dritte erläutert aus ihnen das Festjahr der katholischen 
Kirche durch kürzere Stellen oder ganze Predigten. 
Ihnen sind bei den einzelnen Festen Bemerkungen vorauf
geschickt aus Nickel’s Werke über die heiligen Zeiten 
und Feste. Dass die Herausgeber sich hier bei den 
später aufgekommenen und sanctionirten Festen, z. B. 
bei dem auch in der katholischen Kirche mit Recht 
vielfach angefochtenen Feste des Herzens Jesu und bei 
dem der Opferung Mariä, in einiger Verlegenheit be
fanden, war unvermeidlich. Sie kommen jedoch mit 
grosser Leichtigkeit darüber hinweg und geben zu je
nem eine Rede Cyprian’s über das Leiden Christi, die 
freilich anerkanntermassen selbst wieder unecht ist, zu 
diesem die neunte Rede Gregor’s von Nazianz. Warum 
bei solcher Methode das Frohnleichnamsfest leer aus
geht, ist schwer einzusehen. Auch die Fastenzeit ist 
nur sehr dürftig bedacht. — Der vierte Band, eine Pa
trologie, soll ein Beitrag zur christlichen Literaturge
schichte sein und bald längere, bald kürzere literar
historische Abschnitte liefern über diejenigen Väter, 
aus deren Werken Proben in den frühem Bänden mit- 
getheilt sind. Er berücksichtigt aber auch andere, von 
denen sich dort nichts findet, nimmt sogar noch den 
ascetischen Schriftsteller Ludw. Blosius aus dem 16. 
Jahrh. auf und wimmelt von Lücken und Unrichtigkei
ten. Ihn hätten die Herausgeber jedenfalls lieber weg
lassen sollen. Die katholische Literatur besitzt aus der 
neueren Zeit weit gründlichere Sachen in diesem Fache. 
Allein auch das Übrige ist viel zu rohe Materialien
sammlung geblieben, als dass das Werk für eine Be
reicherung derselben gelten könnte. Soll die angekün
digte Bearbeitung der erwähnten eloquentia biblica dazu 
werden, so sind andere Mittel aufzuwenden, sonst er
scheint das ganze Unternehmen mehr als unkritische 
Büchermacherei.

Aus der evangelischen Kirche nennen wir zuerst die 
5. Evangelische Homiletik von Christian Palmer, Dia- 

conus in Tübingen. Zweite verbesserte Auflage. 
Stuttgart, Steinkopf. 1845. Gr. 8. 3 Thlr.

Das Werk ist aber bereits so bekannt, auch nach sei
nem ersten Erscheinen von einem andern seitdem ver
storbenen Mitarbeiter in diesen Blättern, 2. Jahrg., S. 726, 

so ausführlich charakterisirt, dass wir schon deshalb 
auf eine genauere Darlegung seines Inhaltes verzichten 
müssen. Und doch wäre ohne sie eine eingehendere 
Kritik nicht zu beschaffen , zu welcher allerdings der 
Umstand auffordern könnte, dass dasselbe ihr dort 
noch nicht unterworfen wurde. Desto lautere Ein würfe 
erhoben sich dagegen von andern Seiten, namentlich 
in Reuter’s Repertorium, 1846, Hft. 1 u. 2. Sie gingen 
besonders auf die ganze Construction. Gewiss mit 
Recht. Denn nimmermehr kann, was die Voraus
setzung zur evangelischen Predigt bildet — Wort Got
tes, kirchliche Sitte, Gemeinde und Individualität des 
Predigers — an die Stelle der integrirenden Momente 
in dem Begrif!' der Predigt und ihrer Genesis treten 
und die erforderliche Grundlage hergeben für die Glie
derung ihrer Theorie. Das hätte der Verf. bereits 
bei der gegenwärtigen Auflage zugestehen sollen. Statt 
dessen hat er sich, wie es wol zu gehen pflegt, durch 
den Widerspruch in seiner Grundanschauung nur ver
festigt, während er seine bessernde Hand bereitwillig 
an Einzelnes gelegt und theils den rein praktischen 
Theil, die Beispiele, sehr bereichert, theils die theore
tische Ausführung vielfach umgearbeitet hat. Dadurch 
hat das Buch bereits wesentlich gewonnen und wird 
ferner weite Verbreitung finden. Als der, wenn auch 
in mehrfacher Hinsicht misglückte Versuch, die Idee 
der Predigt auf dem Grunde der Schrift aus dem kirch
lichen Leben erwachsen zu lassen, wird es in der Ge
schichte der Homiletik gewissermassen Epoche machend 
genannt werden müssen und einen nachhaltigen Im
puls geben zu ihrer fortgesetzten Ausbildung. — Mehr 
blosse aphoristische Beiträge dazu wollten liefern die

6. Grundlinien der evangelischen Homiletik von Chr* 
Gotthilf Ficker, Pastor in Michelwitz bei Pegau. 
Erstes und zweites Heft. Leipzig, Klinkhardt. 
1845. 8. 21 Ngr.

Der Verf. abstrahirt von einer eigentlichen systemati
schen Aufstellung und Erläuterung seiner homiletischen 
Grundsätze, hofft jedoch, das Einzelne werde den ro- 
then Faden erkennen lassen, der durch das Ganze sicht 
hinziehe. Nur muss dann der Titel „Grundlinien4- un
passend erscheinen. Unter Homiletik versteht er Cap. 1 
„die Anweisung, das aus der Schrift zu schöpfende 
und nach der Schrift zu normirende Gotteswort so zu 
predigen, dass dadurch das Heil der Kirche überhaupt 
und das der anvertrauten Seelen in einer örtlichen Ge
meinde insonderheit gefördert werde,44 ein Begriff, wel
cher Cap. 2 durch die Beantwortung der Frage: „Was 
heisst Christenthum predigen?44 noch näher bestimmt 
wird , aber schärfer gefasst worden wäre , wenn der 
Verf. das Moment der Erbauung herbeigezogen und 
genügend entwickelt hätte. Nachdem durch jene Ant
wort zugleich der Predigtstoff im Allgemeinen abge
grenzt sein soll, handelt Cap. 3 von letzterem, wie 
er durch die Schrift bedingt und normirt ist oder 
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vom Verhältniss der Predigt zu dem Text überhaupt 
Cap. 4 betrachtet dasselbe im Besonder» mit Rücksicht 
auf die Unterscheidung der Predigten in textuale, the
matische und textual-thematische. — Der Organismus 
oder die Form der Predigt — Disposition, Elocution, 
Exordium, Transitus, Gebet, Schluss — ist Gegenstand 
des fünften Capitels. Das sechste verbreitet sich über 
die Erkenntniss und Erklärung des göttlichen Wortes 
oder über die intellectuelle Befähigung des Predigers, 
ein siebentes über den Glauben an das Wort Gottes 
oder über des Predigers religiös moralische Befähigung. 
Damit sind die beiden jetzt vorliegenden Hefte ge
schlossen.

Lassen sie nun auch als „rothen Faden“ eine 
ehrenwerthe theologische Gesinnung erkennen, die noch 
mehr ansprechen würde, wenn der Verf. nicht so ge
flissentlich mit einer gewissen Art von Orthodoxie ko- 
kettiren wollte, so leuchtet doch schon aus dieser An
ordnung ein, dass die Sachen hier noch willkürlicher 
theils zusammengeworfen, theils aus einander gerissen 
werden, als bei Palmer, der doch corrigirt werden 
sollte. Davon abgesehen enthalten die einzelnen Ab
schnitte ganz gute Anweisungen, auf eine reiche homi
letische Belesenheit gestützt, mit passenden Beispielen 
belegt, jedoch dadurch weniger geniessbar, dass der 
Verf. oft ziemlich fremdartige Dinge herbeizieht und 
mit grosser Breite bespricht. Bei Vermeidung dieses 
Fehlers konnte für eine eindringendere Erörterung der 
homiletischen Grundbegriffe viel Raum gewonnen wer
den. An ihr aber thut es besonders noth, wenn wir 
aus der Verwirrung herauskommen wollen, in welche 
das überwiegende empirische Verfahren führen muss, 
dem auch unser Verf. noch zu sehr huldigt. Als Er
gänzung zu dem Buche von Palmer können seine Bei
träge schon deshalb dienen, weil er die Beispiele zum 
Theil aus einem andern Kreise von Predigten wählt, 
als jener, der sich auch bei der zweiten Auflage noch 
immer zu einseitig in der gerade seiner Anschauung 
zusagenden homiletischen Sphäre bewegt. — Weit con- 
ciser, aber desto anregender ist das Vorw ort zu dem

7. Segen der evangelischen Kirche. Zur Erbauung 
im geistlichen Leben, herausgegeben von Dr. E. 
Niemann und Dr. L. A. Petri. Erstes Heft. Han
nover, Hahn. 184.). Gr. b. 15 Ngr.

Der erste Herausgeber verbreitet sich S. 1—40 über 
die rechte Weise des liedigeis, zum Theil, um sich 
mit den Lesern .dieser Erbauungsschrift über den Stand
punkt aus einander zu setzen , aus welchem sie die in 
ihr gebotenen homiletischen Erzeugnisse zu beurtheilen 
haben. Der treiflieh geschriebene Aufsatz ist aber 
fast eine Homiletik in nnce geworden, mit einer Fülle 
feiner Bemerkungen und fruchtbarer Winke durchwebt, 
auf die Ref. wenigstens aufmerksam machen musste, 
so fern auch hier ein weiteres Eingehen auf den sonsti
gen Inhalt der Zeitschrift liegt, zu welcher sich die 

tüchtigsten homiletischen Kräfte der hannoverschen 
Landeskirche vereinigt zu haben scheinen. — Zum 
Schluss des Artikels freut er sich, die zweite Ausgabe 
namhaft machen zu können von der

8. Theorie der rednerischen Anordnung mit beson
derer Hinsicht auf geistliche Reden, dargestellt und 
an Beispielen erläutert von Dr. H. A. Schott. Leip
zig, Barth. 1846. 8. 1 Thlr. 7 Ngr.

Sie bildet bekanntlich die erste Abtheilung des drit
ten Theiles von des verewigten Verf. Theorie der Be
redsamkeit, ist von Dr. Krehl in Leipzig auf den Wunsch 
des Verlegers besorgt und insofern verbessert, als man
ches, zumal jetzt Überflüssige hinweggeschnitten, An
deres berichtigt und erläutert wurde, auch durch tref
fende Beispiele. Nicht minder verräth die nachgetra
gene Literatur des Herausgebers kundige Hand. Im 
Ganzen verfuhr er mit grosser .Zartheit und Schonung, 
da das Werk eben unserm Schott bleibend angehören 
sollte. Als solches und als Versuch, die Homiletik auf 
die Grundlage der allgemeinen Rhetorik darzustellen, 
wird es seinen dauernden Werth behalten und zum 
Gegengewicht gegen die schon oben berührte Verirrung 
dienen, welche beide gewaltsam aus einander reissen 
möchte.

E. Schwarz.

Geseliichte.
Geschichte des Zeitalters der Revolution. Vorlesungen 

an der Universität Bonn im Sommer 1829 galten 
von B. G. Niebuhr. Zwei Bände. Hamburg, Agen
tur des rauhen Hauses. 1845. Gr. 8. 4 Thlr.

Es ist ein eigenes Zusammentreffen, dass in einem 
und demselben Jahre die Vorlesungen zweier berühm
ter Lehrer der bonner Universität über französische 
Revolutionsgeschichte im Druck erschienen sind. Und 
doch, wie verschieden waren die Zeiten, in denen jene 
Vorlesungen gehalten wurden. Niebuhr hielt die seini- 
gen ein Jahr vor dem Ausbruche der Julirevolution, 
in einer friedlichen Zeit, wo kein kirchliches Gezänk 
die Ruhe der Gemüther im Rheinlande störte und das 
Band gegenseitiger Vertraulichkeit sich zwischen den 
neuen und den alten preussischen Provinzen immer fe
ster knüpfte; Dahlmann dagegen hielt seine Vorträge 
während der letzten Jahre inmitten eines durch kirch
liche Zerwürfnisse getrübten und durch politische Ge
gensätze vielfach aufgeregten Lebens, welches das 
stille Walten der Wissenschait weit mehr beeinträch
tigt, als fördert. Die politische Beweglichkeit und Un
ruhe der Gegenwart bereitete Dahlmann’s Buche eine 
jubelnde Aufnahme, und nur hier und da vernahm man 
ein strengeres Urtheil, wie im Märzhefte der Monats
blätter zur Allgemeinen Zeitung, während die N.’schen 
Vorlesungen manchen Tadel über sich ergehen lassen
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mussten, bald dass ihr Abdruck zu spät geschehe, bald 
dass ihr Verf. doch nicht eigentlich lieberal gewesen 
sei, und zu wenig dem Fortschritt gehuldigt habe. Das 
Erste gestehen wir zu, ja wir glauben, dass vor zehn 
Jahren ihre Wirkung weit grösser gewesen sein würde 
und dass manches Wort, das jetzt nur noch als werthe 
Denkmünze verwahrt wird, damals in Umlauf gesetzt, 
seinen Werth verzehnfacht hätte; aber selbst trotz Ver
spätung erkennen wir es doch als einen Gewinn, in 
diesen Vorlesungen das Werk eines Mannes, wie Nie
buhr, zu empfangen, der mit dem Besitze der vollstän
digsten und aus eigener Erfahrung geschöpften Kennt- 
niss des Revolutionszeitalters die Gesinnungen eines 
durchaus loyalen Staatsbürgers im edelsten Sinne des 
Wortes verband. In beiderlei Beziehung hat er am 
Schlüsse dieser Vorlesungen sehr richtig gesagt: „Eine 
wahrhaftige Erzählung jener Begebenheiten durch Män
ner, welche sie erlebt, muss um so willkommener und 
nöthiger sein, je mehr diese abtreten und jüngere ihre 
Stelle einnehmen, deren Schuld es nicht ist, wenn sie 
falsche Vorstellungen mit aufnehmen: das geschieht 
schon immer mehr“ (II, 354). Niebuhr aber war schon 
im 13. Jahre seines Alters, als die R evolution in Frank
reich ausbrach, sein Verstand früh gereift, sein Wissen 
in politischen und statistischen Dingen bedeutend ge
nug, dann hat er von Jugend an mit ausgezeichneten 
Männern zusammengelebt, angesehene Staatsmänner 
haben ihn hochgeschätzt, er selbst ist eine lange Reihe 
von Jahren mit der Führung wichtiger Angelegenheiten 
betraut gewesen. Und wenn wir auch zugeben, dass 
in ihm nicht selten der Hang zu gelehrten Arbeiten 
die staatsmännischen Geschäfte überwog und dass er 
selbst wol nicht immer in dem Sinne ein Diplomat 
war^^ie er es zu sein meinte, sondern dass ihm nach 
dem cJrtheile eines sachkundigen Beobachters *)  die
jenige Thätigkeit am Besten von Statten ging, welche 
er unter der Oberleitung Anderer ausübte, so haben 
doch diese Umstände dem Umfange seiner Kenntnisse 
und Erfahrungen in Bezug auf seine Vorlesungen kei
nen Nachtheil bringen können.

*) Varnhagen v.Ense in den „Denkwürdigkeiten und vernaschten 
Schriften V, 582“.

Denn die Grundzüge seines Charakters, strenge 
Redlichkeit und gefühlvolle Herzlichkeit, treten uns 
hier, wie in den Lebensnachrichten und Briefen, überall 
und in allen den Urtheilen über Interessen, welche 
noch jetzt die Mitwelt theilen, entgegen. In gleicher 
Weise finden wir auch jene Reizbarkeit und Eingenom
menheit wieder, welche ihm im Geschäftsleben so oft 
hinderlich gewesen sind . in den jetzt erst gedruckten 
Vorlesungen aber und nach einem so langen Zwischen
räume durch die daraus erwachsene Einseitigkeit oder 
Parteilichkeit nur in wenigen Fällen einen nachtheiligen 
Einfluss ausüben können, weil der Urtheilende sonst 
tüchtig und wahrhaft ist. Erinnern wir uns icrner, 
welch*  ein grosses Ansehen Niebuhr in Bonn genoss, 
welch’ einen bedeutenden Antheil er an der Blüthe die
ser Universität gehabt hat und wie aufrichtig ihn die 
strebende rheinländische Jugend ehrte und liebte, so 
können wir den Wunsch Vieler, in der Herausgabe die

ser Vorlesungen über die TCTTagaxoviaeTia aevi recen- 
üssimi ein Denkmal von Niebuhr’s grossartiger akade
mischer Thätigkeit zu besitzen, recht wohl erklären.

Die Herausgabe dieser Vorlesungen ist mit nicht 
gewöhnlicher Geschicklichkeit und Sorgfalt von dem 
Sohne Niebuhr’s, dem Regierungs-Assessor Marcus Nie
buhr, besorgt worden. Derselbe sagt unter andern Fol
gendes in der Vorrede: „Wird es nun immer mislich 
sein, aus Collegienheften einen frei gehaltenen Vortrag 
zu reconstruiren, so ist es dies in doppeltem Maasse 
bei Niebuhr’s Vorlesungen. Seine Vortragsweise ist 
sehr anschaulich in dem Aufsatze: „Niebuhr’s Leben 
und Wirksamkeit in Bonn,“ im dritten Bande der Le
bensnachrichten geschildert, und nach dieser Darstel
lung mag man sich denken, wie schwer es den Zuhö
rern geworden, stets den Faden fest zu halten und die 
richtigen Beziehungen herauszufinden, wie in diesem 
Streben den Nachschreibenden gerade die geistreich
sten und feinsten Bemerkungen, das wahre Salz des 
freien Vortrags, entgangen sein mögen. Nimmt man 
dazu, wie ungeheuer der Umfang seines Wissens war, 
wie das Entfernteste ihm stets gegenwärtig blieb und 
seinem Geiste die überraschendsten Combinationen bot, 
und wie er bei Andern leicht zu viel voraussetzte, so 
wird man einen Maasstab erhalten, wie wenig auch die 
vorzüglichsten Hefte ein genügendes Bild der Vorlesun
gen und ein vollständiges Material geben können.“ 
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist es dem Heraus
geber doch gelungen, durch treue Vergleichung einer 
Anzahl von Heften, durch leichte Abänderungen in 
Stil und Fassung, durch bessere Aneinanderreihung zu 
loser, oder durch Bildung neuer Sätze. wo nur eine 
Andeutung in wenigen Worten vorhanden war, ein 
recht lesbares Buch herzustellen und das ihm überlie
ferte Bild mit möglichster Schonung und grösster Liebe 
so zu restaurirensodass man in der That in dem 
vorliegendem Werke den Charakter der Vorlesungen 
reiner und unmittelbarer bewahrt findet, als in dem 
gleichzeitig erschienenen Werke Dahlmann’s. Niebuhr 
hat mehr die realen Bedürfnisse seiner Zuhörer im 
Auge gehabt, er kommt durch Auseinandersetzungen 
und Nachweisungen (z. B. bei den Ursachen der fran
zösischen Revolution) den bei sehr Vielen mangelhaftem 
Standpunkte ihrer Kenntnisse besser zu Hülfe, als 
Dahlmann, der sich m grossen Umrissen und flüchtigen 
Zügen als einen sehr geistreichen Mann bewahrt hat. 
Niebuhr’s Urtheil endlich ist nicht frei von Übertrei
bung , ini Lobe wie im Tadel, aber er vertritt doch 
nicht immer nur eine Seite, während ein stilles Hegen 
der Opposition in Dahlmann’s Buche an vielen Stellen 
hervorschimmert, wobei wir sein Verdienst mit 
warnender Gebehrde auf die harten Erfahrungen 
der Vergangenheit hinzuweisen, ganz und gar nicht 
verkennen. Aber trotz solcher Vorzüge und vieler 
Schönheiten darf man doch Dahlmann’s Schrift nicht 
zum Volksbuche machen , oder in die Hände der Ju
gend unserer Gymnasien und Realschulen bringen wol
len, weil sie ihrer innersten Natur nach nur für ältere, 
ernste und kenntnissreiche Personen bestimmt ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» Brockhaus in
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beschichte.
Gechichte des Zeitalters der Revolution. Vorlesungen 

gehalten von B. G. Niebuhr.
(Fortsetzung aus Nr. 263.)

Es kann jetzt nicht meine Absicht sein, den ge- 
sammten Inhalt dieser Geschichtsmasse kritisch durch
zugehen und die unzählige Mal schon besprochenen 
Gegenstände noch einmal zu behandeln. Zweckmässi
ger erscheint es. eine Anzahl der hervorstechendsten 
Einzelheiten unter bestimmte Gesichtspunkte zu ord
nen, um dadurch die Einsicht in das, was Niebuhr zur 
Förderung einzelner Stücke aus der inhaltreichen Ge
schichte jener vierzig Jahre geleistet hat. zu erleichtern. 
Im Allgemeinen machen wir die Bemerkung, dass der 
zweite Theil und namentlich die Geschichte der Napoleon’- 
schen Kriege und Herrschaft in den J. 1806—14 an Ord
nung und Ausführlichkeit hinter dem ersten Theile zu
rücksteht , in welchem wir besonders die sechs ersten 
Abschnitte über den Zustand Europas vor der Revolu
tion als lesenswerth bezeichnen wollen. Zu jenen Ab
kürzungen und fast bruchstückartigen Mittheilungen 
mochte die Ursache entweder in der Kürze der Zeit, 
binnen welcher die Vorlesungen beendigt sein mussten, 
oder in den durch die Verhältnisse gebotenen Zurück
haltungen liegen.

Da nun nach der ausdrücklichen Erklärung des 
Herausgebers (Vorrede S. VIII) das vorliegende Buch 
ein Beitrag zum Leben Niebuhr’s sein soll, nicht eine 
Geschichte der Revolution (weshalb auch schon im 
Leipzig. Repertor. 1846, Hft. 5 ganz gut bemerkt ist, 
dass es passender: «Denkwürdigkeiten zur Geschichte 
der Zeit der Revolution überschrieben sein würde), 
so schien es angemessen , unter dem Texte Parallel
stellen aus den Lebensnachrichten über Niebuhr, aus 
der römischen Geschichte, aus den nichtphilologischen 
Schriften, aus andern seltener gewordenen Aufsätzen, 
wie z. B. aus der wichtigen Flugschrift: „Preussens 
Recht an den sächsischen Hof, und aus ungedruckten 
Briefen mitzutheilen. Für diese Zugabe, ebenso für 
die Berichtigungen von Namen und Zeitbestimmungen 
und die am Rande beigefügten Jahres- Und Tages. 
Zeichen verdient der Herausgeber den Dank seiner 
Leser. Noch verdienstlicher aber wird man die auf 
den ersten 34 Seiten angelegte Sammlung politischer 
Aphorismen aus den frühem Schriften Niebuhr s finden 
und mit Interesse bei diesen oft grossartigen und von I 

der gründlichsten Geschiehtskenntniss befruchteten Aus
sprüchen verweilen. Der Raum gestattet uns nicht, 
einige derselben mitzutheilen, z. B. über das Nothrecht 
der Völker (S. 11), über die demokratische Repräsen
tation des sogenannten Volkes, welche Niebuhr „die 
schlimmste von allen möglichen Formen der Verfas
sung“ nennt (S. 19 f.) u. A. m. Hier wird es auch 
gleich am Orte sein , die Ansichten Niebuhr’s über die 
Rechtmässigkeit einer Revolution überhaupt zu erwäh
nen. Man weiss, dass sich seine ganze Natur vor ei
ner Bewegung, wie die französische Revolution war, 
feindselig abgewandt hatte, dass diese Abneigung schon 
durch einen verehrten Vater, durch andere Jugendein
drücke und durch den Umgang mit Emigranten (auf 
deren Urtheil Niebuhr überhaupt sehr viel und nicht 
selten zu viel Werth in diesen Vorlesungen gelegt hat) 
genährt worden ist, ein Geschichtschreiber aber, der 
den gesetzlichen Fortschritt der römischen Plebejer mit 
Begeisterung schilderte und die Geschichte ihres Kam
pfes mit einer ganz eigenthümlichen Theilnahme, ja 
Verehrung verfolgte, musste natürlich in den Vorgän
gen und Ansprüchen des Jahres 1789 eine gewaltige 
Verirrung und Umkehrung aller rechtlichen Verhält
nisse erblicken. Hören wir ihn nun hierüber: „Hier 
gilt unverkennbar der Satz: Noth kennt kein Gebot! 
wer diesen verkennt, redet dem Abscheulichsten das 
Wort.— Wenn ein Volk mit Füssen getreten wird und 
aufs Blut gemishandelt ohne Hoffnung auf Besserung, 
wie die Griechen unter den Türken, wo kein Weib 
ihrer Ehre sicher war und der Pascha die Töchter und 
Söhne aus den Häusern der Christen herausholte, wo 
keine Spur von Recht hei dem Tyrannen zu erlangen 
ist, die Religion unterdrückt wird: da ist die höchste 
Noth und da ist Empörung gegen die Unterdrücker so 
rechtmässig, wie etwas. Wer da die Rechtmässigkeit 
des Aufstandes verkennt. muss ein elender Mensch 
sein, der verdient, dass man vor ihm ausspuckt und 
ihm den Rücken zudreht und Zeitungen, wie das Frank
furter Journal, verdienen den höchsten Abscheu. Auch 
wenn die Bedrückung nicht so weit geht, aber doch 
das Volk so gemishandelt wird, wie die Protestanten 
unter Ludwig XIV. und die irischen Katholiken bis in die 
achtziger Jahre, kennt Noth kein Gebot und man kann 
es den Unterdrückten nicht übel nehmen, wenn sie die 
W’affen ergreifen. Wer sich eines Tyrannen, wie Cä
sar Borgia, erwehrt, der thut Recht, er bekämpft ein 
wildes Thier. Aber diese Fälle sind selten, sie lassen
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sich wol unterscheiden. Eine andere Frage ist aber 
die: hat man das Recht, wegen leidlicher Beschwerde, 
wie sie alle diejenigen waren, die in Frankreich vor 
der Revolution bestanden, sich gegen die höchste Ge
walt aufzulehnen?“ (I, 211 f.) Also blos leidlich wa
ren diese Beschwerden? In der Thai, wenn man das 
liest, was Niebuhr selbst in dem einleitenden Ab
schnitte über die Lage der Franzosen vor der Revolu
tion gesagt*), wenn man sich erinnert, dass der Eng
länder Blackstone in Bezug auf die Verwaltung das 
damalige Frankreich mit der Türkei auf eine Stufe 
gestellt hat, wenn man endlich im ersten Capitel von 
Wachsmuth’s trefflicher Geschichte Frankreichs im Re
volutionszeitalter die Aufzählung Alles dessen verfolgt, 
was das Land von der Willkür der Beamten, von den 
gewaltsamen Eingriffen in das Eigenthum, von der Uber- 
bürdung der Landleute, von dem Einflüsse der Reichen, 
von dem Ansehen des Adels, von den Lettres de cachet 
und einer Flut anderer Misbräuche zu leiden hatte, so 
muss man sich mit Recht über diese Behauptung des 
grossen Historikers wundern. Dass in einzelnen Land
strichen diese Bedrückungen weniger gefühlt wurden, 
war die Folge örtlicher oder persönlicher Einflüsse, 
keineswegs aber einer bessern Verfassung oder eines 
kräftigem Rechtsschutzes. Nun schliesst Niebuhr wei
ter, dass für das Staatsrecht Verjährung der Usurpa
tion gelte, wie für das Privatrecht Verjährung des Be
sitzes und fahrt dann fort: „So sehr nun auch die 
königliche Macht unter Ludwig XV. misbraucht worden 
war, so war doch ihr Besitz durch Verjährung unleug
bar rechtmässig. Die Auflehnung gegen diese Gewalt 
war Aufruhr und Empörung; so betrachte ich sie ge
radezu!“ Nach einem Angriffe auf die Philosophen 
des 18. Jahrh. erklärt sich Niebuhr zum Schlüsse da
hin, dass es nie gerechtfertigt werden kann, wenn aus 
einem vagen Streben nach Vollkommenheit, das meist 
nur ein Streben nach mehr Wohlstand, nach Leichtig
keit der Bewegung ist, eine bestehende Verfassung an
gegriffen und umgestossen wird. „Dies ist durchaus 
Unrecht, ist ein Verkennen der von Gott eingesetzten 
Gewalt. So war es entschiedenes Unrecht der ameri
kanischen Provinzen, sich von England loszureissen ; 
zugegeben auch, dass Amerika Nachtheile erlitt und in 
seiner Entwickelung gehemmt war, so war seine neueste 
Regierung doch zuerst illegitim, wie sie jetzt legitim 
geworden ist. Kein vernünftiger, billiger Mensch da
gegen wird den Niederländern das Recht absprechen, 
sich von Philipp II. loszureissen“ (S. 216).

’) In dem oben angeführten Artikel aus den Monatsblättern der 
Allgem. Zeitung wird es Hrn. Dahlmann zum Vorwurfe gemacht, die 
Schilderung der vielen Misbräuche und Unordnungen im alten Frank
reich unterlassen zu haben, weil aus ihnen die Nothwendigkeit einer 
allgemeinen Verbesserung am klarsten hervorginge. Wenn jener Ver
fasser eine solche Einleitung in allen ihm bekannten Geschichten der 
Revolution vermisst, so hat er die gründliche Auseinandersetzung m 
v. Schütz's „Geschichte der Staatsveränderung in Frankreich I, 69— 
140“ ganz vergessen.

Auf solche historische Controversen, wie etwa 
auf die über die Theilungeu Polens (1,262 f. u. II, 235 f.), 
weiter einzugehen, müssen wir uns jetzt aus mehrfachen 
Gründen versagen und wenden uns daher zu den von 
uns oben bezeichneten Gesichtspunkten.

I. Ausdrucks- und Darstellungsweise. Einer gleich
mässigen und reinen Schreibart, wie wir sie in andern 
gedruckten Vorlesungen akademischer Lehrer, z. B. in 
denen von Friedr, v. Raumer’s oder E. M. Arndt’s 
wahrnehmen, ermangelt das vorliegende Buch. Aber 
die Sprache ist kräftig in kunstloser Natürlichkeit, 
nur mit zu vielen, unnöthigen Fremdwörtern vermischt, 
der Ton ist wechselnd, bald erhaben, bald alltäglich, 
was Niebuhr jedoch nach seinen eigenen Worten (Le
bensnachrichten I, 50) gar nicht so unangemessen fand. 
Daher verschmäht er auch einzelnederbe, mitunter fast 
triviale Bezeichnungen in der Lebendigkeit seines Vor
trags ganz und gar nicht, Lafayette heisst ein „inepter 
politischer Pedant“ (I, 275), Collot d’Herbois „ein 
Bube" (I, 310); Mack, „ein elender Projectmacher“ 
(II, 21); Torlonia in Rom ein „nichtswürdiger Ban- 
quier“ (II, 108), Wilson „ein grosser Windbeutel“ 
(II, 156), Savary „ein abscheulicher Kerb4 (II, 198), 
Bourdon „der Bluthund“ (H, 245), und Redensarten, 
wie „räudiges Schaf, schlechtes Volk, elendes Gesin
del“ begegnen dem Leser in mehren Stellen. Neben 
solchen erfreuen wir uns an dem Ausdrucke der edel
sten Gesinnung und Begeisterung, die, wenn er das ihm 
ganz Vertraute und Eigene aus seinem Innern hob, 
ihres Eindrucks auf eine Jugend nicht verfehlen konnte, 
deren Anblick und persönliche Beziehung in ihm die 
fruchtbarsten Gedanken mitten in der Rede zu er
wecken pflegte, wie er es selbst so schön in der Vor
rede zur zweiten Ausgabe der römischen Geschichte 
ausgesprochen hat. Beleg sei die treffliche Stelle über 
Carnot, von dem Niebuhr sagt (I, 336), dass er, wenn 
ihm in der weiten Welt nichts geblieben sei, als ein 
Stück Brot, stolz darauf sein würde, es mit Carnot zu 
theilen: „Er war einer von den Männern, die unter 
diesen Umständen nicht fragten: Wer regiert das Land? 
sondern sagten: Es gilt mein Vaterland und die Ehre 
des Vaterlandes! Das ist in der That eine erbärm
liche Gesinnung, sich in der Noth des Landes zuriick- 
ziehen, wenn der gegenwärtige Fürst oder Minister ei
nem misfallen; diese ehrlose Gesinnung war aber da
mals in Deutschland selbst in den Armeen allgemein. 
Viele sagten: wenn wir siegen, was gewinnen wir, als 
die Contrerevolution, warum sollen wir denn für den 
König unser Blut vergiessen ? oder aber: wir mögen 
nicht für unsere schlechten Fürsten kämpfen. Dadurch 
ist die Welt vor Frankreich gefallen" (1, 334). In 
echt deutscher Gesinnung, wie sie einem Geschichts
lehrer auf dem vor nicht langer Zeit deutsch geworde
nen linken Rheinufer besonders wohl stand, nennt er 
den Frieden zu Campo Formio eins der beklagenswert 
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thesten Ereignisse unserer Geschichte (II, 102); er be
klagt, dass der Gesandtenmord zu Rastadt in unsere 
Geschichte eine That gebracht hat, die sich der schänd
lichsten anderer Nationen an die Seite setzen lässt 
(II, 144), er bezeichnet ohne Rückhalt die Gesinnungen 
der Süddeutschen in den neunziger Jahren als die er
bärmlichsten und die sogenannte Neutralität ihrer Für
sten oder ihre damaligen Unterhandlungen mit den 
Franzosen als einen Verrath am Vaterlande (II, 78. 
139) und rühmt dagegen die Gutmüthigkeit der Nord
deutschen, welche die aus Russland zurückkommenden 
Franzosen trotz der grenzenlosen Erbitterung mit so 
vieler Menschlichkeit behandelten (II, 317). Die Unter
stützung, welche. England den Spaniern sendete, gehört 
zu den schönsten Zügen der englischen Geschichte; denn 
es freut Niebuhr, sagen zu können, dass es nicht blos 
Berechnung war, die jenes Volk leitete, sondern ein 
Nationalgefühl von Freude und Verehrung für den Ent
schluss der Spanier (II, 157).

Bei dieser ersten Zusammenfassung ist auch der 
öftern Abschweifungen zu gedenken, die sich, wie 
über den Schwärmer St.-Martin (I, 158), über die nea
politanische Geschichte (II, 128), über die irländischen 
Verhältnisse (II, 177 u. a. O.), in diesen Vorlesungen 
finden und vom Herausgeber durch eine besondere 
Druckeinrichtung ausgezeichnet sind. Enthalten sie auch 
schon in der Regel wenig Neues, so gefährden sie 
doch den guten Eindruck des Ganzen nicht und waren 
bei richtigen Anlässen unstreitig zweckmässige Beleh
rungen für diejenigen unter den Zuhörern, welche ohne 
grosse Vorbereitung in historischen Dingen in den Hör
sal gekommen waren.

II. Urtheile über einzelne Erscheinungen und Vor
gänge. Hier finden wir nun gleich das allgemeine Ur
theil über das 18. Jahrh. (I, 53) der Hervorhebung 
werth. „Es ist Mode geworden, über das dix-huilieme 
siede als über einen Greuel und über eine Erbärmlich
keit zu reden, als ob vorher ein goldenes Zeitalter ge
wesen wäre. Ob jemals in der Geschichte ein golde
nes Zeitalter, äusser in sehr kurzen Zeiträumen, gewe
sen ist, darüber können die besonnensten Historiker 
von einander abweichen; das ist aber ganz gewiss, 
dass die Zeit, die vor dieser liegt, viel schlimmer war, 
als die des 18. Jahrh. und unsere Zeit. Damals ward 
der Geist mündig? wol wurden auch viele Thorheiten 
begangen und von einem Extrem sprang man auf das 
andere über. Aber die Befieiung vom Gesetze wird 
als eine bessere Ordnung von den Aposteln über die 
Knechtschaft unter dem mosaischen Gesetze gestellt; 
Mündigkeit ist nie ohne Gefahr, aber Unmündigkeit ist 
ohne Verdienst. Wie wenig sich Deutschland gegen 
die frühere Zeit verschlechtert hat, werde ich nachher 
noch bestimmter zeigen. Die Gefahren der freien Er- 
kenntniss waren allerdings da und man hat sie em
pfunden. Die Beziehungen hatten sich verändert; man 

heftete seinen Blick mit grossem Interesse auf die 
Ferne; die Kraft der Beziehungen in der Nähe ver
minderte sich und man vernachlässigte das eigene 
Land gegen das Ausland. Aber das sind Epochen, 
durch die man hindurch gehen muss, um zur Erkennt- 
niss zu gelangen.Die folgende Schilderung der eu
ropäischen Staaten vor der Revolution enthält sehr 
viel Wahres bei wenigen Unrichtigkeiten und einseiti
gen Urtheilen, wie z. B. über Schiller (1, 85). Dage
gen ist die Schilderung Friedrich’s II. und seines Ein
flusses auf deutsches Leben und deutsche Literatur 
sehr ansprechend, ebenso die Erörterungen über dama
lige Regierungsformen, häusliches Leben, Reichsver
fassung, Kriegswesen u. dergl. m.; in dem Abschnitte 
über Frankreich ist namentlich die üble Stellung der 
damaligen Geistlichkeit zu den Weltleuten wohl aufge
fasst und das einerseits Ehrwürdige, andererseits aber 
Starre und Unveränderliche der Parlamente (II, 129 ff.) 
Gegenstand einer nützlichen Erörterung geworden.

Im Allgemeinen ist hier zu merken, dass Niebuhr 
mit sichtlicher Vorliebe alle Geldoperationen, Finanz
sachen , Bank- und Rentengeschäfte, die steigende 
Wichtigkeit des Papiergeldes, den Handel, die Schiff
fahrt und das Colonialwesen nebst ähnlichen dahin ein
schlägigen Gegenständen behandelt und ihre Bedeutung 
seinen Zuhörern recht deutlich zu entwickeln gesucht 
hat. Ebenso ist auf die neuen Einrichtungen im Heer
wesen, wie sie Carnot bei den französischen Kriegern 
einführte, ein besonderer Fleiss verwendet worden 
(I, 336 f.), die traurige Verfassung der österreichischen 
und preussischen Kriegsheere im Widerstande gegen 
das revolutionäre Frankreich ist mit starken, aber wah
ren Farben geschildert, die Zusammensetzung des 
Reichsheeres im J. 1799 uns mit anziehender Lebhaf
tigkeit vorgeführt und überhaupt in den Schlachten, 
Belagerungen und sonstigen Kriegsbegebenheiten eine 
mehr übersichtliche Ordnung an den Tag gelegt, als 
man in Beschreibungen, deren Verfasser nicht dem 
Kriegsfache angehören, zu finden pflegt. Die grossar
tige Erhebung des preussischen Volkes im Jahre 1813, 
deren unmittelbarer Augenzeuge Niebuhr gewesen ist, 
empfängt ihr verdientes Lob, und die Tapferkeit der 
Preussen bei Grossgörschen („die Königin der Schlach
ten in neuerer Zeit in Hinsicht der Tapferkeit,“ II, 
324), bei Kulm, in den Schlachten bei Etoges und Vau- 
champs und in andern Kämpfen erhebt zwar das Ge- 
müth Niebuhr’s, aber «loch ist das Ganze farblos und 
ohne eine wünschenswerthe Ausführlichkeit, sodass 
die Briefe in den Lebensnachrichten ein weit treueres 
Bild von der Art liefern, wie Niebuhr jene Heldentha
te n in sich aufgenommen hatte, Sonderbar genug ist 
das Wort „Landwehr” nicht genannt, auch Blücher’s 
Name wol erwähnt, aber nicht ein Wort hinzugefügt 
über seinen Heldenmut!) und die grossartige klare An
sicht der Dinge, die ihn im Februar 1814 zum Marsche 
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auf Paris und zur Entscheidung des ganzen Feldzuges 
antrieb. Und doch war schon damals Müffling’s Buch 
über die Feldzüge des schlesischen Heeres erschienen, 
in welchem Blücher’s kriegerischer Charakter in weni
gen kühnen Strichen So anschaulich und unwidersprech
bar dargelegt ist.

Wenden wir uns nun zu den frühem Begebenhei
ten zurück, über die Niebuhr eigenthümliche Urtheile 
fällt, so haben wir (1,181) zuerst der von allen andern 
abweichenden Ansicht über den berühmten Schwur des 
dritten Standes im Ballhause zu Versailles zu geden
ken: „Dies erregte in ganz Europa einen Ungeheuern 
Enthusiasmus; was für ein Recht dazu aber hatten 
Leute, welche seit sechs Wochen nichts gethan hatten, 
um ihre Pflichten zu erfüllen? Es war schon ein An
fang jener Hypokrisien und Komödien, welche hernach 
in der Revolution so oft wiederholt sind: sie wollten 
hnponiren und sie erreichten ihren Zweck.44 Nicht 
minder ungünstig lautet das Urtheil über die constitui- 
rende Versammlung, es sei zwar viel Verstand in ihr 
gewesen, aber ungemein wenig eigentliches administra
tives Wissen (I, 197) und vor allen Dingen eine sehr 
mangelhafte Geschäftsordnung (S. 206), worin man 
Niebuhrn schon eher Recht geben kann. Eine sehr 
ernste Rüge trifft die Erklärung der Menschenrechte 
und die Nachäfferei der amerikanischen Einrichtungen, 
die Eintheilung des gesammten Frankreich in 44,000 
Municipalitäten, die unsinnigen Angriffe auf die Geist
lichkeit und die Gesetze über die Aufhebung des Adels 
(S. 208. 210. 225. 230. 232). Bei einzelnen Ereignissen 
der Revolution, wie bei der schlimmen Zeit des Natio
nalconvents und der Schreckensregierung, bei dem 
Processe des Königs, bei der allgemeinen Zerfallenheit 
unter dem Directorium und andern Zuständen, endlich 
bei der Napoleonischen Monarchie, bei dem Concor
date, der neuen Gesetzgebung und andern Erscheinun
gen , wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Manches, 
was wir noch nachher berühren dürften, ist hier neu. 
Anderes neu gestellt, im Ganzen aber keine Neigung 
oder vorherrschende Stimmung für das neue franzö
sische Wesen. Wo aber allgemein menschliches Inter
esse in Frage steht, oder wo die Tapferkeit der fran
zösischen Soldaten und die Talente ihrer Feldherren 
zu erwähnen" waren, setzt Niebuhr seine Abneigung bei 
Seite und rühmt bereitwillig ihre Tugenden. Eine voll
ständige, zusammenhängende Charakteristik Napcleon’s 
hätte wol dem Wunsche Vieler entsprochen , sie fehlt 
indess, ohne dass jedoch Niebuhr ungerecht gegen ihn 
sich zeigte oder blind eingenommen. Er nennt ihn 
herrlich in seinen frühem Jahren, er preist seine 
grosse Seele wegen Zurückberufung der Emigranten, 
er betrachtet den als einen Verblendeten, der nicht er- 
kennt, dass Napoleon Frankreich gerettet, Ordnung
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und Gesetze eingeführt habe. „Ich habe immer einen 
gewaltigen Respect vor Napoleon gehabt und ge
wünscht, dass er ein glorreiches Ende genommen hätte, 
nicht als Gefangener gestorben wäre. Aber er war 
sehr leicht reizbar, Sinn für Recht fehlte ihm, auch 
Wahrheit war nicht in ihm, in seinen letzten Jahren 
spielte er blos mit der Welt, um seine Leidenschaften 
zu befriedigen und zerstörte, was er geschaffen hatte44 
(II, 194. 200 f.; 241. 345). Der Tod des Herzogs von 
Enghien gilt Niebuhr’n (11,203) als ein schwarzes Ver
brechen Bonaparte’s, dessen Schuld nichts abwaschen 
kann: Alles, was gesagt wird, um Bonaparte zu ent
schuldigen, sei freche Lüge. Ebenso spricht er von 
der Niedermetzelung der 4000 in Jaffa Gefangenen (nach 
der Correspond. ined. de Ronaparte. T. VI, p. 249 wa
ren es nahe an 2000) als von einer „Büttelscene44 (II, 
154), aber wegen der Vergiftung der Pestkranken zu 
Jaffa nimmt Niebuhr den Feldherrn in Schutz. Es sei 
nämlich nicht zu bezweifeln, dass man den Kranken 
Opium gereicht habe, man dürfe dies indessen nicht 
tadeln, da sie unrettbar verloren gewesen wären und 
für ein den Türken überlassenes Hospital das Schlimmste 
zu fürchten gewiesen sei, wie das Schicksal der Deut
schen, welche im J. 1822 den Türken bei Arta in die 
Hände fielen, hinlänglich gezeigt habe (II, 156). Wie 
Niebuhr vierzehn Jahre früher, so hat auch Wachsmuth 
(III, 29) nach einem genauen Zeugenverhör die That- 
sachen festgestellt, sodass die ganze Untersuchung als 
vollständig geschlossen zu betrachten ist.

Unter den allgemeinem Bemerkungen, die auf viel 
besprochene Zustände der Gegenwart Beziehung haben, 
müssen wir die über die verschiedenen Verfassungen, 
welche sich theils in Frankreich selbst bildeten, theils 
nach dem Vorgänge dieses Staates in andern Ländern 
entstanden sind, auszeichnen. Uber die französische 
Verfassung von 1791 ist bereits oben Einiges ange
merkt worden, w eit günstiger beurtheilt Niebuhr (II, 50 f.) 
die Verfassung vom Jahre III. die nur durch die Schlech
tigkeit der Directoren ihrer guten Früchte beraubt 
wurde und die in der Hand eines weisen Fürsten hätte 
von grossen Erfolgen sein können. Als Ludwig XVIII. 
im Jahre 1814 seine Charte den Franzosen aus der 
Fülle der höchsten Macht verlieh, geschah, was sein 
Bruder vierundzwanzig Jahre früher hätte thun können 
und sollen, bie sei, meint Niebuhr (II. 353). keineswe- 
ges das Werk sehr ausgezeichneter Männer, auch ohne 
grossen Eifer entworfen, aber sie habe ihre Kraft im 
Volke und liesse sich jetzt ebenso wenig annulliren, 
als eine hundertjährige Verfassung. Von den Verfas
sungen anderer Länder erhält die polnische vom 3. Mai 
1791 das Lob grosser Weisheit (I, 200). die spanische 
vom Jahre 1812 aber heisst (II, 294) nach Auseinan
dersetzung ihres wichtigsten Inhalts die ärgste Misge- 
burt, die es hätte geben können.

(Der Schluss folgt.)
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III. (Jharaklerzeichnungen einzelne!' Personen. Hier 
wären manche Beispiele glücklicher Auffassung zu nen
nen. wie sie Niebuhr theils aus eigener Kenntniss, theils 
durch die Nachrichten mithandelnder Personen unter
stützt, zu liefern im Stande war. In der Revolution 
ist Mirabeau sein Held, dem er schon früher in den 
Briefen an Graf Moltke (Lebensnachrichten II. 72 ff.) 
ein glänzendes Denkmal gesetzt hatte und in dessen 
Lobe er mit Dahlmann übereinstimmt, der in Mirabeau 
einen tragischen Abschnitt der Geschichte der Mensch
heit, mit starker französischer Färbung, enthalten fin
det (S. 168). Nach Niebuhr war Mirabeau Alles, er 
allein verstand die Finanzen, während Necker nichts 
verstand als gewöhnliche Banquierkünste, er allein 
war rechter Patriot und der einzige grosse Mann in 
der ersten Nationalversammlung mit wahrhaft administra
tiven Einsichten durch die Intuition seines riesenhaften 
Genies (I, 160. 165. 198). Mirabeau’s letzte Thätigkeit 
und Annäherung an den Hof ist sehr kurz abgethan 
worden; freilich ist auch kaum anzunehmen, dass Mi
rabeau in der damaligen Lage das würde durchgesetzt 
haben, zu dessen Ausführung er sich anheischig ge
macht batte, und mit Recht sagt Niebuhr (S. 237): 
mors eins adeo opportuna fuü. dass man glaubte, der 
Tod könnte nicht natürlich sein. Über die andern Füh
rer der Revolution, Danton, Robespierre, Marat, über 
Sieyes und Talleyrand, über den Herzog von Orleans, 
über Lafayette, ist mit hinliinglicjlei. Sachkunde gespro
chen; so heisst es von dem letztem auf S. 201, er 
sei, nachdem er zmn Commandanten der Nationalgarde 
ernannt war, nur ein Simulacrum gewesen, das eine 
Partei vorschob. Der König Ludwig XVI. ist von Nie- I 
buhr gerechter behandelt worden, als von Dahlmann, 
üer die Tugenden des Privatlebens, deren Niebuhr stets 
gedenkt, So gut wie ganz übergangen hat. Aber auch 
Niebuhr gibt dem Könige Schuld, dass er der edelste, 
biederste Mensch von der Welt, seit der Revolution 
in der unglücklichsten Unwahrheit befangen gewesen 
sei, dass er die Verfassung weder aufrichtig angenom
men noch verworfen habe (I, 135. 234. 265) und dass 
er, sowie seine Gemahlin, im Jahre 1792 keinen andern 
Wunsch gehabt hätten, als die alte absolute Monarchie 

mit allen ihren Misbräuchen wieder hergestellt zu sehen 
(S. 281). Ebenso habe seine Gemahlin gedacht, die 
sich gewiss gern an ihren Feinden gerächt haben würde, 
denn sie hatte keine Kränkung, keine Beleidigung ver
gessen. Dies harte Wort befremdet uns, da Niebuhr 
sonst billig und parteilos über Marie Antoinette geur- 
theilt, ihre Liebenswürdigkeit und Sittenreinheit aner
kannt und nur die Strenge und Gewissenhaftigkeit ihrer 
Mutter an ihr vermisst hat (I, 135). Beide Urtheile, 
sowol das über den König, als das über seine Gemah
lin, einer genauem Prüfung zu unterwerfen, trage ich 
bei der Ausdehnung des Gegenstandes allerdings Be
denken, indem ich überdies das zu wiederholen haben 
würde, was ich in der neuen Bearbeitung meines Auf
satzes über den politischen Einfluss der Königin Maria 
Antoinette, der soeben in meinen „Beiträgen zur Ge
schichte Frankreichs im achtzehnten Jahrhundert“ er
scheint, auseinandergesetzt habe. Um noch etwas bei 
andern Fürstlichkeiten jener Zeit zu verweilen, so er
scheint Carolina von Neapel hier in einem bessern 
Lichte als gewöhnlich, und wird von Niebuhr auf das 
Zeugniss zweier Diplomaten, der Grafen Italinski und 
Zurlo, mit Wärme gegen den Vorwurf, die Mordthaten 
zu Neapel im Juli 1799 angestiftet zu haben, in Schutz 
genommen (II. 130. 141), Joseph II. und Katharina II. 
sind richtig gewürdigt, ebenso Friedrich Wilhelm II., 
dessen durch verkehrte Religiosität und ungezügelte 
Sinnlichkeit hervorgerufene Verirrungen einer ursprüng
lich sehr schönen Natur nicht beschönigt sind (1,112— 
114), Gustav III. von Schweden aber heisst ein böser 
und lasterhafter Fürst (I, 113. 278).

Unter den Staatsmännern der Revolutionszeit w ird, 
ganz abweichend von Dahlmann (S. 423 ff.), Burke 
(I, 92) sehr gelobt, noch weit mehr Pitt und nament
lich gegen ungerechte Beschuldigungen der französi
schen Memoirenschreiber vertheidigt; „er war ohne 
Zweifel der grösste Staatsmann für die innere Verwal
tung, aber England fehlte ein Mann, der einen Krieg 
leiten konnte, wie Chatam“ (L 322). Über den fran
zösischen Minister Roland wird streng geurtheilt (er 
heisst „der Redner des Jacobinismus“), weit strenger 
aber über die Theilnahme seiner Frau an politischen 
Angelegenheiten. Sie hätte nur negative Tugenden ge
habt . grimmigen Hass gegen die Aristokratie, Gleich
gültigkeit gegen das Schicksal des Königs und der 
Königin, sie wäre die Leiterin bei allen Insolenzen ihres 
Mannes gewesen und hätte durchaus keine politische
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] welcher den Dämon der Revolution gebunden hielt. 

Dabei aber war Niemand mehr betheiligt, als derselbe 
Fürst Polignac, während die andern Minister in sehr 
gedrückter Stimmung wie Blanc {Histoire de dix ans 
T. L, p. 199) bezeugt und Wachsmuth (IV, 641) be
stätigt hat, die übelsten Folgen voraussahen.

In der Reihe der von Niebuhr aufgeführton Feld
herrn ist seine Charakteristik des Herzogs Karl Wil
helm Ferdinand von Braunschweig (I, 290) eine der 
glücklichsten und beruht unstreitig auf persönlicher 
Auffassung. Des Herzogs Verstand, seine Feinheit, 
seine übertriebene Höflichkeit {aglaxtia nennt sie der 
philologische Historiker), die ihm keinen Widerspruch 
gestattete, sein Mangel an Festigkeit und Kraft, Alles 
ist passend bezeichnet. Ein ganz anderes Bild ist das 
des Erzherzogs Karl (II, 75 f.). „Ein persönlich höchst 
achtungswerther Fürst, ein gebildeter Mann von vielem 
Verstand und Geschick und ein ausgezeichneter Feld
herr. Aber er ist als Feldherr einseitig. Ihm fehlt die 
eigentliche Lust am Kriege; er betreibt ihn wie ein 
Schachspiel und hat Freude an den Dispositionen; am 
Tage fehlt ihm die rechte Lust, obgleich er Muth ge
nug hat, er mag lieber mit Manoeuvriren etwas aus
richten als mit Schlagen. Sein Bestreben ist die Schlacht 
zu gewinnen, wie man ein schweres Problem löst; ist 
dies gelöst, so macht er sich an ein neues. So hat er 
sich auch in seinen Schriften ausgesprochen, aber seine 
Ansicht ist so falsch, wie irgend etwas.“ Das letzte 
ist ein sonderbarer Machtspruch im Munde eines Laien 
im Kriegshandwerk. Richtiger ergibt sich die Absicht 
des erlauchten Feldherrn aus seinen eigenen Worten 
in der Geschichte des Feldzugs von 1799 (II, 26): „das 
Einfachste ist in der Kriegswissenschaft wie in allen 
übrigen immer das Wahre, das Schönste, das Zweck
mässigste, das einzig Anwendbare, das auf dem kürze
sten, sichersten, entscheidendsten Wege zum Sie^e 
führt und — vom Glücke nicht begünstigt _  die we
nigsten nachtheiligen Folgen hat.“ Hiernächst sind noch 
zwei falsche Stellen zu rügen. Wie Niebuhr (II, 334) 
dazu kömmt, den Marschall Ney den ungeschicktesten 
und unglücklichsten unter allen französischen Feldherrn 
und Napoleon’s bösen Dämon zu nennen, begreifen 
wir nicht. Hatte denn Niebuhr so ganz die Helden- 
thaten Ney’s auf dein Rückzüge aus Russland verges
sen? Gegen den tüchtigen Reiterfeldherrn Tettenborn 
musste Niebuhr ebenfalls einen besondern Hass hegen, 
denn seine Besetzung und Vertheidigung von Hamburg 
im Frühjahre 1813 heisst (II, 321) geradezu ein „Raub
zug“ und sein Benehmen in Hamburg das eines „Pascha“. 
Wir besitzen zum Glück in Varnhagen von Ense’s 
Schilderung des Tettenborn’schen Kriegszuges (Denk- 
würdigk. und Verm. Schrift. II, 398 — 514) eine voll
kommene ausreichende Abwehr gegen jene grundlose 
Beschuldigung. 3 ° J

IV. Aus persönlichen Nachrichten. Zuerst mer
ken wir das Urtheil des verstorbenen Portalis, der 
unter Napoleon Minister der geistlichen Angelegenhei
ten war, und dessen Erzählungen Niebuhr Vieles ver
dankte, über die französischen Freimaurer an (I. 185). , 
penn es wird auf das Bestimmteste die von Mounier 
in seiner Schrift de l’inftuence attribuee aux philosophes 
(Paris 1822) p. 152 ff. verbreitete Meinung als That- 
sache ausgesprochen, dass die Logen der französischen

Gelanterie verdient (I, 275. 287. 319). Wer die Denk
würdigkeiten der Roland unbefangen liest, wird ver- 
muthlich eine andere Überzeugung gewinnen, als die 
von Niebuhr hier ausgesprochene, zu der sich freilich 
auch Schlosser im ersten Bande seines historischen 
Archives bekannt hat: man vgl. meine oben angeführ
ten Beiträge S. 190—192. 210 ff. Dass aber der sonst 
so sittenstrenge Niebuhr sogar die Keuschheit der Frau 
Roland verdächtigen und es zweifelhaft machen konnte, 
ob sie, eine so treue Gattin, sich mit einem Girondisten 
habe vergessen können — dies ist ein so fremdartiger 
Zug in dem vorliegenden Buche, dass ich nicht umhin 
kann, seine Unwahrheit zu rügen. Sonst ist Niebuhr’s 
Tadel, selbst da, wo er das Maas überschreitet, doch 
selten ganz willkürlich und grundlos, wie in der Cha
rakteristik Canning’s (II, 242 f.), den man zu seiner 
Zeit in Deutschland als einen Hort des Liberalismus 
betrachtete, den Niebuhr zwar als ein grosses Talent, 
aber als einen Mann ohne staatsmännische Haltung, 
als einen „politischen Kosacken“ dargestellt hat, oder 
in dem Urtheile über Gagern (II, 228), dem ohne Wei
teres ein „Übermaas von Schamlosigkeit“ zugetheilt 
wird, weil er sich der Mitwirkung an der Abschliessung 
des Rheinbundes gerühmt hätte. Wir geben nun zu, 
dass Hr. von Gagern dabei des: Rette sich, wer da 
kann, bestens eingedenk gewesen ist, aber, wer seine 
bei einzelnen Schwächen so belehrenden und reichhal
tigen Memoiren ohne Vorurtheil liest, wird zugleich 
eingestehen müssen, dass er hierbei in redlichster Ge
sinnung sowol zum Vortheile seines nassauischen Ho
fes, als auch den übrigen deutschen Verhältnissen zum 
Besten dieselbe ehrenhafte Thätigkeit entwickelte, die 
er bei den Verhandlungen des zweiten pariser Frie
dens bewiesen hat. Sehr ungünstig lautet endlich das 
Urtheil über einen der grössten Minister, den Preussen 
jemals gehabt hat, über den Fürsten Hardenberg, und 
es ist wahrhaft zu beklagen, dass Niebuhr bei dieser 
öffentlichen Erwähnung vor einer zahlreichen Zuhörer
schaft nicht mehr Mässigung bewiesen hat, oder die 
früheren, ihm unangenehmen Verhältnisse nicht vergessen 
konnte, deren eigentliche Ursache die unparteiischen 
Beurtheiler doch immer der grossen Reizbarkeit und 
Verbitterung Niebuhrs zuschreiben werden, nicht aber 
der feinen und weltmännischen Haltung Hardenberg’s, 
der zur höchsten Staatsleitung weit befähigter war, als 
Niebuhr. Aus diesem Grunde wird es auch Keiner, 
der die Sachlage einigermassen kennt, glauben, dass 
Hardenberg leichtsinnig, oberflächlich, ohne moralisches 
Aplomb, ohne Kraft, ohne Sinn für grosse Verhältnisse 
gewesen sei oder gar, dass er jeden Widerspruch für 
eine persönliche Kränkung angesehen hätte! (II, 220) 
An diese Stelle hätte mehr als ein sic des Herausge
bers gehört. Aber der Sohn wollte der Ansicht des 
Vaters nicht widersprechen. Sonst hätte er auch viel
leicht das Lob des französischen Minister Jules Polig- 
nac (II, 201) bedenklich gefunden, den sein Vater „ei
nen Ehrenmann“ genannt und seinen Muth, seine Ent
schlossenheit und seine Liebenswürdigkeit gerühmt hat. 
Das ward im Sommer 1829 gesprochen und im Som
mer des folgenden Jahres beklagt es Niebuhr in der 
Vorrede zur neuen Bearbeitung des zweiten Bandes 
seiner römischen Geschichte, dass der Wahnwitz des 
französischen Hofes den Talisman zerschlagen habe,



1059
Freimaurer einen entschiedenen Einfluss auf den Gang 
der Revolution gehabt und dass in ihren höhern Gra
den (bis zu denen Portalis freilich nicht gestiegen war) 
Irreligiosität und Auflösung der Staaten gelehrt worden 
wäre. Ebenso sei auch die neue Eintheilung Frank
reichs in 83 Departements nach dem Schema der mau- 
rerischen Theilung Frankreichs in 83 Districte gemacht 
und die Nationalfarben seien diejenigen der französi
schen Freimaurer gewesen. Das letztere könnte auf 
zufälliger Übereinstimmung beruhen, denn sonst ist es 
Thatsache, dass die französische Nationalgarde die 
rothe und blaue Farbe von den Farben des pariser 
Stadtwappens entlehnt hat, wozu man später noch 
weiss, als die Farbe des königlichen Hauses, fügte, 
wie aus den zahlreichen Beweisstellen in des General 
von Schütz Geschichte der Staatsveränderung in Frank
reich Th. III, S. 70 und aus Lafayette’s mündlichen 
Mittheilungen (s. Wachsmuth I, 132) hervorgeht. Auch 
der jüngere Portalis und besonders der Deputirte Ma- 
louet haben an mehren Stellen auf Niebuhr’s Darstel
lung eingewirkt, der erstere z. B. durch sein Urtheil 
über den Napoleonischen code penal, den die Fran
zosen fast allgemein abominable und horrible nennen, 
weil er nach den code civil abgefasst war, als der erste 
Consul alle Lust an der Gesetzgebung verloren hatte 
(II, 197), oder richtiger, weil Napoleon im Jahre 1808 
weit despotischer gesinnt war, als im Jahre 1804 bei 
den Beurtheilungen über den code civil'. vgl. Thibau- 
deau’s Histoire de Xap. Bonap. T. III, 204 ff. und T. 
VII, 89 f. Von Malouet empfing Niebuhr (I, 199. 283) 
manche Belehrungen über die erste Nationalversamm
lung. Weiter erzählt er nach dem Zeugnisse eines 
sehr guten Gewährsmannes, dass Bonaparte während 
eines Theiles des Jahrs 1794 mit seinen Schwestern in 
der äussersten Armuth auf dem Lande in der Nähe 
von Aix gelebt, aber doch einen Antrag Robespierre’s, 
das Commando der pariser Nationalgarde anzunehmen, 
mit diesen Worten abgelehnt habe: „Ich will mein 
Schicksal nicht an Robespierre knüpfen; Robespierre 
wird fallen, Andere werden nach ihm kommen und 
werden auch fallen, dann ist es Zeit, an mich zu den
ken” (II, 69): dasselbe erinnern wir uns in Lucian Bo- 
naparte’s Memoiren (I, 3$) gefunden zu haben, aus 
denen dann Coston in der Histoire des premieres annees 
de Bonaparte (II, 47 Übers.) seine Angaben entlehnt 
zu haben scheint. Aus den Jahren 1806 und 1807 
bezeugt Niebuhr, der damals mit den Lieferungen für 
die russische Armee zu thun hatte, ohne Umschiveife j 
das schändliche Bereicherungssystem, durch welches 
General Benningsen und der Hofjude Meirowitsch die 
Soldaten betrogen haben (II, 236) und auf S. 247 ff. 
hat der Herausgeber — gleichsam als Gegenstück — 
eine schätzbare Anmerkung über die Geldsummen hin- 
zugefügt, durch die sich Hamburg zu verschiedenen 
Zeiten von den Franzosen loskaufen musste, um Nie
buhr’s dunkle Worte zu erläutern. Im Jahre 1796 über
nahm in paris (]er hamburgische Abgeordnete Sieve- 
king für seine Stadt 5 Millionen Golden holländischer 
Inscriptionen, deren Bezahlung in »über er an Frank
reich garantirte und wofür er in drei Monaten 8 Mil
lionen Livres Quittungen der Gläubiger Frankreichs in 
Hamburg und im Norden liefern musste. Im Jahre 
1799 musste Hamburg, unter Androhung sofortigen Em

bargo^ auf die Schiffe der Hansestädte, 4 Millionen 
Livres zahlen gegen Empfang von 3 Millionen Batavr- 
scher Inscriptionen und sich dazu noch verhöhnen las
sen. Jm Jahre 1801 hatte die Stadt eine Million Livres 
zu zahlen, um sich dadurch das Wohlwollen der fran
zösischen Regierung zu erhalten, die über die Auslie
ferung des irländischen Aufwieglers Napper Tandy an 
England sehr unwillig war. Im Jahre 1803 ward vom 
General Mortier für die Bedürfnisse der französischen 
Armee in Hannover eine Anleihe von 3 Millionen Francs 
erzwungen, die jedoch im Jahre 1820 von der hannö
verschen Regierung zurückbezahlt worden sind. End
lich musste im Jahre 1807 das von den Franzosen auf 
die englischen Waaren gelegte Sequester mit 16 Mil
lionen Francs abgekauft werden. Es ist recht gut, 
dass solche Thatsachen unsern Landsleuten nicht ver
schwiegen bleiben. Als die letzte unter diesen Anga
ben führen wir eine Mittheilung Niebuhr’s (II, 283) aus 
seinen Unterredungen mit dem Papst Pius VII. an, nach 
welcher eine an sich schon höchst unglaubliche Er
zählung, die freilich ein Mann von Chateaubriand’s An
sehen wiederholen konnte, als ob Napoleon zu Fon
tainebleau im Januar 1813 den Papst bei den Haaren 
gezogen und geschlagen habe, in ihrer ganzen Nichtig
keit dargestellt ist, wie jetzt auch aus Pacca’s Memoi
ren III, 62 der deutschen Übersetzung ersehen werden 
kann. Äusser diesen Belegen werden aufmerksame 
Leser noch manche Stellen finden, die auf vertraute 
und zuverlässige Bekanntschaft Niebuhr’s mit wichtigen 
Ereignissen schliessen lassen.

V. Irrige Angaben. Der Herausgeber hat auf S. IX 
der Vorrede sich dahin geäüssert, dass er nie die Er
zählung der Hergänge in diesen Vorlesungen, weil sie 
mit der gewöhnlichen Darstellung nicht übereinstimmen, 
geändert habe, es auch nicht für angemessen oder sei
nes Berufes erachtet, solche Abweichungen anzumer
ken. Allerdings würde ihm ein solches Verfahren zu 
weit geführt haben, wenn gleich einzelne berichtigende 
Zusätze oder* kurze Verweisungen dem sonstigen Werthe 
des Buches keinen Schaden zugefügt haben würden. 
Wir ergreifen also die Gelegenheit, Einiges von der 
genannten Art hinzuzusetzen. Die Vorgänge des 5. 
und 6. Octobers 1789 sind (I, 220—222) nicht überall 
richtig geschildert worden, obschon Niebuhr die im 
Jahre 1828 erschienene musterhafte Kritik des Gene
rals von Schütz im dritten Bande des obgenannten 
Werkes hätte zu Rathe ziehen können. Ganz falsch 
ist, dass die Königin „entkleidet“ sich zum König ge
flüchtet habe: on Ini passe nn jupon sans lenouer, sagt 
Frau von Campan in Cap. 15 ihrer Memoiren. Aus 
welchen Gründen Niebuhr (I, 195) den Aufstand, der 
im Juli und August 1789 fast in ganz Frankreich mit 
wahrhaft überraschender Schnelligkeit ausbrach und 
während des grössten Theils des folgenden Jahres sich 
fortsetzte, als keinesweges so schlimm bezeichnet, wie 
man gewöhnlich annimmt, bekennen wir nicht einzuse
hen. Die Berichte im Moniteur, z. ß. in Nr. 32 vom 
Jahre 1789, bei Paganel und andern Geschichtschrei
bern beweisen hinlänglich die Grösse des Aufstandes 
und der dabei verübten Gräuelthaten, deren vervoll
ständigtes Verzeichniss bei Schütz IV, 135 ff. und bei 
Wachsmuth I, 148—152 nachzusehen ist. Ebenso wi
dersprechen zahlreiche und beglaubigte Zeugnisse der
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Angabe (II, 29), dass in den Gefängnissen zur Zeit der 
Schreckensregierung nicht Ergebung und Sammlung 
der Eingeschlossenen geherrscht habe, sondern nur 
Leichtsinn, wovon blos einige Frauen durch edle Würde 
und Ergebenheit eine Ausnahme gemacht hätten. Die 
Geschichte des Feldzugs 1793 und 1794 im fünfzehn
ten Abschnitte würde jetzt freilich durch Benutzung 
österreichischer und preussischer Kriegsbücher eine 
andere Färbung erhalten und mit manchem Zuge der 
Tapferkeit und Geschicklichkeit einzelner deutschen 
Abtheilungen bereichert werden können. Wir erinnern 
hier nur an das Blücher’sche Campagnejournal in Schö- 
ning’s Geschichte des preussischen fünften Husarenre
giments, oder an die Beschreibung des glänzenden Rei
tersieges, den Schwarzenberg bei Cateau am 28. April 
1794 erfocht, in der Geschichte der Kriege in Europa 
Th. III, S. 175. Im Verfolg seiner Vorlesungen tadelt 
es Niebuhr (II, 195), dass man ein so erbärmliches 
Geschrei erhoben, als der Erzherzog Karl habe die 
schwäbischen Kreistruppen entwaffnen lassen. Wenn 
dieses Ereignisses bei Biberach am 28. Juli 1796 ge
dacht wurde, so musste Niebuhr ein paar Worte mehr 
daran wenden. Die nähern Umstände kennen wir jetzt 
besser aus Lupin’s von Illerfeld, eines Augenzeugen 
und Betheiligten, Selbstbiographie Th. I, S. 427 — 430. 
Was von den Bestechungen hoher österreichischer 
Officiere, eines Dawidowitsch bei Rivoli, eines Auers
berg bei Wien und anderen, an mehren Stellen (II, 80. 
174. 222) frank und frei erzählt wird, ist doch am 
Ende nur eitles Gerede und sollte von einem Manne, 
der sonst sich überall als wahrhaft erwiesen hat, nicht 
öffentlich wiederholt werden. Dagegen muss man ihm 
wol zugeben, dass es im preussisch-französischen Kriege 
„heillose, erkaufte Buben44 gegeben hat, die „das Un
glück bereiteten44 (II, 225). Die Einnahme von Malta 
im Juni 1798 ward (II, 120 f.) ohne Weiteres der Ver- 
rätherei der Ritter Schuld gegeben, dem Ritter Dolo- 
mieu die Hauptrolle dabei zugetheilt. Aber Niebuhr 
hätte immerhin hier mit derselben Zurückhaltung ver
fahren können, als da, wo er von dem Tode Paul’s I. 
von Russland (II, 186) spricht. Denn wenn auch heim
liche Verbindungen und Einverständnisse des französi
schen Feldherrn mit den Rittern seines Landes auf 
Malta nicht abzuleugnen sind, so herrschte doch auch 
sonst in Malta eine solche Verwirrung, ein solcher 
Mangel an Zusammenwirken, eine so grosse Insubor
dination, dass schon gleich nach dem Erscheinen der 
französischen Flotte Stimmen laut wurden, die im Ge
fühle der traurigsten Lage einen Theil der Ritter der 
Verrätherei beschuldigten. Alfr. Reumont hat sich da
her in mehren Stellen seines Aufsatzes: die letzten 
Zeiten des Johanniterordens, in Raumer’s historischen 
Taschenbuche für 1844 mit unverkennbarer Vorsicht 
über diese rasche Übergabe Maltas geäussert. Noch 
unrichtiger im Ausdrucke ist die Stelle über Toussaint 
Louverture auf S. 192, von dem es heisst, er sei im 
Gefängnisse ermordet worden. Richtiger wäre gewe
sen: er ist langsam zu Tode gequält worden. Denn 
crispe par le froid, ränge par ses regrets T, Louver
ture est mort au foft de Jour apres dix mois de cap- 

tirite: so lesen wir in der Schrift: Bourienne el ses 
erreurs T. II, p. 204. — Moskaus Brand und Rastopt- 
schin’s Antheil dabei ist jetzt nicht mehr ein Räthsel, 
wie vor vierzehn Jahren (II, 313), nachdem Varnhagen 
von Ense (Denkwürdigkeiten III, 373 ff.) aus Rastopt- 
schin’s eigner Unterhaltung berichtet hat, dass er bei 
dieser Handlung nichts gefühlt habe als den Unwerth 
aller Güter, wenn das Vaterland zu Grunde gehe und 
dass es ihm gelungen sei, dadurch die Gemüther der 
Russen zu entzünden. Denn nur, um nach Russland 
zurückzukehren und dort friedliche Verhältnisse zu fin
den, sagte er sich im Jahre 1822 durch eine besondere 
Druckschrift von seinem Antheile an dem Brande Mos
kaus los und gab somit auch den unsterblichen Ruhm 
preis, der von daher an seinem Namen haftete. — 
Uber Scharnhorst’« Tod urtheilt Niebuhr (II, 327). dass 
er durch die Schnelligkeit der Reise nach Prag und 
durch schlechte ärztliche Behandlung herbeigeführt sei. 
Aber hätte denn Niebuhr, damals in der Mitte der Be
gebenheiten, nicht ebenso gut als Hippel (Beiträge zur 
Charakteristik Friedrich Wilhehn’s III. S. 78 f.) wissen 
können, dass Scharnhorst an den Folgen seiner Wun
den gestorben sei, die ein Nervenfieber tödtlich gemacht 
hatte, weil tiefer Kummer über das erste Mislingen 
einer von ihm auf den Erfolg angelegten grossartigen 
Waffenthat und die Sorge, dass die Kurzsichtigkeit der 
fremden Feldherrn, wie eben jetzt bei Grossgörschen 
geschehen war, der Wiedererweckung Preussens nach
theilig sein würde, sein Gemüth auf das Heftigste an
gegriffen hatten. Endlich musste auf S. 334 der Name 
der Schlacht bei Jüterbogk (6. September 1813) mit 
dem historisch festgestellten Namen der Schlacht bei 
Dennewitz vertauscht werden.

Wir gedenken noch dreier Beilagen. Zuerst eines 
ungedruckten Aufsatzes über die Finanzen im Kirchen
staate, den Niebuhr im Jahre 1822 geschrieben hatte, 
und eines zweiten über das von Niebuhr für Preussen 1809 
in Holland negociirte Anleihen. Der letztere ist aus Nie- 
buhr’s Papieren gearbeitet und gibt recht zweckmässige 
Belehrungen über eine Angelegenheit, die Niebuhr zur 
besondern Zufriedenheit des Königs und des vorge
setzten Ministers beendigte. Die dritte Beilage ent
hält das Verzeicliniss der im preussischen Correspon- 
denten enthaltenen und in den „Nachgelassenen Schrif
ten44 nicht abgedruckten Originalartikel Niebuhr’s, wo
bei wir den Wunsch nicht unterdrücken, dass diese an 
schönen Aufsätzen so reiche Zeitschrift, ein so treues 
Bild der Zeit, m welcher sie entstand , durch einen 
neuen Abdruck aus ihrer Verschollenheit hervorgezogen 
werden möge.

Zur Bezeichnung der Farbe und des Gehaltes des 
vorliegenden Buches glauben wir genug gesagt zu 
haben. Es wird allerdings den Ruhm Niebuhr’s nicht 
so weit tragen, als ihn seine römische Geschichte ge
tragen hat, aber es bietet doch so manches Gute und 
Beachtungswerthe, dass es gewiss ein ausgebreitetes 
Publicum finden wird. Nur erachten wir namentlich 
um dieses Zweckes willen den Preis des Buches für 
zu hoch angesetzt.

Pforta. K. G. Jacob.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipxig.
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Fünfter Jahrgang. 266. 7. November 1846.

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Generalvicar Domprobst Dr. v. Deutinger in München 

ist zum Präsident des Metropolicum und Vorstand des allge
meinen geistlichen Rathcollegium ernannt worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Jolly in Heidelberg 
ist eine ordentliche Professur in der philosophischen Facultät 
der Universität daselbst ertheilt worden.

Vicegeneralsuperintendent Dr. Küpper in Koblenz ist zum 
Generalsuperintendent der Rheinprovinz ernannt worden.

Hofgerichtsrath A. Meyer in Konstanz folgt einem Rufe 
als ordentlicher Professor des badischen Landrechts an der Uni
versität zu Freiburg.

Dr. Alexander Peizholdt in Dresden folgt einem Rufe als 
ordentlicher Professor in der philosophischen Facultät der Uni
versität zu Dorpat.

Prof. Dr. Weinlig in Erlangen ist zum Geh. Regierungs- 
rath im Departement des Innern zu Dresden berufen worden.

Nekrolog.
Am 24. Sept, starb zu Königsberg Dr. F. W. Ed. Backe, 

ordentlicher Professor der juristischen Facultät daselbst. Von 
ihm erschien: Bonae Jidei possessor quemadmodum fructus suos 
capiat (1825) ; Interpretationum iuris romani cap. 1 et 2 (1830).

Am 6. Oct. zu München Robert v. Langer, Centralge- 
mäldegalerie-lnspector, im 63. Lebensjahre.

Am 8. Oct. zu Eisenach Obermedicinalrath Dr. Christ. 
Theodor Reussing, Director der Hebammenschule und Amts
und Stadtphysicus daselbst.

Gelehrten-Versammlungen.
Die neunte Versaminlimg deutscher Philologen, 

Schulmänner und Orientalisten hatte zu Jena in den 
Tagen des 29. Sept, bis 2. Oct. statt. Die Zahl der Theil
nehmer betrug der Einzeichnung nach 34; । ? darunter 256 Aus
wärtige. Das Präsidium führten der derzeitige Prorector Geh. 
Hofrath Hand und Geh. Hofrath Göttling. Die erste vorbe
reitende Sitzung am 29. Sept, eröffnete der erste Präsident 
durch eine Rede , in welcher er die Mitglieder der Versamm
lung begriisste, dasjenige näher bezeichnete, was Jena zu einer 
Versammlung der Philologen geeignet mache und die Gründe 
riarlegte, weshalb auf eine namhafte Einladung der Lehrer an 
Realschulen, wie sie in Darmstadt vorigen Jahres beantragt 
worden war, nicht eingegangen worden sei. Zu Secretären wur
den Prof. Weissenborn, Dr. Bippard in Jena und Dr. Queck 
aus Sondershausen gewählt. Die vom Bibliothekar Hauts in 
Heidelberg eingesendete Schrift (Lycei Heideiber gen sis origines 
et progressus) war von einem Schreiben begleitet, welches zu

Beiträgen für eine Biographie Xylander’s und Löwenklau’s auf
forderte. Ein schriftlicher Antrag des Dr. Gräfenhan in Eis
leben, dass man eine Petition um gleichzeitige den Besuch der 
Philologenversammlung nicht hindernde Schulferien an die 
Regierungen gelangen lassen möge, wurde durch die Gründe 
der Unausführbarkeit im Allgemeinen und die Voraussetzung ei
ner Ermöglichung des Wunsches im Besondern zurückgelegt. Am 
zweiten Tage sprach der erste Präsident einleitende Worte, 
in denen er nachwies, dass die jährlichen Versammlungen der 
Philologen sich nicht allein als nutzreicb , sondern in unsern 
Tagen bei der vielfachen Entgegnung gegen philologische 
Studien als nothwendig darstellen, wobei er auf die Stellung 
des Philologen im wissenschaftlichen Gebiete, namentlich aber 
auf die in einem von Dr. Matthiä an die Versammlung erlas
senen „Offenen Briefe“ ausgesprochenen Ansichten widerlegend 
Rücksicht nahm. Oberlehrer Dr. Köchly sprach in freiem Vor
träge über die dramatische Einheit der Hekuba des Euripides, 
indem er die Annahme einer doppelten Handlung in der Tra
gödie widerlegte und nachwies, Euripides habe ein Gemälde 
von schnell wechselndem Glück und Unglück geben wollen 
und Hekuba, ihrer Kinder beraubt und in tiefstes Elend ver
sunken, erscheine getröstet in einer sittlichen Erhebung. Prof. 
Müller aus Naumburg suchte die Urtheile über Euripides als 
den am meisten tragischen Dichter, und dessen Auffassung 
weiblicher Charaktere, sowie über die vertheidigten Prologe, 
zu widerlegen. Prof. Bergk aus Marburg hielt einen freien 
Vortrag über die Geschworenengerichte zu Athen, um nachzu
weisen, dass diese Gerichte nicht von Solon eingerichtet, son
dern später, etwa durch Klisthenes geordnet worden wären, 
welcher Behauptung Director Sauppe aus Weimar. Geb. Hof
rath Göttling und Prof. Vischer aus Basel widerlegende Be
merkungen entgegeustellten. In der zweiten öffentlichen Sitzung 
hielten freie Vorträge Prof. Preller aus Jena über das Zwölf
göttersystem der Griechen, wobei Prof. Gerhard aus Berlin, 
Prof. Bergk aus Marburg, Prof. Wals aus Tübingen in Debat
ten sich betheiligten; Prof. Schneidewin aus Göttingen über 
den von Giacomo Leopardi vermeintlich aus dem Griechischen 
übersetzten Hymnus auf Poseidon, worauf die von Dr. Pruts 
ans Halle, Director Sauppe aus Weimar, Prorector Nauck aus 
Cottbus beigefügten Bemerkungen die Zweifel entfernten, als 
sei Leopardi nicht selbst der Verf. des Gedichts; Prof. Döder
lein über die Stelle des Homer von der Gestalt des Thersites. 
Am dritten Tage, den 2. Oct., sprach Prof. Lindner aus Leip
zig über das, was in den bisher gehaltenen Philologenversamm
lungen zur Förderung des Gymnasialunterrichts verhandelt 
worden ist, nebst Mittheilung praktischer Erfahrungen, Prof. 
Fortlage aus Jena über das System der griechischen Musik, 
und Prof. Piper aus Berlin über Dante in Beziehung auf das 
classische Alterthum. Consistorialrath Peter aus Hildburghau
sen gab eine Relation über die Verhandlungen der pädagogi
schen Section, die in drei Sitzungen die Frage über den 
Nutzen und die Zulässigkeit der freien lateinischen Aufsätze 
in Gymnasien behandelt hatte. Der zweite Präsident machte 
den Schluss der Versammlung durch eine Rede kund, in wel-
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eher er den lebendigen wissenschaftlichen und geselligen Ver
kehr, welcher dieser Versammlung eigen war, hervorhob. Zum 
Versammlungsort nächsten Jahres war Basel gewählt und zu 
Präsidenten Prof. Gerlach und Prof. Vischer ernannt worden.

In der Versammlung der Orientalisten begriisste der im 
vorigen Jahre zu Darmstadt gewählte Präsident Geh. Kirchen- 
rath Hoffmann die Versammlung, deren Zahl sich auf 41 
Theilnehmer belief, in einer einleitenden Rede. Zum zweiten 
Präsidenten wurde Prof.Bernstein aus Breslau, zum ersten Secretär 
Prof. Stickel aus Jena, zum zweiten Prof. Schellenberg aus 
Eisenberg gewählt. Am zweiten Tage hielt Prof. Rödiger aus 
Halle einen Vortrag über die Angelegenheiten der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft, welche '220 Mitglieder in sich 
fasst, über eingegangene Mittheilungen, Geschenke u. s. w., 
wobei Prof. Wiistenfeld aus Göttingen Bemerkungen über die 
ihm zu Gebote stehenden Handschriften für die Ausgabe des 
Kital atsar el-bilad mittheilte. Prof. Brockhaus aus Leipzig 
berichtete über die Kassenverwaltung. Am dritten Tage trug 
Prof. Fleischer aus Leipzig eine bibliographische und literar
historische Übersicht der Erscheinungen des orientalischen Wis
senschaftsgebietes während des letztverliossenen Jahres vor. 
In der vierten Sitzung hielt Prof. Höfer aus Greifswald einen 
Vortrag über ein merkwürdiges, wahrscheinlich einziges Prakrit- 
Manuscript in Berlin. Ein Antrag des Dr. Selberg, dass die 
Gesellschaft über seinen Plan zu einem deutschen Colonial
etablissement im ostindischen Archipel ein Gutachten gebe, 
ward dem Vorstand der Gesellschaft überwiesen. Die von der 
Gesellschaft herauszugebende Zeitschrift, deren erstes Heft 
vorlag, wird auf Kosten der Gesellschaft in vier Heften er
scheinen und theils wissenschaftliche Aufsätze, theils ein mor
genländisches Journal, welches die Erscheinungen des Ostens 
schnell zur Kenntniss bringen soll, enthalten. — Beschlossen 
wurde die Herausgabe des Werks von Kaswini und zunächst 
des Chronicon von Bar Hebraeus durch Prof. Bernstein aus 
Gesellschaftsmitteln. Dr. Kellgren aus Helsingfors las einen 
Theil seiner Abhandlung über die Verwandtschaft des Finni
schen mit dem Tartarischen. Für die im künftigen Jahre in 
Basel zu haltende Versammlung wurden zu Präsidenten die 
Professoren de Wette und Stählin daselbst gewählt, zu Mit
gliedern des Vorstandes, nachdem dem Statut gemäss die Pro
fessoren Rödiger, Fleischer, Bertheau und Ewald ausgetreten 
waren, neu ernannt Prof. Rödiger, Prof. Fleischer, Geh. 
Kirchenrath Hoffmann und Prof. Bernstein.

Vertheilt wurden unter die Theilnehmer der allgemeinen Ver
sammlung: Prosodisches zu Plautus und Terentinus vom Di
rector Kärcher in Karlsruhe; Verzeichniss der Gegenstände des 
im J.- 1846 gegründeten archäologischen Museums der Uni
versität Jena, verfasst von C. Göttling; die grossherzogliche 
morgenländische Münzsammlung in Jena, eine Übersicht von 
D. G. Stickel; Philologos Germaniae qui Jenam convenerunt Pae- 
dagogii Stoiani auctoritate et nomine venerabundus salutat Dr. Guil. 
Tittmann.

Die Versammlung der Germanisten zu Frank
furt a. M. begann am 24. Sept, ihre Sitzungen. Die Ple
narversammlungen (neben welchen auch noch besondere Sitzun
gen der drei, für Sprache, Recht und Geschichte Deutschlands 
gebildeten Sectionen gehalten wurden) eröffnete Prof. Reyscher 
aus Tübingen mit einer Einleitungsrede über den Zweck der 
Vereinigung. Zum Vorsitzenden wurde Jakob Grimm erwählt, 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. If. M»nd in «Fei»».

der diese Stellung mit einem auf deutsche Sprachforschung 
bezüglichen Vortrage übernahm. Geh. Justizrath Beseler aus 
Greifswald erörterte die Frage, ob das Herzogthum Schles
wig dem Königreiche Dänemark wirklich incorporirt worden 
sei. Hofrath Welcker aus Heidelberg vertheidigte die Selbstän
digkeit Lauenburgs, was jedoch Geh. Staatsrath Jaup aus 
Darmstadt in Zweifel zu stellen suchte. Prof. Reyscher ver
suchte die Bedeutung der zweiten Erklärung des Königs von 
Dänemark in der holsteinisch-schleswigschen Angelegenheit dar
zulegen. Hofrath Dahlmann aus Bonn behandelte die Schles- 
wig-holsteinsche Frage vom Gesichtspunkte der europäischen 
Gleichgewichtspolitik aus. Geh. Justizrath Michelsen aus Jena 
suchte dieselbe endlich durch genaues Eingehen auf die da
für wichtigen historischen Facta zu lösen. — Am 25. Sept, 
sprach Hotrath Jakob Grimm über den Unterschied zwischen 
exacten und nichtexacten Wissenschaften, Geheimrath Mitter
maier über die Verbesserung des deutschen Rechtszustandes 
durch Beschränkung des römischen Rechts und Berücksichti
gung des deutschen Rechtsbewusstseins. Die darauf folgende 
Rede des Gell. Oberrevisionsraths Heffter aus Berlin führte zu 
Debatten über die Stellung der Germanisten zu den Romani
sten. Ministerialrath Christ aus Karlsruhe sprach für die Aus
bildung des einheimischen Rechts und wies jede Benutzung des 
römischen Rechts in materieller Beziehung ab, obschon er die 
Nachahmungswürdigkeit desselben in Rücksicht auf die Form 
der Construction von Rechtsinstituten anerkannte. Hofrath 
Dahlmann aus Bonn gab hierauf eine Darstellung des Ur
sprungs und der Entwickelung des Geschworenengerichts. __ 
Am 26. De«, sprach Geh. Staatsrath Jaup aus Darmstadt über 
Bedürfniss, Möglichkeit und Nothwendigkeit eines allgemeinen 
deutschen Gesetzbuchs; Dr. Lappenberg aus Hamburg redete 
über die Mittel zur Verhütung des Unterganges deutscher Na
tionalität und Sprache im Auslande; Prof. Wilh. Grimm sprach 
über sein und seines Bruders Unternehmen der Herausgabe 
eines deutschen Wörterbuchs, und Prof. Gaupp aus Breslau 
über «las Verhältniss des Germanismus zum Ronianismus und 
die Entstehung romanischer Völkerschaften. Zum Versamm
lungsorte im nächsten Jahre wurde Lübeck bestimmt.

Literarische u. a. Nachrichten.
Aus dem Nachlasse des am 22. März d. J. zu Berlin ver

storbenen Hermann Rossel, dessen Neander in der Vorrede des 
dritten Bandes seiner Kirchengeschichte zweiter Auflage rüh
mend gedacht hat, sollen die vorgefundenen Schriften in zwei 
Bänden auf Subscription (Berlin, Besser.) erscheinen. Der 
erste Band wird, äusser einer Biographie, Gedichte, Aufsätze, 
Briefe enthalten, . der zweite theologischen Inhalts sein und 
zwar I) die Preisschrift, über den Charakter der Schleier- 
macher’schen Kritik im Verhältniss zur Strauss’schen; 2) über 
Matthias Knuzen ; 3) über jas Verhältniss Melanchthon’s zum 
leipziger Interim; 4) über das Wesen der Gnosis; 5) Kritiken 
über Schliemann’s Clementinen und Baur’s Dreieinigkeitslehre.

In dem Kloster von Fitero in dem spanischen Navarra 
hat man ein altes Manuscript von 142 Seiten mit Miniatur
gemälden und gothischen Verzierungen aufgefunden, welches 
ein provenzalisches Gedicht des 13. Jahrh. enthält, worin die 
Kämpfe zwischen den Einwohnern von Pampelona und den 
Franzosen geschildert werden. Die Handschrift ist in der Bi
bliothek zu Pampelona niedergelegt worden.

Druck und Verlag von ff1. A. Bmckliams in ILeip^ig.
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Intelligfcnzblatt.
(Der Kaum einer Zeile wird mit 1 V2 Ngr. berechnet.)

3m allen SSud^anblungen tft erhalten: 

Hjistomdjes ®asdjenbuclj. 
^»erauöge geben 

von 

001t
Stent ^olgc. Steter Sa^rgang.

@r. 12. (Sart. 2 Sf)lr. 15 9?gr.

Sn^alt: I. SSenvenuto ©ellini’ö leßte ßebenßjaljre. ®on 5llf. Stcumont — U. Sßilfyelm von Srumbad) unb feine ^>änbel. SSon 3b SSoigt. 
(®d)(ufi beö im vorigen Safyrgange abgebrochenen 2luffa§e3.) — III. 2)er «^ofratf; SSefreiö in ^elmffäbt unb baS Untverfitätöroefen feiner Seit. Sin 
JBortrag, gehalten in ber 23erfammlung beö SBiffenfrfjaftlichen SJereinö ju Serlin am 29. SJidrj 1845 von ßtdjtenffettt. — IV. 3ur ©efchicbte 
ber ftänbifdben Söer^ältniffe in Preußen. (SSefonberS nach ben ßanbtagSacten.) 93on SRap Soppen. — V. über bie öffentliche Meinung in ©eutfd)= 

lanb von ben greiheitöfriegen bis ju ben ötarlöbaber Sefdilüffen. S3on Ä. §agcn. Zweite ^bt^eilung: ©ie Satyre 1815— 19.

®ie erfte ®olgc beö ^iftorifdöen Safdjenbudj» (10 Saljrg., 1830— 39) foftet im $etaBgefe£ten greife 10 Xfilt.; ber erfte btö fünfte Satyrg. 
jufammengenommen 5 $$ir., bet fc^ßte bis je^ntc 5 Sfjlr.; einzelne Safyrgänge 1 S^lr. 10 9?gr. Sie Sa^rgänge ber Seiten ftolqe 

f offen 2 £$lr. bis 2 S^lr. 15 Mar.
Seipjtg , im November 1846.

Sm SJerlage ber Unterzeichneten ift foeben erfebtenen unb burd, aUe SJud)= 
banblungen ©eutfdjlanbS, £>|terretd)ö unb ber ©ebroeis ju beziehen: 

$er
ober erfter Unterricht in ber Gt>emie, verfxnnlicht burd) einfache 
ßppenmente. $um S^ulgebrauc^ ur.b jur ©elbftbekfyrung, ins= 
befonbere für angetjenbe Slpotfyeter, ßanbrvirthe, ®eroerbtreibenbe ic. 
2$on Dr. ^rofeffor an ber fönigl. ®c=
merbfd>uk ,u (Jfyemnifj unb fönigl. färffftf^er Slpotljeknrevifor. 
Zweite unveränberte Auflage. 2»it 221 in ben Sept ein= 
gebrueften ^oljfchnitten. 8. Sßelinpap. (Sei). ^JreiS 2 Stjlr.

^er Statur,
£)ie ßefyren bet ^bentic, SDHneralogte, Geologie, 
fiologie, S3otanif unb Zoologie umfaffenb. SlUen ^reunben ber 
SRaturnüflenfchaft, inöbefonberc ben ©pntnaften, 9?eal= unb hohem 
93ürgerfchulen Dr.
ter ber SRaturmtffenfchaften am ®pmnafium ju Sßotm^, früher 
Slffifientcn ant chemtfchem ßaboratorium ju ®ie^en. 9Rit 281 
in ben Sept eingebru^ten ^oljfchnitten. Zweite littVcraitbcrtc 
Auflage« ßio Jn ®to^=3Rebtan, auf feinem
fatinirten Stainpapkt- ©«9- Wi« 1 STMt. 10 *Rgr. (1 Shlr.

8 g®r.) 5lof 12 ßpemplare ein ^reiepemplar.
BraunfeWeilh im ^p.

3Sten>e3 ttlt*

Bibliotlieca <Äraeca.
opera ed. G- Slallbaum- Vol. I , sect. j cont.

Apolog. Socr. et Crito. Edit tertia. 26 Ngr. (21 gGr.)
Sophoclis trag. ed. Ed. Wunder. Vol. I, sect. 4 con't

Antigone. Edit, tertia. 17% Ngr. (14 gGr.)
Gotha, im October 1846.

Meuiirill^’sche Behandlung.

______________ ^rottyawt.
Bei Wilhelwx Engelmann in Leipzig ist soeben erschienen und 

in allen Buchhandlungen zu haben:

B i b 1 i o t h e c a 
HISTORICO NATURALIS. 

Verzeichniss der Bucher 
über

M aturgescliicli te9
welche in

Deutschland, Skandinavien, Holland, England, Frank
reich, Italien und Spanien 

in den Jahren 1700—1846 
erschienen sind.

Von Wilhelm Kngrelmann.
Erster Band:

Bibliographie. Hülfsmittel. Allgemeine Schriften. Ver
gleichende Anatomie und Physiologie. Zoologie, 

Palaeonlologie.
Mit einem Namen- und Sachregister.

Gr. 8. 1846. 786 Seiten. 37» Thlr.
Bei Joh. Aug. Meissner in Hamburg sind soeben erschienen und 

in allen Buchhandlungen zu bekommen:
Redslob, Ci-. M., Dr. theoi., Prof. u. s. w. Die alt- 

testamentlichen Namen der Bevölkerung des wirklichen und 
idealen Israelitenstaats etymologisch betrachtet. 1846. Gr. 8. 
Geh. 25 Ngr. (20 gGr.)

— —, Der Schöpfungs-Apolog, 1 Mose 2, 4—3, 24; aus
führlich erläutert und kritisch geprüft. Zugleich als ein exe
getisches Bedenken in der Symbolfrage, 1846. Gr. 8. Geh. 
25 Ngr. (20 gGr.)

Früher erschien von demselben Verfasser in meinem Verlage: 
.Wie Integrität der Stelle Hosea 7, 4 —10 in Frage ge

stellt. 1842. Royal-8. Geh. 15 Ngr. (12 gGr.)
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9?eu etfdjienene Südjer ber ©ietetii^’f^en ®u^banblung in Söttingen: 
BcrtluOlil ? A* A«> Über verschiedene neue oder seltene 

Reptilien aus Neu-Granada und Crustaceen aus China mit 
3 Kupfertafeln. Gr. 4. 20 Ngr. (16 gGr.)

Mlirliard 9 F.» Recueil nouveau general de traites, con- 
ventions et autres transactions remarquables etc. Continua- 
tion du grämt Reeveil de feu M. de Martens. Vol. IV. Gr. 8. 
3 Thlr. 22% Ngr. (3 Thlr. 18 gGr.)

Ctrrimm, W., Athis und Prophilias. Gr. 4. I Thlr. 
20 Ngr. (I Thlr. 16 gGr.)

SC-, SfRittbeilungen übet baß joologifcbe 
SRufeum $u Söttingen. I. £8er§etd)mfj ber aufgeftellten 9lep’ 
tilien. 8. 2% S'lgr. (2 gSr.)

EiliSSCSi? A., Michael Akominatos von Chonä, Erzbischof 
von Athen. Nachrichten über sein Leben und seine Schriften. 
Ein Beitrag zur politischen und literarischen Geschichte Athens 
im Mittelalter. Gr. 8. 25 Ngr. (20 gGr.)

Lehrbuch ber fpeciellen ERofologte unb 
rapie. 33anb JI, 9lbtb. 2, gief. 1, pr. gief. l. 2. Sr. 8. 
3 tylv. 20 SRgr. (3 ^^lr. 16 gSr.)
(83b. 1 unb 33b. 2 Tlbt^. 1 foften 1 £&lr. 10 9tgr. [7 3$tr. 8 g®r.])

^ermann, Bur Begleitung meines 2et)tbud)S ber
gotteßbienfilidjen Slltert^ümer ber Sriedjen. 8. 21/29fJgr. (2gSr.)

JKraut, W. T3l., Das alte Stadtrecht von Lüneburg. 
Gr. 8. 15 Ngr. (12 gGr.)

JViarx. K. F. 11.. Zum Andenken an Dr. Joh. Stieglitz, 
königl. hannov. Obermedicinalrath. Gr. 8. 25 Ngr. (20 gGr.) 

friäwmh $C-, ®ie Sebred;en unb bie Reform beß 
beutfehen «Strafverfahrens, bargeflcllt auf ber Bafiß einer con= 
fequenten ©ntmidelung beß inquifitorifdjen unb beß accufato-- 
rifdjen ^rincipß. Sr. 8. I Sltjlr. 20 5Rgr. (I iXfylr. 16 gSr.)

Äie^tettterß, SJerniifcbte ©griffen. Steue ver=
mehrte, von beffen ©öf?nen veranftaltetc Originalausgabe. 
§3b. 7. 8. Briefe. 35b. i. 2.
@iit Supplement aßen ^Cuö^ate« ber ©Triften. 
33b. I. 2.

©ubferi^ftonöptetö ä S3anb io sJlgr. (8 gSr.) 
Späterer £aben|)tet$ »5 9?gr. (12 gSr.) per SSanb.

©ic Sßänbe 1—6 foften im ©ubfcriptionßpreiß 2 S£l)lr., mit önbe 
btefeö Sabreß fyört ber @ubfcriptionöpretö auf, es teitt ber ^aben« 
|>rei« twn 3 ®blr. 30 9t gr. (3 $tilr. 16 gßJr.) für 8 ^nnbe 
MtlWiberruflid) ein. öinjeln foften bie ®anbe 15 9tgr. (I2g®r.)

Soeben ift vollenbet unb butdj alle 33ud)hanblungen ju belieben:

^anbroörterbueb
ber griedHfd^ett

von
^arl ^akobitj unb ^rnet Q£b. heiler.

2ten SSanbeß 2te 3lbt^eilung. n—L2.
Sr. £er. = 8. Bogen 34 —113%. Sabenpreiß 2 ^(r.

®aö vollftdnbige Sßetf in 2 Bdnben unb 4 2tbt$ei(ungen (208 y4 
®ogen) foftet im ßabenpreife 7% S£&lr. @in ^rofpect über ben Sn^t 
unb bie (Sigentbümlidffeit biefeß anerfannt tüc^tiß a aßgearbeiteten Sßerfeß, 
tveldjeö mir als baß VoHftdnbigfte unb btttfgfte griedufebe Serifon em= 

Pfeilen, Hegt eöenfaUö vor.
im September 1846.

»^inric^$’fd;e SJudjfyanblung.

In unserm Verlage erschien soeben:

Diplomatisches Archiv 
für die deutschen Bundesstaaten 

grösstentkeils nach officiellcn Quellen.
mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben 

von Alexander JUiru**.
Ehester Band in zwei Abtheilungen.

1OO Bogen. Gr. 8. Velinpap. Brosch. Preis 8 Thaler.
Das „Diplomatische Archiv“ ist bestimmt, x^orzugswe.ise Diplo- 

inaten und andern Staatsbeamten, sodann aber auch über’ 
haupl Hhlm ikern , Publieixten , Jlilitair» und Gebil
deten jedes Standes als ein Hand- und Nachschlagebuctä 
zu dienen, dessen erster vorliegender Band die wichtigem altern 
Quellen aus dem Zeiträume vom Westfälischen Frieden bis zum 
Wiener Congress und zweiten Pariser Frieden, sowie die mit den 
Pariser Friedensschlüssen und den Bestimmungen der Wiener Con- 
gressacte, besonders hinsichtlich der Territorial-Veränderungen, in 
unmittelbarem Zusammenhänge stehenden, auch neuern Verträge und 
sonstigen Actenstücke enthält.

Die noch folgenden beiden Theile enthalten die organischen Ge
setze des Deutschen Bundes. sowie die wichtigem Bundesbeschlüsse, 
Staatsverträge u. s. w. über allgemeine Wohlfahrts - Angelegenheiten, 
Handel und Schi/fahrt, Presse, Kriegswesen, Kirche, Verhältnisse 
der Standesherren, Territorial-Angelegenheiten u. s. w. Die jedem 
Documente beigefügten erläuternden historischen, statistischen und 
literarischen Anmerkungen des Herausgebers sind eine schätzenswerthe 
Zugabe.

Der Ute und Ute Band, jeder etwa 60 Bogen stark, erscheinen 
im nächsten Jahre.

October 1846. Renf/et*'sehe Buchhandlung in Leipzig.
3n ber unterzeichneten SSertagß^anblung ift foeben erf^ienen unb in allen 

23u^anblungen ju $aben:
Jöo JjrtHge /db brr ®nhün in Sfcifjen von 

®rabfd)riften. Bur Slnbadjt unb Erbauung auf ©räbern. 
10 -iRgr. (8 g®r.), ober 36 Är.

wir für
$U polten ? ©ine Stimme vom ©unbe. 5 9lgr.

(4 g®r.), ober 18 Jtr.
JUrdjernnttf^ ber alten unb neuen Seit. gine 

Ijanblung vom praftifdjen ©tanbpunfte. 5 9?gr. (4 g@r.), 
ober 18 Är. '

5Cttffä$e Üb-r baß elementar- nnb W1W- 
sdjulromn in ®eutf(^lanb unb ber Sdftveij, von 85eer, $rt$, 
©ruber, Ärüfi, gangent^al, Subeivig, SfRaver, «Rieberer u. 31. 
10 £R$r. (8 g@r.), ober 36 ^r.

SSvgclt, Po' jUonotanjer ^turm im ^atjre 1548, mit ergan* 
§enben Bufä’^en auß beß gleichzeitigen <£t>rontften ©ht.
heif Spanifd)em überfall ber Stabt Äonfianj unb urfunblfchen 
Beilagen. 5lo^ vünbfchriften beß fidbtifdjen 9lrd)ivß bet’ außgegeben. 20 «Rgr. p6 ober j I2
«Belle ’ IBM« bei ßonftanj (©anton Xpurgau), im Sept. 1846.

9leu crfdjdnt foeben unb ift burd? alle SSudjbanblungen ju erhalten:

^alfif^e Briefe.
3wet Uljeile.

®r. 12. Seth 2~Sljlr. 20 ^igr.
^^bemerfur.gen unb geiftreidje ©djilberungen einer ®amc, nad) eng- 
uf^en Originalen bearbeitet, bie allen ©enen, weldjc fi^ für rufftf^eß 
»Coen unb befonberß für bie Suftänbe ber pftfeeprobinzen intereffiren, 

eine tvillfommene ®abe fein werben.
im Siovember 1846.



NEUE JENAISCHE

Fünfter Jahrgang. M 267. 9. November 1846.

ALLGEMEINE LITEBATLR-ZEITUNG.

Völkerkunde.
Des AUemands, par un Frangais. Paris, Amyot. 

1845. 8. 5 Fr. *)

Es kann nicht fehlen, dass schon der Titel des vor
stehenden Werkes das Interesse Aller erregen muss, 
welche die Beziehungen der Völker der Gegenwart 
ihrer Aufmerksamkeit würdigen. So viel auch Falsches, 
namentlich von französischer Seite, über uns Deutsche 
geschrieben ist, so sehr muss man dabei doch aner
kennen, dass einmal wir selbst es an unrichtigen Be- 
griffen über Frankreich nicht fehlen lassen; sodann 
aber auch das Vorurtheil: ..der Franzose könne nicht 
gerecht von uns denken und urtheilen,“ uns blind ge
gen Rügen macht, welche uns ganz gerechterweise 
treffen. Im Übrigen wird der Deutsche, welcher die 
französische Literatur über Deutschland in neuerer Zeit 
weiter, als blos in den hochmüthigen Journalartikeln 
verfolgt hat, darin mit uns übereinstimmen, dass sich 
eine grosse Veränderung in den Ansichten und in der 
Beurtheilung kundgibt. Unter allen den neuern Erschei
nungen jedoch ist Ref. kein Werk aufgefallen, was 
über diesen Gegenstand bedeutender genannt werden 
dürfte, als das vorstehende. Zwar wird sich aus der 
Beurtheilung des Buchs zur Genüge ergeben, dass dem 
Verf. eine ganz allgemeine Kenntniss Deutschlands und 
der Deutschen fehlt und dass er beiweitem nicht so 
frei von französischem Vorurtheile ist, als er es viel
leicht errungen zu haben glaubt; dennoch aber ist 
seine Schilderung die geistreichste . gründlichste und 
beziehentlich wahrste, welche Ref. von einem Franzo
sen las. Denn wenn auch gerade durch den Stand
punkt, von dem er die deutschen Verhältnisse hier und 
da beurtheilt, der Veif. sich selbst widerlegt, indem 
er die völlige Entgegengesetztheit der geistigen Rich
tung beider Völker, gegen die ei wenigstens als in der 
Naturanlage begründet, mit aller Macht ankämpft, da- 
duich bethätigt, so muss man ihm doch jedenfalls darin 
beistmimen . dass die Selbstgefälligkeit unserer Lands
leute, mit welcher viele von ihnen dem germanischen 
Volke die Welt gestaltende Bestimmung beilegen möch
ten, eine so lächerliche und abgeschmackte ist, wie die 
Eitelkeit der Franzosen . über welche wir uns so oft

’) Deutschland und die Deutschen. Von einem Franzosen. 
Deutsch von Robert Binder. Leipzig, Thomas. 1846. 8. 1 Thlr, 

lustig machen. Doch ist das ganze Werk in der That 
mit einer gewissen Vorliebe für Deutschland geschrie
ben und wenn es nicht ohnehin vortrefflich genannt 
werden müsste, so könnte der Deutsche daraus Eins 
gewiss lernen, nämlich fremder Völker Gutes anerken
nen, ohne sein eigenes Volk gering zu schätzen. Aber 
trotz unserer eingebildeten kosmopolitischen Weltan
schauung können wir doch nur einseitig uns hochmüthig 
erheben oder kleinmüthig verachten.

Ehe Ref. auf die Einzelheiten eingeht, will er im 
Allgemeinen den Standpunkt des Verf. anzugeben su
chen , von welchem aus derselbe uns betrachtet. Es 
wird uns dies gerechter gegen das machen , was wir 
rügen zu müssen glauben. Der Verf. ist ein eifriger 
Katholik und als solcher macht er schon den grossen 
Fehler — weil die Reformation wenigstens in den Völ
kern germanischen Stammes am meisten und tiefsten 
Wurzel gefasst hat —, Deutschland als rein protestan
tisches Land anzusehen, und den bedeutenden Theil 
der katholischen Bevölkerung äusser Acht zu lassen. 
Daher müsste man eigentlich sein Buch Des Allemands 
du JNord betiteln, wenn nicht vielleicht auch dies noch 
zu allgemein ist. Denn von diesem Norden selbst 
kennt der Verf. augenscheinlich nur einen Theil genau, 
er geht nur von einem Punkte aus, oder hält vielmehr 
denselben für das Gepräge des Ganzen. Dieser nicht 
ausdrücklich genannte Mittelpunkt, an welchem er sein 
Studium machte und dessen Charakter die Beurtheilung 
trägt, ist Berlin. Hieraus erklärt sich manche Ansicht, 
die er dem ganzen Deutschland beilegt, während sie 
nur in der Hauptstadt eines Staates ihren Ursprung und 
ihre Nahrung haben kann, desen Erhebung und Erhaltung 
als Grossmacht, trotz seiner ungünstigen Lage und un
zureichenden Kräfte, einen allen übrigen Deutschen 
fühlbaren Einfluss auf den Charakter der Bevölkerung 
geäussert hat. Aus diesem Umstande erklärt es sich 
auch, dass er überall, wo er auf eine politische Seite 
trifft, fast nur Regierungsansichten kennt, obgleich er 
gerade die Völker im Gegensätze zu diesen näher brin
gen will (S. 3). Dies zeigt sich vor allem auch in der 
Schilderung der Abneigung, der Geringschätzung, mit < 
welcher die Gemüther der Deutschen gegen die Fran- 1 
zosen angefüllt sein sollen. Einmal nämlich fasst er sie 
auf, wie sie von oben her eingeimpft und von Regie
rungsblättern ausposaunt wird; sodann verkennt er 
gänzlich den Ursprung dieser Gesinnung, und zwar 
wiederum, weil er nicht auf die politischen Verhält
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nisse und Meinungen in Deutschland eingegangen ist. 
Der Ursprung der Abneigung ist die politische Über
macht der Franzosen, durch weiche der Deutsche seit 
Jahrhunderten fast in seinem Nationalstolze aufs Em
pfindlichste gekränkt ist; die Geringschätzung fliesst 
aus der Überzeugung, dass nicht ein wirklicher Vor
zug, sondern nur die zufällige staatliche Einheit diese 
Macht dem Volke gebe, das so schmähliche Demüthi- 
gungen über Deutschland gebracht hat.

Jedenfalls aber nöthigt den Verf. die einseitige Be- 
trachtung Deutschlands von Berlin aus, den Hass der 
Deutschen mit einem Vergrösserungsglase anzusehen. 
Sind es auch nur politische Sympathien, — so sind es 
doch immer Sympathien, welche in Deutschland für 
Frankreich — in verschiedenen Abstufungen freilich — 
in den Herzen der meisten Liberalen sich vorfinden. 
Wer die deutschen Blätter und Flugschriften, namentlich 
aus einer gewissen Periode, liest, muss wissen, dass 
von dem verblendeten Thoren, der Frankreich als ein
zigen Retter Deutschlands betrachtet, ja vielleicht gar 
eine Einverleibung wünscht, bis zum gemässigten, ver
nünftigen Liberalen hinauf, welcher anerkennt, dass in 
politischer Hinsicht die Franzosen weiter sind, als wir 
in unsern Zuständen , und wir also von ihnen lernen 
müssen, welcher sich nicht verhehlt, dass Frankreichs 
Kämpfe den neuen Staatsideen und der politischen Frei
heit dankenswerthe Siege errungen haben, diese Ab
stufung der Sympathien reicht.

Da der Verf. auf der einen Seite den Grund der 
Abneigung nicht durchschaut, auf der andern von der 
wirklichen Achtung, welche man bei uns gegen Frank
reich hegt, nichts zu wissen scheint, so bleibt ihm 
nichts übrig, als sich mit Kleinlichkeit an das Klein
liche zu hängen. Dies thut er in seinen Angriffen auf 
den Hass gegen französischen Einfluss. Er zeigt sich 
hierin ganz in nationaler Eitelkeit, welche doch immer 
dahin gegangen ist, die Civilisation der Welt zu leiten 
und zu beherrschen. In seinem Verdruss über das 
Streben, kindische Nachäffung zu vertreiben, übersieht 
der Verf., dass der Nachahmer öfter und leichter sich an 
die schwachen Seiten des Originals hält, statt dem Guten 
und Vorzüglichen seine Aufmerksamkeit zu widmen.

Ein fernerer Beweis, dass der Verf. den deutschen 
Volkscharakter noch nicht genügend durchschaut hat, 
liegt in dem Verkennen des Verhältnisses, welches 
zwischen Wissenschaft und Leben bei uns stattfindet. 
Er ehrt die deutsche Gelehrsamkeit, er weiss, wie all
gemein verbreitet sie ist, und billigt die Bildung des 
Volks, ja er schreibt demselben sogar eine besondere 
Neigung für sie zu; aber ihm ist der Zug des deutschen 
Wesens verborgen geblieben, die Wissenschaft vor 
das Leben, die Theorie vor die Praxis, das System 
vor die Ausübung zu setzen. Dadurch ist er von dem 
richtigen Standpunkte gerückt, den man zur Beurthei- 
lung deutscher Theorien einnehmen muss; es entgeht 

ihm aber auch die Bedeutung derselben für das Leben, 
weil bei uns die Theorie nicht als Hirngespinst ver
worfen, nicht als Stein der Weisen vergöttert und so- 
gleich eingeführt, sondern vielmehr wissenschaftlich 
geprüft wird. Dadurch gelangt der Deutsche zu einem 
ähnlichen Erfolge, als andere Völker. Er verwirft das 
Schlechte, Unhaltbare nach wissenschaftlicher Prüfung 
und behält das gefundene Gute bei; der Franzos führt 
aus, was er ausgebrütet hat, besser, was ihm eingefal
len ist, und lernt das Unpassende durch Erfahrung 
kennen. Er verwirft dies nun zwar, aber mit dem 
neuen Systeme ist es ebenso, er begeistert sich für 
dasselbe so schnell, wie für das Verworfene, um eben 
so bald zu einem Dritten überzugehen. Dadurch wird 
die äussere Erscheinung seines Lebens beweglich, die 
des unsrigen langsamer, ruhiger; ob er aber deshalb 
schneller zum Ziele kommt, ist noch die Frage. Im 
Übrigen glaube man nicht, dass der Verf., wie man 
wol an Andern bemerkt, die deutsche Gelehrsamkeit 
verachtet. Er erkennt deren Werth an und schätzt 
ihre Ergebnisse und Wirkungen. Namentlich widmet 
er der deutschen Philosophie eine längere Betrachtung 
und schreibt der Vorliebe für sie und deren Verbrei
tung die wissenschaftliche Behandlung aller Gegen
stände und die Tiefe der Forschung zu.

Bei aller Anerkennung einzelner Eigenschaften 
kommt der Verf. aber deshalb zu keinem allgemein 
richtigen Ergebniss, weil er einen das Ganze durch
dringenden Fehler begeht. Indem er nämlich beide 
Völker, Franzosen und Deutsche, näher zu bringen 
sucht, glaubt er dessen Erreichung sich vorzüglich 
zu sichern, wenn er die entweder wirklich vorhande
nen oder in der Einbildung bestehenden Verschieden
heiten mit scharfem Messer abzurasiren sucht. Hier
auf kommt ihm Alles an, und da er dem blossen Er
kennen des gegenseitigen Werthes nicht die gehörige 
Kraft zur Vereinigung zutraut, so scheut er keine An
strengung, die scheinbaren Scheidewände niederzureis
sen und die wirklichen als scheinbare betrachten zu 
lassen. Was nun an und für sich dies Verfahren be
trifft, so muss Ref., ohne dem guten Willen zu nahe zu 
treten, es dennoch für die Wissenschaft verwerfen, so 
weit es, statt eine Aufgabe zu lösen, vielmehr den 
Gegenstand vernichtet. Des Verf. Zweck scheint da
mit aber auch nicht erreicht. Jedes Leugnen eines 
wirklich vorhandenen führt nicht sowol zur klaren Er- 
kenntniss, als zur Selbsttäuschung, es wird die Aus
sicht nicht eine freiere, sondern man stellt sich auf 
einen andern, weniger richtigen Standpunkt. Der ein
zige Weg ist, den unbekannten Gegenstand mit allen 
seinen Eigenschaften zu erforschen und zu erkennen 
und dadurch die Mittel, ihn zu behandeln und zu be
nutzen , zu erhalten. Namentlich aber ist dies wahr 
bei dem besondern Streben des Verf. Das Hinweg- 
räsonniren einer wirklic vorhandenen Verschiedenheit 
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vermag vielleicht den Scharfsinn in einem günstigen 
Lichte zeigen, aber diese Ungleichheit selbst wird nicht 
gehoben. Und wenn in der Darstellung eine so be
redte, überzeugende Kraft läge, dass der Verf. seinem 
eigenen Volke seine Verblendung mittheilte, das andere 
Volk würde in der Beraubung seiner Eigentümlichkeit 
eine Verletzung seiner Selbständigkeit, seiner Wesen
heit erblicken und getrennter sich fühlen, denn vorher. 
Es gibt ein ganz anderes Mittel, welches zu der An
näherung beider Völker führt und das dem Verf. auch 
keineswegs ganz fern steht, das er aber nicht durch
gehend anwendet. Dies Mittel ist die Erkenntniss der 
Tüchtigkeit und Vorzüge des bisher geringgeschätzten 
Volkes, die Anerkennung der volklichen Verschieden
heiten mit der Bedeutung für den Fortschritt der 
Menschheit, die richtige Würdigung desjenigen, was ein 
Volk vom andern annehmen kann und muss, um in ei
ner geistigen Verbindung zu stehen und dieselbe zu 
beiderseitigem Vortheile zu stärken. Wenn schon zwi
schen einzelnen Menschen die Verbindung auf gegen- 
seifiger Achtung vielmehr, als auf einer meist eingebil
deten Übereinstimmung der Seelen (sie ist meist viel
mehr in dem Streben zu finden) beruht, so ist diese 
Grundlage für die Dauer unerlässlich bei Völkern, 
welche in ihrer Gesammtheit nicht vom Gefühl, wie 
der Einzelne gelenkt werden. Die Selbstsucht beherrscht 
auch die Verhältnisse der Völker; ein Volk, welches 
verachtet wird, scheint alles Nutzens baar zu sein, und 
eine Verbindung ist nicht möglich mit demselben. Hier
mit bürdet Ref. dem Verf. nicht die Verachtung der 
Deutschen auf; aber er thut nicht, was er thun musste, 
um seine eigene Vorliebe und Anerkennung in die Ge- 
müther seiner Landsleute überzutragen. Statt nämlich 
die anerkannten Vorzüge bis in ihre ursprünglichen Quel
len zu verfolgen, schreibt er sie zufälligen Verhältnis
sen zu, welche sich in Frankreich nur ebenso zu ge
stalten gebraucht hätten, um aus den Franzosen Deut
sche mit allen inren Vorzügen zu machen. Dabei geht 
er natürlich ohne Weiteres über die Ursachen jener 
besondern Verhältnissgestaltung hinweg und sein nicht 
ausgesprochener Satz ist: Franzosen und Deutsche 
sind gänzlich gleichbegabt und es hat von Natur kein 
Volk eine charakteristische Verschiedenheit; was durch 
rein zufällige Verhältnisse sich in dem einen ausgebil
det hat, ist wol in dem andern unbekannt geblieben, 
aber es bedarf nur eines Antriebs, um auf denselben 
Standpunkt gehoben zu werden. Dies macht denn, 
dass der Verf. die charakteristischen Erscheinungen 
zwar von aussen kennt, in ihr Wesen aber nicht ein
dringt und sie daher sich auch nicht zu erklären weiss. 
Er verrennt sich damit selbst den Weg zur Erkennt
niss des deutschen Volkscharakteis, da die äussern 
Verhältnisse zwar unleugbar auf denselben eingewirkt 
haben, aber die Erklärung der Gestaltung, die er durch 
eben dieselben angenommen hat, nur in seiner Eigen- 

thümlichkeit liegt. Hierfür gibt den Beweis die ein
fache Bemerkung, dass unter gleichen äussern Einwir
kungen bei andern Völkern andere Erfolge beobachtet 
werden.

Endlich scheint Ref. aus dem Standpunkte des 
Verf. noch hervorzugehen, dass er das deutsche Volk 
mehr aus seinen literarischun Erzeugnissen, seiner Phi
losophie, seinen politischen und belletristischen Schrif
ten kennt, als aus der Anschauung des Volkes selbst. 
Ref. spricht dem Verf. damit nicht ab, in Deutschland 
vielfach gewesen zu sein, aber ob er mit dem eigentlichen 
Volke umgegangen ist, ob er äusser berliner Gesell
schaften sich mit dem ein ganz anderes Bild gebenden 
geselligen und volksthümlichen Leben in andern Ge
genden Deutschlands bekannt gemacht hat, das dürfte 
zu bezweifeln sein. Er könnte sonst unmöglich die 
Ansichten einiger preussischen Schriftsteller für die 
Volksmeinung halten. Namentlich leuchtet das Einsei
tige seines Studiums in den Schilderungen über die 
deutsche Stimmung gegen Frankreich hervor, wo er 
sich nur mit einem Theile der Literatur, nämlich mit 
den über Frankreich schreibenden Deutschen befasst 
haben mag, welche aber, als politische Schriften unter 
besonders strenger Censur, am wenigsten wahr oder 
einseitig vom antifranzösischen Standpunkte geschrie
ben sind. Ref. gibt zu, dass es für einen Ausländer 
schwer ist, auch nur den rechten Weg, das deutsche 
Volk kennen zu lernen, zu finden. Aber dies gereicht 
nur zur Entschuldigung desVerf.; es hebt die dadurch 
entstandenen Mängel in dessen Werke nicht auf. Und 
am Ende liessen sich manche Fehler in der Beurthei- 
lung durch Bekanntschaft mit dem bürgerlichen Leben 
bereits vermeiden, welches er selbst so hoch zu hal
ten scheint.

Ref. hat bisher den Standpunkt zu bezeichnen ge
sucht, auf welchem der Verf. steht. Ist derselbe auch 
ein nicht ganz richtiger, so muss man doch anerken
nen . dass der gute W7ille den besten zu finden nicht 
gemangelt hat. Übrigens benimmt derselbe dem Werke 
nicht seinen Werth, wenn er ihn auch in Etwas schmä
lert. Der Inhalt ist in sieben Abschnitte getheilt, de
ren erster vom Patriotismus in DeutscJdand handelt. 
Der Verf. beginnt mit der Angabe des Gesichtspunktes, 
von welchem aus er die Deutschen betrachten wolle: 
er meint nämlich die Verbindung der Staaten in Eu
ropa sei so eng, dass keine Bewegung des einen unbe
merkt an dem andern vorübergehe, daher müsse jeder 
die Tendenzen und die Zustände der übrigen kennen. 
Da nun aber die Regierungen jetzt so sehr von der 
öffentlichen Meinung abhängen, dass keine hinfort einen 
Krieg gegen die Ansichten des Volkes anzufangen wa
gen dürfe, so müsse jedes Volk sich von dem andern 
eine möglichst richtige Vorstellung verschaffen (S. 1 
—3). Aus diesem Grunde will er die Deutschen in 
ihrem Verhältniss zu den Franzosen unter fortwähren
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der Rücksicht auf Frankreich darstellen (S. 4). Zu diesem 
Zwecke schildert er des letztem politische Lage und 
die feindseligen Gesinnungen, namentlich der deutschen 
Regierungen gegen es; verhehlt dabei aber nicht, die 
Schuld, welche auf den Franzosen und namentlich auf 
den Journalen laste, indem dieselben gegen fremde 
Völker fortwährend einen kriegerischen Standpunkt ein
nehmen. Nach des Verf. Erklärung ist man aber be
reits zur Kenntniss gekommen und bei den Vernünfti
gen mache diese Gesinnung dem Streben nach einer 
Allianz mit Deutschland Platz. Das Wünschenswerthe 
desselben wird anerkannt, nicht minder aber die in 
deren politischer Lage begründeten Abneigung Preus
sens und Österreichs gegen Frankreich und seine libe
ralen Institutionen; daher muss Letzteres sich an die 
deutschen Völker wenden, und um dies mit Erfolg zu 
thun, vor Allem das Mistrauen derselben überwinden. 
Dazu gehört zweierlei, einmal, dass die Franzosen 
Deutschland erst recht kennen lernen, sodann sich den 
Deutschen im wahren Lichte zeigen; denn bis jetzt 
kennt keins der beiden Völker das andere, die Franzo
sen geben sich gar keine Mühe darum, die Deutschen 
aber glauben sie zu kennen (S. 4—11).

Der Verf. geht nun auf die Ansichten der Deut
schen von den Franzosen über, macht aber dabei den 
Fehler, die Gesinnungen aus den deutschen Zeitungen 
zu beurtheilen. Er schreibt die Abneigung gegen Frank
reich, die er viel zu schroff schildert, einem eiteln Pa
triotismus zu, welcher durch das Lob anderer Völker, 
von deren Seite kein Tadel nach Deutschland käme, 
hervorgerufen sei (S. 14). Wenn der Verf. die Allg. 
Augsb. Ztg. nur ein Jahr lang gelesen hätte, so würde 
er gesehen haben, dass die Engländer und Franzosen 
nicht allein gerechten und ungerechten Tadel ausspre
chen, sondern, dass wir selbst denselben uns bekannt 
machen und annehmen oder abweisen. Mit mehr Grund 
zieht der Verf. auf den Patriotismus der Zeit von 
1813 bis in die zwanziger Jahre los. Aber er schiesst 
mit seinem Tadel daneben. Den deutschen Geschicht
schreibern (S. 22) ist keine im allgemeinen treffende 
Schuld beizulegen, da sie vielmehr die Nothwendigkeit 
des Verfalls des deutschen Reichs oft genug naebge- 
wiesen haben. Wenn trotzdem eine nunmehr von den 
verschiedenen Parteien gleichmässig getadelte Begeiste
rung für das zerfallene Reich sich zeigte, so war die
selbe dem erwachenden und von der Napoleonischen 
Gewaltherrschaft im Innersten verletzten Nationaige- 
fühle natürlich und für die Zeit gerechtfertigt, Die 
wenigstens äussere Einheit war geschwunden , 38 sou

veräne Staateu an die Stelle des Reichs getreten, also 
an einen Staat, wie Frankreich, nicht zu denken. 
Was lag näher, als zum Alten zurückzustreben, da 
man Neues noch nicht kannte? Es war der Trieb nach 
Einigung, welcher einen falschen Weg einschlug. Er 
hatte lange geschlummert, weil in dem deutschen Cha
rakter die individuelle Freiheit über alles geht; ein all
gemeiner Nothstand, wie durch die französische Inva
sion hervorgerufen ward, konnte allein diesen Trieb 
zur Selbständigkeit, in seiner Ausartung zur Absonde
rung, in seine Schranken zurückzuführen und das Ge
fühl der Nothwendigkeit eines Bandes um das deutsche 
Volk zum Bewusstsein bringen.

Ein ganz schiefes Urtheil füllt der Verf. S. 24 f., 
wo er der Kirchenreformation den Geist der Trennung 
zuschreibt, welcher die Zerstückelung Deutschlands 
hervorgebracht habe. Die bereits thatsächlich vorhan
dene Unabhängigkeit der Fürsten ward von ihnen be
nutzt, um ihren Glauben gegen die Unterdrückung des 
Kaisers zu schützen: es musste demnach eine Spaltung 
erfolgen, welche aber nicht in dem Wesen der Refor
mation zu suchen ist. Denn eine der frechsten Lüo'en 
ist die Behauptung, dass die Deutschen gesehen hätten 
dans la reformalion wie seconde redemption et dans 
Luther une espece de Christ, namentlich, da alle Pro
testanten nur eine Reinigung von menschlichen Zusätzen 
in der Kirchenverbesserung erblickten, eine Zurückfüh
rung auf die wahre Lehre Christi, und da diese ange
logene Ansicht auf die beiweitem grössere Zahl der 
Deutschen, die katholischen, gar keine Anwendung fin
den kann, welche doch in dem patriotisme gerinonifjue 
berücksichtigt werden mussten. Dies letztere «ilt auch 
von den folgenden Sätzen, in denen der Verf. den 
Deutschen, d. h. dem protestantischen Theile derselben 
eine blinde Anhänglichkeit an das geschriebene Gesetz 
zuschreibt, die, soweit sie besteht, dem katholischen 
Theile noch weit nähet liegt, als jenem. In gleicher 
Einseitigkeit beurtheilt er die deutsche Erziehung, das 
Studium der Philologie und anderer Gegenstände, le
diglich vom berliner Standpunkte aus, ohne zu be
denken, dass von Preussens Staatsangehörigen allein 
% Katholiken sind. Doch lässt er der deutschen Er
ziehung viel Ehre widerfahren, und zieht das element 
bourgeois der windigen Ebre des Franzosen vor, wel
chem er die Erhaltung der ,. deutschen Ehrlichkeit” 
beilegt (S. 29).

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jen». Druck und Verlag von F. A. SSrockhaus in IjenpHig;.
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Merk würdig ist es, dass der Verf. S. 30 f. seinen 
Landsleuten das Verdienst, das deutsche Nationalge
fühl erweckt zu haben, vindicirt. Es sei eine wissen
schaftliche (wiederum die protestantische Theologie!) 
und eine moralische Einheit vorhanden gewesen, aber 
das Gefühl dafür sei erst von den Lehrstühlen gepre
digt worden: Vecole etait allemande avant la nation 
(S. 32), und die grossartige Erscheinung Frankreichs 
am Ende des 17. Jahrh. hätte erst die schlummernde 
Nationalität geweckt, während doch erwiesen ist, dass 
niemals das deutsche Volk sich mehr in seiner Würde 
und Selbständigkeit erniedrigt hat, als damals. Die 
Eitelkeit des Franzosen, welcher sich geschmeichelt 
fühlt, die französiche Sprache, Bücher und Ideen ver
breitet zu sehen, verblendet ihn, zu erkennen, dass es 
nur die gänzlich entsittlichten Höfe waren, welche sich 
dem französischen Einflüsse hingaben, mit dem Bestre
ben, eine ähnliche Despotie in ihrem kleinen Territo
rium aufzurichten , wie Louis XIV. Aus diesem Irr
thum folgt der Vorwurf, welchen er der deutschen 
Schule macht, sich gegen den französischen Einfluss 
aufgelehnt zu haben. Es war das Volk, welches den 
Nachtheil fühlte, die Schule sprach nur aus, was längst 
vorhanden war. Aus demselben Verkennen der eigent
lichen Verhältnisse fliesst der Irrthum des Verf., dass 
das sentiment national en Allemagne a donc ete positive- 
ment enseigne, und dass der französische Charakter 
dabei die Rolle d ombre au tableau habe spielen müs
sen (S. 37). Von dem allgemeinen, noch in dem nie
drigsten , von der ecole nicht berührten Volkstheile 
herrschenden Zorngefühle gegen die Unterdrücker weiss 
der Verf. gar nichts. Sonst würde er den deutschen 
Patriotismus nicht an den namentlich in Süddeutschland 
nie zu der Popularität wie in Preussen gekommenen 
Friedrich II. anschliessen können, voizüglich wenn er 
denselben nur als Franzosenhass schildert, welcher zu 
Louis XIV. Zeit in aller Stärke erwachte. Wo aber 
gar der Vorwurf herkommt, dass aus patriotischer Vor
liebe die Deutschen Friedrich’s 1L französische Bil
dung für eine echt deutsche hielten, ist bei dem alL 
gemein ausgesprochenen Zorne über die Vorliebe 
dieses Königs für Frankreich und die daraus entstan

dene Abneigung gegen Deutsches nicht zu begreifen 
(S. 41).

In dem Folgenden geisselt der Verf. die Eitelkeit 
der Deutschen, sich alle menschlichen Tugenden in 
einem höhern Grade zuzuschreiben; in Vielem hat er 
Recht, nur in zwei Dingen nicht: einmal ist diese Ei
telkeit keine so allgemeine; sodann ist sie .dem Deut
schen nicht eigenthümlich, sondern man findet sie in 
Frankreich in französischer Färbung wieder. Wir 
Deutsche halten viel auf die Eigenschaften des Her
zens, die Franzosen auf Ehre und Glanz; nach diesen 
Meinungen gestaltet sich denn auch auf beiden Seiten 
das Streben nach der Tugend. Mag es sein, dass ei
nige Deutsche, indem sie sich erheben, verächtlich von 
den Franzosen sprechen; aber wahrhaftig, wenn in 
Deutschland ein Jahrhundert lang diese Verachtung 
noch fortdauerte und ganz allgemein herrschte, so 
würde dadurch der Hochmuth nicht aufgewogen wer
den, mit welchem die Franzosen sich über die Deut
schen noch jetzt stellen. Dennoch verlangt Ref. kei
neswegs Raum zur Vergeltung: wenngleich fast alle 
Vorwürfe, hier den Deutschen gemacht, die Franzosen 
gleichermassen treffen, so entschuldigt dies uns selbst 
nicht und wir begeben uns selbst des Wiedervergel
tungsrechts, indem wir den ausgesprochenen Tadel ge
recht finden.

Der zweite Abschnitte de la langue beginnt mit 
einer interessanten Betrachtung über abgeleitete und 
ursprüngliche Sprachen (S. 49—53), in welcher der 
Verf., wie im ganzen Abschnitte, eine ziemlich genaue 
Kenntniss der deutschen Sprache entwickelt. Wenn er 
aber den Gebrauch der Fremdworte im Deutschen, 
welcher selbst den eifrigen Sprachreinigern unwillkür
lich oft genug begegnet, aus dem Umstande herleitct, 
dass die deutsche Sprache oft nicht die rechte Be
grenzung des Gedankens in einem Worte gebe, so ist 
dies einzuräumen, aber dieser Mangel ist nicht erklärt. 
Der Grund dafür liegt in dem schädlichen Einfluss der 
fremden Sprachen, welche die deutsche auf lange Zeit 
aus gewissen Klassen der Gesellschaft und Fächern der 
Wissenschaft ganz verdrängten, sodass ihr hierin nicht 
allein die Ausbildung entging, sondern auch die Schätze 
derselben geradezu vergessen wurden. Die leidige Ge
wohnheit, fremde Worte zu gebrauchen, hat uns der 
eigenen Sprache entfremdet. Hätten die $prachreini- 
ger genügende Kenntniss des Altdeutschen und der 
Mundarten gehabt, sie würden nicht zu den Auswüchsen 
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gekommen sein, welche zum Theil lächerlich geworden 
sind. Die Abneigung gegen fremde, namentlich fran
zösische, Worte kommt aus zwei Ursachen her, einmal 
aus dem Verdrusse, dass die eigene Sprache durch 
diese fremden Worte an der eigenen Ausbildung ver
hindert worden ist — sodann aus dem Bewusstsein, 
dass darin ein Merkmal des französischen Einflusses, 
welcher zum Theil so wenig heilsam gewesen ist, ver
ewigt wird. Hierin liegt keine Undankbarkeit (S. 72), 
noch ein blinder Widerwille gegen Frankreich, noch 
weniger eine Anmassung des Gedankens, welcher in 
dem fremden Worte liegt; die Möglichkeit, einen Be
griff in einer Sprache wiederzugeben, ist kein Beweis, 
dass derselbe in ihren Grenzen entstanden sei. Den 
Vorwurf der Undankbarkeit aber aus einem Verleug
nen des angeblich wohlthätigen Einflusses, welchen die 
französische Sprache geübt habe, herzuleiten, ist sehr 
unglücklich. Niemand erkennt und verleugnet in Deutsch
land die Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens 
durch den französischen Einfluss, aber so viel Dankens- 
werthes in demselben gelegen hat, so viel und mehr 
Schlimmes hat er gebracht. In den höhern Kreisen der 
Gesellschaft — durch die deutsche Neigung zum Ka
sten- und Ständewesen ohnehin getrennt genug von dem 
übrigen Volke — bildete sich die Abgeschlossenheit 
nur noch schroffer aus und die unseligen Wirkun
gen , welche das ihnen vorschwebende Ideal, der Hof 
Louis XIV., auf Deutschland äusserte, zeigen sich in 
dem absolutistischen Sinne der Adelswelt traurig und 
hemmend genug. Und wenn der Verf. gern unsere 
grössten Geister französisch gebildet nennen möchte, 
so muss ihm das gewählte Beispiel Wieland’s am 
Ende ziemlich frei gegeben werden, aber es beweist 
dieser in seinem Alleinstehen, in der erfahrenen An
feindung, sowie durch den Mangel eines unmittelbaren 
Einflusses zur Genüge, dass im deutschen Geiste der 
französische Charakter keine Sympathien finde, wenn 
man das Gute auch bereitwillig anerkennt.

Der Verf. greift die Deutschen wegen des Strebens 
nach Sprachreinheit namentlich auch deshalb an, weil 
die Wendungen, welche sich die Sprache aus fremden 
angeeignet hat, nicht mit ausgemerzt werden können; 
er vernichtet den Stolz der Deutschen auf die Gelen
kigkeit ihrer Sprache durch die Bemerkung: si eile 
pent, plus que les autres langues, rendre tous les tons, 
se plier ä toutes les formes, rirre dans tous les e&^'its, 
c’est parce qu'elle ne s’est pas artreinte au ton, 
ä la forme, ä V esprit purement allemands, 
S. 75. Hiermit glaubt er die Anmassung abgewiesen 
zu haben, allein in einer Volkssprache gehen und ste
hen zu wollen. An der Wahrheit dieses xÄusspruchs 
ist aber so lange zu zweifeln erlaubt, bis der Verf. er
wiesen hat, dass die Anschmiegung der deutschen 
Sprache an fremde in Übersetzungen den eigenthüm- 
lichen Charakter der Sprache für ursprünglich deutsche 

Werke verloren gehen lasse. Überhaupt geht aus dem 
ganzen Abschnitt über die Sprache hervor, dass der 
Verf. die Sprachreinigungsversuche der frühem Zeit 
allein kennt und dass seine französische Eitelkeit von 
dem Gedanken verletzt ist, künftighin weniger Einfluss 
Frankreichs bemerken zu müssen, was namentlich aus 
dem Umstande hervorgeht, dass er das Abnehmen des 
französischen Sprechens stark rügt. Wie wenig er 
freilich das Allgemeine kennt, erhellt nebenbei aus der 
ganzen Behandlungsweise des Gegenstandes.

Der dritte Abschnitt, du principe de race, hat den
selben Grundgedanken, wie der vorige: die Einbildung 
der Deutschen, auf die germanische Race, als eine be
sonders bevorzugte und zu besondern Zwecken in der 
Menschheit bestimmte, ist eine leere Eitelkeit, weil die 
germanischen Stämme so vermischt sind, dass von rei
ner Race gar nicht mehr die Rede sein kann. Der 
Verf. tadelt hiermit eine bei einzelnen Schriftstellern 
vorkommende phantastische Selbsterhebung, welche 
dem deutschen Volke fremd ist, weit fremder, als dem 
französischen die Einbildung, die erste, die grosse Na
tion zu sein. Der Vorwurf ist also theilweis verdient 
und w en er trifft, der nehme ihn immerhin an. Der 
Abschnitt ist wiederum reich an geistreichen Bemer
kungen, aber auch hier scheint die genügende Begrün
dung sowol zu fehlen, als der eingeschlagene Weg 
des Beweises der unrichtige zu sein. Alle Eigenthüm- 
lichkeit einem Volke abzuleugnen, muss lächerlich er
scheinen , wenn man doch täglich die durchaus ver
schiedene Gestaltung der Dinge in den einzelnen Völ
kermassen, die verschiedene Auffassung derselben Ge
genstände in den Geistern, je nachdem sie einer oder 
der andern Nation angehören, wahrnehmen muss. Die 
beiden Mittel des Verf., um zu seinem Ergebniss zu 
kommen, nämlich jede in der Gegenwart zu Tag kom
mende Verschiedenheit den äussern Umständen zuzu
schreiben und für Deutschland aus der Veränderung der 
Sitten des alten Germaniens, welche Tacitus beschreibt, 
in die des gegenwärtigen Deutschland zu beweisen, 
dass von dem ursprünglichen Charakter nichts vorhan
den sei, sind gänzlich unzulänglich und unerschöpfend. 
Ausserdem aber sieht man , dass er in der That den 
Charakter der Deutschen nicht genug durchschaut hat, 
wenn er die von ihm S. 91 ff. angeführten Aussprüche 
des Tacitus als unbedingt nicht mehr geltend anführen 
will. Mistrauischer gegen sein Urtheil macht uns noch 
die Bemerkung, dass der Verf. nicht genügend in die 
Wege eingedrungen sein kann, auf denen man zu einem 
richtigen Ergebnis» der Vergleichung zwischen der Ge
genwart eines ausgebildeten Volkes und dessen Vergan
genheit gelangen kann. Wie konnte er sonst aus dem Um
stande, dass bei Tacitus die Deutschen in omni domo nudi 
ac sordidi genannt werden, während sie jetzt bekleidet 
und reinlich, ja reinlicher als die Franzosen sind, be
weisen wollen, der deutsche Volkscharakter sei ein 
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anderer geworden ? Der Gegenstand des vorliegenden 
Abschnittes war ein ebenso interessanter, als schwieri
ger; keineswegs konnte und durfte er mit solcher Ober
flächlichkeit behandelt werden. Dann wäre der Verf. 
freilich auf ganz andere Ergebnisse gekommen, welche 
nicht in sein System passten. Er würde den Schmuz 
nicht zu einem Charakterfehler einer Race gemacht, er 
würde in dem alten Aberglauben der Germanen die 
Grundzüge der gegenwärtigen tiefen Religiosität der 
Deutschen, in der taciteischen Schilderung der Gegen
sätze zwischen Thatkraft und Trägheit den heutigen 
Deutschen, welcher zwar in der Arbeitszeit tüchtig sich 
anstrengt, aber dem auch nichts über seinen Feier
abend geht, gefunden haben.

Die nun folgenden Vorwürfe S. 93, dass die Deut
schen 18 Jahrhunderte als nicht dagewesen betrachte
ten, fallen allein auf einige Schriftsteller, höchstens 
auf einen kurzen Zeitraum nach 1815, wo der Hass 
gegen das Napoleonische Joch die Verderblichkeit des 
französischen Einflusses in einem schlimmem Lichte 
erscheinen liess, als nothwendig, und wo man bei dem 
eifrigsten Wunsche, sich von demselben zu befreien, 
und alles bereits geschehene Übel möglichst zu verbes
sern, die Mittel zum Rechten noch nicht kannte. Aber 
dieser so natürliche und verzeihliche Hass ist es ja 
eben, was den Verf. in Harnisch bringt: aus diesem 
Hass gegen den jahrelangen Unterdrücker folgert er 
die allgemeine Überhebung der Deutschen über andere 
Völker; folgert er, dass die Deutschen unmöglich un
parteiisch als Geschichtsschreiber sein könnten. Um 
diese Unmöglichkeit zu erweisen, erzählt der Verf., 
wie die deutschen Geschichtsschreiber dem germani
schen Elemente in allen cultivirten Völkern nachfor
schen, ohne aber einen Gegenbeweis zu liefern; er 
rechnet es uns als Hochmuth an, uns als Erben der 
alten Germanen anzusehen, und möchte gern zeigen, 
wie Franzosen, Engländer u. s. w., wenn es auf die 
Race ankommt, ebenso gut Deutsche heissen könnten, 
als die jetzt in Deutschland wohnenden Völkerschaf
ten. Ferner gibt er den Deutschen Schuld, sie ver
hüllten ihre Schmach und zählten nur die glänzenden 
Zeiten und Eigenschaften auf: z. ß verschwiegen sie 
die Besiegung durch die Hunnen u. s. w. Man sieht, 
dass der Verf. sehr wenig Werke deutscher Geschichts
schreiber über Deutschland gelesen hat, ja woj kein 
einziges, dass er sich um den Unterricht in den Schu
len nicht gekümmert hat, denn sonst würde er eine so 
aus der Luft gegriffene Beschuldigung nicht machen. 
Freilich im Gespräch hört man nicht viel von Attila 
und andern Besiegern Deutschlands, sowenig ajs 
Franzosen gern von Rossbachs und Leipzigs Schlacht 
sprechen. Wie wenig der Verf. sich um die Genauig
keit seiner Angaben sorgt, sieht man recht deutlich 
aus dem Vorwurfe, den er E. M. Arndt wegen der 
Behandlung des Ursprungs der jetzigen Böhmen in 

dessen Buche: „Versuche in vergleichender Völkerge
schichte“ macht. Arndt ist Protestant und also schon 
deswegen muss er herhalten; er sucht die deutsche 
Nation auf ihren selbständigen Werth aufmerksam zu 
machen, und also gehört er zu den parteiischen, hoch- 
müthigen Geschichtsschreibern, welche in Allem nur 
Deutschland sehen. S. 102. 103. Wer Arndt in der 
einschlagenden Stelle S. 375 gelesen hat, wird erken
nen, welche Unparteilichkeit ein französischer Schrift
steller besitzt, der demselben in den Mund legen kann: 
les Bohemes sont de natur e serieuse et etaient devenus 
protestans. donc ils sont necessairement Germains. On 
voit que Vauteur a des principes bien arretes; il faut 
que rhistoire s'y accomode.

Man möchte sich weniger über eine so treulose 
Darstellung der Arndt’schen Ansichten wundern, wenn 
der Verf. Recht hätte S. 106 zu sagen, dass dieselben 
fast von ganz Deutschland getheilt wurden; aber darin 
irrt er wiederum gewaltig. Schon dass die Gelehrten 
allein sich mit diesen Untersuchungen über Sprache 
und Race abgeben, dass Arndt der erste ist, welcher 
in mehr populärer Art die Ergebnisse derselben den 
Landsleuten nahe gebracht hat. spricht für die Be
schränkung dieser Gedanken auf einen engen Kreis. 
Wenn das Streben der deutschen Gelehrten, die Natio
nalität der Deutschen auf Sprache und Race zu be
gründen, das einzige Merkmal eines völkerschaftlichen 
Sinnes unseres Volkes wäre, so schlösse dies von 
selbst in sich, dass auch jetzt noch von einem solchen 
keine Spur in der grössern Masse vorzufinden sein 
könnte. Aber der Verf. erlaubt sich eine kleine dich
terische Freiheit, er macht die sämmtlichen Deutschen 
zu Gelehrten, w’ie Homer alle Ägypter zu Ärzten: und 
doch hatte vielleicht dieser mehr Recht zu seiner Be
hauptung als jener. Die Leidenschaftlichkeit, mit wel
cher er das Übergewicht der germanischen Race in 
den jetzt gebildetsten Völkern und den nach seiner 
Einbildung in ganz Deutschland darauf gegründeten 
Stolz zu bekämpfen sucht, verblendet ihn so weit, dass 
er nicht allein das gerechte Urtheil über die Deutschen 
verliert, sondern zu Sätzen kommt, welche sich selbst 
widersprechen. Wenn z. B. seine Absicht dahin geht 
(S. HO—112), aus der geschehenen Vermischung der 
germanischen Race nachzuweisen, dass es eigentlich 
gar keine solche mehr gäbe, so muss er doch einge
stehen, es gibt deutsche Völkerschaften noch jetzt, 
welche deutsche Sprache haben und auf demselben 
Fleck wohnen, wo die alten Germanen hausten. Alle 
Vermischung nun eingeräumt, geht doch klar genug 
aus dieser Thatsache hervor, dass das germanische 
Element ganz überweg und zwar so, dass wenige Spu
ren von den aufgenommenen geblieben sind, wie dies 
eben die Sprache erweist, welche sich nicht mit frem
dem Worten anfüllte, als diese Vermischung stattfand, 
sondern viel später, als die Deutschen aus dem Aus-
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lande fremde Worte einbrachten. Dieser Sieg des ger
manischen Elementes ist noch weit augenscheinlicher 
nachzuweisen, wozu hier nicht der Ort sein dürfte.

Von der Ansicht ausgehend, es bestehe ein förm
liches System der Race, welches in Deutschland durch
geführt werde, sucht der Verf. zu zeigen, wie man 
dasselbe hier und da verlassen müsse (S. 114), wie 
ganz fremde Bestandtheile in den Bund (den er nach 
demselben zusammengesetzt glaubt) aufgenommen seien, 
z. B. Mähren und Böhmen, und kommt hier auf zwei 
Erscheinungen, deren eine ihm lächerlich dünkt, die 
andere aber ärgert. Die Begeisterung dieser angelern
ten Vaterlandsliebe, die er im Allgemeinen den Deut
schen allein zugesteht, hat sich nämlich auf die Juden 
in Deutschland und sogar auf die französischen Colo
nien in Berlin (S. 114—127) und an andern Orten er
streckt. Wenn er in seinem Spott so weit geht, dass 
die Juden sich für Söhne des Arminius halten sollen, 
so verfehlt dies die beabsichtigte Wirkung; wenn er 
aber die gänzliche Germanisirung einzelner Franzosen 
als ihm ärgerlich bezeichnet, so widerlegt er damit 
selbst das anderswo Gesagte, als ob das Deutschthum 
nur unterdrücken, nicht in das fremde eingehen könne.

Am klarsten dürfte die Unhaltbarkeit des ganzen 
vorwurfsvollen Abschnittes aus dem letzten Schlag, 
welcher gegen den Wunsch die deutschen Stämme un
ter fremder Herrschaft mit dem deutschen grossen Völ
kerverband vereinigt zu sehen, geführt wird, hervor
gehen, denn wenn nur dem Streben, die Nationalität 
der Deutschen in ihrer ganzen Ausdehnung nachzuwei
sen , ein solcher Wunsch entspringt, was ist denn 
Frankreichs Geschrei nach der Rheingrenze, und spricht 
etwa auch nur die Sprache des linken Rheinufers für 
diese Anmassung?

Der vierte Abschnitt handelt von der Reformation. 
Was man darin zu erwarten hat, geht aus dem schon 
angedeuteten Irrthum hervor, dass der Verf. das pro
testantische Deutschland als das Ganze betrachtet, 
während unter mehr als 30 Millionen Deutschen 18 Mil
lionen Katholiken gezählt werden. Ob daher der dem 
Deutschen im Allgemeinen angedichtete Stolz auf die 
Reformation nur eine entfernte Begründung habe, ist 
hieraus leicht zu entnehmen. Wenn einige Schriftstel
ler die Reformation des 16. Jahrhunderts dem deutschen 
Volke zuschreiben, so thun sie trotz dem nicht so Un
richtiges, wie der Verf. gern glauben machen möchte. 
Allerdings gab es Reformatoren in der Kirche vor Lu
ther, aber ihre Wirkstynkeit war keine so folgenreiche, 
sie ruhete nicht zugleich auf der Wahrheit und Zeit
mässigkeit, was freilich der Katholik nicht anerkennen 
darf. Der grosse Anstoss zum Sturze des Menschen
werkes in der Kirche war von Luther gegeben, Her
stellung der reinen Kirchenlehre und Freiheit der Ge
wissen vom Pfaffenzwang war sein Zweck, und durch 
das ganze Christenthum war diese Erschütterung fühl
bar. Ob Knox in Schottland (S. 123) einen andern 
Weg einschlug, darauf kommt es nicht an, ihm bleibt 
dessen Wahl, kein Deutscher masst sich daran einen 
Ruhm an. Der Verf. unterlässt es natürlich nicht, wenn 
auch möglichst glimpflich, dem Protestantismus jeden 

Vorwurf zu machen, den er erfassen kann. In diesem 
Bestreben erkennt man wiederum die Einseitigkeit und 
Oberflächlichkeit seiner Kenntniss von dem Protestan
tismus. Woher sonst die Beschuldigung gegen Luther 
(S. 126), er habe sich zum Papst im Protestantismus 
aufgeworfen? woher sonst die Vergleichung der Ge
wissensfreiheit mit den politischen, als ob er bei den 
Lichtfreunden in die Schule gegangen wäre, welche 
beides ebenfalls nicht unterscheiden können? Ohne 
eine so gänzliche Verkennung des Wesens der prote
stantischen Lehre, sowie der Zeit, in welcher Luther 
lebte, würde der Verf. nicht zu dem abgeschmackten 
Vorwurfe gegen denselben gekommen sein, dass er 
keine Liebe besessen, weil er die Leibeigenen nicht 
freigegeben habe! Ref. thut dem Verf. gewiss nicht 
Unrecht, wenn er behauptet, derselbe verlange, um die 
Reformation für etwas Grosses anzuerkennen, dass die
selbe der französischen Revolution geglichen hätte, die 
ihm eigentlich das viel Höhere ist (S. 121). Dies wird 
namentlich durch das Folgende bestätigt, wo er das 
Urtheil eines Börne — eines Juden! — über Luther anruft 
(S. 129), und von dessen Standpunkt aus sagt, die Re
formation sei für die Fürsten gewesen, sie habe sich 
nur an diese, nicht an das Volk gewendet, daher das
selbe nur mit seinen Fürsten protestantisch geworden 
sei (S. lof) 132); ferner, dass die Reformation des
halb Deutschland nicht angehöre, weil die Gegenden, 
in welchen das reinste deutsche Blut bewahrt worden, 
katholisch geblieben seien. In der That verräth es 
wenig Kenntniss der Zeit der Reformation, der ganzen 
Ausdehnung im 16. Jahrhundert, wenn der Verf. be
hauptet, diejenigen Theile Deutschlands seien zum Pro
testantismus übergegansen, in denen die cinilisalion. 
romaine weniger tiefe Wurzeln gefasst hatte, womit 
er den Norden meint, während fast ganz Österreich 
ebenso protestantisch als Sachsen war; nur die °rau- 
same Verfolgung hat den Protestantismus im Süden 
Deutschlands ganz wie die Dragonaden in Frankreich, 
welches der Verf. gewiss nicht moins andennement ci- 
vilisee noch moins catholique nennen wird, unterdrückt 
(S. 134). ... .

Von den religiösen Begriffen und den Kenntnissen 
des Verf. in der Kirchengeschichte bekommt man keine 
gute Meinung, Ye?.n man liest, dass er die Reforma
tion weil antikatholisch auch antichristlich nennt, und 
aus dieser Eigenschaft die Vorliebe der ersten Refor- 
mirten für das „antichristliche" alte Testament erklärt! 
(S. 135) y- dass er behauptet, die Revolution habe die 
Reformation reformirt und den wahren Sinn des Evan
geliums zu Ehren gebracht, d. h. den wahrhaft katho
lischen Sinn — dass Luther den Grundsatz seiner For
schung geleugnet. Nirgends in dem ganzen Werke tritt 
deutlicher hervor, als hier, dass der Verf. zwar die 
Fehler der Deutschen oft scharfsinnig erkennt, aber 
blind gegen die der Landsleute ist; denn in demselben 
Abschnitt, wo er die Einbildung der Deutschen auf die 
Reformation tadelt, sucht er den Franzosen dasselbe 
Verdienst in ihrer Revolution ausschliesslich zuzu
schreiben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ü1. Hand in Jena. Druck und Verlag von I?• A. Brockhaus in JDeipzig.
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Begeisterter als von irgend einem Gegenstände ist 
der Verf. von der deutschen Philosophie, welche er in 
dem folgenden Abschnitt behandelt. Dennoch beginnt 
er gleich Anfangs S. 138 mit einer Unrichtigkeit, indem 
er wie immer das nördliche protestantische Deutschland 
allein im Auge hat und demselben in seiner Erziehung 
eine Trennung von der alten römischen Welt beilegt, 
da doch gerade im protestantischen Sachsen z. B. die 
nur auf der alten klassischen Bildung beruhenden Klo
sterschulen eingerichtet wurden und überhaupt die alte 
römische Welt wol nirgends eine bessere Vertretung 
fand, als in den protestantischen Nationen Englands, 
Hollands und Deutschlands.

Das Raisonnement des Verf. fusst natürlich wieder 
auf der Behauptung: die Deutschen sind nicht philoso
phischer als andere Nationen ihrem Charakter nach; 
äussere Umstände haben sie dazu gemacht, unter wel
chen er die bürgerliche Erziehung vor allen hervorhebt. 
Denn er will den philosophischeren Geist dem Deutschen 
nur dann zugestehen, wenn ihm bewiesen wird, dass 
der deutsche Geist sich auch zu einer Zeit mächtiger 
in der Philosophie beweise, als der anderer Nationen, 
wo diese sich mit derselben beschäftigen würden, was 
sie bisher noch nicht gethan hätten: diese vorzügliche 
Beschäftigung gäbe ihnen allein den bisherigen Vorrang. 
Auch hier beweist der Verf. keine zu glänzende For
schungsgabe; er würde sonst nicht unbemerkt gelassen 
haben, dass die ausschliessliche, vorherrschende und 
begeisterte Beschäftigung mit der Philosophie bei einem 
ganzen Volke einen tiefem Grund haben müsse, als 
eben den: es habe sich immer viel mit ihr abgegeben! 
Dagegen stimmt Ref. dem Verf. bei in dem Tadel der 
Philosophiemanie und des aus derselben entspringenden 
Mangels an praktischem Sinne. Indem derselbe ferner 
den philosophischen Geist dei Deutschen aus der [aci- 
lite d^esperance et de foi herleitet (S. 150), wekhe er 
als etwas Gutes anerkennt, geht er wiederum auf die 
Erziehung der Deutschen im Vergleich zu den Fran
zosen über, und findet, dass die letzteren dadurch ei
nen caractere pius iarge erhalten, während der Geist 
der Deutschen a de grandes hardiesses getrieben werde. 
Übrigens vertheidigt er sehr warm die deutsche Philo

sophie und den Hang dazu (S. 153—154), und ist mit 
dem Eifer nach Klarheit, welcher die Franzosen den 
Werth der deutschen Philosophie verkennen lasse, gar 
nicht einverstanden, weil das Grosse nicht immer so
gleich klar sei (S. 155). Die abgesonderte vorherr
schende Liebe zur Praxis mache seicht, während die 
Theorie zur Tiefe leite, und es beginne bereits auch in 
Deutschland ein praktischer Sinn, Wurzel zu schlagen, 
welcher sich mit der Theorie verbinde (S. 158). Da 
er aber die Metaphysik eine Tochter der lutherischen 
Theologie nennt, so kommt er auf den geistlichen Stand 
und die Vergleichung der wissenschaftlichen Heranbil
dung der katholischen und protestantischen Geistlichen, 
welche er aber als französische und deutsche nach 
dem bereits gerügten Missgriff bezeichnet. Dem pro
testantischen (deutschen) schreibt er grössere Lebens- 
kenntniss zu, weil er mit der Welt in Verbindung bleibe. 
Dennoch setzt er die Zeit, wo die Philosophie in das 
Leben eintrete, erst in die letzten Jahrzehnte, denn er 
glaubt, Hegel sei der Mann gewesen, welcher diese 
Bahn gegangen und von da an werde sie immer prak
tischer (S. 165). Aber die Philosophie könne nicht 
anders praktisch werden, als wenn sie von ihrer Höhe 
herabsteige, und auf diese Weise würden dann die 
Deutschen an ihrer speculativen Eigenschaft verlieren.

Der sechste Abschnitt spricht von den Ursachen, 
welche dem Nationalcharakter der Deutschen ein be
sonderes Gepräge geben konnten, und zerfällt in drei 
Unterabtheilungen, deren erste die Sitten und Gewohn
heiten behandelt. Der Verf. beginnt mit der Erklärung, 
dass er wie die vorher besprochenen Erscheinungen 
der deutschen Geschichte, auf welche man in Deutsch
land so stolz sei, auch die übrigen Wirkungen in ihren 
reinhistorischen Ursachen nachweisen wolle. Er kommt 
nach einigen Reminiscenzen auf die Behauptung, dass 
der Nationalcharakter sich zwar gebildet, aber das Na
tionalgefühl noch nicht dagewesen sei (S. 168); dies 
leitet er aus dem Mangel des öffentlichen Lebens ab, 
der zu einem bürgerlichen Leben, aus dessen engen 
Kreise man die Augen nicht erhoben und in welchem 
man die bürgerliche Sitte bewahrt habe, führen musste: 
dagegen sind die Franzosen durch die Einheit des 
Staates und dessen Mittelpunkt zu einem Nationalge
fühl gekommen. Dadurch ist des letztem Lebensbe
trachtung eine ganz andere, als die des Deutschen ge
worden ; er lebt nur für den Tag und jagt daher nach 
Vergnügen: der Deutsche strebt nach Häuslichkeit, der
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Franzose macht aus dem Leben ein Amüsement, der 
Deutsche ein Geschäft, wozu der Verf. seinen Beifall 
erklärt (S. 172). Den Deutschen charakterisirt eine 
grosse Liebe zur Bequemlichkeit und zur Häuslichkeit, 
diese Vorliebe hält ihn in engern Gesichtskreisen und 
erzeugt in jedem Einzelnen eine Eigentümlichkeit, die 
er dem Andern nicht aufopfert, aus welcher sich die 
grössere Schwierigkeit, ihn zu begeistern, aber auch 
die längere Dauer der einmal erregten Begeisterung 
herleiten lässt. Dies Beharren bei der Eigenthümlich
keit nennen die Deutschen Gemüth (S. 176), welchen 
Begriff der Franzose gar nicht wiedergeben kann, und 
das Gemüth gerade charakterisirt die deutsche Poesie: 
dieser gegenüber tadelt er die französische mit Recht, 
namentlich wegen ihrer Übertreibung und Effecthasche- 
rei. Mit dem deutschen Gemüth stellt der Verf. den engli
schen von ihm höher geachteten humour zusammen, wel
chen er als die Individualität bezeichnet, welche zu sich 
zurückkehrt, weil sie an der Aussenwelt verzweifle. Aus 
denselben Gründen, aus denen der Deutsche seine Häus
lichkeit liebt, wird er zu seiner Beschäftigung mit allem 
Ernste hingezogen (S. 181); sie ist ihm nicht blos 
Mittel, sondern wirklich Zweck, daher er nicht wie die 
Franzosen von der Rente und vom Nichtstun zu leben 
wünscht. Zuletzt kommt der Verf. noch auf die Frauen, 
welche in Deutschland keine öffentliche Rolle spielen, 
sondern vorzüglich als Hausfrauen geachtet werden. 
Sie sind mehr geschützt durch die öffentliche Meinung, 
weil der Ehebruch noch nicht als eine Spielerei be
trachtet wird.

Die zweite Unterabteilung spricht von der geisti
gen Bewegung und ihrer Richtung in Deutschland. 
Nach dem Verf. bekennen die Deutschen durch ihr 
gegenwärtiges Einlenken in den Lauf der Menschheit, 
dass sie für dessen Richtung bisher noch nichts gewirkt 
haben, er erkennt aber an, dass ihr Eifer für Studium 
und Arbeit ein genügendes Zeichen geistiger Kraft sei, 
welches er in seiner allgemeinen Verbreitung den Deut
schen beneidet. Seiner Ansicht nach — und Ref. muss । 
hierin beistimmen — ist dies der Vortheil der Zer
stückelung Deutschlands, dass die Mittelpunkte, von 
denen die Bildung ausging, vermehrt wurden, und die 
Universitäten ihre Originalität erhielten; auch die 
kleinste Universität habe ihre Geltung durch die Wis
senschaft und in derselben; aber dieser Werth, welchen 
man der Wissenschaft beilege, verhindere freilich den 
Gelehrten an der Ausbildung der Form, in welcher er 
seine Forschungen darstelle. Sehr wahr! und kaum 
ist der Vortheil, den der Verf. aus dieser Nachlässig
keit ableitet, dass nämlich die freie Hingebung des Ge
dankens besser sei, als dessen Verstümmelung einem 
schönen Stil zu Liebe — eine genügende Rechtferti
gung (S. 197). Doch verkennt der Verf. auch nicht, 
dass diese Geltung der Einzelnen, wenn sie eine stär
kere und vereinigtere Lebendigkeit der gesellschaftli

chen Elemente gewinnen liess, auf Kosten eines natio
nalen Lebens erworben wurde. Denn bis in neueste 
Zeit haben die Deutschen keine Nation gebildet (S. 199), 
was nur bei einer Centralisation, wie die Franzosen 
besitzen, möglich sein soll, deren Bewustsein jeden 
Einzelnen durchdringt und nach aussen so mächtig 
wirkt, wie der Einfluss Frankreichs im vorigen Jahr
hundert gezeigt hat. Ref. muss hier entgegenhalten, 
dass ohne den Werth der Staatseinheit zu verkennen, 
doch noch eine andere Bedingung dazu gehört, um 
eine solche Wirkung nach aussen zu haben: nämlich 
politische Macht politischer Ohnmacht gegenüber. Dies 
fühlt der Verf. auch, indem er sich plötzlich auf die 
centralisation morale hinwendet, welcher er die Wir
kung zuschreibt, Frankreich fast zum Herzen Europas 
gemacht zu haben. Wir werden hier nicht weiter auf 
diese sehr zweideutige Stellung Frankreichs, mit der 
sich die Franzosen so gern schmeicheln, eingehen, und 
lassen uns an dem Geständniss genügen, dass bei einer 
französischen Centralisation die Persönlichkeit ihre Ori
ginalität nicht behalten könne (S. 202).

Die dritte Unterabtheilung dieses Abschnittes be
schäftigt sich mit den Auswanderungen der Deutschen. 
Es ist nicht zu leugnen, dass nicht blos die Sucht aus
zuwandern, sondern auch der Erfolg, den im Ganzen 
die Deutschen haben, die Augen des Ausländers auf 
sich ziehen muss. Der Verf. findet die Ursachen in 
den durch eine allgemeinere Bildung erregten, im engen 
Vaterlande nicht befriedigten Wünschen; in den frucht
baren Ehen; in der Begünstigung durch die Regierun
gen (das dürfte nicht von allen gelten); in einem ge
wissen Ehrgeiz und in der Beschaffenheit des Bodens 
an manchen Orten, und endlich in dem innerlichen Le
ben des Deutschen, welches ihn weniger abhängig von 
der äussern Umgebung macht: TAlleniand, (ju^partait 
avec sa Bible. sa femme et ses enfans emmenait en 
quelque sorte avec lui son Allemagne. Durch diese 
Auswanderungen ist es geschehen, dass in allen Thei
len der Erde deutsches Blut zu finden ist; ja die sla- 
vischen Länder, welche keine Mittelklasse kannten, 
sind fast ganz deutsch, nicht weil die Slaven sich ger- 
manisirt hätten, sondern weil sie von dem Deutschen 
überflutet worden sind. Selbst in England und Frank
reich nimmt der deutsche Arbeiter einen siegreichen 
Platz ein und dies nur durch die Einfachheit und Strenge 
der bürgerlichen Sitten, w elche den Arbeiter und Kauf
mann an den Stand dieses Standes selbst wegen knü
pfen, welche ihm ebenso helfen die bösen Zeiten zu 
ertragen, als die guten zu misbrauchen hindern (S. 
20o—208). Diese Tugenden schreibt der Verf. vor allem 
der deutschen Bourgeoisie zu, welche in Frankreich 
nicht zu finden sei, weil die Revolution dieselbe ver
nichtet habe. Ref. vermisst hier eine noch entfernter 
liegende und dennoch wol richtigere Ursache; nämlich 
die Vertreibung der fleissigen gewerbthätigen HogenoP 
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ten durch die Dragonaden aus Frankreich. Ungeach
tet bis hierher Vorzüge den Deutschen eingeräumt sind, 
spricht der Verf. denselben doch das Recht, darauf 
stolz zu sein, ab, weil, wenn die Deutschen auch bes
sere Kaufleute seien als die Franzosen, die Juden sie 
dennoch überträfen — weil das ganze Übergewicht in 
einem grössern Erfolge der Geschäfte bestehe nnd die 
bürgerlichen Sitten auch ihre schlimme Seite hätten 
(S. 212. 213). Wenn die deutschen Arbeiter sämmtlich 
Paris und London verliessen, beide Städte Würden blei
ben , was sie sind (S. 214). Denn der durch die bür
gerlichen Sitten hervorgebrachte gute Erfolg der Ge
schäfte nütze nur dem Einzelnen, nicht der Nation, 
und somit könne man nur dem deutschen Individuum 
«in Übergewicht über das französische einräumen. 
Daher ist der Deutsche zum Aus wandern fähiger, er 
bleibt auch unter andern Nationen für sich und immer 
er selbst; dies ist, um Geld zu gewinnen, gut, aber es 
ist keine Nationaltugend. Die Ansichten des Verf. wei
chen von den gewöhnlichen sehr ab: wer wird nicht 
die Tugend des Einzelnen dem Ganzen für nützlich ge
halten haben? Hier wird dies geradezu geleugnet. 
Ebenso sollte man meinen, dass es ein eigenthümlicher 
Charakterzug eines Volkes sein müsse, ein Zeichen ge
waltiger Nationalität, wenn in alle fremde Welttheile 
die heimische Eigenthümlichkeit übertragen wird und 
die Einflüsse von Aussen, denen sich Niemand ganz 
entziehen kann, nicht vermögen, sie zu verwischen. 
Von alle dem weiss der Verf. nichts: er wirft den 
Deutschen Mangel an Nationalität vor, aber um den 
Vorwurf zu begründen, führt er an, dass die Deutschen 
im jkusland dieselben bleiben, dass bei eroberten Län
dern ihre Eigenthümlichkeit, ohne sich zu verwischen, 
so kräftig sei, dass sie sich abgeschlossen ganz rein 
erhalte; wenn der Deutsche in civilisirte Länder komme, 
werde er nach und nach sich nationalisiren wogegen der 
Franzose lieber unter den Wilden zum Wilden werde, 
als allein stehe (S. 217). Ob darin ein Vorwurf oder 
ein Tadel begründet ist, muss man dem Leser über
lassen. Die Geschichte hat bisher gezeigt, dass der 
Franzose im Auslande immer auf die Länge unglück
lich war; der ganze Aufenthalt in Algier ist ein Be
weis dafür, dass derselbe weder die fremde Nation an 
sich zu ziehen, noch sie zu civilisiren weiss; wohin 
aber deutsche Auswanderer gekommen sind, ist es 
ihnen leichter als irgend einer Nation geworden, sich 
in die neue Lage zu finden und heilsam auf die Um- 
Sebung zu wirken. Der Deutsche legt sogar — und 
^as ist schlimm genug seine Sprache ab, er ist 
leicht zufrieden gestellt und besseit seine Lage selbst, 
wo er kann. Der Franzose tadelt Alles, was nicht 
nach seiner Gewohnheit, nach den französischen, welt
beherrschenden Mustern ist, und wenn dies XVirkung 
seipes Nationalgefühls ist, dann ist dasselbe ein Hin
derniss für ihn zur Auswanderung. Der Vorwurf, dass 

die Deutschen fremde Nationalität nur erdrücken könn
ten, ist lächerlich, ehe nicht nachgewiesen ist, dass 
die Oberherrschaft des deutschen Elementes in den 
ehemals nicht deutschen Gegenden viel mehr durch 
Vernichtung der Bewohner als durch Verschmelzung 
und Annahme deutscher Sitten errungen sei. Die Ost
seeprovinzen und Polen anzuführen, ist unzulässig, weil 
in den Ostseeprovinzen die Tyrannei der Aristokratie 
im Zusammenhänge mit dem Lehnwesen einzog und 
die Bildung aus den Städten, in denen der Deutsche 
doch allein die Civilisation hervorrief, durch jene Macht 
nicht auf das Land hinausdringen konnte — weil in 
Polen sich der Nationalhass zweier Völkerracen dem 
Einflüsse der deutschen Bildung bisher mit Gewalt ent
gegensetzt, wie die neuesten Begebenheiten in jenem 
Lande zeigen. Aus den nur gemachten Bemerkungen 
wird sich ergeben, ob des Verf. Unterschied zwischen 
Civilisation und Unterrichtetheit, welchen er in Bezug 
auf Franzosen und Deutsche macht, hier begründete 
Anwendung finden kann. Die Civilisation soll ihren 
Einfluss auf das Herz, auf die Allgemeinheit und den 
Gemeinsinn äussern, die Unterrichtetheit nur das Indi
viduum erfassen, für die Civilisation vorbereiten, aber 
nicht selbst civilisiren. Der einfache Schluss für uns 
Deutsche wäre also, dass wir ein unterrichtetes, aber 
kein civilisirtes Volk seien: was denn mit Äusserun
gen, die Ref. aus dem Munde manches Franzosen ver
nahm, dass die Engländer Barbaren seien, ziemlich gut 
zusammenstimmt. Unwillkürlich tritt uns dadurch das 
alte Rom vor die Seele, wo die Griechen auch zu den 
Barbaren gehörten.

In dem letzten Abschnitt bringt der Verf. einige 
Einzelheiten der patriotischen Vorurtheile in Deutsch
land (S. 221—243). Er behauptet, dass die Deutschen 
sich eine bedeutende Überlegenheit über die Franzosen 
beilegen und nimmt den Beleg aus den deutschen Zei
tungen. Dies beweist für des Verf. Forschungen sehr 
wenig! Denn dass die deutschen Zeitungen unter Cen- 
sur stehen, dass namentlich ein grosser Widerwillen 
der deutschen Regierungen gegen französische Institu
tionen herrscht, das konnte jeder Anfänger in der 
Kenntniss deutscher Zustände dem Verf. sagen. Doch 
gewinnt diese scheinbare Verkennung eine andere Ge
stalt, wenn wir im Verlaufe lesen, dass die Selbster
hebungen französischer Journale nicht aus dem Volks
gefühle hervorgehen sollen, sondern nur Erzeugnisse 
der Parteien seien, nur ein bandwerkmässiger Kunst
griff der Journalisten, während die deutschen Journale 
die Volksgefühle treuer hergeben, in denselben das 
Volk sich selbst loben soll (S. 222. 223). Niemals ist 
eine Sache so verkehrt dargestellt worden als diese! 
Wahrhaft komisch ist es, wenn der Verf. seine Sätze 
auf die Thatsachen stützt, dass in den deutschen Zei
tungen so viel Gelehrsamkeit verabhandelt würde und 
der Hauptinhalt über das Ausland handle. Wenn der
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Verf. sich über die Einstimmigkeit der deutschen Jour
nale in der friedlichen Stellung gegen Frankreich wun
dert, so kann er ohne Unwahrheiten zu sagen, nur die 
Zeit meinen, wo ein eitler Minister die Rheingrenze 
wieder erobern wollte. Freilich da waren alle Stim
men gegen Frankreich, und wenn der Verf. den deut
schen Völkern nicht den Nationalsinn einmal ableugnen 
wollte, würde er gerade darin den Beweis für dessen 
Vorhandensein gefunden haben. Und wenn man in 
Deutschland einig wäre im Hass gegen Frankreich, 
sind nicht alle französische Blätter einig im Hasse Eng
lands? Für Espartero sprachen die deutschen Blätter 
zum Theil, weil man den Spaniern innern Frieden 
wünschte. Es ist überhaupt ganz eigenthümlich, wie 
der Verf. mit Scharfsinn alles tadelt, was das Deutsch
thum fördert; so das Erwachen der flämischen Stämme 
in Belgien, deren Hinneigung zu den verwandten Stäm
men er Fälschung der Geschichte nennt (S. 225), wäh
rend er sich über das Aufhören der französischen 
Sprache in Deutschland ärgert, ohne eine Fälschung 
der Geschichte in dem Aufdrängen des französischen 
Geistes zu sehen.

Unter die Vorurtheile der Deutschen gegen Frank
reich zählt der Verf., dass dieselben sich keinen gros
sen Begriff von dem Geiste der Franzosen machen (S. 
227), indem sie denselben Oberflächlichkeit und Unwis
senheit vorwerfen — dass sie den Einfluss der Fran
zosen nicht einräumen wollen, und wo sie ihn zuge
ben müssen, dass von denselben etwas Zeitgemässes 
ausgegangen sei, ihnen noch einen Vorwurf daraus 
machen (S. 228) — dass sie, um den Zustand des Va
terlandes, wie er vor einigen Jahrhunderten war, her- 
zustellen, alle Ideen des 18. Jahrhunderts, welches 
vorzüglich den Franzosen gehört habe, anfeinden (S. 
229). Gegen diese Vorwürfe lässt sich nur so viel sa
gen, dass sie dem Verf. in Berlin aufgestossen sind, 
wo sie allgemeiner mögen angewendet werden können. 
Doch selbst da fallen sie in die Zeit von 1814 bis 1830 
und begegnen nur noch in den Geistern, welche den 
Liberalismus jener Zeit nicht abgeworfen haben. Lä
cherlich macht sich der Verf. durch den Vorwurf, dass 
man das Nibelungenlied in den Schulen lese und er
kläre , worin die barbarischsten Sitten abgezeichnet 
seien, denn barbarischer als die des Homer sind sie 
nicht. Es ist wahr, dass wir viel Romane und andern 
Wust aus dem Französischen übersetzen; wenn aber 
noch Dank für die Überladung mit so schlechter Lite
ratur gefordert wird, so kann das nur aus einem gänz
lichen Verkennen der Ursachen dieser Übersetzungs
wuth herrühren. Dieselben liegen in dem Mangel einer 
Vereinigung allgemeiner Interessen. Wir haben kein 
öffentliches Leben, keine freie literarische Bewegung? 

wir haben keinen Mittelpunkt, der alles, selbst das 
künstlerische Treiben an sich zieht — daher gibt es 
wenig Gegenstände, welche fähig sind, in der drama
tischen oder novellistischen Behandlung allgemeine Auf
merksamkeit auf sich zu ziehen. Speculation ist es, 
welche den Mangel benutzt und mit leichter Mühe dem 
Lesebedürfniss schlechte französische Schriften vor
setzt. Es ist nichts als ein Nothbehelf. Man muss 
zugeben, dass in Deutschland die Sitten der Franzosen 
mit Unrecht so schwarz geschildert werden, man kennt 
nur die pariser Romane und schliesst — aber freilich 
nur, weil die Franzosen selbst Paris und Frankreich 
gleichstellen — auf das Ganze. Denn in der That alle 
Mittel über die Nachbarn uns zu belustigen, geben sie 
uns selbst in die Hände. Mit Recht spottet der Verf. 
über die Festessen zum Andenken der Siege 1814 und 
1815, indem er sagt, in Preussen wurde in einem Jahre 
bei diesen Gelegenheiten mehr Wein und Bier getrun
ken, als in Frankreich in zwei Jahren, um die alten 
Siege zu feiern. Doch auch dies wieder ein Beweis, 
dass er nicht Deutschland, sondern nur Preussen kennt. 
Auch die Sucht, alles Berühmte Deutsch zu nennen, ist 
nicht ohne Grund hervorgehoben, nur möchte die Zei
tungsnote, nach welcher General Prim ein Deutscher 
sein sollte, nicht geradezu zum Beweis dienen. Erbau
lich ist es ziemlich am Schluss (S. 239) zu lesen: Le 
mal qu'on pense de nous est donc un obstacle a l’eta- 
blissement des institutions Ubres en Allemagne. On pre^ 
tend etre deja bien plus sage et meilleur et plus heu- 
reux gue nous ne sommes etc.

Wir sind dem Verf. geduldig bis hierher gefolgt, 
denn bei einem grossen Schatze von interessanten und 
wahren Bemerkungen hat er sich doch nicht vor Wie
derholungen bewahrt. Ref. hofft, genügend gezeigt zu 
haben, dass der Verf. nur die berliner Patrioten, nicht 
aber Deutschland kennt und unter denselben nur die 
Regierungsansichten oder Zeitungen, nicht das Volk, 
an welches er sich gerade wenden will. Daher muss 
der Zweck des Buches ganz fehlschlagen, wenn er 
auch nicht den schlechtesten Weg, um Völker zu nä
hern, nämlich den der Verkleinerung des Einen, einge
schlagen hätte. Frankreich wird Deutschland nicht 
kennen, nicht achten lernen, wenn es nur dies Werk k' 
liest, in welchem viel mehr die Gegensätze hervorgeho- • 
ben, als die Annäherungspunkte zwischen beiden Völ
kern ans Licht gehoben sind. Viel Tadel trifft uns 
gerecht, mehr noch ist unbegründet, und oft begegnet 
es dem Verf, bei dem Deutschen zu verwerfen, was 
er bei dem Franzosen natürlich findet. Hätte derselbe 
mit mehr Kenntniss der Schwächen seiner Nation die 
deutsche beurtheilt, hätte er nachgewiesen, wie so 
manches aus Deutschland für Frankreich nützlich wäre, 
und auf der andern Seite das, was uns von drüben 
dienen möchte, so rückte er der Erfüllung seiner Auf
gabe näher, als mit dem blossen Lobe der deutschen 
Unterrichtetheit, Philosophie und bürgerlichen Sitte, 
denn er würde beide Völker zu gegenseitiger Achtung 
gezwungen haben.

Leipzig. H7. Volkmann.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEBATLR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 270. 12. November 1846.
Bi

Jurisprudenz.
Pandektenrecht für Studirende, von Dr. Bruno Schilling, 

ausserordentlichem Professor der Rechte an der Uni
versität Leipzig. Berlin, Heymann. 1844. Gr. 8.

, 3 Thlr.

JNach der auf den deutschen Universitäten bisher üb
lichen Lehrmethode, und der Art und Weise des Stu
diums des privatrechtlichen Theils der Rechtswissen
schaft pflegt bekanntlich mit der, äussern und innern, 
Geschichte des römischen Privatrechts und den Insti
tutionen der Anfang gemacht zu werden. Die Institu
tionen des römischen Rechts, welche oft, und zweck
mässig wenigstens, mit der innern Geschichte dieses 
Rechts verbunden werden, sind dazu bestimmt, in kur
zen Zügen ein Bild des zu Justinian’s Zeit bei den 
Römern praktischen Rechtszustandes zu entwerfen. 
Hieran schliessen sich die Pandekten, deren Inhalt die 
ausführlichere Darstellung des in der Gegenwart gel
tenden römischen Privatrechts bildet, mit welcher die
jenigen privatrechtlichen Sanctionen des kanonischen 
Rechts und der deutschen Reichsgesetze, durch welche 
römische Rechtssätze Modificationen erlitten haben, ver
bunden zu werden pflegen. Eine davon getrennte und 
selbständige Erörterung finden dann in dem gemeinen 
deutschen Priyatrecht diejenigen Rechtsinstitute, welche 
das einheimische Recht, im Gegensatz des recipirten, 
zu ihrer Grundlage haben. Mit dem particulären Lan- 

\ desrecht endlich wird gewöhnlich der privatrechtliche
Cursus geschlossen. Wir glauben annehmen zu dür
fen, dass die erwähnte Trennung des sogenannten ge- 
meinen deutschen Civilrechts und des sogenannten 
gemeinen deutschen Prwatrechts für die Feststellung 
und Erörterung des in. der Gegenwart wirklich gelten- 

* den gemeinen bürgerlichen Rechts ebenso unzweck
mässig ist, wie in andern Recbtstheilen, insbesondere 
dem Strafrecht und Process, die Vereinigung des reci
pirten und einheimischen Rechts sich als fruchtbringend 
bewährt hat. Von mancher Seite werden hiergegen 
Einwendungen gemacht werden; dagegen aber theilen 
auch, wie wir wissen, X iele unseie Überzeugung, Dass 
uns wenigstens, indem wir uns hier über die Unzweck
mässigkeit jener Trennung aussprechen, die mit der 
Vereinigung der genannten Rechtstheile zu einem Gan
zen verbundenen Schwierigkeiten nicht unbekannt sind, 

davon werden wir bald dem juristischen Publicum den 
genügenden Beweis zu liefern Gelegenheit haben. Nach 
unserm Dafürhalten würde auf deutschen Universitäten 
die, nach den Rechtsquellen nicht abgetheilte, Darstel
lung des in der Gegenwart wirklich geltenden gemei
nen bürgerlichen Rechts den Mittelpunkt des privat
rechtlichen Studiums bilden, und hieran sich die Erör
terung des besondern Landesrechts anschliessen müs
sen. In dem letztgenannten Rechtstheile wären dann 
nicht blos die vom gemeinen Recht abweichenden Be
stimmungen des particulären Rechts anzuführen, son
dern auch anzugeben, wie der für das gemeine Recht 
in manchen Fällen noch unentschiedene Kampf des 
einheimischen und recipirten Rechts , oder die jenem 
oder diesem insbesondere angehörenden Controversen, 
eine für das einzelne Particularrecht genügende Erle
digung gefunden haben, oder auch hier noch fortdauern. 
Den Anfang des privatrechtlichen Cursus würde als 
einleitende und Hülfswissenschaft die Entwickelung des 
historischen Bildungsgangs der Elemente unseres prak
tischen Rechtszustandes ausmachen, welche in zwei 
von einander getrennte, selbständige Theile zerfallen, 
und in dem einen derselben die geschichtliche Ausbil
dung der römischrechtlichen, in dem andern aber die 
der deutschrechtlichen Institute enthalten würde. Da
bei müsste, wie wir hier ausdrücklich zu bemerken 
nicht haben unterlassen wollen, dem reinen römischen 
Recht diejenige Rücksicht zugewendet werden, welche 
demselben seines theoretischen Interesse wegen selbst 
da gebührt, wo die praktische Anwendbarkeit dieses 
Rechts, als solchen, ganz oder wenigstens grösstentheils 
aufgehört hat (vgl. v. Savigny, Beruf unserer Zeit 
u. s. w., S. ‘27 f., System I, Vorrede). Betrachten wir 
nun das vorliegende Werk, mit dessen Recension wir 
uns hier zu beschäftigen haben, von dem Standpunkte 
aus, auf welchen wir durch die vorhergehenden Be
merkungen .über eine richtigere und zweckmässigere Art 
des Studiums und der Bearbeitung des gemeinen bür
gerlichen Rechts geführt werden, so müssen wir frei
lich dasselbe für ebenso unzweckmässig, wie die übri
gen Lehr- und Handbücher des gemeinen Civilrechts, 
halten; denn für die Feststellung und Erörterung des 
in der Gegenwart wirklich geltenden gemeinen bürger
lichen Rechts fehlt es an der erforderlichen Vereini
gung der jenes Recht bildenden, und in einander gr^ 
fenden Elemente, während das reine römische Recht,
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nach dem Zweck dieses Werks, in seiner Entstehung 
und geschichtlichen Fortbildung nicht vollständig genug 
dargestellt werden konnte. Legen wir dagegen an 
dieses Werk den Maasstab, den uns die gegenwärtig 
vorheirschende Art und Weise der privatrechtlichen 
Studien an die Hand gibt, so lässt es sich nicht ver
kennen, dass dasselbe den Anforderungen, welche an 
ein Buch dieser Art gemacht werden dürfen, in einem 
hohen Maasse entspricht. Die Darstellung ist klar und 
einfach, ein den Anfänger ermüdendes und leicht ver
wirrendes Detail glücklich vermieden, und der An
schluss des Inhalts an die Geschichte und die Institu
tionen des römischen Privatrechts in einer für den 
Studirenden passenden Weise angeordnet. Der aus 
dem Titel des Werks sich ergebende Zweck desselben 
rechtfertigt es auch, dass die Angabe der Literatur, 
und ebenso die Erörterung der Controversen, gänzlich 
unterblieben ist. Der Gebrauch lateinischer Definitio
nen mag durch die Berücksichtigung eigenthümlicher 
Bestimmungen über Amtsprüfungen veranlasst sein, er
scheint aber sonst insofern, als nicht in den Gesetzen 
selbst enthaltene Definitionen gebraucht werden, wenig
stens als zwecklos. — Wenn wir aber auch anerkannt 
haben, dass nach dem gegenwärtigen Standpunkte der 
Methode der privatrechtlichen Studien das vorliegende 
Werk im Ganzen als ein seiner Aufgabe entsprechen
des bezeichnet werden darf, so sind doch in demselben 
im Einzelnen manche Sätze aufgestellt und manche 
Ansichten vertheidigt, welche wir einer nähern Prüfung 
und Beurtheilung zu unterziehen uns veranlasst finden. 
.—Das ius gentium im Sinne der Römer wird vom Verf. 
S. 7 als das ius, quod Deus per sanam rationem omni- 
bus hominibus promulgavit, bezeichnet. Dieser Begriff 
ist nämlich zunächst zwar für das ius naturale aufge
stellt, dabei jedoch die Bemerkung hinzugefügt, man 
dürfe aber nicht glauben, dass die Römer diesen Be
griff nicht gekannt hätten, indem sie demselben nur 
den Namen „ius gentium“ gegeben haben. Nun ist es 
allerdings richtig, dass das ius gentium im §. 1 J. de 
iure nat., gentium et civ. (1. 2) als dasjenige Recht 
bezeichnet wird „quod naturalis ratio inter omnes ho- 
mines constituit“, dass ferner von den Vorschriften 
dieses Rechts im §. 11 J. eodem gesagt wird „divina 
quadam providentia constituta, semper firma atque im- 
mutabilia permanent“, und dass endlich Cicero, deoffic, 
III, 17 das ius gentium „lex natur ae“ nennt. Dennoch 
aber glauben wir, und zwar theils aus dem Grunde, 
weil uns im römischen Recht nirgends eine Spur eines 
aus einem abstracten Vernunftprincip a priori deducir- 
ten Rechts begegnet, theils deshalb, weil das ius gen
tium in den angeführten Institutionenstellen auch als 
dasjenige Recht bestimmt wird, „quod peraeque apud 
omnes gentes custoditur s. observatur“, den Begriff 
des ius gentium im römischen Sinn dahin bestimmen zu 

dürfen, dass dasselbe das bei verschiedenen, zu glei
cher Zeit lebenden, und auf gleicher Stufe der Ent
wickelung stehenden Völkern aus gemeinsamen Ver
hältnissen und Bedürfnissen hervorgehende („quod na
turalis ratio constituit“), in gemeinsamen Rechtsinsti
tuten äusserlich hervortretende („quod peraeque custo- 
ditur“), Recht bilde. Wenn die diesem Recht angehö
rigen Vorschriften mit der Existenz eines Staats, der 
eine gewisse Culturstufe erreicht hat, nothwendig ver
bunden sind, oder, von dem Standpunkt der Zeit aus 
betrachtet, in welcher sie als praecepta iuris gentium 
herrschen, zu sein scheinen, so kann es nicht auffal
len, wenn von denselben bemerkt wird: „Divina qua
dam providentia constituta, semper firma atque immu- 
tabilia permanent.“ Auch die von Cicero für das ius 
gentium gebrauchte Bezeichnung „lex naturae“ spricht 
für eine Gleichstellung jenes Rechts mit dem sogenann
ten Naturrecht der Neuern nicht, indem dieser Aus
druck sich nur auf die als Quelle des ius gentium er
scheinende naturalis ratio in dem obigen Sinn bezieht. 
Daher sagt auch Cicero LL: „Quod ius civile est, non 
idem continuo gentium, quod autem gentium, idem civile 
esse debet;“ und aus demselben Grunde werden die 
im §. 11 J. 1. 1. „naturalia iura“ genannten praecepta 
iuris gentium als solche bezeichnet, „quae apud omnes 
gentes peraeque observantur.“ — Unter den Erforder
nissen des Gewohnheitsrechts nennt der Verf. S. 14, 
vgl. S. 67, zunächst den Ablauf einer gewissen Zeit, 
und fügt hinzu, dass man die Zeit, nach deren Ablauf 
ein Gewohnheitsrecht als existirend betrachtet werden 
könne, nach Analogie der Verjährung subjectiver Rechte, 
auf dreissig Jahre annehme. Dass eine solche An
nahme unbegründet, und dem Wesen des Gewohnheits
rechts nicht entsprechend ist, bedarf wol einer weitern 
Ausführung nicht; wir müssen aber sogar jede Allge
meinheit dieser Annahme, die doch vom Verf. voraus
gesetzt zu werden scheint, in Abrede stellen. Wir hal
ten vielmehr die Ansicht für ebenso richtig, wie gegen
wärtig allgemein, dass in dieser Beziehung gar keine 
bestimmte Zeit anzunehmen, sondern Alles dem rich
terlichen Ermessen zu überlassen sei. Puchta, Gewohn
heitsrecht II, S. 93 f. und von Savigny, System I, S. 
172 und 173, welche diese Ansicht vertheidigen, be
merken hierüber mit Recht, es komme hier, wie bei 
der Frage, über die Mehrheit der Handlungen, aus 
welchen das Gewohnheitsrecht erkannt werden soll, 
Alles nur darauf an, zu verhüten, dass das Individuelle, 
Zufällige, Vorübergehende durch den täuschenden Schein, 
den es annehmen könne, fälschlich als Kennzeichen 
einer zum Grunde liegenden gemeinsamen Rechtsüber
zeugung angesehen werde. — Als ferneres Erforder
niss des Gewohnheitsrechts stellt der Verf. S. 14 den 
„Consensus principis tacitus“ auf, und bemerkt dabei: 
dass keine Rechtsnormen ohne Einwilligung der hoch- 
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sten Gewalt im Staate gelten können, gehe aus dem 
Begriffe des Staats von selbst hervor, aber hinsichtlich 
des Gewohnheitsrechts könne diese Einwilligung nur 
eine stillschweigende sein, weil die ausdrückliche Ge
nehmigung des Gesetzgebers das ins consuetudinarium 
in ein ius scriptum verwandeln würde. Da nun auf 
dieser Genehmigung die Gültigkeit des Gewohnheits
rechts beruhe, so sei derselbe als der Grund (funda- 
mentum consuetudinis) anzusehen. Als eine Art des 
Gewohnheitsrechts betrachtet der Verf. S. 5. 6 u. 15 
den, nach seiner Ansicht nicht immer in einer Usual- 
interpretation bestehenden Gerichtsgebrauch, fordert 
daher auch hier jenen consensus principis tacitus, legt 
abei' auch demselben eine gleiche Kraft, wie dem Ge
wohnheitsrechte, bei. Eine ausführlichere Erörterung 
des Streits über das Wesen des Gewohnheitsrechts 
überhaupt und der Frage insbesondere, ob dasselbe 
zu seiner Gültigkeit die Genehmigung des Gesetzgebers 
voraussetze, oder sogar auf derselben, als seinem 
Grunde, beruhe, würde uns über die uns hier gesetzten 
Grenzen hinausführen. Wir müssen uns daher hier 
darauf beschränken, in der Kürze unsere Ansichten 
über die Bedeutung des Gewohnheitsrechts, und über 
die des Gerichtsgebrauchs darzulegen. Der Volks- 
oder Staatswille, das Recht, kann ausgesprochen wer
den sowol durch die Gewohnheiten des Volks, als 
auch durch das Organ der Gesetzgebung; 1. 32 §. 1 
D. de leglb, (1. 3): „Invcterata consuetudo pro lege 
non immer ito custoditur (et hoc est ius, quod dicitur 
moribus constitutum). Nam cum ipsae leges nulla alia 
ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae 
sunt; merito et ea, quae sine ullo scripto populus pro- 
bavit, tenebunt omnes; nam quid inlerest, suffragio po- 
pulns voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et (actis? 
Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non 
solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu 
omnium per desuetiulinem abrogentur.“ In den Zeiten 
eines weniger entwickelten Volkslebens ist das zuerst 
genannte Organ des Volkswillens das allein herrschende 
oder wenigstens das vorherrschende, während in aus
gebildeteren Veihältnissen dasjenige Organ, durch 
welches der Volks- oder Staatswille ausdrücklich aus
gesprochen wird, die Gesetzgebung vorzuwalten und 
einen grössern Kreis der^ Wirksamkeit einzunehmen 
pflegt. Die Gesetzgebung geht entweder unmittelbar 
von dem Volk selbst, oder von einer besondern gesetz
gebenden Gewalt im Staate aus. Aber auch im letztem 
•Fall darf die Gesetzgebung, insofern durch sie das 
Recht festgestellt werden soll, nur als ein Organ des 
Volkswillens angesehen werden, „cum ipsae leges nulla 
alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi 
receptae sunt; — quare rectissime etiam illud receptum 
est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam 
tacito consensu omnium per desuetudmem ab/ ogentur.ft 

' Begriffsmässig spricht demnach auch die von einer be
sondern gesetzgebenden Gewalt im Staate ausgehende 
Gesetzgebung den Volks willen so lange aus, als sie in 
der angegebenen Qualität fortdauert. Selbst dann aber, 
wenn die Gesetzgebung im Staat einen erweiterten Wir
kungskreis eingenommen hat, behält dasjenige Organ, 
durch welches sich der Volkswille stillschweigends 
ausspricht, die ihm seinem Wesen nach zukommende 
Kraft, und bedarf dafür weder einer allgemeinen (ob
schon wir in Betreff des gemeinen Rechts in dem oben 
angeführten Gesetze allerdings eine solche besitzen) 
noch einer besondern Genehmigung von Seiten der ge
setzgebenden Gewalt. Wenn nun der Verf., wie be
merkt, den Gerichtsgebrauch als eine Art des Gewohn
heitsrechts behandelt, so können wir demselben darin 
nur für die frühem Perioden der Entwickelung staat
licher Organisationen, in welchen das Volk, wie an 
der Rechtsbildung selbst, so auch an der Gerechtig
keitspflege, unmittelbaren Antheil nimmt, beistimmen, 
müssen aber die Richtigkeit einer solchen Stellung des 
Gerichtsgebrauchs für spätere Zeiten in Abrede stellen. 
Der Richter der spätem Zeit hat nur das vorhandene 
Recht anzuwenden, nicht aber neues zu schaffen. Die 
Fortbildung des Rechts dagegen, welche ursprünglich 
von dem Volke allein ausging, ist jetzt theils, und 
zwar grösstentheils, der Legislation des Staats zuge
wiesen, theils aber dem Volke, welches in seinen Ge
wohnheiten seine Rechtsüberzeugung, seinen Willen, 
das Recht, ausspricht, vorbehalten. Damit soll nun 
freilich dem Gerichtsgebrauch nicht alle Bedeutung ab
gesprochen, sondern nur behauptet werden, dass der
selbe nicht als eine Art des Gewohnheitsrechts betrach
tet werden dürfe, und demselben die rechtsbildende 
Kraft des Gewohnheitsrechts nicht beigelegt werden 
könne; c. 13 C. de sent. et interloc. (7. 45): „Nemo 
iudex vel arbiter existimet neque consultationes, quas 
non rite iudicatas esse putaverit, sequendum, et multo 
magis sententias eminentissimorum Praefectorum, rel 
aliorum procerum (non enim si quid non bene dirimatur, 
hoc et in aliorum iudicum vitium extendi oportet, cum 
non exemplis, sed legibus, iudicandum sit), neque si 
cognitionales sint amplissimae Praefecturae, vel alicu- 
ius maximi magistratus prolatae sententiae; sed omnes 
Indices nostros veritatem, et leg um el iustitiae sequi 
vestigia sancimus.“ Dagegen hat allerdings die Praxis 
insofern eine wichtige Bedeutung, als ihr die Kraft der 
üsualinterpretation bestehender, aber zweifelhafter, Ge
setze ausdrücklich beigelegt ist durch die Bestimmung 
der 1. 38 D. de legib. (1. 3): 33 in ambiguitatibus,
quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut re- 
rum perpetuo siniiliter iudicatarum auctoritatem rim 
legis obtinere debere^' und es kann natürlich sowol 
durch die Bestätigung von Seiten der Gesetzgebung 
die durch den Gerichtsgebrauch festgestellte usuelle 
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Interpretation in eine authentische übergehen, als da
durch., dass sich das Volk in seinen Rechtsgewohnhei
ten einer vorhandenen Praxis anschliesst, ein wahres 
Gewohnheitsrecht veranlasst werden. Wenn aber der 
Gerichtsgebrauch die hier bezeichneten Grenzen über
schreitet, so kann derselbe nur anerkannt werden als 
Thatsache, nicht als Recht. — In der Lehre von den 
Rechtsobjecten bemerkt der Verf. S. 18 f.: Das Recht, 
welches Jemand hinsichtlich einer Sache habe, stehe 
ihm entweder gegen die Sache selbst zu (ius in re, s. 
in rem, s. reale, dingliches Recht), oder gegen eine be
stimmte Person, von welcher jener eine gewisse Lei
stung verlangen könne (ins ad rem, s. in personam, s. 
personale, persönliches Recht). Das dingliche Recht 
lasse sich demnach bestimmen als das ins, quod im- 
mediate in ipsam rem competit, ideoque contra quem- 
cunque tertium rei possessorem exerceri potest, das 
persönliche dagegen als dasjenige, quod rem solummodo 
mediate persequitnr, et, ex obligatione oriundum, tan- 
tum adversus determinatam personam exerceri potest. 
Unter dem Worte actio verstehe man im engern Sinn 
das remedium, quod comparatum est ad tuendum vel 
statum nostrum, vel ins reale aut personale nobis com- 
petens. Aus dieser Definition gehe hervor, dass die 
sämmtlichen Klagen, welche im Privatrechte vorkom
men können, dreifach seien: 1) actiones praeiudiciales: 
quibus statum nostrum defendimus: actiones reales, 
s. in rem, s. vindicationes (dingliche Klagen): quae, 
quoniam iure reali nituntur, adversus quemcunque ter
tium rei possessorem institui possunt, und 3) actiones 
personales, s. in personam (persönliche Klagen); quae 
ex iure ad. rem profciscuntur ideoque solummodo ad
versus personam determinatam institui possunt. Die 
actiones mixtae seien, wenn man die Natur derselben 
nach ihrer Quelle, also nach dem Rechte beurtheile, 
aus welchem sie entspringen, den dinglichen, die actio
nes in rem scriptae aber den persönlichen Klagen bei
zuzählen. Hierbei finden wir uns zu folgenden Bemer
kungen veranlasst: die Eintheilung der Rechte in ding
liche und persönliche, oder, wenn sie in dem Zustande 
der Verletzung betrachtet werden, nach der römischen 
Terminologie, in actiones in rem und in personam, 
muss als eine alle Rechte umfassende und durchaus 
erschöpfende angesehen werden, indem das Recht nur 
entweder gegen Jeden, und zwar ohne besondern Ver
pflichtungsgrund in Betreff der Einzelnen, wirksam sein, 
und Jeden die negative Verbindlichkeit, die Grenzen 
desselben durch Unterlassung der Verletzung dersel

ben anzuerkennen, auferlegen, oder nur Einzelne, die 
aus einem besondern, blos für sie wirkenden, Grunde 
obligirt sind, zu einem bestimmten Thun oder Unter
lassen verbinden kann. Daher wird auch im römischen 
Recht, §. 1 J. de action. (4. 6), gesagt: „Omnium 
autem actionum, quibus inter aliquos apud iudices 
arbitrosve de quacunque re quaerilur, summa divisio 
in duo genera deducitvr: aut enim in rem sunt, aut in 
personam. Namque agil unusquisque aut cum eo, qui 
ei obligatus est, vel ex contractu, vel ex maleficio; 
quo casu proditae sunt actiones in personam, per quas 
iniendit adrersarium ei dare aut facere oportere, et 
aliis quibusdam modis: aut cum eo agit, qui nullo iure 
ei obligatus est, movel tarnen alicui de aliqua re con- 
troversiam, quo casu proditae actiones in rem sunt.“ 
Es kann demnach auch nicht gebilligt werden, wenn 
neben den dinglichen und persönlichen Rechten noch 
als eine dritte Art die sogenannte Statusrechte ange
sehen werden; denn dasjenige Moment, wodurch die 
sogenannten Sachenrechte den persönlichen Rechten 
gegenüberstehen, die dingliche Qualität, d. h. die abso
lute Wirksamkeit des Rechts und die nach dessen 
Wesen stets negative Richtung der demselben entspre
chenden Verbindlichkeit, ist jenen Rechten mit den so
genannten Statusrechten gemein, und es wird daher 
auch der Gegensatz dieser zu den persönlichen Rech
ten durch das genannte Moment begründet. Die Ein
wendung, dass es der etymologischen Bedeutung des 
Worts „dinglich“ widerspreche, den Ausdruck „ding
liche Rechte“ über die sogenannten Sachenrechte aus
zudehnen , und auch auf die sogenannten Statusrechte 
anzuwenden, erledigt sich durch die Bemerkung, dass 
es ja hier nur auf die Bezeichnung des den beiden ^e- 
nannten Arten von Rechten gemeinsamen Moments, 
auf welchem ihr Gegensatz zu den persönlichen Rech
ten beruht, ankommt, dazu aber gerade das Wort 
„dinglich“ aus dem Grunde als passend erscheint, weil 
derselbe dem von den Römern in dieser Ausdehnung 
gebrauchten Ausdruck „in rem“ entsprechend ist. Un
richtig ist demnach auch die vom Verf. gemachte Ein
theilung der Klagen in actiones in rem. actiones in per
sonam und actiones praeiudiciales, indem es im §. 13 J. 
deact. (4.6) ausdrücklich heisst: „Praeindieiales actio
nes in rem esse videntur, quales sunt, per quas quae- 
ritur, an aliquis Uber, vel Ubertus sit, vel de partu 
agnoscendo.“

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ausserdem ist. von v. Savigny, System-V, S. 11 f., 
welcher ebenfalls die Beschränkung des Ausdrucks 
..actiones in rem“ auf die Klagen aus den Sachen
rechten verwirft, für die Behauptung, dass die actiones 
praeiudiciales de statu, auf welche, als die im Justi
nianischen Recht allein übrig gebliebenen Präjudicial- 
klagen (übrigens ist auch die Richtigkeit des ange
führten Inhalts des §. 13 J. 1. 1. für die übrigen Präju- 
dicialklagen des altern Rechts von v. Savigny, a. a. O. 
S. 28 f., nach gewiesen worden), es uns im praktischen 
Recht lediglich ankommt, den actiones in rem beige
zählt werden müssen, angeführt worden, dass der Streit 
über Freiheit durch vindicatio in libertatem oder in 
servitutem geführt worden sei, auf dem blossen Schein 
einer solchen in libertatem. vindicatio die ganze Frei
lassung per cindictam beruhte, Livius XL1, 9, und die 
legitima tuteta über Frauen durch in iure cessio, mit
hin. da diese eine symbolische Vindication bildete, Ga- 
jus II, §. 24, in der Vindicationsform, habe übertragen 
werden können, Gajus I, §.168; dass ferner selbst der 
Rechtsstreit über das Dasein einer väterlichen Gewalt 
in der feierlichen Form einer vindicatio ex iure Quiri- 
tium zulässig gewesen sei. 1. 1 §.2 D. de rei rind. 
(6.1), cf. Gajus IV, §. 91—95; und dass endlich ebenso 
die feierliche Form der Adoption unter andern auf ei
ner in iure cessio beruht habe, wobei die väterliche 
Gewalt als schon vorhanden von dem Adoptivvater 
durch Vindication in Anspruch genommen worden sei, 
Gajus I, §• 1^4. Die sogenannten actiones mixtae, oder 
die Theilungsklagen werden vom Verf., wie bemerkt, 
als ihrem Grunde nach als dingliche Klagen angesehen. 
Gegen diese Ansicht aber können wir uns auf die 
schon von v. Savigny, System V, S. 36 und 37, ge
machten Bemerkungen über die Natur dieser Klagen 
beziehen. Darnach beruhen diese Klagen auf Obliga
tionen, welche auf die lheilung selbst und die .Lei
stung der Nebenprästationen gerichtet, durch die Exi
stenz der Gemeinschaft begründet sind, Kierulff, Theo
rie S. 168, yjot. *); und werden demnach auch als 
actiones in pemonam ausdrücklich anerkannt in der 
1. 1 D. fin. regund. (10. 1): „Finium regundorum actio 
in personam est. licet pro vindicatione rei est,“ und in 

der c. 1 §. 1 C. de annali exceptione (7. 40):------ 
„ivbemus omnes personales actiones-----triginta anno- 
rum spatiis concludi;----- . Nemo itaque audeat, ne- 
que actionis familiae herciscundae, neque 
communi dividundo, neque finium regundo
rum, -----neque alterius cuiuscunque perso
na Hs actionis vitam longiorem esse triginta annis 
interpretari.“ Eine Eigenthümlichkeit, wodurch sich 
diese actiones in personam von andern persönlichen 
Klagen unterscheiden, ist die, dass in ihnen zugleich 
über das streitige Eigenthum entschieden werden kann. 
Dieses geschieht bei den eigentlichen Theilungsklagen 
(familiae herciscundae und communi dividundo) dadurch, 
dass über das streitige Miteigenthum des Klägers, wenn 
er im Besitz desselben ist, in der auf Theilung gerich
teten Klage Zugleich mit entschieden wird, 1. 1 §. I D. 
fam. herc. (10. 2); bei der actio finium regundorum 
dadurch, dass der Kläger den Theil des Grundstücks, 
welchen er in Folge der Grenzverwirrung bisher ent
behrte, durch diese Klage ebenso, wie durch eine Vin
dication, wieder erlangen kann, 1. 1 D. fm. reg. (10.1). 
Daher wird von diesen Klagen gesagt: „mixtam cau
sam öbtinere videntur, tarn in rem. quam in personam“ 
§. 20 J. de action. (4. 6). — Obgleich der Verf. S. 53 
in Betreff des Satzes ,,quod non agnoscit glossa, nec 
agnoscit curia s. forumt: die Bemerkung macht, dass 
derselbe einen rein historischen Ursprung habe, indem 
anfänglich nur der glossirte Theil des Justinianischen 
Rechts in Deutschland bekannt geworden sei, so be
hauptet derselbe doch (S. 52), dass nur die glossirten 
Theile des Justinianischen Rechts praktisch anwendbar 
seien. Die Richtigkeit jenes Satzes kann nun freilich, 
und zwar aus dem vom Verf. angegebenen Grunde, 
insofern nicht bezweifelt wrerden, als dadurch die prä
sumtive Anwendbarkeit der glossirten Gesetze bezeich
net werden soll. Wie aber einerseits gegen diese Prä
sumtion der Gegenbeweis, dass manche dieser Gesetze 
keine Reception in Deutschland gefunden haben, frei- 
gestellt beiben muss, so darf auch andererseits ange
nommen werden, dass die besondere Nachweisung der 
Reception einzelner restituirter Gesetze der Justiniani
schen Compilation, wie sie z. B. in Betreff der c. 22 
(restit) C. de fide instrum. (4. 21) entschieden geliefert 
ist, für dieselben diejenige Gültigkeit, welche den glos
sirten Gesetzen zukommt, begründet, weil doch der 
spätem, wirklich erfolgten, Reception eines nicht glos- 
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sirten Gesetzes keine geringere Kraft, als der in frü
hem Zeiten vollendeten Reception eines glossirten, bei
gelegt werden kann. — In der Lehre von der Colli- 
sion zwischen den verschiedenen Theilen des Justinia
nischen Rechts (S. 53 und 54), gibt der Verf. nach 
der Regel: „lex posterior derogat legi priori“ dein 
Codex den Vorzug vor den Institutionen und Pandek
ten. Im Fall der Collision zwischen den Institutionen 
und Pandekten, wo wegen des gleichzeitigen Eintritts 
ihrer geltenden Kraft jene Regel keine Anwendung 
finden könne, gebühre, wie der Verf. weiter bemerkt, 
der Vorzug den Pandekten, weil diese ganz eigentlich 
für das forum bestimmt und als ein abgeschlossenes 
Gesetzbuch zu betrachten seien, die Institutionen dage
gen mehr einen wissenschaftlichen Zweck haben, und 
blos als Einleitung in das ausführliche Pandektensy- 
stem anzusehen seien. Im Fall eines Widerspruchs der 
Gesetze derselben Rechtssammlung unter einander müsse 
die spätere Novelle der frühem, im Codex dagegen, 
welcher gleich als Gesetzbuch promulgirt worden sei, 
die allgemeine Constitution, nämlich das Edict oder die 
Decision, der besondern, nämlich dem Decrete oder 
Rescripte, derogiren, weil bei den letztem die Kaiser 
nicht immer die Absicht der Gesetzgebung, sondern 
meistens nur die der Entscheidung der vorkommen
den Fälle nach dem bestehenden Rechte gehabt hätten. 
Wenn endlich eine solche Collision entweder zwischen 
gleichartigen Constitutionen des Codex, oder zwischen 
einzelnen Stellen der Pandekten oder Institutionen vor
komme, so gebühre der Vorzug zunächst derjenigen 
Stelle, welche in einem andern Gesetze für die gültige 
anerkannt worden sei, ausserdem aber müsse der Zwei
fel durch die Rechtsphilosophie gelöst werden. Dass 
den drei Rechtssammlungen die einzelnen Novellen, 
und unter diesen wieder die jüngere der ältern, vor
geht, kann aus dem Grunde nicht bezweifelt werden, 
weil die Novellen das vorhandene Recht abzuändern 
und fortzubilden bestimmt waren, und daher hier eben 
der Satz „lex posterior derogat priori“ Anwendung 
leidet. Die dagegen denkbare Einwendung, dass die 
Novellen mit einander und den übrigen Rechtssamm
lungen geichzeitig in Deutschland recipirt worden sind, 
erledigt sich dadurch, dass die Reception derselben 
eben in der ihnen schon im Justinianischen Rechte an
gewiesenen Stellung erfolgte. Dagegen kann ein Vor
zug des Codex vor den Institutionen und Pandekten 
überhaupt, und durch die Anwendung des Satzes „lex 
posterior derogat priori“ insbesondere, nicht gerecht
fertigt werden; denn Justinian selbst betrachtete die 
drei genannten Rechtssammlungen als ein einziges, zu
sammenhängendes, und keine Widersprüche enthalten
des Gesetzbuch, const. „Omnem“, §. 7, const. „Summa“,

3, c. 2 §. 12, §• 23 C. de vet. iure enucl. (1. 17)« 
und konnte daher auch nicht die Absicht haben, durch 

die spätere Publication des Codex diesem eine den 
übrigen Rechtssammlungen derogirende Stellung zu 
geben, um so weniger, als der ältere, mit unserm 
neuern, dem allergrössten Theile nach, sicher überein
stimmende (vgl. v. Savigny, System I, S. 271) Codex 
schon 529, also vor der, im Jahr 533 erfolgten, Publi
cation der Institutionen und Pandekten, erschienen war. 
Diejenigen Rechtssätze der Institutionen und Pandekten, 
welche durch neue, nach dem Eintritt der geltenden 
Kraft jener erlassene, in den Codex repetitae praele- 
ctionis aufgenommene Constitutionen, vgl. z. B. c. 29 
C. de nupt. (4. 5), c. un. C. de cad. toll. (6. 51), ab
geändert oder aufgehoben sind, müssen dagegen aller
dings insofern, als sie dadurch ihre Geltung verloren 
haben, als blos historisches Material angesehen wer
den. Dasselbe gilt von denjenigen Gesetzen der Insti
tutionen nnd Pandekten, von welchen aus andern Grün
den, in Folge einer historischen Vereinigung derselben 
mit scheinbar widersprechenden Codexstellen, ange
nommen werden muss, dass sie blos zu dem Zweck, 
um den Zusammenhang der Rechtsentwickelung zu zei
gen, in jene Rechtssammlung aufgenommen worden 
sind. In diesen Fällen ist aber, eben weil eine histo
rische Vereinigung möglich ist, von einer wahren Col
lision der Gesetze nicht die Rede. Häufig wird sich 
die scheinbare Collision durch eine systematische Ver
einigung der verschiedenen Gesetze heben lassen, d. h. 
dadurch, dass man das eine Gesetz als Regel, das an
dere als Ausnahme davon, betrachtet, oder jedem der
selben ein verschiedenes Gebiet seiner Geltung bestimmt? 
oder endlich das eine Gesetz als ein das andere er
gänzendes, näher bestimmendes oder beschränkendes 
betrachtet. Ebenso muss bei einem scheinbaren Wi
derspruch der Institutionen und Pandekten zunächst 
die systematische oder historische Vereinigung versucht 
werden. Wenn aber eine wahre Collision vorliegt, so 
lässt sich auch hier im Allgemeinen ein Vorzug der 
einen oder der andern Kechtssammlung nicht bestim
men, obschon allerdings bei einer durch offenbar un
vollständige oder fehlerhafte Abfassung einer Institn- 
tionenstelle veranlassten Collision die in jener Stelle 
enthaltene Bestimmung der in den Pandekten aner
kannten nachsteht, während umgekehrt diejenigen Ge
setze der Institutionen, deren Inhalt eine von Justinian 
vorgenommene Neuerung bildet, den Pandekten vorzu
ziehen sind. Können mehre mit einander in Wider
spruch stehende Gesetze derselben Rechtssammlung 
nicht in Einklang gebracht werden, so ist ein Vorzug 
des einen vor dem andern nicht begründet. Insbeson
dere lässt sich auch mit dem Verf. ein allgemeiner 
Vorzug der allgemeinen Constitutionen des Codex vor 
den besondern3 den Decreten und Rescripten, nicht an
nehmen, weil die Rechtsregeln, welche die letztem in 
concreter Form ausgedrückt enthalten, durch die Re- 
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ception in die Rechtssammlung zu allgemeinen Ge
setzen erhoben sind, const. „Haec quae necessario^, 

2, const. „Summa“, §. 3; und nur das kann einge- 
ränmt werden, dass, weil hier aus der Entscheidung 
des einzelnen Falls die darin ausgedrückte allgemeine 
Regel herauszufinden ist, bei der zu diesem Zweck vor
zunehmenden Absonderung der concreten Umgebung 
eine besondere Rücksicht auf diejenigen allgemeinen 
Gesetze, welche dieselbe Rechtsfrage betreffen, genom
men werden muss. Lässt sich aber nach den bisher 
ana'e^ebenen Grundsätzen weder eine Vereinigung der 
Gesetze, noch ein Vorzug des einen vor dein andern 
herstellen, so ist ohne Rücksicht darauf, ob die Ge
setze derselben Rechtssammlung angehören, oder nicht, 
dasjenige als das geltende anzusehen, welches den 
übrigen unzweifelhaften Grundsätzen der Justinianischen 
Gesetzgebung am meisten entspricht, vgl. Savigny, Sy
stem I, S. 286 f. — In der Lehre von der Interpreta
tion der Gesetze bemerkt der Verf. S. 74 u. 75, dass 
die interprelatio extensiva dann angewendet werde, 
wenn der Gesetzgeber erweislich mehr Fälle im Sinne 
gehabt habe, als in den Worten des Gesetzes enthal
ten seien, die interprelatio restrictica aber dann, wenn 
dargethan werden könne, dass gewisse in dem Gesetze 
selbst ausgedrückte Fälle vom Gesetzgeber mit Unrecht 
aufgenommen worden seien, und daher unter dem aus
zulegenden Gesetze nicht mit verstanden werden kön
nen. Gegen diese, die Stellung des Interpreten, und 
die Grenzen der Interpretation, offenbar verkennende 
Annahme darf wol auf die gewiss zu beachtenden 
Worte v. Vangerow’s (Leitf. 1, 24, Anmerk., S. 40)
aufmerksam gemacht werden: Die logische Interpreta
tion darf nie ein von dem möglichen Wortsinn ganz 
verschiedenes Resultat auf stellen, wenn sie juristisch 
beachtet werden will. Ein Gesetz ist nämlich der in 
einer bestimmten äussern Form sichtbar gewordene ge
setzgeberische Wille, und es kann also nicht das be
wiesene Dasein des letztem allein genügen, sondern 
derselbe muss sich entsprechend geäussert haben. Wenn 
also ein Gesetz nach den Resultaten der grammatischen 
Interpretation schlechthin sinnlos wäre, und die Kritik 
könnte nicht helfen, so würde der logische Interpret 
zwar wol den Willen des Gesetzgebers auffinden kön
nen, aber damit wäre doch nicht auch die entspre
chende äussefe Form gegeben, und es muss also ein 
solches Gesetz für gar nicht vorhanden erachtet wer- 
den. Gibt aber umgekehrt nach grammatischer Inter- 
Pletation das Gesetz einen ganz bestimmten Sinn, so 
darf sich nie der logische Interpi et herausnehmen, einen 
demselben widersprechenden aufzustellen, denn, wie 
Paulus in 1, 25 [ D. de legat. III (32) sagt: „Cum
in verbis nulla ambiguitas est; non debet admitti volun- 
tatis quaestia^i un(j es muss also, wie Cicero, de in- 
vent. II, 44, bemerkt, die Regel gelten: „Cum scriptum 

I aperte sit, iudicem legi parere, non interpretari legem 
oportere.“ — Wenn der Verf. (S. 75) von der Analo
gie sagt: sie werde dann angewendet, wenn der Grund 
eines Gesetzes auf einen Fall, für welchen dasselbe 
nicht gegeben sein könne, ebenso passe, als wenn das 
Gesetz mit darauf gerichtet worden wäre, daher der 
Grundsatz: „ Ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio le
gis j'’ so können wir auch hierin demselben nicht bei
stimmen. Unter der ratio legis, oder dem Grunde des 
Gesetzes versteht nämlich der Verf. (S. 71) die Ansicht, 
welche den Gesetzgeber zu der von ihm ausgesproche
nen Sanction bewogen hat. Eben diese aber darf nie
mals als Fundament der Analogie benutzt werden. 
Der Gesetzgeber wird durch die ratio legis motivirt, 
mit bestimmten Thatsachen eine rechtliche Disposition 
zu verbinden. Wenn «fieses geschehen, mithin das Ge
setz gegeben ist, so ist dieses von jenem Grunde juri
stisch völlig unabhängig. Letzterer kann den Juristen 
zwar in der Erforschung des gesetzlichen Willens un
terstützen, niemals aber denselben berechtigen, das Ge
setz über seinen Wortinhalt hinaus anzuwenden, weil 
für ihn ausschliesslich das entscheidet, was der Ge
setzgeber als Mittel zu seinem Zweck gewollt, und als 
diesen seinen Willen gesetzt hat. Mit Recht wird da
her auch von Kierulff, Theorie S. 26, bemerkt, dass 
der Richter die Consequenzen, welche er oder ein An
derer aus dem Grunde und Zweck eines Gesetzes (ra
tio legis) ziehe, nie als juristische Norm und Entschei
dungsquelle gebrauchen, sondern immer nur als juri
stisch gleichgültige theoretisch-legislative Meinungen 
betrachten dürfe. Die Analogie besteht vielmehr da
rin , dass der juristische Grund einer Rechtsdisposilion, 
(ratio iuris), d. h. der Inbegriff der wesentlichen, und 
daher die Rechtsdisposition begründenden, Voraus
setzungen des Gesetzes ermittelt, und das Gesetz auf 
scheinbar nicht normirte, aber der vorhandenen Dispo
sition, in Folge der Annahme innerer Consequenz des 
Rechts, und wiegen Vorhandenseins desselben juristi
schen Grundes, zu unterwerfende Fälle bezogen wird 
(ubi eadem iuris ratio, ibi eadem legis dispositio). Die 
Analogie verfolgt in dieser Weise entweder die Conse
quenz eines einzelnen Gesetzes (Gesetzesanalogie), oder 
die einer Reihe von Gesetzen, indem sie die besondern 
Voraussetzungen derselben unbeachtet lässt, dagegen 
eine gemeinsame Wirkung aller dieser als Folge einer 
gemeinsamen Voraussetzung betrachtet, und diese Wir
kung auch da eintreten lässt, wo zwar nicht jene be
sonder!) Voraussetzungen, wol aber diese allgemeine, 
vorliegen (Rechtsanalogie). — Uber das Verhältniss 
des kanonischen Rechts zu dem römischen erklärt sich 
der Verf. S. 78 dahin: die anerkannte Regel: „Lex 
posterior derogat legi priorUy leide auf dieses Verhält
niss keine Anwendung, denn obwol das kanonische 
Recht seiner Entstehung nach neuer sei, als das rö-
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mische, so könne doch in Deutschland hierauf nichts 
ankommen, wo beide Gesetzgebungen sowol stillschwei- 
gends, als ausdrücklich ihre gesetzliche Kraft zu glei
cher Zeit empfangen haben. Daher müsse man bei 
vorkommenden Widersprüchen zwischen diesen beiden 
Rechtsquellen dem GerichtsgeJn'auche folgen , welcher 
bald dem kanonischen Rechte den Vorzug gebe, bald 
dem römischen. Wir können dieser Ansicht nicht bei
treten, glauben vielmehr den Satz hinstellen zu dürfen, 
dass in der Hegel das kanonische Recht dem römi
schen im Fall der Collision vorgezogen werden muss. 
Es ist allerdings richtig, dass die Reception des kano
nischen Rechts in Deutschland gleichzeitig mit der des 
römischen erfolgte: allein die derogirende Stellung des 
erstem zu dem letztem, welche auf der Rechtsschule 
zu Bologna anerkannt war, wurde auch bei der Recep
tion in Deutschland ebenso wenig verändert, wie das 
schon zu Justinian’s Zeit festgestellte Verhältniss der 
Novellen zu den übrigen Theilen der Justinianischen 
Compilation. Auch war zur Zeit der Reception die 
Autorität des Papstes und des von ihm ausgehenden 
Rechts, worauf eben jene Stellung des kanonischen 
Rechts zu dem römischen beruhte (Dist. 10, c. 4: 
„Constitutiones contra canones et decreta Praesulum 
Homanarum— nullius sunt momenticap. 6|X. de maior. 
et obed. |1. 33]:----- „quanta est inter solem et lu- 
nam, tanta inter Pontifices et Heges differentia cognos- 
catur.^), in Deutschland ebenso gross, wie in Italien. 
Jene Regel leidet jedoch Ausnahmen , und es geht um
gekehrt das römische Recht dem kanonischen vor, 
wenn entweder durch Praxis und Gewohnheitsrecht ein 
solcher Vorzug begründet, oder die Anwendbarkeit, des 
römischen Rechts gegen die entgegenstehende Vor
schrift des kanonischen durch die Reichsgesetzgebung 
vermittelt ist, oder endlich in evangelischen Ländern 
der das römische Recht abändernde Satz des kanoni
schen dadurch beseitigt ist, dass derselbe mit den 
Grundsätzen des evangelischen Kirchenrechts im Wi
derspruch steht. — In der Lehre von den Privilegien 
verwirft der Verf. S. 81 die Eintheilung der Privilegien 
in [dvorabilia und odiosa, weil theils jedes Privilegium, 
seinem Begriffe nach, zu Gunsten, nicht aber zum 
Nachtheile des Privilegirten, ertheilt werden könne, 
theils aber das odiosum, welches in einer willkürlichen 
Schmälerung der staatsbürgerlichen Rechte bestehen 
solle, mit der Gerechtigkeit nicht vereinbar wäre. Wir 
verstehen unter dem pririlegium odiosum ein zum Nach
theil einer individuell bestimmten Person oder Sache 
erlassenes Ausnahmegesetz. Ob nun Privilegien über
haupt, und pririlegia odiosa insbesondere, gebilligt wer
den können, ist hier nicht zu untersuchen. Dass aber 
im positiven Rechte auch privilegia odiosa vorkommen, 
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ist bekannt; und es darf daher nach positivem Recht 
der Begriff des Privilegiums nicht auf die zu Gunsten 
einer individuell bestimmten Person oder Sache gege
benen Ausnahmegesetze beschränkt werden. — Der 
vom Verf. S. 89 aufgestellten Behauptung, dass bei der 
Zeitrechnung die Naturalcomputation im gemeinen Recht 
die Regel ausmache, und daher im Zweifel zu befolgen 
sei , kann man deshalb nicht beitreten, weil theils die 
auf dem Satz der 1. 8 D. de feriis (2.12) (,,More Ho- 
mano dies a media nocte incipit, et sequentis noctis 
media parte finitur ; itaque quid quid in his riginti qua- 
tuor horis [id est. duabus dimidiatis noctibus, et Ince 
media\ actum est, perinde est, quasi quaris hora lucis 
actum esset.“) beruhende civile Zeitrechnung häufig, 
und zwar immer so, als wenn sich deren Anwendung 
von selbst ergebe, erwähnt wird, während die Zeitrech
nung a momento ad momentum nur höchst selten (1. 3 
§. 3 D. de minor. [4. 4], und nor. 23, cap. 1) vor
kommt, theils aber die Ansicht, welche die civile Zeit
rechnung als die Regel betrachtet, vgl. v. Savigny. Sy
stem IV, S. 363, durch den Umstand unterstützt wird, 
dass der mathematische Zeitpunkt, von welchem aus 
gerechnet werden soll, sich selten mit der für die Na
turalcomputation erforderlichen Bestimmtheit wird fest
stellen lassen, ein Umstand, der, wie mit Recht von 
v. Vangerow, Leitf. I, §. 196, Anmerk., S. 264, bemerkt 
wird, bei den Römern wegen Unvollkommenheit der 
chronometrischen Instrumente noch bedeutender wir
ken musste, als bei uns. — in der Lehre von der re
stitutio in integrum bemerkt der Verf. S. 148, vgl. S. 
160 u. 451, dass die Restitution gänzlich hinwegfalle, 
wenn die ausserordentliche Verjährung von dreissig 
oder vierzig Jahren entgegenstehe, und beruft sich da
für auf die c. 3 (von Theodos) und c. 4 (von Anasta
sius) C. de praescripl. trig.vel quadrag. annor. (7. 39) 
Die einzigen Worte, in welchen scheinbar die Ansicht 
dass gegen die genannte Verjährung die Restitution un
zulässig sei, anerkannt wird, sind die in der c. 3 C. 
eit. vorkommenden: „Non sexus fragiUlate, non absen- 
tia, non militia contra haue legem defendenda, sed pu- 
piflari aetatedumUixat • hule eximenda sanclioni“ 
Dass aber diese Worte nur sagen sollen, es dürfen 
bei dieser Verjähiung Geschlecht, Abwesenheit, Kriegs
dienst und andere bei den actiones temporales vorkom
mende Hindernisse nicht berücksichtigt werden, und 
dass dadurch die Restitution nicht ausgeschlossen wird, 
ergibt sich deutlich aus der Justinianischen c. 5 C. in 
quib. caus. m integrum (2. 41): — „in omnibus casibus, 
in quibus retera iura currere quidem temporales prae- 
scriptiones adrersus minores concesserunt, per in. inte
grum autem restitutionem eis subreniebant. eas ipso iure 
non currere. Melius etenim est, intacta eorum iura 
serrari3 quam post causam vulneratam re medium quae- 
rere; ridelicet exceptionibus triginta re! quadraginta 
annorum in suo statu remanentibus.^

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 273.)
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Gelehrten -Versammlungen. Gelehrte Gesellschaften.
Ain 28., 29. und 30. September versammelte sich in der 

freien Stadt Frankfurt, von den Bürgern derselben gast
lich aufgenommen, ein europäischer Congress der Männer 
der Reform des Gefängnisswesens. Die Einladung zu 
demselben war ausgegangen von vereinten Deutschen und 
Nichtdeutschen j in Deutschland von Diez, Julius, Lindpaintner, 
Harnier, Mittermaier, Nöllner, Varrentrapp, Welcker; aus Eng
land von Crawford, Jebb, Russel; aus Frankreich von Moreau- 
Christophe; aus Holland von Suringar, aus Belgien von Duc- 
pitiaux; aus der Schweiz von Picot und Aubanel, ans Skan
dinavien von David in Kopenhagen. Die zeitgemässe grosse 
Bedeutung dieser Vereinigung factisch anerkennend, fanden 
sich aus allen Ländern^ die aus der fortschreitenden Humani
tätsentwickelung Antheil nehmen, aus Frankreich und England, 
aus Schweden und Norwegen, aus Polen und Russland, aus 
der Schweiz und Deutschland die Gefängnissreforinfreunde 
zahlreich ein ; nicht nur Generaldirectoren und Inspectoren 
der Gefängnisse aus Frankreich, England und Belgien, Vor
steher der grössern Strafanstalten Deutschlands, sondern auch 
Männer der Wissenschaft von Universitäten, Staatsmänner, 
Criininalisten, Ärzte und Techniker, sodass die Liste der acti- 
ven Theilnehmei 74 Namen aufwies. Italien war durch sei
nen wissenschaftlichen Congress behindert, die Versammlung 
zu beschicken, begrüsste jedoch dieselbe durch mündliche und 
briefliche Mittheilung; nur Österreich, sowie die in socialen 
Wehen liegende pyrenäische Halbinsel fehlten.

Die öffentlichen Sitzungen, in dem Local der Gesell
schaft Karl zum aufgehenden Licht, vom theilnehmenden Pu
blicum eifrig besucht, fanden Vormittags von 9 und Nachmit
tags von 3 Uhr an statt. Ein Einladungsprogramm hatte in 
23 Fragepunkten die Hauptgegenstände der Berathung for- 
mulirt. Mittermaier wurde zum Präsidenten, den Tex zum Vice
präsidenten, f arrenaapp zum Secretär erwählt, welchem letzterem 
zwei Gehülfen und ein Stenograph zur Seite Platz nahmen.

In friedlicher Vereinigung nach den Discussionen in deut
scher, französischer und englischer Sprache unter andern in
haltsschweren Beschlüssen, die demnächst in den gedruckten 
Verhandlungen des Congiesses veröffentlicht werden, einstim
mig das sogenannte pbiladelphische oder pennsylvanische, den 
Sträfling von andern Sträflingen isolirende, aber nicht verein
samende Zellensystem angenommen , nach welchem der Sträf- 

unter angemessener Beschäftigung und unter dem täg- 
hchen Zuspruch des Aufsehers, des Geistlichen, des Arztes, 
des Werkführers und der Mitglieder der das Ganze beauf
sichtigenden Commission der Gefängmssfreunde, gänzlich äus
ser der bisherigen verderblichen Berührung und Umgang mit 
andern Detinirten gehalten wird, — welches System auch für 
jugendliche Sträflinge und für in Untersuchungshaft Befind
liche als das Beste anerkannt wurde. Das sogenannte Au- 
burn’sche System des Schweigens bei gemeinsamer Arbeit am 
Tage und der Zellenabsonderung bei Nacht fand auch nicht

Vertheidiger.

Akademie der Wissenschaften in Berlin. Die 
öffentliche Sitzung am l. Juli zur Feier des Leibniz’schen 
Jahrestages wurde von dem vorsitzenden Secretär Director 
Encke durch eine Einleitungsrede eröffnet, welche die drei 
Wendepunkte des Lebens von Leibniz, sein Verhältniss zum 
Kurfürsten von Mainz, seine Reise nach Paris und England, 
seine Ernennung zum Historiographen des braunschweigischen 
Hauses in Bezug auf die sich daran knüpfenden Arbeiten und 
herausgegebenen Werke hervorhob. Am Schlüsse legte er die 
von der Akademie zur Feier dieses Tages herausgegebene, 
vom Medailleur Fischer ausgeführte Medaille vor. Hierauf 
wurde ein Schreiben des Dr. C. L. Grotefend, welches die von 
demselben herausgegebenen Werke: „Briefwechsel zwischen 
Leibniz, Arnauld“ u. s. w., und „Leibniz-Album“ begleitete 
und eine Cabinetsordre des Königs über die Herausgabe der 
Werke Friedrich’s des Grossen gelesen. Prof. Trendelenburg 
hielt seine Antrittsrede als neuerwähltes Mitglied, welche Geh. 
Regierungsrath Böckh beantwortete und dann die neue Preis
frage (s. S. 751) bekannt machte. Geh. Regierungsrath 
Perts hielt einen Vortrag über Leibnizen’s kirchliches Glau- 
bensbekenntniss. Am 6. Juli berichtete Prof. G. Rose über 
den Phenakit aus dem llmengebirge, einem neuen Fundorte 
desselben, ostwärts von Miask. Prof. Ehrenberg trug ein 
Schreiben des Prof. Brandt in Petersburg vor, welches aus 
Beobachtungen darlegt, dass das Mamuth und das Rhinoceros, 
deren Leichen in Sibirien gefunden worden, nicht aus dem fer
nen Süden durch Fluthen nach dem hohen Norden gebracht, 
sondern dem kältern Klima geeignet scheinen. Die Beweise 
werden in dem ungemein entwickelten Wollhaar, in den 
in Backenzähnen des Rhinoceros tichorhinus gefundenen Futter
resten, in den Spuren erstarrten Blutes, in den anhängen
den Erdarten und in der aufrechten Stellung der Leichen 
nachgewiesen. Am 9. Juli las Geh. Regierungsrath v. Raumer 
über das Staatsrecht der Römer, und zwar von der Gründung 
der Republik bis zur völligen Gleichstellung der Patricier und 
Plebejer. Dr. Gerhardt in Salzwedel hatte Abschriften 
mathematischer Abhandlungen, welche derselbe von Leibniz’s 
Papieren gemacht, eingesendet. Am 16. Juli las Prof. H. 
Rose über ein neues im Tantalit (Columbit) von Baiern ent
haltenes Metall. Der Tantalit enthält zwei Säuren, von denen 
die eine früher als Oxyd eines neuen Metalls, Niobium, er
kannt worden war, die andere jetzt als eigenthümliches Metall 
durch Pelopium bezeichnet wird. Die verschiedenen Eigen
schaften beider wurden dargelegt und verglichen. Am 20. Juli 
las Prof. Ritter über die afrikanische Heimat des Kaffeebau
mes. Bis zum 15. Jahrh. findet sich nirgends eine Erwäh 
nung des Kaffeebaumes, von dann aber gilt Arabien als das 
Heimatland , obgleich dort niemals ein wilder Kaffeebaum ge
funden worden ist. Vermuthungen stellen fest, dass die Hei
mat in den Landschaften Enares und Caffa zu finden sei, die 
wilde Verbreitungssphäre von den Quellen des Hawash, Go- 
schop und Bahr el Azrek oder östlichen Nilarmes bis zu dem
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Quellengebiete des Tigris und Senegal reiche und von da 
bis zu den Kaffeewäldern von Sierra Leone, südwärts bis zu 
denen von Angola sich ausdehne. Hiernach würde das wilde 
Gewächs Coffea sudanica, die cultivirten Abarten Coffea aethio- 
pica und arabica zu benennen sein. Ain 23. Juli las Geh. 
Regierungsrath Böckh über zwei attische Rechnungsurkunden. 
Es sind dies die Inschriften, deren eine, von Rangabe in An- 
tiquites HeUeniques, Nr. 115 bekannt gemacht, den Aufwand 
der Athener auf die beiden Flotten verzeichnet, welche kurz 
vor dem Ausbruche des peloponnesischen Krieges den Korky- 
räern gegen die Korinther zu Hülfe gesandt worden sind, die 
andere, bei Rangabe Nr. 116. 117, ein von den Logisten 
verfasstes Verzeichniss der Zahlungen aus dem Schatze wäh
rend der vier Jahre, 01. 88, 3 — 89, 2, mit Bemerkung der 
aus diesen Zahlungen erwachsenen Zinsen. Am 30. Juli las 
Prof. Poggendorff: Untersuchung über die elektromotorischen 
Kräfte der galvanischen Ströme. Nach einer früher dargeleg
ten Methode ist das gauze Gebiet der galvanomotorischen 
Kräfte vollständig durchforscht worden und zwar mit Berück
sichtigung aller Umstände, die auf diese Kräfte von Einfluss 
sein können. Frappoli aus Mailand hielt einen Vortrag über 
die von ihm aufgenomraene geologische Karte des Vorder
harzes, und legte die speciellen Zeichnungen vor.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
22. Juni ward gelesen Capt. J. P. Saunder’s Abhandlung über 
seine Unternehmungen in der ostindischen Vermessungsbrig 
Palinurus während der letzten Untersuchung der Küste zwi
schen Nas-Merbat und Nas-Sedscher und zwischen Nas-Far- 
tak und den Ruinen von Messinah. Eine Abhandlung legte 
die Ereignisse dar, welche die Versuche mit ausgeworfenen 
Flaschen in Beziehung auf die Strömung des Oceans ergeben 
haben. Sir J. C. Ross hatte am 4. April 1842 zwischen 
53" 59' siidl. Br. und 69" 47z nördl. L. Flaschen vom Ere
bus ausgeworfen, von denen eine am Cap Liptrap am süd
lichen Ende von Australien im Sept. 1845 von Sir R. Mur
chison aufgefangen worden ist. Sie hatte, wenn sie keinen 
Umweg machte, eine Entfernung von 9000 Meilen durch
schwommen und es folgt daraus, dass die Strömung sich in 
dem Verhältniss von sieben Meilen auf den Tag bewegt habe. 
Duncan theilte, von einer Reise in Westafrika zurückgekehrt, 
interessante Details über Sitten und Gebräuche des Königs 
von Dahomeh und die Producte des Landes mit; namentlich 
zeigte er die Methode, die Schoabutter aus den Nüssen zu 
bereiten.

G eologi s ch e G esell s ch aft inLondon. Am 4. Febr. 
wurde die Abhandlung von dem Geistlichen Cummins über die 
tertiären Formationen der Insel Man gelesen. Er wies Zeug
nisse nach, dass die Insel in einer nicht fernen geologischen 
Periode aus vier Inseln bestanden habe. In dieser Zeit fing 
die Boulder-clay-formation (Gewölbeformation) an abgesetzt 
zu werden bis zu einem neuern Zeitabschnitt, doch wurde sie 
von Zeit zu Zeit durch Diluvialthätigkeiten verändert. Die 
Gewölbe sind von verschiedener Grösse, mit vielem Lehm, be
sonders in dem untern Theile der Formation, gemischt; auch 
einige Conchylien sind gefunden und zwar von neuern Arten, 
doch sind sie mit andern ältern Ursprungs vermischt. Die 
Ablagerung scheint durch das Zusammentreiben der unterhalb 
liegenden Lager von Kalkstein und Schiefer durch Strömun
gen von Wasser bewirkt und von Osten gekommen zu sein. 
Die Störungen traten ein, nachdem ein Theil der Geröllforma

tion sich abgelagert batte, sodass sie auf diese Ablagerung 
einwirkte. Im Ganzen hat ein mehr nordisches Klima bei der 
Ablagerung vorgeherrscht. Das Diluvium, eine neuere Ablage
rung als der Geröllthon, ist ein gelblicher, sandiger Lehm mit 
Theilchen von Kies und abgerundeten Massen von getrennten 
Gesteinen. Der Grus ist eine dritte Formation, früher reich
lich auf der Insel verbreitet, doch später grösstentheils ent
blösst. Er bildet die Kuppen der niedern Hügel, wie scheint, 
durch eine Strömung von Nordwest abgelagert. Einem an
dern Diluvium gehört der Sumpf des Curragh im Norden der 
Insel zu. Das Alluvium besteht aus Mergel mit Überresten 
des Megaceros. — J. S. Dawes gab Bemerkungen über Stern- 
bergia, gegen Dawson. Am 23. Febr. J. Prestwick jun, über 
die tertiären Formationen der Insel Wight. Die Lagerungs
verhältnisse der mittlern und obern Eocenschichten sind nir
gends so gut zu beobachten, als an den Küstendurchschnitten 
von Hampshire und der Insel Wight. Der Verf. setzte in der 
Aufeinanderfolge die Entwickelung der organischen Überreste 
in Verbindung mit Veränderungen des lithologischen Charak
ters und des Fallens auseinander, hauptsächlich in Beziehung 
auf die Periode der Störungen, welche auf die Schichten ein
wirkten. G. Rennie gab eine Notiz über ein Exemplar eines 
kalkartigen Streifens in dem plastischen Thon aus dem Themse- 
bettc. Am 11. März las Murchison eine Notiz über die Geo
logie eines Theiles der Beludschistanschen Hügel in Sinde. 
Vorgelegt wurde ein Schreiben von Tagard über Spuren oder 
Eindrücke von Vögel- und Reptilienfüssen in den Hastingssand 
bei Hastings. Am 25. März las C. Darwin über die Geolo
gie der Falklandinseln. C. Lyell über die Steinkohlenflötze 
von Alabama.

Linne’sche Gesellschaft in London. Am 20. Jan. 
wurde eine Abhandlung des verstorbenen Mitglieds Dr. Griffith 
gelesen über die Structur der Ascidia und Stomata von Di- 
schidia Rafflesiana. Der Verfasser gab an, die gewöhnliche 
Meinung in Beziehung auf die Wassernäpfchen sei, dass die 
Näpfchenblätter eine Modification der petiola und der Deckel 
eine Modification der lamina sei. Nach eigener Untersuchung 
war er zu dem Resultate gelangt, dass die Näpfchenblätter 
durch eine Vereinigung der Ränder der lamina gebildet werden; 
zu welchem Schlüsse auch Lindley in seiner Introduction ge
langt war. Eine zweite Abhandlung von Dr. Griffith handelte 
über die Structur und das Keimen der Samen von Careya. Die 
untersuchten Samen waren die von C. bechacea. Eine analoge 
Structur ward in der Barringionia beobachtet. Am 3. Febr. 
Westwood legte vor und beschrieb ein durch die Larven von 
Clythra quadrimaculata gebildetes Gehäuse, welches in Trüm
mern eines Ameisennestes gefunden worden war. Der Geist
liche F. W» Hope Jas Beschreibungen einiger Käfer, welche 
von Adelaide in Südaustralien gebracht worden waren, und 
machte Bemerkungen über Jie Lebensweise und geograpraphische 
Vertheilung derselben. Spener und Doubleday gaben Nachricht 
von ihren Beobachtungen über die Lebensweise der heiligen 
Käfer, woraus sich ergibt, dass mehre der wunderbaren Um' 
stände, welche man über sie mitgetheilt hat, z. B, über die 
Bildung von Fallgruben, um ihre Excrementenkugeln zu ver
scharren, und über die Hülfe, welcher sie sich zum Fortrolk® 
derselben in schwierigen Fällen bedienen sollen, zweifelhaft 
seien. Am 17. Febr. J. S. Rolph las eine Abhandlung übef 
die areale und abareale Stellung des Carpellum. Eine Abhand
lung von Bott beschrieb mehre neue Arten von Carex. N. F* 
Ward legte Exemplare von Chondrus crispus in drei von Ver-
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schiedenheit der Localitäten bedingten Zuständen vor: im Was
ser, durch die Wellen der See gewaschen, und äusser Berüh
rung des Wassers, Die ersten haben die Farnblätter fein ge- 
theilt, die zweiten weniger, die dritten waren völlig platt.

Geographische Gesellschaft in Paris. Am 
20. März übersendete Heilert eine Notiz über verschiedene Ge
genstände, welche er von seiner letzten Reise nach dem Isth
mus von Panama mitgebracht hat. Darunter befindet sich eine 
Phiole von Guacoextract, welche gegen die giftigen Wirkungen 
der Stiche und Bisse der amerikanischen Schnaken, Skorpione 
und Tausendfüsse dient, d’ Avezac meldete das Gerücht von 
dem Tode des Schiffsfähnrich Maizan, welcher an der Grenze 
des Monomoezi in Afrika von den Eingeborenen getödtet wor
den sei. Derselbe überreichte das Werk von Lepelletier de 
Saint-Remy: „Saint-Domingue, etude et solution de la question 
haitienne“ und das Werk: „Histoire et Geographie de Mada- 
gascar, depuis la decouverte de l'ile en 1506, jusqu’au recit 
des derniers evenements de Tamatave“. Den historischen Theil 
hat Mare Descartes, den geographischen Oskar Mac-Carthy, 
Secretär der Orientalischen Gesellschaft, verfasst. Thomassy 
übergab die zweite Ausgabe seines Werks über Marocco und 
dessen Karawanen, oder über die Verbindungen Frankreichs 
mit diesem Reiche. Vicomte de Santarem las einen Bericht 
über das portugiesische Werk: „Statistischer Versuch über die 
portugiesischen Besitzungen jenseit des Meers“, d’ Avezac las 
eine Abhandlung über die wahre Lage des Ankerungsgrundes 
südlich vom Cap Bojador in allen nautischen Karten, um dar- 
zuthun, dass in dieser Hinsicht auf den Karten des 14. und 
15. Jahrh. kein Irrthurn stattgehabt habe, wie in der letzten 
Sitzung angegeben worden sei. Am 3. April legte Jomard 
mehre Abdrücke von Inschriften vor und beschrieb die Weise 
des Abdrucks, und überreichte eine Flasche mit Guacoextract, 
welche Capit. Lollier mit Bemerkungen über dies Heilmittel 
gesendet hatte. Vivier las einen Bericht über die von den 
Arabern und Persern im 9. Jahrh. unternommenen Reisen nach 
Indien und China, welche Reinaud in einem Werke erläutert 
hat. Thomassy las eine Notiz über eine Excursion, welche er 
nach Toscana gemacht hat, in der er die topographische Lage 
von Volterra und die natürlichen Reichthümer der Gegend be
schrieb. Manry las eine Untersuchung der Seewege, welche 
im 9. Jahrh. die Araber und Perser einschlugen, um nach 
China zu gelangen.

Gesellschaft für Erdkunde inBerlin. Am 5. Sept, 
las Prof. W. R°se den Bericht einer Wanderung über den 
Tschingelgletscher im berner Oberlande und zeigte einige An
sichten des engelberger Thales untj t]es Tiflis vor. Dieterici 
sprach über die letzten sechs Erdbeben im preussischen Staate, 
vom 23. Febr. 1828, 17. Dec. 1834, 25. Jan. 1840, 22. März 
1841, 28. April 1841 und 29. Juni 1846, mit besonderer Be
ziehung auf ihre geographische Ausdehnung. Dr. Schneider 
^egte ein Relief vom oberschlesischen Gebirge vor und besprach 
^asselbe zunächst als Unterrichtsmittel, sowie ein Relief der 
Sudeten und des Riesengebirges, welches besonders geogno
stisch beleuchtet und in seinen Details erklärt wurde. Prof. 
Ritter las ejne Abhandlung des Prof. Abich. Geognostische Wan
derungen durch den Kaukasus und Ararat, speciell die geo
logische Skizze der vulcanischen Plateaufläche des untern 
Kaukasus.

Verantwortlicher Redacteur: Dr- S1* Mand in Jena.

Literarische u. a. Nachrichten.
Zu Venedig hat man Briefe des Königs Friedrich II. von 

Preussen an den Grafen Algarotti aufgefunden, welche, weil 
sie bis jetzt ungedruckt geblieben, an Prof. Preuss in Berlin 
gesandt worden sind, um für die neue Ausgabe der Werke 
des grossen Königs benutzt zu werden.

Der früher erwähnte Plan zur Errichtung einer franzö
sischen Akademie in Athen, gleich der in Rom bestehenden, 
ist durch den Minister Salvandy zur Ausführung gebracht, 
nachdem der aus Griechenland zurückgekehrte Prof. Alexandre 
den Nutzen darzulegen versucht hat, welchen das Studium der 
alten Classiker aus der neugriechischen Sprache schöpfen 
könne. Der Moniteur vom 12. September enthält die könig
liche Verfügung zur Errichtung der für Bildung von Lehrern 
bestimmten Schule. Die Professoren sollen dabei das Recht 
haben an der Universität zu Athen, den griechischen Schulen 
und auch sonst mit Genehmigung der griechischen Regierung 
kostenfreien Unterricht zu ertheilen, sowie sie das Baccalaureat 
ihren Zöglingen zu verleihen ermächtigt sind.

Alexandre, inspecteur general des etudes bei der Universität 
in Paris, war in Beziehung auf die Gründung einer französi
schen Bildungsanstalt in Athen nach Griechenland gesendet 
worden. Von Smyrna aus schrieb er dem Minister des Unter
richts, er trage auf Veränderung der Aussprache des Altgrie
chischen in den Schulen an. Dabei sagte er: 11 s’agit d’une 
Innovation qui me parait devoir faire le plus grand honneur ä 
votre ministere, et qui aurait du retentissement non - seulement 
dans tonte P Europe, mais aussi dans Pavenir, puisqu’eile ferait 
epoque dans Phistoire de la philologie. Die zur allgemeinen 
Einführung empfohlene Aussprache ist keine andere als die 
neugriechische, nach der Voraussetzung, sie habe aus alter 
Zeit sich rein erhalten. Dieser Ansicht entgegen hat Dr. Düb
ner in zwei Aufsätzen der Gazette de rinstruction publique ein
mal die pädagogischen Zwecke zu beachten gerathen, indem 
dem lernenden Zögling durch die neugriechische Aussprache 
mit vorherrschendem z’Laut manche Verwechselung der Wörter 
zu beseitigen schwer fällt, dann aber eine Darlegung der durch 
das erhaltene Herkommen sowol, wie durch Analogie begrün
deten richtigen Aussprache versucht. Diese im Besondern zu 
beurtheilen kann hier nicht der Ort sein. Unter den Vocalen 
wird dem q und den Diphthongen oi und et der t Laut zu- 
getheilt, av wie aw genommen.

Preisaufgaben.
Für die Reinhard’sche Stiftung in Leipzig sind in diesem 

Jahre über den vorgeschriebenen Text Matth. 20, 1—15 zehn 
Predigten eingesendet worden. Der erste Preis konnte keiner 
zuerkannt werden. Des zweiten Preises würdig wurde die 
Predigt des Cand. Moritz Busch in Leipzig befunden; der 
dritte Preis w urde der Predigt des Cand. Neunhofer in Wechsel
burg ertheilt. Ausserdem hat man die Predigten des Cand. 
Hähnel in Altjessnitz bei Dessau und des Katecheten zu Wald
heim Seidel einer beifälligen Erwähnung werth erachtet.

Die Societät der Wissenschaften in Harlem hat den aus
gesetzten Preis über den Ursprung der Steinkohlen der Ab
handlung des Prof. Göppert in Breslau zuerkannt.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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Intelligenz blatt.
(Der Daum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Heute würbe an alle BuChhanblungen verfanbt:

<^0noer$att0n$ - Kcxikon.
«Reimte Auflage. SiebemtnbadjtjigfteS Heft.

©iefe neunte Auflage erfdjeint in 15 Vänben ober 120 
Reffen $u bem greife von 5 5Kgr. für ba$ ^)eftj ber Vattb 
foftet 1 £plr. 10 9?gr., auf Schreibpapier 2 S^lr., auf 
Velinpapier 3 Shlr-

Von ber 9leitett Wttöga&e (in 240 Sßochenlieferungen 
ä2729?gr.) ift bie erite vierunbfunfgigfte Lieferung 
erfchienen.

Bon bem in meinem Berlage erf^einenben

Bilder-Atlas zum Conversations - Lexikon.
Vollftänbig in 5()0Vlatt in Huart, in 120 Lieferungen 

ju bem greife von 6 SRgr.
ift bie erfte ln$ Ötcrunbfedjs^ißffc Lieferung ausgegeben unb in allen 
Bu^hanblungen einjufeben.

ßeipAiS, am 3. November 1846. X 6r0Ckl)aU0.

Soeben ift erfchienen unb in allen BuChhanblungen ju haben:

Ueno ©ppodtimhwlfrift
jur

^Befestigung unö ^ortbilbung
beö

für alle ^tänfce.
freu ©runbfä^en be§ in ber ^eiligen Schrift un$ 

aufbcwabrten göttlichen VSorteS.
HerauCgegeben non

ß. ßattgtr Theo]. Dr. unb prof. an ber Universität zu Sena.
©rften VanbeS erfleh £eft.

'Sena, (Leipzig, .ftoUmann in Sommiffion.)
$)rei$ für 3 Hefte I Sfylr.

Sn^alt be$ elften H^ftS: Über bie Bebeutung beö göttlichen SBortei, 
für unfere Seit unb Kirche. Bom Herausgeber. — Der proteftantiömus 
in feiner Stegatirntät unb pofitivität. Bon Dr. 3- 91- ®. Steuber, 
'Pfarrer in 3ei$. — Die Hoffnungen unfcrer proteftantifdjen Kir^e ge= 
grünbet auf ihren bermaligen äuftanb. Bom Herausgeber.

Sm Berlage ber Unterzeichneten ift foeben erfcbienen unb burCh alle Bud)1 
hanblungen DeutfChlanbC, Dfterreicfcö unb ber SChweij ju beziehen: 

®runbrW ber spbpftf «nb Steteorolvgie. 
gür ßpceen, ©^mnafien, Seiverbe« unb Stealfdjulen, 

fonoie jum Selbflunterrichte 
von Dr. 3- Viüttcr, 

profeffor ber gpppfiS unb Serfmologie an ber Univerfität greiburg im SBrei^gau. 
SKit Zahlreichen in ben Sert emgebructten HolifChnitten. 

@r. 8. gein Belinpap. @eh- $reü» 2 $hlr.
JSraunfcbWeig, im September 1846.

^rie$rid> SBteweg unö ^0^

Bei ©pr. ©raeger in <£fallc ift foeben erfchienen unb in allen Such’ 
hanblungen ju haben:

Reifen in Storbamerifa mit Veob= 
Geltungen über bie geognofttfc^eu sßerljältntffe ber 
Vereinigten Staaten von ßanaba unb SReufdjottlanb. 
Seutfd) von Dr. ß. Sh- VSolff. SKit 2 colorirten 
geognoftifd)en harten unb 9 Safeln Tlbbilbungen. 
25% Vogen. ®r. 8. ßart. 2 S^lv. 20 Sgr.

Sm Berlage von ^0$. 9Rei£net in Hamburg erf^ien foeben: 
I^ovwmi Testamentum graece ad fidein 

codicis principis Vaticani edidit Eduardus deMuralto. 
Editio minor. 16. Geh. 1 Thlr.

Diefer SertauSgabe folgt zu Dftern 1847 ein ©ommentar, ju beffen 
Bearbeitung bem Herrn Berfaffer, kaiferl. Bibliothekar ju Petersburg, 
bie noch wenig benu^ten unb reiche Tluäbeute gewährenben SChä^e ber 
Bibliotheken beg rufftfehen ?KeiChC §u Sebote jtanben.
Sm Berlage ber IDpf’fchen Buchhanblung in Leipzig ift foeben erfchienen: 
Tlaesaiireis Coimnenitatio^iim selecta- 

riim et antiquiorum et recent. illustrand. antiquitat. 
christ. inservientium. Rccudi curavit, praefatus est, appendi- 
cem literar. et Indices adjecit M. V]. VolbedintK 
T. 5. P. 1. Smaj. Geh. I Thlr. 3 Ngr.

DaS zweite Heft folgt binnen Äurjem nach-
^TltgufH (weil. $Jrof. unb ßonfiftorialratl) in Vonn), Beiträge 

pr tfilidjen Äunftgefcbic^tc unb ßiturgit 2tes Vdnb= 
djen. SluS bem ^achlaffe herausgegeben unb mit einem Vor« 
Worte begleitet von Dr. Sr. 8. ®eh»
27 Vgr.
„Enthält:

1) Übergang ber jübifchen .ftunftbeiligtbümer in bie chriflltchc Jtirdje. 
®. I —38.

2) DarfteUung ber Hauptmomente in Urgef^ beg cbriftlicben 
Kultus unb ber gtturgte beffelben. 39—80.

3) Qlnalekten zur djrijtlichen^’HnügefCbiCbte auö ben Schriften ber -Kirchen- 
väter. (gortfe|ung.) S. 81—183.

früher erfchien:
Beiträge $ur chrijlltc^en Äunftgefcbtc^te unb 

LiturgiL Ifte« Vdnbchen. 1841. 22 Vogen, l Vgr.
Enthalt:

1) ©runbrig einer cbriftüchen Äunügefchicbte. S. 3 — 71.
2) Über ben liturgif^en unb artiftifchen dharaftcr ber Slpotalppfe unb 

über ben (gebrauch ber[eiben in biefer Beziehung in ber alten Äirdje. 72—10-.
3) Slnalekten zur ^rtjilichen .Kunftgefchichte aus ben Schriften ber .Kirchen* 

väter. HM —116.
4) Bericht be§ paulinuö v. SJola über Einrichtung unb Sluefchmücfiung 

cferiftltc^cv Archen. S. 147-179.
5) ®ie liturgifchen färben. S. 180—196.
6) Ä'ir<hh^e 3tunftbenfmäler in Hi^eCheim- S- 197 — 221.
7) Bemerkungen zur ©efchichte beS Domö zu ^tier, von 3- Stet* ntnger. S. 222—245.
8) Überficht ber neueren Schriften über bie ^rifüiche Äunft- S. 246—292.
9) 9teuefte liturgifche Literatur. S. 293 — 332.____________ _
Sm Berlage von SC. .Vrocfpauö in Leipzig ift neu erfchienen 

unb burd) alle BuChhanblungen zu erhalten:
Weifmer W.), für unfere

Sabrifgewerüe. ®r. 8. 28 9?gr.
3u Anfang biefeö Sahred erfchien bafelbft von bem Berfafler:

Sie ^abvirgeriite in ^ranfwub. @r. 8. ©eh- 20 W
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Jurisprudenz.
Pandektenrecht für Studirende, von Dr. Bruno Schilling.

(Fortsetzung aus Nr. 271.)

Rine Alimentationsverbindlichkeit der Geschwister un
ter einander, sofern sich dieselben nicht ernähren kön
nen, wird vom Verf. S. 203, unter Berufung auf die 
1. 13 §. 2 D. de admin. et peric. tut. (26. 7), angenom
men. Es ist allerdings wahr, dass nach dem angeführ
ten Gesetze, und I. 4 D. ubi pupill. educ. (27. 2.), 1. 1 
§. 2 D. de tut. et. rat. distrah. (27. 3), der Tutor den 
dürftigen Geschwistern des Pupillen Alimente geben 
darf und muss, und dass derselbe nach der 1. 12 §.3 
i. f.. und 1. 13 §. 2 D. de admin. et peric. tut. (26. 7) 
reine Liberalitätshandlungen für den Pupillen nicht vor
nehmen darf: woraus denn zu folgen scheint, und von 
dem Verf. und Andern gefolgert wird, dass die Ver
bindlichkeit zur Alimentation dürftiger Geschwister eine 
Zwangspflicht bilde. Dieser Schluss würde aber nur 
dann wirklich richtig sein. wenn jene reinen Liberali
tätshandlungen, von welchen es heisst: „nam etsi ho- 
neste, ex liberalitate tarnen fiunt, quae servanda arbi- 
trio pupilli csi-‘. das ganze Gebiet nicht erzwingbarer 
Handlungen enthielten. Allein zu den letztem gehören 
äusser jenen auch diejenigen Handlungen, welche zwar 
nicht erzwungen werden können, aber doch nach all
gemeiner Sitte von jedem anständigen Menschen er- 
wartet werden dürfen. Diese darf und muss der Tutor 
für den Pupillen vornehmen, obschon dieser selbst dazu 
rechtlich nicht verbindlich ist. Daher heisst es in der 
1. 12 §. 3 D. I. 1. „Cum tutor non rebus d.vmtaxal9 sed 
etiam moribus pupilli praeponatur ;----- alimenta ser- 
vis^ liber Usque, nonnunquam etiam exleris. si. hoc pu- 
pillo expediet. praestabit; solennia muneru parentibus 
cognalisque mittel“ Es kann demnach durch die Ver
bindung der oben angeführten Gesetze eine Zwangs- 
v®rbindlichkeit zur Alimentation dürftiger Geschwister 
^icht erwiesen werden: und dasselbe gilt von der auf 
denselben Gründen, unter Anwendung des argumentum 
a eofMrarta auf die 1. 12 §. o D 1. beruhende Be
hauptung des Verf. S. 263, dass der Bruder, insofern 
er mit seiner Schwester denselben Vater habe, und 
diese kein eignes Vermögen besitze, zur Dotirung der
selben rechtlich verbunden sei. Auftallend ist es übri
gens , wenn der Verf. in Übereinstimmung mit den hier 
von uns vertheidigten Sätzen, eben deshalb aber im 

Widerspruch mit seiner eignen Ansicht über die Ver
bindlichkeit zur Alimentirung und Dotirung dürftiger 
Geschwister, S. 366, bemerkt: der Vormund dürfe in 
der Regel keine Geschenke aus dem Pupillenvermögen 
geben, wenn nicht der Anstand sie erheische, wie 
Hochzeitsgeschenke an die nächsten Verwandten, 1. 12 
§. 3. 1. 13 §. 2 D. I. I.. oder die Ehre der Familie sie 
nothwendig mache, wohin besonders die Alimente für 
dürftige Altern (in diesem Fall kann übrigens von ei
ner Schenkung nicht die Rede sein, cf. 1. 5 §. 2, §. 8, 
§. 10, D. de agnosc. vel alend. lib. |25. 3] .) und Ge
schwister, 1. 1 §. 2 D. de tut. et rat. distrah. (27. 3), 
und die Mitgift für die Schwester des Pupillen gehören, 
mit welcher der letztere denselben Vater habe, 1. 12 
§. 3 D. de admin. et peric. tut. (26. 7.) •— Zu den Fäl
len des peculium adventitiwm irreguläre rechnet der 
Verf. S. 335, auch folgende: 1) wenn der Vater als 
fduciarius die Pflicht auf sich hatte, dem Sohne die 
Erbschaft herausgeben, auf den Fall, dass dieser nicht 
mehr in seiner väterlichen Gewalt sein würde, der Va
ter aber mit dieser Erbschaft übel wirthschaftet; indem 
hier der Vater zur Strafe die Erbschaft sogleich resti- 
tuiren, und der Verwaltung sowol, als des Niessbrauchs 
daran gänzlich verlustig gehen soll, 1. 50 D. ad Sctum 
Trebell. (36. 1.) Richtiger aber wird in diesem Fall 
das Vorhandensein eines peculium quasi castrense an
genommen, weil zur Zeit Hadrians, von welchem das 
in dem citirten Gesetze angezogene Rescript herrührt, 
das peculium adventitium überhaupt unbekannt war, 
und in der 1. 50 cit. von dem Sohn ausdrücklich ge
sagt wird: ..post decreti autem auctoritatem in ea he- 
reditate filio militi comparari debuil“; 2) wenn 
der Vater auf Verwaltung und Niessbrauch an dem 
peculium adventitium reguläre freiwillig V erzieht leistet, 
dafern dies nur nicht in fraudem creditorum geschieht, 
c. 6 §. 2 C. de bonis, quae Hb. (6. 61). Allein dieses 
Gesetz nimmt in dem erwähnten Fall keineswregs ein 
peculium adventitium irreguläre an, enthält vielmehr 
nur den Satz, dass, wenn gleich die Einräumung des 
Fruchtgenusses an dem peculium adventitium reguläre 
von Seiten des Vaters an den Sohn als eine ungültige 
Schenkung erscheine, und daher die gezogenen Früchte 
dem peculium profectitium zuzuwreisen scheinen, den
noch diese Schenkung durch den ohne vorgängigen 
Widerruf derselben erfolgten Tod des Vaters rückwärts 
convalescire, und die Erben des Vaters demnach zu 
einer Zurückforderung der gezogenen Früchte nicht be
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fugt seien. — Wenn der Verf. den Vormund S. 365 
für culpa levis in abstracto, S. 681 dagegen nur für 
culpa levis in concreto, verantwortlich macht, so 
liegt hier entweder ein Druckfehler oder ein Wider
spruch vor. Jedenfalls aber kann vom Vormund im 
Allgemeinen, wenn die culpa lata vermieden wird, nur 
die diligentia, quam in suis rebus adhibere solet, gefor
dert werden, 1. 1 pr. D. de tut. et rat. distrah. (27. 3). 
— Eine auffallende Verwechselung der physischen Per
sönlichkeit mit der juristischen, deren Ergänzung durch 
den Tutor eben den charakteristischen Unterschied zwi
schen der tutela und der tutoris auctoritas einerseits 
und der cura und dem consensus curatoris anderseits 
bildet, lässt sich der Verf. zu Schulden kommen, wenn 
er, S. 377 und 378, bei der Darstellung des Unter
schieds zwischen Tutel und Cura, mit Beziehung auf 
den Satz der 1. 14 D. de testam. tut. (26. 2): Tutor 
„personae, non rei eel causae datur‘‘, bemerkt: Die 
Regel tutor datur personae, curator rei, deute an, dass 
der Tutor zur Ergänzung der juristischen Persönlich
keit des Pupillen bestellt werde, und daher nicht nur 
das ganze Vermogen des letztem verwalten, sondern 
auch für dessen persönliche Wohlfahrt Sorge tragen 
solle, dahingegen der Curator im Wesentlichen blos 
zur Verwaltung des Vermögens niedergesetzt werde. 
Weil aber bei manchen Arten der cura auch das per
sönliche Wohl des curandus zu berücksichtigen sei, so 
lasse sich über die cura im Allgemeinen der Grundsatz 
aufstellen: curator primario rei. secundaria personae 
datur. — Die vom Verf. S. 385 f., der Lehre von den 
Sachen, als Objecten der Rechte, angewiesene Stel
lung im System halten wir für unrichtig gewählt. Der
selbe behandelt nämlich diese Lehre in dem sogenann
ten Sachenrechte. Die einzelnen juristisch relevanten 
Eigenschaften , und die damit zusammenhängenden Ein- 
theilungen der Rechtsobjecte sind aber für alle Rechts
lehren, und nicht blos für das sogenannte Sachenrecht, 
von Bedeutung; und eben durch diese allgemeine Be
deutung der genannten Lehre dürfte sich die bisher 
übliche Behandlung derselben in dem sogenannten all
gemeinen Theile des Civilrechts rechtfertigen. — Ebenso 
wenig können wir es billigen, wenn der Verf. S. 401 
f., die Lehre vom Besitz im Sachenrecht abhandelt, und 
auch der S. 402, vgl. S. 417 u. 418, ausgesprochenen 
Ansicht, dass der juristische Besitz die Interdicte be
gründe , und diese unmittelbar auf den Schutz jenes 
gerichtet seien, nicht beitreten. Wenn nämlich zu dem 
rein körperlichen Verhältniss einer Person zur Sache, 
welches die Detention bildet, der subjective Wille, 
diese Sache für sich zu haben, der animus rem sibi 
habendi, hinzutritt, so kann durch dieses Hinzutreten 
des subjectiven Willens die rein factische Natur des 
Besitzes aus dem einfachen Grunde keine Veränderung 
erleiden, weil der subjective Wille erst dadurch, dass 
derselbe mit dem objectiven, dem Gesetz in Einklang 

steht, Recht im subjectiven Sinn wird, hier aber, wo 
von dem blossen juristischen Besitz, als solchem, die 
Rede ist, eben vorausgesetzt wird, dass der animus 
rem sibi habendi dem Recht im objectiven Sinn nicht 
entsprechend ist. Auch der juristische Besitz ist mit
hin ein reines Factum, und als solches Voraussetzung 
mancher rechtlicher Verhältnisse, und, worauf es ins
besondere hier ankommt, der Anwendung der posses
sorischen Interdicte. Für die Unterdrückung der Eigen
macht war im römischen Recht durch verschiedene 
Rechtsmittel gesorgt. Die Verschiedenheit derselben 
war durch die Verschiedenheit der Richtung der Eigen
macht begründet. Die Richtung der Eigenmacht gegen 
den Besitzer, als solchen, insbesondere veranlasste die ; 
Einführung der sogenannten possessorischen Interdicte. 
Dieselben erscheinen demnach als persönliche Klagen 
ex delicto, dienen zunächst zur Unterdrückung der Ei- 
genmacht in der angegebenen Richtung, und begründen 
nur folgeweise einen Schutz des Besitzes, als solchen. 
Der Besitz ist demnach nur eine Voraussetzung, nicht 
aber der Grund der possessorischen Inderdicte. Der 
Besitz ist kein Recht, wird auch im Staate als solches, 
d. h. unmittelbar, nicht geschützt, und kann daher auch 
in der Lehre von den Rechten an Sachen nicht be
handelt werden. — Der vom Verf. angenommene, der 
eben widerlegten Ansicht desselben zum Grunde lie
gende Satz, dass jeder Besitzer präsumtiver Eigen- 
thümer sei, führt denselben, S. 418 und 466, zu der 
fernem Behauptung, dass aus diesem Grunde derjenige, 
welcher nicht besitze, aber das Eigenthum der fragli
chen Sache für sich, in Anspruch nehme, dieses Eigen- 
thuin beweisen müsse, Auch diese Consequenz ist na
türlich ebenso unrichtig, wie das Princip, aus dem sie 
geflossen ist. Es streitet vielmehr eine Präsumtion 
weder für den Besitzer, noch gegen den nicht besitzen
den Vindicanten. Wenn der Nichtbesitzer mit der Vin- 
dication gegen den Besitzer auftritt, ohne jedoch das 
von ihm in Anspruch genommene Eigenthum erweisen 
zu können, so wird allerdings der Nichtbesitzer mit 
seiner Vindication abgewiesen, aber nicht aus dem 
Grunde, weil der Besitzer präsumtiver Eigenthümer ist, 
sondern weil der nichtbesitzende Kläger den von ihm 
geltend gemachten Anspruch auf die Verleihung der 
Staatshülfe gegen den Besitzer nicht hat rechtfertigen 
können, und daher eine durch den Staat erzwungene 
Veränderung des bestehenden Zustandes nicht eintreten 
darf. In der Lehre von der Confusion, als Erwerbs
art des Eigenthums, behauptet der Verf. S. 440, dass 
in dem Fall, wenn dieselbe ohne Wissen oder wider 
Willen eines der mehreren Eigenthümer der confundir- 
ten Substanzen geschehen sei, derjenige, welcher die 
confusio vorgenommen habe, das Eigenthuni des frem
den Stoffes erwerbe, jedoch den Eigenthümer des letz
tem dafür entschädigen müsse. Wir halten diese Be
hauptung für durchaus unrichtig. Wenn nämlich die 
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Confusion nicht in Folge des vereinten Willens der 
Eigenthümer der vermischten Substanzen eingetreten 
ist, so kommt es darauf an, ob die Confusion absicht
lich, von einem der Eigenthümer jener Substanzen, 
oder einem Dritten, vorgenommen wurde, oder dieselbe 
durch Zufall bewirkt worden ist. Im ersten Fall ist 
wieder zu unterscheiden : l) wenn durch die Mischung 
eine neue, von den vereinigten Substanzen begriffs
mässig verschiedene Masse entsteht, so gehört der 
Fall zur Specißcation, und es sind daher die über diese 
geltenden Grundsätze auch hier anzuwenden, 1. 5 §. 1 
D. de rei rind. (6. I); 2) wenn dagegen eine solche 
neue Masse durch die Mischung nicht entstand (cf. 
1. 5 §. I D. I. I.: „utpicta, si aes et aurum mixtum 
fuerit------ ; nequaquam erif dicendum, quod in mulso 
dictum est, quia utraque materia, ctsi eonfusa, manet 
tarnen''), d. h. wenn entweder gleichartige Substanzen, 
z. B. Silber mit Silber, vermischt wurden, oder zwar 
ungleichartige, aber doch solche, welche auch in der 
Mischung ihrem Begriff nach nicht untergehen, z. B« 
Gold mit Kupfer, so kann von einer Anwendung der 
über die Speciiication geltenden Grundsätze nicht die 
Rede sein, sondern es kommt darauf an , ob die in 
der gemischten Masse enthaltenen Substanzen sich 
wieder von einander scheiden lassen, und zwar so, 
dass jedem Eigenthümer gerade dieselben reellen Theile, 
die ihm vor der Mischung gehörten, zugewiesen wer
den können, oder nicht. Können die gemischten Sub
stanzen in der angegebenen Weise von einander ge
schieden werden, so bleibt jedem Eigenthümer das Ei
genthum an der ihm gehörenden Sache, und kann der
selbe daher jeder Zeit die Ausscheidung und Heraus
gabe dieser Sache fordern, I. 5 §. I D. de rei rind. 
(6.1):----- „Seit si plumbum cum argenlo mixtum sit, quia
deduci possit, nee communicabilur, nee communi dicidundo 
agetur, quia, separari polest. Agelur autem in rem 
actione;“ L 12 §. I, cie adquir. rer. dorn. (41. 1). 
Wenn aber eine solche Ausscheidung nicht möglich 
ist, und daher die jedem Eigenthümer reell gehörenden 
Theile der Mischung nicht herausgegeben werden können, 
so entsteht an der gemischten Masse ein Miteigenthum 
der mehren Eigenthümer nach ideellen Theilen (condo- 
nüni'U’M pro indiviso) . deren Grösse entweder (bei 
Vermischung gleichai tiger Substanzen) nach der Quan
tität, oder (bei Uonfundiiung ungleichartiger) nach dem 
M erthe der geliefeiten Substanz bestimmt wird, 1. 3

-5 1. 4 D. de rei rind,. (6. 1). Im zweiten der oben 
®noeführten fälle, wenn nämlich die Confusion durch 
Zufall bewirkt worden ist, wird die durch die Mischung 
entstandene Masse, ohne Rücksicht darauf, ob dieselbe 
eine neue, von den vereinigten Substanzen begriffs
mässig verschiedene bildet, oder nicht (dieser Unter
schied fällt hier nämlich aus dem Grunde weg, weü 
derselbe nur für die Beantwortung der Frage, ob eine 
Speeification vorliege, oder nicht, von Bedeutung ist, 

hier aber, wo von zufälliger Confusion gehandelt wird, 
von einer Specification niemals die Rede sein kann, 
cf. §. 27 J. de rer. dir. (2. 1), J. 7 §. 8 u. 9 D. de 
adquir. rer. dom. (41. 1), und ob dieselbe sich in der 
oben bemerkten Weise in ihre ursprünglichen Bestand
theile zerlegen lässt, oder nicht, eine den mehren Ei
genthümern der confundirten Substanzen nach ideellen 
Theilen gemeinsame Sache; und der Antheil eines je
den Eigenthümers bestimmt sich auch hier bei der Con
fusion gleichartiger Substanzen nach der Quantität, bei 
der Vermischung verschiedenartiger Sachen aber nach 
dem Werthe, des demselben ursprünglich allein gehöri
gen, und jetzt in der gemeinsamen Masse enhaltenen 
Stoffs, §. 27 J. de rer. dir. (2. I), 1. 7 §. 8 u. 9 D. 
de adquir. rer. dom. (41. i). — In der Lehre vom Be
weise des Eigenthums, S. 466, sagt der Verf.: Diese 
Beweisführung selbst sei auf das Eigenthum zu rich
ten ; doch müsse derselben noch eine demonstratio (Be
scheinigung) vorangehen, welche in der heutigen Pro- 
cesslehre legitimatio ad causam passiva genannt werde, 
und durch welche der Kläger zuvörderst darzuthun 
habe, dass der Beklagte im Besitze sei, 1. 36 pr. D. de 
rei. rind. (6. 1). Die legitimatio ad causam besteht in 
der jeder Partei obliegenden Nachweisung, dass sie 
befugt sei (Activiegitimation), das von ihr ergriffene 
Rechtsverfolgungsmittel gegen die ihr im vorliegenden 
Rechtsstreit gegenüberstehende Partei zu richten (Pas
sivlegitimation). Oft wird diese Nachweisung schon 
durch den Beweis der Existenz des Rechts geliefert 
sein, und dann ist die legitimatio ad, causam mit dem 
fundamentum agendi, accipiendi, replieandi oder dupli- 
candi identisch. Ebenso häufig sind aber die Fälle, in 
welchen mit dem Beweis der Existenz des Rechts nicht 
zugleich nachgewiesen ist, dass dasselbe derjenigen 
Person, welche es gebraucht, zustehe, oder gegen die
jenige, gegen welche es gebraucht wird, geltend ge
macht werden dürfe. Da aber auch dieser Punkt zur 
vollständigen Begründung der Klage, Einrede u. s. w., 
wesentlich ist, so erhält das gewöhnliche fundamentum 
agendi, excipiendi etc., in diesen Fällen eine Erweite
rung, welche eben die legitimatio ad causam im engern 
und eigentlichen Sinne bildet. Zu diesen Fällen gehört 
insbesondere auch der , wenn bestimmte factische Ver
hältnisse einer Person zu einer Sache nothwendig vor
ausgesetzt werden müssen, um ein gewisses Recht ge
gen dieselbe geltend zu machen, wie in dem hier be
handelten Fall die Detention des Beklagten als Vor
aussetzung für die Vindication. Da nun, wie bemerkt, 
die Sachlegitimation im eigentlichen Sinne zwar das 
gewöhnliche Klagfundament erweitert, zugleich aber 
einen Theil des so erweiterten Klagegrundes bildet, so 
ergibt sich, dass über den Beweis der Sachlegitimation 
überhaupt, und in Betreff seiner Vollständigkeit insbe
sondere, weil dafür in keinem Gesetze eigenthümliche 
Normen enthalten sind , die gewöhnlichen, in Betreff
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der übrigen zur Fundirung des Antrags erforderlichen 
Thatsachen zur Anwendung kommenden, Grundsätze 
gelten. Der Streit über das Vorhandensein der Sach
legitimation bildet einen Präjudicialpunkt, welcher, wenn 
die Legitimation auf einem selbständig klagbaren Rechte 
beruht, z. B. die Activlegitimation des Klägers bei der 
actio confessoria aus einer Realservitut auf dem domi
nium am praedium dominans, nach römischem Recht 
vor dem fernem Fortgang der Hauptsache rechtskräf
tig festgestellt sein müsste, 1. I 1 D. fam, herc. 
(10. 2), 1. 16, 1. 18 D. de except. (44. 1). Diese Be
stimmung kommt aber nach jetzt geltenden Grundsätzen 
der Eventualmaxime nur dann zur Anwendung, wenn 
die gleichzeitige Instruction des Streits über die Sach
legitimation und der Hauptsache nicht möglich ist; und 
daher findet noch bei den Tbeilungsklagen der römi- 
sehe Grundsatz Anwendung, weil bei diesen Klagen 
der Legitiinationspunkt auch die Nachweisung des ideel
len Antheils in sich fasst, vor Feststellung des Theils 
aber die Theihmg selbst undenkbar ist. Dass aber das 
vom Verf. angezogene Gesetz, 1. 36 pr. D. de rei rind. 
(6. 1), den von ihm aufgestellten Satz selbst für das 
römische Recht nicht begründet, bedarf wol keiner be- 
sondern Nachweisung, indem es darin blos heisst: ,,Qui 
petitorio iudicio utitur. ne frusta experiatur, requirere 
debet, an is. cum quo instituat actionem. posscssor sit, 
net dolo desiil possidere.“ ■— Unter den aus dem Ei- 
genthume entspringenden Klagen stellt der Verf., S. 468 
it. 469, auch eine besondere actio Publiciana rescisso- 
ria auf, und bemerkt darüber, dass dieselbe sich auf 
die Fiction stütze, dass die bereits vollendete Verjäh
rung noch nicht vollendet sei. Diese Fiction stelle der 
Prätor zu Gunsten derer auf, welche während der Ver
jährungszeit wegen des gemeinen Besten abwesend seien, 
und ertheile solchen Personen die restitutio in integrum, 
kraft welcher sie nach ihrer Rückkehr die erwähnte 
Klage, als eine dingliche, aus ihrem wieder auf leben
den Eigenthume gegen jeden Besitzer der Sache an- 
stellen können. Es leuchtet aber ein, dass hier von 
einer besonder!!, auf einer eigenthümlichen Fiction be
ruhenden Klage nicht die Rede sein kann, indem hier 
blos ein Fall der gewöhnlichen Restitution vorliegt, 
welche auch hier unter den allgemeinen Voraussetzun
gen und Beschränkungen stattfindet, und die regelmäs
sige Wirkung der Wiederherstellung des vor eingetre
tener Läsion vorhandenen Zustandes, und der in dem
selben zu Gebote stehenden Rechtsmittel, hat, vgl.

5 J. de action. (4. 6). — In der Lehre vom Erwerb 
der Servituten behauptet der Verf. S. 490, dass, wenn 
dieselben in Folge eines Vertrages erworben werden 
sollen, das dingliche Servitutenrecht selbst erst durch 
die hinzukommende qua sitra ditto, d. h. die ohne Wi

derspruch von Seiten des dominus rei servientis vom 
Erwerber begonnene Ausübung der Servitut, begründet 
werden könne. Wir halten diese Ansicht für unrich
tig , und nehmen vielmehr an, dass auch in diesem 
Falle das dingliche Servitutenrecht nicht blos durch 
die qnasitraditio, sondern auch durch die mit dem Ver
trage über die Einrichtung der Servitut verbundene, 
oder demselben nachfolgende, vom Erwerber acceptirte 
Erklärung des Constituenten, dass er hiermit die Ser
vitut constituire, entstehen kann. Einer ausführlichem 
Erörterung dieser Frage wird es aber hier bei dem 
Standpunkte dieser Controverse ebensowenig bedürfen, 
wie es möglich sein würde, dabei die hier gesetzten 
Grenzen einzuhalten. Zur Widerlegung der vom Verf. 
aufgestellten Ansicht können wir an diesem Orte nur 
in der Kürze folgende Gründe geltend machen: 1) im

4 J. de serv. praed. (2.3), cf. Gaj. J. II, §. 31, wird 
ausdrücklich gesagt: „Si quis velit vicino aliquod ins 
constituere, pactionibus atque stipvlationibus id ef- 
f icere debet;“ 2) in 1. 3 §. 14 D. de ri (43. 16) 
heisst es: „Caeterum si quis ab initio valentem indpere 
uli frui prohihuit,------debet frucluarius usumfructum 
vindicare;“ cf. §. 1 J. de usufr. (2. 4): — ;.Si quis 
velit usumfructum alii constituere, pactionibus et 
stipulatiwnibus id efficere debet;“ 3) die Worte der 
I. 3 D. (8. 4): „Dntyrum praediorum dominus, si alte- 
rum ea lege tibi dederit, ul id praedium, quod datur, 
sereial ei, quod, ipse retinet, vel contra. irre impo- 
sita serritus intelligitur,“ beseitigen die Ver- 
theidiger der hier verworfenen Ansicht allerdings häu
fig dadurch, dass sie die darin enthaltene Bestimmung 
als eine Eigenthümlichkeit der sogenannten reservirten 
Servitut betrachten, übersehen aber dabei nicht blos, 
dass das Gesetz, in den Worten „vel contra“. auch 
den Fall betrifft, wenn dem zurückbehaltenen Grund
stück die Servitut auferlegt wird, sondern auch, dass 
eine Servitut an einem verkauften Grundstück zwar bei 
der Tradition des letztem in Folge einer Nebenbestim- 
mung des Kaufcontracts constituirt, nicht aber, weil 
sie begriffsmässig in dem Complex der Eigenthums
rechte nicht enthalten ist, reservirt werden kann. Dass 
übrigens diejenigen Verträge, welche blos eine obliga
tio ad constituendam servitutem begründen, cf. 1. 136 
§• 1 1). de reib, oblig. (45. 1), nicht schon das ding
liche Servitutenrecht selbst zur Entstehung bringen, und 
dass überhaupt, wie jn p 3 pr p o/gig. et act. 
(44. 7) gesagt wird, persönliche Rechtsverhältnisse, in 
welchen wir zu einer andern Person in Betreff einer 
Sache stehen, uns keine dinglichen Rechte an der letz
tem gewähren, versteht sich von selbst.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F. in Druck und Verlag von F. Brockhaus in
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Ebensowenig kann es bezweifelt werden, dass die Quasi
tradition den Erwerb einer in Folge einer obligatio ad 
constituendam servitutem zu errichtende Servitut begrün
den kann, 1. 25 §. 7 D. de usufr. (7. 1), und dass dieselbe 
für den Erwerb aller derjenigen Rechte, welche die quasi 
iuris possessio^ voraussetzen, nothwendig ist. Da nun in 
allen Fällen, in welchen ein dingliches Recht in Folge 
eines Vertrages begründet werden soll, die actio Publi- 
ciana einen schon erworbenen Besitz voraussetzt, vgl. 
§. 4 J. de act. (4. 6) mit 1. 1 §. 2, 1. 11, 1. 12 §. 1 D. 
de Public, in rem. act. (6. 2), so ist auch hier in den 
genannten Fällen die Quasitradition zum Erwerb der 
actio Publiciana erforderlich, 1. 11 §. 1 D. eodem. — 
Der Verf. bestimmt, S. 520, die Beweislast bei der 
actio negatoria mit Recht dahin, dass der Beklagte im
mer die Existenz des von ihm behaupteten Servituten
rechts darzuthun habe, führt aber zur Begründung die
ses Satzes den unrichtigen Grund an, dass der Be
klagte ja das Gegentheil der für die Freiheit des Ei
genthums streitenden Präsumtion behaupte. Das Beru
fen auf diesen Grund hat der richtigen Theorie inso
fern geschadet, als die allerdings begründete Verwer
fung jenes häufig auch zur Verwerfung dieser führte. 
Eine praesumtio pro libertate dominii ist nämlich in den 
Gesetzen ebensowenig enthalten, wie es derselben zur 
Rechtfertigung jenes Satzes bedarf. Der eigentliche 
Grund der angegebenen Normirung der Beweistlast bei 
der actio negatoria ist, wie es jetzt auch immer mehr 
anerkannt wird, der, dass die Negatorienklage eine, 
wegen partieller Störung des Eigenthums stattfindende, 
Eigenthumsklage bildet, als das Fundament derselben 
daher allein das Eigenthum des Klägers erscheint, und 
mithin auch nur dieses von ihm zu erweisen ist, wäh- 
*end dem Beklagten der Beweis der von ihm behaupte- 
*en selbständigen Thatsachen, wodurch er ein Servitu
tenrecht begründen und das bewiesene Recht des Geg
ners unwirksam machen zu können glaubt, nach den 
allgemeinen Beweisregeln aufgegeben werden muss. 
Diesem Satze stehen auch weder die 1. 8 §. 4 D> si 
serv. rind. (& 5^ und 1. 15 D. de oper. novi nunc. 
(39. 1), welche blos von der Priorität in der Beweis

pflicht handeln, noch die 1. 14 D. de prob. (22. 3) und 
1. 7 §. 6 D. de liber. caussa (40. 12) entgegen, weil 
die persönliche Freiheit nicht der Freiheit des Eigen
thums, sondern vielmehr dem Eigenthum selbst analog 
ist. — Dem pactum, wodurch der Pfandschuldner ver
spricht, dass er, so lange das Pfandrecht dauere, die 
verpfändete Sache nicht veräussern wolle, legt der V erf. 
S. 538, die Wirkung bei, dass, wenn der Pfandschuld
ner trotz diesem Versprechen eine Veräusserung vor
nehme, dieselbe ipso iure null und nichtig sei, und be
ruft sich dafür auf die 1. 7 §. 2 D. de distract. pignor. 
(20. 5). In diesem Gesetz heisst es allerdings nach 
der Lesart der Florentine'. „Quaeritur, si pactum sit a 
creditore, ne liceat debitori hypothecam vendere vel 
pignus, quid iuris sit, et an pactio nulla sit talis, quasi 
contra ius sit posita, ideoque venire possit? Et cer- 
tum est, nullam esse venditionem, ut pactioni 
stetur.(i Andere Manuscripte enthalten dagegen fol
gende Schlussworte: „nullam esse pactionem, ut 
v enditioni stetur “ (vgl. v. Savigny, Geschichte des 
röm. Rechts im Mitt., Bd. III, Anh. VIII, S. 633), und 
dieser Lesart glauben wir den Vorzug geben zu müs- 
sen. Die Annahme der Lesart des florentinischen Ma- 
nuscripts setzt nämlich die Möglichkeit der Erweiterung 
der gesetzlich bestimmten Grenzen dinglicher Rechte 
im Wege des Vertrags voraus, und eben diese muss 
nach dem Wesen des dinglichen Rechts geleugnet wer
den. Das dingliche Recht ist, im Gegensatz des per
sönlichen, gegen Jeden wirksam, und legt Jedem die 
negative Verbindlichkeit auf, die Grenzen desselben durch 
Unterlassung der Verletzung derselben anzuerkennen. 
Aus diesem Grunde aber müssen die Grenzen des ding
lichen Rechts durch eine Allen erkennbare und Alle 
verbindende Norm festgestellt werden. Das Gesetz al
lein kann demnach diese Grenzen bestimmen, nicht 
der Vertrag, wenngleich dadurch diesem an seiner Wirk
samkeit unter den Contrahenten nichts entzogen ist, 
und derselbe auch nur in jener, nicht aber in dieser 
Beziehung für wirkungslos erklärt ist, durch die nach 
unserer Annahme den richtigen Schluss des angeführ
ten Gesetzes bildenden Worte: „nullam esse pactionem, 
ut venditioni stetur.“ — Über die der actio hypothe- 
caria entgegenstehende exceptio excussionis personalis 
bemerkt der Verf. S. 552: dieselbe komme stets nur 
dem dritten Besitzer zu statten, und zwar in dem Falle, 
wenn der Pfandgläubiger aus einem pignus generale 
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klage, und gerade die Sache in Anspruch nehme, 
welche der Schuldner an den dritten Besitzer veräus- 
sert habe. Keineswegs aber finde diese exceptio Statt, 
wenn der Pfandgläubiger aus einem pignus speciale 
klage. Nach Vorschrift der nov. 4, cap. 2 habe der 
dritte Besitzer zwar auch dann die exceptio excussionis 
gehabt, wenn der Pfandgläubiger aus einer Special- 
hypothek klagte. Dieses sei aber durch die nov. 112, 
cap. 1 wieder aufgehoben worden. Die Richtigkeit der 
letzten Behauptung muss in Abrede gestellt, und dem
nach angenommen werden, dass es bei der Bestimmung 
der nov. 4, cap. 2, nach welcher dem mit der actio hy- 
pothecaria aus einer Specialhypothek belangten dritten 
Besitzer die genannte Excussionseinrede zusteht, sein 
Bewenden behalte. Die nov. 112, c. 1 sagt nämlich, 
so weit sie hierher gehört, nur: „Si quidem speciales 
res — — nomina^im fuerint hypothecae suppositae, li- 
ceat quidem debitori eas, cui et quando voluerit, ven- 
dere; sic tarnen, ut ex pretio earum usque ad debiti 
quantitatem satisfaciat creditori. Si autem hoc debitor 
non fecerit, damus licentiam creditori. qui rem vendi- 
tam suppositam habet, eandem rem vindicare, donec ei 
satis pro debito fiat“ Dass diese Worte mit dem Satz, 
dass dem dritten Besitzer gegen die actio hypothecaria 
aus einer Specialhypothek die exceptio excussionis per- 
sonalis zustehe, sehr wol vereinbar sind, bedarf wol 
keiner nähern Erörterung, besonders, wenn man er
wägt, dass das Begründetsein einer Klage nicht auch 
schon deren Durchführbarkeit involvirt. — Der vom 
Verf. in der Lehre vom Pflichttheilsrecht S. 582, vgl. 
S. 583, aufgestellten Behauptung, dass beim Pflichttheil 
die vollbürtigen Geschwister durch die Ascendenten 
gänzlich ausgeschlossen werden, wofür sich derselbe 
auf die nov. 1, praef. §. 2 beruft, können wir aus dem 
Grunde nicht beitreten, weil das angeführte Gesetz nur 
die pflichttheilsberechtigten Personen, ohne Erwähnung 
der möglichen Concurrenzfälle nennt, dagegen eine Ab
weichung von den Regeln der Intestatsuccession nicht 
enthält, sofern aber eine solche abweichende Norm 
nicht nachgewiesen werden kann, angenommen werden 
darf, und auch immer fast allgemein angenommen wor
den ist, dass die Regeln der Intestaterbfolge auch in 
Betreff’ der hier behandelten Frage eintreten. — In der 
Lehre von den solidarischen Obligationsverhältnissen 
überhaupt, S. 672 f., macht der Verf. keinen Unter
schied zwischen der obligatio in solidum im engern 
Sinne und der'wahren obligatio correalis, sondern stellt 
für diese beiden Arten der Obligationen in Betreff ih
rer Entstehung, Wirkung und Auflösung dieselben 
Grundsätze auf. Diese Behandlungsart der solidarischen 
Obligationsverhältnisse überhaupt war allerdings vor 
den von Ribbentrop (Lehre von den Correalobligatio- 
nen, 1831) über die Natur derselben angestellten Un
tersuchungen die allgemeine, ist aber seitdem fast 

ebenso allgemein verschwunden. Die genannten Obli
gationsverhältnisse zerfallen nämlich in folgende, ihrer 
Entstehung, Wirkung und Auflösung nach wesentlich 
verschiedene Arten: 1) die Correalobligation, oder die 
auf mehre Creditoren oder Debitoren ungetheilt, in so
lidum, bezogene Obligation, w’elche ihrem objectiven 
Bestände nach nur als eine einzige erscheint, und da
her auch nicht blos durch die Zahlung, sondern auch 
durch jede andere die Obligation in ihrem objectivem 
Bestände auf hebende Thatsache, wenn diese sich auch 
nur in der Person eines einzigen correus ereignet, für 
alle correi erlöscht; 2) die Solidarobligation im engern 
Sinne, oder diejenige, welche als besondere Obligation 
für jeden einzelnen der daran theilnehmenden Credito
ren oder Debitoren erscheint, und dieselben nur inso
fern verbindet, als der Creditor oder die Creditoren 
nur eine einmalige Leistung fordern können, und daher 
zwar die wirklich erfolgte Befriedigung des Creditors 
oder eines der mehren Creditoren selbs^ dann , wenn 
sie nur von Seiten eines der mehren Debitoren einge
treten sein sollte, nicht aber auch jede andere in Be
treff der Person eines der mehren Theilnehmer sich 
ereignende, die Obligation ihrem objectivem Bestände 
nach zerstörende Thatsache, das Obligationsverhältniss 
für alle Theilnehmer aufhebt. Wir können uns natür
lich hier auf eine ausgedehntere Erörterung der ange
deuteten Verschiedenheit der genannten Obligations
verhältnisse nicht einlassen und führen als Beleg für 
das Gesagte nur beispielsweise an: 1. 42 §. 3 D. de 
iureiur. (12. 2), wo von einem Fall der Correalobliga- 
tionen gesagt wird: „Item si reus iuravit, fideiussw 
tutus sit, quia et res iudicata secundum alterutrum eo- 
rum utrique proficeretvgl. mit der von einem Fall 
der Solidarobligation im engern Sinne handelnden 1. 52 
§. 4 D. de fideiuss. et mandator. (46. 1): „Plures eins- 
dem pecuniae credendae mandatores, si mus iudicio 
eligatur, absolutione quoque secuta non liberantur, sed 
omnes liberantur pecunia soluta,Si — In der Lehre von 
der culpa nimmt der Verf., $. 681, äusser der culpa 
lata und levis auch noch eine culpa levissima an, be
stimmt dieselbe, unter Berufung auf 1. 18 pr. D. com
mod. (13. 6) und 1. 44 D. ad. leg. Aquil. (9. 2), als die 
omissio diligentiae, quam attentissimus pater familias 
rebus suis adhibere solet, und fordert deren Prästation 
bei Geschäften, w elche nur den Nutzen des einen Thei
les oder Contrahenten zum Zwecke haben, von diesem, 
1. 5 §. 2 D. commod., und ausserdem von dem Verwal
ter fremder Geschäfte in dem Fall, wenn derselbe sich 
zur Verwaltung angeboten habe, c. 21 C. mand. Ge
gen diese Annahme, durch welche die schon seit län
gerer Zeit allgemein verworfene culpa levissima wieder 
einmal zum Vorschein kommt, werden hier folgende 
Argumente genügen: 1) in einer Reihe von Gesetzen, 
cf- 1. 10 §. 1 D. commod. (13. 6), 1. 17 2 D. de prae- 
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script. verb. (19. 5), c. 20 C. de negot. gest. (2. 19), 
werden immer nur zwei Grade der culpa, die culpa 
lata und levis, unterschieden, und die 1. 17 §. 2 D. Z. I. 
erklärt ausdrücklich., dass nur derselbe Grad der culpa, 
welcher von beiden Contrahenten, wenn das Geschäft 
den beiderseitigen Nutzen derselben bezweckt, prästirt 
werden muss, d. h. die culpa levis, auch in dem Fall, 
wenn nur der eine Contrahent aus dem Geschäft Vor
theil hat, von diesem zu prästiren ist; 2) dass die in 
der 1. 34 pr. D. ad leg. Aquil. (9. 2) erwähnte culpa 
levissima nur den geringsten Grad der im römischen 
Recht anerkannten culpa. d. h. die culpa levis, be
zeichnet, ergibt sich daraus, dass in der 1. 31 D. eodem 
nur die Vermeidung der culpa levis gefordert wird, 
um die Anwendung der lex Aquilia zu verhindern; 
3) dasselbe gilt von den Worten der 1. 18 pr. D. com
mod. (13. 6): ,,In rebus commodatis talis diligentia prae- 
standa est, qualem quisque diligentissimus pater- 
familias suis rebus adhibet; “ denn theils wird in der 
1. 5 §. 2, §. 5 u. §. 15 D. eodem. vom Commodafar 
nur die Prästation der culpa levis gefordert, theils aber 
die diligentia diligentissimi patrisfamilias in solchen 
Fällen verlangt, in welchen anerkannt nur culpa levis 
zu prästiren ist, §. 5 J. de local. cond. (3. 25), 1. 25 
§. 7 D. locati (19. 2), cf. 1. 5 §. 2, §. 15 D. commod. 
(13. 6); 4) wenn endlich in der 1. 5 §. 2 D. commod., 
und andern Gesetzen, in scheinbarer Steigerung die 
praestatio et culpae et dilig entiae gefordert wird, so 
soll doch durch das Wort diligentia in diesem Zusam
menhänge nur angedeutet werden, dass hier die culpa 
levis nach dem abstracten Maasstabe zu bestimmen 
sei, wie sich daraus ergibt, dass die praestatio culpae 
et diligentiae sowol in der 1. 5 §. 2 cit., als in an
dern Gesetzen, cf. 1. 36 D. de act. emti (19. 1), 1. 23 
D. de reg. iur. (50.17) in Fällen verlangt wird, in welchen 
nur culpa levis zu prästiren ist, cf. 1.5 §. 5, §.15 D. com
mod., 1. 68 pr. D. de contrah. ernt. (18.1), 1. 2 §. 1,1. 3,1.11 
D. de peric. et commod. rei vend. (18. 6). Übrigens ist 
der Verf. auch in der Anwendung des von ihm a. a. O. 
aufgestellten Grundsatzes über die Prästation der culpa 
levissima durchaus inconsequent, indem er z. B. S. 713 
und 714 dieselbe auch von dem Käufer und dem Ver
käufer (wovon freilich die 1. u j) peric. et comm. 
rei vend. entschieden das Gegentheil ausspricht) for
dert. — Von den vom Verf. S. 742 und 743 behaupte
ten Eigentümlichkeiten dei lemuneratorischen Schen
kung können wir nur die, dass dieselbe Wegen Un
dankbarkeit des Beschenkten nicht revocirt werden 
kann, als richtig anerkennen, müssen aber die übrigen 
überhaupt und die, dass eine solche Schenkung keiner 
Insinuation bedürfe, und auch unter Ehegatten gültig 
sei, insbesondere, verwerfen. Die dei Ansicht des 
Verf. zum Grunde liegende Annahme, dass jede ein
fache Schenkung eine obligatio naturalis ad remuneran- 

dum begründe, als deren Erfüllung die remuneratorische 
Schenkung anzusehen sei, ist nämlich unrichtig; denn 
die dafür gewöhnlich angeführte 1. 25 §. 11 D. de be
red. pet. (5. 3) und 1. 54 §. 1 D. furt. (47. 2) beziehen 
sich nicht auf eine obligatio naturalis, und einen debi- 
tor naturalis, im eigentlichen, juristischen Sinne, son
dern nur auf eine blos factische, auf Sitte und An
stand beruhende Nöthigung, und einen durch eine solche 
Verpflichteten; und in der 1. 27 D. de donat.(39.5) ist 
nicht blos die einfache Schenkung, sondern überhaupt 
die Schenkung, negirt. Die 1. 7 §. 2 D. de donat. in- 
ter vir. et uxor. (24. 1), worauf sich der Verf. S. 305 
zur Rechtfertigung des Satzes, dass remuneratorische 
Schenkungen unter Ehegatten gültig seien, beruft, han
delt nur von einer besonders vorgeschriebenen Com- 
pensation zwischen den gegenseitigen Forderungen der 
Ehegatten wegen ungültiger Geschenke, die sie einan
der gemacht haben, cf. 1. 32 §. 3 D. eodem. Dagegen 
halten wir den Satz, dass eine remuneratorische Schen
kung wegen Undankbarkeit des Beschenkten nicht re
vocirt werden kann, für richtig. Es fällt nämlich die 
moralische Verbindlichkeit des Beschenkten, gegen den 
Schenker wenigstens nicht undankbar zu sein, welche 
das römische Recht anerkannte, und deren Verletzung 
nach demselben die Revocation der Schenkung zuläs
sig machte, bei der remuneratorischen Schenkung aus 
dem einfachen (Wunde weg, weil durch diese der 
Schenker nur empfangene Wohltaten vergütet, eine 
moralische Verbindlichkeit zur Dankbarkeit erfüllt, cf. 
1. 25 §. 11 D. de liered. pet., und mithin dadurch kei
nen Anspruch auf Dankbarkeit, oder wenigstens auf 
Vermeidung einer wirklichen Undankbarkeit gegen den 
Beschenkten, erwerben kann. Dieser Satz hat auch 
im römischen Recht eine entschiedene Anerkennung 
gefunden in der 1. 34 §. 1 D. de donatioii. (39. 5), de
ren Inhalt wegen des angeführten Grundes dieser Ei- 
genthümlichkeit der remuneratorischen Schenkung auf 
den im Gesetz behandelten Fall nicht beschränkt wer
den darf. Auch rechtfertigt sich eine solche Beschrän
kung durch die Schlussworte des Gesetzes nicht, in
dem diese keineswegs eine Motivirung jener Bestim
mung, sondern nur eine Rechtfertigung der Annahme 
einer Schenkung im erwähnten Falle enthalten, cf. Pauli 
sent. rec. V, 11, §. 6. — Die in der Lehre von der 
Compensation, S. 779 u. 780, vom V erf. aufgestellte 
Behauptung, dass die Compensationseinrede immer Li
quidität voraussetze, ist ebenso unrichtig, wie die, dass 
der Richter diese Einrede ex officio zu berücksichti
gen habe, wenn sie sich als erwiesen darstelle, ohne 
dass derjenige, welchem sie zu Statten komme, sich 
darauf zu berufen brauche. In Betreff der ersten Be
hauptung sind nämlich bei der Interpretation der dafür 
angeführten c. 14 §. 1 C. de compens. (4. 31) die den 
Grund des Gesetzes enthaltenden Worte: „Satis enim. 
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miserabile est, post multa forte rariaque certamina 
cum res iam fuerit approbata, tune ex altera parte> 
quae iam paene convicta est, opponi compensationem 
iam certo et indubitato debito, et moratoriis ambagibus 
spem condemnationis excludi,“ gänzlich unbeachtet ge
blieben ; und die letzte gestattet von den anerkannten 
Grundsätzen der Verhandlungsmaxime eine Ausnahme, 
welche durch die dafür angeführten, der Compensation 
eine ipso iure eintretende Wirkung beilegenden, Ge
setze, 1. 4 u. 1. 21 D. de compens. (16. 2), ebensowenig 
gerechtfertigt werden kann, wie eine solche für die 
solutio und andere ipso iure wirkende Tilgungsarten 
obligatorischer Verhältnisse stattfindet. — Der Ansicht 
des Verf., S. 783, dass die Cession eine Art der No
vation bilde, können wir aus dem Grunde nicht bei
stimmen, weil, wenn auch die Stellung des procurator 
in rem suam durch das Entstehen der actio utilis eine 
andere wurde, indem er jetzt nicht blos zum eigenen 
Nutzen, sondern auch im eigenen Namen, klagen durfte, 
dadurch doch nicht das wichtige Moment der Cession, 
dass der Cessionar eine fremde Forderung in eigenem 
Namen geltend macht, verdrängt wurde, während durch 
eine Novation, welche einen Wechsel der Gläubiger 
herbeiführt, oder die Delegation, der neue Creditor eine 
ihm zwar ursprünglich fremde, jetzt aber eigene, For
derung in eigenem Namen zu realisiren befugt wird.

Kiel. Dr. A. C. J. Schmid.

Die Quellen des gemeinen sächsischen Rechts, heraus
gegeben von Prof. Dr. Julius Weiske. Leipzig, Hin
richs. 1846. 8. 1 Thlr.

Diese Quellensammlung enthält äusser dem Sachsen
spiegel auch noch kursächsische Gesetze, nämlich die 
Constitutionen von 1572, die Processordnung von 1622 
und die Decisionen von 1661. Rec. vermisst unter den 
Quellen des gemeinen sächsischen Rechts noch das 
sächsische Weichbild, welches seinem Erachten nach 
ebensowol eine. Aufnahme in diese Sammlung verdient 
hätte, als die erwähnten Landesgesetze. Der Heraus
geber stellt selbst nicht in Abrede, dass einige der im 
Weichbilde’ enthaltenen Rechtssätze anwendbar seien. 
Wenn er sich aber deshalb noch nicht berechtigt glaubt, 
das Weichbild unter die gleich dem Sachsenspiegel 
noch gültigen Rechtsquellen zu stellen, so hat er be
deutende Autoritäten und die Praxis gegen sich. Aus 
dem Gesichtspunkte der Anwendbarkeit müsste er auch 
dem Sachsenspiegel die Eigenschaft einer Quelle des 
gemeinen sächsischen Rechts absprechen, da ja auch । 
dieses Rechtsbuch nicht in seinem ganzen Umfange;, 

sondern nur insoweit es landesübliches Recht ent
hält , noch Geltung hat. Durch den Abdruck des 
Weichbildes würde auch einem wirklichen dringenden 
Bedürfnisse abgeholfen worden sein. Über die Gründe, 
aus denen die gedachten Landesgesetze als Quellen 
des gemeinen sächsischen Rechts zu betrachten seien, 
hat sich der Herausgeber in der Vorrede ausgesprochen. 
In Bezug auf die Constitutionen und die Processordnung 
trägt Rec. ihm beizutreten kein Bedenken. Beide Ge
setze haben in vielen Ländern ausserhalb des König
reichs Sachsen Geltung. Die hierauf bezüglichen Zeug
nisse sind in der Vorrede aufgeführt. Die Constitutio
nen haben nicht blos innerhalb derselben Grenzen, in 
welchen der Sachsenspiegel gilt, als dessen authen
tische Interpretation und Fortbildung der in ihm ent
haltenen Rechtssätze, Gültigkeit erlangt, sondern sie 
geniessen solche selbst an solchen Orten, wo der 
Sachsenspiegel notorisch nicht zur Anwendung gekom
men ist. So hat der Sachsenspiegel in der Grafschaft 
Henneberg nie Anwendung gefunden. Noch in der 
Landesordnung Herzog Ernst’s des Frommen von Sach
sen-Gotha v. 1666, P. II. cap. 1, tit. 12 wird den Con
stitutionen in den Orten in Franken, die Gültigkeit ab
gesprochen. Dennoch haben nicht lange darauf die
selben in den von Ortloff in Martin Jahrbüchern der 
Gesetzgebung und Rechtspflege in Sachsen, 1828, Hft. 3, 
Nr. XXVII, S. 289 ff. mitgetheilten Zeugnissen der 
fürstlichen Landesregierung zu Meiningen in dem dorti
gen Fürstenthume, einem Theile der Grafschaft Henne
berg, Geltung erlangt, soweit sie nicht der Henneber
ger Landesordnung von 1539 widersprechen. Die Gül
tigkeit der Processordnung von 1622 ausserhalb des 
Königreichs Sachsen ist noch weniger bestritten , als 
die der Constitutionen. Denn während letztere in eini
gen Ländern, z. B. im alten fürstenthume Weimar, nur 
insoweit Anwendung finden, als sie authentische Aus
legungen des Sachsenspiegels enthalten, hat erstere in 
den grossherzoglich und herzoglich sächsischen Län
dern, in den fürstlich reussischen Ländern älterer und 
jüngerer Linie und im Fürstenthume Schwarzburg-Son
dershausen wirkliche Gesetzeskraft erlangt, und ge
niesst solche in einigen dieser Länder, soweit ihr nicht 
jüngere Landesgesetze derogiren, noch. Dass sie in 
den Herzogthümern Sachsen-Gotha und Altenburg keine 
Anwendung mehr findet, erklärt sich aus der Vollstän
digkeit der eigenen Processgesetze dieser Länder von 
selbst. Sie hat aber auch dort Geltung gehabt, wie 
daraus hervorgeht, dass die Processordnung Herzog 
Ernst’s des Frommen oft wörtlich aus ihr entlehnt ist, 
und in dem Publicationspatente vom 28. März 1760 aus
drücklich auf den üblichen sächsischen Process ver
wiesen wird. (Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Drück und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.
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Diese jetzt sogenannte Ernestinische Processordnung 
ist in den erwähnten beiden Herzogtümern durch 
neuere Processordnungen verdrängt worden, gilt in 
den Fürstenthümern Koburg, Meiningen und Hildburg
hausen aber noch, und mit ihr aushülfsweise die kur
sächsische vom J. 1622. Dass die Decisionen von 
1661 zu den Quellen des gemeinen sächsichen Rechts 
zu zählen seien, kann Rec. nicht zugeben. Er leugnet 
nicht, dass die Decisionen ausserhalb des Königreichs 
Sachsen hier und da zur Anwendung gekommen sein 
können, insoweit sie als authentische Auslegung der 
Constitutionen und der Processordnung erscheinen. Der 
Grund ihrer Anwendung ist aber nicht darin zu suchen, 
dass man die in ihnen gegebene Entscheidung als 
massgebend ansab, von welcher abzuweichen man nicht 
befugt wäre; sondern darin, dass man in der Billigung 
einer Meinung in den Decisionen einen Grund mehr 
fand, für diese Meinung, die man schon aus andern 
Gründen für die richtigere hielt, sich zu entscheiden. 
Rec. wenigstens kann aus eigener langjähriger Erfah
rung versichern, dass abgesehen von dem zum Gross- 
herzogthum Sachsen -Weimar gehörigen neustädter Kreise, 
jn welchem die Decisionen, gleichwie die übrigen bis 
zum Vertrage vom 8. Mai 1815 erlassenen königlich
sächsischem Gesetze noch gelten (vgl. Sachse, Hand
buch des grossherzoglich sächsischen Privatrechts, 
§. 99), von allen Ländern, für welche das Ober-Appel- 
lationsgericht zu Jena als oberste Instanz besteht, das 
Fürstenthum Eisenach das einzige ist, in welchem sich 
das Ober-Appellotionsgericht in einem Falle vom J. 1828 
für die Geltung der Decisionen in Gemässheit der ei- 
senacher Kanzleiordnung von 1700, Artikel 3 ausge
sprochen hat.

Der Herausgeber hat die genannten Quellen. mit 
Ausnahme der Processordnung von 1622, nicht voll
ständig abdrucken lassen. A om Sachsenspiegel gibt 
er nur die Stellen des Landrechts, welche Privatrecht 
und Lehnrecht betreffen; das Lehnrecht hat er nicht 
abdrucken lassen, indem er dessen noch dauernde Gül
tigkeit bezweifelt. Von den Constitutionen ist der vierte 

1 das Strafrecht betreffende Theil weggelassen. Von den 
Decisionen fehlen alle, welche strafrechtlichen Inhalts 
sind. In der Vorrede verwahrt sich der Herausgeber 
gegen die Annahme, dass Raumersparniss der Grund 
dieser Abkürzungen sei. Er ist von dem Gesichts
punkte ausgegangen, dass vom Sachsenspiegel eigent
lich nur die Stellen hierher gehörten, welche noch gel
tendes Recht enthielten; er ist aber weiter gegangen 
und hat auch die Stellen aufgenommen, welche als 
Grundlagen später erst ausgebildeter oder umgestalte
ter Rechtslehren erscheinen. Rec. glaubt aber, dass 
zu einer Sammlung, in welcher die Quellen nur unvoll
ständig mitgetheilt werden, kein Bedürfniss vorhanden 
sei. Für leichtere Anschaffung des Sachsenspiegels 
hat der Herausgeber selbst durch seine (Leipzig 1840. 
12.) erschienene Ausgabe hinreichend gesorgt. Die 
Constitutionen und Decisionen sind in Haubold, Hand
buch einiger der wichtigsten kursächsischen Gesetze 
(Leipzig 1800. 8.) vollständig abgedruckt, abgesehen 
davon , dass es auch an ältern Ausgaben derselben 
nicht fehlt. Nur die Processordnung von 1622 bedurfte 
eines neuen Abdrucks. Wäre aber ein wirkliches Be
dürfniss vorhanden, so würde die vorliegende Samm
lung demselben nicht abhelfen , weil sie die Quellen, 
mit Ausnahme der Processordnung, unvollständig mit- 
theilt, und den Besitz der vollständigen Quellen nicht 
entbehrlich macht. Rec. kann aber auch nicht umhin, 
das Verfahren des Herausgebers für zweckwidrig zu 
erklären. Dadurch, dass der Herausgeber nur einzelne 
Artikel des sächsischen Landrechts gibt, macht er es 
dem Besitzer seiner Sammlung unmöglich, das Rechts
buch in seiner Integrität kennen zu lernen, und das so 
wichtige Hülfsmittel der Auslegung, welches die Ver
bindung und der Zusammenhang der einzelnen Artikel 
an die Hand gibt, kann nur mit grosser Schwierigkeit 
angewendet werden, und auch da nur bei denjenigen 
in die Sammlung aufgenommenen Artikeln, welche in 
unmittelbarem Zusammenhänge mit einander stehen. Die 
Weglassung des vierten Theiles der Constitutionen mag 
aus dem Gesichtspunkte des Herausgebers allenfalls 
verteidigt werden. Allein darin hat der Herausgeber 
jedenfalls gefehlt, dass er den ganzen vierten Theil 
weggelassen hat. Er durfte nur diejenigen Constitutio
nen nicht aufnehmen, welche lediglich strafrechtlichen 
Inhalts sind. Es befinden sich aber darunter Constitu
tionen, welche sich auf das Privatrecht beziehen und 
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schlechterdings hätten aufgenommen werden sollen. 
Rec. meint Const. 11 u. 21, Th. IV, von denen die er
stere den Anspruch der Verwandten eines Getödteten 
auf das Wehrgeld, die letztere die Frage betrifft, inwie
fern die Erben des Ehemannes der Witwe wegen eines 
bei Lebzeiten des Ehemannes getriebenen Ehebruchs 
das Eingebrachte vorzuenthalten berechtigt seien. Auch 
Const. 42, Th. IV gehört insoweit hierher, als sie we
gen Injurien als Privatgenugthuung den Widerruf ein
führt und die in 30 Schillingen bestehende Strafe des 
sächsischen Landrechts abschafft. Das der Sammlung 
beigefügte kleine Wörterbuch ist eine dankenswerthe 
Zugabe, um so mehr, als es nicht blos auf den Sachsen
spiegel, sondern auch auf die übrigen Quellen sich be
zieht , von denen namentlich die Constitutionen Aus
drücke enthalten, welche selbst dem Juristen unver
ständlich sind. Man erinnert blos an das in Const. 18, 
Th. II gebrauchte Wort Sachwalter, welches den Haupt
schuldner im Gegensätze des Bürgen bezeichnet.

Jena. Dr. Karl Wilhelm Ernst Heimbach.

Biblische Literatur.
1. Tanchumi Hierosolymitani commentarius arabicus in 

lamentationes. E codice unico Bodleiano literis he- 
braicis exarato descripsit charactere arabico et edi
dit Guilielmus Cureton. Londini, 1843. Gr. 8. 
1 Thlr.

2. Rabbi Tanchumi Hierosolymitani Commentarium ara
bicum ad librorum Samuelis et Regum locos gravio- 
res e codice unico Oxoniensi secundum Schnurreri 
apographum edidit et interpretationem latinam adie- 
cit Theod. Haarbruecker, phil. doct. in acad. 
Halensi priv. doc. Lipsiae, Vogel. 1844. 8. 1 Thlr.

3. Gregorii Bar Hebraei in Jesaiam schoUa, e codici- 
bus manuscriptis syriacis Musei Britannici Londi- 
nensis et bibliothecae Bodleianae Oxoniensis edidit et 
annotationibus illustravit Otto Fridericus Tull- 
berg, philos. doct. cet. Upsala, 1842. 4.

4. Gregorii Bar Hebraei in Psalmos Scholiorum speci- 
men edidit, latine reddidit, et annotationibus illustra
vit Otto Fridericus Tullberg. Upsala, 1843. 4.

Auf den in arabischer Sprache geschriebenen Com
mentar über die alttestamentlichen Bücher, welch, n ein 
jüdischer Exeget, Namens Tanchum aus Jerusalem, im 
13. Jahrh. verfasste, machte zuerst Eduard Pococke in 
seinen Anmerkungen zu einigen der kleinen Propheten 
aufmerksam. Eine Probe desselben, genommen aus 
dem Commentar über das Buch der Richter, machte 
Schnurrer bekannt in seinem Tanchumi Hierosolymitani 

ad libros V. T. commentarii specimen (Tubing. 1791). 
Neuerdings erhielten wir eine weitere Probe aus dem 
Commentare über das Buch der Richter durch Hrn. 
Haarbrücker, in dessen Specimen commentarii Tanchumi 
(Hal. 1843). Um dieselbe Zeit erschien der Commen
tar über Habakuk: Commentaire de Rabbi Tanhoum de 
Jerusalem sur le livre de Habakkouk, publie en arabe 
avec une traduction frangaise et des notes, par S. 
Munck (Paris 1843); diesen Proben werden nun durch 
die oben unter Nr. 1 und 2 aufgeführten Schriften noch 
zwei neue hinzugefugt.

In der Schrift Nr. 1 bemerkt Hr. Cureton, dass 
Pusey, der Professor der hebräischen Sprache zu Ox
ford die Absicht gehabt habe, die dortige Handschrift 
des Tanchum herauszugeben, und zu diesem Zwecke 
auch schon einen grossen Theil der Handschrift abge
schrieben habe. Pusey würde zur Ausführung dieser 
Arbeit ohne Zweifel sehr wohl befähigt gewesen sein; 
sein reichhaltiger Katalog der in der Bodleiana befind
lichen arabischen Handschriften legt für seine Kennt- 
niss der arabischen Sprache ein rühmliches Zeugniss 
ab. Da indess später Pusey zur Herausgabe nicht 
kommen konnte, so gab er die von ihm gemachte Ab
schrift an Hrn. C., und dieser beschloss nun, den Com
mentar über die kleinen Propheten herauszugeben. Als 
Ankündigung und Probe dieses beabsichtigten Werkes 
liess er zuvörderst den in Nr. 1 vorliegenden Commen
tar über die Threni erscheinen. Diese Schrift enthält 
blos den arabischen Text des Commentars des Tan
chum , ohne Übersetzung und Anmerkungen; beides 
hatte Hr. C. zwar auch angefertigt, und schon dem 
Drucker übergeben; doch nahm er es wieder zurück, 
in der Meinung, dass eine Übersetzung wohl überflüs
sig sei für solche Männer, die überhaupt einen Com
mentar dieser Art zur Hand nehmen. Man kann ihm 
darin im Allgemeinen Recht geben. Doch möchte es 
immer zweckmässig bleiben, für solche Stellen des 
Commentars, welche schwerer zu verstehen sind, oder 
kritische Bedenken darbieten, Erläuterungen hinzuzu
fügen. Der Text des Commentars ist mit arabischer 
Schrift gedruckt, die darin vorkommenden alttestament
lichen Stellen mit hebräischer Schrift ohne Vocale. 
Unten am Rande hat der Herausgeber den Ort dieser 
Stellen nach unsern Capiteln und Versen des biblischen 
Textes angegeben.

In der Stelle Thren. I, v. 7:
bs !) nehmen einige Erklärer, und so auch 

der Chaldäer, das Wort •’M' bekanntlich als Accusativ, 
ergänzen vor ba die Copula, und übersetzen: recorda- 
tur Hierosolyma dies miseriae et calamitatis suae et res 
pretiosas omnes, quae ipsi fuerant olim. Aber Tanchum 
befolgt die wahrscheinlich richtige Erklärung, nach 
welcher als nomen absolutum für ■’73,'2i steht, und 
also zu übersetzen ist: recordatur Hierosolyma diebus 
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miseriae et calamitatis sitae omnes res pretiosas. Er 
sagt: „Der Sinn ist nicht, dass die Stadt der Tage der 
Trübsal gedenkt; denn in diese verfiel sie eben da
mals. Die Worte msy shid e*n J**-®-*3 id in 
quo aliquid fit (significatio temporis et loci), und er 
will also sagen, dass sie in der Stunde der Züchtigung 
gedenkt an alle ihre ehemalige Pracht und Herrlichkeit. 
Denn sie erlauben sich häufig eine solche Auslassung 
der Präposition 3., w’e Zt 91, 6 öl'nrtS für
ämtista meridie steht.

Bei Thren. I, v. 8 erklärt er die Worte mm 
wie es bei uns jetzt gewöhnlich geschieht, für gleich
bedeutend mit impura facta est, despicitur,
sodass nur spätere Schreibart für ms ist; er sagt 
nämlich, das Wort bedeute üdytx« reiecta. Er fügt 
dann hinzu, dass Andere es von vagari, fugere ab
leiten, sodass es bedeute: facta est vaga. Endlich be
merkt er, man könnte es auch von 1« commiserari ab
leiten, sodass der Sinn wäre: deploratur illa, In v. 12 
nimmt er die Anfangsworte Nib als Wunsch, so
dass das betrübte Jerusalem zu den vorüberziehenden 
Wanderern spreche: „0 ihr Leute, betrachtet meine 
Lage und meinen Schmerz, mit welchem euch Gott 
verschonen wolle!“ In v. 14 zieht er bei den Worten 
b*y diese Lesart mit Sin vor, und erklärt das Ha- 
paxlegomenon passend durch adhaesit,
impositum est; also; impositum estiugum; bemerkt aber 
mich, dass Andere mit Schin lesen wollen. Da 
Tanchum sich als einen besonnenen Exegeten zeigt, 
so wünschen wir, dass Hr. C. den versprochenen Com- 
mentar über die kleinen Propheten bald erscheinen lasse.

In der Schrift Nr. 2 liefert uns Hr. Haarbrücker 
ausgewählte Stellen aus Tanchum’s Commentar zu den 
Büchern Samuel’s und der Könige, und gibt den Text 
nach den von Schnurrer gemachten Auszügen aus der 
oxforder Handschrift, welche Auszüge später Gesenius 
besass, der sie Hrn. H. mittheilte. Über die oxforder 
Handschriften, in welchen verschiedene Werke Tan
chum’s und Theile seines Bibelcommentars enthalten 
sind, hat Hr. H. schon in der Vorrede seines frühem 
Specimen berichtet. Er bemerkt hier, dass auchMunck 
in seiner oben erwähnten Schrift über die Lebensver
hältnisse Tanchum s, ungeachtet- der von ihm ange
wandten Sorgfalt nicht viel Näheres mitzutheilen ver
mocht habe, und zählt dann die vornehmsten, von 
Tanchum in seinem Commentar erwähnten, Schriften 
aufj nämlich den Targum des Onkelos, des Jonathan, 
das Targum Hierosolymitanum ad libios regum et Jobi, 
die Masora, beide Talmude, den alten jüdischen Com
mentar Bereschith Rabba, den Commentar Midrasch 
rabba über die Klagelieder Jeremias’, der Saadia ben 
gaon über Pentateuch, Jesaias und Klagelieder, den 

Dunasch ben tamim, den Abul walid ben gannäh, Mo- 
scheh ben esra und andere. Diese Aufzählung wird 
vielleicht noch Vermehrungen erhalten, wenn wir erst 
sämmtliche Theile des Tanchum’schen Commentars wer
den kennen gelernt haben. Der Text des Tanchum ist 
in dieser Schrift des Hrn. H. in derselben Weise, wie 
bei Cureton gedruckt; nur sind hier in den mit hebräi
scher Schrift dargestellten alttestamentlichen Stellen 
einigen der hebräischen Wörter die Vocalpunkte beige
fügt, und zwar so, wie sie in der Abschrift Schnurrer’s 
stehen. Diese Punctation weicht öfter von unserer ge
wöhnlichen ab, indem theils Tanchum ein besonderes 
Punctationssystem befolgt zu haben scheint, theils auch 
Schnurrer mitunter falsch geschrieben haben mag. Im 
arabischen Texte hat Hr. H. bisweilen auch etwas 
nach Muthmassung berichtigt, was wahrscheinlich durch 
Schnurrer falsch abgeschrieben war; doch hat er dann 
unten am Rande immer auch die bei Schnurrer ste
hende Lesart angeführt. In der lateinischen Über
setzung suchte sich Hr. möglichst genau dem arabi
schen Texte anzuschliessen, und erfreute sich in schwie
rigem Stellen des Rathes des Hrn. Prof. Rödiger.

Bei der Stelle 1 Reg. 6. v. 20 bemerkt Tanchum 
Text. ar. p. 70 über die Worte 3'50 BtiT aurum pretio- 
sum, aurum melius, es könne das zweite derselben als 
Participium passivum aufgefasst, und durch gJnjc 
purgatum oder (jad-is? liquatum übersetzt werde«. Dann 
fügt er hinzu, nach der Meinung Andrer aber sei 
IW ein Ausdruck für Gold überhaupt jJI 
läliajo und hier als ein Adjectiv dem 3m beigefügt, 
so dass der Sinn gleichsam sei: goldnes Gold d. i. 
treffliches Gold. In ähnlicher Weise sage der Hebräer 
tbto sm aurum aureum; denn TB sei schon selbst ein 
Ausdruck für: Gold. Ebenso sage man im Arabischen 
JUUI eine finstre Nacht. Hr. H. hat hier 
JjJJf drucken lassen, und ebenso in der Übersetzung 
p. 71, welches nur construirt werden kann als Nomi
nativ und Genitiv: nox noctis. Allein Tanchum spricht 
von Ausdrücken, in welchen das zweite Wort als Ad
jectiv in Apposition steht. Daher wird statt jener Worte 
im Texte wahrscheinlich der bekannte arabische Aus-

druck: JLJ nox noctescens, d. i. eine nächtige
Nacht zu lesen. Dagegen ist mir ein diesem Ausdrucke 
in der Bedeutung entsprechendes nox noctis
bis jetzt nicht begegnet. Jene nox noctescens hingegen 
wird auch im Kämüs angeführt. In demselben Artikel 
des Tanchum ist statt wohl xa+avj

zu lesen, mit dem Nomen actionis formae 
secundae, welches nominatio, adpellatio, bedeutet. Der 
Schreiber oder Abschreiber wird in der rabbinischen 
Schrift, mit welcher das Arabische im oxforder Codex 
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geschrieben ist, die Buchstaben n und n mit einander 
verwechselt haben, welches in jener Schrift leicht angeht.

In der Schrift Nr. 3, erhalten wir ein neues Spe- 
cimen aus dem bekannten exegetischen Werke des 
Gregorius Bar Hebraeus, eines berühmten Schriftstel
lers der syrischen Jacobiten aus dem 13. Jahrh. Jenes 
exegetische Werk, welches den Titel Horreum
mysteriorum führt, giebt kurze Erläuterungen dunklerer 
oder verschieden gedeuteter Stellen der heiligen Schrift, 
wobei auch häufig fremde Übersetzungen, d. h. nicht 
syrische, wie die Alexandrinische, die Coptische, die 
Armenische, angeführt und erläutert werden. Ebenso 
werden auch Erklärungen der Kirchenschriftsteller, wie 
z. B. des Basilius, Cyrillus, Mar Ephrem, angeführt 
und verglichen und beurtheilt. Das Werk liefert natür
lich manche Beiträge zur Vervollständigung unsrer 
syrischen Wörterbücher, und zur Kritik und Berich
tigung der Lesearten in der syrischen Bibelübersetzung. 
Mehrere Proben aus diesem Horreitm mysteriorum sind 
uns schon mitgetheilt worden, z. B. von Bernstein, in 
seiner Ausgabe der syrischen Chrestomathie von Kirsch; 
von Rhode einige Scholien zu Ps. 5 und Ps. 18; von 
Winkler die Scholien zum Carmen Deborae. In der 
vorliegenden Schrift giebt nun Hr. T. die im Horreum 
mysteriorum verkommenden Scholien zum Jesaias, die 
jedoch nicht so zahlreich sind, wie die dort zu andern 
alttestamentlichen Büchern vorhandenen. Gewöhnlich 
erläutert Bar hebraeus die Worte der syrischen Über
setzung. Des hebräischen Textes gedenkt er in diesen 
Scholien zum Jesaias nur drei Male, bei Jes. 13, v. 22, 
und Jes. 17, v. 3. 11; öfter erwähnt er die alexandri
nische Übersetzung, und hält sich in Ansehung ihrer 
genau an den hexapiarischen Text. Hr. T. zog seinen 
syrischen Text hauptsächlich aus einem alten, und 
ziemlich schwer zu lesenden Codex des britischen 
Museum in London, verglich aber damit auch die Le
searten einer bodlejanischen Handschrift zu Oxford, 
deren Bernstein in der Vorrede zur Kirschischen Chre
stomathie gedenkt, und merkte die dabei sich ergeben
den Varianten an. Der von Hrn. T. hinzugefügte la
teinische Text gibt keine vollständige Übersetzung der 
Scholien des Bar Hebraeus, sondern liefert theils hin 
und wieder Übertragungen schwierigerer Stellen aus 
jenen Scholien, theils eigene Erläuterungen von Hrn. 
T. Dem syrischen Texte sind hin und wieder einige 
Vocalpunkte beigegeben.

In Bezug auf das symbolische Auftreten Jesaias 
c. 20, bemerkt Bar Hebraeus: „Asdode urbe a Tar- 
tane, duce Sargonis, Sanheribi antecessoris, expugnata, 
indicavit Deus Jesaiae, Aegyptios et Aethiopes in cap- 
tivitatem esse redigendos; quare praecepit, ut saccum, 
quo Usiae causa indutus esset, e lumbis solverel, et 
nudus discalceatusque ambulans lamentaretur, quoniam 
ingenia pinguia eis, quae vident, potius quam quae au- 
diunt, fidem habent. Es will also Bar Hebraeus nicht 
annehmen, dass das härene Gewand die gewöhnliche 
Kleidung der Propheten gewesen; er meint, es müsse 
irgend etwas Übles vorher sich ereignet haben, in Be
zug worauf Jesaias das Trauergewand anlegte. Hr. T. 
fügt dann hinzu, dass aus dem Ephraem Syrus sich 
ergebe, worauf Bar Hebraeus sich hier beziehe, näm
lich: Jesaiam, cum Usiae insolentiam comperisset, gra- 
vissimo dolore affectum, sibi induisse saccum, neque 
antea deposuisse, quam a Deo audiret: „abi, solve de 
lumbis tuis saccumU6 Jes. 20, v. 20.

In der Schrift Nr. 4 gibt Hr. T. aus denselben 
handschriftlichen Quellen, welche er für Nr. 3 be
nutzte , das Prooemium des Bar Hebraeus zu den Psal
men, und dessen Bemerkungen zu den Psalmen 1. 2. 22. 
Bar Hebraeus führt hier öfter Stellen aus Kirchenschrift
stellern an, welche Hr. T. in den uns erhaltenen Schrif
ten derselben nicht widerfand. Dahin gehört folgende 
Stelle aus dem Hippolytus: „Psalmi sunt centum et 
quinquaginta, tarnen non omnes a Davide, sed ab aliis 
etiam, quos elegerat, cantoribus compositi, a slirpe 
Levi ducentis octoginta et octo, qnorum principes quat- 
tuor, Assaph, Eman, Ethan et Idithum. Cum dicit: 
Psalm us a filiis Kor ah, Assaph et Ethan sunt, qui 
psallunt. Ubi dicit-. Davi di (a Davide). David ipse 
est, qui canit; cum autem dicit Davidis ab aliis in 
Davidem recitatur. Quum canticum quoddam modulan- 
dum, vel mutatio modulationis, vel variatio argumenti, 
inciperet, diapsalma scripserunt. Das hier von Hrn. 
T. gesetzte Davidis ist nämlich im Syrischen durch 
r*c-- ausgedrückt, und das Davidi durch H-A* 
Wir wünschen, dass Hr. T. als nunmehriger Professor 
orientalium zu Upsala auch ferner der syrischen Lite
ratur einige Aufmerksamkeit zuwenden möge, welche 
sonst in Schweden an Norberg und Agrell so verdiente 
Freunde hatte.

Greifswald. J. G. L. Kosegarten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATIJIl-ZEITUNG.

Theologie.
1. Erklärung der Pastoralbriefe mit besonderer Bezie

hung auf Authentie und Ort und Zeit der Abfas
sung derselben, von Konr. Steph. Matthies. Greifs
wald, Mauritius. 1840. Gr. 8. 3 Thlr. 5 Ngr.

2. Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen 
Testamente, von Dr. JE. M. L. de Wette. Zweiten 
Bandes fünfter Theil. — A. u. d. T.: Kurze Erklärung 
der Briefe an Titus, Timotheus und die Hebräer. 
Leipzig, Weidmann. 1844. Gr. 8. 1 Thlr.

Zufällige Umstände verursachen die späte Erscheinung 
der Anzeige von Nr. 1; beinahe möchte jetzt auch eine 
solche überflüssig sein, da im theologischen Publicum sich 
schon ein Urtheil über diesen Commentar gebildet ha
ben wird, der Verf. überdies die theologische Facultät 
verlassen und zu der philosophischen übergetreten ist. 
So sehr wir uns nun auch freuen über jeden neuen 
Commentar, der über die Pastoralbriefe erscheint, in 
der Hoffnung, aus der Unsicherheit, in welche die 
neuesten Angriffe auf diese Briefe uns gestürzt haben, 
herausgerissen zu werden, so müssen wir doch auf
richtig bekennen, dass wir durch den Commentar des 
Hrn. Matthies die Sache wenig gefördert glauben; die 
Bemerkungen sind vag und unsicher, die Redeweise 
breit und schleppend. Wenn uns nicht alle drei Briefe 
zu innig mit einander verwandt schienen, so freilich, 
dass die Verdachtsgründe gegen ihre Echtheit gradatim 
sich steigern vom zweiten Brief an Timotheus zu dem 
an Titus bis zu dem ersten Brief an Timotheus: so 
möchten wir dem Verf. in der Angabe der Abfassungs
zeit des zweiten Briefes an Timotheus noch am ersten 
beistimmen. Auf die Kritik des Textes hat der Verf. 
sich nur obenhin eingelassen; er folgt fast durchweg 
der Lachmann’schen Lesart, nur dreimal weicht er von 
ihr ab: 1 Tim. 2, 9; 5, 21; 6. 17. j)er Commentar 
beginnt mit einer allgemeinen Einleitung zu den Pasto
ralbriefen , in welcher zunächst die kirchlichen Zeug
nisse für die Pastoralbilefe aufgeführt und die ver
schiedenen Ansichten ubei die Abfassungszeit mitge- 
theilt werden; auch der ganze Ballast von sogenannten 
Anspielungen. In einem zweiten Abschnitte handelt 
der Verf. von der Bekämpfung der Echtheit der Pasto
ralbriefe, die er hinreichend zurückgeschlagen glaubt; 
und doch lebt der Verdacht in der ganzen lutherischen 
Kirche fort. In einem dritten Abschnitte handelt der 
Verf. von der allgemeinen Bestimmung der Örtlich-zeit

lichen Verhältnisse, unter welchen die Entstehung der 
Pastoralbriefe zu denken sei. Vor allem scheut sich 
H. M., über die historischen Zeugnisse der Apostelge
schichte hinauszugehen. In Rücksicht der Irrlehren, die 
in diesen Briefen bekämpft werden, knüpft Hr. M. mit 
Recht an die in dem Colosserbriefe erwähnten Irrlehrer 
an, aber es hätte wol darauf hingewiesen werden müs
sen, wie die Ausdrücke, welche in Bezug auf sie ge
braucht werden, dogmatisch viel ausgebildeter sind, 
wenigstens im ersten Briefe an Timotheus und in dem 
an Titus, als in dem an die Colosser. Sobald man, 
wie Hr. M., diese Irrlehrer noch vor der römischen 
Gefangenschaft Pauli auftreten lässt, verwischt man 
alle historische Entwickelung und geht ebenso unhisto
risch zu Werke, wie Schwegler in seinem sogenannten 
nachapostolischen Zeitalter. Auch die Ausbildung des 
kirchlichen Lebens wird zu wenig in ihrer allmäligen 
äussern Fixirung festgehalten.

Dem Commentar zu jedem einzelnen Briefe geht 
eine Inhaltsangabe voraus und den Schluss bilden Be
merkungen über Zeit und Ort der Abfassung. Wir ha
ben uns schon an einem andern Orte über diese Tren
nung der einleitenden Bemerkungen ausgesprochen.

Vorangestellt wird der Commentar über den Brief 
an Titus, weil dieser der Zeit nach der erste ist. Denn 
Hr. M. setzt ihn in die Zeit der dritten Missionsreise 
des Apostels; er leugnet nämlich die zweite Gefangen
schaft Pauli gänzlich und erklärt die berühmte Stelle 
des Clemens Romanus nicht von Spanien, sondern mit 
Baur von Rom gesagt; uns scheint sie auch gegen 
de Wette noch immer ein Hauptbeweis für die zweite 
Gefangenschaft des Apostels. Nach Hrn. M. reiste 
Paulus um Pfingsten 58 von Ephesus nach Macedonien, 
ging von dort nach Hellas, von hier mit Titus nach 
Kreta, begab sich dann nach Corinth und von dort 
nach Nikopolis in Epirus, hier schrieb er unsern Brief 
und trat dann die letzte Reise nach Jerusalem an. Die 
Möglichkeit einer solchen Reisetour lässt sich nicht 
wohl leugnen, wenn es gleich sehr unwahrscheinlich 
ist, dass eine solche Wirksamkeit des Apostels inner
halb drei Monaten Act. 20, 2 gänzlich mit Stillschwei
gen sollte übergangen sein; wenn wir aber auch alle 
andern Schwierigkeiten übersehen wollten, so bleiben 
doch die Häretiker und die kirchliche Ordnung eine 
durchaus nicht in diese Zeit passende Erscheinung. — 
Wir wollen jetzt einige Einzelheiten des Commentars 
herausheben. Den Ausdruck oumo Cap. 1, 3 von Gott
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dem Vater gebraucht, findet Hr. M. nicht auffallend, 
und doch konnte nur eine polemische Beziehung den 
Apostel veranlasst haben, sich dieses Wortes zu be
dienen. Die Worte v. 6: der Presbyter soll sein piäq 
ywautoQ ävTjQ will Hr. M. ganz allein von der Treue 
des Ehemannes verstehen „mit Leib und Seele soll 
er der Mann einer Frau sein“: das würde kein Unbe
fangener darin suchen. Zu ötöaaxaMa vyialvovoa v. 9 be
merkt der Verf.: „Die Lehre ist gesund nach ihrem 
unendlichen Grunde und Inhalte und nach ihrer le
bendigen Wirkung und subjeetiven Äusserung; denn 
als die wahrhaft evangelische ist sie voll göttlichen 
Wesens und Lebens, frei von allen krankhaften Stof
fen oder Ingredienzien selbstischer Gebilde und als 
als solche dient sie vollkommen zur Tilgung aller 
wahrheitswidrigen Übelstände, zum Wohl und Heil der 
gottergebenen Seele.“ Was sollen diese Phrasen, die 
gar nicht hierher gehören und doch auf jeder Seite 
wiederkehren. — V. 12 sucht Hr. M. den Ausspruch 
des Epimenides gegen Baur zu vertheidigen. Es fehlt 
zwar nicht an scharfen Rügen in den paulinischen Brie
fen, aber ein so scharfes Verwerfungsurtheil ist doch 
ohne Beispiel; diese Stelle allein könnte mir den Brief 
verdächtig machen. — Von den Irrlehrern v. 14 sagt 
Hr. M.: „Die Irrlehrer haben allerdings mit mehren 
Parteien mancherlei gemein, aber nichts desto weniger 
auch vielerlei eigenthürnlich; es sind Zwittergestalten 
des in mannichfaltigen Gliederungen und Formirungen 
mit sich zerfallenen Judenthums, wie auch des unkräf
tigen Christenthums: und so von verschiedenartigen 
Triebkräften unter christlichem Scheinwesen befruchtet 
und in einem unbegrenzten, hier idealisch-mythischen, 
dort realistisch-formellen Spielräume sich willkürlich 
bewegend, nehmen sie eine so eigenthümliche, als ge
fahrdrohende Stellung auf evangelischem Lebensgebiet 
ein.“ Wer sollte aus diesen Merkmalen sich wol ein 
Bild von den Ketzern der Pastoralbriefe machen? — 
Nur noch eine Stelle aus diesem Briefe wollen wir 
anführen. Cap. 2, 10 ist der Ausdruck SiöwsxuUa tov 
oomfooq rtp.Mv &eov} welche Hr. M. auf Gott den Vater 
bezieht, auffallend. Hr. M. sagt darüber: „Etwas un
genau kann hier der Ausdruck StSaoxalia in Bezug auf 
Gott erscheinen, da im eigentlichen Sinne das Lehren 
doch nur von Christo und den Aposteln prädicirt wer
den kann. Allein da das göttliche Heilswort nach sei
ner Manifestirung und Verkündigung mit der evangeli
schen Lehre zusammenfällt und in dieser als das im
manente errettende Gnadenwesen gewusst wird: so 
kann die vorliegende Ausdrucksweise weiter nicht be
fremden.“ Auf diese Weise möchte wol von einem dog- 
magtischen Unterschied nicht mehr die Rede sein.

Auch die Abfassungszeit des ersten Briefes an Ti
motheus setzt Hr. M. in dieselbe Zeit; er soll kurz 
nach dem an Titus geschrieben sein. Timotheus ist 
nämlich von Achaja aus, wo der Brief geschrieben 

worden ist, vorausgereist nach Ephesus, denn es hat 
nichts auf sich, dass Act. 20, 6 gesagt wird, Paulus 
sei mit den vorausgesandten Brüdern zu Troas zusam
mengetroffen, davon sei natürlich Timotheus auszuneh
men ; dass Paulus nach Ephesus habe kommen wollen, 
wovon der Brief an Timotheus spreche, werde auch 
Act. 20, 16 gesagt, dort heisse es nämlich, er habe be
schlossen, vor Ephesus vorüberzuschiffen; dass in der 
Apostelgeschichte nach jenen Voraussetzungen des Ti
motheus bei der Zusammenkunft der Ältesten aus Ephe
sus mit Paulus zu Milet nicht gedacht wird, ist nach 
Hrn. M. ganz natürlich; dass in jener Rede an die 
ephesinischen Presbyter von den Irrlehrern als solchen, 
die in der Zukunft hervortreten werden, gesprochen 
wird, in unserm Briefe als in der Gegenwart, leugnet 
Hr. M.; Act. 20, 29 nämlich heisse es: „denn das 
weiss ich, dass nach meinem Abschied kommen wer
den,“ dieses „ich weiss“ müsse aber auf schon vor
handene Keime bezogen werden, der Ausdruck hinge
gen 1 Tim. 4, 1 to Je 7ivtvf.ia ’kfyu weise auf die 
Zukunft hin. Wie man jene Rede mit einem nach 
Ephesus vorausgesandten Briefe ausgleichen kann, ist 
nicht abzusehen und die hier angenommene Abfassungs- 
Zeit unseres Briefes hat auch nicht die geringste Wahr
scheinlichkeit für sich.

Was nun die einzelnen Stellen betrifft, so will Hr. 
M. Cap. 1,3, wo allgemein übersetzt wird: Wie ich 
dich aufgefordert habe, in Ephesus zu bleiben, als ich 
nach|Macedonien reiste, n^oq^ttvai nicht durch „Zurück
bleiben“ erklärt wissen, sondern Hr. M. behauptet, es 
zeige gerade das Gegentheil an, das Ziel einer Reise, 
sodass aus dieser Stelle hervorgehen würde, Timotheus 
sei nicht etwa von Paulus zurückgelassen, sondern er 
sei auf Pauli Aufforderung dahin gereist, um dort zu 
bleiben. Belege für diesen Gebrauch des 7lQO(JfttVUV 
hat der Verf. nicht gegeben. Die folgenden Worte 
7tOQtv6p,evog MaxtSovlav, bezieht Hr. M. auf Timo
theus, sodass der Nominativ statt des Accusativ stehen 
müsste (die Berufung auf Ephes. 4,12 gehört gar nicht 
hierher), und doch soll man dem Verf. glauben, wenn 
er versichert, diese Erklärung sei aus dem unbefange
nen Verständniss des Wortsinns entsprungen. Die 
Stelle v. 12 — 17, die Schleiermachern verdächtig ist, 
weil der Verf. in sich selbst beschimpfenden Aussprü
chen von sich redet, ist Hrn. M. nicht anstössig; er
klärbar wird dies, wenn man hört, dass Hr. M. die 
Worte v. 15, dass er der erste der Sünder sei, für 
eine Erklärung des Anspruchs Pauli 1 Cor. 15, 9 aus
gibt, wo es heisst, dass er der geringste Apostel sei. — 
Die Worte Cap. 2, 5, in welchen Christus als Mittler 
und Mensch dargestellt wird, zeigen wenig gesagt eine 
sehr unpaulinische Schreibweise. Hr. M. will den Ge
brauch des Wortes auch ohne Beziehung auf
das A. T., welche Schleiermacher hier fordert, durch 
seine begriffsmässige Anwendung rechtfertigen ! Wäre 
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Paulus der Verfasser unseres Briefes, so würde die 
Christologie wol eine ganz andere Ausdrucksweise ge
funden haben. Cap. 3, 1 gibt Hr. M. zu, dass in den 
Worten tmoxon^g oQtytod'ai ein eifriges Begehren ange
deutet werde; es soll dies Begehren aber frei von 
allen egoistischen Tendenzen sein und nur ein reges 
Gemeindeinteresse voraussetzen; glücklich gewählt sind 
dann wenigstens die Ausdrücke nicht und der Schrift
steller trägt die Schuld, wenn man ihn nicht versteht. 
Wegen seiner philologischen Gesetzgebung v. 16 oq 
tg>av£^(o^ u. s. w., ist der Verf. schon in Rheinwald’s 
Repertorium Bd. XXXVII, p. 5 auf den rechten Weg 
gewiesen. Rie Irrlehrer Cap. 4, 3, welche den Cölibat 
einführen wollen und Speiseverbote geben, will Hr. M. 
als mit den Essenern verwandt bezeichnen; allein das 
Hauptmerkmal des Essenismus, die Abgeschlossenheit, 
fehlt. Daher lässt sich diese Secte nur aus einer theo
sophisch-asketischen Richtung des Orients erklären.

Unter orrw? MjQui Cap. 5, 3 sollen nach Hrn. M. 
diejenigen Witwen verstanden werden, die sich einer 
frommen Gesinnung und eines heiligen Wandels befleis- 
sigen und -cit-idv soll sich nicht vorzugsweise auf Unter
stützung beziehen. Nun aber setze man hiernach ein
mal v. 3: Witwen halte in Ehren, namentlich die from
men Witwen; schliessen müsste man doch daraus, dass 
auch die gottlosen Witwen in Ehren zu halten seien. 
V. 4 will Hr. M. nur in Bezug auf die Witwen gesagt 
wissen, sodass [.lav&av&waav für den Singular stehe, 
was keine Schwierigkeit habe, da sich der Ausspruch 
auf alle Witwen beziehe; Hr. M. übersetzt deshalb 
d(.ioißaq dnoöiöovat xoiq n^oyovoiq zu vergelten den Vor
eltern, nämlich eben dadurch, dass die Witwe an den 
Kindern thut, was die Voreltern an ihr gethan haben. 
Man möchte nur fragen, wie dadurch den Voreltern 
vergolten werden kann. Mit dem Gebot v. 8 tvoq dv- 
ögoq yvvij quält sich Hr. M. sehr ab, weil er Baur’s Er
klärung nicht annehmen will; er nimmt es von dem 
fleckenlos gebliebenen, monogamischen Verhältniss der 
Witwen, wobei das einmalige oder zweimalige Ver- 
heirathetsein ganz äusser Acht gelassen ist. Um der 
verdächtigen Sprachweise Cap. 6, 13. 14 zu entgehen, 
XqioTOV JljGOV rov J-lUQTVQrjOttVTOQ £1U IIoVTlOV UlldlOV rqv 

üf.toXo'ylav, zieht Hi. M. die letzten Worte zu dem 
folgenden Verse und übet setzt: „Ich thue Dir kund 
vor Gott und Jesu Christo, der Zeugniss ablegte vor 
Pontio Pilato, das schöne Bekenntniss, nämlich dass 
du bewahrest“ n. s. w. Aber Hr. M. beweist nicht, 
dass mit folgendem Infinitiv in dieser Bedeu
tung Weiter verkommt, die Beiufung auf Gott scheint 
ganz überflüssig, das Zeugniss vor Pilatus bleibt ebenso 
unmotivirt und endlich muss man sich wundern, dass 
Paulus zu glauben scheint, das Bekenntniss des Timo
theus besser behalten zu haben, als dieser selbst. Zum 
Schluss noch ein Beispiel, wie Hr. M. Schleiermacher 
widerlegt.

„Im Übrigen ist die Redensart iniyavtlav dd&i v. 14 
für unpaulinisch ausgegeben worden, und dieselbe 
kommt allerdings nicht weiter vor, aber dessenungeach
tet kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass 
Paulus, wie er überall die wirklich erfolgte, bereits ge
schichtlich gewordene Erscheinung Christi als eine be
stimmte Folge des von Ewigkeit her gefassten weisen 
Rathschlusses betrachtet, so nicht minder die noch be
vorstehende, wie alles in den evangelischen Anschauungs
kreis Gehörige, unter den göttlichen Heilsplan stellt, 
und von demselben in seiner frühem oder spätem facti- 
schen Gestaltung abhängig macht.“

Am besten in dem ganzen Werke hat uns der Ab
schnitt über die Abfassungszeit des zweiten Briefes an 
Timotheus gefallen, nicht, als wenn wir alle Schwierig
keiten gehoben sähen , aber es bleiben doch nicht so 
grosse historische Unwahrscheinlichkeiten, wie bei den 
andern Briefen, ja der historischen Verhältnisse wegen 
würden wir uns beruhigen können, wenn die Ähnlichkeit 
mit den beiden andern Pastoralbriefen nicht so gross 
wäre, dass sie mit einander stehen und fallen. — Doch 
wir haben dem Leser wol genug von diesem Commen
tar mitgetheilt und wollen nun zu Nr. 2 übergehen.

Man fühlt sich erquickt, wenn man von den brei
ten dogmatischen Reden zu diesem präcisen exegeti
schen Handbuch übergeht, wenngleich nicht zu leugnen 
ist, dass die Durcharbeitung durch diesen mit der 
grössten Sparsamkeit die grösste Fülle verbindenden 
Commentar keine ganz mühelose Arbeit ist. Doch des 
Verf. Handbuch ist wol bekannt genug, als dass wir 
darauf weiter hinzuweisen hätten. — Der Verf. ver
wirft, wie uns scheint, mit Recht den apostolischen 
Ursprung dieser Briefe und erkennt ebenfalls mit Recht 
die jedes Maas überschreitenden positiven Bestimmun
gen Baur’s nicht an; nur darin scheint uns der Verf. 
in der Bestreitung der Echtheit zu weit zu gehen, dass 
er oft Unpaulinisches im Gedankengange nachweist, 
das sich doch wol retten liesse; es ist dies umsöun- 
nöthiger, da alle drei Briefe in allen ihren Ausdrücken 
so wenig paulinisch sind, dass an einen und denselben 
Verfasser mit den übrigen paulinischen Briefen durchaus 
nicht gedacht werden kann. — Nicht recht will es uns 
gefallen, dass der Verf. die Unterschiebung des aposto
lischen Namens so gering ansieht; mag auch die Zeit 
noch so sehr einen solchen Betrug (denn das bleibt er 
doch immer, hätte die Fiction für den Verf. keine Bedeu
tung gehabt, so würde er sie nicht benutzt haben) milde 
beurtheilen lassen, ein vom göttlichen Geiste erfüllter 
Schriftsteller (und dass die Verfasser dies sind, wenn 
auch nicht in dem Grade, wie der Apostel Paulus, 
möchten wir nicht leugnen) würde sich einem solchen 
Übel nicht fügen; daher glauben wie auch, dass die 
Briefe auf irgend eine Weise dem Apostel Paulus an
gehören, aber so, wie wir sie haben, sind sie freilich 
nicht von ihm geschrieben und wir bekennen gern,
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dass wir uns kein klares Bild von der Abfassung der
selben entwerfen können.

Der Verf. beginnt mit dem Briefe an Titus, geht 
dann zum zweiten Briefe an Timotheus über und lässt 
endlich den ersten an Timotheus folgen. In der Ein
leitung zum Briefe an Titus bemerkt Hr. de Wette, 
dass sich der Brief historisch nicht in die Lebensge
schichte des Apostels fügen lasse, dass er nicht zu der 
angegebenen Sachlage passe und auch weder dem 
Zwecke, noch dem Verhältnisse des Schreibers zum 
Empfänger entspreche.

Was nun das Einzelne betrifft, so freuen wir uns 
des guten exegetischen Taktes des Verf., der grossen 
Gelehrsamkeit, die der Commentar, ohne den Leser zu 
belästigen, mittheilt; wir sind in vielen Stellen durch 
den Verf. in unsern Ansichten bestärkt worden, in 
nicht wenigen ist uns ein besseres Verständniss eröff
net und nur in einzelnen Stellen möchten wir eine an
dere Ansicht geltend machen. Eine solche Stelle ist 
z. B. Cap. 1, 1, wo der Verf. xar« nloTtv übersetzt 
„zur Bewirkung des Glaubens“. Das scheint uns 
zu bestimmt gesprochen, wir möchten x«r« diese 
Bedeutung nicht vindiciren. Die profanen Stellen, 
welche Hr. de W. dafür anführt, erhalten diese Be
deutung mehr aus dem beigefügten Verbum. Wir wür
den lieber übersetzen „in Beziehung auf den Glauben“, 
sodass darin eingeschlossen wäre die Bewirkung, die 
Bekräftigung, Erhaltung u. s. w., was hier auch um so 
passender sein möchte, da es sich zunächst um Erhal
tung bei der gesunden Lehre handelt. Zu v. 5 sagt 
Hr. de W.: „die Worte lauten, als wenn Paulus den 
Timotheus erst jetzt mit der Absicht bekannt machte, 
weshalb er ihn in Kreta gelassen habe, da er ihn doch 
nur erinnern konnte.“ Dies scheint eine von den Stel
len zu sein, wo der Verf. zu argwöhnisch ist; es kann 
das eine blosse Übergangsformel sein, um zu dem 
Thema des Briefes zu kommen. Von der Bestätigung 
des Urtheils, welches Epimenides über die Kretenser 
fällte, sagt Hr. de W. mit Recht: „eine im Munde des 
Apostels harte und ungerechte Bestätigung, wenn er in 
Kreta mit dem Evangelium so viel Gehör gefunden, 
dass sich in kurzer Zeit mehre Gemeinden gebildet 
hatten.“

Über den zweiten Brief an Timotheus urtheilt Hr. 
de W„ „es vertragen sich in Beziehung auf die Abfas
sung desselben mehre Umstände mit der ersten Ge
fangenschaft des Apostels schwer oder gar nicht; ei
ner zweiten Gefangenschaft aber steht äusser der Un
wahrscheinlichkeit im Allgemeinen entgegen die dann 
nothwendige Annahme, dass sich Mehres wiederholt 

haben müsste. Ferner dass der Verf. in des Timotheus 
Muth und Leidensfähigkeit ein gewisses Mistrauen 
setzt, da er doch schon die erste Gefangenschaft mit 
ihm getheilt hat.“ Was Hr. de W. vom Verhältniss des 
Timotheus zum Schreiber des Briefes bemerkt, ist al
lerdings auffallend, wenn Hr. de W. aber verlangt, 
dass er den Zweck der Einladung immer vor Augen 
habe, so scheint er doch zu abgemessene Forderungen 
zu stellen. Auch hier möchte ich wieder v. 1 xax 
Ina^tUav nicht mit Hr. de W. zur Verkündigung der 
Verheissung, sondern in Beziehung auf die Verheissung 
übersetzen. Über v. 3 — 5 sagt Hr. de W.: „Diese 
Stelle ist offenbar eine haltungslose Compilation aus 
Röm. 1, 9. Act. 23, 1; 24, 14 ff.“; mir scheint es ganz 
unwahrscheinlich, dass irgend eine neutestamentliche 
Stelle aus andern sollte zusammengesetzt sein, im A. 
T., wo ein so grosser Zwischenraum zwischen der Ab
fassung der verschiedenen Schriften liegt, kann ich 
mir das denken, aber eine etwaige Ähnlichkeit einzel
ner Stellen im A. T. würde mich nie zu dieser Be
hauptung bringen können. Unter v. 12 ver
steht Hr. de W. gewiss allein richtig das Apostelamt 
als ein ihm anvertrautes Haushalteramt; auch darin 
stimmen wir dem Verf. bei, wenn er c. 2, 6 übersetzt 
„Der arbeitende Landmann muss zuerst vor Andern 
der Früchte geniessen.“ Bei cap. 3, 11 findet Hr. de 
W. es unpassend, dass der Verf. derjenigen Verfol
gungen gedenkt, die Timotheus nur vom Hörensagen 
kennt, er hätte derjenigen gedenken sollen, an welchen 
Timotheus selbst Theil nahm. Das scheint unbillige 
Forderungen an den Briefsteller zu stellen, weil wir 
gar nicht wissen, weshalb er gegen Timotheus grade 
dieser gedenkt und hundert Voraussetzungen ihn ent
schuldigen, ja rechtfertigen können. Auch v. 14 scheint 
Hr. de W., zumal wenn man liest und dies na
türlich auch auf die Grossmutter und Mutter des Ti
motheus und auf diese besonders bezieht, zu hart zu 
urtheilen, wenn er meint, Timotheus müsse sehr schwa
chen Glaubens gewesen sein, wenn ihm Autorität von 
Personen nöthig gewesen wäre. Hr. de W. tadelt fer
ner den Ausdruck c. 4, 7 „ich habe einen schönen 
Kampf gekämpft“ und v. 8 „übrigens liegt mir bereit 
der Kranz der Gerechtigkeit, den mir geben wird — 
der gerechte Richter“, und glaubt sogar, es liesse sich 
hieraus wol mit Corn, a Lapide ein meritum ex con- 
digno begründen. Für paulinisch ist dies allerdings 
nicht zu halten, aber seiner Lehre widersprechend 
auch nicht.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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Von dem ersten Brief an Timotheus sagt Hr. de W., 
er sei seinen geschichtlichen Beziehungen nach nicht 
zu begreifen, auch seinem Inhalt nach nicht, indem 
er seinen angegebenen Zwecken nicht entspreche, so
wie das in Bezug auf Timotheus Gesagte der Stel
lung und dem Charakter dieses Gehülfen nicht ange
messen sei, auch verleugne der Brief den Apostel 
Paulus als schriftstellerisches Erzeugniss durch den 
Mangel an Haltung und Zusammenhang. Hr. de W. 
behauptet von dem Verf. dieses Briefes nach cap. 1,11, 
er nehme einen irenischen Standpunkt zwischen den 
Gesetzesfreunden und den Paulinern ein. Bei cap. 2, 11 

tv ^av/Ja soll l Cor. 14, 34 berücksichtigt sein; 
Welchen Beweis hat aber Hr. de W., dass der Verf. 
alle neutestamentliche Briefe vor sich gehabt habe? Zu 
cap. 2, 13 xal A8ü{.i ovx ^naT-rjO-r] bemerkt Hr. de W.: 
„Wahrscheinlich urgirt der Verf. nach Anleitung der 
alttestamentlichen Erzählung den Begriff: gereizt, ver
führt werden im Gegensatz eines andern Beweggrundes 
zur Sünde — und er sah es als etwas Schlimmeres 
an, sich von einem Thiere verführen als von der Ge
nossin des eigenen Geschlechts überreden zu lassen. 
Ein Widerspruch mit Röm. 5, 12 finde nicht statt, weil 
dort auf das Weib keine Rücksicht genommen werde; 
in unserer Stelle solle die Verführung des Weibes die 
sittliche Schwäche desselben, mithin ihre Unfähigkeit 
zu herrschen oder zu lehren beweisen. Und zu v. 15: 
„Der rechte Zweck dieser Stelle ist, den Weibern ei
nen Ersatz für das versagte Lehramt anzuweisen, so 
dass ihre mütterliche Bestimmung der Weg sei, sich 
Verdienste und Belohnung zu erwerben“: so stehe aber 
unsere Stelle im Widerspruch mit 1 Cor. 7, 7 ff.; 25 
ff«; 38 ff. Ein grader Widerspruch ist es indessen 
nicht, da hier hinzugesetzt wird p.fiv(DOtv fr niGTu. 
was dem Apostel 1 Cor. 7 ff. aber schwierig schei- 
nen mochte: nur das ist nicht zu bestreiten, dass auch 
hier wieder zwei verschiedene , Persönlichkeiten sich 
zeigen, unser Verf. ist sehr für die Ehe, während Pau
lus für seine Person und Eigenthümlichkeit das ehe
lose Leben vorzieht, dies aber keinesweges als ein 
allgemeines Gebot geltend machen will. Recht sehr hat 
uns der Abschnitt gefallen über cap. 5, 9—16, welcher 
überschrieben ist: „Von der Erwählung der Witwen zu 

Ältesten.“ Hr. de W. erklärt nämlich xaTaUyto&(o 
von der Aufnahme der Witwen in die ausgezeichnete 
Classe der nQtoßvTidtg, die für ihr Geschlecht waren, 
was der Presbyter für die Männer und bei ihrer Aufnahme 
das Versprechen einer ewigen Witwenschaft ablegten.

In den allgemeinen Bemerkungen zum Schluss des 
Commentars über die Pastoralbriefe macht Hr. de W, 
aufmerksam auf den eigenthümlichen Sprachgebrauch 
dieser Briefe, auf die Freude des Verf. an Gemein
plätzen. Alle drei Briefe, sagt er, bilden einen Gegen
satz gegen theils judaisirende, theils antijudaisirende 
Gnostiker, sind alle drei von demselben Verf. Der 
erste an Timotheus zuletzt geschrieben und zwar mit 
Reminiscenzen aus den beiden andern Briefen. Der 
Verf. ist ein Schüler Pauli und zwar hat er diese Briefe 
geschrieben gegen Ende des 1. Jahrh. Ein zweiter 
Zweck der Briefe ist nach Hrn. de W. Befestigung und 
Ausbildung der Hierarchie, richtiger wäre wol der äus
serlichen kirchlichen Ordnung überhaupt.

In Hrn. de W.’s Handbuch folgt hierauf der Com- 
mentar über den Brief an die Hebräer. Anfangs glaubte 
der Verf. wie er in der Vorrede des Handbuches sagt, 
nichts anderes geben zu können, als einen Auszug aus 
dem Bleek’schen Werke, bei der Bearbeitung selbst er
gaben sich jedoch in einzelnen Stellen Abweichungen, 
die Hr. de W. in der Vorrede namhaft macht und die 
Ansicht seines Freundes darüber zu vernehmen wünscht.

Die Leser des Briefes sind auch nach Hrn. de W. 
Palästinenser, obgleich auch dann noch Manches auf
fallend bleibe. Der Zweck des Briefes ist, die zum 
Rückfall in das Judenthum geneigten Christen zu wek- 
ken, das geschieht dadurch, dass Christus als der Mitt
ler eines bessern Bundes dargestellt wird. Ohne kirch
liche und dogmatische Vorurtheile, meint Hr. de W., 
würde kein besonnener Leser je Paulus für den Verf. 
des Briefes gehalten haben, äusser den äussern Grün
den sei auch der Inhalt des Briefes dagegen, unser 
Verf. habe einen etwas andern Begriff vom Glauben, 
kenne keine Rechtfertigung, sondern statt dessen spre
che er von Vollendung. Die Versöhnung Christi sei 
nach ihm überwiegend eine jenseitige, die in den pau- 
linischen Begriff der Vertretung überfliesse. Von allen 
Hypothesen über den Verf. sei die, dass Apollo den 
Brief geschrieben habe, am wahrscheinlichsten, aber 
höchst unwahrscheinlich sei es, dass Apollo zu den 
Palästinensern in dem Verhältniss gestanden habe, die 
unser Brief angebe.
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Was nun die einzelnen Stellen betrifft, so sagt Hr. 

deW- zu cap. 1, 2—4: „Wenn man nun dieses beides 
(nämlich w navza und Si ov x. t. aiwv. etioitige) 
auf die göttliche Natur oderauf den vorweltlichen Lo
gos bezieht, so hebt man die besonders in dem erstem 
Participialsatze streng festgehaltene Einheit des Sub- 
jectes auf und legt dem Schriftsteller eine Ansicht von 
Jesu Person unter, die zwar Johannes gehabt hat, die 
aber nicht als die seinige erwiesen werden kann. Wie 
das Theologoumenon vom Mensch gewordenen Logos 
doch immer von der Joh. 1, 14 ausgesprochenen Er
fahrung, also vom geschichtlichen Standpunkt ausge
gangen ist: so konnte unser Verf. von diesem Stand
punkte aus auch diese beiden Aussagen über den, der 
ihm Gottes Sohn war, thun: einmal, dass, so wie er 
Erbe von Allem geworden, er auch der Inhaber der 
Schöpferweisheit und Schöpfermacht sei; zweitens, dass 
er als das Ebenbild Gottes alle göttlichen Eigenschaf
ten und so auch seine Alles erhaltende und regierende 
Allmacht in sich vereinige. Er konnte dies, indem er 
von dem, was in den Kreis der Erfahrung fiel, ahnend 
aufstieg zu dem Urbildlichen und Ewigen, ohne dass 
er grade den Schritt weiter thun und dieses Urbildliche 
sich als ein präexistirendes Wesen denken musste, das 
in die Menschheit herabgestiegen sei.” Es kommt uns 
doch ganz eigenthümlich vor, wenn man so darauf 
ausgeht, bei den nächsten Schülern des Herrn, ich 
will nicht sagen verschiedenartige, sondern ganz ver
schiedene Auffassungen seiner Person zu wittern, mit 
dieser undeutlichen, fast möchte man sagen wunder
lichen Vorstellung wird der Verf. übrigens schwerlich 
Beifall bei Bleek finden. Wenn der Verf. v. 6 auf die 
Wiederkunft Christi und auf das Gericht bezieht, so 
können wir ihm darin nicht beistimmen. Denn die Ein
führung des Sohnes zum Gericht von Gott dem Vater 
ist eine nicht weiter vorkommende Vorstellung, die 
aber, dass ihn dann erst die Engel anbeten sollen, ist 
ganz unbiblisch. Da nun der Verf. nur der Grammatik 
wegen auf diese Erklärung gekommen ist, so scheint 
nichts im Wege zu stehen, wenn wir den Aorist otciv 

— tiGaydyu dem Sinn nach als Perfectum durch quum 
introduxeril übersetzen und dies auf die Menschwer
dung beziehen. Cap. 2, 6 bemerkt der Verf., der Sinn 
der angeführten Psalmstelle sei: Wie gering ist der 
Mensch u. s. w. dies könne aber nicht von Christo ge
sagt werden, selbst dann nicht, wenn man an dessen 
Erniedrigung denke, die ja grade ein Grund des Wohl
gefallens Gottes gewesen sei? Allein das widerspricht 
sich ja nicht, der Sinn ist doch: Wie niedrig Ist die 
menschliche Natur, selbst in der Person des Erlösers, 
dass sie über die Engel erhoben wird. Auch die Stelle 
V. 16 ov yap dfaov lnikap.ßdvEXG.i braucht nicht,
wie Hr. de W. behauptet, im Widerspruch mit Col. 
1, 20 zu stehen, denn dass die Erlösung der Menschen 
auch Einfluss auf die Engel habe, wird hier nicht ge

leugnet, eine directe Erlösung aber der bösen Engel 
durch Christus von Paulus nirgends, auch Col. 1, 20 
nicht gelehrt. Auch dagegen müssen wir protestiren, 
wenn Hr. de W. cap. 5, 5 Sou^gO-ui für gleichbedeutend 
mit v. 9 erklärt und dann fortfährt: „Aus
jener richtigen Fassung des eöo^gge wird um so klarer, 
dass der Ausspruch Ps. 2, 7 mit der Ernennung zum, 
Sohne zugleich die zum Hohenpriester enthält. Der 
Moment der Verherrlichung Christi ist zugleich der 
seiner Zeugung zum Sohne und der seiner Einsetzung 
zum Hohenpriester.” Hr. de W. hat selbst cap. 2, 17 
den Tod Christi als zum Hohenpriesteramt gehörig auf
gefasst, und eine Ernennung zum Sohn ist ein ganz 
unpassender x^usdruck.

Dagegen hat uns wohl des Verf. Bemerkung zu der 
Stelle cap. 6, 4 gefallen, an welcher Stelle Luther so 
grossen Anstoss nahm, dass er deshalb diesem Briefe 
die Kanonicität absprach. Hr. de W. sagt: „An der 
Bedeutung des harten Wortes ist nicht zu rütteln, eher 
könnte man den Gedanken mildern, entweder durch 
Annahme einer rhetorischen Übertreibung, oder durch 
die hinzugefügte Beschränkung „bei Menschen, nicht 
bei Gott“ (dies letztere wäre nun wol reichlich so 
schlimm, als wenn man an der Bedeutung des Wortes 
rütteln wollte). Das Beste ist die Strenge des Gedan
kens und Ausdrucks ungeschwächt zu lassen, diesen 
aber auf den schlimmsten Fall zu beschränken, wel
chen unter vielen andern weniger schlimmen der Verf. 
im Eifer der Rede ins Auge fasste. Die Stelle — hat 
— eine ungebührliche Wichtigkeit erhalten, ist aber 
auch eben deswegen sehr gemishandelt worden.44

Eben so annehmbar scheint uns die Auslegung von 
cap. 7, 1 —40 über Melchisedek. Der Verf. sagt zu 
v. 3: „Bei der Erklärung dieser und der folgenden 
schwererklärlichen Aussagen über Melchisedek muss 
man den typologischen Standpunkt, den der Verf. un
streitig einnahm, festhalten. Für ihn stand es nach 
Ps. 110, 4 fest, dass Melchisedek als Priester Vorbild 
Christi sei, dass ihm mithin Eigenschaften zukämen, 
welche Christo selbst zukommen und diese suchte er 
durch typologische Analyse bei ihm nachzuweisen. Bei 
dieser Nachweisung nun hielt er sich seinem Schrift
glauben gemäss genau an die Worte der Schrift und 
selbst deren Stillschweigen war ihm bedeutsam. Das 
Resultat aber, das er auf diesem Wege gewann und 
das in einer Vorstellung von Melchisedek besteht, die 
sich mit den Bedingungen einer geschichtlichen Erschei
nung durchaus nicht verträgt, hat für ihn keine andere 
Wahrheit, als in sofern dadurch das Wesen des christ
lichen Hohenpriesters eine schriftmässige Begründung 
erhält. Nicht als ob er sich der geschichtlichen und 
typologischen Wahrheit in ihrem Unterschiede bewusst 
gewesen wäre — aber er konnte auch nicht den typo
logischen Eigenschaften des Melchisedek geschichtliche 
Wahrheitzuschreiben und in ihm entweder eine evg^q-
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xwoig des Sohnes Gottes, oder des heiligen Geistes, 
oder eines Engels oder überhaupt eines übernatürlichen 
Wesens sehen, was dem nüchtern evangelischen Geiste 
durchaus zuwider wäre. Die Ausdrücke «ju?;-
wp, uytvia’kö^TOQ heissen nur, von dem kein Ge
schlechtsregister angeführt ist. Ein unglückliches Be
ginnen ist es, wenn die Ausleger diese drei Eigen
schaften in Christo nach weisen wollen.“ — Wenn Hr. 
de W. cap. 9, 26 sagt, diese Argumentation beruhe auf 
der Voraussetzungj dass das Opfer Christi sich auf 
alle Sünden, anch auf die der Vorzeit beziehe, uns 
Neueren aber könne diese Argumentation nicht ein
leuchten, da die Versöhnung Christi nur durch den 
Glauben angeeignet werden könne, die Alten aber die
sen Glauben nicht gehabt hätten, wenigstens nicht den 
an den Versöhnungstod, ihnen könne also dieser nicht 
zu Gute kommen; so ist diese Schlusfolge wol nicht 
ganz richtig, denn wenn sie überhaupt den Glauben 
hatten, so konnte das Fehlende später ergänzt werden 
vgl. 1 Petr. 3, 19 ff. Cap. 12, 2 übersetzt Hr. de W. 
äffOoCovitg dg tov Tgg ntOTtcog ä^/ip/ov xai TtkeiWTrjV ’lij- 
aovv „indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vol
lender des Glaubens Jesum“ und erklärt „wir sehen auf 
den, der im Glauben vorangegangen ist, zuerst ge
glaubt bat, der es in Beweisung des Glaubens zur 
Vollendung gebracht hat.“ Ob man so von Jesu Christo 
wol sprechen kann? Wir übersetzen „der uns zum 
Glauben fuhrt und ihn in uns vollendet.“ Wann heisst 
auch a^yog der Anfänger? Cap. 12, 17 bezieht Hr. 
de W. wol mit Becht avTTtv auf gtravola und übersetzt: 
für Reue fand er keine Statt, obschon er mit Thränen 
nach ihr trachtete. Hr. de W. bemerkt dabei „dieser 
Bericht stimmt mit dem Alten Testamente weniger über 
ein, wenn der Verf. aber einmal in Esau’s Betragen 
Reue sah, konnte er auch die Thränen auf sie be
ziehen, die Stelle entspricht der Stelle cap. 6, 4—6, 
Unmöglichkeit der Busse für die Abtrünnigen, der Satz 
ist nicht härter als die Verstockung, logisch und gram
matisch allein richtig. V. 23 endlich nimmt Hr. de W. 
die Worte Ixxkgola nQMT0T^XMV als eine Anspielung auf 
Apocalypse 14, 1. Warum kann nun nicht dieser Ge
danke sich selbständig bei beiden Schriftstellern gebil
det haben! Doch wir sind dem Verf. in einzelnen Stel
len wol hinreichend gefolgt, um ihm zu zeigen, dass 
wir sein Werk mit Aufmerksamkeit durchgelesen ha
ben, wir scheiden mit Achtung und Dankbarkeit von 
seinem Werke und glauben, dass es seinem Zweck als 
Handbuch vollkommen entspricht.

Hamburg. _____________ ___ Dr- Klose.

Dr. Johann Hess, der schlesische Reformator. Darge
stellt von Karl Adolf Julius Koldes evangelischem 
Pfarrer zu Friedland in Oberschlesien. jem 
Bildnisse des Dr. Johann Hess. Breslau, Trewendt. 
1846. Gr. s. 22y2 Ngr.

In Betreff, dass bei den Bewegungen, welche in der 
evangelischen, wie in der katholischen Kirche Statt

Huden, die Blicke des Christen ganz besonders auf die 
Reformationszeit hingeleitet werden; in Betreff, dass 
allein eine gründliche Kenntniss jener grossen Zeit, 
insbesondere der Grundsätze, durch welche die Väter 
unserer Kirche und ihre Genossen sich leiten liessen, 
den Maasstab für unser Urtheil über das wahre Ver- 
hältniss der neuern reformatorischen Bestrebungen zu 
der Reformation des 16. Jahrh. darbieten könne, so 
wäre der innigste Wunsch des Verf. erfüllt: würde 
diese Schrift, welche einen hochgeschätzten Schüler, 
Freund und Mitarbeiter des Reformators, den um die 
Kirche in Schlesien hochverdienten Dr. Johann Hess, 
der Nachwelt ins Gedächtniss zurückrufen will, in Be
ziehung auf den 28. Febr. 1846 zu dem Denkmale des 
schuldigen Dankes auf Luther’s Grabe auch nur ein 
Steinchen liefern.

Johann Hess wurde im September 1490 zu Nürn
berg geboren, wo sein Vater Kaufmann war. Iml3. Le
bensjahre besuchte er die damals vielbesuchte Schule 
zu Zwickau. Als Jüngling von 16 Jahren bezog er 
(1506) die Universität Leipzig. Das erste Universitäts
jubelfest 1509 führte ihn zur ersten Stufe akademischer 
Würde, zum Baccalaureat. Im Winter 1510 ging er 
nach der Wittenberger Hochschule, wo er aber Luther’s 
Umgang und Unterricht in der Gottesgelahrtheit nur 
wenig wird haben benutzen können, da Luther 1510 
nach Rom reiste und erst im October 1512 als Lehrer 
der Theologie zu Wittenberg angestellt wurde, während 
Hess, der zwei Jahre zuvor die Würde eines Magisters 
erhalten hatte, schon 1513 die Universität verliess. 
Äusser Luther in der letztem Zeit hatte er zu Lehrern 
den Dr. Pollrich, den Gegner der damaligen verkehrten 
Schulwissenschaft in der Theologie, und Joh. v. Stau
pitz, den tiefgemüthlichen Augustiner. Nachdem er sich 
um jene Zeit in einem Orte der brandenburger Mark 
zum Acoluth hatte weihen lassen, linden wir ihn im 
J. 1513 in Schlesien und zwar in Neisse als Secretär 
des damaligen Bischofs Johann V. v. Thurzo. Diese 
Stellung war für die Gestaltung seines äussern und 
innern Lebens von grosser Wichtigkeit. Wir können 
sie als Ubergangspunkt zu seinem ganzen reformatori
schen Wirken betrachten. Im J. 1514 folgte Hess ei
nem ehrenvollen Rufe Herzogs Karl I. von Münsterberg- 
Oels, um der Hofmeister des Prinzen Joachim zu wer
den , als welcher er seinen Zögling, sowie den Sohn 
des Freiherrn v. Schellenberg, in ihren Studien auf 
der Universität Prag zwei Jahre hindurch leitete. Nach 
seiner Rückkehr von Prag blieb er bis 1518 am Hofe 
des Fürsten in Oels, worauf er nach Italien reiste. 
Diese Reise brächte ihm die höchste theologische 
Würde, das Doctorat, 1519 zu Ferrara, nachdem er 
sich in Bologna zum Subdiacon hatte weihen lassen, 
Im Jahre 1520 steht Hess nach den zuverlässigsten 
Quellen unter den Männern, wzelche sich für die Re
formation der Kirche nach evangelischen Grundsätzen
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entschieden hatten, wie aus den Briefen Melanchthon’s 
und Luther’s ersichtbar ist. So kehrte Hess, für die 
Lehre des reinen Evangeliums gewonnen, im Früh
jahre 1520 nach Schlesien zurück, um ein einträgliches 
Kanonikat zum heiligen Kreuze in Breslau zu beklei
den, das ihm in seiner Abwesenheit sein hoher Gönner 
Thurzo zugesichert hatte. Doch scheint er in der er
sten Zeit nicht zu Breslau fungirt zu haben. Denn es 
wirtl berichtet, dass er, nachdem ihm Tags vor Trini- 
nitatis der Weihbischof die ganze Priesterweihe ertheilt 
hatte, am 8. Juli zuerst als Probst an der Kirche zu 
St.-Maria und Georg aufgetreten sei. Am 2. Aug. 1520 
starb der Bischof Thurzo, an dessen Stelle Jakob 
von Salza trat, der ihn 1521 nach Breslau zum Dom
prediger bei St.-Johannis berief. Obgleich der Refor
mation herzlich zugethan, scheint er doch etwas in die
ser Sache geschwankt zu haben, da er in seiner Cor- 
respondenz mit Luther und Melanchthon sehr nachliess, 
ja sogar längere Zeit schwieg. Ein Brief des letztem 
scheint ihn wieder ermannt zu haben , sodass er sich 
bei ihm entschuldigt, woraus hervorgeht, dass er doch 
als Domprediger die hier und da hervorbrechenden 
Strahlen der neu aufgehenden Glaubenswahrheit ver
breitet habe. Für die Reformation erklärte er sich erst 
auf einer Reise in seine Vaterstadt 1522, wo die Refor
mation viele Anhänger fand. Von Nürnberg kehrte er 
nicht wieder nach Breslau zurück, sondern ging nach 
Oels an den Hof seines Gönners Karl I. Nach vielen 
kirchlichen Bewegungen berief ihn der Magistrat zu 
Breslau Mittwoch nach Exaudi 1523 zum evangelischen 
Pfarrer zu St.-Maria Magdalena. Nach längerm Kampfe 
mit dem Domcapitel wurde er endlich in sein Amt ein
gesetzt und vier Tage nach seiner Einführung, den 
25. Oct. 1523, als am 21. p. Trin., hielt er seine 
Antrittspredigt als der erste evangelische Pfarrer in 
Schlesien.

Ziehen wir nun in Betrachtung, was Johann Hess 
bis an seinen am 6. Jan. 1547 erfolgten Tod in Breslau 
that und wirkte, in welcher Beziehung wir seine be
rühmte Disputation vom J. 1524 anführen, in welcher 
er vom Worte Gottes, vom Priesterthume Christi, von 
der Ehe sprach, wo als seine Gegner der Mönch Jo
hann Wunschalt, der Doctor beider Rechte Johann 
Metzler, vorzüglich aber der Dominicanermönch Leon
hard Czipser auftraten; dass in Folge seiner Bemühun
gen am Sonntage Quasimodogeniti 1525 die Hauptände
rungen im öffentlichen Gottesdienste vorgenommen wur
den; dass nach und nach in vier Hauptkircheu und 
zwei Filialen das Evangelium verkündigt wurde; dass 
dem Johann Hess die Oberaufsicht über die Kirchen 
dös evangelischen Bekenntnisses, sowie über die Schulen 
übergeben wurde: so ist Hess als der erste wahre Re
formator Schlesiens zu betrachten.

Hr.Kolde verdient daher gewiss den Dank der Bewoh
ner Schlesiens, bei Gelegenheit der 300jährigen Jubelfeier 
des Todestags Luther’s das Andenken an Johann Hess in 
dieser Schrift erneuert zu haben, deren Inhalt unter 
folgende Gesichtspunkte gestellt ist: 1) Hess’ Jugend 
bis zum öffentlichen Bekenntniss der evangelisch-lutheri
schen Grundsätze, S. 3—20. 2) Hess’ Berufung zum 
ersten evangelischen Pfarrer in Breslau. S. 21—39. 
3) Hess als Begründer der Reformation in Breslau, 
S. 40—86. 4) Hess’ Leben und Wirken nach Begrün
dung der Reformation bis an sein Ende, S. 87 — 105. 
Anhang. Nr. I. Axiomata Disputationis Vratislaviensis 
Dr. Joannis Hessi. 1525, S. 106 —109. Nr. II. Proto- 
coll über die Disputation, die Hess im April 1524 ge
halten hat, S. 110—121. Nr. III. Die zwei Liedei' von 
Hess, S. 122 — 126.

Wenn Ref. vorstehende Schrift als einen werth- 
vollen biographischen Beitrag hinsichtlich der Männer, 
welche einen einflussreichen Antheil an der Reforma
tion genommen haben, bezeichnen muss, so fügt er in 
Beziehung auf die Vorrede nur noch Folgendes hinzu. 
So richtig der Verf. bemerkt, dass jegliches reformato
rische Princip auf dem evangelischen Kirchengebiete 
im Geiste Luther’s begründet liegen und fortgeführt 
werden müsse, so bedarf doch aber die weitere Be
merkung, dass jedes Treiben, das ein Erstarren des 
Geistes im Buchstaben- wie Formendienste befürchten 
lasse, mit dem reformatorischen Principe, welches sich 
im 16. Jahrh. geltend machte, unvereinbar sei, immer 
einer genauem Bestimmung. Wenn das reformatori
sche Princip Luther’s und seiner Mitarbeiter den Buch
staben und Formendienst verwarf, so geschah dies in 
Beziehung auf die katholische Kirche. Wird aber heut
zutage bei den reformatorischen Bewegungen auf die
sen Buchstaben - und Formendienst warnend hingewie
sen. so geschieht dies meistentheils in Beziehung auf 
die evangelische Kirche selbst. Damit wäre denn aber 
die Behauptung ausgesprochen, dass die gegenwärtige 
evangelische Kirche mit ihren Institutionen in einen 
Buchstaben und Formendienst ausgeartet sei. Womit 
würde dies aber zu beweisen sein :l In was ist denn 
das ausgeartet, was bei den gegenwärtigen reformato
rischen Bewegungen auf dem evangelischen Kirchen
gebiete sich gänzlich von dem Geiste Luther’s entfernt 
hat? Ist also gegenwärtig von einem Buchstaben- und 
Formendienste die Rede, so kann und darf dies keines
wegs in dem Gegensätze gegen die evangelische Kirche 
genommen werden, wie es zu den Zeiten Luther’s ge
gen die katholische Kirche genommen wurde. Und 
Ref. glaubt, dass jener so häufig gebrauchte Ausdruck 
so manches Misverständniss hinsichtlich der gegenwär
tigen reformatorischen Bewegungen hervorgerufen habe. 
Wir geben vorstehende Bemerkung dem Verf. zur wei
tern Betrachtung anheim.

Zeitz. Dr. Steuber.
Verantwortlicher Redacteur: Dr- I*1» Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. BrockBlaus in Ijcipzig.
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Fünfter Jahrgang. Jl£ 278. 21. November 1846.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Prof. Dielitz an der Realschule zu Berlin ist zum städtischen 

Schulinspector daselbst ernannt worden.
Superintendent Hammerschmidt zu Altena ist zum Con- 

sistorialrath und Mitglied des Consistorium zu Münster ernannt 
Worden.

Prof. Dr. Keller in Halle folgt dem Ruf als ordentlicher 
Professor der juristischen Facultät der Universität zu Berlin.

Der ausserordentliche Prof. Dr. Litzmann in Greifswald 
ist zum ordentlichen Professor in der medicinischen Facultät 
der Universität daselbst ernannt worden.

Dr. Müller, Professor am Gymnasium und ausserordent
licher Professor an der Universität zu Bern, ist zum Professor 
Um Gymnasium zu Rudolstadt berufen worden.

Orden. Den preussischen Rothen Adlerorden zweiter 
Klasse mit Eichenlaub erhielt bei seiner Dienstentlassung Geh. 
Oberjustizrath Dr. Eichhorn in Berlin; dritter Klasse mit der 
Schleife erhielten Sanitätsrath Dr. Bail in Glogau, Geh. Me- 
dicinalrath Dr. Lorinser in Oppeln , Geh. Hofrath Dr. Zemplin 
in Salzbrunn; vierter Klasse Regierungs - und Schulrath Barthel 
in Liegnitz, Medicinalrath Prof. Dr. Betschier in Breslau, Prof. 
Dr. Göppert in Breslau, Gymnasialdirector Dr. Held in Schweid
nitz, Gymnasialdirector Dr. Mathisson in Brieg, Pastor primarius 
Rother in Breslau, Prof. Dr. Schneider in Breslau, Gymnasial
director Schober in Glatz, Gymnasialdirector Wentzell in Glogau.

Nekrolog.
Am H. Sept, starb zu Stuttgart Georg Mthi. Kisslings 

vordem Professor am Gymnasium in Heilbronn, geb. zu Ulm 
am 26. Aug. 1783. Verfasser einer Französischen Sprachlehre 
und mehrer Elementarbücher.

Am 13. Sept, zu Mitau Staatsrath Dr. Joh. Fr. v. Recke, 
Secretär der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, 
geb. zu Mitau am 1. Aug. 1764. Schriften: Thomas Hiärn’s 
esth-, liv- und lettländische Geschichte (1794); Mitau, ein 
historisches Gedicht von Bornmann (1802); Wöchentliche Unter
haltungen (1805—7); Allgemeines Schriftsteller- und Gelehr
ten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland 
(1827—32).

Am 18. Sept, zu Kollmar in Holstein Dr. J. H. Gerber, 
Hauptpastor daselbst, Verfasser der Schrift. Supranominalismus, 
ein neues System der Theologie (2 Hefte, 1843—44).

Am 22. Sept, zu Lindenwiese Commissionsrath Friedr. 
Nollain, Secretär der Kunst- und wissenschaftlichen Samm
lungen in Dresden, 57 Jahre alt, Verfasser der Schrift; Die 
königl. sächsische Gewehrgalerie in Dresden (1835).

Am 22. Sept, zu Esslingen M. Gottfr. Heinr. Neuffer, vor
dem Pfarrer zu Lienzing, geb. zu Kannstadt am 23. Febr.

1768. Von ihm erschien: Neue Anweisung zum Lesenlernen 
(1818); Aufruf und Vorschlag zu einer Veränderung des evan
gelischen Gottesdienstes: unter dem Namen Eus. Freune (1819); 
Melina von Korinth, oder die Beweggründe zum Christenthum 
(1821).

Am 23. Sept, zu Reudnitz bei Leipzig M. Heinr. Aug. 
Kerndörffer, Lector der deutschen Sprache an der Universität 
zu Leipzig, geb. daselbst am 16. Dec. 1769. Seine Schriften 
sind verzeichnet von Meusel Bd. X, S. 74; Bd. XI, S. 421; 
Bd. XIV, S. 280; Bd. XVIII, S. 327; Bd. XXIII, S. 117.

Am 2. Oct. zu Felsberg in Kurhessen Dr. K. Fr. Jos. 
Geisse, Consistorialrath und Pfarrer daselbst, geb. zu Kehren
bach am 11. Nov. 1773. Verfasser der Schriften: Die wich
tigsten Lehren der christlichen Religion (1818; 2. Aufl., 1821); 
Paradoxa über hochwichtige Gegenstände des Christenthums 
(1823); Predigtentwürfe (1839). Einzelne Predigten und päda
gogische Lehrbücher.

Am 2. Oct. zu Prag K. S. Machatschek, Professor am 
Gymnasium zu Gitschin, im 46. Lebensjahre. Von einer Aus
gabe seiner Werke (Gedichte und Dramen) sind zwei Bände 
erschienen.

Am 2. Oct. zu Goldberg Diaconus Joh. Daniel Gürtler^ 
geb. zu Neumark am 23. Dec. 1776. Von ihm erschien: All
gemeine Grammatik (1809; 2. Aufl., 1810); Aufgaben zu 
schriftlichen Sprachübungen (1822); F. A. Wolf’s Vorlesungen 
über Alterthumswissenschaft (Bd. I u. II, 1831).

Am 6. Oct. zu Heldhausen bei München Rob. v. Langer, 
Director der königl. Centralgemäldegalerie und Professor an 
der Akademie der Künste, geb. zu Düsseldorf 1783 (s. Nagler’s 
Allgem. Künstlerlexikon, Bd. VII, S. 290).

Am 7. Oct. zu Wisbaden Geheimrath A. L. Frhr. v. Preuchen 
von und zu Liebenstein, Vicepräsident des Oberappdlations- 
gerichts und Mitglied des Staatsraths, Verfasser der Schrift: 
Rechtliche Erörterung der Frage, ob Layenzehnten zu Repa
ratur und Erbauung der Pfarrkirchen haftbar seien (1816), 
und anderer Abhandlungen in Zeitschriften, 80 Jahre alt.

Am 9. Oct. zu Stuttgart Kaufmann H. F. Osiander, Ver
fasser der Schriften: Beleuchtung des Kampfes über Handels
freiheit und Verbotsystem in den Niederlanden (1828); Ge
schichtliche Beleuchtung der niederländischen Finanzen (1829); 
Betrachtungen über den preussischen Zolltarif und deutsche 
Handelsinteressen (1830); Darstellung der französischen Finan
zen (1839); Über Handelsverkehr der Völker (2Bde., 1840; 
2. Aufl., 1843); Enttäuschung des Publicums über das Inter
esse des Handels u. s. w. (1842); Der Entwurf zu einem 
neuen Handelsgesetzbuch für das Königreich Würtemberg — 
beleuchtet (1844).

Am 18. Oct. zu Dresden Joh. Heinr. Gössel, Inspector 
und Secretär am königl. Naturaliencabinet, Mitredacteur der
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Allgemeinen deutschen naturhistorischen Zeitung für das Fach der 
Mineralogie.

Am 18. Oct. zu Wien Odoardo Politi, Professor an der 
k. k. Akademie der bildenden Künste daselbst.

Am 21. Oct. zu Breslau J. M. Wilde, Secretär beim Pro
vinzial - Schulcollegium, im 74. Lebensjahre, der sich um das 
Schulwesen grosse Verdienste erworben hatte.

Am 2. Nov. zu Leipzig Dr. Karl Christ. Friedr. Siegel, 
Pastor an der Nikolaikirche. Von ihm erschienen: Neue Ma
terialien zu Kanzelvorträgen (2 Bde., 1827); Homiletischer 
Rathgeber bei dem Meditiren über die Perikopen (3 Bde., 
1832 — 34); Handbuch der christlich - kirchlichen Alterthümer 
(4 Bde., 1836—38).

Gelehrte Gesellschaften.
Königlich böhmische Gesellschaft der Wissen

schaften in Prag. Section für Naturwissenschaften und an
gewandte Mathematik. Sitzung am 9. April. Prof. Doppler las 
Gedanken über die Möglichkeit, die absoluten Entfernungen 
und Durchmesser der Fixsterne auf rein optischem Wege zu 
bestimmen. Derselbe: Methode, die Geschwindigkeit zu be
stimmen, mit der die Luftmolekel bei der Wahrnehmung der 
Fixsterne am Orte des Beobachtens schwingen. Am 23. April. 
Derselbe über den Einfluss der Bewegung des Fortpflanzungs- 
mittels auf die Erscheinungen der Äther-, Luft- und Wasser
wellen, als Beitrag zur allgemeinen Wellenlehre. Prof. Kreil 
gab eine Mittheilung aus einem Briefe des münchner Astrono
men Lamont über die nähern Ursachen des Erdmagnetismus. 
Am 20. Mai. Prof. Doppler über die Möglichkeit, die abso
luten Abstände sowie die absolute Anzahl der einen festen 
Körper constituirenden einzelnen Körpermolekel auf experimen
tellem Wege zu bestimmen. Prof. Fieber las eine Übersicht 
der seit dem Jahre 1807 erschienenen Rhynochoten - Systeme 
und sprach über den bisher unbeachtet gebliebenen zusammen
gesetzten Bau des Brustkastens der Rhynochoten; ^Charakter- 
istik ihrer Haupt- und Unterabtheilungen; Schlüssel zur Be
stimmung der Gattungen der Cryptocerata, mit Aufstellung 
einer neueu der Naucoris und Pelogonus verwandten Gattung: 
Stenophthalma; zeigte auch lebende Exemplare der Iris bisflora 
Host. Am 18. Juni hielt Prof. Doppler einen Vortrag über 
die Anzahl der möglichen Gesichtswahrnehmungen, als Beitrag 
zur Lehre vom Sehen; dann über zwei optische Vorrichtungen, 
die sich beim Abstecken von Kreisbögen mit Vortheil verwen
den lassen müssten, nebst Hinweisung auf ihren Gebrauch bei 
der Construction der Eisenbahnlinien. Prof. Fieber sprach über 
eine- von ihm verfasste Monographie der Gattung Coryxa. — 
Historische Section. Am 21. April legte Bocek von ihm ver
fertigte Stammtafeln der mährischen Fürsten aus den Häusern 
Prcmysl und Luxemburg vor, mit besonderer Hindeutung auf 
einige bisher unbekannte Glieder jener zwei Fürstengeschlechter 
mit urkundlichen Belegen. Am 10. Juni las Wocel eine aus 
dänischen Quellen geschöpfte Lebensbeschreibung einer Tochter 
Prcmysl Otakar I.} im Jahre 1205 mit dem Dänenkönige Wol
demar II. vermählt, von den Dänen Dagmar (des Tages Jung
frau) genannt und in Sagen und Liedern als ein Vorbild weib
licher Tugend gepriesen. Tomek hielt einen Vortrag über die 
Burg Dewin bei Zlichow, nach Chroniken und Urkunden.

In der Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesell
schaft zu Dorpat am 5. Juni sprach Staatsrath Kruse über 
einen Kallewi- oder Linna -mäggi bei Torma, auf dem Gute 

Terrastfer, legte Zeichnungen davon vor und verlas einige dar
auf bezügliche Sagen. Dr. Hansen erinnerte an den am 11. Mai 
d. J. verstorbenen Prof, an der Universität Petersburg Peter 
Preis, Mitstifter der Gelehrten esthnischen Gesellschaft. Ar
chivar Thrämer zeigte ein Manuscript: Merkwürdigkeiten der 
Stadt Riga, gesammelt von Öser (Riga 1786, Fol.). Zuletzt 
gab Staatsrath Kruse einige Bemerkungen über Ähnlichkeit und 
Verschiedenheit hiesiger und am Rheine befindlicher Alterthümer. 
Am 7. Äug. berichtete Pastor Gehewe über die Feier des Ju
biläums des Pastor sen. Körber zu Wendau, dem die Gesell
schaft durch eine Schrift von Boubrig: Über ein zu Pöddes in 
Esthland ausgegrabenes antikes Metallbecken (besonders abge
druckt aus dem zum Drucke vorbereiteten 4 Hefte der Ver
handlungen der Gesellschaft), gratulirt hatte. Inspector v. Rhein
thai gab eine deutsche Übersetzung eines esthnischen Gedichts: 
„Piibo jut“. Staatsrath Kruse hielt einen ergänzenden Vor
trag über die ältesten Revalschen Urkunden mit Beziehung auf 
Hurter’s Leben Innocenz III.

In der Sitzung der Kurländischen Gesellschaft 
für Literatur und Kunst zu Riga ward zunächst von 
deren Secretär über die Vermehrung der Sammlungen durch 
Ankauf und Geschenke berichtet. Der Gymnasiallehrer Pfing
sten verlas eine vom Prof. Kästner eingesandte Anzeige der 
Abhandlung des Prof. Solowiew in Moskau: Über das Verhält
niss Nowgorod’s zu den Grossfürsten (Moskau 1845). Col- 
legienrath Braunschweig schloss mit einem Aufsatze über die 
Steinkohlen-Production in der europäischen Staatengruppe.

Akademie der moralischen und politischen 
Wissenschaften in Paris. Am 6. Juni machte Passy eine 
Mittheilung über die Veränderungen in der Vertheilung des 
Grundeigenthums seit 1809 in Frankreich, woran Bäranger Be
merkungen knüpfte. Barthelemy - Saint - Hilaire berichtete über 
die Abhandlung des Prof. Schmidt in Strasburg vom Mysticis- 
mus in Deutschland während des 14. Jahrh., welche gedruckt 
werden soll. Franck berichtete über die eingegangenen Be
werbungsschriften in Beziehung auf die Aufgabe einer Theorie 
der Gewissheit. Am 13. Juni gab Passy einen Bericht über 
das Werk von Clement: von der Verwaltung des Ministers 
Colbert. Rosseuw - Saint - Hilaire las über die alten Cortes in 
Castilien. Am 20. Juni überreichte de Toqueville den Inhalt 
erläuternd zwei Schriften: Monopole du sei par la fe'odalite 
financiere, par Raimond Thomassy und De la preuve judiciaire 
au moyen dge en Normandie, par Couppoy, Tribunalrichter in 
Cherburg. Barthelemy - Saint-Hilaire berichtete über die Ab
handlung von Montel: Samt-Thomas d’Aquin. Sie ist in den 
zweiten Band von Recueil des savants etrangers aufgenommen. 
Franck setzte seinen vorher erwähnten Bericht fort. Ein Brief 
des Professor der Mathematik zu Colmar Fayet suchte ein über 
seine Abhandlung von der Bevölkerung Frankreichs früher ge
fälltes Urtheil zu widerlegen, welchem Villerme Bemerkungen 
entgegenstellte; ebenso Fayet. Am 27. Juni sprach Villerme 
über Quetelet s Werk: Calcul des probabilites. Benedict de 
Chäteauneuf las Memoire sur la dürfe de la vie humame dans 
plusieurs des principaux etats de PEurope et du plus ou moins 
de longivite de leurs habitants (gedruckt). Am 4. Juli hielt 
Graf Portalis einen Vortrag über das Werk von Eugene Cauchy: 
Le duel considerf dans ses origines et dans Petat actuel des 
moeurs (im Compte rendu gedruckt). Franck setzte seinen Vor
trag über die Concurrenz der vorher genannten Preisfrage fort. 
Äm 11. Juli. Graf Portalis überreichte seine in der Pairskammer 
am 27. Juni zum Andenken des Baron Portal gehaltene Rede. 
Franck beendigte seinen Vortrag (gedruckt). Am 18. Juli las
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der Secretär eine Abhandlung von Barthelemy - Saint - Hilaire 
über die indische Philosophie. Am 26. Juli Fortsetzung dieses 
Vortrags. Raymond Thomassy las eine Geschichte der Gesetz
gebung über das Salz.

Miscellen.
Unsere noch immer sehr beschränkte Kenntniss der tür

kischen Bibliothekenwesens erhält einen erfreulichen Zuwachs 
durch das, was White in seiner Schrift: „Häusliches Leben 
und Sitten der Türken; aus dem Englischen von Reumont“ 
(Berlin 1845), Bd. II, S. 24—42, darüber beibringt. Seine 
Bemerkungen beziehen sich auf öffentliche und Privatbibliothe
ken. Was die letztem (Kitab Khana) in Konstantinopel an
langt, so datirt sich deren Errichtung von den frühesten Zei
ten der Eroberung her. Alle Bibliotheken besitzen Fonds zu 
ihrer Erhaltung und zur (dürftigen) Besoldung der Bibliothe
kare (Hafizi Kutub) und Diener. Es gibt in Konstantinopel 
gegen 40 öffentliche Bibliotheken; die des Serai kann man 
nicht dazu rechnen, da sie nicht einmal den Moslemim zu
gänglich ist. Die Gesammtzahl der in den öffentlichen Biblio
theken befindlichen Bücher dürfte 75,000 Bände nicht über
steigen ; ein Viertel von dieser Zahl besteht aus Doubletten. 
Jede Bibliothek besitzt einen geschriebenen Katalog und ausser
dem einen zweiten (Essami i Kutub'), der eine kurze Angabe 
des Inhalts eines jeden Buchs enthält. In der Regel sind die 
Bücher einfach zwar, aber sehr sauber in dunkles Maroquin 
oder Kalbleder gebunden, mit einem Schlosse versehen und 
liegen auf der Seite. Die Titel befinden sich auf dem Schnitte 
des Buches, nicht auf dem Einbande. Fast alle Bücher stecken 
in einem Futterale, zum Schutze gegen Feuchtigkeit und In
sekten. In einigen Bibliotheken stehen die Büchergestelle in 
der Mitte der Zimmer und bilden ein mit Drahtthüren ver
sehenes Viereck. Die Bibliotheken sind, mit Ausnahme des 
Ramazan, der beiden Beiram und der Feiertage, täglich von 
9 Uhr Morgens bis zum Abendgebete geöffnet.

Literarische u. a. Nachrichten.
Die Cotta’schen Monatsblätter zur Ergänzung der Allg. 

Zeitung vom Juli d. J. geben (S. 351—352) ausführliche Kunde 
von einem Volksliede auf Gustav Adolf von Schweden, welches 
als fliegendes Blatt im Jahre 1633 in Druck erschien und den 
Sammlern des Liederschatzes aus dem 17. Jahrh. bisher ent
gangen zu sein scheint. Der vollständige Titel des fliegenden 
Blattes lautet: •, Ein schön newes und wahrhaftes Lied von 
dem Durchlauchtigsten, Grossmächtigsten {Fürsten und Herren 
Gustav Adolffo, der Schweden, Gothen und Wenden u. s. f. 
König u. s. w. Darinnen kürzlich verzeichnet werden die Ur
sachen, was diesen dapfferen Helden zur Errettung der Evan
gelischen Kyrchen und Teutscher Nation Freyheit bewegt habe: 
wit wahrhaffter Beschreibung der fiirnembsten Ländern, Stätten 
und Festungen Eroberung: Auch wie mann- und ritterlich Er 
wit grossem Sieg hierüber gestritten und Sein Königliches und 
heroisches Blut im Streit bey Lützen vergossen habe — Gott 
zu Ehren UIK| diesem Helden zu Lob und Preiss in Truck 
verfertiget. im jhon, Wilhelm bin ich der Telle. Gedruckt 
im Jahre I633.“ Der Name des Dichters fehlt; jm Liede 

spricht der todte König und erzählt von Anbeginn seine Le
bensgeschichte, verweilt bei den vorzüglichsten Thaten, zu
weilen selbst schalkhaft. So heisst es z. B. von Tilly:

Als nun der Corporale
Sein Müthlein hat erküelt u. s. w.

Seinen Tod gibt der Geist ganz kurz, ohne Andeutung eines 
Verraths, die also nicht ins Volk eingedrungen war, an:

Da wollt’ es Gott gefallen 
Zu enden mein Lebstund, 
Drei Schuss mich machten fallen 
Vom Ross auff d’ Erden rund u. s. w.

Das Ganze, aus achtzig und etlichen Stanzen bestehend, und 
durch Wärme, Frische und Naivheit das Gepräge des Mit
erlebten an sich tragend, kann füglich als eine vollständige 
kleine Epopöe auf Gustav Adolfs Leben und Thaten bezeichnet 
werden.

Der Buchhändler Ed. Frantzen in Riga kündigt eine neue 
Gesammtausgabe der vorzüglichsten Scriptores rerum Livonica- 
rum an, die in zwei Bänden in Lex.-8. für den Subscriptions- 
preis von 8 Ihlrn. geliefert werden soll. Die Sammlung soll 
enthalten: (Gruber) Ongines Lwoniae; eine neue Übersetzung 
der lateinisch geschriebenen Chronik Heinrich des Letten; Dit
leb von Alnpeke’s Reimchronik mit den Varianten der heidel- 
berger Handschrift und einer Paraphrase; Balthasar Russow’s 
und Salomon Henning’s Chronik; Thom. Horner, Historia Li- 
voniae; Augustinus Encaedius, Dionysius Fabricius Livonicae hi- 
storiae comp. series; Frider. Menius, Syntagma hist, de ori- 
gine Lwonorum; Olaus Hermelin, De origine Livonorum; 
Paul Einhorn (Widerlegung der Abgötterei; reformatio gentis 
Letticae; historia Lettica) j Johannes Forsehus, Der einfältigen 
Ehsten abergläubische Gebräuche; Daniel Prinz v. Buchau, 
Moscoviae ortus et progressiv. — Da die Ausgaben aller dieser 
Werke grösstentheils sehr selten geworden sind, so wird der 
in Rede stehende Wiederabdruck gewiss Jedem sehr willkom
men sein, besonders da die Sammlung auch äusserlich sehr 
gut und zweckmässig ausgestattet erscheinen wird.

Einen werthvollen Beitrag zur italienischen Kunstgeschichte 
bilden Michele Ridolfi's „Cenni storici e critici sopra i tre piü 
antichi dipintori Lucchesi“ (Lucca 1845, 8.). Die drei Maler 
sind Bonaventura Berlinghieri, Adeodato d’Orlando und Angelo 
Puccinelli. Von dem erstem existirt ein Bild des h. Franzis
kus mit der Jahrzahl 1235; von dem zweiten hat man einen 
Johannes Evangelista von 1288; des letztem Himmelfahrt Mariä 
von 1386 wird in der Kirche Santa Maria Forisportam zu 
Lucca aufbewahrt. Die hier genannten Bilder sind in genauen 
Nachbildungen der mit Geist und Kenntniss geschriebenen Ab
handlung beigefügt.

Berichtigungen. S. 1013, Sp. 1, Z. 7 v. 0. lies weiter st. 
wieder; Z. 11 streiche das zweite et’, Z. 13 setze vor und: erschienen 
ist; Z. 2 v. u. vorn setze zu: geschieht#- und vernunftgläubige und 
eine. S. 1014, Sp. 2, Z. 1 v. o. lies V. T.; Z. 7 1. avulsa. • • (fuod^ 
Z. 19 1. 16. u. 17. S. 1015, Sp. 1, Z. 21 v. 0. lies einführt; Z. 9 
v. u. 1. Menken. S. 1017, Sp. 1, Z- 3 v. 0. vor Gen. 2, 3 setze: 
der Stellen; Z. 12 1. und st. uns; Sp. 2, Z. 13 | bedingten mensch
lichen. S. 1018, Sp. 1, Z. 2 v. 0. 1. ausgesprochen; Z. 19 I. Wechsel
beziehung; Z. 17 v. u. 1. vorgeblich; Sp. 2, Z. 15 v. o. 1. das... 
vergeblich; Z. 21 1. von dem. S. 1019, Sp. 1, Z. 11 v. 0. 1. Z. 29 
1. noch gelassen; Z. 39 1. je st. ja. S. 1020, Sp. I, Z. 1 v. u. 1. virorum-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Intelli&enzl>latt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

^lütter für literansdje 'llntfrljaltumv
Wflona 1846. ®r. 4. 12 Stylt.

^ttobtv.
Snjatt: Sie neuefte giteratur überSJufHunb. Grfter 2lrtifel. — Siomanliteratur. — SÄandjerlet. — 3ur Sagegliteratur. 2?on g. SOlarquarb.— 
Äarl ber ®ro|e. 23rud)ftü<ie aug ber 9?ationalgef^i(^te. — Grnfte ©tunben. 2Cnbadj)tSbudj für grauen von einer grau. — Sie neuesten ©Triften 
über ©oet^e. Grfter Kttifel. — 3)te gebend unb geibenggef^i^te bergriefen, inöbefonbere ber griefen nörbltd? von berGlbe. SJon Ä. S-Glement. 
— 3?omanliteratur. — Ungarifdje SSolfölicber. Überfe^t unb eingeleitet von SÄ. 2t. ®regu|. SSon G. giebler. — Sleform unb Steaction in 
Sfterreid). — 3ur Sagegliteratur. SSon g. SÄarquarb. — O^tvebifdje giteratur. SSon 3). ®- v. Gfenba^l. — Soet^e’g unb ©djtller’g elf* 
fä^rigeg äufammemvirfen. Sin Groquig, grofent^eilö aug i^ren eigenen Sßorten conftruitt. SSon g. gaun. — 3e^n Sabre in Ungarn. Grlebniffe 
unb SSeobacbtungen eines SöeltbürgerS. — über bie Üft^etif ber £>egel’fdjen ^>^ilofop^ie. SSon SB. 2)anjel. — Stomanliteratur. — ©elbftbiograpbie 
beg griebrid? greiberrn von gupin auf SUerfelb. — $ur Sageöliteratur. SSon g. SÄarquarb. — 2)ie äigeuner in Guropa unb 2tfien von 21. g. 
$>ott. — 3ur ©^affpeare* giteratur. SSon G. giebler. — Grnft SÄori^ 2trnbt. — ©er moberne Gulenfpiegel. Sloman von 2t. v.3!fdbabuf^nigg. 
— Sie portugiefifd?en S^ftgungen in ©übtvefh2lfrtfa. Gin Steifeberidjt von ®. Samg. SÄit einem SSormorte von Ä. Sritter- SSon ®. Älemm. 
— SaS Sweater in feiner wiffenfdjaftlidfen unb nationalen SSebeutung unb SSetyanblung. Gin ^Beitrag jur Äunbe unb SBürbigung beg Sweaters 
von 23. Staudjenegger. — Steife=Grinnerungen ber ©^aufpielerin SÄinna 2Bof)lgeboren*SBo()lbrücE. — Slomanliteratur. — 3ur Sageöliteratur. SSon 

g. SÄarquarb. — ,,©ag friebejaucbjenbe Seutf^lanb.“ — gEiSceKen; apW* «HetaHf4>e Stnjeigen»
SSon biefer 3eitfd)rift erf^eint tdgli^ eine Stummer unb fie wirb in SBodjenlieferungen, aber audj in SÄonatöbcften auggegeben. Gin£it et ar if er ^Cajeiger

wirb mit ben SBIatfcrn für Iiterarifc&e ItHtcrfnilfung unb ber von Sten auggegeben. Snfertionggebütyren für ben Siaum 
einer gefpaltenen 3eile 2% Slgr. SSefonbere Ttnjeigen zc. tverben gegen SSergütung von 3 S^blrn. ben blättern für litetntifc^e 

Unterhaltung beigelegt.
im Stovember 1846.

Steu erfdjeint foeben unb ift burd? alle SSu^anblungen ju erhalten:

Sättige Briefe.
Bwei

@r. 12. (Sei). 2 ^Ir. 20 *Rgt.

Sleifebemerfungen unb geiftreid&e ©djilberungen einer Same, nach eng* 
lifdjen Originalen bearbeitet, bie allen Senen, welche fidj für 
geben unb befonberg für bie Sufldnbe ber Dftfeeprobtnjen intereffiren, 

eine willkommene ®abe fein werben.
im Stovember 1846.

25ei ®. SB» SdiWiifert in getpjig ift foeben erfdjienen unb in allen 
Shidfbanblungen ju hoben:

«ilbert, H. ®in« ift ^olemifd)e $>re= 
bitten gegen verderbliche ^Richtungen unferer Seit 9iebjl 
einem unpolemiftyen Tln^ange. Sr. 8. ®el}. 1 S^lr.

Sei SC» SBtPlfbOHö in &etpjtg ift erfdjienen unb in allen 23ud)- 
banblungen ju erhalten:

Heben in Dänemark 
unb ben ^erjogtbümern 

«Schleswig unb ^olftein.
SSon

3» Moljt
3 ei S ä nbe»

8. Sei). 6 ^lt.

2Äit bem foeben auggegebenen jtveiten SSanbe ift je^t biefeg intereffante 
SBerE vollftänbig in ben -^änben beg spublicumg- 

Neue medicinische Encyklopädie.
Im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig erscheint und ist 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Encyklopädie 
der 

iiiedicinischen Wisseiiscliaften. 
Methodisch bearbeitet von einem Verein von Ärzten 

unter Redaction von Dr. A. Moser.
Gr. 12. Geh.

Jede Abtheilung dieser Encyklopädie ist einzeln unter besonderm 
Titel zu erhalten; erschienen sind:

I. Handbuch der topographischen Ina» 
tomie, mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen 
Anatomie zum Gebrauch für Ärzte und Studirende, bearbeitet 

von Dr. J,. Roehmann. 1844. 3 Thlr.
II. Handbuch der speciellen Pathologie 
lind Therapie, bearbeitet von Dr. L. Posner. Erster 

und zweiter Band. 1845 — 46. 4 Thlr. 12 Ngr.
(Der erste Band: „Acute Krankheiten“, kostet 2 Thlr,; der 

zweite Band: „Chronische Krankheiten. Erster Theil“ 2 Thlr. 
12 Ngr.

III. Hi© medicinische Hiag’nostik und 
Semiotik, oder die Lehre von der Erforschung und 
der Bedeutung der Krankheitserscheinungen bei den innere 
Krankheiten des Menschen, bearbeitet von Dr. A> Mosor» 

1845. 2 Thlr.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

23. November 1846.Fünfter Jahrgang. M 279.

Theologie.
Paulus, der Apostel Jesu Christi. Sein Leben und 

Wirken, seine Briefe und seine Lehre. Ein Beitrag 
zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums. 
Von Dr. Ferdinand Christian Baur, ordentlichem 
Professor der evangelischen Theologie an der Uni
versität zu Tübingen. Stuttgart, Becher & Müller. 
1845. Gr. 8. 3 Thlr. 7’/2 Ngr.

Es war für jeden unbefangenen Beurtheiler der Baur’- 
schen Kritik der christlichen Urgeschichte von jeher 
eine von selbst einleuchtende Sache, dass dieselbe in 
der Person und Lehre des Apostel Paulus ihren festen 
historischen Ausgangspunkt genommen hatte, dass die 
unbezweifelt echten Documente, die wir über Paulus 
besitzen, es hauptsächlich waren, was ihre Zweifel ge
gen manche andere neutestamentliche Schriften erregte, 
und dass sie hauptsächlich von diesem Punkte aus in 
jene verworrene Welt geschichtlicher und ungeschicht
licher Überlieferungen Einheit und Ordnung zu bringen 
suchte. Wenn desungeachtet einmal der Versuch ge
macht werden wollte, die Verwandlung des Apostel 
Paulus in ein mythisches Phantom als eine Consequenz 
dieser Kritik nachzuweisen, so kann das vorliegende 
Werk als eine Antwort auf derartige Misverständnisse 
und Willkürlichkeiten angesehen werden. Dasselbe 
stellt sich zwar zunächst nicht die Aufgabe, die Glaub
würdigkeit der authentischen Nachrichten, die wir von 
dem Apostel, über ihn und seine Zeit haben, gegen 
etwaige Zweifel zu vertheidigen, da solche vernünfti
gerweise gar wicht möglich sind; allein es verfolgt doch 
einen damit verwandten Zweck, nämlich aus der Über
lieferung über Person, Geschichte und Lehre des Pau
lus eine Masse heterogener Bestandtheile auszusondern, 
welche sich dem geschichtlichen Kerne schon früh an
gesetzt haben und ihn für den gesunden historischen 
Blick zu einer so widersprechenden Erscheinung ma
chen , dass man ohne eine solche Ausscheidung vor
zunehmen allerdings an dei Realität des Ganzen irre 
werden müsste. Die Widersprüche zwischen den eige
nen Schriften des Apostels und dei Apostelgeschichte, 
die wesentlichen Differenzen zwischen verschiedenen 
Klassen der ihm zugeschriebenen Briefe können nicht 
mehr ignorirt, müssen jedenfalls, ehe man eine Lösung 
und Erklärung versucht, in aller Schärfe und Bestimmt
heit ans Licht gezogen werden, wenn den allbekann

ten und überall gültigen Gesetzen der Geschichtschrei
bung auch auf diesem Gebiet Genüge geleistet werden soll.

Der Beschaffenheit des gegebenen Materials ge
mäss zerfällt die Schrift in drei Haupttheile. Der erste 
sucht über Beben und Wirken des Apostels überhaupt, 
der zweite über seine Schriften das Geschichtliche fest
zustellen; der dritte entwickelt auf dem Grunde der 
gewonnenen kritischen Resultate die Lehre des Apo
stels und gibt am Schluss die Hauptzüge seiner Indi
vidualität. Der erste und zweite Theil gehen jedoch 
theilweise in einander über, sofern einerseits die erst 
im zweiten Theil enthaltene Darlegung des Inhalts der 
Briefe an die Galater, Corintherund Römer von selbst 
auch Data liefert, welche unser Bild vom Wirken des 
Apostels vervollständigen, oder vielmehr diese vier 
Briefe als rein aus dem Boden des Lebens und der 
Verhältnisse entsprungen von der apostolischen Wirk
samkeit gar nicht getrennt werden können, andrerseits 
aber doch auch schon im ersten Theil Data aus den 

1 Briefen zur Constatirung historischer Resultate verwendet 
sind. Wir hätten ohne Zweifel ein positiveres und kla
reres Bild vom Leben und Wirken des Apostels erhal
ten, wenn die Briefe an die Corinther und Römer schon 
im ersten Theil auf ähnliche Weise wie die zwei er
sten Capitel des Galaterbriefs ihre Benutzung gefunden 
haben würden. Bei der nunmehr gewählten Anordnung 
aber erhalten wär mehr nur eine Sichtung und Zusam
menstellung des Materials für eine Geschichte des Pau
lus, nicht diese selbst, die sich doch in einzelnen Par
tien, wie z. B. bei seinem Verhältniss zur cörinthischen 
Gemeinde, mit ziemlicher Anschaulichkeit und Voll
ständigkeit herstellen lässt und gerade auf diesem 
Punkte von besondrem Interesse ist, indem sie hier 
namentlich eine nähere Betrachtung der ursprünglich
sten Gestaltungen des kirchlichen Lebens (wie sie die 
Baur’sche Abhandlung über den Episcopat allerdings 
bereits begonnen hat) von selbst mit sich bringen muss. 
Freilich steht es nun aber mit den Quellen einmal so, 
dass das Geschäft der vorbereitenden Kritik des»Ma
terials den Vordergrund einzunehmen hat; es ist die 
Schuld der Zeiten, dass wir von Paulus zu wenig wis
sen , um eine lebendige Anschauung seiner ganzen 
Wirksamkeit uns zu bilden, und doch wider zu viel 
von ihm selbst haben, als dass wir den anderweitigen 
Nachrichten über ihn, die sich zunächst darbieten um 
jene Lücken auszufüllen, unbedingten Glauben schen
ken könnten.
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Diese anderweitigen Nachrichten concentriren sich 

hauptsächlich in der Apostelgeschichte: mit ihr hat es 
daher der erste Theil vor Allem zu thun. Die man- 
nichfachen Differenzen zwischen ihr und den Briefen 
sind überall anerkannt; die Frage ist einzig die, ob 
dieselben nur scheinbar oder wirkliche Widersprüche 
seien. Das Erstere ist bis jetzt die am meisten ver
breitete Ansicht, die übrigens sogleich gerechtes Be
denken erweckt, sobald man sieht, dass über den 
Vereinigungsversuchen entweder die Darstellung der 
Briefe (besonders Gal. 1 und 2) durch Einschiebungen, 
Auslassungen, Umdeutungen wesentlich alteriyt oder 
gar der Charakter des Apostels gefährdet wird, wel
ches Letztere z. B. immer der Fall ist, wenn man un
ter Voraussetzung einer richtigen Erzählung des Apo
stelconvents in Apostelgesch. 15 Paulus ein absichtli
ches, aus Freiheitsliebe fliessendes, auf Rettung seiner 
selbständigen Stellung klüglich berechnetes Verschwei
gen desjenigen Theils der Synodalverhandlungen schuld 
geben muss, in welchem die ältern Apostel als schon 
längst mit seiner Ansicht über die Beschneidung ein
verstanden (Apostelgesch. 15, 7) und als eine auch von 
ihm anerkannte Auctorität (16, 4) erscheinen. Zunächst 
ist freilich nichts natürlicher, als der Versuch die bei
derseitigen Nachrichten zu vereinigen, man hat ja vor 
der genauem Vergleichung keine Ahnung von der Mög
lichkeit, dass der eine Bericht unhistorisch sei; aber 
die Vereinigungsversuche auch dann noch fortsetzen, 
wenn den authentischen Urkunden Gewalt angethan 
werden muss, zu keinem andern Zweck, als um die 
Glaubwürdigkeit einer Schrift zu retten, deren Ver
fasser Niemand kennt, die erst hundert Jahre nach 
dem Tode des Apostels auftaucht, und die man neben- 
dem doch keineswegs für ein Muster der Geschicht
schreibung ausgeben will: die Unkritik eines solchen 
Verfahrens, das den Kanon der Beurtheilung nach dem 
zu Beurtheilenden ummodelte, das Gewisse dem Pro
blematischen, das Factische dem in Frage Stehenden 
nicht nur unterordnete, sondern aufopferte, wäre so 
ganz einleuchtend, dass es sich nicht verlohnt, viele 
Worte darüber zu verlieren. Und zudem hier, wo die 
Abweichungen der Apostelgeschichte von dem geschicht
lichen Hergang sich so klar und einfach erklären, aus 
dem in ihr offen zu Tage liegenden Zweck der Apolo
gie ihres Helden durch seine Parallelisirung mit Petrus 
oder vielmehr durch seine eigentliche Petrinisirung, 
ein Zweck, der, einmal deutlich erkannt, ein weiteres 
Moment ist, um gegründete Zweifel an dem durchgän
gigen geschichtlichen Charakter des Buches zu er
wecken. In der Ausführung dieser Idee im Einzelnen 
war Schneckenburger bereits vorangegangen, nicht 
aber in den noth wendigen kritischen Schlussfolgerungen, 
die aus derselben zu ziehen sind; der Verf. fügt diese 
bei, indem er geltend macht, dass die Parallelisirung 
dem Apostel zu sehr alle Eigenthümlichkeit und Selb

ständigkeit genommen hat, als dass die Darstellung 
der Apostelgeschichte auf geschichtliche Glaubwürdig
keit Anspruch machen könnte. Er hat jedoch ausser
dem das undankbare Geschäft über sich genommen, 
noch eine dritte schwache Seite der Apostelgeschichte, 
die schon den bisherigen Bearbeitern der apostolischen 
Zeit Mühe genug verursacht hat, ins Licht zu setzen, 
ihren miraculösen und mythisirenden Charakter 9 wel
cher der Wahrscheinlichkeit und dem gesetzmässigen 
Gange der Dinge so häufig widerspricht und das Di
lemma begründet, entweder mit Beiseitsetzung aller 
Halbheit und Zweideutigkeit sich rein dem Wunder in 
die Arme zu werfen, und somit auf eine für uns be
greifliche Geschichte der apostolischen Zeit zu ver
zichten, oder die hieher gehörigen Erzählungen aufzu- 
geben, und es sich dann eben gefallen zu lassen, dass 
dadurch auch auf das Ganze ein ungünstiges Licht ge
worfen wird. Die übernatürliche Glorie, in welcher 
die Apostel überall erscheinen, durch Heil -, Straf- und 
Rettungswunder, durch die Thorheit und Unmacht ihrer 
Feinde, besonders der jüdischen Gegner, durch über
natürliche Offenbarungen und Visionen; der verklärende 
Schimmer der zu Anfang auf die jerusalemische Urge
meinde besonders durch die übertriebene Darstellung 
der Gütergemeinschaft als einer Entäusserung alles, 
auch des nothwendigsten, Eigenthums geworfen wird 
(der allerdings insofern etwas Wahres an sich hat, als 
die Zeiten der Gründung einer religiösen oder andern. 
Gemeinschaft auch die Zeiten der frischen Begeisterung 
zu sein pflegen und in ihnen alle später auftauchenden 
Gegensätze, wie hier zwischen Judaisten und Helle
nisten, nochunentwickelt im Keime schlummern) — die
ses Alles widerstrebt der historischen Wahrscheinlich
keit zu sehr, und lässt sich theils aus der mythischen 
Tradition, theils aus dem Streben des Schriftstellers 
vollkommen erklären / den Apostel Paulus nicht (wie 
Gal. 1 und 2), als eine, neue, eigenthüinliche und selb
ständige Erscheinung der in ihren Ansichten und äus- 
sern Erfolgen noch sehr beschränkten Urkirche gegen
übertreten, sondern im Gegentheil den strengsten Be
griffen von kirchlicher Einheit gemäss ihn in aller Un
terordnung unter die ältern Apostel mitten aus dem 
gremium einer wahrhaften ecclesia triumphans als ihren 
gehorsamen Sohn hervorgehen zu lassen. Der Verf. 
unterscheidet in dieser Beziehung zwischen miraculö
sen Erzählungen., welche dem Schriftsteller durch Tra
dition aus der verherrlichenden Sage zukamen, wie 
die Herrlichkeit der Urgemeinde, die mythische Aus
schmückung der Bekehrung des Paulus, und zwischen 
solchen, welche das Gepräge der Reflexion und Ab
sichtlichkeit zu deutlich an der Stirn tragen, als dass 
man sie anders denn aus bewusster freier Composition 
erklären könnte, wie die Erzählung von Petrus und 
Cornelius, in welcher es auf der einen Seite gar zu 
sichtbar ist, wie alle Personen mit Zerstörung jeder 



1115
menschlichen Selbstthätigkeit einzig und allein vollkom
men passive Organe zur Manifestation religiöser Ideen 
bilden, auf der andern Seite die verschiedenen Mo
mente des Ganzen, namentlich die Visionen, auf eine 
Weise in einander eingreifen, wie sie nur die voraus 
alles Einzelne übersehende und berechnende Combina
tion des reflectirenden Verstandes verbinden kann; 
ebenso Paulus und Ananias, Paulus in Philippi u. A. 
Was die Möglichkeit frei componirter Wundererzählun
gen von Seiten des Schriftstellers betrifft, so wird mit 
Recht aufmerksam gemacht auf Stellen, in welchen sein 
freies Verfahren mit historischen Dingen offen zu Tage 
liegt, wie in den verschiedenen Relationen über die 
Bekehrung des Paulus, und auf solche, in welchen 
sich die geschichtliche Wahrheilg’in jftweichung von 
der übrigen Erzählung auf bemerkenswerthe Weise her
vordrängt; wenn z. B. 21,20 nicht blos Juden, sondern 
Judenchristen als die Hauptgegner des Apostels er
scheinen, obwol sonst und besonders in der weitern 
Erzählung von den Ereignissen in Jerusalem nur Juden, 
nicht auch Christen gegen den Apostel auftreten. End
lich wird noch hervorgehoben, dass der Schriftsteller 
gewisse Verhältnisse ganz im Geist einer spätem 7aeit 
darstellt, wenn z. B. Cap. 20 gerade nur die Presbyter 
als Repräsentanten ihrer Gemeinden von Paulus nach 
Milet berufen werden. Eben dahin wird gehören schon 
die den echten Briefen widersprechende Angabe, dass 
Paulus in den neugegründeten Gemeinden sogleich 
Presbyter eingesetzt (14, 23); die ganz an spätere Zei
ten erinnernde Anschauung des kirchlichen Lebens, 
nach welcher Alles von unmittelbarem Eingreifen des 
heiligen Geistes mittelst der Apostel und Propheten 
(5, 3; 8, 39; 11, 28; 13, 1; 15, 28; 20, 28; besonders 
13, 2) ins Werk gesetzt wird (während Gal. 2 zeigt, 
wie einfach menschlich Alles zuging), die Leitung der 
Kirche sich spaltet in Apostel, die wie später ihre 
Nachfolger, die Presbyter oder Bischöfe (15, 23; 
1 Petr. 5, 1), das Vorrecht haben, durch Handauf
legung den heiligen Geist mitzutheilen (8, 14—18; 19, 
5—6; 2 Tim* E 6; 1 Tim. 4, 14), in Propheten (11, 
27; 13, 1; 15, 32: 21, 9—10) ? Lehrer (13, 1), Evan
gelisten (21, 8) ul)3 Diakone, namentlich Paulus selbst 
eigentlich alle diese Stufen durchläuft (11, 30; 12, 25; 
13, 1); desgleichen das Fasten, das Offenbarungen des 
göttlichen Geistes bedingt und kirchlichen Handlungen 
eine höhere Weihe gibt (13, 2; 14, 23).
39; 41); die starke Betonung der kirchlichen Einheit 
iu der Geschichte der ürgemeinde. Zu den Zweifeln, 
welche der Verf. ferner gegen die Reden der Apostel
geschichte erhebt, möchte beizufü^en sein, dass dem 
Schriftsteller nicht nur eine ziemliche rhetorische Kunst
fertigkeit zu Gebote steht, sondern seine ganze Auf
fassung und Darstellung eben nicht eine historische, 
sondern eine rhetorische ist, nicht darauf ausgehend, 
dem objectiven Verlauf der Dinge einfach nachzufol-. 

gen, sondern darauf bere’chnet, nur das Auffallende, 
besondern Eindruck Machende hervorzuheben, überall 
Licht und Schatten so stark als möglich aufzutragen, 
hier zu idealisiren, dort zu degradiren, durch Contraste, 
plötzliche Effecte, durch Furcht und Schrecken, durch 
Mitleid und Rührung zu wirken, ganz entsprechend 
der rhetorisirenden Bildung der ganzen Zeit. Wenn 
vollkommene Objectivität überall das Schwerste, selbst 
den umsichtigsten und gebildetsten Historikern oft un
möglich ist, wie kann man sie a priori einem Schrift
steller Zutrauen, der auf• keinen Fall ein Historiker 
vom Fach ist, und auch keine besondere Befähigung zur 
Geschichtschreibung verräth, bei welchem vielmehr 
Mangel an Genauigkeit, die Wunderkategorie und der 
falsche rhetorische Zeitgeschmack Zusammenwirken, 
um ihm die nüchterne Betrachtung der Dinge, die Ent
äusserung aller persönlichen und Zeitvorstellungen, die 
Kritik der Quellen unmöglich zu machen? Wie kann 
man dieses Schwerste, die klare Scheidung zwischen 
verschiedenen Zeiten und Verhältnissen, die im Alter- 
thum überhaupt so selten ist, von ihm auch nur ver
langen? In Wahrheit, ein sehr hoher Grad von Bildung, 
von Geschichtskenntniss, von Scharfsinn, Besonnen
heit und Zweifel wäre nöthig gewesen, um ihn über 
die Sphäre seiner Zeit zu erheben, ihn von der aprio
rischen Geneigtheit, überall Wunder zu sehen, zu be
freien, ihn, der zudem mehr mit dem Herzen als mit 
dem Kopfe arbeitet, objectiv und klar aus sich heraus 
zu versetzen, und vor der Versuchung zu sichern, sei
nem Stoffe ein subjectives Gepräge aufzudrücken. — 
Dagegen fragt es sich auf der andern Seite, wie weit 
die Beanstandung der Angaben des Schriftstellers zu 
gehen habe. Wir glauben in dieser Beziehung, dass 
der Hr. Verf. die Erzählungen von Dämonen und Be
sessenen zu streng beurtheilt. Die Übereinstimmung 
christlicher, jüdischer und heidnischer Schriftsteller (vgl. 
S. 188 f.) über diesen Punkt und die Analogie neuerer 
Betrachtungen ist so stark, dass unter allen mirabilia 
des Urchristenthums gerade diese am festesten stehen, 
wenn auch unsre psychologische Ansicht über diese 
Vorgänge eine andere sein muss, als sie es in jenen 
Zeiten gewesen ist; und dass auch Paulus auf solche 
äussere Erfolge der Wirksamkeit des christlichen Gei
stes, wie es diese Heilungen Dämonischer sind, immer
hin hohen Werth legte, scheinen Stellen wie Gal. 3, 
4; 5; 1 Cor. 12, 28 ff. deutlich genug zu beweisen. 
Im Übrigen jedoch hat der Verf. die Apostelgeschichte 
als „eine höchst wichtige Quelle für die Geschichte der 
apostolischen Zeit, die in sehr vielen Zügen mit der 
durch anderweitige Zeugnisse beglaubigten Geschichte 
jener Zeiten übereinstimmt“, anerkannt und demgemäss 
nicht ermangelt, soweit es möglich war, ein wirklich 
geschichtliches Bild der christlichen Urzeit aus dersel
ben herzustellen. Die erste Periode der Christenge
meinde ist nämlich an wirklichen äussern Begebenhei-
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ten nach sehr leer gewesen,’ da die Feinde Jesu in der 
nächsten Zeit nach seinem Tode sich um seine Anhän
ger nur sehr wenig bekümmerten, und es noch nicht 
der Mühe werth achteten, mit ernstem Massregeln ge
gen sie einzuschreiten. Während dieser Zeit der Ruhe 
hatten die Jünger Zeit, im Glauben an den Auferstan
denen neue Zuversicht zu seiner Sache zu fassen, und 
sich durch neue Anhänger zu verstärken, wozu sich 
in Jerusalem die beste Gelegenheit bot. Zunächst nun 
schlossen sich die ersten Jünger Jesu noch so nah als 
möglich an die jüdische Religion und den jüdischen 
Nationalcultus an. Was sie von den übrigen Juden un
terschied, war nur die von ihnen gewonnene Über
zeugung, dass in Jesus der verheissene Messias er
schienen sei (wozu wol beizufügen ist: und dass im 
Bekenntniss zu ihm, in der Taufe auf seinen Namen 
und der Verpflichtung zum Halten seiner Gebote allein 
das Heil bei seiner nahe bevorstehenden Wiederkunft 
zu,finden sei, der Jude also nicht blos durch seine 
Nationalität, sondern zugleich durch den christlichen 
Glauben und Gehorsam selig werde; denn ohne diese 
bestimmte Überzeugung hätten sie kein Interesse ge
habt, ihren Glauben weiter zu verbreiten). In diesem 
Glauben an Jesus als den Messias sahen sie noch 
nichts, was mit ihrem jüdischen Nationalbewusstsein in 
Widerspruch kommen konnte, (sie blieben vielmehr in
sofern wieder innerhalb desselben, als sie diese zu der 
Nationalität hinzukommen sollende nloug und ätxatoavvt] 
doch wieder blos der ntgiTogg verkündigten, Gal. 2,8—9). 
Und doch schloss schon dieser einfache, noch unent
wickelte Glaube einen in ihr jüdisches Bewusstsein ge
kommenen Riss in sich, welcher nothwendig Juden
thum und Christenthum immer weiter von einander 
trennen musste, (durch den einfachen, aber erst von 
Paulus gezogenen Schluss: wenn nicht schon die Ab- 
stammung von Abraham, sondern Glaube und Gerech
tigkeit selig machen, so ist die Nationalität gleichgültig; 
man braucht nicht Jude zu sein, um selig zu werden 
und um der Heilsbotschaft würdig zu sein, das Chri
stenthum ist Sache des Einzelnen und aller Einzelnen, 
nicht der Nation; eine Ansicht, die eigentlich schon der 
Verfolger Saulus gehabt haben muss, da sein „patrio
tischer“ Eifer gegen die neue Lehre sich kaum anders 
erklären lässt, Gal. 1? 14). Dass dieser Gegensatz zu
erst von Stephanus in einer Weise ausgesprochen wurde, 
in welcher er schon zum klareren Bewusstsein gekom
men war, liegt in der Thatsache der Verfolgung, als 
deren Opfer er fiel, offen vor Augen. Seine Polemik 
gegen den jüdischen Nationalcultus muss es gewesen 
sein, was diese Verfolgung veranlasste, und es ist 
wirklich ganz leicht zu erklären, dass in ihm die Grund
ideen des paulinischen Christenthums auf die in seiner 
Rede dargelegte Art und Weise sich entwickelten. Dem 1 

gläubig gewordenen Juden musste nichts schwerer zu 
begreifen sein, als die Verwerfung des Messias von 
Seiten seines Volkes; man konnte es sich nur erklären 
aus der Analogie des Schicksals der Propheten, und 
aus einem Sinne und Charakter des Volks, welchen 
es wie zu allen Zeiten so auch jetzt bewiesen habe; 
man konnte aus den vielen Beweisen seines Ungehor
sams auf die Bestimmung des messianischen Heils auch 
für die Heiden schliessen, und musste eben deswegen 
den Tempelcultus als etwas Antiquirtes (mit dem We
sen des „höchsten Gottes“, des Gottes Aller, Unver
trägliches Apostelgesch. 7, 48 ff.) betrachten. In diesem 
offenen Bruche des christlichen Bewusstseins mit dem 
jüdischen, der wol nicht ohne Einfluss auf die Bekeh
rung des Paulie biw|Lj, beruht die hohe Bedeutung des 
Stephanus. Seine Ermordung in einem tumultuarischen 
Volksauflauf, und die damit verbundene Verfolgung 
des hellenistischen Theils der Gemeinde, der mit ihm 
sich schon in Opposition zum Tempelcult gesetzt hatte, 
führte die weitere Folge mit sich, dass die beiden bis
her zwar verbundenen, aber schon in eine gewisse 
Differenz zu einander gekommenen Bestandtheile der
selben, Hebräer und Hellenisten, nun auch äusserlich 
getrennt wurden, die jerusalemische Gemeinde, jetzt 
um so strenger an ihrem judaisirenden Charakter fest
hielt, die Vertriebenen dagegen nun auch Heiden das 
Evangelium verkündigten. Unstreitig ein befriedigendes, 
den Gesetzen der geschichtlichen Entwickelung ange
messenes Bild der Urgeschichte. Das particularistische 
und universalistische Element zuerst in unbewusster 
Einheit; sodann das Hervortreten des universalistischen 
und in Folge davon die entschiedenere Fixirung des 
particularistischen; zugleich in Stephanus ein Anknüp
fungspunkt für die Umwandlung des Paulus zum Hei
denapostel, ohne dass dieser dadurch so an Selbstän
digkeit verliert, wie es in der Apostelgeschichte der 
Fall ist, wo nicht blos Einzelne, sondern die Apostel 
selbst die Heidenbekehrung längst angefangen und sancti- 
onirt haben. Weiter die positiven Ergebnisse des Verf. 
zu verfolgen, erlaubt uns der Raum nicht; wirkehren 
statt dessen zu der Frage nach dem Verhältniss des 
Historischen zum Apologetischen und Mythischen in der 
Apostelgeschichte zurück, um zu untersuchen, ob die
ses Stehenbleiben vieles wirklich Historischen rein zu
fällig ist, oder ob der Schriftsteller selbst neben dem 
apologetischen auch ein historisches Interesse gehabt 
habe. Der Hr. Verf. gibt dies beim ersten Theil bis 
zu einem gewissen Grade zu, obwol nur bedingt, so
fern der Schriftsteller für seine Parallele erst die noth
wendige historische Basis gewinnen, eine genaue Dar
stellung der Schicksale und Verhältnisse der Urge
meinde die Judaisten besonders ansprechen (und das 
Buch im Ganzen und Grossen, wenn es wirken sollte, 
doch geschichtlich sein , d. h. mit den sonst vorhande
nen Erinnerungen an die Urzeit übereinstimmen) musste.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir können aber weiter gehen, sofern schon Aposteig. 
lj 6. 7 die judaisirende Auffassung des Christenthums 
abgewiesen, der Universalismus 1, 8 und durch die Er
zählung von der Ertheilung der Sprachengaben, von der 
Bekehrung der Samaritaner und des äthiopischen Eu
nuchen hinlänglich vorbereitet wird, der allverehrte 
Stephanus als Vorgänger des Paulus (9, 29; vgl. 6, 9), 
der Pauliner Barnabas als den Aposteln eng verbunden 
auftritt, die vielen Verfolgungen durch die jüdischen 
Machthaber für die paulinische Losreissung des Chri
stenthums von Jndenthum nur günstig stimmen können, 
und die wiederholte Hervorhebung der vollkommenen, 
zuerst durch Judenchristen (6, 1) gestörten Einheit der 
Gemeinde als Ideals für die Folgezeit dem iranischen 
Zweck der Apostelgeschichte nur förderlich sein kann, 
somit auch in der Auswahl des wirklich Geschichtli
chen der Plan des Ganzen eingehalten ist. Ein histo
rischer Zweck im strengen Sinne, der neben dem apo
logetischen herginge, kann ohne die Einheit der Schrift 
zu zerreissen, nicht angenommen werden; wol aber ist 
soviel zuzugeben, dass für einen Pauliner, schon abge
sehen von bestimmtem apologetischen Tendenzen, die 
Geschichte der Gründung und ersten Verbreitung des 
Christenthums ein besonderes Interesse haben musste, 
da die Wirksamkeit des Paulus in ihr von selbst den 
Glanzpunkt bildet. Allein aus subjectivem Interesse ist 
ebendaher die Apostelgeschichte jedenfalls hervorge
gangen, und gerade dieser Umstand, dass ein rein hi
storisches Interesse garnichtstattfand, dass der Schrift
steller von Anfang an zu seinem Stoffe nicht objectiv, 
sondern subjectiv sich verhielt, zusammengenommen 
mit den oben nachgewiesenen Schwierigkeiten einer ob- 
jectiven Anschauung der Urzeit, erklärt es, dass in 
seinem Bewusstsein der Gedanke an die Möglichkeit 
eines Unterschieds zwischen dem a priori in die Ge
schichte Hineingeschauten und der Geschichte selbst 
gar nicht stattfand, dass bei ihm Anschauung, Aus
wahl, Combination und eigene Ergänzung des Überlie
ferten sich ohne alle Störung durch Kritik nach sei
nem Paulinismus richteten, dass ihm auch seine be
wussten eigenen Zusätze und Veränderungen als ganz 

natürliche, aus dem Geist und Zusammenhang der Ur
geschichte nothwendig fliessende Ergänzungen einer 
nicht ganz vollständigen Überlieferung erschienen. Die 
Bewunderung für seinen Helden steigerte sich zur grösst
möglichen Verherrlichung und Ausschmückung seiner 
Geschichte; die Urzeit im Ganzen aber, im Gegensatz 
zu der von Parteikämpfen zerrissenen Gegenwart, er
schien ihm im Lichte vollkommener Eintracht und Har
monie, innerhalb welcher wirkliche Verschiedenheit 
der Ansichten noch nicht stattfand, und etwaige Diffe
renzen nur ein verschwindendes, sogleich wider aufge
hobenes Moment bildeten. Diese Idee, mächtig im Be
wusstsein der Zeit, gestützt auf die eine ihr wirklich 
entsprechende Seite der Urzeit selbst und auf die ver
herrlichende Tradition, war für ihn das Kriterium des 
Wahren und Falschen, des Wesentlichen und Unwe
sentlichen, die Norm seiner eigenen ergänzenden Zusätze.

Der zweite Theil des Werks bespricht zunächst 
den Galaterbrief und charakterisirt die hier auftreten
den Gegner des Apostels, und nimmt sodann die be
reits bekannten Abhandlungen des Hrn. Verf. über die 
Corintherbriefe und den Römerbrief auf. Wir halten 
uns hier nur an die letztere, welche so vielen Wider
spruch von verschiedenen Seiten her erfahren hat. Man 
muss allerdings zugeben, dass der Verf., so sehr er 
mit seiner Opposition gegen eine rein dogmatische Auf
fassung des Briefs im Rechte ist, den Zweck desselben 
etwas zu enge gefasst hat. Der Brief enthält zunächst 
zweierlei Elemente; es wird dem jüdischen Particula- 
rismus der Universalismus, dem Festhalten am Gesetz 
der Glaube gegenübergestellt. Von diesen beiden Ele
menten ordnet nun der Verf. das zweite dem erstem 
völlig unter; die Entwickelung der Rechtfertigung aus 
dem Glauben ist ihm blos Mittel zur Bekämpfung des 
Particularismus, obwol es nach der ganzen Anlage des 
ersten Theils und nach dem Inhalt einzelner grösserer 
Abschnitte desselben wahrscheinlicher ist, dass auch 
die Bekämpfung der Gesetzlichkeit Selbstzweck ist. Das 
Eigenthümliche der Verhältnisse, welche den Brief ver
anlassten, ist allerdings das in der Weltstadt Rom statt
findende völlige Zusammenfallen des religiösen Ele
ments mit dem nationalen. Die geborenen Juden halten 
am Judenthuw überhaupt noch fest, legen denselben 
Werth auf den Besitz der Beschneidung und des Ge
setzes, wie die noch unbekehrten Juden. Die Conse
quenzen davon waren: l) nach aussen die Bevorrech- 
tung des jüdischen Volkes vor den unbeschnittenen, 
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gesetzlosen und ihrer Meinung nach sittlich schlechtem 
Heiden (2, 1 ff.) in Bezug auf das Gelangen zum christ
lichen Heil, die Prätension, dass dieses allererst den 
Juden gehöre, und 2) nach innen das Festhalten am 
Gesetz und an Gesetzeswerken, statt allein im Glauben 
das Heil zu finden, und daneben ohne Zweifel ein 
selbstgerechtes Herabsehen anf die unbeschnittenen und 
wol auch dem Gesetz gegenüber freier gesinnter hei
denchristlichen Gemeindeglieder, ein Herabsehen, das 
jedoch noch passiv blieb, und sich noch nicht zu der 
Forderung der Beschneidung steigerte (vgl. 2, 1. 11.

- 17 — 29). Diese Judenchristen sind mithin noch mehr 
Juden als Christen, Menschen, die als Juden angeredet, 
Juden, denen die Nichtigkeit des jüdischen National- ; 
stolzes nachgewiesen, die erinnert werden müssen,

- dass Gott „auch der Heiden Gottif, Abraham auch der 
Heidenchristen Vater, die Beschneidung ohne Gerech
tigkeit vor Gott unnütz, und diese Gerechtigkeit auf

- dem Wege des Gesetzes gar nicht zu erlangen ist, von 
-einem Vorzüge der jüdischen Nation und Religion also 
kein Rede sein kann. Die Heidenchristen dagegen be-

- finden sich auf dem andern Extrem, dass sie, ihres 
eigenen Mangels an nationaler Berechtigung zum christ
lichen Heil sich bewusst, und dennoch des Besitzes ge
wiss, alle nationale Berechtigung, also auch die der 
Juden leugnen, und die beschränkte Ansicht der Ju
daisten verachten, daher vor Selbstüberhebung gewarnt, 
an ihre secundäre Stellung, an ihre vollends ganz un- > 
verdiente Begnadigung erinnert werden müssen. Die 
Judenchristen hegen gegen Heiden und Heidenchristen 
einen beschränkten nationalen Egoismus, der auf Be
schneidung und Gesetz ruht, und der mittelbar auch 
zur Opposition gegen die Lehre vom rechtfertigenden 
Glauben wird; die Heidenchristen sind in Gefahr, über 
ihrer freiem Ansicht ungerecht gegen die Erstem und 
wol auch (vgl. unten), mittelbar zu gleichgültig gegen 
das Sittliche de% Gesetzes zu werden. Sowol die 
Judenchristen als auch die Heidenchristen verliert der 
Apostel, wie wir sehen werden, nie ganz aus dem 
Auge, (der Verf. geht wol auch in der Unterordnung 
der Beziehung auf die letztem zu weit), und nur inso
fern bekämpft er die Erstem mehr denn die
Letztem, als ihre Polemik gegen die Universalität des 
Christenthums und gegen den rechtfertigenden Glauben 
der paulinischen Auffassung doch noch stärker wider
strebt, als die Polemik der Heidenchristen gegen die 
Prärogative des jüdischen Volks. Es ist im Grossen 
ganz dasselbe Verhältniss wie cap. 14 im Kleinen, wo 
Paulus auch nicht blos Ebioniten, sondern ebenso sehr 
ihre freiere, zur Überhebung geneigte Gegenpartei vor 
sich hat, obwol auch hier die Erstem ihm ferner ste
hen , und eine bestimmtere Geltendmachung des christ
lichen Princips nöthig machen als die Andern, die blos 
die Zurückweisung in die Schranken der Bruderliebe 
bedürfen. Die so modificirte Baur’sche Ansicht lässt 

sich auf die einfachste Weise durch das Ganze durch
führen. Cap. 1 — 8 entwickeln, nachdem 1, 18—2,29 
(besonders 2, 9. 27) die Strafbarkeit und Heilsbedürf
tigkeit der Juden der der Heiden nicht nur gleich, son
dern noch über sie gesetzt ist, im Gegensatz a) gegen 
den auf der Beschneidung und dem Besitze des Ge
setzes ruhenden jüdischen Nationalstolz und b) gegen 
das Festhalten am Gesetz, auch abgesehen von dieser 
nationalen Beziehung (von cap. 5 an), die allgemeine 
Nothwendigkeit des Heils, seine Bestimmung für Alle, 
die Unfähigkeit des Gesetzes zur Rechtfertigung /'die 
Unseligkeit des gesetzlichen Lebens, die positiven 
Segnungen der Rechtfertigung durch den Glauben an 
den Tod Jesu; die Beziehung auf die Judenchristen 
wird fortwährend theils angedeutet, theils ausgespro
chen, ihre beschränkte Anhänglichkeit an Nationalität 
und Gesetz wird auf negative und noch mehr auf po
sitive Weise niedergeschlagen, nebenher auch (ohne 
Zweifel judenchristliche) Verdächtigungen der Recht
fertigungslehre abgewiesen (3, 8. 31; 8, 4. 7, 12 ff.; 
6, 1). Der Apostel hält jedoch an diesem einen Ge
genstände, an der Polemik gegen die Judenchristen, 
nicht so abstract fest, dass er nicht, wo der Gedan
kengang ihn von selber darauf führt, auch die andere 
Seite, die Prärogative des jüdischen Volks und die 
Gefahren berühren sollte, welche bei den Heidenchri
sten das Dringen auf Freiheit in sittlicher Beziehung 
mit sich bringen konnte; er erkennt (2, 10. 25; 3, 1) 
jene an, und richtet 6, 15 — 23 wie aus der Anrede 
öovXot UT0f.uaQ, axa&aQaiag (vgl.
mit Gal. 2, 15; Röm. 2, 11; 1, 24) hervorgeht, gegen 
letzteres die Ermahnung zum christlichen Gehorsam. 
Allein im Ganzen ist doch der erste Theil ge^en die 
Judenchristen und für die Heidenchristen. Umgekehrt 
verhält es sich mit dem zweiten; was im ersten cap. 3 
blos kurz angedeutet war, wird nun ausgeführt und 
zur Hauptsache gemacht; der Vorzug des jüdischen 
Volks, die Gewissheit seiner Bekehrung und Beseligung 
wird den Judenchristen zugestanden und den Heiden
christen ernstlich vorgehalten, der jüdische Gesetzes
eifer in seiner relativen Berechtigung sogar anerkannt; 
die harten Sätze über die Freiheit der göttlichen Er
wählung werden nicht etwa dazu benützt, den Juden 
alle Gewissheit des Heils, sondern nur um ihnen das 
Recht und Vorrecht darauf abzusprechen, und dem 
Unterfangen der Judenehristen entgegenzutreten, wel
che dem von Gott gewollten Gang der Ereignisse vor
greifen, und eine augenblickliche Bekehrung der jüdi
schen Nation, eine Beschränkung der Missionsthätigkeit 
auf sie postuliren wollen; und die Herrlichkeit des Ju
denthums wird durch den Satz, dass die Bekehrung 
üer Juden dem Werk der Erlösung den Schlusstein 
aufsetzen werde (11, 15) in ihr volles Licht gestellt. 
So ist mithin der zweite Theil für die Juden und Ju
denchristen, und gegen die Heidenchristen; jedoch auch 
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hier so, dass zum Voraus das Recht der Letztem ge
wahrt, jeder Gedanke an Ausschliessung der Heiden 
zurückgewiesen, die dermalige Verstocktheit des jüdi
schen Volks nachdrücklich geschildert, die Aufhebung 
des Gesetzes wiederholt in Erinnerung gebracht wird 
(9, 30 —10, 21). Bei dieser Auffassung ist es nicht 
nothwendig, mit dem Verf. den Mittelpunkt und Kern 
des Ganzen erst in den zweiten Theil zu setzen, der 
ja für die Juden vielmehr der günstige ist ; die Polemik 
gegen die Judenchristen geht von Anfang an durch das 
Ganze; der zweite Theil verhält sich zum ersten nicht 
blos als Anwendung seiner Ideen auf gegebene be
stimmte Verhältnisse — er legt vielmehr selbst wieder 
neue Ideen, die Lehre von der Erwählung und von der 
göttlichen Weisheit in der Realisirung des Heilsplanes 
zu Grunde —, der erste zum zweiten nicht als blosse 
.Voraussetzung um den jüdischen Particularismus abzu
schneiden; das eigentliche Thema ist nicht erst cap. 9, 
sondern 1, 16 f. zu suchen; vielmehr ist der Particu
larismus in der ersten Hälfte des ersten Theils bereits 
abgeschnitten (besonders 4, 11. 12. 16), während der 
zweite den Begriffen des Apostels von der jüdischen 
Prärogative gemäss diese Bekämpfung modificirt. Beide 
Theile sind vollkommen coordinirt, wie etwa die bei
den Sätze: Der Glaube an Christus ist Allen, und be
sonders den Juden nothwendig zum Heil, Allen und 
nicht blos den Juden, heilbringend, und: Aber das 
Heil gehört den Letztem vorzugsweise um der Väter 
willen. Das bei dieser Auffassung scheinbar entstehende 
Misverhältfiiss, dass so der zweite Theil nicht dem 
ganzen ersten, sondern nur der ersten Hälfte desselben 
gegenübertrete, der Gedankengang des Briefs somit 
etwas an seiner Strenge verliere, erledigt sich dadurch, 
dass die zweite Hälfte des ersten Theils mit ihrer Be
kämpfung des gesetzlichen Standpunkts, so sehr diese 
Selbstzweck ist, doch mittelbar der Bekämpfung des 
Nationalstolzes zur Stütze und zugleich dem 10, 1 ff., 
kurz über die Aufhebung des Gesetzes Gesagten zur 
Grundlage dient. Recht hat Hr. B. in Bezug auf die 
judenchristlichen Ansichten, welche der Brief voraus
setzt, und gegen die einseitig dogmatische Auffassung; 
aber zu weit geht er, wenn er im Gegensatz gegen 
diese, welche sich hauptsächlich an den ersten Theil 
hielt, das Hauptmoment des Briefs erst im zweiten 
sucht; dies ist gar nicht nöthig, <]a sc]1011 der erste 
nicht rein, sondern polemisch- dogmatisch ist, was Hr. I 
B. selbst S. 341 verkennt, b. 358 aber (vgl. 380) an
erkennt, womit denn aber eben die Bevorzugung des 
zweiten Theiles fällt.

Von dem Brief an die Römer geht der Verf. zur 
Betrachtung der übrigen, dem Apostel zugeschriebenen 
Briefe über, hauptsächlich mit dem Zwecke, ihren Ur
sprung und die Zeit ihrer Abfassung zu untersuchen, 
und frühere Andeutungen, die er in Betreff dieser 
Punkte gegeben, näher auszuführen. Auf die Einzel

heiten dieser reichhaltigen, besonders auch für eine 
bestimmtere Anschauung des Zwecks und Inhalts der 
betreffenden Schriften sehr werthvollen Untersuchungen, 
welche die Wahrscheinlichkeit eines nicht paulinischen 
Ursprungs derselben zum Resultate haben, einzugehen, 
ist hier der Ort nicht; wir bemerken nur, dass diese 
Briefe und zwar besonders die an die Epheser und 
Colosser jedenfalls am natürlichsten sich erklären las
sen, wenn man sie erst in die Zeit der reger werden
den christlichen Speculation und der erwachenden Ten
denz nach kirchlicher Einheit setzt, da nur unter dieser 
Voraussetzung der gnostisirende Charakter derselben 
und ihr Dringen auf Einheit der Lehre und Verfassung 
ganz zeitgemäss und klar erscheint. Die Ansichten des 
Verf. hätten freilich an Bestimmtheit und Gewissheit 
noch gewonnen, wenn er sich über Zeit und Ort der 
Abfassung näher ausgesprochen und eine deutlichere 
Vorstellung von den Ursachen gegeben hätte, welche 
der christlichen Speculation ihre Richtung auf die Per
son Christi nicht nur (S. 464), sondern namentlich auch 
die gnostisch transscendente Richtung gaben, die in 
den altpaulinischen Briefen (1 Cor. 15, 24) kaum erst 
angebahnt ist, und dem Anthropologischen gegenüber 
als das Unwesentliche und nachher erst Hinzukommende 
erscheint, während sie hier das Dominirende, mit Vor
liebe Verfolgte, und eine ganz andere Anschauung von 
der Person Christi Bedingende ist. Einiges Licht in 
die dunkeln Anfänge dieser Gnosis kann nur durch 
den Hebräerbrief und den Colosserbrief selbst gebracht 
werden. Nichts Anderes ist es nach diesen, was seit 
dem Anfang der nachapostolischen Zeit (Hebr. 2, 3; 
13, 7) den Paulinismus zu einer Speculation gerade 
dieser Art drängte, als der angelologische Ebionitismus, 
welcher, schon vom Essäismus her, auf der Flucht vor 
der diesseitigen Wirklichkeit begriffen, in einer trans- 
scendenten Geisterwelt die eigentliche Realität erblickte, 
und darüber von der Person Christi, dessen Versöh
nungstod für seine gesetzlich asketische Richtung ohne
dies keine Bedeutung hatte, nothwendig abkomnaep 
musste (Col. 2, 19, vgl. S. 443). Daraus entstand dem 
Paulinismus die Aufgabe, sein von dieser Seite bedroh
tes Palladium, die Würde Christi, zu retten, ihn zu 
dieser Geisterwelt in dieselbe absolute Beziehung zu 
setzen, in welcher er bei Paulus zum Menschen ge
standen war, ebendamit aber diesem transscen^en(en 
Elemente auch innerhalb seiner selbst eine positive 
Stellung einzuräumen. Der Hebräerbrief sucht zunächst 
blos die Erhabenheit Christi über dip Engel festzu- 
stellen; allein schon er vermag sich auch eipexp posi
tiven Einfluss der mit dem Philonismus sof nah, yejp 
wandten essäischen Denkweise nicht zu entziehpp^ in
dem er an die Stelle des paulinischep Begriffs 
klärung der irdischen Welt zu einer höhern ^elt die 
Anschauung zweier Welten, die neben einander be
stehen, der himmlischen und der। diesseitigen Welt
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setzt, und nun in jener allein die wahre Realität sucht, 
sie namentlich auch mit Myriaden von Engeln bevöl
kert, in ihr erst die Versöhnung sich vollenden lässt, 
durch die Darstellung Christi vor Gott und durch die 
Überwindung des Teufels. Allerdings hält der Hebräer
brief daran fest, dass dies Alles um des Menschen 
willen geschehe, und auch die Engel zum Heil der 
Menschen verwendet werden; allein der positive Ein
fluss der Angelologie steigerte sich bald dahin, dass 
neben der Versöhnung der Menschenwelt auch eine 
Versöhnung der Geisterwelt als solcher angenommen, 
sowie der negative dahin, dass Christus nicht blos als 
erhaben über die Engel, sondern bestimmt als ihr 
Schöpfer und Herr aufgefasst wurde. Die Person und 
Würde Christi konnte ja nur gewinnen, wenn er Ver
söhner nicht nur der Menschen, sondern auch der 
himmlischen Mächte, nicht blos Menschen-, sondern 
Welterlöser wurde, wenn sein Werk sich verdop
pelte, um einen so bedeutenden Factor, wie die 
Zurückführung der Geisterwelt zu Gott sich vergrös- 
serte; erst jetzt trat sein Werk in seiner ganzen 
Absolutheit vor das Bewusstsein, wenn es alle Klassen 
von Geschöpfen und zwar namentlich auch die höch
sten mit umfasste. Allein nun fragte es sich weiter, 
welche dieser zwei Seiten der Würde und Thätigkeit 
Chiisti ist die Hauptsache, die himmlische oder die ir
dische, die angelologische oder anthropologische ? Für 
das Erstere entschied sich die Gnosis; sie gab, obwol 
im Ganzen durchaus paulinisch und antijudaistisch, 
doch dem essäisch - phiionischen Elemente der Trans- 
scendenz das Übergewicht, suchte die Störungen in der 
Geisterwelt, welche eine Versöhnung durch Christus 
nothwendig gemacht haben sollen, auf eine concretere 
Anschauung zu bringen und gelangte hiermit zu den be
kannten Vorstellungen von Abfall und Rückkehr in 
ihrer systematisch gegliederten Aonenwelt, über welchen 
das Anthropologische weit in den Hintergrund zurück
trat und in dem grossen Ganzen nur ein beinahe ver
schwindendes Moment bildete. Auf einem verwandten 
Boden befinden wir uns in den Briefen, von welchen 
hier die Rede ist; die Erlösung der Menschen ist nur 
ein Theil der Zurückführung der ganzen Welt zu Gott, 
der ganze Process hat seinen Zweck nicht vorzugs
weise im Menschen, sondern in Gott und in Christus 
selbst; sogar das Resultat, das er auf Erden hat, die 
Kirche, ist ein Mittel, die Weisheit Gottes den höher» 
Geistern zur Anschauung zu bringen (Eph. 3, 9. 10), 
die Geister von der Weisheit Gottes gleichs im zu 
überzeugen, das Christenthum also vielmehr eine Offen
barung Gottes an die Engel, als an die Menschen, so
dass mithin auch das anthropologische Element in den 
zwischen Gott und den himmlischen Mächten vorgehen
den Process als Moment hineinfallt. Aber wie stimmt

I nun dieser transcendente Idealismus zu dem so ganz 
realistischer. Dringen dieser Briefe auf Einheit der 
Kirche in Lehre, Zucht und Verfassung? warum hat 
er den Paulinismus nicht von der Arbeit im Diesseits 
abgezogen und in eine leere Speculation oder in eine 
trübsinnige Weltentfremdung hinübergedrängt ? Des
wegen nicht, weil ihm da, wo ein praktisches Interesse 
bereits rege war, noch eine andere Seite abgewonnen 
werden konnte, welche diesem Interesse zu Hülfe kam, 
Wir sehen es an dem erhabenen Schwünge, den be
sonders der Epheserbrief zu nehmen sucht, wie das 
christliche Selbstgefühl sich nur gesteigert und erhöht 
finden konnte, wenn es den Process seiner Versöhnung 
mit Gott als ein Abbild derselben Versöhnung an
schaute , die in den überirdischen Regionen vor sich 
ging, wenn es die himmlischen Mächte als selbst be- 
theiligt dachte bei diesem Versöhnungsprocess und dem
gemäss sich auch seine irdische Kirche als den Gegen
stand ihres lebhaften Interesses (1 Petr. 1, 12: dg ä 
fni&v^tovotv ayyiloi naQaxvyai), als eine auch ihnen, wie 
der Menschheit neue und lehrreiche Offenbarung der 
göttlichen Weisheit vorstellte (Eph. 3, 10). So gab 
denn dieser Idealismus jenem realistischen Streben 
einen höhern Schwung; er befeuerte das Selbstbewusst
sein in dem grossen, alle Gegensätze (Juden und Hei
den) vereinigenden Organismus der Kirche, der himm
lischen Welt ein würdiges Gegenbild zur Seite zu stel
len, die bereits vollbrachte Vereinigung aller höhern 
Gegensätze gab ihm Gewissheit, dass auch in dieser 
niedern Welt dasselbe Ziel zu erreichen möglich sei. 
Man theilte also mit der Gnosis das Bewusstsein, mit
ten in den grossartigen Process der Weltversöhnung 
hineingestellt zu sein und nur ein Moment in demselben 
zu bilden; aber man wusste dieser Anschauung wie- 
rum eine anthropologische, praktische Wendung zu ge
ben , man wusste auch das Menschliche in seiner Be
deutung und Würde festzuhalten, und die ebionitische 
Transcendenz hatte somit nur gedient, das altpaulinische, 
theoretische und praktische Bewusstsein der Einheit 
aller Gegensätze in Gott (Röm. 11, 36; l Kor. 15, 28) 
zu einer in sich vermittelten und concreten Welt- und 
Lebensanschauung auszubreiten. Und wenn nun diese 
Briefe neben ihrem gnostisirenden Charakter zahlreiche 
andere Kennzeichen nichtpaulinischen Ursprungs an 
sich tragen, so kann nur noch dies die Frage sein: 
sind sie Rückbildungen des Valentinianismus in die 
Orthodoxie, sodass der Paulinismus diesen als will
kommenen Bundesgenossen gegen den Ebionitismus ge
braucht hätte? oder sind sie Zweige einer ältern, ihm 
bereits sehr verwandten Speculation ?

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip^ig.
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Der Verf. gibt über jene Fragen S. 423 und 464 
keine bestimmte Auskunft; nach S. 180 gibt er die 
Möglichkeit zu, dass schon ums J. 100 die später häre
tische Gnosis sich zu bilden begonnen habe. So viel 
aber scheint ge'wiss zu sein, dass seit dem Hebräerbrief, 
also seit der nachapostolischen Generation, eine pauli- 
nische Speculation an der Hand essäisch-alexandrinischer 
Theologie sich entwickelte. Noch in den Pastoralbriefen, 
noch bei dem Hauptgegner des Ebionitismus und der 
Gnosis, bei Ignatius, klingt das angelologische und 
gnostische Element dieses neuen Paulinismus nach, wenn 
1 Tim. 3,16 Christus den Engeln erscheint, Ign. Eph. 19 
die Geburt Christi durch einen Stern am Himmel den 
atMveg kundgethan wird, Trail. 9 sein Tod unter dem 
Zusehen der inovQdvioi, intynoi und vnoy^ovioi (vgl. 
Phil. 2, 10) erfolgt, Eph. 13 der göttliche Friede allen 
Kampf der inovQdvioi und Inlyuoi zu nichte macht, 
Smyrn. 6 auch die tnovgdvia, die züv dyyllwv, die 
uo/ovi^g dogazot verdammt werden, wenn sie nicht an 
das Blut Christi glauben, Trail. 5 Ignatius sich rühmt, 
dass auch er im Besitze der höchsten Erkenntnisse über 
die inovgavta, die zonoQ-toiai dyytlixai, die ovazdoug 
dg^ovTiy-ai sei.

Die Parallelisirung des Philipperbriefes mit der 
Gnosis gründet der Verf. auf Phil. 2, 6 ff. Die Stelle 
leidet in Gemässheit seiner Darstellung an zwei Schwie
rigkeiten. 1) War Christus schon iv pogyrj , was 
soll das tivat io» das er erst erwerben konnte, 
bedeuten? hatte er schon göttliche Herrlichkeit, so 
konnte er sie nicht erst erwerben, so brauchte er sie 
sich nicht gewaltsam anzueignen; hatte er sie aber 
noch nicht, was soll dann die ^£0 ~ }iejssen 7 J)ass 
er göttliche Herrlichkeit in potentia gehabt, wie häufig 
gesagt wird? da doch poQW eine schon realisirte Ge
staltung der Persönlichkeit und der persönlichen Ver
hältnisse. vndyxeiv *v einen wirklichen Besitz, nicht et
was blos Mögliches, bedeutet? Die Frage nach dem 
Unterschied von Beidem ist also ungelöst. 2) Aber, 
wenn Christus noch nicht ioa war, wie kann es 
auch nur für einen Augenblick metaphysisch und mo
ralisch, von Seiten Gottes und von Seiten Christi, mög

lich scheinen, dass er das, was er nicht war, sich mit 
Gewalt anmasste? wenn er dieses durfte, statt Gott 
gehorsam zu sein, dessen Wille es nach ytvofitvos vnrr 
xoog V. 8 eben war, dass er Mensch werde und die 
Menschen erlöse, so konnte er also Gott widerstreben, 
so konnte er durch einen und denselben Act Gott 
gleich werden und Gott die Erlösung verweigern, Gott 
werden und von Gott abfallen? und wenn er es wirk
lich that, so handelte er gegen Gott, obwol er in gött
licher Gestalt war? ist es ein Verdienst, dass er das 
nicht that, was er nicht thun sollte? kann man Christus 
so pelagianisch Gott gegenüberstellen mit einer in
differenten Wahlfreiheit? Oder soll man annehmen, 
Gott habe es Christus freigestellt, gehorsam zu sein 
oder nicht, er hätte ihm auch im letztem Fall von 
selbst gleich werden lassen, da er ihn doch nach V.9 
vielmehr um seines Gehorsams willen erhöhte? Man 
könnte nun das Unpassende der Vorstellung anerken
nen und sie daraus erklären, dass der Schriftsteller, 
um seinen Lesern an Christus ein Beispiel vollkommen 
freier Selbstverleugnung zu geben, die metaphysische 
und moralische Unmöglichkeit eines solchen Beginnens 
bei Seite gesetzt und ihn dargestellt hätte als ganz frei 
in der Mitte stehend zwischen zwei Möglichkeiten, zwi
schen Macht und Herrlichkeit auf der einen, Erniedri
gung, Unmacht und Leiden auf der andern Seite, zwi
schen welchen er nun nicht egoistisch, sondern den 
Pflichten der Gottes- und Menschenliebe gemäss ge
wählt hätte. Aber damit ist a^naypog, das gewaltsame 
Nehmen gegen den Willen und die Macht Gottes und 
gegen das eigene Verhältniss zu Gott, noch nicht er
klärt, und ebenso auch die erste Schwierigkeit noch 
nicht erledigt. Man würde vielmehr nach der gewöhn
lichen Christologie erwarten, Christus, der gottgleiche 
Herrlichkeit bereits besass, habe es verschmäht, an 
ihrem Besitze festzuhalten, sich derselben entäussert 
und sie hernach wieder erhalten. Woher statt dessen 
die Unterscheidung zwischen einem Zustande absoluter 
Gottgleichheit, den er erst erhalten konnte, und einem 
niedern, obwol immer gottähnlichen Zustande 
woher die räthselhafte Bezeichnung dieser zwei Zu
stände mit sv poQcpfl &. v. und ioa eivai mit Wor
ten, die kaum einen Unterschied zulassen? woher der 
a^naypogl Der Verf. beantwortet diese drei Fragen dahin, 
dass nur von gnostischen Lehren aus eine derartige 
Vorstellung möglich war. Bei den gnostischen Äonen 
findet eine ähnliche Unterscheidung wirklich statt, näm- 
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lieh einerseits, ungeachtet ihres göttlichen Ursprungs, 
eine wirkliche Incongruenz mit dem höchsten Gott, 
und andererseits, in Folge ihrer eigenen, doch nur in 
der Beziehung auf diesen höchsten Gott einen Inhalt 
ihrer selbst besitzenden Natur, ein .Streben, den Ur
vater zu begreifen, jene Incongruenz aufzuheben, ihm 
geistig gleich zu werden, ein Streben, das aber ein 
gewaltsames und gewalttätiges, ein für sie über- und 
widernatürliches, eine Verletzung ihres Verhältnisses 
zu Gott, gleichsam ein Raub am Absoluten ist. Damit 
wäre die erste und dritte der obigen Fragen beantwor
tet; ein paulinischer Dogmatiker hätte eine Hauptlehre 
der Gnosis, das Hinausstreben der Äonen über ihre 
beschränkte Natur, das für sie mit der Entfernung 
aus dem Pieroma endigt, vor Augen gehabt, dieser 
Analogie gemäss das Verhältniss Christi zu Gott als 
ein so freies gedacht, dass jenes Streben in ihm ent
stehen und, weil er doch mehr war, als einer der vie
len Äonen, ihm auch gelingen konnte, und hätte nun 
einen Theil des Verdienstes Christi darin gefunden, dass 
er frei diesem Streben entsagte und vielmehr des gött
lichen Lebens, so weit er es schon besass, sich ent- 
äusserte. Er hätte das metaphysische Verhältniss Christi 
zu Gott gnostisch, das moralische aber umgekehrt sich 
vorgestellt; die sittliche Grösse, welche bei dieser Vor
stellung in der freien Selbstentäusserung Christi zu lie
gen schien, hätte ihm das Unpassende des Metaphysi
schen derselben verborgen, wiewol sie um nichts bes
ser ist, als wenn man den Gehorsam eines Kindes ge
gen seinen Vater dadurch auf die Spitze treiben wollte, 
dass man sagte, es verschmähe, die väterliche Gewalt 
an sich zu reissen und unterwerfe sich vielmehr ihrem 
Willen. Aber in Bezug auf die zweite der obigen Fra
gen glaubt der Verf. das tv poggfi v. und das tivai 
7. aus dem gnostischen Sprachgebrauch für gleich
bedeutend erklären zu müssen, sodass die Unterschei
dung des Schriftstellers zwischen beiden nicht erklärt 
wird. Zum Glück aber ist diese Annahme nicht noth
wendig; [tagg)/} ist bei den Gnostikern allerdings der 
eigenthümliche seiner innern Natur entsprechende, äus
sere Charakter eines höhern geistigen Wesens, aber, 
was in „Gestalt“, „Form“ als dem blos Äussern liegt, 
nicht ein character indelebilis, sondern (vgl. S. 461 £, 
Gnosis, S. 146) ein veränderlicher, der umgestaltet, 
verloren gehen und wieder gewonnen werden kann, 
der identischen Fortdauer des Subjects ungeachtet, 
dasselbe, was der Verf. S. 463 in findet. Seinen 
Gegensatz findet nun das ev v. bereits auch in 
ixtvwotv, das Ablegen der p. ist ein xtvovv, u«d wie 
letzteres dem Herabfallen der Äonen in das xtvwpa 
entspricht, so das lv p. d, v. ihrem Aufenthalt im Ple- 
roma; dieser ist ein tv p v., sofern der Äon hier, 
obwol Gott weit nicht gleich, doch ganz im Bereich 
göttlichen Lebens, göttlicher Wonne und Seligkeit ist, 
alle äussern Eigenschaften eines #«6? hat. Äusser dem 

a^naypog würde also auch die gnostische Anschauung, 
nach welcher himmlische Wesen im Verlauf ihres Da
seins verschiedene Gestaltungen ihrer äussern Erschei
nung, ihrer persönlichen Verhältnisse eingehen und 
durchmachen , hier wiederklingen. So die poq<m ge
nommen , bringen wir zugleich das V. 7 Gesagte, in 
welchem der Verf. mit Recht eine starke Annäherung 
an Doketismus findet, mit V. 6 in engern Zusammen
hang, wie sich denn leicht zeigen lässt, warum der 
Paulinismus auf diese gnostisirende Lehre von verschie
denen pogyal Xqiotov kommen konnte. Sobald die 
Präexistenz Christi z. B. durch den Hebräerbrief fest
gestellt war, entstand die schwierige Frage, wie die 
Erniedrigung und Niedrigkeit seines menschlichen Le
bens mit seiner höhern Natur vor und während des
selben zu vereinigen sei. Der Hebräerbrief nimmt die 
Sache leicht, sofern er den fleischgewordenen Christus 
ganz zu einem Menschen macht, jedoch fähig, durch 
Leiden und Gehorsam sein höheres Dasein sich wieder 
zu erringen, wogegen später das vierte Evangelium 
die Menschheit nur in schwachen Andeutungen durch
blicken und ihn schon hier Gott gleich sein lässt. 
Zwischen diesen beiden Theorien steht die des Philip- 
perbriefs in der Mitte. Die Speculation der Zeit bot 
den Ausweg dar, die beiden Zustände Christi dadurch 
als in Einem Subject vereinbar darzustellen, dass Chri
stus a priori gefasst ward, nicht als Gott von Natur 
ähnlich, noch weniger als ihm schon von Natur gleich, 
sondern zunächst nur als ein höheres Wesen überhaupt 
(wie die Äonen), das an sich gegen Gott- und Men
schengestalt und gegen Gott- und Menschwerden in
different, beider Zustande gleich fähig und nur insofern 
(wiederum wie die Äonen) mehr auf Seiten des Gött
lichen ist, als es seinen höhern, übermenschlichen 
Charakter im Ganzen nie verlieren, nie völlig zum Men
schen sich degradiren, wohl aber nicht nur mit gött
licher Gestalt sich umkleiden, sondern sogar völlige, 
bleibende Gottgleichheit erwerben kann. Zu Anfang 
nun war Christus blos in göttlicher Gestalt, d. h. in 
äusserlichem, veränderlichem Besitz göttlicher Herrlich
keit (wozu z. B. die Macht über die Welt V. 9 —11 
noch nicht gehören musste), es war ihm von Gott ver
liehen die freie, ruhige, leidenslose, selige Existenz, die • 
zur göttlichen Form des Daseins gehört, eine Existenz
form, die er aber ebenso gut mit andern vertauschen 
konnte, weil sie nicht, wie bei Gott, zu seinem Wesen, 
zu seinem Ansich gehörte. Auf gleiche Weise ist die 
Menschwerdung nur eine andere Form der persönlichen 
Erscheinung und der äussern Existenz, in die Christus 
eingeht, eine Form, die seinem Wesen nicht wider
spricht, da er von Anfang an als ein dieser verän
derlichen Formen fähiges, hinter diesem Wechsel mit 
sich identisch bleibendes Wesen gefasst ist. Eben da
mit aber war er freilich echt gnostisch, wie früher 
Gott, so jetzt den Menschen nur ähnlich {p.oQ(p^ nach V. 7



1123
= (tfiolawa, o^a), nicht ein wirklicher Mensch, und 
wenn nun dem Frühem zufolge diese Theorie Christus 
bis zur Erlösung in seiner gottähnlichen Gestalt ruhig 
bleiben und sich des gewaltsamen Strebens, Gott völlig 
gleich zu sein, göttliche Macht und unveränderliche 
Herrlichkeit sich anzumassen, so lange enthalten lässt, 
so blickt auch hier die Lehre von Störungen in der 
höchsten Geisterwelt hindurch, die nur mit Mühe zu
rückzuhalten sind. Für die Möglichkeit der Adoption 
gnostischer Vorstellungen sprechen das antiebionitische 
Interesse für die Logosidee und weiterhin unzählige 
Beispiele von der umbildenden Aufnahme ursprünglich 
fremdartiger religiöser oder philosophischer Vorstellun
gen in das System der Dogmen; für die obige Erklä
rung von die Stelle 3, 21 und ausserdem Pseu
doclem. 3, 20: (Adam = Christus) og un dq/^g atdivog 

zotg ovop.aoiv (.loqcpag dÄhdaawv tov aiwva nql- 
fct XTÄ.

Weniger Widerspruch, als die Anzweiflung des 
Philipperbriefs, wird die der Briefe an die Thessalo
nicher finden, da sie auf das Gefühl nicht die gleiche 
Anziehungskraft ausüben, wie der erstere. Es ist jedoch 
überhaupt nicht abzusehen, was mit der Anerkennug 
der Unechtheit solcher Briefe eigentlich verloren sein 
soll. Stehen doch durch die strenge Unterscheidung, 
die zwischen ihnen und den echten gemacht wird, diese 
letztem um so schärfer in ihrer ganzen Eigenthümlich- 
Jceit da, und ist es doch andererseits ebenso einleuch
tend, dass, die bestimmtere Christologie abgerechnet, 
diese deuteropaulinischen Briefe nicht mehr, sondern 
nur weniger enthalten, als jene. Zudem steht hier dem 
dogmatischen Interesse ein anderes, historisch wohl be
gründetes, gegenüber, das Interesse für den Apostel 
Paulus selbst. Jeder, der die Probe anstellt, aus den 
vier unbezweifelten Briefen ein Bild seiner Persönlich
keit zu gewinnen, kann sich schon in dieser Beziehung 
von den spätem blos abgestossen finden, denen ebenso 
sehr die apostolische Kraft, Consequenz und Erhaben
heit als (ungeachtet der Berühmtheit des Philipper
briefs in dieser Beziehung) die wahre Innigkeit des 
Gefühls und vor Allem das schöne gegenseitige Ver
hältniss abgeht, in welchem bei dem Apostel selbst 
diese verschiedenen Seiten seines Wesens stehen. Wie 
übel lautet es, wenn der Verfasser des. Epheserbriefs 
in einer Fülle von Kraftausdrücken sich erschöpft, ohne 
uns doch etwas eigentlich Inhaltvolles zu geben und 
wirklich persönliche Kraft zu entfalten, von sich rühmt, 
wie mächtig die Kraft Gottes in ihm wirkt und sich 
hernach dahin vergisst, seine Leser zum Gebet um 
Bewahrung seines Muthes und seiner Herzhaftigkeit 
aufzufordern? Wer 2 Cor. 3—6 gelesen hat, der 
weiss, dass Paulus über dergleichen längst hinaus, dass 
Verachtung aller Mühen und Gefahren ihm längst zur 
eigensten Natur geworden war. Und welche Verände
rung müsste mit dem Apostel vorgeganger. sein, wenn 

er den Brief an die Philipper geschrieben hätte! Die 
Sache des Evangeliums in Rom mochte gut oder schlecht 
stehen, oder fand beides neben einander statt; im er
stem Falle konnte Paulus, dem es ja nach dem Brief 
an nichts fehlte, als an persönlicher Freiheit, dessen 
Gefangenschaft sogar Gelegenheit bot, in den höchsten 
Kreisen Bekehrungen zu erzielen, nur wünschen, mög
lichst lange zu leben, im zweiten aber nicht minder, 
da Paulus (1 Cor. 16, 8. 9: 2 Cor. 10, 3 ff.) Gegner 
des Evangeliums eher aufsuchte, um sie zu besiegen, 
als floh, um mit ihnen nichts zu thun zu haben; von 
ihm. der rastlose Thätigkeit für das Evangelium von 
Anfang an (Gal. 1, 16) als seine schlechthinige Pflicht 
und als den einzig würdigen Gebrauch seiner Freiheit 
ansah (1 Cor. 9, 19 — 27), der die Liebe über Alles 
setzte, ist nicht anzunehmen, dass er gerade jetzt in 
Rom getheilt gewesen wäre zwischen persönlichen 
Wünschen und dem Wirken für das Allgemeine, dass 
er sich gesehnt hätte, bei Christus zu sein, statt ihn 
zu verkündigen; der Schriftsteller hat vielmehr hier 
denselben Fehler begangen, wie in seiner christologi
schen Stelle, dass er in dem Streben, die Liebe des 
Apostels zu seinen Mitchristen in ihr höchstes Licht 
zu setzen, ihn nach zwei Seiten hingezogen werden 
und nun mit reiner Freiheit sich für das Bleiben bei 
den Seinigen entscheiden lässt. Und wie steht es mit 
der Consequenz, wenn 3, 2. 18 die bisher in dem Brief 
nur undeutlich bezeichneten Gegner offen als Juden
christen bezeichnet werden, als Feinde des Kreuzes 
Christi, und nun doch 1, 15—18 auf ähnlich iranische 
Weise, wie in der Apostelgeschichte, die Zufriedenheit 
des Apostels mit ihrer Thätigkeit ausgesprochen wird, 
weil sie, obwol ovyf uyvwg (obwol nicht den Gekreu
zigten), doch auch Christus verkündigen? wie stimmt 
das zu 1 Cor. 1, zu dem Anathema Gal. 1, 8? Die 
Liebe des Apostels hat bei ihm selbst ihre bestimmten 
Grenzen; er opfert ihr weder die Consequenz seiner 
Lehre, noch sein apostolisches Ansehen (man beachte 
doch den zweiten Corintherbrief); es ist immer die 
männliche, väterliche Liebe, die sich ihrer Erhabenheit, 
ihres Rechts zur Züchtigung bewusst ist (Gal. 4, 19; 
2 Cor. 7, 3 und sonst; 1 Cor. 4, 21), wie auf der an
dern Seite das Gefühl der Schwäche und des Leidens, 
das Sehnen nach einem andern Zustand immer unzer
trennlich zusammen ist mit dem männlichen Bewusst
sein der unbedingten Verpflichtung zur Thätigkeit im 
Dienste Gottes (2 Cor. 5, 1 — 20) und mit dem Be
wusstsein der Kraft, welche die Versöhnung mit Gott 
und die constante Richtung des Innern auf das Gött
liche ihm fortwährend verleiht (2 Cor. 3, 17 — 4, 18; 
6, 10; 13, 3. 4), während bei den Verfassern dieser 
Briefe die beiden Elemente, Activität und Passivität, 
Erhabenheit und Demuth, Selbstruhm und übermässige 
Bescheidenheit, strenger Ernst und schwache Versöhn
lichkeit, kräftige Gemüthsruhe und schmerzliche Klage,
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haltungslos aus einander fallen und neben einander 
hergehen, sich nicht ergänzen, sondern sich gegenseitig 
aufheben und der Apostel immer einen Fehler durch 
den andern gut machen muss. Was verräth sich darin 
Anderes, als das sehr verzeihliche Unvermögen schwä
cherer Geister, einen Charakter, wie Paulus, zu repro- 
duciren, das Unvermögen, ihrer schwierigen Stellung 
völlig zu genügen, welche darin bestand, dass sie ihren 
Schriften das Ansehen des Apostels zur Stütze geben, 
den Apostel also in seiner Überlegenheit auftreten und 
doch, um die Wirkung nicht zu verfehlen, seine Leser 
nicht verletzen lassen wollten ? Über versöhnlichem, 
gewinnendem Entgegenkommen seiner Würde nichts 
zu vergeben, das versteht eben nur der wirklich über
legene Geist. So sind uns denn diese Briefe vielmehr 
Urkunden der innigen Verehrung, welche die paulinische 
Christenheit gegen ihren Stifter hegte, des mächtigen 
Eindrucks, den er auch nach seinem Tode hinterliess, 
nicht Briefe, sondern Geschichte Pauli, einzelne fer
nere Individualisirungen seines Geistes, Urkunden seiner 
Lehre, wie sie sich neuern Gegensätzen gegenüber ge
staltete. Und warum wollen wir denn von Paulus blos 
Eigenes? warum lassen wir da, wo wir dieses in Fülle 
haben, nicht auch Fremdes zu? Oder kommt es etwa 
auf das Quantum an in geistigen Dingen? braucht man 
über die paulinische Ansicht von Rechtfertigung, Glaube, 
Abendmahl, universeller Wirksamkeit Christi mehr, als 
die Lehre der unbezweifelten Briefe ? Oder wenn eine 
Apostelgeschichte Werth hat für die Kenntniss des 
Urchristenthums, was geschieht diesen Briefen Arges, 
wenn sie zu einer solchen gemacht werden? Blosser 
Misverstand könnte es sein, wenn aus Interesse für 
Paulus die kritische Ansicht über diese Schriften ab
gelehnt und damit der reiche Gewinn, den dieselben 
ihr zufolge für die Geschichte der nachapostolischen 
Zeit darbieten, preisgegeben würde.

Der dritte Theil des Werkes beschäftigt sich mit 
Lehre und Individualität des Apostels und enthält noch 
zwei Beilagen über die Literatur der Petrussage und 
über die Rechtfertigungslehre des Paulus und Jacobus. 
In Bezug auf die erstere fällt der Gewinn einer Be
handlung der Lehre des Apostels einzig und allein 
nach seinen unbezweifelt echten Schriften sogleich in 
die Augen; wir sehen vor uns ein reich und stark ge
gliedertes , durch den strengsten Zusammenhang der 
Gedanken verkettetes und doch noch grossartig ein
faches religiöses, noch nicht dogmatisches System, das 
der Verf. mit ebenso viel Geist und Überblick als 
Scharfsinn behandelt, wiewol man in Bezug auf Kern 
mehr Gedrängtheit und Kürze, hin und wieder auch 

mehr Klarheit und Schärfe wünschen möchte. So ist 
z. B. im zweiten Capitel der Übergang, den der Verf. 
vom Princip des christlichen Bewusstseins, von der 
Versöhnung mit Gott, zu der Rechtfertigung macht, 
nicht genügend. Man kann, was hierher gehört, ge
radezu entnehmen aus Röm. 2, 1 —16. Nicht blos im 
Allgemeinen, weil es dör christliche Begriff der Ver
söhnung mit sich bringt, dass sie eine gewordene ist, 
sondern weil Paulus, auf dem gemeinschaftlichen Bo
den des Judenthums und Christenthums stehend, die 
Versöhnung von dem Gerechtsein des Menschen, d. h. 
von seiner adäquaten sittlichen Beschaffenheit (oder 
vielmehr von der Übereinstimmung des Menschen mit den 
Forderungen des göttlichen Willens nicht blos an sich, 
sondern im Urtheil Gottes) abhängig macht, kommen 
wir zu der Rechtfertigung. Es wäre mithin (vgl. S. 567 f.) 
einfacher zu sagen: die Bedingung dieser Versöhnung 
ist bei dem Apostel, wie im Judenthum und Christen
thum überhaupt, die adäquate sittliche Beschaffenheit, 
die Gerechtigkeit des Menschen vor Gott, die er zu
nächst zu erlangen sucht durch Gesetzeswerke, seiner 
fleischlichen Natur wegen aber nicht auf diesem Weg 
erreichen kann. Wenn ebenda (S. 523) be
zeichnet wird als das adäquate Verhältniss, in welches 
den Menschen zu Gott zu setzen, die höchste Aufgabe 
der Religion überhaupt ist, wogegen gleich nachher 
das Leben und die Seligkeit als diese höchste Aufgabe 
bezeichnet werden; wenn S. 524 J. &tov im Wider
spruch mit S. 537 und gegen die wahrscheinliche Er
klärung der angeführten Stellen als das die J. ix vo- 
f.iov und die d. ix niortuq unter sich befassende Allge
meine genommen ist; wenn in der Lehre vom Princip 
des christlichen Bewusstsein die reelle Versöhnun0, und 
Beseligung, das eschatologische Element, neben dem 
ideellen gar nicht erwähnt wird, als ob es nicht grund
wesentlich wäre; wenn S. 558 die dialektische Noth
wendigkeit auftritt, dass der Geist in einzelne Organe 
und organische Thätigkeiten aus einander geht, um da
durch zu Leben und Entwickelung zu gelangen, ebenso 
S. 621 gesagt wird, es gehöre zur Idee Gottes, sich 
zu offenbaren, und S. 559 die moderne Ansicht der 
Anschliessung der Charismen an die natürliche Indivi
dualität herbeigezogen, S. 539 ttq navTaq Tovq nurrtvov- 
raq (Röm. 3, 22) genommen wird s. a. „sodass Alle 
nur solche sind, welche glauben“: so sind dies Einzel
heiten, welche der Auffassung des Ganzen keinen Ein
trag thun, während sonst für Erklärung wichtiger Stel
len (wie Röm. 5, 12; Gal. 3, 19) sehr viel gewonnen ist.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Rand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzigs
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Von besonderm Interesse ist die Auffassung der pau- 
linischen Christologie, in Bezug auf welche der Verf. 
durch eine längere Untersuchung zu dem Resultate 
gelangt, dass Paulus zwar noch nicht die Logosidee 
gekannt, aber eine Präexistenz dessenungeachtet an
genommen habe. Nur wäre zu wünschen, dass über 
Person und Schicksal Christi schon in der Lehre von 
der Rechtfertigung so viel gesagt wäre, als nothwen
dig ist, um ihn der und dem vo/.io^ gegenüber als 
das rechtfertigende Princip zu begreifen, da es sonst 
dem Glauben an dem gehörigen Inhalte fehlt- Macht 
das Princip des Fleisches dem Menschen die Gerech
tigkeit unmöglich, so muss ihm in Christus, der diese 
Gerechtigkeit möglich macht, die Freiheit von der 
Sünde und das reine Leben des Geistes entgegen treten; 
bringt das Gesetz die Sündhaftigkeit und die Entzweiung 
mit Gott zum Bewusstsein, so muss dagegen in Chri
stus die Aufhebung von Beiden und die Versöhnung 
und Vereinigung mit Gott gegeben sein. Also nicht 
nur der Tod, sondern auch die Unsündlichkeit und 
reine Geistigkeit, sowie die durch die Auferstehung 
beurkundete Gottessohn schäft Christi (im Allgemeinen, 
wie Röm. 1, 3. 4) sollte schon dort ihren Platz finden. 
Ebenso erschiene auch der Übergang zum vierten Ca
pitel, zur Lehre von der christlichen Gemeinschaft bes
ser begründet, wenn schon vorher im Zusammenhang 
mit dem so eben Bemerkten die Bestimmung des Todes 
und der Auferstehung Christi für Alle, also für eine 
Mehrheit gläubiger Individuen, nicht blos bei der Lehre 
von der Stellvertretung vorausgesetzt, sondern aus
drücklich hervorgehoben wäre. Was sodann den Glau
ben selbst betrifft, so findet der V erf. darin eine Schwie
rigkeit, dass er eine blosse Vorstellung des Gerecht
seins ist, ohne dass der Mensch schon wirklich ge
recht ist, und sucht daher schon den Glauben selbst 
(nach Röm. 4, 5 ko/i&rai % ntOTiQ avzov tig äi^aioovvrjv) 
als eine sittliche, den Menschen zur Gerechterklärung 
befähigende Qualität aufzufassen, indem der Mensch 
Vermittels des Glaubens erstens sich mit Christus Eins 
Weiss, und zweitens unmittelbar auch den Geist als 
eine von jetzt an sein Leben bestimmende Macht in 

sich aufnimmt. Das erste dieser Momente, das Sich
erns wissen mit Christus, wird aber hier (S. 546 f.) 
nicht näher entwickelt und erscheint deswegen etwas 
willkürlich, während es S. 351 ff. hinreichend aus ein
ander gesetzt ist. Ohne Zweifel hätte diese Auseinan
dersetzung (namentlich nach Gal. 2, 20) schon oben 
ihren Platz finden sollen, und ein weiteres sittliches 
Moment des Glaubens auch darin gefunden werden 
können, dass er schon als Glaube überhaupt ein Ver
zichten des Menschen auf eigenes Streben zu Gott zu 
gelangen (1 Cor. 1, 29) und Gerechtigkeit zu erwer
ben (Röm. 10, 5—10), ein Gott die Ehre Geben (Röm. 4, 
17—25), eine Unterwerfung unter die von Gott gewollte 
Art und Weise der Führung des Menschen zur Seligkeit, 
unter die dixaioovvT] &tov (Röm. 10, 3. 4, 5) und unter 
Christus (Röm. 10,9), mit einem Worte vollkommene Hin
gabe an Gott .ist, die nur von ihm etwas für sich hofft 
und eben damit das rechte Verhältniss des Menschen zu 
Gott, das der unbedingten Abhängigkeit, in Gefühl und 
Wissen aufnimmt. Indess muss gefragt werden: ist 
diese sittliche Qualität des Glaubens dasjenige, was 
ihm eben rechtfertigende Kraft verleiht, wie der Verf. 
anzunehmen scheint? oder ist die Rechtfertigung von 
dieser sittlichen Qualität unabhängig und vielmehr ne
ben der Rechtfertigung die sittliche Hingabe an Gott 
und Christus im Glauben mitgesetzt als Quelle eines 
neuen sittlichen Lebens, sodass also der Glaube er
stens rechtfertigte und zweitens uns in sittliche Einheit 
mit Gott und Christus setzte? Man wird sich doch für 
das Letztere entscheiden müssen. Denn rechtfertigt 
der Glaube um seiher sittlichen Qualität willen, so wird 
die Rechtfertigung dem Menschen auch jetzt xara oya- 
fyfta, ov xarä /agiv zu Theil; oder wenn dies nicht 
gelten soll, sofern der Glaube einzig durch die Macht 
Gottes und die Liebe Christi im Menschen hervorge
bracht, nicht sein eigenes Verdienst ist, so ist doch 
nach Röm. 5, 8 —10 die Versöhnung des Menschen 
mit Gott bereits durch den Tod Christi objectiv voll
bracht, ehe der Mensch von dieser Versöhnung weiss 
und Anwendung auf sich gemacht hat («x^ot ortes xa-

im 0sm), und die obige Schwierigkeit ist blos 
dadurch zu heben, dass nach 2 Cor. 5, 19 diese Ver
söhnung in der Nichtzurechnung der Sünde, in der Er
klärung, dass um des unschuldig als Sünder gestraften 
Christus willen die Strafe der Sünde aufgehoben sei, 
besteht, der Glaubende somit sich nicht als rein von 
Sünden, sondern als frei von Schuld und Strafe an-
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sieht} eben weil diese wirklich schon um Christi wil
len erlassen sind, worin kein Widerspruch zu finden 
ist. Der Glaube rechtfertigt also nicht als selbst schon 
sittlich; sondern als die einfache Anwendung. Bezie
hung der objectiv geschehenen Versöhnung auf sich. 
Neben diesem aber fasst Paulus den Glauben aller
dings nicht blos als rechtfertigend, sondern auch als 
sittliche Hingabe an Gott und Christus, nicht blos als 
die Aneignung der dixatwaig, der Sündenvergebung, 
sondern auch als Aneignung sittlicher Gesinnung, wirk
lichen Gerechtseins, der Üixaioovv^ im realen Sinne. — 
Endlich möchte man in Bezug auf die an sich ganz 
richtige Eintheilung nur die leicht zu bewerkstelligende 
Veränderung wünschen, dass dem subjectiven Bewusst
sein, mit dessen Darstellung das Ganze beginnt, nicht 
blos das objective Verhältniss des Christenthums zum 
Heidenthum und Judenthum (S. 510) gegenübergestellt, 
sondern diese objective Seite in weiterem Umfange ge
fasst würde, um auch die Lehre von Gott, von der 
Vorherbestimmung und von Christus unter sich und so
mit unter den dogmatischen Hauptfragen zu begreifen. 
Dem negativen Theil der Darstellung des subjectiven 
Bewusstseins (Sünde, Tod, Gesetz) entspricht objectiv 
Judenthum und Heidenthum, dem positiven das Chri
stenthum , als neues Princip der weltgeschichtlichen 
Entwickelung durch Eintreten des pneumatischen Prin- 
cips in die Menschheit. Aber damit ist der paulinisclie 
Gedankenkreis noch nicht abgeschlossen; vielmehr, wie 
er (S. 509) vom Einzelleben aus seinen Blick auf das 
Gesammtleben oder die geschichtliche Entwickelung 
richtet, um sich über seine subjective Lebenserfahrung 
auch theoretisch Rechenschaft zu geben, so thut er 
dasselbe auch in Bezug auf das, was allem Einzel- und 
Gesammtleben in letzter Instanz zu Grunde liegt, auf 
das Göttliche. Damit erst, dass auch dieses auf eine 
dem Bisherigen entsprechende Art und Weise aufge
fasst ist, kann die theoretische Rechenschaft abge
schlossen sein, hat Alles Haltung und Begründung. 
Auf das Capitel über das Christenthum als neues Princip 
der Weltgeschichte würde die Frage folgen: wie ist 
dieses Princip in die Welt eingetreten und wie wird es 
in ihr erhalten und verwirklicht? was ist Christus in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? und sodann: 
worauf ruht in Gott das Christenthum überhaupt (Ge
rechtigkeit und Liebe), worauf die Art seiner Ver
wirklichung im Ganzen und im Einzelnen (Macht, Er
wählung und Vorherbestimmung), worauf die Gewiss
heit seiner Vollendung (Einheit aller Dinge in Gott)? 
Hiermit zu schliesen ist der Art, wie Paulus selbst so- 
wol von der subjectiven (1 Cor. 15), als von der ob- 
jectiven Seite aus (Röm. 11) auf Gott zurückkommt, 
als auf den letzten Punkt, in welchem Alles zusammen
läuft, vollkommen angemessen.

Tübingen. Köstlin.

Mathematik.
Handbuch der mathematischen Analysis, von Dr. Oskar 

Schlömilch, Professor an der Universität zu Jena. 
Erster Theil: Algebraische Analysis. Jena, From
mann. 1845. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Oieses Werk, welches eine fast vollständig zu nen
nende Darstellung des Gebäudes der niedern Analysis 
gibt in der Weise, wie diese Wissenschaft durch die 
Bemühungen der neuern französischen Mathematiker, 
insbesondere Cauchy’s, ausgebildet und behandelt wor
den ist, und welches eine sehr fühlbare Lücke in un
serer mathematischen Literatur ausfüllt, bedürfte in 
dieser Hinsicht keiner Empfehlung, noch eigentlich einer 
Beurtheilung, da das Verdienstliche und Dankenswerthe 
der Arbeit für jeden Sachkundigen auf der Hand liegt. 
Dennoch sind auch in Betreff dieses Buches, dessen 
eigenthümlicher Werth und besonderes Verdienst so 
unzweideutig erscheinen muss, die Urtheile sehr stark 
aus einander gewichen. Und da mit heftigen Angriffen, 
welche eine Gereiztheit allzu deutlich verratheil, eben
sowenig als mit Superlativen Lobsprüchen, welche in 
der Regel von grosser Unkunde des gegenwärtigen 
Standpunktes der mathematischen Forschung und ihrer 
Bedürfnisse zeugen, dem Belehrung suchenden Publicum 
gedient sein kann, so dürfte eine besonnene und unbe
fangene Beurtheilung noch nicht überflüssig sein.

Wenn man die Schwierigkeiten kennt, mit welchen 
die Erwerbung einer Übersicht des in neuerer Zeit auf 
dem Gebiete der niedern Analysis Geleisteten verbun
den ist, welche Schwierigkeiten theils in der Eigen- 
thümlichkeit der Behandlungsweise, theils in der Zer
streutheit der Resultate ihren Grund haben, und zu 
deren Überwindung wol nur Wenige Lust oder auch 
Zeit haben möchten, so ist eine geordnete Zusammen
fassung dieser Leistungen, aus welcher man die Be
handlung und die Resultate vollständig kennen lernt, 
und die mehr eine freie Selbständige Bearbeitung in 
demselben Geiste, als eine blosse Zusammenstellung 
genannt werden darf, gewiss nicht blos sehr wünschens- 
werth, sondern auch unerlässlich, sobald ein bestimm
tes Urtheil über Werth und Bedeutung dieser Leistun
gen gewonnen werden, und die Mathematik in diesem 
Gebiete weiter gefördert werden soll durch die verein
ten Bemühungen auch der Andersdenkenden. Wenn 
hierin der eigentliche Zweck und die Aufgabe des vor
liegenden Werkes gesetzt wird, so kann man sagen? 
dass dasselbe, einige Ungenauigkeiten und Flüchtigkeit 
ten in allgemeinen Begriffen abgerechnet, im Ganzen 
tadellos ist, und seinem Zweck vollkommen entspricht« 
Fragt mar: hingegen, wie die verschiedenen Principi611 
der Behandlung und der Methode, welche in der nie
dern Analysis angewandt und geltend gemacht worden 
sind, zu vereinigen seien, oder wie sie, wenn man sie 
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nicht vereinigen will, wenigstens zu beurtheilen seien, 
damit die Analysis endlich als eine nach Gegenstand, 
Inhalt, Form und Methode genau bestimmte und be
grenzte Wissenschaft erscheine, so wird zwar Vieles 
vermisst werden, aber man stellt sich dadurch auf ei
nen Standpunkt der Beurtheilung, welcher dem Haupt
zweck des Verf. fremd ist. So müsste es ja z. B. Ver
wunderung erregen, dass der Verf. die dringendste und 
wichtigste Lebensfrage der niedere Analysis, als be
sonderer Wissenschaft, die Frage nach dem Verhält- 
niss und der Bedeutung der arithmetischen und com
binatorischen Operationen, dadurch erledigt, dass er 
sie mit gänzlichem Stillschweigen übergeht, und dass 
er der Combinationslehre, die von so Vielen zur allei
nigen Grundlage der Analysis gemacht worden ist, 
selbst wenn er nach dem Vorbild der meisten franzö
sischen Analysten gar keinen Gebrauch von derselben 
machen wollte, nicht wenigstens ihre anderweitige Stel
lung und Bedeutung an weist, vieler anderer verwand
ten allgemeinen Fragen nicht zu gedenken.

Die wesentlichste Eigenthümlichkeit der neuern 
französischen Bearbeitungen der Mathematik überhaupt 
und der Analysis insbesondere, bezeichnet der Verf. 
als die Kritik der Methode. Wir können in derselben 
nichts weiter sehen, als eine Kritik der Beweisarten, 
und auch in dieser Beurtheilung und Controle der Be
weismittel ist die neuere Behandlung der Analysis mehr 
beschränkend und zurückweisend, durch Aufzeigung 
des Ungenügenden und der Gefahr des Irrthums in ein
zelnen Fällen, als von Grund aus auf bauend, und das 
Allgemeine der Sache erörternd. Man betrachte doch 
nur z. B. die weitläufige Kritik des Gebrauchs der 
Reihen. Zu welchem wahrhaft brauchbaren und con- 
sequent durchführbaren Resultat hat dieselbe bis jetzt 
geführt? Ist etwa schon damit die Sache abgethan, dass 
man behauptet, mit divergenten Reihen ist nichts anzu
fangen? Soll damit jeder Gebrauch einer analytischen 
Gleichung, als blosser Substitutionsformel, indem man 
in irgend einer Untersuchung die eine Seite der Glei
chung für die andere substituirt, wegfallen, dass diese 
Gleichung nicht für alle Zahlenwerthe der Hauptgrösse 
(gewöhnlich uneigentlich Veränderliche genannt) eine 
Identität von Grössen zeigt. Gleichungen, welche gar 
keine Identität von Grössen, sondern nur eine Abhän
gigkeit von Operationen aussprechen, muss man doch 
einmal anerkennen. Gewiss enthält die Gleichung

_ _ x2 x4
xv-i-j-1 e^V-1 =31 — -r KlFXl — ••••»• s- w. 

keine Identität von Grössen, indem für gar keinen Zahlen- 
werth von x dieselbe einen Sinn haben kann. Was 
sollte aus der Mathematik werden, wenn man den Ge
brauch solcher rein formellen Identitäten, welche nur 
einen Zusammenhang von Operationen aussprechen, 
abschneiden wollte? Wie kann die Sache mit den di
vergenten Reihen erledigt werden, wenn man nicht auf 

solche höher liegende allgemeine Begriffe zurückgeht ? 
Ferner, wenn durch arithmetische Verknüpfung diver
genter Reihen eine convergente erhalten wird, soll dann 
diese letztere auch nicht gelten und keinen unabhängi
gen Gebrauch gestatten , weil die in ihr zusammen
gegangenen Bestandtheile keinen solchen gestatten? 
oder soll die resultirende convergente Reihe nur dann 
Wahrheit haben, wenn die in die arithmetische Zusam
mensetzung eingehenden Reihen nur innerhalb dersel
ben Grenzen des Zahlenwerthes ihrer Hauptgrösse con- 
vergirend waren, oder auch dann noch, wenn diese 
Grenzen gar nicht zusammenfallen? Alle diese allge
meinen Fragen lässt die Kritik des Gebrauchs der di
vergenten Reihen bis jetzt so ziemlich unerörtert.

Wenn also schon diese Kritik der Beweismittel 
eine sehr ungenügende und nirgends mit deutlichem Be- 
wusstsein ihrer Principien consequent durchführbare 
ist, so ist doch von einer Kritik der Methode wol ei
gentlich nichts zu sehen. Dies gibt der Verf. im Grunde 
genommen auch selbst zu, indem er zur Methode äus
ser der Strenge der Beweise auch heuristisches Ver
fahren und architektonisches Gefüge der Wissenschaft 
rechnet, welche beiden letztem er jedoch in den neuern 
Bearbeitungen der Analysis vermisst. Es ist auch ganz 
natürlich, dass eine Forschung, in welcher Vorsicht 
das Hauptkennzeichen bildet, und deren vorstechende 
Charakterzüge mehr List und Schlauheit, als Kühnheit 
und Stolz sind, sich um einen Blick ins Grosse und 
Ganze und demnach um architektonisches Gefüge nicht 
viel bemühen werde, und dass man desgleichen künstliche 
und krumme Wege nicht scheuen, und also von einem 
natürlichen und heuristischen Wege nicht viel anzu- 
treffen sein werde. Allerdings sind heuristisches Ver
fahren und architektonisches Gefüge die Hauptgesichts
punkte , wenn von der Methode die Rede sein soll. 
Und da die neuern Bearbeitungen der Analysis zuge
standenermassen sich um dieselben nicht bekümmern, 
so kann man doch da, wo eine Methode überhaupt 
gar nicht angestrebt wird, am allerwenigsten eine Kri
tik der Methode erkennen wollen. Vielmehr kann man 
diese Bearbeitungen in methodischer Hinsicht unbe
denklich als einen Rückschritt betrachten, wenn inan 
sie mit den Bestrebungen früherer Zeiten vergleicht. 
Ein Fortschritt liegt darin, dass man auf steileren Spitzen 
der Abstraction gehen gelernt hat, dass man neue und 
unerwartete Wendungen der Ableitung mathematischer 
Sätze gefunden hat, und dass man in der Überwindung 
mancher, ich möchte sagen technischer, Schwierigkei
ten , welche mehr die Umformungen der Functionen, 
als die Aufhellung allgemeiner Begriffe zum Gegen
stände haben, Wichtiges und Brauchbares geleistet 
hat. Man kann sich hiernach nicht verhehlen, dass 
auch in dieser Wissenschaft, wie in so manchen Kün
sten ein Zeitalter der Virtuosität auf das der grossen 
genialischen Schöpfungen gefolgt ist. Die preisende
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Anerkennung» welche diese Leistungen finden, und die 
mehr öffentliche Celebrität derselben kann den tiefer 
Blickenden nicht täuschen über den wahren Stand der 
Wissenschaft, da durch Virtuosität der Menge überall 
mehr imponirt wird, als durch tiefere Schöpfungen, 
welche zuletzt immer so leicht und einfach aussehen.

Wenn der Verf. in Betreff des heuristischen Ver
fahrens seiner eigenen Darstellung einen Vorzug bei
legt im Vergleich mit den Werken Cauchy’s, so dürfen 
wir dies nur verstehen bezüglich auf die äusserst ge
ringen Ansprüche, welche man in dieser Beziehung 
fast allgemein an die Mathematik macht. Es ist ja be
kannt, wie man fast allgemein bei der Ableitung der 
mathematischen Sätze zu Werke geht. Ohne vorher 
zu entwickeln, warum man die Formeln diesen oder 
jenen Operationen unterwirft, um ein bestimmtes Re
sultat zu erreichen, ja ohne oft auch nur zu bestim
men, was man denn zunächst erforschen will, begnügt 
man sich, diese Operationen nur ohne Weiteres vorzu
schreiben. Wenn z. B. die Summe einer geometrischen 
Progression gefunden werden soll, und gleich S gesetzt 
wird, so erhält man kurzweg die Anweisung, die Glei
chung mit dem Exponent der Reihe zu multipliciren, 
die erste Form der Gleichung von der zweiten abzu
ziehen, und die Restgleichung in Bezug auf S als Un
bekannte aufzulösen, und erhält S ausgedrückt durch 
die bestimmenden Grössen der Reihe. Man sieht zwar, 
dass man durch das Verfahren zum Ziele kommt, aber 
man sieht nicht, wie man zu diesem Verfahren kommt, 
und es ist bei den Meisten auch gar kein Interesse 
vorhanden, das nachzuweisen; man hat es sich dann 
nur ein für alle Mal zu merken, dass man auf diese 
Weise die Summe einer geometrischen Reihe findet. 
Auf ähnliche Weise geht es bei fast allen Problemen 
zu. Multiplicirt, addirt, subtrahirt man gewisse For
men, erhebt sie ins Quadrat u. s. w., so kommt zur 
nicht geringen Verwunderung des Lesers oder Hörers 
dieses oder jenes merkwürdige Resultat heraus. Ja 
wol merkwürdig, wo man gar nicht durchsieht, wie dies 
Resultat eigentlich natürlich vermittelt ist; die Resul
tate sollten eben nicht merkwürdig, sondern als etwas 
sich von selbst Verstehendes erscheinen. Nur bei ei
nem so merkwürdigen Verfahren der Ableitung kom
men auch merkwürdige Resultate heraus. Alle solche 
Beweise, von denen jeder seinen besondern zufälligen 
Gang nimmt, muss man sich dann einzeln merken, und 
wohl einprägen. Dergleichen Anweisungen zur Ablei
tung mathematischer Sätze mit vorgeschriebenen Ope
rationen sind dann eigentlich nur Recepte, nach deren 
Vorschrift man, ohne weiteres Bewusstsein über den 
innern Hergang des Processes, die Stoffe nur zusammen

zuthun, ein paar Mal durch einander zu schütteln, wieder 
abzufiltriren oder abzudampfen braucht, um endlich 
als Product dieser Operationen das sal mirabile in 
einem geschlossenen Krystall anschiessen zu sehen. 
Beiweitem die Mehrzal der Mathematiker erkennt diese 
Verfassung der Wissenschaft nicht einmal als eine 
verkehrte oder als einen Nothbehelf an, und strebt 
nach einer Veränderung derselben; sondern im Ge
gentheil , je weiter hergeholt und künstlicher die 
Combinationen und Substitutionen sind, wenn man sich 
nur wie mit einem Zauberschlag ans Ziel versetzt sieht, 
desto vortrefflicher erscheint ihnen der Gang der Ab
leitung ; dann nennt man den Beweis elegant. Eleganz, 
in der That eine eigenthümliche Kategorie der Wissen
schaftslehre ; die Philosophie hat bisher vergessen, diese 
wichtige Kategorie in die Logik und Wissenschafts
lehre aufzunehmen. Es fehlt nur noch, wenn durch 
irgend ein Kunststückchen ein Resultat hingezaubert 
ist, dass zur Beschwichtigung des Erstaunens hinzuge
setzt wird: es ist keine Hexerei, meine Herren, es ist 
Alles nur Geschwindigkeit. Nun soll nicht geleugnet 
werden, dass die Darstellung der Mathematik nach 
einer bessern heuristischen Methode gar keine leichte 
Sache ist, besonders, wenn man sich in der Mitthei- 
lung des Stoffes und in der Ausbreitung des Materials 
nicht allzu sehr beschränken will; denn cs ist ja klar, 
dass der grösste Theil des in der Mathematik aufge
häuften Stoßes ursprünglich durch mancherlei künst
liche, weithergeholte und willkürliche Combinationen, 
und nicht durch einen von innen herausgehenden und 
nach Principien angelegten systematischen Ausbau zu
sammengebracht ist. Wei* könnte dies auch tadeln. 
Bei Eroberungen neuer Gebiete sind alle Mittel und 
jedes tumultuarische Verfahren erlaubt. Ein noch un
entdecktes oder unerobertes Land ist völlig rechtlos in 
der Republik der Wissenschaften. Etwas ganz Anderes 
ist es aber, wenn die eroberten Gebiete durch eine 
geordnete Verfassung dem Staatsverband ein verleibt 
und civilisirt werden sollen. Der erste Schritt, welcher 
hierbei zu thun ist, ist allerdings der, die Eroberungen 
gehörig zu sichern, und man kann zugeben, dass hierin 
in neuerer Zeit Manches Erfolgreiche geschehen ist 
durch die Kritik der Beweismittel. Was aber die in
nere Ordnung und Civilisation der einzelnen mathema
tischen Gebiete betrifft, so liegt dieselbe nicht blos sehr 
im Argen, sondern es scheint zunächst auch wenig 
Hoffnung zu einem bessern Zustand vorhanden zu sein, 
weil die Meisten sehr wenig Neigung zeigen zu den 
mehr stillen und edlern Künsten des Friedens, und 
viel lieber auf Abentheuer der Entdeckungen ausziehen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. Hand in Jena. Druck und Verlag von ®’. A. Beockhans in Itcipzig*
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Wenn nun der Verf., indem er an Cauchy den 
Mangel des heuristischen Verfahrens rügt, gegen den
selben geltend macht, dass man es seinen Beweisen 
meistens ansehen könne, dass die durch dieselben be
wiesenen Sätze auf diesem Wege nicht gefunden sein 
könnten, so hebt er einen Punkt hervor, auf den es, 
wie wir glauben, gar nicht dabei ankommt. Die erste 
Erfindung geht meistens vom Einzelnen und Speciellen 
aus, und verfährt in den Versuchen zur Verallgemeine
rung desselben meist sehr zufällig und willkürlich. 
Selbst wenn eine Entdeckung nicht durch regellose 
und tumultuarische Combination, also gewissermassen 
durch Zufall, gemacht ist, und der Erfinder sich mehr 
oder weniger deutlich von allgemeinen Zusammenhän
gen bat leiten lassen, so wird er in der Regel doch 
diesen noch unsicher!) und halb tastenden innern schö
pferischen Gedankenprocess nicht mittheilen, sondern 
sich vielmehr, wenn er seines Resultates gewiss zu 
sein glaubt, nach einer äusserlichen Vermittelung und 
nach einem kurzem Beweise umsehen, und jedes Mittel 
zur Befestigung seines Fundes wird ihm recht sein. 
Die heuristische Methode hat mit dem historischen Ent
wickelungsgang der Wissenschaft nichts zu schaffen; 
die Mathematik arbeitet sich, wie jede andere Wissen
schaft aus dem Künstlichen, Geschrobenen und Schwie
rigen zum Einfachen, Natürlichen und wahrhaft Heuri
stischen herauf, und zwar erreicht sie dies durch Auf
steigen zu höhern und allgemeinem Begriffen. In den 
Schriften des Archimedes finden sich viele Sätze, welche 
heutzutage durch die Differenzial- und Integralrechnung 
gefunden werden. Welcher von beiden Wegen ist der 
einfache und natürliche, und welcher macht besondere 
Anweisungen und vorgeschriebene Constructionen, auf 
die man wahrlich nicht so leicht und von selbst ver
fällt, nöthig? Man sieht leicht, dass eine heuristische 
Methode, wobei jeder Schritt auf dem Wege zum Ziele 
gehörig vermittelt und durch den ganzen Gang der 
Untersuchung eingeleitet erscheint, und nicht blos an
befohlene Operationen oder Constructionen nachge
macht werden, geknüpft ist an eine Verallgemeinerung 
der Begriffe und nicht der Formeln, an eine von innen 

herausgehende Entwickelung vom Allgemeinen zum Be- 
sondern, und demgemäss auch mit dem systematischen 
Bau und dem architektonischen Gefüge der Wissen
schaft aufs Engste zusammenhängt. Ist aber dieser 
organische Bau der Wissenschaft nicht vorhanden, und 
wächst das Besondere nicht aus dem Allgemeinen her
aus, sondern werden nur einzelne aufgegriffene Pro
bleme vorgeführt und aufgelöst ohne Nachweisung ihrer 
Stellung und Bedeutung zum Ganzen und nicht als in- 
tegrirende Theile eines Ganzen, so bleibt, wenn in sol
chem Falle noch von einem heuristischen Verfahren 
die Rede sein soll, nichts übrig, als aus der Natur des 
einzelnen Problems selbst den Weg zu seiner Lösung 
zu entwickeln, und einen Standpunkt der Betrachtung 
zu suchen, von welchem aus man die Nothwendigkeit 
und Naturgemässheit der operativen Verfahrungsweisen 
aufzeigen kann. Sucht man diesen Standpunkt nicht 
zu gewinnen, so bleibt alle Ableitung mit anbefohle
nen Operationen für immer eine todte Handarbeit, wo
bei es gar nichts zu denken gibt. Es wird Jedem, der 
sich das geistige Verhalten in der Verfolgung solcher 
äusserlichen Anweisungen zum Bewusstsein bringt, 
die Meinung der Mathematiker, dass die Mathematik 
als solche vorzugsweise vor allen andern Wissenschaf
ten das Denken beschäftige, gewiss als eine der aller
sonderbarsten und merkwürdigsten Illusionen erschei
nen. Es kommt Alles darauf an, wie die Mathematik 
behandelt wird. Wenn ich Jemand die Operationen, 
die er mit einer Formel oder Gleichung vornehmen 
soll, um zu einem gewissen Resultat zu gelangen, und 
die doch nach ganz festen Regeln ausgeführt werden, 
ohne Weiteres der Reihe nach auf den Kopf sage, so 
gibt es in dem Nachmachen dieser Operationen doch 
wahrlich nichts zu denken; vielmehr hat man diesen 
Gang, sowie das Resultat, um es bei ähnlichen Anwei
sungen ebenfalls wieder zu benutzen, sich nur wohl 
einzuprägen und eigentlich auswendig zu lernen, und 
kann dann alle Sätze der Mathematik nicht blos wis
sen, sondern sie auch gründlich beweisen. Es gehört 
dann, um die Mathematik zu lernen, nur die Abstraction 
dazu, sich unter allgemeinen Formen und Zeichen et
was zu denken; im Übrigen aber ist sie weit mehr, 
als fast jede andere Wissenschaft, die überhaupt nur 
noch diesen Namen verdient, eine blosse Gedächtniss- 
sache. Natürlich, denn nur bei dem Warum der Ope
rationen gibt es etwas zu denken, bei der Ausführung 
derselben aber nicht, welche immer nur eine Handar
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beit ist. Nun wird Niemand in Abrede stellen, dass 
bei isolirt hervörgegangenen Problemen diese wahrhaft 
heuristische Entwickelung keine leichte und in der Re
gel eine weitgreifende Sache ist, welche sich mit einem 
zusammengedrängten reichen Material nicht vereinigen 
lässt. Auch diejenigen, welche sich Zeit und Raum 
zu solchen Entwickelungen gönnen, werden sich doch 
häufig genöthigt sehen, zu dem Nothbehelf einer äus
serlichen Anweisung zu greifen. Da der Verf. die von 
ihm in der Analysis behandelten Probleme nicht als in- 
tegrirende und erschöpfende Theile eines Ganzen, son
dern nur als wichtige Functionen bezeichnet, die also 
auch nur an dem Faden äusserer Rücksichten an ein
ander gereiht und isolirt hervorgehoben erscheinen, und 
da er zugleich eine vollständige Zusammenfassung des 
reichen Materials der Wissenschaft beabsichtigte, so 
blieb ihm zu einer heuristischen Entwickelung eigent
lich gar kein Mittel und kein Raum. Es würde daher 
bei der Aufgabe, welche der Verf. sich gestellt hat, 
und deren Lösung wir schon als eine sehr verdienst
liche und dankenswerthe Arbeit bezeichnet haben, un
billig sein, eine solche zu fordern; wir können aber 
auch dem Verf. den Vorzug, den er in Betreff des 
heuristischen Verfahrens vor Cauchy beansprucht, nicht 
zugestehen. Vielmehr steht in dieser Rücksicht sein 
Werk im Wesentlichen ganz in Einer Linie mit den Ar
beiten von Cauchy. Dass er in einzelnen Fällen mehr 
vom Speciellen ausgegangen und sich zum Allgemeinen 
erhoben, während Cauchy mehr aus allgemeinen For
meln operirt hat, macht die Lösung der Aufgabe nur 
leichter und fasslicher; in Bezug auf wahrhaft heuristi
sches Verfahren ist dieser Unterschied überhaupt aber 
eine Sache von wenig Belang. Wir finden auch übri
gens in dem ganzen Buche, dass der Verf. sich gar 
nicht genirt, überall nur ohne Weiteres kurze operative 
Anweisungen zu geben. Wir verlangen nicht, dass es 
bei der Ausbreitung eines so reichen Materials anders 
sein solle, aber wir verlangen, dass man über die Er
fordernisse eines wahrhaft heuristischen Verfahrens ein 
deutliches Bewusstsein habe, und die Ansprüche nicht 
allzu gering stelle.

Da die höhere Ausbildung einer mathematischen 
Disciplin als Wissenschaft nicht dadurch erreicht wer
den kann, dass man beliebige, vielleicht in irgend einer 
Äusserlichkeit zusammenhängende Probleme hernimmt, 
und es darauf ankommen lässt, wohin man in der Un
tersuchung derselben geführt wird, sondern dadurch, 
dass man das Object der Wissenschaft nach Inhalt, 
Form und Methode genau begrenzt, und die integriren- 
den Theile aus dem Begriffe des Ganzen in ihrer Voll
ständigkeit und als wahrhaft ergänzende Theile hervor
gehen lässt, und dass man überall Zweck und Ziel vor 
Augen hat, und die Mittel dazu im Allgemeinen einer 
Durchmusterung und Beurtheilung unterwirft, mit an
dern Worten durch das architektonische Gefüge, so ist 

es von Wichtigkeit, noch als zweiten Hauptpunkt das 
architektonische Gefüge, welches der Verf. bei Cauchy 
ebenfalls vermisst, in Betracht zu nehmen. Zunächst 
scheint es nach der Seite 1 gegebenen Erklärung, dass 
den Gegenstand der Analysis, wie aller Rechnung über
haupt , bilden sollen die mannichfachen Beziehungen 
der Zahlengrössen unter einander, welche aus den ver
schiedenen möglichen Verbindungen derselben hervor
gehen. Aber diese allgemeine Aufgabe, welche auch 
die Analysis mitumfassen soll, wird in der Ausführung 
im Einzelnen nicht festgehalten, indem der Verf. sich 
z. B. nicht durch die Gesetze der Zahlenverknüpfung 
auf die trigonometrischen Functionen leiten lässt, sondern 
dieselben ganz von aussen und nach Eigenschaften, die 
aus der Betrachtung des Kreises entlehnt sind, auf
nimmt. Den Unterschied der Analysis von der niedern 
Arithmetik setzt dann der Verf. darin, dass die Analy
sis erstens den Begriff der successiven Veränderungen 
in sich aufnehme, und zweitens die Einsicht in den all
gemeinen Zusammenhang der Operationen vermittele. 
Über die gegenseitige Stellung und Beziehung dieser 
beiden angeblichen Hauptkennzeichen der Objecte der 
Analysis, ob nämlich jedes für sich schon hinreiche, 
eine mathematische Untersuchung zu einer analytischen 
zu machen, oder ob erst beide vereinigt ein Kenn
zeichen einer solchen Untersuchung bilden, ob sie in 
einem Verhältniss [der Vermittelung stehen, und z. B. 
durch die Veränderlichkeit der Grössen die Einsicht 
in den allgemeinen Zusammenhang der Operationen 
vermittelt werden soll, und dergleichen mehr, wird 
Nichts gesagt. Über die eine Bestimmung, nämlich die 
Veränderlichkeit, soll gleich weiter gesprochen werden. 
Was aber die andere, nämlich den allgemeinen Zusam
menhang der Operationen betrifft, so vermisst man jede 
Grenzbestimmung zwischen der Analysis und der Buch
stabenrechnung. Was dort als Arithmetik bezeichnet 
und der Analysis entgegengesetzt wird, bezieht sich 
offenbar auf das Rechnen, und demnach auf die Vor
aussetzung irgend eines bestimmten Systems der Zah
lenschrift, gemäss welchem die Regeln des Rechnens 
ja überall sich modificiren. Aber zwischen dem Rech
nen und der Analysis liegt doch noch Vieles in der 
Mitte. Es werden ja doch offenbar mannichfache all
gemeine Zusammenhänge der Operationen durch Buch
stabenrechnung entwickelt, welche Zusammenhänge 
doch Niemand der Analysis zuzählt. Denn Sätze der 
Art, wie (a -f- b) (a — b) — a2 — b2, oder (a 4- b)3 — 
3ab (a 4-b) = a3_|_b3, welche die Auflösung der quadra
tischen und cubischen Gleichungen vermitteln und offen
bar einen allgemeinen Zusammenhang gewisser Opera
tionen enthalten, wird man doch weder als Lehrsätze 
des Rechnens, noch der Analysis ansprechen können. 
Uns scheint durch den unbestimmten Ausdruck des 
Zusammenhangs der Operationen das Eigenthümliehe 
der Analysis noch nicht hinlänglich bezeichnet; son
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dern erst dadurch erhebt man sich in das Gebiet der 
Analysis, dass die Anzahl der Operationen selbst all
gemein und unbestimmt genommen wird. Die Ent
wickelung von (a + b)3 oder (a -f- b)4 u. s. w., sind 
keine Aufgaben der Analysis, wohl aber die Entwicke
lung von (a b)m. Ebenso wird die Suminirung einer 
arithmetischen oder geometrischen Reihe erst ein Ge
genstand der Analysis, wenn man die Anzahl der Glie
der gleich n setzt, und die Operation der Addition in 
beliebiger Wiederholung vorhanden ist. Nur die Ver
allgemeinerung in Betreff der Anzahl der Wiederholung 
der Operationen, die auch ins Unendliche fortgesetzt 
gedacht werden kann, macht es dann auch möglich, 
die wichtige Klasse von Aufgaben zu lösen, in welchen 
die Anzahl der Wiederholung der Operationen selbst 
bestimmt werden soll, wie z. B., wenn ich den Loga
rithmus einer Zahl suche, und also die Anzahl der 
Wiederholungen der Operationen des Multiplicirens be
stimme u. dergl. m.

Aber dieser Gedanke, dass die Analysis sich mit 
der Darstellung des allgemeinen Zusammenhangs der 
Operationen beschäftige, und welcher als genetisches 
und organisches Princip der Analysis recht gut ge
braucht werden konnte, steht ganz verlassen und nur 
wie zufällig hingestreut auf der ersten Seite; der Verf. 
lässt ihn dann gänzlich fallen, und kommt bei der im 
zweiten Paragraphen gegebenen nähern Bestimmung des 
Gegenstands der Analysis auf ganz andere Dingö. Er 
hält sich dabei ausschliesslich an den Begriff der Ver
änderung, und macht bemerklich, dass eine Function 
einer Veränderlichen zu zwei Hauptaufgaben Veran
lassung gebe; nämlich für einen beliebigen Zahlenwerth 
der in der Function enthaltenen Veränderlichen den 
Werth der Function zu berechnen, und für einen will
kürlich gewählten Zahlenwerth derFunction den zugehöri- 
genWerth der in derFunction enthaltenen Veränderlichen 
zu berechnen, oder allgemeiner, die willkürlich Verän
derliche einer hunction darzustellen als Function des 
allgemein ausgedrückten Werthes der Function. Die 
erste Aufgabe kann, wenn, wie doch vorauszusetzen, die 
Function wirklich gegeben ist, nur eine Ausführung 
vorgeschriebener Operationen sein, und als solche kei
nen Gegenstand der Analysis bilden. Die zweite Auf
gabe wird durch Transpositionen gelöst, deren Regeln 
den Gegenstand der Algebra ausmachen. Hierbei be
merkt der Verf., dass man die Auflösung der zwei
ten Aufgabe von der Analysis auszuscheiden, und 
einer besondern Wissenschaft, der Algebra, zu über
weisen pflege, und dass sie auch von unserm Werke 
ausgeschieden bleiben solle. Aber wo bleibt denn der 
Gegenstand der Analysis? Hier lag die Aufforderung 
sehr nahe, die Analysis von der Algebra strenger zu 
scheiden, und bei dieser Unterscheidung würde es sich 
gezeigt haben, dass das Object der Analysis vielmehr 
das Gegentheil von dem ist, welches sich durch die 

gegenseitige Beziehung des Werthes der willkürlich 
Veränderlichen einer Function und des Werthes der 
Function selbst ergibt. An das Wort Analysis darf 
man sich bei dieser Unterscheidung freilich nicht hal
ten, da diese Wissenschaft fast ganz einen syntheti- 
tischen Gang geht, und viel besser, wenn sie einmal 
eine von diesen entgegengesetzten formellen Benennun
gen haben sollte, Synthesis heissen würde; aber an 
eine andere geläufige Benennung, durch welche ein we
sentlicher Unterschied bezeichnet wird, konnte man sich 
halten, nämlich an die Benennung der algebraischen 
und analytischen Gleichungen. Jedermann weiss oder 
hat es wenigstens im Gefühl, welch ein himmelweiter 
Unterschied stattfindet zwischen den Gleichungen (a + x) 
(a — x) = yund (a-j-x)(a—x) = a2—x2, oder zwi
schen den Gleichungen (1 -|- x)IU = y und (1 -|-)’n s=s 
i , m m(m—1) 2 . . □1 + T •x —F~ö~ • X + u. s. w., oder zwischen denJL i • L&

• XGleichungen ex =• y und ex = 1 -f- —- Die
1 i .2

Seiten der Gleichung (a + x)(a — x) = a2— x2 sind in 
Betracht der Gleichung (a + x) (a — x) = y eine ganz 
leere Tautologie, und ein Unterschied der Gleichungen 
(a-f-x)(a — x) = y und a2 — x2 = y kommt nirgend in 
Anschlag, während in der Gleichung (a -f- x) (a — x) = 
a2 — x2 gerade diese Identität verschiedener arithmeti
scher Formen den wesentlichen Inhalt bildet. Man sieht 
leicht, dass es sich in einer Gleichung der Art, w ie a2 — x2 
= y um eine Abhängigkeit von Grössen handelt, und man 
weiss, wie wichtig die Untersuchung dieser Abhängig
keit wird, wenn man zusammengehörige Veränderungen 
des x und des y betrachtet. Eine Gleichung wie (a + x) 
(a — x) = a2 — x2 stellt keine Abhängigkeit verschie
dener Grössen, sondern eine Abhängigkeit von Opera
tionen dar; es handelt sich dabei nur um Formver
schiedenheiten derselben Functionen, aber nicht um 
eine Unterscheidung und Vergleichung der Zahlenwerthe 
eines Bestandtheils der Function und der Function 
selbst, oder der Veränderung des Werthes eines Be
standtheils der Function und der Veränderung des 
Werthes der Function selbst. Indem man eine Gleichung 
wie (1 + x)TO = 1 -|- y. x u.s. w. eine analytische nennt 
im Gegensatz der algebraischen, so liegt ein ganz rich
tiger Instinkt von dem eigentlichen Object der Analysis 
zu Grunde; denn abgesehen davon, dass die Benen
nung analytische Gleichung einen allgemeinem Sinn 
hat, und auch für die in der Buchstabenrechnung zu 
entwickelnden mehr particulären Zusammenhänge der 
Operationen gebraucht wird, so sieht man doch auf 
den ersten Blick, dass bei Weitem der grösste Theil 
der Analysis besteht aus der Nachweisung der Identität 
verschiedener Formen, und demnach aus Gesetzen der 
Abhängigkeit der Operationen, und dass die Betrach
tung zusammengehöriger Veränderungen eines Bestand-
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theils der Function und der Function selbst eine nur 
sehr untergeordnete Partie der Analysis bildet, und 
hauptsächlich nur insofern, als die Grenzwerthe der 
Functionen bestimmt werden, und dass endlich, wenn 
wir die willkürlich Veränderliche durch x und den 
Werth der Function durch y vorstellen, die Berechnung 
von y für ein gegebenes x, und die von x für ein ge
gebenes y, (in welchen Fällen auch der Begriff der 
Veränderlichkeit ganz überflüssig ist) gar kein Object 
der Analysis bilden, welches doch nach der Auseinan
dersetzung des Verf. sich als das einzige Object heraus
zustellen scheint. Indem nun von diesem Gedanken 
aus kein Übergang zu einem wirklichen Object der 
Analysis sich vermitteln liess, kommt der Verf. zu ei
nem solchen, wie es auch nicht anders möglich ist, 
nur durch einen Sprung. Nachdem er bemerklich ge
macht, dass der Functionen unendlich viele seien, und 
dass deswegen die Analysis ein unvollendbares Werk 
bleiben müsste, wenn man sich nicht auf eine nicht 
allzugrosse und geschickt gewählte Anzahl von Opera
tionen beschränken wollte, sagt er, dass die Functio
nen, welche die Analysis betrachtet, theils dem Ge
biete der Arithmetik, theils dem der Goniometrie und 
Cyklometrie entnommen seien. Dass erstens die Un
endlichkeit der möglichen Functionen die Analysis zu 
einem unvollendbaren Werke mache, wird, wie es 
scheint, als etwas sich von selbst Verstehendes voraus
gesetzt. Aber man weiss doch, dass trotz der Unend
lichkeit der Functionen, die Differentialrechnung z. B. 
kein unvollendbares und auch kein unvollendetes Werk 
ist, und dass man ganz allgemein umfassende Regeln 
der Differentiation aller möglichen gegebenen Functionen 
hat. Die nach allen Seiten gehende Unendlichkeit der 
Functionen einer Veränderlichen, wird in der Differen
tialrechnung völlig umspannt durch die endliche und 
bestimmte Anzahl der Rechnungsoperationen, durch 
welche eine Veränderliche mit einer Constanten, oder 
eine Veränderliche mit sich selbst, oder eine Function 
einer Veränderlichen mit einer Function dieser Verän
derlichen verbunden sein kann. Ob und inwiefern die 
Analysis in dieser Hinsicht in dem gleichen Falle ist, 
wie die Differentialrechnung, wäre eine wichtige und 
auch eigentlich unerlässliche Untersuchung gewesen, 
.welche aber, wenn sie unternommen werden soll, vor
aussetzt, dass man die Functionen der Analysis nicht 
blos beim Namen nenne, sondern genau angebe, wel
che Seiten oder. Eigenschaften an diesen Functionen 
die Analysis ihrer Betrachtung unterwerfen will, wie 
auch die Differentialrechnung bestimmt angiebt welche 
Eigenthümlichkeit sie an den Functionen hervorziehen 
will. Indem aber dann zweitens gesagt ist, dass die

Functionen Einer Veränderlichen, welche die Analysis 
betrachtet, theils dem Gebiete der Arithmetik, theils 
dem der Goniometrie und Cyklometrie entnommen seien, 
gibt sich der Gegenstand der Analysis, insofern er nur 
diesen noch dazu sehr heterogenen Gebieten entnommen 
ist, so sehr als etwas Fragmentarisches, und zerfliesst 
so sehr ins Unbestimmte, dass die Forderung eines ge
netischen Ganges und einer aus einem Princip fort
schreitenden Entwickelung, und einer Zusammenfügung, 
in welcher die einzelnen Abschnitte durch das System 
nothwendig gemacht sind, völlig aufgegeben werden 
müsste. Das Gebiet der Goniometrie und Cyklometrie 
erscheint dabeineben dem allgemeinen Gebiet der Arith
metik ganz zufällig. Warum, kann man fragen, kom
men Functionen, welche Zusammenhänge von graden 
Linien und Kreisbogen darstellen, zur Betrachtung, und 
welchen Vorzug hat die Kreislinie in dieser Hinsicht 
vor andern krummen Linien? Auf dem Standpunkt, 
auf welchen der Verfasser sich gestellt hat, kann man 
wol nichts Anderes sagen, als dass diese Functionen 
wichtiger seien als andere; und so müssten die Objecte 
der Analysis, statt durch ein inneres Band verknüpft 
zu sein, nur an dem Faden einer sonstigen Brauchbar
keit aufgereiht erscheinen, und der Gedanke einer be- 
sondern mathematischen Wissenschaft für die Analysis 
aufgegeben werden. Aber so verhält es sich doch in 
der That nicht. Sobald man den auf Seite 1 vom Ver
fasser flüchtig hingeworfenen, aber dann gänzlich auf
gegebenen Gedanken, dass die Analysis sich mit der 
Aufstellung des allgemeinen Zusammenhangs der Ope
rationen beschäftige, an die Spitze stellt, und zur 
Durchführung bringt, so erscheinen, wie bekannt, die 
Kreisfunctionen nicht so zufällig und particulär. und 
die Untersuchung des Zusammenhangs der Exponential- 
grössen und der Potenzen führt ganz nothwendig grade 
auf diese Functionen als Fundamentalfunctionen. Ihre 
Anwendung auf den Kreis und ihre Beziehung auf 
denselben braucht von der Analysis zwar nicht ausge
schlossen zu werden, aber sie werden nicht'von Seiten 
dieser Beziehung in die Analysis eingeführt. Der Grund, 
welcher den Verf. bestimmt hat, die goniometrischen 
Functionen als etwas der Analysis von aussen Gegebe
nes einzuführen, scheint darin zu liegen, dass er durch 
dieselben eine Brücke bauen wollte, zu der Rechnung 
mit imaginären Grössen, und den Rechtstitel zu der 
Ausdehnung der Rechnungsoperationen auf imaginäre 
Grössen von den goniometrischen Functionen entlehnen 
zu müssen glaubte.

(Der Schluss folgt.)
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Diese höchst allgemeinen Gegenstände werden aber, wie 
es uns scheint, auch immer nur durch ebenso allgemeine 
Betrachtungen desWesensder arithmetischen Operationen 
und ihrer Combinationen erörtert werden können, und 
nicht durch das Mittel bestimmter Functionen, welche, um 
sie überhaupt anzugreifen, überall schon ein arithmeti
sches Operiren mit clenselben voraussetzen. Denn wenn 
ich z. B., wie auch der Verf. thut, statt aj/— 1—bj/— i 
ohne Weiteres die Form (a — b) / — I zu setzen mir 
erlaube, und also schon mit imaginären Grössen rechne, 
was bedarf es dann weiter noch der Nachweisung von 
Rechtstiteln für die Ausdehnung der arithmetischen 
Operationen auf dieselben ? Nur der consequent durch- 
«•eführte Gedanke des Zusammenhangs und der Ab
hängigkeit der arithmetischen Operationen, als Gegen
standes der Analysis, konnte dies Alles verbinden, und 
ein von innen heraustreibendes Gewächs der Wissen
schaft zu Stande bringen. Dann würden nicht weniger 
die Kettenbrüche, welche doch wie irgend etwas zur 
Analysis gehören, bei dem Verf. aber nur als Anhang 
erscheinen, und welche, so viel dem Ref. bekannt, 
hier zum erstenmal eine angemessene und gründliche 
Behandlung erfahren haben, als alle übrigen in §. 3 
aufgezählten und wie zufällig aufgegriffen erscheinenden 
Functionen sich herausgestellt, und freilich zum Theil 
an andern Stellen und in andern Zusammenhang her
vorgetreten sein. Wir können hiernach auch in Betreff 
des architektonischen Gefüges der Wissenschaft dem 
Verf. keinen wesentlichen Vorzug vor den neueren 
französischen Mathematikern zugestehen. Wir be
trachten aber alle diese Bemerkungen mehr als gegen 
die neuere Schule, denn als gegen den Verf. gerichtet, 
dessen ausgesprochener Zweck es war, einen Umriss 
dieser neueren Behandlungen der Analysis aufzustellen; 
und statt ihm einen Vorwurf daraus zu machen, dass 
er dies ohne Berücksichtigung anderer Principien ge- 
tban hat, müssen wir dies vielmehr loben, da er da
durch grade sein Buch zu einem sehr nützlichen und 
für Viele unentbehrlichen gemacht hat. Überhaupt darf 
man, da eine genauere Kenntniss der einzelnen Mate

rien, welche in der niedern Analysis zusammengestellt 
zu werden pflegen, wegen ihres praktischen Gebrauchs 
und ihrer Verwendung in andern Theilen der Mathe
matik für jeden Mathematiker so äusserst wichtig ist, 
nicht in Abrede stellen, dass auch die vollständige 
Durchführung dieser einzelnen Materien, ohne Rück
sicht auf ihre Gefüge und das System, ein anzuerken
nender Gesichtspunkt bei Bearbeitung der Analysis 
sein kann. Und wenn wir den Zweck, für die Bedürf
nisse der Anfänger und einer wohlausgerüsteten mathe
matischen Praxis zu schreiben, welchen der Verf. mit 
unter die seinigen rechnet, in den Vordergrund stellen, 
so fällt auch der Tadel, welchen wir aus dem Mangel 
eines allgemeineren Gesichtspunkts der Ableitung und 
Zusammenfügung eutnommen haben, von selbst weg. 
Nur wenn der Verf. den neueren Bearbeitungen der 
Analysis in höherer wissenschaftlicher Beziehung einen 
Vorzug beizulegen geneigt wäre, vor den früheren be
sonders deutschen Bearbeitungen, so müssten,wir ihm 
aus fester Überzeugung entgegentreten; wir halten viel
mehr alles dies Neuere, wenn es gegen das gehalten 
wird, was in Deutschland aus den Schulen von Hin
denburg, Thibaut und Schweins hervorgegangen ist, in 
Betracht der Heuristik und Architektonik, also der 
Methode überhaupt, für einen Rückschritt, welche 
Überzeugung wir leicht, wenn es hier der Ort wäre, 
die Leistungen der genannten deutschen Schulen ge
nauer durchzugehen, begründen könnten.

Dass nicht die Abhängigkeit der Operationen, son
dern die Veränderung, welche in der Analysis nur eine 
untergeordnete Rolle spielt, an die Spitze der Analysis 
gestellt wird, dies zieht die Folge nach sich, dass der 
Begriff einer Veränderlichen selbst in eine schiefe und 
halbe Stellung kommt, aus welcher mancherlei Unsi
cherheiten und Misstände erwachsen. Denn dieser Be
griff muss, insofern der Versuch gemacht wird, durch 
ihn eine Art Fortgang der Untersuchung zu vermitteln, 
entweder in sehr vager und uneigentlicher Bedeutung 
genommen werden, oder diese versuchte Vermittlung 
sinkt zu etwas ganz Scheinbarem herunter. Von dem 
Ausdruck xm wird zu dem Ausdruck (x + k)m fortge
gangen, indem gefragt wird, nach welchem Gesetz sich 
die Function ändern werde, wenn die in ihr enthaltene 
Veränderliche um den Zahlenwerthk sich ändert. Dies 
ist aber offenbar nur gefragt, um überhaupt auf die 
zweitheilige Grösse x -f- k zu kommen; denn von einer 
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Veränderlichkeit ist weiterhin gar keine Rede mehr, 
indem die mehrmalige Multiplication der Form 1 x 
mit sich selbst zur Grundlage der weitern Untersuchung 
gemacht wird. Dass hierbei der Begriff einer Verän
derlichen ganz bei Seite bleibt, sieht man wol ohne 
Weiteres daraus, dass man fragt, was man denn ver
loren hätte, wenn statt 1 f x etwa 1 + a gesetzt wor
den wäre? Natürlich gar nichts, weil das x als Ver
änderliche hier gar nicht in Betracht kommt, sondern 
nur als allgemeine und bestimmte Zahl fungirt. Wenn 
man von dem allgemeinen Zusammenhang der Opera
tionen, als dem eigentlichen Gegenstand der Analysis, 
ausgegangen wäre, so hätte natürlich bei der Aufzäh
lung der Fälle, in welchen eine eine unausgeführte Opera
tion enthaltende Form von Neuem einer arithmetischen 
Operation unterworfen wird, der Ausdruck (a-|-b)m 
sich als einer der einfachsten dargeboten. Diese blos 
scheinbare und nichtssagende Bedeutung des Begriffs 
der Veränderlichkeit kommt dann unter Andern auch 
bei dem Übergang von dem Binomialtheorem zu den 
sogenannten Exponentialgrössen wider zum Vorschein. 
Es wird die Aufgabe gestellt, den Exponent einer Potenz 
als Veränderliche zu betrachten, und indem die Ent
wickelung von [1 + (b — l)]s oder von (1 -|- a)x nach 
dem binomischen Lehrsatz hingeschrieben wird, so wird 
diese Entwickelung als die Lösung der Aufgabe vor
erst enthaltend angesprochen. So scheint es, dass es 
nur nöthig wäre, statt m ein x zu setzen, um zu etwas 
wesentlich Neuem zu kommen. Dies wäre doch eigent
lich Jemand ein x für ein u vormachen. In der That 
ist offenbar in allen diesen Fällen von Veränderlichkeit 
eigentlich gar keine Rede; und was damit gesagt sein 
soll, läuft darauf hinaus, dass der Ausdruck (1 4- a)m 
in dem einen Falle in eine Potenzenreihe von a, und 
in dem andern Falle in eine Potenzenreihe von m ent
wickelt werden soll, welche beiden Aufgaben, wenn 
vorher in dem allgemeinen Theil der Analysis dieser 
Entwickelung in eine fortschreitende Potenzenreihe ihre 
Bedeutung und ihr Rang angewiesen ist, als sich ein
fach darbietende und nothwendig geforderte erscheinen.

Dieses Ankleben an dem Begriff der Veränderlich
keit zieht sich bis in die §. 1 gegebenen Definitionen 
hinauf. Daselbst wird die Definition einer Function ge
geben blos in Beziehung auf Functionen einer Verän
derlichen, während doch hernach auch von Functionen 
einer Constanten f (a) gesprochen wird. Ebenso wird 
der Verf. doch zugeben, dass in einer algebraischen 
Gleichung die Unbekannte x eine Function der Coeffi- 
cienten der Potenzen von x genannt werde, obgleich 
dieselben alle constant dabei gedacht werden. Über
haupt sind Functionen der bestimmenden Grössen nicht 
unterschieden von den eigentlich und specifisch so zu 
nennenden Functionen der veränderlichen Grössen. Der 
erstere Begriff ist der allgemeinere, und der zweite ein 

specieller Fall. Wenn diese Begriffe unterschieden wor
den wären, so würde es sich gezeigt haben, dass bei 
Weitem in den meisten Fällen der Analysis, wo der 
Verf. von Functionen der Veränderlichen spricht, Fun
ctionen der bestimmenden Grössen hätten gesetzt wer
den müssen. Auch die Unterscheidung der Veränder
lichen und Constanten ist nur möglich, wenn beide als 
Bestandtheile einer Function erscheinen, und es setzt 
mithin diese Unterscheidung den Begriff der Function 
schon voraus, und kann auf die Erklärung der Function 
erst folgen, nicht aber kann umgekehrt der Begriff der 
Function an den als selbständig gegebenen Begriff der 
Veränderlichen angelehnt werden oder auf denselben 
folgen. So sagt denn auch der Verf., veränderliche 
Grössen seien solche, für welche man alle beliebigen 
Werthe annehmen könne, was man doch offenbar für 
die Constanten auch kann. Es fehlt eben, um diese 
Unterscheidung zu einer deutlichen zu machen, die Vor
stellung eines aus allgemeinen Grössen auf unverän
derliche Art arithmetisch zusammengesetzten Ausdrucks, 
in welchem man die Eine der bestimmenden Grössen 
successive eine Reihe Zahlenwerthe durchlaufend denkt, 
während die Andern immer denselben Werth behalten. 
Die gleich darauf folgende Begriffsbestimmung der ab
hängig und unabhängig Veränderlichen ist gegeben, 
nicht blos im Widerspruch mit dem, was Jedermann 
darunter versteht, sondern auch im Widerspruch mit 
dem, was in dem ganzen folgenden Verlauf des Buches 
unter abhängiger Veränderlichen verstanden wird. Denn 
nach des Verf. Erklärung wäre in der Gleichung 
u2 + c = v die Grösse v deswegen die abhängig Ver
änderliche, weil ihre Veränderungen auf das Gebiet 
der positiven Zahlen beschränkt ist. Demnach müsste 
wol in der Gleichung u = + j/v — c die Veränderliche 
u die unabhängig Veränderliche heissen, weil ihre Wer
the unbeschränkt sind, während v für diese unbe
schränkten Werthe von u nur einen beschränkten Spiel
raum der Veränderungen hat, welche Benennung doch 
Niemand der Grösse u beilegt. Der Grund dieser Un
terscheidung ist ja bekanntlich ein ganz anderer. In
dessen wollen wir uns nicht zu sehr ins Einzelne ver
lieren, und es mag nur noch ein Punkt von etwas all
gemeinerer Bedeutung, nämlich die Unterscheidung der 
algebraischen und transcendenten Functionen hier zur 
Sprache gebracht werden. Der Verf. sagt im dritten 
Paragraph: J?Man theilt die arithmetischen Operationen 
in zwei Klassen, von denen die erste die Operationen 
des Addirens, Subtrahirens, Multiplicirens, Dividirens 
und Potenzirens für constante Exponenten, wozu auch 
das Wurzelausziehen gehört, in sich begreift, und die 
andern alle übrigen Arten von Operationen umfasst. 
Die Operationen der ersten Klasse nennt man alge
braische, die der zweiten transcendente, und theilt 
hiernach die Functionen in algebraische und transcen- 
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dente. Zu den ersteren gehören alle Functionen, in 
welchen mit der darin enthaltenen veränderlichen Grösse 
blos algebraische Operationen vorgenommen werden, 
zu der zweiten die, in welchen die Veränderliche trans- 
cendenten Operationen unterworfen wird.“ Die Be
griffsbestimmung der transcendenten Functionen ist im
mer vielen Schwankungen unterworfen gewesen. Bald 
nahm man als wesentliches Kennzeichen einer trans
cendenten Function die Eigenschaft derselben, nur durch 
eine unendliche Wiederholung von mit der Veränder
lichen vorzunehmenden Operationen sich darstellen zu 
lassen, bald die Eigenschaft der Function, für einen 
bestimmten Werth der Veränderlichen unendlich viele 
Werthe zu haben, wie die Function Arc (sin^x), 
bald noch andere Eigenschaften derselben an. Endlich ist 
man, nachdem diese Bestimmungen ungenügend gefun
den worden, darauf verfallen, den Unterschied des Al
gebraischen und Transcendenten statt in die Functio
nen, in die Operationen zu verlegen. Von wem diese 
Bestimmung, der auch der Verf. sich anschliesst, ur
sprünglich herrührt, ist dem Ref. unbekannt. Es ist 
nicht schwer zu zeigen, dass dieselbe genauer verfolgt 
auf eine gänzliche Begriffsverwirrung führt. Zuerst fällt 
es auf, dass die Operationen, welche algebraische 
heissen sollen, namhaft gemacht, die andern aber 
nur als ein draussen liegender Haufen bezeichnet 
werden. Wie kann unter diesen Umständen an die 
Feststellung auch nur einer einzigen Eigenschaft der 
transcendenten Functionen gedacht werden? Hätte man 
doch nur den Versuch gemacht, ein halbes Dutzend 
transcendenter Operationen namhaft zu machen, so 
würde man gewiss schon stutzig geworden sein. Doch 
betrachten wir die Consequenzen der Definition ge
nauer in einem einzelnen Fall. Wenn sin x eine trans
cendente Function von x genannt wird, so fragt man, 
welchen transcendenten Operationen ist die Veränder
liche x dabei unterworfen? Stellt man den Sinus der 
Zahl x dar in der gewöhnlichen Form, so erscheint 
derselbe als eine Potenzenreihe von x mit Constanten 
Exponenten. Dass diese Potenzenreihe unendlich ist, 
kann nichts zur Sache thun; da auf den Unterschied 
der endlichen oder unendlichen Anzahl der Glieder 
gar keine Rücksicht genommen ist in der Definition. 
Da nun die Zahl x blos algebraischen Operationen un
terworfen erscheint, so ist die bunction sin x vielmehr 
eine algebraische. Es bliebe dann, um in sin x eine 
transcendente Function zu behalten, nichts übrig, als 
die ganze Folge von algebraischen Operationen, wel
chen die Zahl x in der Function sin x unterworfen ist, 
selbst eine Operation zu nennen, und sie für eine von 
den transcendenten Operationen auszugeben, wobei man 
denn äusser dem Unterschied des Algebraischen und 
Transcendenten auch noch den Unterschied von Fun
ctionen und Operationen verloren hätte. Denn sin x 

z. B. wäre nun, als eine Pontenzenreihe von x mit 
constanten Exponenten, erstens eine algebraische 
Function, zweitens, diese Folge von Operationen als 
eine transcendente Operation betrachtet, auch eine 
transcendente Function, dadurch aber drittens auch 
eine Operation und eine Function zugleich, und 
überhaupt Alles mit einem Male. Dass bei solchen 
Begriffsbestimmungen in der Darstellung der Eigen
schaften der Functionen auf diese Eintheilung dersel
ben dann gar keine weitere Rücksicht genommen wird, 
und sich Alles so verhält, als wüsste man nichts von 
dieser Eintheilung, versteht sich dann von selbst. Wir 
wollen nicht bestreiten, dass diese Versuche zur Ein
theilung der Functionen einer Veränderlichen in alge
braische und transcendente nicht durch die Ahnung 
eines in der That wesentlichen Unterschiedes hervor
gerufen seien. Aber es ist bisher noch nicht gelungen, 
den Hauptpunkt, auf den es bei Eintheilung der Fun
ctionen ankäme, zu treffen, und diese Eintheilungen 
blieben daher besser ganz bei Seite. Will man nichts 
desto weniger eine haben, so wäre es wol vorläufig 
das Gerathenste, sie nach der Beständigkeit und Ver
änderlichkeit des Exponenten einzutheilen und die Er
stem etwa algebraische und die Andern transcendente 
Functionen zu nennen, denen dann die Formen xa und 
ax als Fundamentalfunctionen zu Grunde lägen, jeden
falls aber die eigenthümliche Art der arithmetischen 
Zusammensetzung im Auge zu behalten. Eine durch 
ein blosses Wort bezeichnete Function, wie sin x, würde, 
so lange sie noch nicht durch Angabe der mit der 
Zahl x vorzunehmenden arithmetischen Operationen 
als Function von x wirklich gegeben ist, zu gar keiner 
Klasse gehören. Und da der Sinus von x in zwei 
Formen gegeben sein kann, in deren einer x als Grund
zahl für constante Exponenten, und in deren anderer 
x als Exponent einer constanten Grundzahl erscheint, 
so könnte diese Function bald als algebraische, bald 
als transcendente Function gegeben sein. Man würde 
dann die wichtigen Umformungen der Exponential- 
functionen in Potenzfunctionen und die umgekehrte Um
formung als Verwandlung einer transcendenten Function 
in eine algebraische und umgekehrt zu bezeichnen ha
ben. Doch ist hier nicht der Ort, in diese Unter
suchung weiter einzugehen.

Wenn wir in der Beurtheilung dieses Werkes nur 
Gegenstände von allgemeiner Natur zur Sprache ge
bracht haben, so war uns diese Beschränkung durch 
den Charakter unserer Zeitung, als allgemeiner Litera-, 
turzeitung, aufgelegt, und wir müssen die Besprechung 
der speciellen Probleme den mathematischen Fachjour
nalen überlassen. Doch dürfen wir die Bemerkung hin
zufügen, dass, abgesehen von den allgemeinen Forde
rungen der Heuristik und Systematik, das Einzelne 
fast durchaus so klar, gründlich und genügend behan
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delt ist, dass dem Verf. der Dank des einsichtsvollen 
mathematischen Publicums nicht fehlen wird. Wir wün
schen nur, dass der zweite Band der Analysis, welcher 
die Differential- und Integralrechnung umfassen soll, 
und von welchem wir eine ebenso klare Übersicht und 
Zusammenfassung der neuesten Bearbeitungen dieser 
Wissenschaft erwarten, recht bald erscheinen möge.

Snell.

Zoologie.
Untersuchungen über die Entwickelung der Anneliden. 

Erstes Heft: Untersuchungen über die Entwickelung 
der Clepsinen, von Dr. Adolf Eduard Grube, ordent
lichem Professor der Zoologie und vergleichenden 
Anatomie an der Universität zu Dorpat. Mit drei 
Kupfertafeln. Königsberg, Bornträger. 1844. 4. 
1 Thlr. 15 Ngr.

Die vorliegenden Untersuchungen machen nur in Be
treff der frühesten Metamorphosen des Eies auf eine 
gewisse Vollständigkeit Anspruch, und die Entwicke
lung der einzelnen Organe ist nur sehr fragmentarisch 
abgehandelt; sie verdienen aber deshalb besondere 
Beachtung, weil sie ein noch so wenig durchforschtes 
Gebiet der Entwickelungsgeschichte, wie dasjenige der 
Anneliden, auf hellen. Clepsine complanata Sav. wurde 
vorzugsweise untersucht. Die weiblichen Geschlechts
theile beschreibt der Verf. im Wesentlichen, wie Filippi 
(Lettera sopra l'anatomia e lo sviluppo delle Clepsine); 
doch blieb ihm noch verborgen, wie das schnurförmige 
Ovarium, welches von dem weiten Eierbehälter um
schlossen wird, mit dem letztem in Verbindung steht. 
In Betreff der männlichen Organe gehen seine Beob
achtungen über jene Filippi’s hinaus. Filippi kennt nur 
einen Samenkanal: Hr. Grube fand, wie bei den übri
gen Hirudineen, 9—10 Paare rundlicher weisser Flecken 
mit deutlichen Spermatozoenbiindeln; ihr Zusammenhang 
mit dem Samenkanale jedoch wurde nur theilweise 
erkannt.

Ein Keimbläschen enthalten bereits die jüngsten 
Eier; dasselbe scheint aber schon zu verschwinden, 
bevor noch die Eier aus dem Eierbehälter treten. Die 
Bestandtheile des Eies sind ausserdem eine Flüssigkeit, 
Molekularkörperchen, Fettkörperchen und endlich Kern
kugeln, d. h, ganz durchsichtige und farblose kugelige 

Körper, ohne irgend einen charakteristischen Glanz, 
ebenso gross oder grösser, als die Fettkörperchen , um 
welche sich späterhin die übrigen Formelemente wie 
um Kerne oder Centra gruppiren. Die ersten am Ei 
vorgehenden Veränderungen deutet der Verf. so, dass 
die Molekularkörperchen an beiden Polen des Eies 
ringförmig zusammengedrängt werden und die Flüs
sigkeit sich cylinderartig in der Axenrichtung anhäuft. 
Hierauf beginnt die bekannte Durchfurchung des Eies, 
wodurch allmälig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Segmente ent
stehen. Mit der Ausbildung der Furchen läuft so 
ziemlich parallel das Entstehen kleiner Kugeln von 
weisser Farbe mit graulichem Centrum, die sich all
mälig an dem einen Pole des Eies anhäufen. Diese 
Körperchen nennt der Verf. Wandungsballen oder Wan
dungskugeln , weil durch ihre Anhäufung der Keim, 
das Embryonalfeld, und aus diesem die Wandung des 
Embryo entsteht. Wahrscheinlich sind die Wandungs- 
kugeln die Vorläufer der Furchen. Das Embryonalfeld 
des Clepsineneies entspricht, gemäss dem Typus der 
Wirbellosen, der Bauchseite des werdenden Embryo. 
Die junge Clepsine braucht etwa 5 Tage bis zum Aus
kriechen aus der Dotterhaut; sie ist aber dann noch 
sehr verschieden von dem erwachsenen Thiere und 
verweilt auch noch 16 bis 18 Tage an der Mutter, be
vor sie ein selbständiges Leben beginnt. Es zeigt sich 
zunächst noch keine Spur von der Schwanzscheibe und 
den Augen, so wie von den Blutgefässen, der Dotter
sack ist noch nirgends eingeschnürt, wie das spätere 
Darmrohr, der After fehlt gewiss, vielleicht auch selbst 
noch der Mund.

Störend für den Leser ist übrigens die vom Verf. 
gewählte Nomenclatur für das Zeugungsproduct der 
Clepsinen. Clepsine complanata B. entwickelt bei je
desmaliger Brütung 30 bis 280 Junge. Diese Jungen 
entstehen aus eben so vielen bestimmt geformten rund
lichen Gebilden, die man nach aller Analogie als Eier 
bezeichnen muss; immer aber sind 15—40 solcher 
Eier zu einem besonder» Eierhaufen zusammen grup- 
pirt und sackartig von einer gemeinschaftlichen Haut 
umschlossen, die sich während des Legens der Eier 
bildet. Der V erf. bezeichnet nun die Eierhaufen als 
Eier, und die einzelnen Eier nennt er Dotterkugeln, 
mit welchem Namen sonst wol bestimmte Elemente des 
einfachen Eidotters belegt zu werden pflegen, keines
wegs aber die ganzen Eier.

Bern. Theile.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieip^ig.
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ALLGEMEINE LITERATÜR-ZEITIING.

Gelehrte Gesellschaften.
Verein zur Geschichte der Mark Brandenburg 

in Berlin. In der Junisitzung legte Geh. Archivrath Riedel 
einen von der Regierung zu Potsdam eingesendeten, bei dem 
Abbruche des Altars in der Kirche zu Breddin bei Havelberg 
aufgefundenen Topf vor. Derselbe diente zur Aufbewahrung 
von Reliquien und des Consecrationsdocumentes, die ihn be
deckende Platte enthält das Siegel des Bischofs Heinrich von 
Havelberg und hat mit dem im Topfe befindlichen Pergament
stücke zusammengehangen. Aus dem Documente ergibt sich, 
die Kirche zu Breddin sei im Jahre 1273 von dem genannten 
Bischof geweiht und der Altar mit den in jenem Gefässe ent
haltenen Reliquien der h. Maria Magdalena und anderer Hei
ligen ausgestattet. Director v. Ledebur sprach über die Schulen
burg, welche von dem Annalista Saxo erwähnt wird, und tvies 
nach, dass nicht, wie neuerlich behauptet worden ist, der Alt
mark diese vom Kaiser Heinrich V. im J. 1123 belagerte und 
zerstörte Burg angehörte, sondern dass unter den neun ver
schiedenen Orten dieses Namens nur die in der Grafschaft 
Bentheim gelegene Schulenburg Ansprüche auf diese Begeben
heit zu machen habe. Demnächst wurde die stammgenossene 
Wappengruppe mit dem Einhorn, welcher die märkischen Ge
schlechter v. d. Knesebeck zu Langenapel, von Restorff, von 
Retzdorff, von Barby, von Gühlin, von Ahlimb und einige 
andere angehören, von demselben Referenten besprochen. Di
rector Odebrecht sprach über die Lückenhaftigkeit der vor eini
ger Zeit erschienenen Schrift „Gelehrtes Berlin“ und theilte 
eine systematische Zusammenstellung der in dem Werke ge
nannten Gelehrten mit. In der Julisitzung hielt Hofschauspieler 
Schneider einen Vortrag über die Oper in Berlin mit Bezug
nahme auf sein darüber herausgegebenes Werk. Director 
v. Ledebur erstattete Bericht über die seit einem Jahre einge
gangenen 216 Locationsformulare. Ans den für die Landes
geschichte nicht unwichtigen Kirchenbüchern, von denen 28 der 
Zeit vor und während des dreissigjährigen Kriegs angehören, 
wurden Mittheihmgeu gemacht bei den hervorragenden Kunst
werken, Glocken, Altären, Taufsteinen, Epitaphien verweilt 
und eine ausführliche Mittheilung über das rheimsberger Möske- 
fest vorgetragen. In der Augustsitzung legte Geh. Registrator 
Vossberg eine Sammlung merkwürdiger Leichenpredigten vor, 
Geh. Archivrath Riedel ein in dem Burggraben zu Uentze in 
der Priegnitz gefundenes Instrument, ein Beil, von dem es i 
jedoch zweifelhaft ist, ob es ein alterthümliches Kriegsbeil oder 
Z)i technischem Gebrauche bestimmt gewesen ist. Director

Ledebur hielt einen Vortrag über die Kalands -Verbrüderungen 
mit besonderer Rücksicht auf die Mark Brandenburg. Diese 
Institute waren abgeschlossen und beschränkten sich auf das 
alte Sachsenland und auf diejenigen Lande, welche durch 
Sachsen gennanisirt worden sind und unter der Metropolitan
gewalt sächsischer Kirchenfürsten gestanden haben. Aufme^g^ 
wurde gemacht auf die innere Gliederung dieser Institute in 
Districte, mehre über das Alter und Wesen der Kalande ver
breitete Irrthümer hervorgehoben, namentlich die häufige Ver

wechselung dieser Brüderschaften mit den Elendsgilden und 
eine merkwürdige Analogie mit den Kreis - Synodaleinrichtungen 
der neuern Zeit nachgewiesen. In der Septembersitzung ent
wickelte sich eine Discussion über die Stellung der Dom- und 
Stiftsherren und den Begriff der Exemption geistlicher Stifte 
von der Diöcesenschaft, mit besonderer Beziehung auf die in 
der Mark vorkommenden Fälle solcher Exemption. Director 
v. Ledebur führte den Nachweis, dass die Domherren der ho
hen Stiftskirche in Magdeburg während der ältern Zeit sämmt- 
lich den Familien des Herrenstandes angehört haben. Geh. 
Archivrath Riedel legte die Beziehungen dar, worin die Kur
fürsten von Brandenburg zu Holstein und Schleswig in älterer 
Zeit gestanden haben, namentlich in Folge der Vermählung 
des Kurfürsten Joachim I. mit der dänischen Prinzessin Elisa
beth, wodurch der Kurfürst selbst auf die Acquisition dieser 
Länder Aussicht gewann, welche durch kaiserliche Beleihungen 
mit dem Eventual-Successionsrechte mehrmals anerkannt und 
bestätigt wurde.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dresden, 
Am 13. Nov. v. J. sprach Oberlehrer Müller über die Ursache 
des Nichtvorkoinmens kranker Kartoffeln auf den Feldern im 
Triebischthale bei Meissen. Prof. Dr. Seebeck und Dr. A. Petz
holdt über die Unzulänglichkeit der vom königl. sächsischen 
Steueramte Dresden ausgeführten Brennversuche kranker sowol 
als gesunder Kartoffeln zur Ermittelung des Alkoholgehaltes, 
wobei sich ergeben hatte, dass sich der Alkoholgehalt von ge
sunden zu dem von kranken wie 6 zu 5 verhält. Dr. A. Petz
holdt über den Einfluss des Krautes auf das Wacbsthum der 
Kartoffelknollen, wobei angeführt wurde, dass den Erfahrungen 
einiger Praktiker zufolge die Knollen ohne Kraut grösser ge
worden als mit dem Kraute. Derselbe noch über einen vom 
Vesuv ausgeworfeneu Dolomit. O. Fort über die Ursache der 
Oscillationen der Luftblase einer Libelle oder eines Niveaus. 
Specialcommissar Dr. Segnitz über die Folgen einer Trübung 
auf der Hornhaut seines rechten Auges. Derselbe und Pro- 
sector Dr. Pieschel über Arsenik, als Heilmittel bei Pferden in 
Pillen - und Pulverform angewendet. Am 25. Nov. Prosector 
Dr. Herberg über das Erdmann’sche Mumificirungsverfahren unter 
Vorlegung darauf bezüglicher Präparate. Dr. A. Petzholdt über 
seine Versuche in Betreff der Ansteckungsfähigkeit von kranken 
Kartoffeln, wobei sich gezeigt, dass gesunde Knollen in Folge 
blosser Berührung mit kranken nicht angesteckt werden, ferner 
über Impfversuche gesunder Kartoffeln theils mit Pilz-, theils 
mit eigentlicher Krankheitssubstanz, sowie über das Verhalten 
des Amyllums kranker Kartoffeln. Oberlieutenant v. Köhler über 
einige Erfahrungssätze eines praktischen Landwirthes riicksicht- 
lich der Kartoffelkrankheit, deren Ursache dieser Landwirth 
irrthiimlich in atmosphärischen Einflüssen zu erkennen vermeint 
hatte. Oberlehrer Müller nachträglich noch über das Vor
kommen kranker Kartoffeln im Triebischthale bei Meissen. Am, 
2. Dec, Mathematicus Sachse über ein paar aussergewöhnlich 
grosse Exemplare einer weissen Rübe und einer Carlina acaulis 
(Rosswurz), letztere aus der Gegend von Herrnhut, erstere 
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von einem bei Dresden gelegenen Weinberge, 26 Zoll itn Um
fange und 9 Pfund schwer. Dr. A. Petzholdt über die Ergeb
nisse seiner chemischen Untersuchung zur Ermittelung der ver
schiedenen Bodenbeschaffenheit eines und desselben Feldes hin
sichtlich seiner Aschenbestandtheile. Derselbe über die Ver- 
witterungsproducte eines Dolomits aus dem Lippeschen und 
eines Klingsteines aus Böhmen, sowie über die Irrthümlichkeit 
der Ansicht, als seien die Infusionsthierchen, die sich im ver
witterten Klingsteine vorfinden, gleich ursprünglich in diesem 
Gesteine vorhanden gewesen. Dr. Meurer u. A. über verschie
dene Austrocknungsmethoden feuchter Wände, namentlich .über 
die Unzulänglichkeit des jüngst in Dresden angewendeten pa- 
tentirten Verfahrens, demgemäss die Wände -mittels besonders 
eingerichteter Öfchen wiederholt erwärmt, und die so ausge
trockneten Stellen mit einer Art Firniss überstrichen werden. 
Am 9. Dec. O. Fort über den in den Ergänzungsblättern zum 
Conversationslexikon befindlichen und den neuesten Standpunkt 
der Gletschertheorie betreffenden Aufsatz, dessen Verfasser in 
physicalibus nicht besondere Kenntnisse zu haben scheint. Dr. 
A. Petzholdt über die Sulliman’schen Untersuchungen, zu er
mitteln, wie häufig und verbreitet die Phosphorsäure in der 
Natur sei. Hauptmann Türmer über ein bei Budissin im dor
tigen Basalte vorkommendes Phosphorsäurehaltiges Mineral, 
sowie über Gasströmungen, die in der Nähe des Fundorts be
merkt worden sein sollen. Dr. Geyer über den Hauptirrthum 
der Lehre Drieberg’s und seiner Anhänger, den Satz nämlich 
„Leere ist Träger einer Kraft“. Am 16. Dec. Dr. A. Petz
holdt über das von Seiten des Ministeriums des Innern an die 
sächsischen Landwirthe vertheilte Schema, um letztere zur 
Beantwortung der im Schema aufgestellten Fragen über Kar- 
toffelcultur zu veranlassen. Prof. Dr. Seebeck über Faraday’s 
Entdeckung, die directe Beziehung der Elektricität und des 
Magnetismus zum Lichte betreffend. Derselbe über Savart’s 
Untersuchung der Beschaffenheit der stehenden Wellen, wobei 
nachgewiesen wurde, dass die von dem genannten Akustiker 
aufgestellte Ansicht, als entständen die bei der Zurückwerfung 
eines Tones bemerkbaren Knoten und Bäuche wesentlich und 
einzig durch Schwingungen der Wand, durchaus nicht begründet 
sei, dass man vielmehr die beobachteten Erscheinungen durch 
eine Interferenz des directen und zurückgeworfenen Schalles 
zu erklären habe. Oberlehrer Müller über die Löslichkeit der 
Kieselerde in Kohlensäure. Dr. Meurer u. A. über Baumhauer’s 
Aufsatz, den muthmasslichen Ursprung der Meteorsteine be
treffend, sowie über die Geschwindigkeit der Meteorsteine und 
verschiedene Methoden, die Geschwindigkeit überhaupt zu 
messen. Am 23. Dec. Specialcommissar Dr. Segnitz über die 
Umdrehung der Planeten und zwar insbesondere über die Frage, 
ob die Rotation durch Zusammenziehung der Planeten ent
standen sei — eine Hypothese, die als ebenso unwahrschein
lich bezeichnet wird, wie die Annahme Dr. A. Petzholdt’s un
zureichend zu sein scheine, dass nämlich in der Dichtigkeit des 
Äthers die Ursache der Umdrehung zu suchen sei. Dr. A. 
Petzholdt über eine Suite basaltischer Verwitterimgsproducte aus 
der zittauer Gegend. Derselbe über seine Impfversuche ge
sunder Kartoffeln mit Krankheitsstoff, wodurch an allen Knollen 
eine Ansteckung bewirkt worden war, welche blosse Berohrung 
mit kranken Kartoffeln nicht hatte bewirken können. Derselbe 
über die Voreiligkeit gewisser Chemiker in Betreff ihrer Vor
schläge wegen Behandlung kranker Kartoffeln mit Schwefelsäure, 
ohne dass Versuche über den Erfolg dieser Vorschläge vorher 
angestellt worden seien. Derselbe über die Deville’schen Unter
suchungen hinsichtlich der durch den Aggregatzustand beding
ten verschiedenen Dichtigkeiten der Gebirgsmassen, und über 

den Widerspruch, in dem einige Ergebnisse dieser Untersuchun
gen mit den von Fuchs, Wagner u. A. ausgesprochenen Be
hauptungen stehen, dass die Erhebung der Gebirge von dem 
Übergange amorpher Massen in den krystallinischen Zustand 
bedingt sei, sofern mit einem solchen Übergange eine Volumens
vermehrung verbunden sein soll. Derselbe über die von der 
Erfurter königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften aus
geschriebene Preisaufgabe, „in welcher Weise die Pflanze, 
überhaupt der lebende Organismus imStande sei, ein Element 
in das andere umzuwandeln,“ eine Frage, deren Beantwortung 
dem, der mit der Wissenschaft fortgeschritten sei, ganz über
flüssig vorkommen müsse. Ara 30. Dec. Prof. Schubert über 
seine Brechungsversuche von Sandstein, Ziegel undGyps, zur 
Ermittelung ihrer rückwirkenden Festigkeit, wobei sich rück
sichtlich der dadurch erhaltenen Formen folgendes Resultat 
herausgestellt hatte: „Jedes zwischen zwei festen Punkten ein
geschlossene Prisma zeigt nach dem Bruche an seinen End
flächen zwei pyramidenartige Körper. Der Bruch des Prismas, 
in Längenrissen bestehend, erfolgt zwischen diesen Formen, 
wenn das Prisma selbst hoch genug ist.“ Hauptmann Türmer 
u. A. über ähnliche Brechungsversuche von Gusseisen. Oberst
lieutenant Kühler über die von E. Michaelis in Vorschlag ge
brachte neue Methode, hohe Gebirge, namentlich Gletscher
massen graphisch darzustellen, eine Methode, die als zum Unter
richte von Laien zwar geeignet erscheinen mag, aber den 
wissenschaftlichen Anforderungen durchaus nicht genügt. Ober
lehrer Müller über die Art und Weise, wie Levrault die Er
scheinungen von Farbe und Licht beim Blicken und Spratzen 
des Silbers mittels des auf dem Silber befindlichen Oxydhäut
chens zu erklären versucht hat. Ara 13. Jan. d. J. Prof. 
Schubert über die Belegstücke zu seinen oben erwähnten Bre
chungsversuchen. Derselbe über die möglichen Ursachen der 
Dampfkesselexplosionen. Oberstlieutenant Kühler über den in 
den Bran’schen Miscellen enthaltenen Aufsatz: „Wasser in glü
henden Gefässen zum Gefrieren zu bringen“, worin sich der 
Verfasser, doch ohne sonderliches Glück , bemüht hat, mittels 
des bekannten Leidenfrost’schen und dem ähnlicher Versuche 
das Zerspringen der Dampfkessel zu erklären. Dr. A. Petz
holdt über eine von Mohs beschriebene merkwürdige Achatplatte, 
von deren genauer Untersuchung es zum Theile abhängen wird, 
wenn die Mohs’sche Ansicht, dass alle Gebirge gleichzeitig 
entstanden seien, widerlegt werden soll, Ara 20. Jan. Prof. 
Schuberts Versuch, um nachzuweisen, dass glühendes Eisen, 
unter Wasser gebracht, unter dem Wasser noch eine Zeit lang 
fortglühe, wobei es indessen nicht gelang, zugleich ersichtlich 
zu machen, dass das glühende Metall, so lange als sein Glühen 
unter Wasser fortdauere, Zischen und Dampfentwickelung nicht 
verursache. Derselbe über die projectirte gölzscher Brücke, 
die eine Länge von 1200 Ellen und eine grösste Höhe von 
I 40 Ellen erhalten wird. Dr. K Petzholdt über ein paar Hoh
ofenschlacken, als Seitenstücke, durch die Kunst erzeugt, zu 
manchen Vorkommnissen bei Gängen in der Natur. Derselbe 
über die Erfindung des Liebig’schen Düngers, sofern dieselbe 
auf einer schon vor Liebig gemachten Entdeckung beruht. Der
selbe über Unzulänglichkeit der Davy’schen Versuche, denen 
zufolge durch Zuführen von kohlensaurem Ammoniak zu den 
Wurzeln der Pflanzen ein üppigeres Gedeihen der letztem er
zielt werden soll, sowie über dergleichen der von Babo auf
gestellten Beweise, dass nämlich Kohlensäure und Ammoniak 
auf eine günstigere Vegetation bedeutenden Einfluss habe. Am 
27. Jan. Specialcommissar Dr. Segnitz über das Gesetz des 
Luftdruckes zur Beseitigung der Theorie Drieberg’s und seiner 
Nachfolger. Derselbe über die Ballot’schen akustischen Ver-* 
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suche auf der niederländischen Eisenbahn, nebst gelegentlichen 
Bemerkungen zu Doppler’s Theorie. Dr. J. Petzholdt über die 
Auffindung der ersten Section des bisher für verloren gehal
tenen grössern Werkes Pascal’s über die Kegelschnitte. Dr. 
Meurer über die von Erdmann und Marchand versuchte Recht
fertigung, einige ihrer Atomengewichtsbestimmungen betreffend, 
gegen den von Berzelius im Jahresberichte dawider gemachten 
Angriff. Prof. Schubert über Wasserheizungen und die wahr
scheinlichen Vortheile derselben zur Erwärmung der Zimmer. 
Am 3. Febr. Oberlehrer Müller über den von Goldmann ge
gebenen Nachweis, dass in der Schulz’schen Schrift über Pflan
zenernährung ganz mit Unrecht die Entwickelung des für die 
Pflanzen nöthigen Sauerstoffgases aus der Zersetzung der atmo
sphärischen Kohlensäure in Abrede gestellt worden sei. Der
selbe über einen knolligen Feuerstein als Belegstück zu den 
frühem Mittheilungen über die Kugelform im Mineralreiche. 
Prof. Schubert über das Zerfrieren gewisser Steine, in Folge 
ihrer Porosität. Derselbe über die Beschaffenheit des Port- 
land-Cements im Verhältnisse zum Romanischen. Hauptmann 
2 ärmer über ein paar beim metallurgischen Processe gebildete 
Mineralien, deren eines sich der Hauptsache nach als Zinn- 
oxydkrystall, mit Körnchen von Kupferoxyd verunreinigt, aus
gewiesen hatte und das andere aus Kupfer, Zink und Zinn 
zusammengesetzt gewesen war. Dr. A. Petzholdt über die 
Quellen der Bildung von Ammoniak in der Natur zum Ersätze 
des von den Pflanzen aus der atmosphärischen Luft verbrauch
ten Ammoniaks, der als solcher von den Pflanzen nicht voll
ständig wieder an die Atmosphäre zurückgegeben wird. Am 
10. Febr. Dr. A. Petzholdt über die schlagenden Wetter in 
den Kohlengruben und die Davy’sche Sicherheitslampe, sowie 
über eine auf besondere Art zubereitete Torfmasse zur Heizung 
von Lokomotiven. Derselbe über eine an einem Glasscherben 
geheftete Austerschale, die ihre Form der des Glasscherbens 
accommodirt hatte. Dr. Geyer über ähnliche Accommodationen 
organischer Substanzen. Specialcommissar Dr. Segnitz über 
das Kriterium, was eine ein- und zweijährige Pflanze sei, was 
sich allerdings schwer bestimmen lässt. Derselbe über einige 
Cerealien aus dem heidelberger botanischen Garten. Oberst
lieutenant Köhler über die von Tyler in Madras beobachtete 
Lichtveränderung des Mars. O. Fort über das Auftreten eines 
Sternes dritter Grösse im Sternbilde Argo als Stern erster 
Grösse. Am 24. Febr. prof. Dr. Seebeck über Faraday’s elektro
optische Entdeckung, deren Wesen in folgendem Satze zu
sammenzufassen sei: „Wenn ein polarisirter Strahl durch ein 
Selenoid geht, so wird die Polarisationsebene gedreht, im 
Sinne des Stromes.“ Dr. A. Petzholdt über das Martius’sche 
Schriftchen, die Kartoffelkrankheit betreffend, die mit einem 
ausserordentlichen Aufwande von Scharfsinn zwar, aber mit 
gänzlicher Hintenansetzung der besten Erfahrungen als durch 
infusorielle Pilze und Thierchen entstanden, irrthümlich be
zeichnet werde. Derselbe nachträglich über die Mohs’sche 
Achatplatte, die leider bis jetzt nirgends aufzufinden gewesen 
ist. Derselbe über das Tagebuch der von dänischer Seite zur 
Besitznahme der Nicobarischen Inseln abgesendeten Expedition, 
sowie über die Forchhammer’schen Untersuchungen jn Betreff 
des Aschengehaltes der fucusähnlichen Pflanzen, wodurch unter 
andenn nachgewiesen worden ist, dass sich von den basischen 
Körpern Kali vorwaltend in diesen Pflanzen finde, ein Umstand, 
der den Ursprung der grossen Masse von Kalisalzen im Meere 
erklärt. Am 3. März. Prof. Dr. Seebeck nachträglich über die 
Faraday’sche Entdeckung, und dabei zugleich über die Eigen

schaft einiger Flüssigkeiten, die Polarisationsebene auch ohne 
Mitwirkung des elektrischen Stromes zu drehen. Dr. A. Petz
holdt über das unstatthafte Verfahren vieler Krystallographen 
bei Entwickelung der Krystallcombinationen, mit Rücksicht auf 
mehre vorgelegte Kalkspathdrusen. Derselbe nachträglich über 
die Forchhammer’schen Aschenanalysen von Seepflanzen und 
über einige aus deren Vergleichung zu ziehende Folgerungen 
in Bezug auf das den verschiedenen Pflanzen zukommende 
Quantum von Aschenbestandtheilen sowol als die Constantheit 
der relativen Menge eines und desselben Aschenbestandtheiles 
in den verschiedenen Pflanzen. Derselbe über Mulder’s folgen
wichtige Behauptung, dass in den unorganischen Bestandtheilen 
des organischen Gewebes der Pflanzen das Formbestimmende 
zu suchen sei. Am 10. März. Oberlehrer Müller über einige 
Kalkspathkrystalle und einen von Dr. Loth in Meissen aufge
fundenen Melaphyrgang im dortigen korbitzer Thonporphyr. 
Dr. A. Petzholdt über den von Will gemachten und durch Ver
suche als trefflich erkannten Vorschlag, bei Einäscherung koh
lensaurer Alkalienhaltiger Pflanzen Quecksilberoxyd statt Sal
petersäure anzuwenden, um die Asche weiss zu erhalten. Der
selbe über seine mit gesunden Kartoffeln vorgenommenen An
steckungsversuche, wobei sich ergeben hatte, dass die nicht 
zur Krankheit disponirten Kartoffeln nur in einem der Menge 
der beigebrachten Krankheitssubstanz entsprechenden Maasse 
mit der Krankheit behaftet werden. Derselbe über einige selt
same Erklärungsversuche eines praktischen Landwirthes von auf 
Elektricität, Licht und Magnetismus bezüglichen Thatsachen. 
Derselbe u. A. über Verwendung von Quecksilberdämpfen zur 
Vertilgung von Läusen. Am 17. März. Dr. Meurer nachträg
lich über den zweifelhaften Erfolg der neuen patentirten Aus- 
trocknungsmethode feuchter Wände. Prof. Schubert über Ver
wendung von Sägespähnen und Kohlen zur Dampfkesselheizung. 
Oberstlieutenant Köhler u. Ä. über Abnahme der Wärme des 
Wassers in der Tiefe in den südlichen Meeren, sowie über 
die Schwierigkeit der Messungen von grossen über 10,000 Fuss 
betragenden Meerestiefen, woraus hervorgehen würde, dass 
die Richtigkeit vieler in dieser Beziehung gemachten Angaben 
noch sehr in Zweifel zu ziehen sei.

Literarische u. a. Nachrichten.
Nach einer von v. Bülow im diesjährigen Morgenblatte Nr. 210 

initgetheilten Nachricht ist das eine Zeit lang verfallene Haus 
Tizian’s in Venedig, welches er seit seiner Selbständigkeit sein 
ganzes Leben hindurch bis zu seinem am 27. Ang. 1576 im 
99. Lebensjahre erfolgten Tode bewohnte, wieder in guten 
Zustand gesetzt worden. Es befindet sich, mit der Nummer 
5526 bezeichnet, in einer der abgelegensten Gegenden Vene
digs, in einem Sackgässchen; ein Platz dicht dabei heisst jetzt 
„Campo Tizian“; auch eine „Trattoria Tizian“ liegt' in der 
Nachbarschaft. Die innere Einrichtung ist jetzt eine sehr ver
änderte; Tizian’s ehemalige geräumige Werkstatt ist in mehre 
kleinen Stuben abgetheilt. Nur sein gegen Morgen gelegenes 
Schlafzimmer ist noch fast unverändert. Zu Tizian’s Zeiten 
konnte man von hier bis zu dem Meere und den Alpen sehen; 
jetzt ist der grösste Theil des Hauses durch später vorgebaute 
Häuser verdeckt. Der von Tizian angelegte Garten ist an 
einen Nachbar verkauft’; noch steht in ihm der schöne Baum 
mit den runden Blättern, den der grosse Künstler auf seinem 
Petrus Martyr angebracht hat. Tizian’s Haus wird jetzt von 
einem Bilderrahmenschnitzer bewohnt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Intelligenz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

lieperhrntim
der deutschen und ausländischen Literatur

Herausgegeben von E. G. Ciersdorj»
1846. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Bibliogra- 
phiseben Anzeiger“ für den Raum einer Zeile 2 Ngr.; Beilagen werden mit 1 Thlr. 15 Ngr. berechnet.

October. Heft 40 — 44.
Inhalt-. Literaturgeschichte. Jordan, Geschichte der russischen Literatur. — Theologie. Codex Friderico - Augustanus; ed. 

Tischendorf. — Fleck, System der christlichen Dogmatik. 1. Thl. — Matzke, Die natürliche Theologie des Raymundus von Sabynde.— 
Jurisprudenz. Danz, Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts. 2. Thl. — Invernizi, De publicis et criminalibus iudiciis Roma« 
norum. — Marezod, Lehrbuch der Institutionen des röm. Rechts. 3. völlig umgearb. Aufl. — Schilling, Lehrbuch für Institutionen. 
3. Bd. — v. Wächter, Erörterungen aus dem römischen, deutschen und würtembergischen Privatrechte. 2. Thl§. 3. Heft. — Medicin. 
Hager, Die Entzündungen und Eiterungen am menschlichen Körper. — Neumann, Beiträge zur Natur- und Heilkunde. 2. Bdchn. — 
Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. 1. Bds. 3. Abth. — Philosophie. IV«?7s, Grundlegung der Psychologie. — 
Staatswissenschaften. Baltisch, Eigenthum und Vielkinderei. — Bleibtreu, Politische Arithmetik. — Frantz, Uber Gegenwart und 
Zukunft der preussischen Verfassung. — Statistik. Schubert, Handbuch der allgemeinen Staatskunde des preussischen Staats. 1. Bd.—> 
Geschichte. Droysen, Vorlesungen über die Freiheitskriege. I. Thl. — Neumann, Geschichte des englisch - chinesischen Krieges. —« 
Voigt, Hildebrand als Papst Gregor VII. und sein Zeitalter. 2. vielfach veränderte Aufl. — Urkunden zur Geschichte Maximilian’s I.; 
herausg. von Chmel- — Staatspapiere zur Geschichte Kaisers Karl V. Mitgetheilt von Lanz. — Schul- und Unterrichtswesen» 
Müller, Grundriss der Physik und Meteorologie. — Schulze, Heimatskunde für die Bewohner des Herzogthums Gotha. I. Bd. — ’/mjotti, 
Die literarische Bildung der Jugend; a. d. Ital. von Stieglitz — Zschille, Elementar-Schreibeschule. — Eisenbahnwesen, o. Reden, 

Eisenbahnjahrbuch für Bahnbeamte und Staatsbehörden. !• Jahrg, 1845.
Leipzig, im November 1846. F. A. Brockhaus.

Bei ;ß. jein. in ijt erfdjienen unb burd; alle Bud;=
hanblungen ju begehen;

ML 0. Ceesing, ©^irurgif4)e 2 S3be.
®r. 8. 72 ^ogen nebff vielen Tabellen unb 2 >Ke= 
giftern. £abenprei$ 4 $l)lr.

Von F. A. Brockhaus in Leipzig ist durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen:

D i e

MEERE «O FRMKKEICH.
Nach Theorie und Praxis.

Mit vergleichenden «Blicken auf Deutschland.
Von

Dr. £mi£Dratzinann.
Erste Abtheilung.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 10 Ngr.

Dieses aus einem eifrigen Studium der französischen Med'rin an Ort 
und Stelle und aus einer sorgfältigen Vergleichung und Benutzung 
der einschlagenden Schriften hervorgegangene Werk wird aus zwei 
Abtheilungen bestehen, von denen die erste den allgemeinen 
Theil, nämlich die fortlaufende Geschichte des Entwickelungsganges 
dfcr neuern französischen Medicin enthält. Die zweite Abtheilung, 
der besondere Theil, wird sich über die speciellen Leistungen , 

der neuern französischen Medicin verbreiten. 1

Sm Berlage von 5Cug« Weidner in Jamburg erfdjien foeben;
TVovum Testamentuin graece ad lideni 

codicis principis Vaticani edidit Eduardus de Muralto. 
Editio minor. 16. Geh. 1 Thlr.

©iefer Sertaußgabe folgt ju Cjtern 1847 ein (Kommentar, ju beffen 
Bearbeitung bem £errn Berfaficr, kaiferl. Bibliothekar ju «Petersburg, 
bie noch weniö benußten unb reiche Ausbeute gewährenben <Sd)dße ber 
Bibliotheken beö ruffifdjen Reichs äu Gebote ftanben.

Bei «R. ©♦ in Steuftabt a. b. Orla erfchien in dritter
Auflage unb ift burch alle Budjhanblungen ju beziehen:

öcljatter’B
^rebigtrn für bett ^rtflli^en 

Sattbtttatttt
auf

alle $n>aunbfunfäig SBodjen beö
nehff einem ^Tn^ange

^njllic^er unb (Belegen!) citö =
4. £abenpreie> orb. SluSgabe 2 3^1*- 15 ®gr-/ ^hlinpap.

3 $hlL 5 <Sgr., Prachtausgabe 3 20 ®9r-
Sie forttvahrenb rege Badjfrage nach biefer Schrift machte eine neue 

Xuflage nöthig unb bürfte bicö wol ber fprechenb]te Beweis fein, wie bei 
einer großen Xnjahl berartiger (Sammlungen ber £err Berfaffer eS ver? 
ftanben, fid) mit feinen baS unb ®emüth beö SanbmannS gleich 
a*i$feljenben ^Jrebigten Bahn ju brechen- 3ur Bequemlichkeit ber Herren 
®eiftlidien würbe bei biefer neuen Xuflage ein Separatabbruck ber barin 
Mnblidjen Äirdjengebete veranftoltet, welche 1 ©gr. foften.
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Fünfter Jahrgang. M 286. 1. December 1846.

Jurisprudenz.
De iure superflciario scripsit Vla dis laus Mauri- 

cius a Niegolewski, iuris utriusque doctor. Bon- 
nae, Heimes. 1846. Gr. 8. 15 Ngr.

Herr Niegolewski wurde, wie das Vorwort zu der 
vorliegenden Schrift berichtet, schon vor einigen Jah
ren durch eine damals von der bonner Juristenfacultät 
gestellte Preisaufgabe mit der römischrechtlichen Lehre 
von der superficies sich näher zu beschäftigen veran
lasst. Seine zur Lösung dieser Aufgabe eingereichte 
und des Lobes würdig erfundene Abhandlung ist spä
ter von ihm vervollständigt und verbessert worden. 
Äusserlich sehr elegant ausgestattet, im Übrigen aber 
anspruchslos, tritt sie jetzt hervor, um die Stimme der 
öffentlichen Kritik zu vernehmen. Die kleine mit Fleiss 
und gesundem Urtheile gearbeitete Schrift zerfällt in 
drei Hauptabtheilungen, von denen sich die erste mit 
der historischen Entwickelung des superficiarischen 
Rechts beschäftigt (p. 1 — 25), die zweite das dogma
tische Recht (S. 26—69), die dritte die allgemeine ju
ristische Natur der superficies behandelt. (S. 70 — 82). 
Als eine Verletzung des Systems fällt bei dieser Ein
theilung auf, dass in der die ganze Lehre von dem ius 
superficiarium umfassenden Schrift die allgemeine Na
tur dieses Rechts erst in der letzten Abtheilung zur 
Sprache kommt. Die Abhandlung erhält dadurch den 
gewiss nicht beabsichtigten Anschein, als ob die Dar
stellung dieser allgemeinen juristischen Natur nicht ihr 
eigentliches Ziel wäre.

In dem geschichtlichen Theile weist der Verf. zu
vörderst den der superficies mit der emphyteusis ge- 
raeinschaftlichen Ursprung aus der possessio agri pu- 
blici nach, ohne jedoch, wie bei dem Mangel histori
scher Zeugnisse auch nicht anders zu erwarten stand, 
über ein seit Alters an den aedificiis in agro publico 
positis bestehendes selbständiges Recht uns nähern 
Aufschluss geben zu können. Aus den bei Geschicht
schreibern und in Gesetzfragmenten, namentlich der lex 
Thm'ia^ sich vorfindenden wenigen Andeutungen geht 
vielmehr mit ziemlicher Gewissheit hervor, 4asg ejn 
derartiges Recht an aedificiis als ein eigenthümliches 
gar nicht bestanden habe. Irrig ist es, wenn der Verf. 
p. 9 aus der besondern Aufzälilung der aedificia oder 
des superficiarium neben agris und Iods auf ein sol

ches schliessen zu können geglaubt hat, weil es sonst 
nach dem Grundsätze: Quod inaedificatur solo cedit, 
gar keiner besondern Hervorhebung der aedificia be
durft hätte. Als blosse Pertinenz der ländlichen Grund
stücke sind die Gebäude in der Bezeichnung agri mit 
enthalten, weshalb die in der lex Thoria und an ver
schiedenen Stellen neben den agris aufgeführten aedi
ficia nur von städtischen Grundstücksn (tecta publica 
populi Komani) verstanden werden können, deren der 
Vollständigkeit wegen in den, das Verhältniss der rö
mischen Bürger zu dem Grundeigenthum der respublica 
bestimmenden Gesetzen nothwendig mit gedacht wer
den musste. Für die Annahme einer juristisch eigen- 
thümlichen Natur des an diesen aedificiis den possesso- 
res zustehenden Rechts folgt aber daraus nicht das 
Mindeste. — Die vom Verf. p. 8, 9 und 12 ausge
sprochene Ansicht, dass der possessor aedificii in solo 
publico positi mehr Rechte, als der possessor agri ge
habt habe, würde nichts als eine reine Hypothese blei
ben, auch wenn die vom Verf. angeführten Äusserun
gen Plutarch’s im Tib. Gracchus, sowie er will, inter- 
pretirt werden müssten. Denn, wäre auch wahr, dass 
dort, wie der Verf. meint, von einer besondern Ent
schädigung für die von den possessores errichteten Ge
bäude die Rede sei, weil der unerlaubte Mehrbesitz des 
Ackerlandes als etwas Widerrechtliches keinen Anspruch 
auf Schadenersatz hätte begründen können. so wäre 
doch hieraus wiederum auf den Umfang des an den 
aedificiis zustehenden Hechts kein Schluss zu ziehen. 
Ausserdem aber kann Plutarch am angeführten Orte 
cap. 9 (nicht c. 4, wie beim Verf. p. 8 zweimal steht) 
auch nur dahin verstanden werden, dass Gracchus eine 
Entschädigung für den Mehrbesitz des Ackerlandes 
überhaupt, ohne besondere Berücksichtigung der aedi
ficia, in Vorschlag gebracht habe. Noch deutlicher, 
als aus c. 9, geht dies aus c. 10 hervor, nämlich aus den 
in logischem Zusammenhänge stehenden Worten: ual 
itaTfypwca tuq örjUOdiuQ ydi^av ovyvyv und: vqußtuptvoQ 
amio ryv Ttpyv anoÖMaeiv Ix tmv töiitiv. Bekanntlich wa
ren nach einem Verlaufe von mehr als 200 Jahren die 
Bestimmungen der lex Licinia zur Zeit der rogationes 
Semproniae unpraktisch geworden. Ja es erschien der 
dem Licinischen Ackergesetze gemäss unerlaubte und 
strafbare Mehrbesitz, insofern er durch eine, auch nach 
der lex Cincia ohne Maas gestattete Schenkung unter 
Cognaten, oder durch fiducia inter amicos contracta 



1142
vermittelt worden war (vgl. Rudorff in Zeitschr. für 
geschieht!. Rechtswissenschaft. X. 1. S. 27). formell 
sogar civilrechtlich unanfechtbar. Gracchus und dessen 
Freunde, namentlich der rechtskundige 1*. Mucius Scä- 
vola mochten daher wol einsehen, dass, wenn auch 
im Sinne der lex Licinia der über das gesetzliche Maas 
hinausgehende Mehrbesitz, wie Plutarch sagt, eine 
aötv.la war und von einer strafwürdigen nmovn^la zeugte, 
ein Aufheben desselben von Seiten der reichen Grund- 
besitzer ohne entsprechende Entschädigung füglich nicht 
erlangt werden konnte. — Sowie zur Zeit der posses- 
siones agri publici zwischen der possessio agri und 
possessio aedificii in agro publ. p. kein rechtlicher Un
terschied stattfand und das für die erstere geltende 
Recht im Wesentlichen auch für die leztere gelten 
musste, so meint der Verf. (p. 15 —17) auch aus dem 
Umstande, dass die emphyteusis eine Fortsetzung des 
ius agri publici et vectigalis sei, die in der nov. 7, c. 3, 
§. 2 und nov. 120, c. 1, §. 2 scheinbar geschehene 
Verwechselung der emphyteusis mit der superficies er
klären zu können. Die emphyteusis, sagt er, sei das 
Hauptsurrogat des altern Rechts, und das ius super- 
ficiarium im Verhältniss dazu von untergeordneter Be
deutung, weshalb wol unter emphyteusis auch die super
ficies, nicht aber umgekehrt unter superficies die emphy
teusis mit befasst werden könne. — Obgleich Rec. dem 
Verf. hierin nicht Unrecht geben will, so hätte er doch 
gewünscht, dass auf den concreten Inhalt der ange
führten Gesetzesstellen näher eingegangen wäre. — 
Nach des Rec. Ansicht ist die besondere Natur der 
kirchlichen Emphyteuse der einzige Grund, weshalb 
in jenen Novellen zwischen emphyteusis und superficies 
gar nicht unterschieden und der letztere Ausdruck nicht 
einmal gebraucht wird. — Die von der Kirche einge
räumte superficies fiel nämlich nach diesem Novellen
rechte ganz und gar unter dieselben rechtlichen Nor
men, wie die emphyteusis, die hier eine ganz andere 
Gestalt, wie sonst, annahm. Sowol in Beziehung der 
Dauer, auf welche diese Rechte constituirt werden 
konnten, als in Rücksicht der zu prästirenden diligen
tia und pensio standen beide sich rechtlich gleich, so
dass es durchaus unnöthig war, von einem superficia- 
rischen Rechte besonders zu sprechen. Beide Rechte, 
die hier wesentlich Eins waren, konnten hier sehr wohl 
auch durch dasselbe Wort (emphyteusis) bezeichnet 
werden. Sehr unwahrscheinlich aber ist es, dass dort, 
wo nicht von einer kirchlichen superficies die Rede 
gewesen, die Kaiser, namentlich Justinian, die Bezeich
nung emphyteusis auch für die superficies sich erlaubt 
hätten.

In dem zweiten Abschnitte seiner Abhandlung, 
p. 26, definirt der Verf. die superficies im technischen 
Sinne als aedificium in alieno solo positum, pro quo 
soli domino certa pensio praestanda est. Diese Begriffs

bestimmung, welche sich dem Paulus in 1. 74 D. de rei 
vindic. und dem Gajus in 1. 2 D. de superfic. anschliesst, 
widerspricht der ziemlich verbreiteten Theorie, nach 
welcher das superficiarische Recht nicht nur an Ge
bäuden, sondern aucli an andern mit Grund und Boden 
fest zusammenhängenden Gegenständen, und ohne Fest
setzung eines periodisch zu leistenden Solarium soll be
stehen können. Rec. gibt der engern Definition des 
Verf. seinen unbedingten Beifall, hätte aber auch hier 
gern bei Hrn. N. eine genauere und tiefere Begründung 
gesehen. Für die.Ansicht, dass zur rechtlichen Con- 
stituirung einer superficies die Bestimmung einer pensio 
erforderlich sei, scheint dem Rec. vor allen Dingen 
der Grund zu sprechen . dass ohne die Substituirung 
einer locatio comductio soli es für Berechtigung, auf 
einem fremden Grund und Boden ein Gebäude zu er
bauen und zu besitzen, an jeglicher juristischen Grund
lage fehlen würde. Wo aber das solum als vermiethet 
gilt, da ist auch ein Solarium, ein Mietbzins nöthig, 
der natürlich nicht für die superficies, das aedificium, 
sondern eben für das solum, für das Recht, ein Ge
bäude in solo alieno zu haben, bezahlt wird. Die Ge- 
setzesstellen, in welchen zunächst nicht von einer loca- 
lio conductio, sondern von einer emtio venditio der su
perficies die Rede ist (1. 1, §. 15 D. h. t., 1. 32 D. de 
iure dot.), und aus denen daher einige Juristen ge
schlossen haben, es könne anstatt der jährlichen pensio 
für die superficies auch die einmalige Bezahlung einer 
runden Summe bei der Constituirung verabredet wer
den, versteht der Verf. ganz richtig von dem Verkaufe 
einer superficies iam aedificala. Der Kaufpreis wird 
hier allein für das Gebäude bezahlt, ohne dass Grund 
und Boden mitverkauft wäre. Weil aber ebensowenig, 
als ein Gebäude factisch ohne einen dasselbe tragen
den Grund und Boden bestehen kann, ein selbständiges 
Recht an einem aedificium, vom Grund und Boden 
losgetrennt, denkbar ist, so folgt, dass der Verkauf der 
superficies allein die Annahme eines daneben einzu
gehenden Miethvertrags über das solum nicht nur nicht 
ausschiesst, sondern vielmehr nothwendig macht. Wäre 
die Ansicht jener Juristen richtig, nach welcher die 
emtio venditio über die superficies sogleich dahin abge
schlossen werden könnte, dass das Solarium, anstatt 
periodisch bezahlt zu werden, mit in dem Kaufpretium 
enthalten sei, so wäre das solum offenbar als mitver
kauft anzuseben. Damit aber fiele der Begriff der su
perficies, als eines Gebäudes in alieno solo positi, über 
den Haufen. Unter denselben Bedingungen, wie die 
superficies, wäre hier auch das solum abgetreten, und 
wenn der Verkäufer Eigenthümer gewesen, so wäre es 
jetzt der Käufer, sei es auch, falls nicht in perpetuum, 
sondern ad non modicum tempus verkauft worden, nur 
bis Ablauf dieser Zeit. Man sieht also, dass zur recht
lichen Begründung einer superficies die Annahme einer 
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locatio conductio soli, und daher auch die Festsetzung 
eines Solariums wesentlich erforderlich ist, mag nun 
entweder erst vom Miether selbst die superficies in 
alieno solo zu erbauen sein, oder ihm eine superficies 
iam aedificata durch einen andern Mietvertrag oder 
durch Verkauf, Legat, Schenkung überlassen werden. 
Ohne Verträge der letztem Art, auch ohne locatio con
ductio superf iciei 9 nie aber ohne locatio conductio 
soli (mag diese nun ausdrücklich oder durch Fest
setzung einer merces soli stillschweigends abgeschlossen 
werden), wird die Constituirung eines superficiarischen 
Rechts, wofern dieses anders seine Besonderheit behal
ten soll, möglich. — Nach dem Vorgänge anderer Ju
risten leugnet der Verf. p. 38 die Nothwendigkeit der 
Tradition zur Constituirung der superficies, und zwar 
zunächst wegen 1. 1, §. 3 D. superfic. (,,et saue causa 
cognita ei, qui non ad modicum tempus conduxit super- 
ficiem, in rem actio competitSi). Rec. kann diese An
sicht nicht billigen. Hätte Ulpian in der angeführten 
Gesetzesstelle unter der causae cognitio auch vor allen 
Dingen die Berücksichtigung der Zeit, auf welche die 
conductio abgeschlossen, verstanden, so bleibt doch zu 
bedenken übrig, dass im Titel de superficiebus, in wel
chem nach Massgabe der Worte des Prätorischen 
Edictes hauptsächlich von dem possessorischen, und 
anhangsweise von dem petitorischen Rechtsmittel des 
Superficiars gehandelt wird, der noch vorhandene oder 
doch gehabte Besitz füglich stillschweigends vorausge
setzt werden kann. Wo uns durch das Gesetz nicht 
geradezu und unzweideutig das Gegentheil gelehrt wird, 
sind wir genöthigt, das dingliche Recht der superficies, 
ein Recht, welches die Sache selbt zum Gegenstände 
hat, erst mit dem Besitze der Sache anfangen zu las
sen uinl nicht von der bekannten Rechtsregel abzu
gehen, dass der Vertrag nur eine persönliche Klage auf 
Verleihung des Besitzes gibt. Wenn die Römer von 
dem Erfordernisse der Tradition ausdrücklich nur bei 
Gelegenheit der actio Pnbliciana sprechen, so ist dies 
um so leichter erklärbar, als Tradition des Besitzes 
oder doch die factische Einräumung ein nothwendiges, 
sich immer von selbst verstehendes Moment der Er
füllung des die superficies constituirenden Kauf- oder 
Mietvertrags ist. Ebenso selbstverständlich ist die 
Tradition des Besitzes im Falle der Constituirung durch 
Legat oder Schenkung (1- 15 §• 7 h. t. ..sed. et tradi 
posse intelligendum est, ut et legari et donari possit^). 
Mit dem Verf. zwischen unmittelbarer und mittelbarer 
Konstitution zu unterscheiden, und die Tradition, wäh
rend sie in dem ersten Falle für unnöthig angesehen 
wird, nur in dem zweiten Falle für nöthig Zu erklären 
(p. 40. 41, u. 3), dazu ist kein Grund vorhanden. — 
P. 39 — 40 entscheidet sich der Verf. bei Behandlung 
der Controverse, ob eine superficies durch erwerbende 
Verjährung constituirt werden könne, richtig für die 

verneinende Ansicht. Die von ihm p. 41 zur Bestäti
gung angeführte I. 1, §. 2. 3 de Public, act. gehört 
aber, weil sie nur von der Unmöglichkeit des Eigen
thumserwerbs durch fortgesetzten Besitz handelt, nicht 
hierher. — Weil die Prästation der culpa dem Super- 
ficiar in den Quellen nirgends zugemuthet wird, spricht 
ihn der Verf. von der Pflicht der Diligenz unbedingt 
frei, und räumt ihm das Recht zu jeder beliebigen Ver
änderung des aedificium ein (p. 52). Dem Rec. scheint 
es richtiger, zwischen den verschiedenen Erwerbstiteln 
zu unterscheiden. Wurde die superficies von dem Ei
genthümer durch venditio. legatum. donatio eines be
reits errichteten Gebäudes constituirt, so wird, weil 
der Übergang des vollen Eigenthums hier nur durch 
den Grundsatz: aedes solo cedunt, ausgeschlossen 
wurde, dem Superficiar auch keine Verantwortlichkeit 
irgend welcher Art, wenn er das Gebäude verfallen 
lässt oder beliebig verändert, zur Pflicht gemacht wer
den können. Der Superficiar ist hier quasi dominus 
ebensowol, wie auch dann, wenn er auf einer von ihm 
gemietheten area aus eigenen Mitteln die ihm vom Ei
genthümer des Bodens bewilligte superficies selber er
baute. Andererseits möchte aber nicht zu leugnen 
sein, dass, wenn eine superficies iam aedificata vom 
Eigenthümer ad non modicum tempus nur in Miethe ge
geben und so das superficiarische Recht durch eine 
locatio conductio et soli et aedium begründet wurde, 
die Eigenschaft des Superficiars als quasi inquilinus 
mehr hervortritt, und dieser einem conductor gleich, 
unbeschadet der dinglichen Natur seines Rechts, für 
die diligentia dem locator gegenüber haften muss. — 
P. 57 findet Hr. N. in den Worten der 1. 1, §. 1 D. h. t. 
„quia et incertum erat, an locati existeret“ die Andeu
tung eines unter den römischen Juristen stattgefunde
nen wissenschaftlichen Streites über die Natur des die 
superficies constituirenden Vertrages. Weil nach dem 
vorhergehenden Satze („praestare ei action.es suas de- 
bet dominus et cedcre“) der Superficiar den dominus 
zur Abtretung habe zwingen können, so sei sein Recht, 
schon bevor der Prätor ihm mit der dinglichen Klage 
half, dem Resultate nach einem ius in re gleich gewe
sen, und die Natur der locatio conductio so wesentlich 
modificirt worden, dass wol Streit darüber, ob eine 
locatio wirklich vorläge, hätte entstehen können. Dem 
Rec. kann die Richtigkeit dieser auch schon von An
dern ausgesprochenen Ansicht nicht einleuchten. Das 
praestare debere actiones heisst nichts Anderes, als 
dass der Eigenthümer erforderlichen Falls mit der 
actio conductio gezwungen werden konnte. Die rein 
obligatorische Natur der locatio conductio blieb also 
jedenfalls ungekränkt, und ganz unglaublich ist es, 
dass den Römern eingefallen sei, jenes Umstandes we
gen das Vorhandensein der zu einer locatio erforder
lichen Merkmale zu bezweifeln. Ebenso verwerflich 

action.es
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findet Rec. freilich die entgegengesetzte, von Manchen 
aufgestellte Ansicht, welche jene Worte auf die öfters 
nicht genau nachzuweisende Entstehung der Super
ficies bezieht. Hiergegen hat schon Büchel: Iura in re, 
p. 58, n. 1 richtig bemerkt, dass sich nicht einsehen 
lasse, wie dies als Grund zur Einführung einer ding
lichen Klage für den Superficiar von Ulpian habe an
geführt werden können. Nach des Rec. Überzeugung 
können die Worte: quia et incertum u. s. w. aber sehr 
wol heissen: es sei unzweifelhaft gewesen, ob im con- 
creten Falle (daher auch existeret und nicht esset) eine 
locatio, d. h. zur Zeit der Prohibition unter den bethei- 
ligten Personen, dem Eigenthümer und Superficiar, der 
persönliche Nexus, welcher dem Letztem gegen den 
Erstem eine actio conducli auf Prästation der ding
lichen Klage verlieh, vorhanden sei. Weil nämlich die 
superficies durch eine locatio conductio in perpetuum 
oder ad non modicum tempus constituirt wurde, so 
musste nichts gewöhnlicher sein, als dass im Verlaufe 
der Zeit nicht nur durch Universal-, sondern auch 
durch Singularsuccession ein Wechsel in der Person 
des dominus (wenn dieser ein priratus und keine civitas 
war) und des superficiarivs geschah. War dieses nun 
der Fall, hatte durch Kauf, Schenkung, Legat oder 
dergleichen die Stelle des ursprünglichen Superficiars 
oder eines seiner Erben ein Anderer eingenommen, so 
konnte es in concreto sehr fraglich sein, ob dieser 
auch in die in perpetuum abgeschlossene locatio con
ductio eingetreten und dadurch in ein persönliches Ver- 
hältniss zu dem dominus oder dessen Erben gekommen 
wäre. Wenn ein solcher Eintritt in den ursprünglichen 
Constituirungsvertrag der superficies nicht deutlich vor
lag, so konnte der neue Superficiar rechtlich auch 
nicht als conductor angesehen, und ihm ad praestan- 
das actiones nach Civilrecht keine actio couducti wider 
den dominus gegeben werden. Der Prätor mochte da
her in diesem Falle in Verlegenheit kommen, und selbst 
wenn er durch eine actio in factum aushalf, blieb doch 
die Frage zu beantworten übrig, wie hier die Erzwin
gung der Cession durch Substituinuig eines persönlichen 
Nexus zwischen dominus und superficiarius cwiliter 
sich vermitteln liesse. — Unter diesen Umständen war 

zur Einführung eines dem Superficiar direct zustehen
den possessorischen und petitorischen Rechtsmittels um 
so mehr Grund vorhanden, als im Falle der Prohibi
tion durch einen Dritten, welche schnelle Hülfe forderte, 
eine umständliche causae cognitio nicht an der Stelle war.

Bei Darstellung der allgemeinen juristischen Natur 
des superficiarischen Rechts macht der Verf., welcher 
übrigens die superficies den iura in re beizählt und die 
Savigny’sche Theorie von der quasi possessio des Super
ficiars mit Recht verwirft, p. 78 die durch ihre Selt
samkeit auffallende Bemerkung: „Aedificium lamquam 
res mobilis habetur et tractatur instar aliorum aedi- 
ficiorum cum solo non cohaerentinm, id quod etiam 
praetor in aedificiis superficiariis fingebat.“ Die Be
rufung auf die Analogie des germanischen Rechts ist 
ebenso ungehörig, als die auf die Anomalie der super
ficies im römischen Rechtssystem. Wenn sich der Prä
tor die (jedenfalls unstatthafte) Fiction erlaubt hätte, 
superficiarische Gebäude als res mobiles anzusehen, so 
hätte ebensowol, als nach Civilrecht z. B. ein horreum 
novum ex tabuUs ligneis factum mobile nicht accessionis 
iure dem Grundeigenthümer zufiel, sondern dem Eigen
thümer des Baumaterials verblieb (1. 60 D. de acq. 
rer. dom.), auch der Superficiar ein vollkommenes prä
torisches Eigenthum an den Gebäuden erlangen müs
sen. Von einem besondern superficiarischen Rechte 
könnte überall gar nicht die Rede sein.

Hinsichtlich der Latinität des Verf., weicher frei
lich überhaupt eine grössere Eleganz und Correctheit 
zu wünschen gewesen wäre, hat es dem Rec. ge
schienen, als ob der ersten Hälfte der Abhandlung 
mehr Sorgfalt zugewandt worden, als der zweiten, die 
hier und da an Unklarheit leidet. Auch häufen sich 
gegen Ende der Schrift die Druckfehler. Nicht zu ge
denken der unbedeutendein , erwähnt Rec. nur S. 58, 
Z. 19 ut statt aut; S. 60, Z. 7 vocabulo st. cocabulum; 
S. 70, Z. 10 dominum st. dominus', S. 71, Z. 7 prae 
st. pro; S. 75, Z. 6 contrariam st. conlrarium.

Flensburg. A. Wolff.
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Zum Verständniss des Dichters, welcher mit künst
lerischer Strenge und Vollendung sittliche Würde in 
einem bei den Hellenen seltenen Grade vereinigte, er
halten wir in den oben aufgeführten Schriften sehr 
dankenswerthe Beiträge. Rauchenstein fasst den Cha
rakter Pindar’s mehr im Grossen auf; er sieht in ihm 
den erhabenen Richter der Mitwelt, dessen Blick durch 
keine Parteinahme getrübt ist (p. 59), ohne zu verken
nen, dass er demokratischen Umtrieben abhold war; 
Mommsen dagegen kehrt allenthalben die Vorliebe Pin
dar’s für den Adel, welchem Stande er selbst ange
hörte, geflissentlich hervor; er leiht ihm manche An
sichten und Vorstellungen, welche eine zu weit getrie
bene Geringschätzung der Volksherrschaft verrathen 
müssten, wenn man sie wirklich bei dem Dichter vor
aussetzen dürfte. Doch ist die Schrift durch lebendige 
Darlegung der politischen Verhältnisse jener Zeit an
ziehend und lehrreich. Für Pindar, der mit so vielen 
bedeutenden Zeitgenossen verkehrte, war es unmöglich, 
in völliger Abgeschiedenheit von dem Treiben der 
Welt zu leben, aber sein edles Gemüth befreundete 
sich nicht mit den Kämpfen, welche die griechischen 
Staaten unter einander und in sich selbst zu ihrem 
Verderben beständig fortsetzten; er sah sein Ideal einer 
Staatsverfassung in der Aristokratie der Weisen (Rau
chenstein p. 70); dahin zielen seine bald leis? bald lau
ter gesprochenen Mahnungen, dahin die oft' nur im 
Mythos dargelegten, blos dem Einsichtigen wahrnehm- 
lichen Lehren.

Hrn. Mommsen’s Buch kann recht wohl für eine 
Biographie des Dichters gelten. Es» zerfällt in sechs 
Capitel. Das erste ist überschrieben: Vaterland. Fa

milie. Obwol das Meiste von dem darin Besprochenen 
schon von Schneidewin erledigt ist (vgl. Praef. LXVI1), 
wird doch der Leser auch in diese freimüthige Dar
stellung, die von Schneidewin ganz unabhängig ist, 
gern eingehen. Wichtiger ist das zweite Capitel: Vom 
Geschlecht der Ägiden. Nach der von Pindar P. V, 76 
und Isthm. VI, 14 mitgetheilten Sage gelangte jenes 
Geschlecht mit dem Heraklidenzug nach Sparta, woher 
sie später nach Thera und zuletzt nach Cyrene über
siedelten. Dass Pindar selbst eine Ägide war, und 
Ipoi nuTifjfQ P. V, 76 nicht auf den Chor der Cyrenäer 
bezogen werden darf, weist Hr. M., wenn auch nicht 
zuerst (vgl. Dissen, Comment. p. 265), doch am aus
führlichsten nach. Wenn derselbe aber die schwierige 
Stelle l. c. so interpretirt, dass uvadegapwoi auf die 
Cyrenäer allein, hingegen nur auf den damals
am Hofe des Arcesilaus sich aufhaltenden Dichter gehe 
und er darin so gut wie gar keine Kühnheit sieht 
(S. 16), so vermag ihm Rec. soweit nicht zu folgen. 
Eine solche Trennung ist gewiss undenkbar; beide 
Worte muss Pindar auf sich an wenden; seine Väter 
waren von Thera nach Theben zurückgekehrt und hat’ 
ten in ihre ursprüngliche Heimat die Kameen nebst 
dem Cultus des Amyklaeischen Gottes verpflanzt; von 
Thera aus hatte aber derselbe Stamm nach Cyrene sich 
übersiedelt und hier seine höchste Blüthe erreicht. 
Beiden, den thebanischen wie den cyrenäischen Ägiden, 
waren jene sacra von Thera zunächst mitgetheilt wor
den, einheimisch aber waren sie in Sparta, wo die
selben bereits die Dorer vorgefunden hatten, vgl. 
Paus. III, 13, 3.

Rauchenstein bewegt sich daher, indem er Dissen 
folgt (der p. 263 die Ägiden cum Carneis sacris sibi 
domesticis inde in Laconicam propagatis nach Sparta 
ziehen lässt) in einem Kreis von Trugschlüssen Comm. 
I, p. 14: „Si Thera acceperunt Carnea TheLani Aegi- 
dae, non intelligitur, cur Cyrenae in Carneis Theba- 
nis celebrentur. Intelligeretur sane, si Cyrenis acce- 
pissent Carnea Aegidae Thebani. Id autem absurdum 
est, nam nec Thera nec Cyrenis Carnea Thebas venire 
potuerunt.“ Dies Widersinnige enthält gerade der Text 
des Dichters, der durch die Inschriften von Anaphe be
stätigt wird; in ihnen, die Hr. M. p. 19 zweckmässig 
anführt, erscheint mehrmals der Name Ih'rdaooq. Des
gleichen ist Heimsoeth im Irrthum, wenn er die Kar- 
neen von Cyrene herleitet. Zugleich ergibt sich aus 
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obiger Darlegung, dass Rauchenstein’s Conjectur Kag~ 
vtit für Kaqvtta nicht zutrifft, endlich dass osßifygtv mit 
nokiv ohne Interpunction zu verbinden ist, wie es auch 
Bergk richtig gethan hat.

Dass trotz dieser Verwandtschaft der — wahr
scheinlich sehr wenigen — thebanischen mit den cyre- 
näischen Ägiden die noXig in P. IX, 91 nicht Theben 
sein könne, sondern nur die Vaterstadt des Telesikra- 
tes, was überdies noch aus dem Folgenden ovvixey, ei 
qdkoc aoTMi’ u. s. w. hervorgeht, wagt Rec. immer noch, 
selbst auf die Gefahr hin , abermals der Oberflächlich
keit bezüchtigt zu werden (vgl. diese Allgem. Lit.-Ztg., 
1843, S. 1216), zu behaupten; dass die Ode übrigens 
in Theben gesungen worden sein mag, lässt sich zu
geben, aber eine Abänderung, wie nokitag, ist durch
aus nöthig.

Offenbar befanden sich damals Dichter und Sän
ger nicht in Cyrene, wie es nachher (in P. V) beider
seits der Fall gewesen zu sein scheint, weil hier Pin- 
dar, worauf Hr. M. passend hin weist, eine so genaue 
Kenntniss der dortigen Localität zeigt, wie sie nur 
Autopsie zu geben vermag. In diesem Abschnitt macht 
der Verf. auch darauf aufmerksam, wie viel Spartani
sches in Gesinnung und Ausdrucksweise Pindar an sich 
habe untl wie er häufig für diesen Stamm eine ent
schiedene Vorliebe verrathe.

Im dritten Capitel, betitelt: Zeitbestimmungen, ist 
das von Suidas angegebene Geburtsjahr 01. 65, 3, wie 
uns scheint, mit Recht festgehalten. Böckh hat näm
lich dasselbe um eine Olympiade früher angesetzt. 
Seine Änderung stützt sich auf die 40 Jahre, welche 
Pindar, ebenfalls nach Suidas, zu der Zeit des Perser
kriegs erreicht haben soll; auch schien es ihm unwahr
scheinlich, dass Pindar die Pyth. X schon in seinem 
16. Jahre verfasst habe. Indess darf jene ungefähre 
Zählung die ausdrücklich angegebene nicht aufheben, 
sondern umgekehrt muss letztere nach ersterer modi- 
ficirt werden; was aber die Frühreife des Dichters be- 
trifft, so ist zwar eine solche Production in dem Alter 
etwas Ausserordentliches, aber daran sind wir ja bei 
ihm überhaupt gewöhnt. Da er in hohem Alter starb, 
ist der Schreibfehler bei Suidas ano&avetv — evüv vt 
am wahrscheinlichsten aus ne entstanden, nicht, wie 
Bernbardy vermuthet, aus oe. So wird auch die Be
stellung der Ammonsstatue beiKalamis (Paus. IX, 16,1) 
nicht unter die Anachronismen mit Valckenaer zu rech
nen sein, der aus Kalamis einen Smilis machen wollte.

Das vierte Capitel ist überschrieben: Gedichte cor 
und aus der Zeit der Perserkriege. Diese sind P. X, 
P« VII, N. V; I. V; I. JV; I. VII; nur beiläufig wer
den, als frühem Jahren angehörig, P. VI und XII be
rührt (p. 39). Von dein ihm befreundeten Aleuaden 
aufgefordert, dichtete Pindar sein für uns frühestes 
Werk, die P. X. Das glückliche Haus jener Herrscher 

sollte sich in den Hyperboreern erkennen, die einst 
Perseus besuchte. Schon Böckh fand hierin eine An
spielung auf Verbindungen der Aleuaden mit dem Per
serkönig, die sich auch späterhin auswiesen. Die in 
dem Gedicht enthaltenen Wünsche für fortdauerndes 
Bestehen so glücklicher und ruhiger Lage wurden her
vorgerufen durch die an mehren Orten Griechenlands 
sich erhebenden Ausbrüche demokratischen Treibens« 
Dergleichen konnten weder die thessalischen Fürsten, 
noch überhaupt die Adelsgeschlechter Griechenlands 
sorglos wahrnehmen. Beide befürchteten von Persien 
nichts Schlimmes für sich und versprachen sich nur 
einen guten Effect auf ihre politischen Gegner zu Hause. 
Die P. VII kurz nach der Schlacht bei Marathon an 
einen Alkmäoniden, den Megakies, gerichtet, berührt 
merkwürdigerweise jenen ruhmvollen Sieg gar nicht 
und spricht nur von dem Bau des delphischen Tem
pels, der mit der Verbannung der Pisistratiden zu
sammenhing. Es lag ebensowol im Interesse des hohen 
Adels, sich der Übermacht der Tyrannen, als der des 
Demos zu entziehen. Diese Aristokraten mochten wol 
von den Seesiegen der Athener und Ägineten grosse 
Nachtheile für ihre Stellung befürchten. Pindar kannte 
seinen Mann, wenn er in dem auf ihn gedichteten 
Siegeslied von jenem ruhmvollen Kampf schwieg; doch 
theilte er gewiss seine Gesinnung nicht, man vergleiche 
nur den bekannten Dithyrambus und P. I, 76, wo nichts 
zu der dort gezogenen Parallele zwischen Himera Sala
mis und Platää nöthigte.

Zweifelhaft sind die Deutungen der fünften Nemei- 
schen und Isthmischen Ode, namentlich dass die letz
tere genau in die Zeit fallen soll, da Thebaner und 
Ägineten, unterstützt von tausend Argivern, Athen be
kriegten (vgl. Herod. VI, 92). Zwölf Jahre nachher 
kam es zur Schlacht bei Platää; die thebanische Olig
archie hatte dem Verlangen des Demos, auf die Seite 
der Griechen zu treten, beharrlichen Widerstand ent
gegengesetzt, und musste nun nach dem Sieg ihre un
patriotische Gesinnung hart büssen. Daher meint Hr. M., 
rühre die gedämpfte Freude in der I. IV. Viele Freunde 
des Dichters mögen in Folge des von Pausanias durch
geführten Terrorismus Gut und Leben verloren haben. 
Er selbst scheint zu der Zeit in Ägina gewesen und 
von dem Siegesjubel unsanft berührt worden zu sein, 
worauf jenes xavy^gu xaraßgeye aiya deutet, wenn man 
nicht vorzieht, darin eine auch sonst angebrachte Erin
nerung an die Unsicherheit menschlichen Glücks zu 
sehen. Im siebenten Isthmischen Gesang mag wol der 
Gedanke ausgesprochen sein: Wie dem Peleus Vonden 
grossen Göttern Thetis abgetreten ward, so den Ägine
ten die Siegespalme der Schlacht bei Salamis von den 
hellenischen Grossmächten. Auch hier fehlt es übrigens 
nicht an schmerzlichen Hinblicken auf die trübe Lage 
der Vaterstadt.
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Der P. XI ist das fünfte Capitel allein gewidmet. 

Dass nach grausamer Verfolgung des thebanischen 
Adels durch Sparta Pindar so bald das Bündniss mit 
Lacedämon seinen Mitbürgern empfehlen werde, scheint 
dem Verf. nicht möglich, aber eine Epoche von zwan
zig Jahren habe Vieles geändert. Die thebanische Ari
stokratie war allmäh’g wieder zu Kräften gekommen; 
dass sie nicht zu mächtig würde, lag im Interesse der 
athenischen Demokraten. Sie unterhielten eine Span
nung zwischen Volk und Adel in Theben, weshalb 
letzterer darauf bedacht sein musste, mit den Standes- 
genossen in Lacedämon und Phocis zusammenzuhalten« 
Dem Siege bei Tanagra über Athener und Argiver 
folgte aber bald die Niederlage bei Önophyta und zer
störte die gewonnenen Vortheile wieder. Kurz vorher 
hatte Sparta nur mit grosser Noth die Empörung der 
Messenier unterdrückt. In Theben drohten ähnliche 
Aufstände: Pindar rieth zur Ruhe und zu gegenseitigem 
Vertrauen in so bedenklichen Zeitläuften; zugleich wies 
er auf den Bund mit Delphi und Sparta hin, typisch 
dargestellt durch Pylades und die Dioskuren, als mit 
den seit lolaos natürlichen Verbündeten Thebens. Diese 
Auffassung hat Viel für sich; um sie aber als eine 
sichere zu adoptiren, müsste die Beziehung auf Sparta 
bestimmter, als in den Dioskuren und dem Orestes aus- । 
gesprochen sein. Gerade in den traurigen Tagen nach j 
der Schlacht und der Verfolgung der Medischgesinnten 
konnte der Aufruf zur Eintracht und Mässigung ganz 
am Platze sein; was Übermuth der Machthaber, Neid 
der Niedrigen anstifte, hatte man jüngst fühlbar genug 
erfahren, um sich gegen einen solchen Zuspruch nicht 
unempfindlich zu zeigen. Gut spricht hierüber Rauchen
stein (p. 71). Jedenfalls war es bedenklich, dieses 
übrigens inhaltsreiche und interessante Capitel mit der 
Überschrift: „Ein Gedicht aus der Zeit des dritten 
messenischen Krieges zu versehen. In einer über 
mehre Seiten sich fortziehenden Note behandelt Hr. M. 
die Stelle Isthm. III, 49 Sq un(] pflichtet Chrysippus 
bei, der annehme, Melissus werde hier mit Odysseus 
verglichen. Keineswegs; die Vergleichung liegt nur in 
dem Preis, den der epische und lyrische Dichter Män
nern bietet, welche der thörichte Haufe verkannt hat. 
Mag auch Ajas einmal von geringem Leuten (eben von ' 
Odysseus) überlistet worden sein, Homer hat seinen 
wahren Werth gesichert (vgl. Od. 547 sqq.), der 
Glanz seiner Dichtung macht den Ajas für alle Zeiten 
unsterblich, wie Pindar den Melissus, den von Person 
unansehnlichen, bvoibq iMa&ai (v. 68). Möglich, dass 
auch er einmal durch schlechterer Männer Arglist um 
den Sieg gekommen war. Nern. VII, 21 herbeizuziehen 
geht nicht an , weil dort eine ganz verschiedene Kraft 
der Poesie, Geringeres zu Ehren zu bringen, am Bei
spiel des Odysseus erläutert wird.

Das sechste Capitel führt die schon von G. Her

mann nachgewiesene Vergleichung des Anaxilaus mit 
Ixion weiter aus, und verbreitet sich über das Verhält- 
niss, in welchem Pindar zu Hieron stehen konnte. Na
türlich musste hier viel von der zweiten pythischen 
Ode die Rede sein, in welcher die ihquwü, (v.
90) von „einem masslosen Princip, der blinden Erge
benheit an die Tyrannis“ verstanden wird. Durfte der
gleichen Pindar einem Tyrannen zu verstehen geben? 
Gewiss sind nur Pindars Gegner gemeint als solche; 
sie haben sich ein zn weites Ziel gesteckt, (das ist 
(jta&gä in P. VI, 45 und N. VI, 8), welches ihnen zu 
erreichen unmöglich ist. Rec. vermuthet in dem schwer 
mit GTadpaQ zu reimenden tfatoptvoi einen Schreibfeh
ler; hiess es vielleicht Höb/ntvoi? Das Adjectiv nigioobi; 
aber scheint auch an einer andern Stelle, von deren 
Richtigkeit wir uns immer noch nicht überzeugen kön
nen, gestanden zu haben, nämlich P. I, 26: intmg (dv 
Davgäoiov Oavga dt xai nagiovitov axovoat.
Es hat wol etwas auf sich, dass Pindar nirgends sonst 
&av[.iaaioQ braucht, sondern und die Hand
schriften entweder iSw&ai oder nv&fo&ai bieten, und 
keine nQMiöw&ai von den bei Böckh angeführten, wes
halb Rec. ehemals Savgaibv ovra Ibeod-ai vorschlug. 
n^oatd^ad-at steht freilich in Gellius und Makrobius, 

1 bei deren Bestätigung Schneidewin sich beruhigt. Auf- 
i fallend ist aber in &av[.iaaiov nicht blos die Form, son
dern auch die Abwechslung mit &uv/aa statt dieses zu 
wiederholen, und nQoodfto&ai nicht minder anstössig, 
da sonst überall &avga löwdai üblich ist. Allen diesen 
Bedenken begegnet unser Vorschlag ^av/ut
ibto&at. Andere Stellen, die Hr. M. berührt und kri
tisch behandelt, sind N. V, 41. I. III, 64, I. IV, 57, 
auch P. II, 36, auf die wir gerne zurückkommen. Die 
erste ist schwierig durch den schnellen Personenwechsel. 
Angenommen, dass Euthymenes ein Verwandter von 
Lampon war, Themistios aber der mütterliche Oheim 
des Pytheas, möchten wir, mit Benutzung der Lesart 
von Med. A und Vat. 985 schreiben: ^101 tu
xat vvv Ttbg aydMwv xtlvov bpötjnoQOV t-frvog, Tlv-

und weiterhin zxquthq, denn es geht kaum an, 
dass P. dem eben Angeredeten sofort den Rücken wen
det und doch von ihm zu sprechen fortfährt. Das bpo- 

> onoQov e&vog ist des Oheims Verwandtschaft, die durch 
ihn berühmt wird; schwerlich lässt die Auszeichnung 
durch das Pronomen eine andere Deutung zu. Hr. M. 
hat die Unmöglichkeiten des herkömmlichen Textes 
und seiner Interpretation gut aufgedeckt p. 47 sq. seine 
eigene Conjecturen aber, die man lieber bei ihn« selbst 
nachlesen wird, scheinen nicht sehr annehmlich. Die 
zweite Stelle I. III, 64 beschäftigt schon längst die Kri
tik, ohne dass man es noch zn einem Abschluss ge
brachthätte, wenn nicht etwa ftxwgfür Pindarisch passiren 
soll. Auch ItbvTMv im folgenden Vers wird so 
wenig als Evqwna xiqgÖq unter den Pindarischen Bei-
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spielen der Apposition seinesgleichen finden. Man hat 
nun allerlei dafür conjicirt, u'xmv, und zuletzt
noch ohq (Rauchenstein Comm. I, p. 29). Mit roljuav 
opotoq, was Rec. ehedem vorschlug, kann er sich nicht 
mehr zufrieden geben, aber sehr willkommen scheint 
ihm G. Hermanns Vorschlag, an die Stelle des 
tcot, welches auch dieser Kenner Pindars für ein Glos
sern hält, ntiganui zu setzen, nicht als ob tftavToq, was 
Rec. selbst früher wollte, prosodische Schwierigkeiten 
darböte, wie Rauchenstein meint (Comm. I, p. 29), son
dern weil auf diese Art das vorhergehende Participium 
eine Stütze erhält. Aber wenn dieses keines von den 
oben angegebenen war, was wird denn ursprünglich da
gestanden haben ? Schwerlich ein so gewöhnliches Wort, 
wie tixcoq, das schon durch seine Form als interpreta- 
mentum sich verräth, sondern etwas gewählteres, etwa 
tyytMv, wie Pindar P. VIII, 35 sagt naXataiiäitaai yag 
i/vImv {.iqTgaÖtlqtovq — ov xaitktyyttq. Hr. M. ent
scheidet sich p. 79 für tr/.Mv, findet aber eine gegrün
dete Schwierigkeit in der Auslassung des tozlv. Es 
fragt sich aber auch, ob man mit derselben Schicklich
keit ToXpa fi'xtir sagen konnte, wie üv^im tixttv. In I. 
IV, 57 kehrt derselbe (p. 57) mit Unrecht zu der frü- 
hern Constructionsweise zurück, statt nach Sanärat ein 
Komma zu setzen, und glaubt der Sinn sei: „Wahr
lich also , es ist nicht dunkel (ungesungen) die Arbeit 
der Männer, nicht, wie viel Aufwand auch (oftmals) 
den Blick auf die Zukunft getrübt haben mag.“ Damit 
würde der Dichter den Siegern eine unrühmliche Ver
zagtheit, zutrauen. Vielmehr will er sagen: nicht hat 
der Rückblick auf die früher umsonst gehegten Hoff
nungen der gemachte Aufwand getrübt. Um noch von 
den vielbehandelten t'ßalov nou xal tov 'mott zu spre
chen in P. 11, 36, so freut es Rec. mit Mommsen we
nigstens in der Ansicht übereinzustimmen, dass der 
Satz keine specielle Beziehung hat. sondern allgemeine 
Sentenz ist, nur dürfte die von ihm approbirte Con
jectur xal tov IdovT statt des von Rec. vorgeschlagenen 
x«i qgovtovr sprachlich sich nicht rechtfertigen lassen. 
Dass xal ggovtovv zu weit abliegt, ist zuzugeben, eher 
geht xal vohvr. Man wende nicht ein, Ixion sei kein 
Verständiger gewesen, gut; ebenso wenig war wrol 
Tlepolemus 01. VIII, 30 ein Weiser, wenn in der Er
zählung dort beiläufig gesagt wird al Je qgwüv ragayal 
Tmgtnkay^av y.al aoqov. Es ist das ein argumentatio a 
majore, die an beiden Stellen nichts Anstössiges haben 
kann. Soll, wie Rauchenstein will, Comm. I, 7 der 
Satz ausschliesslich auf den Ixion gehen, so ’st das 
von ihm vorgezogene nozl xoitov iovt matt als über
flüssige Plastik und falsch als Zeitbestimmung. Über 

andere Versuche siehe meine Bemerkungen in den 
Wienern Jahrbüchern CV....

Schon mehremale fanden wir bisher Gelegenheit, 
Rauchensteins Comment. zu erwähnen. Die „Einleitung“ 
enthält einen Schatz von trefflichen Bemerkungen und 
Zusammenstellungen; auch sind mehrere Analysen der 
Siegesoden ganz ausgezeichnet durch richtiges Erfassen 
der durchziehenden Ideen und sinniges Eingehen in alle 
Details. Als Muster dient z. B. was am Schluss des 
Buches über die erste Pythische Ode gesagt ist. Jeder 
Leser Pindars, der angehende wie der schon mit ihm 
vertraute, wird mit vielem Nutzen und Genuss diese 
Schrift zur Hand nehmen. Die Commentationes sind 
zwar mehr kritischer Art, doch so, dass der Verf. 
stets die poetische Anordnung und Gestaltung im Auge 
behält. Erschöpfend über die in diesen Blättern behan
delten Fälle uns zu verbreiten, erlaubt weder der 
Zweck dieser Anzeige, noch die Bestimmung einer 
nicht blos philologischen Zeitschrift; es mag daher ge
nügen, nur Weniges herauszuheben von dem vielen Ge
lungenen, worunter in dem ersten Heft auszuzeichnen 
die Emendationen Ol. IX, 16 ahl KaoTakiav. P. V, 
38 tm aq eyei, (cui dicata continet), wobei noch zu 
bemerken, dass nicht in einem SyGavgog oder vafoxoq, 
sondern wahrscheinlich an der Decke des grossen 
Apollotempels selbst dies aru&qpa angebracht war; mit 
Unrecht dagegen wird av xotlontdov vanoq &tov der 
handschriftlichen Lesart vorgezogen: über den krisaei- 
schen Hügel von der kirrhaeischen Ebne her brachte 
ja Carrhotus den Wagen nach Delphi (tv vanoq), Fer
ner gehören hierher P. X, 16 die Vindication des Phri- 
kias, als Hoplitodromen, P. XII. 2 die Conjectur am- 
Um re rogty. Bedeutender noch und durchgearbeiteter 
als die erste Commentatio erscheint die zweite, welche 
sich blos auf die Olympischen Epinicien beschränkt, 
aber diese auch mit reichhaltigen Ausführungen über 
den Inhalt der ganzen Gedichte sowol, als auch über 
eine beträchtliche Anzahl besonderer Probleme begleitet. 
Unter den hier vorgetragenen Verbesserungen ist na
mentlich zu erwähnen, 01. II, 57 av-tiq für avrtz und 
01. XI, 9 ye Tor.oq uO-gti für Toxoq (ye gehört nur 
dem Pal. C an). Das yc möchte aber nicht weiter bei
zubehalten , «nd statt a&gu prosodisch richtiger a&grr 
aov herzustellen sein, was leichter als a&gu in avdg&v
verderbt werden konnte. Durch diese 
werden wir den sonderbaren, direkten 
indirekter Fragepartikel endlich los.

Heidelberg.

Verbesserung
Fragesatz mit

Kayser.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in «Pena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig:.
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V. Innere Entwickelung.
122. Grundzüge der Glaubenslehre, des Gottesdienstes und der 

Verfassung der christkath. Kirche. Geprüft und genehmigt von 
der Synode zu Breslau. Breslau, A. Schulz. 1845. 8. 4 Ngr.

123. Organisches Statut für deutsch-kath. Gemeinden. Entworfen 
und herausgegeben von F. Wigard. Dresden u. Leipzig, Arnold. 
1845. Gr. 8. 8 Ngr.

124. Die Heilige Schrift zunächst für Deutsch-Katholiken. Aus dem 
Urtext neu übersetzt von A. Mauritius Müller. Neues Testament. 
Berlin, W. Hermes. 1845. 8. 24 Ngr.

125. Kirchtägliche Perikopen für die christkath. Kirche. Herausge
geben von J. Ronge. Dessau, H. Neubürger. 1845. 8. 8 Ngr.

126. Die Messfeier der deutsch-kath. Gemeinde zu Berlin. Nebst 
einem Vorbericht. Berlin, Röse. 1845. Gr. 8. 6 Ngr.

127. Liturgie der christkath. Gemeinden in Schlesien, Breslau, 
A. Schulz. 1845. 8. 2 Ngr.

128. Der Gottesdienst in der christkath. Gemeinde zu Meurs, ab
gehalten d. 5. Oct. 1845 durch die Hrn. llockelmann und Koenen, 
Vorstandsmitglieder der Elberfelder Schwestergemeinde. Meurs, 
Dolle. 1846. 8. 272 Ngr.

129. Gebet- und Gesangbuch für deutsch-kath. Christen. Zusam
mengestellt von R. Blum. Mit Choralmelodien. Leipzig, C. W. B. 
Naumburg. 1845. 8. 10 Ngr.

130. Gesangbuch für den Gottesdienst der Deutsch-Katholiken, 
nebst einem Anhänge von Gebeten für häusliche Andacht. 
Zusammengestellt und mit Genehmigung des Vorstandes zunächst 
bestimmt für die Magdeburger Gemeinde von B. Kote, Oberlehrer 
an der hohem Gewerb- und Handlungs- Schule. Magdeburg, 
E. Baensch. 1846. 8. 12 Ngr.

131. Gesangbuch für deutsch-kath. Gemeinden. Herausgegeben von 
Prof. Wigard und Dr. Bauer. Eigenthum der Dresdener Ge
meinde. Dresden, Druck von Heinrich. 1846. Gr. 8.

132. Entwurf eines christkath. Katechismus nach den Grundsätzen 
der Leipziger Kirchenversammlung. Berlin, W. Hermes. 1845. 8. 
5 Ngr. .. , .

133. Religionsgespräch eines Christ-Katholischen und eines Römisch- 
Katholischen. Anleitung JUI' gründlichen Prüfung seines Glau
bens durch Vernunft und Offenbarung für die Christen jeder 
Confession. Von A. B • V- Arnim. Herausgeg. von M. Müller. 
Berlin, W. Hermes. 1845. 8. 10 Ngr.

134. Zur Beurtheilung meines Austrittes aus der römischen Hof
kirche. Von J. G. Keilmann. Offenb. a. M., Heinemann. 1845. 
Gr. 8. 4 ’/2 Ngr.

135. Meine Conversion. Von R- Dow tat, Diakon der deutsch-kath. 
Gemeinden von Danzig u. s. w. Sam ut suni — aut non sum. 
Danzig, Gerhard. 1845. Gr. 8. 1 Ngr.

136. Katholische Stimmen gegen die Trierische Ausstellung im J.
1844. Vierte Aufl. Frankf. a. M., Korner. 1845. 8 2 Ngr

137. Erwiederung auf die kath. Stimmen, von J- B. u. Meg. Mit 
Illustrationen. Gall und bei dem Verf. in Trier. 1845. Gr. 8. 5 Ngr.

138. Pfarrer Licht und seine Trennung von der römischen Kirche. 
Eine Charakteristik seiner Grundsätze, dargelegt von ihm selbst. 
Frankf., C. Körner. 1845. Gr. 8. 10 Ngr.

139. Sendschreiben an die Christen aller Confessionen. Über die 
Göttlichkeit der Person Jesu. Ein Wörtchen der Duldung und 
Liebe zur Erhaltung des Friedens von Licht, Elberfeld, J. 
deker. 1845. Gr.‘8. 3 Ngr.

140. Die reformatorischen Bestrebungen in der kath. Kirche. Em 
Sendschreiben zunächst an die Gemeinden zu Polsnitz, Grüssau 
und Hundsfeld, dann zugleich an alle kath. Christen, denen die 
Offenbarung Christi als ewige Wahrheit gilt. Von Dr. Anton 
Theiner. 1. Heft. 1845. Mein Austritt aus der röm.-kath. Kirche 
und die von Herrn Melchior, Fürstbischof von Breslau, über mich 
verhängte Excommunication. 2. Heft. Altenburg, H. A. Pierer. 
1846. Gr. 8. 28 Ngr.

141. Dr. Theiner’s Beitritt zur deutsch-kath. Reform und Princi- 
pien, deren Festhaltung allein derselben erwünschten Fortgang 
und Consistenz verschaffen möchte. Weimar, Landes - Industrie- 
Comptoir. 1845. 12. 6 Ngr.

142. Das Princip der deutsch-kath. Kirche. Von Dr. Heinrich 
Schreiber, Prof, an der Univ. Freiburg. Jena, F. Frommann. 
1845. Gr. 8. 2 Ngr.

143. Kein Papstthum! Kein Symbolzwang! Gründe und Veranlas
sungen meines Übertrittes zu der deutsch kath. Kirche. Von W. 
llieronymi, Candidat der Theologie. Sudenburg-Magdeburg, Ph. 
Paetz. 1845. Gr. 8. 7y2 Ngr.

144. Das deutsch-kath. Princip allein ausreichend. Ein Wort zur 
Verständigung mit den ehrlichen Feinden der heutigen Kirchen
reform von Eduard Schröter, Cand. theol. Jena, Fr. Luden. 
1846. 8. 10 Ngr.

145. Offner Brief eines deutschen Katholiken an die deutschen Bi
schöfe. Aufruf an die deutschen Katholiken, Priester und Laien. 
Von Eduard Duller. Darmstadt,, Jonghaus. 1845. 8. 2 Ngr.

146. An die Fürsten. Stimme eines deutschen Katholiken. Von 
E. Duller. Darmst. Jonghaus. 1845. 8. 1 y5 Ngr.

147. Die erste deutsch-kath. Gemeinde in Schwaben und ihre 
Gegner. Von Julian Chownitz, Redacteur der ,,Ulmer Schnell
post“ und Vorsitzendem der deutsch-kath. Gemeinde in Ulm. 
Ulm, Geuss. Gr. 8.

148. Meine Aussöhnung mit der Kirche. Zugleich ein Aufruf an 
meine frühere Gemeinde. Von Julian Chownitz (Joseph Chowa- 
netz). Aus den kath. Sonntagsblättern. Mainz, Kirchheim, Schott 
u. Thielmann. 1845. Gr. 8. 2J/2 Ngr.

149. Die neue Kirche und die alte Politik. Von Dr, Franz Schu- 
selka. Zweite Aufl. Leipzig, Weidmann. 1846. 8. I Thlr. 15 Ngr.

150. Das deutsch-kath. Priesterthum. Von Dr. Franz Schuselka. 
Weimar, W. Hoffmann. 1846. Gr. 8„ 7y2 Ngr-

In dem Bedürfnisse einer grössern und doch begrenz
ten Gemeinschaft bildeten sich Gemeinde-Kreise, in 
Preussen waren durch die Provinzen des Staats ihre 
naturgemässen Grenzen gegeben, anderwärts durch 
Landes-oder Stamm-Genossenschaft. Abgeordnete die
ser Gemeinde-Kreise haben sich hier und da versam
melt zur weitern, individuellen Entwickelung der leip
ziger Beschlüsse. Mit solch’ einem Provinzial-Verbände 
sind die schlesischen Gemeinden vorangegangen und 
haben am 15. und 16. August 184n auf einer Synode 
zu Breslau, welche 38 Gemeinden vertrat, Grundzüge 
der Glaubenslehre, des Gottesdienstes und der Ver
fassung (Nr. 122) beschlossen. Die Bestimmungen über 
die Glaubenslehre sind blos als Vorschläge für das 
nächste allgemeine Concilium gemeint. Nur die we
sentlichen Glaubenslehren, „welche auf klaren Aus
sprüchen der h. Schrift beruhen, und vernünftiger 
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Weise nicht bezweifelt werden können“, sollen im 
kirchlichen Symbol aufgestellt werden. Insbesondere 
werden genauere Bestimmungen über die Natur Christi 
gemisbilligt: „1) weil vermessen erscheint, über unbe
greifliche Vorstellungen bindende Vorschriften zu ge
ben; 2) weil uns die Geschichte zur Warnung für alle 
Zeiten die Greuel und blutigen Verfolgungen in den 
Kämpfen über die Natur Christi auf bewahrt hat; 3) 
weil die Bestimmungen des Nicäischen und Athanasi- 
schen Symbols über die doppelte Natur Christi nur 
durch despotische Gewalt eingeführt und behauptet 
werden konnten.“ Doch wird Christus als „der al
leinige Mittler zwischen Gott und den Menschen“ be
kannt, „nicht in die Welt gekommen, um dieselbe 
mit einem theoretischen System zu bereichern, sondern 
um allen Menschen den Weg und die Mittel zur Selig
keit zu weisen.“ In den Bestimmungen über den Got
tesdienst, mit Annahme von Theiner’s Liturgie, wird 
der Kunst ihr Recht, denselben zu schmücken, aner
kannt, soweit sie zur Erhöhung der Andacht beiträgt. 
Die Gesellschaft^- Verfassung, wie sie sich gleich in 
der Wirklichkeit gestaltet hatte, in den naturgemässen 
Formen, in denen sich neuerer Zeit Local-Corpora- 
tionen von Gleichberechtigten zu bewegen pflegen: jede 
Amts-Berechtigung geht von der Gemeinde aus, sie 
wird in allen Angelegenheiten, die nicht den Glauben, 
Gottesdienst und Wahlen betreffen, durch einen jähr
lich erwählten Ausschuss von Ältesten vertreten, je 
nach dem Umfange der Gemeinde 10 bis 50, die wie
der aus ihrer Mitte einen geschäftsführenden Vorstand 
von drei bis fünf Mitgliedern erwählen. Diese Formen 
mochte Ronge noch aus der Zeit, wo er bei den Ra- 
czekianern fliegende Haare trug, wol inne haben, die 
allerdings guten deutschen Bezeichnungen zweier Vor
standsglieder als Schriftwart und Schatzmeister erinnern 
an diese Kreise. Eigenthürnlich ist ein wenig Emanci- 
pation der Frauen, für welche auch eine oberdeutsche 
Provinzial-Synode zu Stuttgart sich erklärt hat: zu den 
selbständigen Mitgliedern der Gemeinde, die von kei
nem Gemeinderechte ausgeschlossen sind, werden „Wit
wen , Jungfrauen und solche Ehefrauen, deren Männer 
nicht zur Gemeinde gehören,“ gerechnet. Nach dem 
Buchstaben des Gesetzes, das wol durch die Sitte er
mässigt zu denken ist, wären sie daher auch von pas
siver Wahl nicht ausgeschlossen. Die Bestimmung, 
„das Vermögen der Gemeinde gehört der Gesammtheit, 
und kein Mitglied, selbst ein ausscheidendes nicht, hat 
ein Recht auf einen Antheil^, durfte von der römischen 
Kirche bestens acceptirt werden. Der Provirzialver- 
band mit seiner jährlichen Synode in der Provinzial
hauptstadt wird als feststehende Ordnung anerkannt, 
allgemeine Synoden für Deutschland zur Erhaltung der 
Einheit nur von Zeit zu Zeit nach dem Bedürfnisse, 
und ohne festgestellte Normen, während die Beschlüsse 
der Provinzial-Synode „in allen kirchlichen Angelegen

heiten“ für alle Gemeinden dieses Verbandes bindend 
seien; doch Glaubenssätze soll die Synode zur An
nahme nur empfehlen, da sieblos auf dem Wege wis
senschaftlicher Forschung gewonnen und nur durch 
Belehrung verbreitet werden können. Die Berufung des 
„Predigers“ gilt als Gemeinderecht, doch soll sie durch 
den Vorstand der hauptstädtischen Gemeinde vermittelt 
werden, und seine unfreiwillige Entfernung kann nur 
durch die Provinzial-Synode geschehen. Er ist Mit
glied des Vorstandes wie des Ausschusses, ersteres je
doch nur mit berathender Stimme. Es gehört zur schrof
fen Umkehr des bisher Gültigen , dass die Gemeinde 
eifersüchtig nach ihrem Rechte gegriffen hat, daher 
der Vorstand nicht nur als vorgesetzte Behörde des 
Pfarrers gilt, sondern auch: „der Prediger darf nicht 
als Vertreter der Gemeinde zur Synode gewählt wer
den“ denn die Bestimmung des leipziger Concils, dass 
nicht über ein Drittheil der Abgeordneten dem geist
lichen Stande angehören dürfe, erschien unausführbar. 
Damit jedoch das geistliche Element nicht ganz ausge
schlossen sei, sollen Je zehn benachbarte Gemeinden 
einen Prediger für die Synode wählen, so dass also 
höchstens ein Zehntheil der Synode aus Geistlichen 
besteht. Die breslauer Synode des folgenden Jahres 
(4. 5. Juni 1846), von der wir nur Zeitungsberichte 
haben *), wurde vor 57 Abgeordneten durch Ronge 
mit einer Rede eröffnet, welche die Aufgabe des Christ- 
Katholicisrnus und zunächst der Synode, als nicht mehr 
aus Bischöfen und Prälaten, sondern aus Bürgern, 
Bauern, Predigern und Gelehrten bestehend, dahin 
stellte, das Christenthum zum Menschenthnm zu ver
edeln. Schon war die unbedingte Lehrfreiheit der Geist
lichen zur Hauptfrage geworden. Dr. Regenbrecht als 
Vorsitzender hielt eine gewisse Berücksichtigung der 
dogmatischen Anschauung der Gemeinde für wün- 
schenswerth, damit der Prediger ihr nicht schroff ent
gegentrete; daher ebenso wenig zu billigen sei, dass 
er die Göttlichkeit Jesu entschieden von der Kanzel 
herab behaupte, wenn sie der Gemeinde entfremdet sei, 
als dass er sie entschieden verneine, wo sie noch in 
den Vorstellungen der Gemeinde lebe. Dagegen Ronge 
und seine Partei geltend machte, dass diejenigen, wel
che die Gemeinden leiten und heranbilden sollten, nicht 
an ihren niedern Vorstellungen eine Norm haben 
könnten, die natürlichen Schranken der Lehrfreiheit 
lägen im Christ-Katholicisrnus selbst, deren Über
schreitung Suspension nach sich ziehen würde, inner
halb desselben aber müsse unbedingte Lehrfreiheit herr
schen; und dahin entschied sich die Mehrzahl. Auch 
eine Umgestaltung der Taufformel, in welcher bereits 
einzelne Prediger, an die Stelle des Sohnes den Hei
land gesetzt oder sonst geändert hatten, fand folge
recht nach der Änderung des Glaubensbekenntnisses

’) Kath. Kirchenreform von M. Müller. Juli 1846. S. 225 ff. 
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zahlreiche Anhänger, aber noch nicht die Mehrheit 
Die von einer Gemeinde beantragte Abschaffung des 
Himmelfahrtsfestes als einer religiösen Unwahrheit wurde 
durch die Bemerkung abgelehnt, dass dieses Fest im 
Sinne des Orients und des gesammten Alterthums nur 
dem Todestage gelte.

Ein ausführliches Statut hat Wigard gleich mund
recht gemacht, welches von den kleinen sächsischen 
Gemeinden mit unbedeutenden Veränderungen ange
nommen, im August 1845 gedruckt worden ist (Nr. 
123). In den Bestimmungen über die Glaubenslehre 
ist das Zeitbewusstsein stark betont, dem die Glau
benslehre entsprechen und je nach ihm abgeändert 
werden soll. Manches ist der neuern protestantischen 
Dogmatik entlehnt, z. B. der Satz, „dass nicht die h. 
Schrift Gottes Wort ist, sondern dass sie das Wort 
Gottes enthält“, so wie das Verhältniss der sicht
baren zur unsichtbaren Kirche, wobei die deutsch-ka
tholische Kirche im Vergleich mit allen andern sicht
baren Kirchen den Geist der Lehre Jesu am reinsten 
darstellen soll; doch nur „in ihren allgemeinsten Grund
sätzen und Bestimmungen/4 Unter den gottesdienstli
chen Bestimmungen ist auffällig, dass der Abschluss 
der Ehe nicht als kirchliche Handlung gelten und nur 
so lange die Trauung vollzogen werden soll, als die 
Landesgesetze sie als wesentliches Erforderniss der 
Ehe betrachten, während doch, wie unwillkürlich der 
guten deutschen Sitte nachgebend, die kirchliche Ein
segnung als christlicher Gebrauch für angemessen er
achtet wird. Hierher gehört auch der Glaubens- oder 
Unglaubens-Satz, dass die Vergebung der Sünde Gott 
allein anheimzustellen sei, und nicht vom Geistlichen 
im Namen Gottes ertheilt werden könne. Zum grünen 
Donnerstage wird ein Abendgottesdienst beantragt, bei 
welchem Brot und Wein den Anwesenden auf ihren 
Plätzen herumgereicht und gleichzeitig genossen würde 
unter Solo- oder Quartet-Gesang. Diese Erneuerung 
des alten Liebesmahls, bei dem es leicht zu einem 
Gläserklingen kommen könnte, hat sich doch einer 
Landessynode der sächsischen Deutsch-Katholiken zu 
Dresden (vom 4. April 1846). auf der 14 Gemeinden 
vertreten waren, als unausführbar gezeigt, und nur den 
Abendgottesdienst hat man beibehalten. Die Verfassung 
ist auf der gemeinsamen Grundlage einer sich gegen
seitig controlirenden Vertheilung der aus der Gemeinde 
hervorgehenden Macht unter Vorstand, Ältesten - Col
legium und Gemeindeversammlung geschichtskundig 
«nd für eine so junge Corporation fast künstlich aus- 
geföhrt, um die Willkür der Gemeindeversammlungen, 
die Anarchie, welche durch die Ältesten, und die Ty
rannei , welche durch die Gemeinde - V orstände drohe, 
zu verhüten. Die Stimmfähigkeit ohne Unterschied des 
Geschlechts wird hier ausdrücklich als activ und passiv 
bezeichnet. Von einer möglichen Ausschliessung aus 
der Gemeinde ist nicht die Rede, wol aber vom Ver

luste der Stimmfähigkeit. Die Wahl eines Geistlichen 
geschieht auf Vorschlag des Vorstandes und der Älte
sten durch die Gemeinde, die Ordination durch den 
Vorstand, der zur Abhaltung des Nachmittagsgottes
dienstes auch Nicht-Geistliche bevollmächtigen kann; 
ein Ausschuss der Ältesten hat darüber Controle zu 
führen, „ob der Inhalt der geistlichen Vorträge den 
Grundsätzen und Bestimmungen der deutsch - katholi
schen Kirche entspricht.44 Bei dieser Unterordnung der 
Geistlichen wird jedoch ein Consistorium aufgestellt, 
welches sich aus sämmtlichen Geistlichen des Landes 
oder der Provinz an einem durch die Landes-Synode 
zu bestimmenden Orte, unter dem Vorstande der Ge
meinde dieses Orts, regelmässig für Candidaten-Prü
fungen untl nach besonderer Berufung zur Begutachtung 
aller rein theologischen Fragen, so wie jedes bean
tragten Strafverfahrens wider einen Geistlichen, ver
sammeln soll. Die Strafsentenz, selbst bis zur Ent
lassung, unterliegt dem Gutachten der Landessynode, 
und kann erst nach diesem und seine Schärfe nicht 
überschreitend von der betreffenden Gemeinde gegen 
ihren Geistlichen rechtskräftig beschlossen w erden, un
beschadet des dem Geistlichen gegen den Gemeindebe
schluss zu betretenden bürgerlichen Rechtswegs, falls 
er sich auf demselben fortzukommen getraut. Das 
Verhältniss zum Staate wird im Allgemeinen nach der 
altkirchlichen, auch altprotestantischen Weise bestimmt: 
Gehorsam in allen bürgerlichen Dingen nach den Lan
desgesetzen, Anerkennung der OberaufsichtdesStaats, 
auch über die religiösen Corporationen: aber freie An
ordnung der innern kirchlichen Angelegenheiten durch 
die Gemeinden, und falls eine Staatsregierung einen 
andern Glauben oder eine andere Gottesverehrung ge
bieten würde, als die religiöse Überzeugung zulässt, 
lieber „Gefängniss, Zuchthausstrafe, Schmach und Tod 
erdulden.44

Aus dem vermeinten wie aus dem wirklichen Be
dürfnisse der jungen Kirche ist bereits eine Anzahl 
praktischer Schriften zum kirchlichen Volksge brauche 
hervorgegangen.

Rücksichtlich der Bibel - Übersetzung berichtet uns 
der Umschlag zu Nr. 124: „Das leipziger Concil hat 
nach Ansicht der Probebogen des ersten Heftes der 
Übersetzung an die drei geistlichen Mitglieder, die Hrn. 
Ronge, Czerski und Kerbler, den Antrag gestellt, sich 
mit der Durchsicht der Übersetzung zu befassen. Die 
genannten Hrn. Geistlichen haben die Prüfung über
nommen und der Übersetzer hat sich derselben unter
worfen. Hiermit hat das Concil das Bedürfniss einer 
neuen nach den vom Hrn. Übersetzer angegebenen Grund
sätzen anzufertigenden Bibelübersetzung anerkannt.44 
Welches diese Grundsätze seien, erfahren wir weiter 
nicht. In dem kurzen Vorwort des Übersetzers zum 
ersten Heft heisst es nur: „Es hat zwar Viele gege
ben, welche bemüht waren, die h. Schriften den Chri-
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sten überall zugänglich zu machen; doch ihren Absich
ten stand das Vorurtheil entgegen, als hätten sie nur 
für die Christen eines bestimmten Bekenntnisses ge
wirkt. Das Wort des Herrn hat in unsern lichtvollen 
Tagen auch dies Vorurtheil überwunden und zu der 
Einsicht geführt, dass es allen Bekenntnissen ein und 
dasselbe ist, dass es Allen die gleiche Wahrheit pre
digt. Keine katholische, keine protestantische, sondern 
eine christliche Bibel! Nehmt sie Alle mit gleicher 
Liebe zur Hand und eure Herzen werden eine gleiche 
Erquickung darin finden.“ — Wir überlassen dem Le
ser, sich die Schlussfolge in diesen Sätzen zurechtzu
legen und wie dieselben sich damit reimen, dass die 
Übersetzung doch „zunächst für Deutsch - Katholiken“ 
bestimmt ist. Aber wenn sie „neu aus dem Urtext“ ge
flossen sein soll, so erwartet man wenigstens vor Al
lem, der Übersetzer werde mit möglichster Selbstän
digkeit auf das Original zurückgegangen sein, wie sehr 
dann auch die Schnelligkeit überraschen konnte, mit 
welcher er das Neue Testament beendigt hatte. Bei 
näherer Ansicht schwindet die Überraschung und jene 
Erwartung stellt sich bald als viel zu kühne Voraus
setzung dar. Was Herr M. bietet ist der Hauptsache 
nach Nichts, als eine Übertragung der Vulgata mit 
dem bei weitem grössten Theile ihrer Mängel und Feh
ler. Sie ist eigentlich sein Urtext. Nur wo die Sache 
ganz auf der Hand lag, wie bei dem Einschiebsel 1 Joh. 
5, 7, hat er gebessert. Leider hat er aber auch nicht 
ein Mal die Vulgata überall verstanden. — Es kom
men die seltsamsten Dinge vor. So Matth. 6, 2. 5. 16: 
imtyovat tov /.uo&üv aitüv — Vulg.: receperuiit merce- 
dem snam; Hr. M.: „Sie empfangen ihre Strafe !“ 1 Petri 
2, 8. V.: qui offendunt verbo nee credunt. in quod et 
positi sunt. „Welche als Ungläubige Anstoss nehmen 
an dem Worte, für das auch sie bestimmt sind—“ hq o 
xai he&i]oav! 1 Joh. 5, 6. sind zwei verschiedene Les
arten zu dem Unsinn zusammengeflossen: „Der Geist 
bezeugt, dass der Gesalbte der Geist der Wahrheit 
ist.“ Röm. 1, 4 übersetzt Hr. M. frisch weg: „der be
glaubigt worden als Sohn Gottes in Kraft nach dem 
Geiste der Heiligung durch die Auferstehung Jesu 
Christi, unsers Herrn, von den Todten;“ 1 Petri 1,22: 
„Reiniget Eure Seelen in wahrhaftem Gehorsam gegen 
ungeheuchelte Bruderliebe; liebet einander innig von 
Herzen.“ Von solchen Verstössen wimmelt die Arbeit. 
Dabei soll ihr im Einzelnen eine gewisse Leichtigkeit 
und Gewandtheit nicht abgesprochen werden. Dass 
wir aber auf Treue in kleineren Dingen, wie beim Ge
brauch der Zeiten, mit denen Hr. M. ganz nach Be
lieben umspringt, des Artikels und der Pronomina, 
nicht zu rechnen haben; dass bakl willkürliche Erwei
terungen um! Umschreibungen, bald unverständliche 
Constructionen vorkommen. dass der Charakter des 
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Grundtextes in den feineren Nüancen häufig verwischt 
ist; dass die so nöthige Consequenz und Gleichförmig
keit beim Wiedergeben desselben Ausdruckes fehlt — 
dies Alles und Mehr kann nach den mitgetheilten Pro
ben kaum befremden. Zugegeben jedoch, dass von 
dem Verf. nach seiner bisherigen Berufsstellung viel
leicht nichts Besseres zu verlangen war: wie konnten 
die geistlichen Mitglieder des Concils diese Übersetzung 
gut heissen, damit aber gewissermassen ihre und ihrer 
Glaubensgenossen Abhängigkeit von der Vulgata, gleich
sam als gälte für sie noch die bekannte Bestimmung 
der vierten Session des Tridentinum? Hatte denn die 
Sache solche Eile? War es ein Unglück, wenn man 
sich für’s Erste mit Luthers Übersetzung, welche 
gegen die vorliegende ein Edelstein vom reinsten Was
ser ist, oder doch mit der eines Leander van Ess be
half? Er hat wahrlich nicht im römischen Interesse ge
arbeitet und ist auch bei den unter dem Texte befind
lichen Parallelstellen weidlich benutzt worden. Der 
Leichtsinn, die Sucht, etwas Besonderes zu haben 
und sofort nach allen Seiten hin fertig zu sein, welche 
in diesem übereilten Unternehmen sich kund geben, 
sind wahrhaft betrübend und es ist nur zu wünschen,, 
dass man das Alte Testament nicht etwa in gleicher 
Weise folgen lässt. Da würden erst schöne Sachen 
zu Tage kommen.

Ähnlicher Empfindungen kann man sich kaum er
wehren bei einem Blick auf Nr. 125, die kirchtäglichen 
Perikopen, zusammengestellt von Ronge. welche auch 
hinter der eben genannten Übersetzung verzeichnet 
sind. Hier tritt uns plötzlich ein ganz neues Kirchen
jahr entgegen. Dasselbe fängt mit Pfingsten an, als 
ob das Resultat, die Geistesmittheilung und die auf ihr 
ruhende Gründung der Gemeinde, zu begreifen wäre 
ohne die Prämissen, Geburt u. s. w. des Stifters. Die 
„Sonntage nach Pfingsten“ laufen in ununterbrochener 
Reihe bis Weihnachten fort. Eine neue Reihe bis zum 
grünen Donnerstage beginnt mit dem Neujahrstage, so
dass dieser die zweite Hälfte des kirchlichen Jahres 
eröffnet. Worin liegt da ein vernünftiger Sinn? Und 
wenn man sich — freilich ein sehr schlimmes Zeichen 
— wirklich mit keiner von den dem alten Kirchenjahre 
zum Grunde liegenden Ideen recht zu befreunden ver
mochte —- verlangte eine mehr denn tausendjährige 
Sitte nicht wenigstens zartere Schonung? Damit soll 
natürlich der alte Perikopenzwang nicht vertheidigt 
werden. Ihn mochte die neue Gemeinde sofort abwer
fen und ihren Geistlichen die Wahl der Texte mit 
Rücksicht auf das bestehende Kirchenjahr freigeben 
oder geeignete Veranstaltung treffen zu andern Peri- 
kopen-Reihen neben den alten unter den verschiedenen 
hier möglichen Modificationen. An trefflichen Vorarbei
ten dazu fehlt es ja nicht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijcipzigf.
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Übrigens sind die hier vorgeschlagenen evangelischen 
und epistolischen Perikopen — denn nur eine „Anlei
tung, keine feste Regel“ wollen die Texte sein — nicht 
der Müller’schen Übersetzung entnommen. Wir begegnen 
in ihnen vielmehr abermals einer neuen Übersetzung. 
Doch scheinen Müller und ran Ess vorzugsweise benutzt 
zu sein. Da es aber wieder ohne Kenntniss und Kritik 
geschehen ist, so sind beide oft nur verballhornt. Sonst 
bemerkt das Vorwort, es seien vorzugsweise jene Stücke 
zur Wahl gekommen, welche den dringendsten und hei
ligsten Zeitfragen Antwort geben, also die Glaubens- und 
Gewissens-Tyrannei, den Glaubenshass und die Ver
dammungssucht offen als unchristlich aussprechen : fer- 
ner solche, die das blosse Wort-Christenthum als un
zulänglich darstellen, dagegen auf Bethätigung der 
christlichen Lehren, insbesondere auf Erfüllung des 
Gebotes der Nächstenliebe, auf geistige und sittliche 
Hebung der Menschheit, wie auf Linderung der äussere 
Noth der Bedrängten dringen. — Selbst die Richtigkeit 
dieser Gesichtspunkte zugestanden, müssten wir in for
meller Beziehung noch eine Menge erheblicher Aus
stellungen machen, wenn hier der Ort dazu wäre, und 
wenn die Perikopen-Sammlung weitern Eingang gefun
den hätte. Bis jetzt scheint dasselbe nach den unten 
aufzuführenden Gesang- und Gebetbüchern nicht der 
Fall zu sein. Sie weisen alle den Einfall mit dem 
neuen Ronge’schen Kirchenjahre zurück und die letzte 
breslauer Synode hat ausdrücklich andere Perikopen 
verlangt.

Nächst den Bestimmungen der leipziger Kirchen
versammlung über die Ordnung des Gottesdienstes sind 
für die Kenntniss der Gestalt, welche derselbe in den 
Gemeinden angenommen hat, Nr. 126 und 127 zu be
nutzen; ausserdem die oben erwähnten Gesang- und 
Gebetbücher und eine Reihe von fliegenden Blät
tern , zum Behuf der ersten gottesdienstlichen Ver
sammlungen in fast allen Städten gedruckt, wo 
dergleichen gehalten wurden. Ba macht sich nun 
bald grosse Mannichfaltigkeit bemerklich. Dje jeip_ 
ziger Bestimmungen setzten fest: „der Gottesdienst 
besteht wesentlich aus Belehrung und Erbauung54 — 
ein wunderlicher Unterschied, welcher von einer sich
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selbst verstehenden Liturgik längst aufgehoben ist. — 
„Die äussere Form des Gottesdienstes überhaupt soll 
sich stets nach dem Bedürfnisse der Zeit und des Or
tes richten. Die Liturgie insbesondere oder der Theil 
des Gottesdienstes, der zur Erbauung dienen soll, wird 
nach den Einrichtungen der Apostel und der ersten 
Christen, den jetzigen Zeitbedürfnissen gemäss geord
net. Die Theilnahme der Gemeindeglieder und die 
Wechselwirkung zwischen ihnen und den Geistlichen, 
wird als wesentliches Erforderniss angesehen. Äusser 
dem feierlichen Gottesdienst finden des Nachmittags 
noch Katechisationen und erbauliche Vorträge statt. — 
Letztere können auch von einem Laien nach vorher
gegangener Genehmigung des Gemeindevorstandes ge
halten werden. Nur die Feiertage sollen gefeiert wer
den , welche nach den Landesgesetzen bestehen.“ Da
neben brachten die leipziger Beschlüsse ein Verzeich- 
niss der einzelnen „Stücke55 des Hauptgottesdienstes. 
Es ist eine Verkürzung des römisch-katholischen Mess
rituals, in mancher Hinsicht Luther’s „deutscher Messe55 
von 1526 nicht unähnlich. — Nr. 126 führt die Sache 
weiter ans. In dem Vorbericht wird die allgemeine 
Ordnung und Reihenfolge der einzelnen Acte der Mess
feier als stehend und unveränderlich angenommen und 
die letztere als der eigentliche Mittelpunkt des neu- 
testamentlichen Gottesdienstes betrachtet. Denn das 
Abendmahl stellt das gesammte Erlösungswerk Christi 
dar. Es ist keine gemeine Speise. Das durch das 
Wort des Herrn, durch die Kraft des Gebets, durch 
den gläubigen Sinn gesegnete Brod und der ebenso ge
segnete Kelch theilt den Leib und das Blut Jesu Christi 
den Empfangenden mit und sie besiegeln in diesen den 
Bund und die Gemeinschaft mit dem Herrn. „Das 
christliche und gläubige Bewusstsein der deutsch-katho
lischen Gemeinde nimmt Abstand von allen willkür
lichen und klügelnden Menschensatzungen, und hält 
sich einfach an die Worte Jesu, überzeugt, dass der 
Heiland in seinem Abendmahle dem Menschengeiste eine 
unversiegbare Quelle geistigen Segens öffnen wolle.55 
Daneben fordert der Vorbericht Einfachheit, Geistigkeit, 
Würde, Gemeinsamkeit, Volkstümlichkeit des Cultus 
und belegt diese Forderungen mit geschichtlichen und 
archäologischen Nachweisungen. Winter, Hirscher und 
Brenner sind dabei vor Andern Autoritäten. Überall 
fühlt man Ernst und gründliches Streben nach einem 
klaren Bewusstsein über den Gegenstand heraus. Die 
„Messordnung55 selbst enthält mehr Stücke, als die 
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leipziger Bestimmungen und diese in grosser Ausführ
lichkeit, ziemlich treu nach den ältesten katholischen 
Liturgien. Nach der Predigt, welche als wesentlicher 
Theil derselben festgehalten werden soll, wird als Re
gel die Feier des Abendmahls angenommen. Sie wird 
wieder durch einen sehr langen Theil eingeleitet und 
enthält unter Anderm noch die Elevation der Abend
mahlselemente. Unmittelbar vor der Distribution soll 
eine zweckmässige Ansprache an die Communicanten 
gerichtet werden — eine Art allgemeiner Beichtrede; 
die eigentliche Beichte und Absolution wird nicht ge
fordert. Sind keine Communicanten da. so soll der 
Priester „für sich communiciren, als Repräsentant der 
Gemeinde, die im Geiste mit ihm vereint ist“. Die 
Austheilungsworte lauten: „Der Leib — das Blut — 
unseres Herrn Jesu Christi bewahre deine Seele zum 
ewigen Leben;“ zwei Dank-. Lob- und Bittgebete, der 
Segen und Friedenswunsch beschliessen das Ganze, 
jener in der Formel: „Es segne Euch der allmäch
tige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und 
der heilige Geist.“

Irren wir nicht, so ging die Forderung der jedes
maligen Communion, sei es der Gemeinde oder doch 
des Priesters, von Theiner aus, welcher auch als Verf. 
dieser Messordnung genannt wird. Später hat er hierin 
nachgegeben. Nr. 127 verlangt nur, dass, wenn keine 
Communicanten erscheinen, der Geistliche nach Ver
kündigung der Einsetzungsworte die Gemeinde auffor
dert, sich recht lebendig die Thatsache der Einsetzungs
worte zu vergegenwärtigen und sich zu innigerer Ge
meinschaft mit Christus zu erheben. Zugleich ist die 
Elevation weggefallen und die ganze Liturgie, wiewol 
im Wesentlichen demselben Gange folgend, um Vieles 
abgekürzt, der Gemeindegesang aber etwas mehr be
dacht. Nach den Blättern für die Ordnung des Gottes
dienstes in Halle und Leipzig, wo ein solches Blatt noch 
im Laufe dieses Jahres für den mit der Communion ver
bundenen Abendgottesdienst am Gründonnerstage er
schien, in Offenbach und Weimar, ist diese Verkürzung 
anderswo noch entschiedener eingetreten und hat die 
Liturgie der Form näher gebracht, welche sich als der 
mittlere lutherische Ritus bezeichnen lässt. Nur wird 
das Sündenbekenntniss zu Anfang gesprochen und nicht 
so viel gesungen. Dagegen schliesst sich Nr. 128 wie
der eng an die Theiner’sche Liturgie an, wie denn die 
Gemeinde zu Meurs überhaupt zu der sogenannten or
thodoxen Richtung hinüber neigt. Im Ganzen scheint 
bereits die einfachere, kürzere Form des Gottesdienstes 
das Übergewicht zu haben, dürfte es auch je länger je 
mehr erhalten. Laienvorträge, wie sie auch in den er
sten Erbauungsstunden der Gemeinde zu Dresden von 
Prof. Wigard und in Berlin von Maur. Müller gehalten 
und durch den Druck veröffentlicht wurden, scheinen 
seltener geworden, wo nicht abgekommen zu sein. In 
Weimar sind dieselben in dem Rescript über die An

gelegenheiten der katholischen Dissidenten geradezu 
untersagt. Was von den homiletischen Leistungen der 
Geistlichen bisher bekannt wurde, steht, diesen Vorträ
gen bisweilen nach, ist aber überhaupt von sehr un
gleichem Werthe. Neben dem Ernst, der Einfachheit, 
dem Streben nach Biblicität und tieferm Durchdrungen
sein von der Sache auf der einen, steht auf der andern 
Seite bei einer guten Portion Leerheit viel aufgetriebe
nes , gespreiztes Wesen und bei aller grundsätzlich 
ausgesprochenen Gleichheit mit der Gemeinde wol ein 
verletzender Hochmuth und Dünkel.

Auf der leipziger Kirchenversammlung wurde fer
ner die Herausgabe eines Gebet- und Gesangbuches 
beschlossen, zur schleunigen Einsendung geeigneter 
Beiträge aufgefordert, R. Blum mit ihrer Zusammen
stellung und eine Commission , bestehend aus den Ge
meindevorständen zu Breslau, Dresden und Leipzig mit 
der Prüfung und Genehmigung beauftragt. Die Bei
träge gingen bald von verschiedenen Seiten so reich
lich ein, dass ein ziemlich vollständiges Buch vorlag. 
Der leipziger und dresdener Vorstand — dieser jedoch 
unter der Bedingung einer andern Ordnung und der 
Weglassung einiger Gebete — genehmigten dasselbe. 
Nicht so dei breslauer, weil man von der neuen Ge
meinde in dieser Hinsicht „das Beste“ erwarte, auch 
Theiner mit Abfassung eines Gebetbuches beschäftigt 
sei, dessen Einführung bei sämmtlichen schlesischen 
Gemeinden in Aussicht stehe. So musste man sich 
denn mit Particularsammlungen helfen, da das Bedürf- 
niss immer dringender wurde. Zuerst entstand Nr. 129. 
Es beschränkt sich auf „eine kleine Auswahl der noth- 
wendigsten Gebete und Gesänge“ und bringt „nur sehr 
wenig Eigenes und Selbständiges“. Die Bestandtheile 
des Hauptgottesdienstes u. s. w. werden nach den litur
gischen Feststellungen hier wiederholt and einige Ge
bete zusammengestellt, wie sie von verschiedenen Geist
lichen beim Gottesdienste gebraucht wurden, ohne dass 
damit etwas Bindendes vorgeschrieben sein soll. Viel
mehr wird „gewünscht und von jedem fleissigen Geist
lichen erwartet, dass er für Abwechselung in den Ge
beten sorgen und jede Einförmigkeit und stereotype 
Form“ — auch beim Vater Unser? — „vermeiden 
werde, die nur zu leicht zum blossen Lippengebete 
ausarte.“ Darauf folgen die Gesänge beim Haupt
gottesdienste : eine längere oder eine kürzere Strophe 
zu Anfangs zwischen den verschiedenen Theilen und 
am Schlüsse der Liturgie, jedes Mal zu sechsfach ver
schiedener Auswahl. Weiter die aus Theiner’s Mess
feier abgekürzte Liturgie der schlesischen Gemeinden 
mit den entsprechenden Gesängen. Dann Gesänge beim 
Nachmittagsgottesdienste, Gebete an kirchlichen Fest
tagen und zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, 
meist versificirt und zum Theil aus Witschel’s Samm
lung oder doch so ziemlich in seiner Manier, daher, 
wenn man nur einigen kirchlichen Sinn und Takt hat, 
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wol wenigstens für den Privatgebrauch bestimmt. „All
gemeine Gesänge zur Ergänzung und Abwechselung 
beim Gottdsdienst wie zur häuslichen Erbauung“ machen 
den Beschluss. Der Anhang enthält 62 verschiedene 
Melodien.

Nr. 130 ist ähnlich eingerichtet, nur mit dem Unter
schiede , dass hier blos eine Grundform der Liturgie 
mitgetheilt und zum Typus für 59 Sonn- und Festtags- 
Liturgien angenommen ist, in denen die Gesangstrophen 
wie sie auf einander folgen können, abgedruckt sind, 
sodass es nur der Angabe der jedesmaligen einzelnen 
Liturgie bedarf und die Gemeinde hat, was von ihr zu 
singen ist, gleich bei einander, eine Einrichtung, die 
Manches für sich hat, auch immer noch ziemlichen 
Wechsel zulässt, natürlich aber nur anzuwenden ist, 
wo die Liederbücher noch so spärlich ausgestattet sind, 
wie hier. Angehängt sind 46 Lieder, theils allgemei
nen, theils speciellen Inhalts und einige Gebete, unter 
ihnen wieder ein paar von Witschel, einige von Eckarts
hausen und von dem deutsch - katholischen Pfarrer 
Nitschke, diese hin und wieder sehr wortreich, matt 
und irn Reflexionstone. — Nr. 131 enthält 106 Gesänge 
ohne bestimmtere Bezugnahme auf die verschiedenen 
Theile der Liturgie, überhaupt ohne rechte Ordnung, 
auch, da doch Nr. 129 vom dresdner Gemeindevorstand 
mit herausgegeben sein soll, wol nur der grössern 
Wohlfeilheit wegen besonders zusammengestellt und um 
der dresdner Gemeinde eine kleine Einnahme zu ver
schaffen.

Bringt man die wenigen nach ältern Gesängen ge
bildeten Lieder in Abzug, wie das „Heilig, heilig, hei
lig“ nach dem Glaubensbekenntniss; rechnet man fer
ner diejenigen gleichfalls sehr spärlich aufgenommenen 
Strophen ab, welche, wie die überdies modernisirte 
erste Strophe aus ,, Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“, 
der Reformationszeit angehören, so tragen die beiwei
tem meisten Lieder in allen drei Gesangbüchern über
wiegend jenen Charakter, welcher seit der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts in der religiösen Dich
tung bei uns vorherrschte. Denn selbst auf Paul Ger
hardt ist man nur selten zurückgegangen. auch nicht, 
ohne ihn mit vielen neuern evangelischen Gesangbüchern 
zu verschlimmbessern. Doch sind die Sammlungen in
sofern von einem Fehler der letztem freigeblieben, als 
sie nur wenige auf ganz specielle Lebenspflichten be
zügliche Lieder enthalten- Sie würden das Wasser, 
dessen hier schon genug vorhanden ist, noch vermehrt 
haben. Auch zeichnet sich die magdeburger Sammlung 
verhältnissmässig durch eine bessere Auswahl aus, in
dem wir in ihr wenigstens mehr Lieder von Gellert, 
Hiller, Lavater, J. A. Schlegel, Steinmetz finden, wäh
lend die dresdner nach des Ref. Bedünken am tiefsten 
steht. In allen dreien sind die oft ganz aus dem Zu
sammenhänge gerissenen Strophen und die bisweilen 
sehr willkürlich verstümmelten Lieder ein grosser Übel

stand, ein grösserer, dass keiner der Herausgeber ein 
deutliches Bewusstsein davon gehabt hat, wie ein an 
sich ganz gutes religiöses Lied deshalb noch kein wirk
liches Kirchen- und Gemeindelied ist, was freilich mit 
der ganzen Richtung des Deutsch - Katholicismus zu- 
sammenbängt. Die Texte sind auch bei den neuern 
Liedern vielfach höchst willkürlich behandelt. So 
macht Nr. 129 aus den beiden ersten Strophen des 
Münter’schen Abendmahlsliedes: „Voller Ehrfurcht, 
Dank und Freuden Komm ich, Herr, auf Dein Gebot 
Zu dem Denkmal Deiner Leiden,“ nicht blos seltsam 
genug ein Osterlied , sondern ändert auch „Voll von 
Ehrfurcht, Dank und Freude Komm ich her auf Dein 
Gebot“ u. s. w. — Das dresdner Gesangbuch ändert 
in dem verstümmelten Osterliede von Novalis dessen 
dritte Strophe so ab: „Jetzt scheint die Welt dem hei
tern Sinn Erst wie ein Vaterland: Denn auch zum bes
sern Leben hin, Führt einst uns seine Hand.“ Bezeich
nend ist auch das Pflngstlied in Nr. 129, vielleicht eine 
neue selbständige Gabe:

„In Ost und Westen, nah und fern 
Weht allbelebend Geist vom Herrn. 
Er hat die Weisen aller Zeit 
Zu edeln Thaten eingeweiht.“

„Von oben wallt der Geist herab 
Und hebt uns über Tod uud Grab; 
Wer ihn vernimmt, fühlt ew’ges Sein, 
Ihn engt der Erde Kreis nicht ein.“

Rücksichtlich der Melodien ist besonders in Nr. 129 
auf ziemliche Mannichfaltigkeit Bedacht genommen und 
öfters haben sie vor dem schleppenden Gange des aus
gearteten evangelischen Chorals frischere Bewegung 
in Takt und Rhythmus voraus. Dieser Vorzug und die 
angestrebte lebendigere Wechselwirkung zwischen dem 
Liturgen und der singenden Gemeinde kann aber die Män
gel, an denen die Sammlungen in der Hauptsache — 
dem evangelischen Kern der Lieder und ihrer frischen 
gemeindemässigen Volksthümlichkeit — laboriren, nie 
ersetzen. Und doch sind sie in vieler Hinsicht noch 
besser als die Gebete, wenn dieselben nicht aus ältern 
Liturgien genommen oder nach ihnen gebildet sind. 
Nach schon zweijährigem Bestehen ist es kein gutes Pro- 
gnostikon für den Deutsch-Katholicismus, dass er noch 
kein einziges tüchtiges geistliches Volkslied zu erzeu
gen vermochte. Wie ganz anders war es bei der er
sten Reformation, wo der Strom desselben so gewaltig 
und rein aus dem Schoosse der entstehenden Gemeinden 
hervorbrach, sich so mächtig durch die deutschen Gauen 
ergoss und so viel hierarchisches Unwesen hinwegge
schwemmt hat!

Der „Entwurf eines Christ-katholischen Katechis
mus“ (Nr. 132) ist mit keinem Vorwort versehen. Er 
scheint reine Privat- und Laienarbeit zu sein. In Frage 
und Antwort zerfällt er nach einem kurzen Eingänge
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über Wesen und Erkenntnissquellen der Religion, unter 
denen aber nicht einmal das Gewissen genannt ist, 
über Offenbarung und Bestimmung des Menschen in 
drei Theile. Der erste, vergleichungsweise noch am 
besten durchgeführte, handelt S. 7 —15 „Von den Ge
boten/4^ Ihm liegt der Dekalogus nach Augustin’s Ab- 
theilung zum Grunde, wodurch die Erklärung des neun
ten und zehnten Gebotes als zwei verschiedener Ge
bote nothwendig künstlich werden musste. „Indem sie 
sich nicht blos auf die äussere Handlung, sondern auch 
auf die Gesinnung beziehen, bilden sie den Übergang 
von dem niedern zu dem höhern Gesetze Gottes, wel
ches Christus der Welt verkündigt hat." „Durch die 
Erfüllung des Gesetzes allein sind wir nicht gerecht
fertigt, sondern wir müssen auch glauben an die un
endliche Liebe, welche Gott der Welt bewiesen, als er 
seinen Sohn Jesus Christus sandte, sie von ihren Sün
den zu erlösen." „Neben diesem lebendigen Glauben, 
welcher der Quell unseres Handelns ist, müssen wir 
auch im Leben durch Werke beweisen, was wir im 
Herzen glauben. Nur durch den Glauben und durch 
die Werke zugleich, die aus ihm fliessen, sind wir vor 
Gott gerechtfertigt.“ Dazu die Stellen Luc. 17, 10; 
Röm. 11, 6; Eph. 2, 8. 10; Col. 1, 10. Also wieder 
die durchgreifende Unfähigkeit, den paulinischen Be
griff vom Glauben in der Wurzel zu fassen und dem
gemäss die Sache auf einen einfachen, runden Aus
druck zu bringen. Der zweite Theil, S. 16—28, han
delt „vom christlichen Glauben“. „Alles, was in der 
h. Schrift steht, ist wichtig. Doch ist der Hauptinhalt 
besonders ins Auge zu fassen. Er ist zusammenge
setzt in den sogenannten Symbolen. Das älteste und 
schriftgemässeste derselben ist das sogenannte aposto
lische, verfasst von Christen, die den Aposteln durch 
ihr Leben, ihren Wandel und die Klarheit ihres Gei
stes nahe standen.“ Darauf Erklärung desselben, bei 
den beiden ersten Artikeln über die Massen dürftig, 
bei dem dritten verhältnissmässig desto ausführlicher. 
Aus ihr nur einige Proben: Fr. „Welche Kirche ist hei- 
lig?“ Antw. „Diejenige, welche fähig ist, ihre Anhän
ger zu beseligen; die äussere Kirche, wie sie von ei
ner bestimmten Gemeinschaft von Menschen gebildet 
wird, ist freilich nicht im Stande, den Menschen voll
kommen zu machen oder ihn zu heiligen.“ Fr. „Welche 
denn?“ Antw. „Die unsichtbare Kirche, welche Chri
stus gestiftet hat, die ein Jeder in seinem Herzen 
auf bauen soll, diese vollendet unsere Heiligung.“ Fr. 
„Was ist die Gemeine der Heiligen?“ Antw. „Ich 
denke mir dabei einen Zustand der Menschen nach 
dem Tode, worin sie gerechtfertigt vor Gott im ewi
gen Bunde fortleben.“ Fr. „Was ist die Auferstehung 
des Fleisches?“ Antw. „Wenn der Geist sich von 
dem Körper trennt, der ihn auf Erden getragen, so 
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aufersteht er in einem reinem (verklärten) Körper.“ 
Fr. „Kann denn der Geist nicht ohne Körper sein?“ 
Antw. „Ohne sinnlich wahrnehmbaren wohl, aber er 
bedarf doch stets einer Substanz, in der er wirken 
kann.“ Fr. „Werden alle Menschen ewig leben ? “ 
Antw. „Ja; denn der Geist ist ewig und daher auch 
Alles, was aus dem Geiste stammt.“ Fr. „Sind auch 
die körperlichen Dinge ewig?“ Antw. „Ja, sie ver
gehen nicht, sondern wandeln sich nur uml darum 
sind sie nicht todt, sondern leben.“ Fr. „So gibt es 
wol nichts Todtes in der Welt?“ Antw. „Nein, im 
wahren Sinne Todtes gibt es nicht; denn alles Ver
gehen ist Werden.“ Unmittelbar nach dieser Episode 
wird im zweiten Theil noch von den Heilmitteln ge
handelt, nämlich vom Gebet des Herrn, — dessen vierte 
Bitte hier lautet: „Gieb uns heute unser tägliches Brot!“ — 
und den Sacranienten. Da aber nimmt die Sache eine 
eigene Wendung. Denn von der Taufe kommt der 
Katechismus auf die Confirmation. Sie besteht „we
sentlich in der Ablegung des Glaubensbekenntnisses“; 
hierauf wird das Bekenntniss des leipziger Concils als 
das der christkatholischen Gläubigen eingeschaltet, sein 
Inhalt für die wesentlichen Punkte des christlichen 
Glaubens erklärt und hinzugefügt: „Was andere Be
kenntnisse mehr enthalten ist nicht Glaubenssatz, son
dern christliche Geschichte.“ Wir wollen und können 
hier nicht weiter auf das dogmatische Moment ein
gehen, sondern fragen nur, welche Pädagogik es ist, 
den Katechumenen erst das Apostolicum, theilweis in 
ziemlicher Breite, vorzuhalten und dann unter den 
Heilsmitteln diese naive Correctur nachzubringen. Der 
dritte Theil handelt „von der christlichen Tugend und 
Vollkommenheit.“ Er beginnt mit der Erklärung der 
erstem, als der „Wirkung eines christlichen Glaubens 
und Wandels;“ gleich darauf werden „Glaube, Liebe 
und Hoffnung“ als die christlichen Tugenden aufge
führt, welche alle andern in sich schliessen, wobei es 
an lästigen Wiederholungen aus dem Frühem nicht 
fehlt; auf die Frage: „Was ist Unglaube?“ heisst es: 
„Wenn ich nicht an Gott, noch an die Urkunden 
glaube, die von ihm zeugen , insonderheit, wenn ich 
als Christ nicht an die Wahrheit der h. Schrift glaube,“ 
dazu Marc. 16, 16; die Liebe aber ist „die Vergött
lichung des Menschen in höchster Eintracht mit Gott 
und Welt“ und die Hoffnung „die feste Beharrlichkeit 
im Glauben und in der Liebe, das verbindende Glied 
zwischen beiden.“ Der Schluss des Ganzen lautet: 
Fr. „Worin besteht die Seligkeit?“ Antw. „In der 
höchsten Erkenntniss und Sündlosigkeit.“ Fr. „Wo
durch wird also die Erkenntniss ausgeschlossen ? “ 
Antw. „Durch die Sünde.“ Fr. „Was schliesst die 
höchste Erkenntniss in sich?“ Antw. „Die Vollkom
menheit oder Gleichheit mit Gott, welche ist des Men
schen Endziel.“

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von A. Brockhaus in Ijeipzig-,
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(Fortsetzung aus Nr. 289.)
Auf welcher Stufe der Erkenntniss nun Verf. des | 
Katechismus stehe, bedarf selbst für den gewöhnlichen 
Verstand keines Beweises. Ein Zeugniss dafür gibt 
noch die Behandlung der Schriftstellen, z. B. Apostel
geschichte 17, 27, „dass sie den Herrn suchen sollten, 
obgleich sie ihn doch fühlen und finden würden.“ 
Eph. 1, 11 : „Er trägt alle Dinge nach dem Bath sei
nes Willens:“ 2, 19: „Auf welchen ihr weiter bauen 
werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.“ Es wäre 
schlimm, wenn die deutsch-katholischen Katechumenen 
nach diesem Entwürfe unterrichtet würden. Dass sie 
es wenigstens nicht überall werden, dafür zeugt das 
bei der Confirmation zu Leipzig am Palmsonntage die
ses Jahres abgelegte, auch durch den Druck veröffent
lichte Glaubensbekenntnis». So unzweckmässig das
selbe mit seinen sechs langen und breiten Artikeln 
aus andern Gründen erscheint und so viele Mängel ihm 
in materieller und formeller Beziehung ankleben — mit 
dem vielfachen Nonsens des Katechismus zusammen
gehalten steht es immerhin hoch genug. Möchte der
selbe nirgend eingeführt sein und der Vergessenheit 
übergeben werden.

Das Religion sgespräch Nr. 133 will nach dem Vor- 
wort des Herausgebers ein vorläufig genügender Kate
chismus der Unterscheidungslehren sein, wird aber 
nur zwischen einem römisch- und Christ - katholischen 
gehalten. Der Anfang erinnert an die evangelischen 
Handbüchlein wider das Papstthum des 17. Jahrh. Hier 
werden, ähnlich wie in dem eben charakterisirten Ka
techismus, der Dekalogus, das Glaubensbekenntniss mit 
dem „klaren Begriff der Dreieinigkeit“, das Vater Un
ser, Taufe und Abendmahl als „die recht alten, allge
meinen fünf Hauptstücke“ aufgeführt, welche die neue 
Kirche auch die ihrigen nenne. Später kommt gleich
falls das Glaubensbekenntniss des leipziger Conciliums 
nach und es wird der Versuch gemacht, dasselbe durch 
die zur Genüge bekannten Gründe zu rechtfertigen. 
Nachdem die Annahme des Primats Petri und der in- 
faUibeln päpstlichen Autorität abgewiesen und im Ge
gensätze zu aller menschlichen Autorität mit Berufung 
auf Matth. 7, 26 die der Schrift als der einzigen und 
ausschliesslichen’ Glaubensquelle geltend gemacht ist, 
werden die einzelnen Irrlehren und Misbräuche des rö-

mischeu Katholicismus in weitern 18 Abschnitten durch
gesprochen. Wie natürlich, vertheidigt sie der Beken
ner desselben hier nicht mit den scharfen Waffen, 
welche seine ältern und neuern Apologeten dazu ver
wendeten. Indess gebehrdet er sich doch nicht gar 
zu einfältig. Auch der Christ-Katholik geht bisweilen 
ziemlich gründlich auf die Sachen ein , z. B. bei der 
Lehre von dem Glauben und den Werken. Das Ganze 
verräth überhaupt eine bessere Kenntniss sowol der 
Schriftlehre, wie des römisch-katholischen Lehr- und 
Kircheusystems und seiner Geschichte, ist auch in einer 
einfachem, gewandtem Darstellung gehalten, als man 
nach den etwas banalen Phrasen vermuthen sollte, niit 
welchen der Verf. im Schlusswort den Leser und die 
römischen Priester haranguirt. Dennoch ist die Schrift 
nicht für das Volk, weil viel zu wenig im achtem 
Volkstone geschrieben. Nicht blos der Verf. hat es 
hier häufig versehen , auch der Herausgeber that das 
Seine, jenen Zweck zu vereiteln. Er wollte dabei un
ter Anderm wol zeigen, dass er wirklich auf den Ur
text der Schrift zurückgehen könne (Voit.) und scheint 
der Urheber mancher gelehrt aussehenden Bemerkun
gen zu sein, z. B.: „Die Stelle Matth. 26, 26 könne 
ebenso gut heissen: das ist mein Leib, als auch: dies 
bedeutet mein Leib. Habe nämlich das Wort lau den 
Accent auf der ersten Sylbe, soheissees: „bedeutet;“ 
habe es ihn auf der zweiten, so heisse es: „ist.“ Zur 
Zeit der Apostel nun sei die Accentsetzung noch nicht 
eingeführt gewesen. Ergo. — Auch durch Änderung 
mehrer Schriftstellen nach der oben besprochenen Bi
belübersetzung hat er dem Schriftchen nicht eben ge
dient. Charakteristisch ist der 'Rath, welchen der 
Christ-Katholik dem Römisch-Katholischen gibt auf die 
Frage, was er denn zu thun habe , wenn er mit ihm 
einverstanden sei? „Ziehe dich eine Zeitlang zurück? 
gehe mit deinem eigenen Gewissen zuRathe und dann 
folge seinem Antriebe; doch das wisse, es handelt sich 
bei unserer Reform nicht um die äussere Formel der 
Lossagung von Rom und seiner Kirche, es handelt 
sich um eine innere Reform, um eine geistige Wieder
geburt , um wirkliche Lebenszeichen der erkannten 
Wahrheit; denn die neue Gemeinschaft soll an ihren 
Früchten erkannt werden.“ Wünschen wir sie ihr in 
reichster Fülle. Je weniger sie in den bis jetzt vorlie
genden geistigen Producten aus ihr erwachsen sind, 
desto mehr thun sie ihr noth auf dem Gebiete des 
Lebens.
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Unter denen, welche, dem geistlichen Stande an

gehörig oder bestimmt, zum Lehramte der neuen Kirche 
übertraten, mussten manche sich veranlasst sehen, das
jenige, was sie von der alten Kirche losgerissen hatte, 
zu veröffentlichen. Die Schriften von Keilmann (Nr. 134) 
und Dowiat (Nr. 135) dienen blos zur Ablehnung persön
licher Vorwürfe. Jener, bei seinem Übertritte noch 
Student der katholischen Theologie in Giessen, war in 
den Sonntagsblättern beschuldigt, dass er schon als Schü
ler mit der Tochter eines protestantischen Schullehrers 
verlobt, durch einen protestantischen Beamten die Ver
heissung einer namhaften Summe nebst Bezahlung sei
ner Schulden empfangen habe, „um diesen Preis fiel । ten, über uns Blitze zuckten , da sass ich neben Dir 
der heirathslustige Student von seinem Glauben ab, und am Steuer, Du aber blicktest in die Wellen und lächel-
wurde alsbald für reif erkannt, in der deutsch-katholischen 
Kirche zu predigen.“ Er klagt nur über dielndiscretion der 
Besprechung des Erstem, leugnet entrüstet das Zweite, und 
weist nach, dass er, den Zwiespalt des katholischen 
Priesterthums mit dem innersten Wesen der Mensch
heit durchschauend, schon 1843 entschlossen war 
nur für das philosophisch-mathematische Lehramt MUS’" j jouiuV' vvii vv n musscH UO
zubilden. Seine mitgetheilten Briefe auf die Zumuthun-| erreichen, trotz Wogen, trotz Klippe, trotz Sturm. Lass
gen von Freunden und Verwandten haben etwas Spitzes 
und Unreifes, eher berechtigt die als Probearbeit bei
gefügte Festrede auf den Gedächtnisstag Johannis des 
Täufers zur Hoffnung eines geistlichen Redners. Do- 
wiat ist einer der beiden Zöglinge des Klerikal- 
Seminars zu Peplin, welche sich im Frühlinge 1845 
von Czerski ordiniren liessen. Ihr Ausscheiden ist von 
der Seminar-Behörde als eine nothwendige Ausschlies
sung wegen eines in Stargardt bacchanalisch verlebten 
Abends dargestellt worden, dessen Harmlosigkeit der 
Buchhändler Gerhard (Nr. 84) mit unwiderlegten Zeug
nissen dargethan hat. Dowiat selbst beschuldigt nur 
in hingeworfenen Schlagworten die über ihn bekannt
gemachten Protocolle der Fälschung. Wir erfahren bei 
dieser Gelegenheit, dass er aus gemischter Ehe in der 
Religion des Vaters, eines preussischen Beamten, pro
testantisch erzogen worden ist. Poet ohne es zu wis
sen, habe er sich selbständig aufgesogen „an der Mar
morbrust der Antike.“ Indem die verwitwete Mutter 
im Beichtstühle geängstet, ihre Noth künstlich gestei
gert, ihm selbst ein einstiger glänzender Wirkungskreis 
eröffnet wird, „Rom, coUegium germanicum, eine Mitra 
schwebend im Hintergründe,“ — er lachte „wie der 
letzte Mensch lachen würde, und wurde römischer Ka
tholik.“ Den Protestantismus habe er damals nicht 
verstanden, „ich hielt das dafür, was mir gegenüber
trat, und mich ekelte die Coquetterie mit Leichnamen 
an.“ Aus seinen katholischen Erfahrungen könne er 
confessions und mysteres geben, aber „der Schmerz 
muss jungfräulich bleiben, so lang er kann.“ Er sage 
für jetzt nur, dass er zwei Jahre im Alumnate gewesen 
sei, dass er ein Recht darauf habe, Deutsch-Katholik, 
deutsch-katholischer Seelsorger zu sein, dass es für 

ihn eine moralische Nothwendigkeit sei. Aber er könne 
Rom seine Kreuzigung vergeben, habe sie doch seine 
Auferstehung zur Folge gehabt. Auch vertraut er uns, 
dass einmal ein römischer Priester ihm gesagt hat: 
„Sie können ein Engel, aber auch ein Teufel werdend 
Romberg (Nr. 119), der ihn freilich beklagte als von 
Czerski zu Ronge abgefallen, nannte ihn einen von ei
ner gewissen Volksgunst getragenen, zwar mit schönen Ga
ben, aber auch mit keckem Hochmuthe begabten Jüngling. 
Er hatte kurzvorher in Danzig am Altar gesprochen: „Jo
hannes Ronge! Als uns vor einigen Tagen der Sturm um
herschleuderte auf hoher See, um uns die Wogen schäum

test. So sitze Du am Steuer eines Geisterschiffs, das 
Meer rast und der Donner grollt über ihm. Wir wollen 
uns zu Dir ans Steuer setzen. Du aber blicke in die 
Wogen und lächle Muth! Unser Schiff kann nicht 
untergehen, es ist aus guten deutschen Eichenplanken

l', sich j gebaut. Muth! Düfte und Klänge wehen herüber aus 
i einem fernen Zauberlande, wir werden, wir müssen es

uns als Brüder neben einander sitzen, lass uns mit alt
christlichem Gebrauch den Bund bestätigen. Die Christen 
pflegten in der Zeit, als sie unter Palmen wohnten und 
in Höhlen ihren Gottesdienst hielten , bei dem Mahle 
von Brot und Wein sich den Kuss der Liebe zu rei
chen. Hier ist Brot und Wein, und mehr denn ein 
Palmen - und Höhlenchristenthum. Bruder Johannes 
reiche mir den Bruderkuss ! “ Es ist zwar ein altes, 
heiliges, fast trivial gewordenes Bild, die Kirche als 
Schiff, aber dieser Stil ist freilich der Kirche fremd; 
doch darf man nicht übersehen, der Redner stand da
mals im 21. Jahre, und wird sich’s überlegen, dass 
blos geistreiches Wesen kein Recht hat, in der Kirche 
laut zu werden, bis es durch die ernste Weihe des 
heiligen Geistes zur wahrhaft genialen Gnadengabe ge
worden ist.

Dagegen in den Schriften von Licht uns ein ka
tholischer Pfarrer von altem Schlage entgegentritt, wie 
zu Anfänge dieses Jahrhunderts ihrer viele gebildet 
worden sind, rechtschaffen, derb und innerhalb gewis
ser Schranken freisinnig. Er hatte in drei flüchtigen, 
wol für Zeitungen bestimmten Artikeln, theils vor der 
Wallfahrt nach Trier, theils im Angesichte derselben, 
die Rockausstellung als eine Speculation der Krämer 
und der Domklerisei zu Trier bezeichnet, überall nur 
Netze, um das liebe Geld zu fischen, wenn Christus 
in den Dom träte, er würde abermals die Geldtische 
umstossen; die Hauptschuld aber liege auf dem „infal- 
libel sein wollenden Papst zu Rom mit seinem Ablass
kram. Lasst ab vom Bösen und thut Gutes, so habt 
ihr Ablass, und braucht keinen päpstlichen, keinen 
vollkommenen, keinen unvollkommenen.“ Diese Artikel 
wurden in den „Katholischen Stimmen“ (Nr. 136) zu
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sammengedruckt, mit der Vorrede „eines katholischen 
Pfarrers an der Mosel“, darin Ronge’s Brief eine licht
helle, gründliche Darstellung der Wahrheit genannt wird.

Einer einfältigen Gegenschrift (Nr. 137) gedenken 
wir nur, weil uns die beiden Steindrucke auf dem Um
schläge; ergötzt haben: vorn als Sinnbild von Licht’s 
drei Aufsätzen drei Füchse, die mit Fackeln an den 
Schweifen in ein Getreidefeld jagen, unterschrieben 
„die Licht Verbreiter“, hinten Ronge, wie ein verlegener 
Schulknabe an der Hand einer Gestalt, wie etwa auf 
dern Jahrmärkte eine Riesin sich sehn lässt, doch mit 
Flügeln und einem flammenden Schwerte. Da in der 
Unterschrift der katholischen Stimmen der Licht-Name 
des Verfassers, wie er versichert ohne sein Vorwissen, 
deutlich genug bezeichnet war, brauchte man nicht erst 
einen Verrath, um eine Anfrage der bischöflichen Be
hörde bei dem Pfarrer zu Leiwen über seine Autor
schaft zu veranlassen. Er selbst hat über diese Ver
handlungen mit Beifügen der amtlichen und privaten 
Correspondenz genau berichtet (Nr. 138). Es ist da 
nichts Grossartiges in Gedanken noch in Thaten zu 
suchen. Zuweilen verliert er die Geduld und schreibt 
in seiner ländlich derben Weise: nicht an ihm sei es, 
sich eines Bessern zu besinnen, „vielmehr an der 
Hochw. Bischöfl. Behörde, die steif und fest bei dem 
alten Quark heilloser Ceremonien und Menschensatzun
gen stehen bleiben will“, und seiner Schwester, die ihn 
belehren will, gibt er zu vernehmen, sie habe wie viele 
Weiber einen langen Rock und einen kurzen Verstand. 
Aber ein friedlicher Mann, bereife im 39. Jahre eines 
treu verwalteten Pfarramtes ist er, um Gewaltschritten 
der Behörde vorzubeugen, sogleich erbötig sein Amt 
niederzulegen und bittet nur um die billige Versetzung 
in Pensionsstand. Es handelt sich dann nur darum, 
dass er diese Niederlegung nicht gelten lassen will, 
wenn ihm nicht ein Ruhegehalt von 200 Thalern ange
wiesen werde, während der Bischof „eine freie und 
offne Erklärung“ von ihm bekannt gemacht wissen 
will, dass er seine Behauptungen über den Ablass als 
falsch zurücknehme, seine Verläumdungen gegen Papst, 
Bischof, Domgeistlichkeit und gegen das nach Trier 
wallfahrende Volk mit tiefstem Reuegefühl widerrufe. 
Da findet er die Lösung seines Geschicks im Übertritte 
zur deutsch-katholischen Kirche, meldet denselben am 
1. April 1845 und erhält umgehend die bischöfliche 
Sentenz seiner Excommunication und Degradation. Aus 
den weitern Mittheilungen wird recht anschaulich, wie 
schmerzlich bei solch’ einem Glaubenswechsel altge
wohnte Bande reissen; doch treten auch neue unbe
kannte Freunde tröstlich hinzu. Ma» hatte gehört von 
der hülflosen Lage des alten aus seinem Pfarrhause ver
triebenen Priesters: er theilt Auszüge von Briefen mit, 
welche meist anonym bei ihm eingegangen sind mit 
Geldsendungen, Sparpfennigen, die er als noch kei
neswegs hülflos der Armencasse zu Leiwen überliess; 

besonders wohlgethan hat uns ein Briefchen aus dem 
Coburgischen, nach Wappen und Inhalt von einem 
echten Mitgliede des Adels deutscher Nation: wenn 
ihm die freundliche Aufnahme in eine protestantische 
Familie auf dem Lande zusage, ein selbständiges Quar
tier mit Holz und Licht und ei»» Platz am Familien
tische, so werde ihr’s eine grosse Freude bringen, dem 
würdigen Diener des Evangeliums einen Dienst zu er
weisen. Schon Mitte April erhielt er das Pfarramt der 
neuen Gemeinde zu Elberfeld, das er doch im nächsten 
Jahre als wegen Altersschwäche wieder aufgegeben hat. 
Die gleich anfangs versöhnliche Stellung dieser Ge
meinde im Zwiespalte Ronge’s und Czerski’s ist wol 
zunächst sein Werk. Ein Sendschreiben der Gemeinde 
vom 3. Juli begrüsst alle christlich-apostolisch-katho
lischen und deutsch - katholischen Gemeinden als ge
liebte Glaubensbrüder in Christo, obwol sie selbst mit 
Czerski vor aller Welt bekenne: „Jesus Christus ist 
Gott.” Aber die h. Schrift und die auf dem leipziger 
Concilium aufgesteilte freie Kirchenverfassung enthalte 
Gemeinsames genug, um darunter wie unter dem Him
melszelte für jeden Christen und jede Gemeinde ihr 
Kirchlein nach eigner Überzeugung zu erbauen. Dar
um halten sie auch die Bruderhand derjenigen fest, 
welche sagen: „Christus ist der Gottgesandte.“ In 
diesem Sinne hat Licht auch über die Göttlichkeit der 
Person Jesu geschrieben (Nr. 139), die fortwährende 
und nothwendige Verschiedenheit des Urtheils über 
dieses Geheimniss in der Unvollkommenheit und all- 
mäligen Entwickelung des menschlichen Geistes su
chend. Die Ausführung entspricht in keiner Weise den 
Forderungen protestantischer Wissenschaftlichkeit. So 
wird zum Zeugnisse, dass selbst die ältern Kirchenvä
ter über die Gottheit Christi nicht einig waren, die be
kannte Stelle des Justinus (Tryph. c. 48) angeführt, 
dass es auch solche unter den Seinigen gebe, welche 
Christum für einen von Menschen gebornen Menschen 
achteten. Der Schlusssatz wird in dieser Übersetzung 
mitgetheilt: ,,Jch pflichte ihnen indess nicht bei, wenn 
cs gleich die gemeine Meinung sein mag.“ Dies Zu- 
geständniss des Kirchenvaters würde allen sonst be
kannten Thatsachen widersprechen, nach denen um 
die Mitte des 2. Jahrh. der Glaube an eine übermensch
liche Natur Christi bereits der herrschende war. Aber 
der grammatisch nothwendige Sinn der Stelle ist nur: 
„ich stimme ihnen nicht bei, und würde ihnen nicht 
beistimmen, auch wenn die meisten der Unsrigcn das
selbe sagten“ *), wovon sie doch nach dem ganzen Zu
sammenhänge gerade das Gegentheil sagen. Man darf 
nicht etwa argwohnen, dass der gute Licht diesen nur 
hypothetischen Sinn absichtlich verdunkelt habe, er 
führt in aller Ehrlichkeit seinen Gewährsmann an, 
einen Übersetzer „Namens Steinbart, ’n den wichtigen

’) Just. c. Tryph. c. 48: oi; oJ aw 
fioi ftnotsy.
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Zusätzen S, 46 zu seiner Glückseligkeitslehre.‘r Diese 
Harmlosigkeit erinnert an lange vergangene Zeiten, als 
Übersetzer und Erklärer einer Stelle Justin’s uns den alten 
verschollnen Steinbart mit seiner langweiligen Glück
seligkeitstheorie zu citiren.

Im Gefühle, dass dermalen und in deutschen Lan
den eine Kirche nicht wohl ohne theologische Bildung 
reformirt, oder gar gegründet werden könne, haben 
die Deutsch - Katholiken gleich anfangs ihre Blicke auf 
Anton Theiner gewandt, der vor zwanzig Jahren als 
ein junger Professor in Breslau mit seinem Bruder, 
dem Canonisten, die Gebrechen zunächst seiner vater
ländischen Kirche aufgedeckt*),  eine vom damaligen 
Bischof nicht unwillig aufgenommene Bittschrift ka
tholischer Geistlichen Schlesiens um einen erbaulichem 
Gottesdienst in der Landessprache veranlasst**),  und 
in einem gelehrten Geschichtswerke die Folgen der er
zwungenen Ehelosigkeit der Geistlichen ***)  schonungs
los enthüllt hatte. Diese Bewegung in Schlesien für 
eine friedliche Reform der katholischen Kirche ohne 
den Sturz der Hierarchie wurde damals durch einen 
Verein der höchsten Kirchen- uud Staatsgewalt nieder
gedrückt, Augustin Theiner warf sich zerknirscht zu 
den Füssen des Papstes, und war seitdem in Rom der 
Rathgeber für dortige Urtheile über deutsche Theolo
gie, Anton Theiner zog sich auf ein arme Dorfpfarre 
zurück, später in Anerkennung seines Schweigens er
hielt er die stattliche Pfarrei Hundsfeld. Er mochte 
sich jetzt bedenken, ob er der neuen Bewegung, die 
weit über das hinausging, was er einst gewollt hatte, 
und mannigfacher Aufforderung, die an ihn erging, (so 
in der Schrift Nr. 86) folgen solle. Im Frühling 1845 
verlautete, dass er für die deutsch-katholische Ge
meinde in Berlin eine Liturgie ausgearbeitet habe (Nr. 
126), hierüber von der bischöflichen Behörde amtlich 
befragt, übergab er am 16. Juni die Schlüssel seiner 
Kirche und meldete sein Scheiden aus der Kirche rö
mischer Satzungen. Man jubelte damals; der Deutsch- 
Katholicismus habe durch Theiner’s Beitritt die Weihe 
der Wissenschaft erhalten. Die Gemeinden in Berlin 
und Leipzig bewarben sich um ihn, er zog vor zu 
Breslau im Mittelpunkte der Bewegung zu bleiben. Von 
hier erliess er sein Sendschreiben (Nr. 140, Heft 1) zu
nächst an die drei Gemeinden, denen er als katholischer 
Pfarrer angehört hatte. Er kann sich getrost darauf 
berufen, dass sie ihm ein gutes Zeugniss geben wer
den, er hat manchen Misbrauch in der Stille abgestellt, 

’) Die kath. Kirche Schlesiens. Altenb. 1826 u. o.
•♦) Erster Sieg des Lichts über die Finsterniss in der kath. 

Kirche Schlesiens. Hannov. 1826.
***) Mit Vorrede von Augustin Th. Altenburg 1828. 3 Bde- 

In Folge der neuern Ereignisse mit Vorrede von Anton Th. im 
Februar 1845 neu ausgegeben. Altenb., Pierer. 1845. 3 Bde.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. f. Hand in Jena

er hat die neue gehässige Praxis über gemischte Ehen 
nicht eingeführt, und die bischöfliche Behörde hat es 
gewusst; doch niemals hat er als Seelsorger auf der 
Kanzel oder auch nur im Umgänge seine Gemeinden 
von den in der Kirche statt findenden Misbräuchen un
terhalten: nun aber sei es Pflicht geworden ihnen 
Kunde zu geben von den Beweggründen, die ihn ge
drungen haben sein Amt niederzulegen. So ist dieses 
Sendschreiben zu einem kräftigen, in edler Popularität 
gehaltenem Angriffe auf die Misbräuche der katholi
schen Kirche geworden , die freilich mitunter tausend
jährige und wesentliche Gebräuche sind. Der Verf. 
ist dabei klug und gerecht genug, auch die vielfachen 
reformatorischen Bestrebungen innerhalb der katholi
schen Kirche selbst durch fromme Bischöfe und Con- 
cilien nicht zu verschweigen: aber sie sind vergeblich 
gewesen. Er hat auch den Schein der Uneigennützig
keit für sich, der beredte Streiter gegen den Priester- 
cölibat kann mit der Berufung auf sein ganzes bishe
riges Leben versichern, dass für seine Person ihm 
Fortbestand oder Aufhebung dieses Gesetzes gleich
gültig sei; seine alte Mutter hat bis an ihr Ableben 
vor vier Jahren ihm die Wirthschaft geführt. Die all
gemeinen und hergebrachten Vorwürfe gegen katholi
sche Misstände erhalten durch seine Vertrautheit mit 
schlesischen Zuständen mitunter besondre Individualität 
und Schärfe. So im Gegensätze all’ der Bedenken, 
welche neuerlich durch päpstliche und bischöfliche Er
lasse gegen die katholische Einsegnung gemischter Eheu 
geltend gemacht worden sind, erinnert er an die Zeit? 
wo in Schlesien unter österreichischer Herrschaft ka
tholische Priester ein Recht geltend machten, sogar 
protestantische Ehen einzusegnen. Es war in der Nai
vetät jener Zeit auf die Erpressung von Gebühren ab- 
gesehn, und die Evangelischen beschwerten sich oft 
am kaiserlichen Hof gegen diesen Zwangs - Segen. 
Jetzt soll das priesterliche Gewissen nicht mehr ge
statten , über eine gemischte Ehe den Segen zu spre
chen ! Oder er erinnert seine alte Gemeinde daran, wie 
sie im vorigen Jahre eine Mutter und ihr Kind, Opfer 
des Priestercölibats, auf dem Gottesacker in Hundsfeld 
zur Ruhe brachte. Damals habe er in stiller Brust vor 
Gott die Gesetze des Papstthums angeklagt, welche 
das Alles verschuldet. — Diese Schrift ist in Beschlag 
genommen und ihr Verfasser sowol von Gliedern 
seiner früheren Gemeinde als amtlich durch den 
Ober-Präsidenten der Beleidigung einer im Staate 
aufgenommenen Religionsgesellschaft angeklagt, aber 
frei gesprochen und das Buch freigelassen wor
den - wie sich, auch bei zweideutigen Ausdrücken der 
Gesetzgebung, in einem Lande von selbst versteht, wel
ches die Reformation, also die ungeheuerste Verletzung 
der katholischen Kirche als rechtsbeständig anerkennt.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 292.)

Druck und Verlag von 1?- A» Brockhaus in
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Fünfter Jahrgang. .A£ 291. 7. Deceinber 1846.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Präses der rheinischen Provinzialsynode Dr. Gräber in 

Barmen ist zum Generalsuperintendent der Provinz Westfalen 
ernannt worden.

Der Geh. Oberrevisionsrath Prof. Dr. Heffter in Berlin ist 
zum ausserordentlichen Mitgüede des Geheimen Obertribuhäls 
daselbst mit dem Charakter eines Geheimen Obertribunalraths 
befördert worden.

Der ausserordentliche Professor der medicinischen Facultät 
zu Würzburg Dr. Joseph Hoffmann ist in gleicher Eigenschaft 
an die Universität in München versetzt worden.

Dem ausserordentlichen Professor Lic. K. Bernh. Hundes
hagen zu Berlin ist eine ordentliche Professur der Theologie an 
der Universität daselbst ertheilt worden.

Der Professor am Priesterseminar zu Trier Krafft ist zum 
Subregens und M. Arnoldi zum Professor der biblischen Exegese 
ernannt worden.

Der Rector am Progymnasium und der Bürgerschule zu 
Saalfeld Prof. Dr. Karl Kühner ist zum Superintendent, Hof
prediger und Oberpfarrer daselbst befördert worden.

Dr. Gustav Pfizer ist zürn Professor am Gymnasium in 
Stuttgart ernannt worden.

Dr. Roser , Privatdocent der Chirurgie an der Universität 
Tübingen, ist zum Oberamtswundarzt in Reutlingen ernannt 
worden.

Dem Lic. Dan. Schenkel in Schaffhausen hat die theolo
gische Facultät zu Heidelberg die Doctorwürde verliehen.

Dr. W. H. D. Suringar in Leyden ist zum Rector des 
dasigen Gymnasium ernannt worden.

Dr. A. Weidemann, Lehrer am Gymnasium zu Hildburg
hausen , ist Rector des Progymnasium, der Real - und Bürger
schule in Saalfeld geworden.

Prof. Lic. Julius Wiggers itl Rostock ist von der theolo
gischen Facultät zu Heidelberg <lie Doctorwürde ertheilt worden.

Der Präceptor zu Böblingen Zimmer ist zum Professor und 
Lehrer der dritten Klasse am Gymnasium zu Stuttgart ernannt 
wrorden.

Gelehrte Gesellschaften.
Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dresden. 

Am 17. März. Dr. A. Petzholdt über Mulder’s physikalische 
Chemie und dessen Rede über die Welt der jy[aterie ajs 
ein Mittel zur höhern Entwickelung, und “ber Unger’s Syn
opsis plantarum fossilium. Am 24. März. Dr. a. Petzholdt 
über ein Verfahren, bedeutende Meerestiefen zu messen, 
sicherer als mit dem Senkblei, mittels Berechnung der Fan„ 
zeit eines in die Tiefe zu werfenden Körpers. Derselbe 

über die sogenannte Manna, die in der Gegend von Franken
berg und Öderan bei Gelegenheit 'eines Hagelwetters gefallen 
sein sollte, und die der Untersuchung zufolge aus nichts weiter 
bestand, als aus schwefelsaurem Kalk mit Spuren von schwe
felsauerer Magnesia. (Spätere darüber von Dr. A. Petzholdt und 
Dr. Meurer gemachte Mittheilungen haben gelehrt, dass an dem 
ganzen Mannafalle ein Bleicher Schuld gewesen ist, der die 
Rückstände seines Bleichfasses heimlich ausgestreut, und das 
Publicum mit der Nachricht vom Mannafalle mystificirt hatte). 
Derselbe überStruve’s künstliche Mineralwässer und deren Ver
hältniss zu den natürlichen. Derselbe über angebliche Geheim
nisse eines schwäbischen Landmannes in Betreff des Viehstan
des und der Düngung (nichts als eine Betrügerei). Prof. Schu
bert über Arago’s elektrisches Kind. Derselbe über das Aua- 
wittern und Ausfrieren des zur Ziegelfabrikation zu verwenden
den Lehmes. O. Fort über die Bahn des neuen Planeten 
Asträa. Am 31. März. Mathematicus Sachse über sicaria ra- 
nuncoloides, das in neuerer Zeit im Oriente angeblich vom Him
mel gefallene Manna. Oberstlieutenant Köhler jun. über Ent
stehung von Schichten kohlensaueren Bleioxyds an Patronen
kugeln, und zwar an derjenigen Seite, wo die Kugeln auf dem 
Pulver aufgesessen. Oberlehrer Müller über seine Krystallisa- 
tionsversuche und die Entstehung von dreiseitigen Eindrücken 
auf den Flächen eines künstlichen Alaunkrystalles. Dr. A. Petz- 
holdt über den hamburger Struvit und dessen Verhältniss zu 
einem ähnlichen Mineral, das im Cloak der dresdner Reiter- 
caserne sich gebildet hat. Derselbe über Spongia fiuviatilis 
(russ. Patiaka), ein bei den Russen sehr gewöhnliches Heil
mittel, das hinsichtlich des Gebrauches unserer Arnica ähnlich 
ist. Derselbe über eine sogenannte Auskeilung (sattelförmige 
Überlagerung) des Plauers auf dem Syenit im Plauischen Grunde. 
Am 7. April. Hauptmann Türmer über die Entstehung der be
reits erwähnten Oxydschicht an Patronenkugeln in Folge der 
hygroskopischen Eigenschaft des zu den Patronen verwendeten 
Papieres. Dr. A. Petzholdt über die Krystallisationsversuche des 
Oberlehrers Müller, mit besonderer Rücksicht auf die Ver
tiefungen, die an dem von Müller dargestellten Alaunkrystall 
zu bemerken gewesen. Derselbe über eine Suite von Gyps- 
krystallen aus Thüringen. Derselbe über die Ebelmen’sche Ar
beit, die Zersetzungsproducte der mineralischen Gruppe der 
Silikate betreffend. Am 21. April. Hauptmann Törmer über 
einige Vorkommnisse aus dem zwickauer Kohlengebirge, sowie 
über eine künstlich erzeugte Bimssteinbildung von der zwickauer 
Hütte. Dr. Meurer über mehre besonders grosse Struvite, die 
sich von den kleinern hinsichtlich der Form sowol als des Fund
ortes wesentlich unterscheiden, sofern nämlich, was das Letztere 
anlangt, die kleinern meist in den höhern, die grössern in den 
tiefem Bodenlagern gefunden werden. Dr. A. Petzholdt über 
Berzelius’ Verhältniss zu dem heutigen Stande der Wissenschaft. 
Am 5. Mai. Dr. A. Petzholdt über die Kugelform als die pri
märe Form der Schlossen, unter Annahme, dass alle Schlossen 
von anderer Form nur Bruchstücke von runden seien. Special- 
commissar Dr. Segnitz über die scheinbare Verminderung der 
Merkursmasse, mit besonderer Rücksicht auf die darauf bezüg- 
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liehe Stelle im Humboldt’schen Kosmos. Am 19. Mai. Dr. A. 
Petzholdt über den sogenannten Schwefelregen (Kiefernstaub), 
mit Bezug auf ein solches jüngst in Dresden stattgehabtes Er- 
eigniss. Derselbe über die Ulex’schen Untersuchungen der 
Struvite und deren Entstehung aus thierischen, flüssigen sowol 
als festen, Excrementen. Derselbe über die Einlagerung des 
hermsdorfer Kalkes in Schiefergebirge und die Schichtung die
ses Kalkes, parallel mit der Schieferung des umlagernden Ge
birges. Am 2. Juni. Specialcommissar Dr. Segnitz über die 
Henri’sche Methode, mittels des Thermomultiplicators zu unter
suchen, ob mehr Wärme von denSonnenflecken oder von den 
hellen Theileri der Sonne ausgehe. Am 16. Juni. Dr. Meurer 
über eine neue Spirituslampe zum Glassieden. Dr. A. Petz
holdt über Stylolithen aus dem rüdersdorfer Kalke, sowie ein 
Stück'kugeligen Phonoliths, das in der Elbe als Rollstück auf
gefunden worden. Specialcommissar Dr. Segnitz über Doppler’s 
Beobachtung, dass ein veränderlicher Stern vor seinem Ver
schwinden ein rothes Licht gezeigt habe, eine Beobachtung, 
die den Erfahrungen Anderer ebenso widerstreitet, als Dopp
ler’s Behauptung, dass die Schwingungen der Lichtwellen von 
grossem Einflüsse auf die Intensität des Lichts seien, bedenk
lich Erscheint. Am 30. Juni. Dr. A. Petzholdt über die Krank
heiten' der Pflanzen, mit Bezug auf den darüber handelnden 
Abschnitt in der zweiten Auflage seiner Agriculturchemie. Der
selbe über die Schrift von Helmreichen, das geognostische Vor
kommen und die Gewinnung der Diamanten in einigen Di
stridten Brasiliens betreffend, welche Schrift einen neuen Be
weis dafür liefert, wie ausserordentlich schwierig es noch ist, 
über das Muttergestein des Diamanten bestimmen, und darauf 
hin entscheiden zu wollen, ob die Entstehung des Diamanten 
auf neptunischem oder auf plutonischem Wege erfolgt sei. Dr. 
Meurer über die Erde, worin die Struvite gefunden werden, 
und die der Ulex’schen Untersuchung zufolge aus unzersetzten 
Überresten animalischer und vegetabilischer Körper besteht. Der
selbe über einen in Freiberg angestellten Versuch, Coaks aus 
Raupen zu fertigen. O. Fort über die Rotation der Himmels
körper, wie solche nach Mädler’s Ansicht zu erklären sei, wo
bei freilich zu bemerken bleibt, dass sich nach dem, was Mäd
ler darüber sagt, nur die Entstehung, nicht aber der Fortgang 
der Rotation erklären lässt. Mathern. Sachse über angebliche 
Steinkohle (Braunkohle) aus der Gegend von Lauban. Am 
14. Juli. Prof. Schubert über ein mittels der Boggermaschine 
aus der Elbe geschafftes Stück Conglomerat, dessen Kern aus 
dem Eisen eines Stakens bestand, sowie über den Auswuchs 
an einem Zweige der Bruchweide in Folge des Stiches der 
Galiwespe (cynips). Dr. A. Petzholdt über das Schriftchen von 
Martin, einige auf die Gletscher bezügliche Streitfragen be
treffend, worin unter anderm besonders das, was über die 
charakteristischen Kennzeichen der frühem Existenz von Glet
schern gesagt worden, von Interesse ist. Specialcommissar Dr. 
Segnitz über die der Auffindung des Schwerpunktes entgegen
gesetzte Aufgabe, von der Vertheilung eines gegebenen Druckes 
nämlich auf mehr als drei in einer Ebene oder mehr als zwei 
in einer geraden Linie liegende Stützpunkte. Am 28. Juli. 
Dr. A. Petzholdt über das geognostische Vorkommen der Weiss
steine und ihr Verhalten zu den Graniten (und Gneusen) in 
der waldheimer Gegend, sowie über den dort mit dem Weiss
steine wechsellagernden Serpentin, in Betreff welches kein 
Grund vorhanden zu sein scheint, ihn für ein Eruptivgestein 
zu halten. Derselbe über den tammberger quarzführenden und 

mit Streifung versehenen Porphyr, dessen Streifung wie die 
aller plutonischen Gesteine als das Resultat der Bewegung der 
ehemals feurig-flüssigen Masse zu erklären ist. Am II. Aug. 
Hauptmann Türmer und Prof. Schubert über den Mechanismus 
des Thermometrographen. Letzterer sodann noch über die 
Zersetzung des Wassers im erhitzten Zustande mittels Metalle, 
sowie über etwaige Bildung von Knallgas iin Dampfkessel, in 
welchem Falle anzunehmen sein würde, dass dieses Knallgas, 
an Ort und Stelle der Bildung entzündet, zu den Dampfkessel
explosionen Veranlassung gebe. Mathern. Sachse über einen 
zur Gattung Polyporus gehörigen colossalen Pilz. Am 25. Aug. 
Dr. A. Petzholdt über die Porosität der Gesteine, mit Rück
sicht auf die im Bischofschen Lehrbuche der physikalischen 
und chemischen Geologie berührten neuen Untersuchungen und 
den daraus abzuieitenden Folgerungen in Betreff' des Durch
dringens und Auslaugens der Gebirge durch W'asser. Derselbe 
und Prof. Dr. Seebeck über das verschiedenartige Angegriflen- 
werden der Krystalle auf chemischem Wege und einige damit 
verwandte Erscheinungen. Der Erstere noch über Bildung kry- 
stallisirter Kieselerde an den Gestellsteinen von Hochöfen. Der
selbe über Holger’s Elemente der Geognosie, deren ganze An
lage zwar und insbesondere der darin getriebene Misbrauch 
mit dem Begriffe „Leben“, sofern derselbe auf das Mineral
reich angewendet worden, in keiner Weise zu billigen, deren 
Inhalt sonst aber als für die Wissenschaft von erheblichem In
teresse zu bezeichnen sei. Am 8. Sept. Dr. A. Petzholdt über 
die verschiedenartige und doch symmetrische Ablagerung der 
die metallführenden Gänge bildenden Materialien. O. Fort über 
Mädler’s Auffindung einer Centralsonne in derAlcyone, wobei 
zu erinnern, dass sich Mädler noch in der neuesten Auflage 
seiner populären Astronomie gegen die Existenz einer Central
sonne überhaupt entschieden erklärt hat. Am 22. Sept. Dr. 
A. Petzholdt und Prof. Dr. Seebeck über die Baumwolle behufs 
ihrer Verwendung zum Schiessen.

Deutscher Verein für Heilwissenschaft in Berlin. 
Am 29. Sept, hielt Geh. Obermedicinalrath Barez einen Vor
trag über die Magenerweichung bei Kindern und sprach über 
die Verbindung dieser Krankheit mit Hydrocephalus acutus und 
die Unmöglichkeit, die erstere Krankheit für sich und ihre Ver
bindung an bestimmten Symptomen zu bestimmen. Ein hier
her gehöriger Fall zeigte die Verbindung beider Krankheiten bei 
einem sechsjährigen Kinde, bei welchem im Leben zwar die 
Symptome des Hydrocephalus acutus, keineswegs aber die durch 
die Section nachgewiesene Magenerweichung wahrgenommen 
wurde. Nachträglich sprach der Redner über Eisenchlorin 
und salpetersaures Silberoxyd als Heilmittel bei gewissen Arten 
von Diarrhöeen, die zuweilen mit Magenerweichnng in Verbin
dung stehen. An der Discussion nahmen die Mitglieder Bom
berg, Gurlt, Hertwig, Sinogowitz und Lehwess Antheil.

Literarische u. a. Nachrichten.
Von dem anziehenden Sammelwerke Alberi’s: „Relazioni 

degli Ambasciatori Veneti al Senato,if ist nach mehrjähriger Unter
brechung der siebente Band (der dritte der zweiten Serie) er
schienen. Er enthält Relazioni della Corte di Roma nel secolo XVI 
und zwei Originaldocumente aus der Sammlung Capponi’s und 
ist reich an interessanten und wichtigen Notizen.

Verantwortlicher Redacteur : Dr. P. Band in Jena. Druck und Verlag von A» Brockhaus in Iieipxigr«
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In teilt g^enzhlatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l1/, Ngr. berechnet.)

Cwwcrsttlions - Cmkon.
Neunte, 

verbefferte unb fe&r vermehrte ©riginataiiflage. 
VolhtänMß in 15 Sänften.

neue ‘Auflage, welche ben Snljalt aller (rudern 
Auflagen unb «Supplemente beS ^OltBerfafion^^crifon 

in ftd) aufgenommen fyat, wirb auggegeben:
i) in 120 Reffen, von benen monatlich 2 erfdjeinen/ 

ju bem greife von 5 9^gt. ©rfdjienen: 88 £efte.
$) banbwife, bet 23anb auf ©ruefpap. l^lr. lO^gt., 
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11 SBänbe.
3n einer neuen StuSgaöe

3) in 240 3&>#enHefermtgen, JU bem greife von 
2% 9Tgr. @rfd)ienen: 56 Lieferungen.

SS*?* Subfcrtbenfcnfammler eilten in jeher 
Ausgabe auf 12 ©rcmplare 1 ^reteremprar.

$n alle Auflagen nnb 91acbbtlbungen beg ^onberfatWU^’ 
Senf Oll fcblie^t fid) an: 

Systematischer 

BILDER-ATLAS.
UoUötanbig 500 Jötatt in toart, in 120 Lieferungen,

bem greife von 6 3?gr.
@rfd)ienen: 66 Lieferungen.
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Für Philologen und Schulmänner!
Soeben ist ein Werk vollständig erscMenen, welches in der gelehrten 
Welt die ganze Anerkennung und Würdigung finden wird, welche 
mit der schwierigen, aber gediegenen Ausführung in Verhältniss steht. 

Der Titel dieses Werkes ist:

Römische Zeittafeln
von

Roms Gründung bis auf Augustus5 Tod.
Von

»r. Ernst Wilhelm Fischer.
Vollständig in einem Bande. 4. AltODÄ bei Hammerich.

Geh. Preis 4% Thlr.
Man findet das Werk vorräthig in allen Buchhandlungen Deutschlands.

In meinem Verlage sind erschienen und in allen Buchhandlungen 
zu haben:

Plantae Preissianae, sive Enumeratio plantarum, 
quas in Australasia occidentali et meridionale-occi- 
dentali annis 1838—41 collegit Lud. Preiss, Dr. Partim 
ab aliis partim a se ipso determinatas descriptas illu- 
stratas edidit Chr. Lehmann. Prof. Vol.I. 1845. Gr. 8. 
Geh. Weiss Maschinendruckp. 4 Thlr., Schreibvelinp. 
6 Thlr. — Vol. II. Fase. 1. 1846. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 
Schreibvelinp. 1 Thlr. 15 Ngr. (1 Thlr. 12 gGr.)

Ein zweites Heft des zweiten Bandes, die Nachträge und Re
gister zum Ganzen enthaltend, wird binnen Kurzem erscheinen, und 
somit dieses gehaltreiche Werk vollständig geliefert sein.
Synopsis Hepaticamm. Coniunctis studiis 

scripserunt et edi curaverunt C. M. Göttsche, J. B, 
G. Lindenberg et C. G. Nees ab Esenbeck. Fase. 1—4. 
1845—46. Gr. 8. Geh. Jedes auf weiss Maschinen- 
druckp. 1 Thlr., auf Schreibvelinp. 1 Thlr. 15 Ngr. 
(1 Thlr. 12 gGr.).

Ein fünftes (bestimmt letztes) Heft, das binnen Kurzem erscheint, 
wird äusser dem Schluss die Nachträge und Register enthalten 
und das Werk bis auf die neueste Zeit vervollständigen.
Hübener, Dr. J. W. B., Flora der Imgegend 

wo« Hamburg*, städtischen Gebietes, holstein- 
lauenburgischen und lüneburgischen Antheils u. s w. 
1846. Gr. 8. Geh. 2 Thlr. 20 Ngr. (2 Thlr. 16 gGr.), 
Schreibp. 3 Thlr. 10 Ngr. (3 Thlr. 8 gGr.)

Da die Flora des hamburger Bezirks bis jetzt noch keinen 
ausführlichen Bearbeiter fand, so wird dieses Werk Vielen will
kommen sein.

Hamburg, im October 1846.
Joh. Aug*. Heissner.

Neu erschien im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig und 
ist durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Handbuch der Pathologie und Therapie
derGeisteskraxüklieiteii.

Für praktische Ärzte und Studirende bearbeitet von mehren 
Ärzten und herausgegeben 

von
Br. A. Schnitzer.

Zwei Theile. 
Gr. 8. 4 Thlr.

Im Jahre 1843 erschien ebendaselbst:
Handbuch der Kinderkrankheiten. Nach Mit theiiungen 

bewährter Ärzte berausgegeben von Dr. A. Schnitzer und 
Dr. B. Wolff. Zwei Bände. Gr. 8. Geh. 6 Thlr.

Soeben erschien und wird gratis ausgegeben:
DrittesVerzeichniss antiquarischer Bücher 

aus allen Fächern der Literatur. (4500 Num.)
Bestellungen daraus nehmen alle Buch- und Antiquariats-Handlungen 

entgegen.
Halle , im November 1846.

Ch. Graeber.
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$erauSgegeben von
Otto August 9cl)ul;.

@«fle bis neunte ßtefeeung.
(A Pfeil.)

®t. 4. ®cb. Sebe Lieferung auf Sructpap. 25 9lgr., auf Scbreibpap. 1 Sblr- 6 9!gt.
Die erften geben SBdnbe be^ „ Allgemeinen S5ü$er Hepten" von feinem« (1812—29) ftnb fe^t jufammengenommen im 
^era^aefe^tett greife für 20 ^lr. §u erhalten j auch werben einzelne S5dnbe ju verljältnifmdfig erniebrigten greifen 
erlaffen. Der achte »anbz welker bie von 1828 bis 6nbe 1834 erfc^ienenen SSüc^er ent^dtt, foftet aufDruc^ap. 10 Styt. 15 9?gr., 

auf ©djreibpap. 12 Styx. 20 fiRgr.
^cibun, im December 1846.

». ‘IC.
Soeben erschien bei uns:

Weiltert, Dr. E., Günthels Methoden der Auf
suchung der Arterien am menschlichen Körper, nebst 
kurzen topographisch - anatomischen Bemerkungen. 
32. Gebunden 12 Ngr.

Allen Wundärzten und Studirenden der Medicin ist dieses 
praktische Schriftchen ganz besonders zu empfehlen; die darin mit- 
getheilten Methoden werden sich bei allen chirurgischen Operationen 
als äusserst zweckmässig erweisen.Leipzig, im October 1846.

Iteilg’er’sche Buchhandlung.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Analekten für Frauenkrankheiten, 
oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Mo
nographien. Preisschriften, Dissertationen und Notizen 
des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes 
und über die Zustände der Schwangerschaft und des 

Wochenbettes. Herausgegeben von einem Vereine 
praktischer Ärzte.

Sechsten Bandes drittes Heft. Gr. 8. 20 Ngr.
Der erste bis fünfte Band erschienen in 20 Heften 1837—45; jedes 

Heft kostet 20 Ngr.
Leipzig, im December 1846.

F. A. Brockhaus.

Mene ^djrtft für
Soeben ift erföienen:

Die Grabschi'ift des Darius
zu Nakschi Rustam,

erläutert von
Dr. Ford. Hitzig.

@r- s. ß«O, «üftli unO
S3rofd>. 24 9lg>. =. 1 gl. 15 Är.

Für Besitzer von Privat- und Leihbibliotheken.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. 292. 8. December 1846.

Theologie.
Deutsch - katholische Literatur.

(Fortsetzung aus Nr. 290.)
Die Schrift über Theiner’s Beitritt (Nr. 141) mag 
„von einem unparteiischen, mit den kirchlichen Zustän
den Deutschlands, besonders mit den Gesinnungen des 
katholischen Volkes genau bekannten Beobachter“ sein, 
wie er sich nennt, jedenfalls von einem fein gebil
deten Protestanten orthodoxer Färbung, der daran mahnt, 
dass in dem bisherigen raschen Fortschritte der neuen 
Kirche schon der verborgene Anfang des Rückschrittes, 
der Auflösung liege, wenn nicht ein besonnener klarer 
Geist sich der Bewegung bemächtige, um sie vor Ver
irrungen zu bewahren, und das sei Theiner’s erhabener 
schwerer Beruf. Hinsichtlich der Lehre sei durch 
Schneidemühl der rechte Ton angegeben, mit dei* 
Messe sei die künstlerische Seite des römischen Cultus 
zu bewahren, in der Verfassung Bischöfe mit einem 
Einspruchsrechte von Ältesten aus der Gemeinde; das 
Motto möge nicht sein: Rom muss fallen! sondern: 
Deutschland muss vom römischen Einflüsse frei wer
den. Es mag sein, wie der Verf. versichert, dass in 
der Stimme katholischer Lichtfreunde die wahren Wün
sche und religiösen Bedürfnisse des katholischen Vol
kes nicht ausgesprochen sind. Wenn er aber die Hoff
nung ausspricht, dass das Pseudo-Concilium zu Leip
zig in der dereinstigen Geschichte der deutsch-katholi
schen Kirche kein Blatt finden werde, so hat nur In
quisition und Censur zuweilen den vergeblichen Ver
such gemacht, geschichtliche Thatsachen der Geschichte 
zu entziehn; und wenn er versichert, von der Abfas
sung eines Glaubensbekenntnisses könne die Rede nicht 
sein, „da schon die frommen Väter der ersten, an die 
Apostelzeiten grenzenden Jahrhunderte dafür gesorgt 
hattenso kann doch in Frage gestellt werden, ob 
sie diese Sorge für alle Zeiten übernommen haben.

Bei dem Versöhnungswerke in Rawicz stand Thei
ner an Ronge’s Seite. Aber schon am 19. Febr. 1846 
hat er sein geistliches Amt bei der breslauer Gemeinde 
niedergelegt, man sagte, wegen Mishelligkeiten mit 
Ronge, an dessen Gebahren ihm Manches widerstehen 
mochte. Er selbst hat in bedächtiger Zurückhaltung 
hierüber nur dieses vom 2. Mai bekannt gemacht: „Die 
Gründe dieses mir durch meine Überzeugung und durch 
die der heiligen Sache des Christkatholicismus selbst 

und seiner Entwickelung schuldigen Rücksichten zur 
Pflicht gemachten Schrittes habe ich dem Vorstande 
in zwei Schreiben vom 19. Febr. und 27. März aus
einandergesetzt. Die Angelegenheiten der christkatho
lischen Kirche im Ganzen und den Fortschritt ihrer 
zeitgemässen Gestaltung nach Kräften zu fördern, wird 
nach wie vor mein gewissenhaftes Bestreben sein.“ 
Sein Zurücktreten ist also noch kein Verzweifeln an 
dieser Sache: aber es ist oft geschehen bei dergleichen 
Bewegungen, dass ihre geehrtesten Führer rasch bei 
Seite geschoben werden und als scheinbar vergebliche 
Opfer verkümmern.

Im zweiten Hefte der „Reformatorischen Bestrebungen“ 
(Nr. 140),. der so eben erschienen und mit einer zwei
ten Abtheilung nach dem abgebrochenen Schlüsse viel
leicht noch nicht vollendet ist, hat Dr. Theiner das 
Recht der über ihn verhängten Excommunication des 
Fürstbischofs von Breslau und dessen Hirtenbrief bei 
seinem Bisthurnsantritte in der nicht grade bequemen 
Form eines Schreibens „an seine fürstbischöfliche Gna
den“ beurtheilt. Erst er selbst hat zu der gemessen 
ausgesprochenen Excommunication, die auf geistliche 
Strafen hinweist, jene phantastischen Schreckensworte 
und Ceremonien citirt, durch welche das Mittelalter die 
Geister zu bezwingen suchte, und nur ein oberschle
sischer Kleriker hat bei der befohlenen Verkündigung 
mit einem geistreichen Wortspiele auf den Namen von 
Theiner’s letzter Pfarrei über den „excommunicirten 
Pfarrer von Hundsfott“ gepredigt: aber freilich ist of
fenbar , dass der Fluch der Kirche gegen einen Mann, 
der nach gewissenhafter Amtsführung offen, frei und 
in Frieden aus ihr geschieden ist, gegenüber der Bil
dung unserer Zeit, selbst den Gefühlseindruck verlo
ren hat, mit welchem sonst eine Verwünschung auch 
nur aus dem Munde eines Bettlers uns berühren würde. 
Da die Excommunication gegen andre Anhänger der 
neuen Sekte nur im Allgemeinen gesprochen war, ha
ben mehrere breslauer Bürger dem Fürstbischof ihre 
Namen zugesandt, damit er sie auch namentlich ex- 
communicire. Der bischöfliche Hirtenbrief bietet sich 
zunächst durch einige irrige Citate aus Kirchenvätern 
und durch die für unsere Anschauungsweise etwas süss
lich geschmacklose Sinnbildlichkeit, welche dem Fürst
bischof Diepenbrock aus der ihm vertrauten poetischen 
Mystik des Mittelalters anhängen mag, dem excommu
nicirten Kritiker dar. Er bat auch in dieser Streit
schrift den bessern christlichen Inhalt der von ihm ver
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lassnen Kirche nicht durchaus verkannt, und was er 
gelegentlich von seiner frühem Amtsführung erzählt, 
erweist, wie selbst ein freigesinnter Mann auch in je
ner Kirche ohne grosse Verhinderung wenigstens dem 
kleinen Kreise seiner Gemeinde alle Segnungen des 
Evangeliums bewahren kann: doch wie schon seine 
vormalige literarische Thätigkeit darauf gerichtet war, 
die Sünden der Hierarchie zu registriren, ist die Ver
stimmung eines Excommunicirten auf die dunkelsten 
Schatten und schärfsten Consequenzen der römischen 
Kirche gerichtet. So wird zu den Sünden des Papst- 
thums gerechnet, dass durch seine Bullen „der Ge
brauch der Neger zum Sklavendienst für erlaubt und 
gesetzmässig erklärt wurde.“ Aber dass die Päpste 
grosse Mittel aufgeboten haben, um die Fesseln der 
eingeborenen Amerikaner zu brechen, dass die Her
beischaffung von Negern aus Afrika nur das ver
zweifelte Mittel des edlen Las Casas war, um das 
eingeborene Volk von Westindien zu retten, dass auch 
die Päpste darin nur das geringere Übel sahen, wäh
rend sie doch nicht erst dermalen auch den Negerhan
del verworfen haben, dieses konnte dem gelehrten 
Verf. kaum unbekannt sein. Dass der Fürstbischof in 
der nach allem, was aus seinem frühem stillen Wir
kungskreise bekannt ist, ihm natürlichen Milde, verkün
dete, die römische Kirche verdamme nur den Irrthum, 
nicht den Irrenden, dies soll er gesagt haben als „vollen- 
deter Ignorant“ oder in der „Absicht, auf das Dreisteste 
zu blenden“, und durch diese Verfälschung des heilig
sten römischen Dogma in den Kirchenbann verfallen 
sein, dem er auch dadurch verfallen sei, dass er bei 
seinem Eintreffen in Breslau 1000 Thaler dem Magi
strate überwies zur Vertheilung an Arme ohne Unter
schied der Confession, denn das römische Gesetz, des
sen Beobachtung er geschworen habe, schlage denje
nigen in den Bann, der Ketzern irgend eine Gunst und 
Unterstützung erweise. Als wenn nicht auch die rö
mische Theologie den Irrigen vom Ketzer unterschiede, 
der hartnäckig im Irrthum verharrt, und als wenn ein 
Bischof, der sich durch Gewissen und Eid gebunden 
achtet, am Mittelpunkte oder Haupte seiner Kirche 
festzuhalten, deshalb auch jeden Ausspruch, der irgend 
einmal aus fanatischem Munde gekommen ist, und eine 
Stätte im Corpus juris canonici gefunden hat, wie ein 
Evangelium halten müsste, während doch nicht blos die 
freisinnige, sondern auch und ebenso nothgedrungen 
die römische Theologie eine disciplina eigens, das noch 
Rechtsgültige aus dem Wüste des Veralteten und Ab
gekommenen in jenem Rechtsbuche des Mittelalters 
unterscheidet. Die protestantische Luft in Deutschland 
hat allerdings zum Wachsthum der Hierarchie in der 
Humanität nicht wenig beigetragen, aber wenn der Verf. 
den Fürstbischof bitter daran mahnt, was er nach dem 
Gebote seiner Kirche mit Excommunicirten thun würde, 
wenn er nur könnte, so ist doch nicht zu übersehn, 

wie einst der wilde Fanatismus der Zeiten in der ka
tholischen und protestantischen Kirche die Scheiter
haufen schürte, mochte man dort mehr Ketzer, hier 
mehr Hexen verbrennen, dass die milde Sitte des Zeit
alters auch der römischen Kirche zu Gute kommt; 
man pflegt selbst in Rom die Ketzer nicht mehr zu 
verbrennen, und wenigstens die ausländischen waren 
dort schon vor der Regierung des „Freischärler Pap
stes“ sehr gern gesehn.

Der Verf. erweist sich darin als echten deutschen 
Gelehrten, dass er fast den wichtigsten Inhalt in die 
Noten verlegt hat, die zuweilen als eigene mit interes
santen Urkunden versehene Abhandlungen fast ohne 
Text fortlaufen; welche Formlosigkeit den Eindruck 
der Schrift beeinträchtigen wird. Wir heben zwei die
ser Noten hervor. Die Eine (S. 166 ff.), giebt ein von 
diesem Standpunkte und in dieser Genauigkeit uns bis
her fehlendes Bild der reformatorischen Bewegungen 
in Schlesien während der Jahre 1826 — 30, wie sie zu
nächst durch Theiner’s Schrift über die schlesische 
Kirche hervorgerufen waren. Hiernach war es vor
nehmlich das Ministerium Altenstein, welches diese 
Bewegung niedergedrückt hat, indem man dieselbe in 
Rom gegen einen günstigen Spruch über die gemisch
ten Ehen zu verhandeln meinte. Es ist eine in Be
tracht dessen, was der preussische Staat nachher in 
dieser Sache der gemischten Ehen erlebt hat, sehr 
lehrreiche Geschichte. Die andre Note (S. 39 ff.) auf 
Anlass dessen, dass der Fürstbischof die Christkatho
liken als „die Rongesche Sekte“ bezeichnet hat, be
spricht das Verhältniss Ronge’s, der nicht einmal die 
breslauer Gemeinde gegründet habe, zur neuen Kirche, 
denn es könne „der christkatholischen Sache nur för
derlich sein, wenn der Nimbus, in welchen Hr. Ronge 
gesteckt worden ist, und in welchem er sich so wohl 
gefallen und erstaunlich hochfahrend gebehrdet hat, 
etwas aufgehellt wird.“ Diese Charakteristik ist theils 
auf Ronge’s Schriften begründet, besonders auf seine 
Rechtfertigung, theils auf persönliche Bekanntschaft. 
Uns hat hierbei nur überrascht, dass auch Theiner den 
Vorwurf wiederholt, Ronge habe den Brief gegen Ar
noldi nur unterzeichnet, selbst die Neujahrsschrift von 
1845 sei von fremder Hand in einer Sprache geschrie
ben , die der vermeinte Verf. dem wahren erst allmälig 
abgelernt habe. Wir mussten es bisher nur für einen 
soweit berechtigten Stolz achten, dass Ronge auf die
sen Vorwurf seiner römischen Widersacher blos iro
nisch geantwortet hat: aber er wird sich einer einfa
chen unzweideutigen Erklärung wider einen solchen 
Gegner nicht entziehn können, welcher auch versichert, 
dass Ronge ohne geistlichen Beruf und ohne alle wis
senschaftliche Bildung sei, ja dass Aufsätze unmittelbar 
von seiner Hand nicht einmal orthographisch geschrieben 
wären. In Breslau, wo man ihn kannte, habe man erst 
Bedenken getragen, ihn zum Concil nach Leipzig ziehn 
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zu lassen, „weil man befürchtete, dass eine Entdeckung 
seiner wahren Geistesbeschaffenheit der Sache schaden 
dürfte.“ Aber benebelt vom Gepränge der zujauch
zenden Menge habe er endlich selbst die Vorstellung 
gefasst, dass er ein grosser Geist, ein von seinem 
Gott und seiner Nation berufener Reformator nicht 
blos der katholischen, sondern auch der evangelischen 
Kirche und Schule sei. So sei er fortgezogen von 
Fest zu Fest, und habe zuletzt schon übel vermerkt, 
wenn ihm nicht Ehre genug widerfahren sei, indem er 
seine reformatorischen Schlagworte von Licht und Liebe 
und Freiheit wiederholend „mit maasloser Keckheit 
und Roheit“ den Stab über den christlichen Offenba
rungsglauben brach. Nachdem er im Winter 1845 von 
seinem süddeutschen Triumphzuge zurückgekehrt war. 
habe der Vorstand der breslauer Gemeinde sich end
lich genöthigt gesehn, ihm ..sein Gebahren zu verwei- 
sen, ihn aufzufordern, dass er gediegenere und christ
lichere Predigten ausarbeiten, sich den Anordnungen 
des Vorstandes untergeben, und keine Schreibereien, 
ohne dieselben der Beurtheilung verständiger Männer 
vorher unterworfen zu haben, ausgehn lassen möge.“' 
Theiner fürchtet in dieser Enthüllung nicht eine Gefahr 
für die gute Sache der Reform, aber es erscheint ihm 
als ein Walten der Nemesis, dass das Papstthum, wel
ches die frömmsten und gelehrtesten Männer beseiti
gend wieder aufs neue ein so arges Spiel anhob, 
durch einen so unbedeutenden Menschen erschüttert 
worden sei. Wir finden in diesem Urtheil Manches 
wieder, was sich früher aus Ronge’s Schriften und Re
den uns aufgedrängt hat, nur schärfer, unbedingter aus
gesprochen, und in dieser Schärfe mag sich einige Ge
reiztheit aussprechen, die den älteren gelehrten Theo
logen mit seinem gründlichen Verdienste um die Kirche 
gegenüber dem jungen, durch die Springfluth des Zeit
geistes emporgetragenen Manne auch schon aus per
sönlichen Gründen leicht überkommen mochte. Es kann 
nicht an Solchen fehlen, welche überflüssig das wie
der gut machen werden, was Theiner hier etwa zuviel 
gethai) hat, und schon dass er, nicht Ronge aus dem 
geistlichen Amte der breslauer Gemeinde ausgeschieden 
ist, spricht für den grössern örtlichen Einfluss des 
Letztem: aber dieses von dem bewährten reformatorisch 
gesinnten Manne abgefasste Urtheil hat doch ein ganz 
anderes Gewicht, als alle Schmähartikel römischer Ei
ferer, und auch für Ronge könnte sieb Jas propheti
sche Wort erfüllen, wie es sich an weit höher Begab
ten erfüllt hat: wenn der Meister den Hammer gebraucht 
hat, wirft er ihn bei Seite.

Von akademischen Lehrern der Theologie hat sich 
D. Schreiber in Freiburg, lange schon bekannt als ei
ner der letzten Träger des freien Geistes dieser katho
lischen Universität von der Josephinischen Zeit her, an 
die deutsch-katholische Sache angeschlossen. In einem 
kurzen durchdachten Schreiben vom Ostertage 1845 

hat er dem Erzbischof von Freiburg dieses angezeigt: 
wie ihm stets heilig gewesen sei, in der Lehre und 
im Leben der erkannten Wahrheit Zeugniss zu geben, 
so habe er sich zu diesem Schritte, als einem Ergeb
nisse schwerer Prüfungen und reiner religiös - sittlicher 
Überzeugung, nicht nur als Mensch und Christ über
haupt, sondern als Universitätslehrer insbesondere für 
verpflichtet geachtet. Durch die Antwort des Erzbi
schofs, welche nur sein Mitleiden ausdrücken kann, 
„dass Sie zu Ihrem eigenen Unheil zu der völlig prin- 
ciplosen neu entstehenden Sekte übergetreten,44 wurde 
Dr. Schreiber zu dem Schriftchen über das Princip der 
deutsch-katholischen Kirche (Nr. 142) veranlasst. Als 
solches hat er aufgestellt: „Religiös - sittliche Verei- F 
nigung der deutschen Nation im Bekenntnisse ihres 
vernünftig-rationalen und christlich-positiven Gottes
bewusstseins, ihres Glaubens, ihrer Hoffnung und ihrer 
Liebe.44 Dieses mehr wortreich als bestimmt ausgespro
chene Princip ist nur nach der politischen Seite hin 
ausgeführt. Über die Reibung der Volksstämme habe 
die fortgeschrittene Zeit hinweggeholfen, aber durch 
die kirchliche Scheidewand bleibe Deutschland zerspal
ten. Das römische Kirchenthum entfalte über gebro
chenen Herzen und zertretenen Nationen sein weltbür
gerlich-egoistisches Panier mit der Aufschrift: Rück
wärts! während der Protestantismus um so ungemessner 
vorwärts treibt. „Ihre Feindschaft, in ihrem Wesen 
selbst begründet, ist historisch, ist unversöhnlich ge
worden. Es sind zwei Lager, in denen sich zwar ein
zelne Überläufer aus dem einen in das andere einfin
den, aber eine Verschmelzung der Massen, ohne wei
tere Vermittelung, unmöglich wird.44 Diese Vermitte
lung sei die deutsch-katholische Kirche, welche an die 
aufgeklärte und fromm sittliche deutsche Nationalität 
anknüpfend, nach Abweisung der feindseligen auslän
dischen Einflüsse das deutsche Volk im Gemüthe ver
einigend dem Vaterlande einen Gottesfrieden zu bringen 
vermöge. Dr. Schreiber ist von seiner Professur sus- 
pendirt worden, und hat sich verheirathet.

Protestantischen Theologen ihr geistliches Amt an- 
zuvertrauen trugen die deutsch-katholischen Gemeinden 
anfangs Bedenken, und das Leipziger Concilium kam 
überein, dass die Gemeinden vorläufig nur auf katho
lische Theologen ihr Absehn richten möchten. Doch 
als es an solchen fehlte, die zugleich beredte Prediger 
waren, wie eine sich erst begründende Gemeinde sie 
nicht entbehren kann, (bis jetzt sind etwa 40 katholi
sche Geistliche übergetreten), hat man auch die dar
gebotenen Dienste protestantischer Candidaten ange
nommen. Der Vorwurf des unberechtigten Abfalls von 
der angebornen und angelobten Kirche, welcher diese 
von Seiten einiger ihrer alten Glaubensgenossen be
gleitete , mochte sich für ihr eignes Bewusstsein in der 
Überzeugung vom wesentlich protestantischem Inhalte 
der neuen Glaubensgemeinschaft auflösen. Der Vor-
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wurf, dass sie mir Amt und Brot suchten, mochte an 
der Bescheidenheit und Unsicherheit desselben seine 
Schärfe verlieren. Was sie hinüberführte, war entwe
der irgend eine locale Bedrängniss durch den Gesetzes
buchstaben protestantischer Orthodoxie. oder die Lust 
noch mit jungen Kräften da einzugreifen, wo nach 
ihrer Meinung etwas Welthistorisches vollbracht wird. 
Zwei Fälle der Art liegen uns in Schriften vor, beide 
von hannöverischen Candidaten, die Eine von Hiero- 
nymi (Nr. 143), der mehr durch das erstgenannte Mo
tiv getrieben worden ist, mehr persönlich, die Andre 
von Schröter (Nr. 144). den mehr das Zweite bewegt 
hat, mehr sachlich. Hieronymi berichtet, wie ein hier 
mitgetheiltes Sendschreiben von ihm an „die protestan
tischen Freunde“, die Lichtfreunde, über die Frage, 
welche Zeit ist es in der Kirche? mit /1er Antwort: 
die Morgendämmerung eines grossen Tags als die Zeit 
der untergehenden Macht der Satzungen und des Sym
bolzwanges, des allgemeinen Erwachens der Vernunft 
und christlicher Duldung, gesetzlich dem Consistorium 
in Hannover zur Druckerlaubniss eingesandt, dieselbe 
nicht erhielt, aber die Anfrage veranlasste: „wie er 
mit derartigen Ansichten die demnächst, wenn er zu 
einem Pfarramte sollte befördert werden, von ihm zu 
fordernde und ihn sodann verpflichtende Unterschrift 
unserer symbolischen Bücher glaubt vereinigen zu kön
nen?“ 'n der bescheiden gehaltenen Antwort erklärt 
der Verf., die historische Bedeutung der symbolischen 
Bücher bereitwillig anerkennend, dass er nach seiner und 
seiner meisten Studiengenossen theologischen Bildung 
unter den Augen der kirchlichen Behörden nnd nach 
den eigenen Grundsätzen der protestantischen Symbole 
einen unbedingten Eid auf dieselben nicht werde leisten 
können, müsste er auch den Zweck seines Lebens da
durch verfehlen. Das Weitere ist kein Märtyrerthum, 
eine Behörde, deren Mitglied der Abt Lücke ist, konnte 
nicht an eine unprotestantische Gewaltthat denken, eine 
amtliche Entscheidung ist überhaupt nicht gegeben 
worden, einzelne Mitglieder des Consistoriums haben 
dem Candidaten tröstlich zugesprochen, da das hannö
verische Gesetz nicht eine unbedingte Verpflichtung 
fordere: aber sein einmal aufgeregtes Gemüth fand 
doch erst wieder Beruhigung in der deutsch-katholi
schen Kirche, zu welcher er in Magdeburg übertrat, 
weil hier keine Satzungen mehr den Lehrbegriff von 
der Vernunft der Zeit und ihrer Wissenschaft trennen, 
auch die Nachkommen das Recht behalten, ihren Glau
ben mit ihrem Wissen in Einklang zu bringen. Die Vor
rede vom 20. März 1845 ermahnt „die Theologen, 
welche sich berufen fühlen, das heilige Zion der Sym
bole zu bewahren, — sie mögen so fortfahren, und es 
wird ihnen von dem christlichen Volk der protestanti- I 

sehen Kirche eine Lehre werden, eben so bündig, wie 
die, welche jetzt der römische Ultramontanismus von 
dem gebildeten und denkenden Theile seines Volkes 
erfahren hat.“

Schröter hat gleichsam eine Probeschrift verfasst, 
durch die er sich der neuen Kirche empfahl, mit Vor
rede „Jena, am Jahrestage des Sendschreibens an den 
Bischof Arnoldi, 1845“, und wurde seitdem Pfarrer einer 
deutsch-katholischen, unter seiner Predigt bisher immer 
zahlreicher gewordenen Gemeinde zu Worms. Er will 
das deutsch - katholische Princip, wie es auf dem Con- 
cilium zu Leipzig ausgesprochen sei, als die höhere 
Einheit über den getrennten Kirchen erweisen, welche 
von aufgeklärten Katholiken und Protestanten als die 
Kirche der Zukunft längst ersehnt worden sei; was 
aber einzusehn eine Freiheit von vielen fast mit der 
Muttermilch eingesogenen Vorurtheilen, und was durch 
die That öffentlich anzuerkennen, „einen seltenen See
lenadel“ erheische. In hergebrachter Weise ein for
males uml materiales Princip unterscheidend, findet 
er das Erstere in dem Bekenntnisse: „Die Grundlage 
des christlichen Glaubens soll uns einzig und allein die 
h. Schrift sein, deren Auffassung und Auslegung der 
von der christlichen Idee durchdrungenen und beweg
ten Vernunft freigegeben ist.“ In den beiden einander 
ergänzenden Sätzen dieses Princips bewundert er jene 
höhere Einheit, die über alle Einseitigkeiten der Kir
chen und Schulen sich erheben habe. Allerdings sind 
hiermit die beiden Mächte genannt, welche in der Chri
stenheit von Alters her bald einander fördernd, bald 
sich bedrohend neben einander hergegangen sind, die 
objective Überlieferung und die subjective Berechtigung. 
Schon die Schule -der alexandrinischen Kirchenväter 
wie die Scholastik hat grossartige Versuche ihrer Aus
gleichung gemacht. Warf der Protestantismus sich an
fangs mit ausschliesslicher Energie auf die Wiederher
stellung der Einen in ihrer Reinheit, so deutete doch 
schon Luther auf die Andere hin, als er sich nur mit 
Zeugnissen der h. Schrift oder mit öffentlichen klaren 
und hellen Gründen und Ursachen widerlegen lassen 
wollte. Es ist aber bekannt, wie gewaltig und wie 
nothwendig diese andre Macht im neuern Protestantis
mus hervorgetreten ist. Hierdurch drängt sich dem 
Verf. die Beschränkung auf: der Deutsch - Katholicis- 
mus hat sich im Princip über den Protestantismus er
hoben , „wie letzterer in seinen Symbolen vor drei Jahr
hunderten sich dargestellt hat.“ Mag es sein, aber ist 
denn der Protestantismus, dieser lebendige mächtige 
Geist, in jenen Büchern verschränkt und beschlossen?

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» Brockhaus in Leipzig.
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Unleugbaren Thatsaclien gegenüber will dann der Verf. 
eine gewise Entwickelung der protestantischen Kirche 
nicht in Abrede stellen, die Freiheit der Forschung 
habe herrliche Blüthen und köstliche Früchte getrieben, 
„aber sie liegen vergraben im Staube der Bücher“ 
diese Schätze des Protestantismus. Er hat Lessings 
berühmtes Wort an Luther seinem Buche vorgesetzt* 
„Du hast uns vom Joche der Tradition erlöst: wer er
löst uns von dem unerträglichem Joche des Buchsta
bens!“ Grade auf dem Standpunkte des Verf. muss 
man sich die Augen zugebunden haben vor allem, was 
in deutschen Landen geschehen ist seit Lessings Na
than bis auf die Bahnhofversammlungen in Köthen, um 
erst dem Deutsch-Katholicismus die Ehre zu geben, die 
freien Forschungen des Protestantismus aus dem Bücher
staube erlöst zu haben. Der Verf. stellt sein Princip 
auch hoch über diejenige, die Bibel meisternde Ver
nunft, „diese sana ratio, mit der als dem Banner ihres 
Freisinnes protestantische Rationalisten sich zu brüsten 
pflegen.“ Aber in den schon 1832 herausgegebenen 
„Grund- und Glaubenssätzen“ dieses Rationalismus ist 
erst das Evangelium als die einzig sichere und aus
reichende Richtschnur des Glaubens anerkannt, dann 
aber die Beurtheilung dessen, was aus der h. Schrift 
als allgemeingültige Wahrheit gelten könne, den Aus
sprüchen der in christlicher Gemeinschaft gebildeten 
Vernunft und des Gewissens affiheim gegeben. Worin 
wäre darüber die leipziger Satzung hinausgekommen? 
Es ist die grosse Aufgabe christlicher Wissenschaft, 
das rechte Verhältniss zwischen Schrift und Vernunft, 
Buchstabe und Geist, oder wie man’s nennen will, fest
zustellen, der Deutsch-Katholicismus hat noch gar kei
nen Versuch zur Lösung dieser Aufgabe gemacht, wie 
er aber beide Mächte unvermittelt und unklar neben 
einander gestellt hat, ist immer Gefahr, dass die eine 
über die andre herfalle, wie denn Ronge an die Eine, 
Czerski an die Andre sich gehalten hat; und wenn der 
Verf. selbst ehrlich genug ist auszurufen: „sollte die 
Vernunft nicht sogar festsetzen dürfen, was einer Lehre 
oder Anordnung der Bibel widerspricht?“ oder wenn 
er versichert: „die Bibel hat eine wächserne Nase“, 
was man bisher nur von der Justitia zu sagen pflegte:

so ist die erste Hälfte seines formalen Princips in 
offner Gefahr von der zweiten Hälfte verschlungen zu 
werden. Das materiale Princip soll in der leipziger 
Bestimmung liegen: „Wir bekennen, dass es die erste 
Pflicht des Christen sei, den Glauben durch Werke zu 
bethätigen.“ Auch hier sei die höhere Einheit von zwei 
Einseitigkeiten gefunden, von denen der protestanti
schen als der Glaubens - Kirche gegenüber dem römi
schen Katholicismus die Liebe als sein Inbegriff aller 
Religion zugetheilt wird; wol auch dann, wenn er für 
den Glauben eifernd das Schwert gezogen und Schei
terhaufen angezündet hat? Der ursprüngliche Prote
stantismus hat allerdings der katholischen Werkheilig
keit entgegen einen ausschliesslichen Accent auf den 
Glauben gelegt, aber es war nur der extreme, sogleich 
von den Seinen selbst berichtigte Einfall eines theolo
gischen Eiferers, was der Verf. als protestantische 
Grundansicht gibt, dass die guten Werke zur Seligkeit 
schädlich seien, und jener alte protestantische Begriff 
des alleinseligmachenden Glaubens trug eben als die 
religiöse Gesinnung selbst die Liebe mit allen ihren 
Thaten in sich, wie Luther nach einer vom Verf. selbst 
angeführten Stelle sprach: „0 es ist ein lebendig, 
schäftig, thätig, mächtig Ding um den Glauben, dass 
unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass sollte Gu
tes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu 
thun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie gethan 
und ist immer im Thun.“ Zu einem solchen Glaubens- 
begrilfe verhält sich das vermeinte Princip des Deutsch- 
Katholicismus hinsichtlich „der ersten Pflicht des Chri
sten“ doch nur wie ein ungeschickter pedantischer 
Ausdruck zur genialen Äusserung einer schönen Seele. 
Wenn der Verf. endlich den bestimmtesten Ausdruck 
seines Princips in die Formel fasst: „die Beseligung 
des Menschen durch den Glauben und die Liebe“, so 
ist diese Fassung besonders in der katholischen Theo
logie hergebracht, und schon die Scholastik hat in 
diesem Sinne den Begriff der fides formala aufgestellt, 
d. h. des Glaubens, der seine Form, nach scholasti
schem Style, sein belebendes Princip in der Liebe habe. 
Will hiernach alle Rednergabe des Verf. nicht aus
reichen , eine Erhabenheit oder nur Eigentlnimlichkeit 
seines deutsch - katholischen Princips nachzuweisen, 
während er wenigstens den Versuch gemacht hat, die 
blos politische Fassung dieses Princips bei Dr. Schreiber 
theologisch zu ergänzen , so braucht er darum noch 
nicht um seine Sache bange zu werden: geistige
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Mächte haben oft ihre grössten Thaten vollbracht, ohne 
dass die ersten Träger derselben ein klares Bewust- 
söin ihres Inhalts hatten, und die Reformation, diese 
Eine, von der bis jetzt die Weltgeschichte weiss, hatte 
ihre grossen Schlachten gewonnen, bevor Luther nur 
an ein Princip derselben gedacht hat.

Auch von denen, welche sich vorzugsweise die 
Presse nennen, von den Männern der Tagesliteratur 
ist der Deutsch -Katholicismus nicht blos in Zeitungs
artikeln vertreten worden.

Die beiden Flugschriften von Duller, später im 
Vorstande der Gemeinde zu Darmstadt, gehören der 
ersten Zeit dieser Bewegung an, als es noch nicht 
Deutsch-Katholiken gab, sondern nur deutsche Katho
liken. Der offne Brief und Aufruf (Nr. 145), vom De- 
cember 1844, als die Stimme eines Mannes aus dem 
Volke, „welches durch zwei Eigenschaften seines We
sens immer gross gewesen ist, durch Freiheit und 
Treue,“ beschwört vorerst die deutschen Bischöfe, weil 
sie mit der Priesterweihe weder die Freiheit des deut
schen Volks, noch diesem die Treue abgeschworen 
hätten, sich zur Rettung vor dem heranziehenden Volks- 
und Seelen-Morde der Jesuiten an die Spitze einer 
freien, deutschen, katholischen Kirche zu stellen, mit 
der Erinnerung daran, was in dem letzten Viertheil 
des vorigen Jahrhunderts deutsche Bischöfe Grosses 
unternommen haben. So der Verf. noch mit aller 
Dringlichkeit eines jungen Vertrauens. Wenn damals 
dem Kaiser und den Erzbischöfen zur Aufrichtung einer 
deutschen Nationalkirche das Volk gefehlt hat, wäh
rend jetzt dem Volke der Kaiser und die Bischöfe 
fehlen werden: so liegt dieses naturgemäss theils im 
allgemeinen Umschwünge der Verhältnisse, theils darin, 
dass die alten Bischöfe des deutschen Reichs wenig
stens einer unabhängigen Aristokratie angehörten, wäh
rend bekannt ist, wie dermalen die deutschen Bischöfe 
erwählt werden. Weiter richtet Hr. Duller seinen Auf
ruf an die Priester, unter denen es immer einen volks- 
thümlichen Kern gegeben habe, in welchem das Gefühl 
für die Ehre der Nation und der Heiligkeit ihres Berufs 
sich durchdringen. Endlich an die Laien, dass mit 
dem Muthe des Nationalgefühls und achter Frömmig
keit Gemeinde an Gemeinde sich lossage von Rom- 
Den rechten Mann werde dann Gott schon erwecken, 
der sie hinführe zu dem freien deutschen Dome, und 
eigentlich stehe bereits ein Grosser und Mächtiger an 
der Spitze, der Geist des deutschen Volks. In solcher 
frischen unbestimmten Weise, die nicht auf Ronge noch 
auf Czerski ihre Hoffnung gesetzt hat, ist dieser Auf
ruf gehalten. In demselben Sinne vom Januar 1845 
die poetische Stimme an die Fürsten (Nr. 146), nur 
dass hier die Reform der Kirche bestimmter und indi
vidueller hervortritt, die Fürsten werden ermahnt: 
„O steht für’s Volk am ernsten Tage, in alter Treu’ 
und Redlichkeit! Werft Euer Scepter in die Wage!

Eu’rVolk ist nah, und Rom ist weit!“ Oder doch, wenn 
sie durch Verträge aus alter Zeit sich gebunden mein
ten, fleht das Volk zu ihnen, „dass Ihr dem Feind 
Euch nicht gesellet, der immer auch der Eure war!“ 

Ein besonderer Fall stellt sich in den beiden Schrif
ten von Chownitz dar, der, aus Ungarn gebürtig, früher 
Offizier, zuletzt Zeitungsredacteur in Ulm, daselbst die 
erste deutsch-katholische Gemeinde in Oberdeutschland 
gründete. Diese Gründung mit ihren Widerwärtigkeiten 
ist in der ersten Broschüre (Nr. 147), vom Mai 1845, 
erzählt. Als Chownitz in seinem Journal, wie er’s 
nennt das erste Lebenszeichen auf süddeutschem Bo
den in der deutsch-katholischen Reformsache gegeben 
hatte, sammelt sich zu ihm ein Wundarzt und ein Gast
geber, mit diesen gründet er nach dem Spruche des 
Herrn (Matth. 18, 20) am 26. März die Gemeinde, die 
constituirende Versammlung mit der Frage eröffnend: 
„Meine Herren, ist Jemand unter Ihnen, der das Wort 
zu ergreifen wünscht?“ Als alle ihn bitten, dass er 
sprechen solle, hält er seine Rede zur Lossagung von 
„den unwürdigen hierarchischen Fesseln“. Es geschieht 
in einer Stimmung, die „zu den erhabensten seines Le
bens“ gehört, er getraut sich alle Gegner „durch die 
Wucht dei biblischen W ahrheit niederzuschmettern“, 
wie eine Berglast ist es ihm vom Herzen gefallen, denn 
sagt er, „ich trat aus der dumpfen Kluft des Glaubens
zwanges in die frische Gottesluft christlicher Lehrfrei
heit heraus.“ Als erwählter Vorsitzender der Gemeinde 
hält er in einem von der Stadtbehörde überlassenen 
Saale hinter einem Altar vor einigen Deutsch-Katholi
ken und vielen Protestanten jeden Sonntag erbauliche 
Vorträge , bis durch den Übertritt des katholischen Pfarr
verwesers Würmle die Gemeinde einen Pfarrer erhielt. 
Chownitz wurde damals, wie er sich nachmals erin
nert, als der „schwäbische Apostel“ mit Ehrfurchts
bezeigungen überhäuft; seine damalige Geschichtser
zählung berichtet von Mühsalen und Chikanen aller Art. 
Er wird angefallen von namenlosen Drohbriefen und 
offenen Schmähartikeln, aber auch achtbare Freunde, 
die Indifferenten, wiederholen ihm hundertmal: warum 
er sich in diese Wirrnisse begeben habe, er kenne die 
Verhältnisse nicht, und werde nach allen Mühen 
Schimpf und Gefährde davon haben. Es bleibt ihm 
nichts, als die Freundschaft seiner Brüder und ein un
erschütterliches Vertrauen auf seine gute Sache. Er hat 
auch ein Rundschreiben des katholischen Dekans von 
Ulm und eine förmlich als solche in den Tagesblättern 
angekündigte Controverspredigt eines benachbarten 
Geistlichen, der vormals unter den Wortführern des 
würtembergischen Anti-Cölibatvereins gewesen sei, mit- 
getheilt, eine muntere, ungeschlachte Rede, natürlich 
nur, um sie in den Noten zu widerlegen. In diesen 
wird z. B. versichert, dass die Siebenzahl der Sacra- 
mente erst auf dem tridentinischen Concil, „also erst 
1545,“ für die katholische Kirche sanctionirt worden 
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sei; etwas zu wissen von der Synode zu Florenz, auf 
der diese Lehre im feierlichen Vertrage mit den Grie
chen 1439 festgestellt worden ist, würde von einem 
Manne der Presse, „gelehnt in seinen geistreichen 
Journalistenfauteuil,44 zu viel verlangt sein. Aber wenn 
der Controversprediger auf die von ihm vorgelegte 
Frage: wer ist je von Rom gedrückt worden? rheto 
risch antwortet : „ich weiss nichts, und ihr gewiss auch 
nicht,“ so bemerkt der Notenschreiber: „damit bin ich 
ganz einverstanden, das ist die einzige Wahrheit in der 
ganzen Geschichte.“ Die zweite Schrift (Nr. 148) aus 
Mainz, vom September desselben Jahres, stand zuerst 
in einer der dortigen katholischen Zeitschriften, deren 
eine kurz vorher einen Aufsatz gegen Chownitz unter 
dem Titel gebracht hatte : „Ronge’s Affe in Würtem- 
berg.“ In jener Schrift meldet derselbe mit bussferti
ger Wonneseligkeit, dass er am 30. August nach Ab
legung des tridentinischen Glaubensbekenntnisses wie
der aufgenommen sei „in die Kirche Christi“. Cm 
diesen Schritt zu rechtfertigen oder zu erklären, gibt 
er eine Übersicht seines Lebens, ein unbedeutendes, 
unbeständiges Leben, unter den „Heroen moderner Jour
nalistik“, nachdem er eingesehen hat, dass man ohne 
Geld nicht leben könne, von einer Stadt zur andern, 
von einem Journal zum andern wandernd, an die Stelle 
des alten Gottes bald den HcgeFschen Allgott setzend, 
von dem er schwerlich viel erfahren hat, bald das 
bare Nichts, und doch zuweilen in unbestimmter Sehn
sucht zu den katholischen Altären hingezogen. Wie 
einige Mal vorher, in das Meer der Weltlust gestürzt, 
rettet er sich an ein Land, „das wie ein starker Fels 
aussah, — es war die neue Religion Ronge’s.“ Ein 
„so bequemer Weltmensch konnte vorerst keinen grös
sern Glauben brauchen“. So ergibt sich hier eine neue 
Mission für den Deutsch-Katholicismus: verlorene Söhne 
der römischen Kirche ihr durch seinen Mittelzustand als 
eifrige Katholiken wieder zuzuführen. Jetzt erzählter nur 
scherzhaft von seinen apostolischen und katholikenfres
serischen Frühlingsthaten, denn „wer den Deutsch-Katho
licismus so kennen gelernt hat, wie ich, der kann, redet er 
von ihm, dies nur unter Gelächter“. Diese Erzählung, 
welche in Bezug auf Thatsachen doch auch nicht ge
radezu erlogen sein kann, gewährt im Vergleiche mit 
der frühem Erzählung und ähnlichen deutsch-katholi
schen Berichten einige Blicke in die wahren Anfänge 
dieser Gemeinden. Zur Zeit seines Vorstandes habe 
die ulmer Gemeinde nicht über 15 Mitglieder gezählt, 
aber die Versammlungen wurden von 3—400 Menschen 
besucht, „nämlich Neugierigen: unsere Zeitungen ga
ben sie für Gemeindeglieder aus;“ und diese 400 Mit
glieder sind denn auch in historische Schriften, z. B. 
in die Übersicht von M. Müller, übergegangen. Die 
beiden Mitgründer erscheinen jetzt, der Eine als „ein 
Barbier von Profession und Dichter aus Leidenschaft“, 
welcher aushülfsweise mit dem Amte eines Prie

sters betraut, gleich bei der ersten Function im Vater 
Unser bei der vierten Bitte stecken blieb; der Andere 
als ein Bierausschenker für die Schanzer, welcher, 
weil Chownitz für die berathenden Versammlungen 
„seine schmierige Höhle“ verliess, um „ein anständigeres 
Bierhaus zu wählen4*, seinen Zorn auf diesen warf, 
und noch im Augenblicke, als er bei der ersten Abend
mahlsfeier Brot und Wein empfing, „gerade den aller- 
wüthendsten seiner Dolchblicke44 ihm zuschoss. Als 
Gründe seiner Umwandlung gibt er an, dass zuerst aus 
der h. Schrift ihm mancherlei Bedenken gekommen 
seien, doch habe er schon mit Gewissensbissen seine 
Opposition „Ehren halber44 fortgeführt und „in dieser 
Zeit heftiger als je gegen die Kirche und für die neue 
Lehre44 geschrieben. Es ist sonst nicht gewöhnlich, 
dass die h. Schrift in Laienhänden eine Führerin zur 
katholischen Kirche wird. Nach der mitgetheilten Po
lemik aus Schriftstellen will es auch mit diesem Schrift
studium nicht viel sagen, es sind einige Bibelstellen 
nach ihrem vermoderten Gebrauche in der katholischen 
Polemik, als: „wer die Kirche nicht hört, ist wie ein 
Heide,44 als wenn hier von der römischen Kirche die 
Rede wäre; oder nach dem schönen eingeschobenen 
Satze: „der Kirche unterthänig sein heisst glauben,44 
die Stelle: „wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet.44 
Die Fundamentallehre der neuen Sekte sei die Ver
leugnung der Gottheit Christi, man dürfe sich nicht 
wundern, wenn in einer solchen Kirche alles abge
schafft sei, was noch ans Christenthum mahnen könnte. 
Vergleicht man, was in der einen Schrift für, in der 
andern gegen den Deutsch-Katholicismus gesagt ist, in 
der einen gegen, in der andern für die katholische 
Kirche, so wird diese selbstgenügsame Partei-Polemik 
recht augenscheinlich, das Eine ist nicht wahrer, als 
das Andere, und der Verf. hat sich binnen drei Mona
ten von dem Einen, wie von dem Andern überzeugt. In der 
ersten Schrift ist er empört gegen die Angriffe auf die Per
sönlichkeit der deutsch-kathol. Wortführer, da muss selbst 
Blum seinen ehrlichen Beruf, dessen er noch heutigen 
Tages fleissig wartet, aufgegeben haben, „er war vor 
einigen Jahren Secretär beim leipziger Theater und ist 
seither Redacteur der Vaterlandsblätter, worin Ronge 
sein erstes Geschoss gegen das Römerthum schleu
derte44 ; doch will er in apostolischer Gesinnung selbst 
der Karrenschieber sich nicht schämen, wenn sich 
solche etwa in seiner Gemeinde befinden sollten. In 
der zweiten Schrift erbaut er sich genau an derselben 
Angriffsweise: da gedenkt er mit Hohn daran, dass 
äusser dem „Bartscheerer und Bierzapfer44 seine meisten 
Gemeindegenossen Schanzgräber waren, da sind selbst 
die Lichtfreunde darüber einig, dass die wenigen Geist
lichen, welche übertraten, durch rein persönliche Mo
tive getrieben wurden, durch ihre Sinnlichkeit, wie 
Czerski, oder durch ihre Eitelkeit, wie Schreiber und 
Theiner, oder durch den Selbsterhaltungstrieb, wie
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und Steinen.“ Als ob seine nunmehrigen Glaubens
genossen im Frühlinge höflicher mit ihm umgegangen 
wären! Es ist dem Menschen gesetzt, durch den Irr
thum zur Wahrheit zu streben, und es ist Pflicht, die 
erkannte Wahrheit auch äusserlich zu bethätigen: aber 
es ist wenigstens ein grosses Unglück überhaupt un 
in der Zeit zwischen Aussaat und Ernte insbesondere 
zum Renegaten, oder wie die eifernde Sprache unserer 
Vorfahren es ausdrückte, zum Mamlucken zu werden.

Desto mehr ist auf Schuselka’s Treue zu rechnen. 
Unmittelbar vor seinem Übertritt in Weimar, desseu 
früher gedacht wurde (Nr. 105), hat er „die neue Kirch 
und die alte Politik“ (Nr. 149) geschrieben, durch uie 
er aus der alten Kirche schied, wie seine geistige Ent
wickelung und seine schriftstellerische Bahn naturge
mäss zu diesem Ziele führte. Er ist ein guter Ad- 
vocat mit der Beredsamkeit eines vollkommen überzei ö- 
ten Herzens, und abgesehen von seltenen Anklängen 
an moderne Überschwänglichkeit, z. B. „ein höchst be
deutender Anfang der Menschwerdung des neuen Kir
chengedankens ist die neukatholische Kirchenbildung,“ 
ist seine Beredsamkeit schlicht und leicht in edler Po
pularität. Die Geschichte, insbesondere österreichische 
Specialgeschichte, weiss er geschickt auszubeuten, auch 
die h. Schrift hat er für seinen Zweck studirt, wenn 
sie auch mitunter sich diesem Zwecke ein wenig beu
gen muss; so beruft er sich auf Luc. 1, 52 als eine 
revolutionäre Rede Christi: „Ich stosse die Gewaltigen 
vom Stuhl und erhebe die Niedrigen.“ Es ist aber nur 
eine Rede oder ein Lobgesang seiner jungfräulichen 
Mutter, welche vom Gott ihrer Väter spricht: „Er hat 
die Gewaltigen von den Thronen gestossen und die Nie
drigen erhöht,“ welch revolutionäres Gebahren auch 
der Legitimste unserm Herrgott schon zu Gute halten 
muss. An blosse Tagesliteratur erinnert zuweilen die 
mangelnde Schärfe der Begriffe, die Leichtigkeit 
welche entsteht, wenn die liefe, der Abgrund der da
neben liegt, übersehen wird , endlich Siege welche ge
feiert werden, indem der volle Ernst und das theil
weise Recht des Gegensatzes unbeachtet bleibt.

Der erste Theil will die Bedeutung der neuen Kirche, 
welche das Grundwesen des Christenthums, Liebe und 
Freiheit, zu lebendiger Wahrheit mache, und dadurch 
die allgemeine Reform der menschlichen Gesellschaft 
so beginne, wie weihe, wider allerlei Gegner darthun.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ronge. Dafür bringt er nicht etwa Gründe bei, auch 
keine Spur, dass er unterdess Gelegenheit gehabt habe, 
diese Persönlichkeiten bestimmter zu prüfen, es ist 
nichts, als der gewechselte Parteistandpunkt. Aus 
eigener Erfahrung ist wenigstens der Vorwurf gegriffen, 
dass die Laiengründer und Leiter der neuen Gemein
den jahrelang „ohne jede Kirchengemeinschaft und häu
fig auch allen Glaubens bar gelebt hatten, — Laien, 
die grösstenteils von Theologie so viel verstehen, 
wie die Eskimos von der Mathematik, und diese sind 
nun plötzlich allesammt zu Theologen, Doctoren und 
Reformatoren geworden.iS Als weitere Gründe seiner 
eigenen Umwandlung gibt er auch nur persönliche an. 
Man hatte als einen Hexenmeister, welcher neue Ge- 
meindegiieder herbeizaubern sollte, den Evangelisten 
Kerbler verschrieben. Was der Verf. von dem eiteln, 
herrschsüchtigen Verfahren desselben erzählt, und wie er 
Abends auf der Strasse, während man mit dem Festessen 
seiner harrt, noch einige jüdische Damen kräftig zu 
bekehren sucht, klingt sehr weltförmig, doch mag auch 
Harmloses durch eine leichte Schattirung einen ver
dächtigen Anstrich erhalten. Wir vernehmen bei die
ser Gelegenheit, dass Kerbler auch in Ulm seine im
mer fertige „Allerweltspredigt“ vom Einen Hirten und 
Einer Heerde hielt. Dann hat der neuangekommene 
Pfarrer, Würmle, welcher die Aufforderung der bi
schöflichen Behörde, sich gegen gewisse Anschuldigun
gen zu vertheidigen, mit deutscher Biedermanns-Miene 
zurückgewiesen hatte, sich nach einer Familienwoh- 
nung umgesehen, weil er seine frühere Haushälterin zu 
sich nehmen wolle, gegen die er Verpflichtungen habe 
und da die Arme sich so nach ihm sehne. Endlich 
fiel der Verf. in schwere Krankheit, in der ungetröstet 
vom Deutsch-Katholicismus er Gott das Gelübde that, 
in seine Kirche zurückzukehren, seine bisherigen Glau
bensgenossen oder Unglaubensgenossen nicht mehr vor 
sich liess, an den Herausgeber der Sonntagsblätter nach 
Mainz schrieb, und zuletzt heimlich dahin abreiste. 
Nun wundert er sich, dass seine vormaligen Freunde, 
denen er doch mit so vieler Mühsal ihre Gemeinde ge
stiftet, ihn mit Undank lohnen, in die Journale schrei
ben und schreiben lassen: er besässe schon seit einiger 
Zeit nicht mehr das Vertrauen der Gemeinde, sonder
bare Gerüchte verbreiteten sich über ihn, er wolle in 
Mainz wieder katholisch werden, man wünsche ihm 
„gute Geschäfte“. Dies sei die Moral der Deutsch- 
Katholiken, „gehört man zu ihnen, ist man ein grosser 
Mann, tritt man zurück, bewerfen sie Einen mit Koth
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jiiine so allgemein gehaltene Charakteristik, welche nur 
in der Zuriickführung auf das ürchristliche eine nähere 
Bestimmung findet , passt auch auf die protestantische 
Kii’che, sobald man diese, wie sich doch für jede hö- 
heWf Anschauungsweise von selbst versteht, nicht in 
irgend einem willkürlich abgegrenzten Momente ihrer 
Gründungszeit, sondern in ihrer ganzen Entwickelung 
erkennt. Ja, während der Verf. klug und verständig 
genug ist, sich nicht zunächst an dasjenige halten zu 
wollen, „was von dem neuen Kirchengedanken bereits 
ins lebendige Dasein getreten ist,“ sondern an den 
Gedanken selbst, kann der Protestantismus sich bereits 
auf drei Jahrhunderte im innern und äussern Kampfe 
für die Verwirklichung seiner Idee berufen, und dem 
Verf. selbst ist das Bekenntniss entfallen: „die geistige 
und politische Bedeutung Deutschlands beruht auf dem 
Protestantismus.“ Ebenso leichthin ist der Beweis für 
eine wesentliche Verschiedenheit vom Protestantismus 
genommen: „Dass die neue Reform vom Protestantis
mus wesentlich verschieden ist, beweisen wol am be
sten die vielen Übertritte von Protestanten, sogar von 
protestantischen Geistlichen.“ Sie würden so wenig 
erweisen als die zahlreichen Confessionswechsel zwi
schen der lutherischen und reformirten Kirche im 
16. Jahrh. für eine Wesensverschiedenheit beider 
Formen des Protestantismus beweisen: aber die That- 
sache selbst ist falsch und schief aufgestellt, denn äus
ser einigen Candidaten, welche ihren Übertritt gerade 
dadurch rechtfertigen, dass es kein Abfall vom Prote
stantismus sei, hat bisher die deutsch - katholische 
Kirche sich fast nur aus Katholiken erbaut. Ein we
sentlicher Vorzug der neuen Kirche wird darein ge
setzt, dass sie den Namen katholisch festgehalten habe, 
während die erste Reformation gerade deshalb nicht 
zum vollen Siege gelangt sei, weil sie jenen Namen 
preisgab. Daher „wäre der siegreichste Akt der gan
zen vielhundertjährigen christlichen Protestation gegen 
Rom, wenn alle für das wahrhaft allgemeine und freie 
Christenthum begeisterte Christen sich den Namen Ka
tholiken beilegten“, auch die des Namens würdigen 
Protestanten. Gewiss ist das Festhalten der jungen 
Gemeinde an ihrem katholischen Taufnamen ein Klug

heitsmittel, das für einige Zeit den Übergang zu ihr er
leichtern wird, auch lässt sich, wenn der Verf. den viel
deutigen Namen des Katholischen dahin bestimmt, dass 
er das Streben nach der allgemeinen Wahrheit des 
Christenthums und ihrer Verwirklichung bezeichne, ge
gen das gute Recht dieses Namens nichts einwenden. 
Aber es ist auch nicht einzusehen, warum in der Be
zeichnung römisch-katholisch ein grösserer Widerspruch 
liegen solle, als in der Benennung deutsch -katholisch, 
und jedenfalls hat die römisch-katholische Kirche einen 
so gewaltigen und nachhaltigen Versuch gemacht, die 
Idee einer allgemeinen Kirche zu verwirklichen, dass 
ihr’s darin ihre kluge Tochter von gestern getrost 
nachthun mag. Die protestantische Kirche hat im er
sten Jahrzehente ihres Bestehens gar keinen besondern 
Namen gehabt, sondern sich nur als Bestandtheil der 
allgemeinen Kirche des Abendlandes gefühlt. Als sie 
dann durch eine kühne Reichshandlung einen ehren
vollen Parteinamen erhielt, und allmälig in der positi
ven Benennung einer evangelischen Kirche ihre Eigen- 
thümlichkeit charakteristisch bezeichnet fand, liess sie 
den Sprachgebrauch gewähren, ohne darum ihre Be
rechtigung auf den wahren Katholicismus aufzugeben, 
sowie der andere Theil der evangelischen Gemeinschaft 
sich als reformirte Kirche immer nur gemeint hat als die 
reformirte katholische Kirche. Während der Verf. wie 
an eine magische Kraft der Namen zu glauben scheint, 
fordert der alltägliche Gebrauch bestimmte, handliche 
Namensunterscheidungen, und wenn wir, ruhmvoller, 
welthistorischer Besondernamen vergessend, uns alle 
heut Katholiken nennen wollten, würde das Bedürfniss 
sogleich für wirklich vorhandene Unterschiede auch 
Unterschiedsbezeichnungen geltend machen, wieDeutsch- 
Katholicismus eine solche ist, und wie der Verf. 
zeigt, eine angemessene, um den Antheil zu bezeich
nen, welchen deutsche Volksthümlichkeit an dem Kampfe 
gegen Rom nimmt; auch würde der gemeine Sprachge
brauch nicht aufhören, unter Katholischen ohne weite
res die Glieder der römischen Kirche zu verstehen. 
Aber der Verf. geht fort vom Namen zur Sache und 
setzt einen Hauptvorzug der neuen Kirche darein, dass 
sie nicht kritisirend der alten Kirche entgegentrete, 
sondern mit sieghaftem positiven Bewusstsein, dem 
Zeugnisse positiver Ursprünglichkeit, sich an ihre Stelle 
setze, indem sie mit wahrhaft genialem Muthe ihr zu
versichtliches: „Ich bin!“ ausgesprochen habe, ohne 
sich irgend mit der alten Kirche in Unterhandlungen
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einzulassen. Dieses alles, wie es vom Verf. ziemlich 
unbestimmt ausgesprochen ist, hat doch auch seine be
denkliche Seite. Es fragt sich, ob nicht durch diese 
Sprödigkeit eine kleine Sekte, oder im glücklichsten 
Falle eine Spaltung entstanden sei, deren reformatori
sche Kräfte in milderer Form vielleicht weit grössere 
Massen durchdringen konnten. Die geniale That, mit 
welcher die neue Kirche sich als solche erklärt hat, 
dürften wir wenigstens als heldenmüthig bewundern, 
wenn sie in München oder in Wien geschehen wäre. 
Dass die neue Kirche „ihre Kraft nicht zersplittert in 
negativen Kämpfen gegen die alte Kirche", dies mag 
sie dem Protestantismus danken, der diese schweren 
Kämpfe durchgeführt hat; dass sie aber nicht ängstlich 
ringt nach Rechtfertigung vor sich selber und vor der 
Welt, dies wird sie, wenn auch nicht ängstlich, doch 
mit ernster Gewissenhaftigkeit nachholen müssen. Die
jenigen, welche den vorzugsweise positiven Charakter 
der neuen Kirche noch nicht anerkennen, werden ge
fragt, ob etwa deshalb nicht: „weil sie noch keine 
Dome und Glockenthürme, keine reichen Pfründen, 
keine polizeilich geweihte Liturgie, keine hierarchische 
Himmelsleiter hat?44 Das gerade nicht. Aber wenn 
nach «euerm Sprachgebrauche das Positive auf kirch
lichem Gebiete zunächst das Christlich-Eigenthümliche 
ist, so wird schwer zu erweisen sein, dass das leipzi
ger Glaubensbekenntniss sich durch diesen positiven 
Inhalt auszeichne. Versteht man ferner darunter, wie 
dieses dem Sinne des Verf. zusagen dürfte, die affirma
tiven Hervorbringungen und Bezeugungen einer Re
ligion: geistreiche Schriften, wie Luther’s von der 
christlichen Freiheit, oder das Lied von der festen 
Burg, Thaten, wie Huss zu Konstanz und Luther zu 
Worms gethan, Werke, wie das hallische Waisenhaus, 
vor allem tiefsinnige, des heiligen Geistes volle Men
schen : so hat die junge Kirche allerdings bisher we
der Zeit noch Gelegenheit gehabt, derartiges zu voll
bringen, aber man muss sich auch nicht anstellen, als 
wenn sie auf diesem Felde schon besondere Kränze 
gewonnen hätte. Der Verf. selbst weiss nur zu rühmen: 
„die Sendschreiben der Häupter der jungen Kirche ath- 
men fast durchaus apostolische Würde und Zuver
sicht;44 wobei das fast ja stark betont werden mag, 
damit dieses Urtheil über Ronge’s Sendschreiben nicht 
jedem, der mit apostolischen Briefen ein wenig bekannt 
ist, sofort als ein Scherz erscheine. Nur auf eins darf man 
sich in dieser Hinsicht berufen, auf die gesellschaftliche 
Ordnung der Gemeinden, welche der Deutsch-Katholicis- 
mus rasch und stattlich zu Stande gebracht hat. Allerdings 
ist dieses etwas Positives, und die protestantische Kirche 
in Deutschland hat die Hintansetzung desselben schwer 
genug zu beklagen gehabt; dennoch lässt sich nicht 
behaupten, dass diese Rechtsordnung aus der Tiefe eines 
schöpferischen religiösen Geistes entsprungen sei, es ist 
nur der Zeitgeist, mit dessen Gewandtheit in solchen 

Dingen auch irgend ein Clubb sich eine rechtskundigeVer- 
fassung gibt. Glücklicher ist Schuselka in einer leich
ten Polemik gegen thörigte Vorwürfe^ Wird z. B. der 
neuen Kirche vorgehalten, dass äusser einigen Ehrgeizi
gen niemand ihr beigetreten sei, als „unwissende Men
schen der untern Stände“, so fragt er: „waren die 
Apostel etwa Doctoren, Professoren, geheime Kirchen- 
räthe und Prälaten?“ Er hätte hinzufügen können, 
dass gegen Christus selbst derselbe Vorwurf erhoben 
worden ist (Joh. 7, 48 f.), wie er dasjenige am Deutsch- 
Katholicismus, was daran demokratisch und communi- 
stisch genannt worden ist, als urchristlich mit gutem 
Rechte geltend macht. Er hat auch mit seinem war
men Herzen für die Noth der niedern Schichten des 
Volks, dessen Recht und Ehre auf die neue Kirche 
vertheidigt, zürnend gegen die Vornehmen und Gebil
deten, die nicht aus Pietät gegen die alte Kirche, son
dern aus einer Gleichgültigkeit, die sich allein noch 
über einen Virtuosen oder über eine Tänzerin begeistern 
könne, oder aus Trägheit, Feigheit und ausschliesslicher 
Sorge um industrielle Interessen in einer Kirche verharr
ten, welche diesen Gebildeten alles vergönnend „eine 
geistige und moralische Faulenzeranstalt“ sei. Noch 
interessanter handelt der zweite Theil von der politi
schen Bedeutung der neuen Kirche. Die wissenschaft
liche, literarische, militärische und politische Einigung 
Deutschlands solle dadurch , dass das deutsche Volk 
auch in einer Kirche bete, die rechte Weihe erhalten, 
die Reform des geselligen Lebens könne nur auf Grund
lagen des echten Christenthums zu Stande kommen, 
und das kirchliche Streben sei allerdings im Bewusst
sein des Volkes politisch geworden, wie es das immer 
war im Bewusstsein der weltlichen und geistlichen 
Herrscher. Wenn der Staatsmann, von dem man sich 
gewöhnt habe zu sagen, dass er die Geschicke nicht 
nur Österreichs, sondern auch Deutschlands in seiner 
gewaltigen Hand halte, zu einer hohen Person gespro
chen : „Ich bitte zu bedenken, dass geradezu das Näm
liche, was jetzt in kirchlicher Beziehung geschieht, dem 
30jährigen Kriege vorausgegangen ist,“ so entgegnet 
der Verf., nur dadurch sei der 30jährige Krieg entstan
den, dass damals das religiöse und nationale Bedürf- 
niss verkannt wurde, eben die österreichischen und bai
rischen Politiker hätten das Elend wie die Schmach 
dieses Kriegs verschuldet, während das die Zerspal
tung Deutschlands nicht mehren könne, dass zwi
schen zwei Gegensätze ein drittes Vermittelndes, zwi
schen die feindlichen Heerlager der katholischen und 
der protestantischen Kirche ausgleichend der Deutsch- 
Katholicismus trete, vielmehr mit dem römischen Dogma, 
welches dem einen Theile unseres Volks, wie dem 
einen Theile einer gemischten Ehe, die Seligkeit ab
spreche , mit diesem Verfluchungsdogma werde auch 
der alte unheilvolle Zwiespalt des deutschen Volks ein 
Ende haben. Die Misgunst der grössern Staaten 
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Deutschlands gegen die neue Kirche wird abgeleitet 
theils aus der autokratischen Abneigung gegen jede 
volkstümliche, vom Volke ausgehende Thätigkeit und 
Neuerung, während doch das unbeschränkte Herrscher- 
thum in allen gebildeten Staaten schon nicht mehr vor
handen, sondern überall die öffentliche Meinung Mit
regent geworden, und auch der älteste Staat auf 
Neuerungen und Umwälzungen gegründet sei, theils aus 
der Familientradition einiger Dynastien, welche die Er
haltung der römischen Kirche für ein heiliges Erbe und 
das Papstthum , obwol der moderne Staat überall mit 
den Forderungen desselben Zusammenstösse und auf 
Seiten der Ketzer stehe, mindestens für ein nothweudi- 
ges Übel achten; wodurch das Geschick der Völker 
als Privatsache einiger Familien betrachtet und die un
erbittliche Ausschliessung des Christenthums von Seiten 
einer heidnischen oder islamischen Dynastie als nicht 
minder berechtigt anerkannt werde. Im Eingehen auf 
die einzelnen Staaten ist Österreich mit einer dem Verf. 
natürlichen, schmerzlichen Vorliebe behandelt. Gegen 
das fast allgemein anerkannte politische Dogma, dass 
Österreich den römischen Katholicismus als die histo
rische Grundstütze des Kaiserstaats aufrecht erhalten 
müsse und liberale Zugeständnisse den Völkern nicht 
machen könne, als gegen eine trostlose Lehre macht 
er geltend, dass die österreichische Regierung vielmehr 
durch ihr starres Festhalten am Alten sich ausgeschlos
sen habe vom geistigen Gesammtleben Deutschlands, 
den alten kaiserlichen Einfluss verloren und in der Un
zufriedenheit der eigenen Völker sich das gefährlichste 
Hinderniss der Einheit und Kraft des Staats bereitet 
habe. Denn Joseph, der kaiserliche Märtyrer der Frei
heit, habe nicht vergeblich gelebt und gestrebt, seine 
Gedanken, nur ohne die despotische Form ihrer Ein
führung, seien heutzutage Gemeingut der österreichi
schen Völker, die jetzt nach einem Joseph sich sehn
ten. Gewiss hat auch diese Seite der Betrachtung ihr 
Recht, und die neuern Zugeständnisse für Ungarn be
weisen, dass die kaiserliche Regierung sich auch mit 
liberalen, selbst etwas zuchtlosen Zuständen vertragen 
kann: aber das wahrhafte Bedenken gegen eine freie 
Entwickelung der Völker, das sich wie eine tragische 
Nothwendigkeit auf das edle Österreich gelegt zu ha
ben scheint, wird vom Verf. nicht einmal erwähnt, die 
Befürchtung, dass durch eine Entwickelung zum freien 
Staate die verschiedenartigen Völker, welche der kai
serliche Scepter vereint, jenem Tage um s0 rascher 
entgegengeführt werden, wo jedes Volk nach der höch
sten Freiheit des Staats, nach einem nationalen Fürsich- 
sein unwiderstehlich verlangen und die Einheit, des 
Reichs zersprengen werde. Auch klingt die Versiche
rung des Verf. mehr wie die gereizte Stimme eines 
Exulanten, als wie eine genau untersuchte Thatsache, 
dass die Scham einiger österreichischen Volksstämme 
über politische Entwürdigung sich bereits zum leiden

schaftlichen Zorne steigere. Der Art ist auch, was 
von dem zweiten katholischen Staate behauptet wird, 
der als Trabant der österreichischen Politik vergeblich 
nach Ansehen in Deutschland strebe: „Jeder denkende 
Baier erkennt, dass die Deutsch - Katholiken vollkom
men Recht haben.“ Woher weiss der Verf. das? Doch 
nur kraft eines Schlusses aus seinerVoraussetzung: Jeder 
denkende Mensch muss erkennen, dass die Deutsch- 
Katholiken vollkommen Recht haben , also auch jeder 
denkende, wennschon Bier trinkende Baier. So ent
stehen triviale Phrasen, die den ernsten Lehren einer 
deutschen und ehrlichen Politik, deren Wortführer 
Schuselka ist, nur Eintrag thun können. Den kleinern 
Bundesstaaten hält er vor, dass sie durchaus kein Be
wusstsein von Souveränetät beweisen, oder wenigstens 
nicht wagten, diesem Bewusstsein gemäss zu handeln. 
„Karl August von Weimar hat den kleinen deutschen 
Staaten ein-Beispiel gegeben, wie sie grösser als die 
grössten werden könnten; aber die Nachahmung ist bis 
zum heutigen Tage ausgeblieben.“ Das mag nicht so 
leicht sein, es Dem nachzuthun: doch sind in der Zu
lassung und rechtlichen Ordnung der deutsch-katholi
schen Kirche kleinere Staaten vorangegangen. Der 
dritte Theil von dem, was geschehen soll, erweist, 
fast absehend von dem, was in der deutsch-katholischen 
Gemeinde geschehen ist, mit einer oft schlagenden Pole
mik die Nothwendigkeit der Reform des Gottesdienstes, 
Freilassung der Priesterehe und Befreiung von Rom. 
Die protestantischen Fürsten werden aufgefordert, nicht 
nur den Deutsch-Katholicismus in ihren Landen nach 
Kräften zu fördern, sondern auch der protestantischen 
Kirche aus ihrer dermaligen Erstarrung zu einer volks- 
thümlichen lebendigen Gestalt zu verhelfen. „Die rö
misch-katholischen Fürsten aber sollen entschieden zum 
Deutsch-Katholicismus übertreten.“ Dieses nennt der 
Verf. selbst politische Poesie, doch bietet er auch eine 
sehr reale Lockung: besonders in den ungarischen Län
dern liegen noch reiche Kirchengüter, ganz im Wider
streite mit „den apostolischen, wie den staats wirtschaft
lichen Grundsätzen. Die neue Kirche, welche in ihrer 
christlichen und demokratischen Einfachheit wenig Be
dürfnisse hat, gibt dem Staate Gelegenheit, einen gros
sen Theil jener Kirchengüter für christlich und politisch 
edlere Zwecke zu verwenden.“ So wartet er denn des 
Tages, „an welchem der kaiserliche Hof in Wien sei
nen feierlichen Einzug zur ersten deutsch-katholischen 
Messe in der Stephanskirche hielteohne zu sagen, 
ob die kaiserliche Regierung dadurch unter denjenigen 
Volksstämmen befestigt werden würde, welche etwa 
vorzögen, dem römischen Katholicismus treu zu blei
ben. Eine minder chiliastische Politik würde sich be
gnügen, für die Deutsch - Katholiken in Österreich als 
etwas Mögliches vorläufig diejenige Duldung zu bean
tragen, welche die Evangelischen dort geniessen, oder 
doch nach deutschem Bundesrechte geniessen sollten
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Er verkündet ferner: „Der Tag, an welchem in der 
königlichen Hofkirche zu Dresden die erste deutsche 
Messe gefeiert würde, wäre für Sachsen die Eröffnung 
einer neuen Epoche ruhmvoller Bedeutung/4 Den Er
innerungen und Bedürfnissen Sachsens würde eine 
evangelische Predigt näher liegen.

In einer kleinern Schrift vom deutsch-katholischen 
Priesterthum (Nr. 150) hat derselbe Verf. bei Gelegen
heit der Ordination des Pfarrers der Gemeinde zu Er
furt gegen den Vorwurf, dass seine Kirche eines recht
mässig apostolisch geweihten, wie eines zahlreichen und 
zweckmässig gebildeten Priesterstandes entbehre, sich 
vorerst auf die Thatsache berufen , dass die deutsch
katholische Kirche zwar noch vom Almosen lebe, doch 
bereits edle Männer genug mit Aufopferung einträglicher 
Pfründen oder der nahen Aussicht auf dieselben sich 
ihrem Priesterthume geweiht haben. Er hat sodann der 
katholischen Priesterweihe, die den Charakter einer 
Todten weihe trage, mit ihren unverständlichen Formeln 
vor einer theilnahmlos schaulustigen Menge die ein
fache Weihe des von der Gemeinde erwählten Man
nes gegenüber gestellt, im Angesichte dieser Gemeinde 
und in der lieben deutschen Muttersprache, so dass Jung 
und Alt mitbeten kann um Gottes Segen für ihren 
Seelensorger. Es lag nicht im Interesse des Verf., 
der ernsten und gemüthlichen Gebräuche zu gedenken, 
die doch auch die katholische Priesterweihe umgeben, 
aber das gute und apostolische Recht seines Priester- 
thums ist unleugbar. In der Einleitung wird der prote
stantischen Kirche vorgehalten, dass sie auch in dieser 
Hinsicht zu viel nachgegeben, den Begriff des Priester- 
thums aufgeopfert und ihn, wie den der Katholicität, 
dem Papstthum überlassen habe, die deutsch-katholische 
Kirche werde das nicht thun. Es kann auch hier nur 
von einem 'Namen die Rede sein. Der harmlose Name 
des Priesters ist in andern Volkssprachen der evange
lischen Kirche üblich, und war auch der frommen 
Sprache unserer Väter nicht fremd: neuerlich ist er 
fast abgekommen. Aber mit der Idee des Priester- 
thums hat es der Protestantismus gleich anfangs aufs 
Reine gebracht, dass es der von Christo eingesetzte, 
von der Gemeinde ausgehende und sie repräsentirende 
geistliche Stand zur Predigt des Evangeliums und zur 
Verwaltung der Sacramente sei. Was hat derDeutsch- 
Katholicismus daran aus - oder hinzuzusetzen ? Zur 
Verwirklichung der Idee fehlt uns noch mancherlei, 
aber der Deutsch-Katholicismus, der anfangs seine 
Priester nur mit dem einseitigen Namen der Prediger 
nannte, und sie in eine vielleicht unvermeidliche, aber 
gefährliche Abhängigkeit von den Gemeinden stellt, 
hat darin nichts voraus, als die Jugend, welche noch 
mit maaslosen Erwartungen in die Zukunft blickt.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 299.)

Römische Literatur.
1. Inclitae Academiae Albertinae Regiomontanae tria 

secula feliciter peracta gratulatur bonaque vota facü 
Georgia Augusta interprete Carol. Frid erico He r- 
manno. eloq. P. P. O. Insunt vindiciae latinitatis 
epistolarum Ciceronis ad M. Brutum. et Bruti ad 
Ciceronem. Gottingae, 1844. 4.

2. De M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum et Bruti ad 
Ciceronem epistoUs. quae vulgo feruntur. Scripsit 
August. Wilhelm. Zumptius. Berolini, Schroeder. 
1845. 4. 15 Ngr.

3. Academiae Georgine Augustae Prorector Rudolphus 
Wagner D. cum senatu successorem in summo magi- 
stratu academico Henricum Ritter D. civibus suis ho* 
noris et officii causa commendat. Inest C. Fr. Her* 
manni Eloq. P. O. vindiciarum Brutinarum epime* 
trum. Gottingae, 1845. 4.

4. Zur Rechtfertigung der Echtheit des erhaltenen 
Briefwechsels zwischen Cicero und M. Brutus. Von 
Dr. Karl Friedrich Hermann. Erste Abtheilung. Vor
gelesen in der Sitzung der Königlichen Gesellschaft 
der Wissenschaften am 16. November 1844. Göttin
gen, Dieterich. 1845. 4. 15 Ngr.

5. Zur Rechtfertigung der Echtheit des erhaltenen 
Briefwechsels zwischen Cicero und M. Brutus. Von 
Dr. Karl Friedrich Hermann. Zweite Abtheilung. 
Vorgelesen in der Sitzung der Königlichen Gesell
schaft der Wissenschaften am 31. Mai 1845. Göt
tingen, Dieterich. 1845. 4. 1 Thlr.

Der Fehler des Argwohnes, des Mistrauens, des Übel
wollens ist in der menschlichen Natur fast stärker als 
die entgegengesetzten Tugenden des Wohlwollens, des 
Zutrauens. Schlimmes redet und hört man lieber als 
Gutes. Diese Erscheinung tritt auch in der Wissen
schaft, besonders in der Kritik hervor. Das Mistrauen 
vergreift sich gern an dem Bestehenden und verdäch
tigt es als unecht; ist der Argwohn einmal ausgespro
chen. dann sieht man alles mit scheelen Augen an. 
Dieses Streben findet gewöhnlich mehr Beifall als das 
umgekehrte der Erhaltung. Darum sind Kritiker, wel
che verdächtigen und zerstören im Allgemeinen eines 
sicheren Erfolges viel gewisser, als die. welche die 
Waffen der Vertheidigung ergreifen. Doch wird dieses 
den besonnenen Kritiker nicht hindern, wenn ihn die 
Überzeugung treibt, auch gegen die allgemeine Stimme 
das Wort der Beschützung und Abwehr zu führen. 
Jenem leidigen Streben hat vor hundert Jahren die 
Briefsammlung des Cicero und Brutus unterliegen müs
sen; das umgekehrte hat jetzt erst dem verstossenen 
Buche den nöthigen Schutz angedeihen lassen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEHEIAE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. .H 295.

Römische Literatur.
Schriften von Hermann und Zumpt.

(Fortsetzung aus Nr. 294.)

Es war im Jahr 1741, wo sich zuerst Tunstall ge
gen Middleton, den Verfasser eines umfangreichen Le
bens Cicero’s, mit seiner Epistola ad virum eruditum 
Conyers Middleton, vitae M. T. Ciceronis scriptorem, 
in qua ex Ioris ejus operis quam plurimis reeensionem 
Ciceronis epistolarum ad, Atticum et Q. Fratrem desi- 
derari oslendilur} de illarum vero, quae Ciceronis ad 
M. Brutum Brutique ad Ciceronem vulgo ferunlvr Epi
stolarum av&tvTiq nonnulla disseruntur“ erhob, und dem
selben den Vorwurf machte, dass er die Unechtheit 
des Ciceronisch-Brutinischen Briefwechsels nicht er
kannt habe. Im J. 1743 antwortete Middleton auf diese 
Verdächtigung durch eine eigne Ausgabe der Briefe 
(London, 8. auch in’s Französische übersetzt, Paris 
1744). Gegen diese zwar nicht ungeschickte, aber 
nicht völlig genügende Vertheidigung trat jetzt von 
neuem mit noch schärfern Waffen Tunstall in seinen 
Observations onthe present colleclion of epislles between 
Cicero and M. Brutus (Lond. 1744) auf; und als vol
lends Jeremias Markland in seinen Bemarks on the ep. 
of Cie. to Brutus (Lond. 1745) den schon zurückge
schlagenen Feind auch in Beziehung auf die sprachli
che Seite der Briefe angriff (Tunstall hatte fast aus
schliesslich nur die sachliche berücksichtigt), so wagte 
Middleton nicht mehr eine Vertheidigung zu führen, an 
der er verzweifelt zu haben scheint, und seine Nieder
lage hat für hundert Jahre so nachhaltig gewirkt, dass 
es seitdem kaum ein Philolog gewagt hat die Echtheit 
der Briefe zu behaupten. Wie dankenswert!! musste 
demnach das im J. 1844 geschriebene Gratulationspro
gramm des Prof Dr. Hermann sein, in dem er der ver
lassenen Briefsammlung den ersten Schutz wieder an
gedeihen lässt? Diese Schrift hat es zunächst mit der 
sprachlichen Seite der Briefe zu thun und ist deshalb 
vorzüglich gegen Marklands Angriffe gerichtet. Dabei 
hat Hr. H. das besondere Verdienst, sowie überhaupt 
in allen seinen oben genannten Schriften, die seltenen 
Urschriften der englischen Gelehrten gelesen und viele 
Stellen daraus wörtlich mitgetheilt zu haben, während 
bisher die deutschen Philologen die Anklagepunkte ge
wöhnlich nur aus den Prolegomenen von Schütz erfuh
ren, und der Beweisführung der englischen Gelehrten,

11. December 1846.—
deren Resultate sie nur vor sich sahen, in ihrem ei
gentlichen Hintergründe eine Bedeutung zuschrieben, 
die sie nicht verdiente. Wie schwach, wie scheinbar 
aber die Gründe eines Markland sind, beweist in viel
fachen sprachlichen Einzelnheiten das Hermannsche 
Programm auf das Schlagendste. Nach einer Einleitung, 
welche die Geschichte der Streitfrage genau mittheilt, 
beginnt Hr. H. p. 10—11 damit, drei sprachliche Wen
dungen zu schützen, die Tunstall angefochten hatte. 
Von p. 12 richtet der Verf. seine Vertheidigung gegen 
Marklands sprachliche Einwendungen, die nur wenig 
gewichtvoller als die des Tunstall erscheinen. Von 
p. 23 an bespricht Hr. H. vorzüglich solche Stellen, 
welche nicht in Ciceronischen Parallelstellen ihren 
Schutz finden, aber doch durch allgemeine Regeln der 
Sprache und Beispiele anderer lateinischer Schriftsteller 
gesichert sind, und zwar behandelt der Verf. bis p. 34 
die Brutinischen, von da an die Ciceronischen Briefe. 
Mit Recht macht er bei dieser Gelegenheit im Allge
meinen zuerst darauf aufmerksam, dass Briefe in sti
listischer Hinsicht anders zu beurtheilen sind, als 
Schriften anderer Art, besonders die Briefe des Brutus, 
gegen dessen Stil auch Cicero nach Tacit. dial. de orat, 
c. 18 gewisse Ausstellungen mache, wiewol er im All
gemeinen in ihm einen trefflichen Stilisten anerkannt 
hat. Auch dem Einwurfe Tunstalls, dass’ ein Unter
schied zwischen den Ciceronischen und Brutinischen 
Briefen in dieser Sammlung sich nicht zeige, sucht der 
Verf. mit der Gegenbehauptung zu begegnen, dass ja 
gerade ein Gegner der Briefe, Markland, von 56 im 
Ganzen getadelten Stellen die volle Hälfte aus den so 
wenigen Briefen des Brutus entlehnt habe. Damit scheint 
mir jedoch jener allerdings beachtungswerthe Einwurf, 
der bei der Lectüre der Briefe anfänglich auch in mir 
aufgestiegen ist, nicht gehörig beseitigt zu sein. Denn 
jene sprachlichen Ausstellungen Marklands werden ja 
von Hrn. H. selbst als völlig ungegründet, wie sie es 
auch grösstentheils sind, zurückgewiesen; wie konnte 
er sich auf sie als auf ein Beweismittel sprachlicher 
Abweichung berufen? Zudem dürfte hier der Vorwurf 
Tunstalls mit Marklands Ansichten nicht vermischt 
werden. Es war also entweder durch NacMveisung 
wirklicher Sprachverschiedenheit jener Vorwurf zu be
seitigen, oder der Beweis zu führen, dass in Briefen 
Gebildeter einer Zeit ein bedeutender stilistischer Un
terschied sich nicht zu zeigen pflege. Über diesen 
wichtigen Punkt der Streitfrage will ich mir übrigens 
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zum Schluss der Anzeige noch wenige Worte erlauben. 
Über die Einzelnheiten des zweiten Abschnittes — die 
des ersten Abschnittes sind durch Hrn. H. als völlig 
erledigt anzusehn — verstattet mir der Raum nur dieses 
Wenige zu bemerken. Die Stelle aus I, 16: „vindici 
quidem alienae dominationis, non vicario, ecquis sup- 
plical“ etc. wird schon von Orelli in Schutz genommen, 
der auf Ulrichs (Huldrici) programma Turicense von 
1797 verweist, welches leider in Deutschland wenig 
bekannt scheint. Wahrscheinlich wird dieses Programm 
ähnliche Stellen geben, wo non ungefähr in dem Sinne 
von nedum oder ne — quidem steht. Hr. H. hat eine 
solche Stelle nicht angeführt, was wünschenswerth 
war. Ich möchte wenigstens auf Terent Andr. IV, 
2, 12 verweisen. Schwierig ist auch die Stelle in dem
selben Briefe: idem Cicero si flexerit adversus alias 
iudicium suum, quod tanta firmitate et magnitudine di- 
rexit in exturbando Antonio“ etc. Zwar darf die Re
deweise iudicium suum dirigere nicht befremden; sie 
ist eine gewöhnliche, öfters vorkommende, z. B. Cie. 
orat. in fin., Quinet. VI, 5; auch finden sich Ausdrücke 
wie cogitationes dirigere, Acad. Quaest. IV, 20. Die 
Sprachweise heisst: sein Urtheil richtig lenken, nicht 
schwanken im Urtheil. Als strenger Gegensatz davon 
steht hier iudicium fledere. Nun pflegt aber dirigere 
oft mit einem Ablativ, z. B. utilitate officium dirigere, 
omnia voluptate dirigere und ähnlichem verbunden zu 
werden. Darnach scheint es auch hier das Richtige, 
die Ablativen tanta firmitate et magnitudine mit diri
gere zu verbinden, und die Härte, die in dem durch 
keinen Genitiv näher bestimmten magnitudine liegt, sich 
bei dem leidenschaftlichen Tone des Brutinischen Brie
fes gefallen zu lassen, zumal da Hr. H. aus Plin. Pa- 
neg. c. 61 magnitudo ohne Genitiv nachweist, wozu 
man noch Curtius VIII, 14, 46 und Suet. Octav. 94 
fügen kann.

Soviel von den Brutinischen Briefen; den Cicero
nischen ist der übrige Theil der Hermannschen Schrift 
gewidmet. Zuerst wird p. 34 aus I, 2 das äna&, Ze/o- 
fitvov infideliter d. i. mala fide durch Anführung in
teressanter analoger seltner Ausdrücke aus Cicero ge
schützt. Überhaupt aber lässt sich behaupten, dass 
besonders mit in zusammengesetzte seltne Ausdrücke 
sich finden; ich erinnere hier nur an das seltsame me 
indicente, Liv. XX, 39 und Terent. Adelph. IHj, 4, 
62. Zu den übrigen in diesem Theile behandelten Punk
ten lässt sich nichts weiter hinzuthun; nur in Beziehung 
auf noch zwei ist mir eine Bemerkung möglich, a) In 
der Stelle I, 2: „quid se nam facturum arbitratus est“ 
versucht Hr. H. mit Unrecht die bei Cicero ungebiäuch- 
liche Tmesis aus Stellen des Plautus zu rechtfertigen. 
Es bedurfte einer solchen Rechtfertigung nicht. Der 
Codex Mediceus und die Princeps Romana geben das 
Richtige: quidnam se etc., das auch Orelli’s neuste Aus
gabe in den Text aufgenommen hat. b) Die Stelle in 

I, 15: ut Solonis dictum usurpem, qui et sapientissimus 
fuit ex septem et legum scriptor solus ex septem ist von 
Markland mit Scharfsinn einer Stelle in de legg. II, 11 
(Thales, qui sapientissimus in septem fuit) gegenüber 
gestellt und der Widerspruch beider geltend gemacht 
worden. Zwar lässt sich wol, wie Hr. H. thut, der 
Widerspruch damit entschuldigen, dass viele Schrift
steller, so auch Cicero, es mit solchen Urtheilen nicht 
immer so genau nehmen. Doch ist dieser Ausweg an 
unserer Stelle nicht nöthig. Die besten Handschriften 
lesen hier: qui et sapiens vnus fuit ex septem et etc. 
Victorius corrigirte in Var. Led. 23. 7 das sapientis
simus in den Text. Das unus ex septem und das solus 
ex sept. sind sich hier recht gut entgegengestellt. Wun
der nimmt es mich, dass Orelli das sapientissimus noch 
im Texte geduldet hat.

Einige schwierigere, nicht völlig durch Hr. H. er
ledigte Punkte, z. B. das non dicam im zweiten Satz- 
gliede, das vide, quam diligentius homines metuant 
quam meminerint, das eo angeblich für ibi, das ea cum, 
angeblich wie quacum gestellt, und einiges der Art 
habe ich absichtlich hier übergangen, weil es bei der 
Beurtheilung der zwei folgenden Schriften noch zur 
Sprache kommen muss.

Gegen die eben besprochene Vertheidigungsschrift 
Hermann’s trat in einer besondern Abhandlug Äug. W. 
Zumpt auf, und versucht 1) von p. 5 —18 einen Theil 
der Marklandischcn und Tunstallschen Behauptungen 
gegen Hermann in Schutz zu nehmen, während er den 
grössern Theil allerdings preisgibt; 2) nimmt er von 
p. 19 — 43 eine genaue Beurtheilung des lo. Briefes des 
ersten Buches vor, und bemüht sich durch Nachweisung 
vieler, wie er glaubt, unlogischer, ungeschichtlicher 
und besonders sprachwidriger Erscheinungen aus die
sem einen in Vergleich mit den andern wol am besten 
gerathenen Briefe den Beweis abzuleiten, dass so ge
schriebene Briefe des Meisters der lateinischen Sprache, 
des Cicero , unwürdig seien. Übrigens erklärt er sich 
nicht näher weder über die Zeit, in der diese Briefe 
entstanden sein sollen, noch über den Verfasser selbst, 
sondern begnügt sich damit ihn einen Declamator zu 
nennen. Einen durchgelührten Beweis von der Un
echtheit der Briefe hat Hr. Z. schon deshalb in dieser 
Schrift nicht gegeben, weil er das Geschichtliche höch
stens gelegentlich, das Sprachliche nur zum Theil und 
vorherrschend nur von Brief 15 berührt. Den Beweis, 
dass die Briefe aus Zusammenstellung echter Ciceroni- 
scher Briefstellen gemacht sein sollen, hat er eben so 
unvollständig gegeben, und wenn er p. 44 behauptet, 
er habe viele Stellen nachgewiesen, woraus die Briefe 
zusammengestellt seien, alles aber, was von ihm nicht 
als fremdes Eigenthum habe nachgewüesen werden kön- 
nen, habe der Fälscher ohne Zweifel aus verlorenen 
Briefsammlungen des Cicero gestohlen, so kann ich 
auch diese Behauptung nicht gelten lassen. Einmal 
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hätten sich noch viel mehr Stellen aus Cicero’s Briefen 
finden lassen , die ähnlichen unserer Briefe gegenüber
gestellt werden konnten, während Hr. Z. höchstens ein 
Dutzend solcher Stellen anführt: dann beweist eine 
solche Ähnlichkeit gar wenig; denn sie zeigt sich tau
sendfach zwischen unbezweifelt echten Briefen, und 
hat ihren guten Grund. Vgl. ad dir. XII, 4 und X, 28. 
Zudem ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein Fäl
scher verborgen geblieben wäre, der eine unechte 
Sammlung Brutinischer und Ciceronischer Briefe einer 
echten damals auf jeden Fall noch vorhandenen hätte 
entgegen stellen wollen.

Gegen diese Beschuldiguugen und Angriffe ver- 
wahrte sich Hr. Hermann in einem zweiten Universi
tätsprogramm, dem sogenannten Epimetrum vindidarum 
Brutinarum. Hier schlägt er mit überlegener Kraft die 
meisten Bedenken Zumpt’s zu Boden, und führt den 
Beweis besonders in sprachlicher Beziehung weiter fort. 
Die Beweisführung dieser Schrift zerfällt in drei Theile. 
Theil I. beweist, dass wenn sich wirklich auch vieles 
Seltene und Ungewöhnliche in dem Briefwechsel finden 
sollte, doch deshalb noch gar nicht folgen würde, dass 
er unecht sei, da in den anerkannt echten Briefen Ci
cero’s eine Menge der seltensten und eigenthümlichsten 
Sprachweisen vorkommen (Hr. H. giebt davon mehre 
Verzeichnisse) und auch Cicero selbst einmal den ple- 
bejus sermo in seinen Briefen entschuldigt. Theil II 
führt den Beweis, dass Zumpt in seiner Schrift sich 
als einen solchen erwiesen habe, dass sein Urtheil in 
dieser Frage nichts gelten könne. Dieser Theil wider
legt viele durchaus falsche Behauptungen Zumpt’s. 
Theil 111 endlich weist nach, dass in dem von Zumpt 
angegriffenen 15. Briefe der logische Zusammenhang 
richtig und keineswegs, wie Zumpt behauptet, des Ci
cero unwürdig sei. Dass schon in der Eintheilung der 
Schrift etwas Kränkendes für den Gegner liegt, kann 
ich nicht billigen. Ist es auch wahr, dass Zumpt in 
seiner Schrift den rechten Ton gegen Hermann nicht ge
troffen hat, dass er oft wahrhaft schulmeisterlich in 
seinen Gegner hineindocirt, dass er überdies die frag
lichen Briefe kritisirt, wie man ungefähr die schlechte 
Arbeit eines Schülers durchnimmt, so hätte doch von 
Hermann’s Seite eine zarte Humanität um so mehr vor
walten sollen, je überlegner er seinem Gegner ist und 
je mehr es dem stärkerem Theile zukommt, im ruhigen 
Tone zu antworten. Überdies lässt sich nicht läugnen, 
dass die Schrift Znmpts doch manchen schwachen Fleck 
der Gegner recht gut berührt hat, wie ja überhaupt in 
solchen Fragen der Widerspruch nur erwünscht sein 
kann, da er immer einen. Schritt zur Wahrheit näher 
fuhrt. Und so ist auch durch Zumpt’s Angriffe Hr. H. 
wenigstens mittelbar in mehrern sprachlichen Punkten 
weiter geführt worden.

Bei der Beurtheilung der Einzelnheiten dieser bei
den Schriften würde es zuweit führen auf di® vielerlei 

einzelnen Punkte näher einzugehen; es wird hinreichen 
die wichtigem anzudeuten und zu den fraglichen ei
nige Bemerkungen hinzuzusetzen. Ich will dabei den 
Gang der Zumptischen Schrift zu Grunde legen, und 
auf die jedesmalige Antwort des Epimetrums verweisen. 
Zu den p. 5 besprochenen tardare und commorari (siehe 
Herm. p. 19) vgl. man noch I. Philipp. §. 7. — p. 7 
spricht Zumpt gegen eine Wendung eines Brutinischen 
Briefes 1, 16: Al vide, quanto diligentius homines me- 
tuant, quam meminerint. In magis, was man für dili
gentius verlangt, würde durchaus nicht der Begriff der 
ängstlichen Sorgfalt ausgedrückt , der in dem dil. liegt. 
Zumpt und Markland leugnen, dass man sagen könne 
diUgenter metuere, da dilig. nur mit Begriffen selbstän
diger Thätigkeit verbunden werden dürfe. Doch ist zu 
beachten, dass gerade metuere von den Verben der 
Furcht die mehr umsichtige, selbstthätige, vorbeugende 
Furcht bezeichnet. Zugleich aber ist auch die etwaige 
Kühnheit des Ausdrucks gemildert durch das folgende 
meminerint, zu dem das dilig. gut gesetzt werden kann 
(vgl. ad fam. V, 17, 1), so dass die ganze Sprach weise 
eine Art Zeugma bildet. P. 9, not. 1 findet im Epime
trum p. 20 eine volle Widerlegung. P. 9, not. 3 aber 
greift Zumpt mit vollstem Rechte non dicam im zwei
ten Satzgliede an. Bekannt ist, dass man mit folgen
dem sed sagen darf: non dicam — sed, stelle ich aber 
den positiven Theil des Satzes voraus, so folgt nur ne 
dicam, nicht non dicam; warum? der Sprachgebrauch 
verlangt es so. An unserer Stelle wäre es demnach 
wol das Beste, das uon in ne zu ändern; denn wie oft 
sieht man in Handschriften non und ne verwechselt. 
Darum darf dieser Ausdruck wenigstens nicht als ei
ner in der Frage über die Echtheit mitentscheidender 
angeführt werden, zumal da man ausserdem die Mög
lichkeit nicht ableuguen darf, dass Brutus, dessen 
Sprachweise unbekannt ist, hierin von der gewöhnli
chen, besonders Ciceronischen Regel abgewichen sei. 
Denn ein logischer Grund lässt sich gegen das non di
cam nicht finden. Ich gehe zu der verzweifelten Stelle 
aus I, 2 über, wo Cicero über Dolabella’s Einfall in 
den Chersones schreibt: Quinque autem cohortibus quid- 
nam se (nicht quid se nam) facturum arbitratus esl, 
cum tu eo quinque legiones — haberes? Hier soll eo 
angeblich soviel als ibi (in Chersoneso) bedeuten. Die
ser Ausdruck gab auch dem gelehrten Hand Anlass 
sich im Tur seil. II, p. 410 zweifelnd über die Echtheit 
der Briefe zu äussern. Sicher ist, was auch Zumpt 
p. 13 geltend macht, dass eo nie für ibi gebraucht 
wird; und vergeblich macht Hr. H. im Epim. p. 18, 
not. 24 den verzweifelten Versuch, das eo durch ein 
hinzu gedachtes loco zu retten. Doch wozu dieser 
Streit? Eo steht hierin seiner gewöhnlichen Bedeutung, 
ja es würde sogar gegen den ganzen Zusammenhang 
verstossen, wenn es soviel als ibi wäre. Brutus’ Le
gionen, seine Reiterei u. s. w. standen nicht im Cher-
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sones; er konnte nur so viel Truppen dorthin führen. 
Das sagt der Brief deutlich: Itaque, quod scribis, po- 
stea statuisse te ducere exercitum in Chersonesum, nec 
pati, sceleraiissimo hosli ludibrio esse Imperium populi 
Romani, facis ex dignitate tua et e re publ. Es heisst 
also jenes quum tu eo — haberes so viel als quum tu 
eo quinque legiones — haberes ducendas, und ist eine, 
wenn auch nicht oft vorkommende, doch ungezwungene 
mehr vulgäre Wendung des Briefstils, die dem sermo 
plebeius angehört, den ja Cicero seinen Briefen ein
räumt; und ich finde ganz ähnlich gesagt bei Cie. ad 
Quint, f. III, 9 (extr.): habeo absolutum suave, mihi qui- 
dem uti videtur, ino? ad Caesarem. Auch hier ist mit 
habeo tnoq der Begriff der Richtung ad Caesarem ver
bunden; und habe ich auch nicht noch andere derar
tige Stellen für habere, so giebt es doch andere Ver
ben, die mit Begriffen der Richtung des Wohin und 
Woher verbunden werden, ohne dass sie selbst eine 

Richtung bezeichneten; vielmehr wird der Begriff der 
Richtung hinzugedacht. So ad Attic. XVI, 2: Brundu- 
sium cogito; XIV, 21 (in fn.): Ego ex Pompeiano VI 
Id. Maias cogitabam. So steht öfter noch quo in jener 
freiem Weise, und drückt den Zweck, ursprünglich 
aber doch nur die Richtung des Wohin aus. So pro 
Coel.: dixit profecto, quo vellet aurum. Auch die Zahl 
der Legionen, um dieses noch hinzuzufügen, ist in 
obiger Stelle nicht zu pressen, wie Manche gethan ha
ben; da Dolabella fünf Kohorten hatte, so sagt Cicero: 
und du hast fünf Legionen dorthin zu senden. Daraus 
folgt aber nicht, dass Brutus nicht noch mehr Truppen 
besitzen mochte, die aber als Besatzung bleiben mussten. 
P. 13 —14 bei Zumpt stossen wir auf die jedenfalls 
verdorbene Stelle aus I, 3: Ea cum (multitudine denkt 
man hinzu) usque in Capitolivm deductus maximo 
clamore atque plausu in rostris collocatus sum. Dass 
Zumpt eine Vertheidigung der Stelle, wie sie da steht, 
für unmöglich hält, wer dürfte ihm dies streitig ma
chen? Oder wie will man beweisen, dass cum dem ea 
so nachgesetzt werden könne, wie dem qua? Dieses 
ist in der ganzen Latinität etwas Unerhörtes; auch ein 
Falsarius konnte nicht so schreiben. Es bleibt nichts 
übrig als zu ändern. Ich dachte anfänglich an qua- 
cum; vielleicht liegt der Fehler in deductus, was in 
me duxisset oder me tulisset sich verändern liesse. Vgl. 
Philipp, XIV, 5. Auf p. 14 hat Zumpt eine Stelle aus 
I, 9 angegriffen. Sie heisst: Est enim alienum tanto 
viro, ut tu es, quod alteri praescripserit, id ipsum fa- 
cere non posse. Hr. 11. antwortet p. 18, not. 4, und 
vertheidigt durch Stellen die Bedeutung des ut recht 
gut. Doch ist die Stelle nach den Handschriften so zu 
schreiben: tanto viro, quantus tu es. Dies bietet die 
princeps R., der 1 Cod. Oxoniens, und marg. Cratan- 
dri; der Mediceus hat das auf quantus hinführende 
quam. Ein neuer Beweis, dass vieles in den Briefen 
Streitige blos auf falschen Lesarten beruhet. Die Stelle 
I, 12, wo es von Lepidus heisst: „bellum acerrime (so 
nach den besten Handschriften, nichtacerrimum) terra 
marique gerit“ ist von den Gegnern heftig angegriffen 
worden, da Lepidus keinen Seekrieg geführt habe. 
Siehe Zumpt, p. 15, Herm. p. 17, not. 23. Wenn Le- 

pidus auch wenige Schiffe hatte, sie höchstens als 
Transportmittel im Kriege benutzte, und das war doch 
leicht möglich, so konnte Cicero hier in seinem ge
rechten Hasse gegen Lepidus so sprechen. Auf p. 15 
wird aus I, 10 die schwierige Stelle von Zumpt ange
griffen : Haec ego multo ante prospiciens fugiebam ex 
Italia, tum cum me vestrorum edictorum fama revoca- 
vit. Man wendet ein, dass den Cicero nur ein einziges, 
nicht durch blosses Gerücht bekannt gewordenes, son
dern wirklich überbrachtos Edikt des Brutus und Cas
sius zur Rückkehr bewogen habe, und beruft sich auf 
die Stellen ad Attic. XVI, 1 und Philipp I, 3. Doch 
lässt namentlich die Stelle in der Philippica schliessen, 
dass das Edikt selbst dem Cicero etwas später zukam, 
als schon mündliche Nachrichten über die neue Wen
dung der Dinge in Rom und also auch über jenes Edikt 
sich verbreitet hatten. Doch abgesehen davon, so will 
doch Cicero in dem fraglichen Briefe besonders das 
Aufsehen hervor heben, das jenes Edikt in Italien er
regt hatte. Dieses Aufsehen drückt hier Cicero durch 
fama aus. Auffälliger ist der Plural; doch wissen wir 
ja nicht, ob nicht noch andere Edikte folgten oder 
vorangegangen waren, die hier Cicero, der dem Brutus 
ein Compliment machen will, mit einschliesst. Hr. H. 
sucht nachzu weisen, dass der Plural edicta auch von 
einem Edikt gebraucht werde, wenn man an die ein
zelnen Punkte desselben dachte, p. 18, not. 24. Ein 
Fälscher hätte wol nicht gegen die Philippica und den 
Brief ad Att. den Plural gesetzt. Auf p. 17 greift Zumpt 
aus I, 18 die Stelle an: Maximo autem, cum haec scri- 
bebam, afficiebar dolore, quod cum me pro adolescen- 
tulo ac paene puero res publica accejnsset vadem, vix 
videbar, quod, promiseram, praestare posse. Est autem 
gravior et difficilior animi et sententiae, maximis prae- 
serlim in rebus, pro altero quam pecuniae obligatio. 
Haec enim solvi potest, et est. rei familiaris iactura 
tolerabilis: rei publicae quod spoponderis quemadmodum 
solvas, nisi is dependi facile patitur, pro quo spopon
deris? Das facile fand schon Markland anstössig, so 
auch Zumpt; man würde dann wenigstens erwarten: 
si is dependi non facile p. Doch ist die Stelle nach 
dem ausgezeichnetem Medtceus und der princeps Ro
mana so zu gestalten: si (nicht nisi!) is dependi facile 
patitur, d. h. hat man für Geld gebürgt, so lässt sich 
wenigstens bezahlen und der Verlust verschmerzen, 
hat man sich aber als Bürgen der Gesinnung, der An
sichten gestellt, wie soll man da der Republik die 
Schuld bezahlen, gesetzt der, für den man gebürgt 
hat, giebt es gern zu, dass man für ihn eintrete? Der 
Vergleich ist einfach und schlagend. Octavian schien 
sich gar nicht darum zu kümmern, schien es gar nicht 
hindern zu wollen (facile patiebatur), dass Cicero jetzt 
für ihn zufolge eines frühem Versprechens (Philipp. 
V, §. 51) eintreten (dependere) sollte. So wird auch 
dependere ad Attic. I, 8 extr. gebraucht, und beson
ders beweisend ist die Stelle ad fam. I, 9, 9: Te, in- 
quit, ipsum cupio; nihil opportunius potuit accidere; 
nisi cum M. fratre diligentius egeris, dependendum tibi 
est, quod mihi pro illo spopondisti.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verant wörtlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von I?. A. Brockhaus in l^eipzig*



NEUE JENAISCHE

_ Fünfter Jahrgang. M 296. 12. December 1846.

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
BD

Römische Xdteratur.
Schriften von Hermann und Z u m p t.

(Fortsetzung aus Nr. 295.)

Ich komme zu den Beschuldigungen Zumpts, die er 
gegen den 15. Brief des ersten Buches ausgesprochen 
hat, und denen Niemand grössere Bedeutung zuschreiben 
wird als den Marklandischen. Fast alle sind durch Her- 
mann’s Epimetrum widerlegt; nur weniges möchte nach
zutragen sein.

Schon den Anfang des Briefes: Messalam habes> 
tadelt Zumpt p. 21. Er stellt ziemlich keck eine Re
gel von dem Gebrauche des habere auf, aus der her
vorgeht, dass von Personen, wie hier, sie müssten denn 
Sklaven sein, habere nicht gebraucht wird. Die Regel 
ist falsch. Vgl. Senec. Ep. II: habere nos putamus, 
habemur. Sehr ähnlich unserer Stelle ist Cic. ad dir. 
II, 4: i\tarum enim rerum domesticos habes et scripto- 
res et nuntios. Das waren aber nicht Sklaven, son
dern Freunde. — Die Stelle: quibus igitur litteris tarn 
accurate scriptis assequi possum, subtilius ul explicem, 
quae geruntur quaeque sunt in rep., quam is tibi ex- 
ponet, qui etc. von Hr. Z. p. 22 angegriffen, ist wahr
scheinlich verderbt; der Fehler scheint in tarn zu lie
gen, wofür Hr. Z. quanwis vorschlägt; ich möchte vel 
schreiben. Das vel wird in den Handschriften t ge
schrieben; war dieses dem folgenden accur. nahe ge
rückt, so konnte leicht ta, d. i. tarn, entstehen; oder 
soll man für tarn ein etiam setzen ? Hermann’s Erklä
rung der Stelle ist zu künstlich. Die Stelle: quem quum 
a nie dimittens graviter fernem, muss allerdings unter 
die seltnem Structuren gerechnet werden, wiewol Her
mann im Epim. p. 23 zwei schlagende Analogien aus 
Cic. ad. Allie. IV, 5 und VI, 1 beibringt. Solche Aus
drücke sind nicht sowol für Graedsmen, sondern viel
mehr für Nachlässigkeiten des Briefstils zu halten. 
Darum spricht die obige Stelle mehr für, a]s gegen die 
Echtheit. Das si fortasse, was Hr. Z. p. 37 bespricht, 
scheint den Abschreibern zur Schuld gerechnet werden 
zu müssen; es ist aus dem eine Zeile darüber stehen
den fortasse verschrieben. Gar sehr nach gewöhnlicher 
Grammatik riecht die Anklage Zumpt’s p. 29, wo ^er 
Ausdruck uterque pacem metuens getadelt, und der 
Genit. pacis verlangt wird. Darüber s. Hermann Epim. 
p. 23 u. 24. Übrigens setzt Cicero nicht gar selten bei 
solchen Participien den Accusativ, z. B. ad Attic. XVI, 6: 

Tecum me non esse fugientem periculum ; und ad Quint, fr. 
III, 8: O dii quam ineptus, quam se ipse amans sine 
rivali. Auch die Stelle: ..sed animus idem, qui semper 
infixus est in patriae caritate, discessum ab eins peri- 
culis ferre non potuit,“ bezeichnet Hr. Z. p. 30 als eine 
unlateinisch geschriebene. Vor allem bemerke ich, dass 
nach den besten Handschriften die Stelle heissen muss: 
Sed animus idem qui semper, infixus in patriae cari
tate, discessum u. s. f. Die Behauptung Hrn. Z.’s, dass 
man nicht sagen dürfe infixus in carit., sondern dafür 
defixusinp. c. zu setzen sei, ist falsch. Defixus kommt 
zwar öfter in jenem Sinne vor, doch gibt auch infixus 
ein richtiges Bild, wogegen auch sprachlich nichts ein
zuwenden ist. Wenigstens sagt Cicero ganz ähnlich 
ad fam. II, 6: Ego omnia mea studia, omnem operam, 
curam, induslriam, cogitationem, mentem denique omnem 
in Milonis consulatu fixi et locavi. Ob ich sage men
tem fixi in aliqua re oder animum infixi in aliqua re ist 
doch wirklich sprachlich fast ganz gleich. P. 32 sticht 
Hr. Z. nicht ohne Scharfsinn die Stelle an: ,,Itaque in 
medio Achaico cursu cum Etesiarum diebus auster me 
in Italiam, quasi dissuasor mei consilii, retulisset.“ Nicht 
in med. cursu retul., behauptet er, ist zu sagen, son
dern ex oder de med. c. Man fühlt leicht den Unter
schied des in und des ex oder de, aber man hat nicht 
sogleich Stellen zur Hand, um damit einen sichern Be
leg zu geben. Hermann p. 23 — 24 begnügt sich mit 
einer blossen Nachweisung der Sinnesverschiedenheit. 
Ich füge ein paar analoge Beispiele hinzu. Die Wör
ter recipere und excipere stehen gewöhnlich mit ex; 
so Caes. b. G. VI, 35: receptos ex fuga Tenchtheros, 
und ebendaselbst: multos ex fuga dispersos excipiunt. 
Dagegen heisst es bei Cic. de leg. Man.: Hüne in illo 
timore et fuga Tigranes — excepit; und ad fam. V, 9: 
quem in periculo recepisti. Die Wendung longa sunt, 
quae restant, praetereunda: sunt enim de me — durfte 
Hr. Z. mit Recht als unverständlich p. 33 angreifen. 
Man könnte vielleicht schreiben: longa sunt, quae re
stant praeterea dicenda. Wenigstens scheint mir der 
Fehler in dem praetereunda zu stecken. Nicht un
wahrscheinlich scheint es auch, dass praetereunda ein 
blosses Glossern ist, was ein Abschreiber zur Erklärung 
des longa beischrieb, und das dann in den Text kam.

Doch ich breche hier ab von den Einzelheiten der 
Z.’schen Streitschrift zu berichten, und übergehe na
mentlich alles Geschichtliche, auch alle Angriffe auf 
den Gedankengang des Briefes 15, welchen Hermann 
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im dritten Theile des Epim. (p. 29 — 30) genügend ge
rechtfertigt hat, und bemerke nur noch, dass diese mit 
wirklich gewandter lateinischer Feder in klarer Dar
stellung geschriebene Abhandlung ganz anders ausge
fallen sein würde, wenn Hr. Z. mit mehr unparteiischem 
Sinne geprüft hätte; dass aber auch diese Abhandlung 
den Briefen nützlich gewesen ist, indem sie auf Man
ches mit Recht Auffällige aufmerksam macht und zu 
dessen Beseitigung und Aufhellung anregt, wird sich 
aus meinem Berichte darüber ersehen lassen. * **)) Dass 
die beiden Abhandlungen Hermann’s gewandt, ja geist
reich geschrieben sind, lässt sich erwarten; doch sind 
mir einige lateinische Sprechweisen aufgefallen, an de
ren Richtigkeit ich zweifle. Dahin rechne ich das 
mehrfach wiederkehrende inde sequitur und unde sequi
tur, wofür nur sequitur, vielleicht ita sequitur zu sa
gen war, ferner die Wendung nullus dubito, die Form 
agnoturus (sallustisch) statt agniturus.

*) Auch hat Zumpt in den Jahrbb. für wissenschaftliche Kritik, 
1845, II, Nr. 91 — 94, noch einmal in einer Entgegnung auf Her- 
mann’s Epimetrum seine Meinung zu stützen gesucht, doch auch dort 
ohne neue Gründe, sodass ein Fortschritt in dieser Frage dadurch 
nicht gewonnen ist.

**) Einen gedrängten Auszug aus diesen zwei Schriften geben 
die Göttingischen Gelehrt. Anzeigen, 1844, Stück 194, 195, 196; 
und 1845, Stück 96, 97 u. 98.

Die beiden folgenden Schriften Hrn. Hermann’s 
(Nr. 4 und 5) haben, sowie jene besprochenen den 
sprachlichen Theil behandeln, vorherrschend den diplo
matischen und historischen zum Gegenstände einer 
gründlichen Forschung gemacht. *♦)

Um nun zuerst von der ersten Abhandlung zu be
richten, so schickt sie vor allem als Einleitung eine 
Geschichte des Streites voraus, wie diese schon in den 
Vindicien gegeben ist, geht dann auf eine literarhisto
rische Untersuchung darüber ein, ob eine Möglichkeit 
oder Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass die Schrift 
auch von einem andern Verfasser, zu anderer Zeit 
habe geschrieben werden können, und ob es an äus- 
sern oder innern Gründen fehle, sie an der durch die 
Überlieferung gegebenen Stelle festzuhalten. Ein höchst 
nachtheiliges Licht auf die Sache der Gegner wirft 
schon der Umstand, dass sie die widersprechendsten 
Ansichten über die Fälschung hegen. Tunstall hält 
alle Briefe für unecht, Markland meint, der erste sei 
als ein echter der leichtern Täuschung halber an die 
Spitze gestellt worden. Auch über die Person und das 
Wesen des Fälschers sind sie verschiedener Meinung. 
Markland nimmt an, dass irgend ein Gelehrter, dem 
nur Kenntniss des Lateinischen, gesundes Urtheil und 
Industrie eigen gewesen sei, die Briefe zwischen dem 
6. bis 14. Jahrh. n. Chr. verfasst haben könne; Tun
stall bestimmt die Zeit der Fälschung nicht näher, son
dern nennt seinen Fälscher einen Sophisten, meint je
doch , dass in der Zeit mittelalterlicher Barbarei die 

Briefe entstanden seien. Eine eigene Ansicht! Woher 
die Sophisten im Mittelalter? Auch die neuesten An
sichten der Gelehrten, um dieses der H.’schen Unter
suchung hinzuzufügen, sind nicht sicherer. Dass Zumpt 
seinen Fälscher einen Declamator nennt, der äusser 
vielen echten Briefen Cicero’s unter anderm auch Se
neca , Gellius und Quinctilian benutzt habe, ist schon 
erwähnt; er scheint also anzunehmen, dass die Briefe 
aus einer Declamatorenschule stammen, vielleicht noch 
die passendste unter diesen schwankenden Ansich
ten. Eigenthümlich urtheilt Orelli in der neuesten Aus
gabe des Cicero von 1845, Vol. III. Die erste Samm
lung soll 20 oder 30 Jahre nach Cicero’s Tode von 
einem Schmeichler des Messala erdichtet sein; die 
zweite, deren Handschrift fehlt, im 15. Jahrh. n. Chr. 
von einem Deutschen oder Italiener. Wahrscheinlich 
sind ihm die Gründe des Tunstall und Markland aus
reichend erschienen, die Schriften dem Cicero abzu
sprechen; aber in Beziehung auf Buch I wagt er es 
nicht, die Autorität der Handschrift, das Zeugniss des 
Plutarch, des Nonius und des Ammianus Marcellinus 
ganz zu verdammen; darum setzt er die Fälschung so
gleich nach Cicero’s Tod. Wunderbar, wenn der Be- 
tiug nicht damals schon entdeckt worden wäre. Bei 
Buch II hindert ihn kein äusserer Grund, es ins 15. Jahrh. 
zu werfen. Eine genauere sprachliche Vergleichung 
beider Sammlungen, als sie bis jetzt gegeben ist, kann 
diese Ansicht leicht widerlegen. Überdies kann das 
Fehlen der Handschrift kein so wichtiges Argument ab
geben, zumal einer Handschrift, die aus vier oder fünf 
Blättern bestanden hat. Wie manche Handschrift eines 
neu gefundenen Buches ist verloren gegangen; einige 
sind später wieder entdeckt worden, andere scheinen 
für immer verloren. Für das ursprüngliche Vorhanden
sein einer alten, wie es scheint, beschädigten Hand
schrift beweist auch eine Blattversetzung in diesem 
Buche, wovon unten mehr gesagt werden soll. Aber, 
um auf das erste Buch zurückzukommen, auch die Be- 
schalfenheit der Handschrift, woraus dieses geflossen 
ist, spricht nur günstig für die Briefe. Sie stammen 
unmittelbar aus der Handschrift des Petrarca, dessen 
wichtige Abschrift wir noch besitzen und aus der uns 
die Briefsammlungen des Cicero überkommen sind. 
In dieser stehen folgende Schriften in der angegebenen 
Reihenfolge: 1) das sogenannte erste Buch der Briefe 
ad Brutum, 2) die Briefe ad Quintum f., 3) der un
echte Brief ad Octavium, der also schon durch seine 
Stellung in der Handschrift zeigt, dass er mit den Brie
fen ad Brutum nichts gemein hat, 4) die 16 Bücher ad 
Atticum. Aus dieser Aufeinanderfolge der Schriften 
in der Handschrift zieht Hr. H. den scharfsinnigen, aber 
doch nicht völlig begründeten Schluss, dass die ur
sprüngliche Handschrift aus zwei Bänden bestanden 
habe. Band I habe die 8 verlorenen Bücher ad Bru
tum, denn 9 Bücher epp. ad Brutum scheinen existirt 
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zu haben, mit enthalten und der Brief ad Octavium 
habe den Schluss des ersten Bandes gebildet, weil 
man unechte Schriften gewöhnlich am Ende angeschrie
ben habe; Band II habe die Briefe ad Attic. umfasst; 
s. p. 11 sqq. Sicher scheint mir wenigstens das, dass 
unser Buch I ad Brutum das letzte der Bücher ad Bru- 
tum war und dass die übrigen acht in der Handschrift 
vorn durch einen Zufall weggefallen oder irgendwie 
verloren gegangen sind. Dass das Ganze zwei Bände 
bildete, müssen wir dahingestellt sein lassen. Aber nicht 
blos die Autorität der Handschrift, sondern auch die unver
brüchlichsten Zeugnisse des Alterthums sprechen für die 
Echtheit der Briefe. Von hoher Bedeutung ist das Zeug- 
niss des Lexikographen Nonius Marcellus, welcher 
s. v. amare et di tigere den Anfang unseres ersten 
Buches wörtlich citirt. Ausserdem citirt Nonius die 
Briefe ad Brut, noch zweimal, einmal ohne näheres 
Citat, das andere Mal s. v. vel eine Stelle des achten 
Buches. Dass nun unsere Briefe des sogenannten er
sten Buches eigentlich das neunte Buch ad Brutum 
sind, erfahren wir aus demselben Nonius. Die Hand
schriften des Nonius nämlich haben nach neuester Ver
gleichung ergeben, dass jene Stelle s. v. amare aus 
dem neunten Buche, nicht aus dem ersten, wie man 
fälschlich sonst in alten Ausgaben des Nonius las, ge
nommen ist; aber auch die Zeit, welche unser Buch 
schildert, beweist, dass es eines der letzten war, also 
wol ganz, wie Nonius sagt, das neunte; die Fragmente 
des sogenannten zweiten Buches ad Brutum, was Cra- 
tander zuerst herausgab, weisen sich der Zeit nach 
als das zunächst vorangehende, als das achte aus, und 
schliessen sich der Zeit nach an das neunte an. Wenn 
aber die Stelle, die Nonius aus dem achten Buche ci
tirt, sich in diesem achten nicht findet, so ist dieses 
nur daraus zu erklären, dass unser achtes Buch Lücken 
enthält und als ein ganzes Buch auch viel zu klein 
ist; es ist auf keinen Fall vollständig. Hätte nun ein 
mit allen diesen Umständen vertrauter Fälscher das 
achte Buch erdichten wollen, so hätte er wahrschein
lich die Stelle des Nonius hineingebracht. Er hätte es 
auch wol grösser gemacht. Dass aber die neuere Kri
tik alles dieses so klar auf hellt, dass alles so gut zu
sammenstimmt, was der frühem Zeit dunkel und unver
ständlich war, gibt einen Beweis, dass nicht alles dieses 
künstlich ersonnen, gibt einen Hauptbeweis für die Echt
heit, besonders auch für die Echtheit des zweiten, bes
ser achten Buches ab. Über noch zwei andere wich
tige Zeugnisse des Alterthums, des Ammianus Marcel- 
linus, welcher XXIX, 5 eine stelle unserer Briefe an
führt und über Plutarch’s Zeugnisse verweise ich auf 
die Auseinandersetzungen Hermann’s, erste Vorlesung, 
p. 19—29. Dort wird der Beweis hinlänglich gegeben, 
dass unsere Briefe von Plutarch gekannt waren.

Es liesse sich aber noch die Behauptung aufstellen, 
dass unsere Briefe zwar aus dem Alterthume stammen, 

aber schon vor Plutarch erdichtet sind, sodass sie auch 
diesen täuschten. Diese Ansicht, welcher Männer wie 
Orelli und Drumann huldigen, wird von p. 30 an be
sprochen, und da jene Männer nur gelegentlich diese 
Meinung ausgesprochen, und nur einige Punkte der 
Briefe angegriffen haben, so werden diese zerstreuten 
Äusserungen von p. 30 — 44 beseitigt. Orelli’s Bemer
kung zu Fronto II, 5 übergehe ich; sie widerlegt sich 
leicht. Wichtiger sind die Bedenken Drumann’s. Sie 
sind gegen dreierlei gerichtet, 1) gegen I, 2: quod scri- 
bis de seditione, quae facta est in legione quarta de 
Antoniis, 2) gegen die eruptio Bruti in demselben 
Briefe, 3) gegen den neunten Brief des ersten Buches, 
welcher angeblich von dem Tode der Porcia, Gemah
lin des Brutus, handelt. In Beziehung auf den ersten 
Punkt ist mit Recht erwidert worden , dass man gar 
nicht vermuthen dürfe, der Fälscher habe hier die vierte 
Legion meinen können, welche gleichzeitig mit beiMu- 
tina kämpfte, und in den Philippischen Reden so viel
fach (nach meiner Zählung wenigstens an zehn Stel
len, besonders in Rede IV, V, X, XI, XII und XIV) 
vorkomme. Denn sind die Briefe gefälscht, so können 
sie nur von einem gefälscht sein, der die Philippischen 
Reden (sie werden ja selbst in den Briefen erwähnt) 
auf das Genaueste kannte. Darnm ist die Stelle ent
weder verdorben, oder eine andere vierte Legion zu 
verstehen. Vielleicht stand ursprünglich IX im Text, 
und wurde von einem halbklugen Abschreiber in IV 
verderbt. Der zweite Punkt, die H, 2 und 4 erwähnte 
eruptio Bruti erledigt sich vollkommen, ja selbst zum 
Vortheil der Briefe aus Cie. ad dir. XI, 14. Hermann 
führt den Beweis noch weiter und thut fast ein übri
ges. Was den dritten Punkt betrifft, den zu Brutus’ 
Lebzeiten erfolgten Tod der Porcia, so sind darüber 
schon die Ansichten des Alterthums schwankend. Vgl. 
Plut. Brut. c. 53. Übrigens wird in diesem Briefe 
nicht einmal ein Name genannt, sondern nur auf einem 
Todesfall einer dem Brutus sehr theuern Person hinge
deutet, sodass man auch an eine andere uns vielleicht we
niger bekannte Person, die dem Brutus sehr nahe stand, 
denken kann. Sicher scheint mir auch, dass gerade 
ein Fälscher von der gewöhnlichen Ansicht über Por- 
cia’s Tod nicht abgewichen wäre.

Ich komme zu der letzten Schrift von Hm. Her
mann, in Beziehung auf welche einige Andeutungen um 
so nöthiger erscheinen, als gerade sie, die umfang
reichste von allen, die berühmten Tunstall’schen Zweifel 
einer Widerlegung unterwirft. Diese Zweifel aber waren 
es, welche in dem ganzen Streite eine so nachhaltige Wir
kung geäussert haben und noch äussern. Hr. H. folgt in 
seiner Vorlesung nicht der Tunstall’schen Anordnung, 
welche recht geflissentlich darauf abzuzwecken scheint, 
das Urtheil des Lesers gefangen zu nehmen; seine 
Reihenfolge ist die nach der Abfassungszeit der Briefe. 
Zuerst kommt demnach das sogenannte zweite Buch 



1184
zur Sprache. Aus dem ersten Briefe wird nur das von 
Tunstall hervorgehoben, dass hier Cicero vor dem Ent
sätze Mutina’s die besten Hoffnungen ausspreche, wäh
rend er nach demselben I, 2 Br. Unheil weissage. 
Mit Recht hat Hr. H. auf die verschiedene Absicht hin
gewiesen , in welcher beide Briefe geschrieben; der 
erste ist ermuthigend, der zweite warnend. Ebenso
wenig von Belang, ja durchaus mehr für die Echtheit 
sprechend, ist die Behauptung der Gegner gegen den 
zweiten Brief, dass der wahre Cicero, der doch den 
Lepidus in der fünften Philippica (auch in der drei
zehnten wird derselbe lobend erwähnt) hier nicht in 
geradem Widerspruche demselben levitatem et incon- 
stantiam animumque semper inimicwni reip. hätte beilegen 
können. Die Beweisführung Hrn. H.’s gegen diesen 
Anklagepunkt ist schlagend. Der zweideutige Cha
rakter des Lepidus wird in vertrautem Briefwechsel 
auch von Decim. Brutus {ad die. XI, 9) noch vor sei
nem Abfall bezeichnet. Sein zweideutiger Vermittelungs
versuch , obgleich in der dreizehnten Philippica so 
glimpflich behandelt, musste Argwohn erregen; ja ich 
glaube Recht zu haben, wenn ich die Äusserung unse
res Briefes gerade auf diesen deute. Die Zeit trifft. 
Jene Rede ist ungefähr Anfangs April gehalten, unser 
Brief kurz nach den V Jd. Aprilis geschrieben, viel
leicht mit X, 12 ad fam. an einem Tage.

P. 15 — 20 behandelt Hr. H. einen andern Wider
spruch, den Tunstall zwischen II, 2 und 4 und zwi
schen I, 5 darin findet, dass Cicero hier am 5. Mai 
nichts von Cassius’ Streitkräften wisse, während er 
dort sichere Nachrichten am 9. April vom Lepidus, am 
11. April von Brutus selbst empfangen haben wolle de i 
Cassio, de legionibus, de Syria, und habe er diese em
pfangen , so habe er am 5. Mai den Brutus nicht zur 
Verfolgung des Dolabella auffordern können, von dem 
er habe wissen müssen, dass ihm Cassius gegenüber 
gestanden. Auch sei der am 7. März geschriebene Brief 
des Cassius ex castris Taricheis, in dem er die Über
nahme der Legionen melde, den 5. Mai auf keinen 
Fall schon in Rom gewesen. Alle diese Schlüsse be
ruhen nur auf einem verführerischen Scheine und wi
derlegen sich am besten durch den Briefwechsel Cice- 
ro’s mit Cassius selbst im 12. Buche ad familiäres. Schon 
Ausgang März oder Anfang April schreibt Cie. ad 
fam. XU, 6 an Cassius so, dass man sieht, er w eiss von 
seinem Einflüsse in Syrien; ja dunkle Nachrichten waren 
nach XII, 4 und 5 noch früher in Rom. Warum soll
ten nun nicht Lepidus und Brutus um diese Zeit sichere , 
Nachrichten nach Rom haben melden können? Darum 
glaube ich, war auch Cassius’ Bericht aus den captris 

Taricheis wol schon im April nach Rom gelangt; län
gere Zeit brauchten die Briefe aus Kleinasien nicht* 
So spricht Cic. ad fam. XII, 10 von einem Briefe des Cas
sius vom 7. Mai und beantwortet ihn kurz nach den 
Kalenden des Juni, also vier Wochen später. Wenn 
aber Cicero ad Brut. I, 5 schreibt: De Cassii nostri 
copiis nikil sciebamus. Neque enim ab ipso ullae litte- 
rae, neque nunciabatur quidquam, quod pro certo ha- 
beremus, so dachte er gar nicht an jene ersten Nach
richten , sondern meinte nur die Fortschritte, die Stel
lung der Truppen, die Erfolge des Cassius. In ganz 
gleichem Sinne schreibt er sogar nicht viel später an 
Cassius selbst, nachdem er von diesem einen kurzen 
Brief erhalten hatte ad, fam. XII, 9: Brevitas tuarum 
litterarum me quoque breviorem in scribendo facit, et, 
utreredicam, non satis occurrit, quid scribam; nostras 
enim res in actis perferri ad te certo scio; Inas autem 
ignoramus. Tanquam enim clausa sit j4sia, sic nikil 
perfertur ad nos praeter rumores de oppresso Dolabella. 
Hrn. H.’s Widerlegung dieser Punkte, so gelehrt sie 
auch ist, hat mir nicht ganz genügt; namentlich gebe 
ich nicht zu, dass der Brief ex castris Taricheis so 
spät nach Rom gekommen sein soll. Was Hr. H. p. 21 
— 24 zum Schutz des siebenten Briefes sagt, der die 
deutlichten Spuren Ciceronischer Feinheit an der Stirn 
trägt, genügt vollkommen. Es bleiben also aus diesem 
Buche nur noch die vier Briefe, drei bis sechs, zur Be
sprechung übrig. Wie viel auch Verwirrtes die Gegner 
in diesen Briefen gefunden haben mögen, schon Manu
tius und Middleton lösten den Knoten und stellten die 
richtige Ansicht auf, dass Brief fünf und drei ein Brief 
des Brutus, vier und sechs ein Brief des Cicero sei. 
W’ie aber diese zwei Briefe in vier getrennte Stücke 
aus einander gerissen werden konnten, hat Hr. H. durch 
eine glänzende Entdeckung gezeigt. Eine Blattver
setzung, wie sie auch Mommsen in dem zweiten Buche 
ad Q. frat. entdeckt hat (Zeitschrift für die Alterthums
wissenschaft 1844, Nr. 75), hat die Verwirrung an
gerichtet. Man rechne nach:

auf Bl. I, p. 1 u. 2 standen die Briefe I. II.
auf Bl. II, p. 2 u. 1 „ „ HI. IV. V.
auf Bl. III, p. 1 u. 2 „ „ VI. u. s. w.

Nun drehe man das 2. Blatt um: p. 1, V. p. 2, IIIu.IV u.
es bilden V und III einen Brief, und IV und VI den 
zweiten: die zerrissenen Theile vereinigen sich und 
alle Zweifel müssen schwinden. Die Blätter scheinen 
an den obern und untern Rändern beschädigt und un
geheftet gewesen zu sein; deshalb schrieb der unge
schickte Abschreiber das zweite Blatt auf der Rück
seite zuerst ab.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I^eipzig.
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(Schluss aus Nr. 296.)
Von p. 32 an folgt die geschichtliche Rechtferti
gung des sogenannten ersten Buches. Brief 1 bietet 
keine Schwierigkeit; aber die Unterschriften der 
Briefe 2 und 3 sind offenbar falsch und haben den 
Gegnern vielen Stoff zur Verdächtigung, dem Beschützer 
Hrn. H. eine reiche Gelegenheit einer gelehrten Verthei- 
digung (von p. 34 wovon nur p. 40 — 46 die an
geblichen Prophezeiungen aus dem Erfolge widerlegt) 
dargeboten. Ohne auf die Einzelheiten der geschicht
lichen Deduction einzugehen, wozu hier der Raum nicht 
ist, will ich darauf aufmerksam machen, dass hier vor 
allem der Nachweis nöthig gewesen wäre, dass die Unter
schriften der beiden Briefe von dem Verfasser der Briefe 
selbst deshalb nicht herrühren können, weil sie mit sei
nen eigenen richtigen Angaben und Daten, wie sie sich 
in den Briefen anderweitig zeigen, in Widerspruch tre
ten würden. Und dieses lässt sich nachweisen und 
reicht auch für die Abwehr der Anklage auf Unecht
heit vollkommen hin. Brief 2 nimmt in den Worten, 
in quo valde delector me mite proridisse, ut tuum iu- 
dicium liberum esset cum Dolabella belli gerendi Rück
sicht auf Brief 5, wo dieser Gegenstand als in der Senats
sitzung vom VKal. Mai. geschehen angegeben wird. Dar
um kann der Brief nicht XII Kal. Mai. geschrieben sein. 
Die Unterschrift des Brief 3 (X Kal. Mai.) tritt mit dem 
eigenen Briefe in Widerspruch. Der Brief nennt XII Kal. 
Mai. als den Tag, an welchem die Siegesnachricht von 
der ersten Schlacht bei Mutina in Rom angelangt sei, 
spricht dann von dem T'ode der Consuln, von dem dop
pelten Siege desHirtius, wovon der zweite mehre Tage 
später als der erste erfolgt sei, von der Verfolgung 
des Antonius. Alles dieses, wozu noch die Zeit zu 
rechnen ist, welche die Nachrichten von Mutina nach 
Rom bringen musste, konnte doch nicht in zwei Tagen 
nach der ersten Schlacht geschehen sein, sodass der 
Verf. X Kal. unterzeichnen durfte ? Die Daten sind 
offenbar verschrieben, sowie auch II, 4 ad Brut, so
gleich das Anfangsdatum VI Id. aus dem Inhalte des 
Briefes selbst sich in III Id. verändert. Auf diese 
Weise ist also den Briefen nicht beizukommen. Die 
Bedenken gegen den 5. Brief sind nur der Art, dass 
sie zur genauem Begründung der darin vorkommmen- 
den antiquarischen Gegenstände aufgefordert, nicht die 

Unechtheit bewiesen haben. Hrn. H.’s Auseinander
setzung p. 52—60 lässt nichts zu wünschen übrig. Da 
der 6., 7., 8. und 9. Brief fast gar keinen historischen 
Anstoss gegeben haben, so geht Hr. H. p. 61 — 63 so
gleich zu Brief 10 über, welcher mit Plutarch’s und 
Appian’s Zeugniss insofern in Widerspruch steht, als 
diese Schriftsteller ausdrücklich sagen, dass Cicero des 
Octavian’s Ansprüche auf das Consulat gefördert habe. 
Während wir Hrn. H.’s Gegenbeweis, der sich an Dru- 
mann Bd. 1, S. 329 anschliesst, im Allgemeinen gelten 
lassen können, bemerke ich nur, dass die Zeit, in der 
unser Brief geschrieben ist, eine frühere zu sein scheint 
als jene , in welche Plutarch und Appian die Mitwir
kung Cicero’s für Octavian’s Consulat setzen. Dass 
Cicero anfänglich dem Octavian abgerathen haben mag, 
dass er selbst im Senate diesen Punkt berührte, lässt 
sich erwarten, während er später, als Octavian mäch
tiger und dringender hervortrat, allerdings vermittelnde, 
vielleicht briefliche, Zugeständnisse gemacht haben 
mochte, ähnlicher Art, wie sie Plutarch und Appian 
andeuten. Die Verdächtigung des Briefes 11 (p. 64—65) 
hat Hr. H. vollkommen widerlegt; nur kann ich die 
Stelle statim rero rediturum ad nos adfirmarit legatiane 
succepta nisi praetorum comitia habituri essent consu- 
les nicht wie Hr. H. in den Vindicien p. 33 erklären, 
der das comitia habituri essent cons. als eine blosse 
Formel auffasst. Vetus Antistius meint die neuen Con
suln, deren Wahl er erwartet, und die dann die Comi- 
tien der Prätoren zu halten hatten. So ist auch ad At- 
tic. IV, 2 zu fassen. Die Briefe 12, 13, 14 sind fast 
ganz frei von Angriffen geblieben; um so heftiger ha
ben die Gegner den 15. Brief bestürmt. Der Brief ist 
in anderer Weise geschrieben, als die übrigen; er ist 
gemachter, künstlicher. Dieses liegt im Gegenstände, 
im Plane. Die Briefe Cicero’s sind sich im Tone kei
neswegs gleich; manche sind nachlässiger; andere 
durchaus gefeilter. Doch diese Verschiedenheit unseres 
Briefes spricht nur für die Echtheit; denn die Sprache 
ist Ciceronisch. Wären die Briefe aus der Werkstätte 
eines Rhetors hervorgegangen, so trügen wahrschein
lich alle ein Gepräge. Übrigens ist alles, was man in 
geschichtlicher Hinsicht gegen den Brief vorgebracht 
hat, durch Hrn. H. p. 67—80 ebenso gewandt als über
zeugend zurückgewiesen worden, sodass ich eine Be
merkung hinzuzusetzen für überflüssig halte. Gegen 
den 18., den einzigen noch übrigen Ciceronischen, lie
gen geschichtliche Bedenken nicht vor; es bleiben also 
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nur noch die beiden Brutinischen, 16 und 17, einer Be
trachtung übrig. Diese Briefe sind so ausgezeichnet, 
so ganz den Charakter des Brutus wiedergebend, dass 
man etwas Besseres in dieser Gattung nicht lesen 
kann. Wären sie gefälscht, so hätte der Fälscher in 
ihnen ein wahres Meisterstück geliefert. Ihre Vorzüg
lichkeit geben selbst die Gegner zu, haben jedoch sich 
nicht abhalten lassen, ihre historischen Angriffe auch 
gegen sie zu richten, die jedoch Hr. H. von p. 80—88 
glücklich widerlegt hat. Die Angriffe sind sehr ge
sucht; sie betreffen Dinge, von denen wir nichts siche
res wissen können. So soll es unmöglich gewesen 
sein, nach Tunstall, dass Cicero an Octavian eine Bitte 
habe richten können, ut Brutum salvum wellet, oder 
dass Cicero den Casca einen Meuchelmörder genannt 
habe und ähnliches. Alle diese Punkte hat Hr. H. erle
digt; in Beziehung aber auf Casca bemerke ich nur 
noch, dass Cicero wol in Briefen Äusserungen gethan 
haben mochte, wie sie unsere Stelle andeutet, die dann 
verplaudert und an Brutus geschrieben wurden. We
nigstens behaupte ich, ein Fälscher hätte nicht eine so 
feindselige Äusserung dem Cicero gegen den Casca 
in den Mund gelegt, da doch Brief 18 beide Männer in 
freundliche Berührung bringt. Auch dass Cicero dem 
Octavian einen Triumph oder nach Brief 15 eine Ova
tion zuerkannt habe, ist wahrscheinlich genug; in de- 
cernere liegt nämlich hier nur der Begriff des Vor
schlags, welcher freilich zurückgewiesen ward. In die
sem Sinne steht decernere auch Philipp. V, c. 2, §. 5. 
Über das Alter der Attica hat Hr. H. eine meisterhafte 
Untersuchung geführt.

Doch ich breche hier ab, um schliesslich noch auf 
die ausgezeichnete Auseinandersetzung zu verweisen, 
welche von p. 88—102 den Schluss der H.’schen Schrift 
bildet, und uns ein sprechendes Bild von den Begeben
heiten gibt, welche uns in den Briefen vor Augen tre
ten. Aus dieser Darstellung aber geht hervor, „dass 
für jeden, der die damaligen Zustände und ihren Aus
gang kennt, diese Briefe das Gepräge der höchsten in
nen! Wahrheit in sich tragen, und uns dabei die bald 
zusammenwirkenden und bald sich durchkreuzenden 
Kräfte vergegenwärtigen, aus welchen das bunte Ge- 
wirre jener Begebenheiten hervorgegangen ist, mit so 
ungesuchter Lebendigkeit, dass eine müssige Erfindung, 
die eine solche Lücke in dem pragmatischen Verständ
nisse jener Monate ausfüllte, eine der ausserordent- 
lichsten Erscheinungen der Literaturgeschichte sein 
würde.“

So hat denn Hr. H. mit nicht geringem Aufwande 
von Gelehrsamkeit, doch im reinsten Interesse der 
Wahrheit ohne sophistische Künste oder Verdeckungen, 
fast alle Angriffe sprachlicher und geschichtlicher Art 
zurückgewiesen, mit welchen die Gegner unsere Briefe 
bekämpft und aus der Reihe echter Schriften verstossen 
hatten und sich dadurch ein grosses Verdienst erwor

ben. Man wird glauben, dieses Hinwegräumen der 
Anklagepunkte werde hinreichen, das geächtete Buch 
wieder zurückzuführen in die ihm gehörige Heimat. 
Doch nein! ich glaube es nicht. Die lange Schmach 
ist einiger Maassen getilgt; doch will der Verstossene 
die alten Rechte wiedererlangen, so muss er noch einen 
positiven Beweis beibringen, dass er ein ebenbürtiger 
Sohn des Hauses ist. Die ganze Beweisführung Hrn. 
H.’s enthält den abwehrenden, mehr negativen Theil 
des Beweises. Der positive Beweis ist aus einer ge
nauen sprachlichen Vergleichung mit den anerkannten 
Schriften des Cicero zu führen und es ist darzuthuu, 
wie in unsern Briefen derselbe Satzbau, dieselbe Ge
dankenverknüpfung, derselbe Wortgebrauch, mit einem 
Worte dieselbe Sprachweise sich findet, wie in jenen; 
ferner ist auch die Verschiedenheit der Brutinischen 
Briefe und der Ciceronischen in ihrem Stile doch eini
germaassen zu beweisen.*)  Wenn mir die Musse wird, 
so will ich mich selbst an einen solchen Versuch wa
gen und einzelnes in dieser Beurtheilung weniger Be
gründete nachholen.

*) Bei genauer Beachtung stellt sich allerdings auch in sprach
lichen Dingen zwischen den Ciceronischen und Brutinischen Briefen 
der Sammlung einUnterschied heraus. Ich mache auf zweierlei auf
merksam. Cicero schreibt II, 4, wie es bei ihm fester Gebrauch 
ist, mihicrede; Brutus dagegen I, 7 sagt crede. mihi. Das mihi crede 
kommt viel bei Cicero vor; vgl. ad Attic. 1, 17 (in (in.), ad Attic. 
I, 13, §. 5; VII, 6; ad familiär. V, 3, VII, 15, X, 10; Philipp. 
II, §.34. 112. 113. 116. IIS; Philipp. VI, §.6; Xll, §.31. Diese 
Wendung scheint nicht sowol römisch, als vielmehr Ciceronisch ge
wesen zu sein; denn andere Schriftsteller schreiben gewöhnlich an
ders. Decini. Brutus fam. XI, 26 schreibt crede mihi; ebenso Cas
sius ad fam. XII, 12; ebenso Coelius ad fam. VIII, 17. Die Um
stellung bei Cic. ad fam. X, 6 hat einen besondern Grund. — In 
Cicero’s Briefen ist die Wendung gewöhnlich cum haec scribebam. 
So kommt sie auch in unsern Briefen vor 1, 18 und II, 1. Vgl. aus 
andern Briefen des Cic. ad fam. XII, 24; Xll, 10; V, 10, 2; VI, 
21. Dagegen schreibt Brutus I, 6: Qu um has ad te scriberem litteras.

Weimar. Ernst Lieber kühn.

K (i n s tgesc h ich t e.
Mentor ie dei pih insigni pittori^ scultori e urchitelli Do- 

menicani, con aggiunta di alcuni scritti intorno le belle 
arte dal P. L. V i n c. 'M a r c h e s e dello stesso isti- 
tuti. Volume secondo. Firenze, 1846. 8.

Das Unternehmen des thätigen Dommicanermönches 
Marchese in Florenz, die Geschichte der aus seinem 
Orden hervorgegangenen Künstler zu schreiben, ist 
schon früher in diesen Blättern (Nr. 3 d. J.) bespro
chen worden. Dem ersten Theile des Buches, der da
mals allein berücksichtigt werden konnte, ist inzwischen 
der zweite und letzte gefolgt, nicht minder reich, wie 
jener, an ungedruckten für die Geschichte deritalieni- 
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sehen Kunst wichtigen Documenten. Wie wir schon 
bei dem ersten Bande auf diese besonders Rücksicht 
genommen haben, so wollen wir uns auch bei dem 
vorliegenden zweiten Theile darauf beschränken, die 
aus bisher unbekannten oder unbenutzten Quellen ge
wonnenen Resultate, so weit dies der Raum einer kur
zen Anzeige gestattet, zusammenzufassen. Über die 
Beurtheilung einzelner Bilder mit dem Verf. zu streiten, 
würde ohnehin ohne die Anschauung derselben wenig 
Nutzen gewähren.

Der erste Band hatte die Geschichte bis zum Ende 
des 15. Jahrh. hinabgeführt und schloss mit einer kur
zen Schilderung Savanarola’s, dessen Auftreten auch 
für die Richtung der bildenden Künste in Florenz nicht 
ohne Bedeutung war. An diese knüpft der zweite 
Theil unmittelbar an, indem er uns das Leben des 
Fra Bartolommeo della, Porta, auf den die Wirksamkeit 
Savanarola’s den entschiedensten Einfluss ausübte, vor
führt. Nächst Fra Angelico da Fiesoie ist dieser un
ter den Künstlern, auf die sich der Plan des Verf. er
streckt, die bedeutendste Erscheinung, und diese beiden 
sind es auch ohne Zweifel, welche dem Verf. die Idee 
seines Werkes eingegeben haben. Denn einerseits stehn 
sie unter den Malern aus der grossen Periode der ita
lienischen Kunst in der ersten Reihe, andererseits aber 
war auch gerade ihre Geschichte noch wesentlicher 
Ergänzungen und Berichtigungen fähig. Der Erstere hat 
bereits an seinem Orte eine ausführliche Betrachtung 
erfahren; für den Letztem hat wiederum das Archiv 
des Klosters St. Marco in Florenz, aus dem der Verf. 
schon für jenen geschöpft hatte, neun Documente her
gegeben, die wörtlich mitgetheilt werden. Das wich
tigste darunter ist ein Verzeichniss der von demselben 
angefertigten Bilder mit beigefügtem Preise, welches ein 
Chronist des Klosters im J. 1516 aus dem Buche des 
Malers selbst abgeschrieben und seinen Aufzeichnungen 
unverändert eingefügt hat. Darin werden 35 Bilder auf
gezählt, obgleich einige als sicher bewährte Werke, 
theils weil sie vergessen sein müssen, theils weil sie 
später fallen, vermisst werden. Die übrigen Akten
stücke, ein Vertrag des Malers mit seinem Freunde 
Mariotto Albertinelli, wodurch er diesem bei seinem 
Eintritte in’s Kloster seinen jüngern Bruder zur Lehre 
und Versorgung anvertraute, ein späterer Vertrag mit 
demselben, in welchem sich beide zu gemeinsamen 
Arbeiten verbinden, mehre Aufzeichnungen über Ver
handlungen, die über einzelne Bilder statt fanden, und 
endlich ein kurzer Artikel aus dem Nekrologium geben 
höchst wichtige Aufklärungen über die Arbeiten und 
Lebensverhältnisse Fra Bartolommeo s. Die Lebensbe
schreibung, die Vasari gegeben hat, erweist sich durch 
die neuen Quellen, was die Thatsachen betrifft, grössten- 
theils als zuverlässig, in den chronologischen Bestim
mungen jedoch als sehr verworren. Der vollständige 
Name des Malers, der bisher nicht bekannt war, ist 

Bartolommeo del Fattorino. Die gewöhnliche Bezeich
nung della Porta rührt bekanntlich nur von seiner 
Wohnung in Florenz her. Die Wirksamkeit desselben 
theilt der Verf. in vier Perioden, in denen er verschie
dene Manieren seiner Kunst erkennt, und auf die er 
die hervorstechendsten Bilder zum grössten Theil nach 
ausdrücklich überlieferten Zeitbestimmungen vertheilt. 
Die erste umfasst die Zeit bis zu seinem Eintritt in’s 
Klosterleben, der bekanntlich durch seine Verbindung 
mit Savanarola herbeigeführt wurde, und im J. 1500 
in Prato statt fand. Von dort nach Florenz zurückge
kehrt, scheint er einige Jahre der Kunst ganz entsagt 
zu haben, die er später mit wesentlich verändertem 
Charakter, um! zwar, wie es scheint, erst gegen das 
J. 1506 wieder aufnahm. In diese zweite Periode fällt 
seine Bekanntschaft mit Raphael, der im Colorit von 
ihm gelernt haben soll. Einen dritten Abschnitt be
dingt seine sehr bald nachher unternommene Reise 
nach Venedig, wo er von den grossen Meistern, die 
ihm dort entgegen traten, mannichfache Anregung er
fuhr, obgleich er die Weise ihres Colorits sich doch 
nie angeeignet hat. Eine höchst wichtige Bereicherung 
hat diese Periode seines Lebens durch den schon er
wähnten Vertrag mit Albertinelli erfahren. Mit diesem 
verband er sich nämlich nach seiner Rückkehr nach 
Florenz förmlich zu einem gemeinschaftlichen Betriebe 
der Kunst; sie hatten eine gemeinsame Werkstatt im 
Kloster, führten zusammen Bilder auf Bestellung oder 
zum Verkauf aus, und theilten mit einander den Ge
winn ihrer Arbeit. Diese Vereinigung wurde im J. 1509 
geschlossen, und 1512 durch ein neues Abkommen 
wieder aufgelöst. So sehr sich auch der Verf. bemüht, 
dem Verhältnisse eine Deutung zu geben, durch welche 
der Werth der Bilder Fra Bartolommeo’s nicht ge
schmälert wird, so lässt sich doch nicht leugnen, dass 
die Originalität vieler Werke dadurch sehr in Zweifel 
gestellt wird; ja die Thätigkeit des Malers während 
dieser Zeit ist von dem Vorwurf eines handwerksmäs
sigen Betriebes nicht ganz freizusprechen. Die vierte 
und letzte Periode datirt der Verf. von der Reise nach 
Rom, die in das J. 1514 fallt. Bald darauf ist der 
Aufenthalt in Lucca, Prato und Pistoja zu setzen, wo 
die Anwesenheit des Malers durch Bilder, über deren 
Ausführung zum Theil noeh in den Chroniken Nach
richten aufbehalten sind, bezeichnet wird. Einen Be
weis für den Ruhm, den der Maler sich erworben 
hatte, gibt die urkundlich bestätigte Erzählung, dass 
in dieser Zeit eiu Versuch gemacht wurde, ihn an den 
Hof des Königs von Frankreich zu rufen. Ob diesen 
Epochen wirklich so wesentliche innere Unterschiede 
entsprechen, oder ob es mehr äusserliche Abschnitte 
sind, wollen wir nicht näher untersuchen. Interessant 
aber ist es dabei zu verfolgen, wie sich schon in Fra 
Bartolommeo etwas von dem später so entschieden aus- 

| gebildeten Streben zeigt, die vorhandenen Elemente der
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Kunst in sich zu vereinigen, und sich die Vorzüge der 
verschiedenen Richtungen anzueignen.

Der zunächst folgende Fra Giocondo aus Verona, 
mehr als Antiquar und Herausgeber lateinischer Clas- 
siker unter dem Namen Jucundus bekannt, hat hier als 
Architekt eine Stelle -gefunden, indem er neben seinen 
gelehrten Studien auch mit Brücken und Festungsbau
ten in Paris, Rom und mehrern Städten Oberitaliens 
beschäftigt war, wodurch er sich zu seiner Zeit gros
sen Ruhm erwarb. Seine Lebensverhältnisse sind ziem
lich dunkel. Dass er dem Orden der Dominicaner an
gehört oder vielmehr eine Zeit lang in demselben lebte, 
darf man nach den vorliegenden Zeugnissen als gewiss 
annehmen. Das folgende Capitel behandelt einen ve
netianischen Maler Fra Marco Pensaben aus der ersten 
Hälfte des 16. Jahrh.. über den nichts weiter bekannt 
ist, als dass er, einer venetianischen Klosterchronik 
zufolge, ein grosses Altarbild in Treviso, das man 
früher der grössten venetianischen Meister würdig ge
halten hatte, verfertigt hat. Der Verf. hat demselben 
noch ein kleines Bild, das sich in Bergamo befindet 
und den Namen des Malers trägt, hinzugefügt. — Das 
Leben des Glasmalers Wilhelm Mareillat. der in Frank
reich geboren, in verschiedenen Städten Italiens sehr 
geschätzte Arbeiten ausführte, ist durch einige Akten
stücke, die jedoch schon durch Gaye’s Nachforschungen 
hervorgezogen waren, aufgeklärt. — Auf diesen folgt 
ein bisher fast ganz unbekannter Namen, Fra Paolino 
Signoracci aus Pistoja. Er wurde im J. 1490 geboren, 
ging sehr jung nach Florenz, lernte hier, nachdem er 
das Gewand des Dominicanerordens genommen hatte, 
unter Fra Bartolommeo, den er auch bei seinen Ar
beiten unterstützte, und lebte darauf grösstentheils in 
Florenz und in seiner Vaterstadt bis zum J. 1547. Da 
er von Vasari übergangen ist, so mussten die Nach
richten über ihn lediglich aus den in den Klosterarchi
ven verborgenen Aufzeichnungen geschöpft werden, die 
über eine nicht unbedeutende Anzahl von Bildern, wel
che von ihm für verschiedene toskanische Klosterkir
chen angefertigt und noch erhalten sind, Aufschluss 
geben. Darnach erscheint er allerdings nur als ein 
Maler von untergeordneter Bedeutung, der nicht sowol 
durch eigenes Genie als durch die Fortschritte, die 
seine Zeit überhaupt errungen hatte, das Lob, das seine 
besten Werke verdienen, erreicht hat. — Wenig ge
kannt ist auch Fra Damiaro aus Bergamo, der sich 
in einem allerdings untergeordnetem, aber zu seiner 
Zeit sehr geschätztem Kunstzweige, der ausgelegten 
Holzarbeit (tarsia) hervorthat. Sein Leben füllt die 
erste Hälfte des 16. Jahrh.. seine Hauptarbeit ist der 
grosse Chor der Kirche St. - Domenico in Bologna, an 
dem er eine lange Reihe von Geschichten des alten 
und neuen Testamentes in solchem Holzmosaik aus

führte. Genaue Aufzeichnungen über diese Arbeit sind 
noch vorhanden. Da er sich bei derselben, sowie bei 
andern Arbeiten der Zeichnungen Anderer bediente, so 
scheint er sich mehr dem Technischen zugewandt zu 
haben, das er in der That auf einen hohen Grad der 
Vollendung brachte.

Der noch übrige Theil des Buches S. 277— 377 
behandelt eine Reihe von Männern, von der Mitte des 
16. bis in den Anfang des 19. Jahrh., die indess mehr 
für die Geschichte des Ordens als für die der Kunst 
Interesse haben. Nur Einer unter ihnen verdient noch 
genannt zu werden, zumal da die Nachrichten, die über 
denselben beigebracht werden, ganz aus urkundlichen 
Quellen geflossen sind: Fra Domenico Portigiani aus 
Florenz, der besonders im Erzguss arbeitete. Er wurde 
im J. 1536 geboren, lebte im Kloster St.-Marco und 
starb 1601 daselbst. Seine bedeutendste Arbeit sind 
die Bronzethüren des Domes in Pisa, die er nach den 
von Giovanni di Bologna und dessen Schülern angefertig
ten Modellen goss. Der darüber abgeschlossene Con- 
tract sowol als die Aufzeichnungen der Klosterchronik 
über das Leben des Mönches sprechen ihm die Aus
führung dieses Werkes zu.

Den Schluss des Bandes macht ein Anhang, in 
dem fünf kurze, schon früher gedruckte Abhandlungen 
des Verf. über einige Bilder, die sich in der Gallerie 
der Academie zu Florenz befinden, wiederholt, und die 
eilf wichtigsten für den Inhalt dieses Bandes benutzten 
Aktenstücke mitgetheilt sind.

Diese kurzen Andeutungen mögen genügen, um 
die Aufmerksamkeit auf ein Werk zu richten, das nicht 
nur durch seinen Inhalt selbst Anspruch darauf machen 
darf, in weiterm Kreise bekannt zu werden, sondern 
auch als Zeichen einer sehr erfreulichen und frucht
bringenden Thätigkeit, der sich manche Kräfte in Ita
lien zuzuwenden anfangen, Beachtung verdient. Der 
erst seit wenigen Jahren erwachte Eifer, aus den Bi
bliotheken und Archiven ungedruckte Geschichtsquellen 
hervorzuziehn, hat sich auch der Geschichte der Kunst 
zugewendet. Wie wesentliche Bereicherungen diese noch 
von solchen gründlichen Quellenstudien zu erwarten 
hat, davon giebt das besprochene Werk einen deutli
chen Beweis, und es ist nur zu wünschen, dass auch 
die Geschichte anderer Künstler eine ähnliche Behand
lung erfahre; dann kann man sich für einzelne ein
seitige Urtheile und für eine oft lästige Breite der Dar
stellung, mit der so viele Werke der italienischen Li
teratur behaftet sind, und die auch hier nicht vermieden 
isX, durch den Reichthum des Materials hinlänglich 
entschädigt halten. Jetzt hat der Verf. in Verbindung 
mit zwei andern Gelehrten sich einer neuen Ausgabe 
der Lebensbeschreibungen von Vasari unterzogen, der 
eine Fortsetzung bis in die Gegenwart, und eine Reihe 
neuentdeckter Documente beigefügt werden soll.

Rom. Keil.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. S?. Hand in Jena. Druck und Verlag von 1?. A. Brockhaus in Ijeipxig'.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. JV. 298. 15. December 1846.

Nekrolog.
Am 12. Oct. starb zu Turin G. de Gregory, ehemaliges 

Mitglied des Corps legislatif und Ehrenpräsident des königl. 
Gerichtshofes zu Aix, Verfasser der Schrift: Memoire sur le 
veritable auteur de V Imitation de lesus Christ, revu par M. le 
comte Lanjuinais (1827; deutsch von Joh. Bapt. Weigl, 1832).

Am 14. Oct. zu Berlin der Privatdocent in der philoso
phischen Facultät Dr. Sam. Fr. Lubbe, 61 Jahre alt. Von ihm 
erschien: Lehrbuch des hohem Calculs (1825); Lehrbegriff der 
höhern Körperlehre (1828); Anfangsgründe der Geometrie 
(1846).

Am 14. Oct. zu Amsterdam Dr. Jo. Gerh. Fr. Estre, Ver
fasser der Schrift: Prosopographiae Horatianae capita duo (1844).

Am 15. Oct. zu Paris Dr. Äug. Berard, Professor der 
chirurgischen Klinik in der Faculte de medicine, geb. zuVar- 
rins 1802, Verfasser der Schriften: Du diagnostic dans les 
maladies chirurgicales (1836); De la texture et du developpe- 
ment des poumons.

Am 22. Oct. zu St. Louis d’Antin Generallieutenant Ba
ron P. Chr. Fr. Adr. Dieudonne Thiebault, geb. zu Berlin am 
14. Dec. 1769, Verfasser zahlreicher Schriften, als: Manuel 
des adjudants getieraux (1801); Du chant et particuli&rement de 
la romance (1813); Manuel general du Service des ttat-majors 
generaux et divisionnaires des armees (1813); Relation de l’expe- 
dition de Portugal en 1807 et 1808 (1817).

Am 25. Oct. zu Hannover Obermedicinalrath und Leib
medicus Dr. Joh. Georg Lodemann, geb. zu Hannover am 
6. April 1762. Verfasser medicinischer Abhandlungen in Zeit
schriften.

Am 25. Oct. zu Düsseldorf Max. Friedr. Weyhe, Garten
director daselbst, 70 Jahre alt, Mitarbeiter an der „Beschrei
bung officineller Pflanzen“ (1829).

Am 27. Oct. zu Petersburg der General der Infanterie 
Chatow, bekannt als Verfasser der Schrift: Beschreibung der 
Älandinseln und ihre Eroberung durch die Russen, und als 
Übersetzer der Geschichte von 18 12 des General Buturlin.

Am 29. Oct. zu Wittenberg Aug. Böhringer, Privatgelebr- 
ter und Improvisator, im 55. Lebensjahre. Von ihm erschie
nen: Stegreifdichtungen (1825); Blüthenfcränze in Poesie und 
Prosa (1829); Zur Feier der Einweihung von Klopstock’s 
Denkmal (1831).

Am 1. Nov. zu Bonn der ehemalige kurfürstliche Capell
meister Franz Ries, geb. zu Bonn am 16. Nov. 1755.

Am 2. Nov. zu Wexiö Bischof Esaias Tegn^r, geb. am 
13. Nov. 1782, der Dichter der Frithjofssage.

Am 6. Nov. zu Wien Christoph Küffner, k. k. Hofsecretär 
und Concipist des geheimen Staats- und Conferenzrathes, geb. 
zu Wien 1778. Eine grosse Reihe von Romanen begann er 

mit: Die Geliebte im Sarge (1801). Ausserdem gab er eine 
Übersetzung des Plautus (5 Bde., 1807) und andere Schriften 
heraus: Spaziergang im Labyrinth der Geschichte (1824—26); 
Lebensbilder (1824).

Gelehrten -Versammlungen.
Die Versammlung deutscher Natur forscher und 

Arzte in Kiel am 18. Sept, eröffnete der erste Geschäfts
führer Prof. Dr. Michaelis nach Begrüssung der Anwesenden 
mit einem Vortrag über die Ostsee, namentlich in geographi
scher und physikalischer Hinsicht. Prof. Leune aus Berlin sprach 
über die Entstehung des Menschengeschlechts. Der zweite Ge
schäftsführer Prof. Scherk schilderte die grossen Verdienste des 
jüngst verstorbenen Astronomen Bessel um die Wissenschaft. 
Am zweiten allgemeinen Versammlungstage hielt Dr. Buck einen 
Vortrag über die Taubstummheit. Prof. Jessen aus Kiel über 
Geistes- und Gemüthskranke. Am 24. Sept, sprach Prof. 
Örsted aus Kopenhagen über die Weseneinheit des Erkenntniss- 
vermögens in dem Universum, aus dem Gesichtspunkte des 
Naturforschers betrachtet. Prof. Forchhammer aus Kopenhagen 
über die Eigentümlichkeiten des Meerwassei s und seiner Strö
mungen. In den Sectionen hatten folgende Vorträge statt, 
und zwar in der Section für Physik, Chemie und Pharmacie 
hielten Vorträge: Inspector Meyerstein aus Göttingen über ein 
von ihm construirtes Magnetometer, vermittels dessen man die 
absolute Intensität, die absolute Declination und die Variationen 
der Declination bestimmen kann. Conferenzrath Pfaff über eine 
Beobachtung an durch 25 Jahre aufbewahrter Milch, welche 
sich unverändert zeigte. Derselbe theilte die Resultate einer 
Analyse des Wassers vom Geyser in Island mit, in welchem 
die Kieselerde durch die grosse Hitze aufgelöst sein soll, und 
sprach über Moleculenzersetzungen, besonders beobachtet an 
Blausäure, bedingt durch Licht, Luft und Einwirkung der Wan
dung der Gefässe, welche gleichsam als galvanische Kette wir
ken. Apotheker Zeiss aus Altona theilte sein Verfahren zur 
Aufbewahrung von Milch- und Pflanzengallerte mit, und 
sprach über die Zersetzung des Bittermandelöls beim Filtriren 
durch Eisenblechtrichter. Gesske aus Altona über Blausäure- 
Darstellung mittels Phosphorsäure. Apotheker fhaulow aus Chri- 
stiania über Haltbarkeit der Blausäure. Prof. Rammeisberg aus 
Berlin über Zersetzung der Cyanmetalle in der Hitze beim 
Ausschluss des Sauerstoffs. Dr. Bley zeigte ein neues Fermentöl 
aus Chelidonium maius, sprach über Fermentoleum Plantaginis 
und theilte eine Erfahrung mit über lösende Einwirkung des 
salpetersauren Harnstoffs auf Blasensteine aus phosphorsaurer. 
Ammoniak-Talkerde. Dr. Oberdörffer über die Bildung eines 
cochenillerothen Färbestoffs auf den Kartoffeln. r. Thaulow 
sprach über das Vorkommen der Biber in Norwegen. Con
ferenzrath Pfaff über eine vom Mechanicus Kramer in Kiel ver
fertigte elektromagnetische Maschine nach dem Princip des 
elektrischen Hammers. Prof. Himly über bisher unbekannte 
Sauerstoffsalze. Derselbe über ein eigenthümliches Leichenfett 
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(Adipocire), welches eine Kalk - und Magnesiaseife bildet. Dr. 
Thaulow über die Constitution von lac sulphuris, über Perlasche, 
über die Bereitung von Chlorkalk und Chlorwasser. Conferenz- 
rath Pfaff legte zwei von Hofrath Munke genau gestimmte 
Stimmgabeln vor, deren eine 872, die andere 880 Schwin
gungen in einer Secunde macht. Manke of Rosenskiold einen 
verbesserten Duplicator. Conferenzrath Örsted forderte auf, die 
Gesetze der Richtung und Geschwindigkeit des Falls einer 
neuen Prüfung zu unterwerfen, besonders in Beziehung auf die 
Östliche und südliche Abweichung. — Section für Zoologie, 
Anatomie und Physiologie. Prof. Krahmer aus Halle sprach über 
den Mechanismus der Respiration und zeigte, dass bei der Inspira
tion der Druck der Luft in den Lungen vermindert und das 
Blut von den Lungen angezogen wird, bei der Exspiration das 
Gegentheil statthat. Geh. Medicinalrath Sachse aus Schwerin 
über das Verhältniss der Mutter zu Zwitterbildungen. Dr. Rum
pelt aus Dresden über Mechanik der Vorstellungen. Prof. Dal
ton aus Halle über Misbildungen. Prof. Steenstrup über die 
einheimischen Frösche. Justitiar Boie über die Charakteristik 
der Genera, bei welcher Farbe und Grösse zu benutzen sei.— 
Section für Mineralogie, Geognosie und Geographie. Äusser 
den Erläuterungen vieler vorgelegter mineralogischer und geogno
stischer Denkwürdigkeiten hielten Vorträge Dr. Rost über die 
Versteinerungen in den Übergangsblöcken der Umgegend von 
Kiel. Prof. Plieninger aus Stuttgart über Macrophynchus Meyeri, 
genus Phytosaurus und die Trematosaurus - Arten von Braun. 
Dr. Meyn über die Krystallisation des Struvits. Dr. Volger 
über den Unterschied der Stylolithen (Klöden) und des Stengal- 
kalks (Hausmann), Derselbe über das Erdbeben vom 29. Juli. 
Prof. Forchhammer über den Uralit von Arendel. Prof. Wiebel 
aus Hamburg über den fadigen Obsidian von der Insel Owaihi. 
Hofprediger Germar aus Augustenburg über die Whewall’schen 
Untersuchungen über Ebbe und Fluth. Dr. Schnurs aus Neapel 
über einzelne Lücken und Mängel in der Geographie Europas. — 
Section für Botanik, Forst- und Landwirthschaft. Prof. Schleiden 
aus Jena sprach über das Wesen der Kartoffelkrankheit. Schacht 
aus Altona über die Pflanzenbefruchtung zur Bestätigung der 
Schleiden’schen Ansicht. Dr. Münter aus Berlin und Prof. Röper 
über die Kartoffelkrankheiten. — Section für Medicin, Chirur
gie und Geburtshülfe. Dr. Scuhr aus Celle hielt einen Vortrag 
über den heutigen Stand der deutschen Medicin. Prof. Ruete 
aus Göttingen über kaltes Wasser bei Ophthalmien. Medicinal
rath Münchmeyer über den Krankheitsgenius und Medicinal
reform. Dr. Krämer aus Göttingen über das Verhältniss der 
Krätzmilbe zur Krätze. Dr. Kirchner aus Kiel über eine be
sondere Art von Gonorrhoea secundaria. Staatsrath Meyn über 
Zoster als zu der Gattung Neurosen gehörig. Prof. Michaelis 
über Mittel zur Verhütung des Puerperalfiebers. Prof. Langenbeck 
über Encheadrom der Parotis. Dr. Meckel über Carcinom. Etats- 
rath Langenbeck über acute rheumatische Periostitis. Dr. Trier 
aus Altona über Steinkrankheiten. Prof. Sammer aus Kopen
hagen über die Contagiosität der Hautkrankeiten. — Section 
für Psychiaterie. Verhandelt wurde über die Anwendung von 
Zwangsmitteln in deutschen Irrenanstalten, über die Anwendung 
der Kälte namentlich in Form der Sturzbäder, als Heilmittel, 
über das Ursächliche der Geisteskrankheiten, über die Anwen
dung des reinen Opiums und anderer narkotischer Stoffe, über 
die Anwendung des Aderlassens, über die schädlichen Folgen, 
welche Vorurtheile gegen Gemüthskranke und Irrenanstalten 
veranlassen, über das Alterniren der Gemüthskrankheiten mit 
Lungenschwindsucht, Wechselfieber, Wassersucht, über die 
Ähnlichkeit der Fieberdelirien mit den Hauptformen von Ge
müthskrankheiten , über das Verhältniss der Gemiithsstimmung 

zu mehren andern Krankheiten und deren physiologische Er
klärung. Prof. Jessen sprach über das Verhältniss des körper
lichen Krankseins zu den Gemüthskrankheiten. — In einer con- 
chyliologischen Section ward über Anatomie und systematische 
Stellung der Trochoiden verhandelt. Prof. Steenstrup hielt einen 
Vortrag über Land- und Süsswasser-Mollusken Islands. Be
sprochen wurde das neue Genus Mediolacea, als eigends auf
zustellendes Geschlecht. — Section für Mathematik, Mechanik 
und Astronomie. Prof. Scherk hielt einen Vortrag über zwei 
Verallgemeinerungen des Wilson’schen Satzes, theilte Aufgaben 
mit, welche sich auf die Darstellung discontinuirlich auf ein
ander folgender, doch von einander abhängiger Punkte durch 
continuirliche Linien beziehen und legte eine Methode vor, 
durch welche es möglich wird die Anzahl der Zerfällungen 
einer Zahl n in ihre Summanden für jede einzelne Klasse durch 
eine einzige Formel zu erfahren. Prof. Frisch aus Stuttgart 
über die Herausgabe von Kepler’s Werken, v. Kauffmann über 
die Statik der krummen Linie, und über die Dynamik der 
Materie, — Zum Versammlungsort nächsten Jahrs ist Aachen 
gewählt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 

8. Oct. Prof. Panofka hielt einen Vortrag über ein die Hen
kel apulischer Kratere an der Stelle der Medusenköpfe bis
weilen schmückendes Relief eines weiblichen, mit Widderhör
nern versehenen Kopfes, das am wahrscheinlichsten auf Arne, 
die Amme und Geliebte des Poseidon, der bisweilen selbst die 
Gestalt des Widders annahm, zu beziehen sei. Architekt 
Bötticher verbreitete sich über die hellenischen Hypäthralternpel 
mit besonderer Beziehung auf die Negation, welche kürzlich 
Prof. Ross gegen diese Bauform, sowie überhaupt gegen alle 
Schriftzeugnisse der Alten veröffentlichte. Es ergab sich aus 
den zahlreichen Schriftzeugnissen über das Wort hypaethrum, 
die sätnmtlich Ross unbekannt gewesen sind, dass in der ganzen 
lateinischen Literatur, wo dieses Wort nur vorkommt, dasselbe 
als ein terminus technicus gebraucht wurde um einen subdialen 
und von Portiken und Stoen umschlossenen Raum, also eine 
bauliche Einrichtung zu bezeichnen, welche atrium, hypaethrum, 
vnai&Qiov oder vnat&QOV, compluvium, impluvium, avXtov, 
nerjlouoov u. s. w. sei; dass es dagegen niemals blos in dem 
Sinne sub divo ohne Weiteres, und wie bei Pausanias, Strabo, 
Lucian als vnal&QUp) vna&qco von den Lateinern ge
braucht werde. Zugleich wurde nachgewiesen, dass auch Vi
truv dies Wort nie anders als in diesem Sinne anwende und 
dass, da Ross in der wichtigen Stelle des Vitruvs 3, 2, 8, 
wo er aedes hypaethros beschreibt, die Worte ut porticus peri- 
styliorum, in weichem der Vergleich mit den Peristylien im 
Hause gegeben wird, nach eigenem Geständniss (Note 50 sei
ner Schrift) nicht verstanden habe, die ganze Ansicht schon 
im Fundament unhaltbar sich zeige und es nur eines unum
stösslichen Zeugnisses aus der hellenischen Literatur bedürfe, 
um die ganze Negation als völlig entkräftet zu beurkunden. 
Dazu dient das Zeugniss des Pausanias, dass der weltbekannte 
Tempel des olympischen Zeus zu Olympia ein hypaethros ge
wesen sei. Hierzu fügte Bötticher die Abbildung eines unlängst 
entdeckten Felsengrabes bei Cortona (aus den Monum. anc. et 
mod. par J, Gailhabaud Liv. 77), dessen Decke die Nachbil
dung einer hypäthralen Tempeldecke zeigt. Vorgelegt wurden 
von Gerhard’s archäologischer Zeitung die 15. Lieferung; die 
neuen sechs noch textlosen Lieferungen von Campana’s Terra-
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cotten-Reliefs (vgl. unsere Lit.-Ztg., Nr. 241), bei denen 
man nicht selten den verschiedenen Stil, welcher die Bildwerke 
im Original charakterisirt, vermisst, zwei Probeblätter eines 
von Sharf in London begonnenen Werks: „ Ansichten von 
Lycien, Gräber von Xanthos und eine Ansicht von Talmissus.“

Akademie der Wissenschaften in München. 
Mathematisch-physikalische Klasse. Am 9. Mai hielten Vor
träge Akadem. Fr. v. Kobell über den Condurrit und über das 
Verhalten der Kupferoxyde zu metallischem Arsenik im Feuer. 
Die von Faraday unternommene Analyse hat sich als nicht rich
tig dargestellt, indem die neue Untersuchung als Inhalt, mit 
Abzug des in Salzsäure unauflöslichen Rückstandes und das 
Kupfer als Oxydul berechnet, die arsenichte Säure aber äusser 
dem Verlust, ergab: arsenichte Säure 8,08, Kupferoxydul 79,00, 
Eisenoxyd 3,47, Wasser 9,50. Der Condurrit ist keine eigen- 
thiimliche Mineralspecies, sondern ein Gemenge von Kupfer
oxydul, nämlich Rothkupfererz, arsenichter Säure, metallischem 
Arsenik und etwas Schwefelkupfer. In seinei' Begleitung findet 
sich Rothkupfererz. Derselbe über das Kupferpecherz von Tu- 
rinsk im Ural. Dies Mineral ist ein Gemenge von Brauneisen
erz und Kieselmalachit von der Formel Cn3 Si2 -j- 6 H. Dr. L. 
A. Buchner d. J., chemische Untersuchung der Galle, und zwar 
über die Producte der freiwilligen Zersetzung der Rindsgalle 
(sie wird in Taurin, in etwas Ammoniak und in Choloidinsäure 
zerlegt), über Choloidinsäure aus gefaulter Rindsgalle, über 
die Schweinsgalle, über die Mischung der Menschengalle (die 
Bestandtheile derselben sind, wenn nicht dieselben, doch eine 
sehr ähnliche wie die der Rindsgalle, und als Hauptproduct 
tritt dabei Choloidinsäure auf). Dr. v. Martius über das Vor
kommen und die geographische Verbreitung der echten Quina 
(Cinchona contaminea) und der übrigen Quinaarten in der Ge
gend von Lova, nach den handschriftlichen Nachrichten von 
J. J. de Caldas. Am 13. Juni berichtete Dr. v. Martius über 
die Morphologie der Palmen, in seinem Werke: Historia Pal
marum cap. III de formatione. Prof. Dr. Erdi las über das 
Gehirn der Fischgattung Mormyrus. Die Form des Gehirns ist 
desto merkwürdiger als seine Masse grösser und seine innere 
Entwickelung vollkommener als bei andern Fischen ist.

Miscellen.
Unvergessen ist, wie nutzreich für die Wissenschaften die 

französischen Zeitschriften Magasin encyclop&Lique von Millin, 
Revue encyclop^diqne von Julien, Bulletin universel von Ferussac 
gewirkt haben. Seit jener Zeit hat sich die Kritik in Frank
reich verflacht und die politischen Journale gewannen das 
Recht neben ihrem geräumigen Sprechsaal auch ein kleines 
Nebengemach zur Anzeige und Beurtheilungen literarischer Er
scheinungen anzubauen. Die ganze Behandlung ward eine un
wissenschaftliche, sodass ein Gewinn für jje yyissenschaft nur 
aus den Zeitschriften specieller Zweige zu ziehen war. Das 
Bediirfniss einer gründlichen Literaturzeitnng war fühlbar ge
worden. Dies zu befriedigen hat sich unter Vortritt der Ge
brüder Didot eine Gesellschaft vereinigt, deren Bemühungen na
mentlich im Auslande Anerkennung finden kann und wird. Es 
erscheint seit Monat Mai d. J. in Monatsheften Nouvelle Revue 
encyclopedique, die Aufgabe einer ernsten und gründlichen Kri
tik zu lösen, ein höchst erfreuliches Unternehmen. Prof. Ni- 
sard gibt in einem an Firmin Didot gerichteten Brief, der Zlir 

Einleitung dient, eine Schilderung des französischen, den ma
teriellen Interessen dienenden Literaturwesens und der in den 
Journalen einseitig und parteiisch geübten Kritik, und bezeich
net den Zweck der neuen Zeitschrift als einen ernsten und 
würdigen. Die Kritik soll hier frei und parteilos, gründlich 
und umfassend die wichtigem literarischen Erscheinungen be
handeln, fern von Lobhudelei und Tadelsucht den Leser mit 
dem Inhalt der Schriften bekannt machen; die in den Journalen 
vorwaltende Eitelkeit coquettirender Kritiker soll durch die Ano
nymität der Artikel beseitigt werden, wobei freilich die Wür
digkeit der Theilnehmer vorausgesetzt wird. Was bis jetzt 
vorliegt, entspricht den Erwartungen, sodass die französische 
Literatur ein ehrenwerthes kritisches Tribunal gewonnen zu 
haben scheint. Die Beurtheilung befasst die Literatur aller 
Nationen und beschränkt sich nicht auf Neuigkeiten, sondern 
wählt auch wichtigere Werke aus früherer Zeit. Die Wahl 
wird der Inhalt eines einzigen Monatsheftes erweisen. Das 
Ganze eröffnet unter der Rubrik Sciences exactes eine Beur
theilung des Kosmos v. Humboldt. Dann Dumas, Tratte de 
chimie appliquee aux arts. Sciences morales etpolitiques: Pr oud’ - 
hon, Tratte du domaine public; Encyclopedie du droit, par 
Sebire et Car t er et; Wiga n, The duality of the mind pro- 
ved by the structure, functions and diseases of the brain. Litte- 
rature ancienne et orientale: Poetae bucolici et didactici _  re- 
cognovitLehrs; Frendsdorf, Ctudes sur Eschyle; Collection 
des auteurs latins avec la traduction en frangais, sous la di- 
rection de M. Nis a r d; Relation des voyages faits par les Ara- 
bes et les Persans dans finde, etc. Litterature du moyen- äge: 
Graff, Althochdeutscher Sprachschatz; Wackernagel, Altfranzö
sische Lieder und Leiche. Litterature moderne: Jeanne d’Arc 
par Soumet; Oeuvres de Barbier; Poesies de M. de La
prade; Les Bretons, poeme par M. Brizeux; B lanchemain , 
Poemes et poesies. Histoire: Barucchi, Discorsi critici sopra 
la cronologia egizia; Lechaude d’Anisy, Grands roles des 
echiquiers de Normandie; Reinaud et Fave, Histoire de VAr
tillerie; Archivo storico italiano; Pichot, Histoire de Charles- 
Edouard; Capefigue, L’Europe depuis favenement de Louis- 
Philippe. Auf diese Kritiken folgen Aufsätze und Notizen: 
Über ein altfranzösische Gedichte enthaltendes Manuscript, von 
Champollion-Figeac; Berichte über gelehrte Gesellschaften und 
literarische Neuigkeiten.

Literarische u. a. Nachrichten.
Viguier, Generalinspector der Universität zu Paris, hat in 

Revue de Rouen et de la Normandie ein Examen de quelques 
plagiats attribues ä Corneille gegeben, in welchem die Quellen 
aus denen der Dichter seine Stoffe entlehnte, nachgewiesen und 
die Behandlung derselben einer besonnenen Kritik unterworfen 
wird. Zu dieser Literatur gehört auch eine kleinere Schrift 
über den Nicomede des Corneille von Naudet.

Am 12. Oct. legte Se. Majestät der König von Baiern 
den Grundstein zu der aus königl. Privatmitteln zu erbauenden 
Neuen Pinakothek, in welche nur Gemälde aufgenommen wer
den sollen, welche im 19. Jahrh. entstanden sind. Der Bau
meister ist Prof. A. Voit.

Die Universität in Turin hat eine neue Organisation er
halten, in welche drei neue Lehrstühle aufgenommen worden 
sind, nämlich für öffentliches und Nationalrecht, für Admini
strativrecht, für politische Ökonomie.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



1192

lntellig;enzl>Iatt.
(Der Raum einer Tteile wird mit 1V2 Ngr. berechnet.)

Sn allen 23ud)fyanblungen ift zu erhalten:

^iiödjcnbucl),
£ e r a u § g e g e b e n

von

von >Hamnct\
9teue ^olge. Slater Babrgang.

®r. 12. (Sart. 2 $l;lr. 15 91gr.

Sn^ölt: I. SSenvenuto Eettini’S le^te Mengte. SJon 2tlf. Reumont. — II. SBilhelm von Srumbad) unb feine «£>dnbel. SBon SSotgL 
(Schluß beS im vorigen Sahrgange abgebrochenen 2(uffa§eS.) — HI. Ser Hofrath SBeireiö in ^elmftäbt unb baS UniverfitätSroefen feiner Bcit. Ein 
SBortrag, gehalten in ber SSerfammlung be§ SBiffenfdjaftlichen SJereinS ju ^Berlin am 29. Ptdrj 1845 von ßi^tenfteitt. — IV. 3ur ©tffyifyte 
ber ftänbifchen Slerhältniffe in Preußen. (SefonberS nach ben ßanbtagSacten.) SJon £01 aj! Köppen. — V. über bie öffentliche Meinung in Seutfd); 

lanb von ben ^reiheitsfriegen bis ju ben ÄarlSbaber SSefdjlüffen. SSon Ä. ^agen. Bweite Tfbtheilung: Sie Sahre 1815—19.

Sie erfte golge beS >§tftortf^en SafdhenbudjS (10 Sahrg., 1830—39) foftet im herabgefebten greife 10 ber erfte bis fünfte Sahrg. 
jufammengenommen 5 Sblr., ber fedjSte bis jehnte Sahrg. 5 Shit.; einzelne Jahrgänge I Shlr. 10 9tgr. Sie Sahrgänge ber 9teuen §olge 

foften 2 Shlr. bis 2 $hlr. 15 9t0r.

Seidig/ im Secember 1846.
3- ^rndibauo.

Sn ber gtiegel’fchen S5ud)hanblung ($ein^ & stellt) in 
ift foeben erfchicnen unb burd) alle Sudhhanblungen ju besitzen:

2lu3 feinen Briefen unb aus feiner ^reunbe ge=
fdbilberL ^rei nad) bem ^nglifdjen bet> 21. Stanley M. A. 
von ^ülfSprebiger bei ber Somfire^e ju «Berlin.

(25% 23og.) ®r. 8. 1% E^lr.
SaS obige SSudj gibt eine treue Sarftellung von bem Ceben eines 

SOtannes, beffen vielfache unb bebeutenbe ßeiftungen im Eebiete ber5X^co= 
logie, Philologie unb (Gefdjidjte nidjt blos unter feinen ßanbsieuten, fon- 
bern felbft unter ben ©eutfdjen bie größte 2Cufmerffamteit erregten. Sßenn 
überhaupt ^Biographien großer SDlänner geeignet ftnb jur Stadjeiferung 
JInberer ju Wirten, fo bürfte bie vorliegenbe befonberS baju beftimmt fein, 
meldje 4?err Profeffor Dr. STeanber in einer befontern 33rofd)üre über baö 
SriginaltverE „The life of Thomas Arnold, by Stanley" jungen S£he°s 
logen vorjugStveife als ein in biefer 23ejiehung hb^jt anregenbeS SBerf 
empfiehlt. Sie Original=2Cuögabe biefeö SBudjeß ivurbc in (Snglanb mit 
fo großem Sntereffe entgegengenommen, baß in einem Beitraume von jinei 
Sahren bereits bie feiste Auflage nbthig würbe. Sa nun ber «f^err Über; 
Met bei ber ^Bearbeitung namentlich bie beutfchen SJerhdltniffe berüdfi<h: 
tigt, fotvie auch vieles 9teue hinjugefügt hat (tvoju ihm ein längerer 2lup 
enthalt in Snglanb, fotvie ndhere SSerbinbungen mit ^reunben unb ®d)ü; 
lern 2Crnoib?g (Gelegenheit gaben), fo glauben wir jur Empfehlung biefeS 
SBudjeS raum noch hwjufügen ju braudjen, baß jugleidh auch ber Preis 
ein bebeutenb ermäßigter ift, inbem er nur ben fechsten Sheil »on bem 
preife ber englifchen Ausgabe beträgt. _ _ _ _ _ _ _

Von uns, sowie auch von Hrn. ILeop* Voss in Leipzig ist nach
stehendes Werk zu beziehen:

Zwölf Basreliefs griechischer Erfindung aus Palazzo 
Spada, dem Capitolinischen Museum und Villa Albani, 
herausgegeben durch das Institut für archäologische 
Correspondenz. Gr. Fol. Rom. Achtzehn Bogen Text 
mit 27 Vignetten und 13 Kupfertafeln 18 Thlr., 
Prachtausgabe 24 Thlr.

_ _____ Scheu’* und Cwerstcieclier in Berlin.
Bibliotheca Koppiana.

Sßir bitten bie fetten ^ntereffenten il;re 23eftellunßen 
auö unferm allgemein verfanbten Katalog ber von Wr. 
/r. ^rrpP/ bem ^Jaldograp^Ctt, l)interlaffenen 

23ibliotl;ef unö gefdlligfl halb, wenn 
tl)unli^ gut bttecfen Sßofc franco einfenben $u Wollen. 
£)ie in unferm bamit gleidjjeitig emittirten antiquarifd)en 
Kataloge, 1, verzeichneten werthvollen 23üd)er auö 
allen Rächern, befonberö aud) au$ ber $fatttrttnffen= 

fW, werben fogldch abgegeben.
Wanheim, im Sccember 1846.

& ®joe$’f^e ^Ofbud)^anblung.



Fünfter Jahrgang. M 299. 16. December 1846.

NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Theologie.
Deutsch - katholische Literatur.

(Fortsetzung aus Nr. 294.)

VI. Staatliche Anerkennung.
151. Der Abfall von Rom unter preussischem Gesetz von Philipp 

Ludwig Wolfart. Potsdam, Stuhr. 1845. Gr. 8. 3% Ngr.
152. Rechtsansicht, betreffend die Zulässigkeit der Einräumung 

von Kirchen zum Mitgebrauche für den christkathol. Gottesdienst. 
Breslau, Ed. Trewendt. 1845. Gr. 8.

153. Die Sprecher für die Deutsch-Katholiken in der gegenwärti
gen sächsischen Ständeversammlung. Leipz., Melzer. Gr. 8. I. Heft: 
Die Sprecher der ersten Kammer. 1845. 2. Heft: Die Sprecher 
der zweiten Kammer. 1846. 15 Ngr.

154. Zweite Petition der deutsch - kathol. Gemeinde zu Dresden 
an die hohe Ständeversammlung des Königr. Sachsen und zwar 
zunächst an die zweite Kammer. Meissen, Klinkicht. 1845. 
Gr. 8. 5 Ngr.

155. Staatskirche, Gewissensfreiheit und religiöse Vereine. Ein 
Beitrag zur Betrachtung der neuesten kirchl. Ereignisse aus dem 
Standpunkte des Rechts und der Politik. Von Dr. J. Th. II. v. 
Linde, grossh. hess. Geheimen Staatsrath u. s. w. Mainz, Kupfer
berg. 1845. Gr. 8. 20 Ngr.

156. Die staatsrechtlichen Verhältnisse der Deutschkatholiken mit 
besonderem Hinblick auf Baden. Von Dr. Friedrich Hecker. Zweite 
Aull. Heidelberg, J. Groos. 1845. 8. 16 Ngr.

157. Der Staat und die Deutschkatholiken. Eine staats- und kir
chenrechtliche Betrachtung von Dr. Ämilius Ludw. Richter. Leipz., 
Tauchnitz jun. 1846. Gr. 8.

INach der tausendjährigen Verwickelung zwischen Staat 
und Kirche in Deutschland musste ein neu aufkom- 
niendes religiöses Gemeinwesen sogleich mit der Staats
gewalt Zusammentreffen. Schuselka ist in seiner Haupt
schrift auf die Beschlüsse der einzelnen Staatsregie
rungen über die Deutsch-Katholiken und dadurch her
beigeführte Rechtszustände nicht genauer eingegangen. 
In Bezug auf Preussen als den Heerd der neuen Re
form hat zuerst Wolfnrt, ein in Ruhestand versetzter, 
höherer preussischer Beamter, üie betreffende Gesetz
gebung in einer besondern Schrift erwogen (Nr. 151), 
vom Februar 1845, nur Angesichts der in Schneide
mühl begründeten Gemeinde. Er beginnt mit einer Stelle 
seiner 1839 im erzbischöflichen Kirchenstreite zu Gun
sten der Regierung herausgegebenen Broschüre, welche 
erklärte, „dass es ganz in den Verwaltungsgrundsätzen 
einer evangelischen Landesregierung liege, sobald sich 
Glieder der römischen Kirche aus derselben gesondert 
hätten, oder ausgestossen worden wären, Unj sjch, 
ohne ihrer Ansicht nach den Glauben zu ändern, zu 
einer katholischen zwar, aber nicht römischen Genos
senschaft bilden wollten, solches zu gestatten, untj 
solchem Confessionsvereine, nach vorgängiger Prüfung 

der Würdigkeit, den kräftigsten Schutz zu verleihn,“ 
wie denn hierzu auch das Landrecht die Hand biete. 
Er geht nun davon aus: „Preussen ist ein rein christ
licher, ein evangelischer Staat, weil sein unumschränkter 
Monarch dem evangelischen Glauben angehört, die evan 
gelische Religion die der obersten Staatsgewalt ist.“ 
Die neue Gemeinde habe nichts verworfen, „als was 
sie der Hauptconfession des Landes näher bringt, wie 
könnte die evangelische Staatsgewalt sie verstossen? 
Sonach möge die Gemeinde, nachdem sie um ihre An
erkennung nachgesucht, ihr annoch ungesetzliches In
terim vor den Augen der Obrigkeit fortführen, indem 
sie als wesentlich christlich und staatstreu sich be
währe, werde die Entscheidung nicht fehlen, und „kann 
nicht anders erfolgen, als wie die landesväterliche Für
sorge es der Gesammtheit der (Jnterthanen nicht nur, 
sondern auch insbesondere dem Heile der neuen Ge
meinde angemessen findet.“ Dieses ist wohlmeinend, 
kindlich patriarchalisch gefasst, und würde hiernach, 
wenn der „unumschränkte Monarch“ etwa einmal ka
tholisch zu werden beliebte, Preussen zum katholischen 
Staate werden.

Die Regierung selbst hatte damals ihr Schweigen 
noch nicht gebrochen. Der Streit über die gemischten 
Ehen war äusserlich zwar beschlossen, aber die Re
gierung hatte den Frieden mit der Verzichtleistung 
auf alles dasjenige erkauft, worüber man gestritten 
hatte, die römische Hierarchie hatte in diesem Streite, 
der den Lebensabend des vorigen Königs trübte, eine 
so drohende Macht entwickelt, und rüstete sich im 
vollen Gefühle ihres Siegs zu immer neuen Forderun
gen, wie der wesentlich protestantische Staat sie doch 
zuletzt zurückweisen musste, dass ihm auf diesem Ge
biete nichts angenehmeres begegnen konnte, als die 
deutsch-katholische Diversion. Gesetzt auch, dass die
selbe nicht zu einer Macht gelangen würde, auf die 
man sich stützen könnte gegen die Hierarchie, so ist 
doch für die ganze Zeit, in welcher der Deutsch-Ka
tholicismus noch lebenskräftig zu wachsen droht, die 
hierarchische Macht in Preussen gebrochen. Die Re
gierung konnte jetzt jeder römischen Anmassung die 
stille Förderung des abgefallenen Katholicismus ent
gegenhalten, denn offen und jetzt schon ibn zu begün
stigen, konnte der Weisheit eines Staats nicht einfallen, 
der noch keine Bürgschaft hatte über die persönlichen 
Träger dieser Bewegung, ob man sich mit ihnen nicht 
zuletzt compromittiren werde, und der die Gefühle von
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sechs Millionen katholischen ünterthanen zu ehren hat. 
Die Cabinets-Ordre vom 30. April 1845 war bestimmt, 
die Staatsbehörden auf den für jetzt festzuhaltenden 
Gesichtspunkt über die Bewegungen in der römisch- 
katholischen Kirche hinzuweisen. Die Sache der Dis
sidenten habe nach Innen wie nach Aussen noch nicht 
eine Gestalt gewonnen, durch die sie reif wäre zu 
einem Urtheile über ihre Zulässigkeit, daher die Be
hörden nicht irgend einen Schritt sich gestatten dürften, 
der fördernd oder hemmend in den Gang dieser Ange
legenheit eingriffe, der einerseits das Grundprincip der 
preussischen Regierung, die Gewissensfreiheit kränken, 
andrerseits der zu erwartenden königlichen Entschlies
sung irgendwie vorgreifen könnte. Hiermit war ein 
volles factiscbes Gewäbrenlassen ausgesprochen. Die 
bald nachher eintretende Verstimmung gegen die deutsch
katholische Sache wird von Schuselka, und nicht von 
ihm allein, den Rathschlägen des grossen österreichi
schen Staatsmannes zugeschrieben. Preussen habe durch 
sein Eingehen auf dieselben vor aller Welt den Be
weis geliefert, „dass es nicht das Bewustsein, nicht 
den Muth, nicht die Kraft einer wahren Grossmacht 
habe/4 Aber den preussischen Staatsmännern ist si
cher bekannt, dass eine Massregel für Österreich an
gemessen sein kann, die dem Interesse ihres Staats 
widerspräche. Die demagogische Befürchtung, durch wel
che man diesen Staat eine Zeitlang von seiner natur
gemässen Bahn abgebracht hatte, war als ein Gespenst, 
nicht als ein Geist erkannt worden. Jene Misgunst 
erklärt sich genügend aus der Glaubensrichtung, wel
che im breslauer und leipziger Bekenntnisse zu Tage 
gekommen war. Jeder Andersgläubige mochte bedenk
lich werden über dieses Zeitgeist-Christenthum, aber 
die Partei, die bis dahin das Cultus-Ministerium um
geben hatte, sah darin gänzlichen Abfall vom alten 
Christus, und das religiöse Gewissensbedenken trat 
der politischen Klugheit entgegen. Ganz ohne dieses 
Bedenken boten fast aller Orten evangelische Gemein
den dem neuen Cultus ihre Kirchen dar, deren man, 
wenn nicht grade wegen der Menge der Deutsch-Katho
liken bedurfte, doch wegen der Protestanten, welche 
die Sache mit anhören wollten. Diesem trat eine Mi- 
nisterial-Verfügung vom 17.Mai 1845 entgegen, welche 
auf dem Grunde des allgemeinen Landrechts ausführte, 
dass die Privilegien der Kirchengebäude, welche nur 
den vom Staate anerkannten Kirchengesellschaften zu
ständen , ihren Mitgebrauch für eine vom Staate nicht 
einmal als geduldet anerkannte Religionsgesellschaft 
nicht gestatten, dass den Gemeinden nicht ein solches 
Eigenthumsrecht ihrer Kirchen zukomme, um sie ohne 
Genehmigung der vorgesetzten Kirchenbehörde einem 
fremden Cultus zu leihen, dass aber diese Genehmigung 
für jetzt nicht ertheilt werden könne, weil sie eine 
Anerkennung der katholischen Dissidenten als eigne 
Religionsgesellschaft enthalten und der Gestattung ei

nes öffentlichen Gottesdienstes fast gleich stehn würde, 
welcher nur den vom Staate aufgenommenen Kirchen
gesellschaften gebühre. Es fehlte nicht an Ausflüchten 
und Remonstrationen gegen diese Verfügung: in grös
sern Städten fand sich wol eine alte Kirche, die bisher 
zu weltlichem Gebrauche gedient hatte und unter die
sem weltlichen Titel den Deutsch-Katholiken gesichert 
werden konnte; anderwärts beriefen sich die Gemein
den auf ihr gesetzliches Eigenthumsrecht, die Magistrate 
entschuldigten die Zulassung, weil sie Unordnungen 
gefürchtet hätten; oder wo man gehorchte, geschah es 
wenigstens mit der Verwahrung, dass die Ministerial- 
Verfügung dem königlichen Willen entgegensei, der den 
Behörden auch jedes hemmende Eingreifen untersagt 
habe. Die Rechtsansicht (Nr. 152). welche die betref
fenden Urkunden und Gesetzstellen im Anhänge mit- 
theilt, ist in alter parlamentarischer Weise eine streng 
juristische Beweisführung, dass die Ministerial-Ver
fügung dem gemeinen Landrechte, auf das sie sich 
begründe, nicht entspreche, da die Bestimmung der 
Kirchengebäude für die privilegirten Kirchengesellschaf
ten den gunstweisen Mitgebrauch für eine nur factisch 
geduldete Religionsgesellschaft nicht ausschliesse, da 
der Gebrauch des Eigenthumsrechtes der Gemeinden 
an ihre Kirche nur der Controle der Kirchenbehörden 
unterliege, zu deren Einschreiten hier ein Grund nicht 
vorliege, da endlich der den recipirten Kirchen nach 
dem Landrechte ausschliesslich zukommende öffentliche 
Gottesdienst nur derjenige sei, der aus den gottes
dienstlichen Gebäuden in’s Freie heraustrete, durch 
Glockenschall oder durch Processionen, wozu die 
Deutsch - Katholiken erst durch die Ministerial-Ver
fügung gedrängt würden, wenn sie, da kein andres 
Local ausreiche, den Gottesdienst unter freiem Himmel 
hielten. Hierdurch der Schlussantrag, „dass das Ver
bot der Einräumung der Kirchen für den christ-katho
lischen Gottesdienst, als ein, auf einer Auslegung der 
bestehenden Gesetze beruhender Erlass, nach nochma
liger Prüfung derselben, geeigneten Falles gänzlich 
aufgehoben, resp. in ei« Verbot der Gestattung des 
Glockenmitgebrauchs verwandelt“ werde. Auf dem Ti
tel dieser Schrift ist bemerkt: „Durch Urtel des königl. 
Ober -Censur- Gerichts zum Druck genehmigt.“ Daher 
sie von der Local-Censur wol zurückgewiesen war, 
und hierdurch erklärt sich, dass sie, aufgehalten und 
an die höhere rettende Instanz verwiesen, erst zu ei
ner Zeit vollendet und erschienen ist, als ihr Gegen
stand bereits fast verschwunden war. Denn eine zweite 
Cabinets-Ordre vom 8. Juli 1845 an dar Cultus-Mini
sterium rügt zwar ernstlich den Widerstand gegen die 
Verfügung desselben und den Irrthum, dass diese dem 
königlichen Willen nicht gemäss sei, daher es auch 
ferner bei ihr sein Bewenden behalte. Da jedoch bei 
der seitdem an mehrern Orten sehr angewachsenen 
Zahl der Dissidenten ein angemessnes Local äusser 
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den evangelischen Kirchen nicht vorhanden sei, und 
die Abhaltung jenes Gottesdienstes im Freien polizeili
chem Bedenken unterliege, so werden die Oberpräsi
denten ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Consisto
rium und auf den Grund einer von Patron, Pfarrer und 
Kirchenvorstand übereinstimmend erklärten Einwilligung 
an Orten, wo dieses schon vorher der Fall gewesen, 
oder wo in Zukunft der Mangel eines andern Locals 
nachgewiesen werde, den einstweiligen Mitgebrauch 
der evangelischen Kirchen ausnahmsweise zu gestatten. 
Hiermit war höchsten Orts widerlegt, dass die Gestat
tung der evangelischen Kirchen für die Deutsch-Katho
liken einen fast öffentlichen Gottesdienst im Sinne des 
Landrechts und eine förmliche Anerkennung als eigne 
Religionsgesellschaft enthalte, der Staat war nur zu
rückgekehrt in die Bahn des vollen Gewährenlassens. 
Geistliche Handlungen haben die deutsch-katholischen 
Pfarrer auch vollzogen, und da die Regierung eine be
stimmte Verwarnung nicht ausgesprochen hat, dass die 
von ihnen eingesegneten Ehen als Concubinate zu be
trachten seien, obwol dieses hie und da behauptet wor
den ist, so muss sie wol die Absicht haben, auch die 
bürgerlichen Folgen derselben gelten zu lassen, wenn 
sie sonst nicht den Gesetzen widersprechen. Im Som
mer 1845 verlautete eine Begrenzung von Ronge und 
Czerski auf ihre Wohnorte. Aber da sie bald nach
her ungekränkt umherzogen, wenn auch ohne Pass, ist 
dieses wo! nicht so ernst gemeint oder genommen worden.

Im Königreiche Sachsen wehrte die Regierung nicht, 
abgesehn von einigen unzusammenhängenden Censur- 
Eingriffen, dass der Deutsch-Katholicismus sich in 
Schrift und Predigt verbreite: aber sie entzog ihm die 
Kirchen, die auch hier von evangelischen Gemeinden 
bereitwillig dargeboten wurden, untersagte die öffent
liche Ankündigung seiner Versammlungen, wollte den 
Zutritt auf Mitglieder beschränken, und verbot dieje
nigen geistlichen Amtshandlungen, welche bürgerliche 
Folgen haben, bei Gefängnissstrafe, doch mit Aner
kennung der Gültigkeit einer bereits eingesegneten Ehe, 
für die Zukunft Taufen und Trauungen an die prote
stantischen Pfarreien verweisend. Diese Verschränkun- 
.gen widersprachen den Wünschen des protestantischen 
Volks und wurden, nächst einem andern Ministerial-Er- 
lasse, der die protestantische Kirche auf die Schranken 
ihrer ursprünglichen Bekenntnisssebriften zurückzufüh
ren drohte, durch ein unglückseliges Misverständniss 
der Anlass zu der tragischen Nacht des 12. August. 
Das Ministerium hat sich wegen jener Beschränkungen 
später gerechtfertigt, weil die Verfassung einestheils 
(§• 56) nur den im Königreiche aufgenommenen oder 
künftig mittelst besondern Gesetzes aufzunehmenden 
Confessionen die freie öffentliche Religionsübung zu
spricht, anderntheils (§. 32) zwar jedem Landesein- 
wohner völlige Gewissensfreiheit, doch nur in dem bis
herigen oder künftig gesetzlich festzustellenden Maasse, 

Schutz in der Gottesverehrung seines Glaubens gewährt. 
Daher dieses nur durch ein Gesetz mit den Landstän
den geordnet werden könne, und die bisherige factische 
Duldung eines Privatcultus schon hinausgegangen sei 
über die gesetzliche Grenze, indem man alles geschehn 
liess, wozu es nicht einer öffentlichen Erlaubniss be
durfte. Der Deputationsbericht der ersten Kammer hat 
hierauf fein geantwortet, dass durchaus keine Beschwerde 
wegen Überschreitung der Befugnisse des Ministeriums 
vorliege, vielmehr eher darüber geklagt worden sei, 
dass es nicht Alles bewilligt habe, was zu bewilligen 
es wol berechtigt gewesen sei. Die deutsch-katholische 
Gemeinde zu Dresden hat in ihrer zweiten Petition 
daran erinnert, dass dem anglicaniischen Cultus eine 
Kirche daselbst und die öffentliche Anzeige des betref
fenden Gottesdienstes unbedenklich verwilligt worden 
sei, ohne deshalb ein Gesetz abzuwarten. Gewiss bei 
dem unbestimmten Begriffe dessen, was zu völliger 
Gewissensfreiheit gehört und welche Art des Privat
cultus erst eines gesetzlich festzustellenden Schulzes 
bedarf, konnte das Ministerium getrost zu dem, was 
es factisch duldete, auch den deutsch-katholischen 
Gottesdienst in evangelischen Kirchen rechnen, und 
würde dieses gänzliche Ignoriren sogar noch folgerech
ter gewesen sein, als bestimmte Verbote, welche die 
Gestattung des Andern, Nichtverbotenen enthielten, 
wie dieses in der zweiten Kammer ausgesprochen 
worden ist, mit Zurückweisung dessen, was das Mi
nisterium im schroffsten Gegensätze ebenso sehr wider 
deutsches als wider englisches Rechtsherkommen gel
tend machte, dass die englische Hochkirche mit der 
reformirten Kirche gleich sei, also zu den in Sachsen 
recipirten Kirchengesellschaften gehöre: allein will 
man aufrichtig sein, so glaubte das Ministerium die 
Gefühle des regierenden Hauses ehren zu müssen und 
legte deshalb jedes Zugeständniss für die neue Kirche 
auf die Schultern des Landtags, der sich im September 
1845 versammelte. So entfaltete sich hier zum ersten
mal das bedeutsame Schauspiel der öffentlichen Ver
handlung über die kirchenrechtliche Existenz des Deutsch- 
Katholicismus, die so tief in die Principien des Kirchen- 
und Staats - Rechts einschneidet, durch die Abgeord
neten eines eifrig protestantischen, und doch nicht pro
testantisch orthodoxenVolksstammes. Über 46 Adressen, 
einige von deutsch-katholischen Gemeinden, die meisten 
von protestantischen Ortschaften, mehr oder minder 
bestimmt für die volle Anerkennung einer deutsch-ka
tholischen Kirche, sind an den Landtag gerichtet wor
den. Aber die Regierung selbst hatte schon am ersten 
Tage ihren Antrag gestellt. Es dürfte Vielen bequem 
und lehrreich sein, wenn die dessfalsigen Verhandlungen 
aus den dicken Heften der Landtags-Akten zusammen
gedruckt würden. Dies ist die Absicht der Schrift 
Nr. 153. Aber sie giebt kein vollständiges Bild vom 
Hin - und Herwogen dieses Kampfes, sondern, wie frei
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lieh auch der Titel nicht mehr verspricht, sind im er
sten Hefte, nächst dem Decrete der Regierung, dem 
Berichte der hierzu niedergesetzten Deputation und ei
nem Auszuge aus der Schlussdebatte, nur die Reden 
von sechs Sprechern der ersten Kammer für die Deutsch- 
Katholiken mitgetheilt, welche Einseitigkeit sich um so 
schroffer herausstellt, da die Schlussrede des Referen
ten, des Ordinarius der Juristenfacultät zu Leipzig, vor
zugsweise der feindseligen Rede des Decan Dittrich 
von Budissin entgegengesetzt ist, des Einzigen, welcher, 
da ein erlauchtes Mitglied der Kammer es wol seiner 
Würde angemessen erachtet, an diesen Verhandlungen 
nicht theilzunehmen, die ganze Last der Vertheidigung 
des römisch - katholischen Standpunktes in dieser 
Streitsache auf sich hatte. Das zweite Heft enthält 
ebenso nebst dem Deputationsberichte der zweiten 
Kammer nur die entschiedensten Reden derselben für 
den Deutsch - Katholicismus in der allgemeinen Debatte, 
die Verhandlung über die einzelnen Propositionen ist 
blos flüchtig erwähnt, und die Verhandlung zwischen 
beiden dissentirenden Kammern fehlt gänzlich. Daher 
jede gründliche Kenntnissnahme doch wieder auf die 
Landtags - Akten zurückgewiesen ist.

Die Regierung beantragte, da bisher nicht Zeit ge
wesen sei, um das Statut „der Dissidenten^ im König
reiche einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen, doch 
der factische Zustand mit Unverträglichkeiten verknüpft, 
deren Beseitigung aus höhern Staatsrücksichten wün- 
schenswerth erscheine, dass 1) dem Cultusministerium 
nachgelassen werde, an Orten, wo sich ein locales 
Bedürfniss herausstelle, die Überlassung evangelischer 
Kirchen an die Dissidenten zu gestatten, wiefern die 
Kirchengemeinde und Kircheninspection eingewilligt 
habe, ohne irgend ein Zeichen der Öffentlichkeit, und 
auf Widerruf; 2) dass ihnen die Vollziehung von Tau
fen, jedoch nur im Beisein eines evangelischen Geist
lichen, zugestanden werde. Da sonach die neue Glau
bensgenossenschaft überhaupt noch nicht als rechtlich 
bestehend im Staate anerkannt werden dürfe, seien 
die Anhänger derselben in Bezug auf äussere Rechts
verhältnisse noch als Angehörige derjenigen Confessio- 
nen zu betrachten, denen sie früher angehört hatten, 
daher auch einerseits zu Parochiallasten an ihren frü
hem Gemeindeverband verpflichtet, anderseits im Fort
bestände ihrer politischen Rechte ungekränkt. Die erste 
Kammer war im Ganzen geneigt, das gute christliche 
Recht der Deutsch-Katholiken anzuerkennen, und ihnen 
nicht blos die Gewissensfreiheit zu gewähren, „welche 
Stephanus auch hatte, als er gesteinigt ward, oder 
Huss auf dem Scheiterhaufen;“ doch bargen vornehm

lich die beiden freisinnigen geistlichen Redner nicht, 
wie bedenklich es sei, das blosse Zeitbewusstsein über 
die göttliche Offenbarung richten zu lassen, und dass 
die Deutsch - Katholiken grade das Eigenthümlichste des 
Christenthums, „die Lehre von der Person Jesu so 
kurz und so blos hingestellt haben, dass man selbst 
nicht weiss, ob sie das gethan haben blos aus Rück
sicht auf ihren Zweck, eine allgemeine Kirche zu stif
ten, oder aus Scham, den Herrn zu bekennen.“ Die 
Majorität dieser Karniner ging auf den Regierungsan
trag ein, indem sie die Gestattung evangelischer Kir- 
chen auf Städte beschränkt, auch durch die Einwil
ligung des etwanigen Patrons bedingt und durch jeden 
Einzelnen dieser Berechtigten, die Gemeinde, die In- 
spection oder den Patron jederzeit widerrufbar wissen 
wollte. Für die deutsch-katholischen Geistlichen wurde 
ein Antrag auf Ausspendung des h. Abendmahls und 
Beerdigung ihrer Glaubensgenossen zurückgenommen, 
als der Cultusminister erklärte, dass diese rein reli
giösen Acte nur deshalb im Regierungsantrage nicht 
erwähnt seien, weil sie einer Staats - Genehmigung nicht 
bedürften. Die Taufe sollte durch eine bestimmte Zeug
nissform in das evangelische Kirchenbuch eingetragen 
werden. Der Deputationsantrag, auch die Trauung zu 
gestatten, nachdem ihre gesetzlichen Bedingungen durch 
den evangelischen Ortsgeistlichen vollzogen seien, wurde 
auf das Bedenken des Cultusministers, eine Handlung 
von so weitgreifenden bürgerlichen Folgen durch ei
nen nicht anerkannten und nicht confirmirten Beamten 
vollziehen zu lassen, beseitigt und nur eine Nach- 
Trauung durch denselben freigegeben. Endlich wurde 
in Folge einer Forderung des katholischen Decan der 
Antrag angenommen, die Regierung zu ersuchen, „zur 
Verhütung des leichtsinnigen Zutritts protestantischer 
oder katholischer Glaubensgenossen zu den Neu-Katho
liken, ingleichen jeder desfallsigen Proselytenmacherei 
(auch durch Herabwürdigung einer andern Confession) 
alle ihr geeignet scheinende Massregeln zu verfügen.“

Eine Petition der deutsch-katholischen Gemeinde 
zu Dresden an die zweite Kammer (Nr. 154) verthei- 
digt den Deutsch-Katholicismus gegen einzelne Redner 
der ersten, und fordert ein Gesetz für öffentliche An
erkennung ihrer Kirchengemeinschaft im Laufe des 
Landtags, bis dahin aber einen sofortigen Privat-Cultus 
ohne die Beschränkungen, durch welche sie, von Seiten 
der Staatsregierung in ihren Erwartungen bitter ge
täuscht, auch von Seiten der ersten Kammer nur „ein 
höchst kümmerliches Dasein“ zugesichert erhielten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von ST. A. BrocKhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 299.)
Die Deutsch-Katholiken versichern in der ersten Be- 
ziebung, dass dermalen Niemand im Stande sei, ein völlig 
freies und unabhängiges Urtheil über ihre Glaubensan
sicht zu fällen, da eine solche Beurtheilung entweder von 
protestantischen oder von römisch-katholischen Glaubens
genossen ausgehe. Es sei unmöglich eine grössere Er- 
kenntniss der h. Schrift in einer gegebenen Zeit zu ver
langen, als der Standpunkt der Wissenschaft und der 
Culturgrad dieser Zeit mit sich bringe, dies sei das Zeit
bewusstsein, d. h. die in derZeit sich kundgebende Ver
nunft, und wie nach dem Maasse derselben die Vor
zeit ihren Glauben ausgesprochen habe, so hätten sie
nur dasselbe Recht für die Gegenwart geltend gemacht, tige politische Anerkennung unbedenklich sein: aber
Der Vorwurf über die Spärlichkeit ihres Bekenntnisses 
von Christo habe sie schmerzlich befremdet, da zumal | diese staatliche Geltung jetzt mit Concessionen würde 
ein protestantischer Theolog, dem der auch in’s prak- j erkaufen müssen, die seine grosse Mission gefährdeten, 
tische Leben eingedrungene Zwiespalt der Wissenschaft möge man sich mit dem von der Regierung gebotenen
über die Person Christi nicht unbekannt geblieben sein 
könne, wissen müsse, warum sie alles zu vermeiden 
hatten, was zum Gewissenszwang oder zur Spaltung 
geführt haben würde. In der andern Beziehung erwar
ten sie bis zu ihrer vollen politischen Anerkennung das 
Zugeständniss der evangelischen Kirchen ohne irgend 
eine Schranke als den guten Willen der betreffenden 
Gemeinden unter Genehmhaltung des Kirchenpatrons 
und der Kircheninspection; die Ausübung aller geistli
chen Handlungen in der Art wie die Deputation der 
ersten Kammer beantragt hatte, denn auch die Trauung 
durch einen fremden Geistlichen sei ein Gewissens
zwang, durch den das Gemüth der Verlobten der re
ligiösen Segnung verschlossen und um die erhabenste 
Stunde ihres Lebens gebracht werde. Parochialbeiträge 
an eine Kirche, von der sie geschieden und ausge
stossen, wären unbillig, Stolgebühren an evangelische 
Geistliche würden sie nicht verweigern, soweit dafür 
Amtshandlungen durch Eintragung in die Kirchenbü
cher u. dergl. verrichtet würden. Für ihre Ehesachen 
möge nicht das römisch-katholische, sondern das pro
testantische Recht in Anwendung kommen. Die mjs_ 
trauische Verwahrung wegen leichtsinnigen Übertrittes 
oder Proselytenmacherei sei nicht von ihnen verdient, 
vielmehr hätten sie jeden zurückgewiesen, der in der 
Meldung zu ihrer Gemeinde irgend eine Hoffnung auf 

irdischen Vortheil durchblicken liess, sogar „eine Frauens
person, die nur um 12 Ngr. zur Anschaffung einer 
Haube bat, um bei der Unterzeichnung des Glaubens
bekenntnisses in der Gemeinde anständiger erscheinen 
zu können.“

Allerdings hat die zweite Kammer, erfüllt von den 
Sympathien des protestantischen Volks, in dem alten 
sächsischen Zorne gegen das Papstthum, eine weit vol
lere Hand des Segens für den Deutsch-Katholicismus 
gehabt. *) Der Bericht ihrer Deputation hat sich die gros
sen An - und Aussichten über seine welthistorische Be
deutung angeeignet, die wir späterhin mit Gervinus zu 
besprechen haben werden. Bei dem unleugbaren christ
lichen Charakter der neuen Glaubensgemeinschaft, die 
auf dem Evangelium und der Vernunft beruhe, ohne 
dem Staatszwecke zu widerstreben, würde ihre sofor- 

im eignen Interesse des Deutsch-Katholicismus, der 

möge man sich mit dem von der Regierung gebotenen
Interimisticum begnügen. Hierauf eingehend beschloss 
die Kammer, dass nach der Verfassung die Zugeständ
nisse für den deutsch-katholischen Cultus durch eine 
gesetzliche, wenn auch nur provisorische Verordnung 
festgestellt würden, die nur mit Bewilligung der Stände 
selbst wieder aufgehoben werden könnte, während das 
Ministerium blos eine Ermächtigung wollte, diese Con- 
cessionen nach seinem Ermessen zu ertheilen. Die 
Rechtsgültigkeit ihrer geistlichen Handlungen wurde 
nach den Wünschen der Deutsch-Katholiken angenom
men, wennschon ihre Auffassung der Ehe als blos 
civilrechtliche Handlung es ihren Vertheidigern schwer 
machte, die Trauung durch einen fremden geistlichen 
Beamten als Gewissenszwang darzuthun. Von persön
lichen Parochiallasten und Stolgebühren an die alte 
Kirche sollten sie frei sein, denn, machte man geltend, 
„wenn die römisch Katholischen nichts mehr thun für 
die Seelen der Deutsch-Katholiken, so können die 
Deutsch - Katholiken unmöglich etwas thun für die Beu
tel der römisch Katholischen.“ Für ihre Ehe- und 
Sponsalien-Sachen sei protestantisches Kirchenrecht 
formell und materiell anzuwenden, denn nur dieses ent
spräche ihrer Überzeugung, dagegen eine unbegründete 
Annahme der Regierung sei, sie noch als Mitglie-

’) Mittheilungen über dieVerhandlungen de» Landtags. II. Kammer. 
1846. Nr. 62 ff.
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der der römisch-katholischen Kirche zu betrachten, 
da sie doch selbst das Gegentheil aussagten und die 
römisch Katholischen sagten es auch; nicht durch solch’ 
eine künstliche Rechtsfiction sei ihnen ihr volles Staats
bürgerrecht zu bewahren, und durch die geforderten 
Beiträge zum römischen Cultus gleichsam zu bezahlen, 
sondern durch einfache Erklärung der gesetzgebenden 
Staatsgewalten. Als diese Beschlüsse in die erste Kam
mer gebracht wurden, fand hier das Ministerium mit 
der Klage, dass sie in Misachtung der staatlichen und 
rechtlichen Rücksichten nur aus dem Gefühl der Sym
pathie für die Dissidenten hervorgegangen seien, bereites 
Gehör, und im Zuzammentreten der Deputationen bei
der Kammern gab die Erste nur einiges Minderbedeu
tende nach, wie das Zugeständniss der öffentlichen An
zeige des deutsch - katholischen Gottesdienstes in den 
Localblättern und den Erlass der Stolgebühren. Als Ende 
März 1846 der Bericht hierüber in der zweiten Kammer 
zum Vortrag kam, sprach sich hier mitunter ein sehr 
verbittertes Gefühl aus. *)  Statt eines Gesetzes eine 
blosse Vollmacht für das Ministerium hiesse die Deutsch- 
Katholiken seiner Willkür übergeben. Der Cultusmi- 
nister entgegnete, dass nur eine staatliche Anerkennung 
der neuen Confessionsgesellschaft vermieden werden 
solle, zu der noch nicht Zeit sei; von willkürlicher 
Zurücknahme der Zugeständnisse werde nie die Rede 
sein, „wer das Jahr 1845 an der Spitze dieses Ver
waltungszweigs durchlebt und überstanden hat, von 
dem ist nicht zu erwarten, [dass er sich absichtlich 
Schwierigkeiten schaffen werde. “ Dagegen wurden 
Stimmen laut: während man die Anfänge einer freien 
Nationalkirche des katholischen Deutschland mit Freu
den begrüssen sollte, wolle man nur warten, „ob sich 
etwa die Sachen so gestalten, um al Austriaco oder 
Bavarico bei guter Gelegenheit Alles wieder zu unter
drücken.^ Die grosse, fast einmüthige Majorität der 
Kammer, denn auch der einzige römische Katholik in 
ihrer Mitte wollte der neuen Gemeinde ihr Recht im 
Staate nicht versagen, spaltete sich jetzt, indem eine 
kleine Minorität an den frühem Beschlüssen festhielt, 
auf die Gefahr hin, dass überhaupt eine Vereinbarung 
mit den andern gesetzgebenden Gewalten nicht zu Stande 
komme, da die Regierung dennoch durch die öffent
liche Meinung genöthigt sein werde, den factischen Zu
stand zu erhalten, ja den Deutsch-Katholiken noch ein 
Mehreres zu gewähren; was das Ministerium ohne ei
nen Antrag der Stände für unmöglich durch die Ver
fassung erklärte. Die Majorität wollte durch ihren 
guten Willen mehr zu geben das für jetzt Mögliche 
nicht vorenthalten, wie dies auch der eine Deutsch- 
Katholik unter den Abgeordneten, der bisher sich be
scheiden enthalten hatte an der Debatte Antheil zu 
nehmen, auffasste, und so wurden die frühem Be-

*) Abgedruckt in der kath. Reform. Septemberheft 1846.
•*) Allg. Kirchen-Zeitung. 1846. Nr. 102.

*) Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags. II. Kammer. 
1846.. Nr- IQ» f. .

Schlüsse den kargem Zugeständnissen der ersten Kam
mer aufgeopfert, nur mit Ablehnung der ausserordent
lichen Strafgewalt, welche diese in die Hand der Re
gierung legen wollte. Hierauf hat die Regierung sogleich 
dem deutsch-katholischen Cultus in Dresden und Leip
zig evangelische Kirchen geöffnet, dann aber vom 22. 
Juni eine General-Verordnung „über die kirchlichen 
und politischen Verhältnisse der sich Deutsch-Katho
liken nennenden Dissidenten“ gemäss dem zwischen 
beiden Kammern Vereinbarten und zur Ausführung des
selben erlassen *),  wodurch der Übertritt durch einen 
Schein der Ortsobrigkeit bedingt ist, den diese bei 
dispositionsfähigen Personen nicht über vier Wochen 
verzögern darf, alle Überschreitungen aber der mau*  
nichfachen, in dieser Verordnung aufgerichteten Schran
ken nur in’s Allgemeine hin „mit ernster Ahndung“ be
droht werden. Die deutsch-katholische Landessynode 
zu Dresden im April 1846 hat beschlossen, in Bezug 
auf die Zwangs - Trauung durch den evangelischen 
Geistlichen ihn nur als den Vertreter der weltlichen 
Macht zu betrachten, jede kirchliche Handlung desselben 
als eine Überschreitung seiner Competenz. sie hat ge
gen jede Anwendung des kanonischen Kirchenrechts 
auf diesseitige Eheverhältnisse protestirt und jeden ge
setzlichen Widerstand gegen Parochial abgaben an die 
römische Kirche (deren möglichst milde Eintreibung 
die Regierung schon in den Kammern verheissen hatte) 
angekündigt.

Von andern vorherrschend protestantischen Regie
rungen versagte anfangs Hannover den Deutsch-Katho
liken zu Hildesheim jedes Gemeinderecht, und verw ies 
ihre geistlichen Handlungen, soweit sie von bürgerlichen 
Folgen, an die evangelischen Pfarrer. Als sich nach
her die Anhänglichkeit dieser Gemeinde an die Schnei
demühler Form des Bekenntnisses herausstellte, obwol 
mit Beschickung und Annahme des leipziger Concils, 
erhielt sie durch königliche Entschliessung vom April 
1846 die widerrufliche Duldung eines Privatgottesdien
stes mit dem engsten Verschlusse gegen alle zur Theil- 
nahme Nichtberechtigte. Eine Petition um weitere Zu
geständnisse, wurde (Mai) von der ersten Kammer der 
Regierung zugestellt und anheimgegeben. **)  Auch Hes
sen-Darmstadt erlaubte Privatgottesdienst und Taufen, 
verwies aber Trauungen an die evangelische Geistlich
keit. Das kurfürstenthuni Hessen suchte sich nach 
anfänglicher Duldung durch polizeiliche Massregeln, 
Verwarnungen, Geldstrafen und Entsetzungen dieser 
Bewegung gänzlich zu erwehren. Petitionen und Be
schwerden deshalb an die Stände sind noch nicht zum 
Vortrage gekommen. Würtemberg und Baden liessen 
zwar in allmäligen Zugeständnissen einen Privat-Got
tesdienst zu, auch soweit die Regierung es in jedem 
gegebenen Falle den Ortsverhältnissen angemessen ach-



1199
tet, in evangelischen Kirchen, aber nicht nur ohne 
bürgerliche Gültigkeit deutsch-katholischer Trauungen? 
sondern auch mit einem staatsbürgerlichen Märtyrer- 
thum, in Würtemberg durch Ausschliessung aller Deutsch- 
Katholiken vom passiven Wahlrechte bei städtischen 
Wahlen, vom activen und passiven Wahlrechte bei po
litischen Wahlen, in Baden nächst der Ausschliessung 
vom Landtage auch von Civil- und Militär-Ämtern, in 
beiden Ländern nach dem Grundgesetze, welches das 
volle Staatsbürgerrecht an eine der drei anerkannten 
christlichen Confessionen knüpfe. In der badischen 
zweiten Kammer hatte bereits im December 1845 der 
evangelische Pfarrer Zittel mit grossen Worten die For
derung eines freien kirchlichen Associationsrechtes, 
unbeschadet der staatsbürgerlichen Rechte, unter dem 
Schutze und der Aufsicht des Staats, ausgesprochen, 
denn nachdem man’s über ein Jahrtausend mit dem 
Reiigionszwange versucht habe, sei der einzige Weg 
aus den dadurch herbeigeführten Wirren die dem ge
genwärtigen Bildungszustande angemessene, volle Re
ligionsfreiheit. Die Aufregung der katholischen Lan
deskirche, der man in der Gunst der Kammer für 
diesen zintrag eine Feindseligkeit sehen liess, entschied 
den Beschluss zur Auflösung dieser Kammer. Die wei
tere Erklärung der Regierung war das Ministerial-Re- 
script vom 120. April 1846, welches die Verhältnisse 
der Deutsch-Katholiken mit Versagung aller corpora - 
tiven Rechte in besonderer Schärfe feststellte, auch 
ihnen befahl, sich „Verein der Anhänger des leipziger 
Glaubensbekenntnisses“ zu nennen. Dagegen die Pe
titions-Commission der neu und wieder erwählten Kam
mer über die Petitionen der betreffenden Gemeinden 
um Gleichstellung ihrer staatsbürgerlichen und kirchli
chen Rechte mit den übrigen im Grossherzogthume 
aufgenommenen christlichen Religionsparteien am 26. 
Juni ihren Bericht dahin stellte, dass Niemand ein 
Recht habe, ihnen mit Aufdrängung eines schwerfälli
gen, unpassenden Namens den selbsterwählten, kein 
fremdes Recht verletzenden abzusprechen und die rö
misch - katholische Kirche nicht so ohnmächtig sei, sol
cher polizeilichen Mitleidshülfen ZQ bedürfen: dass ihnen 
kirchliche Corporationsrechte zu gewähren, und wegen 
Sicherung der mit geistlichen Handlungen verknüpften 
bürgerlichen Verhältnisse eine gleichmässige Anord
nung zu treffen, endlich ihr volles Staatsbürgerrecht 
anzuerkennen sei. Letzteres wird dadurch begründet, 
dass alle Stellen der Verfassungsurkunde, in denen das 
volle Staatsbürgerrecht in gleicher Weise den drei 
christlichen Confessionen zugetheilt wird, nach dem 
Geiste der Verfassung und nach der Bundesakte, nur 
historisch zu nehmen seien für alte christliche Staats
bürger, welche damals in drei Haupt-Confessionen zer
fielen, daher als durch die Union sich zwei dieser 
Confessionen in eine, juridisch betrachtet, neue Kirche 
auflösten, deshalb eine Umbildung der betreffenden 

Gesetzesstellen nicht für nöthig erachtet wurde. Auch 
der bekannte baden’sche Abgeordnete Dr. Hecker in 
dem Theile seiner Schrift (Nr. 156), der das positive 
Recht seiner Heimath in Bezug auf die Deutsch-Katho
liken erwägt, sucht nachzuweisen, dass jene Bestim
mung des Grundgesetzes von den drei christlichen Con
fessionen nur einen historischen Satz, kein politisches 
Axiom enthalte, und nur alle vormals hergebrachte 
Vorrechte des einen oder andern Religionstheils auf
hebe, denn sollte der Sinn sein, dass nur die Staats
bürger, welche einer der drei christlichen Coufessionen 
angehören, volles Staatsbürgerrecht besitzen, so würde 
das Grundgesetz, welches (§. 18) verordnet: „je
der Landeseinwohner geniesst ungestörte Gewissens
freiheit und in Ansehung der Art seiner Gotiesver- 
ehrung gleichen Schutz“, im Widerspruche mit sich 
selbst auf das Aufgeben oder Verleugnen der religiösen 
Überzeugung eine Prämie setzen, und gegen das freie 
Associationsrecht nach dem Gesetze von 1833 gerade 
den freiesten Gegenstand menschlicher Gemeinschaft, 
die des religiösen Glaubens, mit der schweren Strafe 
eines halben bürgerlichen Todes bedrohen. In der zwei
ten Kammer wurde jener Commissionsbericht am 12. 
und 13. August unter höchster Volkstheilnahme bera- 
then. *)  Die Sprecher der Regierung suchten zu er
weisen, dass das Rescript vom 20. April den Deutsch- 
Katholiken mehr Rechte eingeräumt habe, als die be
stehenden Gesetze ihnen gewährten, und dass im Staats
interesse nicht rathsam sei, sie für jetzt in ihrer Probe
zeit, die für Manche der bestehenden Kirchen sehr lange 
dauerte, noch mehr aufzumuntern. Sie beriefen sich 
zunächst auf das kirchliche Organisationsedikt von 1807. 
Die Opposition stellte in Abrede, dass dieses Gesetz der 
absoluten Monarchie in seinem Widerspruche gegen die 
Verfassung noch Gültigkeit habe. Jedenfalls sei das
jenige, was gerecht und durch die Zeitverhältnisse noth
wendig, unabhängig von der juridischen Auslegung ei
nes Gesetzes. Die Theilnahme der Gallerien hing sich 
an Reden der Art: „Stimmen Sie im J. 1846 nicht für 
jene Gewissensfreiheit im Stillen, die man geben will, 
stimmen Sie für Religionsfreiheit! — statt der Glau
bensverfolgung, der Rechtsbedrückung um des Glau
bens willen, allgemeine und vollständige Freiheit für 
die Deutsch-Katholiken.“ Nachdem die mannichfach- 
sten Seiten und Bedenken der politisch - religiösen Frage 
hervorgetreten waren, und bei aller Verwarnung da
gegen diese beredte Ständeversammlung doch immer 
wieder das Angesicht einer uneinigen Kirchenversamm
lung angenommen hatte, wurde nach dem Commissions
antrage beschlossen (36 gegen 26): „die Beschwerde
vorstellungen und den Commissionsbericht dem Staats
ministerium mit dringender Empfehlung zu dem Ende 
zu überweisen, damit den Beschwerden der Bittstefler

*) (Badische) Landtags - Zeitung. 1846. Nr. 161—203.
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ohne Verzug abgeholfen werde,“ insbesondere „die Re
gierung zu ersuchen, den Art. 14 der Verordnung vom 
20. April (den vom Staatsbürgerrechte der Deutsch- 
Katholiken) zurückzuziehen.“

Vornehmlich kleinere Staaten haben unbefangen 
die neue Kirche sich gestalten lassen, wie Braunschweig? 
Nassau, Schwarzburg. Eine feste Ordnung erhielt sie 
im Grossherzogthum Sachsen nach Vernehmung der 
Verwaltungsbehörden, ohne Zuziehung der Stände, aber 
im Sinne des Volks, durch ein widerrufliches, zunächst 
nur für die Stadt Weimar veranlasstes, Provisorium 
vom 20. März 1846, wodurch zur Wahrung der Staats
interessen für die Angelegenheiten „der katholischen 
Dissidenten“ eine Immediatcommission aufgestellt, ihrem 
von derselben anerkannten und beeidigten Geistlichen 
öffentlicher Gottesdienst und jede geistliche Handlung 
zugestanden wurde, auch die Trauung, nur mit Ver
weisung des Civilrechtlichen an das evangelische Pfarr
amt und unter der Bedingung der Gegenwart eines 
evangelischen Ortsgeistlichen als Zeugen. Die Staats
bürgerrechte sind nicht berührt, aber der Wiedererwäh
lung eines Deutsch - Katholiken zum Abgeordneten der 
Hauptstadt in die Ständeversammlung ward nicht wider
sprochen. Nassau hat dann vom 3. Oct. eine Bestim
mung erlassen, wodurch den Deutsch-Katholiken ein 
Privat-Gottesdienst, doch ohne Trauung und ohne Cor- 
porationsrechte, zugestanden, jede Kirchensteuer an die 
frühere Confession bis auf weiteres aufgehoben und 
die Bestimmung über die bürgerlichen und politischen 
Rechte der Dissidenten vorbehalten ist.

Von den beiden katholischen Regierungen haben 
in Baiern 1845 königliche Behörden erklärt, dass die 
neue Sekte nicht eine Religion, sondern Radicalismus 
und Communismus, daher die Theilnahme als Hochver
rat}! zu behandeln sei, 1846 als die Deutsch-Katholiken 
in Neustadt an der Hardt baten, ihnen wenigstens so 
viel zu gewähren, als den Israeliten zugestanden ist, 
wurde ihnen bemerkt, dass sie, falls sie von ihrer Ver
irrung nicht zurückkämen, derjenigen Rechte verlustig 
wären, welche die Bekenner der vom Staate garantir- 
ten Religionen genössen, und ein deutsch-katholischer 
'Geistlicher, auch ohne dass er kirchliche Handlungen 
vollzogen, wurde ausgewiesen. Nur in der Rheinpfalz 
haben sich dennoch Gemeinden begründet. Österreich 
verbot zunächst den Namen Deutsch-Katholicismus und 
jede öffentliche Erwähnung der „Ronge’schen Sekte“. 
Nach dem Gelübde des Schweigens, das auf diesem 
Reiche liegt, konnten dunkle Gerüchte von Haftnahme 
und Verschwinden einiger Individuen, welche Ronge’s 
Schriften oder Lehren verbreitet hätten, weder erwie
sen, noch wiederlegt werden. Wol nur durch Amts- 
misbrauch kam im Januar 1846 eine Instruction an den 
Tag, «ach welcher Anhänger Ronge’s alsbald zur Aus

wanderung genöthigt und Fremde dieses Zeichens nicht 
über die Grenze gelassen werden sollten.

Unter den Theorien über das Recht des Staats an 
den Deutsch - Katholicismus sind die drei möglichen 
Standpunkte am bestimmtesten vertreten: durch die 
Schrift von Linde (Nr. 155)*)  die unbedingte Ausschlies
sung, von Hecker (Nr. 156) die unbedingte Freilassung, 
von Richter (Nr. 157) die beschränkte Zulassung. 
Hr. v. Linde, Kanzler der Universität Giessen, als eifri
ger Beschützer katholischer Interessen auch sonst be
kannt, und dadurch, wie er sagt, in seiner amtlichen 
Wirksamkeit verhindert, hat durch Einmischung man
ches Fremdartigen und Persönlichen auch der Wirkung 
dieser Schrift Eintrag gethan. Sie ist für Männer be
stimmt, „die auf historischem Boden sich bewegen,“ 
wie er selbst; auf intellectuelle Luftpartien sei er noch 
nicht eingerichtet. Wir vernehmen hier wieder die be
kannten mainzer Aussprüche Johannes Müller’s für die 
Bedeutung des Papstes, die intoleranten Äusserungen 
der Reformatoren, die sie noch aus ihrer Geburtskirche 
mit sich herumtrugen, wie Beza’s Behauptung, es sei 
eine völlig teuflische Lehre, die Gewissensfreiheit zu 
gestatten, d. h. jeden , wenn er will, zu Grunde gehen 
zu lassen. Das Paradoxon, die protestantische Kirche 
habe sich weit härter, als die katholische, für die allein
seligmachende erklärt, wird ohne nähere Bestimmung 
aufgestellt. Das bestehende deutsche Recht wird auf 
den 7. Artikel des Osnabrücker Friedensinstruments 
begründet, welcher nach Feststellung der römisch-katho
lischen wie der evangelischen Kirche in ihren beiden 
Zweigen verordnet: praeter religiones supra nominatas 
nulla alia in sacro Imperio Romano redpiatur vel tole- 
retur. In demselben Sinne sei der 16. Artikel der 
deutschen Bundesacte: „die Verschiedenheit der christ
lichen Religionsparteien kann in den Ländern und Ge
bieten des deutschen Bundes keinen Unterschied in dem 
Genüsse der bürgerlichen und politischen Rechte be
gründen,“ nur von den drei gesetzlich anerkannten 
Kirchen zu verstehen, denn nicht von Sekten, sondern 
von Religionsparteien sei die Rede, und aus den Acten 
erhelle, dass der Ansdruck „drei christliche Religions
parteien“, wie er in einigen Abschriften bemerkt wurde, 
nur deshalb gestrichen worden sei, weil er dem ge
schichtlichen Herkommen nicht entsprach, welches nach 
dem westfalischen Frieden nur zwei Kirchen in Deutsch
land zählte. Allein warum wäre dann nicht mit voller 
Bestimmtheit Zwei statt Drei gesetzt worden, und warum 
für die bestimmten gesetzlich anerkannten Kirchen der 
so unbestimmte Ausdruck christliche Religionsparteien ?

*) Wir übergehen die „Betrachtung der neuesten kirchl. Ereig
nisse aus dem Standpunkte des Rechts und der Politik“ (Mainz, 
Kupferberg. 1845) als denselben Standpunkt vertretend und fast auf
gegangen in der Linde’schen Schrift.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena* Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzilf«
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Aber in jenem exclusiven Sinne sei der Artikel der 
Bundesacte auch in den neuern Landesverfassungen 
verstanden worden, und äusser den drei anerkannten 
Kirchen habe keine Sekte, also auch nicht die Ronge’- 
sche Religion „ein Recht auf Existenz“ in Deutsch
land. Doch könne sie dieses Recht vom Staate erlan
gen, denn es wird als ein Axiom der dermaligen „Wis
senschaft“ angenommen, „dass der Staat die Befugniss 
hat, einer Religion und Kirche unbegrenzt oder inner
halb bestimmter Schranken die Entfaltung zu gestatten 
oder sie völlig auszuschliessen.“ Hiernach haben die 
Imperatoren einst ihr gutes Staatsrecht geübt, das Chri
stenthum völlig auszuschliessen. Doch ist wol nicht 
des Verf. Meinung, die Ausschliessung einer Religion 
ganz in das Belieben der Staatsgewalt zu stellen, denn, 
obwol versichernd, dass die Gewissensfreiheit so we
nig zur freien Predigt und Begründung einer Religion 
berechtige, als die Denkfreiheit zur absoluten Rede
freiheit und Pressfreiheit, spricht er doch sein Dafür
halten aus, dass der Staat einem Glaubensbekenntnisse 
nicht Anerkennung gestatten dürfe, „das nicht positiv, 
historisch und religiös ist.“ In die Bestimmung der 
beiden ersten Momente ist die Verwerfung des Deutsch- 
Katholicismus* gelegt. Die Positivität bestehe in der 
Feststellung von etwas, (]as (]je Einheit der Glaubens
gemeinschaft sichere: „ Ein Symbol z. B., das die 
h. Schrift als Quelle des Glaubens aufnimmt, aber so
fort hinzufügt, dass die Erklärung dieser h. Schrift der 
Vernunft eines jeden Gemeindeglie(]es überlassen bleibe, 
scheint mir kein positives Symbol in dem nothwendig 
zu fordernden Sinne zu sein, denn indem dasselbe die 
Auslegung einem jeden Einzelnen überlässt, hebt es 
jedes Einheitsprincip hierdurch auf.« Nebenbei wird 
hiermit auch die protestantische Kirche proscribirt, als 
welche, da sie keine religiöse Macht über der Schrift 
erkennt, ihre Auslegung nicht minder dem Einzelnen 
freigibt, wenn auch nicht blos seiner Vernunft, sondern 
den gesammten Fähigkeiten, die zum Verständnisse ei
nes alterthümlichen hebräischen und griechischen Tex
tes gehören. Der historische Charakter wird im Gegen
sätze des blos Rationalen aufgestellt. Auch den reli
giösen Inhalt dem Deutsch-Katholicismus abzustreiten, 

darauf hat der Verf. sich nicht eingelassen, aber eine 
andere Ausflucht bietet sich ihm dar: wenn das Glau
bensbekenntniss allen Erfordernissen entspreche, sei 
noch die Frage zu erörtern, „ob nicht schon vom Staate 
anerkannte Religionsparteien bestehen, die in wesentlicher 
Übereinstimmung mit dem neuen Symbol sind, und 
darum die neuen Ankömmlinge bereitwillig aufnehmen 
würden?“ Denn in diesem Falle sollen nationale und 
finanzielle Rücksichten der Anerkennung als besondere 
Religionsgesellschaft entgegenstehen; bei welcher Ge- 
legenheit von Deutschlands Einheit und von den Nach- 
theilen einer armen Kirche gehandelt wird. In solcher 
Weise legt der Verf. dem Staate ganz unkatholisch die 
Befugniss bei, über den innern Werth einer Glaubens
lehre und ihre Kraft zur religiösen Einigung zu ent
scheiden , während ihm doch der Staat nur als „eine 
Anstalt zur Verwirklichung des Rechts“ erscheint. Im 
ähnlichen Selbstwiderspruche, um das Anrufen der Ge
walt des Schwertes gegen die religiöse Überzeugung zu 
rechtfertigen , behauptet er, dass jedes katholische In
dividuum in dem Augenblicke, wo es sich einer das 
Wesen seiner Kirche scharf darstellenden Eigenthüm- 
lichkeit entgegenstellt, aufhöre, ein Mitglied der Kirche 
zu sein, wodurch also die Bewegung sofort ausserhalb 
der katholischen Kirche bestehe und ihre Berücksichti
gung allein dem Staate anheimfalle: während er es doch 
als eine besonders schöne Consequenz rühmt, dass nach 
einem Beschlusse des sächsischen Ministeriums Ronge’s 
Schriften als eines Katholiken, von dessen Übertritt 
zu einer andern christlichen Religion noch nichts bekannt 
sei, der Ccnsur des katholischen Landesconsistoriums 
unterworfen sein sollten; eine Ungefügigkeit der beste
henden Gesetzgebung, welche übrigens der Cultus- 
minister vor den Kammern entschuldigt und als abge
stellt angezeigt hat. Am Schlüsse versucht noch der 
Verf. dem Deutsch-Katholicismus den katholischen Na
men abzunehmen, dessen Bedeutung er darein setztj 
dass so manche demselben beigefallen wären, weil sie 
gemeint hätten, ihr religiöses Bedürfniss zu befriedigen, 
„ohne aufzuhören, Katholiken zu sein.“ Die Nachwei
sung, dass die römisch-katholische Kirche ein ebenso 
ausschliessliches Recht auf das Katholische habe, als 
ein Individuum auf seinen Namen, dass eine Sekte 
nicht katholisch genannt werden könne, sobald sie 
nicht den römischen Primat anerkenne, und dass der 
Zusatz deutsch- oder Christ-katholisch, jenes ein Un
sinn, dieses eine Anmassung, hieran nichts ändere: hat 
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übersehen, dass auch verschiedene Individuen zu dem
selben Namen berechtigt sein können, dass die Bezeich
nung katholisch von Alters her in mehrfachem Sinne 
gebraucht worden ist und zu einer Zeit in der Kirche 
üblich wurde, als man noch nichts vom römischen Pri
mate wusste, endlich dass ein bestimmt unterscheiden
der Zusatzname auch nach gemeinem Rechte das Na
menseigenthum ungekränkt lässt, so gibt es z. B. eine 
Allgemeine Literatur-Zeitung, die einst auch in unserer 
Stadt entstanden ist, neben welche, als sie sich von 
hier wegwandte, vornehmlich durch Goethe diese Je- 
naische Allgemeine Literatur-Zeitung gestellt wurde, 
worüber sich jene absolut allgemeine zu beklagen so 
wenig ein Recht hatte, dass sie vielmehr selbst zu weite
rer Unterscheidung im gemeinen Sprachgebrauche den 
Zusatznamen der Hallischen Allgemeinen erhielt.

Hecker hat mit frischer, fast mündlicher Rede sei
nen Zweck verfolgt. Wie er die Verwickelungen des 
dermaligen Staats, der mit Gründen der Gewalt, 
nicht mit der Gewalt der Gründe die Gesellschaft zu
sammen halten wolle, nur lösbar achtet durch eine 
Rückkehr zu den ewigen Wahrheiten der Vernunft, und 
als sein Lebensziel es bezeichnet, für Recht und Frei
heit im Staat und in der Kirche in die Schranken zu 
treten: so will er hier die kirchliche Frage über die 
staatliche Berechtigung des Deutsch-Katholicismus vom 
Standpunkte der Principien betrachten. Die erste all
gemeine Untersuchung geht aus von der nothwendigen 
Freiheit der religiösen Überzeugung und ihrer Kund
gebung in religiösen Handlungen, zunächst zur Ergän
zung des Individuums in der Association, welcher un
veräusserlichen Gewissensfreiheit gegenüber der Staat 
nur das Nothrecht zu üben habe, das seine Selbster
haltung fordert, wider jede dieselbe bedrohende Reli
gion. Dagegen der Staat, der weiter geht, der an eine 
bestimmte Religion bestimmte politische Rechte knüpft, 
der eine bestimmte Kirche monopolisirt, also seines 
Theils beschliesst, dass Gott nur in dieser Weise an
gebetet werden soll, sich selbst zum Statthalter Gottes 
auf Erden mache, der Gottheit gleichsam verbiete, sich 
auf eine andere Weise verehren zu lassen; auf diesem 
Standpunkte habe der französische Nationalconvent das 
Dasein Gottes beschlossen, nach diesem Rechte „sind 
Diocletian’s und Julian’s blutige Christenverfolgungen 
geschehen“ (wobei der edle Apostat unverdient neben 
Diocletian zu stehen kommt). Hiernach erscheint jede 
blose Toleranz nur als eine modificirte Intoleranz, un
sere kirchenrechtlichen Unterscheidungen von einfacher 
und erweiterter Hausandacht, privatem und öffentlichem 
Gottesdienste als aus dem Mittelalter herübergeschleppte 
Begriffsverwirrung, jeder Gottesdienst, der den Staat 
nicht bedroht, hat frei und öffentlich zu sein. Diese 
Beweisführung ist weniger aus der Tiefe des Religions- 
begriffe geschöpft, als durch die sinnlosen und entsetz
lichen Consequenzen anschaulich gemacht, zu denen 

das entgesetzte Verfahren führt und geführt hat. Auf 
diesem concreten Gebiete ist wenigstens ein Verfahren 
übersehen, welches von der mit dem Staate verbünde
ten katholischen Kirche zuweilen mit grossem Erfolge 
geübt worden ist: nämlich durch zeitliche Interessen 
oder durch blutige Gewalt wurde eine Regentenfamilie 
oder ein Volk dieser Kirche wiedergewonnen, die Vä
ter gingen mit bösem Gewissen oder zähneknirschend 
zur Messe, aber durch die Macht der geistlichen Er
ziehung wurden die Kinder oder die nächsten Genera
tionen treue und eifrige Katholiken. Hier ist aus der 
stillen oder blutigen Gewalt zuletzt die freie Anhäng
lichkeit hervorgegangen. Wenn ferner der Verf. den 
Grundsatz unbedingter Religionsfreiheit praktisch aus
geführt und sein Ideal verwirklicht sieht in Nord
amerika , so sind doch in den dortigen kirchlichen 
Zuständen auch bereits für Religion und Staat Übel
stände genug hervorgetreten, und sein Grundsatz führt 
über die Gesetzgebung der meisten nordamerikani
schen Staaten, nämlich über den christlichen Staat 
noch hinaus, auf dass jedem gestattet sei, „nach 
seiner Fa^on selig zu werden.“ Daher wol zu erwä
gen wäre, ob nicht der europäische, mit der Kirche 
engverbundene Staat einer andern Entwickelung ent
gegengeht und seine kirchlichen Verwickelungen eine 
andere Lösung fordern, als das Überspringen in die 
nordanierikanische Gleichgültigkeit des Staats gegen 
jede bestimmte Kirche und das Zersprengen der gros
sen geschichtlichen Kirchen in unzählige Sekten. Im 
zweiten Abschnitte über das gemeine deutsche Recht 
hat der Verf. darauf aufmerksam gemacht- dass der 
passauer Vertrag, welcher die Grundlage aller folgen
den Reichsverhandlungen in Religionssachen geworden 
ist, nicht blos die Kirche des Papstes und der augsbur- 
gischen Confession vor aller Gewalt sicherstellt, son
dern auch alle „die sonst keiner andern öffentlich ver
worfenen und durch die Reichsabschiefle verdampten 
Sekten anhängig.“ Aber wenn er weiter den oben be
rührten Artikel des westfälischen Friedens dahin deu
tet, dass die katholische und protestantische Confession 
gleichberechtigte Reichsreligion sei, die andern Sekten 
jedoch nur unter strenger Aufsicht und äusserlicher Be
schränkung geduldet werden sollen, so widerspricht 
dies dem klaren Buchstaben der Urkunde, welche keine 
andere Religion im heiligen römischen Reiche ertragen 
will. Vergebens beruft sich daher der Verf. auf die 
Thatsache, dass Menoniten doch immer geduldet wor
den seien, ja ein Reichskammergerichts-Visitationsgut
achten von 1768 den Antrag stellte, ihre „Angelobung 
bei Mannenwort“ anstatt Eides anzunehmen. Jene Dul
dung war eben eine Thatsache, welche durch die Macht 
der Landeshoheit hier und da gegen die westfälische 
Friedensccnstitution geschah und auf den Antrag von 
1768 ist schon der neue Geist der Aufklärung einge
drungen. Die Ansicht des Verf., dass vom passauer
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Vertrage bis zur Bundesacte ein sich alimällg entwickeln
des System darstelle, welches seinen Anfang in der 
Niederreissung mittelalterlicher Priesterherrschaft, sei
nen Ausgang in der Religionsfreiheit hat, ist wohlbe
rechtigt , aber in der geschichtlichen Bewegung eines 
Volksrechtes gibt es auch Rückschritte, die einen Tag 
oder ein Jahrhundert dauern, und es ist bekannt, dass 
der passauer Vertrag, welchen der siegreiche Prote
stantismus mit dem Schwert in der Hand dictirt hat, 
die Forderungen des Protestantismus freisinniger, gleich
sam selbstbewusster geltend machte, als die Religions
verträge, die nachmals auf seiner Grundlage errichtet 
worden sind. Nur vom 16. Artikel der deutschen Bun- 
^esacte sucht der Verf. aus den durch Klüber mitge- 
theilten Protocollen seiner Entstehung zu erweisen (im 
ersten preussischen Entwürfe stand uneingeschränkte 
Religionsübung für alle Einwohner in deutschen Bun
desländern), noch mehr aus dem Geiste jener Tage, in 
welchen die Fürsten noch nicht daran denken konnten, 
schon ungewohnte Schranken wieder aufzurichten, son
dern als Preis des grossen Volkskampfes Freiheits
verheissungen ertheilten, dass jener Artikel im freiesten 
Sinne dahin auszulegen sei, „dass jedes christliche Be
kenntniss, d. h. ein solches, welches die in der Schrift 
enthaltene Lehre Christi als religiöse Norm erkenne, 
ebenmässig an dein Genuese politischer und bürger
licher Rechte Theil nehmen solle.“ Der dritte Ab
schnitt vertheidigt das gute Recht der Deutsch-Katho
liken in Bezug auf die neuere Gesetzgebung von Ba
den, wie oben bemerkt wurde. Am Schlüsse sind ei
nige ziemlich zufällig aufgegriffene römische Urkunden 
mitgetheilt, Aussprüche aus Gregor’s VII. Dictaten, ein 
Priestereid, eine päpstliche Instruction für einen Nuntius 
nach Deutschland: man wird gestehen, dass die gleich
falls mitgetheilten Beschlüsse des Conciliums zu Leip
zig in blos politischer Beziehung sich sehr harmlos da
gegen ausnehmen.

Richter, damals noch Professor der Rechte in Mar
burg, seitdem nach Berlin berufen, hat in edler Sprache 
mit der gelehrten Umsicht eines Kirchenrechtslehrers 
.seinen vermittelnden Standpunkt begründet. Obwol be
kannt mit der Ungunst, „mit der gegenwärtig jedes 
Festhalten an dem geschichtlichen Grunde im Rechte 
und der Religion beurtheilt zu werden pflegt/4 will er 
dazu beitragen, „den Kampf der Meinungen aus dem 

I Gebiete der allgemeinen Phrasen in dasjenige zu ver
setzen, auf welchem allein die Entscheidung gefunden 
werden kann.44 Er meint das geschichtlich gegebene 
Recht, zu dessen Darstellung auch er vom deutschen 
•Staatsrechte ausgeht, als in welchem die heutigen 
Rechtsbildungen wurzeln. Er weist nach, dass der 
westfälische Friede nur den im Reiche recipirten drei 
Confessionen je nach ihrem Besitzstände Sicherheit ge
währleistete, während er die Duldung christlicher Sek
ten ausdrücklich verbot, dass jedoch „in dem letztem 

Bezüge im 18. Jahrh. vielfach ein milderer Standpunkt 
in den einzelnen Territorien praktisch geworden44 ist. 
Aber bei dem 16. Artikel der Bundesacte dürfe nur an 
die drei im Reiche recipirt gewesenen Confessionen 
gedacht werden, wie aus den Acten des wiener Con- 
gresses unwiderleglich hervorgehe. Worin dieses Un
widerlegliche bestehe, ist nicht angegeben. Hecker hat 
das Gegentbeil wenigstens nachzuweisen versucht. Wir 
finden in den Acten nur, dass die ausdrückliche Aus
dehnung dieses Artikels auf christliche Sekten, wie 
Wiedertäufer und Herrnhuter, von irgend einer Seite 
her für bedenklich geachtet wurde. Aber der wiener 
Congress muss doch einen Grund gehabt haben zu der als 
absichtlich bezeugten unbestimmten Ausdrucksweise 
„christliche Religionsparteien44, und wenn die Acten 
diplomatischer Verhandlungen auch jede Rede der ver
handelnden Personen enthalten, so enthalten sie doch 
nicht alle ihre Gedanken. Das unbefangene Ver- 
ständniss liegt in den bekannten Entstehungsverhält
nissen der Bundesacte. Nach langen streitigen Ver
handlungen wurde sie rasch angenommen, als die 
Rückkehr Napoleon’s noch einmal ein einiges Deutsch
land zu den Waffen rief. Es galt damals, die wider
strebenden Meinungen zu neutralisiren durch allgemein
gehaltene Ausdrucksweisen, welche verschiedener Aus
legung und Ausbildung Raum gaben. Zu bestimmten 
Garantien für die katholische und protestantische Kirche 
konnte man sich nicht einigen, man beschränkte sich 
daher auf das Negative und Nothwendige, dass das 
religiöse Bekenntniss dem vollen Bürgerrechte nicht 
Eintrag thue. Man konnte nicht daran denken, eine 
Beschränkung auf die alten anerkannten Kirchen aus
zusprechen, aus dem von Hecker vorgebrachten Grunde 
und weil schon der Reichsdeputationshauptschluss von 
1803 jedem Reichsstande freigestellt hatte (§. 63), ^an
dere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den vollen 
Genuss bürgerlicher Rechte zu gestatten,“ und die Praxis 
der einzelnen Territorien war längst hierauf eingegan
gen. Dennoch wollte man auch nicht ausdrücklich 
jeder Sekte ohne weiteres das volle Bürgerrecht ge
währleisten , daher der absichtlich unbestimmte Aus
druck, der doch weit mehr auf Seiten der Freiheit, 
als der Beschränkung steht, denn nach dem Buchsta
ben des Bundesartikels sind die Deutsch-Katholiken be
rechtigt zu sagen: „als christliche Religionspartei kön
nen wir im Genüsse unserer bürgerlichen und politi
schen Rechte nicht beschränkt werden.44 Aber in den 
neuern deutschen Verfassungen zeigt sich jene ver
schiedene Auslegung und Ausbildung. Dem Verf. war 
daran gelegen, zu zeigen, dass auch die Verfassung 
seines damaligen engern Vaterlandes, des Kurfürsten
thums Hessen, nur die Gewissensfreiheit anerkenne, die 
sich mit der Hausandacht zu begnügen habe; nicht ge
meinsamen Gottesdienst ausserhalb der anerkannten 
drei Confessionen. Die betreffende Verfassungsur-
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künde lautet §. 30: „Jedem Einwohner steht vollkom
mene Freiheit des Gewissens und der Religionsübung 
zu." Der Verf. begründet die beschränkende Auslegung 
der letztem theils auf §. 132 („alle im Staate aner
kannte Kirchen geniessen gleichen Schutz desselben“)? 
welcher die anerkannten Kirchen den Einzelnen gegen
überstelle , also auch jede kirchliche Existenz an die 
Genehmigung des Staats binde, theils auf ein neueres 
Obergerichtserkenntniss, welches die auf §. 30. der 
Verfassung gestellten Ansprüche von Taufgesinnten 
auf eine religiöse Genossenschaft zurückgewiesen hat. 
Allein §. 132 stellt die protestantische und katholische 
Kirche einander nur gleich und gewährleistet ihre vom 
Staate anerkannten Rechte, wodurch den klaren Wor
ten von §. 30 nichts abgebrochen werden kann, denn 
eine auf die Familienglieder beschränkte Hausandacht 
ist keine vollkommen freie Religionsübung, weder nach 
hergebrachter deutscher Rechtsansicht, noch nach dem 
Wesen der Sache, denn wie auch der Verf. selbst 
dies nachher ausgeführt hat, jede Religion, und je 
kräftiger sie ist, desto mehr, hat das Streben sich 
über das Heiligthum des eigenen Herzens und Hauses 
hinaus in möglichst grosser Gemeinschaft zu verwirk
lichen und zu begründen. Es gibt keine beschränktere, 
unfreiere Religionsübung, als blose Hausandacht. Der 
gelegentliche Spruch eines Obergerichts ist keine In
stanz gegen einen klaren Ausspruch der Verfassung, 
ein hessisches Obergericht hat auch den redlichen Jor
dan verurtheilt; jener Spruch beruft sich in den Ent- 
scheidtnsgsgriinden auf den Artikel des westfälischen 
Friedens, welcher jede nicht durch einen verjährten Be
sitzstand gesicherte Religionsübung von der Willkür 
des Territorialherrn abhängig macht, also gerade auf 
den Artikel, welcher durch §. 30 der Verfassungsur
kunde aufgehoben ist. Es mag sein, dass damals, als 
in bewegter Zeit jene Verfassung geschrieben wurde, 
eine Freiheit verkündet worden ist, die man jetzt gern 
zurücknähme, es mag sogar sein, dass man damals 
selbst den ganzen Inhalt dieser Freiheit mit allen ihren 
Folgerungen nicht durchdacht hat: aber an dem Worte 
einer Verfassiwgsurkunde soll man sowenig drehn und 
deuteln, als an einem Kaiserworte, und der Wissen
schaft ziemt es am wenigsten, sich dazu herzugeben. 
Die hessische Verfassung erkennt für die Freiheit der 
Religionsübung jedes Einwohners durchaus keine Be
schränkung als diejenige, die sich von selbst versteht, 
weil sie in der Nothwendigkeit des Staates liegt, näm
lich soweit diese Religionsübung der Ausübung der 
bürgerlichen Pflichten nicht entgegensteht, also den 
Staat nicht gefährdet. Im Allgemeinen ist der Verf. 
damit einverstanden, dass die Zahl der Kircher nicht 
abgeschlossen und das freie Recht eines jeden deut
schen Staates, neue religiöse Genossenschaften anzuer
kennen , nicht nach subjectivem Ermessen zu üben, 
sondern er darin einem hohem Gesetze verpflichtet sei.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Aber zu dieser Anerkennung reiche nicht hin, dass 
dem Staate überhaupt ein Bekenntniss vorgelegt werde, 
das seiner Ordnung nicht widerstreite, sondern der be
stehende christliche Staat müsse fordern, „dass dieses 
Bekenntniss in seine Ordnung überhaupt eingehe, in
dem es sich offen und klar auf dem Grunde hält, der 
der allgemeine christliche selbst ist.“ Dass aber die 
Deutsch-Katholiken auf diesem Grunde verharrten, sei 
annoch zweifelhaft, denn inmitten entgegengesetzter 
Parteiurtheile stehe die entscheidende Thatsache fest, 
„dass das Bekenntniss der jungen Kirche sich absicht-> 
lieh gerade über die christlichen Grundfragen mit der 
höchsten Unbestimmtheit ausgesprochen, und den aller
verschiedensten Auffassungen eine wohnliche Stätte zu 
bieten verheissen hat.“ Daher unter seinem Schilde 
sich schon jetzt die disparatesten Richtungen zusam
mengefunden , und nicht abzusehen sei, ob die un
christliche unterliegen oder den Sieg behalten werde. 
Bei dieser Unsicherheit könne der Staat nicht die An
erkennung zu ebenbürtigem kirchlichen Dasein ge
währen, noch einer Kirche, die ihm so geringe Ga
rantien bietet, sich selbst als freies Feld darbieten. 
Weil aber doch die Negationen gegen die römische 
Kirche noch das gleiche Recht haben, wie vor 300 
Jahren, weil auch in der neuen Gemeinschaft ein 
Stück unsichtbare Kirche verborgen liegen und das 
christliche Element den Sieg erringen könne: sei die 
Beschränkung auf blose Hausandacht nicht berechtigt. 
Denn eine Religion, die nur im Kreise der Familie 
geübt werden darf, sei „in Wahrheit eine verbotene, 
weil ihren Bekennern gerade das versagt wird, was in 
dem Wesen der Religion liegt, die Gemeinschaft.“ 
Das Gebet innerhalb solcher Beschränkung werde nicht 
ein Dankgebet für den Staat, sondern eine Klage sein. 
Daher sei ein zwischen öffentlicher ReHgionsübung und 
Hausandacht Mittleres zu gewähren , die Privatübung 
oder nach einem in Preussen gesetzlichen Ausdrucke 
die Duldung, nach welcher die deutsch-katholische Ge
meinschaft als ecclesia, privata eine privatrechtiiche Ge
sellschaft sei „gegenüber der mit corporativen Rechten 
ausgestatteten, als organischer Theil in das öffentliche 
Leben getretenen ecclesia publica“. Hiernach sollen 
gottesdienstliche Versammlungen mit einem vom Staate 
überwachten Lehramte gestattet sein, auch Jedermann 
zugängliche, obwol „ohne die gewohnten weitern Zeichen 
des öffentlichen Gottesdienstes,“ in der Regel mit Versa
gung des Mitgebrauchs der evangelischen Kirchen, aber 
Gültigkeit der geistlichen Handlungen, auch der Taufe 
in Bezug auf ihre bürgerlichen Wirkungen, dagegen die 
Abschliessung der Ehe, bei welcher der Geistliche zu
gleich das verantwortliche Organ des Staates ist, nicht 
einem garantielosen, für den Staat nicht vorhandenen 
Predigtamte überlassen werden dürfe; keineStolgebüh- 
ren, noch andere Gemeindelasten an die verlassene 
römische Kirche, äusser wo diese als Reallasten auf 
dem Grundeigenthum ruhen. So ergibt sich ein that- 
sächiich billiges Verhältniss, welches dem wirklichen 
Zustande in denjenigen Staaten am nächsten steht, 
welche nicht leidenschaftlich Partei genommen haben.

(Der Schluss folgt.)
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IMa» darf mit dieser sogenannten Privatübung we
sentlich einverstanden sein. ohne ihr Motiv und ihre 
vermeinten Consequenzen anzuerkennen. Wenn der 
Staat das Recht und die Pflicht hätte zu untersuchen, 
ob eine Religionsgemeinschaft nach ihren Glaubens
sätzen vollkommen auf dein gemeinsamen christlichen 
Grunde ruhe, und nach dem Ergebnisse dieser Unter
suchung sie zu verfolgen oder zu begünstigen, würden wir 
nur den Staat wieder hineinziehen in den Dogmenstreit 
wie in den Jahrhunderten seit Constantin zu seinem 
und zu des Christenthums Verderben. Es würde dann 
folgen, was der Verf. selbst in Abrede stellt, dass der 
Staat zu prüfen habe: „welche Kirche am sichersten 
zur Seligkeit einführe.“ Daher muss es dabei bleiben, 
nach dem Begriffe des Staats, zumal gegenüber der re
ligiösen Zerspaltung unserer Tage, dass eine deutsche 
Staatsregierung, ohne gleichgültig zu sein gegen das 
religiöse Bekenntniss und ohne die altväterliche Über
lieferung einer besondern Verbindung mit den im 
Reiche legitimen Kirchen sofort aufzugeben, doch mit 
strenger Unparteilichkeit jede Religionsgemeinschaft ge
währen lasse, welche der Erfüllung aller bürgerlichen 
Pflichten, sonach dem Staatszwecke, nicht entgegen- 
steht; mag es uns gefallen oder nicht, das deutsche 
Volk, dem religiöse Freiheit über alle andere Freiheit 
geht, wird unabwendbar diesem Ziele entgegengetrieben. 
Eine tiefere Schwierigkeit liegt in dem heiligen Erbe 
eines christliche11 Staats, aber sie kommt hier nicht in 
Betracht, denn nur eine Engherzigkeit, die das Chri
stenthum blos in einigen Dogmen erkennt, die allmälig 
und in mannichfachem Wechsel im Bewusstsein der 
Kirche hervorgetreteu sind, die aber nichts weiss von 
seiner unendlichen Lebensfülle, konnte den christlichen 
Charakter des Deutsch-Katholicismus ernsthaft in Zwei
fel ziehen. Er ist ebenso sicher eine Art des Christen- 
thums, als er in dem nach deutschem öffentlichen Rechte 
hergebrachten Sinne nicht Katbolicismus ist und an den 
politischen Rechten der katholischen Kirche einen recht
lichen Antheil nicht hat. Aber jede bleibende Schmälerung 
des Staatsbürgerrechts der Deutsch-Katholiken würde 
gegen die Bundesacte und noch mehr gegen die Bildung 
des Zeitalters sein. In einigen Bundesstaaten steht die 

Gesetzgebung allerdings noch auf dem mittelalterischen, 
durch den westfälischen Frieden nur erweiterten Stand
punkte der ausschliesslichen Geltung bestimmter Kir
chen: hier ist es Zeit, dass die Factoren der Gesetz
gebung sich für ein gerechteres und zeitgemässeres 
Recht vereinigen. Wo einmal die Einheit des religiö
sen Bekenntnisses gebrochen ist, wie in Deutschland, 
kann der Unfriede Zwischen zwei feindseligen Kirchen 
durch das Hinzukommen einer dritten kaum noch ver
mehrt, vielleicht sogar vermindert und vermittelt wer
den. Blos politisch betrachtet, kann jede Regierung 
selbst ein Interesse haben, dass durch den Abfall der 
Katholiken eine zuweilen übermächtige und drohende 
Macht geschwächt werde, oder wie Klüber im deutschen 
Bundesrecht es ausdrückte: „mehre Religionsparteien 
im Staate zu dulden , ist ein Meisterstück der Politik 
und das Mittel, keine fürchten zu dürfen.“ Ein vor
zugsweise protestantischer Staat, der den Deutsch- 
Katholicismus ausschliessen oder durch Bedrückungen 
desselben der römischen Kirche seine Macht leihen 
wollte, um Abtrünnige, die sie mit ihrer geistigen Macht 
nicht bewahren konnte, ihr wieder zuzuführen, würde 
dadurch abfallen von der Reformation und den Prote
stantismus selbst verdammen. Aber gegenüber der ob- 
schwebenden Unsicherheit über die geistige Kraft und 
geschichtliche Bestimmung des Deutsch-Katholicismus, 
gegenüber den geringen persönlichen Bürgschaften in 
ihren Begründern, endlich auch in Betracht der Ge
fühle seiner katholischen Mitbürger mag der Staat sich 
allerdings bedenken , diese neue Gemeinschaft irgend
wie zu begünstigen, man mag sie getrost ihrem Ge
schick überlassen und mit dem Privilegium des Staats
kirchenthums verschonen. Was unser Kirchenrecht 
etwas ungeschickt Privatübung nennt, ist mindestens 
für eine junge Kirche die glücklichste Lage, nämlich 
die freie, vom Staate nur negativ überwachte Stellung 
einer religiösen Gesellschaft. Als solcher kommt ihr 
jede heilige Handlung zu, die innerhalb ihrer christlichen 
Überzeugung liegt. Wiefern eine ehrwürdige, dem 
Staate werthvolle Sitte mit einigen heiligen Handlungen 
bestimmte bürgerliche Folgen verbunden hat: ist es die 
Sache der Gesetzgebung, die dadurch entstehende 
Schwierigkeit zu lösen. Der Staat hat kein Recht, 
weder diese bestimmten heiligen Handlungen einer 
Kirche zu verbieten, noch ihre Gläubigen in Bezug auf 
dieselben in eine fremde Kirche zu nöthigen. Es bleibt 
sonach nur übrig, diejenigen Vorkehrungen zu treffen.,
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durch welche ohne Gefährde des Staats diese bürger
lichen Folgen auch mit den heiligen Handlungen der 
deutsch-katholischen Gemeinde verbunden werden. Eine 
wahre Schwierigkeit findet nur wegen Abschliessung 
der Ehe statt. Sie ist dadurch zu heben, dass die 
Geistlichen der neuen Kirche, wie dies ohnedem die 
Ordnung verlangt, dem Staate irgendeine festzustel
lende Bürgschaft ihres rechtlichen und sittlichen Ver
haltens geben. Man mag sie alsdann beeidigen auf die 
bestehenden Ehegesetze, und warum sollte einer von 
ihnen eingesegneten Ehe der Segen des Himmels und 
die Anerkennung des Staates fehlen ? Der Darleihung 
evangelischer Kirchen, soweit ihre Gemeinden kein Är
gerniss daran nehmen, könnte nur der Aberglaube ent
gegentreten , welcher die geweihten Mauern durch ein 
anderes christliches Bekenntniss entweiht glaubte. oder 
die Intoleranz, welche den Deutsch-Katholiken diese Ehre 
misgönnte. Wir haben unbedenklich unsere Kirchen 
in Zeiten der Noth zu Lazarethen hergegeben, in Frie
denszeiten zu Musikaufführungen; man hat auch oft ge
rühmt, dass wir sie bei vorkommender Gelegenheit dem 
griechischen oder dem römischen Cultus gastfreundlich 
geöffnet haben, dem Cultus einer Kirche, welche uns 
verdammt: warum nicht auch den Gebeten der Deutsch- 
Katholiken, die wenigstens uns Bundesgenossen sind 
gegen die gleichen Gegner. Die Schwierigkeit wird hier 
erst eintreten, wenn blos ein Theil einer evangeli
schen Gemeinde für die Darleihung ist. Vorherrschend 
oder ausschliesslich katholische Staaten werden sich 
dem Deutsch-Katholicismus verschliessen, so lange sie 
es vermögen, weil sie die religiöse Zerspaltung im In
nern des Landes fürchten. Es liegt in dieser Aus
schliessung, die nur durch Verfolgung möglich ist, et
was Rohes, Gewaltthätiges, der gegenwärtigen Bildung 
Fremdes: aber es ist nur eine nothwendige Folge alter 
Gewaltthaten, durch die es überhaupt noch in Deutsch
land ausschliesslich katholische Lande gibt. Der 
Deutsch-Katholicismus, der seine zarten und für jede 
Kirche sterblichen Anfänge in gemischten Bevölkerungen 
gegen politische Vernichtung gesichert weiss, hat nichts 
davon zu fürchten. Ist sonst eine Kraft und Bestim
mung aus Gott in ihm, so wird die Verfolgung ihn läu
tern, aber nicht auf halten; und die Kirche ist in der 
Zeit ihres Märtyrerthums immer am grössten gewesen ; 
obwol dieses nicht gerade die Grösse des Deutsch-Ka
tholicismus zu sein scheint.

Als Nachtrag zum vierten Artikel bemerken wir 
noch, dass die Gemeinden der schneidemühler Richtung 
auf einer Synode ihrer Abgeordneten zu Schneidemühl 
(22—24. Juli 1846) sich zu einem Grundgesetze ihres 
Gemeindeverbandes vereinigt haben. Der darin ausge
sprochene Glaube entspricht ziemlich demjenigen, was 
man unlängst in der protestantischen Kirche biblischen

*) Mitgetheilt in der kath. Kirchenreform. Septemberheft 1846. 

Supernaturalismus nannte: In der h. Schrift sind die 
Lehren einer übernatürlichen Offenbarung enthalten und 
alles zur Seligkeit Nothwendige; die Tradition als die 
lebendige Entwickelung der Kirche wird insoweit ange
nommen, als sie der h. Schrift nicht widerspricht; die 
ökumenischen Symbole sind Zeugnisse von der Auf
fassung des Christenthums in ihrer Zeit und verpflich
tend nur soweit sie mit der h. Schrift übereinstimmen. 
Das Glaubensbekenntniss bei der Taufe, Confirmation 
und bei Verpflichtung der Geistlichkeit wird als unver
rückbarer Grund der Christ - katholischen Kirchenge
meinschaft dahin gestellt: „Ich glaube an Gott den Va
ter, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. 
Ich glaube an Jesuin Christum, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn. Ich glaube an den h. Geist, eine 
heilige allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung von 
den Todten und ewiges Leben. Amen." Mit der wei
tern Bestimmung, dass der einige Gott sich offenbart 
habe als Schöpfer (Vater), Erlöser (Sohn) und Heilig
macher (h. Geist), und mit dem Bekenntnisse zu allem, 
was die h. Schrift von der göttlichen Natur und Würde 
Christi, in welchem die Fülle der Gottheit wohnte, 
lehrt. Nächstdem möge das „grössere apostolische 
Symbolum", nämlich das althergebrachte, welches auch 
der h. Schrift entspreche und nur einige historische 
Thatsachen beifüge, die „für das christliche Bewusst
sein nicht von so nothwendiger Bedeutung sind," beim 
Gottesdienste und Jugendunterrichte gebraucht werden. 
Das Glaubensbekenntniss nicht abgeschlossen, sondern 
der Fortbildung nach Anleitung der h. Schrift unter 
dem Beistände des h. Geistes fähig und bedürftig. 
Presbyterial- und Synodalverfassung als dem Geiste 
des Christenthums am meisten entsprechend, die oberste 
Verwaltung der Kirche einer Provinz soll einem Ober- 
kirchenrathe, die Gesetzgebung einer jährlich versam
melten Synode zustehen, zu welcher jede Gemeinde 
einen Geistlichen und einen Altesten erwählt; die Mit
glieder des Oberkirchenraths und die Beschlüsse der 
Synoden durch die Genehmigung des Staats bedingt.

Dieses Grundgesetz ist im Namen nur von sechs 
Gemeinden unterzeichnet. Ausserdem waren Abgeord
nete der Protest-Katholiken von Berlin zugegen, sie 
hatten einen Entwurf mitgebracht, der auch das Atha- 
nasianische Bekenntniss als Glaubensbekenntniss und 
eine bischöfliche Verfassung enthielt. Aber sie fanden 
D. Theiner mit einem andern Entwürfe vor, der fast un
verändert angenommen worden ist, und als ihr Entwurf 
mit seinem dreieinigen Gotte als pietistischer und hier
archischer Glaubenszwang erklärt wurde, blieben sie 
nur noch als Protestirende, in der Hoffnung auf eine 
Revision der Beschlüsse, zu der man ihnen nach Thei- 
ner’s Abreise am Abende des ersten Tages eine ver
gebliche Aussicht eröffnet hatte. Zuletzt schied man im 
Streite über das Protocoll,in das Czerski nur verfängliche 
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Ausdrücke der Berliner, nicht die seiner eigenen Par
tei gesetzt haben sollte. Denn Czerski hatte sich von 
ihnen gänzlich geschieden, und Post, der Pfarrer von 
Posen, der im Frühjahre bei der Aussöhnung mit Ronge 
an seiner Seite gestanden hatte, war fast einmüthig 
zum Vorsitzenden erwählt worden. Indem also Thei- 
ner’s Geist hier obgesiegt und die bisher mehr altgläu
bige Minorität des Deutsch-Katholicismus jene milden, 
biblisch unbestimmten Glaubensanschauungen sich an
geeignet hat, ist eine gründlichere Versöhnung mit der 
rationalistischen Majorität angebahnt, obwol jene kleine 
Synode ihr Verhältniss zu den leipziger Beschlüssen 
gar nicht berührt und sich als eine durchaus selbstän
dige Generalsynode aufgestellt hat.

Hiermit sind die mancherlei Seiten dieses Ereig
nisses, soweit sie sich in Druckschriften darlegen, au
gezeigt, und es ist uns noch übrig, das Urtheil der 
Zeitgenossen in seinen vielfachen Schattirungen, gleich
sam die Reflexion der beiden grossen abendländischen 
Kirchen über die neue Kirche, die sich zwischen ihnen 
eindrängen will, ebenfalls in dieser literarischen Weise 
zur Übersicht zu bringen. Aber wir haben für einen 
nach seiner wissenschaftlichen Bedeutung noch sehr 
zweideutigen Gegenstand bereits so viel Raum ver
braucht, dass jener Schlussartikel billig auf den näch
sten Jahrgang zu verweisen ist.

Jena, im October 1846.
Dr. Karl Hase und Dr. E. Schwarz.

Morphologie-
Physiologische Anatomie des Menschen. Von Dr. Lud

wig Eick, ordentlichem Professor der Anatomie zu 
Marburg, Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften. 
Erläutert durch 213 vom Verfasser gezeichnete Holz
schnitte. Leipzig, Kollmann. 1842 — 45. Gr. 8. 
5 Thlr.

Eine der schönsten und lieblichsten Blüthen der neuern 
Naturwissenschaft ist die Morphologie. Morphologie 
ist nicht gleich Anatomie, wie Einige jenes Wort, des
sen Sinn nicht verstehend und dasselbe seines Gedan
keninhalts beraubend, gebrauchen. Anatomie ist die 
blosse Geographie des Organismus, die Geographie 
nämlich nicht im höhern Sinne als physikalische Geo
graphie, Ethnographie u. s. w., genommen, sondern jene 
Geographie ist gemeint, worin erzählt wird, wie viel 
Städte ein Land, wie viel Einwohner, und wdche 
Merkwürdigkeiten jede Stadt besitzt, wo ein Fluss ent
springt und ausläuft u. s. w. So werden in der blos
sen Anatomie auch die einzelnen Nerven, Muskeln, 
Knochen genannt, die Gefässe, Nerven u. s. w. ihrem 
Ursprünge und Verlaufe nach beschrieben u. s. w. 
Blosse Anatomie ist keine Wissenschaft, sondern nur 

das Mittel für eine, nämlich die Physiologie, zu der 
sie eigentlich gehört, wie jedes Mittel zu seinem Zweck.

Anders ist es mit der Morphologie. Dies ist die 
Lehre von dem Begriffe der Gestalt, oder, was das
selbe hier ist, von der Bedeutung , dem Grunde und 
Zwecke der Gestalt. Diese soll begriffen werden. Doch 
wo man von Begriff, Grund und Zweck spricht, da 
hat der Geist sein Scepter erhoben, und man steht un
ter diesem jetzt ebenso sehr, wie unter dem des sinn
lichen Materials, der Beobachtung. Es ist dies unver
meidlich in der Physiologie der Fall, und die Morpho
logie ist ein Zweig der Physiologie.

Diejenigen, welche in neuester Zeit nur Materie 
und wieder Materie rufen, und an der Rehabilitation 
des Fleisches in der Wissenschaft arbeiten — ein jun
ges Deutschland der Naturforschung — sollten sich 
vor aller Physiologie hüten. Sie sollten consequent bei 
der Anatomie stehen bleiben; hier kann man mit der 
reinen Beobachtung schon weit kommen, wenn man 
freilich auch schon hier nicht damit ausreicht. Sobald 
man aber auf das Gebiet der Physiologie tritt, so heisst 
es bei jeder Erscheinung: woher? wohin ? warum? gui- 
bus auxiliis u. s. w., und das fragt man auch bei einer 
Gestalt. Das ist Morphologie. Sie ist, wir dürfen es 
mit Stolz sagen, ein Kind deutscher Naturwissenschaft. 
Selbst Cuvier, dessen Bestrebungen in der vergleichen
den Anatomie vielfach in das Gebiet hineinschlagen, 
sog auf deutschem Boden seine erste Nahrung.

Unscheinbar begann die Morphologie der thierischen 
Organisation. Goethe, war es, der, nachdem er den 
unsterblichen Gedanken der iMetamorphose der Pflan
zen verfolgt hatte, mit Widerstreben sämmtücher Natur
forscher behauptete, auch der Mensch habe ein Os 
intermaxlllare. Wie konnte eine solche Specialität so 
wichtig sein ? Was liegt denn Grosses daran, ob, wenn 
man kaut, ein Zwischenkieferknochen dabei betheiligt 
ist, oder nicht? Doch, sehr viel. Es handelt sich um 
die Metamorphose der thierischen und, resp. mensch
lichen Gestalt • es war die Frage nach dem Typus die
ser Gestalt, und dessen seitlichen und progressiven 
Modificationen. In diesem Sinne sah Goethe bald in 
dem Schädel eine Fortsetzung der Wirbel, einen Bau 
aus mehr oder minder modificirten, metamorphosirten 
Wirbeln.

Das war der Grundstein und Eckstein der ver
gleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte 
(jene wurde selbst zu einer Entwickelungsgeschichte, 
in der die einzelnen Thiergestalten die fixirten Stufen 
einer fortlaufenden Bildung darstellen), die dann zur 
ruhmwürdigen Ausbildung durch Cuvier, Oken, Meckel, 
Carus u. A. gelangten. Mit Erstaunen erfüllt uns die
ser Bau.

Einige haben in neuester Zeit gar Miene gemacht, 
den Gedanken der vergleichenden Anatomie und der 
Metamorphose zu zerstören. Sie sehen die Natur hoch-
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stens an, wie einen Korb voll Bohnen, die man mecha
nisch auf einen Bindfaden zieht. Dass Sinn und Ver
stand, dass Begriff in der Natur sei, scheint ihnen wun
derlich. Also fort mit dem Typus in der Thiergestalt 
und dessen Metamorphose! Die Organismen sind lau
ter Maschinen; dort ist’s eine Feder, und hier ist’s ein 
Gewicht, und hier ein chemischer Process, das sie 
treibt. Was ist zwischen Feder. Gewicht und chemi
schen Process für ein Zusammenhang, für ein Typus?

Doch man wird den Gedanken der Metamorphose 
in der organischen Natur stehen lassen müssen. Man 
wird ihn nicht mehr ausrotten können.

Je seltener man indessen auf dergleichen Bestre
bungen in der Literatur stösst, um desto wohlthuendern 
Eindruck machte es auf den Ref.. in der vorliegenden 
physiologischen Anatomie solche morphologische Inten
tionen zu finden. Morphologie oder Versuch einer Mor
phologie des menschlichen Organismus hätte der Verf. 
sein Buch nennen sollen. Doch ist physiologische Ana
tomie, d. h. eine Anatomie, in der man zugleich die 
Gründe, die Bedeutung, mit anderm Worte, den Be
griff der Gestalt entwickelt, oder in der man die Ge
stalt physiologisch auffasst, dasselbe. Wohl scheint 
der Verf. vermöge seines Formensinnes, seines plasti
schen Talentes einerseits (das er hier auch in 213 von 
ihm herrührenden, sehr säubern, deutlichen und unter
richtenden anatomischen Zeichnungen bewährt), und 
andererseits durch seine denkende physiologische Rich
tung, die von philosophischer Bildung getragen ist (na
mentlich sieht man recht wohl den Strom der Hegel’- 
schen Dialektik aus der Ferne durchschimmern); durch 
diese Eigenschaften ist der Verf., meine ich, wol beru
fen, an den schwierigen Aufbau einer menschlichen 
Morphologie die Hand zu legen; schwierig auch da
durch, dass die menschliche Morphologie nur die Kup
pel eines Gebäudes sein kann, dessen Unterbau. Fa- 
^ade und Grund unumgänglich die vergleichende Ana
tomie sein muss. Soll die menschliche Gestalt gedeu
tet werden, so liegt der Schlüssel dazu häufig in der 
Reihe der Thiergestalten. Die Thierwelt ist gleichsam 
ein Anleitungsbuch, in welchem der Schüler der Natur 
von einfachem und leichtern Übungsstücken zu zusam
mengesetztem und schwerem fortschreitet. Bei der 
Deutung der Gestalt handelt es sich vor allem um die 
Genesis, und diese Genesis liegt uns factisch in der 
Thierreihe vor Augen. Es ist nicht mehr Theorie, die 
der Beobachter macht; es ist Theorie, Entwickelungs
geschichte, welche die Natur sich selber mit ihren frei
lich häufig bunten Lettern schreibt.

Nun hat der Verf. seiner physiologischen Anatomie 
freilich den breiten gründlichen Unterbau der verglei
chenden Anatomie nicht gegeben. Er hat sich an die 

menschliche Gestalt gehalten, und aus ihr allein her
aus dieselbe hier und da zu entziffern gesucht.

Überhaupt, um sogleich mit der Summa summarum 
anzufangen, die ich mir bei der Lesung dieses Buches 
herauszog, so habe ich schon gesagt, dass in der 
schwierigen Wissenschaft der Morphologie diese Ar
beit für nicht mehr gelten kann als für einen Versuch, 
die anatomischen Thatsachen morphologisch zu durch
dringen. Multum operis adhuc reslat. was der Verf. 
gewiss selber gern zugibt. Nicht immer ist die physio
logische Durchdringung des anatomischen Materials ge
lungen; es sind nicht einmal die morphologischen Fra
gen und Probleme alle oder grösstenteils an das Licht 
gestellt, und darauf möchte es zu allernächst ankom
men. Überhaupt ist es mit dem Fragestellen in der 
Naturforschung, wie in jeder wissenschaftlichen For
schung, ein eigenes Ding. Weil der Forscher selber 
fragt und antwortet, so ist seine Frage schon immer 
eine halbe Antwort. Nur so viel als er fragt, kann er 
beantworten; und nur in demselben Geiste, in welchem 
er fragt, kann er antworten. Die Natur ist ein Spie
gel; wer schief hineinsieht, bekommt ein schiefes Bild 
heraus: oder sie ist ein Wald, aus dem es bekanntlich 
herausschallt, wie man hineinschreit. Es kommt nur 
darauf an , dass mau richtig hineinschaut und hinein
ruft : wer es gedankenlos thut, dem wird gedankenlos 
geantwortet; wer es mit falschen Gedanken thut, er
hält eine falsche Antwort. Um eine wahre naturge
mässe Antw ort zu erhalten, muss man schon wahr und 
naturgemäss fragen. Das bedenken diejenigen nicht, 
welche immer von reiner Beobachtuug sprechen, ohne 
sich ihrer theoretischen Voraussetzungen bewusst zu 
sein. Alle diese theoretischen Voraussetzungen sind 
unwillkürlich mit enthalten in dem Facit der sogenann
ten reinen, im Grunde aber oft sehr unreinen Beobach
tung. Und namentlich in einer so jungen, werdenden 
Wissenschaft, wie die Morphologie ist? möchte es sich 
zunächst um richtige Herauskehrung der Probleme 
handeln.

Ich habe dieser Anatomie vorwerfen hören, es seien 
keine neuen anatomische Thatsachen darin. Neue Ent
deckungen sind gerade, wenigstens von Erheblichkeit, 
nicht darin; obgleich der Verf. an Autopsie und ana
tomischer Erfahrung nicht arm zu sein scheint. Doch 
diejenigen, welche diese physiologische Anatomie blos 
als Anatomie beurtheilen. thun dem Verf. Unrecht. Sie 
begreifen seine Intention, eine Physiologie der Anato
mie, also eine Morphologie zu liefern, nicht, oder brin
gen sie nicht in Anschlag. Hat der Verf. diese seine 
Aufgabe auch nur einem Theile nach gelöst, so begnü
gen wir uns gern, hier keine neue mikroskopische 
Messungen u. s. w. erhalten zu haben, obgleich der
gleichen Bestrebungen natürlich ganz in ihrem Werthe 
belassen werden sollen. Man sei nicht einseitig; es 
gibt Verdienste mancherlei Art , lasst uns jedes aner- 
kennen, keines sei ausgeschlossen!

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.
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Physiologische Anatomie des Menschen. Von Dr. Lud

wig Fick*
(Fortsetzung aus Nr. 302.)

Der Verf. theilt sein Buch in die allgemeine und spe
zielle Anatomie, unter jener, wie es herkömmlich ist, 
namentlich die Histologie verstehend. Und allerdings 
sind ja die Gewebe in Bezug auf die in der speciellen 
Anatomie abgehandelten Systeme und Organe etwas 
Allgemeines. Im rein anatomischen Sinne mag also 
eine solche Eintheilung gehen, aber nicht so gut im 
physiologisch-anatomischen Sinne. Unter dem Allge
meinen einer empirischen Wissenschaft, wie die ganze 
Naturwissenschaft und also auch in specie die Medicin 
ist, verstehe ich die abstracte Quintessenz des Speciel
len. Letzteres ist die Verbindung und Darstellung des 
Einzelnen im Lichte des Allgemeinen, und dieses ist 
hingegen das unter die Formen oder Kategorien des 
Geistes, die Instrumente, mit denen wir allein die Na
tur anzufassen vermögen, subsumirte einzelne sinnliche 
Material. In diesem Sinne besitzen wir freilich weder 
eine allgemeine Physiologie, noch Pathologie, noch 
Therapie, und das in neuerer Zeit um so weniger, als 
man nur im Speciellen das alleinige Heil sucht. Man 
unterschlägt das Allgemeine an seiner Stelle, um im 
Speciellen, wo man doch das Allgemeine nicht entra- 
then kann, sich beiläufig ungebunden, zwang- und 
maaslos ergehen zu können.

In der allgemeinen Morphologie würde zuerst fest
zustellen sein, was die Morphologie will. Es ist schon 
gesagt, dass sie die Lehre von den Zwecken und Grün
den der Gestalt ist; es wird stets in ihr gefragt: warum 
und wodurch^ Zunächst ist es klar, dass die organische 
Gestalt eines Zweckes willen da ist. Die Gestalt ist 
der Function willen da, und derselben congruent. Dies 
spricht auch der Verf. mehre Male aus. Offenbar ist, 

einige in die Augen springende Beispiele zu nen- 
nen, das Auge so und so gestaltet, um den optischen 
Bedingungen zu genügen; der Nerve hat eine lineare 
Form, weil er ein Leitungsapparat zwischen Centrum 
und Peripherje iSf. die Muskeln sind linear jn ihren 
kleinsten Elementen, und sind so und so gruppirt, weil 
sie sich linear verkürzen, und diese oder jene Bewe
gungen ausführen sollen u. s. w. Die ganze Organisa

tion ist eine Wechselwirkung oder ein System von Mit
teln und Zwecken. Es liegt das auch in dem Namen 
Organ, Organismus, Organisation, denn Organ heisst zu 
deutsch Werkzeug, also Mittel. Man hat gegen die 
Zweckbetrachtung des Organismus eingewandt: einmal, 
man könne dabei der Natur leicht einen Zweck unter
legen, an den nicht gedacht wäre. Freilich kann 
man darin irren; man kann aber der Natur auch Gründe 
und Ursachen unterlegen, die ihr nicht angehören, wie 
es z. B. mit den latromechanikern der Fall ist. Wenn 
man über nichts sprechen soll, worin man irren 
kann, so ist der Mensch seiner Natur nach zum ewi
gen Stillschweigen verurtheilt. Ferner hat man gesagt: 
die teleologische Betrachtung liegt über die Naturfor
schung hinaus; sie fördert uns darin nicht; es können 
uns die Zwecke gleichgültig sein (obgleich es dem Phy
siologen z. B. nicht gleichgültig sein kann, ob das Herz 
zum Fortpumpen des Blutes die zweckmässige Einrich
tung hat, ob die Beine zum Gehen, die Hand zum Er
fassen geschickt ist u. s. w.): wir haben uns, sagt man, 
an das Wie und Wodurch zu halten. Wer sollte denn 
nicht sich auch hieran zu halten für eine Hauptsache 
halten? Die Sache ist aber, dass man in der organi
schen Natur niemals das Wie und Wodurch ohne das 
Warum beantworten kann, oder, mit andern Worten: 
in der organischen Natur ist der Grund und die Ur
sache (die weiter Nichts als der concrete Grund ist) 
immer abhängig vom Zwecke oder Ziele, ist demselben 
immanent.

Und so ständen wir denn hier am Scheidewege 
zweier Naturansichten. Freilich, wenn der Organismus 
vom Schöpfer wie von einem Bildhauer modellirt wäre, 
so wären Zweck und Mittel (Grund und Ursache) ganz 
verschiedener Art, die äusserlich für einander gewählt 
wären. Die Statue hat nicht selbei* den Marmor und 
den Meissel herbeigeschafft, und Hand an sich selber 
gelegt, in dem Verhalten der Molecüle des Marmor
blocks lag nicht die immanente Möglichkeit, (durch Fort
entwickelung) ein Herkules oder eine Venus zu wer
den ; sondern der Künstler fasste Alles zusammen, seine 
Idee, den Marmor, seine Hände und den Meissel, und 
das Resultat des Zusammenwirkens der äusserlich an 
einander gebrachten Ingredienzien war die Statue, der 
erfüllte, zu Stande gebrachte Zweck. Nicht so ist es 
im Organismus; betrachtet man denselben so, so ist es 
eine äusserliche,unwahre Auffassung desselben. Wir sind 
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nicht der Meinung, wie eine oberflächliche Betrachtung 
der physiologischen Teleologie aufbürdet, dass die Idee 
wie ein Archäus, wie ein Kobold, wie ein selbstbewuss
ter und freier geheimer Geometer, Architekt, und Lo- 
comotivführer im Organismus sitze, und seine Zwecke 
realisire, ebensowenig, wie ein solcher geheimer Linien
zieher im werdenden Krystalle verborgen ist. In der 
Sphäre der Natur geschieht Alles mit Nothwendigkeit, 
unbewusst und unfrei. Im Keime schon ist Alles so 
disponirt, dass mit Nothwendigkeit der entwickelte Or
ganismus daraus folgt. Aber eben in der Entwicke
lung, welche in der anorganischen Natur nicht ist, liegt 
das Geheimniss oder vielmehr das offenbare entdeck
bare und entdeckte Moment, das charakteristisch für 
das Organische ist. In diesem sind zu jeder Zeit der 
momentan erreichte Zweck und die Mittel, die Ursache 
und Wirkung, zugleich vorhanden, mit andern Worten, 
das Organische ist immer und allenthalben Wirkung 
oder erfüllter Zweck mit den ihnen immanenten Ur
sachen oder Mitteln. Das ist nicht der Fall im Anor
ganischen , wo nur ein Nexus effectivus, eine Causa 
effidens, nicht Nexus finalis, eine Causa finalis vorhan
den ist. Mit andern Worten, das Organische ist eine 
Totalität (Zweck oder End Wirkung) mit beliebig vielen 
untergeordneten (secundären, tertiären u. s. w.) Totali
täten , nebst den diese Totalitäten bewirkenden Mo
menten (Mitteln oder Ursachen).

Entwickelt sich nun der Organismus (und das 
ganze Leben ist eine Entwickelung: was wir nicht so 
nennen, das Leben des neugewachsenen Organismus, 
ist nur eine Entwickelung in denselben, eigentlich auch 
hier stets andern, aber sich doch sehr ähnlichen For
men), so bleibt die Totalität in jedem Augenblicke be
stehen; sie und ihre Momente wirken gegen einander, 
und so werden beide anders. Der organische Process 
ist also ein anderer, als der anorganische, in welchem 
nur vereinzelte Momente, nie in einer Totalität befasst, 
gegen einander agiren. Dies also, dass im Organi
schen eine Totalität der Momente vorhanden ist, unter
scheidet das Organische vom Anorganischen, und darin 
liegt der Grund, dass der organische Process, nicht 
wie der anorganische mit seinem Producte erlischt, wie 
es in der endlichen Mechanik (denn das Planetensystem 
ist eben ein Organismus, der einfachste Organismus, 
ein mechanischer Organismus), der Physik und Chemie 
der Fall ist; denn in der Totalität liegt die dialekti
sche Unruhe, das Leben; sie lässt es nicht zu einem 
todten Producte, zu einem Gleichgewichte kommen, 
sondern dieselbe Ursache, welche den dies Product 
bewirkenden Process anfachte, facht jetzt einen neuen 
an. So kommt actu heraus, was potentia im Orga
nismus lag.

Eine solche sich selbst treibende, oder, wenn man 
lieber will, durch ihr Verhältniss zu ihren Momenten 

und das Verhältniss ihrer Momente zu einander und zu 
ihr getriebene Totalität heisst eine Idee. So können 
wir sagen, der Organismus habe eine Idee in sich; 
das Anorganische hat das nicht, sondern, insofern es 
zerfallenes Organisches ist, Bruchstücke einer Idee, 
einer Totalität. Es ist in der Idee als solcher nichts 
Willenhaftes und Bewusstes; vielmehr, ist das der Fall, 
so heisst sie Geist.

Auch der Verf. spricht mehre Male von der Selbst
bestimmung, der Seele des Organismus als dem Grunde 
des Lebens. Er lässt es aber dahin gestellt, was er 
darunter versteht, was man in heutiger Zeit, da die 
Parteien sich so schroff“ gegenüberstehen, um so weni
ger darf. Sonst heisst es sogleich: er ist ein Teleo- 
log, und so meint man sehr im Rechte gegen densel
ben zu sein, selbst'wenn man auch, wie Einige, von 
Teleologie eine höchst nebelhafte Vorstellung hat, und 
nicht viel mehr von ihr weiss, als dass sie jetzt nicht 
Mode in der Physiologie sei, denn die Mode regiert 
die Welt; und leider auch die Medicin. Auch hätte 
eine klare Rechenschaft über die Selbstbestimmung des 
Organismus die Ansichten des Verf. gewiss hier und 
da modificirt. Da der organische Process seinem We
sen nach ein anderer ist, als der anorganische, so folgt 
daraus z. B., dass man Unrecht thut, die Kategorien 
der anorganischen Chemie ohne Weiteres auf den Or
ganismus zu übertragen, wie es heutzutage so beliebt 
ist. Beim Verf. spielt die Selbstbestimmung eine etwas 
unbestimmte Rolle gegen die anorganischen Processe. 
Sie scheint als Herrin den anorganischen Mächten als 
dienenden Mägden zu befehlen. „Es wiederholen sich 
in den Erscheinungen des organischen Processes die 
Erscheinungen der anorganischen Natur auf das Voll
kommenste, was mit dem Grunde der Erscheinung nicht 
zu verwechseln ist, wie dies so oft der Unverstand der 
oberflächlichen Empirie bleibt.“ So denken sich Viele, 
welche zwischen Vitalismus und Physicismus in der 
Mitte stehen, das Verhältniss. Ich fürchte nur, dass, 
wenn man sich dasselbe genauer und in concreto vor
stellt, die beiden sich nicht lange vertragen. Es könnte 
leicht kommen, dass der eigenthümliche, das Leben 
bestimmende Grund nach rechts und die physikalischen 
Kräfte nach links zögen. Oder besteht eine prästabi- 
lirte Harmonie zwischen beiden ? die müsste sich näher 
bestimmen lassen; es müsste wenigstens ihre Denkbar- 
keit gezeigt werden. In Wahrheit ist der Grund einer 
Erscheinung nichts Anderes, als die Ursache derselben 
in abstracto. Der Lebensprocess kann also nicht die 
anorganischen Processe zur Ursache und etwas Ei- 
genthümliches zum Grunde haben; und ist umgekehrt 
der Grund des Lebensprocesses specifisch, so sind es 
auch seine Ursachen, die dann also nichtanorganisch
physikalisch und anorganisch - chemisch sein können. 
Es sind auch physikalische, mechanische und chemi- 
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sehe Kräfte im Organismus: die Medien des Auges 
brechen das Licht physikalisch, die Därme bewegen 
ihr Contentum, die Muskeln die Extremitäten mecha
nisch u. s. w.; aber alle diese Processe finden an der 
Grenze des Organismus statt, wo dieser erst anfängt, 
oder wieder aufhört. Die physikalischen Processe des 
Organismus sind die Ausläufe desselben in die anor
ganische Natur.

Der Verf. spricht seine Juste-milieu- Ansicht fol
gendermassen aus (Rec. hat es keinen Hehl, hier auf 
der äussersten Rechten zu stehen, die Souveränität oder 
Autokratie des Organismus vertheidigend): „hat die 
neuere Zeit das Verdienst, die Immanenz aller Eigen
schaften der nicht organischen Realien, auch in aller 
organischen Materie nachgewiesen zu haben (?), so
dass man ohne albern zu sein, nicht mehr davon reden 
kann, dass eine organische Erscheinung gegen irgend 
ein physikalisches oder chemisches Gesetz zu Stande 
kommen könne, so hat sie doch auch wieder durch 
den Mund höchst verdienstvoller Naturforscher sich zu 
dem eben so extremen Irrthume hinreissen lassen, dass 
aller organischer Process nun auch durch die physika
lischen und chemischen Gesetze und Eigenschaften 
seiner Materie geschehe. Führt der frühere Fehler zum 
Münchhausischen Selbstlieben am Zopfe , so führt der 
andere zum Homuncuhis in der Flasche “

Die Ausdrücke haben etwas Schielendes. Gegen 
ein physikalisches und chemisches Gesetz kann freilich 
im Leben Nichts zu Stande kommen, aber doch, wie 
der Verf. selber sogleich sagt, ohne dieselben, indem 
nicht aller organischer Process durch dieselben ge
schehen soll. Der Verf. nimmt also selbst noch andere 
Gesetze, als die anorganisch-chemischen und die phy
sikalischen im Organismus an. Wenn also Etwas durch 
den organischen Process bewirkt werden soll, warum 
nicht Alles oder das Meiste? Kurz, es handelt sich 
darum, was sind wahrhaft allgemeine Gesetze? Allge
meine Gesetze müssen auch allgemein gelten, also auch 
im Organismus. Dies der inhaltslose Satz (denn es ist 
ein identischer), den die Gegner dem Vitalismus als 
vermeintliches Centnergewicht an das Haupt schleudern. 
Aber was sind allgemeine Gesetze? Doch nur diejeni
gen, die unter allen Bedingungen, in allen Verhältnissen 
der Materie eigen sind, die also zum Begriff der Ma
terie gehören. Dahin gehört z. B. die Schwere. Frei
lich schwer ist alles Organische; das wird auch kein 
Vernünftiger bestreiten. Ist aber Stoff und Druck ein 
allgemeines Gesetz, sodass Alles, was im Organismus 
von der Stelle rückt, nur durch Stoff und Druck (de
ren Vorkommen in jenem natürlich nicht bestritten wer
den soll) bewegt wird? Damit sie eintreten können, 
.müssen doch zuvörderst ihre Bedingungen da sein. 
Wenn nun diese an einigen Stellen z. B. in des Organis

mus innerster Metamorphose nicht vorhanden wären, 
so könnte es natürlich nicht zu Stoss und Druck kom
men. Ein anderes allgemeines Gesetz ist es, dass alle 
Materie qualirt ist (eine Qualität hat), und dass die 
einzelnen Qualitäten auf einander wirken, was man 
chemisch im weitesten Sinne nennen kann. Wenn nun 
aber die Verhältnisse der qualirten Substanzen im Or
ganismus gegen einander anders sind, als in der anor
ganischen Natur, wie das aus obigem Begriffe des Or
ganismus als Zweckbeziehung und Totalität folgt, denn 
im anorganisch-chemischen Processe stehen die Stoffe 
nicht in einer Totalität, sondern vereinzelt gegen ein
ander: kann man dann sagen, die anorganisch-chemi
schen Gesetze seien allgemein, was man im Angesichte 
der Thatsache, dass man nicht Ein anorganisches Pro
duct hervorbringen kann, gedankenlos und wider alle 
Erfahrung fortbehauptet? Wenn sich doch die Che- 
miatriker an die Beobachtung halten wollten ’ sie führen 
sie zwar im Munde. aber beachten sie in Bezus; auf 
die physiologische Chemie, den Biochemismus nicht. 
Die schlimmsten Theoretiker, Pseudotheoretiker sind 
das, die ihre anorganisch-chemischen Phantasmagorien 
sans fagon in den Organismus hineinsetzen. Ein Stoff- 
wandel, ein Chemismus im weitesten Sinne ist natür
lich im Organismus, und weiss das Jeder, der des Mit
tags isst, aber darum noch nicht der anorganische Che
mismus; sondern es ist ein eigenthümlicher, den wir 
Biochemismus nennen können. Es mögen und werden 
Analogien zwischen diesem und dem anorganischen 
Chemismus bestehen, beide produciren auch Wärme, 
Elektricität u. s. w., aber das ist noch keine Gleich
heit. Ein wahrhaftes allgemeines Gesetz der Natur 
aber ist ferner, dass sie specificirt, und nicht Alles 
dasselbe ist, namentlich dass sich jene unter zwei Ka
tegorien darstellt, unter dem des Nexus effectivus als 
anorganische Natur und dem des Nexus fmalis als or
ganische.

Doch kehren wir zurück von unserer Abschweifung; 
die dadurch entstand, dass wir Verwandtes aus der 
Ansicht des Hrn. Verf. sogleich mit besprechen woll
ten. — Es hiess oben, dass im Organischen der Grund 
und die Ursache dem Zwecke imannent sind. Also 
sind sie es auch in der Gestaltbildung. Wir sind vom 
Anorganischen her gewohnt die Gestalt als fertig, ge
macht anzusehen, und die Anatomie betrachtet auch die 
organische Gestalt so, und muss es, weil der diese 
machende Process im Tode abgelaufen ist, und also 
dann allein das Product noch übrig ist. Nicht so im 
Leben; hier besteht die Gestalt niemals als blosses 
Product, sondern producirt werdend und sich produ- 
cirend. Das sie Producirende sind aber die dem Zwecke 
immanenten ursächlichen Momente des Lebensprocesses. 
Wenn der Organismus ein durchsichtiger Krystall wäre, 
den wir mit unbewaffneten oder bewaffneten Augen in 
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seinen vielfältigen tausendfach verschlungenen Strömun
gen beobachten könnten, so würden wir erst eine rich
tige Vorstellung von seiner Gestalt, die uns nirgends 
als Gestalt, sondern stets nur als Gestaltung entgegen 
treten würde, erhalten. Es sind also die Momente des 
vegetativen Lebensprocesses selbst, welche die Gestalt 
machen, und zu denen wir hinansteigen müssen, um 
uns von der Gestalt Rechenschaft zu geben. Diese 
Momente sind Momente der Zweckthätigkeit selber, und 
ihr Wirken gegen einander ist eine reale, objective 
Macht oder Kraft der Natur, so dass hier also nicht 
von einer subjectiven, ohnmächtigen, unfruchtbaren Te
leologie, sondern von einer objectiven realen Teleologie, 
von einer Teleologie als bewirkendem Naturgesetze die 
Rede ist. Insofern in der Morphologie von der Genesis 
der Gestalt gehandelt wird, wir vom Grund und Zweck 
der Gestalt, also von ihrer Bedeutung uns Rechen
schaft geben, so ist es auch gerechtfertigt, wenn ich 
oben sagte, die Morphologie sei die Lehre vom Be
griffe der Gestalt, ebenfalls den Begriff nicht blos 
subjectiv, sondern zugleich objectiv als reale objective 
Macht, als Naturgesetz genommen. Das ist indess der 
Begriff nicht blos für die organische, sondern auch für 
die anorganische Natur, denn Ursache und Wirkung, 
die Kategorie von dieser, ist eben sowohl eine sub- 
jective logische Form und eine objective Macht, als 
die Zweckbeziehung, die Kategorie von jener, sowohl 
eine subjectiv-logische Form als eine objective Macht, 
ein Naturgesetz ist.

In der allgemeinen Morphologie wäre dann etwa 
von der Metamorphose überhaupt, und der Metamor
phose der Gestalt in der Thierreihe zu sprechen, deren 
Wichtigkeit für die Morphologie bereits angedeutet ist.

Darauf wäre in der physiologischen Anatomie die 
allgemeine Betrachtung der organischen Formen, des 
Kreises, der Ellipse, der Kugel, des Cylinders, des 
Kegels u. s. w. an seiner Stelle, und ich hätte sie auch 
beim Verf. gern gefunden. Der Grund dieser Formen 
lässt sich im Begriffe des Organismus und der einzelnen 
organischen Processe finden, und also deduciren. Zu 
einer solchen Betrachtung bedürfen wir zugleich der 
Mathematik, welche uns den abstracten Inhalt dieser 
Formen lehrt. Überhaupt halte ich eine Anwendung 
der Mathematik auf die organische Natur für möglich 
und nothwendig, nur geschehe es nicht mit anorgani- 
sehen Voraussetzungen, wie in der alten iatromathe- 
matischen Schule, zu der in neuester Zeit Valentin 
wider zurückstrebt.

' Noch viele andere allgemeine Verhältnisse der or* 
ganischen Form, des Soliden und Flüssigen, des In
haltes und der Umhüllung in ihren verschiedenen Mo- 
dificationen als Gefäss, als Haut, als Knochenkapsel, 
der Sinn und der Grund der symmetrischen und asym- 

en Anoidnun0 der organischen Theile, das 
Verwachsen und die Trennung einzelner geschiedener 
oder zusammengehörender Theile u. s. w. kämen dann 
in einer allgemeinen physiologischen Anatomie zur Un
tersuchung. Endlich würde der Schluss der allgemeinen 
Morphologie durch Betrachtung der drei verschiedenen 
Stufen, in denen der Mensch sich darstellt, nämlich 
der Vegetation, der Animalität und des Geistes ge
macht werden. Die Natur stammt aus dem Geiste 
(was schon darin liegt, dass Gott, der ein Geist ist, 
Schöpfer der Welt ist), und ist darum wesentlich gei
stiger Natur. Der Geist steht hinter oder vielmehr in 
der Natur, und darum sind Kraft, Kategorie und Ge
setz des Geistes zugleich Kraft, Kategorie (oder Form) 
und Gesetz der Natur. Die Natur ist auseinander ge
worfener Geist (nicht der auseinander geworfene Gott, 
wie mit schlimmen Misverständnisse der misverstandene 
oder auch sich selbst mis verstehende Pantheismus lehrt) 
Aus dieser Zerstreutheit oder Äusserlichkeit kehrt die 
Natur stufenweise wieder zur Innerlichkeit des Geistes 
zurück. Die unterste Stufe der individuellen Organis
men ist die pflanzliche oder vegetative, die auch im 
Menschen die Grundlage bildet. Sie ist die rein ma
terielle Stufe, und weil nur in dieser von einer Form 
die Rede sein kann, so ist sie das eigentliche Gebiet 
der Morphologie. Da jedoch der animalen Stufe, auf 
der es schon zum thierischen Bewusstsein kommt, die 
vegetative immanent ist, so hat die Morphologie es auch 
eben so sehr mit den animalen Gebilden zu thun. Mit 
abermaliger Reflexion in sich entsteht aus der Anima
lität der Geist, mit dem die Natur in das zurückkehrt, 
wovon sie ausging. Ihr Ausgang war ein Gedanke 
Gottes, ihre Rückkehr ist, wo dieser Gedanke, seiner 
selbst sich bewusst, menschlicher Geist genannt wird. 
Mit dem Geiste geht die Natur über sich selber hinaus, 
aus dem Materiellen in’s Immaterielle. Von materieller 
Form kann natürlich nicht mehr die Rede sein, und 
die Morphologie hat also keinen Theil am Geiste. Auch 
der Verf. fasst die Stellung der Natur und des Körpers 
zum Geiste wesentlich auf diese Weise.

(Die Festsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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In der speciellen physiologischen Anatomie handelt 
der Verf. Folgendes in dieser Reihenfolge ab: Osteo
logie, Syndesmologie, Myologie, Neurologie, Splanch- 
nologie, Angiologie. Im Ganzen sind also die ani
malen Theile vorangestellt, doch auch nicht strenge, 
denn die Splanchnologie umfasst animale und vegeta
tive Organe; dann folgt die Angiologie, zur Vegetation 
gehörig. In der Anatomie ist es schon eine didakti
sche Nothwendigkeit, mit der Osteologie anzufangen; 
man nimmt dann den Fortgang mehr aus äusserlichen 
als innerlichen Rücksichten. Doch in einer physiolo
gischen Anatomie muss der Fortgang auch physiolo
gisch geschehen. Ich schlage darum folgende Reihen
folge vor.

Die specielle Morphologie betrachtet I) die allen 
Gebilden gemeinsame Grundlage der Formen, das ist, 
die Textur — die Histologie, die Gewebelehre-. II) die 
verschiedenen Bildungen aus diesen Geweben, und zwar 
nach Obigem A. die Gliederung der vegetativen Bil
dungen, B. die Gliederung der animalen Bildungen — 
die Lehre von den anatomischen Systemen, Systemato- 
logie, und III) die Verbindung dieser Bildungen, die 
man vorzugsweise Systeme zu nennen pflegt (obgleich 
jedes Organ, jede histologische Bildung, die Zelle u. 
s. w. auch Systeme sind) zu Organen — Organologie 
oder Splanchnologie im erweiterten Sinne — und zum 
ganzen Organismus.

I. Die Histologie, ist, wie schon gesagt, vom Verf. 
als allgemeine Anatomie abgehandelt. Derselbe legt 
hier, unbezweifelt richtig, das Factische der Zellen
theorie zu Grunde, hat dagegen, was erfreulich ist, 
das Meiste von dem, was an dieser Theorie nicht Ent
deckung, sondern Erfindung, blosse Theorie ist, weg- 
gelassen, obgleich er sich leider auch nicht völlig da
von fern hält (S. 59). Dahin rechne ieh namentlich 
die ganze, nicht gesehene, wider alle organische Ana
logie und rein anorganisch vorgestellte Bildungsge
schichte der Zelle, die gewöhnlich mit dem Factischen 
so vermischt und im gleichem Tone der Sicherheit vor
getragen wird, dass man glauben sollte, die ganze 

Zellentheorie, die, wie es im Namen schon liegt, we
nigstens auch Theorie ist, wäre Beobachtung, da sie 
es doch nur zur Hälfte ist. Es ist eine treffliche Frucht 
der neueren mikroskopischen Bestrebungen, dass alle 
organische Bildung, pflanzliche sowol als thierische, 
mit Hohlbläschen (Zellen genannt) anfängt, und alle 
Fortbildung durch Metamorphose dieser Hohlbläschen 
geschieht. So ist denn empirisch allseitig nachgewie
sen, was Oken vor Jahren schon sagte, dass die Grund
masse aller Pflanzen- und Thier substanzen aus Bläs
chen bestehen, die sich in einem Urschleime (Cytobla- 
stem) entwickeln. Diese seien die Urorganismen, die 
Urpflanzen (Pilze), und die Pflanze sei daher Nichts 
als ein Haufen von Urpflanzen (= Elementarorganis
men—Zellen); ebenfalls sei die Bedeutung der thieri
rischen Grundmasse keine andere als die Verwachsung 
von Millionen Urorganismen (also Zellen), die er frei
lich Infusorien, deren Bildung aber nach neuerer Ent
deckung meistens nicht so einfach ist, nennt. So weit 
können wir uns zur Zellentheorie nur Glück wünschen, 
wie ferner zu der weitern Beobachtung, dass die Zel
lenformation durch Bildung’ von Körnchen oder Bläs
chen (Kern und Kernkörperchen) in Bläschen (Zellen) 
geschieht: aber die ganze weit ausgesonnene und aus
gesponnene Theorie vom Niederschlagen des Kernkör
perchens in der plastischen Flüssigkeit (Cytoblastem), 
vom abermaligen Präcipitiren des Kernes um das Kern
körperchen, und vom nochmaligen Niederschlagen ei
ner Membran um den Kern, die sich um diesen setzen 
soll, wie etwa ein Uhrglas auf eine Uhr geschraubt 
wird, ferner der ganze hinkende Vergleich mit der 
Krystallisation (die nur das mit der Zellenbildung ge
mein hat, dass in beiden Fällen aus Flüssigem Festes 
hervorgeht), oder gar mit der Bildung einer Emulsion, 
wenn Fett mit Eiweiss geschüttelt w’ird, ist, wie ge
sagt, blos eine anorganische Erfindung, welche der or
ganischen Natur fremd ist. Ich will mit kurzen Worten 
eine andere, organische Genesis der Zellen zu geben 
versuchen, das Weitere (leider auch die mögliche Mis- 
deutung) dem Leser überlassend und für einen andern 
Ort versparend. Alle organische Entwickelung ist eine 
wahre Auseinanderlegung des vorher Einfachen, nie
mals eine (Komposition aus verschiedenen Stücken, wie 
es in der Niederschlagstheorie der Zellen angenommen 
wird. Es bildet sich im Organischen ein Bestandteil 
(hier also Kern) stets in dem Ganzen (hier also der
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Zelle), zu dem er gehört; niemals wird das Ganze um 
den Theil äusserlich herumgebildet, wie man einen 
Rock über den Leib zieht, eine Mütze auf den Kopf, 
ein Uhrglas auf eine Uhr setzt. Nehmen wir als Pa- 
radigma aller Zellenbi'dung im thierischen Organismus 
die Bildung der Blutzelle. Diese beginnt in der Lymphe, 
die Blut auf niederer Bildungsstufe, weisses Blut ist. 
Das Blut besteht 1) aus einer allgemeinen plastischen 
Flüssigkeit, dem Eiweisse, oder vielmehr dem Serum. 
2) Das Eiweiss zerfällt durch Zerfälhmg in Gegensätze 
(antithetische Kraft, wie sie in aller Entwickelung thä- 
tig vor Augen liegt) in eine grosse Vielheit von sich 
entgegengesetzten Punkten oder Molecülcn — die Fi
brine. Dass die Fibrine, wesentlich dem Eiweiss ver
wandt, weil aus ihm entstanden, diese Vielheit von 
gegen einander gespannten Gegensätzen sei, zeigt sich 
darin, dass, wenn das Blut stirbt (gerinnt), und nun 
die Bande des Lebens sich lösen, wie das Sterben 
auch wissenschaftlich richtig bezeichnet werden kann, 
also auch das. was die Gegensätze in der Fibrine aus 
einander hielt, die antithetische Kraft derselben (die 
als Kraft, Form und Äusserung des Lebens natürlich 
auch nur im Leben und in dem lebendigen Ganzen be
stehen kann) erlischt — dass dann die Gegensätze 
zusammen gehen, was eben das Gerinnen der Fibrine 
ist. Diese entsteht nicht, wie Schultz und auch der 
Verf. annehmen, erst im Sterben des Blutes aus dem 
gleichartigen Liquor sanguinis, sondern existirt discret 
auch in der lebendigen Blutflüssigkeit. Wie sollte auch 
durch das Sterben, das doch noch ein Lebensact ist, 
Etwas aus dem Lebendigen entstehen können, das nicht 
schon, wenn auch nicht in dieser Form, in ihm ent
halten ist? 3) Indem sich im Leben ein Haufen sich 
entgegengesetzter Molecüle der Fibrine zu einer Einheit 
(durch Synthesis, die ebenfalls bei jeder Entwickelung 
vor Augen liegt) zusammennehmen, resultirt, wenn man 
will, eine organische Gerinnung', nur ist es aber eine 
organische Gerinnung, d. h. kein todtes Product, son
dern eine thätige, durch stetiges Fortwirken des Zu
sammennehmens der Gegensätze allein bestehende, und 
einer Fortentwickelung fähige Gestaltung — des Lymph- 
k'örperchen und Chyluskörperchen. Zuerst ist dieses 
wahrscheinlich nur ein Körnchen; bald entwickelt es 
den Gegensatz von Inhalt und Wand in sich, und ist 
dann ein Bläschen. Dieses wächst, mit fortgehender 
Metamorphose auch seinen Platz in gleicher Weise än
dernd, der hohem Blutbildung entgegengehend. In dem 
flüssigen Inhalte des Bläschen widerholt sich derselbe 
Process, der es seiber bildete d. h. aus seinem plasti
schen Contentum geht eine neue Festbildung hervor, 
der sogenannte Kern. Die vegetative, biochemische 
Thätigkeit der ganzen Zelle mit der Umgebung, auf die 
wir uns hier weiter nicht einlassen (aber die physika
lischen, todten Processe der Exosmose und Endosmose, 

die jetzt so vielfach gemisbraucht werden, sind auch 
hier nicht anzuwenden), und derselbe biochemische 
Process in der Flüssigkeit des Bläschens selber und 
mit dem Kerne, entwickelt den rothen Farbestoff und 
hat noch andere Effecte: das Blutkörperchen ist fertig.

Analog entsteht jede Zelle' in einer plastischen 
Flüssigkeit (Cytoblastem genannt). Die Zelle entsteht 
also nicht um den sogenannten Kern, sondern dieser 
selbst, der mittlerweile gewachsen ist, bildet die Zelle, 
und entwickelt den Kern in sich , und dieser zuweilen 
wieder ein Kernkörperchen. Nach dieser Darstellung 
verschwindet der Unterschied zwischen Kernkörperchen, 
Kern und Zelle, und wir haben nur Hohlbläschen (die 
unentwickelt noch Körperchen sind) erster Formation 
(einfaches Hohlbläschen), zweiter Formation (Hohlbläs
chen mit Kern) und dritter Formation (Hohlblöschen 
mit Kern und Kernkörperchen).

Für die aufgewandte Anstrengung, die weitere Me
tamorphose der Zellen in Fasern. Röhren u. s. w. zu 
entdecken, schulden wir manchem Forscher Dank, 
und namentlich verdienen in diesem Punkte sicherlich 
Schwann, Henle, lleichert u. A. eine ehrenwerthe Er
wähnung. Doch auch hierin scheint noch viel Verdienst 
übrig zu erwerben.

Unerwähnt will ich nicht lassen. dass der Ver
fasser hinsichtlich des Zellgewebes der Ansicht ist, die 
schon früher Meckel u. A. hatten (S. 26 f.): ,.Unter 
dem Mikroskop erscheint der wahre Zellstoff immer 
völlig structurlos und ohne typische Molekularform, 
was da, wo er die Primitivtheile einzelner Organe ver
bindet und zwischen den Capillargefässnetzen auch 
zweifellos erscheint. Da wo jedoch der Zellstoff in 
Membramen übergeht, oder wo überhaupt grössere 
Massen von Zellstoff eine lockere Verbindung discreter 
Organe herstellen, erscheint er unter dem Mikroskop, 
von einer scheinbaren Textur, nämlich aus einzelnen 
sehr feinen unregelmässigen Blättchen oder Fädchen zu
sammengesetzt. — Bei vorurtheilsfreier Prüfung zeigt 
sich jedoch sehr bestimmt, dass diese völlig unregel
mässige Textur eben gar keine, sondern nur eine schein
bare ist, da sie durch Zerren und Quetschen leicht 
verw andelt wird und eben von jener scheinbaren fadi- 
gen Zusammensetzung gar nicht verschieden ist, die 
alle halbgeronnenen gallertartigen Stoffe annehmen, 
wenn man sie in dünnen Schichten unter dem Mikros
kop auseinander zieht. — Wo bestimmte regelmässige 
Fadentextur unter dem Mikroskop sich zeigt, wird man 
sich aber immer leicht überzeugen, dass man Übergänge 
von membranösen Gebilden und nicht den einfachen 
Zellstoff hat. (Sehr gewöhnlich werden sehr zarte 
fibröse Muskelscheiden als Zellstoff untersucht und dann 
die durchziehenden fibrösen Elemente für Primitivtheile 
des Zellgewebes ausgegeben.)“
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II. Die Systematologie, oder die Lehre von den 

anatomischen Systemen umfasst Jf) die vegetativen; 
B) die animalen Systeme.

A) Das vegetative Gebiet begreift 1) das Blut, d. i. 
das allgemeine Bildungsmaterial, aus dem alle organi
sche Gebilde, und die Secrefionen entstehen, und zu 
dem alles in den Organismus Aufgenommene werden 
muss, das in ihn übergehen soll, und von ihm assimi- 
lirt wird. 2) Dies Allgemeine hat in seinem stetigen 
Werden oder in seinem Processe, wie alles Werden 
zwei Gegensätze in sich, das Entstehen und Vergehen, 
das durch die Assimilationsorgane und Secretionsorgane 
ausgeführt wird. 3) Das dritte Moment in vegetativen 
Processe, die Einheit des allgemeinen organischen 
Stoffes (des Blutes) und seiner Besonderung als ent
stehenden und vergehenden Blutes (in den ^m'rnila- 
tions- und Secretionsorganen), der Zweck, das con- 
crete Ende und Ziel, das Product, die Wirkung dieser 
Processe als Mittel ist die Substanz. Wir hätten also 
in der Morphologie nächst dem Blutsysteme die Gestalt 
der Assimilations - und Secretionsorgane, und der Sub
stanz zu betrachten. Da diese aber nach ihrer Natur 
theils in die Organologie (Splanchnologie), theils in die 
Histologie gehören, so fallen sie hier weg. und das 
Blutsystem bleibt allein nur übrig.

Das Lymphsystem gebürt mit zum Blutsystem, 
Lymphe ist niederes Blut; ihr Leben und ihre Be
wegung kann nur in der Totalität des Blutsystems ein
gesehen werden. Richtig behandelt darum auch unser 
Verf. das Lymphgefässsystem als Anhang des Venen
systems, wie es denn physiologisch und entsprechend 
morphologisch und anatomisch das ist. In Bezug hierauf 
wieder ein kleines Intermezzo. In einer Recension mö
gen solche Einschiebsel wol erlaubt sein, da jene sich 
nach ihrer Natur mehr dem Conversationstone nähert, 
und in der F°rm von dem Hofceremoniel strenger Wis
senschaft wol etwas abweiehen darf, zumal da ihr an
dere Vortheile, z. B. die Ausführlichkeit, dafür abgehen.

Man lasse überhaupt uur die anatomischen Ver
hältnisse so rein (theorienlos), wie möglich, für sich 
selber sprechen, so wird das Physiologische und das 
Morphologische von selbst daraus hervortreten. Dieser 
wahre Gedanke, dass die objectiven Verhältnisse ei
gentlich schon selber auch die subjectiven (gedanken
haften) Verhältnisse sind, und dass sich der Beobach
ter einzig und allein zu hüten hat, das Objective zu 
verrücken, oder nach einer vorgefassten Meinung zu 
beurtheilen, und eine Theorie hinein zu tragen, anstatt 
eine herauszuziehen — dieser schöne, grosse Gedanke, 
den Goethe so ausdrückt, dass man begreifen müsse, 
dass alles wahrhaft Factische schon Theorie sei, (ohne 
diese Erkenntniss giebt es keine Wahrheit in der Na
turforschung) hat unserm Verf. überhaupt bei Abfas
sung dieses Buches vorgeschwebt, wenn er ihm frei

lich nicht auch durchweg treu geblieben ist: „Es hat 
mir bei der Abfassung des Buches vorgeschwebt, die 
anatomischen Thatsachen in der Art zu entwickeln, 
dass aus der Beschreibung der materiellen Verhält
nisse, die Gesetzlichkeit und formelle Nothwendigkeit“ 
— da der Verf. hier die morphologische Idee als seinen 
Compass angiebt, so dürfen und müssen wir auch den 
ganzen morphologischen Massstab an seine Schrift le
gen — „derjenigen Processe, welche sich im Körper 
ausführen,“ — gut gesagt, Alles führt sich im organi
schen Processe aus, Nichts wird im wirklich Inneren 
des Organismus ausgeführt, wie es in der endlichen 
Mechanik, in der anorganischen Chemie geschieht; 
also auch die Blutbewegung u. s. w. führt sich selber 
aus; wir werden den Verf. beim Worte nehmen — 
„dem gebildeten Denken unmittelbar entgegen treten 
müssen. Bei aufrichtiger und voraussetzungsloser“ — 
die Voraussetzungslosigkeit ist freilich die allerschwerste 
Anforderung an die menschliche Intelligenz — „der
artiger Behandlung muss sich von selbst überall die 
Grenze bezeichnen, wo ein vollständig anerkanntes 
materielles Verhältniss selbstredend auftritt, und seine 
virtuelle Wesenheit darlegt, oder wo die empirische 
Erkenntniss materieller Verhältnisse unzureichend, zum 
geistigen Verständniss derselben, noch die Vermittlung 
unbekannter (?) Grössen zu Hülfe nimmt.“ — Was 
können unbekannte Grössen für Hülfe gewähren? Un
bekanntes kann durch Unbekanntes nicht bekannt wer
den. — „Die einzige (?) Voraussetzung, die ich aber 
bei der Betrachtung des anatomischen Materials mache, 
ist die Voraussetzung eines gebildeten Denkens,“ — 
leider glaubt man jetzt häufig, ein um so besserer Na
turforscher und Arzt zu sein, je weniger man das Den
ken gebildet hat, oder je weniger man überhaupt denkt, 
oder vielmehr, da der menschliche Geist immer Etwas 
denkt, einem rohen Naturalismus des Denkens folgt — 
„und die Abwesenheit einer jeden concreten Voraus
setzung, einer jeden sogenannten Ansicht über das 
Wesen der organischen Processe. — Die Absicht ist, 
mit Hülfe des anatomischen Materials zu einer Einsicht 
in die organischen Processe zu gelangen.“

Gibt der Verf. den Lymphgefässen als niedern 
Venen die rechte Stellung, so hat er dagegen das Ent
stehen der Lymphe nicht richtig gefasst, indem er der 
mechanischen Ansicht folgt, nach der die Substanz 
sich mit Liquor sanguinis vollsaugen und den überflüs
sigen Theil derselben an die Lymphgefässe wieder ab
geben soll. Etwas Übel'flüssiges, also Zweckloses, thut 
die organische Natur, die durch und durch Zweck und 
Mittel ist, niemals. Die Lymphe ist vielmehr zurück
gebildete, freilich zunächst in Cytoblastem zurückge
bildete Substanz, aus welchem dann Lymphe wird.

Die drei Processe, der Blutmetamorphose, der 
Assimilation und Secretion, und der Substanzmetamor
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phose, sind, wie sie ihrem Begriffe nach zusammenge
hören , und durch einander bedingt sind, auch realiter 
durch einander bedingt, und in einander verschlungen. 
Ihr begreiflicher Process unter einander ist auch ihr 
realer Process, oder die begriffliche Macht ist hier, wie 
allenthalben in der Natur (auch in der anorganischen, 
wie oben gesagt) auch die physische Macht, oder die 
Kraft, d. h. es liegen in dem begrifflichen und paralle
len realen Zusammenhänge jener Processe auch die 
Ursachen der Blutbewegung, der Assimilation und Se- 
cretion, und der Substanzmetamorphose. Wie die Ma
terie zum Mittelpunkte der Erde tendirt, weil es in dem 
Begriffe der Materie liegt, schwer zu sein, dieser Be
griff aber zugleich eine physische Kraft (die Gravita
tion) ist, so ist der begriffliche Process zwischen Blut, 
Assimilations- und Secretionsorgan und der Substanz 
auch ein realer, d. h. der vegetative Process, der ein 
Kreislauf (negativer Kreislauf) ist, und von dem der 
Blutkreislauf eigentlich nur der grössere Ausschnitt ist, 
hat diesen Grund und diese Ursache. Das ist nicht 
etwa ein Miinchhausisches Selbstheben am Zopfe nach 
dem Ausdrucke des Verf.; es ist fester, realer Boden, 
von dem aus die Materie gezogen wird; freilich sind 
es keine organische Bindfäden, sondern organische 
Kräfte, wie die anorganischen Kräfte ja auch Kräfte j 
und keine Bindfäden sind, denn Bindfäden ziehen einen 
Stein im Fallen nicht zur Erde, und selbst da, wo 
Bindfaden ziehen und Stosswerke stossen , ist es die 
Kraft, die Dynamis der Materie, die im Bindfaden 
zieht, und im Stosswerke stösst. Die Materie wird 
also, um im obigen Bilde zu bleiben, auch im organi
schen Processe recht ernsthaft und wahrhaft am Zopfe 
gefasst, aber der Zopf ist kein falscher, angehefteter, 
wie in der physikalischen Physiologie, wo die fremden, 
mechanischen und anorganisch - chemischen Processe 
aufgeleimt werden, sondern der Zopf ist auch da ge
wachsen, wo er sitzt, d. h. die organischen, physiolo
gischen Kräfte sind dem Lebensprocesse immanent, 
aus dessen Begriffe herfliessend.

Über die Gestalt des Blutsystems ist noch wenig 
oder gar nichts Morphologisches, die Gestalt Erklären
des gesagt. Das ist auch in der mechanischen Theorie, 
der auch der Verf. anhängt, nicht möglich. In dieser 
sind sich die Metamorphose und die Bewegung des 
Blutes und die Gestalt des Adersystems ganz äusser
liche Dinge, die Nichts mit einander zu schaffen haben. 
Das Blut soll den und den Weg fliessen, weil die 
Adern so und so liegen, wie das Wasser in Röhren
leitungen, die eine Stadt versorgen, den und den Weg 

nimmt, wie nun gerade der Stadtrath die Röhren hat 
legen lassen. An dieser äusserlichen unorganischen 
Vorstellung hätte man schon durch die einfache Be
trachtung irre werden sollen, dass die Gefässe, die 
Grenze des Blutes, ihrem Begriffe und ihrer Bildung 
nach secundär für das Blut sind, wie sie es (inclusive 
das Herz, das nur ein höher ausgebildetes Gefäss ist, 
und morphologisch nur so zu fassen ist) dem ent
sprechend, wie Bildung und Function sich denn immer 
correspondiren, auch in ihrer Wirkung, Action oder 
Function sind. Das Blut fliesst nicht die und die Wege, weil 
die Gefässe so liegen, sondern die Gefässe liegen so, 
weil das Blut so fliesst, und das nicht blos in der 
Erstbildung, sondern auch in der Fortbildung, d. h. das 
ganze Leben hindurch, denn die Fortbildung ist nur 
eine fortgesetzte Fortbildung, oder das Fortbestehen 
eines Organismus beruht, wenn auch in der Fortbildung 
die Formen wechseln, was, genau genommen, jedoch 
nicht blos in der vorzugsweise sogenannten Entwicke
lung, sondern das ganze Leben hindurch geschieht, auf 
denselben Principien, Gründen und Ursachen, wie das 
Entstehen, denn das Fortbestehen ist näher nur ein 
stetes Fortentstehen.

Doch halten wir uns hier nicht bei dieser zu weit 
führenden Betrachtung auf, sondern fragen, warum 
denn das Blut diesen Lauf nimmt, und daher das Blut
system diese Gestalt hat, die im Tode allein noch übrig 
ist, während sie im Leben, wie jede organische Gestalt 
ein Bewegung, eine sich hervorbringende Gestalt, eine 
Gestaltung ist. Der Lauf des Blutes, also auch die 
Gestalt des Blutsystems, resultirt aus der Metamorphose 
des Blutes. Das System dieser Störungen ist nicht zu
fällig, nicht eine Bildung, in der kein Sinn und Ver
stand ist, wie nach jener Verteilung der Fall sein 
würde, die noch in neuerer Zeit wiederholt wurde, dass 
das Adersystem dadurch entstände, dass das Herz das 
Blut in den weichen Thierstoff hinausspritzte. Ist denn 
Extravasat ein Adersystem, und kann man ein sinn
volles Gemälde durch eine Spritze machen? Denn es 
ist in der Gestalt des Blutsystems Plan und Zweckbe
ziehung. Aber auch auf der Drechselbank wird diese 
Gestalt nicht gemacht, wie überhaupt keine organische 
Gestalt, sondern sie wird durch innere Verhältnisse ge
macht, macht sich also selber. Diese innern Verhält
nisse sind aber die qualitativen Beziehungen in der 
Materie des Blutes, also die biochemischen Verhält
nisse, oder die Metamorphose.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 306.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. JF. Hand in «Pena. Druck und Verlag von ff'. A. Brockhnus in Leipzig.
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Fünfter Jahrgang. 300. ' Decnmber 1846.

Gelehrten - Versammlungen.
Der wissenschaftliche Congress der British Association in 

Southampton theilte sich in acht Abtheilungen: 1) Mathematik 
und Physik; Präsident J. F. W. Herschel. 2) Chemie; Präsi
dent Faraday. 3) Geologie und physische Geographie; Prä
sident L. Horner. 4) Zoologie und Botanik; Präsident Sir 
John Richardson. 5) Physiologie; Präsident Prof. Owen. 6) 
Statistik; Präsident J. R. Porter Esq. 7) Mechanik; Präsident 
Prof. Willis. 8) Ethnographie; Präsident Admiral Sir Jo Mal
colm. Die erste Sitzung am 7. Sept, eröffnete der Präsident 
Herschel. Der Secretär Oberst Sabine verlas einen Bericht des 
von und für die Gesellschaft Geschehenen, namentlich über die 
Thätigkeit der magnetischen Observatorien. Am 8. Sept, hielt 
G. Murchison einen Vortrag über die Verdienste der British 
Association um Wissenschaft und Welt. Am 9. Sept, sprach 
Prof. Owen über die fossilen Säugethiere der britischen Inseln. 
Bei einer Rundreise um die Insel Wight wurden von Mehren 
Vorträge über gelegentlich dargebotene geologische Gegenstände, 
gehalten. Die Schlusssitzung am 16. Sept, nahmen einzelne 
Discussionen, namentlich über die in den Times erschienenen 
Urtheile über die Gesellschaft ein. Unter den Vorträgen der 
besondern Sectionen zeichneten sich aus ein Vortrag von Lyell 
über das Thal und das Delta des Mississippi, von Forchhammer 
über die arktischen Strömungen, Prof. Schönbein sprach über 
seine skandinavischen Ausgrabungen, Mehre über die Kartoffel
krankheit. Deutsche Erfindungen, wie das von Rose neu ge
fundene Metall Pelopium, Schönbein’s Schiessbaumwolle u. A. 
•wurden behandelt. Zum Orte der nächsten Versammlung wurde 
Oxford, zum Präsident Sir Robert Harvy Inglis gewählt.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

3. Äug. theilte Babinet seine Beobachtung von Brewster’s Neu
tralpunkt am 25. Juli d. J. mit. Ch. Gaudichaud, Bemerkungen 
über Payen’s und Mirbel s Abhandlungen in Beziehung auf Or- 
ganographie und Physiologie der Pflanzen. Payen über den 
Kaffee (dritte Abhandlung). A. Cauchy über die Vortheile, 
welche in der analytischen Geometrie die Anwendung derjeni
gen Factoren gewähren, die geeignet sind anzuzeigen, in wel
chem Sinne sich gewisse Rotationsbewegungen darstellen, und 
über die Resultanten, welche mit den Cosinus der Winkel con- 
struirt sind, die zwei Axensysteme unter einander bilden. 
Cauchy über die Integralen, welche auf alle Punkte einer ge
schlossenen Curve sich erstrecken. Clerget, Analyse der Zucker. 
Mialhe über die Verdauung und Assimilation der Albuminstoffe. 
Laugier über den von Hind entdeckten neuen Komet. Guerin- 
Menenille über ein Verfahren, die den Olivenbäumen schaden
den Larven von Dacas oleae zu vertilgen. Am 10. Aug. Va- 
lenciennes, Untersuchungen über die Fische aus der Familie der 
Clupeen. A. Cauchy über die Functionen der imaginären Va
riabein. L. Jgawis über die Organisation, Classification und 

Entwickelung der Echinodermen in den Erdschichten. Guerin- 
Meneville über die Scolyten, namentlich Scolytus destructor. 
Fuster, Erwiderung gegen die Bemerkung von Dureau de la 
Malle über das Werk: „Des changements dans le climat de la 
France.“ Petrequin, neue Methode um gewisse Aneurysmen 
ohne Operation durch arterielle Galvanopunktur zu heilen. Am 
17. Aug. Cauchy über die Anwendung des Restcalcul auf die 
Untersuchung der allgemeinen Eigenthiimlichkeiten der Inte
gralen, deren Ableitungen Wurzeln algebraischer Gleichungen 
in sich fassen. Dumeril Bericht über die Schrift von Coste: 
„Nidification des poissons.“ C. C. Person, vom Gesetz, wel
ches die latente Schmelzwärme regelt. de Larderel über die 
Bereitung der Borsäure in Toscana. Raewsky über die verschie
denen Platinzusammensetzungen aus dem grünen Salz. Bonnet, 
Mittheilung über die Blutkügelchen. Am 24. Aug. Milne- 
Edwards, neue Beobachtungen über die Abstufung der Circu- 
lationsorgane in den Mollusken. Cauchy über den Umtausch 
der Variabein in dem durch bestimmte Integrale dargestellten 
Transscendenten und über die Integration gewisser Systeme 
von Differenzialgleichungen. Poinsot, Bemerkungen über einen 
Grundsatz der analytischen Mechanik von Lagrange. Dumeril, 
Bericht über Blanchard’s Abhandlung über die Organisation der 
Insekten. Dumas, Bericht über Margueritte’s Abhandlung von 
der Dosage des Eisens auf nassem Wege. Aug. de Quatre- 
fages über die Würmerfamilie Nemertes. Auzias - Turenne über 
die Migräne. Rendu über die brasilianische Hautkrankheit Mor- 
phee. Favre und Silbermann über die während chemischer Ver
bindungen entwickelte Wärme. Bineau über die Beziehungen 
der Dichtigkeit der Dämpfe zu den chemischen Äquivalenten. 
Ruhmkopff über einen Apparat um die Faraday’sche Eintdeckung 
über die Wirkung des Magnetismus auf das Licht zu erproben. 
Nickles über eine eigenthiimliche Säure, welche roher Wein
stein unter Einwirkung von Kalk und Ferment ergibt. Junod 
über die Anwendung grosser Schröpfköpfe bei typhösen Fiebern. 
Durand über die Kartoffelkrankheit. Am 31. Aug. Le Verrier 
über den Planet, welcher die Anomalien in der Bewegung des 
Uranus hervorbringt. Fauvelee über ein neues System des 
Bohrens. Faye über die Paralaxe eines namenlosen Sterns im 
grossen Bären. Isidore Pierre über die Ausdehnung der Flüssig
keiten. Krohn über die Erzeugung und Entwickelung der Bi- 
phoren. Tizenhauz über eine aus der Atmosphäre gefallene 
Substanz. Briefliche Mittheilung von Matteucci über den elektri
schen Zustand fester Körper.

Gesellschaft der Wissenschaft in Göttingen. 
Am 17. Jan. sprach Hofrath Wöhler über den Kryptolith, eine 
neue Mineralspecies. Dies so benannte neue Mineral ist in 
dem derben grünlichen und röthlichen Apatit von Arendal in 
Norwegen eingewachsen und kommt zum Vorschein, wenn man 
den Apalit in ganzen Stücken in verdünnte Salpetersäure legt, 
wornach feine Prismen zum Vorschein kommen. Der Krypto
lith ist krystallisirt in durchsichtigen, wie scheint, sechsseitigen 
Prismen von sehr blass weingelber Farbe; sein specifisches Ge
wicht = 4,6. Er enthält Phosphorsäure, Ceroxydul und eine 
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kleine Menge von Eisenoxydul. Am ll.Febr. sprach Hofrath 
Berthold über drei neue Skorpionarten Neugranadas (Scorpio 
[Atraew«] Gervaisii, Scorpio [Jtraeiw] nigrifrons, Scorpio [CAactws] 
Fuchsii). Am 19. Mai theilte Geh. Hofrath Hausmann Bemer
kungen über eine pseudomorphische Bildung im Muschelkalke 
mit. Sie bezogen sich auf zwei zusammengehörige Kalkstein
platten vom Schifferberge bei Hehlen, mit einem abgestumpft 
vierseitig pyramidalen Abdruck, der auf der einen Platte er
haben, auf der andern vertieft ist. Am 9. Juni machte Der
selbe der Gesellschaft Mittheilung über die Krystallisation und 
Pyroelektricität des Struvits. Am l. Sept, überreichte Geh. 
Hofrath Gauss eine zweite Abhandlung: Untersuchungen über 
Gegenstände der höhern Geodäsie. In der ersten Abhandlung 
war eine neue Methode, die geodätischen Messungen zu be
handeln, vorgetragen, deren Haupteigenthümlichkeit darin be
steht, dass die meisten Rechnungen ganz oder fast ganz eben 
so geführt werden, als befände sich das Dreieckssystem nicht 
auf einer sphäroidischen, sondern auf einer Kugelflächc und 
zwar ohne allen Abbruch für die äusserste Schärfe der Re
sultate. Eine der Hauptaufgaben im Gebiete der geodätischen 
Rechnungen, aus der Grösse einer als geodätische Linie auf
tretenden Dreiecksseite, der Breite des einen Endpunkts und 
dem Azimuthe , unter welchem daselbst der andere Endpunkt 
erscheint, abzuleiten die Breite dieses andern Endpunkts, das 
dortige Azimuth der Dreiecksseite und den Längenunterschied 
der beiden Punkte, reducirt sich bei jener Behandlungsweise 
auf die blosse Auflösung eines sphärischen Dreiecks. Unter 
den mitgetheilten Formeln zeichnet sich die am Schlüsse an
geführte Combination dadurch aus, dass sie den Zusammenhang 
der sechs Quantitäten in der zur Rechnung bequemsten Ge
stalt aufstellt und die grösste Schärfe gewährt. Dadurch 
wurde das Verlangen nach dem Besitze analoger unmittelbar 
für die Ellipsoidfläche geltender Formeln erweckt, und die Ent
wickelung derselben bildet den Hauptinhalt der zweiten Ab
handlung.

Chronik der Universitäten.
^Berlin.

Am 15. Oct. als am Geburtstage des Königs fand die 
Feier der Übergabe des Rectorats statt. Die Festrede hielt 
Geh. Regierungsrath Boeckh und zeigte, dass die Geschicke des 
Fürsten und des Volkes unzertrennlich seien, und mit der Ge
burt des künftigen Königs das Geschick des Volks und Staats 
eine neue Bestimmung erhalte, und wandte diesen Gedanken 
auf die Regierungen des verstorbenen und des jetzt regieren
den Königs an, um die grössere Bewegung, welche in allen 
Zweigen des Lebens entstanden sei und auf die Wissenschaften 
wirke, nachzu weisen. Das Rectorat übergab Prof. Trendelenburg 
an Geh. Regierungsrath Boeckh. Die Universität verlor in dem 
verflossenen Jahre durch den Tod die Professoren Marheineke, 
Theremin , Puchta, Ideler und den Lehrer der Turnkunst Ei
selen; der ausserordentliche Professor der Medicin Dr. Froriep 
ging nach Weimar ab, indem er den Charakter eines Geh. 
Medicinalraths erhielt. Zu ordentlichen Professoren wurden die 
bisherigen ausserordentlichen, Heydemann in der juristischen, 
Franz und Lepsius in der philosophischen Facultät ernannt. 
Berufen wurden in die juristische Facultät Prof. Richter aus 
Marburg und Prof. Keller aus Halle. Zu ausserordentlichen 
Professoren wurden ernannt die Privatdocenten Dr. Böhm in 

der medicinischen, Dr. Geppert, Dr. Beyrich und Prof. Dr. 
Massmann, früher in München, in der philosophischen Facultät. 
Es habilitirten sich als Privatdocenten der Medicin die Doctoren 
Brücke, Du-Bois-Reumont, in der philosophischen Facultät die 
Doctoren Karsten, Heintz, G. Curtius, J. F. Lauer, Köpke und 
Dieterici, Im Winter besuchten die Vorlesungen 2077 theils 
immatriculirte Studirende, theils anderweit Betheiligte, im Som
mer 1897, von welchen 1430 immatriculirt sind, und 239 der 
theologischen, 517 der juristischen, 288 der medicinischen, 
386 der philosophischen Facultät angehören, und 350 Aus
länder, 1080 Inländer sind. Im nächsten Jahre besteht der 
Senat äusser dem Universitätsrichter Kammergerichtsrath Lehnert 
aus dem Rector Boeckh, dem Prorector Trendelenburg, den De
canen Neander, Heffter, Müller und Lachmann, und den Se
natoren Weiss, Homeyer, Hecker, Dieterici und Magnus.

Preisaufgaben.
In der Sitzung der Academie fran^aise zu Paris am 10. Sept, 

erhielt Henri Baudrillart den für Eloge de Turgot ausgesetzten 
Preis der Beredtsamkeit; A. Bouchot, Professor der Geschichte 
zu Versailles, und C. Dareste, Professor der Geschichte am 
College Stanislas, wurden belobt. Von den Montyon’schen 
Preisen für die nützlichsten Werke erhielten eine Medaille zu 
3000 Fr. Marbeau als Verfasser von Des creches ou des moyens 
de diminuer la misere en augmentant la population, eine gleiche 
Medaille Maria Carpentier als Verfasserin von Conseils sur la 
direction des salles d’asile, eine gleiche Medaille Madame Age- 
nor de Gasparin für die Schrift: 11 y a des pauvres ä Paris, 
und andere Schriften, eine Medaille zu 2000 Fr. Leon Feugere 
für Etienne de la Boetie, ami de Montaigne; etude sur sa nie 
et ses ouvrages, eine Medaille zu 2000 Fr. Geruzez für das 
Werk: Nouveaur essais d’histoire litteraire. Neue Preisaufgaben 
wurden für 1847 gestellt für die Poesie: L’Algerie, ou la Ci- 
vilisation conquörante (Preis 2000 Fr.) und la Dicouverts de 
la vapeur (Preis 2000 Fr.); für die Beredtsamkeit: Eloge 
d’Amyot (Preis 2000 Fr.). Die Preise für die nützlichsten 
Schriften werden wiederholt. Auf die beste Übersetzung mo
ralischer Schriften des Alterthums oder der ausländischen Lite
ratur ist der Preis von 5000 Fr. bestimmt für den Termin 
J. Jan. 1847. Auf das Jahr 1850 wurde der Preis von 
10,000 Fr. für das beste französische Drama ausgesetzt. Die 
Gobert’schen Preise sind für Le morceau le plus eloquent d’his- 
toire de France bestimmt.

Literarische u. a. Nachrichten.
Die „Isis“ von Oken enthält im diesjährigen Julihefte, 

S. 525—541 , einen Auszugaus Walckenaer’s Untersuchungen 
über die dem Weinstock schädlichen Kerfe in den Annales 
de la societe entomologique de France (Paris, Meqiiignon-Marvis. 
1845. 8.), S. 687 ff. Es werden hier 36 Gattungen allein 
aus den alten Schriftstellern nachgewiesen. Die Zusammen
stellung ihrer Namen aus der Bibel und aus den Classikern 
(Homer, Aristoteles, Theophrast, Strabo, Plinius u.A.), zu
sammengehalten mit den Nachrichten und Beobachtungen älte
rer ur.d neuerer Reisenden gewährt diesem Auszuge auch für 
Theologen und Philologen ein Interesse, welche, da sie ihn 
in der obengenannten Zeitschrift leicht übersehen könnten, hier
durch auf ihn aufmerksam gemacht sein mögen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in Dcipzig*«
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Intelli^enzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% berechnet.)

£afcOeitdu($ auf ba$ Sa^t 1847*
Heue Jolge. neunter 3at)rgang7

Wit ^em ^i^ttiffe Wucrtadfö.

8. Sieg, cart. 2 $l)lr. 15 &gr.

Snljalt: 1. ©ib^Ue. SXiat>eUe von von Sternberg» — 2. Snterlafen. SRoveUe von £berefe. — 3. ^magina. Novelle 
von Ä. OJul^foW. — 4. £)ie Soctyter ber Sticcareeg. Lebengbilb aug gouifiana von g. ®erftä(fer. — 5. ®ie grau Pro» 

fefibttn. Erjätylung von 35, Sluerbadh

Von frühem Saatgänsen bet Urania finb nur nocty einzelne Eyemplare von 1831 z 1836 — 38 vorrdttyig, bie im ^erad: 
defekten greift ju 12 SRgr. bet $atyrgang abgelaffen tverben. X)er etfie big actyte Sagans ber «Reuen golge foften 

1 Stylt. 15 9tgr. big 2 Stylt.
Sefoltq, im £)ecember 1846.

X X iJmkljaus.

3ur ©orttye’üteratiir!
Spesen ift in meinem SSerlage erfctyienen unb in allen Suctytyanblungen 

i&eutfttylanbg, DfterreichS, ber Schmeiz u. f. m. ju haben:

® t u b i u m
8“

S3on
Eduard We^er»

$• 21 «Bogen. ®ety. 1% Stylt.
SBir mactyen bie jatylrei^en Äreunbe beö gauft auf biefeö SBert auf= 

merffam, ba§ jum grunoltdjen SZerftänbttih biefer herrlichen Di^tung 
viel beitragen wtto .unb eine allfeitige Überfictyt bet auf bie gauft=<Sagt 
bezüglichen ©egenftanbe, in literarifcher unb tyiftorifcher ^infidjt, ‘in 
getftrcicfjer Sßeife barbtetet

Wltona, im ©ecember 1846.
^oty. /r. ^ammrnd).

Durch alle Vuctytyanblungen ift JU beziehen:

Plutarchi vitae parallelae. Ed. C. Sintenis.
Vol. IV. 3 Thlr.

2Rit bem IV. ®anbe ift biefe von bet ÄritiE gerühmte, fchbn au§= 
geftattete QluSgabe beenbigt. DaS complefe Sßerf foftet 12

Äeimig, im November 1846.
f«lc ^er^buctytyanblung.

_ _ _ _ _ _ _  (TUolpb Winter.)
Bei Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen ist erschienen:
Tangfe, Ch.C. I,., Historia mutationum reimiiitaris 

Romanorum inde ab interitu rei publicae usque ad 
Constantinum magnum libri tres. 4maj. 25Ngr. (20gGr.) 

Sei flammet dt ^p^mann in Pforzheim fmb foeben erfcbtenen 
unb in allen ^uctytyanblungen ©eutfctylanbö unb ber angrenjenben ßdnber 

tu tyaben:
^ad^etenutui^ >er ^euff^tat^oHfen unt £i$t= 

freunde» 9?e6ft einem ^tadtywort an ® ®. ®er= 
vinug. SSon Dr. ®uftav SBibenmann. ©etyeftet. 7 9?gr., 
ober 21 Mr.

und Statur»
SRanbßloffe einet» Protestanten 311 ^irfdjet’S Erörterungen 

über biß großen religiöfen fragen ber ©egenmart.
SBon

Dr. ©uftau £ßtbenmann.
________ Geheftet. 1 Stylt., ober 1 gl. 30 ^r.________

£eute mürbe an alle Suctytyanblungen oerfanbt:

Converoationo - Berthon.
Neunte Auflage. StemiunbacWflfteg ^eft.

©iefe neunte Auflage erfdtyeint in 15 SSanben ober 120 
Reffen $u bem greife von 5 SRgr. für baö ^)eft; ber Staub 
fojtet 1 Stylr. 10 «Rgr., auf ©ttyreibpapicr 2 Stylr., auf 
Velinpapier ä £$lr.

SJon bem tn meinem SSerlage erfctyeinenben

Bilder-Atlas zam Conversations - Lexikon.
VoUftänbig in 500 Vlatt in tluart, in 120 Lieferungen 

ju bem greife von 6 9Tgr.
ift bie erfte bis a^funbfe^öjtgfte Lieferung auggegeben unb «'n allen 

Sluctytyanblungen einzufehen.
«eipjta» am 9- December 1846. J, tömkljaua*
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Ciliitlcr fiir literarische 'Unterhaltung.
Sa^rgang 1846. ®t. 4. 12 ^lr.

November.
Snpalt: Ser fcpweijer Siebter ©ottfrieb .Retter.— Saß „Edinburgh reyiew" im Kampfe für Seutfcplanb. — 3amaica unb bie bortigen Sieger 
©on ©. Suliuß. — 23olfg=SBibIiot^cf. ©rfter unb jweiter ©anb.— Über ©icolaß Sietriq» ©ifefe. ©on ©. ©. ©uprauer. — ©eftpichte 
beß £erjogtbumß Steiermark. ©on 91. v. SJiu^ar. ©on Ä. 3immer. — Saß SOtargaretpenfeft unb beß SEeufelß Scpwabenftreicp. .Ratpoliftpe 
«Renetten von Scpiff. — ©buarb Sutter. ©on 3. ©egenbaur. — ©lilitairifcpe ©riefe eineß ©erftorbenen an feine noW) lebenben greunbe, 
piftorif^en, wiffenfdjaftlicpen, fritifepen unb pumoriftifepen 3npaltß. Sur unterpaltenben ©eleprung für ©ingeweipte unb gaien im .Rriegßmefen. 
©ierte Sammlung, ©rfte unb jweite glbtpeilung. — Saß Stammf^loß ^openjoHern. — Sie neueren Schriften über ©oetpe. Bweiter unb legter 
Sir titel. — 9lomanliteratur. — ©Jie im «Dtittelalter bie ©ürger ben dürften ihre .^errenretpte wiefen unb Sene fiep weifen liefen, ©on ©3. 
©artpolb. — ^riebriep geopolb ©raf ju Stolberg, ©on 91. Sticoloviuß. ©on ©J. ©Jolfjop^n.— The literature of American local historyj 
a bibliographical essay by H. E. Ludewig. — ^fpepif^e ©efunbpeit unb Srrefein in ihren Übergängen, ©in ©erfuep jur nähern ©rgrünbung 
jweifelpafter Seelenjuftänbe für ©riminaliften unb ©ericptßärjte von .R. ^opnbaum. — Srientalifcpe giteratur. — Bwei anonpm erfepienene Scprif 
ten. — Bur Sageßliteratur. ©on SDiarquarb. — Sie ncuefte giteratur über giußlanb. Bereiter 9Irtifel. — Stimmen über bie ScbiUer= 
©octpe’fcpen „Genien" vom 3- 1797. — Dolores. A novel by Harro Harring. — 9lrabeßfen von Ä. Sberleitner. — Ser Sieg beß Socialiß» 
muß über ben Sefuitißmuß. ©on Sp- ®ejamp. 91. b. granjöf. mit einem Siacproort von ©. ©Setter. — SRomanliteratur. — ©onaparte als ©rfter 
©onful. — ©ibliotpef außgewäplter ©lemoiren beß 18. unb 19. 3aprbunbertß.~ ©lit gefcpicptlicpen ©inleitungen unb ©nmerfungen peraußg. von 
g. ©. ipipip unb ©. ^inf. ©rfter biß britter ©anb. — ©olfßliteratur. ©on 3- © egenbaur. — Historia de la civilizacion espanola dös de 
la invasion de los Ärabes hasta la epoca presente. Por Don E. de Tapia.— Sie äouriften imSrient. fünfter ©rtifel. ©on ®. ©ü ntp er. 
— SRügelieber ber Sroubabourß gegen Stom unb-bie ^ierarepie. Originale mit beutfeper Überfepung von @. ©rin^maicr. ©on ©. giebler. — 
Über ben innern Bufammenpang beß ©uepeß: „Sie ©inwirfung beß ©priftentpumß auf bie altpocpbeutfcpe Sprache, ©in ©eitrag jur ©efepiepte 
ber beutfdjen Äircpe non 9t. v. Staumer." ©on 9t. v. 91 aumer. — ©ine ^einbin ber ©ifenbapnen. — Bur polnifcpen giteratur. — Sramatifcpe 
©ücperfcpau. ©ierter unb legter ©rtitel. — ©efepiepte ber Sfraeliten mit befonberer ©erüctfieptigung ber ©ulturgefcpicptc berfelben. ©on 9lleran= 
ber bem ©roßen bis auf bie gegenwärtige Bett. 9ia^ ben beften vorpanbenen Quellen bearbeitet von 3. Seffauer. — «Rocp ein Urtpeil 
über ©pefterfielb unb feine „©riefe". — gtomanliteratur. — Sieber auß 9lom von ©• v. £epel. — Stellen; SMbltvgtappie4

ABiteremfcpe SCnjeigen»
©on biefer Beitfeprift erfepeint täglich eine Stummer unb fte wirb in SBocpenlieferungen, aber auch in SRonatßpeften außgegeben. ©in 

& i t e t a r t f c v ^njetger
wirb mit ben IBIättern für literarifcpe Unterhaltung unb ber ^ftS von £)ten außgegeben. 3nfertionßgebührcn für ben 3taum 
einer gefpaltenen Beile 2% SRgr. ©efonbere 21 njeigen tc. werben gegen ©ergütung von 3 Splrn. ben blättern für literarifepe

Unterhaltung beigelegt.
«etyjig, im Secember 184G. W. SJrotfprtMö.

3m ©erläge von 9C» ©♦ ©eiSler in Bremen ift erfepienen unb in 
allen nampaften ©ucppanblungen Seutfcplanbö vorrätpig:

Kaefer, Dr., ©runbriW ber ©efepiepte ber 
beutftpenLiteratur. SSierte »erPefferteSluflaqe. ©r.8. 
11 SSogen. 127z fRgr. (10 g®r.)

Saß einftimmige Urtpeil ber Äritit unb bie weite ©erbreitung biefeß 
©runbriffes put über ben ©Jertp bcffelben längft entfepieben. @r erfepeint in 
biefer vierten Auflage forgfältig verbeffert unb mit ^ronoloßif^en 
bellen vermehrt. Sennocp ift ber frühere niebrige SpreiS beibehalten worben.

3n Marl ®eralb’$ ©erlagßbucphanblung in Sßien ift erfepienen:

^aprbüdjtr
) e r̂

unbertfunfjepnter ©anb.
1846. Sufi, Sluquft, (September.

Inhalt bes bunbertfunfjebnten Raubes.
9lrt. I. Remarques sur la langue fran^aise etc. par 'M. Francis 

Wey. Paris 1845. — Slrt. II. ©uftav 9lbolfz .Röntg von Scpwe* 
ben, unb feineBeit. ©on 91. ©frorer. Bweite, umgearbeitete9luf« 
läge. Stuttgart 1845. — 9lrt. III. 1) ©er ^rüplingßgarten von 
SDlewlana 9lbburrapman Sfipami. 9luß bem ^erfifepen über
tragen von Sttocar ©taria ^rprn. V. Scplecpta = Sßffcprb. ©Sien 
1846. 2) Chrestomathia persica edidit et glossario explanavit Frideri- 
cus Spiegel. Lipsiae 1846. — «Mrf. IV. Seutfcpe ©efepiebte im Zeitalter 
ber ^Reformation, von ßeopolb 9lanfe. ©ierter unb fünfter ©anb. 
©erlin 1843. (Scplufi.) — 9lrt. V. Sie beutfepen Srtßnamen tc. ©on 
Dr. Sofeph ©enber. Siegen 1846. — 9lrt. VI. ^ranjöffcpc Staatß= 
gefepi^te von g. 91. ©JarnfÖnig. 2Rit jwei ©efepieptßtarten.' ©«fei 
1846. — 9lrt. VII. 1) Aeschyli Orestea etc. Recensuit F. A. Paley. 
Cantabrigiae 1845. 2) Des Aeschylos Oresteia, Griechisch und

Deutsch von Johannes Franz.. Leipzig 1846. 3) Aeschyli Eumenides 
recognovil et notis instruxit G. Linwood. Oxonii 1844. — 9lrt. VIII. 
9lnfangßgrünbe ber epinefifepen ©rammatif, von Steppan ©nblicper. 
©Men 1845. — 9Irt. IX. ©in ©ilb auß ben Dttfce- ^rovinjen, ober 
9Inbreaß von £öwiß of ©tenar, von Jt. ß- ©tum. ©erlin 1846. — 
9lrt. X. ©leimarß ttRufenpof non 2öi lt;elm 8®aßmutp. ©erlin 1844. 
— 9lrt. XI. ©efammelte Schriften beß ©Jilhelm Von 9tormann 
3wei Speile- &ipjig 1846. — 9lrt. XII. 9l(lgemeine ©ulturgeftpichte ber 
SJlenfcbpeit, von ©uftav Älemm. ©ierter ©anb. ßeipjig 1846. (Schluß)

Inhalt hes «Cnjeige* SHatte« cxv.
I. ©pigraphifWie ©rcurfe. _©on3. ©• Seibl. (^ortfepung.) — II. 2In= 

beutungen über einige vaterlänbifdje 9tc(ptßbüd)er beß ©litteialterß. ©on 
3- $>. Äaltenbaeä. — III- neuentbeette bdbnifth'alemannif^e 
Sobtenfelb bei Sberftacpt in Sepwaben. — IV. Ueber baß urfprünglicpe 
Soppelelement ber ©evölferung ju ©altür in SEirol. ©on Sofepp 
©ergmann. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imfc tiramattfd)e
S t t u u g e n 

von 
$Clivin fReinhalb.

Sr. 12. Sej). 1 Sfjlr.
Saß traurige Scpitffal beß jungen poftnungßvollen Sicpterß, ber fein geben 
verlor bei bem ©erfuepe, einem verunglückten Arbeiter baß (einige ju retten 
(vergl, ©eilage jur Allgemeinen Bettung vom 13. ©ov-), veranlaßt miep, 
biefe Sicptungen aufß neue ber SSpeilnapme beß ^ublicumß ju empfehlen. 
3$ bemerke babei, baß bet (Ertrag be§ SSerfanf^ ber in bebränfiten 
umftanben pinterlaffenen SSitwe Steinbolb ß ju Speil werben wirb.

«eihjia, im Secember 1846.
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Morphologie.
Physiologische Anatomie des Menschen. Von Dr. Lud

wig Fick.
(Fortsetzung aus Nr. 304.)

1) Das Blut nach seinen allgemeinen Verhältnissen 
(die das Blut überall, in jedem Gefässe, gemeinschaft
lich hat) ist oben schon bei Gelegenheit betrachtet, und 
wir wollen sie hier wenigstens nicht weiter verfolgen. 
Nur über die Gestalt der Blutzellen noch eine Bemer
kung. Es sind überall Scheiben, durchweg mit einem 
Kern, auch im Leben, wie man davon sich bald überzeugt. 
Ich weiss daher nicht, wie der Verf. zur folgenden 
unrichtigen Beschreibung gekommen ist: „Sucht man 
einen Vergleich der Blutkörperchen mit andern Dingen, 
so erscheint mir Nichts passender, als dieselben mit 
runden Blasen zu vergleichen, die ungefähr zum dritten 
Theile mit einer Flüssigkeit angefüllt sind, welche 
leicht krumige Theile ausscheidet und unvollkommen 
gerinnt, wobei die ganze Blase durch die Schwere des 
Inhalts platt erscheint. — Beobachtet man nämlich die 
Circulation des Blutes an passenden Organismen im 
Leben, so erscheinen die Blutkörperchen, wo sie an 
den Rand des Gefässes gedrückt werden, platt, niemals 
aber in der Mitte des Blutstromes (?), wo sie doch wol 
zuweilen auf den Rand gestellt sein müssten, wenn sie 
von Haus aus flach wären; auch nehmen sie hier aller
lei Gestalten durch gegenseitigen Druck und Hinder
nisse der Circulation an, welche sich aus keiner an
dern Annahme, als der obigen, ableiten lassen.“

Die Blutzöllen sind rund, wie alle freie Zellen, weil 
der Begriff des Organismus, wie wir oben sahen, der 
der Totalität ist. Denn alles Totale ist ein in sich Zu
rückkehrendes, in sich Beschlossenes, ein abgerundetes 
Ganzes, wie man auch wol eine Totalität oder ein Sy
stem mit richtiger Übertragung auf die Gestalt nennt. 
Die Zelle ist rund (was nicht blos als kreisrund, son
dern allgemein als in sich zurückkehrend gekrümmt zu 
verstehen ist), weil die biochemischen Verhältnisse 
ihrer Molecüle zu einander sich in sich selber zurück 
biegen, mit andern Worten: die Zelle als kleiner Or
ganismus, ist, wie alles Organische, rund durch innere 
Verhältnisse, durch ihre Metamorphose. Warum die 
Blutzellen plattrund, Scheiben sind, lässt sich nicht an- 
geben, weil wir so genau die Metamorphose derselben 
nicht kennen. Ebenso ist es in der specifischen, ab

weichenden Metamorphose des Blutes, die ebenfalls in 
dieser Hinsicht nicht hinlänglich bekannt ist, in den 
verschiedenen Thierklassen begründet, dass die Blut
zellen in diesen verschieden sind. Auf keinen Fall 
aber sind, wie angegeben wird, und auch der Verf. 
annimmt, die Blutzellen aus mechanischer Ursache 
platt, weil sie gegen einander oder gegen die Wand 
gedrückt würden. Sie würden dann auch’, weil sie 
sehr elastisch sind, sogleich ihre frühere Form wieder 
annehmen. Doch keine organische Gestalt wird durch 
Druck gemacht, etwa die Füsse der Chinesen theilweise 
ausgenommen. Auch zusammenwachsende Zellen, bei
läufig gesagt, drücken sich nicht eckig, wie man es in 
der Zellentheorie darstellt, sondern diese Gestalt resul- 
tirt auf andere Weise.

2) Das Blut ist nun aber nicht allenthalben das
selbe, sondern vielfach besondert, und das noch viel
mehr, als man gewöhnlich annimmt. Um es sogleich 
ganz entschieden auszusprechen, so ist das Blut in je
dem kleinsten Abschnitte seines Kreislaufes ein ande
res. Stetig anders werdend, wie alles Lebendige, und 
eben deshalb, wie wir sehen werden, strömend, d. h. 
stets den Platz ändernd, und zwar im Kreise strömend, 
ist das Blut keine homogene Masse, wie es, grössten- 
theils wenigstens, nach der mechanischen Auffassung 
genommen wird. Zunächst hat das Blut den Gegen
satz von Körpercapillarblut und Lungencapillarblut in 
sich. Beides, in entgegengesetzter Weise sich metamor- 
phosirend, und entgegengesetzte Producte, Arterien- 
und Venenblut hervorbringend, nehmen sich, als Gegen
sätze zugleich wesentlich Eins,

3) zur Einheit zusammen, und das ist der Kreis
lauf des Blutes. Das Blut hat also einen Kreislauf und 
eine Kreisgestalt, wril es Kreismetamorphose hat. Die 
Kreisströmung und Kreisgestalt ist dem lebendigen 
Blute wesentlich, sie machen sich selber, weil sie sich 
von innen heraus hervorbringen.

Jede Hälfte des Blutkreises, die arterielle sowol. 
als die venöse, ist kein einfacher Strom, also nicht 
blos a) Einheit; das ist der Strom nur in den Stäm
men, und der Verwachsung dieser Stämme zu einer 
höhern Gefässeinheit, nämlich zum Herzen, sondern 
der einfache Blutstrom legt sich als Allgemeines b) in 
den arteriellen Ästen und Zweigen in eine Vielheit 
successiv aus einander, sodass der aus einer Theilung 
des Stammes hervorgehende Ast wieder ein Allgemei
nes gegen seine Zweige, d. i. seine Besonderungen,
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darstellt, und so fort. In den Venen dagegen nehmen 
sich die Besonderungen successiv zu immer höhern Ein
heiten , und zuletzt zur höchsten in der betreffenden 
Herzhälfte zusammen. Das ist der Sinn, die Erklärung, 
der Grund der baumförmigen Gliederung und Gestalt 
des Adersystems, die eine wahrhafte Gliederung, und 
keine zufällige, äusserliche Form ist. Ein solcher sich 
zusammennehmender und ein sich aus einander falten
der Strom bilden je eine Seite des Blutkreises, d. h. 
sowol der arterielle als der venöse Stoff besteht aus 
zwei Aderbäumen, die mit ihren Stämmen gegen einan
der gekehrt sind, welche letztere wieder eine Einheit 
bilden, die auf der einen Seite aus einer Vielheit wird, 
und sich auf der andern Seite wieder in eine Vielheit 
entlässt, c) Die Einheit von je zwei einander entgegen
gekehrten Wipfeln dieser Bäume wird in den zwei 
Systemen der Haargefässe dargestellt, deren jedes we
der ein Auseinandertreten, noch ein Zusammennehmen 
des Blutes, sondern Beides zugleich, d. h. eine maschen
förmige Gliederung des Blutes (oder der Gefässe) dar
stellt. Darum werden die Haargefässe in ihrer Gliede
rung auch nicht enger, wie die Arterien, und nicht 
weiter, wie die Venen. Dies der Grund der maschen- 
formigen, in ihren einzelnen Strömen gleichförmigen 
Gestalt der Haargefässe.

Die Adern aber haben die Cylinderform, weil, in
dem auch diese Form aus innern Verhältnissen, aus 
der Metamorphose des Blutes resultirt, das Blut jeder 
Ader auch für sich wieder eine Totalität, ein System 
ist, und deshalb eine Kreismetamorphose und Kreisge
stalt hat. Weil aber das Blut einer Ader nur eine be
dingte Abgeschlossenheit in sich selber hat, und in sei
ner Metamorphose und Gestalt ebenso sehr dadurch 
bestimmt ist, dass es ein Abschnitt in dem Kreisstrome 
des ganzen Blutes ist, der in Bezug auf die einzelne 
Ader eine Längsrichtung (von einem Haargefässysteme 
zum andern) ist, so resultirt aus der Kreis- und Längs
form die Cylinderform.

Rec. begnügt sich hier, um die Grenzen einer Re- 
cension nicht allzu sehr zu überschreiten, mit diesen An
deutungen, deren Durchführung im concretesten Con- 
creten (denn hierauf kommt es an, während mit dem 
Allgemeinen erst das Wenigste gethan ist) er sich an 
dieser Stelle versagt, den Befreundeten nur die Ver
sicherung gebend, dass eine durchgeführte morpholo
gische Betrachtung des Adersystems in diesem Sinne 
nicht allein möglich ist, sondern auch realisirt werden 
kann, und wegen der vielen sich aufthuenden und zur 
Sprache kommenden physiologischen und pathologischen 
Verhältnisse der einzelnen Organe und Partien des Or
ganismus unter einander, die von den einzelne.. Ästen 
und Zweigen der Adern versorgt werden, sehr genuss
reich ist. Denn die Flussgebiete der einzelnen Äste, 
Zweige und Zweige der Zweige u. s. w. sind es, die 
hier besonders ins Auge gefasst werden müssen. Wie 

sich die einzelnen Adern in ihrer systematischen Gliede
rung zu einander verhalten, so verhalten sich auch die 
von ihnen mit Blut versorgten Gebilde zn einander. 
Eine Betrachtung, die, wie man leicht sieht, in die aller
meisten physiologischen und pathologischen Verhält
nisse eingreift. Nur die Bemerkung erlaube ich mir 
noch, dass die sympathischen und antagonistischen 
Phänomene, deren Untersuchung durch die grossen 
Fortschritte der Nervenphysiologie in neuerer Zeit eine 
so glückliche Förderung erhielt, jetzt mit Unrecht als 
allein durch das Nervensystem vermittelt angesehen 
werden. Das Blutleben ist vielmehr ebenso gut, wie 
das Nervenleben, ein lebendiger Process, der eine Ein
heit mit vielen darin befassten Gliedern darstellt, welche 
letztere eben durch die Einheit mit einander vermittelt 
sind und auf einander wirken. Das grosse Wort des 
Koer’s: nawu, gvqqoiu findet zunächst
seine wörtlichste Anwendung auf den lebendigen Pro
cess des Blutes, der eine vielfache Zusammenströmung 
(avQQota) und Auseinandersetzung ist. Namentlich würde 
man auch, wenn man eine naturgemässe Vorstellung 
vom Blutleben hätte, das Fieber nicht blos durch die 
Nerven (Spinalirritation u. s. w.) erklären wollen; der 
Process im Blute ist dabei ebenso sehr betheiligt.

B) Das animale Gebiet umfasst die Nerven, Mus
keln (nebst den Fascien) und Knochen (nebst den Bän
dern). Doch weil im Thiere die Animalität als das hö
here Gebiet ebensowol dem niedern vegetativen Ge
biete umgekehrt immanent ist, wie dieses die imma
nente Grundlage des erstem ist, so gibt es auch vege
tative Nerven, Muskeln und Knorpel (letztere sind nie
dere Knochen, Knochen in unvollkommener Ausbil
dung), und bei einigen Thieren selbst einzelne solche 
Knochen. Auch hier muss in einer physiologischen Ana
tomie die Gliederung des Vortrags der Gliederung die
ser Gebilde gegen einander entsprechen. Ich will kurz 
eine solche versuchen. 1) Das Nervensystem verhält 
sich zu den Muskeln und Knochen, wie Centrales zum 
Peripherischen, oder wie Inhalt zur Hülle; ich fasse 
deshalb letztere unter dem Namen 2) Umhüllungssystem 
zusammen. 1) Bei Behandlung des Nervensystems hätte 
ich gewünscht, dass der Verf. sich einerseits etwas be
stimmter und andererseits etwas mehr hypothetisch 
ausgedrückt hätte, letzteres nämlich in Sachen, die der 
Beobachtung sich bis jetzt noch entzogen, wie der Ver
lauf der Fasern im Rückenmark und Gehirn. Hier 
musste der Verf. wenigstens unterscheiden, was ana
tomische Deseription und was physiologisches Raisonne- 
ment ist. Seine Ansicht ist kurz diese. Die Central
substanz des Rückenmarks und Gehirns sind die Gan
glienkörper, die sonst auch wol Belegungsmasse genannt 
sind, also namentlich die graue Masse. Aus dieser 
entspringen einerseits die ^Nervenfasern, die zum Kör
per verlaufen, andererseits sogenannte reflective Fasern, 
die im Gehirn bleiben, und „den in sich zum Bewusst
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sein reflectirteu Seelenprocess vermitteln.“ Indessen 
ist der Verf. im Gebrauch der Benennung des reflecti- 
ven Nervensystems höchst ungenau; er nennt auch 
das ganze Hirn- und Rückenmark reflectives Nerven
system. Letzteres möchte, wie es gebräuchlich ist, 
auch wol das Richtige sein. Denn nicht blos die gei
stigen Reflexionen vermittelt das Gehirn, sondern be
kanntlich auch die Reflexion von Empfindungsfaser auf 
motorische Faser, von Empfindungsfaser auf Empfin
dungsfaser, vielleicht auch von motorischer Faser auf Em
pfindungsfaser (wobei jedoch an eine centipetrale Störung 
oder Oscillation in jener nicht gedacht sein soll). Ob 
es wirklich eigene reflective Fasern des Gehirns im 
Sinne des Verf. gibt, weiss weder dieser, noch wis
sen’s andere Anatomen. Es ist vielleicht wahrschein
lich, aber mehr nicht. Der Verf. glaubt, sich den im
materiellen Process des Geistes nicht anders mit dem 
Organismus vermittelt vorstellen, z. B. die Erscheinung 
eines periodischen Schlafes mit Träumen nicht anders 
erklären zu können. Doch warum sollte nicht der 
Geist durch die Ganglienkörper selber und direct mit 
dem Körper Zusammenhängen, wenigstens können? Die 
peripherischen Nerven werden zuweilen als sehlingen- 
förmig im Gehirn und Rückenmark entspringend vom 
Verf. dargestellt, ohne dass darüber bestimmter ge
sprochen wird. Ebenso ist eine schlingenförmige Um
biegung am peripherischen Ende allgemein vom Verf. 
angenommen, indessen man in Zweifel bleibt, ob die 
Umbiegung einer motorischen Faser in eine sensible, 
oder eine Umbiegung einer besondern Art von Fasern 
in sich selber gemeint sei, wie denn diese Controversen 
bekanntlich cxistiren. Das Gangliensystem (das heut
zutage, da wir über Sympathien besser aufgeklärt sind, 
nicht mehr der sympathische Nerve heissen sollte) be
trachtet der Verf. richtig als ein selbständiges, eigen- 
thümliches Nervensystem, das von seinen Fasern nach 
Gehirn und Rückenmark sendet, wie es von diesen 
wieder welche erhält. Ich würde in folgender Gliede
rung das Nervensystem betrachten, d) Das reine (für 
sich betrachtete) animale Nervensystem — Gehirn, 
Rückenmark, peripherische Nerven, b) Das Ganglien
system. Dieses verhält sich mit seinen vielen Centris 
(isolirten Gehirnganglien) zum animalen Nervensystem, 
wie die Vielheit zur Einheit, wie die Vegetation über
haupt zur Animalität. c) Das Gangliensystem geht 
durch seine Verbindungsfasern, die es zum Gehirn und 
Rückenmark sendet, in die Einheit des Gehirns zurück, 
in welchem es also an den Centralenden dieser Fasern 
seine Repräsentanten hat. Das Gehirn ist dadurch 
nicht blos animales Centrum, sondern Centrum des gan
zen Nervensystems. Ohne ein solches würde es auch 
keine Einheit der Empfindung und des Bewusstseins? 
kein Innewerden der Subjectivität geben können.

Sowol das animale, als das vegetative Nerven
system, gliedert sich nun weiter folgender Gestalt: 

a) die Nervenprimitivfaser im Allgemeinen, die Ver
mittelung des Centrum mit der Peripherie geschieht 
durch dieselbe, b} Diese ist doppelt, motorisch und sen
sibel, oder centrifugal und centripetal, und jede von 
diesen Fasern hat wieder ein peripherisches und ein 
centrales Ende, c) Die Einheit von diesen Gegensätzen 
ist das Centralorgan, Gehirn nebst Rückenmark, oder 
Ganglien. Eben weil diese Gebilde die Einheiten der 
aus ihnen entspringenden Nerven und ihrer Gegensätze 
unter einander und in sich selber sind, können und 
müssen sie die verschiedenen Processe der einzelnen 
Nerven mit einander vermitteln. Daher die Erscheinun
gen der Reflexion (und der Mitempfindung, die auch 
eine Reflexion ist).

2) Das animale Vmhüllungssystem schliesst einer
seits die Centra oder animalen Nerven, Gehirn und 
Rückenmark, und andererseits die Centra der vegeta
tiven Nerven, die Ganglien, nebst den Organen der 
Vegetation, in denen dieselben gebettet sind, also die 
Eingeweide des Unterleibes, der Brust, und ihrer Fort
setzung, der Mund- und Rachenhöhle ein. Der Orga
nismus ohne die Extremitäten (die nur weitere Ausbil
dungen des Umhüllungssystems sind) besteht nämlich 
aus zwei Röhren, einer hintern engern, von unten bis 
oben sich erweiternden, in der Rückenmark und Ge
hirn liegen, und einer vordem weitern, von oben bis 
unten weiter werdenden, in der die Organe der Mund- 
und Rachenhöhle, der Brust und des Unterleibes gele
gen sind. Die zwischen beiden Röhren gelegene 
Grenze, die beiden gemeinschaftlich ist, wird durch die 
Wirbelkörper gebildet, und zwar ziehe man, die Kopf
knochen für weiter metamorphosirte Wirbelknochen an
sehend, die fortlaufende Linie derselben vom Os coccy- 
gis bis zur Crista galli.

Das Umhüllungssystem hat nämlich zunächst einen 
knöchernen Theil. Das ist das Allgemeine, die Grund
lage, desselben. So hätten wir also das Skelet zu 
betrachten, den Inhalt der Osteologie. Für die morpho
logische Betrachtung des Skelets ist seit 50 Jahren 
Viel geschehen. Wie das Knochensystem selber dem 
Organismus eine Festigkeit nach aussen gibt, so sollte 
von da aus die morphologische Betrachtung ihren Aus
gang nehmen, und einen Halt für’s Erste darin ge
winnen. An Goethe, Oken, Carus, Mertens wäre hier 
wol vorzüglich zu erinnern. Man begann damit, den 
Schädel als aus weiter gebildeten Wirbeln bestehend 
anzusehen: eine Wahrheit, der die entsprechende Wahr
heit entgegen kam, dass das Gehirn nur ein weiter 
entwickeltes Rückenmark sei, wovon auch unser Verf. 
richtig ausgeht. So gewiss nun das Gehirn ein weiter 
entwickeltes Rückenmark ist (wie eine Blüthe nur eine 
Metamorphose des Stengels und der Blätter), so ge
wiss ist auch die Schädelhöhle weiter Nichts, als eine 
Erweiterung des Wirbelkanals, und sind die Schädel
knochen nichts Anderes, als metamorphosirte Wirbel.
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Nun gestehe ich gern, dass diese Lehre, und was mit 
ihr in Betreff der morphologischen Deutung der andern 
Knochen zusammenhängt noch manches Hypothetische 
und Willkürliche in sich hat (auch widersprechen sich 
die einzelnen Interpreten noch sehr); dennoch ist es 
nicht zu billigen, wenn einige neuere Anatomen und 
Physiologen, von denen unser Verf. eine rühmliche 
Ausnahme macht, dieser Idee gar nicht einmal erwäh
nen. Wenn man überhaupt den Gedanken der Meta
morphose in der organischen Natur in neuerer Zeit hier 
und da beinahe ignoriren oder streichen möchte, viel
leicht weil es ein Gedanke ist, und man Gedanken nun 
freilich nicht hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen 
kann, so weiss man nicht, wie Viel in diesem Gedan
ken verborgen liegt, und wie Viel die Physiologie 
schon jetzt demselben verdankt.

Das Knochensystem existirt a) als Einheit beim 
Menschen und den meisten Wirbelthieren nicht, wie es 
bei der Lamprete der Fall ist, deren Wirbelsäule ein 
ungegliederter Knorpel ist. Wol aber ist die ursprüng
liche Einheit der Knochen auch im höhern Thiere noch 
in einem Theil des Knochensystems erhalten, nämlich 
in dem das Skelet überziehenden Periosteum. Die Bän
der, seien sie nun fibrös, cartilaginös, oder haben sie 
sich auch selbst zu einem Synovialsystem isolirt und 
herausgebildet, sind nur weitere Dilferenzirungen dieses 
allgemeinen Periosteum. Die Syndesmologie ist eigent
lich ein Theil der 6) Osteologie. Beim höhern Wirbel
thier ist die Wirbelsäule in einzelne Wirbel zerfallen. 
Das ganze Knochensystem ist ein Wirbelsystem. Der 
Wirbel besteht nämlich a) aus einem Wirbelkörper, 
der Einheit und dem Mittelpunkte der übrigen Bildun
gen. Diese sind nämlich ß) nach hinten zwei Wirbel- 
halbbögen, und ebenfalls nach vorn zwei Wirbelhalb
bögen (Rippen), an entgegengesetzter Seite abgehend 
7) sowol die hintern als die vordem Halbbögen schlies
sen sich meistens zur Einheit wider zusammen, was 
hinten die Rückenmark und Gehirn einschliessenden 
Wirbelbögen, vorn die Verbindungen der Rippen, wel
che die vegetativen Gebilden enthalten, gibt. Ich er
laube mir, in der Kürze die Gliederung anzudeuten.

Der mittlere Grundtheil des Gehirns von der Pars 
basilaris bis zur Crista galli ist als unmittelbare Fort
setzung der Reihe, welche von den Körpern der wah
ren Rückenwirbel gebildet wird, eine Reihe mehr oder 
minder verwachsener Wirbelkörper. Die hintern Wir
belhalbbögen am Schädel sind die nach hinten (beim 
Menschen hier nach oben) steigenden und auf dem 
Haupte sich zusammenschliessenden Schädelknochen. 
— Bei den wahren Wirbeln und beim Heiligenbein er
geben sich die hintern Halbbögen von selbst. - Die 

vordem Wirbelhalbbögen (Rippen) sind am Kopfe, die 
in Gegensatz zu den hintern oder obern Wirbelhalb
bögen von der Grundfläche des Cranium nach unten 
sich senkenden Gesichtsknochen. Die Rippen der vier 
obersten Halswirbel sind, isolirt von ihren Körpern, 
zum Kehlkopfe und den knorpeligen Luftröhrenrin
gen geworden, wobei darauf aufmerksam zu machen 
ist, dass die diesen Wirbeln entsprechenden Rücken
marksnerven, ausserdem, dass sie, wie alle Rücken
marksnerven, die in gleichem Niveau liegenden Or
gane, also Hals und Nacken versorgen, aus dem Ple
xus cervicalis, den sie bilden, den Nervus phrenicus 
zum Zwergfell schicken. Sollte es bei so auffallenden 
Verhältnissen nicht der Mühe werth sein zu fragen, 
welche physiologische Zwecke, also auch welcher 
morphologische Grund zu solcher Bildung Veranlas
sung gegeben hat? Auch der Hr. Verf. macht (S. 297) 
auf diesen merkwürdigen Ursprung der N. phrenicus 
aufmerksam, und sagt richtig, dass dadurch eine As
sociation der Innervation der Halsorgane und des 
Zwerchfells bewirkt werde. — Die Erklärung der Sym
pathien durch Nervenzusammenhang (und Blutgliede
rung) ist auch schon richtig; die zweite bedeutsamere 
Frage aber ist dabei noch nicht beantwortet. Nämlich 
durch jene Erklärung wird nur deutlich, wie die Sym
pathie vermittelt wird, nicht aber, warum denn zwei 
Organe sympathisch wirken. In unserm Falle ist es 
klar, dass, weil Kehlkopf und theilweise überhaupt der 
Hals, und Zwerchfell, beide Respirationsorgane sind, 
auch ihre Nerven aneinander gelegen sind, und ihr Ur
sprung im Gehirn sich nahe ist.

Überhaupt, da die Rede hier darauf kommt, möch
ten einschaltungsweise ein paar Worte über die Ner
vengebiete an ihrer Stelle sein. Erst hier konnte dieser 
Gegenstand bequem besprochen werden. Wie (so sahen 
wir oben) die Flussgebiete der Adern nicht willkürlich 
sind, sondern nur zu einander gehörende Theile aus 
derselben Ader Blut empfangen, so gehören auch die 
Theile, die von demselben Nervenstamme, - Ast, -Zweig 
u. s. w. versorgt werden, physiologisch zusammen, und 
da fällt es selbst nicht schwer, bald einen Parallelis- 
mus der Ader- und der Nervengebiete aufzufinden: 
eine Betrachtung, die physiologisch und pathologisch 
fruchtbar genug ist. Hier aber konnte dieser Gegen
stand erst besprochen werden, weil es bei dieser Be
trachtung wesentlich darauf ankommt, wo, zwischen 
welchen Wirbeln ein Nerve aus der Rückenmarks - 
oder Schädelhöhle hervor tritt, weil aus den Verhält
nissen der Wirbel auch die Bedeutung des zwischen 
ihnen hervortretenden Nerven klar wird.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck vnd Verlag von F. A« BrocW>ÄU8i in Xteipzig.
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Doch fahren wir mit den Rippen fort! Die Rippen 
der drei untersten Halswirbel sind, ebenfalls von ihren 
Körpern abgelöst, zu den obern Extremitäten gewor
den, und zwar sieht man das daraus, dass die hier 
auslaufenden Nerven mittels des Plexus brachialis zum 
Rumpfarmsysteme gehen. Diese Nerven sind also nichts 
Anderes als Intercostalnerven, und die Knochen, zu 
deren System sie gehen, Rippen. Zum Plex. brachialis 
treten noch Zweige vom ersten Brustnerven. Zwei 
Brustwirbel mit ihren Rippen gehören also noch eben 
so sehr mit zum Armsystem, als zur Brust, und dem 
entsprechend, nehmen auch die beiden obern Art. in- 
tercostales aus der A. subclavia, die zum Arme geht, 
ihren Ursprung, während die übrigen Art. intercostales 
isolirt entspringen. Die zum Armsystem gehörenden 
Brustwirbel haben ihre wahren Rippen; und die drei 
am Halse fehlenden Rippen der zum Armsystem gehö
renden Wirbel sind allein auf die Extremität verwandt. 
Eine Rippe ist deutlich zur Scapula nebst Clavicula 
geworden; diese Knochen sind nur ein weiter entwickel' 
ter Rippenbogen.

An der Brust sind eigentliche Rippen. Am Körper 
der Lendenwirbel fehlen abermals die Rippen; sie ha
ben auch hier sich abgelöst, und sind zu den untern 
Extremitäten geworden. Darum werden diese von den 
Nerv. lumbales versorgt. Die Rippen des Heiligenbeins 
sind die Knochen des Beckens. Das Steissbein ist 
verkümmert.

Es bleibt uns von der Osteologie nur noch nach, 
die Deutung der Schädelknochen zu versuchen. Man 
verfährt, wie es mir scheint, hierbei bisher nicht ein
fach genug, und ohne durch Principien hinlänglich ge
stützt zu werden. Man hat drei, vier, fünf Schädel
wirbel angenommen. Der Verf. nimmt die gewöhnliche 
Zahl drei an. Dazu hat man, um aus- und durchzu
kommen, Zwischenwirbel und Wirbel im Gesicht auf
gestellt. Unser Verf. ermüdet gleichsam in der Idee, 
und lässt sich und der Natur den Zügel schiessen, in
dem er sagt (S. 139); „Es finden sich am Kopf eine 
gewisse Menge besonderer Stützorgane oder Skelet
theile für peripherische Organe, welche am Kopfe si- 

tuirt sind, nämlich für die höhern als besondere Or
gane en:wickelten Sinne, und für den Mandications- 
apparat. Solche peripherische Stützen haben, wie die 
Extremitätenknochen , nicht mehr den Wirbeltypus des 
Skelets für die Centralorgane, und verdienen deshalb 
nicht mehr die Bezeichnung von Wirbeln“ (aber von 
Rippen).

Ich lasse mich bei Deutung der Kopfknochen durch 
Folgendes leiten. Principien thun vor Allem noth, will 
man nicht der Willkür anheimfallen, denn am Schädel 
ist das Meiste so bunt verwachsen, dass man, einmal 
auf falschem Wege, bald sich nicht mehr aus dem La
byrinthe heraus findet. Einmal entsprechen die Schä
delknochen Wirbeln, so entsprechen auch die Löcher, 
durch welche die Gehirnnerven heraustreten, Interver
tebrallöchern. Hieran haben wir den hauptsächlichsten 
Anhaltspunkt. Ein Nerve kann nur durch ein Fora- 
men intervertebrale gehen; allenthalbens wo ein Nerve 
heraustritts stossen zwei Wirbel an einander. Man 
sieht sehr leicht an der Basis cranii, dass die Löcher 
für die Gehirnnerven wenigstens das mit den wahren 
Intervertebrallöchern gemein haben, dass sie nahe am 
Wirbelkörper liegen. Zweitens ist aber an den Wir
beln, die vordere (untere) Rippen haben, auch deren 
Abgang zu beobachten, denn eine Rippe setzt einen 
Wirbelkörper voraus. Drittens ist das Gebiet der hin
durchtretenden Nerven mit den übrigen Verhältnissen 
des Wirbels, namentlich mit denen, welche dieser zu 
dem innervirten Gebiete hat, zu vergleichen, denn auch 
hierin herrscht eine Regel: es verlässt nämlich der 
Kopfnerve nicht das Gebiet seiner sein Intervertebral
loch begrenzenden Wirbel und deren Halbbögen mit 
ihren Muskeln und andern zugehörigen Theilen. Die
ses Gesetz ist strenge im Haupte beobachtet.

Mit Berücksichtigung dieser Momente bin ich ge
neigt, sechs Wirbel im (menschlichen) Haupte anzu
nehmen.

Wirbel 1. Körper: Crista galli und überhaupt 
das ganze Siebbein, das mit Unrecht ein Gesichts
knochen heisst, sondern eben so gut, wie der daran 
stossende, ähnlich hohl construirte Körper des Keil
beins ein Schädelknochen ist. Obere (hintere) Halb
bögen: der vordere Theil des vorn und oben sich zu
sammenschliessenden Stirnbeins. Untere (vordere) Halb
bögen: Nasenbeine, Vomer und Nasenknorpel.

Wirbel 2. Körper: Körper des kleinen Keilbeins. 
Obere Halbbögen: Die kleinen Flügel des Keilbeins nebst 
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dem mittlern vordem Theile des Os frontis, nämlich 
dem Orbital- und theilweise dem Frontaltheil desselben. 
Untere Halbbögen: die Ossa palatina, die Oberkiefer. 
Thränenbeine, Ossa zygomalica (nur verbindende, fort
satzartige Knochen). Zwischen dem ersten und zweiten 
Wirbel, also durch das erste Intervertebralloch tritt 
der Riechenerve heraus, uud verbreitet sich auf den vor
dem Halbbögen des ersten Wirbels, nämlich in der Nase.

Wirbel 3. Körper: Körper des grossen Keilbeins. 
Obere Halbbögen: Die grossen Flügel des Keilbeins, 
und der hintere Theil des Os frontis. Im letzten Kno
chen sind also drei Halbbögen verwachsen enthalten. 
Untere Halbbögen: Processus pterygoidei. Zwischen dem 
zweiten und dritten Wirbel treten durch die Fissura 
orbitalis superior (zweites F or amen inter verte
brale) der Nerv, oculomotorius, N. trochlearis, N. 
abducens und der Ramus primus N. trigemini. Ihr Ge
biet ist das Auge, dessen knöcherne Höhle vom zwei
ten und dritten Wirbel gebildet wird; ferner die Stirn 
(Nerv, frontalis), die innere Nase, zu der der Ober
kiefer mit beiträgt, nebst angrenzenden Theilen des 
Gesichtes (durch den N. nasociliaris). Das foramen 
ophthalmicum, das den Nerv, ophthalmicus durchlässt, 
ist durch eine dünne Knochenlamelle von der Fissura 
orbitalis superior getrennt. Durch diese Lamelle ist 
das zweite Intervertebralloch in zwei Räume getheilt, 
denn auch das foramen ophthalmicum müssen wir dazu 
rechnen, weil wir nicht wohl zwei Wirbel im kleinen 
Keilbeinflügel annehmen können , und doch auch der 
Opticus nur durch ein Foram. intervertebrale gehen 
kann. Dazu gehören die Nerven, die durch die Fissura 
orbitalis superior gehen, zu demselben Gebiete, wie der 
N. ophthalmicus. Dass Knochenlamellen (in ihrer ersten 
Bedeutung vielleicht knorpelige Bänder) zusammenge
hörige Nerven trennen können, sodass verschiedene 
Löcher nur Ein Intervertebralloch ausmachen, sehen 
wir auffallend an der Siebplatte, deren einzelne Löcher 
durch Knochenlamelleh getrennt sind, während doch 
gar Faserbündel desselben Nerven hindurch treten. — 
Ebenfalls gehört noch zum selben zweiten Interverte
bralloche das davon durch eine Knochenplatte geschie
dene foramen rotundum des grossen Keilbeinflügels, das 
den Ram. secundus des N. trigemini durchlässt, sodass 
es den Anschein hat, als ob dieser Zweig des Quintus 
durch den grossen Keilbeinflügel ginge. Die beiden 
ersten Rami des N. trigemini versorgen die untern 
Halbbögen des zweiten und dritten Wirbels (nebst deren 
Weichtheilen), weil diese ihr Intervertebralloch bilden, 
also Gaumen, Oberkiefer und Nase, zu deren Pfldung, 
wie bemerkt, der Oberkiefer beiträgt. Denn jeder Ge- 
hirnnerve versieht immer die Halbbögen der beiden 
Wirbel, die sein Intervertebralloch begrenzen. Weil 
die Schädelknochen Wirbel und die Gesichtsknochen 
Rippen sind, so sind die an das Gesicht tretenden Hirn
nerven Intercostalnerven, und wie diese immer die zwei 

angrenzenden Rippen versorgen, so auch die Gehirn
nerven die beiden benachbarten Wirbel. Auch der durch 
das erste Intervertebralloch gehende N. olfactorius ist 
davon nicht ausgenommen, indem er auch auf der Sei
tenwand der Nase, die zum Theil durch den Oberkiefer 
gebildet wird, sich ausbreitet.

Wirbel 4. Körper: vorderer Theil der pars basi- 
laris ossis occipitis. Obere Halbbögen: die vordere 
Hälfte der pars petrosa nebst dem Schuppenbeine des 
os temporum, und der vordere Theil der oben den Bo
gen schliessenden ossa parietalia. Die pars petrosa 
des Schläfenbeins besteht nämlich aus einer Verwach
sung von Halbbögenabschnitten, die zwischen sich ein 
Intervertebralloch haben, das den N. acusticus und den 
N. facialis durchlässt. Das, hier zum Gange verlän
gerte, Foramen intervertebrale ist also der Porus acu
sticus internus und der Canalis Fallopii, dessen Ende 
des foramen stylomastoideum ist. Dieser Kanal ist also 
die Grenze der beiden im Felsenbein enthaltenen Ab
schnitte hinterer Wirbelbögen. Untere Halbbögen sind 
die beiden zum Ganzen sich schliessenden Hälften des 
Unterkiefers. Das dritte Intervertebralloch, zwischen 
dem dritten und vierten Wirbel gelegen, wiederum durch 
eine Knochenlamelle blos dem Keilbeine angehörig 
scheinend, ist das foramen ovale, das den Ram. tertins 
N. trigemini durchlässt. Dieser Ramus geht seinen 
Wirbeln entsprechend zu den niedersteigenden Bögen 
derselben und deren ihnen angehörenden Umgebung, 
also zum Unterkiefer und der mit diesem anatomisch 
und physiologisch verbundenen Zunge, zu den Muskeln 
des Unterkiefers und andern, zu demselben gehörenden 
Theilen (Nerv, massetericus, buccinatorius, auriculo- 
temporalis etc.), nicht minder zu den mit den Process. 
pterygoideis (den untern Rippen des dritten Wirbels) 
verbundenen Theilen (N. pterygoidei), und da auch 
das Gehör in seinem Gebiete (im vierten Wirbel) liegt, 
auch zur Paukenhöhle.

Wirbel 5. Körper: ein Theil der pars basilaris. 
Obere Halbbögen: Der hintere Theil der pars petrosa 
mit der pars mastoidea ossis temporum, und ein ent
sprechender aufsteigender Abschnitt der ossa parietalia, 
in denen also mehre obere Halbbögen verwachsen sind; 
die ligamentösen Verbindungen der hintern Bögen der 
Rückenwirbel sind hier knöchern geworden. Untere 
Halbbögen: Die beiden Processus styloidei schliessen 
sich mit dem Zungenbeine, mit dem sie freilich nur 
durch Bänder (die indess ja auch zum Knochensysteme 
gehören) verbunden sind, zu einem Kreise zusammen. 
Das vierte Intervertebralloch, das zwischen dem vierten 
und fünften Wirbel liegt, lässt den N. acusticus und 
N. facialis durch. Jener bleibt in dem Loche oder 
vielmehr Kanäle; dieser tritt heraus durch das foramen 
stylomastoideum, und gibt, seiner Durchgangsstelle zwi
schen dem vierten und fünften Wirbel entsprechend, 
Äste hinter das Ohr (processus mastoideus gehört zum 
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fünften Wirbel), an Muskeln, die mit dem Process. 
styloideus Zusammenhängen, und an die Muskeln des 
Unterkiefers (weil dieser aus den vordem Halbbögen 
des vierten Wirbels besteht). Letzteres durch den 
Plexus facialis.

Wirbel 6. Körpert ein Theil der pars basilaris. 
das mehre Wirbelkörper enthält. Obere Halbbögen: 
Die partes condyloideae und das sich hinten schlies
sende Schuppenbein os occipitis. Untere unmittelbar 
angrenzende Halbbögen,wie an den obern Hals
wirbeln, und zwar scheinen sie, wie die Rippen von 
diesen mit den knorpeligen Theilen des Halses und dem 
Zungenbein verwandt zu sein, weil hierher, zu Schlund, 
Zunge, Kehlkopf und den äussern Theilen des Halses 
die im fünften Intervertebralloche des Schädels (fora- 
Mien lacerum) liegenden Nerven gehen. Dasselbe pas- 
siren nämlich der N. glossopharyngeus, den Schlund und 
die Zunge versorgend: der N. accessorius Willisii, zu 
Hals - und Nackenmuskeln verlaufend, und mit dem 
Vagus mehrfach verbunden: der Vagus, Pharynx, La- 
rynx und Trachea versehend, dann aber zum Herzen, 
zu den Lungen, dem Oesophagus gehend, und sich im 
Plexus gastricus verlierend. Mit letzterem Laufe ver
lässt er ganz das Rippengebiet, ist kein Intercostal- 
nerve mehr, der er nur am Halse ist. Er hat nämlich 
auch die physiologische Function und anatomische Be
deutung, Verbindungsstrang zwischen dem animalen 
und vegetativen Nervensysteme zu sein, und ist deshalb 
Nichts weiter, nur in ausgedehnterer Weise, als die 
Verbindungsstränge des TV. sympathicus mit den Rücken
marksnerven. — Es bliebe uns nur noch der TV. hy- 
poglossus nach, und es fragt sich, ob das Foram. condy- 
loideum als ein eigenes Intervertebralloch zu nehmen 
sei, so dass in dem Hinterhauptsbeine zwei Wirbel 
enthalten wären. Da jedoch das Gebiet des N. hypo- 
glossus mit einem Theile des Gebietes der drei das 
fünfte foramen inter vertebrale durchsetzenden Nerven 
zusammenfällt, indem dieser Nerve zum Halse und zur 
Zunge geht, auch einen Ram. cardiacus abgibt, und 
also wie der I agus theilsweise ein Verbindungsstrang 
des vegetativen und animalen Nervensystems ist: so 
scheint es, dass das foramen condyloideum anterius, 
das sich auch ganz in der Nähe des foram. lacerum 
öffnet, noch mit zum fünften Intervertebralloche ge
hört, und die trennende Knochenplatte von keiner Be
deutung ist.

Durch jedes Intervertebralloch des Schädels gehen, 
mit Ausnahme des ersten für den olfactorius. wie durch 
die Intervertebrallöcher der Rückensäule, motorische 
und sensible Fasern, die jedoch in mehre Nervenbün
del vertheilt sind, und so mehre Nerven darstellen 
Dagegen sind im Trigeminus zwei Nerven, die dureh 
verschiedene Intervertebrallöcher gehen, verschmolzen. 
Andere Löcher am Schädel, durch welche keine Ner
ven gehen, haben nicht die Bedeutung von Interverte

brallöchern, z. B, der Canalis caroticus, der mit einem 
Vertebralloche des process. transversus eines Halb Wir
bels zu vergleichen ist.

Grössere Ausführlichkeit ist bei dieser Darstellung 
hier nicht am Platze, und so überlasse ich diese Skizze 
zur Ergänzung dem wohlwollenden Leser.

Anhangsweise znr Osteologie sei noch rühmlichst 
erwähnt, dass der Verf. scharfsinnig die obere und 
untere Extremität vergleicht, und die Gleichheit des 
Bildungstypus, die im Allgemeinen sogleich in die Au
gen fällt, auch im Einzelnen verfolgt. Dadurch tritt 
die Bedeutung des Os pisiforme, dem am Fusse der 
festgewachsene processus calcaneus entspricht, und der 
Patella, gleichsam eines losgerissenen olecranon, als 
Sesamknochen klar hervor.

C) Die Knochen werden unter sich zur Einheit 
wieder verbunden durch die Muskeln, — Myologie —; 
die je nach der bezweckten Bewegung, der auch die 
Art der Gelenkverbindung correspondirt, in verschie
dener Weise gruppirt sind. Der Verf. hat die Muskel
gruppen recht gut dargestellt. Aufgefallen ist es mir, 
dass der Verf. die Muskelreizbarkeit als Fähigkeit des 
Muskelprimitivtheils, einen bestimmten Grad seiner Span
nung in Folge des Nerveneinflusses durch eine Zusam
menziehung zu überwinden, definirt. Es wird vielmehr 
durch Muskelcontraction die Spannung in der Muskel
faser nicht überwunden, sondern vermehrt, was eben 
die Contraction ist.

III. Nach Abhandlung der Systeme w ären die Or
gane zu betrachten, in denen die Natur das Verein
zelte zu einem Ganzen zusammenfasst — die Organo- 
logie, Splanchnologie. Die vergleichende Anatomie hat 
hier schon sehr viel Material für eine Morphologie 
heraus gearbeitet. Der Verf. verhält sich hier jedoch 
fast nur descriptiv, womit aber der Zusatz: physiolo
gische Anatomie seine Bedeutung verliert.

Sehr angenehm sollte es Rec. sein, wenn er durch 
einige der vorhergehenden skizzenhaften Andeutungen 
den Verf. zu weitern morphologischen Forschungen 
angeregt hätte. Wahrlich, die ewige Vernunft spricht 
in der Natur durch Analoga und Symbole zu uns.

Jena. W. Grabau.

Griechische Literatur.
Euripidis fabulae selectae. Recognovit et in usum scho - 

larum edidit Augustus Wits ehe l. Vol.l: Hippo- 
lytum continens. Vol. II: Iphigeniam in Tauris cont. 
Vol. 111: Alcestin cont. Jenae, Mauke. 1843—45. 8. 
1 Thlr. 3% Ngr.

Mit vorliegenden drei Stücken eröffnet Hr. Witschel 
nach getroffener Auswahl eine neue Ausgabe Euripidei- 
scher Dramen, deren Art und Weise, Sinn und Zweck
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darauf ausgeht, den jungen Lesern des Dichters bei 
.hrer Vorbereitung auf den Unterricht oder auch be 
• hrem Privatstudium da, wo sie Schwieriges finden 
dürften, belehrende und erwünschte Aufschlüsse zu ge
ben. In dieser Absicht hat der Herausgeber alles, was 
nicht unmittelbar zur Aufklärung des Textes erfordert 
wird, klüglich abgelehnt und überall der grössten Kürze 
sich befleissigt, wobei die Kritik nicht unbeachtet blieb, 
zwar nicht als fester durchgehender Unterbau der Er
klärung, sondern, worauf es gerade in einer Schulaus
gabe ankömmt, als» passendes und wirksames Mittel zu 
Anregung und Schärfung des Urtheils. Nun lässt sich 
zu Lob und Ehren dieser Ausgaben sagen, dass sie 
den aufgenommenen Plan im Ganzen treulich durchfüh
ren, löbliches Bemühen um Ökonomisches Maashalten 
und Sicherheit in der Auswahl des zu Bemerkenden 
zeigen; und wie es nur willkommen sein kann, das 
vielfach Gevs usste und Gedachte anderer Gelehrten ins 
Enge gebracht zu sehen, so ist es erfreulich zu bemer
ken, dass der Herausgeber zu denjenigen gehört, welche 
aus dem Dunkeln ins Helle streben, mit feinem Takt 
das Rechte abwägen und Bündigkeit in der Argumen
tation lieben, .sodass diesem unverdrossenen Streben 
selbst mancher Gelehrte, der mit Euripides sich be
schäftigt, gar manche Hülfe und Förderniss zu danken 
haben wird.

Jedoch lässt sich auch nicht leugnen, dass im Ein
zelnen der ursprüngliche Plan, wie er einmal aufgenom
men und durchzuführen war, in diesen drei Stücken 
kleine Abweichungen, hier und da auch wol bedeutende 
erfahren hat. Des Herausgebers Liebe zu grammati
schen und lexikalischen Bemerkungen und die Fülle 
des Wissens hierin, hat ihn zuweilen fortgerissen, 
Manches zu bemerken, was besser hätte wegbleiben 
sollen; wie wenn er über leicht verständliche Aus
drücke , über die jedes Lexikon Genügendes sagt, Er
klärungen beibringt, z. B. Hippolyt. V. 254 über qiUag 
avaxiQiaa&ai iungere amicitias, ohne diese Zusammen
setzung aufzuhellen, V. 767 über vnigavckog, N. 780 
agcpidQiov. Und wozu V. 794 die weite Erklärung 
über die aus Homer schon bekannten und geläufigen 
Umschreibungen? Allenfalls genügte, nur zur Erinne
rung an diese Sprachweise, das Citat einer Grammatik 
und Hermann’s Note zu Euripides Hekuba. Auch wa
ren Alcestis V. 5 ov yo’kco&tlq weder die Construction 
des yolovod-ai mit dem Genitiv des Grundes, noch zahl
reiche Beispiele dafür anzugeben, da jeder Schüler, der 
den Euripides lesen will, jene kennen muss und an 
Beispiele, wie das Homerische Kvxkwnog xey/lw-cai sich 
wol selbst erinnern wird. Dies alles und dazu vieles 
andere möchten leicht den Vorwurf der Überfüllung 
bewirken, deren Ablehnen doch ein Hauptziel dieser 
Ausgaben sein soll. Freilich ein absolut richtiges Maas

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

hierin treffen zu wollen, hat sein Schwieriges, oft auch 
sein Unbequemes. Mehr noch liesse sich klagen über 
das Zuwenig, was hier und da auffällig wurde, weil 
Undeutlichkeit daraus entstand, oder Schwierigkeiten 
zurückblieben. Hippolyt. V. 23 sind die Worte aegvMv 
eg oipir xat tAi; gvozygloiv nach Valkenaer erklärt wor
den : ut Eleusinia viseret veneranda mysteria hisque 
adeo risis perficeretur^ wo der Schüler das viseret nicht 
in dem besondern Sinne, wie es Valkenaer nahm, ver
steht. Einleuchtender wäre desselben Erklärung im za 
rAea xal inonTtxa oder Ai zyv inonzeictv ziXea&yooptvog, 
ut fieret inönzyg et ziltiog gewesen. V. 48 to gy ov 
naqaayttv war über diesen Accusativ bestimmter zu 
sprechen, da eine solche Bezeichnung, wie griechischer 
Accusativ, dem Schüler zu nichts hilft. V. 1000 ver
missen wir eine kurze Angabe über die von iniozugat^ 
V. 996 abhängige Construction und V. 1056 über das 
Zeugma, was bildet. Iphigen. V. 327 sollte et
was über t6 vvv vntixov bemerkt und vvv nicht so 
kurzweg durch nuper erklärt sein, was den Schüler 
irre führt.

So ist uns auch nicht der Plan der Bearbeitung der 
einzelnen Stücke als festgehalten und durchgeführt er
schienen, wenn im Hippolytus die Kritik am ausführ
lichsten geübt wird, wenigei in der Iphigenia und in 
der Alcestis am spärlichsten. Die Alcestis unterschei
det sich selbst im Äussern von den beiden andern Aus
gaben, indem hier die Varianten abgesondert stehen 
und dem Leser zu geneigter Beurtheilung überlassen 
werden, ein Abgehen von dem ursprünglichen Plane, 
was uns am wenigsten gefällt.

Ebenso vermissen wir eine Gleichmässigkeit, be
trachtet man die Einleitungen zu den einzelnen Stücken. 
Zur Alcestis wird der junge Leser durch eine gege
bene Übersicht der Handlung und ästhetische Zerglie
derung auf das einfachste und leichteste in das Innere 
des Stückes eingeführt und das ist lobenswerth, zu
gleich wichtig und neu in den Noten das von den ein
zelnen Theilen des Drama Gesagte und die Hinweisung 
auf die Handlung an den betreffenden Stellen, wie 
V. 27. 77. 137. 142—214. 213—242. 391. 606. 730—733. 
741. 860. 1003. 1006 und anderwärts; in den beiden 
andern fehlt eine solche Untersuchung und Berücksich
tigung des Technischen und Künstlerischen gänzlich. 
Grossen Dank aber würde der Herausgeber bei Vielen 
verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden No
ten uns auch noch den Inhalt und den Zweck jedes 
einzelnen Stückes, die einzelnen und besondern Ver
hältnisse derselben, Anordnung und Gestalt der ver
schiedenen Scenen, die Charakterzeichnung der Perso
nen, überhaupt das Eigenthümliche und Wesentliche 
Euripideischer Kunst kürzlich vorgelegt hätte.

('Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Jbeipzig.
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Durch eine solche Auslegung lernen die jungen Leser 
den vortrefflichen Dichter in seiner Individualität kennen, 
lernen über des Dichters Kunst und Kunstwerke den
ken und werden dem Geiste desselben näher gebracht. 
Wie nöthig das sei, damit die Jugend sich nicht in 
einem engen Kreise mechanisch herumdrehe, fühlt der 
Herausgeber in der Vorrede zu Hippolytus selber, über
lässt aber diese Untersuchungen dem Fleisse und dem 
eigenen Studium seiner jungen Leser und hat den gu
ten Glauben, dass diese mit Benutzung der Winke, 
welche sie von den Lehrern erhalten, in den Stand 
gesetzt sein müssten, über das Ganze wie das Einzelne 
selbst urtheilen zu können. Allein wer mit der päda
gogischen Psychologie vertraut ist, wird nicht von der 
Jugend so viel verlangen, und gesetzt es fänden sich 
einige, die es so machten, wie der Herausgeber will, 
so lässt sich doch nicht leugnen, dass zu diesem Be
huf einleitende Bemerkungen gegeben, leichter eine 
höhere Einsicht in die Stücke fördern, als wenn diese 
erst nachträglich gewonnen werden soll, da der erste 
Eindruck immer der beste ist. Doch hiervon abge
sehen, wir halten es auch nicht für zeitgemäss, wenn 
sich die Erklärung des Euripides auf einem Standpunkte 
hält, wo sie sich mit der äusserlichen Erscheinung begnügt, 
und nicht zugleich auf das Wesen der tragischen Com
position und Kunstform, wie sie in den einzelnen Stücken 
hervortritt, Rücksicht nimmt. Euripides hat unter den 
heutigen Ästhetikern immer noch seine Feinde und die
sen gegenüber ist noch viel zu thun, um seinem Dich- 
terwerthe gerechte Anerkennung zu verschaffen. Seine 
Dichtungen sind so wahre Poesie der Zeit, als sie ir
gend nur sein kann; sie zeigen uns einen Dichter mit 
wahrhaft poetischem Naturell, der nicht blos mit Be
wusstsein ein Mensch, sondern auch ein atheniensischer 
Bürger war; weshalb es bei Untersuchungen der Art, 
wie wir sie wünschen, auf nichts Geringeres ankömmt, 
als dass man sich in den Mittelpunkt der atheniensischen 
Welt versetzt, sich vergegenwärtigt, wie es daselbst in 
bürgerlichen , religiösen, philosophischen und ästheti
schen Zuständen ausgesehen, zumal da der Dichter in 
die Epoche kam und sie selbst mitbildete, wo die athe- 
niensische Welt eine neue Gestaltung theils angenom

men, theils anzunehmen im Begriff war. Bei ihm ist 
die Kunst mit dem Volksleben im Conflict und Ver
mittlerin zwischen der alten und neuen Zeit; beachtend 
das Werden derselben, meisterhaft in der Darstellung 
der Zustände und Bezüge des menschlichen Herzens, 
sucht sie das Empirische und Ausschweifende des Zeit
geistes zu dem rein Menschlichen und Maasvollen zu 
gestalten, wobei der Geist des Dichters sich stark zur 
Reflexion hinneigt und seine Reden ins Philosophische 
und Politische spielen, jedoch mit einem solchen Men
schenverstand und Durchblick, dass er den Zeitgenos
sen das, was sie über ihre Verhältnisse dunkel fühlten, 
zum Bewusstsein brachte und von dieser Seite vorzüg
lich Bewunderung ablockte. Hätte er mit weniger Be
lehrung seine Dichtungen in der Weise geschaffen, 
dass den Zeitgenossen überlassen blieb, selber Lehren 
daraus zu ziehen, wie aus dem Leben, gewiss, er hätte 
geringem Einfluss auf die Gemüther derselben erlangt, 
als er erlangt hat. Hält man dies fest, dann wird 
Manches von dem Tadel derjenigen verschwinden, 
welche bei Euripides die Schönheit des Sophokleischen 
Ideals suchen und besonders hat ein Herausgeber am 
ersten Gelegenheit, von dieser Seite den Ästhetikern 
vorzuarbeiten. Denn sorgfältiges Eingehen in das Wort 
und durch dieses in die Seele des Dichters ist an sich 
schon Ästhetik und gesellt sich dazu ein Vorwärts
dringen von den Erscheinungen der Rede in die innern 
Gründe und Triebfedern der Handlung, erhält das 
Ganze wie das Einzelne nach seinem Charakter, seiner 
Bedeutung, seiner Anordnung und Darstellungsform 
eine eindringliche Untersuchung, dann wird ein fester 
und sicherer Boden für den Ästhetiker gewonnen, der 
gewöhnlich nicht aus dem Kleinsten und Einzelsten 
erst das Ganze und Allgemeine sich construirt, sondern 
mit dem Gefühle, für das Ganze die künstlerische Ge
staltung nachzuweisen sucht. Wir sagen daher unver
hohlen aus, dass der Herausgeber mehr auf Zusammen
wirken des Einzelnen zum Ganzen hinarbeiten müsse, 
indem er in den Noten nöthige Winke in dieser Rich
tung gibt und eine allgemeine Einleitung in das Künst
lerische vorangehen lässt, wir sagen dies mit Wohl
wollen gegen ihn, denn wenn er bei den nachfolgen
den Stücken das Geforderte zu geben unterlassen wird 
und die schönen Hoffnungen, zu denen diese Ausgaben 
berechtigen, nicht realisirt, so setzt er seine Arbeiten 
selbst herab und wird die erste Ursache sein, dass sie 
durch andere verdrängt werden.
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Ausserdem könnte man dem Herausgeber zu be

denken geben, ob er Recht gethan habe, die Bemer
kungen anderer Gelehrten, grösstenteils mit deren ei
genen Worten, anzuführen. Vielleicht hätte sich das 
Ziel der Kürze, was er sich gesteckt, noch besser er
reichen lassen, wäre das nicht geschehen. Nun hat er 
zwar aus der Fülle der Gaben, wie sie aus der Hand 
Anderer gekommen, immer die für seinen Zweck pas
sendsten und hülfreichsten ausgewählt und sie an 
den betreffenden Stellen wie um einen Mittelpunkt ver
einigt, was allerdings dankbar anzuerkennen, allein ein 
nachtheiliger Umstand ist der, das Ganze hat dadurch 
die nothwendig scheinende Gleichmässigkeit und Einheit 
verloren und da auf mancher Seite nur Bemerkungen 
Anderer stehen , tritt die eigene Arbeit vor den Augen 
der Leser als klein und gering hervor und da könnte 
so manchem bedünken, dass der Herausgeber sich 
fremdem Genie ehrerbietig überlassen habe. Es müsste 
denn sein und das wäre so uneben nicht, er habe mit 
pädagogischem Sinne seinen jungen Lesern Gelegenheit 
geben wollen, mit der Art und Weise bewährter Mei
ster bekannt zu werden und ihre Verdienste um die 
Literatur frühzeitig schätzen zu lernen.

Da wir durch Vorstehendes genugsam von Art und 
Weise, Tugenden und Mängeln der gegenwärtigen Aus
gaben im Allgemeinen gesprochen haben, ist es wohl 
der Sache gemäss und wird dem Herausgeber nicht 
unwillkommen sein, wenn einzelne Erinnerungen über 
seine Kritik und Erklärung hinzugefügt w erden, welche 
den Zweck der Verbesserung dieser Arbeiten herbei
führen möchten. Zuvörderst sei bemerkt, dass wir die 
Auswahl vieler Lesarten gerecht und lobenswerth und 
wo wir ein Festhalten an guten Büchern bemerken, in 
der Regel sehr rühmlich finden; manchmal nämlich, 
dünkt uns, hätte er sie aus höhern Rücksichten lieber 
verlassen sollen. So meinen wir, dürfte der Heraus
geber V. 84 nicht Xoyotg o’agtlßogui schreiben, da a, 
früher Conjectur Valkenaer’s, später durch eine geringe 
florentiner Handschrift bestätigt, aller weitern Autorität 
entbehrt und selbst leicht entbehrt werden kann, da 
der Accusativ ae aus dem vorangehenden uoz sich hin
zudenken lässt, wie denn auch Monk eine ähnliche 
Stelle aus Euripides’ Hekub. V. 1172 nfrbg zbvöt ö’tlgi 
xat koyotg dgttyogat angeführt hat. Dagegen möchte 
V. 218, ungeachtet alle Bücher haben,
unstreitig lyxQignzogtva zu lesen sein, aus dem erst 
lyyjggnzbgtvat, von Abschreibern auf xvvtg bezogen, 
entstanden ist. Denn abgesehen davon , dass Plutarch 
an zwei Stellen den Singular hat, kommt es liier nicht 
darauf an, dassPhädra im Walde da sei, wo me Hunde 
sich den Hirschkühen nahen, sondern sie selbst will 
jagen und den Wurfspiess gegen das Wild schleudern, 
um dem Hippolytus näher zu sein. Dies ihr sehnsüch
tiges Verlangen nach Hippolytus, mit dem sie alles, 
was ihm lieb ist, theilen möchte, wird durch

gtva erst leise angedeutet, dann aber, wie sie sich in der 
Nähe der Hirschkühe und des Hippolytus denkt, tritt 
in der zweiten Hälfte ihrer Rede ihre Lust zu jagen 
stark hervor. Offenbar schwächt das an dieser Stelle 
nichtssagende die schöne Schilderung des
liebekranken Herzens. V. 224 xl xwriytaiwv xul aol gt- 
Xtzz]; hat die Lesart der meisten Bücher gtldzzig mit 
dazu verstandenem gtztavi, wie Matthiä will, in der 
Weise des Homerischen: tz' goi tfriöog xai dfrajyijg; vor 
der aufgenommenen den Vorzug. Denn wenn der Ge
nitiv gtldz^g steht, wird die Theilnahme der Phädra an 
der Sorge für die Jagd, was hier am passendsten ist, 
bezeichnet, während gAtTg nur ausdrücken würde, 
warum auch sie an die Jagd denke. V. 302 i'aor ö' 
antogtv tü TiQiv durfte nicht ohne weiteres diese Con
jectur Scaliger’s aufgenommen werden, da zwv nfrtv als 
Lesart aller Bücher in dem Sinne: gleich weit sind 
wir entfernt wie vorher, sich verteidigen lässt. Bei
spiele von dog mit dem Genitiv führt Bernhardy’s Gram
matik S. 140 an, wozu vgl. Äschylus Pers. 122: Add 
gÖt ioov 6(pdaXgoig (paog ofrgäzai gi^fr ßaodtcog, 
wo Dimv taov cpdog so viel als tao&eov q. ist, und Aga
memnon 1212 xal zebvö’ bgoiov di zt gi] nd&M’ zi ydfr; 
zb gtdkov r^et. V. 329 schreibt der Herausgeber oXAg' 
zo gtnoi nfräyg tgoi zigtjv qdfrtt. Aber bfaig ist eine 
unglückliche Conjectur Musgrav’s, die weder in den 
Sinn hier, noch zu dem Folgenden passt. Was soll 
dies hier: Du bringst mich um, du machst mich todt mit 
deinen Bitten 1 nachdem Phädra der Amme bereits gesagt 
hat, es werde ihr Verderben sein, wenn sie ihr Ge
heimniss erfahre, und hier die Worte hinzufügt: zo gtvzoi 
nfrayg’ tgo'i zi{A]v ([dgti, welche das Verlangen der Amme 
nach dem Geheimniss steigern sollen. Vortrefflich da
gegen ist die Lesart der Bücher bltt. Phädra dagegen 
spricht deutlich aus, was sie V. 327 der Amme ange
deutet, und die gleich darauf folgenden Worte: zb g&- 
zoi ngayg? tgoi zigzjv qdfrtt, schliessen sich genau an, da 
diese bedeuten , wie der Scholiast sie genommen: zb 
de änoXta&at gt zigzjv goi qdfrtt. Und dann, als die 
Amme die Liebe der Phädra zum Hippolytus erfahren, 
sagt sie selbst V. 353—357 dasselbe, was die Phädra 
mit dktt ihr angedeutet. Daher passt blti allein in den 
Zusammenhang. V. 503 xdi gz] yt nfrbg d-tuv — ntfra ngo- 
ßgg zo/vd, wie die Bücher haben, war durchaus kein 
Grund vorhanden, die Conjectur Porson’s ot statt ye, 
was einen ganz guten Sinn gibt, ohne weiteres aufzu
nehmen. Denn wenn auch das Pronomen at in diesen 
Betheurungsformeln nicht immer zwischen der Präposi
tion nfrbg und dem Gentiv steht, wie V. 311 xat ot nfrbg 
&ta>v zovö’ avöfrbg avfhg Xlaaogai oiyav ntfrt, so hat es 
doch darin seine feste Stelle, wenn kein Verbum des 
Bittens wie ixtztva) u. dergl. dabei steht, z. B. nfrog at 
&döv, nfrog at yovdzMv, wie Hippolyt. 605 u. 607, wo 
Monk eine Menge Beispiele dieses Gebrauchs anführt. 
Vgl. Sophokles Trachin. 436 g^ nfrbg at zov xa?’ «xpov 
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Ohatov rdnog Htbg xaTaoTgdnTOVTOg, IxxXtipvjg Xo/oy. V. 626 
ist geschrieben worden: vvv J’ tg Sbgovg gev tiomtov a&- 
v&at xaxbv ptkkovTtg bXßov ScoguTiov IxTtlvogtv mit die
ser Übersetzung: nunc vero ubi primum uxorem sive 
malum in aedes ducere volumus, domus nostrae faculta- 
tes extendimus et augere studemus. Aber dann hätte, 
wer sich ein Weib ins Haus nimmt, einen Vortheil da
von , was bei näherer .Betrachtung der ganzen Stelle, 
in der nur Nachtheiliges von den Weibern ausgesagt 
wird, und schon wegen xaxbv in diesen Worten, nicht 
gelten kann. Und ist denn auch jeder, wenn er heira- 
then will, in der Lage, sein Vermögen zu vergrössern? 
Gleichwol spricht der Dichter hier von etwas Herkömm
lichen und Gebräuchlichen. Daher muss der Gedanke 
dieser sein: um ein Übel in das Haus zu bekommen, 
geben wir Reichthum aus dem Hause; und da hernach 
vom Vater der Braut es heisst, dass er sie mit einer 
Mitgift in ein anderes Haus verpflanze, um das Übel 
los zu werden, so muss hier, wo vom Bräutigam die 
Rede ist, nothwendig an die Werbung um die Braut, 
die mit Schenkungen begleitet war, nämlich an die 
drcepttaia, gvota tSva, gedacht werden, an die auch der 
Scholiast gedacht. Die Lesart des Cod. Havn. txvdvo- 
jttv, was auch anderwärts, wie Sophokles’ Antigon. 856 
mit txTtvttv in den Handschriften vertauscht worden ist, 
ist wahrscheinlich nur zur Stütze des Versmaasses ge
wählt worden, dem txrivogtv entgegensteht. Aber wahr
scheinlich enthält txTtlvogtv das corrumpirte IxTivvogtv, 
eine zwar nicht sehr gewöhnliche Form, die aber doch 
recht gut stehen kann. Hat sich nun hier der Heraus
geber an die fehlerhafte Lesart des Cod. Havn. gehal
ten, so hat er V. 700 ft d’ w /’ tnQU^a, xuqt’ uv tv 
oorpoiGiv die Lesart derselben Handschrift, mit der 
Parisin. A. übereinstimmt, xagra y tv aoqoioiv ganz 
unbeachtet gelassen, die gewiss richtig ist. Ebenfalls 
v. 715 war die Lesart der meisten und besten Bücher 

tl^aO’ statt tXe'gag, was Florent. A. allein hat, 
aufzunehmen. Allerdings hat xaküg tXe^ag durch den 
Gebrauch etwas voraus, da in den Diverbien gewöhn
lich der Chorführer statt des ganzen Chors spricht. Ist 
das aber auch immer der Fall gewesen? Gewiss nicht; 
.wir wollen aber zugeben, dass es immer so war, des
halb konnte hier Phädra doch xaAcü? sagen,
weil es ihrem Charakter angemessen ist. Denn der 
Dichter schildert sie überall als eine um ihre Ehre 
ängstlich Besorgte, weshalb ihr daran liegen musste, 
von den Einzelnen des Chors das Versprechen der 
Verschwiegenheit über das, was sie gehört hatten, zu 
erhalten und somit konnte sie, wenn der Chorführer 
auch allein sprach, das von ihm Gesprochene als von 
allen gesprochen bezeichnen, um sich derselben desto 
mehr zu versichern. V. 992 stiess der Herausgeber 
an an, sehr geneigt, mit Markland fnql&eg zu
schreiben, weil Theseus in seinen Beschuldigungen ganz 

.offen, nicht listig und verschlagen zu Werke gegangen 

sei. Ist es aber nothwendig vnijk^eg durch subdole agres- 
sus es zu verstehen ? Kann nicht in der Präposition 
das Heimliche in der Weise liegen, dass es bedeute, 
Theseus habe ihn von einer Seite angegriffen, von der 
er keinen Angriff erwartet habe, da dieser Gebrauch 
des vntoytad-ai ursprünglich von Ringern entlehnt ist. 
Auch können wir V. 998 die von dem Herausgeber 
aufgenommene Änderung Milton’s fnwyymttv statt der 
Lesart aller Bücher dnayytDxiv nicht billigen. Wenn 
diese auch keinen so strengen Gegensatz bildet, als 
Milton’s Änderung bilden soll, so gibt sie doch einen 
guten Sinn, wenn wir die Worte so erklären: sondern 
die sich scheuen, vor Freunden Schlechtes auszusprechen 
und sie, wenn sie selbst Schimpfliches begehen, darin 
zu unterstützen. Bald darauf V. 1001 dH’ avvbg ov 
naqovot xdyyvg wv (plXotg gibt der Herausgeber in den 
Noten zu diesen Worten selbst eine Conjectur, weil in 
guten Büchern qtkog statt tplkoig sich findet, indem er 
so schreibt: alZ’ uvvbg ov nagdv Tt xdyyvg äv qll.og' mit 
dem Zusatze: quo sententiam et constructionem concin- 
niorem nanciscimur. Wir geben zu, dass die Rede da
durch leichter wird, finden aber nicht den Gedanken 
angemessener. Denn Hippolytus spricht hier von sei
nem Verfahren, welches er im Umgänge mit Freunden 
gegen diese beobachte, nicht zunächst, wie er selber 
als Freund sei. Auch können wir nicht beistimmen, 
dass die Construction der Vulgata weniger concinn sei. 
Wahrscheinlich hat der Herausgeber xdyyvg mit äv eng 
verbunden, während ov naoovoi xdyyvg zusammengehö
ren und soviel als dnovot xal nagovot bedeuten. V. 1105 
möchten wir nicht an den Worten des Weiberchors: 
gvvtoiv St tiv tkniSi xtv^o)v Xtlnogai tv rf Tvyaig &vaTÜv 
xai tv t^ypaai ‘ktvoawv Anstoss nehmen und Tig statt 
vtv schreiben, sondern festhalten als an einer sichern Au
torität an den Worten des Scholiasten: Fvvatxtg gdv d~ 
otv at tov yoQOv, gtTacptQtt St to n^ögtonov tq tavvov b 
7toii]T7]g, xaTakinojv tu yoptxu n^ögtona • gtToyaig yup d^ae- 
vixaTg xt/qqvai, der gewiss nicht diese Bemerkung ge
macht haben würde, wenn er Tig gelesen hätte. V. 1134 ff. 
ovxtTi av^vyluv ndlxov ’Evträv tmßuoti | tov ugqi Idgvug 
T^byov | xaTtyoov noSt yvgvuSag tnnovg' hat der Heraus
geber die letzten Worte mit Reiske in yvgvdSog Innov 
verändert und mit Brunk übersetzt: non amplius con- 
scendes currum Venetis equis iunctum, pede equi 
exercitati obtineus curriculum ad Limnas. War wirk
lich die Lesart aller Bücher zu verwerfen ? Die Sprache 
erlaubt doch wol diese Erklärung: nicht mehr wirst du 
das Gespann der Henetischen Rosse besteigen, lenkend 
die fussgeüblen Rosse zu der Rennbahn an Limnä. An 
dem doppelten Accusativ wird Niemand anstossen, da 
man sagt xuvtytiv yßbva und vr,a xuTtytiv y&6va* s. 
Sophokl. Oedip. auf Kolon. 1769 Qrßug S' qgäg rd? 
wyvylovg ntg^pov • Antigon. 351. 811; Euripid. Phoe- 
niss. 290; Troad. 883. Oder besser und richtiger über
setzt man tov TQÖyov, über die Rennbahn, wie Euripid.



1232
Andromach. 1013 dupQtvttv ntlayog, über das Meer fah
ren, ebend. V. 1228 al&tQa TtoQdptvtzai’ Helen. 1130 
t0Qaf.it QÖ&ia, wie Theokrit. 30,80 naoav dQapövztg vbav. 
V. 1255 ist der Herausgeber den Büchern gefolgt, in
dem er xtxQavzai ovpupoQal vtiov xaxwv schrieb, aber wol 
werden die Erklärer Recht haben, wenn sie meinen, 
der Plural GVfupoQal sei enstanden, weil die Abschrei
ber xexQavTat für den Plural hielten. Denn auch der 
Affect, mit dem der Chor hier spricht, entschuldigt 
nicht die enge Verbindung des xtxQavzai mit ovpupoQal 
und zwischen der aus Bacch. 1348 angeführten Stelle 
ai ai, ötdoxzui, nQtaßv, zlr/fioztg (pvyal' und dieser hier 
st doch eine Unähnlichkeit, da dort nach ötdoxzai die 
Anrede nqlaßv folgt und die Stimme dadurch einen 
Ruhepunkt erhält.

Dann wollen wir den Herausgeber auf einige Ver
sehen und falsche Erklärungen oder auf solche Fälle, 
wo er den Sinn nicht scharf genug aufgefasst hat, 
aufmerksam machen. V. 113—116 gpittg öt (zovg vtovg 
yaQ ov fttfiTiTtov) ‘(pQovovvTtg ovzwg cog nQtnti öovhoig ke- 
ytiv nQOgtv'^optG&a zotoi ooig uyakpiaGi, ötGnotva KvnQi' 
sind die Worte richtig verbunden, aber durch folgende 
Übersetzung: nos rero prudentes le colemus ita, utidi- 
cere convenit servis i. e. te Hs verbis et ea oratione 
colemus, qua nobis hominibus humüioribus uti convenit 
ac licitum est, ist etwas Falsches in den Sinn dersel
ben gekommen. Nämlich es kann hier nicht die Rede 
sein von den Worten, in welchen Diener als niedrige 
Leute ihre Verehrung aussprechen, sondern von der 
Art, mit welcher Dienern die Kypris zu verehren ge
ziemt, d. h. mit demüthigem Herzen, im Gegensatz ge
gen den Übermuth der Jüngern, welche die Göttin ver
achten; daher ist ktyuv an sich Allgemeines bezeich
nend, auf nQogtv^ofitG&a bezogen, in der speciellen Be
deutung von tv/tadai zu fassen, wie so häufig nottiv 
eine besondere Art des Machens ausdrückt; s. Schäfer 
zu Demosth. in Midiam S. 555. 11 und Bornemann zu 
Xenoph. Memorab. 3, 8, 2. V. 249 aXlä xquzil fiy yi- 
yvuoxovz’ dnolto&ai heisst pg yiyvwGx.ovxa nicht geradezu 
sine sensu malorum, sondern ohne Bewusstsein, d. i. im 
Wahnsinn, wie die vorhergehenden Worte zb Öt gatvö- 
pttTOv xaxöv verlangen. V. 324 lv bt goi XtXelipopiai kön
nen nur bedeuten: durch deine Schuld werde ich feh
len. Der Herausgeber hätte nicht die Conjectur ovöt 
gov ’kt’ktbßopiai billigen sollen; denn der dadurch ent
stehende Gedanke neque a te relinquar passt hier nicht, 
weil Phädra dann der Amme entfliehen müsste, was 
nicht der Fall ist. Mit den Worten ov SijlT txovod y > 
sc. taGw g’ afiaQTtiv hat die Amine die Phädra an der 
Hand gefasst und ihre Kniee umschlungen als inständig 
Bittende, dass sie ihr das Verderben verkündende Ge
heimniss offenbaren möchte und bedeutsam für die Ent-1 
Wickelung der Handlung fügt sie die Worte hinzu tv ' 

Je goi itUhfopuu, wenn ich aber fehlen werde, so fehle 
ich, weil du mir nicht sagst, was dich quält. Auch 
durfte der Herausgeber V. 368 nicht der Erklärung 
Mat+hiä’s von TtavapitQiog, nämlich tv zijöe fatya, was 
nicht im Worte liegt, folgen. Die aus Sophold. Tra- 
chin. 660 citirte Stelle: o&tv piöloi 7iavdpitQOg erklärt 
Hermann nicht durch ev zgdt zg , sondern 
durch ndvicog zgdt zg TgitQq? Hier gilt navapitQio^ 
in seiner nicht ungebräuchlichen Bedeutung alle Tage 
und gibt einen ganz guten Sinn; s. Passow’s Lexi
kon u. d. W. V. 508 werden die Worte dtw^Qo, 
yaQ g xdQig nach einem Scholion StvztQav xal gGGova 
goi xuqiv dog übersetzt: haec enim gratia minor est. 
Das soll sein gratia, quae facilius datur, wodurch der 
Sinn gänzlich verfehlt ist. Denn unmöglich konnte die 
Amme, nachdem Phädra ihren Abscheu gegen den er
stem Vorschlag jener auf das Bestimmteste ausge
sprochen hatte (V. 498 ff. u. 503 f.), jetzt, wo sie einen 
neuen Rath ertheilen will, Beziehung nehmen auf den 
erstem und sagen: haec enim gratia minor est. Viel
mehr erwartet man bei der xAufforderung ihr zu folgen 
in dem, was sie Vorschlägen will, eine angenehme Be
ruhigung für die Phädra und diese haben die Worte, 
wenn sie so verstanden werden: alterum enim, quod 
tibi suadeo, iucundum est. V. 566 zl lozi, (DuMqu, 
dtivbv tv dopioiGt Gofg, ist nicht einzusehen, warum der 
Herausgeber die letzten Worte erklärt in aedibus, qui- 
bus tu adstas, welche Erklärung sich schwerlich be
gründen lässt. Phädra, wie sie ein Geräusch aus 
ihrem Hause hört, tritt hinzu und sagt ängstlich zum 
Chor: atygGuz’, a) yvvaixeg* tgtiQydGfiz&a. Darauf fragt 
der Chor: was ist für ein Unglück in deinem Hause? 
wo er dopioiGi Goig auf ^tiQydGftt&a sich bezieht. V. 701 
waren die Worte zag cpQtvag xtxzgfa^a statt prudentiae 
oplnionem nanciscimur richtiger mit Monk zu über
setzen: prudentiae opinionem possidemus. V. 787 tlixqov 
z6d’ oixovQTfpta dtonözaig ff^oig, versteht der Herausgeber 
wie Matthiä: haec acerba est rerum domesticarum cura 
domino absenti suscepta und meint alles das, was in 
der Abwesenheit des Theseus im Hause geschehen sei, 
besonders der Tod der Phädra, sei zu verstehen. Wer
den aber die Worte ganz einfach genommen, wie der 
Zusammenhang es fordert, dann muss man sie noth
wendig mit Monk nehmen: dies ist ein schmerzlicher 
Hausdienst für meine Herrn, d. i. für die Phädra. V. 825 fL 
ziva Xoyov zd\ag, zlvu. zv^av Gt^tv ßaQvnozpiov, yvvai, 
TtQogavdwv zv/jo; sind so übersetzt: Quam causam mi- 
ser ego, quam fortunam tuam adversam, mulier, nonii- 
nans verum attingam? Natürlicher aber wird das zweite 
Hva auf "kbyov zurückbezogen, wie Valkenaer in seiner 
Übersetzung thut und wohin auch die Lesart der floren- 
tiner Handschrift ziva ziva Xoyov führt, sodass der Sinn 
ist: mit welchem Namen, mit welchem soll ich dein 
schweres Geschick, o Weib, benennen, nm das Wahre 
zu treffen? (Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 308.)

ers 872 n^bq yuq Ttvoq otorvbv woTt pdvTiq dqoqü xaxbv 
ist der Sinn von n^oq Ttvoq ganz verfehlt, wenn es 
heissen soll a quodam oder a quadam parte und der 
Chor entweder das Täfelchen der Phädra, das neues 
Unglück bringen werde oder Theseus selbst, in dessen 
Gesicht sich bereits Zorn zeigte, verstanden werden 
soll. Warum sollte der Chor das Täfelchen so unbe
stimmt bezeichnen, da Theseus doch die Entfaltung 
verlangt und nach dem Inhalte fragt? Und wäre The
seus zu verstehen, so ist auch kein Grund vorhanden, 
warum dieser durch tivoc angedeutet werden soll. 
Hippolytus muss gemeint sein; der Chor vermuthet 
V. 866 ein neues Unglück und zwar ein Unglück für 
diesen, traut sich aber nicht, ihn zu nennen, womit 
V. 8ÖJ die Worte to b3 ent Tcobs nrpa (pqlaoM nülMt 
übereinstimmen. Daher ist der Sinn von n^öq Ttvoq 
tiQOQÜ in Betreff Jemandes sehe ich als Seher eine üble 
Vorbedeutung. V. 938 sollen d ya^ xad uvö()bq ßlorov 
i'goyxwotTai bedeuten: si audacia eadem ratione pro- 
gredietur et crescet, qua vita hominis progreditur, so
dass xutu ßtorov avög. einem Menschenleben gemäss aus
drücken würde. Hier aber bedeuten die Worte nur: 
jedesmal in einem Menschenleben s wie sie schon der 
Scholiast erklärt: d yu^ xutu ^w^v txuaTOv avh^bq xa- 
xovgyla av^uvtTat, also xarä hat distributive Bedeutung, 
wie Hekub. 632 xttvoq o^ßtoj^uToq^ otw xut3 Tvyyä- 
vtt ttydtv xaxov’ Alcest. 804 tov xatV rjUtQu.v ßtov Xoyt^ov 
abv» V. 804 irrt der Herausgeber sehr, wenn er 
tu qO.TUTa mit Monk so erklärt: intellige hie de 
marito ac liberis Phaedrae, quos cum vita simul ami- 
serat. Tu fpikTwra kann nach dem Scholiast und Val- 
kenaer nur das Leben bedeuten, wenn man die Euripi- 
deische Darstellungs weise beachtet. Nach Art der Redner 
behandelt er in seiner langen Rede Einzelnes Schritt 
für Schritt. So stellt er hier voran das Thema Tf^n;- 
xfv qbt, behandelt es und schliesst mit den Worten tu 
tpikTUT, ühotv. Deshalb darf nicht zugleich auch an 
den Gatten und die Kinder gedacht werden, die Phädra 
zugleich mit dem Leben verloren habe. In der Gegen
rede sagt Hippolytus unter V. 1032 ausdrücklich: d 
4’ Siipaivovo undfagw ßtov ovx ol8\ — V. 1045 d>q 

a^tov Tod’ dnaq* ovx ovtm &avd, Etwas Komisches und 
der Würde des Vaters Unpassendes läge in den erstem 
Worten, wenn, wie der Herausgeber meint, sie mit 
einer Art Spott gesprochen werden sollten. Dem Va
ter war es vielmehr Ernst, das, was der Sohn gespro
chen, an ihm auszuführen und im Sinne des Dichters 
muss er eine Bewegung gegen den Sohn machen, die 
ihm den Todesstoss bringen soll, allein er besinnt sich 
und sagt ov% ovico fravd^ nicht wirst du durch mein 
Schwert sterben. — V. 1064 ist die Übersetzung der 
Worte to otf-tibv to oöv: tristis et feta vultus lui seve- 
ritas falsch, da in Gtpvbv nichts von Verstellung liegt, 
sondern die Worte ganz einfach bedeuten: dein heiliger 
Ernst dein feierliches Wesen. Theseus fühlt bei dem 
Betragen des Hippolytus etwas, was ihm Unruhe macht. 
Es liegt darin eine Hindeutung auf die Unschuld des 
Sohnes. — V. 1232 tq tov& icoq xuvtyuiTiGtv' mit 
dieser Note: Ad currum Euripides transtulit9 quodpro- 
prie de equo erat dicendum, qui se arrectum tollens et 
iubam reiiciens equitem deiicit. Also da uvuxuiti&iv 
hier vom Wagen gebraucht sein soll, warf der Wagen 
den Hippolytus herunter? Es ist aber vorher vom Stiere 
die Rede, der dem Wagen folgte. Oder soll es heis
sen: der Stier warf den Wagen um, sodass der Her
ausgeber hat schreiben wollen ad taurum transtulit 
currum subvertentem? Allerdings warf der Stier den 
Wagen um und mit dem Wagen den Hippolytus herun
ter und dieser ist hier als Object zu verstehen, wie 
der Zusammenhang zeigt, da ja die ganze Meldung 
den Hippolytus betrifft. — V. 1347 versteht der Heraus- 
gebjer xaraA^TiTor, wie Matthiä, activisch, o xuTa'kupßuvti. 
Nachdrucksvoller ist das Wort im passiven Sinne: von 
den Göttern hergenommen und bezieht sich hauptsäch
lich auf das Leiden des Hippolytus, welches Theseus 
über ihn mit Hülfe des Poseidon gebracht hatte. Daher 
sagt Hippolytus V. 1349: SvoTavoq lyw nuT^bq abixov 
Xgqauotq abixotq bttXvpdv&qv. Vgl. V. 1378.

Wir gehen weiter und heben Stellen aus der Iphi- 
genia aus, mit deren Behandlung und Erklärung wir 
nicht einverstanden sein können. V. 110 soll in den 
Worten brav bü vvxrbq oppa kvyaluq poXg 3er Mond ver
standen werden, also eine mondhelle Nacht, was we
der das Prädicat Xvyulaq zu vvxibq, noch die Lage des 
Pylades und Orestes zulässt, denen für ihr Unterneh
men das Dunkel der Nacht lieber sein musste als eine 
mondhelle Nacht. Warum sollen diese Worte nicht be
deuten: wenn uns aber die dunkle Nacht anblickt? Der 
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Grieche, der das Anschauliche liebt und Gegenständen 
der Natur gern Persönliches zutheilt, macht die Nacht 
dadurch, dass er ihr ein Auge gab, zu einer dunkel
blickenden. In den Phöniss. 543 vvxxog t dqtyytg ßki- 
(pagov yklov t« qa/g igov ßabifyt tov tvidvGtov xvxkov, wo 
vom Wechsel zwischen Nacht und Tag die Rede ist, 
kann auch nicht an den Mond gedacht werden, wie V. 
548 zeigt: tl& qkiog piv vv£ re dovktvu ßgoxoig. So be
zeichnet in Euripid. Troad. V. 566 ptkaivav diykav die 
dunkelstrahlende Nacht, wie vvxxtkapnxjg övbqog. Im 
darauf folgenden Verse ziehen wir der von dem Heraus
geber aufgenommenen Lesart Hermann’s xokpiyctov goi 
'gtGxov fx vaov kaßttv uyakpa ndaag ngogcptgovxa pqyavdg, 
die gewöhnliche xokpxjxtov xoi tgtGxbv tx vaov kaßtiv 
dyakpa ndoag ngogqtgovxt pxjyavdg vor. Einmal bestäti
gen diese alle Handschriften bis auf die einzige Aldina, 
welche ngogqtgovxa hat, und einige Bücher, welche 
den Artikel zb statt toi geben; dann spricht auch der 
Zusammenhang der Stelle für die Beibehaltung der Vul
gata. Wahr ist allerdings, was Hermann urgirt, dass 
vom Schicksal bestimmt war, Orestes solle zur Sühne 
seiner Blutschuld das Standbild der Artemis aus dem 
Taurischen Tempel holen, allein deshalb war der Bei
stand eines andern bei diesem Unternehmen, wie der 
des Pylades, nicht ausgeschlossen, und die Anwendung 
aller möglichen Mittel, um dasselbe auszuführen, passt 
besser auf beide als auf den einzigen Orestes. Dieser 
sagt selbst oben V. 94 ff. Gt ö'toxogw, Hvkdöq, gv ydg 
poi XOvÖt GvkkfylTWQ 710V0V, XI bgwptv; — Dazu kommt, 
dass Pylades dem Orestes, der an der Ausführung sei
nes Unternehmens verzweifelt, Muth machen will, was 
nicht der Fall sein würde, wenn er ihn aufforderte, 
das Werk allein zu wagen, ohne seine Hülfe. An die 
Aufforderung durch xokpxjxtov schliesst sich passend die 
Partikel xoi an, welche ausdrückt, was einzig und un
verzüglich zu wagen sei, wie sie Hartung in seiner 
Partikellehre Th. II, S. 347 erklärt. Dass aber die fol
genden Worte oga <ft u. s. w. sich blos auf den Orestes 
beziehen, kann keinen Grund dafür abgeben, dass auch 
die vorhergehenden sich blos auf ihn beziehen sollen. 
Pylades fordert den Orestes auf, sich mit der Beschaf
fenheit des Tempels bekannt zu machen, um ihn zu 
beschäftigen und aus seiner Muthlosigkeit herauszu
reissen. — V. 223 ff. ovJ’ tGTOig tv xakkup&oyyoig xtg- 
xldi üakkdÖog ^AxOiöog tixd> xal Tixdvwv notxlkkovo — 
bemerkt der Herausgeber zu den Worten toxoig tv xak- 
ki<p&byyoig: Mulieres in texendi opere occupatas can- 
tare solitas esse, id vel ex Homero notum. Etpropterea 
hic ipsa machina testoria metaphorice canora dicitur. 
Cf. Virgil. Georg. I, 293.“ Durch diese Erklärung ver
liert die Stelle an Anmuth und Zartheit, wenn die IgtoI 
wegen der Lieder, welche griechische Frauen beim 
Weben sangen, xakklq&oyyoi genannt sein sollen. Iphi
genie erinnert sich an die Beschäftigungen, die sie in 
Argos hatte und vergleicht diese mit denen, die sie in 

Aulis hat. Dort webte sie und denkt mit Freuden an 
die Klänge, die beim Weben das Webschiffchen her
vorbrachte und diese Klänge sind ihr liebliche Klänge; 
hier in Aulis opfert sie Fremdlinge nnd ihr Tod ist mit 
Mistönen verbunden. In den folgenden Worten alpo$- 
gdvxMV yögpiyya Ctlvcov aipaGOOva* dxav ßwpovg ist zwar 
die Erklärung richtig: dipdoGovGa ßwpovg, ontg faxt övg- 
qiögpiy'^ £tvcov dxa, aber wenn der Herausgeber weiter 
hinzusetzt: Est igitur accusativus bvgq)6gptyya &lvwv 
dxav quaedam appositio ad ßcopovg, so hat er diese 
Sprachweise nicht genau gefasst, da jener Accusativ 
nicht eine Apposition zu ßwpovg allein, sondern zu 
aipaGGovaa ßwpovg sein kann, insofern er als Product 
der im Verbo ausgedrückten Thätigkeit anzusehen ist, 
wie Orest. 1105. 'Ektvryv xxdvwpev MtvtktM kvn^v nlxgav, 
die Helena tödtend lasst uns dem Meneleos bittere 
Trauer bereiten. Pind. Pyth. 11, 10. bg^oSixav ydg bp- 
qakbv xtkabxiatx dxga gvv tontga tnxanvkotGt Qrjßatg yd- 
gtv dy&vl xt Klggag. Zur Freude für Theben oder da
durch, dass ihr besinget, werdet ihr Theben Freude 
bereiten. V. 295 ist cbg &apßovptvoi, zwar nur Lesart 
einer einzigen Handschrift, doch von Seidler und Her
mann gebilligt, der gewöhnlichen dog &avovptvoi vorzu
ziehen. Denn es wäre seltsam, wenn die Hirten bei 
der Todesfurcht, die sie haben sollten, ruhig sitzen 
geblieben wären. Dann war auch nichts unmittelbar 
gegen sie geschehen, wonach sie für ihr Leben hätten 
fürchten können. Warum aber d>g bei &apßovptvot, 
d. i. als Erschrockene weniger passend sei, lässt sich 
nicht einsehen; ebensowenig, warum statt &ufjßovptvot} 
wie Matthiä meint, dkapßovvxtg als die einzig gebräuch
liche Form stehen müsse, da doch die Verba, welche 
einen Gemüthszustand oder eine geistige Thätigkeit be
zeichnen , häufig im Medium gebraucht werden, wie V. 
343 qgovxtovpt&a, ein Gebrauch, der noch nicht ge
hörig beobachtet worden ist. Im folgenden V. 296, 
wo der Herausgeber die sich empfehlende Emendation 
Pierson’s ytgl ondoag statt utgionaGag aufgenommen hat, 
ist immer noch zu bedenken, da ntgiGndoag in allen 
Büchern steht, ob diese Lesart sich nicht vertheidigen 
lasse. Passow im Lexikon unter ntgionda) nimmt es 
in dem Sinne: Das Schwert ringsum entblössen, es 
ganz aus der Scheide ziehen. Vielleicht lässt sich dieses 
Compositum so fassen, dass es den Zustand des Ore
stes andeutet, der im Wahnsinn war und nicht auf ge
wöhnliche Weise, sondern im Kreise sich drehend das 
Schwert zog. V. 300 dog aipaxxjgbv ntkayog e£av&tiv 
akbg ist doch wol die Homerische Verbindung ntkayog 
akbg nicht so natürlich als akbg von t£av&tfr abhängig 
sein zu lassen. Auch V. 484 ff. war die Lesart aller 
Bücher ovxoi vopftyn GOtpbv, o? dv ptkkwv &avtiv oixxo) 
xb dtipa xoikd&gov vtxäv &tkiy ovy oovig u. s. w. beizu
behalten und nicht mit Seidler und Hermann V. 484 
xxavtfv für &avtiv und V. 486 0^ für ovy zu schreiben, 
welche Conjectur die Einheit der Gedanken stört, da 
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V. 487 ff- die Worte folgen wf Jv’ tg tvbq xaxa> avvd- 
mti, ptnglav z dcpXioxävti d-vyaxti & bpolooq. Sind auch 
in beiden Sätzen die Gedanken ähnlich, so ist doch 
keine Tautologie darin. V. 492 nbztgoq äg vpcöv iv&äb' 
avopaaptvoq IlvXdbyq xixXgzai; erklärt der Herausgeber 
wvopaoptvoq durch bvbpazt. Quis vestrum Pyladis no
mine appellatur? Aber was soll dann iv&ab’^ Es bezieht 
sich auf die Rede des Rinderhirten V. 249 HvXdbgq 
lxXf|'C,tii, aztgoq ngbq ^aztgov und heisst: wie er hier ge
nannt worden ist. V. 631 ist die Lesart aller Bücher 
wv yt bvvazbv ovb' iyb) Xthpw %agiv. Statt Xtlipoi aber hat 
der Herausgeber Markland’s Änderung ’XXtlyjoj aufge
nommen, weil Xtlntiv nicht könne unterlassen heissen. 
®ass aber auch die Bedeutung übergehen, unterlassen 
in dem Worte liege, zeigt Xtinouagzvqlov blxg, dann 
Theokr. Id. II, 91 g nolaq tXinov ygalaq bbpov, aziq inq- 
Stv; welcher Alten Haus habe ich übergangen? und Xtl- 
nttv baapbv Xenoph. Cyropaed. 3, 1, 19 Tribut nicht 
zahlen. V. 759 noXXd yag noXXaiv xvgtt hat der Heraus
geber die Erklärung von Heath angenommen: multa 
multa obtinent oder per plurima plurimis prospicitur. 
Indess bedeuten sie als sprichwörtliche Redeweise ganz 
einfach: Vieles erreichet Viele, begegnet Vielen, womit 
die Worte in dem V. 395 noXXal yt noXXoiq tiai avpcpo- 
Qai ßgozcov' zu vergleichen sind. V. 780 soll m &eoh 
Orestes sprechen, weil der Ausruf mehr diesem als 
dem Pylades zukomme, da jener mehr ergriffen sein 
musste, insofern sich alles, was Iphigenie zum Pylades 
sagt, auf den Orestes beziehe. Man sieht aber nicht, 
warum nicht Pylades ebenfalls bewegt sein konnte, um 
w &eol zu sprechen. Die Entdeckung, die er machte, 
dass die Sprechende Iphigenie selbst sei, musste ihn 
überraschen. Dann passen die Worte V. 781 i'&'ßgv 
yag aXXooe nicht für Orestes, sondern nur für Pylades. 
Denn Orestes hatte bei der Mittheilung, die Iphigenie 
dem Pylades machte, nichts zu thun und konnte des
halb nicht von der Hauptsache abkommen und ander
wärts hm sich verlieren. V. 932 zari’ dg} in uxzatq 
xav&ab’ yyylX^yq pavtlq' gewinnt der junge Leser nicht 
an Einsicht in die Construction des Accusativs zavza, 
wenn der Herausgeber so erklärt: Verte', ob hanc 
igitur•causam. Poeta hoc fere in animo habebat et 
dicturus erat: zavz ag txtiva gv, « axzatq notyaaq 
gyyiXd-gq. Hanc vero sententiam pro Graecorum innata 
cogitandi volubilitate et dicendi brevitate ita expressit, 
guemadmodum hie legimus. Verständlicher wäre, wenn 
der Herausgeber zavza pavt'tq durch zavvgv zgv pavlav 
pavtiq erklärte, denn nur so ist zavza grammatisch zu 
erklären, und dann hinzugesetzt hätte, dass es dem 
Sinne nach soviel als ovzwq sei. Nicht anders ist Hom. 
II. 5, 18o ovy dvtv&t &tu>v zabt. palvtzat zu verstehen, 
nicht anders Äschyl. Prometh. 348 za piv a’ inatvor, 
Sophokl. Antig. 550 t/ zavz’ aviäq p’, ovbiv d>(ptXovpfvg. 
Euripid. Elekt. 264 rlvoq bi o ovvtf vßgto Atyta&oq 
zabe; Ohne Einsicht in die Construction zu geben, er

klärt der Herausgeber auch V. 895 den Accusativ zäbt 
durch xaza zdbt. V. 956 ff. gXyovv bi aiyg xäbbxovv ovx 
tlbevai ptya aztvaCwv, ovvtx’ gv pyzgbq cpovtvq' lässt der 
Herausgeber Orestes dieses sagen: nolebam exquirere, 
quid nie contemnerent, sed tacitus dolebam et simula- 
bam graviter gemens nescire hoc fieri, quod essem ma- 
tris occisor. Wie kann aber der Gedanke hoc fierij 
der nicht angedeutet ist, hinzugedacht werden? Es hilft 
doch nichts, die Worte ovvtx? gv pgzgbq cpovtvq müssen 
mit ptya aztvä^mv verbunden werden und diese sich eng 
an tlbevai anschliessen; dann wird nichts Mattes und 
Verkehrtes in dem Gedanken liegen, wie der Heraus
geber meint. Orestes sagt: die Verachtung schmerzte 
mich im Stillen und ich stellte mich es nicht zu bemer
ken , schwer seufzend, weil ich ein Muttermürder war, 
d. h. er seufzte, weil er eine solche Verachtung er
fuhr, aber die Gastfreunde sollten glauben, dass es 
wegen des vollbrachten Muttermordes geschehe. V. 1046 
ITvXabgq b’ob’ gptv nov zeza&zat nbvov; nach der Emen- 
dation des Brodäus nbvov statt qbvov, wie alle Bücher 
haben. Zwar ist der Herausgeber nach Markland’s 
Vorgänge cpbvov als das Richtige zu vertheidigen ge
neigt, findet aber doch ein Bedenken dagegen darin, 
ob ein nicht geschehener oder erdichteter Mord mit 
Recht cpbvoq heissen könne. Wenn aber tpbvov richtig 
ist und nach dem Zusammenhang der Stelle ist wol 
kein Zweifel dass es richtig ist, so ist qbvoq der Mut
termord des Orestes, wie Iphigenie selbst V. 1033 sagt: 
qovta at qgaw pgzgbq i'^ ’Agyovq poXtiv. Auch die Ant
wort der Iphigenie V. 1047 zavzbv ^egoiv aoi Xt'&zai 
plaop? f/wv* spricht für die Beibehaltung der Lesart 
cpbvov. Und im Verlauf kommt die Rede immer wieder 
auf tpbvoq, wie V. 1171, 1177 wq pezaazgao) qbvov 1212 
py avvavzcogv (povcy und 1222 ff. zovqb’ dg’ Ixßalvovzaq 
gbg boipazoiv ogü '^tvovq — o>q <pbv(n cpbvov pvaugbv ixvt-ipw. 
Auch war nicht noth wendig V. 1064 mit Hermann zu schrei
ben : xaXbv zoi yXwaa ozcp mozg näga. Die Lesart aller Bü
cher xuXbv zoi yXcuaa’ otm nlaziq nagg bietet nichts Anstössi
ges, wenn man sie so versteht: Etwas Gutes ja ist die 
Zunge, wenn einem Redlichkeit zur Seite steht; ein 
solcher nämlich spricht und schweigt, wo’s nöthig ist. 
bzco — nagy findet sich wie hier im Hippolyt. 427 pb~ 
vov be zovzo (pao’ apiXXäaO'ai ßlw, yvcopgv bixalav xaya- 
O-^v, bvw nagfj. V. 1209 durfte nolaq zv^aq- (sc. cypa- 
vu) nicht verdächtigt werden. Es heisst: was für ein 
Ereigniss? was soll sich begeben, was sich zutragen? 
deshalb sind alle Conjecturen unnöthig, am wenigsten 
tauglich die gewaltsame Elmsley’sche notovq Xbyovq; vgl. 
unter V. 1410 ngbq oi btvg' antazäXyv, aol zaq ixti^tv 
aripavMv, dva^, vvyaq' d. i. um dir zu melden, was dort 
sich zutrug. V. 1216 uyvioov xvxXm 'piXa&gov' hr- <ler 
Herausgeber statt der verdorbenen Lesart der Bücher 
XgvoM Hermann’s xvxXdi aufgenommen, was deshalb noth
wendig sei, weil Iphigenie zum Thoas sage pevwv agb 
vawv, was sie nicht sagen könne, wenn das Innere des
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Tempels gereinigt werden solle; dann passten diese 
Worte nicht, weil in der folgenden Scene Thoas im 
Tempel sei. Wenn daher Iphigenie dem Thoas befehle 
vor dem Tempel zu bleiben, müsse sie etwas der Art 
befehlen, was ausserhalb des Tempels und in dem 
Tempel vorgenommen werden müsse. Deshalb sei xv- 
xXw zu schreiben; denn verlange Iphigenie ringsum den 
Tempel zu reinigen, so sei das fast dasselbe als wenn 
sie sage: den ganzen Tempel und in allen seinen Thei
len. Allein diese Änderung ist wegen der vorgebrach
ten Gründe nicht nothwendig. Mit den Worten givwv 
aviov 7i^b vaüv weist Iphigenie dem Thoas den Ort 
an, wo er, um sie nicht zu begleiten, bleiben solle, 
wenn sie mit den Fremdlingen zum Meere gehe, so 
wie für diese Zeit die Bewohner auf ihre Wohnungen 
verwiesen werden. Dass die Reinigung des Tempels 
nur im Innern vor sich gehen sollte, nicht auch in der 
Umgebung desselben, dafür spricht das Folgende, wo 
wir sehen , dass Thoas im Tempel war, nicht aber an
gedeutet wird, dass die Reinigung auch ausserhalb ge
schah. Ob aber Reiske’s Emendation nvgoü das Rechte, 
was hier verlangt wird, sei, möchten wir noch bezwei
feln und statt dessen lieber /vtIw vorschlagen. Iphi
genie will vom Morde und der Befleckung die Fremd
linge und das Götterbild mit Wasser reinigen V. 1191, 
1199; deshalb ist es angemessen, wenn sie verlangt, 
ebenfalls durch Wasser den Tempel der Göttin zu rei
nigen. Dass aber /ZrAov bei Reinigungen vorkommt, ist 
bekannt. V. 1336 liest der Herausgeber mit Matthiä 
7v’ r^uv öqüv ti Sr) Joxoi nXeov, ohne dass man einsieht, 
warum der von allen Büchern bestätigte Conjunctiv 
<Jox^, der den Erfolg der Handlung als wirklich ein
tretend bezeichnet, nicht richtig sein soll. Der Bote 
versetzt sich in die Zeit, von der er hier spricht. 
Schon die Ironie, welche die Partikel öy andeutet, 
spricht für den Conjunctiv: damit sie freilich uns etwas 
mehr zu thun scheine. V. 1424 werden die Worte xax- 
ßolaq vtwq so erklärt: ea, quae e nave naufraga eii- 
ciuntur; sie bedeuten aber nach Seidler blos vavv tx- 
ßtßXr^iivTiv, wie Hippolyt. 864 mpißei^dq ecp^ayiOjudiMV 
das umgelegte Siegel.

Zuletzt wollen wir noch Einiges aus der Alcestis 
erwähnen, wo wir mit dem Herausgeber nicht über
einstimmen können. V. 70 ff. hat der Herausgeber bei 
der Erklärung der Worte Ö^datiq 5’ bftoiwq ram?, amy- 
dfoti t erst eine eigene aufgestellt, dann die 
Klotzische aus Jahn’s N. Jahrbüchern Bd. XIX, S. 382 
gutgeheissen. Nach dem Zusammenhänge aber ist der 
Sinn der Worte wol dieser: Herkules wird dir die Al
cestis mit Gewalt entreissen. Du wirst dann von mir 
keinen Dank erhalten, ja beides wird auf gleiche Weise 
geschehen, du wirst sie losgeben müssen und wirst mir 
verhasst sein. Über rt bftoicoq — if u. onote; t£ — xoi 
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s. Hermann’s Note zu Oedip. auf Kolon. 562, und Har
tungs Lehre von den Partikeln Th. I5 S. 100. V. 387 
wq ovxh1 oioav ovdtv uv 7dyoq Igt’ erklärt der Heraus
geber mit den frühem Interpreten so; nihil me esse di- 
cas quippe iam defunctam, i. e. non uxwen, quod fa- 
cis, sed mortuam me vocare debes. Der Sinn ist viel
mehr : nichts wirst du weiter zu mir sagen, da ich nicht 
mehr bin. Nicht gerade selten steht bei diesen Verbis 
des Sprechens der blosse Accusativ der Person, zu 
der gesprochen wird, wie Homer II. 9, 58 mnvvf.itva ßd-

’Aqytlwv ßaatkyaq, zu den Königen der Argeier. 
Vgl. 16, 207; 5, 170; ebend. 20, 375 xai M 'Ex- 
toga tim nagaotuq (boißoqAnokTxov' 17, 237. Od. 23, 91. 
Sophokl. Oedip. auf Kolon. 1402. Aj. 764 o fttv yäg 
avrbv twimi. V. 498 werden die Worte (^aygvaov &gy- 
xlaq dva$ erklärt populi peltis instructi rex, wie 
xwnyq dva'iq in Äschylus Persern einen Führer der Ru
derer bedeute, und die von Andern zu dieser Stelle als 
Parallele angeführten Ovidianischen clypei dominus sep- 
templicis Aiax getadelt; denn Ajax könne mit Recht 
Herr des aus sieben Lagen bestehenden Schildes ge
nannt werden, weil dieser Schild ihm eigenthümlich 
angehörte, nicht aber habe Diomed den thracischen 
Schild allein geführt, sondern mit ihm alle Thracier. 
Indess war auch die mliy eine allen Thraciern ge
meinsame Waffe, so führten doch nicht alle Thracier 
goldne Schilde: diese waren nur eine Zierde und Aus
zeichnung der Vornehmen und Fürsten. Das hat der 
Herausgeber übersehen und den Diomed zuin König 
goldbeschildeter Thracier gemacht. Überdies lässt der 
Zusammenhang der Stelle diese Erklärung nicht zu, 
welche nur dann passend sein würde, wenn im Fort
gang der Rede der Gedanke vorkäme, dass Diomedes 
nicht blos als Sohn des Ares, sondern auch als Führer 
vieler Völker zu bekämpfen sei. Davon aber kein Wort 
im Folgenden, wo Herkules dem Chor antwortet, dass 
ein solcher Kampf mit einem Sohne des Ares von sei
nem Schicksale verhängt sei, er habe schon mit zwei 
Söhnen des Ares Kämpfe bestanden und jetzt sei er 
den dritten Kampf der Art zu bestehen in Begriff, mit 
den Rossen des Diomed und dem Diomed selber, dem 
Herrn derselben. Also blos von den Rossen unH ihrem 
Herrn spricht Herkules. Vorher hat der Chor das Vier
gespann des Diomed beschrieben und den Herkules auf 
das Gefahrvolle seines Unternehmens und die Kämpfe 
mit den Rossen, wenn er sie wegführen wolle, auf
merksam gemacht und jetzt gibt er durch einige kraft
volle Züge das klarste Bild von dem Lenker derselben. 
Der Sohn des Ares verkündet ihm den zu fürchtenden 
Helden und der Zusatz stellt uns einen Kämpfer vor 
Augen, der das thracische Svhild tüchtig zu führen 
versteht, und mit Glanz im Kampfe auftritt.

(Der Schluss folgt.) ________
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Daher kann dvag nekryg hier nur von Diomed als Krieger 
gelten, wie im Cyklop. 86 xünyg avaxreg ruderführende 
Männer bezeichnet, in welchem Sinne öfters dvdooetv 
gebraucht wird, wie Helen. 1046 o'lrtveg Terqatyywv oywv 
dväooovot, und somit haben auch diejenigen nicht Un
recht, welche mit diesen Worten des Euripides das 
Ovidische Clypei dominus semptemplicis Aiax verglei
chen , da der clypeus semptemplex, welchen Ajax führte, 
ein Zeichen von dessen Stärke war. V. 538 gevcov n^bg 
aWdov eorlav. Hier hat der Herausgeber zwar aÄAwv 
Statt der Vulgata dHyv nach den bessern Büchern auf
genommen, meint jedoch, dMyv scheine die lectio ex- 
quisitior zu sein, weil ^evwv eorta einen Begriff bilde 
und das Adjectivum ebensogut mit '^evwv als mit eorla 
sich verbinden lasse. Jedoch entscheidet der Zusam
menhang nur für dll-wv, denn es kommt hier lediglich 
auf die Person an; auch folgt V. 545 äWov o’dvdpbg 
tariav uoXtiv und V. 1040 et rov n^bg uHov 6(^)pa&, cuo-

&vov. V. 708 möchten wir die Lesart aller Bücher 
Zt/ w? W°v W^avTog, wo der Herausgeber zur Correctur 
Hermann s Zfy > V/gowo? • Hie; nam refutabo
te, hinneigt und wo schon Andere Anstoss genommen 
haben, für echt halten. Der Sinn der Worte ist: sprich I 
weiter, denn ich bin fertig mit dem, was ich zu sagen 
hatte. Admet, im Vertrauen auf seine gerechte Sache, 
fordert dem Chor gegenüber, der Beide und insbeson
dere den Pheres von Schmähungen abgemahnt hatte, 
seinen Vater auf nur fortzufahren, er sei fertig mit 
dem, was er ihm zu sagen habe, und verhöhnt auf 
diese Weise den Vater, insofern er ihm zu verstehen 
gibt, dass er im Rechte sei, und .nicht weiter zu spre
chen nöthig habe, was auch die folgenden Worte el 
J’ akytiQ xkvwv raky&eg, ov y^yv o Stg f'gafiaQrdveiv 
aussagen. Und wenn Admet im Folgenden den Pheres 
widerlegt, enthält dessen Rede doch nur bereits Ge
sagtes. Für Xe^avrog spricht aber auch, dass Zeyc voran
geht, und Beides in Beziehung auf die Rede des Chors 
nhdw Xekexrat steht. ’ • HU ovx dv pe&elyv ootg yv- 
vaixa ngognolotg, w0 der Herausgeber nach einigen ge
ringem Büchern ootg statt Tyr, was gute Handschriften 
haben, geschrieben hat, erklärt er so: non tuis mini

stris, sed tibi ipsi committam, und meint, deshalb sei 
ootg vorzuziehen. Wäre diese Lesart und Erklärung 
richtig, dann würde Admet schwerlich antworten: av 
4’ avrbg avryv et'gay’, el ßovket, Sopovg, sondern gleich 
Beziehung auf sich genommen haben, etwa so: f/w pev 
ovx dv xHyotf.u, ov J’ avrbg avryv et'oaye. Dagegen zeigt 
die hervorhebende Kraft, welche avrbg in der Entgeg
nung des Admet ausübt, deutlich, dass vorher nur ngog- 
nokotg, nicht aoig ngognokotg stehen darf, ebenso spricht 
dafür, was Herkules sagt: elg aug pev ovveymye ^yooput 
yf^ag; denn der Sinn der Worte ist: wenn ich sie nicht 
in die Hände von Dienern geben soll, so werde ich sie 
Dir, dem Herrn, übergeben. Im folgenden V. 1112 
meinen wir, ist von Monk und Dindorf mit Recht Jo- 
govg statt Sögotg geändert worden, und spitzfindig ist 
offenbar der von dem Herausgeber zwischen dem Ac- 
cusativ und Dativ bei Verbis der Bewegung gemachte 
Unterschied, wenn er sagt: döpovg ela&yetv est domum 
iutroducere; öopotg elodyetv est ita introducere, ut sit 
domestica et familiaribus accenseatur, wenigstens passt 
dieser Unterschied nicht hier, wo gleich darauf es 
heisst: Sayta ö’elgeX&etv ndga. Der Dativ dopotg ist wahr
scheinlich durch ein Versehen der Abschreiber in den 
Text gekommen, weil sich V. 1110 mit öopotg schliesst. 
V. 1118 xat dy n^oreivM, rogybv tvg xaqarogw. hat der 
Herausgeber, Hermann’s Conjectur xa) öy ngorelvw Foq- 
yovy xagarbpw, durch welche die Elision des t im Da
tiv vermieden werden soll, misbilligend, und mit Recht 
an dem Epitheten xa^arcpat Anstoss nehmend, nach 
dem Vorgänge Lobeck’s zu Sophokl. Aj. S. 354 n. Ausg. 
zu lesen vorgeschlagen: xat öy ngorelvw, Vogyov w? xa- 
narotiüv, wodurch Admet mit Pdrseus verglichen würde, 
wie dieser Held mit abwärts gekehrtem Gesichte die 
Gorgo angegriffen habe. Allein auch diese Conjectur 
gefällt uns nicht und wirschlagen vor: xat Öy ngorelvw, 
rb^yovg wg xdpa r^opcuv, um das Gorgenenhauptseiner 
Schreck einflössenden Kraft nach zu bezeichnen, wie 
die Gorgonen Äschylus Prometh. V. 799 darstellt: roq- 
yoveg ßgoroorvyetg, ag &vyrbg ovdetg elgtöcbv eget nvodg.

Doch die nothwendige Berücksichtigung des Rau
mes gebietet uns hier abzubrechen, mit dem Wunsche, 
dass es doch dem Herausgeber in seiner künftigen 
freundlichen Einsamkeit gefallen möge, die übrigen 
Stücke des Euripides, die er noch zu geben gedenkt, 
bald folgen zu lassen. Dazu fügen wir auch noch den 
Wunsch, dass das Hinderniss einer für die lernende 
Jugend verderblichen Latinität, wie sie nach der Norm 
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eines beliebigen Notenlatein hier und da in diesen Aus
gaben zu bemerken ist, z. B. dependere statt pendere 
ex aliqtia re, inservire irrisioni, monere in der Be
deutung bemerken und dergleichen, künftighin gehoben 
werden möge, um auch von dieser Seite den Anfor
derungen an Schulausgeben zu genügen.

Endlich mögen diese Ausgaben sich auch durch 
ihre äussere Gestalt viele Freunde erwerben.

Weimar. E. W. Weber.

Politik.
The true republican: containing the inaugural addres- 

ses, together with tke first annual addresses and 
messages of all tke presidents of the United States, 
from 1789 to 1841: together with their farewell ad- 
dresses, and illustrated with the portrait of each 
of the presidents. To which is annexed the decla- 
ration of independence and Constitution of the United 
States, with the amendments and signers names. Also 
tke constitutions of many of the most important States 
in tke union. By Jonathan French. Philadel
phia, 1841. 8.

Dieses Buch, ein praktisches und nützliches Sammel
werk, weil es in möglicher Kürze einen deutlichen 
Überblick von dem Wesen und Leben der neuen Welt 
gibt, hat neben dem Titelblatt das Capitol der Vereinig
ten Staaten (in Steindruck), und beginnt vertrauensvoll 
und ohne ein einziges Wort vorher zu sagen, mit der 
weltberühmten „Erklärung der Unabhängigkeit.“ Ich 
habe in Aiken’s „Vergleichende Darstellung der Con
stitution Grossbritanniens und der der Vereinigten Staa
ten von Nordamerika“ (Leipzig, Brockhaus. 1844) in 
einer Anmerkung, welche von mir und nicht von Aiken 
ist, von S. 15—19 eine vollständige Übersetzung dieser 
declaration of Independence mitgetheilt, während das 
grossartige Document, welches seines gleichen in der 
Geschichte sucht, unserm Continent in jeder Hinsicht 
ausserordentlich fern geblieben ist. Der Erklärung der 
Unabhängigkeit folgen die Adressen Washington’s und 
ihr die Adressen und Botschaften der neun andern Prä
sidenten an ihre Mitbürger im Senat und im Hause der 
Repräsentanten. Der Inauguraladresse eines jeden der 
zehn Präsidenten (Washington, Adams [John], Jeffer
son, Madison, Monroe, Adams [John Quincy], Jackson, 
van Buren, Harrison, Tyler) ist sein Bildniss (in Stein
druck) beigefügt. Der Name Washington’s fesselt die 
Aufmerksamkeit des denkenden Lesers, besonders bei 
Durchsicht seiner Inauguraladresse am 30. April 1789. 
Nicht minder hat seine Abschiedsrede am 17. Sept. 1796 
etwas Anziehendes und Ergreifendes für jeden, der sie 
hört, sobald er nicht ohne Gemüth und ohne Interesse 

für das Leben der grossen neuen Welt ist. John Ty- 
ler’s Adresse am 9. April 1841, wenn auch nicht so 
imponirend und energisch, als Polk’s, enthält manche 
tiefschauende Gedanken und erfahrungsreiche Winke, 
besonders von der Stelle an, welche so anhebt: „In 
Absicht auf die durch die Geschichte wohl bestätigte 
Thatsache, dass die Tendenz aller menschlichen Insti
tutionen die Concentrirung der Macht in den Händen 
eines Einzigen (eines einzelnen Menschen), und dass 
der endliche Umsturz dieser Institutionen aus dieser 
Ursache hervorgegangen ist, dünkt es mir von der 
grössten Wichtigkeit zu sein, dass eine gänzliche Tren
nung stattfände zwischen dem Schwert und dem Geld
beutel.“ Äusser der Constitution der Vereinigten Staa
ten oder der Föderalverfassung sind unter den Constitu
tionen der verschiedenen einzelnen Staaten von Massa
chusetts, Newyork, Pennsylvania, Virginia, South Ca
rolina, Neujersey, Ohio, Kentucky und Maine als die 
wesentlichsten herausgehoben. Die von Massachusetts 
und von Maine sind am ausführlichsten dargestellt und 
am schärfsten ausgeprägt. Die Constitution von Mas
sachusetts beginnt im ersten Theile, welcher zur Über
schrift hat: „Eine Erklärung der Rechte der Bewohner 
des Staats von Massachusetts,“ folgendermassen: 
Artik. 1. Alle Menschen sind frei und gleich geboren 
und haben gewisse natürliche, wesentliche und unver
äusserliche Rechte u. s. w. 2) Es ist sowol das Recht 
als die Pflicht aller Menschen in der Gesellschaft, 
öffentlich und zu festgesetzten Zeiten das oberste We
sen, den grossen Schöpfer und Erhalter des Weltalls 
zu verehren. Und kein ünterthan soll, im hall er nicht 
die öffentliche Ruhe stört oder andere in ihrer Gottes
verehrung hindert, an seiner Person, Freiheit oder 
Habe verletzt, gestört oder gehemmt werden, darum, 
dass er Gott in der Art und Weise und zu Zeiten ver
ehrt, welche den Vorschriften seines eigenen Gewis
sens am angemessensten sind...........Und jegliche De
nomination von Christen , sobald sie sich friedlich be
tragen ’imd als gute Unterthanen des Gemeinwesens, 
soll gleichmässig unter dem Schutze des Gesetzes sein, 
und keine Unterordnung irgend einer Sekte oder Con- 
fession unter eine andere soll jemals durch Gesetz be
stätigt werden. 5) Da alle Macht ursprünglich im 
Volke wohnt und von ihm abgeleitet ist, so sind die 
verschiedenen mit Machtvollkommenheit, sei es gesetz
gebender, ausübender oder richterlicher, bekleideten 
Magistrats- uml Regierungsbeamten die Stellvertreter 
und Geschäftsträger (substitutes and agents) des Volks 
und zu allen Zeiten ihm verantwortlich. 6) Kein 
Mensch oder Corporation oder Association von Men
schen hat irgend einen andern Anspruch auf Erlangung 
von Vortheilen oder besondern und ausschliesslichen 
Vorrechten, welche von denen der Gemeinschaft ver
schieden sind, als welcher aus der Rücksicht auf die 
dem Publicum geleisteten Dienste hervorgeht. Und da 
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dieser Titel in seiner Natur weder erblich noch auf 
Kinder oder Abkömmlinge oder Blutsverwandte über
tragbar ist, so ist die Idee von einem als Magistrat, 
Gesetzgeber oder Richter gebornen Mann eine absurde 
und unnatürliche. 7) Die Regierung ist eingesetzt um 
des gemeinen Besten willen, zum Schutz, Sicherheit, 
Gedeihen und Glück des Volks und nicht zum Vortheil, 
Ehre und Privainteresse irgend eines Menschen, Familie 
oder irgend einer Klasse von Menschen. Darum 
hat das Volk allein ein unbestreitbares, unveräusser
liches und unvernichtbares Recht, die Regierung einzu
setzen , und dieselbe umzugestalten, zu ändern oder 
gänzlich umzuwandeln, wrenn sein Schutz, Sicherheit, 
Gedeihen und Glück es erheischt. 8) Um diejenigen, 
welche mit der Gewalt bekleidet sind, zu verhindern, 
Unterdrücker zu werden, so hat das Volk ein Recht, 
zu solchen Zeiten und in solcher Weise, als es durch 
die Verfassung anordnen wird, seine öffentlichen Beam
ten ins Privatleben wieder zurückkehren zu lassen und 
erledigte Stellen durch bestimmte und regelmässige 
Wahlen und Ernennungen auszufüllen. 9) Alle Wahlen 
müssen frei sein und alle Bewohner dieses Staats mit 
solchen Befähigungen versehen, als sie durch ihre Re
gierungsform bestimmen werden, haben ein gleiches 
Recht, Beamte zu wählen und zu öffentlichen Ämtern 
gewählt zu werden. 16) Die Freiheit der Presse ist 
durchaus nothwendig zur Sicherheit der Freiheit in 
einem Staate, sie darf also nicht gehemmt werden in 
diesem Gemeinwesen. 17) Die Militärgewalt soll stets in 
pünktlicher Subordination unter der bürgerlichen Auto
rität gehalten und von ihr regiert werden. 23) Keine 
öffentliche Abgabe irgend einer Art soll ohne Geneh
migung des Volks auferlegt und erhoben werden. 30) Die 
drei Staatsgewalten, das gesetzgebende, vollziehende 
und richterliche Departement, sollen jede von einander 
immer und überall getrennt sein, auf dass die Regie
rung dieses Staats eine Regierung der Gesetze sei und 
nicht der Menschen (to the end that it may be a go- 
vernment of laws, and not of men). Mit diesen letzten 
Worten schliesst die Declaration of Rights von Mas
sachusetts. Im zweiten Theil der Constitution of Mas
sachusetts wird die Regierungsform oder die Verfas
sung des Staats von Massachusetts dargestellt. Ich 
hebe aus Cap. 5 die folgende Stelle hervor: „Da Weis
heit und Wissen sowol als Tugend, allgemein verbrei
tet unter der Masse des Volks, zur Erhaltung seiner 
Rechte und Freiheiten nothwendig sind und da sie auf 
Verbreitung der Bequemlichkeiten und Vortheile der 
Erziehung in den mancherlei Theilen des Landes und 
unter den verschiedenen Ständen des Volks beruhen, 
so wird es die Pflicht der gesetzgebenden Gewalten 
und der Obrigkeiten in allen kommenden Zeiträumen 
dieses Gemeinwesens sein, das Interesse der Literatur 
und der Wissenschaften und aller ihrer Pflanzstätten 
zu nähren und zu pflegen, vornehmlich die Universität 

zu Cambridge, öffentliche Schulen, und die höhern 
Volksschulen in den Städten (grammar schools), Privat
gesellschaften und öffentliche Einrichtungen zu ermuthi- 
gen, durch Belohnungen und Freiheiten zur Förderung 
der Landwirthschaft, der Künste und Wissenschaften, 
des Handels, der Gewerbe und Manufacturen, und ei
ner Naturgeschichte des Landes, die Grundsätze der 
Humanität und des allgemeinen Wohlwollens, öffent
licher und besonderer Milde, der Betriebsamkeit und 
Wirthschaftlichkeit, Rechtlichkeit und Pünktlichkeit des 
Volks in seinen Hanthierungen, Aufrichtigkeit, guter 
Gemüthsart und aller geselligen Zuneigungen und edeln 
Gefühle unter demselben zu begünstigen und einzuprä
gen.“ Im sechsten Capitel dieses zweiten Theils ist 
unter andern auch der Amtseid enthalten, in welchem 
auch die Abschwörung des Königs, der Königin und 
der Regierung von Grossbritannien vorgeschrieben und 
zwar mit den Worten: and that I do renounce and 
abjure all allegiance, subjection, and obedience te tho 
the hing, queen, or government of Great Britain“ Der 
Gouverneur des Staats trägt verfassungsmässig den Ti
tel Sr. Excellenz (his Excellency). Die „Bill of Rights“ 
von Virginia besteht aus 16 Artikeln, von welchem der 
zwölfte so heisst: „Die Freiheit der Presse ist eines 
der grössten Bollwerke der Freiheit und kann nie ein
geschränkt werden, äusser von despotischen Regierun
gen (The freedom of the press is one of the great bul- 
warks of liberty, and can never be restrained but by 
despotic governments). Diese „Declaration of Rights“ 
vom 12. Juni 1776 ist der verbesserten Constitution von 
Virginia vom 14. Jan. 1830 unverändert vorangesetzt 
worden, als die Grundlage der Regierung (as the basis 
and foundation of government). See. 24 des zehnten 
Artikels der Constitution von Kentucky lautet: No Stan
ding army shall, in time of peace s be kept up, without 
the consent of the legislature, and the military shall, in 
all cases and at all times, be in strict Subordination to the 
civil power. Das heisst: Es soll in Friedenszeit kein 
stehendes Heer gehalten werden ohne die Zustimmung 
der gesetzgebenden Gewalt, und die militärische Macht 
soll in allen Fällen und zu allen Zeiten der bürger
lichen streng subordinirt sein. Und See. 26: Die Le
gislatur soll keinen Adelstitel oder einen Titel erblicher 
Ausgleichung verwilligen, noch ein Amt schaffen, des
sen Bestallung auf eine längere Frist geht, als während 
guten Betragens. — Die Adressen der Präsidenten sind 
natürlich je nach dem Charakter der Zeiten und der 
Verfasser verschieden. Auch sind einige sehr lang, 
andere kurz. Die Inauguraladresse Harrison’s (am 
4. März 1841), welcher nur einen Augenblick auf sei
nem hohen Posten gestanden, als ihn der Tod zum grossen 
Leidwesen des Volks abrief, füllt 22 Seiten. Sie ist 
inhaltreich und man übersieht mit Schonung die kleine 
Eitelkeit des Mannes, wenn er sich in Citiren verschie
dener Ereignisse aus der sogenannten classischen Zeit
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gefallt, und Rom und Griechenland und Julius Cäsar 
gern in die Vergleichung zieht. Der Mann hat andere 
Worte gesprochen, welche solche Schwächen überwie- 
gen, und ich denke, er war ehrlich in Wort und That. 
„Kein Theil der in die Hände der Executive gestellten 
Mittel lässt sich mit grösserem Erfolg zu unheiligen 
Zwecken anwenden, als der Zwang der öffentlichen 
Presse. Die Maxime, welche unsere Vorfahren vom 
Mutterlande ableiteten, dass „die Freiheit der Presse 
das grosse Bollwerk der bürgerlichen und religiösen 
Freiheit ist,“ ist eines der köstlichen Vermächtnisse, 
welche sie uns hinterlassen haben. Auch haben wir 
aus unserer eigenen sowol, als aus der Erfahrung an
derer Länder gelernt, dass goldene Fesseln, von wem 
und unter welchem Vorwand auch immer angelegt, ihr 
ebenso verderblich sind, als die eisernen Bande des 
Despotismus. Die Pressen in der nothwendigen Dienst- 

' Verrichtung der Regierung sollten niemals gebraucht 
werden, „um den Schuldigen zu säubern, oder das 
Verbrechen zu firnissen. Eine anständige und männ
liche Untersuchung der Regierungshandlungen sollte 
nicht allein geduldet, sondern auch ermuthigt werden.“ 
„Eine Regierung nach göttlichem Rechte geben wir 
nicht zu, da wir glauben, dass der gütige Schöpfer, 
soweit Macht in Betracht kommt, keinen Unterschied 
zwischen Menschen gemacht hat, dass alle auf einer 
Gleichheit sind, und dass das einzige gültige Recht zu 
regieren eine Verwilligung der Macht von den Regier
ten ist. Die Constitution der Vereinigten Staaten ist 
das Instrument, welches die Machtverwilligung an die 
verschiedenen Departements, woraus die Regierung be
steht, enthält.“ .... „Das prahlerische Vorrecht eines 
römischen Bürgers war für ihn ein Schild einzig und 
allein gegen einen kleinen Landschaftsherrscher, wäh
rend der stolze Demokrat von Athen sich unter dem 
Todesurtheil für eine supponirte Verletzung des 
Nationalglaubens, den Niemand verstand, und welcher 
zu Zeiten .der Gegenstand des Gespötts aller war, oder 
unter Verbannung von seiner Heimstätte, seiner Fami
lie und seinem Vaterlande mit oder ohne Beibringung 
eines Rechtsgrundes, damit trösten konnte, dass es 
der Act nicht eines einzelnen Tyrannen oder einer ver
hassten Aristokratie, sondern seiner versammelten 
Landsleute war. Weit verschieden ist die Macht un
serer Souveränetät. Sie kann Niemandes Glauben Ein
trag thun, für Niemandes Beobachtung Formen des 
Gottesdienstes vorschreiben, keine Strafe auferlegen, 
als nach wohl erkannter Schuld, dem Resultat der 
Untersuchung nach Regeln, welche die Constitution 
selbst vorgeschrieben hat. Diese köstlichen Vorrechte, 
nebst jenen kaum weniger wichtigen, seinen Gedanken 

und Meinungen Ausdruck zu geben, entweder durch 
Schrift oder durch Sprache, unbeschränkt, äusser da
durch , dass er andern wegen Beleidigung ausgesetzt 
ist und das einer vollen Theilnahme an allen den Vor
theilen, welche aus der Regierung fliessen, dem aner
kannten Eigenthum aller, leitet der amerikanische Bür
ger von keinem von seinen Mitmenschen verwilligten 
Freibrief ab. Er fordert sie, weil er selbst ein Mensch 
ist, von derselben allmächtigen Hand gebildet, wie die 
übrigen seiner Art, und zu einem vollen Antheil der 
Segnungen berechtigt, womit er sie begabt hat.“ „Als 
die Constitution der Vereinigten Staaten zuerst aus den 
Händen der Convention kam, welche sie formte, waren 
viele von den strengsten Republikanern des Tages in 
Furcht gesetzt bei der Ausdehnung der Macht, welche 
der Föderalregierung verwilligt, und ganz besonders 
desjenigen Antheils, welcher der Executive angewiesen 
worden. Es fanden sich Züge darin, welche mit ihren 
Ideen von einem einfachen Vertreter der Demokratie 
oder Republik nicht in Harmonie zu sein schienen. 
Und im Bewusstsein, dass die Macht die Tendenz hat, 
sich zu vergrössern, insbesondere, wenn geübt von ei
nem einzelnen Individuum, wurden Vorhersagungen ge
macht, die Regierung werde in einer nicht fernen Zeit 
in wirklicher Monarchie enden. Es würde mir nicht 
geziemen, zu sagen, dass die Befürchtungen dieser Pa
trioten realisirt worden, doch da ich aufrichtig glaube, 
dass die Tendenz der Massregeln und Menschenmei
nungen seit einigen Jahren in dieser Richtung gewesen 
ist, so ist es, denk’ ich, sehr richtig, dass ich diese 
Gelegenheit ergreife, die früherhin gegebenen Versiche
rung meines Entschlusses zu wiederholen, den Fort
schritt jener Tendenz, wenn er wirklich vorhanden ist, 
zu hemmen, und die Regierung zu ihrer ursprünglichen 
Gesundheit und Kraft zurückzubringen, soweit als dies 
bei jeder rechtmässigen Ausübung der in meine Hände 
gelegten Macht bewirkt werden kann.“ So William 
Henry Harrison. „Gewisse Gefahr,“ heisst es in van 
Buren’s Inauguraladresse, „ward vorhergesagt von der 
Ausdehnung unserers Territoriums, der Vermehrung 
der Staaten und dem Wachsthum der Volkszahl. Man 
nahm an, unser System sei einzig und allein ver
gleichungsweise enger Grenzen fähig. Diese haben sich 
über alle Muthmassung erweitert, die Glieder unseres 
Bundes schon verdoppelt, und die Anzahl unseres 
Volks unglaublich vermehrt. Die behaupteten Ursachen 
sind der Anticipation längst voraus, und keine von den 
Folgen hat sich eingestellt.“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Broclfhaus in Leipzig*
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Politik.
The true republican. By Jonathan French.

(Schluss aus Nr. 310.)
„ Oie Macht und Wirkungskraft der Republik ist zu 
einer Höhe gestiegen, welche dem ganzen Menschen
geschlecht bekannt ist, die Achtung vor ihrem An
sehen war bei ihren alten Grenzen nicht sichtbarer, als 
sie es bei ihren gegenwärtigen ist, neue und uner
schöpfliche Quellen allgemeinen Gedeihens haben sich 
eröffnet, die Wirkungen der Entlegenheit sind abge- 
wendet worden durch den erfindungsreichen Genius 
unseres Volks, entwickelt und gepflegt von dem Geist 
unserer Einrichtungen, und die grosse Mannichfaltigkeit 
und der Betrag der Interessen, Erzeugnisse und Bestre
bungen haben die Kette gegenseitiger Verknüpfung ge
stärkt und einen Kreis von wechselseitigen Vortheilen 
gebildet, welcher zu augenfällig ist, um übersehen zu 
werden.“ „Beim Ausbruch des Revolutionskrieges — 
sagt Tyler in seiner ersten Botschaft am 1. Juni 1841 — 
kam unsere Volkszahl kaum drei Millionen Seelen 
gleich. Sie übersteigen bereits 17 Millionen und wer 
den fortschreitend bleiben in einem Verhältniss, welches 
sich in einem Zeitraum von etwa 23 Jahren verdoppelt. 
Rie alten Staaten befassen ein Territorium, welches 
jn sich selbst hinreichend ist, eine Bevölkerung von 
hinzugekommenen Millionen zu unterhalten, und die 
volkreichsten unter den neuen Staaten lassen sich 
selbst noch betrachten als nur theilweise angesiedelt, 
während von den neuen Länderstrecken disseits der 
Rocky Mountains, um von der unermesslichen Re
gion, welche sich vom Fuss dieser Berge bis zur Mün
dung des Flusses Columbia erstreckt, nichts zu sagen, 
an 270,000,000 acresf abgetreten und unabgetreten, noch 
übrig sind, um auf den Markt gebracht zu werden. 
Wir reichen den Völkern anderer Länder eine Ein
ladung dar, zu kommen und unter Uns a]s Glieder un
serer reissendschnell wachsenden Familie zu siedeln, 
und für die Segnungen, welche wir ihnen anbieten, 
verlausen wir, auf unser Land zu sehen als auf ihr 
Land, und sich mit uns zu vereinen in dem grossen 
Werke der Erhaltung unserer Einrichtungen und da
durch der Verewigung unserer Freiheiten. Es findet 
sich kein Motiv zu fremden Eroberungen. Wir wün
schen nur unsere fast grenzenlose Wildniss zu zähmen, 
und dadurch das Licht der Civilisation in ihre Tiefen 
einzufübren. Während wir zu allen Zeiten gerüstet 

sein werden, die Nationalehre zu behaupten, wird es 
unser ernstlichster Wunsch sein, einen ungebrochenen 
Frieden zu erhalten.“ In den letzten Jahren ist in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika mehr als je die 
Nothwendigkeit eines stärkern Schutzes gegen Angriffe 
von Aussen zur Sprache gekommen, und man hat 
grössere Sorgfalt auf die Festungen und die Flotte ge
legt, vornehmlich auf diese. Tyler in seiner ersten 
Botschaft (1. Juni 1841) äussert sich darüber folgender
massen: „Wahre Weisheit scheint nichtsdestoweniger 
wol auf die Nothwendigkeit hinzuweisen, jene Bestim
mungen, welche bestimmt sind zum Schutz unserer vor
nehmsten Städte und Eisenbahnen, in vollkommenen 
Stand zu setzen. Zur Vertheidigung unserer ausge
dehnten Seeküste sollten wir vor allen auf unsere 
Flotte vertrauen, unterstützt von jenen Erfindungen, de
ren Bestimmung es ist, sich der öffentlichen Aneignung 
zu empfehlen. Es sollte aber keine Zeit verloren wer
den, unsere wichtigsten Städte an der Seeküste und an 
den Seen in einen Stand völliger Sicherheit vor frem
dem Angriff zu setzen. Abgetrennt, wie wir sind, von 
den Ländern der alten Welt und vielfach unberührt 
von ihrer Politik, sind wir glücklicherweise der Noth
wendigkeit überhoben, grosse stehende Heere in Frie
denszeiten zu halten...........Alles, was während des 
Friedens verlangt wird, ist, dass wir eine hinreichende 
Anzahl Männer halten , um unsere Festungen zu be
wachen, jedem plötzlichen Ereigniss zu begegnen und den 
ersten Stoss des Krieges abzuhalten. Unser Hauptver
trauen muss auf die militia gestellt sein. Sie constituiren 
den grossen Körper der National-Garden, und werden, 
von einer glühenden Liebe zum Vaterlande begeistert, 
zu allen Zeiten und bei allen Gelegenheiten bereit er
funden werden, mit Freudigkeit zu seiner Vertheidigung 
zu schreiten.“ Noch klarer und eindringlicher sprach 
sich schon Andrew Jackson in seiner Abschiedsadresse 
(1837) darüber aus. „Unsere örtliche Lage, unser lan
ger Strich von Seeküste, von zahlreichen Baien aus
gezackt, mit tiefen im Innern sich öffnenden Flüssen, 
und unser ausgebreiteter und immer wachsender Han
del zeigen auf die Flotte als unser Vertheidigungsmittel. 
Man wird am Ende finden, dass es das wohlfeilste und 
wirksamste ist, und jetzt ist die Zeit, während Friede 
und das Einkommen überfliessend ist, dass wir Jahr 
für Jahr seine Stärke vermehren können, ohne die 
Lasten des Volks zu vergrössern. Es ist eure wahre 
Politik. Denn eure Flotte wird nicht allein euren rei-
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gefährdet sein wird. Gegen solche Entwürfe, welche 
Masken die Handelnden auch immer annehmen mögen, 
ist es, dass ihi euch vorzugsweise zu sichern habt. 
Die höchsten der menschlichen Anvertrautschaften sind 
eurer Sorge angewiesen. Die Vorsehung hat dieses be
günstigte Land mit Segnungen ohne Zahl überschüttet, 
und bat euch erwählet, als die Wächter der Freiheit, 
dieselbe zu erhalten zum Wohl des Menschengeschlechts. 
Möge Er, der die Schicksale der Völker in seinen 
Händen hält, euch seiner Gnadenbezeigungen würdig 
machen, und euch das Vermögen geben, mit reinen 
Herzen und reinen Händen, und schlafloser Wachsam
keit das grosse Pfand, welches er eurer Wahrung an
vertraut hat, bis ans Ende der Zeit zu behüten und zu 
vertheidigen.

Mein eigner Lauf ist ungefähr vollendet, vorge
rücktes Alter und mangelnde Gesundheit warnen mich, 
dass ich bald jenseits des Bereichs menschlicher Er
eignisse hinübergehen, und die Wechsel menschlicher 
Dinge zu fühlen aufhören muss. Ich danke Gott, dass 
mein Leben in einem Lande der Freiheit zugebracht 
worden, und dass er mir ein Herz gegeben, mein Va
terland zu lieben mit der Innigkeit eines Sohnes. Und 
erfüllt von Dankbarkeit für eure beständige und nie 
wankende Güte, sage ich euch ein letztes und zärt
liches Lebewohl.“

। In seiner Inaugural-Adresse am 4. März 1829 
: (er war zweimal nach einander Präsident, also acht 
Jahre, von 1829 —1837) sprach der denkende Jackson 
die folgenden Worte aus, deren Erwähnung sich für 
diese Anzeige ziemt: „Aber das Bollwerk unserer Ver
theidigung ist die National-Miliz, welche bei dem ge
genwärtigen Zustande unsrer Einsicht und Volksmenge 
uns unüberwindlich machen muss. So lange als unsre 
Regierung zum Besten des Volks verwaltet und von sei
nem Willen geregelt wird, so lange als sie uns das 
Recht der Person und des Eigenthums, der Gewissens
freiheit und der Presse sichert, wird sie der Verthei
digung werth sein, und so lange als sie der Verthei
digung werth ist, wird eine patriotische Landwehr die
selbe mit einem undurchdringlichen Schilde decken. 
Wir mögen Partei - Ungerechtigkeiten unß zufälligen 
Kränkungen ausgesetzt sein, allein eine Million bewaff
nete freie Bürger, welche im Besitz der Mittel zum 
Kriege ist, kann nie von einem fremden Feinde über
wunden werden.“ Jefferson, der dritte Präsident der 
Vereinigten Staaten (vom 4. März 1801 bis zum 4. 
März 1809), weist in seiner Inaugural-Adresse seine 
Landsleute unter andern auch darauf hin , dass sie in 
Verkehr mit Nationen stehen, welche Macht fühlen 
und Recht vergessen (engaged in cammer ce with nations 
who feel power and forget right). Über die Constitu
tion der Vereinigten Staaten äusserte sich John Adams, 
der zweite Präsident (von 1797 —1801) in seiner Inau- 
gural-Adresse in dieser Weise: „Während des gan-

chen und blühenden Handel in fernen Meeren schützen, 
sondern euch in den Stand setzen, den Feind zu er
reichen und zu plagen, und wird der Vertheidigung 
die grösste Wirksamkeit geben durch Begegnung der 
Gefahr auf einer Weite von der Heimat. Es ist un
möglich, durch irgend eine Reihe von Festungen jeden 
Punkt vor Angriff gegen eine feindliche xMacht zu 
decken, welche von der See herannaht und ihren Ge
genstand auswählt, sie sind jedoch unumgänglich noth
wendig, um Städte vor Bombardiren, Schiffswerffte und 
Arsenale vor Zerstörung zu sichern, Kauffahrteischiffen 
in Kriegszeit Zuflucht zu geben, so wie einzelnen 
Schiffen von schwäche™ Geschwadern, wenn gedrängt 
von überlegener Macht. Festungen dieser Art können 
nicht zu bald vollendet und armirt, und in einen Zu
stand der vollkommensten Vorkehrung gesetzt werden. 
Die reichlichen Mittel, welche wir jetzt besitzen, kön
nen in keiner dem Lande nützlichem Weise verwendet 
werden, und wenn dies geschehen und unsere Seemacht 
hinreichend gestärkt, und unsere Landmacht bewaffnet 
worden ist, so dürfen wir nicht fürchten, dass irgend
welche Nation uns im Muthwillen Hohn sprechen oder 
unnöthig Feindseligkeiten erregen wird. Wir werden 
sichrer den Frieden erhalten, wenn man genugsam ein
gesehen, dass wir zum Kriege gerüstet sind.“

„Indem ich euch — fährt Jackson unmittelbar 
darauf fort, und das sind die Schlussworte seiner Ab
schieds-Adresse —, meine Mitbürger, zum Abschied 
diese Rathschläge darbiete, habe ich die leitenden Grund
sätze vor euch gebracht, nach welchen ich in dem 
hohen Amt, womit ihr mich zweimal beehrtet, die Re
gierung zu verwalten strebte. Mir bewusst, dass der 
Pfad der Freiheit fortwährend von Feinden besetzt ist, 
welche oft die Maske von Freunden annehmen, habe 
ich die letzten Stunden meines öffentlichen Lebens dazu 
gewidmet, euch vor den Gefahren zu warnen. Der 
Fortschritt der Vereinigten Staaten, unter unsern freien 
und glücklichen Einrichtungen, hat die frohesten Hoff
nungen der Gründer der Republik übertroffen. Unser 
Wachsthum ist beispiellos schnell gewesen, an Volks- 
zahl, an Reichthum, an Wissenschaft und allen nütz
lichen Künsten, welche zu den Annehmlichkeiten und 
zur Bequemlichkeit des Menschen beitragen , und von 
den frühesten Weltaltern der Geschichte bis auf diesen 
Tag hat es nie 13 Millionen zu Einem politischen Kör
per eng verbundenen Volks gegeben, welche so viel 
Freiheit und Glückseligkeit genossen, als das Volk die
ser Vereinigten Staaten. Ihr habt keine Ursache mehr, 
Gefahr von aussenher zu fürchten, eure Stärke und 
Macht sintl eben so wohl bekannt in der ganzer civi- 
lisirten Welt, als das hochherzige und tapfere Wesen 
eurer Söhne. Von innen heraus, unter euch selbst, 
aus Begierde, aus Verdorbenheit, aus fehlgeschlagener 
Ehrsucht and ungeordnetem Durst nach Macht ist es, 
dass sich Parteiungen bilden werden, und die Freiheit
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zen Verlaufs dieser Vorgänge im Dienst meines Vater
landes ausserhalb der Heimath beschäftigt, sah ich zu
erst die Constitution der Vereinigten Staaten in einem 
fremden Lande. Von keinem literarischen Gezänk ge
reizt, von keiner öffentlichen Debatte angefeuert, von 
keiner Partei - Heftigkeit erhitzt, las ich sie mit grosser 
Befriedigung, als ein Ergebniss guter Köpfe, von guten 
Herzen eingeflösst, als ein dem Genius und Charakter, 
der Lage und den Verhältnissen dieser Nation und die
ses Landes besser angepasster Versuch, als alle, wel
che irgendje vorgeschlagen oder beabsichtigt worden. 
In ihren allgemeinen Grundsätzen und grossen Umrissen 
war sie einem solchen Regierungssystem gemäss, wie 
ich stets am meisten geschätzt, und einige Staaten, 
mein eigner Geburts- Staat insbesondre, zu errichten 
mitgewirkt hatten. Ein Stimmrecht, gemeinschaftlich 
mit meinen Mitbürgern, in «{er Annahme oder Ver
werfung einer Constitution, welche mich und meine 
Nachkommenschaft sowol als sie und die ihrigen re 
gieren sollte, in Anspruch nehmend, stand ich nicht an, 
bei allen Gelegenheiten öffentlich und im häuslichen 
Kreise meine Billigung derselben auszudrücken. Weder 
damals noch seither fand irgend ein Vorwurf gegen 
dieselbe in meiner Meinung statt, dass Executive und 
Senat nicht mehr permanent waren. Auch habe ich 
nie einen Gedanken an Förderung irgend einer andern 
Änderung derselben gehegt, als solche, deren Noth
wendigkeit und Nützlichkeit das Volk selbst im Laufe 
seiner Erfahrung sehen und fühlen, und welche es 
durch seine Repräsentanten im Congress und die 
Staats-Legislaturen, der Constitution selbst gemäss, 
annehmen und verordnen würde.

In den Schoos meines Vaterlandes zurückgekehrt, 
nach einer schmerzlichen Trennung von demselben zehn 
Jahre lang, hatte ich die Ehre, zu einem Posten unter 
der neuen Ordnung der Dinge erwählt zu werden, und 
ich habe widerholt die ernstesten Verpflichtungen auf 
mich genommen, die Constitution zu unterstützen. Deren 
Operation hat den lebhaftesten Erwartungen ihrer 
Freunde entsprochen, und aus einer gewohnt gewor
denen Beachtung derselben, Befriedigung in ihrer Ver
waltung und Lust an ihren Wirkungen auf den Frieden 
habe ich eine gewohnt gewordene Anhänglichkeit an 
ihr und Ehrfurcht vor ihr erworben.“

Wahrlich, welche andre Regierungsform kann so 
unsre Achtung und Liebe verdienen?

Es mag wenig Solidität in einer uralten Idee sein, 
dass Congregationen von Menschen in Städte und Na
tionen die anmuthigsten Gegenstände in den Augen hö
herer Intelligenzen sind, aber das ist ganz gewiss, dass 
es für einen wohlwollenden menschlichen Geist keinen 
von irgend einem Volk dargebotenen Anblick geben 
kann, welcher erfreulicher, edler, majestätischer oder 
erhabener ist, als eine Versammlung gleich der, wel
che so oft gesehen worden ist in dieser und der an

dern Kammer des Congresses, einer Regierung, in 
welcher die executive Gewalt sowol als die aller Zweige 
der Legislatur von Bürgern gehandhabt wird, welche 
zu bestimmten Zeiten von ihren Mitbürgern gewählt 
werden, um Gesetze zu geben undauszuüben zum ge
meinsamen Besten. Kann diesem irgend etwas Wesent
liches, irgend ein Ding, was mehr als eitel Zier und 
Schmuck ist, durch Staatsröcke und Diamanten hinzu- 
gethan werden? Kann die Regierungsgewalt, wenn sie 
aus Zufälligkeiten oder in fernem Alterthum gegründe
ten Institutionen entstammt ist, liebenswürdiger und 
achtbarer sein, als wenn sie frisch aus dem Herzen 
und Verstände eines ehrenhaften und erleuchteten Volks 
entspringt? Denn es ist das Volk, welches repräsentirt 
wird, es ist seine Macht und Majestät, welche, und nur 
zu seinem Besten, in jeglicher gesetzmässigen Regie
rung wiederstrahlt, unter welcher Form diese auch 
immer erscheinen mag. Das Bestehen einer solchen 
Regierung wie unsere auf eine Länge von Zeit ist ein 
vollständiger Beweis von einer allgemeinen Verbreitung 
der Wissenschaft und Tugend durch den ganzen Volks
körper hindurch. Und welcher Gegenstand oder welche 
Betrachtung angenehmer als diese kann dem mensch
lichen Geiste dargeboten werden? Wenn Nationalstolz 
sich rechtfertigen oder entschuldigen lässt, so ist es, 
wenn er entspringt, nicht aus Macht oder Reichthum, 
Grösse oder Ruhm, sondern aus Überzeugung von na
tionaler Unschuld, Unterweisung und Herzensgüte.“

Uber den ersten Präsidenten’ der Föderal - Regie
rung, George Washington, mögen hier zum Schluss 
die Worte seines Nachfolgers John Adams genügen. 
„ . . . ein Bürger, welcher durch eine lange Reihe 
grosser, von Klugheit, Gerechtigkeit, Mässigung und 
Geisteskraft geregelter Thaten ein von denselbigen Tu
genden begeistertes und von demselben glühenden Pa
triotismus und Freiheitsliebe beseeltes Volk zur Unab
hängigkeit und zum Frieden, zu wachsendem Wohlstand 
und beispiellosem Glück führend, die Dankbarkeit sei
ner Mitbürger verdient, fremden Nationen die höchsten 
Lobpreisungen abgenöthigt und unsterblichen Ruhm bei 
der Nachwelt erworben hat.“

Ich habe hiermit ein paar Züge des „True Itepu- 
blican“ geliefert, welche so echt sind als die übrigen. 
Das Buch trägt seinen wahren Titel, ein andrer ge
ziemt ihm nicht. Das Buch ist inhaltreich, weil hervor
gegangen aus einem thatenreichen Volksleben. Es ist 
ein Strahl des Lichts aus der Neuen Welt, freilich zu 
grell für die Alte, welche nie ein solches Licht ge
sehen. Er mag Wenige erwärmen hier diesseits der 
See, und noch Wenigere erleuchten, denn die Zahl 
Derer ist gross, welche die Finsterniss mehr lieben, 
denn das Licht, und deren Gemüth kalt bleibt? weil 
die Augen ihres Verständnisses verschlossen sind. Der 
Verf. hat auch nicht für die Alte, sondern für die 
Neue Welt geschrieben, nicht für sich, sondern für
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sein Vaterland, um seinen Landsleuten, so viel als mög
lich allen, in einer kurzen leichtfasslichen Skizze vor
zuhalten, was sie sind und was sie nicht sein sollen. 
Und diese Skizze ist ein Leitfaden, woran sich die 
reiche Geschichte der Vereinigten Staaten knüpft, sie 
ist für die Ausländer eine Einleitung in das Geschichts
leben Amerikas, wenn er sich nicht stumpfsinnig ab
schliesst, gegen Alles, was seit 1776 dort geschehen. 
Und das ist bisher die Weise sogar Derer gewesen, 
welche sich in unsern europäischen Ländern der Wis
senschaft und Erkenntniss rühmen. Auch unsre studi- 
rende Jugend nah und fern weiss von Sibirien in der 
Regel noch mehr als von Amerika, und hat wenig 
Verlangen nach solchem Wessen. Ref. hat bei dieser 
Anzeige keinen Nebenzweck, nicht einmal den, dieses 
Verlangen zu regen, wo es nicht geregt werden kann. 
Er hat allein den Gegenstand selbst ins Auge gefasst, 
und ihn einer Erwähnung in diesem Blatt werth ge
halten. Aus der Unwissenheit in der Geschichte der 
Neuen Welt blickt die Natur unsrer gepriesenen Bil
dung hervor.

Kiel. K. J. Clement.

Reiseliteratur.
Reisehandbuch für Ärzte und Naturforscher zugleich 

als Versuch eines Wörterbuches der medicinischen 
Geographie, von Wilhelm Stricker, Dr. med. Zweite, 
gänzlich umgearbeitete und vielfach vermehrte Auf
lage des Reisetaschenbuches. Erlangen, Enke. 1845. 
Gr. 16. 1 Tblr. 10 Ngr.

Schon bei der ersten Auflage hatte sich der Verf. 
die Aufgabe gestellt, dem reisenden Arzte und Natur
forscher ein Buch in die Hand zu geben, welches ihn 
auf Alles an jedem Orte für ihn als solchen Sehens- 
werthe aufmerksam machen sollte. Dies konnte na
türlich nur mit Weglassung aller allgemein interessanter 
Dinge geschehen, und in der zweiten Auflage war dies 
um somehr der Fall, als diese durch viele Bereiche
rungen ohnehin einen viel grössern Umfang als die 
erste Auflage erhalten hat.

Wir finden hier in alphabetischer Ordnung bei je
dem Orte die Angabe, der in der genannten Beziehung 
vorhandenen Literatur, eine Aufzählung der daselbst 
bestehenden medicinischen und naturwissenschaftlichen 
Gesellschaften, der in diesen Fächern erscheinenden 
Zeitschriften, der Sammlungen, der Lehranstalten nebst 
Aufzählung der bei denselben wirkenden Lehr?r, der 
Wohlthätigkeitsanstalten, Kranken- und Versorgungs
häuser, Statistisches u. s. w. Oft sind geschichtliche 
Bemerkungen, so wie kurze Beschreibungen der Ein

richtung, Grösse u. & w. der Krankenhäuser und an
derer Institute hinzugefügt. Bei vielen Orten liess sich 
natürlich nur wenig sagen, um so mehr ist aber die 
Vollständigkeit des Buches zu bewundern , indem der 
Verf. auch die kleinern Orte, die nur irgend etwas 
Merkwürdiges darboten, berücksichtigte. Selbst viele 
aussereuropäische Orte finden wir erwähnt.

Will man nun dieses Buch beurtheilen, so ist es 
vor allen Dingen nothwendig, dass man sich die Schwie
rigkeiten vergegenwärtige, mit denen die Bearbeitung 
desselben verbunden sein musste; denn selbst wenn 
der Verf. im Stande gewesen wäre, alle ihm nö- 
thigen Nachrichten unmittelbar vor der Herausgabe neu 
und richtig herbeizuschaffen, so müssten nothwendig 
schon während des Druckes allerhand Personalverän
derungen vorgegangen sein, so dass man da und dort 
kleine Unrichtigkeiten nachzuweisen im Stande sein 
würde. Erwägt man aber ferner, wie schwer es ist, 
für ein Unternehmen dieser Art von allen Seiten her 
Unterstützung zu erhalten, und beachtet man die hier
über in der Vorrede ausgesprochenen Klagen, so wird 
man zugeben, dass selbst bei der grössten Thätigkeit, 
bei Aufopferung grosser Geldmittel, und bei aller Sorg
falt kleine Irrthümer unvermeidlich sind. Findet man 
daher bei den Orten, die man selbst ganz genau kennt, 
den einen oder andern kleinen Fehler, und will man 
deshalb das Buch für schlecht erklären, so thut man 
sehr unrecht, und würde nur aussprechen dürfen, dass 
ein solches Buch gar nicht zu schreiben wäre. Legt 
man dagegen den Maasstab an, ob das Buch für den 
reisenden Arzt und Naturforscher von Werth, sei, so 
fällt die Beantwortung jedenfalls in hohem Grade zu 
Gunsten des Verf. aus, und man muss hinzufügen, 
dass man nicht blos auf Reisen zu sein braucht, um 
das Werk mit Nutzen brauchen zu können. Auch 
an Ort und Stelle ist es in vielen Fällen ein höchst 
willkommener Auskunftsertheiler.

Ref. glaubt daher, dass man dem Verf. für sei
nen grossen Fleiss zu vielem Danke verpflichtet sei, 
und wünscht dem Buche einen recht reichlichen Ab
satz, damit der Verf. uns bald mit einer neuen Auf
lage erfreuen könne, denn ein Buch dieser Art be
hält aus natürlichen Gründen seinen Werth nur so 
lange es neu ist.

Wie der Nebentitel „Versuch eines Wörterbuches 
der medicinischen Geographie“ zu rechtfertigen sei, 
will Ref. weniger einleuchten, indem, äusser der An
gabe der Literatur, nur wenige hierauf bezügliche Be
merkungen anzutreffen sind.

Marburg. Zeis.

Berichtigung. In Nr. 300, S. 1198, ist im Drucke folgende 
Anmerkung ausgefallen: Seitdem ist die Verhandlung am 10. Nov., 
welche zwar noch nicht zu einem Schlussantrage gelangt, doch 
gegen nur zwei Stimmen eine Intervention auf die Beschwerden der 
Deutsch - Katholiken beschloss, der nächste Anlass zur Auflösung 
dieser Ständeversammlung geworden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. !?• Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in laeip^ig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Fünfter Jahrgang. M 312. 31. December 1846.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die neu errichtete Professur der höhern Geometrie an der 

Universität zu Paris ist dem Professor an der polytechnischen 
Schule daselbst Chasles verliehen worden.

Leverri^r, Repetent an der Polytechnischen Schule zu Paris, 
ist zum Professor der astronomischen Mathematik an der Uni
versität daselbst ernannt worden.

Criminalgerichtsdirector Schrötter in Berlin ist zum Geh. 
Justizrath und Oberlandesgerichtsdirector zu Köslin ernannt 
worden.

Der ordentliche Professor der Rechte Dr. Simson zu Kö
nigsberg ist zum ausserordentlichen Mitglied des Tribunals da
selbst unter Beilegung des Charakters eines Tribunalsraths er- 
nannt worden.

Orden. Den russischen Stanislausorden dritter Klasse 
erhielt der Architekt und Archäolog Canina in Rom; den Orden 
der französischen Ehrenlegion Geh. Medicinalrath Dr. v. Ammon 
in Dresden und Oberbibliothekar Hofrath Falkenstein daselbst; 
das Comthurkreuz des königl. sächsischen Civilverdienstordens 
Generaldirector der Museen v. Olfers in Berlin und Geh. Me
dicinalrath Prof. Dr. Lichtenstein in Berlin; das Ritterkreuz des 
badenschen Ordens vom zähringer Löwen Geh. Kirchenrath Prof, 
pr. Umbreit in Heidelberg.

Nekrolog.
Am 16. Oct. starb zu Prag Professor und Senior der 

Musterhauptschule B. F. Glückselig im 67. Lebensjahre. Von 
ihm erschien: Deutsche Grammatik (1833; 2. Aufl., 1835); 
Regellehre der deutschen Sprache (1833); Neue Kinderfibel 
(1838); ABC-und Bilderbuch (1839); Das Erntefeld, eine Bil- i 
dungsschrift (mit Medau und Fischbacher redigirt, 1835—41).

Am 17. Nov. zu Reutlingen Regierungsrath E. Fr. Hübsch
mann *m 77. Lebensjahre, nach Angabe bei Meusel Verfasser 
der Schrift: Beschreibung einer neuen elektrischen Lampe(1821).

Am 19. Nov. zu Schleswig Staatsrath und Prof. Hensen, j 
Vorsteher und erster Lehrer des Taubstummeninstituts, geb. zu 
Bünge am 18* Jan* 1786. Seine Schriften sind: Unterrichts- 
cursus für Taubstumme (6 Abth., 1811—-15); Lectiire für 
Taubstumme (1815).

Am 22. Nov. zu Lübeck Dr. Matthias Ludwig Leithoff, 
Director der orthopädischen Anstalt, im 68. Lebensjahre.

Am 24. Nov. zu Nossen Johann Christian Grosse, emeri- 
tirter Superintendent und Pastor daselbst, früher bis 1802 Leh
rer am Pageninstitut in Dresden, dann bis 1811 Pastor zu 
Betten; geb. zuWittenberg am 3. Oct. 1770.. Seine Schriften 
sind: Sammlung deutscher Schauspiele zum Übersetzen ins La
teinische (1803); Sammlung deutscher Aufgaben zur Übung im 
Stil (1805); Fest- und Casualpredigten (1809); Archiv für 

den Kanzel- und Altarvortrag (6 Bde., 1810—16); Hoepfneri 
Examinatorium theol. dogmat. continuatum (1814); Reden zur 
Vorbereitung zur Abendmahlsfeier (1814); Ideen und Andeu
tungen zu Beicht- und Abendmahlsreden (2 Thle., 1814); 
Kirchliche Betstunden-Andacht (1816); Neues Archiv für den 
Altar-und Kanzelvortrag (3 Thle., 1817—19); Casualmagazin 
für angehende Prediger (6 Bde., 1818—21); Darstellung der 
vornehmsten Begebenheiten aus der Geschichte der Kirchenver
besserung (3. Aufl., 1821); Predigten (1823).

Am 26. Nov. zu Nürtingen der pensionirte Professor 
Pfarrer Gottfr. Angelicus Fischer, geb. zu München am 5. Nov. 
1768. Er verwaltete das Amt eines Professors an den Real
schulen in München, dann am Gymnasium zu Straubingen, seit 
1810 zu München, seit 1817 das eines Pfarrers zu Nieder
viehbach im Regenkreise. Seine Schriften sind: Fundamenta 
prima theologiae dogmaticae (1799); Calmet’s Kirchen- und 
Weltgeschichte, übersetzt (4 Bde.); Über die Methode des ka
tholischen Religionsunterricht (1804); Über die Nothwendigkeit 
der häuslichen Erziehung (1805); Tacitus von Germaniens Lage 
u. s. w. übersetzt und erläutert (1811); Lehre der katholischen 
Kirche von dem römischen Bischöfe (1819); Sieben Predigten 
an den Fastensonntagen und Ostertage (1819); Vollständiges 
katholisches Religionslehrbuch (1822); Geisteserhebungen und 
Gebete (1828). Sieben neue Predigten während der Fasten
zeit (1830); Predigten über die acht Seligkeiten (1834).

Am 27. Nov. zu München Dr. Andreas Erhard, ordent
licher Professor der Philosophie daselbst. Von ihm sind er
schienen: Halmeram, Trauerspiel (1819) ; Miron, philosophisch
ästhetische Phantasien (1826); Wallace, Trauerspiel (1831); 
Handbuch der Logik (1839); Handbuch der Moralphilosophie 
(1841).

Miscellen.
Der neuerwachte Eifer zur Förderung der Naturwissen

schaften in Deutschland erfreut sich so schätzbarer Erfolge, 
dass ihm das Ausland schon volle Aufmerksamkeit zuwendet. 
Dennoch kann den Forschern Nichts näher liegen, als dies 
Studium zu einem nationalen zu machen, und zwar in zwie
facher Hinsicht, einmal um dasjenige., was die Natur Deutsch
lands in der Nähe darbietet, zu besonderer Untersuchung zu 
ziehen, und dann um die theoretischen Forschungen dem Le
ben und der praktischen Verwendung zuzuführen. Diese beiden 
Gesichtspunkte hat die Naturhistorische Gesellschaft in Dresden, 
welche den Namen Isis führt, zur Aufgabe ihrer Thätigkeit 
gemacht Äusser den Mittheilungen in den Versammlungen hat 
dieselbe sich einen erweiterten Wirkungskreis gewählt, indem 
sie in diesem Jahre eine „Allgemeine deutsche naturhistorische 
Zeitung“ erscheinen lässt. Diese Zeitschrift, von welcher jähr
lich 6 Hefte ausgegeben werden, soll nicht allein dem deut
schen Naturforscher Materialien liefern, sondern a»ch der 
praktischen Gemeinnützigkeit dienen; in ihr sollen Beobachtun
gen der Natur auch von Denen niederlegt werden, welche, 
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nicht eigentlich für dieses wissenschaftliche Gebiet berufen, doch 
durch ihre Stellung als Ärzte, Pharmaceuten, Forstmänner, 
Landwirthe, Landprediger Gelegenheit finden, das ihnen zu
nächst Liegende einer sorgsamem Betrachtung zu unterwerfen. 
Viele Gegenden Deutschlands und in ihnen viele Naturerschei
nungen nehmen, bis jetzt unbeachtet, eine gründliche Unter
suchung in Anspruch, Vieles von Einzelnen Erworbene ist werth, 
Besitz der Nation zu werden, Vielen endlich gebricht es an 
Vermittelung, den naturwissenschaftlichen Ergebnissen eine prakti
sche Beziehung zu verleihen. Diesem Allen soll die genannte 
Zeitschrift abhelfen, und wol ist das redliche Bemühen einer 
allgemeinen Anerkennung und Förderung werth. Die Zeitung 
enthält: 1) deutsche Originalabhandlungen über eigene neue 
Forschungen und Entdeckungen der Mitarbeiter; 2) übersicht
liche Zusammenstellungen von allgemein und speciell interessan
ten Gegenständen der Naturgeschichte und der ihr nahestehen
den physikalischen Wissenschaften; 3) Jahresberichte über die 
Fortschritte in den einzelnen Zweigen der Naturgeschichte; 
4) Besprechung der wichtigsten Zeitfragen in der Naturfor
schung; 5) Musterung der Literatur aus der jüngern Vergangen
heit und Gegenwart; 6) Mittheilungen über naturhistorische 
Excursionen und Expeditionen; 7) Beiträge zur Bereicherung 
der vaterländischen Gäa, Flora und Fauna; 8) Aufzeichnung 
der physikalisch - meteorologischen und klimatischen Veränderun
gen, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Entwickelung 
der Organismen eines Bestandtheils ausiiben; 9) Nachrichten 
über Anstalten, Einrichtungen, Verhandlungen zur Verbreitung 
und Förderung der Naturwissenschaften; 10) Betriebsnotizen, 
Nachweisung wichtiger Adressen u. s. w. Wie nutzreich eine 
solche Zeitschrift werden könne, bedarf keiner weitern Aus
führung; sie wird ein Verlangen unserer Zeit befriedigen, in
dem sie die Beziehung des Theoretischen aufs Leben hervor
hebt und als ein Repertorium das weiter zu verarbeitende Ma
terial, welches für Viele zu sehr zerstreut liegt, gesammelt 
darbietet. Auch kann die Bevorzugung vaterländischer Gegen
stände nur gebilligt werden, indem Jeder in seinem engem 
Kreise zu genauerer Beobachtung befähigt wird. Mit Recht 
dürfte daher das grössere Publicum auf eine lebendige Theil- 
nahme an dem Unternehmen hingewiesen werden. Um den 
Inhalt näher zu bestimmen, wird die Angabe der in den ersten 
vier Heften enthaltenen originalen Aufsätze hinreichen. Sie 
sind folgende: Beobachtungen über die Eier der Eingeweide
würmer von Prof. Richter in Dresden. Bemerkungen über 
zwei im sächsischen Erzgebirge vorkommende Arten von Lyco~ 
podium, von Apotheker Reichel in Hohenstein. Vermehrung 
der Ergiebigkeit des Bodens durch Drahtleitungen, von Otto 
Frhr. v. Ende. Naturhistorische Schilderungen aus den Alpen, 
von Dr. Ed. Lösche. Geologische Notizen über die Baininseln, 
von Fr. Adolf Schurig (Sanitätsoffizier bei der holländischen 
Marine). Eine Excursion in einen Theil des sächsisch n und 
böhmischen Erzgebirges, von M. Welcker in Chemnitz. Der 
Heerwurm oderWurmdrache, von C. W. Sachse. Vegetations- 
Ansichten von Küstenländern und Inseln des stillen Oceans, 
von Reichenbach. Über naturhistorische Volksschriften, von 
Sachse. Über naturwissenschaftliche Anstalten. Über das or
ganische Leben in der Höhe des beständigen Eises und Schnees, 
von Dr. Lösche. Zur Lehre von der Bewegung im Mineral
reiche, von W. Stein. Über Blutegel, von Apotheker Hennig 
in Weissenburg (mit Abbildungen). Kritische Bemerkungen über 
einige Pulsatilla-Arten und Beschreibung einer neuen Species, 
von Bogenhard jn Jena. Beiträge zur Flora von Sachsen und 
Notizen zur Flora Jenensis, von Demselben. Über den Dia
mant, von H. Gössel. Die pflanzlichen Parasiten auf dem 

menschlichen Körper, von Dr. K. A. Pieschel. Etwas über den 
Zug und das Verweilen der Vögel vom l.Sept. 1845 bis zum 
15. Mai 1846, von Brehm. Die Entstehung der Feuersteine, 
von Oberlehrer Jul. Müller (mit Abbildungen). Über die geogno
stische und hydrochemische Constitution der wiener Bucht, von 
Dr. Jos. Vogel. Geognostische Darstellung der Gegend um 
Aussee in Steiermark, von Dr. Lösche. Polypenbildungen un(j 
Korallenbänke; Reisebilder von Cubas und Mexicos Küsten, 
von Fr. Liebold. Neuer Caprimulgus, von Reichenbach (mit Ab
bildung). Beiträge zur Gäa von Sachsen, von *S. Gössel. Wir
kungen eines Blitzstrahls in der Kirche zu Gröditz, von v. Gers
heim. Die Bain - Inseln, westlich von Sumatra, geschildert nach 
ihren Erzeugnissen und Bewohnern, von Fr. A. Schurig. Apho
rismen aus der Amphibienkunde, von J. H. Tauberth. Uber 
Pinus obliqua in Bezug auf die Torfbildung des Obererzgebir
ges, von K. H. Binder. Über’Blattstellungsgesetze, von Sachse. 
Die übrigen Abhandlungen geben Anzeigen der hierher gehö
rigen Literatur und eine Übersicht neuer Entdeckungen und 
Untersuchungen nach andern Zeitschriften und aus unmittel
barer Mittheilung. — Die Specialredactoren der Zeitschrift sind 
Dr. Geinitz, Lehrer der Naturwissenschaften an der technischen 
Bildungsanstalt, H. Gössel, Inspector der Naturaliensammlungen 
(nun verstorben), Dr. Rabenhorst, Hofrath Dr. Reichtnbach, 
Prof. H. E. Richter, der Hauptredacteur und Herausgeber Ma
thern aticus K. T. Sachse.

Literarische u. a. Nachrichten.
Zu Rom ist ein nachgelassenes Werk von Galilei, welches 

lange erwartet wurde, erschienen: „G, Galilaei in Jovis satel- 
lites lucubrationes, quae per ducentos fere annos desiderabantur, 
ab Eugenio Alberio in lucem vindicatae.

Bekanntlich wurde unlängst durch öffentliche Blätter die 
Nachricht von einem Münzfunde auf der gräflich Thun’schen 
Herrschaft Peruc in Böhmen mit dem Zusatze verbreitet, dass 
jene Münzen als „aus der heidnischen Vorzeit herrührend“ be
zeichnet wurden. Jetzt macht Wocel (in der Bohemia Nr. 82) 
um Misverständnissen und unnützen Anfragen vorzubeugen, be
kannt, dass die fraglichen Münzen Brakteaten sind, von der 
grössten Ähnlichkeit mit jenen, welche gemeiniglich Otto dem 
Langen, Markgrafen von Brandenburg, dem Vormunde des 
Königs Wenzel II. zugeschrieben werden.

In Mailand ist eine neue wissenschaftliche Akademie ge
gründet worden. Präsident derselben ist Graf Fulgenz Schizzi, 
k. k. Kämmerer und Director des k. k. Lyceums zu Fortanova; 
Secretär der Historiker Cesare Cantu, dessen Bruder Ignazio 
Inspector.

Hoffmann Fallersleben hat über den noch in seinem Be
sitze befindlichen Werthvollsten Theil seiner Bibliothek einen 
Katalog CiFibHotheca Hoffmanni F'allerslebensis“, Leipzig 1846; 
datirt aus Holdorf bei Brühl [Mecklenburg-Schwerin] 13. Juni 
1846) herausgegeben, mit Änzeige des Entschlusses, diese 
Büchersammlung ungetrennt zu verkaufen, da seine Versuche, sie 
einer öffentlichen Bibliothek einzuverleiben, erfolglos geblieben 
Sein Angebot für die ganze Bibliothek ist 2000 Thlr. Cour; 
Darübergebote werden durch die Buchhändler Kittler und Hoff
mann in Hamburg, Engelmann und Weigel in Leipzig beför
dert. -— Die Bibliothek, für welche ihr Besitzer seit länger als 
dreissig Jahren mit Liebe und Eifer gesammelt hat, ist für 
deutsche Sprache und Literatur sehr wichtig. Sie besteht aus 
Handschriften und Büchern. Erstere sind theils vollständige 
Urschriften und Bruchstücke derselben, theils Hoffmann’sche
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Abschriften. Durch kurze, aber genaue Charakterisirungen der 
Manuscripte und die aus denselben mitgetheilten Proben erhält 
der Katalog für alle Freunde altdeutscher Sprache und Lite
ratur bleibenden Werth; auch dadurch, dass Citate, welche 
bereits vorhandene Abdrücke u. dergl. nachweisen, hinzuge
fügt sind.

Karl Simrock’s „Dr. Johannes Faust; Puppenspiel in vier 
Aufzügen“ (Frankfurt a. M., Bronner. 1846), von dem Her
ausgeber aus eigenen Erinnerungen, schriftlichen Aufzeichnungen 
Franz Horn’s, F. A. v. d. Hagen’s und Emil Sommer’s, sowie 
aus der Handschrift des Textes, wie ihn Mechanicus Geissel
brecht von Wien gab, restituirt, verdient den Dank aller Li
teraturfreunde. Mit grossem Geschicke hat der Herausgeber 
Alles zu einem organisch-lebendigen Ganzen zu verbinden ge
wusst und das so wiederhergestellte Volksschauspiel trägt alle 
Spuren eines hohen Alters an sich.

Der französische Maler Lottin de Laval, von dem Minister 
des Innern mit einer historisch-archäologischen Mission nach 
Asien beauftragt, ist, nachdem er drei Jahre lang einen grossen 
Theil der alten Welt durchwandert hat, nach Paris zurück
gekehrt. Zugleich Gelehrter ging er an keinem irgend wich
tigen Monumente ohne dessen Aufzeichnung und genaue Unter
suchung vorüber. Über 1000 Gemälde, Zeichnungen und 
Skizzen hat er von seiner Wanderung mit nach Hause ge
bracht. Von der grössten Bedeutung für Wissenschaften und 
Künste ist dabei die von ihm erfundene W eise der Abformung, 
wodurch er mehr als 500 babylonische, assyrische, arsacidische 
und persepolitanische Inschriften, Reliefs und zahlreiche Figuren 
von Sapor und Persepolis in treuen Abbilden gewonnen hat.

Richardson ist von seiner zweijährigen Reise nach England 
zurückgekehrt und gedenkt seine Berichte dem Drucke zu über
geben. Er hat äusser Algier, Tunis, Tripolis, Marokko, dem 
Sudan, die afrikanische Wüste durchreist und Nachrichten ge
sammelt, welche das, was die französische Commission seit 
zwei Jahren zu erforschen gesucht hat, an Wichtigkeit weit 
'übertreffen, namentlich über ein bisher unbekanntes Land, wel
ches Zuaich el Zhal genannt wird.

In dem Processe gegen Maria Stuart wurden als Anklage
punkt Briefe aufgeführt, welche die Königin vor Darnley’s Er
mordung an Bothwell geschrieben haben sollte. Maria’s Ver- 
theidiger stellte deren Echtheit in Abrede, während ihre Gegner 
sie für echt erklärten. Dieser Briefwechsel ward im englischen 
Archiv niedergelegt, wo er unter den Stuart’s verschwand. Er 
war nach dem nördlichen Schottland gebracht worden, wo ihn 
jetzt Sir Wiliiam Knox in der Bibliothek des Sir A. Lesley 
.aufgefunden. Einer von Lesley’s Vorfahren war der Bischof 
v Ross, ein eifriger Anhänger Maria Stuart’s und einer ihrer 
Vertheidiger. Von ihm glaubt man den Briefwechsel beseitigt. 
Edinburgher Gelehrte haben für die Echtheit dieser Briefe ent
schieden. Sie sind französisch und nachlässig geschrieben, ent
halten aber Einzelnheiten, welche nicht erfunden sein können. 
Der Herzog von Norfolk, welcher für Maria’s Sache das Le
ben verlor, muss diese Briefe gekannt haben, wie seine Briefe 
an Elisabeth unn die Minister, sowie seine Geständnisse gegen 
Bannister, seinem Vertrauten, erweisen.

Der Sprachforscher Dr. Firmenich in Berlin, nachdem er 
den ersten Band seines verdienstvollen Werks: ,,Deutschlands 
Völkerstimmen, Sammlung der deutschen Mundarten in Dich

tungen, Sagen, Legenden, Märchen, Volksliedern/4 vollendet 
hat, fordert die Sprachforscher Grossbritanniens, Skandinaviens 
und Nordamerikas auf, Materialien zu einer Fortsetzung des 
Werks in volksthümlichen dichterischen Erzeugnissen der ver
schiedenen Mundarten ihres Vaterlandes zu liefern, damit eine 
Übersicht aller verwandten Völker germanischer Abstammung 
gewonnen werde. Möge dem grossartigen Unternehmen eine 
freundliche Unterstützung zu Theil werden.

Von C. A. v. Bode’s, Attache der kaiserl. russischen Bot
schaft in Persien, „Travels in Luristan and Arabistan“ (2 vols. 
Lond. 1844, mit 14 Kupfertafeln und 2 Karten, gr. 8. 
1 £ 8 Sh.), ist bis jetzt noch keine deutsche Übersetzung 
erschienen. Sie enthalten die Beschreibung seiner Reise von 
Teheran durch Ispahan nach Persepolis und zurück über Schi
ras und Bihbihen durch das Land der Stämme Mannasini und 
Khogilu und sind reich an den anziehendsten Schilderungen 
und Ergebnissen seiner Nachforschungen. Da Baron Bode auf 
seiner Reise Gegenden berührt, wohin vor ihm noch kein euro
päischer Alterthumsforscher gedrungen ist, er sich auch bei 
seinen Nachforschungen des Schutzes und der Gunst der per
sischen Statthalter in jenen noch unbekannten Theilen Persiens 
erfreute, so ist dieses Werk für die Alterthumswissenschaft von 
grossem Werthe. Vorzugsweise mag auf die sehr ausführliche 
Beschreibung der Grabdenkmäler von Nakschi Rustam hinge
wiesen sein, sowie auf die am Schlüsse des Werks befindliche 
geschichtlich - kritische Abhandlung über die Heerzüge Alexan
ders des Grossen und Timur’s, welche viele ganz neue An
sichten enthält, die der Verfasser durch die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen des Terrains begründet, auf welchem jene Ero
berer sich bewegten.

C. Robert, Verfasser der Schrift: „Recherches historiques 
des eveques de Toul,“ ist mit Herausgabe einer vollständigen 
Münzgeschichte der Stadt und des Bisthums Cambrai beschäf
tigt und sammelt zu diesem Zwecke nicht allein die Münzen 
der Merovinger, Karolinger, der deutschen Kaiser, der Bi
schöfe, der Freiherren von Serain, Elincourt, Walincourt, 
Crevecoeur, Arleun u. s. w., sondern auch die der Capitel (me- 
rauts), sowie die Gewerks- und andere Zeichen und Jettons.

An der seit dem 2. Nov. 1844 bestehenden siebenbiirgisch- 
sächsischen Rechtsakademie in Hermannstadt sind vier besol
dete Lehrer, Müller, Zimmermann, Schmidt und Hann, ange
stellt. Die Oberleitung der Akademie ist dem Ober-Consisto
rium augsburgischer Confession übertragen ; die Angelegenheiten 
derselben am Orte besorgt der aus den ordentlichen Professoren 
bestehende akademische Senat, dessen Rectorat von zwei zu 
zwei Jahren wechselt. Die Vorlesungen beginnen am I.Sept. 
jeden Jahres und dauern bis zu Ende Juni’s des folgenden; 
Juli und August sind zu den Ferien bestimmt. Der Grund zu 
einer Bibliothek ist bereits gelegt. Die Akademie hat nach 
dem Schlüsse ihres zweijährigen Cursus 25 Studirende zum 
Übertritt in das öffentliche Geschäftsleben entlassen, nachdem 
diese die im Januar und Juni jeden Jahres stattfindenden öffent
lichen Prüfungen ehrenvoll bestanden hatten.

Prolegomeni del Primato morale e civile degli Italiani sind 
von dem durch theologische und philosophische Schriften be
kannten Priester Gioberti zu Paris, wo er sich jetzt aufhält, 
erschienen, in welchen derselbe die Jesuiten für das Haupt
hinderniss der Wiedergeburt seines Vaterlandes erklärt.

Das Register zum Jahrgang 1846 ist unter der Presse und wird im Laufe des Monats Januar 
nachgeliefert werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipirig»
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Bekanntmachung.
Nach Resignation des frühem Universitäts - Proclamators Schmidt ist diese Function von uns dem hiesigen Bürger und 

Buchhändler Hermann Härtung übertragen worden. Wir machen solches hiermit öffentlich bekannt und bemerken zugleich, 
dass in der demselben ertheilten Instruction die möglichste Rücksicht auf das Beste der Commitenten und Abwendung etwaiger 
Nachtheile von denselben genommen worden ist.

Leipzig s den 4. Berber 1846. Der akademische Senat.
Dr. Ludwig* von der Pfordten , z. Z. Rector.

Sn CP. ©etClb’S SJerlagSbuchhunblung in Sßten ift foeben erfchienen 
unb bafelbft fowie in allen ©uchhanblungen DeutfchlanbS ju haben:

Stepertoriiim 
t>er 

■ von
(Martin,

?. ?. ßuftoö an ber Wbliotyet beS polptechnifdjen Snfiitutß
Enthaltenb:

I. SSoUftänbige Anleitung jur Photographie auf Papier.
II. Literatur ber Photographie auf SDietaU.

?®ien 1816.
12. 5« Umfchlag Brofd). $)rei$ 20 SRgr. (16 g®r.)

Der SSerfaffer ^at ftdj feit her ^Bekanntmachung ber Daguerre’fcljen 
SDtethobe bte Silber ber Camera obscura $u fairen vielfach mit biefem 
Eegenftanbe befchäftigt, unb bei bem in fester Seit neuerbingS erwach* 
ten Sntereffe für bte Photographie auf Papier bürfte feine Schrift allen 
^reunben tiefer Äunft eine willkommene Erf^einung fein. Sie umfafa 
aKe Don ben ©eiehrten in ben verfcpiebenen Seitfcbriften angegebenen 
gytetfaben, unb enthalt in einem eigenen Abfcfcnitte bie @rfah= 
rangen bei? SScrfafferS in beutlidjcr, ausführlicher SBefcfaeiliimg. 
®ie 23tlber, welche man nach tiefer SRethote erhält, entfprecfan voU= 
kommen ben Anfoberungen, bie man an biefe fchöne ^unft ja machen 
Berechtigt ift. 2Ran kann auf biefem SBege Portraits erzeugen unb An= 
fisten von Eebäuben aufnehmen, in welcher lebten SSejiehung bie 5Re= 
thobe für SReifenbe unb Architekten bei weitem einfacher unb fixerer ift 
als bie S^aguerre’fche. 3um Schluffe finbet ber Sefer bie Literatur ber 
Photographie auf SÖietall nach ben verriebenen Operationen jufammen* 
geftellt, burch welche Einrichtung biefe Schrift nicht nur für ben Pho= 
tographen intereffant wirb, fcnbern auch einen felbftänbigen wiffenfchaft* 
liehen Sßerth h«t’
Sn $friebricO Bolfe’S JBudhbanblung in Söicn, Stock* im = Eifen’ 
pla$875, ift foeben erfchienen unb burch alle SBuchhanblungenju beziehen:

fßeittiW $ur CHegeltnnbe
bes jUtttdaltera

von
Dr. Ollflrb M t 11 9 .

nebft baju gehörigem 5lnt>ange; Satertänbifche 
Urfunben, Ifte^ Qtft, enthaltenb 111 Urfunben beutfe^er 

Äaifer unb Könige, öftemicfnfdher unb anberer Regenten.
44 33ogen in gr. 4., auf fünftem 5Min, mit 12 Äupfertafeln unb 
20 ^oljfdhnitten. PabenpreiS 3 Stfa- 22*/2SRgr. (3 Shlr. 18 g@r.) 
((Einige auf franjöftfcfan fatin. ©dhreibpapier gebrühte (Sfcemplare 

ä 10 Sftfa-)
®ir erlauben uns bie SSorfteper von AlterthumS* unb hiftorif^en 

Vereinen, von Archiven unb «Bibliotheken fowie überhaupt alle greunbe 
unb Äenner mittelalterlicher Archäologie unb EefchicfaSforfchung auf bas 
Erftbeinen biefeS SßerkeS aufmerkfam ju machen, beffen nä^fter ©anb 
jur Oftermefte 1847 ju erwarten ift.

Soeben erf^ien:

Ciceronis Oratio pro Caecina, cd. 
•Jordan. 1 Thlr. 15 Ngr.

Diefe Siebe bilbet bie erfte Abteilung beS ^weiten JBanbeS von Ci
ceronis Oratt. ed. Halm, wovon im vorigen Sahre ber erfte 93anb 
in 3 Abteilungen:
Oratio pro Sulla. 24 Ngr—Oratio pro Gestio.

1 Thlr. 15 Ngr. — Oratio in Vatininm. 15 Ngr. 
enthaltenb, erfchienen ift.

^ei^pß? iw December 1846.
Jtc^tec’fche SSerlagSbufttanblung.

GUolplj Winter.)
«Bei SC. SS. in SJetlin ift foeben erfchienen unb baWft fowie 

in allen 23uchhanblungen ju haben:

priebrrg, ^riebrid) von, 
über ben Äuft- un^ Sßaffer^rucf. Sety.
SßreiS 7% <Sgr.

S8ei flamme« & Leffmann in spforjhetm üt foe&en erfchienen 
unb in allen ^uchh«ublungen Deutfdjianbö unb ber angrenjenben Cdnber 

ju haben;

P f h th e.
Sur EntwitfelungSgefchichte ber Seele.

Sion Dr. ©♦
Seheimen SRebicinalrathe/ 2eit>arjte <Sr. jeflät beS ÄbniqS t>on@ad)fen u. f. w.

SRit SMl&niffe SSetfaffers.
®ro$ Sctav. «öelinpapier. ^rei$ 3 8 «Rgr., ober 5

ifc lüft in allen SBuchhuublungen ju erhalten:

® efdjidHe
bercv«ingelif

seit ter Keformatian.
(Sin gramilienbuch jur ^Belebung beS eoangeliften ©eifteS.

SJon
($.

öeneralfuperintenbent in SBlanfenbutg.

3wei SBän&e.
®r. 8. ©eh. I ShU. 24 «Rgr.

(Auch in 6 heften ä 9 SRgr. ju begehen.)
Äciime, im December 1846.

w.










